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        EDITORIAL
 
        Vor gut 30 Jahren hörte die Sowjetunion auf zu existieren, symbolisiert durch den Rücktritt ihres Präsidenten Michail Gorbatschows am 25. Dezember 1991 und das Einholen der roten Unionsfahne über dem Kreml. Bereits am 8. Dezember hatten die Staatsoberhäupter Russlands, der Ukraine und Belarus beschlossen, die Union Sozialistischer Sowjet-Republiken aufzulösen, und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten gegründet. Auch eine zweite sozialistische und multinationale Föderation ging in diesem Jahr ihrem Ende entgegen: In Südosteuropa zerfiel Jugoslawien, und die Kriege ab 1991 brachten überwunden geglaubte Bilder von Vertreibung und Völkermord zurück nach Europa.
 
        Mit Perestroika und Glasnost, den Revolutionen von 1989 und dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte sich nicht nur die individuelle Freiheit Bahn gebrochen, sondern auch das Verlangen nach nationaler Selbstbestimmung. Dass in einem anderen Teil des Kontinents mit dem Vertrag von Maastricht der Übergang von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union die Verlagerung weiterer Kompetenzen auf eine supranationale Ebene nach sich zog, ist eine Ungleichzeitigkeit, die manche Friktion zwischen alten und neueren EU-Mitgliedern erklären mag. Doch spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei der Frage, ob und wie sich die (Post-)Transformationsländer als Demokratien konsolidieren konnten oder sich re-autokratisierten.
 
        Die geografische oder politische Nähe zur Russischen Föderation, der größten ehemaligen Teilrepublik der UdSSR, ist ein solcher Faktor. In Belarus herrscht trotz massiver Proteste „Europas letzter Diktator“ mit Unterstützung Moskaus weiter. In Bosnien und Herzegowina betreiben die Vertreter der bosnischen Serben die Abspaltung des serbischen Teils, wohlwollend begleitet von Russlands Präsident Wladimir Putin. Und in der Ukraine wird angesichts der massiven russischen Militärpräsenz an der Ostgrenze eine Invasion befürchtet. Welche Antworten werden die europäischen und transatlantischen Partner auf diese und andere Herausforderungen geben, die in den Ereignissen von 1989/91 wurzeln?
 
        Anne Seibring
 
      

       
        1989/91
 
        Jahre des Umbruchs
 
        Die Essays stammen aus den Magazinen zum Programmschwerpunkt „The Years of Change 1989–1991. Mittel-, Ost- und Südosteuropa 30 Jahre danach“ der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse und dem Literaturhaus Leipzig 2019 bis 2021.
 
        Das schrecklich schöne Jahr 1989
 
        Rimantas Kmita
 
        1989 war ein schönes Jahr.
 
        Die Menschen sangen. Auf Plätzen, in Stadien, auf dem Baltischen Weg, auf Rockmärschen und auch in den Kirchen, die sie zurückerhalten hatten und wo sie Gott um seinen Segen baten. Singende Menschen sind unbewaffnet, aber voller Mut. Singende Menschen wechseln in eine andere Dimension und werden zu so etwas wie Berserkern. Sie vergessen sich und kämpfen auf der Seite des Guten.
 
        Außer Liedern erklangen auch Gedichte sowie öffentliche Bezeugungen von Schmerz, Verlust, Traumata und historischer Wahrheit. Zuvor hatte man die Geschichte mit Angst in Verbindung gebracht und nur leise, im Privaten angesprochen. Ein Konsens, mit dem die Obrigkeit, nicht aber die Bevölkerung zufrieden gewesen war. 1989 fanden sich die Menschen zu einem gewaltigen Ritual des Artikulierens von Wahrheit und Erinnerung zusammen. Menschen, die einander nicht kannten, spürten, wie viel sie verband und wie stark sie waren, sie spürten, dass sie eine Rolle spielten, und das Ritual kam so in Fahrt, dass niemand es mehr stoppen konnte. Die Wahrheit verband die Menschen. 1989 wussten alle, was gut war und was böse. Niemand wollte die Besonnenen mehr hören, die nicht von Unabhängigkeit, sondern von Souveränität, nicht von Freiheit, sondern von Autonomie sprachen. Niemand hatte mehr Verwendung für halbe Freiheit und halbe Wahrheit. Die Menschen kannten die Wahrheit, bezeugten sie und waren unbesiegbar, unsterblich.
 
        1989 war ein schreckliches Jahr.
 
        Aus dem Afghanistan-Krieg, den niemand einordnen konnte, kehrten die Soldaten heim. In Zinksärgen oder traumatisiert – physisch und/oder psychisch. Der sinnlose Krieg und seine Opfer interessierten hier kaum jemanden. Die Menschen kümmerte nur, dass man die jungen Männer nicht mehr zum Dienst in der ruhmreichen Armee einzog. Kaum jemand wollte die Rückkehrer verstehen. Und auch sie begriffen nichts, denn sie kehrten in ein Land zurück, das sich seit ihrer Einberufung völlig verändert hatte. Flaggen und Demonstrationen, die niemand mit Gewalt auflöst, klangvolle Reden von Freiheit und Unabhängigkeit.
 
        1989 war ein naives Jahr.
 
        Ich trug zwei Sticker am Revers – auf dem einen stand Sąjūdis, der Name der litauischen Unabhängigkeitsbewegung, auf dem anderen Perestroika. Meine Oma, deren Kinder alle in Sibirien geboren wurden, hatte mir noch kaum etwas erzählt. Viele fürchteten sich und sprachen nicht aus, was sie erlebt hatten, denn sie erinnerten sich an zu Vieles.
 
        1989 kehrte die Politik nach Litauen zurück. Die Menschen wählten und die Resultate zeugten davon, dass die Wahlen nicht gefälscht wurden. Zum Kongress der Volksdeputierten der Sowjetunion fuhren Abgeordnete nach Moskau, die nach Freiheit strebten. Im Jahr darauf wählten die Menschen den Obersten Sowjet Litauens, der die Wiederherstellung der Unabhängigkeit erklärte. Schon zuvor hatten sich der Komponisten- und der Schriftstellerverband und sogar die Kommunistische Partei von den gesamtsowjetischen Organisationen abgespalten.
 
        1989 erschienen erste Auszüge aus George Orwells Dystopie „1984“ auf Litauisch.
 
        1989 war ein schrecklich schönes Jahr.
 
        Die meisten waren 1989 wohl frei. Denn Unfreie vermochten die Freiheit nicht zu erkämpfen.
 
        Schrecklich schöne Jahre waren auch 1990, 1991, in denen die Wahrheitsrituale mit Blut besiegelt wurden.
 
        Später aber erschraken die Menschen vor ihrem Mut. Die Freiheit ist eine schöne Abstraktion, solange man dafür kämpft und sich im Zustand berserkerhafter Trance befindet, in der Wirklichkeit aber zahlt man dafür einen hohen Preis. Nach dem Verlassen der rituellen Dimension begannen die Menschen die Wirklichkeit mit der Trance zu vergleichen. Und kamen zum Schluss, die Wirklichkeit entspreche nicht der in der Trance gesehenen. Die Kommunisten kehrten unter anderem Namen an die Macht zurück und schlugen einen Mittelweg ein. Der berserkerhafte Furor verpuffte, die Menschen fühlten sich ausgelaugt, ermattet, hungrig und schwach, von den Alltagssorgen erdrückt. Erneut hatten sie Angst. Zankereien und Vorwürfe traten an die Stelle der Lieder. Mit einem Mal konnte man sich nicht mehr einigen, was die Wahrheit betraf. Jetzt streiten wir über Themen, die damals kaum Zwist hervorriefen, und sind aufeinander wütend. Hat die Wahrheit Grenzen? Oder kümmerten wir uns vielleicht damals nicht um Details? Aber vielleicht sind das ja gar keine Details, sondern wichtige Nuancen.
 
        Seit 30 Jahren erinnern wir uns nun an diese rituelle Euphorie und haben nichts, womit wir sie vergleichen könnten, und nichts Stärkeres erlebt. Wir quälen uns, weil wir nicht mehr so sind wie damals und, falls wir es müssten, heute wahrscheinlich nicht mehr so entschieden handeln könnten. Ein beträchtlicher Teil der Menschen, die damals sangen und die Menschen zum Ritual sammelten, leben heute im Ausland. Nicht wenige zweifeln an der Freiheit, denn sie können trotzdem nicht reisen und haben nicht das Bedürfnis frei und ungezwungen zu sprechen.
 
        Offenbar brauchen wir im dritten Jahrzehnt der Unabhängigkeit mehr denn je einen Helden. Obwohl es auch 1980 und 1990 keinen mythischen Helden gab, der alles veränderte. Helden waren alle, die keine Angst hatten und sangen.
 
         
          RIMANTAS KMITA
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        Hallo, Mickey!
 
        Haska Shyyan
 
        In meiner Erinnerung schwingt der Sommer 1989 wie Mickey Mouse, die an der einen Hand Lenin, an der anderen Jesus hält. Diese imaginierte Figur zeigt ihn, den Sommer von damals. Im Mai waren wir in die Pionierorganisation aufgenommen worden, das fühlte sich schon irgendwie merkwürdig an, aber die Rituale wurden dennoch eingehalten: Wir banden uns die roten Halstücher um und machten ein Foto am Lenin-Denkmal.
 
        Der Sommer änderte alles. Warum, weiß ich nicht. Bis zum Augustputsch und zum Zerfall der Sowjetunion würde es noch zwei Jahre dauern. Noch waren Chip und Chap und ihre Rettungstruppe nicht im Fernsehen, in den Sommerferien konnte man sich nur zum x-ten Mal den sowjetischen Fünfteiler „Der Gast aus der Zukunft“ ansehen. Aber als wir am 1. September in die Schule zurückkehrten, waren die Lenin-Porträts von ihren Ehrenplätzen über der Tafel verschwunden – man hatte sie sehr vorsichtig und in gewisser Weise heimlich aus den Klassenzimmern entfernt, indem man sie nach der Renovierung einfach nicht wieder aufhängte.
 
        Vielleicht lag das an den amerikanischen Schülern, die zum Austausch an unsere Schule gekommen waren. Sie trugen keine Schuluniform, nein, sie trugen sogar Bluejeans – dieses schreiende Symbol des faulenden, verführerischen Westens. Und das war noch nicht alles. Wir schrieben damals mit Füllfederhaltern, und ein Mädchen betupfte einfach nach dem ersten Klecks, den sie sich beim Schreiben mit diesem vorsintflutlichen Teil auf die Hose gesetzt hatte, die ganze Hose mit Tintenflecken, statt sie zu waschen. Zu ihrer Rechtfertigung muss man allerdings sagen, dass es damals in Lwiw nur zu bestimmten Tageszeiten fließendes Wasser gab und Waschvollautomaten einer Interstellarrakete aus einem Fantasyfilm gleichkamen. Trotzdem war diese beinahe schon künstlerische Performance eine unerhörte und einzigartige Frechheit, das erste Scherflein der jugendlichen Rebellion, auf die offenbar alle gewartet hatten. Natürlich protestierten auch wir gegen die Schuluniform, indem wir jeden Tag etwas mehr von dem anzogen, was der bescheidene Kleiderschrank jener Jahre hergab, und uns so nach und nach von den braunen Kleidern mit weißen Schürzen und steifen Jacketts trennten. Die Halstücher waren ohnehin schon verschwunden. Interessanterweise nahmen die Lehrer und die Schulleitung dies alles ohne jeglichen Widerstand und ohne Schuldzuweisung hin, als hätten sie selbst nur auf diesen Moment der Freiheit gewartet, der sie erfasste und herausschleuderte aus dieser Welt, die sie längst satt hatten und der sie schon lange entfliehen wollten. Ob es nun der fehlende Komfort im Alltag und die nächtlichen Schlangen nach den lebensnotwendigen Dingen waren oder das Misstrauen der Menschen untereinander und die Lügen des Systems – alles zusammen jedenfalls hatte für die meisten, unabhängig von Alter und Beruf, das erträgliche Maß endgültig überschritten.
 
        Ein wichtiger Katalysator war für viele das plötzliche gemeinsame Bekenntnis zum Glauben – endlich brauchte man den Kirchgang nicht mehr geheim zu halten, es kam in Mode, im Kirchenchor zu singen, und das gemeinsame Morgengebet wurde zu etwas Freiwillig-Verpflichtendem, was in gewisser Weise all die sowjetischen ideologisierten Schulaktivitäten ersetzte. Nunmehr wurde man nicht mehr feierlich in die Reihen der Pioniere aufgenommen, sondern ging zur Erstkommunion, die Taufe der Kiewer Rus jährte sich schließlich gerade zum 1001. Mal.
 
        Für mich, die ich als Kind weder mit dem einen noch dem anderen wirklich etwas anfangen konnte, ähnelte dieser Sommer der ironischen und munteren Gestalt einer Disneyfigur, der man nachlaufen wollte, um zu erfahren, was dann kommt. Die Disneyfiguren kannten schließlich den Weg zum Glück. Vielleicht half genau diese Illusion der jugendlichen Psyche in den folgenden zehn Jahren, die geprägt waren von Hyperinflation, politischer Instabilität und Orientierungslosigkeit, nicht unter die Räder zu kommen. Das allmonatliche Anfügen weiterer Nullen auf den Geldscheinen schien mir nichts als ein neues Abenteuer von Onkel Dagobert, die Notwendigkeit, erfinderisch zu sein mit der alten Kleidung meines Vaters und den Stoffresten, die sich noch im Schrank fanden, erinnerte an den Einfallsreichtum der geistreichen Maus Trixi, und die Schlange nach Butter, in der viele Familien am 31. Dezember standen, war nichts anderes als ein Weihnachtsrätsel für die Protagonisten aus Entenhausen.
 
        Wie in vielen früheren Sommern kam auch in diesem Jahr eine ehemalige Klassenkameradin meiner Mutter zu Besuch, die schon seit zehn Jahren in der DDR lebte. Ihr Mann und sie hatten einen coolen Wohnwagen, vor den sie ihren Wartburg spannten, um sich so auf den weiten Weg durch mehrere Länder zu machen. Den Wohnwagen nahmen sie eigens dafür mit, damit ihre fünfjährige Tochter an der Grenze, wo man manchmal einen ganzen Tag warten musste, in Ruhe schlafen konnte. Sie parkten das Gefährt auf unserem Hof, der abgeschlossen werden konnte, und diese weiße, mit allem Notwendigen ausgestattete Kapsel schien mir eine ideale Kombination aus einem Schutzraum vor den anstrengenden Zeiten und einem Shuttle oder sogar Portal, das einen umstandslos in ein besseres Leben führen konnte. Ein Beweis für das mögliche Wunder war der Umstand, dass ich aus seinen akkuraten Türchen wie aus einer Zaubertruhe von Zeit zu Zeit Wrigley’s Spearmint oder Schogetten bekam. Als Kind reichten mir diese Attribute, um fest daran zu glauben, dass die Welt dort, wo man solche makellosen Häuschen auf Rädern baute, besser war und alle Menschen dort frischen Atem hatten.
 
        Heute denke ich viel mehr darüber nach, wie viele Szenen aus dem Film „Das Leben der Anderen“ sich im Leben dieser Menschen ereignet haben mochten. Haben ihnen die Beherrschung des Russischen als Muttersprache und der Besuch bei den Verwandten und Freunden in der Sowjetunion womöglich besondere Verpflichtungen auferlegt?
 
        Zu jener Zeit war die Vereinigung beider deutscher Staaten schon in aller Munde, und ich kann mich noch daran erinnern, wie unsere Freunde einmal damit herausplatzten, dass es schwer zu verstehen sei, warum sich die Sowjetrepubliken von Moskau abspalten wollten, wo doch Europa gerade versuche, alle Grenzen abzuschaffen. In den vergangenen 30 Jahren ist die Antwort auf diese Frage sicher deutlich geworden, sogar für diejenigen, die nicht persönlich davon betroffen sind.
 
        Seitdem hat uns die Welt vor viele neue Fragen und Herausforderungen gestellt. Jeden Tag wird neues Öl ins Feuer gegossen. Ohne die Linie der Partei und die Dogmen der Religion fühle ich mich manchmal verloren wie das neunjährige Kind von damals. Aber der Sommer 1989 hat mich gelehrt, dass es nichts nützt, von anderen Antworten und Lösungen zu erwarten. Oft liegt die Rettung in dem Mut, einfach Tinte auf einen hellen Stoff tropfen zu lassen und zuzuschauen, wie sich die Ränder des Flecks nach außen vorschieben.
 
         
          Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe.
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        Die Sowjetunion ist nicht überall zerfallen
 
        Viktor Martinowitsch
 
        Mit neun Jahren wurde ich feierlich in die Pionierorganisation aufgenommen. Ich musste das Gelöbnis auswendig lernen („Ich gelobe zu leben, zu lernen und zu kämpfen, wie es Lenin lehrt“) und ein rotes Halstuch kaufen. Die Feierstunde war so pathetisch, dass mein Klassenkamerad Sascha prompt in Ohnmacht fiel.
 
        Jeder von uns hatte einen klaren und vorgezeichneten Weg in die Zukunft.
 
        Das Erwachsenwerden schien einfach und ungefährlich.
 
        Es waren noch drei Jahre bis zum Zerfall der Sowjetunion.
 
        Die Perestroika war, glaube ich, die erfreulichste aller Katastrophen, die Europa heimgesucht haben.
 
        Mein Vater war Ingenieur; nach 1991 lebte er mehrere Jahre von einem Gehalt, das umgerechnet sieben Dollar betrug.
 
        Später fuhr er, der einen Hochschulabschluss hatte, als fliegender Händler nach Polen und verkaufte dort Töpfe, Wodka, Schmalzfleisch und andere Relikte der erloschenen Epoche, für die im Ausland noch Nachfrage bestand. Mit Wasser benetztes und mit Zucker bestreutes Schwarzbrot avancierte angesichts des Mangels für mich zu einer Köstlichkeit. Wenn irgendjemand Buchweizen aufgetrieben hatte, war das für unsere Familie ein Fest.
 
        Doch außer Essen und Klamotten war da auch noch etwas anderes. Den Wind of Change gab es tatsächlich, und an seinen betörenden Duft kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die große Musik der Neunziger. Die großen Bücher und selbst die großen, epochalen Fernsehsendungen. Ich brühte den sowjetischen Tee („schwarz, lose“) ein zweites Mal auf, legte Musik von Viktor Zoj, Boris Grebentschikow oder Sergej Kurjochin ein und wusste, dass Millionen Menschen um mich herum gleich dachten und atmeten.
 
        Damals, als ich jung war, wollte es mir nicht in den Kopf, dass ich tatsächlich in der „sowjetischsten aller Republiken“ zur Welt gekommen sein sollte, in der „weißrussischen Vendée“, wie der belarussische Dissident und Autor Ales Adamowitsch das Land nannte, womit er auf das westfranzösische Département Vendée anspielte, das seinerzeit die Errungenschaften der Französischen Revolution abgelehnt hatte. Damals wusste ich noch nicht, dass ein paar Jahre später alles zurückkommen sollte: die Pionierorganisation, die „Exekutivkomitees“, die Zensur, die Angst, die fehlende Luft zum Atmen.
 
        Es fällt mir schwer zu sagen, was genau in Belarus schiefgelaufen ist und worin die Ursachen liegen. Warum die sterbende Sowjetunion ausgerechnet in Minsk wieder neu keimen konnte. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass uns die Unabhängigkeit 1989 buchstäblich in den Schoß gefallen ist. Die Belarussen haben sie nicht erkämpft, anders als in Litauen. Es wurde einfach irgendwann im Fernsehen verkündet, es gäbe jetzt eine neue Währung, eine neue Schule, neue Grenzen und ein neues Land. Wer nichts geopfert hat, gibt eine Sache leichtfertig preis.
 
        Weil sie ihm ja eigentlich auch nicht gehört.
 
        Vielleicht war es aber auch einfach nur so, dass in Belarus keine positive ideelle Alternative zur Sowjethymne und zum Sowjetmythos entwickelt worden ist. Während in den Nachbarländern die gewendete Parteinomenklatur ihren Mitbürgern leidenschaftlich von den Vorzügen eines Nationalstaates vorschwärmte, distanzierte sich der belarussische Führer Wjatscheslaw Kebitsch von der Belarussischen Volksfront (BNF) und versuchte, die Linie durchzusetzen, die noch unter Stalin entwickelt worden war. Als 1994 sein junger Opponent Alexandr Lukaschenko auftauchte, wurde er als Alternative zur Parteinomenklatur gewählt. In der Hoffnung, er würde Reformen durchführen und die Kommunisten zurückdrängen. Wer konnte ahnen, dass er in der Restaurierung der Sowjetunion die anderen noch weit übertreffen würde? Und dass die sowjetische Ideologie, die Sprache der „Fünfjahrpläne“ und „Telefonkonferenzen“, noch jahrzehntelang dominieren würde?
 
        Es gibt noch eine weitere Version, warum die Belarussen nicht „Good bye, Lenin“ gesagt haben. Während nämlich in Moskau noch offen und ausführlich über die Verbrechen des Sowjetregimes, über die Gulags, Stalin und den Personenkult gesprochen wurde, während in den Nachbarländern Filme über den NKWD gedreht und Untersuchungen über die Ereignisse 1937 veröffentlich wurden, gab es in Belarus nicht den kleinsten Hauch einer Aufarbeitung der Vergangenheit.
 
        Kuropaty, der Ort, an dem die Opfer der Stalinschen Säuberungen zu Tausenden verscharrt wurden und den der BNF-Gründer Sjanon Pasnjak entdeckt hat, ist bis heute kein offizieller Gedenkort. Trotz der Schutzzone tobt um Kuropaty noch immer ein „Erinnerungskrieg“. Nachdem sie die Hoffnung aufgeben mussten, dort einen allgemein anerkannten Gedenkort zu schaffen, stellten die Aktivisten, denen Kuropaty am Herzen liegt, dort mehr als 70 Kreuze auf – ihre Umrisse waren von der Ringautobahn aus gut zu sehen und bildeten eine schweigende Mahnung daran, welche Spuren die Sowjetunion in Minsk hinterlassen hat. 2019 wurden die Kreuze mit Bulldozern entfernt, was nicht allein gläubige Christen schockiert hat.
 
        Ich bin mir sicher, dass die Massenproteste vom Sommer und Herbst 2020 sich nicht nur aus der Unzufriedenheit der meisten Belarussen mit den verkündeten Ergebnissen der Präsidentschaftswahl speisten. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie es satt hatten, in Angst zu leben. Weil sie diese Angst, die das System mit der Sprache des verschwundenen Imperiums übernommen hat, nicht länger ertrugen.
 
        Die Arbeit, die nicht abgeschlossen wurde, muss jetzt von neuem in Angriff genommen werden.
 
        2020 haben sich jene einer Entsowjetisierung unterzogen, deren Eltern 1991 auf halbem Weg stehengeblieben waren. Und es entsteht der Eindruck, als müssten trotz der unzähligen gebrochenen Schicksale, der riesigen Emigrationswelle, der Hunderten politischen Gefangenen die Kinder jener, die 2020 inhaftiert worden sind, in 20 Jahren die Aufgaben von 1991 wieder neu in Angriff nehmen.
 
        Weil die Perestroika in Belarus immer noch nicht Wirklichkeit geworden ist.
 
         
          Aus dem Russischen von Claudia Dathe.
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        Immunität gegen das Unglück
 
        Maša Kolanović
 
        30 Jahre danach. Die Welt kämpft gegen eine Coronavirus-Pandemie, die „unsere“ Lebensart verändert hat, unsere Rituale und alle Annehmlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben und die uns als Selbstverständlichkeit vorgekommen sind. Es ist schwer aufzuzählen, was alles dazugehört: zur Arbeit und in die Schule gehen, Freunde und Verwandte treffen, reisen, offene Grenzen überqueren bis hin zu jedweden Plänen für die Zukunft … Im März 2020 wurde, während „unsere“ bekannte Welt in Stücke zerfiel, in einem der zahlreichen Corona-Scherze, die sich in den sozialen Netzwerken verbreiteten, eine Szene aus dem Film „The Ballad of Buster Scruggs“ der Gebrüder Cohen gezeigt. Wer diese schwarze Westernkomödie gesehen hat, kann sich sicher an den Anfang der Episode erinnern, in welcher der gescheiterte Bankräuber, den James Franco spielt, durch eine Ironie des Schicksals dem Tod entgeht, um am Ende der Episode durch dieselbe Ironie des Schicksals ungerechterweise zum Tode verurteilt zu werden. Versöhnt mit dem Tod, dem er schon einmal ins Auge gesehen hat, stellt er dem anderen Verurteilten, der die Situation viel schlechter erträgt, die Frage: „First time, ha?“ In diesem Scherz vom Beginn der Pandemie wurde seine Frage den „ehemaligen Jugoslawen“ zugeschrieben. Tatsächlich: Wer das Ende Jugoslawiens erlebt hat, hat das Ende einer Welt, die wir gekannt haben, erfahren, und die Entstehung einer ganz anderen, neuen Welt. Die Situation zu Beginn des Krieges erinnert in vielerlei Hinsicht an das, was wir am Anfang der Pandemie beobachten konnten. 1991 war eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen nicht mehr möglich, und das Neue war gekennzeichnet durch Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit; es war gespickt mit Hoffnung und Angst zu gleichen Teilen.
 
        Ich gehöre zu dieser letzten – oder, wie man gerne sagt, verlorenen – jugoslawischen Generation, deren Kindheit sich auf zwei Staaten verteilt hat, wenn man Kindheit überhaupt in dieser Art und Weise aufteilen kann. Sie war geprägt von Krieg, quälenden Bildern und unzähligen Nachrichten, von dem Zerfall aller bekannten Umstände, von einem schwindelerregenden Umschreiben der Werte und einer Re-Symbolisierung der gesamten öffentlichen Sphäre. Der Sozialismus, seine Symbole und Werte, wurden in die Abstellkammer der Vergangenheit geworfen, und vor unseren Augen wurden neue Helden und vor allem neue Werte erschaffen, die in den Schulen, in den Medien, in großen und kleinen Diskussionen gefestigt wurden … Es gab viel Gerede über Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie, aber auch über „wir“ und „sie“ – eine Aufteilung, die bis zum heutigen Tag nicht an Kraft eingebüßt hat. Es wurde auch viel über das Erwachen des Unternehmergeistes gesprochen und darüber, dass wir die Mentalität des „Hängens an der Brust des Staates“ und die Erwartung, der Staat würde sich um jeden von uns kümmern, hinter uns lassen sollten. Wie kleine Pioniere, aber dieses Mal unter einer anderen Flagge, pickten wir die Körner dieser schönen neuen Welt auf. Allerdings bewahrten sich einige von uns in diesem politischen Reifungsprozess eine gesunde Dosis Skepsis. In meinem Fall war das vor allem ein Verdienst der Literatur. Und zwar jener Texte, die wir nicht in der Schule zu lesen bekamen. Die Entdeckung der Texte von Dubravka Ugrešić, Boris Buden, Slavenka Drakulić und der Autoren, die sich um die Wochenzeitung „Feral Tribune“ versammelt hatten, stellte den ersten Schritt meiner Entwicklung zum kritischen Denken dar. Die pazifistischen Texte jener Autoren, in denen unmissverständlich die Stimme gegen jede Gewalt erhoben wurde (und vor allem gegen die als legitim dargestellten Lügen der neu gegründeten Staaten), gehörten zum „unbequemen“ Dissidentenkanon. Die Autoren wurden reihenweise zu Volksfeinden und Jugo-Nostalgikern erklärt. Für mich stellen diese Texte den Beweis dar, dass es auch in düsteren Zeiten Leuchttürme des gesunden Menschenverstandes gibt. Sie boten mir Einblicke, die man nicht auf der Landkarte des hegemonialen Diskurses eintragen kann und die immer in einem angespannten Verhältnis zur rezenten Gegenwart stehen. Diese Autoren haben ihre Haltung bis heute beibehalten und sind zum Glück nicht mehr so allein.
 
        Kehren wir zurück zu jenen Werten aus der Epoche des Sozialismus, und zwar aus der Perspektive der Zeit 30 Jahre danach. Zum Beispiel eine Krankenversicherung, die allen gleich zugänglich ist, die Fürsorge des Staates für jeden Einzelnen, die Solidarität mit den Schwachen und Verwundbaren … kurz gesagt, all jene Kategorien, die sich nicht in das erwünschte Unternehmerimage fügen. In dieser Pandemiezeit, die in Kroatien durch die Erdbeben im März und Dezember 2020 erschwert wurde und die einer großen Anzahl von Bürgern enormen Schaden zugefügt hat, erinnern wir uns an diese Werte. Als zum Beispiel 1972 in Jugoslawien eine Pockenepidemie ausbrach, wurden in nur wenigen Wochen achtzehn Millionen Menschen geimpft. In Kroatien gab es einst ein Immunologisches Institut, in dem Impfstoffe unter anderem gegen Pocken, Masern oder Röteln produziert wurden. Heute wird dort nicht einmal mehr Antiserum gegen Schlangengift oder Impfstoff gegen Tetanus hergestellt. Während ich diesen Text im März 2021 schreibe, stockt der Impfprozess im gesamten Bereich der Europäischen Union. Zagreb, Sisak, Petrina, Glina und andere Orte haben sich noch immer nicht von den Folgen der Erdbeben erholt.
 
        Im letzten Jahr erinnerte alles sehr stark an die Ereignisse vor 30 Jahren, obwohl es keinen Krieg gab – der „Feind“ hat keine Charakterzüge, er ist nicht einmal sichtbar. Doch wir stehen nicht zum ersten Mal unter dem Galgen. Die „ehemaligen Jugoslawen“ ertragen die Pandemie vielleicht tatsächlich etwas leichter, da die bekannte Welt für sie schon einmal zerfallen ist, um dann wieder irgendwie zusammengefügt zu werden. Vielleicht haben sie einfach mehr als zwei Leben – oder zumindest eine etwas stärkere Immunität gegen das Unglück. Es liegt etwas Wahres in diesem Scherz, den ich nicht vergessen kann, obwohl neue Scherze über all dies, was uns 30 Jahre danach geschieht, im Minutentakt entstehen.
 
         
          Aus dem Kroatischen von Alida Bremer.
 
          MAŠA KOLANOVIĆ
ist Multigenre-Autorin und Professorin in der Abteilung für kroatische Sprache und Literatur an der Universität Zagreb.
 
        
 
      

       
        UMBRUCHSJAHR 1991
 
        Kristina Spohr
 
        Vor gut 30 Jahren, am ersten Weihnachtstag 1991, zerfiel die Sowjetunion.01 Die UdSSR brach entlang der Grenzen ihrer Teilrepubliken friedlich auseinander. Der Untergang des Sowjetimperiums bedeutete auch das Ende des „sowjetischen Experiments“02 – der Herrschaft der kommunistischen Partei mit dem Versuch, eine neue Gesellschaft als Alternative zu den kapitalistischen Demokratien des Westens aufzubauen. Für viele Kommentatoren symbolisierte das sang- und klanglose Verschwinden der Sowjetunion von der Weltkarte überdies das Ende einer besonderen historischen Epoche in der jüngsten Geschichte, jener des Kalten Krieges.03
 
        Der Kollaps der Sowjetunion war ein bedeutsames Ereignis in der Weltgeschichte – obwohl es nur wenige, einschließlich der Russen selbst, als sonderlich traumatisch empfanden oder dieser Entwicklung besonders negativ gegenüberstanden. Das Ende kam zwei Jahre nach den „Revolutionen von 1989“ in Mittel- und Osteuropa, die die regionalen kommunistischen Diktaturen und Kommandowirtschaften hinwegfegten und das dort seit den 1940er Jahren bestehende sowjetische Sicherheitsglacis zerschmetterten, und ein Jahr, nachdem das geteilte Deutschland – Mitursache und Hauptschauplatz des Kalten Krieges – ein Ganzes geworden war und die USA, die UdSSR und China in beispielloser Zusammenarbeit im UN-Sicherheitsrat einhellig eine Entscheidung herbeigeführt hatten, mit militärischen Mitteln auf die irakische Invasion und Annexion Kuwaits im August 1990 zu antworten.
 
        Der kurze und erfolgreiche Erste Golfkrieg, der im Winter 1991 folgte, symbolisierte dabei eine Phase von „Ost-West-Flitterwochen“; US-Präsident George H.W. Bush sprach leidenschaftlich von einer „neuen Weltordnung“.04 Aber längerfristig schienen sich die Ereignisse in der Sowjetunion und anderswo in Europa 1991 gegen eine solche imaginierte Zukunft zu verschwören. Zuerst rollten sowjetische Panzer in Litauen, dann implodierte Jugoslawien und glitt in Bürgerkrieg und Völkermord ab. In Moskau versuchten kommunistische Hardliner, die laufenden Prozesse in Richtung einer Erneuerung der Union zu unterminieren. Sie scheiterten ebenso wie der politisch gelähmte Staatspräsident Michail Gorbatschow. Denn die Stunde schlug nun für den kurz zuvor gewählten Präsidenten der Russischen Sozialistischen Föderativen Republik, Boris Jelzin, der inmitten des Chaos als heldenhafter Verteidiger von Reformen und Demokratie hervortrat. Entscheidend war, dass die baltischen Republiken im August endgültig aus der UdSSR ausschieden.05 Wann die anderen – unter der Führung Russlands – sich entschließen würden, ihrem Vorbild zu folgen, war nur mehr eine Frage der Zeit.
 
        Mit der Auflösung der zweiten Supermacht trat die Welt in den „unipolaren Moment“ ein.06 In Europa blieb bei aller Fragilität und Zersplitterung an seinen Rändern der Trend zu einer weiteren institutionellen Integration bestehen – durch die schrittweise Öffnung der NATO nach Osten mit der Bildung des Nordatlantischen Kooperationsrats (NAKR) im Dezember 1991 und durch die Verhandlungen in Maastricht im selben Monat, die in der Unterzeichnung des Vertrags über die Europäische Union Anfang Februar 1992 mündeten. Bemerkenswert ist, dass trotz aller Volatilität nach dem Umbruchsjahr 1991 die Stimmung allgemein von Hoffnung auf den „Anbruch einer neuen Ära“07 geprägt war. Viele in Ost und West glaubten damals an die strahlende Vision Francis Fukuyamas von einem neuen Zeitalter, bestimmt von „der Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als letzte Form der menschlichen Regierung“.08 Gleichzeitig wurden jedoch außerhalb dieses westlichen Blickfelds in jenen Tagen bereits die Triebfedern für die grundlegenden geopolitischen Revisionen angelegt, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben.
 
        Heute erscheint „1991“ in einem ganz anderen Licht. Sein Vermächtnis spielt entscheidend in der Machtpolitik der Gegenwart mit. 2005 erklärte der russische Präsident Wladimir Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion zur „größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts“.09 Im Dezember 2021 sprach er gar von der großen „Tragödie“, die der Zerfall des „historischen Russlands unter dem Namen Sowjetunion“ darstellte. „Wir haben uns in ein völlig anderes Land verwandelt. Und was über 1.000 Jahre hinweg aufgebaut worden war, ging weitgehend verloren.“10 Diese „Katastrophe“ von 1991 habe Russland zur internationalen „Irrelevanz“ degradiert; und so besteht Putins Mission seit seiner Amtsübernahme zu Beginn des neuen Jahrtausends darin, den Großmachtstatus seines Landes wiederherzustellen und gleichzeitig die „Obsoleszenz“ der liberalen Ordnung zu beweisen.11 China wiederum sah vor drei Jahrzehnten seine Chance in der globalen Transformation. Und vor dem Hintergrund der gewaltsamen Niederschlagung der Protestbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 schlug das Regime in Peking seinen eigenen, revisionistischen Weg ein – einen Weg, der die Volksrepublik von einem maoistischen Revolutionsstaat zu einem autoritären kommunistisch-kapitalistischen Machtzentrum mit globaler Reichweite führen würde, um aus dieser neuen Position der Stärke heraus die Hegemonie der Vereinigten Staaten herauszufordern.12
 
        Die Ereignisse und Auswirkungen von „1991“ spielen also nicht nur eine wichtige Rolle für unsere Deutung der Vergangenheit, sondern sind gerade auch für unser Verständnis der Gegenwart von kritischer Bedeutung. Aber was genau geschah 1991, wie und warum? Welche Weichen wurden durch welche Ereignisse und Entscheidungen in diesem Jahr gestellt? Was begann 1991, was wurde abgebrochen, wo hätte es Alternativen gegeben? Wie stellten sich die großen systemischen Veränderungen dar? Dies sind die Fragen, die im Folgenden beleuchtet werden.
 
        *
 
        „Eine Diktatur ist am Entstehen.“13 Mit diesen dramatischen Worten erklärte der reformistische sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse am 20. Dezember 1990 vor dem Kongress der Volksdeputierten der UdSSR überraschend seinen Rücktritt. Er tat dies in der Überzeugung, Gorbatschow sei gefangen zwischen Separatisten, die die Union zerstören wollten, und kommunistischen Hardlinern, die mit Notstandsverordnungen die Erosion der UdSSR noch zu verhindern suchten. Gorbatschow schien die Puste auszugehen, so schien es Schewardnadse wie vielen engen Verbündeten und Beobachtern. Das große Ziel der Neuerfindung der Sowjetunion – ihren Erhalt im Zuge von gradueller Anpassung und Modifizierung des Systems durch seine Perestroika- und Glasnost-Politik zu sichern – erwies sich als schwer zu verwirklichen. Der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft, die Transformation vom Einparteienstaat zum politischen Pluralismus und die Verlagerung der politischen Verantwortung von Moskau auf die Peripherie – all diese Schritte wurden von schweren Rückschlägen überschattet.
 
        1991 wurde die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) von inneren Unruhen heimgesucht; die Moral in der Roten Armee und den Sicherheitsdiensten war auf dem Tiefpunkt; und Regierungsministerien hatten Mühe, die vielfältigen politischen Veränderungen und Reformen umzusetzen. Die Macht im Zentrum schwand zusehends inmitten eines wahren Roulettes von Neubesetzungen, wobei Gorbatschow, der unbedingt am Steuer bleiben wollte, immer näher an die kommunistischen Hardliner heranrückte. Viele sahen in diesen Entwicklungen das Signal für das Ende von Gorbatschows Reformkurs und eine Rückkehr zur sowjetischen Orthodoxie. Aber könnte die Union ohne Gewalt zusammengehalten werden? Könnte es ein neues Commonwealth beziehungsweise einen neuen „Unionsvertrag“, wie Gorbatschow ihn vorgeschlagen hatte, geben? Oder würde die UdSSR in Anarchie versinken?14
 
        Einer der explosivsten Landesteile der Sowjetunion war das Baltikum, dessen Länder in der Zwischenkriegszeit unabhängig gewesen waren, bevor sie 1939/40 und dann wieder ab 1944 unter sowjetische Kontrolle gebracht wurden.15 Anfang 1991 rollten sowjetische Panzer über die Straßen von Vilnius, und „Alfa“-KGB-Kommandos schossen zusammen mit Militär- und Bereitschaftspolizei (OMON) auf mehrere Hundert unbewaffnete litauische Demonstranten, wobei 15 getötet und viele mehr verwundet wurden. Unter dem Deckmantel einer drohenden internationalen Militäraktion im Nahen Osten (die von den Vereinten Nationen genehmigte und für Mitte Januar geplante „Operation Desert Storm“ zur Vertreibung der irakischen Armee aus Kuwait) hatte der Kreml, so schien es, in der Nacht zum 12. Januar beschlossen, die volle Kontrolle über Litauen mit Gewalt wiederherzustellen. Jene Kontrolle hatte Moskau nach dem Sieg der Reformbewegung Sąjūdis bei den Wahlen zum Obersten Sowjet der Republik im Vorjahr und der anschließenden Erklärung der litauischen Regierung am 11. März 1990 zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Landes verloren.
 
        Am 20. Januar 1991, eine Woche nach dem litauischen Blutvergießen, starben fünf weitere Menschen in der lettischen Hauptstadt Riga, als sowjetische OMON-Truppen beim Versuch, Verteidiger der Unabhängigkeit aus dem Hauptquartier des Innenministeriums zu vertreiben, mit der bewaffneten lettischen Polizei zusammenstießen. In beiden Fällen weigerte sich Gorbatschow, Verantwortung zu übernehmen, und beschuldigte lokale Milizen, ja sogar lokale Führungskräfte und Parteigenossen, den Aufstand angezettelt zu haben. Doch trotz seiner Versuche, sich die Hände reinzuwaschen, nicht zuletzt auch was den Einsatz von Spezialeinheiten und den Befehl zur gewalttätigen Niederschlagung der Proteste betraf, konnte Gorbatschow seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. So wussten KGB-Chef Wladimir Kruychkow und die Minister für Inneres und Verteidigung, Boris Pugo und Dmitri Jazov, dass gerade der sowjetische Generalsekretär die Präsidialherrschaft angedroht hatte, um die aus seiner Sicht abtrünnigen baltischen Republiken zurück in den sowjetischen Schoß zu bringen. Mit anderen Worten, Gorbatschow hatte zumindest eine begrenzte militärische Lösung gebilligt.16
 
        Was auch immer Gorbatschows genaue Rolle und Beweggründe gewesen sein mögen, die baltische Tragödie hatte ihn politisch verwundet. Die westlichen Staatslenker waren erleichtert, als er sich anschließend von dem brutalen Vorgehen seiner Sicherheitsdienste distanzierte, die Opfer bedauerte und erneut die Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten anprangerte. Aber das Vertrauen in Gorbatschow hatte gelitten. Und seine Glaubwürdigkeit als prinzipientreuer politischer Führer – jener Mann, der die Welt 1988 vor der UN-Vollversammlung über allgemeine universelle Werte belehrt hatte – wurde infrage gestellt. Selbst wenn Gorbatschow beim baltischen Blutbad nicht persönlich schuldig geworden sein sollte, hatte er die Kontrolle über sein Land verloren.17
 
        In den Augen des sowjetischen Sicherheitsapparates hatte er durch seinen Rückzieher Schwäche gezeigt. Schlimmer noch, indem der russische Staatschef Boris Jelzin nach Tallinn geflogen war, wo er und seine drei baltischen Amtskollegen einen Sicherheitspakt unterzeichneten und einen gemeinsamen Appell an die Vereinten Nationen richteten, „bewaffnete Gewalttaten gegen souveräne Staaten“ anzuprangern, hatte Jelzin nicht nur die Balten erfreut, sondern mit seinen unabhängigen Schritten angefangen, die Russische Föderation gegen das marode sowjetische Konstrukt in Stellung zu bringen. In seinem persönlichen Machtkampf mit Gorbatschow wurde das Baltikum nunmehr zu einer der stärksten Waffen Jelzins. Und deshalb, anders als 1989 auf dem Tiananmen-Platz, hatte das scharfe Durchgreifen der Zentralregierung jetzt nicht den gewünschten Effekt, den Einheitsstaat zu stabilisieren, sondern unterminierte ihn stattdessen noch mehr.
 
        Jelzin, der mittlerweile von der gesamten liberal gesinnten Moskauer Elite bewundert und unterstützt wurde, handelte dem sowjetischen Führer offen zum Trotz. Er nutzte die missliche Lage Gorbatschows geschickt aus, indem er sechs Jahre des Schwankens zwischen Demokratie und Autoritarismus anprangerte, während er begann, seine eigene Idee einer neuen „Staatspyramide“ von unten nach oben voranzutreiben. Diese sollte um Russland, die anderen beiden slawischen Republiken Belarus und Ukraine sowie um Kasachstan herum aufgebaut werden – gegen die sowjetische Zentralregierung. Dabei glaubte Jelzin etwas naiv, dass später auch die drei baltischen Republiken zusammen mit Georgien und Moldawien einer solchen Liga beitreten würden. Aber mit Visionen dieser Art täuschte er sich genauso wie Gorbatschow mit seinen Hoffnungen, einen Vertrag für eine neue losere Union zustande zu bringen, während er in Wirklichkeit immer mehr zu einem faustischen Pakt mit den Hardlinern gezwungen wurde.18
 
        Auch in internationalen Angelegenheiten – einst Gorbatschows Stärke zu Zeiten seiner Gipfeltreffen mit US-Präsident Ronald Reagan und der deutschen Wiedervereinigungsdiplomatie – wirkte er nun verwirrt, fast hilflos. Noch in den Tagen vor Ablauf der UN-Frist für Kuwait, die den Krieg gegen die irakische Besatzungsmacht näher rückte, glaubte Gorbatschow daran, den Friedensstifter zwischen dem Weißen Haus und seinem ehemaligen Klienten Saddam Hussein spielen zu können. „Er ist bereit, auf Moskau zu hören. Er bittet mich um Rat“, sagte Gorbatschow zu Bush. Aber der amerikanische Präsident wiederholte schlicht das Ultimatum vom 15. Januar: „Wir können nicht zulassen, dass er [Saddam] sich gegen die Meinung des Rests der Welt stellt.“19
 
        Die Würfel waren gefallen. Und so ging der von den Vereinten Nationen sanktionierte Kuwait-Krieg seinen Gang. Das kleine Emirat wurde erfolgreich befreit und seine territoriale Integrität wiederhergestellt. Gemäß dem streng abgegrenzten Missionsauftrag wurde der Krieg nicht auf Bagdad ausgeweitet, um die international anerkannte Regierung von Saddam Hussein zu stürzen.20 Was diese historisch bedeutsame Episode in der Golfregion jedoch auf einer größeren, systemischen Ebene enthüllte, war, dass die Sowjetunion – die dieser internationalen, US-geführten Militäraktion zugestimmt, sich aber selbst nicht aktiv an der Koalition der Willigen beteiligt hatte – in Wirklichkeit Amerikas Juniorpartner war.
 
        Bei allem ernsthaften Gerede Bushs von einer „neuen Weltordnung“ im Herbst 1990, die auf den amerikanischen und sowjetischen Säulen und auf der Grundlage des Völkerrechts aufgebaut war, erwies sich diese Rhetorik letztlich als fiktiv – als diplomatisch nützliches Feigenblatt, um den machtpolitischen Niedergang der Sowjetunion zu verschleiern. Sie diente Gorbatschow und seiner Union als gesichtswahrendes Mittel, nicht zuletzt im Inland, aber auch als effizientes Instrument der US-Außenpolitik: um die aufkommende Unipolarität unter dem Deckmantel einer echten Kooperation der Supermächte während einer internationalen Krise zu verschleiern. Bush, wie auch seine europäischen Amtskollegen, kämpfte daher weiter für das Überleben der Sowjetunion und Gorbatschows. Dies war jedoch keineswegs selbstlos, denn Gorbatschow an der Spitze der UdSSR war ihrer Meinung nach der einzige Garant für eine friedliche Verwandlung der UdSSR, Europas und der Welt nach dem Mauerfall. Je tiefer die Sowjetkrise, desto mehr klammerten sie sich an den traumtänzerischen sowjetischen Führer als beste Verteidigung gegen die Anarchie. Tatsächlich würden sie an dieser Beziehung fast bis zum bitteren Ende festhalten.
 
        *
 
        Vielleicht hätte Gorbatschow in diesem Winter besser daran getan, das Baltikum ziehen zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, Jelzin und Russland an Bord zu halten und die sich ständig verschlimmernde wirtschaftliche und soziale Lage in der UdSSR in den Griff zu bekommen. Stattdessen, während er versuchte, seine eigene Position im Kreml zu festigen, fokussierte er seine Aufmerksamkeit auf die technischen Details der Erneuerung des Sowjetstaates. In einem Referendum, in dem die Sowjetbürger gefragt wurden, ob sie für oder gegen eine „erneuerte Föderation gleichberechtigter souveräner Staaten“ seien, stimmten 76 Prozent dafür. Dieses Ergebnis war irreführend, denn 6 von 15 Republiken boykottierten die Abstimmung offiziell, während in den verbleibenden neun große Mehrheiten für lokale Anti-Kreml-Initiativen wie eine allgemeine Wahl eines Präsidenten in Russland und für umfassendere Autonomie bis hin zur Unabhängigkeit der Ukraine erreicht wurden. Statt eine Lösung im Machtkampf zwischen dem Kreml und den Republiken aufzuzeigen, wie Gorbatschow gehofft hatte, legte die Abstimmung lediglich die leidenschaftlichen Widersprüche des Landes offen.
 
        Unbeeindruckt beschloss Gorbatschow, mit den neun Republikspräsidenten im „9+1“- oder „Nowo-Ogariowo“-Prozess weiter zu verhandeln, um unter Ausarbeitung einer neuen Verfassung einen Vertrag für eine neue Union „souveräner Staaten“ zu schließen. Zu seinem Leidwesen gewann Jelzin im Juni 1991 die direkte Wahl als russischer Präsident. Und das erlaubte ihm, als Verfechter einer russischen Demokratie, Gorbatschow in seiner Position als sowjetischen Staatslenker und Generalsekretär der KPdSU direkt herauszufordern. Obwohl den beiden Kontrahenten in jenem Sommer ein geselliges Abendessen anlässlich der scheinbaren Zustimmung zum Entwurf des Unionsvertrags gelang, stellte das Dokument in Wahrheit einen Kompromiss dar. Denn Gorbatschow drängte auf eine starke Föderation mit einer effektiven Zentralregierung, die auch weiterhin über beträchtliche Befugnisse (Verteidigung, Außenpolitik und Staatshaushalt) verfügen sollte, während Jelzin sich für eine schwächere Vereinigung, ein Commonwealth beziehungsweise eine Konföderation, einsetzte, die offensichtlich Russland als dominierende Republik begünstigen würde. Zudem löste, wie zu erwarten, die Nachricht von einer für den 20. August geplanten feierlichen Vertragsunterzeichnung bei den Konservativen der Kommunistischen Partei und der militärindustriellen Lobby einen weiteren Proteststurm aus – was die politischen Spannungen in Moskau nur noch weiter verschärfte.21
 
        Auf globaler Ebene gelang Gorbatschow jedoch ein Erfolg. Der Status der UdSSR als erstklassige Militärmacht wurde bestätigt, als er und Bush während des Moskauer Gipfels vom 30./31. Juli 1991 den ersten historischen Vertrag zur Reduzierung ihrer Arsenale an strategischen Kernwaffen (START) unterzeichneten, „als Zeugnis für die neue Beziehung, die sich zwischen unseren beiden Ländern entwickelt – in dem Versprechen weiterer Fortschritte in Richtung eines dauerhaften Friedens“.22 Der Kalte Krieg war ihrer Meinung nach definitiv vorbei. Gemeinsam hatten sie die ersten Schritte in eine neue Ära gemacht. In diesem Sinne hatten sie als Führer kooperierender Supermächte auch die umfassenderen globalen Probleme der Zeit erörtert, darunter die weitere „Integration Europas“ durch die Europäische Gemeinschaft (EG) und durch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die Zukunft des Nahen Ostens nach dem Kuwait-Krieg und die Stabilisierung afrikanischer Hotspots wie Angola, Namibia und Südafrika.23
 
        Gorbatschow und Bush widmeten sich auch intensiv dem China-Problem nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Beide Staatschefs taten dies mit der Absicht – wenn auch mit unterschiedlichen strategischen Zielen –, die Beziehungen zum Regime in Peking zu normalisieren. Aus chinesischer Sicht war dies sicherlich von Vorteil, da Peking versuchte, Chinas internationalen Paria-Status nach dem Blutbad unweit der Verbotenen Stadt loszuwerden. So hoffte die Volksrepublik auf ein Ende des G7-Sanktionsregimes, um ihre sozioökonomische Modernisierung weiter voranzutreiben zu können. Letztlich aber verachteten die Chinesen den Mann im Kreml. Sie vertraten die Ansicht, dass „die Sowjets die Wirtschaft nicht gut verstanden“ und Gorbatschow nicht in der Lage sei, feste „Maßnahmen“ zu ergreifen, auch wenn sie natürlich hofften, dass es ihm gelingen möge, den sowjetischen Sozialismus aufrechtzuerhalten.24 Dahingegen sollte die langsame, bewusste Wiederherstellung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen, insbesondere durch Handel, einen Beitrag leisten, Chinas Weg vom Entwicklungsland zur Weltmacht zu ebnen.
 
        Bezeichnenderweise ging Bush während des Moskauer Gipfels Gorbatschows innenpolitischen Problemen – wirtschaftlichen und politischen – keineswegs aus dem Weg. Er sprach insbesondere auch das heikle Thema der baltischen Staaten an. Hierbei machte Gorbatschow deutlich, dass er am Prinzip der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen festhalten wollte. Er betonte, dass es in ganz Osteuropa umstrittene Grenzen gebe und Selbstbestimmung nur „im verfassungsrechtlichen und rechtlichen Rahmen“ möglich sei.25
 
        Die gewaltsame Implosion Jugoslawiens, nachdem Slowenien und Kroatien am 25. Juni 1991 ihre Unabhängigkeit deklariert und die serbisch dominierte jugoslawische Armee gegen die Grenzsoldaten der sezessionistischen Republiken gekämpft hatten, diente als eindringliche Erinnerung daran, wie schnell der Zerfall eines Staates zu Konflikten, ja sogar zu einem offenen Bürgerkrieg führen konnte. Amerika nahm die düsteren Vorhersagen Gorbatschows über die „Balkanisierung“, wenn nicht gar die „Libanonisierung“ bestimmter Regionen des alten Kontinents und die besagte Möglichkeit, dass die Sowjetunion zu einem „Jugoslawien mit Atomwaffen“ werden könnte, sehr ernst.26
 
        Und so, nicht zuletzt, um Gorbatschow zu unterstützen, hielt Bush am nächsten Tag in Kiew eine Rede, in der er erklärte, dass „die Amerikaner diejenigen nicht unterstützen werden, die Unabhängigkeit anstreben, um eine weit entfernte Tyrannei durch einheimischen Despotismus zu ersetzen. Sie werden niemandem helfen, der einem selbstmörderischen, auf ethnischem Hass beruhenden Nationalismus propagiert.“27 Nationalistische ukrainische Abgeordnete waren bestürzt über Bushs Worte, da sie diese als direkte Kritik an ihrem eigenen Unabhängigkeitskampf auffassten, während Gorbatschows Berater in Moskau sie als eine entscheidende politische Verschiebung zugunsten ihres Chefs und des Kremls interpretierten, weg von einer möglichen Unterstützung für Jelzin und dessen russische pro-demokratische Kräfte. Tatsächlich wurde Bush auch in der US-amerikanischen Presse für seinen ukrainischen „Vortrag gegen Selbstbestimmung“ teils heftig kritisiert. Denn mit seiner „entsetzlichen ‚Kiewer Angsthasen‘-Rede“, schrieb der Kolumnist der „New York Times“ William Safire, habe sich „Washington törichterweise auf die Seite Moskaus gestellt“.28
 
        Am Schluss liefen die Dinge jedoch ganz anders, als alle erwartet hatten. Der gescheiterte Putsch eingefleischter Kommunisten im August 1991, die ungeschickt versuchten, die alte UdSSR zusammenzuhalten, ließ Gorbatschow, der kurzzeitig in der sowjetischen Sommerstaatsresidenz auf der Krim als Geisel gehalten wurde, zu einem Schatten seiner selbst verfallen. Jelzin war es, der gestärkt aus dem Chaos hervorging – gefeiert als der mutige Held Russlands, der die Demokratie auf den Straßen Moskaus gerettet hatte. Inzwischen hing die Zukunft der Sowjetunion als Einheitsstaat in der Schwebe. Während Gorbatschow verzweifelt an seinem Traum einer „Wiedervereinigung“ der Union, auch ohne das Baltikum, Georgien, Moldawien und Armenien, festhielt, dachte eine Reihe der verbliebenen Sowjetrepubliken über ihren endgültigen Austritt nach.
 
        So forderten Russland und Belarus eine losere „Union von Staaten“, während sich die Ukraine von jeder Idee einer von Russland dominierten Konföderation zurückzog. Die Unabhängigkeit war in den Augen der Mehrheit der Ukrainer (auch in der Donbass-Region und auf der Krim) die einzig gangbare Option, wie ihr Referendum vom Dezember 1991 unterstrich. Und da Jelzin sich eine zukünftige Union ohne die Ukraine nicht vorstellen konnte, während für Belarus und die zentralasiatischen Republiken eine Zukunft ohne Russland völlig unrealistisch erschien, war die UdSSR schlussendlich nicht mehr als eine Hülle um einen toten Kern.29
 
        Jenseits der Dramen von „1991“ ließ der sowjetische Tod allerdings lange auf sich warten. Eine Vielzahl von Ursachen – sowohl systemische als auch kontingente – hatten sich über längere Zeiträume, nach und nach, kumulativ, zu einer katastrophalen Wirkung zusammengefügt. Das Timing und die Art und Weise, wie der Staatszerfall vonstattenging, waren jedoch für alle überraschend. Unmittelbar war das sowjetische Konstrukt von seinen Bürgern friedlich abgewählt worden. Man könnte aber auch sagen, dass Jelzin die Union faktisch bereits verließ, als er im Juni 1990 die russische Souveränität erklärte und damit seinen „russischen Weg“ einschlug. In dieser Leseart begann das Endspiel der Union also mit der von Jelzin eingeleiteten „Parade der Souveränitäten“ bereits 18 Monate vor dem Schlusspfiff.
 
        Rückblickend kann Michail Gorbatschow für viele Dinge verantwortlich gemacht werden. Vor allem für seine politische Naivität, seine Impulsivität und seinen unstrategischen Ansatz, als er seinen dualen Reformkurs zur Umstrukturierung von Wirtschaft und Politik einleitete. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass er ein sowjetischer Führer war, der eine offenere sowjetische Gesellschaft wollte, der wollte, dass Veränderungen möglichst ohne Zwang und Gewalt bewältigt werden, und der von einer besser integrierten und einer nach Europa orientierten Sowjetunion träumte. Nachdem er all diese Bälle in die Luft geworfen hatte, konnte er nicht mehr aufhören zu jonglieren. Schließlich lief ihm auch noch die Zeit davon. Im Sog des Reformchaos, in der sich immer weiter verschlechternden sozioökonomischen Lage und inmitten der verschiedenen politischen Kräfte, die ihn ständig in verschiedene Richtungen zogen, war er letztlich machtlos. Und es gab wenig, was er hätte tun können, ohne auf die Truppen zurückzugreifen, als die „Landmine“30 des historischen sowjetischen Nationalitätenproblems explodierte. Am Ende hatte der Sowjetführer in einer tragischen Schicksalswende bei seinem Versuch, sein Land zu erneuern, ja gar neu zu erfinden, seine Untertanen und seinen Staat verloren.
 
        *
 
        Es ist bemerkenswert, dass der Untergang der Sowjetunion sich nicht in einem ungezügelten US-Triumphalismus ausdrückte. Tatsächlich war Bush im Herbst 1991, wie er seinem Tagebuch anvertraute, voller Pessimismus. 1992 war ein Wahljahr in Amerika und das Land steckte in einer tiefen wirtschaftlichen Rezession mit stetig steigender Arbeitslosigkeit. Der Zenit der Umfragewerte durch den Golfkrieg war längst überschritten und in Vergessenheit geraten. Die Amerikaner machten sich mehr Sorgen um den eigenen Wohlstand als um einen Präsidenten, der sich für den Weltfrieden einsetzte und versuchte, den Wandel der Weltordnung zu bewältigen.31 Im Zuge seines Popularitätsverlustes fixierte er sich vor allem auf Konfliktvermeidung – je weniger Aufruhr, desto besser.
 
        Washington hielt sich deshalb auch gerne von der blutigen Auflösung Jugoslawiens fern. „Wir wollen keinen Hund in diesen Kampf schicken“, so Bush.32 Unabhängigkeitsbewegungen auf dem Balkan wurden mit der gleichen Vorsicht betrachtet wie im Baltikum und im Kaukasus – zumindest bis zum Zerfall der UdSSR im Dezember. Und zu diesem Zeitpunkt war Jugoslawiens Auflösungsprozess und sein Abgleiten in den Bürgerkrieg bereits weit fortgeschritten.
 
        Unterdessen erklärte Jacques Poos, Außenminister von Luxemburg und Vorsitzender des EG-Außenministerrates, großspurig: „Dies ist die Stunde Europas, nicht die Stunde der Amerikaner. Wenn ein Problem von den Europäern gelöst werden kann, dann ist es das Jugoslawien-Problem. Dies ist ein europäisches Land, und es nicht die Aufgabe der Amerikaner und nicht von irgendjemand anderem.“33 Die EG war aber trotz ihrer selbstbewussten Rhetorik nie wirklich der Aufgabe des Peace Enforcement gewachsen, das notwendig schien, als das ehemalige Jugoslawien in Flammen aufging. Erstens verfolgten die wichtigsten EG-Mitglieder – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – unterschiedliche Strategien, wobei Bonn der Ansicht war, dass die internationale Anerkennung der Selbstbestimmung Sloweniens und Kroatiens die Antwort sei, um die Gewalt einzudämmen, während London und Paris meinten, dass es notwendig sei, die territoriale Integrität Jugoslawiens als Ganzes zu erhalten, um den Frieden zu wahren.34 Zweitens, als die Gemeinschaft auf dem Gipfel von Maastricht im Dezember 1991 entschied, in die Europäische Union überzugehen, wurde schnell klar, dass die Rede von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eine erbärmliche Farce war. Die EU, ohne eigene gemeinsame militärische Kapazitäten und Strukturen, würde an ihrer „zivilen Tradition“ festhalten – zu vermitteln und zur Konfliktresolution und Friedenssicherung beizutragen.35
 
        Als ebenso unzureichend in ihren Mitteln erwies sich die KSZE. Dieses 35-Nationen-Forum hatte, mit der UdSSR als gleichberechtigtes Mitglied neben den USA, in den 1970er Jahren dazu beigetragen, die europäische Entspannung zu fördern. Die Organisation als „Gewissen Europas“, wie es US-Außenminister James Baker nannte, beschäftigte sich mit allgemeinen Prinzipien, Menschenrechts- und Wirtschaftsfragen.36 Sie sollte auch als Instrument zur Krisenprävention und Konfliktlösung dienen, etwa bei Grenzstreitigkeiten oder der Problematik von Minderheitenrechten. Aber ohne wirkliches politisches Gewicht – trotz der großartigen Ankündigung der „Charta von Paris für ein neues Europa“ 1990, die den Kontinent in eine „neue Ära des Friedens, der Demokratie und der Einheit“ führen sollte37 – und ohne jegliche militärische Fähigkeiten erwies sich auch dieses Gremium als völlig unfähig, die gewaltsame Auflösung Jugoslawiens zu bewältigen. Wie Gorbatschows vage Vision eines „gemeinsamen europäischen Hauses“ in den späten 1980er Jahren, so war auch die KSZE nur ein weiterer gesamteuropäischer Traum, der nicht genutzt werden konnte, um in der Wendezeit nach dem Mauerfall eine effektive Struktur für die Sicherheit des Kontinents zu konstruieren.
 
        Wahre Sicherheit blieb, so schien es, der Auftrag des Atlantischen Bündnisses, das die großen geostrategischen und geopolitischen Umwälzungen von 1989/90 überstanden hatte, während sich der Warschauer Pakt 1991 auflöste. Bezeichnenderweise konzentrierte sich die NATO 1991 noch immer auf die „kollektive Verteidigung“. Der doktrinäre Wechsel in Richtung „kollektiver Sicherheit“ – nicht zuletzt, um „Out of area“-Operationen zur Durchsetzung beziehungsweise „Erzwingung“ des Friedens (vor allem auf dem Balkan) zu rechtfertigen und zuzulassen, lag zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft.38 1991 beschäftigten sich die Verbündeten außerdem vor allem mit der Stabilisierung der Ost-West-Beziehungen. Die Nordatlantische Allianz hatte in der Londoner Erklärung von 1990 dem Osten die „Hand der Freundschaft“ ausgestreckt und davon gesprochen, eine „neue Partnerschaft mit allen Nationen Europas“ aufzubauen.39 Im darauffolgenden Juni schlug James Baker eine „euro-atlantische Gemeinschaft vor, die sich östlich von Vancouver bis Wladiwostok erstreckt“ und somit auch die gesamte Sowjetunion umfasst hätte.40 Vor diesem Hintergrund war es eine äußerst positive Entwicklung, als die ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten gemeinsam mit der UdSSR der Einladung der NATO zur Teilnahme am neuen Nordatlantischen Kooperationsrat folgten. Was niemand vorhersehen konnte, war, dass das erste Treffen des NAKR in Brüssel am 20. Dezember mit der Desintegration der Sowjetunion zusammenfiel.41 Dies war ein entscheidender Moment. Denn durch die sowjetische Fragmentierung wurde nicht nur die geostrategische Karte unwiderruflich neu gezeichnet, auch alle Zukunftspläne mussten novelliert werden.
 
        Über Nacht wurde der NAKR zu einer Ansammlung völlig unterschiedlicher, vielfach fragiler Staaten, die sich vom Atlantik über Europa und Zentralasien bis zum Pazifik erstreckten, was jedes Konzept einer kohärenten euro-atlantischen Identität lächerlich machte. Da die UdSSR außerdem nicht mehr, wie Gorbatschow es formuliert hatte, als „solide“ und zuverlässige „Säule“ des internationalen Systems existierte,42 war nunmehr klar, dass die Frage, wie das postsowjetische Russland (als Nachfolger der UdSSR) sich in Europa positionieren sollte, als immens komplex und brisant erweisen würde.
 
        *
 
        Könnte ein geeigneter Platz für Russland in den wiederbelebten Kernorganisationen des neuen Europas – der EU und insbesondere der NATO – gefunden werden? Und könnten sich Ost- und Westeuropa wirklich vereinen? Diese Fragen gehörten zu den großen politischen Herausforderungen, mit denen sich Menschen und Politiker zu Beginn des Jahres 1992 konfrontiert sahen. Und doch wurde trotz aller Turbulenzen, Traumata und Transformationen, die sie erlebt hatten, die neue Ära jenseits der Bipolarität definitiv mit einem gewissen Enthusiasmus begrüßt. Die Stimmung war im Allgemeinen von Zuversicht und echter Hoffnung geprägt, dass eine bessere, friedlichere Welt aufgebaut werden könnte – und zwar gemeinsam. In Mittel- und Ost-, Südost- und Nordosteuropa galt sicherlich der Beitritt zum „institutionellen Westen“ als Weg in eine sozioökonomisch bessere und politisch stabilere Zukunft, während Präsident Boris Jelzin in Russland davon träumte, Russland zu demokratisieren, wirtschaftlich zu öffnen und zu Wohlstand zu bringen und mit den USA zu verbünden.
 
        Was noch nicht in den Blick gerückt war, waren die weitreichenden anderen systemischen und strukturellen Verschiebungen. Diese wurzelten unter anderem in Chinas separatem Ausstieg aus dem Kalten Krieg, dem Verlust des sowjetischen Imperiums Russlands, der Integration der globalen Märkte, der EU- und NATO-Erweiterung und in den Auswirkungen der Digitalisierung, die dem Beginn des Internet- und Mobilfunknetzzeitalters 1991 folgten. Erst heute beginnen wir, die umfassenderen, langfristigen Konsequenzen vieler dieser Entwicklungen vollständig zu erkennen und zu begreifen. Auf diese Weise ist das Erbe von „1991“ noch immer akut zu spüren.
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        VOR DEM ENDE DER SOWJETUNION
 
        Ein Forschungsbericht zur Perestroika
 
        Corinna Kuhr-Korolev
 
        „Perestroika“ ist im heutigen Russland ein Reizwort. Angesprochen auf Michail Gorbatschows Politik der Umgestaltung der Jahre 1985 bis 1991 (perestroit’: umbauen, umgestalten, neu organisieren) reagieren die meisten russischen Bürger*innen mit wütenden Auslassungen. Gorbatschow habe verantwortungslos und ohne Notwendigkeit das sowjetische Imperium zum Einsturz gebracht. Aber es gibt auch andere Stimmen: Sie betonen die optimistische Aufbruchsstimmung der Perestroika-Zeit, die Durchsetzung lang ersehnter bürgerlicher Freiheitsrechte, die Öffnung des Landes nach außen, die Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit. Diese positiven Assoziationen sind vor allem mit dem anderen Schlagwort der Zeit verbunden, mit Glasnost (glasnost’: Offenheit, Transparenz, Öffentlichkeit).
 
        Beide Begriffe haben Karriere gemacht und gehören sicherlich zu den im Ausland bekanntesten russischen Wörtern. Sie bezeichnen die Reformphase in der Sowjetunion, aber ebenso sind sie begrifflich mit dem gesamten Umbruch in Ostmitteleuropa verbunden, mit dem Ende des Kalten Krieges und der Neuordnung Europas nach 1989. Insofern wecken die beiden Begriffe in Westeuropa, in den ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts und in manchen der früheren Sowjetrepubliken positive Assoziationen. Zur umstrittenen Bewertung der Perestroika vor allem in Russland trägt bei, dass der Begriff inzwischen umgangssprachlich längst auf die 1990er Jahre ausgedehnt worden ist und damit auch die chaotischen Umbruchprozesse, die in die Regierungszeit Boris Jelzins fallen, unter ihm subsummiert werden.
 
        Dieser Forschungsbericht konzentriert sich auf die Jahre 1985 bis 1991 und reflektiert, welche Zugänge bisher die Erforschung der Perestroika dominiert und das Verständnis von diesem bedeutenden Zeitabschnitt geprägt haben. Zunächst werden die wichtigsten Etappen und Themen der Perestroika knapp skizziert und der derzeitige Forschungsstand referiert.01 Besondere Aufmerksamkeit gilt jedoch der Frage, welche Perspektivenwechsel für künftige Forschungen gewinnbringend sein werden.
 
        ABRISS: URSACHEN UND ETAPPEN DER REFORMPOLITIK
 
        Michail Gorbatschow wurde am 11. März 1985 im Alter von 54 Jahren zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) gewählt und erlöste das Land von der Herrschaft der alten Männer.02 Er gehörte zu jenem Teil der sowjetischen Parteiführung, der deutlich erkannte, dass das Land sich in einer schwierigen innen- und außenpolitischen Situation befand. Besonders im Bereich der Wirtschaft waren Reformen nötig. Durch die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (uskorenie) und eine verschärfte Disziplin sollte die Produktivität gesteigert werden. Dies griff zu kurz. Im Januar 1987 kündigte Gorbatschow mit den Schlagworten „Perestroika“ und „Glasnost“ eine deutlich entschlossenere Umgestaltung an.03 Die Mitsprache der Bürger*innen sollte erhöht, die Rechtsordnung gestärkt und die Gesetzgebung verbessert werden. Neue Gesetze erlaubten privatwirtschaftliche Unternehmungen, um Impulse für einen wirtschaftlichen Aufschwung zu geben und die Bevölkerung besser mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern versorgen zu können.04
 
        Im Frühjahr 1989 fanden die Wahlen zu einem Kongress der Volksdeputierten statt, die den Durchbruch für eine demokratische Entwicklung bedeuteten. Zunächst noch „von oben“ gesteuerte Medienkampagnen gegen Missstände schufen Raum, immer offener über Probleme des politischen Systems zu sprechen. Dieser Prozess entfaltete eine ungeheure Dynamik und konnte bald nicht mehr kontrolliert oder gebremst werden. Umweltprobleme und der verantwortungslose Umgang mit ihnen – die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 war nur ein Beispiel dafür05 – konnten nun ebenso diskutiert werden wie die Verbrechen der Stalinzeit,06 Misswirtschaft, Amtsmissbrauch, Korruption und Schattenwirtschaft. In den Mittelpunkt der Kritik gerieten zunehmend die Parteiherrschaft und das Machtmonopol der Kommunistischen Partei.
 
        Besonders in den kaukasischen und baltischen Republiken setzten sich Gruppen durch, die stärkere Autonomie oder sogar die Unabhängigkeit von der UdSSR anstrebten. Es kam zu Unruhen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Nationalitäten, wie etwa zwischen Armeniern und Aserbaidschanern im Konflikt um die Enklave Nagorny-Karabach. Die Balten forderten die Veröffentlichung des geheimen Zusatzprotokolls des Hitler-Stalin-Pakts von 1939 und eine Erklärung über dessen Unrechtmäßigkeit. Schnell stellten die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen die Staatlichkeit der UdSSR insgesamt infrage.07
 
        Zu Beginn der Reformen herrschte Euphorie und die Illusion, die Zukunft brächte bürgerliche Freiheiten und westlichen Wohlstand und bewahre gleichzeitig die gewohnten Sicherheiten des Lebens im Sozialismus. Schon 1990 machte sich Enttäuschung breit. Die Versorgungslage verschlechterte sich dramatisch, und die Kriminalität stieg spürbar an. Die Popularität Gorbatschows in der Bevölkerung sank. Konservative Kräfte in der Kommunistischen Partei versuchten, den Reformprozess zu bremsen, und entschieden sich im August 1991 zu einem Putsch. Dieser scheiterte am Unvermögen der Putschisten, vor allem aber am Widerstand der demokratischen Kräfte und der russischen Regierung unter der Führung von Boris Jelzin.08
 
        In den letzten Monaten seiner Präsidentschaft bemühte sich Gorbatschow um die Erneuerung des Unionsvertrages. Die Unabhängigkeitserklärungen eines Teils der sowjetischen Republiken und die Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) kamen dem allerdings zuvor. Am 25. Dezember wurde die rote Fahne der Sowjetunion im Kreml eingeholt und stattdessen die Trikolore des Nachfolgestaates Russland gehisst. Die Sowjetunion existierte nicht mehr. Das Gesellschaftsprojekt Kommunismus fand damit in Osteuropa ein Ende.
 
        PERESTROIKA ALS FINALE ODER OUVERTÜRE
 
        Die historische Forschung zur Perestroika steht immer noch am Anfang und ist bei Weitem nicht so ausdifferenziert wie die entsprechende Forschung zur „Wende“ in der DDR oder dem Umbruch in Ostmitteleuropa. Bisher ist sie stark geprägt vom Blick der zeitgenössischen politischen Beobachter*innen09 und Akteur*innen10 sowie von der politologischen und sozialwissenschaftlichen Forschungsliteratur, die unmittelbar in den Jahren der Perestroika oder in den 1990er Jahren erschienen ist. Obwohl sich der Zeitrahmen der Perestroika durch die Amtszeit Gorbatschows klar abgrenzen lässt, befindet sich diese Periode analytisch eingezwängt zwischen der historischen Forschung zum Sozialismus in der späten Sowjetunion und der eher politologischen Forschung zur Umbruchphase nach 1991.
 
        Fragestellungen zur Perestroika gründen deshalb häufig auf dem Interesse an einem Problem, das zeitlich vorher oder nachher liegt. Wenn die Gorbatschow-Zeit als Endpunkt einer Entwicklung gesehen wird, stellen sich vor allem Fragen nach der Reformierbarkeit des Sozialismus sowjetischer Spielart, nach dem Ausmaß der Krise oder nach der Sprengkraft unterdrückter nationalistischer Tendenzen in den Sowjetrepubliken. Wer die Perestroika hingegen als Startpunkt für eine neue Entwicklung betrachtet, fragt, ob die demokratischen Kräfte in Russland und in vielen der ehemaligen Sowjetrepubliken zu schwach waren, um die Rückkehr autoritärer Tendenzen zu verhindern.
 
        Mit der Situation des heutigen Russlands vor Augen sucht man nach Erklärungen dafür, warum es nicht gelungen ist, eine zuverlässig funktionierende Rechtsstaatlichkeit zu realisieren. Es wird untersucht, warum die Privatisierung der Wirtschaft den Aufstieg von Oligarchen ermöglicht hat und weshalb Korruption zu einem Problem geworden ist, das sich offenbar kaum in den Griff bekommen lässt.11 Von der Warte der heutigen Regierenden in Russland und ihrer Anhänger*innen wiederum scheinen andere Fragen im Mittelpunkt zu stehen. Mit Blick auf den eigenen Machterhalt besorgt sie eher die Frage, wie die Parteiführer der Sowjetunion ihr eigenes Machtmonopol zersetzen und das Land ins Chaos hatten stürzen können.
 
        Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, rücken Vorgeschichte oder Folgen der Perestroika in den Mittelpunkt, nicht aber die Periode selbst. Sie kann in ihrer Bedeutung aber erst dann erschöpfend verstanden werden, wenn sie zunächst als eigenständige Periode und mit neuen Ansätzen erforscht wird. Dann erst lässt sich die Frage „Warum ist die Sowjetunion zusammengebrochen?“ umformulieren in „Was ist 1991 zusammengebrochen (und was nicht)?“ Mit dieser veränderten Fragestellung erschließen sich neue Perspektiven auch auf die Zeit nach 1991, weil neben den Brüchen die Kontinuitäten besser in den Blick genommen werden können.
 
        Die bisher vorliegenden historischen Gesamtdarstellungen zur Gorbatschow-Zeit sind vor allem politik- und strukturhistorische Darstellungen, die die Rahmenbedingungen und Eckdaten dieses Zeitabschnitts systematisieren. Sie konzentrieren sich auf das unmittelbare politische Geschehen und das Handeln Gorbatschows, seiner Mitstreiter und Konkurrenten. Die inneren und äußeren wirtschaftlichen Faktoren werden erläutert: die außenpolitischen Beziehungen, die Nationalitätenkonflikte, der Bürokratismus, die sozialen Probleme, die Mängel des Wohlfahrtssystems, fehlende Rechtsstaatlichkeit, der Kampf um die Anerkennung der Menschenrechte und die Konflikte im Bereich der Kultur.12 Direkt oder indirekt setzen sie sich damit auseinander, warum Gorbatschow Reformen einleitete und weshalb sein Reformkurs zum Untergang der Sowjetunion führte.
 
        Der Grundtenor der zeitnah verfassten Untersuchungen lautet, dass das sowjetische System unter einem extremen Reformdruck stand und Maßnahmen unumgänglich waren. Je nach Standpunkt rücken Autor*innen die Kosten der Rüstungsindustrie, den fallenden Ölpreis oder die ineffektive Planwirtschaft in den Vordergrund.13 Andere betonen die Ermüdungserscheinungen der Gesellschaft, die fehlende Bindekraft des Sozialismus als Staatsideologie, den Wunsch nach bürgerlichen Freiheiten und den wachsenden Konsumbedarf der Bevölkerung.14 Auch ein social overstretch,15 eine kumulative Gerechtigkeitskrise16 oder die Probleme, ein multinationales Imperium zusammenhalten zu müssen, ein imperial overstretch,17 können im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Das Scheitern wird in der Regel einerseits auf die Konzeptlosigkeit und die fehlende Entschlossenheit der Reformer sowie auf die Beharrungskraft von Strukturen und Mentalitäten und andererseits auf die Sprengkraft lange unterdrückter Kräfte zurückgeführt.
 
        Gegen eine Betrachtungsweise, die vom Wissen um das Ergebnis bestimmt ist, versuchten Stephen Kotkin und Alexei Yurchak anzuschreiben. Kotkin rekapituliert in seinem 2001 verfassten Essay „Armageddon Averted“ die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Ambitionen Gorbatschows und kommt zu einer „Selbstmordthese“.18 Seiner Meinung nach hätte das System weiterbestehen können, wäre nicht Gorbatschow aus tiefer ideologischer Überzeugung der Meinung gewesen, das Land zu einem Sozialismus im Geiste Lenins zurückführen zu müssen. Indem die sowjetische Führungselite ihrem eigenen Projekt das Vertrauen entzogen habe, sei die sowjetische Ordnung implodiert.
 
        Yurchak sucht einen anderen methodischen Zugang und löst sich von der Betrachtung der Reformpolitik, ihrer Voraussetzungen, Akteure und Grenzen. Er beschreibt in „Everything Was Forever, Until It Was No More“ anhand von Briefwechseln und Interviews mit Mitgliedern der Jugendorganisation Komsomol, wie sich im Spätsozialismus der diskursive Raum veränderte und von den Menschen auf ihre Weise gedeutet wurde. Indem die Teilnahme an ritualisierten Handlungen wie Parteiversammlungen oder Demonstrationen am 1. Mai nur noch als performative Akte vollzogen wurden, verkam das System zur leeren Hülle.19 Yurchak hat bei genauer Betrachtung ein Buch über den späten Sozialismus geschrieben und nicht über die Zeit der Perestroika. Seine These ist eine methodisch inspirierende Erweiterung der oben bereits skizzierten „Ermüdungsthese“. Er löst sich von binären Denkmustern, wendet sich einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zu und arbeitet mit Egodokumenten und Interviews. Auf diese Weise gelingt ihm ein neuer Blick auf die sowjetische Gesellschaft.
 
        NEUE ZUGÄNGE UND PERSPEKTIVEN
 
        Zukünftige Forschungen zur Perestroika sollten diesen Impuls aufnehmen. Nicht die großen historischen Synthesen sind angesichts des derzeitigen Forschungsstands gefragt, sondern Detailstudien, die neue Quellenbestände erschließen und Fragen aus anderen Perspektiven stellen. In den Mittelpunkt muss eine Gesellschaftsgeschichte im weitesten Verständnis rücken. Die Perestroika gilt heute als „Revolution von oben“. Das ist hinsichtlich ihres Beginns eine zutreffende Bewertung, vernachlässigt aber, dass eine starke Dynamik „von unten“ als Reaktion auf die Reformversuche folgte und den weiteren Prozess wesentlich mitbestimmte. Wir wissen bisher zu wenig darüber, wie sich die Mobilisierung der Bevölkerung im Einzelnen vollzog, wie der Alltag sich durch die Reformen veränderte und wie sich die Menschen an die neuen Lebensbedingungen anpassten beziehungsweise diese oft nur mit Mühe überlebten.20 Auch benötigen wir noch detailliertere Informationen darüber, wie soziale Netzwerke und Freundeskreise,21 aber ebenso Klientel- und Patronagebeziehungen22 in der Umbruchsituation funktionierten.
 
        Es gibt erste Projekte, in denen mit einem biografischen Ansatz gearbeitet und danach gefragt wird, wie der rasante Wandel individuelle Lebensentwürfe veränderte.23 Noch ist die Vorstellung davon, welche Hoffnungen und Befürchtungen die einzelnen Bürger*innen mit den Reformen verbanden, allgemein und schematisch. Über den Wertewandel, der sich in den verschiedenen Lebensbereichen, im Familienleben, im Berufsalltag und im öffentlichen Leben vollzogen hat, ist bisher fast nur aus soziologischer Sicht geforscht worden.24 Zu den Veränderungen im Medienkonsum, im Leseverhalten und in der Kommunikation25 gibt es weiterhin Untersuchungsbedarf, Studien im Bereich der Visual History fehlen fast noch völlig.26
 
        Damit sind einige Forschungsfelder genannt, deren Bearbeitung helfen würde, die Perestroika in ihrer ganzen Vielfältigkeit als eine gesellschaftliche Umbruchphase zu verstehen. Sie war geprägt von der Spannung zwischen Krise und Aufbruch, Hoffnung und Enttäuschung, Beharrung und Neuanfang. Daraus bezog die Perestroika ihre ungeheure Energie und Sprengkraft.
 
        Um neue Perspektiven zu gewinnen, müssen weitere Quellen zusätzlich zu den bisher genutzten erschlossen werden. Zu nennen ist das große Massiv von Druckschriften und Flugblättern, das noch ausgewertet werden kann.27 Hinzu kommen umfangreiche soziologische Daten, die in den späten 1980er Jahren erhoben wurden und stärker unter historischen Fragestellungen bearbeitet werden sollten als bisher geschehen.28 Die neuen Nachrichtenformate, die im russischen Fernsehen während der Perestroika entstanden, bieten reiches Material und werden nach und nach online zugänglich.29 Verfügbar in russischen Archiven sind große Bestände von Briefen an Gorbatschow und Jelzin, aber ebenso an prominente Deputierte wie Andrei Sacharow oder Dimitrj Lichatschow sowie an Vertreter aus den verschiedenen Sowjetrepubliken.30
 
        Gerade in der Ausdehnung der Forschung auf die Regionen der ehemaligen Sowjetunion liegt eine Herausforderung. Noch sind regionale Zeitungen, in denen die speziellen Themen einer Stadt oder einer Region besprochen wurden, wenig analysiert worden. Ergänzend dazu lässt sich in den regionalen Archiven und auch in Museen Material gesellschaftlicher Initiativen, von Wirtschaftsbetrieben, Zeitungsredaktionen und Parteiorganisationen finden. Es ist von großem Erkenntnisgewinn, zu benennen, welche Themen an verschiedenen Orten des Landes für die Bevölkerung eine solche Dringlichkeit bekamen, dass sie das Potenzial hatten, die Menschen politisch zu mobilisieren. Damit wäre es möglich, sich von einer auf Moskau zentrierten Sicht zu lösen, die Vielfalt der Probleme, Hoffnungen und Ambitionen besser zu beschreiben und auch die Abspaltung der Sowjetrepubliken nicht nur von den Bestrebungen nach nationaler Unabhängigkeit her zu verstehen.31
 
        Ein anderer Perspektivenwechsel, der nicht Krisen, Mängel und Brüche, sondern Beständigkeit, Bewahren und Kontinuitäten in den Mittelpunkt rückt, ist als Korrektiv zum etablierten Verständnis ebenfalls sinnvoll. Es ist nach den staatlichen Strukturen zu fragen, die durch die Reformen wenig betroffen waren, wie beispielsweise das Militär und die Sicherheitsorgane, aber auch Erziehungsinstitutionen wie Schule und Kindergarten. Die Betrachtung privater und öffentlicher Lebensbereiche oder Verhaltensweisen, die sich trotz äußeren Wandels wenig veränderten, wird helfen, die gesellschaftlichen Realitäten der Perestroika-Zeit besser auszuleuchten.32
 
        EINSTELLUNGEN ZUR PERESTROIKA
 
        Bisher scheint es in Russland nur ein Buch zu geben, das die Aufbruchstimmung, die während der Perestroika herrschte, ausführlich dokumentiert und zeigt, wie sich aus einer „Revolution von oben“ eine von „unten“ entwickelte. Es handelt sich um einen wenig rezipierten, aber bemerkenswerten Band, den der Petersburger Zweig der Gesellschaft „Memorial“ herausgegeben hat. Unter dem Titel „Das gesellschaftliche Leben Leningrads in den Jahren der Perestroika“ stellten ehemalige Aktivist*innen der demokratischen Bewegung 2010 eine Chronologie zusammen, die sie mit Fotografien und Zeitzeugengesprächen ergänzten. Da bewusst Flugblätter und Interviews aus dem gesamten Spektrum der gesellschaftlich-politischen Bewegung gesammelt wurden, entsteht bei der Lektüre ein Eindruck von der Vielfalt der Erwartungen und der Gleichzeitigkeit, mit der verschiedenste Prozesse abliefen. Zugleich liest sich dieser Band wie ein politisches Bekenntnis zu Demokratie, Pluralismus und Meinungsfreiheit.33 Die Perestroika erscheint als eine Periode des kreativen Aufbegehrens einer zuvor passiven Gesellschaft gegen eine stagnierende Staatsmaschine, gegen Engstirnigkeit und Bürokratismus.
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        Diese positive Deutung der letzten Phase der Sowjetunion, die in den 1990er Jahren noch viele teilten, ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter der Regierung Wladimir Putins im öffentlichen Diskurs systematisch diskreditiert worden. Putin betrachtete seit Anfang seiner Präsidentschaft den Verlust des Staatsgebiets, unsichere Grenzen und weitere Ablösungen von Territorien als größte Gefahr für das Land.34 2005 deklarierte er in einer Rede zur Lage der Nation den Zusammenbruch der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts“.35 Daraus folgte die Betonung der Einheit und Sicherheit des Staates nach innen wie nach außen. Alles, was der Sicherheit potenziell schaden oder unkontrollierbare Prozesse in der Gesellschaft in Gang setzen könnte, gilt vor diesem Hintergrund als latent staatsfeindlich. In dieser Logik erscheint jemand, der die gesellschaftlichen Emanzipierungsbestrebungen der späten 1980er Jahre befürwortet, als Aufrührer und Provokateur, der das Land erneut ins Chaos stürzen will. Wer hingegen die „gelenkte Demokratie“ Putins unterstützt, der kann nicht gleichzeitig die Reformpolitik Gorbatschows in einem positiven Licht sehen.
 
        Die Spaltung der heutigen russischen Gesellschaft in Gegner und Unterstützer der Regierung wirkt sich somit unmittelbar auf die Beurteilung der 1980er und 1990er Jahre aus und verhindert einen sachlichen Umgang mit diesem jüngsten Abschnitt der Zeitgeschichte in Russland. Dies und der fehlende zeitliche Abstand sind vermutlich die Ursache dafür, dass sich russische Historiker*innen bisher wenig mit der Perestroika beschäftigt haben.36 Je mehr das heutige politische System im Hinblick auf mangelnde Innovationskraft, Transparenz der Entscheidungsprozesse, fehlende Entwicklungschancen für seine Bürger*innen und repressive Methoden des Machterhalts an das sowjetische System erinnert, desto stärker wird die Perestroika als Modell des Aufbegehrens gegen den Staatsapparat und die herrschende Elite gesehen werden.
 
        In den Staaten, die bis 1991 Sowjetrepubliken waren und jetzt selbstständig sind, erscheint die Perestroika dagegen in einem anderen Licht. Die „eigene“ Geschichte beginnt in diesen Ländern mit dem Ende der Sowjetunion. In den meisten Fällen betont sie eine starke Abgrenzung von Russland. In den ehemaligen Sowjetrepubliken verbindet sich die Zeit der Perestroika mit Gründungsmythen, die auf der Geschichte der jeweiligen Unabhängigkeitsbewegungen beruhen. Diese offizielle Geschichte deckt sich möglicherweise nicht mit den individuellen Geschichten der Bürger*innen, denen nationales Denken fremd gewesen sein mag, die vielleicht andere Vorstellungen von der künftigen Ordnung hatten als die, in der sie sich jetzt zurechtfinden müssen. Deshalb wäre auch in diesen Ländern die Beschäftigung mit den Jahren der Perestroika als Regulativ zur aktuellen, die Gesellschaft stark polarisierenden Geschichtspolitik sinnvoll.
 
        Viele im Westen lebende Sowjetunion- und Russlandhistoriker*innen verbinden eindrückliche persönliche Erinnerungen mit den stürmischen Jahren der Perestroika. Ganz Europa befand sich in einer Phase des Aufbruchs und des großen Zukunftsoptimismus. Konkret ergab sich damals für die westlichen Forscher*innen erstmals die Möglichkeit, mit Archivmaterialien vor Ort zu arbeiten. Ein Aufenthalt in dieser Zeit in der Sowjetunion bedeutete, „aktive Landeskunde“ zu betreiben, heute mitzuerleben, was morgen in der Zeitung stehen würde, in sowjetischen Küchen zu debattieren, Prognosen anzustellen, Freundschaften zu knüpfen, Arbeitsbeziehungen zu entwickeln.37
 
        Für die sowjetischen Fachkolleg*innen bot sich die Gelegenheit, an westlichen Universitäten zu forschen; für viele bedeutete es die Entscheidung zur Emigration. In allen Fällen führt die persönliche Zeitzeugenschaft zu einer emotionalen, teils auch ideologischen Voreingenommenheit. Nach der hoffnungsvollen Aufbruchsstimmung spielen jetzt enttäuschte Erwartungen eine Rolle und verdüstern den Blick zurück. Der in wissenschaftlichen Arbeiten populär gewordene Begriff der „Katastroika“ spiegelt dies deutlich wider.38 Jede Beschäftigung mit den Jahren der Perestroika und Glasnost muss deshalb mit der kritischen Selbstbefragung beginnen, damit diese kurze, aber ereignisreiche Epoche in ihrer Vielfalt gesehen werden kann. Neben dem Zusammenbruch der Ordnung und seinen dramatischen sozialen Folgen sollten auch der Modernisierungsschub, den die Reformen dem Land brachten, der Freiheitsgewinn des Einzelnen und die vielfältigen Möglichkeiten für eine Erneuerung angemessen betrachtet werden.
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        ESSAY
 
        AM ENDE DES SOZIALISMUS
 
        (Persönliche) Überlegungen nach 30 Jahren am Beispiel Jugoslawiens
 
        Dejan Djokić
 
        1991 bewegte sich (West-)Europa im Zuge der Transformation der Europäischen Gemeinschaft in die Europäische Union auf eine größere Integration zu. Fast zeitgleich kollabierten zwei spätsozialistische, multiethnische Föderationen: die Sowjetunion und Jugoslawien. Wenig später, am 1. Januar 1993, löste sich auch die Tschechoslowakei auf, deren „samtene Scheidung“ in deutlichem Widerspruch zu den „Balkankriegen“ stand, die das ganze Jahrzehnt lang andauern sollten. In diesem Zusammenhang wird meist die DDR vergessen – ein weiterer sozialistischer Staat, der scheinbar aus denselben Gründen zur selben Zeit verschwand: nationale Selbstbestimmung und Befreiung. In diesem Fall lief es aber nicht auf eine Zersplitterung hinaus, sondern auf die Wiedervereinigung West- und Ostdeutschlands 1990.
 
        Warum kollabierten diese Staaten, als doch der Sieg der (individuellen wie kollektiven) Freiheit und Demokratie sowie eine multiethnische und multikulturelle Koexistenz das Ende des Kalten Krieges einläuteten, ja sogar das „Ende der Geschichte“, wie Francis Fukuyama damals konstatierte? Wie sollen wir diese Ereignisse 30 Jahre später interpretieren? Was bleibt von ihnen? Welche Lehre können wir (sofern es eine gibt) aus der Vergangenheit ziehen, während Europa und der Rest der Welt vor neuen Herausforderungen stehen, einschließlich des Aufstiegs rechtspopulistischer Nationalismen, der sogenannten Flüchtlingskrise und der Corona-Pandemie? Im Folgenden werde ich mit Blick auf Jugoslawien und einigen kurzen Hinweisen zur Sowjetunion einige Antworten geben und – so hoffe ich – innerhalb dieses begrenzten Rahmens Denkanstöße sowie Diskussionsmaterial liefern.01
 
        EIN ÜBERRASCHENDES ENDE UND DAS WEITERLEBEN JUGOSLAWIENS ALS GEFÜHL
 
        Der Zusammenbruch Jugoslawiens war für mich eine Überraschung, ebenso für viele meiner jugoslawischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das gilt nicht nur für Menschen meiner Generation, die teilweise mit mir in der jugoslawischen Volksarmee als Wehrpflichtige dienten, als der Jugoslawienkrieg im Juni 1991 in Slowenien ausbrach. Wer zu meiner Generation gehört, also zu den Jahrgängen 1971/72, war einer von Titos letzten Soldaten. Die Armee war unser letztes sowie vielfach unser erstes Jugoslawien. Wir waren auch die erste postjugoslawische Generation.
 
        Zugleich überraschte es mich weniger, dass der Zerfall, als er einmal einsetzte, so gewalttätig war. Die Erzählung, mit der die Menschen meiner Generation aufwuchsen, war, dass Jugoslawien Frieden und Stabilität garantierte und die Alternativen Krieg, extremer Nationalismus und Faschismus hießen. So wurden etwa Zitate von Präsident Tito wie ein Mantra wiederholt: Da wir „einen Ozean voller Blut für [die] Brüderlichkeit und Einheit [der jugoslawischen Nationen] vergossen haben“, müssten wir für deren Schutz eintreten, oder: „Wir gehen davon aus, dass es ein Jahrhundert des Friedens geben wird, doch wir sind vorbereitet, falls morgen ein Krieg ausbricht.“ Diese Aussagen bezogen sich implizit auf den Sieg der jugoslawischen Partisanen über Verfechter antijugoslawischer oder rivalisierender jugoslawischer Optionen im Zweiten Weltkrieg. Sie beruhten auf den Gründungsmythen des Jugoslawiens der Zwischenkriegszeit, in denen es um die Opfer der serbischen Armee (und weniger explizit des serbischen Volkes) im Ersten Weltkrieg geht. 1934 wurde Alexander I. von Jugoslawien ermordet. Diese Tat wurde sowohl von den Mördern des als „der Vereiniger“ bekannten Königs als auch von den Trauernden als Versuch gesehen, Jugoslawien zu zerstören. Als der König blutüberströmt im Sterben lag, sollen seine letzten Worte gewesen sein: „Rettet Jugoslawien!“, womit er Titos Mahnung vorwegnahm.
 
        Obgleich es die Menschen in Jugoslawien selbst waren, die ihren Staat 1991 zerstörten, ist es aus heutiger Sicht erstaunlich, dass die sogenannte Internationale Gemeinschaft nicht mehr unternommen hat, um die jugoslawische Föderation zu erhalten oder zumindest den Krieg zu verhindern. Vor 30 Jahren begann anderswo in Europa eine Zeit der Integration und Wiedervereinigung, und es bestand die Hoffnung auf eine friedlichere Welt.
 
        Überraschend war auch, wie schnell sich bereits vor dem Ende der 1990er Jahre in der gesamten früheren Föderation Menschen nach Jugoslawien zurücksehnten. Man sprach von „Jugostalgie“ (und später auch von „Titostalgie“).02 Jugoslawien mag keine vollständig integrierte Gesellschaft gewesen sein, doch anscheinend ist es auf der ideellen Ebene auch nie vollständig zerfallen. Man könnte die Argumentation fortführen und sagen, Jugoslawien existiere heute als Gefühl, da es bei seinen früheren Bürgerinnen und Bürgern (und teils auch bei außenstehenden Fachleuten und „Beobachtenden“) nach wie vor starke positive und negative Reaktionen hervorruft. Dies war zum Beispiel offensichtlich, als sich die Trauer um den an Covid-19 gestorbenen Djordje Balašević im Februar 2021 Bahn brach. Der beliebte serbische Liedermacher stand in der Region für Antinationalismus, Pazifismus und Versöhnung. Seit Titos Tod im Jahr 1980 wurde im früheren Jugoslawien niemand mehr so intensiv und öffentlich beweint. Der Tod von Balašević erschien vielen als endgültiger Tod Jugoslawiens. Verkörperte er zunächst die erste echte Nachkriegsgeneration, hatte er sich zuletzt zu einer Identifikationsfigur für die letzte jugoslawische Generation entwickelt.
 
        Auch andere Beispiele in den vergangenen Jahren sprechen für eine immer wieder aufscheinende Solidarität unter den ehemaligen Jugoslawen: während der zerstörerischen Hochwasser in Bosnien, Kroatien und Serbien 2014; nach den Erdbeben in Kroatien in den ersten Monaten der Corona-Pandemie; nach Serbiens Entscheidung vom Sommer 2021, seine Grenzen für Bürgerinnen und Bürger der Nachbarstaaten zu öffnen, um diesen eine Gratisimpfung zu ermöglichen.
 
        WARUM IST JUGOSLAWIEN KOLLABIERT?
 
        Die Gründe für die Auflösung Jugoslawiens sind komplex und die Beziehung zwischen dem Ende dieses Staates und anderer sozialistischer Staaten, von denen zwei, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei, ebenfalls multiethnische, slawisch dominierte Föderationen waren, nicht einfach zu bestimmen. Erste Analysen konzentrierten sich auf die Rolle des Nationalismus, der – wie mitunter angenommen wurde – historisch verwurzelt und nahezu unvergleichlich gewalttätig sei. Außerdem wurde die Rolle von führenden Persönlichkeiten untersucht, insbesondere jene von Slobodan Milošević. Eine der wichtigsten Studien zum Zerfall von Jugoslawien konzentriert sich auf die ideologische Entwicklung dieser Föderation, bei der die marxistische Doktrin vom Verschwinden des Staates – wenn auch tragischerweise – 1991 Realität wurde.03 Um den Zusammenbruch zu erklären, müssen interne wie externe Faktoren berücksichtigt werden, die nicht immer klar zu trennen sind.
 
        Anders als 1918, als Jugoslawien geschaffen wurde (ursprünglich als serbisch-kroatisch-slowenisches Königreich), oder 1945, als es nach der Besatzung und Aufspaltung durch Nazideutschland, das faschistische Italien, Albanien, Ungarn und die kroatische Ustaša wiederhergestellt wurde, gab es 1991 keine starke projugoslawische Ideologie und ebenso wenig Institutionen oder Persönlichkeiten, die für Zusammenhalt hätten sorgen können. Bis 1974 hatte sich Jugoslawien zu einem losen Staatenbund entwickelt, was zu Titos Lebzeiten nicht von großer Bedeutung war, doch nach seinem Tod fehlte der große Schiedsrichter. Milošević mag gehofft haben, ein neuer Tito zu werden, doch seine Entscheidung für den serbischen Nationalismus, von dem er vielleicht nicht völlig überzeugt war, den er aber als Legitimation für seine Ambitionen verwendete, machte diesen Weg unmöglich (die Frage ist, ob er oder sonst irgendjemand „ein neuer Tito“ hätte werden können). Die jugoslawische Volksarmee blieb die einzige und wahrscheinlich auch die letzte jugoslawische Institution, doch ihre Generäle schafften den Übergang von der Parteiarmee zur unparteiischen Armee nicht.
 
        Selbst wenn sie diesen Übergang bewältigt hätten, wurde die zweite wesentliche ideologische Unterströmung der Armee, das Jugoslawentum der „Brüderlichkeit und Einheit“, um 1991 von drei wichtigen Teilrepubliken abgelehnt: Slowenien, Kroatien und Serbien. Milan Kučan, Franjo Tudjman und Slobodan Milošević, die diese Republiken regierten, waren entweder antijugoslawisch eingestellt oder zogen (so wie Milošević) ein Jugoslawien vor, in dem ihre eigene Republik und Nation bevorzugt würden. Am Ende stellte die Armee sich in ganz Jugoslawien auf die Seite von Milošević, Serbien und den Serben. Die Gründe waren komplexer als normalerweise angenommen wird, wenn auch das serbisch dominierte Offizierskorps bei der endgültigen Serbisierung der Armee um den Jahreswechsel 1991/1992 eine wesentliche Rolle spielte.
 
        Der Nationalismus wurde in ersten Studien als Faktor des Zerfalls überschätzt, um dann in späteren Arbeiten weitgehend vernachlässigt zu werden. Im Rückblick, 30 Jahre später, wird deutlich, dass er bei der Destabilisierung der Föderation eine wichtige Rolle spielte. An dieser Stelle sind zwei Hauptkonflikte der 1980er Jahre zu erwähnen: Die serbische Führung stritt mit der slowenischen über die Frage der Dezentralisierung und Reformen des politischen Systems; Serben und Montenegriner stritten wiederum mit den Albanern über den Status des Kosovo, Serbiens südlichster Provinz, die schon damals überwiegend von ethnischen Albanerinnen und Albanern bewohnt wurde. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Jugoslawienkrieg im Juni 1991 in Slowenien begann und im Juni 1999 im Kosovo endete. Allerdings sollte man die Bedeutung des Nationalismus in den Kriegen der 1990er Jahre auch nicht überbetonen. Gleiches gilt für die gesamte jugoslawische Geschichte. Es ist von Bedeutung, dass Jugoslawien, ein Land, dessen Zweck es war, verschiedene ethnische, religiöse, sprachliche und kulturelle Gruppen mit ihrem jeweiligen historischen Erbe zu einen sowie einen Rahmen für die Versöhnung potenziell feindseliger Nationalismen zu schaffen (insbesondere von serbischer und kroatischer Seite nach 1945), den größten Teil des gewalttätigen 20. Jahrhunderts überlebt hat. In gewisser Weise war dieses Projekt eine der EU vorangehende Miniatur. Damit sind wir wieder bei dem Paradox von 1991/92: Eine kleinere Version der EU in Südosteuropa zerfiel, und zugleich entstand die EU.
 
        Externe Faktoren waren das Ende des Kalten Krieges und das Heraufziehen einer neuen Weltordnung, in der die internationale Position Jugoslawiens verblasste. Zuvor hatte Jugoslawien eine wichtige Rolle in der Weltpolitik gespielt – erstens, weil es das einzige kommunistische Land in Europa war, das (da Tito und Stalin 1948 auf Abstand gegangen waren) nicht zum sowjetischen Block gehörte, und zweitens, weil es von den frühen 1960er Jahren an als führende und einzige europäische Macht unter den Blockfreien Staaten auftreten konnte. Diese Bewegung von nunmehr postkolonialen Ländern des Globalen Südens wurde 1961 sogar in Belgrad begründet – von den Präsidenten Tito, Gamal Abdel Nasser (Ägypten), Kwame Nkrumah (Ghana), Sukarno (Indonesien) und Premierminister Jawaharlal Nehru (Indien). Schließlich spielte die Unterstützung aus Deutschland und Österreich für die Unabhängigkeit Kroatiens und Sloweniens eine Rolle beim Auseinanderbrechen der jugoslawischen Föderation.
 
        SOWJETISCH-JUGOSLAWISCHE PARALLELEN?
 
        Die jugoslawische Verfassung von 1946 beruhte auf der sowjetischen Verfassung von 1936. Jugoslawien war wie die Sowjetunion eine „ethnische Föderation“, mit Ausnahme Bosnien-Herzegowinas, das offiziell keine Nation, sondern eine Republik der Serben, Kroaten und Muslime war; die Anerkennung als eigenständige Nation kam erst in den späten 1960er Jahren. Beide Föderationen waren sozialistisch, multinational und multireligiös, und sie entstanden beide nach der Abschaffung einer mit der dominierenden Gruppe (Serben, Russen) verknüpften Erbmonarchie gegen Ende eines Weltkrieges und während eines Bürgerkrieges sowie einer sozialistischen Revolution. In beiden Fällen war die größte Nation der Republik (Serben/Serbien, Russen/Russland) die potenziell größte Bedrohung und zugleich der Schlüssel zur Stabilität der Föderation. Schließlich wurden in beiden Fällen die größten Republiken, Serbien und Russland, zur Föderation. Sie wurden also zur Föderation in einer Föderation.04
 
        Doch es gibt auch gewichtige Unterschiede. So lagen die autonomen Regionen Russlands am Rande der Republik, während es in Serbien genau umgekehrt war: Die Wojwodina und das Kosovo reichten durch ihre Länge weit in den Norden beziehungsweise Süden der Republik. Darüber hinaus waren beide als Heimat oder gefühlte Heimat der mittelalterlichen und modernen serbischen Nationalkultur von historisch-symbolischer Bedeutung. 1991 lebten 8,5 Millionen Serben in Jugoslawien, 36,2 Prozent der 23,5 Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung. 6,4 Millionen dieser Serben lebten in Serbien (einschließlich autonomer Provinzen), 2,1 Millionen oder nahezu 25 Prozent aller jugoslawischen Serben außerhalb Serbiens. Diese Situation war vergleichbar mit der UdSSR, wo 25 Prozent der Russen außerhalb der russischen Teilrepublik lebten. Schließlich war Jugoslawien nicht nur sozialistisch, sondern auch de facto ein Nationalstaat der Jugoslawen (Südslawen). Hingegen hatte die Sowjetunion keine ethnische Konnotation, obgleich ihre Bevölkerung zu 70 Prozent aus Ostslawen bestand – vergleichbar mit den mehr als 80 Prozent Südslawen in Jugoslawien. (1989 waren etwas mehr als die Hälfte der beinahe 287 Millionen Menschen in der UdSSR Russen).05
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        Warum war der Zerfall von Jugoslawien so viel gewalttätiger als jener der Sowjetunion? Wie der Sozialwissenschaftler Veljko Vujačić gezeigt hat, identifizierten die Serben sich viel stärker mit dem jugoslawischen Staat als die Russen mit dem sowjetischen. Die Gründe dafür waren komplex. Zu nennen ist die Rolle der Serben bei der Entstehung Jugoslawiens sowie die gewaltigen Opfer der beiden Weltkriege, die im Ersten Weltkrieg insbesondere Serben aus Serbien gebracht hatten und im Zweiten Weltkrieg vor allem bosnische und kroatische Serben, die der genozidalen Gewalt im Unabhängigen Staat Kroatien ausgeliefert waren.
 
        Im Falle der Sowjetunion bevorzugte die russische Führung 1991 die Auflösung der UdSSR – hier lässt sich eine Parallele zur Tschechoslowakei ziehen, bei der die tschechische Seite, also die dominierende Nation innerhalb der Föderation, die Auflösung des Bundes anstrebte. Die serbische Führung versuchte hingegen anfangs, wenn auch zu ihren eigenen Bedingungen, Jugoslawien zu erhalten. Als dies unmöglich wurde, versuchte sie, eine Art „Rumpf-Jugoslawien“ zu erhalten (Serbien-Montenegro), wobei sie zugleich in den Kriegen der 1990er Jahre die bosnischen und kroatischen Serben unterstützte.
 
        Der Zerfall Jugoslawiens war zwar extrem gewalttätig, doch es gab auch in diesem Land „samtene Scheidungen“, wie vor langer Zeit der Belgrader Soziologe Aleksa Djilas, Sohn des kürzlich verstorbenen Dissidenten Milovan Djilas, feststellte. So trennten sich Serbien und Mazedonien (heute Nordmazedonien) 1991/92 friedlich (obwohl alle dort einen Konflikt erwarteten) und ebenso Slowenien und Kroatien 1991 sowie Serbien und Montenegro 2006. Endgültig aufgelöst hat sich Jugoslawien auch in den 1990er Jahren nicht, so wie dies auch in den 1940er Jahren nie der Fall war, als das Land besetzt und aufgeteilt wurde. Allerdings ist eine Wiederherstellung der Union, wie jene von 1945, unwahrscheinlich. Zugleich bleiben aber auch 30 Jahre nach dem Auseinanderbrechen des Landes viele persönliche, familiäre, kulturelle, wirtschaftliche, sportliche und sogar politische Verbindungen bestehen. Es sagt möglicherweise viel aus, dass wir zwar vom „postsowjetischen“ Raum sprechen, aber in der Regel nicht von einem „postjugoslawischen“. Liegt das daran, dass Jugoslawien noch gar nicht hinter uns liegt?
 
        Eine letzte Parallele, die gezogen werden kann, ist, dass sowohl das frühere Jugoslawien als auch der postsowjetische Raum in den vergangenen 30 Jahren einen Bevölkerungsrückgang erlebt haben – durch Migration, niedrige Geburtenraten und, insbesondere im Falle Jugoslawiens, durch Krieg. Im Anschluss an die „ethnischen Säuberungen“ der 1990er Jahre setzte sich die großflächige Entvölkerung des früheren Jugoslawiens fort. Serbien hat allein zwischen 1990 und 2017 mehr als 700000 Bürgerinnen und Bürger verloren, von denen nahezu 80 Prozent in EU-Länder ausgewandert sind. 2019 schätzten die Vereinten Nationen, dass bei einer Fortsetzung dieses Trends die Bevölkerung Serbiens (7,2 Millionen Menschen im Jahr 2011 ohne das Kosovo) von 2020 bis 2050 um nahezu 19 Prozent schrumpfen wird. Ähnliche Berechnungen gibt es für Bosnien, Kroatien, das Kosovo und andere Balkanstaaten.06
 
        SCHLUSS
 
        Als 2015 Menschen aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten auf ihrer Fluchtroute Richtung Westen den Balkan durchquerten, sah Serbien die Gelegenheit, wenigstens einige von ihnen zu überzeugen, dauerhaft zu bleiben. Doch obwohl die Geflüchteten in Serbien, das im März 2021 als eines der ersten Länder überhaupt anfing, diesen Teil der Bevölkerung gegen Covid-19 zu impfen, aufgenommen wurden, wurde diese Chance offenbar verpasst.07 Eines ist indes gewiss: Im früheren Jugoslawien gibt es mehr als eine „Flüchtlingskrise“, und das scheint auch für die absehbare Zukunft zu gelten – sollte sich die Entvölkerung der Region durch Massenemigration, die die Pandemie unterbrochen hat, fortsetzen. Es ist unklar, wie diese Probleme zu lösen sind, doch die Aufnahme von allen ex-jugoslawischen Staaten in die EU (derzeit sind nur Slowenien und Kroatien Mitgliedstaaten) könnte ein guter Anfang sein. Die Migration nähme wohl kaum von heute auf morgen ein Ende, doch früher oder später würden die Menschen wieder bleiben. Dies würde auch helfen, die Spannungen zwischen den regionalen Regierungen zu mindern, die in den vergangenen Jahren wieder verstärkt spürbar waren. Die Grenzen zwischen den exjugoslawischen Teilrepubliken wären dann wieder vor allem administrativ, wie schon vor drei Jahrzehnten, als eine echte Einheit zwischen den Menschen in Europa – im Osten wie im Westen – erreichbar schien und nicht nur ein Ideal war, das zuvor nur in einigen Ausnahmefällen Realität geworden war, wie etwa in der jugoslawischen Föderation.
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        GRENZEN UND IDENTITÄTEN IM WECHSELSPIEL NACH 1989/91
 
        Gwendolyn Sasse
 
        1989 und 1991 – der Mauerfall und der Zusammenbruch der Sowjetunion – markieren das Ende des sozialistischen Systems in Ostmitteleuropa und der Sowjetunion. Diese Daten stehen für die Hoffnungen – und im Rückblick auch für Enttäuschungen – auf Neuanfänge auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Nach etwas mehr als drei Jahrzehnten ordnet sich dieser historische Moment in einen größeren Zusammenhang ein. Das Ende des sozialistischen Systems und der Sowjetunion begann lange vor 1989/91, und das imperiale Erbe wirkt bis heute nach.
 
        Der Begriff der Grenze ist untrennbar mit den Entwicklungen von 1989 und 1991 verbunden. Die Maueröffnung 1989 ist das Symbol schlechthin für das Durchbrechen einer physischen und systemischen Grenze. Die Öffnung dieser in Beton gegossenen, gewaltsam kontrollierten Grenze beschleunigte den Zerfall der Sowjetunion und die damit einhergehende postimperiale Neuordnung auf der Grundlage unabhängiger Nationalstaaten.
 
        Dieser Beitrag nähert sich den Nachwirkungen des Schlüsselmoments 1989/91 als Trias von Grenzöffnungen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen.01 Die Fokussierung auf Prozesshaftigkeit nimmt dem Grenzbegriff seine Aura der Statik und Irreversibilität. Diese Perspektive umfasst verschiedene Akteure an konkreten Orten und gibt damit den Erfahrungen, Ansichten und Identitäten der Bevölkerung mehr Raum, als es in strukturalistischen oder elitenorientierten Erklärungsansätzen der Transformationsforschung üblich ist. In ihrer Definition als „Orte“ (places) richten Grenzen den Blick auf die Erfahrungen, Praktiken und Meinungen der in Grenzgebieten lebenden und durch sie geprägten Bevölkerung.02 So wird zum Beispiel die Wahrnehmung rechtlicher und alltäglicher Grenzregime durch eine neue Art der Grenzziehung durch die EU-Osterweiterung auf lokaler Ebene in den östlichen Nachbarstaaten der EU greifbar. Diese führte nach einer Phase der Grenzöffnungen zu neuen Mobilitätseinschränkungen und Anpassungen sowohl im Alltag als auch auf der politischen Ebene, so zum Beispiel entlang der Westgrenze der Ukraine zu Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien.
 
        Grenzen definieren oftmals umstrittene Regionen, in denen historisch gewachsene oder gegenwärtige politische Ansprüche und Projekte aufeinanderprallen. Viele Grenzen sind aus Kriegen, Okkupation oder Unabhängigkeitsbestrebungen hervorgegangen.03 Der Soziologe Steffen Mau hat Grenzen kürzlich als „Sortiermaschinen“ bezeichnet und dabei auf das Paradox hingewiesen, dass die Bedeutung von (ex)territorialen Grenzen und Grenzkontrollen im Zuge der Globalisierung zu- und nicht abnimmt und dabei eine Eigendynamik entfaltet.04
 
        Das multi- und interdisziplinäre Feld der Grenzforschung hat sich in den vergangenen zehn Jahren sehr dynamisch entwickelt.05 Hier knüpft dieser Beitrag an und nimmt die Verknüpfung von Grenzen und Identitäten in den Blick. Die Border Studies beruhen in erster Linie auf geografischen und ethnografischen Ansätzen, mit denen Grenzen „von unten“ betrachtet werden, das heißt, im Vordergrund stehen die Praktiken, Erfahrungen und Einstellungen derjenigen, für die die Grenzen zum Lebensalltag gehören. Von den metaphorischen „Linien im Sand“ re-orientiert sich die Forschung zu den facettenreichen Grenzpraktiken von staatlichen und insbesondere nicht-staatlichen Akteuren.06 Auch Hinterlassenschaften in der Form von Phantomgrenzen,07 die infrastrukturell, mental oder elektoral nachwirken, gehören zu diesem Forschungsansatz.08
 
        In der nachfolgenden Darstellung liegt der Fokus auf den mit gewaltsamen Konflikten verbundenen Grenzziehungen und dem Wechselspiel von Grenzen und Identitäten im postsowjetischen Raum.
 
        KONFLIKTE UND DE-FACTO-STAATEN
 
        Der Desintegrationsprozess der auf dem Papier als Föderation verfassten Sowjetunion führte zu einer Reihe von gewaltsamen Territorialkonflikten. Die ersten Konflikte waren unmittelbar mit der Auflösung der Sowjetunion und der nationalen Politik der Nachfolgestaaten verknüpft (Nagorny-Karabach, Transnistrien, Abchasien und Südossetien), in einigen Fällen kam es zu einem zweiten Konfliktzyklus (Abchasien und Südossetien 2008 und Nagorny-Karabach 2020). Der gewaltsame Konflikt in der Ostukraine begann erst 2014, ist aber ebenfalls eng mit den Hinterlassenschaften der Sowjetunion verknüpft. Neben wirtschaftlichen und infrastrukturellen Verflechtungen haben sich vor allem politische Ansprüche und Denkmuster des ehemaligen imperialen Zentrums erhalten. Die Nicht-Anerkennung der ukrainischen staatlichen Unabhängigkeit, die in der Rhetorik vom „slawischen Brudervolk“ zum Ausdruck kommt, zieht sich durch die Reden und die gesamte Politik des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin.
 
        Insgesamt wird der Zusammenbruch der Sowjetunion im Vergleich mit den mit dem Zerfall Jugoslawiens verknüpften Kriegen oft als erstaunlich friedlich dargestellt. Dieses Bild greift jedoch zu kurz. Allein der Krieg in der Ostukraine hat bisher etwa 14000 Menschen das Leben gekostet; mindestens 1,5 Millionen Menschen aus dem Donbass sind zu Binnenflüchtlingen geworden, weitere etwa 1 Million sind aus dem Donbass nach Russland geflüchtet.09 Im Abchasienkonflikt starben bis 1993 über 15000 Menschen, und etwa 200000 Georgier*innen flohen beziehungsweise wurden vertrieben.10 In erneuten gewaltsamen Auseinandersetzungen im Russisch-Georgischen Krieg 2008 starben etwa 1000 weitere Menschen; über 100000 flohen. In Transnistrien forderte der kurze gewaltsame Konflikt 1992 etwa 1000 Menschenleben. Im Krieg um Nagorny-Karabach, der mehrheitlich armenischen Enklave in Aserbaidschan, die ab 1988 versuchte, sich von Aserbaidschan loszusagen, kamen in den militärischen Auseinandersetzungen zwischen 1991 und 1994 etwa 30000 Menschen ums Leben, und Hunderttausende mussten fliehen. Der erneute Konflikt 2020 brachte weitere 6000 bis 7000 Opfer mit sich.11 Das Ausmaß an Gewalt und der Effekt auf Wahrnehmungen und Identitäten sind somit über einen längeren Zeitraum zu berücksichtigen.
 
        In der sowjetischen Praxis waren Grenzziehungen und Zwangsumsiedlungen ein wichtiges Mittel der imperialen Kontrolle von Vielfalt, aber auch Willkür prägte die internen Grenzen und die abgestuften Autonomie-Regelungen innerhalb der 15 Sowjetrepubliken (die nächsthöhere Ebene war die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, ASSR, innerhalb einer Sowjetrepublik). Dem komplexen hierarchischen System der in der sowjetischen Verfassung aufgeführten Autonomierechte, zum Teil verbunden mit Zugeständnissen in der Sprachenpolitik oder einer Überrepräsentanz nationaler Minderheiten in den politischen Institutionen, war in der praktischen Umsetzung ein enger Rahmen gesetzt. Staatliche Institutionen waren den Strukturen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion untergeordnet. Dennoch boten diese formellen Rechte auf verschiedenen Ebenen des Systems institutionelle Anknüpfungspunkte, um politische Ansprüche und Identitäten im Reformprozess der 1980er und 1990er Jahre zu formulieren und zu mobilisieren.
 
        Autonomie als Mittel der Eindämmung von Konfliktpotenzial beziehungsweise Konfliktmanagement wird in der sozialwissenschaftlichen Konfliktforschung nach wie vor kontrovers diskutiert. Die sowjetischen Autonomien per se waren nicht die direkte Ursache der ethnoterritorialen Konflikte in den frühen 1990er Jahren. Vielmehr waren es die Versuche, diese genau zu dem Zeitpunkt abzuschaffen, als formal bestehende Rechte auf verschiedenen politischen Ebenen aktiv eingefordert wurden.12 Das sowjetische System der Autonomien, ein integraler Bestandteil der imperialen Strategie des divide et impera, entwickelte sich somit von einem je nach Einzelfall stabilisierenden beziehungsweise unbedeutenden institutionellen Rahmen zu Zeiten der Sowjetunion zu einem signifikanten Faktor im Desintegrationsprozess und in der Eskalationsspirale in Transnistrien (Moldau), Abchasien und Südossetien (Georgien). Diese Richtung in der Kausalitätskette hat bisher durch eine Fokussierung auf Autonomie als ein opportunes Mobilisierungsinstrument von Eliten nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten.13 Detaillierte Fallanalysen zeigen jedoch, wie institutionelle Mechanismen Identitäten prägen und Kristallisationspunkte für Mobilisierung bieten, wenn – so die Wahrnehmung – gegen bereits bestehende Institutionen, Normen oder Möglichkeiten verstoßen wird.
 
        Bis heute ist keiner dieser Territorialkonflikte aus den 1980er und 1990er Jahren gelöst beziehungsweise beständig durch interne oder externe Akteure reguliert worden. Der im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs weit verbreitete Begriff der „eingefrorenen Konflikte“ vermag die Realität dieser Konflikte nicht abzubilden.14 Der Begriff passt nicht zu einem dynamischen Verständnis von Grenzen und beschreibt eher den Wunschgedanken internationaler Akteure, die den Konflikt de-eskalieren oder beenden wollen. Die suggerierte Stabilität ist längst widerlegt worden: Gewalt mag sich für einen gewissen Zeitraum regulieren oder eindämmen lassen, doch die Möglichkeit einer erneuten Eskalation ist stets gegeben, wie etwa 2008 in Georgien und 2020 in Nagorny-Karabach. Auch ohne erneute gewaltsame Auseinandersetzungen verändern sich die lokalen Dynamiken der Konflikte.
 
        Im sozialwissenschaftlichen Diskurs wird der Begriff der „eingefrorenen Konflikte“ mit Bezug auf Nagorny-Karabach, Abchasien, Südossetien und Transnistrien zunehmend durch den Begriff der „De-facto-Staaten“ ersetzt.15 Unter diesen Begriff werden staatsähnliche Gebilde gefasst, die das Resultat von Sezession, dem teilweisen oder vollständigen Kontrollverlust durch den Mutterstaat beziehungsweise durch Abhängigkeit von einem anderen, als Patron fungierenden Staat sind. De-facto-Staaten verfügen zumindest in Teilen über ein Gebiet, ein Volk und staatliche Institutionen, doch fehlt ihnen die mehrheitliche internationale Anerkennung als Staat.
 
        Wie die Beispiele in Osteuropa zeigen, sind De-facto-Staaten keine temporäre oder homogene Erscheinung. Sie sind auch mehr als nur politische Instrumente geopolitischer Interessen. Die Resilienz von De-Facto-Staaten erhält allmählich in sozialwissenschaftlichen Debatten mehr Aufmerksamkeit.16 Forschung zu De-facto-Staaten stellt Wissenschaftler*innen vor zahlreiche Herausforderungen – vom erschwerten Zugang zum jeweiligen Territorium bis hin zur Erhebung empirischer Daten. Nach wie vor ist zu wenig bekannt über die Erfahrungen und Einstellungen der Bevölkerung der osteuropäischen De-Facto-Staaten. Die wenigen existierenden systematischen, mit lokalen Partnern umgesetzten Umfragen zeigen neben Unterschieden zwischen den einzelnen Fällen eine vergleichbare wachsende lokale Legitimität der Regime auf.17
 
        Mit dem seit 2014 andauernden Krieg in der Ostukraine sind zwei De-facto-Staaten hinzugekommen: die „Volksrepublik Donezk“ und die „Volksrepublik Luhansk“ – beide von lokalen Separatisten mit militärischer und finanzieller Unterstützung Russlands errichtet und erhalten. Anhand der Ukraine samt ihrer internen Diversität lassen sich die postimperialen Herausforderungen und die langfristigeren Nachwirkungen des sowjetischen institutionellen und mentalen Erbes gut veranschaulichen.18
 
        UKRAINE: KRIM UND OSTUKRAINE
 
        Anders als in den gewaltsamen Konflikten, die aus der Mobilisierung gegen die Abschwächung oder Abschaffung sowjetischer Autonomien im Kontext einer neuen nationalstaatlichen Politik hervorgingen, war die Ausgangslage auf der Krim eine andere: Um lokale Autonomiebestrebungen einzubinden, hatte der Oberste Sowjet der Ukraine noch 1991 das Prinzip einer regionalen Autonomie innerhalb der Ukrainischen Sowjetrepublik gebilligt. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine bestand die Herausforderung darin, diese institutionelle Hülse als direkte Hinterlassenschaft aus der späten Sowjetzeit mit Inhalt zu füllen. Eine interne institutionelle Grenzziehung, die Flexibilität bei der Ausgestaltung zuließ, erwies sich als konflikthemmende Anreizstruktur für unterschiedliche politische Kräfte und ihre Vorstellungen für einen angemessenen Status für die Region.
 
        Die Krim, die erst 1954 durch eine sowjetische Grenzverschiebung von der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik zur Ukrainischen Sowjetrepublik transferiert worden war, wurde nach 1991 zur ersten großen territorialen Herausforderung für den jungen ukrainischen Staat, der in den von der Sowjetunion geprägten Grenzen zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Unabhängigkeit ausgestalten konnte. Das Konfliktpotenzial bestand aus vier Dimensionen: erstens einem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (dieser Konflikt wurde in zeitgenössischen Analysen und Kommentaren besonders betont), zweitens einem intraregionalen Konflikt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen auf der Krim, drittens einem gesellschaftlichen Konflikt in Verbindung mit der Integration der Krimtataren und viertens einem politischen Konflikt zwischen dem Zentrum Kiew und der Krim als Peripherie im neuen Staatsgefüge.19
 
        Letztendlich wurde die Krim in der frühen postsowjetischen Phase zu einem Paradebeispiel für das Management von Konfliktpotenzial und der Anerkennung regionaler Identitäten. Eine Schlüsselrolle kam bei diesem Konfliktmanagement den Verhandlungen über einen Autonomiestatus der Krim zu. Sowohl auf der Krim als auch im Zusammenspiel zwischen den politischen Institutionen auf nationaler und regionaler Ebene wurden von 1991 bis 1998 das Prinzip und die Definition der Autonomie im Verfassungsprozess verhandelt. Die „Autonome Republik der Krim“ (mit separatem Status für die Stadt Sewastopol) wurde in der ukrainischen Verfassung trotz der Definition eines unitären Staates verankert (Art. 10) und in der Krim-Verfassung von 1998 im Detail ausgeführt.
 
        Dieser Kompromiss unterstreicht die Bedeutung interner Grenzziehungen bei der Anerkennung von Diversität im Staat. Die 1998 in der ersten von Kiew akzeptierten Krim-Verfassung definierten Autonomierechte sind begrenzt – beispielsweise die Festlegung von drei offiziellen Sprachen (Ukrainisch, Russisch, Krimtatarisch) und die Möglichkeit, lokal erhobene Steuern einzubehalten. Auch die Symbolik einer verfassungsrechtlichen Autonomie ist ein wichtiges Element beim Management von Konfliktpotenzial. In der Konfliktforschung werden häufig Fragen des institutionellen Designs als Mittel der Konfliktprävention, Konfliktresolution oder Konflikttransformation hervorgehoben. Auf der Krim war es weniger das finale institutionelle Format der Krim-Autonomie, sondern die Verhandlung von institutionellen Optionen (institution-making), Interessen und Identitäten, die konfliktentschärfend wirkte.
 
        Verschiedene Faktoren begünstigten die Verhandlungen über den Autonomiestatus, insbesondere die bewusst zurückhaltende Rolle Russlands unter dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin in Hinblick auf die Mobilisierung einer pro-russischen Bewegung (Republikanische Bewegung der Krim beziehungsweise Block Russland) auf der Krim, die internen Schwächen dieser Bewegung, die sich in der Bevölkerung vor allem durch ökonomische Inkompetenz rasch diskreditierte, der Pragmatismus der politischen Eliten in Kiew und die diffusen ethnopolitischen Trennlinien in einer multiethnisch, mehrheitlich russischsprachigen Region. Als Vermittler trug die OSZE, insbesondere der gerade neu institutionalisierte Hohe Kommissar für nationale Minderheiten, Max van der Stoel, dazu bei, den Rahmen für die Autonomieverhandlungen aktiv mitzugestalten.
 
        Eine Reihe von Herausforderungen auf der Krim blieb vom ausgehandelten institutionellen Kompromiss über den Status der Region unberührt, insbesondere die Integration der etwa 250000 Krimtataren, die aus den Orten ihrer Deportation in Zentralasien und Russland auf die Krim zurückkehrten, und die wirtschaftliche Entwicklung der Halbinsel. Politisch wurde sie jedoch ein fester Bestandteil des Südostens der Ukraine. Separatistische Bewegungen gab es bis zur Krim-Annexion durch Russland 2014 nicht, auch wenn dies in der offiziellen russischen Staatsrhetorik heute anders dargestellt wird.
 
        Die Annexion der Krim 2014 überraschte die Ukraine, einschließlich der Krimbevölkerung, die EU und die USA – und vermutlich ebenso die Bevölkerung Russlands. Sie verstieß gegen internationales Recht und schuf schnell neue Fakten vor Ort. Russische Sondereinheiten besetzten die Krim im Februar, gefolgt von einem regionalen „Referendum“ über den Status der Krim am 16. März 2014. Die Abstimmung, die weder frei noch fair verlief, generierte nach russischen Angaben bei einer Wahlbeteiligung von über 80 Prozent eine Mehrheit von etwa 96 Prozent für die Wiedervereinigung mit Russland. Es folgten ein offizielles Beitrittsgesuch, eine programmatische Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 18. März verbunden mit der Unterzeichnung des Vertrags über den Beitritt der Krim und Sewastopols zur russischen Föderation und schließlich die Ratifizierung durch den Föderationsrat.20 Die USA und die EU reagierten mit Sanktionen. Die eigenmächtige Grenzziehung im Widerspruch zu völkerrechtlichen Normen und dem Budapester Abkommen von 1994, das der Ukraine ihre territoriale Integrität im Gegenzug für den Transfer der nach der Auflösung der Sowjetunion auf ihrem Territorium verbliebenen Nuklearwaffen nach Russland garantieren sollte, hat die internationalen Spannungen zwischen den USA und der EU auf der einen und Russland auf der anderen Seite stark erhöht. Die Krim-Annexion war sowohl für die EU und die USA als auch für Putins Regierung ein Novum, das ein koordiniertes Vorgehen durch die EU erforderte. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sind seitdem auf einem Tiefpunkt.
 
        In Russland stieg nach der Krim-Annexion die in Umfragen gemessene Beliebtheit von Präsident Putin auf über 80 Prozent.21 Die Krim-Annexion blieb kein Projekt der politischen Elite in Russland, sondern gab Russ*innen ein Gefühl von Identität und staatlicher Größe, ein Gefühl, das seit 1991 keinen konkreten Inhalt oder Auslöser mehr gehabt hatte. Die Zugehörigkeit der Krim zu Russland und die hohen Subventionen für die Region werden bis heute weder von den Eliten noch von der Gesellschaft hinterfragt. Es besteht ein übergreifender Krim-Konsens (Krym nash – Die Krim gehört uns.).
 
        Das offizielle russische Narrativ spiegelt sich in Teilen auch in westlichen Diskursen. Die Behauptung, dass die Krim „schon immer russisch“ gewesen sei, ist weit verbreitet, obwohl bei dieser These Jahrhunderte krimtatarischer Geschichte ausgeblendet werden. Im Rückblick gewinnt auch die russische Rechtfertigung des Einsatzes von Sondertruppen als eine Reaktion auf die angebliche Bedrohung der russischsprachigen Bevölkerung auf der Krim durch Kiew beziehungsweise auf eine regionale Mobilisierung für Unabhängigkeit oder einen Anschluss an Russland über russische Grenzen hinaus an Verbreitung, obwohl diese Mobilisierung mit Russlands Eingreifen forciert wurde. Die Euromaidan-Massenproteste und die Entscheidung des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die Ukraine zu verlassen, schufen die Gelegenheit für Putin, einen sorgfältig ausgearbeiteten, vom Westen nicht antizipierten Plan umzusetzen.
 
        Mit dem Krieg in der Ostukraine, der im April 2014 auf die Annexion der Krim folgte und bei dem Russland lokale Separatisten militärisch und finanziell unterstützt, werden weitere neue Grenzen in den ukrainischen Staat eingeschrieben. Die Ukraine hat die Kontrolle über einen Teil ihrer Grenze mit Russland verloren, und an der im Rahmen des Minsker Abkommens verhandelten Waffenstillstandslinie, die sogenannte Kontaktlinie, an der bisher kein vereinbarter Waffenstillstand von Dauer war, ist ein neues Grenzregime im Entstehen. Beide Grenzziehungen durch Russland unterminieren die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine und haben Implikationen für den Alltag, die Ansichten und Identitäten der lokalen Bevölkerung und der Bevölkerung der Ukraine insgesamt. Eine Waffenstillstandslinie, zunächst als temporäre Grenze gezogen, durchtrennt integrierte wirtschaftliche und soziale Netzwerke und bleibt in der Regel nicht nur eine temporäre Erscheinung. Grenzziehungen beziehen sich nicht nur auf territoriale Grenzen im engeren Sinne, sondern auch auf Praktiken wie die Ausgabe von russischen Pässen in den „Volksrepubliken“, insbesondere vor der russischen Duma-Wahl, oder den Zugang zu russischen Medien und Mobilfunknetzen.
 
        Die Möglichkeiten zur Überquerung der Kontaktlinie sind stark eingeschränkt; die Kontakte sind darüber hinaus sehr ungleich verteilt: Aus den „Volksrepubliken“ kommen vor allem ältere Leute in die von Kiew kontrollierten Gebiete des Donbass, um ihre Rentenzahlungen zu kassieren. Ethnografische Feldforschung und soziologische Umfragedaten des Zentrums für Ostereuropa- und internationale Studien (ZOiS) 2019 zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen Überquerungen der „Kontaktlinie“ aus den „Volksrepubliken“ und dem weiterhin stark ausgeprägten Verständnis der Zugehörigkeit zum ukrainischen Staat (mit oder ohne Sonderstatus).22 Insgesamt überquerte 2019 etwa die Hälfte der Befragten in den „Volksrepubliken“ mit variabler Regelmäßigkeit die Kontaktlinie in Richtung der von Kiew kontrollierten Gebiete, davon etwa 14 Prozent einmal pro Monat und etwa 16 Prozent einmal in 6 Monaten. Überquerungen in die andere Richtung sind selten: Etwas über 90 Prozent der Befragten gaben 2019 an, nie auf die andere Seite der Donbass-Region zu gehen.23 Etwa 50 Prozent der Befragten in den „Volksrepubliken“ gaben 2019 an, Verwandte oder Freunde auf der von Kiew kontrollierten Seite zu haben; anders herum waren es nur 31 Prozent (in beide Richtungen war der Trend zwischen 2016 und 2019 rückläufig).24
 
        Darüber hinaus stellt sich die Frage nach den Auswirkungen von Krieg auf Identitäten in der Ukraine insgesamt. Die historisch bedingte regionale und ethnolinguistische Vielfalt der Ukraine ist weder gleichbedeutend mit einer klaren Ost-West-Spaltung des Landes noch ein alltägliches Konfliktthema. 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion ist eine auf den Staat und die ukrainische Staatsbürgerschaft ausgerichtete Identität in der Vorstellung der Bevölkerung und der politischen Eliten fest verankert.25 Laut der vom ZOiS über den gesamtukrainischen KIIS Omnibus26 (ohne „Volksrepubliken“ und die Krim) erhobenen repräsentativen Umfragedaten kristallisierte sich eine staatsbürgerliche Identität (civic identity) zwischen 2017 und 2018 als wichtigste persönliche Identität bei knapp unter 50 Prozent der Befragten heraus.27 In dieser Hinsicht hat die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass genau zum Gegenteil von Putins Intentionen geführt: Die Grenzziehungen durch Annexion und Krieg haben eine auf den gemeinsamen Staat ausgerichtete Identität gestärkt, anstatt intern polarisierend zu wirken.
 
        Die Konfliktforschung geht in der Regel von einer Polarisierung von Identitäten im Krieg aus. Forschung zu Kroatien und Bosnien und Herzegowina hat jedoch auch gezeigt, dass Ethnonationalismus unter denen, die direkt betroffen sind, schwächer ausgeprägt sein kann.28 Aus der KIIS Omnibus-Umfrage ist zu ersehen, dass in einem Kriegskontext signifikante Identitätsverschiebungen innerhalb kurzer Zeit erfolgen können. Darüber hinaus war die Mehrheitsmeinung differenzierter und inklusiver als die offizielle Rhetorik des damaligen ukrainischen Präsidenten, der mit dem Slogan „Armee, Sprache, Glauben“ 2019 in den Wahlkampf zog und haushoch gegen den Politneuling Wolodymyr Selenskyj mit seiner inklusiven Wahlrhetorik verlor.
 
        ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
 
        Eine Perspektive, die sich dem Wechselspiel zwischen Grenzen und Identitäten anhand von Grenzöffnungen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen nähert, fokussiert sich auf konkrete Orte, Praktiken, Ansichten und Erinnerungen. Diese Erfahrungen prägen sowohl Konfliktpotenzial und Konfliktmanagement als auch die Identitäten der lokalen Bevölkerung. Der historische Moment 1989/91 ging mit physischen und mentalen Grenzöffnungen einher, doch in der Praxis blieben viele Hoffnungen der Bevölkerung in Grenzregionen unrealistisch beziehungsweise unerreicht. Neue Grenzziehungen, wie die EU-Osterweiterung und die mit ihr einhergehenden Grenzkontrollen an der EU-Außengrenze, schränkten die neu erworbene beziehungsweise erhoffte Mobilität und wirtschaftliche Möglichkeiten wieder ein. Der begrenzete, stark kontrollierte Zugang zu einem Kriegsgebiet kann einerseits Kontakte unterbinden und eine persönliche, wirtschaftliche oder politische Neuorientierung nach sich ziehen, andererseits gibt es trotz aller widrigen Umstände Grenzüberquerungen an Waffenstillstandslinien. Diese prägen Einstellungen und Identitäten und fungieren somit auch im übertragenen Sinne als Grenzüberschreitungen.
 
        Die enge Verknüpfung von Grenzen mit Identität und Identitätswandel eröffnet ein weites empirisches Forschungsfeld. Bisher gibt es vergleichsweise wenige systematisch erhobene Daten aus Kriegs- oder Krisenkontexten, die überlappende Dynamiken von Grenzöffnungen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen erfassen. Dies ist Teil einer breiteren, multidisziplinären Aufgabe an der Schnittstelle der Border Studies, Forschung zu Identitäten und Studien zu Konfliktpotenzial und Konfliktmanagement.
 
         
          GWENDOLYN SASSE 
ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für Vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. gwendolyn.sasse@zois-berlin.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Dieser Beitrag baut in Teilen auf Diskussionen in der Research Unit Borders und dem Projekt „The Liberal Script in Ukraine’s Contested Border Regions“ im Kontext des Exzellenzclusters „Contestations of the Liberal Script“ (EXC 2055, Project-ID: 390715649) auf, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird.
 
        02 Vgl. Chris Rumford, Towards a Multiperspectival Study of Borders, in: Geopolitics 4/2012, S. 887–902.
 
        03 Vgl. James Anderson/Liam O’Dowd, Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance, in: Regional Studies 7/1999, S. 593–604.
 
        04 Steffen Mau, Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenzen im 21. Jahrhundert, München 2021.
 
        05 Für einen Überblick über dieses Forschungsfeld, einschließlich neuerer konzeptueller und methodologischer Überlegungen, vgl. Dominik Gerst/Maria Klessmann/Hannes Krämer (Hrsg.), Grenzforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium, Baden Baden 2021. Vgl. auch Vladimir Kolossov, Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches, in: Geopolitics 4/2005, S. 606–632.
 
        06 Vgl. Noel Parker/Nick Vaughan-Williams, Critical Border Studies: Broadening and Deepening the „Lines in the Sand“ Agenda, in: Geopolitics 4/2012, S. 727–733.
 
        07 Vgl. Béatrice Hirschhausen et al. (Hrsg.), Phantomgrenzen: Räume und Akteure in der Zeit neu denken, Göttingen 2015.
 
        08 Das Feld der Critical Geopolitics, das die geopolitischen Einstellungen der Bevölkerung als eine wichtige Dimension von Geopolitik und Internationalen Beziehungen versteht, verfolgt eine ähnliche Forschungsstrategie. Vgl. Gerard Toal, Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society, in: Geopolitics 2–3/1999, S. 107–124.
 
        09 Vgl. United Nations High Commissioner for Refugees, Ukraine: Operational Update, December 2016, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Ukraine%20Operational%20Update%20-%20December%202016.pdf; Ukrainisches Ministerium für Sozialpolitik, 2020, www.kmu.gov.ua/news/oblikovano-1-437-406-vnutrishno-peremishchenih-osib.
 
        10 Vgl. UNHCR, Ukraine: Operational Update, December 2016, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Ukraine%20Operational%20Update%20-%20December%202016.pdf.
 
        11 Vgl. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Conflict Encyclopedia, 20.12.2021, www.ucdp.uu.se; Norwegian Refugee Council, 20.12.2021, www.nrc.no/global-figures.
 
        12 Vgl. James Hughes/Gwendolyn Sasse (Hrsg.), Ethnicity and Territory in the Former Soviet Union: Regions in Conflict, London 2001, S. 239.
 
        13 Vgl. Svante Cornell, Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective, in: World Politics, 2/2002, S. 245–276.
 
        14 Vgl. Sabine Fischer (Hrsg.), Nicht eingefroren! Die ungelösten Konflikte um Transnistrien, Abchasien, Südossetien und Berg-Karabach im Lichte der Ukraine-Krise, SWP-Studie 2016/S 13, Juli 2016; www.swp-berlin.org/publikation/nicht-eingefroren-konflikte-im-postsowjetischen-raum.
 
        15 In der Völkerrechtsliteratur findet sich der Begriff des „de-facto Regimes“. Vgl. Jochen Abr. Frowein, Das de Facto-Regime im Völkerrecht. Eine Untersuchung zur Rechtsstellung „nichtanerkannter Staaten“ und ähnlicher Gebilde, Köln–Berlin 1968. Für eine Kontextualisierung vgl. Andreas Heinemann-Grüder, Post-sowjetische De-facto-Regime, 20.11.2020, www.laender-analysen.de/russland-analysen/394/RusslandAnalysen394.pdf; Nina Caspersen, Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System, Cambridge 2011; Rebecca Bryant/Mete Hatay, Sovereignty Suspended: Building the So-Called State, Philadelphia 2020.
 
        16 Zu den ersten Abhandlungen, die eine genauere Auseinandersetzung mit den postsowjetischen De-facto-Staaten einforderten, gehörte: Dov Lynch, Engaging Eurasia’s Separatist States: Unresolved Conflicts and De Facto States, Washington, D.C. 2004. Vgl. auch Mikhail Minakov/Gwendolyn Sasse/Daria Isachenko (Hrsg.), Post-Soviet Secessionism: Nation-Building and State-Failure after Communism, Stuttgart 2021.
 
        17 Vgl. John O’Loughlin/Vladimir Kolossov/Gerard Toal, Inside the Post-Soviet De Facto States: A Comparison of Attitudes in Abkhazia, Nagorny Karabakh, South Ossetia and Transnistria, in: Eurasian Geography and Economics 5/2014, S. 423–456; Vladimir Kolosov/Maria Zotova, „De-Facto Borders“ as a Mirror of Sovereignty. The Case of the Post-Soviet Non-Recognized States, in: Historical Social Research 3/2021, S. 178–207.
 
        18 Vgl. Tatiana Zhurzhenko, Borderlands into Bordered Lands. Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine, New York 2014.
 
        19 Vgl. Gwendolyn Sasse, The Crimea Issue: Identity, Transition, and Conflict, Cambridge MA 2007.
 
        20 Vgl. die detaillierte Chronik und Analyse der Putin-Rede unter https://crimea.dekoder.org/archipel.
 
        21 Vgl. Sam Greene/Graeme Robertson, Putin v. the People: The Perilous Politics of a Divided Russia, New Haven 2019.
 
        22 Vgl. Sabine von Löwis/Gwendolyn Sasse, A Border Regime in the Making? The Case of the Contact Line in Ukraine, in: Historical Social Research 3/2021, S. 208–244.
 
        23 Für die methodologischen Details und die Daten aus der ZOiS-Umfrage im Donbass vgl. ebd., S. 221.
 
        24 Vgl. ebd., S. 223.
 
        25 Vgl. Gwendolyn Sasse, Public Perceptions in Flux: Identities, War and Transnational Linkages in Ukraine, ZOiS Report 4/2018, www.zois-berlin.de/publikationen/public-perceptions-in-flux-identities-war-and-transnational-linkages-in-ukraine; dies./Alice Lackner, War and Identity: The Case of the Donbas in Ukraine, in: Post-Soviet Affairs 2–3/2018, S. 139–157; Volodymyr Kulyk, Shedding Russianness, Recasting Ukrainianness: The Post-Euromaidan Dynamics of Ethnonational Identification in Ukraine, in: Post-Soviet Affairs 2–3/2018, S. 119–138.
 
        26 KIIS Omnibus ist eine regelmäßige Bevölkerungsumfrage des Kiewer International Institute of Sociology.
 
        27 Vgl. Sasse (Anm. 23), S. 4.
 
        28 Vgl. Karin Dyrstad, After Ethnic Civil War: Ethno-Nationalism in the Western Balkans, in: Journal of Peace Research 6/2012, S. 817–831; Garth M. Massey et al., Nationalism, Liberalism, and Liberal Nationalism in Post-War Croatia, in: Nations and Nationalism 1/2003, S. 55–82; Damir Sekulic, Civic and Ethnic Identity: The Case of Croatia. Ethnic and Racial Studies 3/2014, S. 215–243.
 
      

       
        ZWISCHEN TRANSFORMATION UND POSTTRANSFORMATION
 
        Entwicklungen seit 1989/91 in Mittel-, Südost- und Osteuropa und Konsequenzen für die Forschung
 
        Timm Beichelt
 
        Wenn es um den Rückblick auf die Zeitenwende von 1989/91 und die darauf folgenden Entwicklungsprozesse geht, lassen sich die öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurse kaum voneinander trennen. Zu umfassend waren die Veränderungen, zu sehr betrafen sie die Gesamtbevölkerung Europas, als dass sich eine isolierte wissenschaftliche Theorie hätte bilden können. Die gesellschaftlichen und politischen Hoffnungen, die sich mit den weitgehend friedlichen Revolutionen und dem anschließenden Fall des Eisernen Vorhangs verbanden, durchdrangen auch die Lebenswelt professioneller Beobachter und machten eine wertneutrale Betrachtung fast unmöglich.
 
        Die Vertreter der sogenannten Transformationstheorie, die sich in den 1990er Jahren rapide entwickelte, verfügten daher über einen gewissen Hang, politisch wünschenswerte Entwicklungen und wissenschaftliche Schlussfolgerungen ineinander übergehen zu lassen. Unverkennbar war das Modell der liberalen Demokratie dem politischen Kommunismus ebenso überlegen wie die soziale Marktwirtschaft der sozialistischen Planwirtschaft. Ein großer Teil der Forschung arbeitete daher mit der Annahme, Demokratie und Marktwirtschaft würden sich wegen dieser Überlegenheit nach einiger Zeit im postsozialistischen Raum durchsetzen. Allenfalls wurde damit gerechnet, dass es gewisse Hindernisse auf dem Weg zum manchmal sogenannten westlichen Modell geben würde.01
 
        30 Jahre später sind die Erkenntnisse über die tatsächlichen Transformationsverläufe nicht nur differenzierter, sondern es können auch mehrere zentrale Thesen der frühen Transformationsforschung als widerlegt gelten. Dazu gehört die ursprüngliche Annahme, der höhere individuelle Freiheitsgrad von Demokratien werde die Autokratie in Attraktivität und Legitimität ausstechen. Ob wir es mögen oder nicht: Wenigstens phasenweise gibt es Autokratien, die von den ihnen unterworfenen Bevölkerungen mehrheitlich als legitim angesehen werden.02
 
        Die unübersichtlichen Verläufe der Transformation und die sich wandelnden Sichtweisen auf sie lassen pauschale Urteile kaum zu. Es kommt auf eine Reihe von Umständen, Faktoren und Kontexten an, ob sich nach dem Ende eines autokratischen Regimes demokratische Institutionen etablieren, sich möglicherweise verfestigen, oder ob der Weg in Richtung Re-Autokratisierung weist. Wie diese Prozesse beurteilt werden, lässt sich ebenfalls nicht mit einfachen Schwarz-Weiß-Mustern erfassen.
 
        PFADE DER POSTSOZIALISTISCHEN TRANSFORMATION
 
        Der Fall des Eisernen Vorhangs wird häufig auf seine Symbolbedeutung als wichtigster Wendepunkt vom Kommunismus hin zur Demokratie reduziert. Mindestens zwei weitere, damit verbundene Entwicklungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: Erstens wurde das System der sozialistischen Planwirtschaft von der kapitalistischen Marktwirtschaft abgelöst. Zumindest in den ersten Jahren wurde die wirtschaftliche Transformation kaum sozial abgefedert und hatte daher tiefgreifende Konsequenzen für Gesellschaften in Mittel-, Südost- und Osteuropa, die auseinanderdrifteten. Zweitens wird heute oft übersehen, dass mit der Sowjetunion und Jugoslawien zwei Vielvölkerstaaten auseinanderbrachen. Bei den einstigen Trägernationen, Russland und Serbien, ruft der Zerfall bis heute Phantomschmerzen hervor. Vor allem aber bildete sich mehr als ein Dutzend neuer Staaten, die nur begrenzt über Eliten verfügten, die für das Funktionieren eines Staates benötigt werden – Diplomat*innen, Verfassungsrechtler*innen, ministeriale Eliten oder auch Wirtschaftsfachleute für die Privatisierung. Auch erfahrene politische Eliten gab es nur sehr punktuell. Die ersten Jahre nach 1989/91 verliefen daher überall auf wenig vorhersehbare Weise.03
 
        Das im Rückblick wohl wichtigste ordnungsbildende Element für die Entwicklung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Region war die Einbindung der Staaten des östlichen Europa in internationale Organisationen (Tabelle). Während der Kalte Krieg für einige Jahre als Angelegenheit der Vergangenheit angesehen werden konnte, gewinnen seit etwa zwei Jahrzehnten Interessenkonflikte zwischen zwei Hauptstädten, Brüssel und Moskau, immer mehr an Bedeutung. In Brüssel befinden sich bekanntlich nicht nur die wichtigsten Institutionen der Europäischen Union, sondern auch das Hauptquartier der NATO. Deren Expansion an die Grenzen der Russischen Föderation (bereits 1999 durch die Aufnahme Polens, später der baltischen Staaten) sowie die zeitweise recht konkreten NATO-Ambitionen von Staaten wie Georgien oder der Ukraine führten in Russland zu einer Gegenpolitik, die durch zahlreiche weitere ungelöste Konflikte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion befeuert wurde.
 
         
          Tabelle: Mitgliedschaft postsozialistischer Staaten in Europäischen und Transatlantischen Organisationen
 
                   
                	 
                  NATO
  
                	 
                  EUROPÄISCHE UNION
  
                	 
                  BEITRITTSKANDIDATEN DER EU
  
                	 
                  KSZE/OSZE
  
  
                	 
                  1999 
Polen, Tschechien, Ungarn 
2004 
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien 
2009 
Albanien, Kroatien 
2017 
Montenegro 
2020 
Nord-Mazedonien
  
                	 
                  2004 
Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn 
2007 
Bulgarien, Rumänien 
2013 
Kroatien
  
                	 
                  2005 
Nord-Mazedonien 
2010 
Montenegro 
2012 
Serbien 
2014 
Albanien 

Potenzielle Beitrittskandidaten:  
Bosnien und Herzegowina, Kosovo
  
                	 
                  1973/75 
Bulgarien, Jugoslawien/Serbien, Polen, Rumänien, Sowjetunion/Russland, Tschechoslowakei, Ungarn 
1991 
Albanien, Estland, Lettland, Litauen 
1992 
Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kroatien, Moldova, Slowenien, Ukraine  
1993 
Slowakei, Tschechien 
1995 
Nord-Mazedonien 
2006 
Montenegro
  
  
          
 
          Quelle: Eigene Darstellung
 
        
 
        Sicherheitspolitisch lässt sich zwar nicht von „Einflusssphären“ sprechen, da russischer Einfluss in vielen Nachbarstaaten explizit zurückgewiesen wird. Aber zwischen NATO- und EU-Mitgliedern auf der einen Seite und einigen (wenigen) Vasallenstaaten Russlands auf der anderen Seite hat sich eine Zone gebildet, in der von Brüssel beziehungsweise von Moskau vorgegebene Regelordnungen miteinander konkurrieren. Diese Zone besteht aus Staaten wie Armenien, Georgien, Moldova und der Ukraine, die zwar einerseits Mitglieder der (transatlantischen) Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind, andererseits aber über keine echte Beitrittsperspektive zu EU und NATO verfügen.
 
        Auf die politische Dynamik der Regimeentwicklung in den Staaten des postsozialistischen Europa hatte die neue Konfrontation zwischen Russland und der NATO beträchtlichen Einfluss. Insbesondere die politischen Eliten einiger an Russland grenzender Staaten von Estland bis Polen sprachen in den 1990er Jahren – als es in Russland unter Präsident Boris Jelzin bisweilen tumultartig zuging – ganz offen von einem Zeitfenster, innerhalb dessen es gelte, dem Einflussbereich Russlands zu entkommen. Immerhin waren genau diese Staaten Opfer des sogenannten deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts von 1939 geworden. Die Sowjetunion hatte sich das Baltikum sowie Teile Polens einverleibt und daraus bei der Konferenz in Jalta 1945 den weiteren Herrschaftsanspruch abgeleitet. In der Folge suchten politische Eliten, die eigentlich auf nationale Selbstbestimmung geeicht waren, ausgerechnet im Beitritt zur EU ihr Heil. Die EU dagegen war in den Jahren zwischen dem Vertrag von Maastricht (1992) und dem Vertrag von Nizza (2000) damit befasst, den Prozess der Abgabe nationaler Souveränität zu organisieren. Einige Jahre später sollte der implizite Widerspruch zwischen nationaler Selbstbestimmung und dem politischen Selbstverständnis der EU-Eliten mit Wucht aufbrechen.
 
        Aus der Vogelperspektive lassen sich vor diesem Hintergrund vier Konstellationen identifizieren, die nach 1989/91 eingetreten sind:
 
         
          	Dauerhafte Autokratie: Rund um die Russische Föderation haben sich in Zentralasien, teilweise im Südkaukasus (Aserbaidschan) und im osteuropäischen Kernland von Belarus und Russland autokratische Regimes etabliert. Sicherheits- und energiepolitisch besteht in den meisten Fällen eine Abhängigkeit von der russischen Politik und/oder russischen Staatsbetrieben. In einschlägigen Indizes zur Messung der Regimequalität zeichnen sich diese Staaten dadurch aus, dass sie weder im Bereich der politischen Freiheiten noch der bürgerlichen Rechte auch nur in die Nähe demokratischer Standards gelangen.04
 
          	Konsolidierte Demokratie: Gewissermaßen das Gegenmodell besteht in einer Reihe von Staaten, die seit mittlerweile 17 Jahren Mitglieder der Europäischen Union sind und das Modell der liberalen Demokratie weitgehend inkorporiert haben. Demokratie ist hier „the only game in town“, wie es der Politologe Juan Linz ausdrückt.05 Es lässt sich zurzeit nicht erkennen, dass maßgebliche Akteure die zentralen Institutionen der Demokratie infrage stellen. Über die Jahre ist diese einst größte Gruppe der Osterweiterungsstaaten allerdings deutlich geschrumpft. Im Sustainable Governance Index (SGI) der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2020 liegen lediglich die baltischen Staaten, Slowenien und Tschechien im Ranking „Robuster Demokratien“ über dem Durchschnitt von insgesamt 41 Demokratien, die in den Index aufgenommen wurden.06
 
          	De-Konsolidierung der Demokratie: Dieses Szenario besteht in der De-Konsolidierung von Regimes, die sich eine Zeitlang bereits auf dem Weg zur Demokratie befunden hatten. Es kann zwischen einer frühen und einer späten De-Konsolidierung unterschieden werden, und es muss auch nicht unbedingt von einer dauerhaften Rückkehr zur Nicht-Demokratie ausgegangen werden. Die Slowakei kann als erstes mitteleuropäisches Land gelten, in dem noch in den 1990er Jahren eine zunächst solide erscheinende Demokratie von führenden Eliten torpediert wurde.07 Der Fall kann als Blaupause für spätere Entwicklungen in Ungarn (ab 2010) und Polen (ab 2015) gelten, die allesamt über folgende Gemeinsamkeiten verfügen: eine national-populistische Rhetorik seitens der Regierenden, Bemühungen zur Verringerung der Medienvielfalt sowie orchestrierte Angriffe auf den Rechtsstaat inklusive des Verfassungsgerichts. Eine häufige Begleiterscheinung ist die Verflechtung wirtschaftlicher Eliten, nicht zuletzt im Finanz- und Mediensektor, mit den politischen Eliten.08
 
          	Nicht-Konsolidierung der Demokratie: Nicht-verfestigte Demokratien finden sich im postsozialistischen Raum in zwei Varianten. Eine Gruppe von Staaten befindet sich zwar einerseits außerhalb des (von Moskau so definierten) nahen Auslands Russlands, hat aber dennoch zu keiner Zeit eine voll entwickelte liberale und vor allem rechtsstaatliche Demokratie entwickelt. Es geht beispielsweise um Albanien, Bulgarien, Nord-Mazedonien, Rumänien und Serbien. In der Langzeituntersuchung „Nations in Transit“ der US-amerikanischen Organisation Freedomhouse werden sie als Transitionsregimes oder als semi-konsolidierte Demokratien beschrieben und eingeordnet.09 Über dieselbe Einstufung verfügen bei Freedomhouse auch Moldova, Georgien und die Ukraine.10 Sie unterscheiden sich allerdings von den eben genannten Ländern dadurch, dass Russland einer Mitgliedschaft dieser Länder in der EU und in der NATO feindselig gegenübersteht. Hier kommt also zu häufig auftretenden innerstaatlichen Problemen des Postsozialismus – Korruption/Oligarchie, polarisierte Eliten und nicht durchgängig demokratischen politischen Einstellungen – ein externer Störfaktor hinzu, da Russland eine Übernahme demokratischer Praktiken in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu verhindern sucht. 
 
        
 
        Wenn wir diese Liste betrachten, dann wird deutlich, dass sich die idealistischen Erwartungen der frühen 1990er Jahre nicht erfüllt haben. Nur in wenigen Transformationsstaaten hat sich eine stabile Demokratie entwickelt, und die Entwicklungen in Ungarn und Polen haben gezeigt, wie rasch demokratische Institutionen erodieren können, wenn die regierenden Eliten sie angreifen. Auch in Slowenien11 und Tschechien12 gibt es durchaus Anzeichen für den Bedeutungszuwachs nepotistischer und/oder populistischer Eliten. Der allgemeine Trend geht in Richtung eines „antidemocratic turn“13 – nicht nur in Mitteleuropa. Auch in Russland und Belarus haben Repression und Willkürherrschaft in den vergangenen Jahren nochmals deutlich zugenommen.
 
        Für die Demokratie als Regimeform sind das keine guten Nachrichten. In der wirtschaftlichen Sphäre hat die Verschränkung zwischen ökonomischen und politischen Eliten, die eine Begleiterscheinung der Re-Autokratisierung ist, gravierende Folgen: In den autokratischen und re-autokratisierten Staaten verläuft die Wirtschaftsentwicklung insgesamt flacher und auf niedrigerem Niveau als in den konsolidierten Demokratien. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass bei einer Bevorteilung regimenaher Eliten bei öffentlichen Aufträgen und Investitionsentscheidungen andere Kriterien als die wirtschaftliche Effizienz im Vordergrund stehen.
 
        In Abbildung 1 lässt sich gut erkennen, wie deutlich sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen den neuen EU-Mitgliedstaaten auf der einen sowie Russland auf der anderen Seite auseinanderentwickelt hat. Besonders illustrativ ist der Vergleich zwischen Estland und Russland. Während beide Staaten 1993 etwa auf einem Niveau lagen, ist das estnische BIP/Kopf heute um etwa 50 Prozent höher als das russische. Aber auch Ungarn, das am Anfang der Transformation durch eine besonders rasche wirtschaftliche Erholung aufgefallen war, ist mittlerweile hinter den Durchschnitt der postsozialistischen Mitgliedsstaaten der EU zurückgefallen. Auch lässt sich zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft in der postsozialistischen Welt erheblich dazu beigetragen hat, die gesellschaftliche Ungleichheit zu verringern, wenngleich sie nach der Finanzkrise ab 2008 wieder etwas zugenommen hat.14
 
         
          Abbildung 1: BIP/Kopf in US-Dollar in ausgewählten postsozialistischen Staaten
 
          [image: Die Abbildung zeigt vier Grafen mit der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes für Russland (seit 1989), Estland (seit 1993), Neue EU-Mitgliedsstaaten, d.h. Postsozialistische Staaten, die 2004 beigetreten sind (seit 1990) und Ungarn (seit 1993). ] 
          * Postsozialistische Staaten, die 2004 beigetreten sind
 
          Quelle: Weltbank
 
        
 
        TRANSFORMATIONSFORSCHUNG: WIE GEHT ES WEITER?
 
        Mit den vier genannten Konstellationen lassen sich die politischen Verhältnisse im postsozialistischen Europa einerseits gut erfassen. Wissen wir jedoch andererseits genug über Entwicklungen im Postsozialismus, die sich in den einzelnen Ländern und möglicherweise jenseits des allgemeinen Trends vollziehen?
 
        Die Osteuropawissenschaft in Deutschland ist im Prinzip nicht schlecht ausgestattet. Zwar beklagen Fachvertreter einen Rückgang an Stellen in den vergangenen 25 Jahren.15 Im Vergleich mit anderen Regionen – man denke etwa an die Skandinavien- oder Lateinamerikaforschung – erscheinen 140 Professuren mit Osteuropabezug jedoch vergleichsweise üppig. Hinzu kommt noch das 2017 gegründete Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien (ZOiS).16 Und dennoch lässt sich kaum leugnen, dass es in vielen Bereichen an Expertise fehlt. Zu einzelnen Ländern – etwa zu Albanien oder zu den Ländern des Baltikums – und sogar zu ganzen Teilregionen wie dem Südkaukasus gibt es nur eine sehr geringe Zahl einschlägig arbeitender Forscher*innen. Die auf Osteuropa gerichtete Kulturwissenschaft verfügt in der Regel über einen slawistischen Fokus, während die Geschichtswissenschaft sich überwiegend für Russland interessiert.
 
        Von Bedeutung sind weiterhin einige Entwicklungen, die an den normativen Grundüberzeugungen der Transformationsforschung nagen. Diese bestanden – und bestehen in gewisser Weise bis heute – in einer allzu idealisierenden Bewertung der Demokratie und der Marktwirtschaft und insgesamt in einem zu linearen Verständnis gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Bereits in der frühen Phase der Transformation hatten einige postmarxistische Forscher*innen ein deutliches Unbehagen angesichts der rapiden Ausbreitung des Kapitalismus in Mittel- und Osteuropa geäußert.17 Die Kombination von meist unerfahrenen Eliten und in der Regel schwachen gesellschaftlichen Organisationen führte zu einem „großen Experiment“ mit ungewissem Ausgang.18 Eigentlich war bereits in den 1990er Jahren klar, dass die neuen politischen und ökonomischen Freiheiten nicht nur produktive Effekte hatten. Die Zweifel, die sich im Laufe der Zeit ansammelten, wurden vor etwa zehn Jahren unter dem Begriff der „Posttransformation“ zusammengefasst.19 Bezeichnet werden damit Konstellationen, in denen die (politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche) Transformation zu sozialen Praktiken und institutionellen Ordnungen geführt hat, die mit etablierten Regimekategorien nicht leicht zu erfassen sind.
 
        Zunächst stellt sich im Paradigma der Posttransformation die Frage, für welchen Zeitraum von einer „Transition“ gesprochen werden sollte. 30 Jahre nach 1989/91 erscheint es nicht mehr angemessen, Staaten wie Armenien, Rumänien oder Serbien einfach als „Transformationsstaaten“ zu bezeichnen. Etwas anderes steht im Raum: Deutliche Impulse für eine Vertiefung der Demokratie lassen sich nicht recht erkennen, während innerstaatliche Polarisierung und schwache Rechtsstaatlichkeit fortdauern. Wenn nicht alles täuscht, könnte die Nicht-Konsolidierung der Demokratie auf absehbare Zeit eine Art postsozialistischer Normalzustand bleiben.
 
        Vor einiger Zeit wurde für diesen Zustand der Begriff des hybriden Regimes geprägt.20 Er bezeichnet eine Regimeform, in der jeweils für Demokratien und für Autokratien typische Elemente nebeneinanderstehen. Es finden beispielsweise kompetitive Wahlen statt, während zugleich das Justizwesen wenig mehr als ein Instrument der Regierung ist und dies mit demokratischer Gewaltenteilung wenig zu tun hat. Die Forschung zu hybriden Regimes hat zutage gebracht, dass gerade hier ein Missverhältnis zwischen formalen Verfassungsnormen und informellen Praktiken der Herrschaftsausübung besteht. Daher rückten ebendiese Praktiken in den Mittelpunkt der Forschung. Regimes, die formal-demokratische und informal-autokratische Elemente in sich vereinten, wurden als „neo-patrimonial“ bezeichnet.21 Eine forschungslogische Konsequenz dieser Verschiebung ist die Notwendigkeit, kulturellen und historischen Kontexten in den betrachteten Herrschaftsräumen eine höhere Bedeutung einzuräumen – anders lassen sich hybride Formen des Regierens schlecht verstehen.
 
        Ein weiterer Trend der Forschung zur Posttransformation besteht in einer differenzierteren Betrachtung der normativen Implikationen von zentralen Konzepten. Sicherlich: Demokratische Ordnungen sind autokratischen Ordnungen vorzuziehen, um individuelle und kollektive Freiheiten zu ermöglichen, politische Rechte zu gewähren, Menschenrechte und Selbstbestimmung zu achten und staatliche Gewalt zu kontrollieren. Es gibt keine empirischen oder normativen Gründe für die Annahme, dass Autokratien eher in der Lage wären, diese Werte bereitzustellen. Und dennoch: Die Transformationsprozesse des postsozialistischen Europa halten eine Reihe von Erfahrungen bereit, die auf das Funktionieren von jungen Demokratien Schatten werfen.
 
        Dies beginnt mit der Einsicht, dass alle Prozesse der Modernisierung über eine Kehrseite verfügen. Die Individualisierung von Lebensentwürfen kann soziale Isolierung mit sich bringen, gesellschaftliche Ausdifferenzierung führt soziale Entfremdung mit sich, Beschleunigung und dauerhafter Wettbewerb bedeuten Überforderung und Erschöpfung. Auf theoretischer Ebene sind diese Einsichten nicht neu.22 Dennoch hat die Forschung lange gezögert, sie mit Entwicklungen im postsozialistischen Europa in Verbindung zu bringen. Erst in jüngeren Jahren wird stärker auf die Ambivalenzen geachtet, die die rapiden Umbrüche für die postsozialistischen Gesellschaften mit sich gebracht haben.23 Zum Beispiel hat die rasche Ausweitung des EU-Binnenmarktes nicht nur zu einem brain drain, sondern auch zur Abwanderung von gering qualifizierten Personen geführt.24
 
        Auch der Rückbezug auf nationale bis nationalistische Repräsentationsfiguren, wie er in sehr vielen postsozialistischen Staaten beobachtet werden kann, kann in diesen Kontext eingeordnet werden. Die vergangenen 30 Jahre waren in der Region nicht allein von einer übergroßen Dynamik vieler Lebensbereiche geprägt. Die Bevölkerungen und Eliten verfügten nur über eingeschränkte Möglichkeiten, die politischen Geschicke im Zuge der demokratischen Selbstbestimmung zu steuern.
 
        Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Beitritte der mittel- und südosteuropäischen Staaten zu EU und NATO dem Wunsch der Eliten und wohl auch der Bevölkerungsmehrheiten entsprachen. In der Sphäre der äußeren Sicherheit wurden die neuen Staaten indes zügig dazu angehalten, gewachsene Verflechtungen mit Russland abzubauen. Und in der Europäischen Union galt seit dem Ende der 1990er Jahre das Gebot der begrenzten Neuverschuldung, das unter dem Schatten des Euro auf die Beitrittsverhandlungen abfärbte. Während an den übergeordneten Entscheidungen kaum ein Weg vorbeiführte, mussten die neuen NATO- und EU-Mitglieder in vielen Bereichen darauf verzichten, Politik eigenständig zu gestalten.25
 
        Vielleicht erklärt diese Konstellation auch einen bemerkenswerten Sachverhalt: Der Blick nach Polen und Ungarn zeigt, lässt man die Corona-Zeit einmal außen vor, einen positiven Zusammenhang zwischen national-populistischer Regierungsführung und der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Demokratie (Abbildung 2). Zum Diskurs, der in Deutschland über die politischen Entwicklungen in Polen und Ungarn geführt wird,26 stehen diese Befunde in deutlichem Widerspruch. Aus ihnen sollte nicht abgeleitet werden, dass die Hälfte der polnischen oder ungarischen Bevölkerung die Bemühungen der Re-Autokratisierung unterstützt. Aber sie können als Indiz für die Unterstützung solcher Regierungen gewertet werden, die nationale Selbstbestimmung lautstark einfordern und damit einen Kontrast zu den Erweiterungsjahren bilden, in denen die Politik im postsozialistischen Europa vor allem darin bestand, sich auf allgemeine und konkrete Vorgaben aus Brüssel einlassen zu müssen.
 
         
          Abbildung 2: Zufriedenheit mit der Demokratie in Polen und Ungarn
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Zufriedenheitswerte mit der Demokratie in Polen und Ungarn in Prozent seit 2005; mögliche Antworten waren Sehr zufrieden; Eher zufrieden; Eher unzufrieden; Sehr unzufrieden.] 
          Quelle: Eurobarometer
 
        
 
        AUSBLICK
 
        Die genannten Phänomene sind als Beispiele zu verstehen für eine „neue Unübersichtlichkeit“ bei der Bewertung von Demokratie und Marktwirtschaft in Europa. Diesen Begriff hatte Jürgen Habermas 1985 verwendet, um wachsende Zweifel an der Beständigkeit des Wohlfahrtsstaats nach der Ära der Vollbeschäftigung zu benennen.27 Habermas sprach im gleichen Atemzug von der „Erschöpfung utopischer Energien“. Eine ähnliche Konstellation lässt sich 30 Jahre nach der Transformation 1989/91 diagnostizieren. Auch etablierte Demokratien haben nur begrenzt überzeugende Antworten auf große Herausforderungen der Gegenwart wie Migration, Klimawandel oder soziale Ungleichheit gefunden.
 
        Zwar lässt sich kaum behaupten, dass ausgerechnet Autokratien mit diesen und weiteren Problemen besser zurechtkommen als Demokratien. Durch Repression und Zensur lassen sich dort allerdings die Debatten um die Problemlösung unterdrücken, und durch gezielte Kommunikation lassen sich Kontroversen in Demokratien als grundsätzliche Uneinigkeit darstellen. Entsprechende Strategien sind insbesondere für Russland hinlänglich dokumentiert worden.28
 
        Die Ambivalenz der Posttransformation besteht vor diesem Hintergrund aus zwei Aspekten: Zum einen haben sich um das Thema der Leistungsfähigkeit der Demokratie kontroverse Debatten entfaltet, in denen autokratieaffine Akteure ihre Positionen offensiv vertreten. Dadurch müssen die Werte und Vorteile von Demokratien und auch der Marktwirtschaft ausführlicher und umfangreicher begründet werden als in der Frühphase der Transformation. Auch wenn dies mitunter lästig erscheint, könnten die Langzeiteffekte positiv sein. Denn durch den öffentlichen Diskurs werden auch Skeptiker*innen der Demokratie in das politische Gemeinwesen integriert.
 
        Zum anderen haben die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte gezeigt, dass Vor- und Nachteile von Regime- und Marktformen sich nicht vollständig aus den Grundtypen – also etwa „der Demokratie“ oder „der Marktwirtschaft“ – ableiten lassen. Die Ergebnisoffenheit der Demokratie birgt die Möglichkeit, dass politische Entscheidungen mitunter wenig funktional ausfallen. Es muss auch eingeräumt werden, dass autokratische Regimes bestimmte Politikprobleme wenigstens in dem Sinne lösen können, dass sie innerstaatliche Unterstützung generieren. Nicht nur in empirischer, sondern auch in theoretischer und normativer Hinsicht verlangt die (Post-)Transformationsforschung differenzierte Analysen und Urteile.
 
         
          TIMM BEICHELT 
ist Professor für Europa-Studien an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). beichelt@euv-frankfurt-o.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Siehe hierzu insb. Ken Jowitt (Hrsg.), New World Disorder: The Leninist Distinction, Berkeley 1992.
 
        02 Vgl. Timm Beichelt, Legitimer Autoritarismus? Politische Stabilität im postsowjetischen Raum, in: Osteuropa 8/2014, S. 49–61 sowie weitere Artikel ebd.
 
        03 Vgl. hierzu Leslie Holmes, Post-Communism. An Introduction, Oxford 1997; Richard Sakwa, Postcommunism, Buckingham 1999.
 
        04 Siehe etwa https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege.
 
        05 Juan Linz/Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore–London 1996, S. 5.
 
        06 Siehe www.sgi-network.org/2020.
 
        07 Vgl. Michael Carpenter, Slovakia and the Triumph of Nationalist Populism, in: Communist and Post-Communist Studies 2/1997, S. 205–220.
 
        08 Vgl. Bálint Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, Budapest 2016.
 
        09 Siehe https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores.
 
        10 Ebd.
 
        11 Vgl. Amanda Coakley, In Slovenia, a Trumpian Populist Assumes a Key European Post, 30.6.2021, https://foreignpolicy.com/2021/06/30/slovenia-janez-jansa-trumpian-populist-illiberal-european-council-presidency.
 
        12 Vgl. Vladimír Handl/Manfred Sapper/Volker Weichsel, Schlüsselland Tschechien. Politik und Gesellschaft in der Mitte Europas, Berlin 2021.
 
        13 Vgl. Zselyke Csaky, Nations in Transit 2021. The Antidemocratic Turn, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-04/NIT_2021_final_042321.pdf.
 
        14 Vgl. International Labour Organization, Building a Social Pillar for European Convergence, Genf 2016, S. 19.
 
        15 Vgl. Alexander Libman/Niklas Platzer, Geschichte, Slawistik und der Rest. Osteuropaforschung in Deutschland, in: Osteuropa 7/2021, S. 133–153.
 
        16 Vgl. ebd., S. 145.
 
        17 Vgl. Adam Przeworski, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge 1991; Dietrich Rueschemeyer/Evelyne Huber-Stephens/John Stephens, Capitalist Development & Democracy, Cambridge 1992.
 
        18 Andreas Pickel/Helmut Wiesenthal, The Grand Experiment. Debating Shock Therapy, Transition Theory, and the East German Experience, Boulder 1997.
 
        19 Everhard Holtmann/Helmut Wiesenthal, Transition – Transformation – Posttransformation, Jena 2009.
 
        20 Vgl. Terry Lynn Karl, The Hybrid Regimes of Central America, in: Journal of Democracy 3/1995, S. 72–86; Petra Bendel/Aurel Croissant/Friedbert Rüb (Hrsg.), Hybride Regime. Zur Konzeption und Empirie demokratischer Grauzonen, Opladen 2002.
 
        21 Vgl. Gero Erdmann/Ulf Engel, Neopatrimonialism Reconsidered. Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept, in: Journal of Commonwealth and Comparative Studies 1/2007, S. 95–119.
 
        22 Siehe nur Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Hamburg 1992; Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt/M. 2005.
 
        23 Vgl. Timm Beichelt et al., Ambivalences of Europeanization. Modernity and Europe in Perspective, Institut für Europastudien der Europa-Universität Viadrina, IFES Working Paper Series 1/2019.
 
        24 Vgl. Philipp Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa, Berlin 2016; Ivan Krastev, After Europe, Philadelphia 2017.
 
        25 Vgl. Timm Beichelt, Nach der Osterweiterung. Ist der Zusammenhalt der Europäischen Union gefährdet?, in: Amelie Kutter/Vera Trappmann (Hrsg.), Das Erbe des Beitritts, Baden-Baden 2006, S. 75–98.
 
        26 Siehe etwa jüngst Claus Leggewie/Ireneusz Paweł Karolewski, Die Visegrád-Connection. Eine Herausforderung für Europa, Berlin 2021.
 
        27 Jürgen Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt/M. 1985.
 
        28 Vgl. Arkady Ostrovsky, The Invention of Russia. The Rise of Putin and the Age of Fake News, New York 2017; Nina Jankowicz, How to Lose the Information War. Russia, Fake News, and the Future of Conflict, London 2020.
 
      

       
        ZUM WANDEL DER ERINNERUNGSKULTUREN IN EUROPA NACH 1989/91
 
        Christoph Cornelißen
 
        Als im April 2021 die griechische Regierung Forderungen nach Reparationszahlungen für die im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzungsherrschaft erlittenen Verluste und Schäden an die deutsche Seite richtete, nahm die Bundesregierung – so wie bei vorangegangenen Ersuchen aus Griechenland oder auch aus Polen – den Standpunkt ein, dass mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 sämtliche Forderungen dieser Art endgültig verwirkt seien.01 Die moralische Entrüstung in Teilen der deutschen Politik und Öffentlichkeit konnte freilich kaum verdecken, dass in den Jahrzehnten zuvor materiell nur wenig zur Wiedergutmachung in Griechenland geleistet wurde. Überdies erwies es sich nun immer mehr als ein drängendes Problem, dass die deutsche Erinnerungskultur um den Zweiten Weltkrieg den Kriegsverbrechen in Griechenland wie überhaupt den Folgen der deutschen Besatzungsherrschaft in Südosteuropa allenfalls am Rande Beachtung geschenkt hatte, die Politik der Aussöhnung mit den westeuropäischen Staaten dagegen eine ganz andere Haltung widerspiegelte. Im Falle Griechenlands dauerte es bis zu einem Staatsbesuch von Bundespräsident Joachim Gauck im März 2014, bevor erstmals ein Spitzenrepräsentant der Bundesrepublik die Angehörigen der Opfer von deutschen Besatzungsverbrechen um Verzeihung bat.02
 
        Das Beispiel vermittelt eine Ahnung davon, wie sehr die Schatten des Zweiten Weltkrieges und die der weiteren Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart reichen. In vielerlei Hinsicht deutet sich dahinter zugleich das andauernde Gewicht national überformter Erinnerungskulturen an, die seit der Gründung moderner Nationalstaaten im 19. Jahrhundert die Gedächtniskulturen in ganz Europa nachhaltig prägen sollten. Sehr deutlich kam dieser Sachverhalt zuletzt in den seit 2014 abgehaltenen Veranstaltungen zur Erinnerung an den Ausbruch und die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges zum Vorschein, blieb doch die öffentliche Aufmerksamkeit mit Ausnahme verschiedener internationaler Großveranstaltungen und stärker transnational angelegter Museumsprojekte weitgehend auf das jeweils eigene Land beschränkt.03
 
        Das Gesagte gilt noch weit mehr für die öffentliche Erinnerung an das totale Kriegsgeschehen zwischen 1939 und 1945 in Europa.04 Denn in vielen Ländern beherrschten seither mythisch eingefärbte Erzählungen über den heldenhaften Widerstand gegen die deutschen Besatzer und ihre Helfershelfer die öffentlichen Gedächtniskulturen. Dies betrifft den Westen Europas, noch mehr aber den Osten, wo unter der Vorherrschaft der Sowjetunion die Glorifizierung des „Großen Vaterländischen Krieges“ nicht zuletzt dem Zweck diente, die erinnerungskulturelle Hegemonie der UdSSR im gesamten „Ostblock“ auf Dauer zu festigen. Über mehrere Jahrzehnte sorgte die geopolitische Lage im Kalten Krieg dafür, dass die offiziösen Gedenkfeierlichkeiten in der Sowjetunion das Schicksal nationaler Minderheiten im eigenen Land ebenso wie die Opfer der stalinistischen Terrorherrschaft und vor allem die ermordeten Juden weitgehend ausblendeten. Darüber hinaus mussten die Bevölkerungen Ostmitteleuropas erleben, wie sehr die einseitige Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ihre ganz anders gelagerten Kriegserfahrungen systematisch marginalisierte. Es war daher alles andere als ein Zufall, dass der Kampf um die Veröffentlichung des geheimen Zusatzprotokolls am Ende der 1980er Jahre den Gründungsmythos der baltischen Volksfrontbewegungen ausmacht.05
 
        In den beiden deutschen Staaten tat man sich gleichzeitig lange sehr schwer damit, durch Wiedergutmachungsleistungen sowie das Bekenntnis zu einer offenen historischen Aufarbeitung der Verantwortung für den Massenmord an den Jüdinnen und Juden Europas und für die Verbrechen an vielen anderen Opfergruppen gerecht zu werden.06 Ähnlich verhielt sich die Lage in all den Staaten, die, wie beispielsweise Italien oder Rumänien, als Bündnispartner des „Dritten Reiches“ sich ebenfalls schwerster Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten. Gewiss, seit den 1960er Jahren kamen vielerorts durchaus ernsthafte Bemühungen in Gang, um öffentlich an die düsteren Schattenseiten der eigenen Nation im Zweiten Weltkrieg zu erinnern, sodass der überall vorherrschende Schweigekonsens der Nachkriegszeit allmählich aufbrach. Doch erst die im Jahr 1979 ausgestrahlte Spielfilmserie „Holocaust“ machte breite Bevölkerungsgruppen nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in der DDR und in Österreich erstmals überhaupt mit grundlegenden Tatbeständen des Massenmords an den Jüdinnen und Juden Europas vertraut.07 Im Grunde bewirkten vor allem die Revolutionen der Jahre 1989/91 einen entscheidenden Wandel, rückte doch seither in vielen Ländern das Gebot einer vorbehaltlosen Aufarbeitung auf die Agenda der Erinnerungspolitik.
 
        RISSE UND AUFBRÜCHE NACH 1989/91
 
        Der Zusammenbruch der kommunistisch beherrschten Regime in Ost- und Ostmitteleuropa rief nach 1989/91 einen massiven Wandel auf verschiedenen Feldern der öffentlichen Gedächtniskultur hervor.08 Besonders sichtbar kam dieser Sachverhalt zunächst im Osten Europas zum Vorschein, ablesbar unter anderem am Schleifen und der Zerstörung unzähliger Denkmäler sowie ihrer Umgestaltung oder ihrem Ersatz durch neue materielle Erinnerungszeichen. In den gleichen Zusammenhang gehören die tausendfache Umbenennung von Straßennamen und anderer öffentlicher Plätze und Einrichtungen, darüber hinaus die veränderten Inszenierungen der staatlichen Gedenkfeierlichkeiten. Auch der „politische Westen“ Europas wurde rasch von diesen Umbrüchen erfasst, besonders sichtbar in Italien, wo das überkommene Parteienwesen nach dem Kalten Krieg zerfiel und sich in den nachfolgenden Jahren die staatlich inszenierte Gedächtniskultur erheblich wandelte.09 Deutliche Rückwirkungen des säkularen Umbruchs waren auch im vereinten Deutschland zu beobachten, wo das Gedenken an den Holocaust nach und nach in das Zentrum der öffentlich inszenierten Erinnerung rückte. Ein frühes Anzeichen war dafür, dass seit den 1990er Jahren die zuvor von der Politik oftmals nur wenig beachteten KZ-Gedenkstätten oder andere Orte der NS-Gewaltherrschaft an herausgehobenen Erinnerungstagen zu Bühnen für öffentliche Gedenkveranstaltungen transformiert wurden.
 
        Parallel dazu veränderte sich der Modus der öffentlich inszenierten Gedenkfeiern. Während über Jahrzehnte die Aufmerksamkeit auf die Figur des Helden, ja der „Nation als heldischer Gemeinschaft“ gerichtet war, rückten seither stärker sämtliche Opfer von totalitärer Gewaltherrschaft in den Mittelpunkt des öffentlichen Gedenkens.10 Zwar machte unter anderem der Historiker Reinhart Koselleck wiederholt darauf aufmerksam, dass die Leidenserfahrungen der Opfer „unverrückbar“ in deren Leiber eingeschrieben seien, aber nicht in die Vorstellungswelt Nachgeborener übertragen oder durch irgendeine kollektive Sinnstiftung nachträglich eingeholt werden könnten; die bewusste Erinnerung an die Täter und Täterinnen dürfe darüber nicht in den Hintergrund geraten.11 Doch von derartigen Einwänden ließ sich die neue Geschichtspolitik in vielen Ländern nicht länger aufhalten. Im Zuge dieser Wende entschuldigten sich Regierungen nun immer öfter für die Verbrechenspolitik ihres Staates in der Vergangenheit und bekannten sich öffentlich zur Schuld der eigenen Nation.12
 
        Dies bedeutet freilich keineswegs, dass der grundlegende Formwandel der Erinnerungskultur mit dem Fokus auf den Holocaust seither überall auf einem breiten gesellschaftlichen Einverständnis aufbaute. Tatsächlich verhielt und verhält sich die Lage von Land zu Land sehr unterschiedlich, wie unter anderem erregte Diskussionen in Polen oder Rumänien über die Verantwortung ihrer Länder für den Massenmord an den Jüdinnen und Juden zeigen.13 Auch anderenorts führten die veränderte geopolitische Lage sowie der sich beschleunigende gesellschaftliche Wandel dazu, dass die Erinnerungskulturen im Gefolge einer konfliktreichen Konkurrenz verschiedenster Opfergruppen und auch veränderter politischer Interessenlagen sich dynamisch fortentwickelten. In diesem Zusammenhang entfalteten die „ethnischen Vertreibungen“ während der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre eine wegweisende Bedeutung. Vor allem in Deutschland fielen die Reaktionen auf die Bilder der Vertreibungen und Flüchtlingslager besonders stark aus, und sie führten hier dazu, dass im Gefolge jahrelanger politischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzungen im Jahr 2021 ein neues „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Berlin eröffnet wurde. Ähnliche erinnerungskulturelle Konflikte über die Vertreibungen entbrannten ebenfalls in anderen Ländern Europas (zum Beispiel in Italien, Slowenien, Rumänien oder Ungarn), wo sie bis heute immer wieder aufs Neue für heftige politische Auseinandersetzungen sorgen.
 
        Darüber hinaus zeigt der Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte, wie sehr Europa erinnerungskulturell in ein stärker östliches Gravitationszentrum auf der einen Seite und ein stärker westliches auf der anderen Seite gespalten geblieben ist. Mit einigem Recht lässt sich sogar festhalten, dass die Erinnerung an die Diktaturregime die Europäer und Europäerinnen immer noch trennt, entlang der alten Blockgrenzen zwischen dem Osten und dem Westen, aber auch entlang politisch-ideologischer Grenzen innerhalb der nationalen politischen Kulturen. So ist insbesondere aus Ostmitteleuropa oder auch den östlichen Ländern in der Bundesrepublik immer wieder der mahnende Ruf zu hören, den Opfern der ehemals kommunistisch regierten Volksrepubliken im öffentlichen Gedenken einen ebenso würdigen Platz einzuräumen wie den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dieser Appell wird zugleich von einer durchaus nennenswerten Nostalgie für den Realsozialismus konterkariert, die nicht nur in den Reihen der Transformationsverlierer viele Anhänger gefunden hat.14
 
        Vor dem Hintergrund der gravierenden politischen und sozialen Probleme färbte sich vor allem in Russland die offiziöse Gedächtniskultur nationalistisch ein. Dies bedeutet zum einen, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sich weiterhin fast ausschließlich auf den militärischen Sieg der UdSSR ausrichtete, während die Opfer der stalinistischen Säuberungspolitik ausgeklammert blieben. Zum anderen war zu beobachten, dass sich in Russland und anderen postsozialistischen Staaten staatliche und zivilgesellschaftliche Formen des Erinnerns nicht nur zunehmend regional ausdifferenzierten, sondern diese oft miteinander konkurrierten, sich gelegentlich auch ergänzten und darüber das Aufkommen neuer Formen des Erinnerns begünstigten. So hielten seit den 2010er Jahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gedenkmärschen immer häufiger Porträts ihrer Verwandten hoch, die aktiv am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatten. Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes in Europa beteiligten sich allein in Moskau eine halbe Million Menschen an einem solchen Marsch zur Erinnerung an das „Unsterbliche Regiment“, unter ihnen Präsident Wladimir Putin mit dem Porträt seines Vaters.15
 
        Gleichwohl, die Diskussionen über die unterschiedlichen Diktatur- und Besatzungserfahrungen in ganz Osteuropa blieben nicht nur eng miteinander verflochten, sondern sie wirkten zugleich stark konfliktfördernd. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass die Vorbehalte gegen eine öffentliche Debatte über die Rolle von Hunderttausenden Freiwilligen, die sich in den von den Deutschen besetzten Ländern an Verbrechen gegen die Menschheit beteiligt hatten, regelmäßig scharfe Polemiken heraufbeschwören. Obwohl der Sachverhalt von der internationalen historischen Forschung inzwischen breit dokumentiert worden ist, bestehen vor allem in Ungarn, Polen, den baltischen Staaten und der Ukraine zu vielen dieser Fragen bis heute erhebliche Konflikte. Mit Blick auf Polen muss sogar von einem Schweigekonsens gesprochen werden, den eine revisionistische Geschichtspolitik förmlich einfordert.16
 
        KONJUNKTUR DES HOLOCAUSTGEDÄCHTNISSES
 
        Ungeachtet zahlreicher Widerstände entwickelte sich seit den 1990er Jahren die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland sowie in vielen anderen Ländern zu einem herausragenden Orientierungspunkt der staatlichen Gedächtniskultur. Schon weit früher waren dazu im Westen Europas erste Anstöße von der juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechenspolitik sowie der historischen NS-Forschung ausgegangen. Erst aber mit der Öffnung und vollen Zugänglichkeit der Archive in Osteuropa war dann seit den 1990er Jahren die Grundlage dafür gegeben, um auf der Basis unzähliger, neu erschlossener Quellen ein präzises Bild der mörderischen Gewalteskalation im Zweiten Weltkrieg zu zeichnen.17 Im Zuge der immer öfter so genannten „Täterforschung“ wurde deutlich, dass die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Instanzen des polykratischen Herrschaftssystems der NS-Diktatur die Ermordung der Verfolgten eher beschleunigt denn behindert hatte. Außerdem konnte nun die direkte oder indirekte Beteiligung von Einzelnen oder Gruppen an den unzähligen Verbrechen gegen die Menschheit nicht nur klarer dokumentiert, sondern juristisch verfolgt werden.
 
        Vor diesem Hintergrund verstärkte sich in vielen Ländern Europas ein grundlegender Paradigmenwechsel in den Erinnerungskulturen, der insgesamt den Übergang von einem politischen zu einem stärker moralischen Muster der Vergangenheitsbetrachtung anzeigt. Trotz richtungsweisender Impulse aus der Forschung bereits seit den 1970er Jahren, die international durch regional- und alltagsgeschichtliche Untersuchungen die Diktaturerfahrungen vor Ort und darüber in vielen Fällen auch die Geschichte der lokalen jüdischen Gemeinden in den Mittelpunkt des Interesses rückte, gab mit Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ aus dem Jahr 1993 erneut ein international erfolgreicher Publikumsfilm den entscheidenden Schub zu einem Opfergedenken in den Erinnerungskulturen verschiedener Länder. In Deutschland hatte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre der Historikerstreit über die „Singularität“ des Genozids an den Jüdinnen und Juden indirekt den Boden dafür bereitet, dass hier geschichtskulturelle Auseinandersetzungen über den angemessenen Umgang mit der NS-Vergangenheit schon früher Fahrt aufnahmen, und doch sorgten im darauffolgenden Jahrzehnt vor allem die Debatten um die Thesen des Historikers Daniel Goldhagen über einen „eliminatorischen Antisemitismus“ der Deutschen oder auch die Konflikte um die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung für eine erhebliche Mobilisierung der Öffentlichkeit.
 
        Dass die öffentlichen Aushandlungen über die „richtigen“ Formen der Erinnerungskultur eine europäische Dimension aufwiesen, zeigte sich mit großem Nachdruck zur Jahrtausendwende auf der Internationalen Holocaust-Konferenz in Stockholm, an der Delegationen aus 50 Ländern teilnahmen. Mit ihrer Deklaration vom 20. Januar 2000 bekannten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausdrücklich dazu, dass das „Ausmaß des von den Nazis geplanten und ausgeführten Holocaust (…) für immer in unserem kollektiven Gedächtnis verankert bleiben“ müsse.18 Eine direkte Folge hiervon war die Entscheidung verschiedener Staaten der Europäischen Union, den Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz am 27. Januar in ihren offiziellen Gedenkkalender aufzunehmen und alljährlich entsprechende Gedächtnisfeiern zu zelebrieren; in Deutschland war dies bereits seit 1996 der Fall.19 Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass seitdem die öffentliche Resonanz an diesen Tagen von Land zu Land erheblich schwankt. Dagegen kann das 2005 in Berlin eingeweihte „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ als der wohl sichtbarste und zugleich auch erfolgreichste Ausdruck des erinnerungskulturellen Wandels begriffen werden. Zusammen mit der unterirdisch angelegten Dauerausstellung entwickelte sich das Denkmal zu einem regelrechten Publikumsmagneten; jedes Jahr kommen seit seiner Eröffnung rund eine halbe Million Menschen an diesen Erinnerungsort.
 
        International ist über die neuen Denkmäler und Museen zur Erinnerung an den Holocaust zu einer Hochkonjunktur eines „opferidentifizierten Erinnerns“ gekommen. Hiergegen richtet sich mittlerweile eine Kritik von verschiedenen Seiten. Zum einen erkennt diese eine allzu bereitwillige Identifikation der Nachlebenden mit den jüdischen Opfern. Dank „geliehener Identitäten“ wähnten sich vor allem Jüngere leicht auf der moralisch richtigen Seite und schafften so gleichzeitig Distanz zu den Täterinnen und Tätern, zur eigenen Familiengeschichte. Zum anderen gründet das generelle Unbehagen an der Erinnerungskultur der Gegenwart in der zunehmenden Entgrenzung, Kommerzialisierung und Banalisierung der Holocaust-Erinnerung.20 So bedenkenswert diese und weitere Einwände auf den ersten Blick wirken, lässt sich kaum übersehen, dass heute an zahlreichen Orten des NS-Terrors in Europa die Verantwortung Einzelner oder von Gruppen für Akte menschenunwürdiger Gewalt durchaus sehr klar benannt wird. Und so sehr manche Produkte der internationalen „popkulturellen“ Auseinandersetzung hoch problematisch wirken müssen, empfiehlt sich auch in diesem Fall eine differenziertere Wahrnehmung.21 Positiv gewendet: Zahlreiche Filme, Cartoon-Serien oder Graphic Novels haben gerade unter vielen Jüngeren überhaupt erst ein Interesse an der Gewaltgeschichte der Diktaturen in Europa geweckt.
 
        DEBATTEN UM EINE EUROPÄISCHE GEDÄCHTNISKULTUR
 
        Obwohl bereits seit mehreren Jahren eine intensive Diskussion über europäische Erinnerungsorte in Europa geführt wird, sind bislang sämtliche Versuche zur Begründung einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur im Sande verlaufen.22 Zwar haben die Plädoyers für eine „dialogische Erinnerungskultur“ (Aleida Assmann) oder dafür, die großen Katastrophen des langen 20. Jahrhunderts als „Anker- und Fluchtpunkte eines gesamteuropäischen Geschichtsbewusstseins“ (Claus Leggewie) zu identifizieren, einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber zuletzt sind sie an der anhaltenden Dominanz nationaler Erinnerungskulturen abgeprallt.23 Ähnlich verhält es sich mit Initiativen der Europäischen Union zur Förderung eines „Europäischen Gedächtnisses“. Auf diesem Feld dauerte es bis zum Mai 2017, bevor das „Haus der Europäischen Geschichte“ in Brüssel seine Tore öffnen konnte.24 Ungeachtet der langen Vorbereitungszeit kommt man nicht umhin festzustellen, dass dieser Versuch „europäischer Kompromisslogik“ eher ins Leere zielt. In der Ausstellung werden durchaus die dunklen Seiten der europäischen „Erfolgsgeschichte“ gezeigt, aber der Fokus auf der zivilisatorischen Dimension setzt andere Akzente.
 
        Eine idealisierte Repräsentation dieses Typs steht im Grunde in einem merklichen Gegensatz zu den gelebten Erinnerungen von Millionen Europäerinnen und Europäern. So hat die internationale historische Forschung überzeugend den Nachweis dafür führen können, dass vor allem die von Generation zu Generation tradierten Erinnerungen, das heißt: die Familiengedächtnisse, überall den entscheidenden Einfluss darauf ausüben, was und wie Menschen erinnern. Man sollte daher nicht undifferenziert von dem einen kollektiven Gedächtnis sprechen, und ebenso darf man die staatlichen Inszenierungen einer nationalen Erinnerungskultur nicht mit homogenen kollektiven Gedächtnissen verwechseln. Die Umbrüche der vergangenen 30 Jahre zeigen vielmehr, dass sich seither wie in einem Zeitraffer mehrere Erinnerungswellen entladen haben, über die zahlreiche, teilweise lange verschüttete Gedächtnisse reaktiviert und damit scheinbar überlebte Konflikte wiederbelebt worden sind. Der nachfolgende politische Streit um die jeweils legitimen, genauer: die staatlich sanktionierten „kollektiven Gedächtnisse“ nationaler Erinnerungskulturen war damit vorprogrammiert. Es darf daher auch nicht verwundern, dass die erinnerungspolitischen Konflikte gerade in den sogenannten Transformationsstaaten besonders heftig ausgetragen worden sind.25 Auch der äußerste Westen Europas blieb von diesen Konflikten keineswegs ausgespart, wurde doch in Spanien nach dem Untergang der Franco-Diktatur Mitte der 1970er Jahre das öffentliche Erinnern an diese Zeit zunächst mit einem Schweigegebot belegt, bevor im Laufe der 1990er Jahren heftige geschichtspolitische Auseinandersetzungen folgten, die bis heute anhalten.26 Gleichermaßen fallen bereits seit vielen Jahren die Pendelausschläge der vergangenheitspolitischen Diskussionen in Italien im internationalen Vergleich relativ stark aus, und auch die Lage im vereinten Deutschland zeigt an, dass die erinnerungskulturellen Positionierungen verschiedener sozialer Gruppen erheblich voneinander abweichen können.
 
        Alle diese Debatten werden in den kommenden Jahren schon allein deswegen immer wieder aufflammen, weil die massiven menschlichen und materiellen Verluste im Gefolge der Vernichtungsfeldzüge der deutschen Truppen und ihrer Verbündeten zwischen 1939 und 1945 auch in der Zukunft Forderungen nach Wiedergutmachungen und Reparationen aufwerfen werden.
 
        DAS ERINNERUNGSKULTURELLE ERBE DES EUROPÄISCHEN KOLONIALISMUS
 
        Mittlerweile ziehen die entsprechenden Debatten noch viel weitere Kreise, denn seit einigen Jahren ist in vielen Ländern Europas ein heftiger Streit über den „richtigen“ Umgang mit dem düsteren Erbe des europäischen Kolonialismus ausgebrochen. In diesem Zusammenhang sprechen verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von direkten Verbindungslinien – solche personeller, funktionaler oder auch diskursiver Natur – zwischen kolonialem Rassismus und Holocaust. In Deutschland ist in dieser Hinsicht vor allem der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer mit der These direkter Verbindungen „von Windhuk nach Auschwitz“ hervorgetreten. Denn sowohl der europäische Kolonialismus als auch die nationalsozialistische Expansions- und Mordpolitik beruhten auf Konzepten wie „Rasse“ und „Raum“, wie Zimmerer betont. Diese Annahme hat jedoch ebenso wie der Vorschlag des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg, Sklaverei, europäische Kolonialherrschaft und den Holocaust sowie andere Massenverbrechen als Teil einer europäischen Gewaltgeschichte zusammenzudenken, ohne deren jeweilige Besonderheiten zu relativieren oder zu verharmlosen, teilweise scharfe Kritik auf sich gezogen. Im Kern richten sich die Einwände gegen das Konzept einer „multidirektionalen Erinnerung“, weil es eine Gleichsetzung von kolonialer Bevölkerungspolitik der europäischen Mächte und der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden behaupte. Die Rede von einer „kolonialen Dimension“ des Holocaust verschleiere sogar wesentliche Ursachengeflechte und Handlungsmuster des Massenmords an den europäischen Juden, argumentierte die Historikerin Ulrike Jureit überzeugend.27 Der Kernunterschied liege darin begründet, dass die nationalsozialistische Expansions- und Besatzungspolitik die rassische Homogenisierung der eroberten Gebiete erreichen wollte, was die vollständige Vernichtung der europäischen Juden voraussetzte. Dagegen hätten die europäischen Kolonialmächte gegenüber indigenen Bevölkerungen außerhalb Europas ein auf Heterogenität beruhendes „bevölkerungspolitisches Ordnungskonzept“ verfolgt, ungeachtet „gezielter Vernichtungspolitiken“ im Einzelnen.
 
        Die teils hoch polemisch geführten Debatten, die den innereuropäischen Rassismus in Gestalt des Antislawismus meist vollständig ausblenden, spiegeln sich aktuell auf dem politischen Feld in den Verhandlungen über eventuelle Wiedergutmachungen. Dabei geht es nicht nur um die jüngst von polnischer Seite erneuerten Forderungen nach Reparationen, sondern aktuell verhandelt die Bundesregierung mit Vertretern aus Namibia über die Frage, ob, in welcher Höhe und an wen die deutsche Seite Wiedergutmachungen für den deutschen Kolonialkrieg gegen die Herero und Nama (1904–08) leisten solle. In diesem Zusammenhang zeigt sich jedoch, dass nicht nur bei Fragen der finanziellen Wiedergutmachung, sondern auch bei allen Projekten zur Restitution von afrikanischer „Beutekunst“ die Erwartungen in den opferzentrierten Erinnerungskulturen Europas in einem merklichen Spannungsverhältnis zur Empfängerseite stehen.28 Alle diese Debatten werden – das ist bereits jetzt vorauszusehen – die Erinnerungskulturen in Europa noch auf Jahre beschäftigen und darüber den Fokus von innereuropäischen Belangen stärker nach außen wenden.
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        EDITORIAL
 
        Jährlich neue Temperaturrekorde, Extremwetter und die weiter schwindende Artenvielfalt zeigen, dass der menschengemachte Klimawandel voranschreitet. Dass die Menschheit ihre natürlichen Lebensgrundlagen zerstört, liegt in einer Wirtschaftsweise begründet, die auf stetem Wachstum auf Grundlage der Verbrennung fossiler Rohstoffe fußt. Darauf wies bereits 1972 der Bericht des Club of Rome zu den „Grenzen des Wachstums“ hin. Er legte damit einen Grundstein der Umweltbewegung und stieß neue Wirtschaftskonzepte wie „Green Growth“ und „De-Growth“ an. Heute ist weitgehend unumstritten, dass es zur Bewältigung ökologischer und sozialer Verwerfungen eine „sozial-ökologische Transformation“ braucht.
 
        Weltweit haben sich Regierungen das ursprünglich aktivistische Konzept des „Green New Deal“ auf die Fahnen geschrieben, um diese Transformation voranzutreiben. Sie zielen auf den grundlegenden Umbau von Infrastruktur, Lieferketten und Produktionstechniken, also auf eine „grüne“ Wirtschaft. Die EU und die USA etwa wollen bis 2050 klimaneutral werden. Damit ist freilich die globale Ungleichheit noch gar nicht angesprochen: Für die Länder des Globalen Südens scheinen Wirtschaftswachstum und damit auch höhere Emissionen unausweichlich zu sein, um Armut und Abhängigkeit zu verringern.
 
        Der Begriff „Green New Deal“ verweist auf die Politik des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt in der Großen Depression der 1930er Jahre. Dieser bewältigte die damalige Krise von Kapitalismus und Demokratie durch den „New Deal“ aus starkem Staat und dirigistischer Industriepolitik. Wie viel der Privatsektor zur Lösung der Krise beitragen kann und in welchem Umfang staatliche Eingriffe nötig sind, sind auch heute die zentralen Fragen, zumal die Kosten der heutigen Transformation sozial gerecht verteilt werden müssen.
 
        Robin Siebert
 
      

       
        ALLE REDEN VOM KLIMA
 
        Perspektiven sozial-ökologischer Transformation
 
        Klaus Dörre
 
        „Die Welt steht am Abgrund“ – mit diesen aufrüttelnden Worten drängte UN-Generalsekretär António Guterres am Vorabend der Klimakonferenz in Glasgow 2021 einmal mehr darauf, der Klimadiplomatie endlich Taten folgen zu lassen. Als die Welt wegen der Corona-Pandemie zeitweilig still zu stehen schien, sanken die Kohlenstoffemissionen zwar um etwa fünf Prozent. 2021 näherten sie sich aber schon wieder dem Rekordwert von 2019 an. Das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad seit Beginn der Industrialisierung zu begrenzen, und selbst das 2-Grad-Ziel geraten in Gefahr. Glasgow hat daran wenig geändert. Würden alle vereinbarten Maßnahmen greifen, landeten wir am Ende des Jahrhunderts bei einer Erderhitzung von weit über 2 Grad. Die Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels sind allerdings längst spürbar. Während des zurückliegenden halben Jahrhunderts hat sich die Zahl der wetter- und klimabedingten Katastrophen verfünffacht.01
 
        Diese Entwicklung vor Augen, stellt sich die Frage nach den Aussichten einer sozial-ökologischen Transformation und damit nach gesellschaftlichen Verhältnissen, die am besten realisieren, was nun auch der Weltklimarat fordert: eine globale Nachhaltigkeitsrevolution. Haben wir die Chance dazu bereits vertan oder gibt es begründete Aussichten auf eine erfolgreiche Transformation? Dem nachfolgenden Antwortversuch liegt die These zugrunde, dass ökologische und soziale Nachhaltigkeit sich wechselseitig bedingen, das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Gesellschaftliche Akteure können in der Transformation nur erfolgreich sein, wenn sie das Spannungsverhältnis zwischen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitszielen erfolgreich bearbeiten.
 
        IN DER ZANGENKRISE
 
        Moderne Gesellschaften prozessieren gewissermaßen im Modus der Krise. Irgendein gesellschaftlicher Teilbereich oder ein Funktionsmechanismus ist immer krisenträchtig, also auf Zeit gestört. In der Gegenwart häufen sich Krisen, sodass es naheliegt, die „Unbekanntheit der Zukunft, erfahren und bewältigt als Krise“ als „Integrationsform der nächsten Gesellschaft“02 zu betrachten. Offenbar hat die expansive Dynamik kapitalistischer Gesellschaften einen Punkt erreicht, an dem sich die Tendenz zu globaler Expansion mit destruktiven Gegenkräften konfrontiert sieht. Vor allem die alten kapitalistischen Zentren, aber auch die großen Schwellenländer befinden sich inmitten einer Krise von historisch neuer Qualität, die ich als ökonomisch-ökologische Zangenkrise bezeichne.
 
        Damit ist gemeint, dass das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Stagnation und zur Befriedung gesellschaftlicher Konflikte im Kapitalismus, nämlich die Generierung von Wirtschaftswachstum, unter heutigen Bedingungen ökologisch zunehmend destruktiv und deshalb auch gesellschaftszerstörend wirkt. Denn heutiges Wirtschaftswachstum basiert auf hohen Emissionen und ressourcenintensiven Produktions- und Lebensweisen. Der Zangengriff von Ökonomie und Ökologie markiert Störungen der Gesellschafts-Natur-Beziehungen, die eben keine Krise wie jede andere sind. Erfasst werden alle sozialen Felder und gesellschaftlichen Teilsysteme. Deshalb favorisiere ich mit der Zangenkrise eine Bezeichnung, die eine klare Hierarchie der Krisenursachen benennt. Diese Krise ist historisch einmalig, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den Übergang zu einem neuen Erdzeitalter einleitet: dem Anthropozän.03
 
        Der Begriff „Anthropozän“ beschreibt, dass die Menschheit zum wichtigsten Faktor bei der Reproduktion von außermenschlicher Natur geworden ist. Im Begriff ist eine doppelte Botschaft enthalten. Die Menschheit kann ihre Lebensgrundlagen zerstören, ist die schlechte Nachricht. Die gute lautet: Wir Menschen haben es selbst in der Hand, nachhaltige Beziehungen zur Natur zu schaffen und ihr instrumentelles Verhältnis zu Naturressourcen und nicht-menschlichen Lebewesen zu überwinden. Ob wir die Artenvielfalt erhalten oder die Überhitzung des Planeten stoppen, hängt in erster Linie vom praktischen Tun der globalen Gesellschaften ab.
 
        Klar ist, dass die Störungen der Gesellschafts-Natur-Beziehungen in der Gegenwart in erster Linie von kapitalistischen Ökonomien ausgehen. Deshalb halten Sozialwissenschaftler wie Jason Moore die Bezeichnung „Kapitalozän“ für angemessener. Der Kapitalismus selbst müsse als Ökosystem begriffen werden. Nicht trotz, sondern wegen des hohen Vergesellschaftungsniveaus der Arbeit träten die Naturschranken der Kapitalakkumulation wieder stärker hervor. Zu konstatieren sei „the breakdown of the strategies and relations that have sustained capital accumulation over the past five centuries“.04 Deshalb handelt es sich um mehr als eine der „großen Krisen“ der Kapitalakkumulation, vergleichbar etwa mit der großen Depression im 19. Jahrhundert oder den Weltwirtschaftskrisen von 1929 bis 1932 und 1973/74. „Große Krisen“ der Akkumulation führen dazu, dass sich kapitalistische Gesellschaften in all ihren Teilsystemen „häuten“. Sie wälzen das gesamte Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse um – dies jedoch nur, um die Kernstruktur des Kapitalismus, den Zwang zu fortwährender Marktexpansion, zu immer neuen Landnahmen eines nicht-kapitalistischen Anderen, zu konservieren und auf Dauer zu stellen.05
 
        In der Zangenkrise stößt diese Bewegungsform auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen an unüberwindbare Grenzen. Graduelle Prozesse wie die Erderhitzung oder auch der steigende Ressourcen- und Energieverbrauch können den Planeten in dramatischer Weise verändern und für Menschen zumindest in Teilen unbewohnbar machen. Der Anstieg des Meeresspiegels bedroht zunächst nur kleinere Inseln und tiefergelegene Küstenregionen; das macht das Graduelle des Klimawandels aus. Er wirkt anfangs unsichtbar und sozialgeografisch differenziert.
 
        Der Hauptgrund für den menschengemachten Klimawandel ist die auf Kohlenstoff basierende Produktions- und Lebensweise in den frühindustrialisierten Ländern, deren Ausbreitung im globalen Maßstab nur um den Preis eines ökologischen Desasters möglich ist.06 Dies ist der Grund, weshalb Regierungen weltweit einen Green New Deal in der einen oder anderen Form anstreben. Noch vor 2050 soll die Wirtschaft der wichtigsten Industriestaaten vollständig dekarbonisiert sein. Innerhalb der Europäischen Union existieren inzwischen verbindliche, sanktionierbare Zielsetzungen, die einen Abschied von der Kohleverstromung und einer auf fossilen Brennstoffen basierenden Mobilität verlangen. Dieser Wandel ist in seiner Bedeutung und seinen Ausmaßen durchaus mit der ersten industriellen Revolution vergleichbar. Er erfasst alle Branchen und Gesellschaftsbereiche.
 
        Im Grunde, so lässt sich resümieren, gibt es zwei Pfade, um den menschengemachten Klimawandel zu begrenzen und die angelagerten ökologischen Gefahren einigermaßen zu kontrollieren. Entweder gelingt es, das Wirtschaftswachstum von seinen ökologisch destruktiven Folgen zu entkoppeln, oder es muss eine Transformation stattfinden, die Gesellschaften vom ökonomischen Wachstumszwang befreit.
 
        KLIMAGERECHTIGKEIT ALS ZWISCHENSTAATLICHES PROBLEM
 
        Gegenwärtig dominieren weltweit Versuche, die erste Option einzulösen. Doch gleich, welche politischen Weichenstellungen erfolgen, sie werden stets auf das Spannungsverhältnis zwischen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitszielen stoßen. Offenkundig variiert der Ausstoß von Treibhausgasemissionen sowohl mit der jeweiligen Platzierung in der sozialen Geografie von Staaten als auch mit der jeweiligen Klassenposition innerhalb nationaler Gesellschaften. Während das reichste Zehntel der erwachsenen Weltbevölkerung 2015 49 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verursachte, war die untere Hälfte nur für zehn Prozent verantwortlich.07
 
        Hinter dieser Asymmetrie verbergen sich zwei eng miteinander verkoppelte Gerechtigkeitsproblematiken. Die erste wurzelt in den ungleichen Anteilen von Ländern an den klimarelevanten Emissionen. 2015 entfielen 26,3 Prozent der jemals ausgestoßenen Treibhausgase auf die USA und 23,4 Prozent auf Europa. Weit dahinter lagen China (11,8 Prozent) und Russland (7,4 Prozent). Betrachtet man die derzeitigen Anteile an den jährlichen globalen Emissionen, stößt China allerdings mit mehr als 14 Milliarden Tonnen längst die größte Menge an Treibhausgasen aus, Indien liegt hinter den USA bereits an dritter Stelle. Rechnet man indessen nach Emissionen pro Kopf, ergibt sich ein anderes Bild. Der Treibhausgasausstoß je Einwohner ist in den USA nahezu doppelt so hoch wie in China.08 Indiens Anteil wird von der Bundesrepublik um mehr als das Sechsfache übertroffen. Auch die absolute Emissionslast pro Kopf variiert beträchtlich. Wer in den USA, Luxemburg, Katar oder Saudi-Arabien zum reichsten einen Prozent gehört, emittiert mehr als das Zweitausendfache eines armen Bewohners von Ländern wie Ruanda, Honduras oder Tadschikistan.09
 
        Aus diesen Ungleichheitsrelationen ergibt sich eine Gerechtigkeitsproblematik, die global zwischen Nationalstaaten oder Staatenbünden ausgetragen wird. Einerseits ist eine rasche Reduktion von klimaschädlichen Emissionen nur möglich, sofern in den großen Flächenstaaten des Südens, allen voran China und Indien, in kürzester Zeit ein radikales Umsteuern stattfindet. Andererseits können sich entwickelnde Staaten zu Recht darauf pochen, dass die frühindustrialisierten Länder bei der Bekämpfung des Klimawandels vorlegen und die Hauptlast der Kosten schultern müssen. Dies belastet alle Versuche für eine halbwegs planvolle Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Emissionen sind zum Gegenstand imperialer Rivalitäten und zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen geworden. Wenn die EU ihre Ökonomien bis spätestens 2050, China seine Wirtschaft aber erst bis 2060 emissionsfrei machen will, ist das aus EU-Perspektive ein unzulässiger Wettbewerbsvorteil, für China aber ein gerechter Ausgleich für die koloniale Erblast. Und auch unter den Mitgliedsstaaten der EU ist der Ausstoß gemessen an den Haushaltseinkommen höchst ungleich verteilt. Allein die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, denen insgesamt etwa 28,8 Millionen Menschen zugerechnet werden können, emittieren mehr als die gesamte Bevölkerung von 16 ärmeren EU-Mitgliedsstaaten.10
 
        Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Fortschritte beim Klimaschutz auf internationaler Ebene bisher relativ begrenzt geblieben sind. Umso wichtiger wird, dass die Länder der frühindustrialisierten Weltregionen bei der so dringend benötigten Nachhaltigkeitsrevolution eine Vorreiterrolle spielen. Der richtige Hinweis, die Bundesrepublik habe nur einen Anteil von zwei Prozent an den klimaschädlichen Emissionen, entlastet daher nicht von den Anforderungen einer raschen Transformation. Das Gegenteil ist der Fall: Es sind die Industriestaaten, die zeigen müssen, wie ein rascher, nachhaltiger Umbau von Ökonomie und Gesellschaft zu verwirklichen ist.
 
        KLIMAGERECHTIGKEIT ALS INNERGESELLSCHAFTLICHES PROBLEM
 
        Alle Versuche, in diese Richtung zu arbeiten, stoßen auf die Zunahme klassenspezifischer Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaften. Diese Ungleichheiten gewinnen in ihrer Bedeutung für den Klimaschutz gegenüber den zwischenstaatlichen Ungleichheiten kontinuierlich an Relevanz.11 Werden diese Ungleichheiten nicht angegangen, können sie als gewaltiger Bremsklotz für ökologische Nachhaltigkeitsziele wirken.
 
        In der wachstumskritischen Literatur wird häufig darauf hingewiesen, dass die Bevölkerungen der reichen Staaten überwiegend zu jenem Zehntel der erwachsenen Weltbevölkerung zählen, das den erwähnt hohen Anteil an der globalen Emissionslast erzeugt. Fatal wäre es jedoch, würde man die Ungleichheit innerhalb dieser Bevölkerungen aus den Augen verlieren. Die einkommensstärksten zehn Prozent der europäischen Haushalte sind für 27 Prozent der Emissionen in der EU verantwortlich, während die untere Hälfte etwa 26 Prozent der klimaschädlichen Gase verursacht. Allein das reichste Prozent verzeichnet einen jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß von 55 Tonnen CO2 und liegt damit um etwa das Siebenfache über dem europäischen Durchschnittswert. Hauptgrund ist das Fliegen. Beim einkommensstärksten Prozent verursachen Flugreisen mehr als 40 Prozent der Emissionen, weitere 21 Prozent gehen auf das Konto des individuellen PKW-Verkehrs. Geflogen wird nahezu ausschließlich vom oberen Dezil der Haushalte mit einem jährlichen Nettoeinkommen von durchschnittlich 40000 Euro. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste der Pro-Kopf-Ausstoß an Klimagasen auf durchschnittlich 2,5 Tonnen im Jahr sinken; das reichste Prozent der Haushalte liegt um mehr als das zweiundzwanzigfache darüber. Das heißt, nahezu alle müssen ihren Lebensstil ändern, aber der Veränderungsdruck ist bei den reichsten Haushalten mit Abstand am stärksten.12
 
        Zwar wurden EU-weit seit 1990 etwa 25 Prozent der Emissionen eingespart, die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionen ist also zumindest regional und zeitlich begrenzt durchaus möglich.13 Doch im globalen Maßstab sinken die Emissionen viel zu langsam. Zudem sind die Emissionsreduktionen in erster Linie das Verdienst einkommensschwächerer Haushalte. Während die Emissionen des reichsten Prozents der Haushalte zwischen 1990 und 2015 um fünf Prozent und die des einkommensstärksten Dezils um drei Prozent gestiegen sind, haben sie bei der ärmeren Hälfte um 34 Prozent und bei den Haushalten mit mittleren Einkommen im gleichen Zeitraum um 13 Prozent abgenommen.14 In Deutschland verursachten die reichsten zehn Prozent der Haushalte 26 Prozent der Emissionslast, die untere Hälfte war für 29 Prozent der Emissionen verantwortlich. Während das reichste Prozent nichts einsparte, reduzierte die untere Hälfte ihre Emissionen um ein Drittel. Bei den Haushalten mit mittleren Einkommen betrugen die Einsparungen immerhin 12 Prozent.
 
        Zugespitzt formuliert bedeutet dies, dass die Produktion von Luxusartikeln für die oberen Klassen und deren Konsum zu einer Haupttriebkraft eines Klimawandels geworden sind, unter dessen Folgen national wie global vor allem die ärmeren, sozial besonders verwundbaren Bevölkerungsgruppen zu leiden haben. Der oftmals erzwungene Konsumverzicht in den unteren Klassen bringt den wachsenden Anteil des einkommensstärksten oberen Zehntels der europäischen Bevölkerung im statistischen Mittel zum Verschwinden. Nur weil Personen mit „kleinen Geldbörsen“ ihren Gürtel wegen sinkender Einkommen und steigender Preise enger schnallen mussten und müssen, sind die verschwenderischen Lebensstile der oberen Klassen überhaupt noch möglich. Deshalb, so kann geschlussfolgert werden, ist der Kampf gegen Klimawandel und ökologische Zerstörung stets auch einer zugunsten der Armen und Benachteiligten – dies allerdings nicht in einem Sinne, der soziale Gerechtigkeit zu einer Vorbedingung von Nachhaltigkeit machen würde, ohne die Wirkung ökologischer Destruktivkräfte wirklich ernst zu nehmen. Klimawandel und Ressourcenverschwendung kann nur Einhalt geboten werden, sofern im Einklang mit diesen Zielen egalitäre Verteilungsverhältnisse gefördert werden, die den ökologischen Umbau mittels sozialer Nachhaltigkeit forcieren.
 
        AUSWEGE AUS DER ZANGENKRISE
 
        Politiken, die auf nachhaltigen Klimaschutz zielen, können daher an ihren Antworten auf zwei einfache Fragen gemessen werden: Sinken die Treibhausgasemissionen und der weltweite Ressourcen- und Energieverbrauch so, dass sie eine Wende zur ökologischen Nachhaltigkeit einleiten? Und wird der erzeugte gesellschaftliche Reichtum so verteilt, dass möglichst alle und auch künftige Generationen partizipieren können? Beim Versuch, diesen Maßstab zu realisieren, lassen sich gegenwärtig vier strategische Optionen unterscheiden. Ich bezeichne sie als die Markt-, die Technik-, die Staats- und die Demokratisierungsoption.
 
        Die Marktoption setzt darauf, künstlich zu verknappen, was einstmals im Überfluss vorhanden war. Das geschieht, indem CO2-Äquivalente einen Preis erhalten. Der Emissionshandel, gegebenenfalls auch eine CO2-Steuer, werden zum Hauptinstrument, um den menschengemachten Klimawandel zu bekämpfen.15 Ein Problem ist, dass diese Instrumente in ihrer Wirksamkeit umstritten sind. Ist der CO2-Preis zu niedrig, leidet seine Steuerungsfunktion, ist er hoch, erzeugt das soziale Gerechtigkeitsprobleme. Da schwer zu kontrollieren, öffnet der Emissionshandel die Tür zu Kompensationsgeschäften, die keine wirkliche Reduktion der Kohlenstoffemissionen beinhalten. Negative Emissionen, also deutlich weniger Kohlenstoffverbrennung als die natürlichen Senken absorbieren, sind mit diesen Instrumenten kaum zu erreichen.
 
        Das Hauptproblem marktkompatibler Instrumente besteht jedoch darin, dass sie in ihren Auswirkungen sozial blind sind. Selbst wenn eine CO2-Steuer mit einem Klimageld verbunden ist, werden die kleinen Geldbörsen anteilig stärker belastet als die großen. In Deutschland hat die untere Hälfte der Lohnabhängigen gemessen am steigenden Volkseinkommen in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich verloren. Steigen die Preise für Heizung, Strom, Mobilität, Mieten und Nahrungsmittel, wird der frei verfügbare Einkommensanteil immer geringer. Selbst für Durchschnittsverdiener mit einem Reallohn von monatlich 1578 Euro16 wird das, auch im Falle von Doppelverdiener-Haushalten, zu einer erheblichen finanziellen Belastung. Geringe gesellschaftliche Akzeptanz der Maßnahmen oder gar sozialer Protest sind dann vorprogrammiert. Die Gelbwestenproteste in Frankreich, aber auch Wählerstimmen für rechtsradikale Klimaleugner zeigen, was dann geschehen kann. Marktmechanismen allein reichen offenkundig nicht aus, um das Problem der Klimagerechtigkeit befriedigend zu lösen.
 
        Die Technikoption verbindet Marktmechanismen mit einem Plädoyer für beschleunigten technologischen Wandel. Vorreiter sind Repräsentanten der New Economy wie Elon Musk und Bill Gates. Beide stehen für den Solutionismus, sprich: für eine Ideologie, die in unternehmerischer Kreativität, technischen Innovationen und im Primat des Gesetzes von Angebot und Nachfrage die Lösung für nahezu jedes Weltproblem sieht. Der Staat wird als Protagonist technologischen Wandels durchaus gebraucht. Er soll Forschung und Entwicklung fördern, klimafreundliche Innovationen anregen und entsprechende Investitionen anstoßen. Doch weist auch die Technikoption strukturelle Mängel auf. Geht es nach dem technikbasierten Solutionismus, fahren wir künftig mit dem Elektroauto, essen aus Pflanzen hergestelltes Fleisch, bauen mit emissionsfreiem Zement, verarbeiten klimaneutralen Stahl, lassen die Welt aber im Großen und Ganzen so, wie sie ist. Das ist eine Wette auf die Zukunft, die sich kaum einlösen lässt, weil die systemischen Treiber des „Immer mehr und nie genug“ fortbestehen, allen voran eine auf Wachstum, Marktexpansion und privaten Gewinn ausgerichtete Wirtschaft.
 
        Auch die Staatsoption lässt Marktmechanismen Raum und setzt auf technologischen Wandel; sie bricht jedoch mit der Vorstellung, der Staat sei ein schlechter Unternehmer. Vielmehr hänge die vermeintlich größte Stärke des Kapitalismus, seine Innovationsfähigkeit, von den Interventionen und Ressourcen eines steuernden Staates ab. Ohne staatliche Unterstützung sei in der Vergangenheit keine der großen Sprunginnovationen und der dazu nötigen Forschungen überhaupt möglich gewesen. Der Staat müsse „zu jeder Zeit im Konjunkturzyklus die Rolle eines echten Tigers spielen“, während die Unternehmen nur die Rolle von „Hauskatzen“ einnähmen, argumentiert die Ökonomin Mariana Mazzucato.17 Trotz ihrer realistischen Bewertung der keineswegs immer sichtbaren Hand des Staates im Innovationsprozess hat auch diese Option ihre Tücken. So sind wirtschaftsfreundliche Staatsinterventionen kaum in der Lage, Strategien zu begegnen, mit deren Hilfe große Marktakteure das eigene Einkommen zulasten des Einkommens anderer Marktteilnehmer steigern.18 Hinzu kommt das Agieren staatlicher Apparate und Behörden, die – an politisch gewollte Zurückhaltung gewöhnt – unter akuter industrie- und strukturpolitischer Fantasielosigkeit leiden. Ein staatlich gelenkter Umbau der Wirtschaft, der sich an Dekarbonisierungszielen ausrichtet, ist mit schwerfälligen Behörden, die im Routinemodus erstarren, aber kaum zu machen.
 
        Insgesamt halten alle genannten Optionen, die sich in ein großes Spektrum möglicher Politiken auffächern, an einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und dessen ökologisch destruktiven Folgen fest. Das führt zu einem eigentümlichen Widerspruch. Einerseits muss sich nahezu alles rasch ändern, nur die Basisregel kapitalistischer Marktwirtschaften, der Zwang zu unendlicher Akkumulation und fortwährendem raschen Wirtschaftswachstum, soll bestehen bleiben. Aus dem Finanz- wird ein „Naturkapitalismus“,19 wobei die gleichen systemischen Mechanismen, die die Zangenkrise heraufbeschworen haben, auch zu ihrer Überwindung beitragen sollen.
 
        Dass dieser „kapitalistische Realismus“20 letztendlich unrealistisch bleibt, wird von diversen Politikansätzen moniert, die auf eine Befreiung der Gesellschaften von systemischen Akkumulations- und Wachstumszwängen setzen. Ich bezeichne diese oft noch wenig konturierten Strategien als Demokratisierungsoption. Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit mit dem Übergang zu einem anderen, letztendlich postkapitalistischen Gesellschaftstyp verbinden. In freilich sehr unterschiedlicher Weise beziehen sie auch die Konfliktachse sozialer Nachhaltigkeit ein. Am Kapitalismus monieren sie neben dessen Krisenanfälligkeit vor allem, dass er nach dem WalMart-Prinzip funktioniert. Was etwa mithilfe von höherer Energieeffizienz an Kapital eingespart wird, kann für die Ausdehnung des Geschäfts genutzt werden. Entsprechende Geschäftspraktiken erzeugen Rebound-Effekte, denn größerer Output und steigender Konsum stellen die ökologischen Erfolge effizienzbasierter Strategien früher oder später wieder infrage. Das vermeintlich grüne Wachstum bleibt letztendlich so „wenig nachhaltig wie bisher“.21
 
        Demgegenüber zielen Demokratisierungsstrategien darauf, die Ökonomie der Kontrolle und Planung demokratischer Zivilgesellschaft zu überantworten. Favorisiert werden neue Formen eines kollektiven Eigentums (Genossenschaften, Mitarbeitergesellschaften) und eine stärkere Gewichtung des Gemeineigentums („Commons“),22 Ansätze demokratischer Rahmenplanung23 sowie politische Innovationen etwa in Gestalt von Transformations- und Nachhaltigkeitsräten, die Öffentlichkeit hinsichtlich der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen herstellen und so kontinuierlich Druck auf die Entscheidungsträger ausüben.24
 
        So unterschiedlich die Ansätze der Demokratisierung im Detail auch sein mögen, sie alle eint die Prämisse, wonach eine Wende zur Nachhaltigkeit ohne die grundlegende Veränderung etablierter Produktions- und Lebensweisen nicht zu bewerkstelligen ist. Ließe sich eine ökologische Qualitätsproduktion realisieren, würde stofflich wenig, dafür aber höherwertiger konsumiert. Das wäre möglich, weil Nachhaltigkeitsziele nicht nur in die Preisbildung, sondern ebenso in die Planungs- und ökonomischen Anreizsysteme integriert wären. Kooperation, Gleichstellung und die Vermeidung ökologischer Belastungen würden ebenso belohnt wie der Aufbau weitgehend geschlossener Wirtschaftskreisläufe und nachhaltiger Mobilitätssysteme. Dazu würde eine technologisch mögliche Reorganisation der Arbeitsprozesse beitragen, die ermöglichte, was sich Thomas Morus bereits für seine Insel Utopia wünschte: eine kurze Vollzeiterwerbsarbeit für alle, die große Freiräume für die Ausübung anderer Tätigkeiten schafft.25
 
        SCHLUSSBEMERKUNG
 
        Alle Demokratisierungsstrategien zeichnen sich durch etwas aus, was dem „kapitalistischen Realismus“ fehlt: den Mut, über scheinbar unveränderbare Systemgrenzen hinauszublicken, um die Zukunft mit utopischem Überschuss und positiven Visionen anzugehen. Auch diese Strategien sehen sich indes mit einem strukturellen Widerspruch konfrontiert, erfordern sie doch in der einen oder anderen Weise eine radikale Überwindung bestehender Machtverhältnisse. Weil das, wie der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze betont, schon wegen der Corona-Pandemie und ihrer sozialen Folgen derzeit völlig unwahrscheinlich erscheint26 und die Zeitfenster für Veränderungen schrumpfen, kommen auch Demokratisierungsstrategien nicht umhin, Einfluss auf das derzeit dominante Krisenmanagement zu nehmen.
 
        Um es klar zu sagen: Keine der skizzierten politischen Optionen kann für sich genommen den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft bahnen. Es kommt auf die Mischungsverhältnisse an, die transformative Politiken beinhalten. Bei der Erprobung solcher Strategien ist angesichts einer ungewissen Zukunft Experimentierfreudigkeit dringend geboten. Die Journalistin Naomi Klein hat das Grundprinzip radikaler Realpolitik treffend auf den Punkt gebracht. Einerseits hegt sie keinen Zweifel, dass „der Kapitalismus, nicht die ‚menschliche Natur‘“ uns „die historische Chance im Kampf gegen den Klimawandel verbaut“27 haben. Andererseits vermeidet sie abstrakte Debatten über die Unmöglichkeit systemkonformer Nachhaltigkeit. Im Sinne eines radikalen Pragmatismus plädiert sie eindringlich dafür, den Kapitalismus und seine Eliten immer wieder auf die Probe zu stellen. Dazu gehört, genau zu inspizieren, was sich hinter den diversen politischen Angeboten eines Green New Deal genau verbirgt.
 
        In Deutschland, Europa und auch weltweit mangelt es nicht an Konzeptionen, die versprechen, soziale mit ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Sie alle beanspruchen, die längst im Gange befindliche große gesellschaftliche Transformation als Sprungbrett für den Übergang zu besseren, nachhaltigen Gesellschaften zu nutzen. Ob dergleichen gelingen kann, ist ungewiss. Gegenwärtig besitzen autoritäre Antworten auf die Zangenkrise eine beträchtliche Attraktivität. Ob sich Gegenentwürfe durchsetzen, wird wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, Konflikte um die sozial-ökologische Transformation innerhalb eines demokratischen Rahmens und einer halbwegs zivilen Staatengemeinschaft auszutragen. Auf der Mikroebene findet sich beides. Wir beobachten die Verselbstständigung von ökologischer und sozialer Konfliktachse in den Braunkohlerevieren wie der Lausitz samt entsprechenden Lagerbildungen. Wir sehen aber auch, wie Aktive aus Klimabewegungen Solidaritätskomitees bilden, um die Gewerkschaft bei der Tarifrunde im Öffentlichen Personennahverkehr zu unterstützen, während ver.di diese Auseinandersetzung bewusst als einen Beitrag zum Klimaschutz anlegt.28 Immerhin gibt es also zarte Pflänzchen für neue Allianzen, die Hoffnung machen können. Mehr und Besseres lässt sich zum Stand der sozial-ökologischen Transformation derzeit wohl nicht sagen. Der Zangengriff von Ökonomie und Ökologie dürfte daher künftig noch an Stärke gewinnen. Damit wird der Krisenmodus noch nicht zur normalen „Integrationsform“ einer nächsten Gesellschaft. Nur Krisenrobustheit ist zukunftsträchtig. Deshalb werden nicht Märkte, sondern nachhaltige Solidarität und Kooperation die wichtigsten Triebkräfte des Neuen sein. Je rascher sich diese Einsicht verbreitet, desto größer ist die Chance, dass die kommende Gesellschaft eine bessere sein wird.
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        IMPROVISIEREND DURCH DIE KRISE: DER NEW DEAL
 
        Kiran Klaus Patel
 
        Einmal mehr ist der New Deal in aller Munde. Mit vielen Maßnahmen bezieht sich die US-Regierung unter Joe Biden gegenwärtig auf die Reformpolitik seines demokratischen Vorgängers Franklin D. Roosevelt aus den 1930er Jahren. Aber auch die EU hat sich einem Green Deal verschrieben; darüber hinaus macht dieses Stichwort in Großbritannien, Australien, aber zum Beispiel auch in Südkorea die Runde. Offensichtlich entspricht es dem heutigen Zeitgeist, eine der symbolkräftigsten politischen Phasen des 20. Jahrhunderts als mobilisierende Kraft für Gegenwart und Zukunft heraufzubeschwören.
 
        Was aber war der New Deal? Im Wesentlichen verbirgt sich dahinter eine Reihe von wirtschafts- und sozialpolitischen Reformmaßnahmen im ersten Jahrfünft der Präsidentschaft Roosevelts, der die USA insgesamt von 1933 bis 1945 regierte. Von seinem Amtsantritt bis ungefähr 1937/38 versuchte Roosevelt unter dem Stichwort des „New Deal“ mit seiner Entourage, jene Doppelkrise von Kapitalismus und Demokratie in den Griff zu bekommen, welche die USA damals tief erschütterte.01
 
        EIN LAND AM ABGRUND
 
        Die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise hatte in den Vereinigten Staaten nicht nur ihren Ausgangspunkt; sie traf das Land auch mit besonderer Wucht: 1932 war rund ein Viertel aller Erwerbsfähigen arbeitslos; zwischen 1929 und Ende 1932 verloren die im Dow-Jones-Index gelisteten Aktien knapp 90 Prozent ihres Wertes. In den Tagen vor Roosevelts Amtsantritt im März 1933 stand außerdem das Bankensystem kurz vor der Kernschmelze. Viele hielten den Kapitalismus für gescheitert – die wenige Jahre zuvor ausgerufene Phase der Prosperität kam den Menschen wie eine entfernte Vergangenheit vor.02
 
        Gleichzeitig schien das politische System unfähig, angemessen auf die Krise zu reagieren. Das Hauptrezept bestand darin, auf die „Selbstheilungskräfte des Marktes“ zu setzen und dem Staat einen Sparkurs zu verordnen. Im Ergebnis verschlechterte sich die Lage dadurch nur noch. Wie auch in anderen Teilen der Welt fragten sich deswegen viele Menschen in Amerika, ob nicht die radikalen Alternativen am rechten und am linken Rand des politischen Spektrums der Demokratie überlegen seien – immerhin schienen Gesellschaften wie die Sowjetunion oder bald auch das nationalsozialistische Deutschland die Krise besser zu meistern. So stellte etwa der amerikanische Ökonom Stuart Chase in einer Mischung aus Resignation über die eigene Lage und Bewunderung globaler Trends die Frage: „Warum sollte man den Russen den ganzen Spaß dabei überlassen, die Welt zu verändern?“03 Die Forschung hat jedes positive Bild von der angeblichen Überlegenheit der Diktaturen längst widerlegt; zeitgenössisch hatte es durchaus Strahlkraft.
 
        Ein Symbol für die Trägheit der politischen Ordnung in Amerika war die verordnete Übergangszeit zwischen der Präsidentschaftswahl im November 1932 und Roosevelts Amtsantritt im März des Folgejahrs: Im Zeitalter der Postkutsche, aus dem die Regelung stammte, war es sinnvoll gewesen, eine mehrmonatige Transitionsphase bei einem Amtswechsel einzubauen. Dadurch erhielt ein künftiger Präsident Zeit, seine Geschäfte zu Hause abzuschließen und in die Hauptstadt überzusiedeln, selbst wenn er aus einem entfernten Teil des Landes kam. Im Krisenwinter 1932/33, als Eisenbahnen, Autos und ansatzweise sogar Flugzeuge längst für ein höheres Lebenstempo gesorgt hatten, versinnbildlichte die Bestimmung dagegen nur, wie viel sich schnellstens ändern musste.
 
        Die Krise der bisherigen Ordnung zeigte sich bereits am Wahlabend. Denn als Roosevelt in jenem Herbst einen Erdrutschwahlsieg für die Demokraten sicherte, war dies vor allem eines: eine krachende Absage an den bisherigen Präsidenten Herbert Hoover von den Republikanern. Der demokratische Herausforderer war mit keinem klaren Programm in den Wahlkampf gezogen. Während er sich in jenen Monaten eindeutig zur Demokratie bekannte, ließ er eindeutige Antworten in Bezug auf die Art, wie er die drängenden ökonomischen Probleme bekämpfen wollte, vermissen. Roosevelt widersprach sich sogar gelegentlich selbst – plädierte er in der einen Rede für mehr staatliche Eingriffe, warf er in einer anderen dem bisherigen Amtsinhaber Hoover vor, zu viel bundesstaatliche Kontrolle eingeführt zu haben. Der Staat sollte aktiver werden, zugleich aber sparen. Für den einflussreichen Journalisten Walter Lippmann stand fest, dass Roosevelt eine „überaus beeinflussbare Person“ sei, „ohne klares Verständnis der öffentlichen Angelegenheiten und ohne besonders starke Überzeugungen“.04
 
        Selbst der Begriff „New Deal“ war im Wesentlichen ein Produkt des Zufalls. In der Rede, mit der Roosevelt im Juli 1932 seine Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten annahm, versprach er, die Karten für das amerikanische Volk neu zu mischen – „a new deal for the American people“.05 Er selbst und sein Team maßen dieser Formulierung keine große Bedeutung bei. Es war die Presse, die auf der Suche nach einer Schlagzeile die Formel aufgriff und sie mit Roosevelt und seinem Programm verband. Bald darauf machte sich das Wahlkampfteam den Begriff zu eigen. Dennoch war damals mitnichten abzusehen, dass sich noch rund ein Jahrhundert später Menschen auf der ganzen Welt auf den New Deal beziehen würden.
 
        UNORTHODOXE IMPROVISATION
 
        Trotz – und teilweise gerade wegen – dieser Unbestimmtheit veränderte der New Deal die USA grundsätzlich. Als Präsident betonte Roosevelt immer wieder, keine vorgefertigten Antworten bereit zu haben. Bereits in einer Wahlkampfrede im Mai 1932 hatte er unterstrichen, dass es ihm vor allem um mutige Experimente zur Überwindung der Krise ginge; dass er sich nicht an bisherige Glaubenssätze halten wolle.06 Trotz gewisser Ambivalenzen trat er letztlich für eine aktive Rolle des Staates ein, wiewohl die damalige wirtschaftspolitische Mehrheitsmeinung diesen Ansatz als kostspielig, ungerecht und krisenverschärfend kritisierte. Von solchen Orthodoxien ließ Roosevelt sich nicht allzu sehr beeindrucken; Pragmatismus und Tempo standen fortan im Vordergrund. In seiner Antrittserklärung sprach er davon, dass man nichts als die Furcht selbst zu fürchten habe,07 und legendär wurden bald jene Sitzungen, in denen er Mitglieder seines Teams mit eigentlich unvereinbaren Positionen so lange tagen ließ, bis sie sich zumindest auf einen Formelkompromiss geeinigt hatten.
 
        Angesichts der tiefen Krise konnten die New Dealer mit diesem Ansatz ein umfangreiches Paket von Reformen in die Welt setzen. Bereits die ersten 100 Tage im Amt – seit der Zeit Roosevelts sind die „first hundred days“ ein geflügelter Begriff und Gradmesser für Erfolg in der amerikanischen Politik – brachten eine Fülle von Maßnahmen mit sich. Die erste Initiative der New Dealer, mit der sie der Bankenpanik im März 1933 Einhalt gebieten wollten, schrieb sogar Parlamentsgeschichte. Fünf Tage nach Roosevelts Amtsantritt wurde das einzige Exemplar, das es von der entsprechenden Gesetzesvorlage gab, im Kongress verlesen. Die Debatte darüber war auf 40 Minuten beschränkt, woraufhin das Repräsentantenhaus das Gesetz einstimmig verabschiedete. Rund vier Stunden danach ging der Senat denselben Schritt und noch am selben Tag unterschrieb Roosevelt das Gesetz, das der Bundesebene weitreichende Kompetenzen übertrug, die unter anderem die Rolle des Staates in der Bankenregulierung stärkten. Tatsächlich gelang es so, die akute Bankenkrise zu überwinden und das Vertrauen in das amerikanische Finanzsystem zumindest ansatzweise wiederherzustellen.
 
        Viele weitere wichtige Vorhaben folgten in atemberaubendem Tempo, etwa ein weitgefasstes Gesetz zur Stabilisierung der Landwirtschaft und umfangreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Erwerbslosen eine neue Perspektive boten. Die Tennessee Valley Authority (TVA) war ein riesiges Regionalprojekt im bitterarmen Süden des Landes, das unter anderem der Stromerzeugung diente. Die mächtigen Staudämme der TVA sollten das Land aber nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial entwickeln und der massiven sozialen Ungleichheit in der Region entgegenwirken. Direkt nach Abschluss der ersten 100 Tage im Amt folgte mit dem National Industrial Recovery Act ein weiteres Großprojekt, das zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Infrastrukturbereich ebenso beinhaltete wie staatliche Eingriffe in die gewerbliche Wirtschaft.
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        Auch die Folgejahre sahen wichtige Initiativen, unter anderem den Social Security Act von 1935, der erstmals ein Sozialversicherungssystem auf nationaler Ebene schuf. Während damals die Alters- und die Arbeitslosenversicherung im Vordergrund standen, scheiterte das Projekt einer öffentlich-rechtlichen Krankenversicherung – eine klaffende Lücke, die erst 2010 unter Präsident Barack Obama weitgehend geschlossen wurde, aber weiterhin höchst umstritten ist.
 
        Nicht alles am frühen New Deal war neu. Über viele dieser Vorhaben hatte man auf der Ebene von Einzelstaaten oder dem Bund bereits seit Langem diskutiert; ab 1933 ergab sich durch den Problemdruck und den Regierungswechsel ein Zeitfenster, um sie zu verwirklichen. Einem verbindlichen wirtschaftspolitischen Ansatz zeigten sich die verschiedenen Projekte jedoch nicht verpflichtet.
 
        INTERVENTION UND ABSCHIRMUNG
 
        Überblickt man die vielen Dutzend Programme und Behörden, die neu geschaffen wurden, schält sich dennoch eine Richtung heraus: Im Zentrum stand die Absicht, die amerikanische Bevölkerung stärker als bisher vor den Unwägbarkeiten der modernen Welt zu schützen. Dazu setzten die New Dealer auf eine Vielzahl teilweise widersprüchlicher Instrumente. Auf übergreifender Ebene bauten sie jedoch vor allem auf zweierlei: Staatsinterventionismus und die Abschirmung vor globalen Risiken.08
 
        Staatsinterventionismus meinte, dass über eine Vielzahl von Programmen der Staat eine größere Verantwortung übernahm. Durch den New Deal wurden im föderalen System der USA zwar auch die Einzelstaaten gestärkt; vor allem aber gewann die Bundesebene neue Kompetenzen hinzu. Vor dem New Deal waren nationale Instanzen, zumindest in Friedenszeiten, im Leben der meisten Amerikanerinnen und Amerikaner fast nur in Form des Postamts präsent gewesen; davon abgesehen blieb „Washington“ bis 1933 weitgehend unwichtig. Das änderte sich nun grundlegend. Wer 1934 sein Feierabendbier im Freundeskreis in der Kneipe trank oder sich in der Nachbarschaft oder der Familie traf, kam kaum umhin, über eines der zahllosen neuen Programme zu sprechen – über die Blaue-Adler-Kampagne von Roosevelts Industriepolitik, die unter anderem Mindestlöhne durchsetzte; über die vielen neu gebauten Straßen; über die Siedlungsprojekte oder die Expertinnen und Experten, die nun Landwirte in den entlegensten Ecken des Landes mit besseren Anbautechniken vertraut machen sollten. Der Staat und seine Maßnahmen drangen so ganz in die Fläche der USA vor. Während in den meisten europäischen Gesellschaften Staat und Verwaltung bereits lange zuvor eine große Rolle im Alltag gespielt hatten, änderte dies für die Vereinigten Staaten erst der New Deal.09
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        Roosevelts Reformpolitik gab den Menschen so das Gefühl, dass „die da oben“ sich um sie kümmerten; dass man nicht hilflos der Wirtschaftskrise ausgesetzt war. Statt Resignation herrschte vielerorts bald Aufbruchstimmung. Dabei kamen keineswegs alle Maßnahmen einfach aus Washington oder von einer anderen staatlichen Instanz. Der New Deal zielte zum Beispiel auch darauf, die Gewerkschaften zu stärken und die Gesellschaft als Ganzes zu mobilisieren. Diese Aktivierung zivilgesellschaftlicher Kräfte verlieh dem New Deal zusätzliche Schubkraft und hilft zu erklären, warum das Wertegefüge jener Jahre und die sogenannte New Deal Order dem Land für Jahrzehnte ihren Stempel aufsetzen konnten.10
 
        Die zweite Dimension, die Abschirmung, war eine Reaktion auf Globalisierungskrisen. Denn der New Deal fiel in eine Zeit, in der die Welt bereits stark vernetzt war und ökonomische und andere Krisen leicht von einem Land ins nächste übersprangen. Wenngleich der Ausgangspunkt der Weltwirtschaftskrise in Amerika selbst gelegen hatte, setzte die Bundesadministration unter Roosevelt nun darauf, das Land unabhängiger von globalen Kräften zu machen. Der aktive Staat des New Deal förderte deswegen nicht die internationale Kooperation, sondern stellte die eigene Nation an die vorderste Stelle. Das wog umso schwerer, da sich die USA damals bereits zur führenden westlichen Industriemacht entwickelt hatten. Wenn sie nicht auf multilaterale Zusammenarbeit bauten, dann hatte das Folgen für die ganze Welt. Die ohnehin harschen Einwanderungsgesetze wurden weiter verschärft. Die Währungspolitik, die damals aufgrund des sogenannten Goldstandards einen wichtigen Hebel internationaler Kooperation hätte bilden können, wurde ganz an nationalen Prioritäten ausgerichtet. Symbolträchtig erteilte Roosevelt im Sommer 1933 auf einer großen Wirtschaftskonferenz in London der länderübergreifenden Zusammenarbeit eine Absage. Grundsätzlich fühlte sich Roosevelt durchaus dem Internationalismus verpflichtet; angesichts der Weltwirtschaftskrise setzte er jedoch darauf, zunächst die Probleme im eigenen Land zu lösen.11
 
        Der Ansatz unilateraler Abschirmung, der den New Deal prägte, ist heute in der Erinnerung an das Amerika der Zwischenkriegszeit in den Hintergrund getreten. Er wird überlagert von dem internationalistisch-multilateralen Kurs, den Roosevelt allerdings erst in den Kriegsjahren einschlug und der in den Aufbau von Organisationen wie den Vereinten Nationen mündete. Auf dieser Ebene verschwimmen heute die Geschichtsbilder – und genau dies lässt den New Deal in umso hellerem Licht erstrahlen.12
 
        Sicherheit durch Abschirmung übersetzte sich in dieser Zeit zugleich nicht in einen drastischen Ausbau der militärischen Kapazitäten. Vielmehr blieb der Staat des New Deal auffallend zivil und unterschied sich grundsätzlich von jenem gewaltigen Waffenarsenal und den riesigen Streitkräften, welche die USA wenige Jahre später im Zweiten Weltkrieg mobilisierten und die das Gesicht des Landes seitdem prägen.13
 
        Der New Deal stand jedoch nicht nur für neue Inhalte, sondern auch für einen anderen Politikstil und eine neue politische Kultur. Roosevelt und sein Team setzten die einzelnen Programme sorgfältig als Neuanfang in Szene. Das begann schon mit seinem Amtsantritt: Sein Vorgänger Hoover hatte dem künftigen Präsidenten in der Übergangszeit die Zusammenarbeit angeboten. Roosevelt lehnte dies ab, um seinen Einstieg als radikalen Bruch inszenieren zu können. Oder, als weiteres Beispiel: Im Amt nutzte er das damals noch junge Radio als Mittel, um in neuartiger Weise direkt mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Wenn der Mann aus der Ostküsten-Oberschicht mit gebildetem Akzent in seinen berühmt gewordenen Radiobotschaften auf einen bewusst einfachen Wortschatz setzte und seine Zuhörerschaft als „my fellow Americans“ oder als „meine Freunde“ ansprach, versuchte er, ein neues Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Die vielen Zuschriften, die das Weiße Haus als Reaktion erreichten, verdeutlichen den Erfolg dieser Bemühungen.14 Paraden, Symbole und vieles mehr sollten ebenfalls Aufbruch und nationales Selbstvertrauen vermitteln.
 
        KRITIK AM NEW DEAL
 
        Trotz des neuen Gefühls von Optimismus und Gemeinschaft, für das der New Deal steht, war Roosevelts Politik schon zu seiner Zeit hoch kontrovers. Politisch konnte er zwar stets auf solide Mehrheiten bauen. Rund 40 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner lehnten jedoch die Politik des New Deal mit ihren Versprechungen ab. In die 1930er Jahre fallen die Anfänge einer marktliberalen Rechten, die sich in Opposition zum New Deal formierte und in späteren Jahrzehnten den Kurs von Ronald Reagan und anderen Spitzenpolitikerinnen und -politikern prägen sollte. Allgemein nahm die politische Polarisierung spürbar zu; das jeweilige politische Gegenlager sah sich häufig als „Ratten“ oder „Ungeziefer“ verunglimpft.15 Vorwürfe an Roosevelts Regierung, sie sei faschistisch oder sozialistisch – oder beides zugleich – machten in Kreisen des Establishments die Runde. Besonders in seinen ersten Amtsjahren befeuerte auch der Präsident selbst die Spaltung der Gesellschaft. Er spickte seine Reden mit einer Mischung aus alttestamentarischem Grimm und antikapitalistischer Rhetorik, die Wirtschaftskreise verschrecken musste. Seine Worte entsprachen jedoch nicht seinen Taten; im Ergebnis rettete seine Politik das kapitalistische Wirtschaftssystem und zielte keineswegs auf dessen Überwindung.16
 
        Zudem mussten die New Dealer eine ganze Reihe von Niederlagen einstecken. Die Hauptsäulen des frühen New Deal kassierte der Supreme Court als Oberstes Gericht der USA in spektakulären Urteilen im Mai 1935 und im Januar 1936. Die Agrar- und die Industriepolitik des New Deal ermöglichten umfangreiche (bundes-)staatliche Eingriffe in die beiden Sektoren und wurden aus diesem Grund vom Obersten Gericht als verfassungswidrig erklärt. Noch berühmter ist Roosevelts Scheitern bei dem Versuch, den Einfluss des Supreme Court spürbar zu beschneiden. 1937 schlug er vor, die Zahl der Bundesrichter zu erhöhen – was ihm erlaubt hätte, die seiner Politik gegenüber kritische Mehrheit zu kippen. Dieses Projekt wurde von dem fraglichen Gericht als verfassungswidrig eingestuft. So sehr es dem New Deal gelang, die gesellschaftspolitische und ökonomische Ordnung auf eine neue Basis zu stellen, sollte man die Grenzen der Veränderungen nicht übersehen. Das erklärt auch, warum der Reformimpuls ab 1937/38 deutlich nachließ.17
 
        Kritisch lässt sich zudem anmerken, dass die Effekte des New Deal ungleich wirkten. Am meisten profitierten von ihm weiße, männliche Industriearbeiter und die weiße Mittelschicht. Teilweise spiegelten sich darin die Prioritäten von Roosevelt und seinem Beraterstab wider; teilweise war diese Unwucht der Wählerbasis geschuldet und insbesondere den Konzessionen, die die New Dealer an einflussreiche rassistische Politiker in den Südstaaten machen mussten, um ihre Reformen durch den Kongress zu bekommen.18
 
        Trotz der Bevorzugung gewisser Gruppen sollte man nicht übersehen, dass sich zum Beispiel auch die Lage der afroamerikanischen und anderer Minderheiten verbesserte. Ihnen standen etwa viele der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose offen, und die Programme verpflichteten sich darauf, niemanden aufgrund der Hautfarbe zu diskriminieren. Da die Umsetzung oft in lokaler Hand lag, blieben solche Formulierungen allerdings gerade in den Südstaaten oft leere Buchstaben. Allerdings gab es nun zumindest gewisse Hilfen, und die Gesetze boten zusätzliche Ansatzpunkte, um gegen rassistische Praktiken vorzugehen. Für Frauen ergaben sich ebenfalls neue Perspektiven. Erstmals saß mit Frances Perkins eine Frau am Kabinettstisch, die zudem zu Roosevelts engstem Kreis gehörte und als Arbeitsministerin eine der wichtigsten Positionen in der Bundesadministration bekleidete.19 Auch Roosevelts Frau Eleanor setzte dem New Deal ihren Stempel auf und kämpfte – mehr noch als ihr Mann – für die Rechte von Minderheiten. Sie bezeichnete Mary McLeod Bethume, eine afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin, als ihre engste Freundin in ihrer Altersgruppe; gemeinsam kämpften sie gegen den nicht nur in den Südstaaten grassierenden Rassismus.20 Insgesamt brachte der New Deal für die männliche Mehrheitsbevölkerung, aber auch für Frauen und Angehörige von Minderheiten, gewisse Verbesserungen; Roosevelts Regierung hinterließ zugleich jedoch viele ungelöste Probleme. Am Anspruch einer inklusiven Gesellschaft scheiterte der New Deal. Das entsprach aber letztlich seinem Ansatz, der immer der schrittweisen Veränderung viel stärker verpflichtet blieb als der Radikalreform.
 
        DIE USA, WIE WIR SIE KENNEN
 
        Für den New Deal charakteristisch war auch sein Blick auf die ihn umgebende Welt. Sein Ausgangspunkt war eher defensiv und nicht von einer amerikanischen Mission für die Welt getragen. Der Ansatz nach 1933 bestand darin, eigene Defizite auszugleichen und zu anderen Gesellschaften aufzuschließen. Barbara Nachtrieb Armstrong, eine der führenden Expertinnen für soziale Sicherungssysteme, beklagte zum Beispiel 1932 die „Rückständigkeit der Vereinigten Staaten“ in diesem Bereich und unterstrich, dass viele Gesellschaften sehr viel fortschrittlicher seien.21 Nicht nur bei der Alters- und Arbeitslosenversorgung übersetzte sich die Diagnose eines Defizits schnell in ein Handlungspostulat: Auch in Amerika sollte sich etwas ändern. Armstrong, eine der ersten Professorinnen an der Universität von Kalifornien in Berkeley, arbeitete zeitweise direkt für die Regierung in Washington, und allgemein strömten nunmehr viele der brillantesten Köpfe in die Hauptstadt oder begannen andernorts für den Staat zu arbeiten. In einem Land, in dem Wirtschaft und Zivilgesellschaft normalerweise den Takt vorgaben, war diese Entwicklung durchaus bemerkenswert.
 
        Bei dem Ansatz, vor allem über den Bundesstaat und eine Vielzahl neu geschaffener Behörden das Land auf einen neuen Kurs zu bringen, richtete nicht nur Armstrong den Blick über nationale Grenzen hinaus. Im New Deal spielte die Dimension, sich von der Erfahrung anderer Gesellschaften inspirieren zu lassen, eine größere Rolle als in fast allen Phasen in der Geschichte der USA. Amerikanische Expertinnen und Experten untersuchten den sozialen Wohnungsbau in England, das Genossenschaftswesen in Schweden und den Arbeitsdienst in der Schweiz. Außerdem luden Roosevelt und die New Dealer einige der führenden Köpfe der Welt zu sich ein, um von ihnen zu lernen: Der britische Ökonom John Maynard Keynes und der französische Sozialpolitiker Adrien Tixier sind lediglich zwei von vielen Beispielen. Selbst die Agrarpolitik der Sowjetunion, der Korporatismus im faschistischen Italien und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des nationalsozialistischen Deutschland studierten die New Dealer eingehend. Dabei ging es nie darum, diktatorische Maßnahmen zu übernehmen; auf einer technischen Ebene glaubte man jedoch sehr wohl, von der Politik anderer Staaten lernen zu können.22
 
        Durch seine vielen Reformmaßnahmen gelang es dem New Deal nicht, die Wirtschaftskrise gänzlich zu überwinden – dies schafften die USA erst einige Jahre später durch die rüstungsbedingte Sonderkonjunktur während des Zweiten Weltkriegs. Die verschiedenen Initiativen reichten jedoch aus, um das politische und das ökonomische System zu stabilisieren: So schuf der New Deal einen Nationalstaat, der trotz aller Rückschläge und Defizite Riesiges leistete. In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit in die schwerste Krise ihrer Geschichte geraten war, bewiesen die Vereinigten Staaten unter Roosevelts Führung ihre Reformfähigkeit und förderten die enormen ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Potenziale, die demokratische Ordnungen entfesseln können. Paradoxerweise entstand so gerade durch den intensiven Austausch mit Wissensbeständen, Praktiken und Personen aus anderen Weltgegenden eine spezifisch amerikanische Antwort auf die globale Doppelkrise von Demokratie und Kapitalismus. Der New Deal legte dem Kapitalismus Zügel an und rettete ihn just dadurch. Roosevelts Politik steht dafür, sich aus einer tiefen Krise durch Mut, Optimismus und Zusammenarbeit zu befreien. In einer Zeit, in der die Sowjetunion sowie rechtsautoritäre und faschistische Regime global das Geschehen zu beherrschen schienen, war es vor allem der New Deal, der das Ansehen demokratischer Ordnungen wiederherzustellen half. Statt sich weiterhin auf die Suche nach erfolgreichen Ansätzen andernorts zu begeben, sah man sich selbst bereits am Ende der Dekade als Vorbild, von dem andere Länder lernen könnten. Der New Deal schuf so einen wesentlichen Teil der gesellschaftlichen und innenpolitischen Voraussetzungen, aufgrund derer sich die Vereinigten Staaten in den 1940er Jahren zur globalen Supermacht aufschwangen.
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        50 JAHRE „GRENZEN DES WACHSTUMS“
 
        Von der Wachstums- zur Post-Wachstumsökonomie?
 
        Thomas Döring
 
        Die Veröffentlichung der Studie zu den „Grenzen des Wachstums“01 jährt sich 2022 zum 50. Mal. Der 1972 im Auftrag des Club of Rome erstellte Bericht ist ein Meilenstein der Analyse der ökonomischen, demografischen, technischen und ökologischen Zukunftsfolgen des bestehenden Weltwirtschaftssystems. Insbesondere in den westlichen Industrieländern trug die kritische Untersuchung des seinerzeit sowohl in markt- als auch in planwirtschaftlichen Systemen vorherrschenden Entwicklungsmodells kontinuierlichen Wirtschaftswachstums maßgeblich zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion um die weitreichenden Implikationen einer auf Wachstum programmierten globalen Wirtschaft unter den Rahmenbedingungen eines Planeten mit endlichen natürlichen Ressourcen bei. Kritik am Wachstumsparadigma gab es zwar schon (fast) so lange wie das Wirtschaftswachstum selbst.02 Doch lag die Besonderheit der Studie zum einen in der inhaltlichen Breite der durchgeführten Systemanalysen, mit denen bestehende ökologische wie sozioökonomische Entwicklungstrends eingehender untersucht wurden, um deren weit über den Handlungs- und Zeithorizont der Gegenwart hinausreichenden globalen Auswirkungen zu bestimmen. Zum anderen war die Nutzung von Computermodellen, mit denen auf Grundlage der verfügbaren Daten unterschiedliche Entwicklungsszenarien der Weltwirtschaft simuliert wurden, zur damaligen Zeit ein methodisches Novum.
 
        Die Studie von 1972 war ebenso wie ihre späteren Aktualisierungen ein Wegbereiter für die wachstumskritischen Beiträge der jüngeren Vergangenheit. Unter den Ansätzen, die wie „Post-Growth“, „De-Growth“ oder „Green Growth“ die aktuelle Diskussion bestimmen, wird die Kritik am Wachstum jedoch nicht bloß reproduziert, sondern vielmehr um zusätzliche Perspektiven auf die weltweiten Folgewirkungen wie beispielsweise Klimawandel, Artensterben, soziale Ungleichheit oder auch Arbeitslosigkeit erweitert.03 Auch werden aus heutiger Sicht die Grenzen des Wachstums nicht mehr vorrangig in sich erschöpfenden Rohstoffvorräten gesehen, sondern vor allem als planetare Belastungsgrenzen (planetary boundaries) verstanden, bei deren Überschreiten die ökologische Funktionsweise des Planeten in Gefahr gerät.04 Aufgrund der mittlerweile erreichten Eingriffsintensität in die natürlichen Regelkreisläufe gelten diese Grenzen in den drei Bereichen Biodiversität, Stickstoffkreislauf und Klima bereits als überschritten, was die natürliche Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu untergraben droht. Allein die globalen Folgen des Klimawandels und des Verlustes an biologischer Vielfalt werden vom Umweltbundesamt für das Jahr 2050 auf rund 25 Prozent des weltweiten BIP geschätzt.05
 
        DIE STUDIE VON 1972
 
        Die Studie beruhte auf einem computersimulierten Weltmodell, mit dessen Hilfe fünf grundlegende Entwicklungstendenzen mit globalen Wirkungen (Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, Unterernährung, Rohstoffausbeutung, Zerstörung von Lebensraum) untersucht wurden. Dabei unterschieden sich die analysierten Szenarien durch die jeweiligen Annahmen zu Rohstoffvorräten, zur Produktionseffizienz in der Landwirtschaft oder auch zum Ausmaß von Geburtenkontrolle und Umweltschutz. Die meisten Simulationen ergaben ein zunächst unauffälliges Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bis zum Jahr 2100 – im heutigen Sprachgebrauch würde man dies als einen Kipppunkt bezeichnen –, worauf eine rasche und nicht aufzuhaltende Verringerung der Bevölkerungszahl und der Industriekapazitäten in Verbindung mit einer irreversibel zerstörten Umwelt sowie weitgehend aufgebrauchten Rohstoffen folgte. Die Ursache für diesen Kollaps der Weltwirtschaft in den verschiedenen Szenarien des Zusammenbruchs wurde – nicht allein, aber vor allem – in der Dynamik des zunächst unproblematischen, im weiteren Verlauf jedoch unter Umweltaspekten sich vermehrt negativ entwickelnden Wachstums gesehen.
 
        Es konnten aber auch Szenarien errechnet werden, die durch ein langfristig tragfähiges ökologisches wie wirtschaftliches Gleichgewicht gekennzeichnet waren, unter dem sich sowohl die Weltbevölkerung als auch der Wohlstand konstant halten ließen. Als Voraussetzung hierfür wurden allerdings grundlegende Änderungen in den Wachstumsvoraussetzungen ermittelt, etwa sofortige durchgreifende Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Geburtenkontrolle, zur Verringerung des Wirtschaftswachstums sowie verschiedene technologische Maßnahmen wie die Erhöhung der Recyclingrate, eine verlängerte Nutzung von Investitions- und sonstigen Kapitalgütern ebenso wie die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität.
 
        Um dem Problem einer in Teilen unzureichenden Datenlage entgegenzutreten, wurden zum einen Modellrechnungen unter der Annahme eines vielfach höheren Rohstoffbestands, als 1972 bekannt war, durchgeführt. Zum anderen kamen unterschiedliche Annahmen bezüglich der wirtschaftlichen Wachstumsrate zur Anwendung. Diese Modifikationen änderten jedoch nichts daran, dass in der überwiegenden Zahl der simulierten Szenarien die Rohstoffvorräte bereits vor dem Jahr 2100 zur Neige gingen und ein möglicher Gleichgewichtszustand – so die Prognose – nur unter dem schnellen Einsatz massiv gegensteuernder Maßnahmen erreichbar erschien.
 
        REAKTIONEN UND SPÄTERE FORTSCHREIBUNGEN
 
        Die Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ hat – nicht zuletzt auch unter dem Eindruck der Ölkrise von 1973 – merklich zu einem Umdenken in den Industrieländern in Richtung eines stärker qualitativen Wachstums beigetragen. Dieses Umdenken schlug sich nieder in technologischen Innovationen zugunsten erhöhter Energieeffizienz und in einer vermehrten Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Nichtsdestotrotz waren die Ergebnisse der Untersuchung von Anfang an umstritten. Die Kritik reichte vom Vorwurf, dass die Möglichkeiten des technischen Fortschritts zur Lösung wachstumsbedingter Umweltprobleme aufgrund einer bloßen Fortschreibung bestehender Trends unterschätzt werden, über die mangelnde Nachvollziehbarkeit einer uneinheitlichen Verwendung von Wachstumsfunktionen für die zukünftige Entwicklung von Weltbevölkerung, Industriekapital, Umweltverschmutzung sowie Technologien zur effizienteren Ressourcennutzung bis hin zu der Ansicht, die Vorhersagen darüber, wann welche Rohstoffquellen im Betrachtungszeitraum versiegen, seien unbegründet.06
 
        Gegen diese Kritik kann allerdings zum einen ins Feld geführt werden, dass insbesondere die Technologiefrage ausführlich in der Untersuchung zu den „Grenzen des Wachstums“ behandelt wurde, um dabei allerdings zu dem Ergebnis zu gelangen, dass – zumindest innerhalb des gesetzten Modellrahmens – technische Lösungen allein, so weitreichend sie auch sein mögen, einen Systemkollaps nicht verhindern können. Zum anderen führten empirische Überprüfungen der in der Studie enthaltenen Entwicklungsprognosen – zunächst anhand von Daten für den Zeitraum 1970 bis 2000, später auch mit darüber hinausreichenden Daten – zu dem Ergebnis, dass die reale Entwicklung zumindest bislang weitgehend mit den Vorhersagen im Standardszenario übereinstimmt, welches einen Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems für die Mitte des 21. Jahrhunderts prognostiziert.07 Zudem gelangten die Fortschreibungen der ursprünglichen Studie, in denen die jeweils neuesten Daten und Erkenntnisse zu den zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen (so etwa zu Klimaeffekten durch Treibhausgase) mit aufgenommen wurden, zu ähnlichen Ergebnissen. Auch die auf dieser Basis aktualisierten Simulationen führten im berechneten Standardmodell zu einer Überschreitung der Wachstumsgrenzen und einem anschließenden Systemzusammenbruch (overshoot and collapse).08
 
        Entsprechend prognostiziert auch der Bericht an den Club of Rome von 2012 für den Zeitraum bis 2052 weiterhin steigende Beeinträchtigungen von Klima und Natur aufgrund wirtschaftlichen Handelns. Zudem wird – trotz einer immer effizienteren Nutzung von Energie – für die Zukunft ein steigender Energieverbrauch erwartet.09 Aufgrund von wachsenden Umweltschäden und zunehmend knapper werdenden natürlichen Ressourcen sowie einer daraus resultierenden Verringerung des Produktivitätszuwachses wird ferner von einem deutlich langsameren Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung ausgegangen. Eine erhöhte Beeinträchtigung der Umwelt wird also – so zumindest die Erwartung – auch dem wirtschaftlichen Wachstum zunehmend Grenzen setzen.
 
        WELT OHNE WACHSTUM?
 
        Die in der jüngeren Vergangenheit entwickelten Ansätze des „De-Growth“, „Green Growth“ oder auch „Post-Growth“ lassen sich vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen allesamt als Konzepte dafür verstehen, wie die in der Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ und deren Fortschreibungen aufgezeigte Möglichkeit zu einem gleichgewichtigen Entwicklungspfad realisiert werden kann, auch wenn die hierzu formulierten Annahmen und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen sich in weiten Teilen diametral voneinander unterscheiden. Auch verbindet sich mit den genannten Ansätzen keine in sich geschlossene Theorie, vielmehr können diese als ein Sammelbecken für verschiedene Beiträge und politische Initiativen unter einer jeweils gemeinsamen Leitidee interpretiert werden.
 
        De-Growth
 
        So sind etwa die Überlegungen zu einer Verringerung des Wachstums (De-Growth) vielfältig, wobei grob zwischen sozialreformerischen, kapitalismuskritischen und ressourcenorientierten Beiträgen unterschieden werden kann.10 Auch wenn mit jeweils anderen Schwerpunkten versehen, besteht deren Gemeinsamkeit darin, dass sie die Möglichkeit zu einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch grundsätzlich infrage stellen. Vielmehr gehen sie davon aus, dass unter Beibehaltung des traditionellen Wachstumsparadigmas und der damit verbundenen Steigerung von Konsum und Produktion der globale Energie- und Ressourcenverbrauch nicht auf das für eine nachhaltige Entwicklung erforderliche Maß reduziert werden kann – selbst dann, wenn vorhandene Potenziale zur Effizienzsteigerung vollständig ausgeschöpft werden.11 Grund dafür sei, dass hierzu neben einem Mehr an technischer Effizienz zudem ein grundlegend gewandeltes Konsumverhalten erforderlich wäre. Dem stehe jedoch gerade in einer Wachstumsökonomie die Erfahrung entgegen, dass erzielte Fortschritte bei der Einsparung von Material und Energie immer wieder durch Zuwächse der Nachfrage, also aufgrund von Rebound-Effekten aufgezehrt werden.12 Auch zeige sich, dass aufgrund einer steigenden Weltbevölkerung in Verbindung mit einem Kaufkraftzuwachs der globalen Mittelschicht der Energiebedarf permanent steigt.
 
        Folglich bedürfe es eines radikalen Umsteuerns, um sich von den bestehenden Wachstumszwängen zu befreien. Wege hierzu werden unter anderem gesehen in einer verstärkten Abwicklung von wirtschaftlichen Aktivitäten außerhalb von etablierten Märkten beziehungsweise über grundlegend anders gestaltete Märkte; einer Reform des bestehenden Geld- und Zinssystems; einer Verringerung der globalen Arbeitsteilung und des mit ihr verbundenen Prinzips der Fremdversorgung; einer Neuaufteilung der Zeit zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit, aber auch in anders gestalteten sozialen Beziehungen und Gender-Rollen. Auch wenn aufgrund dieser Maßnahmen mit einer Verringerung der Wirtschaftsleistung (gemessen im BIP pro Kopf) gerechnet wird, soll dies nicht in gleicher Weise für das gesellschaftliche Wohlergehen gelten. Vielmehr wird im wirtschaftlichen Wachstum die Ursache für zahlreiche unerwünschte soziale Entwicklungen gesehen, die sich wie zum Beispiel Tendenzen sozialer Beschleunigung, die Zunahme entfremdeter Arbeit oder die Abnahme sinnerfüllter Tätigkeiten durch einen Wachstumsverzicht vermeiden lassen.
 
        Green Growth
 
        Die Notwendigkeit zu einer grundlegenden Transformation des Wirtschaftssystems wird auch durch die verschiedenen Beiträge, die sich dem Ansatz des grünen Wachstums (Green Growth) zuordnen lassen, geteilt. Allerdings ist die Auffassung über Inhalt und Richtung dieses Transformationsprozesses eine andere: So dominiert hier die Leitidee, dass ein umweltverträgliches Wachstum sehr wohl möglich ist, soweit die wirtschaftliche Entwicklung in ökologische Leitplanken eingebettet wird.13 Dabei wird der Förderung von Umweltinnovationen eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass durch technische Innovationen zugunsten von mehr Rohstoff- und Energieeffizienz sowie durch die Steigerung bestehender Recyclingraten der Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt in Gestalt einer entsprechenden Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Ressourcenverbräuchen aufgehoben werden kann. Werden diese Innovationen realisiert und auf den weltweiten Märkten adaptiert, werde dies wiederum Wirtschaftswachstum hervorrufen. Dies ist von besonderer Bedeutung, da davon ausgegangen wird, dass ohne eine Steigerung des BIP pro Kopf weder die für eine ökologische Transformation erforderlichen Investitionen finanzierbar sind noch das bestehende Niveau an gesellschaftlicher Wohlfahrt aufrechterhalten werden kann.14
 
        Diesbezüglich durchgeführte Simulationen zeigen, dass nicht nur eine „relative Entkopplung“ des wirtschaftlichen Wachstums vom Umweltverbrauch möglich ist, bei dem die Umweltbelastung weniger stark als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Vielmehr lassen sich auch Szenarien modellieren, die zu einer „absoluten Entkopplung“, also zu konstant bleibenden oder sogar abnehmenden negativen Umweltwirkungen bei gleichzeitiger Steigerung der Wirtschaftsleistung führen, wie dies etwa im Rahmen von Stoffstromanalysen für die EU-Staaten unter Berücksichtigung sowohl von Effekten der Schadstoffverlagerung durch internationalen Handel als auch zu erwartender Rebound-Effekte berechnet werden konnte.15 Die Ergebnisse solcher Simulationen hängen allerdings maßgeblich davon ab, wie zukünftig die staatliche Rahmengesetzgebung gestaltet sein wird und welche marktlichen Anreize gesetzt werden. Zu den Maßnahmen zugunsten eines grünen Wachstums zählen dabei insbesondere finanzielle Anreize für Umweltinnovationen ebenso wie ein Abbau von rechtlichen Schranken, die „grüne“ Innovationen und Geschäftsmodelle behindern. Vor allem mit Blick auf die starke Betonung des technologischen Fortschritts als Motor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterscheidet sich der Ansatz des grünen Wachstums vom De-Growth-Ansatz.
 
        Post-Wachstum
 
        Um beurteilen zu können, wie realistisch die Annahmen und Aussagen dieser beiden Ansätze sind, bedarf es hinreichender Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen Ressourcenverbräuchen, ökologischen Belastungen und wirtschaftlicher Entwicklung. Verlässliche Modelle hierzu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht.16 Daher wurde in der jüngeren Vergangenheit noch eine weitere Position unter dem Schlagwort einer vorsorgeorientierten Post-Wachstums-Strategie formuliert, welche in der Wachstumsabhängigkeit wichtiger gesellschaftlicher Bereiche und Institutionen ein zentrales Hindernis für die politische Umsetzung von Maßnahmen zur ausreichenden Reduktion ökologischer Belastungen insbesondere in den Industrieländern sieht.17 Im Zentrum steht folglich nicht die Frage, ob in Zukunft zur Einhaltung der planetaren Grenzen entweder zwingend auf Wachstum verzichtet werden muss oder Wachstum nur noch auf Grundlage umweltverträglicher Innovationen erfolgen sollte. Welcher der beiden Entwicklungspfade als ökologisch sachgerecht anzusehen ist, wird bewusst offen gelassen, da der gegenwärtige Wissensstand hierzu weder theoretisch noch empirisch eine eindeutige Aussage zulasse. In Anbetracht dessen bestehe – vor allem für den Fall einer rückläufigen Wirtschaftsleistung – die wesentliche Herausforderung vielmehr darin, zentrale gesellschaftliche Institutionen wie etwa die sozialen Sicherungssysteme möglichst resilient zu gestalten, sodass deren Funktionsfähigkeit nicht länger zwingend auf ein stetiges wirtschaftliches Wachstum angewiesen ist. So wird vorgeschlagen, um etwa die Wachstumsabhängigkeit des Alterssicherungssystems zu verringern, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen, eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge einzuführen oder auf das System einer staatlich garantierten Einheitsrente zu wechseln. Wiederum für den Bereich des Krankenversicherungssystems, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wird die Etablierung einer Bürgerversicherung oder auch die Abschaffung der bestehenden Beitragsbemessungsgrenze empfohlen.
 
        Zudem wird in einem eher grundsätzlichen Sinne mit Blick auf den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und gesellschaftlichem Wohlergehen darauf hingewiesen, dass das BIP pro Kopf diesbezüglich „kein umfassender und verlässlicher Indikator“ ist. Es sollte ihm folglich bei der Ausgestaltung von Nachhaltigkeitspolitiken „keine zentrale Bedeutung bei der Legitimation von politischen Maßnahmen zugemessen werden beziehungsweise es sollte bei gesellschaftlichen Abwägungsprozessen immer im Kontext weiterer Wohlstandsindikatoren betrachtet werden“.18
 
        WIRTSCHAFTSWACHSTUM UND WOHLSTANDSMESSUNG
 
        Aus ökonomischer Sicht ist unbestritten, dass das BIP nur einen Ausschnitt des gesellschaftlichen Wohlergehens misst, da Letzteres sich nicht allein aus dem materiellen Wohlstand, sondern auch aus der sozialen Lage der Gesellschaftsmitglieder ebenso wie einer intakten Umwelt zusammensetzt, wobei bezogen auf die beiden zuletzt genannten Komponenten verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung bestehen. Entsprechend kann nicht überraschen, dass aktuell eine Vielzahl an Verfahren zur Wohlstandsmessung existieren, die sich allerdings in ihrer jeweiligen Ausgestaltung erheblich voneinander unterscheiden.19 So wird bei einem Teil der Ansätze lediglich der materielle Wohlstand erfasst, bei anderen werden auch nichtmaterielle Wohlstandsaspekte wie etwa der erreichte Stand an Wissen und Bildung, Gesundheit, sozialen Bindungen und Beziehungen, Umweltqualität oder auch politischen Mitsprachemöglichkeiten mit einbezogen. Die Grundlage hierfür sind neben objektiven Daten auch subjektive Einschätzungen, die mittels Befragungen – etwa zur individuellen Lebenszufriedenheit oder zur wahrgenommenen wirtschaftlichen Unsicherheit – ermittelt werden. Der Wohlstand kann dabei monetär, etwa anhand der Ausgaben für den privaten Konsum, für Bildung und Gesundheit oder für Umweltschutz, oder auch durch nichtmonetäre Größen wie zum Beispiel Zahlen zur Kindersterblichkeit oder Arbeitslosigkeit dargestellt werden, wobei je nach Verfahren das Ergebnis wiederum in einer einzigen Zahl oder durch mehrere nebeneinander stehende Zahlen ausgedrückt wird.
 
        Im erstgenannten Fall handelt es sich um aggregierte Wohlfahrtsindizes, die den Vorteil haben, dass sie die Komplexität der verschiedenen Facetten von Wohlfahrt reduzieren. Das hat zur Folge, dass die Ergebnisse nicht nur einfach und verständlich sind, sondern auch Aussagen darüber zulassen, ob der Wohlstand eines Landes insgesamt gestiegen oder gesunken ist. Der Nachteil dieser Ansätze besteht in ihrer zumeist willkürlichen Gewichtung einzelner Wohlstandskomponenten. Auch kann es Probleme bei der Interpretation der Messergebnisse geben, wenn sich innerhalb des Gesamtindex einzelne Komponenten gegenläufig entwickeln, ohne dass sich dies im aggregierten Ergebnis entsprechend niederschlägt. Bekannte Beispiele sind der Nationale Wohlfahrtsindex, der anders als das BIP auf Daten unter anderen zum privaten Verbrauch, zur Einkommensverteilung, zu ökologischen Schäden oder zur öffentlichen Verschuldung zurückgreift; der Human Development Index (HDI), der neben dem BIP pro Kopf auch die Lebenserwartung bei Geburt sowie die Schulbesuchsdauer (aber keine ökologischen Daten) berücksichtigt; oder auch der Weighted Index of Social Progress, der neben ökonomischen, ökologischen und demografischen Indikatoren zudem solche zum Status von Frauen, dem Ausmaß an „sozialem Chaos“ sowie der kulturellen Vielfalt umfasst.
 
        Das Gegenstück zu diesen aggregierten Wohlfahrtsindizes bilden Bündel von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Indikatoren. Die einzelnen Indikatoren stehen hier gleichberechtigt für verschiedene Teilaspekte von Wohlstand, ihre Ergebnisse werden folglich nicht miteinander verrechnet. Solche Indikatorensätze haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Detailliertheit je nach Bedarf für konkrete politische Entscheidungen genutzt werden können. Von Nachteil ist, dass sie häufig keine eindeutige Aussage darüber zulassen, ob die Wohlfahrt eines Landes – gesamthaft betrachtet – gesunken oder gestiegen ist. Auch können sie unübersichtlich sein und damit zu Verständnisproblemen führen. Um das zu vermeiden, werden nicht selten Sätze an Schlüsselindikatoren festgelegt. Beispiele hierfür sind das vom deutschen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage gemeinsam mit dem französischen Conceil d’Analyse Économique entwickelte Indikatorenset, welches – anknüpfend an die Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission – neben verschiedenen Messgrößen zur Wirtschaftsleistung und zur ökologischen wie fiskalischen Nachhaltigkeit auch objektive Daten zur Lebensqualität sowie subjektive Einschätzungen des Wohlbefindens enthält. Ähnlich gestaltet ist das Indikatorenset für „Wohlstand und Lebensqualität“ der OECD, das zur Erfassung von Fortschritten beim umweltverträglichen Wachstum zudem durch das Indikatorenset „Grünes Wachstum“ ergänzt wird.
 
        Insbesondere mit Blick auf die „Grenzen des Wachstums“ ist schließlich auch auf die Berechnung von spezifischen Nachhaltigkeitsindizes zu verweisen, die sich von den bislang vorgestellten Ansätzen dahingehend unterscheiden, dass sie schwerpunktmäßig Bestandsgrößen (wie Kapital- und Naturvermögen) und deren Veränderung in Abhängigkeit von Investitionen und natürlicher Regeneration über die Zeit messen. Die primäre Fragestellung ist dabei, ob eine Gesellschaft ihre ökonomischen, sozialen und/oder natürlichen Ressourcen aufzehrt, also von ihrer Substanz lebt und damit ihr künftiges Wohlstandsniveau gefährdet. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür dürfte der vom Global Footprint Network jährlich berechnete „Ökologische Fußabdruck“ sein. Ein Ergebnis dieser Messung ist der „Earth Overshoot Day“, der 2021 bereits am 29. Juli erreicht wurde und damit sehr viel früher als noch vor 40 Jahren, als dieses Datum – erstmals berechnet – auf den 19. Dezember fiel.
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        DER EUROPÄISCHE GREEN DEAL
 
        Ziele, Hintergründe und globale Dimension
 
        Susanne Dröge
 
        Mit dem Green Deal will die Europäische Kommission die wirtschaftliche Entwicklung der EU-27 auf das Ziel ausrichten, als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Dies soll mit einer Fülle von Maßnahmen in allen Politikfeldern ermöglicht werden. Der Green Deal soll die EU zukunftsfest machen, indem wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Ziele miteinander verwoben werden. Seine Ausgangsthese ist, dass ohne den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein wirtschaftliches Vorankommen der EU nicht möglich sein wird, und dass es ohne wirtschaftlichen Erfolg nicht möglich sein wird, die Lebensgrundlagen der europäischen Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu sichern. Was genau umfasst der Green Deal und an welche grundlegenden Überlegungen zur Interaktion von Wirtschaft und Umwelt knüpft er an? Wie steht es um seine globale Dimension und seine Wirkung auf andere Staaten?
 
        PROJEKT DER KOMMISSION VON DER LEYEN
 
        Jede EU-Kommission hat eine eigene Agenda, die das Profil des jeweiligen Präsidenten schärfen soll und als Vision für die Amtsperiode dient. Die Grundlagen für den Green Deal legte die Kommission während der Präsidentschaft Jean-Claude Junckers (2014–2019). Sie setzte neue Akzente in der Klimapolitik und schuf die „Energieunion“, die die Energiemärkte der Mitgliedsstaaten stärker integrieren sollte. Ursula von der Leyen bewarb sich 2019 mit der Vision des Green Deal als Kommissionspräsidentin und sicherte sich damit die Unterstützung des Europäischen Parlaments. Mit dem Green Deal sollen viele Generaldirektionen der Kommission unter einer Überschrift vereint werden, statt die jeweiligen Vorhaben – Klimaschutz, Energieversorgung, Digitalisierung, Binnenmarkt, Industriepolitik und weitere – getrennt zu bearbeiten.
 
        Nach von der Leyens Amtsantritt veröffentlichte die Kommission die Mitteilung „Der europäische Grüne Deal“01 mit einer umfassenden Liste von Prioritäten und Gesetzesvorhaben (Abbildung). Aus ihr geht hervor, dass die Projekte des Green Deal von den Bedrohungen der natürlichen Umwelt, des Klimas und der Artenvielfalt abgeleitet, aber auch mit einer wirtschaftlichen Wachstumsagenda verknüpft werden, die die EU für die Zukunft ressourceneffizient, wohlhabend, fair und wettbewerbsfähig aufstellen soll. Die Umsetzung der „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen mit ihren 17 Sustainable Development Goals wird integriert.
 
         
          Abbildung: Schematische Darstellung des Green Deal
 
          [image: Schaubild: Der Green Deal umfasst Klimaschutzziele, saubere Energie und die Kreislaufwirtschaft. Er zielt auf die Erhaltung der Artenvielfalt und will gesündere Lebensmittel "vom Hof auf den Tisch" bringen. ] 
          Quelle: Europäische Kommission, Der europäische Grüne Deal, Brüssel 2019, S. 4.
 
        
 
        Zu den klimapolitischen Zielen des Green Deal gehören eine nachhaltige Finanzpolitik (Taxonomie), eine Kreislaufwirtschaft (Ressourcen), die nachhaltige Landwirtschaft (farm to fork), eine saubere Industrie sowie der Naturschutz (Biodiversität). Mit entsprechend nachhaltig ausgerichteten Investitionen soll Wachstum angeregt und Beschäftigung für die Zukunft gesichert werden.
 
        In ihrer Mitteilung zum Green Deal stellt die Kommission auch einen detaillierten Fahrplan auf. Neben Gesetzesvorhaben zum Klimaschutz soll eine neue EU-Industriestrategie, ein Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und eine Strategie für nachhaltige Produkte mit Fokus auf die Textil-, Bau-, Elektronik- und Kunststoffsektoren vorgelegt werden. Diese Vorhaben zielen auf die Dekarbonisierung und Modernisierung der energieintensiven Sektoren genauso wie auf den Zugang zu (strategischen) Ressourcen und Wertschöpfungsketten, eine effektive Kreislaufwirtschaft, energie- und ressourceneffizientes Bauen und Renovieren und eine Wende bei Verkehr und Mobilität hin zu mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die Reform der Landwirtschaftspolitik mit der Farm-to-fork-Strategie (vom Hof auf den Tisch) soll ein faires, gesundes, umweltfreundliches und emissionsarmes Lebensmittelsystem schaffen. Beim Naturschutz sollen die Ökosysteme besser in den Blick genommen, eine neue Biodiversitätsstrategie erstellt sowie der Schutz von Wäldern, Meeren und Gewässern gestärkt werden. Mithilfe von Finanzierungsinstrumenten, also günstigen Krediten, Zuschüssen sowie der Zertifizierung von Geldanlageprodukten als „grün“ sollen Investitionen in diese Projekte angeregt werden. Die Mitgliedsstaaten sollen ihre Haushaltspolitik und Steuersysteme umstellen, und auch die Bildungsprogramme sollen sich auf den Green Deal ausrichten. Der Umbau soll dabei die europäischen Bürgerinnen und Bürger im Blick behalten und soziale Härten vermeiden.
 
        Diese Agenda ist so umfassend wie noch keine andere der Kommission. In den fünf Jahren ihrer Amtszeit kann sie den Green Deal als europäisches Projekt auf ein solides Fundament stellen – vor allem durch entsprechende Gesetzgebung und einen Finanzierungsplan, der die Investitionen der Mitgliedsstaaten „grüner“ macht. Das Gelingen hängt jedoch vor allem davon ab, dass sie die 27 Mitgliedsstaaten eint, das Europäische Parlament sie mitgestalten kann und sie in Krisen sowie angesichts globaler Trends weiter aufrechterhalten wird.
 
        Der Green Deal könnte in seiner gesamten Breite erst zum Tragen kommen, wenn es längst eine neue Kommission und viele neue Regierungsoberhäupter in den Mitgliedsstaaten gibt. Die Umgestaltung der EU-Wirtschaft hin zur Klimaneutralität bedeutet eben nicht weniger als die Transformation des wirtschaftlichen Entwicklungsmodells in Europa.
 
        KLIMAZIELE GEBEN DEN TAKT VOR
 
        Die im Klimagesetz der EU verankerten Ziele sind anspruchsvoll.02 Um 2030 im Vergleich zu 1990 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen, müssen die Anstrengungen aller Beteiligten stark steigen. Die Kommission hat hierfür das Fit-for-55-Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das in einem ersten Schritt vor allem die vorhandenen klimapolitischen Instrumente schärft und ergänzt.03 Es handelt sich zwar um eine Fortschreibung der EU-Klimapolitik, die mit dem Emissionshandel, der Setzung von Emissionsstandards, der Förderung von Innovationen und einer klimafreundlichen Industriepolitik die Unternehmen und Haushalte zur Abkehr von der vorherrschenden CO2-intensiven Wirtschaftsweise bewegen soll. Diese Fortschreibung der Klima- und Energiepolitik der vergangenen Jahre ist nun aber eingebettet in den Green Deal, der anstrebt, alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessengruppen einzubinden.
 
         
          [image: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf einer Pressekonferenz vor blauem Hintergrund mit den gelben Lettern "Green Deal".] 
          EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt am 14.7.2021 das Programm „Fit for 55“ vor, mit dem die Emissionen in der EU bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken sollen.
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        Beispielhaft ist die Diskussion um den Umgang mit sozialen Folgen eines steigenden CO2-Preises. Die daraus entstehenden finanziellen Belastungen für ärmere Haushalte und EU-Regionen sollen durch einen Sozialen Klimafonds abgemildert werden. Dieser Fonds soll sich aus den Einnahmen des geplanten erweiterten Emissionshandelssystems für den Gebäude- und Transportsektor speisen. Mit dem Just Transition Fund sollen gezielt Kohleregionen unterstützt werden, die die Kohleverstromung beenden wollen. Weitere Fonds werden fortgeführt, die Mittel für die Modernisierung der Energiesysteme in den zehn ärmsten EU-Mitgliedsstaaten bereitstellen (Modernisierungsfonds) und für neue Demonstrationsprojekte in der Industrie, welche emissonsarme oder -freie Technologien entwickeln (Innovationsfonds).
 
        2020 sollte die Umsetzung des Green Deal an Fahrt aufnehmen, doch im März brach auch in Europa die Corona-Pandemie aus, mit tiefgreifenden Folgen für die europäische und die internationale Wirtschaft. Die EU reagierte im Sommer 2020 mit dem umfassenden Konjunkturpaket „NextGenerationEU“ im Umfang von 750 Milliarden Euro auf die Gesundheits- und damit verbundene Wirtschaftskrise. Zudem gelang es der Kommission in den Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten, ein Drittel der geplanten Investitionen aus dem NextGenerationEU-Paket sowie dem neuen siebenjährigen Finanzrahmen (Gesamthöhe: 1,21 Billionen Euro) für den Green Deal und vor allem für den Kampf gegen den Klimawandel zweckzubinden.04 Der Just Transition Fund und das Programm für Umwelt und Klimaschutz (LIFE) sind Herzstücke der Finanzierung des Green Deals und werden mit rund 14,5 Milliarden Euro im mehrjährigen Finanzplan veranschlagt.05
 
        Diese Einigung auf eine Zweckbindung ist insofern bemerkenswert, als verschiedene Mitgliedsstaaten forderten, die ehrgeizige Agenda angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf Eis zu legen.06 Der Reflex, angesichts akuter Krisen die Herausforderungen einer Umstrukturierung hin zur Klimaneutralität aufzuschieben, gehört zu den größten politischen Hindernissen bei der Umsetzung des Green Deal. Die Dimensionen der staatlichen und privaten Transformationsinvestitionen treffen nicht in allen Mitgliedsstaaten auf Zustimmung.07
 
        STRUKTURELLE FRAGEN DES WIRTSCHAFTENS
 
        Über die angelaufene Fit-for-55-Gesetzesinitiative hinaus müssen in Europa grundlegende strukturelle Fragen des Wirtschaftens angegangen werden. Denn für das langfristige Ziel der Klimaneutralität bis 2050 geht es nicht allein darum, den Konsum mithilfe steigender CO2-Preise klimafreundlicher auszurichten. Vielmehr muss den EU-Bürgerinnen und -Bürgern auch ein CO2-armes oder sogar -freies Leben überhaupt ermöglicht werden. Hierfür bedarf es moderner Infrastrukturen im Energie- und Transportsektor, eines Abbaus der Subventionen für den Verbrauch fossiler Energien, der Reform der Landwirtschaftspolitik und des Naturschutzes sowie der geringeren Flächeninanspruchnahme und eines Umlenkens im Bau- und Wohnungssektor. Die breite Verfügbarkeit bezahlbarer klimafreundlicher Produkte und der Zugriff auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft mit steigenden Recyclingquoten sind genauso wichtig für eine Kursänderung wie die gesellschaftliche Zustimmung zu dieser Transformation. Beide Voraussetzungen müssen aber erst noch geschaffen oder ausgebaut werden.
 
        Eine wesentliche Grundlage für diese strukturellen Veränderungen sind Investitionen in den Kapitalstock. Auch diese können nicht allein durch Politikinstrumente wie CO2-Preise und Standards angeregt werden, sondern müssen durch öffentliche Ausgaben begleitet werden. Schätzungsweise müssten die jährlichen Investitionsströme zwischen 2021 und 2030 insgesamt 255 Milliarden Euro jährlich betragen (was ungefähr 2 Prozent der jährlichen EU-weiten Wirtschaftsleistung entspricht), wenn der Green Deal die Klimaneutralität anstoßen soll.08 Der größte Anteil der emissionsmindernden Investitionen sollte in die Sanierung von Gebäuden fließen (27 Prozent), gefolgt von Investitionen in technologische Innovationen, Forschung und Entwicklung von digitalen Lösungen zur Energieeinsparung (jeweils 12 Prozent), ins Stromnetz für Erneuerbare (10 Prozent) und die Transformation des Autoverkehrs, des europäischen Binnenmarkts und weiterer Bereiche (8 Prozent und weniger).09 Dabei sind die sozialen Komponenten einer grünen Investitionsoffensive essenziell – also Beschäftigung, Gesundheit und Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der EU und ihrer Mitgliedsstaaten.
 
        Die Einbindung der EU in die internationale Wirtschaft spielt zudem für eine erfolgreiche Umstrukturierung eine wichtige Rolle, denn der Anteil der in der EU verkauften Importe am Warenangebot ist sehr hoch, genauso ist die europäische Wirtschaft von Exporten abhängig und somit auch von einer internationalen Zusammenarbeit bei der Änderung der Wirtschaftsweisen.
 
        GLOBALER KONTEXT
 
        Der Green Deal ist nicht der erste Vorstoß Europas, sich einem Wirtschaftsmodell anzunähern, das die natürlichen Lebensgrundlagen als Begrenzung für wirtschaftliches Handeln begreift und ihre Erhaltung als Ziel in die Wirtschaftsentwicklung integriert. Ihren Ursprung haben grüne Wirtschaftskonzepte in der Nachhaltigkeitsdebatte, die mit der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen 1972 in Stockholm ihren Anfang nahm und für deren Konkretisierung der Brundtland-Report von 1987 das Konzept der drei Säulen einer nachhaltigen Entwicklung lieferte: die soziale, die ökologische und die wirtschaftliche Säule.10 In diesem Bericht wird die Idee einer nachhaltigen Weltwirtschaft als gemeinsames Anliegen der Menschheit ausformuliert. Eine gemeinsame Zukunft aller Staaten sollte so gestaltet werden, dass die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert, die natürlichen Ressourcen und die Umwelt geschützt sowie Frieden und Sicherheit ermöglicht werden. Der Brundtland-Report liest sich heute so aktuell wie vor 35 Jahren. In der Folge wurde die erste UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro abgehalten. Der „Earth Summit“ brachte verschiedene Umweltabkommen, unter anderem die Klimarahmenkonvention und die „Rio-Erklärung“ mit Grundsätzen für die Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung hervor.11
 
        Knapp zwei Jahrzehnte später wurde unter dem Eindruck der Finanzkrise – auch angesichts der immer noch geringen Erfolge, den Umwelt- und Klimaschutz global voranzutreiben – auf internationaler Ebene das Modell der Green Economy entwickelt. Die Konjunkturprogramme, die die Folgen der Wirtschaftskrise auffangen sollten – so der Vorschlag – für umwelt- und klimafreundliche Investitionen verwendet werden. Die OECD entwickelte als Beitrag für die UN-Nachhaltigkeitskonferenz 2012 eine grüne Wachstumsstrategie12 und gab ihren Mitgliedsländern Vorschläge an die Hand, wie sie Hindernisse für ein grün ausgerichtetes Wachstum identifizieren und Politikinstrumente zu deren Beseitigung nutzen können.13 Südkorea hatte sich 2009 an die Spitze der Bewegung gestellt und mit einer nationalen grünen Wachstumsstrategie sowie Fünfjahresplänen konkrete politische Agenden aufgesetzt. Öffentliche Finanzmittel in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts sollten für entsprechende Programme und Wachstumsprojekte verwendet werden, allen voran für Infrastrukturinvestitionen, um die damalige Wirtschaftskrise zu überwinden. Auch berichtete man regelmäßig den Fortschritt an die OECD.14 Allerdings war das Modell des Green Growth eng gefasst und diente zunächst dazu, Wachstumsimpulse mit dem Anspruch des Umweltschutzes zu verbinden, ohne damit zu stark in die nationalen Prioritäten bei der Krisenbewältigung einzugreifen.
 
        Bei der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 2012 war die Green Economy eines der Leitthemen. Das Konzept sollte im Zuge der volkswirtschaftlichen Stabilisierung und der Armutsbekämpfung nach der Finanzkrise eine kohlenstoffarme und ressourceneffiziente Wirtschaftsweise global voranbringen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen definierte die Green Economy damals als „Wirtschaftsweise, die zu erhöhtem menschlichem Wohlbefinden und mehr sozialer Gerechtigkeit führt, während sie gleichzeitig Umweltrisiken und ökologische Knappheit deutlich verringert“.15 Auch die Wirtschaftswissenschaften hatten für diese Idee bereits Grundlagen gelegt, denn eine Green Economy als ökologisches Modernisierungsmodell war in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eine Reaktion auf die immer offensichtlichere Herausforderung, dass das klassische, quantitativ ausgerichtete ökonomische Wachstumsmodell nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung in der ökologischen und sozialen Dimension passt.16 Eine Abkehr vom Kapitalismus propagieren aber weder die Green Economy noch der Green Deal der EU.
 
        Auch der im US-Wahlkampf 2020 von den Demokraten propagierte „Green New Deal“ stellt keine solche Grundsatzfrage, vielmehr lehnt er sich an das Konjunkturprogramm Roosevelts aus den 1930er Jahren an, bei dem staatliche Regulierung und die Erhöhung der Staatsausgaben für einen neuen Aufschwung sorgen sollten.17 Bei allen „grünen“ Wirtschaftskonzepten geht es bisher darum, mit Ressourceneffizienz, Umweltschutztechnologien, Innovationen und einem positiven Bild der ökonomischen Potenziale die wirtschaftlichen Akteure zu überzeugen. Um Grenzen des Wachstums wurde und wird aber nicht gerungen. Der Staat soll stattdessen mithilfe seiner finanziellen Ressourcen einen Weg bereiten, Wirtschaft und Gesellschaft auf einen nachhaltigeren Wachstumspfad zu lenken. Da das Geldausgeben den Kern staatlicher Souveränität berührt, wurde auf UN-Ebene 2012 gar nicht erst versucht, eine Transformation zur Green Economy konkreter auszubuchstabieren. Die konkrete Umsetzung muss jedes Land selbst entwickeln.
 
        GLOBALE TRENDS MACHEN GREEN DEALS WICHTIGER
 
        Was aber könnte dafür sorgen, dass der Green Deal erfolgreicher verläuft als die grünen Wirtschaftsagenden der vergangenen Jahrzehnte? Für die Europäische Union hat sich in den vergangenen zehn Jahren sowohl im Innen- wie auch im Außenverhältnis einiges verändert. Die EU hat 2016 mit dem Brexit-Votum im Vereinigten Königreich einen Tiefschlag erlitten. Die Staats- und Regierungschefs und die Kommission sind seitdem gefordert, dem Projekt der europäischen Integration neue Strahlkraft zu verschaffen. Im Innenverhältnis wird dies durch den Aufstieg nationalistischer Regierungen in den östlichen Mitgliedsstaaten erschwert. Die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 hat zu harten Kontroversen über gemeinsame Werte geführt. Der Green Deal, auf dessen konkrete Maßnahmen sich schließlich alle Mitgliedsstaaten verständigen müssen, ist also kein Selbstläufer.
 
        Im Verhältnis zu den internationalen Partnern war die EU bereits 2016 auf der Suche nach einer neuen geopolitischen Positionierung. Verstärkt durch den Rückzug der USA aus internationaler Verantwortung ab 2017, wurde aus der Diskussion einer „Globalen Strategie“ eine über die „strategische Autonomie“ Europas.18
 
        Der Green Deal dient der Europäischen Kommission daher auch als Baustein für die geopolitische Neuausrichtung der EU-27. Die ambitionierte Klimapolitik ist für diese Strategie ein wichtiger Teil, obwohl die EU allein nicht das Klima retten kann, denn dazu ist ihr Anteil an den globalen Emissionen zu gering. Dennoch kann die Positionierung als Vorreiter durch eine Verquickung der Klimapolitik mit einer innovativen Wirtschaftsagenda ein Beitrag zum Erhalt der ökonomischen Stärke sein. Im Wettstreit mit China und den USA um die geoökonomische Vorherrschaft verliert die EU an Boden. Die Maßnahmen des Green Deal zahlen in dieser Hinsicht auf die Wette der Kommission ein, mit einer fortschrittsgetriebenen, ressourceneffizienten und sozialverträglichen Wirtschaftsentwicklung auf den Weltmärkten mitzuhalten19 und sich von Ländern wie Russland und China unabhängiger zu machen. Diese nutzen ihre Energie- und Rohstoffexporte als taktisches Instrument, um eigene geoökonomische Ziele zu erreichen. Das wurde wieder deutlich, als 2021 russische Gaslieferungen in die EU zurückgehalten20 und die chinesischen Exportbeschränkungen für Rohstoffe erhöht wurden.21
 
        Gegenüber den USA ist der Green Deal ein politischer Vorsprung, welcher die neue Regierung des demokratischen Präsidenten Biden erheblich unter Druck setzt. Vier Jahre der US-amerikanischen Abwesenheit in der Klimapolitik haben zu einem deutlichen Rückstand in diesem Politikfeld geführt. Die EU muss nun allerdings ihre klimapolitischen Prioritäten gegenüber den USA verteidigen. Der Druck aus Washington, einzelne Projekte des Green Deal – wie die Einführung von CO2-Preisen für bestimmte CO2-intensive Industriegüter aus dem Ausland – zu stoppen, macht deutlich, wie der transatlantische Partner seine Führungsrolle versteht: Die EU soll ihre klimapolitischen Maßnahmen an die der USA anpassen. Davon ist abzuraten, denn mit jedem Wechsel im Weißen Haus kann es zu einem Umschwung kommen und damit zu einer Rücknahme der nun eingeläuteten Klimaschutzpolitik in den USA.
 
        LÄSST SICH EIN GREEN DEAL GLOBALISIEREN?
 
        Wohlstandsmehrung durch Umweltschutz ist offenkundig nicht das Standardmodell der internationalen wirtschaftlichen Entwicklung seit der Industrialisierung. Raubbau an Ressourcen gehörte zum rasanten Aufstieg von Volkswirtschaften genauso dazu wie die Verletzung von grundlegenden Rechten schwacher gesellschaftlicher Gruppen. Die unter anderem auf den Kolonialismus und den Kalten Krieg zurückgehenden wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern tragen zu einem weiteren nicht-nachhaltigen Wirtschaften bei. Versuche, diesen Strukturen auf der Ebene der Vereinten Nationen zu begegnen, bringen kaum Fortschritte. Die Kräfteverhältnisse werden zurzeit durch den Aufstieg Chinas und der geopolitischen Konkurrenz zwischen den Anbietern und Nachfragern von Ressourcen und Rohstoffen neu austariert.22
 
        Die Idee eines Green Deal wendet sich gegen diese Strukturen und soll die Kräfteverhältnisse beeinflussen. Dies unterscheidet den europäischen Green Deal von der Green Economy. Denn der Green Deal steht der Agenda 2030 nahe, auch wenn er nicht alle Ziele einer nachhaltigen Entwicklung verinnerlicht. Vielmehr verwendet der Green Deal die Logik der Industriestaatenwelt, indem er auf eine Transformation durch technologischen Fortschritt setzt und die Wohlstandssicherung in den Mittelpunkt wirtschaftspolitischer Entscheidungen stellt. Die dafür notwendigen Handlungsfreiheiten und die politischen und finanziellen Ressourcen haben nur wenige Länder der Welt.
 
        Für den Green Deal der EU steht die Bewährungsprobe noch aus. Denn die Ziele des Deals – zum Beispiel eine bessere Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität – bedeuten auch, dass die EU weniger von den weltweit verfügbaren Konsumgütern und Rohstoffen verbrauchen wird und damit resilienter gegenüber den taktischen Manövern anderer Regierungen werden kann. Gelänge der EU der Green Deal als Modell für einen gesellschaftlichen Konsens über den Umgang mit der globalen Umweltkrise und für ökonomischen Erfolg, könnte dies auch weitere Regierungen beeinflussen. Somit wäre die Hoffnung, dass der Green Deal zum Zugpferd für andere Industrie- und Schwellenländer wird, weil er auf die Verteilungskämpfe um Ressourcen, die Herausforderungen des Klimawandels und die steigenden sozialen Verwerfungen eine Antwort hat. Von dieser europäischen Idee kann also ein wichtiger Impuls ausgehen, für den es global viele Anknüpfungspunkte und potenzielle Mitstreiter gibt.
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        ENTWICKLUNG STATT WACHSTUM
 
        Rainer Land
 
        Mit dem Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit „Grenzen des Wachstums“ aus dem Jahr 197201 begann die öffentliche Diskussion über die Notwendigkeit einer grundlegenden Transformation der Wirtschaftssysteme. Heute ist allgemein bekannt, dass die natürlichen Ressourcen endlich sind und in absehbarer Zeit erschöpft sein werden: fossile Energien, viele Rohstoffe – Gold, Blei, Kupfer, Zink, Nickel, Bauxit und Uran noch in diesem Jahrhundert, Eisen und Kali im kommenden.02 Die Aufnahmefähigkeit der Ökosysteme für Abprodukte (Abgase, Abwässer, Müll und Schadstoffe) ist vielerorten deutlich überschritten.
 
        Die Erdsysteme und die Biosphären können sich wahrscheinlich an einen Klimakollaps und eine für uns vergiftete Atmosphäre, vergiftete Ozeane und Böden anpassen. Die Erhaltung der menschlichen Zivilisation setzt aber Ökosysteme voraus, die den derzeitigen weitgehend ähneln. Ohne einen grundlegenden Pfadwechsel droht die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wie aber ist diese ökologische Krise der menschlichen Produktionsweise zu überwinden?
 
        Es gibt dazu zwei Ansätze. Die eine Richtung ist die des Postwachstum und Degrowth. Die andere ist das Konzept der ökologischen Wirtschaftsentwicklung, ein Ansatz, den auch ich vertrete. Zu dieser Richtung gehören verschiedene Varianten des Green New Deal03 und des selektiven oder grünen „Wachstums“.04
 
        Beide Ansätze setzen sich kritisch mit dem ökonomischen Mainstream des marktgetriebenen technischen Fortschritts und zwanghaften Wirtschaftswachstums auseinander und streben eine Transformation des Wirtschaftssystems an. Der ökonomische Mainstream hielt lange Zeit einen grundlegenden ökologischen Umbau der kapitalistischen Produktionsweise für nicht notwendig. Dadurch wurden im Ergebnis mehr als drei Jahrzehnte verschenkt. Derzeit wankt das neoklassische Wachstumsmodell unter dem Druck der ökologischen und sozialen Krisen und neuer politischer Bewegungen wie Fridays for Future.
 
        Inzwischen wird die Notwendigkeit einer ökologischen Neuausrichtung auch im ökonomischen Mainstream anerkannt, wenigstens punktuell. Die Auseinandersetzung zwischen den drei Grundrichtungen – (1) Weiter so mit einzelnen ökologischen Korrekturen (Mainstream), (2) Postwachstum oder (3) ökologischer Umbau durch ein anderes Modell wirtschaftlicher Entwicklung – betrifft vor allem die Methoden. Der Mainstream setzt auf einzelne Marktinstrumente wie einen CO2-Preis. Degrowth und Postwachstum meinen, geringere Wachstumsraten, Nullwachstum oder negative Wachstumsraten des BIP seien die entscheidende Lösung. Ein verändertes Regime wirtschaftlicher Entwicklung, eine gelenkte Marktwirtschaft mit ökologischer Regulation generiert hingegen andere Richtungen wirtschaftlicher Entwicklung. Die italienisch-amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato spricht diesbezüglich von einem missionsorientierten Ansatz.05
 
        WARUM WENIGER ODER KEIN WACHSTUM KEINE LÖSUNG IST
 
        Die Postwachstums-Bewegung hat sich seit den 1960er Jahren stark ausdifferenziert. Ein Höhepunkt war die internationale Degrowth-Konferenz 2014 in Leipzig.06 Das Spektrum von Kritik und Alternativen ist breit und umfasst radikal-ökologische Positionen, Kapitalismuskritik, feministische Ansätze, traditionelle linke Positionen, aber auch konservative oder libertäre Wachstumskritik.
 
        Für die Postwachstumstheorie ist der kapitalistischen Produktions- und Wirtschaftsweise ein Wachstumszwang immanent, da er in den Produktionsverhältnissen und der Sozialstruktur begründet sei. Die heutigen ökologischen Probleme seien Folge dieses Wachstumszwangs.07 Weiter sei das Wachstum des BIP zwingend mit steigendem Ressourcenverbrauch verbunden, eine Entkopplung sei aufgrund des Rebound-Effekts, bei dem durch Effizienzsteigerungen freigesetzte Ressourcen durch zusätzliche Produktion direkt wieder gebunden werden, nicht oder nur in engen Grenzen möglich.08 Folglich könne ein sinkender Ressourcenverbrauch nur durch weniger Wachstum, streng genommen nur durch negatives Wachstum erreicht werden. Die Einstellung unnötigen Luxuskonsums, ein reduzierter allgemeiner Konsum und eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung mit mehr freier Zeit für Eigenarbeit seien mögliche Wege.09
 
        Sinkende oder negative Wachstumsraten scheinen allerdings nur auf den ersten Blick eine plausible Antwort. Ein genauerer Blick zeigt, dass damit keine Lösung der ökologischen Probleme verbunden ist. Geringeres Wachstum oder Nullwachstum würden den laufenden Ressourcenverbrauch nicht reduzieren. Der Verbrauch an Ressourcen, die CO2-Emissionen und die Menge an Abprodukten und Schadstoffen, die die Ökosysteme sowie die Biodiversität zerstören, sie würden zwar nicht mehr wachsen, aber auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben. Der Klimawandel verlangt aber, die CO2-Emissionen binnen 20 oder maximal 30 Jahren auf null zu reduzieren. Etwas Schrumpfung würde kaum nutzen, und eine Halbierung des BIP würde eine schwere wirtschaftliche und soziale Krise auslösen, die ökologische Krise aber nur herauszögern.
 
        Eine künftige Wirtschaft muss also ganz ohne Entnahme sich erschöpfender Rohstoffe und ohne Emission schädlicher Abprodukte auskommen. Es geht nicht um Nullwachstum, sondern um eine grundsätzlich umweltkompatible Produktions- und Konsumtionsweise. Diese ist nicht durch Wachstumsbeschränkungen, sondern nur durch grundsätzlich andere, umweltkompatible Verfahren und Produkte zu erreichen, durch einen Umbau des Wirtschaftssystems, durch technologische Innovationen, durch verändertes Konsumverhalten und eine andere sozialökonomische und politische Regulation wirtschaftlicher Entwicklung.
 
        Der Abbau von Luxuskonsum und unnötigem Ressourcenverbrauch ist ein zu unterstützender Vorschlag. Immerhin verursacht der Konsum der Superreichen global fast 16 Prozent der Klimagasemissionen. Damit schädigen sie „das Klima mehr als die ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung“.10 Steuern auf sehr hohe Einkommen, Vermögen und auf Luxuskonsum könnten helfen. Aber das wäre nicht genug. Den größten Anteil am Verbrauch haben die mittleren und unteren Einkommensschichten. Die meisten Menschen in ärmeren Ländern und den Niedriglohnsektoren der entwickelten Länder können und werden nicht auf Teile ihres Einkommens verzichten. Zudem wird die Weltbevölkerung weiter auf voraussichtlich über zehn Milliarden Menschen wachsen. Ein ökologischer Umbau ist nur möglich, wenn er mit der Verbesserung der Lebenssituation für die Bevölkerungsmehrheit verbunden wird, vor allem für die Unter- und Mittelschichten und die ärmeren Länder.
 
        ÖKOLOGISCHER UMBAU UND EVOLUTORISCHE ÖKONOMIE
 
        Nötig ist ein ökologischer Umbau der Produktions- und Lebensweise, der einerseits zu einem absolut sinkenden Ressourcenverbrauch und andererseits zu wachsenden Einkommen der einkommensschwachen Bevölkerungsmehrheit führt. Eine evolutorische Ökonomie muss und kann diesen Entwicklungspfad aufzeigen.
 
        Er erfordert den Umbau der gesamten Produktion, Konsumtion und Infrastruktur binnen zwei oder drei Generationen, also innerhalb von 50 bis 75 Jahren – einem Zeitraum, in dem auch in der Vergangenheit alle Produktionsmittel, Infrastrukturen, Gebäude und Konsumstrukturen mindestens einmal ersetzt oder transformiert wurden. Es geht also um mittel- und langfristig veränderte Entwicklungsrichtungen, nicht um einen Umsturz von heute auf morgen. Ökologischer Umbau bedeutet, Innovationen primär unter ökologischen Kriterien zu selektieren und alle Verfahren, Produkte und Infrastrukturen unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten zu erneuern.11 Dabei müssen die prekären Bereiche – die Emission von Treibhausgasen und der Umbau der Energiesysteme, die Zerstörung der Biodiversität, der Plastikmüll, die Wasserkreisläufe – zuerst, also in den nächsten 10 bis 20 Jahren bearbeitet werden.
 
        Unter ökologischen Gesichtspunkten müssen Innovationen zuallererst umweltkompatibel sein. Das heißt, alle neuen Produkte und Verfahren dürfen bei der Herstellung, Anwendung und bei der Entsorgung die Ökosysteme der Erde nicht schädigen. Alle Energiesysteme sind auf erneuerbare Energien umzustellen, ohne Rohstoffe zu verbrauchen oder schädliche Abprodukte zu emittieren. Künftige Verkehrssysteme müssen auf Verfahren aufbauen, die keine Klimagase emittieren, umweltkompatibel und komplett recyclingfähig sind.12 Für alle prekären Rohstoffe und Abprodukte müssen Stoffkreisläufe unter Zuhilfenahme natürlicher Ökosysteme aufgebaut werden. Für Materialien wie Metalle und Baustoffe sind geschlossene industrielle Kreisläufe zu gestalten. Nach und neben dem Umbau der Energiesysteme sollte der Aufbau eines umfassenden Stoffstrommanagements die zweite wichtige Komponente des ökologischen Umbaus sein. Essenziell ist aber auch der Umbau der Industrie: Sie braucht eine Umstellung auf erneuerbare Energien, in der chemischen Industrie auf grünen Wasserstoff als Energieträger. Ferner muss sie künftig umweltkompatible und recyclingfähige Produkte und Verfahren gestalten. Die Entnahme von Rohstoffen und die Abgabe von Abprodukten soll tendenziell gegen null reduziert werden, beginnend mit prekären Ressourcen. Schließlich müsste ein Drittel oder sogar die Hälfte der Erde (Landmassen wie Ozeane und Meere) von der wirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden und als Naturschutzgebiet ausschließlich der Regeneration und Erhaltung der Ökosysteme dienen.13
 
        REGULATION DES ÖKOLOGISCHEN UMBAUS
 
        Die skizzierten Entwicklungsrichtungen des ökologischen Umbaus erfordern eine gelenkte Marktwirtschaft. So geht etwa Mariana Mazzucato davon aus, dass der Staat nicht nur wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherstellen soll, sondern durch Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, durch öffentliche Investitionen und Innovationen wirtschaftliche Entwicklung aktiv gestalten muss. Wie es gehen könnte, zeigt sie am Beispiel des Apollo-Programms der Kennedy-Regierung in den 1960er Jahren.14 Die Vorstellung neoklassischer Ökonomen, der Markt könne sinnvolle Entwicklungstrends selektieren, ist grundlegend falsch. Eine gelenkte Marktwirtschaft ist eine Marktwirtschaft, die Allokation von Ressourcen und die Preisbildung erfolgen im Wesentlichen auf Märkten. Aber es werden gesellschaftliche Entwicklungsziele gesetzt, private wie staatliche Unternehmen werden durch Rahmenbedingungen und geeignete Mittel, vor allem durch öffentliche und private Investitionen, in gewollte Bahnen gelenkt. Dabei dürfen nicht die Finanzmärkte den Trend bestimmen; sie müssen der realwirtschaftlichen Entwicklung dienen.15
 
        Schon John Maynard Keynes hatte ausführlich begründet, warum eine Marktwirtschaft keine stabile wirtschaftliche Entwicklung generiert, sondern einer makroökonomischen Regulation bedarf, insbesondere der Löhne, der öffentlichen Ausgaben, des Welthandels und der Währungssysteme. Ihm ging es um Stabilität und Vollbeschäftigung. Das Konzept der gelenkten Marktwirtschaft geht darüber hinaus: Es geht um die Lenkung der Entwicklungsrichtungen.16 Es geht um die demokratische Konsensbildung über Entwicklungsziele in der Bevölkerung, die Interessen der Arbeiter, der Unternehmer, der Verbraucher. Es geht um Ziele, die die natürlichen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen langfristig erhalten. Der Markt wird benötigt, um den aktuellen Zustand des Wirtschaftssystems abzubilden, aber er kann nicht die Ziele künftiger Entwicklung bestimmen. Sie müssen durch einen gesellschaftlichen Kommunikationsprozess erstritten und erarbeitet werden. Es ist durchaus offen, ob dies in den gespaltenen westlichen Gesellschaften gelingen kann. Ein Grundkonsens zum ökologischen Umbau ist derzeit nicht absehbar, weil dieses Thema seit Jahrzehnten für wirtschaftliche und politische Machtkämpfe und für die Umverteilung von Einkommen von unten nach oben missbraucht wurde und wird. Gleichwohl wäre ein solcher Konsens die eine notwendige Voraussetzung für eine Lenkung marktwirtschaftlicher Entwicklung. Die andere betrifft die Instrumente, mit denen gelenkt werden soll.
 
        Ressourcenbewirtschaftung
 
        Das wichtigste ökologische Instrumentarium ist die Bewirtschaftung aller prekären ökologischen Ressourcen. Für jede bewirtschaftete Ressource, seien es Böden, Gewässer, Senken oder Rohstoffe, muss ein Verfahren und eine öffentlich kontrollierte Verwaltung aufgebaut werden, je nach Charakter der Ressource lokal, regional, national oder multinational. Auf wissenschaftlicher Grundlage werden eine Tragfähigkeitsgrenze und, wenn diese überschritten ist, ein Absenkungspfad (jährliche Verringerung der Nutzung) festgelegt. Die Nutzung bewirtschafteter Ressourcen setzt dann den Erwerb von Nutzungsrechten voraus. Im Rahmen des gesetzten Nutzungsvolumens und der Nachfrage nach Nutzungsrechten wird ein Preis gebildet. Die Preisbildung muss politisch kontrolliert werden, Spekulationen und der Handel mit Nutzungsrechten sind auszuschließen. Nutzungsrechte dürfen nur an die ausgebende Stelle zurückgegeben werden, bei Nichtnutzung darf nur der Ausgabepreis erstattet werden. Entscheidend ist nicht die Bepreisung, wie neoliberale Deutungen gern nahelegen, sondern die strikte Begrenzung der Nutzungsvolumina. Der gesetzte Gesamtrahmen darf nicht überschritten und die Nutzung muss öffentlich überwacht werden.17
 
        Kreditfinanzierte Investitionen
 
        Gleichzeitig mit der Ressourcenbewirtschaftung oder sogar im Vorlauf dazu müssen Alternativen zur bisherigen Nutzung prekärer Ressourcen entwickelt und angeboten werden. Nur dann haben potenzielle Nachfrager die Möglichkeit, auf Substitute zu wechseln, andere Verfahren oder Materialien anzuwenden, neue umweltkompatible Produkte zu entwickeln und auf Ressourcen zu verzichten, statt für deren Nutzung zu bezahlen. Ressourcenbewirtschaftung ohne breit angelegte Erforschung und Entwicklung neuer umweltkompatibler Technologien und Unternehmensstrategien würde keinen neuen Entwicklungspfad, sondern eine Wirtschaftskrise zur Folge haben. Zu einer missionsorientierten Entwicklung gehört daher die umfassende Finanzierung von Innovationen und Investitionen.18 Im Vorgriff auf die Ressourcenbewirtschaftung müssen diese Entwicklungen durch Kreditaufnahme finanziert werden. Durch kreditfinanzierte Investitionen in Innovationen und neue Anlagen und Infrastrukturen entsteht eine zusätzliche Nachfrage, die den Nachfragerückgang durch steigende Preise bei Nutzungsentgelten ausgleicht. So können depressive Wirkungen der Ressourcenbewirtschaftung vermieden werden. Mit zunehmender Wirksamkeit der Ressourcenbewirtschaftung und der kreditfinanzierten Forschung und Entwicklung können Einnahmen aus Nutzungsentgelten zur Refinanzierung der Kredite eingesetzt werden.
 
        Interventionen
 
        Hinzu kommen weitere Instrumente einer gelenkten Marktwirtschaft, die nicht nur im ökologischen Kontext relevant sind. Eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte ist nötig, damit die inhaltlich gesetzten Entwicklungsziele nicht durch Selektionen auf steigende Marktwerte von Finanzanlagen konterkariert werden, die zudem zu Blasen und Finanzkrisen führen können. Die Geldpolitik muss sicherstellen, dass die kreditfinanzierten Innovations- und Investitionsprogramme mit einem stabilen Konjunkturverlauf einhergehen. Die Lohnpolitik muss sicherstellen, dass die Löhne im Maße der Produktivität plus der Zielinflationsrate steigen und keine anhaltenden Handelsbilanzdivergenzen auftreten. Zudem geht es darum, dass steigende Einkommen mindestens die Preissteigerungen für ökologische Ressourcen ausgleichen – soweit dies Verbraucherpreise betrifft. In der Finanzpolitik müssen alle staatlichen Ausgaben als kompatibel mit dem ökologischen Umbau gestaltet werden – quasi durch einen „ökologischen Vorbehalt“ in der Haushaltspolitik. Die Wechselkurspolitik muss sicherstellen, dass kooperatives Verhalten der Handelspartner im Hinblick auf den ökologischen Umbau begünstigt wird, keine Trittbrettfahrerei erfolgt und ungleiche Lasten ausgeglichen werden. Es bietet sich an, eine Reihe wichtiger ökologischer Programme multinational zu organisieren.
 
        Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, alle möglichen Instrumente einer gelenkten Marktwirtschaft darzustellen. Es geht um das Prinzip: Geteilte, gesellschaftlich gesetzte wirtschaftliche Entwicklungsziele sollen durch entsprechende politische Instrumente im Rahmen der Marktwirtschaft umgesetzt werden. Dabei muss es eine demokratische öffentliche Kontrolle und Teilhabe der Zivilgesellschaft geben, damit neue ökologische Lenkungsorgane nicht zu Mitteln des Ausbaus verselbstständigter Macht des Staates, der Parteien, einzelner Lobbyorganisationen oder Unternehmen werden. Mit einer ökologisch ausgerichteten gelenkten Marktwirtschaft ist es möglich, den Verbrauch von Naturressourcen, insbesondere die Emissionen von Klimagasen, Abwassern und Müll sowie den Abbau endlicher Rohstoffe absolut und, wo es erforderlich ist, auf null oder unter wissenschaftlich begründete Tragfähigkeitsgrenzen abzusenken.
 
        EVOLUTION STATT WACHSTUM
 
        Die Ökosysteme der Erde funktionieren seit mehr als drei Milliarden Jahren mit einer konstanten Stoffmenge (Wasser, Minerale, Kohlenstoff) und einem weitgehend konstanten Zu- und Abstrom von Energie (der Sonne). Alle Stoffe werden in geologischen oder biologischen Kreisläufen laufend umgewälzt, ihre Menge wächst dabei nicht. Trotzdem war und ist die Evolution einer unbegrenzten Vielfalt biologischer Arten, Populationen und Lebewesen möglich – ohne eine wachsende Stoffmenge und bei konstantem Energiestrom. Auf einem endlichen Planeten ist kein endloses Wachstum möglich, aber sehr wohl endlose Evolution. An diesem Modell sollte sich auch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und ihrer Wirtschaftssysteme orientieren: endlose Entwicklung bei endlichen Stoffkreisläufen und Energieströmen. Es ist fatal, wenn man Entwicklung mit Wachstum gleichsetzt.
 
        Die Bewirtschaftung aller prekären ökologischen Ressourcen limitiert den Verbrauch unterhalb von Tragfähigkeitsgrenzen. Die zweite Komponente, ein kreditfinanziertes Programm für Innovationen und Investitionen, erzeugt das Reservoir, auf dem die Selektion neuer umweltkompatibler Produkte und Verfahren aufbauen kann. Beides zusammen ermöglicht wirtschaftliche Entwicklung bei absolut sinkendem Verbrauch von Naturressourcen. Zumindest theoretisch könnte auf diesem Weg eine umweltkompatible Produktionsweise entstehen. Auch bei absolut sinkendem Verbrauch von Naturressourcen würde der wirtschaftliche Wert der Weltproduktion beziehungsweise die Preissumme aller von allen Volkswirtschaften erzeugten Produkte und Leistungen aus drei Gründen wachsen.
 
        Erstens wären die steigenden Innovationsleistungen und die Produktion der Investitionsgüter für den ökologischen Umbau Teil der Wertschöpfung und würden den Wert der nationalen BIP erhöhen. Dabei wäre darauf zu achten, dass diese neue zusätzliche Produktion weitgehend und möglichst bald vollständig mit erneuerbaren Energien und umweltkompatiblen Produkten, Investitionsgütern und Materialien in geschlossenen oder offenen Stoffströmen hergestellt wird, weil nur dann ein steigendes BIP mit sinkendem Ressourcenverbrauch erreicht werden kann.
 
        Zweitens würde der Wert des BIP steigen, weil die Weltbevölkerung noch einige Jahre weiterwachsen wird, also mehr Nahrung, Kleidung, Wohnungen, Bildung und so weiter produziert werden müssen.
 
        Drittens kann der Wert des Produktionsoutputs auch steigen, wenn die neuen Produkte aufgrund von Qualitätsverbesserungen einen höheren Wert haben.19 Ein wachsendes BIP bei sinkendem Verbrauch hält die Postwachstumsökonomie für unmöglich. Die meisten empirischen Daten zeigen tatsächlich, dass BIP und Ressourcenverbrauch in der Vergangenheit parallel wuchsen. Das ist leicht zu erklären: In einem Wirtschaftssystem, in dem es keine Mengenbegrenzung ökologischer Ressourcen gab, keine Regulierung, keine Bewirtschaftung, und bis heute kaum gibt, können alle ökologischen Ressourcen bis zur Erschöpfung ausgebeutet werden. Jede freie Ressource wird ergriffen. Das erklärt den sogenannten Rebound-Effekt. Es gibt aber keinen zwingenden Zusammenhang zwischen dem physischen Verbrauch von Naturressourcen und dem Wachstum des in Geld ausgedrückten Wertes des BIP, es muss also auch nichts „entkoppelt“ werden. Aber erst Mengenbegrenzungen und Ressourcenbewirtschaftung führen zu einer Selektion von Innovationen mit Blick auf Umweltkompatibilität und sinkenden Naturverbrauch.
 
        IST ÖKOLOGISCHER UMBAU POLITISCH MACHBAR?
 
        Das skizzierte Modell eines evolutorischen ökologischen Umbaus mit konsensualen Zielen, Selektionskriterien und Instrumenten wirtschaftlicher Entwicklung ist ein zu diskutierendes Konzept, das Möglichkeiten, Entwicklungspfade und Grenzen aufzeigen soll. Es gibt keinen politischen Akteur, der dies in Gänze umsetzen könnte. Vor allem fehlt der für eine gelenkte Marktwirtschaft erforderliche gesellschaftliche Grundkonsens. Wir haben es mit gegeneinander agierenden Akteursgruppen zu tun, die ihre Interessen häufig auf Kosten anderer durchzusetzen versuchen und sich keinen Gemeininteressen unterordnen. Die heute übliche Beschwörung gemeinsamer Werte hilft nicht. Abstrakte Werte sind keine geteilten Entwicklungsziele, sondern auf Abgrenzung und Gefolgschaft zielende Ideologie.
 
        Trotzdem ist eine ökologische Entwicklung nicht chancenlos. Es wäre denkbar, dass über mehrere Schritte, beginnend mit einer von der Klimabewegung erzwungenen Anpassung der Energiesysteme, nach und nach neue Entwicklungen beginnen. Ansätze gibt es. Mit solchen noch unzureichenden Schritten könnten Verbesserungen der sozialen Lage und der Lebenswelt einhergehen, die soziale Spaltungen verringern. Dann wäre ein neuer ökologischer und sozialer Grundkonsens denkbar. Es besteht aber auch ein Risiko. Wenn die zu erwartenden ökologischen Probleme, vor allem der Klimawandel, zur Verschlechterung der sozialen Lage großer Bevölkerungsteile und zu wachsenden Flüchtlingsströmen führte, dann ist ein Kollaps wahrscheinlich.
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        KLIMASCHUTZ DURCH INNOVATION UND MARKTWIRTSCHAFT
 
        Johannes Müller-Salo · Rupert Pritzl
 
        Der klimapolitische Diskurs in Deutschland erscheint paradox: Nahezu alle politischen Akteure suchen sich zu überbieten, wenn es um die stetige Verschärfung der Klimaziele und um die Verkürzung des Zeitrahmens geht, ohne zugleich die geeigneten Instrumente zur Erreichung dieser ehrgeizigen Ziele kritisch zu diskutieren. So hat auch die grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021, die „ausreichende Vorkehrungen“ zur Zielerfüllung anmahnt,01 in der Politik nur zu neuen Debatten um Zielvorgaben geführt. In der klimapolitischen Diskussion scheinen die Akteure in ihrer eigenen Vorstellungswelt gefangen sowie zwischen selbstbekundetem moralischem Anspruch und tatsächlicher ökonomischer Realität hin- und hergerissen zu sein.02
 
        Den klimapolitischen Diskurs in Deutschland prägen moralische Argumente und eine emotionale, mit katastrophischen Bildern und ökologischer Apokalyptik arbeitende Sprache.03 Die passenden klimapolitischen Instrumente, ihre Vor- und Nachteile, ihre Zieltauglichkeit und ihre gesamtwirtschaftlichen Kosten geraten darüber aus dem Blick.04 Vor diesem Hintergrund verstehen wir unsere Ausführungen als einen Beitrag zur Versachlichung der klimapolitischen Debatte, in der ein politischer Moralismus oft eine ehrliche und transparente Diskussion unterbindet.05 Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltige und mehrheitsfähige Klimapolitik Forderungen der Gerechtigkeit ebenso genügen muss wie Forderungen der Effizienz.
 
        GERECHTIGKEIT
 
        Klimaschutz ist moralisch zuerst aus Gründen der Gerechtigkeit gefordert: Keiner Generation steht das Recht zu, die natürlichen Ressourcen im Übermaß für sich zu nutzen und späteren Generationen ungebührliche Lasten aufzuerlegen. In der mit Klimaproblemen befassten ethischen Gerechtigkeitsdebatte konkurrieren unterschiedliche normative Modelle – etwa ein liberaler Egalitarismus in der Tradition von John Rawls, eine utilitaristische Zukunftsethik und ein auf die Sicherung eines Grundniveaus an zukünftigem Wohlergehen abzielender „Suffizientarismus“.06 Fraglos lässt sich jede dieser Positionen zur Begründung umfassender Klimaschutzpflichten heranziehen.
 
        Vorstellungen von Gerechtigkeit besitzen jedoch die unbequeme Eigenschaft, dass sie nicht nur auf Zustände und Ergebnisse, sondern auch auf Verfahren und Prozesse bezogen werden können, die zu entsprechenden Ergebnissen führen. Die normative Logik verlangt, Ergebnis und Verfahren zusammenzudenken: Wenn „die Gegenwart“ moralisch verpflichtet ist, für „die Zukunft“ vorzusorgen und effektiven Klimaschutz zu betreiben, dann kann es moralisch nicht irrelevant sein, wie „die Gegenwart“ die Kosten verteilt.07
 
        Klimagerechtigkeit hat also zwei Seiten, die es verdienen, in der öffentlichen Debatte gleichermaßen thematisiert zu werden. Die intergenerationelle Perspektive zeigt auf, welcher Klimaschutz gerecht ist, welcher Klimaschutz zukünftigen Generationen moralisch geschuldet ist – und die intragenerationelle Perspektive zeigt auf, wie Klimaschutz in der Gegenwart gerecht zu organisieren ist und wie eine gerechte Verteilung der gegenwärtigen Kosten für den Klimaschutz auszusehen hat.
 
        Das Erreichen der politisch beschlossenen Klimaziele bringt erhebliche Einschränkungen und Veränderungen der Konsum- und Produktionsaktivitäten und somit erhebliche gesellschaftliche Kosten mit sich. Eine weitere Verschärfung der klimapolitischen Anforderungen in Deutschland durch Vorziehen der Klimaneutralität von 2050 auf 2045, wie im von der damaligen Bundesregierung hastig überarbeiteten und im Juni 2021 beschlossenen Klimaschutzgesetz vorgesehen, treibt diese Kosten weiter in die Höhe. Es ist ein Gebot politischer Aufrichtigkeit, dies klar zu kommunizieren. Wer Kosten gesamtgesellschaftlich gerecht verteilen will, muss sie zuallererst transparent offenlegen. Dazu gehört auch, dass die politischen Parteien alternative Politikarrangements klar konturieren, um so der demokratischen Wählerschaft eine echte Auswahl und damit Entscheidungsmacht zu geben. Anders formuliert: „Letztlich steht und fällt eine zielführende Klimapolitik mit der Fähigkeit der Politik, sich gegenüber den Bürgern glaubwürdig zu einer Klimapolitik zu bekennen.“08 Eine offene Kommunikation der Klimaschutzkosten sollte damit eine Grundbedingung im klimapolitischen Diskurs sein.
 
        ZIELKONFLIKTE
 
        Viele Vertreter einer ambitionierten Klimapolitik sind implizit der Auffassung, dass dem Klimaschutz der höchste Stellenwert gegenüber allen anderen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Zielen einzuräumen ist. Eine solche Haltung lässt außer Acht, dass die Vereinten Nationen 2015 17 Entwicklungsziele verabschiedet haben, die die menschlichen Bedürfnisse umfassend widerspiegeln und gemeinsam erreicht werden sollen.09 Andere Länder greifen den Gedanken pluraler Entwicklungsziele in ihrer Klimaschutzpolitik auf. Dies gilt beispielsweise für Südafrika, welches in seinem nationalen Rahmenplan zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von der „overriding priority to address poverty and inequality“ spricht,10 das Ziel des Klimaschutzes somit eng an das Ziel der Armutsbekämpfung koppelt. Auch umfasst Nachhaltigkeit die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die gesellschaftlich miteinander in Einklang gebracht werden müssen.11
 
        Selbstredend können diese Ziele miteinander in Konflikt geraten. Darauf reagierende politische Prozesse der Konfliktlösung sollten als wesentliches, geradezu unverzichtbares Medium der Herstellung intragenerationeller Gerechtigkeit angesehen werden. Wo alles unhinterfragt dem Klimaschutz untergeordnet wird, wird der dringend nötigen öffentlichen Debatte über gegenwärtige Klimagerechtigkeit, das heißt Klimaschutzkostengerechtigkeit, aus dem Weg gegangen. Es drohen „neue Ungerechtigkeiten (…) im Gewand des Umweltschutzes“.12
 
        Wer alle Gesetze unter einen klimapolitischen Vorbehalt stellt und pauschal wirtschaftliche Aktivitäten in klimaförderlicher Absicht als „gut“ oder „böse“ kategorisiert, der muss sich die Frage nach seinem Gerechtigkeitsverständnis gefallen lassen: Warum sollte etwa eine klimapolitische Maßnahme zu billigen sein, deren Kosten die am schlechtesten Gestellten der Gegenwart in besonderem Maße belasten?
 
        EFFIZIENZ
 
        Gerechtigkeit und Effizienz haben weitaus mehr miteinander zu tun als gemeinhin angenommen. Wo das Ziel – der Klimaschutz – moralisch gefordert ist, ist von einer Gesellschaft zunächst einmal zu verlangen, dass sie ihren Beitrag zum Erreichen dieses Ziels leistet. Wie sie das tut, ist ihre demokratische Entscheidung. Wenn eine Gesellschaft einen stark ineffizienten Weg zum Erreichen des moralisch Gebotenen einschlägt, können sich Menschen mit Recht über Ungerechtigkeit beklagen: Jeder von ihnen muss mehr zahlen, als zum Erfüllen der moralischen Norm erforderlich wäre, würden die Mittel nur effizient eingesetzt. Die Ungerechtigkeit steigt in dem Maße, in dem Einzelne schlechter gestellt sind und selbst nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Eine ineffiziente und ineffektive Klimapolitik hat besonders regressive Verteilungswirkungen und schädigt die unteren Bevölkerungsschichten überproportional. Unerwünschte Verteilungswirkungen und eine soziale Schieflage der bisherigen politischen Maßnahmen sind unübersehbar: So belastet die EEG-Umlage auf den Stromverbrauch die unteren Einkommensgruppen verhältnismäßig stark, die staatlichen Förderung der Elektromobilität kommt besonders den kaufkräftigen Einkommensbeziehern und Dienstwagennutzern zugute und von der umfangreichen energetischen Gebäudeförderung profitieren die Eigenheim- und Wohnraumbesitzerinnen. Klimapolitik aber wird nur dann nachhaltig und erfolgreich sein, wenn sie von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung auch als sozial gerecht empfunden wird.
 
        Eben aus diesem Grund ist Effizienz dort, wo der Gegenwart im Sinne intergenerationeller Gerechtigkeit Forderungen auferlegt werden, selbst ein normatives Gebot. Es geht um eine kosteneffiziente Klimapolitik, die nur dadurch erreicht werden kann, dass es zu einem marktlichen Ausgleich der Grenzvermeidungskosten in allen Bereichen und allen Sektoren und in allen Wirtschaftsräumen kommt.13 Klimaneutrale Produktions- und Konsumaktivitäten zu erreichen, erfordert enorme Anstrengungen in der Forschung und Entwicklung sowie in der wirtschaftlichen Umsetzung. Das ist freilich nur in einer marktwirtschaftlichen Ordnung durch den „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ zu gewährleisten und nicht durch klimadirigistische Interventionen und staatliche Verbote. Nur durch die bewusste Indienstnahme des Marktes und des Systems der relativen Preise und nicht durch Ablehnung oder Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft wird Klimaneutralität effektiv und effizient erreicht werden können.14 Denn die Erreichung dieses Ziels hängt von neuen Technologien und innovativen Lösungen ab. Welche das sein werden, weiß heute niemand, ehrlicherweise auch kein Politiker. Wo Politiker glauben, das Ergebnis von innovativen Entwicklungsprozessen vorhersagen zu können, findet eine „Anmaßung von Wissen“ (von Hayek) statt. Es sind vielmehr die Märkte, die einen offenen wettbewerblichen Such- und Auswahlprozess vorantreiben und welche die technisch und wirtschaftlich Erfolgreichen mit Gewinnen belohnen.15 Marktliche Prozesse sind schon deswegen unverzichtbar, da sie Kostendruck erzeugen, der dazu führt, dass sich die preiswertesten Lösungen durchsetzen. Darauf sind wir angewiesen, denn der klimaneutrale Umbau der Gesellschaft wird in jedem Fall teuer genug und Deutschland sieht sich schließlich noch mit anderen, ebenfalls sehr kostspieligen Herausforderungen wie dem Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur konfrontiert.
 
        TECHNOLOGIEOFFENHEIT
 
        Der „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ bedeutet aber noch weitaus mehr: Energiesparmaßnahmen, Verbesserungen der Energieeffizienz und eine nachhaltigere Lebensweise werden sicher zu den Klimaschutzzielen beitragen. Es steht aber zu erwarten, dass es Innovationen und Technologien der Zukunft sind, die den wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Als Gamechanger sind sie effizienter in der Zielerreichung und, entsprechend des Zusammenhangs von Effizienz und Gerechtigkeit, auch gerechter. In seinem 2021 erschienenen Buch zum Klimaschutz illustriert Bill Gates diesen Zusammenhang am unmittelbar einleuchtenden Beispiel der gerechten und klimafreundlichen Stromversorgung in Entwicklungsländern.16 Ohne neue Technologien, die entsprechende Effizienzsprünge erlauben, wird diese Forderung der Gerechtigkeit – die ärmeren Staaten haben einen begründeten Anspruch auf genügend und genügend billigen Strom – nicht zu verwirklichen sein. Und auch der Zukunftsrat der bayerischen Wirtschaft hat in seiner grundlegenden Handlungsempfehlung betont, dass die Klimaschutzanstrengungen in Deutschland darauf zielen müssen, nachhaltige Innovationen und Technologien zu entwickeln und in die wirtschaftliche Umsetzung zu bringen.17
 
        Mit seinem Alleingang beim Ausstieg aus der Kernenergie ist Deutschland kein Vorbild für andere Länder. Kein anderes Land hat – im Nachgang zur Katastrophe von Fukushima 2011 – eine ähnlich radikale Entscheidung getroffen. Deutschland setzt mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz seit 2000 (fast) ausschließlich auf den verstärkten Einsatz von politisch ausgewählten erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wind- und Bioenergie) und lehnt es ab, andere neue oder alternative Technologien zu erforschen und auch anzuwenden. So werden in Deutschland etwa die Carbon-Capture-Storage (CCS) und die Carbon-Capture-Utilization (CCU) ignoriert. Mit dem nationalen Kernenergieausstieg sind auch sämtliche Weiterentwicklungen von Fusionsreaktoren kategorisch ausgeschlossen – und alternative Energieformen und -quellen wie zum Beispiel alternative Antriebe oder synthetische Treibstoffe werden eher stiefmütterlich behandelt. Andere Länder hingegen setzen auf einen offenen Mix verschiedener Formen der Energiegewinnung und einen technologieoffenen Ansatz, der auch die Kernenergie berücksichtigt, für die sich insbesondere Frankreich innerhalb der EU stark macht.18 Auch weisen viele Schwellenländer enorme Steigerungsraten des gesamtwirtschaftlichen Energiebedarfs auf, die letztlich nur mit allen Formen der Energiegewinnung befriedigt werden können.
 
        Das „Wall Street Journal“ bezeichnete die deutsche Energiewende im Januar 2019 als die „dümmste Energiepolitik der Welt“.19 Wenn es entscheidend ist, wie die „deutsche und europäische Klimapolitik die klimapolitischen Anstrengungen anderer Länder beeinflusst“,20 sollte Deutschland nicht weiter in einer klimapolitischen „Realitätsillusion“21 verharren, sondern zu der Erkenntnis kommen, dass eine von „Denkverboten“ gekennzeichnete und national ausgerichtete Klimapolitik sicher nicht zum Vorbild der Welt gereicht. Es gibt gute Gründe, die im deutschen Klimaschutzdiskurs fest verankerte, von früheren Umweltbewegungen geerbte Technologieskepsis zu überwinden.
 
        INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
 
        Wer das eingangs beschriebene Doppelgebot der Gerechtigkeit ernst nimmt, wird schließlich an der grundlegenden Problemstruktur der Klimafrage nicht vorbeikommen: Der Schutz des Klimas ist ein internationales nicht-ausschließbares Gemeinschaftsgut. Dies bedeutet, dass es für alle Länder rational ist, sich nicht an der Bereitstellung des öffentlichen Gutes Klimaschutz zu beteiligen, wenn nicht auch (fast) alle anderen Länder sich angemessen daran beteiligen. Der Sachverständigenrat Wirtschaft hat daher der internationalen Kooperation aller Staaten eine zentrale Bedeutung für eine nachhaltige Klimapolitik beigemessen. Es reicht eben nicht aus, wenn sich ein einziges Land wie Deutschland mit einem Anteil von rund zwei Prozent an den weltweiten Treibhausgasemissionen ohne abgestimmtes und koordiniertes Verhalten selbst ambitionierte nationale Klimaschutzziele setzt und sich damit enorme gesellschaftliche Kosten auferlegt.22
 
        Auch dies ist zuallererst eine Frage der Gerechtigkeit: Niemand kann von einem Menschen erwarten, enorme Ressourcen für ein nicht zu erreichendes Ziel aufzubringen. Dieses Ansinnen bedeutet aus wirtschaftsethischer Sicht eine „Selbstaufopferung Deutschlands“.23 Mit welchem Recht sollte ein Fischer dazu gezwungen werden können, bei Gefahr für Leib und Leben auf das stürmische Meer hinauszufahren, wenn von vornherein klar ist, dass er allein keine Chance hat, Menschen vom in Seenot geratenen Fährschiff am Horizont zu retten?
 
        Es erscheint damit sowohl als Gebot der Gerechtigkeit wie auch der Effizienz, dass Deutschland zuallererst mit anderen relevanten Ländern über ein gemeinsames und praktisch wirksames Vorgehen verhandelt. Eine wirksame Klimapolitik für Deutschland muss zuallererst Klimaaußenpolitik sein, wie sie auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung programmatisch verankert ist.24
 
        GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ
 
        Es gibt noch einen weiteren Grund dafür, Probleme der intragenerationellen Gerechtigkeit und Fragen der Effizienz in der klimapolitischen Debatte endlich zusammenzudenken. Ohne eine gerechte und damit hinreichend effiziente Verteilung der Klimaschutzkosten wird es schwer sein, demokratische Mehrheiten für das Jahrhundertprojekt des Klimaschutzes zu finden. Der massive Strukturwandel hin zur klimaneutralen Gesellschaft ist auf breite gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen. Der Umbau der Gesellschaft hat gerade erst begonnen, der größte Anteil der Kosten wird in Zukunft zu entrichten sein. Mit den Kosten werden auch die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Kostenverteilung zunehmen und damit zwangsläufig Fragen nach Gerechtigkeit und Effizienz aufwerfen. Mit gutem Grund hat der Bundesrechnungshof jüngst die durch die Ineffizienzen hervorgerufenen enormen Kosten der Energiewende deutlich als Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland und als Bedrohung für die gesellschaftliche Akzeptanz der Klimawende herausgestellt.25 Die politischen Parteien sollten die Diskussion eröffnen, aus der einmal ein hinreichend großer gesellschaftlicher Konsens über die Frage, wie der Wandel gerecht und effizient zu gestalten ist, erwachsen kann.
 
        SCHLUSSBEMERKUNGEN
 
        Wer eine Klimapolitik will, die den Anforderungen der Gerechtigkeit ebenso genügt wie denen der Effizienz, sollte mehr auf Vernunft und weniger auf Panik setzen. Eine zielführende, rationale Klimapolitik beginnt mit einer ebenso offenen wie ehrlichen Diskussion, in der die verschiedenen, nicht zuletzt innovationsgestützten Optionen ebenso zur Sprache kommen wie die mit ihnen verbundenen Kosten. Angesichts der Größe der klimapolitischen Herausforderung ist es geradezu politisch fahrlässig, die Klimapolitik auf die medienwirksame Verabschiedung immer ambitionierterer Klimaziele zu konzentrieren, ohne die Effizienz und Wirksamkeit der gegenwärtig hauptsächlich zum Einsatz kommenden Instrumente kritisch zu hinterfragen.
 
        Die deutsche Politik muss sich auf internationaler Ebene für ein funktionierendes Emissionshandelssystem einsetzen, das auf Wechselseitigkeit beruht, damit die hierzulande erzielten Erfolge in der Emissionsreduktion nicht durch massiv steigende CO2-Emissionen in anderen Teilen der Welt zunichtegemacht werden. Nur so ist ein weltweit effektiver und effizienter Klimaschutz möglich. Und nur so wird deutsche Klimapolitik mehrheitsfähig bleiben. Dabei ist immer zu bedenken: Der Weg zur Klimaneutralität ist ein Marathon und kein Sprint. Die Gesellschaft kann diesen Marathon nur durchhalten, wenn einer breiten Mehrheit auf Dauer zu vermitteln ist, dass die Klimapolitik ebenso effizient wie gerecht ist und damit der beste Weg zum geforderten Ziel der Klimaneutralität gewählt worden ist.
 
         
          Der Beitrag basiert auf dem Text „Gerechtigkeit und Effizienz. Zentrale Aspekte der gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende“, in: Wirtschaftsdienst 12/2021, S. 971–976.
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        ESSAY
 
        DER GROẞE (SELBST-)BETRUG
 
        „Klimaneutralität“ durch „grünes Wachstum“
 
        Birgit Mahnkopf
 
        Seit Beginn des Holozäns vor 12000 Jahren verbrauchen, transformieren und zerstören Menschen die Natur – indem sie Lebewesen, Stoffe und Energieträger für ihre Zwecke nutzen. Dabei erzeugen sie „Reststoffe“ in Form von Gasen und Giften. Das alles geschieht einzig durch ihre Art und Weise zu arbeiten, sich zu bewegen, schlichtweg: durch ihre Lebensweise.
 
        Als besonders zerstörerisch hat sich der „euro-atlantische way of life“01 erwiesen, der sich seit dem 16. Jahrhundert über den gesamten Globus ausgedehnt hat. Während der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ist diese Lebensweise, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln, großer Industrie, hoher Mobilität, städtischer Agglomerationsverdichtung und auf einer von der Realökonomie immer weiter abgekoppelten Sphäre der Finanzmärkte sowie auf beschleunigtem technischen Fortschritt basiert, im Zuge „nachholender Industrialisierung“ global zur dominanten Lebensweise geworden. Heute ist der kapitalistische Weltmarkt, der zu Zeiten von Karl Marx nicht mehr als eine Tendenz war, tatsächlich vollendet. Denn nach dem Sieg des Kapitalismus über die sogenannte Zweite Welt der nur eingeschränkt in den Weltmarkt integrierten Wirtschaften gibt es keine Ökonomien mehr, die nicht vom Marktprinzip erfasst wären.
 
        Diese Entwicklung hat die Welt in einen Zustand versetzt, an dem sich für die Menschheit als Ganzes die existenzielle Frage stellt, wie die Zerstörung der Ökosysteme gestoppt, die Vernutzung von Naturstoffen radikal heruntergefahren und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Treibhausgasemissionen, die wir in den vergangenen 200 Jahren in die Atmosphäre geschickt haben, schnellstmöglich zu reduzieren. Im Kern berührt diese Frage den gesamten Entwicklungspfad der bisherigen menschlichen Zivilisation. Denn dieser gründet darauf, die Energieproduktion pro Landfläche zu erhöhen – und keine der anderen Energiequellen ermöglicht dies in so gewaltigem Umfang wie die fossilen.
 
        Daher besteht die epochale Herausforderung heute darin, die Politik an einem ökologischen Imperativ auszurichten der wie folgt bestimmt werden kann: Erstens muss der Energieverbrauch pro Kopf der wachsenden Weltbevölkerung drastisch reduziert werden – und dies in erster Linie in den großen Industrieländern, wo er um so vieles höher liegt als in den Ländern des Globalen Südens. Zweitens ist die Belastung aller Senken für Schadstoffe jedweder Art (und beileibe nicht allein der Klimagase) schrittweise auf etwa das Niveau der 1970er Jahre, danach auf das der 1960er und schließlich auf das der 1950er Jahre zurückzuführen. Dazu stehen heute moderne Technologien zur Verfügung, sodass ein deutlich verringerter Energieverbrauch in den Industrieländern nicht gleichbedeutend sein müsste mit einem zivilisatorischen Rückschritt. Drittens ist der globale Ressourcenverbrauch um mindestens zwei Drittel zu senken. Dies würde zugleich verlangen, dass viertens der Konsum von nicht-lebenswichtigen Gütern deutlich eingeschränkt und die Wiedernutzungs- sowie Recyclingquoten aller Stoffe drastisch gesteigert werden müssten.
 
        Allerdings basiert die soziale Formation des Industriekapitalismus zum einen auf der Produktion für anonyme und weitgehend selbstregulierte Märkte, auf denen die stetige Ausweitung der Geschäftstätigkeit durch die Konkurrenz erzwungen wird, und zum anderen auf Geld in seiner Form als Kredit, das nicht nur einen Profit für seine EignerInnen erwirtschaften soll, sondern auch die Zinskosten decken muss – bevor es vermehrt aufs Neue in den Wirtschafts- und Akkumulationsprozess eingeführt wird. Dies ist ein grenzenloser Vorgang, der kein anderes Ziel hat, als die Akkumulation von Kapital in Gang zu halten. Die ebenso massiven wie irreversiblen ökologischen Prozesse der Transformation von Stoffen und Energie in mehr oder weniger nützliche Waren stoßen hingegen an biophysische Grenzen der Natur, sowohl auf der Input-Seite ökonomischer Prozesse, also hinsichtlich der Verfügbarkeit von fruchtbarem Land, Wasser, Mineralien, als auch auf der Output-Seite der Aufnahmefähigkeit der Senken für jede Form von Giftstoffen. Daher stellt sich mit dem ökologischen Imperativ zugleich die Frage nach der Zukunft kapitalistischer Industriegesellschaften.
 
        DER NICHT SO NEUE UND AUCH NICHT SO GRÜNE DEAL DER EU
 
        Wie sind vor diesem Hintergrund die allenthalben als „ambitioniert“ gepriesenen Versprechen eines Green New Deals zu beurteilen? Nur zur Erinnerung: Mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Gase, die sich heute in der Erdatmosphäre befinden, sind nach 1990 emittiert worden, also in einer Zeit, in der sich viele politische Akteure auf nationaler wie internationaler Ebene bereits zu aktivem Klima- und Umweltschutz verpflichtet hatten. Was also ist „neu“ und was „grün“ an den „Deals“, die heute von PolitikerInnen fast aller Couleur in Deutschland, in der EU, in Großbritannien angekündigt werden?
 
        Eine wichtige Funktion der grünen Deals besteht darin, die Nachfrage nach neuen Technologien zu stimulieren, die sauberer sein sollen als die heute genutzten – wobei „sauber“ in erster Linie auf das Ziel eines geringeren Ausstoßes von Treibhausgasen in die Atmosphäre bezogen wird; eine Trendwende in der petrochemischen Industrie, die heute nahezu ausschließlich Kunststoffe produziert, die als giftiger Müll die Weltmeere verseuchen, ist dagegen nicht beabsichtigt. Das erklärte Ziel des Green Deals der EU-Kommission besteht darin, die sogenannte Klimaneutralität von Wirtschaft und Gesellschaft durch die beschleunigte Entwicklung von effizienzsteigernden Produktionsverfahren und -techniken zu ermöglichen; das Wachstumsziel steht dabei nicht zur Disposition. Eine marginale Rolle spielt in der Debatte hingegen, dass in sehr kurzer Zeit auch der Verbrauch von Rohstoffen, die in der Industrie, im Verkehr, beim Wohnen, aber ebenso für soziale wie technische Infrastruktureinrichtungen (nicht zuletzt beim Ausbau erneuerbarer Energien) zum Einsatz kommen, drastisch reduziert werden muss. Weil „Dekarbonisierung“ und „Digitalisierung“ stets als Zwillingsziele des europäischen Green Deals benannt werden, muss eher davon ausgegangen werden, dass eine Entwarnung bei den Emissionen von einem neuerlichen Run auf Rohstoffe jeglicher Art begleitet wird. Denn digitale Substitute für analoge Verfahren und Produkte, sei es im militärischen oder zivilen Bereich, benötigen große Mengen an Metallen und Mineralien, genauso wie die Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die E-Mobilität.
 
        Beim europäischen Green Deal spielen aber auch geopolitische Motive eine große Rolle. Durch den angestrebten Ausbau von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien – mit dem Ziel, Industrie, Verkehr und das Wohnen weitestmöglich zu elektrifizieren – soll die Energiesicherheit des Staatenbundes gestärkt, mithin die Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland (insbesondere vom Erdgas aus Russland) verringert werden. Vor allem aber sollen Unternehmen im Hinblick auf die Wachstumsmärkte der Zukunft „fit“ gemacht werden für den Wettbewerb mit anderen globalen Akteuren, insbesondere mit chinesischen und US-amerikanischen Tech-Unternehmen. Daher hat der ehemalige CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier noch im Sommer des Jahres 2021 die keineswegs abwegige Prognose aufgestellt, Deutschland benötige zukünftig 20 Prozent mehr Strom und die Industrie noch viel mehr. Beim Green Deal geht es also weder für Deutschland noch für andere Mitgliedsstaaten der Union um die ökologisch gebotene Rückführung des Energieverbrauchs, sondern lediglich darum, einen weiterhin steigenden Energieverbrauch aus anderen als (nur) den fossilen Quellen zu decken – und das schließt aus Sicht Frankreichs, Finnlands und anderer EU-Staaten auch die Nutzung von Atomenergie mit ein. Zugleich ist zu befürchten, dass durch die Bepreisung von CO2-Emissionen und die Ausweitung des Handels mit Verschmutzungsrechten dem seit Verabschiedung des Kyoto-Protokolls nur allzu bekannten „systemischen Schwindel“ neue Wege erschlossen werden. Denn ein großer Teil der Emissionen, die bei der Produktion und beim Konsum von Gütern und Dienstleistungen in einem EU-Staat anfallen, kann mithilfe des erst durch staatliche Regulation geschaffenen Marktes für die Bepreisung und den Handel von Emissionen anderswo (allzu häufig in den armen Ländern des Globalen Südens) verrechnet werden. Dabei ist es egal, ob technische Lösungen (wie die hochproblematische Abscheidung von CO2 und deren Verbringung in tiefere Erdschichten) zum Einsatz kommen oder ein „Ausgleich“ für Europas Emissionen erfolgt – etwa durch Aufforstung zur Absorption von CO2 an einem anderen Ort auf dem Planeten. Insofern stellt der Green Deal keinen Wandel in Aussicht. Denn ein solcher Wandel würde – inzwischen selbst nach Einschätzung der International Energy Agency – verlangen, dass die noch vorhandenen fossilen Ressourcen im Boden bleiben. Vielmehr kommen Maßnahmen zum Einsatz, die es in der Geschichte kapitalistischer Volkswirtschaften immer gegeben hat: Es geht vornehmlich um die staatlich subventionierte Erschließung und Eroberung von Märkten – und beim angestrebten Export von umweltfreundlichen Technologien „Made in Europe“ auch um die Schaffung von Arbeitsplätzen, zumindest in den wenigen Mitgliedsstaaten, die neue „grüne Technologien“ entwickeln, produzieren und exportieren.
 
        Als Kernelemente des Green Deal lassen sich daher identifizieren:
 
         
          	Mithilfe staatlich gesetzten Rechts werden Märkte – für Emissionen, für E-Mobilität oder die Anwendung von algorithmisch gesteuerten Maschinen in nahezu allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen – geschaffen, gesichert und ausgeweitet. Das geschieht, wie bisher schon, durch den Schutz von geistigen Eigentumsrechten und die „sanfte Macht“ von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen, Diplomatie und „Entwicklungshilfe“.
 
          	Die Steuerung dieser Zukunftsmärkte soll über den Mechanismus von Angebot und Nachfrage erfolgen, also der Preisbildung auf mehr oder weniger freien (weil teils von großen Oligopolen beherrschten) Märkten überlassen bleiben. Denn allein den Märkten wird zugetraut, die benötigten technischen Innovationen hervorzubringen, um auf dem Pfad der kapitalistischen Wachstumsdynamik bleiben zu können. 
 
          	Technologische Innovationen gelten wie bisher als probates Mittel, um auf der stofflichen Seite der Produktion eine Effizienzsteigerung zu erzielen, will heißen: gleich viel oder sogar noch mehr Produkte und Dienstleistungen nicht nur mit geringerem Energieaufwand, sondern auch mit weniger Rohstoffeinsatz herstellen, transportieren, verkaufen zu können. 
 
          	Ergänzend wird zudem auf die freiwillige Veränderung von Konsumverhalten und Lebensstil gesetzt. Es wird also bewusst darauf verzichtet, durch staatliche Regulierung Verhaltensänderungen zu erzwingen, die tatsächlich eine sozial-ökologische Transformation einleiten könnten. Stattdessen wird beispielsweise darauf vertraut, dass auch ohne Tempolimit auf deutschen Autobahnen langsamer gefahren wird, weniger billig erzeugtes Fleisch und mehr teures, weil nachhaltig angebautes Gemüse gegessen wird, selbst wenn die Löhne nicht steigen.
 
        
 
        WAS DER GREEN DEAL NICHT VERÄNDERN WIRD
 
        Der angekündigte Green Deal wird mit großer Sicherheit nicht verhindern, dass jene „free gifts of nature“ geplündert werden, die niemandem gehören, keinem einzelnen Menschen, keinem Staat und noch nicht einmal der Menschheit als Ganzem, die dieser nur zur fürsorglichen Pflege überlassen sind – so Karl Marx, lange vor ähnlich lautenden Formulierungen im Brundtlandt-Report von 1987, der die ökologische Debatte wesentlich beeinflusst hat.02
 
        Die Fixierung der Green New Deals auf eine teilweise Ersetzung fossiler Energieträger durch erneuerbare hat, wie zuvor der Hype um die Digitalisierung, den Run auf mineralische Rohstoffe bereits in neue Dimensionen katapultiert: Die Preise für viele dieser Rohstoffe sind in die Höhe geschossen, geopolitische Konflikte um den Zugang zu „kritischen Metallen“ verschärfen sich, und bei einigen (wie etwa beim Kupfer) macht sich sogar physischer Mangel bemerkbar. Was wir derzeit erleben, ist daher gerade nicht die Berücksichtigung des ökologischen Imperativs in der Politik. Die grünen Deals leiten lediglich eine Verschiebung der ökologischen Zerstörungen von der Output-Seite des Systems hin zur Input-Seite ein: von den Emissionen, die unter Bedingungen prinzipiell unbegrenzter kapitalistischer Akkumulationsdynamik notwendigerweise ansteigen und die die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre bei Weitem überschreiten, hin zu der forcierten Plünderung agrarischer und mineralischer Rohstoffe und Wasserressourcen. Daher wird heute sogar die letzte frontier in den Blick genommen: die Tiefsee mit ihren schwer zugänglichen Rohstoffen.
 
        Green New Deals werden dafür sorgen, dass noch weitere Sphären der Natur besitzindividualistisch nach ökonomischen Kriterien verwaltet werden. Freilich ist es illusorisch, davon auszugehen, dass durch ökonomisch motivierte „Pflege“ von Parzellen der Natur die Umwelt als Ganzes geschützt werden kann. Denn das web of life, also die in der Natur bestehenden Verbindungen zwischen Sedimenten, Pflanzen, Tieren und Menschen sind oft weder erkennbar noch nachvollziehbar und daher einer Pflege gar nicht zugänglich. Daher werden auch die grünen Deals nicht dafür sorgen, dass Folgen des rationalen Markthandelns, die in fernen Räumen und in fernen Zeiten entstehen, nicht in das gegenwärtige Markthandeln einbezogen werden. Zu diesen hinlänglich bekannten „externen Effekten“ des Marktes kommt hinzu, dass viele aus der Perspektive einzelner MarktteilnehmerInnen durchaus rationale Entscheidungen – etwa regelmäßiges Autofahren – sich zur Irrationalität des Ganzen summieren.
 
        WARUM NUR DIE POLITIK WANDEL BEWIRKEN KÖNNTE – DAS ABER NICHT TUT
 
        Wer der Irrationalität des Ganzen Einhalt gebieten wollte, müsste der Steuerung durch Märkte das Prinzip der Politik entgegensetzen – indem bestimmte gesellschaftliche Sphären und ökonomische Prozesse der Marktlogik entzogen werden und an ihrer Stelle quantitative Restriktionen, Rationierung, Mengensteuerung und Preiskontrollen zum Einsatz kommen.03 Fraglos wäre eine Stabilisierung der Rohstoffpreise durch striktes Nachfragemanagement auf globaler Ebene ein wichtiger Schritt, um einerseits die ökologisch ruinöse Rohstoffplünderung einzudämmen und anderseits den rohstoffexportierenden Ländern hinreichende Anreize zu geben, die Reste des noch vorhandenen natürlichen Reichtums nicht zu Geld zu machen und dadurch zu zerstören. Ebenso wichtig wären neue Regeln für den Welthandel, die das Prinzip des Freihandels nicht auf solche Produkte ausdehnen dürften, deren Herstellung von durch Menschen nicht beeinflussbaren natürlichen Produktionsbedingungen abhängen oder geistige Ressourcen der gesamten Menschheit sind. Dies könnte den Marktvorrang für eigenständige und umwelterhaltende Ressourcennutzung sowohl bei den Energieträgern, bei Rohstoffen, Grundnahrungsmitteln und Kulturgütern begünstigen. Es bräuchte aber auch einen „asymmetrischen Protektionismus“ zugunsten der schwächeren Ökonomien, strikte Kartellgesetze und ein politisch betriebenes Schrumpfen der marktbeherrschenden großen Unternehmen, insbesondere aber des Finanzsektors und seine Rückführung in eine der Realwirtschaft dienende Rolle.
 
        Das mag heute unrealisierbar scheinen. Doch wenn es tatsächlich um das Gemeinwohl und um die Erhaltung der ökologischen Grundlagen allen Lebens auf dem Planeten ginge und „grün“ die Farbe der Zukunft statt nur eine farblich passende Verkleidung für den nächsten „Deal“ werden sollte, so sind radikal anmutende Maßnahmen alternativlos.
 
        Doch warum sind politische EntscheidungsträgerInnen auf nationaler wie europäischer und internationaler Ebene nicht mutiger und unternehmen wenigstens den Versuch, den BürgerInnen verständlich zu machen, warum jetzt nur noch der Griff zur Bremse den rasend schnell auf einen Abgrund zusteuernden Zug der globalisierten kapitalistischen Marktgesellschaft zum Halten bringen könnte? Letztlich wird von ihnen ja auch erwartet, dass sie für das Gemeinwohl sorgen; deshalb kennen wir das Kartellrecht, den (freilich unzulänglichen) Umweltschutz und die (stets prekären) ArbeitnehmerInnenrechte.
 
        Nun, unter den Bedingungen kapitalistischen Wettbewerbs und der Verselbstständigung des Marktes zu einem „Sachzwang“ (Elmar Altvater) scheint eine Abstimmung der verschiedenen Rationalitäten noch nicht einmal auf einzelstaatlicher Ebene möglich, geschweige denn in einem Staatenbund wie der EU. In demokratisch verfassten Gesellschaften können und müssen die BürgerInnen ihre politischen RepräsentantInnen für all deren Handeln wie für ihre Unterlassungen zur Rechenschaft ziehen. Zugleich sind in so verfassten Gesellschaften aber auch systemische Blockaden (Strukturen, Regeln, Prozesse) eingebaut, die einen radikalen Wandel, so wie er heute durch die drohende ökologische Katastrophe notwendig wäre, verhindern.
 
        Da ist zum einen die starke Lobbymacht aller braunen Industriezweige der Energieerzeugung, der Stahl- und Zementindustrie; zu diesen müssen aber auch die Automobil- und die Flugzeugbranche gerechnet werden, Teile des Maschinenbaus sowie die vom fossilen Öl gänzlich abhängige Petrochemie und nicht zuletzt ein Großteil der Finanz- und Versicherungswirtschaft: Die fossilen Rohstoffe sind schließlich bereits auf Jahre hinaus an den Rohstoffbörsen eingepreist. Daher würde ein Platzen der fossilen Blase viele Anlagen entwerten – und es würden die Pensionsansprüche von Millionen Menschen bedenklich zusammenschrumpfen. Wobei diese oftmals gar nicht wissen, dass ihre ehemaligen öffentlichen Arbeitgeber diese durch bislang recht lukrative Investments in eine der oben genannten Brachen abgesichert haben.
 
        Hinzu kommen die bekannten Eigenheiten von parlamentarischen Demokratien: die parteipolitischen Rivalitäten, das System der wechselseitigen Kontrolle von Exekutive, Legislative und Judikative, das seine unbestreitbaren Vorzüge hat, radikale Veränderungen aber stets erfolgreich ausbremsen kann. Zudem denken PolitikerInnen in Wahlperioden und unterstützen daher eher solche Maßnahmen, die sich noch in ihrer Amtszeit realisieren lassen – und dabei zahlt sich dann eher der erfolgreiche Einsatz für die Autobahnanbindung eines Shopping-Centers aus als ein Engagement für die Renaturierung eines Waldes oder Moores, dessen Erfolg sich erst in ein paar Jahrzehnten zeigen wird. Hinzu kommt, dass PolitikerInnen es schlichtweg nicht gewohnt sind, ihrer potenziellen Wählerschaft zu widersprechen, sie zu belehren oder normativ herauszufordern oder gar gegen den Willen ihrer WählerInnen zu verstoßen, obwohl dies ihr Recht und in vielerlei Hinsicht auch ihre Pflicht wäre.
 
        Nicht weniger bedeutsam als die verbreitete Mutlosigkeit gewählter VolksvertreterInnen sind aber auch Blockaden, die von den WählerInnen ausgehen: Sie sind in ihrer breiten Mehrheit nicht unbedingt daran interessiert, detailliert informiert und auf Zielkonflikte aufmerksam gemacht zu werden, für die eine Lösung meist nicht im Konsens zu finden ist. Zudem erwartet eine Mehrheit der WählerInnen Verbesserungen ihrer eigenen Lage in möglichst kurzer Zeit und honoriert selten Versprechungen auf das Abwenden von Gefahren, die erst morgen virulent werden oder Verbesserungen, die sich nur in langer Frist einstellen können – oder gar solche, die Menschen zugutekämen, die sie selbst als „Fremde“ sehen. WählerInnen sind in der Regel auch wenig empfänglich für die Ankündigung, dass sie in Zukunft weniger von etwas erwarten dürfen, sondern optieren eher für Parteien, die ihnen mehr von was auch immer versprechen. Sehr wichtig ist auch, dass zukünftige Generationen, die mit den heute getroffenen oder unterlassenen politischen Entscheidungen leben müssen, an dem Zustandekommen dieser Entscheidungen nicht beteiligt sind.
 
        Kurzum: Die parlamentarische Demokratie erlaubt und befördert den inkrementellen (schrittweisen) Wandel, sie fördert auch die heute gebotene Solidarität im Nahbereich, im günstigsten Fall sogar im nationalen Kontext, doch greift sie nur in seltenen Fällen darüber hinaus. Sie ermöglicht unter- und außerhalb der institutionalisierten Politik die Kooperation von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Gemeinden und sogar von ganzen Städten; in jüngster Zeit haben sich diese Kooperationen sogar als wesentliche Treiber rechtlicher Innovationen erwiesen, wie etwa bei dem Versuch, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern und völkerrechtlich einklagbar zu machen. Doch hinsichtlich der heute notwendigen radikalen politischen Entscheidungen wirkt die parlamentarische Demokratie in erster Linie strukturkonservativ.
 
        Daher erleben wir Regierungen in Europa, wie anderswo auch, die in die Zwangsjacke des Wachstumsimperativs gefesselt sind, unfähig, den mächtigen Kräften der Beharrung entgegenzutreten. Um die versprochene sozial-ökologische Wende in Gang zu setzen, müssten sie wohl in einem ersten Schritt den akkumulierten monetären Reichtum umverteilen, damit die aus ökologischer Sicht gebotene Verkleinerung des menschlichen Fußabdrucks, die sich zwangsläufig in einem geringerem Zuwachs des ökonomischen Wachstums niederschlagen würde, nicht ausgerechnet diejenigen mit aller Härte trifft, die den geringeren Anteil an seinen desaströsen Folgen zu verantworten haben.
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        EDITORIAL
 
        „Nun sag’, wie hast du’s mit dem Gendern?“ Die Frage nach der Art und Weise geschlechtergerechten Sprachgebrauchs scheint zur modernen Gretchenfrage geworden zu sein. Sie betrifft nicht nur ausnahmslos alle, die Deutsch sprechen oder schreiben, sie ist oftmals auch mit einem Bekenntnis beziehungsweise der Zuschreibung einer Haltung verbunden, die weit über sprachliche Geschmacksfragen hinausweist und bis ins Weltanschauliche reicht. Die vehement geführte Debatte um Gendersternchen und generisches Maskulinum – und um alles, was dazwischen liegt – trägt mitunter Züge eines Kulturkampfs, bei dem Sprache nur stellvertretend für andere gesellschaftliche Großthemen verhandelt wird.
 
        Das Anliegen geschlechtergerechter Sprache erscheint indes nicht vermessen: Es geht um die sprachliche Gleichberechtigung und Sichtbarmachung aller Geschlechter, um die heutige gesellschaftliche Realität besser abzubilden, als es allein mit männlichen Personenbezeichnungen möglich sei. Denn auch, wenn sie geschlechterübergreifend gemeint sind, erzeugen männliche Formen nach wie vor eher Vorstellungen von Männern. Während Beidnennungen wie Bürgerinnen und Bürger oder Ärztinnen und Ärzte zumindest in öffentlichen Anreden mittlerweile Standard sind, entzündet sich Streit vor allem um Schreib- und Sprechweisen, die auch nicht-binäre Menschen einschließen – etwa Bürger*innen und Ärzt:innen.
 
        Der Rat für deutsche Rechtschreibung empfiehlt Genderzeichen im Wortinnern bislang nicht zur Aufnahme ins amtliche Regelwerk, konstatiert aber zugleich, dass geschlechtergerechte Sprache eine gesellschaftliche Aufgabe sei, „die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann“. Zugleich führen Kommunen und Hochschulen Leitfäden zur Umsetzung geschlechtergerechter Sprache ein, die ebendiese Zeichen nahelegen. Die Vielfalt dazwischen spiegelt sich auch in APuZ wider: Ob und wie gegendert wird, überlassen wir unseren Autorinnen und Autoren.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        
 
        ESSAY
 
        VOM GENDER-KAMPFPLATZ ZUM SPRACHSPIELRAUM
 
        Anne Wizorek
 
        Gendern. Allein das Wort ist schon anstrengend. Das liegt zunächst daran, dass der englische Begriff gender, von dem es sich ableitet, bereits seit Jahrzehnten als Kofferwort benutzt wird. Darin wird alles verpackt, was lächerlich, absurd oder sogar bedrohlich ist. Vor allem von konservativer und rechter Seite wird der Gender-Begriff auf diese Weise mit Zerrbildern und Lügen aufgeladen und damit von seiner tatsächlichen Bedeutung entfernt. Gender Mainstreaming wird dann zum Beispiel als „Gender-Wahnsinn“ verunglimpft oder die Geschlechterforschung als „Gender-Ideologie“ zum übermächtigen Feindbild aufgebaut. Dabei steht Gender für das soziale, das gelebte und das gefühlte Geschlecht. Kurz gesagt, ist Gender das Geschlecht, was sich in unserem Kopf abspielt – und nicht das, was wir in unserer Unterhose haben. Für alle Menschen ohne Fachwissen ist es aufgrund der anhaltenden Begriffsverzerrung aber längst weniger nachvollziehbar geworden, was die Diskussion über Gender soll.
 
        Geht es wiederum ums Gendern und darum, wie Geschlecht in der Sprache Ausdruck findet, wird der Koffer an Verfälschungen bereits mitgeschleppt. Als Anglizismus verdeckt er außerdem, worum es konkret geht, nämlich die geschlechtliche Vielfalt unserer Wirklichkeit auch sprachlich besser abzubilden. Unsere Welt besteht nun einmal nicht nur aus Männern, warum sollten wir sie also ausschließlich in männlicher Form denken? Wie wir sprechen und schreiben, drückt immer auch unsere eigene Vorstellungswelt aus und hat wiederum einen Einfluss darauf, was wir uns eigentlich vorstellen. Hier besteht eine Wechselwirkung, denn: Sprache schafft Wirklichkeit – und Wirklichkeit schafft Sprache.
 
        Persönlich bevorzuge ich die Bezeichnung „geschlechtergerechte Sprache“, statt „Gendern“ zu verwenden. Genauer gesagt, benutze ich mittlerweile den Begriff „geschlechtergerechtere Sprache“. Damit lässt sich nicht nur der Gender-Koffer ablegen, sondern es wird klarer, dass Sprache ohnehin nie hundertprozentig gerecht sein kann. Sie kann sich aber annähern und unserer Wirklichkeit dabei gerechter werden, als sie es bisher mit dem generischen Maskulinum war.
 
        Das sogenannte generische Maskulinum – also so zu schreiben und zu sprechen, dass immer nur die männlichen Bezeichnungen wie Schüler, Lehrer, Autor etc. verwendet werden – das ist, entgegen der allgemeinen Annahme, auch eine Form des Genderns. In der Regel ist das generische Maskulinum bloß die Variante des Genderns, die wir als erste gelernt haben und die uns damit am längsten geläufig ist. Wenn etwas zur Norm wird, ist diese gleichzeitig allgegenwärtig und in ihrer Normalität dennoch unsichtbar. Statt Sprache dann als unseren eigenen Handlungsspielraum wahrzunehmen, „haben [wir] das Gefühl, eine bereits vorhandene Sprache lediglich zu benutzen“.01 Beim generischen Maskulinum führt es dazu, nicht groß zu hinterfragen, dass Männer jahrtausendelang über gesellschaftliche Strukturen und Konventionen bestimmten und sich das auch auf unsere Sprache auswirkte. Stattdessen soll das generische Maskulinum sogar als „neutral“ verkauft werden, obwohl es unsere Sprache eindeutig männlich prägt. Neben Männern gibt es nun mal auch Frauen und Menschen anderer Geschlechter. Das ist so, seit es Menschen gibt, und damit keineswegs neu oder gar irgendein „Trend“. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2017 mit seinem Urteil zum dritten Geschlechtseintrag diese Realität endlich anerkannt.02
 
        Die Forderungen nach einer geschlechtergerechteren Sprache weisen darauf hin, wie insbesondere Frauen und nicht-binäre Menschen heutzutage immer noch ausgeschlossen und diskriminiert werden. Über Sprache wird Macht ausgeübt, und es muss reflektiert werden, wie das auch in Bezug auf Geschlechter geschieht. Mit Hilfe von Sprache drücken wir jeden Tag aus, was wir denken, was wir wollen, wer wir sind. Sie ist unser wichtigstes Werkzeug und unzertrennlich mit unserer Identität verknüpft. Gerade mit zunehmendem Alter fällt es uns eher schwer, uns neuen sprachlichen Vorschlägen zu öffnen, da wir uns so auch in unserer Identität angegriffen fühlen. Diese Abwehrhaltung gilt es zu hinterfragen. Wo kommt sie her? Und warum halte ich Sprache für wichtig genug, um damit Männer anzusprechen, aber sträube mich gegen die Sichtbarkeit anderer Geschlechter?
 
        In der Debatte ums Gendern wird gerne vorgeschoben, dass es doch weitaus wichtigere Baustellen zu beseitigen gebe, um zur gewünschten Geschlechtergerechtigkeit zu gelangen. Den Gender Pay Gap abzuschaffen, sei dringender, als das Gendersternchen in Schrift und Wort zu etablieren, weil dieses gar keine direkte Geschlechtergerechtigkeit auslösen könne. Das ist allerdings ein Strohmann-Argument, schließlich wird nirgends behauptet, dass geschlechtergerechtere Sprache wie ein Zauberspruch direkt ins feministische Paradies führt. Auch die Einführung des Frauenwahlrechts vor gut hundert Jahren hat uns nicht automatisch in den Zustand einer geschlechtergerechten Gesellschaft versetzt, ebenso wenig die Wahl der ersten Bundeskanzlerin 2005. Zusammengenommen bringen uns all diese Schritte aber immer weiter, um eine Gesellschaft möglicher zu machen, in der niemand mehr aufgrund des Geschlechts diskriminiert wird.
 
        Geschlechtergerechtere Sprache anzuwenden, ist also kein Allheilmittel, sondern vielmehr ein Baustein im Gesamtbild. Dabei dürfen wir bestehende Probleme nicht gegeneinander ausspielen, sondern können uns genauso gegen die schlechte Bezahlung in sozialen Berufen einsetzen wie gegen sexualisierte Gewalt, Altersarmut oder eben diskriminierende Sprache. Zumal diese Probleme mit dem Blick aufs große Ganze alle miteinander verwoben sind und deshalb die symbolische Ebene ebenso angegangen werden muss wie die praktische. „Jede unkonventionelle Sprachänderung schafft eine Grundlage für eine veränderte Vorstellung. Daher verfügt sie auch über das Potenzial eines großen sozialen Wandels“, bringt es Lann Hornscheidt, Professorens für Gender Studies und Sprachhandeln, auf den Punkt.03
 
        Während es bei den einen darum geht, den Blick auf unsere Gesellschaft zu erweitern und das Bewusstsein für Diskriminierungen zu schärfen, dürfen wir nicht unterschätzen, dass die Zerrbilder und Lügen von anderen mit Absicht verbreitet werden. Die Debatte ums Gendern ist so anstrengend, weil es nicht um den bloßen Austausch von Argumenten auf einer abstrakten Metaebene geht. Hier wird ein Kulturkampf vom rechten politischen Lager geführt, der reale Konsequenzen hat, vor allem für Menschen marginalisierter Geschlechter. Die Brutalität der Angriffe gegen Gendersternchen, Unterstrich & Co. zeigt immerhin auch, wie weit wir schon gekommen sind. Der Backlash ist auch Teil des Erfolgs. Noch vor zehn Jahren waren geschlechtergerechtere Schreibweisen viel weniger verbreitet. Heute finden sie sich immer öfter auf den Webseiten und Social-Media-Kanälen großer Medienhäuser. Leider sind ebenso viele Medienhäuser besessen davon, Pro-und-Contra-Diskussionen zum Thema Gendern zu führen, die selten einen Mehrwert haben, da sie in ihrer Zuspitzung so starr und binär bleiben wie unsere momentane Geschlechterhierarchie. Dabei darf die ablehnende Seite sogar Vergleiche mit der DDR oder dem Nazi-Regime ziehen. Währenddessen muss die befürwortende Seite sachlich und ruhig bleiben, um überhaupt gehört zu werden.
 
        Die realen Geschlechter- und Machtverhältnisse werden so verzerrt und mitunter sogar als „Terror der Minderheiten“ völlig umgekehrt.04 Die Anti-Gender(n)-Rhetorik spielt dabei eine zentrale Rolle, rechte Ideologie im gesamten politischen Spektrum der Gesellschaft anschlussfähig zu machen und allgemein zum Angriff auf Geschlechtergerechtigkeit zu blasen. Das lässt sich nicht nur allein daran beobachten, wie zum Beispiel AfD-Mitglieder rund um den Gender-Begriff förmlich verbale Kriegsführung betreiben.
 
        Die Frage ist also: Überlassen wir das Feld jenen, die Sprache in ein reines Waffenarsenal umschmieden? Oder nehmen wir Sprache als lebendige wie politische Handlungsform an? Wollen wir weiter diskriminierende oder verletzende Sprache verwenden? Oder wollen wir etwas daran ändern und gemeinsam überlegen, wie das am besten möglich ist? Und: Finden wir dabei vielleicht auch endlich den Spaß an all dem wieder und die sprichwörtlichen Spielräume, die uns unsere Sprache bietet?
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        ESSAY
 
        SPRACHE UND MACHT
 
        Andreas Rödder · Silvana Rödder
 
        Gegenderte Sprache soll Frauen und nicht-weibliche oder -männliche Personen sprachlich sichtbar machen, die sich durch das generische Maskulinum nicht vertreten sehen. Dieser Annahme liegt die Vorstellung zugrunde, dass Sprache ein Machtkonstrukt ist. Sie geht auf den französischen Dekonstruktivismus der 1970er und 80er Jahre und die berühmte Formulierung des Philosophen Jacques Derrida zurück: „Es gibt nichts außer Text.“01 Mit anderen Worten: Es gibt keine Realität jenseits der Sprache, und diese Sprache ist Teil von Machtverhältnissen. Der Umkehrschluss liegt darin, mittels Sprache Benachteiligungsverhältnisse sichtbar zu machen und abzubauen. Diese Bewegung hat in dem Maße zugenommen, wie sich die identitätspolitische Kritik an als männlich, weiß und heterosexuell markierten Ordnungen vor allem in den 2010er Jahren verstärkt hat – wobei der Begriff „geschlechtergerechte Sprache“ seinerseits ein machtpolitisches Instrument ist, weil er andere Formen des Sprechens implizit als „ungerecht“ bezeichnet und ihnen damit Legitimität abspricht. In der Tat hat die moralische Aufladung der Diskussion über Sprache, die weit über den üblichen Sprachwandel hinausgeht (in dem etwa ein Begriff wie der des „Fräuleins“ aus dem Verkehr gezogen wurde), zu einer Polarisierung und Verhärtung insbesondere über den Genderstern geführt.
 
        Denn in dieser Diskussion steht zur Debatte, wer durch Sprache transportierte Benachteiligungen definiert und wer Regeln diskriminierungsfreier Sprache festlegt. Die identitätspolitische Antwort lautet, dass diese Deutungsmacht bei denjenigen liegt, die Opfer von Diskriminierung sind – und letztlich die Eigenwahrnehmung von Benachteiligung entscheidend ist. Damit sind Grundfragen der gesellschaftlich-politischen Verständigung aufgerufen. Denn demgegenüber geht die klassische Auffassung demokratischer Öffentlichkeit davon aus, dass der rationale Diskurs durch „gute Gründe“02 bestimmt wird, die intersubjektiv einsichtig und nachvollziehbar sind. Aus identitätspolitischer Sicht hingegen wird diese Auffassung als Machtkonstrukt eines weiß und männlich dominierten universalen Rationalismus zurückgewiesen – ein altes Dilemma des Postkolonialismus, der den Grundlagen des westlichen Rationalismus doch nicht entkommen kann. Und so kann auch die gegenderte Sprache der argumentativen Auseinandersetzung mit dem generischen Maskulinum nicht entgehen, die auf vier Ebenen geführt wird: einer semantischen, einer grammatikalischen, einer sprachpraktischen und einer politisch-kulturellen.
 
        Auf semantischer Ebene nimmt das generische Maskulinum für sich in Anspruch, dass grammatikalisches und biologisches Geschlecht nicht identisch sind: Ich bin der Mensch, die Person und das Subjekt. Daher stelle das generische Maskulinum als genus commune eine vom biologischen Geschlecht unabhängige allgemeine und übergreifende Form der Bezeichnung dar. Demgegenüber schließt die oft als Kompromisslösung verwendete Bezeichnungsform der Bürgerinnen und Bürger nicht-binäre Personen nicht ein, sondern befestigt gerade die Binarität. Konsequenterweise ist dies ein Ausschlusskriterium gegenderter Sprache, wenn es darum geht, nicht-binäre Personen sichtbar zu machen. Alternativ gern verwendete Partizipialkonstruktionen wie Studierende wiederum sind nicht immer möglich, sie sind oftmals sachlich falsch (ein schlafender Studierender ist keiner, und ein toter Autofahrender ist ein Widerspruch in sich), und sie funktionieren nur im Plural.
 
        Um auch nicht-binäre Personen sprachlich sichtbar zu machen, ist die einzig konsequente Alternative zum generischen Maskulinum der Genderstern. Er wirft aber auf grammatikalischer, sprachpraktischer und politisch-kultureller Ebene Probleme auf. Denn Sonderzeichen wie Stern, Doppelpunkt oder Unterstrich im Wortinneren passen nicht zum grammatikalischen System der deutschen Sprache, zumal mit ihren Artikeln und Genitivkonstruktionen, und sie stören den Fluss der Sprache. Wer eine*n Steuerberater*in sucht, kann dies weder schriftlich noch mündlich korrekt tun, und das gilt erst recht, wenn man sich in die Obhut des/der Ärzt*in begibt.
 
        Wenn der Rat für deutsche Rechtschreibung die Empfehlung formuliert, Texte sollten nicht nur sachlich korrekt und verständlich, sondern auch lesbar, vorlesbar und erlernbar sein,03 ist zugleich eine sprachpraktische Ebene angesprochen, auf der wortinterne Sonderzeichen grundsätzliche Probleme hervorrufen. Dies gilt nicht zuletzt für die Fähigkeit zu vertieftem Lesen und zur konzentrierten Aneignung von Texten, die an Schulen und Hochschulen ohnehin als ein zentrales Bildungsproblem identifiziert wird. Visuelle Stolpersteine beim Lesen erschweren diese elementare Kulturtechnik weiter.04
 
        Bleibt noch die politisch-kulturelle Ebene, ist die „geschlechtergerechte Sprache“ doch ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Identitätspolitik. Der Genderstern ist Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlich-politischen Auffassung, nämlich der Vorstellung „fluider Geschlechtlichkeit“, die das tradierte binäre Geschlechtersystem von Männern und Frauen infrage stellt. Die Erwartung der Benutzung des Gendersterns wird von dessen Kritikern daher als Geste der Affirmation und als Bekenntniszwang empfunden – verstärkt durch (selbst erlebte) Markierungen von Nutzern des generischen Maskulinums als „rechts“ oder „transphob“.
 
        In solchen Fällen geht gegenderte Sprache mit der Anmaßung einer höheren Moral für die eigenen Auffassungen und der moralischen Diskreditierung des Anderen einher. Die liberale Publizistin Anne Applebaum hat die Auswirkungen eines identitätspolitischen Puritanismus an amerikanischen Universitäten geschildert, der von einem emanzipatorischen Anliegen in repressiven Konformitätsdruck umgeschlagen ist: Ein falsches, als „verletzend“ verstandenes Wort reicht aus, um Mechanismen der Ausgrenzung in Gang zu setzen, die bis zur Vernichtung der beruflichen und sozialen Existenz reichen.05 Den „neuen Puritanern“ stehen die Anhänger Donald Trumps gegenüber, die sich in die Blase einer gestohlenen Wahl eingesponnen haben und von dort aus die liberale Demokratie samt ihrer Institutionen unterminieren. Moralisierung und Polarisierung identifiziert der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel als wesentliche aktuelle Gefährdungen der Demokratie.06
 
        Sprache ist das zentrale Medium öffentlicher Auseinandersetzungen. Ihre Eigenschaft als Gemeingut ist zugleich der Schlüssel für einen konstruktiven Umgang mit ihr in der demokratischen Öffentlichkeit. Sie verträgt keine Anmaßung von Wahrheit und kein Oktroi, sondern erfordert rationale Auseinandersetzung und „gute Gründe“. Dabei sprechen zu viele Argumente auf unterschiedlichen Ebenen gegen die eingeführten Formen gegenderter Sprache, zumal sie als eingefordertes Novum der Begründungspflicht unterliegen und nicht das generische Maskulinum. Dessen Eigenschaft als inklusives genus commune hingegen ist sachlogisch nicht widerlegt worden. Zugleich haben auch die Vertreter gegenderter Sprache inzwischen erkannt, dass Sprache nicht automatisch die Realität verändert – vielmehr erinnert die Vorstellung, Realität durch Sprache zu verändern, an Praktiken totalitärer Regime. Umgekehrt haben sich fundamentale, historische Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen in den vergangenen Jahrzehnten ohne gegenderte Sprache durchsetzen lassen.
 
        Eine angemessene Konsequenz all dieser Befunde könnte eine zweifache sein: zum einen ein entspannterer Umgang mit der Sprache inklusive dem generischen Maskulinum; zum anderen das Beharren auf Sprachsensibilität. In der persönlichen Anrede gilt das ohnehin – dort sagen auch wir: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Anwesende.“ Ebenso gilt es bei Begriffen, die bestimmte Assoziationen hervorrufen – Soldaten zum Beispiel ist nach wie vor mit der Vorstellung von Männern verbunden –, und es gilt gegenüber allen Sprachformen, die als herabwürdigend empfunden werden können. Das geht ohne Moralisierung, sondern durch sachliche Begründung und Bereitschaft zur Rücksicht, übrigens auf allen Seiten. Denn Ignoranz wird in der Öffentlichkeit nicht mehr toleriert – auch das ein Beispiel für die Möglichkeiten zivilen Sprachwandels nach den Regeln der demokratischen Öffentlichkeit.
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        ESSAY
 
        THEY: GENDERN AUF ENGLISCH
 
        Nele Pollatschek
 
        Während meiner Studienzeit in England fragte mich ein Professor: „Stimmt es, dass ihr im Deutschen Angela Merkel immer ‚BundeskanzlerIN‘ nennt?“ „Ja“, antwortete ich. „Angela Merkel ist ‚BundeskanzlerIN‘. Helmut Kohl war Bundeskanzler.“ „Aber machen denn die Feministen gar nichts gegen diesen Sexismus in der Sprache?“, fragte er erstaunt. Ich schaute verwirrt zurück. „Es ist doch sexistisch, wenn das Wort für Frauen, die einen Beruf ausüben, ein anderes ist!“, sagte er. Ich atmete tief durch und erläuterte ihm die Geschichte der geschlechtergerechten Sprache in Deutschland, erklärte die Sache mit dem Plural, den Gender-Gaps und Gendersternchen und dass es vor allem um die Sichtbarmachung weiblicher Identität geht. Dass viele Menschen, wenn sie Berufsbezeichnungen hören, sofort das Bild eines Mannes im Kopf haben und dass wir weibliche Wortformen verwenden – gerade auch in Stellenausschreibungen –, um zu verdeutlichen, dass der Beruf auch von Frauen ausgeübt wird. „Und habt ihr dann auch ein Morphem für schwarze, schwule oder jüdische Menschen?“ „Nein, natürlich nicht“, antwortete ich. „Aber die Standardvorstellung ist doch die eines weißen, christlichen, heterosexuellen Mannes, wäre es dann nicht genauso wichtig, in einer Stellenausschreibung auch deutlich zu machen, dass es auch Juden, Schwarze und Schwule machen können? Wenn Frauen durch Morpheme sichtbar gemacht werden, warum dann nicht auch Juden?“ „Weil das antisemitisch wäre“, sagte ich, und noch bevor der Professor die nächste Frage stellen konnte, wusste ich, dass ich auf sie keine Antwort haben würde. „Wie kann es richtig sein, Weiblichkeit in jeder Berufsbezeichnung als Morphem anzuzeigen, wenn es falsch wäre, Religion, Hautfarbe, Orientierung, Gewicht oder eine Behinderung mit einem Morphem sichtbar zu machen?“ In diesem Moment wurde mir schlagartig klar: Aus der englischen Perspektive ist das „Gendern“, wie wir es in Deutschland betreiben, sexistisch, antiquiert und kein bisschen inklusiv.
 
        Zwar hat das Englische, wie das Deutsche, die Möglichkeit, das weibliche Geschlecht sprachlich in Berufsbezeichnungen anzuzeigen. Diese ist aber nicht annähernd so weit verbreitet oder grammatikalisch verwurzelt, wie es im Deutschen der Fall ist. Der englische Gedanke ist schlicht und ergreifend dieser: Der Weg zur Gleichheit ist Gleichheit. Wenn wir wollen, dass Männer und Frauen gleich sind, dann müssen wir sie gleich behandeln, auch in der Sprache. Jede sprachliche Sichtbarmachung von Geschlecht hebt das Geschlecht hervor, weist auf Unterschiede hin, betont, dass eben dieses Geschlecht so wichtig ist, dass es in jeder Lebenslage erwähnt werden muss, und zementiert damit die Ungleichheit. Als deutsche Zeitschriften anfingen, statt von Schauspielern von Schauspielern und Schauspielerinnen, Schauspielenden, SchauspielerInnen, Schauspieler_innen und Schauspieler*innen zu schreiben, beschloss der „Guardian“ – die englische Zeitung der progressiven feministischen Linken – nur noch das Wort actor zuzulassen und actress zu streichen. In ihren Stilrichtlinien erklären sie bis heute, dass actress, genau wie authoress, comedienne, manageress, lady doctor, male nurse und ähnliche Termini, aus einer Zeit kommt, in der Berufe größtenteils einem einzigen Geschlecht offenstanden (meistens dem männlichen). Und dass diese gegenderten Berufsbezeichnungen heute, wo die Berufe allen Geschlechtern offenstehen, nicht mehr verwendet werden sollten.
 
        Die Maskulinität von generischen Berufsbezeichnungen wirft ein Henne-Ei-Problem auf: Sind die Berufsbezeichnungen inhärent männlich und brauchen daher eine parallele weibliche Form, oder sind sie inhärent generisch und wirken nur deswegen männlich, weil sie historisch nur von Männern ausgeführt werden durften? Aus englischer Perspektive ist Letzteres der Fall. Das Wort Prime Minister bezeichnet de facto für den Großteil der englischen Geschichte einen Mann, einfach schon deshalb, weil Frauen weder wählen noch gewählt werden durften. Die englische Lösung für dieses Problem ist es nicht, eine weibliche Form einzuführen, obwohl Prime Ministress durchaus ginge, sondern eine Frau zu wählen. Spätestens ab 1979, als Margaret Thatcher Premier wurde, wurde das Wort Prime Minister de facto generisch und wird mit jedem weiblichen PM immer generischer, wobei zur vollen Gleichheit noch einige Dutzend weibliche Prime Ministers fehlen.
 
        Hätte Deutschland den angelsächsischen Weg der Geschlechtergerechtigkeit eingeschlagen, dann gäbe es heute Jugendliche, für die das Wort „Bundeskanzler“ in erster Assoziation ein weibliches ist, weil dieses Amt zu ihren Lebzeiten vor allem von Angela Merkel ausgeführt wurde. Durch die Verwendung der beiden unterschiedlichen Wörter „Bundeskanzler“ und „Bundeskanzlerin“ haben wir uns um diesen Sprachwandel gebracht. Und das, obwohl wir durchaus an die Möglichkeit solchen Wandels glauben, weil wir sie an anderer Stelle bereits erfolgreich eingesetzt haben: Anstatt unverheiratete weibliche Menschen als „Fräulein“ und nur verheiratete weibliche Menschen als „Frau“ zu bezeichnen, haben wir das Wort „Frau“ von der Bedeutungsebene „verheiratet“ getrennt. Wer sich erst mal daran gewöhnt hat, eine Frau zu sein, möchte kein Fräulein mehr sein, und wer sich daran gewöhnt hat, dass das eigene Geschlecht in der Berufsbezeichnung nichts verloren hat, der möchte oft nicht gegendert werden, egal, wie gerecht es gemeint ist. Für mich war es jedes Mal befremdlich, wenn ich in Deutschland aus englischer Gewohnheit auf die Frage, was ich beruflich mache, antwortete, dass ich Student sei, und dann von meinem Gegenüber mit einem entschiedenen „StudentIN“ verbessert wurde. Stimmt ja, dachte ich in solchen Momenten, in Deutschland bin ich ja nicht Student; in Deutschland bin ich Frau.
 
        Das größte Problem für einen Englisch-Geschädigten wie mich ist aber, dass man diesem intuitiven Unbehagen auf keinen Fall Ausdruck verleihen sollte. Denn wenn man das tut, dann bekommt man sofort Applaus aus der ganz falschen Richtung. Nämlich meistens von Konservativen, die sich freuen, wenn eine junge Frau Schwierigkeiten mit dem Gendern hat, und dabei nicht begreifen, dass die Perspektive – die ja nur die englische ist – gar nicht weiter weg sein könnte von der des durchschnittlichen deutschen Gender-Gegners.
 
        Was die Unsichtbarmachung von Geschlechtlichkeit betrifft, ist im englischsprachigen Raum zunehmend das Wort they in der Einzahl gebräuchlich. Bei einem Satz wie „the professor said they like the student“ wird an keiner Stelle mehr angezeigt, welches Geschlecht die beteiligten Personen haben. Natürlich gibt es auch in Großbritannien die konservativen Sprachpfleger, die darauf bestehen, dass man doch ein Pluralwort nicht im Singular verwenden kann. Diese stehen allerdings auf sehr dünnem Eis, zum einen, weil diese generische Verwendung von they bis ins 18. Jahrhundert weit verbreitet war. Zum anderen, weil es schon seit Shakespeares Zeiten üblich ist, you sowohl für die zweite Person Plural (ihr) als auch für die zweite Person Singular (du) zu verwenden. Keiner käme heute mehr auf die Idee, „du“ mit thou zu übersetzen, obwohl dies historisch die korrekte Form ist und you eigentlich „ihr“ bedeutet.
 
        Geschlechtergerechte Sprache wird im Deutschen zusätzlich dadurch erschwert, dass es Menschen gibt, die intersex sind, die also keine medizinisch eindeutig als männlich oder weiblich bestimmbaren Genitalien, Hormonhaushalte oder Chromosomensätze haben. Diese biologische Realität wird rechtlich mittlerweile anerkannt, und Formulierungen wie „Journalist (m/w/d)“ sind in Stellenausschreibungen zum Standard geworden. Dennoch stellt sich früher oder später die Frage: Wie nennt man jemanden, der schauspielt und „divers“ ist? Schauspielende scheitert spätestens am Artikel (der oder die?). Und wer glaubt, man könne in jeder Singularverwendung mehrere Artikel und einen Gender-Gap mitsprechen, der sollte das mal ausprobieren (Ein_e gute_r Schauspieler_in weiß, wie er/sie ihre/seine Zuschauer_innen unterhalten kann). Noch akrobatischer sind nur die geschlechtsneutralen Zusammenziehungen und x-Formen (Einx gutx Schauspiel-erx weiß, wie xier xiese Zuschauerx unterhalten kann). Auf Englisch ist ein Mensch, der schauspielt und divers ist, einfach actor und they. Actor lässt sich durch beliebig viele Geschlechteridentitäten erweitern, eben weil es diese nicht anzeigt. Die Sätze, die so entstehen, sind leicht zu verstehen: „A good actor knows how they can entertain their viewers.“
 
        Eine vergleichbare Lösung, die niemanden ausgrenzt, konnte ich für das Deutsche bis jetzt nicht finden. Stattdessen wurschtel ich mich durch, versuche niemanden zu verletzen, gendere an den Stellen, wo ich weiß, dass es Menschen wichtig ist, wechsele im Zweifelsfall ins Englische und hoffe, dass es niemand merkt. Ich glaube aber, dass wir in Sachen geschlechtergerechte Sprache früher oder später nach Großbritannien blicken werden. Denn für echte Gleichheit und die Inklusion geschlechtlicher Minderheiten meine ich im Vergleich zu erkennen, wer den besseren Lösungsansatz hat: They do.
 
         
          NELE POLLATSCHEK ist promovierter Literaturwissenschaftler und Autor. 2020 erschien „Dear Oxbridge: Liebesbrief an England“ (Verlag Galiani Berlin). Dieser Text ist eine gekürzte Version des Kapitels „They: Gendern auf Englisch“.
 
        
 
      

       
        ESSAY
 
        DIAGNOSE: „MÄNNERSPRACHE“
 
        Anatol Stefanowitsch
 
        Wenn wir über das Für und Wider des „Genderns“ diskutieren, darf dabei nicht die zugrundeliegende Diagnose aus dem Blick geraten, die die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch vor über 40 Jahren gestellt hat: Das Deutsche ist eine Männersprache.01 Der Mann ist der sprachliche Normalfall, auf den immer zurückgegriffen wird, wenn es nicht explizit und ausschließlich um Frauen geht – und oft sogar dort, wo das doch der Fall ist.
 
        Deutlich zeigt sich das in der Gebrauchstradition des „generischen“ Maskulinums, mit dem geschlechtlich gemischte Gruppen oder abstrakte Kategorien von Menschen sprachlich so dargestellt werden, als bestünden sie nur aus Männern: „Viele Studenten haben finanzielle Probleme.“ Manchmal betrifft das sogar unmissverständlich weiblich markierte Einzelpersonen: „Meine Tochter ist Student.“ Es zeigt sich aber auch an tief in der Grammatik versteckten Strukturen. Das Fragepronomen „wer“, zum Beispiel, ist nicht nur sprachgeschichtlich in Analogie zum männlichen „er“ entstanden, es verhält sich auch heute noch so, als beziehe es sich auf Männer. So beginnt ein Artikel in der „B.Z.“ vom 9. Februar 2003 mit der Frage: „Was spielt sich in den ersten Wochen im Bauch der Frau ab?“, um dann zu erklären: „Wer schwanger ist, der ist nicht krank, er muss nur sorgfältiger mit seinem Körper umgehen.“
 
        Nun hat das Deutsche immerhin Mittel, um Frauen als solche zu benennen: „Viele Studentinnen“, „Meine Tochter ist Studentin“, „Eine Frau, die schwanger ist“ und so weiter. Wollen wir dagegen auf die Nennung des Geschlechts verzichten oder über nonbinäre Personen sprechen, die sich mit den Kategorien Mann und Frau nicht identifizieren, geht das nur noch im Plural, wo wir aus einem Partizip oder Adjektiv abgeleitete Substantive verwenden können, zum Beispiel Studierende oder Schwangere. Im Singular funktioniert das nicht: Der Studierende ist männlich und die Studierende weiblich markiert. Für den Satz „Mein (nonbinäres) Kind ist …“ fehlt eine entsprechende Form.
 
        Es sind diese Diagnose und die fehlenden Hausmittel zu ihrer Behandlung, die betroffene, sprachaktivistisch engagierte und linguistisch forschende Menschen dazu inspiriert haben, innovative Therapien zu entwickeln. Die Vorschläge reichen dabei von orthografischen Neologismen mit Binnen-I (StudentIn), Unterstrich (Student_in) oder Gendersternchen (Student*in), bis hin zu tieferen Eingriffen in das Genussystem und die Wortbildung des Deutschen, etwa mit geschlechtsneutralen Nachsilben -x (dix Studierx)02 oder -y (das Studenty).03 Diese Lösungen müssen uns nicht auf Anhieb gefallen – sie widersprechen zwar nicht, wie oft behauptet, grundsätzlichen Regeln der deutschen Grammatik, aber sie kratzen an Sprachgewohnheiten von Menschen, in deren sprachlicher Sozialisation das Maskulinum der Normalfall war.
 
        Aber das darf nicht dazu führen, dass die Diagnose wegdiskutiert wird, wie es etwa der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg versucht. Er zieht dabei die sogenannte Markiertheitstheorie heran, die unter anderem auf der Beobachtung beruht, dass bei Wortpaaren mit gegensätzlicher Bedeutung manchmal eines der Wörter als Oberbegriff für beide verwendet werden kann. So kann das Wort „Tag“ den Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bezeichnen und steht damit in Opposition zu „Nacht“ als Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. „Tag“ kann aber auch in der Bedeutung „0 bis 24 Uhr“ verwendet werden und damit einen Zeitraum bezeichnen, der Tag und Nacht umfasst. In der Markiertheitstheorie wird das damit erklärt, dass das Wort „Tag“ das Bedeutungsmerkmal ablegen könne, das es von „Nacht“ unterscheide (hell vs. dunkel). So kann es dann den gesamten Zeitraum bezeichnen, der unter Einbeziehung dieses Merkmals in Tag (hell) und Nacht (dunkel) unterschieden würde.04 Genau so seien Maskulina wie „Student“ in der Lage, das Merkmal „männlich“ abzulegen und als geschlechtsneutrale Oberbegriffe für Maskulina und Feminina zu dienen.
 
        Ob die Analogie zwischen „Tag“ als Oberbegriff für „Tag und Nacht“ und „Student“ als Oberbegriff für „Student und Studentin“ tatsächlich funktioniert, sei dahingestellt. Selbst, wenn wir sie akzeptieren, stellt sich ja die Frage, warum das Wort „Tag“ als Oberbegriff dient und nicht das Wort „Nacht“. Eine offensichtliche Erklärung wäre, dass der (helle) Tag für uns der Normalfall ist – die Zeit, in der die meisten gesellschaftlich und kulturell relevanten Aktivitäten stattfinden. Analog dazu ist es die männliche Form, die als Oberbegriff dient, weil der Mann der gesellschaftliche und kulturelle Normalfall ist. Damit aber sind wir wieder bei der Ausgangsdiagnose angelangt: Das Deutsche ist eine Männersprache. Das zeigt – jenseits aller sprachstrukturellen Überlegungen – im Übrigen auch die psychologische Forschung, die in einem Experiment nach dem anderen nachgewiesen hat, dass maskuline Personenbezeichnungen vorrangig (und oft ausschließlich) männlich interpretiert werden.05
 
        Auf die Selbstheilungskräfte des Deutschen zu bauen und zu hoffen, dass sich das Problem im Zuge eines natürlichen Sprachwandels von alleine löst, ist ebenfalls keine Option. Im Englischen, das man als heute weitgehend geschlechtsneutrales Vorbild heranziehen könnte, hat der Abbau der grammatischen Markierung von Geschlecht im Zuge eines allgemeineren Lautwandels 500 Jahre gebraucht – solange können Frauen und non-binäre Personen nicht warten. Davon abgesehen sind Sprachwandelprozesse keine Naturgesetze, es wäre also weitgehend Zufall, wenn das Deutsche denselben Weg gehen würde wie das Englische.
 
        Zuweilen findet sich die Behauptung, die Diagnose selbst habe das Problem überhaupt erst verursacht – das Maskulinum habe ursprünglich eine generische Bedeutung gehabt und sei erst durch die verstärkte Verwendung weiblicher Formen zu seiner auf Männer beschränkten Bedeutung gekommen. Diesen Prozess, so das Argument, könnten wir umkehren, indem wir das Maskulinum als einzige Form verwenden. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass die konsequente Verwendung von Doppelformeln (Studentinnen und Studenten) die gesellschaftliche Akzeptanz des „generischen“ Maskulinums leicht verringert,06 Die Interpretation von Maskulina als männlich findet sich aber auch in Sprachen wie dem Französischen, in denen das Maskulinum (noch) weitgehend unangefochtener Normalfall ist.07 Die männliche Bedeutung maskuliner Personenbezeichnungen ist nämlich nicht nur dort angelegt, wo sie generisch gebraucht werden, sondern auch dort, wo das nicht der Fall ist: der Mann vs. die Frau, der Sohn vs. die Tochter, der Mönch vs. die Nonne und so weiter.
 
        Es hilft alles nichts: Die Diagnose vom Deutschen als Männersprache hat allen Versuchen widerstanden, sie zu bestreiten, und Hausmittel wie Partizipien und geschicktes Paraphrasieren können zwar Linderung verschaffen, bekämpfen aber nicht die Ursachen. Wenn wir ein geschlechtergerechteres Deutsch wollen, müssen sich unsere Hoffnungen auf die derzeit vorhandenen innovativen Therapievorschläge richten. Auch die sind keine Wundermittel – erste Forschungsergebnisse zeigen zum Beispiel, dass das Gendersternchen zwar (wie auch andere Formen des „Genderns“) die mentale Repräsentation von Frauen erhöht, aber (noch?) nicht die von nonbinären Personen.08 Auf der Suche nach einer Lösung stehen wir also erst am Anfang. Die Aufgabe der Sprachwissenschaft ist dabei nicht, eigene Vorschläge zu machen. Wir können aber bestätigen, dass das Problem ein reales ist. Wir können die Wirkungsweise und Wirksamkeit bestehender Vorschläge untersuchen und auf der Grundlage linguistischer Modelle Ideen dazu beisteuern, wie neben neuen Formen auch die beabsichtigten Bedeutungen etabliert werden könnten. Wir können der romantisierenden Vorstellung begegnen, die Sprache der Vergangenheit sei natürlich gewachsen und deshalb unantastbar. Und wir können Ängsten begegnen, dass bewusste Eingriffe ins Sprachsystem zu dessen Kollaps führen.
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        ESSAY
 
        ZWISCHEN BERECHTIGTEM ANLIEGEN UND BEDENKLICHER SYMBOLPOLITIK
 
        Helga Kotthoff
 
        Seit rund 40 Jahren beschäftigt uns im deutschsprachigen Raum die Debatte um den Zusammenhang von Genus und Personenreferenz. Traditionell galt in der Sprachwissenschaft dazu eine Ansicht, die der Linguist Theodor Lewandowski unter der Rubrik „Genus“ so formulierte: „Grammatisches Geschlecht; grammatische Kategorie, Merkmal von Substantiv, Artikel, Adjektiv, Pronomen, das sich im Allgemeinen von seiner Bindung an das natürliche Geschlecht fast ganz gelöst hat.“01 Dies gelte uneingeschränkt auch für Personenreferenz. Vor allem Luise Pusch stieß mit ihrem viel beachteten Buch „Das Deutsche als Männersprache“ jedoch eine Debatte darüber an: „Seit Mitte der siebziger Jahre erlebt mann mit wachsendem Befremden, wie frau die deutsche Sprache instandbesetzt. Früher fand sie keinen Raum in dieser Herrberge, genannt ‚Muttersprache‘ (ausgerechnet). Inzwischen jedoch hat frau sich eingerichtet und mit der Sanierung begonnen. Die Regeln der Grammatik, morsches Gebälk, werden feminisiert und dadurch humanisiert.“02
 
        In der Sprach- und Kognitionspsychologie haben zahlreiche Experimentalstudien zur Wirkung von geschlechterübergreifend gemeinten Maskulina jedoch differenziertere Befunde zutage gefördert, als dass es „keinen Raum“ für Frauen gebe. Elke Heise ließ beispielsweise 150 Versuchspersonen Fortsetzungen von Geschichten produzieren, deren Personennennungen mal als „Vegetarier“ vorkamen, mal als „Vegetarier/innen“ und mal als „VegetarierInnen“. Zudem enthielten die Texte „neutrale“ Nennungen wie „Kinder“ und „Angestellte“. Sowohl die geschlechterübergreifenden Maskulina (im Artikel als „generisch“ bezeichnet) als auch die neutralen Substantive führten zu viel mehr männlichen Realisierungen in den Folgetexten. Dies deutet darauf hin, dass die Dominanz männlicher Personenvorstellungen auch tief in einer kulturellen Bilderwelt jenseits von Sprache verankert sein muss. Ausgewogen waren die Nennungen von Frauen und Männern bei den Schrägstrichschreibungen, während bei den Binnenmajuskeln mehr Frauen genannt wurden. Umgekehrt schließt vor allem ein geschlechterübergreifendes Maskulinum im Plural weibliche Nennungen nicht aus, es verringert sie aber je nach Kontext mehr oder weniger deutlich.03
 
        Das Spektrum der gendersensiblen Formulierungen reicht von der Substantivierung von Präsenspartizipien (Studierende), über Beidnennungen (Studentinnen und Studenten) bis hin zu Kurzschreibungen mit verschiedenen Zeichen an der Morphemgrenze (Student:innen, Student_innen, Student*innen und andere mehr). Im Mündlichen gehört ein morphologischer Femininplural mit ins Bild, der mit einem Glottisschlag gesprochen wird: BäckerInnen wird also „Bäcker-innen“ ausgesprochen. Des Weiteren finden sich Feminisierungen lexikalischer Maskulina (Gästin, Vorständin) – und zu all diesem ein breiter Unterweisungsdiskurs durch entsprechende Leitfäden von Städten, Hochschulen und Firmen. Der Sprachwandel des Genderns wird auf diese Weise immer stärker institutionell gelenkt.
 
        Die stark im Pro und Contra geführte Debatte ließe sich dadurch entschärfen, dass das generelle Anliegen, in Texten etwas dafür zu tun, dass nicht überwiegend männliche Personen vor unser inneres Auge treten, anerkannt wird – wohlgemerkt: in Texten, nicht in Einzelsätzen. Wenn man dabei auch Praktikabilitätsgesichtspunkte ernst nimmt, kann eine Studie von Jutta Rothmund und Brigitte Scheele als Anregung dienen: Die Psychologinnen gehören zu den wenigen, die ihre Proband(inn)en längere Texte haben lesen lassen.04 Ihre Studie zeigt, dass es je nach Kontext und Gegenstand gar nicht nötig ist, einen ganzen Text konsequent durchzugendern, wenn man grundsätzlich um geschlechtersymmetrische Repräsentation bemüht ist.
 
        Statt sich also vermehrt Schreib- und Sprechpraktiken zu bedienen, die wenig irritieren und doch zu gendersymmetrischen Assoziationen führen, beobachten wir ein Hochschrauben von Symbolpolitiken. Verschiedene Gruppierungen innerhalb der Pro-Gendern-Fraktion grenzen sich beispielsweise darüber voneinander ab, welche Zeichen vor dem Femininsuffix gesetzt werden sollen. In den Ende September 2021 beschlossenen Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Sprache der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den wissenschaftlichen Hochschulen Baden-Württembergs wird verkündet, insbesondere Asterisk, Unterstrich und Doppelpunkt würden geschlechtliche Vielfalt ausdrücken.05 Damit wird eine Setzung vorgenommen.
 
        Der Doppelpunkt gewinnt derzeit vor allem an Hochschulen und in Museen an Terrain. In der feministischen Zeitschrift „Missy Magazine“ wird hingegen entschieden gegen diese Schreibungsvariante geschrieben, weil sie zu wenig irritiere: „Sternchen und Unterstrich sind konzipiert worden, um zu einem Nachdenken über die binäre Vergeschlechtlichung der deutschen Sprache anzuregen. Bei Sternchen und Unterstrich geht es nicht um bloße Repräsentation, sondern um eine aktive Störung der Sprech-, Schreib- und Sehgewohnheiten. Der Doppelpunkt sieht für Sehende aus wie ein kleines i, sticht weniger hervor, kommt somit weniger radikal daher und stört sehende cis Menschen vermutlich viel weniger als Sternchen oder Unterstrich.“06 Hier wird eine Sprachpolitik aktiver Störung favorisiert. Sprachwandel setzt aber auf Ususbildung und kann mit permanenter Störung gar nicht bewirkt werden. Es kommt somit der Verdacht auf, dass den FreundInnen der laufenden Irritation gar nicht primär an einem machbaren Sprachwandel in Richtung symmetrischer Vorstellungen von Personen verschiedener Geschlechter liegt.
 
        Ebenso zeugen verschiedene Aussagen von Unterstützern und Betreiberinnen des Genderns davon, dass es ihnen mehr um eine allgemein-progressive Haltungsanzeige geht als um eine Sichtbarmachung von Frauen und anderen nichtmännlichen Personen. So etwa auch im Falle der ehemaligen Fernsehmoderatorin Petra Gerster, die „Geschichte, Herkunft, Ethnie, Hautfarbe und Geschlecht – kurz (…) Identität“ anzuzeigen meint.07
 
        Im Leitfaden zu geschlechtergerechter Sprache der Stadt Freiburg heißt es sehr ähnlich im Vorwort des Bürgermeisters Martin Horn: „Der Gender-Gap soll die Grenzen der binären Kategorisierung in der Sprache auflösen und bindet neben der geschlechtlichen Identität und der sexuellen Orientierung weitere soziale Dimensionen mit ein, u.a. Alter, eine mögliche Behinderung, kulturelle Herkunft, Religion oder Weltanschauung.“08 Solche Verlautbarungen sind schlichtweg Unsinn. Personenreferenzen wie „Freiburger“, „Schwimmerin“, „Verkäufer“ oder „Chirurgin“ enthalten bestenfalls über die sie umgebenden Texte Informationen dazu, dass die Person eine spezifische Herkunft oder Religion hat. Welche Anzeige soll denn der Asterisk auf welche Weise in Richtung Alter bewirken? Soll ich mir Lehrer_innen älter vorstellen als Lehrer/innen? Welcher Religion hängt der Schwimmer* an?
 
        Gerster und die Freiburger Gleichstellungsstelle wollen kundtun, dass diejenigen, die diese Zeichen verwenden, einer Gruppe angehören, die sich über all dies Gedanken macht. Sprache kommuniziert ja immer irgendwie auch Zugehörigkeit. Wer etwa jugendsprachlich spricht, betreibt das Anzeigen von doing youth, auch wenn sie oder er die Jugend lange hinter sich hat. Die Progressivitätsanzeige der Sternchen-, Unterstrich- und Doppelpunkt-Nutzung beansprucht zusätzlich moralische Überlegenheit. Praktiken des Moralisierens so stark in mündliche und schriftliche Ausdrucksweisen einzuschreiben, dient einer Verschärfung des Pro- und Contra-Diskurses. Ein gelassener Umgang mit je nach Kontext mehr oder weniger Gendern sieht anders aus.
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        ESSAY
 
        ENTGENDERN NACH PHETTBERG
 
        Thomas Kronschläger
 
        Geschlechtsneutral zu formulieren, ist im Deutschen nicht einfach. Sobald wir versuchen, über Menschen zu sprechen, schleichen sich geschlechtsspezifische Pronomen ein, und bei Verwandtschaftsbezeichnungen wie „Schwester“ oder „Vater“ ist das Geschlecht ohnehin immer mit dabei. Dabei kann es in vielen Fällen im Alltag durchaus sein, dass ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder nicht festlegen möchte: Bin ich neu in einer Stadt und frage nach Empfehlungen für zahnmedizinische Behandlungen, ist das Geschlecht der behandelnden Person zunächst einmal unwichtig. Sobald ich aber nach einem Zahnarzt frage, lege ich das Geschlecht schon ein Stück weit fest. Es ist von der sprachlichen Flexibilität meines Gegenübers anhängig, ob ich auch Zahnärztinnen empfohlen bekomme.
 
        Wie aber spreche ich über eine Person, ohne ihr ein Geschlecht anzukategorisieren? Häufig wird mit Partizipialformen wie Studierende oder Lehrende gearbeitet, und in vielen Fällen klappt das auch. Auch sogenannte Fluchtwörter wie Lehrkraft oder Vorsitz finden häufig Anwendung. Allerdings funktioniert das im ersten Fall im Singular schon weniger gut – geht es um den oder die Studierende? –, und Fluchtformen können nicht zu allen Wörtern gebildet werden.
 
        Gegenwärtig sind zudem einige Formen in Verwendung, die mit Sonderzeichen operieren. In der Debatte stehen dabei der Genderstern sowie mittlerweile vor allem der Doppelpunkt, also Formen wie Leser*innen und Leser:innen.01 Die Linguistin Helga Kotthoff verwies jedoch bereits 2017 darauf, dass die Form an sich noch nicht die Bedeutung mittransportiere und kritisierte, „dass die prototypischen Aufrufungen von Personenreferenzen erfahrungsgesättigt sein müssen und nicht über Grapheme evozierbar sind“.02 Auch wenn ein solches Erfahrungssammeln durchaus auch anhand grafischer Formen möglich ist, lassen sich Formen, die nicht allein grafisch ausgedrückt werden, häufig einfacher anwenden und besser verbreiten. Ein Beispiel dafür ist das geschlechtsneutrale Pronomen hen im Schwedischen, das 2015 in die Wortliste der Schwedischen Akademie aufgenommen und erfolgreich in den Sprachgebrauch integriert wurde.03 Ebenso werden im Deutschen geschlechtsneutrale Formen vorgeschlagen, die ohne Sonderzeichen auskommen. Prominente Beispiele sind die x-Form und die ens-Form, bei denen aus Leser*in Lesx beziehungsweise Lesens wird.04 Unterschiedliche sprachliche Communitys arbeiten weiter an kreativen und nutzbaren Lösungen – und so werden auch immer weiter neue Formen gebildet und verwendet.05
 
        Ein weiterer Vorschlag für geschlechtsneutrales Formulieren – und damit eine Möglichkeit, allen Geschlechtern gerecht zu werden – ist das Entgendern nach Hermes Phettberg. Der österreichische Künstler und Schriftsteller nutzte diese Form erstmals 1992 in seiner Kolumne „Phettbergs Predigtdienst“ in der Wiener Wochenzeitung „Falter“. Auch sie funktioniert ohne Sonderzeichen und baut auf dem bestehenden Sprachsystem auf: Für alle Personenbezeichnungen wird der neutrale Artikel „das“ verwendet, an den Wortstamm wird im Singular -y und im Plural -ys angehängt. Das bedeutet, aus Leser*innen werden Lesys. Das gilt für alle Personenbezeichnungen, die mit der Endung -er*in gebildet werden, und auch für alle anderen Personenbezeichnungen. Aus dem*der Lehrer*in wird das Lehry, aus Wirt*innen werden Wirtys und so weiter. Das Pronomensystem folgt dabei der bestehenden grammatischen Form des Neutrums, zum Beispiel: „Das Wirty hat seinen Lippenstift vergessen“.
 
        Dass die Form des Possessivpronomens der maskulinen Form ähnelt, mag auf den ersten Blick befremdlich wirken, ist aber analog zu Sätzen wie „Das Mädchen hat seinen Hamster gefüttert“ oder „Das It-Girl hat gestern mit seiner Freundin die Quiz-Sendung gewonnen“. Die deutsche Grammatik lässt in solchen Fällen erst seit Kurzem die Verwendung von femininen Possessivpronomina „ihren“ beziehungsweise „ihrer“ zu.
 
        Das Entgendern nach Phettberg ermöglicht es vor allem, über Personen zu sprechen, deren Geschlecht unbekannt ist. Es eignet sich auch für alle Pluralformen, wenn mehrere Geschlechter angesprochen werden sollen – sowohl in der direkten Anrede („Liebe Kollegys“, „liebe Mitarbeitys“), als auch, wenn ich über mehrere Personen spreche („Meine Kommilitonys haben …“). Es erlaubt mir also, über einzelne und mehrere Personen zu sprechen, ohne ihnen automatisch ein Geschlecht zuzuweisen.
 
        Als Phettberg diese Form erstmals nutzte und gegen Ende seiner Kolumne von „Lesys“ schrieb, verband er dies mit einer Fußnote, in der er die Redaktion bat, diese Form, die nicht von ihm selbst sei, wenigstens einmal stehen zu lassen. Sie solle helfen, „das sprachliche Problem der Ausgrenzung der weiblichen Form [zu] überwinden“.06 Dass diese Form allerdings besonders gut dafür funktionieren könnte, mehr als nur zwei Geschlechter anzusprechen, ist aus heutiger Perspektive besonders auffällig. Weitere Recherchen nach früheren Verwendungen brachten kein Ergebnis, auch Phettberg selbst konnte sich nach der langen Zeit nicht an die ursprüngliche Quelle erinnern, weshalb die Benennung „nach Phettberg“ angemessen erscheint, war er doch der erste nachweisbare öffentliche Verwender und Befürworter der y-Form. Dies sichtbar zu machen, war und ist mir stets wichtig.
 
        Die Anleitung zum Entgendern nach Phettberg fußt auf einer linguistischen Korpusanalyse von Phettbergs Kolumnen. Insofern handelt es sich um eine Form mit Tradition und einem Referenzkorpus, das es erlaubt, nachzuschlagen. Dass gerade literarische Texte neue Ansätze für die Versprachlichung von Geschlecht bieten, ist dabei für mich als Literaturdidaktiker nicht weiter überraschend, führte doch schon die Schriftstellerin Verena Stefan 1975 in ihrem Roman „Häutungen“ auch die Form „frau“ als Gegenstück zum Indefinitpronomen „man“ ein.07 Dass nicht nur (sprachliche) Communitys sich um Formen geschlechtergerechter und geschlechtsneutraler Sprache bemühen, sondern auch und vor allem Autorys, wird gegenwärtig im wissenschaftlichen Diskurs nicht stark rezipiert, liegt aber sehr nahe.
 
        Die Anwendung von Formen zur Versprachlichung von Geschlecht hängt immer von Kontext und Intention ab: Mit welcher Person kommuniziere ich aus welchem Grund in welcher Situation? So wird es Gelegenheiten geben, wo das stärker markierte Kritiker*innen besser passt als das etwas flüssiger zu sprechende Kritikys. Denn vor allem im mündlichen Gebrauch ist die Praktikabilität vieler anderer Formen nicht immer gegeben, aber das muss gar nicht unbedingt negativ sein. Gerade wenn ich die Sichtbarkeit mehrerer Geschlechter priorisieren möchte, sind andere Formen wahrscheinlich wirkungsvoller. Um aber einfach über Personen sprechen zu können, ohne ihnen ein Geschlecht gleich mitzuzuschreiben, bietet es sich an, das so ähnlich wie Hermes Phettberg zu tun.
 
        Auch wenn es immer wieder als radikal bezeichnet wird: Das Entgendern nach Phettberg ist einfach verwendbar und dennoch auffällig und insofern eine Kompromissform. Dass diese Form dabei Einigen zu wenig weit geht und Anderen zu weit, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ein großes Missverständnis zuletzt ausgeräumt werden muss: Die eine Form, die alles löst, gibt es nicht. Für manche Sprechys und Schreibys mag es in bestimmten Situationen genau die richtige Form sein, andere bevorzugen eine andere.
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        SPRACHE MACHT EMOTIONEN
 
        Geschlechtergerechtigkeit und Sprachwandel aus Sicht der Historischen Soziolinguistik
 
        Horst J. Simon
 
        Alle Sprachen ändern sich ständig – meist bemerkt der Großteil der Sprachnutzer:innen davon nichts, und in der Regel hat auch kaum jemand ein besonderes Interesse daran. Die weitaus größte Anzahl von Sprachwandelprozessen läuft kleinschrittig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ab, mithin unbewusst und folglich unkontrolliert. Dies betrifft insbesondere die Grammatik, aber auch Bedeutungsaspekte. In der Gegenwartssprache führt das häufig zu sogenannten sprachlichen Zweifelsfällen, bei denen zwei oder mehr Varianten als standardsprachlich angemessen gelten.01
 
        Zugleich gibt es immer wieder Entwicklungen, die sehr wohl wahrgenommen werden und auffällig genug sind, dass sie das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit auf sich ziehen. Offenkundige Beispiele sind lexikalische Neuerungen im Sprachgebrauch Jugendlicher, die alljährlich medial prominent aufgegriffen werden. Doch auch über lange Zeiträume ablaufende grammatikalische Sprachwandelphänomene – zum Beispiel Veränderungen bei der Verbstellung in bestimmten Nebensatztypen oder der Wandel von Konstruktionen mit Genitiven zu bedeutungsgleichen Konstruktionen mit Dativmarkierung – werden mitunter bemerkt. Bezeichnenderweise lehnen Sprachnutzer:innen derlei Neuerungen in vielen Fällen mehr oder weniger vehement ab, sobald sie ihnen bewusst werden.
 
        Das derzeit prominenteste Beispiel für breit wahrgenommenen Sprachwandel sind sicher die Entwicklungen im Bereich der geschlechterspezifischen Personenbezeichnungen: das sogenannte Gendern. In diesem Beitrag sollen am Beispiel der derzeit kontrovers geführten Debatte zu Neuerungen in Bezug auf geschlechtergerechte(re) Sprache einige der Konfliktlinien benannt, die Rolle relevanter politisch-kultureller Akteure beleuchtet und dabei Motive und Mechanismen der (Nicht-)Veränderung der Sprachnormen in diesem Bereich aufgezeigt werden.
 
        FORMWANDEL UND NORMWANDEL
 
        Sprachwandel kann grundsätzlich auf zwei Ebenen stattfinden: Er betrifft erstens konkrete Formen, also beispielsweise: „Während früher X üblich war, sagt man heute fast immer Y“. Solche Veränderungsprozesse, bei denen eine Form durch eine andere ersetzt wird, bei im Wesentlichen gleichbleibender kommunikativer Funktion, verlaufen typischerweise über relativ lange Zeiträume. Zweitens ändern sich die Normen, denen die Verwendung einer bestimmten Form in der Gesellschaft unterliegt. Dies sind deutlich schneller ablaufende Veränderungsprozesse, die auch von Nicht-Sprachwissenschaftler:innen wahrgenommen werden, zum Beispiel: „Bei uns hat früher fast niemand die Form X verwendet, heute machen das immer mehr Leute.“
 
        Der in dieser Themenausgabe fokussierte Wandel betrifft sowohl die Form als auch normative Aspekte. In Bezug auf die soziale Bewertung der neuen Formen und auch hinsichtlich der Angemessenheit normativer Forderungen herrscht derzeit große Uneinigkeit in der Sprachgemeinschaft des Deutschen. Bevor nun auf die verschiedenen politisch-kulturell-sozialen Akteure eingegangen werden kann, die in dieser Debatte eine Rolle spielen, ist es hilfreich, sich allgemein mit dem Begriff der sprachlichen Norm und den dabei relevanten normsetzenden Instanzen zu beschäftigen.
 
        Grundsätzlich haben Normen unterschiedlich stark ausgeprägte Geltungsansprüche, das heißt, sie sind mit unterschiedlich hohem Durchsetzungspotenzial verbunden. Von einer Ausnahme abgesehen, nämlich der Rechtschreibung, sind sprachliche Normen relativ weich. Wer gegen sie verstößt, gilt vielleicht als eigensinnig, verschroben oder anderweitig sozial auffällig, wird aber kaum mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen haben. Aus linguistischer Sicht handelt es sich deshalb bei sprachlichen Normen zumeist um schlichte Gebrauchsnormen, die „das Übliche“ beschreiben, dasjenige, was Leute „normalerweise“ tun. Es ist allerdings so, dass viele Menschen, genau um nicht als (sprach)verhaltensauffällig und dadurch als „sozial problematisch“ wahrgenommen zu werden, diese Gebrauchsnormen verinnerlichen und ihnen gemäß handeln. Die Gebrauchsnormen haben demnach eine Tendenz, zu Orientierungsnormen zu werden. Aus Sicht der Sprecher:innen existieren somit hilfreiche Anhaltspunkte, wie das in einer gewissen Gruppe angemessene (sprachliche) Verhalten beschaffen ist.02
 
        Dabei stellt sich die zentrale Frage, auf welche Weise sprachliche Normen zustande kommen und wer an ihrer Setzung und gegebenenfalls Veränderung beteiligt ist.03 Offenkundig ist es so, dass kein wie auch immer legitimiertes gesetzgebendes Organ – ein Parlament oder eine Behörde – existiert, das dekretieren könnte, man müsse Brötchen sagen und nicht Semmel oder die Gefahren des Internets statt die Gefahren des Internet. Vielmehr entstehen sprachliche Normen in einem komplexen Aushandlungsprozess, an dem eine ganze Palette von Akteuren beteiligt ist und der zudem meist ohne bewusste Steuerung abläuft. Zu diesen Sprachnormen setzenden und Sprachwandel beeinflussenden Kräften zählen im Wesentlichen vier Typen: erstens Normautoritäten, zweitens Sprachexpert:innen, drittens Modellsprecher/-schreiber:innen sowie viertens der „Sprachsouverän“ in Form der Mehrheit der eine Sprache sprechenden Personen, mithin die individuellen Sprachbenutzer:innen in ihrer Gesamtheit.
 
        Systematisch betrachtet nehmen die Normautoritäten eine zentrale Position ein. Das sind diejenigen Personen und Institutionen, die festlegen, welche sprachlichen Formen als normgerecht gelten sollen, sowie diejenigen Personen, die diese Normen dann gegebenenfalls durchsetzen (sollen), beispielsweise in ihrer Rolle als Lehrpersonen in der Schule, und zwar in Form von sanktionierendem Korrekturverhalten. Während nun in Bezug auf die französische Sprache die Académie française relativ weitreichende Regelungskompetenzen hat,04 gibt es für den deutschsprachigen Raum eine echte, weil staatlicherseits legitimierte Autorität lediglich im Hinblick auf die Orthografie: den Rat für deutsche Rechtschreibung. Andere Organe wie beispielsweise der „Duden“ entbehren offizieller Kompetenz, sie sind lediglich als hoch angesehene Expert:innen zu verstehen. Schulische Lehrpersonen haben zuweilen großen Einfluss auf ihr unmittelbares Umfeld, jedoch ist ihre Normautorität nicht über jeden Zweifel erhaben.05
 
        Man würde hoffen, dass sich die Entscheidungen dieser Norminstanzen auf das Wissen von Expert:innen stützen, wie es in der deskriptiven Linguistik erarbeitet wird. Dort wird einerseits untersucht, wie die Nutzer:innen des Deutschen die Sprache im Alltag verwenden, und andererseits eruiert, welche Effekte psychologischer Art die Verwendung gewisser Formen bei den Sprachnutzer:innen hat.06
 
        Der Gruppe der Modellsprecher/-schreiber:innen kommt besondere Relevanz bei der Verbreitung von sprachlichen Normen zu. Hier handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung eine große kommunikative Reichweite haben, beispielsweise als Medienschaffende. Ihr sprachliches Verhalten wird von vielen Menschen als vorbildhaft empfunden, und selbst wenn dies nicht der Fall ist, werden die von ihnen verwendeten Formen zumindest breit rezipiert, was einen gesellschaftlichen Gewöhnungseffekt auslösen kann.
 
        Die wichtigste Rolle aber spielt die Gesamtheit der Sprecher:innen des Deutschen: Nur diejenigen Strukturen, die längerfristig von der Sprachgemeinschaft angenommen und regelmäßig produziert werden, werden sich dauerhaft etablieren und zu Sprachwandel führen.
 
        Im Folgenden werden einige der prominenteren Akteure in diesem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess mit Bezug auf geschlechtergerechte Sprache im Deutschen vorgestellt.
 
        DER RECHTSCHREIBRAT
 
        Zunächst einmal ist zu betonen, dass es nirgendwo im deutschsprachigen Raum eine staatliche Institution gibt, die sich dezidiert mit der deutschen Sprache, ihrer Normierung, „Bewahrung“ oder gezielten Veränderung befassen würde.07 Entgegen landläufiger Meinung gibt es hinsichtlich Wortschatz und Grammatik auch keinerlei Institution oder legitimierte Regelungsinstanz, die festlegen würde, was „richtiges oder falsches Deutsch“, „gutes oder schlechtes Deutsch“ sei. Im Sinne der skizzierten Unterscheidung verschiedener Normtypen kann man also nirgends nachlesen, was quasi „per Gesetz“ richtig oder falsch in der deutschen Sprache ist.
 
        Dies gilt mit einer Einschränkung: Die Rechtschreibung ist relativ streng geregelt. Hinsichtlich orthografischer Regelungen hat der 2004 konstituierte Rat für deutsche Rechtschreibung als zwischenstaatliche Instanz die Aufgabe, „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln“.08 Das heißt, das von ihm verantwortete amtliche Regelwerk „regelt die Rechtschreibung innerhalb derjenigen Institutionen (Schule, Verwaltung), für die der Staat Regelungskompetenz hinsichtlich der Rechtschreibung hat“. Daneben hat das Regelwerk „Vorbildcharakter für alle, die sich an einer allgemein gültigen Rechtschreibung orientieren möchten“.09
 
        Insofern geschlechtergerechter Sprachgebrauch schriftlich wie mündlich eine ganze Palette von Formen und Formulierungsmöglichkeiten einschließt, betrifft die Regelungskompetenz des Rats lediglich einen zwar prominenten, aber dennoch eingeschränkten Teilbereich der Sprachverwendung.10 Im Wesentlichen betrifft dies Schreibungen mit Binnen-I (SchülerInnen), Unterstrich beziehungsweise Gender-Gap (Schüler_innen), Genderstern (Schüler*innen) oder Doppelpunkt (Schüler:innen). Keine dieser Schreibungen, bei denen nicht-alphabetische Zeichen (beziehungsweise ein Großbuchstabe) im Wortinneren auftauchen, ist durch das derzeit gültige Regelwerk abgedeckt. Dementsprechend hat sich der Rat 2018 die Aufgabe gestellt, „Analysen zum Schreibgebrauch in verschiedenen Medien und Gruppen von Schreibenden vor[zu]nehmen, um auf einer breiteren Belegbasis zu ermitteln, ob die beobachteten Tendenzen Indizien für einen möglichen Schreibwandel sind.“11 Sollte dies der Fall sein, wäre eine Anpassung der offiziellen Rechtschreibregeln an den in der Bevölkerung üblichen Schreibgebrauch möglich – ausweislich der Empfehlung des Rats vom 26. März 2021 ist dies aber „zu diesem Zeitpunkt“ nicht gegeben.12
 
        DER DUDEN
 
        Im Bewusstsein der allermeisten Sprachnutzer:innen des Deutschen gilt „der Duden“ als die maßgebliche Instanz, wenn es um normative Fragen in Bezug auf Sprachrichtigkeit geht. Dabei ist „Duden“ im Grunde nur der Name einer Produktreihe eines privatwirtschaftlich agierenden Unternehmens.13 Einzelnen Produkten der Marke kommt im vorliegenden Zusammenhang besondere Relevanz zu: Band 1 der Reihe „Der Duden in zwölf Bänden“ interpretiert das amtliche Regelwerk und liefert eine ausführliche Wortliste zur deutschen Sprache. Zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch wird konstatiert, dass es „keine Norm“ gibt, wobei ein „Überblick über verschiedene Optionen“ gegeben wird.14 Trotz seines Untertitels „Das Wörterbuch für richtiges und gutes Deutsch“ bietet Band 9 der Reihe eine das gesamte Variationsspektrum des Deutschen reflektierende Übersicht über Phänomene, die hinsichtlich ihres standardsprachlichen Gebrauchs häufig Unsicherheit auslösen. Auch hier wird im einschlägigen Abschnitt die gegenwärtige Spannbreite an nicht der Norm unterworfenen geschlechtergerechten Ausdrucksmöglichkeiten betont.15
 
        Weitere Publikationen des Dudenverlags beschäftigen sich mit dem Thema Gendern; hier sind insbesondere Handreichungen und Formulierungshilfen zu nennen, deren Anspruch durch das Label „Duden“ eine gewisse Rückenstärkung erfährt, allerdings keinerlei normative Kraft besitzt.16
 
        EXPERT:INNEN
 
        Bei einem gesellschaftlich relevanten und öffentlich viel diskutierten Thema wie dem geschlechtergerechten Sprachgebrauch sollte Personen, die über besondere Expertise verfügen, im Diskurs besondere Bedeutung zukommen. Aus einer anfänglich aus dem Geiste feministischer Sprachkritik inspirierten Beschäftigung mit dem Thema (in Deutschland seit den späten 1970er Jahren) hat sich zunehmend eine auf empirischer Basis arbeitende und streng deskriptive Teildisziplin der Sprachwissenschaft entwickelt: die Gender-Linguistik.17 In diesem Fachgebiet forschende Personen äußern sich immer wieder in Medien, wodurch der gesellschaftliche Diskurs faktenbasierte Anregungen zur Einschätzung der Sachlage erhalten kann.
 
        Der öffentliche Diskurs wird allerdings ebenso gespeist durch eine relativ kleine, jedoch lautstarke Gruppe gleichfalls linguistisch gebildeter Personen, die eine Reihe von Behauptungen wiederholen, die, kurz gesagt, darauf hinauslaufen, dass einzig die traditionellen Sprachformen ohne jegliche Neuerung „richtig“ und akzeptabel seien. Offenbar herrscht hier Uneinigkeit in der Fach-Community, und es wäre zu hoffen, dass dieser wissenschaftliche Disput argumentativ unter Einbeziehung aller bekannten Fakten – wozu insbesondere auch die umfangreiche psycholinguistische Evidenz zu zählen ist – geführt würde. Es ist deshalb höchst befremdlich, dass regelmäßig Texte erscheinen, und zwar fast ausschließlich im Rahmen nicht-fachlicher Publikationen, die in autoritativem Gestus der wissenschaftlichen Gegenposition nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern manchmal sogar ihre schiere Existenz absprechen.18 Es wird zu beobachten sein, ob und in welchem Ausmaß der öffentliche Diskurs zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch künftig von der wissenschaftlichen Expertise der in diesem Bereich Forschenden profitieren kann.
 
        MODELLSPRECHER/-SCHREIBER:INNEN
 
        Diejenige Personengruppe, deren Sprachverwendungsgewohnheiten die größte Reichweite erzielen, besteht wohl aus den Medienschaffenden: etwa für große Zeitungen schreibende Journalist:innen oder Nachrichtensprecher:innen in Fernsehen und Hörfunk. Diese Personen haben weder offiziell zugeschriebene Autoritätsansprüche noch können sie spezielle Expertise für sich in Anspruch nehmen. Dennoch fungieren sie qua Sichtbarkeit als potenzielle Multiplikator:innen. Und das gilt in beide Richtungen: Sie können vornehmlich retardierend wirken, wie im Falle der offiziellen Rechtschreibreform von 1996, als einige Zeitungen eigene „Hausorthografien“ einführten, die sich gegen Reform-Schreibungen sperrten;19 sie können aber auch dazu beitragen, noch nicht allgemein verbreitete Formen „salonfähig“ zu machen.
 
        Ähnlich janusköpfig ist es auch im Falle der geschlechtergerechten Sprache. Angesichts der intensiven öffentlichen Debatte überrascht es nicht, dass hier unterschiedliche Positionen vertreten werden. Bei vielen Medien ist es der Entscheidung der einzelnen schreibenden oder sprechenden Person anheimgestellt, welche Form(en) sie verwendet;20 andere haben auch gewissermaßen Hausregeln.21 Besondere Bedeutung kommt hierbei Rundfunk und Fernsehen zu, denn dort erfordert die Mündlichkeit eine verbale Umsetzung der ursprünglich vornehmlich in schriftlichen Textsorten (wie Verwaltungstexten) verwendeten Formen mit Stern, Doppelpunkt und so weiter. Die Aussprache mit Glottisverschlusslaut wie in vereisen zur lautlichen Markierung des Genderzeichens (oft fälschlicherweise als „kleine Pause“ charakterisiert) ist durchaus ohrenfällig und löst deshalb teils heftige Reaktionen aus, beispielsweise 2020 nach der Verwendung durch ZDF-Mitarbeiter:innen.22
 
        Andere Formulierungstypen, beispielsweise Beidnennungen wie Bürgerinnen und Bürger werden demgegenüber weitestgehend hingenommen; sie sind eher akzeptiert und auch weniger emotional aufgeladen. In Bezug auf Sprach(normen)wandel ist jedenfalls festzuhalten, dass öffentliche Medien eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen: Sie können dabei einerseits als Bastionen des Althergebrachten dienen und damit denjenigen, die sich gegenüber Neuerungen sperren, ein Identifikationsangebot bieten. Auf der anderen Seite können sie Vorbildcharakter entwickeln; durch die alltägliche Benutzung der neueren Formen werden diese eingeübt und habitualisiert, auch auf Seiten der Hörer:innen und Leser:innen.23
 
        SCHULEN UND UNIVERSITÄTEN
 
        Im Zuge der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten haben Bildungseinrichtungen auch die Aufgabe, die Lernenden danach einzuschätzen, wie weit sie die jeweiligen Bildungsziele erreicht haben. Zu diesen zählt unter anderem die Fähigkeit, sich generell sprachlich angemessen zu verhalten und textsortenadäquat zu formulieren. Im universitären Kontext werden deshalb häufig Handreichungen mit Empfehlungen an Studierende ausgegeben. Diese können für sich keinen normativen Durchsetzungsanspruch reklamieren, was sie – von ganz vereinzelten Sonderfällen abgesehen – auch nicht tun; sie können aber sehr wohl verdeutlichen, was in der jeweiligen Fach-Community als stilistisch angemessen erachtet wird. Insofern ist es bemerkenswert, dass im Bundestagswahlkampf 2021 mehrere Politiker:innen – gleichsam präventiv – bekundeten, sie seien gegen universitäre Zwangsmaßnahmen pro Gendern24 oder darauf drangen, dass gewisse Formen des Genderns an Schulen als Fehler gewertet werden.25
 
        Dabei sind die juristischen Einschätzungen der Lage durchaus unterschiedlich: Während häufig auf die Tatsache hingewiesen wird, dass Stern, Doppelpunkt und so weiter nicht von der amtlichen Rechtschreibung vorgesehen und somit Verstöße gegen die orthografische Richtigkeit sind, wird in einem kürzlich erstellten Rechtsgutachten argumentiert, dass der Gebrauch geschlechtergerechter Sprache in gewissen Fällen universitärer Prüfungsleistungen sehr wohl erwartet werden darf.26 Mit Verweis auf das Grundgesetz kommt eine weitere juristische Publikation gar zu dem Schluss, dass in Behörden nachgerade eine Verpflichtung dazu bestehen sollte.27
 
        Da Schulen und Universitäten ein zentraler Sozialisationsort jüngerer Generationen sind, kommt ihnen besondere Bedeutung bei der Sensibilisierung für jedwedes Thema zu. Solange sich eine sprachliche Neuerung noch nicht in weiten Teilen der Sprachgemeinschaft durchgesetzt hat und solange umgekehrt eine hinreichend große Teilmenge der Sprachgemeinschaft die tradierten Formen als bereits unangemessen oder diskriminierend empfindet – das heißt, solange der laufende Sprachwandel nicht abgebrochen und das Rad gleichsam zurückgedreht wird –, solange wird es im Bildungskontext angeraten sein, auf das Potenzial der neueren Formen hinzuweisen, deren Verwendung aber nicht strikt einzufordern.
 
        In dem Maße, in dem die amtliche Rechtschreibung als verbindlich erachtet wird, wird sich Schriftsprachverwendung im Bildungskontext an den durchaus wandelbaren Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung orientieren. Weitergehende Regelungen liegen nicht vor.
 
        SPRACHNUTZER:INNEN
 
        Obwohl all die genannten Akteure ihren sprachnormstabilisierenden oder auch -wandelnden Beitrag leisten, liegt die eigentliche Entscheidung über die Durchsetzung eines Sprachwandels bei der Gesamtheit der Deutschsprachigen. Letzten Endes wird sich eine sprachliche Neuerung nicht durchsetzen, wenn die Menschen sie nicht in ihrer alltäglichen Kommunikation verwenden. Ob sie dies tun, hängt zunächst von den normativen Rahmenbedingungen ab: Im Bereich des schriftlichen Sprachgebrauchs gelten dabei explizite orthografische Regularien – aber eben nur orthografische Regeln, nichts darüber hinaus. Für die Mündlichkeit ist jeder Person ohnehin anheimgestellt, selbst zu entscheiden, wie sie spricht. Allerdings wird wohl jede:r – und das ist der andere Aspekt der Abwägung – den sozialen Effekt des eigenen sprachlichen Handelns bedenken müssen: Ob jemand sozial erfolgreich kommuniziert, liegt unter anderem an der Frage, wie die Kommunikationspartner:innen eine Formulierung einschätzen.
 
        Sprache wird somit zu einem Mittel, um die eigene politische, kulturelle Position zu markieren; sie wird sozialindexikalisch aufgeladen.28 Wer der Ansicht ist, dass diskriminierungssensibles Sprechen hohen gesellschaftlichen Wert besitzt,29 wird Formen geschlechtergerechten Sprachgebrauchs benutzen. Wer umgekehrt solche Formen nicht verwendet, setzt sich zumindest dem Verdacht aus, das Vermeiden geschlechtsbezogener Diskriminierung als wenig wichtig zu erachten. Der gesellschaftliche Aushandlungsprozess, der einerseits konstituiert wird durch Äußerungen der erwähnten Akteure und andererseits indirekt geschieht durch die mehr oder weniger (un)bewusste Übernahme sprachlicher Formen, ist noch nicht abgeschlossen. Wenn die Mehrheit der Deutschsprachigen immer häufiger gewisse Formen vermeidet und durch andere Formen ersetzt, wird der Sprachwandel stattfinden, andernfalls nicht.
 
        WARUM DIE AUFREGUNG?
 
        In Anbetracht des Dargestellten stellt sich die Frage, warum die derzeitige Debatte derart intensiv geführt wird.30 Man würde meinen, es wäre eben ein langwieriger Prozess, der zur gesamtgesellschaftlichen Annahme oder Ablehnung der sprachlichen Neuerungen führt und der auf lange Sicht den kommunikativen und sozialen Bedürfnissen der Mehrheit der Deutschsprachigen gerecht werden wird, so wie das bei Sprachwandelprozessen üblicherweise der Fall ist.31
 
        Für die Vehemenz der Debatte können nun mehrere Gründe ausgemacht werden: Zunächst einmal gilt generell, dass Sprache eines der am deutlichsten identitätskonstituierenden Elemente der menschlichen Psyche ist: Wie eine Person Sprache verwendet, sagt viel über ihre regionale und soziale Herkunft aus (beziehungsweise werden ihr von den anderen Kommunikationsteilnehmer:innen entsprechende Eigenschaften zugeschrieben). Sprecher:innen fühlen deshalb typischerweise eine innige Verbundenheit mit ihrer jeweils individuellen Sprachausprägung. Infolgedessen reagieren viele Menschen gereizt auf alles, was durch Variation und Wandel die subjektive Essenzialität ihrer Sprache infrage stellt – von der Rechtschreibreform bis zu neu ins Bewusstsein geratenden Wortstellungsphänomenen.32
 
        Zu diesem individualpsychologisch motivierten generellen Sprachkonservatismus vieler Sprachnutzer:innen kommt hinzu, dass bestimmte Themenbereiche mehr als andere heftige Reaktionen auslösen. Das Spektrum dieser Themen legt nahe, dass der Sprachwandel an sich vielleicht gar nicht die primäre Diskursmotivation ist, sondern dass viel tiefer liegende Faktoren eine Rolle spielen. In den 1990er Jahren stand neben der Rechtschreibreform insbesondere die Kritik an einem angeblich übertriebenen Gebrauch von Anglizismen im Zentrum der öffentlichen Debatten; anhand des Fremdwortgebrauchs wurden damals unter anderem Fragen der nationalen Identität und der Positionierung gegenüber Globalisierungsphänomenen verhandelt.33 Die aktuelle Situation ist damit vergleichbar: Teilweise schreiben sogar dieselben Personen, die in den 1990er Jahren gegen Anglizismen und Rechtschreibreform waren, heute vehement gegen den „Gender-Wahnsinn“ an.34 Auch dabei treten nicht selten Argumentationsmuster und Topoi auf, die weit über das Sprachliche hinausgreifen. Der zu beobachtende „Sprachkampf“ ist demnach eigentlich ein Kulturkampf: Denn es geht bei den verhandelten Fragen „tatsächlich um das große Ganze, um die grundsätzliche Infragestellung von Grundlagen unserer Weltwahrnehmung“35 und „um emanzipatorische, vor allem aber um post-essentialistische Erfahrungen, Deutungen und Partizipationsansprüche“.36 Gerade die mit dem Genderstern verbundenen Bedeutungskomponenten scheinen an die Grundlagen traditioneller Weltauffassungen zu rühren und deshalb abgelehnt zu werden, ungeachtet der Tatsache, dass seit 2018 gemäß Paragraf 22 Absatz 3 Personenstandsgesetz die Kategorie „divers“ vorgesehen ist.37
 
        Über den vielbeschworenen Topos der Polarisierung der Gesellschaft hinaus ist aber festzuhalten, dass auf der antidiskriminatorisch orientierten Gegenseite, das heißt unter den Befürworter:innen von „Political Correctness“ und geschlechtersensiblem Sprachgebrauch auch nicht alle Personen mit großer Zurückhaltung agieren. Deshalb nimmt es nicht wunder, dass die Diskussion insgesamt aufgewühlter verläuft, als es im Sinne eines gedeihlichen Austauschs von Argumenten vielleicht wünschenswert wäre.
 
        ES KOMMT, WIE ES KOMMT
 
        Der aktuell zu beobachtende Normenwandel in Bezug auf die Verwendung nicht-traditioneller Sprachformen, die dazu geeignet sein können, eine größere Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen, ist eine durch vielfältige Interessenskonstellationen geprägte Angelegenheit. Welche Position der gegenwärtigen Debatte sich letztendlich durchsetzen wird – anders formuliert: inwieweit der bereits initiierte Sprachwandel in den künftigen Generationen akzeptiert werden wird –, bleibt abzuwarten. In gewisser Hinsicht beruhigend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Gesellschaftsordnungen der Länder, in denen Deutsch vornehmlich gesprochen wird, es erlauben, dass der Sprachsouverän selbst, nämlich die Gemeinschaft aller Deutschsprachigen, schlussendlich die Entscheidungsmacht über die (Nicht-)Akzeptanz geschlechtergerechten Sprachgebrauchs haben wird.
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        ZUMUTUNG, HERAUSFORDERUNG, NOTWENDIGKEIT?
 
        Zum Stand der Forschung zu geschlechtergerechter Sprache
 
        Carolin Müller-Spitzer
 
        Um geschlechtergerechte Sprache hat sich eine hitzige Debatte entwickelt. Allerdings erschöpft sich die Diskussion oft in Pro- und Contra-Positionen. Dabei gibt es eine ganze Bandbreite von linguistischen Aspekten und empirischen Studien rund um das Thema zu betrachten. Im Folgenden sollen einige von ihnen angesprochen werden.
 
        GENUS UND SEXUS
 
        Das Deutsche hat bekanntlich drei grammatische Genera: Maskulinum, Femininum und Neutrum. Das Genussystem im Deutschen wird daher auch den geschlechtsspezifischen Genussystemen zugeordnet.01 Andere Sprachen, zum Beispiel Französisch oder Spanisch, unterscheiden zwei Genera. Genauso gibt es Sprachen wie das Finnische oder Türkische, die gar kein Genussystem aufweisen. Das Genussystem im Deutschen folgt bestimmten Regularitäten, die – vereinfacht gesagt – teilweise aus der Morphologie (Wortgestalt) und teilweise aus der Semantik (Wortbedeutung) abzuleiten sind.
 
        Beispielsweise sind alle Verniedlichungen (sogenannte Diminutiva) Neutrum, etwa der Mann – das Männchen, die Frau – das Frauchen. Dies ist ein Beispiel für eine morphologische Regel. Im Bereich der natürlichen Personen ist es meist so, dass biologisch männliche Personen auch mit einem maskulinen Nomen bezeichnet werden; umgekehrt ist eine Personenbezeichnung für eine weibliche Person in der Regel ein Femininum (der Mann, der Vater, der Arzt – die Frau, die Mutter, die Ärztin). Dies sind Regeln, die mit der Bedeutung der Wörter zusammenhängen. Dass diese Genus-Sexus-Kongruenz – also die Verwendung des grammatischen Geschlechts zur Kennzeichnung der Geschlechtsidentität der bezeichneten Person – in vielen geschlechtsspezifischen Sprachen vorzufinden ist, liegt laut dem Sprachwissenschaftler Greville Corbett daran, dass Menschen sich nun einmal für das Geschlecht ihrer Mitmenschen interessieren und daher die Zuweisung des grammatischen Geschlechts bei belebten Entitäten oft von der Wortbedeutung gesteuert wird.02 Auch wenn Genus und Sexus daher kategorial deutlich auseinandergehalten werden müssen, stehen sie bei Personenbezeichnungen in einem Zusammenhang, da das grammatische Geschlecht oft die Geschlechtsidentität der bezeichneten Person widerspiegelt.03
 
        DAS „GENERISCHE MASKULINUM“ HISTORISCH GESEHEN
 
        Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung um geschlechtergerechte Sprache ist das sogenannte generische Maskulinum. Es bezeichnet den Sprachgebrauch, dass grammatisch männliche Bezeichnungen für alle Personen „gelten“, das heißt, dass zum Beispiel Schüler eine neutrale Bezeichnung für Schüler*innen jeglichen Geschlechts sei.04 Dabei ist es nicht so, dass dieses generische oder geschlechtsübergreifende Maskulinum schon immer die Standardverwendung war. So fasst zum Beispiel der Schriftsteller und Sprachforscher Johann Christoph Gottsched 1748 in seiner „Grundlegung einer deutschen Sprachkunst“ zusammen: „Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Verrichtungen bedeuten, sind auch männliches Geschlechts. Z.E. [Zum Exempel, Anm. d. Aut.] der Mann, der Herr, der Graf, der Fürst, der König, der Kaiser“. Zum Femininum schreibt er: „Alle Namen und Benennungen, Ämter und Titel, Würden und Verrichtungen des Frauenvolkes sind weibliches Geschlechts. Z.E. (…) Benennungen, Frau, Mutter, Tochter, Schwester (…), Aemter, Kaiserinn, Königinn, Herzoginn (…), Würden, Prinzessinn, Feldmarschallinn, Oberstinn, Hauptmanninn, Hofräthinn, Doctorinn (…).“05 Auch der Sprachforscher Johann Christoph Adelung gibt dem grammatischen Geschlecht in seinem Werk „Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache“ von 1782 eine semantische Klassifizierung: „Alles, was den Begriff der Lebhaftigkeit, Thätigkeit, Stärke, Größe, auch wohl des Furchtbaren und Schrecklichen hatte, ward männlich; alles, was man als empfänglich, fruchtbar, sanft, leidend, angenehm dachte, ward weiblich.“06 Auch der Grammatik-Duden von 1966 referiert über solche semantikbasierten Genussysteme. Erst ab seiner dritten Auflage von 1977 wird der Zusammenhang zwischen Genus und Sexus strikt verneint.07
 
        Trotzdem wird das generische Maskulinum insbesondere von Gegner*innen geschlechtergerechter Sprache als der natürlichere Sprachgebrauch dargestellt. Ein Beispiel: „Jahrhundertelang war klar: Ein Mieter ist ein Mensch, der etwas gemietet hat. Ob dieser Mensch männlich, weiblich oder divers ist, spielte sprachlich keine Rolle.“08 Dabei sind es zunächst einmal die etablierten gewohnten Formen, keine durch das Sprachsystem vorgegebene Praxis.09 In früheren Zeiten stellte sich die Frage auch nicht: Im öffentlichen Raum, in Bürgerversammlungen, in politischen Diskussionen wurden vor allem Männer adressiert, das heißt, ob maskuline Personenbezeichnungen auch andere Geschlechter einschließen sollten, war weniger relevant. Ende des 19. Jahrhunderts, als Frauen langsam in gesellschaftliche Rollen gelangten, die davor nur Männern vorbehalten waren, wurde zum Teil besonderer Wert darauf gelegt, sie auch explizit mit einer weiblichen Form zu bezeichnen (wie Lehrerin), um sie deutlicher von Männern abzugrenzen. Dabei bediente man sich des gut in der Sprache verankerten Movierungssuffixes -in. Erst in der Nachkriegszeit, als Frauen in immer mehr Bereichen eine Rolle spielten, wurde vermutlich die Verwendung grammatisch männlicher Bezeichnungen für alle, mit denen Frauen dann gegebenenfalls mitgemeint sein sollen, der übliche Sprachgebrauch.
 
        Wie lange dies allerdings auch in älteren Texten Usus war, das heißt, wie oft grammatisch männliche Bezeichnungen zur Bezeichnung aller verwendet wurden, ist empirisch schwer nachzuweisen, da aus den Texten nicht immer zu erschließen ist, ob nur auf männliche Personen referiert wurde oder auch auf Personen anderen Geschlechts. Dass das geschlechtsübergreifende Maskulinum „seit Jahrhunderten“ im Sprachgebrauch üblich war, ist aber zumindest auf Basis der sprachhistorischen Untersuchungen von Lisa Irmen, Vera Steiger und Ursula Doleschal in Zweifel zu ziehen.10
 
        Die Sicht, dass das geschlechtsübergreifende Maskulinum im Deutschen sozusagen „von Natur aus“ angelegt oder ein systemimmanenter Bestandteil sei, vermittelt zudem ein zumindest diskussionswürdiges Bild davon, was Grammatik überhaupt ist. Eine lebendige Sprache entwickelt sich im Wesentlichen durch Sprech- und Schreibhandlungen der an der Sprache Teilnehmenden. Eine Grammatik könnte man dabei als eine Art Deutungskonstrukt für den Sprachgebrauch bezeichnen, um diesen Gebrauch für andere erklär- und analysierbar zu machen. Und auf diesem Weg – eine Erklärung für den vorherrschenden Sprachgebrauch zu finden und seine Regularitäten zu erklären – ist vermutlich auch der Terminus „generisches Maskulinum“ in die Grammatikschreibung getreten. Diese Regel wurde eher aus dem Usus abgeleitet, als dass sie den Usus vorhergesagt hat.
 
        Nun folgt aber – wie immer – aus diesem Sein kein Sollen. Das heißt, wenn wir lange mit grammatisch männlichen Personenbezeichnungen auf alle Geschlechter verwiesen haben, bedeutet das nicht, dass das auf immer der bessere, natürlichere, stimmigere Weg sein muss. Interessant dabei ist auch, dass den wenigen Grundwörtern, bei denen die Bezeichnung für die männliche Person die Ableitung ist (Braut – Bräutigam, Witwe – Witwer, Hexe – Hexer) kein geschlechtsübergreifendes Potenzial zugewiesen wird. Zumindest habe ich noch nie die Forderung gehört, dass man einen Mann, der heiratet, als Braut bezeichnen sollte.
 
        EMPIRISCHE STUDIEN ZUM „GENERISCHEN MASKULINUM“
 
        In der feministischen Linguistik wird der Sprachgebrauch des generischen Maskulinums bereits seit den 1970er Jahren kritisiert. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass Sprachverstehen, also die mentalen Prozesse bei der Verarbeitung sprachlichen Inputs, in der Regel kein bewusster Prozess ist. Wenn mir jemand sagt „Bei uns in der Nachbarschaft wird eine kleine Katze vermisst“, mache ich mir in der Regel keine Gedanken, an welche Art von Katze ich dabei denke – an eine schwarze, eine getigerte, eine mit kurzem oder langem Fell? Genauso denke ich nicht darüber nach, ob ich in dem Satz „Die Krankenpfleger haben in der Corona-Krise besonders schwierige Arbeitsbedingungen“ nur an männliche oder an männliche, weibliche und nicht-binäre Pflegekräfte denke. Deshalb ist die explizite Frage nach dem „Mitmeinen“ an Frauen (also zum Beispiel Wissenschaftlerinnen zu fragen: „Fühlen Sie sich mitgemeint, wenn Sie als Wissenschaftler angesprochen werden?“), nicht unbedingt ein vielversprechender Ausgangspunkt, von dem aus man untersuchen kann, ob das generische Maskulinum auch wirklich das ihm nachgesagte geschlechtsübergreifende Potenzial hat. Besser sind geschickter aufgebaute empirische Studien, in denen versucht wird, einen Blick auf die Verarbeitung geschlechtsübergreifender Maskulina zu werfen.
 
        Zahlreiche solcher Studien weisen darauf hin, dass grammatisch männliche Personenbezeichnungen im Sprachverständnis oft nicht neutral, sondern eher als Referenzen auf männliche Personen verstanden werden. Diese Forschungsfrage wurde beispielsweise in einer Studie über mögliche Satzfortsetzungen untersucht.11 Die Proband*innen bekamen verschiedene Sätze vorgelegt, in denen eine Personenbezeichnung im generischen Maskulinum formuliert war, zum Beispiel: „Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof.“ Im Anschluss bekamen sie einen zweiten Satz, bei dem sie angeben sollten, ob dieser eine sinnvolle Fortsetzung des ersten ist, zum Beispiel „Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke.“ Gemessen wurde dann unter anderem die Zeit, bis die Proband*innen „ja“ drückten. Es zeigte sich, dass in der deutschsprachigen Version des Experiments die Proband*innen unabhängig von der stereotypen Berufsvorstellung für die Satzfortsetzungen mit weiblichen Personen länger brauchten als für die mit Männern. Im Englischen dagegen zeigte sich, dass die Reaktionszeiten von der stereotypen Vorstellung des im ersten Satz genannten Berufs abhing (etwa, dass die Tätigkeit in einem Kosmetikstudio eher als weiblich gilt). Die Studienautor*innen ziehen daraus den Schluss, dass Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum im Deutschen auch im Plural nicht geschlechtsübergreifend interpretiert werden, sondern dass das grammatische Geschlecht die stereotype Vorstellung überlagert. Als Grund identifizieren sie, dass das grammatische Geschlecht eine Hinwendung zur mentalen Repräsentation von Männern bewirkt. Eine Vielzahl anderer Studien liefert ähnliche Erklärungsansätze.12
 
        Dass geschlechtergerechte Sprache also das Geschlecht der bezeichneten Person mehr betont, als es das generische Maskulinum bislang getan hat, ist zweifelhaft. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass das generische Maskulinum wirklich neutral verstanden wird. Bisherige Untersuchungen sprechen allerdings dafür, dass das grammatische Geschlecht bei Personenbezeichnungen potenziell als Hinweis auf die Geschlechtsidentität interpretiert wird und daher die Geschlechtsidentität in der Kommunikation (leider) schon immer aktiviert wurde. Die Verwendung grammatisch männlicher Personenbezeichnungen als Regelfall für alle betont dabei nur ein mögliches Geschlecht, anders als bei der Verwendung geschlechtergerechter Sprache.
 
        SPRACHE UND CHANCENGLEICHHEIT
 
        Auch Forschungsergebnisse aus der Ökonomie lassen die neutrale Funktion des generischen Maskulinums bezweifeln. In verschiedenen Studien wurde versucht, die ökonomischen Folgen von geschlechtsspezifischen Genussystemen und damit die Auswirkungen der Sprache auf die Chancengleichheit von Männern und Frauen zu messen. In einer umfangreichen Studie mit einem Datenset aus über 4000 Sprachen, deren Sprecher*innen 99 Prozent der Weltbevölkerung abdecken, wird gezeigt, dass das Vorhandensein von grammatischem Geschlecht in einer Sprache einen signifikanten Zusammenhang mit einer geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen hat und vor allem einen größeren geschlechtsspezifischen Unterschied in der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern vorhersagt. Obwohl die Erwerbsbeteiligung von Frauen und das Bildungsniveau in den vergangenen Jahrzehnten angestiegen sind, bleibt die negative Assoziation mit dem grammatischen Geschlecht (geringerer Anteil der Erwerbsbeteiligung von Frauen und größerer geschlechtsspezifischer Unterschied) relativ konstant.13
 
        Eine weitere Untersuchung zu Arbeitsmarktergebnissen auf der Grundlage einer Stichprobe von über 100 Ländern deutet darauf hin, dass Länder, in denen die Mehrheitssprache Geschlecht stark markiert, eine geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen aufweisen.14 Ähnlich zeigt eine weitere umfangreiche Studie, dass die Intensität der Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Sprache mit der Erwerbsbeteiligung von Frauen, der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und den Quoten für die politische Beteiligung von Frauen zusammenhängt.15
 
        Ein Erklärungsansatz für diesen Zusammenhang könnte sein, dass eine Sprache ganz allgemein eine Reihe von Optionen zur Verfügung stellt, die Sprecher*innen dieser Sprache zu beachten haben. Da verschiedene Sprachen verschiedene Optionen anbieten, können sie ihre Sprecher*innen unbewusst dazu bringen, auf unterschiedliche Merkmale zu achten. So könnte man bei einer Sprache, die das Geschlecht des Referenten grammatikalisch kodiert, beim Denken und Sprechen besonders stark auf Geschlecht und seine kommunikative Bedeutung ausgerichtet sein.16 Genauso könnte es auch die umgekehrte Wirkrichtung sein: Dass also in Kulturen, die grundsätzlich durchlässiger für Frauen sind oder die insgesamt Geschlecht keine so hohe Bedeutung im Miteinander zuweisen, dazu tendieren, die Unterschiede sprachlich nicht so stark zu kodieren. Nach dieser Vorstellung kann Sprache als eine Art kulturelles Gedächtnis modelliert werden, das heißt, eine Sprache spiegelt zum einen kulturelle Gegebenheiten, sie formt sie aber auch mit.17
 
        Welche Wirkrichtung plausibler ist, ist meines Wissens eine offene Frage. Auch liegt nicht klar auf der Hand, welche linguistischen Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen sind. Sind nur Neutralisierungen (wie Lehrkraft oder Studierende) das Mittel der Wahl, um sprachlich einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten? Denn in den Studien scheinen die Sprachen ohne geschlechtsspezifisches Genussystem am besten „abzuschneiden“. Oder ist auch die Beidnennung beziehungsweise die Verwendung von Zeichen wie dem Genderstern ein Schritt, der dazu beitragen kann?
 
        GESCHLECHTERGERECHTE SPRACHE IM GESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT
 
        Die Forschungsergebnisse lassen insgesamt also Zweifel aufkommen, ob das Postulat, dass Personenbezeichnungen im grammatischen Maskulinum für alle „gelten“, im Sprachverständnis so funktioniert. Zwar sind die meisten Personenbezeichnungen wahrscheinlich so beabsichtigt, das heißt, die Schreiber*innen denken sowohl an Männer und Frauen, wenn sie einen Satz wie oben mit den Krankenpflegern in der Corona-Krise schreiben. Bei den Leser*innen entstehen im Kopf allerdings eher Bilder männlicher Pflegekräfte – das mag kein bewusster Effekt bei jedem einzelnen Mitglied der Sprachgemeinschaft sein, aber empirisch kann er als relativ gut abgesichert gelten. Dass der Mann lange Zeit die Norm und den positiven Maßstab bildete, hat sich in der Sprache eingeschrieben.18 Sprache hat die Aufgabe, Wirklichkeit abzubilden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit passt heute aber vielfach nicht mehr zum traditionellen Sprachgebrauch wie dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum, deshalb entwickelt die Diskussion um geschlechtergerechte Sprache auch so eine starke Dynamik.
 
        Dass gesellschaftliche Hierarchien Einfluss auf die Sprache haben, ist auch deshalb plausibel, weil seit Ludwig Wittgenstein in großen Teilen der Sprachwissenschaft die Annahme geteilt wird, dass die Bedeutung von Wörtern aus ihrem Gebrauch abzuleiten ist. Dazu ein kurzer Auszug aus dem Essay „Autorität und amerikanischer Sprachgebrauch“ des Schriftstellers David Foster Wallace: „Wenn die Bedeutungen von Wörtern und Wendungen auf intersubjektiven Regeln und diese Regeln wiederum auf den Konsens einer Gemeinschaft angewiesen sind, dann ist Sprache nicht nur privat, sie ist auch unhintergehbar öffentlich, politisch und ideologisch. Das bedeutet, Fragen nach unserem nationalen Konsens hinsichtlich Grammatik und Sprachgebrauch sind verbunden mit jeder einzelnen sozialen Frage (…) – Klasse, Rasse, Geschlecht, Moral, Pluralismus, Zusammenhalt, Gleichheit, Gerechtigkeit, Geld: Was immer Sie wollen.“19 Und Geschlecht ist eben die einzige der in diesem Zitat aufgezählten Kategorien, die besonders auffällig in unserem Grammatiksystem verankert ist. Deshalb tangiert die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit die Grammatik.
 
        Alle Versuche, die männlich geprägte Sicht in der Sprache zu relativieren oder neue, zeitgemäße Formen zu finden, werden allerdings auch von deutlicher Ablehnung begleitet, die teilweise medial stark forciert wird. Die Rede ist vom „Genderwahn“, „Gender-Gaga“ oder von „Sprachdiktatur“. Vor pathetischem Vokabular sind dabei auch Sprachwissenschaftler*innen nicht gefeit: „Der Kampf des Genderismus gegen das generische Maskulinum kann nicht gewonnen werden. Er wird aber auf die Dauer eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das freie Wort ist Grundlage der Demokratie. Das freie Wort ist für jeden Demokraten unaufgebbar.“20
 
        Auch manche Einwände von einzelnen Sprachwissenschaftler*innen, zum Beispiel die Ablehnung von Partizipformen wie Studierende, verwundern bei genauer Hinsicht. Die „Hemmung“, diese Substantivierungen zu bilden, werde „von der Genderlinguistik nicht respektiert“ und die Bedeutung der Partizipbildungen nicht beachtet: „Die Tätigkeit befindet sich im Verlauf, sie ist unabgeschlossen und in aller Regel an kontextuell gegebene Gleichzeitigkeit gebunden.“21 Dass Vorsitzende nicht dauervorsitzen, sondern schlafen oder im Urlaub sein können, und Erstgebärende nicht genau dann gebären, sondern gleichzeitig hochschwanger sein oder ihr Kind schon bekommen haben können, wird dabei außer Acht gelassen. Die Lexikalisierung solcher Partizipien, also der Prozess, dass die Bedeutung eines Wortes nicht mehr allein aus den einzelnen Bestandteilen erschlossen werden kann, es sozusagen zu einem „festen Begriff“ wird, ist ein üblicher Prozess im Deutschen. Selbst das Substantiv Student geht auf ein lateinisches Partizip zurück, genau von der Sorte, die mit diesen Einwürfen bekämpft wird (aus studens, im Plural studentes, was „strebend, suchend“ bedeutet).22
 
        Dabei muss man klarstellen: Sprache gehört allen Sprecher*innen und Schreiber*innen, und alle, die sich aktiv am Sprachgeschehen beteiligen, verändern die Sprache mit. Am Ende entscheidet jede und jeder selbst, wie er oder sie spricht und schreibt. Man kann bei gewohnten Formen wie dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum bleiben, man kann aber auch – wie in diesem Artikel – eine Form geschlechtergerechter Sprache verwenden. In einigen Kontexten sind Richtlinien jedoch wichtig, etwa um ein einheitliches Erscheinungsbild einer Firma oder einer Institution zu gewährleisten. So hat beispielsweise die Unesco schon 1987 Richtlinien zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache publiziert23 und darin das Thema sehr breit gefächert, sich also nicht nur auf das generische Maskulinum konzentriert, sondern weitere Beispiele stereotyper Sprache aufgeführt. Auch die Schweizerische Bundeskanzlei hat in den 1980er Jahren einen solchen Leitfaden veröffentlicht. Seit einigen Jahren sind auch immer mehr Presseorgane und Rundfunkanstalten um eine geschlechtergerechtere Sprache bemüht.24
 
        Solche Richtlinien gelten aber immer nur für sprachliche Äußerungen aus dem jeweiligen institutionellen Kontext. Im privaten Gebrauch wird niemand gezwungen, eine bestimmte Sprachform zu verwenden. Selbst wenn der Rechtschreibrat den Genderstern oder andere Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache als normgerechte typografische Zeichen innerhalb von Wörtern in das Regelwerk aufnehmen würde, wäre das keine Empfehlung für geschlechtergerechte Sprache. Es wäre nur eine Abbildung des Sprachwandels, der längst stattfindet. Die Einführung einer „Sprachpolizei“ oder „Sprachdiktatur“ muss daher niemand befürchten.
 
        FORSCHUNGSBEDARF
 
        In der Diskussion um geschlechtergerechte Sprache wird zu Recht betont, dass die geschlechtergerechte Verwendung einer Sprache mit geschlechtsspezifischem Genussystem eine große Herausforderung darstelle und der Verzicht auf das generische Maskulinum nicht leicht zu bewältigen sei. Auch wird oft darauf hingewiesen, dass Personenbezeichnungen auf unterschiedliche Weise verwendet würden. Im Satz „Neben dem Bäcker wird das Haus renoviert“ fungiert die Personenbezeichnung als Ortsbezeichnung, wohingegen „der Bäcker, der gerade hinten in der Backstube arbeitet“ eine definite, spezifische Bezugnahme auf eine konkrete Person ist. Die Referenzialität einer Personenbezeichnung kann also stark variieren.
 
        Das kann man, selbst wenn man gerne geschlechtergerecht schreibt oder spricht, natürlich auch in den eigenen Sprachgebrauch einfließen lassen. Im ersten Beispiel würde ich beispielsweise die Personenbezeichnung so im Maskulinum stehen lassen oder durch „Bäckerei“ als Ortsbezeichnung ersetzen. Im zweiten Fall würde ich „Bäckerin“ sagen oder schreiben, wenn es sich um eine Frau handelt, und „Bäcker“, wenn es sich um einen Mann handelt. Diese Varianz ist kein Gegenargument gegen die Verwendung geschlechtergerechter Sprache generell, denn selbst wenn man diesem Ziel etwas abgewinnen kann, heißt es nicht, dass man immer und alles gendert. „Da es ja aber in erster Linie um Sichtbarmachung geht, konstruiert die Kritik an mangelnder konsequenter Umsetzbarkeit ein Problem, das es gar nicht gibt. Dass die Umsetzung geschlechtergerechter Sprache in ihrer Konsequenz variiert, zeigt auch, dass Sprecherinnen und Sprecher von ihrer Freiheit Gebrauch machen, selbst die Balance auszuloten zwischen Sichtbarmachung von Geschlechterdiversität auf der einen Seite und persönlichem ästhetischem Empfinden auf der anderen.“25
 
        Diese unterschiedlichen Kontexte und die daraus resultierende Verschiedenheit in der Abstraktheit der Personenbezeichnung werden in der Genderlinguistik keineswegs ignoriert. Es ist sinnvoll, danach zu unterscheiden, „über wen mit welcher sprachlichen Struktur gesprochen wird, weil Geschlecht in Abhängigkeit davon unterschiedlich relevant sein kann“.26 Referenzialität (als Grad der Identifizierbarkeit eines Referenten) wurde dabei als ein zentraler Faktor identifiziert, der die Enge des Genus-Geschlecht-Zusammenhangs beeinflusst. Referenzialität manifestiert sich unter anderem in der Artikelwahl (bestimmter/unbestimmter Artikel), der Numeruswahl (Singular/Plural), auch in der semantisch-syntaktischen Rolle und kann als graduelles Konzept aufgefasst werden.27 Es ist daher wichtig, den Grad der Genderisierung von Personenreferenzen zu erforschen.28 Auch scheinen unterschiedliche Wörter verschiedene Wirkungen zu haben. Man spricht hier von lexikalischer Relevanz. All dies gilt es noch weiter zu untersuchen.
 
        SPRACHPRAXIS HEUTE
 
        Trotz der Komplexität der Herausforderung, das Deutsche geschlechtergerecht zu verwenden, gibt es immer mehr Menschen, die diese Herausforderung annehmen. Ob es in den Fernsehnachrichten, im Hörfunk, auf Homepages von Kommunen, in Kulturprogrammen, in Zeitschriften oder in Zeitungen ist – die geschlechtergerechte Sprachpraxis hat eine ungeahnte Dynamik aufgenommen. Initiativen wie „Genderleicht“ des Deutschen Journalistinnenbundes oder das „Genderwörterbuch“ versuchen dabei, dem Bedarf an geeigneten Formulierungsstrategien konstruktiv zu begegnen.29 Zu welchen langfristigen Veränderungen dies im Sprachgebrauch führen wird, werden wir in einigen Jahren sehen können. Sprachwandel kann man sich vereinfacht wie eine Art Trampelpfad vorstellen, und so gilt auch bei diesem sprachpolitisch motivierten Sprachwandel: Wenn sich immer mehr Menschen dafür interessieren, die geschlechtliche Vielfalt sprachlich sichtbar zu machen, dann wird sich Sprache dadurch nachhaltig verändern; wenn nicht, dann nicht. Auch in vielen anderen Sprachen, in denen Geschlecht markiert wird, findet ein solcher Sprachwandel derzeit statt, inklusive der Diskussionen darum.30
 
        Aus wissenschaftlicher Sicht ist es zu früh, jetzt schon bestimmte Formen geschlechterinklusiven Schreibens oder Sprechens zu präferieren. Die Möglichkeiten sind für das Deutsche sehr vielfältig, und noch ist nicht abzusehen, welche sich am ehesten durchsetzt. Ob der typografisch herausstechende Genderstern das bevorzugte Symbol bleibt, oder ob sich eher der Unterstrich, Doppelpunkt oder vielleicht auch eine neue Konvention durchsetzt, oder ob möglicherweise das geschlechtsübergreifende Maskulinum eine dominierende Rolle behält, bleibt abzuwarten. Für eine konstruktive Auseinandersetzung wäre es allerdings hilfreich, wenn insgesamt ein offener, reflektierter, sachlicher und möglichst unaufgeregter Umgang mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache vorherrschen und die Forschung vorangetrieben würde. Jene, die an geschlechtergerechter Sprache Interesse haben, sollten entspannt mit neuen Formen experimentieren dürfen, ohne diese anderen vorzuschreiben.31
 
        Wenn zum Beispiel der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache im „Spiegel“ betont, dass sein Mailprogramm automatisch alle Nachrichten mit Genderstern in den Spam einsortiert und er als Professor die Annahme von Studienarbeiten mit Genderstern ablehnt,32 ist dies genauso ein Eingriff in die sprachliche Freiheit, wie für fehlendes Gendern in Studienarbeiten Punktabzug zu geben. Sprachliche Autonomie und gegenseitige Toleranz wären hier sinnvollere Alternativen. Die sprachliche Welt geht vom aktuellen Wandel nicht unter. Was „korrekt“ oder „richtig“ ist, steht nicht auf alle Zeiten fest und ist – und war nie – für alle Sprachteilnehmer*innen gleich, sondern muss in vielfältiger Weise immer wieder neu erarbeitet werden.33
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        WEDER GESCHLECHTERGERECHT NOCH GENDERSENSIBEL
 
        Peter Eisenberg
 
        Im vorliegenden Beitrag werden Einwände gegen sprachliches Gendern im Überblick besprochen. Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für diese Diskussion sind denkbar einfach: Gendern mit sprachfremden Zeichen wie dem Stern oder mit irregulär verwendeten sprachlichen Zeichen wie dem Doppelpunkt ist für den öffentlichen Dienst nicht zugelassen. Eine repräsentative Erhebung von Infratest dimap vom Mai 2020 ergab, dass 56 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sprachliches Gendern ablehnen.01 Gezeigt hat sich weiter, dass zunehmendes Gendern die Ablehnung verstärkt: Im Mai 2021 wollten nicht weniger als 65 Prozent der Deutschen die gegenderte Sprache nicht.02 Warum kommt es trotzdem weiter zu schweren Eingriffen in die Sprache? Eine Antwort wird möglich, wenn man sich vor Augen führt, was gegenwärtig mit dem Deutschen geschieht.
 
        Kritik trifft bereits den Titel der vorliegenden Ausgabe. „Geschlechtergerechte Sprache“ ist eine der Selbstbezeichnungen, die den Tatsachen vorgreift. Ohne Zögern wird Leuten wie dem Autor vorgehalten, sie hätten etwas gegen geschlechtergerechte Sprache oder sogar gegen Geschlechtergerechtigkeit selbst. Beides trifft nicht zu. Ganz im Gegenteil bin ich mir sicher, dass Sprachgendern mit Geschlechtergerechtigkeit kaum etwas zu tun hat. Ich spreche deshalb lieber von „gegenderter Sprache“.
 
        Der Rat für deutsche Rechtschreibung, die staatlich bevollmächtigte Institution für die Normierung der Orthografie, hat im März 2021 zum zweiten Mal beschlossen, den Stern und vergleichbare Zeichen nicht in die amtliche Regelung aufzunehmen.03 Eine Missachtung seiner Beschlüsse im öffentlichen Dienst ist als Dienstpflichtverletzung zu werten, denn die gerade dort verbreitete Verwendung des Sterns, insbesondere an Schulen, ignoriert die geltenden Regeln.04 Jeder Stern ist ein Orthografiefehler. Es geht nicht um Law and Order, sondern darum, die Genderbewegung in die Pflicht zur Rechtfertigung ihres Verhaltens zu nehmen. Warum sollte die Bevölkerung hinnehmen, dass gegen eine Zweidrittelmehrheit und gegen geltende Regeln fortwährend in die Sprache eingegriffen wird?
 
        Zeichen- und Sprachformen des Genderns werden im Folgenden über eine kleine Gruppe von Substantiven vorgeführt, die im Genderdiskurs häufig vorkommen. Das sind die maskulinen Personenbezeichnungen Arzt, Dichter, Lehrer, Migrant, Prüfling, Redner, Journalist, Spion. Wenn erforderlich, wird davon abgewichen.
 
        FLEXIBLE VERMEIDUNG MASKULINER PERSONENBEZEICHNUNGEN
 
        Außer beim Stern ersetzt man beim Gendern Sprachliches durch Sprachliches. Was passiert dabei? Betreffen die Änderungen tatsächlich nur das Geschlecht oder haben sie auch andere Konsequenzen?
 
        Bei einer umfangreichen Gruppe gegenderter Ausdrücke werden recht vielfältige sprachliche Mittel verwendet. Sie sind zusammengestellt in Kompendien mit Tausenden von Einträgen wie dem „Genderwörterbuch geschickt gendern“.05 Ihre radikalste Form meidet Personenbezeichnungen überhaupt und verwendet stattdessen etwa Bezeichnungen für Institutionen. Es heißt dann: „An der Uni Vechta ist eine Professur für Bibelkunde zu besetzen“ oder „Bewerbungen sind zu richten an …“ Es gibt weder Professoren noch Bewerber. In der Duden-Broschüre zum Gendern heißt es dazu: „Das bietet sich tatsächlich in vielen Fällen an und kann eine sehr elegante Alternative sein.“06 Tatsächlich sind die Möglichkeiten jedoch sehr begrenzt, man findet nicht viel mehr als Leiter → Leitung, Lehrer → Lehramt, Praktikant → Praktikum, Journalisten → Presse, Redakteur → Mitglied der Redaktion sowie eine Reihe von Komposita, wobei solche Ersetzungen häufig textlich schwer integrierbar sind.
 
        Häufiger sind Komposita mit dem Letztbestandteil -kraft wie Aushilfskraft, Schreibkraft, Fachkraft, Pflegekraft, Reinigungskraft, Lehrkraft, Führungskraft. Einige werden seit Langem verwendet, sind „lexikalisiert“. Aus Maskulina werden Feminina, so soll es ja sein. Allerdings ist der Typus nicht kontinuierlich wachsend („produktiv“), vielleicht weil Kraft schon ohne Metaphorisierung in Komposita vielfältig verwendet wird (Spannkraft, Muskelkraft, Manneskraft, Zugkraft, Tatkraft, Windkraft). Die weitere Illustrierung der Verhältnisse orientiert sich an der genannten Wörterliste.
 
        Arzt wird ersetzt durch Person im ärztlichen Dienst oder ärztliches Fachpersonal. Die Wirkung zeigt sich schon an einfachen Sätzen wie „Zur Visite erscheinen mehrere Personen im ärztlichen Dienst“ oder „Es erscheint ärztliches Fachpersonal“. Ist vorstellbar, dass jemand „meine Person im ärztlichen Dienst“ sagt anstelle von „mein Arzt“? Die vorgeschlagenen Ersetzungen sind alltagssprachlich untauglich. Wenn überhaupt, können sie erscheinen, wo es gerade nicht um Ärzte als Personen geht.
 
        Eine der Konsequenzen zeigt sich, wenn etwa Arztausweis durch ärztlicher Ausweis ersetzt wird. Adjektive auf -lich mit Personenbezeichnungen als Wortstamm beziehen sich in aller Regel direkt auf die bezeichnete Person, etwa über deren Tätigkeit. Eine ärztliche Behandlung ist die Behandlung durch einen Arzt, eine ärztliche Stellungnahme entsprechend eine von Ärzten. Dagegen ist ein ärztlicher Ausweis ein Dokument, eine ärztliche Ernennung ein Vorgang, der Ärzte in anderer Weise betrifft als eine ärztliche Tätigkeit. Die Folge ist, dass ärztlicher Ausweis dem Sprachgefühl widerspricht und deshalb nicht gebildet werden sollte.
 
        Besonders häufig sind auch Bildungen mit Person, zum Beispiel eingewanderte Person (Migrant), zu prüfende Person (Prüfling), vortragende Person (Redner), moderierende Person (Trainer) oder Lehrperson (Lehrer). Wie Kraft ist Person in dieser Verwendung ein Femininum und wird insofern seiner Aufgabe, Maskulina zu vermeiden, gerecht. Aber keiner der so gebildeten Ausdrücke hat auch nur annähernd ähnlich vielfältige Verwendungen wie das ersetzte Wort. Vielmehr führen sie zu bürokratischen Texten in einem Stil, dessen sich niemand freiwillig bedient. Und natürlich bleibt das verdrängte Wort subkutan präsent, erinnert immer wieder daran, wie einfach man sich hätte ausdrücken können.
 
        Der Optimismus, den das Kompendium mit seinen Beispiellisten zur Vermeidung von Maskulina verbreitet, bekommt rasch Dämpfer, wenn man die vorgeschlagenen Listen ein wenig genauer ansieht. Wo etwa lässt sich mit dichtende Person oder poetische Person anstelle von Dichter etwas anfangen, wo lässt sich Redner durch vortragende Person oder Spion durch Auskunft schaffende Person ersetzen? Die Möglichkeiten sind eng begrenzt; stilistische, aber auch im engeren Sinn semantische Unterschiede zu etablierten Wörtern sind erheblich. Ankündigungen wie „Freude am Gendern“, „Gendern leicht gemacht“ oder „geschickt gendern“ halten nicht, was sie versprechen. So vielfältig die Ausdruckskraft des Deutschen ist, so wenig lässt sie sich nach einer inhaltlichen Vorgabe wie der Vermeidung von Maskulina gängeln. Was Gendern dieser Art bewirkt, ist weniger eine Versündigung an der Grammatik oder am Wortschatz der Sprache als an der Freiheit und Vielfalt ihres Gebrauchs.
 
        PAARFORMELN
 
        Paarformeln oder Binomialbildungen sind Ausdrücke, in denen zwei ähnliche Bestandteile (Konjunkte) mit einer nebenordnenden Konjunktion verbunden sind wie in Paul und Paula oder Wind und Wetter. Diese Konstruktion, die am häufigsten mit und gebildet wird, gilt vielfach als geeignet, maskuline und feminine Personenbezeichnungen zu verbinden und so Personen beiderlei Geschlechts gleichberechtigt sichtbar zu machen (Arzt und Ärztin, Dichterin und Dichter). Die Nennung beider Geschlechter verhilft Paarformeln zur Bewertung als Mittel eines sanften Genderns, dessen man sich als Kompromiss bedienen könne. Als Nachteil gilt der sprachliche Aufwand, dessen Wiederholung Texte lang, eintönig und sexusfixiert macht. Zur Reihenfolge der Konjunkte macht man sich über das Geschlecht hinaus wenig Gedanken, und wenn, dann kann es zu Feststellungen von oben herab kommen wie „Zunächst setzten sich ganz simple Formeln wie die Paarform ‚die Pilotin und der Pilot‘ durch (der gute alte Knigge-Paternalismus gebietet es, Frauen zuerst zu nennen)“.07 Ein schwerer Irrtum.
 
        Paarformeln werden als „asymmetrische Koordination“ bezeichnet, weil ihre Grammatik gerade vom Unterschied zwischen den Bestandteilen geprägt ist. Man versuche einmal, die Reihenfolge der Bestandteile in Kind und Kegel, Mann und Maus, Frau und Kind, Brot und Spiele zu vertauschen. Es ergeben sich Ausdrücke mit ganz anderer Bedeutung und holpernder Prosodie (Sprachrhythmus). Die besondere Bedeutung der Formeln ist an die Reihenfolge gebunden: 1) Was belebt ist und dem Menschen näher steht, wird zuerst genannt. 2) Was länger und formal komplexer ist, kommt an die zweite Stelle. 3) Was über die Wortbetonungen zu einem natürlicheren Rhythmus führt, wird gerade so platziert. Über solche Kriterien wird die Reihenfolge „ausgehandelt“. Einige Beispiele: Bei Kind und Kegel bezeichnet das erste Konjunkt einen Menschen, das zweite ist länger. Bei Frau und Kind sind beide ungefähr gleich lang, aber der erste bezeichnet eine erwachsene Person. Bei Brot und Spiele liegt der erste Bestandteil dem Menschen letztlich näher und der zweite ist länger. In größeren Mengen von Formeln wird die Verteilung der Eigenschaften auf die Reihenfolge richtig interessant.
 
        Für die hier betrachteten Wörter ist die feminine Form jeweils die längere, bei Prüfling existiert sie gar nicht. Der Sprachrhythmus ist kompliziert, weil meistens Pluralformen verwendet werden. Inwiefern etwa Spione und Spioninnen prosodisch „besser“ ist als Spioninnen und Spione, wäre nur mit einigem Aufwand zu klären. Am interessantesten ist das Kriterium „menschlich und belebt“. Bei Dichter und Dichterin, Migrant und Migrantin ist der erste Bestandteil der semantisch merkmalsärmere und deshalb im Umfang größere, weil er – anders als der zweite – ohne Bezug auf ein natürliches Geschlecht verwendet werden kann. Reihenfolgen wie in Dichterinnen und Dichter, Migrantinnen und Migranten platzieren die sexusgebundene Form zuerst und verhindern damit, dass die zweite Form sexusunabhängig verstanden wird. Ganz allgemein gilt ja, dass die sogenannte aktuelle Bedeutung eines Wortes auch davon abhängt, in welchem Kontext es steht. Bei der üblichen Verwendung von Paarformeln dominiert also keineswegs paternalistische Großzügigkeit, sondern es geht auch hier ganz entschieden um den Kampf gegen maskuline Personenbezeichnungen.
 
        SUBSTANTIVIERTE PARTIZIPIEN
 
        Ganz anders liegen die Verhältnisse, wenn bestimmte Worttypen durch andere ersetzt werden, wie etwa bei Bläser → Blasender, Hacker → Hackender, Einwohner → Einwohnender oder die alten Knacker → die alten Knackenden. Einige partizipiale Substantive sind seit Langem gebräuchlich. Dazu gehören Vorsitzender, Reisender, Mitwirkender, Liebender, Lebender, Sterbender, Leidender, Klagender und Fragender, außerdem Komposita wie Notleidender, Kulturschaffender, Handelsreisender. Insgesamt ergibt die Durchsicht mittelgroßer rückläufiger Wörterbücher drei bis vier Dutzend solcher Wörter. Substantivierte Partizipien hatten wohl einmal eine höhere Präsenz als heute. Produktiv war der Typ in der Kerngrammatik aber zumindest seit dem Frühneuhochdeutschen nicht, im Gegenwartsdeutschen ist er es auf keinen Fall.
 
        Trotzdem wird versucht, diese Form insbesondere gegen Nomina Agentis (von Verben abgeleitete Maskulina) sowie umfangreiche andere Typen von maskulinen Personenbezeichnungen auszuspielen. Der Prototyp des Nomen Agentis in der Kerngrammatik ist die deverbale er-Bildung (Richter, Lehrer, Trinker, Leser). Man schreibt ihr für die vergangenen 250 Jahre zunehmende Produktivität zu und schätzt den Bestand auf mindestens 10000 Wörter.08 In der Grundbedeutung fungieren sie als Berufsbezeichnungen. Der Verbstamm liefert die Tätigkeit, das Suffix -er liefert den Bedeutungsanteil „Person“.
 
        Das partizipiale Adjektiv hat wie sein Substantiv eine davon deutlich unterschiedene Bedeutung. Genau darum wird der Streit geführt. Aber ein Lesender ist und bleibt etwas anderes als ein Leser. Die Bedeutung des substantivierten Partizips ist enger als die des Nomen Agentis. Es geht nicht um eine Tätigkeit als solche, sondern um eine aspektuelle Überformung derselben. Die Tätigkeit befindet sich im Verlauf. Sie ist unabgeschlossen und in der Regel an kontextuell gegebene Gleichzeitigkeit gebunden. Die wiederholte Behauptung, ein Mitarbeitender sei nicht immer am Mitarbeiten, so wie der aufgehende Mond nicht immer am Aufgehen sei, verfängt nicht. Der Mond wird so genannt, wenn er am Aufgehen ist, und der Mitarbeiter, wenn er an etwas mitarbeitet. Das Präpositionalobjekt mit der ans Verb gebundenen Präposition an gehört zur grammatischen Grundausstattung des Wortes. Dass man Mitarbeiter anders und davon abweichend verwenden kann, ohne dass der Blitz einschlägt, trifft zu, ändert aber an der Bedeutung des Wortes nichts.
 
        Das Nomen Agentis sperrt sich noch aus einem anderen, rein grammatischen Grund gegen das Gendern. Ein Wort wie Lesender hat im Singular maskuline (ein Lesender) wie feminine (eine Lesende) Formen. Der Unterschied verschwindet im Plural, der ja genuslos ist (die Lesenden). Genuslosigkeit erlaubt eine Verwendung des Wortes als Nicht-Maskulinum. Deshalb stehen gegenderte substantivierte Partizipien fast ausschließlich im Plural, ganz so, als hätten all diese Wörter nur Pluralformen. Damit ist selbstverständlich eine gewaltige Einschränkung im Gebrauch verbunden, die beim Gendern in Kauf genommen werden muss.
 
        Anders als die Partizipien haben Nomina Agentis auf -er einen sogenannten Null-Plural, das heißt, die Grundform der Leser ist identisch mit der Grundform im Plural die Leser. Auch er ist genuslos, aber weil die Form identisch ist mit der maskulinen im Singular, wird sie gemieden. Hier zeigt sich wunderbar, wie sehr man um die Ecke denkt, um bloß nicht das Maskulinum zu nutzen. Die künstliche Vermehrung partizipialer Substantive gegenüber Nomina Agentis läuft darauf hinaus, einen produktiven Wortbildungsprozess zwanghaft durch einen unproduktiven zu ersetzen, der formal und semantisch in keiner Weise mit dem zu verdrängenden Typus übereinstimmt. Es gewinnt eine ideologisch fundierte Ableitung, die sprachwidrig ist und insofern an einem Sprachzerstörungsprozess teilhat.
 
        DER STERN UND SEINE VERWANDTEN
 
        Der Genderstern steht in einer Reihe mit mehreren Symbolen, die wie er selbst sprachfremd sind (Ärzt*in, Ärzt_in, Ärztïn) oder die abweichend von ihrer sprachlichen Verwendung stehen (ÄrztIn, Ärzt:in, Ärzt!in, Ärzt/in, Ärztex, Ärztys). Allen Formen gemeinsam ist, dass sie Mehrheiten von Personen mit ihren sexuellen Orientierungen sichtbar machen sollen: Unterschiedliche Formen stehen für dasselbe oder fast dasselbe. Ob Stern oder Unterstrich ist im Prinzip egal. Man könnte noch ganz andere Symbole wie ein Dreieck, einen Kreis oder ein Ω verwenden. Was kaum einmal bemerkt wird: Auch umgekehrt ist die unterstellte Bedeutung beliebig und deshalb austauschbar. Man spricht von Personen beliebiger sexueller Orientierung, kann aber ebenso gut von Personen beliebiger Hautfarbe, beliebiger Religionszugehörigkeit oder beliebigem Intelligenzquotienten sprechen. Setzt sich der Genderstern durch, dann ist eine außersprachliche Bedeutung etabliert, der beliebig andere außersprachliche Bedeutungen folgen können. Der Vorgang öffnet einer Manipulation durch Sprache Tür und Tor. Niemand weiß ja, welche Wege der identitätspolitische Zeitgeist noch gehen wird.
 
        Es wurde versucht, dem Stern und seinesgleichen den Status sprachlicher Sonderzeichen zuzusprechen. Der Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache Henning Lobin etwa sagt, der Stern könne als typografisches Zeichen wie das Prozent- oder das Paragrafenzeichen angesehen werden.09 Da irrt er. Die etablierten Zeichen haben sprachliche Bedeutungen und nicht ideologische Bekenntnisse zur Grundlage, wie sie Die Grünen schon 2015 unmissverständlich formulierten: Der Stern werde verwendet, „um sicherzustellen, dass dadurch alle Menschen genannt“ werden. „Transsexuelle, transgender und intersexuelle Personen werden so nicht mehr unsichtbar gemacht und diskriminiert.“10 Es bleibt ein Geheimnis der Autoren solcher Texte, wie es dazu kommen soll, dass mit dem Stern alle die erwähnten und viele weitere Personengruppen genannt sind. Denn der Stern hat keine sprachliche Bedeutung, ist nichts als der sprachliche Geßlerhut, den man zu tragen veranlasst werden soll. Hier wird kein Sprachkampf ausgetragen, sondern ein Streit um ideologische Bedeutungszuschreibungen.
 
        Dass der Stern in jeder Beziehung sprachfremd ist, zeigt sich schon an den einfachsten Fakten seines Gebrauchs: Häufigste Verwendung ist die in Formen wie Lehrer*innen. Er steht hier nach dem maskulinen Wortbaustein (Morphem) er, der ein Nomen Agentis produziert. Für die Grammatik des Wortes nach außen ist er bedeutungslos, weil diese vom Folgemorphem in bestimmt wird. Die Gesamtform ist feminin, was im Singular Lehrer*in deutlich wird. Was bedeutet diese Form? Bedeutet sie „weibliche Lehrerin beliebiger sexueller Orientierung“? Und wie lautet das maskuline Gegenstück? Vielleicht Lehrer*? Oder gibt es das gar nicht? Und warum vermeidet man um jeden Preis die Form Lehr*er? Die würde doch dasselbe bedeuten wie Lehrer*innen, wäre aber maskulin.
 
        Das sind nur allererste unbeantwortete Fragen zur Verwendung des Sterns. Sie setzen sich fort bei Versuchen, seine Aussprache zu beschreiben. Der verwendete Laut ist der Glottisschlag, auch Knacklaut genannt. Er steht vor Wortstämmen, die ohne ihn vokalisch anlauten würden (be-atmen), und er steht wortintern bei Fremdwörtern, wo sie einen sogenannten Hiat (Abgrund) haben wie in na-iv oder line-ar. Kennzeichen des Hiat, der schon in antiken Aussprachelehren als artikulatorisch unschön und unbequem galt, ist das unmittelbare Aufeinandertreffen von zwei Vollvokalen an einer Silbengrenze. In Formen wie Lehrer-innen steht er nicht an einer Silben- sondern an einer Morphemgrenze und hat in aller Regel zur Folge, dass der Hauptakzent des Wortes, der normalerweise auf dem Stamm liegt (Léhrerinnen), auf das feminine Suffix verschoben wird (Lehrerínnen). Ob das gewollt ist, bleibt hier offen. Klar ist aber die Systemwidrigkeit der Aussprache mit Glottisschlag, und zwar in einem ziemlich fundamentalen Sinn. Das zeigt sich wieder an den dazu vertretenen Auffassungen, wenn es ums Gendern geht.
 
        Lobin meint, die Aussprache mit Glottisschlag „wäre kein sprachlicher Systembruch“, ignoriert dabei aber den Hiat.11 Und der Linguist Anatol Stefanowitsch meint, mit der Position vor Morphem „betreten die Verwender/innen dieser Form phonologisches Neuland“, wobei ausdrücklich hinzugefügt wird, der Knacklaut sei innovativ, aber kein Element des Lautsystems, also kein Phonem.12 Der Syntaktiker Hubert Haider schließlich, der eine gegenderte Sprache sonst ablehnt, hält ihn gerade für ein neues Phonem.13 So kocht jeder wie er will, aber alle kochen ohne Kochbuch.
 
        ÜBER GENERISCHE BEDEUTUNGEN
 
        Nun zum eigentlichen Knackpunkt der ganzen Debatte. Schon früh hat die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch ihre Kampfansage gegen das generische Maskulinum formuliert: Es sei der „wahre Feind“ einer feministischen Linguistik.14 Später hat sie mehrfach nachgelegt, das Deutsche als krank, reparaturbedürftig und die Grammatik schließlich als unverträglich mit dem Grundgesetz bezeichnet.15 Die angestrebte Umgestaltung des Deutschen hängt tatsächlich im Wesentlichen an der Beseitigung des generischen Maskulinums. Als identitätsstiftend und Movens der Genderbewegung wird dieses Ziel mit allen Mitteln verteidigt. Aber wahr werden die aufgestellten Behauptungen dadurch nicht. Sie sind und bleiben unhaltbar.
 
        Was also ist eine generische Bedeutung? Zumindest für die Konkreta unter den Substantiven nehmen fast alle Grammatiken an, dass Substantive Mengen von Objekten bezeichnen. Das Wort Baum bezeichnet die Menge der Bäume, auch wenn ein Sprecher sie gar nicht kennen kann. Die Menge wird zusammengehalten durch gemeinsame Bedeutungsmerkmale ihrer Elemente, die man als den zugrunde liegenden Begriff (Intension) des Wortes bezeichnet. Die Menge selbst nennt man seinen Begriffsumfang (Extension). Diese Redeweise birgt eine Reihe von Problemen, aber sie ist plausibel und praktisch. Das Wort Linde kann sich beispielsweise in „die Linde am Brunnen vor dem Tore“ durchaus auf ein einzelnes und ganz bestimmtes Objekt aus der Menge der Linden beziehen. Im Satz „Die Linde liefert einen schmackhaften Honig“ ist das nicht der Fall. Bei normalem Verständnis wird eine Aussage über Linden allgemein gemacht, die Bedeutung betrifft die Gattung der Linden. Jedes Substantiv, das eine Menge bezeichnet, kann so verwendet werden. Man spricht dann meist von einer spezifischen Bedeutung einerseits und einer allgemeinen oder generischen andererseits. Das sind nicht zwei verschiedene Bedeutungen des einen Wortes, sondern das eine Wort wird in unterschiedlichen grammatischen Umgebungen verwendet und bedeutet in Abhängigkeit vom Kontext Unterschiedliches. Wie dieser Zusammenhang aussieht, ist weitgehend geklärt.16
 
        Personenbezeichnungen verhalten sich nicht anders. So kann das Wort Lehrerin generisch verwendet werden („Lehrerinnen sind tüchtig“), aber genauso gut spezifisch („Diese Lehrerin hat Erfolg“). Bei generischer Bedeutung bleiben viele semantische Merkmale unberücksichtigt, die bei spezifischer Bedeutung eine Rolle spielen können. Das Merkmal „weiblich“ spielt bei Lehrerin immer und unabhängig von der jeweiligen Verwendung eine Rolle. Entsprechend beim Wort Lehrer. Auch hier kann die spezifische Bedeutung ein Sexusmerkmal haben, das wäre dann „männlich“. Die generische Bedeutung hat dieses Merkmal nicht. Sie ist sexusunabhängig, und die Standardformulierung des Genderismus, Männer seien vom generischen Maskulinum gemeint, Frauen seien lediglich mitgemeint, erweist sich als reine Polemik. Das generische Maskulinum bietet die einfachste, eleganteste und flexibelste Möglichkeit des Deutschen, Sexusdiskriminierung zu vermeiden.
 
        Eben dies wird von seinen „Feinden“ bestritten mit der These, Lehrer habe in derselben Weise einen Bezug auf „männlich“ wie Lehrerin einen auf „weiblich“ hat. Zur Stützung dieser Behauptung wird in der umfangreichen Forschung immer wieder gezeigt, wie man das Wort Lehrer verwenden kann, damit das Merkmal „männlich“ in Erscheinung tritt. Niemand bestreitet diese Möglichkeit. Bestritten wird allerdings die Behauptung, das Maskulinum sei nur so verwendbar. Jede Behauptung dieser Art ist unzutreffend, auch wenn der Online-Duden neuerdings die erste Bedeutung von Lehrer als „männliche Person, die an einer Schule unterrichtet“ bucht. Das ist weniger ein Irrtum als der Versuch, etwas gegen das generische Maskulinum zu unternehmen, denn ebenso wird mit etwa 11000 anderen Maskulina verfahren. Der Duden informiert seine Leser somit wissentlich falsch.
 
        Von der Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling, einer Befürworterin sprachlichen Genderns, wird formuliert: „Die öffentliche Debatte um sprachliche Geschlechtergerechtigkeit bildet nur einen winzigen Ausschnitt dessen ab, was die linguistische Geschlechterforschung eigentlich interessiert und beschäftigt.“17 Das mag zutreffen, erforderte aber umso mehr eine sorgfältige Prüfung, was von der Geschlechterforschung, also vom Gebrauch der Wörter in Laborsituationen, für den öffentlichen Genderdiskurs relevant ist und was nicht. Diese Prüfung unterbleibt regelmäßig und wird gelegentlich sogar ersetzt durch Einlassungen wie: „Dabei muss man klarstellen: Sprache gehört allen Sprecher*innen und Schreiber*innen, und alle, die sich aktiv am Sprachgeschehen beteiligen, verändern die Sprache mit.“18 So etwas zu lesen, ist schmerzlich. Der öffentliche Straßenraum gehört allen, deshalb haben einige das Recht auf besondere Verkehrsregeln? Und was wird aus der Luft zum Atmen, dem Trinkwasser, der Gleichheit vor dem Gesetz oder dem freien Wort? Sprachliches Gendern vergeht sich an unserem höchsten Kulturgut, führt in den meisten Kontexten zu autoritärem, widerrechtlichem Verhalten und ist undemokratisch. Mit Geschlechtergerechtigkeit oder Gendersensibilität hat all das kaum etwas zu tun.
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        SPRACHE UND BEWUSSTSEIN
 
        Miriam Lind · Damaris Nübling
 
        In der öffentlichen Diskussion über Sinn und Effekt von geschlechterinklusiven Formulierungen werden allzu oft allzu schlichte unilaterale Beziehungen zwischen Sprache und Bewusstsein vermutet: Weder existiert ein sogenanntes sprachliches Relativitätsprinzip, wonach man die „Wirklichkeit“ ausschließlich über die „Brille“ einer Einzelsprache wahrzunehmen in der Lage wäre – mit blinden Flecken dort, wo kein sprachlicher Ausdruck existiert –, noch formt ausschließlich Sprache Realität und die Wahrnehmung der Dinge, auch wenn sie wirklichkeitskonstituierende Auswirkungen hat. Die Wirkmächtigkeit von Sprache wird sowohl von der einen als auch von der anderen Seite überschätzt, wenn etwa die Verwendung des generischen Maskulinums per se mit dem expliziten Ausschluss nicht-männlicher Personen gleichgesetzt01 oder die Verwendung geschlechterinklusiver Sonderzeichen gar als Ausdruck radikaler politischer Überzeugungen interpretiert wird, die weit über Fragen geschlechtlicher Diversität hinausgehen.02
 
        Vielmehr ist das Verhältnis zwischen Sprache und Bewusstsein bilateral organisiert, indem gegenseitige Beeinflussungen gelten. Diese Beziehung ist flexibel und damit prinzipiell veränderbar. Dazu bedarf es jedoch der Reflexion und der Einsicht, dass sprachliche Veränderungen bewusstseinsbildend sein können. Man ist nie in einer Sprache gefangen – nur erfordert es einigen Aufwand, bereitliegenden „Fertigbauteilen“ in Form von Wortprägungen oder festen Strukturen auszuweichen oder diese aufzubrechen. So ist uns die sogenannte Male-first-Abfolge zweier koordinierter Substantive wie Hänsel und Gretel, Mann und Frau, Bruder und Schwester so geläufig, dass wir sie zu über 90 Prozent in dieser und nicht in der umgekehrten Ordnung reproduzieren. Diese Abfolge wird sogar auf neuere Konzepte angewandt, etwa bei Schwulen und Lesben, die zu 80 Prozent in dieser und nur zu 20 Prozent in umgekehrter Abfolge vorkommen.03 Mit jeder Verwendung bestätigen wir diese hierarchisch zu lesende Ordnung, die dadurch erneut hervorgebracht, gefestigt, verstetigt und ins Bewusstsein eingeschrieben wird. Wir liefern im Folgenden einige Beispiele für dieses komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Sprache, Geschlecht und Bewusstsein.
 
        SPRACHWANDEL UND WORTBILDUNG
 
        Bis vor rund 50 Jahren zerfielen erwachsene weibliche Personen in zwei Kategorien: Fräuleins und Frauen. Ob eine Frau verheiratet war oder nicht, war omnipräsent und omnirelevant, denn man konnte dieser Auskunft gar nicht entkommen: Weder konnte man sich mit Fräulein auf alle Frauen, ob bemannt oder nicht, beziehen noch umgekehrt mit Frau, die die ledigen Frauen ausgeschlossen hätte. Damit verpflichteten diese beiden Wortprägungen zur Auskunft über die Relation der Frau zu einem (Ehe-)Mann. Diese Zweiteilung von Frauen wurde sprachlich präformiert und mit jeder Verwendung gleichzeitig affirmiert.
 
        Umgekehrt galt für die männliche Seite Fehlanzeige. Hier war und ist es irrelevant, ob ein Mann verheiratet ist oder nicht. Diese Information kann man allenfalls auf ein Attribut auslagern: (un)verheirateter Mann. Wörter sind sprachliche Fertigbauteile, deren Prägung wegen des häufigen mentalen Zugriffs auf das zugrundeliegende Konzept zustande kam. Diese Prägungen können wieder hinfällig werden, wenn man bestimmte Unterscheidungen vermeiden möchte oder sie nicht mehr für relevant hält. Sprache ist kein unverrückbar festes System, das ins Wanken gerät, wenn es sich wandelt. Diesen Eindruck versuchen konservative Akteur:innen im öffentlichen Diskurs über geschlechtersensible Sprache zu erwecken, indem Sprachverfallsängste geschürt werden. Sprachwandel vollzieht sich täglich bei jedem Sprechen – und erweist sich bei einem Blick über die Jahrhunderte als so deutlich, dass uns Texte früherer Sprachstufen ohne fundierte sprachhistorische Kenntnisse unverständlich bleiben.
 
        Die jahrhundertelang geltende weibliche Zweitrangigkeit in Form der Relationalität zum Mann hat sich tief im Wortbildungssystem und damit in der Grammatik angelagert: Grammatisch maskuline Personenbezeichnungen wie Arbeiter, Arzt oder Leser werden offensichtlich so stark männlich assoziiert, dass sie sich für den Bezug auf eine Frau disqualifizieren; ob sie sich tatsächlich geschlechtsneutralisierend auf beide Geschlechter zu beziehen vermögen, werden wir später noch ansprechen.
 
        Bei der Femininmovierung erfolgt eine Transposition maskuliner Personenbezeichnungen ins grammatische Femininum durch Hinzufügen der femininen Endung -in (Arbeiterin). Dieses asymmetrische, die gesamte deutsche Sprache durchziehende Verfahren resultiert aus der Bewertung des Mannes als Norm(alfall) und der Frau als Abweichung in Form der Ableitung.04 Es gibt unter den Personenbezeichnungen genau drei feminine Basiswörter, bei denen eine sogenannte Maskulinmovierung erfolgen muss: Braut – Bräutigam, Witwe – Witwer, Hexe – Hexer. Diese Wörter berichten ebenfalls über Norm und Devianz: Für Frauen war die Ehe von solch existenzieller Bedeutung, dass Braut, das den Beginn einer Ehe, und Witwe, das ihr Ende kennzeichnet, als kurze Basisbegriffe geprägt wurden, was auch durch die höhere Zugriffsrate im mentalen Lexikon bedingt ist. Für den Mann lagen keine entsprechenden Basislexeme bereit, da eine Ehe oder der Tod seiner Frau für ihn nicht von existenzieller Bedeutung war. Während immer wieder behauptet wird, dass Maskulina wie Arbeiter oder Arzt sich als Basisbegriffe angeblich geschlechtsgenerisch auf beide Geschlechter beziehen würden, stellt die Linguistin Carolin Müller-Spitzer zu Recht fest, dass man diese Annahme mit der gleichen Logik auch für den Basisbegriff Braut oder Witwe reklamieren könne – was aber nicht der Fall ist.05
 
        GENUSGRAMMATIK
 
        Im öffentlichen Diskurs werden insbesondere wissenschaftsferne Akteure wie der Verein Deutsche Sprache (VDS) nicht müde, entweder der Linguistik die Verwechslung von Genus und Sexus zu unterstellen, ohne dabei je Namen zu nennen, oder schlechterdings jeden Zusammenhang zwischen Genus und Sexus abzustreiten. Dabei vertritt der Verein mit der Rede von Sexus einen naiven biologistischen Geschlechtsbegriff, während die Linguistik differenzierter vorgeht und mindestens vier Ebenen unterscheidet, zwei sprachintern und zwei sprachextern operierende:
 
         
          	Genus bildet eine sprachinterne Nominalkategorie. Jedem Substantiv ist ein Genus inhärent, das an Begleitwörtern wie Artikeln oder Pronomen sichtbar wird: die Ameise – sie. Das Deutsche unterscheidet drei Genera: Femininum, Maskulinum, Neutrum. 
 
          	Das semantische Geschlecht bezieht sich auf Personenbezeichnungen, die inhaltlich auf ein Geschlecht verweisen, zum Beispiel die Mutter, Frau, Schwester – der Vater, Mann, Bruder. Hier besteht zu annähernd 100 Prozent eine Übereinstimmung zwischen „männlich“ und Maskulinum sowie zwischen „weiblich“ und Femininum (sogenanntes Sexus-Genus-Prinzip).
 
          	Sexus als sprachexterne Kategorie bezeichnet die biologische, meist genitalienbasierte Geschlechtszuordnung, die traditionell dichotom von zwei Geschlechtern, weiblich und männlich, ausgeht, zu denen bekanntlich weitere Ausprägungen existieren (zum Beispiel das breite Spektrum intergeschlechtlicher Geschlechtsvariationen). 
 
          	Gender bezeichnet die individuelle Geschlechtszugehörigkeit und ist eine soziale Kategorie. Sie ist prinzipiell von Geschlechtsorganen unabhängig, auch wenn bei den meisten Menschen Korrelationen vorliegen. Gender wird interaktiv hervorgebracht und ist eher entlang einer Skala in Stufen denkbar denn als Entweder-Oder-Entscheidung. Bei vielen Berufsbezeichnungen wird die Geschlechtsinformation als Teil der Wortbedeutung aufgefasst: So wird den Berufen Pilot, Richter, Lehrer, Verkäufer, Kassierer, Erzieher, Florist ein abnehmender männlicher Genderisierungsgrad zugewiesen. Dies hat auch, aber nicht nur, damit zu tun, wie hoch der Anteil von Männern in diesen Berufen ist. 
 
        
 
        Es ist gerade diese wissenschaftlich unabdingbare Differenzierung des Geschlechterbegriffs, wegen der geschlechtergerechte Sprache zu einem thematischen Dauerbrenner konservativer „Gender-Kritiker:innen“ wird: Die Debatte um die sprachliche Repräsentation von Frauen und nicht-binären Menschen wird von einigen Diskursteilnehmer:innen als Vorwand genutzt, um misogyne Ansichten06 oder Ablehnung der zunehmenden rechtlichen und sozialen Anerkennung transgeschlechtlicher und nicht-binärer Menschen sowie eines diversitätssensiblen Genderbegriffs öffentlichkeitswirksam zu artikulieren.07 Geschlechterinklusiver Sprachgebrauch fungiert für manche kulturkonservative Kräfte als Inbegriff eines gesellschaftlichen Wandels, der ihren gesellschaftspolitischen Idealen entgegensteht. Bei diesen Meinungsbekundungen bleibt die eigene ideologische Positionierung meist unreflektiert, während den Befürworter:innen geschlechterinklusiver Sprache ideologische Verblendung vorgeworfen wird.08 Die öffentliche Debatte um geschlechtergerechte Sprache wird so zunehmend zur Scheindebatte, in der fachfremde und oftmals wissenschaftsferne Akteur:innen Sprachverfallsängste für die eigene politische Agenda instrumentalisieren.09
 
        Der VDS wirft den Befürworter:innen geschlechtergerechter Sprache grundlegende Irrtümer vor, was er in seinem Aufruf „Schluss mit Gender-Unfug!“ von 2019 wie folgt artikuliert: „Der Generalirrtum: Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht bestehe ein fester Zusammenhang. Er besteht absolut nicht. Der Löwe, die Giraffe, das Pferd. Und keinen stört es, dass alles Weibliche sich seit 1000 Jahren von dem Wort ‚das Weib‘ ableitet.“10 Hier wird jeglicher Zusammenhang zwischen Sexus und Genus, den die Linguistik nur für Menschen reklamiert, abgestritten und mit ein paar Beispielen aus dem Tierreich garniert. Dagegen steht linguistisch außer Frage, dass sogenannte Genuszuweisungsprinzipien, die nach den Zuordnungen zwischen Form oder Bedeutung von Substantiven und ihrem Genus fragen, formalen und semantischen Kriterien folgen. Unter das formale Prinzip fällt beispielsweise, dass Diminutivendungen wie -chen und -lein immer Neutra generieren und dabei das Genus ihrer Basis überschreiben: der Mann (m.) – das Männchen (n.).11 Im Folgenden fokussieren wir auf semantische Prinzipien und nehmen eine Differenzierung zwischen zwei Perspektiven vor: Von der Semantik zum Genus oder vom Genus zur Semantik.
 
        SEXUS-GENUS-PERSPEKTIVE
 
        Die verlässlichste aller semantischen Regeln besteht im oben unter b) erwähnten Sexus-Genus-Prinzip: Bezeichnungen mit semantisch inhärentem weiblichen Geschlecht tragen feminines Genus, solche mit männlichem Geschlecht maskulines: die Mutter, Frau, Schwester – der Vater, Mann, Bruder. Dieses Prinzip ist so mächtig, dass es produktiv auf Fremdwörter angewandt wird: die Queen, die Lady – der King, der Boy. Es betraf im Althochdeutschen auch die meist zweigliedrigen – das heißt aus zwei Substantiven zusammengesetzten – Personennamen, bei denen nur das Genus des zweiten Kompositionsglieds darüber bestimmte, ob es sich um einen Frauen- oder einen Männernamen handelte: Der weibliche Name Gunhild ist zum Beispiel aus den althochdeutschen Substantiven gund (Kampf) und hilt(ja) (Krieg) zusammengesetzt. Das feminine Genus des Substantivs hilt machte diesen Namen zum Frauennamen. Parallel dazu geht zum Beispiel der Männername Wolfram auf die althochdeutschen Bestandteile wolf (Wolf) und raban (Rabe) zurück; wegen des maskulinen Genus von raban kam der Name nur für Männer infrage.12
 
        Auch wenn in modernen Vornamen keine zugrundeliegenden Substantive mehr erkennbar sind und somit Genus nicht mehr als Grundlage der Geschlechtszuordnung von Namen dient, ist die eindeutige Zuordnung von Vornamen als Mädchen- oder Jungennamen nach wie vor eine gesellschaftlich kaum hinterfragte Selbstverständlichkeit und die Vergabe „gegengeschlechtlicher“ Vornamen juristisch ausgeschlossen.13 Erst seit 2008 ist die alleinige Vergabe von geschlechtsneutralen Vornamen wie Robin oder Kim zugelassen.14 Zur Geschlechtsvereindeutigung im Sprachgebrauch wird hier wieder auf das Genus von Artikeln und die genuskongruente Flexion von Pronomen und Adjektiven zurückgegriffen (der Kim ist männlich, die Kim weiblich).
 
        Beim Menschen wirkt der Zusammenhang von Sexus und Genus so zuverlässig, dass die vermeintlichen und von den Gegner:innen des Genderns immer wieder bemühten „Ausnahmen“ diese Regel bei genauerem Hinsehen frappierend bestätigen. Es sind aus der Geschlechterordnung exkommunizierte Randfiguren, Außenseiter und Versager, denen das Sexus-Genus-Prinzip verwehrt wird: das Weib, zusammen mit der veralteten Bezeichnung das Mensch (für Frau) sowie vielen weiblichen Metaphern wie das Ding, das Stück dienen der Herabsetzung nicht gesellschaftsfähiger, liederlicher Frauen.15 Hinzu kommen das Frauenzimmer und auffällig viele (mittlerweile lexikalisierte) Diminutiva wie Fräulein, Mädchen zur Auszeichnung von sozial unfertigen Frauen, die erst mit Ehe und Mutterschaft in den dritten und letzten „Geschlechtszustand“ aufsteigen.16
 
        Insbesondere für weibliche Menschen existieren viele Diminutiva mit -chen oder -lein, die neben dem Ausdruck von Kleinheit, Unfertig- oder Minderwertigkeit das Genus neutrum mitbringen und die sogar zur Primärbezeichnung unreifer Mädchen beziehungsweise geschlechtsreifer, aber unbemannter Fräuleins mutiert sind. Auf männlicher Seite sind dagegen weder Diminutiva noch Neutra zu finden, nicht einmal zur Bezeichnung kleiner Jungen. Auch Dialektwörter für Mädchen landen immer wieder im Neutrum, ob diminuiert oder nicht (das Dirndl, Wicht, Luit, Deern, Maitli), ebenso Anglizismen für sexualisierte Frauen (das Pin-up, Model, Girl, Bunny). Dialektwörter für Jungen verbleiben dagegen im geschlechtskongruenten Maskulinum (der Junge, Bub, Kerl).17
 
        Dabei kündet die sprachliche Geschlechter- und Genusordnung, die als Kondensat historischer Geschlechterrollen zu verstehen ist, auch von der Exkommunikation von Männern. Deren Bezeichnungen geraten ebenfalls in ein „falsches“ Genus, wobei das Femininum ausreicht: die Tunte, Tucke, Schwuchtel, Memme, Lusche bezeichnen Männer, die sich nach Vorstellung früherer (und teils andauernder) Vorstellungen als „richtige“ Männer disqualifizieren, indem sie das „falsche“ Geschlecht begehren beziehungsweise männlich kodierten Eigenschaften wie Mut, Durchsetzungskraft oder Draufgängertum nicht nachkommen.
 
        Linguistisch und soziologisch interessanter wird es, wenn man fragt, warum deviante Männer „nur“ ins Femininum geraten, deviante Frauen aber weniger ins Maskulinum als ins Neutrum, dem Genus für junge, unreife Menschen (das Kind, Neugeborene, Baby), für Tiere und vor allem für Objekte und Stoffe (das Eisen, Metall, Wasser). Das Neutrum als „sächliches Genus“ zu umschreiben, ist in Anbetracht seiner typischen Mitglieder durchaus zutreffend. Das bedeutet: Bei der Genuskategorisierung sozial devianter Männer reicht das Femininum für ihre Abwertung aus, während dies umgekehrt für das Maskulinum zur Bezeichnung devianter Frauen nicht gilt (womöglich, weil es eine Aufwertung leisten könnte). Hierfür wird das dritte Genus des unbelebten Neutrums genutzt.18 Was hier offenkundig wird, ist die Unzulänglichkeit des unter c) vorgestellten biologistischen Sexusbegriffs; tatsächlich geht es um viel mehr, nämlich um d) Gender als soziales Geschlecht.
 
        GENUS-SEXUS-PERSPEKTIVE
 
        Bei dem engen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Genus kann man die Perspektive auch umkehren und danach fragen, ob allein schon Genus eine Geschlechtsassoziation auszulösen vermag. Dabei geht es nicht um die immer wieder vorgebrachte naive Annahme, ein Tisch müsste dann „männlicher“ sein als eine Tafel, sondern um die Frage, ob im Fall einer Personifizierung nicht-menschlicher Dinge Genus einen Einfluss auf deren Vergeschlechtlichung hat. Diese Frage kann klar bejaht werden.19 So wird der Rhein als Mann („Vater Rhein“) und die Mosel als Frau („Mutter Mosel“) personifiziert (und in Koblenz petrifiziert, Abbildung).
 
         
          [image: Das Farbfoto zeigt eine weiße Marmorskulptur zweier nackter Figuren vor blauem Himmel. Der sitzende "Vater Rhein" trägt einen Vollbart und einen Kranz im Haar. Sein linker Arm ist um "Mutter Mosel" gelegt, die an seiner Seite und mit einem Arm auf seinem Schoß liegend hingebungsvoll zu ihm hinaufschaut.] 
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        Die Sonne wird im Deutschen als Frau und der Mond als Mann dargestellt, während dies in den romanischen Sprachen umgekehrt erfolgt (zum Beispiel spanisch el sol, la luna). Ebenso folgt die Vergeschlechtlichung fiktiver Tiere in Kinderbüchern eng dem Genus ihrer Bezeichnung, und zwar zu über 90 Prozent: Käfer Manfred, Biene Maja, Herr Fuchs und Frau Elster.20 Auch alltagssprachlich bahnt das Genus von Tierbezeichnungen deren Geschlechtszuordnung: Korpuslinguistische Studien haben ergeben, dass eine Giraffe (f.) ohne Weiteres trächtig sein und Junge säugen kann, dies jedoch nicht gleichermaßen für einen Löwen (m.) gilt. Hier werden häufiger feminine Bezeichnungen wie Löwin oder Löwenmutter gebildet, um mit säugen oder Junge haben kompatibel zu sein.21 Somit erweisen sich sämtliche „Gegenbeispiele“ im Aufruf des VDS als Bumerang: Genus hat mit Geschlecht viel mehr zu tun, als dem Sprachpflegeverein lieb sein dürfte.
 
        Die Genus-Sexus-Perspektive ist auch für die zentrale Frage nach der Existenz eines sogenannten generischen, das heißt geschlechtsübergreifenden oder -neutralisierenden Maskulinums relevant – konkret: Verbindet man mit Arbeiter, Student, Pilot oder Leser beide Geschlechter gleichermaßen (wie gerne behauptet) oder eher Männer? Die Antwort ist der Linguistik seit Jahrzehnten bekannt: Sämtliche Tests und psycholinguistischen Experimente haben mit unterschiedlichen Designs und Methoden immer wieder belegt, dass maskuline Personenbezeichnungen per se in der Vorstellung selbst dann mehr Männer als Frauen aufrufen, wenn der betreffende Beruf mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird (etwa Pfleger oder Erzieher).
 
        Im Englischen, das kein nominales Genus kennt, richten sich die Pronomen he beziehungsweise she nach Berufsbezeichnungen wie social worker, teacher, doctor, pilot ausschließlich nach deren sozialer Stereotypie (Gender). Diese kontrastive Perspektive erlaubt es, den Einfluss von Genus auf die Geschlechtsvorstellung im Deutschen (und Französischen) präzise zu ermessen, wie die psycholinguistischen Untersuchungen von Pascal Gygax et al. gezeigt haben.22 Auffällig ist, dass die Legitimität dieser Studien gerade von solchen Diskursteilnehmenden bestritten wird, die entweder selbst nicht empirisch arbeiten oder gar nicht in der Linguistik tätig sind, womit ihnen die fachliche Expertise fehlt, dies kompetent zu beurteilen.23 In der Kommunikationspsychologie wird die Strategie, Expertenwissen zu delegitimieren, ohne die eigene empfundene Wahrheit mit fundierten Studien zu untermauern, als gängige Praxis postfaktischer Desinformationsnarrative beschrieben.24 In der Sprachwissenschaft spricht man auch von armchair linguistics.
 
        Die Bahnung maskuliner Personenbezeichnungen zu männlichem Geschlecht verstärkt sich bei männlich genderisierten Berufen und Tätigkeiten wie Fußballer, Politiker oder Pilot. Wie unauffällig die männliche Vergeschlechtlichung vermeintlich generischer Maskulina daherkommt, zeigt das Beispiel eines Artikels aus der Zeitschrift „Forschung & Lehre“, in dem zu lesen ist: „Die Daueraktivität des projektorientierten Professors erfordert dagegen Gewandtheit im Auftreten (…) und weitestgehende Verfügbarkeit. Wer sich als Familienvater (…) zu sehr gebunden hat, gilt schnell als inflexibel und damit unbrauchbar.“25 Vermutlich würde sich der Verfasser des Artikels dagegen verwahren, Frauen nicht mitgemeint zu haben. Er hat sie dennoch vergessen, wenn er den angeblich geschlechtsneutralen Professor im Folgesatz als Familienvater vergeschlechtlicht. Solche Beispiele finden sich zuhauf. Sie schließen Frauen immer wieder aus und widerlegen damit regelmäßig die Funktionstüchtigkeit generischer Maskulina.
 
        Auch sämtliche linguistischen Experimente bestätigen den Zusammenhang zwischen Genus und Geschlecht, wenngleich von einer schlichten Regel, dass Maskulina ausschließlich männliche Vorstellungen erzeugen, nie die Rede ist. Die Sache ist bei Weitem komplexer, als der öffentliche Diskurs wahrzunehmen willens oder in der Lage ist.26 So wirken grammatische Faktoren wie Numerus auf die Bahnung zwischen Genus und Geschlecht ein: Maskulina im Singular (wie Professor in obigem Zitat) evozieren eher männliche Vorstellungen als im Plural, wenngleich es verfehlt wäre, im Plural Geschlechtsneutralität anzunehmen; die männliche Schlagseite fällt nur weniger stark aus. Weiterhin tendieren Rollenbezeichnungen wie Einwohner, Zuschauer oder Tourist, die temporäre Tätigkeiten oder allgemeine Zugehörigkeiten bezeichnen, zu ausgewogeneren Geschlechtszuordnungen als Berufsbezeichnungen, denen per se ein deutlicher male bias innewohnt.27 Obgleich heute so viele Frauen wie noch nie erwerbstätig sind, ist Berufstätigkeit wegen des jahrhundertelangen Ausschlusses von Frauen gerade aus akademischen Berufen immer noch männlich genderisiert.
 
        Nicht zuletzt stellt man sich den prototypischen Menschen immer noch als Mann vor, was einen male bias auf höherer Ebene generiert. Regelmäßig erkennbar ist dies an den bildlichen Darstellungen der Evolution vom Affen zum Menschen, an deren Spitze regelmäßig ein Mann steht. Ein weiterer Faktor, der auf die Bahnung von Genus und Geschlecht einwirkt, ist die Koexistenz movierter Feminina: Je häufiger diese vorkommen (zum Beispiel bei Schülerinnen und Schüler), umso „männlicher“ wird das Maskulinum gelesen. Auch das, was die Linguistik Referenzialität nennt, wirkt auf diese Bahnung ein: Je spezifischer die Person, desto eher verweist Genus auf Geschlecht. Mehrere Studien bestätigen zudem, dass insbesondere Kinder zu einer ausgeprägten Bahnung von Genus zu Geschlecht neigen.28 Werden statt vermeintlich generischer Maskulina wie Ingenieure Paarformen wie Ingenieurinnen und Ingenieure verwendet, so erhöht dies nicht nur die Repräsentanz weiblicher Berufsausübender, sondern führt auch zu veränderten Genderkonzepten über diese Berufe. Genus beeinflusst also gerade bei Kindern das Bewusstsein.
 
        Unsere Ausführungen zeigen einerseits, dass der Zusammenhang zwischen Sprache und Bewusstsein, zwischen Genus und Geschlecht alles andere als obsolet ist, wie dies von Verfechter:innen des generischen Maskulinums gern behauptet wird. Andererseits ist der Konnex zwischen sprachlicher Form und mentaler Repräsentation nicht so eng, wie von Gender- und Diversitätsaktivist:innen öfters angenommen. Wissenschaft bestätigt selten die im öffentlichen Diskurs vorgenommenen Polarisierungen, sondern erforscht den viel interessanteren, aber komplexeren Graubereich zwischen den Polen. Nichts anderes gilt auch für die Linguistik.
 
        Aus ihren Befunden ergibt sich die Empfehlung, wenn in einem Text nicht nur auf Männer, sondern auf alle Geschlechter referiert werden soll, auf maskuline Personenbezeichnungen im Singular wie Professor oder Arzt zu verzichten. Stattdessen sollten, wo möglich, primär geschlechtsneutrale Formulierungen gewählt werden (zum Beispiel Partizipien im Plural oder Umschreibungen). Wo dies nicht möglich ist, kann man auf geschlechterinklusive Schreibungen mit Sonderzeichen wie Stern oder Doppelpunkt zurückgreifen. Dies gilt umso mehr für adressierende Texte, mit denen man möglichst viele Personen ansprechen möchte. Es liegt nicht nur im Ermessen der Sprechenden zu entscheiden, wer sich mit bestimmten Formen angesprochen zu fühlen hat. Kommunikation gelingt nur dann, wenn das Gemeinte auch beim Gegenüber ankommt.
 
         
          MIRIAM LIND 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. miriamlind@uni-mainz.de
 
          DAMARIS NÜBLING 
ist Professorin für Historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. nuebling@uni-mainz.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Feminismus sprechen lernen, 1.3.2016, https://maedchenmannschaft.net/feminismus-sprechen-lernen.
 
        02 Vgl. Historiker: „Gendersprache“ stellt bürgerliche Gesellschaft infrage, 17.8.2021, www.idea.de/artikel/historiker-gendersprache-stellt-buergerliche-gesellschaft-infrage.
 
        03 Vgl. Anne Rosar, Mann und Frau, Damen und Herren, Mütter und Väter – Zur (Ir-)Reversibilität der Geschlechterordnung in Binomialen, in: Gabriele Diewald/Damaris Nübling (Hrsg.), Genus – Sexus – Gender, Berlin–Boston 2022 (i.E.); Damaris Nübling, Geschlecht in der Grammatik: Was Genus, Deklination und Binomiale uns über Geschlechter(un)ordnungen berichten, in: Muttersprache 1/2020, S. 17–33.
 
        04 Dies gilt auch für das gesamte Vornamensystem (Paul – Paula, Christian – Christiane etc.).
 
        05 Vgl. Carolin Müller-Spitzer, Geschlechtergerechte Sprache: Zumutung, Herausforderung, Notwendigkeit?, in: Sprachreport 2/2021, S. 1–12.
 
        06 Etwa, dass es ein Zeichen fehlenden Selbstbewusstseins sei, geschlechtergerechte Sprache für wichtig zu halten. Vgl. Patricia Hecht, Echt der letzte Müll, 9.7.2018, https://taz.de/Gendergerechte-Sprache/!5509032.
 
        07 Vgl. Andreas Rödder, Das *-Thema, 6.2.2021, www.echo-online.de/_23100181.
 
        08 Vgl. ders./Kristina Schröder, Gendern ist Gesinnungszwang, 28.7.2021, www.welt.de/232549403.
 
        09 Vgl. Henning Lobin, Sprachkampf. Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert, Berlin 2021.
 
        10 Siehe https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mit-dem-gender-unfug.
 
        11 Mehr in Klaus-Michael Köpcke/David Zubin, Prinzipien für die Genuszuweisung im Deutschen, in: Ewald Lang/Gisela Zifonun (Hrsg.), Deutsch – typologisch. Jahrbuch 1995 des Instituts für deutsch Sprache, Mannheim 1996, S. 473–491.
 
        12 Vgl. Susanne Oelkers, Naming Gender. Empirische Untersuchungen zur phonologischen Struktur von Vornamen im Deutschen, Berlin 2003.
 
        13 Zur Regelung der Vornamenvergabe bei intergeschlechtlichen Kindern siehe aber Miriam Schmidt-Jüngst, Von der Öffnung der Zweigeschlechtlichkeit zur Öffnung des Namensrechts?, in: Studia Anthoponymica Scandinavica 31/2013, S. 111ff.
 
        14 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 5.12.2008, 1 BvR 576/07, Rn. 1–21, www.bverfg.de/e/rk20081205_1bvr057607.html.
 
        15 Vgl. Klaus-Michael Köpcke/David Zubin, Metonymic Pathways to Neuter-Gender Human Nominals in German, in: Klaus-Uwe Panther/Linda Thornberg (Hrsg.), Metonymy and Pragmatic Inferencing, Amsterdam–Philadelphia 2003, S. 149–166.
 
        16 Zu diesem soziologischen Konzept und seiner linguistischen Fundierung vgl. Stefan Hirschauer et al., Soziologie der Schwangerschaft. Explorationen pränataler Sozialität, Stuttgart 2014, S. 263–267; Helga Kotthoff/Damaris Nübling, Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht, Tübingen 2018, S. 204–209; Nübling (Anm. 3).
 
        17 Vgl. Werner König, dtv-Atlas Deutsche Sprache, München 2005, S. 166.
 
        18 Mehr dazu in Damaris Nübling, Funktionen neutraler Genuszuweisung bei Personennamen und Personenbezeichnungen im germanischen Vergleich, in: Johannes Helmbrecht et al. (Hrsg.), Namengrammatik, Hamburg 2017, S. 173–211; Nübling (Anm. 3); dies./Miriam Lind, The Neutering Neuter – Grammatical Gender and the Dehumanisation of Women in German, in: Journal of Language and Discrimination 2/2021, S. 118–141.
 
        19 Vgl. Klaus-Michael Köpcke/David Zubin, Mythopoeia und Genus, in: Susanne Günthner et al. (Hrsg.), Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktionen von Geschlechtsidentität, Berlin–Boston 2012, S. 381–411.
 
        20 Vgl. Christine Bickes/Vera Mohrs, Herr Fuchs und Frau Elster – Zum Verhältnis von Genus und Sexus am Beispiel von Tierbezeichnungen, in: Muttersprache 4/2010, S. 254–274.
 
        21 Vgl. Miriam Lind/Lena Späth, Von säugenden Äffinnen und trächtigen Elefantenkühen. Zum Geltungsbereich der Genus-Sexus-Korrelation, in: Diewald/Nübling (Anm. 3).
 
        22 Damit erübrigt sich der von Laien immer wieder vorgebrachte Vorschlag, man möge es im Deutschen doch einfach so wie im Englischen machen, das zu teacher (natürlich) keine Femininmovierung benötigt: Deutsch ist eine Genussprache, Englisch ist es nicht, was das Deutsche aus genderlinguistischer Perspektive vor ganz andere Herausforderungen stellt. Vgl. Pascal M. Gygax et al., Generically Intended, but Specifically Interpreted: When Beauticians, Musicians and Mechanics Are All Men, in: Language and Cognitive Processes 3/2008, S. 464–485; dies., Some Grammatical Rules Are More Difficult than Others: The Case of the Generic Interpretation of the Masculine, in: European Journal of Psychology of Education 2/2009, S. 235–246.
 
        23 Ein aktuelles Beispiel hierfür ist Fabian Payr, Von Menschen und Mensch*innen. 20 gute Gründe, mit dem Gendern aufzuhören, Wiesbaden 2021, das mehr von Meinung als von Wissen zeugt.
 
        24 Vgl. Markus Appel (Hrsg.), Die Psychologie des Postfaktischen. Über Fake News, „Lügenpresse“, Clickbait und Co., Wiesbaden 2020.
 
        25 Friedmar Apel, Projekt-Professor, in: Forschung & Lehre 11/2014, S. 873.
 
        26 Vgl. Kotthoff/Nübling (Anm. 16), S. 91–127.
 
        27 Vgl. Marten De Backer/Ludovic De Cuypere, The Interpretation of Masculine Personal Nouns in German and Dutch: A Comparative Experimental Study, in: Language Sciences 3/2012, S. 253–268.
 
        28 Zum Beispiel Dries Vervecken/Bettina Hannover/Ilka Wolter, Changing (S)expectations: How Gender Fair Job Descriptions Impact Children’s Perceptions and Interest Regarding Traditionally Male Occupations, in: Journal of Vocational Behavior 3/2013, S. 208–220.
 
      

       
        WIE GENDERN DIE ANDEREN?
 
        Diskurse über geschlechtersensible Sprache in Spanien, Brasilien und Frankreich
 
        Kristina Bedijs · Bettina Kluge · Dinah K. Leschzyk
 
        In der Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen geschlechtersensibler Sprache wird oft auf Gegebenheiten in anderen Sprachen verwiesen: Die deutsche Sprache sehe historisch für das Sprechen über Menschen nur zwei Geschlechter vor, und dies im Sinne geschlechtlicher Vielfalt aufzubrechen, sei schwierig bis unmöglich. Im Englischen sei das leichter, da gebe es diese grammatikalische Unterscheidung von Geschlecht nicht – teacher ist teacher, egal ob Mann, Frau oder nonbinär. Die meisten romanischen Sprachen wiederum, die praktisch alle Substantive als männlich oder weiblich markieren, hätten strukturell keine Möglichkeit vielfältiger Geschlechterrepräsentation. Die Frage ist: Ist das wirklich so?
 
        Der „Language Index of Grammatical Gender Dimensions“ unterteilt Sprachen nach ihrer strukturellen Verankerung von Geschlecht in fünf Stufen: von Sprachen ganz ohne Geschlechtsmarkierung über Sprachen, die nur Lebewesen ein Genus zuweisen, bis hin zu Sprachen, in denen alle Substantive ein Genus haben, welches bei Lebewesen oft mit dem natürlichen Geschlecht korreliert.01 Zu den Sprachen mit der stärksten Geschlechtsverankerung gehören Deutsch sowie die romanischen Sprachen. In diesem Beitrag betrachten wir beispielhaft das Französische, Spanische und Portugiesische genauer.
 
        SPANIEN: NI UNX MENOS
 
        An der Kathedrale von Córdoba prangte im November 2018 ein Graffito mit der Parole der Protestbewegung gegen Gewalt an Frauen: Ni una menos – nicht eine weniger (Abbildung). Doch offenbar hatte eine zweite Person erst nachträglich das A in una über ein X gepinselt, um das geschlechtsneutrale unx zu ersetzen. Die ursprüngliche Form hatte den Blick darauf gelenkt, dass nicht nur Menschen, die als weiblich gelesen werden, in Gefahr sind, Opfer von Gewalttaten zu werden, sondern auch jene, deren Geschlechtsidentität außerhalb des binären Spektrums männlich/weiblich liegt. Diese kleine Begebenheit veranschaulicht, dass geschlechtersensible Sprache auch im Spanischen ein Thema ist.
 
        Das Spanische kennt verschiedene Möglichkeiten, geschlechtersensibel zu formulieren. Neben dem Ausdruck lenguaje no-sexista (nicht-sexistische Sprache) hat sich inzwischen die Bezeichnung lenguaje inclusivo durchgesetzt: Ziel ist eine Sprache, die niemanden diskriminiert. Das Spanische unterscheidet grammatikalisch zwischen männlich und weiblich; sehr häufig angezeigt durch die Endung -o beziehungsweise -a und den jeweiligen Artikel (el ministro, la ministra – der Minister, die Ministerin). Einige Personenbezeichnungen werden mit der Endung -nte gebildet (el presidente, el cantante – der Präsident, der Sänger), wenige enden auch auf -l (el general – der General), auf -a (el/la terapeuta – der Therapeut, die Therapeutin) und einige auf anderen Konsonanten oder Vokalen (el/la gurú – der männliche/weibliche Guru).
 
        Mit der zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen wurde die Suche nach weiblichen Berufsbezeichnungen ab den 1960er Jahren drängender, insbesondere mit der gesellschaftlichen Liberalisierung nach dem Tod des Diktators Francisco Franco 1975. Erste Lösungen wie la mujer piloto, una mujer ingeniero (die Frau Pilot, eine Frau Ingenieur) stellten Frauen, die diese Berufe ausübten, allerdings als Ausnahmen dar; auch durch ihre Länge wurde diese Form von der Sprachgemeinschaft nicht akzeptiert. Stattdessen kam es zu einer Angleichung des Artikels (la piloto, la ingeniero), später dann auch der Wortendung (la pilota, la ingeniera). Solche Angleichungen sind in den spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas tendenziell verbreiteter als in Spanien. Eine weitere Möglichkeit, männliche wie weibliche Personen anzusprechen, bieten Doppelnennungen (ministros y ministras), die auch andere Sprachen mit grammatikalischem Geschlecht kennen. Bei einigen Paarformeln zeigt einzig der Artikel an, dass beide Geschlechter gemeint sind, zum Beispiel los y las responsables (die – männlichen und weiblichen – Verantwortlichen).
 
         
          [image: Das Farbfoto zeigt ein Gemäuer aus grauem Sandstein, auf das in blauer Farbe die Worte NI UNA MENOS gesprüht sind. Das A in UNA ist schwarz und überdeckt ein blaues X.] 
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        Wie das Graffito an der Kathedrale von Córdoba zeigt, versuchen Spanischsprechende allerdings auch, tatsächlich „genderneutrale“ Lösungen zu finden. In den 1990er Jahren kam dafür das @-Zeichen auf, das als von einem o umschlossenes a interpretiert wurde, zum Beispiel l@s bomber@s (die Feuerwehrleute). Während diese Form noch binär gedacht ist, sollen zwei neuere Vorschläge explizit auch genderfluide, nonbinäre Menschen bezeichnen. Die Verwendung von -x (wie in unx) legt nahe, dass das einer Person zugeschriebene Geschlecht im konkreten Kontext keine Rolle spielt und „ausgestrichen“ werden kann. Jedoch ist unx schwer auszusprechen und insofern eher eine schriftliche Lösung. Mündlich besser realisierbar ist die Endung -e statt -o und -a, zum Beispiel les bomberes, les ministres. Während -x eher eine spanische Lösung ist, kommt -e in einigen lateinamerikanischen Ländern häufiger vor. Unter Studierenden ist es offenbar weit verbreitet, aber auch Politiker*innen verwenden es, etwa der argentinische Präsident Alberto Fernández und Elisa Loncón, bis Anfang 2022 die Präsidentin der chilenischen verfassungsgebenden Versammlung. Loncón kündigte zudem an, in der neu zu beschließenden chilenischen Verfassung auf nicht-diskriminierende Sprache zu achten.02
 
        Der Wunsch, geschlechtersensibel und inklusiv zu formulieren, wird vorwiegend von progressiven Kräften vorangetrieben. In Spanien hat sich bislang lediglich die ultrarechte Partei Vox massiv gegen die lenguaje inclusivo ausgesprochen und in einigen autonomen Regionen erreicht,03 dass sie in der öffentlichen Verwaltung nicht verwendet werden darf – mit der Begründung, man habe sich an die korrekte Verwendung der spanischen Grammatik zu halten. Damit ist indirekt die Real Academia Española (RAE) angesprochen. Diese Akademie ist seit ihrer Gründung 1713 mit der Bewahrung der spanischen Sprache betraut. Ihre Rolle ist nicht unumstritten: Gerade die lateinamerikanische Seite kritisiert die RAE häufig als zu stark auf das europäische Spanisch fixiert. Erst in den vergangenen Jahrzehnten vollzieht sich eine Öffnung bezüglich der in Lateinamerika verwendeten grammatikalischen Formen und des Vokabulars. Auch die Frauen abwertenden Definitionen in den Wörterbüchern der RAE werden kritisiert. In Bezug auf gendersensible Sprache vertritt die Akademie den Standpunkt, dass das grammatikalische Geschlecht vom biologischen Geschlecht unabhängig sei und eine Formulierung wie los ciudadanos (die Bürger) weiterhin als generisch zu interpretieren sei. 2019 sollte die RAE im Auftrag der Vizepräsidentin des spanischen Parlaments klären, ob in der spanischen Verfassung von 1978 das generische Maskulinum ausreichend deutlich auf alle Bürger*innen verweist. In ihrer Expertise bejahte die RAE dies; einzig mit Blick auf die zu erwartende Thronfolge schlug sie vor, den Text zu rey o reina (König oder Königin) anzupassen.04 Vergleicht man dies nun mit den aktuellen Bestrebungen des chilenischen Verfassungskonvents, möglichst inklusiv zu formulieren, zeigt sich deutlich, dass in einer plurizentrischen, über mehrere Kontinente verteilten Sprache wie dem Spanischen sehr verschiedene Lösungen gefunden werden können.
 
        BRASILIEN: ORDNUNG – FORTSCHRITT – POPULISMUS
 
        Bereits 2005 wurde im Senat von Brasilien ein Gesetzesentwurf zum Gebrauch von linguagem inclusiva zur Stellenbezeichnung in der öffentlichen Verwaltung debattiert.05 Etwa zur selben Zeit erschienen erste Leitfäden für eine linguagem não-sexista (nicht-sexistische Sprache). Besondere Aufmerksamkeit erhält das Thema seit 2010, als die Frage der gendergerechten Amtsbezeichnung mit der Wahl Dilma Rousseffs zur ersten Präsidentin des Landes unmittelbar an Relevanz gewann.06 Rousseff stellte rasch klar, dass sie bei allen offiziellen Anlässen als presidenta angesprochen werden wolle, nicht als presidente, um zu zeigen, wie weit Frauen es bringen können.
 
        Es folgten polemisch geführte Diskussionen. Auf der einen Seite wurde mit der Grammatik der portugiesischen Sprache argumentiert: Die Endung auf -a sei schlichtweg falsch, Substantive auf -nte seien unveränderlich und geschlechtsneutral.07 Angeführt wurden vergleichbare Beispiele wie gerente und estudante (Geschäftsführer/-in, Student/-in), bei denen lediglich der vorausgehende Artikel (Maskulinum o/os und um/uns, Femininum a/as und uma/umas) das Geschlecht der betreffenden Person anzeigt. Befürworter*innen der Amtsbezeichnung presidenta verwiesen hingegen auf renommierte Wörterbücher, die presidenta analog zu presidente aufführen.08 Rousseffs Wunsch sei berechtigt, die Nutzung der Form in der portugiesischen Sprache bereits seit Langem angelegt. Unter den Medienvertreter*innen, die es in vielen Fällen ablehnten, auf Rousseff als presidenta zu referieren, erkennen einige die grammatische Korrektheit der Form durchaus an, argumentieren aber, ihr Publikum sei diese nicht gewöhnt, da sie wenig gebräuchlich sei.09
 
        Rousseff selbst nutzte ihre Amtszeit auch über sprachpolitische Initiativen hinaus, um sich für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen. Zugleich überdauern die Diskussionen um die Anredeform der Präsidentin ihre Regierungszeit (2011–2016). Ihr Interimsnachfolger Michel Temer (2016–2018) entschied unmittelbar nach Übernahme der Amtsgeschäfte, dass die Brasilianische Kommunikationsgesellschaft fortan ausschließlich mit presidente auf Rousseff zu referieren habe. Jair Bolsonaro schließlich, der seit 2019 Präsident ist, positionierte sich bereits im Wahlkampf und in seiner Zeit als Kongressabgeordneter seit den frühen 1990er Jahren misogyn und LGBTIQ*-feindlich. Immer wieder sind seine Äußerungen Gegenstand von Kritik – verhelfen ihm aber gleichzeitig zu landesweiter Aufmerksamkeit. Sprachpolitische Maßnahmen oder Statements in Richtung eines gendersensiblen Sprachgebrauchs sind in seiner Amtszeit entsprechend nicht zu erwarten – im Gegenteil, er positioniert sich ausdrücklich dagegen.
 
        Dennoch entwickelt sich die Diskussion um gendersensible Sprache in Brasilien weiter. Im Mittelpunkt stehen derzeit nicht mehr Sprachformen, die die Vielfalt der Geschlechter abbilden und diese damit sichtbarer machen, sondern die sprachliche Neutralisierung der Kategorie Geschlecht. Unter linguagem neutra (neutrale Sprache) wird ein Sprachgebrauch gefasst, der jenseits der engen Kategorien „Frau“ und „Mann“ alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten einbezieht, indem auf eine sprachliche Kenntlichmachung des Geschlechts konsequent verzichtet wird. Dieses Konzept befördern auch Personen, die sich als nonbinär verorten. Die hierfür erforderlichen sprachlichen Mittel sind bereits im 2015 erschienenen Manifest ILE „für eine radikal inklusive Kommunikation“ dargestellt.10 Zur Neutralisierung von Substantiven können – wie auch im Spanischen – die Endungen -o (Maskulinum) oder -a (Femininum) durch -e, -x sowie -@ ersetzt werden, sodass Äußerungen keine Information über das Geschlecht der beteiligten Person(-en) enthalten. Für -e statt -x oder -@ sprechen dabei die bessere allgemeine Lesbarkeit sowie die leichtere Erfassung für Personen mit Sehbeeinträchtigung, die sich Texte mit spezieller Software vorlesen lassen. Einige brasilianische Leitfäden für eine gendergerechte Sprache spannen den Bogen zu einem 2018 von der EU publizierten Leitfaden mit dem Titel „Inklusive Kommunikation im Generalsekretariat des Rates“.11 Dieser bildet somit einen Nexus zwischen Brasilien und Portugal, wo die Debatte um eine geschlechtsneutrale Sprache ebenfalls virulent ist.
 
        FRANKREICH: GRAMMATIK VOR VIELFALT
 
        „Unsere Sprache ist der größte französische Schatz, das, was uns alle verbindet und unsere weltweite Stärke ausmacht.“12 So begründete Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer im Mai 2021 sein Verbot, in Schulen die sogenannte écriture inclusive (inklusive Schreibweise) einzusetzen.13 Im Bildungswesen sei die Einhaltung der Grammatikregeln vorgeschrieben, und die inklusive Sprache – eine Möglichkeit, in einem Wort die maskuline und die feminine Form auszuschreiben und dies durch ein Trennzeichen wie den Mittepunkt anzuzeigen, wie in candidat·e – verstoße dagegen, indem sie Wörter fragmentiere und ein unerlaubtes grafisches Zeichen einfüge. Texte seien schlechter lesbar und unmöglich vorlesbar, und es sei ein Hindernis beim Erlernen der Sprache, besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten – also entgegen dem eigenen Anspruch, inklusiv zu sein. Bereits 2017 ordnete der damalige Premierminister Edouard Philippe per Rundschreiben an, in offiziellen Texten das Maskulinum als „neutrale Form“ zu verwenden.14 Wenn sich eine Funktionsbezeichnung auf eine konkrete weibliche Person beziehe, sei die feminine Form anzuwenden, in Stellenausschreibungen des öffentlichen Dienstes seien Doppelformen (le candidat ou la candidate) zu gebrauchen. Staatliche Stellen hätten sich im Sinne der Verständlichkeit nach den Regeln der Grammatik zu richten.
 
        Eine Gemeinsamkeit der deutschen und der französischen Debatte ist, dass versucht wird, das Für und Wider gendersensibler Sprachformen mit der Sprachstruktur zu begründen. Anders als Deutschland verfügt Frankreich mit der Académie française jedoch über eine starke sprachpolitische Institution, die auch die Autorität hat, Entscheidungen zu treffen. Ebenso unterscheidet sich das Verständnis dessen, was mit inklusiver Sprache gemeint ist: Die im Deutschen angestrebte Einbeziehung von Geschlechtsidentitäten, die über das binäre System männlich/weiblich hinausgehen, wird im Französischen häufig noch gar nicht mitgedacht.
 
        Die Diskussion um gendersensible Sprache begann in Frankreich in den 1970er Jahren mit der Feminisierung von Berufsbezeichnungen. Im Französischen können Personenbezeichnungen in aller Regel sowohl im Maskulinum als auch im Femininum gebildet werden. Meist bestimmt die Wortendung das Genus: chanteur, chanteuse (Sänger, Sängerin). Einige Bezeichnungen sind in beiden Genera gleich: artiste (Künstler, Künstlerin) – hier erkennt man das Geschlecht der Person am Artikel, an Pronomina, näher bestimmenden Adjektiven und Partizipialendungen, die immer dem Genus des Substantivs angeglichen werden müssen: un élève doué, une élève douée (ein talentierter Schüler, eine talentierte Schülerin). Der jahrhundertelange Ausschluss von Frauen aus vielen Berufen hatte jedoch zur Folge, dass für diese keine femininen Bezeichnungen existierten, obwohl ihre Bildung technisch möglich wäre – und es auch nach der etwa zur Zeit des Ersten Weltkriegs vollzogenen Öffnung aller Berufe für Frauen zunächst bei maskulinen Bezeichnungen blieb. Die erste Premierministerin Frankreichs, Edith Cresson, bestand 1991 noch auf der Anrede Madame le Premier Ministre anstelle von Madame la Première Ministre. 2014 kam es zum Eklat in der Nationalversammlung, als ein Abgeordneter darauf beharrte, die Senatspräsidentin als Madame le Président anzureden.15 Die Académie française, die sich seit 1984 schon mehrfach gegen die systematische Feminisierung von Berufs- und Funktionsbezeichnungen ausgesprochen hatte, legte daraufhin in einem Positionspapier dar, dass eine Feminisierung sämtlicher maskuliner Personenbezeichnungen der französischen Grammatik entgegenstehe, „Barbarismen“ hervorbringe und nicht notwendig sei, da das Maskulinum auch generisch, also geschlechterunabhängig, gebraucht werden könne.16 Erst 2019 sprach sich die Académie umfassend für feminine Bezeichnungen aus.17
 
        Ebenso umstritten ist der Versuch, die Genusangleichung gendersensibel zu gestalten. Dieser sogenannte accord bestimmt das Genus von Adjektiven, Partizipialendungen, Pronomina und Artikeln nach dem Substantiv, auf das sie sich beziehen. Für den Fall, dass sie sich auf sowohl maskuline als auch feminine Substantive beziehen, gilt seit Jahrhunderten die Regel „Das Maskulinum übertrifft das Femininum“ – genusmarkierte Elemente stehen dann im Maskulinum Plural, und so spricht man beispielsweise über einen ganzen Mädchenchor im Maskulinum, wenn der Chorleiter männlich ist. Das war nicht immer so: In älteren französischen Texten bekamen die betreffenden Elemente häufig das Genus des Substantivs, das ihnen am nächsten stand, oder des Substantivs, das für die Aussage am wichtigsten war. Claude Favre de Vaugelas, eines der ersten Mitglieder der Académie, führte 1647 die Regel der maskulinen Angleichung ein – mit der Begründung, das maskuline Genus sei „edler“ und habe deshalb immer Vorrang, wenn Maskulinum und Femininum zusammentreffen.18 Schulbücher und Grammatiken berücksichtigen diese Regel bis heute, wenn auch mittlerweile ohne den Hinweis auf das „edlere Geschlecht“. Erst 2015 wurde sie von einer Gleichstellungskommission der Regierung offiziell infrage gestellt.19
 
        Dies blieb in der Öffentlichkeit zunächst weitgehend unkommentiert – bis 2017 in einem Schulbuch die Empfehlungen des entsprechenden Guide pratique (Leitfadens) zur écriture inclusive umgesetzt wurden.20 In vielen Medien war nun die Rede von einem „feministischen Feldzug“ gegen die französische Sprache, und die Académie sah in der écriture inclusive gar eine „tödliche Gefahr“ für sie.21 Formal beendete Premierminister Philippe die Debatte mit dem erwähnten Rundschreiben 2017 – in der Gesellschaft brodelt sie jedoch weiter. Die neuen Formen werden in immer mehr Kontexten angewendet, es vollzieht sich Sprachwandel durch sich verändernde Sprachverwendung. Jedoch werden die Formen mit Gender- oder Mittepunkt nach wie vor von der Académie abgelehnt und von Teilen der Gesellschaft als „Gefahr“ für die französische Sprache angesehen. Das Verbot der écriture inclusive an Schulen durch Bildungsminister Blanquer vom Mai 2021 war ein weiterer Versuch, einen Schlussstrich unter die Debatte zu ziehen.
 
        (K)EIN KAMPF GEGEN WINDMÜHLEN
 
        Die nächste Runde im Streit wurde allerdings nur Monate später eingeläutet, als im Oktober 2021 der Wörterbuchverlag „Le Robert“ das genderneutrale Personalpronomen iel, ein Hybrid aus dem maskulinen il und dem femininen elle, als Eintrag in sein Onlinewörterbuch aufnahm. Ein Regionalpolitiker schrieb daraufhin einen empörten Brief an die Académie française, in dem er um Stellungnahme seitens der „Sprachhüter“ bat.22 Die Wörterbuchredaktion erklärte, sie beobachte frei von Ideologien die Entwicklungen der Sprache anhand statistischer Auswertungen großer Textmengen, sodass beispielsweise das Aufkommen neuer Wörter und ihre Gebrauchshäufigkeit gut dokumentiert seien. Die Verwendung des Wortes iel sei seit einigen Monaten deutlich häufiger belegt, deshalb habe die Redaktion entschieden, das Wort aufzunehmen und die Bedeutung damit allgemein zugänglich zu machen.23
 
        Sogenannte Neopronomina wie iel sind Versuche, für Menschen, die sich nicht im binären Geschlechtersystem verorten, grammatische Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Im Englischen ist mit singular they (Verwendung des Pronomens they, das eigentlich die dritte Person Plural bezeichnet, mit Bezug auf Einzelpersonen) ein solches geschlechtsübergreifendes Pronomen mittlerweile gut etabliert, wenn auch nicht unumstritten.24 Viele Styleguides, die für Journalismus und akademisches Publizieren Referenzwerke sind, empfehlen inzwischen singular they oder geben ihre ablehnende Haltung auf. Neben der Umdeutung bereits bestehender Pronomina gibt es in mehreren Sprachen Versuche, ganz neue Pronomina einzuführen. So lancierte beispielsweise ein schwedischer Journalist 1966 ergänzend zu han (sie) und hon (er) das geschlechtsneutrale Pronomen hen, das 2015 in das Wörterbuch der Schwedischen Akademie aufgenommen wurde.25 Das Manifesto ILE aus Brasilien spricht sich für die Einführung eines dritten Personalpronomens ile als geschlechtsneutrale Option neben dem Maskulinum ele und dem Femininum ela aus. Die Akzeptanz solcher Neuschöpfungen durch die Sprachgemeinschaft ist umso höher, je leichter sie sich lautlich oder formal ins Sprachsystem integrieren lassen – wobei es aus Sicht der LGBTQI*-Community oftmals gerade die Andersartigkeit eines Neopronomens ist, die für sprachliche Sichtbarkeit sorgt und den Diskurs um gesellschaftliche Gleichstellung befördert.
 
        Drei strukturell verwandte Sprachen, drei geografisch, gesellschaftlich und politisch sehr unterschiedliche Sprachräume, drei Diskurse über gendersensible Sprache: Die Beispiele Spanisch, Portugiesisch und Französisch zeigen, dass es nicht so sehr auf die Vorgaben der Sprachstruktur ankommt, wenn es darum geht, Personen (gender-)adäquat anzusprechen. Eine besonders starke strukturelle Fixierung auf zwei Geschlechter bedeutet nicht automatisch, dass die Repräsentation von geschlechtlicher Vielfalt wenig diskutiert wird. Ob es Bestrebungen gibt, eine Sprache für Gendersensibilität zu öffnen, hängt vielmehr mit gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten und Haltungen zusammen. Im Fall von Französisch, Portugiesisch und Spanisch zeigt dies auch ein Ländervergleich: Die Diskussion um gendersensiblen Sprachgebrauch wird in Québec, dem französischsprachigen Teil Kanadas, bereits seit Anfang der 1980er Jahre geführt und ist dem Diskurs in Frankreich in vielen Punkten weit voraus. Im französischsprachigen Teil Belgiens trat am 1. Januar 2022 eine Verordnung in Kraft, die gendersensible Sprache in der Kommunikation staatlicher und öffentlich geförderter Institutionen vorsieht.26 Ähnlich ist es beim Portugiesischen und Spanischen: Während in Portugal und Spanien noch über inklusive Formen diskutiert wird, werden diese in Brasilien, Argentinien und anderen Ländern Lateinamerikas längst verwendet. Am Ende gilt in allen Sprachräumen bei der Diskussion um gendersensible Sprache, was immer gilt: „Language will never stop changing; it will continue to respond to the needs of the people who use it.“27
 
         
          KRISTINA BEDIJS 
ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studienzentrum der Evangelischen Kirche in Deutschland für Genderfragen in Hannover. kristina.bedijs@sfg.ekd.de
 
          BETTINA KLUGE 
ist Professorin für Angewandte Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt Spanisch am Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation der Universität Hildesheim. klugeb@uni-hildesheim.de
 
          DINAH K. LESCHZYK 
ist promovierte und habilitierte Sprachwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Romanistik der Justus-Liebig-Universität Gießen. dinah.k.leschzyk@romanistik.uni-giessen.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Pascal M. Gygax et al., A Language Index of Grammatical Gender Dimensions to Study the Impact of Grammatical Gender on the Way We Perceive Women and Men, in: Frontiers in Psychology 10/2019, Artikel 1604.
 
        02 Vgl. Instituto Igualdad, Nueva Constitución: Lenguaje Feminista, Inclusivo e Intercultural, 5.11.2020, institutoigualdad.cl/2020/11/05/nueva-constitucion-lenguaje-feminista-inclusivo-e-intercultural.
 
        03 Zuletzt in der Autonomen Region Murcia. Vgl. Virginia Vadillo, El Gobierno de Murcia podrá multar el uso del lenguaje inclusivo en la administración, 11.11.2021, elpais.com/sociedad/2021-11-11/el-gobierno-de-murcia-podra-multar-el-uso-del-lenguaje-inclusivo-en-la-administracion.html.
 
        04 Vgl. Real Academia Española, Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, 2020, www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf.
 
        05 Vgl. Projeto de Lei do Senado n° 306, 31.8.2005, www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/75143.
 
        06 Bereits 1956 war mit Lei No 2.749 die gesetzliche Grundlage hierzu geschaffen worden. Vgl. Dinah K. Leschzyk, Sprache und Politik in Lateinamerika. Drei Fallstudien, Hamburg 2021.
 
        07 Für diese Sichtweise steht etwa José Sarney, seit 1980 Mitglied der Academia Brasileira de Letras, einem sprachpflegerischen Institut nach Vorbild der Académie française. Vgl. José Sarney, Presidenta ou presidente, 19.11.2010, www.academia.org.br/artigos/presidenta-ou-presidente.
 
        08 Bereits am 3.11.2010 nimmt der Verlag des „Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa“ in einem Tweet zu der Frage der grammatischen Korrektheit Stellung und verweist auf den entsprechenden Beleg im Wörterbuch: twitter.com/dichouaiss/status/29579633341.
 
        09 Vgl. Folha adotará termo „presidente“ para se referir a Dilma, 2.1.2011, www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj0201201105.htm.
 
        10 Pri Bertucci/Andrea Zanella, Manifesto ILE Para uma comunicação radicalmente inclusiva, 2015, diversitybbox.com/pt/manifesto-ile-para-uma-comunicacao-radicalmente-inclusiva.
 
        11 Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, Comunicação Inclusiva no SGC, 2018, www.consilium.europa.eu/media/49074/2021_058_accessibility-inclusive-communication-in-the-gsc_pt_acces.pdf.
 
        12 Antoine Malo/Sarah Paillou/Marie Quenet, Blanquer au JDD: „Il faut arrêter d’être obnubilé par le rôle de l’école dans les contaminations“, 1.5.2021, www.lejdd.fr/4042273.
 
        13 Vgl. Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Règles de féminisation, Bulletin officiel n° 18 du 6 mai 2021, www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40343.
 
        14 Vgl. Circulaire du 21 novembre 2017, www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036068906.
 
        15 Vgl. Assemblée nationale, Compte rendu intégral de la deuxième séance du lundi 6 octobre 2014, www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150005.asp.
 
        16 Académie française, La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres, 2014, www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-fonctions-grades-ou-titres-mise-au-point-de-lacademie.
 
        17 Vgl. dies., La féminisation des noms de métiers et de fonctions, 2019, www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf.
 
        18 Vgl. Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue française: utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrire, Paris 1647, S. 83.
 
        19 Vgl. Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, 2015, www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique-_vf-_2015_11_05-3.pdf, S. 14.
 
        20 Vgl. Manuel Magellan „Questionner Le Monde“: mise au point de l’éditeur, 2017, pdf.editions-hatier.fr/Manuel_Magellan_CE2_.pdf.
 
        21 Académie française, Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite „inclusive“, 26.10.2017, www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive.
 
        22 François Jolivet, 16.11.2021, twitter.com/FJolivet36/status/1460629818446422016.
 
        23 Vgl. Charles Bimbenet, Le mot du jour: iel, iels – pronom personnel, 17.11.2021, dictionnaire.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/pourquoi-le-robert-a-t-il-integre-le-mot-iel-dans-son-dictionnaire-en-ligne.html.
 
        24 Vgl. Dennis Baron, A Brief History of Singular „They“, 4.9.2018, public.oed.com/blog/a-brief-history-of-singular-they.
 
        25 Vgl. Emma A. Bäck/Anna Lindqvist/Marie Gustafsson Sendén, Hen. Bakgrund, attityder och användande, in: Psykologiska rapporter från Lund 1/2018, www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/plr_1801.pdf.
 
        26 Vgl. Alain Lallemand, Décret sur la féminisation du discours: qu’en pense l’Académie? 22.10.2021, www.lesoir.be/402126/article/2021-10-22.
 
        27 Betty Birner, Is English Changing?, o.D., www.linguisticsociety.org/content/english-changing.
 
      

       
        KEINE GRÖẞERE HÜRDE ALS …
 
        Gendergerechte Sprache im Deutschen aus der Perspektive des Lehrens und Lernens
 
        Kristina Peuschel
 
        Die wissenschaftlichen Disziplinen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF) beschäftigen sich mit dem Lehren und Lernen des Deutschen auf der Basis bereits vorhandener Kenntnisse in anderen Sprachen. Während sie ihrer Gründungsphase in den 1960er und 1970er Jahren überwiegend als praxisorientierte Disziplinen galten, haben sich DaZ und DaF inzwischen an den Schnittstellen von Linguistik, Pädagogik, Fremdsprachendidaktik, Spracherwerbsforschung sowie Kultur- und Literaturwissenschaften etabliert. Charakteristisch für die Verhandlung wissenschaftlicher Fragestellungen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist es, die Perspektive der Vermittlung und des Lehrens sowie des Lernens einzunehmen und zu fragen, welche Auswirkungen ein spezifisches Merkmal auf die Gestaltung und den Erfolg von Sprachlernprozessen für DaZ (innerhalb deutschsprachiger geografischer Räume beziehungsweise innerhalb der amtlich deutschsprachigen Länder und Regionen)01 oder DaF (außerhalb deutschsprachiger geografischer und politischer Räume) hat. Das spezifische Merkmal, um das es in diesem Beitrag geht, sind Sprachformen, die in Wissenschaft und Medien als gendergerechte Sprache verhandelt werden. Wie wirken sie sich auf Sprachlehr- und Lernprozesse in DaZ und DaF aus?
 
        Diskurse über Sprache(n), Sprachgebrauch und Sprachnormen haben die Methodik des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen und die Diskussion um (erfolgreichen) Zweitsprachenerwerb stets bestimmt. So sind Annahmen über die Funktion von Sprache eine Grundlage für Annahmen über das Lernen von Sprachen. Historisch folgt die Praxis des Lehrens und Lernens von Sprachen sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und Notwendigkeiten. Das kann auch in der Geschichte der Fächer DaZ und DaF deutlich nachvollzogen werden.02 Vorschläge zum Lehren und Lernen der Fremd- und Zweitsprache Deutsch spiegeln die verschiedenen Perspektiven auf die Funktion(en) von Sprache(n) in der sich diversifizierenden deutschsprachigen Gesellschaft wider. Für gendergerechte Sprache gilt: „Ein am aktuellen Sprachgebrauch orientierter DaF-Unterricht kann die Entwicklungen der letzten Jahre nicht ignorieren und sollte Lernenden helfen, sich in der Vielfalt der derzeit koexistierenden Formen zurechtzufinden.“03 Wie gendergerechte Sprache in den Disziplinen DaZ und DaF verhandelt wird, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.04
 
        ALLGEMEINE SPRACHLICHE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass alle sprachlichen Formen Gegenstand von Sprachlernprozessen und/oder institutionalisierten Sprachvermittlungsprozessen sein können – so auch gendergerechte Sprache. Als Schreib- und Sprechweise ist gendergerechte Sprache Teil (und kontroverser Gegenstand) des aktuellen Sprachgebrauchs. Lehrpersonen und angehende Lehrkräfte setzen sich mit gendergerechten Verwendungsweisen im gesprochenen und geschriebenen Deutsch auseinander, Beispiele gendergerechter Sprache werden in Lernmaterialien systematisch aufbereitet oder auch in Sprachprüfungen verwendet. Noch ist dies nur in Ansätzen der Fall, da das Für und Wider gendergerechten Sprachgebrauchs, parallel zum gesellschaftlichen Diskurs, auch in der Fachdisziplin DaZ/DaF noch nicht ausdiskutiert ist.
 
        Deutsch gilt gemeinhin als schwierige Sprache, und tatsächlich weist das Deutsche in vielen Bereichen eine eigene Komplexität auf – sei es in der Phonetik, der Wortschreibung oder der Wortstellung im Satz, um nur drei zu nennen. Als typische, aus dem Sprachsystem heraus resultierende Problembereiche für Deutschlernende unterschiedlicher Erstsprachen gelten unter anderem das Genussystem mit der Realisierung grammatischer Kongruenz in Nominalgruppen, die bestimmten Artikel die, der und das, die Präpositionen, die Flexion der Nomen, Adjektive und Verben, Nebensätze, aber auch Charakteristika des sprachlichen Handelns auf Deutsch.05
 
        Das Lernen einer Sprache ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Lernen von Regularitäten des Sprachsystems. Während sprachsystematische Beschreibungen helfen, einzelne Phänomene besser zu verstehen und die zu lernende Norm gegebenenfalls auch besser erklären zu können, folgen Sprachlernprozesse als individuelle kognitive sowie als gesellschaftlich wirksame Prozesse anderen Regularitäten. Abhängig von zahlreichen Faktoren – etwa persönlichen Lernvoraussetzungen (vorhandene Sprachkenntnisse, Alter, kognitive Fähigkeiten, Lernerfahrungen), institutionellen Bedingungen (Kindergarten, Schule, Erwachsenenbildung), sozioökonomischen Faktoren und biografisch-sozialen Einflüssen (unterstützte Zuwanderung, Flucht- und Zwangsmigration, Aufwachsen in mehrsprachigen Familienkonstellationen) – sind Sprachlernprozesse individuelle dynamische Prozesse. Diese führen im Idealfall zu zunehmend kompetenten Sprecher:innen des Deutschen, die an immer komplexeren privaten und gesellschaftlichen Diskursen in der neuen Sprache teilhaben können.
 
        Die Charakteristika des Deutschen, die aus verschiedenen linguistischen Perspektiven heraus detailliert und auf Basis sprachvergleichender Analysen beschrieben wurden, können sich als Schwierigkeiten beim Deutschlernen zeigen. Das heißt, sie stellen DaZ/DaF-Lernende vor Herausforderungen in der Rezeption, Produktion und Interaktion im mündlichen wie im schriftlichen Modus des Sprachgebrauchs. Insgesamt hat gendergerechte Sprache hieran jedoch einen recht geringen Anteil. DaF/DaZ-Lernende sind zunächst mit basalem Wortschatzerwerb, mit der Position und den Formen des Verbs im Satz oder Herausforderungen im Hörverstehen sowie der Aussprache beschäftigt. Allerdings spielen Personenbezeichnungen (Kind, Mann, Frau, Schwester, Bruder, Arzt, Ärztin und so weiter) und Beziehungen zwischen Personen (meine/deine/ihre/seine/ihre Schwester) vor allem zu Beginn von Sprachlernprozessen eine große Rolle. Hier würden sich also recht schnell Chancen und Schwierigkeiten gendergerechter Sprache im Deutscnen zeigen können (die Ärztin, die Ärztinnen, die Ärzt:innen). Es kann davon ausgegangen werden, dass gendergerechte Sprech- und Schreibweisen jedoch nicht per se eine Schwierigkeit darstellen. Nicht jedes potenziell schwierige Strukturmerkmal des Deutschen wird auch zwangsläufig zur (unüberwindbaren) Hürde.06
 
        GENDERGERECHTE SPRACHE ALS HERAUSFORDERUNG
 
        Das Ziel gendergerechter Sprache ist es unter anderem, die Trennung von Sprachsystem und Sprachgebrauch zu durchbrechen und sprachliches Handeln als Teil der (Re-)Produktion von gesellschaftlichen Strukturen anzusehen. Unter gendergerechter Sprache werden in Hinblick auf nominale Personenbezeichnungen im Gegensatz zum sogenannten generischen Maskulinum daher Formen des Splittings (Beidnennung der grammatisch maskulinen und femininen Formen, entweder als Paarform oder durch Segregation der Suffixe), der Neutralisierung (ohne Genderreferenz, beispielsweise durch Partizipienbildung), das generische Femininum (als symbolische Umkehrung des generischen Maskulinums) sowie weitere Formen (im Wort wandernde Unterstriche, x-Endungen und anderes mehr) gefasst.
 
        Als wichtigste grammatische Informationen von Nomen gelten Genus, Numerus und Kasus. Klassischerweise beschäftigen sich DaZ/DaF-Lernende mit der grammatischen Kategorie Genus (maskulin/feminin/neutrum), wenn sie Nomen kennenlernen und Nominalgruppen sprachlich verarbeiten. Nomen sind spezifische Artikel (bestimmt/unbestimmt) zugeordnet, in denen in der Regel die Information zum Genus geliefert ist. Als flektierende Sprache hält das Deutsche im Bereich der Nominalflexion zahlreiche Regularitäten bereit, die Deutschlernende vor Herausforderungen stellen. Artikelwörter oder Pronomen in Sätzen bündeln die genannten grammatischen Informationen in nur einer Form. So kann die Form der die grammatischen Merkmale maskulin + Singular + Nominativ vermitteln (der Schlüssel). Dieselbe Form kann jedoch ebenso die Information feminin + Singular + Genitiv (der Schlüssel der Garage) oder feminin + Singular + Dativ (der Schlüssel der Garage gehört der Vermieterin) vermitteln. Die „Verschmelzung von Merkmalen in einem Flexiv wirkt sich erschwerend auf den Erwerb aus“,07 zumindest auf den Erwerb des Systems der Nominalflexion im Standarddeutschen.
 
        Aus der Perspektive von Lernenden scheint nun das Genussystem des Standarddeutschen in Verbindung mit dem Kasussystem typischerweise herausfordernd zu sein. Unzählige Vorschläge zur Vermittlungsmethodik täuschen nicht darüber hinweg, dass das Lernen und der Erwerb von Flexionsregularitäten im Nominalbereich für Lernende über lange Zeit hinweg eine Quelle von Unsicherheit bleibt.08 Die Wahl eines spezifischen Artikels für ein bestimmtes Nomen ist bei der Sprachproduktion das Ergebnis von Entscheidungen im Formulierungsprozess. Diese werden anhand von Regelwissen und/oder anhand von sich kognitiv entwickelnden Automatisierungsprozessen getroffen. Sprachlernende sind jedoch in der Regel keine Linguist:innen und sind auf (sprachlich) zugängliche Regularitäten, Erklärungen der Lehrperson oder Input durch Lehrmaterial angewiesen, um an Sicherheit zu gewinnen.
 
        Als Ziel von Sprachlernprozessen kann die rezeptive, produktive und interaktionale Teilhabe an zunehmend komplexen zielsprachigen Diskursen angenommen werden. Für den beginnenden Spracherwerb sind dies zunächst Diskurse über Themen der unmittelbaren Umgebung, die sich bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen sozialen Settings stark unterscheiden können. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)09 definiert die ersten beiden Stufen sprachlicher Kompetenzen (A1 und A2) als „elementare Sprachverwendung“ (basic user). Die folgenden beiden Stufen B1 und B2 werden als Stufen der „selbstständigen Sprachverwendung“ (independent user) bezeichnet, die Niveaustufen C1 und C2 entsprechen einer „kompetenten Sprachverwendung“ (proficient user). Wie und an welcher Stelle es nun angemessen erscheint, gendergerechte Schreib- und Sprechweisen in die entsprechenden Lernprozesse einzuführen, ist nach wie vor eine offene Frage. Und wie können neben all den anderen relevanten linguistischen und inhaltlichen Themen und Lerngegenständen aktuelle Entwicklungen des Sprachwandels im Standarddeutschen in Bezug auf gendergerechte Sprache abgebildet, präsentiert, vermittelt und gelernt werden?10
 
        Als ein Beispiel für Prozesse sprachlichen und gesellschaftlichen Wandels kann die obligatorische Angabe m/w/d gelten, ohne die aktuelle Stellenausschreibungen nicht mehr zulässig sind. Das offizialisierte und normalisierte d in Stellenausschreibungen kann als direkte Folge der Änderungen des Personenstandsgesetzes von 2018 sowie der Notwendigkeit, neue gesetzliche Grundlagen sprachlich repräsentiert zu wissen, gelesen werden. Werden nun im DaZ/DaF-Unterricht Lesekompetenzen beispielsweise mit Stellenanzeigen als Textsorte trainiert, was sehr üblich ist, müssen Lehrkräfte in der Lage sein, das d zu erklären, les- und verstehbar zu machen und als Lerngegenstand zu bearbeiten.
 
        Während der Buchstabe, ganz ähnlich wie w und m leicht in seine Wortbedeutung aufgelöst werden kann, sind die mit „divers“ verbundenen Repräsentationen sehr wahrscheinlich Gegenstand längerer Lern- und Aushandlungsprozesse – nicht nur im DaZ/DaF-Lernkontext. Der Diskurs darüber, was in der Kategorie „Gender“ als „divers“ verhandelt werden kann und soll, ist gesamtgesellschaftlich noch längst nicht abgeschlossen. Die Frage, die sich Sprachdidaktiker:innen und praktizierende sowie angehende Lehrkräfte nun stellen können (und gegebenenfalls auch sollten), ist: Wie können DaZ/DaF-Lernende dazu befähigt werden, in einer Sprache, die sie noch lernen, in biografischen Zusammenhängen, die sich zum Teil durch Flucht- und Zwangsmigration massiv verändern, aktiv an Ausschnitten zielsprachiger Diskurse zu partizipieren?
 
        Die Rolle der Lehrenden für den Spracherwerb ist dabei kaum zu überschätzen. Deutschlernen auf Basis bereits vorhandener Sprachkenntnisse muss professionell angeleitet und unterstützt werden. Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation für DaZ/DaF-Lehrkräfte ist jedoch nicht bundeseinheitlich strukturiert, da sie keiner geschützten Berufsgruppe angehören. Die curricularen Grundlagen für die Ausbildung professioneller DaZ/DaF-Lehrkräfte reichen von länderspezifischen Regelungen zu (Zusatz-)Qualifikationen für Lehrkräfte im Schuldienst über Bachelor- oder Master-Studienangebote bis hin zu angebotsspezifischen Zulassungskriterien für Lehrkräfte in Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). In diesem gesellschaftlich hoch relevanten Feld fehlen also noch immer verbindliche Professionsstandards. Gleichwohl wird in den Curricula der entsprechenden Sprachkurse detailliert vorgeschlagen, welche Inhalte und sprachlichen Mittel Gegenstand des Lehrens und Lernens sein sollen.
 
        Für die Kategorie „Gender“ wird beispielsweise das Wissen um Gleichberechtigung der Geschlechter oder die Sensibilisierung für „potenzielle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Herkunftsland und Zielland hinsichtlich der rechtlichen und gesellschaftlichen Stellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen (LGBTI), z.B. in Bezug auf gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ im Rahmencurriculum für Integrationskurse Deutsch als Zweitsprache angegeben.11 Ohne die explizite oder implizite Verwendung von gendergerechter Sprache können diese Themen in einem Sprachkurs kaum angemessen bearbeitet werden. Hier und auch bei weiteren Entscheidungen im Laufe eines Sprachkurses sind nun Lehrkräfte gefordert, aus der Vielzahl der sprachlichen Möglichkeiten, gestützt durch Fachwissen, professionelle Expertise sowie aktuelle Lehr- und Lernmaterialien diejenigen Diskurssausschnitte anzubieten und mit den Lernenden zu erarbeiten, die eine zunehmend kompetente gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
 
        Aus diesen Gründen und auch aus Mangel an Spracherwerbsstudien zu Fragen, wie Sprachlernende verschiedene Schreibweisen lesen oder Sprechweisen verstehen – ob es für sie also einen Unterschied macht, ob von Lerner*innen, Lerner/-innen, LernerInnen, Lernenden, Lerner:innen oder Lernern und Lernerinnen die Rede ist –, soll an dieser Stelle der Umweg über die Perspektiven angehender sowie aktiver DaZ/DaF-Lehrkräfte gegangen werden, um sich einer Antwort anzunähern.
 
        EINSTELLUNGEN DER LEHRKRÄFTE ZU GENDERGERECHTER SPRACHE
 
        Im Rahmen einer Studie haben wir kürzlich untersucht, wie Studierende der Fächer DaZ und DaF – also angehende Lehrkräfte, deren Rolle für die Auswahl und Vermittlung von Diskursausschnitten für Sprachlernprozesse zentral ist – zum Gebrauch von gendergerechter Sprache in Wissenschaft und Unterrichtspraxis stehen.12 Hierfür wurden Studierenden (n = 51) verschiedene Varianten gender(un)gerechten Sprachgebrauchs nominaler Personenbezeichnungen im geschriebenen Deutsch präsentiert. Anschließend wurden sie gebeten, sich über die vorgegebenen Emotionen Interesse, Begeisterung, Zufriedenheit und Freude als positive Gefühle, Wut, Überforderung, Druck und Verlegenheit als negative Gefühle und Skepsis, Gleichgültigkeit und Langeweile als neutrale Gefühle dazu zu positionieren.13
 
        Als Impuls für die Positionierung wurden Fußnoten aus wissenschaftlichen Publikationen vorgestellt, in denen der jeweilige genderbezogene Sprachgebrauch erklärt wird. Der Text einer Fußnote lautete zum Beispiel: „Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer Schülerin gemeint.“ In einer anderen Fußnote stand: „Die vorliegende Arbeit bemüht sich um eine gendergerechte Schreibweise. Durch Sternchen gekennzeichnete Formulierungen verweisen auf männliche und weibliche Formen sowie auf solche jenseits dieser Unterscheidung.“ Im ersten Beispiel wird durch die Verwendung des grammatischen Maskulinums als generisches Maskulinum im Nomen Schüler davon ausgegangen, dass eine grammatische Kategorie (maskulin) in einer Personenbezeichnung (belebt, menschlich), für alle realen Personen aller Geschlechter Geltung beansprucht.14 Im zweiten Beispiel hingegen wird davon ausgegangen, dass eine veränderte Schreibweise auch eine veränderte Referenz ermöglicht, nämlich die Referenz auf alle Personen biologisch und/oder sozial männlichen, weiblichen und anderen Geschlechts. Die den Studierenden präsentierten Beispielsätze umfassten sieben verschiedene Varianten der Schreibung gender(un)gerechter Personenreferenzen: generisches Maskulinum, generisches Femininum, ausführliche Beidnennung, Sternchen, Binnen-I, Unterstrich und Mischformen.
 
        Die Befragungsergebnisse ergeben erwartungsgemäß ein heterogenes Bild. Im Allgemeinen, also über alle Formen hinweg, zeigen die Studierenden gegenüber gegenderten Schreibweisen in Personenbezeichnungen keine starken Emotionen – weder positive noch negative. Viele zeigen sich skeptisch oder gleichgültig.
 
        Die Verwendung der Sternchen-Schreibweise hingegen löst durchaus positive und neutrale Gefühle aus: Die am häufigsten benannte Emotion ist hier Zufriedenheit, gefolgt von Gleichgültigkeit, schließlich Skepsis und Freude. Neben der Gleichgültigkeit als einem insgesamt stark vertretenen Gefühl zeigt der große Anteil der Nennungen von Zufriedenheit, dass diese Form der gendergerechten Sprache vergleichsweise hohe Zustimmung unter den Befragten auslöst.
 
        Beim generischen Maskulinum überwiegt sehr deutlich das Gefühl der Gleichgültigkeit, gefolgt von Interesse und Skepsis mit einem kleineren Anteil an Zufriedenheit. Stärkere Gefühle, positiv oder negativ, werden selten genannt, eine Polarisierung der Studierenden in Bezug auf die Verwendung des generischen Maskulinums ist nicht erkennbar.
 
        Die Ergebnisse der keineswegs repräsentativen Befragung weisen darauf hin, dass die befragten DaZ/DaF-Studierenden der Gesamtthematik des gendergerechten Sprachgebrauchs kaum stärkere positive oder negative Emotionalität entgegenbringen. Zugleich zeigt sich jedoch auch, dass die Befragten sich (noch) keine eindeutigen Meinungen gebildet haben, was sich in den häufigen Nennungen von Skepsis und Überforderung, aber auch dem mitunter itemspezifisch sehr ambivalenten Antwortverhalten niederschlägt. Besonders interessant erscheint über die verschiedenen gendergerechten Sprachgebrauchsvarianten hinweg die Angabe von Überforderung. Denn Überforderung könnte als Form von Irritation die Auseinandersetzung mit einem Phänomen und eine klarere Positionierung zum eigenen Sprachgebrauch und zur eigenen Verwendung gendergerechter Sprache auslösen.
 
        Eine ähnlich angelegte Studie unter international praktizierenden DaZ- und DaF-Lehrkräften zwischen 22 und 68 Jahren (n = 203) fördert anschlussfähige Ergebnisse in den Emotionen Gleichgültigkeit, Zufriedenheit und Skepsis, aber auch eine stärkere Polarisierung gegenüber spezifischen Schreib- und Sprechweisen zutage. In zusätzlichen qualitativen Analysen offener Antworten wird die Ablehnung gendergerechter Sprache eher grundsätzlich und ohne Ausnahmen begründet, „bei einer Befürwortung [sind] häufig Nuancen und Einschränkungen erkennbar“, zum Beispiel der Wunsch nach Vermeidung von Diskriminierung oder auch das Streben nach Gleichberechtigung.15
 
        GENDERGERECHTE SPRACHE IN LEHR- UND LERNMATERIALEN
 
        Neben der Befragung von Studierenden und Lehrenden kann auch der Blick auf Lehrmaterialien hilfreich sein, um etwas mehr über die Verwendung von gendergerechter Sprache in der DaZ/DaF-Praxis zu erfahren. Der Beitrag von etablierten Lehrmaterialien zur Vermittlung gendergerechter Sprache in DaZ und DaF darf insgesamt als recht gering eingeschätzt werden. So haben Lehrwerksanalysen seit den 1970er Jahren immer wieder geschlechterbinäre und stereotype Rollenbilder sowie die Dominanz der Verwendung maskuliner Schreibweisen in ihrer generischen Intention aufzeigen können.16 Auch wenn sich Beidnennungen in Aufgabenstellungen und die Einführung der Wortbildungsregel zur Bildung femininer Berufsbezeichnungen durchsetzen konnten, werden gendergerechte Schreibweisen, wenn überhaupt, nur in einzelnen Lehrwerken und in einzelnen Textausschnitten wie Werbe- und Zeitungstexten aufgeführt.17
 
        Zwar bemühen sich Verlage, in neueren Lehrwerksgenerationen gesellschaftliche und sprachliche Vielfalt in Text und Bild so zu repräsentieren, dass diese weltweit einsetzbar wären, aber die ganze Breite des Diskurses zeigt sich vor allem in frei verfügbaren Materialien.18 Ob, wie und mit welchen Materialien geschlechtliche Vielfalt und sich etablierende Sprachgebrauchsweisen im DaZ/DaF-Unterricht thematisiert werden, hängt letztlich jedoch hochgradig von den jeweiligen Lehrkräften ab.
 
        DISKURSBEFÄHIGUNG
 
        Geschlecht und Sprache markieren und positionieren Menschen. Während sich in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen die möglichen Geschlechterpositionen zu verschieben scheinen und auch der Sprachgebrauch im Standarddeutschen hierzu langsam und unter großer medialer Aufmerksamkeit in Bewegung kommt, ist gendergerechte Sprache im Diskurs um das Lehren und Lernen von Deutsch (noch) kein Standardthema. Die Normierung und auch Normalisierung gendergerechter Sprache vollzieht sich äußerst langsam und unter erheblichem Gegenwind. Gleichwohl ist sie Ausdruck eines Teils gesellschaftlicher Diversität, die zunehmend stärker wahrgenommen, ausgehandelt und normalisiert wird. Der Diskurs um gendergerechte Sprache in Lernkontexten für DaZ und DaF spiegelt somit auch den gesellschaftlichen Diskurs um Norm und Normverschiebungen in Sprache, aber auch in Gesetzen und gesellschaftlichen Teilhabeoptionen für Menschen unterschiedlichster Charakteristika wider.
 
        Die DaZ/DaF-Praxis ist weit davon entfernt, geschlechtliche Vielfalt im Deutschen inklusiv normalisiert zu repräsentieren und Lernenden beispielsweise neue Flexionstabellen als Lerngegenstand mitzugeben. Gleichwohl sollten, parallel zu Diskursen zur Abkehr von rassistischem Sprachgebrauch, auch genderdiskriminierende Schreib- und Sprechweisen aufgedeckt werden, um auch in Sprachlernkontexten eine Abkehr von nicht-inklusiven und potenziell diskriminierenden Formen einzuleiten beziehungsweise zu ermöglichen.
 
        Aus sprachdidaktischer Sicht gibt es für den Kontext des Deutschlernens keinen Grund, gendergerechte Sprachverwendung nicht auch als Lerngegenstand anzusehen und zu etablieren. Welche Chancen und (echten) Hürden damit verbunden sein können, ist jedoch noch nicht ausreichend untersucht. Unter dem Aspekt der Befähigung von Deutschlernenden, sich an aktuellen gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen, führt indes kein Weg auch an geschlechtlich konnotierten Themen vorbei, zu denen Lernende früher oder später Position beziehen können sollten. Andernfalls „kann man die Lernenden kaum auf die Rezeption authentischer Texte und die Heterogenität des aktuellen Sprachgebrauchs vorbereiten“.19
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        EDITORIAL
 
        Die erste Dampflokomotive fährt in einem Eisenwerk im südlichen Wales: Die Konstruktion des Ingenieurs Richard Trevithick, ein liegender Hochdruckdampfkessel mit Schornstein auf einem Fahrgestell, zieht am 21. Februar 1804 fünf Waggons mit zehn Tonnen Eisen und 70 Personen über 15 Kilometer weit. Da sie für die Schienen zu schwer ist, die eigentlich für Pferdewagen vorgesehen sind, wird sie bald nicht mehr eingesetzt. Die Technik allerdings wird fortentwickelt, und 1825 kann zwischen der Bergbaustadt Darlington und dem Hafen von Stockton im Nordosten Englands die erste Eisenbahnlinie der Welt in Betrieb genommen werden. Zehn Jahre später folgt die erste deutsche Eisenbahnverbindung zwischen Nürnberg und Fürth.
 
        Mit der Eisenbahn beginnt in Europa eine Revolution. Das neue Verkehrsmittel ist so schnell, sicher und günstig wie keines zuvor, und im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts beschleunigt der Ausbau des Eisenbahnnetzes nicht nur den Personen- und Gütertransport sowie das Post- und Nachrichtenwesen, sondern auch die Industrialisierung und die wirtschaftliche Integration. Die historische Entwicklung hin zu unserem heutigen Alltag und der globalen Wirtschaftsweise ist eng mit der Eisenbahn verknüpft.
 
        Heute verbinden über eine Million Schienenkilometer weltweit Städte, Regionen und Kontinente miteinander. Als Verkehrs- und Transportmittel ist die Eisenbahn durch die Konkurrenz auf der Straße und in der Luft jedoch ins Hintertreffen geraten und kündet – zumindest in Deutschland – kaum mehr von der Überwindung von Raum und Zeit: Die Deutsche Bahn gilt als chronisch verspätet, überlastet und zu teuer, die Infrastruktur als marode. Die oftmals gegensätzlichen Ansprüche ökonomischer Effizienz und öffentlicher Daseinsvorsorge stellen das staatseigene Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Dabei birgt die Schiene angesichts des Klimawandels das größte Potenzial, Treibhausemissionen zu reduzieren.
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        KLEINE (UNTERNEHMENS-)GESCHICHTE DER EISENBAHN IN DEUTSCHLAND
 
        Christopher Kopper
 
        Die erste deutsche Eisenbahn, die 1835 zwischen Nürnberg und Fürth in Betrieb genommen wurde, war eine Gründung privater Investoren. Die deutschen Staaten stiegen erst in den 1840er Jahren in den Bau von Bahnlinien ein. Während einzelne Staaten wie Baden von Anbeginn auf ein reines Staatsbahnsystem setzten, entstand in Preußen ein Mischsystem aus Privatbahnen und Staatsbahn. Ab 1850 entwickelte sich der Eisenbahnbau zur Lokomotive der wirtschaftlichen Entwicklung.01
 
        KAISERREICH
 
        Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 spielte die Eisenbahn erstmals eine strategisch wichtige Rolle für den Aufmarsch und den Nachschub von Truppen und Material. Zugleich wurde ein Teil der Kriegskosten durch den Verkauf von Eisenbahnaktien gedeckt. Nach dem Krieg erlaubten die hohen französischen Kriegskontributionen der preußischen Regierung, im großen Stil Aktien privater Bahngesellschaften zu kaufen und den Anteil der Staatsbahn am Streckennetz zu erhöhen. Die preußische Regierung strebte an, alle Hauptbahnen in den Besitz der staatlichen Eisenbahnverwaltung zu bringen. Als 1873 die Bahnen des als „Eisenbahnkönig“ bekannten Unternehmers Bethel Strousberg Konkurs anmeldeten, bot sich die Gelegenheit zu einer großen Erweiterung des Staatsbahnnetzes, und bis 1880 waren fast alle Hauptbahnlinien in Preußen in staatlicher Hand.
 
        Die Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung (KPEV) entwickelte sich zur größten Eisenbahngesellschaft der Welt. Ihr Netz umfasste etwa zwei Drittel des Reichsgebiets. Neben Preußen gehörten die Territorien der thüringischen Kleinstaaten und das Herzogtum Braunschweig zum Betriebsgebiet, ab 1897 auch Hessen. Neben der KPEV gab es die deutlich kleineren Staatsbahnbetriebe von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Oldenburg. Damit die Waggons der Staatsbahnverwaltungen und der privaten Eisenbahngesellschaften im gesamten Reich einsetzbar waren, legte der Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen Standardmaße für die Größe der Waggons und Normen für die Kupplungen fest.
 
        Die preußische Staatsbahn trug nicht ohne Grund den Namen „Eisenbahnverwaltung“. Die KPEV war ein unselbstständiger Regiebetrieb und Teil der preußischen Staatsverwaltung. An ihrer Spitze stand bis 1919 der preußische Minister für öffentliche Arbeiten. Wie in der öffentlichen Verwaltung war das Personal in vier Laufbahngruppen vom einfachen bis zum höheren Dienst aufgeteilt. Mit Ausnahme der Werkstatt- und Bahnunterhaltungsarbeiter besaßen die Bediensteten den Beamtenstatus und genossen das Privileg einer gesicherten Beschäftigung und einer auskömmlichen Pension. Als Gegenleistung waren sie ihrem obersten Dienstherrn, dem preußischen König und deutschen Kaiser, zu besonderer Treue verpflichtet. Das Recht auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft galt für sie nicht, und wer in die sozialdemokratische Eisenbahnergewerkschaft eintrat, musste mit der Entlassung rechnen. Den Bahnbeamten war lediglich die Mitgliedschaft in patriotischen und kaisertreuen Beamtenvereinen gestattet.
 
        Innerhalb des preußischen Fiskus war die KPEV ein Nebenhaushalt von beträchtlicher Größe. Vor dem Ersten Weltkrieg erwirtschaftete sie jährliche Nettoüberschüsse von mehr als 200 Millionen Mark. So verfügte die preußische Regierung über eine sprudelnde Einnahmequelle, die der Kontrolle des Preußischen Landtags entzogen war. Bereits in den 1870er Jahren erweckten die hohen Überschüsse der Staatsbahnen die Begehrlichkeit des Reichskanzlers Otto von Bismarck. Sein Versuch, sie in Reichseigentum zu überführen und dem Reich eine große neue Einnahmequelle zu sichern, scheiterte jedoch am Bundesrat, wo die übrigen deutschen Staaten die „Verreichlichung“ der Staatsbahnen blockierten.
 
        Die Friedensjahre des Kaiserreiches von 1871 bis 1914 waren das Zeitalter der Mobilitätsexplosion. Während das Hauptbahnnetz zum Zeitpunkt der Reichsgründung bereits recht weit entwickelt war, lag das Deutsche Reich in der Flächenerschließung noch deutlich hinter Großbritannien zurück. Das deutsche Eisenbahnnetz holte den Rückstand in den nächsten Jahrzehnten vollständig auf, als die Staatsbahnen den Ausbau des Neben- mit den hohen Überschüssen aus dem Hauptbahnnetz finanzieren konnten. Während das deutsche Eisenbahnnetz 1870 noch eine Streckenlänge von 18300 Kilometern umfasste, waren es 1913 60800 Kilometer. Das preußische Ministerium für öffentliche Arbeiten baute das Bahnnetz zur Förderung der regionalen Wirtschaft und zur Integration des Binnenmarkts planmäßig aus. Die Regierungen der preußischen Provinzen erhielten Zuschüsse aus dem preußischen Staatshaushalt, um den Bau von kreiseigenen Sekundär- und Kleinbahnen zu fördern. Neben den Nebenbahnlinien der KPEV entstanden Tausende Kilometer normal- und schmalspurige Kreisbahnen zur Erschließung ländlicher Räume.
 
        Die Mobilität per Eisenbahn wurde im Kaiserreich zu einer Alltagserscheinung.02 Von 1870 bis 1913 stieg die Zahl der Passagierkilometer fast auf das Zehnfache, von 4,4 auf 41,2 Milliarden.03 Ab der Jahrhundertwende boten die Staatsbahnen stark vergünstigte Arbeiterwochenkarten an, die das Pendeln zum Arbeitsplatz für Arbeiter aus dem Umland der Städte erschwinglich machte. Dies ermöglichte die Durchsetzung neuer Lebensformen wie des Arbeiterbauern, der in seiner Heimatgemeinde ein Stück Land bearbeitete und seinen Lebensunterhalt in einem städtischen Industrie-, Handwerks- oder Baubetrieb verdiente. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Beschleunigung und Verdichtung des Zugbetriebs führten auch zu einer kommunikativen Revolution: Der Posttransport per Bahn verkürzte die Laufzeit von Briefen erheblich. Die Berliner Morgenzeitungen, die am Abend des Vortags gedruckt wurden, erreichten am nächsten Tag die Zeitungskioske in den Städten des Reiches.
 
        Diese Entwicklungen wurden mit Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrochen. Die Staatsbahnen waren in die militärischen Aufmarschplanungen integriert und mussten auf Wunsch des Generalstabs strategisch wichtige „Kanonenbahnen“ nach Westen bauen. Allein in den ersten beiden Wochen des August 1914 waren 32000 Züge mit Truppentransporten und Nachschub an die West- und Ostfront unterwegs.04 Während die deutschen Bahnen ihre Transportaufgaben beim Aufmarsch gegen Belgien, Frankreich und Russland reibungslos erfüllten, waren sie dem vier Jahre dauernden Verschleißkrieg nicht gewachsen. Ab 1916 führte der Mangel an einsatzfähigen Loks und Waggons zu Versorgungsengpässen für die Zivilbevölkerung, die unter einem Mangel an Nahrung und an Kohlen litt. Zugleich unterschätzte die Oberste Heeresleitung die logistische Bedeutung der Eisenbahnen für die Aufrechterhaltung der Kriegsproduktion und versorgte die Staatsbahnen nur nachrangig mit Eisen, Stahl und Kupfer. Die Schienenfahrzeughersteller wie Krupp, Henschel und Krauss-Maffei stellten ihre Produktion wegen der hohen Gewinnspannen für Heereslieferungen teilweise auf Waffen um, wodurch sich der Fahrzeugmangel weiter verschärfte.
 
        WEIMARER REPUBLIK
 
        Am Ende des Ersten Weltkrieges waren das Gleisnetz, die Lokomotiven und die Waggons wegen der Überlastung und infolge rückständiger Reparaturen stark verschlissen. Der Substanzverzehr wurde durch die Reparationsforderungen der alliierten Siegermächte zusätzlich verschärft, die zum Ausgleich für die Kriegszerstörungen in Belgien und Frankreich ultimativ die Übergabe von 5000 Loks forderten.05
 
        Die Regierung der Weimarer Republik und die Nationalversammlung waren sich einig, die Länderbahnen in den Besitz des Reiches zu überführen und zur Reichsbahn zu fusionieren. Dieses Mal verzichteten die Länder auf ein Veto gegen das Ende des Eisenbahnföderalismus. Der Krieg, die Zwangsablieferungen und die steigende Inflation hatten die profitablen Länderbahnen in Verlustbringer verwandelt, sodass die Länder ihre Eisenbahnen 1920 sogar ein Jahr früher als geplant in Reichsbesitz übertrugen.
 
        Die Reichsbahn unter der Führung des Reichsverkehrsministers besaß als unselbstständiger Regiebetrieb und Teil des Reichsfiskus den gleichen rechtlichen Status wie die KPEV. In ihren ersten Jahren holte sie den kriegsbedingten Instandhaltungsrückstand auf und startete ein großes Beschaffungsprogramm. Die verschlissenen oder als Reparationsgut abgegebenen Lokomotiven aus der Kaiserzeit wurden durch moderne Loks ersetzt. Der Übergang zu den Einheitsbaureihen der Reichsbahn reduzierte die große und unwirtschaftliche Typenvielfalt der Länderbahnen mit über 100 Lokomotivtypen. Allerdings musste der Reichshaushalt schon bald ein immer größeres Betriebsdefizit decken, da während der Inflation die Tarife hinter den Kostensteigerungen zurückblieben.
 
        1924 erhielt die Reichsbahn die Rechtsform einer reichseigenen Aktiengesellschaft. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) wurde von einem autonomen Vorstand mit voller unternehmerischer Verantwortung geführt und konnte über Beschaffungen, Netzausbau und Tarife eigenständig entscheiden.06 Zudem erhielt sie eine wichtige Funktion bei der Aufbringung der deutschen Kriegsreparationen. Nach dem internationalen Reparationsabkommen von 1924 (Dawes-Plan) brachte die DRG jährlich 660 Millionen Reichsmark Reparationen auf, wodurch sie den Reichshaushalt und die deutsche Wirtschaft erheblich entlastete. Für die alliierten Reparationsgläubiger war die DRG ein „produktives Pfand“. Der Güterverkehr mit Kaufmannsgütern und der Personenfernverkehr erbrachten hohe Gewinne, sodass die Investitionsspielräume der DRG nicht beeinträchtigt waren.
 
        Die DRG war nicht nur der größte, sondern auch der technisch modernste Bahnbetrieb Europas. Mit dem Bau elektrifizierter S-Bahn-Netze in Berlin und Hamburg und der Einführung von dieselgetriebenen Triebwagen („Fliegender Hamburger“) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern setzte sie neue Maßstäbe. Das Verhältnis der DRG zu den alliierten Reparationsgläubigern war spannungsfrei, während sie mit der Reichsregierung wegen Tariferhöhungen regelmäßig in Konflikte geriet. Die DRG wurde als gewinnorientiertes, aber nicht wie ein gewinnmaximierendes Unternehmen geführt. Das Management bestand weiterhin aus höheren Eisenbahnbeamten, die kaufmännisch dachten, sich aber einer gemeinwohlorientierten Betriebsführung verpflichtet fühlten. So wurden etwa für die Tarife im Güterverkehr, der bis in die 1950er Jahre zwei Drittel aller Einnahmen einbrachte, auch regionalwirtschaftliche und strukturpolitische Interessen berücksichtigt.
 
        Ab dem Ende der 1920er Jahre stellte der Lkw-Fernverkehr das bestehende Geschäftsmodell aus gewinnbringenden Gütertarifen für Kaufmannsgüter und gemeinwohlorientierten Tarifen für Rohstoffe infrage. Die Weltwirtschaftskrise verschärfte den Konkurrenzdruck durch die Lkw-Spediteure, die ihre Frachtraten bis auf die Grenzkosten drückten. 1931 intervenierte die Reichsregierung durch eine eingeschränkt wirksame Notverordnung gegen die Unterschreitung der Bahntarife. Von 1929 bis zum Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1932 ging der Güterverkehr auf der Schiene um 40 Prozent zurück. 1931 und 1932 schrieb die DRG zum ersten Mal rote Zahlen.
 
        NATIONALSOZIALISMUS
 
        Als die Nationalsozialisten Anfang 1933 die Macht übernahmen, reagierte die Führungsspitze der DRG passiv und gehorsam. Im März 1933 ließ sie das Hissen der Hakenkreuzfahne an Bahngebäuden zu und erklärte im Juni den Hitlergruß zur Pflicht. Sie setzte die von der Reichsregierung geforderte Entlassung der jüdischen und sozialdemokratischen Bahnbeamten um, versuchte allerdings, an besonders qualifizierten jüdischen Mitarbeitern so lange wie möglich festzuhalten.07
 
        Die Reichsregierung verlangte von der DRG betrieblich nicht notwendige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, von denen vor allem arbeitslose SA-Männer profitierten. Obwohl die DRG bis 1936 ein selbstständiges Unternehmen blieb, passte sie sich den Wünschen der Regierung widerstandslos an. Da die Finanzierung der Aufrüstung und des Autobahnbaus durch Reichsanleihen Vorrang hatten, durfte die Reichsbahn keine eigenen Anleihen auf dem Kapitalmarkt platzieren. Als sie ab 1936 dank der rüstungsbedingten Hochkonjunktur wieder Investitionen aus eigener Kraft finanzieren konnte, wurde sie bei der Zuweisung von Eisen und Stahl benachteiligt. Die eingeschränkten Investitionsmöglichkeiten führten ab 1938 zu ersten Kapazitätsengpässen im Verkehr. 1937 beendete Hitler den Status der DRG als autonomes reichseigenes Unternehmen und ließ die Reichsbahn in das Reichsverkehrsministerium und in den Reichsfiskus eingliedern. Der seit 1926 amtierende DRG-Generaldirektor Julius Dorpmüller erhielt das Amt des Reichsverkehrsministers und blieb bis 1945 in Personalunion Chef der Reichsbahn.
 
        Der Beginn des Zweiten Weltkrieges, die damit verbundenen Verdunkelungsvorschriften und der sehr harte Winter 1939/40 verursachten erhebliche Verkehrsstörungen im Bahnverkehr. Bis zum Sommer 1944 funktionierte der Verkehr relativ zuverlässig, bevor alliierte Bomberverbände die Reichsbahn durch gezielte Angriffe auf Bahnanlagen zum Erliegen brachten. Im Winter 1941/42 kam es wegen des großen Lokomotivbedarfs für Transporte zur Ostfront zu Nachschubproblemen. Auf Drängen des Reichsrüstungsministers Albert Speer stellte die Reichsbahn die Lokbeschaffung auf eine besonders rationell gefertigte und technisch vereinfachte Kriegslok (Baureihe 52) um, von der in den letzten beiden Kriegsjahren 6000 Stück gebaut wurden.
 
        Von 1941 bis 1944 transportierte die Reichsbahn mehrere Millionen Juden in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager und damit in den Tod.08 Obwohl dabei häufig Viehwaggons zum Einsatz kamen, kassierte die Reichsbahn den regulären Tarif für Gruppenreisen. Die Deportationszüge wurden mit dem beschlagnahmten Vermögen der ermordeten Juden bezahlt. Obwohl Deportationstransporte keine Priorität besaßen, sorgte der stellvertretende Reichsbahn-Generaldirektor Albert Ganzenmüller für den Vorrang der SS bei der Gestellung von Deportationszügen. Nach dem Krieg schwiegen die Verantwortlichen der Reichsbahn über ihre Mitverantwortung für die Deportationen. Keiner von ihnen wurde je von einem deutschen Gericht verurteilt.
 
        BUNDESREPUBLIK
 
        Nach dem Krieg betraf die Teilung Deutschlands in vier Besatzungszonen auch die Reichsbahn. 1947 übernahm die Verwaltung für Verkehr in der amerikanischen und der britischen Besatzungszone (Bizone) die Leitung des Schienenverkehrs. Die Aufbauleistungen der Eisenbahn in den ersten Nachkriegsjahren reichten aus, um nach der Währungsreform im Juni 1948 alle wichtigen Verkehrsbedürfnisse der Wiederaufbaugesellschaft decken zu können. Nach Gründung der Bundesrepublik wurde die Reichsbahn in der Bizone im September 1949 in Deutsche Bundesbahn (DB) umbenannt. Die Eisenbahn in der französischen Besatzungszone wurde bis Anfang 1951 in die DB integriert.09 In der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR behielt die Bahn den alten Namen „Deutsche Reichsbahn“. Damit konterkarierte die Regierung der DDR den Alleinvertretungsanspruch der Bundesbahn für die deutschen Eisenbahnen in den internationalen Eisenbahnorganisationen. Im geteilten Berlin übertrugen die Alliierten der Reichsbahn den Bahnverkehr einschließlich der S-Bahn. In der DDR blieb die Reichsbahn im Verkehrsministerium eingegliedert. Sie stand unter der Leitung des Verkehrsministers und unterlag der zentralen Wirtschaftsplanung.
 
        Die DB wurde mit dem Bundesbahngesetz 1951 administrativ und finanziell von der Verwaltung des Bundes getrennt. Sie erhielt den Status eines rechtlich unselbstständigen Sondervermögens mit eigenem Vorstand. Das Bundesbahngesetz stellte der DB zwei Ziele, die sich schon 1951 nicht mehr vereinbaren ließen: Das Ziel einer gemeinwohlorientierten Verkehrsbedienung stand im Widerspruch zu dem Ziel, angemessene Gewinne zu erwirtschaften und an den Bund abzuführen. Die DB musste die Kosten des Wiederaufbaus in Höhe von zwei Milliarden D-Mark aus eigenen Mitteln tragen. Während die Bahn bis zur Währungsreform gleichzeitig Gewinne hatte erwirtschaften und ihren Wiederaufbau finanzieren können, brachen die Gewinne nun weg. Das Boomjahr 1951 war das einzige Jahr in ihrer Geschichte, in dem die DB einen kleinen Gewinn von 76 Millionen D-Mark erzielen konnte.
 
        Das Geschäftsmodell der Vorkriegszeit, Defizite des Personennahverkehrs aus den Überschüssen des Güterverkehrs zu decken, funktionierte ab den 1950er Jahren nicht mehr. Hierfür war die zunehmende Konkurrenz des Lkw-Fernverkehrs verantwortlich, der der DB immer mehr lukrative Transporte von Kaufmannsgütern kostete. Während die Tarife des gewerblichen Lkw-Fernverkehrs weiterhin an die Bahntarife gebunden blieben, konnten werkseigene Lkw Transportleistungen zum Teil deutlich kostengünstiger anbieten als die Bahn. Die Steuerpolitik der Bundesregierung begünstigte diese Entwicklung: Zur Förderung des Wiederaufbaus erhielten Unternehmen Steuervorteile durch hohe Abschreibungssätze für Investitionsgüter. Da das Defizit der DB ab 1953 stetig wuchs, versuchten Bundesfinanz- und Bundesverkehrsministerium gegenzusteuern. Doch selbst die Einführung einer hohen, als prohibitiv angesehenen Sondersteuer für den werkseigenen Lkw-Fernverkehr konnte die Verschiebung der Verkehrsanteile von der Schiene zur Straße lediglich verlangsamen.
 
        Zugleich lasteten Personalkosten zunehmend auf der DB: Nicht nur stiegen die Aufwendungen für Beamtenpensionen, bis Mitte der 1950er Jahre beschäftigte sie auch 50000 Menschen mehr, als betrieblich notwendig war. Das 1950 verabschiedete Gesetz für die Wiedereingliederung von ehemaligen Beamten und Berufssoldaten in den öffentlichen Dienst (Artikel 131-Gesetz) verpflichtete die DB, über ihren Bedarf hinaus Beamte wiedereinzustellen. Hiervon profitierten nicht nur geflohene und vertriebene Reichsbahnbeamte, die ihre frühere Dienststelle auf dem Gebiet der deutschen Ostgebiete und der DDR verloren hatten. Auch ehemalige Nationalsozialisten, die im Zuge der Entnazifizierung entlassen worden waren, wurden wieder eingestellt.
 
        Wegen ihrer negativen Ertragslage musste die DB schon in den 1950er Jahren einen zunehmenden Anteil ihrer Investitionen durch Kreditaufnahmen finanzieren. Obwohl der Bund ihr 1958 und 1961 einen Teil der hohen Pensionslasten und mehrere Milliarden D-Mark Schulden abnahm, litt die DB weiterhin unter einseitigen Wettbewerbsnachteilen: Die DB subventionierte den Pendlerverkehr durch besonders günstige Wochen- und Monatskarten und förderte die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch Tarifvergünstigungen, erhielt aber vom Bund, der die Sozialtarife veranlasst hatte, keinen angemessenen Ausgleich.
 
        Das Bundesbahngesetz war zu einem Zeitpunkt verabschiedet worden, als die Bundesregierung und der Bundestag eine Rückkehr zur komfortablen Ertragslage der Vorkriegszeit erwarteten. Der Durchbruch des Lkw zum stärksten Konkurrenten der Bahn und das Vordringen des Autos als Massenprodukt zwangen die Verantwortlichen zum Umdenken. Trotz der erkennbaren Problemlage wurden die Ergebnisse zweier Expertenkommissionen zur Sanierung der DB in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren nur halbherzig umgesetzt. Bundesverkehrsminister Hans Christoph Seebohm (DP/CDU) setzte vergeblich auf Wettbewerbseinschränkungen im Güterfernverkehr auf der Straße und lehnte den Ausgleich der gemeinwirtschaftlichen Lasten der DB durch den Verkehrshaushalt ab.
 
        In den 1960er Jahren erkannten Verkehrsexperten die zunehmende Bedeutung des schienengebundenen Nahverkehrs in Ballungsräumen. 1965 geschah ein erster Schritt in Richtung eines entsprechenden Ausbaus, als die Stadt München und das Land Bayern mit der DB einen Vertrag über den Bau eines S-Bahn-Netzes in der Region München unterzeichneten. 1967 schloss die Bundesregierung die Finanzierungslücke, die bislang die Modernisierung und den Ausbau von S-Bahn-Netzen verhindert hatte.
 
        Mitte der 1960er Jahre lösten Elektro- und Diesellok die überkommene Dampflok als wichtigsten Zugantrieb ab. Die DB stellte 1965 den ersten Loktyp mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern vor, als nur ein einziger Streckenabschnitt in ihrem Netz für Tempo 200 ausgebaut war. Erst als Bundesverkehrsminister Georg Leber (SPD) 1968 den „Leber-Plan“ zur Modernisierung der DB vorstellte, konnte die DB-Hauptverwaltung mit langfristigen Ausbauplanungen beginnen.
 
        Die Bundesbahn geriet durch ihre steigenden Defizite und ihre wachsende Verschuldung in eine zunehmende finanzielle Abhängigkeit vom Bund. Größere Neuinvestitionen erforderten die Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums. Der Bund stellte der DB ab Anfang der 1970er Jahre wachsende Mittel für den Ausbau des Kernnetzes und den Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken zur Verfügung, vernachlässigte aber die Modernisierung und Rationalisierung der Nebenstrecken im ländlichen Raum. Mangels einer staatlichen Beteiligung an den hohen Betriebskosten war die DB ab den späten 1960er Jahren zur Stilllegung des Personenverkehrs auf zahlreichen Nebenstrecken gezwungen. Im Güterverkehr führte der wirtschaftliche Strukturwandel zu einem Bedeutungsverlust der Bahn. Sie besaß in der schrumpfenden Grundstoffindustrie die höchsten Marktanteile, aber konnte beim Transport von Kaufmannsgütern und in modernen Logistikkonzepten immer weniger mit dem Lkw konkurrieren.
 
        Mit ihrem Schuldenberg von 50 Milliarden D-Mark fehlten der DB nicht allein finanzielle Mittel, sondern auch unternehmerische Handlungsspielräume, um weitere Verluste ihrer Marktanteile im Verkehr zu verhindern. Trotz des unstrittigen Handlungsbedarfs wurde eine grundlegende Reform der DB und der Schienenverkehrspolitik bis zum Ende der 1980er Jahre hinausgezögert. Im Sommer 1989 beauftragte das Bundesverkehrsministerium eine Expertenkommission mit einem Konzept für eine wirtschaftlich eigenständige und zukunftsträchtige Bahn in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft.10 Durch die Wiedervereinigung und die Eingliederung der ostdeutschen Reichsbahn in die DB stieg der Handlungsdruck weiter. Da die Rechtsform der Bundesbahn in Artikel 87 des Grundgesetzes festgeschrieben war, benötigten Bundesregierung und Bundesbahn eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Bundesbahnchef Heinz Dürr und Verkehrsminister Günther Krause (CDU) gelang es, alle Landesregierungen, die oppositionelle SPD und die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (heute Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG) für die Bahnreform zu gewinnen. Nur die Gewerkschaft der Bundesbahnbeamten und die Gewerkschaft der Lokomotivführer versagten der Umwandlung der Bundesbahn in eine zu 100 Prozent bundeseigene Aktiengesellschaft ihre Zustimmung.
 
        Der Bund verschaffte der DB AG die notwendigen finanziellen Mittel für einen gelingenden Neustart. Er übernahm sämtliche Altschulden, die Mehrkosten für aktive Bahnbeamte und Pensionäre und leistete bis nach der Jahrtausendwende Milliardenzuschüsse zur Deckung der besonders hohen Betriebsdefizite in Ostdeutschland. Die DB profitierte in den 1990er und 2000er Jahren von deutlich höheren Investitionszuwendungen zur Sanierung und zum Ausbau des Netzes und zum Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken. Mit ihrer zurückgewonnenen wirtschaftlichen Selbstständigkeit konnte die DB deutlich flexibler auf die Anforderungen des intermodalen Wettbewerbs reagieren. Hohe Investitionen in neue Fahrzeugbaureihen und in die Rationalisierung des Zugbetriebs brachten in den ersten zehn Jahren jährliche Produktivitätssteigerungen von zehn Prozent. Die beschleunigte technische Innovation durch autonome und gestraffte Beschaffungsprozesse brachte mitunter Probleme. So erhielt die DB von der Fahrzeugindustrie gelegentlich Modellreihen, die technisch noch nicht ausgereift waren.
 
        Die Organisation des bislang hochdefizitären Nahverkehrs wurde auf das Bestellprinzip umgestellt: Die Länder erhielten feste jährliche Zuweisungen des Bundes. Um eigene Mittel ergänzt, traten die Länder jetzt als Besteller von Zugleistungen auf. Die DB wurde zu einem Konzern mit selbstständigen Gesellschaften für Nah-, Fern- und Güterverkehr, für Stationen und für das Schienennetz umgebaut, die durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Konzernmutter verbunden wurden. Es gelang der DB AG und ihren Wettbewerbern auf der Schiene, den Anteil des Schienenverkehrs im Personenverkehr zu steigern und im Güterverkehr trotz des Strukturwandels zu halten. Die Bundesnetzagentur sorgte für diskriminierungsfreie Nutzungsentgelte für das Schienennetz, die gleichermaßen für die DB-Gesellschaften wie für ihre Konkurrenten galten.
 
        Ab 2004 verfolgte der Konzernvorstand den Plan, einen Teil des DB-Kapitals an der Börse zu platzieren. Die verhältnismäßig günstige Ertragslage bestärkte den Vorstand in seiner Erwartung, dass eine Teilprivatisierung gelingen könnte. Der Börsengang wurde jedoch 2008 unter anderem wegen der Finanzkrise abgeblasen. Die positive Ertragslage der Jahre zuvor war durch die Vernachlässigung von Investitionen in das Gleisnetz und einen Personalabbau in den Werkstätten erkauft worden, der sich im Betriebsablauf negativ bemerkbar machte. Eine dauerhaft hohe Eigenkapitalrendite von acht Prozent als Voraussetzung eines erfolgreichen Börsengangs ließ sich in der kapitalintensiven DB AG nicht nachhaltig erwirtschaften. Die Bahnreform löste viele, aber nicht alle strukturellen Probleme der Bahn. Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern investiert der Bund noch immer zu wenig Geld in den Ausbau des Schienenverkehrs.
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        INTERVIEW
 
        „EISENBAHNGESCHICHTE IST ÜBERALL PRÄSENT“
 
        Ein Gespräch über den Umgang der DB AG mit der Unternehmensgeschichte
 
        mit Susanne Kill
 
        Frau Dr. Kill, Sie leiten bei der Deutschen Bahn AG die Abteilung Konzerngeschichte/Historische Sammlung. Diese Abteilung wurde 1996 eingerichtet. Warum nicht schon vorher?
 
        Susanne Kill – Das war ein Ergebnis der Bahnreform. Denn als formale Aktiengesellschaft unterlag die Bahn nicht mehr den Abgabepflichten des Bundesarchivgesetzes. Für die Staatsbahnen der Bundesbahn und Reichsbahn wurden die Akten pflichtgemäß ans Bundesarchiv beziehungsweise an die Landes- und Staatsarchive abgegeben. Nach der Gründung der Deutschen Bahn AG hatte sich der Vorstand dazu entschlossen, ein schlankes Unternehmensarchiv zu etablieren und das Verkehrsmuseum in Nürnberg zu übernehmen, um über die eigene Geschichte auskunftsfähig zu sein.
 
        Welche Aufgaben hat die Abteilung?
 
        – Wir haben hier in Berlin die Aufgabe, Firmendokumente zu sammeln, die die Unternehmensgeschichte der Deutschen Bahn AG seit 1994 von der Spitze her dauerhaft archivieren. Hinzu kommen Altbestände aus den ehemaligen Pressestellen in Ost und West, die den Grundstock einer Bibliothek und einer wertvollen Fotosammlung bilden. Sie werden gepflegt und stehen der historischen Kommunikation der Deutschen Bahn sowie der Forschung zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir dem Unternehmen und der Öffentlichkeit Expertise zur Geschichte der Eisenbahn in Deutschland seit ihren Anfängen.
 
        Was ist daran im Vergleich zum Umgang der Staatsbetriebe Bundesbahn und Reichsbahn mit deren Geschichte neu?
 
        – Es ist die historisch-wissenschaftlich informierte Perspektive und ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass man sich auch mit kritischen Themen der Eisenbahngeschichte auseinanderzusetzen hat. Eisenbahngeschichte ist ja ausgesprochen vielfältig, und sie ist immer eng mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Das ist die Aufgabe von Historikerinnen, den Blick daraufhin zu weiten, wie Technikgeschichte, Politikgeschichte und Betriebsgeschichte ineinander verwoben sind.
 
        Hatte es vorher also keine Auseinandersetzung mit dieser „Metaebene“ der Vergangenheit gegeben?
 
        – Zu Bundesbahnzeiten lag das Thema Geschichte beim Verkehrsmuseum in Nürnberg, das von der dortigen damaligen Bundesbahn-Direktion verantwortet wurde und ein traditionelles Technikmuseum mit lokalpatriotischem Einschlag war. Dort begann nach öffentlicher Kritik die ernsthafte und selbstreflektierte Auseinandersetzung mit der Geschichte in den 1980er Jahren. Bei der Reichsbahn in der DDR gab es sogenannte Traditionskabinette, in denen die Geschichte der jeweiligen Bahnbetriebe meistens von den politischen Abteilungen mit betreut wurde. Sie stellten eine Art Identitätsbindung der Angestellten und Arbeiter zum eigenen Betrieb und dem großen Selbstverständnis einer antifaschistischen DDR und ihrer sozialistischen Planwirtschaft her.
 
        Wenn sich die DB AG also erstmals systematisch der Vergangenheit auch ihrer Vorgängerorganisation genähert hat: Wie geht man an so eine Mission heran? Wo hat Ihre Abteilung seinerzeit angefangen?
 
        – Sie hat auf zwei Ebenen begonnen. In den 1990er Jahren beauftragte der damalige Vorstand unabhängige Historiker, sich die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland gesamthaft anzuschauen, mit einem Schwerpunkt auf der Geschichte der Reichsbahn im Nationalsozialismus. Das war die historisch-wissenschaftliche Grundlage der Auseinandersetzung mit der Eisenbahngeschichte, die selbst vom Unternehmen initiiert wurde. Zeitgleich übernahm die DB das Nürnberger Museum und konzipierte eine neue Dauerausstellung zur Entwicklung der Eisenbahn in den jeweiligen Epochen. Das heißt, man hat bestimmte, oft in der Literatur wiederholte Mythen kritisch hinterfragt und immer nach dem Zusammenspiel von Politik, Kultur und Wirtschaft gefragt. Dabei fokussierten wir nicht mehr so stark auf Loks und technische Entwicklungen, sondern auch auf die Menschen, die damals für die Eisenbahn gearbeitet hatten beziehungsweise arbeiten mussten.
 
        Welche Mythen waren das?
 
        – Ein heute noch beliebter Mythos ist, dass die Anfänge der Eisenbahn von großen Ängsten begleitet war und Mediziner vor den Geschwindigkeiten warnten – ein Mythos, der im späten 19. Jahrhundert als Fortschrittskritik geboren wurde. Auch die Einordnung der Zeit der Reichsbahngründung in der Weimarer Republik als Zeit des Niedergangs der Eisenbahn haben wir auf den Stand der Forschung gebracht, und schließlich ging es auch um Personen wie den Generaldirektor und Reichsverkehrsminister Julius Dorpmüller. Dessen Ruhm war als international anerkannter Eisenbahnfachmann größer, als seine doch entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der nationalsozialistischen Politik in der NS-Zeit bekannt war. Die Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg haben ihn da für ihre Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes vom Sockel geholt.
 
        Während der NS-Zeit transportierte die Reichsbahn Millionen Menschen fahrplanmäßig in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager. Ohne sie wäre der Massenmord an den europäischen Juden, Sinti und Roma logistisch nicht möglich gewesen. In der DDR war die Reichsbahn dann nicht nur Dienstleisterin für Gefangenentransporte, sondern auch Profiteurin des Strafvollzugs, da sie Häftlingszwangsarbeiter beschäftigte. Welche Verantwortung leitet die DB AG aus diesen dunklen Kapiteln der Geschichte ihrer Vorgängerorganisationen ab?
 
        – Das erste ist, dass man im Unternehmen darüber Bescheid wissen muss. Das heißt, wenn es keinerlei fundierte Kenntnis gibt, müssen wissenschaftliche Studien initiiert werden. In den von Ihnen genannten Beispielen haben wir als Unternehmensarchiv keinen privilegierten Zugang zu den Quellen, und im Fall der Häftlingszwangsarbeit der DDR waren Zeitzeugenbefragungen oft die Primärquelle. Das heißt, es muss Forschungsaufträge geben. Das andere ist die gesellschaftspolitische Verantwortung, die sich aus der Geschichte ergibt. Bei der DB gibt es inzwischen eine sehr aktive Erinnerungskultur, die sich unter anderem in der Pflege und Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen zu den Deportationen am Mahnmal der Bahn, dem Gleis 17 am Bahnhof Grunewald, manifestiert oder auch in der internen Weiterbildungsarbeit des Konzerns. Als Unternehmenshistoriker können wir das Wissen zur Verfügung stellen und dazu anregen, Initiativen zu ergreifen beziehungsweise zu unterstützen. Wenn es Unternehmen ernst meinen mit ihrem gesellschaftspolitischen Engagement für eine demokratische Gesellschaft, in der Antisemitismus, Rassismus und Zwangsarbeit keinen Platz haben, dann ist die Kenntnis der eigenen Unternehmensgeschichte ein wichtiges Element dieses Engagements.
 
        Welche Rolle spielt die Geschichte der Vorgängerorganisationen für den Konzern heute intern?
 
        – Wir sind in der glücklichen Situation, dass es sehr viele Beschäftigte gibt, die sehr geschichtsaffin und auf den unterschiedlichsten Gebieten äußerst kenntnisreich sind. Wir können mit unserer Arbeit auf eine breite Unterstützung bauen und sind auch mit den Gewerkschaften in einem guten Austausch, und das nicht nur bei den „schönen Themen“. Es gibt Kooperationen für Gedenkstättenfahrten oder auch die Initiative Auszubildende gegen Hass und Gewalt. Nicht zu vernachlässigen sind aber auch genuin wirtschaftshistorische Themen. Investitionsentscheidungen vergangener Zeiten in Infrastruktur und Fahrzeuge haben immer noch Auswirkungen auf das heutige Geschäft.
 
        Welche blinden Flecken würden Sie in der Unternehmensgeschichte beziehungsweise in der Geschichte der Eisenbahn in Deutschland identifizieren? Welche Zeiträume oder Themen, Fragestellungen sind möglicherweise weniger gut erforscht?
 
        – Das hängt sehr mit den überlieferten Quellen zusammen. Die traditionelle Behördenüberlieferung in den öffentlichen Archiven erzählt uns relativ wenig über das operative Geschäft oder das Berufsleben von Eisenbahnern. So hatten wir unlängst wieder Anfragen zur Rolle von Gastarbeitern bei der Bundesbahn. Oder auch Fragen zum operativen Geschäft im Güterverkehr, also Antworten auf Fragen der Verkehrsgeschichte lassen sich nur sehr mühsam rekonstruieren.
 
        Geschweige denn Rückschlüsse auf Lebenswirklichkeiten ziehen.
 
        – Genau, das wird man sich eher über Fotos und Objekte erschließen können. Wir können in unserem DB Museum auf einen schönen Bestand zurückgreifen. Der kann aber nicht den Anspruch haben, alles abzudecken, weil es das Wesen der Eisenbahngeschichte ist, fast überall präsent zu sein. Also steht man auch immer in Korrespondenz mit privaten Sammlern, aber eben auch öffentlichen Archiven, um ein Thema entsprechend aufzubereiten, sei es für eine Ausstellung oder für eine Publikation.
 
        Die Deutsche Bahn wirbt heute unter anderem mit dem Spruch „Mit uns schützen Sie die Umwelt“ fürs Bahnfahren. Gibt es in der Unternehmensgeschichte eine Tradition bei der Berufung auf Umweltfreundlichkeit als Verkehrsmittel oder zumindest historische Anknüpfungspunkte?
 
        – Wenn man ehrlich ist, beginnt das in den 1980er Jahren. Die Bahn reagiert immer auch auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es ein sehr berühmtes Plakat, das heißt „Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab“, das stammt aus dem Jahr 1968. Da war der Umweltgedanke noch nicht so verbreitet, sondern es ging um mehr Effizienz durch die Elektrifizierung. Es war ökonomischer, nicht mehr diese wahnsinnigen Kohlevorräte und ausufernde Infrastruktur vorhalten zu müssen, die ein Dampfbetrieb bedeutete. Die Umweltfreundlichkeit der Bahn ist gegenüber dem Individualverkehr das große Plus. Das war den damals Verantwortlichen bei der Bahn allerdings schon klar.
 
         
          Das Interview führte Anne-Sophie Friedel per Telefon am 28. Januar 2022.
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        WARTEN AUF DIE BAHN
 
        Eine Bau- und Kulturgeschichte
 
        Robin Kellermann
 
        „Diese Zeit gehört Dir“, lautet seit 2015 der Slogan einer prominenten Werbekampagne der Deutschen Bahn. Reisezeit, so das Versprechen, sei keine verlorene, sondern (wieder)gewonnene Zeit, Bahnfahren das kurze Exil in einer hektischen Alltagswelt – ein raffinierter Ansatz im Kontext unserer höchst zeitsensiblen Gesellschaft, in der Schnelligkeit und selbstbestimmte (Reise-)Zeitnutzung einen hohen Stellenwert einnehmen. Gleichwohl trägt zur allgemeinen Zeitsensibilität des Bahnreisens nicht nur das Entspannen im Bordbistro, sondern auch die alltägliche Erfahrung von Wartezeiten bei. Laut der Deutschen Bahn waren im präpandemischen „Normalbetrieb“ des Jahres 2019 75,9 Prozent aller Fernverkehrszüge pünktlich.01 Demnach kam gut ein Viertel der Züge unpünktlich an sein Ziel, wobei die Bahn in ihrer Statistik einen Halt erst dann als unpünktlich wertet, wenn die planmäßige Ankunftszeit um mehr als sechs Minuten überschritten wird. Ausgefallene Züge finden zudem keine statistische Berücksichtigung. Deutschland liegt damit im europäischen Vergleich im letzten Drittel – und das obwohl andere Länder Pünktlichkeit strenger auslegen. Offiziell fielen 2019 laut Bahn 3,74 Millionen Verspätungsminuten an, wobei Nahverkehrszüge von Verzögerungen grundsätzlich weniger betroffen sind als Fernverkehrszüge.
 
        Das Warten auf die (verspätete) Bahn bildet zweifellos einen unweigerlichen Teilaspekt der Reiseerfahrung. Überhaupt stellte Verspätung bereits von Anbeginn des Bahnwesens eine feste Begleitgröße dar. Dies kann kaum treffender illustriert werden als durch die Eröffnung der ersten regulären Personenverkehrsstrecke zwischen Liverpool und Manchester am 15. September 1830, die den triumphalen Auftakt in ein neues Zeitalter der beschleunigten Raumüberwindung markieren sollte: Nicht nur mussten die 600 Passagiere des Festzuges in Liverpool bereits vor Abfahrt eine Wartezeit von gut 70 Minuten absolvieren, sondern traf der Zug auch erst mit zweieinhalb Stunden Verspätung in Manchester ein, nachdem auf halber Strecke ein entgegenkommender Zug den britischen Parlamentsabgeordneten und ehemaligen Minister William Huskisson erfasst hatte, der später seinen Verletzungen erlag.02
 
        Über dieses historische Ereignis hinaus eröffnet die Beschäftigung mit dem Warten einen Einblick in Konstitution und Wandel unserer modernen Zeitauffassung. Obwohl Wartesituationen aus Passagierperspektive seit jeher ein zentraler Aspekt der Mobilitätserfahrung sind, erhält die Thematik innerhalb der historischen Verkehrs- und Technikforschung bislang nur geringe Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund würdigt dieser Beitrag das Warten auf die Bahn nicht nur als eine zentrale Mobilitätspraxis, sondern unterzieht es auch einer bau- und rezeptionsgeschichtlichen Rekonstruktion.03 Wie und wo wurde in früheren Zeiten auf die Bahn gewartet, und war es schon immer so geächtet wie heute?
 
        WARUM WIR AUF DIE BAHN WARTEN (MÜSSEN)
 
        Die Entstehung von Verzögerungen und Wartezeiten im Bahnwesen hat viele Ursachen. Zu den infrastrukturell-technischen Ursachen zählen Probleme an Gleisanlagen, Fahrzeugen oder am Signal- und Leitungssystem, die Reparaturen oder die Einrichtung von Baustellen erfordern. Zu den betrieblichen Ursachen zählen die unzureichende Anzahl und Einsatzfähigkeit verfügbarer Züge und Ersatzzüge, aber auch Personalmangel. Zudem führen Wetterereignisse wie Sturm, Starkregen und starker Schneefall oder auch Streiks gelegentlich zu Verzögerungen. 2019 waren die drei häufigsten Verspätungsursachen von Zügen der DB Fernverkehr netzbedingte Verspätungsminuten (18 Prozent), Störungen an Fahrzeugen (11,8 Prozent) sowie Störungen an Leit- und Sicherheitstechnik (7 Prozent).04 Davon ist auch der Güterverkehr betroffen. So waren Güterzüge der DB Cargo im Jahresmittel von 2019 durchschnittliche 43,2 Minuten verspätet.
 
        Der hohe Anteil an netzbedingten Verspätungen führt vor Augen, dass die Bahn als ein hochkomplexes und entsprechend störungsanfälliges Verkehrssystem zu verstehen ist. In einem solchen System können Störungen sich oftmals noch auf selbst weit entfernte Punkte auswirken, was Reisenden bisweilen in der besonders grotesk anmutenden Verspätungsursache „Verspätung aufgrund einer vorausgegangenen Verspätung“ in Erinnerung gerufen wird.
 
        Neben netzbedingten und betrieblichen Ursachen entstehen Wartesituationen jedoch auch seitens der Reisenden selbst. Sie resultieren aus der formalen Besonderheit, dass der Zugang zu einem öffentlichen Verkehrsmittel – das im Gegensatz zum Individualverkehrsmittel eine „örtliche und zeitliche Bündelung von Fahrtwünschen“05 ermöglicht – nur dann effizient und verlässlich realisiert werden kann, wenn sich Reisende einem gewissen Orts- und Sachzwang unterstellen. Die Abfahrt ist für Reisende folglich nicht frei wählbar, sie müssen sich schlicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort einfinden, um gemeinsam transportiert zu werden. Daher müssen selbst bei pünktlicher Abfahrt gewisse Zeitpuffer eingeräumt werden. So absolvieren Bahnreisende am Abfahrtsort ein mehr oder weniger langes Warten im Transitraum von Warteräumen und Bahnsteigen oder aber ein indirektes Warten in Restaurants und Geschäften. Der zeitliche Umfang dieses situativen Wartens vor Abfahrt kann durchaus erheblich sein. So erhob die Deutsche Bundesbahn 1979, dass 35 Prozent der Fernverkehrsreisenden vor der planmäßigen Abfahrt ihres Zuges eine selbstgewählte Wartezeit von 6 bis 15 Minuten, 32 Prozent eine Wartezeit von 15 bis 30 Minuten, 14 Prozent eine Wartezeit von 30 bis 60 Minuten und 5 Prozent gar eine Wartezeit von mehr als 60 Minuten verbrachten. Nur 12 Prozent der Fernverkehrsreisenden absolvierten ein Kurzzeitwarten von 0 bis 6 Minuten.06 Auch wenn keine vergleichbaren Statistiken aus jüngerer Zeit vorliegen, ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Bahnreisenden nach wie vor solche Zeitpuffer einrichtet.
 
        Historisch gesehen, nahm dieser seitens der Reisenden benötigte Zeitvorlauf noch weit größere Kapazitäten in Anspruch als heute. Grund dafür war unter anderem, dass ein geordnetes Verkehrsangebot aus Sicht der Eisenbahngesellschaften über weite Teile des 19. Jahrhunderts nur durch ein mehr oder weniger hohes Maß zeitlicher und räumlicher Kontrolle vor Beginn der Abfahrt ermöglicht werden konnte, um Ströme (sicher) zu lenken, Fahrberechtigungen zu prüfen oder Passagiere (klassenspezifisch) gruppieren zu können. Der neuartigen organisatorischen Herausforderung, viele Menschen gleichzeitig mit einem Verkehrsmittel zu synchronisieren, wurde folglich mit Kontroll- und Transferzonen begegnet. Die Gestaltung von Bahnhöfen im 19. Jahrhundert zielte demnach nicht nur auf die Errichtung symbolträchtiger Kathedralen der Mobilität, sondern auch auf die Einrichtung großer Wartezonen, um einen ordnungsgemäßen Übergang der Passagiere auf die Züge zu gewährleisten. Insbesondere das erste Jahrhundert der Eisenbahn stand dabei vielerorts im Zeichen der temporären Sammlung bereits abgefertigter Reisender in großen Wartesälen, die „aus Gründen der Sicherheit und Kontrolle noch nicht auf den Bahnsteig durften“.07
 
        WARTEN IST „MODERN“
 
        Dass Reisende einen Zug im Wartesaal oder am Bahnsteig erwarten, mag heute banal erscheinen. Tatsächlich aber ist diese Situation historisch gesehen relativ neu, denn ohne den organisierten Massenverkehr der Eisenbahnen wäre jener Zeitzwischenraum schlichtweg nicht entstanden. Zwar war zum Zeitpunkt der ersten Eisenbahnreisen das Warten an sich keineswegs neu: Menschen warteten schon immer auf ernährungsrelevante Ernten, auf transportrelevante Winde, auf spirituelle Erlösung und vieles mehr. Jedoch erfuhr das Warten als anthropologische Grundverfassung mit Beginn des Eisenbahnzeitalters in den 1830er Jahren eine „moderne“ Erweiterung. Diese Form des Wartens war erst durch die allgemeine Bewegungs- und Beschleunigungszunahme der verkehrlichen Moderne erzeugt worden und unterschied sich in mindestens vier Merkmalen von der Erfahrung bis dahin typischer Wartesituationen.
 
        Erstens war sie wesentlich kürzer als etwa ein vormodernes Langzeitwarten auf jahreszeitlichen Wandel oder das Erscheinen astronomischer Konstellationen zur Zeitbestimmung. Auch wenn es sich aus Sicht der Wartenden am Bahnhof manchmal wie eine Ewigkeit anfühlen mag, ist es verglichen mit vormodernen Wartesituationen von relativ begrenzter Dauer. Zweitens war dieses Warten wesentlich profaner und weniger existenziell, weil es eine formale Notwendigkeit des (neuen) Verkehrszugangs darstellte. Drittens war dieses Warten von weniger Ungewissheit gezeichnet. Wartende in modernen Systemzusammenhängen wie etwa am Bahnhof verfügten insgesamt über eine gewisse Prozesssicherheit, weil sie sich bereits im System befanden beziehungsweise Informationen durch Pläne oder Auskünfte erhielten, die die Ungewissheit des Wartens kompensieren konnten. Im Vergleich zu anderen Wartesituationen war das Warten auf die Bahn zudem stärker im Vorfeld plan- und absehbar und geschah dadurch weniger überraschend. Viertens trat das „moderne“ Warten im Bahnkontext zudem häufiger und regelmäßiger auf. Das Wissen über Rhythmik der Entstehung, Erfahrung und Auflösung solcher systemischer Wartesituationen gehörte im Leben der Moderne zunehmend zur Alltagsroutine, weil diese auch in anderen Kontexten (Verwaltung, Dienstleistungen) auftraten und damit eine stärkere Routinisierung des Verhaltens ermöglichten. Nichtsdestotrotz waren und sind solche „modernen“ Wartesituationen keineswegs psychologisch unproblematisch, denn die selbst im Kurzzeitwarten erzwungene Taktunterbrechung bildet unweigerlich den Wahrnehmungsmittelpunkt und kann negative Affektreaktionen hervorrufen, insbesondere im Verspätungsfall.
 
        Vor diesem Hintergrund erforderte das Warten am Bahnhof eine neue Kulturpraxis, die erst erlernt werden musste. Zudem impliziert die Neuheit der Wartesituation, dass sie in den Betriebsablauf eingefügt und von einem entsprechenden Raumprogramm gerahmt werden musste. Baulicher Rahmen und kulturelle Rezeption können somit Aufschluss geben, welchen Wandel das Warten auf die Bahn durchlaufen hat.
 
        BAUGESCHICHTLICHE KONJUNKTUREN
 
        Wie und wo auf die Bahn in ihrer fast 200-jährigen Geschichte gewartet wurde, war auf engste mit den Entwicklungsphasen des Bahnhofsbaus verbunden. Darin spiegelten Lage und Stellung des wartebezogenen Raumprogramms jeweils wandelnde Betriebskonzepte des Verkehrszugangs, die den wartenden Passagier mehr oder weniger stark formalisierten und disziplinierten.
 
        Während die Pionierphase der Eisenbahn (1830–1845) den Reisenden zum Teil noch recht große informelle Spielräume und Bewegungsfreiheiten bot, bildete sich zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein Regime der Zwangsschleusung durch Wartesäle heraus, das dem Abfertigungsprinzip heutiger Flughäfen ähnelte und ungefähr bis zur Schwelle zum 20. Jahrhundert dominierte. Im Rahmen dieses „stationären Warteimperativs“08 war es den Reisenden in vielen europäischen Ländern vor Abfahrt nicht gestattet, den Bahnsteig oder bereitstehende Züge zu betreten. Vielmehr mussten sie sich so lange in nach bis zu vier Wagenklassen separierten Wartesälen aufhalten, bis ein Einstiegssignal ertönte. Dieser organisatorische Zwang zum Warten wurde als eine Art Zeitstrategie implementiert, um die betrieblichen Abläufe in der Gleishalle nicht zu gefährden. Der Zwang wurde jedoch durch Komfort- und Serviceeinrichtungen kompensiert. So ähnelten Wartesäle im deutschsprachigen Raum ab Mitte des 19. Jahrhunderts vielerorts großen Restaurants, in denen das Warten fast untrennbar mit dem Konsum von Speisen und Getränken verbunden war.
 
        Der im Laufe des 19. Jahrhunderts wachsende Formalisierungsgrad der Abfahrtsorganisation war jedoch international nicht einheitlich. Während insbesondere im deutschen und französischen Kontext Reisende mancherorts förmlich in die Wartesäle eingesperrt wurden und die Wartezeit dadurch wesentlich angespannter und nervöser erlebt haben dürften, war es Reisenden in England von Anbeginn möglich, sich frei auf den Bahnsteigen zu bewegen. Hier wurden Wartesäle zum Teil gar nicht erst errichtet. Somit spiegelten wartebezogenes Raumprogramm und Abfahrtsorganisation auf den Bahnhöfen nicht zuletzt auch Gesellschaftsauffassungen der jeweiligen Nationen, die von einer patriarchalisch-ordnenden Auffassung (Deutschland, Österreich, Frankreich) mit tendenziell starker Reglementierung der Bewegungsfreiheit bis hin zu einer liberal-individualistischen Auffassung (England, Belgien) reichten, in der das Warten auf die Abfahrt wesentlich selbstbestimmter verbracht werden konnte.
 
         
          [image: Das Schwarz-weiß-Foto zeigt den wie ein opulenter Speisesaal eingerichteten Wartesaal für die I. und II. Klasse im Frankfurter Hauptbahnhof in den 1890er Jahren außerhalb der Betriebszeiten.] 
          Wartesaal I. und II. Klasse im Frankfurter Hauptbahnhof, 1890er Jahre
 
          Quelle: picture-alliance/dpa
 
        
 
        Erst vor dem Hintergrund des wachsenden Verkehrsdrucks und der kategorischen Zielsetzung, kreuzungsfreie und reibungslose Passagierströme zu erlauben, wurde nach 1900 – angefangen mit den großen Kopfbahnhöfen der Metropolen – das stationäre Sammeln und Festhalten der Reisenden zugunsten einer moderneren, fluiden Zugangslösung aufgegeben. Den baulichen Rahmen bildete hierfür die Einrichtung eines Direktzugangs aus der Eingangshalle auf einen Quer- oder Kopfbahnsteig, der als selbstorganisierte Zirkulationszone zunehmend in funktionale Konkurrenz zum geschlossenen Wartesaal und dessen stationärer Nutzungspraxis trat. Repräsentiert durch stark verkleinerte und an die Ränder der Empfangsgebäude verlegte Wartesäle in Bahnhofsneubauten der 1920er und 1930er Jahre, wurde der lange stationäre Aufenthalt in einer auf Effizienz und reibungslose Passagierströme ausgerichteten Wegeführung zunehmend zur randständigen und damit optionalen Mobilitätspraxis, der mehrheitlich nur noch von Reisenden im Fernverkehr nachgegangen wurde. Motor dieser Entwicklungen war im deutschen Kontext insbesondere ein um 1900 wissenschaftlich betriebener Bahnhofsbau, der die Prozessabläufe der modernen Fabrik auf die Passagierströme im Bahnhof zu übertragen und dabei die großen Wartesäle zugunsten einer Flusslogik aufzugeben suchte. Das lange stationäre Warten wurde zunehmend als ineffizienter und unökonomischer Störfaktor der Betriebsabläufe, die riesigen Wartesäle als „fressendes Kapital“09 angesehen.
 
        In den Bahnhöfen der Nachkriegsmoderne setzte sich der Bedeutungsverlust des wartebezogenen Raumprogramms dann noch weiter fort. Durch Verkleinerung und Umwidmung von Flächen im Bahnhofsinneren wurden Wartesäle meist zu Gewerbeflächen, sodass sich die Aktivitäten vor Abfahrt noch stärker als zuvor in Richtung des Konsums von Waren und Dienstleistungen verschoben. Ehemalige Wartesäle wurden zunächst in Kinos und Gaststätten, dann in ganze Ladenstraßen verwandelt. Erst im Zuge einer seit Mitte der 1990er Jahre programmatischen „Renaissance der Bahnhöfe“ findet die Abfahrtssituation in Form der Errichtung separater Wartezonen und exklusiver DB-Lounges in Deutschland punktuell wieder eine bauliche Berücksichtigung.
 
        REZEPTIONSGESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
 
        Parallel zur baugeschichtlichen Verhandlung weist auch die Rezeption des Wartens auf die Bahn in Literatur und Kunst einen deutlichen Wandel auf. Für die Pionierphase der Eisenbahn lässt sich bis auf punktuelle Beschwerden im Kontext unzulänglicher Betriebsverhältnisse zunächst keine explizite Thematisierung ausmachen. Vielmehr steht zu vermuten, dass die Wartezeit vor Abfahrt zunächst unter eine Gesamterfahrung des Neuen subsumiert worden sein dürfte. Die am Bahnhof verbrachte, meist lange Wartezeit erhielt darin mitunter die Qualität einer katalytischen Kraft, die die positiv aufgeregte Grundstimmung des „Eisenbahnfiebers“ sogar noch weiter steigern konnte.10 Kontrastierend zur heutigen Zuschreibung eines meist unliebsamen Alltagsübels, stellte sich demnach der Beginn des Wartens auf die Bahn als ein tendenziell positiv konnotiertes, mitunter repräsentatives Ereignis dar.
 
        Erste explizit literarisch-künstlerische Thematisierungen des Wartens zeigten sich mit einsetzender Gewöhnung an die Bahn zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wiederum entgegen einer per se negativen Bewertung der Wartezeit am Bahnhof äußerte sich die literarische Verhandlung dabei interessanterweise häufig als kulturkritische Reflexion des neuen, eilenden Wartens und reziprok in der Romantisierung des langen, gemütlicheren Wartens auf die Postkutsche. So wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht das eigentliche Warten auf den Zug als problematisch erfahren, sondern vielmehr der Umstand, dass das rationalisierte Verkehrssystem der Eisenbahn nicht mehr auf den Menschen wartete.11 Der gegenüber der Postkutschenreise ungewohnt kurze Aufenthalt am Bahnhof wurde demnach zum Symbol einer zeitgenössisch irritierenden Beschleunigungserfahrung.
 
        Daneben erfolgte die literarische Entdeckung des Wartens auf die Bahn hier auch erstmals in Form der Thematisierung einer belastenden Routine und eines sozial wie geschlechtsspezifisch ungleich erlebten Temporalzustands.12 Die Wartepraxis transformierte sich dabei spätestens zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Richtung der Nutzung „imaginärer Ersatzlandschaften“13 in Form von Literaturmedien oder der Wahrnehmung gastronomischer Angebote, die nicht nur die Warte- und Fahrtzeit füllten, sondern auch die aufkommende Monotonie einer zunehmend auf das Verstreichen der Zeit gerichteten Wahrnehmung ausgleichen konnten. Das Warten auf und in der Bahn erhielt damit bereits vor mehr als einem Jahrhundert seine bis heute charakteristischen Züge einer Kommerzialisierung, Mediatisierung und Kulinarisierung.
 
        Zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich die Menschen an das durch die Eisenbahnen etablierte linear-mechanisierte Zeitregime gewöhnt. In zeitgenössischer Kunst und Literatur finden sich nun keine Hinweise mehr, die auf ein symbolisches Vermissen der Postkutsche schließen lassen. Vielmehr bildete das Eisenbahnmotiv häufig den selbstverständlichen Hintergrund oder den Rahmen literarischer Handlungen, in denen das Warten trotz seiner Ausreifung zu einer Kollektiverfahrung für Millionen von Reisenden gleichwohl nur äußerst spärliche Beachtung fand. Demnach erfuhr das Warten auf die Bahn bis zur Jahrhundertwende noch keine grundsätzliche Problematisierung.
 
         
          [image: Das Gemälde „Wartesaal IV“ von Hans Baluschek aus dem Jahr 1923 zeigt drei Erwachsene und drei Kinder in einem Innenraum, zum Teil auf Kisten und Koffern sitzend. Vor dem Fenster ist ein Bahngleis mit einem Zug, Passagieren und einem Schaffner zu erkennen.] 
          Hans Baluschek, Wartesaal IV, Zeichnung/Aquarell und Pastellkreide auf Papier, 1923
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        Zeitgleich verursachte die wachsende Nutzung und Bedeutung des Nah- und Vorortverkehrs im Rahmen der voranschreitenden Urbanisierung, dass sich die Wartepraxis nunmehr in ein langes Warten im Saal (Fernverkehr) und ein vergleichsweise kurzes Warten am Bahnsteig (Nahverkehr) auftrennte. Jenseits dieser orts- und betriebsspezifisch bedingten Verkürzungen des Aufenthalts erreichte die Warteerfahrung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts angesichts reich ausgestatteter Säle in zu Dienstleistungszentren transformierten Bahnhöfen den Höhepunkt des Würdevollen. Dieser markierte zugleich auch den Höhepunkt des sozial getrennten Wartens. Die Großbahnhöfe der Kaiserzeit verfügten nicht nur über vier klassenspezifische Wartesäle, sondern zusätzlich auch über Damenzimmer und mancherorts über spezielle Auswanderersäle. Die Bandbreite der Wartesäle im Bahnhof erfüllte damit neben der rein betrieblich-technischen Funktion des Sammelns von Reisenden nicht zuletzt auch immer eine soziale Funktion der Trennung sozioökonomischer Positionen beziehungsweise der Aufrechterhaltung und Spiegelung gesellschaftlicher (Macht-)Verhältnisse.
 
        Mit einer sprunghaften Thematisierung markierte der Zeitraum von 1900 bis 1935 die literarisch-künstlerisch vielleicht ergiebigste Phase der Verhandlung des Wartens auf die Bahn. Der Aufenthalt im Wartesaal wurde im Kontext des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit besonders in den 1920er Jahren als Modus des existenziellen Daseins verhandelt und zur politisierten Explikation sozialer Missstände herangezogen. Die Zeichnungen und Lithografien eines Hans Baluschek, Eduard Braun oder Walter Ophey entdeckten im Rahmen eines gewachsenen Interesses an realen Lebenswelten das Motiv des Wartesaals der unteren Wagenklassen und illustrierten die dortige Atmosphäre als exemplarischen Schauplatz der sozialen Disparität, in dem das Warten für die Reisenden im Spektrum von Routine und Würdelosigkeit zu einer krisenhaften Kollektiverfahrung gereift war.
 
        Darüber hinaus war das frühe 20. Jahrhundert auch durch eine allgemeine Verkürzung der Wartedauer im Bahnhof sowie Vermeidungs- und Umgehungsstrategien des Wartens charakterisiert. Sie ergaben sich erstens aus der mittlerweile erlernten Praxis der zugangsbeschleunigten Nahverkehrsnutzung, zweitens aus den baulich-betrieblichen Neuerungen eines Direktzugangs und drittens aus einer allgemein gewachsenen Zeitsensibilität der modernen Industriegesellschaft, die eine sinkende Toleranz gegenüber Wartezeiten zeigte. Baulich-technische Entwicklungen und veränderte Nutzungspräferenzen wirkten somit nach 1900 wechselseitig zusammen und resultierten in einer Abnahme der Wartesaalnutzung, die meist nur noch durch Fernverkehrsreisende erfolgte. Insgesamt verlagerte sich das Warten aus dem Saal zunehmend in die Fläche beziehungsweise direkt an den Bahnsteig, sodass nun auch die Wartepraxis (essen, lesen) – wie auch heute – oftmals in Bewegung stattfand.
 
        Übergreifend bildete das frühe 20. Jahrhundert die entscheidende Zäsur der Rezeption des Wartens auf die Bahn, das aus dem Stand eines bis dahin weitgehend unhinterfragten Phänomens in den Stand eines modernen Kollateralschadens und einer temporalen wie sozialen Dysfunktionalität gehoben wurde. Die Kollektivzuschreibung eines unliebsamen bis krisenhaften Zustands, den das Warten auf die Bahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt, ist bis in die Gegenwart hinein wirksam.
 
        ILLUSION DER ABSOLUTEN PÜNKTLICHKEIT
 
        Das Warten auf die Bahn hat nicht nur eine reiche Vergangenheit, es wird wohl auch eine reiche Zukunft haben – nicht nur, weil die aktuell auf den Weg gebrachten betrieblich-technischen Investitionen erst nach Jahren spürbar und der Fachkräftemangel sowie die durch den Klimawandel zu erwartenden Extremwetterlagen die Bahn zunehmend vor Pünktlichkeitsprobleme stellen werden, sondern auch, weil Verzögerungen stets relationaler Bestandteil moderner Beschleunigungsbestrebungen bleiben. So weist der Soziologe Hartmut Rosa darauf hin, dass Verlangsamung und Hemmung in modernen Gesellschaften „in zunehmend gravierendem Maße und immer häufiger als unbeabsichtigte Nebenfolge von Akzelerationsprozessen“14 auftreten. Dieser unmittelbare Zusammenhang könnte in Gestalt des angestrebten Deutschlandtakts nochmals besonders sichtbar werden, bei dem in den kommenden Jahren durch optimierte Anschlüsse und dichtere Taktung Reise- und Wartezeiten sukzessive verkürzt werden sollen. Das Problem des ambitionierten Konzepts: Es erfordert noch mehr Pünktlichkeit als bisher, denn falls ein Zug nicht pünktlich am Knotenbahnhof eintrifft, fällt der Anschluss weg und die Wartezeit ungleich länger aus.
 
        Die unerschütterliche Relationalität von Beschleunigung und Verzögerung erscheint zunehmend problematisch, weil Wartezeiten heute weit weniger tolerierbar erscheinen als in früheren Zeiten. Infolge des omnipräsenten Zeitdrucks unserer Gesellschaft wird die Pünktlichkeit der Bahn folglich zum zentralen Gradmesser ihrer Attraktivität und damit letztlich auch zu einem Gradmesser des Erreichens der verkehrspolitischen Zielsetzung einer Verdopplung des Bahnverkehrs bis 2030. So steht die Bahn zukünftig unter gewaltigem Druck sowie vor dem Dilemma, ihre Pünktlichkeit deutlich verbessern zu müssen, ihre systemimmanente Störanfälligkeit aber niemals gänzlich abstreifen zu können.
 
        Zwar wird dieses Dilemma – wie schon immer in der Geschichte der Moderne – mit einem Mehr an Technologie zu lösen versucht werden. Vielleicht aber sollten wir uns vielmehr die Illusion der absoluten Pünktlichkeit eingestehen und sie zu anderen spätmodernen Illusionen wie der absoluten Sicherheit gesellen. Dies würde die Möglichkeit eines reformierten, konstruktiven Umgangs mit Wartezeiten eröffnen. Fernab ihrer poetischen Verklärung könnten beziehungsweise sollten wir (wieder) eine größere Toleranz gegenüber Wartezeiten im Bahnwesen entwickeln und ihre Systemimmanenz anerkennen, statt sie kategorisch zu ächten. Hilfreich könnte dabei nicht nur sein, die Beschleunigungsversprechen anderer Verkehrsträger stärker zu hinterfragen, weil Zeitverzögerungen dort gleichermaßen an der Tagesordnung sind. Hilfreich dürfte auch sein, dass uns Informationstechnologien heute wie nie zuvor in die Lage versetzen, Wartezeiten mobil zu nutzen und zu kompensieren.
 
        Fraglos, die Bahn muss attraktiver werden, um im Rahmen der Verkehrswende eine noch gewichtigere Rolle einzunehmen. Zugleich ist fraglich, ob die Bahn der Pünktlichkeitserwartung jemals vollends entsprechen wird oder ob wir nicht im endlosen „Akzelerationszirkel“15 einer trotz erzielter Beschleunigungserfolge unzufriedenen Öffentlichkeit feststecken. Anstatt also Verspätungsminuten stets als Hochverrat an den Idealen der Moderne auszulegen oder, dem tradierten Geschwindigkeitsideal folgend, durch teure Streckenausbauten wenige Minuten Fahrtzeit einzusparen, stellt sich vielleicht die Frage, ob nicht günstige Fahrpreise und Serviceerweiterungen im Zug und am Bahnhof Anreize für eine allgemein erhöhte Zeittoleranz im Bahnverkehr schaffen und den Beschleunigungskreislauf durchbrechen könnten. Dieser zugegebenermaßen eher utopische Weg aus unserer gesellschaftlichen „Zeitkrise“16 würde dann erfolgreich begangen worden sein, wenn der DB-Werbeslogan fernab jeden Zynismus einmal lauten würde: „Diese (Warte-)Zeit gehört Dir.“ Bis dahin wird das DB-Personal aber wohl noch die eine oder andere Trost-Schokolade an die Fahrgäste verteilen müssen.
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        MYTHOS TRANSSIBIRISCHE EISENBAHN
 
        Der Traum einer Brücke zwischen Europa und Asien
 
        Frithjof Benjamin Schenk
 
        Reisende, die heute mit dem Schnellzug Sapsan (Wanderfalke) von Sankt Petersburg nach Moskau reisen, werden in den eleganten Großraumwagen mit Werbefilmen der Russischen Staatsbahnen unterhalten. Russland, so erfahren wir hier, rüstet sich für den Transit zukünftiger Verkehrskarawanen von China nach Europa. Das Land spiele eine Schlüsselrolle beim Bau der „Neuen Seidenstraße“, jenem transkontinentalen Verkehrskorridor, der den Handel zwischen Asien und Europa in Zukunft erleichtern soll. China möchte mit der Neuen Seidenstraße die Transportzeiten eigener Waren nach Europa von heute 45 bis 60 Tagen auf dem Seeweg auf zukünftig 10 bis 13 Tage auf dem Landweg verkürzen. Russland ist darum bemüht, einen Großteil des Transitverkehrs über sein Territorium zu lenken und der Transsibirischen Eisenbahn als „Eurasischer Brücke“ eine neue Rolle zuzuweisen. Dieser Traum von Russland als Transitland zwischen Asien und Europa auf den Karten des modernen „Weltverkehrs“ hat eine lange Geschichte und ist eng mit dem Bau des „Großen Sibirischen Weges“, der Transsibirischen Eisenbahn, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verbunden.
 
        ERSCHLIEẞUNG SIBIRIENS
 
        Sibirien, das zarentreue Kosaken im 16. Jahrhundert der russischen Krone unterworfen hatten, galt aufgrund seiner extremen Klimabedingungen und dünnen Besiedelung lange als Russlands „wilder Osten“. Die Region genoss den zweifelhaften Ruf, das „größte Gefängnis der Welt“ zu sein, wo Strafgefangene in Arbeitslagern darbten und politische Gegner des Zaren in Verbannung lebten. Legendär war auch Sibiriens Unwegsamkeit. Während der Schneeschmelze verwandelten sich die großenteils unbefestigten Wege in Schlammpisten, im Winter waren die Flüsse zugefroren und für Schiffe unpassierbar. Eine reguläre Reise von Moskau ins sibirische Irkutsk dauerte im Winter 1856/57 etwa 33 Tage. Auch Russlands Pazifikhafen mit dem programmatischen Namen „Wladiwostok“ (Beherrsche den Osten) war im Winter drei Monate lang zugefroren und vom europäischen Zentrum des Reiches abgeschnitten.
 
        Die ersten Pläne, Sibirien durch einen Schienenstrang mit dem europäischen Russland zu verbinden, reichen bis in die 1850er Jahre zurück.01 Mit ihrer Umsetzung wurde jedoch erst in den 1890er Jahren begonnen. Als einer der ersten Würdenträger sprach sich der Generalgouverneur Ostsibiriens, Graf Murawjow-Amurski 1857 für den Bau einer sibirischen Eisenbahn aus. Lange war die Reichsregierung vor den hohen Kosten des Eisenbahnbaus zurückgeschreckt und hatte weiter auf die traditionellen Formen des Warentransports zu Wasser und zu Lande vertraut. Nur zwischen Sankt Petersburg und Moskau existierte seit 1851 eine nennenswerte innerrussische Schienenverbindung. Die Niederlage Russlands im Krimkrieg (1854–56), nicht zuletzt eine Folge der logistischen Probleme der Zarenarmee im eigenen Land, führte jedoch zu einem radikalen Umdenken in der Verkehrspolitik des Russischen Reiches. Nun entstanden erste Visionen für ein landesweites Eisenbahnnetz, das die Verbindung der russischen Kornkammern mit den Häfen an Ostsee und Schwarzem Meer sowie der Lagerstätten von Erz und Kohle mit den ersten industriellen Zentren des Landes vorsah. Zunächst konzentrierten sich diese Überlegungen auf das europäische Russland. Bald wurden jedoch Stimmen laut, die auch eine Anbindung Sibiriens an das russische Schienennetz forderten. Die Vision, die asiatische Reichshälfte mit einer transkontinentalen Bahn zu erschließen und so eine stählerne Brücke von der Ostsee zum Pazifik zu schlagen, beflügelte die Gedanken zahlreicher Wissenschaftler, Ingenieure und Abenteurer im In- und Ausland.
 
        Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde die schlechte Verkehrsanbindung der östlichen Peripherie des Reiches von der herrschenden Elite in Sankt Petersburg zunehmend als strategisches Problem wahrgenommen. Im Fernen Osten verschärfte sich der Wettkampf der europäischen Großmächte um Land und Einfluss. Für einen möglichen Krieg gegen China oder England in Fernost war Russland denkbar schlecht vorbereitet. In der Reichsverwaltung setzte sich die Überzeugung durch, dass die Sicherheit der eigenen Besitzungen an der Pazifikküste nur mithilfe einer transkontinentalen Bahnlinie gewährleistet werden könne. 1884 präsentierte der russische Verkehrsminister Konstantin N. Posjet den Vorschlag, eine transkontinentale Eisenbahn durch Russlands östliche Reichshälfte zu bauen, die von Samara über Ufa, Tscheljabinsk, Omsk, Irkutsk, Tschita und entlang des Amur bis Chabarowsk und dann weiter nach Wladiwostok, das heißt auf der nach 1891 realisierten Trasse, verlaufen sollte.02 Posjet betonte insbesondere den zu erwartenden politischen Nutzen einer Transkontinentalbahn zum Pazifik. Der Verkehrsminister legte dar, dass sich die Gesellschaft Sibiriens zu lange separat zu jener des russischen Mutterlandes entwickelt habe. Eine Eisenbahn eröffne nun die Möglichkeit, die östliche Reichshälfte politisch und kulturell stärker an das Zentrum anzubinden.
 
        Die verschiedenen Pläne aus dem Verkehrsministerium für den Bau einer transkontinentalen Bahn nach Sibirien stießen lange Zeit auf erbitterten Widerstand aus dem Finanzressort. Dass ein Verkehrsprojekt von so großer strategischer und politischer Bedeutung aus der Staatskasse finanziert werden müsse und nicht in private Hände gegeben werden dürfe, war innerhalb der Administration Konsens. Nach dem kostspieligen Krieg gegen das Osmanische Reich 1877/78 war die Situation der russischen Staatsfinanzen Anfang der 1880er Jahre jedoch äußerst angespannt. Von einer Investition der Reichsregierung im Umfang von mehreren hundert Millionen Rubel in ein sibirisches Eisenbahnprojekt mit ungewissem ökonomischen Nutzen rieten die Verwalter der Staatsfinanzen daher vehement ab. Als jedoch 1886 die Generalgouverneure von Ostsibirien und des Amur-Gebiets, Alexei Ignatjew und Andrei von Korf, eindringlich vor der weiteren Vernachlässigung ihrer Provinzen durch das Zentrum sowie vor einem wachsenden Einfluss Chinas in der Region warnten und auf die strategische Bedeutung der Anbindung durch einen transkontinentalen Schienenstrang hinwiesen, traf Zar Alexander III. die Entscheidung, dass es nun „höchste Zeit“ sei, das Projekt der Großen Sibirischen Bahn in Angriff zu nehmen. Fünf Jahre später, am 31. Mai 1891, eröffnete Thronfolger Nikolaj – der spätere Zar Nikolaus II. – mit dem ersten Spatenstich in Wladiwostok die damals längste Baustelle der Welt.
 
        EISENBAHNBAU UND ÖKONOMISCHE ENTWICKLUNG
 
        Während letztlich militärstrategische Gründe den Ausschlag für den Bau des kostspieligen Infrastrukturprojekts gaben, wiesen Regierungsvertreter in den 1890er Jahren auch auf das ökonomische Potenzial der Großen Sibirischen Bahn hin. Vor allem Finanzminister Sergej Witte, der zwischen 1892 und 1903 über das Budget des Reiches wachte, sah in der Eisenbahn ein ideales Instrument, um Russland in eine moderne Industrienation zu verwandeln. Nach der Eroberung großer Teile Zentralasiens stand das Russische Imperium Ende des 19. Jahrhunderts am Zenit seiner außenpolitischen Macht. Auf wirtschaftlichem Gebiet war das agrarisch geprägte Land den westlichen Großmächten jedoch eindeutig unterlegen. Witte wollte Russland nicht nur als militärische, sondern auch als ökonomische Großmacht etablieren. Große, staatlich finanzierte Bahnprojekte sah er als Mittel, um die russische Schwerindustrie anzukurbeln. Die „Transsib“ spielte dabei eine Schlüsselrolle. Die Bahnlinie sollte nicht nur russische Stahl- und Lokomotiv-Fabriken mit Aufträgen versorgen. Gleichzeitig träumte Witte davon, Sibirien aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und ökonomisch zu erschließen.
 
        Kurz vor seinem Amtsantritt als Finanzminister stellte Witte am 6. November 1892 Zar Alexander III. seine Vision von der ökonomischen Kraft der Transsibirischen Eisenbahn vor. Voller Optimismus bezeichnete er den Bau als „Weltereignis“, das eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte einleiten werde. Die Eisenbahn werde 400 Millionen Chinesen und 35 Millionen Japaner via Russland mit dem europäischen Kontinent verbinden und so Russlands Position auf dem „Weltmarkt“ festigen. Dezidiert stellte Witte das Projekt in den Kontext eines weltweiten „Wirtschaftskampfes“, in dem die Großmächte um den Profit des globalen Warenverkehrs ringen. So wie es Kanada mit dem Bau der Canadian Pacific Railroad gelungen sei, einen Teil des Tee- und Seidenhandels vom Suez-Kanal abzuziehen, müsse sich Russland bemühen, den lukrativen Teehandel aus China, der gegenwärtig von der englischen Handelsflotte dominiert werde, auf das eigene Territorium umzulenken.03
 
         
          [image: Die historische Karte zeigt die Bauabschnitte der Transsibirischen Eisenbahn zwischen 1891 und 1916.] 
        
 
        LÄNGSTE BAUSTELLE DER WELT
 
        Der Bau der Transsib erfolgte ab 1891 weitgehend zeitgleich auf sechs Abschnitten (Karte). Die westsibirische Sektion von Tscheljabinsk bis an den Fluss Ob konnte bereits im August 1895 in Betrieb genommen werden. Die Einweihung des Mittelsibirischen Segments bis zur Stadt Irkutsk erfolgte im Sommer 1898. Zwei Jahre später wurde das westliche Ufer des Baikalsees mit der Eisenbahn erreicht. Im Frühjahr 1900 war auch der Streckenabschnitt vom östlichen Ufer des Baikalsees bis nach Sretensk betriebsbereit. Der Bau der Baikalrundbahn am südlichen Ufer des Baikalsees wurde wegen des schwierigen Terrains und der kostspieligen Bauten, die der Streckenverlauf erforderte, zunächst verschoben. Als provisorische Lösung zur Überquerung der Wasserfläche nahm man zwei Transportschiffe in Betrieb, in deren Rumpf jeweils die Waggons eines ganzen Zuges Platz fanden und die bei Frost auch als Eisbrecher eingesetzt werden konnten. Auch die Strecke von Sretensk nach Chabarowsk musste zunächst auf dem Wasserweg der Flüsse Schilka und Amur überwunden werden, da der Bau der Amur-Bahn zunächst als zu teuer und zu aufwendig erschien. In Chabarowsk konnten Reisende jedoch ab 1897 die Züge der Ussuri-Bahn bis Wladiwostok nutzen und ab 1903 eine durchgehende Zugverbindung von Moskau nach Wladiwostok inklusive Querung des Baikalsees und der Schiffspassage über Schilka und Amur buchen.
 
        In der Hochphase des Baus der Transsibirischen Eisenbahn 1895/96 arbeiteten rund 80000 Menschen gleichzeitig an dem gewaltigen Infrastrukturprojekt. Unter ihnen waren chinesische Tagelöhner, russische Bauern, ausländische Spezialisten und Strafgefangene, die mit dem Versprechen an die Baustellen gelockt wurden, durch die Mitarbeit die eigene Haftzeit zu verkürzen. Gefeiert wurden später vor allem russische Ingenieure, die gewaltige Stahlbrücken zur Querung der sibirischen Flüsse entworfen hatten. Geschmückt wurden die Brückeneinfahrten mit dem russischen Doppeladler und Herrscherwappen. Von Anbeginn betrachtete die Reichsregierung die Bahn als nationales Prestigeprojekt mit hohem symbolischen Wert.
 
        GEBURT DES MYTHOS
 
        Die Vision von der Transformation Sibiriens in eine Transitzone des Welthandels und ein „Land der Zukunft“ wurde von der Reichsregierung auch international propagiert. Die offizielle Außendarstellung des Projekts der Großen Sibirischen Bahn zielte nicht zuletzt auf den Wandel des Bildes von Sibirien in der westlichen Öffentlichkeit. Mit der Präsentation des Verkehrsprojekts auf Weltausstellungen sowie in westeuropäischen und US-amerikanischen Publikationen sollte das Zarenreich als ein Land des Fortschritts vorgestellt werden. Ein wichtiges Ziel war es, Investoren für ein finanzielles Engagement in Sibirien zu gewinnen und dadurch den ökonomischen Wachstumsimpuls zu steigern, den man sich vom Bau der Transkontinentalbahn erwartete. Denn der Bau der Transsib war nicht nur ein aufwendiges, sondern vor allem ein teures Unterfangen. Für die Finanzierung war der russische Staat auf Anleihen am internationalen Geldmarkt angewiesen.
 
        Eine wichtige Bühne für die Selbstdarstellung Russlands waren die Weltausstellungen in Chicago 1893 und Paris 1900. Das Zarenreich war in Paris mit einem eigenen Pavillon vertreten, in dessen Ausstellung die Erschließung und Entwicklung der „Randgebiete des Imperiums“ im Mittelpunkt standen – ganz bewusst sprach man nicht von „Kolonien“. Die Darstellung Sibiriens, des Kaukasus, Zentralasiens sowie des russischen Nordens zielte darauf, den Unterschied zwischen der Entwicklungspolitik des Zarenreiches in seinen Randprovinzen und der Kolonialpolitik westlicher Imperien hervorzuheben. So stand auch bei der Darstellung der Großen Sibirischen Bahn, deren Präsentation drei Säle des Pavillons einnahm, die Erschließung Sibiriens und die Einbeziehung der Region in das System des Weltverkehrs im Vordergrund.
 
        Neben der russischen Reichsregierung beteiligte sich auch die Compagnie Internationale des Wagons-Lits (Internationale Schlafwagengesellschaft, CIWL) an der Werbeaktion für die Transsibirische Eisenbahn. Die CIWL betrieb seit 1898 einen Luxuszug von Moskau nach Krasnojarsk und nutzte die Gelegenheit, um in Paris im großen Stil für ihren „Transsibirien-Express“ zu werben. In den von der CIWL aufgestellten Waggons eines Luxuszuges konnten sich Besucher auf eine virtuelle Reise von Moskau nach Peking begeben. Die „Fahrt“ dauerte 45 Minuten. Ihre Suggestivkraft verdankte sie einem gewaltigen Landschaftspanorama, das Künstler der Pariser Oper geschaffen hatten und das an den Fenstern des Zuges vorbeigezogen wurde. Vier verschiedene Ebenen, die sich in unterschiedlichem Tempo bewegten, sorgten für die perfekte Illusion. Nach einer dreiviertel Stunde entstiegen die „Reisenden“ dem prachtvollen Waggon und wurden auf dem Bahnsteig von „Peking“ von Personal in chinesischer Tracht willkommen geheißen.
 
        Die imaginierte Reise war ein gewaltiger Publikumserfolg. Die Inszenierung kündete vom Sieg über Raum und Zeit. In der Attraktion schienen sich die hoffnungsvollen Erwartungen der Menschen an das noch junge 20. Jahrhundert wie in einem Brennspiegel zu bündeln. Dabei war es von nachrangiger Bedeutung, dass eine Fahrt von Moskau nach Peking damals noch gar nicht möglich war. Noch war der Bau des durchgehenden Schienenstrangs nach China nicht abgeschlossen. Im Jahr der Pariser Weltausstellung tobten zudem entlang des Streckenabschnittes der Bahnlinie durch die Mandschurei erbitterte Kämpfe zwischen chinesischen „Faustkämpfern“ (Boxern) und den herbeigerufenen Interventionstruppen des Zaren und anderer europäischer Mächte. Dennoch zeigte der große Aufwand, mit dem die russische Reichsregierung in Paris für die transkontinentale Bahn warb, seine Wirkung.
 
        ZUKUNFTSLAND SIBIRIEN
 
        In den für die Weltausstellungen erstellten Publikationen stellte die Zarenregierung Sibirien als eine Region mit großem Entwicklungspotenzial vor. Negative Aspekte des etablierten Sibirien-Bildes wie das Verbannungssystem wurden dabei heruntergespielt, der Reichtum des Landes an Bodenschätzen dagegen hervorgehoben. Das Bauprojekt der Großen Sibirischen Bahn wurde als Mittel zur Transformation Sibiriens zu einer Drehscheibe des internationalen Warenverkehrs zwischen Europa und Asien präsentiert. Berauscht vom zeitgenössischen Kult um Geschwindigkeit betonten die Autoren einer Broschüre für die Pariser Weltausstellung, dass sich nach der Fertigstellung der Transsibirischen Eisenbahn die Reisezeit von Paris oder London nach Shanghai von 34 bis 36 auf 16, später vielleicht sogar auf nur zehn Tage verkürzen lasse.04 Eine beigefügte Landkarte, die Europa und Asien als einen von großen Bahnlinien strukturierten Raum zeigt, illustrierte dieses Zukunftsbild. Im Zentrum der Kartendarstellung steht der asiatische Kontinent. Sibirien erscheint nicht wie auf üblichen Russland-Karten als Anhängsel des europäischen Russlands, sondern umgekehrt: Westeuropa wirkt wie ein kleiner Annex Sibiriens. Die im Text als „ideale Verbindung“ zwischen dem Atlantik und dem Pazifik dargestellte Route von Le Havre über Paris, Köln, Berlin, Warschau, Moskau, Tscheljabinsk und Irkutsk nach Wladiwostok ist auf der Landkarte wie eine Arterie als durchgehende rote Linie eingezeichnet.
 
         
          [image: Das bunte, gezeichnete Werbeplakat der Internationalen Schlafwagengesellschaft aus dem Jahr 1900 bewirbt mit einer Verbindung aus einer Ansicht Moskaus, sibirischer Landschaften und einem chinesischen Restaurant eine virtuelle Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn auf der Weltausstellung in Paris.
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          Werbeplakat der Compagnie Internationale des Wagons-Lits für eine virtuelle Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900
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        Mit Genugtuung stellten die Verantwortlichen nach dem Ende der Weltausstellung in Paris fest, dass die westliche Presse nicht nur ausführlich, sondern mehrheitlich auch in der gewünschten Weise über das Bauvorhaben berichtet hatte. Während zwei Jahre zuvor die CIWL noch ohne nennenswerte Resonanz in belgischen, französischen und englischen Zeitungen Werbung für eine Reise auf einem bereits fertiggestellten Teilstück der Sibirischen Bahn gemacht hatte, lösten im Jahr 1900 die ersten ausländischen Touristen Fahrkarten für die Reise in den Fernen Osten. Bald erschienen die ersten Reiseberichte in westlichen Sprachen, die von der Überwindung des Raumes, vom Komfort der Luxuszüge und von der Weite Sibiriens schwärmten.
 
        Begeistert von der Idee eines durchgehenden „Eisenbandes vom Atlantik zum Pazifik“ war beispielsweise der amerikanische Schriftsteller Michael Myers Shoemaker, der sich im Frühjahr 1902 auf die Reise von Sankt Petersburg nach Port Arthur (Dalian) am Gelben Meer machte und im folgenden Jahr einen umfassenden Reisebericht über seine Fahrt auf der „Great Siberian Railway“ publizierte.05 Shoemaker, Sohn eines Eisenbahnunternehmers, hatte den offiziellen Reiseführer von der Pariser Weltausstellung für die Transsib im Gepäck. Der Amerikaner teilte den grenzenlosen Optimismus der Zarenregierung und feierte die Transsibirische Eisenbahn als das „erste große Bauwerk des 20. Jahrhunderts“. Interessant sei dieses nicht so sehr wegen der landschaftlichen Schönheit der Strecke. Tatsächlich gebe es für einen gewöhnlichen Reisenden, dem diese „wilden Steppen und Wälder“ nichts bedeuten, „kaum etwas Monotoneres als [eine Fahrt auf der] Transsibirischen Eisenbahn“. Lenke man jedoch den Blick auf das lange Eisenband, das sich hinter dem Zug erstreckt und auf jenen „Zielpunkt, an dem das Wasser des Pazifiks das östliche Ende der Strecke benetzt“, so ergebe sich ein völlig anderes Bild. Die Bahn werde Russland nicht nur helfen, seine asiatischen Provinzen zu „zivilisieren“, sondern mit der Transsib entstehe auch die „sicherste, schnellste, billigste und bequemste Route“ zwischen Europa und Ostasien. Sie verbinde wichtige globale Wirtschaftszentren und eröffne gänzlich „neue Perspektiven für die russischen und internationalen Handelsbeziehungen“. Der Güter- und Personenverkehr zwischen Asien und Europa werde nicht mehr allein auf den Seeweg über den Suez-Kanal angewiesen sein. Beseelt vom Fortschrittsglauben seiner Zeit, prophezeite Shoemaker, das Bauwerk werde einen „größeren Einfluss auf die Entwicklung der Welt entfalten als jedes andere in früheren Zeiten.“
 
        Shoemaker sollte Recht behalten. Der Bau der Transsibirischen Eisenbahn wirkte sich nachhaltig auf die Geschichte Russlands und Sibiriens aus, jedoch in einer anderen Weise, als von ihm prophezeit. Dank der neuen Transkontinentalbahn erlebte die östliche Hälfte des Zarenreiches im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert einen beeindruckenden Entwicklungsschub. An Kreuzungen der Bahnlinie mit schiffbaren Flüssen und anderen Verkehrsknotenpunkten schossen neue Städte wie Pilze aus dem Boden. So zählte etwa das 1893 am Kreuzungspunkt der Transsib und des Flusses Ob gegründete Nowo-Nikolajewsk (heute Nowosibirsk) 1900 bereits 18000 Einwohner. Daneben ermöglichte die Verkehrsader die Umsiedlung zahlreicher russischer, ukrainischer und belarussischer Bauern aus dem westlichen in den östlichen Teil des Reiches. Sie wollten dem Landmangel in ihren Heimatregionen entfliehen und waren auf der Suche nach fruchtbarem Boden im „Zukunftsland Sibirien“. Ab den 1890er Jahren wurde dieser Prozess von der russischen Regierung systematisch gefördert und – mithilfe der Transsib – gelenkt. So hatte das staatliche Komitee zum Bau der Sibirischen Bahn nicht nur den Auftrag, sich um die Trassierung des Geländes und den Bau von Tunneln und Brücken zu kümmern, sondern auch, den Transport von Bauern aus den westlichen in die östlichen Provinzen des Zarenreiches zu organisieren. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges fanden rund vier Millionen Untertanen des Zaren in Sibirien eine neue, dauerhafte Heimat.
 
        WEG IN DEN RUSSISCH-JAPANISCHEN KRIEG
 
        Der Traum von der friedlichen Handelsbrücke zwischen Europa und Asien wurde im Februar 1904 jedoch nachhaltig erschüttert, als Japan den russischen Hafen Port Arthur angriff und sich die Transsibirische Eisenbahn im nachfolgenden Russisch-Japanischen Krieg in eine Heerstraße verwandelte. Zur Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den beiden Ländern hatte nicht zuletzt der Bau der Transsibirischen Eisenbahn beigetragen. Mit Blick auf die strategische Funktion, die ihr im Verkehrsnetz des Russischen Reiches zugedacht war, blieb eine ununterbrochene Schienenverbindung vom europäischen Russland bis an die Pazifikküste ein wichtiges Ziel der russischen Verkehrspolitik. Als Alternative zur Dampferverbindung zwischen Sretensk und Chabarowsk und einer Bahntrasse über russisches Territorium entlang des Grenzflusses Amur entwarfen geopolitische Strategen in Sankt Petersburg den Plan einer 300 Kilometer kürzeren Eisenbahnlinie von Tschita nach Wladiwostok quer durch die Mandschurei, also über chinesisches Territorium. Eine treibende Kraft war hier erneut Finanzminister Sergej Witte. Dieser schlug Nikolaus II. 1895 vor, Russland solle China, das gerade eine militärische Niederlage gegen Japan erlitten hatte, ein strategisches Bündnis anbieten. Das Zarenreich bot China an, Druck auf Japan auszuüben und zum Verzicht auf territoriale Forderungen zu nötigen. Gleichzeitig wollte man China bei der Suche nach Krediten zur Tilgung seiner Kriegsschulden auf dem französischen Finanzmarkt unterstützen. Als Gegenleistung forderte Witte von chinesischer Seite die Konzession zum Bau einer „Chinesischen Ostbahn“, die die Lücke im Schienenstrang der Transsib nach Wladiwostok schließen sollte. Zar Nikolaus II. und die chinesischen Unterhändler stimmten Wittes Vorschlägen zu. Einer eigens gegründeten privaten Eisenbahngesellschaft, die de facto der Kontrolle des russischen Finanzministeriums unterstand, wurde die Aufgabe übertragen, eine Bahnlinie von der russisch-chinesischen Grenze durch die Mandschurei nach Wladiwostok und eine Stichbahn in südlicher Richtung in das 1897 von Russland besetzte Port Arthur am Gelben Meer zu bauen. Das Projekt der Chinesischen Ostbahn war Teil von Wittes Strategie der „friedlichen Durchdringung“ Chinas, die darauf zielte, den ökonomischen und politischen Einfluss Russlands im Reich der Mitte zu stärken. Der Preis, den Russland für den Bau der 1903 eingeweihten Bahn zu zahlen hatte, war hoch. Denn gegen das russische Engagement in der Mandschurei richtete sich im Jahr 1900 nicht nur der Zorn der revoltierenden „Boxer“. Auch Japan rieb sich zunehmend am russischen Imperialismus in Fernost.
 
        Als im Februar 1904 japanische Torpedoboote die russische Flotte in Port Arthur unter Beschuss nahmen und damit den Krieg gegen das scheinbar übermächtige Russische Reich eröffneten, war der Bau der ununterbrochenen Schienenverbindung der Großen Sibirischen Bahn noch nicht abgeschlossen. Als Nadelöhr für die nun einsetzenden Militärtransporte aus dem Westen erwies sich der Baikalsee, der im Moment des japanischen Überfalls noch fest zugefroren und selbst für die mächtigen Eisbrecher unpassierbar war. Ohne Rücksicht auf Kosten und Verluste trieb die Zarenregierung nun den Bau der Gürtelbahn am südlichen Ufer des Baikalsees voran, die bereits im September 1904 in Betrieb genommen werden konnte. Damit war das letzte Teilstück eines durchgehenden Schienenstrangs von Moskau nach Wladiwostok vollendet.
 
        Mithilfe der Transsibirischen Bahn wurden während des Russisch-Japanischen Krieges rund 1,3 Millionen Soldaten und über eine Milliarde Tonnen Kriegsgerät auf die Schlachtfelder der Mandschurei transportiert. Diese gewaltigen Zahlen können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kapazitäten der Bahnlinie für den Ernstfall eines Krieges im Fernen Osten bei Weitem nicht ausreichten. So konnte es nicht ausbleiben, dass die russische Militärführung bereits während des Krieges versuchte, die Schuld an der sich abzeichnenden Niederlage dem Verkehrsministerium und der Verwaltung der Transsibirischen Bahn in die Schuhe zu schieben.
 
        Die militärische Niederlage gegen Japan war für die Regierenden im Zarenreich ein schwerer Schock. Der Krieg von 1904/05 hatte den Verkehrsplanern auch die Verletzlichkeit der Verbindungswege nach Wladiwostok über chinesisches Territorium deutlich gemacht. Auch wenn der für das Zarenreich relativ milde Friedensvertrag von Portsmouth den Verbleib der Chinesischen Ostbahn in russischem Besitz garantierte, wuchs innerhalb der Regierung der Wunsch nach einer Bahnlinie an die Pazifikküste, die gänzlich auf eigenem Territorium verlief. So wurde 1905 mit dem Bau der zunächst verworfenen Amur-Bahn begonnen. 1916 wurde die letzte Lücke der Großen Sibirischen Bahn auf russischem Reichsgebiet geschlossen.
 
        Mit den Schlachten des Ersten Weltkrieges, der Revolution von 1917 und dem nachfolgenden Bürgerkrieg in Russland wurde jedoch das erste globale Zeitalter, in dem zukunftsgläubige Ingenieure von der Vernetzung der Welt mithilfe moderner Infrastruktur träumten, bis auf Weiteres zu Grabe getragen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Vision von der Transsibirischen Eisenbahn als Teil einer „Neuen Seidenstraße“ von Asien nach Europa nun im 21. Jahrhundert realisieren lässt.
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        „PROBLEMKIND“ DEUTSCHE BAHN?
 
        Strukturen und Reformbedarf des deutschen Schienenverkehrs
 
        Christian Böttger
 
        Die heutige Marktstruktur der Eisenbahn in Deutschland entstand im Wesentlichen durch die Bahnreform 1994. Durch diese Reform wurden die Deutsche Bundesbahn und die Reichsbahn der DDR fusioniert, in eine privatwirtschaftliche Rechtsform umgewandelt und zugleich entschuldet, während die Marktordnung des Schienenverkehrs entlang einer Reihe neuer EU-Richtlinien fundamental reformiert wurde.01
 
        Kern der EU-Reform war die Öffnung des Schienennetzes. Während zuvor die staatlichen Eisenbahnen Eigentümer der Infrastruktur gewesen waren und als Monopolisten den Zugverkehr betrieben hatten, erhielten nun auch andere Betreiber die Möglichkeit, das Netz mit eigenen Zügen zu nutzen. Für die Nutzung der Infrastruktur durfte der Eigentümer Benutzungsentgelte erheben, insbesondere Trassenpreise. Der Zugang zur Infrastruktur und die Preisbildung waren diskriminierungsfrei zu gestalten, eine Bevorzugung der Staatsbahnen wurde untersagt. Des Weiteren verlangt die EU seither eine getrennte Rechnungsführung für die Infrastrukturgesellschaften, um zu verhindern, dass die Gewinne der Infrastruktur in andere Geschäfte der Staatsbahnen fließen.
 
        In Deutschland wurde der Eisenbahnbetrieb in eine Holding mit fünf großen Aktiengesellschaften als Tochterfirmen überführt. Neben den beiden Infrastrukturgesellschaften DB Netz AG und DB Station AG (Personenbahnhöfe) entstand je eine Gesellschaft für den Fernverkehr, den Nahverkehr und den Güterverkehr. Als dritte Stufe der Reform war angedacht, in späteren Jahren die Holding aufzulösen und die Transportgesellschaften zu privatisieren. Für die Infrastrukturgesellschaften wurde im Grundgesetz verankert, dass diese mehrheitlich im Eigentum des Staates bleiben sollen.
 
        Die Infrastruktursparten sollten sich durch die Nutzungsentgelte finanzieren. Für neue Bahnstrecken, die sich wirtschaftlich nicht rechneten, wollte der Bund Zuschüsse zahlen. Bei der Reform wurde angenommen, dass der Fernverkehr und der Güterverkehr unter diesen Marktbedingungen ohne weitere Zuschüsse im Markt agieren könnten. Für den Regionalverkehr wurde ein komplett neues Marktmodell geschaffen, da diese Verkehre – nirgendwo auf der Welt – eigenwirtschaftlich erbracht werden können. Mit der Reform wurde die Verantwortung für den Regionalverkehr vom Bund auf die Bundesländer übertragen. Der Bund stellt den Ländern seither Geld zur Verfügung, mit dem die Länder Verkehrsleistungen bestellen können. Die Mittel sind grundgesetzlich garantiert und inflationsindiziert. Anfangs bestellten die Länder die gesamte Verkehrsleistung bei der DB AG. Über die Jahre bauten sie als „Aufgabenträger“ bezeichnete Bestellorganisationen auf und schrieben Verkehrsleistungen im Wettbewerb aus. Inzwischen erbringen Wettbewerber etwa ein Drittel der Verkehre im Regionalverkehr.
 
        Mit der Berufung von Hartmut Mehdorn zum Vorstandsvorsitzenden 1999 änderte sich die strategische Ausrichtung der DB AG. Mehdorn strebte den Aufbau eines „integrierten Logistikkonzerns“ an und wollte das Unternehmen an die Börse bringen, die Pläne für die dritte Stufe der Bahnreform gerieten in Vergessenheit. Der Bund als Eigentümer beschloss die geänderte Strategie nie formal, vielmehr regte sich in allen Fraktionen des Bundestages erheblicher Widerstand. Trotzdem konnte der Bahnvorstand die Umbaupläne mit Unterstützung eines Teils der Bundesregierung vorantreiben.
 
        Dafür benötigte der Konzern vor allem zusätzliche Geldmittel. Die DB AG überzeugte den Bund, Neubauvorhaben vollständig zu finanzieren. Außerdem übernahm der Bund die Finanzierung eines Teils der Ersatzinvestitionen, also der Kosten für regelmäßig anfallende Erneuerungsmaßnahmen etwa an Schienen oder Oberleitungen. Hierfür wurde ab 2006 ein Betrag von 2,5 Milliarden Euro jährlich bereitgestellt, der aus dem Budget für Neu- und Ausbau umgewidmet wurde. Das Neubaubudget hatte in den Jahren zuvor rund 4 Milliarden Euro jährlich betragen, ab 2005 sank dieser Betrag auf 1,5 Milliarden Euro jährlich ab und wurde bis 2020 nicht mehr erhöht. Dadurch kam der Neubau von Strecken fast zum Erliegen, und zentrale Projekte zum Ausbau des Schienennetzes wurden verschoben. Das Unternehmen DB AG hingegen wurde durch die Umstellung finanziell entlastet und erhielt zusätzlichen Spielraum für die internationale Expansion. Weitere Mittel wurden durch den Verkauf von „Tafelsilber“ wie Telefon- und Datennetz, Fährlinien, Eisenbahnreklame und Immobilien sowie durch neue Schulden beschafft. Mit diesen zusätzlichen Mitteln wurde insbesondere der Aufbau eines internationalen Logistikgeschäfts und einer Sparte für internationalen Personenverkehr mit Bus und Bahn finanziert. In den vergangenen Jahren investierte die DB AG darüber hinaus massiv in Start-ups, vor allem im Mobilitätssektor. Inzwischen machen die Geschäfte, die nichts mit Eisenbahn in Mitteleuropa zu tun haben, fast die Hälfte des Konzernumsatzes aus.
 
        Der Börsengang scheiterte 2007, zuerst verzögert durch die großen politischen Widerstände und dann durch die aufziehende Finanzkrise. Die strategische Ausrichtung änderte sich aber nicht und wurde auch unter den Nachfolgern von Hartmut Mehdorn fortgeführt.
 
        MEHR VERKEHR AUF DIE SCHIENE
 
        Die Strategie der vergangenen 20 Jahre hat sich insgesamt als nicht erfolgreich erwiesen. Die Investitionen in die neuen Geschäftsfelder waren weitgehend Fehlschläge. Der Konzern wurde mit der Bahnreform entschuldet, inzwischen betragen die Schulden wieder rund 30 Milliarden Euro. Seit etwa zehn Jahren sinken die Gewinne der DB AG stetig. Außerdem mussten in den Jahren 2015 und 2020 mehrere Auslandsbeteiligungen wertberichtigt werden, allein dadurch entstanden Verluste von rund 3 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft, der Eisenbahn in Deutschland, macht sich die Vernachlässigung der Eisenbahninfrastruktur bemerkbar. Die Infrastruktur wird immer älter,02 die Züge werden sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr immer unpünktlicher.03
 
        Die sinkende Pünktlichkeit ist auch eine Folge der Strukturänderung bei der Nutzung des Schienennetzes. Die Trassennachfrage ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten nur sehr moderat gewachsen, durchschnittlich um 0,3 Prozent pro Jahr. Allerdings erfolgt dieses Wachstum sehr ungleichmäßig. So nimmt der Pendlerverkehr in den Metropolen aufgrund der anhaltenden Land-Stadt-Wanderung stark zu, auch der Fernverkehr wächst vor allem auf den Hauptachsen. Im Schienengüterverkehr gehen Montan- und Kohleverkehre zurück, viele Produkte werden miniaturisiert oder durch digitale Lösungen ersetzt. Entsprechend sinkt die Trassennachfrage in der Fläche. Umgekehrt sind Importe aus Asien dramatisch gewachsen, und die Eisenbahn partizipiert daran durch den boomenden Containerverkehr aus den großen Häfen. Allerdings erfolgen diese Leistungen weitgehend auf den bereits überlasteten Hauptachsen. Obwohl diese Strukturverschiebung in der Trassennachfrage allen Branchenakteuren seit vielen Jahren bekannt ist, findet sie in den Netz- und Investitionsplanungen bislang kaum Berücksichtigung. Entsprechend sind heute die Hauptachsen und Knoten so überlastet, dass die Betriebsqualität leidet und Wachstum kaum noch möglich ist.
 
        Dabei bekennt sich jede Bundesregierung seit rund 20 Jahren zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene, zugleich ist der Klimaschutz zu einem immer wichtigeren politischen Ziel geworden. Die Bundesregierung hat sich international verpflichtet, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken, national wurden entsprechende Ziele für alle Wirtschaftssektoren festgelegt. Während in den meisten Sektoren die Emissionen deutlich sinken, stagnieren sie im Verkehrssektor. Deshalb besteht in diesem Feld besonderer Handlungsbedarf. Bei der Bundesregierung steht vor allem die Umstellung von Pkw und Lkw auf umweltfreundlichere Antriebe im Mittelpunkt der Planungen. Fahrzeuge mit Batterieantrieb werden mit milliardenschweren Subventionen gefördert. Weitere Milliardensubventionen stehen für die Entwicklung alternativer Antriebe, basierend auf Wasserstoff und Biokraftstoffen, zur Verfügung. Mit erkennbar niedrigerer Priorität hat die Politik auch Verlagerungsziele auf die Schiene formuliert. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2018 enthielt das Ziel einer Verdopplung des Personenverkehrs bis 2030. Im Koalitionsvertrag von 2021 formulierten die Ampel-Parteien zusätzlich für den Schienengüterverkehr das konkrete, sehr ambitionierte Ziel, bis 2030 einen Marktanteil von 25 Prozent zu erreichen. Allerdings ist nicht klar, wie dieses Ziel umgesetzt werden soll: Die im Koalitionsvertrag 2021 vereinbarten Maßnahmen sind weitgehend die gleichen wie im Koalitionsvertrag von 2018, dabei stagniert der Marktanteil der Schiene im Güterverkehr seit Jahren bei etwa 19 Prozent.
 
        KAPAZITÄTSSTEIGERUNG DURCH INFRASTRUKTURAUSBAU?
 
        Eine Verlagerung von Verkehr auf die Schiene erfordert die Bereitstellung entsprechender Kapazitäten. Allerdings ist das Hauptnetz bereits nahe an seiner Kapazitätsgrenze, das Volumen der Neubaumaßnahmen verharrt seit etwa 20 Jahren auf niedrigem Niveau. Im Bundesverkehrswegeplan sind Neubauprojekte mit einem Volumen von rund 50 Milliarden Euro als „Vordringlicher Bedarf“ aufgeführt. Die meisten dieser Projekte stehen seit drei Jahrzehnten auf dieser Liste. 2018 hat das Bundesverkehrsministerium begonnen, ein neues Netzkonzept zu entwickeln, das als „Deutschlandtakt“ bezeichnet wird und die gewünschte Verkehrsausweitung ermöglichen soll.04 Zur Umsetzung dieses Konzepts werden weitere 50 Milliarden Euro an Investitionen benötigt.05 Allerdings ist diese Planung auf den Personenverkehr konzentriert.06
 
        Um die Kapazität so auszuweiten, dass die politischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden können, werden also Investitionen von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro erforderlich sein. Die Große Koalition von 2018 hat die Mittel für Neu- und Ausbau auf 2 Milliarden Euro jährlich erhöht, eine weitere Anhebung der Mittel auf 3 Milliarden Euro jährlich wird politisch diskutiert. Doch selbst mit dieser Mittelerhöhung wäre die Umsetzung der Maßnahmen ein Generationenprojekt.
 
        Große Erwartungen knüpft das Bundesverkehrsministerium an die Digitalisierung der Infrastruktur, mit der die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Netzes erhöht werden soll. Im Kern soll die bestehende Leit- und Sicherungstechnik abgelöst werden. Künftig soll jeder Zug mit der Infrastruktur und den anderen Zügen auf der Strecke kommunizieren, dadurch soll die Kapazität um 20 bis 30 Prozent ansteigen. Allerdings sind hierfür Investitionen von 30 bis 40 Milliarden Euro erforderlich.07 Der Nutzen des Systems wird erst dann vollständig eintreten, wenn die Strecken und alle Züge entsprechend ausgerüstet sind. Vor allem kleine und ausländische Bahngesellschaften befürchten, dass sie zusätzliche Kosten tragen müssen, der Nutzen jedoch erst in ferner Zukunft eintritt.
 
        Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP enthält eine vage Festlegung, die Investitionen in die Schiene zu erhöhen. Kurzfristig wäre allerdings die Bereitstellung zusätzlicher Mittel kaum zweckmäßig. In den vergangenen Jahren konnte die DB AG die vorhandenen Mittel für Neu- und Ausbau nicht vollständig abrufen, zudem gibt es derzeit praktisch keine durchgeplanten, baureifen Projekte. Diese beiden Punkte sind Ausdruck von Problembereichen, deren Dramatik bislang nicht in die öffentlichen Debatten vorgedrungen ist.
 
        Zum einen besteht ein massiver Mangel an Ressourcen für Planung, Genehmigung und Umsetzung von Bauprojekten. Hier hat sich das Angebot den geringen Mitteln der vergangenen Jahre angepasst. Um den Ausbau der Schiene zu ermöglichen, ist dringend ein umfangreiches Programm zur Gewinnung von Fachkräften erforderlich. Besonders kritisch ist die Situation bei Ingenieuren, da die Ausbildung einen großen zeitlichen Vorlauf erfordert und andere Maßnahmen wie Anwerbung im Ausland oder Umschulung wenig Potenzial bieten.
 
        Zum anderen nehmen Anwohnerproteste zu, die Bauprojekte mitunter jahrelang blockieren. Die Bereitschaft zur Duldung neuer Infrastrukturprojekte sinkt dramatisch, inzwischen gehen Anwohner selbst gegen bestehende Infrastruktur vor. Dies wird ermöglicht durch das extrem komplizierte und langwierige Planungsrecht, das auf jeder Stufe extensive Klagemöglichkeiten bietet. Die Hoffnung, durch eine breite Bürgerbeteiligung zu Lösungen zu gelangen, hat sich nicht bewahrheitet. Die jeweils betroffenen Anwohner blockieren Trassen vor ihrer Haustür, der Lösungsvorschlag besteht in einer Trasse an einem anderen Ort, an dem die dann jeweils Betroffenen ebenfalls protestieren. Auch Mitglieder des Bundestages, die in Berlin neue Projekte fordern, beteiligen sich in ihren Wahlkreisen an deren Blockade. So wurden für die dringend benötigte Neubaustrecke Hamburg–Hannover in sechs Jahren Bürgerbeteiligung alle sinnvollen Trassenverläufe von Anwohnern und Lokalpolitikern abgelehnt und verworfen. Als einzig gangbare Lösung ergibt sich oft der Bau von Tunnelstrecken. Aktuelles Beispiel ist der Nordzulauf zum Brennerbasistunnel von München Richtung Innsbruck. Alle Trassenvarianten wurden von den jeweiligen Anrainern abgelehnt, als Lösung wurde eine Trassierung vorgeschlagen, die in flachem Gelände zu zwei Dritteln im Tunnel verlaufen soll. Der Bau von Tunnelstrecken erfordert allerdings umfangreiche Planungen, die Investitionen sind um ein Vielfaches höher als Strecken an der Oberfläche. Zudem verursachen Bau und Betrieb von Tunnelstrecken deutlich höhere Emissionen. Tunnel als neue Standardlösung des Streckenbaus würden sämtliche Baubudgets sprengen und die ökologischen Vorteile des Verkehrsträgers Bahn deutlich mindern. Derzeit ist nicht erkennbar, wie diese Konflikte gelöst werden könnten. 2020 verabschiedete der Bundestag ein Planungsbeschleunigungsgesetz, dessen Wirksamkeit in den kommenden Jahren getestet werden soll.
 
        Die begrenzten Mittel, die komplizierten Genehmigungsprozesse, die Ressourcenengpässe bei Planung und Bau sowie der immer heftigere Anwohnerwiderstand gegen neue Projekte werden verhindern, dass kurz- und mittelfristig neue Infrastruktur geschaffen wird, die eine Kapazitätssteigerung des Schienennetzes in Deutschland ermöglicht. Deshalb werden aktuell weitere Wege zur Kapazitätsausweitung diskutiert: Zum einen wäre eine Verlängerung von Zügen im Personen- und Güterverkehr eine rasch wirkende Maßnahme. Allerdings sind auch dafür oft Baumaßnahmen erforderlich, die nach bestehenden Regeln sehr langwierig sind. Zum anderen könnte das Netz durch kleinere Maßnahmen wie zusätzliche Überholgleise, Gleiswechsel oder Verbindungskurven stabiler werden und vielleicht auch zusätzliche Kapazität geschaffen werden. Im Rahmen des „Klimaschutzpakets“ will die Bundesregierung insgesamt eine Milliarde Euro zusätzlich für solche Kleinmaßnahmen bereitstellen. Derzeit entsteht aber nicht der Eindruck, dass die DB AG diese besonders schnell umsetzen kann. Ferner könnte eine Vereinfachung der technischen und betrieblichen Regelwerke, die im Vergleich zur Luftfahrt, zum Straßenverkehr und zur Eisenbahn in anderen Ländern sehr rigide und streng ausfallen, deutlich mehr Kapazität schaffen und Kosten senken.08 Das Thema wird bislang jedoch nicht breit diskutiert. Mit der Umsetzung all dieser Maßnahmen ließe sich die Netzkapazität zwar noch begrenzt steigern, allerdings ist unwahrscheinlich, dass damit die Verlagerungsziele der Bundesregierung umsetzbar sind.
 
        REFORMBEDARF DER MARKTSEGMENTE
 
        Die mit der Bahnreform 1994 geschaffene Marktordnung für die Eisenbahn hat bis heute Bestand. Allerdings ist über die Zeit in allen Marktsegmenten Reformbedarf entstanden.
 
        Im Regionalverkehr ist die Verkehrsleistung seit der Bahnreform um 40 Prozent angestiegen, auch der Marktanteil ist deutlich gewachsen.09 Die Angebotsqualität ist – abgesehen von den Infrastrukturengpässen – gestiegen, eine Reihe privater Wettbewerber erbringt inzwischen knapp ein Drittel der Verkehre. Das Marktdesign hat sich grundsätzlich bewährt, allerdings gibt es aktuell einige Probleme. Zum einen sind die Personalkosten in den vergangenen Jahren deutlich überproportional angestiegen. Zum anderen haften die Betreiber gegenüber dem Aufgabenträger für die sinkende Betriebsqualität der Infrastruktur. Sie zahlen Vertragsstrafen für verspätete Züge, erhalten aber auch bei Verschulden keinen Schadensersatz von der Infrastruktur. In der Folge sind etliche Betreiber in die roten Zahlen gerutscht.10 Abellio, eine Tochter der niederländischen Staatsbahn NS, ist Anfang 2022 über eine Insolvenz aus dem Markt ausgestiegen. Keolis, eine Tochtergesellschaft der französischen Staatsbahn SNCF, wurde Ende 2021 an eine Treuhandgesellschaft verkauft und beteiligt sich nicht mehr an Neuausschreibungen. Ein weiteres Problem in diesem Marktsegment ist, dass die Ausschreibungen inzwischen so detaillierte Vorgaben enthalten, dass die Vergaben fast nur noch durch Kostenwettbewerb entschieden werden.11 Hier sind Nachsteuerungen erforderlich.
 
        Auch im Schienengüterverkehr hat der Wettbewerb eine deutlich positive Wirkung entfaltet. Trotz schwieriger intermodaler Wettbewerbsbedingungen und Verschiebungen in der Güterstruktur hat sich die Verkehrsleistung seit der Bahnreform von 70 Milliarden auf 130 Milliarden Tonnenkilometer fast verdoppelt, der Marktanteil ist von rund 16 auf 19 Prozent angestiegen. Das Wachstum wird weitgehend von Wettbewerbern getragen, sie erbringen inzwischen mehr als die Hälfte der Verkehrsleistung.
 
        Der Güterverkehr umfasst unterschiedliche Segmente. Der „Kombinierte Verkehr“, der die Transporte von Containern oder Lkw umfasst, wächst stark. Der „Ganzzugverkehr“ umfasst Leistungen, in dem ganze Züge zwischen Produktions- oder Logistikstandorten verkehren. In diesem Segment brechen einzelne Gütergruppen wie Kohle und Montanprodukte weg, andere wie Chemie, Holz, Fahrzeuge und Mineralöl entwickeln sich recht stabil. Sie bieten aber auch wenig Wachstumspotenzial. Im „Einzelwagenverkehr“ werden in der Fläche Wagen oder Wagengruppen abgeholt, zu ganzen Zügen für lange Strecken zusammenrangiert und dann wieder vereinzelt und in der Fläche zugestellt. Durch den Rangierbetrieb und die Zustellung einzelner Wagen in die Fläche ist diese Betriebsform sehr aufwendig, zudem handelt es sich um ein natürliches Monopol der DB Cargo AG. Aufgrund der hohen Systemkosten und der Güterstrukturentwicklung schrumpft die Nachfrage seit Jahren, trotzdem werden täglich immer noch rund 15000 Wagen befördert. Die DB Cargo AG erzielt nach eigenen Angaben in diesem Segment hohe Verluste und drohte jahrelang mit der Stilllegung. Als Reaktion stellt der Bund bis 2025 eine Unterstützung von 0,6 Milliarden Euro bereit.
 
        Der Kombinierte Verkehr ist preissensibel, deshalb hängt das Verlagerungspotenzial maßgeblich von den intermodalen Wettbewerbsbedingungen ab. Heute trägt der Lkw die Kosten für Bau und Betrieb der Straßen nicht vollständig, externe Kosten werden ihm kaum angelastet, die Einhaltung von Regeln wie Lenk- und Ruhezeiten wird kaum kontrolliert. Die Schiene bräuchte für weiteres Wachstum vor allem zusätzliche Infrastruktur auf den Hauptachsen sowie zusätzliche Umschlagkapazitäten. Für bestimmte Segmente des Ganzzug- und Einzelwagenverkehrs wie Baustoffe und Holz könnte es sinnvoll sein, Zugangspunkte wie Ladegleise zu reaktivieren, die in den vergangenen Jahrzehnten zurückgebaut wurden. Beim Einzelwagenverkehr fordern Kunden und andere Betreiber eine Öffnung des Systems für Dritte. Hierfür sind unterschiedliche Marktmodelle vorstellbar, etwa eine Öffnung der Rangierbahnhöfe für alle Betreiber oder eine wettbewerbliche Vergabe – und Bezuschussung – der Verteilsysteme in der Fläche. Allerdings gibt es bislang keine systematische Abschätzung, welche Verlagerungspotenziale mit diesen Maßnahmen gehoben werden könnten.
 
        Der Bund ist gemäß Grundgesetz für den Eisenbahnfernverkehr verantwortlich. Bislang überlässt er Planung und Durchführung der Verkehre dem Markt, es gibt keine Vertragsbeziehung zur DB Fernverkehr AG, die autonom über ihr Angebot entscheidet. Der Fernverkehr auf der Schiene hat sich in den ersten zwei Jahrzehnten seit der Bahnreform stabil entwickelt. Von 2015 bis zum Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie ist die Verkehrsleistung von 36,9 Milliarden auf 44,7 Milliarden Personenkilometer angestiegen. Der Marktanteil ist deutlich gewachsen, die DB AG erzielt in diesem Segment inzwischen solide Gewinne. Allerdings ist bisher auf dem Markt kaum Wettbewerb entstanden.12 Hierfür werden mehrere Gründe angeführt: Zum einen sind für einen Markteinstieg im Hochgeschwindigkeitsverkehr Investitionen im dreistelligen Millionenbereich erforderlich. Die Züge müssten bestellt werden, bevor Trassen für den Betrieb zugesagt werden. Niemand wird ein solches Risiko eingehen. Zum anderen beherrscht die DB AG heute die Fahrgastinformation und Ticketbuchung über ihre leistungsfähige IT-Plattform. Der Zugang zu dieser Plattform und zu Tarifkooperationen ist für Dritte sehr schwierig. Entsprechend ist ohne Impulse von außen eine Änderung der Marktstruktur nicht zu erwarten. Mit der angekündigten Einführung des Deutschlandtakts mit definierten, dichteren Takten und Bedienungszusagen für Großstädte wird die Frage immer drängender, ob der Fernverkehr weiterhin ohne staatliche Vorgaben betrieben werden kann. In der Diskussion ist derzeit ein Konzessionsmodell, in dem der Staat eine Mindestbedienung und Qualitätsanforderungen vorgibt und Linienbündel wettbewerblich vergibt.13
 
        Die Eisenbahninfrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren zur wichtigsten Gewinnquelle des DB Konzerns entwickelt. Der Gesetzgeber hat im Eisenbahnregulierungsgesetz von 2016 den Anspruch der DB AG auf eine „kapitalmarktadäquate“ Verzinsung des Kapitals festgeschrieben.14 Dies führt dazu, dass die Trassenpreise rund 20 Prozent höher sind, als wenn die DB AG lediglich den tatsächlichen Zinsaufwand ansetzen und den Trassennutzern anlasten dürfte. Zugleich ist zwischen Bund und DB AG vertraglich vereinbart, dass die Gewinne der Infrastruktur über den Konzern an den Bund ausgeschüttet und von diesem als Investitionszuschuss an die Bahninfrastruktur zurückfließen.15 Allerdings wurde diese Vereinbarung schon vor der Corona-Pandemie nicht eingehalten, tatsächlich dienen die Gewinne der Infrastruktur zur Finanzierung anderer Konzernaktivitäten.16
 
        REFORMBEDARF IM UNTERNEHMEN
 
        In der öffentlichen Debatte steht die Frage nach der Trennung von Netz und Betrieb im Mittelpunkt. Die Ampel-Koalition hat sich für diese Legislaturperiode auf den Erhalt des „integrierten Konzerns“ DB AG geeinigt. Allerdings sind kleinere Reformen angedacht: Die Infrastruktursparten, allerdings ohne die 1997 aus der DB Netz ausgegründete DB Energie, sollen zu einer neuen gemeinwohlorientierten Sparte zusammengelegt werden, die keine Gewinne mehr ausschüttet. Hierfür müsste der bestehende Finanzierungskreislauf neu geregelt und die entsprechenden Gesetze und Verträge angepasst werden. Die Regelung lässt noch Spielraum zur Ausgestaltung, und es bleibt offen, ob und wie die neue Regierung diese Vereinbarung umsetzt und ob damit die Schiene tatsächlich gefördert wird.
 
        Von zentraler Bedeutung ist die Frage nach der Steuerung des Konzerns. Die DB ist trotz der Erfolge von Wettbewerbern in einigen Märkten weiterhin das dominierende Unternehmen der Branche. Sie verfügt über ein einmaliges technologisches und betriebliches Know-how, das dem der öffentlichen Verwaltung und der Politik oft überlegen ist. Dadurch kann das Unternehmen erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse und auf die Ausgestaltung der Regelwerke ausüben. Über die Infrastruktur ergeben sich vielfältige Schnittstellen zu allen Ebenen in Politik und Verwaltung. Der Konzern nutzt dieses Wissen und die Kontakte auch für seine strategischen und wirtschaftlichen Interessen. Im Ergebnis ist der Bund zwar Eigentümer, aber faktisch kaum in der Lage, den Konzern zu steuern. Seit Jahren gibt es keine klaren Zielvorgaben der Politik, beispielsweise für Marktanteilsgewinne. Der Konzern hat sich weitgehend selbst Ziele gesetzt – insbesondere jenes, einen globalen Logistikkonzern zu schaffen. Die Besetzung der Aufsichtsräte ist nicht immer nachvollziehbar und wurde jüngst vom Bundesrechnungshof kritisiert.17 Aus Sicht des Verfassers wäre es sinnvoll, dass die Bundesregierung explizit Ziele für die DB AG vorgibt und deren Umsetzung durch einen entsprechend fachkundig besetzten Aufsichtsrat durchgesetzt wird. Strategisch sollte sich die DB AG auf die Schiene in Deutschland konzentrieren. Die meisten bahnfernen und ausländischen Aktivitäten sollten verkauft werden. Mit den Erlösen könnten Schulden abgebaut werden, und ein entsprechend kleinerer Konzern könnte sich auf die anstehenden Aufgaben in Deutschland konzentrieren.
 
        Bei der Finanzlage des Konzerns besteht akuter Handlungsdruck. Seit einigen Jahren verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage.18 DB Regio hat nach der Bahnreform davon profitiert, dass die Verträge erst sukzessive ausgeschrieben wurden und die Altverträge ohne Wettbewerb hochprofitabel waren. Deshalb war DB Regio lange die profitabelste Sparte des Konzerns. Inzwischen werden fast alle Verkehrsleistungen ausgeschrieben, dadurch sinken die Gewinne von DB Regio deutlich in Richtung des marktüblichen Niveaus ab. DB Cargo steckt seit Jahren in der Krise und generiert hohe Verluste. Der Fernverkehr hat in den vergangenen Jahren zwar solide Gewinne erwirtschaftet, mit der laufenden Beschaffung einer neuen Zugflotte steigen allerdings auch die Abschreibungen stark an. Die Infrastruktursparten sind bisher eine wichtige Ertragsquelle, und die Gewinne sind durch die Preisregulierung praktisch garantiert, sie werden aber auch kaum steigen. Wenn die Regelung der Koalitionsvereinbarung umgesetzt wird, wonach die Infrastruktursparten keine Gewinne mehr an den DB-Konzern ausschütten sollen, stehen dem Konzern deutlich weniger Mittel zur Verfügung. Hinzu kommt, dass die im Teilkonzern Arriva gebündelten Personenverkehrsbeteiligungen außerhalb Deutschlands über die Jahre kaum ernsthafte Gewinne erzielt haben. Durch Schlechtleistung verlor Arriva Anfang 2020 in England einen großen Vertrag, allein dadurch musste der Konzern 1,4 Milliarden Euro abschreiben. Arriva ist derzeit unverkäuflich und wird auf Jahre hinaus absehbar keine Gewinne erwirtschaften. Einzig die Logistiksparte Schenker ist nach vielen mäßigen Jahren in der aktuellen Boomphase sehr profitabel. Die Verluste der Konzernholding wachsen seit Jahren durch einen immer größeren Verwaltungsapparat (Overhead) und massive Venturecapital-Aktivitäten an. Zugleich sind die Personalkosten im Betriebsbereich in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im DB Konzern ringen zwei Gewerkschaften um Einfluss. Dies hat in jüngerer Zeit zu harten Streiks geführt.19 Dabei sind nicht nur die Gehälter gestiegen, es wurden auch die Regeln zu Überstunden und Einsatzplanung so angepasst, dass die Mitarbeiterproduktivität deutlich gesunken ist.
 
        Fasst man diese Erkenntnisse zusammen, wird offensichtlich, dass die DB AG in den kommenden Jahren weder die vereinbarten Dividenden zahlen kann noch in der Lage ist, aus eigener Kraft die erforderlichen Investitionen zu finanzieren. Ohne Gegenmaßnahmen werden die Schulden bald auf bis zu 35 Milliarden Euro ansteigen. Es besteht also Reformbedarf in vielen Bereichen des Eisenbahnsektors. Es liegt jetzt an der neuen Bundesregierung, die beschriebenen Themen zügig anzugehen, damit eine bessere Bahn geschaffen werden kann, die einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leistet.
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        DIE SCHIENE IN DER VERKEHRSWENDE
 
        Wo Deutschland von anderen lernen kann
 
        Christian Burgdorf
 
        Die Schiene ist der Straße weit voraus – zumindest dann, wenn es um Treibhausgasemissionen geht. Mehr als drei Mal so viel CO2 werden pro Person und Kilometer bei einer Reise mit dem Auto im Vergleich zu einer Bahnreise ausgestoßen. Im Güterverkehr ist der ökologische Fußabdruck der Straße sogar sieben Mal größer als der der Schiene.01 Ein Grund für die Klimafreundlichkeit der Eisenbahn ist ihr hoher Elektrifizierungsgrad: Während auf der Straße fossile Brennstoffe dominieren und unklar ist, ob der aktuelle Boom der Elektromobilität anhält, werden mehr als 90 Prozent der Verkehrsleistung auf der Schiene bereits heute elektrisch erbracht.02
 
        Über viele Jahre hinweg war die Klimastärke der Bahn eher „nettes Beiwerk“, aber nicht wirklich maßgeblich für verkehrspolitische Entscheidungen in Deutschland. Das hat sich geändert: Mit den ehrgeizigen Klimazielen der Industrieländer – Deutschland soll bis 2045 treibhausgasneutral sein03 – ist sie zu einer zentralen verkehrspolitischen Säule geworden. Für die sogenannte Verkehrswende wird die Bahn gebraucht, Handlungs- beziehungsweise Zeitdruck sind enorm – insbesondere auch deshalb, weil der Verkehrssektor bislang keinen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase geleistet hat: 2019 wurde ähnlich viel CO2 emittiert wie 1990, während andere Sektoren der Volkswirtschaft beachtliche Einsparungen vorweisen können.04
 
        INTERMODALER WETTBEWERB: DIE STRAẞE DOMINIERT
 
        Die Vorteile der Schiene beschränken sich nicht auf den Klimaaspekt: Eisenbahnen verbrauchen im Vergleich zum Straßenverkehr relativ wenig Fläche und leisten im Rahmen der sogenannten staatlichen Daseinsvorsorge einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätssicherung von Menschen, die kein Auto nutzen können. Die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Unfall zu verletzen oder gar zu sterben, ist vergleichsweise gering, und die Reisegeschwindigkeit ist, zumindest auf bestimmten Strecken, deutlich höher als auf der Straße. Außerdem können die Reisenden ihre Zeit im Zug besser nutzen als im Pkw, da sie nicht selbst steuern müssen.
 
        Trotz der genannten Vorzüge ist der Erfolg der Schiene sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr in Deutschland derzeit überschaubar. 2019 hatte die Eisenbahn im Personenverkehr einen Marktanteil von 8,1 Prozent, im Güterverkehr waren es 18,9 Prozent.05 In beiden Bereichen dominiert die Straße klar mit Anteilen von 79,6 beziehungsweise 71,1 Prozent, und trotz leichter Wachstumstendenzen bei der Eisenbahn in den vergangenen zwei Dekaden ist ein Ende dieser Dominanz nicht absehbar. Die Marktanteilssteigerungen der Schiene gingen zudem vor allem zulasten anderer Konkurrenten wie dem Binnenschiff oder dem öffentlichen Straßenverkehr. Gegenüber Pkw und Lkw konnte die Eisenbahn kaum Boden gutmachen.
 
        Das Problem der Schiene: Bei den wirklich gewichtigen Einflussfaktoren auf die Verkehrsmittelwahl – Preis, Flexibilität und Verlässlichkeit – existieren ihre Vorteile nur auf dem Papier. Die Wahrnehmung der tatsächlichen oder potenziellen Nutzerinnen und Nutzer weicht oft erheblich davon ab, und eine vergleichsweise gute Klimabilanz ist für die meisten Menschen bei ihrer Verkehrsmittelwahl letztlich nicht entscheidend.
 
        Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis wird schon am Beispiel der Verlässlichkeit deutlich: Aufgrund der Verkehrssteuerung mithilfe von Fahrplantrassen ist das System Schiene grundsätzlich sehr fahrplansicher und eigentlich prädestiniert für planmäßige Ankunftszeiten. Doch lag die Pünktlichkeitsquote im Personenfernverkehr der Deutschen Bahn AG 2019 bei 75,9 Prozent.06 Mit anderen Worten: Jeder vierte Fernverkehrszug war verspätet. Gerade auf den Hauptstrecken kann es noch deutlich schlechter aussehen. Zudem sagen die veröffentlichten Werte nichts über verpasste Anschlusszüge aus oder über die psychische Belastung von Reisenden, die nicht wissen, ob sie rechtzeitig am Ziel ankommen. Die Quote im Güterverkehr ist mit der im Personenfernverkehr vergleichbar, wobei die Verspätungstoleranz hier bei 15 Minuten und 59 Sekunden liegt. Das heißt, alle Züge mit einer Verspätung von weniger als 16 Minuten gelten als pünktlich. Im Personenfernverkehr liegt die Grenze bei 6 Minuten – ebenso wie im Personennahverkehr. Dies lässt auch die relativ hohe Pünktlichkeitsquote im letztgenannten Segment – 2019 betrug sie 94,3 Prozent – in einem anderen Licht erscheinen. Anzeichen für eine Verbesserung gibt es derzeit weder im Personen- noch im Güterverkehr.07
 
        Bei den Verspätungen spielt das Schienennetz eine unrühmliche Hauptrolle. Zwar sind nur relativ wenige Knoten und Streckenabschnitte chronisch überlastet – Verspätungen dort wirken sich aber oft auf andere Netzbereiche aus. Neben den Überlastungen treten ungeplante Störungen auf, etwa bei Stellwerken oder Weichen.
 
        Verspätungen sind ein zentrales, aber nicht das einzige Problem im Hinblick auf die Verlässlichkeit. Auch Zugausfälle beeinflussen die Bewertung der Reisenden negativ, ebenso defekte Reservierungssysteme, Klimaanlagen oder Toiletten. In Summe gilt die Eisenbahn in Deutschland trotz guter systemischer Eigenschaften als unzuverlässig. Zusammen mit Preisen, die von vielen potenziellen Nutzerinnen und Nutzern als zu hoch wahrgenommen werden, und einer im Vergleich zur Straße deutlich geringeren Flexibilität, die zum Teil strukturell bedingt ist, zum Teil aber auch aufgrund unzureichender Angebote beziehungsweise einer unzureichenden Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln besteht, sorgt dies dafür, dass die Schiene in vielen Fällen keine Alternative zu Pkw oder Lkw darstellt.
 
        WIE SCHLÄGT SICH DIE BAHN IN EUROPA?
 
        Der Rückstand der Eisenbahn auf die Hauptkonkurrenten Auto und Lkw ist kein Naturgesetz. Die strukturellen Defizite des Verkehrsmittels können abgemildert oder durch Vorteile bei anderen Verkehrsmittelwahlfaktoren ausgeglichen werden. Die Schiene könnte grundsätzlich ein Nutzenniveau erreichen, das dem der Straßenverkehrsmittel entspricht – wenn sie ihre Potenziale voll ausschöpft.
 
        Dass die Schiene nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis erfolgreich sein kann, zeigt ein Blick ins europäische Ausland. Während der Marktanteil der Eisenbahn im Personenverkehr im Zeitraum von 1999 bis 2019 in Deutschland um 25 Prozent gestiegen ist, waren es in Großbritannien, Schweden und der Schweiz mindestens 50 Prozent (Abbildung 1). In der Eidgenossenschaft entfällt rund ein Fünftel der Verkehrsleistung im Personenverkehr auf die Schiene. Im Güterverkehr schlägt sich Deutschland mit Blick auf die Entwicklung im internationalen Vergleich zwar deutlich besser, allerdings ist der Marktanteil der Schiene in Schweden und in der Schweiz fast doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik (Abbildung 2).
 
         
          Abbildung 1: Marktanteile Personenverkehr Schiene
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt den Marktanteil des Schienenpersonenverkehrs in den Jahren 1999, 2009 und 2019 in Deutschland, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Diese waren und sind in der Schweiz am höchsten und im Vereinigten Königreich am niedrigsten. In Deutschland ist der Marktanteil im Zeitverlauf am wenigsten gewachsen.] 
          Quelle: Eurostat, Modal Split of Passenger Transport, Stand: 7.7.2021. Abweichungen zu nationalen Marktanteilsangaben ergeben sich aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden.
 
        
 
         
          Abbildung 2: Marktanteile Güterverkehr Schiene
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt den Marktanteil des Schienengüterverkehrs in den Jahren 2005, 2009 und 2019 in Deutschland, Schweden, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Dieser ist in Deutschland und der Schweiz stabil geblieben mit einer minimalen Wachstumstendenz, in Schweden und im Vereinigten Königreich hat er allerdings leicht abgenommen.] 
          Quelle: Eurostat, Modal Split of Freight Transport, Stand: 25.3.2021. Abweichungen zu nationalen Marktanteilsangaben ergeben sich aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden.
 
        
 
        Die Ursachen für die positivere Entwicklung der ausländischen Märkte in den vergangenen Jahren sind vielfältig. Ein Grund liegt in der besseren Finanzausstattung bei der Schieneninfrastruktur. Laut einer Analyse der Interessenvereinigung Allianz pro Schiene wurden in der Schweiz 2020 pro Kopf rund 440 Euro für Gleise, Weichen und Oberleitungen ausgegeben, in Schweden waren es 220 Euro, in Großbritannien 131 Euro. Mit 88 Euro liegt Deutschland auf den hinteren Plätzen (Abbildung 3). Selbst wenn man davon ausgeht, dass es bei diesem Vergleich quellenbedingte Verzerrungen gibt, bleibt seine zentrale Aussage zutreffend: Deutschland investiert pro Kopf relativ wenig Geld in seine Schieneninfrastruktur.
 
         
          Abbildung 3: Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur 2020
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die Pro-Kopf-Investitionen von zwölf europäischen Ländern in die Schieneninfrastruktur 2020. Luxemburg und die Schweiz liegen mit Abstand vorne, Deutschland belegt mit Frankreich und Spanien die letzten Plätze.] 
          Quelle: Allianz pro Schiene, Deutschland investiert zu wenig in die Schieneninfrastruktur, August 2021, www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/investitionen. 
 
        
 
        Noch wichtiger als das reine Mittelvolumen ist die Verteilung von Geldern – dorthin, wo sie dem System Schiene beziehungsweise der Stimulation von Angebot und Nachfrage am meisten nützen. Dies betrifft letztlich nicht nur die Schieneninfrastruktur, sondern sämtliche Bereiche des Eisenbahnverkehrssektors. Entscheidend ist hier zunächst, dass die wesentlichen Stakeholder aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wohin sich die Schiene langfristig entwickeln soll, und klare Zielvereinbarungen und Entwicklungsschritte im Rahmen einer gemeinsamen Strategie festlegen.
 
        Im Hinblick auf einen schlüssigen, langfristigen Entwicklungsplan für die Eisenbahn gilt die Schweiz zumindest in Europa als Musterbeispiel. Den Grundstein für den gegenwärtigen Erfolg der Schiene legte die Eidgenossenschaft mit dem Ausbauprogramm „Bahn 2000“, das auf einer Volksabstimmung im Jahr 1987 basiert, in der sich das Stimmvolk für eine Stärkung der Schiene aussprach. Ab den 1990er Jahren wurden nachfragestimulierende Maßnahmen umgesetzt, etwa ein flächendeckender 30-Minuten-Takt im Personenfernverkehr. Unterstützt wurde die Ausweitung des Angebots durch einen zielgerichteten Infrastrukturausbau. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist zwischen Bern und Zürich sowie die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) mit dem Lötschberg- und dem Gotthard-Basistunnel, die insbesondere für den alpenquerenden Güterverkehr von erheblicher Bedeutung ist, aber auch den Personenverkehr massiv beschleunigt. Das schweizerische Schienennetz gilt als robust und ermöglicht verlässliches Reisen.
 
        Der mittel- und langfristige Ausbau der Schiene in der Schweiz ist finanziell gut abgesichert. 2014 nahm das Stimmvolk mit dem Programm „Fabi“ (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) einen Ausbauplan für die Eisenbahn bis 2030 an. Das Schienennetz steht grundsätzlich allen Eisenbahnverkehrsunternehmen diskriminierungsfrei zur Verfügung.08 Zudem basiert das Schweizer Trassenpreissystem auf dem Grenzkostenprinzip: Die Unternehmen kommen in der Regel nur für die unmittelbaren Kosten des Zugbetriebs auf.
 
        Maßgeblich koordiniert wird die Entwicklung des Eisenbahnsektors vom schweizerischen Bundesamt für Verkehr (BAV). Im Fernverkehr vergibt das BAV Konzessionen an Eisenbahnverkehrsunternehmen. Neben den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ist inzwischen auch die mehrheitlich dem Kanton Bern gehörende BLS AG mit drei Linien vertreten. Der Regionalverkehr wird von Bund und Kantonen gemeinsam bestellt und finanziert. Hier sind neben den SBB auch verschiedene private beziehungsweise regionale Eisenbahnverkehrsunternehmen aktiv. Der Schienengüterverkehr ist liberalisiert.
 
        Ein erklärtes Ziel der eidgenössischen Verkehrspolitik ist die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene. Neben dem konsequenten Infrastrukturausbau inklusive einer frühzeitig begonnenen umfassenden Lärmsanierung und dem Verbot lauter Güterwagen spielt hier auch die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe für den Straßengüterverkehr eine wichtige Rolle, die vor allem zur Finanzierung des Eisenbahninfrastrukturausbaus verwendet wird.09
 
        Auch beim intermodalen öffentlichen Personenverkehr ist die Schweiz führend: Mit dem Landestarifverbund Nationaler Direkter Verkehr (NDV) soll das Prinzip „eine Reise, ein Ticket“ landesweit umgesetzt werden.10 Neben der Eisenbahn können auch andere Verkehrsmittel zur Wegekette gehören, etwa Busse, Schiffe oder Seilbahnen. Der NDV umfasst nahezu den gesamten öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Dadurch wird der eigene Pkw in vielen Fällen überflüssig. Mit dem Generalabonnement (GA) gibt es eine Flatrate für den NDV, mit dem Halbtax eine 50-Prozent-Ermäßigung auf die Einzeltickets. Rund ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner haben entweder ein GA oder das Halbtax.11
 
        In der Gesamtschau kann das Schweizer System mit seiner Mischung aus Wettbewerbselementen und staatlicher Lenkung als Erfolgsmodell gelten. Die Ausgestaltung des Eisenbahnsektors wirkt wie aus einem Guss, seine Weiterentwicklung wird von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen unterstützt. Das Fundament des Erfolgs beziehungsweise seine notwendige Bedingung ist freilich die weit überdurchschnittliche Finanzausstattung des Systems Schiene. Die Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer hohen zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit der Züge, einer hohen Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sowie einem hohen Maß an Komfort.
 
        Wie in der Schweiz wurde auch in Schweden die Stärkung der Schiene schon vor geraumer Zeit als politisches Ziel definiert: 2011 wurde beschlossen, dass sich die Anzahl der mit dem ÖPNV zurückgelegten Wege im Land bis 2020 verdoppeln soll, langfristig sollte dies auch für die Verkehrsleistung gelten.12 Dieses Ziel wurde mit einer entsprechenden Finanzierung unterfüttert. Zuvor war ein breiter Branchenkonsens hinsichtlich der Weiterentwicklung des Sektors hergestellt worden, der letztlich zu einem neuen ÖPNV-Gesetz führte, das im Januar 2012 in Kraft trat. Angebotsqualität und -umfang wurden deutlich verbessert, neue Fahrzeuge wurden angeschafft, Umstiegszeiten und -häufigkeiten reduziert.13
 
        Bemerkenswert an der Entwicklung des Eisenbahnsektors in Großbritannien ist vor allem die konsequente Evaluierung und Nachjustierung. Nach einer radikalen Liberalisierung in den 1990er Jahren mit zahlreichen negativen Auswirkungen ist das Land weiterhin auf der Suche nach einer gesunden Mischung zwischen Staat und Privatwirtschaft: Die ab 1994 vollständig privatisierte Schieneninfrastruktur wurde bis 2003 erneut verstaatlicht – und das nationale Eisenbahnverkehrsangebot in verschiedene Teilbereiche, sogenannte Franchises, aufgeteilt. Private Eisenbahnunternehmen konnten sich beim britischen Verkehrsministerium beziehungsweise regionalen Institutionen um den Betrieb der Teilnetze bewerben.14 Der grundsätzlich privatisierte Eisenbahnbetrieb unterliegt umfassenden Regulierungen. So wird unter anderem sichergestellt, dass „die britische Eisenbahn“ von den Nutzerinnen und Nutzern im Personenverkehr weitgehend als Einheit wahrgenommen werden kann: Grundsätzlich genügt es, für eine Reise ein Ticket zu kaufen – unabhängig davon, wie viele Teilnetze durchfahren werden beziehungsweise Betreiber an der Dienstleistung beteiligt sind. Zudem müssen die Betreiber das günstigste Ticket verkaufen – unabhängig davon, ob sie selbst der Anbieter sind oder ein Konkurrent. Die Einnahmenaufteilung erfolgt über die Rail Delivery Group, einem Zusammenschluss von Eisenbahnverkehrsunternehmen, die im Vereinigten Königreich aktiv sind. Auch das Erscheinungsbild der Eisenbahn ist an den entscheidenden Stellen einheitlich – mit dem National Rail Double Arrow gibt es ein anbieterübergreifendes Symbol, das auf den Fahrkarten oder an Bahnhöfen zu finden ist.15
 
        Derzeit ist in Großbritannien eine weitere Bahnreform in der Umsetzung, die den Sektor ein weiteres Stück (rück)zentralisiert: Ab 2023 soll Great British Railways (GBR) als staatliche Einrichtung den Schienenverkehr auf der Insel organisieren und insbesondere für Planung, Infrastruktur und Betrieb beziehungsweise die Auftragsvergabe an private Betreiber zuständig sein. GBR legt auch Preise und Fahrpläne fest und verkauft die Tickets; das bisherige Franchise-System wird aufgelöst. Die britische Regierung verspricht den Nutzerinnen und Nutzern durch die Anpassungen einen noch besseren Service beziehungsweise eine durchgehend einheitliche Qualität und erwartet zudem signifikante Effizienzsteigerungen.16 So soll der Fahrkartenkauf deutlich einfacher werden, flexible, digitale Tickets nach Londoner Vorbild (pay as you go) sollen in weiteren Landesteilen verfügbar sein.17
 
        VOM AUSLAND LERNEN?
 
        Die Schweiz, Schweden und Großbritannien zeigen: Klare Zielvorgaben, eine auskömmliche Finanzierung, die zielorientierte Einbindung der relevanten Akteure, eine kontinuierliche Evaluierung der Reformmaßnahmen und konsequentes Gegensteuern bei Fehlentwicklungen zahlen sich aus und können zu einer wettbewerbsfähigen Eisenbahn führen.
 
        Anders als im europäischen Ausland war im deutschen Eisenbahnverkehrssektor noch weit bis ins 21. Jahrhundert hinein eine strategische Kakofonie vorherrschend. Über Jahrzehnte hinweg gab es keine klaren und vor allem langfristig konstanten politischen Richtungsvorgaben für die Schiene. Dies wiederum führte unter anderem dazu, dass beim mit Abstand größten Spieler im Eisenbahnverkehrssektor, der Deutschen Bahn AG beziehungsweise ihren Vorläufern, jeder Chef seine eigenen Akzente setzte: Während der erste Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Heinz Dürr, sich auf prestigeträchtige Großprojekte wie „Stuttgart 21“ konzentrierte, wollte sein Nachfolger Johannes Ludewig vor allem die Strategie „Netz 21“ voranbringen, mit der das bestehende Schienennetz erneuert, entmischt und somit letztlich deutlich leistungsfähiger und resilienter gemacht werden sollte. Ab dem Jahr 2000 forcierte dann Hartmut Mehdorn die Internationalisierung der Deutschen Bahn AG und wollte das Schienenverkehrsunternehmen zu einem weltweit aktiven Logistikkonzern ausbauen, Börsengang inklusive. Infolge des inkonsistenten Handelns blieb die Schiene in Deutschland weit unter ihren eigentlichen Möglichkeiten.
 
        In den vergangenen Jahren hat sich das Bild im deutschen Eisenbahnverkehrssektor allerdings stark gewandelt und ist nun von deutlich mehr Zielstrebigkeit und Einigkeit geprägt: So vereinbarten CDU/CSU und SPD 2018 in ihrem Koalitionsvertrag, dass bis 2030 doppelt so viele Bahnkundinnen und Bahnkunden gewonnen werden sollen. 2021 konkretisierten SPD, Grüne und FDP die Ziele hinsichtlich der Eisenbahn in Deutschland weiter und hielten in ihrem Koalitionsvertrag fest, dass bis 2030 eine Verdopplung der Verkehrsleistung im Personenverkehr erfolgen solle. Im Güterverkehr wollen die Ampel-Parteien eine Steigerung des Marktanteils auf 25 Prozent erreichen. Ähnliche Ziele sind auch im „Masterplan Schienenverkehr“ formuliert, der von Branche und Politik gemeinsam entwickelt wurde und neben den Zielvorgaben vor allem verschiedene Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Eisenbahnverkehrssektors in den kommenden Jahren enthält. Dazu zählen insbesondere die Einführung eines landesweiten integralen Taktfahrplans („Deutschlandtakt“), die weitere Stärkung von Lärm- und Klimaschutz, der Netzausbau und eine stärkere Innovationsförderung im Schienenverkehr.
 
        Die „Stärkung der Schiene“ ist in Deutschland heute Konsens. Nun gilt es, die vorhandenen Ideen und Konzepte konsequent umzusetzen. Dabei können die Erfahrungen aus dem Ausland helfen. Zwar ist die Eins-zu-eins-Umsetzung von Maßnahmen in den meisten Fällen nicht sinnvoll, da Ausgangssituationen und Sektorstrukturen erhebliche Unterschiede aufweisen – eine adaptierte Übernahme von Grundzügen, insbesondere im Hinblick auf den integralen Taktfahrplan, Intermodalität und Einfachheit („eine Reise, ein Ticket“), die Einbindung der relevanten Akteure und eine auf die lange Frist ausgerichtete, konsistente Gesamtplanung samt robuster Evaluierungsinstrumente, ist aber möglich und ratsam.
 
        SIEBEN HANDLUNGSFELDER
 
        Unter günstigen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen könnte die Eisenbahn auch in Deutschland deutlich höhere Marktanteile erzielen als bisher und sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr zum ernsthaften Konkurrenten für die Straße werden. Unter Berücksichtigung der Reformschritte in Großbritannien, Schweden und insbesondere der Schweiz können sieben Handlungsfelder für die Weiterentwicklung des deutschen Eisenbahnverkehrssektors in den kommenden Jahren ausgemacht werden. Dabei stehen konkrete Maßnahmen im Mittelpunkt, ebenfalls von Bedeutung ist jedoch die Verstetigung der gemeinsamen Ziele von Politik und Branche. Die Politik muss geeignete Rahmenbedingungen schaffen, und die Eisenbahnunternehmen müssen ihrerseits, gegebenenfalls mit staatlicher Unterstützung, die Angebote generieren, die die Nutzerinnen und Nutzer letztlich zum Umstieg auf die Schiene bewegen.
 
        Erstens braucht der Eisenbahnsektor ein langfristiges Wachstumskonzept, das von allen maßgeblichen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mitgetragen wird. Der „Masterplan Schienenverkehr“ könnte eine entsprechende Grundlage sein – sein Erfolg hängt davon ab, ob die dort aufgeführten Maßnahmen in den kommenden Jahren konsequent umgesetzt und gegebenenfalls um weitere ergänzt werden. Entscheidend ist hierfür vor allem, dass der konsensorientierte Dialog zwischen den relevanten Stakeholdern fortgesetzt und eventuell institutionalisiert wird, dass es eine robuste Fortschrittskontrolle gibt – und dass ausreichende Finanzmittel genau dann zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden. Die Strategie sollte dann angepasst werden, wenn sich bestimmte Maßnahmen als nicht zielführend erweisen oder sich die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Schiene maßgeblich verändern – keinesfalls jedoch infolge neuer Machtverhältnisse.
 
        Zweitens kann der Schienenverkehr in Deutschland von einem landesweiten integralen Taktfahrplan, der sich in seinen Grundzügen am Schweizer Vorbild orientiert, massiv profitieren. Entscheidend ist, dass ein transparenter, zuverlässiger und dichter Takt entsteht, der Nah- und Fernverkehrszüge und möglichst auch Verkehrsmittel jenseits der Schiene nutzerfreundlich miteinander verknüpft. Dabei sollte der Schienengüterverkehr angemessen berücksichtigt werden, indem die Bedürfnisse von Verladern und Speditionen bei der Erstellung der Fahrpläne stärker mit einfließen als bisher, damit der Schienengüterverkehr im Zeitalter der Just-in-time-Produktion attraktiv ist. Insbesondere durch die Schaffung eines klaren Angebotsschemas sowie kürzere Reise- und in vielen Fällen auch Umstiegszeiten wird die Attraktivität der Schiene aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer deutlich erhöht. Der mit dem Deutschlandtakt eingeschlagene Pfad muss daher in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt und beschleunigt werden.
 
        Drittens muss die Schiene noch stärker mit anderen Verkehrsmitteln vernetzt werden als bisher – im Güterverkehr insbesondere im Rahmen des Kombinierten Verkehrs. Im Personenverkehr ist zunächst eine umfassende Bahn-Bus-Abstimmung erforderlich, darauf aufbauend sollte Mobility-as-a-Service (MaaS) zum Standard in den Ballungszentren und in der Fläche werden. Ziel muss es sein, den Nutzerinnen und Nutzern flächendeckend lückenlose Wegeketten von Tür zu Tür anzubieten, die eine attraktive Alternative zum Pkw oder Lkw darstellen – und bei denen die Schiene einen wesentlichen Anteil an der Verkehrsleistung hat.
 
        Eng verknüpft mit einer Stärkung der Intermodalität ist viertens eine zielgerichtete Digitalisierung des Eisenbahnsektors. Dies umfasst Mobilitätsdatenplattformen und intermodale Endnutzeranwendungen für MaaS-Angebote ebenso wie eine digitale automatische Kupplung für Güterwaggons und die flächendeckende Einführung des European Train Control Systems (ETCS), mit der erhebliche Effizienz- und Kapazitätssteigerungen einhergehen können.
 
        Fünftens sollte geprüft werden, ob das Bestellerprinzip, das im Schienenpersonennahverkehr zur Anwendung kommt, indem die Aufgabenträger – also die Länder oder landeseigene Gesellschaften – die entsprechenden Dienstleistungen bei Eisenbahnverkehrsunternehmen bestellen, auch in anderen Segmenten angewendet werden kann. Hierzu zählt insbesondere der Personenfernverkehr, grundsätzlich kommen aber auch Zubringerverkehre auf der ersten beziehungsweise letzten Meile infrage. Durch die Bestellung von Leistungen kann der Staat sicherstellen, dass Dienste dort angeboten werden, wo sie im Hinblick auf eine Substituierung von Straßenverkehren im Sinne der Verkehrswende den größten Nutzen stiften.
 
        Sechstens ist neben einer auskömmlichen Finanzierung entscheidend, dass die Infrastrukturentwicklung an den festgelegten Zielen und konkret am Deutschlandtakt beziehungsweise den entsprechenden Fahrplänen ausgerichtet ist. Ohne ausreichende Kapazitäten lassen sich eine Verdopplung der Verkehrsleistung im Personenverkehr und eine Marktanteilssteigerung im Güterverkehr nicht erreichen. Dass die Schiene derzeit oft verspätet ist, liegt an relativ wenigen Engpässen im Netz. Die Schieneninfrastrukturprojekte im Bundesverkehrswegeplan sollten vor diesem Hintergrund konsequent evaluiert und entsprechend ihrem Nutzen für die Realisierung des Deutschlandtakts priorisiert werden. Prestigeprojekte sind zu vermeiden. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch, dass genügend Planerinnen, Ingenieure und Baustoffe für die Realisierung der Vorhaben zur Verfügung stehen. Zudem sind Bürgerinnen und Bürger und insbesondere Betroffene frühzeitig angemessen zu beteiligen, um allfällige Widerstände und damit einhergehende Verzögerungen und Mehrkosten möglichst zu vermeiden.
 
        Um die Konkurrenzfähigkeit der Eisenbahnverkehrsunternehmen zu erhöhen, sollte siebtens grundsätzlich der Ansatz verfolgt werden, für die Nutzung des Schienennetzes nur die unmittelbaren Kosten des Zugbetriebs zu berechnen. Bei der konkreten Ausgestaltung des Ansatzes müssen allerdings mögliche Fehlanreize im Zusammenhang mit der Netznutzung identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
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        TARIFKONFLIKTE BEI DER DEUTSCHEN BAHN UND DAS TARIFEINHEITSGESETZ
 
        Wolfgang Schroeder
 
        Bei der Deutschen Bahn sorgten 2021 drei Streikwellen für großes Aufsehen und viel Ärger. Züge standen still, Lieferketten wurden kurzfristig unterbrochen, Reisende warteten auf den Bahnsteigen oder waren vorsorglich auf andere Transportmittel umgestiegen. Die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer (GDL) streikte für einen besseren Tarifvertrag, als ihn die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zuvor verhandelt hatte. Auch wenn hierzulande manchmal große Streiks stattfinden, fällt die Streikhäufigkeit im internationalen Vergleich so gering wie nur in wenigen anderen Ländern aus. Deutschland gilt als das Land der Sozialpartnerschaft und der kooperativen Arbeitsbeziehungen. Diese zielen darauf, die Interessen zwischen Beschäftigten und Unternehmen möglichst in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Dennoch musste sich die Öffentlichkeit seit 2007 an heftige Tarifkonflikte bei der Bahn schon fast gewöhnen.
 
        In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, warum gerade bei der Deutschen Bahn die traditionell kooperativen Arbeitsbeziehungen seit nunmehr 15 Jahren aufs Abstellgleis geraten sind und Streiks so unerbittlich verlaufen. Daran knüpft als zweite Frage an, ob das seit 2015 geltende Tarifeinheitsgesetz eine Lösungsperspektive für diese Konfliktstruktur bietet.
 
        Bei der Bahn existieren seit etwa 2002 zwei konkurrierende Gewerkschaften, die sich in einem Überbietungswettbewerb befinden. Neben den „üblichen“ Konflikten um Inhalte von Tarifverträgen (Geld, Zeit, Arbeitsbedingungen) geht es um die grundsätzliche Frage, wer die Arbeitsbeziehungen gestalten darf: Auf der einen Seite steht die dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) angehörende EVG. Sie versteht sich als Industrie- und Einheitsgewerkschaft, die Beschäftigte aller Berufe und Ebenen des Unternehmens vertritt und mit einer auf Co-Management ausgerichteten Tarifpolitik den Umbau des DB-Konzerns begleitet. Mit rund 180000 Mitgliedern ist sie die stärkere Akteurin und vertritt mit ihrer weitgefassten Mitgliederstruktur ein inklusives Solidaritätsverständnis.
 
        Auf der anderen Seite tritt als zweite Akteurin die dem Deutschen Beamtenbund (DBB) angehörende GDL auf. Sie entwickelte sich ab Anfang 2000 von einem 1867 gegründeten Berufsverband zu einer eigenständigen Tariforganisation. Sie vertritt primär die Lokführerinnen und ist trotz ihrer Ambitionen, auch das Fahrpersonal zu vertreten, sehr homogen strukturiert. Zwar verfügt sie nur über rund 38000 Mitglieder, gleichwohl liegt ihr Organisationsgrad bei Lokführerinnen sehr hoch. Sie versucht, der EVG den Rang als führende Bahngewerkschaft streitig zu machen. Ihr Markenzeichen ist eine konfrontative, auf die eigenen Mitglieder zugeschnittene Politik, die der Konzernführung skeptisch gegenübersteht und den Umbau des DB-Konzerns vielfältig kritisiert.
 
        Letzteres ist neben dem Inhalt der Tarifverträge und dem Grundsatzstreit um die Vorherrschaft im Konzern die dritte Konfliktebene. In knapp 30 Jahren hat sich die DB von einem aus der nationalen Daseinsvorsorge stammenden Verkehrsunternehmen mit einem ausgeprägten Beamtentum, das ein gefestigtes Berufsbild besaß, zu einer global agierenden Wettbewerberin auf dem internationalen Mobilitätsmarkt gewandelt. Somit spiegelt der Konflikt um die Zukunft der Arbeitsbeziehungen bei der Bahn auch den Strukturwandel von Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland wider und ist mithin ein Schlüssel für dessen tieferes Verständnis.
 
        MODERNISIERUNG, PRIVATISIERUNG UND LIBERALISIERUNG DER BAHN
 
        Die 1993 von einer breiten parlamentarischen Mehrheit beschlossene Bahnreform bereitete den Weg für eine umfassende Neugestaltung des deutschen Eisenbahnmarktes. Die ehemals staatlichen Unternehmen Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn wurden zur privatrechtlich organisierten Aktiengesellschaft Deutsche Bahn (DB AG) zusammengeführt. Heute ist die DB eine weltweit, vor allem aber in Europa, Asien und Nordamerika tätige Mobilitätsdienstleisterin und Infrastrukturentwicklerin. In Deutschland stellt die DB im Nah- und Fernverkehr die Mobilität von Millionen Bundesbürgerinnen sicher und ist Teil der Lieferketten im Güterverkehr. Die DB übernimmt somit wirtschaftliche, aber auch sozialpolitische Funktionen.
 
        Den Ausschlag für die Bahnreform gaben fiskalpolitische Argumente zur Haushaltssanierung. Zwar konnte temporär die Verschuldung gestoppt werden, heute zeichnet sich die Bahn jedoch erneut durch einen enormen Investitionsstau und hohe Verschuldung aus. Die Bahnreform sollte auch zu einer weiteren Harmonisierung des Schienenverkehrs in Europa beitragen. Der europäische Gesetzgeber drängte auf die Etablierung von Wettbewerb durch ein Aufbrechen der monopolistischen Unternehmensstrukturen im Schienenverkehr der Mitgliedsstaaten.
 
        Mit dem Umbau und der Fusion zur DB AG wurden zwischen 1994 und 2002 rund 130000 Stellen abgebaut. Korporatistische Arrangements zwischen Unternehmen, Politik und Gewerkschaften ermöglichten einen Abbau ohne Entlassungen. Mit dem Stellenabbau ging ein starker Wandel des Berufsbildes einher. Die DB versteht sich heute als modernes Dienstleistungsunternehmen. 2020 waren weltweit 322800 Mitarbeiterinnen beschäftigt, 36 Prozent davon außerhalb Deutschlands.01 Das waren rund 10000 mehr als 2005.
 
        AUFSTIEG DER BERUFSGEWERKSCHAFTEN
 
        Durch den Umbau der Bahn und die veränderte Unternehmensstruktur haben sich auch die Akteurinnen maßgeblich verändert, die das Unternehmen gestalten und prägen. Waren die meisten Bahn-Beschäftigten zum Zeitpunkt der Privatisierung noch Beamtinnen, so wurden danach neue Beschäftigte grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt. Zugleich differenzierten sich Berufsbilder aus, neue Berufszweige entstanden und gewerkschaftliche Zuständigkeiten veränderten sich.
 
        Grundsätzlich können drei Idealtypen von Gewerkschaften unterschieden werden:02 erstens Gewerkschaften, die sich über das Prinzip der Beruflichkeit organisieren. Vor allem in den angelsächsischen Ländern dominieren Berufsgewerkschaften in manchen Fällen bis heute. Zweitens Gewerkschaften, deren organisatorisches Zentrum das Unternehmen ist. Diese sind etwa in Japan besonders ausgeprägt. Drittens Industrie- und Einheitsgewerkschaften, die alle Beschäftigten einer Branche ungeachtet von Status, Beruf, Unternehmenszugehörigkeit, politischer oder weltanschaulicher Orientierung organisieren. Letzteres ist in Deutschland mit den großen DGB-Gewerkschaften der Fall, womit lange auch der rechtlich verbindliche Grundsatz „ein Betrieb, ein Tarifvertrag, eine Gewerkschaft“ verbunden war.
 
        Seitdem die Vereinigung Cockpit 2001 für Pilotinnen einen eigenständigen Tarifvertrag abschließen konnte, stehen die Industrie- und Branchengewerkschaften in Deutschland vor einer neuen Herausforderung: der Überbietungskonkurrenz durch einzelne Berufsgewerkschaften. Deren Transformation von Berufsverbänden zu -gewerkschaften vollzog sich im Kontext weitreichender Veränderungen von Berufsprofilen und Branchen, reagierte zugleich aber auch auf die Entwicklung der DGB-Gewerkschaften. Denn durch den Zusammenschluss von fünf Gewerkschaften zur neuen Großorganisation der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) entstand bei den Berufsverbänden der Eindruck, dass ihre spezifischen Interessen nun kaum noch berücksichtigt würden.
 
        Im Bahnsektor kamen Liberalisierung, Privatisierung und Modernisierung, die mit der Fusion von Reichsbahn und Bundesbahn einhergehenden Veränderungen sowie die Unzufriedenheit über das Ende der Verbeamtung zusammen. Als weitere Ursache für die Transformation der GDL kam das Agieren der DGB-Gewerkschaften hinzu.03 Insbesondere lässt sich der Kurs von Transnet, der Vorgängerin der EVG, bei der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn anführen. Transnet trug die Privatisierung und damit den Wegfall der Verbeamtung und von Sonderzahlungen sowie Einkommensverluste mit und gestaltete diese. Die Lokführerinnen empfanden den Branchenwandel und dessen Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung sowie das veränderte Berufsbild als Statusverlust.04 Ihre spezifischen Interessen sahen sie durch die nivellierende Tarifpolitik der DGB-Gewerkschaften in diesen Bereichen nicht mehr vertreten. Der GDL gelang es 2007 mit einem streikintensiven Ansatz, als eigenständige Tarifakteurin für die Lokführerinnen anerkannt zu werden. 2014/15 erreichte sie ebenfalls durch heftige Streikwellen, dass sich ihr tarifpolitischer Einfluss auf das Zugpersonal ausweiten ließ.
 
        VON DER TARIFEINHEIT ZUR TARIFPLURALITÄT
 
        Bis 2010 ging die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgerichts (BAG) von dem Grundsatz der Tarifeinheit – „ein Betrieb, ein Tarifvertrag, eine Gewerkschaft“ – aus, der das bundesdeutsche Tarifwesen grundsätzlich strukturierte. Der Anspruch konkurrierender Gewerkschaften auf eigenständige Tarifverträge zielte darauf, diesen Grundsatz abzuschaffen. Das BAG reagierte 2010 tatsächlich mit der Akzeptanz von Tarifpluralität – also der Geltung unterschiedlicher Tarifverträge von konkurrierenden Gewerkschaften in einem Betrieb.05 Die hinter diesem Urteil stehende Organisationskonkurrenz kann sich in der Tarifpolitik in Form der Unter- oder Überbietung ausdrücken. Während die DGB-Gewerkschaften sowohl die Unterbietungs- („Dumpingtarife“) als auch die Überbietungskonkurrenz kritisieren, stehen Arbeitgeberinnen lediglich der Überbietungskonkurrenz ablehnend gegenüber. Sie fürchten höhere Lohnkosten, eine Gefährdung des Betriebsfriedens und eine Zunahme von Arbeitskämpfen.
 
        Angesichts der Herausforderungen, die sich aus dem BAG-Urteil ergaben, war der Umgang mit der Tarifpluralität auf drei Ebenen denkbar: erstens durch eine gesetzliche Regelung, zweitens auf dem Weg der Rechtsprechung durch die Arbeitsgerichte oder drittens mittels Selbstregulation durch die beteiligten Akteure, also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.
 
        ZÄHMUNGSVERSUCHE DER GEWERKSCHAFTSKONKURRENZ
 
        Das konfliktorientierte Agieren der Berufsgewerkschaften bei der Bahn, im Luftverkehr und partiell in den Krankenhäusern führte wiederholt zu öffentlichkeitswirksamen Streiks. Zwar änderten diese nichts an der geringen Konflikthaftigkeit der deutschen Arbeitsbeziehungen insgesamt, auch weil keine Vorbildfunktion für andere Bereiche von ihnen ausging. Sie wurden jedoch als für die öffentliche Infrastruktur problematisch eingestuft.
 
        Die Große Koalition reagierte 2015 auf die Konflikte und Folgewirkungen mit dem Tarifeinheitsgesetz (TEG), das die „Tarifeinheit“ wiederherstellen sollte: „Soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften überschneiden (kollidierende Tarifverträge), sind im Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrags derjenigen Gewerkschaft anwendbar, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen Tarifvertrags im Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat.“ Das TEG wird von Kritikerinnen als „Lex-Deutsche Bahn“ oder „Lex GDL“ betitelt, da es als eine Einzelfallintervention für den Zuständigkeitskonflikt bei der DB angesehen wird.06
 
        Der DGB mit Ausnahme von ver.di und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) befürworteten das TEG. Die meisten DGB-Gewerkschaften setzten neben der grundlegenden Ablehnung des Überbietungswettbewerbs darauf, dass sie in der Regel die Mehrheitsgewerkschaft sein würden. In diesem Sinne konnten sie das Gesetz als Schutz der eigenen Organisation vor weiteren Einfluss- und Mitgliederverlusten verstehen. Bei den TEG-skeptischen Gewerkschaften ver.di und NGG gaben dagegen unsichere Mehrheitsverhältnisse oder sogar ihre eigene minoritäre Position den Ausschlag für ihre ablehnende Haltung. Hinzu kamen auch Gewerkschafterinnen, die verfassungsrechtliche Bedenken vortrugen und zugleich auf eine konfliktorientierte und dynamischere Mitgliedermobilisierung durch die Konkurrenz mit den Berufsgewerkschaften setzten. Während die Pro-TEG-Haltung in den DGB-Gewerkschaften im Laufe der Zeit umstrittener wurde, ohne dass die Vorstände allerdings die Grundlinie aufgaben, waren die Arbeitgeberinnen in ihrer Haltung klarer: Sie erhofften sich weniger Konflikte und Kosten durch eine konsequente Anwendung des TEG.
 
        Schon damals gab es – jenseits der betroffenen Berufsgewerkschaften – starke Stimmen aus der parlamentarischen Opposition, die die Verfassungskonformität des Gesetzes insbesondere bezogen auf die Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG infrage stellten. Das Mehrheitsprinzip würde die Handlungsmöglichkeiten der unterlegenen Gewerkschaft zu stark beschränken. Worin sollte der Anreiz für eine Mitgliedschaft in einer Minderheitsgewerkschaft bestehen, deren Tarifverträge nie zur Geltung kämen? Darüber hinaus wurde die Praktikabilität infrage gestellt. Wie soll in Betrieben, in denen konkurrierende Organisationen auf Augenhöhe aktiv sind, zweifelsfrei geklärt werden, wer die mitgliederstärkere Gewerkschaft ist? Sollen die Mehrheitsverhältnisse notariell oder über das Ergebnis der Betriebsratswahl festgelegt werden? Was tun, wenn sich kurz vor oder in einer Tarifrunde die Kräfteverhältnisse verschieben? Wie wird der Betrieb definiert, um mögliche Mehrheiten zu ermitteln? Befürchtet wurde, dass Minderheitenrechte nicht mehr gesichert seien und es sogar zu verschärften Konkurrenzsituationen kommen könne.07 Infolgedessen wurden nach Verabschiedung des Gesetzes mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Dieses entschied 2017, dass das TEG weitgehend mit dem Grundgesetz und der Koalitionsfreiheit vereinbar sei, forderte allerdings den Gesetzgeber auf, die Rechte von spezifischen Berufsgruppen ausreichend sicherzustellen.08 Ein Tarifvertrag dürfe nur dann durch die Mehrheitsgewerkschaft verdrängt werden, wenn diese die Belange der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt habe. Das TEG wurde 2018 entsprechend angepasst.
 
        DYNAMIK DES TARIFKONFLIKTS 2020/21
 
        Als die GDL 2014 nach den Lokführerinnen auch ihre tarifpolitische Zuständigkeit für das Zugpersonal erstreikte, zeichneten sich bereits die Verabschiedung des TEG und die damit einhergehenden Problemlagen ab. Um diese zu umgehen, schlossen DB und GDL 2015 einen Grundlagenvertrag, der festlegte, dass das TEG nicht zur Anwendung kommt. Diese Vereinbarung lief Ende 2020 aus.
 
        Auch während des laufenden Grundlagenvertrages dehnte die GDL ihren Organisationsbereich weiter aus. Mit einem Öffnungsbeschluss aus dem Dezember 2020 fasste die GDL sogar einen eigenen Beschluss, weitere Beschäftigtengruppen in den DB-Betrieben anzusprechen.09 Zugleich kritisierte sie Prozesse und Akteure des Umbaus der Bahn. Die EVG dagegen gestaltete den Umbau der Bahn sowie die besonderen Bedingungen der Corona-Konstellation als kooperativer Akteur mit.10 Die GDL versuchte sich als mitgliederorientierte Oppositionskraft darzustellen, die nicht nur tarifliche Dinge problematisiert, sondern auch grundsätzliche Probleme beim DB-Management und der Unternehmensstruktur anprangert. In der Folge spitzten sich die Konflikte mit dem Bahnmanagement und der EVG zu. Vor diesem Hintergrund entschloss sich die Bahn dazu, den Grundlagenvertrag nicht zu erneuern und stattdessen das TEG anzuwenden.
 
        Nach dem TEG mussten beide Gewerkschaften ihre Mitgliederzahlen offenlegen, was nicht in der notariell intendierten Weise erfolgte. Stattdessen zog die Bahnführung die Ergebnisse der Betriebsratswahlen heran, um die betrieblichen Mehrheitsverhältnisse festzustellen. Danach bestand in 71 der rund 300 Betriebe eine manifeste Gewerkschaftskonkurrenz; bei 55 Betrieben lag eine Dominanz der EVG vor und in 16 Betrieben eine der GDL. Dieses Vorgehen kanalisierte und rationalisierte den Konflikt allerdings nicht, sondern dynamisierte ihn zu einem Grundsatzkonflikt. Denn die GDL sah angesichts der Mehrheitsregel ihre Existenz gefährdet: „Geradezu unverschämt ist deshalb die Behauptung, dass es in dieser Tarifrunde nicht um die Existenz unserer Tarifverträge und damit um die tariflichen Errungenschaften unserer Mitglieder ginge.“11
 
        Die GDL verfolgte eine rigorose Expansionsstrategie, bei der neben unorganisierten Beschäftigten auch die Mitglieder der EVG ins Visier genommen wurden. Um sich als die echte Mitgliedergewerkschaft zu inszenieren, setzte sie an dem zwischen DB und EVG Ende 2020 abgeschlossenen Sanierungstarifvertrag an: „Die EVG hatte jedoch weder die Kraft und schon gar nicht die Verve, die Boni der Führungskräfte zu verhindern. Es herrscht somit, ‚Wasser predigen und Wein trinken‘ und dies mit geschwurbelten Worten so zu publizieren, dass die Beschäftigten im direkten Bereich nicht merken, wie sie betrogen werden.“12 Sie wertete diesen Tarifvertrag als Zugeständnis an die Arbeitgeberin und forderte selbst Lohnerhöhungen von 4,8 Prozent sowie eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro.
 
        Des Weiteren versuchte die GDL, den Konflikt politisch zuzuspitzen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Sie warf dem DB-Management vor, sich durch Bonuszahlungen und Prämien zu bereichern und dabei das eigentliche Kerngeschäft der Bahn und ihrer Beschäftigten aus dem Auge zu verlieren: „Die GDL hat aber auch aufgezeigt, woher ein Teil des Volumens zur Umsetzung der Forderungen kommen soll, nämlich durch Deckelung der Vergütungen außertariflich bezahlter Führungskräfte, Verzicht auf deren Boni und Abbau von Milliardengräbern bei ausländischen und vor allem bahnfremden Beteiligungen.“13
 
        Die Verbindung von TEG-Umsetzung und starker Politisierung des Konflikts kann als maßgeblicher Treiber für die Zuspitzung der letzten Tarifrunde angesehen werden. Die Bahn versuchte, wie auch schon 2007 und 2014, durch eine einstweilige Verfügung den Streik der GDL zu unterbinden. Dagegen sahen das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wie auch das hessische Landesarbeitsgericht klar die tarifpolitischen Forderungen der GDL im Fokus, weshalb der Streikaufruf rechtens sei. „Die GDL verfolge tariflich regelbare Ziele. Sie habe vor dem Streikaufruf und in der Verhandlung klargestellt, dass sie nicht dafür streike, über eine Klausel die Anwendung der GDL-Tarifverträge auf ihre Mitglieder in den Betrieben der DB-Gesellschaften zu erreichen, in denen diese Tarifverträge nicht zur Geltung kommen, weil dort eine höhere Zahl von Mitgliedern der (…) EVG beschäftigt sind.“14 Damit entfiel auch der Grund, den Streik durch die Anwendung des TEG zu unterbinden. Damit spitzte das Vorgehen der Bahn, mithilfe juristischer Mittel den Streik zu unterbinden, den Konflikt eher weiter zu.
 
        Am Ende des konfliktreichen Prozesses stand im September 2021 eine Einigung, die Corona-Sonderzahlungen und eine schrittweise Erhöhung der Entgelte bis 2023 um 3,3 Prozent vorsah. Zudem verständigten sich Bahn und GDL über das strittige Thema der Betriebsrenten. Zugleich wurde der Geltungsbereich des Tarifvertrages auf die Beschäftigten in Werkstätten und Verwaltung, nicht aber auf den Bereich der DB Infrastruktur ausgedehnt. Dieser Vertrag kam durch die Schlichtung der Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen zustande. Dies zeigte einmal mehr, dass der aufgeladene Konflikt ohne hochrangige externe politische Vermittlung schwerlich zu befrieden ist. DB und GDL einigten sich ferner auf die Anwendung des TEG: „Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass das TEG bei der DB angewendet wird. Die GDL ist zu einem Verfahren zur Mehrheitsfeststellung in den betroffenen 71 DB-Betrieben bereit. Die GDL-Tarifverträge kommen in GDL-Mehrheitsbetrieben – Stand heute 16 – zur Anwendung.“15 In den anderen Betrieben gelten die Tarifverträge der EVG. Alle Parteien haben sich auf eine notarielle Feststellung der Mehrheitsverhältnisse geeinigt. Allerdings kommen bei der GDL Stimmen auf, die Umwandlung von Tarifverträgen der GDL in EVG-Tarifverträge nicht einfach hinzunehmen. Damit ist offensichtlich, dass eine strukturelle Auflösung der vorhandenen Konflikte nicht gelungen ist, sodass weitere Verhandlungen über den genauen Prozess erfolgen müssen. Ob und wie das Thema der Mehrheitsverhältnisse 2023 aufgegriffen wird, blieb offen.
 
        FAZIT
 
        Mit Blick auf die eingangs aufgeworfenen Fragen lässt sich feststellen, dass die traditionell kooperativen Arbeitsbeziehungen bei der Bahn durch zwei Prozesse unter Druck geraten sind: einerseits durch den privatwirtschaftlichen, liberalisierenden und modernisierenden Umbau der Bahn, die sich sukzessive aus der ursprünglichen Staatskultur herausgelöst hat; andererseits durch eine stärker konfliktorientierte Gewerkschaftskonkurrenz. Durch die Transformation der GDL vom Berufsverband zu einer konflikt- und durchsetzungsfähigen Berufsgewerkschaft ist das System der Arbeitsbeziehungen seit der Jahrtausendwende neu geordnet worden. Dabei verkörpert die EVG das Moment der Kontinuität, indem sie weiterhin im konflikt-kooperativen Modus mit der Bahnführung die polit-ökonomischen Verhältnisse bei der Bahn zu gestalten versucht. Dagegen setzt die GDL auf eine offensive Politik zugunsten einzelner Mitgliedergruppen, ohne sich in übergreifende Bündnisse einbinden zu lassen. Die EVG praktiziert eine Balance zwischen den Mitglieder- und den Einflussinteressen der Gesamtorganisation, womit sie jedoch offene Flanken für eine arbeitnehmerkritische Perspektive generiert. Dagegen setzt die GDL primär auf die Mitgliederinteressen und versucht, ihren Einflussbereich zulasten der EVG offensiv auszuweiten. Daraus resultiert eine unerbittliche Konkurrenz, die durch unterschiedliche Gewerkschaftskulturen flankiert wird und minimale Formen des wechselseitigen Vertrauensaufbaus bislang unmöglich machte. Gleichzeitig hat aber auch die Bahnführung noch keine nachhaltige Umgangsweise mit der GDL gefunden, die deren Existenz und Interessen akzeptiert, um Vertrauen für eine Kooperation aufzubauen. Stattdessen gilt die GDL als Störenfried der etablierten kooperativen Arbeitsbeziehungen. Doch statt den Handlungsspielraum für eine selbstverantwortete interne Konfliktschlichtung auszuweiten, wie sie noch im Grundlagenvertrag angelegt ist, setzte die Bahnführung zuletzt primär auf externe Konfliktschlichtung durch Politik, Gerichte und die Gesetzgeberin.
 
        Für das TEG zeigt der Konflikt bei der Bahn sehr deutlich, dass dieses Gesetz zwar verfassungskonform ist, aber bislang keinen funktionsfähigen Rahmen darstellt: Die Grundidee des TEG besteht darin, die negativen Folgen der Gewerkschaftskonkurrenz abzubauen und Anreize für Kooperation aufzubauen. Allerdings sind die Voraussetzungen, um diese Philosophie einzulösen, sehr anspruchsvoll. Dafür braucht es nämlich in einer freiheitlichen Wettbewerbssituation ein Minimum an wechselseitigem Respekt und Vertrauen, was sich angesichts der gegenläufigen Interessen und Verhaltensweisen bislang nicht aufbauen ließ. Insofern sind die beobachtbaren Anwendungsprobleme wie etwa die Mitgliederfeststellung keinesfalls rein technischer Art, sondern lassen sich auf tieferliegende Probleme zurückführen. Das TEG ist ein Versuch, die Zuständigkeiten der Gewerkschaften in einem Betrieb klar zu regeln. Im Falle der Bahn verschärft es stattdessen aber den Anerkennungskonflikt zwischen den Gewerkschaften. Das TEG kann nur dann hilfreich sein und kooperationsfördernd wirken, wenn es innerhalb und zwischen den Akteurinnen ein höheres Maß an wechselseitigem Vertrauen gibt. Ohne Vertrauen wirkt das TEG eher konfliktverschärfend, weil die unterlegene Gewerkschaft alles daransetzen muss, um durch eine aufmerksamkeitsorientierte Offensive ihre Daseinsberechtigung unter Beweis zu stellen. Dies mündet jedoch gerade in den Überbietungswettbewerb, den das TEG verhindern sollte und der die Kulturen des Vertrauens untergräbt. Insofern ist das Gebot der Stunde wohl darin zu sehen, Prozesse und Maßnahmen zu suchen, die vertrauensbildend wirken, um eine neue, nachhaltige Kooperationskultur aufzubauen. Der gerade abgeschlossene Tarifvertrag bedeutet somit zunächst nur, dass etwas Zeit erkauft wurde.
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        EDITORIAL
 
        Wollte man nach den vergangenen beiden Jahren den Stand der Digitalisierung in Deutschland auf einen Begriff bringen, so müsste dieser vermutlich „Faxgerät“ heißen. Zwar müssen die Gesundheitsämter ihre tägliche Arbeit längst nicht mehr ohne Computer- und Softwareunterstützung meistern, doch hat die Coronapandemie schonungslos die Schwachstellen der digitalen Gesellschaft aufgedeckt: die Digitalisierungsdefizite der öffentlichen Verwaltung, die schlechte digitale Ausstattung der Schulen und Universitäten, den ausbaufähigen Digitalisierungsstand der Unternehmen, die Monopolstellung internationaler Digitalkonzerne, die Polarisierung in den sozialen Medien, die digitale Spaltung der Gesellschaft in Stadt und Land und Arm und Reich.
 
        Dabei sollte nicht übersehen werden, wie sehr uns die Digitalisierung gerade in Pandemiezeiten das Leben erleichtert – durch neue digitale Formen der Kommunikation und des Arbeitens, beim abendlichen Genuss von Filmen und Serien, ja, sogar bei der Pandemiebekämpfung – und wie weit wir auf dem digitalen Weg bereits gekommen sind. Wer heute einem Zehnjährigen erzählt, dass es noch vor gut 15 Jahren weder Smartphones noch Streamingdienste gab und private Videotelefonate bestenfalls in Science-Fiction-Filmen vorkamen, erntet meist nur ein ungläubiges Lächeln.
 
        Gleichwohl bleiben die mit der Digitalisierung verknüpften Herausforderungen groß. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien findet kaum ein Wort so häufig Erwähnung – und dies über nahezu alle Politikbereiche hinweg. Staat, Verwaltung und Infrastruktur sollen bürgernah digitalisiert, digitale Innovationen und Kompetenzen gestärkt, digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit gewährleistet und der Zusammenhalt der digitalen Gesellschaft gestärkt werden. Neuen digitalen Spaltungen und Ungleichheiten vorzubeugen – und bereits bestehende abzubauen –, dürfte dabei die größte Aufgabe sein. Ob dies gelingt, wird auch über die Qualität unserer Demokratie maßgeblich mitentscheiden.
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        ESSAY
 
        POTENZIALE DER DIGITALISIERUNG JENSEITS VON MARKT UND STAAT
 
        Evgeny Morozov
 
        Digitale Technologien können in unzähligen Bereichen zur Anwendung kommen – zumindest in der Theorie. In der Praxis sind es vor allem Unternehmen und Regierungen, die sich ihrer bedienen. Die Möglichkeiten und Funktionen der Technologien sind dementsprechend auf die recht spezifischen Bedürfnisse dieser Auftraggeber ausgerichtet, die meist mit ökonomischer und bürokratischer Kontrolle zu tun haben. Sie überschneiden sich daher nur teilweise mit den Bedürfnissen lebendiger demokratischer Gesellschaften. Könnte sich dies ändern? Sollte es das? Können andere Akteure dazu beitragen, die Vision von wirklich demokratischen digitalen Plattformen und Diensten zu erweitern? Ließen sich neue digitale Landschaften attraktiver gestalten für die politischen Bedürfnisse von Bürgervereinigungen, Nachbarschaftsgruppen, gemeinnützigen Organisationen oder Bürger:innen wie dir und mir?
 
        Auf den ersten Blick erschließt sich der Sinn dieser Fragen vielleicht nicht. Die meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen, von einzelnen Nutzern ganz zu schweigen, haben bereits Zugang zu Facebook oder Twitter, sie können also die bestehenden kommerziellen Infrastrukturen nutzen, was sie auch tun. Viele erfolgreiche politische und aktivistische Kampagnen, auch Wahlkämpfe, wurden auf solchen Plattformen geführt und gewonnen. Vor welchem Problem stehen wir also überhaupt? Warum das Rad neu erfinden?
 
        An dieser Stelle hört die allgemeine Kritik an den tatsächlich existierenden digitalen Plattformen in der Regel auf und wird in eher obskure politische Debatten verlagert. Sicher, wir können über den Missbrauch der Marktmacht oder zwielichtige Praktiken der Datenerfassung sprechen. So wichtig diese Themen auch sind: Sie lenken davon ab, dass unseren digitalen Infrastrukturen etwas Großes und Wesentliches fehlt.
 
        Vor zehn Jahren wäre es vielleicht noch gerechtfertigt gewesen, die Grundlagen der Organisation unseres digitalen Lebens und unserer Institutionen nur zurückhaltend infrage zu stellen. Schließlich gab es Ereignisse wie den Arabischen Frühling, und es sah so aus, als würden die dominanten, kommerziell betriebenen Social-Media-Plattformen dabei helfen, festgefahrene Diktaturen zu stürzen. Diese Aufbruchstimmung, getragen von einer gehörigen Portion techno-utopischer Unschuld und Naivität, ist längst verflogen. Und wir sollten uns nicht damit aufhalten, ihr hinterherzutrauern.
 
        Heute zweifelt niemand mehr an der Tatsache, dass unsere geliebten digitalen Plattformen auch Schattenseiten und versteckte Kosten haben. Wie im Falle des Klimawandels sind diese nicht sofort offenkundig. Aber nur, weil sie nicht sofort ersichtlich sind, heißt das nicht, dass sie weniger folgenreich oder zerstörerisch für Freiheit und Demokratie wären.
 
        Antworten auf diese Fragen und Herausforderungen zu suchen bedeutet nicht, den Nutzen digitaler Technologien für ein lebendiges öffentliches Leben und für die demokratische Politik im Allgemeinen anzuzweifeln. Vielmehr geht es darum, klarzustellen, dass es nicht zwingend eine Gleichwertigkeit zwischen den Methoden und Techniken, die wir mit der Navigation im digitalen Raum verbinden, und den Geschäftsmodellen der Unternehmen gibt, die diese Methoden und Techniken derzeit beherrschen. Man kann Ersteres haben, ohne notwendigerweise auch Letzteres akzeptieren zu müssen.
 
        Schlüsselfunktionen wie das Entdecken, das Organisieren und das Verbreiten von Informationen könnten durchaus über institutionelle und infrastrukturelle Modelle bereitgestellt werden, die sich stark von den Aktivitäten von Facebook, Google oder Twitter heute unterscheiden. Wenn wir uns von dem weit verbreiteten Irrglauben verabschieden, dass die Dominanz dieser digitalen Plattformen alternativlos sei, stellen wir vielleicht auch fest, dass über neue und alternative digitale Methoden und Techniken auch neue Formen des politischen und kollektiven Lebens entstehen können.
 
        ***
 
        Bevor wir uns mit solchen Alternativen befassen, sollten wir klar benennen, was alles gut läuft. Die heutige digitale Wirtschaft funktioniert – allerdings nur für eine begrenzte Anzahl von Akteuren. Für diejenigen, die im kommerziellen Bereich tätig sind, bieten die digitalen Technologien eine aufregende neue Möglichkeit, neue und oftmals effizientere Märkte zu schaffen. So konnten beispielsweise über lange Zeit ungenutzte Ressourcen wie Häuser oder Autos plötzlich wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden. Noch die trivialsten Gegenstände konnten auf einmal verkauft oder versteigert werden; und auch die Kundenzufriedenheit – mit Uber-Fahrern, Airbnb-Gastgebern oder Verkäufern bei Ebay – konnte durch Datensammlung gemessen und überprüft werden. Es entstanden gänzlich neue Arten von Unternehmen und Geschäftsfeldern.
 
        Auch in Regierungskreisen ist es kein Geheimnis, wozu die digitalen Technologien fähig sind: Von der Kontaktnachverfolgung in einer Pandemie bis hin zum Einsatz verschiedener Instrumente wie etwa dem „Nudging“, durch das für wünschenswert gehaltene soziale Ergebnisse erzielt werden (zum Beispiel Menschen in prekären Lebensverhältnissen dazu zu bringen, zu sparen), bieten die digitalen Technologien einen neuen Apparat zur Kontrolle. Das Wort „Kontrolle“ wird in diesem Kontext ohne unheilvollen Unterton verwendet, auch wenn damit immer ein erhebliches Maß an digitaler Überwachung verbunden ist. In den harmlosesten Szenarien handelt es sich bei solchen „Kontrollbemühungen“ einfach um Versuche, die Regierungsbürokratie effizienter zu machen.
 
        Bleibt noch der dritte Akteur, der größte von allen, dessen Bedürfnisse von der heutigen digitalen Wirtschaft weitgehend unberücksichtigt bleiben: die Öffentlichkeit. Welchen Nutzen hat der große Teil der Bevölkerung von den digitalen Technologien? Oberflächlich betrachtet, sind die Antworten klar und zahlreich. Als Privatpersonen begrüßen wir individuelle Apps bei der Bewältigung des Alltags, bei so unterschiedlichen Dingen wie der Kinderbetreuung oder dem Lebensmitteleinkauf. Als Bürger wollen wir unsere Meinung über den Zustand der Politik – oder den Zustand unserer Straßen oder des öffentlichen Raums – ausdrücken, sammeln und mitteilen. Und dann wollen wir natürlich, dass so viel wie möglich in unserem Leben automatisiert und reibungslos abläuft, damit wir die nötige Zeit für Selbstverwirklichung und kreatives Wachstum haben. Dieser Automatisierungsgrad setzt die Existenz und das reibungslose Funktionieren unsichtbarer Hintergrundinfrastrukturen voraus, etwa Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing.
 
        Angesichts dieser Bedürfnisse überrascht es nicht, dass die naheliegende institutionelle Lösung für Regierungen darin besteht, sich bereits vorhandenen digitalen Plattformen zuzuwenden. Der Betrieb eines KI-Dienstes – der für Apples sprachgesteuertes Assistenzsystem „Siri“ oder Amazons „Alexa“ erforderlich ist – ist keine triviale Aufgabe und ist in Wartung und Entwicklung finanzintensiv. Natürlich werden dieselben Infrastrukturen auch für weitaus komplexere Aufgaben benötigt, die über den Alltag hinausreichen. Denken Sie zum Beispiel an die Integration von Alphabets „Deep Mind“, einer KI-Anwendung zur Patientenüberwachung, in das britische Gesundheitssystem – ein umstrittener Prozess, der einige Datenschutzbedenken aufkommen ließ, da Google hierdurch Zugriff auf 1,6 Millionen Patientendaten erhielt.
 
        Geht man davon aus, dass Regierungen keine andere Wahl haben, als sich an digitale Plattformen zu wenden, um die Bedürfnisse ihrer eigenen Wählerschaft zu befriedigen, dann ist der Spielraum für mögliche politische Alternativen ziemlich gering. Natürlich könnte man zum Beispiel bestimmte Bereiche des täglichen Lebens oder des Wohlfahrtsstaates für digitale Plattformen für tabu erklären. Oder man könnte die Unternehmen daran hindern, sämtliche Daten, die sie sammeln, auch zu nutzen. Oder man könnte sie dazu verpflichten – wie es die Stadt Barcelona mit einigen Tech-Firmen getan hat –, die von ihnen gesammelten nicht-privaten Daten mit den öffentlichen Behörden zu teilen, damit die Öffentlichkeit Zugang zu ihnen hat und andere Dienste mit ihnen aufgebaut werden können. Die Bedingungen und Auflagen sind vielfältig und reichen von einer Laissez-faire-Politik nach dem Motto „alles ist erlaubt“ bis hin zu einer gezielten Politik, die den digitalen Vermittlern in den Unternehmen klare Grenzen dafür setzt, was sie in welchen Bereichen mit ihren Daten tun können.
 
        Doch auch in einem solchen Modell ist die Frage der Freiheit ziemlich eng gefasst. In erster Linie geht es darum, sicherzustellen, dass die Bürger vor den Auswüchsen der stets datenhungrigen digitalen Plattformen geschützt werden. So haben jedenfalls die meisten politischen Entscheidungsträger und kritischen Intellektuellen bisher über dieses Thema gedacht. Man schlug neue Arten von Rechten vor, etwa das „Recht auf Vergessenwerden“ oder das „Recht auf Zukunft“, wie es die Wirtschaftswissenschaftlerin und Sozialpsychologin Shoshana Zuboff getan hat. Ihr aller Ziel ist es, den Mitgliedern der digitalen Öffentlichkeit ein Mindestmaß an Würde zurückzugeben.
 
        Gegen solche Bestrebungen ist nichts einzuwenden. Die meisten von ihnen sind in der Tat bewundernswert. Und doch muss man fragen, ob der derzeitige Ansatz, der eine bestimmte Verteilung von Befugnissen und Verantwortlichkeiten zwischen Regierungen, Unternehmen und Bürgern als gegeben hinnimmt, wirklich der einzig mögliche ist und wir uns nicht mehr erhoffen dürfen. Könnte es sein, dass hinter all dem Gerede über die Macht der Künstlichen Intelligenz und die Unvermeidlichkeit reibungsloser Utopien, die durch das Internet der Dinge und die intelligente Stadt Wirklichkeit werden sollen, in den digitalen Technologien immer noch ungenutzte und versteckte politische Potenziale stecken? Und könnte es sein, dass unsere derzeitige, eher enge und klar definierte Aufgabenteilung zwischen Staat und Wirtschaft dieses Potenzial nicht ausschöpft?
 
        ***
 
        Denken Sie an den naheliegendsten – und nur scheinbar langweiligsten – Bereich: das alltägliche Leben. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht eine bessere oder klügere Methode entdecken, um Dinge zu tun, die wir alle für selbstverständlich halten: ein Gericht kochen, unsere Wohnung aufräumen, eine Fremdsprache lernen, einen kaputten Stuhl reparieren. Wir sind von Natur aus aktive Wesen, die sich an unvorhergesehenen Herausforderungen erfreuen – und diese am liebsten kreativ umgehen. Bei der Lösung dieser Mikroprobleme erleben wir ein Gefühl des Triumphs und der Meisterschaft. Wenn wir Glück haben, stolpern wir vielleicht sogar über einen genialen Weg zur Verbesserung grundlegender, scheinbar unabänderlicher Prozesse, die uns, im Nachhinein betrachtet, schon immer viel zu viel Energie und Zeit kosteten.
 
        Aber was passiert danach? Höchstwahrscheinlich wenden wir diese Methode nur an, um unser eigenes Leben zu verbessern und eine kleine private Utopie für uns selbst zu schaffen. Das ist in den meisten Fällen der Punkt, an dem der soziale Innovationsprozess endet: in unseren Köpfen und Händen. Wir geben die potenziell für die ganze Gesellschaft nützlichen Methoden und Techniken, die wir, oft ohne groß danach gesucht zu haben, entdeckten, nicht weiter – nicht einmal an unsere Nachbarn oder Familienmitglieder.
 
        Warum ist das so? Ganz einfach: Die Hürden für eine effektive Kommunikation und soziale Institutionalisierung solcher Entdeckungen auf globaler Ebene sind einfach zu hoch. Deshalb machen sich die meisten von uns nicht einmal die Mühe, diese Entdeckungen so zu formalisieren, dass sie überhaupt mit anderen geteilt werden können. Wir schreiben vielleicht einen Tweet oder posten ein Foto, aber damit endet eine solche Kommunikation normalerweise. Dafür gibt es einen Grund: Unsere sozialen Systeme sind einfach nicht dafür ausgelegt, soziale Innovationen zu maximieren, die von ihren Mitgliedern erdacht – oder in vielen Fällen auch nur aus der Mottenkiste gezogen – werden.
 
        Die einzige Möglichkeit, solche Entdeckungen zu verbreiten und einer Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, besteht in ihrer Vermarktung. Über das Streben des Kapitalismus nach Rentabilität kommt es dann auch zweifellos zu den gewünschten Ergebnissen, und die obskursten und undenkbarsten Produkte werden in den entlegensten Gebieten der Welt allgemein zugänglich. Eine solche Kommerzialisierung bringt die Innovatoren jedoch in eine gewisse institutionelle Zwangslage: Sie müssen ein Start-up gründen, ein Geschäftsmodell ausarbeiten, ganz gleich, wie unhaltbar und ungeeignet sich eine solche kommerzielle Ausrichtung für die anstehende Aufgabe erweisen mag. Es ist ein Kompromiss: Was man an Reichweite und Universalität gewinnt, verliert man an Flexibilität hinsichtlich alternativer Formen der gesellschaftlichen Organisation.
 
        Wie funktioniert diese Dynamik in der Praxis? Nehmen wir an, Sie haben in Ihrem Alltag eine clevere Methode zum Lernen und Einprägen von Wörtern in einer Fremdsprache gefunden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Lösung wirklich revolutionär ist und Tausende von Menschen dafür dankbar wären, ist es unwahrscheinlich, dass Sie sie für sich behalten, um ganz alleine alle Sprachen der Welt zu erlernen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie tatsächlich versuchen werden, ihre Methode zu verbreiten. In der heutigen Welt gibt es dafür aber nur einen Weg: Sie werden Ihre Erfindung vermarkten und sich Kapital beschaffen. Sie werden also einige Zeit und Mühe darauf verwenden, andere davon zu überzeugen, in Ihr neues Unternehmen zu investieren, damit die ursprüngliche Innovation von einem bloßen Prototyp zu einem brauchbaren Massenprodukt werden kann.
 
        Nehmen wir an, die Sterne sind Ihnen gewogen und Ihre Entdeckung kommt als erfolgreiches Produkt auf den Markt: Nun stehen Sie vor der Aufgabe, die ursprünglichen Mittel, die Sie aufgebracht haben, zurückzuzahlen. Das erzwingt ein bestimmtes Geschäftsmodell, das höchstwahrscheinlich auf Abonnements zurückgreift oder auf eine Kombination aus der Datenextraktion Ihrer Nutzer und der anschließenden Generierung von Werbeeinnahmen auf der Grundlage dieser Daten. Damit ist diese neue und revolutionäre Technik zum Erlernen von Sprachen in eine Ware verwandelt worden – und Sie zu einem Unternehmer.
 
        Das ist nichts Neues. So hat die Kommerzialisierung von Erfindungen im Kapitalismus schon immer funktioniert. Dies ist auch der Grund, warum die bekannten Verfechter des Kapitalismus wie Friedrich Hayek im sogenannten Cash-Nexus das Vehikel des menschlichen Fortschritts ausgemacht haben: Unabhängig von den lokalen Kosten für einige – etwa Ungleichheit oder Ungerechtigkeit an einigen Stellen – ist der Gesamtnutzen (und sei es nur im Hinblick auf die Senkung der Produktionskosten) immer größer, wenn nicht-kommerzielle Kontexte und Prozesse in wirtschaftliche Beziehungen gezwungen werden.
 
        Hat sich durch die Digitalisierung hieran etwas geändert? Nun, zunächst einmal sind unglaublich viele unserer Handlungen plötzlich beobachtbar geworden. Dank Sensoren und anderer intelligenter Systeme, die heute in unzähligen Bereichen um uns herum allgegenwärtig sind, wird das meiste, was wir tun, aufgezeichnet. Infolgedessen konnte ein immer größerer Teil unseres Alltags zum Gegenstand von Überlegungen und empirisch abgesicherten Analysen werden: Auch in unseren intelligenten Häusern werden wir ständig aufgefordert, über Trends, Muster und Statistiken nachzudenken. Zweitens kommt man heute selbst mit einem trivialen Maß an technologischem Wissen und Können viel weiter als noch vor zehn oder gar fünf Jahren: Auch ohne Programmieren zu lernen, können wir mit weniger Aufwand mehr erreichen. In diesem Punkt hatten die Techno-Utopisten der 1990er Jahre absolut recht. Ein solcher erweiterter Einfallsreichtum wird wahrscheinlich ein ständiges Merkmal des digitalen Umfelds bleiben und gewöhnlichen Nutzern nie dagewesene – wenn auch nicht immer vollständig realisierbare – Handlungsmöglichkeiten bieten.
 
        Das war die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, dass die heutige digitale Wirtschaft den neu entdeckten Fähigkeiten der Menschheit zu Reflexivität und transformativem Handeln auch Grenzen setzt. Diese Fähigkeiten werden vor allem durch die Logik der digitalen Plattformen und der Apps, die sie bevölkern, eingeschränkt. Welche sozialen Entdeckungen auch immer von den neu befähigten, sich selbst analysierenden Akteuren und Gruppen gemacht werden, sie müssen in diese Logik passen und sich den mit ihr verbundenen Zwängen beugen, Nutzerdaten zu monetarisieren oder Abonnements zu verlangen und einen Teil der erwirtschafteten Einnahmen der Plattform selbst abzutreten.
 
        Dieses marktwirtschaftliche Modell birgt durchaus einige Vorteile. Aber sollte es die alleinige Blaupause dafür sein, wie die digitale Gesellschaft funktioniert und wie sie soziale Innovationen institutionalisiert? Sollte jeder, der beim digitalen Sprachenlernen einen noch clevereren Weg entdeckt, vor die Wahl gestellt werden, entweder nichts zu tun oder Unternehmer zu werden? Führt diese Einheitslösung nicht dazu, dass die institutionellen Repertoires, die zur Problemlösung zur Verfügung stehen, begrenzt bleiben?
 
        Was, so könnte man sich fragen, ist aus all den intellektuell reichen und vielfältigen Institutionen geworden, die in früheren Zeiten eine so wichtige Rolle bei der Gestaltung der demokratischen öffentlichen Kultur gespielt haben, von der Bibliothek bis zum Museum und von der Universität bis zum Postamt? Was wäre ihre Entsprechung im digitalen Zeitalter? Und wie stellen wir überhaupt sicher, dass diese Frage auch für künftige Generationen noch Sinn ergibt, die daran gewöhnt sein werden, den gesellschaftlichen Wandel hauptsächlich als simplen Zweiklang von Plattform und App zu denken?
 
        Angesichts der Komplexität und Unlösbarkeit vieler sozialer und politischer Probleme, mit denen moderne Demokratien konfrontiert sind – vom sich beschleunigenden Klimawandel bis zur grassierenden Ungleichheit –, scheint es unklug, sich bewusst die Hände zu binden, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen aufzubauen, die soziale Innovationen unterstützen und beschleunigen. Genau hier liegt der größte Mythos der heutigen, von Unternehmen kontrollierten digitalen Wirtschaft: Während sie uns versichert, dass wir in einer innovationsfreundlichen Zeit leben, suggeriert ihre Rhetorik, dass wir in Wirklichkeit nicht innovativ genug sind – nicht schnell und nicht energisch genug –, um die Probleme der Menschheit zu lösen.
 
        Erst wenn wir erkennen, dass es möglich ist, die Methoden und Techniken zur Entdeckung, Organisation und Verbreitung von Informationen von den Unternehmensplattformen zu entkoppeln, die derzeit eine Monopolstellung innehaben, können wir anfangen, uns alternative Modelle vorzustellen, die hoffentlich einer ganz anderen Ökologie sozialer Innovationen den Boden bereiten.
 
        ***
 
        Der Weg, den es zu gehen gilt, zumindest für diejenigen unter uns, die an der Förderung einer demokratisch ausgerichteten digitalen Politik interessiert sind, scheint klar. Die beiden Elemente – die gesteigerte Selbstbeobachtung und der Einfallsreichtum kreativer Akteure –, die wir mit der Digitalisierung in Verbindung bringen, müssen gestärkt werden. Sie sind ein Teil der heutigen digitalen Landschaft, der zweifellos erhaltenswert ist. Ja, wir brauchen mehr Sensoren, mehr Analytik, mehr Datenverarbeitung. Und ja, wir brauchen mehr und einfachere Schnittstellen, die die Kosten für die Interaktion mit digitalen Systemen – und den Aufbau darauf – weiter senken. All diese Dinge können mit einer vorausschauenden und zielgerichteten Politik erreicht werden. Glücklicherweise gibt es keinen Mangel an Talenten – wenn die meisten von ihnen auch derzeit in der Privatwirtschaft beschäftigt sind –, die gerade solche Herausforderungen suchen.
 
        Ohne geeignete Eingriffe in den politischen und wirtschaftlichen Bereich dürften solche Maßnahmen jedoch nur bloße Technologieverstärker bleiben, die früher oder später von den kommerziellen Plattformen übernommen werden. Daher brauchen wir zunächst einmal öffentliche Maßnahmen und Institutionen, durch welche es für die Menschen ebenso leicht und rational wird, aus nicht-marktlichen Motiven heraus zu handeln wie aus marktorientierten. Soziale Innovation ist ein zu wichtiger Prozess, um ihn den Unternehmern und dem Markt zu überlassen.
 
        Der Weg der Veränderung führt aber nicht über eine Ächtung von Märkten und Unternehmertum, sondern es muss darum gehen, dafür zu sorgen, dass die digitalen Plattformen, auf die wir uns für unsere politischen und sozialen Aktivitäten verlassen, auch nicht-kommerziellen Ideen und Institutionen offen stehen. Es geht darum, das Repertoire und die Identitäten und Verhaltensweisen zu erweitern, die wir mit effektivem, digital vermitteltem Handeln in Verbindung bringen, anstatt für soziale Innovationen nur auf den kommerziellen Ansatz zu setzen, wie es heute der Fall ist. Wir müssen zu diesem Zweck keineswegs den Plattformen dieses oder jenes vorschreiben. Vielmehr geht es darum, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um entkommodifizierte, vom Markt entkoppelte Verhaltensweisen und Aktivitäten zu fördern und aufrechtzuerhalten, deren letztendlicher Zweck es ist, Solidarität, Altruismus und Zusammenarbeit zu fördern.
 
        Wenn ich kein Start-up gründen will und es keine Risikokapitalgeber gibt, die sehen wollen, wie meine App oder Plattform alle ihre Konkurrenten verdrängt, wie stelle ich dann sicher, dass sich meine Standortinnovation über den gesamten Globus ausbreitet und eine Chance hat, auch an abgelegenen Orten angenommen zu werden? Und was motiviert mich überhaupt, diesen Weg zu gehen? Welche Art von institutioneller und sonstiger Unterstützung müsste zum Beispiel der modernisierte Wohlfahrtsstaat bieten, damit dieses Geschäft für mich politisch und wirtschaftlich attraktiv und überhaupt realisierbar ist?
 
        Es gibt vermutlich keine richtigen oder falschen – und sicherlich keine einfachen – Antworten auf diese Fragen. Aber stellen wir sie nicht, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, welche Arten von demokratischen Innovationen uns entgangen sind, nur weil wir es noch nicht geschafft haben, unsere digitalen Infrastrukturen aus ihren derzeitigen Einsatzgebieten in der Wirtschaft und in der bürokratischen Verwaltung herauszulösen. Es geht nicht darum, einfach mehr Civic-Tech-Projekte zu finanzieren. Wir können nicht blind darauf vertrauen, dass solche Initiativen sich von selbst eine nicht-marktbezogene Nische in der globalen Wirtschaft erobern.
 
        Die Aufgabe ist komplex: Es geht um den Aufbau von Institutionen außerhalb des Marktes, die in der Lage wären, die Art von Anziehungskraft zu entwickeln, die große Teile der digitalen Wirtschaft – und die zugrunde liegenden digitalen Infrastrukturen – mit sich reißt. Wie bereits erwähnt, wurden solche Institutionen schon einmal erfunden – es gibt den Wohlfahrtsstaat, es gibt kulturelle Einrichtungen, von Universitäten über Museen bis hin zu Forschungsinstituten. Zugegeben, diese waren im Laufe der Jahrhunderte nicht frei von Kontroversen, da sie in den Kolonialismus und viele andere unangenehme Hinterlassenschaften verwickelt waren. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass nur durch die Einrichtung, den Betrieb und die öffentliche Finanzierung solcher entkommodifizierten, nicht-marktwirtschaftlichen Institutionen langfristige institutionelle Alternativen angedacht und umgesetzt werden können. Hier muss die Digitalpolitik die größten Anstrengungen unternehmen. Andernfalls bleibt das große Potenzial der digitalen Technologien ungenutzt – so wie es heute der Fall ist.
 
         
          Aus dem Englischen von Birthe Mühlhoff.
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        KULTURGESCHICHTE DER DIGITALISIERUNG
 
        Über die embryonale Digitalität der Alphanumerik
 
        Sybille Krämer
 
        Kaum etwas scheint heute selbstverständlicher, als das Digitale mit dem Einsatz der Computertechnik zu verbinden. Sind wir nicht alle Zeugen des Übergangs von der Gutenberg- zur „Turing-Galaxis“01 und ihrer Fortentwicklung hin zu Künstlicher Intelligenz, allgegenwärtiger Datenverarbeitung (ubiquitous computing), prädiktiven Algorithmen und maschinellem, mehrschichtigem Lernen (deep learning)?
 
        Mediengeschichtlich wissen wir allerdings, dass ein neues Medium das alte nicht einfach ersetzt und verdrängt, sondern das alte Medium zumeist fortlebt in neuer, veränderter Gestalt. So können wir vermuten, dass die Kulturen des Digitalen die Druckwerke nicht ablösen und überflüssig machen, sondern diesen eine Metamorphose widerfährt. Doch wenn etwas Altes im Neuen fortlebt – findet sich dann umgekehrt das Neue vielleicht auch, jedenfalls ansatzweise, bereits im Alten? Wäre also die Blickrichtung umkehrbar, indem wir nicht fragen, wie Digitalität die Schrift- und Buchkultur verändert hat, sondern umgekehrt, wieviel Digitalität bereits in der Schrift- und Buchkultur enthalten ist?
 
        Genau dies ist unser Ansatzpunkt. Das Digitale, so die These, ist vom Computer ablösbar; die Kulturgeschichte der Digitalisierung und die Kulturgeschichte des Computers fallen keineswegs zusammen. Stattdessen gibt es so etwas wie eine embryonale Digitalität bereits im alphanumerischen Zeichenraum.02 Die Schnelligkeit und Radikalität, mit der sich die Digitalisierung gegenwärtig vollzieht, wäre kaum erklärbar, wenn sich nicht Keimformen des Digitalen bereits im Schoße der vorhergehenden Epoche ausgebildet hätten. Diesem Phänomen wollen wir uns im Folgenden in drei, zugegebenermaßen selektiven, Gedankenschritten nähern.
 
        „DIGITAL“, „DIGITALITÄT“ UND ALPHABET
 
        Wenn ein Begriff zur Leerformel zu erstarren droht, lohnt ein wortgeschichtlicher Rückblick. „Digital“ ist mit dem lateinischen digitus („Finger“, später auch „Zehe“) verwandt. Die Finger einer Hand bilden eine abgegrenzte Menge klar unterscheidbarer Einheiten: Diskretheit und Disjunktivität, also eindeutige Unterscheidbarkeit, sind die wesentlichen Attribute. Und doch ist dies ein noch allzu statisches Bild. Erst Finger in ihrem Zusammenspiel bergen das performative Potenzial der Hand, das verkörperte Tätigwerden als Option. Das Digitale ist somit prozessual zu verstehen: Digitalisierung ist ein Vorgang, der auf der Zerlegung eines Kontinuums beruht, die Codierbarkeit dieser Elemente einschließt und auf deren (Re-)Kombinierbarkeit zielt. „Digitalisierung“ meint also jene Transformation, bei der etwas, das als relativ kontinuierlich und also „analog“ gelten kann, in Einzelelemente beziehungsweise Einzelschritte aufgespalten wird, die ihrerseits eindeutig chiffrierbar sind und zu variablen Strukturen zusammengefügt werden können.
 
        Vor diesem Horizont wird klar, dass bereits das Alphabet einen Prototypus des Digitalen stiftet. Das Alphabet zergliedert den Lautstrom der Rede. Zwar kommen in der Rede zum Beispiel Pausen zum Atemholen vor, doch für die Leerstellen, Lücken und Absätze im alphabetischen Schriftbild findet sich im Mündlichen kein Vorbild. Die Diskretheit und Disjunktivität, die eindeutige Unterscheidbarkeit der Buchstabenschrift digitalisiert sozusagen das Kontinuum des Sprechflusses und bringt eine Vergegenständlichung und Konkretisierung der Sprache als eine Entität überhaupt erst hervor, die in der Schrift sichtbar wird. Die Überzeugung, dass die verbale Sprache ein von Mimik, Gestik, Prosodie und Deixis03 separierbares – und analysierbares – System ist, ist erst eine Folgewirkung ihrer alphabetischen Transkription.
 
        Doch das Alphabet ist mehr als die Notierung der Lautsprache. Es ist ein effizientes Ordnungsregister, das neutral bleiben kann gegenüber den jeweils einsortierten Gehalten. Alphabetisch geordnete Wissenskorpora machen Wissen intersubjektiv adressierbar und zugänglich: Enzyklopädien, Lexika, Wörterbücher, aber auch die Bibliothekskataloge, Konkordanzen und Stichwortregister – von den Telefonbüchern (wer kennt die noch?) ganz zu schweigen – beruhen auf der epistemischen Funktion, Wissen durch alphabetische Sortierung adressierbar und „verwertbar“ zu machen.
 
        Mit der alphabetischen Auflistung geht die numerische Zählung Hand in Hand. Die Zahl hat immer schon ein Heimatrecht in den Geisteswissenschaften – wie umgekehrt die Interpretation eines in den Naturwissenschaften, den Sciences, hat. Ohne alphanumerische Notierungen in Werkverzeichnissen, Konkordanzen, bibliografischen Angaben, Autorensignaturen oder historischen Datenangaben sind geisteswissenschaftliche Forschungsgegenstände gar nicht zu haben. Es ist ein Selbstmissverständnis der Geisteswissenschaften, ihre Liaison mit der Zahl und dem Zählen zu verkennen. Ihre gelehrten Praktiken zehren vom Medium der Schrift, die eben nicht nur die Buchstaben-, sondern auch die Zahlenschrift des dezimalen Positionssystems einschließt. Seit dem 13. Jahrhundert werden Konkordanzen, alphabetisch sortierte Listen von zentralen Wörtern eines schriftlichen Werks, erstellt, die als Datenbanken avant la lettre deutbar sind.04 Die Erstellung solcher Konkordanzen wird im 20. Jahrhundert mit den Arbeiten von Josephine Miles und Roberto Busa, den Pionieren der Digital Humanities, zwar jeweils als handschriftliche Zettelsammlung begonnen, dann jedoch erstmals an Computer delegiert, um die maschinell produzierten Resultate zur Lösung konkreter Forschungsfragen im eigenen Fach einzusetzen.
 
        Wenn wir hier betonen, dass die embryonale Digitalität des Alphanumerischen ein computerunabhängiges Phänomen ist, so gilt es, noch einen weiteren, zumeist übersehenen Sachverhalt zu berücksichtigen: die „Kulturtechnik der Verflachung“, das Phänomen der artifiziellen Flächigkeit beziehungsweise – epistemisch gewendet – die konstitutive Diagrammatizität des Alphanumerischen.05 Wir schreiben und rechnen nicht, indem wir zeilenweise Zeichen aneinanderreihen, sondern indem wir die räumlichen Dimensionen der Fläche nutzen. Wir operieren in der Zweidimensionalität der Papierfläche mit ihren Orientierungen links/rechts und oben/unten. So bedarf etwa manuelles Rechnen des Untereinanderschreibens von Ziffern. Auch das Schriftbild des Textes kennt die Differenz zwischen oben und unten, wenn wir etwa an Kapitelüberschriften, Fußnoten oder Unterschriften denken.
 
        Die Rolle der zweidimensionalen Flächigkeit im alphanumerischen Schriftbild ist verallgemeinerbar. Ohne die grafischen Anordnungsformate von Listen, Tabellen, Diagrammen, Graphen und Karten, kurzum: ohne das zweidimensionale Format des Diagrammatischen sind wissenschaftliche Praktiken undenkbar. Was ein Diagramm ist, mag umstritten sein.06 Für unser Verständnis ist wesentlich, dass Diagramme aus der Interaktion von Punkt, Linie und Fläche entstehen, als zweidimensionale Projektionen meist nicht-räumlicher Sachverhalte – und zwar so, dass die räumliche Positionierung grafischer Elemente auf der Fläche relevant wird für das, was wir anhand des Diagramms erkennen und mit ihm machen können.
 
        Einem Ariadnefaden gleich durchziehen Techniken diagrammatischer Visualisierungen und Operationalität die gesamte Geschichte unserer Wissenspraktiken, sei es mit der erkenntniseröffnenden Rolle Euklidischer Diagramme in der Geometrie,07 den unzähligen Visualisierungsformen mittelalterlicher Wissensdarstellungen08 oder den diagrammatischen Tableaus,09 die in der Neuzeit eine enzyklopädische Ordnung des Wissens herstellen und durch die räumliche Verkörperung unsichtbarer Wissensfelder Sichtbarkeit und Übersicht stiften. Entgegen des Gemeinplatzes von der „Verflachung als Denkverlust“ oder der „Denkdeformation durch Oberflächlichkeit“ stellt die Kulturtechnik der Verflachung gerade ihr kreatives Potenzial heraus – als Aktivitätsfeld und Experimentier- und Laborraum wissenschaftlicher, künstlerischer und technischer Kreativität. Der Computer – und deshalb ist artifizielle Flächigkeit so entscheidend – ist nichts anderes als eine „diagrammatische Maschine“.
 
        DIGITALITÄT BEI LEIBNIZ
 
        Die alphanumerischen Keimformen des Digitalen treten schon in den Arbeiten des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) in erstaunlich konzentrierter und kondensierter Form zutage. Bei Leibniz, das kann hier nur in äußerster Verknappung angedeutet werden, kreuzen sich verschiedenartige Aspekte, die in ihrer Vielfalt vor Augen führen, welche Bestandteile den Nährboden einer Kulturgeschichte der Digitalisierung bilden. Wir bündeln diese Aspekte zu vier Topoi: Kalkülisierung, Binäralphabet, Rechen- und Chiffriermaschine und schließlich – und bis jetzt noch wenig bedacht – Netz und Vernetzung.
 
        Kalkülisierung
 
        Kalküle sind schriftliche Formalsprachen, bestehend aus einem endlichen Repertoire an Elementen und Regeln ihrer Kombinierbarkeit. Da wir – nach Leibniz – nicht denken können ohne den Gebrauch artifizieller Zeichen, bildet die Kalkülisierung eine folgenreiche Technik, die als Werkzeug geistiger Arbeit einsetzbar ist. Ihr Kunstgriff ist die Ablösung der Zeichenmanipulation von der Interpretation: Die Kalkülregeln beziehen sich auf die äußere Gestalt der Symbole, nicht auf deren Gehalt. So entsteht bei Leibniz die Idee einer allgemeinen Kombinatorik, die aus der syntaktischen Verknüpfung, Transformation und Permutation von Zeichen besteht, deren Semantik variabel ist.10 Die Buchstaben der symbolischen Algebra können, wie Leibniz hervorhebt, auf Zahlen, aber auch auf geometrische Figuren oder Begriffe referieren, sodass sich wahlweise Arithmetik, Geometrie oder Logik ergibt.
 
        Leibniz unterscheidet zwischen partikulären Kalkülen und einem Universalkalkül des Denkens. Partikuläre Kalküle hat er erfolgreich entworfen, exemplarisch sei etwa sein Infinitesimalkalkül genannt, den wir heute noch beim Differenzieren und Integrieren verwenden. Dessen Potenzial besteht darin, dass die Anwendung seiner Rechenregeln für unendlich kleine oder große Größen unabhängig ist von deren Interpretation, etwa der Frage, ob es eine unendlich große/kleine Zahl als aktuale Größe überhaupt geben kann. Allerdings will Leibniz mehr als partikuläre Bereichskalküle: Er ringt mit der Idee einer universalen Denkmaschine. Wäre es möglich, ein „Gedankenalphabet“ zu entwickeln, das auf der Kombinatorik einer abgegrenzten Menge von Grundbegriffen beruht, dann könnte eine universale Maschine des Denkens entworfen werden, die alle möglichen wahren Sätze generiert und von jedem vorgelegten Satz entscheidet, ob er wahr – also korrekt gebildet – oder falsch ist.11 Erst der Mathematiker, Philosoph und Logiker Kurt Gödel (1906–1978) hat die Unmöglichkeit dieser Idee bewiesen.12 Allerdings: Die Idee eines Universalkalküls des Denkens, die Leibniz lebenslang beschäftigte, nimmt im Kern bereits Ideen Künstlicher Intelligenz vorweg.
 
        Binäralphabet
 
        Leibniz erfand auch das Dualzahlensystem und die darauf beruhenden Rechenregeln.13 Ihm war klar, dass das Rechnen mit nur zwei Grundzeichen – angesichts der Schwierigkeiten, beim Wahrnehmen langer Zeichenfolgen noch Gestaltdifferenzen hinreichend klar unterscheiden zu können – für Menschenaugen und -hände wenig geeignet ist. Doch ist damit bereits jener universelle binäre Code entstanden, der in die Stromsignale des Computers übersetzbar ist. Die Zeitschrift der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris veröffentlichte 1703 einen entsprechenden Aufsatz von Leibniz.14 Der hatte bereits 1679 ein Manuskript verfasst,15 in welchem er das dyadische System erläuterte und einen Apparat entwarf, der auf Grundlage dieses Systems rechnen sollte.16 Gut möglich, dass Leibniz‘ Dualzahlensystem auch inspiriert wurde durch seine Beschäftigung mit dem chinesischen I Ging, dem Buch der Wandlungen, das kosmologische und philosophische Ideen in 64 Bildern umsetzt, die aus einem Strichcode aus je 6 durchgehenden oder unterbrochenen Linien bestehen.
 
        Rechen- und Dechiffriermaschine
 
        Leibniz entwickelte und konstruierte zudem die erste Vier-Spezies-Rechenmaschine, die Berechnungen in allen vier Grundrechenarten ermöglichte und die er als Modell der Royal Society vorstellte.17 Ihren technischen Kern bilden sogenannte Staffelwalzen, Zahnräder mit linear abnehmenden Zahnlängen. Leibniz hat dieses Staffelwalzenprinzip auch für einen Chiffrierapparat vorgeschlagen. Seine Arbeiten an dieser Maschine zur Codierung und Decodierung sind wenig bekannt. Angesichts seines genuinen Interesses am Zeichengebrauch als Werkzeug geistiger Arbeit interessierte er sich auch für Kryptografie. Es gibt mehrere Schriften und Entwürfe zur kryptografischen Maschine, der „machina deciphratoria“.18 Der Philosoph Nicolas Rescher unternahm erstmals eine entsprechende Rekonstruktion, deren technische Detaillierung und Realisierung von den Ingenieuren Richard Kotler und Klaus Badur bewerkstelligt wurde.19 Der Kunstgriff der Maschine besteht in ihrer polyalphabetischen Verschlüsselung, die weit effizienter ist als eine monoalphabetische Codierung: Während des Chiffriervorgangs konnte das Codierungsalphabet gewechselt werden. Nur der seinerzeit unterentwickelte Stand der Feinmechanik verhinderte Realkonstruktionen sowohl der Rechen- wie auch der Dechiffriermaschine. Beide Maschinen, das hat deren Nachbau demonstriert, waren gemäß der von Leibniz entwickelten Prinzipien voll funktionsfähig.
 
        Kalkülisierung, Codierung und Mechanisierung greifen also ineinander: Alphanumerische Operationalisierung und technische Maschinisierung verschwistern sich. Kein anderer Denker hat die Familienähnlichkeit zwischen dem Symbolischen und dem Technischen so deutlich erkannt und praktisch ausgelotet wie Leibniz. Seine Ideen einer Synthese des Symbolischen und des Technischen, von Sprache und Maschine, liefern entscheidende Grundlagen der Digitalisierung.
 
        Netz und Vernetzung
 
        In einem letzten, allerdings entscheidenden Schritt gilt es, Leibniz‘ Beitrag zum praktischen und theoretischen Einsatz des Netzes als produktive Organisationsform zu beleuchten.20 Bisher ist dieser Aspekt wenig sondiert. Zwar wurde Leibniz immer schon als „Mann der Kommunikation und der Vernetzung“ gedeutet.21 Doch es geht um mehr als um ein Kommunikationsphänomen – also den Umstand etwa, dass Leibniz ein postalisches Gelehrtennetzwerk mit mehr als 15000 Briefen an 1000 Briefpartner schuf. Entgegen der archaischen Netzkonzeption, in der – nicht anders als beim Fischer- oder Spinnennetz – das Netz zum Instrument der Verhinderung von Bewegung wird, hat Leibniz die Ordnungsform des Netzes – jedenfalls implizit22 – in ihrem mobilitätsermöglichenden und bewegungsförderlichen Potenzial erkannt und entfaltet: philosophisch in seiner Metaphysik und Epistemologie, wissenschaftlich mit seinem Enzyklopädiegedanken, wissenschaftspolitisch mit seinen Anregungen zu Akademiegründungen, kirchenpolitisch mit seiner ökumenischen Idee einer Reunion der Kirchen und schließlich ingenieurstechnisch mit seinen Entwürfen zu sich selbst regulierenden Entwässerungstechniken im Bergbau.
 
        Leibniz rang mit der Frage, wie zwei Prinzipien zu verbinden seien: einerseits sein ontologischer Individualismus, demgemäß stets nur Individuen, also Einzeldinge existieren; und andererseits seine Annahme eines realen Verbundenseins von allem mit allem. Wie also können Individuen in einem Verbund ohne Preisgabe ihrer Individualität überhaupt zusammenwirken? Wie kann – in der damals gängigen philosophischen Diktion – Einheit durch Vielheit entstehen? Leibniz’ Antwort darauf ist die Vision netzförmiger, sich selbst organisierender Verbindungen von individuellen Elementen.
 
        Verdeutlichen wir uns dies an einigen Beispielen: Metaphysisch birgt zum Beispiel seine „Monadenlehre“ diese Idee.23 Monaden sind die Grundbausteine der Welt, sie sind unverwechselbar individuell, kommen jedoch nur plural, also im Verbund vor. Diese Verbindungen sind allerdings nicht kausaler, sondern informationeller Art: Jede Monade spiegelt und repräsentiert die Gesamtheit aller übrigen Monaden von genau ihrem individuellen Standort aus. Das macht zugleich ihre Individualität und ihre Verbindung zu anderen aus. Die Monade ist Teil des Monadenverbundes, weil und insofern sie in ihrem Inneren das gesamte Monadensystem als eine informationelle Darstellung enthält. „Netzförmige Verbindung“ wird zum Inbegriff der individuellen Perspektiven, in denen das Monadenuniversum im Inneren jeder einzelnen Monade repräsentiert und verkörpert ist.
 
        Hinsichtlich der Förderung der Wissenschaften verfolgte Leibniz die Vernetzung von Wissen durch die Dynamisierung des Enzyklopädiegedankens. Das Aufklärungszeitalter ist zugleich das Zeitalter der Enzyklopädien. Jedoch ging es Leibniz nicht nur darum, die Enzyklopädie als holistische Wissensrepräsentation zu konzipieren. Vielmehr verband er damit die Vision einer scientia generalis und einer ars combinatoria,24 welche aus schon Gewusstem das noch nicht Gewusste im Sinne einer ars inveniendi ableitet. Die Enzyklopädie als Wissensnetz sollte ein Werkzeug der Wissensgenerierung werden.
 
        Wissenschaftspolitisch wiederum realisierte Leibniz die Netzwerkidee 1700 in der ersten Akademiegründung auf deutschem Territorium, der Brandenburger Sozietät der Wissenschaften. Weitere Akademien, wie die in Sankt Petersburg, Wien, Leipzig und Mainz, beriefen sich später auf ihn als ihren Inspirator.
 
        Auch in seinen technischen Entwürfen zeigt sich – jenseits von Rechen- und Chiffriermaschine – eine augenfällige Tendenz zur Kreation netzförmiger, sich selbst regulierender Abläufe. In seinen Planungen zur Bergwerksentwässerung im Oberharz konzipierte er zum Beispiel ein Zusammenspiel von Wasser- und Windkraft, das den Bergbau,25 der kontinuierlicher Wasserzufuhr bedarf, von Witterungs- und Trockenheitsbedingungen wie auch von Ressourcen tierischer oder menschlicher Arbeit unabhängig machen sollte. Seine Wasserräder sind multifunktional, sie treiben zugleich den Wasserfluss an und fördern das Erz. Leibniz entwickelte auch eine sich selbst regulierende Bremsvorrichtung, deren diagrammatischen Entwürfe kybernetische Steuerungsprinzipien vorwegnahmen.26 Eingeschlossen in seinen Plan war auch ein Wetterbeobachtungsnetz, in dem räumlich verteilte Messstationen Luftdruck, Lufttemperatur, Windrichtung oder Regenmengen systematisch erhoben und aufzeichneten.27 Zur Anfertigung geeigneter Messinstrumente (Barometer, Thermometer) kontaktierte er Glasbläsereien und empfahl überdies, Datensammlungen anzulegen, die – in den Darstellungsformen Text, Tabelle, Graph, Diagramm und Modell – die Ortstopografie, Wetterbeobachtungen, den Umfang der Wasserquellen und die Holzvorräte in sogenannten Grubentabellen miteinander verknüpften.
 
        In Leibniz‘ Plänen netzförmiger Organisation komplexer Zusammenhänge finden sich also Entwürfe des wechselseitigen Verbindens von Elementen zwecks Selbstorganisation und Selbststeuerung, ob nun in Form einer abstrakten Monadenmetaphysik, des Enzyklopädiegedankens, der Gründung von Akademien oder in technischer Hinsicht in der Bergbauentwässerung. In gewisser Weise wurde Leibniz damit zum Denker des Kybernetischen avant la lettre, indem er das Netz als eine Architektur favorisierte, die nicht dem Stillstand, sondern der Steigerung von Mobilität und Organisationseffizienz dient.
 
        PIONIERINNEN DES DIGITALEN
 
        Unsere letzte Sondierung wendet sich zwei Frauen zu, die – wenn auch in ganz unterschiedlicher Hinsicht – zu Vorreiterinnen der Digitalisierung geworden sind: Ada Lovelace (1815–1852), die 1843 das erste lauffähige Computerprogramm entwarf und veröffentlichte, lange bevor der Universalcomputer zur physikalisch realisierbare Maschine wurde; und Josephine Miles (1911–1985), die Forschungsansätze der Digital Humanities vorwegnahm, indem sie quantifizierende Methoden in die Literaturwissenschaft einführte und den Computer als konkretes Werkzeug einsetzte, um genuin geisteswissenschaftliche Forschungsfragen zu bearbeiten.
 
        Ada Lovelace
 
        Ada Lovelace, der Tochter des Dichters Lord Byron und der Aristokratin Anna Milbanke, blieb als Frau der Zugang zu öffentlichen Bildungsinstitutionen verwehrt. Allerdings wurde dies ein Stück weit durch ihre privilegierte Herkunft kompensiert: Sie erhielt Privatunterricht von anerkannten Gelehrten ihrer Zeit in Naturwissenschaften, Mathematik, Sprachen und Musik. Öffentliche Bibliotheken waren ihr – wie allen Frauen – verschlossen, doch ihr Ehemann, William King, Earl of Lovelace, vervielfältigte für sie wichtige Literatur. Und der Besuch von Ausstellungen, Vorträgen und intellektuellen Salons ermöglichte ihr Begegnungen, Gespräche und sich daran anschließende Korrespondenzen mit renommierten britischen Gelehrten und Schriftstellern der Zeit, unter anderem Charles Darwin, Augustus de Morgan (dem ersten Präsidenten der London Mathematical Society), Michael Faraday oder Charles Dickens. Schon als Zwölfjährige bastelte sie einen Flugapparat und imaginierte Dampfkraft als dessen Antrieb. Eine Kunstlehre vom Fliegen, eine „flyology“, wollte sie entwickeln – und dies noch vor den Flugkonzepten Otto Lilienthals.28
 
        1833 lernte Ada Lovelace den Mathematiker, Ingenieur und Philosophen Charles Babbage (1791–1871) kennen, der den Prototypus einer universellen Rechenmaschine, der „Analytical Engine“, erdacht und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Lovelace erkannte das Potenzial des Entwurfs und bot Babbage ihre Mitarbeit an, aus der sich eine enge Arbeitsbeziehung entwickelte. Zur Förderung des Projekts übersetzte Lovelace einen französischsprachigen Artikel über die Analytical Engine ins Englische und ergänzte diesen um eigenhändige Kommentare und Anmerkungen, die in ihrem Umfang den Originaltext um ein Dreifaches übertrafen.29 In diesen Text fügte sie unter anderem eine Tabelle ein, in der sie die Berechnung der Bernoulli-Zahlen in Form eines lauffähigen Maschinenprogramms entwarf und niederschrieb. Sie setzte dabei Programmierverfahren ein – „Bedingte Verzweigung“, „Rücklaufsystem“, „Schleifen von Schleifen“ –, die noch heute in der Programmiertechnik üblich sind. Der Text erschien 1843 in der Zeitschrift „Taylor’s Scientific Memoirs“ und blieb ohne Resonanz; erst 100 Jahre später wurde er wiederentdeckt und erneut veröffentlicht.
 
        Dieser Aufsatz – es blieb die einzige veröffentlichte Schrift von Ada Lovelace – markiert die Geburtsstunde des ersten lauffähigen Computerprogramms und der für die Technologie der Datenverarbeitung konstitutiven Scheidung von Hardware und Software. Ada Lovelace war die erste Programmiererin.30
 
        Doch ging es um mehr als „nur“ um ein Programm, das einen Computer – den es als Realmaschine damals noch nicht gab – instruieren konnte. Die Weitsicht von Lovelace bestand darin, zwischen einer Rechenmaschine, die mit Zahlen arbeitet, und einer Universalmaschine, die mit allgemeinen Symbolen arbeitet, zu unterscheiden. In der ideellen Nachfolge des Leibniz-Programms – das Lovelace vermutlich nicht kannte – verstand sie, dass die symbolmanipulierenden Operationen der Maschine deutungsindifferent sind. Diese Symbole können nicht nur Zahlen repräsentieren – wie Babbage noch annahm –, sondern alle möglichen Objekte, die in Gestalt algebraischer Relationen, also formal, beschreibbar sind. Die Analytical Engine, so Lovelace, sei eine Maschine, die „algebraische Muster webt“.31 Sie dient insofern nicht nur kognitiven Belangen, sondern könnte auch – eine entsprechende Programmierung vorausgesetzt – Musik komponieren.
 
        Ada Lovelace thematisierte auch bereits die Grenzen einer solchen Maschine: Da Technik menschliche Tätigkeit nicht ersetzt, sondern sie steigert und ihr assistiert, sprach Lovelace der Maschine Denkleistungen im Sinne einer universellen Künstlichen Intelligenz definitiv ab. Diese verfüge nicht über die Fähigkeit zu Originalität, könne uns also nicht überraschen, sondern bleibe ein dienstbares Werkzeug der maschinellen Kombinatorik für alles, was algebraisch notierbar ist.
 
        Heutzutage hat sich um die Figur der Ada Lovelace geradezu ein Hype entwickelt. Sie ist zur Namensgeberin einer Programmiersprache geworden, einer Kryptowährung, eines renommierten Preises der Association of Women in Computing sowie eines jährlich wiederkehrenden Tages zur Förderung weiblicher Arbeit im MINT-Bereich. Auch zur popkulturellen Ikone, gefeiert in Romanen, Filmen und Installationen, avancierte sie. Ihr eigenes Leben blieb jedoch verschattet. Sie litt unter den Spannungen zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen an die Normen weiblicher Existenz einerseits und ihren eigenen, als unweiblich geltenden Ambitionen auf wissenschaftliche Kreativität und technische Konstruktion andererseits. Krankheiten wurden ihre beständigen Begleiter, und chronische Schmerzen verdunkelten ihren von Schmerzmitteln wie Opium oftmals gelinderten und beherrschten Alltag. Mit 37 Jahren starb sie an Krebs.
 
        Josephine Miles
 
        Machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. 1947 wurde Josephine Miles in Berkeley als erste Frau auf eine Lebenszeitprofessur für Literaturwissenschaft berufen.32 Nach dem Tod ihres Kollegen Guy Montgomery übernahm sie dessen verwaistes Konkordanz-Projekt zum poetischen Werk John Drydens, einem Dichter und Dramatiker des 17. Jahrhunderts.33 Zunächst arbeitete sie händisch und vervollständigte 240000 Karteikarten, verteilt auf 64 Zettelkästen, indem sie allen Wörtern im Œuvre Drydens eine eigens codierte Adresse zuwies, inklusive einer Liste mit „Stoppworten“. Das poetische Werk wurde also in eine Datenbank umgewandelt.34 Diese Daten wiederum wurden in Lochkarten übertragen und an einen Computer der Abteilung für Elektrotechnik der Universität Berkeley gesandt. Die Maschine sortierte und bearbeitete, was ursprünglich manuelle Eintragung war, und Josephine Miles reproduzierte diese Maschinenresultate und visualisierte sie fotomechanisch.
 
        Doch das Konkordanzprojekt war nur der erste Schritt.35 Zur Vorreiterin der Digital Humanities wurde Josephine Miles vor allem dadurch, dass sie – und zwar unabhängig von Realeinsätzen eines Computers – quantitative Forschungsmethoden entwickelte, mit denen sie wichtige Theoreme ihrer Fachdisziplin revidierte und korrigierte.36 Wenn man so will: ein „distant reading“, bevor man es so nannte.37 Die durch das Auszählen von Worten eingenommene interpretationsneutrale Distanz eröffnete die Möglichkeit eines mikroskopischen Blicks auf Texte, der dann zu neuen interpretierenden Schlussfolgerungen führen konnte und bei Miles tatsächlich auch führte. Aus dem literarischen Text sind unter ihrer „zählenden Hand“ maschinenlesbare Korpora und Tabellenwerke geworden.
 
        Josephine Miles konnte so unter anderem zeigen, dass der literaturwissenschaftliche Gegenwartsblick häufig die Vergangenheit verzerrt, zumal diese Vergangenheit oft nur in selektiv ausgewählten Werken des Kanons berücksichtigt wird. Diese radikale Selektivität trübt den Blick. Sie konnte etwa die Annahme korrigieren, der Dichter William Wordsworth (1770–1850) habe für die Beschreibung von Emotionen vorrangig Metaphern eingesetzt.38 Auch konnte sie zeigen, dass der Wordsworth oft zugeschriebene Stil einer nahezu konkreten Poesie auf einer selektiven, nichtrepräsentativen Auswahl seiner Arbeiten durch die Interpreten beruhte. Sie relativierte auch die Auffassung, dass sich William Blakes romantische Exzentrizität und sein Rebellentum in seiner Sprache wiederfinde – dies trifft schlicht nicht zu, wie ihre Wortverwendungsanalysen zeigen.
 
        Josephine Miles wurde so in der Tat zur Wegbereiterin der Digital Humanities, aber nicht einfach dadurch, dass sie stupende Textarbeit, wie im Konkordanzprojekt, an die Maschine delegierte. Ihre Innovation war eher eine forschungsmethodologische: Sie konnte zeigen, dass quantifizierende, mithin empirische Arbeit an der Wortoberfläche literarischer Texte für genuin geisteswissenschaftliche Fragestellungen fruchtbar sein und wichtige interpretatorische Revisionen bewirken kann. In den herkömmlichen Ursprungsgeschichten wird häufig Roberto Busa (1913–2011) zum Vater der Digital Humanities erklärt.39 In Josephine Miles finden sie nun auch eine Mutter.
 
        Wie wir gesehen haben, beginnt die Digitalisierung also nicht erst mit dem Computer. Keimformen des Digitalen existieren bereits in der Schrift- und Buchkultur. Während Leibniz mit seinen Arbeiten zur Kalkülisierung, zum Binäralphabet, zur Rechen- und Chiffriermaschine und zur Vernetzung entscheidende Schritte auf dem Weg der Digitalisierung geht, bereitet Ada Lovelace die Nutzung des Computers auf entscheidende Weise vor. Josephine Miles setzt ihn dann tatsächlich als Werkzeug für die geisteswissenschaftliche Forschung ein und revolutioniert damit die Literaturwissenschaft. Digitalität hat also nicht nur unsere Schrift- und Buchkultur verändert – ohne diese Kultur wäre auch der Siegeszug des Digitalen in dieser Form kaum möglich gewesen.
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        DIGITALE ÖFFENTLICHKEIT UND LIBERALE DEMOKRATIE
 
        Christoph Neuberger
 
        „Wir leben auch deswegen in dunklen Zeiten, in denen das Projekt der Aufklärung und des demokratischen Rechtsstaates gefährdet ist, weil soziale Medien, Künstliche Intelligenz und andere Formen der digitalen Verzerrung des menschlichen Geistes um sich greifen, die Wahrheit, Tatsachen und Ethik teilweise aktiv und gezielt unterminieren.“01 Das schreibt der Bonner Philosoph Markus Gabriel in seinem 2020 erschienenen, viel beachteten Buch „Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten“. Mit diesem pessimistischen Blick auf die Gegenwartsgesellschaft ist Gabriel nicht allein. In den zurückliegenden Jahren ist vielfach eine Krise der liberalen Demokratie und ihrer Öffentlichkeit diagnostiziert worden, für die – neben dem Erstarken eines autoritären Populismus02 und anderen gesellschaftlichen Ursachen – vor allem die Digitalisierung der politischen Öffentlichkeit verantwortlich gemacht wird. Entsprechend düster klingen Buchtitel wie „Der Tod der Wahrheit“,03 „Die große Gereiztheit“,04 „Network Propaganda“05 und „The Disinformation Age“.06
 
        Beklagt werden unter anderem die Verrohung öffentlicher Diskurse (Hate Speech), eskalierende Kommunikationsdynamiken (Shitstorms), eine Polarisierung in den Auseinandersetzungen, Verstöße gegen das Wahrheitsgebot (Fake News), die Verbreitung irrationaler Erklärungsmuster (Verschwörungstheorien), Ungleichheiten in der Nutzung des Internets (digitale Spaltung), die algorithmische Manipulation der öffentlichen Meinungsbildung (Social Bots) sowie der Zerfall einer geteilten Öffentlichkeit (Echokammern, Filterblasen). Inwiefern diese Befürchtungen zutreffen, ist mittlerweile Gegenstand umfangreicher empirischer Forschung,07 die diese Annahmen teils bestätigt, teils relativiert hat (wie im Fall von Echokammern und Filterblasen08). Teil der Krise sind auch populistische Angriffe auf die Medien und den Journalismus, besonders auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.09 In diesem Aufsatz sollen systematisch die normativen Anforderungen an die Öffentlichkeit in der liberalen Demokratie und die Bedeutung des digitalen Wandels für ihre (unzureichende) Erfüllung herausgearbeitet werden.10
 
        WAS BEDEUTET „ÖFFENTLICHKEIT“?
 
        „Öffentlich“ meint zunächst die allgemeine, für alle freie Zugänglichkeit von Wissen und Kommunikation (in Abgrenzung zu „privat“ oder „geheim“).11 Rezeptive und kommunikative Teilhabe sollen ungehindert möglich sein. Die Öffentlichkeit ist eine gemeinsame Sphäre, in der sich alle gegenseitig beobachten und aufeinander reagieren können. Auf Straßen und Plätzen können sich kleine Öffentlichkeiten unter Anwesenden bilden. Große Öffentlichkeiten werden von Massenmedien organisiert, die gesellschaftsweit Beobachtung und Beeinflussung ermöglichen.
 
        Die prinzipielle Offenheit führt dazu, dass der Verlauf öffentlicher Kommunikation nur schwer überschaubar und vorhersehbar ist. Für die Beteiligten entsteht daraus ein hohes Maß an Unsicherheit. Aus Vorsicht muss daher immer unterstellt werden, dass einmal Publiziertes bereits allgemein bekannt und folgenreich ist.12 Diese Unsicherheit kann positive und negative Auswirkungen haben: Einerseits diszipliniert sie – wer zum Beispiel lügt, geht das Risiko des Widerspruchs und der öffentlichen Bloßstellung ein. Andererseits kann sie aber auch einschüchtern und vom Reden abhalten. Neben Risiken bietet die Öffentlichkeit jedoch auch Chancen. Öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung sind eine zentrale Währung der Mediengesellschaft, die in andere Währungen wie Geld und Macht konvertiert werden kann.
 
        Die Offenheit für Beteiligte und die Wechselhaftigkeit von Themen machen die Öffentlichkeit zu einer Unsicherheitszone und die Medien zum Unruheherd der Gesellschaft. Genau darin liegt ihre Funktion. Dem Soziologen Niklas Luhmann zufolge dienen Medien der „Erzeugung und Verarbeitung von Irritation. (…) Massenmedien halten (…) die Gesellschaft wach. Sie erzeugen eine ständig erneuerte Bereitschaft, mit Überraschungen, ja mit Störungen zu rechnen“.13 Erzeugt werden diese Irritationen entweder exogen (durch Nachrichten über Ereignisse in der Umwelt) oder endogen (durch den Verlauf des öffentlichen Diskurses selbst).
 
        ÖFFENTLICHKEIT IN DER LIBERALEN DEMOKRATIE
 
        Zwischen liberaler Demokratie und Öffentlichkeit besteht ein enger Zusammenhang: In der Sphäre der Öffentlichkeit sollen die demokratischen Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten vorbereitet werden, die für alle verbindlich sind und für die eine Beteiligung oder zumindest Kontrolle aller Bürger*innen erforderlich ist. Damit unterscheidet sich die Öffentlichkeit einerseits von der Sphäre der Privatheit, in der Individuen autonom und weitgehend ohne Kontrolle oder Rechtfertigung gegenüber dem Kollektiv entscheiden können. Andererseits unterscheidet sich die Öffentlichkeit von den formellen Beratungs- und Entscheidungsverfahren der Demokratie. Der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers findet hierfür die paradoxe Formulierung: „Der demokratische Wille ist auf eine Öffentlichkeit angewiesen, die nicht demokratisch funktioniert.“ Eine „Verstaatlichung“ würde der Öffentlichkeit Freiheit und Informalität nehmen: „Ihre Demokratisierung wäre für die Demokratie selbstzerstörerisch.“14 Diese Offenheit der Öffentlichkeit wird in autoritären Systemen durch staatliche Kontrolle unterbunden. Dagegen sind in liberalen Demokratien die individuelle Meinungsfreiheit und die institutionelle Medienfreiheit verbürgte Grundrechte (wie etwa in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes).
 
        Auch der Philosoph Jürgen Habermas betont die besondere Funktion der ungebändigten Öffentlichkeit, die als Arena den formellen Beratungen und Entscheidungen im staatlichen Kern vorgeschaltet ist: „Nationale Öffentlichkeiten verkörpern sich in Netzwerken, durch die ‚wilde‘, d.h. insgesamt unorganisiert aufeinandertreffende Kommunikationsströme fließen. (…) Politische Öffentlichkeiten verbreiten ein babylonisches Stimmengewirr; aber sie zerstreuen nicht nur, sondern haben zugleich eine zentripetale Kraft. Sie kondensieren aus Strömen von politischen Botschaften ‚öffentliche Meinungen‘. Diese lassen sich als Synthesen aus ungezählten themenspezifischen Stellungnahmen eines diffusen Massenpublikums zu mehr oder weniger gut definierten öffentlichen Problemen und Beiträgen begreifen.“15
 
        Die Sphäre der Öffentlichkeit besitzt nur schwache Strukturen, was die Dynamik von Themenkarrieren und Meinungsbildungsprozessen begünstigt. Strukturen der Öffentlichkeit sind zum Beispiel Rollen, Ebenen und Phasen. Journalistische Medien sind – ebenso wie Parteien, Verbände und Bewegungen – Intermediäre, die zwischen Bürger*innen und politischen Entscheidungsträgern vermitteln, und zwar in beide Richtungen: Einerseits vermitteln sie gesellschaftliche Interessen, andererseits politische Entscheidungen.16
 
        Die Ebenen der Öffentlichkeit lassen sich nach Größe und Struktur unterscheiden, wobei die Medienöffentlichkeit die höchste Reichweite hat; außerdem sind hier professionelle Leistungsrolle (Journalismus) und Publikumsrolle klar getrennt. Die Zahl der Teilnehmer*innen und die Fixierung von Rollen nimmt „von oben nach unten“ ab: von Versammlungsöffentlichkeiten als organisierten Ereignissen bis hin zu „Encounter-Öffentlichkeiten“, die sich spontan bilden und auch rasch wieder zerfallen. Das Verhältnis zwischen Medien und Politik lässt sich weiterhin nach den Phasen des politischen Prozesses (Policy Cycle) beschreiben.17 Der Soziologe Friedhelm Neidhardt ordnet einzelnen Phasen dieses Prozesses Funktionen zu:18 Die Transparenzfunktion bezieht sich auf Offenheit und Vielfalt der Themen und Beiträge auf der Eingangsseite der Öffentlichkeit. Die Validierungsfunktion verweist auf deren diskursive, synthetisierende Verarbeitung im öffentlichen Diskurs. Und die Orientierungsfunktion wird durch die öffentliche Meinung als Ergebnis des Diskurses auf der Ausgangsseite erfüllt.
 
        Neben der öffentlichen Meinungsbildung zu einem Streitthema ist auch die individuelle Meinungsbildung zu berücksichtigen, also die Nutzung und Wirkung politischer Kommunikation auf der Seite der Bürger*innen. Dabei stehen öffentliche und individuelle Meinungsbildung, Makro- und Mikroebene in einem Verhältnis der Wechselwirkung:19 Die öffentliche Meinung geht aus einem Diskurs hervor, in den bestenfalls eine Vielfalt der individuellen Meinungen der Bürger*innen eingeht. In umgekehrter Richtung gibt die öffentliche Meinung Orientierung bei der individuellen Meinungsbildung. Die subjektive Wahrnehmung des Meinungsklimas beeinflusst auch die Bereitschaft der Bürger*innen zur Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildung (Theorie der Schweigespirale).20 Zudem signalisiert die öffentliche Meinung den politischen Entscheidungsträgern, welche Meinung sich in der Öffentlichkeit als durchsetzungsfähig erwiesen hat und daher mit Akzeptanz rechnen kann. Umgekehrt versuchen politische Akteure, die Meinungsbildung zu beeinflussen, um Zustimmung und Unterstützung zu gewinnen.
 
        NORMATIVE ANFORDERUNGEN
 
        Die normative Bedeutung von Öffentlichkeit für die liberale Demokratie baut auf diesen deskriptiven Bestimmungen auf und ergänzt sie um Anforderungen, die sich von normativen Demokratie- und Öffentlichkeitstheorien ableiten lassen.21 Dafür gibt es mehrere Systematisierungsvorschläge.22 Einig sind sich die Theorien darin, dass Medien eine gemeinsame Sphäre der Öffentlichkeit und eine gemeinsame Wissensbasis schaffen sollen. Beides sind notwendige Voraussetzungen für Meinungsbildung. Darüber hinaus aber stellen die Theorien unterschiedlich hohe Anforderungen.
 
        Nach der liberalen Theorie kommt es nicht darauf an, dass sich jede*r Bürger*in öffentlich zu Wort meldet. Es genügt, wenn Repräsentant*innen die vorhandene Vielfalt der Themen und Meinungen angemessen wiedergeben. Eine Validierung der Argumente im öffentlichen Diskurs wird nicht verlangt. Bei unauflösbaren Interessengegensätzen reicht ein Kompromiss als Ergebnis. Die partizipatorische Theorie betont die Teilhabe als Selbstwert. Die deliberative Theorie geht über diese Forderungen hinaus: Sie verlangt einen rationalen, respektvollen und herrschaftsfreien Diskurs, in dem die zwanglose Überzeugungskraft der besseren Argumente – im besten Fall – zu einem Konsens führt. In der Tabelle werden die Anforderungen aufgelistet, und zwar getrennt nach Rezeption und Kommunikation. Abgeleitet werden einzelne Werte, die als Qualitätsmaßstab dienen können.
 
         
          Tabelle: Normative Kommunikationsanforderungen
 
                 
                	 
                  NORMATIVE DEMOKRATIE- UND ÖFFENTLICHKEITSTHEORIEN23
  
                	 
                  ABGELEITETE WERTE
  
  
                	 
                  Teilhabe durch Rezeption
  
  
                	 
                  Basisfunktion: Fokussierung der Aufmerksamkeit, gemeinsame Sphäre der Öffentlichkeit
  
                	 
                  Integration
  
  
                	 
                  Basisfunktion: Nachrichten („gut informierte*r Bürger*in“)
  
                	 
                  Freiheit, Gleichheit, Informationsqualität
  
  
                	 
                  Liberale Theorie: politischer Wettbewerb, Pluralität (Repräsentation von Interessengruppen), staatliche Machtbeschränkung
  
                	 
                  Freiheit, Vielfalt, Machtverteilung, Kritik und Kontrolle, Sicherheit
  
  
                	 
                  Teilhabe durch Kommunikation
  
  
                	 
                  Partizipatorische Theorie: authentische Äußerungen der betroffenen Bürger*innen
  
                	 
                  Freiheit, Gleichheit, Machtverteilung
  
  
                	 
                  Deliberative Theorie: rationaler, respektvoller und herrschaftsfreier Diskurs
  
                	 
                  Freiheit, Gleichheit, Machtverteilung, Diskursqualität
  
  
          
 
          Quelle: Eigene Darstellung
 
        
 
        DIGITALER WANDEL DER ÖFFENTLICHKEIT
 
        Wie die Verwirklichungsbedingungen für die genannten Werte sind, hängt stark von den verfügbaren Medien ab, mit deren Hilfe Öffentlichkeit hergestellt wird. Im 19. Jahrhundert entstand die Massenpresse. Damals wurde es möglich, Zeitungen und Zeitschriften schnell und in hoher Auflage zu drucken, billig zu verkaufen und damit Menschen aller Schichten zu erreichen. Im 20. Jahrhundert folgten mit Radio und Fernsehen elektronische Rundfunkmedien. Diese Massenmedien stellen Öffentlichkeit her, indem sie standardisiert für ein disperses (verstreutes) und weitgehend passives (nur rezipierendes) Massenpublikum Nachrichten und Kommentare bereitstellen. In dieser Massenkommunikation sind Beteiligung und Sichtbarkeit allerdings nicht beidseitig, sondern nur einseitig verwirklicht. Daher stellen Massenmedien eigentlich nur eine halbierte Öffentlichkeit her; das Versprechen der Teilhabe wird für das Publikum nur für die rezeptive Seite eingelöst. Es bleibt aufgrund seiner erzwungenen Passivität auch weitgehend im Dunkeln, also außerhalb der Öffentlichkeit. Redaktionen der Massenmedien sind unter diesen Umständen machtvolle Schleusenwärter (Gatekeeper), weil sie über die Auswahl von Themen und Meinungen entscheiden können.
 
        Die Digitalisierung hat aus zwei Gründen einen hohen Stellenwert für die politische Öffentlichkeit in der liberalen Demokratie: Zum einen eröffnet sie Akteuren in allen politischen Rollen – zumindest rein technisch – die Möglichkeit zur eigenen Kommunikation. Damit wird die halbierte Öffentlichkeit der Massenmedien vervollständigt, weil nun auch das Publikum kommuniziert und sichtbar wird. Das Gatekeeper-Monopol der Massenmedien geht verloren, weil in der digitalen Netzwerköffentlichkeit Redaktionen umgangen werden können. Diese oft als Demokratisierung begrüßte Erweiterung des Zugangs zur Öffentlichkeit gelingt vor allem mit der Hilfe sozialer Medien. Dies aber verleiht digitalen Plattformen wie Facebook, Instagram, Youtube oder Twitter erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Weil sie ökonomischen Imperativen folgen, zeigen sie bisher wenig Bereitschaft, Verantwortung für die liberal-demokratische Öffentlichkeit zu übernehmen.24
 
        Zum anderen expandiert mit der Digitalisierung der Bereich der mediatisierten politischen Kommunikation: Präsenzkommunikation mit wenigen Beteiligten – sei es in zufälligen Begegnungen unter Fremden (Encounter-Öffentlichkeit) oder in organisierter Form (Versammlungsöffentlichkeit) – wird in den digitalen Raum verlagert. Während in der Öffentlichkeit der traditionellen Massenmedien vor allem ein Elitendiskurs stattfindet, der durch Vertreter*innen von Parteien, Parlamenten und Regierungen bestimmt wird, integriert das Internet den gesamten Prozess der demokratischen Meinungsbildung25 – angefangen beim informellen Austausch unter Bürger*innen, über die Kommunikation von Parteien, Verbänden und Bewegungen, den Diskurs in der massenmedialen Öffentlichkeit bis hin zur Kommunikation von Parlament, Regierung und Verwaltung. Übergänge zwischen Phasen und Ebenen verlieren an Bedeutung, ebenso journalistische Gatekeeper, die den Übergang zwischen Kontexten regeln. Dadurch wird die öffentliche Meinungsbildung dynamischer, komplexer und in ihrem Verlauf noch weniger vorhersehbar.26 Neben der erweiterten Partizipation spielt auch die Automation eine zunehmende Rolle, also der Einsatz von Algorithmen für journalistische Aufgaben wie Monitoring, Verifikation, Textproduktion, Aggregation und Personalisierung.27
 
        Mit der Digitalisierung entsteht aber keine eigenständige Welt neben der alten, analogen Medienwelt. Vielmehr bilden traditionelle Massenmedien und professioneller Journalismus mit den neuen digitalen Formen eine hybride Öffentlichkeit,28 in der unterschiedliche Logiken neben- und miteinander wirken. Dabei werden Grenzen durchlässiger, etwa zwischen Medien (Konvergenz) oder auch zwischen Journalismus, Werbung und politischem Aktivismus, was dazu führt, dass die Identität von Angeboten oft nicht mehr eindeutig erkennbar ist. Dies gilt etwa für „Influencer“29 und „alternative Medien“,30 die oft extreme politische Positionen vertreten. Dass sich das politische Geschehen in weiten Teilen ins Internet verlagert hat, lässt sich an den Aktivitäten politischer Akteure wie jener der Parteien31 ablesen, vor allem in Wahlkampfzeiten.32
 
        VERWIRKLICHUNG VON WERTEN
 
        Verwendet man die oben abgeleiteten Werte der liberalen Demokratie als Maßstab und zieht die empirische Forschung zur Prüfung heran, dann lassen sich erhebliche Qualitätsdefizite in der digitalen Öffentlichkeit ausmachen:33
 
        (1) Informationsqualität: Die Recherche, Prüfung und Verbreitung von Nachrichten ist die Kernaufgabe des professionellen Journalismus. Bisher schöpft er das technische Potenzial für eine höhere Informationsqualität im Internet nicht aus. Was ihn daran hindert, ist eine schwere ökonomische Krise, ausgelöst durch die Konkurrenz mit digitalen Plattformen auf dem Werbemarkt und die „Gratismentalität“ der Nutzer*innen.34 Amateure (citizen journalism) und Algorithmen (computational journalism) können nicht als Ersatz einspringen, weil sie bisher keine vergleichbar hohe Informationsqualität wie professionell-journalistische Anbieter liefern.35 Dennoch gewinnt der Nachrichtenkonsum über soziale Medien an Bedeutung, vor allem in den jüngeren Altersgruppen.36 Die Erweiterung des verfügbaren Angebots in sozialen Medien kann die Nutzer*innen überfordern, sie kann Relativismus, geringes Vertrauen und eine nur „gefühlte“ Informiertheit zur Folge haben.37 Die Ökonomin Shoshana Zuboff etwa kritisiert,38 dass Plattformbetreiber radikal indifferent gegenüber der Qualität der Inhalte sind und erheblich zu Qualitätsdefiziten beitragen, etwa durch die Verbreitung von Fake News.39 Hier ist der professionelle Journalismus gefordert, der zunehmend auch die Qualitätssicherung von Fremdpubliziertem übernehmen sollte (Fact-Checking).
 
        (2) Diskursqualität: Die vielfach beklagte Verrohung öffentlicher Diskurse im Internet40 verweist darauf, dass zwischen der Offenheit auf der einen Seite und der Qualität des Diskurses auf der anderen Seite ein Spannungsverhältnis besteht. Die Diskursqualität lässt sich mit Hilfe von Kriterien wie Rationalität, Respekt, Responsivität und Inklusivität messen.41 Die bisherige Forschung zeigt, dass die Qualität stark von der Ausgestaltung der Online-Foren und den Merkmalen der Teilnehmer*innen abhängt. Relativ gering ist sie auf Facebook, Twitter und in Blogs,42 eher moderat in den Kommentaren unter Online-Artikeln.43 Eine Metaanalyse hat gezeigt, dass die Diskursqualität positiv beeinflusst wird, wenn die Kommunikation asynchron (also mit Zeitverzug, um nachdenken zu können), nicht-anonym, moderiert und thematisch fokussiert abläuft.44
 
        (3) Freiheit: Die Vorstellung, dass die Internetöffentlichkeit eine Sphäre grenzenloser Freiheit ist, hat sich längst als Cyberutopie herausgestellt.45 In vielen Ländern werden Einschränkungen der Meinungs- und Medienfreiheit registriert. Das Internet selbst wird als Instrument staatlicher Überwachung und Unterdrückung eingesetzt.46 Nicht nur Staaten bestimmen das Maß an freier Kommunikation und Rezeption, sondern auch die Betreiber von Plattformen, die „öffentliche Räume in Privatbesitz“47 sind, und jene, die sie einsetzen. Hier finden sich neue Formen der Freiheitsbeschränkung. So werden Kontrahent*innen durch Einschüchterung und Abschreckung zum Schweigen gebracht (Chilling-Effekt), oder Gegenäußerungen werden durch das „Überfluten“ mit Botschaften (Social Bots) unsichtbar gemacht.48
 
        (4) Gleichheit: Alle Gruppen der Gesellschaft sollen die gleiche Chance haben, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Die Frage der Gleichheit stellt sich im Internet auf vielfältige Weise.49 Sie betrifft nicht nur den technischen Zugang zum Internet, sondern darüber hinaus auch seine Verwendung und Wirkung. Anders als im Fall der Massenmedien muss beim Internet neben der Rezeption auch die Kommunikation berücksichtigt werden. Es geht also nicht nur um den Nutzen aus der Rezeption, etwa einen Wissenszuwachs, sondern auch um den Erfolg der eigenen Beiträge, also um Aufmerksamkeit, Zustimmung, Weiterverbreitung und den Einfluss auf politische Entscheidungen. Während Unterschiede beim technischen Zugang in Deutschland weitgehend beseitigt sind, besteht nach wie vor eine digitale Spaltung bei der Verwendung des Internets. Ungleiche Beteiligung lässt sich vor allem durch Unterschiede im politischen Interesse und der Medienkompetenz erklären.50 Hinsichtlich der Aufmerksamkeitsverteilung konnte empirisch gezeigt werden,51 dass sie im Internet extrem ungleich ist. Die Distributionskosten haben sich nicht verringert, sondern nur verlagert: weg von der Distributionstechnik (Druck- und Sendetechnik) hin zu Maßnahmen, um – trotz der starken Aufmerksamkeitskonkurrenz – ein Publikum zu gewinnen und zu binden.
 
        (5) Vielfalt: Anders als im Fall der Gleichheit, die sich auf die Beteiligungschancen bezieht, wird hier das Ergebnis, die inhaltliche Vielfalt des Publizierten in den Blick genommen, etwa die Themen- und Meinungsvielfalt. Die vorhandene Angebotsvielfalt muss zudem in Nutzungsvielfalt auf Seiten des Publikums „übersetzt“ werden. Auch im Internet gibt es eine Reihe vielfaltsmindernder Faktoren, zum Beispiel die Ressourcenschwäche vieler Redaktionen, die nur wenige exklusive Inhalte publizieren (und stattdessen eher Stoff aus Presse und Rundfunk zweitverwerten), die nach wie vor starke Agenda-Setting-Wirkung traditioneller Massenmedien, deren Inhalte in den sozialen Medien weiterverbreitet werden, die Ko-Orientierung zwischen Anbietern (durch Aggregatoren wie Google News oder Leitmedien wie Spiegel Online) sowie das begrenzte Repertoire der Nutzer*innen, die nur einen Bruchteil der Angebotsfülle registrieren und verarbeiten können.52
 
        (6) Verteilung von Meinungsmacht: Meinungsmacht ist die Fähigkeit zur absichtsvollen Beeinflussung der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung.53 Im Internet ist die Meinungsmacht nicht – wie erhofft – breiter verteilt, sondern sie verschiebt sich nur von den Massenmedien und dem Journalismus zu den digitalen Plattformen.54 Ihre Meinungsmacht ergibt sich aus der Möglichkeit, Themen und Meinungen mehr oder weniger sichtbar zu machen, ohne selbst Inhalte beizusteuern. Darüber hinaus können Dritte auf digitalen Plattformen Meinungsmacht gewinnen, insbesondere politische Akteure, die mit Techniken der strategischen Kommunikation – oft intransparent – die Meinungsbildung beeinflussen.55
 
        (7) Kritik und Kontrolle: Nach liberaler Vorstellung müssen Staat und gesellschaftliche Kräfte durch Kritik und Kontrolle begleitet werden. Transparenz über das Handeln der Mächtigen stellen der investigative Journalismus und das Fact-Checking her. Transnationale journalistische Recherche-Netzwerke haben sich in den vergangenen Jahren um Kritik und Kontrolle im globalen Maßstab verdient gemacht.56 Auch zivilgesellschaftliche Akteure übernehmen die Watchdog-Rolle.57
 
        (8) Integration: Die liberale Demokratie braucht eine gemeinsame Sphäre der Öffentlichkeit, in der alle Bürger*innen ihre Aufmerksamkeit auf die gleichen Themen von öffentlichem Interesse richten. Außerdem sollen sie das Spektrum der unterschiedlichen Meinungen zu einer Streitfrage kennen. Ein Zerfall dieser Öffentlichkeit kann zwei unterschiedliche Ursachen haben: Entweder geschieht dies, weil Nutzer*innen nach eigenen Präferenzen selektieren, indem sie zum Beispiel nur solche Meinungen registrieren, die sie in ihren Auffassungen bestätigen, oder nur solche Themen, für die sie sich besonders interessieren. Oder aber Algorithmen übernehmen die Selektion, und zwar so, dass Nutzer*innen gar nicht merken, dass andere Nutzer*innen nicht die gleichen Themen und Meinungen zu sehen bekommen. Im ersten Fall geht es um die Bildung von Echokammern, in denen Gleichgesinnte unter sich bleiben, im zweiten Fall um Filterblasen, also um personalisierte Informationsumwelten. Beide Phänomene scheinen aber weniger relevant zu sein, als gemeinhin angenommen wird. Ein Forschungsüberblick zeigt, dass „die tatsächliche Tragweite von Filterblasen und Echokammern weithin überschätzt wird“. Die größere Bedrohung ist die „verzerrte Wahrnehmung des Meinungsklimas in sozialen Medien“, welche die Massenmedien durch ihre Berichterstattung zusätzlich verstärken. Dies fördert eine „lautstarke Minderheit“.58 Nicht der Rückzug ist also das Problem, sondern – im Gegenteil – das aggressive Auftreten von Minderheiten in der Öffentlichkeit.
 
        (9) Sicherheit: Mit dem Internet verbindet sich eine Reihe von Sicherheitsrisiken (etwa Cyberwar, -terrorismus, -kriminalität). Staatliche Maßnahmen sollen diese minimieren, gehen aber ihrerseits oft auf Kosten der Freiheit, wie etwa das Beispiel der Vorratsdatenspeicherung zeigt.59 Auch die Verletzbarkeit der Privatsphäre als Schutzraum nimmt zu. In vielen Situationen besitzen Nutzer*innen keine ausreichende Kontrolle, um mögliche Folgen ihres Handelns angemessen einschätzen zu können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Dritte heimlich Verhaltensdaten sammeln und auswerten oder wenn in sozialen Medien nicht mehr überschaubar ist, wer mitlesen kann.
 
        AUSBLICK: REGULIERUNG UND VERMITTLUNG
 
        Diese Zwischenbilanz zur Werteverwirklichung in der digitalen Öffentlichkeit hat an mehreren Stellen Defizite erkennen lassen. Es ist offensichtlich geworden, dass die erweiterte Partizipation nicht nur zur Demokratisierung beiträgt, sondern auch eine dunkle Seite hat.60 Soziale Medien eignen sich für demokratiegefährdende Strategien, wie nicht zuletzt der ehemalige US-Präsident Donald Trump demonstriert hat.61 So bleibt am Ende die Frage: Wie lässt sich die digitale Öffentlichkeit besser gestalten? Eine Möglichkeit sind Regulierungsmaßnahmen. Auf nationaler Ebene sind mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dem Medienstaatsvertrag die Betreiber digitaler Plattformen stärker in die Pflicht genommen worden; mit dem Digital Service Act hat die Europäische Union 2022 nachgezogen. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, eine europäische Alternative zu den dominanten US-Plattformen zu schaffen, die sich an europäischen Werten orientiert und zur europäischen Integration beiträgt.62 Zur Stärkung der Vermittlung in der digitalen Öffentlichkeit sollte auch der professionelle Journalismus als qualitätssichernder Intermediär gefördert werden.63 Mit dem Übergang vom Gatekeeper-Paradigma der Massenmedien zum – von Plattformen bestimmten – Netzwerk-Paradigma ändern sich auch die Vermittlungsleistungen, die journalistisch erbracht werden müssen.64
 
        Journalismus sollte in der digitalen Öffentlichkeit eine größere Außenorientierung haben und stärker mit seiner Umwelt interagieren als in der linearen Massenkommunikation. Neben das Recherchieren, Prüfen, Selektieren und Verbreiten von Nachrichten treten daher weitere Aufgaben wie das Kuratieren fremder Inhalte, etwa beim Fact-Checking, sowie das Organisieren und Moderieren öffentlicher Diskurse unter Beteiligung der Bürger*innen. Redaktionen müssen sich darauf einstellen, ihre digitalen Angebote permanent weiterzuentwickeln, parallel über mehrere Kanäle zu kommunizieren und ihre Erkennbarkeit als Qualitätsanbieter sicherzustellen, dem das Publikum hohes Vertrauen entgegenbringt. Einerseits ist der professionelle Journalismus also auch in der digitalen Öffentlichkeit von großer Bedeutung für die liberale Demokratie. Andererseits herrscht derzeit aber große Ratlosigkeit darüber, wie er künftig finanziert werden kann.
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        VON SOFTWARE-BETON, FALSCHEN VORHERSAGEN UND „INTELLIGENTER“ DISKRIMINIERUNG
 
        Wie digitale Entscheidungsarchitekturen Menschen und Lebensräume ordnen
 
        Britta Schinzel
 
        Das deutsche wie das europäische Digitalisierungsprogramm haben es sich zum Ziel gesetzt, den Rückstand gegenüber konkurrierenden (wirtschafts-)politischen Systemen und Märkten aufzuholen und technische wie soziale Innovationen zu ermöglichen. Indem die Systeme und Architekturen der Informatik nicht nur technische, sondern längst auch soziale und politische Steuerungen übernehmen, definieren sie zunehmend auch soziale Ordnungen, und das oft an demokratischen Diskursen und parlamentarischen Entscheidungen vorbei.
 
        Machtverschiebungen sind der größte Faktor für die Entstehung von Ungleichgewichten und Ungleichheiten durch die Digitalisierung. Auf sozialer und individueller Ebene greifen die Veränderungen tief in das Leben der Bürger:innen ein. Das ist vielfach erwünscht, etwa zur besseren Versorgung, zur Organisation des Arbeitsalltags, der Erweiterung des sozialen Lebens oder zur Unterhaltung. Gleichzeitig geht damit eine unsichtbare Bedrohung durch Überwachung, Arbeitsplatzverlust oder Ich-Verlust in „Profilen“, „Likes“ und „Scores“, Desorientierung durch „Fake News“ oder auch Bedrohung durch militärische Anwendungen einher.01 Unbemerkt bleiben oft auch Benachteiligungen und Diskriminierungen, weil die Unterschiede zwischen Benachteiligten und Bevorteilten unerkannt bleiben. Mit digitaler Engführung werden ungleichgewichtige Wertsetzungen vorgenommen und interessengeleitete wie unabsichtliche Voreingenommenheiten gesetzt und perpetuiert sowie selbstbestimmtes Handeln behindert.
 
        Die Europäische Union ist gerade dabei, eine digitale Transformationsstrategie zu entwickeln,02 die nahezu alle Lebensbereiche umfassen wird. Dafür wird eine große Umschichtung von Ressourcen in Gang gesetzt. Sie strebt dabei vor allem auf ökonomischer und rechtlicher Ebene eine digitale Netzwerkgesellschaft an, die zwar aufs Gemeinwohl ausgerichtet sein soll, sich aber vor allem an ökonomischen Werten und industriellem Wachstum orientiert und demokratische Legitimation und Mitgestaltung vermissen lässt. Sie hat weniger die Bürger:innen im Auge, als vielmehr das Ziel, Infrastrukturen, Daten, Hard- und Software unabhängig von amerikanischen Großkonzernen und chinesischer Produktion zu machen. Gleichzeitig sollen dadurch, quasi von selbst, soziale Innovationen entstehen. Verantwortungsrelationen, digitale Rechte und eine Ethik der digitalen Gesellschaft werden zwar problematisiert, aber die bisherigen Ergebnisse des Prozesses lassen nur unzureichende Aufmerksamkeit für Verantwortung und Zurechenbarkeit erkennen – und offenbaren zum Teil paradoxe Vorstellungen über einen Ausbau vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz (KI).03 Gleichzeitig umgehen die EU-Verordnungen und -Richtlinien mitunter demokratische Entscheidungsprozesse, verschieben Macht von nationalen Parlamenten hin zu EU-Regulierungsinstanzen – und von der Legislative zur Exekutive – und instanziieren, etwa beim autonomen Fahren, Realexperimente mit experimenteller Gesetzgebung, die sich vor allem in unsicheren Umgebungen als risikoreich erweisen. Eine solche infrastrukturierende und herrschaftsdefinierende Architektur bringt klandestine Machtverschiebungen mit sich, die unter einem Demokratiedefizit leiden und unberechenbare Effekte auf die Sozialordnung haben.
 
        Umso wichtiger ist es, die Potenziale der anstehenden Transformationen verständlich zu machen und jene Orte aufzuzeigen, an denen mittels der Rahmung von Algorithmen in Software Priorisierungen vorgenommen und Ein- und Ausschlüsse sowie Diskriminierungen produziert werden. Hierfür sind zunächst einige Begriffsklärungen nötig.
 
        TRANSKRIPTIONEN, ALGORITHMEN UND DIGITALE ENTSCHEIDUNGSARCHITEKTUREN
 
        Neue Techniken manifestieren sich meist in miteinander verwobenen, materiell-semiotischen Prozessen von Bezeichnung, Bedeutungskonstruktion, physikalisch-technischer Materialisierung, menschlicher Struktur und kulturellen Lebensräumen. Und sie erzeugen immer neue Bedeutungen, die sich mittels menschlicher Praktiken und maschineller Vorrichtungen unterschiedlich entfalten.
 
        Das Neue bedarf der deutenden kognitiven Erschließung durch sprachliche Etikettierung. Dabei werden Begriffe aufgelöst und mit neuen Bedeutungen aufgeladen, was in der Linguistik als Transkription04 bezeichnet wird. Für die Informationstechnik dient der metaphorische Gebrauch der Alltagssprache als Hilfsmittel zum Erschließen der Bedeutung von Abstraktem.05 Sie verwendet Metaphern wie „Speicher“, „Käfer“ oder „Viren“. Aus „sozialen Netzwerken“ kommen „Echokammern“ und „Filterblasen“, in denen man sich wie in Schlingpflanzen verfangen kann. Die „Wolke“ (Cloud) manifestiert sich – anders, als das Bild suggeriert – materiell in lokalen Serverfarmen. Anthropomorphisierende Transkriptionen wie „Künstliche Intelligenz“ und andere Formulierungen, die den Maschinen Personenstatus und Autonomie verleihen, verwischen die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine oder amalgamieren beide.
 
        Welt und Leben werden so in Code transkribiert und in Datenstrukturen kategorisiert – und darüber Verhaltensmodelle und Entscheidungsarchitekturen konstruiert. Dabei werden – durch die notwendige Generalisierung, Standardisierung und Übergeneralisierung – Kontexte abgestreift, und weltliches Hintergrundwissen wird unsichtbar. Diese Modelle sind hochgradig selektiv. Sie unterdrücken mögliche Alternativen und lassen Seltenes unberücksichtigt. Soziale Daten werden mittels „Big Data“ und „Machine Learning“ entkontextualisiert gruppiert und in „Scores“ vergleichbar gemacht, indem sie in Zahlen transkribiert werden. Damit werden Individuen – nicht nur symbolisch – zu mathematisch manipulierbaren Objekten, die in Rangfolgen angeordnet werden können. Ohne die positiven Seiten der Digitalisierung zu verkennen: In all diesen Transkripten sind Dysbalancen bereits vordefiniert.
 
        Allerdings beruht die Forderung nach „ethischen“ oder „sozialen“ Algorithmen auf einem grundsätzlichen Missverständnis. Wenn man einen als diskriminierend empfundenen Text liest, schreibt man die Diskriminierung nicht den Buchstaben zu, sondern der Art und Weise, wie sie in Worten und Sätzen gewählt und verwendet werden. Ähnlich verhält es sich mit der Wahl und Verwendung von Algorithmen. Ein Algorithmus ist zunächst nichts anderes als eine „Aufbauvorschrift“ auf Basis von elementaren Operationen auf Variablen eines Datentyps aus Zeichen, etwa der Menge der natürlichen Zahlen. Mit ihnen soll eine mathematische Aufgabe durch schrittweise Ausführung dieser Operationen gelöst werden. Algorithmen definieren also, was im Prinzip berechenbar und programmierbar ist. Für schnelle Abläufe im Inneren von Rechnern, wie etwa für Compiler, Betriebssysteme und Bios, bedarf es Algorithmen, die in kurzer Antwortzeit auf Eingaben laufen. Ähnliches gilt für Sortier- und Suchalgorithmen, wie sie etwa von Suchmaschinen verwendet werden, oder für die Benutzungsschnittstellen. Sie sind aber, wie die von ihnen beschriebenen mathematischen Funktionen, weder intelligent noch schädlich; sie sind der Erwägung und Beachtung von moralischen oder politischen Zielen nicht fähig.06 Dies gilt aber sehr wohl für Software(-Systeme) – die immer Algorithmen enthalten, aber anders als diese Intentionen verfolgen – und für unseren Umgang mit Automatisierung. Software wirkt immer als Verstärker unserer Vorurteile, Einbindungen oder Auslassungen. Diese werden auf dem Weg der Computerisierung oft unsichtbar und verfestigen sich zu „Software-Beton“.
 
        Hard- und Softwaresysteme sind oft auf miteinander vernetzte Server und Clients verteilt. Die Synchronisation der Verteilung bedingt höhere Sicherheitsansprüche an Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Fehlertoleranz und Transparenz der Systeme. Weil es keinen gemeinsamen Ort und keine gemeinsame Zeit (mehr) gibt, weder bei der Entwicklung noch bei der Ausführung der Systeme, werden Protokolle und Standardisierungen umso wichtiger, um die geteilten Abläufe eng führen und kontrollieren zu können. Auch die beim „Maschinellen Lernen“ (ML) im Rahmen der Künstlichen Intelligenz genutzten künstlichen „Neuronalen Netze“ arbeiten verteilt mit Anpassungsstrategien an „Trainings“-Daten, aus denen sie „erlernte“ Modelle zur Klassifikation neuer Datenangebote aufbauen.
 
        BEEINFLUSSUNG DURCH ENTSCHEIDUNGSARCHITEKTUR
 
        Die Open-Data-Strategie der EU-Kommission sieht eine Vermittlungs- und Dienstleistungsplattform für einen gemeinsamen Datenraum vor, in dem Daten über Gesundheit, Industrieproduktion, Landwirtschaft, Finanzwesen, Verkehr, Umwelt und Energie in verschiedenen Graden der Zugänglichkeit geteilt werden.07 Gespeist werden soll der Datenraum aus hochwertigen Datensammlungen des öffentlichen Sektors und von Personaldatenplattformen. Er soll Verwaltungs-, industrielle und wissenschaftliche Daten so zusammenführen, dass sie standardisiert und datenschutzkonform auf verteilten Serverfarmen in Clouds interoperabel organisiert und prozessiert werden können. Sollte das Vorhaben gelingen, könnte sich die Plattform als marktgängiges Governance-Regime einer neuen Herrschaftsform über öffentliche Infrastruktur- und Versorgungssysteme herausstellen.
 
        Für die Open-Data-Strategie der EU stellen sich daher einige gewichtige Fragen, etwa: Wer kombiniert hier welche Daten, und wer genau konstruiert welche „Lösungen“ für welche „gesellschaftlichen Herausforderungen“? Wie werden all diese Transformationen demokratisch legitimiert? Wo bleiben Selbstbestimmung und Integrität der originären sozialen Räume, Kommunen und Bürger:innen? Und welche „öffentlichen Interessen“ sollen damit bedient werden?08
 
        Entscheidungsarchitekturen übernehmen einerseits die Benutzungsführung im Bereich der Mensch-Maschinen-Schnittstellen – und umgehen dabei mit Hilfe von Anwendungsbeispielen zu definierende Spezifikationen –, andererseits sorgen sie für die interne Steuerung von Prozessen. Jede Benutzungs-Schnittstelle ist ein syntaktisches Formular mit formalen Datenstrukturen und formalen Vorgaben, das nur bestimmte Eingaben annimmt. Das wird beispielsweise an jedem Fahrkarten- oder Bankautomaten deutlich, aber auch an Bestellformularen im Internet-Handel oder staatlichen Verwaltungsplattformen wie dem Steuersystem Elster: Was in das Eingabeformular und Ablaufmodell nicht eingearbeitet wurde, kommt im abstrakten Modell nicht vor und kann auch nicht berücksichtigt werden.09
 
        Im Bereich des E-Commerce beinhalten die Formulare oft eine bewusste Darstellung und Gestaltung von Wahlmöglichkeiten mit dem Ziel, bei der Zielgruppe die gewünschten Entscheidungen zu bewirken („Nudging“, Beeinflussung, bis hin zu Manipulation). Hier sind wieder die Untiefen der Macht-Asymmetrie konstitutiv, denn typisierende, diskriminierende und ausschließende Schnittstellen fungieren als Filter gegen Ausnahmen oder ungewöhnliche Handhabungen. Unter den Bedingungen „intelligenter“, das heißt KI-gestützter Technik in unbestimmten Umgebungen, wie etwa beim autonomen Fahren, ist die Mensch-Maschine-Interaktion jedoch keineswegs mehr ohne Kontext gestaltbar. Die komplexe Verkettung von Ereignissen in der Lebenswelt und nicht vorhersehbares Verhalten von Lebewesen können zu vielfältigen Quellen für Fehlverhalten und Unfälle werden. Um sich in ungewissen Umgebungen dennoch mit formalen Systemen verbinden zu können, werden halb-formale Modelle benutzt, wodurch sich die Probleme verschärfen. Denn nun kehrt sich die Benutzung um: Sensoren übernehmen die Bildsteuerung, die Benutzungsschnittstelle wird aktiv und überwacht die Umgebung – und der Mensch wird zum passiven, überwachten und kategorisierten Analyseobjekt.
 
        WERTSETZUNG, VOREINGENOMMENHEIT, DISKRIMINIERUNG
 
        Diskriminierungen und systematische Fehleinschätzungen (Biases) sind ungünstige Bewertungen von Menschen, ihrem Verhalten oder ihren Lebensumständen, die ohne weiteres Ansehen der Person auf ein Mitglied einer Gruppe übertragen werden. In rechtlicher Sicht wird Diskriminierung in Deutschland als Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund oder als Herabwürdigung wegen eines Identitätsmerkmals beschrieben.10 Nicht jede Ungleichbehandlung ist also auch Diskriminierung. Verboten sind Diskriminierungen wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale und Anlagen, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauungen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters und der sexuellen Orientierung. Strukturelle Diskriminierung entsteht, wenn Normen und Regeln für alle gelten, obwohl sie nicht von allen gleichermaßen erfüllt werden können. Bei der sozialen Diskriminierung folgen neue Regeln gesellschaftlichen Normen und Vorurteilen. Durch statistische Diskriminierung kann eine vorurteilsbehaftete Vergangenheit über die Prozessierung in eine vor-vollendete – und damit nicht mehr offene – Zukunft projiziert werden.11 Intersektionale Diskriminierung schließlich entsteht durch sich überschneidende Diskriminierungsmerkmale, etwa die Merkmale „Frau“ und „schwarz“, wie es zum Beispiel bei der automatisierten Gesichtserkennung auftritt.12
 
        Für die Prozessierung von Daten beim maschinellen Lernen im engeren Sinn lassen sich drei Arten von Bias unterscheiden: rein technische, sozio-technische und rein soziale Daten-Biases.13
 
        Ein rein sozialer Daten-Bias entsteht aus Daten, die bestehende strukturelle Diskriminierungen abbilden, die in die Zukunft transkribiert werden, oder auch aus statistisch aggregierten Daten, etwa wenn unzulässige Rückschlüsse aus der betrachteten Personengruppe auf Einzelne gezogen werden. Ein solcher Bias ist besonders bei medizinischen Anwendungen, etwa bei Hautscreenings, relevant.14
 
        Sozio-technischer Bias kann durch die Verdatung als Folge struktureller Ungleichheit in der Gesellschaft entstehen, etwa durch eine nicht repräsentative Trainingsdatenmenge, die Wahl eines unvollständigen Datensatzes,15 eine ungleiche Verteilung der Trainingsdaten oder eine inadäquate Produktion und Prozessierung der Daten. Sind die Testdaten nicht repräsentativ, beeinträchtigt dies auch die Funktionalität des Modells. Zu sozio-technischer Diskriminierung gehört auch die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund der Verwendung von Proxys, also von Ersatzinformationen, die abstrahieren und verallgemeinern, um mit einem Informationsdefizit umgehen zu können. Hierbei werden Gruppendaten herangezogen und durch Korrelation Rückschlüsse auf eine gewünschte Person gezogen, die der Gruppe gar nicht angehört. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte redlining, eine Form sozialer Diskriminierung, bei der zum Beispiel die Kreditvergabe vom Wohnort abhängig gemacht wird.
 
        Technisch erzeugter Bias schließlich kann durch Fehler in der Prozessierung selbst, an Schnittstellen und durch (im Prinzip mathematisch fehlerfreie) Effekte beim „Deep Learning“ entstehen, etwa in der Sprachverarbeitung.16 Typische Ungleichheitsproduktionen können nach Maschinenarten unterschieden werden:
 
         
          	Suchmaschinen: Eine Suchmaschine sucht anhand verschiedener Suchalgorithmen auf den Webseiten im Internet nach Schlüsselworten und sortiert die Ergebnisse nach Rangfolgen. Sie erstellt dabei ein Netz von Verlinkungen, das die „Beliebtheit“ einer Seite beurteilt, womit diese ein Gewicht erhält. Durch komplizierte, täglich veränderte Prozeduren wird versucht, eine (unbezahlte) Manipulation dieses Rankings zu verhindern. Da die Suchmaschinenbetreiber aber von Werbung leben, priorisieren sie ein Ranking, von dem sie selbst profitieren. Werden auch Gruppenprofile und Bildanalysen für Antworten auf Suchanfragen verwendet, kommt es verstärkt zu Ungleichheiten und Benachteiligungen für unterschiedliche Nutzende, etwa für Frauen bei der Jobsuche.17 Hier wirkt die Automatisierung nicht nur als in die Zukunft projizierende Endlosschleife der tradierten Benachteiligung, sondern nachweislich auch als Verstärkerin bestehender Ungleichheiten.
 
          	Big Data: Unter Big Data versteht man die mit ungeheurem Tempo anwachsenden komplexen und heterogenen Datenmassen aller Arten, Formate und Güte. Durch Verdatung wird nahezu alles mittels digitaler Medien Aufzeichenbare aus Handydaten, aus dem Internet, Suchmaschinen, dem Internet der Dinge, aus sozialen Netzwerken, Welt und Leben und von (lebendigen) Körpern in Daten transkribiert. Mit Big Data sind aber auch die transkriptiven Methoden, wie „Data Mining“ und „Data Analytics“, gemeint, die die Daten aggregieren, speichern, analysieren, vergleichen, ordnen, verteilen, transferieren und „verdauen“. Wegen der Vielzahl der beteiligten privaten Firmen, die ihre jeweiligen Entwicklungen schützen, sind die Daten(strukturen) oft defizient, einseitig erhoben und inkompatibel. Big Data ist alles andere als eine wertneutrale Ressource, vor allem, weil ein großes Informations- und Machtungleichgewicht besteht zwischen den ihre Daten zur Verfügung stellenden Nutzenden und den sie kommerziell verwertenden Verkäufern. Die Folge sind nicht selten statistische Verzerrungen und Diskriminierungen, etwa Rassen- und Geschlechterdiskriminierungen beim Anzeigenangebot.18
 
          	Machine Learning: ML, insbesondere Deep Learning, funktioniert gut für regelhafte und eng abgegrenzte Phänomenbereiche, etwa für Spiele wie Schach oder Go, für epidemiologische Vorhersagen unter genau definierten Bedingungen oder für die Detektion mancher Tumore aus radiologischen Aufnahmen in der Dermatologie. Erfolgreich sind solche Verfahren also genau dann, wenn sie in einer wohldefinierten, stabilen Umgebung eingesetzt werden, wenn das „Prinzip der stabilen Welt“ gilt.19 Schwierig wird es für ML, wenn Ungewissheit besteht, Regeln nicht immer gelten oder Überraschungen passieren. Nicht vergessen werden sollte auch, dass, während ML menschliche Arbeit freisetzt, die ML-Fütterung eine globale Unterschicht von Akkordarbeiter:innen erfordert. Diese leisten „Clickwork“ für die Annotation der anzubietenden „gereinigten“ Datensätze fürs überwachte Lernen, etwa Bildsegmentierung, Objekterkennung, Klassifizierung oder die Anreicherung von Text mit Metadaten.20 Dieses Clickwork wird, abgekoppelt vom enormen Börsengewinn der beteiligten IT-Firmen, über Crowdsourcing-Plattformen wie den „Amazon Mechanical Turk“ angeboten, die damit weitere Gewinne aus der Arbeitsvermittlung ziehen.
 
          	Verarbeitung natürlicher Sprache: Systeme, die große Textkorpora analysieren – wie etwa Word2vec, das Wortassoziationen erlernen kann –, transportieren häufig sozialen Geschlechter-Bias. Zwar lassen sich in solchen Worteinbettungen Geschlechterstereotype halbautomatisch entfernen, ohne dass dabei sprachlich korrekte Geschlechtszuordnungen verloren gehen.21 Eine Untersuchung von implizit mittels Machine Learning eingebrachtem Bias22 fand jedoch Verzerrungen bei allen untersuchten Firmen (wie Wikipedia, Twitter und Google) – und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen: in großen Sprachmodellen, in digitaler Kommunikation, bei der automatischen Texterzeugung, bei Zusammenfassungen automatisierter Rede und bei Maschinenübersetzungen.23 Da solche automatisierten Ergebnisse Anwendung in vielen lebensweltlichen Situationen finden – etwa bei Einstellungsverfahren, der Berechnung von Versicherungskosten und vielen anderen ökonomischen, politischen und rechtlichen Entscheidungen –, sind sie als Ein- und Ausschlusskriterien äußerst wirkungsvoll. Suchresultate etwa sind häufig nach Modellen personalisiert, die Frauen diskriminieren.
 
          	Profiles: Der aus der Kriminalistik stammende Begriff des Profils (als Abweichung vom Normalen) meint im Bereich der Datenerhebung und -speicherung allgemein die strukturierte Darstellung von Merkmalen eines Subjekts. Im Zusammenhang mit der Datenerfassung personenbezogener Daten durch Dritte handelt es sich um standardisierte beziehungsweise standardisierende Clustering-Verfahren, die Ähnlichkeiten auf Basis von Ordnungsrelationen und Wahrscheinlichkeiten herstellen. Profile haben gleichzeitig deskriptive und präskriptive Eigenschaften. Sie verweisen auf die Vergangenheit und beschreiben zukünftige Wahrscheinlichkeiten. Dabei werden bei ausreichender Korrelation oft Informationen über Gruppen einer der Gruppe zuvor nicht angehörenden Person zugeschrieben, ähnlich wie bei Proxys. Wegen ihrer Intransparenz und ihrer sehr variablen Verwendung, oft ohne Wissen der Profilierten, werden sie als Bedrohung der informationellen Selbstbestimmung empfunden.
 
          	Scores: Eng verknüpft mit Profilen sind die „Scores“. Beim Scoring werden die in Profilen erzeugten Ergebnisse vergleichbar gemacht und in eine Rangfolge gebracht. Daten über Einzelne, Gruppen und Korrelationen zwischen ihnen werden so dekontextualisiert und kategorial gleichgesetzt. Doch Korrelationen begründen keine Kausalität, sie können auch zufällig entstehen und so unberechtigt Zusammenhänge insinuieren. Der Einsatz von „Social Scoring“ ist vielfältig und allgegenwärtig, etwa beim Kredit-Scoring, den Telematik-Tarifen der Krankenkassen und Kfz-Versicherungen, automatisierten Bewerbungsverfahren oder Leistungsbeurteilungen. Meist ist eine Beurteilung, ob ein Scoring diskriminiert, unmöglich, da die beteiligten Unternehmen keine Informationen zu den verwendeten Verfahren und Merkmalen preisgeben müssen. Eine eher unglückliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs 201424 beurteilte etwa das Scoring der Schufa aus den Profilen personenbezogener Daten zur Bonitätsprüfung – datenschutzgrundverordnungswidrig – als durch das Geschäftsgeheimnis geschützt. Die Konsequenz des Urteils ist, dass sich nur der Staat an das Diskriminierungsverbot halten muss, private Firmen hingegen, sofern sie Entscheidungssysteme nutzen, nicht. Die meisten Diskriminierungen durch Scoring verletzen nicht direkt die durch Antidiskriminierungsgesetze rechtlich geschützten Kategorien, sondern korrelieren solche geschützten Kategorien mit anderen, ungeschützten Kategorien wie dem Wohnviertel oder dem Nachnamen. Diskriminierung durch minderwertige Scoregüte kann auch sehr schnell passieren, wenn Individuen versehentlich anderen Klassen und Kategorien zugeordnet werden – selbst wenn die „Richtigkeit“ der Daten gewährleistet ist, die Daten also frei sind von Eingabe-, Erhebungs-, Mess-, Programmier- oder Designfehlern.
 
          	Vorhersage und Predictive Policing: In der Präventionsgesellschaft sollen Verletzungen verhindert werden, bevor sie entstehen. Besonders problematisch sind dabei Projektionen durch Profiling und Scoring, weil die Programme sehr schlecht vorhersagen – und so ungerechtfertigt diskriminieren.25 Die Auswahl der Daten und der Kriterien, nach denen de- und induziert wird, ist prinzipiell immer diskussionswürdig, wird aber selten offengelegt. Wo man sich bislang im Bereich der Kriminalitätsvorhersage, der Forensik oder der Kriminologie Hilfe durch auf statistischen beziehungsweise stochastischen Methoden beruhende Kriminalprognoseinstrumente geholt hat, sind die Ergebnisse höchst fragwürdig.26 So konnte etwa für das Programmsystem „Compas“, das künftige Kriminalitätsdelikte vorhersagen soll und seit 2000 mit bereits einer Million Fällen in den USA im Einsatz ist, gezeigt werden, dass es massive Vorurteile gegen Schwarze und Latinos produziert.27 Da bekannt ist, dass das Gerichtssystem in den USA Angehörige von Minderheiten erheblich benachteiligt, sollte das Programm eigentlich als Mittel zur Vermeidung justizieller Ungerechtigkeiten dienen. „Compas“ zeigt allerdings erheblich schlechtere Prognosewerte – ja, sogar schlechtere, als es bei Beurteilungen durch völlig unerfahrene und schlecht bezahlte „Clickworker“ der Fall ist.28 Das erstaunt, da das Tool keine durch Antidiskriminierungsgesetze rechtlich geschützten Attribute verwendet. Aber es verwendet andere ungeschützte Merkmale, die mit den geschützten Kategorien korrelieren.
 
        
 
        Dies führt zu grundsätzlichen ethischen Fragen. Eine Maschine kann keine Verantwortung für ihr „Handeln“ übernehmen. Die Verantwortung tragen die am Produkt beteiligten Entwickelnden, die Firmen und die Nutzenden. Doch das geteilte Verantwortungsproblem leidet unter einer zeitlichen Verzögerung: Die Verantwortung der Programmierenden, die die Klassifikation entwerfen, schwindet, wenn auf deren Basis lange Zeit später zum Beispiel eine falsche Rückfallprognose erstellt wird. Zudem wird eine solche generalisierte Entscheidung dem Einzelfall kaum gerecht.
 
        Ein besonders krasser Fall von Diskriminierung durch ein KI-basiertes Entscheidungssystem, das Daten unterschiedlicher Quellen zusammengeführt prozessierte, hat in den Niederlanden zur falschen Verdächtigung des Sozialbetrugs – mit katastrophalen Folgen für 26000 Familien – geführt, worüber die Regierung stürzte.29
 
        In den sozialen Netzwerken kulminieren viele der oben genannten Methoden und Probleme, bietet die dort entwickelte Software doch Möglichkeiten, Gruppenprofile zu erstellen, Leistungen automatisiert zu beurteilen und Nutzende und deren Verhalten durch Tracking und Mikrotargeting zu beeinflussen. So entstehen fragmentierte Öffentlichkeiten, Filterblasen30 und Echokammern von Nutzenden, die sich wechselseitig bestätigen. Die Probleme werden verstärkt durch „Social Bots“, die in sozialen Medien aus bisherigen Äußerungen generierte Antworten lancieren oder als „Chat Bots“ vorbereitete Informationen absetzen. Sie werden nicht nur zur Werbung, sondern auch zum Nudging und für Propaganda und Wahlbeeinflussung eingesetzt und unterhöhlen so die Demokratie. Der Erfassung durch diese neuen Technologien kann man sich nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten entziehen.
 
        Wie könnte dem begegnet werden? Die neuen KI-Strategien werden angesichts ihrer unüberschaubaren Folgen von Ethik-Kommissionen und Ethik-Guidelines begleitet.31 Aber auch von dem neuen EU-Vorschlag für einen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz32 ist kaum zu erwarten, dass hierdurch eine gestaltende Governance der Entwicklung erreicht wird. Die bisher ins Auge gefassten Einhegungen über den Weg von EU-Verordnungen bleiben sehr schwach und beziehen sich auf Ex-post-Reaktionen, um „die technologische Entwicklung nicht übermäßig einzuschränken oder zu behindern“. Zudem wird für – willkürlich definierte – Hochrisiko-Bereiche wie die „biometrische Fernidentifizierung“ ein nur geringes Maß an Transparenz verlangt, während die KI-spezifischen Probleme wie Proxy-Diskriminierung, die Erzeugung von neuen Kategorien unfairer Differenzierung und der Mangel an Evidenz und Kausalität nicht adressiert werden. Zwar ist eine regelmäßige Technikfolgenabschätzung angedacht, die Blackbox selbst wird aber nicht geöffnet. KI-Systeme sind überdies nie neutral – und maschinelles Lernen prinzipiell intransparent.33 Faire KI-Systeme für alle Beteiligten kann es nicht geben, da sich Fairnessziele häufig gegenseitig ausschließen und jede Art von Fairness immer auf Kosten von Genauigkeit geht. Statt Forderungen nach einem (unmöglichen) ethischen Design zu erheben, sollte ein KI-Gesetz verlangen, dass nur Systeme zertifiziert und somit verwendet werden dürfen, die hinsichtlich der Daten, des Trainings und der Entscheidungen transparent sind. Das allerdings würde die meisten ML-Systeme und Anwendungsbereiche verbannen.
 
        SMARTE SYSTEME?
 
        Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den EU-Ausbau smarter vernetzter Räume (Smart Mobility, Smart Health, Smart Energy, Smart City und so weiter). Hier geschieht derzeit ein grundlegender Wandel von passiver, instrumenteller Technik zu aktiver, teilautonomer Technik, bei der Entscheidungssysteme in Plattformen eingebettet sind. Diese Technik verspricht soziale Sicherheit, Teilhabe, Effizienz, Komfort und soziale Innovation. Doch mit solchen multifunktionalen soziotechnischen Systemen, die in offenen Umgebungen operieren, sind ungewisse und widersprüchliche Anforderungen an die Mensch-System-Kooperation – und auch an das Recht – verbunden. Diese Unbestimmtheit erweist sich als rechts- und demokratiepolitisches Problem.34
 
        Ein gutes Beispiel für die Problematik unsicherer offener Systeme und ihrer derzeitigen technischen und rechtlichen Handhabung mittels verfassungsrechtlich problematischer Experimentierklauseln bietet das „autonome Fahren“.35 Diese Anwendung maschinellen Lernens zur Situations- und Objekterkennung (etwa bei Fahrassistenzsystemen) wird gewissermaßen in Reallaboren getestet – obwohl bisher weder eine verlässliche Praxis etabliert ist noch die entsprechenden rechtlichen Fragen geklärt sind.
 
        Projekte zum autonomen Fahren haben einen gemeinsamen Gegner: die von fast allen europäischen Ländern ratifizierte Vienna Convention on Road Traffic der Vereinten Nationen, die verlangt, dass jedes Fahrzeug einen menschlichen Fahrer haben muss. Wenn also autonomes Fahren „unüberwachtes Fahren“ meint, dann ist es auf öffentlichen Straßen illegal. Versuchsfahrten müssen daher erstens als Ausnahmeversuche lizensiert sein und bedürfen zweitens eines Sicherheitskonzepts, das garantiert, dass die autonomen Fahrzeuge im Verkehr keine Gefahr für manuell gesteuerte Fahrzeuge darstellen.
 
        Die technischen Herausforderungen sind immens: Der Trainingsdatensatz zur optischen Situationserkennung durch Sensoren beispielsweise muss Millionen von Bildern von Fußgänger:innen enthalten, und diese müssen von Nicht-Fußgängerobjekten unterschieden werden. Die Ergebnisse dieser Lernprozesse sind bislang eher bescheiden, weil nur eine isolierte Objekterkennung angestrebt wird, also trotz immensen Aufwands kein Gesamtverständnis für die Verkehrssituation entsteht.36 Gleichwohl lehnt die Automobilindustrie37 das Prinzip „Safety by Design“ für fahrerloses Fahren ab, weil unbekannte und unsichere Szenarien weder direkt spezifiziert noch verifiziert werden können. Als Beispiel wird etwa die Kombination von Lichteinfall und Kleidung von Fußgänger:innen angeführt oder mögliche Objekte, die sie verdecken: Wegen der Komplexität und der Zeitvarianz des Systems sind weder eine hundertprozentige Verlässlichkeit noch perfekte Präzision möglich. Ziel ist es daher, mit statistischen Methoden und mithilfe bekannter (und unbekannter) Szenarien Sicherheit mit kleinen Restrisiken herzustellen. Hiergegen ist allerdings einzuwenden, dass eine statistische Risikoeinschätzung von Unbekanntem schlicht nicht möglich ist – und zudem der im Verkehr grundlegende Vertrauensgrundsatz verletzt wird.
 
        Überhaupt ist zu fragen, wer über die Adäquatheit (das erlaubte Risiko) risikoreicher Konstruktionen und Verkehrspraktiken entscheiden sollte: der Gesetzgeber,38 die internationalen Sicherheitsnormen, die Verbände oder vielleicht einfach die Justiz? Smart Mobility hat durch ihren offenen, interaktiven Charakter und die Nutzung in alltäglichen Kontexten einen viel höheren Komplexitätsgrad als dies in der geschlossenen, technisierten Arbeitswelt der Fall ist, die sehr strikt eingehegte Luftfahrt eingeschlossen. Für unberechenbare Beteiligte wie Fußgänger ist das Systemverhalten nicht durchschaubar. Automatisiertes Fahren kann daher vermutlich nur in geschlossenen Mobilitätsräumen ohne Menschen realisiert werden, etwa in halbtunnelartigen Röhren. Warum aber forcieren dann Regierungen und Automobilindustrie diese ungeheuer teuren (und auch umweltschädlichen) Entwicklungen? Die Antwort ist einfach: Es sind die Daten, von denen man sich größere Gewinne erhofft – mehr noch als durch den Verkauf der Autos.39
 
        RESÜMEE
 
        Die digitale Strategie der EU, so wie sie bisher angelegt ist, lässt erhebliche Konflikte erwarten. Sie wird daher eine besondere Aufmerksamkeit der demokratischen Öffentlichkeit erfordern, insbesondere der technologisch und digitalrechtlich informierten NGOs. Neben den Fragen nach der sicheren Beherrschbarkeit der neuen Technologien entstehen in allen Anwendungsbereichen vielfältige Abhängigkeiten von den Systemen und ihren intelligenten, offenen Infrastrukturen. Diese machen sowohl Einzelne als auch Wirtschaft und Gesellschaft in hohem Maße verletzlich und anfällig für Fehlfunktionen, Ausfälle und Manipulationen. Die Herausforderung besteht nicht nur in der verlässlichen Gestaltung und Sicherung der Systeme, sondern auch darin, jede:n Einzelne:n und die Gesellschaft insgesamt dazu zu befähigen, auch ohne umfassende Technikunterstützung sicher und selbstbestimmt zu handeln.40
 
        Die Erfahrung lehrt, dass die Verantwortung für die neuen technischen Aufgaben nicht allein den beteiligten Strateg:innen und Ingenieur:innen, auch nicht technisch uninformierten Jurist:innen überlassen bleiben kann. Statt der technischen Machbarkeit sollten soziale und ökologische Ziele, eine interdisziplinäre Beteiligung bei der Gestaltung und Konstruktion dieser Technik und ihre demokratische Legitimation im Vordergrund stehen. Intelligente vernetzte Technik kann äußerst nützlich einsetzbar sein, aber sie muss für Menschen einschätzbar bleiben und ihnen Entscheidungsspielräume für das eigene Handeln ermöglichen.
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        DIGITAL, DIVERS, DYNAMISCH
 
        Perspektiven der Parteiendemokratie
 
        Christoph Bieber · Isabelle Borucki · Daniel Ruttloff · Kristina Weissenbach · Stine Ziegler
 
        Die digitale Transformation stellt repräsentative Demokratien vor große Herausforderungen. Der technologische Wandel medialer Infrastruktur in den 1990er Jahren und das Aufkommen sozialer Medien in den 2000ern haben vielerlei Transformationseffekte nach sich gezogen: Auf staatlicher Ebene erleben wir einen sich gegenseitig verstärkenden Wandel der politischen Öffentlichkeit und des Bürgerschaftsverständnisses hin zu einer „elektronischen“, „virtuellen“ oder „interaktiven“ Demokratie und zu diversen beteiligenden und plebiszitären Formen der Netzwerk-Demokratie beziehungsweise der „vernetzten“ Demokratie.01 Solchen Wortschöpfungen liegen unterschiedliche Beziehungsverhältnisse zwischen Demokratie und Technik sowie utopische, optimistische, skeptische oder pessimistische Annahmen über die Entwicklung der Demokratie als System zugrunde.02 Die politischen Institutionen und Organisationen als Intermediäre müssen sich den Logiken des Wandels, verursacht durch soziale Netzwerke, Messenger oder Suchmaschinen, anpassen. Auf der individuellen Ebene beeinflussen digitale Interaktionen soziale Beziehungen und damit die Mechanismen, wie sich Mitglieder innerhalb einer politischen Organisation wahrnehmen, miteinander kommunizieren, ihr Wissen generieren, ihren politischen Willen bilden und Entscheidungen treffen. Die Veränderung der Rolle von klassischer Parteimitgliedschaft ist eine Spielart dieses Phänomens; die Art und Weise, wie internetbasierte Technologien und das Verständnis netzwerkartiger Aushandlungsprozesse Interaktionen etwa in Protestbewegungen beeinflussen, ist eine andere. Ein Ende dieses Prozesses lässt sich derzeit kaum erahnen. Daher erscheint es zielführend, die prozessuale Natur digitaler Transformation in Rechnung zu stellen und das interdependente Verhältnis von Demokratie und Digitalisierung stets aufs Neue zu analysieren und zu evaluieren. Wie politische Akteure und Institutionen auf digitale Möglichkeiten der Interaktion im Internet reagieren, soll deshalb Thema dieses Beitrags sein.
 
        Beispielhaft lässt sich das an der digitalen Transformation von Parteiorganisation und -kommunikation in einer diversifizierten Parteiendemokratie und an Reformen des Wahlverfahrens zeigen. Im Rückblick wird hier offenbar, dass digitale Entwicklung nicht linear verläuft und der technologische Entwicklungsprozess alleine nicht genügt, um substanzielle Veränderungen anzustoßen: Immer wieder bedarf es externer Schocks, um Innovation und Wandel zu motivieren. Typische Beispiele dafür sind etwa das Aufkommen der Piratenpartei (das zu einer programmatischen Aufwertung von Digitalthemen geführt hat), der Skandal um die Enthüllungen Edward Snowdens (der die Eingriffstiefe digitaler Technologie in die Sphäre privater Kommunikation verdeutlicht hat) oder zuletzt die Coronapandemie, in deren Folge zentrale Routinen und Praktiken der Parteiarbeit erschwert oder sogar unmöglich gemacht wurden und Bürger:innen ihr politisches Engagement zunehmend in den zivilgesellschaftlichen Raum verlagert haben. Während die Bundesregierung in der Pandemie wegen ihrer häufig wenig kohärenten Regierungskommunikation in die Kritik geriet,03 fielen die politischen Parteien durch kreative Lösungen auf, um Aufstellungsversammlungen und Kandidierenden- und Vorsitzendenwahlen auch auf Distanz zu ermöglichen.
 
        Entlang ausgewählter Aspekte skizzieren wir im Folgenden einige der auch durch den externen Druck der Pandemie „erzwungenen“ Innovationsprozesse. Im Fokus stehen die Wahlkampf- und Kampagnenkommunikation, die Beteiligung von Mitgliedern an Meinungs- und Willensbildungsprozessen, zentrale innerparteiliche Prozesse wie die Programmentwicklung und die Auswahl des Führungspersonals, aber auch das neuerliche Aufkommen sozialer Bewegungen und neuer Protestformen als Alternativmodelle der politischen Teilhabe in der digitalen Parteiendemokratie.
 
        KAMPAGNEN- UND WAHLKAMPFKOMMUNIKATION
 
        Der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Mobilisierung von Wähler:innen ist keineswegs ein neues Phänomen, er hat aber, nicht zuletzt durch die Coronapandemie, im Bundestagswahlkampf 2021 abermals Aufwind erhalten. Bürger:innen sind digital immer besser erreichbar, sodass Online-Formate zunehmend zu einem integralen Bestandteil des Wahlkampf-Instrumentariums geworden sind. Digitaler Wahlkampf allgemein und Social-Media-Wahlkampf im Besonderen bilden dabei eigene Logiken heraus.
 
        Die Hashtags #LaschetLacht und #GrünerMist können als die entscheidenden Online-Momente des Wahlkampfs gelten, sie stellen sogar die digitalen Reaktionen auf die Trielle der Spitzenkandidat:innen in den Schatten.04 Ebenso bemerkenswert ist der ansteigende Trend zum sogenannten Negative Campaigning, also einem Wahlkampfstil, der die Schwächen des politischen Gegners oder Kandidaten betont, um die eigene Seite in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.05 Solche Kampagnen sind meist personenbezogen auf einzelne Kandidierende ausgerichtet. Diese werden dabei auf bestimmte Aussagen reduziert, und ihre charakterlichen Fehler werden überhöht. Manchmal umfassen diese Negativkampagnen auch Diffamierungen durch Verleumdung oder Falschnachrichten und Desinformation. Früher wurde Negative Campaigning als Strategie in Deutschland kaum eingesetzt, da es oft auf die Initiatoren selbst zurückfiel.06 Hier hat sich allerdings ein Wandel vollzogen.
 
        #LaschetLacht, später auch umgewandelt in #LaschetLügt, war die Reaktion auf ein von vielen als unangemessen empfundenes Lachen von Armin Laschet während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Flutkatastrophengebiet des Ahrtals. Der Hashtag verbreitete sich vor allem auf Twitter rasend schnell,07 was zu einem Inter-Media-Agenda-Setting-Effekt auf die übrigen etablierten Medien führte:08 So wurden die Bilder von Laschet im Krisengebiet, die ohne den Online-„Shitstorm“ im Internet vermutlich ignoriert worden wären, von diversen Tageszeitungen, den Fernsehnachrichten und reichweitenstarken Talkshows aufgegriffen. Noch Wochen nach dem Ereignis, auch während der Trielle, waren die #LaschetLacht-Bilder Bestandteil der Wahlberichterstattung. Einerseits lässt sich dieser Effekt als eine neue, indirekte Einflussdimension der Bürger:innen auf die Berichterstattung der etablierten Medien deuten. Andererseits gibt es aber auch Hinweise darauf, dass Parteien wie etwa die SPD über die Messenger-App Telegram koordiniert mobilisieren, indem sie gezielt Posts und Themen pushen.09 Die Grenzen zwischen offizieller Wahlkampagne, die strategisch und zentral gesteuert ist, und dezentraler, spontaner Verbreitung von Inhalten über Netzwerke verschwimmen also. Damit ist auch eine Verantwortlichkeit für Diffamierungen kaum mehr eindeutig festzumachen.
 
        Der Hashtag #GrünerMist und die dazugehörige Plakatkampagne haben wiederum gezeigt, dass Negativkampagnen auch von parteiexternen Akteur:innen organisiert werden können, ohne dass Schaden am eigenen politischen Favoriten entsteht. Während der Kampagne #GrünerMist wurden gezielt die Positionen der Grünen attackiert und die Partei als bevormundende Verbotspartei diffamiert. Zur Verbreitung wurden zusätzlich mit geringem finanziellem Aufwand reichweitenstarke Werbeanzeigen bei Facebook gekauft. Initiiert und finanziert wurde die Kampagne durch eine Einzelperson, den Geschäftsführer der Medienfirma Conservare Communication, die der AfD nahesteht, aber nicht offiziell durch die Partei beauftragt wurde.10 Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Negative Campaigning, in diesem Fall auch unter Einsatz von Desinformation, die Onlinewerbung der Parteien zur Bundestagswahl beeinflusst hat.
 
        GESTÄRKTE MITGLIEDERPARTIZIPATION
 
        Trotz aller Überlegungen zur Öffnung von Parteien und ihrer Strukturen ist die formelle, auf Dauer angelegte Mitgliedschaft bis heute von zentraler Bedeutung für innerparteiliche Partizipation. Eine demokratische Mitgliederorganisation ist nicht nur durch das Parteienrecht vorgeschrieben, sondern gehört auch zum Selbstverständnis der Parteien.11 Dementsprechend früh wurden Potenziale der Digitalisierung für mehr Beteiligung und themenorientierte Vernetzung von Parteimitgliedern eruiert.12 Innovative, beteiligungszentrierte Organisationsformen wie virtuelle Parteigliederungen oder digitale Parteitage konnten sich bislang allerdings nicht etablieren, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie mit dem geltenden Parteienrecht nicht vereinbar waren. Zugleich scheinen von der Einführung digitaler Beteiligungsinstrumente kaum Mobilisierungsimpulse auszugehen.13
 
        Unter den Bedingungen der Pandemie haben die Parteien aber bewiesen, dass sie bereits über eine Vielzahl von Softwarelösungen und über eine geeignete technische Infrastruktur verfügen. Mitgliederpartizipation war weiterhin möglich, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, wie eine Befragung von Parteimitgliedern zeigte:14 Etwa die Hälfte der befragten Mitglieder von CDU, SPD und Linke und ein Drittel der Grünen-Mitglieder berichteten, dass die eigene Aktivität in der Partei seit Beginn der Pandemie zurückgegangen sei. Dies ist insbesondere auf einen Mangel an Angeboten seitens der Parteien zurückzuführen. Doch auch das Unpersönliche des Digitalen spielt hier mit hinein: Begründet wurde der Rückgang weniger mit Problemen bei der Nutzung digitaler Instrumente, sondern eher damit, dass Parteiarbeit keinen Spaß mehr mache, wenn sich die Mitglieder nicht mehr persönlich treffen. Dies zeigt, dass sich die Parteimitglieder als eine politische Gesinnungsgemeinschaft verstehen, für die innerparteiliche Sozialisation, Zusammenhalt und der persönliche Austausch wesentliche Elemente des Selbstverständnisses sind. Offenbar kann sich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Digitalen nur schwer entfalten. Die Kommunikation hat sich im Zuge der Pandemie auf aus dem Alltag bekannte Kanäle (E-Mail, Messenger-Dienste) und auf Videokonferenzen, die in ihrer Logik persönlichen Treffen am nächsten kommen, verlagert. Die parteiinternen Plattformen (wie „CDU plus“, das „Rote Netz“ der SPD oder „Meine Freiheit“ der FDP) haben laut unserer Befragung hingegen wenig Zulauf erlebt. Eine Ausnahme bilden hier die Mitglieder der Grünen, die im Befragungszeitraum über ein neues Grundsatzprogramm berieten und Debatten unter anderem online auf der Plattform „Beteiligungsgrün“ führten. Dies zeigt: Beteiligung online wie offline braucht konkrete Anlässe. Trotz allem werden Digitalisierungsvorhaben von den Parteimitgliedern sowohl in Bezug auf die Mitgliederorganisation als auch für Wahlkämpfe parteiübergreifend als wichtig und für die Zukunft notwendig angesehen.
 
        Die Mitgliederparteien befinden sich demnach in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen gesellschaftliche Erwartungen an eine moderne, anpassungsfähige Organisation, die auch für potenzielle Mitglieder interessant ist.15 Auf der anderen Seite sind die innerparteilichen Beharrungskräfte groß – auch an der Mitgliederbasis, die sich größtenteils aus Personen zusammensetzt, die bereits viele Jahre Teil der Partei sind und sich an die innerparteilichen, auf direkten und persönlichen Begegnungen basierenden Routinen gewöhnt haben und diese mittragen.
 
        DIGITALE ENTSCHEIDUNGSPRAKTIKEN
 
        Seit der ersten Welle der Coronapandemie im März 2020 haben mehrere Wahlen stattgefunden, doch sind weder die verschiedenen Kommunal- und Landtagswahlen noch die Bundestagswahl 2021 „digital transformiert“ worden – bis auf wenige Beispiele (etwa die Kommunalwahl in Bayern, die ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wurde) gab es kaum Unterschiede zur Stimmabgabe an traditionellen Wahlsonntagen. Und dennoch haben in dieser Zeit zahlreiche Abstimmungen, Programmdiskussionen und Personalwahlen auf Parteiebene in digitaler Form stattgefunden.16 Hier wird ein starker Modernisierungsdruck spürbar, denn um einen rechtskräftigen Beschluss herbeizuführen, sind immer noch Parteitage als oberste Beschlussorgane oder traditionell durchgeführte Mitgliederbefragungen notwendig. Zu beobachten ist immer häufiger eine Verzahnung von Online-Abstimmungen mit klassischen Abläufen wie der organisationsinternen Briefwahl. Eine klare Systematik (oder eine konsistente Strategie) ist bislang aber nicht zu erkennen. Oftmals reagierten die Akteure unmittelbar auf Einschränkungen durch die Corona-Schutzverordnungen (Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbote), häufig mussten Verfahren in zeitknappe Prozessabläufe eingepasst werden (etwa bei der internen Entscheidungsfindung der Ampelparteien zum Koalitionsvertrag im November/Dezember 2021).
 
        Selbstverständlich ist es notwendig, diese teildigitalen Wahlvorgänge so zu gestalten, dass sie technisch solide, benutzerfreundlich, manipulationssicher sowie datenschutz- und parteienrechtskonform sind. Das sind keine kleinen Aufgaben, doch jüngere Erfahrungen mit Online-Abstimmungen geben nun eine Richtung vor. Begünstigend hat sich ausgewirkt, dass solche Abstimmungsvorgänge eher wenig komplex und von vergleichsweise überschaubarem Umfang sind: Meist handelt es sich um einfache Ja-Nein-Fragen oder Personenwahlen mit einem kleinen Kandidierendenfeld. Auch sind die Delegiertenzahlen auf Parteitagen selten vierstellig, und selbst bei den Befragungen der mitgliederstarken Parteien sind nur wenige hunderttausend Stimmen zu erfassen. Und doch liegen in den pandemisch erzwungenen digitalen Entscheidungspraktiken die Keimzellen für künftige Entwicklungsschritte – möglicherweise sogar bis hin zu „echten“ politischen Wahlen.17
 
        Denn tatsächlich experimentieren die Parteiorganisationen längst mit neuen Formen der „Fernwahl“ – die es in Deutschland bereits seit den 1950er Jahren in Gestalt der Briefwahl gibt. Diese Parallele ist nicht unwichtig, denn genau diese Variante der Stimmabgabe jenseits des Wahllokals erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bei der Bundestagswahl 2021 wurden 47,3 Prozent der Stimmen per Wahlbrief abgegeben.18 Insofern ist die „Fernwahl“ ein gelerntes und gelebtes Element der deutschen Wahlkultur, das in einem durch die Pandemie erzwungenen Modernisierungszyklus von den Parteiorganisationen auf ein neues technologisches Niveau gebracht werden kann.
 
        MACHTZUWACHS FÜR PARTEIELITEN
 
        Parteitage und Aufstellungsverfahren waren in der Pandemie in der gewohnten Form als Präsenzveranstaltung nicht realisierbar, digitale Substitute der Ausweg.19 Parteitage fungieren nicht erst seit der Digitalisierung oder der Coronapandemie als Inszenierungsveranstaltungen zur Bestätigung der Entscheidungen der Führungsriege – dies war schon immer der Fall.20 Allerdings ist eine deutliche Intensivierung dieser Tendenz und eine noch stärkere Verlagerung der Entscheidungen in Top-down- statt in Bottom-up-Prozesse nicht von der Hand zu weisen, wenn etwa bei einem CDU-Parteitag mit 1001 Delegierten ganze drei Mitglieder ihre Wortmeldungen äußern können. Momentan scheint die Einführung digitaler Instrumente eher zu einer Zentralisierung der Ressourcen, der Informationsflüsse und der Steuerungsmöglichkeiten zu führen als zu mehr innerparteilicher Demokratie.21 Prinzipiell mag eine „digitale“ Partei die Vorstellung maximaler Partizipation, gekoppelt mit einer maximal ausgestalteten Bürgerpflicht zur Partizipation, verkörpern. Diese die Organisation im Wortsinne überwältigende Form der ganzheitlichen Partizipation haben die Piraten avant la lettre vorgedacht und -gelebt – ohne jedoch damit dauerhaft Erfolg zu haben.22 Ein Maximum an Beteiligung führt offenbar nicht notwendigerweise zu einem Optimum an Unterstützung.
 
        Was sich allerdings eindrücklich zeigt, ist, dass die Grenzen von Parteien durchlässiger werden. Durch die organisatorische und personelle Verkopplung mit sozialen Bewegungen, das Engagement von Affiliierten, die Arbeit von Nicht-Mitgliedern oder auch die Inaktivität von Mitgliedern lässt sich häufig gar nicht mehr so eindeutig sagen, welche Personen die Parteien letztendlich verkörpern.23 Die Digitalisierung birgt hier Chancen, Organisationsgrenzen neu zu denken. Über die emotionale und organisatorische Bindung zu einer und mit einer Partei könnten alternative Einbindungs- und Abgrenzungsmechanismen etabliert werden, die eine Routinisierung im Sinne veränderter Regeln, Rituale und Normen unter gewandelten Vorzeichen umfassen.
 
        KONNEKTIVES HANDELN IM UMFELD DER PARTEIEN
 
        Die skizzierte Entwicklung von der elektronischen zur vernetzten Demokratie hat auch die Logik der politischen Mobilisierung und Partizipation in und durch politische Intermediäre verändert. Diese Logik zu übersetzen, gelingt besonders gut informalen und flexiblen Organisationen wie Bewegungen und aktivistischen Initiativen (hashtag activism), aber auch solchen (neuen) Parteien, die ihre Wurzeln in sozialen und Online-Bewegungen haben oder eine enge Kooperationspraxis mit ihnen pflegen. Der Grund hierfür liegt im konnektiven, vernetzten Handeln:24 Diese Akteure passen sich schnell an, bringen eine manchmal rekordverdächtige Mobilisierung hervor, sind ungewöhnlich flexibel bei der Verfolgung politischer Ziele, wissen diverse Themen mittels eines anpassungsfähigen Protestrepertoires und Open-Source-Software zu bedienen und folgen damit einem demokratischen Inklusivitätsethos. Beispiele hierfür sind die im Nachgang der Wirtschafts- und Finanzkrise entstandene Los Indignados-Bewegung („Bewegung 15. Mai“) in Spanien oder auch Occupy Wall Street.
 
        Digitalisierung hat die Schwelle für kollektive Aktionen gesenkt, und zwar sowohl durch virale Kommunikations- und Mobilisierungsmöglichkeiten über soziale Medien als auch durch digitale Deliberation und Entscheidungsfindung auf Plattformen.25 So erklärt sich auch der weltweite Erfolg der Aktionen der Fridays for Future-Bewegung, die sich einerseits über formale Organisation koordiniert, andererseits die Planung und Durchführung der Proteste über Social-Media-Kanäle organisiert. Dabei erweitern Formen konnektiven Handelns bestehende Intermediäre und Akteurskonstellationen des politischen Systems. Mitunter bilden sie sogar die Wurzeln für die Neugründung von Parteien; in jedem Fall üben sie Reformdruck auf die etablierten Parteien aus. Die politische Soziologie hat lange zwischen der Disziplin der Bewegungsforschung und der Parteienforschung unterschieden – die derzeitigen Versuche, diese beiden Stränge (wieder) zusammenzubringen, erscheinen angesichts dieses Befunds lohnend.26
 
        Neue Parteien und Bewegungen, die sich diese konnektive Logik zu Eigen gemacht haben und auf netzwerkartige Aushandlungsprozesse sowie auf internetbasierte Technologien setzen, stehen für diese Entwicklung. Häufig haben sie sich direkt aus Bewegungsorganisationen heraus gegründet,27 einige wenige von ihnen aus dem digitalen Raum. Die bekanntesten Beispiele für solche „digitalen Parteien“ sind sicherlich die unterschiedlichen internationalen Piratenparteien.28 Auch andere junge Bewegungen, Protestformationen und Parteien, die auf allen Ebenen des politischen Systems (lokal, national, supranational) und quer zu den politischen Strömungen auftreten, zeigen interessante Interaktionsformen – von Kooperation und gegenseitigem Lernen bis hin zu Disruption. Auch das parallele Erstarken der AfD und der Protestbewegung Pegida etwa zeigt ein Interaktionsmuster zwischen Bewegung(en) und Parteiorganisation, das Zusammenspiel der MAGA-Bewegung („Make America Great Again“) und der etablierten Republikanischen Partei in den USA ist eine weitere Spielart dieses Phänomens.
 
        AUSBLICK
 
        Der Weg in die digitale Demokratie bleibt für die Parteien als zentrale Vermittlungsinstanzen und Transmissionsriemen zwischen Gesellschaft und Staat weit. Die wechselseitige Interaktion mit eher informellen und spontanen, aber im Vorfeld der Parteien immer präsenter werdenden Organisationen wie Bewegungen oder aktivistischen Initiativen wird diesen Weg und die Art und Weise, wie in der deutschen Parteiendemokratie künftig Entscheidungen gefällt werden, prägen. Die genannten Beispiele zeigen, wie Digitalisierung die Öffnung und Fluidität von Partei(mitglieder)organisation sowie die Neugründung weniger formalisierter kollektiver Akteure und Bewegungen und die spontane Artikulation von politischem Protest in kurzfristig geplanten Aktionen und „viralen Netzwerken“29 antreibt und beschleunigt.
 
        Diese Entwicklungen hin zu einer digitale(re)n Demokratie werden auch Auswirkungen auf die repräsentative Demokratie haben. Mit einer digitalen Transformation der Parteien sind auch Folgen für das politische System und die Demokratie insgesamt verbunden – jedenfalls so lange, wie politische Parteien die zentralen Akteure im demokratischen Gefüge sind. Die Parteien können daher als ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung der Demokratie in Deutschland begriffen werden – was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass ein „Niedergang der Parteien“ unvermeidlich Folgen für die „digitale Konstellation“ des politischen Systems hätte.
 
        Die fortschreitende Hybridisierung der digitalen Demokratie führt zweifellos zu einer Normalisierung der Verschränkung von Offline- und Onlineelementen in den beschriebenen Dimensionen. Die damit verbundene Dezentralisierung ist jedoch nicht mit Demokratisierung gleichzusetzen, auch nicht mit einer Effizienzsteigerung bei der politischen Entscheidungsfindung. Ebenso bewirken Interaktivität und Unmittelbarkeit digitaler Kommunikation nicht notwendigerweise deliberative Teilhabe. Denn die prozedurale Qualität diskursiver Verfahren folgt den jeweiligen Plattformlogiken. Diese Ambiguität digitaler Demokratie gilt es zu adressieren. Die genannten Veränderungen der Intermediäre in Richtung eines Aussterbens von Parteien oder ihres Verschmelzens mit anderen Vermittlungsinstanzen sind eine weitere Folge. Für die Qualität der Demokratie als einem auf Aggregations- und Vermittlungsleistung durch Parteien angewiesenen Repräsentativsystem könnte eine Aushöhlung dieses Systems beträchtliche Folgen haben.
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        ONLINE-WAHLHILFEN IM DIGITALEN WAHLKAMPF
 
        Stefan Marschall
 
        Die digitale Transformation der Gesellschaft verändert auch die Wahlen und Wahlkämpfe in den zeitgenössischen Demokratien. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die nicht erst gestern einsetzte, sondern bereits seit Jahrzehnten beschrieben wird. So wurde im Zusammenhang mit Wahlkämpfen schon Ende der 1990er, erst recht aber seit den 2000er Jahren immer wieder die Einschätzung geäußert, dass wir uns in einem grundlegenden Wandel hin zu Online-Wahlkämpfen befinden. Insbesondere der erste Präsidentschaftswahlkampf Barack Obamas 2008 wirkte für viele Beobachter:innen wie ein Kipppunkt auf dem Weg zu einer primär onlinebasierten Vorwahlkommunikation. Ende der 2000er war in Medien und Wissenschaft immer wieder plakativ vom neuen Phänomen „Wahlkampf 2.0“ die Rede.01
 
        „2.0“ ist ein wichtiges Stichwort: Es sind insbesondere die sozialen Medien, deren Entwicklung und Verbreitung zu einer Veränderung der Art und Weise geführt haben, wie Parteien Wahlkämpfe organisieren und wie die Wähler:innen vor Wahlen Informationen sammeln und verarbeiten. Dass die gewachsene Bedeutung von sozialen Medien in der individuellen Kommunikation den Wahlkampf verändert, lässt sich mithilfe des Mechanismus von Nachfrage und Angebot leicht nachvollziehen: Die Parteien reagieren mit ihren Wahlkampfstrategien sensibel auf – bisweilen unterstellte – gewandelte Informations- und Kommunikationsgewohnheiten ihrer Zielgruppen. Dabei werden sie beraten und getrieben von Akteuren, die mitunter privatwirtschaftliche Eigeninteressen verfolgen und die in ihren Einschätzungen bezüglich der Rolle von sozialen Medien für Wahlen und Wahlentscheidungen zuweilen den wissenschaftlichen Diagnosen weit vorauseilen, ohne freilich auf entsprechende Evidenz verweisen zu können.
 
        Die digitale Transformation von Wahlkämpfen ist jedoch ein komplexer und nicht-linearer Vorgang, der in Deutschland – unter anderem wegen seiner ausgeprägten Datenschutzkultur – auf Resilienzen und Widerstände stößt. Auch bei den jüngsten Wahlkämpfen ist eine Gleichzeitigkeit von innovativen und traditionellen, von online- und offline-basierten Formen der Kommunikation zu beobachten, mitunter sogar die Wiederentdeckung von Wahlkampfinstrumenten, deren Revival man zuvor als eher unwahrscheinlich erachtet hätte. Ein Beispiel dafür ist das „Canvassing“, der Haustürwahlkampf von Kandidat:innen, der zumindest außerhalb der Hochzeiten der Covid-19-Pandemie wieder verstärkt zum Einsatz gekommen ist.02
 
        Die Coronakrise hat zur weiteren (Teil-)Digitalisierung von Wahlkämpfen nachhaltig beigetragen. Sowohl bei den Wähler:innen als auch bei den Parteien haben merkliche Lernprozesse bezüglich der Potenziale und der Nutzung digitaler Kommunikation eingesetzt. Die Parteien auf der einen Seite mussten darauf reagieren, dass manch klassische Formen und Instrumente des Wahlkampfs in Zeiten einer Pandemie nicht mehr realisierbar waren; sie beschritten stattdessen verstärkt digitale Wege. Die Bürger:innen auf der anderen Seite haben im Rahmen von Home Office und Home Schooling eine ebenso unfreiwillige wie radikale Weiterbildung in Sachen Digitalisierung erfahren dürfen respektive müssen. Dass sich diese digitalen Impulse auch im politischen Kommunikationsverhalten der wahlberechtigten Bevölkerung sowie in den Kommunikationsstrategien der Parteien vor Wahlen niederschlagen, ist naheliegend.
 
        ONLINE-WAHLHILFEN ALS ÜBERPARTEILICHE INFORMATIONSTOOLS
 
        Es sind zunächst die Parteien selbst, die mit innovativen Angeboten die digitale Transformation von Wahlkämpfen antreiben. Aber auch die klassischen Instanzen der politischen Kommunikation, die Medien, machen von den Möglichkeiten, die ihnen die Digitalisierung bietet, zunehmend Gebrauch. Und auch die Akteure der (politischen) Bildung nutzen vermehrt digitale Angebotsformate.
 
        Dabei sind seitens überparteilicher Organisationen digitale Tools und Angebote entstanden, die man sich „offline only“ nur schwer vorstellen kann. Eine besonders steile Karriere haben hierbei sogenannte Online-Wahlhilfen gemacht, die mittlerweile kaum noch aus der digitalen Vorwahlöffentlichkeit wegzudenken sind. Dies gilt nicht zuletzt für Deutschland, wo es die bekannteste Online-Wahlhilfe, der Wahl-O-Mat, sogar zu einem Eintrag in den Duden gebracht hat.
 
        Diese Online-Wahlhilfen firmieren in der internationalen Forschung unter dem Begriff der „Voting Advice Applications“ (VAAs). Ihre Bestimmung drückt sich bereits im Namen aus: Es handelt sich um Tools, die den Bürger:innen bei ihrer Wahlentscheidung helfen und sie beraten sollen. Dies tun sie, indem sie die Nutzer:innen mit einer Reihe von politischen Forderungen konfrontieren, zu denen sich die User positionieren sollen. Bereits im Vorfeld der jeweiligen Wahl haben kandidierende Parteien und/oder – abhängig vom jeweiligen Wahlsystem – die zur Wahl antretenden Kandidat:innen ihre Positionen zu den unterschiedlichen Thesen markiert. Auf der Grundlage der verschiedenen Antwortmuster kalkulieren VAAs dann die Nähe zwischen den einzelnen Usern und den Parteien/Kandidat:innen und zeigen diese grafisch an, beispielsweise in Form eines Balkendiagramms oder als Entfernung von Punkten in einem zweidimensionalen Raum.
 
        Online-Wahlhilfen folgen damit grundsätzlich der Idee und dem Ideal einer themen- und positionsorientierten Wahlentscheidung. Die „Nähe“ zwischen den Wähler:innen und den zur Wahl stehenden Optionen begreifen sie als Ähnlichkeiten in den inhaltlich-programmatischen Standpunkten und Einstellungen sowie in der Zuschreibung der Themenbedeutung durch den User auf der einen und die Parteien/Kandidat:innen auf der anderen Seite. Ausdrücklich werden personenbezogene Aspekte, etwa, wie man die jeweiligen Spitzenkandidat:innen oder Wahlkreisbewerber:innen einschätzt, nicht miteinbezogen. Selbst wenn in einer Online-Wahlhilfe – wie beispielsweise in der Schweizer VAA „Smartvote“ oder in einer Reihe von skandinavischen Angeboten – die Kandidat:innen erfasst werden, wendet sich das jeweilige Tool deren inhaltlichen Positionen und nicht ihren Persönlichkeitsfacetten oder -merkmalen zu.
 
        Online-Wahlhilfen sind mittlerweile europa-, ja sogar weltweit verbreitet. Erhebungen des VAA-Forschungsnetzwerkes zufolge03 sind Voting Advice Applications in allen Ländern der Europäischen Union zu finden. In einigen Staaten existieren sogar mehrere Angebote nebeneinander, wie beispielsweise in den Niederlanden, dem europäischen „Mutterland“ der VAAs. Online-Wahlhilfen spielen insbesondere in Mehrparteiensystemen, in denen die Wähler:innen eine breite Auswahl an parlamentsfähigen Parteien auf dem Wahlzettel finden, eine herausgehobene Rolle. Ebenso erfahren sie in kandidatenzentrierten Wahlsystemen eine große Nachfrage, vor allem dann, wenn – wie in der Schweiz – das dahinterstehende Parteiensystem eher schwach ausgeprägt ist und somit die Zugehörigkeit der Kandidat:innen zu einer Partei nur bedingt Hinweise auf ihre politischen Standpunkte liefert. Hinsichtlich der Nachfrage seitens der wahlberechtigten Bevölkerung nach den Tools stechen insbesondere die skandinavischen Länder, die Schweiz und die Niederlande hervor. In diesen Ländern geht man davon aus, dass rund die Hälfte aller Wahlberechtigten vor den Wahlen mindestens eine Voting Advice Application konsultiert. Dies veranschaulicht, welchen Stellenwert Online-Wahlhilfen mittlerweile in einigen Demokratien einnehmen.
 
        ONLINE-WAHLHILFEN IN DEUTSCHLAND – WAHL-O-MAT UND CO.
 
        Auch in Deutschland hat die Relevanz von Online-Wahlhilfen in Wahlkampfzeiten deutlich zugenommen. So sind anlässlich der vergangenen Bundestagswahlkämpfe immer wieder zahlreiche Online-Wahlhilfen gestartet worden, in deren Angebot sich die ganze Vielfalt der Möglichkeiten zeigt, solche Tools zu gestalten. Im Bundestagswahlkampf 2021 beispielsweise unterschieden sich die Tools hinsichtlich der inhaltlichen Auswahl der Statements (die entweder zu einem spezifischen politischen Thema wie dem Klimaschutz ausgewählt oder inhaltlich breit gestreut waren), der Form und Anzahl der Antwortoptionen, der teilnehmenden Parteien, der Frage, ob und wie bestimmte Themen gewichtet werden können und wie die Positionen der Parteien festgelegt werden (durch die Parteien selbst oder durch Expert:innen), bis hin zur Frage der Methode, nach der die Ergebnisse berechnet und dargestellt werden. Insgesamt kann die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland regelmäßig auf eine große Zahl unterschiedlicher Online-Wahlhilfen zurückgreifen – und dies nicht nur bei nationalen Wahlen, sondern auch auf der Ebene der Länder sowie bei Wahlen in Städten und Gemeinden.
 
        Nutzen die Wähler:innen diese digitalen Angebote – und wenn ja, mit welcher Wirkung? Dies soll im Folgenden an derjenigen Online-Wahlhilfe näher veranschaulicht werden, die sich in Deutschland als das Flaggschiff unter den VAAs etabliert hat: dem Wahl-O-Mat.
 
        Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung, das erstmalig im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 eingesetzt wurde. Das Tool konfrontiert die Nutzer:innen mit 38 Thesen, zu denen sie sich positionieren können. Die Thesen sind zuvor in mehreren Workshops von einer Redaktion formuliert worden, der 20 bis 25 Erst- und Zweitwählende angehören und die von Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Fachrichtungen beraten wird. Die zur Wahl zugelassenen Parteien haben die ausgewählten Statements vor dem Online-Start des Wahl-O-Mat beantwortet; die Antworten auf die Thesen stammen also von den Parteien selbst. Nach Eingabe ihrer eigenen Positionen können die User entscheiden, welche Thesen sie gewichten möchten und mit welchen Parteien ihr Antwortmuster verglichen werden soll. Die inhaltliche Nähe zu den ausgewählten Parteien wird in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Die Nutzer:innen haben anschließend die Möglichkeit, mit ihrem Ergebnis zu „spielen“, also zum Beispiel das Parteienranking durch eine nachträgliche Änderung von Positionen oder Gewichtungen zu verändern.04
 
        Der Wahl-O-Mat ist seit 2002 bei allen Bundestags- und Europawahlen sowie bei der Mehrzahl der Landtagswahlen eingesetzt worden, insgesamt weit mehr als 50 Mal. Die Nachfrage nach diesem Angebot hat sich im Laufe der Zeit überaus stark entwickelt: Wurde er bei seinem ersten Einsatz 2002 bereits beachtliche 3,6 Millionen Mal verwendet, erreichte er bei der Bundestagswahl 2021 seinen bisherigen Spitzenwert mit rund 21,3 Millionen Nutzungen. Innerhalb von knapp 20 Jahren haben sich die Nutzungszahlen somit mehr als verfünffacht (siehe Abbildung).
 
         
          Abbildung: Entwicklung der Nutzungszahlen des Wahl-O-Mat bei Bundestags- und Europawahlen
 
          [image: Die Abbildung zeigt in einem Liniendiagramm die Nutzungszahlen des Wahl-O-Mat zwischen 2002 und 2021 für Bundestags- und Europawahlen. Man erkennt, dass die Nutzung insbesondere seit dem Jahr 2009 deutlich zugenommen hat, von etwa 6,7 Millionen Nutzern im Jahr 2009 auf mehr als 21 Millionen im Jahr 2021. Im Jahr 2002 wurde der Wahl-O-Mat 3,6 Millionen Mal genutzt.] 
          Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, eigene Darstellung.
 
        
 
        Das Angebot wird also von vielen Menschen genutzt. Auch sein Bekanntheitsgrad ist überaus hoch: Eine Befragung aus dem Herbst 2021, die den Anspruch hat, repräsentativ für die deutsche Online-Gemeinde zu sein, ergab, dass mehr als 80 Prozent der Befragten das Tool kennen.05 Über drei Viertel der Umfrageteilnehmenden gab an, den Wahl-O-Mat schon einmal genutzt zu haben – entweder bei der jüngsten Bundestagswahl oder bereits zuvor. Ein Viertel der Befragten erklärte, das Tool regelmäßig zu konsultieren. Diesen Zahlen zufolge hat sich der Wahl-O-Mat über die Zeit hinweg für viele zu einer wichtigen Informationsquelle im Vorfeld von Wahlen etabliert.
 
        Die Bekanntheit des Wahl-O-Mat ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis crossmedialer Kommunikation. Zum einen gibt es zahlreiche Partnerschaften mit traditionellen Medien, die das Tool auf ihren Webseiten hosten und in ihren sonstigen Angeboten darauf aufmerksam machen. Zum anderen spielt sich rund um die Wahl-O-Mat-Nutzung eine aktive Kommunikation im Bereich der sozialen Medien ab, wo Ergebnisse gepostet werden und das Tool Gegenstand mitunter kontroverser Debatten ist. Typische Diskussionspunkte sind dabei die Auswahl von Themen und Thesen sowie der Umgang mit populistischen Parteien und ihren Positionen.
 
        NUTZERSCHAFT DES WAHL-O-MAT – JUNG UND POLITISCH INTERESSIERT
 
        Dass die Nutzerschaft des Wahl-O-Mat nicht nur zahlreicher geworden ist, sondern sich auch in ihrer Zusammensetzung verändert hat, darauf verweisen Daten, die seit dem Start des Wahl-O-Mat erhoben und ausgewertet werden. Seit 2003 folgt auf jede Wahl-O-Mat-Version eine Anschlussbefragung, in der zufällig ausgewählte Nutzer:innen gebeten werden, einen Fragebogen auszufüllen.06 Hierbei handelt es sich strenggenommen nicht um eine klassisch-repräsentative Untersuchungsanlage; die Standardisierung der Erhebung über mittlerweile mehr als 50 Befragungen erlaubt aber zumindest Aussagen zu Entwicklungen und Trends über einen Zeitraum von fast 20 Jahren hinweg – zumal dann, wenn diese Ergebnisse abgeglichen werden mit weiteren, davon unabhängigen Datenquellen.
 
        Ein Befund lautet, dass sich bei der Nutzerschaft eine Art „Alterungsprozess“ beobachten lässt. Waren laut Anschlussbefragungen bei den ersten Versionen noch etwa die Hälfte der Nutzenden unter 30 Jahre alt, ist deren Anteil bis in die jüngste Zeit auf ein Viertel geschrumpft. Entsprechend zugenommen hat die Gruppe der älteren Nutzer:innen. Die Gründe hierfür sind vielfältiger Natur: Zum einen ist diese „Alterung“ die Folge einer insgesamt zunehmenden Ausweitung der Online-Nutzung auch in älteren Jahrgängen. Sie kann aber auch einen „Kohorteneffekt“ spiegeln: Diejenigen, die den Wahl-O-Mat erstmalig als junge Menschen genutzt haben, nutzen ihn immer noch und sind mit dem Tool älter geworden. Gleichwohl sind die User des Wahl-O-Mat immer noch jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt.07
 
        Bei anderen Merkmalen hingegen erweist sich die Nutzerschaft des Wahl-O-Mat als über die Jahre hinweg stabil. So ist etwa die Gruppe der generell politisch Interessierten gemäß den Daten aus den Anschlussbefragungen bei den Usern des Tools überdurchschnittlich stark vertreten. Über die Zeit und die nationalen Wahl-O-Mat-Versionen gemittelt, sagten rund 80 Prozent der Befragten, sie seien politisch interessiert. Zum Vergleich: In repräsentativen Bevölkerungsbefragungen geben rund 40 Prozent ein starkes oder sehr starkes politisches Interesse an.08
 
        Insgesamt lassen sich zwei ungleichzeitige Entwicklungen ausmachen:09 Auf der einen Seite wird die Gruppe der Wahl-O-Mat-Nutzenden der Gesamtbevölkerung immer ähnlicher, zum Beispiel hinsichtlich des Geschlechts und des Bildungsgrads – nicht zuletzt ein Effekt der Diffusion des Internets in der Gesamtbevölkerung. Auf der anderen Seite aber gibt es immer noch Verzerrungen in der Nutzerschaft, die verdeutlichen, dass nicht alle Bürger:innen gleichermaßen mit diesem Angebot erreicht werden. Insbesondere Ältere und politisch Desinteressierte gehören zu den Gruppen, die seltener auf Online-Wahlhilfen zurückgreifen.
 
        WIRKUNGEN VON ONLINE-WAHLHILFEN
 
        Hinsichtlich der Wirkung von Online-Wahlhilfen hat die langjährige internationale Forschung mittlerweile durchaus robuste Ergebnisse hervorgebracht.10 Ein vergleichsweise klarer Befund zeichnet sich beim Mobilisierungspotenzial dieser Tools ab: So konnte für den Wahl-O-Mat, aber auch für andere Voting Advice Applications, nachgewiesen werden, dass deren Nutzung zu einer stärkeren politischen Beteiligung und zu einem Anstieg des politischen Interesses sowie des Wissens um Sachfragen führt.11 Insbesondere die Wahrscheinlichkeit, zur Wahl zu gehen, scheint sich durch die Nutzung von VAAs merklich zu erhöhen, selbst dann, wenn man eventuelle Störeffekte herausrechnet.12
 
        Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit hat die Frage verdient, ob sich die Wahlentscheidung infolge der Nutzung einer Online-Wahlhilfe ändert. Deren Beantwortung ist deutlich komplizierter, da hier viele Faktoren hineinspielen. Grundsätzlich liegt es nahe, dass es für die Wirkung des Tools einen Unterschied macht, ob das ermittelte Ergebnis eine Partei oder eine Kandidatin anzeigt, die man ohnehin wählen wollte, oder ob man vom Ergebnis überrascht oder gar irritiert ist. Während im ersten Fall eine implizit vielleicht schon getroffene Entscheidung bestätigt und verstärkt wird, könnte es im zweiten Fall mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Änderung der Wahlabsicht kommen.13 Dafür ist unter anderem entscheidend, mit welchen Prädispositionen und Motivationen User auf eine Online-Wahlhilfe zurückgreifen. So hängt die Stabilität der Entscheidung, meine Stimme für eine bestimmte Partei abzugeben, auch davon ab, wie stark meine Parteiidentifikation ist. Je robuster meine langfristige Bindung an diese Partei ist, desto weniger wird mich das Ergebnis eines Online-Tools beeinflussen können, auch wenn es mir eine Nähe zu einer anderen Partei signalisiert.14
 
        In Deutschland ist die Parteiidentifikation noch immer stark ausgeprägt,15 und das vergleichsweise hohe politische Interesse der Wahl-O-Mat-Nutzenden spricht dafür, dass die Bindung an eine Partei in dieser Gruppe überdurchschnittlich stark ist. Gleichzeitig könnte die überrepräsentative Nutzung des Tools durch junge Wähler:innen, bei denen üblicherweise die Parteiidentifikation schwächer ausgeprägt ist als bei älteren Kohorten, in eine gegenläufige Richtung deuten. Hier kommt die Nutzungsmotivation ins Spiel und die Frage, warum und in welchem Kontext eine Online-Wahlhilfe konsultiert wird. Im Rahmen der bereits erwähnten online-repräsentativen Befragung anlässlich der Bundestagswahl 202116 wurde danach gefragt, inwieweit sich die Wähler:innen bei ihrer Stimmabgabe an „ihrem“ Wahl-O-Mat-Ergebnis orientieren. Tatsächlich gaben nur rund 6,5 Prozent derjenigen, die das Tool genutzt hatten (das war etwa die Hälfte der Befragten insgesamt), an, sich bei der Wahlentscheidung 2021 ausschließlich nach dem Wahl-O-Mat-Ergebnis gerichtet zu haben. Interessanterweise war unter den jüngeren Befragten dieser Wert etwas höher. Die Wirkungen erstrecken sich also nicht gleichmäßig über die gesamte Nutzerschaft; sie sollten zukünftig verstärkt gruppenspezifisch untersucht werden.
 
        ZUKUNFT DER ONLINE-WAHLHILFEN
 
        Online-Wahlhilfen gehören heutzutage zur Grundausstattung moderner Wahlkämpfe. Obgleich aus der Phase des Web 1.0 stammend, bleiben sie auch im Zeitalter der sozialen Medien weiter nachgefragt. Ihre robuste Attraktivität basiert zum einen auf aktuellen Entwicklungen im politischen System und der politischen Kultur; zum anderen liegt sie in der technologischen Dynamik einer digitaler werdenden Gesellschaft begründet.
 
        Welche politischen Entwicklungen tragen zur Nachfrage bei? Der in der Nutzung dieser Tools manifeste politische Orientierungsbedarf ist zum einen Resultat eines in den vergangenen Jahren wachsenden politischen Interesses, das sich in Umfragen ebenso niederschlägt wie in einer Zunahme substanzieller politischer Partizipation wie etwa der Beteiligung an Wahlen.17 Zum anderen ist die wahlberechtigte Bevölkerung wählerischer geworden. Die Wähler:innen entscheiden sich zunehmend spontan und werden in ihren Entscheidungen flexibler.18 So gewinnen trotz vergleichsweise hoher Parteiidentifikation kurzfristige Faktoren wie die Bewertung von Kandidat:innen und aktuelle Sachfragen für die Wahlentscheidung an Relevanz.
 
        Sich über das programmatische und personelle Angebot der Parteien – vor allem über die Unterschiede zwischen ihnen – zu informieren, ist jedoch ein komplexes Unterfangen geworden. Grund hierfür sind wiederum zwei Entwicklungen: erstens die Fragmentierung des Parteiensystems, also der Zuwachs an Parteien, die Aussicht haben, in die Parlamente zu gelangen, und zweitens die abnehmende Segmentierung, also die Tatsache, dass Parteien dazu übergehen, „lagerübergreifende“ Koalitionen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene zu bilden. Das erschwert die klare Profilierung der Parteien untereinander, sodass für die Wählenden Instrumente attraktiv werden, die dabei helfen, unterschiedliche Parteienstandpunkte effizient zu ermitteln. Online-Wahlhilfen können dabei helfen, programmatische Differenzen zwischen den Parteien herauszuarbeiten, ohne dass die Wähler:innen dafür selbst die Wahlprogramme analysieren müssen.
 
        Für die Zukunft wird interessant zu beobachten sein, ob und wie sich nicht nur die Flexibilität in der Wahlentscheidung, sondern auch die Art und Weise, wie und wann die Stimme abgegeben wird, auf die Nachfrage nach Online-Wahlhilfen auswirken wird. Findet beispielsweise durch die zunehmende Attraktivität der Briefwahl eine Flexibilisierung des Zeitpunkts der faktischen Stimmabgabe statt, kann dies auch Konsequenzen für die Nutzung und Wirkung von Online-Wahlhilfen haben. Das – in Deutschland noch weit entfernte – Szenario eines E-Votings, also einer Online-Stimmabgabe, würde dies auf die Spitze treiben. Dann könnte sich am digitalen Endgerät die zeitliche und räumliche Trennung zwischen Willensbildung und Entscheidung komplett auflösen.
 
        Dass es jedenfalls die digitale Qualität ist, die diese Gruppe von Wahlhilfen besonders beliebt und nachgefragt macht, steht außer Frage. Zwar hat es VAAs in den 1990er Jahren auch in „Paper-pencil“-Versionen gegeben, aber seine eigentliche Nachfragedynamik hat dieses Instrument erst in seiner digitalen Variante erlebt. Wie die bisherige digitale Transformation Online-Wahlhilfen erst ermöglicht hat, so zeichnet sich bereits ab, dass auch aktuelle technische Trends diese Tools fortentwickeln werden. Dabei richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, wie Künstliche Intelligenz (KI) Online-Wahlhilfen verändern wird. Erste Initiativen und Konzepte einer Nutzung von KI im Rahmen von Voting Advice Applications zeigen, dass zum Beispiel mittels komplexer Datenauswertung Tools individuell auf die Nutzenden zugeschnitten werden könnten.19
 
        Dass dabei datenethische Fragen berührt werden, liegt auf der Hand. Gerade die KI-Perspektive macht deutlich, wie sehr es sich bei den durch Online-Wahlhilfen generierten und gesammelten Daten um heikles Material handelt. Immerhin werden hier persönliche und personalisierbare Daten zu politischen Einstellungen und Präferenzen erhoben, die eine entsprechende individuelle Profilierung und Nachverfolgung der User ermöglichen könnten. Derartige Daten könnten beispielsweise im Rahmen des politischen Marketings genutzt und missbraucht werden. Insofern ist bei der Konstruktion und dem Betrieb von Online-Wahlhilfen hohe Sensibilität beim Thema Datenschutz vonnöten.
 
        Aber auch in anderen Bereichen scheint eine Sensibilisierung der Betreiber von Online-Wahlhilfen angebracht. So haben – scheinbar banale – Entscheidungen bei der Ausgestaltung dieser Tools immer auch messbare Konsequenzen für ihre Wirkung. Aus der Forschung zu VAAs ist beispielsweise hinlänglich bekannt, dass die jeweiligen Formulierungen von Statements sowie die Auswahl der Thesen Auswirkungen auf die jeweils angezeigte Parteiennähe haben können.20 Entsprechend hohe Qualitätsstandards sind einzuhalten – vorzugsweise entlang der Kriterien, die seitens des VAA-Forschungsnetzwerks des European Consortium for Political Research (ECPR) in der „Lausanne Declaration“ aufgestellt worden sind.21 Hier findet sich unter anderem die Forderung nach Transparenz der eingesetzten Methodik sowie nach umfänglichen Informationen über diejenigen, die das jeweilige Tool betreiben oder finanzieren. Oder die Forderung, dass es zu keinem ideologisch motivierten Ausschluss von Parteien kommen darf.
 
        Kurzum: Online-Wahlhilfen sind aus der Vorwahlöffentlichkeit einer digitalen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie sind wertvolle und zeitgemäße Angebote zur Mobilisierung der Wählerschaft und zur Unterstützung einer informierten Wahlentscheidung. Umso wichtiger ist es, ihre Qualität im Blick zu behalten.
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        DIGITALWÜSTE DEUTSCHLAND?
 
        Digitalisierungsstand im internationalen Vergleich
 
        Bettina Distel
 
        Der Begriff der Digitalisierung bezieht sich einerseits auf die Umsetzung analoger Daten und Informationen in digitale Formate und andererseits auf die gesellschaftlichen und sozialen Veränderungsprozesse, die durch den Einsatz digitaler Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) entstehen. Oftmals wird Deutschland in beiden Bedeutungsbereichen der Status eines „digitalen Entwicklungslandes“ attestiert,01 und die Coronapandemie scheint ihr Übriges geleistet und die Missstände noch schonungsloser offengelegt zu haben. Steckt Deutschland also mitten in einer digitalen Krise? Immerhin stehen den negativen Lesarten des Status quo umfangreiche Digitalisierungsprogramme und -strategien auf allen föderalen Ebenen gegenüber, die zum Teil auch mit erheblichen finanziellen Ressourcen verbunden sind. Derzeit wird zum Beispiel die Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes mit Mitteln in Höhe von 3 Milliarden Euro gefördert; die Hälfte dieser Gelder steht den Bundesländern zur Verfügung, ein Fünftel wird in den Ausbau digitaler Infrastrukturen investiert.02
 
        Im Folgenden wird zunächst der Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie der Stand der Digitalisierung in Deutschland in den drei zentralen Bereichen Wirtschaft, Schulbildung und Verwaltung analysiert. Anschließend widmen wir uns drei ausgewählten Faktoren, die den Digitalisierungsgrad eines Landes entscheidend beeinflussen.
 
        DIGITALISIERUNG DEUTSCHLANDS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH
 
        Die digitale Infrastruktur bildet die Basis für jedes Digitalisierungsvorhaben und bestimmt den Raum der Entwicklungsmöglichkeiten auf individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene. Sie umfasst zum einen die grundlegenden informationstechnischen Strukturen wie Breitband- und Mobilfunknetze. Ohne tragfähige, stabile und sichere Netzwerke ist Digitalisierung in vielen Bereichen nicht denkbar. So benennt etwa der E-Government Development Index der Vereinten Nationen die Telekommunikationsinfrastruktur als eine zentrale Dimension für die Bereitstellung elektronischer Dienstleistungen, hier Verwaltungsdienstleistungen.03 Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland in diesem Bereich gut ab und steht in der aktuellen Fassung des Berichts immerhin auf Platz 21, im europäischen Vergleich auf Platz 14, hinter Ländern wie Liechtenstein, Dänemark und Island.04 2020 verfügten 92 Prozent der deutschen Haushalte über einen Festnetz-Breitbandanschluss, während es im EU-weiten Durchschnitt 77 Prozent waren. Die Abdeckung des 4G-Netzes lag sogar bei 99,7 Prozent, die Abdeckung von „Very High Capacity Networks“, also Netzwerken mit besonders hoher Kapazität wie Glasfasernetze, lag bei immerhin 56 Prozent Verfügbarkeit für Privathaushalte. Deutschland steht im Bereich der technischen Infrastruktur insgesamt gut da, allerdings besteht ein erheblicher Unterschied zwischen Stadt und Land: Nur 81 Prozent der Haushalte im ländlichen Raum verfügen über einen Festnetz-Breitbandanschluss. Obwohl dies eine Steigerung um 6 Prozentpunkte seit 2019 bedeutet, bleibt also ein erheblicher Unterschied zwischen Stadt und Land im Zugang zu digitalen Infrastrukturen bestehen.05
 
        In der Forschungsliteratur werden Beobachtungen dieser Art auch als „digitale Spaltung“ bezeichnet, die häufig mit weiteren Faktoren wie ökonomischen Ressourcen, Alter, Geschlecht oder Bildung einhergeht. Obwohl gerade in wirtschaftlich hochentwickelten Staaten diese Spaltung allgemein abnimmt, bleibt sie für Deutschland ein relevantes Problem: So zeigt zum Beispiel der sogenannte Breitbandatlas, dass es nach wie vor, und insbesondere auf dem Land, Regionen mit nur geringer Breitbandverfügbarkeit gibt. Während in städtischen Räumen mehr als 98 Prozent aller Privathaushalte Zugang zu Anschlüssen mit einer Bandbreite von ≥50 Mbit/s haben, sind dies in ländlichen Räumen nur 82,8 Prozent. Noch größer ist die Differenz für Anschlüsse mit einer Bandbreite von ≥1000 Mbit/s, mit einer Verfügbarkeit für 78,4 Prozent aller Haushalte in Städten und nur 22,9 Prozent in ländlichen Räumen.06
 
        Digitale Infrastruktur hat aber auch eine soziale Dimension und umfasst daher zum anderen strukturelle Rahmenbedingungen, wie etwa die nationale oder organisationale Kultur und die Kompetenzen im Umgang mit digitaler Technik.07 „Es reicht nicht aus, einen Internetanschluss zu haben und das Internet zu nutzen; um die Vorteile der digitalen Gesellschaft nutzen zu können, müssen auch die entsprechenden Fähigkeiten vorhanden sein“,08 heißt es im aktuellen Digital Economy and Society Index, einem seit 2014 regelmäßig erscheinenden Bericht der Europäischen Kommission, der die Entwicklung der Digitalisierung in der Europäischen Union bewertet. Erfasst wird hier unter anderem der Anteil der Bürger*innen mit mindestens grundlegenden sowie erweiterten digitalen Kompetenzen, der Anteil IKT-Spezialist*innen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen oder der Anteil der Unternehmen, die gezielt digitale Kompetenzen fördern. Hier liegt Deutschland im EU-weiten Vergleich im vorderen Mittelfeld auf Platz 7: 70 Prozent aller Bürger*innen verfügen über zumindest grundlegende digitale Kompetenzen, 39 Prozent über erweiterte Kompetenzen. Auch der Anteil der IKT-Spezialist*innen an der Gesamtzahl aller Erwerbstätigen liegt mit 4,7 Prozent über dem Durchschnitt. Doch die digitale Spaltung, die sich bereits in der Zugänglichkeit technischer Infrastrukturen bemerkbar machte, setzt sich auch hier fort. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Bürger*innen mit einem niedrigen Bildungsgrad sowohl das Internet im Allgemeinen als auch zentrale digitale Angebote (etwa E-Learning-Angebote oder die Online-Beteiligung an demokratischen Verfahren) im EU-weiten Vergleich unterdurchschnittlich oft nutzen, während Bürger*innen mit einem hohen formalen Bildungsgrad dies überdurchschnittlich häufig tun.09 Wenngleich die Bevölkerung also insgesamt über hohe digitale Kompetenzen verfügt und daher befähigt ist, die digitale Infrastruktur zu ihren Gunsten zu nutzen, gilt dies nicht für alle Teile der Bevölkerung im gleichen Maße. Digitale Spaltungen verlaufen in Deutschland also sowohl entlang der Zugänglichkeit digitaler Infrastrukturen als auch entlang ihrer Nutzbarkeit für verschiedene Bevölkerungsgruppen.
 
        Wirtschaft
 
        Wie die vorhandene digitale Infrastruktur genutzt wird, wie also die technischen Netzwerke und digitalen Kompetenzen ausgeschöpft werden, bestimmt weitgehend den Grad der Digitalisierung von Unternehmen und anderen Organisationen – und damit zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes. Trotz des voranschreitenden Ausbaus digitaler Infrastruktur in Deutschland liegt ihre Nutzung in deutschen Unternehmen häufig unter dem EU-weiten Durchschnitt. Nur 29 Prozent aller Unternehmen in Deutschland teilen ihre Daten und Informationen elektronisch, im EU-weiten Vergleich sind es 36 Prozent. Elektronische Rechnungen stellen nur 18 Prozent der deutschen Unternehmen aus, gegenüber 32 Prozent aller Unternehmen in Europa. Zwar liegt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (28 Prozent) und Big Data (18 Prozent) leicht über dem Durchschnitt, doch legt eine aktuelle Studie nahe, dass der Grad der Digitalisierung, Robotisierung und Automatisierung10 in Deutschland noch immer gegenüber anderen EU-Staaten abfällt. Berücksichtigt wurden in der Auswertung nicht nur die Nutzung relevanter digitaler Technologien (3D-Druck, Robotics, Cloud Computing) durch Unternehmen, sondern auch die Anwendung von Big-Data-Analysen, die Unterstützung betrieblicher Prozesse durch Software, die Bereitstellung elektronischer Rechnungen sowie Aspekte der digitalen Infrastruktur. Insgesamt bewegt sich Deutschland auch hier wieder im Mittelfeld, doch zeigt die Analyse, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen schlechter abschneiden.11 Auch im weiteren internationalen Vergleich bleibt der Grad der Digitalisierung in Deutschland hinter anderen Ländern wie Singapur, Finnland, Dänemark und Südkorea zurück. Mehr noch, die Digitalisierung der Wirtschaft scheint an Dynamik zu verlieren.12
 
        Schule und Bildung
 
        Trotz des Ausbaus digitaler Infrastrukturen verfügten 2018 nur zwischen 19 (Grundschulen) und 34 Prozent der Schulen (weiterführende Schulen und Gymnasien) über Glasfaseranschlüsse, über WLAN verfügte knapp die Hälfte der Schulen. In anderen Ländern wie Finnland, Estland und Dänemark liegen diese Werte deutlich höher – zwischen 70 und 100 Prozent. Auch der Zustand der verfügbaren digitalen Infrastruktur liegt in deutschen Schulen nur im Mittelfeld der EU-Länder: Über schuleigene E-Mail-Adressen verfügte etwa ein Viertel der Schüler*innen – in Schweden, dem Spitzenreiter in dieser Hinsicht, waren es zwischen 91 und 97 Prozent der Schüler*innen weiterführender Schulen.13
 
        In kaum einem Bereich scheint die Coronapandemie deutlicher die Digitalisierungsrückstände aufgezeigt zu haben als im Bildungssektor. So zeigen die Ergebnisse des eGovernment Monitor 2021, dass „[eine] deutliche Mehrheit der Eltern [zwar angibt], dass ihre Kinder digitalen Schulunterricht bzw. Lernangebote wahrgenommen haben (…). Zufrieden war aber nicht einmal die Hälfte der Eltern damit. Die größten Hürden stellten Probleme mit der Internetverbindung und mangelnde Digitalkompetenzen bei den Lehrkräften dar“.14 In diesem Bereich kommt die digitale Spaltung besonders deutlich zum Tragen. Während Schüler*innen aus einkommensstarken Haushalten (>5000 €/Monat) 2021 im Schnitt drei Geräte zur Teilnahme am digitalen Unterricht zur Verfügung standen, gab es in einkommensschwachen Haushalten (<2000 €/Monat) nur ein Gerät. 8 Prozent dieser Haushalte verfügten über gar kein Gerät (in einkommensstarken Haushalten: 1 Prozent). Auch zeigen die Ergebnisse, dass in Haushalten mit geringeren finanziellen Ressourcen zwar häufiger Smartphones verfügbar waren (49 Prozent), für den Schulunterricht geeignetere Geräte wie Desktop-PCs oder Notebooks aber in weniger als der Hälfte dieser Haushalte zur Verfügung standen. Auch die Spaltung der digitalen Gesellschaft entlang des Zugangs zeigte sich im digitalen Schulunterricht deutlich: In ländlichen Räumen traten Probleme mit dem Internetzugang häufiger auf als in städtischen Gebieten.15
 
        Verwaltung
 
        Die Fortentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung wird regelmäßig durch den bereits erwähnten E-Government Development Index der Vereinten Nationen gemessen. International steht Deutschlands digitale Verwaltung zwar gut da und befindet sich gemeinsam mit Ländern wie Österreich, der Schweiz und Kanada in der Gruppe der Länder mit dem zweithöchsten Digitalisierungsreifegrad. Doch liegt die Bundesrepublik im Vergleich der europäischen Länder nur im Mittelfeld (Rang 17). Besonders fällt auf, dass Deutschland im Teilindex Onlinedienste,16 mit dem die Verfügbarkeit digitaler Verwaltungsleistungen gemessen wird, mit einem Wert von etwa 0,74 deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegt (0,81) – und nur knapp vor den Schlusslichtern Liechtenstein, Tschechien, Rumänien, Belarus, Belgien, Griechenland, Lettland und der Slowakei. Nach wie vor zählt die fehlende Verfügbarkeit in Deutschland zu einer Hauptbarriere für Bürger*innen, digitale Verwaltungsdienstleistungen zu nutzen, neben der fehlenden Bekanntheit bereits digitalisierter Dienste und ihrer mangelnden Durchgängigkeit. So liegt die Nutzungsrate auch 2021 mit 52 Prozent der Bürger*innen auf einem eher niedrigen Niveau und hat sich im Zeitverlauf seit 2012 nur um 7 Prozentpunkte gesteigert.17 Zwei der Hauptbarrieren – fehlende Verfügbarkeit und mangelnde Durchgängigkeit – sollen aber perspektivisch durch das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz adressiert werden. Das Gesetz sieht bis Ende 2022 die Bereitstellung von 575 Verwaltungsdienstleistungen – davon 115 Leistungen der Bundes- und 460 Leistungen der Landes- und Kommunalverwaltungen – über einen zentralen Portalverbund vor. Auf Bundesebene sind bereits 76 der 115 zu digitalisierenden Leistungen vollständig online, auf Landesebene bundesweit bislang nur knapp ein Drittel. Dabei gibt es zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede: Sind in Nordrhein-Westfalen 344 Leistungen in zumindest einer Kommune des Landes vollständig online verfügbar, sind es in Berlin und im Saarland nur jeweils 77.18
 
        Fasst man die hier deskriptiv präsentierten Ergebnisse zusammen, so zeigt sich sowohl für die digitale Infrastruktur als auch für die drei ausgewählten Bereiche ein heterogenes Bild. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland gut ab, im EU-weiten Vergleich zeigen sich jedoch deutliche Nachholbedarfe. Insbesondere ist festzuhalten, dass der Grad der Digitalisierung für verschiedene Regionen, aber auch für verschiedene Bevölkerungsgruppen in Deutschland nicht gleich hoch ist. Neben dem Zugang zu digitaler Infrastruktur (technische Dimension) ergeben sich insbesondere Unterschiede mit Blick auf den Umgang und die Nutzung digitaler Technik (soziale Dimension).
 
        RAHMENBEDINGUNGEN DER DIGITALISIERUNG
 
        Dass die Digitalisierung in Deutschland mit eher geringer Dynamik voranschreitet, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Besonders stark auf den Digitalisierungsgrad wirken unter anderem drei Rahmenbedingungen: Kultur, Kompetenzen und der administrativ-rechtliche Bereich.
 
        Kultur
 
        Gerade der Vergleich des Digitalisierungsgrades in Deutschland mit den nordisch-skandinavischen Ländern und Estland offenbart erhebliche Unterschiede, was den Gedanken nahelegt, die erfolgreichen digitalen Strategien und Lösungen nach Deutschland zu importieren und hier zu implementieren. Doch so einfach ist es nicht. Denn, dies zeigt die aktuelle Forschung, Deutschland und Skandinavien unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihres Digitalisierungsfortschritts, sondern auch hinsichtlich kontextueller Faktoren wie der nationalen Kultur.19 Dänemark beispielsweise ist insgesamt von einem sehr hohen Vertrauen der Bürger*innen in den Staat und seine Institutionen geprägt, was sich etwa auch im Umgang mit Aspekten des Datenschutzes niederschlägt. Der Schutz personenbezogener Daten spielt in Dänemark eine deutlich weniger herausgehobene Rolle im öffentlichen Diskurs als in Deutschland, dessen Gesetze zum Schutz persönlicher Daten lange Zeit als besonders streng galten. Damit einher gehen Unterschiede im Umgang mit rechtlichen Rahmenbedingungen und letztlich auch erhebliche Unterschiede in der konkreten Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.20 Auch andere Studien legen nahe, dass die Kultur eines Landes, aber auch einzelner Regionen, beeinflusst, wie Digitalisierung betrachtet und gelebt wird und dass beispielsweise die in Deutschland stark ausgeprägte Unsicherheitsvermeidung zu einer stärkeren Fokussierung auf bestehende Regeln und Strukturen führt.21 Digitale Innovation und Transformation erfordern jedoch oftmals den Ausbruch aus diesen Strukturen. Dieser Aspekt ist auch auf organisationaler Ebene relevant. Beispielsweise hat die Unternehmenskultur einen maßgeblichen Einfluss auf Digitalisierung, denn Werte wie Kund*innenorientierung, Kollaboration oder Flexibilität scheinen digitale Innovation und Offenheit gegenüber Veränderungen und neuen Ideen zu fördern, während strenge Hierarchien und feste Strukturen Digitalisierung und digitale Innovationen eher hemmen.22
 
        Kompetenzen
 
        Eng verknüpft mit kulturellen Aspekten ist die Ausbildung und Förderung digitaler Kompetenzen. Mit dem Einsatz digitaler Technik in Unternehmen, in Verwaltungen und in der Bildung verändern sich die Anforderungen an Kompetenzen der Nutzer*innen im privaten wie im beruflichen Umfeld grundlegend. Digitale Kompetenzen bedeuten hier nicht allein technische Fähigkeiten, sondern auch Fähigkeiten im Umgang mit, der Antizipation von und der Anpassung an veränderte Bedingungen des Arbeitens.23 Zu den beispielsweise in Verwaltungen als erforderlich betrachteten digitalen Kompetenzen gehören zunehmend fachlich ungebundene Fähigkeiten wie Flexibilität, Selbstorganisation sowie IKT-spezifische Fähigkeiten wie das grundlegende Verständnis für Informationssysteme und Kenntnisse im Bereich der IT-Sicherheit.24 Fähigkeiten dieser Art als notwendige Bedingung für digitale Innovation und Transformation zu erkennen, erfordert eine entsprechende (digitale) Kultur auf nationaler wie organisationaler Ebene. Jedoch sind insbesondere öffentliche Verwaltungen, aber auch kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland oft von einer eher hierarchischen Kultur geprägt, in der vorgegebene Strukturen und klar definierte Prozesse den Alltag bestimmen.
 
        Digitale Kompetenzen zu antizipieren und gezielt zu schulen, ist jedoch nicht allein eine Herausforderung für Unternehmen oder Verwaltungen, sondern auch für die Schulbildung und insbesondere die Ausbildung von Lehrkräften: „Eine Qualifizierung von Lehrkräften ist vor allem im Hinblick auf ihre Fertigkeit notwendig, digitale Medien sinnvoll in das Unterrichtsgeschehen einzubetten. (…) Technische Kompetenz ist hier zwar notwendige aber keine hinreichende Voraussetzung für gelingenden medienbasierten Unterricht.“25 Auch in der Schulbildung müssen Kompetenzen im Umgang mit digitaler Technik und digitalen Medien trainiert werden, ebenso wie Soft Skills, die Adaptivität und Offenheit fördern. Erst durch die systematische Integration dieser Kompetenzen in die Ausbildung von Lehrkräften können auch Schüler*innen gezielt im Umgang mit der Digitalisierung gefördert werden.
 
        Administrativ-rechtlicher Rahmen
 
        Ein weiterer Faktor schließlich, der den Digitalisierungsgrad eines Landes beeinflusst, ist der administrativ-rechtliche Rahmen, in dem Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden können – und damit einhergehend der politische Wille, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur soll durch das im Dezember 2021 in Kraft getretene Telekommunikationsmodernisierungsgesetz gefördert werden. Insbesondere stellt dieses Gesetz den rechtlichen Anspruch auf einen Zugang zu „Very High Capacity Networks“ für Bürger*innen und Unternehmen sicher, sodass in den kommenden Jahren ein erheblicher Ausbau des Glasfasernetzes auch zugunsten von Privathaushalten zu erwarten ist.
 
        Auch andere Bereiche werden derzeit von verschiedenen gesetzlichen Vorhaben und Strategien geprägt: Die Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere der Anschluss kleinerer Unternehmen an den Innovations- und Digitalisierungsgrad großer Unternehmen wird durch die Mittelstandstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert, die Verwaltungsdigitalisierung wird durch das Onlinezugangsgesetz angetrieben, und auch dem Bildungsbereich ist mit dem Digitalpakt ein umfassendes politisches Programm zur Digitalisierung gewidmet. Gleichzeitig beobachtet die Politikwissenschaft „eine Zerfaserung der Interessenvermittlung in diverse Ad-hoc-Kommissionen und Gipfelrunden, die (…) die Bildung einer breiten operativen Konsensbasis und Koordination erschwert“.26 Diese Zerfaserung gilt auch für die Digitalpolitik, die nicht nur zwischen den föderalen Ebenen von der EU bis zu den Kommunen, sondern auch auf den jeweiligen Ebenen selbst zunehmend auf viele verschiedene Akteure verteilt ist.27 So stehen Unternehmen, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen vor einer komplexen und oftmals nur schwer zu durchschauenden Struktur von Ansprechpersonen, Richtlinien, Vergabeverfahren und Fördermöglichkeiten. Ob die Potenziale der auf den Weg gebrachten Gesetze und Strategien vor dem Hintergrund dieser äußerst heterogenen Strukturen gehoben werden können, muss sich erst noch zeigen.
 
        FAZIT
 
        Steckt Deutschland also in einer digitalen Krise? Die eingangs aufgeworfene Frage lässt sich kaum eindeutig beantworten. Zwar ist die Bundesrepublik im internationalen Vergleich gut aufgestellt, fällt auf EU-Ebene jedoch ins untere Mittelfeld ab. Gleichzeitig kann der Blick auf den Digitalisierungsstand anderer Länder nur ein erster Indikator für Nachholbedarfe sein, weil das allein quantitative Benchmarking kontextuelle Faktoren nicht berücksichtigt. Diese sind aber für die Digitalisierung entscheidend und in den europäischen Ländern, aber auch innerhalb der Länder, sehr unterschiedlich ausgeprägt.
 
        Für Deutschland ergeben sich aus der hier skizzierten Situation zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen darf die digitale Transformation nicht zu mehr Ungleichheit führen, digitale Spaltungen aller Art müssen überbrückt werden. Zum anderen darf die digitale Transformation nicht als ein geschlossener Prozess verstanden werden, der mit einigen Strategien und Digitalpaketen zu bewältigen ist. Sie ist vielmehr ein andauernder Prozess ohne klar definierte Start- oder Endpunkte. Dies erfordert eine kontinuierliche politische Begleitung und Anpassung von Strukturen an sich ständig wandelnde Bedingungen. Und vor dieser Aufgabe stehen auch alle anderen Staaten.
 
         
          BETTINA DISTEL 
ist promovierte Wirtschaftsinformatikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. bettina.distel@ercis.uni-muenster.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Peter Mertens, Ist Deutschland wirklich ein „digitales Entwicklungsland“ – kann die Institutioneninflation helfen?, in: Wirtschaftsinformatik & Management 13/2021, S. 194–205.
 
        02 Vgl. Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), Onlinezugangsgesetz: Startschuss für Konjunkturmittelverteilung und flächendeckende Digitalisierung. Länder erhalten 1,4 Milliarden Euro zusätzlich zur Umsetzung des OZG, 1.2.2021, www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/02/ozg-konjunkturmittelverteilung.
 
        03 Der Index berücksichtigt die Anzahl der Internetnutzer*innen, der Mobilfunkteilnehmer*innen, der aktiven mobilen Breitbandanschlüsse sowie die Anzahl von Festnetz-Breitbandanschlüssen.
 
        04 Vgl. United Nations Department of Economic and Social Affairs, E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, New York 2020, https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf.
 
        05 Vgl. Europäische Kommission, Digital Economy and Society Index (DESI) 2021. Thematic Chapters 2021, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021.
 
        06 Vgl. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Bericht zum Breitbandatlas. Teil 1: Ergebnisse, Berlin 2021, www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/bericht-zum-breitbandatlas-mitte-2021-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile.
 
        07 Vgl. David Tilson/Kalle Lyytinen/Carsten Sørensen, Research Commentary: Digital Infrastructures. The Missing IS Research Agenda, in: Information Systems Research 21/2010, S. 748–759.
 
        08 Europäische Kommission (Anm. 5), S. 20 (eigene Übersetzung).
 
        09 Vgl. Frederico Cruz-Jesus et al., The Education-Related Digital Divide. An Analysis for the EU-28, in: Computers in Human Behavior 56/2016, S. 72–82.
 
        10 Robotisierung meint den Einsatz von Robotern oder Maschinen, die, zunehmend autark, komplexe Arbeitsvorgänge in Unternehmen übernehmen, die zuvor durch Menschen ausgeführt wurden. Ähnlich bezieht sich der Begriff der Automatisierung auf die (teil-)autonome Durchführung betrieblicher Prozesse durch Informationssysteme.
 
        11 Vgl. Jarosław Brodny/Magdalena Tutak, Assessing the Level of Digitalization and Robotization in the Enterprises of the European Union Member States, in: Plos One 16/2021, S. 1–36.
 
        12 Vgl. Bhaskar Chakravorti et al., Digital in the Time of Covid. Trust in the Digital Economy and Its Evolution Across 90 Economies as the Planet Paused for a Pandemic, Medford, MA 2020, https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf.
 
        13 Vgl. Europäische Kommission, 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark Progress in ICT in Schools, Luxemburg 2019, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education-0.
 
        14 Sandy Jahn et al., Digitaler Schulunterricht. Hürden beim digitalen Unterricht/Austausch von Lernhinhalten/Geräteausstattung der Schüler:innen. Vorabergebnisse des eGovernment Monitor 2021, Berlin–München 2021, https://initiatived21.de/app/uploads/2021/09/ergebnisse-digitaler-schulunterricht-egovernment-monitor-2021.pdf, S. 1.
 
        15 Vgl. ebd.
 
        16 Dieser Index kann Werte zwischen 0 (keine Dienste verfügbar) und 1 (vollständige Verfügbarkeit) annehmen.
 
        17 Vgl. Sandy Jahn et al., eGovernment Monitor 2021. Staatliche Digitalangebote – Nutzung und Akzeptanz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Berlin–München 2021, https://initiatived21.de/app/uploads/2021/10/egovernmentmonitor2021.pdf.
 
        18 Das OZG-Portal (www.ozg-umsetzung.de) sammelt zentral alle Informationen zum Umsetzungsstand des Gesetzes. Für die Anzahl verfügbarer Online-Leistungen je Bundesland reicht es aus, dass eine Kommune im Land einen Dienst vollständig online anbietet. Auch innerhalb der Bundesländer zeigen sich zwischen Regionen und Kommunen erhebliche Unterschiede im Umsetzungsstand. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind nur sechs Leistungen landesweit verfügbar.
 
        19 Vgl. Michael Minkov/Geert Hofstede, Clustering of 316 European Regions on Measures of Values: Do Europe’s Countries Have National Cultures?, in: Cross-Cultural Research 48/2014, S. 144–176.
 
        20 Vgl. Bettina Distel/Sara Hofmann/Christian O. Madsen, Nationale E-Government-Strategien: Deutschland und Dänemark im Vergleich, Bericht Nr. 12 des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums, Berlin 2020, https://negz.org/projekte-publikationen.
 
        21 Vgl. Christine Moser/Dirk Deichmann, Knowledge Sharing in Two Cultures: The Moderating Effect of National Culture on Perceived Knowledge Quality in Online Communities, in: European Journal of Information Systems 30/2021, S. 623–641.
 
        22 Vgl. Sune D. Müller et al., Digital Innovation and Organizational Culture: The Case of a Danish Media Company, in: Scandinavian Journal of Information Systems 31/2019, S. 3–34.
 
        23 Vgl. Walter Ganz/Bernd Dworschak/Kathrin Schnalzer, Competences and Competence Development in a Digitalized World of Work, in: Isabel L. Nunes (Hrsg.), Advances in Human Factors and Systems Interaction, Cham 2019, S. 312–320.
 
        24 Vgl. Bettina Distel/Nadine Ogonek/Jörg Becker, eGovernment Competences Revisited – A Literature Review on Necessary Competences in a Digitalized Public Sector, in: 14. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik, Siegen 2019, S. 286–300.
 
        25 Katharina Scheiter/Andreas Lachner, Digitalpakt – was nun? Eine Positionierung aus Sicht der Lehr-Lernforschung, in: Unterrichtswissenschaft 47/2019, S. 547–564, hier S. 552.
 
        26 Roland Czada, Politikwenden und transformative Politik in Deutschland, in: Der moderne Staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 12/2019, S. 400–417, hier S. 400.
 
        27 Vgl. Mertens (Anm. 1).
 
      

       
        
 
        [image: APuZ 12/2022] 
      

       
        EDITORIAL
 
        Heute leben rund eine Million Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen in Deutschland, ihre Familien teils seit mehreren Generationen. Dennoch werden viele auch heute noch regelmäßig mit Fragen nach ihrer „eigentlichen“ Herkunft konfrontiert. Schwarz und Deutsch zu sein ist auch 2022 keine Selbstverständlichkeit. Die Zuschreibung von Fremdheit weist historische Kontinuitäten auf. An den Höfen der deutschen Feudalaristokratie in der Frühen Neuzeit galten Schwarze Bedienstete als exotische Statussymbole. Im Kaiserreich kamen vermehrt Menschen aus den Kolonien, und erste Schwarze Communities wurden in deutschen Städten sichtbar. Doch wiederholte rassistische Propagandakampagnen, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, gipfelten schließlich in der Vertreibung, Zwangssterilisierung und Ermordung Schwarzer Menschen im Nationalsozialismus.
 
        Die Erinnerung an die Existenz einer Schwarzen deutschen Community verblasste bald nach 1945. In der Phase der Zweistaatlichkeit erlebten Schwarze Deutsche – etwa die Kinder von Besatzungssoldaten in der Bundesrepublik oder Schwarze Vertragsarbeiter und Studierende in der DDR – wieder Ausgrenzung und rassistische Übergriffe. In den 1980er Jahren wurden afrodeutsche Stimmen lauter, und Selbstorganisationen wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) wurden gegründet. Dennoch blieb Deutschlands Schwarze Vergangenheit weitgehend unbekannt und eine Auseinandersetzung mit Anti-Schwarzem Rassismus lange aus.
 
        In den vergangenen Jahren ist – auch durch die transnationale Bewegung Black Lives Matter – etwas aufgebrochen: Die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen wird mittlerweile vehement gefordert, ebenso die Beschäftigung mit den Lebensrealitäten Schwarzer Menschen in Deutschland. Gleichzeitig stößt der Kampf um Sichtbarkeit an diskursive Grenzen. Der Grat zwischen einem verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit und Respekt füreinander auf der einen Seite und einer dogmatischen Aufladung identitätspolitischer Debatten auf der anderen ist schmal.
 
        Julia Günther
 
      

       
        BLACK GERMANY
 
        Zur Entstehung einer Schwarzen Community in Deutschland
 
        Robbie Aitken
 
        Geschätzt leben heute über eine Million Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland. Die Präsenz Schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Seit geraumer Zeit dokumentieren Aktivistinnen und Aktivisten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die aktive Rolle, die Schwarze Menschen in der deutschen Geschichte über Jahrhunderte gespielt haben, und die Geschichte des europäischen Rassismus, der ihr Leben prägte.01 Dennoch werden die Beiträge Schwarzer Menschen zur deutschen Gesellschaft in den Geschichtsbüchern häufig ausgeklammert oder totgeschwiegen, und so bleiben viele Lücken in den vorhandenen historischen Aufzeichnungen. Dieser Beitrag bietet eine Einführung in die Geschichte(n) Schwarzer Menschen in Deutschland. Ausgehend vom mittelalterlichen Europa wenden wir uns zunächst dem 17. Jahrhundert zu, als die Zahl der Menschen afrikanischer Herkunft im deutschsprachigen Raum langsam zunahm. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dann auf der Entwicklung einer beständigen Schwarzen Community in der Zeit von 1884 bis 1945.
 
        VOM MITTELALTERLICHEN EUROPA BIS ZUR FRÜHEN NEUZEIT
 
        Es gibt Belege dafür, dass sich bereits im Mittelalter Menschen afrikanischer Herkunft im deutschsprachigen Europa aufhielten. Insbesondere während der Herrschaft des Stauferkönigs Friedrichs II. als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1220–1250) waren zahlreiche Schwarze Männer und Frauen an seinem kosmopolitischen Hof tätig.02 Sie wurden als Sklaven gekauft oder im Rahmen diplomatischer Beziehungen von muslimischen Würdenträgern geschenkt. Andere waren Untertanen des römisch-deutschen Reiches, das sich über weite Teile Mitteleuropas und des heutigen Italiens erstreckte und auch eine Kolonie sizilianischer Muslime im süditalienischen Lucera umfasste, die sich dort im Exil befanden. Am Hof Friedrichs II. hatten Schwarze militärische Positionen inne, waren Unterhaltungskünstler und Bedienstete. Zu ihnen gehörte Johannes Morus, der zum persönlichen Kammerdiener des Kaisers aufstieg und auch in Lucera diente.03 Der Kenntnisstand über ihr Leben und ihre Erfahrungen ist jedoch nach wie vor gering.
 
        Während der Frühen Neuzeit traten afrikanische Pagen und Bedienstete an den Höfen der deutschen Feudalaristokratie und in den Haushalten der aufstrebenden bürgerlichen Handelsfamilien zunehmend als exotische Statussymbole in Erscheinung, ähnlich wie anderswo in Europa.04 An größeren Fürstenhöfen durchliefen junge afrikanische Männer eine musikalische Ausbildung. Einige dienten als Musiker im Militär, eine Tradition, die bis ins 20. Jahrhundert fortgeführt wurde. Die meisten von ihnen waren ursprünglich als Sklaven gekauft worden, und es war nicht unüblich, dass Schwarze Jugendliche unter den Mitgliedern der europäischen Königshäuser als Geschenke ausgetauscht wurden. Trotz der stark hierarchischen Ordnung des Lebens am Hof gab es Möglichkeiten der Integration und des sozialen Aufstiegs. Im 18. Jahrhundert wurden Afrikaner auch an die Höfe deutscher Fürsten gebracht, um dort einen Beruf zu erlernen oder im Geiste der Aufklärung eine Ausbildung zu erhalten. Seit dieser Zeit ist auch belegt, dass Schwarze Menschen in deutschen Städten etwa als Hafenarbeiter, fahrende Künstler oder Prostituierte arbeiteten.
 
        Zu den wenigen Personen dieser Zeit, deren Lebensläufe relativ gut dokumentiert sind, gehören der ghanaische Philosoph Anton Wilhelm Amo (ca. 1703–1759), der den Herzögen von Braunschweig-Wolfenbüttel geschenkt worden war und später an den Universitäten Halle und Jena lehrte, der gut vernetzte Wiener Höfling und Freimaurer Angelo Soliman (Mmadi Maki, ca. 1721–1796) und die Ostafrikanerin Machbuba (ca. 1825–1840), die als Jugendliche von Hermann von Pückler-Muskau als Sklavin gekauft und nach Europa gebracht wurde. Sie starb 1840 in Muskau, Sachsen.05 Doch erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Männer und Frauen afrikanischer Herkunft, die sich in Deutschland aufhielten, deutlich an – der Beginn einer kontinuierlichen Präsenz Schwarzer Menschen in Deutschland.
 
        WACHSENDE SICHTBARKEIT IM KAISERREICH
 
        Die Entwicklung einer dauerhaften – zwar kleinen, aber sichtbaren – Schwarzen Community in Deutschland war eine unvorhergesehene Folge des europäischen Imperialismus und der frühen Globalisierung. Diese Prozesse schufen Wege und Transportverbindungen, die es Schwarzen Männern und Frauen aus unterschiedlichen Gegenden erst ermöglichten, nach Europa und nach Deutschland zu gelangen. Zwischen 1884, den Anfängen des deutschen Kolonialreichs in Afrika, und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 hielten sich mehrere tausend Menschen afrikanischer Herkunft aus fast allen Regionen Afrikas sowie aus der Karibik, Südamerika und den Vereinigten Staaten in Deutschland auf. Insbesondere die regelmäßigen und direkten Schiffsverbindungen zu den neuen deutschen Kolonien erleichterten die Zuwanderung, vor allem aus Kamerun, aber auch aus Togo und dem damaligen Deutsch-Ostafrika, das Teile der heutigen Staaten Tansania, Burundi, Ruanda und kurzzeitig Sansibar umfasste, sowie in geringerem Umfang aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika auf dem Gebiet des heutigen Namibia.
 
        Vor 1914 waren die Lebenswirklichkeiten Schwarzer Menschen in Deutschland alles andere als einheitlich, doch lassen sich durchaus einige allgemeine Aussagen treffen.06 Erstens waren Schwarze überall im deutschen Kaiserreich zu finden, in Ortschaften und Dörfern genauso wie in größeren Städten. Dies lag zum Teil daran, dass diejenigen, die direkt am Kolonialprojekt beteiligt waren, in der Regel auch diejenigen waren, die Afrikaner nach Europa brachten – Missionare, Beamte, Militärs, Geschäftsleute und Zoo-Unternehmer. Diese lebten über das ganze Land verstreut. Zweitens handelte es sich in jener Zeit bei der Gruppe Schwarzer Menschen in Deutschland um eine junge, männlich dominierte Bevölkerung – nur sehr wenige Schwarze Frauen waren zu dieser Zeit in Deutschland. Dies ist auf die geschlechtsspezifische Struktur vieler afrikanischer Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, die an dieser Migration beteiligt waren, und hängt auch mit den Routen zusammen, über die die Menschen nach Europa kamen.07 Drittens handelte es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Ankommenden um Durchreisende, eine Bevölkerung in ständiger Bewegung: Nur eine Minderheit betrachtete ihren Aufenthalt nicht als vorübergehend, und nur sehr wenige blieben über einen längeren Zeitraum.
 
        Schwarze Menschen kamen auf den unterschiedlichsten Wegen und aus den unterschiedlichsten Gründen ins Kaiserreich. Einige waren von Zwang geprägt, andere ließen Handlungsspielraum und beruhten auf einer bewussten Entscheidung für die Reise. Zahlreiche Menschen, darunter auch viele Frauen und Kinder, wurden von Unternehmern als „Exponate“ für Menschen-Zoos nach Europa geholt, in denen sie zur Unterhaltung des weißen Publikums ihre vermeintliche „Eingeborenenkultur“ vorführen sollten. Solche Spektakel waren oft ein großes Geschäft, organisiert von Impresarios wie dem Hamburger Zoodirektor und Völkerschauausrichter Carl Hagenbeck. Auch der deutsche Staat förderte beispielsweise die Berliner Kolonialausstellung von 1896, zu deren Anlass rund hundert Menschen aus den Kolonien in die Hauptstadt gebracht wurden, um die Öffentlichkeit für die deutschen Übersee-Ambitionen zu begeistern.08 Noch einmal so viele junge afrikanische Männer trafen als Diener und Begleiter deutscher Kolonialfunktionäre, Missionare und Händler ein, die auf Heimaturlaub waren. Darüber hinaus wurden Dutzende afrikanische Männer angestellt, um am Hamburger Kolonialinstitut oder am Berliner Seminar für Orientalische Sprachen zukünftige deutsche Kolonisten in afrikanischen Sprachen und Sitten zu unterrichten.09
 
        Eine weitere treibende Kraft hinter den Migrationsbewegungen aus den Kolonien waren Teile der kolonisierten afrikanischen Gesellschaften selbst. Mitglieder der wohlhabenden kamerunischen und togolesischen Küstenelite etwa hatten die finanziellen Mittel (oder aber Sponsoren), um ihre Kinder, fast ausschließlich ihre Söhne, nach Deutschland zu schicken, damit sie dort ausgebildet wurden oder eine Lehre absolvierten. Familien wie die Bells und Akwas in Douala in Kamerun oder die Garbers und Lawsons in Aného in Togo erkannten in der Bildung einen Weg, über den sie Prestige und politischen Einfluss gewinnen konnten. Katholische und protestantische Missionsgesellschaften mit Sitz in den deutschen Kolonien waren ebenfalls daran beteiligt, junge Afrikaner in Deutschland für den künftigen religiösen Dienst auszubilden. Darüber hinaus traf in den deutschen Häfen, vor allem in Hamburg, eine Vielzahl Schwarzer Männer ein, die für die zunehmend international ausgerichtete deutsche Handelsflotte arbeiteten. Und bereits vor 1914 traten Schwarze Künstlerinnen und Künstler, vor allem aus den Vereinigten Staaten, in deutschen Städten auf.10
 
        Die deutschen Kolonialbehörden in Berlin und Afrika unterstützten zunächst die temporäre Einwanderung, insbesondere aus den Kolonien, solange dies als vorteilhaft für die Ziele des deutschen Imperialismus angesehen wurde. Eine dauerhafte Ansiedlung von Afrikanern war jedoch zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, und bereits in den 1890er Jahren wurden Migrationsbeschränkungen eingeführt, um die Zuwanderung aus den Kolonien zu kontrollieren und zu begrenzen. Die Begründung war, dass junge Afrikaner durch den Kontakt mit der europäischen Gesellschaft moralisch korrumpiert würden und sich nach ihrer Rückkehr nach Afrika nicht wieder in die strenge Rassenhierarchie des kolonialen Umfelds eingliedern wollten.11
 
        Der Erfolg dieser wie auch späterer Beschränkungen ist fraglich. Afrikaner aus den deutschen Kolonien erreichten Deutschland noch bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in größerer Zahl. Die überwiegende Mehrheit von ihnen kehrte vor Beginn der Kampfhandlungen nach Hause zurück. Nichtsdestotrotz ließen sich einige Schwarze entweder aus freien Stücken oder aus der Not heraus längerfristig in Deutschland nieder, und so bildeten sich bereits vor 1914 in Städten wie Berlin, Hamburg und Hannover kleine Schwarze Communities.
 
        WEIMARER REPUBLIK
 
        Der Krieg und der anschließende Versailler Vertrag stellten eine Wende für die Schwarze Bevölkerung in Deutschland dar.12 Die hohe Mobilität der Vorkriegszeit kam zum Erliegen und hinterließ nach 1918 eine viel kleinere, stabile und sesshafte Diaspora. Für die Dauer des Krieges saßen Schwarze Menschen, die sich eigentlich nur temporär in Deutschland aufgehalten hatten, im Land fest. Mehrere Männer aus den Kolonien kämpften für die deutsche Armee in Europa und wurden für ihre Verdienste im Krieg ausgezeichnet. Andere arbeiteten in Munitionsfabriken. Schwarze mit britischem oder französischem Pass wurden zum Teil als Kriegsgefangene inhaftiert.
 
        Mit Ausnahme von Deutsch-Ostafrika, wo die Kämpfe bis Ende 1918 andauerten, war das Deutsche Reich in Afrika bis 1916 praktisch zusammengebrochen. Im Rahmen des Friedensabkommens wurde Deutschland seiner Kolonien enteignet, was der kontinuierlichen Einwanderung aus den Kolonialgebieten und überhaupt der Immigration aus Afrika ein Ende setzte. Die deutschen Kolonien wurden unter zumeist französische und britische Mandate gestellt. Dies bedeutete auch, dass die mutmaßlich mehreren hundert Männer aus diesen Gebieten, die sich noch im Nachkriegsdeutschland befanden und den Großteil der Schwarzen Bevölkerung ausmachten, nun rechtlich den Mandatsmächten unterstanden. Für ihre Rückkehr nach Afrika benötigten sie also eine Erlaubnis der französischen oder der britischen Behörden. Beide Staaten zögerten jedoch, diese Verantwortung wahrzunehmen, und lehnten routinemäßig Anträge auf Rückkehr in die Heimat ab, sodass diese Männer in Deutschland strandeten und sich dort notgedrungen niederließen.13
 
        Ihr rechtlicher Status war komplex: Vor dem Krieg waren sie nie deutsche Staatsbürger gewesen, sondern eher Untertanen mit begrenzten und unklaren Rechten. Nach dem Krieg wären sie am ehesten als staatenlos zu bezeichnen.14 Denjenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragten, wurde fast ausnahmslos die Einbürgerung verweigert. In der Folge war es für sie alles andere als einfach, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Die deutschen Behörden zeigten sich wenig begeistert, sich dieser Männer anzunehmen, und die Linie der Politik ihnen gegenüber war bis etwa 1939 von der Hoffnung geprägt, die verlorenen Kolonien zurückzugewinnen. Ihre Anwesenheit wurde geduldet, um negative Schlagzeilen in der internationalen Presse zu vermeiden. Dazu gehörte auch eine begrenzte finanzielle Unterstützung für arbeitslose Afrikaner.15 Das langfristige Ziel blieb jedoch, die Rückkehr der Männer nach Afrika sicherzustellen.
 
        Trotz dieser beträchtlichen Hindernisse konnten die Männer aus den ehemaligen Kolonien und anderen Regionen Afrikas, zusammen mit afroamerikanischen Männern aus den USA und der Karibik, in der Zwischenkriegszeit zunehmend Wurzeln in Deutschland schlagen. Es wurden Ehen geschlossen und Familien gegründet, obwohl die deutschen Behörden mitunter aktiv versuchten, gemischte Paare zu trennen. Angesichts des Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern unter den Schwarzen Einwohnern bedeutete Heirat meist, eine weiße Partnerin zu finden, und bis 1933 wurden mehrere Dutzend gemischte Ehen geschlossen.16 Aus diesen und nichtehelichen Beziehungen entwickelte sich eine neue Generation Schwarzer Deutscher. Diese afrodeutschen Familien waren Teil des größeren Wandels hin zu einer stabilen, dauerhaft ansässigen Schwarzen Community in der Zwischenkriegszeit. Doch nach den Bestimmungen des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts erbten sowohl die Ehefrauen als auch die Kinder der Männer aus den ehemaligen Kolonien deren faktische Staatenlosigkeit.17
 
        Die meisten Schwarzen Einwohnerinnen und Einwohner zogen in die expandierenden, kosmopolitischen Metropolen Berlin und Hamburg, wo sie sowohl untereinander als auch für Außenstehende an Sichtbarkeit gewannen. Schon in der Vorkriegszeit, aber zunehmend in der Weimarer Republik, hatten gemeinsame Interessen, die geteilten Erfahrungen von Rassismus und Kolonialismus und die Schwierigkeiten des wirtschaftlichen und sozialen Überlebens in Deutschland für Bindungen zwischen Schwarzen mit teils sehr unterschiedlichen Hintergründen gesorgt. Indem sie miteinander in Kontakt traten und informelle und formelle Netzwerke auf lokaler und nationaler Ebene aufbauten, entstand erstmals eine organisierte Gemeinschaft Schwarzer Menschen in Deutschland. Die Siedlungsmuster in Berlin und Hamburg sind ein Beleg für diese sich entwickelnde Community. Typischerweise konzentrierten sich die Schwarzen Bewohnerinnen und Bewohner auf einige wenige Gebiete, lebten und arbeiteten in unmittelbarer Nähe zueinander und teilten sich manchmal Unterkünfte. Ein deutliches Zeichen für die Bildung einer Community war überdies die Entstehung sozialer Räume, die explizit von Schwarzen Menschen frequentiert wurden, wie die von dem Inder Hardas Singh betriebene „Indian Bar“ in Hamburg oder das Café Central in Berlin.
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        Das Café Central war nicht nur ein Treffpunkt für Schwarze, sondern diente auch als Rekrutierungsstätte für Film-, Theater- und Zirkusdirektoren, die nach Schwarzen Darstellerinnen und Darstellern suchten. In den späten 1920er Jahren waren die meisten Schwarzen fast vollständig von anderen Beschäftigungsmöglichkeiten ausgeschlossen und versuchten, ihren Lebensunterhalt stattdessen durch Film- und Bühnenauftritte zu bestreiten. Die Rollen, die ihnen angeboten wurden, entsprachen in der Regel dem Stereotyp „des Schwarzen“ als primitiv oder exotisch. Abgesehen von dem Kameruner Bebe Mpessa, besser bekannt als Louis Brody, hatten nur wenige Schwarze Darsteller dauerhaften Erfolg.18 Doch in einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft auf eine Krise zusteuerte, bot die Arbeit als Schauspieler einen beträchtlichen finanziellen Zuverdienst. Film, Theater und Zirkus wurden zu Orten, an denen Schwarze Menschen miteinander in Kontakt kamen, was das Gemeinschaftsgefühl unter ihnen stärkte. Feste Strukturen ergaben sich für sie schließlich durch die sozialen und politischen Organisationen, die Schwarze Menschen in Deutschland selbst gründeten.
 
        SCHWARZER AKTIVISMUS
 
        1921 schrieb Louis Brody einen offenen Brief an die Berliner Zeitung „B.Z. am Mittag“, in dem er gegen die rassistischen Beschimpfungen protestierte, denen die Schwarze Bevölkerung Deutschlands aufgrund der „Schwarzen Schmach“ ausgesetzt war.19 Dabei handelte es sich um eine zutiefst rassistische Propagandakampagne gegen den Einsatz französischer Kolonialtruppen während der alliierten Besetzung des Rheinlandes.20 Brodys Intervention steht in einer längeren Tradition von Schwarzem Aktivismus in Deutschland, der schon in den früheren antikolonialen Aktivitäten der Kameruner Alfred Bell und Mpundu Akwa sowie in einem Zeitungsartikel des Togolesen Kuaku Karl Atiogbe aus dem Jahr 1908 seinen Ausdruck fand. In besagtem Zeitungsartikel stellte Atiogbe die vorurteilsbehafteten Annahmen der Deutschen über Schwarze Menschen ganz grundsätzlich in Frage.21
 
        Brodys Brief von 1921 wurde im Namen des Afrikanischen Hilfsvereins (AH) veröffentlicht. Der 1918 in Hamburg gegründete Verein war ein Sprachrohr der sich entwickelnden Schwarzen Gemeinschaft in Deutschland. Er wurde als zentraler Organisationspunkt für alle Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland gegründet, um Fürsorge und Rechtsberatung zu bieten und als Ersatz für die „Stammesgemeinschaft und Familie der Heimat“ zu dienen.22 Von den 32 Gründungsmitgliedern waren die meisten Kameruner, aber die Mitgliedschaft stand jedem in Deutschland lebenden Schwarzen offen. Auch Männer aus Togo, Ost- und Westafrika und der Karibik engagierten sich im Verein. Obwohl viele Mitglieder in Hamburg und Berlin ansässig waren, betätigte sich die Gruppe landesweit und hatte auch in Ostpreußen, Bayern, Westfalen und Mecklenburg Unterstützer.
 
        Obwohl der Verein sich selbst als unpolitisch bezeichnete, meldete er sich zu Themen zu Wort, die für die Mitglieder von großem sozialen und politischen Interesse waren. Ein Kreis um den Kameruner Martin Dibobe versuchte, sich in die Nachkriegsdebatten über das Schicksal der deutschen Kolonien einzuschalten.23 Im Juni 1918 übergaben Dibobe und seine 17 Mitstreiter dem Reichskolonialamt eine 32 Punkte umfassende Petition. Die an die Weimarer Nationalversammlung gerichtete Eingabe sah eine radikale Neuverhandlung der Beziehungen zwischen Kamerun und Deutschland vor. Die beiden Länder sollten zwar weiterhin eng miteinander verbunden sein, Kamerun sollte jedoch aus dem Griff des Kolonialismus befreit und Kameruner und Deutsche sowohl in Deutschland als auch in Afrika politisch und sozial gleichgestellt werden. Angesichts des antikolonialen Charakters der Petition überrascht es nicht, dass die Forderungen der Männer ignoriert wurden. Der AH, der 1920 43 Mitglieder zählte, vertrat die Interessen der Schwarzen Gemeinschaft in Deutschland bis zu seiner Auflösung Mitte der 1920er Jahre.24
 
        1929 gründeten einige Unterzeichner der Petition sowie ehemalige AH-Mitglieder eine deutlich politischere, kommunistisch finanzierte, antikoloniale Nachfolgeorganisation in Berlin.25 Auch sie wurde von Kamerunern dominiert und versuchte, die Interessen der Schwarzen in Deutschland zu vertreten und gleichzeitig gegen die weltweite Ausbeutung von Menschen afrikanischer Herkunft zu protestieren. Ihre Netzwerke reichten über Deutschland hinaus zu einer Schwesterngruppe in Paris, zu afrikanischen antikolonialer Aktivisten in anderen europäischen Ländern und zu kommunistischen Aktivisten in Moskau. Ihre zentrale Figur war der kamerunische Kommunist Joseph Ekwe Bilé, der als Redner bei antiimperialistischen Demonstrationen der Kommunistischen Internationale auftrat. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 fand der öffentliche Schwarze politische Aktivismus in Deutschland jedoch ein jähes Ende.
 
        VERFOLGUNG IN NAZI-DEUTSCHLAND
 
        Die Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte große Auswirkungen auf das Leben aller Schwarzen in Deutschland. Mitglieder der Schwarzen Community erinnerten diesen Moment als einen Wendepunkt in ihrer persönlichen Geschichte.26 Als nicht ins Rassekonzept der Nazis passende Außenseiter sollten sie von der Zugehörigkeit zum neuen Deutschland systematisch ausgeschlossen werden. Auf lokaler Ebene wurden Einzelpersonen von fanatisierten Parteigängern schikaniert. Wenige Monate nach der Machtergreifung im Jahr 1933 wurde der Künstler und Aktivist Hilarius Gilges in Düsseldorf von einem Mob lokaler NS-Funktionäre und -Anhänger ermordet. Einige Familien wurden aus ihren Häusern vertrieben, andere verloren ihre Existenz. Die Viktimisierung erstreckte sich auch auf in Deutschland geborene Schwarze Kinder, die in der Schule rassistischen Beleidigungen ausgesetzt waren, und fast ausnahmslos wurde ihrem Bildungsweg mit der Nazifizierung des Schulsystems vorzeitig ein Ende gesetzt. Es überrascht nicht, dass sich viele zur Flucht aus Deutschland entschieden.
 
        Die Ausgrenzung wurde noch beschleunigt, als Reichsinnenminister Wilhelm Frick 1935 die Nürnberger Gesetze, die Eheschließungen zwischen sogenannten Ariern und Juden untersagten, in Teilen ausdrücklich auf Schwarze ausdehnte. Nun waren Ehen zwischen zeugungsfähigen Menschen afrikanischer Herkunft und weißen Europäern und Europäerinnen verboten. Die Anträge auf Erlaubnis zur Eheschließung wurden ausnahmslos abgelehnt, und die Nazis versuchten aktiv, bestehende Partnerschaften durch die Androhung von Sterilisation und Inhaftierung aufzulösen. Dies verdeutlicht die völkermörderische Absicht der antischwarzen Politik und Praxis der Nazis. Das Ziel des Regimes bestand letztlich darin, das Heranwachsen künftiger Generationen von Schwarzen Deutschen zu verhindern.
 
        Bis zum Sommer 1940 wurde die antischwarze Politik bis zu einem gewissen Grad durch die Hoffnung auf die Rückgewinnung der Kolonien abgefedert. Der koloniale Revisionismus eröffnete vorübergehend sichere Räume für Einzelpersonen und Familien. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sahen sich Schwarze und ihre weißen Partner und Partnerinnen jedoch einem erhöhten Maß an Gewalt ausgesetzt, da der Kolonialrevisionismus und die Sorge um das internationale Ansehen Deutschlands keine Priorität mehr hatten.27 Immer mehr Menschen wurden in Konzentrationslagern, Zwangsarbeitslagern und Sanatorien inhaftiert, sterilisiert und/oder ermordet.
 
        NACHWEHEN
 
        Die Schwarze Bevölkerung, die die NS-Zeit überlebte, zählte nun deutlich weniger Menschen, und die Community, die sich seit dem späten 19. Jahrhundert entwickelt hatte, war verstreut und traumatisiert. Mit der Zeit wurden Freundschaften und Netzwerke wiederhergestellt. Ihre Erfahrungen und Leiden bleiben jedoch in der öffentlichen und historischen Erinnerung an das Dritte Reich fast gänzlich unerwähnt, was die Unsichtbarkeit dieser Schwarzen Gemeinschaft sowie der Schwarzen deutschen Vergangenheit in der allgemeinen deutschen Geschichtsschreibung widerspiegelt. Diese Unsichtbarkeit ist das Ergebnis mehrerer komplexer Ursachen: dem schieren Ausmaß der nationalsozialistischen Gräueltaten, der zahlenmäßig geringen Größe der Schwarzen Bevölkerung in Deutschland vor 1945, dem Mangel an Archiv-Dokumentation und der anhaltenden Unfähigkeit, sich konstruktiv mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands auseinanderzusetzen. Die Folge ist, dass es kaum eine Erinnerung daran gibt, dass es in Deutschland einmal eine Schwarze Bevölkerung gegeben hat, die größtenteils aus den deutschen Kolonien stammte.
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        DIE „FARBIGEN BESATZUNGSKINDER“ DER ZWEI WELTKRIEGE
 
        Julia Roos
 
        Nach beiden Weltkriegen waren im besetzten Rheinland neben weißen alliierten Truppen auch Soldaten of Color stationiert. In der Weimarer Republik handelte es sich überwiegend um französische Kolonialtruppen aus Nordafrika, Madagaskar, dem Senegal und Vietnam. In der frühen Bundesrepublik waren schwarze Besatzungssoldaten mehrheitlich afroamerikanische GIs. Die außerehelichen Kinder alliierter Soldaten of Color mit deutschen Frauen sind für die Geschichte politischer Konflikte darüber, ob es möglich ist, zugleich schwarz und deutsch zu sein, von zentraler Bedeutung.01 Dies gilt zum einen in quantitativer Hinsicht: Im 20. Jahrhundert bildeten die Söhne und Töchter schwarzer Besatzungssoldaten lange die größte Gruppe schwarzer Deutscher. Von den (relativ wenigen) Menschen, die vor 1919 aus den ehemaligen Kolonien eingewandert waren, hatte nur eine kleine Minderheit die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Im Gegensatz dazu waren die sogenannten Besatzungskinder in der Regel gebürtige Deutsche. Da sie von Soldaten abstammten, die für viele Deutsche nicht nur die als demütigend empfundene Kriegsniederlage, sondern auch eine vermeintliche „rassische Bedrohung“ verkörperten, waren sie bevorzugte Zielscheibe nationalistischer Ressentiments. Im Dritten Reich wurden Hunderte von ihnen zur „Reinhaltung der Rasse“ zwangssterilisiert.
 
        Die Kulturtheoretikerin Michelle Wright hat darauf hingewiesen, dass die Besonderheiten der Entstehungsgeschichte der schwarzen Diaspora in Deutschland wesentlich zur Formierung eines rassistischen Diskurses beitrugen, der schwarze Deutsche als „Afrikaner*innen“ beziehungsweise als „von außen kommende Fremde“ (Others-from-without) konstituierte.02 Im Folgenden sollen daher Debatten über „farbige Besatzungskinder“ zwischen 1920 und 1960 mit einem Fokus auf ihre Ursprünge, Kontinuitäten und Verschiebungen untersucht werden. Indem wir die Geschichte beider Generationen von Besatzungskindern vergleichend betrachten, werden wichtige Defizite der öffentlichen Erinnerung in den Fünfzigerjahren sichtbar, die eine konsequente Bekämpfung rassistischer Denk- und Handlungsweisen wesentlich erschwerten.
 
        PROPAGANDAKAMPAGNE „SCHWARZE SCHMACH AM RHEIN“
 
        Am 20. Mai 1920 verabschiedete die Deutsche Nationalversammlung eine förmliche Anfrage an die Reichsregierung „betreffend Verwendung farbiger Truppen in den besetzten Gebieten der Rheinlande,“ die von allen Abgeordneten mit Ausnahme der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) unterstützt wurde. Die Verfasser bezeichneten es als „eine Schmach“, dass Soldaten of Color „in deutschen Kulturländern Hoheitsrechte ausüben“, für deutsche Frauen und Kinder seien „diese Wilden eine schauerliche Gefahr“, und die Zustände seien „schandbar, erniedrigend, unerträglich!“ In der ganzen Welt erhöben sich „immer mehr entrüstete Stimmen, die diese unauslöschliche Schmach verurteilen“.03
 
        Die Anfrage verdeutlicht wesentliche Aspekte der rassistischen Propagandakampagne gegen die „schwarze Schmach am Rhein“, deren Entstehung eng mit den innen- und außenpolitischen Krisen des Frühjahrs 1920 verknüpft war.04 Im Verlauf des blutigen Ruhrkampfs, den der rechtsextreme Kapp-Putsch vom 13. März ausgelöst hatte, drangen Reichswehreinheiten illegal in die entmilitarisierte Zone ein. Daraufhin besetzten belgische und französische Truppen kurzfristig Frankfurt am Main. Dort kam es am 7. April zu Zusammenstößen zwischen marokkanischen Soldaten und deutschen Zivilisten, bei denen mehrere Deutsche getötet wurden. Bereits einen Tag später begann das Auswärtige Amt mit den Vorbereitungen für eine Auslandspropaganda zum Thema „Ausschreitungen farbiger Truppen“.05 Der ausschließliche Blick auf Soldaten of Color führte zu groben Verzerrungen. Zeitgenössische Statistiken zeigten, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz kolonialer Truppen an gewaltsamen Übergriffen gegen deutsche Zivilisten beteiligt war. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Ein Bericht des Reichskommissars für die besetzten rheinischen Gebiete vom Januar 1922 beschuldigte französische Kolonialsoldaten, zwischen September 1920 und Juni 1921 siebenundzwanzig Straftaten begangen zu haben.06 Im gleichen Zeitraum belief sich die durchschnittliche Stärke der im Rheinland stationierten Kolonialtruppen auf 25000.07 Hinter geschlossenen Türen gaben Regierungsbeamte zu, dass weiße alliierte Truppen eine ernstere Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellten als Kolonialsoldaten.08
 
        Im Zentrum der stark pornografisch anmutenden Bildsprache der „schwarzen Schmach“ standen Sexualverbrechen, die französische Kolonialsoldaten angeblich an rheinischen Frauen und Mädchen verübt hatten. Mithilfe der reißerischen Metapher der Rheinlandbesetzung als brutale „Vergewaltigung“ Deutschlands durch „afrikanische Wilde“ sollte international gegen den Versailler Vertrag Stimmung gemacht werden. Dieses Kalkül schien zunächst aufzugehen. In den frühen Zwanzigerjahren unterstützten zahlreiche ausländische Persönlichkeiten und Vereine die Kampagne gegen Frankreichs Kolonialtruppen.09 Aus deutscher Sicht besonders ergiebig war die Kollaboration mit dem englischen Journalisten und Labour-Politiker E.D. Morel.10 In seiner auflagenstarken Schrift „The Horror on the Rhine“ warnte Morel vor dem Sexualtrieb der „primitiven Rassen“, der sehr viel „aggressiver“ und „ungehemmter“ sei als der europäischer Männer. Der „französische Militarismus“ habe die afrikanischen Soldaten gewaltsam von ihrem „eigenen Weibervolk“ getrennt und auf das Rheinland „losgelassen“. Zwangsläufige Folge sei, dass „die sexuellen Bedürfnisse der nord- und westafrikanischen Truppen an den Körpern weißer Frauen befriedigt werden müssen“.11
 
        Rassistische Diskurse über die „Black Peril“ (angebliche Vergewaltigungen weißer Frauen durch schwarze Männer) waren ein globales Phänomen der Zwanzigerjahre.12 Im deutschen Kolonialreich waren zwischen 1906 und 1912 „Mischehen“ zwischen deutschen Siedlern und indigenen Frauen auf dem Verordnungsweg verboten worden.13 Obwohl Deutschland 1919 seine Kolonien offiziell verlor, trug die Bewegung gegen die „schwarze Schmach“ wesentlich dazu bei, dass zentrale Elemente kolonialer Debatten über die „biologischen Gefahren“ der „Rassenkreuzung“ weiterlebten, indem sie auf die deutsche Gesellschaft übertragen wurden.14 Für Besatzungskinder of Color war dies eine fatale Entwicklung. Fortan verbanden sich in der symbolischen Figur des schwarzen Besatzungskinds die rassistischen Stereotype des die deutsche Nation von außen bedrohenden schwarzen „Fremden“ mit der Furcht vor „innerer Verseuchung“.
 
        Im April 1922 erschien in der Tageszeitung „Münchner Neueste Nachrichten“ ein Beitrag des Arztes Franz Rosenberger. Rosenberger war Vorstandsmitglied des Vereins „Deutscher Notbund gegen die schwarze Schmach“, der enge Kontakte zur antisemitischen völkischen Bewegung unterhielt. Vom besetzten Rheinland ausgehend, so Rosenberger, „droht dem deutschen Volke eine außerordentliche Gefahr durch gewaltsame Vermischung mit Farbigen, durch Verseuchung mit Geschlechtskrankheiten (…).“ Das wahre Ausmaß der „rassischen Verunreinigung“ sei schwer zu ermessen, denn die Träger „artfremden Bluts“ seien oft nicht als solche erkennbar. „Ganze Generationen können scheinbar rein kaukasisch sein, ein junges Paar aus solchen ‚seit Menschengedenken‘ rein weißen Familien heiratet, freut sich auf den Sprößling, und es kommt ein erbärmlicher Mischling.“ Die Kränklichkeit der „Mischlinge“ rühre daher, dass die Kinder weder den klimatischen Bedingungen noch den sozialen Anforderungen des „verwickelten Ablauf[s] europäischen Geschehens“ gewachsen seien. Rosenberger prophezeite eine düstere Zukunft: „Wehe der weißen Rasse, wenn das dichtbevölkerte Rheinland der Mulattisierung im Herzen des rein weißen Europas verfällt!“15
 
        Auch staatliche Stellen trugen zu einem öffentlichen Diskurs bei, der Besatzungskinder of Color als bedrohliche „Keimträger“ brandmarkte. Die Haupthilfsstelle Pfalz, eine Einrichtung der bayerischen Regierung, arbeitete eng mit der amerikanischen Journalistin Ray Beveridge zusammen, die in ihren Reden unter anderem zu Lynchjustiz gegen Kolonialsoldaten aufrief.16 1922 veröffentlichte Beveridge ihren Vortrag „Die schwarze Schmach – Die weiße Schande“, in dem sie behauptete, dass „60 Prozent der Kinder, die durch die französische Besatzung das Licht der Welt erblicken, schon mit Syphilis zur Welt kommen“, und dass „Mischlingskinder meistens die schlechten Eigenschaften und Laster beider Eltern in sich tragen“.17 Ein gestelltes Foto zeigte die Amerikanerin mit einem schwarzen Jungen und einem weißen Mädchen, das sich hilfesuchend an Beveridge klammert. Angeblich handelte es sich bei den Kindern um „ein Bastard-Kind, 9 Monate alt, das Kind einer deutschen weißen Mutter und eines farbigen Franzosen“ und um ein „deutsche[s] unterernährte[s] Kind, 6 Jahre alt, ein Opfer der unmenschlichen Hungerblockade“.18 Die Nachricht war eindeutig: Besatzungskinder of Color waren keine Deutschen, sondern gewaltsam in die Bevölkerung eingeschleuste „Fremdkörper“, die den „echten“ deutschen Kindern lebenswichtige Ressourcen entzogen.
 
        Eine Anfrage des Reichsfrauenausschusses der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) an den Reichsminister für die besetzten rheinischen Gebiete vom Februar 1927 verdeutlicht, welch tiefe Wurzeln die rassistische Hysterie über die angeblichen Gefahren der „Mischlingskinder“ geschlagen hatte. Der Ausschuss bat „um gefällige Mitteilung, ob irgend welche Einrichtungen bestehen, um Kinder, die von farbigen Truppen im besetzten Gebiet stammen, zu versorgen und zu verhindern, dass solche Mischlinge im deutschen Volke aufgehen“.19 Der Reichsminister äußerte sich pessimistisch: Da die meisten der Kinder unehelich geboren waren, hatten sie die Staatsbürgerschaft ihrer Mutter geerbt und waren somit Reichsangehörige. „Hieraus ergibt sich, dass ihrer Abkunft wegen irgendwelche Sondermaßnahmen gegen sie nicht werden ergriffen werden können.“ Die Anfrage motivierte den Minister, eine neuerliche Zählung der „farbigen Besatzungskinder“ in Auftrag zu geben. Das Ergebnis war bescheiden: 1927 befanden sich im Rheinland nur einige Hundert Kinder, die bekanntermaßen von französischen Kolonialsoldaten abstammten.20
 
        Bezeichnenderweise hatte die geringe Zahl von schwarzen rheinischen Kindern keinerlei mildernden Einfluss auf Ängste vor „rassischer Verseuchung“. In der bayerischen Pfalz waren 715 außereheliche Kinder gezählt worden, deren Väter Besatzungssoldaten waren; nur neun Prozent (68) stammten von Kolonialsoldaten ab.21 Dennoch machten bayerische Beamte im Sommer 1927 einen radikalen Vorstoß. Im Juli bat Pfalzkommissar Heinrich Jolas den bayerischen Vertreter beim Reichsrat, Ministerialrat Franz Sperr, beim Reichsgesundheitsamt Erkundigungen einzuziehen, „ob sich zur Reinhaltung der Rasse im besetzten Gebiet von farbigem Blut nichts machen lässt“. Wie Diskussionen im bayerischen Innenministerium ergeben hätten, sei „die Unfruchtbarmachung von Mischlingen durch einen gänzlich schmerzlosen Eingriff zu erzielen“. Jolas war sich „darüber klar, daß solcher Eingriff nach der gegenwärtigen Rechtslage unzulässig ist“.22
 
        In den darauffolgenden Monaten eruierte der Reichsminister für die besetzten Gebiete zwei alternative „Lösungen“ des behaupteten Problems der „Mischlingskinder“: Zwangssterilisation oder Exilierung. Da Deutschland jedoch zu diesem Zeitpunkt noch kein Sterilisationsgesetz besaß, waren Zwangssterilisationen letztlich zu riskant. Zur Erforschung der bestehenden Möglichkeiten, die Kinder nach Übersee abzuschieben, wandte sich das Ministerium an Johannes Witte von der Ostasienmission des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins. Anfang Januar 1928 berichtete Witte, dass man die Idee, die Kinder in deutsche Missionen im Ausland zu verbringen, wohl aufgegeben müsse. „Meine Erkundigungen über die Frage der dunkelfarbigen Mischlingskinder im besetzten Gebiet haben ergeben, dass die sämtlichen Pfarrer, in deren Gebiet sich solche Kinder finden, die Meinung vertreten, daß es in den allermeisten Fällen unmöglich sein wird, die Angehörigen zu bewegen, einem Abtransport des Kindes nach Afrika oder in andere Länder zuzustimmen.“23
 
        Infolgedessen konzentrierten sich staatliche Stellen verstärkt darauf, von alliierten Regierungen und Soldaten Unterhaltszahlungen für deutsche Besatzungskinder einzufordern. Nur Frankreich war jedoch bereit, in bestimmten Fällen Alimentenklagen unverheirateter deutscher Mütter gegen Soldaten der französischen Armee zuzulassen.24 Auch Besatzungskindern of Color konnte diese Neuerung zugutekommen. So erklärte sich der marokkanische Soldat Messaoud ben Y. im November 1929 damit einverstanden, zum Unterhalt seiner in Frankfurt am Main lebenden vierjährigen Tochter I. K. beizutragen.25 Deutsche Frauen und Kolonialsoldaten, die heiraten wollten, begegneten allerdings weiterhin erheblichen Widerständen vonseiten deutscher Behörden.
 
        NATIONALSOZIALISMUS: KONSTRUKTION VON „RASSE“
 
        Die Machtübernahme der Nationalsozialisten löste einen Radikalisierungsschub in Diskursen über schwarze Besatzungskinder aus. Als im Frühling 1933 über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GVeN) beraten wurde, mehrten sich die Forderungen nach einer Ausweitung des Sterilisationsgesetzes auf schwarze Besatzungskinder. In seiner Schrift „Rasseprobleme im Dritten Reich“ rief Hans Macco dazu auf, die „Überbleibsel der schwarzen Schmach am Rhein auszumerzen“. Die „Mulattenkinder“ seien „entweder durch Gewalt entstanden, oder aber die weiße Mutter war eine Dirne. In beiden Fällen besteht nicht die geringste moralische Verpflichtung gegenüber dieser fremdrassischen Nachkommenschaft“.26 Das GVeN vom 14. Juli 1933 bot jedoch keine Handhabe, Menschen allein aufgrund ihrer „Rassezugehörigkeit“ zwangsweise zu sterilisieren.27
 
        Im April 1933 ordnete der preußische Innenminister Hermann Göring an, alle „Mischlinge“ erneut zu zählen. Zeitgleich wurde das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWI-A) mit einer Lokalstudie rheinischer „Mischlingskinder“ beauftragt.28 Die Studie sollte dazu dienen, „ein einwandfreies Urteil über den körperlichen und geistigen Zustand der Bastardkinder und über die rassische Bedeutung dieser Beimischung fremden Blutes in unseren westlichen Grenzgebieten zu gewinnen“.29 Dazu untersuchte der Anthropologe Wolfgang Abel, ein Assistent des KWI-A Direktors Eugen Fischer, im Sommer 1933 in Wiesbaden dreiunddreißig Kinder marokkanischer beziehungsweise vietnamesischer Väter. Abel verzichtete dabei bewusst auf die Einbeziehung einer Kontrollgruppe weißer Besatzungskinder. Dennoch behauptete er, bewiesen zu haben, dass Besatzungskinder of Color aufgrund ihrer „rassischen Veranlagung“ sowohl körperlich als auch geistig „arischen“ Kindern unterlegen waren, was er damit erklärte, dass es im französischen Protektorat Marokko zu einer ungewöhnlich „starken Mischung von negriden mit orientalischen und mediteranen (…), z.T. auch nordeuropäischen Rasseelementen“ gekommen sei.30 Im Gegensatz zu den Kindern vietnamesischer Soldaten, die Abel als „leicht erziehbar und folgsam“ beschrieb, zeichneten sich die „Marokkaner-Bastarde“ angeblich durch „Unfolgsamkeit, Liederlichkeit, Vorliebe für Straßenleben, große Erregbarkeit und Jähzorn“ aus.31 Allerdings habe die starke „Mischung“ des Erbguts ihrer marokkanischen Väter bei zwei Mädchen dazu geführt, dass „der fremde Einschlag nur schwach zu sehen“ sei.32 Damit suggerierte Abel, dass von den Kindern marokkanischer Soldaten eine besonders akute Gefahr für die „Reinhaltung der Rasse“ ausging, da ihre „Fremdartigkeit“ potenziell „unsichtbar“ war.
 
        Im Anschluss an Abels Wiesbaden-Studie kam es zu einer Reihe von Verschärfungen in der Erfassung schwarzer Besatzungskinder. Am 28. Februar 1934 fasste Staatssekretär Grauert für Göring zusammen, dass für Preußen 145 „Mischlinge“ ermittelt worden seien, er diese Zahl jedoch für zu niedrig halte, da „erfahrungsgemäß die Mischlinge oft einen fast rein europäischen Typ zeigen“. Schätzungen, die von 500–600 Kindern ausgingen, seien realistischer. Der Staatssekretär bedauerte, dass die Sterilisierung aller „Mischlinge“ durch ein Sondergesetz zu unerwünschten Spannungen mit Frankreich und Japan führen würde. „Immerhin dürfte aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse anzunehmen sein, dass namentlich unter den Mischlingen marokkanischer Herkunft eine größere Zahl erblich Minderwertiger ist, auf die das Gesetz vom 14. Juli 1933 ohne weiteres anwendbar ist.“33
 
        In den folgenden Monaten wurden preußische Kreisärzte ermutigt, Besatzungskinder of Color daraufhin zu untersuchen, ob sie die Kriterien des Sterilisationsgesetzes zumindest oberflächlich erfüllten. Dies führte zu einer zunehmenden sozialen Ausgrenzung der Kinder und zu einer Intensivierung ihrer vermeintlich objektiven „rassischen Beurteilung“ durch Ärzte und Lehrerinnen.
 
        Vier Jahre lang dauerte das politische Tauziehen darüber, wie man die vorgebliche „rassische Gefahr“ der rheinischen Kinder am wirkungsvollsten bekämpfte. Im Verlauf einer Tagung der Arbeitsgruppe II des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik, die am 11. März 1935 im Reichsministerium des Innern stattfand, formierten sich rivalisierende Positionen. In seinem Vortrag „Wege zur Lösung der Bastardfrage“ sprach sich der Leiter des Rassenpolitischen Amts der NSDAP, Walter Groß, für die Zwangssterilisation der „Mischlinge“ aus. Groß gab zu, dass eine solche Maßnahme nicht mit dem Sterilisationsgesetz vereinbar war und daher heimlich von der Gestapo koordiniert und von regimetreuen Ärzten durchgeführt werden müsse. Vertreter des Auswärtigen Amts sowie Ministerialdirektor Arthur Gütt, der Leiter der Abteilung Volksgesundheit im Reichsministerium des Innern und „Vater“ des GVeN, befürworteten dagegen eine Politik der systematischen Exilierung, um potenzielle diplomatische Konflikte zu vermeiden. Schließlich war es jedoch die von Groß favorisierte Strategie, die sich durchsetzte.34 Am 18. April 1937 erließ Hitler persönlich den Befehl, „die Maßnahmen zur Durchführung der Unfruchtbarmachung der Rheinlandbastarde sofort in Angriff zu nehmen“.35
 
        Im Verlauf des Sommers 1937 wurden schätzungsweise zwischen 400 und 600 Besatzungskinder of Color zwangssterilisiert.36 Drei regionale Sonderkommissionen, die in Koblenz, Ludwigshafen und Wiesbaden unter Vorsitz hochrangiger Gestapobeamter tagten, koordinierten die heimliche Aktion. Den Kommissionen beigeordnet waren Eugeniker, die mehrheitlich mit dem Berliner KWI-A affiliiert waren (darunter auch Abel und Fischer) und deren „anthropologische Gutachten“ letztlich darüber entschieden, ob ein Kind sterilisiert wurde. Unter den Opfern der Massensterilisationen war auch I. K., die außereheliche Tochter des Soldaten Messaoud ben Y., deren Mutter acht Jahre zuvor erfolgreich für Unterhaltszahlungen gekämpft hatte. Das Mädchen stand am 19. Juni 1937 im Alter von zwölf Jahren vor den Mitgliedern der Sonderkommission I (Wiesbaden) und wurde von Abel untersucht. Laut Kommissionsbericht kam Abel zu dem Schluss, „dass die I. K. Abkomme eines farbigen Angehörigen der ehemaligen Besatzungstruppen (Afrikaner) ist und eindeutig entsprechende anthropologische Merkmale aufweist. Sie ist deshalb unfruchtbar gemacht worden.“37
 
        DISKURSE UND VERGESSEN IN DER BUNDESREPUBLIK
 
        Im Oktober 1956 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Erhebung „Die unehelichen Kinder von Besatzungsangehörigen im Bundesgebiet und Berlin (West)“. Das Amt begründete die Erhebung damit, dass die Lage außerehelicher Besatzungskinder, von denen auch nach Erlöschen des Besatzungsstatuts im Mai 1955 nur eine begrenzte Zahl Anspruch auf väterliche Unterhaltszahlungen hatte, seit längerem ein zentrales Thema der „sozialpolitischen Diskussion“ sei. Außereheliche Besatzungskinder, deren Mütter nicht für den Unterhalt ihres Kindes aufkommen konnten, hatten ein Anrecht auf öffentliche Unterstützung. Es sei, so das Statistische Bundesamt, jedoch wenig bekannt über die Gesamtzahl der Kinder sowie das Ausmaß der Kosten „für diese besondere Art der Kriegsfolgen“.38
 
        Die Erhebung erfasste Kinder, die unter „Amtsvormundschaft der Jugendämter und (…) unter Einzel-, Vereins- und Anstaltsvormundschaft“ standen. Sie unterschied zwischen weißen Kindern und Besatzungskindern „farbiger Abstammung“. Unter den 67753 gezählten außerehelichen Nachkommen alliierter Soldaten befanden sich 4776 (sieben Prozent) schwarze Kinder. Neun Prozent (417) der schwarzen Kinder waren von ihren Müttern zur Adoption freigegeben worden. Bei den weißen Kindern waren es drei Prozent (1744).39 Obwohl Besatzungskinder auch in der Weimarer Republik wiederholt durch staatliche Stellen gezählt worden waren, waren Informationen immer nur bruchstückhaft an die Öffentlichkeit gelangt. Sowohl in den Zwanzigerjahren als auch im Dritten Reich dienten separate Statistiken über schwarze Besatzungskinder primär propagandistischen Zwecken. Im Gegensatz hierzu erfasste die Erhebung von 1956 schwarze und weiße Besatzungskinder gemeinsam und machte die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. War dieser veränderte Umgang mit Statistiken über Besatzungskinder auch Ausdruck einer größeren Bereitschaft, schwarze Kinder nicht als „Fremdkörper“, sondern als Teil der deutschen Gesellschaft zu betrachten?
 
        Historiker*innen haben zu Recht auf die tiefen politischen Ambivalenzen hingewiesen, die bundesrepublikanische Diskurse über Besatzungskinder of Color kennzeichneten.40 Dies verdeutlicht eine frühe Zählung, die das Bundesinnenministerium am 8. November 1950 veranlasste und die offen darauf zielte, schwarze Besatzungskinder zu identifizieren, die „außerhalb eines familiären Zusammenhangs“ lebten und so für eine Übersiedlung „in das Heimatland ihrer Väter“ in Frage kamen.41 In den Fünfziger- und Sechzigerjahren arbeiteten staatliche Stellen eng mit kirchlichen und privaten Organisationen zusammen, um schwarze Kinder in internationale Adoptionen zu vermitteln. Solche Bemühungen waren oft von ehrlicher Sorge um das Wohlergehen der Kinder motiviert; gleichzeitig spielten jedoch auch zwiespältige und rassistische Gründe eine Rolle, etwa die Befürchtung, dass die „Andersartigkeit“ der Kinder ein unüberbrückbares Hindernis für ihre Eingliederung in die deutsche Gesellschaft darstelle.
 
        Die Erkenntnis, dass die überwiegende Mehrheit der schwarzen Besatzungskinder zumindest mittelfristig in Deutschland bleiben würde, führte zu einer Reihe von Maßnahmen, die die Kinder vor rassistischer Diskriminierung schützen sollten. Behördenvertreter, kirchliche Organisationen und liberale Intellektuelle betrachteten die erfolgreiche Integration der Kinder als einen „Prüfstein“ der westdeutschen Demokratie und als eine wertvolle Möglichkeit, ihre deutschen Mitbürger*innen zu größerer Toleranz zu erziehen. Auch international – besonders auch unter Afroamerikaner*innen – bestand Besorgnis darüber, ob Besatzungskinder of Color in Deutschland in Sicherheit leben könnten.42 Für den westdeutschen Staat hing die Frage des Schutzes der schwarzen Besatzungskinder daher auch damit zusammen, der Weltöffentlichkeit beweisen zu können, dass die Bundesrepublik kategorisch mit dem Nationalsozialismus gebrochen hatte.
 
        Ab 1951 konsultierte die Bundesregierung prominente Psychologen und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Materialien und Richtlinien, die Schulbehörden, Lehrer*innen und Eltern auf die schwarzen Erstklässler vorbereiten sollten. Im Mai 1952 entschied die Konferenz der Kultusminister der Länder, Erlasse an die Schulen zu senden, „in denen die Lehrer und Eltern gebeten werden sollen, die Mitschüler zu kameradschaftlicher Haltung gegenüber farbigen Schulneulingen anzuhalten“.43 In den späten Fünfzigerjahren richtete sich das Augenmerk verstärkt auf Gefahren der Diskriminierung am Ausbildungsplatz. Im September 1959 wies der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit die Landesarbeitsämter darauf hin, dass die ersten der rund 6000 „farbigen Besatzungskinder“ demnächst auf Ausbildungsplatzsuche gehen würden. Es müsse erreicht werden, „dass die farbigen Kinder in Gemeinschaft mit den übrigen Jugendlichen und unter den gleichen Bedingungen wie diese ihre Ausbildung erfahren“. Die Bundesregierung, so der Präsident, „steht mit absoluter Selbstverständlichkeit zu Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes, demzufolge niemand wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden darf. (…) Sollten den Mischlingskindern irgendwelche grundgesetzwidrigen Schwierigkeiten gemacht werden, wird die Bundesregierung im Rahmen der ihr durch das Grundgesetz gegebenen Möglichkeiten sofort um Sicherung der ihnen (…) gewährleisteten Rechte besorgt sein.“44
 
        Wie erfolgreich waren diese Initiativen, rassistische Diskriminierung gegen schwarze Deutsche zu bekämpfen? Ein Artikel, der 1962 in dem Wochenmagazin „Stern“ erschien, beleuchtete die unterschiedlichen Lebenserfahrungen einer kleinen Gruppe afrodeutscher Kinder und Jugendlicher aus Hamburg, Frankfurt am Main und München. Einige berichteten von offenen rassistischen Anfeindungen, etwa in der Schule. Typisch schien zu sein, dass die jungen Frauen und Männer sich in ihrem unmittelbaren Familien- und Freundeskreis akzeptiert fühlten, dagegen aber oft von Menschen, die sie nicht kannten, als „fremdartig“ behandelt und rassistisch beleidigt wurden. Eine Protagonistin des Artikels vermutet, das entspringe „mehr der Dummheit oder der Neugierde“ denn einer bewussten Taktlosigkeit. Der Autor resümiert: „800 Mischlinge (…) wuchsen nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland auf. Sie sind, soweit sie nicht auswanderten, zum überwiegenden Teil in einer gleichgültigen oder abweisenden Umwelt untergegangen.“45
 
        Behauptungen, die Weimarer Generation schwarzer Besatzungskinder sei mehr oder weniger spurlos aus der deutschen Gesellschaft verschwunden, durchziehen bundesrepublikanische Diskurse über die Generation des Zweiten Weltkriegs.46 In Wirklichkeit lebte eine nennenswerte Zahl der ersten Generation in der Bundesrepublik. Unter ihnen war L. M. aus Wiesbaden, die einen marokkanischen Vater hatte und als Kind an der Abel-Studie teilnehmen musste. Sie war im Sommer 1937 zwangssterilisiert worden. 1942 wurde sie von der Gestapo verhaftet und bezichtigt, ein verbotenes Verhältnis zu einem Tschechen gehabt zu haben. Zunächst im Mädchenkonzentrationslager Uckermark inhaftiert, wurde sie im Februar 1943 in das unmittelbar angeschlossene Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überwiesen, aus dem sie Ende April 1945 entkam. 1954 stellte L. M. einen Entschädigungsantrag in Wiesbaden. Im August 1963 wies die Wiesbadener Entschädigungsbehörde ihren Antrag mit der Begründung zurück, „die Antragstellerin ist nicht aus rassischen Gründen, sondern aus fürsorgepolizeilichen Erwägungen inhaftiert worden. Aufgrund ihres vorangegangenen Lebenswandels wurde (…) die sogenannte Fürsorgeerziehung angeordnet. Damit wurde der Antragstellerin im Wege eines ordentlichen Gerichts- bzw. Vormundschaftsverfahrens die Freiheit entzogen“.47
 
        Die Weimarer Generation von Besatzungskindern of Color war dem unnachgiebigen Hass ausgesetzt, den die Propagandakampagne gegen die „schwarze Schmach“ geschürt hatte. Im Nationalsozialismus wurden die Nachkommen französischer Kolonialsoldaten gewaltsam verfolgt und zwangssterilisiert. Schwarze Besatzungskinder, die in der Bundesrepublik aufwuchsen, begegneten oft tiefsitzenden rassistischen Ressentiments und Vorurteilen. Gleichzeitig bemühten sich Teile der westdeutschen Öffentlichkeit und der staatlichen Behörden, die zweite Generation vor rassistischer Diskriminierung zu schützen. Dadurch eröffneten sich potenziell neue Spielräume, innerhalb derer schwarze Deutsche ihre Rechte effektiver verteidigen konnten. Im Verlauf der Sechzigerjahre gerieten die „Mischlingskinder“ des Zweiten Weltkriegs mehr und mehr in Vergessenheit.48 Damit verblassten auch die Debatten über Deutsche of Color und ihren Platz in der deutschen Gesellschaft. Die selbstgefällige Wahrnehmung, dass Westdeutschland die schwarzen Besatzungskinder letztlich ohne nennenswerte Probleme erfolgreich integriert habe, spielte in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Diese Haltung war wesentlich dadurch erleichtert worden, dass die Geschichte der Verfolgung der Weimarer Generation schwarzer Besatzungskinder und die Realität ihrer Präsenz in der deutschen Nachkriegsgesellschaft im öffentlichen Bewusstsein weitgehend ausgeblendet waren.
 
         
          JULIA ROOS 
ist Professorin für Geschichte an der Indiana University in Bloomington, USA, mit einem Schwerpunkt auf der Geschichte der Weimarer Republik. roos@indiana.edu
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Fatima El-Tayeb, Schwarze Deutsche, Der Diskurs um „Rasse“ und nationale Identität 1890–1933, Frankfurt/M. 2001.
 
        02 Vgl. Michelle Wright, Becoming Black. Creating Identity in the African Diaspora, Durham 2004, S. 190.
 
        03 Verhandlungen der verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 343, Berlin 1920, S. 3407.
 
        04 Vgl. Christian Koller, „Von Wilden aller Rassen niedergemetzelt“. Die Diskussion um die Verwendung von Kolonialtruppen in Europa zwischen Rassismus, Kolonial- und Militärpolitik (1914–1930), Stuttgart 2001; Sandra Maß, Weiße Helden, schwarze Krieger. Zur Geschichte kolonialer Männlichkeit in Deutschland 1918–1964, Köln 2006; Iris Wigger, Die „schwarze Schmach am Rhein“. Rassistische Diskriminierung zwischen Geschlecht, Klasse, Nation und Rasse, Münster 2007; Julia Roos, Nationalism, Racism and Propaganda in Early Weimar Germany. Contradictions in the Campaign against the „Black Horror on the Rhine“, in: German History 1/2012, S. 45–74.
 
        05 Vgl. das Schreiben Carl-Ludwig Diego von Bergens, des Botschafters des Deutschen Reichs beim Heiligen Stuhl, an Unterstaatssekretär Edgar Haniel von Haimhausen vom 8.4.1920, sowie Haniels internes Memorandum vom gleichen Tag, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA) R. 74.427, ohne Paginierung.
 
        06 Bericht des Reichskommissars für die besetzten rheinischen Gebiete vom 28.1.1922, in: Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Regierung Düsseldorf Nr. 15148, S. 90–110.
 
        07 Vgl. Maß (Anm. 4), S. 79.
 
        08 Margarete Gärtner, die Vorsitzende der halbamtlichen Rheinischen Frauenliga (RFL) im Reichsinnenministerium, bemerkte, dass die „sittlichen Zustände“ im amerikanisch besetzten Gebiet, in dem nahezu ausschließlich weiße Truppen stationiert waren, „am schlimmsten“ seien. Protokoll einer Sitzung der RFL vom 9.4.1921, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (BayHStA) Haupthilfsstelle Pfalz (HHStPf) Nr. 35, ohne Paginierung.
 
        09 Vgl. Wigger (Anm. 4), S. 34–66; Koller (Anm. 4), S. 284–311.
 
        10 Robert Reinders, Racialism on the Left. E.D. Morel and the „Black Horror on the Rhine,“ in: International Review of Social History 13/1968, S. 1–28.
 
        11 E.D. Morel, The Horror on the Rhine, London 1921, S. 10. Aus dem Englischen übersetzt durch die Autorin.
 
        12 Vgl. Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule, Berkeley 2010, S. 58.
 
        13 Vgl. Birthe Kundrus, Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im Spiegel seiner Kolonien, Köln 2003, S. 219–279; Krista Molly O’Donnell, The First Besatzungskinder. Afro-German Children, Colonial Childrearing Practices, and Racial Policy in German Southwest Africa, 1890–1914, in: Patricia Mazon/Reinhild Steingröver (Hrsg.), Not So Plain as Black and White. Afro-German Culture and History, 1890–2000, Rochester 2005, S. 61–81.
 
        14 Vgl. Alexandra Przyrembel, „Rassenschande“. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation im Nationalsozialismus, Göttingen 2003, S. 43; Tina Campt, Other Germans. Black Germans and the Politics of Race, Gender and Memory in the Third Reich, Ann Arbor 2004, S. 28.
 
        15 Franz Rosenberger, Gefahr der Mulattisierung, in: Münchner Neueste Nachrichten, 18.4.1922.
 
        16 Vgl. Wigger (Anm. 4), S. 56–61.
 
        17 Ray Beveridge, Die schwarze Schmach. Die weiße Schande, Hamburg 1922, S. 22.
 
        18 Ebd., Titelblatt.
 
        19 Dr. von Dryander an den Reichsminister für die besetzten Gebiete, 12.2.1927, in: Bundesarchiv Berlin (BAB), Reichsministerium für die besetzten Gebiete, R1601/2234, ohne Paginierung.
 
        20 Reichsminister für die besetzten Gebiete an Dr. von Dryander, 23.2.1927, in: BAB R1601/2234.
 
        21 Vgl. Oberlandesgericht Zweibrücken, „Übersicht über die Zahl der unehelichen Kinder in der Pfalz, die von Besatzungsangehörigen stammen“, in: BAB R 1601/2234.
 
        22 Heinrich Jolas an Ministerialrat Sperr, 21.7.1927, abgedruckt in: Reiner Pommerin, „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“: Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918–1937, Düsseldorf 1979, S. 92–93.
 
        23 Dr. J. Witte an den Reichsminister für die besetzten Gebiete, 11.1.1928, in: BAB R 1601/2234.
 
        24 Vgl. Julia Roos, Racist Hysteria to Pragmatic Rapprochement? The German Debate over Rhenish „Occupation Children“ 1920–1930, in: Contemporary European History 2/2013, S. 155–180.
 
        25 Vgl. ebd., S. 176.
 
        26 Hans Macco, Rasseprobleme im Dritten Reich, Berlin 1934, S. 13.
 
        27 Vgl. Gisela Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986.
 
        28 Vgl. Pommerin (Anm. 22), S. 45–48.
 
        29 Ludwig Grauert, Bericht an den Herrn Ministerpräsidenten, 28.2.1934, in: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW), Regierungspräsident Wiesbaden Abt. 405/3158, S. 447.
 
        30 Wolfgang Abel, Über Europäer-Marokkaner und Europäer-Annamiten-Kreuzungen, in: Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. XXXVI/1937, S. 311–328, hier S. 313.
 
        31 Ebd., S. 327.
 
        32 Ebd., Tafel LI.
 
        33 Grauert (Anm. 29), S. 450.
 
        34 Vgl. Pommerin (Anm. 22), S. 71–77; Robbie Aitken/Eve Rosenhaft, Black Germany. The Making and Unmaking of a Diaspora Community 1884–1960, Cambridge 2013, S. 264–265.
 
        35 Dokument Nr. 82 und Anhang, FV 200*, in: Friedrich Hartmannsgruber (Hrsg.), Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945. Bd. IV (1937), München 2005, S. 273–275; 744. Vgl. Gisela Tascher, Handeln auf Befehl des Führers. Die illegale und streng geheime Zwangssterilisation der „Rheinlandbastarde“ von 1937 und die Strafverfolgung der ärztlichen Täter nach 1945, in: Deutsches Ärzteblatt 10/2016, S. A 420–422.
 
        36 Vgl. Campt (Anm. 14), S. 73; Bock (Anm. 27), S. 354.
 
        37 Sonderkommission I Wiesbaden an Städtisches Gesundheitsamt Frankfurt am Main, 16.8.1937, in: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (IfS), Stadtgesundheitsamt 5.131.
 
        38 Statistisches Bundesamt, Die unehelichen Kinder von Besatzungsangehörigen im Bundesgebiet und Berlin (West), in: dass. (Hrsg.), Statistische Berichte, 10.10.1956, S. 2.
 
        39 Ebd., Tab. 1.
 
        40 Vgl. Yara-Colette Lemke Muniz de Faria, Zwischen Fürsorge und Ausgrenzung. Afrodeutsche „Besatzungskinder“ im Nachkriegsdeutschland, Berlin 2002; Heide Fehrenbach, Race after Hitler. Black Occupation Children in Germany and America, Princeton 2005; Silke Satjukow/Rainer Gries, „Bankerte“. Besatzungskinder in Deutschland nach 1945, Frankfurt/M. 2015.
 
        41 Dr. Rothe, Bundesinnenministerium, an den Bayerischen Innenminister, 8.11.1950, in: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Ministerium des Innern/81083, keine Paginierung.
 
        42 Vgl. Lemke Muniz de Faria (Anm. 40), S. 99–106.
 
        43 Auszugsweise Abschrift aus einer Niederschrift über die Besprechung der Kultusminister am 5.5.1952, in: Bundesarchiv Koblenz (BAK), B304/2059, keine Paginierung.
 
        44 Der Präsident des Bundesamts für Arbeit an die Landesarbeitsämter, 9.9.1959, in: BAK B149/8679, S. 60.
 
        45 Heidi mit der dunklen Haut, in: Stern 25/1962, S. 40, IfS Fürsorgeamt Nr. 4991: „Amtsvormundschaft farbige Besatzungskinder“, 1962–69.
 
        46 Vgl. Julia Roos, The Race To Forget? Bi-Racial Descendants of the First Rhineland Occupation in 1950s West German Debates about the Children of African American GIs, in: German History 4/2019, 517–539.
 
        47 Der Regierungspräsident Wiesbaden/Entschädigungsbehörde, Bescheid in der Entschädigungssache der Arbeiterin L. M., 22.8.1963, in: HHStAW 518/1071, S. 53.
 
        48 Vgl. Fehrenbach (Anm. 40), S. 178.
 
      

       
        OSTDEUTSCHE OF COLOR
 
        Schwarze Geschichte(n) der DDR und Erfahrungen nach der deutschen Einheit
 
        Patrice G. Poutrus · Katharina Warda
 
        Ost-Berlin, Schönefeld, September 1972. Am Flughafen herrscht Chaos. Statt der 3000 angekündigten Besucher:innen erscheinen knapp 50000 Menschen. Ein Meer aus Fotoapparaten, Transparenten, Sonnenschirmen und Blumensträußen. Sie umringen das gelandete Flugzeug, jubeln und begrüßen in ekstatischen Sprechchören eines der größten politischen Idole der DDR: „unsere schwarze Schwester Angela“.
 
        Dem vorausgegangen war eine Solidaritätskampagne zur Freilassung der 1970 durch das FBI inhaftierten US-amerikanischen Bürgerrechtlerin und Kommunistin Angela Davis, die sich bis heute im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen verankert hat. Unter dem Slogan „1 Million Rosen für Angela“ schrieben DDR-Bürger:innen in den Jahren 1970 bis 1972 Tausende Postkarten und Protestschreiben, die ihre Freilassung forderten. Im Jahr 1971 verging kaum ein Tag, an dem die Staatsmedien nicht über Davis und ihre Inhaftierung berichteten. Als Kommunistin verkörperte sie für die DDR-Führung ein „anderes Amerika“ – einen im marxistisch-leninistischen Sinne revolutionären Teil der US-Bevölkerung.
 
        Zudem wurde in den sozialistischen Ländern die afroamerikanische Bevölkerung generell als das „andere Amerika“ angesehen und Rassismus als Instrument kapitalistischer Unterdrückung betrachtet.01 Vor diesem Hintergrund pflegte die Sowjetunion bereits in den 1930er Jahren Kontakte zu afroamerikanischen Aktivist:innen. Prominente Beispiele sind der Schwarze Musiker, Bürgerrechtler und Sozialist Paul Robeson und seine Frau, die Autorin und Panafrikanistin Eslanda Goode Robeson, die 1934 die Sowjetunion besuchten und mehrere Jahre in der DDR lebten. Während Paul Robeson in der sozialistischen Welt ein gefeierter Musiker und Aktivist war, musste er in seiner Heimat, den USA der McCarthy-Ära, mit starken Repressionen leben.02
 
        Auch Angela Davis genoss bei Besuchen in der DDR und anderen sozialistischen Ländern einen Schutz, der für sie als bekannte Schwarze Bürgerrechtlerin in den USA der 1970er Jahre nicht selbstverständlich war – den Schutz, sich frei und ohne Angst um ihr Leben in der Öffentlichkeit bewegen zu können.03 Gleiches galt etwa für Martin Luther King und seinen Nachfolger Ralph Abernathy, der sich 1971 beeindruckt von den Solidaritätsbemühungen für Angela Davis zeigte.04 Davis selbst wurde nach ihrer Freilassung ein gefeierter Star in der weißen Mehrheitsgesellschaft der DDR: Ihr Gesicht wurde in Zeitschriften, auf Postkarten und Demonstrationstransparenten abgebildet, die Stadt Magdeburg ernannte sie zur Ehrenbürgerin, die Universität Leipzig verlieh ihr vor einem Publikum von 200000 Menschen die Ehrendoktorwürde.
 
        Dennoch verblieb aus heutiger Sicht dieser Antirassismus vor allem auf der Repräsentationsebene: Während Davis, Robeson, King und Abernathy als Symbole einer neuen Gesellschaft gefeiert wurden, fanden ihre Lehren selbst kaum Verankerung in der Gesellschaft der DDR, sondern standen lediglich für das „andere Amerika“. Auch wurden weder sie als Personen noch ihr antirassistisches Bewusstsein ein alltäglicher Teil der DDR.
 
        Doch war die DDR selbst auch keine homogen weiße Gesellschaft. Seit ihrer Gründung hatte es neben repräsentativen Besuchen weniger diplomatischer Abgesandter auch größere Migrationsbewegungen gegeben. Die daraus hervorgehenden Schwarzen DDR-Bürger:innen erlebten in ihrem Alltag eine Diskrepanz zwischen antirassistischer Symbolpolitik einerseits und einem Mangel an antirassistischem Bewusstsein andererseits.
 
        WEGE SCHWARZER MENSCHEN IN DIE DDR
 
        Asylsuchende
 
        Schwarze Menschen kamen auf verschiedenen Wegen in die DDR. Eine Gruppe waren Asylsuchende. Dem sowjetischen Beispiel folgend, bot die erste Verfassung der DDR zwar eine Möglichkeit für die Aufnahme politischer Flüchtlinge.05 In Artikel 10 wurde denjenigen Ausländern Asyl gewährt, die „wegen ihres Kampfes für die in dieser Verfassung niedergelegten Grundsätze im Ausland verfolgt werden“. In der sozialistischen Verfassung von 1968 wurde dieses Asylrecht in Artikel 23 jedoch zu einer reinen Kann-Bestimmung. Entscheidungsträger waren die Führungsgremien der kommunistischen Staatspartei der DDR, das Politbüro und das Sekretariat des Zentralkomitees der SED, die als zentrale nicht-staatliche Gremien über die Gewährung von Asyl beziehungsweise den dauerhaften Aufenthalt von Asylsuchenden entschieden.
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          Quelle: picture alliance / dpa-Zentralbild
 
        
 
        Es entwickelte sich eine Aufnahmepraxis, die den jeweils aktuellen außenpolitischen Interessen der SED nachgeordnet war und einen bedingten Aufnahmewillen der Staatspartei spiegelte. Die Unterstützung sogenannter fortschrittlicher Kräfte im Kampf gegen den Imperialismus zeigte sich in der Ausbildung und begrenzten Aufnahme von Funktionären und als zuverlässig geltenden Mitgliedern politischer Bewegungen im Ausland, wie der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), der namibischen Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO), des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Südafrika und lateinamerikanischer Befreiungsbewegungen.06
 
        Bei den Aufgenommenen handelte es sich nicht lediglich um Opfer oder Verfolgte von Willkür und Gewaltherrschaft in den Herkunftsländern. Als politische, meist kommunistische Gegner der jeweiligen Regime in ihrer Heimat galten sie als Verbündete im Kalten Krieg. Für diesen Personenkreis war es unter Umständen möglich, mit der gesamten Familie in die Emigration zu gehen. Durch das Überschreiten der Demarkationslinie zwischen Ost und West in der Zeit der Blockkonfrontation fiel diesen sogenannten politischen Emigranten jedoch eine äußere wie innere Mehrdeutigkeit zu: Ihre zumeist kommunistische Gesinnung und politische Loyalität gegenüber dem SED-Staat stand einer emotionalen Bindung an das verlassene Heimatland gegenüber. Die Folge waren Konflikte, in denen sie in Abhängigkeit zu den Institutionen des SED-Staates standen und sich, angesichts der Unmöglichkeit, Rechtsgarantien einzuklagen, in einer schwachen und letztlich gefährdeten Position befanden.
 
        Der von der SED reklamierte Anspruch auf „gesellschaftlichen Fortschritt durch den Kampf gegen den Imperialismus“ – das heißt, gegen den „kapitalistischen Westen“ – war kein rein ideologisches Etikett, sondern verstärkte zugleich den Unwillen des Regimes, sich im Grundsatz wie im Einzelfall mit den Schwierigkeiten im Zusammenleben von Einheimischen und Fremden auseinanderzusetzen. Entscheidend für den Umgang mit Fremden im Staatssozialismus war die mit der Totalität des marxistisch-leninistischen Herrschaftsanspruchs verbundene Homogenitätsvorstellung der kommunistischen Staatspartei. Nicht das Postulat des universalen Menschheitsfortschritts, sondern die dichotome Struktur des Klassenkampfes kann für den Umgang mit Fremden im „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ als grundlegend angesehen werden. Für DDR-Bürger:innen war es unter Berufung auf den „proletarischen Internationalismus“ durchaus möglich, im Alltag chauvinistische Vorurteile und rassistische Stereotype aufrechtzuhalten, ohne dadurch in Konflikt mit der sozialistischen Staatsmacht zu geraten.07
 
        Ausländische Studierende
 
        In der Zeit von 1951 bis 1989 erwarben zwischen 64000 und 78400 ausländische Studierende aus mehr als 125 Staaten an tertiären Bildungseinrichtungen der DDR einen Abschluss und machten damit bis zu drei Prozent aller Hochschulabsolvent:innen aus. Für 1952 weisen die internen Statistiken des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen der DDR erstmals 16 ausländische Studierende an den Hochschulen und Universitäten in der DDR aus. Die Zahl stieg kontinuierlich an, und für 1989 wurden 13410 ausländische Studierende in der DDR gezählt. Nicht alle kamen aus den kommunistisch beherrschten Ländern in Ostmittel-, Südost- und Osteuropa oder Ostasien.
 
        Obwohl die DDR-Funktionäre die Aufnahme ausländischer Studierender beharrlich als Ausdruck der sozialistischen Solidarität und des proletarischen Internationalismus darstellten, war sie doch zugleich auch außen- und handelspolitischen Zielen unterworfen. So veränderte sich die Herkunftsstruktur der ausländischen Studierenden in der DDR gemäß den sich wandelnden außenpolitischen Interessen des SED-Staates. Die Zahl der arabischen Studierenden ging zwischen 1959 und 1967 um zehn Prozent zurück, während der Prozentsatz der Studierenden aus afrikanischen Ländern um zehn Prozent anstieg und die Zahl der Studierenden aus Asien, Westeuropa und Lateinamerika in diesem Zeitraum relativ konstant blieb.08
 
        Während ihres Aufenthalts waren die ausländischen Studierenden in der DDR einem erheblichen Anpassungsdruck ausgesetzt. Es wurde erwartet, dass sie die gegebenen politischen und ökonomischen Verhältnisse im SED-Staat hinnahmen. Es steht außer Frage, dass die DDR vielen Menschen eine Hochschulbildung ermöglichte, die sie ansonsten nicht erhalten hätten. Die individuellen Bedürfnisse dieser Menschen jedoch wurden von Vertreter:innen des SED-Staats im Allgemeinen ignoriert. Trotz der Rhetorik des Internationalismus und der Solidarität sahen diese die ausländischen Studierenden vor allem als außen- und handelspolitisches Kapital an. Die Verantwortlichen führten sich die unvermeidlichen sozialen Konsequenzen nicht vor Augen, die es haben musste, wenn junge Studierende für viele Jahre in einer von rassistischen Einstellungen geprägten Gesellschaft lebten. Das zerstörte letztlich nicht nur viele positive Beispiele für interkulturelle Verständigung in der DDR, es machte auch den erhofften Effekt der Verbreitung eines positiven DDR-Bildes bei den Bürger:innen nicht-sozialistischer Länder zunichte.
 
        Weil die DDR-Behörden sich bei der Entwicklung eines Alumni-Netzwerks schwerfällig zeigten, ist es kaum möglich, systematisch die weiteren Lebenswege der Menschen nachzuvollziehen, die in der DDR studierten. Einiges weist jedoch darauf hin, dass viele Absolvent:innen schlussendlich in Westdeutschland oder bei westdeutschen Firmen im Ausland Arbeit fanden. Ironischerweise hat so letztlich wohl gerade die Bundesrepublik am stärksten vom Ausländerstudium in der DDR profitiert. Zugleich wies das Ausländerstudium bereits in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren Merkmale auf, die in der Folgezeit zu Grundlinien der SED-Politik gegenüber Ausländer:innen im Allgemeinen und insbesondere gegenüber Arbeitsmigrant:innen wurden.09
 
        Vertragsarbeiter:innen
 
        Im Jahr 1989 registrierte der SED-Staat rund 95000 ausländische Beschäftigte, hauptsächlich aus Vietnam, Mosambik, Angola, Kuba und Polen. In der neueren Forschung herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass der entscheidende Grund für die Beschäftigung von ausländischen Arbeitsmigrant:innen der zunehmende Arbeitskräftemangel in der zentralistischen Planwirtschaft war.10 Zugleich gingen die ausländischen Arbeitskräfte, die Repräsentanten der jeweiligen Entsendeländer und ihre administrativen Partner in der DDR sowie die ostdeutsche Bevölkerung davon aus, dass mit der Arbeitsmigration keine langfristige Einwanderung verbunden sein würde. In der offiziellen Propaganda galt der Aufenthalt als „Arbeitskräftekooperation“ im Rahmen der „sozialistischen ökonomischen Integration“. Dadurch sollte das unterschiedliche Entwicklungsniveau zwischen den sozialistischen Staaten und den sogenannten Jungen Nationalstaaten ausgeglichen werden.11
 
        In der Presse wurde ein ausnahmslos harmonisches Bild vom Leben und Arbeiten von Vertragsarbeiter:innen in der DDR-Gesellschaft gezeichnet. Hilfsbereitschaft und Solidarität mit und vor allem vonseiten der ostdeutschen Kolleg:innen wurden hervorgehoben. Neben Rührung, Herzlichkeit und Zuneigung kam das alltägliche, von Mangel und Misstrauen geprägte Zusammenleben schlicht nicht vor. Widersprüche und Konflikte wurden – wenn überhaupt – nur als Anpassungsprobleme der Arbeitsmigrant:innen an den Alltag in der „fortschrittlichen“ Industrieproduktion dargestellt. Implizit erschienen die Vertragsarbeiter:innen entweder als Bestätigung des kommunistischen Ideals vom Revolutionär in der Welt oder sie galten als behütete Schützlinge und folgsame Schüler:innen des Sozialismus in der DDR.12
 
        Gemessen an ihrer Anzahl und Aufenthaltsdauer, prägten insbesondere Menschen aus Vietnam und Mosambik das Bild der Arbeitsmigrant:innen. 1989 waren aus den beiden Staaten rund 52000 beziehungsweise 15000 Personen als Beschäftigte in der DDR registriert. Vietnam, Mosambik und Angola rangen seit Ende der 1970er Jahre mit den Folgen jahrzehntelanger Dekolonisationskonflikte, die durch die globale Blockkonfrontation im Kalten Krieg ausgeweitet worden waren: Massive Kriegszerstörungen, hohe Auslandsverschuldung, Wirtschaftskrisen sowie Versorgungsengpässe bei Grundnahrungsmitteln und gleichzeitige Massenerwerbslosigkeit führten dazu, dass die kommunistischen beziehungsweise prokommunistischen Regierungen dieser Staaten großes Interesse an Vereinbarungen zum Arbeitskräftetransfer in die verbündeten Staaten in Europa hatten. Angeworben werden sollten insbesondere Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, weil diese Altersgruppe als besonders leistungsfähig angesehen wurde. Die Beschäftigung der Vertragsarbeiter:innen sollte auf einen Zeitraum von jeweils vier Jahren begrenzt sein, wobei die Möglichkeit einer Verlängerung auf sieben Jahre bestand, wenn die Betriebe sie für unabkömmlich hielten. Ab 1987 sollte es möglich sein, dass vietnamesische Vertragsarbeiter:innen für fünf Jahre in der DDR einer Arbeit nachgingen. Allerdings war ein Übergang in eine permanente Anstellung mit einem entfristeten Aufenthaltsrecht kein Gegenstand der bilateralen Übereinkünfte.13
 
        Insbesondere, wenn es zwischen Vertragsarbeiter:innen und Einheimischen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam, verurteilten die Justizorgane des SED-Staates bei gleichen Strafvorwürfen Ausländer deutlich härter als ostdeutsche Angeklagte. Insbesondere mosambikanische Vertragsarbeiter wurden überdurchschnittlich oft wegen Sexualdelikten angeklagt und verurteilt. Gewaltsame Ausschreitungen gegen Vertragsarbeiter:innen, etwa gegen algerische Arbeitsmigrant:innen in Erfurt im August 1975 oder gegen zwei kubanische Männer im August 1979 in Merseburg, wurden in der DDR-Öffentlichkeit nicht thematisiert. Vertragsarbeiter:innen waren gegenüber ihren ostdeutschen Kolleg:innen und den Institutionen des SED-Staats situativ und strukturell gefährdet.14
 
        Dennoch kam es zwischen Vertragsarbeiter:innen und DDR-Bürger:innen auch zu privaten Kontakten und Beziehungen. Wenn binationale Paare heiraten wollten, benötigten sie für die Eheschließung das Einverständnis beider Staaten, und dies war weder in der DDR noch in den Entsendeländern ein mit Wohlwollen begleiteter Vorgang. Viele Beziehungen scheiterten an der staatlichen Willkür, manche deutsche Frau verleugnete gar den ausländischen Vater ihres Kindes, um den Männern Schwierigkeiten nach der Rückkehr ins Heimatland zu ersparen.
 
        Wenngleich dieser staatliche Druck auf private Beziehungen Ausdruck der generellen Politisierung eines jeden Auslandskontakts war, so erwies sich diese Gemengelage de facto doch als geeignet, ohnehin bestehende rassistische Vorbehalte in der ostdeutschen Bevölkerung durch eine institutionelle Rahmensetzung zu bestätigen. Die ganze Aufmerksamkeit der verantwortlichen Teile des Partei- und Staatsapparates richtete sich auf die Entlastung der angeschlagenen Planwirtschaft der DDR durch den Arbeitskräftetransfer. Wenn auch die Willkür im institutionellen Handeln dabei zuweilen überraschende Spielräume für einzelne beziehungsweise paradoxe Lebensumstände für manche Vertragsarbeiter:innen mit sich bringen konnte, entwickelte sich die gesellschaftliche Integration der Vertragsarbeiter:innen in die ostdeutsche Gesellschaft nie zum Ziel. Erwartet wurde eine umfassende Anpassung an die vorgefundenen Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie eine unbedingte Anerkennung der staatlichen Autorität.15
 
        Mit dem rapiden Machtverlust der SED im Herbst und Winter 1989/90 ging nicht nur die Illusion der Reformierbarkeit der Planwirtschaft verloren, sondern auch die Kontrolle über die staatlichen Betriebe. Damit landeten die Vertragsarbeiter:innen trotz fortwährender Gültigkeit der bilateralen Entsendevereinbarungen in einem rechtlichen Niemandsland. In der sich abzeichnenden Systemkrise standen viele nun massiv unter Druck: Vertragsarbeiter:innen waren von betrieblichen Kündigungen betroffen, und betriebliche Unterkünfte wurden aus Kostengründen geschlossen. Insbesondere am Rande ostdeutscher Großstädte breitete sich ein xenophobes Klima aus, dessen radikalster Ausdruck gewaltsame Übergriffe auf Ausländer:innen waren. Um diesen Verhältnissen zu entgehen, folgten zahlreiche Vertragsarbeiter:innen dem Weg ihrer ostdeutschen Kolleg:innen und beantragten nach dem Fall der Mauer in Westdeutschland Asyl. Zugleich bemühte sich die inzwischen frei gewählte und zugleich letzte Regierung der DDR im Sommer 1990 darum, die gezielte Rückführung der nun ehemaligen Vertragsarbeiter:innen in ihre Entsendeländer durch finanzielle Unterstützungszahlungen zu befördern. Die gewandelte gesellschaftliche Situation in der DDR und die damit einhergehenden staatlichen Maßnahmen führten schließlich dazu, dass von den Ende 1989 registrierten etwa 59000 vietnamesischen und 15100 mosambikanischen Vertragsarbeiter:innen zum Zeitpunkt der deutschen Einheit lediglich noch 21000 beziehungsweise 2800 in Ostdeutschland lebten.16
 
        LEBENSWEGE SCHWARZER OSTDEUTSCHER
 
        Die, die blieben, erwarteten die Wirren und die Gewalt der Wendejahre. Das betraf zum einen weit verbreitete Phänomene wie Arbeitslosigkeit und die Abwertung von Qualifikationen und Bildungsabschlüssen, die Schwarze Ostdeutsche potenziell schneller und stärker trafen als ihre weißen Kolleg:innen. Zum anderen waren Schwarze Menschen der rechten Gewalt, die sich in der DDR bereits abzeichnete, aber sich mit der Wiedervereinigung in einem erschütternden Ausmaß im Osten ausbreitete, oft am stärksten ausgesetzt. Am 6. Dezember 1990 wurde der aus Angola stammende Vertragsarbeiter Amadeu Antonio in Eberswalde ermordet. In Hoyerswerda kam es 1991 und ein Jahr später in Rostock-Lichtenhagen zu rassistischen Pogromen. Aber auch im Alltäglichen hat und hatte der Umgang mit Schwarzen Menschen in der DDR-Gesellschaft für viele Menschen biografische Konsequenzen. Diese sind in journalistischen, literarischen und geisteswissenschaftlichen Darstellungen und Deutungen der Verhältnisse in Ostdeutschland bisher nachrangig behandelt worden, was Aussagen über wiederkehrende Muster, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Biografien Schwarzer Menschen in der DDR und Ostdeutschland erschwert. Deshalb möchten wir im Folgenden unsere persönlichen Lebenserfahrungen schildern und damit andere Schwarze Menschen aus Ostdeutschland ermutigen, hervorzutreten und ihre Geschichten und Sichtweisen vorzustellen.
 
        Patrice Poutrus
 
        Als Sohn einer Ostberliner Buchhändlerin und eines afrikanischen Studenten war bis 1989 die DDR Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Ich wurde hier geboren und wuchs in der Nähe der Berliner Mauer auf. In Ostberlin ging ich zur Schule und absolvierte meine erste Berufsausbildung als Elektronikfacharbeiter. Ich fühlte mich in dieser Zeit dem SED-Staat stark verbunden, war stolzer Thälmann-Pionier und erhielt die Jugendweihe. Mit 18 Jahren wurde ich Mitglied der SED und diente von 1981 bis 1984 als Unteroffizier in der NVA. Während der Militärzeit wurden meine Frau und ich Eltern von zwei Söhnen und erhielten vom Staat relativ zügig eine Wohnung. Meine Frau studierte an der Humboldt-Universität und wurde Lehrerin, ich war hauptamtlicher Funktionär der FDJ, zuerst in meinem Ausbildungsbetrieb, später in der Berliner Bezirksleitung der FDJ. Ich suchte in dieser Wirklichkeit nach Anerkennung und schien sie als junger Mann auch gefunden zu haben.
 
        Allerdings gab es in den Jahren zwischen dem Ende meiner Schulzeit und dem Ende der DDR auch Episoden und Ereignisse, die ich mir nicht erklären konnte. Warum wollten unbekannte Menschen meine Haare berühren? Warum erwarteten Lehrer und Mitschüler, dass ich ein besonders guter Sportler oder talentierter Tänzer sein musste? Warum verprügelte ein Vater seine Tochter, nachdem ich sie nach der Disco nach Hause gebracht hatte? Warum mussten sich junge Frauen in meiner Begleitung anzügliche Bemerkungen über ihre Partnerwahl gefallen lassen? Es gab Zeiten, da mied ich im Sommer die Sonne, damit ich nicht gar zu verschieden aussah. Ich wollte, dass die „Genossen“ erkannten, dass sie sich auf mich verlassen konnten. Dennoch ergab es sich mehrfach, dass mein abwesender Vater ausreichender Grund dafür war, dass ich bei der Berufswahl, beim Militär und auch bei der FDJ nicht als hinreichend vertrauenswürdig galt und deshalb bestimmte Stellen nicht einnehmen sollte.
 
        Ich hatte das Ende des SED-Staates nicht kommen sehen; ich habe es so auch nicht wirklich gewollt und war deshalb Ende 1989 tief enttäuscht – enttäuscht vom real existierenden Kommunismus, von der DDR (als vermeintlicher Alternative zur Bundesrepublik) und vor allem von mir selbst. Ich gehörte nicht zu den Siegern der Geschichte, wie ich es in der Schule, beim Militär und in der SED gelernt und mir auch gewünscht hatte. Nicht nur das Politbüro der SED war gescheitert, sondern auch meine Hoffnung auf Anerkennung und Teilhabe hatte sich als vergeblich erwiesen. Die frühen 1990er Jahren waren für mich eine Zeit schwerer Enttäuschungen, großer Ängste und schwerwiegender Verluste. Gleichzeitig zu meiner persönliche Sinnkrise veränderte sich die Stimmung in Ostdeutschland und Ostberlin auf gefährliche Weise. Ich hatte den Eindruck, dass sich mir bekannte Orte und Menschen zu einer Gefahr entwickelten, und jeder Blick in die Medien zu dieser Zeit verstärkte dieses Gefühl.
 
        In dieser Zeit fand ich in Kreuzberg zur Initiative Schwarze Deutsche (ISD) und lernte die Poetin May Ayim kennen. Wie ich schon zuvor erfahren hatte, war May in dieser Szene von Menschen, denen ich mich verwandt fühlte, durch ihre historisch-publizistische Arbeit und nicht zuletzt durch ihre Poesie zu einer der herausragenden Frauen geworden, und ich bewunderte sie. Die wöchentlichen Zusammenkünfte der ISD in Kreuzberg, und ganz besonders der Black History Month, wurden für mich zu Zufluchts-, Sehnsuchts- und Inspirationsräumen. Dies ist auch ein Grund dafür, warum ich mich nicht, trotz Treuhand-Skandalen und all der Härten der Transformation in Ostdeutschland, an Wessi-Ossi-Zerwürfnissen der vergangenen Jahre beteiligen mag. Westberlin war für mich in den sogenannten Baseballschlägerjahren zum Zufluchtsort geworden. Durch die ISD habe ich mein Selbstbewusstsein als Schwarzer Ostdeutscher gefunden, und die Worte von May Ayim werden mich immer begleiten.
 
        Katharina Warda
 
        1985 werde ich in Wernigerode geboren, einer Kleinstadt im Harz. Meine Mutter ist weiße ostdeutsche Fabrikarbeiterin, mein Vater südafrikanischer Student, der über den ANC in die DDR kam. Ihn habe ich bis zum heutigen Tag nie kennengelernt, weil die Beziehung meiner Eltern von den staatlichen Funktionären „nicht gern gesehen“ wurde. „Nicht gern gesehen“ – die Worte meiner Mutter scheinen sich verselbstständigt zu haben, auch wenn es generell um Schwarze Menschen in der DDR und Ostdeutschland geht. „Nicht gern gesehen“ – eigentlich gar nicht gesehen und besprochen. Denn so real eine Schwarze DDR-Bevölkerung auch war und so virulent antirassistische Kämpfe im Ausland gefeiert wurden, so wenig wurden beide im Alltag der DDR zusammengebracht. Es fehlte ein gelebter Antirassismus in Praxis und Sprache.
 
        Meine Mutter sagte mir in meiner Kindheit oft, meine Haare sähen aus wie die von Angela Davis. Ein gewisser Stolz und Anerkennung blitzten dann immer in ihren Augen auf. Ich glaube heute, das war ihre einzige Metapher, um mir zu sagen, dass ich Schwarz bin. Damit meine ich eine Art und Weise, zu einer vermeintlich „Anderen“ gemacht zu werden, „nicht gern gesehen“, nicht gern besprochen zu sein. Meine Kindheit war geprägt von einem Schweigen, wenn es zum Beispiel um meinen Vater und seine Geschichte in der DDR ging, oder wenn es um Dinge ging, die mir passierten und die ich heute als rassistisch benennen kann; von einer Sprachlosigkeit im Umgang mit Schwarz-Sein in dem Deutschland, in dem ich aufwuchs.
 
        In meiner Erinnerung an die DDR stehen die Erfahrungen im Kindergarten, das Warten auf die Pionierweihung und Alltägliches wie Besuche im Zoo im Vordergrund. Doch mit der Wende im Alter von fünf Jahren brach die ganze Dimension mangelnder antirassistischer Praxis über mich herein. Auf einmal, mit dem Aufbrechen der Regeln, die zuvor galten, gab es eine Sprache für mich als Schwarze Person; eine gewaltvolle Sprache der Außenwelt – die ihre Entsprechung in Anfeindungen und körperlicher Gewalt auf der Straße fand. Als ich sieben Jahre alt war, verfolgte mich eine Gruppe Berufsschülerinnen auf dem Weg von der Grundschule nach Hause. Sie bewarfen mich mit Steinen, riefen Beleidigungen und wünschten mich dahin zurück, „wo ich herkomme“. Ich frage mich bis heute manchmal, wo das eigentlich sein soll. Denn so sehr ich mich aufgrund meiner Erfahrungen als Ostdeutsche fühle, so wenig finde ich als Schwarze Frau bis heute in Erzählungen der DDR und Ostdeutschlands im öffentlichen Raum statt. Es scheint, als wiederhole sich die Wortlosigkeit der DDR gegenüber ihren Schwarzen Bürger:innen bis heute in der beharrlichen Betrachtung der DDR und Ostdeutschlands als homogen weiße Gesellschaft ohne Migration, anstatt eine antirassistische Sprache zu finden und Ostdeutsche of Color selbst zu Wort zu bitten.
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        AFROZENSUS
 
        Intersektionale Analysen zu Anti-Schwarzem Rassismus in Deutschland
 
        Joshua Kwesi Aikins · Teresa Bremberger · Daniel Gyamerah · Muna AnNisa Aikins
 
        „Black Lives Matter – Schwarze Leben zählen!“ – unter diesem Motto gingen auch in Deutschland 2020 tausende Menschen auf die Straße. In Medien und Politik wurde wochenlang über Rassismus diskutiert. Schnell etablierten sich jedoch bekannte Muster: Schwarze Menschen wurden aufgefordert, von persönlichen Rassismuserfahrungen zu berichten. Im öffentlichen Diskurs gab es aber wenig Bereitschaft, die darin sichtbar werdenden Muster von Anti-Schwarzem Rassismus (ASR) sowie dessen Einbettung in institutionelle und strukturelle Verhältnisse in Deutschland anzuerkennen, geschweige denn, den Fokus auf notwendige institutionelle Veränderungen zu legen.
 
        Die beständige Reinszenierung immer gleicher Fragen erzeugte innerhalb der Schwarzen Communities vielfach den Eindruck einer bekannten, kräftezehrenden Dynamik: Am Ende der Debatten stehen meist allgemeine Appelle und Bekundungen, in denen Anti-Schwarzer Rassismus meist nicht einmal mehr benannt wird. In krassem Kontrast dazu steht der Handlungsbedarf zur Sicherung von Menschenrechten, Grundfreiheiten und der Menschenwürde von Schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen, die in Deutschland weit verbreitetem Rassismus ausgesetzt sind.
 
        Die gemeinsame Reflexion von Anti-Schwarzem Rassismus ist zwar schon lange Bestandteil Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Wissenspraxen, dennoch fehlte bisher eine empirische Diskussionsgrundlage mit differenzierten Daten, obwohl weit mehr als eine Million Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen in Deutschland leben01 und die Bundesregierung diese neben Sinti*zze und Rom*nja, Jüdinnen und Juden sowie Muslim*innen als eine von vier Gruppen benennt,02 die in Deutschland in besonderer Weise von Rassismus betroffen sind.
 
        Der Afrozensus, eine Onlineerhebung zu Lebensrealitäten Schwarzer Menschen in Deutschland, soll das ändern: Im Sommer 2020 nahmen knapp 6000 Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen an einer Befragung zu ihren Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen, zu Anti-Schwarzem Rassismus, aber auch zu ihrem Engagement und ihrem Vertrauen in politische und gesellschaftliche Institutionen teil. Diese Daten lenken den Blick auf das Ausmaß, die Muster und die Folgen der Diskriminierungserfahrungen und machen in den Erfahrungen Einzelner die institutionelle und strukturelle Verankerung des Anti-Schwarzen Rassismus in Deutschland sichtbar.03 Für Schwarze Menschen ist wegen der häufigen Leugnung der Existenz von ASR die Validierung der eigenen Diskriminierungserfahrung von besonderer Bedeutung.
 
        ANTI-SCHWARZER RASSISMUS
 
        In der Onlinebefragung des Afrozensus wurde Anti-Schwarzer Rassismus wie folgt definiert: „Anti-Schwarzer Rassismus (ASR) ist eine spezifische Form des Rassismus und hat in Europa und Deutschland seit der Zeit der Versklavung Tradition. Bei ASR handelt es sich um eine spezifische Herabwürdigung, Entmenschlichung und rassistische Diskriminierung von Schwarzen Menschen afrikanischer Herkunft. Ungeachtet der Realität von Diskriminierung oder Hierarchisierung nach ‚Hautschattierung‘ (Colorism), ist ASR nicht auf Diskriminierung in Bezug auf die ‚Hautfarbe‘ reduzierbar, da spezifische Dynamiken bei Anti-Schwarzer Diskriminierung existieren und diese von Menschen afrikanischer Herkunft mit unterschiedlichen ‚Hauttönen‘ erlebt werden.“04 Diese Definition basiert auf theoretischen und historischen Arbeiten zu ASR05 sowie auf einem seit Generationen transnational geteilten und für unterschiedliche Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Erfahrungen in Deutschland und der Welt ausdifferenzierten Erfahrungswissen.06 Auf Basis dieser Definition identifiziert der Afrozensus zentrale Muster des ASR.07 Die quantitative Onlinebefragung sowie die qualitative Vertiefung der Analyse durch Interviews und Fokusgruppen in den Bereichen Gesundheit und Bildung ermöglichen eine empirische Überprüfung und Präzisierung der Wirkungsweise dieser Muster.08
 
        Sowohl die Vertiefung der Themenbereiche Gesundheit und Bildung als auch die auf Alltagssituationen basierende Abfrage von ASR-Mustern sind aus Konsultationen mit Vertreter*innen Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Communities in Deutschland entstanden – dieses Vorgehen verweist ebenso wie die Durchführung des Afrozensus durch die Selbstorganisation Each One Teach One (EOTO) in Zusammenarbeit mit Citizens For Europe (CFE) auf eine in Deutschland in dieser Form – und mit diesem Methodenmix – neue, communities-basierte und zivilgesellschaftlich verankerte Forschung. Diese war vor dem Hintergrund historischer und gegenwärtiger Erfahrungen wichtig, um das Vertrauen der Mitwirkenden zu gewinnen – Schwarze Menschen waren im Afrozensus-Projekt nicht die passiven Objekte einer vornehmlich weißen Forschungsperspektive, sondern die Subjekte einer Wissensproduktion, die Fragestellungen auf die Bedarfe der Communities fokussiert.
 
        METHODEN UND STICHPROBENDEMOGRAFIE
 
        Der Afrozensus besteht aus einer quantitativen Online-Befragung sowie qualitativen Interviews und Fokusgruppengesprächen. Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen in Deutschland waren per Selbstidentifikation zur Teilnahme an der Online-Befragung in deutscher, englischer und französischer Sprache eingeladen – unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Da es keine genauen Erkenntnisse über die Größe dieser Gruppe in Deutschland gibt – und aufgrund historischer Erfahrungen mit dem Missbrauch von Forschungsdaten für rassistische Diskriminierung09 –, handelt es sich um eine eher versteckte und nur schwer zu erreichende Grundgesamtheit. In Verbindung mit forschungsökonomischen Faktoren macht dies eine völlig zufällige Stichprobenziehung unmöglich. Wir haben daher ein Schneeball-Sampling-Verfahren angewendet. Mit Hilfe von EOTO und weiteren, insbesondere Schwarzen Selbstorganisationen und Unterstützer*innen haben wir dazu aufgerufen, sich auf der Projektwebsite für eine Teilnahme anzumelden.
 
        Insgesamt sind die Antworten von 5793 Teilnehmenden in die Analyse eingegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Menschen vor Ort, etwa in Geflüchtetenunterkünften, Afroshops, Kirchen, Moscheen und anderen Treffpunkten nicht persönlich angesprochen werden – die Beteiligung einiger Teilgruppen ist daher geringer ausgefallen als erhofft.
 
        Die Stichprobendemografie zeigt, dass wir im Afrozensus häufiger cis-weibliche10 Befragte mit überdurchschnittlichen Bildungsabschlüssen erreicht haben, die in Relation zum Durchschnitt aller Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund11 in Deutschland etwas älter sind und ein höheres Einkommen haben. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind sie jedoch im Durchschnitt jünger und verdienen weniger. Die Befragten sind in 144 unterschiedlichen Ländern geboren, der Großteil jedoch in Deutschland (71,0 Prozent). Etwa ein Viertel der Befragten hat statistisch gesehen keinen Migrationshintergrund,12 gehört aber zur Gruppe Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen. Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, in Befragungen nicht nur nach dem Migrationshintergrund zu fragen, um eine Unsichtbarmachung zu vermeiden.
 
         
          Abbildung 1: Relative Häufigkeit von eigenen Diskriminierungserfahrungen der Afrozensus-Befragten nach Lebensbereichen in Prozent
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die relative Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen der Befragten des Afrozensus nach Lebensbereichen. Es ist erkennbar, dass die Befragten in den Lebensbereichen „Öffentlichkeit und Freizeit“ sowie „Medien und Internet“, „Geschäfte und Dienstleistungen“ und „Arbeitsleben“ am häufigsten angeben, diskriminiert worden zu sein. Selbst im Bereich mit der geringsten Diskriminierungserfahrung, „Banken und Versicherungen“, gibt fast die Hälfte an, bereits diskriminiert worden zu sein.] 
          N weist die Gesamtzahl der Antworten in den Lebensbereichen aus. Angaben wurden nur von denjenigen Teilnehmenden gemacht, die im relevanten Zeitraum Kontakt zum jeweiligen Bereich hatten. 
 
          Quelle: Aikins et al., Afrozensus 2020, Abb. 22. Datenteam: L. Reiber, J. Vivanco | Design: C. Scherer | Lizenz: CC-BY-NC by EOTO & CFE | afrozensus.de. 
 
        
 
        ERGEBNISSE
 
        Die Teilnehmenden wurden zu Diskriminierungserfahrungen in 14 Lebensbereichen befragt. Dabei werden einerseits Unterschiede in den Erfahrungen verschiedener Teilgruppen deutlich. Andererseits erlebt selbst im Bereich mit der geringsten Diskriminierungserfahrung (Banken und Versicherungen) immer noch fast die Hälfte der dazu Befragten13 (46,8 Prozent) Diskriminierung. Am häufigsten mit jeweils mehr als 85 Prozent geben die Befragten an, in den vergangenen beiden Jahren in den Bereichen „Öffentlichkeit und Freizeit“, „Medien und Internet“, „Geschäfte und Dienstleistungen“ und „Arbeitsleben“ diskriminiert worden zu sein. Die Angabe, „sehr häufig“ diskriminiert worden zu sein, machen die meisten Befragten in den Lebensbereichen „Medien und Internet“ (24,4 Prozent), „Wohnungsmarkt“ (17,5 Prozent) und „Polizei“ (16,2 Prozent).
 
        Die Befragten sollten zunächst angeben, mit welchen der 14 Lebensbereiche sie in den vergangenen beiden Jahren Kontakt hatten. Im Anschluss konnten sie angeben, ob beziehungsweise wie häufig auf einer 5er-Skala von „nie“ bis „sehr häufig“ sie Diskriminierung erlebt haben. Gaben die Befragten an, in einem Lebensbereich diskriminiert worden zu sein, konnten sie aus einer Liste von 22 Diskriminierungsmerkmalen auswählen. Mehrfachantworten waren dabei möglich.
 
        In der Analyse werden über alle Lebensbereiche hinweg für Diskriminierungen am häufigsten rassistische Gründe oder „ethnische Herkunft“ (93,9 Prozent) und Hautfarbe (91,5 Prozent) genannt, gefolgt von den Merkmalen Geschlecht (52,5 Prozent), Name (44,8 Prozent), Haare/Bart (38,1 Prozent) und sozialer Status (33,5 Prozent). Auffällig ist, dass sich die Rangfolge der am häufigsten genannten Diskriminierungsmerkmale je nach Teilgruppen verändert. So nimmt beispielsweise das Merkmal „Geschlecht“ bei Cis-Frauen (Rang 3) einen deutlich höheren Rang ein als bei Cis-Männern (Rang 11).14 Obwohl die Befragten an dieser Stelle der Umfrage noch allgemein nach ihren Diskriminierungserfahrungen und nicht explizit nach Rassismuserfahrungen gefragt wurden, spielt rassistische Diskriminierung schon hier eine relevante Rolle. Die Verschränkungen mit zahlreichen weiteren Diskriminierungsmerkmalen wie etwa Geschlecht und sozialer Status bis hin zum Körpergewicht spiegeln die Bedeutung intersektionaler Diskriminierungserfahrungen.
 
        97,3 Prozent der Afrozensus-Befragten geben an, dass sie persönlich ASR erleben, fast die Hälfte (42,9 Prozent) „oft“ oder „sehr häufig“. ASR wirkt spezifisch über wiederkehrende Mechanismen. Dabei werden häufig Ideen von einer angeblich „wesenhaften Andersartigkeit“ Schwarzer Menschen mobilisiert: 99,1 Prozent der Befragten berichten davon, gefragt worden zu sein, wo sie wirklich herkommen, wobei geographische Antworten häufig so lange nicht zufriedenstellen, wie die Fragenden davon ausgehen, dass die genannten Orte mehrheitlich von weißen Menschen bewohnt werden. 78,6 Prozent sind schon mindestens einmal aufgefordert worden, „dahin zurückzukehren wo sie hergekommen sind“. Dieses Muster der Fremdverortung spricht Schwarzen Menschen die Zugehörigkeit zu Deutschland ab, was sich in Äußerungen bis hin zu Abschiebe- und Deportationsfantasien als Teil rassistischer Beleidigungen und Übergriffe zeigt.
 
        Mit dem Überschreiten persönlicher geht häufig auch ein Überschreiten körperlicher Grenzen einher: 90,4 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen ungefragt in die Haare gegriffen wird. Hier werden Ideen von der Verfügbarkeit Schwarzer Körper wirkmächtig. In diesem Zusammenhang ist auch die Sexualisierung Schwarzer Menschen eine häufige Erfahrung. Insgesamt geben fast 80 Prozent an, auf Dating-Apps sexualisierte Kommentare bezüglich ihres Aussehens beziehungsweise ihrer „Herkunft“ zu erhalten.
 
        Auch die Kriminalisierung ist eine geteilte Erfahrung. Über 56 Prozent geben an, gefragt zu werden, ob sie Drogen verkaufen, und ebenfalls über 56 Prozent bekunden, ohne erkennbaren Grund von der Polizei kontrolliert zu werden.
 
        In den Daten zeigen sich darüber hinaus Mechanismen wie die Aberkennung von Kompetenzen, die Entindividualisierung und die Homogenisierung Schwarzer Menschen. Diese sind insbesondere in den Fokusgruppeninterviews für die Bereiche Gesundheit und Bildung thematisiert worden. So benennen etwa Schwarze Ärzt*innen die Muster der Fremdmachung, die ihnen in den Bereichen Forschung, Diagnostik, Versorgungsstrukturen und auch bereits in der Ausbildung und Qualifizierung begegnen. Sie beschreiben intersektionale Diskriminierung, in der sich Rassismus, Sexismus und Klassismus überschneiden: „(…) da gibt es irgendwie so einen Knick in der Logik für ganz viele Leute, die können es [Schwarz sein/Afrikanisch sein und ein Medizinstudium] irgendwie schwer zusammenbringen und dann halt kommen immer (…) noch so Classicism dazu, (…) das haben mich total viele im Studium immer gefragt, ‚du musst adoptiert sein‘, das können die gar nicht verstehen.“ Dies setzt sich im Arbeitsalltag fort, wenn Schwarze Ärzt*innen routiniert für Krankenpfleger*innen oder das Reinigungspersonal gehalten werden. In diesem Zusammenhang beobachten sie auch, dass die Aberkennung von Fachlichkeit nach Zuschreibungen zu Sprache und afrikanischer Herkunft so nuanciert wird, dass etwa togolesische oder kenianische Kolleg*innen noch einmal deutlich andere Diskriminierungserfahrungen machen als afrodeutsche, in Deutschland sozialisierte Ärzt*innen mit einem weißen Elternteil.
 
        INTERSEKTIONALE ANALYSE
 
        Auf Basis der unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen, die für den Afrozensus mithilfe der soziodemografischen Angaben der Befragten operationalisiert wurden,15 war es uns möglich, für die verschiedenen Lebensbereiche und für in Communities-Konsultationen entwickelte Situationsbeschreibungen16 zu konkreten Ausprägungen von Anti-Schwarzem Rassismus Teilgruppenanalysen durchzuführen. Dabei haben wir untersucht, zwischen welchen Teilgruppen (zum Beispiel Cis-Frauen, Cis-Männern und TIN*-Befragten17) einer Vielfaltsdimension (etwa Geschlechteridentität(en)) sich signifikante18 Unterschiede in den Angaben zu Diskriminierungserfahrungen feststellen lassen. Die differenzierte Erfassung von ASR im Erleben von Teilgruppen ermöglicht es, differenzierte Gefährdungsprofile herauszuarbeiten, die unterschiedliche Schutzbedürfnisse sichtbar werden lassen. Es zeigt sich, dass in den meisten Fällen gesellschaftlich tendenziell deprivilegierte Teilgruppen signifikant häufiger angeben, diskriminiert worden zu sein, als die gesellschaftlich tendenziell privilegierten Teilgruppen.
 
        Auf diese Weise differenzieren und ergänzen die Afrozensus-Daten den Wissensstand zu Diskriminierungsrealitäten in unterschiedlichen Lebensbereichen um Einblicke in spezifische Effekte der Mehrfachdiskriminierung Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen. Diese sind zum Beispiel neben und in Verschränkung mit den bekannten Diskriminierungsdynamiken im deutschen Bildungssystem, die etwa Menschen mit Beeinträchtigung und mit einem niedrigen Einkommen benachteiligen, von weiteren Diskriminierungsformen betroffen, wobei sich alle dargestellten Formen mit Anti-Schwarzem Rassismus verschränken.
 
        Eine Teilgruppe, die sich als besonders gefährdet herausgestellt hat, sind Befragte mit zwei afrikanischen/afrodiasporischen Elternteilen. Die Operationalisierung dieser Teilgruppe gründete auf unserer Vermutung, dass Schwarze Menschen im Kontext von ASR nach zugeschriebenen phänotypischen und kulturellen „afrikanischen“ Merkmalen hierarchisiert, bewertet und diskriminiert werden. Je „afrikanischer“ eine Person wahrgenommen wird, desto intensiver ist ihre ASR-Erfahrung. Diese Vermutung wird über fast alle Lebensbereiche hinweg bestätigt: In 12 von 14 Lebensbereichen geben Befragte mit zwei afrikanischen/afrodiasporischen Elternteilen signifikant häufiger an, in den vergangenen beiden Jahren diskriminiert worden zu sein, als Befragte mit einem afrikanischen/afrodiasporischen Elternteil.
 
        Über die Hälfte der Befragten mit zwei afrikanischen/afrodiasporischen Elternteilen (57,7 Prozent) geben an, dass ihnen in der Schule davon abgeraten wurde, Abitur zu machen, und stattdessen geraten wurde, einen Ausbildungsberuf zu erlernen oder im Bereich Sport und Entertainment zu arbeiten. Bei Befragten mit nur einem afrikanischen/afrodiasporischen Elternteil war das nur bei knapp der Hälfte der Fall.
 
        Dieses Muster und die Intensivierung von ASR über eine Nähe zu zugeschriebenen „afrikanischen“ Merkmalen bestätigt sich ebenfalls in der vertieften qualitativen Analyse der Studie, in der unter anderem Ärzt*innen und Eltern von Kindergarten- und Schulkindern diese Dynamiken beschreiben. Die größten Unterschiede in Bezug auf Diskriminierungserfahrungen zwischen Befragten mit einem und solchen mit zwei afrikanischen/afrodiasporischen Elternteilen finden sich in den Lebensbereichen „Wohnungsmarkt“, „Ämter und Behörden“ und „Sicherheitspersonal“. Lediglich im Bereich Privatleben geben Befragte mit einem afrikanischen/afrodiasporischen Elternteil häufiger an, Diskriminierung zu erleben als Befragte mit zwei afrikanischen/afrodiasporischen Elternteilen. Der Unterschied ist signifikant. Gestützt auf die Antworten auf die offenen Fragen der Analyse vermuten wir, dass Schwarze Menschen mit einem weißen oder People-of-Color-Elternteil auch durch eigene Familienmitglieder im Privatleben vermehrt rassistische Diskriminierung erleben.
 
         
          Abbildung 2: Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen entlang ausgewählter Vielfaltsdimensionen im Lebensbereich „Bildung“
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Diagramm, aus dem hervorgeht, inwiefern die Afrozensus-Befragten in Abhängigkeit von anderen persönlichen Merkmalen wie Bildungsgrad, Genderidentität oder Einkommen angeben, diskriminiert zu werden. Man sieht, dass etwa Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit zwei afrikanischen Elternteilen oder Menschen mit niedrigen Einkommen stärker von Diskriminierung betroffen sind.] 
          Quelle: Aikins et al., Afrozensus 2020, Abb. 57. Datenteam: L. Reiber, J. Vivanco | Design: C. Scherer | Lizenz: CC-BY-NC by EOTO & CFE | afrozensus.de. 
 
        
 
        Weitere Abweichungen vom Muster, dass die gesellschaftlich eher deprivilegierte Teilgruppe häufiger von Diskriminierung berichtet als die privilegierte Teilgruppe, zeigen sich in den Ergebnissen zur Teilgruppenanalyse der Vielfaltsdimension „Geschlechteridentität(en)“. So geben in den Lebensbereichen „Wohnungsmarkt“, „Polizei“, „Sicherheitspersonal“ sowie „Geschäfte und Dienstleistungen“ cis-männliche Befragte signifikant häufiger als cis-weibliche Befragte an, Diskriminierung erlebt zu haben. Dies verdeutlicht, warum wir prinzipiell und vor allem im Kontext von Anti-Schwarzem Rassismus von tendenziell gesellschaftlich deprivilegierten und privilegierten Gruppen sprechen: Schwarze Cis-Frauen sind in vielen der abgefragten Bereiche zwar gegenüber Schwarzen Cis-Männern benachteiligt – gleichzeitig ergeben sich durch die Intersektion von rassistischer und sexistischer Diskriminierung für Schwarze Männer in bestimmten Kontexten Diskriminierungsdynamiken, die sie gegenüber Schwarzen Cis-Frauen benachteiligen.
 
        Besonders deutlich wird das im Kontakt mit der Polizei. Insgesamt geben mehr als die Hälfte der Afrozensus-Befragten (56,7 Prozent) an, bereits ohne für sie erkennbaren Grund von der Polizei kontrolliert worden zu sein. Cis-Männer geben mit 78,0 Prozent signifikant häufiger an, von der Polizei kontrolliert zu werden als Cis-Frauen (47,9 Prozent).
 
        Dieses Ergebnis bestätigt das ASR-Muster von angeblicher Kriminalität, das vor allem bei der Diskriminierung von Schwarzen Männern in Form von Racial Profiling zum Tragen kommt. 63,3 Prozent der befragten Personen, die sich als trans*, inter* oder non-binär identifizieren, werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert, sie geben signifikant am häufigsten an, Polizeigewalt zu erleben. 58,3 Prozent von ihnen sind von Polizeigewalt betroffen, bei Cis-Männern und -Frauen sind es 45,6 und 27,3 Prozent.
 
        Die Erfahrungen Schwarzer Menschen mit der Polizei unterscheiden sich grundlegend von den Erfahrungen der Gesamtbevölkerung: Zwar liegen bisher keine vergleichenden Daten für Diskriminierung im direkten Kontakt mit der Polizei vor, ein erster Hinweis könnte allerdings die Frage nach dem Vertrauen in die Polizei sein: Während in der Gesamtbevölkerung nur 2 Prozent „gar kein Vertrauen“ in die Polizei haben,19 sind es unter Afrozensus-Befragten mehr als ein Viertel (28,0 Prozent). Darüber hinaus gibt fast die Hälfte der Befragten an, in den vergangenen beiden Jahren den Kontakt zur Polizei aus Angst vor Diskriminierung gemieden zu haben.
 
        LEUGNUNG VON RASSISMUS
 
        Die Bagatellisierung und Ableugnung von ASR ist eine Erfahrung, die viele Befragte teilen: Fast alle Befragten (93,3 Prozent) geben an, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen.
 
        Zudem erleben viele Befragte, wenn sie Diskriminierung melden, einen unsachgemäßen oder gar diskriminierenden Umgang damit. Das hat zur Folge, dass viele Befragte Institutionen oder Lebensbereiche meiden, um sich vor Diskriminierung zu schützen.
 
        Aus diesen Angaben und den in der qualitativen Analyse vertieften Betrachtungen der Umgangsweisen mit ASR konnten wir das Dilemma identifizieren, mit dem sich die Befragten konfrontiert sehen:20 Das Ansprechen oder Melden von ASR kann Ableugnung oder sogar weitere und verstärkte rassistische Diskriminierung zur Folge haben. Wenn ASR jedoch nicht angesprochen wird, ist klar, dass die Betroffenen – und potenziell viele andere nach ihnen – im jeweiligen Kontext weiterhin ASR ausgesetzt sein werden. Die Tatsache, dass 45,7 Prozent der Befragten angeben, die Polizei zu meiden, während 22,3 Prozent die Justiz und 21,4 Prozent Ämter und Behörden meiden, dokumentiert die gravierende Einschränkung von gesellschaftlicher Teilhabe als eine Folge von Anti-Schwarzem Rassismus in Deutschland. Ein Teilnehmer beschreibt folgende Situation: „Ich wurde, ohne erkennbaren Grund, extrem aggressiv von Türstehern aus [einer] Studi-Party geschmissen und getreten. Die Anzeige bei der Polizei wurde am Ende für mich gefährlich, da ich eine Gegenanzeige bekam, der nach Aussage der Polizei eher geglaubt [werden würde] vor Gericht. Als Hauptproblem meiner Anzeige benannte der Polizist, dass ich erwähnte, dass ich die Vermutung hatte, dass die Situation aufgrund rassistischer Vorurteile (ich als Schwarzer Mann als besonders gefährlich wahrgenommen) so eskaliert ist. Im Anschluss wurde mir von einem Chirurgen noch gesagt, dass er es nicht mehr hören kann, dieses ’Rassismus’[-Thema]. Ich solle einfach eingestehen, dass ich daran Schuld habe.“21
 
         
          Abbildung 3: Erfahrungen mit der Leugnung von Anti-Schwarzem Rassismus
 
          [image: Das Kreisdiagramm zeigt, wie häufig Afrozensus-Befragte angeben, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen. 93,3 Prozent geben an, das zu erleben, davon 33,9 Prozent „sehr häufig“. 6,7 Prozent geben an, dass sie keine Leugnung von Rassismuserfahrungen erleben.] 
          Quelle: Aikins et al., Afrozensus 2020, Abb. 77. Datenteam: L. Reiber, J. Vivanco | Design: C. Scherer | Lizenz: CC-BY-NC by EOTO & CFE | afrozensus.de.
 
        
 
        Die Erfahrung, dass auf Meldungen entsprechender Vorfälle unsachgemäß reagiert wird, ist eine naheliegende Erklärung dafür, weshalb 77,8 Prozent der Befragten Diskriminierung nicht melden. Dies ist jedoch nicht mit einem rein passiven Umgang gleichzusetzen. Denn gleichzeitig sind die Befragten überdurchschnittlich engagiert, etwa in der Empowermentarbeit: 46,8 Prozent geben an, ehrenamtlich aktiv zu sein, die meisten davon im sozialen Bereich. Damit liegt die Engagement-Quote unter den Teilnehmenden deutlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt.22
 
        HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AN POLITIK, VERWALTUNG UND COMMUNITIES
 
        Vor diesem Hintergrund wird der dringende Handlungsbedarf zur gezielten Zurückdrängung von ASR und zur Etablierung eines angemessenen Umgangs mit Rassismus deutlich. Daher haben wir im Afrozensus auf Basis der erhobenen Daten und der qualitativen Analysen detaillierte Handlungsempfehlungen zusammengestellt, die sich sowohl an Politik und Verwaltungen in Bund und Ländern als auch an Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Selbstorganisationen richten.
 
        Eine zentrale Handlungsempfehlung zielt auf die Professionalisierung des Umganges mit Anti-Schwarzem Rassismus in Deutschland: Anstelle der Leugnung des Problems und der Wahrnehmung der gemeldeten Fälle als Anschuldigungen müssen Beschwerdestellen und Verfahren treten, die ASR kompetent und mit einem Verständnis für dessen strukturelle Einbettung und Intersektionalität untersuchen und bearbeiten.
 
        Zur Anerkennung der Realität von ASR und einem professionellen Umgang damit gehört zudem das Ausarbeiten einer Definition, die Eingang in Verwaltungshandeln findet, ASR in seiner Spezifik fasst und Politik und Verwaltungen dazu befähigt, präventiv, aber auch ahndend tätig zu werden. Die im Afrozensus vorgelegte Definition und die empirisch herausgearbeiteten ASR-Muster können dafür ein Anhaltspunkt sein.
 
        Aufgrund der gesellschaftlichen Verankerung des ASR muss auch dessen Zurückdrängung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, sie kann nicht in der alleinigen Verantwortung Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen liegen. ASR muss zu einem Problem derer werden, die ihn ausüben, und darf nicht länger vornehmlich mit denen assoziiert werden, die ihn erleben. Gleichzeitig ist die wichtige Arbeit von Selbstorganisationen aus rassismuserfahrenen Gemeinschaften anzuerkennen und zu stärken, da auch im Afrozensus Aktivitäten von Schwarzen Menschen selbst als diejenigen benannt werden, die Anti-Schwarzen Rassismus am effektivsten vermindern. Communities-basierte Antidiskriminierungs- und Empowermentarbeit sind daher zentrale Bausteine der Zurückdrängung von ASR, die entsprechende Anerkennung und Unterstützung verdienen sowie einer gezielten und langfristigen Förderung bedürfen. Dafür sind substanzielle Aktionspläne notwendig, die durch eine unabhängige Expert*innenkommission flankiert werden sollten. Zur Schließung der Schutzlücken des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), insbesondere in den Bereichen Bildung und Polizei, gehört zudem die (Weiter-)Entwicklung von Landesantidiskriminierungsgesetzen sowie des AGG zu einem Bundesantidiskriminierungsgesetz, das auch bei Diskriminierung durch staatliche Stellen Anwendung findet. Die Stärkung der Antidiskriminierungsinfrastruktur insgesamt, etwa durch unabhängige Beschwerdestellen mit ASR-Fachkompetenz, muss die genannten Maßnahmen flankieren.
 
        Für Selbstorganisationen bieten die Afrozensus-Daten eine Gelegenheit, ihre wichtige Arbeit für Betroffene von intersektional intensiviertem ASR zu vertiefen. Die Tatsache, dass der erste Afrozensus im Jahr 2020 von zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgeführt wurde, verweist auf die Notwendigkeit der Etablierung von universitären Departments für Schwarze Studien/Black Studies – in Deutschland gibt es bisher kein einziges.
 
        Der Afrozensus selbst kann nur der Anfang weiterer Forschung zur Lebenssituation Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland sein. Er wurde ausführlich in den Medien rezipiert und hat Diskussionen in Sozialverbänden, in Politik und Verwaltung sowie in den vielfältigen Schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Selbstorganisationen angestoßen. Nun gilt es, die Einblicke interdisziplinär – und ausgehend von Schwarzen kollektiven Erfahrungen und Wissenstraditionen – weiter zu vertiefen. Der Afrozensus ist technisch so angelegt, dass Folgebefragungen möglich sind, um die Entwicklung der Perspektiven, Erfahrungen, Verhältnisse und Einschätzungen der Beteiligten im Zeitverlauf betrachten zu können. Sollte sich diese Möglichkeit eröffnen, verweisen die Ergebnisse des Afrozensus auf Kernthemen, die wir in einer Folgebefragung fokussieren würden: Im Auswertungsprozess wurde immer wieder deutlich, wie wichtig die Resilienz der Befragten, aber auch Empowermentaktivitäten von und für die Communities sind. Resilienz- und Empowermentstrategien wären daher Schwerpunkte für eine zweite Runde des Afrozensus.
 
         
          Der Afrozensus ist im Volltext unter www.afrozensus.de/reports/2020 verfügbar, die Creative Commons Lizenz (CC-BY-NC) für Text und Grafiken ermöglicht die Verwendung der Analyse in der Presse, in Lehre, Forschung und der politischen Bildung sowie der Advocacy Arbeit.
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        10 „Cis“ (lat. diesseitig) bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
 
        11 Da über die Zielgruppe Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen keine Statistiken vorliegen, konnten wir das Sample nur näherungsweise mit Menschen afrikanischer Herkunft vergleichen. Zu den Quellen vgl. Aikins et al. (Anm. 1), S. 56, Anhang 1.
 
        12 Keinen Migrationshintergrund zu haben bedeutet nach der im Afrozensus operationalisierten Definition, dass kein Elternteil nach 1955 aus einem anderen Land auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewandert ist, eingebürgert wurde oder eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit hat oder als Schutzsuchende*r unter Berufung auf humanitäre Gründe nach Deutschland geflohen ist.
 
        13 Da die Beantwortung der einzelnen Fragen freiwillig war und es sich teils um Filterfragen handelt, ist im Afrozensus zu jedem Ergebnis das spezifische „n“, also die Anzahl der Personen, die die Frage beantwortet hat, angegeben. Vgl. Aikins et al. (Anm. 1), S. 53.
 
        14 Vgl. Aikins et al. (Anm. 1), Anhang 8.
 
        15 Für eine Übersicht sowie Angaben zur Operationalisierung aller 17 im Afrozensus abgefragten Vielfaltsdimensionen vgl. Aikins et al. (Anm. 1), S. 59.
 
        16 Dabei wurden zwei Sets mit je 23 Aussagen zu diskriminierenden Situationen abgefragt. Die Befragten erhielten zufällig zugeteilt entweder Set 1 oder Set 2. Von diesen 23 Aussagen kamen vier aufgrund ihrer erhöhten Relevanz für die Schwarzen Communities jeweils in beiden Sets vor (zu Racial Profiling, Hatespeech, Leugnung von ASR und der Bezeichnung mit dem N-Wort). Daraus ergibt sich für einige der Fragen eine geringere Gesamtzahl der Befragten. Vgl. Aikins et al. (Anm. 1), Anhang 12.
 
        17 Das Akronym TIN* steht für trans*, inter* und nicht-binär. Für detaillierte Erklärungen vgl. Aikins et al. (Anm. 1), S. 308.
 
        18 Zur Berechnung der Signifikanz wurden mit der tendenziell deprivilegierten Gruppe und der tendenziell norm-privilegierten Gruppe (z.B. Befragte mit und ohne Beeinträchtigung) der jeweiligen Vielfaltsdimension ein Zweistichproben-t-Test durchgeführt. Für alle Werte von p unter 0,1 wurde ein signifikanter Unterschied zwischen den jeweiligen Gruppen für einen bestimmten Lebensbereich festgestellt. Als Signifikanzniveau wurde p ≤ 0,1 (Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 10 Prozent) verwendet. Für die genauen p-Werte der Teilgruppenanalysen vgl. Aikins et al. (Anm. 1), Anhang.
 
        19 Vgl. Infratest Dimap, Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Polizei, 2020, www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/vertrauen-in-die-polizei/.
 
        20 Vgl. Aikins et al. (Anm. 1), S. 157.
 
        21 Ebd., S. 224.
 
        22 Vgl. Julia Simonson et al., Freiwilliges Engagement in Deutschland. Zentrale Ergebnisse des Fünften Deutschen Freiwilligensurveys, Berlin 2019, www.bmfsfj.de/resource/blob/176836/7dffa0b4816c6c652fec8b9eff5450b6/freiwilliges-engagement-in-deutschland-fuenfter-freiwilligensurvey-data.pdf.
 
      

       
        ESSAY
 
        SCHWARZE KÖRPER IN WEIẞEN KUNSTRÄUMEN
 
        Für eine Kultur des Kontakts
 
        Mahret Ifeoma Kupka
 
        Die Frage nach Einfluss und Rolle Schwarzer Deutscher im Kulturbetrieb wirft zunächst einige Fragen auf. Am dringlichsten ist vielleicht die nach dem vermeintlichen Graben zwischen Kulturbetrieb01 und Einflussnahme, als sei das eine ohne das andere denkbar, so als gäbe es einen Kulturbetrieb, in dem Schwarze Personen eine Rolle spielen können oder auch nicht. Eine weitere Frage ist die danach, was überhaupt „Schwarze Deutsche“ sind und wie sich diese zum Kulturbetrieb, welcher auch genauer zu definieren wäre, verhalten (können).
 
        DEUTUNGSMACHT UND AUSSCHLUSSMECHANISMEN
 
        In einem Video-Essay mit dem Titel „Black Stories“ befasste ich mich 2020 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit den Fragen, was Schwarze deutsche Literatur ist oder sein könnte, ob ein derartiges Label überhaupt nützlich ist, und wenn ja, für wen und wenn nein, für wen nicht.02 Die Gespräche, die ich mit den Schwarzen Autor*innen Michael Götting, Sharon Dodua Otoo und Natasha A. Kelly sowie den Kritikern Eric Otieno und René Aguigah und der Vorsitzenden des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, dazu führte, offenbarten alle eine gewisse Uneindeutigkeit, die zur Überlegung führte, ob die gestellten Fragen überhaupt die richtigen waren. Besonders dann, wenn es eigentlich um Fragen der Deutungsmacht, Marginalisierung und Ausschlussmechanismen innerhalb eines Teilbereichs des Kulturbetriebs – der Literatur – gehen sollte. Wer bestimmt eigentlich, was Literatur ist? Ist von Schwarzen Personen geschriebene Literatur keine Literatur? Wessen Werke werden von großen Verlagen veröffentlicht? Wer erhält Stipendien und Preise?03 Und sind das nicht Fragen, die der Kulturbetrieb selbst diskutieren müsste, eher als jene, die Ausgrenzung erfahren – gerade dann, wenn er, der Kulturbetrieb, sich als weltoffen, divers, demokratisch und anti-diskriminierend versteht?04
 
        2015 trafen sich in Berlin im Ballhaus Naunynstraße im Rahmen der Veranstaltungsreihe „We are tomorrow“ Schwarze, in Deutschland tätige Kulturschaffende zur „Ersten Indaba“. „Indaba“ ist ein Begriff aus dem isiZulu und bedeutet Zusammenkunft, Konferenz oder auch Angelegenheit, Affäre und beschreibt genau, worum es ging: eine Versammlung zum Austausch über die jeweilige kulturelle Praxis in Deutschland. Für das Theater waren Simone Dede Ayivi, Wagner Carvalho, Lara-Sophie Milagro und Julia Wissert dabei, im Bereich der Kunst Sandrine Micossé-Aikins, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Manuela Sambo, für die Literatur Stefanie-Lahya Aukongo, Sharon Dodua Otoo, Michael Götting und Chantal Sandjon und für die Theorie Joshua Kwesi Aikins und Jean-Paul Bourelly.05 Die Protokolle wurden im Anschluss als Buch publiziert, das „allen Schwarzen Kunst- und Kulturschaffenden in Deutschland und anderswo“ gewidmet ist und sich auch an Entscheidungsträger*innen der Kulturpolitik richtet“.06 Das Ballhaus Naunynstraße wurde 2008 gegründet und versteht sich als postmigrantisches Theater. Seit der Leitung durch Wagner Carvalho (2013) liegt ein Programmfokus auf Schwarzen Perspektiven, Perspektiven of Color und queeren Perspektiven. Das Haus bezeichnet sich „als Impulsgeber für eine Reflexion postkolonialer Strukturen in Alltag und Kunst, es interveniert für die gesellschaftliche Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands, des strukturellen Rassismus und intersektionaler Ausschlussmechanismen“.07 Die „Erste Indaba“ ist Teil der Absicht, durch Kontinuität und Nachhaltigkeit zur Entwicklung neuer Perspektiven in den darstellenden Künsten beizutragen. Philipp Khabo Koepsell, Moderator der Veranstaltung und Herausgeber der begleitenden Publikation, betont die Kontinuität, in der die Veranstaltung steht, und hofft auf – der Name impliziert es – folgende Indaba.
 
        Denn Schwarze Kulturschaffende organisieren sich in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Bereits in den 1930er Jahren schrieb der deutsch-kamerunische Schauspieler und Aktivist Louis Brody seine afrozentrische Theaterrevue „Sunrise in Morningland“. In den späten 1970er Jahren wurde das „Fountain Tanz Theater“ gegründet, und wenig später organisierte die „African Writers Association“, ein Zusammenschluss im Exil lebender afrikanischer Kulturschaffender in West-Berlin, Theaterstücke und Performances. Auch die Arbeit der Vereine Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. (ISD) und Adefra e.V., die beide Mitte der 1980er Jahre gegründet wurden, umfasste von Beginn an ein kulturelles Programm mit Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Performances und Theater sowie die Publikation von Büchern und Zeitschriften (etwa „Afro Look“ und „Afrekete“), um nur einige Beispiele neben all den einzeln agierenden Schwarzen Kulturschaffenden in Deutschland zu nennen.08 Wirklich Teil deutscher Kulturgeschichte, im Kontext mit anderen Werken, sind die Produktionen und Erzeugnisse dennoch nicht, die lange – wenn überhaupt bemerkt – als „exotisch“ oder genuin „afrikanisch“ markiert waren. 2013 noch wurde das „Black Lux Festival“ am Ballhaus Naunynstraße, das Kunst, Theater, Performances und Tanz Schwarzer Künstler*innen zeigte, in der Berichterstattung als „Afrikafestival“ bezeichnet.09 Philipp Khabo Koepsell beschreibt ein Phänomen, das viele Schwarze deutsche Künstler*innen kennen: Ihre Fördergesuche würden von den Entscheidungsträgern mit dem Hinweis, man fördere im vorgesehenen Programm nur deutsche, keine internationalen Projekte, abgelehnt: „Zugrunde liegt der vorherrschende Irrglaube, es könne sich bei den schwarzen Antragsteller*innen (unabhängig ihrer tatsächlichen Nationalität) nicht um Deutsche, beziehungsweise beim Fokus ihrer Arbeit kaum um für Deutschland relevante Themen handeln.“10 Das Bewusstsein darüber, dass Deutsche nicht nur weiß sind, verändert sich langsam, ebenso langsam wie eine Verständigung darüber, was deutsche Themen sind. Dieser Mangel macht die Archivierung, Aufarbeitung und Kontextualisierung nach wie vor schwierig. Wissen geht verloren oder gerät in Privatarchiven in Vergessenheit, sodass mit jeder Produktion, Publikation oder Ausstellung der Eindruck entsteht, etwas genuin Neues würde geschaffen, statt es in einer Kontinuität zu betrachten und historisch einzuordnen. Mein eingangs erwähnter Video-Essay für die Frankfurter Buchmesse beginnt mit einem Kommentar des Autors und Wissenschaftlers Eric Otieno zum breiten Interesse an Schwarzem Leben in Deutschland im Kontext der Black-Lives-Matter-Proteste 2020: „Ich fand die Diskussion (…) sehr komisch. Insofern als keine Kontinuitäten gemacht wurden zu Personen oder Akteuren, die dieses Thema schon vor Jahren thematisiert hatten. Es ist sehr wichtig, diese Kontinuitäten zu zeigen, damit man nachvollziehen kann, wie sich Schwarzes Leben in Deutschland entwickelt hat.“11
 
        DEUTSCHE (FEUILLETON-)KULTUR
 
        2004 erschien der Roman „Liebe“ der afroamerikanischen Autorin und Literaturkritikerin Toni Morrison in deutscher Übersetzung. Seit den 1990er Jahren analysiert die Literaturwissenschaftlerin Julia Roth die Rezeption von Morrisons Werk im deutschsprachigen Raum, und auch 2004 stellte sie einen Unwillen (weißer) deutscher Kritiker*innen fest, sich umfassend mit dem Werk der amerikanischen Autorin auseinanderzusetzen. Morrison allein als Romanautorin und nicht als Essayistin zu rezipieren, was – so arbeitet es Roth heraus – in den deutschen Medien zu jener Zeit passierte, greife zu kurz: „In Toni Morrisons literaturkritischen Essays geht es darum, den Zusammenhang zwischen bestimmten Repräsentationsformen des ‚Anderen‘ im Bereich der Literaturkritik sowie dem literarischen Kanon und spezifischen Machtstrukturen innerhalb dieses Bereichs aufzudecken und in Frage zu stellen“, schreibt Roth.12 Morrison plädiere für eine neue Lesart der zum US-amerikanischen Kanon gehörenden Texte, „die die bisher unmarkierte weiße Position kritisch reflektierend aufnimmt. Rassismus bleibt so kein rein ‚Schwarzes‘ Problem, sondern stellt ein Verhältnis dar, das auf einer Ideologie der binären Opposition basiert, die die weiße Seite privilegiert. Die Essays verhandeln den Diskurs um die Repräsentations-, Definitions- und Handlungsmacht marginalisierter Gruppen“.13 Es gehe Morrison darum, „die eigene Machtposition und die damit verbundenen Einschluss- und Ausschlussstrategien zu hinterfragen und sich nicht länger außerhalb dieser Struktur zu verorten“. Damit ist unbedingt verbunden, „diese Position und die damit verbundene Autorität zur Disposition zu stellen“, so Roth.14
 
        Toni Morrisons Essays sind auch für viele Schwarze Kulturschaffende in Deutschland wichtige Referenzen, wenn es darum geht, strukturelle Ausschlussmechanismen benennbar zu machen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Morrisons Essays sind auch essenziell für das umfassende Verständnis ihrer Romane, doch wurde dieser Kontext in der deutschen Literaturkritik ignoriert und damit auch eine breite Anschlussfähigkeit an hiesige Diskurse unmöglich gemacht. „Das Problem des Rassismus und der Marginalisierung bleibt ein ‚Schwarzes‘ und zudem auf den spezifischen US-amerikanischen Kontext beschränkt“, so Roth.15 Zudem ließen die meisten weißen deutschen Rezensionen von Toni Morrisons Essays eine regelrechte Weigerung einer konkreten inhaltlich-kritischen Auseinandersetzung und einer Anerkennung als Beitrag zum literaturkritischen Diskurs erkennen. Es gäbe deutlichen Widerstand gegen das Konzept Whiteness „und der damit verbundenen Auflösung der binären Opposition, die die weiße Seite privilegiert“.16 Der hegemoniale Anspruch auf die Dominanz gesellschaftspolitischer und kultureller Diskurse bleibt bestehen.
 
        Einige Jahre später wiederholt sich Ähnliches bei Erscheinen des Romans „Brüder“ der deutschen Autorin Jackie Thomae. Der Roman, in dem Thomae die Geschichte zweier ungleicher Brüder erzählt, streift viele Themen: Es geht um Beziehungen, um alleinerziehende Frauen, die DDR, ums Erwachsenwerden, um die Sinnsuche. Die dunkle Hautfarbe der Männer sowie die (rassistischen) Erfahrungen, die sie machen, spielen eine eher nebensächliche Rolle. Nun gibt es in Deutschland Schwarze Personen, die sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen (wollen), und die sich nicht als „Schwarz“ bezeichnen. Und auch diese Geschichten sollen, dürfen und müssen in einer multi-perspektivischen Gesellschaft erzählt werden. Nur: Einen Roman, in dem es nicht um Rassismus gehen soll, als „Kontrapunkt zu den oft überhitzt geführten Debatten über Identität und Rassismus“17 oder als „Plädoyer gegen die Gefahr, farbfehlgeleitet durch die Welt zu gehen“18 zu rezipieren, wird dem Roman nicht gerecht. 2019 war „Brüder“ auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Umgeben von allgemeinen Feuilleton-Debatten um „Rassismus-Keulen“, „Cancel Culture“ und „Political Correctness“ muss der Roman einer Schwarzen Autorin, in dem es nur am Rande um Rassismus geht, wie eine Erleichterung wirken. Auffällig ist, dass sich die Rezensionen nur darum drehen, wie wenig es in dem Roman um Rassismus geht. Dabei treten alle anderen Aspekte der Handlung in den Hintergrund. Hinzu kommt der bereits oben thematisierte Mangel an Kontinuität. Es mag sein, dass es in Deutschland „bisher keine Entsprechung zu so etwas wie der afroamerikanischen Literaturtradition gibt“,19 wie es in einer weiteren Rezension der Romans heißt. Allerdings versäumt es die Rezensentin, auf die durchaus existierende Schwarze deutsche Literaturtradition zu verweisen, in deren Kontext sich Thomaes Roman vergleichend diskutieren ließe. Problematisch ist nicht, was diskutiert wird, sondern was nicht diskutiert wird.20
 
        Die weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste haben in Deutschland zu einer weiteren Sensibilisierung für Anti-Schwarzen Rassismus geführt. Aktionen wie beispielsweise das Teilen eines schwarzen Quadrats in den Sozialen Medien, das am 2.6.2020 zum #blackouttuesday auch viele Kulturinstitutionen in Deutschland posteten, zeigten eine Art Konsens darüber, dass etwas passieren muss. Sie offenbarten aber auch eine große Unwissenheit und Hilflosigkeit gegenüber einem Thema, dessen Aufarbeitung in Deutschland kaum auf Traditionen zurückgreifen kann. Zwar machen einzelne Wissenschaftler*innen und Initiativen wie die ISD, Adefra oder Each One Teach One e.V. (EOTO) wichtige Arbeit. Weiterhin fehlt es allerdings an der Bereitschaft der Dominanzgesellschaft, dieses generierte Wissen auch in den Kanon zu implementieren und breit zugänglich zu machen. Es fehlt weiterhin an akademischer Verankerung und an Wissenschaftler*innen, die zu Schwarzer deutscher Geschichte und Kultur in Deutschland forschen. Entsprechende Forschung findet fast ausschließlich im Ausland an entsprechenden Instituten statt.21 Allerdings geht es nicht allein darum, für marginalisierte Positionen Raum zu schaffen. Es muss darum gehen, ein System zu hinterfragen, um- und neuzugestalten, das diese Marginalisierung überhaupt erst produziert.
 
        FÜR EINE KULTUR DES KONTAKTS
 
        In meinem Essay für die Buchmesse waren sich alle Gesprächspartner*innen ebenso wie die Teilnehmer*innen der „Ersten Indaba“ bezüglich einer gewissen Schieflage zulasten marginalisierter (Schwarzer) Autor*innen einig. Die Marginalisierung lässt sich in Deutschland nicht allein aus einer realen quantitativen Differenz erklären, sondern sie ist auch auf systemische Ausschlussmechanismen, die sich aus einem festen Verständnis von Kultur ergeben, zurückzuführen. Mangelnde Sichtbarkeit und Förderung sowie eklatante Wissenslücken in deutscher Geschichte und Lebensrealitäten vonseiten eines weiß dominierten Kulturbetriebs (oder einzelner Individuen) sind demnach nicht Gründe dieser Schieflage, sondern viel eher Symptome eines Systems, das diese Schieflage produziert beziehungsweise durch seine Akteur*innen (re-)produzieren lässt. Die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha A. Kelly weist in ihren Publikationen immer wieder darauf hin, dass es zentral sei, Diskriminierungsformen wie Rassismus nicht als singuläres Phänomen oder Erfahrungen Einzelner zu begreifen, sondern als „Machtmechanismen, die in Individuen, Gesellschaften oder Institutionen verankert sind und diese negativ beeinflussen“.22 Am Umgang der deutschen Medien und der Politik mit den Black-Lives-Matter-Protesten 2020 bemängelt sie vor allem „ein falsches, verkürztes Verständnis von Rassismus, das seine strukturelle Dimension ignoriert“.23
 
        Das von Christian Kravagna entwickelte Modell der Transmoderne lässt sich zum besseren Verständnis der Funktionsweise dieses Systems mit Blick auf Kunst und Kultur heranziehen. Der Kunsthistoriker Kravagna sieht Moderne, „beziehungsweise das westliche Konzept von Moderne und Modernität“, als „untrennbar mit der auf dem Kolonialismus beruhenden globalen Machtordnung und deren Formationen des Wissens verknüpft“.24 Es sind dieselben Ordnungen, die „Rasse“-Kategorien wie „schwarz“ und „weiß“ auf der Basis rassistischer Ideologien implementierten und die seitdem in unzähligen alltäglichen Gesten reproduziert und gefestigt werden. Ein Grund für diese Kategorisierung sei die Suche nach einer Legitimierung von vermeintlicher Zivilisierung, Ausbeutung, Versklavung und Verfolgung kolonisierter Bevölkerungen mit zumeist dunkler Hautfarbe (Schwarz) durch europäische Kolonisatoren mit heller Hautfarbe (weiß) gewesen: „In der Ära der Aufklärung mit ihren Dogmen von Vernunft und Fortschritt wurde der Diskurs von kultureller und ‚rassischer‘ Differenz für die ideologische Bestätigung und machtpolitische Befestigung der kolonialen Grenzen unentbehrlich.“25 Die bis heute hoch geschätzten Errungenschaften der Aufklärung galten nie für alle, sondern ganz ausschließlich für weiße (Männer), und durch die Erfindung von Menschenrassen, denen unterschiedliche genetisch bedingte Fähigkeiten zugesprochen wurden, war es künftig möglich, das vermeintlich wissenschaftlich zu untermauern.26 Schwarz und weiß in dieser Wirkungsweise sind weiße Erfindungen mit dem deutlichen Ziel der Unterwerfung alles Nicht-Weißen.
 
        Die Welt war damals schon komplexer als hier dargestellt und ist seitdem noch komplexer geworden. Doch hilft dieses Definitionsgerüst, einige bis heute wirksame Mechanismen zu verstehen. Es hilft auch zu verstehen, warum der (moderne) Kulturbetrieb als ein auf bestimmten Vorstellungen von Kultur basierendes System so ist, wie er ist, und warum eine Einflussnahme gewissen Regeln folgen muss.
 
        Diese „Kolonialität der Moderne“, auf die sich Kravagna bezieht, wurde zunächst in den antikolonialen Schriften nicht-westlicher Autor*innen wie Aimé Césaire und Frantz Fanon einer radikalen Kritik unterzogen. „Scheinbar universale Konzepte von Subjektivität, Rationalität, Fortschritt und Zivilisation wurden aus der Perspektive der Kolonisierten als tragende Elemente eines westlichen Herrschaftssystems benannt.“27 Kravagna sieht die Transmoderne in dieser Tradition „als kritische Positionierung zu den Grenzziehungen und Ausschlussmechanismen der dominanten Euromoderne“.28 Es geht ihm um die „Überwindung des kolonialen Denkens der Grenze, der ‚Rasse‘ und der ethnisch definierten kulturellen Differenz“29 sowie „ihrer kunstideologische[n] Manifestation im modernistischen Dogma der Reinheit der Kunst“.30 Dabei fokussiert Kravagna auf eine „transkulturelle globale Moderne, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus den Kontakten zwischen Akteur/innen unterschiedlicher Herkunft, Positionen im kolonialen Machtgefüge und künstlerisch intellektueller Sozialisierung hervorgeht“,31 entgegen der Praxis „der einseitigen Aneignung anderer Kulturen und Ästhetiken in der Euromoderne und der diffusionistischen Vorstellungen, nach der das Neue in den westlichen Zentren produziert würde und dann seine Wirkung auf die Peripherien der Welt hätte“.32 Diesem Ansatz folgend gab es nie einen „Graben“ zwischen Kulturbetrieb und Schwarzen Künstler*innen, die darauf Einfluss nehmen können. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Konstruktion, eine künstliche Abspaltung weißer oder europäischer von außereuropäischer Kulturproduktion.
 
        EMANCIPATE YOURSELF FROM MENTAL SLAVERY33
 
        Die Künstler*innen Joana Tischkau und Anta Helena Recke begaben sich gemeinsam mit dem Musikwissenschaftler Frieder Blume und der Dramaturgin Elisabeth Hampe für ihre Ausstellung „Deutsches Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music“ (DMSUBM), die vom 25. August bis zum 3. September 2020 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu sehen war, auf die Suche. Hier war von Beginn an klar: Es ist ein deutsches Thema, und es geht darum, vergessene und verdrängte Aspekte deutscher Musikgeschichte herauszuarbeiten und in der Nebeneinanderstellung dokumentarischen Materials wie Schallplatten, CDs, (Auto-)Biografien, Zeitungsartikeln, Plakaten, Interviews und Film- und Fernsehauszügen Schwarze Unterhaltungskultur in Deutschland in der Breite sicht- und kritisch diskutierbar zu machen. Es ging Tischkau und Recke auch darum, sich als Schwarze deutsche Künstler*innen (historisch) zu verorten, in Form eines performativen Ausstellungsprojekts, das sich in einen bestehenden Museumsbetrieb eingliederte.34
 
        Dass das Vorhaben glückte und breit diskutiert wurde, liegt auch an der Bereitschaft der Institution, den Begriff der Angewandten Kunst kritisch zu reflektieren und zu erweitern. Das Museum zeigt sich seit seiner Neupositionierung 2012 als Möglichkeitsraum. Das bedeutet auch, Themen vorzustellen, die Klassifizierungen und überkommene Hegemonien infrage stellen. 2019 wurde die Ausstellung „Contemporary Muslim Fashions“ deutschlandweit kontrovers diskutiert. Ein Teil der Kritik rührte daher, dass die Schau nicht in einem ethnologischen Museum stattfand, das nach wie vor mit vermeintlich fremden Kulturen assoziiert wird, sondern in einem europäischen Museum und damit selbstverständlich zeitgenössische Interpretationen muslimischer Bekleidungstraditionen in deutsche Kulturgeschichte einschrieb. 2020 zeigte „Life doesn’t frighten me. Michelle Elie wears Comme des Garçons“ zum Höhepunkt der weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste eine Melange aus japanischem Avantgarde-Design und Lebensrealität der Schwarzen Designerin und Stil-Ikone Michelle Elie. Die Ausstellung war auch (politischer) Kommentar zu Fragen der Repräsentation und Diversität Schwarzer Perspektiven in der Mode und in Museumsräumen. Fünfzig Puppen, die nach Elies Abbild gestaltet waren, verdeutlichten, dass es bei der Ausstellung einerseits um Elies Erfahrung in Kleidern von Comme des Garçons ging, um das Spiel mit Raum und Bewegung, Blick und Darstellung, das Annehmen der eigenen Körperlichkeit, andererseits aber auch um die Besetzung eines politischen Raums, den des Museums, der seit jeher als anders Kategorisierte entweder ausschloss oder zum ausgestellten Objekt machte.35
 
        Eine derart selbstkritische Auseinandersetzung deutscher Institutionen mit der eigenen Ausstellungpraxis ist noch eher eine Ausnahme. Aktuelle Restitutionsdebatten haben den Druck auf ethnologische Museen erhöht und Dekolonisierungsprozesse vorangebracht. So befasst sich etwa das Museum am Rothenbaum. Künste und Kulturen der Welt (MARKK) in Hamburg seit seiner Neuausrichtung 2018 kritisch mit der eigenen Verwobenheit in den Kolonialismus. Ausstellungen wie „Hey Hamburg, kennst Du Duala Manga Bell?“ oder „Benin. Geraubte Geschichte“ machen zusätzlich die Involvierung Hamburgs in den Kolonialismus als kapitalistisches Projekt deutlich. Mit „Mapping the Collection“ konzentrierte sich 2020 das Museum Ludwig in Köln auf die Lücken in der eigenen Sammlung. Die von Janice Mitchell kuratierte Ausstellung zeigte Arbeiten US-amerikanischer Künstler*innen der 1960er und 1970er Jahre aus der Museumssammlung gemeinsam mit Werken queerer und BIPoC Künstler*innen der gleichen Zeit, die nicht Teil der Sammlung sind: Ein Anstoß zur Erweiterung des herrschenden Rezeptionsrahmens US-amerikanischer Kunst. Parallel dazu war im Museum das Langzeitprojekt „Center of Unfinished Business“ der in Berlin ansässigen Onlineplattform Contemporary&36 unter Leitung von Julia Grosse und Yvette Mutumba zu sehen: ein partizipativer Leseraum mit Publikationen, deren Fokus – ebenso wie der der Plattform selbst – auf Kunst und Kultur aus Afrika und der globalen Diaspora liegen. Der Museumsbesuch wurde so weniger zu einer Bestätigung einer überkommenen Vorstellung von Kultur, sondern machte auf Brüche und Entwicklungspotenziale aufmerksam und lud ein, westlich zentrierte Kunstgeschichte zu hinterfragen.37 Der Berliner Kunst- und Projektraum Savvy Contemporary hat seit seiner Gründung 2009 das Ziel, „durch die Kunst Diskurse zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen in den Vordergrund zu bringen“.38 Der Ansatz ist theoretisch und kritisch. Es werden Symposien und Diskursveranstaltungen organisiert. Künstlerischer Leiter war von Beginn an der Kurator Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, der 2023 die Intendanz am Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin übernehmen wird.39
 
        … NOTHING CAN BE CHANGED UNTIL IT IS FACED40
 
        Dieser Text kann keine Auflistung Schwarzer Kulturpraxis sein, weil sich diese – und das hoffe ich mit diesem Beitrag zu zeigen – genau dieser Zuschreibung entzieht. Schwarz, geschrieben mit großem S, symbolisiert – in all seiner Ambivalenz – Widerstand gegen ein System, das diese Unterscheidung erst schafft beziehungsweise geschaffen hat. Schwarz ist auch Widerspruch, weil sich darin zugleich Aneignung und Ablehnung finden: Aneignung von Fremdzuschreibung zur Markierung geschaffener Differenz, denn nur was sichtbar ist, kann auch geändert werden. Ablehnung aber von essentialistischen Ausprägungen zugunsten wechselseitiger Beziehung und Solidarität. Kravagna schreibt: Die „antikolonialen Kritiker/innen [wiesen] die westlichen Konzepte von Humanismus und Universalismus (…) nicht einfach zurück, sondern unterzogen sie einer neuen Interpretation auf Basis der kolonialen Erfahrung und im Rahmen der globalen Allianzen antikolonialer Kämpfe.“41 Davon ausgehend ändert sich die Perspektive auf Kultur, ihren Betrieb und die Möglichkeiten der Einflussnahme. Werden die Konstruktionsbedingungen mit in die Betrachtung von Kunst und Kultur einbezogen, weitet sich der Blick über vermeintliche Ränder hinaus, werden Verknüpfungen und gegenseitige Einflussnahmen und (Re-)Aneignungen sichtbar. Schwarze Kulturpraxis – oder als solche markierte – ist so nicht mehr in einem Außen verortet, von wo aus auf etwas (Inneres) Einfluss genommen werden kann, sondern ist (Teil von) Kultur. Damit einher geht eine Veränderung der Institutionen. Es geht nicht länger darum, vermeintliches Wissen durch Reproduktion zu festigen, sondern die Schönheit des Aufbrechens zu gestalten. Das führt zu prozesshaften (Re-)Präsentationskonzepten, die sich vorsichtig herantasten an eine Zukunft, von der wir selbst noch keine klare Vorstellung haben können.
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        INTERVIEW
 
        DIE RENAISSANCE DER HAUTFARBE
 
        Ein Gespräch über Kindheitserfahrungen, Identität und antirassistische Diskurse
 
        mit Ijoma Mangold
 
        Herr Mangold, in „Das deutsche Krokodil“ erzählen Sie, wie Sie als Sohn einer Schlesierin und eines Nigerianers in den 1970er Jahren in Heidelberg aufgewachsen sind. Sie beschreiben darin, dass Sie sich für alles Afrikanische an sich oder an Ihrem Zuhause häufig eher geschämt haben. Können Sie sich heute erklären, warum das so war?
 
        Ijoma Mangold – Ja, natürlich. Es ist ganz einfach: Menschen oder zumindest Kinder wollen gerne Normalität in ihren eigenen Verhältnissen haben, weil sie ein unbewusstes Gespür dafür haben, dass Abweichung immer mit einer Erhöhung des Risikos einhergeht. Das hat sich heute vielleicht ein bisschen verändert, denn der kollektive Trend läuft auf Individualisierung hinaus. Das war aber in den 70er Jahren nicht so – schon gar nicht bei einem fünfjährigen Kind. Das wäre ja auch absurd. Als Kind wollte ich gerne, dass bei mir alles so ist wie bei allen anderen. Später, als Erwachsener, habe ich gelernt, dass es ein riesiger Vorteil ist, wenn man anders ist, abweichend ist von den anderen, dann hat man in Wahrheit in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, lauter Privilegien.
 
        In der Ablehnung dessen, was bei uns anders war, spielte das Afrikanische schon eine Rolle. Aber in Wahrheit stand im Vordergrund vielleicht eher etwas anderes, nämlich der abwesende Vater. Das, was ich als Kind als die größte Gefahr sah, die Schwachstelle, durch die man bedroht werden könnte, war, aus keiner vollständigen Familie zu stammen. Um mich herum hatten alle meine Freunde Vater und Mutter, das war ja noch nicht jene Zeit, die dann erst 20 Jahre später begann, als man die alleinerziehende Mutter zum neuen Mythos des Übermenschen ausrief, sondern das waren noch „ordentliche“ Kleinfamilien. Davon wichen Mama und ich ab, und das fand ich bedenklich. Dem konnte ich nichts Positives abgewinnen. Und ich glaube, das Afrikanische hat die Sache quasi verstärkt, denn die Frage, „Warum gibt es da eigentlich keinen Vater?“, verwies zwingend auf Afrika. Wenn der Vater aus Afrika kommt und nicht anwesend ist, bedient das gleichzeitig – das werde ich mir als Kind so nicht vorgelegt, aber unbewusst gespürt haben – auch so ein ungutes Klischee, das damals im Schwange war im Kontext der GIs. Heidelberg war Headquarter der amerikanischen Armee. Da gab es viele GIs und ich weiß, dass mich öfter mal Erwachsene fragten, ob mein Vater ein GI sei. Und damit war immer ein Schwarzer gemeint, der sich nach der Zeugung aus dem Staub macht. Und dass es nicht zur Ehre der eigenen Mutter gereicht, wenn sich der Erzeuger aus dem Staub gemacht hat, dieses Gefühl hatte ich als Kind sehr stark, auch wenn die Geschichte faktisch eine völlig andere war.
 
        Sie sprechen in dem Zusammenhang manchmal davon, dass Sie in dieser Zeit gar nicht wirklich Rassismuserfahrungen gemacht haben, sondern eher von Selbstdiskriminierung. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
 
        – Den Begriff „Selbstdiskriminierung“ habe ich nicht verwendet. Aber ich ahne, was Sie damit meinen. Vielleicht würden manche Leute behaupten, dass ich dazu neige, aufgrund meines sonnigen Gemüts negative Erfahrungen zu verdrängen. Aber ich kann ja nur darüber reden, was mir bewusst ist. Und bewusst, würde ich sagen, gab es überhaupt keine rassistischen oder zurückweisenden oder unangenehm ausgrenzenden Erfahrungen. Ganz im Gegenteil, in 99 Prozent der Zeit meiner Kindheit spielte das gar keine Rolle. Es gab immer nur diese klassischen Standardsituationen. Wenn jemand fragte „Wie spricht man denn deinen Namen aus?“, dann musste ich den logischerweise mehrmals sagen. Und dann kam die Frage „Wo kommt er denn her?“, und da dachte ich mir schon manchmal: Warum bin ausgerechnet ich es, der immerzu sagen muss, wo dieser Name herkommt? Es kam auch vor, dass ältere Damen mir mal übers Haar fuhren und sagten: „So tolle Locken.“ Und natürlich fand ich das auch nicht toll. Ein Trauma war es gleichwohl nicht.
 
        Ich vergleiche das eigentlich immer gerne mit einem angeborenen Fluchtreflex, den zum Beispiel Tiere haben. Bevor das Rehkitz je einen Säbelzahntiger zu Gesicht bekommen hat, hat es ja schon den Fluchtreflex, das heißt, ich glaube, dass Kinder schon so eine instinktive Ahnung davon haben, dass Abweichung eine Gefahr sein kann und man damit irgendwie umgehen muss. Und insofern war meine Sorge, dass das möglicherweise nicht gut geht mit meinem seltsamen Vornamen und meinem seltsamen Aussehen. Das war eine rein theoretische Sorge, die durch keine Erfahrung in dieser Wirklichkeit gedeckt war, aber eine, die auch nicht vollständig aus dem heiteren Himmel gefallen ist, sondern gewissermaßen intuitiv. Ich würde sagen: ein anthropologischer Pessimismus, wie er gesünder nicht sein kann. Und ich danke Gott, dass sich all das gar nicht bewahrheitet hat. Trotzdem ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
 
        Können Sie nachvollziehen, wenn manche Leute sagen, dass das eine eher untypische deutsche Lebenserfahrung ist?
 
        – Nein, nicht mehr. Ich dachte, während ich das Buch schrieb, dass das möglicherweise so sein könnte. Ich habe dann aber sehr, sehr viele Lesereisen gemacht. Und da waren viele Menschen mit unfassbar identischen Biografien wie der meinen. Es ist immer der Vater aus Afrika, und er studiert immer Medizin und geht in der Regel nach dem Studium zurück nach Afrika und so weiter. Die Überschneidungen sind verblüffend. Selbstverständlich teilen nicht alle meine Ansichten, aber ich würde tatsächlich sagen, eine deutliche Mehrheit tut das. Und die Frage, wie man dann insgesamt auf die Gesellschaft schaut, ist ja auch noch mal eine andere. Es gibt zum Beispiel Leute – jede Position ist ja legitim und jeder soll seinen Weg finden –, die wie ich keinerlei rassistische Erfahrung gemacht haben, aber trotzdem der Meinung sind, dass unsere Gesellschaft eine rassistische ist, auch wenn sie es selber nie zu spüren bekommen. Ja, ich verstehe diese Haltung. Ich glaube, sie kann konsistent sein. Ich möchte ihr auch nicht den Respekt versagen, aber meine ist es nicht. Und nein, ich glaube nicht, dass es eine Singularitätserfahrung ist, die ich gemacht habe.
 
        „Das deutsche Krokodil“ ist vor kurzem auch auf Englisch erschienen. Wie schaut man aus internationaler Perspektive auf diese Geschichte?
 
        – Das ist total spannend und hat mich auch selber wahnsinnig gefreut. Die engagierte Verlegerin des kleinen englischen Verlags, die selbst aus einer ähnlichen Konstellation kommt wie ich – der Vater Nigerianer und eine deutsche Mutter, allerdings als Kind schon nach England gezogen –, hat mir viele tolle Lesungen an Universitäten in Oxford und Cambridge organisiert. Und das waren hochinteressante und spannende Begegnungen. Und zwar, weil natürlich der postkoloniale Erfahrungshorizont in UK weiter ist als in Deutschland. Wie sollte es auch anders sein, wir haben eine andere Vergangenheit. Das heißt, auch dieses Genre von Literatur ist – sagen wir mal stichwortartig seit Zadie Smith – wohl etabliert in der Literatur des Commonwealth, während es in Deutschland ein jüngeres Genre ist. Wobei hier zu differenzieren wäre: Es ist ein seit 20 Jahren etabliertes Genre mit Blick auf italienische, türkische, griechische, arabische Einwanderung. Aber mit Blick auf Schwarzsein doch ein jüngeres, da würde ich fast sagen, war mein Buch 2017 eines der frühen oder sogar der ersten. Das ist der erste Unterschied, wenn Sie vor englischem Publikum sprechen. Und dann gibt es an diesen sehr internationalen Universitäten auch eine ganz andere Bandbreite an biografischen Erfahrungen.
 
        Nach einer Lesung kam beispielsweise eine junge Studentin auf mich zu und sagte: „Ihr Buch hat mir so viel gegeben. Ich habe mich so erkannt, das ist bei mir alles ganz genauso.“ Das fand ich sehr schön, nur fiel mir auf, dass sie so gar nicht aussah wie ich. Ihre Eltern waren aus der Mongolei, insofern hatte sie eine ganz andere Geschichte. Aber die Erfahrung, sich 100 Prozent identisch mit der in diesem Fall britischen Gesellschaft zu fühlen, aber qua Aussehen nicht so zu wirken, die teilten wir. Dieses Moment der visuellen Andersheit, mit der gewissermaßen kein entsprechendes Innenleben korrespondiert, war etwas Verbindendes.
 
        Eine andere spannende Begegnung war mit einem Journalisten Mitte 30, sein Vater Nigerianer und seine Mutter Polin. Er kennt Nigeria recht gut, weil er seine Verwandtschaft dort regelmäßig besucht. Ich war mir hingegen manchmal bei meinem Buch unsicher, ob ich vielleicht in der Beschreibung meiner nigerianischen Familie überhaupt nichts Allgemeines beschrieben hatte, sondern nur den zufälligen Spezialfall meiner Familie und ihrer Verhaltensweisen – auch, weil meine Erfahrungsbasis nicht sehr groß war; sie fußte vor allem auf zwei Monaten, die ich in Nigeria verbracht hatte. Und da war ich ganz beruhigt, als er sagte: Genau so sind die Nigerianer, genau so läuft es ab, genau so ist ihr Habitus.
 
        Ich erinnere mich auch an ein schönes Literaturfestival, auf dem ich mit einer anderen Autorin aus England auf der Bühne saß, die eine ganz andere Geschichte hatte. Für sie war es wichtig, sich endlich zu ihrer schwarzen Hautfarbe zu bekennen, und zwar aus einer sehr nachvollziehbaren Situation heraus: Sie wurde adoptiert von weißen, nordirischen Eltern, die ihr nie gesagt hatten, dass sie schwarz war. Und sie hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis bei ihr der Groschen fiel. Das kann man sich vielleicht kaum vorstellen, aber das ist das Interessante an der Hautfarbe: Sie ist etwas Physisches, aber am Ende doch auch etwas sozial Verhandeltes.
 
        Kurzum: Der Horizont an Erfahrungen ist weit. Deswegen, glaube ich, kann auch „Das deutsche Krokodil“ auf ganz unterschiedliche Weise andocken. Ganz viele werden das Buch unbedingt zurückweisen und, so hoffe ich, es auch für einen Skandal halten. Ich bin ein polemisches Naturell, und ich wollte mit dem Buch durchaus einen bestimmten identitätspolitischen Diskurs angreifen und zurückweisen.
 
        Sie haben bereits anklingen lassen, dass Ihre Geschichte womöglich anders verlaufen wäre, wären Sie in der Gegenwart in Heidelberg aufgewachsen. Was wären die größten Unterschiede?
 
        – Na ja, der „Exotikbonus“ würde natürlich wegfallen. Das wäre ja nichts Besonderes mehr. Und vor allem wäre es eine grundsätzlich andere Sozialisierungserfahrung. Was sehr wichtig ist, um die ewige Frage nach dem Rassismus sinnvoller zu situieren: Ich war in Heidelberg eine Singularität. Es gab nur einen Menschen mit einem afrikanischen Vater im Umfeld meiner Schule oder der Sportvereine, denen ich angehörte. Wenn Sie eine Singularität sind, dann werden Sie von der Mehrheitsgesellschaft als exotisch wahrgenommen. Aber es gibt in dem Sinne keinen Rassismus gegen Sie, denn Rassismus ist eine kollektive Verurteilung von Gruppenidentitäten. Es gab aber keine Gruppe von Afro-Deutschen in Heidelberg, für die man irgendwelche Klischees oder Schubladen hätte öffnen können, in die man sie steckt – wie es sie selbstverständlich gab für griechische oder türkische Gastarbeiter. Das heißt, dieses Moment, dass man von anderen wahrgenommen und in bestimmte Schubladen gesteckt wird, ist bei einer Singularität viel schwächer ausgeprägt. Da überwiegt die Neugier, zumal zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaft insgesamt noch homogener war. Da findet man das natürlich besonders interessant. Und das wäre heute anders.
 
        Es gab mal so eine Übergangsphase. Vor rund 20 Jahren habe ich bei mir plötzlich festgestellt, wenn ich Kinder sah, die einen ähnlichen Teint hatten wie ich, dass ich die immer so besonders liebevoll anschaute und hoffte, dass die meinen Blick erwidern, von Brother zu Brother. Und da kam natürlich nie was zurück, weil die gar nicht wussten, warum der Alte sie so ansieht. Das löste bei denen nichts aus. Die hatten nicht die Idee, dass es irgendwas Verbindendes zwischen uns geben könnte.
 
        Sie haben mal gesagt, dass Sie sich eigentlich aufgrund dieser Singularität nicht zu einer schwarzen Community zugehörig gefühlt haben. Gibt es denn ein solches Community-Gefühl aufgrund von spezifischen geteilten Erfahrungen?
 
        – In den 70er und 80er Jahren, als ich Kind und Schüler war, da gab es einfach keine Community, der ich mich hätte zugehörig fühlen können. Das erste Mal, dass ich mit einer Black Community zu tun hatte, war, als ich nach dem Abitur in die USA reiste und feststellte, dass die mich immer als einen der ihren betrachteten. Das hat mich total irritiert. Ich wusste gar nicht, auf welcher belastbaren gemeinsamen Erfahrungsgrundlage das stattfand. Es war aber gleichzeitig ein toller Einblick, eine tolle Form des Willkommenseins in einer fremden Community. Aber in Deutschland gab es die nicht.
 
        Heute gibt es das vielleicht auf der Meta-Reflexionsebene. Ich habe mehr Leute mit afrikanischen Wurzeln im Freundeskreis. Ich würde sagen, uns verbindet nicht die Zugehörigkeit zu einer Community, trotzdem können wir uns natürlich bestimmte Geschichten gegenseitig erzählen, wie wir sie anderen nicht erzählen können, die nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Es gibt etwas Verbindendes. Aber wissen Sie, wenn wir beide uns lange genug unterhalten, werden wir auch etwas Verbindendes finden. Mit jedem Menschen gibt es irgendetwas Verbindendes, man muss nur lange genug suchen, und es ist manchmal spannend und manchmal weniger spannend. Das macht uns noch nicht zu einer Community. Trotzdem würde ich lügen, wenn ich jetzt nicht auch einräumte: Je älter ich werde, desto mehr macht es mir Freude, mehr Leute mit ähnlicher Sozialisierung im Freundeskreis zu haben. Es ist schon so! Warum, das kann ich Ihnen nicht sagen.
 
        Sie waren viele Jahre Literaturchef bei der Wochenzeitung „Die Zeit“ und arbeiten jetzt dort als kulturpolitischer Korrespondent. Wie präsent sind in Ihrer Arbeit die Themen Kolonialismus und Rassismus, und hat sich das in den letzten Jahren verändert?
 
        – Es hat sich total verändert. Es gibt ja quasi gar keine anderen Themen mehr. Sie können das Feuilleton komplett mit postkolonialen Diskussionsthemen füllen, ohne dass es besonders auffiele. Und das war anders, als ich 2000 anfing als Redakteur. Da spielte das alles noch kaum eine Rolle. Zu der Zeit war ein großes Thema für mich als Redakteur Literatur mit migrantischem Hintergrund. Da gab es eine irrsinnige Fülle und Bandbreite toller Romane. Und spätestens etwa im Jahr 2010 war ein Punkt erreicht, wo klar war, dass ein gutes Drittel der bedeutenden und wichtigen deutschen Gegenwartsautoren auf eine Migrationserfahrung zurückblickt, von Terézia Mora bis Feridun Zaimoğlu und so weiter. 2017 hat schließlich der verdienstvolle Albert-von-Chamisso-Preis seine Existenz von selbst aufgegeben, sich sozusagen selbst abgeschafft. Der wurde seit Mitte der 1980er Jahre verliehen an Autoren, deren Muttersprache nicht Deutsch war. Und hier sagte man irgendwann: Mission accomplished. Es braucht jetzt keine Förderung mehr. Das ist im Mainstream angekommen, es hat sich durchgesetzt. Das war aber trotzdem, wie man jetzt gerade auch im Rückblick sieht, ein ganz anderer Diskurs als der, den wir jetzt führen.
 
        In den letzten drei Jahren haben wir die komplette Fetischisierung der Farbe Schwarz erlebt. Das heißt, das, was noch vor 10 oder vor 15 Jahren als fortschrittlich, weil migrantisch wahrgenommen worden ist, das gilt jetzt als kaum noch der Rede wert, weil: Schwarz muss die Hautfarbe sein. Nur so kann sich die enorme, auratische Aufladung des mir verhassten Begriffs PoC – People of Color – erklären. Es geht wirklich um die Hautfarbe. Das ist die große Linie, die wir in diesem Diskurs erleben, die Renaissance der Hautfarbe. Martin Luther King träumte mal von einer Gesellschaft, in der die Menschen nach ihrem Charakter, nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt oder gewürdigt werden. Und das ist jetzt vorbei. Das ist Vergangenheit, das gilt als reaktionär und vorgestrig. Jetzt zählt wieder die Hautfarbe, und sie allein entscheidet darüber, ob man Rederecht hat und ob man etwas beurteilen oder eine Meinung zu etwas beisteuern kann. Das gilt natürlich umgekehrt auch für die weiße Hautfarbe, die in der gleichen Weise quasi-religiös als das Böse aufgeladen wird, wie die schwarze als das Gute. Und insofern gibt es in meiner Perspektive eigentlich keine Kontinuität aus dieser migrantisch-deutschen Literatur der 2000er Jahre zu den antirassistischen Modediskursen, die wir jetzt erleben. Ich würde sie geradezu als gegensätzlich empfinden.
 
        Würden Sie sagen, dass diese „Fetischisierung“, wie Sie es genannt haben, auch ein Grund dafür ist, warum bei dem Begriff „postkolonial“ die einen schon die Augen verdrehen, während die anderen betonen, dass wir uns nicht genug mit unserer Kolonialgeschichte auseinandersetzen?
 
        – Da würde ich doch gerne differenzieren. Es ist unendlich viel zu gewinnen, wenn wir unseren postkolonialen Blick schärfen und uns für die eigene Kolonialgeschichte interessieren, da ist ganz viel Unerzähltes, was spannend ist und was wichtig ist und was natürlich auch zu neuen Werturteilen führt. Das heißt, per se bin ich sowieso immer der Ansicht: Bei allem, was einem ein Mehr an Erfahrung ermöglicht, da ist man auf einem guten Weg. Deswegen finde ich auch das Postkoloniale toll und aufregend. Viele Länder haben völlig unterschiedliche postkoloniale Geschichten. Und auch Deutschland hat eine postkoloniale Geschichte, weil es eben auch eine Kolonialgeschichte hat. Es ist gar nicht zu leugnen, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit dafür früher sehr schwach ausgebildet waren. Ich weiß noch, mit welchem Erstaunen ich als Student in den 90er Jahren den Roman „V“ von Thomas Pynchon las, in dem ein ganz entscheidender Erzählstrang vom Genozid an den Herero handelt. Und das war mir etwas völlig Neues. Als Deutscher mit hohem deutschem Geschichtsbewusstsein wusste ich zwar schon, dass wir ein paar Kolonien hatten. Aber wie dieses Aushungern durch den General Trotha stattgefunden hat, davon hatte ich damals als 22- oder 23-Jähriger noch nichts mitbekommen. Ich fand das sehr bedrückend und fand auch da schon: Das muss eigentlich weitererzählt werden. Ein bisschen später las ich den tollen Roman „Morenga“ von Uwe Timm, der sich desselben Themas in Form eines historischen Romans annahm.
 
        Ich will nur sagen: Postkolonialismus ja – nur dort, wo er zu einer modischen Ideologie wird, wo vor allem die Erwartbarkeit der Antworten groß ist, diese komplette Überraschungsfreiheit, mit der jedes geschichtliche Erbe in Misskredit gebracht wird, weil es nicht der Moral unserer Gegenwart entspricht, empfinde ich als intellektuell steril. Und vor allem mit der ahistorischen Moralisierung, die den postkolonialen Diskurs fest im Griff hat, kann ich gar nichts anfangen. Ich verweigere mich diesen Werturteilen der woken Gegenwart, die heute vorherrschend sind, und finde es todlangweilig, weil es nicht meinem historischen Sinn entspricht. Übrigens: Allein schon durch den Umstand, dass diese Urteile seit drei Jahren herrschen, ist völlig klar, dass sie in drei Jahren schon nicht mehr herrschen werden, sondern dann schon wieder als vorgestrig erscheinen und von einer neuen Normativität überboten worden sein werden. Ich kann nicht jede Vergangenheit daran messen, ob sie den moralischen Erwartungen der Gegenwart entspricht. Dann wird Geschichte tot und steril, dann braucht man überhaupt nicht nach hinten zu blicken, weil die Gegenwart sich nur noch an sich selbst und ihrer eigenen Moral berauschen kann. Ein solcher Blick auf Geschichte, der interessiert mich nicht. Und deswegen habe ich eine große Skepsis gegenüber breiten Teilen des postkolonialen Diskurses. Aber damit meine ich nicht die Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen. Da ist noch sehr viel zu leisten.
 
        Haben Sie denn eine Idee, wie man aus dieser Sackgasse wieder herauskommt, in der nur vorgefertigte Denkmuster aufeinander zu prallen scheinen und es gar nicht mehr weitergeht in dem Diskurs?
 
        – Na ja, ich habe da vielleicht so einen hegelianischen Optimismus, dass ich denke, irgendwann werden die Leute doch an der eigenen Langeweile eingehen. Und das ist ja immer so, wenn etwas orthodox und dogmatisch wird, wie die Religion, wie der Puritanismus im 19. Jahrhundert, dann ruft das oft eine starke Gegenbewegung hervor, und dann kommt ganz sicher die nächste Jugendgeneration und wird diese Orthodoxie und ihre dogmatische Sterilität zurückweisen und wieder ganz andere, neue Fragen stellen. Und dann wird das wieder aufgerissen, dann wird es auch wieder lebendiger. Und ich glaube, so einen Punkt, an dem viele es schon merken, dass so vieles versteinert ist, den haben wir jetzt erreicht.
 
         
          Das Gespräch führte Julia Günther.
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        EDITORIAL
 
        Im Krieg ist kaum Platz für Kinderrechte. Kinder leben in Angst, sie sitzen in Luftschutzkellern, sie fliehen, wenn sie es denn können, sie werden verletzt, sie verlieren Angehörige, sie sterben. Das gilt für den Krieg in der Ukraine ebenso wie für den in Syrien und anderswo. Kinder werden aber auch rhetorisch benutzt, wie Nele Pollatschek in der „Süddeutschen Zeitung“ feststellte: „Nichts ist überzeugender als Kinder, diese unschuldigen, schützenswerten Wesen, bei deren reiner Nennung jedes Argument zusammenbricht.“
 
        Das „gefährdete Kind“ ist auch in anderen Debatten eine beliebte Figur, sei es mit Blick auf Medienkonsum, Ernährung oder Spracherwerb. Immer schwingen Vorstellungen mit, was eine „gute Kindheit“ ausmacht, und oft ist es ein bildungsbürgerliches Ideal, das beschworen wird. Kinder können aber auch als „gefährlich“ gelten, etwa in Zeiten der Pandemie, in denen sie oft genug als Infektionstreiber markiert, zudem als „Betreuungsproblem“ arbeitender Eltern adressiert wurden. Nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks meinen nur 17 Prozent der Befragten, dass Kinderinteressen in Krisenzeiten berücksichtigt werden.
 
        Was Kinder brauchen, was in ihrem besten Interesse liegt, ist nicht einfach zu bestimmen. Praktische Erfahrungen helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse auch, und es hilft, Kinder und Jugendliche selbst anzuhören und den Raum für Mit- und Selbstbestimmung abhängig von Alter und Reifegrad sukzessive zu erweitern. Es hilft nicht nur, seit die Bundesrepublik 1992 die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert hat, ist es geltendes Recht. Die Ampelparteien wollen nach dem gescheiterten Versuch der Großen Koalition einen neuen Anlauf nehmen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, und sich dabei maßgeblich an der Kinderrechtskonvention orientieren. Möglicherweise befragen sie dabei sogar Kinder und Jugendliche.
 
        Anne Seibring
 
      

       
        INTERVIEW
 
        „ICH FINDE, MAN SOLLTE EINE LÖSUNG FÜR ALLE FINDEN, NICHT NUR FÜR DIE MEHRHEIT“
 
        Ein Gespräch über Demokratie und Mitbestimmung mit Frieda (12), Erik (11), Malou (11) und Lumina (10)
 
        In Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention steht, dass jedes Kind seine Meinung frei äußern darf und diese Meinung auch gehört werden muss. Was sind eure Gedanken dazu?
 
        Frieda – Ich find gut, dass jedes Kind seine Meinung frei sagen darf und dass sie auch respektiert werden muss.
 
        Erik – Ich find das auch gut, dass Kinder mitentscheiden können, weil Kinder auch ein Recht haben, gehört zu werden.
 
        Malou – Find ich auch. Nur weil Kinder jünger sind und weniger Erfahrung haben, darf ihnen ja nicht das Recht genommen werden mitzuentscheiden. Bei Erziehungssachen natürlich schon manchmal. Aber bei ihren Rechten, also wie sie behandelt werden, sollten sie mitreden dürfen.
 
        Lumina – Ich finde auch, dass die Meinung und die Ideen von den Kindern berücksichtigt werden sollten. Kinder haben ja oft eine ganz andere Meinung als die Erwachsenen. Und Kinder haben manchmal auch gute Ideen. Auch wenn nicht immer alle Ideen supergut sind, muss man gucken, was davon gut ist und was nicht so gut ist. Erwachsene denken manchmal, dass sie das besser beurteilen können.
 
        Warum sollten überhaupt alle mitbestimmen dürfen, auch wenn eine Gruppe in der Minderheit ist? Warum kann nicht einfach die Mehrheit entscheiden?
 
        Malou – Nur weil eine Gruppe von Menschen kleiner ist als eine andere, haben sie ja trotzdem eine Meinung, vielleicht auch eine andere Meinung. Das ist ja egal, ob es nur ein Mensch ist oder tausend Menschen. Es sollte einfach jeder mitbestimmen dürfen.
 
        Frieda – Wenn die Menschen in der Unterzahl nicht so doll gehört werden, dann ist das für mich keine Demokratie.
 
        Was ist denn Demokratie?
 
        Erik – Demokratie bedeutet für mich, dass jeder mitbestimmen darf und seine Meinung frei sagen darf.
 
        Frieda – Für mich bedeutet Demokratie, dass alle Menschen und ihre Meinungen gerecht behandelt werden. Und dass alle mitentscheiden dürfen, egal, welche Hautfarbe sie haben oder ob sie Männer oder Frauen sind.
 
        Malou – Ist Demokratie nicht wie eine Abstimmung? Es gibt ja verschiedene Parteien mit verschiedenen Meinungen, und die Leute schließen sich einer Meinung an. Dann wird gewählt und die Mehrheit gewinnt. Das ist doch, damit die Mehrheit glücklich ist, oder?
 
        Erik – Es bestimmt aber nicht nur ein einziger Politiker die Gesetze, auch wenn er von mehr Leuten gewählt wurde. Wenn eine andere Politikerin mit weniger Stimmen gewählt wurde, dann darf die Politikerin trotzdem noch ein bisschen mitbestimmen, denn sie kommt ja zumindest in den Bundestag.
 
        Frieda – Ich finde, man sollte eine Lösung für alle finden, nicht nur für die Mehrheit.
 
        Malou – Das ist aber ziemlich schwer, glaube ich. Hättest du eine Idee, wie man das machen könnte?
 
        Frieda – Ich glaube, für jeden einzelnen das richtige zu finden, ist schwierig. Aber vielleicht für Gruppen von Menschen, zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit verschiedener Hautfarbe? Und man muss vielleicht auch unterscheiden, wie wichtig etwas ist. Wenn eine Gruppe zum Beispiel für mehr Eisläden in der Stadt ist und die andere für mehr Schuhgeschäfte und wieder andere wollen Friseure haben, dann muss man vielleicht entscheiden, okay, der Eisladen ist vielleicht nicht so wichtig. Also dass man auch zwischen sehr, sehr wichtig und nicht so wichtig unterscheidet.
 
        Was für Situationen fallen euch ein, wo ihr mitbestimmen dürft?
 
        Erik – In der Schule gibt es ja Schulsprecher- und Klassensprecherwahlen. Da dürfen wir eigentlich auch sehr viel mitentscheiden. Aber wir können natürlich in der Schule nicht sagen: Können wir jetzt bitte eine Stunde frei haben? Unsere Schulsprecher haben so einen Kasten, wo wir unsere Ideen reinwerfen können. Zum Beispiel gab es mal die Idee von einem Schüler, dass es Mützen mit unserem Schullogo drauf gibt, die dann verkauft werden.
 
        Malou – Unsere Schulsprecher haben uns iPads für die Klassen besorgt, damit wir im Projektunterricht recherchieren können. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie in der Politik: Es gibt verschiedene Gruppen und die eine Gruppe ist für dies und die andere Gruppe ist für was anderes und dann werden die gewählt. Aber ich würde mir wünschen, dass man mehr von denen hört, was die so vorhaben.
 
        Gibt es manchmal Situationen, wo ihr euch als Kinder ungerecht behandelt fühlt oder nicht gehört werdet?
 
        Erik – Nee, eigentlich nicht, ich finde das in Deutschland schon ziemlich gut.
 
        Malou – Ich finde auch, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern schon sehr weit sind, aber noch nicht weit genug. Ich würde gerne in der Schule viel mehr über das Thema Demokratie sprechen und auch darüber, was in unserer Gesellschaft passiert, über Rassismus, Menschen mit Behinderung und so weiter. Damit wir uns eine Meinung bilden können und mit 18 auch wissen, was wir wählen wollen. Ich finde wählen sehr wichtig! Wenn man sich damit richtig gut auskennt, dann könnte man auch schon ab 15 oder so wählen. Das fände ich schon cool.
 
        Erik – Bei uns in der Schule wird da auch nicht so viel drüber geredet. Wir hatten das auch nicht so richtig als Thema.
 
        Warum findest du das wichtig, dass man schon mit 15 wählen kann?
 
        Malou – Ich finde das vor allem wegen dem Klimawandel wichtig und einfach, dass die jungen Menschen mal zeigen: Hey, so geht’s nicht weiter, wir müssen was ändern! Aber auch bei anderen Themen, da gibt’s ja genug.
 
        Erik – Ich würde es auch gut finden, wenn man mit 15 oder 16 wählen könnte.
 
        Frieda – Ich weiß nicht, ob jeder mit 15 oder 16 Jahren schon so viel Verantwortung übernehmen kann und wirklich die Partei wählt, die seine eigene Meinung vertritt oder …
 
        Erik – … die von den Eltern …
 
        Malou – Das finde ich aber auch schwierig an der Demokratie, dass man wirklich für sich ganz allein überlegen muss: Was finde ich richtig und was möchte ich gerne machen. Manchmal lässt man sich auch von anderen Meinungen mitziehen. Ich kenn das voll oft, dass ich Angst hab, dass eine Freundin sauer oder traurig ist, weil ich eine andere Meinung habe.
 
        Was könnten Erwachsene tun, um für mehr Gleichheit unter den Kindern zu sorgen?
 
        Erik – An unserer Schule gab’s mal einen richtigen Streit. Wir wollten Fußball spielen, und da war ein Junge aus unserer Klasse dabei, der ein bisschen dunkelhäutig ist. Auf dem Platz gab es dann Streit um den Ball, und dann fing das an: „Du bist so braun wie Nutella“ oder solche Sprüche. Ich finde, das geht nicht. Das wurde ein paar Tage später auch mit der Schulleitung geklärt, und am Ende war eigentlich alles wieder gut. Aber dann haben die anderen uns vorgeworfen, dass wir sie Nazis genannt hätten. Das stimmte aber gar nicht.
 
        Malou – Vor allem könnten Lehrerinnen und Lehrer diese Themen viel mehr mit uns besprechen: Was ist Rassismus? Was kann daraus passieren? Wieso gibt’s das? Ich glaube, viele aus der Klasse wissen gar nicht, was solche Sprüche mit einem Menschen machen können. Wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, kann man sich auch eine Meinung bilden.
 
        Frieda – Bei uns in der Klasse gibt es ein Kind, das eine Lese-Rechtschreibschwäche hat und ein bisschen langsamer liest. Da gibt es nur wenige Lehrer, die dem Kind helfen, weil sie oft ein bisschen ungeduldig sind. Das sollte mehr respektiert werden, finde ich. Denn die Kinder, die so etwas haben, können ja nichts dafür. Und die Lehrer sollten auch mehr zeigen, dass das gar nicht schlimm ist.
 
        Was wäre in Deutschland anders, wenn mehr Kinder und Jugendliche die Politik bestimmen dürften?
 
        Lumina – Das kommt auch darauf an, was für Kinder das sind. Kleinkinder wollen wahrscheinlich eher Spielplätze haben und die älteren Kinder wollen eher mehr Handys und iPads und so.
 
        Frieda – Ich glaube, die Politiker würden sich viel mehr um die Umwelt kümmern. Viele Jugendliche wissen, dass sie das irgendwann ziemlich doll betreffen wird.
 
        Malou – Für mich wäre ein richtig wichtiges Thema auch das Essen. Woher kommt das Essen und wer macht das für uns? Sitzen da in anderen Ländern Kinder für uns, die das Essen spritzen müssen und davon sehr krank werden? Oder sind das Leute, die gut bezahlt und fair behandelt werden? Ob es bio ist oder nicht und wie die Tiere gehalten werden. Es werden ja sehr, sehr viele Tiere in Deutschland geschlachtet, und ich finde es wichtig, dass nicht so viel in den Müll geschmissen wird. Es gibt ja auch in Deutschland Kinder, denen es nicht gut geht, oder Obdachlose, die kein Essen haben. Und am Ende kommt sehr viel von dem Fleisch in den Müll anstatt zu den Leuten, die das brauchen.
 
        Erik – Ich glaube, viele Kinder und Jugendliche sind Vegetarier oder vegan. Vor allem geht’s den Tieren auch nicht so gut, weil sie sehr eng nebeneinander gehalten werden. Also wenn ich ein Tier wäre, dann würde ich lieber ein großes Grundstück haben, anstatt so eng mit anderen zusammengepresst zu werden.
 
        Malou – Für die Kinder ist Naturschutz natürlich wichtig, weil sie noch ein langes Leben vor sich haben. Und wenn wir die Natur weiter zerstören, wird es nicht mehr lange dauern, bis alles kaputt ist. Ich glaube, es gäbe auch mehr Mülleimer und vielleicht auch mehr Aufräumaktionen oder solche Pfandsammelstellen an Straßenlaternen. Also ganz viele Sachen, die die Menschen dazu anregen, ihren Müll nicht überall hinzuschmeißen.
 
        Lumina – Es wäre auch grüner in der Stadt. Und die Autowege und die Fahrradwege müsste man austauschen!
 
        Malou – Ich glaube, es würde auch viel mehr Angebote geben für Menschen, die nicht so viel Geld haben und viel mehr Hilfsstationen für Obdachlose und mehr Wohnungen für Leute, die nicht so reich sind. Und es würden auch mehr Bäume gepflanzt werden.
 
        Lumina – Aber wenn Kinder das Essen aussuchen dürften, dann würde es viel mehr Süßes geben. Und das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil man ja auch mal was Gesundes essen muss. Also bei manchen Themen sind wir noch nicht ganz ausgereift.
 
        Erik – Ja, Erwachsene haben natürlich mehr Erfahrung als Kinder. Politiker sind ja meist auch so 40 oder 50 Jahre alt. Da hat man bestimmt schon eine Menge gesehen. Wir sind ja erst 11, 12 oder 13 Jahre alt und haben noch nicht so viel gesehen.
 
        Glaubt ihr, dass Kinder und Jugendliche mehr Mitgefühl haben und mehr an andere denken als Erwachsene?
 
        Malou – Erwachsene haben halt eine ganz andere Blickweise. Ich glaube, dass viele Leute, die zum Beispiel Firmen aufbauen wollen, eher darüber nachdenken, wie sie selber Geld verdienen können und nicht darüber, was für alle gut ist. „Wie werde ich reich und wie verdiene ich mein Geld!“ Und Kinder verdienen halt noch kein Geld und haben diese Blickweise deshalb nicht.
 
        Frieda – Ich glaube, dass viele Erwachsene ihre Kindheit auch ein bisschen vergessen haben oder nur gute Dinge behalten haben. Sie erinnern sich nicht mehr an die Dinge, die sie gerne anders gehabt hätten als Kind. Das versuche ich mir zum Beispiel ganz, ganz doll zu merken, was ich dann besser machen würde, wenn ich auch mal jemanden erziehen werde. Ich würde zum Beispiel gern solche Familienkonferenzen haben, in denen wir besprechen, wie oft wir uns streiten und ob diese Streite wirklich wichtig sind und wie man das ändern kann.
 
        Wie könnte man das organisieren, dass Kinder und Jugendliche mehr mitbestimmen dürfen?
 
        Malou – Bei manchen Entscheidungen, für die Kinder noch zu klein sind, wären eigentlich Leute gut, die schon erwachsen sind, aber noch nicht ganz so alt. Die sich gern mit Kindern beschäftigen und ihnen eine Chance geben, ihre Meinung zu sagen. Eigentlich wäre so eine Art Jugendrat gut, der sich bespricht: Was wollen wir? Was sind wichtige Themen? Und da könnten dann Freiwillige mitmachen. Also so wie in der Politik, nur in klein. Da würde man auch wählen und so, und die Entscheidungen werden dann weitergegeben an die Politikerinnen und Politiker – das fände ich cool!
 
        Lumina – Ja! Und bei den richtigen Wahlen dürfen ja nur alle ab 18 Jahren wählen, aber in so einem Jugendrat, da dürfen dann nur alle bis 18 wählen.
 
        Malou – Ich finde, ab der fünften Klasse oder vielleicht so ab zehn Jahren könnte man da mitmachen. Und so bis 20, 25 Jahre.
 
        Lumina – Oder ab Ende neun Jahre, das würde auch noch gehen.
 
        Malou – Bist du neun?
 
        Lumina – Nein, ich bin fast elf!
 
         
          Das Gespräch führte die Journalistin Andrea Sievers am 11. Februar 2022 in Hamburg.
 
        
 
      

       
        GLOBALE KINDERPOLITIK
 
        Samia Kassid
 
        Wir leben in einer vernetzten, globalisierten und zunehmend digitalisierten Welt, die manchmal Segen ist, aber auch Fluch sein kann, weil sich keiner den globalen Auswirkungen unseres Handelns entziehen kann. Armut und strukturelle Ungleichheiten verschärfen sich, und angesichts der großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts ist die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft größer denn je. Die Klimakrise, der Verlust von Biodiversität und die zunehmende Umweltverschmutzung verändern das Leben auf unserem Planeten mit der Folge, dass Ungeborene, Kinder und junge Menschen veränderte Lebensbedingungen vorfinden werden, die die Wahrnehmung ihrer Rechte gefährden. Längst können die negativen globalen Entwicklungen nicht mehr von Nationalstaaten allein aufgehalten werden.
 
        Bis Kinder weltweit als Subjekte mit eigenen Rechten anerkannt wurden, die es zu schützen und zu fördern gilt, lagen Jahrtausende dazwischen, in denen Kindsein und Kindheit sehr früh endeten. Der Gedanke, Herausforderungen global zu begegnen und politische Rahmenbedingungen für Kinder zu schaffen, ist ein Ergebnis des gewaltvollen 20. Jahrhunderts mit seinen zwei Weltkriegen. Die Pädagogin Ellen Key erklärte 1902 das 20. Jahrhundert zum „Jahrhundert des Kindes“. Trotz Kriegen, Hungersnöten und ausbeuterischer Arbeit ist es in der Tat zum wichtigsten Jahrhundert in der Geschichte der Kinderrechte geworden: 1989 wurde nach einem langen Weg dorthin das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, UN-KRK) verabschiedet. Wie schnell Rechte von Kindern weltweit massiv beeinträchtigt werden können, hat zuletzt die Covid-19-Pandemie und die gegen sie getroffenen Maßnahmen gezeigt. In diesem Beitrag wird die Entwicklung von Kindsein, Kindheit und Kinderrechten hin zu einer globalen Politik und Verantwortung für Kinder skizziert und diese in den Kontext der Lebensrealitäten von Kindern gesetzt.
 
        WAS IST KINDERPOLITIK?
 
        Politik für Kinder besteht in der Verantwortung der Regierungen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es allen Kindern ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entfalten und selbstbestimmt aufzuwachsen. Die Entstehung des Themenfeldes Kinderpolitik ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Idee der Menschenrechte und der europäisch geprägten Moderne. Das Themenfeld umfasst verschiedene Disziplinen, die sich mit der „Rolle“ des Kindes in einer Gesellschaft befassen.01 Obwohl es keine eindeutige Definition des Begriffs „Kinderpolitik“ gibt, wird darunter meist eine Politik von Erwachsenen für Kinder oder im Namen von Kindern beziehungsweise unter Beteiligung von Kindern verstanden.02 Oft wird Politik für Kinder auch als Querschnittspolitik betrachtet, mit dem Ziel, die Interessen und Rechte von Kindern zu vertreten. Dies kann auf verschiedenen Ebenen oder an der Schnittstelle von Familien- und Bildungspolitik stattfinden oder in andere Politikfelder hineinwirken, um kinderfreundliche Lebensbedingungen zu schaffen, wie in der Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsplanung, im Verkehr oder in der Armutsbekämpfung. Letztendlich gibt es keine Politik, die Kinder nicht betrifft.03
 
        Kritisch ist anzumerken, dass Kinderpolitik immer noch oft als Stellvertretung verstanden wird, ohne echte Mitsprache und Mitwirkung von Kindern und jungen Menschen zu ermöglichen.04 Diese Form der Diskriminierung von Kindern (Adultismus) wird in der Kinderrechteforschung zunehmend thematisiert als etwas, das alle Menschen qua ihres Lebens erfahren (haben).05 Adultismus bezeichnet den gesellschaftlichen Umgang mit dem Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern beziehungsweise Jugendlichen und wird von Gesetzen, sozialen Institutionen und Traditionen gefestigt und sowohl gesellschaftlich als auch individuell verinnerlicht.06 In diesem Zusammenhang spielen auch altersspezifische Diskriminierungen von Kindern eine wichtige Rolle. Am Beispiel des Mindestalters für „Kinderarbeit“ zeigt der Kindheitsforscher Manfred Liebel auf, dass solche Regelungen zur Diskriminierung arbeitender Kinder führen können, die sie von der Entscheidung ausschließen, in eigener Verantwortung Geld zu verdienen oder mit ihrem Einkommen zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen, und sie in die Illegalität treibt.07
 
        Globale Kinderpolitik strahlt in die Gestaltung nationaler Kinderpolitiken hinein, aber auch darüber hinaus. Sie ist jedoch nicht losgelöst von kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Einflüssen in den jeweiligen Ländern. Das Bild von Kindheit und die Rolle des Kindes sowie wirtschaftliche Zwänge oder gesellschaftliche Normen beeinflussen das Verständnis von Kinderrechten und deren Umsetzung. Daher lohnt sich ein Überblick über die Entwicklung von Kindheit und Menschenrechten.
 
        DER LANGE WEG ZU KINDERRECHTEN
 
        Kindheit und Kindsein sind ein gesellschaftliches Kunstprodukt,08 eine soziale Konstruktion,09 immer den gegenwärtigen Einflüssen und dem gesellschaftlichen Wandel, den Dogmen und Glaubenssätzen der jeweiligen Zeit ausgesetzt. Die Kindheit, wie wir sie kennen, ist eine „Erfindung der Moderne“.10 Im Mittelalter gab es keine Kindheit, sie war „ein Synonym für Überwindung der ersten besonders gefährlichen Lebensjahre“, danach wurden die Kinder rasch ins Arbeitsleben integriert.11 In der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts wurden mit John Locke und Jean-Jacques Rousseau12 Gedanken laut, in denen Kindheit als ein wichtiger und kostbarer Zeitraum bezeichnet wird, der besonderen Schutz und Förderung benötigt,13 und neue Ansätze in Erziehung und Pädagogik wurden entwickelt. Mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft entstand erstmals ein Konzept von Kindheit als eigene, vom Erwachsensein unterscheidbare Lebensphase.14
 
        Die Industrialisierung ab Mitte des 18. Jahrhunderts und die Entstehung des Kapitalismus schuf eine Arbeiterklasse, Menschen, die unter katastrophalen Bedingungen lebten und arbeiteten. Die Auswirkungen verschiedener Industrialisierungswellen treffen noch heute Kinder in vielen Teilen der Welt. Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit führten aber auch dazu, dass sich Politik zunehmend mit sozialen Fragen beschäftigte, die unter anderem auch arbeitende Kinder betrafen. Menschenrechtsideen und die Einführung von Schule und Kindergarten ließen ein neues, anderes Bild vom Kind entstehen, das zu ersten (Arbeits-)Schutzgesetzen führte.15
 
        Das Konzept der Menschenrechte ist keine Erfindung der europäischen Moderne. Die Auffassung, dass Menschen angeborene Rechte haben, gibt es seit jeher und wurzelt in vielen Kulturen und Traditionen. Menschenrechte sind „eine Rebellion gegen leidvolle Erfahrungen, die als Unrecht gedeutet werden“, die dazu führt, dass Menschen lernen, „sich auf besondere Weise zu schützen: zunächst vor dem Staat, aber dann auch voreinander“.16 Zum Durchbruch der Menschenrechte verhalf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 mit der Virginia Bill of Rights, die auf den Gedanken der Aufklärung beruht und eine Reihe von unveräußerlichen Menschenrechten benennt, einschließlich der damit einhergehenden Beschränkung der Staatsgewalt. Die Französische Revolution mit ihrer Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verbreitete die Idee der Menschenrechte mit der Folge, dass Menschenrechte in den Verfassungen vieler europäischer Nationalstaaten Einzug hielten. Frauen und Kinder blieben dabei außen vor.
 
        Mit dem Ausklingen des 19. Jahrhunderts und dem Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden Bewegungen, die nicht nur Frauenrechte, sondern auch Kinder und ihre Rechte in den Fokus stellten. Kinderschutzbewegungen proklamierten den Schutz von Kindern als Aufgabe der Staatengemeinschaft. Wegweisend waren die Ideen von Ellen Key, die in ihrem Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ von 1902 unter anderem das Recht eines jeden Kindes auf körperliche Unversehrtheit sowie gleiche Rechte für eheliche und uneheliche Kinder und eine Auseinandersetzung mit den Problemen der Jugendhilfe forderte.17 Der polnische Kinderarzt und Pädagoge Janusz Korczak postulierte 1919 in seinen Schriften das Recht jedes Kindes auf die Achtung seiner Persönlichkeit, legte den Baustein für eine „Pädagogik der Achtung“ und rief zu einem neuen Bild von Kindern auf, das auf Gleichwertigkeit und Respekt beruht. Er wurde zum Pionier der Kinderrechte mit der Forderung, Kinder von Geburt an und auf jeder Stufe ihres Lebens als kompetente Menschen anzuerkennen.18 Auch forderte er umfassende Beteiligungsrechte für Kinder. Somit wurden Kindern erstmals Rechte zuerkannt, die über Förderungs- und Schutzrechte hinausgehen.19
 
        Angesichts des Leids von Kindern im Ersten Weltkrieg gründete Eglantyne Jebb 1919 in Großbritannien die Kinderorganisation Save the Children. 1923 verfasste sie die Erklärung über die Rechte des Kindes, die heute Bestandteil der UN-Kinderrechtskonvention ist.20 Es gelang ihr, den 1919 gegründeten Völkerbund auf die Rechte von Kindern aufmerksam zu machen, mit dem Ergebnis, dass der Völkerbund die (unverbindliche) Erklärung übernahm. 1924 wurde dann die Genfer Erklärung verkündet, in der zum ersten Mal besondere Rechte für Kinder offiziell anerkannt wurden.
 
        Im Dezember 1948 verabschiedete die Vollversammlung der neu gegründeten Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Im Vordergrund stand die Vision, die Würde jedes einzelnen Menschen anzuerkennen und zu schützen. Die (unverbindliche) Menschenrechtserklärung markiert den Beginn des Bemühens um universale politische und rechtliche Durchsetzung der Menschenrechte als Aufgabe der Völkergemeinschaft. Die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte umfassen bürgerliche, politische und soziale Rechte, die auch Politiken für Kinder inspirierten. Am 20. November 1959 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die historische, aber unverbindliche Erklärung der Rechte des Kindes, die die Genfer Deklaration um fünf weitere Artikel erweiterte. Mit der Erklärung wurden Kindern spezifische Rechte zuerkannt und die Verantwortung der Erwachsenen für deren Einhaltung untermauert, da „die Menschheit dem Kind das Beste schuldet, das sie zu geben hat“ (Präambel). Kinder werden als Träger eigener Rechte und das Kindeswohl („best interest of the child“) bei der Einführung von Gesetzen und bei der Erziehung als Richtschnur des Handelns festgeschrieben. Seither ist der 20. November der Tag der Kinderrechte.21
 
        Die sogenannten Menschenrechte der zweiten Generation gelten als ein Meilenstein der Menschenrechtsgeschichte, da sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte konkretisierten und aus ihr internationale, rechtsverbindliche Standards machten. Während für westliche Länder vor allem bürgerliche Rechte wie Religions-, Rede- und Versammlungsfreiheit oder andere demokratische Grundsätze wichtig waren, standen für neue Mitglieder und Ostblockländer soziale Rechte wie das Recht auf Arbeit, Gesundheit und Bildung im Fokus. Nach mehr als 15 Jahren wurden zwei konsensfähige UN-Pakte ausgehandelt und 1967 von der UN-Vollversammlung angenommen (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte), die auch vereinzelte kinderrechtliche Bestimmungen umfassen.
 
        UN-KINDERRECHTSKONVENTION VON 1989
 
        In den 1970er Jahren rückte die extreme Ungleichheit von Lebenschancen von Mädchen und Jungen immer mehr in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Das galt vor allem für einen Großteil derer, die im Globalen Süden lebten und deren Lebenswelten durch Hungerkatastrophen, Bürgerkriege oder politische Umwälzungen massiv bedroht waren. 1979 rief die UN-Generalversammlung das „Internationale Jahr des Kindes“ aus. Ein Jahr zuvor schlug Polen vor, ein Übereinkommen für Kinder zu erarbeiten, das völkerrechtlich für alle Staaten bindend sein sollte.22 Ein Jahrzehnt später und unter Beteiligung vieler Staaten und Nichtregierungsorganisationen wurde die UN-KRK einstimmig verabschiedet, die auf der Erklärung der Rechte des Kindes von 1959 fußte. Die UN-KRK trat am 2. September 1990 völkerrechtlich in Kraft und ist nicht nur das wichtigste Menschenrechtsinstrument für Kinder, sondern einer der am schnellsten und von allen Staaten mit Ausnahme der USA ratifizierten Menschenrechtsverträgen. Sie bündelt erstmals alle fundamentalen Menschenrechte – soziale, wirtschaftliche, kulturelle, zivile und politische – einschließlich Rechten, die auch in anderen universellen Menschenrechtsverträgen kodifiziert sind, in einem Dokument. Die UN-KRK greift dabei auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Menschenrechte, wie das Verbot des Sklavenhandels oder das Folterverbot, auf.23 Die 54 Artikel der UN-KRK sind in die drei Kategorien Förder- Schutz- und Beteiligungsrechte gegliedert. Im Allgemeinen werden vier Grundprinzipien als Grundlage für alle anderen Rechte der UN-KRK gesehen: Das Recht auf Nichtdiskriminierung (Artikel 2), das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6), die Einhaltung der Kindesinteressen/des Kindeswohls (Artikel 3) und das Recht auf Beteiligung (Artikel 12). Zudem enthält sie rund 30 spezielle Kinderrechte, die es in keinen anderen Menschenrechtsdokumenten gibt, und kombiniert Verbote mit staatlichen Schutzpflichten.
 
        Da internationale Menschenrechtsdokumente immer ein Ergebnis diplomatischer Gespräche, von Aushandlungsprozessen und Kompromissen sind, bleiben sie meist recht abstrakt und lassen Spielraum für unterschiedliche Auslegungen.24 Dies gilt auch für die UN-KRK, die versucht, unterschiedliche Rechtssysteme, kulturelle und religiöse Normen zusammenzubringen. Hier setzt Kritik an der UN-KRK an, da einige der erarbeiteten Kompromisse nicht zugunsten des Kindes ausfielen beziehungsweise ihre Realitäten nicht widerspiegeln. Inzwischen folgten drei Fakultativprotokolle (Beteiligung an bewaffneten Konflikten, Schutz vor Kinderhandel, -prostitution und -pornografie sowie Individualbeschwerderecht),25 und es liegen verschiedene Auslegungshilfen (Allgemeine Bemerkungen/General Comments) vor, die ein besseres Verständnis der Konvention ermöglichen.26
 
        Das große Verdienst der UN-KRK ist, dass sie das Bewusstsein für Kinder und ihre Rechte weltweit geschärft und einen Perspektivwechsel geschaffen hat: weg vom Bild des Kindes als nur schutzbedürftiges Rechtsobjekt hin zu einem eigenständigen Rechtssubjekt mit unveräußerlichen Rechten mit kindspezifischer Ausgestaltung. Staaten, die die UN-KRK unterzeichnet und ratifiziert haben, haben – unabhängig von der herrschenden Staatsform – viele Bestimmungen in nationales Recht aufgenommen oder Aktionspläne entwickelt. Doch trotz der Ratifizierung gibt es Vorbehalte zu einzelnen Bestimmungen und auch zu den Grundsätzen der UN-KRK. So haben beispielsweise einige ASEAN-Staaten27 Vorbehalte geltend gemacht, da einige Bestimmungen der UN-KRK im Widerspruch zu deren Verfassung und zu den Grundsätzen des Islams stünden, wie beispielsweise die Artikel zu Religionsfreiheit, Adoption, Staatsangehörigkeit, Inhaftierung oder Nichtdiskriminierung. Auch sehen beispielsweise die nationalen Gesetze der ASEAN-Staaten keine gemeinsame Definition des Begriffs „Kind“ und „Altersgrenze“ vor. So existieren unterschiedliche Mindestalter für Eheschließung oder strafrechtliche Verantwortlichkeit.28
 
        Daher gibt es auch regionale Kinderrechtsinstrumente, wie in Lateinamerika, im Pazifik, der EU und in Afrika, die sich an den Vorgaben der UN-KRK orientieren, diese aber ergänzen und an regionale Bedürfnisse und kinderrechtliche Herausforderungen anpassen. Die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes von 1999 beispielsweise kam zustande, weil für viele afrikanische Staaten die UN-KRK afrikanische Werte und das afrikanische Erbe nicht widerspiegelt. Sie ist das rechtsverbindliche umfassende Instrument der Afrikanischen Union. Die Charta erweitert die Verpflichtungen aus der UN-KRK und greift neue Bestimmungen auf, die nicht explizit in der Konvention enthalten sind, wie etwa den Schutz von Kindern inhaftierter Mütter, von Kindern, die in der Apartheid leben, sowie den Schutz vor schädlichen soziokulturellen Praktiken wie etwa die Kinderehe. Gleichzeitig verweist sie auf die Pflichten von Kindern und jungen Menschen gegenüber der Familie, der Gesellschaft, dem Staat und der internationalen Gemeinschaft. Hier findet sich die Vorstellung von Kind und Kindheit im traditionellen Afrika, das auf dem Prinzip des Kommunalismus basiert, wieder, in der die Gemeinschaft Vorrang vor dem Individuum hat.29 So sieht Artikel 31 der afrikanischen Kinderrechtscharta im Gegensatz zu den Bestimmungen der UN-KRK eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und kommunalen Leben vor, einschließlich der Erfüllung von Pflichten.30
 
        ZUR GLOBALEN LAGE VON KINDERN
 
        Die Lage auf dem Papier ist für Kinder heute so gut wie nie zuvor – doch wie sieht die Realität aus? 2020 gab es schätzungsweise weltweit etwa 2,35 Milliarden Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren.31 Ein Großteil von ihnen wächst in Regionen auf, die ihnen schlechte bis sehr schlechte Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Seit 1990 bemüht sich die Staatengemeinschaft, mit den Millenniumsentwicklungszielen (2000–2015)32 und den globalen Entwicklungszielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (2015–2030)33 die Rahmen- und Lebensbedingungen für benachteiligte Gesellschaften und Länder und somit auch für Kinder zu verbessern. Trotz einiger Erfolge34 verschärfen sich jedoch die Herausforderungen, denen Kinder und junge Menschen gegenüberstehen. Rund 690 Millionen Menschen lebten 2017 immer noch in extremer Armut, das heißt von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag, davon schätzungsweise 356 Millionen Kinder.35 Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung wurden verschärft durch die Pandemie und den Klimawandel und haben erstmals seit 1998 einen Anstieg der extremen Armut verursacht. Mit Beginn der Pandemie fielen weltweit bis zu 124 Millionen Menschen in Armut und chronischen Hunger zurück.36
 
        Die globale Klimakrise ist auch eine Krise der Kinderrechte,37 weil sie gleichzeitig eine Wasser-, Ernährungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Schutzkrise ist, die das Überleben von Kindern jetzt und in Zukunft gefährdet.38 Fortschritte im Bildungsbereich verlaufen schleppend, nicht zuletzt aufgrund von mangelnder Qualität in der Bildung und mangelnden Investitionen. 2018 waren 258 Millionen Kinder und Jugendliche gänzlich von Bildung ausgeschlossen.39 Die vollständigen oder teilweisen Schließungen von Schulen und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung im Zuge der Pandemiebekämpfung haben erhebliche negative Folgen für die Gesundheit, den Schutz und die Bildungschancen von Kindern. Die Bildung von mehr als 1,6 Milliarden Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter wurde plötzlich unterbrochen,40 und mindestens 463 Millionen Schüler:innen in abgelegenen Gebieten konnten und können Fernunterrichtangebote (digital oder per Rundfunk) nicht wahrnehmen.41
 
        Armut bleibt die Hauptursache dafür, dass Kindheit für einen großen Teil der Kinder abrupt ein Ende findet. Viele Kinder müssen ihren Schulbesuch abbrechen und sind bedroht durch verschiedene Phänomene der gefährlichen Kinderarbeit, der Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Kinderhandel. 160 Millionen Kinder gehen Kinderarbeit nach, die meisten von ihnen in Afrika südlich der Sahara, und fast die Hälfte von ihnen, 79 Millionen, verrichten dabei gefährliche und ausbeuterische Arbeit.42 Erstmals seit zwei Jahrzehnten ist damit die Zahl ausgebeuteter Kinder gewachsen, und es wird befürchtet, dass durch die Pandemie neun Millionen Kinder dazu kommen könnten.43 Zu den 100 Millionen Mädchen, denen schon vor der Pandemie Kinderheirat drohte, kommen bis zu 10 Millionen hinzu.44 Klimawandel, Armut, politische Unruhen und Kriege zwingen Menschen und Familien, ihr Zuhause aufzugeben: 2020 gab es weltweit 281 Millionen Migrant:innen, davon 36 Millionen Kinder.45 Unter den rund 26,4 Millionen Flüchtlingen weltweit ist etwa die Hälfte unter 18 Jahre alt.46 Besorgniserregend ist auch die Verschlechterung der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, unter anderem verursacht durch die Pandemie. Es wird geschätzt, dass 13 Prozent der Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren mit einer diagnostizierten psychischen Störung leben.47
 
        GLOBALE KINDERPOLITIK – QUO VADIS?
 
        Unbestritten ist heute, dass (globale) Kinderpolitik sich an den Kinderrechten, wie sie in der UN-KRK verankert sind, orientieren und zu ihrer Verwirklichung beitragen muss. Veraltete Kinder(schutz)gesetze wurden und werden von der UN-KRK inspiriert, novelliert und gegebenen gesellschaftlichen und religiösen Vorstellungen angepasst, wie beispielsweise beim Sansibarischen Kindergesetz von 2011. In den Gesetzesverhandlungen fanden Konsultationen mit Kindern statt, in denen sie Einfluss auf das neue Gesetz nehmen konnten. Das Besondere ist, dass die Wünsche der Kinder tatsächlich berücksichtigt wurden. Was das Gesetz daneben auszeichnet, ist der Aufbau von Strukturen, in denen das Nebeneinander von Kinderrechten, Islamischem Recht und traditionellem Recht diskutiert und Lösungen gefunden werden sollen.48
 
        Krieg und Flucht, Armut und Ungleichheit bleiben die Ursachen für viele der Probleme und Herausforderungen, die Mädchen, Jungen und junge Menschen daran hindern, gesund und frei von Gewalt und Ausbeutung aufzuwachsen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die weltweit getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie seit Anfang 2020 haben viele erreichte Fortschritte um Jahrzehnte zurückgeworfen und Ungleichheiten verschärft. Hier muss die internationale Gemeinschaft gegensteuern. Angesichts der Klimakrise und der Umweltverschmutzung ist jedoch die größte Herausforderung für eine globale Kinderpolitik, effektive und ernstgemeinte Maßnahmen zu ergreifen, damit Kinder und zukünftige Generationen in Würde aufwachsen können. Das geht nicht, ohne ihre Partizipation zu stärken. Globale Kinderpolitik heißt, die Anstrengungen zu erhöhen, um die Rechte von Kindern und jungen Menschen, wie in der UN-KRK verbrieft, tatsächlich zu realisieren.
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        „ANGEMESSEN“ ODER „VORRANGIG“?
 
        Zur Diskussion um „Kinderrechte ins Grundgesetz“ aus kinderrechtlicher Perspektive
 
        Claudia Kittel · Sophie Funke
 
        Vor zwölf Jahren stellte der Kinderrechtsexperte Jörg Maywald die Frage, ob es der Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz bedürfe01 – etwas mehr als ein Jahrzehnt später hat sich „der rechtspolitische Diskurs (…) aus guten Gründen deutlich von der Frage des ‚Ob‘ der ausdrücklichen Aufnahme von Kindergrundrechten ins Grundgesetz hin zu der des ‚Wie‘ der passenden Einfügung verschoben“.02 Mittlerweile sind Kinderrechte in unterschiedlichen Versionen in 15 Landesverfassungen verankert.03 2018 vereinbarten CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag, die Kinderrechte auch im Grundgesetz zu verankern.04 Doch der 2021 eingebrachte Regierungsentwurf scheiterte.05 Im politischen Diskurs kam der Frage des „Ob“ wieder mehr und mehr Bedeutung zu. Aus kinderrechtlicher Perspektive wirkte die Debatte zeitweise so, als ob die Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention grundsätzlich infrage gestellt würden. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungsparteien ist das Vorhaben „Kinderrechte ins Grundgesetz“ aber wieder aufgerufen. Im Folgenden zeigen wir Grundlagen und Problemfelder in der Diskussion auf und bewerten diese aus kinderrechtlicher Perspektive.
 
        KINDERRECHTLICHE GRUNDLAGEN
 
        Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist seit Jahrzehnten eine zentrale kinderpolitische Forderung: Seit 1994 setzt sich allen voran das Aktionsbündnis Kinderrechte – Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund, UNICEF Deutschland gemeinsam mit der Deutschen Liga für das Kind – für die vollständige Umsetzung der Kinderrechte ein06 und veröffentlichte 2012 einen eigenen Formulierungsvorschlag für die explizite Aufnahme der Kinderrechte mittels eines neu zu schaffenden Artikels 2a des Grundgesetzes.07 Die Forderungen des Aktionsbündnisses fanden vielerorts bei Verbänden, (Kinderrechts-)Organisationen und schließlich auch in der Politik Zuspruch. Verknüpft mit der Forderung war die Erwartung, dass mit der expliziten Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz die Rechte von Kindern und Jugendlichen08 schneller verwirklicht und viele Problemlagen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland stärker berücksichtigt würden, insbesondere bei politischen Verantwortungsträger*innen.
 
        Grundlage dieser Forderungen sind die in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) vom 20. November 1989 verbrieften Rechte von Kindern und Jugendlichen. Auch wenn in der Konvention selbst keine völkerrechtliche Pflicht zur Verfassungsänderung vorgesehen ist, gehört es nach Auffassung des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes zu den Pflichten der Vertragsstaaten, der UN-KRK Vorrang vor dem einfachen Recht zu verschaffen. Nach Artikel 4 UN-KRK haben sich die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen“ zu ergreifen, um die in der UN-KRK enthaltenen Rechte zu verwirklichen.09 Dementsprechend hat der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes Deutschland im periodischen Staatenberichtsverfahren zur UN-KRK wiederholt aufgefordert, die Kinderrechte mit Verfassungsrang auszustatten.10 In seinen Abschließenden Bemerkungen aus dem letzten Staatenberichtsverfahren 2014 benutzte er eine – diplomatische – Formulierung „höherer Dringlichkeit“.11
 
        Auch in der Europäischen Grundrechtecharta (GRC) sind Kinderrechte explizit verankert. Nach Artikel 24 Absatz 1 GRC haben Kinder „Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.“ In Absatz 2 wird die vorrangige Erwägung des Kindeswohls „bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen“ festgehalten.
 
        SYMBOLPOLITIK MIT DURCHSCHLAGENDEM EFFEKT?
 
        Sowohl die grundgesetzlich garantierten Rechte als auch die universellen Menschenrechte gelten für Kinder und Jugendliche – daher fragen manche Rechtswissenschaftler*innen, warum eine Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz überhaupt notwendig sein sollte, und sehen darin vor allem Symbolpolitik.12 Auch ist die UN-KRK in Deutschland 1992 in Kraft getreten und seitdem geltendes Recht, das mittels Zustimmungsgesetz gemäß Artikel 59 Absatz 2 GG normhierarchisch auf gleicher Ebene wie einfache Bundesgesetze steht.13 Das Problem ist somit nicht in erster Linie die geltende Rechtslage, sondern besteht in der Rechtsanwendung. „Der Umsetzungsmangel hinsichtlich der Kernbestimmungen der Kinderrechtskonvention zeigt sich unter anderem an der Auslegung des einfachen Rechts in verschiedenen Rechtsgebieten“, hielt ein im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks erstelltes Gutachten 2017 fest.14
 
        Hinter der Forderung nach einer Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz steckt also die gleiche Erkenntnis, die letztendlich auch schon zur Entstehung der UN-Kinderrechtskonvention selbst geführt hat: Die Grundrechte von Kindern und Jugendlichen werden bei vielen wichtigen Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Justiz immer noch nicht hinreichend beachtet. Kinder und Jugendliche werden kaum als Träger*innen eigener Rechte verstanden, und „wenn sie ihre Rechte gegen staatliche Eingriffe in Stellung bringen wollen, dann werden ihnen von den erwachsenen Entscheidungsträger*innen häufig keine Individualrechte zugesprochen“.15 Ihnen wird zudem oftmals die Fähigkeit abgesprochen, ihre Rechte selbst wahrzunehmen, da sie die Folgen der damit verbundenen Entscheidungen nicht überschauen könnten.16 Die Folge ist, dass sie gar nicht erst „nach ihrer Meinung befragt [werden], so dass ihre Perspektive außen vor bleibt“.17 Daher war es auch schon Anliegen der UN-KRK selbst, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu präzisieren, um diesen sozusagen „naturgegebenen“ Effekt für Kinder und Jugendliche auszugleichen.
 
        Viele Befürworter*innen einer Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz versprechen sich also von einer expliziten Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz den Effekt, dass Kinder und Jugendliche als Träger*innen eigener Rechte in allen Rechtsbereichen stärker Beachtung finden, sei es im Sozialrecht, im Schulrecht oder im Baurecht. Kinder und Jugendliche sind nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Verkehrsteilnehmer*innen oder Schüler*innen, wenn es darum geht, dass der Staat ihre spezifischen Rechte zu berücksichtigen hat, wie es Sebastian Sedlmayr vom deutschen Komitee von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, in der Anhörung des Rechtsausschusses zum Regierungsentwurf im Mai 2021 formuliert hat.18
 
        Darüber hinaus versprechen sich Befürworter*innen auch eine gesamtgesellschaftliche Wirkung durch eine Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz, das eben auch dazu dient, die Werte einer Gesellschaft widerzuspiegeln. Diese Zielformulierung fand sich auch im Regierungsentwurf 2021: „Um zu verdeutlichen, welch hohe Bedeutung Kindern und ihren Rechten in unserer Gesellschaft zukommt, müssen ihre Rechte als wesentliche staatliche Wertentscheidung ausdrücklich in der Verfassung verankert werden.“19
 
        DEBATTE IM BUNDESTAG
 
        Um das Vorhaben der damaligen Bundesregierung umzusetzen, wurde gleich zu Beginn der 19. Legislaturperiode eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt, die in ihrem Abschlussbericht im Oktober 2019 erste Formulierungsvorschläge für das „Wie“ und „Wo“ der Kinderrechte im Grundgesetz veröffentlichte. Ende November 2019 wurde dann ein Entwurf aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in der Presse bekannt, der die Einführung eines neuen Absatzes 1a in Artikel 6 Grundgesetz vorsah. Nach einigen Zwischenschritten wurde schließlich im Januar 2021 der viel diskutierte und später gescheiterte Regierungsentwurf vorgelegt. Die Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die FDP beteiligten sich mit eigenen Vorschlägen an der Debatte; zum Teil lagen entsprechende Gesetzesentwürfe bereits 2019 vor.
 
        Der Entwurf aus den Reihen der Grünen-Fraktion sah eine Nennung von Kindern neben Ehe und Familie in Artikel 6 Absatz 1 GG vor („Kinder, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“), eine Ergänzung in Artikel 6 Absatz 2 GG („Pflege und Erziehung der Kinder, unter Achtung ihrer Persönlichkeit und ihrer wachsenden Selbständigkeit, sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“) und einen neuen Absatz 4a, der lauten sollte: „Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. Bei allen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, ist es entsprechend Alter und Reife zu beteiligen; Wille und zuvörderst Wohl des Kindes sind maßgeblich zu berücksichtigen.“20
 
        In der Gesetzesvorlage der Linken-Fraktion wurde ein neuer Absatz 1 des Artikel 6 GG vorgeschlagen: „Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung einschließlich des Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Ihr Wohl ist bei allem staatlichen Handeln, das sie betrifft, zu berücksichtigen. Die staatliche Gemeinschaft trägt Sorge für altersgerechte Lebensbedingungen, beteiligt Kinder und Jugendliche bei allen staatlichen Entscheidungen, die sie betreffen und berücksichtigt ihre Ansichten angemessen.“21
 
        Auch der Entwurf der FDP-Fraktion sah einen neuen Absatz 1a in Artikel 6 GG vor: „Jedes Kind hat das Recht auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, besonders zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner Reife einen Anspruch auf rechtliches Gehör.“22
 
        Die Regierungsparteien sprachen sich für eine Erweiterung von Artikel 6 Absatz 2 GG wie folgt aus: „Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt“.23
 
        Über diesen Entwurf wurde von Januar bis Juni 2021 viel diskutiert, die Meinungen gingen weit auseinander: Für die einen scheint die explizite Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz immer noch überflüssig zu sein,24 für die anderen stellt die Verankerung einen längst überfälligen Schritt dar,25 nochmal andere waren unglücklich über die gewählte systematische Stellung des vorgeschlagenen Absatzes 2 in Artikel 6 GG oder aber beruhigt, dass die Elternrechte und -pflichten im Entwurf hervorgehoben wurden.26 Schlussendlich konnte die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, die für die Änderung des Grundgesetzes erforderlich ist, nicht erreicht werden.
 
        BEWERTUNG DES REGIERUNGSENTWURFS
 
        Aus kinderrechtlicher Perspektive konnte angesichts des Scheiterns des Regierungsentwurfes in gewisser Weise aufgeatmet werden: Grundsätzlich ist die Aufnahme der Kinderrechte im Grundgesetz zu begrüßen, aber der vorgelegte Entwurf enthielt eklatante Fehlstellen, die die Sorge nährten, die Stellung von Kindern und Jugendlichen würde eher verschlechtert denn verbessert werden.27 Der Regierungsentwurf blieb signifikant hinter dem bestehenden Gewährleistungsgehalt der UN-KRK sowie dem Artikel 24 GRC zurück und das, obwohl der Wortlaut dieser Normen und die Entstehungsgeschichte um sie herum als großer Erfolg wahrgenommen wurden. Von dieser Euphorie und einem zukunftsorientierten Gedanken war bei dem vorgelegten Entwurf nicht mehr viel zu erkennen. Mit diesem hätte sich der Verfassungsgesetzgeber regelrecht in Widerspruch zu von der Bundesrepublik bereits eingegangenen völker- und europarechtlichen Verpflichtungen gesetzt.28 Sowohl das „Leitmotiv“29 der UN-KRK – das vorrangige Kindeswohl – als auch die „raison d’être“,30 die Schlüsselnorm der UN-KRK aus Artikel 12 mit dem Recht des Kindes auf Gehör und Berücksichtigung seiner Meinung (Beteiligung), fanden sich im vorgelegten Entwurf nicht wieder.
 
        Keine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls
 
        Der Entwurf sah nur die „angemessene“ und nicht die „vorrangige“ Berücksichtigung des Kindeswohls vor, wie sie Artikel 3 UN-KRK vorgibt. Absatz 1 des Artikels lautet: „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ Der Mehrwert einer „vorrangigen“ Berücksichtigung liegt in ihrem besonderen Gewicht, um das Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen auszutarieren. Daraus folgt nicht, dass keine Abwägung zwischen den betroffenen Rechtsgütern mehr stattfindet; denn das Kindeswohl stellt lediglich einen vorrangigen Berücksichtigungspunkt unter mehreren dar, ist aber nicht der vorrangige Berücksichtigungspunkt. Die Veränderung läge also darin, dass im Rahmen der Abwägung das Kindeswohl im Sinne der UN-KRK nicht vergessen würde.31
 
        Der Begriff des „Kindeswohls“, wie er in der UN-KRK verwendet wird, wird von dem Gedanken getragen, dass Kinder Subjekte mit eigenen Meinungen und Handlungszielen sind32 und von Anfang an auch Träger*innen von Menschenrechten, die als solche ständig „zur eigenen Rechtsausübung“ ermächtigt werden sollen.33 Der UN-Ausschuss definiert den Begriff „best interest of the child“ konsequent vom Kind als Rechtsträger her, der sich auf die gesamten Lebensumstände von Kindern bezieht. Es ist wohl der deutschen amtlichen Übersetzung als „Kindeswohl“ geschuldet, dass man erläutern muss, dass damit nicht die bloße Abwesenheit der Kindesgefährdung gemeint ist.
 
        Kein umfassendes Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung
 
        Artikel 12 Absatz 1 UN-KRK mit dem Recht des Kindes auf Gehör und Berücksichtigung seiner Meinung (Beteiligung), bildet das moderne kinderrechtliche Verständnis ab und umfasst die gesamte Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen – eine Grundgesetzänderung ohne den Inhalt dieses Artikels ist aus einer kinderrechtlichen Perspektive insofern nicht denkbar.34 Der Regierungsentwurf sah aber nur den Anspruch von Kindern „auf rechtliches Gehör“ aus Artikel 12 Absatz 2 UN-KRK vor. Der Absatz, in dem es darum geht, Kindern und Jugendlichen in einem kindgerechten Rahmen die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten vorzutragen, und der Staat dazu verpflichtet ist, sich mit diesen Ansichten auseinanderzusetzen, blieb unbeachtet.
 
        Dabei ist es wichtiger als je zuvor, Kinderrechte sichtbar zu machen und Kinder und Jugendliche in all den sie betreffenden Angelegenheiten anzuhören und mitzudenken. Das hat uns der Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Zuge der Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt. Bei Schulschließungen, digitalen Lernprogrammen, Beschränkungen der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten wurden Kinder und Jugendliche kaum oder nur spät gehört, und ihre Rechte wurden bei den Abwägungen der Maßnahmen keineswegs „vorrangig“ beachtet. Dabei war es die große Errungenschaft der UN-KRK-Entscheidungsträger*innen, den Grundsatz „Nichts für oder über Kinder, ohne Kinder“35 näher zu bringen. Aus kinderrechtlicher Perspektive haben die Debatten rund um die Corona-Maßnahmen erneut gezeigt, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland noch immer nicht ausreichend als eigene Rechtsträger*innen von staatlicher Seite respektiert und wahrgenommen werden – es wurde über sie statt mit ihnen geredet.36
 
        Fehlerhafte Darstellung einer Neujustierung des „Eltern-Kind-Verhältnisses“
 
        Und schließlich stieß die im Entwurf vorgesehene systematische Stellung des neuen Absatzes in Artikel 6 Absatz 2 GG – regelrecht eingebettet in die Elternrechte – unter Kinderrechtler*innen auf großes Unverständnis. Diese Stellung machte allenfalls deutlich, dass innerhalb der Regierung einigen Verantwortungsträger*innen die Betonung von Kindern als eigenständige Träger*innen von Rechten offensichtlich noch immer zu weit ging.37 Rechtssystematisch hätte sie zu dem (Miss-)Verständnis führen können, dass es zwischen Elternrechten und Kinderrechten ein Spannungsverhältnis gibt. Dabei geht es bei einer Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz eben gerade nicht darum, das „Eltern-Kind-Verhältnis“ neu zu justieren – vielmehr geht es um das Verhältnis zwischen Kind und Staat. Auch die UN-KRK räumt dem elterlichen Sorge- und Erziehungsrecht Vorrang ein. Die Rechte der Eltern stehen der Zuerkennung eigenständiger Rechte von Kindern und Jugendlichen nicht entgegen. Für das Eltern-Kind-Verhältnis gilt – korrespondierend zu §1626 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches – die Berücksichtigung der sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes („evolving capacities“). Sprich, mit zunehmenden Fähigkeiten des Kindes beziehungsweise des*der Jugendlichen soll die Leitung und Führung („appropriate direction and guidance“, Artikel 5 UN-KRK) der Eltern immer weiter in den Hintergrund treten.38
 
        FORTSCHRITT WAGEN?
 
        Anders als in der vorherigen Legislaturperiode heißt es nun im mit „Mehr Fortschritt wagen“ überschriebenen Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode „Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention.“39 Darum sollte es auch bei einer Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz gehen, denn nur eine solche, die kongruent mit den internationalen Verpflichtungen ist, wird die Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen signifikant stärken. Der Wortlaut des Artikels 3 UN-KRK beziehungsweise Artikel 24 GRC sollte als Lern- und Erfolgsgeschichte verstanden werden und als Orientierung für die Formulierung eines neuen Vorschlages dienen. Es bleibt abzuwarten, ob die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für einen entsprechenden Regierungsentwurf erreicht werden kann. Bedenken hinsichtlich einer Schwächung von Elternrechten gilt es auszuräumen; diejenigen, die den Kindern und Jugendlichen – oftmals aus einem wohlgemeinten Schutzgedanken heraus – weiterhin absprechen, mit ihrer Meinung und ihren Ansichten umfassendes Gehör und Berücksichtigung in allen sie betreffenden Belangen zu erfahren, müssen noch überzeugt werden. Offen bleibt auch die Frage, ob die neue Regierung gerade hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen noch mehr „Fortschritt wagt“ und Kinder und Jugendliche bereits im Prozess der Grundgesetzänderung mitdenkt und beteiligen wird, damit dieser aus kinderrechtlicher Perspektive nachhaltig und glaubwürdig wird. Es stünde einer erneuten Anhörung im Bundestag zu einem Formulierungsvorschlag für die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz sicherlich gut zu Gesicht, wenn die Runde der Expert*innen diverser auch hinsichtlich des Alters zusammengesetzt wäre.
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        DEMOKRATIE MIT KINDERN IN DER KITA
 
        Leonhard Birnbacher · Judith Durand
 
        Frühe Bildung und Erziehung soll, das hat der 16. Kinder- und Jugendbericht 2020 herausgearbeitet, die „Fundamente demokratischen Verhaltens“ legen.01 Bildungspolitisch wird gefordert, in Kindertageseinrichtungen als erster außerfamiliärer Bildungseinrichtung Kinder auf ein Leben in Vielfalt, gegenseitiger Anerkennung und Selbstbestimmung vorzubereiten. Mit der Forderung danach, bereits die Jüngsten mit grundlegenden demokratischen Werten und Umgangsweisen in Kontakt zu bringen, wird eine wesentliche Voraussetzung von Demokratie aufgegriffen: die Aufgabe von Demokratien selbst, die sie tragenden Werte, Normen und Prinzipien im Alltag fest zu verankern. Anerkennung, Teilhabe, Toleranz, Engagementbereitschaft und die Fähigkeit zum Kompromiss nach Konflikten sind in der Folge keine nachgeordneten Seinskriterien, sondern wesentlich für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.02 Sie müssen immer wieder aufs Neue im Sinne nicht-erzwingbarer Voraussetzungen der Demokratie sowohl erlernt als auch gelebt werden.03
 
        Politiktheorie und praktische Politik heben gleichermaßen hervor,04 dass Bildung und Wertevermittlung für die Demokratie unerlässlich sind, was sich hierzulande auch in der rechtlichen Verankerung frühkindlicher Demokratiebildung widerspiegelt. Dabei wird der nationale rechtliche Rahmen frühkindlicher Demokratiebildung global durch die allgemeinen Menschenrechte und die UN-Kinderrechtskonvention gestützt. Die Menschen- und Kinderrechtsabkommen auf europäischer Ebene – die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union – bringen primär den politischen Willen wesentlicher europäischer Einrichtungen zum Ausdruck, Menschen- und Kinderrechte zu stärken und dabei insbesondere Bildung und Beteiligung von Kindern zu verankern. Über die UN-Kinderrechtskonvention ist die Bundesrepublik auch rechtlich dazu verpflichtet, alle „geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige[n] Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ (Artikel 2 Absatz 2) in die Wege zu leiten.
 
        Ausschlaggebend für die rechtliche Verankerung frühkindlicher Demokratiebildung bleibt demnach der nationale Rechtsrahmen. So ist es zuvorderst der Bund, der mithilfe des Kinder- und Jugendhilferechts regelt, dass Kinder in Kindertageseinrichtungen nicht nur betreut und erzogen, sondern auch auf ein Leben in der Demokratie vorbereitet werden sollen. Der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag der Einrichtungen ist demnach an die Ausbildung von grundlegenden Sozialkompetenzen und die Beteiligung von Kindern an allen sie betreffenden Angelegenheiten gebunden. Das Achte Sozialgesetzbuch gibt vor, dass der Förderauftrag sich eben nicht nur auf die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes bezieht, sondern auch auf dessen soziale und emotionale Entwicklung. Die „Vermittlung orientierender Werte und Regeln“ ist wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit (SGB VIII, §22 Abs. 3). Damit verknüpft sind ferner unveräußerliche Beteiligungsrechte. Kinder sind entsprechend ihrem jeweiligen Entwicklungsstand in alle sie betreffenden Entscheidungen miteinzubeziehen, was seitens der Träger von Kindertageseinrichtungen sichergestellt werden muss (SGB VIII §22 a; SGB VIII §45 Abs. 2).
 
        Die genaue Ausgestaltung dieses Auftrags obliegt qua Zuständigkeit für das Bildungswesen den Ländern. Sie greifen den Auftrag in ihren Bildungsprogrammen für Einrichtungen der frühen Bildung auf und differenzieren ihn nach jeweils eigenen Schwerpunkten weiter aus. Es gibt daher 16 verschiedene Bildungsprogramme, die zwar durch einen gemeinsamen „Orientierungsrahmen“ der Kultus- und Jugendministerkonferenz miteinander verbunden sind,05 trotzdem aber eigenständige pädagogische Inhalte referieren. Wie von Studien verdeutlicht, variiert in der Folge die Präzisierung dessen, was die Bundesländer unter frühkindlicher Demokratiebildung verstehen, ebenso die Ausgestaltung konzeptioneller Vorgaben.06
 
        DEMOKRATIE ALS LEBENSFORM BEGREIFEN
 
        Wie die Demokratiebildung in Schule und Erwachsenenbildung ist auch die in Kindertageseinrichtungen für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung.07 Sie ist den tragenden „Bauelementen der Demokratie“08 zu zurechnen und lässt sich nicht auf ein Instrumentarium reduzieren, das immer erst dann zum Tragen kommt, wenn die demokratische Gesellschaft sich in der Krise befindet, sich in ihr Demokratieverdrossenheit breitmacht oder antidemokratische Haltungen auf dem Vormarsch sind. In diesem Sinne warnt beispielsweise Klaus Holz, Mitglied im Vorstand des Bundesausschusses Politische Bildung, davor, Demokratiebildung auf Extremismusprävention zu verkürzen: „‚Demokratieförderung‘ kann gerade nicht heißen: Das Schlimmste bekämpfen. Vielmehr geht es um die Beförderung demokratischer Haltungen, gleichviel durch was unsere zivilgesellschaftlich vielfältige Demokratie in Frage gestellt wird.“09 Ähnliche Bedenken äußert auch der Erziehungswissenschaftler Benedikt Sturzenhecker, der mit dezidiertem Blick auf Kinder und Jugendliche konstatiert, dass eine primär auf Prävention ausgerichtete Demokratiebildung zwar mögliche negative Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen bearbeite, so aber die Förderung einer positiven Entwicklung ins Hintertreffen gerate. Letzteres markiere aber die zentrale Aufgabe im Bereich der Kinder- und Jugendbildung.10
 
        Was Holz wie Sturzenhecker hier als generelle „Stoßrichtung“ von Demokratiebildung hervorheben, erweist sich auch für die frühe Bildung als relevant. Gerade sie, die mit den Jüngsten, also mit Menschen ohne bereits festgelegte und organisierte politische Agenda zu tun hat, hat nicht vordergründig die Aufgabe, gegenzusteuern oder zu verhindern, sondern soll vielmehr einem positiven Narrativ folgen. Ihr geht es nicht um eine Verhinderungspädagogik, sondern um eine Gestaltungspädagogik.11 Daher erscheint für Kindertageseinrichtungen eine Konzeption von Demokratiebildung weiterführend, die auf das erfahrungsbasierte Lernen grundlegender demokratischer Prinzipien, Haltungen und Werte setzt. Fluchtpunkt ist damit ein Demokratieverständnis, das in der Demokratie nicht allein eine auf dem Prinzip der kollektiven Selbstbestimmung und Gleichheit basierende Herrschaftsform sieht, sondern gleichfalls eine Lebensform.
 
        Das bedeutet: Erst wenn grundlegende demokratische Werte und Umgangsformen fest im alltäglichen Gesellschaftsleben verwurzelt sind und dort erfahren werden, lässt sich, wie der US-amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey und die auf seinen Arbeiten aufbauende pragmatistische Demokratietheorie betonen, überhaupt von einer Demokratie sprechen. „Die Demokratie“, so Dewey, „ist mehr als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“.12 Werte und (Sozial-)Kompetenzen werden in diesem Sinne als mindestens ebenso essenziell für die demokratisch verfasste Gesellschaft gewichtet wie die institutionelle Umsetzung des Selbstregierungs- und Gleichheitsprinzips und müssen erlernt und verinnerlicht werden. Welchen Stellenwert Dewey und das auf ihn zurückgehende Konzept der Demokratie als Lebensform für die frühkindliche Demokratiebildung haben, offenbart sich folglich genau an diesem Punkt. Denn während in anderen demokratietheoretischen Entwürfen Kinder höchstens indirekt mitgedacht werden, berücksichtigt Dewey mit seinem ganzheitlichen Ansatz explizit Kinder – und zwar dergestalt, dass bereits ihnen die Möglichkeit gegeben sein muss, Demokratieerfahrungen zu machen. Gerade die von ihnen besuchten Bildungseinrichtungen müssen ein Ort sein, an dem sie im Sinne einer „embryonic society“13 die Gelegenheit haben, die Grammatik des demokratischen Zusammenlebens zu erfahren.
 
        MUSTER UND UMGANGSWEISE DURCH ERFAHRUNGEN VERINNERLICHEN
 
        Vor allem Selbstwirksamkeitserfahrungen spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Denn Kinder lernen in jungen Jahren insbesondere über körperliche und soziale Erfahrungen in ihrem alltäglichen Leben. Frühkindliche Demokratiebildung ist demnach als ein Prozess zu verstehen, bei dem sich das Subjekt in einer an demokratischen Werten geprägten Kultur ausbildet und durch Erfahrungslernen soziale und kulturelle Muster verinnerlicht.14 Die Kindheitsforschung zeigt, dass die ersten Jahre in der Entwicklung von Kindern prägend sind. In dieser Zeit werden wesentliche Grundlagen der Identität und Persönlichkeit gelegt. Kinder übernehmen durch die Erfahrungen im Alltag als nachwachsende Generation mimetisch das bereits existierende bewusste wie unbewusste Regelwerk sozialer und kultureller Codes.15 Dabei wird bestehendes Handlungswissen nicht nur erlernt und von den älteren Generationen übernommen, sondern gleichsam weiterentwickelt und sich dadurch zu eigen gemacht. Dieser Prozess beginnt nicht erst bei älteren Kindern, sondern bereits mit der Geburt, beispielsweise die Entwicklung eines Werte- und Normsystems.16
 
        Maßgeblich für diese Bildungs- und Kompetenzerwerbsprozesse sind die Erlebnisse, die junge Kinder in ihrer familiären und außerfamiliären Lebenswelt machen. In der Interaktion mit erwachsenen Bindungspersonen entwickeln sie Emotions- und Stressregulationskompetenzen, die Sicherheit bieten und Exploration, Lernen und Partizipation ermöglichen.17 Im Kontakt mit Gleichaltrigen können Kinder sich im sozialen Miteinander erproben, Sozialkompetenzen und Ambiguitätstoleranz ausbilden. Dabei entwickeln sie ein Bild von sich selbst als Teil des sozialen Gefüges.18 Und gerade darin liegt eine große Chance: Als erste „wertebildende pädagogische Instanz“19 bieten frühkindliche Betreuungsinstitutionen für die Entwicklung von demokratisch ausgerichteten Normen, Werten und moralischen Überzeugungen von Kindern ein großes Potenzial – vorausgesetzt, die Institutionen orientieren und organisieren sich selbst nach demokratischen Prinzipien.
 
        DEMOKRATIEBILDUNG IN DER FRÜHPÄDAGOGIK
 
        Der Blick zurück in die Ideengeschichte der Frühpädagogik zeigt, dass die Auseinandersetzung um die Erziehung und Bildung von Kindern immer schon eingebettet in historisch-gesellschaftliche Bezüge geführt wurde.20 Die Frühpädagogik war und ist damit verknüpft, zu überlegen, wie Kinder eine Identität und Persönlichkeit, wie sie Kompetenzen entwickeln, die auf ein Leben in der jeweiligen Gesellschaft vorbereiten. Spätestens seit Friedrich Fröbels (1782–1852) „Die Menscherziehung“ (1826) liegt eine erste umfassende Anthropologie der frühen Kindheit vor, die nicht nur der Disziplin den Weg bereitet hat, sondern mit seinen erziehungstheoretischen und -praktischen Überlegungen auch die „Menschwerdung“ des Kindes als Teil der Gesellschaft thematisiert. Die Aufgabe der Erwachsenen, so Fröbel, ist es, für die Entwicklung des Kindes zu sorgen – und das nicht nur im Hinblick auf die Vermeidung von „Schlechtem“, sondern über spielerische Praktiken den Weg zum „Guten“ zu ermöglichen. Denn wenn Kindern die Möglichkeit zum Spiel gegeben wird, so Fröbel, ist die Chance, dass sich ein Kind zu einem engagierten und sozial verantwortlichen Menschen entwickelt, besonders ausgeprägt.21 Auch das „Prinzip der Selbsttätigkeit des Kindes“, das Maria Montessoris (1870–1952) Pädagogik prägte, Célestine Freinets (1896–1966) konsequente Ausrichtung von pädagogischen Settings an demokratischen Grundprinzipien wie Anerkennung, Individualität, Meinungsfreiheit, Dialog und Partizipation oder Janusz Korczaks (1878–1942) visionärer Einsatz für Kinderrechte, sind bedeutsame Wegbereiter für das, was heute unter einer Bildung für Demokratie diskutiert wird. In aktuellen frühpädagogischen Konzepten, wie beispielsweise dem Situationsansatz oder der Reggio-Pädagogik, sind konzeptionelle Überlegungen zu demokratierelevanten Prinzipien bereits Kern der Pädagogik.22
 
        Aktuell wird Demokratiebildung nicht nur konzeptionell, sondern auch über Initiativen, Netzwerke und Projekte, die sich mit der Umsetzung von Vorhaben rund um Demokratiebildung befassen, praktisch bearbeitet. Auffällig ist dabei, dass Bund, Länder und Kommunen mit initiierten Programmen und der finanziellen Förderung von Vorhaben zu wichtigen Akteuren der Weiterentwicklung dieses Themenfeldes geworden sind. Ohne die intensive Förderung von staatlicher Seite wären die Aktivitäten zur Demokratiebildung in der frühpädagogischen Landschaft vermutlich weniger agil. Aber auch Stiftungen und Netzwerke tragen zu einer vielfältigen Bearbeitung des Themas bei. Eine umfassende inhaltliche Analyse der Initiativen, Konzepte und Projekte sowie deren Wirkungen steht noch aus.23
 
        DEMOKRATIEBILDUNG IN DER PRAXIS
 
        Was bedeutet das für die pädagogische Praxis? Demokratie kann in Kindertageseinrichtungen – anders als in der Schule oder der Erwachsenenbildung – nicht gelehrt werden, sondern muss im Alltag für alle Beteiligten durch die Erfahrung von Zugehörigkeit in Vielfalt und die Möglichkeit von kindgerechter Beteiligung an den Prozessen in ihrer Lebenswelt erfahrbar sein. Kinder müssen demokratische Werte wie Anerkennung, Wertschätzung und Beteiligung auf unterschiedliche Weise erleben und sich selbst darin erproben können. Das erfordert von Leitungen und pädagogischen Fachkräften ein Bewusstsein und eine Verständigung über die Ziele der pädagogischen Arbeit und die leitenden Werte und Normen, nach denen sie die pädagogischen Angebote, die Raumgestaltung in- und außerhalb der Kita sowie die zwischenmenschlichen Begegnungen richten. Dazu gehört auch die Verständigung, wo Grenzen der Beteiligung gesetzt und welche Entscheidungen von Fachkräften zum Wohle der Kinder getroffen werden.
 
        In Anlehnung an demokratietheoretische und demokratiepädagogische Überlegungen können im Wesentlichen drei zentrale Ebenen für die pädagogische Arbeit im Kontext von frühkindlicher Demokratiebildung unterschieden werden:24 So können auf formalpartizipatorischer Ebene Beteiligungsformate strukturell verankert sein, wie zum Beispiel über einen Kita-Rat, Kinderkonferenzen, Beschwerdeverfahren oder eine Kita-Verfassung. Dies ist Voraussetzung dafür, Kindern zu ermöglichen, eigene Sichtweisen und Anliegen zu artikulieren. Schon junge Kinder können beispielsweise in regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen über Erlebnisse oder Konflikte reden und gemeinsam Regeln zum Umgang miteinander diskutieren und beschließen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann besprochen werden, wie die Umsetzung der Entscheidung gelingt und ob diese gegebenenfalls angepasst werden muss. Kinder üben sich auf diesem Wege darin, ihre eigene Position und Bedürfnisse zu artikulieren und andere Perspektiven zu akzeptieren. Sie erleben, dass sie auf Entscheidungen in ihrem Umfeld Einfluss haben.
 
        Die alltagspartizipatorische Ebene wiederum richtet den Blick auf die Gestaltung der Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern im Alltag, die auf Wahrnehmung und Berücksichtigung von kindlichen Bedürfnissen abzielen, wie zum Beispiel beim Essen, Schlafen, der Auswahl von Spielorten oder Bildungsthemen. Wenn Kinder beispielsweise früh in die Gestaltung der Essenssituationen eingebunden werden, sei es über Verantwortlichkeiten bei Tischdiensten, das Selbstschöpfen des Essens oder das Recht, nicht alles essen zu müssen, was der Speiseplan anbietet, erfahren sie, dass ihre Bedürfnisse ernstgenommen werden und können sich in der Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft üben. Herausfordernd dabei ist, eine angemessene Balance zwischen Beteiligung und Struktur zu geben. Denn einerseits ist das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern durch unterschiedliche Aspekte wie Alter, Lebenserfahrung, Kompetenzvorsprung oder physische Überlegenheit durch Asymmetrie gekennzeichnet. Pädagogische Fachkräfte tragen dadurch die Verantwortung, ihre eigene Gestaltungsmacht zu reflektieren und sicherzustellen, dass sie Kindern selbstbestimmte Erfahrungsräume ermöglichen. Andererseits müssen Fachkräfte dabei die individuellen Voraussetzungen und den Entwicklungsstand der Kinder mitberücksichtigen. Denn selbstverständlich dürfen Kinder durch Beteiligungsformen nicht überfordert werden.
 
        Weiter ist querliegend die Wertebene bedeutend. Es muss in den Bildungseinrichtungen ein offener Diskurs geführt werden, welche Normen und Werte den Umgang miteinander und das professionelle Selbstverständnis der Leitungen und Fachkräfte leiten. Denn die Interaktionen im Team und mit den Kindern, die Interaktionen der Kinder untereinander ebenso wie die alltäglich wiederkehrenden Situationen und Rituale wie ein Morgenkreis, die Begrüßung oder Verabschiedung von Kindern und Familien transportieren bereits Werte und Normen. Dazu gehört auch, dass Fachkräfte dafür sensibel sind, wie die Kinder untereinander agieren und sie proaktiv Vorurteile der Kinder untereinander oder auch Ausgrenzungen thematisieren.
 
        EINE AUFGABE FÜR DIE GESAMTE INSTITUTION
 
        Entscheidend ist auch, dass sich nicht nur die pädagogische Praxis, sondern die gesamte Institution an demokratischen Grundwerten orientiert. Denn auch in der Zusammenarbeit der Leitung mit dem Team, der Teamkolleginnen und -kollegen untereinander oder dem Träger mit der Einrichtungsleitung zeigt sich, ob das Miteinander demokratisch ausgerichtet ist. Wenn pädagogische Fachkräfte selbst wenig Gestaltungsspielraum in der Kita haben, wird es wiederum schwierig, Kindern diesen authentisch zu ermöglichen.
 
        Aber wenn Kinder lernen sollen, ihr Handeln an demokratischen Grundwerten auszurichten, bleibt keine andere Alternative, als die Bedingungen hierfür in der gesamten Institution zu schaffen. Dafür ist eine entsprechende Unterstützung aus Fachpolitik und den Stützsystemen der Kinder- und Jugendhilfe notwendig. Kitas sind durch ihre strukturelle Verankerung in der Gesellschaft und ihr pädagogisches Potenzial prädestiniert dazu, einen bedeutsamen Beitrag zur Verfestigung und beständigen Erneuerung der Demokratie zu leisten. Die Verantwortung dafür, dass dies glückt, können sie allerdings nicht alleine tragen. Dies kann nur im Zusammenspiel mit anderen gesellschaftlichen Schlüsselakteuren gelingen.
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        KINDERPOLITIK(WISSENSCHAFT) – EINE EINFÜHRUNG
 
        Michael Klundt
 
        Dort, wo sich Politik mit den Lebenslagen und den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen beschäftigt sowie gesellschaftliche Bilder von Kindheit(en) und reale Kindheiten beeinflusst, müssen sich Kindheitswissenschaften und speziell Kinder-Politikwissenschaft damit befassen. Dort, wo sich Kinder, Jugendliche, Kinderrechtsorganisationen und Jugendverbände mit politischen Themen, Ursachen und Folgen für ihr Leben auseinandersetzen, sollten wissenschaftliche Kinderpolitik und Kindheitswissenschaften ebenfalls analytisch und kritisch ihren Fokus setzen. Darum bemüht sich auch dieser Beitrag, wenngleich er nur einen geringen Ausschnitt des breiten Feldes kinderpolitischer Themen beleuchtet. Denn in der Tat ließe sich ganz schön lange darüber grübeln, welches Politikfeld eigentlich nichts mit Kinderpolitik zu tun hat. Die fängt bei Familien- und Bildungspolitik an, geht über Soziales und Gesundheit und hört auch bei Fragen nach Rente und Rüstung sowie Finanzen und Klima nicht auf. In diesem Beitrag wird zunächst erörtert, was unter Kinderpolitik verstanden wird und welche Akteure auf diesem Feld aktiv sind. Anschließend wird Kinderpolitik als Kinderrechtepolitik und als Kindersozialpolitik in den Blick genommen, insbesondere unter Pandemiebedingungen.
 
        KINDERPOLITIK: FÜR KINDER, MIT KINDERN ODER VOR ALLEM DURCH KINDER?
 
        Orientiert man sich an der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) von 1989, sind laut Artikel 1 unter Kindern alle Menschen unter 18 Jahren zu verstehen. Damit ist die Kinderrechtskonvention auch eine Jugendrechtskonvention. Kinderpolitik umfasst somit auch das, was im Alltagsverständnis als Kinder- und Jugendpolitik verstanden wird. Wenn also im Folgenden von Kinderpolitik gesprochen wird, sollen Jugendliche mit gemeint sein, und ist die Rede von Jugendpolitik, so seien (zumindest ältere) Kinder ebenfalls inbegriffen.
 
        Wie der Politikbegriff und die jeweilige Definition je nach wissenschaftlicher Prämisse und Perspektive umstritten sind, so stellt sich eine ähnliche Bandbreite an Verständnissen zur Kinderpolitik in der Forschung dar. Ausschlaggebend für die jeweilige Bestimmung sind beispielsweise verschiedene Annahmen über die rechtlichen, gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Kinderpolitik.01 Ferner ist entscheidend, welche Ziele Kinderpolitik zugeschrieben werden und welche Folgen politische Entscheidungen auf diesem Feld haben. Schließlich stellt sich die Frage nach den Akteurinnen und Akteuren.02 Soll Kinderpolitik (ausschließlich von Erwachsenen) für Kinder gemacht werden oder vor allem mit ihnen?03 Oder versteht man Kinderpolitik gar als etwas, das maßgeblich von Kindern und selbst organisierten Kinder- und Jugendverbänden gestaltet wird?04
 
        Nach den Soziologen Kurt Lüscher und Manfred Liebel lässt sich Kinderpolitik grob in zwei Formen unterscheiden: in eine Kinder(schutz)politik, in der besonders Erwachsene die bestimmenden Subjekte sind und Kinder vornehmlich zu schützende Objekte, und in eine Kinder(befreiungs)politik, die die Emanzipation von aktiv-tätigen Kindern als Subjekte vorsieht, die bei Bedarf mit Erwachsenen kooperieren.05 Für die Pädagogen Heinz Sünker und Thomas Swiderek wiederum sind Diskussionen über „Konzeptualisierungsansätze einer Kinderpolitik, die sich zwischen den Polen ‚Politik für Kinder‘ und ‚Politik mit Kindern‘ bewegen, daraufhin zu befragen (…), ob sie als zivilisatorischer Fortschritt, also als Fortschritt im Interesse der Kinder, damit auch demokratische Kompetenzen entwickelnd – womöglich begünstigt durch ‚unkonventionelle politische Lernprozesse‘ –, zu verstehen sind“.06 Wie Liebel zeigt, sind „die Interessen der Kinder“ jedoch gar nicht so leicht zu definieren. Deren Bestimmung durch Erwachsene und Kinder schwanke immer wieder „zwischen Paternalismus und Partizipation“.07
 
        Im 14. Kinder- und Jugendbericht von 2013 wird Kinder- und Jugendpolitik als „Lebenslagenpolitik für alle jungen Menschen und als Querschnittsaufgabe, zu der alle Politikfelder ihren Beitrag zu leisten haben“ beschrieben.08 Und der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder in Genf fordert in seinen Abschließenden Bemerkungen zum Staatenbericht Deutschlands 2014 von der Bundesrepublik eine „umfassende und kohärente Kinderrechtepolitik“.09 Im 14. Kinder- und Jugendbericht wird zudem zu bedenken gegeben, dass bei allen Debatten um eine eigenständige Jugendpolitik nicht der Fehler gemacht werden sollte, Jugendpolitik aus dem generationalen Gesamtkontext herauszulösen. Schließlich sei sie „auch Teil einer Kinder- und Jugendpolitik insgesamt (…) und damit als eine auf die gesamte junge Generation – von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter – bezogene Gesellschaftspolitik zu verstehen“.10 Somit sei Jugendpolitik „einzubetten in eine Gesamtpolitik für junge Menschen bei Berücksichtigung der Spezifika der einzelnen Altersgruppen“.11
 
        Dabei lassen sich unterschiedliche Typen von Jugendpolitik auch in Bezug auf Funktionen und Grenzen sowie Akteure und Verfahren untersuchen. Der Sozialpädagoge Richard Münchmeier unterscheidet etwa Jugendpolitik als Ressortpolitik, Querschnittspolitik, Zukunftspolitik sowie Beteiligungs- und Befähigungspolitik.12 Ähnlich hat bereits das Bundesjugendkuratorium (BJK) in seiner Stellungnahme 2009 zur „Neupositionierung der Jugendpolitik“ vier bislang vorherrschende Formen von Jugendpolitik festgestellt: erstens Jugendpolitik als Ressortpolitik, die sich im Kontext rechtlicher und institutioneller Handlungsmöglichkeiten bewege, über Mittel aus Haushaltsplänen verfüge und damit gestaltende Qualität erlangen könne; zweitens Jugendpolitik als Querschnittspolitik, die zu erweiterten Zuständigkeiten führe und hierdurch zugleich die Gefahr ihrer Auflösung in sich berge; drittens Jugendpolitik als Interessenpolitik, deren Bewegungsspielraum sich zwischen anwaltschaftlicher Interessenwahrnehmung durch (erwachsene) Akteure und eigenem Engagement jugendlicher Subjekte politischen Handelns bewege, und schließlich, viertens, Jugendpolitik als Rhetorik und Diskurspolitik, die einseitige Jugendbilder und -rhetoriken vertreten oder bezüglich zentraler Interessen und Problemlagen der Jugendgeneration kritisch reflektieren könne.13
 
        Angelehnt an das BJK-Konzept zur Jugendpolitik ließe sich Kinder- und Jugendpolitik folgendermaßen einteilen: erstens Jugendpolitik als Schutz- und Unterstützungspolitik, die im Bereich Jugendschutz und Jugendhilfe auf die Förderung und Begleitung des Erwachsenwerdens auf Basis eines differenzierten Konzepts sozialer Ungleichheit ziele; zweitens Jugendpolitik als Befähigungspolitik im Bereich Förderung, Bildung, Qualifikation, die sich für Bildung als Bürgerrecht einsetze und zur reflexiven und selbstgesteuerten Auseinandersetzung mit der Gesellschaft befähige. Die Jugendpolitik als Schutz- und Unterstützungspolitik und als Befähigungspolitik charakterisiert das BJK als sogenannte klassische Form von Jugendhilfepolitik, wobei der Entwicklungsgedanke und der Zukunftsbezug vorherrschten. Drittens nennt das BJK Jugendpolitik als Teilhabepolitik, die sich gegenwartsbezogen auf die Verbesserung der Teilhabe junger Menschen an den gesellschaftlichen Chancen und auf die Stärkung der Partizipation etwa im Bereich politische Rechte ziele; viertens wird die Jugendpolitik als Generationenpolitik verstanden, die die Frage einer intergenerational gerechten Ressourcenverteilung in den Mittelpunkt rücke. Die Jugendpolitik als Teilhabepolitik und als Generationenpolitik wird vom BJK als moderne Form von Jugend(hilfe)politik bezeichnet. Alle vier Politiken zusammen machen für das BJK eine kohärente Form von Jugendpolitik aus, die vom Generationengedanken und vom Gegenwartsbezug geprägt sei.14
 
        Soll Kinderpolitik näher bestimmt werden, so kann man sich auch an der üblichen Dreiteilung des Politikbegriffes orientieren.15 Dabei lassen sich die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Polity, die inhaltliche Dimension, Ziel-, Aufgaben- und Gegenstandsbestimmung der Policy und die prozessuale Betrachtung von politischer Willensbildung und Interessensvermittlung in Konsens und Konflikt der Politics voneinander unterscheiden. Solcherart ließen sich nunmehr die Dimensionen der Kinderpolitik erörtern: rechtliche Rahmenbedingungen (Polity), inhaltliche Politikfelder (Policy) wie etwa Bildungspolitik oder Armutspolitik sowie konfliktive/konsensuale Interessens- und Willensbildungsprozesse (Politics) anhand der Kämpfe um Kinderöffentlichkeit oder um Kinderrechte im Grundgesetz.
 
        Ressortmäßig ist Politik für Kinder in erster Linie beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgehängt. Im Deutschen Bundestag gibt es einen Unterausschuss des Familienausschusses, die Kinderkommission (KiKo). Neben den halb-staatlichen Akteuren wie dem BJK und der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) gibt es im Feld der Kinderpolitik in den vergangenen Jahren immer sichtbarere nicht-staatliche Institutionen, die in die institutionalisierte (Kinder-)Politik hineinwirken. Zu ihnen gehören – im Rahmen eines Mehrebenenmodells – zum Beispiel auf globaler Ebene der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder und (sowohl national als auch international) das Kinderhilfswerk UNICEF. Auf EU-Ebene wäre etwa die NGO Eurochild zu nennen, die kinderrechtsspezifische Maßnahmen kritisch begleitet. Auf Bundes-, Landes- und Kreisebene gibt es unzählige Familien-, Jugend- und Kinderrechtsorganisationen sowie Sozialverbände, die sich für Kinder einsetzen, vertreten etwa im Netzwerk Kinderrechte,16 der über 100 Organisationen vereinigenden National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Dazu gehören unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Deutsche Liga für das Kind, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie, die Caritas, der Verein Kinderfreundliche Kommunen, die Kindernothilfe, Save the Children e.V. oder Terre des Hommes.
 
        KINDERPOLITIK ALS KINDERRECHTEPOLITIK
 
        In den vergangenen zwei Jahren ließ sich der Eindruck nicht vermeiden, dass in der deutschen Corona-Politik seit März 2020 besonders hart gegenüber Kindern und Jugendlichen, Familien und Bildungseinrichtungen vorgegangen wurde. Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, fand bereits im August 2020 deutliche Worte: „In der Coronakrise war schon früh zu beobachten, dass die ersten Fitness- und Nagelstudios aufmachten, ehe sich in den Schulen und Kitas etwas tat. Die Rechte von Kindern auf Bildung, auf Spielen, auf Freundschaft, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf Schutz – weil soziale Kontrolle ein wichtiger Schutz für Kinder ist – alle diese Rechte werden bis heute sehr viel mehr eingeschränkt als zum Beispiel das Recht auf Gewerbefreiheit. Oder sogar das Recht auf Feiern“. Daraus schließt Hilgers: „Unsere Gesellschaft hat die Kinderrechte nach wie vor nicht anerkannt, übrigens auch deren Beteiligungsrecht. Umfragen unter Kindern und Jugendlichen zeigen: Sie haben den Eindruck, dass sie überhaupt nicht gefragt werden. Ihre Rechte werden nicht ernst genommen. Und ich sage das deutlich: Das gilt leider auch für die Rechte vieler Mütter, die in der Krise benachteiligt wurden und ihren Beruf nur noch teilweise ausüben konnten. Da hat ein gesellschaftlicher Rückschritt stattgefunden, sowohl was die Rechte der Kinder als auch die Rechte der Frauen angeht.“
 
        Entsprechend rügte die Kommissarin für Menschenrechte des Europarats, Dunja Mijatović, am 13. Juli 2021 in einem Brief an die damalige deutsche Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht die Bundesrepublik Deutschland bei der Umsetzung der Kinderrechte im Vergleich zu den anderen 46 Europarats-Mitgliedsstaaten nicht nur in Bezug auf die gescheiterte Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, sondern auch wegen der besonderen Schärfe der Corona-Maßnahmen gegenüber Kindern und Bildungseinrichtungen seit März 2020.17 In ihrer Antwort vom 24. August 2021 auf den Brief der Europarats-Kommissarin musste die Ministerin diesen Vorwurf einräumen: „Soweit Sie anmerken, Deutschland habe im europäischen Vergleich einen besonders strikten Kurs eingeschlagen, was Schulschließungen angeht, gebe ich Ihnen zunächst Recht: Deutschland ist zu Beginn der Pandemie angesichts der noch unerforschten Krankheit und der dünnen, zum Teil noch gar nicht vorhandenen Datenlage hinsichtlich der Auswirkungen des Virus auf Kinder sowie deren Rolle im Infektionsgeschehen in der Tat mit besonderer Vorsicht vorgegangen.“18
 
        Auch der Report der interministeriellen Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesfamilienministeriums vom 15. September 2021 gesteht eine zumindest bislang nicht ausreichende Berücksichtigung des Kindeswohls und der Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung mehr als indirekt ein: „Zu beachten ist, dass Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie erlassen werden, nicht nur mit den Grundrechten, sondern auch mit der VN-Kinderrechtskonvention (VN-KRK) in Einklang stehen müssen, zu der u.a. das Recht auf Bildung (Art. 28 VN-KRK), das Recht auf Freizeit (Art. 31 VN-KRK) und das Recht auf Gesundheit (Art. 24 VN-KRK) zählen. Diese Vorgaben sind ebenfalls zu berücksichtigen.“19 Wenn solche völkerrechtlichen und rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeiten von einem interministeriellen Bericht für das Bundeskabinett explizit eingefordert werden, ist das bezeichnend für deren bisherige Berücksichtigung. Dass dabei der Kindeswohlvorrang (nach Art. 3 UN-KRK) und die Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung noch nicht einmal (ausreichend) Erwähnung finden, kann ebenfalls als Ausdruck für deren bisherige Relevanz im Regierungshandeln betrachtet werden.
 
        „Hat Deutschland ein Problem mit Kindern?“, fragte Ende 2021 auch die „Süddeutsche Zeitung“ und konstatierte: „Verlass ist in der deutschen Pandemiepolitik bisher fast immer darauf gewesen, dass die Kinder in der Debatte um Maßnahmen zunächst mal vergessen wurden“. Kindern wurden dabei durchaus in der Öffentlichkeit Rollen zugewiesen, zuerst jene als „potenzielle Virenüberträger und folglich Gefährder der öffentlichen Erwachsenengesundheit“, in der Folge als Betreuungsobjekte oder Leistungserbringer.20 Ein Blick in andere Länder zeigt dabei, dass eine andere Prioritätensetzung in der Pandemie, um Kinderrechte zu wahren, durchaus möglich ist, etwa beim Offenhalten von Schulen und Kitas wie in Frankreich oder Dänemark.21
 
        Kinder- und Jugendrechte sind keine Schönwetter-Angelegenheit für pandemiefreie Zeiten, sondern in der UN-KRK verankertes Völkerrecht sowie seit 1992 geltendes Bundesgesetz, seit 2010 explizit vorbehaltlos. Darin verpflichtet sich die Bundesrepublik etwa, dass bei „allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes (…) vorrangig zu berücksichtigen ist“ (Art. 3 UN-KRK). Was sich auf dem Papier gut liest, ist in der Praxis in den vergangenen Jahren weitgehend versäumt worden. Sinnbildlich für die Umsetzungsschwäche ist der letztlich gescheiterte Regierungsentwurf zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz vom 19. Januar 2021.22 Entgegen der expliziten Formulierung in der Kinderrechtskonvention, dass das Kindeswohl „vorrangig“ zu berücksichtigen ist, sollte hier nur eine „angemessene“ Berücksichtigung festgeschrieben werden. Auch die Verengung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen auf „rechtliches Gehör“ fällt hinter die Regelungen aus der UN-KRK zurück. Insofern ist der Anfang Juni 2021 von Lamprecht als gescheitert bezeichnete Gesetzentwurf zu Kinderrechten im Grundgesetz (Art. 6) tatsächlich kein großer Schaden. Dass man es besser hätte machen können, zeigen die Kinderrechtsformulierungen in 15 Landesverfassungen (zuletzt – mit Volksabstimmung – in Hessen und in Bremen) oder der entsprechende Artikel der EU-Grundrechtecharta (Art. 24). Womöglich lässt sich der Entwurf aber auch als Ausdruck der Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise einordnen.
 
        KINDERPOLITIK ALS KINDERSOZIALPOLITIK
 
        Wie reagierte die Politik auf die wahrgenommenen Defizite ihrer Corona-Politik? Der bereits genannte Report der interministeriellen Arbeitsgruppe von September 2021 fasste den Forschungsstand zu den psychosozialen Folgen von (Regierungsmaßnahmen gegen) Corona klar zusammen: „Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen während der Phase des Lockdowns auf erhebliche psychische, aber auch auf körperliche Belastungen bei Kindern und Jugendlichen, teilweise auch auf Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, verursacht durch die bisherigen pandemiebedingten Einschränkungen, hin. Insbesondere für vulnerable Gruppen von Kindern und Jugendlichen ist ein verlässlicher Bildungs- und Betreuungsbetrieb die zentrale Maßnahme, um bestehende Belastungen nicht weiter zu erhöhen, sondern bewältigen zu können.“23 Auch gesteht der Bericht zur „Nutzung bereits entwickelter Regeln und Hygienekonzepte zum vereinsbasierten Sporttreiben und zur außerschulischen Jugendbildung“ einigen Verbesserungsbedarf ein: „Die zentrale Bedeutung sportlicher Aktivität für die physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen muss im Falle der Erwägung neuerlicher Einschränkungen organisierter Sportangebote stärkere Berücksichtigung finden als bisher.“24
 
        Der Bericht lässt durchblicken, dass er zwischen Pandemiefolgen und Auswirkungen von Maßnahmen zu unterscheiden weiß, wenn es heißt: „Die Beschränkungen haben zu erheblichen psychischen, aber auch zu körperlichen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen und teilweise auch zu Entwicklungsverzögerungen geführt. Welche langfristigen Folgen das reduzierte Bildungs- und Betreuungsangebot auf Kinder und Jugendliche haben wird, ist noch nicht abschätzbar.“25 Nur sehr rudimentäre Hinweise finden sich auf durch Corona(-Maßnahmen) verstärkte Kinderarmut, das Feld der Kinder- und Jugendpartizipation wird praktisch gar nicht beachtet. Bei der Vorstellung erklärte die Bundesfamilienministerin Lambrecht jedoch: „Mit unserem Aufholprogramm geben wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die Pandemie hinter sich zu lassen: mit Bildungs- und Freizeitangeboten, die jetzt helfen, Einsamkeit, Bewegungsmangel und Lernrückstände zu überwinden.“26
 
        Dieser Anspruch erscheint angesichts des geringen finanziellen Umfangs im Verhältnis zu dringend notwendigen Mitteln fragwürdig. Noch ohne einen Cent für dringend notwendige Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und eine armutsfeste Kindergrundsicherung bilanziert zu haben, weist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schon auf einen Sanierungsstau an Schulen in Höhe von 44,2 Milliarden Euro und 9,7 Milliarden Euro an Kitas hin, der endlich aufgelöst werden müsse.27 Angesichts dieser dringend notwendigen Mittel allein im Bildungsbereich ist das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein.28
 
        Dies betrifft insbesondere auch den Kampf gegen Kinderarmut. Mitte 2020 veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung Zahlen, nach denen jedes fünfte Kind, das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, in Armut aufwachse. Etwa 1,87 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben im System der Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II, „Hartz IV“). Die Kinder- und Jugendarmut verharre seit Jahren auf hohem Niveau und sei trotz langer guter wirtschaftlicher Entwicklung kaum zurückgegangen, Kinderarmut somit seit Jahren ein ungelöstes strukturelles Problem in Deutschland. Davon ausgegangen wird, dass „die Corona-Krise (…) die Situation für arme Kinder und ihre Familien weiter verschärfen“ werde und „mit einem deutlichen Anstieg der Armutszahlen zu rechnen“ sei.29 Im Februar 2022 hat ein Bündnis von 17 Kinderhilfsorganisationen und Sozialverbänden ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem die Unterzeichnenden fordern, zur Umsetzung des in der EU-Kindergarantie beschlossenen Nationalen Aktionsplans in Deutschland den Kampf gegen Kinderarmut nachhaltig, partizipativ und multidimensional anzugehen.30 Als wichtiger Baustein in der Gesamtstrategie wird dabei die Kindergrundsicherung genannt.
 
        Das Problem am bisherigen System der Ehe- und Familienleistungen (Kindergeld/Kinderfreibeträge, Ehegattensplitting und weitere) ist unter anderem, dass die reichsten Haushalte gegenüber den ärmsten Haushalten bevorzugt werden, wie eine Kurzexpertise im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung bereits 2016 ergab: „Während 13 Prozent der Ausgaben an die reichsten 10 Prozent der Haushalte gehen, erhalten die ärmsten 10 Prozent lediglich 7 Prozent der Ausgaben.“31 Zudem sind im System der Grundsicherung immer noch keine bedarfsgerechten Regelleistungen für Kinder vorgesehen, und der Kinderzuschlag wie auch das Bildungs- und Teilhabepaket erreichen seit Jahren regelmäßig nicht einmal die Hälfte der berechtigten Kinder.32 Diesen und weiteren dringenden Reformbedarf versuchen Konzepte einer Kindergrundsicherung gebündelt und verknüpft mit Infrastrukturleistungen zu bearbeiten, um Kinderarmut wirksam zu vermeiden und zu vermindern. Das Bündnis Kindergrundsicherung beispielweise spricht sich für eine Kindergrundsicherung in Höhe von 695 Euro aus; eine Summe, die sich aus dem verfassungsrechtlich bestimmten sächlichen Existenzminimum von 451 Euro und dem Freibetrag für die Betreuung und Erziehung beziehungsweise Ausbildung (BEA) in Höhe von 244 Euro ergibt.33 Dabei sollen nur Familien ohne oder mit geringem Einkommen den vollen Betrag erhalten. Unter Annahme eines Wegfalls anderer Familienleistungen sowie eines Rückflusses von Steuereinnahmen kommt das Bündnis auf einen Nettofinanzierungsbedarf von 20,5 Milliarden Euro.34
 
        Die aktuelle Regierung hat sich die Einführung einer Kindergrundsicherung auf die Fahnen geschrieben. Bisherige finanzielle Unterstützungen wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sowie der Kinderzuschlag sollen in einer einfachen Förderleistung gebündelt werden. Diese soll einen Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen sowie einen vom Elterneinkommen abhängigen Zusatzbetrag umfassen.35 Bei den Überlegungen zur Ausgestaltung einer Kindergrundsicherung ist zu beachten, dass Kinder und ihre Familien durch die anvisierten Maßnahmen dauerhaft aus Armut und Hilfsbedürftigkeit befreit werden. Kinder abzusichern ist wichtig, doch lassen sich diese nicht „autonom“ aus dem Familienkontext herauslösen und mit einer „eigenständigen Kindergrundsicherung“ oder ähnlichem scheinbar aus der Bedürftigkeit holen, während der Rest der Familie weiterhin dort verbleibt. Arme Kinder sind in der Regel Kinder armer Eltern(teile) und sollten nicht gegen sie ausgespielt werden. Konzepte, die pauschal allen und damit auch vielen nicht-bedürftigen Eltern und Kindern mit enormen Finanzmitteln unter die Arme greifen sollen, müssen kritisch geprüft werden, ob diese tatsächlich geeignet sind, Kinderarmut zu vermindern und zu verhindern, das heißt, die Ziel-Mittel-Relation bedarf einer präzisen Analyse. Außerdem ist es auch und gerade in der politischen Debatte über soziale Polarisierung wichtig, die Primärverteilung des gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums bei allen sinnvollen Forderungen von Maßnahmen gegen Kinderarmut im Blick zu behalten. Schließlich kann ein arm gemachter Staat nur schwerlich Armut bekämpfen und Kinderrechte garantieren.36
 
        FAZIT
 
        An Kinderperspektiven anknüpfende Strategien sollten Konzepte der Armutsbekämpfung, der Partizipation junger Menschen und der Förderung sozialer Infrastruktur vereinen, die den gesellschaftspolitischen Kontext nicht aus den Augen verlieren. Erstens müssen dringend Maßnahmen gegen Armut und zur sozialen Absicherung von Kindern und ihren Familien ergriffen werden. Zweitens müssen die kinderrechtlichen Prinzipien des Kindeswohlvorrangs, des Schutzes, der Förderung und vor allem der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Jugendverbänden (wieder) aufgebaut beziehungsweise umgesetzt werden. Damit verbunden sind, drittens, Maßnahmen für einen pandemiegerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld – vor allem mittels Jugendhilfe und offener Arbeit. Zur wirksamen Revitalisierung von Kinderrechten und zur effektiven Bekämpfung von Kinderarmut werden somit ausreichende Mittel benötigt. Wenn jedoch ab 2023 die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll, stellt sich nicht nur hinsichtlich der Umsetzung von Kinderrechten und der Bekämpfung von Kinderarmut die Frage, wie notwendige Investitionen in Kindergrundsicherung, Bildung und Jugendhilfe adäquat finanziert werden sollen.
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        WIE GEHT ES DEN KINDERN IN ZEITEN VON CORONA?
 
        Lars Alberth
 
        Über Kinder in der Pandemie zu sprechen, heißt vor allem, über Kindheit zu sprechen. Wenn Gesellschaft, Politik oder Wissenschaft kindbezogene Programme entwerfen und Entscheidungen begründen, so tun sie dies immer mit Bezug auf den sozialen Status von Kindern. Was auch immer wir von einzelnen Kindern erwarten – dass sie in der Schule erfolgreich sind, lieb und möglichst glücklich – wird gerahmt und gestützt durch eine Reihe an Institutionen (Schule, Pädiatrie, Familie, Kinder- und Jugendhilfe), die definieren, was eine „gute Kindheit“ ausmacht. Kindheit als sozialer Status heißt, dass deren Inhaber*innen mit „Rechten, Rechtsbegrenzungen und Pflichten“ ausgestattet werden,01 die allein aus der Zugehörigkeit zu einer Alterskategorie resultieren. Und der soziale Status „Kindheit“ ist ein ziemlich niedriger, das heißt, wir gewähren ihren Statusinhaber*innen – den Kindern – vergleichsweise wenig Rechte und Pflichten. Wenn im Folgenden also danach gefragt wird, wie es den Kindern in der Pandemie geht, so müssen stets auch die Erwartungen berücksichtigt werden, anhand derer wir gesellschaftlich beurteilen, dass es Kindern gemessen an ihrem sozialen Status gut geht. Es ist davon auszugehen, dass die Art und Weise, wie die Bildungs- und Gesundheitspolitik, die lokalen Behörden, Schulen und Familien auf die Pandemie reagierten und noch immer reagieren, nicht auf grundsätzlich neue Vorstellungen von Kindheit zurückgreifen, sondern sich an bestehenden Strukturen, normativen Vorgaben und gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Lösungen orientieren.
 
        Im Folgenden trage ich einige Befunde zur Lage der Kinder in der Pandemie zusammen. Diese Befunde sollen zugleich als Indikatoren einer als gesellschaftlich erwarteten „Kindheit“ dienen, eben jener Leitbilder „guter Kindheiten“.02 Einsichten in die Unterschiede in der Behandlung, die wir Kindern und Erwachsenen in Pandemie zukommen lassen, zeigen somit nicht nur die Lage von Kindern in der Pandemie an, sondern auch, wie wir „gute“ und „schlechte“ Kindheiten in der Pandemie entwerfen.
 
        KINDHEITEN IM VERGLEICH
 
        Will man eine Einschätzung dazu vornehmen, wie es Kindern in der Pandemie geht, muss man festlegen, mit welchen anderen Lebenslagen man die „pandemische Lage“ von Kindern vergleicht. Hier kommen drei Achsen des Vergleichens ins Spiel, die alle im Weiteren in unterschiedlichem Ausmaß angewandt und konkretisiert werden.
 
        Kindheit vor und während der Pandemie: Auf dieser ersten Achse wird die Lage der Kinder in der Pandemie mit der vor der Pandemie verglichen. Solche Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlen zu Gefährdungslagen, kindlichem Wohlbefinden, Gesundheitszustand, Bildungserfolg und -beteiligung, Dichte und Häufigkeit von Sozialbeziehungen oder Medienkonsum. In dieser Logik des Vergleichens wird der Einfluss sichtbar, den etwa das Infektionsgeschehen, Gesundheits- und Bildungspolitik oder die Strategien der Familien angesichts von einschränkenden Maßnahmen und veränderten Sorge- und Betreuungsverhältnissen haben: Schnellen also aufgrund vermehrter familiärer Konflikte während des Lockdowns Misshandlungsraten in die Höhe? Welchen Einfluss hat das Home-Schooling auf die Schulleistungen der Kinder? Inwieweit wirken sich die ständige Sorge um die Ansteckungsgefahr in Schulen oder die Kontaktbeschränkungen zu Freund*innen auf das psychische Wohlbefinden aus?
 
        Vergleich unterschiedlicher Kindheiten in der Pandemie: Auf einer zweiten Achse können unterschiedliche Lebenslagen von Kindern in der Pandemie verglichen werden. Ein solcher Vergleich betont, dass Kinder in prekären und insbesondere in Armutslagen von der Pandemie stärker oder zumindest anders betroffen sind als die Kinder der Mittelschichten oder der Bildungs- und Wirtschaftseliten. Zum sozioökonomischen Hintergrund und Geschlecht können weitere Merkmale wie kulturelle beziehungsweise ethnische Zugehörigkeiten oder gesundheitliche, psychische oder körperliche Einschränkungen hinzugezogen werden. Auch diesem sozialen Vergleich ist der zeitliche Vergleich eingeschrieben, allerdings werden stärker die Differenzen zwischen Kindern in der Pandemie betont. Die hier herangezogenen Daten zeigen, dass sich nur bedingt Aussagen dazu treffen lassen. Das liegt zum einen an fehlenden Daten, zum anderen aber auch an einem Mittelschichts- und Geschlechter-Bias einiger Studien, das heißt, es wurden vor allem Daten über die Befragung von Müttern der Mittelschicht erhoben, seltener über Väter oder Sorgeberechtigte mit niedrigem sozioökonomischem Status.
 
        Vergleich der Lebenslagen von Kindern und Erwachsenen: Auf der dritten Achse ist ein Vergleich über verschiedene Altersgruppen hinweg möglich: Betrifft die Pandemie in ihrer Entwicklung und ihren Auswirkungen Kinder anders als Jugendliche, Erwachsene und Alte? Hierunter fallen zunächst die genuin medizinischen Vergleiche: Infizieren sich Kinder häufiger oder seltener mit Covid-19, sind die Krankheitsverläufe leichter oder schwerer, und führen Erkrankungen bei Kindern zu anderen gesundheitlichen Folge- oder Begleiterkrankungen?03 Solche Vergleich der Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Erwachsene sind auch im öffentlichen Diskurs prominent, nämlich immer dann, wenn Kinder herangezogen werden, um entweder die Unzumutbarkeiten der Pandemie oder der politischen Steuerungsbemühungen zu betonen, oder wenn sie gar als „Treiber der Pandemie“ für das Infektionsgeschehen selbst verantwortlich gemacht werden.04 Abseits der öffentlichen Rhetorik, die Kinder gerne wahlweise als für die Gesellschaft gefährlich oder durch die Gesellschaft gefährdet begreift,05 ist die Frage des Vergleichs der Lebenslagen von Kindern und Erwachsenen in der Pandemie soziologisch höchst aufschlussreich. Anstatt einfach zu fragen, ob es Kindern schlechter oder besser als Erwachsenen geht, lässt sich erfassen, inwieweit sich in der Pandemie soziale Ungleichheiten zwischen den Altersgruppen der „Kinder“ und „Erwachsenen“ selbst fortschreiben.
 
        KEIN FOKUS AUF ARMUT, BILDUNG UND MEDIENKONSUM
 
        In diesem Beitrag werden verschiedene Indikatoren herangezogen, um die Lebenslage der Kinder in Deutschland während der Pandemie abzubilden. Ich vertrete dabei folgenden Standpunkt: Zu allererst sollte es um die Lage der Kinder im Hier und Jetzt gehen und nur in zweiter Linie um den zukünftigen Wert der Kinder für die Arbeits-, oder Gesundheitsmärkte. Wenn im Folgenden danach gefragt wird, wie es den Kindern in der Pandemie geht, dann meint dies deren Wahrnehmung der Pandemie. Wenn davon ausgegangen wird, dass Kindheit einen eigenen, vergleichsweise niedrigen sozialen Status darstellt, so muss klar zwischen der gesellschaftlichen Inanspruchnahme von Kindheit durch andere Parteien, Gruppen, Organisationen oder Fürsprecher*innen (zu denen naturgemäß auch ich gehöre) auf der einen Seite und den Handlungsspielräumen, Rechten und Ressourcen auf der anderen Seite unterschieden werden, auf die Kinder als Mitglieder der Statusgruppe „Kindheit“ zurückgreifen können. Das führt mitunter zu der paradoxen Situation, dass Kinder und Kindheiten zwar öffentlich thematisiert werden können, dass es dabei aber gar nicht um die Kinder selbst geht, sondern um die Interessen Dritter. Wie zu zeigen sein wird, steht der Erfassung eben dieser Lebenslagen von Kindern in der Pandemie das Interesse Erwachsener an Kindheit als Element gesellschaftlicher Ordnung und sozialer Bewertung entgegen.
 
        Genau aus diesem Grund wird auf eine eingehende Untersuchung der Armutslagen, Bildungsungleichheiten und Konsumgewohnheiten von Kindern verzichtet. Bildungsökonomie und Erziehungswissenschaften haben deutlich auf die sozialen Kosten der Schulpolitik der vergangenen zwei Jahre hingewiesen.06 Ob die Corona-Pandemie dagegen zu einem Anstieg der Kinderarmut geführt hat, dazu liegen bislang eher warnende Äußerungen der Sozialverbände vor und wenige belastbare empirische Befunde. Zudem weisen die üblichen Berechnungen der Kinderarmut den Anteil derjenigen Kinder aus, die in Haushalten leben, die entweder gemäß der Definition der relativen Einkommensarmut (ein Haushalt verfügt über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens) zuzurechnen sind, oder als Empfänger von Leistungen nach Sozialgesetzbuch II gezählt werden.07 Es geht also letztlich um die ökonomische Stellung der Eltern.
 
        Laut der KIM-Studie von 2020 ist der Medienkonsum der Kinder im ersten Corona-Jahr zwar angestiegen, jedoch nicht übermäßig. Die Untersuchung wurde zudem im Herbst zu einem Zeitpunkt durchgeführt, zu dem der reguläre Schulbetrieb wiederaufgenommen wurde. Vor allem war eine verstärkte Nutzung der Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ zu verzeichnen.08 Wie dieser Befund allerdings zu deuten ist, beispielsweise ob die Pandemie als Katalysator für die Durchsetzung neuer Mediengewohnheiten der Kinder fungiert hat, hängt stark von der analytischen Brille ab, insbesondere, welchen zukünftigen Nutzen oder welche Gefahren man Medienpraktiken der Kinder zuschreibt. Freilich kann sich die Mediennutzung auf die akute Situation von Kindern auswirken, etwa wenn diese zum Gegenstand familiärer Konflikte wird.
 
        Ich fokussiere stattdessen zwei Phänomene: erstens Gewalt gegen Kinder und zweitens Wohlbefinden der Kinder und ihrer Familien in der Pandemie. Die Datenlage ist insgesamt als eher unbefriedigend einzuschätzen. Die meisten Daten werden über die Eltern erhoben, sind schwer mit Daten aus der Zeit vor Corona zu vergleichen, oder sie fehlen hier ganz. Die hier diskutierten Indikatoren geben zwar somit einen begrenzten Einblick in die Lebenslage von Kindern. Sie sind aber auch selbst ein Ausdruck der sozialen Lage von Kindern, die unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Bildung, Geschlecht oder anderen Faktoren sozialer Ungleichheit den niedrigen sozialen Status von Kindern anzeigen. Auf die Frage danach, wie es Kindern während der Covid-19-Pandemie geht, lautet die hier gefundene Antwort: Es geht ihnen der Tendenz nach nicht besser, aber Umfang und Art der verfügbaren Daten erlauben kaum Vorher-Nachher-Vergleiche.
 
        STIEG DIE GEWALT GEGEN KINDER?
 
        Gewalterleben im privaten Raum der Familie wirkt sich stark negativ auf die Lebenslage von Kindern aus. Es steht zu vermuten, dass sowohl die Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens als auch die mit dem Pandemieverlauf einhergehenden Planungsunsicherheiten zu familiären Konflikten und in der Folge zu erhöhten Gewaltraten führen könnten.09 Vor allem der Lockdown im Frühjahr 2020 schränkte den Zugang der Kinder zu Räumen jenseits des unmittelbaren Wohnraums drastisch ein. Mit der Schließung von Kindertagesstätten, Schulen und Spielplätzen wurden auch Kontakte zu Freund*innen, Familienmitgliedern, Bekannten, sowie Lehr- und weiteren Betreuungspersonen eingeschränkt. Die physischen und auch digitalen Räume, die Kindern zugestanden werden, sind deutlich enger gefasst als die der Erwachsenen. In Konfliktfällen stehen damit den Betroffenen kaum Orte des Rückzugs oder Mittel für räumliche Distanzierung oder Flucht zur Verfügung.
 
        Ein erstes Bild lässt sich über die sogenannten Hellfeldstatistiken zeichnen. Gemeint sind damit die jährlichen Erhebungen von öffentlichen und privaten Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Polizei und der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Daten sind vor allem aber Aktivitätsberichte der Jugendämter und Strafverfolgungsbehörden. Veränderungen der Kriminalstatistik oder der Gefährdungseinschätzungen zum Kindeswohl sind nicht als genaues Abbild der Gefährdungslagen von Kindern in der Pandemie zu deuten. Die Einschränkungen des Zugangs zu öffentlichen Räumen führen zu einer verminderten Sichtbarkeit von Kindern für Außenstehende. Das wiederum kann zu einer geringeren Anzahl von Meldungen beziehungsweise Anzeigen bei Jugendamt oder Polizei führen. Seit Jahren steigt allerdings auch die Aufmerksamkeit gegenüber Gewalt gegen Kinder. So lässt sich bei den Gefährdungseinschätzungen durch die Jugendämter ein kontinuierlicher Zuwachs von Meldungen beobachten. Die Tabelle präsentiert die Anzahl der Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen (KWG) zu Beginn der Statistik im Jahr 2012, im letzten Jahr vor der Pandemie (2019) und die aktuellsten verfügbaren Daten (2020).
 
         
          Tabelle: Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung nach Sozialgesetzbuch VIII §8a
 
                   
                	 
                	 
                  2012
  
                	 
                  2019
  
                	 
                  2020
  
  
                	 
                  Verfahren insgesamt
  
                	 
                  106623
  
                	 
                  173029
  
                	 
                  194475
  
  
                	 
                  akute KWG
  
                	 
                  16875
  
                	 
                  27980
  
                	 
                  29690
  
  
                	 
                  latente KWG
  
                	 
                  21408
  
                	 
                  27547
  
                	 
                  30861
  
  
                	 
                  keine KWG
  
                	 
                  68340
  
                	 
                  117502
  
                	 
                  133924
  
  
          
 
          Quelle: Statisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2020. Gefährdungseinschätzung nach §8a Absatz 1 SGB VIII, Wiesbaden 2021.
 
        
 
        Seit Einführung der Statistik haben sich die Zahlen fast verdoppelt: 2012 meldeten die Ämter 106623 Verfahren, im Pandemiejahr 2020 waren es 194475. Jährlich stiegen die Verfahren um etwa 10000 Fälle. Die Differenz zum Jahr 2019 betrug über 21000 Fälle. Die sogenannten akuten Kindeswohlgefährdungen, die also einer Intervention durch die Ämter bedürfen, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1710 Fälle, von 27980 auf 29690. Ihr Anteil sank damit leicht von 16,17 Prozent auf 13,86 Prozent. Auch der Anteil der latenten Kindeswohlgefährdungen blieb stabil bei 15,86 Prozent (2019 lag dieser bei 15,92 Prozent). Entsprechend stieg der Anteil derjenigen Verfahren, in denen keine Kindeswohlgefährdung identifiziert wurde, von 117502 auf 133924 Fälle, ein Anstieg um etwa einen Prozentpunkt auf 68,9 Prozent. Die Zahlen sind also als relativ stabil einzuschätzen und dokumentieren allenfalls eine leicht erhöhte Melderate.
 
        Dieser höheren Melderate steht eine gesunkene Anzahl von Inobhutnahmen von Kindern durch die Jugendämter entgegen; sie fiel von 49510 im Jahr 2019 auf 45444 im Jahr 2020 (Abbildung 1). Die Anlässe für die Ausübung des staatlichen Wächteramtes lassen sich dabei in drei Kategorien unterteilen. Kinder werden nämlich entweder auf eigenen Wunsch hin vom Staat aus den Familien herausgenommen, aufgrund einer dringenden Kindeswohlgefährdung oder weil Minderjährige unbegleitet aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Die absoluten Zahlen sanken 2020 für alle drei Gruppen. Auch der relative Anteil dieser drei Fallgruppen blieb im Vergleich mit dem Vorjahr stabil (Abbildung 2). Minimale Änderungen gab es zugunsten der Fallgruppe der Kindeswohlgefährdung: Sie stieg von 65,56 Prozent auf 66,73 Prozent. Die beiden anderen Gruppen sanken zusammen von 34,44 Prozent auf 33,27 Prozent.
 
         
          Abbildung 1: Inobhutnahmen 2019 und 2020 (absolute Zahlen)
 
          [image: Inobhutnahme wegen KWG lag 2019 bei 32.467 Fällen; auf eigenen Wunsch wurden 8.396 Minderjährige in Obhut genommen; 8.648 unbegleitet Einreisende wurden in Obhut genommen. 2020 wegen KWG: 30.324; auf eigenen Wunsch: 7.557; unbegleitete Einreise: 7.563] 
          Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2020. Gefährdungseinschätzung nach §8a Absatz 1 SGB VIII, Wiesbaden 2021.
 
        
 
         
          Abbildung 2: Inobhutnahmen 2019 und 2020, in Prozent
 
          [image: Anteil Inobhutnahme wegen KWG lag 2019 bei 65,56 Prozent; Anteil Inobhutnahme auf eigenen Wunsch 16,97 Prozent; Anteil: Inobhutnahme als unbegleitet Einreisende 17,47 Prozent; wurden in Obhut genommen. 2020 Anteil KWG: 66,72 Prozent; Anteil auf eigenen Wunsch: 16,64 Prozent; Anteil unbegleitete Einreise: 16,64 Prozent] 
          Quelle: Statisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2020. Gefährdungseinschätzung nach §8a Absatz 1 SGB VIII, Wiesbaden 2021.
 
        
 
        Trotz der höheren Anzahl an Gefährdungseinschätzungen wurden seltener Kinder in staatliche Obhut genommen und damit häufiger in den Familien belassen. Die Daten lassen sich am ehesten so interpretieren, dass die Ämter ihre Interventionspraxis im Wesentlichen nicht veränderten und tendenziell eher seltener eingriffen.
 
        Das Problem der Hellfeldstatistiken besteht letztlich darin, dass sie vorwiegend Veränderungen in der Anzahl der Verfahren und nur bedingt Veränderungen der Gefährdungslagen von Kindern anzeigen. Das geeignete Mittel dafür sind epidemiologische Studien zur Verbreitung von Gefährdungsrisiken in der entsprechenden Bevölkerungsgruppe. Diese Dunkelfeldstudien befragen entweder die Kinder selbst oder ihre Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten. Hier stoßen wir nun auf das zweite Phänomen, dass die wenigen Daten, die vorliegen, kaum Vergleiche über den An- oder Abstieg von Gewalterfahrungen zulassen. Daten liegen hier vor allem für den Bereich der Körperstrafen und Misshandlungserfahrungen vor.
 
        In einer Online-Befragung von 3800 Frauen in Deutschland vom Frühjahr 2020 kamen die Autorinnen zu dem Befund, dass insbesondere Frauen in Quarantäne einem erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt waren, nämlich 7,5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 3,1 Prozent aller Befragten.10 Das erhöhte Gewaltrisiko betraf auch Kinder. Das Risiko, dass im Haushalt lebende Kinder körperlich bestraft wurden, lag bei 6,5 Prozent. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, stieg das Risiko, wenn Kinder unter 10 Jahren im Haushalt lebten, wenn sich die Befragten in Quarantäne befanden, mit akuten finanziellen Sorgen kämpften oder sich einer der erwachsenen Partner mit Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit konfrontiert sahen. Das Risiko stieg in diesen Fällen auf etwa 9 bis 10 Prozent an. Besonders betroffen waren Kinder in Familien, in denen mindestens ein Elternteil unter Angst oder Depression litt. Hier betraf es 14,3 Prozent. Es gibt also Befunde dafür, dass Gewalterfahrungen von Kindern in der Pandemie mit der Zunahme innerfamiliärer Belastungen steigen. Mit Blick auf den Vergleich von Kindheiten ist unklar, inwieweit die soziale Herkunft der Kinder ein Risikofaktor für Gewalt ist. Allenfalls lassen sich die Faktoren „Kurzarbeit/Arbeitslosigkeit“ und „akute finanzielle Sorgen“ als Indikatoren für prekäre Lebenslagen heranziehen, zu denen sicherlich auch Armut zählt.
 
         
          Abbildung 3: Körperliche Bestrafung von Kindern im Frühjahr 2020, in Prozent
 
          [image: Bei Kindern unter 10 Jahren im Haushalt wurden 9,2 Prozent körperlich bestraft; ein Partner litt unter Angst oder Depression: 14,3 Prozent; ein Partner von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bedroht: 9,3 Prozent; akute finanzielle Sorgen: 9,8 Prozent; Befragte in Quarantäne: 10,5 Prozent; Gesamtprävalenz: 6,5 Prozent] 
          Quelle: Janina Steinert/Cara Ebert, Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland während COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen: Zusammenfassung der Ergebnisse, München 2020, www.gesine-intervention.de/wp-content/uploads/Zusammenfassung-der-Studienergebnisse_6_2020.pdf; eigene Darstellung.
 
        
 
        Anzumerken ist auch, dass diese Daten auf der Befragung von erwachsenen Frauen beruhen und nicht der Kinder selber. Man muss also annehmen, dass die Dunkelziffer höher liegt. Für den Zeitraum seit Frühjahr 2020 liegt nach meiner Kenntnislage zum Thema Gewalt in der Familie keine Befragung von Kindern oder Jugendlichen vor. Die Datenlage erweist sich allerdings auch für den Zeitraum vor der Pandemie als unzureichend und nur schwer vergleichbar. In Befragungen von Eltern liegt der Anteil von Kindern, die körperliche Strafen erlebten, knapp über 70 Prozent, also deutlich über den Befunden von Steinert und Ebert. Zugleich liegt der Erhebungszeitpunkt der Daten schon über 10 Jahre zurück.11 In einer Befragung zur Prävalenz erlebter Körperstrafen in der deutschen Gesamtbevölkerung von 2015 errechneten die Autor*innen ebenfalls einen Anteil von etwa 70 Prozent, die Körperstrafen erlebten. Die jüngsten Befragten waren allerdings 14 Jahre, und für die Altersgruppe bis 20 Jahre wurde keine separate Häufigkeit für erlebte Körperstrafen berechnet.12 In einer Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen von 2014 berichten immerhin 64,2 Prozent der 16- bis 20-Jährigen, gewaltfrei aufgewachsen zu sein.13
 
        Noch problematischer ist die Datenlage zu Misshandlungsraten von Kindern. Die Dunkelfeldstudien aus der Zeit vor der Pandemie erfassen retrospektiv die Erfahrung von Jugendlichen und Erwachsenen14 – für die Zeit seit 2020 stehen hingegen keine epidemiologischen Daten zur Verfügung. Das allein ist schon ein Indikator für die relativ niedrige Relevanz, die der Lebenslage von Kindern unabhängig von der Pandemie beigemessen wird.
 
        WOHLBEFINDEN UND PSYCHISCHER GESUNDHEITSZUSTAND DER KINDER
 
        Den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Gefährdungsrisiken durch Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung lassen sich nun Daten gegenüberstellen, die das Wohlbefinden und den psychischen Gesundheitszustand von Kindern erfassen. In Deutschland liefert seit Beginn der Pandemie vor allem ein großer medizinischer Survey Daten und Analysen. An der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf wird die sogenannte COPSY-Studie (Corona und Psyche) durchgeführt, die das psychische Wohlbefinden von Kindern im Längsschnitt untersucht und mit Daten aus der Zeit vor der Pandemie vergleicht. Die Forscher*innen haben seit dem Sommer 2020 in insgesamt drei Erhebungswellen über 2000 Familien befragt und dabei mit über 1500 Kindern gesprochen.15 Schon in der ersten Erhebungswelle im Frühsommer 2020 zeigte sich, dass Kinder in der Pandemie häufiger über eine niedrigere gesundheitsbezogene Lebensqualität (40 Prozent) berichten als vor der Pandemie (15 Prozent) und dass sie häufiger unter psychosomatischen Beschwerden litten, vor allem unter Schlafproblemen, Irritabilität und Nervosität, Kopf- und Bauchschmerzen.16 Die zweite Welle bestätigte diese Befunde: Der Anteil an Kindern mit einer niedrigen gesundheitsbezogenen Lebensqualität stieg auf 47 Prozent. In der dritten Welle sank dieser Anteil auf 35 Prozent – die Zahl liegt damit aber immer noch mehr als doppelt so hoch als vor der Pandemie. Die Forscher*innen berichten auch von gehäuften psychischen Problemen (wie Angststörungen, Depressionen, Emotions- und Verhaltensstörungen): Der Anteil lag in den drei Erhebungswellen bei jeweils um die 30 Prozent. Vor der Pandemie waren nur etwa 17 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen betroffen. Der Survey belegt als einzige repräsentative Studie auch einen klaren Zusammenhang zur sozialen Herkunft: Kinder, deren Eltern über einen niedrigen Bildungsabschluss verfügen und entweder in beengten räumlichen Verhältnissen leben oder einen Migrationshintergrund aufweisen, zeigten häufiger eine niedrigere gesundheitsbezogene Lebensqualität und litten vermehrt unter psychischen Problemen, Angststörungen und Depressionen.17
 
        Gewissermaßen als Nebenprodukt liefert auch die COSMO-Studie der Universität Erfurt Einsichten in die Lebenszufriedenheit der Kinder. Diese sogenannte Snapshot-Erhebung untersucht in kurzen Abständen wiederholt ein ganzes Spektrum von Einstellungen der Befragten zu ihrer Risikowahrnehmung, zum Vertrauen in politische Maßnahmen und zum Impfverhalten, aber auch zu den Belastungen in der Pandemie. In der 12. Welle vom Mai 2020 wurde auch das Elternverhalten hinsichtlich Betreuungsleistung, Konflikte und physischer Gewalt erhoben. Dabei wurde auch eine Einschätzung zum Wohlbefinden der Kinder eingeholt. Den Aussagen der Eltern zufolge litten dabei besonders die jüngeren Kinder zwischen drei und sechs Jahren vor allem auch unter der Trennung von den Peers. Die Eltern dieser betreuungsintensiven Altersgruppe fühlten sich auch am stärksten überfordert.18
 
        Zusätzlich zu diesen eher psychologisch-medizinischen Erfassungen des Wohlbefindens von Kindern in der Pandemie gibt es einige quantitative und qualitative Erhebungen der sozialwissenschaftlichen Kinder- und Kindheitsforschung, die sich vor allem auf die Lebenswelt der Kinder und ihrer Eltern konzentrieren. So erfassten Jennifer Carnin und Svenja Garbade in einem qualitativen Forschungsprojekt die Sicht der Kinder auf die pandemische Ausnahmesituation. Sie händigten elf Kindern eine Einwegkamera aus, mit denen diese ihre eigene Situation fotografisch festhalten konnten. Anschließend wurden sie interviewt. Die so entstandenen Aufnahmen dokumentieren einen Blick der Kinder, der von sozialer Isolation, zeitlicher Gleichförmigkeit und den räumlichen Grenzen der familiären Wohnung geprägt war.19
 
        In der KiCo-Studie wurden über 25000 Eltern zu den Pandemieerfahrungen während des ersten Lockdowns befragt.20 Teil der Befragung war die Einschätzung der Zufriedenheit jedes im Haushalt lebenden Kindes durch den befragten Elternteil. Auch hier zeigt sich, dass die Kinder im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie als deutlich unzufriedener eingeschätzt wurde: Auf einer Skala von 0 (total unzufrieden) bis 10 (total zufrieden) rangierte die Zufriedenheit ihrer Kinder auf einem mittleren Niveau: Die Mittelwerte für die nach der Geburtenfolge sortierten Kinder rangieren zwischen 5,25 und 6. Die Befragten gaben allerdings an, dass die Kinder vor der Corona-Zeit deutlich zufriedener waren: Die Werte lagen hier für die Kinder durchgehend über 8. Die Zufriedenheitswerte der Kinder lagen dabei stets über dem Wert, den die Eltern für sich selbst angaben. Man muss für diese Zahlen jedoch immer im Hinterkopf behalten, dass sie auf den Einschätzungen von Eltern beruhen. In diesem Sinne sind diese Werte auch immer Aussagen über die eigenen Fähigkeiten, seinen Kindern eine glückliche beziehungsweise erfolgreiche Zeit zu gewähren. Sind die Kinder unzufrieden, so kann das von den Erwachsenen – sowohl von den Eltern selbst als auch von anderen – als Scheitern der eigenen elterlichen Aufgabe interpretiert werden.
 
        Entsprechend zeigt die KiCo-Studie eine Polarisierung zwischen den Familien. Während ein Teil der Befragten in den Einschränkungen einen Zugewinn an Zeit mit und für die eigenen Kinder und Chancen für die Neugestaltung des Familienlebens sieht, berichtet ein anderer Teil von Überforderungen, Schuldgefühlen und Kapitulation selbstgesteckter Erziehungsziele, vor allem mit Blick auf die Beschäftigung mit den eigenen Kindern sowie den Einsatz und Ausmaß des Medienkonsums der Kinder.21 So lassen sich die verschiedenen Befunde der KiCo-Studie vor allem auch als Außendarstellung „suboptimal funktionierender“ Familien interpretieren. Unter den gegebenen Bedingungen löst man die eigenen Erwartungen ein, so gut es eben geht. Die Einschränkungen sind für die eigenen Kinder spürbar, aber man sei keine „schlechte Familie“.
 
        In dieses Bild passen auch die Angaben der Eltern, dass sie den Kindern genug Rückzugsräume anbieten, man mit dem Home-Schooling eher unzufrieden sei (aber nicht total versage), die Unterstützung durch die Lehrer*innen der Schulen eher negativ ausfalle, die Kinder hingegen mit der Stimmung in der Familie größtenteils zufrieden seien.
 
        Diese Studien gewähren immerhin einen vermittelten Einblick in die Lebenslagen der Kinder und sie sind trotz der hier formulierten Kritik in ihrer wissenschaftlichen und sozialpolitischen Relevanz nicht zu unterschätzen. Die Regierungen von Bund und Ländern hatten lange genug gebraucht, um die Folgen der Pandemie für die Kinder überhaupt als zu bearbeitendes politisches Problem zu „entdecken“ oder gar einheitlich anzugehen – bis heute ist es Stückwerk und anfällig für parteipolitische und länderspezifische Sonderregelungen, und die Verantwortung wird letztlich den Familien zugeschoben und damit aus dem Bereich der gesundheitspolitischen Steuerungsambitionen ausgeschlossen.
 
        FAZIT: KINDER ALS ORGANISATIONSPROBLEM „GUTER ELTERNSCHAFT“
 
        Die Sorge um gute Elternschaft ist Teil dessen, was Doris Bühler-Niederberger als „normatives Muster guter Kindheit“ beschreibt: Kindheit in der deutschen Gesellschaft (man kann sie aber stellvertretend für den globalen Norden europäisch-nordamerikanischer Prägung betrachten) soll möglichst lange, möglichst behütet und als von der Erwachsenenwelt und ihren Problemen separiert erfolgen. Die Ausgestaltung dieser Lebensphase ist dabei stark von den Vorstellungen, Erziehungspraktiken und Leistungserwartungen der Mittelschichten abhängig, an denen die Familien anderer Soziallagen gemessen und bewertet werden.22 In diesem Sinne sind sowohl die herangezogenen Studien zum Wohlbefinden der Kinder als auch die Befunde Ausdruck dieser Sorge um eine gute Mittelschichtskindheit. So entspricht etwa die Befürchtung, Kinder würden einem zu großen Medienkonsum erliegen, einer Vorstellung von Bildungskindheit, mit der zugleich Kindheiten ärmerer Verhältnisse als defizitär abqualifiziert werden können. Öffentliche Diskussionen, die sich auf die Beschulungsraten und -modelle (Präsenzunterricht, Home-Schooling, Unterrichtsausfall, Bildungsrenditen) konzentrieren, achten letztlich auch nicht darauf, wie es den Kindern in der Pandemie geht, sondern darauf, was man von den Kindern, die die Pandemie jetzt durchleben, in der Zukunft noch (oder nicht mehr) erwarten kann. Diese Problematisierung entfaltet sich klar entlang der Zugehörigkeiten zu Altersgruppen (hier vor allem Kinder und Erwachsenen): Das Wohlbefinden der Kinder in der Pandemie wird zum Indikator für die gelingenden Leistungen der Eltern. Das bricht den direkten Vergleich von Kindern mit Erwachsenen: Was wir über die Lebenslage der Kinder in der Pandemie wissen, ist vor allem ein Indikator dafür, wie gering das gesellschaftliche Interesse für diese Gruppe vor und während der Pandemie ausfällt.
 
        Es gilt somit für die Kinder in Corona-Zeiten primär, was die Historikerin Martina Winkler in ihrer Analyse zur Repräsentation von Kindern in amerikanischen Filmen und Serien im Januar 2021 formulierte: „Kinder haben in dieser Erwachsenenwelt keinen individuellen Charakter, keine Ansprüche und keine Stimme, sie sind nur zweierlei: ein Organisationsproblem und eine Projektionsfläche für die Gefühle der Erwachsenen.“23
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        LEITBILDER „GUTER KINDHEIT“: DIE UTOPIE DER CHANCENGLEICHHEIT
 
        Tanja Betz
 
        „Kinder sind unsere Zukunft“ – mit diesem Slogan werden seit Jahren Forderungen unterlegt, um Kinder und ihr Aufwachsen im Zusammenspiel von öffentlicher und privater Verantwortung stärker in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Es geht beispielsweise darum, frühkindliche Angebote der Bildung, Betreuung und Erziehung auszubauen und die Ganztagsschule auszuweiten; ebenso sollen Unterstützungs- und Bildungsangebote für Eltern ausgedehnt werden, Qualitätsstandards in pädagogischen Institutionen etabliert und Qualitätsentwicklung vorangetrieben werden.
 
        Allerdings geht es nicht um die Kinder selbst, nicht um das Kind als Kind. Vielmehr geht es um die Institutionen der Kindheit, also Kindertageseinrichtungen, Schulen und die Familie sowie – abgeleitet hiervon – um das Kind als Humankapital: Es geht um das zukünftig nützliche Mitglied „unserer“ Erwachsenengesellschaft. Dieser Fokus ist Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer stärkeren „Kindzentrierung“ von politischen Debatten und Reformen.01 Diese Kindzentrierung ist sowohl in Deutschland als auch in weiteren europäischen Wohlfahrtsstaaten seit den 1990er Jahren zu beobachten und eingebettet in übergreifende sozialinvestive politische Strategien („child-centered social investment strategies“).02 Diesen Strategien liegen Leitbilder guter Kindheit und guter Elternschaft zugrunde, die Chancengleichheit zum Ziel haben, aber gerade von Kindern und Eltern in weniger privilegierten sozialen Positionen ungleich schwerer zu realisieren sind.
 
        SOZIALINVESTITIONEN IN (WENIG PRIVILEGIERTE) KINDER
 
        In sozialinvestiven Strategien und Leitbildern nehmen Kinder und vor allem die Ausgestaltung der Lebensphase (frühe) Kindheit eine relevante Stellung ein. Diese Relevanz zeigt sich im Zeitverlauf in der Entwicklung der deutschen Bildungs- und Betreuungspolitik.03 Während klassische Sozialpolitik „auf ex post Entschädigung von Einkommens- und Arbeitsplatzverlusten zielt, beispielsweise durch Arbeitslosengeld, will vorbeugende Sozialpolitik die Bürger ex ante mit Fähigkeiten ausstatten“. Sozialinvestitionspolitik stellt entsprechend „Bildung und (arbeitsmarktrelevante) Fähigkeiten (…) ins Zentrum sozialstaatlicher Aktivität“.04 Diese Politik zeichnet sich, gerade in Bezug auf Kinder, durch eine „(langfristige) Zukunftsorientierung und das temporale Auseinandertreten von Kosten und Erträgen“ aus; der Hauptnutzen der Investitionen zeigt sich in der Zukunft.05 Weil früh und effektiv in Bildung und Betreuung der Kinder investiert wird, sind hohe Gewinne für die Gesellschaften in der Zukunft zu erwarten.06 Ein Schwerpunkt sozialinvestiver Politikstrategien liegt in den Investitionen in Kinder aus weniger privilegierten Familien und ist am Ideal der Chancengleichheit orientiert.07 Hier erweisen sich frühe Investitionen als besonders effizient. Ein politisches Ziel ist es dabei, früh bildungsbezogene Ungleichheiten abzubauen08 und Kinderarmut zu reduzieren. Bildungs- und sozialpolitische Ausgaben, die in diesen Bereich fließen, lassen sich so als Investitionen verstehen und gesellschaftlich legitimieren.09
 
        Diese Kindzentrierung ist Ausdruck eines „gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel(s)“10 und damit einhergehend eines neuen Wohlfahrtsstaatsverständnisses. Die akademische und politische Debatte11 wurde in nicht unerheblichem Maße von internationalen Organisationen, wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Europäischen Union angestoßen, die „diesen sozialpolitischen Perspektivwechsel unterstützt und seine Ausarbeitung gefördert haben“.12
 
        Die Investitionen in das Humankapital der Gesellschaftsmitglieder, gerade auch der Kinder, lassen sich verstehen als „Königsweg der Vorbereitung auf eine Zukunft in einer globalisierten Wissensgesellschaft“.13 Zentral für die neue wissensbasierte Ökonomie sind dabei kognitive Fähigkeiten der Kinder, ihre Sozialkompetenzen und ihre Motivation, zu lernen.14
 
        Die Investitionen in Humankapital werden gekoppelt an Aktivierungsstrategien. Das Ziel einer frühen Aktivierung der Gesellschaftsmitglieder erklärt den öffentlichen sowie den sozial- und bildungspolitischen Fokus auf die (frühe) Kindheit.15 Ebenso lassen sich diese Strategien und Schwerpunkte in der Familienpolitik auffinden, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Stellung einnimmt.16 Damit behält die Familie im kindzentrierten Sozialinvestitionsstaat ihre konstitutive Bedeutung bei.17 Sie bleibt zentral auch angesichts der markanten Veränderungen, weg von der „konservativ-bürgerlichen Familienkindheit“ und hin zu einer „Bildungskindheit“, denn ihr kommt wie allen Institutionen der Kindheit die Aufgabe zu, „die erwartete Nützlichkeit der Kinder ‚nachhaltig‘ zu fördern und zu fordern“.18 Zudem spielt das lebenslange Lernen eine entscheidende Rolle in sozialinvestiven Ansätzen.19
 
        Da sich Kindheit „direkter politischer Steuerung“ entzieht,20 setzen Umbauten des Sozialstaats und entsprechende vorbeugende Politikstrategien sowohl an der Institution „Familie“ als auch an den außerfamilialen Institutionen Kindertagesbetreuung und Schule an. Außerdem nehmen sie Einfluss auf die sozialen Beziehungen zwischen Kindern und verschiedenen relevanten Akteuren der Kindheit wie Eltern oder Fach- und Lehrkräfte.21 Mit der Kindzentrierung verändert sich demzufolge auch das Zusammenspiel von privater und öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen von jungen Menschen. Zugleich zielen sozialinvestive Strategien darauf ab, Menschen zu befähigen und darauf vorzubereiten, mit (neuen) Risiken umzugehen.22 Hierzu gehört zum Beispiel die zunehmende Arbeitsmarktintegration von Frauen, die mit einem Betreuungsbedarf kleiner Kinder einhergeht. Aktivierung soll auch dazu dienen, dass sich die Bürger/innen initiativ selbst helfen, statt wie bisher auf den Risikotransfer vom Individuum zum Staat zu vertrauen und mit einer sozialpolitischen Risikoabsicherung zu rechnen.23
 
        LEITBILDER IM SOZIALINVESTIVEN WOHLFAHRTSSTAAT
 
        Mit sozialinvestiven Politikstrategien und entsprechenden Diskursen gehen spezifische sozialpolitische Leitbilder der Investition, Aktivierung und Prävention einher. Diese werden in politikwissenschaftlichen Zusammenhängen in ihren Entwicklungsverläufen und auf ihre Auswirkungen hin analysiert.24 Darüber hinaus sind mit sozialpolitischen Leitbildern und entsprechenden politischen Strategien auch Leitbilder guter Kindheit und guter Elternschaft verknüpft. Obwohl die Auseinandersetzung mit solchen Leitbildern für die Sozial- und Erziehungswissenschaft von unmittelbarer Bedeutung ist, liegen bislang nur wenige empirische Analysen vor.
 
        Leitbilder werden in der Forschung vielfach als sozial geteilte Normalitätsvorstellungen angesehen, die als erstrebenswert gelten.25 Im Folgenden werden Leitbilder als sozial geteilte Vorstellungsmuster verstanden, die sich auf eine erwünschte Zukunft oder auf den Erhalt eines Status Quo beziehen.26 Leitbilder sind erziehungswissenschaftlich interessant, weil sie die „Wahrnehmungs-, Denk-, Bewertungs- und Handlungsorientierungen der Akteure durch ihre Ausrichtung auf einen gemeinsam geteilten Zukunftshorizont“27 synchronisieren und strukturieren und diese angestrebte Zukunft durch entsprechendes (pädagogisches/elterliches) Handeln realisiert werden soll. Offen ist indessen, wem es unter welchen Bedingungen möglich ist, das eigene Handeln an den Leitbildern zu orientieren und ihnen zu entsprechen und wer sich wie genau zu den legitimen Leitbildern positioniert und welche Folgen dies hat.
 
        Leitbilder sind an spezifische soziale Kontexte gebunden und stets veränderlich. Sie sind Bestandteile von Deutungs- und Aushandlungskämpfen dazu, was als wünschenswert gelten soll und welche Vorstellungsmuster erstrebenswert sind und sein sollen – ein Aspekt, der in der Literatur zu Leitbildern häufig ausgeblendet wird. Leitbilder sind in diesem Sinne vorläufige, das heißt historisch veränderbare Resultate solcher Kämpfe.28 Dabei haben gesellschaftliche Akteure in Herrschaftspositionen bessere Möglichkeiten, ihre Perspektiven auf die gesellschaftliche Zukunft und entsprechende politische Strategien einzubringen und festzuschreiben als dies für marginalisierte und für weniger privilegierte Akteursgruppen der Fall ist. Damit sind Leitbilder an gesellschaftliche Machtverhältnisse und damit einhergehende Einflussmöglichkeiten im Sinne eines Agenda Setting gekoppelt. Leitbilder funktionieren wie legitime symbolische Ordnungen,29 das bedeutet, bestimmte Vorstellungen von Bildung, Erziehung oder auch Familie und entsprechende milieuspezifische Bildungs- und Erziehungspraktiken, die in Abhängigkeit stehen zu gesellschaftlichen, ökonomischen oder kulturellen Ressourcen, gelten ganz selbstverständlich und „natürlich“ als höherwertig und legitimer als andere.
 
        Leitbilder guter Kindheit sind somit gesellschaftlich breit geteilte Vorstellungsmuster darüber, wie Kindheit als Lebensphase gegenwärtig und zukünftig gut gestaltet werden kann und soll und welche Verantwortlichkeiten hierbei unterschiedlichen Akteuren und Institutionen zukommt, um diese wünschenswerte Zukunft zu erreichen. Die „‚schlechte Kindheit‘ stellt dabei jenen Gegenpol dar, über den sich die Kriterien für eine ‚gute Kindheit‘ erst profilieren“.30 Entsprechend schwingt in den Leitbildern guter Kindheit implizit oder explizit die schlechte Kindheit immer mit.
 
        Leitbilder haben gerade mit Blick auf das Zusammenspiel von öffentlicher und privater Verantwortung für Eltern, Fach- und Lehrkräfte und nicht zuletzt für Kinder selbst weitreichende Folgen. Die Akteure müssen sich mit den Leitbildern guter Kindheit und entsprechenden Handlungserwartungen oder konkreten Aufforderungen auseinandersetzen. Dies kann bewusst und unbewusst, implizit und explizit erfolgen.31 Zugleich sind Leitbilder guter Kindheit nicht isoliert. Es gibt nicht nur ein Leitbild guter Kindheit, sondern mehrere Leitbilder sind miteinander verflochten. Zudem sind sie nicht unabhängig von Leitbildern guter Elternschaft sowie guten Fach- und Lehrkräften, die ebenfalls maßgeblich den Blick auf die Lebensphase Kindheit konturieren.
 
        Zur empirischen Rekonstruktion von Leitbildern guter Kindheit und guter Elternschaft wurde in der EDUCARE-Studie der politische Diskurs zu Bildung in der frühen und mittleren Kindheit nach dem ersten „PISA-Schock“ Anfang der 2000er Jahre anhand einer Reihe von einschlägigen (regierungs-)politischen Dokumenten in Bund und Ländern untersucht. Die Analyse bezog sich vorwiegend auf die Bereiche Kinder und Jugend(hilfe), Familie, Bildung, Soziales und Integration. Zum Korpus gehörten entsprechende Dokumente wie die Bildungs- und Erziehungspläne der Länder sowie auf Ebene des Bundes der Bildungsbericht, der Armuts- und Reichtumsbericht, der Familienbericht, der Kinder- und Jugendbericht sowie Dokumente zum Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland und zum Nationalen Integrationsplan. Dabei wurde ein diskursanalytisch-qualitativer methodischer Zugang gewählt. Herausgearbeitet wurden unter anderem politische Konstruktionen von Risiken für Kinder, von Kinderbildern sowie Konstruktionen guter Elternschaft und guter Kindheit.32
 
        GEGENWÄRTIGE LEITBILDER GUTER KINDHEIT
 
        Insgesamt konnten in der EDUCARE-Studie zahlreiche miteinander verschränkte Leitbilder einer guten Kindheit herausgearbeitet werden. Sie bilden einen gesamtgesellschaftlichen, wünschenswerten Zukunftshorizont, der sich in die dargelegten übergreifenden sozialinvestiven Entwicklungen einordnen lässt. Im Folgenden wird überblicksartig auf die Ergebnisse der Leitbildanalyse eingegangen.
 
        Kindheit soll eine vom Erwachsenensein differente Lebensform sein. Entsprechend der analysierten Dokumente ist dieses Vorstellungsmuster bereits Realität, sodass es darum geht, die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen auch zukünftig zu erhalten. So wird etwa der (weitere) Ausbau institutioneller Angebote und Maßnahmen, die sich speziell an Kinder und deren Bedürfnisse als Kinder richten, ausschließlich positiv konnotiert.33 Ein solches Leitbild stabilisiert nicht nur die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern zugleich auch das pädagogische Moratorium, das für die sozialinvestive Logik bedeutsam ist. Dabei handelt es sich um eine spezifische Auszeit für Kinder (und Jugendliche) von bestimmten Verpflichtungen (wie Erwerbsarbeit) und zugleich auch von Teilhabe an der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist auch vom Schutz- und Schonraum die Rede. Stattdessen übernehmen Institutionen wie die Kindertageseinrichtung, Schule und Familie und das entsprechende pädagogische Personal die stellvertretende Inklusion der Kinder in das gesellschaftliche System.34 Hier nun greift die Logik der „Förderung von Bürgern/Arbeitern für die Zukunft“.35 Denn die Aufgabe der Kinder ist es, in dieser Auszeit zu lernen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen auszubauen; die Aufgabe der Pädagog/innen ist es, zu unterrichten, zu erziehen, zu sanktionieren, zu fördern.
 
        Zugleich soll die Lebensphase Kindheit altersangemessen ausgestaltet werden.36 Dies zeigt sich in der markanten Setzung von Altersgrenzen vor allem über das Recht (zum Beispiel Kinder- und Jugendhilferecht, Strafrecht) und die Zuweisung des Status von Minderjährigkeit gegenüber der Volljährigkeit. Die herausgehobene Bedeutung des Alters wird auch in politischen Forderungen nach der Verwirklichung der Kinderrechte deutlich, wie zum Beispiel bei der altersangemessenen Beteiligung von Kindern. Die Lebensbedingungen von Kindern werden somit „vor allem über die Bestimmung und Kontrolle von Altersgrenzen“ wohlfahrtsstaatlich reguliert.37 Sie bestimmen die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten von Kindern maßgeblich mit – auch über altersbezogene Grenzziehungen wie die Schulpflicht, mit denen altersspezifische Verpflichtungen für Kinder, sich zu qualifizieren und Fähigkeiten zu erwerben, einhergehen.
 
        Weiterhin ist die gute Kindheit eine geschützte Kindheit,38 da Kinder im politischen Diskurs als verletzlich (vulnerabel) und schutzbedürftig konstruiert werden,39 sowie eine materiell abgesicherte Kindheit. Im Umkehrschluss wird in diesem Vorstellungsmuster davon ausgegangen, dass Kinder, für die die materielle Absicherung prekär ist, eine schlechte Kindheit erleben. Denn diese Kinder sind abhängig vom Wohlstand ihrer Eltern; ihnen drohen nicht nur materielle Entbehrungen, sondern auch „Anregungsarmut“,40 sodass das Risiko steigt, dass sich diese Faktoren nachteilig auf ihre weitere Entwicklung auswirken.
 
        Darüber hinaus soll Kindheit eine Lebensphase sein, in der Kinder gezielt von Erwachsenen gefördert werden.41 Dominant ist hier die Vorstellung des Kindes als Werdendes und Unfertiges. Die Förderung, so das Leitbild, sollte unter anderem mit Blick auf einen erfolgreichen Schulübertritt und Spracherwerb im Deutschen geschehen, auch um gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen. Dem Handeln der Eltern und dem Handeln (früh)pädagogischer Fachkräfte kommt hinsichtlich der Förderung besondere Aufmerksamkeit zu. Sie werden im Diskurs als zentrale Akteure für eine hohe Förderqualität betont. Die Kinder selbst bleiben vergleichsweise passiv.
 
        Die gute Kindheit ist zudem eine Kindheit, in der Kinder aus riskanten familialen Verhältnissen befreit werden. Die genannte Förderung der Kinder kann und soll, beim Versagen familialer Unterstützung und Sorge sowie mangelnder Erziehungskompetenz, in öffentlichen (Bildungs-)Institutionen realisiert werden. Damit soll die gute Entwicklung aller Kinder sichergestellt werden. Entscheidend ist, dass sich die kindlichen Fähigkeiten voll entfalten können. Medizinisch und pädagogisch geschultes Personal ist somit in der Pflicht, Schutz zu gewährleisten, Lernen zu ermöglichen und die Förderung zu realisieren. Die Befreiung der Kinder wird dabei sowohl kompensierend (sie soll zum Beispiel bei diagnostizierten Entwicklungsverzögerungen von Kindern greifen) als auch präventiv gedacht: Da ungünstige Umweltbedingungen (in der Familie) die Entwicklung von Kindern ausbremsen könnten, ist die Feststellung von Risiken bereits ausreichend für eine Intervention. Entwicklungsverzögerungen und Förderbedarfe von Kindern sollen auf unterschiedlichen Ebenen identifiziert und früh diagnostiziert werden. Auch hier ist wieder das Fachpersonal – in doppelter Hinsicht – gefragt: Es geht zum einen um ihre diagnostische Kompetenz beispielsweise zum Sprachförderbedarf der Kinder. Zum anderen geht es um ihren Blick auf die Eltern: Diagnostiziert das Fachpersonal ein Bildungs- oder Erziehungsversagen der Eltern oder meint, ein Risiko hierzu zu erkennen, dann sollen Eltern außerhäusliche Bildungsangebote wahrnehmen.42 Eine weitere Variante besteht darin, dass optimal qualifizierte Fachkräfte das Kind möglichst frühzeitig und lange in öffentlichen Einrichtungen betreuen und fördern, ohne die Eltern einzubeziehen. Das Leitbild zielt hierbei auf gleiche Bildungschancen für alle und die Entfaltung ungenutzter Potenziale, unabhängig von der sozialen Herkunft der Kinder und ihrem familiären Hintergrund.
 
        Gute Kindheit, so ein weiteres Leitbild, vollzieht sich in geregelten, normierten und öffentlich institutionalisierten Bahnen. Das anvisierte Ziel ist ein möglichst normaler, das heißt unauffälliger Entwicklungsverlauf des Kindes, ohne bei ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen, vorschulischen Sprachstandserhebungen, Schuleingangsuntersuchungen oder bei institutionellen Übergängen (zum Beispiel in die Grundschule oder in weiterführende Schulen) besonders aufzufallen. Diskursiv prominent ist hier der Themenkomplex (deutsche) Sprachkompetenz. Das Ziel ist es, dass möglichst alle Kinder, vor allem diejenigen mit Migrationshintergrund und/oder Deutsch als Zweitsprache, die deutsche Sprache lernen und beherrschen. Das pädagogische Personal wird entsprechend dazu aufgerufen, Sprache zu fördern und entsprechendes Wissen und Können zu erwerben, um Sprache gut fördern zu können. Das Beherrschen der deutschen Sprache wird dabei implizit wie explizit mit Bildungs- beziehungsweise Schulerfolg in Beziehung gesetzt. Die skizzierte normierte Kindheit geht einher mit dem Leitbild einer Kindheit als gesteuerter Lebensphase. Diese Steuerungslogik findet ihren Ausdruck unter anderem in der Institutionalisierung von indikatorenbasierten Berichten, wie dem Nationalen Bildungsbericht oder dem Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme. Sie gewähren empirisch-quantitative Einblicke in das Bildungs- und Betreuungssystem in Deutschland (über Daten zur vorschulischen Bildungsbeteiligung von Kindern oder zu Rückstellungen vom Schulbesuch) und erlauben damit zugleich, die Entwicklungen der Systeme zu verfolgen, weiter zu beschleunigen oder auch nachzujustieren, wenn Erwartungen an die Leistungen des Systems nicht erfüllt werden.
 
        In allen Leitbildern ist gute Kindheit eine Phase optimaler Entwicklung und bestmöglicher Nutzung der Anlagen. Das von Natur aus stetig lernende Kind43 wird gezielt durch Erwachsene gefördert. Es wächst unter öffentlicher Zugriffsmöglichkeit in anregungsreicher Umgebung auf und wird durch „kompetente“ Eltern und Fachkräfte begleitet. So soll es seine natürlichen Anlagen optimal entfalten und seine Begabungspotenziale ausschöpfen. Indem die gute Kindheit als Zeit des entgrenzten Lernens in Zeit und Raum gedacht wird, werden alle Zeiten (wie die Kleinkindphase) und Orte (wie die Kindertageseinrichtung) auch zu potenziellen Optimierungsfeldern. Optimierung als Handlungsprinzip kann bezogen auf das pädagogische Personal und die Eltern als unabschließbarer Lernprozess verstanden werden,44 insofern jede Handlung eine „aktualisierte Einschätzung der verfügbaren Ressourcen und Restriktionen“ erfordert und neue Situationen neue (Förder-)Entscheidungen verlangen.45 Dabei müssen solche Entscheidungen unter der Bedingung „unvollständigen Wissens“46 getroffen werden, die dementsprechend Risiken in sich bergen. Diese Risiken wiederum sollen mit entsprechenden Informationen minimiert werden.
 
        GEGENWÄRTIGE LEITBILDER GUTER ELTERNSCHAFT
 
        Die skizzierten Leitbilder adressieren maßgeblich Erwachsene und fordern sie zum Handeln auf. Die Kinder selbst, das zeigen die Analysen, wirken aus sich selbst heraus an der Gestaltung der wünschenswerten Zukunft mit. Im Zentrum stehen diejenigen Erwachsenen, die mit (kleinen) Kindern in beruflichen Kontexten (vor allem Kindertageseinrichtungen) und im familialen Rahmen interagieren. Diese von den Leitbildern guter Kindheit ausgehenden Handlungsaufforderungen sind somit aufs Engste verknüpft mit Vorstellungen guter Elternschaft oder auch guter Fachkräfte/Lehrkräfte.47 Entsprechend wurden in der Studie auch Leitbilder guter Elternschaft rekonstruiert, die im Folgenden knapp präsentiert werden.48
 
        Zentral für das Leitbild ist eine hohe, auch wissenschaftlich gestützte Bildungs- und Erziehungskompetenz der Eltern. Gute Elternschaft zeichnet sich entsprechend dadurch aus, dass Eltern um die Entwicklungsschritte ihres Kindes wissen, ihm entwicklungsangemessene und -förderliche Bildungsgelegenheiten verschaffen, die die Basis für eine erfolgreiche institutionalisierte Bildungslaufbahn legen. Um dies zu erreichen, erkundigen sich die Eltern selbstständig nach Bildungs- und Förderangeboten, ziehen Expertise heran, lesen Ratgeberliteratur und suchen Unterstützung, etwa durch den Besuch entsprechender Kurse. Gute Elternschaft zeichnet sich also dadurch aus, dass Eltern an der optimalen Kompetenzentwicklung ihres Kindes mitwirken – begleitend und flankierend zu den öffentlich verantworteten Bildungs- und Betreuungsinstitutionen. So werden Eltern zu Expert/innen für die alters- und entwicklungsangemessene Bildung und Entwicklung ihrer Kinder. Eine Voraussetzung dafür ist die Anerkennung der Konstruktion des forschenden, wissbegierigen Kindes, das nicht nur auf Schutz und Versorgung, sondern auch auf eine anregende Umwelt angewiesen ist. Gute Elternschaft konstituiert sich zugleich „durch die Befreiung des Kindes aus dem defizitären häuslichen Umfeld und durch seine ‚Übergabe‘ an außerfamiliale Bildungs- und Betreuungsinstitutionen“.49
 
        Zentral für gute Elternschaft ist damit die Unterscheidung in kompetente versus nicht-kompetente Eltern, wobei kompetente Eltern richtige (Bildungs-)Entscheidungen treffen und verantwortungsvoll im Sinne einer erfolgreichen Schullaufbahn ihrer Kinder handeln. Dabei hängt dieses Leitbild neben der zugeschriebenen (In-)Kompetenz eng mit weiteren Ressourcen von Eltern zusammen: Dem Leitbild aktuell nicht entsprechen „bildungsferne“ Eltern, „sozial schwache“ Eltern, sowie „unfähige“ Eltern – hier vor allem Eltern mit Deutsch als Zweitsprache – und „unwissende“ Eltern.50 Gute Elternschaft ist im Umkehrschluss an einen entsprechenden Ressourcenreichtum gekoppelt.
 
        ANFORDERUNGSCHARAKTER VON LEITBILDERN UND (UN-)MÖGLICHKEIT IHRER REALISIERUNG
 
        In sozialinvestiven Strategien nehmen Kinder und Eltern und die Gestaltung der Lebensphase (frühe) Kindheit eine bedeutsame Stellung ein. Während Kinder eher indirekt adressiert werden, sehen sich insbesondere Eltern zunehmend mit politisch und medial allgegenwärtigen Vorstellungen damit konfrontiert, was gutes Elternsein ausmacht. Es handelt sich dabei um starke Bildungs- und Förderimperative, die aus Sicht der Eltern und letztlich, so lässt sich mutmaßen, auch der Kinder, einen Druck erzeugen, dem nicht alle gleichermaßen selbstsicher begegnen können.51 Inwiefern Eltern, Kinder und pädagogische Fachkräfte den aktuellen Leitbildern entsprechen können und dies auch wollen, inwieweit sie sich in ihrem Handeln an ihnen orientieren, ist bislang nur in Teilen empirisch untersucht.52
 
        Im sozialinvestiven Wohlfahrtsstaat wird ein spezifisches Anforderungstableau und Verantwortlichkeitsgefüge zwischen Familie, Kindertagesbetreuung und Schule geschaffen, innerhalb dessen sich die Akteure der Kindheit – Eltern, Fachkräfte und Kinder – zueinander positionieren müssen. Denn die Bürger/innen sollen „ihr Leben in einer verantwortlichen und risikominimierenden Weise gestalten“.53 Dies gilt sowohl für den elterlichen Umgang mit Kindern54 als auch für das (früh-)pädagogische Handeln in Bildungsinstitutionen. Wie gut dies gelingt, hängt mit der eigenen gesellschaftlichen Position und den eigenen ökonomischen, sozialen und bildungsbezogenen Ressourcen zusammen. Leitbilder guter Kindheit und guter Elternschaft sind damit nicht gleichermaßen von allen Gesellschaftsmitgliedern realisierbar. Dennoch werden Erfolg und Misserfolg (in der Schule) nicht selten individualisiert und unwilligen, desinteressierten, unfähigen Eltern zugeschrieben. Da diese Individualisierung auch für Fachkräfte greift, die ihrerseits den an sie gerichteten Erwartungen – zur Kompensation von bildungsbezogenen Ungleichheiten beizutragen – nicht entsprechen können, sind neue Spannungen zwischen Fachkräften und Eltern vorprogrammiert, gerade in schwierigen Konstellationen und angesichts neuer Risiken wie etwa die vielfach belegten Lern- und Entwicklungsrückstände bei Kindern aufgrund corona-bedingter Kita- und Schulschließungen. Solche Spannungen aber bleiben in Empfehlungen, die sich dezidiert als sozialinvestiv einordnen, und aktuellen bildungspolitischen Leitformeln, wie die der „verlässliche[n] und zukunftsfähige[n] Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“ und entsprechenden Semantiken wie „Partner auf Augenhöhe“ zum Wohl des Kindes nahezu unberücksichtigt.55 Es scheint vielmehr so, als ließen sich über solche Partnerschaften zwischen Pädagog/innen und Eltern gesellschaftliche Aufgaben widerspruchsfrei bewältigen und die sozialinvestiven Ziele soziale Gerechtigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit nicht nur vereinen, sondern realisieren. Allerdings stellen solche Forderungen und Programmatiken nicht genug in Rechnung, dass Leitbilder – wie auch das der (Verantwortungs-)Partnerschaft zwischen Eltern und (Bildungs-)Institutionen für mehr Chancengleichheit – stark mit symbolischer Macht verknüpft sind und für Eltern in weniger privilegierten sozialen Positionen ungleich schwerer zu realisieren sind.
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        „EIN BISSCHEN LICHT IN DIESE DUNKELHEIT“
 
        Gesellschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder in Erziehungsverhältnissen
 
        Sabine Andresen
 
        Nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, über sexuelle Gewalt gegen Kinder zu sprechen. Ein in seiner Kindheit von sexuellem Kindesmissbrauch Betroffener äußerte sich in einer vertraulichen Anhörung bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs dazu folgendermaßen:01 „Und diese Kommission hatte ich … also ich habe selbst eine große Hoffnung, dass da mal was ins Rollen kommt. Weil das Thema sexueller Missbrauch ist nach wie vor ein Tabuthema, es wird wenig darüber gesprochen, wenige wissen darüber. Eigentlich hat auch keiner irgendwie eine Ahnung, was für eine Dunkelziffer da vorliegt. Und meine Hoffnung mit dieser Kommission ist quasi, ein bisschen Licht in diese Dunkelheit reinzubringen.“02
 
        Seit 2016 hört die Unabhängige Kommission betroffene Menschen und andere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an. Aufarbeitung ist neben Fragen der Prävention und Intervention in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil gesellschaftlicher Auseinandersetzung und Bekämpfung sexueller Gewalt oder sexuellen Kindesmissbrauchs geworden.03 In diesem Beitrag greife ich die Erfahrungen mit Aufarbeitung auf und argumentiere dafür, diese strukturell zu stärken. Dazu wird zunächst geklärt, was unter „Aufarbeitung“ zu verstehen sei, und anschließend eine kindheits- und erziehungstheoretische Perspektive eingenommen. Kindheit verläuft nicht beiläufig, vielmehr ist sie in gesellschaftliche Abläufe, historische Zusammenhänge und generationale Machtverhältnisse eingebettet. Was unter sexueller Gewalt gegen Kinder erfasst wird und worauf sich der Blick richten muss, wird davon ausgehend aufbereitet. Abschließend wird die nach wie vor bestehende Tabuisierung in der Gesellschaft und deren Folgen diskutiert.
 
        AUFARBEITUNG SEXUELLER GEWALT GEGEN KINDER – ZUR KLÄRUNG
 
        Aufarbeitung von Gewalt ist ein politischer Vorgang und in übergeordnete politische Prozesse eingebunden. Sie zielt darauf, dass historisch zurückliegendes Unrecht gegenüber einzelnen Menschen oder Gruppen zu Verantwortungsübernahme im Hier und Heute aufruft. Damit geht es grundlegend um Prozesse der Demokratisierung. Gewalt in der Vergangenheit reicht in die Gegenwart und wenn sie tabuisiert wird, von Gewalt Betroffene nicht gehört werden, Anerkennung von Unrecht und auch Wiedergutmachung nicht erfolgen, so hat dies auch Auswirkungen auf die Zukunft.
 
        In zahlreichen Ländern liegen inzwischen Erfahrungen mit Aufarbeitung von Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt, gegen Kinder und Jugendliche vor. Diese Ansätze firmieren unter dem Dach von „Transitional Justice“, und sie wollen ein neues kollektives Wissen, durch das sich auch die Geschichte der Erziehung umschreiben ließe, hervorbringen.04
 
        Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs bringt insbesondere auf der Basis von vertraulichen Anhörungen mit und schriftlichen Berichten von Betroffenen, geboren zwischen den 1940er und den 2000er Jahren, ein solches Wissen hervor. Dabei agiert sie bislang ohne eine gesetzliche Grundlage und ist vor allem darauf angewiesen, dass Menschen es auf sich nehmen, über die Gewaltwiderfahrnisse zu sprechen. Das ist ein sehr intimer und oft schmerzhafter Moment. Insofern wird es künftig stärker darauf ankommen, dass auch andere Zeugnis ablegen, denn sexueller Kindesmissbrauch lässt sich nicht allein durch die Dynamik zwischen Tätern und Opfern verstehen. Kinder wachsen in einem Umfeld auf, und viele Betroffene berichten davon, dass sie sich jemandem anvertraut haben, dass Menschen in der Familie, der Schule oder dem Sportverein etwas mitbekommen haben. Die Gewalt jedoch wurde oftmals nicht unterbunden.
 
        In einem Empfehlungspapier für Aufarbeitung in Institutionen hat die Kommission folgende Definition vorgenommen: „Aufarbeitung soll aufdecken, in welcher Kultur sexueller Kindesmissbrauch in einer Institution stattgefunden hat, welche Strukturen mit dazu beigetragen haben, dass Täter und Täterinnen Kindern und Jugendlichen Gewalt angetan haben, wer davon gewusst hat, aber sie nicht oder spät unterbunden hat. Sie soll sichtbar machen, ob es unter den Verantwortlichen in den Institutionen zu dem Zeitpunkt des Missbrauchs eine Haltung gab, die Gewalt begünstigt und Kinder oder Jugendliche abgewertet hat, und sie will klären, ob und wenn ja warum sexueller Kindesmissbrauch in einer Einrichtung vertuscht, verdrängt, verschwiegen wurde. Auf der Basis dieser Erkenntnisse zielt Aufarbeitung auf Anerkennung des Leids und auf die Rechte und Unterstützung erwachsener Betroffener. Sie will einen Beitrag dazu leisten, Kinder und Jugendliche besser zu schützen und ihre Rechte zu etablieren, und sie zielt darauf, die Gesellschaft für die Dimensionen sexuellen Kindesmissbrauchs zu sensibilisieren. Durch öffentliche Berichterstattung und Empfehlungen kommt Aufarbeitung zu einem Ergebnis, an das für Prävention, Intervention und weitere Aufarbeitung angeknüpft werden kann.“05
 
        In den zitierten Empfehlungen geht es auch um Betroffenenbeteiligung und Unabhängigkeit als zentrale Qualitätskriterien. Perspektivisch muss sich Aufarbeitung, die sich mit sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend befasst, daran messen lassen, ob und wie die Rechte betroffener Menschen umgesetzt werden und ob sie zu einer Demokratisierung im Generationenverhältnis beizutragen vermag.
 
        KINDHEIT UND GESELLSCHAFT
 
        Kindheit ist in den Aufbau von Gesellschaften integriert. Daraus leiten sich Perspektiven für den Umgang mit sexueller und anderen Formen der Gewalt ab. Insbesondere schließen hier Fragen politischer Verantwortung für Erziehung, Kindeswohl und Kinderrechte an. Dies ist keineswegs eine neue Erkenntnis. Der Kindheits- und Jugendforscher Siegfried Bernfeld formulierte 1925 den bis heute wegweisenden Gedanken in seiner Schrift „Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung“: „So mannigfaltig menschliche Gesellschaften strukturiert sein mögen, das Kind hat von Geburt an eine Stelle in ihnen. Für es muss eine bestimmte Menge Arbeit von der Gesellschaft geleistet werden, sie hat irgendwelche Einrichtungen, die nur wegen der Entwicklungstatsache bestehen, gewisse Einstellungen, Verhaltungen, Anschauungen über sie. Die Kindheit ist irgendwie im Aufbau der Gesellschaft berücksichtigt. Die Gesellschaft hat irgendwie auf die Entwicklungstatsache reagiert. Ich schlage vor, diese Reaktionen in ihrer Gänze Erziehung zu nennen. Die Erziehung ist danach die Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache.“06
 
        Als Kenner der Pädagogik seiner Zeit und Psychoanalytiker verweist Bernfeld darauf, dass es stets einer Art Philosophie für den Umgang mit Kindern bedürfe und Erziehungsarbeit nicht losgelöst von Menschenbildern, Zielen oder Entwicklungsmodellen praktiziert werden könne. Dazu gehört auch, wie in Familien, in Einrichtungen, also etwa in Kindergarten, Schule oder in der Heimerziehung, mit Gewalt, vor allem sexueller Gewalt gegenüber Kindern verfahren wird. Für die Gestaltung von Kindheit ist in dieser Lesart die dafür zu leistende Arbeit und Verantwortung der Anderen, der für Versorgung, Pflege, Erziehung und Unterrichtung zuständigen Erwachsenen zentral.
 
        Bernfeld verweist jedoch auf ein damit einhergehendes Problem in der Ordnung der Generationen zueinander: Er sensibilisiert für den Tatbestand, dass durch dieses Arrangement Kinder von vornherein in eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft gebracht werden, weil Erwachsene Arbeit für sie zu leisten und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen hätten. Bernfeld selbst verarbeitet hier biografische Erfahrungen. 1892 in der heutigen Ukraine geboren, und als jüdischer Wissenschaftler diskriminiert, kritisierte er in all seinen Schriften Marginalisierung, Abwertung und strukturelle Ohnmacht, insbesondere von Kindern und Jugendlichen auch aufgrund ihres Alters. Er forschte zu den gesellschaftlichen Ursachen, den Strukturen, durch die Kinder im Privaten und durch Vergesellschaftung in Abhängigkeit gehalten und mit impliziten Schuldzuweisungen belastet werden. Er forderte eine an den Erfahrungen, dem Wissen, den Tätigkeiten und den Werken – zum Beispiel Tagebüchern – der Jüngsten orientierte Forschung und legte selbst ein Archiv mit Dokumenten Jugendlicher an.07 Diese zugleich politisch, ethisch, methodisch und theoretisch motivierte Haltung ist bis heute ein Ideal der Kindheits- und Jugendforschung. Akteure, Ansätze, disziplinäre Verortungen, Erkenntnisinteressen und Forschungsziele weichen – wen mag das verwundern – empirisch davon meist ab. Dies ist besonders gravierend für den Umgang mit Ohnmacht der Kinder aufgrund sexueller Gewalt in Erziehungsverhältnissen, worauf noch einzugehen sein wird.
 
        Bernfeld thematisiert ferner für Gesellschaften die notwendige Ausweitung von Erziehungsarbeit auf Orte außerhalb der Herkunftsfamilie. Dadurch übernehmen neben den Eltern weitere Teile der Gesellschaft eine konkrete Verantwortung für Erziehung. Die Arbeit für Kinder in der Familie und darüber hinaus an weiteren, dafür eigens geschaffenen Institutionen ist ein wesentlicher Aspekt der gesellschaftlichen Hervorbringung der Lebensphase Kindheit. Der springende Punkt nun ist, dass das Kind selbst über keinerlei Kontrolle darüber verfügt, wer diese Aufgaben übernimmt und wie sie verrichtet werden. Ihm bleibt nur, darauf zu vertrauen, dass Erwachsene wohlwollend und die an ihm und für es verrichteten Tätigkeiten passend sind. In diesem Zusammenhang benennt Bernfeld das Problem von Willkür beziehungsweise Beliebigkeit, denn es müsse lediglich „irgendwie“ auf die Entwicklungstatsache reagiert werden. Vor allem aber, das ist ein Phänomen bis in die Gegenwart, verfügen Kinder über keinerlei Kontrolle über Art, Qualität, Intensität oder Angemessenheit ihrer Erziehung. Hier sensibilisiert der Psychoanalytiker für die Abhängigkeit des Kindes als Kind ebenso wie für die Vergesellschaftung von Kindheit und für das Soziale ihrer Gestaltung. Von der Bernfeld’schen Perspektive auf Kindheit und politische Ordnungen aus lässt sich auch die Frage nach Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt in Erziehungsverhältnissen, stellen.
 
        SEXUELLE GEWALT GEGEN KINDER
 
        Die Polizeiliche Kriminalstatistik führt für Deutschland im ersten Corona-Jahr 2020 folgende Fälle auf: Gemeldet worden sind 16921 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch an Kindern unter 14 Jahren, zu 73 Prozent betroffen waren davon Mädchen. Im Vergleich zu 2019 wurden fast 1000 Fälle mehr registriert. Hinzu kommen 18761 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie.08 Hier wird im Vergleich zu 2019 ein Zuwachs von 6499 Fällen berichtet.09
 
        Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da es sich bei dieser Statistik um das Hellfeld handelt. Ein Kennzeichen sexueller Gewalt gegen Kinder ist deren tendenzielle Unsichtbarkeit, denn es ist bei diesen Gewalttaten von einer sehr viel höheren Anzahl an Taten, einem Dunkelfeld, auszugehen. In Deutschland fehlen regelmäßige Erhebungen zur Prävalenz.10 Interessant ist, dass diese polizeilich bekannten Verdachtsfälle 2020 weniger auf Meldungen durch das Personal an Schulen oder Kitas, sondern durch andere Personen, etwa in der Nachbarschaft von Kindern, zurückgingen.11 Worauf ein Anstieg von Verdachtsfällen zurückzuführen ist, lässt sich selten exakt klären, denn dieser kann aus einer Zunahme oder einem sensibilisierten Umfeld resultieren. Ob die ermittelten Verdachtsfälle im Einzelnen zu einer umfassenden Aufklärung und bei Tatnachweis auch zu einer Verurteilung führen, ist ebenfalls offen. Denn zur Historie dieser Gewaltform gegen Kinder gehört, dass sie vielfach nicht eindeutig aufgeklärt wird.
 
        Insofern haben es Betroffene, ihre Unterstützer und Unterstützerinnen, Fachkräfte in den Behörden, den Gerichten, in Beratungsstellen und Kliniken, in der Familienberatung und in Kollegien in Jugendämtern oder Schulen mit vielen Unsicherheitsfaktoren zutun. Zu diesen zählt auch die Sorge, sich beispielsweise in Angelegenheiten von Familien einzumischen oder aber über jemanden aus dem Kollegium einen Verdacht zu artikulieren.
 
        Was unter sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beziehungsweise unter sexuellem Kindesmissbrauch, wie die Terminologie im Strafrecht lautet, verstanden wird, ist unterschiedlich. Ich möchte hier die Definition von Anne Longfield vorschlagen: „Die Handlungen können Körperkontakt beinhalten, darunter Angriff auf den Körper wie Penetration (z.B. Vergewaltigung), oder nicht-penetrative Handlungen wie Masturbation, Küssen, Reiben und Berühren über der Kleidung. Dazu zählen auch kontaktlose Handlungen, wie, Kinder in das Ansehen oder Herstellen sexueller Bilder einzubeziehen, bei sexuellen Aktivitäten zuzusehen, Kinder zu ermutigen sich sexuell unangemessen zu verhalten oder ein Kind zu manipulieren, um sexuellen Missbrauch anzubahnen (auch im Internet). Sexueller Missbrauch wird nicht nur durch erwachsene Männer ausgeübt. Auch Frauen können Handlungen sexuellen Missbrauchs begehen, ebenso wie andere Kinder.“12
 
        Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass verschiedene Studien darauf hinweisen, dass eine strikt getrennte Betrachtung einzelner Gewaltformen, denen Kinder ausgesetzt sein können, problematisch ist. Die Berichte Betroffener an die Kommission zeugen vielfach von mehreren Gewaltformen gleichzeitig, so geht sexuelle Gewalt meist mit psychischer Gewalt einher und ist von körperlicher Gewalt oft nicht zu trennen.13 Es wird perspektivisch in der Gewaltforschung ebenso wie in der Kindheits- und Jugendforschung darum gehen müssen, das Zusammenwirken von Gewaltformen sowie die lebensgeschichtliche Aufschichtung zu untersuchen. Zugleich aber muss in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufklärung sexuellen Kindesmissbrauchs darauf geachtet werden, dass gerade diese Gewaltform besonders schwer zu thematisieren und sehr folgenreich ist. Sexuelle Gewalt geht für betroffene Kinder mit Scham und mit Schuldgefühlen einher. Dies liegt auch an den Strategien der Täter und Täterinnen sowie an einer Tabuisierung im Umfeld. Sexuelle Gewalt gegen Kinder, das ist aus meiner Sicht ein zentrales Ergebnis bisheriger Forschung und Aufarbeitung, ist von Machtausübung auch in Erziehungsverhältnissen nicht zu trennen.14
 
        SEXUELLE GEWALT, KINDHEIT UND POLITIK
 
        Aus dem intergenerationellen Machtmissbrauch und den fehlenden Kontroll- und Entscheidungsbefugnissen von Kindern folgt: Auf allen gesellschaftlichen Ebenen braucht es eine reflektierte Positionierung gegenüber „dem Kind“. Eine solche Positionierung ist gegenwärtig beispielsweise in der Auseinandersetzung mit einer „kindgerechten Justiz“ zu beobachten.15
 
        Ich möchte mit Blick auf die Forschung dafür argumentieren, dass eine explizit kindheitstheoretisch orientierte Herangehensweise nötig ist, um die Tragweite von Unrecht in der Kindheit als einer besonderen Lebensphase zu untersuchen. Warum? Zu Beginn des Lebens ist der Mensch von Liebe, Vertrauen, Erziehung und Bildung besonders abhängig. Ein Merkmal der Kindheit ist der im Vergleich zum Erwachsenenalter fehlende Einfluss auf persönliche und soziale Lebensumstände. Für ein siebenjähriges Kind, eine dreizehnjährige Jugendliche, einen Schüler vor dem Abitur ist es ungleich schwerer, sich einer gewaltvollen Situation zu entziehen und ihr nicht ohnmächtig ausgeliefert zu bleiben. Zwar teilen Kinder und Jugendliche diese Ohnmacht mit Menschen anderer Altersgruppen in Zeiten des Krieges, durch Genozid, Kolonialherrschaft, auf Fluchtrouten, in Lagern, aber auch durch reproduktive Gewalt in intimen Beziehungen oder bürgerlichen häuslichen Verhältnissen, gleichwohl ist der Blick auf das Spezifische von Gewalt und Gewaltverhältnissen nötig, wenn sie zwischen den Generationen ihren systematischen Ort haben. Im Generationenverhältnis ist die Macht über Körper, Alltag, Zeit und Raum ungleich verteilt. Die Berichte von betroffenen Menschen geben in diese kindspezifischen Erfahrungen einen sehr genauen Einblick.
 
        Weil sexuelle Gewalt bis heute oft im Unausgesprochenen verbleibt, Betroffene sich isoliert fühlen und nicht gehört werden, sind ihre Zeugnisse für ein gesellschaftliches Verstehen und verantwortungsvolles Handeln zentral, um das seit dem Jahr 2000 in Deutschland festgeschriebene Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen sowie für die Anerkennung von Unrecht und Leid gegenüber inzwischen Erwachsenen zu realisieren. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Mehrzahl der Taten strafrechtlich nicht verfolgt wurde und wird, wofür es ein Bündel von Gründen gibt. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat sich damit intensiv befasst und in einem Empfehlungspapier Maßnahmen zur Umsetzung betroffenensensibler Ermittlungs- und Strafverfahren sowie die Realisierung einer kindgerechten Justiz gefordert.16
 
        DAS GROẞE SCHWEIGEN ÜBER SEXUELLE GEWALT
 
        In der öffentlichen Erzählung wird das Jahr 2010 als Wendepunkt im Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch dargestellt. In diesem Jahr hatte das verantwortungsvolle Handeln des damaligen Schulleiters am Canisius Kolleg, Pater Klaus Mertes, der inzwischen erwachsenen Betroffenen nicht nur zuhörte, sondern ihnen auch glaubte, zu einem Wendepunkt beigetragen. Entscheidend für den gesamten gesellschaftlichen Prozess aber war die Vorgehensweise der Betroffenen, über die unter anderem das Buch von Matthias Katsch aufklärt.17
 
        Gleichwohl darf diese Diagnose eines Wendepunkts nicht darüber hinwegtäuschen, dass lange vor 2010 Wissenschaftlerinnen, politische Aktivistinnen und Betroffene auf sexuelle Gewalt insbesondere gegen Mädchen in deren Familien hartnäckig aufmerksam gemacht und Anlauf- und Beratungsstellen gegründet haben.18 Diese Diskurse haben aufgezeigt, dass und in welchem Maße gerade die bürgerliche Familie und das daran angeschlossene Konzept von Privatheit dazu führt, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder tabuisiert wird. Eine analoge Kritik an Tabuisierung in pädagogischen Kontexten fand kaum statt. Schulen oder anderen pädagogischen Einrichtungen als Tatkontexte und Orte der Vertuschung sowie pädagogischen Fachkräften als Tätern, diesen Phänomenen wurde kaum größere Aufmerksamkeit geschenkt.
 
        Für die Erziehungswissenschaft hat sich im Rückblick das Jahr 1999 als besonders entlarvend erwiesen. Berichte über Gewaltverhältnisse an der Odenwaldschule, deren Prestige auch mit dem Namen des Professors an der Fakultät für Erziehungswissenschaften (früher Fakultät für Pädagogik) der Universität Bielefeld, Hartmut von Hentig, verbunden war, haben in der Wissenschaft, in Bildungsadministration und -politik sowie in der pädagogischen Praxis keine nennenswerten Reaktionen erfahren.19 Es ist inzwischen oft darauf verwiesen worden, dass bereits 1999 ein Zeitungsartikel über sexuellen Kindesmissbrauch durch den Leiter der Odenwaldschule Gerold Becker erschienen war, der ohne Echo blieb.20 Der Sozialpsychologe Heiner Keupp spricht in diesem Zusammenhang von wirkmächtigen „Ringen des Schweigens“.21
 
        Kaum anders verhält es sich mit Publikationen über andere Gewaltkontexte und mit dem vorhandenen Wissen über sexuelle Gewalt in Familien, über behördliches Versagen bei Kindeswohlgefährdung oder fachliche Verantwortung für „Projekte“, wie die Vermittlung von Pflegekindern an verurteilte Sexualstraftäter in Berlin unter der wissenschaftlichen Federführung des Sexual- und Sozialpädagogen Helmut Kentler.22
 
        Das Phänomen der Schweigsamkeit über sexualisierte Gewalt in einer ansonsten diskussionsfreudigen Disziplin ist auch für die Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder in Erziehungsverhältnissen wichtig. Um diese auf den Weg bringen zu können, ist zunächst diejenige Verschwiegenheit zu überwinden, die Gewalterfahrungen, Rechte und Interessen sowie Schutz und Unterstützung betroffener Kinder, Jugendlicher und inzwischen erwachsener Überlebender auszublenden hilft. Das heißt, dass auch die Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin einen selbstkritischen Aufarbeitungsprozess vor sich hat.23
 
        In Deutschland entbrannte 2010 eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Verantwortung für zurückliegenden sexuellen Kindesmissbrauch sowie für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Gegenwart. Dabei zeigten sich schnell erhebliche Defizite hinsichtlich verfügbarer wissenschaftlicher Informationen etwa über Prävalenz sowie über historische Vorgänge. Die Politik in Deutschland beantwortete die Frage nach Verantwortung zunächst durch folgende Maßnahmen: die zeitlich befristete Einrichtung eines Runden Tisches sexueller Kindesmissbrauch, die Schaffung der Stelle eines/einer Unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs,24 die Installation einschlägiger Forschungsprogramme,25 die Einrichtung eines Ergänzenden Hilfesystems26 und eines nationalen Hilfetelefons.27 2016 kamen schließlich ein Betroffenenrat beim UBSKM28 sowie die Aufarbeitungskommission hinzu. Insbesondere die Etablierung von Strukturen für die Beteiligung Betroffener und die ersten Schritte unabhängiger Aufarbeitung können als wichtige Signale politischer Verantwortungsübernahme gesehen werden. Aufarbeitungsvorgänge in der katholischen und evangelischen Kirche verdeutlichen, dass ohne unabhängige und starke Strukturen der Betroffenenbeteiligung, Aufklärung und Anerkennung als mindestens halbherzig gedeutet werden müssen. Nun stellt sich die Frage, wie im Jahr 2022 politische Verantwortung für den Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch, für die Stärkung von Betroffenenbeteiligung und unabhängiger Aufarbeitung aussehen wird.
 
        Stärker als mit Schweigsamkeit ist sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bislang mit dem Begriff der Tabuisierung und des Tabus verbunden. Vielfach wird eingefordert, das Tabu zu brechen, auch weil Täter und Täterinnen es sich zunutze machen. Ein Tabu überwinden zu müssen, erschwert betroffenen Menschen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Tatvorgänge zu verstehen, einzuordnen und zu thematisieren.
 
        Sprachlosigkeit und Praktiken des Schweigens haben eine enorme Wirkung auf betroffene Kinder, in der Vergangenheit ebenso wie heute. Wenn diese sexuelle Gewalt erleben, wollen sie, dass die Gewalt beendet wird, dass sie aufhört. Dazu sind Kinder und auch noch Jugendliche aufgrund ihrer altersbedingten Abhängigkeit und der ungleichen Machtbefugnisse auf ein Umfeld angewiesen, in dem ihnen ermöglicht wird, sich anzuvertrauen und Hilfe zu erhalten.
 
        Heute erwachsene Betroffene berichten vielfach von ihrer Verunsicherung als Kind, die Gewalterlebnisse einzuordnen, zu verstehen und in Worte zu fassen. Dies hätte kompetente und sprachfähige Erwachsene vorausgesetzt. Der Bericht einer Betroffenen an die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs verdeutlicht diese Angewiesenheit: „Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich als Kind jemals den Versuch gemacht habe, mit jemandem über das zu reden, was Vater mit mir gemacht hat. Es gab keinen Ansprechpartner.“29 Die Verfasserin hat zwischen ihrem 6. und 13. Lebensjahr sexualisierte Gewalt durch den leiblichen Vater erfahren. Bei Elternabenden habe der Klassenlehrer die Mutter wiederholt auf die Schweigsamkeit der Schülerin angesprochen: „Sie hat nie gefragt, warum ich nicht rede, geschweige denn, dass sie Hilfe gesucht hätte. Und auch seitens der Lehrer geschah nichts weiter. Ich denke, sie waren dankbar für eine so ruhige, nicht störende Schülerin wie mich.“30 Immerhin, so könnte man sagen, hat der Klassenlehrer versucht, mit der Mutter ins Gespräch zu kommen, vielleicht weil er eine Ahnung von der Gewalt hatte.
 
        Vielfach scheuen Fachkräfte im Kindergarten oder in der Schule, Ehrenamtliche etwa im Freizeitsport oder Angehörige und Freunde davor zurück, sich überhaupt einzumischen oder aber sie gehen ihrer Intuition, ihrem „Bauchgefühl“, dass etwas nicht stimmt, nicht weiter nach. Auch diesem Kind wurde nicht geholfen, der Lehrer hat nicht intensiver nachgefragt oder Unterstützung angeboten.
 
        Eine nach wie vor offene Frage ist, wie es gelingen kann, Abwehr, Unsicherheit, Vermeidung und De-Thematisierung im Umgang mit sexueller Gewalt zu überwinden. Eine weitere Frage richtet sich auf die Gestaltung von Kindheit im Sinne der Gewährleistung von Gewaltfreiheit und einer demokratischen Generationenordnung. Im Lichte der Erkenntnisse der Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder ist eine Politik nötig, die in der Perspektive und Integrität der Kinder einen ihrer wesentlichen Ausgangspunkte nimmt. Wer Kinder heute respektvoll und gewaltfrei aufwachsen sehen will, der kommt um den Blick in die Vergangenheit und das Aufarbeiten gewaltvoller Ereignisse nicht herum. Eine Orientierung an den Rechten des Kindes ruft die Verantwortung des staatlichen Wächteramtes hervor.
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        EDITORIAL
 
        Landwirtschaft war stets mehr als nur agrarisches Unternehmertum. Sie hat über Jahrhunderte Kulturlandschaften und Gesellschaften geprägt. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat der Agrarsektor einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlebt: Gab es 1950 in der Bundesrepublik noch 1,6 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, sind es heute nicht einmal mehr 300000; entsprechend ist auch die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten massiv zurückgegangen. Im selben Zeitraum ist die durchschnittliche Betriebsgröße, gemessen an der bewirtschafteten Fläche, stark gewachsen, und der technologische Fortschritt hat enorme Produktivitätssteigerungen ermöglicht.
 
        Was der Gesellschaft insgesamt Ernährungssicherheit und Prosperität brachte, schlug sich im ländlichen Raum vielfach als „Höfesterben“ und im Verlust gewachsener dörflicher Lebensweisen nieder. Auch zeigen sich die negativen ökologischen Auswirkungen der intensiven Landnutzung immer deutlicher. So sehen sich Landwirtinnen und Landwirte heute nicht nur mit einem Verlust an Einfluss und Wertschätzung für ihre Branche konfrontiert, sondern zugleich mit gewachsenen Ansprüchen: Landwirtschaftliche Erzeugnisse sollen für alle ausreichend und preiswert sein, aber auch ökologisch nachhaltig und ethisch einwandfrei produziert. Gleichzeitig ist es vielen Bäuerinnen und Bauern kaum mehr möglich, ihre Höfe ohne Subventionen profitabel zu bewirtschaften.
 
        Die 2020 von der Bundesregierung eingesetzte „Zukunftskommission Landwirtschaft“ hat die erforderliche Transformation hin zu mehr Umwelt- und Klimaverträglichkeit in ihrem Abschlussbericht 2021 als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ bezeichnet, mit der die landwirtschaftlichen Betriebe nicht alleingelassen werden dürften. Unter anderem sei die Agrar- und Ernährungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene gefordert, entsprechende Anreize zu setzen. Aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher können durch Konsumentscheidungen für weniger tierische Produkte einen Beitrag leisten.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        ESSAY
 
        DIE WELT IN DEN DÖRFERN UND DIE DÖRFER IN UNS
 
        Uta Ruge
 
        Meine Großmütter wuchsen an der Ostseeküste auf. Sie waren keine Bauernmädchen, doch die Männer, in die sie sich verliebten, hatten Landwirtschaft gelernt und erbten die Höfe ihrer Väter. Die Väter der beiden jungen Frauen waren dagegen bei der Kaiserlichen Marine zur See gefahren und hatten nach ihrem Dienst auf den Weltmeeren sichere Posten als Marinebeamte auf Rügen bekommen. Der eine wurde zum Lotsen der Postschiffe zwischen Ystad und Stralsund, der andere Chef des Leuchtfeuers und der Schiffsrettungs- und meteorologischen Station auf Kap Arkona. Marie, die Tochter des Leuchtturmchefs, heiratete den tuberkulosekranken Bauern Otto, der einen einsam gelegenen Hof südlich vom Kap am Nobbiner Hochufer besaß. Die Lotsentochter Friede wurde sich einig mit Waldemar, einem gut ausgebildeten Landwirt aus Breege, einem nahe der Lotsenstation gelegenen Dorf. Friede und Marie mussten sich in die Rolle der Bauersfrauen erst hineinfinden. Ihre vier, respektive drei Kinder wuchsen auf mit mütterlichen Erzählungen von der Seefahrt und dem väterlichen Wissen vom Ackerbau, nur eine der vielen besonderen Mischungen aus Welt und Dorf.
 
        In unseren Köpfen leben Dörfer meist nur als Orte der Vergangenheit. Und sie sind von eher simpler Art, großväterlich-patriarchale Lebenswelten voller Menschen, Tiere und Geschichten, wo alles einen Vornamen hat, vor allem Kühe und Pferde.
 
        Die real existierenden Dörfer liegen für die meisten von uns in jenen Landschaften, durch die wir mit Zug oder Auto hindurchfahren. Von ferne zeigen Kirchtürme sie an, eine Schule und einen Kindergarten aber gibt es, sieht man näher hin, nur noch in jeder vierten oder fünften Ortschaft. Noch weiter entfernt sind Rat- und Krankenhäuser, manchmal fast 100 Kilometer weit. Ladengeschäfte für die Dinge des täglichen Bedarfs liegen fast nie mehr in Fuß- oder Fahrradnähe, sondern erst in 10 oder 15 Kilometer entfernten Marktflecken. In denen gibt es dann auch Arztpraxen und Apotheken, Physiotherapeuten, Optikerinnen und eine Reinigung – wenn man Glück hat, sogar eine Poststation im Supermarkt. In den Dörfern stehen Autos für die täglichen Wege bereit, die man fahren muss, wenn man auf dem Land lebt. Große Bau- und Möbelmärkte samt Zentrallager dieser oder jener Auslieferung sind zwischen den Dörfern aufs freie Feld gebaut, wo sie, wie wir aus den Zugfenstern sehen können, gänzlich unverbunden mit der Landschaft stehen, um sie herum riesige, asphaltierte Parkplätze. Selbst die Dörfer haben keine so enge Verbindung mehr mit dem Land. Denn die wenigen Landwirte, die es noch gibt, haben ihre Höfe selten noch im Dorf, vielmehr leben sie mit ihren Familien auf den in die Felder ausgesiedelten Höfen. Und womöglich wird ein großer Teil der landwirtschaftlichen Flächen, die wir vom Zug aus sehen, von privaten Großgrundbesitzern oder Agrarholdings bewirtschaftet, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Dörfern und Marktflecken der Umgebung leben – wenn sie nicht als Saisonkräfte ohnehin aus dem Ausland kommen und in Containerdörfern irgendwo am Feld- oder Waldrand wohnen.
 
        Früher bestanden ganze Dörfer aus Bauern, Winzern oder Fischern, und auch die zu ihnen gehörigen Handwerker, die Maurer und Zimmerleute, Schlachter und Schneider, selbst die Kaufleute und der Lehrer hielten auf kleinen Feldstücken und in kleinen Ställen noch ein bisschen Vieh und bauten Gemüse an – vielmehr waren es natürlich ihre Frauen und Töchter, Schwestern und Nichten, Großmütter und Mägde, die diese Arbeit machten. Was uns so hübsche Bilder in die Köpfe zaubert, wurde jahrhundertelang geschaffen, gepflegt und aufrechterhalten durch wenig beachtete und sowieso unbezahlte Frauenarbeit. Inzwischen sind – in ganz Europa – ehemals landwirtschaftlich geprägte Dörfer entvölkert und entkernt. Global wirkende Industrialisierungswellen und Konzentrationsprozesse plus viel Landwirtschafts- und Kommunalreformen haben den größten Teil der ländlichen Siedlungen zu Schlaf- und Freizeitdörfern gemacht. In diesen Veränderungszusammenhang gehört auch die Befreiung der Frauen von den sozialen Rollen, die Familie und Dorf ihnen zuwiesen.
 
        Dörfer haben immer ganz wesentlich daraus gelebt, dass eine Handvoll Familien viele Generationen lang miteinander verbunden waren – durch Heiraten und die Geschichten, die sie einander und über sich selbst erzählten. Diese enggeknüpften Netze aus Erzählung und Gegenerzählung tragen die Prägung, den Geschmack und Geruch der Regionen in sich – Gerüche nach Fischen, nach Roggenfeldern oder Rotweinmaische –, sie sind Ausdruck des Selbstbildes ihrer Einwohner, ihres Stolzes wie ihrer Vorurteile, ihres Grimms und ihrer Trauer. Die Arbeitswelt der Bauern und Bäuerinnen ist weitgehend eine mündliche Kultur geblieben. Als in den 1960er Jahren eine Zeit lang die industrielle Arbeitswelt als Gegenstand von Literatur diskursfähig wurde, blieb die bäuerliche Gesellschaft ohne Stimme. Um die aktuelle Landwirtschaft kümmerte sich inzwischen „Brüssel“, und den historischen Gegenständen wurden liebevoll-nostalgisch Plätze eingeräumt in Museumsdörfern aus traditionellen Haus- und Stallbauten, Mistforken und Schubkarren. Die Erzählungen ihrer Binnenwelten blieben bei denen, die weiter Landwirtschaft, Fischerei, Winzerei betrieben.
 
        *
 
        Nach dem Ersten Weltkrieg war der verlorene Krieg das eine, das männliche Narrativ. Das andere war eines vom Zuwachs weiblicher Wirksamkeit – auch in der Landwirtschaft. Es wurde in der neuen Republik zunehmend als in Ordnung befunden, dass die Frauen nicht mehr nur die Frauen der Bauern oder auch der Maurer und Zimmerleute, Schlachter, Schneider und Kaufleute und Lehrer sein wollten. Dass sie nicht nur lesen, schreiben und rechnen lernten, sondern auch eine Ausbildung machten und einen Beruf ergriffen.
 
        Meine Großmütter waren zum Zeitpunkt der Revolution von 1918 aber schon 32 und 21 Jahre alt, beide verheiratet und Mütter. Zwar hatten sie auf den „Töchterschulen“ ihrer Zeit das Haushalten und Schlachten, das Wurstmachen und Gärtnern für den Hausgebrauch gelernt, Kochen und Nähen sowieso. Jetzt jedoch saßen sie als Bauersfrauen auf den Höfen ihrer Männer fest und mussten die anfallende Arbeit bald unter ihren Töchtern und auch ein oder zwei Landmädchen („Mägde“ sagte man schon nicht mehr) sinnvoll aufteilen können –, wie ihre Männer es mit den heranwachsenden Söhnen und Landarbeitern machten. Selbst der kleinere der beiden Höfe war über die reine Subsistenzwirtschaft hinaus; man hatte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verkaufte, was nicht selbst gebraucht wurde – Getreide, Rüben, Kartoffeln und ab und zu ein Schwein. Der eigene Speisezettel wurde bereichert durch Wild und Fisch, den die Schwiegermütter so gut zubereiten konnten, was die jungen Bäuerinnen jetzt von ihnen lernen mussten. Das gehörte ebenso zu ihrer Rolle wie im schönen Ostseesommer das Vermieten der Kinderzimmer an Feriengäste. Nach Nobbin kamen, davon künden alte Fotoalben, viele Jahre zwei Lehrerinnen aus Leipzig – und so erfuhr man hier auch etwas aus der Welt einer großen Handelsstadt.
 
        Die Inflation der 1920er Jahre war auch für das Leben auf dem Land einschneidend: Da reichte zunächst nach einem Brand auf dem Hof am Hochufer die ausgezahlte Versicherungssumme nur noch für Fenster- und Türrahmen, und in Breege kaufte Waldemar für den Gegenwert der gesamten Weizenernte umgehend eine Ferienpension am nahegelegenen Ostseestrand. Dort etablierte sich Friede als Hausmutter, während ihr Mann einen großen Teil der Ländereien verpachtete und auf bessere Zeiten hoffte. Er hatte ja, wie Friede einmal mokant bemerkte, „Gutsbesitzer gelernt“. Tatsächlich arbeiteten gut situierte Landwirte wie mein Großvater Waldemar nach ihrer Ausbildung und bis zum Antreten des Erbes meist als Wirtschafter auf pommerschen Gütern. Nach ihrer Lehre, der Elevenzeit, machten sie nie mehr eigenhändig die zahllosen Arbeiten selber, sondern sie teilten sie ein – das morgenfrühe Füttern der Arbeitspferde, Anspannen und Pflügen und Eggen, das Melken und Wegbringen der Milch zur Molkerei. Aber mit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung und eines neuen Klassenbewusstseins verschwanden aus den Dörfern jene Landarbeiter und -arbeiterinnen, die über Generationen für die schmutzigen und schweren Tätigkeiten, ohne Wochenenden und bei schlechter Bezahlung, zuständig gewesen waren.
 
        Die Inflation untergrub jedoch nicht nur allerorten die Wirtschaft, sondern auch familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen. So musste etwa Marie feststellen, dass der Nachbar, der ihr, während ihr tuberkulosekranker Otto im Krankenhaus war, so hilfreich bei der Getreideernte beistand, viele Fuder in die eigene Scheune fuhr. Bald war der kleine Hof am Hochufer bankrott – und immer mehr Landwirte traten in jene Partei ein, die den von Zwangsversteigerungen gequälten Landwirten eine dramatische Besserung ihrer Lage versprachen, die damals auf Rügen noch so genannte Hitler-Partei.
 
        Die furchtbare Geschichte, die daraus folgte, und ihr furchtbares Ende sind bekannt. Nachzutragen ist, was auf familiärer Ebene geschah: Maries Otto starb 1945 an Tuberkulose, sie selbst lebte noch zehn Jahre als Leiterin einer Großküche in der DDR, bis sie als Rentnerin legal in den Westen gehen konnte. Waldemar und Friede wurden als NSDAP-Mitglieder und „Kulaken“ von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet. Die folgende Generation, meine Eltern also, bewirtschafteten noch ein paar Jahre lang als „Neubauern“ einen kleinen Hof, der sich der Kampagne „Junkerland in Bauernhand“ verdankte. Das darauffolgende „Vom Ich zum Wir“ erzwang ein kollektives Wirtschaften auch in der Landwirtschaft. 1953 verließen sie die DDR und gingen illegal über die Grenze in den Westen.
 
        *
 
        Das Dorf, in dem sie sich niederließen und in dem ich aufwuchs, war eine 1783 im Hannoverschen gegründete Moorkolonie in der Nähe der Elbmündung. Als wir dort in den 1950er Jahren ankamen, gab es neben Dorfschullehrer und Kneipenwirt nur Bauern. Einst waren hier auf 19 exakt gleichgroßen Stellen Erbpächter eingesetzt worden. Ihre vom Kurfürsten – dem damaligen britischen König Georg III. – befohlene und beförderte Arbeit war die Urbarmachung der Moore, einer bisher brachliegenden Landschaft. Das Moor sollte nicht nur zur Produktion von dringend benötigten Lebensmitteln beitragen, sondern auch zur Ansiedlung einer Bevölkerung, die der Obrigkeit sonst davonlaufen würde – aus Angst vor Armut, Hunger und Militärdienst. Innerhalb von 200 Jahren gelang den Bauernfamilien in größter Armut langsam und mühselig die Entwässerung des tief liegenden Landes und eine gewisse Selbstversorgung. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie durch die Bauernbefreiung sogar zu selbständigen Hofbesitzern – wenn auch hochverschuldet von Anfang an, denn die Ablösung haben sich die Grundherren, Adel, Staat und Kirche, teuer bezahlen lassen.
 
        Auch hier hatte sich die Substanz des Dorfes aus Familien entwickelt, die sich untereinander und mit ein paar Familien in den Nachbardörfern verheirateten und verschwägerten. Töchter und Söhne wechselten vom elterlichen auf den schwiegerelterlichen Hof. In den Kirchenbüchern sind nicht wenige frühe Tode verzeichnet – durch Arbeitsunfälle, Ertrinken in den Entwässerungskanälen oder auch durch Krankheiten wie Rheuma, Pocken und Marschenfieber (eine europäische Form der Malaria); für die Frauen kamen Tode im Kindbett hinzu. So wurden auch viele zweite und selbst dritte Ehen eingegangen, die Höfe brauchten beide, Mann und Frau – und dazu noch lange viele Kinder als Arbeitskräfte. Alle waren eingespannt in die täglichen, nie endenden Arbeiten, das Torfstechen und -umschichten, Schafescheren, Heumachen und Mistausbringen. Sobald neben den Schafen auch Hornvieh in den Mooren gehalten werden konnte – das man wegen der größeren Mengen von Dung und ihrer Kraft als Spannvieh schätzte –, wurde auch das tägliche Melken und wöchentliche Buttern ein Teil der besonders von Frauen geleisteten Arbeit. Den Männern blieb das Pflügen und Eggen, Einsäen und Ernten – sobald der Boden dann ackerfähig war.
 
        Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts machten sich auch in den niedersächsischen Moordörfern langsam Unterschiede bemerkbar. Seit sie die Höfe besaßen, konnten die Bauern Land kaufen und verkaufen. Es gab zunehmend die größeren und die kleineren Betriebe und gut ausgebildete Landwirte. Aber viele gaben auch auf, gingen nach Übersee und versuchten ihr Glück in Amerika. Besonders nach New York hatte es seit den 1880er Jahren aus den nordhannoverschen Dörfern eine starke Auswanderung gegeben. Eindrucksvolle Erzählungen vom Abfahren und Ankommen wurden Teil der dörflichen Tradition, und mancher Dollar hat hiesigen Wirtschaften zum Aufschwung verholfen. Immer wieder kehrten Auswanderer und Auswanderinnen zurück – und waren wegen ihrer amerikanischen Ersparnisse auf dem lokalen Heiratsmarkt begehrt.
 
        In der Weimarer Republik demokratisierte sich die seit Kaisers Zeiten auch für Frauen entwickelte landwirtschaftliche Ausbildung. Während einfache Landmädchen damals höchstens durch Haushaltsschulen und Dienstmädchenjahre ein Leben außerhalb der elterlichen Höfe kennenlernten, konnten sich Absolventinnen höherer Schulstufen, meist Gutsbesitzertöchter und Landadlige, landwirtschaftlich ausbilden lassen. Als 1933 die NS-Regierung sämtliche Organisationen der Landwirtschaft in den Reichsnährstand zwangen, wurde die Ausbildung der Frauen ebenfalls gleichgeschaltet. Die Landmädchen der Bund-Deutscher-Mädel-Generation – wie etwa meine Mutter – lernten unter dem Zeichen von Ähre und Hakenkreuz und mit aggressiver Blut-und-Boden-Begleitung das Fach Landwirtschaftliche Hauswirtschaft. Trotz der Durchtränkung ihres Alltags mit toxischer Ideologie war es doch eine gründliche Ausbildung in all jenen weiblichen Tätigkeiten, in denen Bauersfrauen traditionell gearbeitet hatten – oder hatten arbeiten lassen. Das reichte vom Kochen und Backen über Gemüseanbau und -verarbeitung zum Schlachten und Verwerten von Kleinvieh ebenso wie zum Stricken und Weben und hörte auch mit Milchverarbeitung und Bienenzucht noch nicht auf; Kranken-, Säuglings- und Altenpflege waren ebenfalls auf dem Plan. So geschah es, dass die Landmädchen unserer Müttergeneration oft die gut ausgebildeten Wirtschafterinnen auf jenen großen Höfen und Gütern waren, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs untergingen – und in der DDR als Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) wieder auferstanden.
 
        Von der Landwirtschaft hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, so sieht es aus, die meisten Frauen allerdings genug. Anfangs warteten sie vielleicht noch darauf, dass die Männer aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Der Schwarzmarkt für Kartoffeln und Eier, Fleisch und Butter bot kurze Zeit einen Nebenverdienst. Bald aber wurden im Osten durch den „Sozialismus auf dem Lande“ die Dörfer vollkommen umgestaltet. Während die „Altbauern“ massenhaft in den Westen flohen, entstanden an den Ortsrändern bald Plattenbauten, in denen vor allem jene unterkamen, die hier „Umsiedler“ hießen und aus den inzwischen polnischen Gebieten stammten. Für sie gab es zunehmend Arbeitsplätze mit geregelten Arbeitszeiten in den LPG-Schweinezucht-, Melk- und Fischereibetrieben. Insgesamt richtete sich die Energie der meisten Menschen jedoch bald auf den Ausbau kleiner Gänse- und Kaninchenställe für eine gut bezahlte Fleischproduktion im Nebenerwerb sowie auch – auf Rügen und wohl überall in Küstennähe – auf die Pflege jener Zimmer und Hütten, die über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund an ganze Betriebe zum Ferienmachen vermietet werden konnten. Der ehemalige Hof am Hochufer etwa diente viele Jahre als Sommerdomizil des Dresdner Kreuzchores. Die landwirtschaftlichen Betriebsfunktionäre waren gut qualifiziert, aber wer vor Ort die schwere Arbeit machte, war immer schlechter ausgebildet. Land- und Forstarbeit galt als Strafe für die, die nichts weiter konnten und wollten.
 
        In den Dörfern des Westens lockten die wirtschaftlich erstarkenden Städte die Menschen vom Lande fort und zu neuen, sicheren und womöglich sauberen Arbeitsplätzen. Einheimische und Flüchtlinge, deren hohe Zahl die Dörfer eine Zeitlang hatte anschwellen lassen, zogen weg. Ein paar Jahre hatten Flüchtlinge, und vor allem wieder Frauen, bei saisonalen Arbeiten gegen kleinen Lohn ausgeholfen, bei Aussaat und Ernte, beim Schlachten und Rupfen des Geflügels, beim Schweineschlachten und Wurstmachen. Aber bald waren auch sie gegangen. Auf den Feldern, in Stall und Küche brach die Zeit der Maschinen an – Traktoren, Ernte- und Sämaschinen, Staubsauger, Wasch- und Küchenmaschinen ersetzten immer mehr die tierische und menschliche Arbeitskraft.
 
        Auf den Dörfern wurden die Menschen noch ein wenig knapper, vor allem die Frauen. Das Heiraten gestaltete sich zwar wie eh und je nach der Faustregel: Grot to Grot und Lütt to Lütt (Groß zu Groß und Klein zu Klein). Aber manchmal heiratete ein gar nicht so kleiner Bauer doch lieber ein Flüchtlingsmädchen, bevor er selbst allein und sein Hof ohne Zukunft blieb. Tatsächlich wurden die Ausbildungs- und Heiratsentscheidungen der Landmädchen zu einem immer wichtigeren Element für die Fortführung bäuerlicher Betriebe.
 
        *
 
        Das Element der Zukunftslosigkeit in der Landwirtschaft wird heute brutal medial verwertet und in der Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ auf schamlose Weise lächerlich gemacht. Ernsthaft analysiert hat die Frage der Ehelosigkeit von Bauern schon früh – seit den 1960er Jahren – einer der ganz Großen der Sozialwissenschaft, Pierre Bourdieu. In dem Bändchen „Junggesellenball – Studien zum Niedergang der bäuerlichen Gesellschaft“ wurden seine vier Jahrzehnte umfassenden Studien 2008 postum herausgegeben. In ihnen wird der dramatische Bedeutungsverlust der agrarischen Lebensweise nachgezeichnet und die soziale Entwertung aufgezeigt, die zunehmend all jene Menschen traf, die ihr Leben mit dem Anbau von Getreide und der Aufzucht von Vieh verbringen.
 
        In den 1950er und 1960er Jahren hielt das Erzählen in den Dörfern noch an. Kaum jemand hatte schon einen Fernsehapparat im Haus, der die Familien- und Dorferzählungen in den Hintergrund hätte drängen können. Man traf sich weiterhin bei Schützen- und Erntefesten, Hochzeiten, Kindstaufen und Beerdigungen, erzählte einander von den neuen Maschinen oder von den nahegelegenen Häfen, in denen immer mehr Landwirte zusätzlich zu arbeiten begannen. Die Frauen sprachen von demnächst stattfindenden Hochzeiten und hofften auf Schwangerschaften – oder fürchteten sie. Und manchmal spottete einer über die Junggesellen des Dorfes – aber nur leise, denn immer öfter fand jemand keine Frau mehr, die das schwere Leben als Bäuerin auf sich nehmen wollte. Und dann verließ auch die Jugend die Dörfer. Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten eröffneten ihnen neu entstehende Berufe im landwirtschaftlichen Feld. Für junge Männer waren Landmaschinenschlosser oder Besamungstechniker interessant, junge Frauen lernten Kindergärtnerin, Altenpflegerin oder Wirtschafterin – Berufe, die ihre Mütter noch als Teil ihrer unbezahlten Familienarbeit begriffen hatten. Jetzt konnte man mit diesen Fertigkeiten auch zu sauberen Arbeitsplätzen mit normalen Arbeitszeiten kommen.
 
        Als es im Osten mit dem Sozialismus auf dem Lande – und im ganzen Land – vorbei war, entließen die alten LPGs den größten Teil ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie selbst hatten im Laufe von Jahrzehnten den Landbesitz vergrößert. Jetzt bildeten sich neue Gesellschaften verschiedener Rechtsformen, Investoren aus dem Westen übernahmen die Produktion. Auf den riesigen Flächen – wir können sie vom Zug- und Autofenster aus besonders in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sehen – beschäftigen sie nur noch wenige Menschen, dafür aber große Maschinen. In der Schweinezucht und beim Melken mussten sie nur die Ställe mit ihren mehreren hundert oder tausend Kopf Vieh modernisieren. Die Nachkommen mancher Altbesitzer zogen mit ihren Familien wieder in die alten, mit viel Aufwand und Geld neu hergerichteten Herrenhäuser – und dann wird ums Haus herum gerne mit einer kleinen Biolandwirtschaft experimentiert.
 
        In West und Ost bewirtschaften weniger Landwirte und Landwirtinnen wesentlich mehr Fläche als ihre Eltern und Großeltern. Sie mästen mehr Tiere, melken mehr Kühe, um von den zumeist sinkenden Erzeugerpreisen noch leben zu können. Die EU schützt ihr Einkommen nicht mehr, vielmehr hat sie es zu großen Teilen dem Weltmarkt preisgegeben und fordert gleichzeitig eine ökologische Nachhaltigkeit, die sich mit niedrigen Erzeugerpreisen immer schlechter verträgt. Ob die jungen Bauern von heute ihren Eltern noch ein Altenteil werden bieten können, ist in vielen Fällen fraglich geworden, und die Alten mögen mit heimlichem Kummer auf die inzwischen auch auf dem Land aus dem Boden schießenden Altersheime schauen. Denn dort werden sie einmal gepflegt werden, wenn es keine Schwiegertöchter mehr gibt.
 
        Nur die Nicht-mehr-Landwirte wohnen gerne wieder in den Dörfern. Ihre Kinder und Enkel bauen Häuser auf familieneigenem Land, alltäglich steigen sie in ihre Autos, um auf zwar langen, aber fein asphaltierten Wegen zur Arbeit zu fahren. Die Aufrechterhaltung der Dorftraditionen ist ihnen oft kein Anliegen mehr. Die Wiedervernässung der Moore – für niedersächsische Moorbauern ein emotional unerträgliches Ansinnen und eine Existenzbedrohung ihrer Höfe – scheint jenen eine eher angenehme Aussicht, sie wird den Freizeitwert der Dörfer erhöhen.
 
        *
 
        Seit der Zeit meiner Großmütter und nach dem Zerreißen der Erzählfäden durch Kriege und Verluste aller Art, nach Sozialismus, Wende und Weltmarkt sind neue Erzählungen entstanden, neue Identitäten in den Dörfern. Sind die Bauern, wenn schon nicht mehr ihr Kern, überhaupt noch ein Teil davon? Oder sind ohnehin alle Erzählbezüge versunken – in dem Gefühl, nicht mehr aufeinander angewiesen zu sein, wie es die Bauern sowohl bei Haus- und Stallbauten als auch an langen Erntetagen waren – und immer noch sind? Haben die sogenannten sozialen Medien unsere wahre Gesellschaftlichkeit und das Empfinden für sie vollkommen ersetzt? Schon Bourdieu schrieb von einer Folklorisierung der Bauern, „die die Bauernschaft ins Museum abschiebt und die verbliebenen Bauern zu Hütern der in eine Landschaft für Städter verwandelten Natur macht“.01 Eine von oben verordnete Agrarwende wird, so scheint mir, diese Tendenz nur verstärken.
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        EIN DURCHAUS EIGENWILLIGES GEWERBE
 
        Kurze Geschichte der Landwirtschaft in Deutschland
 
        Frank Uekötter
 
        Es wäre alles ganz einfach, wenn Albrecht Daniel Thaer Recht gehabt hätte. „Die Landwirthschaft ist ein Gewerbe, welches zum Zweck hat, durch Produktion (zuweilen auch durch fernere Bearbeitung) vegetabilischer und thierischer Substanzen Gewinn zu erzeugen oder Geld zu erwerben“, begann er seine „Grundsäze der rationellen Landwirtschaft“ von 1810.01 Hell strahlte das Licht der Aufklärung, rationelles Wirtschaften tat not, und Thaer sprach mit der Autorität des vielleicht wichtigsten deutschen Agrarwissenschaftlers seiner Zeit. Er hatte sich mit einem Versuchsgut bei Celle einen Namen gemacht und bewirtschaftete auf Wunsch Preußens seit 1804 das Rittergut Möglin bei Freienwalde, das als Landwirtschaftliche Akademie zum Vorbild für weitere Lehr- und Forschungsanstalten wurde, die teilweise – so etwa in Weihenstephan und Hohenheim – bis heute existieren. Thaer machte freilich eine Erfahrung, die Universitätsdozenten öfters widerfährt: Was im Prinzip ganz einfach war, wurde in der Praxis schrecklich kompliziert.
 
        Zwei Jahrhunderte nach Thaer lagert über der Landwirtschaft ein dichtes Netz von politischen Verpflichtungen, sozialen Erwartungen und ökonomischen Regeln, in der Träume vom freien Unternehmertum rasch verblassen. Es gibt mehr als einen Grund, das moralisch zu kritisieren, aber damit kommt man nicht weit: Wohlfeile Empörung prallt an den Systemzwängen der heutigen Ernährungswirtschaft folgenlos ab. Die landwirtschaftliche Praxis ist in mehrfacher Hinsicht von Pfadabhängigkeiten geprägt, die gerade dadurch ihre Wirkung entfalten, dass sie seit Jahrzehnten zu den unausgesprochenen Grundlagen politischer und betriebswirtschaftlicher Entscheidungen zählen. Der Weg in die Geschichte muss deshalb nicht zwangsläufig in jenes vorindustrielle Idyll führen, das heute in zahlreichen Bauernhofmuseen zu besichtigen ist. Vielmehr kann er helfen, gegenwärtige Probleme als Resultat einer unbewältigten Vergangenheit zu verstehen.
 
        MALTHUS’ ERBE
 
        Während Thaer in Celle und Möglin nach rationellen Wegen der Landbewirtschaftung suchte, schrieb der britische Ökonom Thomas Robert Malthus seine berühmten Warnungen vor Überbevölkerung. Seit mehr als zwei Jahrhunderten leben moderne Gesellschaften deshalb mit der Vision einer Bevölkerung, die schneller wächst als die Nahrungsmittelproduktion und darob ins Verderben voranschreitet, und man kann die zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungen recht einfach zusammenfassen: Im Prinzip lässt sich mit dieser Vision ziemlich gut leben. Die Nahrungsmittel gingen der Menschheit nicht aus, und längst konzentrieren sich die Sorgen der Ernährungsforscher eher auf das Überangebot: Weltweit ist die Zahl der Übergewichtigen heute größer ist als die der Hungernden.02 Seit der Transportrevolution des 19. Jahrhunderts waren Missernten keine existenzielle Bedrohung mehr, denn stets gab es Nahrungsmittelreserven, die in die betroffenen Regionen geliefert werden konnten. Entscheidend war der Wille: Entscheidungsträger konnten solche Lieferungen aus Kalkül unterbinden oder durch Inkompetenz verhindern – damit hing letztlich alles an Fragen der politischen Verantwortung. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen wurde für die These berühmt, dass es noch keine Hungersnot in einer funktionierenden Demokratie gegeben habe.03
 
        Aus diesem Blickwinkel ist die Geschichte der modernen Landwirtschaft eine grandiose Erfolgsgeschichte. Nicht nur in Deutschland gibt es ein reichhaltiges Angebot günstiger Lebensmittel, und das ist welthistorisch gesehen eine Ausnahmesituation. „Jahrhundertelang brechen mit solcher Regelmäßigkeit Hungersnöte aus, daß sie in den Lebensrhythmus der Menschen eingehen und mit zu den Strukturen ihres Alltags zählen“, schrieb der Historiker Fernand Braudel.04 Dahinter steckte ein umfassender Wandel der Produktionsverfahren, der Hektarerträge und tierische Leistungen in völlig neuartige Höhen wachsen ließ und zugleich eine hohe Qualität und Versorgungssicherheit garantierte. Ein Mensch des Mittelalters würde die heutigen Debatten über die Probleme der Landwirtschaft mit ungläubigem Staunen verfolgen: Seid Ihr sicher, dass Ihr Probleme habt?
 
        Das Gespenst des Malthusianismus geht trotzdem weiter um, denn es wird gebraucht. Seit dem Zweiten Weltkrieg wächst die Bevölkerung vor allem in den Ländern des Globalen Südens, und deshalb ist Überbevölkerung ein beliebtes Thema bei all jenen, die in Umweltdebatten von der überwältigenden Verantwortung der Industrieländer ablenken wollen. Agrarlobbyisten verweisen auf die weiterhin wachsende Weltbevölkerung und verbinden das mit Warnungen vor ökologischen Experimenten: Die Welt braucht Lebensmittel, und wir können sie auch produzieren, sofern uns nicht sentimentale Menschen dazwischenfunken. Malthus markiert auch den Auftakt einer Moderne, die sich mit Agrarfragen am liebsten in statistischer Form beschäftigte. Die Agrarhistorikerin Deborah Fitzgerald hat darauf hingewiesen, dass Zahlen und nicht Narrative die bestimmende Sprache agrarischen Wissens wurden.05
 
        Vor 100 Jahren zerbrachen sich Universitätsdozenten noch die Köpfe, wie man die Bauern zur Buchführung animieren könnte und was überhaupt die Zahlen waren, die für ordentliches Wirtschaften entscheidend waren.06 Heute lässt sich der Zahlenfetischismus der agrarischen Wissensgesellschaft auf jeder Landwirtschaftsmesse besichtigen. Die Leistungsdaten der Nutztiere werden so selbstverständlich präsentiert, dass sich nur der Laie noch wundert, wie viele Zahlen in eine Kuh passen. Es gibt in der deutschen Landwirtschaft jedoch weiterhin Dinge, die sich einer nüchternen kalkulatorischen Betrachtung entziehen. Das gilt zum Beispiel für die Frage, wer den Hof übernimmt, wenn die Kräfte des Betriebsleiters nachlassen.
 
        ES LEBE DER HOF
 
        Landwirtschaft ist in Deutschland Bauernsache. Die Berufsvertretung der Agrarproduzenten heißt Deutscher Bauernverband, und wer das für eine unzeitgemäße Bezeichnung hält, wird schwerlich einen Verbandsvertreter finden, der die Argumente hören möchte. Im betrieblichen Alltag sind Landwirte längst Teamplayer, die ihren Boden in enger Abstimmung mit agrartechnischen Dienstleistern und allerlei Aufsehern und Beratern bewirtschaften. Die funktionale Ausdifferenzierung von Berufsfeldern und Aufgabenprofilen steht jedoch neben einem Begriff, der eine Einheit von beruflicher und lebensweltlicher Existenz suggeriert, die wie ein archaischer Überrest in den globalen Kasinokapitalismus des 21. Jahrhunderts hineinragt. Bauer ist man lebenslänglich.
 
        In der Agrargeschichte der Frühen Neuzeit ist die bäuerliche Familienwirtschaft eine von zwei dominanten Betriebsformen. Sie stand in Konkurrenz zur Gutswirtschaft der Rittergutsbesitzer (Junker), die vor allem östlich der Elbe florierte, nicht selten auf Kosten bäuerlicher Existenzen. Man sprach von „Bauernlegen“, wenn Menschen zum Verkauf oder zur Aufgabe ihres Hofes gezwungen wurden und dem Arbeitskräftereservoir eines Gutsbetriebs einverleibt wurden. Die Junker waren in der deutschen Geschichte ein Bollwerk gegen Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, bis sie nach 1945 mit den Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone sang- und klanglos als soziale Formation verschwanden. Wenn man bedenkt, dass nach beiden Weltkriegen über eine Bodenreform diskutiert worden war und in der Weimarer Republik sogar ein Volksentscheid über die Fürstenenteignung abgehalten wurde, waren die alten Eliten mit diesem Abgang noch ganz gut bedient. Dass gegen die Folgen der sowjetischen Bodenreform nach der Wiedervereinigung Entschädigungsklagen lanciert wurden, war im Grunde genommen ein Treppenwitz der deutschen Geschichte, der wohl nur der Amnesie einer umfassend urbanisierten Gesellschaft geschuldet war. In der vergangenen Welt der bäuerlichen Landwirtschaft wusste jeder, dass es beim Grundbesitz nicht bloß um Eigentumstitel ging, sondern um Macht.
 
        Historisch gab es gute Gründe für einen Antagonismus von Bauern und Junkern. Praktisch merkte man davon seit dem späten 19. Jahrhundert nicht mehr viel: Die Landwirte verwandelten sich in eine imaginierte Gemeinschaft, in der Größe und Betriebsverfassung an Bedeutung verloren gegenüber einer gemeinsamen agrarischen Identität. Selbst in Ostelbien, wo es trotz der starken Stellung der Gutsbesitzer weiterhin Vollbauern gab, glaubte seit den 1880er Jahren eine Mehrheit „an eine Interessenidentität von Bauernschaft und Großgrundbesitz“.07 Zwar gab es in der ländlichen Gesellschaft weiterhin Statusunterschiede, die vom Heiratsverhalten bis zur Geselligkeit sorgsam markiert wurden, aber nach außen hin herrschte seither eine Geschlossenheit, die nicht selten Züge einer Wagenburgmentalität besaß.
 
        Zum Selbstverständnis der Bauern gehörte, dass der Hof, wenn irgend möglich, an die nächste Generation übergeben werden sollte. Längst hat die sozialwissenschaftliche Forschung dokumentiert, dass Landwirte sogar bereit waren, für den Erhalt des Familienbetriebs das persönliche Glück zurückzustellen. In einer Studie über die Landjugend um 1970 konfrontierte der Agrarsoziologe Ulrich Planck seine Interviewpartner mit einem Szenario, in dem eine Frau ihre berufliche und private Existenz aufgeben musste, um den Familienbetrieb für ihren noch minderjährigen Bruder zu sichern, und 68 Prozent der männlichen und 62 Prozent der weiblichen Befragten gaben zu Protokoll, dass der Erhalt des Hofes Vorrang habe.08 Darin spiegelt sich auch die rigide Geschlechterordnung der bäuerlichen Welt, obwohl es auch hier Zeichen des Wandels gibt. Das Kompendium „1000 Fragen für die junge Landfrau“, das erstmals 1986 herauskam und 2005 in fünfter Auflage erschien, ist seither nicht wieder verlegt worden, während das maskuline Pendant „1000 Fragen für den jungen Landwirt“ weiterhin im Handel ist und seit der 18. Auflage von 2018 ohne geschlechtliche Spezifizierung „junge Landwirte“ anspricht – freilich mit einem Titelbild, das einen breit lächelnden Mann mit Tablet und kariertem Hemd zeigt.
 
        Um einen Hof an die nächste Generation zu übergeben, brauchen männliche Betriebsleiter einen weiblichen Partner. Dass Bauern sich dabei mit berufsspezifischen Herausforderungen konfrontiert sehen, weiß der deutsche Fernsehzuschauer, seit sich die Doku-Soap „Bauer sucht Frau“ zum Dauerbrenner entwickelt hat. Man sollte sich freilich vor der Annahme hüten, dass es in der Blütezeit des deutschen Bauerntums romantischer zugegangen wäre. Als die ideologische Verklärung des ewigen Bauern in der frühen NS-Zeit ein schrilles rassenbiologisches Crescendo erfuhr, veröffentlichte das Wochenblatt für die Bauern Westfalens die folgende Kleinanzeige: „Einheirat in schuldenfr. Bauernhof v. 120 Mrg. bietet Bauerntochter (einz. Kind), 25 J., kath., einem tüchtig. Bauernsohn m. Vermögen.“09 Zahlreiche weitere Heiratsanzeigen, in denen ebenfalls Vermögen und Betriebsgröße im Mittelpunkt standen, lassen erahnen, dass die Zeitgenossen mit dieser Art Rasterfahndung kein Problem hatten.
 
        SCHRUMPFPROZESSE
 
        Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gehört zur Welt der deutschen Landwirtschaft ein Gefühl des Niedergangs. Die Menschen strebten in die Großstädte des Industriezeitalters, zunächst in Einzelfällen, aber schon im Kaiserreich als breiter Strom, der ostelbische Gutsbesitzer über eine „Leutenoth“ klagen ließ. In der Akademikerdebatte über „Agrar- und Industriestaat“ in den 1890er Jahren wurde verhandelt, was eigentlich längst sozioökonomische Realität war: Die Industrie war der dominante Sektor der deutschen Volkswirtschaft. Billiges Getreide aus Übersee konfrontierte zahlreiche Junker mit einer Konkurrenz, die den Vergleich mit den Globalisierungsschocks seit den 1970er Jahren nicht zu scheuen braucht. Betriebsleiter waren dieser Situation keineswegs hilflos ausgeliefert, denn billige Getreideimporte konnten für innovationsfreudige Landwirte auch eine Chance sein, in die Veredelungswirtschaft einzusteigen. Bei der Schweinefleischproduktion schwang sich Deutschland sogar noch in jüngster Vergangenheit zum führenden Exportland der Welt auf und erreichte im November 2012 mit einem Bestand von 28,3 Millionen Tieren einen historischen Höchstwert.10 Aber solche Produktionserfolge können nur notdürftig davon ablenken, dass der Stellenwert des Agrarischen in der Gesamtgesellschaft in jeder nur denkbaren Hinsicht erodierte: bei den Arbeitskräften, dem Beitrag zum Bruttosozialprodukt, der politischen Macht, dem kulturellen Nimbus – Schritt für Schritt wurde die Landwirtschaft in Deutschland zur quantité négligeable, zu einer zu vernachlässigenden Größe.
 
        Der Niedergang beschleunigte sich in der Nachkriegszeit so rasant, dass die bäuerliche Welt Alteuropas innerhalb einer Generation zur Vergangenheit wurde. Nach gängiger Ansicht waren es die 1960er Jahre, die nicht nur in der Bundesrepublik eine Wasserscheide markierten. „Wachsen oder weichen“ hieß die Devise, und das lief für zahlreiche Betriebsleiter auf eine schicksalhafte Alternative hinaus. Sie konnten aufgeben und ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen an andere Betriebe verkaufen oder verpachten, oder sie konnten versuchen, im Strudel einer Agrarrevolution den Kopf über Wasser zu halten. Inzwischen liegt die Wachstumsschwelle in der deutschen Landwirtschaft bei 100 Hektar: Unterhalb dieser Schwelle nimmt die Zahl der Betriebe weiter ab, darüber steigt sie noch an. Die neuen Betriebsgrößen verlangten nach neuen Produktionsmethoden, und so waren es neben der bäuerlichen Folklore bald nur noch die Eigentumsverhältnisse, die an vergangene Zeiten erinnerten. Bäuerliche Familienbetriebe blieben im Geschäft, schon deshalb, weil im Osten die kollektivierte Landwirtschaft als mahnender Gegenentwurf zu besichtigen war. Das genügte im Kalten Krieg, um allen Überlegungen zu neuen Betriebsformen einen Dämpfer zu verpassen.
 
        Seit Jahrzehnten klagen Landwirte, dass die urbane Gesellschaft den Respekt vor den Produzenten ihrer Lebensmittel vermissen lässt, und das gewiss nicht ohne Grund. „Bauer sucht Frau“ konnte wohl nur deshalb zu einer Erfolgsgeschichte des Trash-TV werden, weil Bauern eine der letzten gesellschaftlichen Gruppen sind, die man gefahrlos diskriminieren kann. Insgesamt gesehen verlief der Niedergang nach 1945 erstaunlich geräuschlos. Das hatte eine Menge damit zu tun, dass Bauern in dieser Zeit auf die Unterstützung der Politik zählen konnten.
 
        SUBVENTIONEN
 
        Der ländliche Raum war in der Moderne ein Synonym für Rückständigkeit, aber deshalb waren die Methoden der Landwirte noch lange nicht rückständig. Der 1893 gegründete Bund der Landwirte konnte sogar eine Pionierrolle für das politische System des Kaiserreichs insgesamt reklamieren. Er war die erste moderne pressure group, ein aggressiv auftretender Interessenverband mit straffer Verwaltung, intensiver Medienarbeit und einer Basis, die schon im Jahr der Gründung auf 200000 Mitglieder anschwoll. Unterstützung kam aus dem gesamten agrarischen Spektrum vom Kleinbauern bis zu ostelbischen Grundbesitzern, obwohl Letztere doch ziemlich häufig den Ausschlag gaben, was den Bund für Landwirte zu einem Lieblingsobjekt der historischen Forschung machte. In den 1970er Jahren hat Hans-Jürgen Puhle den Bund als präfaschistisch tituliert, inzwischen neigt die Zunft zu differenzierteren Urteilen.11
 
        Den Impuls zur Verbandsgründung lieferten Handelsverträge des Reichskanzlers Leo von Caprivi, die den Zollschutz für die Landwirtschaft abbauten. Die Protektion der Landwirte war von Anfang an ein politisches Geschäft, in dem mit harten Bandagen gekämpft wurde, und das lag in der Natur der Sache. Es gab die Konkurrenz mit anderen Branchen – Handel und Industrie fanden Caprivis Handelsverträge zum Beispiel ganz prima –, und im internationalen System der Handelsbeziehungen war stets mit Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder zu rechnen. Es gibt angenehmere Verhandlungspartner als Funktionäre einer kriselnden Branche, und die Gründung von Verbänden war auch nur einer von mehreren Wegen, den Interessen der Landwirtschaft Gehör zu verschaffen. In der Zeit zwischen den Weltkriegen entstanden in zahlreichen europäischen Ländern spezielle Bauernparteien, die sich sogar zu einer Grünen Internationale mit Sitz in Prag zusammenschlossen.12
 
        Der Protest der Landwirte wurde in mehr als einem Land als demokratiegefährdend empfunden, und das hatte in der Zeit nach 1945 Folgen. Es war nicht nur die Erfahrung des Hungers in Kriegs- und Nachkriegszeiten, die die Regierungen Westeuropas zu einer engagierten Unterstützung der Agrarproduzenten animierte, sondern auch die Angst vor dem ländlichen Protestpotenzial. In der Bundesrepublik gipfelte diese Politik im Landwirtschaftsgesetz von 1955, das den Bauern Parität mit dem Rest der Gesellschaft versprach, und Agrarfunktionäre wurden seither nicht müde, an das Versprechen zu erinnern. In den 1960er Jahren wurde die Protektion der Landwirte dann in der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zementiert.13
 
        Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob das eine gute Investition für die junge bundesdeutsche Demokratie war. Tatsächlich wurde der radikale Strukturwandel damit zumindest in politischer Hinsicht abgefedert, aber das Kalkül verblasste rasch und war spätestens in den 1970er Jahren obsolet. Da kämpfte die bundesdeutsche Demokratie längst mit ganz anderen Gefährdungen, und außerdem war die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebsleiter für staatsgefährdenden Protest irgendwann zu klein. Dafür waren durch die jahrelange Protektion Pfadabhängigkeiten entstanden, die dem politischen Willen enge Grenzen setzten. Im Kaiserreich konnten viele Bauern noch flexibel reagieren, wenn der Getreidepreis absackte oder Kartoffeln unverkäuflich waren: Dann ging die eigene Ernte halt in den Trog der Schweine. Die spezialisierten Agrarproduzenten, die in der Nachkriegszeit zum dominanten Betriebsmodell wurden, hingen jedoch auf Gedeih und Verderb an einem einzelnen Produkt.
 
        TECHNOLOGISCHE AUFRÜSTUNG
 
        Mit der Agrarrevolution der Nachkriegszeit veränderte sich der Beruf des Landwirts. Die neuen Dimensionen verlangten nach großen Maschinen, zumal sich im Sog des „Wirtschaftswunders“ auch zahlreiche Landarbeiter in Richtung Stadt verabschiedeten und deren Arbeitskraft notgedrungen ersetzt werden musste. Auf den Feldern fuhren Traktoren und Mähdrescher, und auch im Stall regierte die Technik von den Melkmaschinen bis zur automatischen Entsorgung der tierischen Exkremente. Der neue Landwirt war mit großtechnischen Systemen vertraut und konnte bei Problemen rasch und eigenständig reagieren. Der neue Landwirt war in aller Regel männlich, und das nicht nur, weil viele der Hilfsarbeiten, die vormals Sache der Landfrau gewesen waren, nun entweder wegfielen oder von Maschinen übernommen wurden. Für die neuen Aufgaben brauchte es Spezialwissen und auch eine gewisse physische und psychische Robustheit, und das lief auf einen Phänotypus hinaus, der durchaus soldatische Züge trug. Mütterliche Gefühle, wie man sie Frauen gerne zuschrieb, waren im Massenstall nicht gefragt.14
 
        Traktoren ließen sich für vielfältige Aufgaben nutzen. Das sah bei vielen Maschinen anders aus. Wer mit großem Aufwand eine Melkmaschine installiert und zum Laufen gebracht hatte, konnte die Investition nur in der Milchwirtschaft wieder herausholen, das Gleiche galt für Schweineställe mit Spaltenböden oder Legebatterien. Mit jeder neuen Maschine wuchs auch das betriebswirtschaftliche Risiko: Im Zuge der technologischen Aufrüstung wurde die Landwirtschaft zu einem der kapitalintensivsten Wirtschaftszweige überhaupt. Leicht geriet landwirtschaftliche Produktion da zu einem „Rattenrennen“, zumal die Zahl der Abnehmer immer mehr zusammenschrumpfte.
 
        Supermarktketten und andere Großkonzerne kauften Agrarprodukte in großen Mengen und spielten dabei ihre Marktmacht aus, oder sie setzten auf Vertragslandwirtschaft und trieben die Landwirte mit genauen Vorgaben über Anbaumethoden und Preise in die Enge. Selbst gut geführte Betriebe mussten mit knappen Margen wirtschaften, und bei einzelnen Branchen – die Milchbauern sind ein notorisches Beispiel – wurde die Selbstausbeutung quasi zur Geschäftsgrundlage. Das wäre auch dann eine prekäre Situation gewesen, wenn die urbanen Konsumenten seit den 1970er Jahren nicht immer mehr über Ökologie geredet hätten.
 
        DIE SACHE MIT DER UMWELT
 
        Bis ins 20. Jahrhundert waren die Landwirte Nettoproduzenten von Energie: Sie verwandelten Sonnenstrahlen in agrarische Produkte. Heute hängt die Landwirtschaft genauso an erschwinglichem Strom und Erdöl wie der Rest der Gesellschaft, hinzu kommen Methanemissionen, Nitrate im Grundwasser, Verlust biologischer Vielfalt und zahlreiche andere Umweltprobleme. Seit Jahrzehnten stehen die Landwirte für die negativen Folgen der industrieförmigen Produktionsmethoden in der Kritik, und durchschlagende Erfolge der Umweltpolitik im Agrarbereich lassen noch auf sich warten. Die jüngsten Nachbesserungen bei der Düngeverordnung, die durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erzwungen wurden, sind gleichsam eine Bankrotterklärung der bundesdeutschen Agrarpolitik: Dass es einen Zusammenhang zwischen Nitratbelastung und Überdüngung gibt, war seit Jahrzehnten bekannt. Und auch mit der neuen, mit heißer Nadel gestrickten Verordnung ist nun anscheinend niemand glücklich.
 
        Die triste Bilanz liegt nicht nur im Kostendruck und in technologischen Pfadabhängigkeiten begründet. Von Anfang an kam die Umweltdebatte in der Landwirtschaft von außen: Sie wurde von urbanen Konsumenten geprägt, und das lief auf eine durchaus beschränkte Agenda hinaus. Seit Jahrzehnten stehen Pestizide im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses – schon bei Herbiziden und Fungiziden nimmt die Aufmerksamkeit spürbar ab –, und zwischen den Zeilen schimmert nicht selten das Klischee des Bauern durch, der verantwortungslos mit giftigen Chemikalien hantiert. Dabei bleibt meist ungesagt, dass kaum je ein Betriebsleiter in die Landwirtschaft ging, um mit der Giftspritze über Felder zu fahren.
 
        Zeitweise trug der Streit um die ökologischen Probleme der Intensivlandwirtschaft Züge eines Glaubenskampfes. Inzwischen hat sich die Debatte entspannt, auch weil viele Betriebsleiter das Thema inzwischen aus der Ausbildung kennen und Fragen nach der Düngebilanz nicht mehr als Beleidung der bäuerlichen Ehre empfinden. Alternativ wirtschaftende Betriebe beliefern einen etablierten Markt, dessen Chancen und Risiken ohne ideologische Scheuklappen taxiert werden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Ökolandwirte als Freaks oder Aussteigertypen galten und in sonntäglichen Kneipengesprächen spekuliert wurde, ob die vielleicht nachts die Giftspritze herausholten. Der heutige Ökobetrieb kämpft vielmehr mit einem Problem, das auch konventionellen Produzenten vertraut ist: Wie bringt man das alles unter einen Hut?
 
        UNBEWÄLTIGTE VERGANGENHEITEN
 
        So wird Landwirtschaft im 21. Jahrhundert im Schatten einer langen Geschichte betrieben, die sich nicht einfach auf einen Nenner bringen lässt. Der heutige Betriebsleiter ist Subventionsempfänger und gewinnorientierter Unternehmer, er arbeitet mit Zahlen und viel Fingerspitzengefühl, er hantiert mit komplexer Technik und nicht minder komplexen Ökosystemen, er unterliegt einem brutalen Kostendruck und den Kontrollen diverser Aufsichtsorgane, und in Momenten der Muße sorgt er sich um seinen Platz in der Gesellschaft und den Hofnachfolger. Es hat sich eine Menge angesammelt, und zugleich hat sich erstaunlich wenig endgültig erledigt. Selbst Malthus geistert weiter durch die einschlägigen Debatten, obwohl wir über Kalorien im Überfluss verfügen und Demografen inzwischen mehr Angst vor der Überalterung haben.
 
        Es fällt nicht schwer, das gegenwärtige Agrarsystem in Bausch und Bogen zu verdammen. Das Problem ist, dass wir auf absehbare Zeit auf dieses Agrarsystem angewiesen sein werden: Es gibt kein alternatives System, das sich „mal eben“ umsetzen ließe, auch wenn eine ausufernde Populärliteratur gerne einen anderen Eindruck erweckt. Für den Moment bleibt nur ein tastendes Vorgehen, das gleichermaßen auf Umsicht und Entschlossenheit setzt, und vielleicht könnte dabei auch die Geschichte einen Beitrag leisten. Der Blick in die Vergangenheit sensibilisiert für historische Vorbelastungen und Pfadabhängigkeiten, für unausgesprochene Erwartungen, dubiose Leitbilder und illusionäre Hoffnungen auf gewerbliche Normalität, und sie erschließt einen Erfahrungsschatz, wenn es um den Umgang mit divergenten Zielvorstellungen geht. Nicht zuletzt zeigt die Geschichte, dass Debatten über Landwirtschaft immer Teil des gesamtgesellschaftlichen Gesprächs gewesen sind und wohl auch in Zukunft bleiben werden. Vielleicht könnte die eine oder andere Diskussion etwas weniger verbissen geführt werden, wenn man merkt, dass sich manche Fragen nicht zum ersten Mal stellen.
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        PARADIGMENSTREIT UND POLITIKVERFLECHTUNG
 
        Warum Wandel in der Agrarpolitik so schwierig ist
 
        Peter H. Feindt
 
        Die deutsche Agrarpolitik der vergangenen Jahre ist durch heftige Konflikte zwischen drei konkurrierenden Paradigmen gekennzeichnet. Das produktivistische Paradigma betont die Bedeutung der Landwirtschaft für die Ernährungssicherung, aus der sich eine Verpflichtung der Produzent:innen zur laufenden Erhöhung der Produktivität und eine Verpflichtung des Staates ergibt, strukturell bedingte Einkommensnachteile der landwirtschaftlichen Bevölkerung auszugleichen. Dazu seien erhebliche Eingriffe in die Agrarmärkte gerechtfertigt, da freie Märkte aus dieser Sicht nicht geeignet sind, eine sichere und bezahlbare Ernährung der Bevölkerung zu gewährleisten. Weil diese Argumentation auf einzigartige Besonderheiten des Agrarsektors abhebt, wird sie auch als „landwirtschaftlicher Exzeptionalismus“ bezeichnet.01
 
        Das marktliberale Paradigma hält die Landwirtschaft hingegen für grundsätzlich konkurrenzfähig mit anderen Sektoren und wendet sich gegen die Unterdrückung von Marktsignalen und Effizienzverluste, die mit staatlichen Markteingriffen und protektionistischer Abschottung einhergehen.
 
        Das Multifunktionalitätsparadigma wiederum betont, dass eine nachhaltige Landwirtschaft sowohl marktfähige Güter (Nahrungsmittel, Futtermittel, Rohstoffe) als auch nicht marktfähige Güter (Bodenfruchtbarkeit, biologische Vielfalt, Kohlenstoffbindung im Boden, schöne Landschaften) erzeugt. Eine Honorierung der nicht marktfähigen Güter durch den Staat sei erforderlich, um ein drohendes Marktversagen zu verhindern. Die nicht marktfähigen Güter werden zudem auch mit einer erhöhten Resilienz der Agrarsysteme in Verbindung gebracht.02 Dieses Paradigma sieht die Landwirtschaft ebenfalls als einen besonderen Sektor an, aber mit neuen Gründen, die weniger auf die Bedürfnisse der Produzent:innen fokussieren. Es wird daher auch als „Post-Exzeptionalismus“ bezeichnet.03
 
        Während in der breiten Öffentlichkeit das Multifunktionalitätsparadigma dominiert, ist der Einfluss des produktivistischen Paradigmas in der deutschen und europäischen Agrarpolitik ungebrochen. Wie lässt sich das erklären? Um dieses Rätsel zu lösen, wird im Folgenden ein Blick auf die Verflechtung der deutschen Agrarpolitik mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union geworfen. Angesichts der daraus resultierenden Probleme, vorwärtsweisende Entscheidungen zu generieren, hat die Suche nach neuen Formen der Interessenvermittlung in der Agrarpolitik begonnen. Es wird daher abschließend auch die Frage aufgeworfen, ob ein deliberativer Pluralismus den überkommenen Agrarkorporatismus ablösen und die Verflechtungsfalle04 der Agrarpolitik im Angesicht neuer Herausforderungen überwinden kann.
 
        POLITIKVERFLECHTUNG ZWISCHEN BUND UND LÄNDERN
 
        Der institutionelle Rahmen der Agrarpolitik in Deutschland besteht aus einem ausgeprägten Mehrebenensystem, in dem Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sowie der EU aufgeteilt sind. Dies führt zu einer oft sehr komplexen Politikverflechtung zwischen den verschiedenen Ebenen (vertikal), aber auch zwischen verschiedenen Handlungsbereichen (horizontal). Starke Politikverflechtung gilt im Allgemeinen als hemmend für Politikwandel, weil sie mit komplizierten und langwierigen Entscheidungsfindungsprozessen einhergeht.
 
        In der Bundesrepublik fällt die Agrarpolitik gemäß Art. 74 Abs. 1 Grundgesetz (GG) in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Das bedeutet, dass die Länder agrarpolitische Gesetze erlassen können, solange und soweit nicht der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat. Außerdem erfordern agrarpolitische Gesetzgebungsvorhaben des Bundes eine Mitwirkung des Bundesrates. Nicht zuletzt ist eine enge laufende Abstimmung zwischen Bund und Ländern erforderlich, um Regelungsbedarfe, Verordnungen und deren Umsetzung abzustimmen. Dem dient die Agrarministerkonferenz (AMK), an der die Agrarminister:innen von Bund und Ländern teilnehmen und die sich zwei Mal pro Jahr trifft. Hinzu kommen Sondersitzungen, wenn besonderer Entscheidungsbedarf besteht. Dies war beispielsweise 2021 der Fall, als es um die Frage ging, wie die Reform der GAP in Deutschland umgesetzt werden soll. Neben unterschiedlichen Parteilinien mussten vielfältige Länderinteressen abgestimmt und vermittelt werden.
 
        Gesetzlich verankertes Ziel der deutschen Agrarpolitik ist es, „der Landwirtschaft die Teilnahme an der fortschreitenden Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft und (…) der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit Ernährungsgütern zu sichern“. Dies wurde 1955 in Paragraf 1 des Landwirtschaftsgesetzes (LwG) festgelegt. Weiterhin „ist die Landwirtschaft (…) in den Stand zu setzen, die für sie bestehenden naturbedingten und wirtschaftlichen Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen auszugleichen und ihre Produktivität zu steigern. Damit soll zugleich die soziale Lage der in der Landwirtschaft tätigen Menschen an die vergleichbarer Berufsgruppen angeglichen werden.“ Hier werden alle Kernelemente des produktivistischen Paradigmas und des landwirtschaftlichen Exzeptionalismus artikuliert. Einkommensverbesserung einer spezifischen Berufsgruppe als Ziel der Staatstätigkeit ist in der Bundesrepublik einzigartig. Paragraf 1 LwG ermöglicht dem Staat zu diesem Zweck, die „Mittel der allgemeinen Wirtschafts- und Agrarpolitik – insbesondere der Handels-, Steuer-, Kredit- und Preispolitik“ einzusetzen – also umfassende Eingriffe in die Agrarmärkte.
 
        Zudem wurde 1969 mit der in Art. 91a GG verankerten Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) ein Finanzmechanismus für eine umfassende Agrarförderpolitik geschaffen. Die Aufgaben und Koordinierungsmechanismen müssen dabei gemäß Art. 91 Abs. 2 GG „durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates näher bestimmt“ werden. Bund und Länder müssen also auch hier zusammenwirken. Die GAK ist zwar im Kern ein Finanzierungsinstrument, über die Fördertatbestände und -bedingungen wird jedoch wesentlich die inhaltliche Ausrichtung bestimmt. Diese werden im GAK-Rahmenplan festgelegt, der jeweils für vier Jahre beschlossen wird. Die Entscheidung fällt der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK), in dem die Agrarminister:innen von Bund und Ländern sowie der Bundesminister der Finanzen zusammenkommen.
 
        Im Laufe der Jahre wurden produktivistisch begründete Maßnahmen – wie Investitionshilfen zur Modernisierung und Rationalisierung – zunehmend durch Maßnahmen im Sinne des Multifunktionalitätsparadigmas ergänzt – etwa durch Agrarumwelt- und -klimamaßnahmen. 2020 wurden über den GAK-Rahmenplan knapp 1,6 Milliarden Euro verausgabt. Davon finanzierten die Länder rund 618 Millionen und der Bund etwa 966 Millionen Euro. Der aktuelle Rahmenplan gilt von 2021 bis 2024. 2021 erhielten die Länder durch die GAK insgesamt knapp 1,1 Milliarden Euro vom Bund. Das LwG begründet unter anderem auch staatliche Zuschüsse in die landwirtschaftlichen Sozialsysteme in Höhe von zuletzt 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 – als Teil produzentenorientierter Einkommenspolitik.
 
        EINBINDUNG INS EUROPÄISCHE MEHREBENENSYSTEM
 
        Seit 1957 ist die deutsche Agrarpolitik in ein europäisches Mehrebenensystem eingebunden. Die Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaften hatten im Rahmen der Römischen Verträge in einem eigenen Kapitel zur Landwirtschaft die Etablierung einer Gemeinsamen Agrarpolitik vereinbart. Demnach sollten die landwirtschaftlichen Märkte Teil des europäischen Binnenmarkts werden. Zugleich können auf Vorschlag der Kommission die Mitgliedstaaten die Einführung spezieller „Marktordnungen“ beschließen, was ab Anfang der 1960er Jahre auch für die meisten Agrarprodukte geschah. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt der Kommission, die sich über ein System von Ausschüssen mit den Mitgliedstaaten abstimmt. Mit jeder neuen Marktordnung wurden Kompetenzen auf die EU-Ebene verlagert. Denn laut Art. 4 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fällt die Agrarpolitik in die geteilte Zuständigkeit zwischen EU und Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten nur in solchen Bereichen der Agrarpolitik Gesetzgebungskompetenzen besitzen, in denen die Union ihre Zuständigkeit nicht oder nicht mehr ausübt.
 
        Dort, wo die EU agrarpolitisch tätig wird, ist innerhalb der Bundesrepublik gemäß Art. 23 Abs. 4 GG „der Bundesrat (…) an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen“, da er bei agrarpolitischen Fragen „an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte“ beziehungsweise „die Länder innerstaatlich zuständig wären“. In der Folge befinden sich die europäisierten Teile der Agrarpolitik in einem ausgeprägten Mehrebenengeflecht, in dem Bund, Länder und EU-Institutionen zusammenwirken. Dies bedeutete etwa bei den jüngsten Verhandlungen zur GAP für die Förderperiode 2022 bis 2027, dass die Vertreter:innen der Bundesregierung einerseits mit den Bundesländern in der AMK eine abgestimmte deutsche Position und andererseits mit den anderen Mitgliedstaaten im Rat einen EU-weiten Kompromiss aushandeln mussten. Eine solche Politikverflechtung macht die Entscheidungsfindung extrem aufwendig.
 
        Bis zur sogenannten MacSharry-Reform von 1992 wurden mittels der Agrarmarktordnungen die Preise für die meisten landwirtschaftlichen Produkte deutlich über den Weltmarktpreis gehoben. Dies geschah entweder durch Produktionsobergrenzen, sogenannte Quoten (vor allem für Milch und Zucker), oder durch vorgegebene Mindestpreise, Aufkauf von Überschüssen, Einlagerung und Exportsubventionen. Die damit verbundenen Ausgaben führten jedoch zu wiederholten Haushaltskrisen, während die handelsverzerrenden Wirkungen dem Abschluss des Abkommens über die Gründung einer Welthandelsorganisation im Weg standen.
 
        Seit der MacSharry-Reform wurde daher die Einkommensstützung mittels Marktintervention in mehreren Schritten durch Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe ersetzt. Dies ging mit der Umsetzung eines neuen Haushaltssystems der EU einher. Seit 1993 ist die GAP in Form von siebenjährigen Programmen organisiert, die mit der mittelfristigen Finanzplanung der EU synchronisiert sind. 1999 wurde zudem beschlossen, verschiedene Einzelprogramme zu einer „Integrierten Ländlichen Entwicklungspolitik“ zusammenzufassen, die auch als „zweite Säule der Agrarpolitik“ bezeichnet wird. Die „erste Säule“ der GAP umfasst die Direktzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe sowie die gemeinsame Marktorganisation. Sie wird vollständig aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) finanziert. Maßnahmen in der „zweiten Säule“ hingegen müssen von den Mitgliedstaaten zu festgelegten Sätzen kofinanziert werden. Der EU-Anteil wird hier aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bezahlt.
 
        Zusammen umfasste der GAP-Haushalt 2014 bis 2020 Ausgaben von rund 408 Milliarden Euro, davon etwa 291 Milliarden (71,3 Prozent) für Direktzahlungen, 99,5 Milliarden (24,4 Prozent) für die Entwicklung des ländlichen Raums und rund 17,5 Milliarden (4,3 Prozent) für Marktmaßnahmen. Dies entsprach etwa 38 Prozent des gesamten EU-Haushalts. Die Verteilung zeigt ein deutliches Übergewicht produktivistischer Elemente (also Direktzahlungen, Marktordnungen) gegenüber multifunktionalen Elementen in der GAP (also ländliche Entwicklungspolitik).
 
        ZIELKONFLIKTE
 
        Aufgrund des enormen finanziellen Volumens gehören die Entscheidungen über die GAP zu den zentralen politischen Weichenstellungen in der EU. Bis zum Ende 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon galten für die beiden Säulen der GAP unterschiedliche Entscheidungsverfahren. Seitdem unterliegt die gesamte GAP dem regulären Gesetzgebungsverfahren der EU. Bei der jüngsten GAP-Reform bedeutete dies konkret, dass die Kommission im Frühjahr 2017 mit einer öffentlichen Konsultation begann und im Juni 2018 Legislativvorschläge unterbreitete, die federführend von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Räume erarbeitet wurden. Die zeitnah veröffentlichten Vorschläge für den Haushalt 2021 bis 2027 sahen angesichts des Wegfalls der britischen Beitragszahlungen und des Wunsches, mehr Geld für neue Aufgaben freizusetzen, Kürzungen der ersten Säule von rund 10 Prozent und der zweiten Säule von rund 19 Prozent vor. Die finanziellen Gewichte würden damit noch weiter von den multifunktionalen zu den produktivistischen Elementen der GAP verschoben.
 
        Der Vorschlag der Kommission benötigte im Parlament eine einfache und im Rat eine qualifizierte Mehrheit. Im Parlament ist der Agrarausschuss federführend; hier dominieren traditionell Abgeordnete aus Parteien, die landwirtschaftlichen Interessen nahestehen und eher konservativ ausgerichtet sind. Im Rat ist der sogenannte Agrarrat zuständig. Die Agrarminister:innen stehen oft ebenfalls landwirtschaftlichen Interessen nahe. Beide Gruppierungen verstärken also tendenziell das produktivistische Paradigma. Hinzu kommt, dass der produktivistische Agrarexzeptionalismus auch in den Europäischen Verträgen verankert ist: Als Ziele der GAP stehen in Art. 39 Abs. 1 AEUV die Erhöhung der Produktivität der Landwirtschaft und des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, die Stabilisierung der Märkte, die Sicherstellung der Versorgung sowie die Belieferung der Verbraucher:innen zu angemessenen Preisen. Diese Ziele sind seit 1957 unverändert. Der Agrarexzeptionalismus tritt auch in Art. 39 Abs. 2 deutlich zutage, der ausdrücklich auf „die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit“ abhebt, „die sich aus dem sozialen Aufbau der Landwirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden der verschiedenen landwirtschaftlichen Gebiete ergibt“.
 
        Zugleich sind jedoch alle Institutionen der EU gemäß Art. 2 und Art. 11 AEUV verpflichtet, sich am Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu orientieren und die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Umsetzung der Unionspolitiken und -maßnahmen einzubeziehen. Kommission, Rat und Parlament sollen zudem laut Art. 114 Abs. 3 AEUV ein „hohes Schutzniveau“ in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz anstreben. Diese horizontalen, also alle Politikbereiche betreffenden, Ziele bilden das Einfallstor für den Multifunktionalismus in die GAP. Aufgrund der Festlegungen des Art. 39 AEUV können sie aber nicht zum Kerngehalt der GAP werden. Dies setzt der Möglichkeit, die GAP für die Verwirklichung umwelt-, klima-, verbraucher- oder tierwohlpolitischer Ziele zu nutzen, deutliche Grenzen.
 
        Weiterhin ist von Bedeutung, dass die Ausgestaltung der GAP eng mit dem Haushaltsverfahren der EU verknüpft ist. Die förderpolitischen Instrumente und Transferzahlungen der GAP hängen wesentlich von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab. Das Haushaltsverfahren der EU erfordert jedoch – neben einer Mehrheit im Parlament – Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten im Rat. Diesen Umstand kann jeder Mitgliedstaat nutzen, um für ihn wichtige Aspekte der GAP auf dem Umweg über das Haushaltsverfahren durchzusetzen. Dabei orientieren sich die Mitgliedstaaten zunächst an ihrer Nettozahlerposition, das heißt der Differenz zwischen ihren Beiträgen zum EU-Haushalt und den Rückflüssen aus den verschiedenen Programmen der EU. Da die meisten Mitgliedstaaten Netto-Empfänger der GAP sind, stoßen größere Veränderungen, deren Umverteilungswirkungen möglicherweise schwer absehbar sind, rasch auf Widerstand.
 
        Diese Situation führte bei der jüngsten GAP-Reform dazu, dass das Parlament sich weigerte, eine Position zu beziehen, ehe Klarheit über die für die GAP zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bestand, sodass es vor der Europawahl 2019 nicht mehr zu einer Abstimmung im Plenum kam. Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen legte Ende 2019 mit dem European Green Deal, der Farm-to-Fork-Strategie und der Biodiversitätsstrategie drei Dokumente vor, welche den Bestrebungen einer multifunktionalistischen Reform der GAP zunächst Rückenwind gaben. Die Generaldirektion Landwirtschaft, der Agrarausschuss des Parlaments und der Agrarrat kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Vorschläge die Anforderungen des Klima- und Biodiversitätsschutzes bereits weitgehend erfüllten. Die haushaltspolitische Diskussion wurde dann durch das beispiellose Finanzpaket zur Bekämpfung der Folgen der Covid-19-Pandemie bestimmt.
 
        Im Juli 2020 kam es schließlich zur Einigung auf einen Finanzrahmen für die GAP für den Zeitraum 2021 bis 2027 in Höhe von 378,5 Milliarden Euro in laufenden Preisen, davon 291,1 Milliarden (knapp 77 Prozent) für die erste und 87,4 Milliarden (rund 23 Prozent) für die zweite Säule. In konstanten Preisen entspricht dies tatsächlich der angestrebten Kürzung von 10 Prozent in der ersten und 19 Prozent in der zweiten Säule gegenüber der Förderperiode 2014 bis 2020. Die anschließenden Verhandlungen zwischen Rat und Parlament zogen sich noch bis Ende Juni 2021 hin und führten vor allem auf Drängen des Parlaments und des Vizepräsidenten der Kommission, Frans Timmermans, zu einer gewissen Stärkung der multifunktionalen Elemente in der GAP. So müssen die Mitgliedstaaten 25 Prozent der Mittel der ersten Säule für sogenannte Eco-Schemes reservieren und mindestens 30 Prozent der Mittel der zweiten Säule für umwelt- und klimabezogene Maßnahmen einsetzen. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel an der Umweltwirksamkeit der Maßnahmen, die letztlich die Mitgliedstaaten im Rahmen von Nationalen Strategieplänen ausarbeiten. Diese müssen dann wiederum von der Kommission genehmigt werden. Die Details der Rechtstexte – drei umfangreiche Verordnungen – wurden von der Kommission ausgearbeitet, die endgültigen Fassungen wurden im November und Dezember 2021 vom Parlament und dem Rat verabschiedet.
 
        Insgesamt hat sich der Entscheidungsprozess für die GAP 2021 bis 2027 damit um zwei Jahre verzögert. Dies zeigt, dass die Politikverflechtung im agrarpolitischen Mehrebenensystem der EU im Zusammenspiel mit der finanziellen Bedeutung der GAP das bloße Zustandekommen von Entscheidungen fast unmöglich macht. Wie schwierig eine Konsolidierung der vielfältigen Positionen ist, zeigt sich daran, dass das Parlament insgesamt mehr als 600 Seiten mit Änderungswünschen verabschiedete, die in einem Vermittlungsverfahren mit dem Rat abgearbeitet werden mussten. Eine ambitionierte und kohärente Reform der GAP erscheint mit derart fragmentierten Prozessen der Willensbildung wenig wahrscheinlich.
 
        NEUE FORMEN DER INTERESSENVERMITTLUNG?
 
        Die Unzufriedenheit mit den eingefahrenen Prozessen in der Agrarpolitik ist bei vielen betroffenen Gruppen stark ausgeprägt und hat zu Überlegungen geführt, wie neue Formen und Foren der Interessenvermittlung in der Agrarpolitik aussehen könnten. Das traditionelle Muster der Interessenvertretung der deutschen Agrarpolitik lässt sich am besten als „Agrarkorporatismus“ beschreiben.05 Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat sich seit etwa sieben Jahrzehnten als monopolistischer Spitzenverband der deutschen Agrarwirtschaft und als privilegierter Ansprech- und Verhandlungspartner für die staatliche Agrarpolitik etabliert. Der enge Austausch zwischen staatlichen Repräsentant:innen und Spitzenverband kann einerseits die agrarpolitische Steuerungsfähigkeit erhöhen, wenn der Verband bereit und in der Lage ist, seine Mitglieder in schwierige Veränderungsprozesse einzubinden. Andererseits birgt diese Konstellation aber die Gefahr der Vernachlässigung ausgeschlossener Interessen und neuer Gesichtspunkte.
 
        Während sich der DBV vorwiegend als Sachwalter eines produktivistisch orientierten Status quo positioniert hat, haben in den vergangenen Jahren mehrere Verbände im Agrarbereich proaktiv Aspekte des Multifunktionalitätsparadigmas aufgegriffen. Zu nennen sind hier die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), die den Grünen nahestehende Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) oder Fachverbände wie der Bund Deutscher Pflanzenzüchter (BDP). Eher defensive Produzenteninteressen verfolgt hingegen der Bundesverband deutscher Milchviehhalter, der wiederholt durch Protestaktionen wie Milchstreiks auf sich aufmerksam machte.
 
        Das Auftreten der im Herbst 2019 als Facebook-Gruppe gegründeten Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV) veränderte die Dynamik der Agrarpolitik. Ohne feste Verbandsstruktur und trotz eher geringem Professionalisierungsgrad bestimmten die Traktorenproteste von LsV rasch die agrarpolitische Agenda. Als Reaktion wurde im Sommer 2020 beim Bundeskanzleramt eine „Zukunftskommission Landwirtschaft“ (ZKL) eingerichtet, die nach einem Jahr einen 160 Seiten langen Bericht vorlegte. Bemerkenswert ist zum einen die Zusammensetzung der Kommission mit 30 Personen aus den Agrar-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie der Wissenschaft. Dies spiegelt ein breiteres Verständnis der relevanten Akteur:innen als im klassischen Agrarkorporatismus wider. Zum anderen gelang es der Kommission, viele eingefahrene Positionen zu überwinden und Brücken zwischen produktivistischen und post-exzeptionellen Ideen zu schlagen, die auch von den Vertreter:innen des DBV und LsV mitgetragen wurden. Angesichts der anstehenden Herausforderungen zeichnet sich hier ein Modell der Interessenvermittlung ab, das den monopolistischen Agrarkorporatismus durch einen deliberativen Pluralismus ersetzt. Die in integrativen deliberativen Foren wie der ZKL entwickelten Ideen könnten im besten Fall auch dazu beitragen, der agrarpolitischen Politikverflechtungsfalle durch gemeinsame Orientierungen zu entkommen.
 
        AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Mit Cem Özdemir als neuem Bundeslandwirtschaftsminister wird der Einfluss der Verbände, die traditionell den Grünen nahestehen, mutmaßlich wachsen. Dies sind zum einen die AbL und der BÖLW, aber auch Umwelt- und Klimaschutzverbände. Zugleich wird sich die neue Hausleitung darum bemühen müssen, breite Teile des Agrarsektors mitzunehmen und dafür auch den DBV einzubinden, der traditionell den Unionsparteien politisch nahesteht.
 
        Eine unmittelbar anstehende Aufgabe ist die Umsetzung der Agrarreform vom Dezember 2021. Der Nationale Strategieplan musste bereits Anfang 2022 vorgelegt werden, und es ist zu erwarten, dass die Europäische Kommission Änderungsbedarf anmelden wird. Zugleich beginnen die Vorbereitungen der nächsten GAP-Reform. Diese steht zwar erst für 2026/27 auf der Agenda. Erste Weichen werden aber bereits bei der Zwischenevaluation der GAP 2024 gestellt. Zudem hat die AMK beschlossen, dass bis 2025 Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten sollen, wie kooperative Ansätze nach niederländischem Vorbild oder ein Punktesystem für die Entlohnung von Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft umgesetzt werden könnten.
 
        Auch aus dem Bereich der Klimapolitik wächst der Druck auf die Agrarpolitik. Die jüngste GAP-Reform ist jedenfalls kaum geeignet, die Ziele des European Green Deal, der Farm-to-Fork-Strategie und der EU-Biodiversitätsstrategie zu erreichen. Zugleich wachsen generell die Ansprüche an die landwirtschaftlichen Flächen. So setzt die Klimapolitik auf die Wiedervernässung von Mooren. Die Einbeziehung der Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlichen Böden in Emissionshandelssysteme könnte erhebliche Auswirkungen auf die Landbewirtschaftung haben. Im Rahmen der Bioökonomiestrategie strebt die Bundesrepublik eine Umstellung der Ressourcenbasis von fossilen auf nachwachsende Rohstoffe im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft an. Dadurch entstehen Flächenkonkurrenzen zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Biomasse für stoffliche und energetische Nutzungen. Zugleich sollen mehr Wälder als Kohlenstoffsenke zur Klimastrategie beitragen und mehr Flächen für den Schutz der Biodiversität bereitgestellt werden. Ohne eine umfassende Koordination der Flächennutzung lassen sich diese Ziele aber nicht gleichzeitig verwirklichen.
 
        Zudem hat der Krieg in der Ukraine ab Ende Februar 2022 zu einer Neubewertung des Ziels der Versorgungssicherheit geführt. Eine Herausforderung wird darin bestehen, die kurzfristige Nahrungsmittelerzeugung nicht gegen langfristige Erfordernisse beim Schutz von Klima und Biodiversität auszuspielen. Eine Lösung ist kaum ohne Verminderung der Tierhaltung und damit des Futtermittelbedarfs vorstellbar. Gleichzeitig soll nach den Plänen der sogenannten Borchert-Kommission zur Zukunft der Tierhaltung massiv in die Verbesserung des Tierwohls investiert werden. Eine Koordination dieser verschiedenen Politikbereiche ist notwendig, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
 
        Die für den Klima- und Biodiversitätsschutz sowie die Ernährungssicherheit erforderlichen Umstellungen in der Flächennutzung sind weiterhin nicht ohne eine deutliche Verschiebung der Ernährungsweisen hin zu mehr pflanzenbasierter Ernährung zu realisieren. Dies könnte auch ernährungsbedingte Krankheiten und volkswirtschaftliche Kosten infolge von Fehlernährung vermindern und verweist auf die Perspektive einer Weiterentwicklung der Agrar- hin zu einer integrierten Ernährungspolitik.
 
        Jede einzelne dieser Herausforderungen erfordert eine stärkere Integration der Agrarpolitik und die Einbindung einer großen Bandbreite von Akteur:innen auch jenseits der traditionellen Agrarpolitik. Die etablierten agrarpolitischen Paradigmen sind weiterzuentwickeln: Ernährungssicherheit mit zukunftsfähigen Ernährungsweisen, Multifunktionalität in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise. Die ZKL war dafür ein interessantes Modell. Nun wird es Zeit, die Zielstellungen der Agrarpolitik in der GAP und im LwG zu reformieren.
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        BAUERNPROTESTE: SEISMOGRAFEN FÜR TRANSFORMATIONSPROBLEME
 
        Rolf G. Heinze
 
        Bäuerliche Proteste hat es in der bundesdeutschen Geschichte schon mehrfach gegeben, doch haben sie in den vergangenen Jahren durch ihre oft spektakuläre Art eine neue Qualität und mediale Aufmerksamkeit gewonnen. So rollte ab Herbst 2019 eine dezentral organisierte Protestwelle durchs Land, bei der Landwirtinnen und Landwirte mit Demonstrationen und unkonventionellen Inszenierungen öffentlichkeitswirksam in Erscheinung traten – und zwar ohne die Beteiligung des einflussreichen Deutschen Bauernverbandes (DBV). Über soziale Medien und andere digitale Kommunikationswege entfalteten die Protestnetzwerke breite Mobilisierungkraft und sorgten auf diese Weise dafür, dass zahlreiche Bäuerinnen und Bauern sich an groß angelegten Sternfahrten mit Traktoren in Großstädte beteiligten, Molkereien, Schlachthöfe und Handelsunternehmen blockierten oder grüne Kreuze auf Feldern aufstellten, um ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein für ihre Lage zu schaffen.
 
        Trotz einzelner Allianzen hat sich bislang jedoch kein neuer organisationspolitischer Rahmen entwickelt; eher ist eine fragmentierte Empörungskultur mit Ad-hoc-Zusammenschlüssen zu beobachten, die aber jeweils eine Eigendynamik entfalten. Fragmentierung und Mobilisierung stehen hier also nicht im Widerspruch zueinander, vielmehr werden die analogen Protestformen digital stabilisiert. Die „Kommunikation im Internet (kann) den Face-to-Face-Charakter analoger Vergemeinschaftung (zumindest zeitweise) ersetzen und eine tragfähige Protestkultur auf Dauer stellen“.01 Die oftmals symbolischen Aktionen passen insofern zum gegenwärtigen Trend einer emotionalisierten politischen Öffentlichkeit, als die Kommunikation bei vielen Gruppen nur in der eigenen Blase verläuft und etablierter Politik kaum noch vertraut wird, was soziale Zersplitterungen nach sich zieht.02
 
        Was treibt die protestierenden Bäuerinnen und Bauern an? Welche Ursachen gibt es für bestehende Unzufriedenheiten? Wie lassen sich die Beteiligten politisch verorten, und welche Perspektiven bieten sich nach dem Abebben der ersten Protestwelle? Da es bei den Protestaktionen um mehr als Landwirtschaft geht und Grundprinzipien der Ernährung und des Umgangs mit der Natur berührt werden, ist es überraschend, dass diese Fragen und die Proteste an sich von der Forschung bislang kaum betrachtet wurden. Während die Umwelt- und Klimaproteste der vergangenen Jahre sowie die Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auch in der Wissenschaft viel Widerhall fanden, liegen zu den Akteuren und Hintergründen der Bauernproteste keine empirischen Analysen vor. Wie im Allgemeinen spielen der Agrarsektor und der ländliche Raum auch in den Sozialwissenschaften nur eine randständige Rolle. In einem vierköpfigen Team der Ruhr-Universität Bochum und der Fachhochschule Münster haben wir versucht, diese Forschungslücke durch eine Online-Befragung ein Stück weit zu schließen.03 Im Folgenden werden zunächst einige Entwicklungslinien des Agrarsektors in Deutschland skizziert, anschließend Ergebnisse der Studie vorgestellt und darauf aufbauend die genannten Fragen aus agrarsoziologischer Perspektive diskutiert.
 
        STRUKTURWANDEL ALS VERLUSTERFAHRUNG
 
        Die Sorgen und die Unzufriedenheit der protestierenden Bäuerinnen und Bauern können nur vor dem Hintergrund des umfassenden Strukturwandels des Agrarsektors und der ökologischen Belastungen, die mit den hochtechnisierten Produktionsformen oft einhergehen, interpretiert werden. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich in der Landwirtschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten ein tiefgreifender Wandel vollzogen, der viele Millionen Menschen direkt berührt. In den vergangenen Jahren hat sich zudem die Situation im global aufgestellten Ernährungsgewerbe durch die Macht der großen Handelsketten und das Verbraucherverhalten weiter in Richtung niedriger Preise vor allem für Milch und Fleisch zugespitzt. Viele Agrarbetriebe aus diesen Sparten können nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, nicht wenige müssen ihren Hof früher als geplant aufgeben.
 
        Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik ist von 1950 bis Ende der 1980er Jahre von rund 1,6 Millionen auf 0,7 Millionen gesunken und lag nach Angaben des jüngsten Agrarberichts der Bundesregierung von 2019 bei 275000. Die Zahl der Erwerbstätigen lag in der Landwirtschaft im Jahr 2020 bei 580000 Personen, das sind 1,3 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland und bedeutet ein Minus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn allerdings die gesamte Lebensmittelkette betrachtet wird, also das „Agribusiness“ von der Urproduktion über das Ernährungsgewerbe und den Handel bis hin zum Verbraucher, dann waren dort 2020 rund 4,4 Millionen Menschen beschäftigt. Zugleich ist die landwirtschaftliche Effizienz seit den 1950er Jahren enorm gestiegen: Während damals in der Bundesrepublik ein Bauer zehn Menschen ernährte, sind es 70 Jahre später rund 135 Menschen. Dies hat aber nicht verhindert, dass bei den Bauern finanziell immer weniger hängen bleibt: Während 1950 beim Broteinkauf noch 45 Prozent des gezahlten Ladenpreises beim Bauern verblieben, sind es derzeit nur noch vier Prozent.04
 
        Im Rückgang der Erwerbstätigen spiegelt sich auch die geschmolzene „Konfliktfähigkeit“ agrarischer Interessen wider, die ein Indikator für die Interessendurchsetzung in politischen Entscheidungsprozessen ist. Dies spüren auch die Protestierenden. Während es jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten oftmals gelingt, mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil sie ein globales Problem thematisieren, müssen Bäuerinnen und Bauern für ein bisschen Berichterstattung in der Regel sehr viel mehr Aufwand betreiben, weil ihre Anliegen als Partikularinteressen gedeutet werden. Neben der Organisationsfähigkeit beweist sich die Konfliktfähigkeit von Interessen in Entzugsmöglichkeiten gegenüber staatlichen Instanzen, anderen Interessengruppen oder der Öffentlichkeit: Ein wirksames Druckmittel ist die Zurückhaltung von Kapital oder Arbeit, wie sie etwa von Unternehmen und Gewerkschaften in Konflikten eingesetzt wird. Vor einigen Jahren setzten auch einige bäuerliche Protestakteure auf einen „Milchstreik“, konnten damit allerdings kaum Wirkung erzielen. Ein weiteres Druckmittel von Verbänden gegenüber politischen Parteien ist die Drohung mit dem Entzug von Wählerstimmen. Durch den massiven Rückgang der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft kann diese Drohung bei politischen Parteien jedoch kaum noch ein Entgegenkommen bewirken. Auch dramatisierende Argumente, etwa, dass die Ernährung der Bevölkerung auf dem Spiel stehe, übersetzen sich nicht in mehr mediale Aufmerksamkeit oder politische Durchsetzungsmacht. Eher nutzen sie sich ab und ziehen symbolische Beschwichtigungen nach sich. Demgegenüber wird in der Öffentlichkeit viel stärker auf die Qualität und Nachhaltigkeit der Ernährung geachtet.05
 
        Die derzeitige Lage in der Landwirtschaft stellt sich folglich spannungsreich und oft subjektiv widersprüchlich dar, zumal es sich um einen globalen Wandel des Agrar- und Ernährungssystems handelt. Einerseits steigen die Anforderungen aus ökologischer und tierethischer Sicht, andererseits ist es für landwirtschaftliche Betriebe wegen der niedrigen Lebensmittelpreise immer schwieriger, überhaupt profitabel zu arbeiten. Es lässt sich somit von einem „Zangengriff von Ökonomie und Ökologie“ sprechen, der sich im Landwirtschaftssektor unmittelbar bemerkbar macht, aber auch allgemein krisenhafte „Störungen der Gesellschafts-Natur-Beziehungen“ kennzeichnet.06
 
        WER PROTESTIERT?
 
        Die Daten zu Teilnehmendenstruktur und Beweggründen der Bauernproteste stammen zum einen aus der Online-Befragung Ende 2020, zum anderen aus begleitenden qualitativen Interviews. Der Teilnahmeaufruf für die Befragung wurde über diverse Kanäle und Foren in sozialen Medien verbreitet, in denen Bäuerinnen und Bauern sich organisieren. Gleichzeitig wurde die Umfrage über eine landwirtschaftliche Fachzeitschrift und einen Newsletter verbreitet, um Personen zu erreichen, die nicht in den genannten Gruppen aktiv sind, aber trotzdem Sorgen und Forderungen äußern wollen.
 
        Insgesamt verzeichneten wir 603 gültige Teilnahmen, wovon 492 genauer betrachtet wurden, da diese Personen sich selbst als Landwirtinnen und Landwirte im Voll- oder Nebenerwerb einordneten (n = 396) beziehungsweise eine Tätigkeit oder einen Beruf in Bezug zur Landwirtschaft angaben (n = 96). Über 82 Prozent der Befragten waren männlich, rund 17 Prozent weiblich. Das Medianalter lag bei 44 Jahren. Von den Befragten betrieben zum Zeitpunkt der Erhebung 93,9 Prozent konventionelle Landwirtschaft, 14,6 Prozent boten Dienstleistungen an (etwa einen Hofladen), und 4,3 Prozent betrieben ökologische Landwirtschaft.
 
        Der überwiegende Großteil der befragten Voll- und Nebenerwerbstätigen ist von grundlegenden ökonomischen Existenzfragen belastet: Über 95 Prozent gaben an, sich einige oder große Sorgen um die persönliche wirtschaftliche Zukunft zu machen, 98 Prozent sorgen sich über die generelle Zukunft der Landwirtschaft. Zudem machen sich über 83 Prozent einige oder große Sorgen um das Ansehen aufgrund des Berufs. Über 85 Prozent gaben einige oder große Sorgen wegen der Klimawandelfolgen an, über 77 Prozent sorgen sich um die Umwelt. Die größten Sorgen beziehen sich allerdings auf mögliche neue Vorgaben der Politik für die Landwirtschaft: Über 87 Prozent machen sich deshalb große, weitere über 9 Prozent einige Sorgen.
 
        Bei der Frage nach der parteipolitischen Repräsentation der Interessen der Landwirtschaft sehen 40 Prozent der Befragten diese am ehesten von der FDP vertreten, dahinter folgen CDU/CSU mit 18,4 Prozent. Die übrigen Parteien spielen kaum eine Rolle – und überhaupt sehen 37,4 Prozent der Befragten ihre Interessen durch keine Partei vertreten. Gründe hierfür könnten sein, dass sich die Liberalen als die Partei der Selbstständigen definieren und somit an die kulturelle Tradition des „freien“ Bauern erinnern, der eigenständig entscheidet und sensibel auf die Ausweitung bürokratischer Auflagen reagiert. Aus dem hohen Anteil der Personen, die die Interessen der Landwirtschaft von keiner politischen Partei repräsentiert sehen, lassen sich zudem Hinweise auf Repräsentationsdefizite und ein Vertrauensverlust in die traditionellen politischen Institutionen ableiten. Misstrauen und Politik(er)verdrossenheit zeigen sich auch in der schwindenden Bindekraft der traditionell in der landwirtschaftlichen Berufsgruppe stark verankerten Unionsparteien: Laut Forschungsgruppe Wahlen machten bei der Bundestagswahl 2021 zwar immer noch 45 Prozent der Landwirtinnen und Landwirte ihr Kreuz bei CDU/CSU, zugleich bedeutete dies aber einen massiven Verlust im Vergleich zu den vorherigen Bundestagswahlen (2017: 61 Prozent; 2013: 75 Prozent).07
 
        Bei der Beobachtung der Proteste im Agrarmilieu taucht immer wieder die Frage auf, inwieweit es populistischen Kräften gelingt, die Unzufriedenheit und den Zorn der Protestierenden in ihren Organisationen zu bündeln. Beispiele aus anderen Ländern legen nahe, dass sich aus dem traditionellen Mittelstand heraus, zu dem auch die bäuerliche Bevölkerung zählt,08 nicht nur individuelle Rückzugstendenzen verstärken, sondern auch politische Ressentiments ausbreiten, die von populistischen Bewegungen instrumentalisiert werden können. Vor dem Hintergrund sozialräumlicher Fragmentierungsprozesse hat sich etwa in Frankreich und den Niederlanden ein lebendiges und partiell aggressives Protestmilieu etabliert.09 Auch in Deutschland, vorwiegend im Osten, sind in einigen „abgehängten“ Dörfern Versuche rechtsnational-völkischer Gruppen zu beobachten, sich in traditionellen ländlichen Sozialmilieus auszubreiten.10 Bislang bleibt der überwiegende Großteil der protestierenden Bäuerinnen und Bauern gegenüber rechtspopulistischen Strömungen jedoch weitgehend resistent, wie die angegebenen Parteipräferenzen in unserer Befragung zeigen. Die Protestgruppen neigen zwar zu Forderungen gegenüber „Anderen“, beharren auf der Fortführung ihres Berufsstatus, wünschen sich Stabilität und wehren sich gegen die Abschmelzung ihrer sozialmoralischen Milieus – insofern gibt es durchaus ähnliche Wahrnehmungen wie in rechtspopulistischen Kreisen, etwa ein starkes Misstrauen gegenüber der etablierten Politik und den öffentlich-rechtlichen Medien –, aber es haben sich bislang keine Allianzen herausgebildet. Gleichwohl ist auch aus diesem Blickwinkel heraus eine weitere empirisch fundierte Einschätzung der bäuerlichen Proteste erforderlich.
 
        PROTESTMOTIVE
 
        Hinsichtlich der Existenzsorgen zeigen sich erhebliche Differenzen zwischen den verschiedenen ländlichen Regionen. Denn es gibt weder „die“ Landwirtschaft, noch „den“ ländlichen Raum. Eher ist eine zunehmende Zerrissenheit der landwirtschaftlichen Lebenswelten zu beobachten, was auch auf die Protestbewegungen ausstrahlt. Während es in sozioökonomisch „erfolgreichen“ ländlichen Räumen mehr Optionen für eine Diversifizierung gibt und berufliche Alternativen leichter zu finden sind, ballen sich die Problemlagen in peripheren Regionen, die somit von weiterer Entwertung bedroht sind.11 In nahezu allen Regionen wird aber die Fortführung des traditionellen Agrar- und Ernährungssystems von immer mehr Bevölkerungsgruppen infrage gestellt. Die Kritik an der konventionellen Landwirtschaft und der Missachtung ökologischer Handlungsmaximen kommt längst nicht mehr nur aus alternativen Milieus, sondern auch aus linksliberal-intellektuellen und konservativ-etablierten Kreisen. Zu den (weitgehend passiven) Unterstützern der konventionellen Landwirtschaft zählt nur noch das traditionalistische Milieu, und dieses schrumpft ebenso wie der alte Mittelstand.
 
        Die Umfrageergebnisse und weitere Interviews zeigen, dass es neben den Existenzängsten und der Wut über immer mehr Regulierung – etwa durch Insektenschutz oder Düngeverordnungen – eine weitere wichtige Triebkraft für die Proteste gibt: „Die niedrigen und oft ausbleibenden Erlöse frustrieren viele Landwirte, ebenso wie die bürokratischen Dokumentationspflichten – sie werden teilweise als große Zumutung wahrgenommen. An erster Stelle ist es jedoch meist das schwindende Ansehen, ein in der Öffentlichkeit gezeichnetes Bild, das Bauern als subventionierte Tierquäler und Umweltvergifter erscheinen lässt, das den Befragten zu schaffen macht.“12 Durch die breit kommunizierten Forderungen an eine naturverträgliche und tierethisch vertretbare Landwirtschaft fühlen sich viele Bäuerinnen und Bauern in einen ökologischen Umbau der Landwirtschaft gedrängt, was ihnen oft missfällt, weil hierüber ihre Autonomie als „Selbstständige“ tendenziell geschwächt würde. Viele Bäuerinnen und Bauern fühlen sich zudem persönlich angegriffen und in die Rolle als Sündenböcke für ökologische Verfehlungen gedrängt. Die bäuerliche Bevölkerung aus den nicht ökologisch wirtschaftenden Agrarbetrieben, und dies ist immer noch die große Mehrheit, empfindet die veränderten Konsumwünsche und Bewertungsmaßstäbe oft als Bedrohung ihrer Lebenswelten und reagiert mit Rückzug oder eben Protest.
 
        Genährt wird die Unzufriedenheit auch durch pauschale Verurteilungen, wenn die Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Betriebe nicht wahrgenommen wird und höchstens zwischen „der“ Biolandwirtschaft und „der“ traditionellen Landwirtschaft unterschieden wird. Denn auch unter den nicht ökologisch zertifiziert arbeitenden Betrieben gibt es regional orientierte, die sich ihrer Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst sind. In den vergangenen Jahrzehnten war der Trend zur auf Effizienz getrimmten und global operierenden Hochleistungslandwirtschaft – die niedrige Lebensmittelpreise ermöglicht, aber auch Umweltgefährdungen und Ressourcenverschwendung mit sich bringt – jedoch politisch gewollt und wurde vom DBV und den Agrarverwaltungen entsprechend forciert. Die Großbetriebe aber profitieren bislang am stärksten von den milliardenschweren EU-Subventionen, die primär von der Größe der bewirtschafteten Fläche abhängen. „Längst führen die Produktionsformen einer Landwirtschaft, die unter globalisierten Marktbedingungen strikt auf die kontinuierliche Steigerung der quantitativen Erträge pro Flächeneinheit beziehungsweise Nutztier ausgelegt ist, vielfältig zur Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen.“13
 
        Die ökologischen Herausforderungen sind auch dadurch gewachsen, weil sie jahrzehntelang in der agrarpolitischen Arena ignoriert wurden. Dass die Protesthaltungen der Landwirtinnen und Landwirte allerdings in der Öffentlichkeit bislang auf wenig Entgegenkommen stoßen, liegt auch an den Skandalen in der Fleischindustrie und anderen ethisch fragwürdigen Vorkommnissen in der Hochleistungslandwirtschaft. Viele konventionell wirtschaftende Betriebe lehnen diese Produktionsmethoden jedoch ebenfalls ab, womit insgesamt die internen Spannungen in der Landwirtschaft immer stärker hervortreten: Über die Differenzierung zwischen ökologischer, konventioneller und industrialisierter Landwirtschaft hinaus unterscheiden sich die ökonomischen Lagen zwischen Groß- und Kleinbetrieben, Viehhaltern und Getreidewirtschaft, Höfen mit Zusatzeinnahmen aus Tourismus und Sport oder bestimmte Lebensmittel.
 
        ZUKUNFT IN ZEITEN SCHWINDENDER SYSTEMAKZEPTANZ
 
        Die Proteste im Agrarsektor zeigen, dass der klassische Entwicklungspfad in eine Sackgasse geführt hat und die etablierten agrarpolitischen Strategien brüchig geworden sind. Anschaulich wird dies anhand der über Jahrzehnte gepflegten Vorbehalte etwa vom DBV gegenüber der Ökolandwirtschaft, obgleich diese einen zukunftsfähigen Entwicklungspfad aufzeigt, während der bisherige Ansatz nur noch den Bestand weniger Großbetriebe zu sichern vermag. Diese allerdings werden kaum die über Jahrhunderte landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft bewahren.
 
        Manche Bäuerinnen und Bauern glaubten jahrelang, sie seien als „Ernährer der Bevölkerung“ ganz besonders „systemrelevant“, und ihre Interessen müssten entsprechend berücksichtigt werden. Diese überhöhte Selbstwahrnehmung wurde sowohl vom DBV, der als mitgliederstarker Verband an allen wichtigen agrarpolitischen Entscheidungen aktiv beteiligt war,14 als auch von den traditionell stark mit der Bauernschaft verbundenen konservativen Parteien unterstützt. Diese Ordnungsmächte sind inzwischen aber erheblich geschwächt und hinterlassen eine politische Repräsentationslücke, die ebenfalls mitverantwortlich für die Proteste ist. Das Beharren auf traditionellen verbandspolitischen Positionen konnte keine Lösung für die sozioökonomische und kulturelle Zersplitterung der Landwirtschaft bieten. Je ausgeprägter die Unterschiede im Agrarsektor werden, desto stärker wird die strategische Positionierung der Verbandspolitik des DBV sichtbar, die traditionell stets zugunsten der ökonomisch starken Betriebe ausgerichtet war.
 
        Im Zuge der Proteste seit 2019 hat es insbesondere das Netzwerk „Land schafft Verbindung“ geschafft, sich als oppositionelle Agrarbewegung zu etablieren. Der eingetragene Verein sieht sich selbst als verbandsübergreifende und parteineutrale Instanz. Die Ausdifferenzierung in Untergruppen birgt indes die Gefahr, sich als bäuerliche Protestbewegung bald wieder selbst zu „zerlegen“. Von außen betrachtet wirken die Aktivitäten oftmals diffus, und die Interessenformierung ähnelt eher zufälligen Schwärmen denn strategisch geleiteten Organisationen. Dies kann zu Rückzügen in geschlossene Teilgesellschaften führen, die den Blick auf gesamtgesellschaftliche Dynamiken verengen. Dadurch driften die Lebenswelten weiter auseinander, und statt auf Kommunikation miteinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen, gewinnen Rückzugstendenzen und Abgrenzungen an Bedeutung, um den Statuserhalt zu sichern. Derartige Prozesse sind auch bei anderen abschmelzenden Gruppen aus dem alten Mittelstand zu beobachten: In Zeiten wachsenden Misstrauens gegenüber politischen Institutionen sind negative Allianzen leichter zu positionieren als konstruktive Angebote, denn sie kommen ohne ein kohärentes mehrheitsfähiges Konzept aus.
 
        Nach dem Auslaufen der ersten Protestwelle merken die Bäuerinnen und Bauern indes, dass ihre Forderungen nicht erfüllt wurden, und beklagen sich in den sozialen Medien über die nachlassende Sichtbarkeit in der Medienöffentlichkeit. Insofern wirkten die Proteste als Themengenerator, lösten allerdings keine Problemlösungsresonanz aus, sodass weitere Enttäuschungen und wohl auch Konflikte bereits programmiert sind. Proteste von Bäuerinnen und Bauern können jedoch als seismografische Warnsignale für den konfliktbeladenen Wandel des Landwirtschaftssektors angesehen werden. Die Schrumpfungsprozesse in der konventionellen Landwirtschaft vollziehen sich zwar im Stillen, müssen aber individuell verarbeitet werden, denn viele Betroffene sehen darin aufgrund der sozialräumlichen Verbundenheit ein Auslaufmodell der traditionellen ländlichen Lebensform und damit ihrer Identität. Nicht zuletzt auch deshalb sollte diesen Transformationsprozessen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden – sowohl seitens der Medien als auch der Politik.
 
        Da die ökologische Transformation des Agrar- und Ernährungssystems die landwirtschaftspolitische Agenda der nächsten Jahre mutmaßlich bestimmen wird, sind die Protestierenden somit gefordert, sich über die Artikulation von Verlustängsten hinaus konstruktiv daran zu beteiligen. Hierfür braucht es jedoch eine Arena, in der die Sorgen und Nöte der Protestgruppen gehört und berücksichtigt werden, eine bessere Vernetzung der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure15 sowie strategische Räume, um systematische Lernprozesse auszulösen.16
 
        Ein institutioneller Rahmen hierfür wäre zum Beispiel eine neue, zentral koordinierte „Konzertierte Aktion“. In der Zukunftskommission Landwirtschaft ist es bereits gelungen, sowohl die Agrarverbände, allen voran den DBV, als auch Umwelt- und Naturschutzverbände sowie weitere maßgebliche Organisationen auf eine gemeinsame Strategie festzulegen. Dieser Konsens sollte nicht nur für einen ökologisch ausgerichteten Umbau des Agrarsystems genutzt, sondern hierüber könnten auch die Sorgen und Frustrationen der Bäuerinnen und Bauern aufgegriffen werden, damit diese nicht in Apathie oder politische Radikalisierung umschlagen. Der Handlungskonsens auf Regierungsebene ist zudem in einen Umsetzungskonsens zu transferieren. Gleichzeitig sind dezentrale Impulse wichtig; Handlungsfelder gibt es genug: von der Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes bis hin zu den existenziellen ökonomischen Problemen einzelner Gruppen.
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        MOTOR UND SPALTPILZ
 
        Agrarpolitik in der Geschichte der Europäischen Integration
 
        Kiran Klaus Patel
 
        Um die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ist es in den vergangenen Jahren vergleichsweise ruhig geworden. Dagegen machten in früheren Jahrzehnten ihre „Butterberge“ und „Weinseen“ als Symbole teurer Überschussproduktion Schlagzeilen; für viele Menschen stand die GAP für haarsträubenden Bürokratismus und die Fehlentwicklungen europäischer Integration. Die Landwirtschaftspolitik war aber nicht nur viele Jahrzehnte lang das strittigste, aufwendigste und kostspieligste Projekt im vereinten Europa, sondern auch ein Motor für weiteren Zusammenschluss. In den ersten Jahrzehnten des Einigungsprozesses war sie die wichtigste gemeinsame Politik. In keinem anderen eigenständigen Politikfeld wurden im Zeitalter des Kalten Kriegs nationale Kompetenzen so weitgehend auf eine supranationale Ebene verlagert. Die GAP war lange Zeit Leuchtturm und Sorgenkind zugleich; sie bildete einen Motor des zusammenwachsenden Europas, produzierte aber auch neue Konflikte und Trennlinien. Wie Integration und Desintegration in der EU-Agrarpolitik zusammenhingen, und was dies für den Kontinent bedeutete, bleibt dennoch häufig unterbelichtet.
 
        AUFBRUCH IN EIN GRÜNES EUROPA
 
        Seit dem späten 19. Jahrhundert durchlief die Landwirtschaft in Europa eine tiefgreifende Transformation. Moderne Produktionsmethoden, bei denen chemischer Dünger und energieintensive Maschinen eine immer bedeutsamere Rolle spielten, ermöglichten, dass immer weniger Höfe immer mehr Menschen mit Lebensmitteln versorgten. Dieser riesige Erfolg hatte jedoch eine schon damals viel diskutierte Schattenseite: Die Veränderungen trieben viele Betriebe in die Existenzkrise und zwangen Millionen von Menschen, sich beruflich umzuorientieren. Verstärkt wurden die Probleme durch die damalige Globalisierungswelle, aufgrund derer billige Agrarerzeugnisse auf die heimischen Märkte drängten. Zugleich galt die Landwirtschaft in Europa mitnichten als ein beliebiger Teil der Wirtschaft: Phasen von Hunger und Krieg hatten gelehrt, wie wichtig der Sektor für Wohl und Wehe eines Landes war. Hinzu kamen agrarromantische Ideen, die der Landwirtschaft eine herausgehobene Rolle für die jeweilige Gesellschaft einräumten – vielerorts galt das Bauerntum als Quelle nationaler Identität. Aus all diesen Gründen intervenierte der Staat in kaum einen anderen Bereich so tiefenscharf und umfassend wie in den primären Sektor. Trotz gradueller Unterschiede setzten die meisten Gesellschaften zunehmend auf staatliche Intervention und Protektion, um die eigene Landwirtschaft zu schützen.01
 
        Nach 1945 setzte sich dieser Trend fort, wobei in einigen Gesellschaften die staatlichen Subventionen die Staatskassen bereits wenige Jahre nach Kriegsende zu überfordern drohten. Das galt besonders für Frankreich und die Niederlande mit ihren leistungsstarken Agrarsektoren. Dementsprechend kamen aus diesen beiden Ländern 1949/50 die ersten Vorschläge zugunsten einer europäischen Lösung: Integration sollte den eigenen Betrieben neue Märkte erschließen; im Falle einer supranationalen politischen Lösung würden sich darüber hinaus die bisherigen staatlichen Kosten vergemeinschaften lassen. Insofern war es weniger der Hunger der Kriegsjahre als der sich bereits bald danach abzeichnende Überschuss an Agrarprodukten, der die Debatten über ein grünes Europa antrieb.02 Bis zu diesem Zeitpunkt war zudem klar geworden, dass sich ein übernationaler Ansatz maximal auf Westeuropa beziehen könnte – im sich herausbildenden Kalten Krieg zwang die Sowjetunion dem Ostblock das eigene Modell einer kollektivierten Landwirtschaft auf, während im Westen trotz Handelsbeschränkungen, Preisgarantien und vielen weiteren staatsinterventionistischen Maßnahmen der bäuerliche Familienbetrieb das Leitbild blieb.03
 
        Aufbauend auf dem französischen und dem niederländischen Vorschlag scheiterte ein erster Anlauf, eine gemeinsame Agrarpolitik für Westeuropa zu schaffen, im Sommer 1954. Die Haltungen der verschiedenen Regierungen erwiesen sich als zu unterschiedlich, und auch die Agrarlobby sah Europa eher als Gefahr denn als Chance. Außerdem kristallisierte sich nun heraus, dass sich selbst in Westeuropa nur wenige Regierungen auf einen Ansatz zur weitreichenden Übertragung von Kompetenzen auf eine überstaatliche Ebene einlassen würden – viele neutrale Staaten, aber zum Beispiel auch das Vereinigte Königreich und die verschiedenen skandinavischen Gesellschaften waren dafür nicht zu haben.
 
        Der nächste Anlauf zur Integration des Agrarsektors baute deswegen auf ein bereits etabliertes Projekt auf. 1951 hatten die Regierungen von Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und der Bundesrepublik für die Bereiche Kohle und Stahl ein gemeinschaftliches Regelwerk mit stark supranationalen Zügen aufgebaut; mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der sogenannten Montanunion, schufen sie die erste Vorläuferorganisation der heutigen EU. Mitte der 1950er Jahre entschlossen sich diese Regierungen, die europäische Integration noch weiter voranzutreiben und diskutierten eine Reihe von Projekten, etwa einen gemeinsamen Markt und vertiefte Kooperation im Energie- und Verkehrsbereich. Zugleich zogen sie eine Lehre aus dem Scheitern des ersten Anlaufs zugunsten eines grünen Europas: In den Verhandlungen, die 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) führten, sprach man auch über die Landwirtschaft. Weil jedoch so Vieles überaus kontrovers blieb, einigten sich die beteiligten Regierungen im Rahmen des EWG-Vertrags lediglich auf die Absicht, den Agrarsektor künftig vereinigen zu wollen. Die größte gemeinsame Klammer bestand in dem Konsens, dass man die Landwirtschaft nicht ungeschützt den Marktkräften überlassen dürfe, da dies das Todesurteil für die meisten Betriebe bedeutet hätte. Da damals noch rund 25 Prozent der Beschäftigten der EWG-Staaten in dem Bereich beschäftigt waren, hätte eine marktliberale Lösung unerträgliche soziale Verwerfungen nach sich gezogen. Soweit war man sich 1957 einig. Alle konkreten Fragen zur Ausgestaltung der GAP überließ der EWG-Vertrag jedoch der Zukunft. Vagheit war hier Programm.04
 
        Die Gemeinsame Agrarpolitik startete so als ein äußerst fragiles Pflänzlein. Entsprechend dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, bis sie voll funktionsfähig war: Im Juli 1968 erstreckten sich ihre Marktverordnungen auf rund 90 Prozent der gesamten Agrarproduktion in der Gemeinschaft, und 1970 einigte man sich auf dauerhafte Finanzregelungen für den Sektor. Dass dies gelang, erklärt sich im Wesentlichen aus einer Allianz zwischen der französischen und der niederländischen Regierung sowie dem Beitrag der Europäischen Kommission. Wie schon zu Beginn der 1950er Jahre hofften die beiden Regierungen, für ihre Agrarüberschüsse neue Märkte gewinnen zu können und ihre nationalen Subventionen zu vergemeinschaften. Für die Kommission stand Machtgewinn im Vordergrund – denn eine supranationale Politik bedurfte eines handlungsfähigen europäischen Organs jenseits der Mitgliedstaaten. Besonders der damalige Agrarkommissar Sicco Mansholt aus den Niederlanden verstand es mit einer Mischung aus Sachkenntnis und Verhandlungsgeschick immer wieder, Blockaden in den komplizierten Verhandlungen zu überwinden.05
 
        Die Bundesrepublik stand dieser Entwicklung äußerst kritisch gegenüber. Die Bundesregierung widersetzte sich zunächst unter Kanzler Konrad Adenauer und später unter seinem Nachfolger Ludwig Erhard nach Kräften jener Ausrichtung der GAP, die sich in den frühen 1960er Jahren herausbildete. Ökonomisch sprach gegen das supranationale Modell, dass es für die Bundesrepublik billiger war, die mittelgroße eigene Landwirtschaft selbst zu subventionieren und den Rest des Bedarfs günstig auf dem Weltmarkt zu kaufen, als sich auf ein teureres, stark integriertes europäisches System einzulassen. Unter dem Druck der westdeutschen Agrarlobby setzte Bonn in Brüssel auf Blockade, aber auch auf hohe Preise für die heimische Erzeugung. Diese Haltung musste die Bundesregierung nach harten Verhandlungen Ende 1964 räumen – als Ergebnis kamen fortan alle EWG-Betriebe bei Getreide als dem Schlüsselprodukt landwirtschaftlicher Produktion in den Genuss vergleichsweise hoher, von Brüssel garantierter Preise.
 
        Es handelte sich um einen mehr als problematischen Kompromiss mit entsprechenden Folgen: Die Politik hoher Preise war ein Produktionsanreiz für die Landwirtschaft. Sie führte zu massiver Überschussproduktion – zu den berüchtigten „Butterbergen“ und „Weinseen“. Dabei hätte man diese und andere Agrarerzeugnisse deutlich billiger auf dem Weltmarkt beziehen können: So kostete etwa ein Kilogramm Rindfleisch 1969 in der EWG 4,80 DM, auf dem Weltmarkt dagegen nur die Hälfte.06 Diese Entwicklung wurde mit Steuergeldern finanziert, und weitere Summen waren nötig, um das Überflüssige entweder einzulagern, zu zerstören oder zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt abzusetzen – mit problematischen Folgen für Betriebe anderswo.07
 
        AGRARPOLITIK ALS MOTOR
 
        Trotz dieser Probleme entwickelte sich die GAP bald zu einem Motor und Flaggschiff europäischer Einigung. Das galt hauptsächlich für die Landwirtschaft selbst, die das europäische Regelwerk aufgrund ihres protektionistischen, redistributiven Ansatzes immer weiter durchdrang. Denn der gewählte Ansatz hatte eine Tendenz zur Selbstverstärkung: Die Konzessionen, zu denen sich jede Seite in den komplizierten Verhandlungen gezwungen sah, kompensierte man häufig durch Integrationsschritte für weitere Teile des Sektors. Gab es erst einmal Marktverordnungen für Weizen, Schweinefleisch, Eier und Geflügel, stellte sich rasch die Frage, warum es nicht auch entsprechende Regelungen für Wein, Tabak oder Hopfen geben sollte. Gestärkt wurde die GAP auch durch die verschiedenen Erweiterungsrunden um neue Mitgliedstaaten: Häufig traten agrarisch geprägte Gesellschaften hinzu, die von der europäischen Landwirtschaftspolitik wesentlich zu profitieren hofften. Das galt etwa für die Republik Irland (1973) ebenso wie für Griechenland (1981), Spanien und Portugal (beide 1986), aber auch für die zahlreichen ostmitteleuropäischen Gesellschaften, die der EU seit 2004 beigetreten sind.08
 
        Die herausgehobene Rolle der GAP innerhalb des Einigungsprozesses zeigte sich daran, wie viele politische, administrative, finanzielle und intellektuelle Kapazitäten sie mittelfristig band. Zwischen 1958 und 1965 bezog sich rund 90 Prozent der gesamten Gesetzgebung auf europäischer Ebene auf die GAP. Auch nachdem 1967 die EWG, die Montanunion und Euratom zur Europäischen Gemeinschaft (EG) fusioniert hatten, machte in den 1970er Jahren der Agrarteil über 80 Prozent des gemeinsamen Haushalts aus. In dieser Zeit galt die damalige Generaldirektion VI, die in der Europäischen Kommission in Brüssel für die GAP zuständig zeichnete, als der glanzvollste Teil der gesamten EG. Auch noch in den 1980er Jahren definierte die Agrarintegration das europapolitische Tagesgeschäft mehr als jeder andere Bereich. Es ist nur leicht überspitzt, wenn man sagt: Damals war die GAP die EG, und die EG die GAP.09
 
        Entsprechend symbolisch aufgeladen war die GAP: Ihr Bild oszillierte zwischen Ikone und Trivialität. Zugleich galt die Agrarpolitik als Gradmesser für Stand und Ernsthaftigkeit der europäischen Einigung allgemein. Der Kalte Krieg, in dem der Ostblock durch seine Politik der Kollektivierung eine radikale Alternative für den primären Sektor entwickelte, verlieh dieser Tendenz zusätzliche Kraft und machte die GAP zu einer heiligen Kuh, an der man nicht herumkritisieren durfte, ohne zugleich die Frage nach der grundsätzlichen Haltung zur EG aufzuwerfen. Diese herausgehobene Sonderstellung des Agrarsektors verdichtete sich in einer rhetorischen Frage, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der GAP zieht – ob denn das große europäische Friedensprojekt an Weizen, Sojabohnen oder Zucker scheitern solle. Technische Kontroversen über den Abschöpfungsbetrag für Schweinefleisch oder den Interventionspreis für Olivenöl mussten vor diesem Hintergrund trivial und beinahe lächerlich wirken. Es war genau diese Ambivalenz, welche die Integration immer wieder beflügeln und mögliche Widerstände aus dem Weg räumen sollte.
 
        Dies erklärt zugleich, warum eine grundlegende Reform der GAP lange Zeit als unmöglich galt – zu sehr wurde diese Option mit einer Demontage der GAP assoziiert. Scheitert das grüne Europa, dann scheitert Europa – diese Denkfigur prägte den Einigungsprozess schon lange bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel 2010 eine ähnliche Formulierung in Bezug auf den Euro gebrauchte. Die GAP galt als unantastbar, was dringend notwendige Reformen jahrzehntelang verhinderte.
 
        Zugleich sollte man die Leistungen der GAP mitnichten unterschätzen – insbesondere ihre kaum bekannte sozialpolitische Rolle. Die GAP bildete die Form, in der sich die grundstürzende Verwandlung der westeuropäischen Landwirtschaft seit den 1960er Jahren vollzog. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte die Transformation des Sektors tiefgreifende soziale und politische Krisen nach sich gezogen. Verarmung und Perspektivlosigkeit waren Gründe für politischen Radikalismus und den Aufstieg von Diktaturen gewesen, nicht nur in Deutschland. Wie anders dagegen in der zweiten Jahrhunderthälfte: Die GAP half, das Protestpotenzial des primären Sektors in friedlichen Bahnen zu halten. Die Bauern streikten in Brüssel; anders als in der Zwischenkriegszeit drehte sich die Protestspirale allerdings kaum weiter in Richtung physischer Gewalt und politischem Extremismus. Auf dem Papier ging es bei der GAP um eine ganze Reihe von Zielen, besonders um die Erhöhung der Produktion. De facto waren ihre Subventionen für die Betriebe in den Mitgliedstaaten in erster Linie eine versteckte Form der Sozialpolitik, die dem dramatischen Wandel des Sektors politische Maßnahmen entgegenstellte.10
 
        Aufgrund der GAP vollzog sich der „Abschied vom Agrarland“ weitgehend geräuschlos. Denn ihre Subventionen gingen zwar nicht so weit, dass die Landwirtschaft im bestehenden Umfang hätte fortexistieren können. Waren bei Gründung der EWG 1957 noch rund 25 Prozent aller Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig, liegt dieser Wert für die heutige EU bei vier Prozent. Die GAP half jedoch, die schlimmsten sozialen Folgen dieses Wandels abzufedern. In diesem Sinn bildete sie eine redistributive Sozialpolitik im Gewand der Wirtschaftspolitik; sie war ein häufig übersehenes Mittel zur Stabilisierung des sozialen Friedens.11
 
        LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK ALS SPALTPILZ
 
        Diese bedeutsame Rolle und diese Erfolge bilden aber nur die eine Seite. Zugleich blieb die GAP weitgehend Solitär und entwickelte sich nicht zum Vorbild weiterer Politiken mit einer ähnlichen Mischung aus supranationalem Ansatz und redistributiver Ausrichtung – und dies, obwohl verschiedene Seiten immer wieder entsprechende Forderungen erhoben. Häufig verband sich damit das Leitbild eines „sozialen Europa“ – als Ansatz, der sich institutionell lange Zeit kaum durchsetzen konnte.12 Wenn die GAP eine große Integrationsdynamik entfaltete, dann galt dies im Wesentlichen für den Bereich der Landwirtschaft selbst, die sie immer weiter durchdrang.
 
        Der Hauptgrund dafür, dass sie nicht zur Blaupause weiterer Politiken mit ähnlich großer Hebelkraft werden konnte, lag daran, dass der in ihr angelegte Anreiz zur Ausweitung der Produktion exorbitante Kosten für den Haushalt der Gemeinschaft nach sich zog. Das grüne Europa galt deswegen vielerorts bald als abschreckendes Beispiel. Gerade Nettobeitragszahler wie die Bundesrepublik waren nicht bereit, sich auf eine Wiederholung des Modells der GAP einzulassen – und gerade in Bonn sah man gerne darüber hinweg, dass man durch die Richtungsentscheidungen der frühen 1960er Jahre selbst wesentlichen Anteil an den Fehlentwicklungen hatte.
 
        Wie sehr die GAP das Potenzial in sich trug, das sich vereinigende Europa zu spalten, zeigte sich auch an anderer Stelle. Besonders für Frankreichs Präsident Charles de Gaulle (1959–1969) ging es mit der für sein Land so wichtigen Agrarintegration oft nicht schnell genug. Die GAP war einer der Hauptgründe, warum der Präsident 1965 mit der sogenannten Politik des leeren Stuhls das Institutionengefüge der Europäischen Gemeinschaften für ein halbes Jahr stilllegte und so eine der tiefsten Krisen in der Geschichte des Einigungsprozesses auslöste.13 Insofern erwies sich das grüne Europa früh als Spaltpilz, der die gesamte Gemeinschaft zu sprengen drohte.
 
        Die GAP war auch ein wesentlicher Grund, warum de Gaulle im Verlauf der 1960er Jahre zwei Anläufe des Vereinigten Königreichs, der EG beizutreten, torpedierte – zu sehr fürchtete er, dass es aufgrund seiner anderen Agrarstruktur das bestehende Regelwerk kritisieren und zerstören würde. Als das Vereinigte Königreich 1973 beitrat, bewahrheiteten sich zumindest einige dieser Befürchtungen. Das Inselreich wurde überproportional zur Kasse gebeten und beschwerte sich in der Folgezeit lautstark. Die Frage des britischen Beitrags zum Agrarbudget entwickelte sich zu einem Dauerkonflikt, der den gesamten Einigungsprozess lähmte. Eine halbwegs gütliche Klärung gelang erst bei einem Gipfeltreffen in Fontainebleau 1984. Aber auch noch Jahrzehnte später ließen sich auf der Insel leicht Ressentiments gegen die GAP mobilisieren, wie sich nicht zuletzt im Kontext des Brexit beobachten ließ. So unterstrich etwa Premierminister Boris Johnson im Oktober 2019, dass der Austritt einen „better deal“ für die Landwirtschaft bedeute.14
 
        Noch in einem weiteren Sinne trug die GAP einen desintegrativen Kern in sich: Durch ihre protektionistischen Züge förderte sie zwar den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten zwischen den Mitgliedstaaten, erschwerte denjenigen mit Drittstaaten jedoch deutlich. Eines der ersten Länder, das dies zu spüren bekam, war Dänemark. Vor Gründung der EG hatte das skandinavische Land einen guten Teil seiner Agrarproduktion exportiert, etwa in die Bundesrepublik. Dieser Handel geriet nun unter massiven Druck. Und während Dänemark als westeuropäisches Land auf die desintegrative Wirkung der GAP durch einen Beitritt zur EG reagieren konnte, kam diese Option für viele andere Länder in- und außerhalb Europas nicht infrage.15
 
        GAP IM WANDEL
 
        Nachdem die GAP die Agenda der EG mehr als drei Jahrzehnte grundlegend geprägt hatte, trat sie ab den späten 1980er Jahren etwas in den Hintergrund. Neue Projekte, wie der Aufbau des Binnenmarkts, später der Euro oder die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, übernahmen die Schlagzeilen und prägten das Tagesgeschäft in Brüssel.
 
        Zugleich hat sich die europäische Agrarpolitik selbst spürbar gewandelt. Die Logik maximaler Produktion, die den Kurs lange geprägt hatte, wurde 1984 erstmals durch eine Quotenregelung für Milch relativiert.16 Ein weiterer großer Reformschritt war die sogenannte MacSharry-Reform von 1992, ausgelöst durch die hohen Agrarausgaben und globalen Druck. Während die EG im Kalten Krieg den Liberalisierungsforderungen Dritter, vor allem seitens der Vereinigten Staaten, wenig nachgegeben hatte, vollzog sich nun unter dem Agrarkommissar Ray MacSharry ein weitgehender Wandel der europäischen Agrarpolitik.17 Die veränderte weltpolitische Lage machte so den Weg zur Reform der GAP frei. Die EU fuhr den Protektionismus gegenüber Dritten zurück; die bisherige, preiszentrierte Politik verlor an Bedeutung im Vergleich zu Maßnahmen, die das Einkommen landwirtschaftlich Beschäftigter durch Direktzahlungen anheben sollten. Immer stärker traten zudem Umweltbelange auf die Agenda. Das war höchste Zeit: Die moderne europäische Landwirtschaft gehört zu den großen Emittenten klimaschädlicher Gase und ist ein treibender Faktor des Artensterbens. Solche Probleme hatte kaum jemand auf dem Schirm, als die europäische Agrarpolitik entstand; seit den 1970er Jahren werden diese Probleme dagegen mit immer größerer Dringlichkeit thematisiert.
 
        Den entsprechenden Richtungswechsel hat die EU durch weitere Reformschritte, wie die 1999 beschlossene Agenda 2000 oder den sogenannten Gesundheitscheck von 2009, weiter vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund hat sich das Berufsprofil der in der Landwirtschaft Beschäftigten massiv geändert. Sprach man früher vom Bauern oder Landwirt, ist heute auch von Klima- oder Energiewirtschaft die Rede, in der man aus Biomasse Energie gewinnt oder sich in der Landschaftspflege betätigt und damit gewachsene Kulturlandschaften erhält. Daneben hat nicht nur der Ökolandbau die ländlichen Berufe verändert; unter dem Stichwort „Soziale Landwirtschaft“ bieten manche Höfe heute Menschen mit körperlichen oder anderen Beeinträchtigungen eine Beschäftigung.18 Machte der Anteil der GAP am regulären Gesamthaushalt der EU 2021 noch 31 Prozent aus,19 so ist diese Zahl weniger aussagekräftig als früher, da viele Maßnahmen, die sich auf den ländlichen Raum und die hier Beschäftigten beziehen, auf ein diffuseres Spektrum von Zielen orientiert sind, als das ursprünglich der Fall war.20
 
        Zusammengefasst dominiert mit Blick auf das Politikfeld das Bild übergreifender Kontinuitäten und langsamen Wandels. Wirklich nachhaltig und klimaneutral ist die europäische Landwirtschaft bis heute nicht; knapp ein Drittel des regulären Haushalts für diesen in Beschäftigtenzahlen und Wirtschaftsleistung äußerst nachrangigen Bereich zu investieren, erscheint vielen als verfehlt. Außerdem hat sich am Interventionismus in vielen Bereichen wenig verändert – dieser folgt nun lediglich anderen Logiken als dem preiszentrierten Ansatz früherer Jahre. Letztlich hängt die Landwirtschaft immer noch am Brüsseler Tropf.
 
        Aus der Perspektive vieler Betroffener überwiegt dagegen das Gefühl dramatischer Veränderungen. Das Versprechen des institutionellen Europas, dem Sektor ein einträgliches Auskommen zu gewährleisten, erfüllte sich stets nur für einen Teil der Betriebe. Dort, wo es zu Liberalisierungsschritten kam, etwa im Bereich des Milchmarkts, hat dies große Proteste seitens der landwirtschaftlichen Betriebe nach sich gezogen. Auch die sich immer weiter verschärfenden Umweltauflagen gelten vielen als Knebel, zumal gerade kleinere Betriebe in längeren Zyklen planen müssen, als es die Politik zulässt. Zugleich dürfte den meisten in der Landwirtschaft Beschäftigten klar sein, dass sie auf einem vollständig liberalisierten Markt chancenlos wären – und sich gleichzeitig der gesellschaftspolitische Konsens so weit gewandelt hat, dass umfangreichere Schutzmaßnahmen auf mitgliedstaatlicher Ebene, als sie die EU bieten kann, kaum zu erwarten sind.
 
        Wenngleich Herausforderungen wie die Eurokrise, der Umgang mit der Pandemie oder jüngst der russische Überfall auf die Ukraine viele Fragen drängender erscheinen lassen als die Gemeinsame Agrarpolitik der EU, verdient diese weiterhin, beachtet zu werden. Das gilt nicht nur, weil sie weiterhin ein tragendes Politikfeld der Union ist, sondern auch, weil sich an ihr wie unter einem Brennglas Probleme und Chancen europäischer Einigung studieren lassen.
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        AKTUELLE BAUSTELLEN DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION
 
        Stephan von Cramon-Taubadel · Sebastian Lakner · Carsten Holst
 
        In den Wirtschaftswissenschaften wie in der Politik gibt es schon seit Langem einen lebhaften Streit über die Rolle des Staats in der Wirtschaftspolitik und seine Lösungskompetenz in einer komplexen Welt: Während manche „weniger Staat“ fordern, wünschen sich andere das Gegenteil. Auch in der Agrarpolitik ist der Ruf nach „mehr Staat“ allzu oft zu vernehmen. Zuletzt hat die noch durch Bundeskanzlerin Angela Merkel eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft im Juli 2021 ehrgeizige Pläne für den Umbau des Sektors vorgelegt. Weil die landwirtschaftliche Produktion auf der Nutzung verschiedener Umweltgüter beruht, werden marktwirtschaftliche Kräfte allein zwar nie zu einer optimalen Lösung führen, doch das heißt nicht automatisch, dass die Situation durch staatliches Eingreifen in jedem Fall besser werde. Die Erfahrungen vergangener Jahrzehnte mit weitreichenden und kostspieligen staatlichen Eingriffen in den Agrarsektor (etwa Preisstützung und Produktionsquoten) zeigen, dass trotz vielfältiger staatlicher Bemühungen eine allgemeine Unzufriedenheit bei Konsument*innen, Umweltschützer*innen, Steuerzahler*innen und gerade auch bei den Landwirt*innen selbst über das Erreichte besteht.
 
        Diese Einschätzung müsste beim Ruf nach weiteren staatlichen Eingriffen viel stärker zu Bescheidenheit und Vorsicht mahnen. Nachhaltige (Agrar-)Politik setzt Kenntnisse über die Möglichkeiten, aber insbesondere auch die Grenzen staatlichen Handelns voraus. Deshalb werden in diesem Beitrag drei eng miteinander verwobene agrarpolitische „Baustellen“ thematisiert, bei denen die Grenzen der Agrarpolitik in der öffentlichen Diskussion häufig übersehen oder sogar bewusst ignoriert werden, sodass Erwartungen geweckt werden, die von der Agrarpolitik gar nicht zu erfüllen sind.
 
        STRUKTURWANDEL
 
        Zwischen 1960 und 2020 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit einer Mindestgröße von 2 Hektar in den westlichen Bundesländern von 1154882 auf rund 260000 und somit um durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr gesunken.01 Über den gleichen Zeitraum hat sich die durchschnittliche Betriebsgröße von 10,9 auf 42,6 Hektar fast vervierfacht. Wird Ostdeutschland einbezogen, lag die durchschnittliche Betriebsgröße 2020 sogar bei rund 58 Hektar.
 
        Der Rückgang der Betriebsanzahl bei gleichzeitigem Anstieg der durchschnittlichen Größe wird nicht nur in Deutschland beobachtet, sondern schreitet schon seit Jahrhunderten in fast allen Ländern der Welt voran und ist das Resultat des Zusammentreffens fundamentaler ökonomischer und sozialer Kräfte. Dennoch wird in der öffentlichen Diskussion häufig suggeriert, dass ein Aufhalten oder gar die Umkehr des Strukturwandels möglich und in erster Linie nur eine Frage der agrarpolitischen Überzeugung sei. Forderungen nach dem Ende des „Höfesterbens“ und der Abkehr vom bisherigen „Wachsen oder Weichen“ setzen voraus, dass die wirtschaftliche Existenz aller kleinbäuerlichen Betriebe dauerhaft garantiert werden könne. Doch die Geschwindigkeit des Strukturwandels kann von der Agrarpolitik höchstens kurzfristig und nur geringfügig beeinflusst werden. So ermöglichte technischer Fortschritt in der Vergangenheit den landwirtschaftlichen Betrieben, durch Investitionen in die Mechanisierung mit weniger Personal größere Flächen zu bewirtschaften und mehr Tiere zu halten.02 Gleichzeitig führte der zunehmende Bedarf an Arbeitskräften in den anderen Sektoren zum Anstieg der allgemeinen Lohnentwicklung und entfaltete somit eine Sogwirkung auf landwirtschaftliche Beschäftigte.
 
        Treibende Kräfte des landwirtschaftlichen Strukturwandels sind also der technische Fortschritt und die allgemeine Lohnentwicklung. Selbst wenn es gelingen könnte, den technischen Fortschritt in der deutschen Landwirtschaft fortan gänzlich einzustellen, ließen sich die steigende Einkommensentwicklung für Fach- und Führungskräfte in den anderen Wirtschaftssektoren und der technische Fortschritt in anderen Ländern nicht aufhalten. Zwar spielen bei Landwirt*innen persönliche Präferenzen für eine selbstständige Tätigkeit, für das Arbeiten in der Natur und das Landleben sowie für die Weiterführung eines Familienbetriebes eine wichtige Rolle, doch werden größere Einkommensunterschiede gegenüber anderen Sektoren in der Regel nur von älteren Landwirt*innen hingenommen, denen die Hürden für einen Wechsel in einen anderen Sektor zu hoch erscheinen. Spätestens bei einer anstehenden Hofübergabe werden die potenziellen Hofnachfolger*innen abwägen und ihre Entscheidungen für oder gegen eine landwirtschaftliche Tätigkeit entsprechend ihrer Einkommensaussichten treffen.
 
        Würde demzufolge der Strukturwandel aufhören, wenn der Staat mit Agrarpreisstützungen oder anderen Maßnahmen dafür sorgte, dass die Einkommensentwicklung aller bestehenden Betriebe mit der allgemeinen Einkommensentwicklung Schritt hielte? Denkbar könnte es vielleicht sein, aber es wäre sehr kostspielig. Eine exakte Schätzung dieser Kosten ist nicht möglich, denn hierzu müssten unter anderem Annahmen über die Auswirkungen eines erfolgreichen Aufhaltens des Strukturwandels auf die Investitionsentscheidungen der Betriebe getroffen werden. Eine realistische Größenordnung dieser Kosten lässt sich mit Blick auf die zurückliegenden zwei Jahrzehnte abschätzen.
 
        Zwischen 1999 und 2020 fiel die Anzahl der in der deutschen Landwirtschaft auf Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben03 tätigen Familien-Arbeitskräfte (FAK)04 von 406500 auf 252800.05 2020 erwirtschaftete eine FAK einen durchschnittlichen Gewinn von 36851 Euro.06 Wäre 1999 die Entscheidung getroffen worden, die Abwanderung von in der Landwirtschaft beschäftigten FAK zu stoppen, müsste 2020 ein zusätzlicher Gewinn von 5,7 Milliarden Euro in der Landwirtschaft erwirtschaftet werden, wenn die „verloren gegangenen“ 153700 FAK denselben Gewinn pro FAK generieren sollten. Natürlich würden zusätzliche Arbeitskräfte einen Teil dieser Summe erwirtschaften, aber um den gleichen Gewinn zu generieren wie die 2020 tatsächlich tätigen FAK, bräuchten sie auch eine entsprechend hohe Ausstattung mit Boden und Kapital. Eine Ausdehnung der Flächenausstattung pro FAK ist unmöglich, eine Ausdehnung der Kapitalausstattung wäre ebenfalls mit Kosten verbunden. Und selbst wenn 5,7 Milliarden Euro eine Überschätzung wären: Ein Betrag in Milliardenhöhe fiele jedes Jahr an und müsste im Zeitverlauf noch weiter steigen, wenn die Landwirtschaft mit der Einkommensentwicklung in anderen Sektoren Schritt halten sollte. Zudem ist bei dieser Betrachtung das Jahr 1999 eher willkürlich als Ausgangspunkt ausgewählt worden, denn bereits vor 1999 wurde schon häufig das Verschwinden vieler landwirtschaftlicher Betriebe beklagt.
 
        Die Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben ist zweifelsohne auch mit Kosten verbunden, sowohl für die betroffenen Menschen als auch für Dörfer und ländliche Räume, die zunehmend ihren landwirtschaftlichen Charakter verlieren. Es ist daher legitim zu versuchen, den Strukturwandel zu gestalten und soziale Härten abzumildern, aber dauerhaft aufhalten oder völlig umkehren lässt er sich nicht. Wenn sich die Zukunftskommission Landwirtschaft bei der Ausarbeitung ihrer vielzitierten agrarpolitischen Empfehlungen von einer „Vision“ leiten lässt, in der „eine stabile bis steigende Anzahl der Höfe“ für „wünschenswert“ erklärt wird, weckt sie Erwartungen, die nicht zu erfüllen sind.07
 
        Eine realistische und keine von Wunschdenken getriebene Auseinandersetzung mit dem Thema ist dringend geboten. Zwar war die Geschwindigkeit des Strukturwandels zwischen 2010 und 2020 nur etwa halb so hoch wie in den fünf Jahrzehnten davor, doch waren 46,7 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebsleiter*innen in Deutschland 2020 mindestens 55 Jahre alt. Das bevorstehende altersbedingte Ausscheiden der Baby-Boomer wird wieder zu einer Beschleunigung des Strukturwandels führen. Agrarpolitiker*innen können heute viel versprechen und womöglich auch die anstehenden individuellen Entscheidungen über die Weiterführung von Betrieben beeinflussen, doch letztendlich müssen die Hofnachfolger*innen mit den Folgen leben.
 
        EINKOMMEN IN DER LANDWIRTSCHAFT
 
        Die zweite Baustelle betrifft das Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte, das den Strukturwandel wesentlich mitbestimmt. Einkommensstützung ist auch eine der sehr oft genannten Begründungen für die Gewährung von Subventionen an landwirtschaftliche Betriebe. Die Betriebe in Deutschland erhalten verschiedene Subventionen wie die Agrardieselvergütung und Investitionsbeihilfen, laut landwirtschaftlicher Gesamtrechnung insgesamt 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2020; auf die EU-Direktzahlungen entfallen davon 4,8 Milliarden.08
 
        Wie wichtig sind diese Subventionen für das Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland? Laut EU-Kommission betrug der Anteil der Direktzahlungen am landwirtschaftlichen Faktoreinkommen09 in Deutschland im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 etwa 32 Prozent, der Anteil aller Subventionen am Faktoreinkommen betrug etwa 40 Prozent.10 Die Anteile variieren erheblich in Abhängigkeit von der Größe und Ausrichtung eines Betriebs (Ackerbau und/oder Tierhaltung) und sind insbesondere in kleinstrukturierten Regionen wesentlich höher. So schreibt Georg Wimmer, Generalsekretär des bayerischen Bauernverbands: „Gerade auf kleineren Höfen und bei Landwirten im Nebenerwerb kommen unterm Strich 90 Prozent des landwirtschaftlichen Einkommens aus Direktzahlungen. Im Schnitt sind es rund 50 Prozent. Kürzungen oder gar eine Streichung hätten verheerende Auswirkungen.“11
 
        Häufig wird in diesem Zusammenhang auf das Einkommensziel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU als Rechtfertigung für die Gewährung von Subventionen und insbesondere der Direktzahlungen verwiesen. Dieses lautet, „auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten“. Dabei werden die einleitenden Worte „auf diese Weise“ von Agrarpolitiker*innen und Vertreter*innen des Berufstands gern übersehen. Sie stellen nämlich eine direkte Verbindung zum ersten Ziel der GAP her, dem Produktivitätsziel, das folgendermaßen formuliert ist: „die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern“.12
 
        Die EU-Verträge sehen somit keine direkte Subventionierung der Einkommen in der Landwirtschaft vor, denn gemäß Vertragstext sollen höhere Einkommen über die Förderung der Produktivität erzielt werden. Sollte die Stützung der landwirtschaftlichen Einkommen ein vorrangiges Ziel der EU-Agrarpolitik sein, müssten die zuständigen EU-Institutionen und Agrarpolitiker*innen ihre Entscheidungen und Maßnahmen auf Basis umfassender Statistiken über die tatsächliche Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte treffen. Doch das ist nicht der Fall. Die in der EU erhobenen Statistiken erfassen nämlich nur das landwirtschaftliche Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte. Dabei bezieht nicht nur in Deutschland die Mehrheit dieser Haushalte auch außerlandwirtschaftliches Einkommen. 2020 hatte fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland Einkommen aus landwirtschaftsnahen Quellen wie der Erzeugung erneuerbarer Energie und dem Fremdenverkehr.13 Darüber hinaus bezogen insbesondere Nebenerwerbsbetriebe häufig auch Einkommen aus landwirtschaftsfernen Quellen wie Schichtarbeit in der Industrie oder Stellen in der öffentlichen Verwaltung.
 
        Um die einkommensstützende Wirkung der Direktzahlungen zielgerichtet auf die Betriebe zu fokussieren, die besonders einkommensschwach sind, bräuchte man statistische Erhebungen, die das gesamte Einkommen der landwirtschaftlichen Haushalte und nicht nur den landwirtschaftlichen Teil dieses Einkommens erfassen. Allerdings wurden und werden solche Daten in der EU nicht erhoben. Im Rahmen der umfangreichen und detaillierten Erhebung der finanziellen Lage der landwirtschaftlichen Haushalte in der EU, das sogenannte Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen der Europäischen Union, werden Daten über das nicht-landwirtschaftliche Einkommen dieser Haushalte nicht systematisch erfasst. Vor 25 Jahren wurden Daten aus der deutschen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ausgewertet, um Einblicke in die nicht-landwirtschaftlichen Einkommen und das Vermögen der landwirtschaftlichen Haushalte zu gewinnen.14 Inzwischen werden jedoch nur 135 landwirtschaftliche Haushalte in der EVS erfasst (von insgesamt rund 60000 erfassten Haushalten in der EVS-Erhebung 2013), sodass keine belastbaren Auswertungen möglich sind.15
 
        Das Fehlen einer adäquaten Informationsbasis über die Einkommenssituation in der Landwirtschaft ist lange bekannt. Bereits 2003 stellte der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht über die Messung des landwirtschaftlichen Einkommens in der EU fest: „Folglich liefern die statistischen Instrumente der Gemeinschaft derzeit keine ausreichenden Informationen über das verfügbare Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte, die eine Bewertung der Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung ermöglichen würden.“16 2016 bekräftigte er dieses Defizit: „Die Kommission hat die statistischen Daten, die zur effektiven Bewertung der Leistung von GAP-Maßnahmen zur Stützung der Einkommen von Landwirten notwendig sind, nicht eindeutig ermittelt. Zum verfügbaren Einkommen landwirtschaftlicher Haushalte stehen keine repräsentativen Daten zur Verfügung, mit denen beurteilt werden könnte, ob das Vertragsziel der Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards für Landwirte erreicht wurde.“17
 
        Etwas überspitzt ausgedrückt befindet sich die GAP im einkommenspolitischen Blindflug. Die Verantwortlichen in Brüssel und in den Mitgliedstaaten wissen nicht, welche Verteilungswirkung die Agrarsubventionen haben, und sie weigern sich seit Jahrzehnten, eine entsprechende Informationsbasis zu schaffen. Zudem ist zu bedenken, dass die Direktzahlungen zwar an die Flächenbewirtschafter*innen ausgezahlt werden, aber in nicht unerheblichem Umfang über den Pachtpreis an die Bodeneigentümer*innen weitergereicht werden, die deshalb von der Höhe und dem Fortbestand der Agrarsubventionen profitieren.18 Gelöst werden könnte dieses Informationsproblem durch die Datenauswertung von Steuererklärungen landwirtschaftlicher Haushalte – natürlich unter Berücksichtigung des Steuergeheimnisses und sonstiger relevanter Datenschutzbestimmungen.
 
        BETRIEBSGRÖẞE UND UMWELTEFFEKTE
 
        Die Agrarumweltpolitik, hier unsere dritte Baustelle, hat in den vergangenen 30 Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Für die Förderperiode 2021 bis 2027 beziehen sich drei der neun Ziele der GAP auf die Umwelt, ab 2023 sind allein in Deutschland Ausgaben in Höhe von jährlich mehr als 2 Milliarden Euro für Agrarumweltmaßnahmen vorgesehen.19 Auch dieses Politikfeld ist von Irrtümern und Missverständnissen geprägt. Ein häufig anzutreffender Gedanke ist, man müsse kleine Betriebe nur ausreichend fördern, und schon würde sich wie von allein eine bäuerliche Landwirtschaft mit einer umweltfreundlichen Produktion und tierfreundlichen Haltungssystemen einstellen.
 
        Diese Annahme beruht auf Ideen des Ökonomen Ernst F. Schumacher, der in den 1970er Jahren die Entwicklung hin zur modernen Landwirtschaft scharf kritisierte: „Es ist nun einmal das grundlegende ‚Prinzip‘ der Landwirtschaft, dass sie mit Leben, das heißt mit lebenden Substanzen, zu tun hat. (…) Das grundlegende ‚Prinzip‘ der modernen Industrie auf der anderen Seite besteht darin, dass sie mit vom Menschen entwickelten Prozessen zu tun hat, die nur dann zuverlässig wirken, wenn sie auf vom Menschen entwickelte, tote Materie angewendet werden. Das Ideal der Industrie ist die Ausschaltung lebender Substanzen.“ Der zentrale Kritikpunkt Schumachers besteht in der Entwicklung einer „Industrialisierung“ hin zu größeren Betriebsgrößen und zur wachsenden „Mechanisierung und Chemisierung“. Aus der Ablehnung des Wachstums entsteht bei Schumacher die Vision einer dezentralen, vielfältigen und kleinteiligen Wirtschaftsweise, der er die Aufgabe zuschreibt, „die weitere Umwelt des Menschen menschenwürdig zu gestalten und zu veredeln“.20
 
        In der Agrardebatte wurde aus dieser Vision das Leitbild einer „bäuerlichen Landwirtschaft“ entwickelt, die einerseits durch den Einsatz von Familienarbeitskräften, andererseits durch geringe Betriebsgrößen gekennzeichnet ist. Es ist vielfach angemerkt worden, dass der Begriff nicht trennscharf definiert und eine Projektionsfläche für idealistische Vorstellungen einer „Bilderbuch-Landwirtschaft“ ist.21 Einige agrarpolitische Akteur*innen schreiben der bäuerlichen Landwirtschaft zahlreiche Umweltvorteile zu. Teile der „Agraropposition“, einem Bündnis von Agrar- und Umweltverbänden, fordern daher eine stärkere Förderung von kleinen, bäuerlichen Betrieben. Aber inwieweit ergeben sich aus einer Orientierung der Umweltpolitik an der Betriebsgröße tatsächlich messbare Umweltvorteile?
 
        Die Forschungsliteratur zu dieser Fragestellung ist überschaubar. Agrarökomische wie auch agrarökologische Studien belegen überwiegend keinen klaren Zusammenhang zwischen der Betriebsgröße und möglichen Umweltvorteilen.22 Lediglich bei der Vielfalt des Anbauprogramms haben kleine Betriebe Vorteile.23 Für Südniedersachsen und Thüringen dokumentieren Forschungen, dass die Größe eines zusammenhängenden Feldes (Schlag) und die Ausstattung mit Landschaftselementen für die Artenvielfalt wichtiger ist als der Unterschied zwischen ökologischer oder konventioneller Bewirtschaftung.24 Kleinteilige Flächen – nicht gleichzusetzen mit kleinen Betrieben – und eine vielfältig strukturierte Landschaft, über die Flächen eines einzelnen Betriebes hinaus, können die Artenvielfalt in der Landschaft fördern und zur umweltfreundlichen Gestaltung von Agrarökosystemen beitragen.25
 
        Mit Blick auf die Forschungsliteratur lässt sich insgesamt festhalten: Es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Umweltbilanz. Daher erscheint es naheliegend, Agrarumweltpolitik unabhängig von der Betriebsgröße zu fördern und eher die spezifischen Ziele und ökologischen Erfordernisse in den Blick zu nehmen. Eine Förderung kleiner Schläge sowie die Koordination von Maßnahmen auf Landschaftsebene lassen sich durchaus mit Umweltvorteilen begründen.26 Die Realität in der Agrarumweltpolitik stellt sich teilweise jedoch anders dar: Fördermaßnahmen zielen zunächst hauptsächlich auf den einzelnen Betrieb, mitunter sogar nur auf einzelne Schläge. Der größere Zusammenhang einer ganzen Landschaft spielt dagegen keine Rolle, auch eine Förderung von Kleinstrukturen ist bisher nicht gegeben.27 Die Förderrichtlinien sehen mitunter Limitierungen vor, die größere Betriebe benachteiligen. So gibt es in sieben Bundesländern eine flächenmäßige Obergrenze für die Förderung von Blühstreifen nach Hektaren.28 Eine prozentuale Obergrenze wäre hier sachgerecht, ist jedoch nur in drei Bundesländern vorgesehen.
 
        FAZIT
 
        Die GAP ist eine über Jahrzehnte gewachsene Politik als Ergebnis von verschiedenen Pfadabhängigkeiten. Politische Forderungen, den Strukturwandel endlich zu stoppen, Landwirt*innen durch Einkommenshilfen zu unterstützen oder kleine Betriebe aus Umweltgründen prioritär zu fördern, erweisen sich häufig nicht als tragfähig beziehungsweise als schlicht nicht sinnvoll. Der Strukturwandel lässt sich agrarpolitisch allenfalls in seiner Geschwindigkeit bremsen, jedoch nicht als Phänomen insgesamt beeinflussen oder gar beenden. Die Direktzahlungen, das einkommenspolitische Hauptinstrument der GAP, sind wenig effizient und nicht auf das Einkommensziel ausgerichtet. Schließlich gibt es keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Umweltbilanz.
 
        Die drei in diesem Beitrag diskutierten „Baustellen“ zeigen exemplarisch, dass in agrarpolitischen Debatten immer wieder populäre Lösungsvorschläge diskutiert werden, die sich aber aus wissenschaftlicher Sicht als nicht haltbar erweisen. Vielen agrarpolitischen Akteur*innen fällt es anscheinend zunehmend schwer, die Komplexität agrarpolitischer Zusammenhänge in der öffentlichen Debatte zu vermitteln und für entsprechend differenzierte und abgewogene Lösungen zu werben.
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        IST BIO DIE ZUKUNFT?
 
        Politik für eine nachhaltigere Landwirtschaft
 
        Achim Spiller · Sarah Iweala
 
        Im Diskurs um eine große gesellschaftliche Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit spielt die Landwirtschaft eine zentrale Rolle. Wiederkehrende Demonstrationen von Befürwortern und Gegnerinnen einer Agrarwende und die Einsetzung einer Zukunftskommission Landwirtschaft durch das Bundeskabinett 2020 sind nur zwei Indikatoren für die Brisanz dieser Debatte. Politisch hat die Auseinandersetzung um den geeignetsten Weg zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft in jüngster Zeit erheblich an Fahrt aufgenommen. Die Europäische Kommission hat mit der Farm-to-Fork-Strategie als Teil des sogenannten Europäischen Green Deals, durch den Europa bis 2050 klimaneutral werden soll, einen ambitionierten Plan vorgelegt. Mit Blick auf die landwirtschaftliche Produktion soll beispielsweise bis 2030 der Einsatz von chemisch-synthetischem Pflanzenschutz um 50 Prozent und der von Düngemitteln um 30 Prozent reduziert werden.
 
        Im selben Zeitraum soll die ökologische Landwirtschaft („bio“) von jetzt etwa 10 auf 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ausgeweitet werden. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde für Deutschland mit „30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030“ ein noch ambitionierteres Ziel formuliert. „Bio“ wird politisch als zentrale Säule einer nachhaltigeren Landwirtschaft hervorgehoben. Allerdings ist der Beitrag des Ökolandbaus zur Nachhaltigkeit keineswegs unumstritten – weder in der Landwirtschaft noch in der Wissenschaft.
 
        Im Folgenden beleuchten wir die Hintergründe dieser Debatte. Dabei gehen wir zunächst auf die zentralen Nachhaltigkeitsherausforderungen der Landwirtschaft ein und zeigen auf, welche Ziele damit verbunden sind. Bio- wie konventionelle Landwirtschaft weisen Vor- und Nachteile auf, und es gibt Zielkonflikte, die eine Bewertung erschweren. Anschließend werden wir der Frage nachgehen, welche Rolle Zwischenformen von Landbausystemen spielen können, die das Beste aus beiden Ansätzen vereinen.
 
        NACHHALTIGKEITSHERAUSFORDERUNGEN
 
        Eine nachhaltige Landwirtschaft muss mehreren Zielen dienen, die eng miteinander verwoben sind. Zu den zentralen Herausforderungen gehören Umweltschutz, soziale Aspekte, Gesundheit und Tierwohl. Maßnahmen, die sich in einem Bereich positiv auswirken, können auf einen anderen negative Auswirkungen haben.
 
        Umweltschutz: Berechnungen zeigen, dass die Kapazitätsgrenzen der Erde (planetary boundaries) vornehmlich in den Feldern Klimawandel, Stickstoffkreislauf und Biodiversitätsverlust, möglicherweise auch im Bereich chemischer Einträge, bereits überschritten sind.01 Global trägt die Landwirtschaft mit 12 Prozent aller anthropogenen Treibhausgasemissionen zum Klimawandel bei; tierische Produkte fallen besonders ins Gewicht.02 Die Tierhaltung trägt auch wesentlich zur Überdüngung bei. In den vergangenen Jahrzehnten kam es nur zu geringen Verminderungen der Nitratbelastung des Grundwassers unter landwirtschaftlich genutzten Flächen.03 Der Rückgang an Tier- und Pflanzenarten (Biodiversitätsverlust) ist in der Agrarlandschaft besonders ausgeprägt und wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Darunter fällt der intensive Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, die Vergrößerung der Felder, wenig abwechslungsreiche Fruchtfolgen, fehlende Vernetzung von Schutzgebieten und das Verschwinden von Hecken und Feldgehölzen.
 
        Soziale Aspekte: Zum ökologischen kommt der soziale Fußabdruck der Lebensmittelproduktion. Obwohl die Sozialstandards in Deutschland im internationalen Vergleich hoch sind, gibt es in der Landwirtschaft erhebliche soziale Probleme. Mittlerweile sind etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte abhängig Beschäftigte. Ihr Lohnniveau liegt deutlich unter dem Durchschnitt von Arbeitnehmer:innen in anderen Sektoren.04 Im Sonderkulturbereich, etwa bei der Spargel- oder Erdbeerernte, ist ein hoher Anteil osteuropäischer Saisonarbeitskräfte beschäftigt, oft unter ungünstigen Arbeitsbedingungen mit niedrigen Löhnen. International betrachtet, bezieht sich der soziale Fußabdruck hauptsächlich auf Importe aus dem globalen Süden, da landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten häufig durch Verletzungen internationaler Arbeitsnormen gekennzeichnet sind.
 
        Hinzu kommt, dass rund 800 Millionen Menschen Hunger leiden – was ein globaler Skandal ist.05 Bis 2050 muss die Nachfrage der bis dahin auf knapp 10 Milliarden Menschen wachsenden Weltbevölkerung gedeckt werden;06 die Lebensmittelnachfrage wird zwischen 2010 und 2050 voraussichtlich um 35 bis 56 Prozent steigen.07 Insbesondere im globalen Süden gilt es, die Erträge aus der Landwirtschaft zu erhöhen.08 Angesichts des Klimawandels kommt aber auch der Produktion in europäischen Lagen große Verantwortung für die Welternährung zu. Krisen wie der Krieg in der Ukraine, einem zentralen Agrarexportland, können zu steigenden Lebensmittelpreisen und damit zu Hunger beitragen. Eine ausreichende Welternährung ist in erster Linie ein Armuts-, aber auch – und vielleicht zukünftig noch mehr – ein Produktions- und Verteilungsproblem.
 
        Gesundheit: Eine weitere Nachhaltigkeitsherausforderung bezieht sich auf die gesundheitlichen Folgen unserer Ernährung. Zentrale Gesundheitsgefährdungen liegen im Ernährungsstil: zu wenig Obst, Gemüse und Ballaststoffe, zu viel zucker-, fett- und salzreiche Erzeugnisse und dadurch eine Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten. Direkte Gesundheitsrisiken einzelner Lebensmittel gibt es laut amtlicher Lebensmittelkontrolle eher selten, wobei das größte Risiko von Schimmelpilzgiften und Kontamination durch Salmonellen und ähnlichen Erregern ausgeht.09 Verbraucher:innen sind indes eher durch Mikroplastik, Antibiotikaresistenzen und Pflanzenschutzmittelrückstände beunruhigt.10
 
        Tierwohl: In Deutschland wird ein großer Anteil der Nutztiere unter Bedingungen gehalten, die bedeutende Beeinträchtigungen des Tierwohls mit sich bringen. Dazu gehören etwa die 10 Prozent der Milchkühe, die in ganzjähriger Anbindehaltung kaum Bewegungsfreiheit haben, das Abschneiden des Ringelschwanzes bei Schweinen oder des Schnabels bei Puten. Tiere werden oftmals dem Haltungssystem angepasst – und nicht umgekehrt. Aus Tierwohlperspektive ist in der heutigen Intensivtierhaltung, besonders bei Schweinen und Geflügel, eine „Extensivierung“ notwendig (mehr Platz, artgerechte Umgebung und anderes mehr).
 
        Wie ordnet sich der ökologische Landbau in dieses Geflecht der großen Nachhaltigkeitsherausforderungen ein?
 
        ÖKOLOGISCHER FUẞABDRUCK
 
        Die ökologische Landwirtschaft definiert sich unter anderem durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, synthetisch hergestellte Düngemittel sowie auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Organismen. Für den Pflanzenschutz kommen Nützlinge, zum Beispiel Käfer, die Läuse fressen, sowie mechanische Unkrautbekämpfung zum Einsatz. Gedüngt wird mit Mist und Kompost, zudem werden bestimmte Pflanzen zur Verbesserung der Böden angebaut (Gründüngung), zum Beispiel Klee. Abwechslungsreiche Fruchtfolgen mit Zwischenfrüchten, ein Viehbesatz, der an die Fläche gebunden ist, und mehr Platz im Stall sind weitere Merkmale.
 
        Die konventionelle Landwirtschaft dagegen ist nicht definiert und umfasst Bewirtschaftungssysteme unterschiedlicher, häufig aber hoher Intensität. Beide Wirtschaftsweisen, bio und konventionell, können je nach Standort und historischen sowie wirtschaftlichen Bedingungen Betriebe unterschiedlicher Größe und Intensitätsniveaus hervorbringen. Entsprechend ist der Vergleich von Umweltwirkungen beider Systeme nur sinnvoll, wenn die auszuwertenden Betriebe beider Systeme repräsentativ sind und sich beispielsweise bezüglich ihrer Bodenqualität und regionalen Lage ähneln.
 
        Eine Auswertung verschiedener Studien zeigt, dass die ökologische Bewirtschaftung in der Mehrheit der analysierten Vergleichspaare beim Umweltschutz Vorteile gegenüber der konventionellen Bewirtschaftung bringt.11 Den Umweltvorteilen stehen jedoch geringere Erträge im ökologischen Landbau gegenüber. Je nach Pflanzenart sind die Bioernten zwischen 19 und 25 Prozent niedriger als in der konventionellen Landwirtschaft.12 Diese geringeren Erträge müssen bei der Bewertung der Umweltleistungen berücksichtigt werden, da in der ökologischen Landwirtschaft im Schnitt mehr Fläche benötigt wird, um die gleiche Menge Nahrungsmittel zu erzeugen. Entsprechend relativieren sich die positiven Umweltwirkungen, wenn man nicht je Hektar Land, sondern je Kilogramm Produkt rechnet. Insbesondere beim Klimaschutz unterscheiden sich Ökolandbau und intensive konventionelle Landwirtschaft dann nicht mehr.13
 
        Die Entscheidung über die geeignete Vergleichsgröße (bewirtschaftete Fläche oder Menge des Produkts) beruht auf Annahmen über die Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung. Wenn weltweit genug Land für die Nahrungsmittelproduktion und andere Zwecke wie den Umweltschutz zur Verfügung stünden, wäre die Berechnung je Flächeneinheit sinnvoll. In den 1980er Jahren war dies angesichts von „Butterbergen“ und „Milchseen“ der Fall. Die EU zahlte den Landwirt:innen bis 2009 sogar Subventionen für die Stilllegung eines Teils ihrer Flächen.
 
        Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, dem Anbau von Energiepflanzen auf Äckern und vermehrter Tierhaltung wurden in den 2000er Jahren landwirtschaftliche Flächen wieder knapp. Global gesehen, produziert die Landwirtschaft heute ungefähr so viele Lebensmittel, wie benötigt werden. Wenn der Anteil an Biobetrieben in Deutschland steigt und auf diesen Bioäckern weniger Lebensmittel geerntet werden, dann kann es dazu kommen, dass anderswo auf der Welt mehr angebaut werden muss, damit weiterhin genügend Lebensmittel für alle vorhanden sind. Diese Anbausteigerung könnte zum Beispiel dadurch erfolgen, dass Kleinbäuerinnen in Afrika auf ihren bisher nicht besonders produktiv bewirtschafteten Flächen bessere Ernten erzielen, aber auch dadurch, dass in Brasilien Urwald gerodet und der Anbau von Soja gesteigert wird. Ersteres wäre häufig positiv, da viele Kleinbauern ihre Äcker nicht genug mit Dünger versorgen (können), was weder für die Ernte noch für den Umweltschutz gut ist. Letzteres, die Rodung von Primärwäldern, um Ackerflächen zu gewinnen („Landnutzungswandel“), ist dagegen ein großes Problem für den Klima- und Biodiversitätsschutz. Die dadurch verursachten Umweltschäden sind fast so hoch wie die gesamten direkten Umweltschäden der Landwirtschaft.14 Der Nettoeffekt einer Ausweitung von ökologischen Anbauflächen ist somit unklar.
 
        Was folgt nun daraus für die Frage, ob Bio- oder konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger ist? Mit einem steigenden Bioanteil in Deutschland nehmen die direkten Umweltschäden ab – im Gegenzug aber gefährden wir wertvolle Flächen anderswo. Doch es gibt Stellschrauben, die einen Einfluss darauf haben, wie viel ökologische und ähnlich extensive Landbewirtschaftungssysteme wir uns in Deutschland „erlauben“ können (Abbildung 1): Dazu gehören die Reduktion des Konsums tierischer Erzeugnisse sowie die Verringerung von Lebensmittelverschwendung.15 Denn Tierhaltung benötigt ein Vielfaches an pflanzlichen Kalorien als Futter, um eine Kalorie als Fleisch oder Milch zu erzeugen, und ein Drittel aller produzierten Lebensmittel geht verloren oder wird verschwendet.16 Zudem ließen sich durch bessere Sorten, neue Techniken und optimierte Ausbildung Ertragsfortschritte erzielen – was allerdings für Bio- und konventionelle Landwirtschaft gilt. Es gibt noch weitere Stellschrauben: So nutzt die deutsche Landwirtschaft derzeit rund 14 Prozent der Fläche für den Anbau von Energiepflanzen,17 mit nur geringen Klimaeffekten. Agrophotovoltaik, also die Erzeugung von Solarstrom auf weiterhin landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, etwa durch erhöhte Solarmodule, würde erheblich mehr Energiegewinnung auf weniger Fläche ermöglichen, sodass mehr Platz für Biolandwirtschaft bliebe.
 
         
          Abbildung 1: Stellschrauben, um mehr Biolandwirtschaft zu ermöglichen
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          Quelle: eigene Darstellung
 
        
 
        Schließlich gibt es eine Reihe von Faktoren, die außerhalb des Agrarsystems liegen, insbesondere die Entwicklung der Weltbevölkerung und die Frage, wie stark die verfügbare Fläche für Landwirtschaft durch Urbanisierung und Verkehrswege oder auch durch den Klimawandel abnimmt.
 
        SOZIALE ASPEKTE, GESUNDHEIT, TIERWOHL
 
        Auch wenn die landwirtschaftliche Herstellung von Nahrungsmitteln in der Regel die größte Umweltrelevanz hat, bestimmen Transport, Verpackung, Weiterverarbeitung, Handel, Nutzung im Haushalt und Recycling von Verpackungen die Umweltbilanz eines Lebensmittels ebenfalls mit. Bioprodukte sind in diesem Zusammenhang nicht systematisch besser, da die EU-Öko-Verordnung dazu wenig Vorgaben macht. So bleibt Bio im Kern ein Landbewirtschaftungssystem, keine Umweltoptimierung der gesamten Wertschöpfungskette, auch wenn es eine Reihe von Bioherstellern gibt, die zu den Pionieren des Umweltmanagements zählen.
 
        In sozialer Hinsicht ist die Befundlage ebenfalls uneinheitlich. Die landwirtschaftlichen Einkommen sind in den vergangenen Jahren bei Biobetrieben etwas höher als bei konventionellen Vergleichsbetrieben. Ob dies ebenso für die Löhne der angestellten Arbeitskräfte zutrifft, ist unklar. Auch die Biolandwirtschaft arbeitet mit osteuropäischen Saisonarbeitskräften zu niedrigen Löhnen. Es gibt aber auch eine überproportional große Anzahl an Biobetrieben, die sich für Inklusion einsetzen oder innovative Formen der gesellschaftlichen Einbindung erproben. Auch ist der Fairtrade-Anteil hoch. Bioprodukte sind allerdings erheblich teurer, schließen damit Menschen mit niedrigem Einkommen eher aus und sind bisweilen Bestandteil eines Distinktionskonsums.
 
        Auch zur Frage, ob Biolebensmittel gesünder sind als konventionell erzeugte, ist die Studienlage nicht eindeutig. Vorteile gibt es bei der Rückstandsfreiheit, etwa von Pestiziden, und beim Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Ob diese Vorteile gesundheitlich relevant sind, konnte bisher aber nicht überzeugend belegt werden, obgleich es Hinweise in diese Richtung gibt.18 Unterschiede hinsichtlich weiterer gesundheitsrelevanter Eigenschaften wie Nährwertgehalt sind sehr gering. Es gibt im Biobereich allerdings eine Reihe von Unternehmen, die besonders schonende Verarbeitungsverfahren und Vollwert nutzen und so zum Beispiel höhere Ballaststoffanteile ermöglichen.
 
        Bezüglich des Tierwohls ist unbestritten, dass Biobetriebe Haltungssysteme erlauben, die durch mehr Platz, Auslauf und Stroh mehr arteigenes Verhalten zulassen. Solche naturnäheren Systeme sind allerdings durchaus anspruchsvoll in der Betreuung, und nicht allen Biobetrieben gelingt es, ein hohes Tiergesundheitsniveau zu etablieren.
 
        Insgesamt weist ökologische Landwirtschaft damit in vielen Nachhaltigkeitsdimensionen keine systematischen Vorteile auf, die eine konventionelle Landwirtschaft nicht auch erzielen könnte. Jedoch ist der Anteil der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen, die neue Wege erproben, bei Bio größer. Schließlich genießt die Biolandwirtschaft auch gerade in Deutschland eine besonders hohe Glaubwürdigkeit, hat sie sich doch über Jahrzehnte zu einem integralen Bestandteil der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung entwickelt.19
 
        MÖGLICHE ANSATZPUNKTE
 
        Die polarisierte Debatte um „bio vs. konventionell“, auch als „Food Wars“ beschrieben,20 wird aus naturwissenschaftlicher Sicht der Diversität der landwirtschaftlichen Praxis nicht gerecht.21 Ein weiterer Ausbau des Pioniersystems Ökolandbau kann nicht-intendierte Folgen haben und sollte in eine umfassende Politik für eine nachhaltigere Ernährung eingebunden sein. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft folgert vor diesem Hintergrund: „Insofern ist die immer weitere Ausdehnung des Ökolandbaus kein ausreichender Ansatz zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Landwirtschaft. Um die landwirtschaftsbedingten Umweltprobleme in Deutschland zeitnah zu lösen, werden deutlichere Verbesserungen in der konventionellen Landwirtschaft benötigt.“22 100 Prozent Biolandwirtschaft ist nicht die Lösung, doch welche anderen Formen einer nachhaltigen Landbewirtschaftung gibt es, und warum haben sie sich bisher am Markt nicht durchsetzen können?
 
        Mit dem „integrierten Landbau“ wird bereits seit den 1960er Jahren ein Versuch unternommen, eine Zwischenform am Markt zu etablieren. Dabei werden sowohl chemischer Pflanzenschutz als auch synthetischer Dünger eingesetzt. Der chemische Pflanzenschutz beschränkt sich allerdings auf das notwendige Maß und erfolgt nicht präventiv. Bis heute ist es jedoch nur in der Schweiz gelungen, mit dem Zertifizierungsprogramm der Produzentenorganisation IP-Suisse und dem dazugehörigen Marienkäfer-Siegel ansatzweise eine Marke für diese Zwischenform zu etablieren.23
 
        Ähnlich könnte es dem in den vergangenen Jahren aufgekommenen Konzept der „nachhaltigen Intensivierung“ gehen. Der Fokus liegt hier zumeist auf Ertragssteigerungen bei reduzierten negativen Auswirkungen auf die Umwelt.24 Wie genau eine solche ökoeffiziente Landwirtschaft aussieht, kann sich je nach regionalen Gegebenheiten unterscheiden.25 So wird von einer De-Intensivierung der industriellen Landwirtschaft im globalen Norden und einer nachhaltigen Intensivierung der Low-input-Landwirtschaft im globalen Süden gesprochen.26 Letztlich ist das Konzept plausibel, bleibt aber ähnlich unbestimmt wie der integrierte Anbau.
 
        Relativ unstrittig ist jedoch, dass eine Präzisionslandwirtschaft, die auf Basis computergestützter Technologien und Auswertungsmethoden die Effizienz der Ressourcennutzung verbessern will (etwa durch Farmroboter und Künstliche Intelligenz), ein wesentliches Element für eine nachhaltige Intensivierung sein kann. Neue Agrartechnologien können für alle Formen der Landbewirtschaftung angewendet werden. Beispielsweise kann die Umweltbelastung reduziert werden, indem Düngemittel und Pestizide nur dort und nur dann ausgebracht werden, wo und wenn sie benötigt werden. Anders sieht dies bei neuen gentechnischen Verfahren aus (genome editing), die erhebliches Potenzial insbesondere für die ökologische Landwirtschaft mit ihren Restriktionen haben, bisher aber in Deutschland nicht zugelassen und für die Biolandwirtschaft explizit verboten sind.
 
        Ein weiterer Ansatz besteht im Agrarklimaschutz (climate-smart agriculture), der konzeptionell auf der Doppelrolle der Landwirtschaft beim Klimawandel basiert: Einerseits ist sie besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels, andererseits verursacht sie selbst massiv Treibhausgase. Climate-smart agriculture hat sich drei Ziele gesetzt: Nachhaltige Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, Anpassung an den Klimawandel und Aufbau von Widerstandsfähigkeit sowie die Verringerung von Treibhausgasemissionen.27 Bisher fallen eine Vielzahl unterschiedlicher Praktiken unter den Rahmen des Agrarklimaschutzes, wobei der Fokus auf Beispielen im globalen Süden liegt.28
 
        Konkreter wird der Ansatz der pestizidfreien Landwirtschaft: Im Gegensatz zur ökologischen Landwirtschaft ist der Einsatz von synthetischem Dünger erlaubt, um Ertragsverluste zu begrenzen, doch gibt es ein generelles Einsatzverbot chemischer Pflanzenschutzmittel. In der Schweiz und Frankreich werden derzeit Schritte zur Kennzeichnung einer pestizidfreien Landwirtschaft unternommen. So hat das marktführende Schweizer Handelsunternehmen Migros angekündigt, ab 2023 nur noch Brot aus pestizidfrei angebautem Getreide zu führen. Wissenschaftliche Begleitstudien zeigen, dass aufgrund der geringeren Umstellungshürden im Vergleich zur ökologischen Bewirtschaftung Potenziale für eine breitere Skalierung gegeben sind und mehr Betriebe gewillt sind, einzusteigen.29 Forschungsprojekte zur Landwirtschaft ohne chemischen Pflanzenschutz, aber mit synthetischer Düngung, laufen derzeit auch in Deutschland.30
 
        In den 1980er Jahren entwickelte sich in den USA unter dem Begriff der „regenerativen Landwirtschaft“ eine weitere Form der Bewirtschaftung, die zunächst kaum Bedeutung fand, in jüngerer Zeit aber wieder intensiver diskutiert wird. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Regeneration des Bodens, um dessen vielfältige versorgende, regulierende und unterstützende Ökosystemleistungen zu erhalten. Das Ziel ist nicht nur die Verbesserung der ökologischen, sondern auch der sozialen und der wirtschaftlichen Dimension der Nahrungsmittelproduktion.31 In den USA wurde 2017 die Zertifizierung Regenerative Organic Certified™ eingeführt, die den Fokus auf Bodengesundheit, Tierwohl und soziale Fairness legt. Es gibt aber auch Formen regenerativer Landwirtschaft, die nicht bio sind. Das Konzept ist letztlich ebenfalls vage geblieben.
 
        Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche Potenziale die skizzierten Landbausysteme am Markt haben. Dies hängt auch davon ab, ob es eine klare Definition und damit eine nachvollziehbare Abgrenzung zu anderen Landbewirtschaftungsformen gibt. Der Vorteil einer pestizidfreien Produktion etwa liegt in der Kommunizier- und Kontrollierbarkeit im Vergleich zur regenerativen oder klimaintelligenten Landwirtschaft. Begriffe wie „integrierter Landbau“ oder „nachhaltige Intensivierung“ sind viel zu abstrakt und den meisten Verbraucher:innen nicht auf Anhieb verständlich. Daneben müssen die Betriebe zu einem vertretbaren Kontrollaufwand valide geprüft werden können, damit ein verlässliches Labeling möglich wird. Das Beispiel der Schweiz verweist zudem auf die Bedeutung des nachfragemächtigen Einzelhandels bei der Verbraucheransprache. Bisher zeichnet sich für Deutschland am Markt kein erfolgreiches Landbewirtschaftungssystem zwischen bio und konventionell ab. Eine stärkere Differenzierung in die bisherige Schwarz-Weiß-Debatte kommt aus anderen Richtungen.
 
        Zum einen ist hier die in den vergangenen Jahren stark zunehmende Regionalvermarktung zu nennen. Allerdings ist das Konzept „Regionalität“ inhaltlich nicht festgelegt und wird häufig weit gedehnt. Und auch wenn viele Menschen das anders sehen, ist Regionalität kein guter Indikator für Nachhaltigkeit, da Transportentfernungen in der Gesamtbewertung der Umweltverträglichkeit häufig keine große Rolle spielen und kleinere regionale Anbieter nicht selten ineffizientere Prozesse aufweisen. Vielfach entstehen durch großbetriebliche Prozesstechnik Umweltvorteile (ecologies of scale), die gegen den Transportaufwand abgewogen werden müssen.
 
        Zum anderen etablieren sich am Markt neue mehrstufige Label wie der Nutri-Score, ein fünfstufiges Nährwertkennzeichnungssystem, das den Gesundheitswert von Lebensmitteln mit Ampelfarben signalisiert. Für die Umweltverträglichkeit von Lebensmitteln wurden ähnlich gestaltete Label in Frankreich erarbeitet (Eco- und Planet-Score, Abbildung 2). Das Discountunternehmen Lidl hat den Eco-Score Ende 2021 erstmals in Deutschland getestet. Auch die EU strebt im Rahmen ihrer Farm-to-Fork-Strategie ein solches Nachhaltigkeitslabel an. Erste Forschungsergebnisse deuten an, dass diese Label den Markt verändern könnten, da Nachhaltigkeitseigenschaften differenzierter dargestellt werden und Bioprodukte nicht automatisch gut abschneiden, etwa beim Nutri-Score, wenn die Rezepturen wenig gesund sind, oder bei einem Umweltlabel, wenn das Lebensmittel grundsätzlich einen hohen Klimaimpact hat, wie zum Beispiel Fleisch.32
 
         
          Abbildung 2: Label zur Kennzeichnung von Lebensmitteln in Frankreich
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          Quelle: http://itab.asso.fr/activites/planet-score.php; https://docs.score-environnemental.com/v/en
 
        
 
        FAZIT
 
        Die Politik steht vor der Herausforderung, Maßnahmen so aufeinander abzustimmen, dass sie sich bei der Bewältigung der Transformationsherausforderungen in der Landwirtschaft nicht im Weg stehen. Ein massiver Ausbau der ökologischen Landwirtschaft wird kontraproduktiv, wenn es nicht gelingt, die genannten Stellschrauben zu drehen, um das Problem nicht einfach in andere Länder zu verlagern. Auch die erforderlichen parallelen Entwicklungen wie die Reduktion von Lebensmittelverschwendung sind keine Selbstläufer; sie verlangen ihrerseits weitreichende politische Maßnahmen auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite.
 
        Die spezifische Förderung des Ökolandbaus aus Nachhaltigkeitsgründen ist sinnvoll, weil er wichtige Umweltleistungen in Deutschland erbringt und ein Feld für Nachhaltigkeitsinnovationen ist. Aus gesellschaftswissenschaftlichem Blickwinkel ist der Ökolandbau ein Pioniersystem der Agrartransformation, eine besonders glaubwürdige Alternative zu einer konventionellen Landwirtschaft, in der sich viele Verbände und Unternehmen lange Zeit erfolgreich gegen wirksamere Umwelt- und Tierschutzbemühungen gewehrt haben. Dennoch: Die positiven Umwelteffekte der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland kommen nur in einer kohärenten Gesamtstrategie zur Geltung. Dieses Zusammenspiel wird von Entwicklungen des Ernährungsverhaltens auf nationaler und globaler Ebene und der unterschiedlichen Landbewirtschaftungssysteme beeinflusst. Vor diesem Hintergrund sollte die Einschätzung des Ökolandbaus in regelmäßigen Abständen überprüft werden, zum Beispiel, wenn ein Zwischenziel von 20 Prozent Flächenanteil erreicht ist.33
 
        Ökolandbau entspricht den ausgeprägten Natürlichkeitspräferenzen vieler Verbraucher:innen. Für viele Menschen hängt Natürlichkeit dabei insbesondere mit der Art und Weise zusammen, wie Lebensmittel angebaut und hergestellt werden, und welche Eigenschaften das Endprodukt aufweist. Dies ist Vor- und Nachteil des Biolandbaus zugleich: Der ökologische Landbau verkörpert einerseits ein starkes Vorsorgeprinzip. Er fordert die konventionelle Landwirtschaft immer wieder heraus, da diese in ihrem Versuch der Natur- und Tierbeherrschung nicht selten über das Ziel hinausgeschossen ist. Andererseits tendiert er – überspitzt ausgedrückt – zur Wissenschaftsfeindlichkeit, was „bio“ als alleiniges Gegenmodell zu stark verengt, da Innovationen und Chancen einer technisch orientierten nachhaltigen Landwirtschaft nicht genutzt werden. Genome editing etwa könnte dabei helfen, Pflanzen resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge zu machen, wodurch sich der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel reduzieren ließe. Vor allem für den ökologischen Landbau, der keinen chemischen Pflanzenschutz nutzt, könnten innovative Züchtungsformen besonders attraktiv sein,34 aber sie widersprechen dem starken Natürlichkeitsfokus, den die Biobranche mit dem Großteil ihrer Kund:innen teilt.
 
        Landwirtschaft ist ein besonders hart umkämpftes Feld des Nachhaltigkeitsdiskurses. Die Polarisierung „bio vs. konventionell“ hat diese Debatte über Jahrzehnte geprägt. Der ökologische Landbau sollte auch weiterhin ein wichtiges Element der Agrarumweltpolitik sein – eingebunden in eine ambitionierte Ernährungspolitik, die Spielräume für Ökolandbau erschließt, und von Ansätzen zur Stärkung nachhaltigerer konventioneller Systeme begleitet wird. Wie Letzteres angesichts der polarisierten Debatte gelingen kann, haben wir hier angedeutet. Wir sehen Chancen in der Entwicklung und Zertifizierung eines neuen Konzepts zwischen bio und konventionell sowie in mehrstufigen Umweltlabeln.
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        EDITORIAL
 
        It’s the money, stupid! Ob Bankenrettung, Eurokrise oder Corona-Pandemie: Stets erwiesen sich Maßnahmen von Zentralbanken weltweit als entscheidend, um Wirtschaftssysteme, Finanzmärkte und ganze Gesellschaften vor einem noch tieferen Rutsch in die Krise zu bewahren. Die Geldpolitik, die lange als rein technische Verwaltung galt, ist so zur allgegenwärtigen Tagespolitik geworden.
 
        Bekämpfte die Europäische Zentralbank (EZB) in den 2010er Jahren noch vor allem eine drohende Deflation, so befindet sich Europa derzeit in der höchsten Inflationsphase seit Einführung des Euro. Die allgemeine Verteuerung ist dabei weniger auf geldpolitische Maßnahmen – etwa die oft kritisierten Staatsanleihenkäufe – als auf die schon vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine stark gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Fraglich ist daher auch, ob sich die derzeitige Inflation mit Geldpolitik sinnvoll bekämpfen lässt. Denn die EZB steht vor einem Dilemma: Durch eine Erhöhung des Leitzinses könnte zwar die Inflation abgebremst werden, dafür würden sich aber dringend benötigte Investitionen verteuern, was sich negativ auf das Wachstum, aber auch auf die ökologische Wende auswirken dürfte.
 
        Die Sanktionen gegen Russland haben verdeutlicht, dass Geld als eine politische Waffe eingesetzt werden kann, aber auch, dass Geld selbst schon politisch ist. Über Währungen können sich Länder vereinen (etwa die Mitglieder der Eurozone), aber auch neokolonialen Einfluss auf andere Kontinente ausüben. Angesichts des Aufkommens von Kryptowährungen und der Re-Politisierung des Geldes durch neue ökonomische Theorien wird heute die Frage, was Geld überhaupt ist, wieder vermehrt diskutiert. Die Antworten darauf werden die Geldpolitik der kommenden Jahre entscheidend prägen – und damit auch die gesamte Gesellschaft.
 
        Robin Siebert
 
      

       
        POLITISCHE THEORIE DES GELDES
 
        Carolin Müller
 
        Wir alle wissen, wie Geld funktioniert. Schließlich nutzen wir es täglich, um damit Dinge zu bezahlen. In der arbeitsteiligen Gesellschaft werden wir für unsere Arbeit in Geld bezahlt und können uns nach Feierabend davon zum Beispiel Brot kaufen. Gegen das Brot muss ich nicht das direkte Ergebnis meiner täglichen Arbeit tauschen, was in einer Dienstleistungsgesellschaft auch besonders kompliziert wäre, sondern ich kann das Brot gegen den entsprechenden Wert des allgemeinen Tauschmittels Geld tauschen. Entweder ich übertrage direkt mit meiner Bankkarte Teile des Guthabens auf meinem Konto, oder ich mache noch einen Umweg zum Bankautomaten.
 
        Geld erscheint also in erster Linie als eine allgemein akzeptierte Ware, um Tauschprozesse gegen andere Waren zu vereinfachen. Neben der Funktion von Geld als Tausch- und Zahlungsmittel definiert die Ökonomik Geld meist noch über seine Funktionen als Recheneinheit, mit der Waren in ein Verhältnis gesetzt werden können, sowie als Wertaufbewahrungsmittel, da mit Geld Werte über einen längeren Zeitpunkt gespeichert werden können.01
 
        Die Vorstellung, Geld sei in erster Linie ein Tauschmittel, mit dessen Hilfe alle anderen Güter gehandelt werden können, ist allerdings weniger unbestrittene Realität als eine spezifische Theorie. Geld sei demnach eine Ware, die spontan als Erleichterung des Tausches von Gütern in einer komplexer werdenden Ökonomie entstanden ist. Diese Vorstellung von Geld ist nicht nur in unserem Alltagsverständnis etabliert, sondern auch evident in einer Reihe von akademischen Ansätzen und die implizite Grundannahme vieler politischer Debatten. Nicht zuletzt übersetzt sich dieses Verständnis auch in Ansprüche, die wir an die Steuerung der Geldordnung stellen, was sich beispielsweise im Mandat der Zentralbanken materialisiert.
 
        Geld als Tauschware zu verstehen, bedeutet, es in seinem Einfluss auf Wirtschaftsabläufe als weitgehend neutral zu betrachten. Damit Geld funktioniert, sei lediglich wichtig, dass der Geldwert relativ stabil ist, das heißt, dass die Geldmenge im richtigen Verhältnis zur bestehenden Warenproduktion steht. Der Wert des Geldes sei folglich in erster Linie Produkt aus wirtschaftlicher Nachfrage und dem Angebot von Geld. Wie bei jeder anderen Ware seien es also letztlich Marktprozesse, die ihm seinen Wert beimessen. Damit wird auch impliziert, dass sich die Geldproduktion an der Gesamtheit handelbarer Waren orientieren müsse, um marktwirtschaftliche Prozesse nicht zu stören. Geldschöpfung sei also immer eine Frage bereits getätigter Warenproduktion.02
 
        GELD IST KREDIT
 
        Kredittheorien des Geldes postulieren hingegen, dass das, was nach einem Tausch aussieht, eigentlich ein Kreditverhältnis ist. Geld, darauf hat etwa der Soziologe Geoffrey Ingham hingewiesen, besteht aus Kredit-Schuld-Verhältnissen, das heißt: aus sozialen Beziehungen. Geld ist zum einen eine Verbindlichkeit und zum anderen eine Forderung. Geld zu „haben“ bedeutet, über eine Forderung gegen den Herausgeber dieses Geldes zu verfügen. So ist die Sichteinlage auf einem Girokonto eine Schuld der Bank zugunsten der Kontoinhaberin. Gleichzeitig ist Geld als generalisiertes Zahlungsmittel das Versprechen an die Kontoinhaberin, dass dieses Guthaben als Tilgungsmittel akzeptiert wird und damit alle Verpflichtungen aufgelöst werden können, die in derselben Recheneinheit ausgewiesen wurden.03
 
        Geld entsteht dadurch, dass wir bei allen wirtschaftlichen Transaktionen Verbindlichkeiten miteinander eingehen und diese wieder auflösen. Während Tauschtheorien auf der historisch wenig adäquaten Vorstellung beruhen, Geld sei zur Vereinfachung des Tausches gleichwertiger Güter entstanden, erklären Kredittheorien, dass auch vormonetäre Wirtschaftssysteme von Praktiken der Vorleistung, Leihe und Verpflichtung geprägt waren. Geld, so zeigt es etwa Axel Paul, ist als Tilgungsmittel von Schuldverhältnissen entstanden.04
 
        Geld ist also ein Zahlungsmittel, das immer aus einem Schuldverhältnis entsteht. Bei jeder monetären Transaktion entstehen eine Verschuldung und gleichzeitig eine Tilgung von Schulden. Ingham beschreibt Geld in seiner Gesamtheit deshalb als „riesiges, dichtes Netzwerk sich überschneidender und miteinander verbundener multilateraler Kredit-Schulden-Beziehungen“.05 Die Einsicht, dass Geld aus einer Schuld, also aus einer Verpflichtung entsteht, heißt auch zu erkennen, dass die Tilgung dieser Schuld, also die Bedienung der Verpflichtung, ein solches Schuldverhältnis auflöst und Geld wieder verschwindet. Damit ein relativ stabiles Geld-„Netzwerk“ bestehen kann, ist es also nicht nur notwendig, dass Verpflichtungen zu vereinbarten Konditionen erfüllt werden, sondern ebenso, dass immer wieder neue Kredit-Schuld-Verhältnisse geschlossen werden. Kurz gesagt: würden alle Schulden zurückgezahlt werden, wäre alles Geld verschwunden.
 
        Kredittheorie bedeutet also anders gesagt, ernst zu nehmen, dass es für jeden Vermögenswert eine Verbindlichkeit und für jeden Schuldposten einen Kredit gibt. Anstatt Geld vom Tausch und der Herstellung von Waren her zu denken, werden diese Beziehungen der Schuld zur Grundlage ökonomischer Theorie.06 Wirtschaft wird damit von den Verpflichtungen her gedacht, die Akteure bei jeder Art ökonomischer Aktivität eingehen und wieder auflösen. Der Einkauf beim Bäcker ist kein Tausch eines Brotes gegen einen gleichwertigen Anteil der universalen Stellvertreterware Geld. Stattdessen bedeutet die Übergabe der Ware Brot in meinen Besitz, dass ich mich in eine Verschuldungsposition gegenüber der Bäckerei begebe. Diese kann ich nun durch das allgemeine Zahlungsmittel Euro auflösen und den Ort mit Brot verlassen, ohne eine Anzeige zu befürchten. Diese Art monetärer Transaktion ändert gleichzeitig etwas auf dem Kontostand bei meiner Bank. Mit der Verringerung meines Guthabens verringert sich der Umfang an Forderungen, die ich gegenüber meiner Bank habe. Andersherum wächst der Kontostand der Bäckerei, ihre Forderungen gegen ihre Bank steigen also. Jede finanzielle Handlung hat damit einen ganzen Rattenschwanz von Konsequenzen auf Kredit-Schuld-Beziehungen in einem weltweiten Netzwerk von Zahlungsverpflichtungen.07
 
        Kredittheorien haben meist gemeinsam, dass sie der Institution, die Geld herausgibt, entscheidende Bedeutung beimessen. Im Anschluss an den Chartalismus08 wird eine Forderung in erster Linie deshalb zu der allgemeinen Recheneinheit „Geld“, weil sie mit der Souveränität eines bestimmten Herrschaftsapparats ausgestattet ist. Zum einen ist es also letztlich die Anerkennung durch eine Autorität, die ein Schuldverhältnis zwischen zwei Akteuren zu Geld macht: „everyone can create money; the problem is to get it accepted.“09 Zum anderen ist eine staatliche Struktur notwendig, um eine monetäre Ordnung relativ sicher, das heißt krisenfest zu machen. Der Staat spielt also eine zentrale Rolle für die Entstehung und Reproduktion der Geldordnung.10
 
        Unser Geldsystem besteht im Kern aus zwei Arten von Forderungen. Zum einen gibt es Forderungen gegen die Zentralbank, die in Form von Bargeld im Umlauf sind. Aber auch die Sichteinlagen, welche Geschäftsbanken auf ihren Konten bei der Zentralbank haben, sind Zentralbankgeld, auch high powered money oder Geldbasis genannt. Zum anderen existiert Geld als Guthaben auf Bankkonten. Dieses Giralgeld macht für wirtschaftliche Transaktionen den weitaus größeren Anteil des Geldes aus. Beide Geldarten können, abgesehen von praktischen Gründen, in gleicher Weise für Zahlungen verwendet werden. Allerdings handelt es sich bei Geschäftsbankdepositen nicht um das gesetzliche Zahlungsmittel wie bei Zentralbankgeld, sondern um privat geschöpftes Geld. Der Unterschied wird klar, wenn man statt der Funktion dieser Geldarten als Zahlungsmittel ihre Entstehung betrachtet.
 
        PRIVATE GELDSCHÖPFUNG
 
        Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt, werden in ihrer Bilanz auf der einen Seite ein Vermögen (das Versprechen des Kreditnehmers, den Kredit zurückzuzahlen) und auf der anderen eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe verbucht. Durch das Prinzip der doppelten Buchführung wird eine Transaktion also zweimal erfasst, auf der Aktivseite als Forderung und auf der Passivseite als Verbindlichkeit. Die Gesamtbilanz bleibt dadurch immer ausgeglichen (ist immer gleich null). Für die kreditnehmende Person entstehen ebenfalls Verpflichtungen, nämlich den Kredit zurückzuzahlen, und ein Vermögen in Form von neu geschaffenen Depositen. Bei einer Kreditvergabe wird also nicht etwa ein bereits existierendes Vermögen verschoben, das zuvor zum Beispiel von einer anderen Bankkundin angespart wurde. Stattdessen erweitern sich die Bilanzen der beteiligten Akteure, es werden neue Vermögenswerte und neue Schulden geschaffen. Das von der Geschäftsbank geschaffene Geld kann durch die Kreditnehmerin nun zum Beispiel benutzt werden, um etwas in einem Laden zu kaufen. Wenn der Laden sein Konto bei einer anderen Bank hat, wird das Guthaben an diese übertragen. Die Bank des Ladens hat nun eine Forderung gegen die Bank der Käuferin. Diese Bank muss den Abfluss von Einlagen nun refinanzieren, etwa indem sie bei der Zielbank einen Kredit aufnimmt oder durch eine Umbuchung von Geld auf den Zentralbankkonten über den Geldmarkt.11
 
        Zwar handelt es sich bei diesem durch private Banken geschöpften Geld nicht um Zentralbankgeld. Es kann aber jederzeit zum Nennwert, das heißt ohne Wertverlust, bei der Zentralbank gegen Zentralbankgeld getauscht werden. Dafür können Geschäftsbanken ihre Sichteinlagen bei der Zentralbank – also ein Guthaben von Zentralbankgeld – gegen Bargeld eintauschen, welches sie wiederum an ihre Kund*innen weitergeben. An dieser Stelle liegt häufig ein Missverständnis vor. Oft wird angenommen, das Versprechen auf Konvertierbarkeit gegen Zentralbankgeld würde Geschäftsbanken in ihrer Kreditvergabe von der Entscheidung der Zentralbanken abhängig machen, Zentralbankgeld als Kredit zu schöpfen und herauszugeben, oder der Geschäftsbank marktgängige Wertpapiere wie Staatsanleihen abzukaufen. Schließlich müsse jede Geschäftsbank auf ihrem Konto bei der Zentralbank eine bestimmte Menge an Guthaben halten, um Kundenguthaben zwischen sich und anderen Banken zu transferieren, Bargeld abrufen zu können und eine Mindestreserve, also eine gesetzlich vorgeschriebene Menge an Zentralbankgeld, als Sicherheit zu halten. Tatsächlich bestätigen inzwischen sogar Zentralbanken selbst, dass Banken sich bei ihrer Geldschöpfung nicht am Status ihrer Zentralbankkonten orientieren, da ein Bedarf an zusätzlichen Reserven durch Neuschöpfung der Zentralbank praktisch immer ausgeglichen würde.12 Die unmittelbare Kreditschöpfung orientiert sich daher vor allem an unternehmerischen Risiko- und Profitabilitätskalkülen.13
 
        Dieser Zugang zu Zentralbankreserven, durch den private Schuldverhältnisse in das „ranghöchste“ gesetzliche Zahlungsmittel konvertiert werden können, ist ein besonderes Privileg privater Geschäftsbanken und stellt eine Besonderheit des Geldes im Kapitalismus dar.14 Das dadurch im Grunde unbegrenzte Angebot an Kreditgeld ist einerseits die Voraussetzung für das enorme dynamische Potenzial des Kapitalismus, andererseits aber auch für die hohe Fragilität, die sich immer wieder in Finanzkrisen offenbart. Während die Frage, wieviel und für wen Geld geschöpft wird, in unserer Gesellschaft also vor allem durch die Gewinnbestrebungen privater Banken beantwortet wird, sind es in Krisen staatliche Institutionen, die das System privater Geldschöpfung stabilisieren.15
 
        Geld ist also nicht nur ein Schuldverhältnis, sondern durch dessen privatisierte Produktion auch eine öffentlich-private „hybride“ Institution.16 Es entsteht aber nicht nur in komplexen Beziehungen zwischen dem Bankensystem und der öffentlichen Institution Zentralbank, sondern insbesondere auch zwischen dem Staat und seinen eigenen Gläubiger*innen, also den Besitzer*innen von Staatsanleihen.17 Das wird verständlich, wenn man den zweiten Bereich der Geldschöpfung betrachtet, der sich in Abgrenzung zur privaten Geldschöpfung als öffentliche Geldschöpfung bezeichnen lässt.
 
        ÖFFENTLICHE GELDSCHÖPFUNG
 
        Chartalistische Ansätze erklären die Entstehung einer stabilen Recheneinheit damit, dass eine Autorität, etwa ein Staat, Zahlungsmittel herausgibt und gleichzeitig verspricht, genau diese Einheit als Tilgungsmittel von Steuerschulden zu akzeptieren. Ein als solvent und legitim angesehener Staat, der fähig ist, Steuern zu erheben, ist damit potenziell der größte und wichtigste Kreditnehmer und -geber einer Volkswirtschaft. Inwiefern er fähig ist, selbst und zugunsten seiner eigenen Zahlungsfähigkeit Geld zu schöpfen, hängt aber wiederum von spezifischen historischen Arrangements zwischen Zentralbank, Finanzministerium und privaten Finanzmarktakteuren ab.
 
        Staaten, die ein Konto bei ihrer nationalen Zentralbank haben, können Ausgaben tätigen, indem die Zentralbank ihnen Depositen erstellt und im Gegenzug eine Staatsanleihe als Vermögenswert akzeptiert, ähnlich der privaten Kreditvergabe. Diese Depositen, also neu geschaffenes Zentralbankgeld, können anschließend genutzt werden, um Ausgaben zu tätigen. Sie werden auf die Geschäftsbankkonten der Zahlungsempfänger*innen übertragen, die wiederum ihren Kund*innen den entsprechenden Betrag gutschreiben. Diese Art der Geldschöpfung, in der eine Institution des Staates (das Finanzministerium) von einer anderen öffentlichen Institution (der Zentralbank) über die Ausgabe einer Staatsanleihe Geld in ihrer eigenen Währung erhält, wird auch direkte Monetarisierung genannt.18
 
        Den meisten Staaten ist dieser direkte Zugriff auf die Geldschöpfung der Zentralbank verboten. Was aber meist akzeptiert wird, ist eine indirekte Monetarisierung von Staatsanleihen. Dafür müssen Staatsanleihen von den Finanzministerien erst auf privaten Geldmärkten an Banken, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften oder andere private Akteure verkauft werden, bevor die Zentralbank sie gegen Zentralbankgeld in ihre eigene Bilanz aufnehmen kann. Erst wenn private Akteure also die Entscheidung getroffen haben, zum einen Staatsanleihen zu kaufen und diese zum anderen im Anschluss mit der Zentralbank zu tauschen, um Reserveguthaben zu erhalten, wird neues Zentralbankgeld geschöpft.19 Sobald der Staat aber sein neues Guthaben auf dem Zentralbankkonto ausgibt, das heißt Überweisungen an die Geschäftsbanken von Unternehmen tätigt, wird Giralgeld geschöpft.
 
        Staatsanleihen dienen also nicht einfach nur den Finanzministerien als Möglichkeit, Geld für öffentliche Ausgaben zu schaffen. Wie bei allen Schulden entsteht auch hier zugleich Vermögen. Öffentliche Schuldverschreibungen sind besonders begehrte Wertpapiere, weil sie gemeinhin als sehr sicher gelten. Banken nutzen Staatsanleihen daher als Pfand, um sich neu geschaffenes Zentralbankgeld bei der Zentralbank zu leihen. Als wichtigste Vermögenstitel der Zentralbanken sind Staatsanleihen zudem die Basis geldpolitischer Instrumente und die „ultimative Grundlage des Kredit-Geldes“.20 Ihre Emittierung erzeugt die hierarchisch höchste Forderung, das Zentralbankgeld, weshalb sie für die Existenz der Geldordnung essenziell sind. Auf den Finanz- und Geldmärkten sind sie zudem das wichtigste und damit für die Stabilität des Finanzsystems entscheidende Mittel, um Transaktionen abzusichern. Öffentliche Verschuldung kann also nicht mit der privater Akteure gleichgesetzt werden, sondern ist wesentliches Gegenstück für die Erzeugung von Zahlungsfähigkeit.
 
        Eine Zentralbank kann in ihrer eigenen Währung nicht zahlungsunfähig werden. Sie gibt bereits die hierarchisch höchste Forderung heraus, das Zentralbankgeld. Das heißt, es gibt kein Versprechen der Konvertierbarkeit von Forderungen gegen die Zentralbank in andere, höhere Vermögenswerte. Die Zentralbank ist daher im Grunde immer fähig, Geldmärkten Mittel zur Verfügung zu stellen, um Staatsanleihen zu erwerben und somit die Finanzierung von Staatsausgaben faktisch zu garantieren. Eine Zentralbank kann theoretisch beliebig viel Geld schaffen und Wertpapiere in ihre Bilanz aufnehmen. Solange sich Staaten in ihrer eigenen Währung verschulden, so könnte man vereinfachend sagen, ist eine indirekte Monetarisierung also primär dadurch begrenzt, dass private Anleihehändler annehmen müssen, die Höhe der Staatsausgaben werde den Wert der zugrunde liegenden Anleihe nicht schmälern.
 
        In der Realität ist ein wichtiger Faktor für dieses Vertrauen die Einhaltung von Konventionen legitimer Budgetgrenzen. Dahinter liegt die Annahme, die Versuchung von Staaten, Geld zu „drucken“, um Ausgaben zu finanzieren, müsse durch die Reaktion des Anleihemarktes eingedämmt werden, um negative Effekte für das Geldsystem zu verhindern.21 Wo diese Grenzen von Staatsverschuldung und öffentlicher Geldschöpfung liegen und welche sonstigen Faktoren die Kreditwürdigkeit eines Staates ausmachen, ist aber nicht etwa Ergebnis unbestrittener wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern vielmehr Gegenstand kontinuierlicher Aushandlungsprozesse um die monetäre Ordnung und damit eine genuin politische Frage.
 
        FOLGEN GELDTHEORETISCHER ANNAHMEN
 
        Die Handlungsspielräume, die Zentralbanken, Finanzministerien und privates Finanzsystem bei der öffentlichen Geldschöpfung haben, wurden in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verschoben. Die Tendenz ging dahin, öffentliche Ausgaben zunehmend von der Geldschöpfung der Zentralbank zu entkoppeln, Fiskal- und Geldpolitik also bestmöglich zu trennen. Diese Entwicklung hängt auch mit geldtheoretischen Grundvorstellungen zusammen. Wie oben erläutert, wird Geld in wirtschaftspolitischen Debatten zumeist im Sinne der warentheoretischen Konzeptionalisierung als neutrales Tauschmittel begriffen. Demzufolge ist es sinnvoll, dass Zentralbanken möglichst unpolitische Institutionen sind, deren Aufgaben primär in der Stabilisierung des Geldwertes liegen. Staatsausgaben und öffentliche Verschuldungspapiere erscheinen darin als überhöhte Ausgaben statt als Grundpfeiler des Geld- und Wirtschaftssystems.
 
        Besonders konsequent wurde dies in der Eurozone umgesetzt. Während die Europäische Zentralbank (EZB) für die Geldpolitik aller Mitgliedsländer verantwortlich ist, blieben Steuer- und Haushaltspolitik in der Hand nationaler Regierungen. Die Mitgliedsstaaten verschulden sich also weiterhin eigenständig, allerdings in einer Währung, über die sie keine politische Kontrolle haben, vergleichbar mit einer Fremdwährung. Der EZB ist es nicht nur verboten, die Ausgaben von Mitgliedsstaaten direkt durch Geldschöpfung zu monetarisieren, sondern auch der indirekte Ankauf von Staatsanleihen ist ausschließlich für geldpolitische Ziele erlaubt. Als weiteres Novum gaben sich die Mitgliedsländer mit den Maastricht-Kriterien besonders strenge Fiskalregeln und Verschuldungsgrenzen. Staatliche Zahlungsfähigkeit und Geldschöpfung sind nunmehr vollständig abhängig von der Etablierung öffentlicher Kreditwürdigkeit gegenüber privaten Finanzmärkten. Im Anschluss an die globale Finanzkrise zeigten sich die Konsequenzen dieser neuen Geldordnung. Ohne hier auf die besonderen Probleme einzelner Euroländer eingehen zu können, lässt sich sagen, dass den Mitgliedsstaaten letztlich die Möglichkeit fehlte, notwendige Maßnahmen zur Bewältigung der Krise zu ergreifen, ohne ihre Kreditwürdigkeit und dadurch ihre monetäre Handlungsfähigkeit zu verlieren. Es fehlte das, was Kredittheorien als Voraussetzung einer funktionierenden Geldordnung beschreiben: die Anwesenheit einer Autorität, die dem Kreditsystem im Krisenfall Liquidität zur Verfügung stellen und damit das System aus Kredit-Schuld-Beziehungen stabilisieren kann. Dieser Zustand änderte sich teilweise ab 2012 mit den unkonventionellen Programmen quantitativer Lockerung.22 Die Gründe für die Staatsanleihenkäufe der Zentralbank seit der Finanzkrise liegen also nicht einfach in der spontanen Entlastung knapper Staatskassen, sondern haben geldpolitische Ursachen. Sie hängen mit der spezifischen Struktur der globalen Geldordnung und des europäischen Geldsystems zusammen.
 
        Für den problemlosen Ablauf alltäglicher Zahlungen ist ein Tauschverständnis von Geld offenbar weder hinderlich noch gänzlich falsch. Die Relevanz der Unterscheidung zwischen Tausch- und Kreditgeld wird besonders anhand monetärer Themen deutlich, die über diese alltäglichen Transaktionen hinausgehen – etwa dann, wenn die Nachrichten davon berichten, dass das Geld nach vielen Jahren wieder an Wert verliert und die Frage aufgeworfen wird, ob eine fehlgeleitete Geldpolitik schuld daran ist. Oder bei der Bewertung, ob es dem Gemeinwohl wirklich zuträglich ist, wenn der neue Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Euroländer nun schnellstmöglich dazu bringen möchte, ihre Staatsschulden abzubauen.23 Hier führen verschiedene Grundannahmen darüber, was Geld ist und wie es entsteht, zu unterschiedlichen Schlüssen darüber, wie Geldpolitik funktioniert und was sie leisten sollte.
 
        Das Verständnis über die Natur des Geldes, was es ist und wie es erzeugt wird, ist verbunden mit der Frage, wer die Kontrolle über seine Herstellung und damit auch über seine Verwendung haben sollte. Die Behauptung, Geld sei nichts weiter als ein neutrales Element in der Wirtschaft, impliziert, dass man es getrost aus der Politik heraushalten kann. Es als „Netzwerk“ von Schuldbeziehungen zu verstehen, bedeutet, Geld als konstitutiv für das Gemeinwesen zu verstehen.24 Es ist somit keinesfalls egal, wer Geld für wen schaffen kann, noch ist es unzweifelhaft, dies zunehmend in die Entscheidungsbefugnis weniger privater Akteure zu geben. Die Entscheidung darüber, welche Ansprüche eine Gesellschaft an ihr Geldsystem stellen kann und sollte, ist eine genuin politische Frage, die auch als solche diskutiert werden sollte.
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        DIE NEUE GELDPOLITISCHE STRATEGIE DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
 
        Grundlagen und Herausforderungen
 
        Ulrike Neyer
 
        Im Juli 2021 gab die Europäische Zentralbank (EZB) ihre neue geldpolitische Strategie bekannt. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Grundlagen der Geldpolitik der EZB skizziert und die drei Kernelemente der neuen Strategie erläutert.01 Was ist das Ziel der EZB? Wie versucht sie, es zu erreichen, und mit welchen Instrumenten? Was sind die Probleme des wichtigsten unkonventionellen geldpolitischen Instruments der quantitativen Lockerung? Welche Informationen werden wie in geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigt? Welche Rolle spielt der Klimawandel für die Geldpolitik?
 
        GRUNDLAGEN DER GELDPOLITIK DER EZB
 
        Die EZB und die nationalen Zentralbanken der 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion, wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, bilden das Eurosystem, das die gemeinsame Geldpolitik der Euroländer durchführt. In der Regel spricht man jedoch – nicht ganz korrekt – von der Geldpolitik der EZB. Die Begriffe Eurosystem und EZB werden also synonym verwendet, so auch hier.
 
        Das wichtigste Gremium und oberste Beschlussorgan der EZB ist der EZB-Rat. Er trifft die geldpolitischen Entscheidungen. Dieser Rat setzt sich aus den sechs Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den Präsidenten der 19 nationalen Notenbanken zusammen.
 
        Die EZB hat ein eindeutiges Mandat. Demnach ist ihr vorrangiges Ziel, Preisstabilität zu gewährleisten (Artikel 127 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV).02 Bei welcher Inflationsrate das Ziel der Preisstabilität erreicht ist, hat der Gesetzgeber nicht vorgegeben, sondern die EZB legt im Rahmen ihrer geldpolitischen Strategie eine Zielinflationsrate fest.
 
        Als Geldpolitik bezeichnet man die Maßnahmen, die von einer Zentralbank ergriffen werden, um ihre geldpolitischen Ziele zu erreichen: im Fall der EZB also ihre Maßnahmen zur Gewährleistung von Preisstabilität. Die EZB kann die Preise nicht direkt beeinflussen, sondern sie macht das indirekt über die Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die sich unter anderem aus dem Konsum der privaten Haushalte und den Investitionen der Unternehmen zusammensetzt. Der Weg von der geldpolitischen Maßnahme bis zur Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wird als geldpolitische Transmission bezeichnet. Die bedeutendste geldpolitische Transmission erfolgt über das Zinsniveau in einer Volkswirtschaft.
 
        Werden geldpolitische Maßnahmen mit dem Ziel durchgeführt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit die Inflationsrate zu erhöhen, spricht man von einer expansiven Geldpolitik. Bei geldpolitischen Maßnahmen, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage senken sollen, um die Inflationsrate zu reduzieren, liegt eine kontraktive Geldpolitik vor.
 
        ECKPUNKTE DER NEUEN STRATEGIE
 
        Die geldpolitische Strategie der EZB beschreibt, wie sie das vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel, die Gewährleistung von Preisstabilität, erfüllen will. Von Januar 2020 an unterzog die EZB ihre Strategie eineinhalb Jahre lang einer eingehenden Überprüfung. Seit der davorliegenden letztmaligen Überprüfung im Jahr 2003 haben sich die geldpolitischen Rahmenbedingungen geändert, was eine Überarbeitung der Strategie erforderlich machte. Eine wesentliche Änderung ist, dass der langfristige Zins, unabhängig von der Geldpolitik, einen sinkenden Trend aufweist.03 Dies impliziert, dass die EZB schneller und häufiger an eine Zinsuntergrenze stößt. Dies schränkt ihren Handlungsspielraum ein. Die neue Strategie der EZB trägt deshalb insbesondere dieser Entwicklung Rechnung.
 
        Die vom EZB-Rat festgelegte Strategie besteht aus drei Kernelementen: erstens der Festlegung der Zielinflationsrate, zweitens der Festlegung der Instrumente, mit denen das Ziel erreicht werden soll, drittens der Festlegung, welche Informationen in die geldpolitischen Entscheidungen einfließen und wie diese aufbereitet werden.
 
        Neue Zielinflationsrate
 
        Die EZB kann keinen direkten Einfluss auf einzelne Preise nehmen. Zurzeit sehen sich die Menschen zum Beispiel insbesondere mit hohen Energiepreisen konfrontiert. Diese kann die EZB natürlich nicht senken. Sie kann jedoch auf das Preisniveau, das heißt auf den Durchschnitt der Preise im Eurogebiet mittelfristig Einfluss nehmen. Das Preisniveau in einem Mitgliedsland wird durch seinen Verbraucherpreisindex widergespiegelt. Zur Berechnung dieses Indizes wird ein Warenkorb betrachtet.04 Die Waren und Dienstleistungen in diesem Korb mit ihren jeweiligen Mengen spiegeln das Konsumverhalten eines typischen Haushalts in dem Land wider. Im deutschen Warenkorb sind über 650 Güterarten enthalten. Das Gut, das den höchsten Anteil im deutschen Warenkorb aufweist, ist das Wohnen (Nettokaltmiete) mit knapp 20 Prozent. Der Anteil von Fleisch zum Beispiel liegt bei knapp 2 Prozent, der von Obst bei knapp 1 Prozent. Zur Ermittlung der Inflationsrate werden die Ausgaben für diesen Warenkorb, und damit der Verbraucherpreisindex, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt. Die Inflationsrate von 4,9 Prozent, die das Statistische Bundesamt für Deutschland für Januar 2022 berechnet hat, sagt aus, dass die Ausgaben für diesen Warenkorb im Januar 2022 um 4,9 Prozent höher waren als im Januar 2021. Ein Grund für diese relativ hohe Inflationsrate sind die Preisanstiege für Heizöl von 37 Prozent und Benzin von 22 Prozent. Heizöl ist mit einem Anteil von rund 1 Prozent in dem Warenkorb enthalten, Benzin mit rund 2,6 Prozent.05
 
        Die Anteile, mit denen einzelne Güter in dem Warenkorb enthalten sind, spiegeln die Konsumstruktur eines typischen Haushalts in Deutschland wider. Weicht also die eigene Konsumstruktur von der eines typischen Haushalts ab, fährt man zum Beispiel kein Auto, isst weniger Fleisch und mehr Obst als der typische Haushalt, weicht die eigene Inflationsrate möglicherweise erheblich von der offiziell veröffentlichen Inflationsrate ab.06 Die offiziell veröffentlichte Inflationsrate verdeckt auch, inwiefern bestimmte Bevölkerungsgruppen, die eine unterschiedliche Konsumstruktur aufweisen, unterschiedlich stark von Preissteigerungen betroffen sind. Bezüglich ihres Ziels orientiert sich die EZB nicht an den spezifischen Inflationsraten einzelner Bevölkerungsgruppen, sondern am durchschnittlichen Verbraucher. Ein Grund hierfür ist, dass die EZB eine unabhängige Institution ist. Sie unterliegt also nicht der direkten parlamentarischen Kontrolle. Die Bevorzugung einzelner Bevölkerungsgruppen bei politischen Entscheidungen muss aber demokratisch legitimiert sein, das heißt, darüber haben demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen zu entscheiden und nicht der EZB-Rat.
 
        Der Preisindex, den die EZB ihren geldpolitischen Entscheidungen zugrunde legt, der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein gewichteter Durchschnitt der Verbraucherpreisindizes aller Euroländer. In der Gewichtung kommt die Bedeutung des jeweiligen Landes für diesen gesamten Verbraucherpreisindex für den Euroraum zum Ausdruck. Die Gewichtung erfolgt nach dem Konsumanteil des jeweiligen Landes am Gesamtkonsum der Währungsunion.
 
        Von der letzten Überarbeitung der Strategie im Jahr 2003 bis zur Neuausrichtung 2021 war das geldpolitische Ziel, mittelfristig eine Inflationsrate, gemessen am jährlichen Anstieg des HVPI für den gesamten Euroraum, von unter, aber nahe 2 Prozent sicherzustellen. Die mittelfristige Ausrichtung berücksichtigt, dass das Ziel nur mittelfristig erreicht werden kann, da geldpolitische Maßnahmen zeitverzögert wirken. Bis ein geldpolitischer Impuls auf die Preise durchwirkt, kann über ein Jahr vergehen. Es wird keine Inflationsrate von null angestrebt, um einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu einer problematischen Deflation, also zu fallenden Preisen zu haben. Weiterhin berücksichtigt eine positive Zielinflationsrate, dass die berechnete Inflationsrate die tatsächliche Inflationsrate überzeichnet.07 Die positive Inflationsrate soll auch den Differenzen in den Inflationsraten der einzelnen Euroländer Rechnung tragen. Eine durchschnittliche Inflationsrate von null bedeutet dann nämlich, dass einige Länder eine negative Inflationsrate aufweisen würden, dort also eine problematische Deflation vorliegt.
 
        Im Rahmen ihrer Strategieüberprüfung änderte die EZB ihre Zielinflationsrate auf das Punktziel von 2 Prozent. An der mittelfristigen Ausrichtung und auch an den Begründungen für eine positive Inflationsrate hat sich grundsätzlich nichts geändert. Auch wird als Messgröße weiterhin der HVPI verwendet. Mit der leichten Erhöhung der Zielinflationsrate will die EZB das trendmäßige Sinken des langfristigen Zinses berücksichtigen. Eine höhere Zielinflationsrate führt zu höheren durchschnittlichen Nominalzinsen, wodurch der geldpolitische Spielraum für expansive geldpolitische Maßnahmen steigt. Teilweise wurde diskutiert, aus diesem Grund die Zielinflationsrate noch stärker zu erhöhen. Höhere Inflationsraten sind jedoch mit Kosten verbunden (zum Beispiel Ineffizienzen durch eine Verzerrung der relativen Preise, willkürliche Vermögensumverteilungen). Das Punktziel von 2 Prozent ist, so die EZB, nach Abwägung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Zielinflationsraten, angemessen. Ein Vorteil der neuen Inflationsrate ist, dass damit das Inflationsziel eindeutiger ist. Die Symmetrie des neuen Inflationsziels wird damit begründet, dass die bis 2021 geltende Asymmetrie (unter, aber nahe 2 Prozent) eine zu geringe geldpolitische Entschlossenheit signalisieren könnte, zu niedrige Inflationsraten zu bekämpfen. Mit dem symmetrischen Ziel will man zum Ausdruck bringen, dass Abweichungen nach oben und unten gleichermaßen unerwünscht sind. Mit der Bekanntgabe der neuen Strategie wies die EZB darauf hin, dass, wenn die Zinsen im Euroraum an der Zinsuntergrenze liegen, „besonders kraftvolle oder langanhaltende geldpolitische Maßnahmen nötig [sind], um zu verhindern, dass sich negative Abweichungen vom Inflationsziel verfestigen. Dies kann unter Umständen damit einhergehen, dass die Inflationsrate vorübergehend leicht über dem Inflationsziel liegt.“08 Dieser Zusatz kann problematisch sein, da er die klare Aussage zum Inflationsziel einschränkt.
 
        Geldpolitische Instrumente
 
        Das zweite Kernelement der geldpolitischen Strategie der EZB ist die Festlegung der geldpolitischen Instrumente, mit denen sie ihr Ziel erreichen will. Diese Instrumente werden hier nicht im Detail behandelt.09 Vielmehr wird die grundlegende Idee der konventionellen und unkonventionellen Instrumente anhand des jeweils wichtigsten Instruments (Veränderungen des Leitzinses und quantitative Lockerung) beschrieben, und Probleme des unkonventionellen Instruments der quantitativen Lockerung aufgezeigt.
 
        Das wichtigste konventionelle geldpolitische Instrument der EZB ist ihr Leitzins. Zu diesem Leitzins, dem Hauptrefinanzierungszins, können Geschäftsbanken bei der EZB einen kurzfristigen Kredit aufnehmen. Befürchtet die EZB, dass es zu steigenden Preisen kommt, die die Inflationsrate über ihre Zielinflationsrate heben, erhöht sie den Hauptrefinanzierungszins. Die Kreditaufnahme der Banken bei der Zentralbank wird teurer, das heißt, die Kosten der Banken steigen. Die Idee dieser geldpolitischen Maßnahme ist, dass die Banken die höheren Kosten in Form höherer Kreditzinsen an ihre Kunden weitergeben. Der Konsum der privaten Haushalte und die Investitionen der Unternehmen sinken dann, da die Finanzierung dieser Ausgaben teurer wird. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auch die Preissteigerungen gehen zurück. Erwartet die EZB hingegen ein Absinken der Inflationsrate unter ihr Ziel, senkt sie den Hauptrefinanzierungszins. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird stimuliert, und die Inflationsrate steigt.
 
        Eine Reduzierung des Leitzinses zur Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ist nicht mehr möglich, wenn dieser sich schon nah an der effektiven Zinsuntergrenze befindet.10 Das war beispielsweise 2014/2015 der Fall. Der Hauptrefinanzierungszins lag bei nahe null. Die Inflationsrate im Euroraum lag bei unter 1 Prozent und drohte sich auf dem Niveau zu verfestigen. Sie war damit relativ weit entfernt von der Zielinflationsrate der EZB. Ein weiterer expansiver geldpolitischer Impuls wurde als notwendig erachtet. Da die EZB aber mit dem Hauptrefinanzierungszins schon nah an der Zinsuntergrenze operierte, hatte sie keinen großen Zinssenkungsspielraum mehr. So entschloss sie sich, erstmalig das Instrument der quantitativen Lockerung einzusetzen. Der englische Ausdruck hierfür ist Quantitative Easing (QE). Im Rahmen dieses Instruments kauft die EZB Wertpapiere, in erster Linie Staatsanleihen. Diese geldpolitische Maßnahme der EZB, der Ankauf von Staatsanleihen, ist das Public Sector Purchase Programme (PSPP). Mit dem Ankauf der Wertpapiere will sie das langfristige Zinsniveau direkt senken.11 Die Zinsstrukturkurve, die den Zusammenhang zwischen den Laufzeiten und den Zinssätzen aufzeigt, weist in der Regel einen steigenden Verlauf aus, das heißt, dass der Zinssatz umso höher ist, je länger die Laufzeit ist (normale Zinsstruktur). Das bedeutet aber auch, dass, wenn am kurzfristigen Ende die Zinsuntergrenze bereits erreicht ist, am langen Ende noch Zinssenkungen möglich sind. Dieser Sachverhalt soll durch QE ausgenutzt werden. Durch die direkte Senkung des langfristigen Zinsniveaus will die EZB wiederum den Konsum der privaten Haushalte und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ankurbeln, um so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen, sodass die Preise stärker steigen.
 
        Die EZB betont in den Ausführungen zu ihrer neuen Strategie, dass ihr primäres geldpolitisches Instrument der kurzfristige Leitzins ist. Wenn es jedoch notwendig ist, also in den Fällen, in denen sie mit dem Leitzins die effektive Zinsuntergrenze erreicht, will sie auf unkonventionelle geldpolitische Instrumente wie QE zurückgreifen.
 
        Der Einsatz von QE wird gerade in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Befürworter heben die empirisch nachgewiesenen positiven Effekte auf die Preise und die Produktion im Euroraum hervor.12 Kritiker führen die unerwünschten Nebenwirkungen an, wie negative Anreizeffekte für Staaten erstens in Bezug auf ihre Haushaltsdisziplin und zweitens in Bezug auf notwendige Reformen. Diese Anreize würden bestehen, da die Staaten nicht für eine schlechte Haushaltspolitik und Reformunwilligkeit von den Kapitalmärkten in Form höherer Zinsen bestraft würden, sondern sich bedingt durch die Staatsanleihekäufe der EZB über einen längeren Zeitraum auf niedrige Zinsen verlassen könnten. Auch im privaten Sektor würde es in Folge eines langanhaltenden Niedrigzinsniveaus zu Fehlallokationen von Kapital und Risiken kommen, im Extremfall zu einer Blasenbildung zum Beispiel an Aktien- und Immobilienmärkten.
 
        Kritiker werfen der EZB weiterhin vor, mit den Staatsanleihekäufen nah an der Fiskalpolitik zu operieren, also der Ein- und Ausgabenpolitik der Euroländer. Dazu hat sie kein Mandat. Auch würde sie monetäre Staatsfinanzierung betreiben, also über den Ankauf von Staatsanleihen Ländern zur Finanzierung ihrer Ausgaben finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Monetäre Staatsfinanzierung kann man sich so vorstellen, dass die Zentralbank Geld druckt, das sie den Finanzministern der Länder gibt, damit diese davon die Ausgaben ihres Staates bestreiten können, zum Beispiel für den Straßenbau, die Bezahlung der Angestellten im öffentlichen Dienst und so weiter. Monetäre Staatsfinanzierung ist im Euroraum verboten (Artikel 123 AEUV). 2016 wurde dann auch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Es sollte prüfen, inwiefern das PSPP (nicht) mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung kollidiere und durch das Mandat der EZB gedeckt sei. Das Bundesverfassungsgericht gab diesen Vorgang 2017 weiter an den Europäischen Gerichtshof. Dieser gab 2018 grünes Licht, bei dem PSPP bewege sich die EZB im Rahmen ihres Mandats, es handele sich nicht um die gemäß Artikel 123 AEUV verbotene Staatsfinanzierung. Das Bundesverfassungsgericht erkannte das an, kam jedoch 2020 zu dem aufsehenerregenden Urteil, dass das PSPP in Teilen verfassungswidrig sei, da es die EZB versäumt habe, darzulegen, dass der Einsatz dieses Instrumentes gemäß Artikel 5 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) verhältnismäßig sei. Sie habe nicht hinreichend dargelegt, dass sie die Vorteile (mögliches Erreichen ihres Inflationsziels) gegenüber den Nachteilen gründlich abgewogen hätte. Die EZB hat daraufhin der Bundesregierung und dem Bundestag entsprechende Dokumente zukommen lassen, die nach Prüfung dieser Unterlagen die Verhältnismäßigkeit für ausreichend befunden hatten.13
 
        Der Einsatz von QE an der effektiven Zinsuntergrenze ist sinnvoll, um einem möglichen Abgleiten in die Deflation entgegenzuwirken, das heißt, um auch an der effektiven Zinsuntergrenze geldpolitisch handlungsfähig zu bleiben. Die Problematik ist jedoch, dass die oben skizzierten schädlichen Nebenwirkungen mit Ausmaß und Dauer des Einsatzes dieses Instruments zunehmen. Ein rechtzeitiger Ausstieg aus dieser mit QE verbundenen extrem expansiven Geldpolitik ist deshalb wichtig.
 
        Aufbereitung von Informationen
 
        Das dritte Kernelement der geldpolitischen Strategie der EZB betrifft die Aufbereitung von Informationen. Für ihre geldpolitischen Beschlüsse sammelt, verarbeitet und bewertet die EZB eine Vielzahl von Informationen. Bis zum Juli 2021 geschah dies im Rahmen der sogenannten Zwei-Säulen-Strategie. Die beiden Säulen bildeten die „wirtschaftliche Analyse“ und die „monetäre Analyse“. Im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse betrachtete die EZB eine Vielzahl von Indikatoren, die auf Risiken für die Preisstabilität in der kurzen bis mittleren Frist hinweisen. Zu diesen Indikatoren zählen unter anderem das Bruttoinlandsprodukt, die Auslastung des Produktionspotenzials, Inflationsraten, Löhne, Wechselkurse und Rohstoffpreise. In der monetären Analyse wurden Indikatoren betrachtet, die auf Risiken für die Preisstabilität in der mittleren bis langen Frist hinweisen. Hierzu zählen die Geldmenge und die Kreditvergabe der Banken. Probleme im Bankensektor, wie sie die Finanzkrise von 2008/2009 aufgedeckt hat, behindern die geldpolitische Transmission: Zinssenkungen der Zentralbank führten nicht zu einer vermehrten Kreditvergabe, damit nicht zu einem Anstieg der Nachfrage und somit nicht zu der gewünschten Stabilisierung der Preise. Deshalb hat die EZB im Zuge ihrer monetären Analyse zunehmend auch die Stabilität des Bankensektors beobachtet. Die Informationen aus den beiden Säulen, also aus der wirtschaftlichen und der monetären Analyse wurden abgeglichen (cross-checking) und daraus entsprechende geldpolitische Beschlüsse abgeleitet.
 
        Die neue Strategie der EZB baut auf beiden Säulen auf. Es werden nun aber nicht mehr zwei nebeneinanderstehende Säulen betrachtet, sondern beide Analysen werden als „integrierter Analyserahmen“ für geldpolitische Beschlüsse zusammengefasst. Eine gesonderte Gegenprüfung entfällt somit. Weiterhin wurde die monetäre Analyse explizit zur „monetären und finanziellen Analyse“ erweitert. Im Rahmen der finanziellen Analyse wird ein besonderes Augenmerk auf die Stabilität des Bankensektors gelegt. Bei der Beschreibung ihrer Strategie weist die EZB ausdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Analyse die Verhältnismäßigkeit und potenziellen Nebenwirkungen ihrer geldpolitischen Beschlüsse prüft,14 möglicherweise eine Konsequenz aus dem oben beschriebenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020.
 
        GRÜNE GELDPOLITIK?
 
        Der Klimawandel wird in den nächsten Jahren weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Man unterscheidet zwischen physischen Risiken (Extremwetterereignisse, die unter anderem Wohngebäude und Produktionsanlagen zerstören) und Transitionsrisiken (zum Beispiel klimapolitische Maßnahmen wie das Verbot von Verbrennungsmotoren oder die Bepreisung von CO2-Emissionen). Entsprechende Ereignisse können sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite einer Volkswirtschaft beeinflussen und wirken sich entsprechend auf die Inflationsrate aus. Die EZB trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem sie im Rahmen ihrer „wirtschaftlichen Analyse“ die Auswirkungen des Klimawandels stärker in ihren Analysen und Prognosen berücksichtigen will. Die Berücksichtigung von mehr Informationen zur besseren Abschätzung der Wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen ist sinnvoll. Inwiefern die Berücksichtigung dieser Informationen jedoch einen entscheidenden Einfluss auf die geldpolitischen Maßnahmen hat, bleibt abzuwarten. Geldpolitische Maßnahmen haben einen mittelfristigen Zeithorizont und betreffen den gesamten Euroraum, während aus dem Klimawandel resultierende Risiken häufig über den mittelfristigen Zeithorizont hinausgehen oder, wie zum Beispiel bei Extremwetterereignissen, regional begrenzt auftreten.
 
        Einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels im Rahmen ihrer geldpolitischen Maßnahmen kann die EZB nicht leisten. Verschiedentlich wird gefordert, dass sie zum Beispiel im Rahmen von QE verstärkt „grüne“ Anleihen kaufen sollte, oder plakativ ausgedrückt: Anleihen von Unternehmen, die Windkrafträder herstellen. Doch das kann sie nicht, sie würde ihr Mandat überschreiten. Sie ist eine unabhängige Institution und unterliegt nicht der direkten parlamentarischen Kontrolle. Die Förderung bestimmter Branchen und Unternehmen ist immer mit einer Umverteilung von Ressourcen verbunden, auch beim Klimaschutz. Deshalb müssen über Art und Umfang dieser Maßnahmen demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen entscheiden, nicht der EZB-Rat.
 
        ZUSAMMENFASSUNG
 
        Die Zielinflationsrate der EZB liegt bei 2 Prozent. Ihr Hauptinstrument ist ihr kurzfristiger Leitzins. Hat sie mit diesem jedoch die Zinsuntergrenze erreicht, greift sie auf unkonventionelle Maßnahmen wie QE zurück. Die unerwünschten Nebenwirkungen dieses Instruments steigen mit Ausmaß und Dauer dieses Instrumenteneinsatzes. Für ihre geldpolitischen Beschlüsse werden eine Vielzahl von Indikatoren betrachtet und in einem integrierten Analyserahmen abgeleitet, inwiefern Gefahren für die Preisstabilität bestehen. Klimaereignisse könne die Inflationsrate beeinflussen. Deshalb berücksichtigt die EZB Risiken des Klimawandels in ihren Analysen und Prognosen. Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, etwa über den bevorzugten Ankauf „grüner Anleihen“, kann die EZB nicht leisten.
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        ZENTRALBANKKAPITALISMUS
 
        Das (Schatten-)Bankensystem in der Krise
 
        Joscha Wullweber
 
        Zentralbanken haben sich zu mächtigen Institutionen entwickelt. Als die Corona-Pandemie die Eurozone im März 2020 überrollte, nationale Regierungen die Grenzen schlossen und die Europäische Kommission sich als zahnlos erwies, griff die Europäische Zentralbank (EZB) schnell, entschlossen und mit geballter Macht ein. Sie schuf ein 750 Milliarden Euro schweres Rettungsprogramm, das später auf 1,85 Billionen Euro erhöht wurde – eine weit höhere Summe als im Hilfs- und Wiederaufbaufonds vorgesehen, der nach mühsamem und konfliktreichem Ringen zwischen den EU-Staaten Mitte 2020 ausgehandelt worden war. Wie konnte es dazu kommen, dass Zentralbanken, die früher kaum beachtet wurden und deren Geldpolitik als langweilig und weitgehend voraussehbar galt, plötzlich zu solch machtvollen und schlagkräftigen Institutionen werden konnten? Wieso kam es zu dieser radikalen Geldpolitik? Und welche politische und politisch-ökonomische Bedeutung ist dieser Entwicklung beizumessen?
 
        Um die komplexe Konstellation zu erfassen, die hier Zentralbankkapitalismus genannt wird, ist es wichtig, zu verstehen, dass das globale Finanzsystem von heute dem Finanzsystem vom Ende des 20. Jahrhunderts kaum noch ähnelt. Denn seit gut 20 Jahren gewinnt das Schattenbankensystem an Bedeutung. Inzwischen stellt es den Kern des gesamten Finanzsystems dar. Heute werden im Schattenbankensystem Wertpapiere im Umfang von mehr als 200 Billionen Dollar pro Jahr umgesetzt – etwa die Hälfte aller weltweit gehandelten Wertpapiere. Mit 6 bis 9 Prozent jährlich wächst es deutlich schneller als das Bankensystem.01 Die zunehmende Bedeutung des Schattenbankensystems spiegelt sich auch darin wider, dass innerhalb des Finanzsystems inzwischen mehr Kredite von Finanzakteuren vergeben werden, die keine Bank sind, also die Geschäftsbanken zunehmend unwichtig für die Vergabe von Geldmitteln werden.02 Zugleich – und hier liegt eines der Grundprobleme dieser Entwicklung – ist dieses Schattenbankensystem äußerst instabil.
 
        DER TRAUM VOM UNREGULIERTEN FINANZMARKT
 
        Im Schattenbankensystem finden Finanztransaktionen – Kreditvergabe und Handel von Wertpapieren – teilweise oder vollständig außerhalb des traditionellen Bankensystems im staatlich weitgehend unregulierten Teil des Finanzsystems statt. Anders als im bankbasierten Kreditsystem werden bei der Kreditvergabe im Schattenbankensystem keine Geldmittel geschaffen; vielmehr werden über den Markt Geldmittel und Wertpapiere an Akteure vermittelt. Statt klassischer Bankdarlehen basiert die Kreditvergabe auf Repurchase Agreements (kurz Repos, dt. Rückkaufvereinbarungen).
 
        Repos sind Verträge, bei denen Wertpapiere zu einem bestimmten Preis verkauft werden, um diese nach einer definierten Zeit zu einem vorher festgesetzten Preis plus Zinsen wieder zurückzukaufen. Der Käufer wird der rechtmäßige Besitzer der Wertpapiere und kann diese weiterverkaufen. Wertpapiere fungieren dabei als Sicherheiten.03 Repos verbinden Geld- und Wertpapiertransaktionen, Geldmarkt und Kapitalmarkt, und auf diese Weise Akteure mit sehr verschiedenen Interessen. Repos sind so zentral, dass sie bisweilen als Schattengeld bezeichnet werden.04 Ganz allgemein gibt es im Schattenbankensystem einerseits Finanzakteure wie Hedgefonds und Geschäftsbanken, die Geldmittel benötigen, um durch Geschäfte mit unterschiedlichen Risikoprofilen kurzfristig Profit erzielen zu können oder auch, um eine Unterdeckung von Kapitalreserven aufzufangen. Diese Akteure können hier viel einfacher Geldmittel erhalten, da sie gesetzliche Regulierungen des Bankensystems umgehen können, deutlich geringere Zinssätze zahlen müssen und keiner Bonitätsprüfung unterzogen werden. Der Weiterverkauf der den Repos zugrundeliegenden Wertpapiere verringert zusätzlich Transaktions- und Liquiditätskosten. Auf der anderen Seite finden sich Geldmarktfonds, Vermögensverwalter, Pensionsfonds und andere institutionelle Investoren oder auch Unternehmen, die ihr überschüssiges Kapital mit verhältnismäßig geringen Risiken und vergleichsweise hohen Renditen anlegen möchten. Über Repos gelingt es nun, diese Akteure außerhalb des klassischen Banksystems zusammenzubringen.
 
        Im Prinzip ist ein Repo nichts anderes als eine Pfandleihe: Die eine Seite benötigt Geld und hinterlegt als Sicherheit ein Pfand in Form eines Wertpapiers. Die andere Seite besitzt Geld und verleiht dieses gegen diese Sicherheit. Da den Finanzakteuren diese Form der Absicherung jedoch nicht ausreicht, sind Repos deutlich komplexer als klassische Pfandleihen strukturiert. Um zu gewährleisten, dass die Sicherheiten, die der Repo-Transaktion zugrunde liegen, stets die Höhe des geliehenen Geldes plus Zinsen abdecken, wurden verschiedene Sicherheitsmechanismen erdacht. Erstens handelt es sich bei Repos um kurzfristige Verträge. Die meisten haben eine Laufzeit von einem Tag (Overnight-Repos). Zweitens wird bei jeder Repo-Transaktion ein sogenannter Haircut, das heißt ein Risikoaufschlag, auf den Preis aufgeschlagen. Drittens werden die Sicherheiten Mark-to-Market evaluiert. Das bedeutet, dass der Wert der Sicherheiten täglich dem aktuellen Marktwert angepasst wird. Wenn es nun zu einem Wertverlust der Sicherheiten kommt, ist die Gegenpartei, viertens, zu einem Margin Call (Nachschussforderung) berechtigt, der es erlaubt, weitere Sicherheiten respektive Geldmittel zu verlangen. Auf diese Weise wird – zumindest theoretisch – die Risikodisposition der Gegenparteien permanent eingepreist. Schließlich und fünftens werden als Sicherheiten vor allem Staatsanleihen verwendet, da diese als die sichersten Wertpapiere gelten.05 Der Wert der meisten anderen Wertpapiere ist volatiler, weswegen höhere Haircuts verlangt werden. Wenn der Wert der als Sicherheiten verwendeten Wertpapiere fällt, müssen mehr Sicherheiten für die Repo-Transaktionen aufgebracht oder die teureren Bankkredite aufgenommen werden, was insgesamt zu geringeren Gewinnmargen und geringerem Engagement auf den Kapitalmärkten führt. Die Verfügbarkeit sicherer Staatsanleihen hat auf diese Weise auch eine direkte Auswirkung auf die Preise anderer Vermögenswerte. Für Repo-Transaktionen ist daher die Verfügbarkeit von Staatsanleihen von zentraler Bedeutung: „Eine neue Einsicht ergibt sich aus der Anerkennung einer fundamentalen Nachfrage nach Sicherheit, die sich von der Liquiditäts- und Geldnachfrage unterscheidet“.06 Trotz der hohen Staatsschulden fast aller Industrieländer übersteigt die Nachfrage nach Staatsanleihen bei Weitem das Angebot. Der Repo-Handel wird in der Regel über Zwischenhändler, auch Shadow-Dealer genannt, abgewickelt.07 Ohne sie würde das Schattenbankensystem nicht funktionieren, sie schaffen überhaupt erst den Handel, weswegen sie auch Market-Maker genannt werden.
 
        DAS FINANZSYSTEM IM KRISENMODUS
 
        Das Schattenbankensystem beruht also auf einer privaten Absicherungsstruktur, in deren Zentrum Repos stehen. Die Sicherheit der Repos ist, wie dargestellt, abhängig von den dem Handel zugrunde liegenden Wertpapieren und deren Marktbewertung. Das gesamte System basiert auf der Annahme, dass zwar einzelne als Sicherheiten fungierende Wertpapiere an Wert verlieren können, nicht aber ein Großteil der Wertpapiere zur selben Zeit. Es zeigt sich allerdings, dass dieser Glaube an die Selbststabilisierungsfähigkeit deregulierter Finanzmärkte fehlgeleitet ist: „Wenn Nicht-Banken in bankähnliche Aktivitäten einsteigen, Fristen/Liquidität verändern und wie Banken eine Hebelwirkung erzeugen, können sie zu einer Quelle systemischer Risiken werden, sowohl direkt als auch durch ihre Verflechtung mit dem Bankensystem.“08 In einer Krise funktioniert diese private Sicherheitsstruktur nicht. Sowohl während der globalen Finanzkrise, während der Repo-Krise Ende 201909 als auch zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 nahm der Marktwert nicht nur einzelner, sondern eines großen Teils der Wertpapiere rapide ab.
 
        Bei diesen Krisen kam es stets zu einer ähnlichen Dynamik: Aufgrund geringerer oder abnehmender Profiterwartungen werden größere Mengen an Wertpapieren verkauft, woraufhin der Preis für diese Wertpapiere fällt. Es werden nun höhere Sicherheitsabschläge für Repo-Transaktionen veranschlagt und erhöhte Haircuts gefordert. Finanzakteure, die viele Kredite relativ zum Eigenkapital aufgenommen haben, um ihre Investitionen finanzieren zu können, kommen nun in Zahlungsschwierigkeiten, da sie Geldmittel und Sicherheiten nachliefern müssen, die sie nicht besitzen. Sie sind nun gezwungen, weitere Wertpapiere zu verkaufen und können relativ zu den als Sicherheiten fungierenden Wertpapieren weniger Repo-Transaktionen durchführen. Zugleich vergeben andere Finanzakteure zögerlicher Kredite und versuchen, ihre liquiden Reserven zu halten. Der vermehrte Verkauf von Wertpapieren führt wiederum zu deren Wertminderung, was erhöhte Margin Calls, also das Nachfordern von Wertpapiersicherheiten, Haircuts und infolgedessen Liquiditätsengpässe nach sich zieht. Eine Liquiditätsabwärtsspirale tritt ein.10 Für Finanzmarktakteure wird es zunehmend problematisch, Transaktionen durchzuführen. Wenn die Liquidität von Wertpapieren, die zur Absicherung der Repos dienen, fällt, verteuern sich diese. Dadurch nimmt die Finanzliquidität insgesamt ab. Es werden weniger Repo-Transaktionen durchgeführt, und Finanzakteure, die die über Repos erhaltenen Geldmittel zurückzahlen müssen, sind gezwungen, Wertpapiere auch weit unter Preis zu verkaufen, um überhaupt noch an Geldmittel zu kommen – die Liquiditätsabwärtsspirale verstärkt sich und ist durch marktinterne Kräfte kaum mehr zu stoppen.
 
        Der Repo-Markt kann also in Krisenzeiten, aber auch schon bei kleinen Marktturbulenzen, zu Liquiditätsabwärtsspiralen führen. Da die den Repos zugrunde liegenden Wertpapiersicherheiten permanent dem Marktpreis angepasst werden, tritt dieser Abwärtstrend sehr schnell ein. Während einer Liquiditätskrise werden Geldmittel und letztendlich Zentralbankgeld benötigt, um bestehende Verbindlichkeiten zu bedienen. Wenn Finanzakteure diese nicht in ausreichendem Maße besitzen, sind sie gezwungen, ihre Vermögenswerte zu fast jedem Preis zu veräußern.11 Der Bedarf an Liquidität war beispielsweise Mitte März 2020 so hoch, dass selbst die sichersten Wertpapiere – US-Staatsanleihen – massiv verkauft wurden, sodass auch deren Kurse sanken.12 In einem solchen Moment stellen die Market-Maker die Preisnotierungen und damit die marktmachende Funktion ein. Es entsteht ein Vakuum. Genau das geschah im September 2008 und im März 2020, woraufhin sich die Krise auf das gesamte Schattenbankensystem, auf fast alle Segmente der Kapitalmärkte und schließlich auf einen Großteil des Finanzsystems ausweitete.13 Die Zentralbanken waren die einzigen Institutionen, die diese Lücke füllen konnten. Als Händlerinnen der letzten Instanz übernahmen sie die marktmachende Funktion der Zwischenhändler im Schattenbankensystem (Abbildung 1).
 
        ZENTRALBANKKAPITALISMUS
 
        Als Lehman Brothers am Montag, den 15. September 2008 Insolvenz anmeldete, wurde das Finanzsystem in seinen Grundfesten erschüttert. Es kam zur schwersten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 und zur bis dahin schärfsten globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Lehman war einer der wichtigsten Shadow-Dealer gewesen, seine Insolvenz führte zu einer rasanten Liquiditätsabwärtsspirale. Die US-Notenbank (Federal Reserve, kurz Fed) reagierte zunächst mit ihrem klassischen Instrumentarium: Sie senkte die Leitzinsen und stellte den Banken umfangreiche Kreditlinien zur Verfügung. Sie agierte als Kreditgeberin der letzten Instanz. Die Fed musste allerdings feststellen, dass diese Notfallmaßnahmen keine stabilisierende Wirkung erzielten. Der Grund: Die Maßnahmen erreichten nur das Bankensystem, nicht das Schattenbankensystem. Das war auch nicht erstaunlich, war doch das Schattenbankensystem ganz nach der marktradikalen Idee der freien, unregulierten und nicht staatlich abgesicherten Märkte konstruiert worden. Das Problem war allerdings, dass das gesamte Finanzsystem inzwischen ohne das Schattenbankensystem nicht mehr funktionieren konnte.
 
        In diesem Moment, Mitte September 2008, musste die Fed notgedrungen und gewissermaßen über Nacht ihre Notfallinstrumente revolutionieren, um den Zusammenbruch des Gesamtsystems zu verhindern. Erstmals in ihrer Geschichte wurde sie selbst als Händlerin und Marktmacherin der letzten Instanz aktiv – im Schattenbankensystem!14 Sie fungierte als Gegenpart sowohl für Kreditnehmer als auch für Kreditgeber zunächst auf dem Geld- und später auch auf dem Kapitalmarkt. Das bedeutete, dass die Fed sowohl auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite im Repo-Markt aktiv wurde, indem sie die Menge an Repo-Transaktionen dramatisch erhöhte. Finanzakteure, die sichere Wertpapiere benötigten, erhielten von der Fed US-Staatsanleihen, während Finanzakteure mit Bedarf an Liquidität von der Fed Geldmittel erhielten (Abbildung 1). Auf diese Weise wurde eine Sicherheitsstruktur für das Schattenbankensystem geschaffen, die notwendig war, um das Gesamtsystem zu stabilisieren.15 Zugleich flutete die Fed, und bald auch alle anderen führenden Notenbanken, das Finanzsystem massiv mit Liquidität (Abbildung 2).
 
         
          Abbildung 1: Die Zentralbank als Händlerin der letzten Instanz
 
          [image: Die Abbildung beschreibt die Rolle der Zentralbank als Zwischenhändlerin im Repo-Markt. Sie vermittelt zwischen Käufern und Verkäufern von Wertpapieren, indem sie den Liquidität und den anderen Sicherheiten bereitstellt.] 
          Quelle: Joscha Wullweber, Zentralbankkapitalismus. Transformationen des globalen Finanzsystems in Krisenzeiten, Berlin 2021, S. 212.
 
        
 
         
          Abbildung 2: Bilanzen der US-Notenbank zwischen 2008 und 2022, in Billionen US-Dollar
 
          [image: Anfang 2007 verzeichnete die US-amerikanische Zentralbank in ihren Bilanzen etwa 1 Billion US-Dollar. Diese Summe hat sich nach der Finanzkrise 2008 und der Corona-Krise etwa verneunfacht.] 
          Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis, Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level, laufend aktualisiert, https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL.
 
        
 
        Der Lehman-Moment September 2008 war die Geburtsstunde des Zentralbankkapitalismus: eine neue Ära, die sich dadurch auszeichnet, dass Zentralbanken – notgedrungen – zu mächtigen Akteuren und den Hauptprotagonistinnen geworden sind, den Kapitalismus zu stabilisieren. Trotz der massiven Stützungsmaßnahmen kommt das globale Finanzsystem allerdings weiterhin nicht aus dem Krisenmodus heraus. Zentralbanken sind daher gezwungen, vormals undenkbare und radikale Geldpolitik zur neuen Normalität werden zu lassen. Die zusätzlichen Geldmittel im September 2008 waren dabei nur der Anfang: Die Bilanzen der Fed sind von knapp 1 Billion US-Dollar Mitte 2008 auf etwa 9 Billionen US-Dollar Anfang 2022 angestiegen – um das Neunfache (Abbildung 2). In ähnlichen Dimensionen haben die EZB, die Bank of England und die Bank of Japan Geldmittel zur Verfügung gestellt.
 
        Diese zusätzlichen Geldmittel stellen an sich kein Problem dar – weder kommt es deswegen gezwungenermaßen zu einer Inflation noch bricht deswegen die Wirtschaft ein. Das Problem ist vielmehr, dass dieses Geld im Finanzsystem verbleibt und nicht in der produktiven Wirtschaft ankommt. So kommt es zu einer gigantischen Vermögenspreisinflation, vor allem bei Aktien, Anleihen und Immobilien.16 Insgesamt nimmt auch aus diesem Grund die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter zu. In den USA besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung 32 Prozent des gesamten Vermögens, die reichsten 10 Prozent fast 70 Prozent. Die Hälfte der US-Bevölkerung besitzt fast gar kein Vermögen (Abbildung 3). Ähnliche Zahlen finden sich auch in Deutschland und anderen westlichen Industriestaaten.
 
         
          Abbildung 3: Vermögen verschiedener Vermögensgruppen in den USA 1990–2021, in Billionen US-Dollar
 
          [image: Zwar war das Vermögen des obersten einen Prozents schon 1990 viel höher als dessen Anteil an der Bevölkerung. Doch heute besitzt es 32 Prozent des Gesamtvermögens, wohingegen die unteren 50 Prozent der US-Bevölkerung fast nichts besitzen. ] 
          Quelle: Federal Reserve, Distribution of Household Wealth in the U.S. since 1989, www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart/index.html.
 
        
 
        Zentralbanken sind die einzigen Institutionen, die kein Liquiditätsproblem (in ihrer eigenen Währung) haben, da sie Zentralbankgeld schöpfen können, wodurch ihnen in Krisenzeiten ein vielfältiges Instrumentarium zur Stabilisierung des Systems zur Verfügung steht. Zugleich sind Zentralbanken aber auch seit Anfang des 21. Jahrhunderts mit Krisen bis dato unbekannten Ursprungs und Ausmaßes konfrontiert. In Anbetracht des Ausmaßes der Krisen krempelten die Zentralbanken ihr Instrumentarium um und läuteten eine neue Ära der Zentralbankpolitik ein.17 Die Zentralbanken wurden nun erstmals selbst zu Finanzhändlern und marktmachenden Akteuren im Schattenbankensystem. Zugleich schufen die Fed und die Bank of England für Akteure des Schattenbankensystems die Möglichkeit, direkt auf Zentralbankgeld zugreifen zu können. Dieses Privileg war vorher allein den Banken vorbehalten gewesen.18
 
        Mit der Corona-Krise überschritten die Zentralbanken sogar die rote Linie, die seit den 1980er Jahren eine strikte Trennung von Finanz- und Geldpolitik vorschrieb. Denn die vorherrschende Ideologie der vergangenen drei Jahrzehnte erlaubte es den Zentralbanken nicht, Staatsausgaben zu finanzieren, also den Regierungen Staatsanleihen direkt abzukaufen. Angesichts der historischen Bemühungen, die globale Pandemie einzudämmen, ohne ganze Industriezweige zu zerstören, war dieser Ansatz allerdings nicht mehr haltbar. Die Befürchtungen vor einem Zugriff der Regierung auf die Zentralbankbilanzen wurde überlagert durch die viel größere und unmittelbarere Bedrohung eines Zusammenbruchs des Welthandels und einer nachfolgenden Verschlechterung aller wirtschaftlichen Aktivitäten und Lebensverhältnisse. Die Bank of England besaß Mitte 2020 50 Prozent aller britischen Staatsanleihen, die EZB 70 Prozent aller von den Mitgliedstaaten des Euroraums ausgegebenen Staatsanleihen. In Japan lag der Anteil bei über 75 Prozent.19
 
        Das heutige globale Finanzsystem und der heutige Kapitalismus westlicher Industriestaaten können ohne die permanenten, hochgradig unkonventionellen und umfangreichen Interventionen der Notenbanken nicht mehr funktionieren. Stellten diese ihre Maßnahmen ein, würden das Bankensystem, das globale Finanzsystem und Wirtschaftssysteme weltweit kollabieren. Es ist eine scheinbar paradoxe Entwicklung zu konstatieren, in der das Schattenbankensystem, das sich weitgehend außerhalb des regulierten Finanzsystems befindet, eine immer bedeutendere Rolle für die Bereitstellung von Liquidität bekommt und Zentralbanken eine zunehmend wichtige und offensive Aufgabe in der Absicherung dieser Liquiditätsgenerierung übernehmen. Das Paradox löst sich allerdings auf, wenn Staat und Finanzsystem nicht getrennt voneinander gedacht werden.
 
        IT’S POLITICS, STUPID!
 
        Agierten Zentralbanken vor der globalen Finanzkrise eher im Stillen, so sind heutzutage die Fragen, ob die Leitzinsen angehoben, die quantitative Lockerung weitergeführt oder geldpolitische Maßnahmen zum Klimaschutz durchgeführt werden sollen, ein Politikum. Die zunehmende Bedeutung von Zentralbanken ist weder Zufall noch zuvörderst finanzmarktinternen Entwicklungen geschuldet oder gar von den Zentralbanken selbst intendiert. Vielmehr handelt es sich vor allem um das Resultat politisch-ökonomischer Entscheidungen.
 
        Seit den 1990er Jahren unterstützten Regulierungsbehörden und Zentralbanken den Aufbau des Schattenbankensystems, da es versprach, unabhängig von staatlichen Absicherungen global für ausreichend Liquidität zu sorgen. Für Regierungen ist das Schattenbankensystem vor allem deswegen interessant, weil bevorzugt Staatsanleihen verwenden werden, um die Repos abzusichern. Da die Regierungen ihren Zentralbanken seit den 1980er Jahren untersagt hatten, ihre Staatsanleihen direkt aufzukaufen, sind sie darauf angewiesen, dass es eine entsprechende Nachfrage auf den Finanzmärkten gibt. Je höher die Nachfrage, umso geringer die Zinsen. Je stärker das Schattenbankensystem wuchs, umso größer wurde die Nachfrage. Die Staaten nahmen in Kauf, dass so ein äußerst fragiles Finanzsystem entstand. In Europa sollte ein einheitlicher Repo-Markt die Vertiefung der Eurozone verstärken und die Eurozone insgesamt stabilisieren. Die Fed wiederum konnte über das Schattenbankensystem ihre Geldpolitik unabhängiger von der Haushaltspolitik der US-Regierung planen. Zugleich befördert die immer ungleichere Vermögensverteilung und damit der Bedarf an Anlagemöglichkeiten für große Vermögen von der Nachfrageseite her das Wachstum des Schattenbankensystems, da dieses profitable Anlageoptionen bietet.20 Ein inhärentes Paradox dieser marktliberalen Politik besteht jedoch darin, dass marktliberale Fiskalpolitik auf der Schuldenbremse, also der Reduktion von Staatsausgaben und damit Staatsanleihen, basiert, während die marktliberale Finanzpolitik die Stärkung des „freien“ Schattenbankensystems umfasst, das jedoch ohne die permanente Produktion neuer Staatsanleihen, also Staatsschulden, nicht funktionieren kann.
 
        Die unkonventionelle Geldpolitik wird zunehmend kritisiert, selbst innerhalb der Zentralbanken. Bei dieser Kritik wird allerdings häufig übersehen, dass der Spielraum der Zentralbanken begrenzt ist. Denn solange Regierungen nicht investieren und die Wirtschaft instabil bleibt, sind Zentralbanken gezwungen, Stabilisierungsarbeit zu leisten, um den Zusammenbruch des Gesamtsystems zu verhindern. Und auch wenn sich immer deutlicher gezeigt hat, dass die quantitative Lockerung nicht wie gewünscht zu mehr Investitionen in der Produktivwirtschaft führt, sondern stattdessen die Wertpapierpreise in immer weitere Höhen treibt, sind die Zentralbanken in der Finanzmarktlogik gefangen. Während der derzeitigen Pandemie zeigt sich wieder einmal die Entkopplung der Finanzmärkte von Entwicklungen in der Produktivwirtschaft. Während die Wirtschaft nach dem fast globalen Lockdown im März und April 2020 am Boden lag – die schwerste globale Rezession seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren –, begannen die Kurse auf den Aktienmärkten im April 2020 wieder rasant anzusteigen und befinden sich auf einem Rekordniveau. Selbst wenn es durch die Interventionen der Zentralbanken gelang, die Finanzmärkte zu stabilisieren, ist diese Stabilität höchst prekär. Die Alternative, dem Finanzsystem keine Geldmittel bereitzustellen, führt so lange in eine Sackgasse, wie von echter, also nicht nur stabilisierender, sondern die Wirtschaft ankurbelnder Fiskalpolitik einerseits und effektiven gesetzlichen Regulierungen der Finanzmärkte andererseits abgesehen wird.
 
        Das ist ein weiteres Kennzeichen des heutigen Zentralbankkapitalismus: Regierungen neigen dazu, ihre (politische) Verantwortung bei der Gestaltung der Wirtschaft zu ignorieren oder zu leugnen. Nach der globalen Finanzkrise hatten die meisten Regierungen davon abgesehen, Wirtschaft und Gesellschaft durch effektive fiskalpolitische Maßnahmen – Konjunktur- und Strukturpolitik – zu stärken und finanzstarke Investitionsprogramme aufzulegen. Stattdessen hatten sie die Situation noch verschärft, indem breitangelegte Sparmaßnahmen – Austeritätspolitik – die Erholung der Wirtschaft extrem erschwerten. Immer mehr Zentralbanken fordern daher ein stärkeres fiskalpolitisches Engagement der Regierungen. Fast notgedrungen führt die zurückhaltende Fiskalpolitik der Regierungen (die „Schwarze Null“) zu einem permanenten technokratischen Exzeptionalismus.21 Dieser könnte sich noch weiter verstärken, wenn die Regierungen nach weitgehender Überwindung der Corona-Krise sofort zurück zur Schuldenbremse, also zur Reduzierung der Staatsausgaben gehen sollten. Innerhalb der EU wird kaum ein Staat in der Lage sein, die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Eine wiedererstarkende Sparpolitik hätte dramatische Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und auch den europäischen Zusammenhalt. Selbst Institutionen wie die OECD oder der Internationale Währungsfonds (IWF) fordern inzwischen die Regierungen auf, zu einer aktiven, investierenden und den Weg in Richtung Nachhaltigkeit aufzeigenden Fiskal- und Wirtschaftspolitik überzugehen.22
 
        Das derzeitige starke Eingreifen der Zentralbanken in das Finanzsystem und selbst die Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen während der Corona-Pandemie sind also kein Zurück zum starken Staat oder ein neuer Keynesianismus. Trotz der Schwere der Krisen ist es zu keinen weitreichenden wirtschafts- und finanzpolitischen Kursänderungen gekommen. Es ist eine Regierungsweise, die sich innerhalb der weiterhin vorherrschenden marktliberalen Wirtschaftsordnung vollzieht. Weder die Funktionsweise des Finanzsystems im Allgemeinen noch die des Schattenbankensystems im Speziellen werden infrage gestellt. Genau das müsste aber passieren, um die Krisenhaftigkeit des Systems zu überwinden. Erstens müsste das Schattenbankensystem wieder deutlich eingeschränkt werden. Zweitens – weiterhin aktuell – sollte eine Art Tobin Tax eingeführt und der Finanzhandel dadurch entschleunigt werden. Drittens muss es unbedingt zu einer deutlich aktiveren Fiskalpolitik mit echten und großangelegten Investitionsprogrammen kommen (Green New Deal). Das bedeutet auch, die marktliberale rote Linie der Staatsfinanzierung durch Zentralbanken zu hinterfragen. Auch ist es unumgänglich, die äußerst ungleiche Vermögensverteilung sowohl innerhalb der Länder als auch global gesehen zu reduzieren und eine gerechtere Vermögensverteilung anzustreben. Schließlich müssen Fiskal- und Finanzpolitik wieder deutlich stärker komplementär organisiert werden. Auch die Marktneutralität der Zentralbanken muss hinterfragt werden.
 
        Es kann derzeit nur erahnt werden, welche Herausforderungen diese Entwicklungen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft beinhalten. Die Krisen seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben mit aller Wucht die Notwendigkeit verdeutlicht, die Borniertheit politisch-ökonomischer Sichtweisen und wissenschaftsdisziplinärer Grenzen zu überwinden. Es ist letztlich auch eine demokratische Frage: geistige Monokultur versus intellektuelle Diversität. Nur eine auch neuartige politisch-ökonomische Wege ermöglichende Politik ist eine demokratische Entscheidungen bestärkende Politik.
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        INFLATION UND INFLATIONSANGST
 
        Mechthild Schrooten
 
        Sie ist wieder da – die Inflationsangst. Im Zuge der Pandemie haben die Verbraucherpreise kräftig angezogen. Europaweit und auch in anderen wichtigen Volkswirtschaften wie den USA ist die Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich gestiegen. Jetzt wird sie durch weitere Verunsicherungen angetrieben. Krieg zerstört, eine Geldwirtschaft ist aber auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen. Instabilität bedeutet oftmals Angst, auch Inflationsangst.01
 
        WAS WIRD GEMESSEN?
 
        Die Inflation wird in Deutschland vom Statistischen Bundesamt berechnet. Es geht dabei um die Verbraucherpreisentwicklung. Zu deren Messung wird ein Warenkorb konstruiert, in den 650 verschiedene Waren eingehen. Die einzelnen Güter werden gewichtet, sodass ihre jeweilige Preisentwicklung immer nur zu einem kleinen Teil in die Berechnung des Gesamtindex eingeht. Die Werte der so berechneten Indizes können dann über die Zeit verglichen werden, so kann die Situation 2021 leicht der Situation im Jahre 2020 gegenübergestellt werden.
 
        Steigt der Verbraucherpreisindex über einen längeren Zeitraum um mehr als 2 Prozent, wird dies Inflation genannt. Im Januar 2022 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 4,9 Prozent.02 Stark gestiegen sind vor allem die Energiepreise; sie haben um 20,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Da jedoch die Preise für andere Güter längst nicht mit dieser Dynamik gestiegen sind, fiel die allgemeine Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex weit moderater aus. Leicht gesunken sind beispielsweise die Preise für Bekleidung und Schuhe.03 Bei Computer-Software gab es sogar einen Rückgang um knapp 6 Prozent. Angesichts der angespannten Märkte für Rohstoffe und der wachsenden Unsicherheit ist aber nicht mit einer kurzfristigen Entspannung bei der Inflationsdynamik zu rechnen.
 
        Die Inflation in der gesamten Eurozone betrug im Januar 2022 5,1 Prozent04 – Deutschland liegt also im Durchschnitt. Besonders stark fiel die Inflation in Litauen (12,2 Prozent) und Estland (11,7 Prozent) aus. Beachtliche Werte wurden auch in Belgien (8,5 Prozent), in der Slowakei (8,5 Prozent) und in den Niederlanden (7,6 Prozent) erreicht.
 
         
          Abbildung 1: Veränderung der Verbraucherpreise in Deutschland zum Vorjahresmonat, in Prozent
 
          [image: Während die Inflation in Deutschland bis 2019 meist unter 2 Prozent und damit mäßig verblieb, galoppierte die Inflation nach einem kurzen Corona-Knick Anfang 2022 auf einen Höchststand von über 5 Prozent. ] 
          Quelle: Statistisches Bundesamt
 
        
 
        INFLATION UND GELDWERTSTABILITÄT
 
        Geld ist systemisch relevant. Über das Geld sind wir alle verbunden. Das Wirtschaftsleben funktioniert auf der Grundlage von Geldtransaktionen. Wir kommunizieren unsere ökonomischen Entscheidungen auf der Grundlage der geldwirtschaftlichen Infrastruktur.05 Vermögenswerte werden in Geldeinheiten gemessen. Umso wichtiger scheint es, dass das Geld selbst einen stabilen Wert hat.
 
        Die Inflationsrate wird als Maßstab für die Geldwertstabilität betrachtet. In der Wirtschaftswissenschaft wird eine zweiprozentige Steigerung der Verbraucherpreise gewissermaßen als Puffer verstanden, den die Wirtschaft zum „Atmen „braucht. Erst das dauerhafte Überschreiten dieser „magischen“ Zwei-Prozent-Marke wird als Problem betrachtet.
 
        Bei alledem werden in der Inflationsdiskussion nur die Verbraucherpreise betrachtet. Die jahrelange Steigerung etwa der Immobilienpreise, des Goldpreises, von Aktienkursen und anderer Vermögenswerte wird nicht als Inflation betrachtet. Erst, wenn sich die Preisdynamik etwa für Immobilien auf dem Wohnungsmarkt in Form von Mietpreissteigerungen spiegelt, wird daraus Inflation im eigentlichen Sinne. Folglich können Preissteigerungen für Vermögen als Frühwarnindikator für eine zukünftige dynamische Verbraucherpreisentwicklung verstanden werden.
 
        Aus Sicht der Verbraucher:innen bedeutet Inflation, dass mit gegebenem Einkommen weniger konsumiert werden kann. Das ist einem Kaufkraftverlust gleichzusetzen. Daher wird vielfach zwischen nominalen und realen Werten unterschieden. Ein vereinfachendes Beispiel zeigt: Bei einem Nominallohn von 1000 Euro und einer jährlichen Inflation von 5 Prozent wären nach einem Jahr 1050 Euro notwendig, um die Kaufkraft – und damit das Realeinkommen – konstant zu halten.
 
        HYPERINFLATION?
 
        In den 1920er Jahren kam es zu einer Hyperinflation, die gerade in Deutschland ein Trauma im kollektiven Gedächtnis hinterließ. Später trat das Phänomen der Hyperinflation auch im Zuge der Transformation vormals sozialistischer Volkswirtschaften auf, so etwa in den Ländern der zerfallenden Sowjetunion. Auch sogenannte emerging economies, beispielsweise in Schwellenländern, können teilweise auf Episoden der Hyperinflation zurückblicken.
 
        Mit einer Hyperinflation geht in der Regel eine vollständige Destabilisierung der Gesamtwirtschaft einher. In der Wirtschaftswissenschaft wird eine Hyperinflation als Teuerung von 50 Prozent pro Monat definiert.06 Der Tausch von Gütern ersetzt zunehmend die Geldwirtschaft, und langfristige Geschäfte sind nicht mehr möglich. Geldvermögen werden in kürzester Frist radikal entwertet. Geld verliert seine Funktion. Das ist in der aktuellen Situation nicht in Sicht. Trotz aller Verunsicherungen der Märkte ist es grob fahrlässig, dieses Wort mit der aktuellen Situation in Verbindung zu bringen und Ängste zu schüren.
 
        STANDARDTHEORIEN VERSAGEN
 
        Auch wenn die Inflation in einzelnen Monaten höher ausfiel, sind die durchschnittlichen auf das Jahr 2021 berechneten Werte nicht beunruhigend. Die in der Eurozone gemessene Inflation betrug 2,6 Prozent, die in der EU 2,9 Prozent. Indes fällt auf, dass sich das Jahr 2021 in zwei Phasen teilen lässt. In den ersten Monaten des Jahres 2021 verlief die Preisentwicklung moderat. In der zweiten Jahreshälfte jedoch setzte ein beschleunigter Preisauftrieb ein, der 2022 weiter anhält.
 
        Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist seit Jahren expansiv ausgerichtet.07 Die EZB stützt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seit Langem durch niedrige Zinsen und umfassende Anleihe- und Wertpapierkäufe. Auch die Negativzinsen für hohe Einlagen von Geschäftsbanken schaffen Anreize zur Kreditvergabe. Die Weitergabe dieser Negativzinsen an die Sparer:innen erhöht in diesem Gefüge die Nachfrage nach Gütern. In der Pandemie hat die EZB ein zusätzliches Notfallprogramm (Pandemic Emergency Purchase Program; PEPP) aufgelegt, das den Anleihekauf noch einmal erleichtert.
 
        In der monetaristischen Theorie wird die Geldmengenausweitung im Kern als ursächlich für die aktuelle Preisentwicklung verstanden. Doch eine solche Argumentation greift zu kurz. Denn die lockere Geldpolitik gibt es schon länger; sie hat über einen langen Zeitraum keineswegs inflationstreibend gewirkt. Auch die Ausweitung des EZB-Anleihekaufs kann kaum als zentrale Ursache gesehen werden. Sie geht zwar mit einem immensen Aufbau von Geldvermögen der privaten Haushalte einher. Doch ist vielfach keine Nachfrage nach Gütern entstanden, sondern es wurde gespart.
 
        Die aktuelle Situation ist durch starke Verunsicherung geprägt; Verunsicherung ist eine Inflationstreiberin. Krieg bringt Leid und ist zerstörerisch – ökonomisch ist Krieg destruktiver Unsinn. Mit dem Krieg in Europa werden Knappheiten geschaffen, die die Lage weiter verschärfen. Zudem werden nicht nur Lieferketten in Frage gestellt, sondern auch die Rahmenbedingungen einer Geldwirtschaft einem Stresstest unterzogen. Eine funktionierende Geldwirtschaft ist auf Frieden angewiesen.
 
        All das liegt freilich nicht in der Hand der EZB. Bei einer Analyse der Inflationsfaktoren helfen die auf Liquiditätsnachfrage und Geldangebot gerichteten traditionellen geldpolitischen Modelle kaum weiter.
 
        KERNINFLATION
 
        Wo die Standardtheorie hingegen richtig liegt: Das Inflationsgeschehen wird vor allem durch Erwartungen geprägt. Aktuell scheinen diese Inflationserwartungen weltweit groß zu sein; folglich werden sich auf den Märkten leicht Preissteigerungen durchsetzen lassen. Gerade die Preise für Energie, Rohstoffe und Nahrungsmittel schwanken erfahrungsgemäß. Diese teilweise erhebliche Volatilität soll definitionsgemäß nicht in der Zielinflationsrate der Zentralbank berücksichtigt werden. Daher wird auf das Konzept der sogenannten Kerninflationsrate zurückgegriffen, um zwischen kurzfristigen und langfristigen Preiseffekten zu unterscheiden. Folglich ist die Kerninflation der zentrale Indikator für die Geldwertstabilität. Die Europäische Zentralbank orientiert sich bei ihrem grundsätzlichen Anspruch, den Geldwert zu sichern, genau an diesem Indikator. Die Kerninflation lag im Euro-Raum im Januar 2022 bei 2,3 Prozent, in Deutschland bei 2,9 Prozent, jeweils gegenüber dem Vorjahreswert. Die jeweiligen Werte der Verbraucherpreisentwicklung fielen deutlich höher aus. Zum Vergleich: Die Kerninflation in den USA lag zum gleichen Zeitpunkt bei 6 Prozent – das ist eine ganz andere Dimension. Die Betrachtung der Kerninflationsrate in der Eurozone dagegen zeigt, dass die EZB gar nicht so weit von ihrem geldpolitischen Zwei-Prozent-Ziel entfernt ist.
 
        Dennoch ist im März 2022 das Sonderaufkaufprogramm PEPP ausgelaufen. Auch eine leichte Zinswende wird diskutiert. Die Zeiten des sehr billigen Geldes sind offenbar erst einmal vorbei. Aber wird damit das Problem im Kern gelöst? Wird diese Inflation angesichts von mehreren Sonderfaktoren mit Geldpolitik zu bekämpfen sein?
 
        Lieferengpässe
 
        Mit der Globalisierung steigt die Abhängigkeit und Vulnerabilität von Volkswirtschaften, was im Zuge der Pandemie deutlich geworden ist. Der teilweise Zusammenbruch von internationalen Lieferketten ließ Engpässe auf vielen Gebrauchsgütermärkten und bei ihren Vorprodukten entstehen. Internationale Lieferengpässe konnten nicht einfach durch eine Produktionsverlagerung in EU-Länder kompensiert werden. Vielmehr war gerade in den kurzen Phasen der gesamtwirtschaftlichen Erholung 2021 eine hohe private Nachfrage zu spüren, der kurzfristig kein entsprechendes Angebot gegenüberstand. Preissteigerungen und Preisanpassungen sind in solchen Fällen die übliche Marktreaktion. Bei weiteren Erschütterungen der weltwirtschaftlichen Lieferkettensituation ist daher davon auszugehen, dass diese Art der Preissteigerungen zukünftig an Bedeutung gewinnt, während sie beim Gegenteil, nämlich der Normalisierung der Lieferketten, an Bedeutung verlieren würde.
 
        Energiepreise
 
        Verschärfend kam in der zweiten Jahreshälfte 2021 hinzu, dass weltweit die Energiepreise kräftig gestiegen sind. Dieser Preisauftrieb setzt sich offenbar auch 2022 weiter fort. Dabei schlugen sowohl die steigenden Strom- und Gaspreise als auch die dynamischen Kraftstoffpreise zu Buche. Bei der Berechnung des Verbraucherpreisindex erreichen die Energiepreise ein Gewicht von mehr als 10 Prozent. Bei der Berechnung der Kerninflation werden dagegen die Preisbewegungen auf dem Energiemarkt vernachlässigt.
 
        In der Rückblende zeigt sich, dass mit der Pandemie und dem weltweiten gesamtwirtschaftlichen Einbruch der Ölpreis einbrach. Wenn also jetzt die Ölpreise anziehen, so ist das zunächst eine verständliche Gegenbewegung, die auch auf die gesamtwirtschaftliche Erholung zurückgeht. Ein Barrel Öl kostete im Februar 2022 über 90 US-Dollar (gegenüber knapp 60 Dollar im Vorjahresmonat). In der langfristigen Betrachtung zeigt sich, dass der aktuelle Preis noch deutlich unter den Spitzenwerten einzelner Monate des Jahres 2007 liegt. Dennoch ist der Preisauftrieb klar zu erkennen. Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine dürfte auf den Energiemärkten jede weitere Verunsicherung eher zu einem Preisschub führen.
 
        Der Preisauftrieb auf dem Energiemarkt ist aber auch durch die vermachteten Angebotsstrukturen geprägt. Die fossilen Energieträger werden von wenigen Anbietern bereitgestellt. Das Ausweichen auf erneuerbare Energien ist kurzfristig nicht möglich. Der schon aus klimapolitischen Gründen notwendige Strukturwandel des Energiesektors wurde über einen langen Zeitraum fahrlässig vernachlässigt. Wenn jetzt die Anbieter fossiler Energieträger, die eine große Marktmacht auf den entsprechenden Märkten innehaben, Preissetzungsspielräume nutzen, so ist dies ein leicht zu durchschauendes Spiel. Möglicherweise ist dies ein letztes Aufflackern der fossilen Industrie, die bei einer weltweiten Energiewende vor den Herausforderungen einer großen Desinvestitionswelle steht.
 
        Die hohen Preise für fossile Energien lassen die relativen Preise für erneuerbare Energien sinken; in einem solchen Gefüge werden Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver. Es ist dringend geboten, hier offensiv vorzugehen.
 
         
          Abbildung 2: Preisentwicklung ausgewählter OPEC-Rohöle 1960 bis 2022, in US-Dollar je Barrel
 
          [image: Seit 1973 schwank der Ölpreis immer stark – doch gegenwärtig nähert er sich seinem Allzeithoch wieder an und ist derzeit (bei etwa 100 US-Dollar je Barrel) höher als in der Finanzkrise 2008. ] 
          Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/810/umfrage/rohoelpreisentwicklung-opec-seit-1960/
 
        
 
        Greenflation
 
        Neuerdings gibt es auch eine Diskussion um die Effekte einer sogenannten green inflation – kurz Greenflation. Der Begriff der Greenflation ist nicht nur umstritten, sondern erscheint auch eher als eine populistische Wortwahl. Im Kern wird darunter eine Preiserhöhung verstanden, die beispielsweise auf die Bepreisung von CO2 zurückgeführt werden kann. In der Vergangenheit waren für Umweltbelastungen kaum Kosten bei deren Verursachern angefallen. Das ändert sich gerade deutlich, wenn es um CO2 geht. Mittels unterschiedlicher Mechanismen wird hier neuerdings eine nennenswerte Korrektur der fehlgeleiteten Marktpreise durchgesetzt. Gewissermaßen wird die Umweltzerstörung durch den neuen Preismechanismus (CO2-Steuer und Emissionshandel) zumindest teilweise berücksichtigt.08
 
        Die Klimaziele der Europäischen Union geben der CO2-Bepreisung einen neuen Rahmen. Anders ausgedrückt: Wenn die Klimaziele der Europäischen Union auch nur annähernd erreicht werden sollen, dann ist eine solche Bepreisung unumgänglich. Und weiter noch, die CO2-Preise müssen sogar zukünftig noch deutlich steigen, damit Impulse für einen Umstieg auf erneuerbare Energien, der in vielen Fällen erhebliche Investitionen voraussetzt, entsprechend verstärkt werden. Dies muss auch dann gelten, wenn der Marktpreis für fossile Energien sinkt.
 
        Daher gibt es auch gute Argumente für einen Preispfad bei fossilen Energien zur Schärfung des Instrumentenkastens.09 Wenn Umweltschäden jetzt in den Preisbildungsmechanismus einbezogen werden sollen, dann ist das zwar ein Strukturbruch bei der bisherigen Preisfindung, aber keineswegs eine klassische Inflation. Vielmehr ist es ein dringend notwendiger Anpassungsprozess, der zumindest in einer Übergangsphase deutlich höhere Kosten wahrscheinlich werden lässt. Hier wird also der Preisdruck vorläufig nicht abnehmen.
 
        Nahrungsmittel
 
        Nicht nur die Preise für Energie steigen, sondern auch die für Nahrungsmittel: Sie legten um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (ohne alkoholische Getränke). Die Preisentwicklung dieser Produkte verlief also parallel zur allgemeinen Teuerungsrate.
 
        Im europäischen Vergleich waren die Nahrungsmittelpreise in Deutschland über Jahre hinweg besonders niedrig. Wenn sie nun kräftig anziehen, dann hat dies einerseits mit einer hohen Nachfrage zu tun. Andererseits gibt es angebotsseitig Restriktionen, die etwa auf schlechte Ernten, Lieferkettenprobleme oder die Kriegsereignisse zurückgehen. Vergessen scheint, dass über Jahre die geringen Nahrungsmittelpreise in Deutschland als ein gesamtgesellschaftlicher Makel diskutiert wurden. Im Zuge der aktuellen Entwicklung haben jetzt Akteuer:innen entlang der Lieferkette die Chance, ein mark-up pricing, also einen Preisaufschlag zu realisieren – auch um ihre Profite zu erhöhen.
 
        Inflation und Profit
 
        In der Pandemie ist die Produktion teilweise eingebrochen; die Gesamtwirtschaft erholt sich nur langsam. Viele Unternehmen melden trotzdem hohe Profite. Wie geht das zusammen? Hier dürfte der Preismechanismus eine wichtige Stellschraube sein. Denn höhere Preise führen zu höheren Umsätzen – aktuell lassen sich die höheren Preise gegenüber den Verbraucher:innen relativ gut mit gestiegenen Kosten begründen. Ob die Kosten tatsächlich in dem Maße gestiegen sind, wie es die Preise aktuell anzeigen, ist indes schwierig nachzuprüfen.
 
        Während die so zu verstehende Profit-Preis-Spirale kaum analysiert wird, geht es in der öffentlichen Diskussion bereits wieder um die sogenannte Lohn-Preis-Spirale. Denn Löhne sind aus der Perspektive von Unternehmen erst einmal Kosten, und Kosten werden gern an die Verbraucher:innen abgewälzt. Doch bei der aktuellen Inflation ist klar erkennbar, dass die Lohnsteigerungen hinter den Tarifabschlüssen herhinken. Damit sinkt die Kaufkraft vieler Menschen. Ein Inflationsdruck durch über der Inflationsrate liegende Tarifabschlüsse lässt sich in Deutschland derzeit nicht beobachten. Damit fällt die Idee einer Lohn-Preis-Spirale als Argument in der Diskussion um die Inflationsursachen weitgehend aus. Vielmehr zeichnet sich ab, dass die Preisentwicklung der Lohnentwicklung davonläuft.
 
        Erholung nach der Krise
 
        In der Krise sind die Einkommen durch die zahlreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen längst nicht so stark wie die Produktion eingebrochen. Vielmehr war die Nachfrage nach vielen Produkten schon bedingt durch die jeweiligen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung stärker rückläufig als die Einkommen. Dies spiegelt sich in Deutschland in einer deutlich gestiegenen Sparquote. Die Vermögen haben kräftig zugelegt. Wenn in der Folgezeit diese Ersparnisse in Nachfrage gewandelt werden, kann leicht ein Preisdruck entstehen.
 
        Nicht zuletzt angesichts des beobachtbaren Aufwärtstrends bei den Erzeugerpreisen ist tatsächlich davon auszugehen, dass die Teuerungstendenz in der nahen Zukunft, wenn die gesamtwirtschaftliche Erholung auch in Deutschland an Fahrt gewinnt, zunächst aufrechterhalten bleibt. Steigende Preise sind in Aufschwung und Boom einer Marktwirtschaft jedoch normal und kein Grund zur Besorgnis.
 
        WER GEWINNT, WER VERLIERT?
 
        In der Debatte wird oft vergessen: Inflation erzeugt Gewinner:innen und Verlierer:innen. Es gewinnen beispielsweise all diejenigen, die zu einem relativ günstigen Zins einen Kredit aufgenommen hatten. Mit der Inflation verringern sich die nominalen Schulden nicht. Die realen Schulden jedoch werden kräftig reduziert. Aber nicht nur die geschuldete Gesamtsumme fällt unter diesen Inflationseffekt. Auch die Zinszahlungen sind betroffen. In Deutschland werden beispielsweise viele Kreditverträge zu festen nominalen Zinsen vereinbart. Vereinfachend kann gesagt werden: Der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate entspricht dem Realzins. Je höher die Inflation, desto geringer ist daher die reale Zinsbelastung. Die gilt auch für diejenigen, die günstige Wohnungsbaukredite aufgenommen haben. Schulden lohnen sich in Zeiten der Inflation.
 
        Große Schuldner sind weltweit vor allem die öffentlichen Haushalte, aber auch Unternehmen. Diese werden also bei der Rückzahlung von Krediten, aber auch bei den Zinszahlungen teilweise kräftig real entlastet. Gleichzeitig werden all diejenigen real belastet, die sich in einer Gläubigerposition befinden. Inflation bedeutet demnach eine Umverteilung von Gläubiger:innen zu Schuldner:innen – wohlgemerkt gerechnet in realen Einheiten. Dieses Spiel zwischen Schuldner:innen und Gläubiger:innen ist typisch für eine Kreditwirtschaft. Es lässt die relativ schwache Position der Gläubiger:innen in diesem System erkennen.
 
        Inflation bedeutet aber auch Umverteilung; die Kaufkraft der Verbraucher:innen sinkt tendenziell. In einer inflationären Situation zählen all diejenigen zu den Verlierer:innen, die Geldbestände halten. Verlierer:innen werden auch leicht diejenigen, die auf Zahlungen angewiesen sind, die nicht automatisch an die Inflationsentwicklung angepasst werden, also etwa Hartz-IV-Empfänger:innen.
 
        Typisch ist, dass gerade die privaten Haushalte von den mit der Inflation verbundenen Kostensteigerungen besonders hart betroffen sind. Allerdings trifft die Inflation die einzelnen privaten Haushalte mit unterschiedlicher Wucht. Das liegt zum einen an Unterschieden in den grundlegenden Konsumentscheidungen und -gewohnheiten. Zum anderen spielt auch die Einkommenssituation eine große Rolle. Beide – Konsumgewohnheiten und Einkommenssituation – sind nicht unabhängig voneinander.
 
        In der längeren Frist sind es nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gerade die ärmeren Haushalte, deren Lebenshaltungskosten seit 1995 besonders stark gestiegen sind. Die Lebenshaltungskosten der einkommensstärksten Haushalte dagegen haben sich mit einer deutlich geringeren Dynamik entwickelt.10 Die ärmeren Haushalte zählen zu den deutlichsten Verlierer:innen der langfristigen Preisentwicklung; Inflation verschärft Armut.
 
        Bezogen auf die kurzfristige Inflationsentwicklung im Dezember 2021 hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) unterschiedliche haushaltsspezifische Teuerungsraten ausgerechnet. Dabei wurde die Preisentwicklung für den jeweils haushaltstypischen Warenkorb nachgezeichnet. Der Warenkorb etwa für einen Single-Haushalt unterscheidet sich von dem eines Familienhaushalts. Zentrales Ergebnis: Kein Haushaltstyp konnte der Teuerung entkommen; in allen Gruppen liegt das Ergebnis über der Zwei-Prozent-Marke.
 
        Besonders betroffen von der Teuerung im Dezember 2021 waren dabei Familien mit mittlerem Einkommen. Die energiepreisgetriebene Inflation ist ein Mittelstandsproblem und führt hier zu einem unerwarteten Wohlstandsverlust. Das IMK kommt zu dem Resultat, dass Single-Haushalte mit einem geringen Einkommen unterdurchschnittlich von der Teuerung betroffen waren. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis und geht auf die unterstellten spezifischen Konsumgewohnheiten zurück. Kurzum: Wo kein Geld ist, kann auch nichts Teureres konsumiert werden. Dieser Konsumverzicht kann nicht einer freiwilligen Konsumentscheidung gleichgesetzt werden, sondern geht offenbar auf die harte Budgetrestriktion zurück, der sich diese Gruppe ausgesetzt sieht.11 Insgesamt gilt: Die Kaufkraft sinkt und verschärft die Armuts- und Verteilungsproblematik in Deutschland.
 
        WAS TUN?
 
        Die aktuelle Inflationsentwicklung in Deutschland und in der Eurozone hat nur wenig mit der geldpolitischen Grundstimmung zu tun.12 Eine Zinswende würde kaum helfen, die Inflationserwartungen zu brechen. Erfahrungen mit steigenden Preisen führen zu weiteren Inflationserwartungen. Zu beachten ist dabei auch, dass gerade in Bezug auf CO2-Emissionen eine Preissteigerung gesellschaftlich gewünscht ist. Jahrelang konnten Emissionen verursacht werden, ohne dass sich nennenswerte Preiseffekte ergaben. Dass es nun zu einer Bepreisung kommt, ist dringend notwendig. Dieser Teil der Teuerung ist also gesellschaftlicher Wunsch – und keine klassische Inflation. Eine Zinserhöhung der Zentralbank würde die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien verteuern. Das wäre kontraproduktiv.
 
        Klar ist aber auch, dass die Inflation für viele Menschen Armut bedeutet. Ohnehin ist die Vermögensungleichheit in Deutschland stark ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Staat gefragt, gerade die Haushalte zu entlasten, die durch Energiepreise weiter prekarisiert werden.
 
        In einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden unterschiedliche staatliche Entlastungsmaßnahmen diskutiert. Dazu gehören nicht nur zusätzliche oder höhere Transferzahlungen, sondern auch Preisobergrenzen und die Senkung der Mehrwertsteuersätze.13 Denkbar wäre auch die staatliche Bereitstellung einer Grundversorgung mit ausgewählten Gütern. Derartige Überlegungen werden gerade von marktliberalen Ökonom:innen schnell verworfen. Doch hat die jahrelange neoliberale Wirtschaftspolitik, die massiv auf Privatisierung und Deregulierung setzt, auch in Deutschland einen guten Nährboden für die Marktmacht privater Unternehmen bereitet. Die aktuelle Preisentwicklung ist aus Sicht der Unternehmen auch eine Profitsicherung. Von einer Wettbewerbswirtschaft sind wir gerade im Energiesektor weit entfernt.
 
        Der Staat ist als Regulierer gefragt. Aber er ist auch gefragt, weil er ein großer Profiteur der Inflation ist. Während Staat und Unternehmen als große Schuldner eine Gewinnerposition im Inflationskampf einnehmen, sind diejenigen unter den privaten Haushalten besonders getroffen, deren reales Einkommen und Vermögen inflationsbedingt kräftig sinkt. Dieser Druck auf die Realeinkommen ist bis in die Mittelschicht zu spüren. Es muss alles dafür getan werden, dass Inflation nicht mit einer Verschärfung der Armut einhergeht.
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        ANMERKUNGEN
 
        01 Dieser Beitrag wurde im Februar 2022 geschrieben. Er kann daher die Effekte, die vom Krieg in der Ukraine ausgehen, bestenfalls anreißen.
 
        02 Das bedeutet: Der Preis des Warenkorbes lag in Deutschland im Januar 2022 um 4,9 Prozent über dem Vergleichswert von Januar 2021.
 
        03 Vgl. Statistisches Bundesamt, Konjunkturindikatoren, Verbraucherpreisindex für Deutschland, 14.2.2022, www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Basisdaten/vpi001j.html.
 
        04 Vgl. Eurostat, Euroindikatoren, Schnellschätzung – Januar 2022, 17/2022. Zur Methodik der europäischen Inflationsmessung siehe auch den Beitrag von Ulrike Neyer in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).
 
        05 Vgl. Mechthild Schrooten, Geldwirtschaft und Krise, in: Club of Vienna (Hrsg.), Wieviel Geld verträgt die Welt? Analysen und Alternativen, Wien–Berlin 2016, S. 44–76.
 
        06 Philipp Cagan hatte in seinem fundamentalen, monetaristisch fundierten Paper Faktoren hinter der sich selbst beschleunigenden Dynamik von hyperinflationären Prozessen herausgearbeitet. Dahinter steht vor allem der Vorgang, dass nominaler und realer Wert einer Währung in kürzester Zeit auseinanderfallen. Die Zahlungsmittelfunktion und die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes werden so aufgehoben. Damit kommt die Geldwirtschaft an ihr Ende, die Tauschwirtschaft gewinnt an Bedeutung. Vgl. Phillip Cagan, The Monetary Dynamics of Hyperinflation, in: Milton Friedman (Hrsg.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago 1956, S. 25–117.
 
        07 Siehe hierzu auch die Beiträge von Ulrike Neyer und Joscha Wullweber in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).
 
        08 Vgl. Rudolf Hickel, Grün und sozial: Mit der Greenflation zur Transformation; in: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2022, S. 21–24.
 
        09 Vgl. Stephan Schulmeister, CO2-Emissionen müssen stetig teurer werden – durch einen Preispfad für fossile Energie, in: Wirtschaftsdienst 10/2020, S. 812–814.
 
        10 Vgl. Markus Demary/Cornelius Kruse/Jonas Zdrzalek, Welche Inflationsunterschiede bestehen in der Bevölkerung? Eine Auswertung auf der Basis der Einkommens- und Verbraucherstichprobe, IW-Report 46/2021.
 
        11 Vgl. Silke Tober, IMK Inflationsmonitor; Haushaltsspezifische Teuerungsraten, IMK Policy Brief 114/2022.
 
        12 Vgl. Mechthild Schrooten, Inflation – kein Fall für die EZB, 8.2.2022, www.fr.de/wirtschaft/-91289143.html.
 
        13 Die Situation in der Eurozone und in Deutschland unterscheidet sich durchaus von der in den USA. In einem vielbeachteten Artikel kommt Isabella Weber zu dem Ergebnis, dass weitreichende staatliche Eingriffe wie etwa Preiskontrollen in den USA gerechtfertigt sein können. Vgl. Isabella Weber, Could Strategic Price Controls Help Fight Inflation?, 29.12.2021, www.theguardian.com/business/commentisfree/2021/dec/29/inflation-price-controls-time-we-use-it. Die Wirkung derartiger staatlicher Eingriffe in den Gaspreis erläutert sie gemeinsam mit Sebastian Dullien. Vgl. Systemrelevant Podcast: Wie sinnvoll ist ein Gaspreisdeckel?, 15.2.2022, www.boeckler.de/de/podcasts-22421-gaspreise-ist-ein-gaspreisdeckel-sinnvoll-39116.htm.
 
      

       
        EINE KURZE GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSUNION
 
        Stefan Schäfer
 
        „Europa wird über die Währung geschaffen, oder es wird nicht geschaffen.“01 Der Franzose Jacques Rueff hat diesen Satz 1950 geschrieben. Seine häufig zitierte Aussage ist ein guter Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Europäischen Währungsunion und ihrer Historie. In der Tat ist die Geschichte (West-)Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Beginn an auch eine Geschichte der währungspolitischen Zusammenarbeit. Ob Europa aber wirklich über die (gemeinsame) Währung geschaffen wird oder nicht vielleicht das gemeinsame Geld ganz am Ende des Einigungsprozesses hätte stehen müssen, war lange umstritten und ist es bis heute. Das Gleiche gilt für die grundlegende Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, mit kurzfristiger Konjunkturstimulierung auf der einen und langfristig angelegter Wachstumsorientierung auf der anderen Seite. Die Währungsunion sowie die sie konstituierenden Regelwerke und Institutionen stellen einen Kompromiss zwischen den konkurrierenden Sichtweisen dar.
 
        VON DER ZAHLUNGSUNION ZUM DELORS-REPORT
 
        Das Wirtschaftsleben und der internationale Handel mit Waren und Dienstleistungen in Zentraleuropa waren 1945 weitgehend zum Erliegen gekommen. Ende der 1940er Jahre wuchsen die Volkswirtschaften jedoch wieder – und mit ihnen das Bestreben in Agrarsektor und Industrie, Vorprodukte zu importieren und Endprodukte zu exportieren. Außenhandel kann jedoch nur effizient stattfinden, wenn die Bezahlung der grenzüberschreitenden Güterströme zu niedrigen Kosten möglich ist. Dazu müssen die Banken in den beteiligten Ländern zusammenarbeiten und die jeweiligen Währungen ohne größere Einschränkungen gegeneinander eingetauscht werden können, also ein Mindestmaß an Konvertibilität aufweisen. So entstand 1950 die Europäische Zahlungsunion. Sie bildete das finanztechnische Rückgrat der ökonomischen Verflechtung in Westeuropa, blieb aber für längere Zeit der einzige Schritt in Richtung eines europäischen Finanz- und Währungsraums.02 Dennoch waren auch ohne nennenswerte weitere Fortschritte im monetären Bereich erhebliche Integrationserfolge möglich: die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, 1952), die mit den „Römischen Verträgen“ konstituierte Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, 1957), die Zollunion (1968) sowie die Norderweiterung der Europäischen Gemeinschaften (EG) um Großbritannien, Irland und Dänemark (1973).03
 
        Es wäre jedoch voreilig, daraus den Schluss zu ziehen, das Zusammenwachsen der westeuropäischen Länder in dieser Zeit sei ohne Rücksicht auf währungspolitische Fragen möglich gewesen. Denn zum einen waren alle Industrienationen Teil des internationalen Bretton-Woods-Systems, sodass zwischen ihren Währungen feste Wechselkurse galten. Die politische und ökonomische Integration Westeuropas basierte damals also auf gut planbaren Austauschbeziehungen zwischen den Währungen. Zum anderen kam die monetäre Integration der EWG dann eben doch auf die Tagesordnung, als das Bretton-Woods-System Ende der 1960er Jahre schwächelte und wenig später zusammenbrach. Ab diesem Zeitpunkt verlor die europäische Politik das Ziel der Währungsintegration nie mehr aus den Augen. Der erste große Schritt auf dem Weg dorthin war 1970 der „Werner-Plan“, benannt nach dem damaligen luxemburgischen Premierminister Pierre Werner. Er sah eine gemeinsame Währung für das Jahr 1980 vor. Dazu kam es nicht. Stattdessen sollte der Europäische Wechselkursverbund die innereuropäischen Währungsrelationen fixieren oder wenigstens stabilisieren, was mehr schlecht als recht gelang. Daraufhin etablierten der französische Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt 1979 das Europäische Währungssystem (EWS). Das EWS hatte erhebliche Schwächen, funktionierte aber anscheinend doch so gut, dass eine EG-Arbeitsgruppe unter Leitung von Kommissionspräsident Jacques Delors im Frühjahr 1989 vorschlug, in drei Stufen eine gemeinsame Währung einzuführen („Delors-Report“).
 
        MAASTRICHTER VERTRAG UND STABILITÄTS- UND WACHSTUMSPAKT
 
        Dieser Plan zwang die Regierungen der mittlerweile zwölf EG-Mitgliedsstaaten, währungspolitisch Farbe zu bekennen. Dabei trat eine Konfliktlinie offen zutage, die die innereuropäische Diskussion über die monetäre Zusammenarbeit von Beginn an gekennzeichnet hatte: Während die sogenannten Monetaristen der Grundsteintheorie anhingen und die Währungsunion als entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer politischen Union ansahen, waren die „Ökonomisten“ von der Krönungstheorie überzeugt: Ihr zufolge sollte das gemeinsame Geld am Ende des europäischen Einigungsprozesses stehen. Dabei vertraten Politik und Notenbank in Deutschland traditionell die ökonomistische Position, wohingegen in Frankreich Monetaristen das Feld beherrschten.
 
        Mit der Kontroverse zwischen Monetaristen und Ökonomisten eng verbunden waren unterschiedliche Haltungen zur Geld- und Fiskalpolitik. Insbesondere in Deutschland dominierte die Ansicht, nur finanzpolitische Solidität gepaart mit einer stabilitätsorientierten Geldpolitik, die von einer unabhängigen Zentralbank ausgeführt wird, garantierten langfristig eine gedeihliche Entwicklung der Wirtschaft. Demgegenüber standen die Regierungen in Frankreich und Südeuropa traditionell Staatsdefiziten und einer lockeren Geldpolitik (ihrer nicht unabhängigen Notenbanken) offen gegenüber.04
 
        Mit dem Maastrichter Vertrag setzte sich die deutsche Position durch. Vereinbart wurde die Errichtung einer unabhängigen, allein dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichteten Europäischen Zentralbank, der die Finanzierung von Staatsdefiziten verboten war. Als Zugeständnis an die deutsche (und ökonomistische) Seite können auch die Konvergenzkriterien verstanden werden. Ihr Sinn war es, sicherzustellen, dass nur Länder der Währungsunion würden beitreten können, die im Hinblick auf die Solidität der Staatsfinanzen sowie das Preis- und Zinsniveau gewisse Mindestanforderungen erfüllten. Gemeinsames Geld sollten also nur diejenigen bekommen, bei denen der (ökonomische) Einigungsprozess – die Konvergenz – schon ein Stück vorangeschritten war. Schließlich einigte man sich auch auf die sogenannte No-Bailout-Klausel: Geriet ein Mitgliedsland in finanzielle Schwierigkeiten, dann sollten weder die Gemeinschaft als Ganzes noch andere Mitgliedsländer für es einstehen.
 
        Auch wenn die Bundesregierung am Ende der Konferenz in Maastricht Ende 1991 alles andere als mit leeren Händen dastand, war die Kritik in Deutschland heftig. Eine Mehrheit der Bevölkerung stand der Aufgabe der D-Mark skeptisch gegenüber, es gab eine Verfassungsklage (die zum „Maastricht-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts führte) und ein federführend von der Ökonomin Renate Ohr verfasstes „Professorenmanifest“, das 1992 für Aufmerksamkeit sorgte. Es endete mit der Prophezeiung: „Die überhastete Einführung einer Europäischen Währungsunion wird Westeuropa starken ökonomischen Spannungen aussetzen, die in absehbarer Zeit zu einer politischen Zerreißprobe führen können und damit das Integrationsziel gefährden.“05
 
        Als der Zug in Richtung gemeinsame Währung trotz aller Bedenken Fahrt aufnahm, intensivierte sich in und zwischen Deutschland und Frankreich die Diskussion darüber, wie die Währungsunion nach deren Beginn ausgestaltet sein sollte. Deutschland drang auf strenge Regeln für die Fiskalpolitik der Euroländer und auf spürbare Sanktionen bei Fehlverhalten. All dies sollte in einem „Stabilitätspakt“ festgehalten werden. Frankreich wandte sich gegen zu strenge Vorgaben, um den Regierungen der Mitgliedstaaten konjunkturpolitische Spielräume zu erhalten. Man einigte sich auf einen Kompromiss. Die Defizit- und Schuldenstandsregeln wurden vertraglich verankert, aber es gab Ausnahmen und vergleichsweise hohe Hürden für die Sanktionen gegen „Defizitsünder“. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) war geboren. Er ist institutioneller Ausdruck der Tatsache, dass die Fiskalpolitik in nationaler Zuständigkeit verbleiben sollte – und dass weiter keine Einigkeit über die Grundlinien der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten herrschte.
 
        HONEYMOON: VOM START 1999 BIS ZUR KRISE 2008
 
        Formal errichteten Maastrichter Vertrag und Stabilitäts- und Wachstumspakt ein strenges Regelwerk für die Aufnahme in die Währungsunion. Ihre erste Bewährungsprobe in der Realität mussten die Maastrichter Vorgaben bestehen, als es darum ging festzulegen, wer von Beginn an – also ab dem 1. Januar 1999 – dabei sein sollte. Von den seinerzeit 15 EU-Staaten zeigten zwölf Interesse an der Teilnahme. Nur Dänemark, Großbritannien und Schweden blieben freiwillig außen vor. Die Währungsunion startete schließlich mit einem großen Kreis von Mitgliedsländern – nämlich elf der zwölf Interessenten; Griechenland wurde zunächst nicht aufgenommen.06
 
        Dafür mussten die Staats- und Regierungschefs die Konvergenzkriterien auf ihrem Madrider Gipfel im Mai 1998 weit auslegen, denn viele Euroaspiranten erfüllten das Defizit- und/oder das Schuldenstandskriterium07 – wenn überhaupt – nur mit großer Mühe. Mit Blick auf den Gegensatz zwischen monetaristischer und ökonomistischer Herangehensweise bedeutet das: Die formalen Vorgaben waren ökonomistisch motiviert; sie forderten ein (wenigstens ökonomisches) Zusammenwachsen vor der Einführung der gemeinsamen Währung. Die praktische Umsetzung erfolgte jedoch nach monetaristischen Erwägungen. Man ließ viele Länder mitmachen in der Hoffnung beziehungsweise Erwartung, der Rest werde sich später schon fügen – ein Befund, der durch die Aufnahme Griechenlands am 1. Januar 2001 bestätigt wird.
 
        In den ersten Jahren des Euro kam dann einiges anders, als seine Kritiker (nicht zuletzt in Deutschland) es erwartet hatten. Der Start der Währungsunion 1999 und die Ausgabe des Euro-Bargeldes 2002 erfolgten reibungslos. Die Inflationsrate blieb niedrig und die EZB erwarb sich schnell den Ruf einer Notenbank, die in der Lage ist, das neue „staatenlose Geld“, das in zunächst elf und dann zwölf „geldlosen Staaten“ Verwendung fand, zu managen. Das historisch einmalige Experiment schien geglückt.
 
        Doch schon damals deuteten sich Schwierigkeiten an, mit denen die Eurozone bis heute zu kämpfen hat. Die wirtschaftliche Entwicklung der Währungsunion verlief Anfang des Jahrtausends asymmetrisch: Während Irland sowie die südeuropäischen Mitgliedsländer Portugal, Spanien und Griechenland einen kreditgetriebenen Aufschwung erlebten, hatte Deutschland noch Jahre nach dem Platzen der New-Economy-Blase mit historisch hohen Arbeitslosenzahlen zu kämpfen. Das blieb nicht ohne Folgen für den Staatshaushalt, und im Jahr 2003 war dann ausgerechnet Deutschland (zusammen mit Frankreich) das erste Land, das den Stabilitäts- und Wachstumspakt brach – wofür es allerdings keine Sanktionen auferlegt bekam.
 
        Der Asymmetrie zwischen kreditgetriebenem Aufschwung in den später sogenannten Peripheriestaaten auf der einen sowie vergleichsweise schleppender Entwicklung in Deutschland, Frankreich und anderen „Kernländern“ auf der anderen Seite standen zwei weitere Phänomene gegenüber, die die Währungsunion verwundbar machten, als 2007/2008 die internationale Finanzkrise begann: Im Zuge ihres Booms hatten die Peripherieländer erstens erheblich an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, weil die Reallohnsteigerungen in den Jahren nach Einführung des Euro über den Produktivitätszuwächsen lagen. Die Lohnstückkosten waren zu schnell gestiegen. Und zweitens waren im Zuge dieser Entwicklung hohe Leistungsbilanzdefizite entstanden, die zu erheblicher Verschuldung im Ausland – nicht zuletzt bei deutschen und französischen Banken – geführt hatten. Die betreffenden Länder hatten also mehr Güter importiert als exportiert und die Differenz zwischen Exporterlösen und Ausgaben für Importe von ausländischen Gläubigern geliehen bekommen. Die zahlreichen professionellen Beobachter des währungspolitischen Geschehens in der Eurozone – Volkswirte in Hochschulen und Forschungsinstituten, Analysten in Banken und Ratingagenturen, Wirtschaftsjournalisten sowie Mitarbeiter von Ministerien, Notenbanken und Aufsichtsbehörden – hatten daran keinen Anstoß genommen. Zwar gab es vereinzelt Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen, doch im Großen und Ganzen übersah die Ökonomenzunft die dunklen Wolken am Horizont – oder wusste sie nicht zu deuten.
 
        Hier kann Spanien als Anschauungsbeispiel dienen. Mit einer Staatsverschuldung von weniger als 40 Prozent des BIP in den Jahren 2006 bis 2008 war das Land geradezu ein fiskalpolitischer Musterknabe. Gleichzeitig hatte sich jedoch die private Verschuldung zwischen 1999 und 2008 auf rund 220 Prozent des BIP verdoppelt (Abbildung 1). Die Kredite hatten einen Immobilienboom genährt, der zwar hohe BIP-Wachstumsraten nach sich zog, aber auch mit steigenden Preisen und Löhnen einherging. Das schwächte die Wettbewerbsfähigkeit, denn die Lohnstückkosten stiegen stärker als im Rest der Eurozone (Abbildung 2). Das Leistungsbilanzdefizit wuchs und damit auch die Verschuldung im Ausland (Abbildung 3). Das andere Beispiel ist Griechenland. Im Unterschied zu Spanien gingen hier die Probleme von der hohen Staatsverschuldung aus. Das tiefergehende strukturelle Problem waren aber wiederum die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und die Verschuldung im Ausland.
 
         
          Abbildung 1: Staatliche, private und Gesamtverschuldung in Spanien, Griechenland und Deutschland, in Prozent des BIP
 
          [image: In Spanien sank zwar die Staatsverschuldung vor der Finanzkrise 2008 von etwa 60 auf unter 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dafür stieg aber die private Verschuldung zwischen 2000 und 2008 von etwa 120 auf über 200 Prozent des BIP. Nach der Finanzkrise stieg die Staatsverschuldung auf etwa 100 Prozent, blieb bis zur Corona-Krise stabil und stieg danach leicht, während private und Gesamtverschuldung bis Corona wieder sanken.] 
          [image: In Griechenland stieg die private Verschuldung bis 2008 von etwa 50 auf über 100 Prozent des BIP und blieb dnach relativ stabil. Gleichzeitig stieg die Staatsverschuldung ab 2008 auf etwa 170 Prozent des BIP und vergrößerte sich durch Corona auf 200 Prozent.
In Deutschland schwankt die Gesamtverschuldung seit 2000 um etwa 200 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung konnte in den 2010er Jahren bis auf 60 Prozent des BIP 2019 abgebaut werden, durch Corona stieg sie nur leicht. Die Privatverschuldung liegt bei ungefähr 130 Prozent des BIP.] 
          [image: In Deutschland schwankt die Gesamtverschuldung seit 2000 um etwa 200 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung konnte in den 2010er Jahren bis auf 60 Prozent des BIP 2019 abgebaut werden, durch Corona stieg sie nur leicht. Die Privatverschuldung liegt bei ungefähr 130 Prozent des BIP.] 
          Quelle: EZB, Statistical Data Warehouse, https://sdw.ecb.europa.eu
 
        
 
         
          Abbildung 2: Veränderung der Lohnstückkosten gegenüber Vorjahr, in Prozent
 
          [image: Die Lohnstückkosten stiegen von 1999 bis 2007 in der Eurozone jedes Jahr leicht um 1 bis 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Spanien stiegen sie von 1999 bis 2003 jährlich zwischen 2 und 3 Prozent, von 2003 bis 2007 zwischen 3 und vier Prozent. In Deutschland blieben die Kosten bis 2003 einigermaßen konstant, ehe sie in den Vorkrisenjahren bis 2006 sogar um mehr als 2 Prozent sanken. ] 
          Quelle: Eurostat, Nominal Unit Labour Cost Based on Hours Worked, https://ec.europa.eu/eurostat
 
        
 
         
          Abbildung 3: Leistungsbilanzsaldo, in Prozent des BIP
 
          [image: Der Leistungsbilanzsaldo Griechenlands und Spaniens sank von etwa minus 5 Prozent 2002 auf circa minus 9 Prozent des BIP (Spanien) beziehungsweise minus 15 Prozent (Griechenland). Der deutsche Saldo stieg in der gleichen Zeit von 2 Prozent auf 7 Prozent 2007, 2008 sank er auf etwa 6 Prozent des BIP.] 
          Quelle: Eurostat, Balance of Payments by Country, https://ec.europa.eu/eurostat
 
        
 
        2008: DAS ZEITALTER DER KRISEN BEGINNT
 
        Im Zuge der Finanzkrise warfen die Kapitalmarktakteure einen genaueren Blick auf die Kreditbeziehungen auch innerhalb der Eurozone. Dabei traten die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Volkswirtschaften, die kreditfinanzierten Immobilienblasen in Spanien und Irland, die hohe Staatsverschuldung in Griechenland und weitere Probleme zutage. An den Finanzmärkten änderte sich die zuvor sorglose Einstellung gegenüber Staaten und Banken in der Eurozone. Die Risikoprämien auf Anleihen der als problematisch eingestuften Schuldner stiegen. Als die gerade gewählte griechische Regierung Ende 2009 mitteilte, das Budgetdefizit Griechenlands sei weit höher als zuvor angegeben, verlangten die Investoren so hohe Zinsen für griechische Staatsanleihen, dass das Land in Finanzierungsschwierigkeiten geriet. Die europäische Staatsschuldenkrise hatte begonnen.
 
        Im Mai 2010 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Euroländer auf Hilfen für Griechenland, die später als „erstes Griechenland-Paket“ bezeichnet werden sollten. In der Folge erhielten auch Irland, Portugal, Spanien und Zypern als „Programmländer“ Hilfszahlungen, mussten aber – wie auch Griechenland – Bedingungen erfüllen (Konditionalität). Dazu zählten zumeist Konsolidierungsanstrengungen in der Fiskalpolitik, Einsparungen im Sozialsystem, Verwaltungsreformen sowie strukturelle Veränderungen auf den Arbeits- und Gütermärkten. In die „Rettungspakete“ mit eigenen finanziellen Mitteln war von Anfang an der Internationale Währungsfonds (IWF) eingebunden. Ob die Empfänger der Zahlungen die auferlegten Bedingungen erfüllten, überprüfte eine aus Vertretern von EU-Kommission, EZB und IWF bestehende „Troika“. Die Troika wurde insbesondere in Griechenland zum Feindbild aller, die die Konditionalität der Hilfszahlungen als unverhältnismäßige und unzulässige Einmischung von Außen ansahen.
 
        Umfangreichen Reformen sollten sich nicht nur die „Programmländer“, sondern alle Mitglieder der Eurozone unterwerfen. Das forderten zahlreiche Vereinbarungen auf europäischer Ebene, die eine insbesondere von deutscher Seite gewünschte Schärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zum Ausgangspunkt hatten. Hauptziele waren die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen, die Förderung des Wachstums durch Strukturreformen und die Reduzierung makroökonomischer Ungleichgewichte (im Sinne der Verringerung übermäßiger Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite).08 Als es in den Folgejahren darum ging, die neuen Vorgaben auf nationaler Ebene umzusetzen, und diese Umsetzung „von Brüssel“ zu überwachen sowie gegebenenfalls zu sanktionieren war, entspann sich eine lebhafte Diskussion entlang der seit Jahrzehnten bekannten Konfliktlinien: nachhaltige versus „flexible“ Finanzpolitik, Wachstumsförderung versus Konjunkturstimulierung sowie Langfrist- versus Kurzfristorientierung. Dabei stand nicht zuletzt Deutschland in der Kritik: Durch sein Beharren auf strikten europäischen Regeln sowie eine zu restriktive eigene Fiskalpolitik nehme das Land dem Rest der Eurozone die Möglichkeit, die Krisenjahre hinter sich zu lassen und aus den Problemen herauszuwachsen.09
 
        DIE EZB IM DAUERKRISENMODUS
 
        Dass sich sowohl diese politische Debatte als auch die tatsächliche Lage nach dem Höhepunkt der Griechenlandkrise 2015 scheinbar beruhigt haben, ist weniger der fiskal- und strukturpolitischen Disziplin der Eurostaaten als vielmehr der außerordentlichen Geldpolitik der EZB zu verdanken.10 Sie kann in drei Phasen unterteilt werden.
 
        In der ersten Phase, ab 2008, erfüllte die EZB zunächst die üblichen Aufgaben, die einer Notenbank in Krisenzeiten zufallen: Sie senkte die Zinsen, um die Konjunkturschwäche abzumildern, und stellte dem Bankensystem in erheblichem Maße Liquidität zur Verfügung. Außerdem gab es erste – im Rückblick eher zaghafte – Anleihekäufe.
 
        Die zweite Phase beginnt mit der „Whatever it takes“-Pressekonferenz am 26. Juli 2012. EZB-Präsident Mario Draghi hatte angesichts anhaltender Unruhe an den Finanzmärkten, die die Finanzierung der italienischen Staatsschulden verteuerte, angekündigt, man werde alles tun, um den Euro zu erhalten. Im Anschluss konstruierte die Europäische Zentralbank ein Regelwerk, das ihr erlaubte, bei außergewöhnlichen Notlagen unter bestimmten Bedingungen die Staatsanleihen einzelner Mitgliedstaaten in unbegrenzter Menge aufzukaufen – und damit eine weitere Kreditaufnahme der betroffenen Länder zu ermöglichen (Outright Monetary Transactions, OMT). Das OMT-Programm kam zwar nie zur Anwendung, seine schiere Existenz führte aber eine vordergründige Beruhigung der Situation herbei.
 
        Als 2014 im Zuge sinkender Energiepreise die Inflationsrate zurückging und zeitweise negative Werte erreichte, diagnostizierte die EZB eine Deflationsgefahr und begann zu deren Abwendung mit umfangreichen Käufen von Wertpapieren, insbesondere Staatsanleihen. Die dritte Phase der ultralockeren Geldpolitik hatte begonnen. Je länger sie andauerte, desto stärker gerieten die Frankfurter Währungshüter in die Kritik. Diese Kritik hatte zwei Stoßrichtungen. Zum einen wurde bezweifelt, dass die Deflationsgefahr so groß war wie von der EZB behauptet. Hier ging es also um die Notwendigkeit der (Staats-)Anleihekäufe. Zum anderen nahm mit den Jahren die Zahl der Mahner in Wissenschaft, Politik und Medien zu, die zwar die Käufe grundsätzlich befürworteten beziehungsweise zumindest anfangs befürwortet hatten, nun aber immer drängender auf die ihrer Meinung nach erheblichen Risiken und Nebenwirkungen hinwiesen. Dabei handelte es sich insbesondere um die finanzielle und die fiskalische Dominanz. Darunter versteht man die Abhängigkeit der Notenbank von Entwicklungen, die sie mit einer zu lockeren Geldpolitik selbst befördert hat.11
 
        Im Falle der finanziellen Dominanz bedeutet dies: Das Niedrigzinsumfeld nötigt Kapitalmarktakteure und Finanzinstitutionen zu Geschäftsmodellen und Investitionen, die stark risikobehaftet sind und sich nur bei niedrigen Zinsen rentieren. Wenn die Zinsen wieder steigen, drohen erhebliche Verwerfungen, die von den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft ausstrahlen können. Droht Inflation, steht die Zentralbank nun vor einer schwierigen Entscheidung: Zieht sie die geldpolitischen Zügel an, löst sie Verwerfungen an den Finanzmärkten und gegebenenfalls auch in der Realwirtschaft aus; lässt sie die Zügel locker, riskiert sie eine zunehmende Inflationsdynamik.
 
        Ganz ähnlich ist es bei der fiskalischen Dominanz. Niedrige Zinsen machen die Finanzierung der Staatsschuld günstiger und stimulieren den privaten Konsum sowie die Unternehmensinvestitionen. Das mindert den Druck auf die Regierungen der Euroländer, ihre Haushalte zu sanieren und mittels Strukturreformen (Liberalisierung der Arbeits- und Gütermärkte, Effizienzsteigerung im Staatssektor und dergleichen mehr) für günstige Wachstumsbedingungen zu sorgen. Bei zunehmender Inflation steht die Zentralbank wiederum einem Dilemma gegenüber: Die Sicherung der Preisniveaustabilität durch eine restriktive Geldpolitik belastet die Staatsfinanzen und die wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedsländern. Bleiben jedoch die Zinsen niedrig und die Liquidität reichlich, könnte die Inflation außer Kontrolle geraten.
 
        Als Covid-19 zum alles beherrschenden Thema wurde, hatte die EZB gerade begonnen, auf diese Gefahren zu reagieren und ihre ultra-expansive Geldpolitik ein klein wenig einzuschränken; sie stand aber noch immer auf dem geldpolitischen Gaspedal. Die Abhängigkeit der Finanzmarktteilnehmer von billigem Geld war weiter gestiegen, und gleichzeitig waren viele Euro-Staaten in Sachen fiskalischer Konsolidierung nur wenig vorangekommen. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft zu verringern, initiierte die EZB dann im März 2020 das Pandemic Emergency Purchase Programm (PEPP) und intensivierte ihre Anleihekäufe erheblich. Die Notwendigkeit von PEPP war unumstritten. Doch je länger es in Kraft blieb, desto mehr vergrößerte es die drohende finanzielle und fiskalische Dominanz der EZB-Geldpolitik. Angesichts neuer Höchstwerte bei den Schuldenständen vieler Euroländer erscheint eine Normalisierung der Geldpolitik heute, zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise, schwieriger denn je.
 
        UNVOLLENDETE UNION
 
        Die europäische Realität des Jahres 2022 zeigt: Der Einigungsprozess im Allgemeinen und die Währungsintegration im Besonderen weisen Licht und Schatten auf. Zwar waren in den vergangenen Jahren Rückschläge wie der Brexit und die schweren Krisen der Eurozone zu verkraften; gleichzeitig aber haben EU und Währungsunion die Corona-Krise als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zufriedenstellend gemeistert.
 
        Während und infolge der Pandemie hat die ökonomische Konvergenz zwischen den Euroländern eher ab- als zugenommen. Darauf haben die Regierungen mit dem NextGenEU-Plan reagiert. Er enthält zur Unterstützung besonders hart getroffener Mitglieder erstmals Elemente einer Europäisierung der Fiskalpolitik. Dazu zählt insbesondere die Refinanzierung über gemeinschaftlich begebene Anleihen. Die anhaltenden Schwierigkeiten der Währungsunion lassen sich aber nicht mit Verweis auf die Streitfrage „europäische versus nationale Finanzpolitik“ lösen. Was nach wie vor fehlt, ist ein Konsens über die grundlegende Ausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Hier stehen sich weiter die beiden oben beschriebenen Modelle gegenüber: langfristige Stabilitäts- und Wachstumsorientierung versus kurzfristige Konjunkturstimulierung. Auch ein europäischer Finanzminister mit einem nennenswerten Budget wäre auf einen solchen Konsens angewiesen, wollte er eine zielführende Politik betreiben.
 
        Diese offenen Fragen tragen ihren Teil zur Erklärung der Tatsache bei, dass die Währungsunion auch geografisch nach wie vor unvollendet ist. Erst 19 der 27 EU-Staaten haben den Euro eingeführt. Bulgarien und Kroatien möchten dies bald nachholen, Rumänien ist nicht abgeneigt. Schweden und Dänemark waren von Anfang an skeptisch und aus dem Reigen der 2003 im Rahmen der Osterweiterung beigetretenen Ländern zeigen auch Polen, Tschechien und Ungarn wenig Begeisterung für die gemeinsame Währung.12 Würden die Zweifler ihre Meinung ändern und beitreten, müssten die schwierigen Diskussionen in einer 27er-Währungsunion auch unter Einschluss von Regierungen wie beispielsweise derjenigen Victor Orbans geführt werden. Das macht das Erreichen des erforderlichen Konsenses nicht wahrscheinlicher.
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        ESSAY
 
        MONETÄRE KRIEGSFÜHRUNG
 
        Aaron Sahr 
 
        Bei der Verwendung der Labels „Krieg“ oder „kriegerisch“ ist Vorsicht geboten, sollen sie für etwas anderes verwendet werden als zur Bezeichnung von Waffenfeuer. Andererseits ist es auch keine Effekthascherei, wenn mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland und Belarus in der Presse von „financial warfare“ oder „monetärer Kriegsführung“ gesprochen wird. Dass Geld zu Kriegsmaterial wird, ist keineswegs ungewöhnlich. „Geld ist meine wichtigste Munition“, soll der wegen der nach ihm benannten Affäre 2012 zurückgetretene US-Vier-Sterne-General David Petraeus gesagt haben, der führend an Invasion wie Besatzung des Irak beteiligt war.01 Wie von der kanadischen Soziologin Emily Gilbert zu lernen ist, wird Geld gewissermaßen amtlich in militärischen Strategiehandbüchern als Munition klassifiziert. Wer ein Land besetzt, tut gut daran, sich die Kollaboration der lokalen Bevölkerung durch Investitionen und Bestechungen zu sichern, feindlichen Kombattanten monetäre Ausstiegsoptionen anzubieten und die Zahlungsströme des Gegners zu unterbinden. Auch abseits der boots on the ground kommt in wohl jedem bewaffneten Konflikt Geld zum Einsatz, entweder in Gestalt von Unterstützungszahlungen verbündeter Länder oder bei Maßnahmen, kraft derer Länder den Handel mit einer oder mehreren Konfliktpartei(en) einschränken – von der schlichten Tatsache, dass Kriegsgerät gekauft und die Armee versorgt werden muss, einmal abgesehen. In solchen Fällen fungiert Geld, wenn man so will, als Kapital, das heißt als Vermögen, über das in strategischer wie taktischer Absicht verfügt, nämlich bereitgestellt oder entzogen wird. Hingegen greift monetäre Kriegsführung die Währung eines Landes direkt an, mehr noch, den „Stoff“, aus dem das Geld besteht.
 
        GELD ALS WAFFE
 
        Schon kurz nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Einmarschs in die souveräne Republik Ukraine am Donnerstag, den 24. Februar 2022, kursierte in der medialen Öffentlichkeit ein zuvor nur in Fachkreisen geläufiges Akronym: SWIFT. Russische Banken, so die Forderung von Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalisten, die bereits frühzeitig die anlaufenden Sanktionen und Waffenlieferungen des Westens begleitete, sollten von dem Buchhaltungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ausgeschlossen werden. SWIFT bezeichnet eine Art elektronisches Nachrichtensystem für Banken, mit dessen Hilfe Überweisungen kommuniziert werden. Dieses Nachrichtensystem hat annähernd weltweit eine Monopolstellung inne. Es ist in seiner viel genutzten Funktion derart bedeutsam, dass die Abtrennung russischer Banken von SWIFT als finanzielles Äquivalent zur „nuklearen Option“ charakterisiert wurde (der französische Finanzminister Bruno Le Maire soll die Exklusion dieser Banken von SWIFT als „finanzielle Atomwaffe“ bezeichnet haben) – was kurze Zeit später insofern einen faden Beigeschmack bekam, als Putin am 27. Februar die wirkliche nukleare Option ins Spiel brachte, indem er seine Abschreckungsstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte. Nach anfänglichem Widerstand einiger europäischer Staaten, darunter Deutschland und Italien, konnte sich die Europäische Union am selben Tag schließlich dazu durchringen, die Abkopplung einiger großer russischer (und belarussischer) Banken zu verabschieden. Selbst die Schweiz beschnitt ihre Handlungsspielräume als bedeutende globale Steueroase zumindest partiell, indem sie tags darauf mitzog. Die Abkopplung von SWIFT erschwert zumal im Zusammenspiel mit weiteren Wirtschaftssanktionen den internationalen Zahlungsverkehr empfindlich. Hinzu kommt eine Kränkung in symbolischer Hinsicht, das heißt in der Sphäre dessen, was als die Psychologie der Weltpolitik anzusprechen wäre: Abkopplungen widerfuhren bis dato nur Ländern, die nicht als satisfaktionsfähige Spieler im Konzert der Großmächte anerkannt waren – etwa dem Iran (zuerst 2012, dann noch einmal 2018/2019).
 
         
          [image: Das Foto zeigt eine gebückte Person bis zu den Schultern, die auf einer Kundgebung gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine ein am Boden stehendes Plakat hält, auf dem steht: „Russland von SWIFT ausschließen schützen den ukrainischen Himmel“.] 
          Eine Teilnehmerin einer Kundgebung gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine hält in Magdeburg ein Plakat mit der Aufschrift „Russland von SWIFT ausschließen schützen den ukrainischen Himmel“.
 
          Quelle: PA/dpa | Matthias Bein
 
        
 
        Ein solcher Schritt blockiert internationale Überweisungen allerdings nicht völlig, sondern erschwert sie nur, wie der Frankfurter Politikwissenschaftler Andreas Nölke betont hat.02 SWIFT ist, wie gesagt, lediglich ein eigenartiges Kommunikationsmedium, ein „spezialisierte[r] Nachrichtenübermittlungsdienst für den Zahlungsverkehr“, wie es in der Sanktionsverordnung des Europäischen Rates heißt.03
 
        Außerdem mochte sich der Westen durchaus keine vollständige Abkopplung zutrauen, denn der Zahlungsverkehr, der mit dem Einkauf russischer Energie verbunden ist, bleibt von den Sanktionen gegen ausgewählte russische Banken ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung ist entscheidend, nimmt die postsowjetische russische Volkswirtschaft doch vorrangig mit dem Export von Rohstoffen wie Erdgas, Rohöl oder Mineralien ihr Geld ein – und damit auch der Kreml inklusive des an ihn angeschlossenen Netzwerks aus Oligarchen. Trotz der Sanktionen bleibt Putins Rentierstaat folglich in einem nicht unbedeutenden Ausmaß verschont, weshalb in den Tagen seit Kriegsbeginn so viel Gas wie lange nicht mehr nach Europa fließen kann. Die Einnahmen aus diesen Exportgeschäften belaufen sich auf mehrere Hundert Millionen Euro täglich.
 
        Während die Abkopplung von SWIFT in etwa einer Sperrung des Onlinebanking-Zugangs gleichkommt, die sich leicht umgehen lässt, nahm der öffentliche Diskurs wenige Tage nach Beginn des russischen Überfalls eine zweite monetäre Waffe in den Blick: Die russischen Devisenreserven sollten eingefroren werden, eine Initiative, mit der sich die „finanzielle Nuklearwaffe“ SWIFT auf den Status eines konventionellen Marschflugkörpers zurückgestuft fand. Dieser Vorstoß zielt nun in der Tat auf Finanzmittel im Wortsinne, also nicht auf bloße Daten. Zuvor wurde schon zu bedenken gegeben, Handelsbeschränkungen („klassische“ ökonomische Sanktionen) und eine etwaige SWIFT-Abkopplung würden Russland allenfalls bedingt treffen, weil es über einen so immensen Schatz an Devisenreserven verfüge. Derartige Reserven böten Russland die Chance, die nationale Währung, den Rubel, vor einem sanktionsbedingten Preisverfall zu schützen. Es ließen sich mithilfe dieser Finanzmittel Rubel in der Absicht aufkaufen, einen drohenden Kursverfall der eigenen Währung abzufedern. Außerdem könne die russische Zentralbank diesen Schatz für die Abwicklung internationaler Zahlungsverpflichtungen verwenden, selbst wenn wichtige private Banken vom globalen Kommunikationssystem abgekoppelt wären. Jetzt hingegen trat eine Koalition von Staaten an, die sich mit der angegriffenen Ukraine solidarisch erklärte, die russische Zentralbank – das Herz des Rubel – zu attackieren und sie aus der Weltwirtschaft herauszusprengen.
 
        Aufgrund der Ankündigung dieser und weiterer ökonomischer Maßnahmen brach der Außenwert des Rubel – also sein Preis in anderen Währungen – (zunächst) dramatisch ein. Offenbar kam es zu einem Ansturm auf Bargeld, auch die Börsenwerte russischer Unternehmen brachen ein, der Aktienhandel wurde im In- wie Ausland größtenteils ausgesetzt. Um einen gleichzeitigen Absturz des Inlandswertes – also einen Anstieg der Preise in Russland – zu verhindern, erhöhte die russische Zentralbank am Montag, den 28. Februar 2022, ihren Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent. Aufgrund dieser Maßnahme würden sich die Kreditkosten drastisch erhöhen, was, so die Hoffnung, die Inflation bremsen und die Attraktivität von in Rubel notierten Anlagen (durch die höheren Zinsen) für etwaige Anleger steigern werde. International agierende russische Firmen wurden außerdem verpflichtet, 80 Prozent ihres Fremdwährungskapitals gegen Rubel zu tauschen, damit die dadurch erzwungene Nachfrage den Kursverfall der eigenen Währung abbremst. Zusätzlich sollten Kapitalverkehrskontrollen dafür sorgen, die Ausfuhr von Finanzmitteln zu erschweren. Man stellte, kurz gesagt, auf ein waschechtes Verteidigungsmanöver um, das sich ganz unterschiedlicher Instrumente bediente.
 
        Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sanktionen die russische Wirtschaft hart treffen, sie auch fortan schwächen werden. Mit der Sberbank ist bereits eine der größten russischen Banken (zumindest deren internationale Tochterunternehmen) praktisch zahlungsunfähig. Und allein die abrupte Einstellung des Börsenhandels vermochte den freien Fall russischer Börsenwerte zu stoppen. Gleichzeitig waren sowohl die USA wie auch Europa peinlich genau darauf bedacht, weitere Energiekäufe aus Russland zu ermöglichen. Also konnte auch eine Woche nach Kriegsbeginn das Gas ungebremst durch die umkämpfte Ukraine in deutsche Heizungsrohre fließen. Handels- und damit Zahlungsbeziehungen bestehen auch weiterhin, mithin werden Euroguthaben weiterhin in russische Hände transferiert, die dann vor Ort in Rubel getauscht werden können (aufgrund der währungspolitischen Vorgaben zum Schutz des Rubel sogar in die nationale Währung konvertiert werden müssen). Aller anfänglichen Zaghaftigkeit zum Trotz ist klar, dass insbesondere die Militarisierung der Zentralbankreserven, ihr Einsatz als Machtmittel im geopolitischen Ringen, ein disruptives Potenzial freisetzt, das über die beabsichtigte Schwächung eines Aggressors in einem illegitimen Angriffskrieg durchaus hinausgeht. Wir haben es mit einem Zerstörungspotenzial zu tun, dass nicht nur in ökonomischer, sondern vor allem in geldpolitischer Hinsicht von Belang ist.
 
        GELD, ANSPRÜCHE, VERTRAUEN
 
        Von den russischen Devisenreserven im Gesamtwert von etwa 630 Milliarden US-Dollar sollen seit Anfang März etwa die Hälfte tatsächlich blockiert sein. Knapp ein Viertel des Gesamtwertes der Reserven soll durch Gold gedeckt sein, das sich – anders als bei den meisten anderen Staaten – (vermutlich) auch physisch in Russland befindet. Der Umstand ist insofern ungewöhnlich, als dass das Gold der Zentralbanken zu großen Teilen in den USA und im Vereinigten Königreich liegt. Beim An- und Verkauf wird das Edelmetall in aller Regel nicht bewegt, sondern nur neu deklariert. Seine Goldreserven hat die russische Regierung also unter Kontrolle, doch lässt sich mit einem solchen Schatz auf die Schnelle wenig anfangen. Der globale Goldmarkt ist schlichtweg zu klein und zu behäbig, um große Mengen des Edelmetalls auf einen Schlag zu verkaufen. Die Vorstellung, Gold sei eine „solide Wertgrundlage“, gehört ins Archiv sentimentaler Reminiszenzen.
 
        Den Rest der nicht durch Gold gedeckten Devisenreserven kontrolliert zur Verwunderung vieler weder die russische Zentralbank noch die Regierung Putins. Die verständliche Verwunderung fußt auf der vagen Vorstellung von Geld als einem Schatz, einem Vermögenshaufen, der in den (zumindest virtuellen) Kammern der Zentralbanken liegt, weshalb ihn eine Zentralbank, findet sich ein williger Käufer, im Krisen- und Konfliktfall auch zu Markte tragen kann. Tatsächlich sprechen wir bei Geldreserven (wie auch mit Blick auf private Bankkonten) jedoch von Verträgen, die – was bei allen Vertragsvereinbarungen gilt – immer nur so gut sind wie die Bereitschaft eines Gegenübers, im Fall der Fälle den eingegangenen Vertrag zu erfüllen. Auch Devisenreserven sind in Wahrheit also Verbindlichkeiten (Schulden) von Finanzinstituten und Regierungen.
 
        Den Großteil ihres Vermögens hält die russische Zentralbank also genau so, wie wir alle unser Geld halten, nämlich als Ansprüche. Es sind generell Ansprüche gegen Banken, in diesem Fall ausländische Zentralbanken oder Ansprüche gegen Staaten, das heißt Staatsanleihen. Wir reden mithin von kodifizierten Zahlungsversprechen. Weil es sich um solche kodifizierten Zahlungsversprechen handelt, „liegen“ diese Devisenreserven keineswegs in Russland und stehen auch nicht unter russischer Kontrolle. Kein Versprechen oder Vertrag „liegt“ irgendwo, vielmehr haben wir es stets mit einer Beziehung zwischen mindestens zwei Akteuren zu tun, die sich durch ihre Vereinbarung wechselseitig zu bestimmten Handlungen verpflichten. Auch das Geld auf unserem privaten Bankkonto stellt einen vertraglichen Anspruch gegen diese Bank dar, einen Anspruch darauf, dass sie etwas ganz Bestimmtes tut, nämlich Überweisungen für uns vornimmt oder Bargeld auszahlt. Wenn wir über Geld reden, reden wir über Ansprüche auf Handlungen – und die kann man, so banal es klingen mag, selbstverständlich verweigern. Weigerte sich die Bank, uns Geld auszuzahlen oder eine Überweisung in unserem Auftrag vorzunehmen, würde sie das Geld auf unserem Konto – zumindest für eine Schrecksekunde – auf den Status einer bloßen Ziffernfolge zurückstutzen. Und exakt dazu kommt es bei der monetären Kriegsführung: Die russischen Devisenreserven sind vornehmlich Ansprüche gegen ausländische Bankensysteme, zum Beispiel das europäische. Wenn man die jetzt „einfriert“, wie es metaphorisch heißt, wird im Prinzip mitgeteilt, dass wir ab jetzt nicht mehr willens und bereit sind, russische Ansprüche an uns anzuerkennen. Dieser Akt verwandelt die internationalen russischen Geldreserven in bloße Zahlen auf Papier.
 
        Ansprüche abzuwehren oder zurückzuweisen, scheint eine Trivialität zu sein. Es ist eine Praxis, die zu unserem Alltag gehört, sobald er konfliktuell wird. Doch ist dieser Schritt, betrifft er die Devisenreserven einer Zentralbank, gewaltig, wird für einen Augenblick bedacht, dass all unser Geld am Ende aus nichts anderem besteht als aus auf Papier notierten Zahlen, die Ansprüche festlegen, die andere, nämlich diejenigen, gegenüber denen sie bestehen, als Ansprüche ihrer Halterinnen und Halter akzeptieren. Wenn meine Bank pleite geht oder mein Konto sperrt, bin ich darauf angewiesen, dass jemand anderes – beispielsweise der Staat – meinen Anspruch als legitim anerkennt und übernimmt. Ohne eine solche Anerkennung und Würdigung der Zahlungsversprechen verfüge ich nur über belanglose Ziffern, verschriftlichte Erinnerungsstücke an verflossenes Handlungsvermögen. Die grundlegendste Infrastruktur unserer Wirtschaft – das Geld – setzt sich aus einem Geflecht von Ansprüchen zusammen, die wechselseitig anerkannt werden. Mehr verbirgt sich hinter Geld erstmal nicht. Und da es sich um eine Anspruchsinfrastruktur handelt, bedarf ihre Stabilität vorrangig des Vertrauens, freilich keines Vertrauens (wie man gemeinhin meint) in den „Wert“ des Geldes als Tauschmittel, sondern eines Vertrauens in die Akzeptanz der Ansprüche, aus denen das Geld letztendlich besteht.
 
        Aus diesen Gründen gehört die Respektierung derartiger Ansprüche nicht zur normalen und gängigen Verhandlungsmasse der Meinungsverschiedenheiten, die politisch auf nationaler oder internationaler Ebene auszuhandeln sind. Und folglich gehört sie auch nicht zum Standardrepertoire von Sanktionen, mit denen Staaten belegt werden. Schließlich folgt auf Konflikte zwischen Staaten in der Regel eine zivilisierende (Re-)Normalisierung ihrer Beziehungen, womit dann nicht zuletzt auch der zwischenstaatliche Handel wieder in Gang kommt, für den die Funktionstüchtigkeit des Zahlungsverkehrs unabdingbar ist. Und dabei handelt es sich nicht bloß um eine Klärung technischer Fragen, sondern um eine genuin soziale Angelegenheit; denn unsere Zahlungsmittel sind nur so brauchbar und nutzbringend wie die Garantie, dass Erwartungen an andere, unsere wechselseitigen Ansprüche zu respektieren, verlässlich erfüllt werden. Wirtschaft fußt, anders ausgedrückt, auf der operativen Fiktion, dass Ansprüche – zumindest die wichtigen, grundlegenden, beispielsweise diejenigen einer Zentralbank – nicht verhandelbar sind.
 
        DER STOFF DES GELDES
 
        Deshalb bemüht sich der Artikel 19 der UN Convention on Sovereign Immunities alles andere als zufällig darum, in der Sphäre internationalen Rechts zu verhindern, dass monetäre Ansprüche souveräner Staaten im Inkassofall verpfändet werden können.04 Ein solcher Fall würde nicht nur einen Konflikt zwischen zwei Parteien „lösen“, bei dem eine der beteiligten Anspruchsparteien in Zahlungsrückstand geraten ist. Er würde, um es mit der gebotenen Deutlichkeit zu sagen, den Stoff infrage stellen, aus dem das globale Geldgeflecht gemacht ist, das heißt den Respekt vor Ansprüchen, unter denen diejenigen gegen politische Institutionen (Zentralbanken und Staaten) die wichtigsten, weil tragenden Fundamente sind. Damit soll nicht gegen die Sanktionen Einspruch eingelegt werden. Doch ist nötig, einen potenziellen Bruch herauszustellen und dessen Ausmaß zu reflektieren: Wer seine Nachbarn überfällt, muss fortan damit rechnen, monetären Respekt einzubüßen. Daraus könnte angesichts der aktuellen Präzedenz unter Umständen folgen, dass etwaige Ansprüche von Kriegstreibern selbst dann zurückgewiesen werden, wenn sie Mitglieder der G-20-Staaten sind. Also verwandelten sich die Ansprüche eines Aggressors in den Bilanzen der eigenen Zentralbanken im Nu zu bloßen Ziffern.
 
        Diese Militarisierung der Zentralbankbilanzen verlangt eine abwägende Vergegenwärtigung möglicher Langzeitfolgen. Es drängt sich die Frage auf, ob wir die auf Respekt vor Ansprüchen – und nichts anderem! – fußende monetäre Infrastruktur des globalen Kapitalismus nach diesem Krieg je wieder so nutzen können wie vor dem historischen Ereignis ihrer Disruption. Wird sich das Vertrauen in internationale Ansprüche nicht derart fundamental geschwächt finden, dass sich Zentralbanken und ihre Regierungen zukünftig nicht mehr (weitgehend) vorbehaltlos auf den „Vermögenscharakter“ ihrer Ansprüche verlassen dürfen? Sollte sich die Wahrnehmung verfestigen, dass Einlagen bei der EZB oder der US-amerikanischen Fed sogar für mächtige Staaten nicht mehr als bedingungslos respektierte Ansprüche gelten, sondern disponible Vereinbarungen innerhalb einer neuen moral economy sind, die bei politischem Fehlverhalten via Sanktionsbeschluss zurückgewiesen werden können, dürfte es weniger attraktiv werden, derartige Einlagen als Vermögen zu halten. Ein solches gegenwärtig an Plausibilität gewinnendes Szenario könnte zu einer stärkeren Diversifizierung monetärer Infrastrukturen führen. Sie zeichnet sich angesichts der angelaufenen Etablierung von SWIFT-Alternativen und einer zunehmenden Regionalisierung der Weltwirtschaft schon als Trend ab. Zahlungsbeziehungen würden sich dann womöglich in geopolitisch immer schärfer definierten, regionalen Machtblöcken verdichten (etwa indem Nato-Staaten vor allem Ansprüche gegen andere Nato-Staaten zum Nennwert halten). Die intermediären Finanzbeziehungen zwischen solchen Blöcken würden in der Folge punktueller, flüchtiger und natürlich riskanter, weil ihre prospektive Nutzung als Waffe in monetären Kriegshandlungen antizipierbar wäre (was, nebenbei bemerkt, die Schlagkraft einer solchen Waffe perspektivisch vermindert). Faktisch befeuern die durch den Krieg in der Ukraine provozierten Ereignisse jetzt schon die Debatte um digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Sie könnten den internationalen Zahlungsverkehr von solchen Informationsintermediären wie SWIFT unabhängig machen, was gewisse Stimmen als eine wirkmächtige Option begrüßen, welche die Dollar-Dominanz in der Weltwirtschaft herausfordert. Tatsächlich hat eine Mehrheit der Zentralbanken weltweit bereits vor Ausbruch des Krieges entsprechende Pilotprojekte geplant, die im Lichte der jüngsten Geschehnisse sicherlich noch an Relevanz gewinnen.
 
        Auch innen- und wirtschaftspolitische Konsequenzen sind denkbar, nicht zuletzt eine signifikante Verschiebung des Framings monetärer Fragen zugunsten geldpolitischer Ansätze, wie sie die polit-ökonomische Wissenschaft schon länger diskutiert. Aufgrund der Militarisierung von Zentralbankbilanzen, die Devisenreserven aufs Korn nimmt, hat sich ein Umstand offenbart, der gerade die deutsche Seele schockiert, obwohl er für viele Staaten dieser Erde zur Erfahrungswelt ihres Alltags gehört: Unverwandt wurde sichtbar, dass die Abhängigkeit von fremden Zahlungsmitteln zu einem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko werden kann.05
 
        POLITISIERUNG EINER INFRASTRUKTUR
 
        Im Kern beruht monetäre Kriegsführung auf einer radikalen Politisierung des Geldes. Der Vorgang ist auch deshalb schwer zu durchschauen, weil wir gewohnt sind, Geldpolitik für eine eher technische Verwaltung monetärer Vermögen zu halten, obwohl sie faktisch an der Gestaltung individueller und kollektiver Ansprüche arbeitet.06 Kreditwürdigkeit, Zahlungsfähigkeit, Inflation – all diese Begriffe bezeichnen Phänomene, in denen gesellschaftliche Konflikte virulent sind und politisch ausgehandelt werden. Von daher ist die Ansicht, es ginge lediglich um „neutrale“ technische Steuerungseffekte, irreführend. Diese Sorte von Steuerung gibt es in Wahrheit nirgendwo. Wenn Geld derart universelle und ubiquitäre Gelingensbedingungen aufweist – also entweder richtig funktioniert oder gar nicht – dann muss die Herstellung und Überwachung dieser Bedingungen doch technischer Natur sein, eine bloße Verwaltungsdienstleistung, die in den Händen eines mit Ingenieurwissen geschulten Personals liegt. Aufbauend auf diese simple und intuitive Vorstellung verengt der hegemoniale Diskurs das Operationsgebiet der Geldpolitik auf die technische Verwaltung des Geldpreises, für die eine einzige Behörde zuständig ist, die Zentralbank. Damit jede Bäckerin unirritiert darauf vertrauen kann, den Gegenwert des verkauften Brotlaibs zurückzuerhalten, sollte diese Institution mit ihrer technizistisch gefassten Aufgabe aus den parteipolitischen Querelen des demokratischen Alltagslebens möglichst herausgehalten werden, die Zentralbank also unabhängig sein.
 
        Unabhängige Zentralbanken wurden folglich zum Eckpfeiler einer „Politik der Depolitisierung“, die eine institutionelle Trennung von Geld und (Tages-)Politik betrieben hat und stets bemüht war, diese Separierung zu verteidigen.07 Doch verdeutlichen die Sanktionen gegen Russland einer breiten Öffentlichkeit, dass das Geld, diese höchst komplexe Architektur hierarchisierter Ansprüche, stets (auch) ein Politikum war, ein durchaus umstrittener „Stoff“, der Außen- wie Innenpolitiken animierte. Gerade Devisenreserven ausländischer Mächte sind, wie im Augenblick zu lernen ist, keine neutralen Messbestände für verkaufte Waren, sondern Ansprüche gegenüber ganzen Nationen, die sich zurückweisen lassen, sobald jemand in unserer Nachbarschaft ein souveränes Staatsgebilde attackiert und dessen Zivilbevölkerung ermordet. Genauso könnten politische Gemeinschaften allerdings in zukünftigen Situationen vorgehen, sollten andere unsere Ansprüche an sie nicht mehr bedienen können (man denke nur an die Schuldenlast des Globalen Südens). Also wäre dem öffentlichen Diskurs eine höhere Sensibilität zu wünschen, wenn Geld in unserem Namen als Druckmittel eingesetzt wird, etwa in der noch nicht lange zurückliegenden Situation, als im Zuge der Eurokrise südeuropäische EU-Mitglieder wie Griechenland auf die Spur der Troika gezwungen wurden. Warum sollten wir fürderhin nicht rundheraus ablehnen, uns Fragen der Finanzierbarkeit weiterhin als simple Sachverhalte vermeintlich überpolitischen Charakters präsentieren zu lassen? Jetzt, wo wir wissen können, dass es um ein System von Ansprüchen geht, die jederzeit erzeugt, eingefordert oder auch vergeben werden können, das heißt um eine Verhandlungssache, die den Namen „Geldpolitik“ trägt.
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        MODERN MONETARY THEORY
 
        Rückkehr des gesamtwirtschaftlichen Denkens
 
        Michael Paetz
 
        Die Modern Monetary Theory (MMT) ist eine gesamtwirtschaftliche Theorie, die die Funktionsweise des Geldsystems in den Mittelpunkt ihrer Analyse stellt und postkeynesianische Wurzeln hat.01 Sie ist durch ihre Kernthese, dass ein Staat in seiner eigenen Währung keine Insolvenz fürchten muss, in den vergangenen Jahren zunehmend populär geworden. Da bei staatlichen Ausgaben stets neues Geld entsteht, benötigt eine Regierung als Schöpferin der Währung weder Geld aus Steuern noch aus dem Verkauf staatlicher Schuldverschreibungen. Die MMT stellt somit den derzeit elementarsten Gegenentwurf zur Austeritätspolitik dar, die bereits nach 2010 zu einem verlorenen Jahrzehnt im Euroraum geführt hat und auch nach der Pandemie einer wirtschaftlichen Erholung im Wege stehen wird. Zudem lenkt die MMT den Fokus weg von der Finanzierungsfrage der sozial-ökologischen Transformation und diskutiert stattdessen, ob genügend Kapazitäten für deren Umsetzung zur Verfügung stehen. Dies eröffnet neue politische Denkansätze, die es wert sind, diskutiert zu werden.
 
        DAS WÄHRUNGSMONOPOL
 
        Die MMT ist wie eine Linse zu verstehen, mit der sich die Zusammenhänge des modernen Geldsystems schärfer erkennen lassen. Sie sieht die Fähigkeit, mit Geld Steuern zu zahlen, als die konstitutive Grundlage, die einen Gegenstand zu Geld macht und ihm Wert verleiht. Die Grundsätze der Theorie lassen sich am besten anhand eines vereinfachenden Beispiels erklären. Betrachten wir hierzu die hypothetische Gründung eines neuen Staates, dessen Einwohner:innen ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Regierung für ein funktionierendes Gemeinwesen sorgt. Hierfür werden Güter (Waren und Dienstleistungen) benötigt, um ein Bildungs- und Gesundheitssystem, ein Straßennetz, ein Rechtssystem und so weiter zu gewährleisten. Die Regierung bezahlt Arbeiter:innen, die diese Güter herstellen, mit einer selbst geschaffenen Währung. Damit dieses Geld von allen angenommen wird, erhebt der Staat zudem eine Steuer, die nur in dieser Währung gezahlt werden kann. Da jede:r Steuern zahlen muss, besteht ein reges Interesse daran, das staatliche Geld zu erlangen. Es wird daher auch zwischen den Einwohner:innen gegen Leistungen getauscht, wodurch auch die Personen das staatliche Geld erhalten, die ihre Güter nicht direkt an die Regierung verkaufen. Die staatliche Währung setzt sich im Privatsektor als Zahlungsmittel durch.
 
        Um Ausgaben zu tätigen, teilt die Regierung also ihre eigenen Gutscheine aus, die sie zur Tilgung von Steuerschulden (und Gebühren) akzeptiert. Aus Sicht des Privatsektors (private Haushalte und Unternehmen) handelt es sich um Steuergutschriften, die als Zahlungsmittel verwendet werden und Teil des privaten Geldvermögens sind. Da Steuern nur gezahlt werden können, nachdem die staatlichen Gutscheine in Umlauf gebracht wurden, können staatliche Ausgaben nicht durch Steuern finanziert werden. Die Regierung kann sich vom Privatsektor auch kein Geld leihen, indem sie Schuldverschreibungen (Staatsanleihen) verkauft, solange niemand vorher das staatliche Geld erhalten hat. In unserem Beispielstaat muss die Regierung zunächst Geld ausgeben, damit im Anschluss die Einwohner:innen mit ihren Einnahmen Steuerschulden tilgen oder Staatsanleihen kaufen können.
 
        Steuern dienen folglich nicht der Finanzierung des Staates, sondern dazu, der staatlichen Währung Akzeptanz zu verleihen (taxes drive money). Dadurch erhält die Regierung die Möglichkeit, alles kaufen zu können, was in der eigenen Währung angeboten wird und kann so für ein funktionierendes Gemeinwesen sorgen. Übersteigen die Ausgaben der Regierung ihre Steuereinnahmen, gelangen mehr Steuergutschriften in den Privatsektor. Die „Staatsverschuldung“ entspricht der Summe aller sich im Umlauf befindlichen Steuergutschriften, die vom Privatsektor als Geldvermögen gehalten werden. Historisch lassen sich viele Beispiele finden, die der obigen Darstellung staatlichen Geldes ähneln. So verwendete die britische Regierung im 18. Jahrhundert Kerbhölzer, um Soldaten zu bezahlen. Die Regierungshölzer wurden vom Staat nicht durch Edelmetalle gedeckt, dienten ausschließlich zur Zahlung von Steuern und wurden auch im Privatsektor als Zahlungsmittel genutzt.
 
        GRUNDLAGEN EINES MODERNEN GELDSYSTEMS
 
        Das heutige Geldsystem ist offensichtlich sehr viel komplexer. Für einen monetär souveränen Staat sind die Grundprinzipien aber die gleichen. Monetäre Souveränität besteht, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
 
        Die Regierung besitzt erstens das Währungsmonopol, das heißt sie bestimmt, welche Mittel sie zur Tilgung von Steuerschulden (und anderen Zahlungen an den Staat) akzeptiert, und ist die einzige Institution, die diese Mittel herstellen darf. Zweitens garantiert die Regierung keinen festen Umtauschkurs der eigenen Währung in ein Edelmetall oder eine andere Währung. Die Regierung verschuldet sich drittens nicht in Fremdwährung.
 
        Unter diesen Voraussetzungen kann eine Regierung jederzeit zusätzliche Währungseinheiten (Steuergutschriften) erschaffen, ohne befürchten zu müssen, dass sie diese gegen ein Edelmetall oder eine andere Währung tauschen muss, die sie selber nicht herstellen kann. Zudem muss sie sich keine Fremdwährung leihen, um Auslandsschulden zu begleichen. Der Grad der monetären Souveränität fällt für verschiedene Länder sehr unterschiedlich aus. Die USA besitzen derzeit den höchsten Grad der monetären Souveränität, da ihre Währung sogar international akzeptiert wird. Regierungen, die sich in ausländischer Währung verschulden, weil sie dringend Güter aus dem Ausland beziehen müssen, haben eine geringere monetäre Souveränität. Aber auch diese Länder können mit dem Blick durch die MMT-Linse lernen, welche Möglichkeiten ihr Geldsystem bietet.02
 
        Das Währungsmonopol haben Regierungen heute in der Regel auf ihre Zentralbank übertragen, die als einzige Institution Bargeld herausgeben darf. Geschäftsbanken können zudem Guthaben auf Konten der Zentralbank besitzen, die man als Reserven bezeichnet. Bargeld und Reserven sind die modernen Steuergutschriften, also die ausschließlich von der Zentralbank geschaffene staatliche Währung. Bei der Kreditvergabe schaffen Banken zwar ihr eigenes Geld (Sichtguthaben auf privaten Bankkonten), sind aber verpflichtet, dieses bei Bedarf jederzeit gegen Bargeld zu tauschen. Zudem werden jegliche Zahlungen an die Regierung vom Bankensektor ausschließlich mit Reserven getätigt. Banken dienen als Vermittler zwischen Privatsektor und Regierung, indem sie die Guthaben ihrer Kunden Eins-zu-Eins gegen die staatliche Währung tauschen. Deswegen wird das private Geld der Banken als Zahlungsmittel akzeptiert. Auch im modernen Geldsystem sichert die Auferlegung von Steuern die Akzeptanz der einheimischen Währung, obgleich die Zahlungsmittelversorgung von Privatbanken und nicht von der Regierung organisiert wird.
 
        Staatsausgaben werden auch in der realen Welt durch Schaffung zusätzlicher Währung getätigt. Dies geschieht mithilfe der eigenen Zentralbank, die hierfür die Reserveguthaben der Geschäftsbanken erhöht. Im Gegenzug schreiben die Geschäftsbanken den Zahlungsempfänger:innen der staatlichen Ausgaben die entsprechende Summe auf ihrem Bankkonto gut. Wenn die Regierung am Ende des Monats eine Mitarbeiterin des Bundestages bezahlt, erhält ihre Geschäftsbank zusätzliche Reserveguthaben bei der Bundesbank und die Mitarbeiterin Guthaben auf ihrem Bankkonto. Die Ausgabe erhöht also sowohl die staatliche Geldmenge (Währung in Form von Reserven) wie auch die private (die Sichtguthaben der Mitarbeiterin). Vereinfacht gesagt: Der Staat gibt immer Geld aus, das es vorher nicht gab.
 
        STEUERN UND STAATSANLEIHEN
 
        Steuern und Staatsanleihen können auch in der Wirklichkeit Staatsausgaben nicht finanzieren, weil der Privatsektor die staatliche Währung nicht selber herstellen kann. Es besteht aber die Möglichkeit, einen Kredit bei einer Zentralbank aufzunehmen, um Reserven zu erhalten. Leiht sich eine Geschäftsbank Reserven, um beispielsweise eine deutsche Bundesanleihe zu kaufen, muss sie hierzu Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegen. Die beliebtesten Sicherheiten im Kreditverkehr zwischen Geschäftsbanken und Zentralbank sind wiederum Staatsanleihen. Banken leihen sich also von der einheimischen Zentralbank staatliches Geld, um eine staatliche Schuldverschreibung zu kaufen, die von ihnen wiederum als Sicherheit für den Zentralbankkredit verwendet werden kann. Dieser monetäre Kreisverkehr ändert nichts daran, dass ein Staat die einheimische Währung zunächst in Umlauf bringen muss, bevor er Steuern einziehen oder Anleihen verkaufen kann. Das geschieht entweder über seine Ausgaben oder über Kredite seiner Zentralbank.
 
        Warum aber verkauft eine Regierung dann überhaupt Staatsanleihen? Staatliche Schuldverschreibungen dienten historisch dazu, einen positiven Zinssatz zu etablieren. Banken benötigen Zentralbankguthaben, um den täglichen Überweisungsverkehr untereinander zu verrechnen. Wenn eine Bank am Ende des Geschäftstages mehr Überweisungen getätigt als empfangen hat, muss sie den anderen Banken die Differenz in Form von Reserven zahlen. Banken leihen sich hierzu gegenseitig Reserven auf dem sogenannten Interbankenmarkt. Der Zins auf diesem Markt beeinflusst den privaten Kreditzins der Banken. Wenn die Reserveguthaben des Bankensektors steigen, sind die Banken bereit, diese zu einem geringeren Zins zu verleihen. Da bei jeder Staatsausgabe die Reserveguthaben des Bankensektors steigen, führen Staatsausgaben dazu, dass der Zins im Interbankenmarkt fällt, sofern die zusätzlichen Reserven nicht durch den Verkauf von Staatsanleihen wieder eingezogen werden. Der Verkauf staatlicher Schuldverschreibungen war also ein geldpolitisches Instrument, um die Zinsen zu steuern.03 Heutzutage werden die Reserveguthaben der Geschäftsbanken von der Zentralbank verzinst. Da keine Geschäftsbank ihre Reserven zu einem geringeren Zins an andere Banken verleihen wird, werden Staatsanleihen daher nicht mehr benötigt, um einen Minimumzins zu etablieren.
 
        Steuern sichern zuallererst die Akzeptanz der staatlichen Währung, erfüllen aber auch weitere wichtige Aufgaben. Sie können eine gesellschaftlich unerwünschte Einkommens- und Vermögensverteilung korrigieren, indem hohe Einkommen und Vermögen überproportional besteuert werden. Wer sich hierfür stark macht, sollte seine Steuererhöhungswünsche aber nicht mit Finanzierungsmotiven begründen. Hierdurch erhalten die Vermögenden nämlich eine Machtposition, die ihnen nicht gebührt. Wer staatliche Ausgaben mit der Besteuerung von Vermögenden verknüpft, wird immer wieder hören müssen, dass der Staat mit dem Geld seiner Steuerzahler:innen sorgsamer umgehen müsse. Der Staat ist jedoch nicht darauf angewiesen, die eigenen Steuergutschriften von seinen Bürger:innen einzusammeln, da er diese über seine Zentralbank unbegrenzt selber herstellen kann.
 
        Einkommensabhängige Steuern sind zudem ein automatischer Stabilisator, der den Konjunkturverlauf glättet. Weil in konjunkturell schlechten Jahren aufgrund der geringeren Verdienste weniger Steuern gezahlt werden, werden die Einkommen nach Steuerabzug in einer Krise nicht so stark belastet und der private Konsum geglättet. Dies erkennt man daran, dass in allen Jahren, in denen die deutsche Regierung keine Rekordsteuereinnahmen verzeichnet, die Privatwirtschaft schwächelt, wie etwa in den Jahren der Corona-Pandemie oder der Finanzkrise. Wenn in einem Aufschwung die Einkommen hingegen schneller steigen, steigen auch die Steuerzahlungen und der Konsum wird gedämpft, was einer Überhitzung mit möglicherweise steigenden Inflationsraten vorbeugt. Nicht zuletzt haben Steuern auch eine Lenkungsfunktion. Durch Steuern lassen sich umweltschädliche Produkte verteuern, um diese unattraktiver zu machen und den Konsum umweltfreundlicher Produkte anzuregen.
 
        POLITISCH AUFERLEGTE RESTRIKTIONEN
 
        Obgleich ein monetär souveräner Staat finanziell grundsätzlich nicht beschränkt ist, können politische Regeln existieren, die seinen Spielraum bewusst eingrenzen. In Deutschland ist so eine politisch gewollte Restriktion die Schuldenbremse, auf der Euro-Ebene sind es die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Die meisten Zentralbanken dürfen staatliche Ausgaben zudem nur dann durchführen, wenn die Regierung zuvor über Steuern oder den Verkauf von Schuldverschreibungen ein Guthaben auf ihrem Zentralbankkonto angehäuft hat. Darüber hinaus ist es den meisten Zentralbanken untersagt, ihrer eigenen Regierung Schuldverschreibungen direkt abzukaufen. Die Staaten wurden hierdurch von den Bewertungen des Finanzmarktes abhängig gemacht, obwohl dies überhaupt nicht nötig wäre.
 
        Solche Regeln wurden eingeführt, weil orthodoxe Ökonom:innen demokratisch gewählten Politiker:innen misstrauen. Sie befürchten, dass eine finanziell unbeschränkte Regierung insbesondere vor Wahlen der Versuchung unterliegt, durch zusätzliche Ausgaben im öffentlichen Sektor die Arbeitslosigkeit zu senken. Es könne dann passieren, dass eine sich selbst verstärkende Spirale aus steigenden Löhnen und Preisen zu immer höheren Inflationsraten führe. Die Zentralbank müsse dann die Zinsen erhöhen, um private Kredite zu verteuern. Dies wiederum würde die private Investitionsgüternachfrage senken und die Arbeitslosigkeit wieder erhöhen. Die gestiegene Arbeitslosigkeit sollte die Arbeitnehmer disziplinieren und so die Lohn-Preis-Spirale stoppen. Diese Logik folgt aus der Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote, die seit den 1980er Jahren die wissenschaftliche Grundlage für die Ausgestaltung von Geld- und Fiskalpolitik darstellt. Staatliche Haushaltsdefizite würden demnach langfristig immer private Investitionen verdrängen (crowding out). Die gesamtwirtschaftliche Steuerung der privaten Nachfrage sollte daher von einem politisch unabhängigen Expertengremium in der Zentralbank übernommen werden. Nur in absoluten Notfällen, in denen private Investitionen auch bei sinkenden Zinsen nicht ansteigen, sollte eine Regierung mit Haushaltsdefiziten die private Nachfrage ergänzen, um eine Rezession schneller zu beenden.
 
        Diese seit den 1990ern auch als Inflationssteuerung bekannte Strategie ist nicht nur aus Sicht der MMT gescheitert. Ob die Geldpolitik jemals in der Lage war, über den Leitzins die Investitionen ausreichend präzise zu steuern, kann bezweifelt werden, da für die Investitionsentscheidungen der Unternehmen die erwarteten Umsätze deutlich wichtiger sind als die Kreditzinsen. Bestenfalls nach den Ölpreisschocks der 1970er Jahre haben die enorm hohen Zinssätze gegebenenfalls die Investitionen zusätzlich hemmen können. Der Einfluss der Arbeitslosigkeit auf die Inflationsrate ist zudem sehr schwach und instabil, wie selbst Mainstream-Ökonom:innen seit einigen Jahren zugeben.04 Auch dieser Zusammenhang lässt sich empirisch allenfalls für die 1970er Jahre nachweisen.
 
        Aus Sicht der MMT ist die Geldpolitik daher ein stumpfes Schwert. Die Zentralbanken sind darauf angewiesen, dass der Privatsektor aufgrund geringerer Zinsen seine Investitionsausgaben erhöht. Staatliche Haushaltsdefizite erhöhen hingegen die Nachfrage direkt und regen aufgrund steigender Umsatzerwartungen auch private Investitionen an (crowding in). Sie können so dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit zu senken und die zukünftigen Kapazitätsgrenzen zu erweitern. Daher sollte die Regierung die gesamtwirtschaftliche Stabilisierung übernehmen und von ihrer Zentralbank unterstützt werden. Dass dies auch dazu führen kann, dass zu hohe Ausgaben die Inflationsrate nach oben treiben, wird von der MMT nicht bestritten. Der staatliche Haushalt muss aber von einem demokratisch legitimierten Parlament entschieden werden, das sich im Gegensatz zum Zentralbankrat regelmäßig vor seinen Wähler:innen verantworten muss. Diese werden eine Regierung auch an der Höhe der Inflationsrate bewerten. Die Regierenden wissen und berücksichtigen das, weil sie wiedergewählt werden wollen.
 
        Zudem ist eine vollständige Zentralbankunabhängigkeit lediglich ein theoretisches Konzept, das tatsächliche Abhängigkeiten verschleiert. Eine Regierung kann die Regeln einer Zentralbank jederzeit ändern – mit guten wie schlechten Motiven. Die Zentralbank weiß das und wird daher im Normalfall die eigene Regierung nicht hängen lassen, um zumindest ihre formale Unabhängigkeit zu bewahren. Aus diesem Grund haben nahezu alle Zentralbanken nach Ausbruch der Pandemie ihre Regierungen (direkt oder indirekt) unterstützt. So hat die Bank of England der britischen Regierung eine unbegrenzte Kreditmöglichkeit eingeräumt. Und auch die EZB hat mit ihren Anleihekaufprogrammen dafür gesorgt, dass kein Euro-Mitgliedsland eine Insolvenz fürchten muss. Zentralbanker:innen haben eingesehen, dass die derzeitige Krise nur mit höheren Staatsausgaben erfolgreich bekämpft werden kann.
 
        FUNKTIONALE STATT SOLIDE STAATSFINANZEN
 
        Aus MMT-Sicht sollte eine Regierung, die keinen finanziellen Grenzen unterliegt, eine Vollbeschäftigungsstrategie verfolgen. Der US-Ökonom Abba Lerner schlug bereits in den 1940er Jahren vor, die staatliche Finanzpolitik ausschließlich danach zu bewerten, welche Ergebnisse sie erzielt, und nicht anhand der überkommenen Vorstellungen konservativer Haushaltspolitiker:innen. Er bezeichnete dies als „funktionale Finanzpolitik“.05 Wenn der Privatsektor nicht genügend Nachfrage erzeugt, weil er lieber sein Nettogeldvermögen (Ersparnis) erhöhen möchte statt Ausgaben zu tätigen, kann nur der Staat als Schuldner der letzten Instanz den privaten Sparwunsch erfüllen. Denn die Gutschriften der Regierung sind ja Teil des privaten Geldvermögens. Zudem kann die Zentralbank jede Rechnung der Regierung in der einheimischen Währung begleichen.
 
        Die Restriktionen eines monetär souveränen Staates sind nicht finanzieller, sondern realer Natur. Solange genügend Arbeitskräfte, Maschinen und Know-how vorhanden sind, um ein Vorhaben umzusetzen, sollte es nicht an der Finanzierbarkeit scheitern. Sollten die Ressourcen einer Volkswirtschaft hingegen voll ausgelastet sein, kann eine Regierung keine zusätzlichen Leistungen mehr erwerben und steht unweigerlich in Konkurrenz mit dem Privatsektor um die dann knappen Güter. Der Staat müsste höhere Löhne und Preise bieten als der Privatsektor und würde so die Inflationsrate nach oben treiben.
 
        Sehr wahrscheinlich werden aber auf dem Weg zur Vollbeschäftigung die Preise bereits beginnen, schneller zu steigen, weil einige Branchen ihre Kapazitätsgrenzen erreichen und dann bereit sind, höhere Löhne als ihre Konkurrenten zu zahlen und/oder ihre Gewinne zu erhöhen. Handelt es sich hierbei um ein temporäres Phänomen, weil die Kapazität durch Investitionen ausgeweitet wird und das erhöhte Angebot die Preise dann wieder zu Fall bringt, kann man eine zeitweise höhere Inflationsrate tolerieren. Die Angebotsausweitung lockert schließlich die zukünftigen Kapazitätsgrenzen und ist daher zu begrüßen. Sollten die höheren Preissteigerungsraten sich jedoch zu einer Lohn-Preis-Spirale entwickeln, muss die Regierung entweder ihre Ausgaben reduzieren, etwa indem geplante Investitionen verschoben werden, oder die Steuern erhöhen, um die für den privaten Konsum zur Verfügung stehenden Einkommen zu verringern.
 
        RELEVANZ FÜR DEUTSCHLAND UND DIE EUROZONE
 
        Wenn ein Staat seine Ausgaben mit den eigenen Gutschriften bestreitet und die Zinsen auf diese durch seine Zentralbank selbst bestimmen kann, sollte er seine Finanzpolitik an sozialpolitischen und ökologischen Kriterien ausrichten (und dabei natürlich auch die Inflationsrate berücksichtigen).06 Ein Staat, der nichts gegen eine Krise unternimmt, wird ohnehin keinen ausgeglichenen Haushalt realisieren können, weil ihm die Einnahmen wegbrechen. Dies ließ sich leidvoll in der Euro-Krise erkennen, in der die Austeritätspolitik den Anstieg der Staatsschuldenquoten nicht stoppen konnte. Und auch die Sparpolitik des deutschen Finanzministers Hans Eichel (SPD) nach dem Platzen der New-Economy-Blase Anfang der 2000er Jahre hat lediglich dazu geführt, dass Deutschland die „rote Laterne“ Europas trug, ohne eine Haushaltskonsolidierung zu erreichen.
 
        Nationale Schuldenbremsen und europäische Vorgaben zu staatlichen Haushaltsdefiziten und Schuldenquoten sind wirtschaftlich schädlich und haben eine Erholung des Euroraums nach der Finanzkrise bis heute verhindert. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte daher dringend an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Langfristig sollte der Euroraum zu einer Fiskalunion ausgebaut werden, in der die EZB mit einem europäischen Finanzministerium kooperiert. Kurzfristig müssen den nationalen Regierungen größere Spielräume gewährt werden. Zudem muss die EZB die Zahlungsfähigkeit der Mitgliedsländer dauerhaft sicherstellen.07 Sollte nach der Pandemie hingegen die Austeritätspolitik zurückkehren, droht ein weiteres verlorenes Jahrzehnt. Dies würde die Populist:innen stärken und die Zukunft der Eurozone gefährden.
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        KRYPTOWÄHRUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG IM FINANZSYSTEM
 
        Moritz Hütten
 
        Innovativ zu sein und innovativ zu agieren, ist heute ein Imperativ in allen Wirtschaftsbereichen, insbesondere auch im Finanzsystem. Prozesse sollen kostengünstiger, effizienter, aber auch flexibler, Produkte dynamischer, zugänglicher und individueller werden. Dazu sollen neue Zieldimensionen erreicht werden, die lange vernachlässigt wurden, wie die ökologische und soziale Nachhaltigkeit.
 
        Große Hoffnungen für die Neugestaltung des Finanzsystems ruhen heute auf den unterstellten Potenzialen der Digitalisierung und spekulativer Digitaltechnologien. Fortschritte in der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien haben schon in den vergangenen Jahrzehnten das Finanzsystem entscheidend geprägt. Die Entstehung des modernen Finanzsystems wäre ohne sie undenkbar. Die Aktivitäten des Finanzsystems werden heute von sehr unterschiedlichen Technologien geprägt: Das Repertoire reicht von mondänen Technologien wie der E-Mail bis zum Hightech-Wettrüsten des Hochfrequenzhandels; von jahrzehntealten Mainframes bis zu modernen Userinterfaces im Onlinebanking.
 
        Eine spekulative Digitaltechnologie, die sich im vergangenen Jahrzehnt entwickelt hat und ursprünglich Banken und andere Finanzintermediäre überflüssig machen sollte, sind Kryptowährungen. Sie kamen 2008 mit der ersten Anwendung Bitcoin auf. Seitdem wurden Tausende weitere Versionen in Umlauf gebraucht. Es handelt sich um alternative digitale Gelder, die nicht von Banken oder Zentralbanken verwaltet werden, sondern von einem Netzwerk global verteilter Computer. Sie verdanken ihren Namen der Nutzung von kryptografischen Technologien. Kryptografie ist die Wissenschaft vom Ver- und Entschlüsseln von Informationen. Im Falle von Kryptowährungen werden kryptografische Technologien eingesetzt, um die Schöpfung, Knappheit und Versendung von digitalen Geldern zuverlässig abzusichern.
 
        Im Kern bauen Kryptowährungen auf dem Misstrauen gegenüber Banken, Zentralbanken und vor allem gegenüber dem Staat auf. Der oder die Erfinder der ersten Kryptowährung Bitcoin waren der Ansicht, dass die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass jemand die Kontrolle über das Geldsystem missbraucht, ist, niemandem die Kontrolle zu überlassen. Anstatt die Kontrolle über die digitale Buchführung einer zentralen Instanz wie einer Bank zu überlassen, ist sie bei Kryptowährungen wettbewerblich organisiert. Global verteilte Computer (vermehrt auch große Rechenzentren) konkurrieren darum, durch die Lösung eines kryptografischen Puzzles die nächste „Seite“ der gemeinsamen Buchführung schreiben zu dürfen. Anstatt von Seiten spricht man bei Kryptowährungen von „Blöcken“ von Transaktionen, die durch die Lösung des kryptografischen Puzzles so miteinander verkettet sind, dass sie sich rückwirkend kaum manipulieren lassen. Als Anreiz für die Erbringung der Rechenleistung erhält derjenige, der das rechenintensive Puzzle zuerst löst, eine Belohnung in der Währung des jeweiligen Netzwerks, die heute auf Onlinebörsen leicht gegen Tausende von Dollar oder Euro eingetauscht werden kann. Zwar ist der Wert von Kryptowährungen nicht durch Staaten garantiert, der rege Onlinehandel hat jedoch trotzdem (oft stark schwankende) Wechselkurse in bestehende Währungen etabliert.
 
        Entgegen ihrem ursprünglichen Ziel erfreuen sich Kryptowährungen bei Finanzinstituten wachsender Beliebtheit. Selbst Zentralbanken, deren Macht Bitcoin ursprünglich in Frage gestellt hat, setzen sich heute mit ähnlichen Anwendungen in Form digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) auseinander.01 Abseits der Rolle als Technikinnovation haben Kryptowährungen auch immer wieder mit Spekulationswellen und enormen Kurssprüngen auf sich aufmerksam gemacht, weshalb einige Beobachter*innen eher den Vergleich zu den großen Finanzmarktmanien der Vergangenheit ziehen. Wie sind Kryptowährungen entlang dieser widersprüchlichen Wahrnehmung einzuordnen?
 
        Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten und eine wichtige Unterscheidung einzuführen. In einem Blogpost hat der Software-Engineer Stephen Diehl zur Euphorie um Kryptowährungen bemerkt, dass diese eher von der Finanzbranche ausgeht, während viele Software-Spezialist*innen eher frustriert und enttäuscht sind.02 Er beschreibt die zugrundeliegende Technologie als kaum funktional. Gleichzeitig wechseln heutzutage Milliardenbeträge in Kryptowährungen den/die Besitzer*in. Es gilt also, zwischen zwei Ebenen zu trennen und Kryptowährungen einmal als Technikinnovation und einmal als Finanzinnovation zu diskutieren. Auch wenn beide Begriffe ähnlich erscheinen, sind sie doch verschieden. Warum halten einerseits manche Menschen Kryptowährungen als Technik für innovativ – und manche nicht? Was macht andererseits Kryptowährungen als Finanzprodukt attraktiv – und welche Implikationen ergeben sich aus der Antwort auf diese Frage?
 
         
          Abbildung: Kursverlauf Bitcoin in Euro
 
          [image: Der Kurs von Bitcoin in Euro stieg seit 2015 stark, aber auch sehr schwankend an. 2017  stieg er erstmals auf über 15 000 Euro, um 2018 auf unter 5 000 zu sinken. In der Corona-Krise stieg der Kurs auf über 50 000 Euro an, stürzte kurz darauf auf unter 30 000 ab, stieg wieder auf fast 60 000 an, stürzte dann wieder auf etwa 30 000 Euro ab. Aktuell bewegt er sich um die 40 000 Euro.] 
          Quelle: Bitcoin in Euro, 8.4.2022, www.google.com/finance/quote/BTC-EUR?hl=de&window=MAX.
 
        
 
        KRYPTOWÄHRUNGEN ALS TECHNIKINNOVATION
 
        Im technischen Kern geht es um ein Koordinationsproblem in einer verteilten Netzwerkstruktur. Obwohl es heute viele verschiedene Kryptowährungen gibt, lässt sich deren Grundprinzip am besten anhand des Bitcoin erklären. Bitcoin wurde 2008 in einem Whitepaper von einem Autor oder einer Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto vorgestellt. Der erste Satz formuliert das ambitionierte Ziel für Bitcoin: „A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.“03
 
        Bitcoin soll also ermöglichen, dass sich zwei Personen eine Form elektronischen Geldes direkt schicken können, ohne eine Finanzinstitution zwischenzuschalten. Wer heute eine Überweisung tätigt, tut dies nicht direkt, sondern erteilt einer Bank den Auftrag, einen Betrag von einem Konto auf ein anderes zu buchen. Die Rechte von Kund*innen sind zwar vertraglich geregelt, technisch handelt es sich aber um ein hierarchisches Verhältnis, bei dem die Kontrolle bei der Finanzinstitution verbleibt. Der direkte Peer-to-Peer-Ansatz soll die Finanzinstitution aus dem Prozess ausgliedern, was man als „Disintermediation“ bezeichnet. „Peer-to-Peer“ meint dabei ein Netzwerk von Computer-Verbindungen, bei denen die beteiligten Rechner einander mehr oder minder gleichgestellt sind.
 
        Double-Spending
 
        Jedes digitale Geldsystem muss mit zwei widersprüchlichen Medien umgehen. Das Geldmedium, etwa eine Silbermünze, ist knapp, das Digitale dagegen kann beliebig oft verlustfrei kopiert werden. Im Buchungssystem der Banken wird das Problem hierarchisch gelöst, weil Regeln asymmetrisch durchgesetzt werden können. Wie soll ein Netzwerk aus gleichberechtigten Computern jedoch verhindern, dass Geldbeträge mehrfach ausgegeben werden?
 
        Die Lösung dieses „Double-Spending“-Problems ist der eigentliche technisch-innovative Beitrag von Bitcoin. Nakamoto beschreibt diese Lösung als „timestamp[ing] transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work“.04 Das bedeutet, dass Computer einen rechenintensiven Arbeitsnachweis erbringen, durch den sie dem Netzwerk bestätigen, zu welchem Zeitpunkt eine Transaktion aufgegeben wurde. Wenn die Reihenfolge der Transaktionen bekannt ist, lässt sich leicht überprüfen, ob der zu sendende Betrag noch vorhanden ist.
 
        Der Arbeitsnachweis, im Englischen „Proof-of-Work“ (PoW) genannt, beschreibt das Verfahren, dass Bitcoin zuverlässig und sicher macht, weil es eine Einigung über die zeitliche Reihenfolge von Transaktion trotz verteiltem Netzwerk erzielt, ist jedoch auch für den astronomischen Energieverbrauch von Bitcoin verantwortlich. PoW ist zugleich ein Konsensmechanismus, weil es dem gesamten Netzwerk erlaubt, eine Einigung über den aktuellen Stand der gemeinsamen Buchführung zu erzielen.
 
        Beim PoW kommen zwei Eigenschaften zusammen: erstens lässt er sich kaum fälschen, weil das gesuchte Muster nur durch intensive Rechenarbeit gefunden werden kann; zweitens können andere Netzwerkteilnehmer*innen weit weniger aufwendig prüfen, ob die Lösung stimmt. Im Ergebnis sorgt das Verfahren dafür, dass der/die Erbringer*in der richtigen Lösung einmalig zum Schreiben der nächsten Seite der gemeinsamen Buchführung berechtigt wird, weil er sich durch den nachweislichen Energieverbrauch als jemand ausweist, der in den Erhalt des Netzwerks „investiert“ ist.
 
        In der Nomenklatur von Bitcoin wird der Vorgang als „Mining“ bezeichnet, also eine Art Rohstoffabbau. Das liegt daran, dass das Finden der Lösung mit einem fixen Betrag frisch geprägter Bitcoins vergütet wird; zugleich weckt die frenetische Suche nach der passenden Lösung Assoziationen mit der Suche nach Gold und Edelmetallen. Durch diesen Aufbau ist es möglich, dass das Netzwerk von sich einander fremden Teilnehmer*innen betrieben wird, weil sich die Beteiligten für jeden Schreibvorgang erneut als hinreichend investiert in den Erhalt des Netzwerks ausweisen müssen.05
 
        Blöcke, Ketten, Vertrauen
 
        Der letzte wichtige Aspekt taucht im eingangs wiedergegebenen Satz als „hash-based proof-of-work“ auf. Damit wird der erbrachte Arbeitsnachweis noch einmal präzisiert. Der Arbeitsnachweis erbringt nicht nur die Lösung für eine aufwendige Rechenaufgabe, sondern erbringt diese Lösung in Form eines „Hashs“, einer Art spezifische Prüfsumme, durch die sich nachvollziehen lässt, welche Transaktionen in einem Block enthalten sind.
 
        Im Ergebnis führt das dazu, dass die Veränderung eines beliebigen vorangegangen Blocks dazu führt, dass die neue Prüfsumme nicht mehr zu den folgenden Prüfsummen passt und der Manipulationsversuch auffliegt. Die Verbindung aus PoW-Verfahren und Hashing macht es praktisch unmöglich, die Transaktionshistorie von Bitcoin rückwirkend zu verändern.06
 
        Der technische Aufbau wird in der medialen Darstellung oft als vertrauenslos und unveränderlich beschrieben. Der Soziologe Niklas Luhmann sagt über das Vertrauen: „Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre.“07 Vertrauen findet dort statt, wo sich das Gegenüber auch anders verhalten könnte. Die Vertrauenslosigkeit von Bitcoin beschreibt den Aufbau, bei dem die Einhaltung des Regelwerks des Netzwerks und die Teilnahme daran ein und dasselbe ist. Das Regelwerk des Netzwerks ist so eng gefasst, dass es praktisch unmöglich ist, sich abweichend zu verhalten, ohne vom Netzwerk ausgeschlossen zu werden. Die eigentliche technische Innovation von Kryptowährungen ist dieser Koordinationsmechanismus für ein verteiltes Netzwerk aus unbekannten Akteuren. Aus dem Open-Source-Charakter des Bitcoin resultiert zudem die Möglichkeit, aus dessen Programmcode eigene Alternativversionen und -währungen zu entwickeln. Im Ergebnis hat das zur Entstehung tausender Kryptowährungen geführt.
 
        KRYPTOWÄHRUNGEN ALS FINANZINNOVATION
 
        Bitcoin und viele alternative Kryptowährungen bauen auf zwei altbekannten Strömungen der Geldtheorie auf: dem Metallismus einerseits und den Ideen privaten Geldwettbewerbs andererseits.
 
        Der Metallismus geht davon aus, dass der Wert des Geldes historisch zumeist den verarbeiteten Materialien entspringt, wie Gold oder Silber.08 Schon die Nomenklatur von Bitcoin macht den Einfluss des Metallismus deutlich. „Coin“, zu Deutsch Münze, ist der Archetyp „harten“ Geldes und eng verwoben mit der ursprünglichen Idee wertiger Metalle. Auch das „Mining“, das nicht nur der Aufrechterhaltung der gemeinsamen Buchführung, sondern der Schöpfung neuer Bitcoins dient, schlägt den Bogen zum Abbau wertvoller Edelmetalle. Durch die einprogrammierte Mengenbegrenzung auf 21 Millionen Bitcoin wird zudem eine künstliche Knappheit analog zu knappen Edelmetallen erzeugt. Passend dazu wurde auch schon sehr früh der Begriff des „digitalen Metallismus“ geprägt.09
 
        Dieser digitale Metallismus wird durch einen zweiten Ansatz ergänzt, den wir am ehesten in den Arbeiten des Ökonomen und Philosophen Friedrich A. von Hayek wiederfinden. In seinem 1976 erschienenen Buch „The Denationalisation of Money“ entwickelt er die Vision eines Geldsystems, in dem Geld nicht von staatlichen Stellen ausgegeben wird, sondern von privaten Geldanbietern, die im ständigen Wettbewerb stehen.10 Dieser geldtheoretische Ansatz passt sehr gut zur Open-Source-Mentalität, die immer die Option aufzeigt, dass jemand, dem die Stoßrichtung eines Projekts nicht gefällt, stattdessen seine eigene Version aufsetzen kann und soll.
 
        Warum machen diese zwei altbekannten Ansätze Kryptowährungen aber vermehrt zum Darling der Finanzbranche? Der digitale Metallismus gibt Kryptowährungen ein Doppelleben als Tauschmedium einerseits und als Spekulationsobjekt andererseits. Als Tauschmedium halten sich die Vorteile von Kryptowährungen, zumindest im Vergleich zu den Bezahldiensten, die ansonsten im Globalen Norden verfügbar sind, stark in Grenzen. Auch wenn Verfechter von Kryptowährungen gerne vermeintliche oder wirkliche Erfolgsgeschichten von Finanzinklusion und Akzeptanz erzählen, ist der Hauptbeitrag für das Finanzsystem heute die Schaffung von Volatilität. Kryptowährungen liefern dabei vor allem ein Narrativ, die mit dem digitalen Metallismus und der unterstellten Knappheitsdynamik eine formale Existenzberechtigung als investierbares Asset liefert, dessen Preise sich sehr stark von vermeintlich realen Faktoren wie der Nutzung als Tauschmittel entkoppelt haben. Kryptowährungen sind faktisch eher spekulative Anlageobjekte als Währungen.
 
        Abseits der technischen und finanziellen Dimension gibt es noch drei Unterpunkte die hier gesondert aufgeführt werden, weil sie in aktuellen Debatten um Kryptowährungen präsent sind: der Stromverbrauch, Sicherheitsbelange und der Umgang mit Anleger*innen.
 
        STROM UND SICHERHEIT
 
        Bitcoin verbrauchte 2021 0,55 Prozent des globalen Energieaufkommens – etwa so viel wie Malaysia oder Schweden.11 Um die Buchführung von Bitcoin zu stören, müsste man genug Strom verbrauchen, um den Mehrheitsanteil der Rechenleistung des Netzwerks zu erbringen. Dass der Stromverbrauch einen Zweck erfüllt, bedeutet jedoch nicht, dass sich die Frage erübrigt, ob der Nutzen von Kryptowährungen den enormen Verbrauch rechtfertigt.
 
        Verfechter*innen von Kryptowährungen argumentieren, der Verbrauch von Bitcoin sei viel niedriger als der des konventionellen Finanzsystems. Dieser Vergleich hinkt jedoch gleich doppelt: einerseits bedeutet das nur, dass es hier ein weiteres Problem gibt und wir uns mit dem Stromverbrauch des Finanzsystems auseinandersetzen sollten; andererseits ist der Vergleich irreführend, wenn er nicht berücksichtigt, wie viele Nutzer*innen das jeweilige System hat. Der Stromverbrauch von Bitcoin mag geringer sein als das des konventionellen Finanzsystems, bietet gleichzeitig aber einen weitaus geringeren Nutzen. Durch alternative Konsensverfahren oder Skalierungslösungen wäre zwar ein niedrigerer Stromverbrauch pro Transaktion denkbar. Diese Lösungen sind heute aber nur bedingt im Einsatz und weisen wiederum eigene Schwächen und Probleme auf, die es zumindest problematisch machen, hier von einer Weiterentwicklung zu sprechen. Insofern sollte die Energieproblematik nicht als Durchgangsproblem behandelt oder kleingeredet werden.
 
        Die Implikationen von Kryptowährungen für Fragen der nationalen und internationalen Sicherheit haben jüngst besonders an Relevanz gewonnen. Im Fokus stehen dabei Themen wie Sanktionsvermeidung, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Drogenhandel und insbesondere Ransomwarezahlungen. Es finden sich zwar relevante Fälle, wenn beispielsweise Bestände von terroristischen Vereinigungen beschlagnahmt werden, der Anteil an der Terrorismusfinanzierung insgesamt scheint aber eher überschaubar zu sein.12
 
        Im Kontext der Finanzierung sanktionierter Staaten scheint die Situation heute etwas ambivalenter. Nordkoreanische Hacker sollen 2021 über 400 Millionen US-Dollar durch Angriffe auf Investmentfirmen und zentralisierte Handelsbörsen erbeutet haben.13 Das Problem der Geldwäsche ist schwierig einzuschätzen. Zwar besteht es als Problem, gleichzeitig hat eine Vielzahl von Fällen gezeigt, dass das Gros der Kryptowährungen weit weniger anonym ist, als es die öffentliche Darstellung vermuten lässt. Abgesehen von der eher spekulativen Vorstellung, dass Kryptowährungen die Möglichkeiten staatlicher Geldpolitik einschränken könnten, ist das größte Gegenwartsproblem aus der Sicherheitsperspektive die Ransomware. Hier finden sich mittlerweile zahllose Attacken auf Datenbestände und sogar kritische Infrastrukturen, für deren Wiederherstellung Lösegelder in Kryptowährungen gefordert werden.14 Diese Zahlungen waren zuvor deutlich schwieriger umzusetzen, weil Millionenüberweisungen im Bankensystem schwierig sind und auch die Übergabe eines physischen Geldkoffers Probleme aufwirft. Die Möglichkeit, sich global Kryptowährungen senden zu lassen, macht heute jedes digitale System zu einem attraktiven Angriffsziel mit dem Potenzial einer Millionenbeute.
 
        Bis heute sind Handelsbörsen das mit Abstand erfolgreichste Geschäftsmodell im Universum der Kryptowährungen. In der Vergangenheit sind solche Börsen mit zahlreichen Problemen aufgefallen, beispielsweise durch die Manipulation des Handelsvolumens;15 zugleich reflektieren viele Anleger*innen nur bedingt, was sie eigentlich kaufen, und hoffen stattdessen auf weitere Kurssprünge, während einige Influencer*innen dubiose Projekte bewerben. Die Probleme sitzen dabei so tief, dass es nur bedingt sinnvoll ist, zwischen „guten“ und „schlechten“ Kryptowährungen zu unterscheiden. Kritiker*innen haben stattdessen betont, dass die gesamte Gewinnerwartung sich heute aus der Erwartung speist, dass weiter frisches Geld in den Markt fließen wird. Insgesamt ist der Vergleich zu Schneeballsystemen nicht weit hergeholt.16
 
        POTENZIALE FÜRS FINANZSYSTEM?
 
        Auf der technischen Ebene sind Kryptowährungen trotz aller Euphorie immer noch ein Nischenphänomen, das die Lösung eines Spezialproblems darstellt. Bitcoin und einige andere Kryptowährungen können heute zuverlässig eine beschränkte Anzahl von Transaktionen in einem verteilten Netzwerk abbilden. Damit steht aber die Frage im Raum, ob diese Speziallösung genug Mehrwert schafft, um die enormen Kosten, die sie verursacht, zu rechtfertigen. Hier lautet die Antwort heute eher nein. Die Annahmebereitschaft ist nach wie vor gering, die Probleme sind erheblich, und die negativen Folgen enorm, von Stromverbrauch bis Ransomware und dem Umgang mit Anleger*innen.
 
        Die Euphorie um Kryptowährungen wird vor allem klar, wenn man die Technikdimension der Rolle als Finanzinnovation gegenüberstellt. Was dann deutlich wird ist, dass es nicht die Marktbewertungen sind, die der Technologie folgen. Stattdessen sehen wir, wie die Marktbewegungen explodiert sind und jetzt versucht wird, diese spekulativen Entwicklungen rückwirkend durch ein vermeintliches Technikpotenzial zu rechtfertigen. Kryptowährungen werden heute vor allem von ihrer Existenz als Anlageobjekt im Kontext der Finanzinnovation getragen, daraus sollte aber nicht auf das Technikpotenzial geschlossen werden, dass, wie die Darstellung zeigt, sehr viel beschränkter ist.
 
        Für die Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen von Kryptowährungen ist diese Entwicklung aber durchaus riskant. Durch die Kombination aus horrenden Marktbewertungen und schwacher, aber faszinierender Technik laufen wir Gefahr, unsere Energie darauf zu verschwenden, die Probleme zu suchen, die zu unseren vermeintlichen Lösungen passen. Anstatt sich die Richtung so vorgeben zu lassen, ist es heute wichtiger zu fragen, welche gesellschaftlichen Ziele wir mit unserem Finanzsystem erreichen wollen.
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        DER CFA-FRANC
 
        Afrikas letzte Kolonialwährung
 
        Fanny Pigeaud · Ndongo Samba Sylla 
 
        „France Dégage!“ – „Frankreich, hau ab!“: Diese unmissverständliche Parole prangte 2018 in roten Lettern an mehreren Wänden in Dakar, der Hauptstadt Senegals. Die Organisation Front pour une Révolution anti impérialiste populaire et panafricaine (Front für eine panafrikanische antiimperialistische Revolution; FRAPP) gab diese Losung als Teil einer Kampagne aus, mit der sie den vollständigen Rückzug Frankreichs aus der Verwaltung des CFA-Franc forderte, der Währung, die von Senegal und 13 anderen Ländern in Afrika südlich der Sahara verwendet wird. Die Aktivisten sind nicht die ersten, die diese Forderung stellen: Seit Jahrzehnten sind politische Führungskräfte, Wirtschaftswissenschaftler und Bürger davon überzeugt, dass der aus der Kolonialzeit stammende CFA-Franc abgeschafft werden sollte.
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          Graffito in Dakar, Senegal: „France Dégage“ – „Frankreich, hau ab!“
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        PRODUKT DER KOLONIALGESCHICHTE
 
        Die Geschichte des CFA-Franc beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die französische Wirtschaft liegt in Trümmern. Nahrungsmittel sind knapp, die industriellen Kapazitäten des Landes weitgehend zerstört. Da die landeseigenen Goldreserven erschöpft sind, hat Frankreich Schwierigkeiten, seine Importe zu bezahlen und den Kurs seiner Währung, des Franc, der auch im größten Teil seines Kolonialreichs verwendet wird, aufrechtzuerhalten. Die französische Übergangsregierung sieht sich gezwungen, den Franc gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund abzuwerten. Sie entscheidet sich allerdings für verschiedene Abwertungsraten: eine für das Mutterland und eine für die Kolonien, in denen die Inflation geringer ist. Damit werden am 26. Dezember 1945 neue Währungseinheiten geschaffen, einschließlich derjenigen, die in den afrikanischen Kolonien südlich der Sahara in Umlauf gebracht werden sollen: Der Franc des Colonies françaises d’Afrique (CFA-Franc) ist geboren.
 
        Die provisorische französische Regierung meldet den CFA-Franc beim Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einer außergewöhnlichen Parität an: 1 CFA-Franc entspricht 1,70 Französischen Franc, die Kolonialwährung hat also einen höheren Außenwert als die französische. Während des Krieges war der Handel zwischen „Mutterland“ und Kolonien heruntergefahren worden. Mit einem zu hoch bewerteten CFA-Franc kann Frankreich – das zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage ist, im internationalen Wettbewerb zu bestehen – nun die in der Zwischenzeit verlorenen Marktanteile zurückerobern, somit auch seine Rohstoffversorgung sichern und von seiner Monopolstellung auf den afrikanischen Absatzmärkten profitieren. Ein starker CFA-Franc macht die Produkte aus dem Mutterland günstiger. Gleichzeitig verringert er die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Produkte aus den Kolonien, die daher gezwungen sind, vermehrt ins Mutterland zu exportieren.
 
        Nun hätte man denken können, dass sich 1960, als die meisten französischen Kolonien in Afrika südlich der Sahara ihre Unabhängigkeit erlangen, alles ändert. Doch als Gegenleistung für die Unabhängigkeit zwingt Frankreich die zu einem großen Teil von ihm selbst ausgebildeten Führungskräfte dieser Staaten, „Kooperationsabkommen“ zu unterzeichnen, die Frankreich ermöglichen, sein ehemaliges afrikanisches Reich weiterhin zu kontrollieren. Diese Abkommen decken verschiedene Bereiche ab – etwa Außenpolitik, Verteidigung, Handel, Bildung sowie Gewinnung von Rohstoffen und strategisch wichtigen Produkten. In Bezug auf die Währung verlangen sie die Beibehaltung des CFA-Franc. Frankreich ist damit während der sukzessiven Auflösung der ehemaligen kolonialen Währungsräume die einzige Macht, die ihr koloniales Währungsimperium, die Franc-Zone, beibehalten kann.
 
        Vor diesem Hintergrund stoßen Staaten, die ihre Währungssouveränität wiedererlangen wollen, auf eine feindselige Haltung Frankreichs, so etwa Guinea. Zwei Jahre nach seiner Unabhängigkeit im Jahr 1958 führt es eine nationale Währung ein. Als Vergeltung für diesen Schritt, der andere Länder in seinem Einflussbereich auf die Idee einer monetären Emanzipation bringen könnte, organisiert Frankreich eine Operation zur Destabilisierung der guineischen Wirtschaft. Sein Geheimdienst stellt gefälschte Guinea-Franc-Noten her und bringt sie im Land in Umlauf. Als Mali 1962 seine eigene Währung einführt und die Franc-Zone verlässt, drängt Paris die anderen Länder der Franc-Zone zur Einführung von Handelshemmnissen. Mali gibt schließlich nach und wird 1967 wieder Mitglied der Franc-Zone.01 Sylvanus Olympio, der erste Präsident von Togo, wird 1963 von einer Gruppe togoischer Militärs, die eng mit Frankreich verbunden sind, ermordet, als er kurz davorsteht, eine nationale Währung einzuführen.02 Zwei Länder in Subsahara-Afrika verlassen 1973 die Franc-Zone: Mauretanien und Madagaskar.
 
        DAS CFA-SYSTEM
 
        Das Kürzel CFA steht heute für zwei verschiedene Währungen: den Franc de la Communauté financière africaine (Franc der afrikanischen Finanzgemeinschaft) und den Franc de la Coopération financière en Afrique centrale (Franc der finanziellen Zusammenarbeit in Zentralafrika). Der erste wird von der Westafrikanischen Zentralbank (BCEAO) für die acht Länder emittiert, aus denen die 1962 gegründete Westafrikanische Währungsunion (UMOA) besteht: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo und Guinea-Bissau, eine ehemalige portugiesische Kolonie, die 1997 Mitglied wurde. Der zweite wird von der Zentralafrikanischen Zentralbank (BEAC) für die sechs Länder ausgegeben, aus denen die Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (CEMAC) besteht: Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad und Äquatorialguinea, eine ehemalige spanische Kolonie, die der Gruppe 1985 beigetreten ist (Abbildung). Die CFA-Banknoten werden von der Druckerei der Banque de France und die Münzen von der französischen Münzprägeanstalt Monnaie de Paris hergestellt.
 
         
          Abbildung: Verbreitung des CFA-Franc
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        Beide CFA-Francs funktionieren auf die gleiche, auf vier Grundsätzen beruhende Weise.03 Der erste Grundsatz besteht im festen Wechselkurs des CFA-Franc gegenüber dem französischen Franc, der 1999 durch den Euro ersetzt wurde. Der zweite Grundsatz betrifft den freien Geld- und Kapitaltransfer zwischen den Ländern der beiden CFA-Blöcke sowie zwischen jedem einzelnen von ihnen und Frankreich. Der dritte Grundsatz ist die Garantie der unbegrenzten Konvertierbarkeit durch das französische Finanzministerium, also das Versprechen der französischen Staatskasse, der BCEAO und der BEAC die entsprechenden Euro-Beträge zu leihen, wenn die Höhe ihrer Devisenreserven es ihnen nicht erlaubt, ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland zu erfüllen. Als Gegenleistung für diese „Garantie“ haben beide Zentralbanken französische Vertreter in ihren Gremien, die die Währungs- und Wechselkurspolitik mit einem impliziten Vetorecht kontrollieren. Darüber hinaus müssen sie – gemäß dem vierten Grundsatz, der Zentralisierung der Währungsreserven – die Hälfte ihrer Währungsreserven auf einem „Operationskonto“, einem Sonderkonto des französischen Finanzministeriums, deponieren.
 
        FRANKREICHS UNGEBROCHENE DOMINANZ
 
        Mit der Einführung des Euro im Jahr 1999 musste Frankreich einen kleinen Teil seiner Souveränität über die CFA-Francs abtreten. Obwohl die Einführung der europäischen Einheitswährung eine Gelegenheit hätte sein können, die Franc-Zone abzuschaffen, war den französischen Behörden daran gelegen, sie unverändert beizubehalten. Nach einer Auseinandersetzung mit einigen ihrer europäischen Partner, darunter Deutschland, und ohne Mitspracherecht der betroffenen afrikanischen Länder erreichte die französische Regierung schließlich, was sie wollte, allerdings mit einem kleinen Zugeständnis. Sie musste akzeptieren, dass den politischen und geldpolitischen Behörden der Eurozone ein Kontrollrecht über den CFA-Franc eingeräumt wurde. Am 23. November 1998 erließ der Rat der Europäischen Union eine Entscheidung, die Frankreich verpflichtet, den Wirtschafts- und Finanzausschuss vor jeder geplanten Änderung des Wechselkurses gegenüber dem Euro zu informieren und die Zustimmung seiner europäischen Partner einzuholen, wenn die Garantie der unbegrenzten Konvertierbarkeit verändert oder ein neues Mitglied in die Franc-Zone aufgenommen werden soll. Auf diese Weise wurde der CFA-Franc zu einer Art „CFA-Euro“ unter der doppelten Aufsicht Frankreichs und der Eurozone.
 
        Angesichts der zunehmenden Kritik beschloss Frankreich 2019 zusammen mit Côte d’Ivoire, die Funktionsweise des Systems zu ändern, allerdings nur für den westafrikanischen CFA-Franc der UEMOA. Es beendete die Verpflichtung der BCEAO, die Hälfte ihrer Devisenreserven beim französischen Finanzministerium zu hinterlegen und zog seine Vertreter aus den Gremien der BCEAO zurück. Im Gegensatz zu den Behauptungen der meisten französischen Medien, die vorschnell vom „Ende des CFA-Franc“ sprachen, setzte die französische Regierung gleichzeitig Maßnahmen durch, die es ihr ermöglichen, im Rahmen ihrer „Garantie“ auch weiterhin die Geld- und Wechselkurspolitik der BCEAO zu überwachen und zu kontrollieren und in Krisensituationen oder bei Bedarf französische Vertreter in ihre Gremien zurückzuholen.
 
        Das gesamte CFA-System und die dominante Stellung Frankreichs darin beruhen auf der „Garantie der unbegrenzten Konvertierbarkeit“ des französischen Finanzministeriums. Im Gegensatz dazu, was die französischen Behörden glauben machen wollen, ist diese Garantie in Wirklichkeit jedoch nur nominell: Frankreich hat ein ganzes Arsenal von Regeln aufgestellt, die es ihm ermöglichen, die Garantie niemals einlösen zu müssen. Das CFA-System ist so konzipiert, dass die BCEAO und die BEAC gezwungen sind, einen hohen Deckungsgrad der Geldschöpfung (das Verhältnis zwischen den gesamten offiziellen Devisenreserven und den Verbindlichkeiten der Zentralbank) aufrechtzuerhalten. Und in den seltenen Fällen, in denen Frankreich diese angebliche Garantie hätte gewähren müssen, hat es sein Versprechen nicht gehalten. Dies zeigt sich in der Abwertung des CFA-Franc um 50 Prozent im Jahr 1994, die Frankreich zusammen mit dem IWF und ohne Zustimmung der meisten afrikanischen Regierungen beschloss.
 
        GEWINNER UND VERLIERER
 
        Frankreich hat deshalb so sehr darum gekämpft, dem CFA-System eine außergewöhnliche Langlebigkeit zu verleihen, weil es ihm weiterhin Vorteile bringt. Laut einer Umfrage des französischen Außenministeriums betrachten 96 Prozent der französischen Unternehmen, die in Afrika tätig sind, den CFA-Franc als Geschäftsvorteil.04 In der Tat können sie ihr Kapital und ihre Einkünfte leicht transferieren, ohne Transferrisiko (keine Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Devisenreserven) und Wechselkursrisiko (keine Schwankungen des Euro-CFA-Franc-Wechselkurses). Außerdem haben sie in einer verschärften internationalen Wettbewerbssituation Zugang zu interessanten Absatzmärkten. Während derzeit etwa 2,8 Prozent der weltweiten Exporte aus Frankreich stammen,05 lieferte das Land im Zeitraum zwischen 2012 und 2020 zwischen 13 und 14 Prozent der Importe der UEMOA.06 Trotz des Rückgangs ihrer Marktanteile zugunsten der „panafrikanischen“ Banken spielen die französischen Banken weiterhin eine privilegierte Rolle in der Franc-Zone. Ein im Oktober 2021 veröffentlichter Bericht der Nichtregierungsorganisation Oxfam und der Plattform Dette et Développement unterstreicht beispielsweise, dass sie seit 2009 „an fast allen internationalen Anleiheemissionen “ Senegals beteiligt sind und dabei hohe Renditen erzielen.07
 
        Trotz der wirtschaftlichen Stagnation Frankreichs profitiert es zwar weiterhin unverhältnismäßig vom für die Außenwelt relativ geschlossenen Markt der Franc-Zone. Doch ist es immer weniger in der Lage, die Vorteile zu monopolisieren, die das System als Extraktionsmechanismus bietet. Davon abgesehen bleibt der CFA-Franc ein politisches Kontrollinstrument, dessen finanzielle Kosten für Frankreich praktisch gegen Null gehen, denn seine „Garantie“ ist ja nur eine vermeintliche. Mehr noch, das CFA-System kann für Frankreich ein wirksames Repressionsinstrument sein, das ihm ermöglicht, den Kurs der Länder der Franc-Zone nach seinen Interessen zu lenken. Während der Krise nach den Wahlen in Côte d’Ivoire im Jahr 2011 nutzte Frankreich die BCEAO und die im Land tätigen französischen Banken, um Druck auf den scheidenden Präsidenten Laurent Gbagbo auszuüben und Alassane Ouattara, den Protegé des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, besser zu unterstützen. Es gelang Frankreich, der ivorischen Regierung den Zugang zu ihren Konten zu verwehren und die finanziellen Beziehungen des Landes mit dem Ausland zu unterbrechen.
 
        Zu den Nutznießern des Status quo gehören auch die afrikanischen Regierenden. Die Langlebigkeit ihrer Macht hängt stark von guten Beziehungen zu Frankreich und auch davon ab, dass sie die Beibehaltung des CFA-Franc nicht in Frage stellen. Der Fall der CEMAC-Länder, mit Ausnahme der Zentralafrikanischen Republik, ist besonders aufschlussreich: Ihre Führungskräfte bleiben lebenslang an der Macht, und nach ihrem Tod ist die Nachfolge oft dynastisch. Weitere Nutznießer sind die Mittel- und Oberschicht. Sie profitieren von einem überbewerteten Wechselkurs, der es ihnen ermöglicht, einen Lebensstil aufrechtzuerhalten, der weitgehend auf dem Konsum von Importprodukten beruht, wie der französisch-ägyptische Ökonom Samir Amin betont: „Der CFA-Franc ist für 20 Prozent der Bevölkerung vorteilhaft.“08
 
        Die Befürworter des CFA-Franc neigen dazu, seine Berechtigung damit zu begründen, dass er „Währungsstabilität“, also einen dauerhaften festen Wechselkurs und Inflationsraten ermöglicht hat, die weit unter dem afrikanischen Durchschnitt liegen. Aber sie führen die Argumentation selten bis zum Ende fort: Hat die Mitgliedschaft in der Franc-Zone den wirtschaftlichen Fortschritt gefördert? Was ist die Gegenleistung für diese Währungsstabilität? Wer profitiert wirklich davon? Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass die Länder, die den CFA-Franc verwenden, sozioökonomisch weltweit zu den Schlusslichtern zählen. Drei von ihnen, Niger, die Zentralafrikanische Republik und der Tschad, belegen die letzten Plätze im UN-Index für menschliche Entwicklung.09 Neun der vierzehn CFA-Länder gehören zu den am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed Countries). Die anderen haben häufig starke wirtschaftliche Einbrüche erlitten. Dies ist der Fall bei Gabun, Kamerun und Côte d’Ivoire. Nach den Entwicklungsindikatoren der Weltbank10 hatte Côte d’Ivoire, die größte Volkswirtschaft der Franc-Zone, im Jahr 2019 ein reales Pro-Kopf-BIP, das 26,4 Prozent unter dem Höchststand von 1978 lag. Den gravierendsten wirtschaftlichen Rückschlag erlitt Niger: Sein reales Pro-Kopf-BIP lag 2019 um 41,7 Prozent unter dem bislang höchsten Niveau, das 1965 erreicht wurde.
 
        Diese Situation lässt sich damit begründen, dass der CFA-Franc für die Länder, die ihn verwenden, auch eine Reihe von Nachteilen bedeutet. Die feste Parität mit dem Euro begünstigt Importe auf Kosten der lokalen Produktion und der Exporte. Die Stärke des Euro gegenüber dem Dollar führt automatisch zu einem hohen Preis des CFA-Franc und damit zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Exporte aus der Franc-Zone, die normalerweise in Dollar fakturiert werden (zum Beispiel Öl, Kakao, Gold, Baumwolle, Uran). Derzeit ist der westafrikanische CFA-Franc um 20 Prozent und der zentralafrikanische um 30 Prozent überbewertet, so der ehemalige Weltbank-Ökonom Ali Zafar.11
 
        Eine der Begleiterscheinungen der chronischen Überbewertung der beiden CFA-Francs ist die Rationierung von produktiven Krediten. Trotz Leitzinsen, die unter dem afrikanischen Durchschnitt liegen, sind die Kosten für Bankkredite prohibitiv hoch und liegen im zweistelligen Bereich. Kleine und mittlere Unternehmen sowie Sektoren wie die Landwirtschaft haben daher häufig nur einen eingeschränkten Zugang zu Bankkrediten. Beispielsweise beliefen sich 2019 die mittel- und langfristigen Bankkredite für den senegalesischen Primärsektor (Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei) mit 23,2 Milliarden CFA-Franc auf 1,7 Prozent des Gesamtvolumens. Währenddessen gewährte die BCEAO ihren Mitarbeitern (3597 Angestellte) Kredite in Höhe von 52 Milliarden CFA-Franc.12
 
        Die Überbewertung des CFA-Franc und die Rationierung produktiver Kredite führen zu einem chronischen Außenhandelsdefizit, insbesondere für die Nicht-Öl-Länder, was wiederum eine ständige Auslandsverschuldung nach sich zieht. Diese ist notwendig, um sowohl das Zahlungsbilanzdefizit zu finanzieren als auch die feste Parität aufrechtzuerhalten. In Krisenzeiten führt die Tatsache, dass keine Anpassungen über den Wechselkurs erfolgen können, zu schmerzhaften realen Anpassungen beziehungsweise Folgen: Rückgang der öffentlichen Ausgaben (insbesondere für Investitionen), Steuererhöhungen, Konkurs von Unternehmen, steigende Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung.
 
        Das CFA-System ist umso verheerender, als es dank der Transferfreiheit einen großen Abfluss von legalen und illegalen Finanzströmen ermöglicht. Für Côte d’Ivoire wurde der Kapitalabfluss im Zeitraum von 1970 bis 2008, einschließlich der Zinsen, die das Land hätte erhalten können, auf 66,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Betrag, der sechsmal höher ist als die damaligen Auslandsschulden.13
 
        MÖGLICHE AUSWEGE
 
        Es gibt derzeit vier Möglichkeiten, den Status quo hinter sich zu lassen. Die erste, die man als symbolischen Reformismus bezeichnen könnte, zielt darauf ab, die Franc-Zone beizubehalten und gleichzeitig ihre „störenden“ Symbole zu entfernen. Dies war der Geist der für 2019 angekündigten Reform, die zur Schließung des Operationskontos der BCEAO und zur Abberufung der französischen Vertreter führte. Die zweite Perspektive ist die des adaptiven Reformismus. Dabei geht es darum, die Franc-Zone weiterzuentwickeln, indem sie auf andere afrikanische Länder ausgeweitet wird und/oder der CFA-Franc an einen Währungskorb gebunden wird (der beispielsweise den Dollar, den Euro oder sogar den Renmimbi umfassen kann), um der sich ändernden Geografie des Handels- und Finanzaustauschs der Länder der Franc-Zone Rechnung zu tragen.
 
        Die dritte Perspektive besteht darin, den CFA-Franc durch eine regionale Einheitswährung zu ersetzen. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), der 15 Länder, darunter die UEMOA-Länder, angehören, arbeitet seit 1983 daran, eine regionale Einheitswährung zu schaffen. Die Einführung wurde bereits mehrmals verschoben und ist nun für etwa 2027 geplant. Doch selbst wenn das Projekt eines Tropen-Euro wünschenswert wäre, ist seine Umsetzbarkeit fraglich. Auf der einen Seite haben viele Staaten Schwierigkeiten, die Beitrittskriterien zu erfüllen (nominale Konvergenz). Andererseits ziehen es die Regierungen der UEMOA-Länder, insbesondere aus Côte d’Ivoire und Senegal, derzeit vor, unter französischer Währungsaufsicht zu bleiben, anstatt ein Experiment der Währungsintegration mit dem nigerianischen Riesen am Steuer zu wagen.
 
        Schließlich gibt es noch eine vierte Perspektive: den CFA-Franc durch nationale Währungen zu ersetzen.14 Diese früher wenig populäre Option scheint angesichts der diplomatischen Krise, die seit Anfang 2022 zwischen Mali, Frankreich und der ECOWAS herrscht, immer attraktiver zu werden. Um die malischen Übergangsbehörden für die Verschiebung des Wahltermins zu bestrafen, haben die ECOWAS und die UEMOA unter dem Einfluss Frankreichs finanzielle Sanktionen verhängt, die an die Sanktionen gegen Côte d’Ivoire im Jahr 2011 erinnern: Sie haben die malische Regierung von ihrer Zentralbank und ihrem heimischen Finanzsystem abgeschnitten.15 Die Mitgliedschaft in einer neokolonialen Währungsunion wie der UEMOA ist eine Hypothek auf die politische Souveränität eines jeden Mitgliedsstaates. Dies ist eine der Lektionen, die uns die Sanktionen gegen Mali lehren.
 
        In jedem Fall bleibt eine Tatsache bestehen: Die europäisch-afrikanische Partnerschaft wird erst dann beginnen, ihre Versprechungen zu erfüllen, wenn sie von neokolonialen Mechanismen wie dem CFA-Franc befreit ist.
 
         
          Übersetzung aus dem Französischen: Sandra Uhlig, Bonn.
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        EDITORIAL
 
        Auf über 300 Milliarden Euro beliefen sich 2020 die Ausgaben für Altersrenten in Deutschland, das entspricht rund zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit ist die Alterssicherung das Schwergewicht des deutschen Sozialstaates. Ihren Kern bildet die gesetzliche Rentenversicherung, die 1889 durch das Bismarcksche „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung“ geschaffen wurde und heute fast alle Bürgerinnen und Bürger tangiert: Mehr als 90 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben im Laufe ihres bisherigen Erwerbslebens Ansprüche auf spätere Rentenzahlungen erworben oder beziehen diese bereits.
 
        Organisiert ist die gesetzliche Rentenversicherung nach dem Sozialversicherungsprinzip: Wer abhängig beschäftigt ist, ist automatisch und verpflichtend zahlendes und, je nach Dauer und Höhe der Beiträge, leistungsberechtigtes Mitglied. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten finanzieren, flankiert von Steuerzuschüssen, die Renten der Versicherten im Ruhestand. Dieses Umlageverfahren steht jedoch seit Jahrzehnten unter Druck: Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und niedriger Geburtenraten tragen immer weniger Erwerbstätige die Renten von immer mehr Älteren.
 
        Wie kann vor diesem Hintergrund eine Alterssicherung finanziell nachhaltig aufgestellt werden, die einen angemessenen Lebensunterhalt im Alter gewährleistet? An der Virulenz dieser Frage hat auch der mit der „Riester-Rente“ 2001 eingeläutete Paradigmenwechsel zu einem Mehrsäulensystem mit einer stärkeren betrieblichen und privaten Altersvorsorge nichts geändert. Es gilt, die mit dem demografischen Wandel einhergehende finanzielle Belastung in der gesetzlichen Rentenversicherung gerecht zu verteilen und der Tatsache konsequent Rechnung zu tragen, dass wir länger und gesünder leben.
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        ALTERSSICHERUNG IN DEUTSCHLAND
 
        Gerhard Bäcker
 
        Im Alter nicht mehr arbeiten zu müssen und den Ruhestand genießen zu können, ist eine herausragende Leistung des Sozialstaats. Da infolge der altersbedingten Berufsaufgabe das Erwerbseinkommen und damit die wesentliche Quelle zum Bestreiten des Lebensunterhalts entfällt, bedarf es Einkommensübertragungen an die ältere Generation. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein waren es vor allem die Familien, die den Lebensunterhalt ihrer älteren Angehörigen durch Unterhaltsleistungen sicherten.01 Der Wandel von Familienstrukturen, der Trend zur Individualisierung der Lebensformen und das Bestreben, finanziell bestimmte persönliche Abhängigkeiten abzubauen, haben jedoch dazu geführt, dass sich familiäre Unterhalts- und Unterstützungsleistungen mittlerweile vor allem auf Leistungen zwischen (Ehe-)Partnern einerseits und zwischen Eltern und Kindern andererseits beschränken. Zudem bedeuten sinkende Geburtenraten, dass ein wachsender Teil der älteren Menschen überhaupt keine Kinder beziehungsweise weniger Kinder hat, von denen sie im Bedarfsfall im Alter unterstützt werden könnten. Angesichts der hohen und steigenden Lebenserwartung wird es im Familienverband nahezu unmöglich, den älteren Angehörigen über Jahrzehnte hinweg ein ausreichendes Einkommen und Lebensniveau zu garantieren.
 
        Die in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzende Bismarcksche Sozialversicherungspolitik mit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung 1889 ist als Reaktion auf diese Entwicklung zu verstehen. Die Rentenversicherung hat seitdem mehrere Krisenphasen der deutschen Geschichte überdauert und bildet den Kern des deutschen Sozialstaates. Trotz der Ausweitung der Leistungen, der abgesicherten Risiken und des Versichertenkreises sind die Grundstrukturen dieses Zweiges der Sozialversicherung erhalten geblieben. Allerdings war und ist für die Alterssicherung in Deutschland nicht allein die Rentenversicherung maßgebend. Typisch für das System der Alterssicherung ist vielmehr dessen Vielfältigkeit. Es gibt nicht „die“ am Schreibtisch systematisch konstruierte Alterssicherung, sondern abhängig von der historischen Entwicklung, den gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Umbrüchen sowie den politischen Entscheidungen und Kompromissen mehrere Systeme.02
 
        Grob sind vier Schichten der Alterssicherung zu unterscheiden. Der ersten Schicht sind die gesetzlichen, pflichtigen Regelsysteme zuzuordnen, die sich aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der Beamtenversorgung und den Alterssicherungseinrichtungen für bestimmte Gruppen von Selbstständigen und Freiberuflern zusammensetzen. Zur zweiten Schicht zählt die betriebliche Altersversorgung. Die dritte Schicht bildet die private Altersvorsorge. Als letztes soziales Netz wirkt die vierte Schicht – die nach dem Fürsorgeprinzip ausgestaltete Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
 
        Die erste Schicht stellt das mit Abstand bedeutendste Leistungssystem dar, sowohl hinsichtlich des Personenkreises als auch des Leistungsvolumens. Allerdings lässt sich in den vergangenen Jahren eine Gewichtsverschiebung in Richtung der individuellen Vorsorge und der betrieblichen Altersversorgung erkennen. Die Einführung der „Riester-Rente“ im Jahr 2001 markiert den Paradigmenwechsel der deutschen Alterssicherungspolitik.03 Es ist gesetzlich vorgegeben, den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis zum Jahr 2025 unter 20 Prozent und bis 2030 unter 22 Prozent des Bruttolohns zu halten. Damit dies erreichbar ist, folgen die Renten der Lohnentwicklung nur noch begrenzt – mit der Folge, dass das Versorgungsniveau der Rentenversicherung seit der Jahrtausendwende kontinuierlich gesunken ist. Durch den Ausbau der privaten Vorsorge und der betrieblichen Altersversorgung sollten – gefördert durch staatliche Zuschüsse und Steuererleichterungen – die auftretenden Versorgungslücken geschlossen werden. Die zweite und dritte Schicht sind damit zu einem festen Bestandteil der staatlichen Alterssicherungspolitik geworden. Aber auch die Grundsicherung nimmt an Bedeutung zu: Der Kreis der Älteren wächst, die Anspruch auf Grundsicherung haben, weil deren Einkommen nicht ausreicht, um das Existenzminimum abzudecken.
 
        Das System der Alterssicherung hat aufgrund des hohen und demografisch bedingt steigenden Ausgabenvolumens eine zentrale gesellschaftliche und politische Bedeutung. Es geht immer auch um das Wechsel- beziehungsweise Spannungsverhältnis von sozialstaatlichen Generationen, denn die Einkommenslage der Älteren ist notwendigerweise mit einer Einkommensübertragung von der mittleren, erwerbstätigen Generation an die ältere Generation verbunden. Jede Form der Alterssicherung berührt insofern nicht nur die Lebenslage der älteren Generation, sondern auch die der nachrückenden und zahlenden Generation, die ihrerseits darauf vertrauen muss, im Alter ausreichend versorgt zu werden.
 
         
          Abbildung: Schichten des Systems der Alterssicherung in Deutschland
 
          [image: Die Abbildung stellt die vier Schichten der Alterssicherung in Deutschland schematisch dar: die gesetzlichen Regelsysteme, die betrieblichen und privaten Zusatzsysteme sowie die Grundsicherung im Alter.] 
          Quelle: www.sozialpolitik-aktuell.de
 
        
 
        GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG
 
        Die Rentenversicherung berührt nahezu die gesamte Bevölkerung in Deutschland: Über 90 Prozent der volljährigen Bevölkerung haben entweder durch Beitragsleistungen Ansprüche auf spätere Renten erworben oder beziehen bereits eine Rente. Die Rentenversicherung ist jedoch keine Erwerbstätigenversicherung oder gar Bürgerversicherung, sondern konzentriert sich in Fortführung der Tradition der Bismarckschen Sozialversicherung auf die Absicherung von Arbeiter:innen und Angestellten sowie – als Ausnahmen von der Regel – auf einzelne, kleinere Gruppen von Selbstständigen. Für andere Beschäftigten- und Berufsgruppen gelten andere Systeme der Regelalterssicherung. Zu nennen sind hierbei insbesondere die Beamtenversorgung, die Alterssicherung für Landwirte, die Künstlersozialversicherung und die berufsständischen Versorgungswerke.
 
        Die Rentenversicherung ist, wie der Name sagt, nach Versicherungsprinzipien gestaltet. Im Unterschied zur Privatversicherung gibt es eine Pflichtmitgliedschaft und gesetzlich festgelegte Leistungen. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge, 2022 belaufen sich diese auf 18,6 Prozent des Bruttolohns. Ergänzend treten steuerfinanzierte Zuschüsse des Bundes hinzu, die insgesamt rund 23 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachen.04
 
        Es gilt das Umlageverfahren, das heißt die laufenden Ausgaben werden sofort durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert, nennenswerte Rücklagen oder gar einen Kapitalstock gibt es nicht. Die Beiträge richten sich bis zur Beitragsbemessungsgrenze nach dem Arbeitseinkommen und werden je zur Hälfte von den Versicherten und ihren Arbeitgebern gezahlt. Das Leistungsspektrum der Rentenversicherung umfasst die Zahlung von Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten sowie Maßnahmen der Rehabilitation.
 
        Die Rentenanwartschaften und die später ausgezahlten Renten sind beitrags- und leistungsbezogen und unterscheiden sich in ihrer Höhe nach jedem Einzelfall. Mindestrenten für alle kennt die Rentenversicherung nicht. Das grundlegende Prinzip ist vielmehr das der „Teilhabeäquivalenz“.05 Die individuelle Höhe der Altersrente hängt danach unmittelbar von der Dauer der versicherungspflichtigen Beschäftigung und der entsprechenden Beitragszahlungen sowie von der Höhe des individuellen (beitragspflichtigen) Verdienstes in Relation zum Durchschnittsverdienst in den einzelnen Versicherungsjahren ab. Diese lebensdurchschnittliche relative Entgeltposition kommt in der Rentenformel durch die persönlichen Entgeltpunkte zum Ausdruck. So wird für ein jährliches Entgelt, das gerade dem allgemeinen Durchschnittsentgelt entspricht, ein Entgeltpunkt von 1,0 angerechnet, für ein Entgelt in Höhe von 70 Prozent des Durchschnitts ein Entgeltpunkt in Höhe von 0,7 und so weiter. Die im Verlauf der Erwerbs- und Versicherungsjahre erworbenen Entgeltpunkte werden addiert. Sie spiegeln damit die lebensdurchschnittliche Einkommensposition wider, die dann auf die Ruhestandsphase übertragen wird.
 
        Diese Äquivalenzlogik bedeutet, dass Erwerbsverläufe, die durch eine geringe beziehungsweise durchbrochene Beschäftigungs- und Versicherungsdauer geprägt sind und/oder in denen nur eine niedrige individuelle Einkommensposition erreicht werden konnte, auch zu niedrigen Renten führen. Der Lohn- und Beitragsbezug der Rentenberechnung zielt auf den Lohnersatz nach einem langjährigen Arbeitsleben; es ist also keinesfalls ausgeschlossen, dass Renten den Bedarfssatz der Grundsicherung unterschreiten. Dass es zu einer Rente kommt, die unter dieser Schwelle liegt, ist vor allem dann wahrscheinlich, wenn – wie etwa häufig bei Frauen, die unbezahlte Sorgearbeit leisten – zuvor eine Beschäftigung im unteren Teilzeit- und Lohnsegment vorgelegen hat und/oder die Beschäftigungs- und Versicherungszeit kurz war.
 
        Das Äquivalenzprinzip gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Denn die gesetzliche Rentenversicherung ist Teil der Sozialversicherung, deren Charakteristikum die Verbindung des Versicherungs- und Äquivalenzprinzips mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs (Solidarprinzip) ist. Die Elemente des sozialen Ausgleichs in der Rentenversicherung führen insofern zur einer Aufweichung und Modifikation der engen Kopplung zwischen der Stellung auf dem Arbeitsmarkt und der Höhe der individuellen Rentenanwartschaft.06 Zum einen werden auch Lebensphasen außerhalb der Erwerbstätigkeit oder bestimmte Lebensereignisse als rentenbegründend und -steigernd berücksichtigt, insbesondere Zeiten der Kindererziehung, der familiären Pflege sowie von Krankheit und Arbeitslosigkeit. Zum anderen werden in einzelnen Fällen Versicherungszeiten, in denen aus bestimmten schutzwürdigen Gründen nur gering verdient werden konnte, höher bewertet, so vor allem Zeiten der Berufsausbildung und einer erziehungsbedingten Teilzeitarbeit. Aktuelles Beispiel für die Bedeutung des Solidarprinzips ist die 2021 eingeführte sogenannte Grundrente: Langjährig Versicherte erhalten eine Aufstockung ihrer Entgeltpunkte, wenn sie im Niedriglohnsektor beschäftigt waren. Und für die Bezieher:innen von Erwerbsminderungsrenten sorgen Zurechnungszeiten dafür, dass die Zahl der Versicherungsjahre verlängert wird, um extrem niedrige Renten zu vermeiden, die sich bei einer Invalidität im frühen Alter errechnen würden.
 
        Die Summe der persönlichen Rentenpunkte lässt noch keine Auskunft zu über die Höhe der (Brutto-)Renten. Um einen Zahlbetrag zu erhalten, wird diese relative Größe in der Rentenformel deshalb mit einer absoluten, in Euro bezifferten Größe verknüpft. Es handelt sich dabei um den „aktuellen Rentenwert“. Er soll die aktuelle Lohn- und Gehaltssituation aller versicherungspflichtig Beschäftigten wiedergeben und wird jährlich angepasst, um sicherzustellen, dass die Renten(anwartschaften) aus den zurückliegenden Jahren nicht ständig an Wert verlieren. Dieses Prinzip der dynamischen Rente prägte die Rentenversicherung nicht von Anfang an, sondern wurde 1957 im Rahmen der Adenauer’schen Sozialreformen eingeführt.
 
        Der aktuelle Rentenwert beträgt in den westdeutschen Bundesländern 34,19 Euro. Dies bedeutet, dass beispielsweise 45 Entgeltpunkte zu einer monatlichen Bruttorente von 1368 Euro führen. Von den Bruttorenten gehen noch die Beiträge zur Kranken- und zur Pflegeversicherung ab; vorgezogene Altersrenten werden durch Abschläge gekürzt. Da sich der aktuelle Rentenwert auf alle Renten bezieht, sowohl auf die neu festgestellten Renten als auch auf die Renten im Bestand, hat seine Höhe eine elementare Bedeutung – nicht zuletzt für das gesamte Leistungs- und Ausgabevolumen der Rentenversicherung. Um das als „Rentenniveau“ definierte Verhältnis zwischen Renten und Arbeitnehmerentgelten festzustellen, werden die durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelte mit den Nettorenten in Beziehung gesetzt. Zu betonen ist dabei, dass sich die Höhe der Rente nach der lebensdurchschnittlichen Einkommensposition bemisst und nicht nach dem letzten Einkommen, wie dies bei der Beamtenversorgung der Fall ist.
 
        BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG
 
        Zur betrieblichen Altersversorgung zählen die betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft und die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst. Während die betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft weit überwiegend auf freiwilligen Zusagen der Arbeitgeberseite beruht, bezieht die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und vergleichbarer Bereiche durch tarifvertragliche Regelungen ein. Charakteristisch für beide ist, dass ihre Leistungen die gesetzliche Rente aufstocken.
 
        Die Betriebsrente knüpft an das Arbeitsverhältnis an. Um die Leistungen im Anspruchsfall auszahlen zu können, muss ein entsprechender Kapitalstock gebildet worden sein; die betriebliche Altersversorgung beruht damit auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Da die betriebliche Altersversorgung in aller Regel freiwillig erfolgt und die Unternehmen die Art der Versorgung selbst bestimmen können, ergeben sich unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der erfassten Beschäftigten, der abgedeckten Risiken, der Rentenberechnung und -anpassung und der Finanzierung.
 
        Zu unterscheiden ist zwischen direkten Leistungszusagen und Beitragszusagen. Leistungszusagen sind Zusagen auf regelmäßige Zahlung einer vorab definierten Rente, die sich je nach Vereinbarung unterschiedlich berechnen kann, aber insgesamt von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängt. Bei Beitragszusagen verpflichtet sich die Arbeitgeber:in, Beiträge zum Aufbau eines Altersvorsorgekapitals zu zahlen. Die Höhe der Versorgungsleistung ist nicht definiert, sondern hängt allein vom Anlageerfolg ab. Die Risiken des Kapitalmarkts tragen bei Leistungszusagen also die Betriebe, bei Beitragszusagen die Beschäftigten.
 
        Seit 2002 können Beschäftigte einen Teil ihres Arbeitsentgelts für die betriebliche Altersvorsorge aufwenden. Diese Verwendung von Teilen des Gehalts für unbare Leistungen wird als Entgeltumwandlung bezeichnet und kann bis zu einer Höhe von 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch genommen werden. Bis zu diesem Betrag werden Beiträge an Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversicherungen nicht nur steuer- sondern auch beitragsfrei gestellt. Umgewandelt wird also ein Teil des Bruttoentgelts. Der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung unterliegt einem Tarifvorbehalt, der den Anstoß für eine Fülle von speziellen Tarifverträgen gegeben hat. Verträge finden sich vor allem in den großen Industriebranchen mit einer hohen Zahl von Beschäftigten. Die Tarifverträge legen fest, welche tariflichen Einkommensbestandteile umgewandelt werden können sowie ob und auf welche Weise sich ein Arbeitgeber an der Finanzierung beteiligt.
 
        PRIVATE ALTERSVORSORGE
 
        Eine weitere Möglichkeit, nach Beendigung der Berufstätigkeit ein Einkommen zu beziehen, besteht in der privaten Altersvorsorge. Wer im jüngeren und mittleren Alter Geld spart und so Vermögen ansammelt, kann darauf hoffen, dass sich diese Bestände durch Wertzuwächse wie Zinseffekte oder Kurssteigerungen von Wertpapieren kontinuierlich erhöhen. Altersvorsorge durch Vermögensbildung richtet sich nach den individuellen Entscheidungen, Präferenzen und Möglichkeiten, ist also freiwillig und wird über Kapital- und Versicherungsmärkte organisiert. Da die Lebensdauer und damit der Zeitraum für die Auflösung des Kapitalstocks nicht kalkulierbar sind, bleibt für den Einzelnen unsicher, welche Höhe der Vermögensbestand im Alter erreichen muss. Diese durch die reine Vermögensbildung nicht abgedeckten sogenannten biometrischen Risiken lassen sich durch Versicherungen wie Risikolebensversicherung, kapitalbildende Lebensversicherung oder private Rentenversicherung ausgleichen.
 
        Seit der Rentenreform 2001 ist es zum ausdrücklichen Ziel der staatlichen Sozialpolitik geworden, neben der betrieblichen auch die private, kapitalmarktabhängige Alterssicherung auszuweiten. Um das zu erreichen, wird die individuelle Vorsorgefähigkeit und -bereitschaft durch staatliche Fördermaßnahmen gestärkt.
 
        Förderungsfähig sind bestimmte Produkte im Rahmen der privaten Altersvorsorge – und zwar solche, die im Alter eine lebenslange Auszahlung vorsehen. Zudem müssen Anbieter zum Beginn der Auszahlungsphase mindestens die Summe der eingezahlten Beträge und erhaltenen Zulagen garantieren. Diese Nominalgarantie schließt jedoch nicht aus, dass es infolge eines Anstiegs des Preisniveaus zu einem Realverlust kommt, also die Kaufkraft der Renten sinkt.
 
        Die öffentliche Förderung einer zugelassenen Form der privaten Altersvorsorge besteht aus zwei Komponenten: Sonderausgabenabzug und Altersvorsorgezulage. Hierbei gilt die sogenannte Günstigerprüfung: Fällt die steuerliche Ersparnis durch den Sonderausgabenabzug größer aus als die Zulage, wird der Differenzbetrag vom Finanzamt erstattet beziehungsweise mit der Steuerschuld verrechnet. Voraussetzung für die Zahlung der Zulagen ist, dass ein Mindesteigenbeitrag geleistet wird. Seit 2008 liegt dieser bei 4 Prozent des rentenversicherungspflichtigen Vorjahresbruttoeinkommens. Von der Förderung profitieren vom Prinzip her vor allem Personen mit Kindern und einem niedrigen Einkommen, da der erforderliche Sparbeitrag bereits mit einem relativ geringen Eigenanteil erreicht wird. Neben der Zulagenförderung können die zum förderfähigen Personenkreis gehörenden Steuerpflichtigen ihre privaten Altersvorsorgebeiträge bis zu bestimmten Höchstbeträgen als Sonderausgaben geltend machen, was sich für Besserverdienende als sehr vorteilhaft erweist.
 
        LEBENSSTANDARDSICHERUNG?
 
        Will man die Leistungsfähigkeit der skizzierten Teilsysteme der Alterssicherung bewerten, so geht es vor allem um die Fragen, ob und inwieweit die Ziele der Armutsvermeidung einerseits und der Lebensstandardsicherung andererseits erreicht werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Absenkung des Leistungs- beziehungsweise Rentenniveaus Versorgungslücken im Alter aufgerissen hat. Eine Lebensstandardsicherung kann seitdem nur noch durch eine Aufstockung der gesetzlichen Rente durch Leistungen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge erreicht werden. Dieser Paradigmenwechsel erweist sich bislang allerdings als wenig erfolgreich, machen doch die vorliegenden empirischen Befunde deutlich, dass nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten tatsächlich betrieblich und/oder privat ausreichend, frühzeitig und zugleich dauerhaft vorsorgt.07
 
        Zwar wurden bis 2017 gut 16 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Aber seitdem setzt ein kontinuierlicher Rückgang ein, vor allem weil die Produkte hinsichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten ausgesprochen teuer sind und die Renditen angesichts der dauerhaften Niedrigzinsphase zugleich gegen Null tendieren. Mittlerweile ist jeder fünfte Vertrag ruhend gestellt.08 Auch der Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft ist lückenhaft. Ende 2019 wiesen knapp 54 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einschließlich öffentlicher Dienst eine Anwartschaft auf.09 Besonders lückenhaft ist die Absicherung bei Beschäftigten in kleinen und mittleren Betrieben sowie im Dienstleistungssektor.
 
        Zudem ist ungewiss, wie hoch die Renten aus der zweiten und dritten Schicht in den nächsten Jahren ausfallen werden. Denn die in einem Jahr gemessene Zahl von Riester-Verträgen oder Betriebsrentenanwartschaften lässt noch keine Aussage über den Zeitverlauf zu: Seit wie vielen Jahren bestehen Anwartschaften oder Verträge? Werden sie bis zum Renteneintritt kontinuierlich bedient? Ist eine Anpassung der Renten an die Einkommens- und Preisentwicklung vorgesehen? Lässt sich überhaupt kalkulieren, mit welchen Renditen gerechnet werden kann?
 
        Im Ergebnis zeigt sich, dass es bei kapitalgedeckten Altersvorsorgeleistungen angesichts der unwägbaren Entwicklung auf den internationalen Kapitalmärkten und der Verschiedenartigkeit der Anlagen- und Altersvorsorgeformen nicht möglich ist, ein definiertes Sicherungsziel vorzugeben.10 Private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung können ein öffentliches, im Umlageverfahren finanziertes System ergänzen, nicht aber ersetzen.11 Dies gilt insbesondere, solange diese Systeme auf Freiwilligkeit basieren. Aus diesen Gründen ist es nachvollziehbar, dass in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgehalten ist, das Rentenniveau nicht weiter abzusenken.
 
        Ein ausreichend hohes Rentenniveau ist auch erforderlich, damit die Altersrenten nach einer langen Beschäftigungs- und Versicherungsdauer zumindest das Bedarfsniveau der vorleistungsunabhängigen Grundsicherung überschreiten. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Beitragszahlung auch „lohnt“. Ist das nicht der Fall, droht ein Legitimations- und Akzeptanzverlust der Rentenversicherung.12
 
        VERMEIDUNG VON ALTERSARMUT?
 
        Zu hinterfragen ist, ob ein Teil der älteren Menschen in Deutschland so niedrige Renten bezieht, dass von Armut gesprochen werden muss. Niedrige Renten sind kein automatischer Ausdruck von Altersarmut. Eine Bewertung der Einkommenslage im Alter lässt sich sinnvoller Weise nur unter Berücksichtigung der gesamten Einkommen auf der Ebene des Haushalts vornehmen. Bei einer solch umfassenden Analyse erweist sich die Einkommenslage im Alter als weit weniger dramatisch als bei einem ausschließlichen Bezug auf die individuellen Altersrenten.
 
        Leistungen der Grundsicherung im Alter müssen aktuell 3 Prozent der älteren Bevölkerung beziehen; das Armutsrisiko ist also noch begrenzt, wiewohl die absoluten und relativen Empfängerzahlen in den vergangenen Jahren einen merklichen Anstieg aufweisen.13 Diese Befunde sagen indes noch nichts über die zukünftigen Entwicklungen aus. Denn die gegenwärtige Verteilungsstruktur der Renten ist ein Spiegelbild von teilweise bereits sehr lange zurückliegenden Erwerbsmustern und -verläufen. In welchem Maße es in Zukunft zu einer wachsenden Zahl von Niedrigrenten kommt, hängt im Wesentlichen davon ab, wie sich die Erwerbsbiografien der in den Rentenbezug nachrückenden Kohorten entwickeln werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von niedrigen Entgeltpunkten am Ende des Arbeitslebens in erster Linie Langzeitarbeitslose, nicht abgesicherte Selbstständige, Zugewanderte sowie Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen und in Niedriglohnbranchen betroffen sind und sein werden. Das Risikomaß wächst, wenn die kritischen Positionen und Phasen über eine längere Zeit andauern und nicht durch „bessere“ Phasen überkompensiert werden.
 
        Weder die private Vorsorge noch die betriebliche Altersversorgung decken für diesen Personenkreis die Sicherungslücken ab. Gerade jene Beschäftigte, die aufgrund ihrer Erwerbsbiografie nur geringe Rentenansprüche zu erwarten haben, sind am wenigsten in der Lage, mit ihrem ohnehin geringen Einkommen noch zusätzlich vorzusorgen. Insofern wirkt die ergänzende Altersvorsorge in einem hohen Maße sozial selektiv.14
 
        GRENZEN DER FINANZIERBARKEIT?
 
        Unstrittig ist, dass infolge des demografischen Wandels immer mehr Menschen im Rentenalter immer weniger Menschen im Erwerbsalter gegenüberstehen werden. Das führt zu Finanzierungsproblemen. Bei einem gegebenen Rentenniveau müssen die Beitragssätze und/oder die Bundeszuschüsse steigen. Diese Probleme dürfen allerdings nicht dramatisiert werden. Denn die Finanzierbarkeit der Rentenversicherung lässt sich nicht allein aus dem Ungleichgewicht von „älterer“ Bevölkerung und Bevölkerung „im erwerbsfähigen Alter“ ableiten. Hinsichtlich der Stärke der aktiven Generation kommt es nämlich nicht auf die Zahl der Erwerbsfähigen, sondern auf die Zahl der tatsächlich Erwerbstätigen an, und zwar insbesondere der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wenn es dazu kommt, dass sich die Frauenerwerbstätigenquote weiter erhöht und die Erwerbsbeteiligung im Alter weiter ansteigt, und wenn es gelingt, die in Deutschland lebenden Migrant:innen auch zu einem hohen Maße in den Arbeitsmarkt zu integrieren, nimmt die Entwicklung der Beitragszahler:innen einen anderen Verlauf als die Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Diese Abhängigkeit des Umlageverfahrens von der Entwicklung des Arbeitsmarktes ist der entscheidende Grund dafür, dass der aktuelle Beitragssatz zur Rentenversicherung mit 18,6 Prozent deutlich niedriger liegt als zwischen 2000 und 2010. Ein hohes und steigendes Beschäftigungsniveau und gute Arbeit sind insofern grundlegende Voraussetzungen für finanzierbare Renten.
 
        Mittel- und längerfristige demografische Berechnungen müssen also mit Annahmen über die Entwicklung von Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und versicherungspflichtiger Beschäftigung kombiniert werden. Einen demografischen Determinismus gibt es nicht. Gleichwohl: Auch unter Annahme einer günstigen Beschäftigungsentwicklung ist mit höheren Belastungen der erwerbstätigen Generation zu rechnen. Daran ändern auch andere Finanzierungsverfahren nichts: Auch eine Ausweitung der kapitalfundierten privaten und betrieblichen Vorsorge hat ihren Preis. Denn die Sparbeträge bei der Riester-Rente wie auch die arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersversorgung im Rahmen der Entgeltumwandlung sind mit Einkommensabzügen verbunden, allerdings ohne Beteiligung der Arbeitgeber. Es gilt die Einsicht, dass sich die Folgewirkungen des demografischen Wandels nicht durch andere Alterssicherungssysteme und Finanzierungsverfahren wegdefinieren oder wegreformieren lassen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, diese demografischen Belastungen gerecht zu verteilen und bei der jüngeren Generation Zustimmung und Akzeptanz für einen solidarischen Sozialstaat zu finden.
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        EINKOMMEN UND ARMUT IM ALTER
 
        Claudia Vogel · Harald Künemund
 
        Die Gruppe der älteren Menschen in Deutschland ist heute finanziell sehr gut ausgestattet – nicht ohne Ausnahmen, aber im Durchschnitt. Diese überwiegend gute materielle Sicherung im Alter ist insbesondere ein Erfolg der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung, die seit der Rentenreform von 1957 ein hohes Sicherungsniveau und ein Schritthalten der Alterseinkommen mit der wirtschaftlichen Entwicklung ermöglicht hat. Zudem konnten die heute älteren Menschen – im Zeitraum von Mitte der 1920er bis Mitte der 1950er Jahre geboren – in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums und politischer Stabilität Immobilien- und Geldvermögen akkumulieren. Sie sind daher heute in aller Regel nicht – wie noch vor Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung – von ihren eigenen Nachkommen abhängig, sondern können im Gegenteil oftmals ihre Kinder finanziell unterstützen und durch Schenkungen und Erbschaften etwas zum Vermögensaufbau in den nachfolgenden Generationen beitragen. Auch bilden ältere Menschen eine der größten Konsumentengruppen in unserer Marktwirtschaft.
 
        Allerdings ist die soziale Ungleichheit innerhalb der Gruppe der älteren Menschen groß, wie sich an der Verteilung sowohl der Vermögen als auch der Alterseinkommen ablesen lässt. Zwar konnte Altersarmut zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Deutschland faktisch als überwunden betrachtet werden. Doch in den vergangenen Jahren steigen die Armutsquoten – von einem niedrigen Niveau ausgehend – wieder deutlich an, wovon neben Kindern und Familien vor allem ältere Menschen betroffen sind.
 
        Diese Entwicklung war vorhersehbar.01 Hier kommt die Ausweitung des Niedriglohnsektors und der verschiedenen Formen atypischer Beschäftigung wie Befristung oder Leiharbeit zum Tragen, die zu geringen Rentenanwartschaften geführt hat, insbesondere aber auch der Paradigmenwechsel in der Alterssicherungspolitik, der 2002 mit einer Abkehr von der Lebensstandardsicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung und mit einer Stärkung der betrieblichen sowie der staatlich geförderten privaten Vorsorge besiegelt wurde.02 Aufgrund der weiteren Absenkung des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung werden Armutsrisiken wohl auch künftig weiter deutlich wachsen – politische Kurskorrekturen ausgenommen. Selbst Ansätze wie die 2021 eingeführte Grundrente können keine flächendeckende Bekämpfung der Altersarmut erreichen.
 
        In diesem Beitrag werden zunächst die wichtigsten Einkommensquellen im Ruhestand dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird Einkommensarmut im Alter definiert und in ihrer zeitlichen Entwicklung dargestellt. Anschließend werden Gruppen älterer Menschen mit besonders hohem Armutsrisiko beschrieben, Ursachen von Altersarmut diskutiert sowie Lösungsansätze skizziert.
 
        EINKOMMENSQUELLEN
 
        Wenn wir Einkommen im Alter diskutieren, ist zunächst zu klären, wie wir die Lebensphase „Alter“ definieren. Lange wurde ihr Beginn mit dem Übergang in den Ruhestand und dem Ende der Berufstätigkeit gleichgesetzt. In der Statistik wurden Begriffe wie „Personen im erwerbsfähigen Alter“ für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen verwendet sowie „Personen in der Nacherwerbsphase“ für Personen ab 65 Jahren. Spätestens seit der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre hat sich das überholt – als Altersgrenze wird oft nicht mehr das vollendete 65. Lebensjahr verwendet, sondern die angehobene Regelaltersgrenze. Das erschwert jedoch den Zeitvergleich. Zudem handelt es sich beim Übergang in den Ruhestand um einen Prozess, der durchaus mehrere Monate umfassen kann: Beendigung der Erwerbstätigkeit, die auch schrittweise etwa durch Reduzierung der Arbeitszeit oder Blockaltersteilzeitmodelle erfolgen kann, und Beginn eines Rentenbezugs, etwa einer gesetzlichen Rente oder einer Pension, der Bezug betrieblicher Renten oder sonstiger Renten sowie Einmalzahlungen, die zeitlich deutlich auseinanderliegen können. Auch kann die Beendigung der Erwerbstätigkeit zeitlich nicht nur vor, sondern auch nach dem Beginn des Rentenbezugs liegen. Tatsächlich sind immer mehr Menschen trotz Rentenbezugs erwerbstätig, und die „Flexi-Rente“ ermöglicht sogar, bei Rentenbezug zusätzliche Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwerben. Für die erleichterte Vergleichbarkeit legen wir in diesem Beitrag die Altersgrenze von 65 Jahren zugrunde. Gleichwohl sollten diese Hinweise deutlich machen, dass „Alter“ als Begriff nicht ohne nähere Erläuterung interpretierbar ist.
 
        Im Alterssicherungssystem in Deutschland hat jeder Mensch – unabhängig von der Erwerbsbiografie – einen Anspruch auf eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, auch als „nullte Schicht“ bezeichnet. Für die erste Schicht der Regelversorgung ist entscheidend, ob jemand im mittleren Lebensalter Einkünfte aus selbstständiger oder aus abhängiger Beschäftigung erzielt hat, wobei in erster Linie die gesetzliche Rentenversicherung und die Beamtenversorgung mit den jeweils gültigen Regelaltersgrenzen zu nennen sind. Als zweite Schicht wird die ergänzende betriebliche Vorsorge betrachtet, als dritte die individuell ergänzende Sicherung wie etwa eine staatlich geförderte private Altersvorsorge.03
 
        Alterseinkommen ergeben sich aus verschiedenen Quellen – neben gesetzlichen Renten aus eigenen oder abgeleiteten Anwartschaften sind dies gegebenenfalls betriebliche und private Renten beziehungsweise Pensionen sowie zusätzlich Miet- und Pachteinnahmen, Einkommen aus Kapitalvermögen, private Unterstützungsleistungen oder Unterhaltszahlungen eines getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartners sowie Transfereinkommen wie Grundsicherung im Alter oder Wohngeld. Ein steigender Anteil von Personen mit Rentenbezug geht zudem noch einer Erwerbstätigkeit nach, allerdings überwiegend in reduziertem Stundenumfang und mit eher geringem Erwerbseinkommen.04
 
        In Tabelle 1 ist dargestellt, wie hoch der Anteil älterer Menschen ist, die eine entsprechende Alterssicherungsleistung erhalten, sowie der durchschnittliche Nettobetrag dieser Einkommen, wobei sowohl eigene als auch abgeleitete Leistungen für Hinterbliebene enthalten sind. Der ersten Schicht kommt die weitaus höchste Bedeutung für die Alterseinkommen zu: Eine gesetzliche Rente erhalten 90 Prozent der Menschen ab 65 Jahren, und zwar im Durchschnitt monatlich 1109 Euro. Lediglich 29 Prozent der Menschen ab 65 Jahren erhalten zusätzlich eine Rente aus der betrieblichen Altersversorgung. Die Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge bleiben in hohem Maße davon abhängig, wie die sehr unterschiedlichen Vorsorgemöglichkeiten im jeweiligen Sektor und Betrieb konkret ausgestaltet sind.05 Zur privaten Alterssicherung ist wenig bekannt. Laut ersten Daten erhielten im Jahr 2019 weniger als 2 Prozent der Personen im Alter ab 65 Jahren Alterssicherungsleistungen aus einem Riester-Vertrag, wobei sich der durchschnittliche Bruttobetrag auf 65 Euro belief.06
 
         
          Tabelle 1: Personen ab 65 Jahren mit eigener und abgeleiteter Alterssicherung in Deutschland
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          Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Alterssicherungsbericht 2020, Berlin 2021, Tabelle B.4.2.
 
        
 
        Bei Renteneintritt erfolgt eine Erstberechnung des Monatsbetrags der Rente. Die Alterseinkommen hängen aber nicht nur von dieser Erstberechnung ab, sondern auch von der Anpassung der Leistungshöhe im Zeitverlauf. Hier zeigen sich große Unterschiede zwischen gesetzlichen Renten, deren Höhe jährlich angepasst wird, und der betrieblichen und privaten Alterssicherung, die nicht ausreichend dynamisch gestaltet ist.07 Die Dynamisierungen sind nicht aufeinander abgestimmt, sodass weniger stark ansteigende Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Zeitverlauf nur rein theoretisch durch steigende Bezüge aus anderen Schichten kompensiert werden könnten – da die Dynamisierung in den anderen Schichten oft fehlt oder gering ausfällt, ist eher das Gegenteil der Fall: Ein Rückgang der Kaufkraft wird bei Inflation insbesondere dort festzustellen sein, wo Einkünfte aus der zweiten und dritten Schicht ein hohes Gewicht haben.08 Die Alterseinkommen bleiben also hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurück. Schließlich sind die Menschen in einer Gesellschaft des langen Lebens nicht nur deutlich länger erwerbstätig, sondern sie erleben auch eine entsprechende Ausweitung der Ruhestandsphase. Zu bedenken bleibt auch, dass mit steigendem Alter Bestandteile des Einkommens wegfallen, etwa bei Beendigung eines beruflichen Zuverdiensts, wenn Höchstaltersgrenzen bei bestimmten privaten Rentenprodukten erreicht sind oder wenn Personen sterben, die Unterhalt gezahlt haben, sowie bei Verwitwung. Zugleich können die Ausgaben insbesondere im Bereich von Gesundheit und Pflege sowie im Bereich Wohnen steigen. Das individuelle Armutsrisiko wächst also im Verlauf der Altersphase.
 
        Eine Besonderheit von Altersarmut im Vergleich zu Armut in anderen Lebensphasen ist: Armut im Alter ist tatsächlich meist von Dauer. Wenn das gesamte Einkommen aus den verschiedenen Alterssicherungsschichten nicht ausreicht, gibt es kaum Möglichkeiten, eine kleine Rente später noch aufzubessern. Eventuell vorhandene Vermögen sind bis auf ein kleines Schonvermögen überwiegend aufzuzehren, falls die Grundsicherung greifen soll.
 
        ARMUT
 
        Wird in Deutschland über Armut debattiert, findet meist ein Konzept relativer Armut Anwendung, das Armut als Mangel an finanzieller Teilhabe im Vergleich zum gesellschaftlichen Mittel fasst.09 Hinsichtlich der Einkommensarmut hat sich etabliert, Menschen als armutsgefährdet zu betrachten, die nach Einbeziehung staatlicher Transferleistungen über ein Einkommen verfügen, das unterhalb der Armutsschwelle liegt, also unter 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung.10 Laut Statistischem Bundesamt liegt dieser Schwellenwert derzeit bei knapp 1200 Euro pro Monat für einen Einpersonenhaushalt.
 
        Die Armutsgefährdungsquote der Menschen im Alter ab 65 Jahren ist in den vergangenen Jahren von einem Minimum von 11,0 Prozent auf 15,7 Prozent gestiegen (Tabelle 2). Bei 18,3 Millionen Menschen im Alter von 65 und mehr Jahren11 bedeutet das: Rund 2,9 Millionen ältere Menschen sind armutsgefährdet.12 Bezieht man auch unter 65-Jährige mit Renten- oder Pensionsbezug ein, liegt die Armutsgefährdungsquote mit 17,1 Prozent höher. Ältere Frauen sind anteilig häufiger von Armut bedroht als ältere Männer. Der Abstand zwischen Frauen und Männern, der sich aus den geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Erwerbsbiografien ergibt, hat lediglich geringfügig abgenommen. Dass die Unterschiede nicht noch größer sind, liegt an der Berücksichtigung der finanziellen Situation des gesamten Haushalts sowie an der Hinterbliebenenversorgung.
 
         
          Tabelle 2: Armutsgefährdungsquote im Zeitvergleich (Mikrozensus), in Prozent
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          Quelle: Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland. Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht, Berlin 2021, S. 478. 
 
        
 
        Diese Betrachtung der Altersarmut anhand der Einkommen erfolgt ohne Berücksichtigung der jeweiligen Vermögen. Es kann also nicht von einer so berechneten Armutsgefährdung auf faktische Armut im Einzelfall geschlossen werden. Auch gibt es den Trend einer zunehmenden Überschuldung bei älteren Menschen: Für das Jahr 2020 weist die Überschuldungsstatistik aus, dass 7,5 Prozent der in Schuldner- oder Insolvenzberatungsstellen beratenen Personen über 64 Jahre alt waren; 2015 waren 6,3 Prozent der beratenen Personen in dieser Altersgruppe.13 Unklar ist, wie hoch die Dunkelziffer von überschuldeten Älteren ist, die keine Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Einkommensarmut und das Leben ohne finanzielle Reserven hängen stark miteinander zusammen, sind aber nicht deckungsgleich. In sehr seltenen Fällen gibt es Menschen, die größere Vermögen haben, etwa einen landwirtschaftlichen Betrieb, aber nur geringe Einkommen und somit als einkommensarm gelten können. Häufiger ist der umgekehrte Fall, dass Menschen kein Vermögen haben und möglicherweise sogar verschuldet sind, aber nicht als arm gelten, weil ihre laufenden Einkommen oberhalb der Armutsschwelle liegen.14 Auch gibt es in Deutschland vermehrt Fälle, in denen ältere Menschen existenzielle Notlagen erfahren, etwa bei Wohnungslosigkeit.15 Die Forschungslage ist hier bislang allerdings schlecht, insbesondere was Differenzierungen nach Alter betrifft.
 
        Der Anstieg der Armut im Alter lässt sich auch daran ablesen, dass immer mehr Menschen Grundsicherung im Alter beziehen und der relative Anteil der Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger an der älteren Bevölkerung steigt. Die Grundsicherung im Alter ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung und wird bedarfsgeprüft bewilligt. Leistungen erhalten Menschen auf Antrag, die die Altersgrenze nach Paragraf 41 Absatz 2 Sozialgesetzbuch XII erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen sicherstellen können. Der Nettoanspruch lag 2017 im Durchschnitt bei 499 Euro, Leistungen für Unterkunft und Heizung werden zusätzlich entsprechend den tatsächlich anfallenden Kosten übernommen, wenn sie „angemessen“ sind.16 Die Anträge müssen in regelmäßigen Abständen neu gestellt werden. Leistungen werden meist für ein Jahr bewilligt. Ein Bezug der Grundsicherung im Alter ist jedoch meist von Dauer.17
 
        Bei Einführung im Jahr 2003 bezogen 257734 Personen Grundsicherung im Alter, ein Anteil von 1,7 Prozent. Im Jahr 2020 waren es mit 564110 Personen bereits weit mehr als doppelt so viele, ein Anteil von 3,2 Prozent. Dabei ist der Anteil der Männer mit 3,3 Prozent ähnlich hoch wie der Anteil der Frauen mit 3,2 Prozent. Große Unterschiede zeigen sich vor allem zwischen Menschen mit und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit: Während unter denjenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit lediglich 2,6 Prozent der Männer und 2,4 Prozent der Frauen Grundsicherung im Alter beziehen, sind es in der Gruppe ohne deutsche Staatsangehörigkeit 15,0 Prozent der Männer und 19,2 Prozent der Frauen.18 Die große Mehrheit der Empfängerinnen und Empfänger stocken eine niedrige Rente durch Grundsicherungsleistungen auf, nur etwa ein Viertel von ihnen ist ohne Rentenanspruch.19
 
        Armut im Alter wird aufgrund dieser Anteile von Grundsicherungsbezug sicherlich unterschätzt, da nicht alle bedürftigen älteren Menschen ihren Rechtsanspruch auf Grundsicherung tatsächlich geltend machen – sei es aus Unwissenheit, Scham oder Bescheidenheit.20 Der Grundsicherungsbezug als Indikator für Armut ist ebenfalls umstritten: Menschen werden gewissermaßen dadurch zu „Armen“ erklärt, dass ihre Situation staatlich überprüft und durch die Bewilligung von Sozialleistungen sichtbar wird. Politisch wird Armut im Zusammenhang mit Grundsicherung gelegentlich auch als „erfolgreich bekämpft“ thematisiert, allerdings leben Empfängerinnen und Empfänger in der Regel dennoch mit einem Einkommen unterhalb der Armutsschwelle von 60 Prozent des Medianeinkommens, zudem sind nur Vermögen bis zu 5000 Euro als Schonvermögen vorgesehen. Insofern halten wir die relative Betrachtung der Armutsgefährdung für eine Bewertung der Veränderungen in der Gesellschaft für die wichtigste Perspektive, die sich zwar nicht verlässlich für die Bewertung von Einzelfällen, wohl aber für Vergleiche von Bevölkerungsgruppen eignet.
 
        Eine differenziertere Analyse der armutsgefährdeten Personengruppe über 65 erlauben die Daten des Sozio-oekonomischen Panels (Abbildung).21 So lag 2018 die Armutsgefährdungsquote der Menschen der Altersgruppe ab 85 Jahre mit 23 Prozent weitaus höher als jene der 65- bis 74-Jährigen und der 75- bis 84-Jährigen. Hierzu trägt unter anderem bei, dass zu der Gruppe der ab 85-Jährigen überdurchschnittlich viele Frauen und Witwen zählen, da sie eine höhere Lebenserwartung haben als Männer, aber auch geringere Alterseinkünfte. Die vom Statistischen Bundesamt als „hochbetagte Personen“ bezeichnete Gruppe der über 84-Jährigen wächst stark und umfasst mittlerweile 2,5 Millionen Menschen.22
 
         
          Abbildung: Armutsgefährdungsquoten von Menschen ab 65 Jahre 2018, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Armutsgefährdungsquoten von Menschen ab 65 nach Alter, Familienstand, Wohnregion, Staatsangehörigkeit und Art der Altersbezüge. ] 
          Quelle: Sozio-oekonomisches Panel 2019 
 
        
 
        Nach Familienstand betrachtet ist die Armutsgefährdung bei verwitweten deutlich höher als bei verheirateten Personen. Das höchste Armutsrisiko haben Geschiedene, fast jede dritte geschiedene Person ist im Alter armutsgefährdet. Nach Wohnregion zeigt sich, dass die Armutsquote der 65-Jährigen und älteren Menschen in Ost- heute etwas höher ist als in Westdeutschland. Insbesondere bei den in den 1950er Jahren Geborenen, die derzeit das Rentenalter erreichen, machen sich lange Phasen der Arbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung nun in geringen Renten bemerkbar. Betrachtet man die Armutsgefährdung der 65-Jährigen und älteren Menschen nach Staatsangehörigkeit, zeigt sich, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit eine mehr als doppelt so hohe Armutsgefährdung aufweisen wie deutsche Staatsangehörige. Bei Personen, die eine Beamtenpension erhalten, ist die Armutsgefährdungsquote nahe null. Bei Personen im Alter ab 65 Jahren, die eine gesetzliche Rente beziehen, ist die Armutsgefährdungsquote hingegen mit 17 Prozent vergleichsweise hoch.
 
        GRÜNDE
 
        Die in der gesetzlichen Rentenversicherung erworbenen Anwartschaften spiegeln das gesamte Erwerbsleben wider – wer viel eingezahlt hat, bekommt eine hohe Rente, wer wenig eingezahlt hat, eine geringe. Viel eingezahlt haben in der Regel abhängig Beschäftigte, die kontinuierlich und in Vollzeit erwerbstätig waren. Wenig eingezahlt haben in der Regel Beschäftigte, die lange Phasen der Krankheit oder der Arbeitslosigkeit erlebt haben sowie Phasen der Erwerbsunterbrechung etwa zur Ausübung privater Sorgearbeit.23 Außerdem haben diejenigen wenig eingezahlt, die weniger verdienen, was zu einem großen Teil das höhere Armutsrisiko von Frauen oder auch von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit erklärt.
 
        Im Alter von Armut betroffen zu sein, kann also verschiedene individuelle und biografische, aber auch strukturelle und systembedingte Gründe haben. Als biografische Faktoren, die zu diskontinuierlichen Erwerbs- und Versicherungsverläufen führen und somit das Risiko für Armut im Alter erhöhen, sind erstens gesundheitliche Beeinträchtigungen, Krankheit und Erwerbsunfähigkeit sowie Behinderung zu nennen. Mehr als 1,8 Millionen Menschen beziehen Erwerbsminderungsrenten, deren Beträge oft nicht für ein individuelles Einkommen oberhalb der Armutsschwelle ausreichen.24
 
        Zweitens sind familiäre Verpflichtungen zu nennen. Menschen unterbrechen ihre Erwerbsarbeit oder reduzieren den Stundenumfang in verschiedenen Phasen des Familienlebens. Bei der Geburt von Kindern sind es meist die Mütter, die ihre Erwerbsarbeit unterbrechen. Bei den heute Älteren war der Anteil von Hausfrauen noch besonders hoch. Nicht zu unterschätzen ist auch, wie viele Angehörige Pflegebedürftige – meist die Eltern, aber auch Partnerinnen und Partner oder kranke Kinder – betreuen.25 Und während durch die gemeinsame Altersvorsorge im Haushaltskontext inklusive der Hinterbliebenenabsicherung der gesetzlichen Rentenversicherung oft Armut im Alter abgewendet wird, bergen Trennung und Scheidung vor allem für Frauen ohne ausreichende eigene Anwartschaften ein hohes Armutsrisiko – auch beim sogenannten Rentensplitting, der Teilung von Rentenansprüchen zwischen Ehe- und Lebenspartnern.
 
        Drittens ist der Faktor Migration zu nennen. Wer einen Teil seines Erwerbslebens außerhalb des bundesdeutschen Systems verbracht hat, dem fehlen möglicherweise entsprechende Anwartschaften bei der Deutschen Rentenversicherung.26 Prinzipiell können ältere Menschen auch aus mehreren Ländern Renten beziehen, die hohen Armutsquoten der älteren Migrantinnen und Migranten verweisen jedoch darauf, dass dies insbesondere für die heute Älteren kaum in nennenswertem Umfang der Fall ist. Zudem haben Ältere mit Migrationshintergrund auch häufiger durch geringe Einkommen und Arbeitslosigkeit geprägte Erwerbsverläufe in Deutschland.27 Oft überlappen sich gesundheitliche, familiale und migrationsspezifische Aspekte.
 
        Als strukturelle Gründe für Armut im Alter lassen sich sowohl arbeitsmarktpolitische als auch alterssicherungspolitische Faktoren nennen: Zu den gravierendsten Veränderungen des Arbeitsmarktes der vergangenen Jahrzehnte zählen der Ausbau des Niedriglohnsektors, die Ausweitung der atypischen Beschäftigung sowie die Zunahme hybrider Selbstständigkeit und das Ausüben mehrerer Beschäftigungsverhältnisse. Sowohl die dauerhafte Beschäftigung im Niedriglohnsektor als auch eine dauerhafte Tätigkeit in Teilzeit führen zu geringen Rentenanwartschaften. Bei den heutigen Rentnerinnen und Rentnern haben zudem Phasen hoher Arbeitslosigkeit, aber auch neue Formen der nicht-sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wie Minijobs – neben der klassischen Schattenwirtschaft – zu vielen vergleichsweise geringen Renten beigetragen.28 Insbesondere in Ostdeutschland wird sich die hohe Arbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung bis zum Ende der Finanzkrise in den nächsten Jahren wahrscheinlich in noch stärkerem Maße im Anstieg der Armutsquote der rentennahen Jahrgänge zeigen.29
 
        Zu den alterssicherungspolitischen Faktoren gehören mangelnde Vorsorgefähigkeit und -bereitschaft.30 Nur wer Erwerbseinkommen in ausreichender Höhe und über einen ausreichenden Zeitraum erzielt, kann individuell ausreichend Anwartschaften auf Leistungen aus einem Alterssicherungssystem erwerben. Die Vorsorgebereitschaft ist nicht nur voraussetzungsreich, weil sie Vorsorgefähigkeit benötigt. Um langfristig und vorausschauend vorsorgen zu können, benötigen Menschen ausreichendes Wissen über die Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer adäquaten Altersvorsorge. Dem steht sowohl die Komplexität der Alterssicherungssysteme entgegen, die durch die Teilprivatisierung im Mehrschichtsystem stark gestiegen ist, als auch die Schwierigkeit, zukünftige Entwicklungen der Kapitalmärkte korrekt einschätzen zu können.
 
        LÖSUNGSVORSCHLÄGE
 
        Nach unserer Einschätzung kann mehr Eigenverantwortung in der Altersvorsorge nicht die Lösung für das Problem einer steigenden Altersarmut sein. Die Rede von mehr Eigenverantwortung suggeriert fälschlicherweise, dass Armut im Alter selbstverschuldet und durch individuelle Verhaltensveränderung vermeidbar sei, und bestraft unter anderem jene, die für die Familie und die Gesellschaft unbezahlte Arbeit geleistet haben. Stattdessen sollte das System von Altersvorsorge und Grundsicherung so ausgestaltet werden, dass es allen sichere Alterseinkommen und einen verlässlichen Schutz vor finanzieller Not im Alter bietet. Die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung mit ihren solidarischen Elementen und ihrer Dynamisierung ist hierfür der beste Weg. So könnte etwa geprüft werden, weitere Berufsgruppen wie etwa Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen oder den Anspruch auf Grundrente zu erweitern – die Anforderung von 35 Versicherungsjahren ist für viele armutsgefährdete Menschen im Alter heute nicht zu erfüllen. Der Einbezug der Beamtinnen und Beamten wäre hingegen wenig hilfreich, weil diese sowohl durchschnittlich hohe Einkommen als auch durchschnittlich hohe Lebenserwartungen haben – das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung würde also mittelfristig größer. Hier ist die Steuerfinanzierung mit ihrer breiteren Basis vorzuziehen.
 
        Die gegenwärtige Tendenz der Individualisierung sozialer Risiken findet eine fast schon zynische Zuspitzung in der Forderung nach financial literacy, also der Kompetenz, alterseinkommenssichernde Entscheidungen am Kapitalmarkt richtig zu treffen, obgleich die komplexen Entwicklungen aller die Alterssicherung beeinflussenden Größen auch von Expertinnen und Experten nicht langfristig zu überschauen sind.31 Das Drei-Schichten-System ist, um es ökonomisch auszudrücken, höchst ineffektiv. Vor allem schützt es jene Gruppen nicht vor Altersarmut, die nicht ausreichend vorsorgen können, weil ihnen im mittleren Alter die finanziellen Ressourcen dafür fehlen. Mit Blick auf die gestiegene Armut auch bei Familien schreibt sich das Problem der Armut im Alter in den Lebensläufen der jüngeren Menschen von heute – den älteren Menschen von morgen – bereits fest, wenn keine Kurskorrekturen erfolgen. Zudem sollten denjenigen, die heute zu den älteren Menschen gehören und in Armut leben, ihre Rechte nicht verwehrt werden. Es braucht Verbesserungen etwa bei der Antragstellung für soziale Transferleistungen, um die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen wie Wohngeld und Grundsicherung zu erhöhen. Es lohnt sich, Armut im Alter zu bekämpfen, denn ein Leben in finanzieller Sicherheit auch im höheren Lebensalter ist ein wichtiger Faktor für eine starke Zivilgesellschaft und eine funktionierende Demokratie.
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        ARBEIT UND ALTER(N)
 
        Wie ein längeres Erwerbsleben möglich werden kann
 
        Götz Richter · Anita Tisch · Hans Martin Hasselhorn · Lutz Bellmann
 
        Das Ziel, „allen älteren Erwerbstätigen, die dies können und wollen, [zu] ermöglichen auch mindestens bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten“, haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag 2021 vereinbart. Als „reguläres Renteneintrittsalter“ oder „Regelaltersgrenze“ wird das Alter bezeichnet, mit dem ältere Beschäftigte bei vollen Rentenbezügen in den Ruhestand gehen können. Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt es beim 67. Lebensjahr, für die älteren der sogenannten Babyboomer-Jahrgänge etwas darunter. Die meisten Babyboomer, nämlich sieben von zehn, meinen, nicht bis zu ihrer Regelaltersgrenze arbeiten zu können.01 Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Erwerbsgruppen, das heißt, die Art der Tätigkeit spielt hier offenbar eine große Rolle.
 
        Die Debatte über das Eintrittsalter in die gesetzliche Rente findet vor dem Hintergrund einer seit vielen Jahren zunehmenden Erwerbstätigkeit Älterer statt. Während sich bei jüngeren Altersgruppen nur leichte Schwankungen zeigen, hat die Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen leicht, die der über 60-Jährigen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Dies ist unter anderem auf eine gestiegene Beschäftigungsquote von Frauen auch im höheren Erwerbsalter zurückzuführen, aber auch der Anteil älterer, abhängig erwerbstätiger Männer an der gleichaltrigen Bevölkerung ist gewachsen (Abbildung 1).
 
         
          Abbildung 1: Beschäftigungsquoten (abhängige Beschäftigung) nach Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt die stetige Zunahme der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern in den Altersgruppen 50 bis 55, 55 bis 60 und 60 bis 65 von 2012 bis 2020.] 
          Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, eigene Darstellung.
 
        
 
        Gleichzeitig liegt die Erwerbsbeteiligung Älterer noch immer deutlich unter der von jüngeren Altersgruppen. Ein großer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitet demnach nicht bis zur Regelaltersgrenze, sondern scheidet vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Obwohl sich das Erwerbsverhalten und die Nachfrage der Betriebe in den vergangenen 25 Jahren stark verändert haben, erreicht die Verlängerung des Erwerbslebens nicht alle Beschäftigtengruppen. Viele Ältere wählen einen Übergang in den vorzeitigen Ruhestand, sei es aufgrund langjähriger Beitragszahlungen, Erwerbsminderung, Brückenarbeitslosigkeit oder sogar unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen. Auch deswegen konnte das veränderte Erwerbsverhalten die Fachkräftelücke aufseiten der Betriebe nicht schließen. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Regionen und Branchen mit großem Bedarf an Fachkräften – auf nahezu allen qualifikatorischen Ebenen.
 
        In diesem Beitrag fragen wir nach den Gründen für das anhaltend frühe Erwerbsausstiegsalter eines großen Teils der Beschäftigten. Ausgangspunkt sind Konzepte zur Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit im Lebensverlauf. Unter der Beschäftigungsfähigkeit werden individuelle Voraussetzungen für eine generelle Teilhabe am Erwerbsleben summiert, also in gewisser Weise die Passung von Individuum und Arbeitsmarkt.02 Mit der Perspektive „dürfen“ betrachten wir dementsprechend zunächst den Arbeitsmarkt und die Beschäftigungspolitik der Betriebe gegenüber älteren Erwerbspersonen.
 
        Das Konzept der Arbeitsfähigkeit (work ability) adressiert die Gestaltungsebene von Erwerbsarbeit und umfasst die Faktoren, die eine Person in einer bestimmten beruflichen Situation in die Lage versetzen, ihre beruflichen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.03 Das Konzept strebt eine Balance zwischen beruflichen Anforderungen und Ressourcen wie Kompetenzen, Unterstützung durch Führungskräfte sowie Kolleginnen und Kollegen an und beschreibt dementsprechend, inwiefern Beschäftigte ihre konkreten Tätigkeiten ausüben „können“, analysiert also die qualifikatorischen und gesundheitlichen Voraussetzungen. Abschließend blicken wir auf die motivationalen Grundlagen der Erwerbsarbeit – das Arbeiten „Wollen“.
 
        DÜRFEN
 
        Die kontinuierliche Zunahme der Erwerbsquote der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist eine Erfolgsgeschichte, die noch vor 20 Jahren kaum denkbar war. Allerdings profitieren nicht alle Arbeitnehmergruppen gleichermaßen von den verbesserten Beschäftigungschancen. Ein genauer Blick zeigt starke Unterschiede nach Geschlecht, Alter und Qualifikationsniveau. Hinzu kommt, dass viele Ältere in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt sind. Mit zunehmendem Lebensalter steigt der Anteil derjenigen, die nicht mehr erwerbstätig sind – manche, weil sie nicht mehr wollen oder können, nicht wenige aber auch, weil sie nicht mehr „dürfen“.
 
        In der Tat werden Ältere in vielen Betrieben zwar beschäftigt, aber seltener wieder oder neu eingestellt. Noch immer setzen Betriebe häufig lieber auf jüngere Bewerberinnen und Bewerber, da sich Investitionen hier vermeintlich länger auszahlen. Ob dieses Kalkül angesichts der hohen Veränderungsdynamik der Arbeitswelt fortbestehen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings sinkt mit dem Alter auch die Neigung, eine neue Stelle anzunehmen. Denn mit der Betriebszugehörigkeit steigt in der Regel auch die Entlohnung, und ein Arbeitgeberwechsel ist nicht selten mit Gehaltseinbußen verbunden. Im Gegensatz zu Jüngeren sind Ältere deshalb weniger geneigt, eine Stelle anzunehmen, die zwar berufliche Perspektiven eröffnet, aber mit einer möglicherweise geringeren Entlohnung verbunden ist. Auch finden Ältere nach einem Betriebswechsel häufig nur mit großen Schwierigkeiten eine Stelle, die ihrer bisherigen beruflichen Position und Tätigkeit entspricht. Bei Arbeitsplatzverlust gilt es dann, zwischen einem mit Abschlägen verbundenen vorzeitigen Renteneintritt und einer schlechter entlohnten Stelle abzuwägen.
 
        Der Weiterbildung kommt angesichts technischer und organisatorischer Neuerungen in nahezu allen Betrieben und Verwaltungen eine herausragende Bedeutung zu, um Fähigkeiten und Fertigkeiten an veränderte Bedingungen anzupassen. Das Niveau der beruflichen Weiterbildung ist bis zur Covid-19-Pandemie stark gestiegen. Jedoch gibt es nach wie vor große Defizite bei der Einbeziehung der älteren Erwerbstätigen. Während sich im Zeitraum von 2001 bis 2017 der Anteil der Betriebe, die mindestens einem Beschäftigten die Kosten der Teilnahme an einer Weiterbildung finanzieren, von 18 auf 35 Prozent fast verdoppelt hat, verharrt der Anteil der Betriebe, die auch älteren Beschäftigten ein Weiterbildungsangebot unterbreiten, bei 7 Prozent.04 Dabei wurden nur solche Betriebe berücksichtigt, die auch Ältere beschäftigen.
 
        Vor allem kleinere und mittlere Betriebe beziehen ältere Beschäftigte häufig nicht in Weiterbildungen ein. Unterschiede zeigen sich auch je nach Wirtschaftszweig. In einigen Bereichen, wie etwa in der Chemie-, Metall-, und Elektroindustrie gibt es demografiebezogene Tarifvereinbarungen, die betriebliche Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit Älterer adressieren,05 was in einer höheren Beteiligung Älterer an Weiterbildungsmaßnahmen resultiert.
 
        KÖNNEN
 
        Eine Voraussetzung dafür, bis zur Regelaltersgrenze erwerbstätig zu sein, ist, dies auch zu können. Auf den ersten Blick geht es hier um die Gesundheit. So führt schwere psychische beziehungsweise körperliche Krankheit oder funktionelle Behinderung dazu, dass manche Menschen bereits im mittleren oder gar schon im jungen Alter nicht mehr erwerbstätig sein können und vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Andererseits kann es auch die Arbeit sein, die dazu führt, dass manche Menschen nicht mehr erwerbstätig sein können, nämlich dann, wenn die Arbeitsanforderungen nicht mehr mit den Ressourcen der Arbeitenden übereinstimmen. Beide Einflüsse, die Arbeitsanforderungen und die Ressourcen, bestimmen zusammen die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten und damit auch, wie lange sie erwerbstätig sein können.
 
        Studienergebnisse legen nahe, dass zahlreiche Arbeitsfaktoren eine Rolle dabei spielen, wie lange Menschen erwerbstätig sein können, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Besonders einflussreich ist die körperliche Schwere der Arbeit. Bereits im jungen Erwerbsalter gehen Menschen mit schwerer körperlicher Arbeit davon aus, nicht lange erwerbstätig sein zu können.06 Neben dem Arbeitsinhalt wirkt hier auch eine Reihe von arbeitsorganisatorischen Faktoren in dieselbe Richtung: Menschen mit Nacht- und Schichtarbeit können weniger lange erwerbstätig sein, ebenso wie Menschen, deren Arbeit durch eine hohe Intensität charakterisiert ist. Ein weiterer bedeutsamer arbeitsorganisatorischer Faktor ist der eigene Einfluss bei der Arbeit. Beschäftigte mit hohem Einfluss können sich ihre Arbeit oft so gestalten, dass sie länger im Leben weiterarbeiten können. Dies berührt auch die Frage von Führung und Vertrauen im Betrieb. Es überrascht nicht, dass Beschäftigte, die Vertrauen in ihre Vorgesetzten haben, angeben, deutlich länger erwerbstätig sein zu können, als Beschäftigte mit geringem oder keinem Vertrauen.07
 
        Die beispielhaft skizzierten Arbeitsfaktoren treten nicht zufällig und isoliert auf, sondern oft kombiniert: Wo körperlich schwere Arbeit ausgeführt wird, sind oft der Einfluss bei der Arbeit und das Vertrauen in die Vorgesetzten gering, zudem wird hier häufiger in Nacht- und Schichtarbeit gearbeitet. Hier kumulieren also Risiken, die dazu führen, dass Beschäftigte oft nicht länger erwerbstätig sein können.
 
        Deutlich wird dies beim Blick auf Berufsgruppen (Abbildung 2). Insbesondere ältere Beschäftigte in der Pflege, der Reinigung, der Nahrungsmittelherstellung, der Metallerzeugung und dem Metallbau, aber auch im Verkauf und in der Erziehung, geben an, nicht lange erwerbstätig sein zu können. Dabei handelt es sich vorwiegend um Berufe mit körperlich und/oder psychisch besonders fordernden Tätigkeiten. Menschen mit solchermaßen belastenden Arbeitsbedingungen wissen schon sehr früh in ihrem Berufsleben, dass sie kaum eine Chance haben, die heutige Regelaltersgrenze in guter Gesundheit zu erreichen. Für viele von ihnen ist bereits die heutige Regelaltersgrenze von 66/67 Jahren infrage zu stellen.
 
         
          Abbildung 2: Bis zu welchem Alter können Sie erwerbstätig sein? Selbsteinschätzung sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätiger verschiedener Berufsgruppen im Alter von 53 beziehungsweise 59 Jahren in Deutschland 2018
 
          [image: Die Abbildung zeigt, bis zu welchem Alter Beschäftigte aus verschiedenen Berufsgruppen, die 1959 und 1965 geboren wurden, meinen, arbeiten zu können. Der Mittelwert liegt bei 64,8 Jahren. Darunter liegen Beschäftigte aus den Bereichen Kranken- und Altenpflege, Reinigung und Metallbearbeitung, darüber Beschäftige aus den Bereichen Geschäftsführung, IT sowie Ärztinnen und Ärzte.] 
          Quelle: lidA-Studie, eigene Berechnungen.
 
        
 
        Andererseits gibt es Berufsgruppen, bei denen Erwerbstätige angeben, deutlich länger erwerbstätig sein zu können als die zuvor genannten. Dies sind oft – aber nicht immer – Personen mit nicht-körperlichen Tätigkeiten, die über viel Entscheidungsspielraum bei ihrer Arbeit verfügen. Sie finden sich besonders in akademischen Berufen, etwa bei Ärzten, Ingenieurinnen, Juristen, Wissenschaftlerinnen und in der Unternehmensführung. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass bei solchen Arbeitsbedingungen die Arbeit eher gesundheitsförderlich ist – auch im höheren Erwerbsalter. Für so manche von ihnen wäre eine Regelaltersgrenze von 68 Jahren oder darüber zumutbar.
 
        Deutlich wird, dass die Arbeitsqualität maßgeblich dazu beiträgt, wie lange Menschen erwerbstätig sein können. Fragt man Erwerbstätige, unter welchen Bedingungen sie möglicherweise länger arbeiten würden, nennen sie vor allem bessere Arbeitsbedingungen: weniger körperliche Belastung, weniger Stress, flexiblere Arbeitszeiten, mehr Wertschätzung durch Vorgesetzte und eine bessere Entlohnung. Wie viele ältere Beschäftigte in Deutschland unter welchen Bedingungen arbeiten und wer sie sind, zeigt eine Typisierung der Arbeitsqualitätsprofile der erwerbstätigen Babyboomer-Generation in Deutschland:08
 
        Fast jede/r fünfte ältere Beschäftigte (19 Prozent) gehört zur Gruppe Poor Quality, in der sich vorwiegend manuell Tätige finden. Bei allen Aspekten der Arbeitsqualität schneiden sie im Vergleich zu den anderen Gruppen am ungünstigsten ab; die Ausnahme ist die Arbeitsintensität, wo sie durchschnittliche Werte erreichen.
 
        Die große Gruppe der Relaxed Manual (30 Prozent), ebenfalls vorwiegend manuell Tätige, gleicht im Arbeitsqualitätsprofil in Teilen dem der Poor Quality, weist aber positive Werte für das soziale Arbeitsumfeld auf, und die Arbeitsintensität ist am niedrigsten von allen Gruppen.
 
        Die Gruppe der Strained non-Manual (16 Prozent) zeigt ein Profil auf, das komplementär zu dem der Relaxed Manual ist. Hier finden sich vorwiegend nicht-manuell Beschäftigte. Die sozialen Indikatoren sind ungünstig ausgeprägt, ebenfalls die berufliche Perspektive. Die Arbeitsintensität ist die höchste aller Gruppen.
 
        Jede/r dritte Beschäftigte gehört zur Gruppe der Smooth Running (33 Prozent). Dieses Profil ist charakterisiert durch nicht-körperliche, in jeder Hinsicht günstige Arbeitsexposition. Einzige Ausnahme ist die Arbeitsintensität, die leicht überdurchschnittlich ist.
 
        Die Gruppe der High Flying ist mit 3 Prozent eine sehr kleine. Hier sind die Arbeitsqualitätsindikatoren sehr günstig ausgeprägt. Das extrem hohe Haushaltseinkommen dieser Gruppe sticht hervor und unterscheidet sie von den Smooth Running. Zu beachten ist die erhöhte Arbeitsintensität.
 
        „Schlechte Arbeit“ ist demnach in Deutschland nach wie vor weit verbreitet: So kann man die Arbeitsbedingungen von den 19 Prozent aller erwerbstätigen Babyboomer in der Gruppe Poor Quality als umfassend schlecht bezeichnen, die der 16 Prozent der Gruppe der Strained non-Manual als schlecht. Es überrascht nicht, dass in ersterer nur 21 Prozent meinen, noch bis zu ihrem Regelrentenalter arbeiten zu können, während dies in der Gruppe der High Flying jede/r Zweite angibt (Abbildung 3).
 
         
          Abbildung 3: Anteil älterer Beschäftigter, die angeben, mindestens bis zu ihrem Regelrentenalter arbeiten zu können, nach Arbeitsqualität, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt den Anteil ältere Beschäftigter, die angeben, mindestens bis zum Regelrentenalter arbeiten zu können, aufgeschlüsselt nach Arbeitsqualität. Beschäftigte mit geringer Arbeitsqualität geben dies mit 21 Prozent deutlich weniger häufig an als Beschäftigte mit hoher Arbeitsqualität. ] 
          Quelle: lidA-Studie, eigene Berechnungen.
 
        
 
        WOLLEN
 
        Neben dem bis zum Rentenalter arbeiten „Können“ ist auch das „Wollen“, also die Motivation zur Erwerbstätigkeit im höheren Erwerbsalter, abhängig vom individuellen Gesundheitszustand.09 Dementsprechend zeigen Studien wiederholt, dass ein schlechter Gesundheitszustand den Wunsch nach einem vorzeitigten Erwerbsaustritt wahrscheinlicher macht. Darüber hinaus wird die Motivation, ein Beschäftigungsverhältnis fortzuführen, von unterschiedlichen weiteren Faktoren beeinflusst, allen voran von finanziellen Anreizsystemen. Während ein Teil der älteren Beschäftigten sich einen vorzeitigen Erwerbsaustritt finanziell nicht leisten kann, profitiert ein anderer Teil von finanziellen Anreizen für den vorzeitigen Ausstieg. Insofern beeinflusst betriebliche Personalpolitik individuelle Entscheidungen.10
 
        Daneben spielen persönliche Faktoren, wie die Lebenssituation der Partnerin beziehungsweise des Partners, Verantwortlichkeiten für Familienangehörige oder auch das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle. Im Vergleich zu skandinavischen Ländern lässt sich in Deutschland eine anhaltende „Ausstiegskultur“ beobachten. So ist der Wunsch, vor dem Rentenalter aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, unter älteren Erwerbstätigen weit verbreitet, und Anreize zum vorzeitigen Erwerbsaustritt, wie etwa Altersteilzeitmodelle, werden häufiger genutzt als Möglichkeiten zum längeren Verbleib. Dabei ist der Wunsch nach vorzeitigem Austritt ein guter Prädiktor für das tatsächliche Ausscheiden: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit Frühausstiegsplänen setzt diese auch um.11 Bei Frauen spielt darüber hinaus auch der Renteneintritt des häufig etwas älteren Partners eine nicht zu vernachlässigende Rolle für das vorzeitige Beenden des Erwerbslebens.
 
        Schließlich wird die Motivation, ein Beschäftigungsverhältnis bis zum Rentenalter aufrechtzuerhalten, von den beiden grundlegenden Dimensionen der Erwerbsarbeit gespeist: der materiellen Notwendigkeit, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, sowie der inhaltlich-expressiven Seite der konkreten Tätigkeit. Hierbei sind Rahmenbedingungen, wie die Sicherheit des Beschäftigungsverhältnisses, die Länge und Lage der Arbeitszeit sowie Möglichkeiten der Teilzeit- oder Vollzeitarbeit, ebenso relevant wie die soziale Integration und arbeitsplatzspezifische Anforderungen, der Spaß an der Arbeit und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit.
 
        Mit Blick auf die Gestaltung der ausgeübten Tätigkeiten ist das soziale Gefüge des Arbeitsprozesses beziehungsweise des Betriebs zentral für die Erwerbsmotivation. Neben der sozialen Integration durch Kolleginnen und Kollegen tragen hierbei Führungskräfte sowohl durch eine alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung als auch und vielmehr noch durch die Förderung einer wertschätzenden Arbeitskultur zur Arbeitsmotivation auch im höheren Erwerbsalter bei.12
 
        Bedeutsam ist darüber hinaus der Handlungsspielraum von Beschäftigten. Mit dem Alter gewinnt der Handlungsspielraum an Bedeutung, da eine größere Autonomie es Beschäftigten ermöglicht, ihre Stärken besser einzubringen und mögliche (auch altersbedingte) Einschränkungen zu kompensieren.13 Dementsprechend würde auch, wer zum Beispiel Einfluss auf seine Arbeitsmenge hat, seltener in den vorzeitigen Ruhestand gehen – während diejenigen mit hohem Termin- und Leistungsdruck im Durchschnitt eher vor dem Renteneintrittsalter aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen.
 
        WEGE ZU EINEM LANGEN ARBEITSLEBEN
 
        Weiterarbeiten „wollen“, „können“ und „dürfen“ sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. So scheint für viele Beschäftigte das Wollen getrieben zu sein vom Können, denn Krankheit und Erschöpfung spielen eine große Rolle beim Wunsch nach einem frühzeitigen Erwerbsausstieg. Dabei ist plausibel: Menschen mit schlechter Gesundheit wollen und können nicht so lange arbeiten wie diejenigen mit guter Gesundheit. Es gibt aber eine Ausnahme, eine Gruppe von Erwerbstätigen, bei der viele Risiken zusammenkommen: ein geringes Einkommen, schlechte Arbeitsbedingungen und eine schlechte Gesundheit. Etwa 15 Prozent aller erwerbstätigen Babyboomer gehören dazu.14 Bei dieser Personengruppe ist der Wunsch, länger zu arbeiten, im Mittel stärker als bei denen mit einem mittleren oder hohen Einkommen – und der Wunsch zeigt keinen Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand. Das „Wollen“ drückt hier folglich eher ein „Müssen“ aus. Viele aus dieser Gruppe werden versuchen, so lange wie möglich im Erwerbsleben zu bleiben, unabhängig davon, ob sie noch können oder nicht, da sie es sich schlicht nicht leisten können, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden.
 
        Damit nicht nur Beschäftigte in hoch qualifizierten Tätigkeiten, sondern das Gros aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inklusive derer mit einfachen, aber versorgungsrelevanten Tätigkeiten gesund bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten dürfen, können und wollen, ist ein Bündel abgestimmter Maßnahmen erforderlich. Entscheidend ist ein Wandel von Arbeitsbedingungen, die Öffnung von Weiterbildungschancen für benachteiligte Gruppen, der Abbau der Barrieren bei der Wiederbeschäftigung Älterer sowie eine Kultur der Anerkennung der Arbeitsleistung, die einfache Tätigkeiten und herausfordernde Tätigkeiten dort respektiert, wo sie nicht verändert werden können.
 
        Die Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit kann dazu beitragen, das Können, Wollen und Dürfen zu erhöhen. Insbesondere müssen die aufgezeigten Mobilitätsbarrieren überwunden werden. Im Koalitionsvertrag des Jahres 2021 wird Weiterbildung explizit genannt und die Absicht bekundet, eine sichere Beschäftigungsbiografie zu ermöglichen. Um die angestrebte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen, aber auch um die Erwerbsbiografien bis an die Regelaltersgrenze heranzuführen, müssen die mit einem Arbeitsplatzwechsel verbundenen Beschäftigungs- und Einkommensrisiken sozial abgesichert werden.
 
        Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz bildet das Fundament für gesunde Arbeit. Idealerweise integriert ein systematisches betriebliches Personalmanagement sowohl Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, etwa durch eine betriebliche Gesundheitsförderung, als auch eine positive, vertrauensvolle Unternehmenskultur, etwa durch gute Führung. Es stützt sich auf validierte Instrumente wie Altersstruktur-, Qualifikationsbedarfs- und Kompetenzanalysen sowie die Gefährdungsbeurteilung. Dadurch ist es mit der Arbeitsgestaltung und der Organisations- und Personalentwicklung verbunden. In Klein- und Kleinstbetrieben unterstützen Sozialversicherungen und Kammern ein systematisches Personalmanagement.15 Präventive Ansätze tragen durch eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung dazu bei, physischen und psychischen Risikofaktoren vorzubeugen. Davon profitieren nicht nur heute Ältere kurzfristig, sondern auch Jüngere können gesund älter werden. Um hohen Anforderungen etwa durch Emotions- und Interaktionsarbeit oder auch anhaltend hohem Zeit- und Leistungsdruck langfristig standhalten zu können, müssen außerdem Ressourcen gestärkt werden.
 
        Der Förderung des Lernens kommt als Kernelement von betrieblichen Strategien zum Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit herausragende Bedeutung zu. Auch Erwerbsunterbrechungen und Betriebs- oder Tätigkeitswechsel sollten nicht länger mit Dequalifizierungsrisiken behaftet sein. Lernen und Kompetenzerfahrungen können wichtige Selbstwirksamkeitserfahrungen vermitteln und dadurch Betriebe und Beschäftigte stärken. Betriebe sollten auch Älteren diese Erfahrungen ermöglichen und ihnen mehr Chancen bieten. Dies erlaubt den Beschäftigten nicht nur, mit der Dynamik des Wandels der Arbeit Schritt zu halten, sondern kann auch helfen, eigene Interessen und Neigungen zu verfolgen. Erreicht betriebliche Weiterbildung und Lernbegleitung durch funktionierende Strukturen und Führungskräfte einen größeren Teil der Beschäftigten, werden diese materielle und persönliche Anerkennung erfahren und sind eher geneigt, bis zum Renteneintrittsalter erwerbstätig zu sein.
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        DER LANGE SCHATTEN DER DEMOGRAFIE
 
        Handlungsfelder einer Rentenreform in Deutschland
 
        Axel Börsch-Supan
 
        In Zeiten des demografischen Wandels steht die Rentenpolitik vor der Herausforderung, den Zielkonflikt zwischen einer adäquaten Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und der finanziellen Nachhaltigkeit des umlagefinanzierten Rentensystems zu meistern. So muss die Rentenpolitik zwei zentrale Aufgaben lösen: erstens den Eintritt der Babyboom-Generation in den Ruhestand und den Eintritt geburtenschwächerer Jahrgänge ins Erwerbsleben verkraften sowie zweitens damit umgehen, dass die Lebenserwartung auch langfristig weiter steigen wird. Diese beiden Aufgaben werfen aufgrund ihrer sozialpolitischen Sensibilität viele Fragen der politischen Umsetzbarkeit auf. Weil die Zahl der Rentnerinnen und Rentner pro Beitragszahlenden in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen wird, werden bei konstanten Rentenleistungen auch die Beiträge und Steuern der Erwerbstätigen, welche die gesetzliche Rentenversicherung finanzieren, erheblich ansteigen. Wenn zudem die Lebenserwartung weiter steigt, werden sich bei einem konstanten Renteneintrittsalter die Rentenausgaben weiter erhöhen.
 
        Zur Bewältigung der ersten Aufgabe hatte die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 2005 den „Nachhaltigkeitsfaktor“ eingeführt, der die finanzielle Belastung zu prozentual gleichen Teilen auf eine Beitragssatzerhöhung und eine Rentenniveausenkung verteilt. Dieser Nachhaltigkeitsfaktor wurde von der Großen Koalition jedoch 2018 durch die „doppelte Haltelinie“, die ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent des Durchschnittlohns absichert und den Beitragssatz auf höchstens 20 Prozent des Bruttolohns begrenzt, zunächst bis 2025 ausgehebelt. Gleichzeitig wurden mit der Erweiterung der Mütter- und der Einführung der Grundrente weitere teure Zusatzleistungen eingeführt. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor – wie derzeit gesetzlich vorgesehen – 2025 wieder aktiviert würde, müssten die Beiträge deutlich steigen und das Rentenniveau ebenso deutlich sinken. Doch die Ampelkoalition hat eine Verlängerung der sogenannten doppelten Haltelinie in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Das kann aber nichts am demografischen Wandel ändern. Finanzierbar wäre das nur durch eine erhebliche Ausweitung des Zuschusses aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung, also einer massiven Steuererhöhung, welche die junge Generation weiter belasten würde.
 
        Zur Bewältigung der zweiten Aufgabe hatte die Große Koalition 2007 die „Rente mit 67“ auf den Weg gebracht, jedoch 2014 mit der „Rente mit 63“ für Versicherte mit mindestens 45 Beitragsjahren wieder verwässert. Zudem ist das Renteneintrittsalter nur bis zum Jahr 2031 festgelegt. Sollte die Lebenserwartung weiter steigen, wovon auch die Bundesregierung in ihrer offiziellen Vorausberechnung ausgeht, dann muss eine Lösung für die Zeit danach gefunden werden. Dies muss bald geschehen, damit die Menschen, die in ein paar Jahren in Ruhestand gehen, dafür Planungssicherheit erhalten.
 
        Die Maßnahmen der vergangenen Jahre haben ein rentenpolitisches Dilemma geschaffen: Einerseits sieht das geltende Recht eine Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor vor, der die finanziellen Belastungen des demografischen Wandels gleichmäßig auf die ältere und die jüngere Generation verteilt und in diesem Sinne das Fundament einer langfristig tragbaren Lösung schaffen könnte. Andererseits hat die Haltelinienpolitik der Großen Koalition große Erwartungen für die Zeit nach deren Gültigkeit geweckt, die mit der Rückkehr zum alten Recht mit seinem Nachhaltigkeitsfaktor inkompatibel sind. Auswege aus diesem Dilemma müssen dringend gefunden werden. Der von der Großen Koalition eingesetzten Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ ist dies nicht gelungen.01 Ziel dieses Beitrags ist es, verschiedene Lösungsansätze vorzuschlagen und ihre Vor- und Nachteile abzuwägen.
 
        Vorangestellt sei, dass die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung ebenso wenig wie die von der Ampelkoalition vorgeschlagene aktienbasierte Zusatzrente geeignete Vorschläge zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen sind, allein schon wegen ihres geringen Volumens. Es gibt fast 20 Mal so viele Angestellte wie Beamtinnen und Beamte, und das einmalig zu Verfügung gestellte Volumen der neuen Aktienrente reicht gerade einmal für zehn Tage Rentenausgaben aus.
 
        Auch andere Vorschläge laufen ins Leere. Ein Anstieg der Geburtenzahlen ist hilfreich, aber erst in rund 20 Jahren, wenn die neue Generation beginnt, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Eine höhere Einwanderung oder mehr Vollzeitbeschäftigung von Frauen ist zwar kurzfristig hilfreich, hilft aber nicht langfristig, die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung zu lösen, weil aus diesen Beiträgen neue Rentenzahlungsverpflichtungen erwachsen.
 
        DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
 
        Die Alterung der Bevölkerung ist ein gut zu prognostizierender Prozess, da der heutige Bestand der Bevölkerung viel größer ist als die Veränderungen durch Geburten, Sterbefälle und Migration und sich die Geburten- und Sterberaten nur allmählich ändern. Daher entspricht beispielsweise die Anzahl der 2023 61-Jährigen weitgehend der Anzahl der 60-Jährigen 2022 – sie werden nur ein Jahr älter. Selbst außerordentlich hohe Einwanderungszahlen wie im Jahr 2015 und nun wieder durch den russischen Krieg gegen die Ukraine werden vom Bestand dominiert. Die Alterung Deutschlands wird langfristig auch nicht signifikant von der Corona-Pandemie beeinflusst werden, da auf Phasen der Übersterblichkeit wie im Winter 2020/21 typischerweise Phasen der Untersterblichkeit folgen.
 
        Abbildung 1 zeigt die erwartete Alterung Deutschlands in Form des Altersquotienten, also der Anzahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber im Verhältnis zur Anzahl der Menschen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. Andere Definitionen des demografischen Altersquotienten zeigen einen ähnlichen Verlauf. Aus den 27 Szenarien der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts zeigt diese Abbildung das erwartete mittlere Szenario sowie die beiden Extremszenarien einer sehr jungen und einer sehr alten Bevölkerung. In allen Szenarien steigt der Altersquotient in den nächsten 15 Jahren stark an. Je nach demografischer Annahme wird der Altersquotient ab etwa 2035 ein Plateau erreichen oder weiter steigen. Eine signifikante Differenz zwischen dem Basisszenario und den beiden Extremszenarien ergibt sich erst danach. In keinem Szenario sinkt der Altersquotient langfristig wieder unter 50 Prozent oder erreicht gar den heutigen Ausgangswert. Die Herausforderung, dass die Renten einer wachsenden Zahl älterer Menschen von immer weniger jungen Menschen finanziert werden müssen, bleibt also auf Dauer bestehen.
 
         
          Abbildung 1: Entwicklung des Altersquotienten 65+/20–64, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt drei Prognosen zur Entwicklung des Anteils der deutschen Bevölkerung im Alter von 65 plus im Verhältnis zum Anteil der Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64. Alle drei gehen bis in die 2030er Jahre von einem Altersquotienten von über 50 Prozent aus.] 
          Quelle: Statistisches Bundesamt, 14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung – Basis 2018
 
        
 
        Der Anstieg des Altersquotienten hat drei Ursachen, die in Abbildung 2 dargestellt werden: die langfristig gesunkenen Geburtenzahlen, als historischer Sondereffekt die schnelle Abfolge von Babyboom und Pillenknick und schließlich langfristig die steigende Lebenserwartung. Die graue Fläche zeigt, wie sich der Altersquotient ohne den Babyboom und ohne einen Anstieg der Lebenserwartung entwickeln würde. Die hellrote Fläche zeigt den zusätzlichen Effekt der Abfolge von Babyboom und Pillenknick. Letzteres führt dazu, dass der Anstieg des Altersquotienten stark beschleunigt wird und das Niveau von 48 Prozent schon 2032 erreichen wird, anstatt erst in den Jahren um 2050. Schließlich wird die Wirkung der steigenden Lebenserwartung auf die deutsche Altersstruktur durch die dunkelrote Fläche illustriert. Ihre Wirkung steigt stetig an und ist der dominierende Grund für das weiterwachsende Finanzierungsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung ab den 2040er Jahren.
 
         
          Abbildung 2: Auswirkungen der Geburtenentwicklung und des Anstiegs der Lebenserwartung auf den Altersquotienten, in Prozentpunkten
 
          [image: Die Abbildung zeigt schematisch, welchen Anteil die langfristig gesunkenen Geburtenraten, der Babyboom gefolgt vom Pillenknick sowie die langfristig steigende Lebenserwartung an der demografischen Entwicklung haben. ] 
          Quelle: eigene Berechnung
 
        
 
        Es ist wichtig, diese drei Ursachen zu unterscheiden, weil sie unterschiedliche politische Antworten verlangen. Zunächst müssen unverzüglich Maßnahmen getroffen werden, um die finanziellen Belastungen durch die massiv erhöhten Eintrittszahlen in die gesetzliche Rentenversicherung so zu verteilen, dass ihre ökonomischen und sozialen Nebenwirkungen möglichst gering bleiben. Wegen der historisch gegebenen Abfolge von Babyboom und Pillenknick kann das nicht weiter aufgeschoben werden. Dann gilt es, sich schon heute damit auseinanderzusetzen, wie das Rentensystem auf eine weiter steigende Lebenserwartung reagieren soll.
 
        IST DIE VERSPROCHENE HALTELINIE NACHHALTIG?
 
        Die Ampelkoalition hat versprochen, die doppelte Haltelinie nach 2025 fortzuführen. Diese setzt das Rentenniveau – also die Standardrente in Euro geteilt durch den Durchschnittslohn in Euro – auf mindestens 48 Prozent fest und ebenfalls den Beitragssatz – also den Prozentsatz des Bruttolohns, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils hälftig an die gesetzliche Rentenversicherung abführen – auf maximal 20 Prozent. Da diese Festsetzungen aber nichts daran ändern, dass es in Zukunft mehr Rentnerinnen und Rentner und weniger Erwerbstätige geben wird, muss der Bund der gesetzlichen Rentenversicherung zusätzliche Steuermittel zur Verfügung stellen, damit sie zahlungsfähig bleibt. Daher scheint eine solche doppelte Haltelinie die Rentner und Beitragszahlerinnen zwar zu schonen, wird aber für die Steuerzahler sehr teuer. Da die Beitragszahler und Rentnerinnen aber die große Mehrheit der Einkommen- und Mehrwertsteuerzahler bilden, ist dies nur eine Scheinlösung.
 
        Die von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern für die Haltelinie zusätzlich aufzubringenden Mittel würden 2045 etwa 15 Prozent des Bundeshaushalts beziehungsweise 2060 etwa 22,5 Prozent betragen.02 Hinzu kommt der ohnehin bestehende Bundeszuschuss von derzeit etwa einem Drittel des Bundeshaushalts, der in Zukunft auch weiter ansteigen wird. Insgesamt müsste langfristig daher mehr als die Hälfte aller Steuermittel in die Rente fließen. Zudem ist es im Zuge der Bevölkerungsalterung sehr wahrscheinlich, dass auch die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung zusätzliche Bundesmittel benötigen werden. Eine Fortführung der Haltelinien über die derzeitige Legislaturperiode hinaus ließe im Bundeshaushalt viel zu wenige Mittel zur Verfügung, um Zukunftsinvestitionen etwa in den Bereichen Bildung und Infrastruktur zu finanzieren. Man kann daher nur dringend davon abraten, die Illusion von langfristig gesicherten Haltelinien weiter aufrechtzuerhalten. Stattdessen muss sich die Rentenpolitik von Scheinlösungen verabschieden und sich mit möglichen Alternativen auseinandersetzen.
 
        GENERATIONENGERECHTIGKEITSFAKTOR ODER PARTIELLE HALTELINIEN?
 
        Die vernünftigste Alternative zur Scheinlösung der Haltelinien ist eine Aufteilung der wegen des demografischen Wandels unvermeidlichen finanziellen Herausforderungen zwischen den beiden Generationen: den Beitragszahlerinnen und den Rentenempfängern. Dies ist eine zentrale Einsicht der Rentenpolitik: Wie man es auch dreht und wendet, die finanzielle Zusatzbelastung durch den demografischen Wandel muss entweder von der jüngeren Generation der Beitragszahler oder der älteren Generation der Rentenempfängerinnen getragen werden – oder besser von beiden in einem jeweils angemessenen Verhältnis. Einfach wegzaubern lässt sich diese finanzielle Zusatzbelastung jedoch nicht.
 
        Eine transparente Aufteilung ließe sich durch einen Generationengerechtigkeitsfaktor bewerkstelligen, der den Beitragssatz und das Rentenniveau so dem demografischen Wandel anpasst, dass beide Generationen weiterhin eine stetig steigende Kaufkraft zur Verfügung haben. Dieser Generationengerechtigkeitsfaktor ließe zum einen den Beitragssatz ansteigen, aber nur so viel, dass auch die Nettolöhne mehr Kaufkraft bieten. Zum anderen müssten die Rentensteigerungen zukünftig weniger großzügig ausfallen, aber immer noch so hoch, dass die Kaufkraft der Renten steigt. Dies ist möglich, weil der Produktivitätsfortschritt, also der Anteil der Lohnsteigerungen, der über den Inflationsausgleich hinausgeht, im Durchschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich höher ist als die finanzielle Zusatzbelastung durch den demografischen Wandel. Daher müssten wir nur einen Teil des Produktivitätsfortschritts in den demografischen Wandel investieren, der Rest bliebe übrig für einen Kaufkraftzuwachs beider Generationen. Die Wirkung eines Generationengerechtigkeitsfaktors wäre ähnlich der des derzeitigen Nachhaltigkeitsfaktors, er lässt sich jedoch transparenter und daher einsichtiger in die deutsche Rentenanpassungsformel einbauen.
 
        Wenn der Altersquotient so steigt wie in der Basisprognose der Abbildung 1, würde der Generationengerechtigkeitsfaktor das sogenannte Rentenniveau von derzeit etwa 49 Prozent bis zum Jahr 2040 auf etwa 45 Prozent absenken, das heißt um 4 Prozentpunkte beziehungsweise knapp 10 Prozent. Das bedeutet nicht, dass Rentnerinnen und Rentner in Zukunft ein niedrigeres Niveau ihrer Kaufkraft erleiden müssen, wie es der Begriff „Rentenniveau“ suggerieren mag. Tatsächlich misst dieser Begriff lediglich, wie viel Prozent des Durchschnittslohns die Standardrente beträgt. Wenn dieser Durchschnittslohn in Zukunft ähnlich stark steigen wird wie in der Vergangenheit, wird die Kaufkraft der gesetzlichen Rente nicht fallen, sondern auch in Zukunft weiter steigen. Der Anstieg fällt in den Jahren zwischen 2025 und 2035 zwar niedriger aus als der Anstieg der Bruttolöhne, was an der hohen Zahl von Neurentnerinnen und Neurentnern und der niedrigen Zahl von Menschen liegt, die ins Erwerbsleben einsteigen. Er kehrt danach aber wieder zu fast so hohen Rentenerhöhungen zurück wie derzeit. Der demografische Wandel führt also nicht zu einem Absinken von Rentenleistungen, sondern „nur“ zu einem langsameren Anstieg. Die Mehrbelastung der gesetzlichen Rentenversicherung durch den demografischen Wandel muss nicht aus der Substanz, sondern kann aus dem Wachstum finanziert werden. Die weit verbreitete Vorstellung, dass durch den demografischen Wandel die gesetzliche Rente auf das Niveau der Grundsicherung absinkt, ist daher falsch.
 
        Alternativen zu einem Generationengerechtigkeitsfaktor, die zumindest etwas von der populären und daher politisch so gewünschten Illusion der Haltelinien erhalten können, gibt es, aber sie haben schwerwiegende Nachteile. Eine dieser Alternativen ist das österreichische Modell. Dort und ebenso in Frankreich werden die „Zugangsrenten“ – also die Renten im Jahr des Erstbezugs – mit einer Art Haltelinie gesichert. Danach wachsen die „Bestandsrenten“ – also die Renten, die in den Folgejahren des Renteneintritts bezogen werden – jedoch nur noch mit der Inflationsrate, die in „normalen“ Jahren unter dem Lohnwachstum liegt. In Österreich ist man also im ersten Jahr des Renteneintritts deutlich großzügiger als in Deutschland, was vielerorts betont wird. Allerdings bezahlt man die anfängliche Großzügigkeit damit, dass anschließend die Kaufkraft der Renten nicht mehr so stark ansteigt wie in Deutschland. Würde dieses Modell auf Deutschland übertragen, würde es langfristig zu einem niedrigeren Beitragssatz als unter dem geltenden deutschen Recht führen: Er würde im Jahr 2037 ein Maximum von 22,6 Prozent erreichen und danach wieder fallen.
 
        Zusätzliche Bundesmittel wären nicht nötig. Das mag sich zwar als die Rentenfinanzen stabilisierende Reform gut anhören. Der große Nachteil ist jedoch, dass das Rentenniveau in den Jahren, die dem Renteneintritt folgen, stark sinkt, und zwar umso mehr, je älter man wird. Im Alter von 85 Jahren läge das Rentenniveau bei etwa 38 Prozent, also deutlich unter dem Niveau des geltenden Rechts. Menschen, die weniger als 80 Prozent der Standardrente beziehen, erreichen daher im hohen Alter die Armutsgefährdungsgrenze. Dies liegt daran, dass die Armutsgefährdungsgrenze als Prozentsatz der Löhne berechnet wird und nicht im Verhältnis zur Kaufkraft. In Österreich hat man derartige finanzielle Härten durch abweichende Einzelfallentscheidungen abgemildert, was aber zur mangelnden finanziellen Nachhaltigkeit des österreichischen Rentensystems beigetragen hat, also genau das konterkariert, was man mit einer Reform erreichen möchte.
 
        Eine weitere Reformoption wäre es, nur einen unteren Sockel der erworbenen Entgeltpunkte mittels einer Haltelinie zu schützen, die übrigen Entgeltpunkte jedoch nach geltendem Recht zu bewerten. Dies würde zu einer relativen Aufwertung geringer gegenüber höheren Renten führen und sich somit direkt in einer Verringerung der Altersarmutsgefährdung auswirken. Dieses vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums skizzierte „Sockelschutzmodell“03 bewirkt jedoch selbst bei einer auf ein Rentenniveau von 46 Prozent abgesenkten Haltelinie nur eine sehr geringe Dämpfung des Beitragssatzes, würde das Rentenrecht weiter verkomplizieren und steht im Konflikt mit der erst kürzlich eingeführten Grundrente, bedürfte also einer sehr umfassenden Änderung der gesamten Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung.
 
        DORNIGE ANPASSUNG DES RENTENEINTRITTSALTERS
 
        Eine besonders schwierige Aufgabe der Rentenpolitik ist es, das Renteneintrittsalter an eine weiter steigende Lebenserwartung anzupassen. Zwischen 2012 und 2030 wird schrittweise die „Rente mit 67“ eingeführt. Dies bewirkt grosso modo, dass die steigende Lebenserwartung seit der Jahrtausendwende zwischen Arbeitszeit und Rentenbezug im Verhältnis 2:1 aufgeteilt wird, was wiederum das Verhältnis eines 40-jährigen Erwerbslebens zu einer 20-jährigen Rentenbezugszeit widerspiegelt. Stabil kann ein Rentensystem nur sein, wenn das Verhältnis der Einzahlungszeit in die Rentenversicherung zur Auszahlungszeit der Renten konstant bleibt. Sinnvoll wäre es daher, auch nach 2030 das heutige Verhältnis von Arbeitsjahren und Rentenbezugsjahren in etwa konstant zu halten. Folglich sollte in Zukunft jeder Anstieg der Lebenserwartung um ein Jahr in eine Verlängerung der Erwerbsphase um acht Monate und der Rentenbezugszeit um vier Monate aufgeteilt werden. Damit würde ein längeres Leben bedeuten, nicht nur länger zu arbeiten, sondern auch länger Rente zu beziehen. Bei Anwendung dieser 2:1-Regel04 würde das gesetzliche Renteneintrittsalter im Jahr 2042 bei 68 liegen, also in 12 Jahren um ein Jahr steigen, während die Lebenserwartung um eineinhalb Jahre steigt. Sollte die Lebenserwartung weniger stark steigen oder sogar wieder fallen, würde das Rentenalter entsprechend weniger stark ansteigen oder ebenfalls sinken.
 
        Oft wird gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters eingewendet, dass die abnehmende Gesundheit ein Weiterarbeiten gar nicht zulasse. Dies widerspricht allerdings der Tatsache, dass eine längere Lebensdauer eine bessere Gesundheit voraussetzt. Zum anderen nehmen sich ältere Menschen selbst als relativ gesund wahr und schneiden sowohl auf der Basis objektiver als auch subjektiver Messungen gut ab. Etwa 74 Prozent der 68-Jährigen bezeichnen ihre Gesundheit als gut oder sehr gut; 84 Prozent von ihnen haben keinerlei Aktivitätseinschränkungen, die eine Erwerbstätigkeit behindern würden.05
 
        Zwischen 60 und 69 Jahren ist zwar eine Verschlechterung des Gesundheitszustands festzustellen, diese ist jedoch wesentlich geringer als der Unterschied zwischen Menschen mit guter und schlechter Gesundheit innerhalb eines Geburtsjahrgangs. Eine Verschiebung des Renteneintrittsalters um zwei Jahre würde implizieren, dass etwa 1,5 Prozentpunkte mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mindestens eine Aktivitätseinschränkung aufweisen würden als beim jetzigen Renteneintrittsalter. Eine Verschiebung des Renteneintrittsalters um zwei Jahre ist also nicht aufgrund von Gesundheitsproblemen zum Scheitern verurteilt.
 
        Allerdings muss man sich um diejenigen Menschen, die Aktivitätseinschränkungen haben, mehr kümmern, als das aktuell der Fall ist. Ein einheitliches Renteneintrittsalter ist nicht sinnvoll. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Problemen sollten früher in Rente gehen können, während die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die keine gesundheitlichen Probleme haben, durchaus länger arbeiten können. Diese Flexibilität ist wichtig und kann mittels eines „Renteneintrittsfensters“ implementiert werden.
 
        Es trifft auch nicht zu, dass die Arbeitsproduktivität von Menschen nach einer Lernphase in relativ frühen Jahren, etwa im dritten Lebensjahrzehnt, einen Höhepunkt erreicht und danach stetig abnimmt. Diese oft als feststehende Tatsache angenommene Vorstellung hat Vorruhestandsregelungen motiviert, etwa die in Deutschland weit verbreitete Altersteilzeit im Blockmodell. Die vorliegende wissenschaftliche Evidenz bestätigt diese Vorstellung nicht.06 Stattdessen halten sich in Routinebeschäftigungen des verarbeitenden und des Dienstleistungsgewerbes, die den Arbeitsalltag in Deutschland dominieren, körperliche Kraft, Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit – also Eigenschaften, die im Alter tendenziell zurückgehen – sowie Erfahrung und Menschenkenntnis – also Eigenschaften, die im Alter eher zunehmen – in etwa die Waage.
 
        Schließlich ist auch die weit verbreitete Vorstellung falsch, dass eine Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es jungen Menschen schwerer macht, eine Beschäftigung zu finden. Dies mag in einem Kleinunternehmen mit einer festen kleinen Anzahl von Kundinnen und Kunden und einer feststehenden Nachfrage nach dem gefertigten Produkt gelten. Diese Analogie passt jedoch nicht auf eine ausreichend große Volkswirtschaft in normaler Konjunkturlage. Ganz im Gegenteil zeigt sich im länderübergreifenden Vergleich, dass eine höhere Beschäftigungsquote älterer Menschen die Arbeitslosigkeit junger Menschen senkt, weil deren Abgabenbelastung dort im Durchschnitt niedriger liegen kann.07
 
        SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Unsere gesetzliche Rente ist vom demografischen Wandel nicht bedroht, wenn unser Produktivitätsfortschritt auch in Zukunft so hoch ist, wie er im vergangenen Jahrzehnt war. Sie muss jedoch an den demografischen Wandel angepasst werden. Starre Haltelinien sind dazu untauglich und auch finanzpolitisch unverantwortlich, weil sie Zukunftsinvestitionen in Bildung und Infrastruktur aus dem Bundeshaushalt verdrängen werden, die wir brauchen, um unseren Produktivitätsfortschritt zu erhalten. Rente und Zukunftsinvestitionen sind also zwei Seiten derselben Medaille. Die Einführung eines Generationengerechtigkeitsfaktors ist die vernünftigste Lösung, weil dieser die unvermeidbare finanzielle Last des demografischen Wandels gleichmäßig auf die jüngere und die ältere Generation verteilt. Langfristig gilt es zudem, das Renteneintrittsalter einem immer länger werdenden Leben anzupassen, in dem die zusätzliche Lebenszeit im Verhältnis von 2:1 in längeres Arbeiten und einen längeren Rentenbezug aufgeteilt wird.
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        RENTENSYSTEME IM UMBAU
 
        Herausforderungen und Reformwege der Alterssicherung in Europa
 
        Bernhard Ebbinghaus
 
        Gerade in Krisenzeiten gilt die staatliche Rente als bewährte Garantin des Einkommens der älteren Bevölkerung. Dies war während der Weltwirtschaftskrise 2008/09 ebenso der Fall wie während der Pandemie ab 2020. In Deutschland bezieht heute jede/r Vierte eine staatliche Rente oder Beamtenpension. EU-weit machen die Rentenausgaben ungefähr 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus und stellen mit 45 Prozent den größten Anteil der Sozialversicherungsausgaben.
 
        Die finanzielle Nachhaltigkeit der Alterssicherung steht jedoch überall in Europa vor der unabwendbaren Herausforderung einer alternden Gesellschaft: Der anhaltende Geburtenrückgang, die längere Lebenserwartung und häufiger Vorruhestand stellen die staatlichen Rentensysteme vor zunehmende Finanzprobleme, insbesondere wenn sie umlagefinanziert sind, also ohne Rücklagen arbeiten. Der Generationenvertrag kommt in Schieflage: Immer weniger potenzielle Erwerbspersonen sollen die Renten von immer mehr Älteren bezahlen. In den vergangenen Jahren wurden deshalb europaweit Reformen aufgelegt, um das Renteneintrittsalter zu erhöhen, die Leistungen anzupassen und staatliche Umlageverfahren hin zu Mehrsäulenmodellen mit zunehmender kapitalgedeckter, oft in privater Verantwortung liegender Altersvorsorge weiterzuentwickeln.
 
        In Deutschland wurden 1989 erste Schritte eingeleitet, um Frühverrentungen zurückzudrängen; 2001 wurde die Riester-Rente als private Zusatzversorgung und 2003 die Grundsicherung als Mindestsicherung im Alter eingeführt. Auch in anderen europäischen Ländern wurden Rentenreformen eher schrittweise und pfadabhängig entlang eingeübter Wege angegangen. Tatsächlich hängen Reformen von verschiedenen wirtschaftlichen, institutionellen und politischen Voraussetzungen ab. Der Vergleich Deutschlands mit anderen europäischen Sozialstaaten kann nicht nur die Unterschiede im Problemdruck und die verschiedenen Rentenreformwege verdeutlichen, sondern auch best practices aufzeigen, die zur deutschen Rentenreformdebatte beitragen können.
 
        Einer der historisch bedeutsamen Unterschiede besteht zwischen der Sozialversicherungstradition der Länder mit Bismarckschen Rentenversicherungen einerseits – neben Deutschland sind das zum Beispiel Frankreich, Italien und Polen – und der mit den Beveridge-Reformen verbundenen Grundrente andererseits, wie sie in Großbritannien 1946 eingeführt wurde, zum Beispiel aber auch in Irland, den Niederlanden oder ursprünglich Schweden.01 Während die Bismarckschen Rentenversicherungen eine Lebensstandardsicherung anstreben und das Äquivalenzprinzip zwischen Beitragszahlungen und Rentenleistungen umsetzen, zielen Grundrentensysteme vorranging auf Armutsvermeidung für alle Mitbürger/-innen und überlassen zusätzlichen kapitalgedeckten Säulen der Altersvorsorge die Aufgabe, höhere Erwerbseinkommen im Alter abzusichern. Der historische Vorsprung der Beveridge-Systeme im Aufbau kapitalgedeckter Altersvorsorge zeigt sich auch heute am fortgeschrittenen Pensionsfonds-Kapitalismus in diesen Ländern.
 
        In diesem Beitrag werden zunächst anhand demografischer und sozioökonomischer Prognosen die Herausforderungen alternder Gesellschaften dargestellt, um die politischen Hürden für Reformprozesse zu erörtern. In einem Vergleich ausgewählter europäischer Staaten werden anschließend anhand der Umkehr der Frühverrentungspolitik die unterschiedlichen Problemlagen, Reformdynamiken und Erfolge bei der Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer betrachtet, bevor wir den Blick auf Reformschritte hin zu einer Privatisierung und Vermarktlichung in der Alterssicherung richten.
 
        DEMOGRAFIE UND REFORMDYNAMIK
 
        Insbesondere in umlagefinanzierten Rentensystemen ist für den Fortbestand des Generationenvertrags vor allem die Lastenverteilung zwischen Erwerbsbevölkerung und Älteren ausschlaggebend. Bis 2050 prognostiziert die EU einen Anstieg des Altenquotienten, also der Zahl der über 65-Jährigen im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren, von gegenwärtig rund 34 auf 57 Prozent im EU-Durchschnitt und von rund 36 auf 53 Prozent in Deutschland (Tabelle). Zwar bestehen beträchtliche Unterschiede zwischen den älteren Bevölkerungen Deutschlands oder etwa Italiens mit einem Altenquotienten von über einem Drittel und den relativ jungen Gesellschaften in Irland oder Polen mit Altenquotienten von 24 beziehungsweise 29 Prozent. In der Regel käme aber in drei Jahrzehnten eine ältere Person in Europa auf nurmehr zwei im Erwerbsalter stehende Personen.
 
         
          Tabelle: Demografische Entwicklung, Erwerbsmuster und Rentenausgaben in der EU
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          Quelle: Eigene Zusammenstellung aktueller Daten (2019) und Projektionen (2050) der Europäischen Kommission, The 2021 Ageing Report: Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019–2070), Brüssel 2021. 
 
        
 
        Der Anteil der älteren Personen an der Gesamtbevölkerung liegt bereits heute in Deutschland und Italien über dem EU-Durchschnitt und wird in Italien um 2050 fast 34 Prozent betragen. Das anhaltende Wachstum der Bevölkerung ab 65 Jahren von gegenwärtig EU-durchschnittlich rund 20 auf 30 Prozent innerhalb von drei Jahrzehnten hat ein erhebliches politisches Gewicht: Ältere gehen eher zur Wahl als Jüngere.02 Zudem haben diejenigen, die bereits in die Rentenversicherung einbezahlt haben und absehbar in den Ruhestand gehen, auch ein Interesse am Status quo. Bekanntlich wird in der öffentlichen Debatte neben der Gesundheitspolitik eine staatliche Verantwortung in der Alterssicherung stärker betont als etwa mit Blick auf die Unterstützung von Arbeitslosen.03
 
        Da im Umlageverfahren die aktuellen Renten derjenigen, die während ihres Erwerbslebens Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt und dadurch Ansprüche erworben haben, von den heutigen Beitragszahler/-innen finanziert werden, die hierfür in Zukunft wiederum Renten erwarten, würde eine umfassende Systemreform hin zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge auf das Problem des Doppelzahlers stoßen: Diejenigen, die aktuell durch ihren Beitrag die Ansprüche der gegenwärtigen Rentner/-innen aufgrund des Generationenvertrags decken, müssten gleichzeitig einen Kapitalstock für ihre eigene Vorsorge ansparen.04 Das wäre politisch kaum durchsetzbar, da einerseits die gegenwärtigen Rentner/-innen Erwartungen und gar rechtliche Ansprüche haben, dass der Generationenvertrag eingehalten wird, und andererseits die gegenwärtigen Erwerbspersonen keineswegs doppelt zahlen wollen beziehungsweise können.
 
        Vor diesem Hintergrund waren eine schrittweise Einführung des Mehrsäulenprinzips über längere Zeitspannen oder die Einrichtung einer freiwilligen Zusatzvorsorge, um eine zukünftige staatliche Rentenlücke zu schließen, bisher die häufigsten Reformstrategien.05 Eine Ausgabenreduzierung wurde trotz der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung politisch eher vermieden. Stattdessen wurden zusätzliche Rentenausgaben häufig zunächst durch steigende Sozialabgaben oder Steuern sowie durch eine höhere Staatsverschuldung finanziert. Viele europäische Sozialstaaten erhöhten so die Einnahmenseite, kamen jedoch spätestens in den 1990er Jahren an ihre fiskalischen und wirtschaftlichen Grenzen.
 
        Im globalen Wettbewerb führte die Verteuerung des Faktors Arbeit durch steigende Sozialabgaben zu Personalabbau, was wiederum höhere Ausgaben für Arbeitslosigkeit oder gar Frühverrentungen zur Folge hatte. Dieser Teufelskreis passiver Arbeitsmarktpolitik war typisch für kontinentaleuropäische Sozialstaaten, so zunächst auch für Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren.06 Darüber hinaus beschränkten ab Ende der 1990er Jahre die globalen Finanzmärkte und die EU-Politik vor allem im Rahmen der Europäischen Währungsunion die fiskalpolitischen Spielräume für Neuverschuldung. Demografischer Wandel, wirtschaftliche Erfordernisse und fiskalpolitische Beschränkungen erhöhten den Handlungsdruck, die Finanzierung der Rentensysteme zu reformieren.
 
        Aus sozialstaatlicher Sicht ist nicht allein die Demografie entscheidend, sondern auch die wirtschaftliche Leistungskraft, insbesondere der Beschäftigungsgrad, die Produktivität und das Wirtschaftswachstum einer Gesellschaft.07 Insofern ist nicht nur der Altenquotient, sondern auch die Beschäftigtenquote ein wesentlicher Faktor für die finanzielle Tragfähigkeit des Sozialstaats. Die Zusammenhänge zwischen demografischer Alterung, Beschäftigungs- und Produktivitätsentwicklung sowie schließlich der finanziellen Lastenverteilung sind jedoch komplex. Grundsätzlich können neben einer Erhöhung des Renteneintrittsalters auch die Ausweitung der Beschäftigung, insbesondere ein späterer Ausstieg aus dem Erwerbsleben, neben einer Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit und einer Verringerung von Arbeitslosigkeit, aber auch Investitionen in zukünftige gut ausgebildete Generationen, wesentliche Stellschrauben für die Lastenverteilung im Rentensystem sein.
 
        UMKEHRUNG DER FRÜHVERRENTUNG UND AKTIVES ALTERN
 
        Das bisherige Paradox moderner Arbeitsgesellschaften war, dass die Menschen zwar immer länger leben, in den vergangenen Jahrzehnten jedoch immer früher aufhörten, zu arbeiten. Diese Frühverrentungspraxis breitete sich ab den Wirtschaftskrisen der 1970er Jahre aus. Im Lichte des wachsenden Kostendrucks auf die sozialen Sicherungssysteme und der steigenden Lohnnebenkosten kam es ab den 1990er Jahren zu einer politischen Kehrtwende, und die Vorruhestandspfade wurden eingeschränkt oder abgeschafft, das Ruhestandsalter angehoben und eine Erhöhung der Erwerbsquote unter Älteren forciert. Heute wird eine aktive Arbeitsmarktpolitik sowie eine beschäftigungsfreundliche Sozialpolitik angestrebt.
 
        Die EU setzte sich im Rahmen des Lissabon-Prozesses im Jahr 2000 eine Steigerung der Beschäftigung zum Ziel: Bis 2010 sollten mindestens 50 Prozent der 55- bis 65-Jährigen arbeiten, bis 2020 mindestens 75 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung. Das erste Ziel wurde nur von den nordischen Sozialstaaten, den liberalen Wohlfahrtsregimen, aber auch von Deutschland und den Niederlanden erreicht.08 Deutschland und die Niederlande erreichten auch das zweite Ziel – die Bundesrepublik weist inzwischen eine Beschäftigtenquote von 80 Prozent auf –, wobei in beiden Staaten Teilzeitverträge eine große Rolle insbesondere bei der Frauenerwerbsbeteiligung spielen. In den skandinavischen Ländern wird eine solche hohe Beschäftigtenquote eher in Vollzeit erreicht. Hingegen liegen die Beschäftigungsquoten in Frankreich, Irland und Polen um den EU-Durchschnitt von rund 73 Prozent sowie in Italien bei etwa 64 Prozent (Tabelle).
 
        Das Alter des Austritts aus dem Erwerbsleben variiert nach wie vor zwischen den europäischen Sozialstaaten, wobei einige südliche und östliche EU-Mitglieder ein noch immer niedrigeres Ruhestandsalter aufweisen als die meisten westlichen und nordischen Länder (Tabelle). Das durchschnittliche Austrittsalter liegt heute in den EU-Mitgliedsländern um 64 Jahre. In Frankreich und Osteuropa liegt es noch immer darunter, wohingegen Deutschland und die Niederlande in der vergangenen Dekade durch eine erstaunliche Umkehr von Frühverrentung hin zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Älteren zu den nordischen Ländern aufgeschlossen haben.
 
        Die Einschränkung flexibler Altersrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten, Altersarbeitslosenhilfen und anderer Vorruhestandsregelungen birgt das Risiko, zu vermehrter Altersarmut durch Erwerbsunfähigkeit oder bei Verlust des Arbeitsplatzes zu führen, wenn die Wiederbeschäftigungschancen von Älteren nicht verbessert werden. Davon zeugt etwa Irland, wo höhere Beschäftigungsraten in den älteren Altersgruppen häufig mit atypischen und prekären Beschäftigungsformen sowie mit Altersarmut zusammengehen. Die skandinavischen Erfahrungen zeigen, dass es einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer Strategie zur Förderung lebenslangen Lernens bedarf, um die Voraussetzungen für eine längere Erwerbsbeteiligung im Alter zu schaffen. Dazu gehört auch ein Umdenken betrieblicher Personalstrategien sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Betriebsräten.
 
        Die Schließung der Frühverrentungspfade und die Anhebung des Renteneintrittsalters sollten von einer ausreichenden Erwerbsunfähigkeitsrente für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten können, sowie von präventiven Integrationsmaßnahmen flankiert werden, um ältere Arbeitnehmer/-innen länger im Berufsleben zu halten und solche, die erwerbslos sind, wieder in Arbeit zu bringen. Einerseits müssen Anforderungsprofile von Arbeitsplätzen altersgerechter gestaltet werden, andererseits sollten Einstellungshürden für ältere Arbeitnehmer/-innen verringert werden, zum Beispiel durch eine Erleichterung von befristeten Arbeitsverträgen oder einer weniger am Senioritätsprinzip orientierten Entlohnung. Die Beschäftigungssicherung muss jedoch lange vor dem Renteneintritt beginnen: Lebenslanges Lernen sollte durch eine systematische Förderung von Weiterbildung ab 50 Jahren Teil einer präventiven Beschäftigungspolitik werden.
 
        PRIVATISIERUNG UND VERMARKTLICHUNG
 
        Ein weiterer Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik erfolgte durch einen Umbau zur Mehrsäulenarchitektur, die einerseits eine Privatisierung beabsichtigt, also die teilweise Verlagerung der Alterssicherungsverantwortung vom Staat auf private Akteure, und andererseits eine Vermarktlichung vorsieht, also die Einführung von beitragsbezogenen und kapitalgedeckten Marktmechanismen in der Altersvorsorge,09 um die staatlichen Umlagesysteme angesichts der demografischen Entwicklung zu entlasten. In der Regel bedeutete dies die Einführung privater, also betrieblicher, tarifvertraglicher oder individueller kapitalgedeckter Altersvorsorge, in einigen Fällen wurde auch ein Teil der staatlichen Alterssicherungsbeiträge als Kapitalanlage investiert. Der institutionelle Wandel vollzog sich oft parallel: Eine perspektivische Reduzierung der umlagefinanzierten Rentenleistungen erhöht gleichzeitig den Anreiz zur Ausweitung der kapitalgedeckten Zusatzrenten.
 
        Besonders weitreichend waren einige grundsätzliche Rentenreformen. So überführte etwa Schweden durch eine umfangreiche Reform in den 1990er Jahren sein Grundrenten- in ein Mehrsäulenmodell mit staatlicher Einkommensversicherung nach dem Umlageverfahren und obligatorischer kapitalgedeckter Zusatzversicherung neben weiteren tarifvertraglichen Zusatzrenten. Nach der Marktöffnung der osteuropäischen Länder wurden in den späten 1990er Jahren gemäß der Empfehlungen internationaler Organisationen,10 Mehrsäulenmodelle der Alterssicherung einzuführen, obligatorische kapitalgedeckte Renten aufgelegt.11
 
        In den meisten Bismarckschen Sozialstaaten erfolgte der Paradigmenwechsel in kleineren Schritten. So wurden etwa in Deutschland und Frankreich neben staatlichen Rentenkürzungen ausschließlich freiwillige individuelle Kapitalrenten zusätzlich zur betrieblichen Altersvorsorge eingeführt. Hierzulande soll seit 2001 die Riester-Rente, die für Geringverdienende und Familien mit Zulagen subventioniert wird, die Versorgungslücke ausgleichen, die durch zukünftige staatliche Rentenanpassungen entstehen werden. Rund 40 Prozent der Beschäftigten haben entsprechende Verträge abgeschlossen.
 
        In den Beveridge-Rentensystemen wurde die Mehrsäulenarchitektur wesentlich früher eingeführt, so etwa in Großbritannien und Irland. Infolgedessen konnten sie bisher einen größeren Kapitalstock der privaten Altersvorsorge aufbauen, von dem bereits gegenwärtige Rentner/-innen Leistungen beziehen. In der Tat zeigen sich die Unterschiede in der Bedeutung privater Altersvorsorge in den verschiedenen Sozialstaaten im Ausmaß des Pensionsfonds-Kapitalismus – die „Spielarten des Kapitalismus“12 offenbaren sich auch hier: Die für Alterssicherung angelegten Aktien- und Wertpapierbestände sind in den liberalen Marktwirtschaften wie prominent Großbritannien und Irland besonders hoch. Beträchtliche Kapitaldeckung gibt es aber auch in den niederländischen, schweizerischen oder einigen nordischen Zusatzversicherungen. Damit einher geht jedoch eine erhöhte Abhängigkeit von Finanzmarktkonjunkturen.
 
        Hinsichtlich des Deckungsgrads der privaten Zusatzvorsorge gibt es erhebliche Unterschiede. Dieser liegt in der Schweiz, seitdem sie 1985 obligatorisch wurde, sowie in den nordischen Ländern und den Niederlanden dank tarifvertraglicher Regelung mit 90 Prozent sehr hoch, wohingegen um 2010 in den liberalen Mehrsäulensystemen wie in Großbritannien und Irland aufgrund der Freiwilligkeit erhebliche Deckungslücken von 50 Prozent bestanden. In den 2010er Jahren wurde in Großbritannien versucht, die freiwillige Mitgliedschaft in Pensionsfonds dadurch zu erhöhen, dass Arbeitnehmer/-innen automatisch eingeschrieben wurden und ihre Austrittsoption proaktiv wahrnehmen mussten. In einigen osteuropäischen Ländern sind Arbeitnehmer/-innen zwar seit den späten 1990er Jahren zu einer Mitgliedschaft in einem Pensionsfonds verpflichtet, ansonsten ist der Anteil kapitalgedeckter Altersvorsorge in Bismarckschen Rentensystemen aber niedrig. Ausnahme ist Deutschland mit 70 Prozent der Beschäftigten, die eine betriebliche oder individuelle Altersvorsorge haben.
 
        Reformen hin zu mehr privater Vorsorge bergen bei unzureichender Deckung und mangelnder Zeit zum Ansparen sowie für Beschäftigungsgruppen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien – wie vor allem Frauen, die unbezahlte Sorgearbeit geleistet haben, und Erwerbslose – sowie Personen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen – also befristet oder Teilzeitbeschäftigte – das Risiko einer Zunahme sozialer Ungleichheit. Dabei hängt der Deckungsgrad von staatlichen Anreizen und Subventionen sowie von tarifvertraglichen Regelungen ab: Wo keine Verpflichtung zu solchen Zusatzrenten durch Obligatorium wie in der Schweiz oder durch allgemeingültige Tarifverträge wie in den Niederlanden einen breiten Deckungsgrad garantieren, ist in Ländern mit ausgebauten privaten Alterssicherungssäulen die Altersarmut wie in Großbritannien und Irland besonders hoch.13 Eine Umschichtung zu nicht-staatlicher Altersvorsorge erfordert also den Ausbau staatlicher oder sozialpartnerschaftlicher Regulierung und steuerlicher Förderung.
 
        FORTSETZUNG FOLGT
 
        Der Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008 und die darauffolgende Wirtschaftskrise haben sich unmittelbar, aber auch langfristig auf staatliche Renten und die private Altersvorsorge ausgewirkt. Die Möglichkeiten, die staatlichen Sozialleistungen im Umlageverfahren zu finanzieren, wurden durch die Staatsschuldenkrise noch weiter eingeschränkt, und der Börsencrash führte zu Verlusten der kapitalgedeckten Altersvorsorge: So fiel etwa das Anlagevermögen der Pensionsfonds in Irland innerhalb eines Jahres um 35 Prozent, während die meisten anderen europäischen Pensionsfonds einen nominalen Rückgang zwischen 10 und 20 Prozent zu verzeichnen hatten.14 Auch wenn sich die meisten Fonds seither wieder etwas erholt haben, wurden die Wachstumserwartungen gedrosselt und hat das Vertrauen in Kapitaldeckung Schaden genommen. In osteuropäischen Ländern hat die Finanzkrise zu einem Moratorium, wenn nicht sogar zu einer Rücknahme kapitalgedeckter Renten geführt.15
 
        Die demografische Entwicklung ist unabwendbar und im Lichte fiskalpolitischer Zwänge auch weiterhin ein wesentlicher Grund für umfangreiche Reformen zur Alterssicherung. Dabei sollte nicht nur finanzielle Nachhaltigkeit angesichts der Alterung der Gesellschaft, sondern auch soziale Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Folgen der Vermarktlichung und Privatisierung sozialer Risiken leitendes Prinzip sein.
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        GENERATIONENGERECHTIGKEIT
 
        Genese und Dimensionen eines Begriffs
 
        Jörg Tremmel
 
        „Generationengerechtigkeit“ ist im Zusammenhang mit Reformen des Sozialversicherungssystems ein häufig genutztes Schlagwort. Mit diesem positiv besetzten Begriff wird versucht, ganz verschiedene Ziele argumentativ zu rechtfertigen – von der Sicherung des Lebensstandards der älteren Generation bis zum Ausbau der Kapitaldeckung der Alterssicherung. Welche philosophischen Theorien und Konzepte sich dahinter verbergen, spielt meist eine untergeordnete Rolle in der öffentlichen Debatte. Dieser Beitrag führt in die Genese und die Dimensionen des Begriffs ein, bevor mit Blick auf die Rentenpolitik skizziert wird, welche politischen Maßnahmen sinnvoller Weise als „generationengerecht“ bezeichnet werden können und welche nicht.
 
        DEBATTEN IN DER PHILOSOPHIE
 
        Eine vollständige philosophische Theorie der Gerechtigkeit zwischen den Generationen hat zu klären, wer von wem wie viel von was erhalten soll. In der exponentiell wachsenden Literatur zu Generationengerechtigkeit sind alle diese W-Fragen umstritten.
 
        Nicht strittig ist allerdings, dass sich Fragen der Generationengerechtigkeit, also der intergenerationellen Gerechtigkeit, immer zwischen Personengruppen stellen, die zu unterschiedlichen Zeiten geboren sind. Gerechtigkeit innerhalb einer wie auch immer definierten Generation ist nicht Gegenstand der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. In diesem anderen, intragenerationellen Bereich sind etwa Fragen der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen (Geschlechtergerechtigkeit), Einkommensstarken und Einkommensschwachen (soziale Gerechtigkeit) oder Menschen verschiedener Herkunft angesiedelt. Gerechtigkeit zwischen den Generationen ist ein davon abzugrenzendes Feld, auch wenn es Wechselwirkungen zu Fragen der intragenerationellen Gerechtigkeit gibt.
 
        Umstritten ist bereits die scheinbar eindeutige Frage, wer die beteiligten Akteure sind, denn der Begriff „Generation“ ist mehrdeutig. Forschung zu familialen Generationen nimmt das Gegensatzpaar Kinder/Eltern in den Blick und stellt Analysen überwiegend auf der Mikroebene an. Dagegen bezieht sich die chronologische beziehungsweise demografische Bedeutung des Generationenbegriffs auf das Geburtsjahr beziehungsweise die Zugehörigkeit zu einer Alterskohorte. Hier wiederum können zwei unterschiedliche Gegensatzpaare in den Blick genommen werden: jung/alt oder heutig/zukünftig. Je nach Art des Generationenvergleichs ergeben sich unterschiedliche Fragestellungen.
 
        Auch die Frage, wie viel eine Generation einer anderen hinterlassen sollte, ist umstritten. Aus philosophischer Sicht ist hier zunächst eine Vorklärung nötig: Sind wir der Nachwelt überhaupt etwas schuldig? Im Wesentlichen gibt es drei Gegenargumente gegen jedwede Verpflichtungen: erstens das Nicht-Identitäts-Problem, das besagt, dass die jeweils Lebenden keine Verpflichtungen gegenüber künftig Lebenden haben, weil die Existenz Letzterer von den Entscheidungen Ersterer abhängt.01 Konkret könne etwa eine nachlässige Klimaschutzpolitik02 oder eine ausufernde Schuldenpolitik der früher Lebenden nicht von den heute Lebenden kritisiert werden, denn bei einer anderen Politik hätten sich andere Menschen als ihre Eltern getroffen und gepaart, es wären also genetisch andere Kinder entstanden. Solange die heute Lebenden lebenswerte Leben führen, seien deren Vorwürfe gegen ihre Vorfahren unberechtigt. Bei dieser Debatte wird oft übersehen: Das Nicht-Identitäts-Problem stellt sich nur, wenn man bestimmte epistemische Vorannahmen über Kausalität teilt.03 In derzeitigen Diskussionen über generationengerechte Rentenpolitik spielt es zu Recht keine Rolle.
 
        Zweitens die These der reichen Zukunft, die gemeinhin lautet, dass die materiellen Problemlösungsmöglichkeiten kommender Generationen größer sein werden als die der heutigen und daher Verschiebungen von finanziellen oder ökologischen Lasten in die Zukunft legitim sind.04 Da das Los der früher und der heute Lebenden insgesamt schwerer war beziehungsweise ist als das der künftig Lebenden, sei es nicht ungerecht, von Letzteren mehr zu verlangen. Diese Rechtfertigung einer Diskontierung künftiger Schäden kann mit Blick auf die Menschheitsgeschichte speziell seit der Neuzeit eine gewisse empirische Evidenz beanspruchen. Im Anthropozän ist jedoch ein solcher Fortschrittsoptimismus zweifelhaft geworden: Zum einen ist klärungsbedürftig, was „Fortschritt“ überhaupt sein soll; zum anderen wissen wir nicht, ob die Geschwindigkeit technologischer Innovationen in der Zukunft so sein wird wie in der Vergangenheit. Jede optimistische Zukunftsprognose ist also unsicher. Die Generationenethik sagt nicht, wie es kommen wird, sondern nur, was wir aus ethischen Gründen tun sollten.
 
        Drittens das Problem der unklaren Interessen und Präferenzen künftiger Generationen, das sich auf die zwangsläufige Nicht-Auskunftsfähigkeit ungeborener Menschen bezieht. Auch dieser Einwand schließt moralische Verpflichtungen gegenüber der Nachwelt nicht aus. So argumentieren etwa Vertreter von bedürfnisorientierten Ansätzen, dass es nicht konkret um den Nutzen, die Präferenzen, die Interessen oder die Wünsche Ungeborener gehe, sondern schlicht um die Grundbedürfnisse aller Menschen – früher, heutig und künftig Lebender.05 Diese sind zu allen Zeiten identisch. Damit verliert das Unsicherheitsproblem erheblich an Bedeutung.
 
        Wenn also Pflichten gegenüber kommenden Generationen bestehen, stellt sich die Anschlussfrage, welches Ausmaß diese Pflichten haben. Meistens werden in der Literatur komparative Standards zusammen mit der Formulierung „mindestens genauso gut“ verwendet, aber auch der Ausdruck „besser als“ wird gebraucht.06 So formuliert etwa der Philosoph James Woodward: „Jede Generation sollte für nachrückende Generationen eine Bandbreite an Ressourcen und Chancen hinterlassen, die mindestens gleich groß ist wie die Bandbreite der eigenen Ressourcen und Chancen.“ Bei seinem Kollegen Otfried Höffe ist zu lesen: „Verantwortungsvolle Eltern hinterlassen ihren Kindern ein Erbe, das möglichst größer ausfällt, als sie es von ihren Eltern übernommen haben.“ Bezogen auf die Makroebene schreibt Karl Marx: „Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.“ Der Ökonom Richard Hauser formuliert: „Jede Generation sollte an die nachfolgende einen positiven Nettotransfer leisten, der höher ist als jener, den sie von ihrer Vorgängergeneration empfangen hat.“
 
        Welches ist aber das intrinsisch wertvolle Gut, das im Generationenvergleich erhalten beziehungsweise weitergegeben werden sollte? Als alternative Antworten auf diese Frage werden in der Literatur unter anderem „Fähigkeiten“, „subjektiver Nutzen“, „Grad der Bedürfniserfüllung“, „Lebensgestaltungschancen“, „Güter“, „Land“, „Wohlstand“, „Lebensstandard“ oder „Konsumniveau pro Kopf“ genannt.07 In Bezug auf die Alterssicherung sind alle Bezugsgrößen monetärer Natur. Es geht also um Geld.
 
        GENERATIONENGERECHTIGKEIT UND ALTERSSICHERUNG
 
        Bei der Übertragung des philosophischen Konzepts der Generationengerechtigkeit in den Kontext der Alterssicherung stellt sich die Frage, was mit „Generation“ gemeint ist. Chronologische Generationen werden hier gleichgesetzt mit „Kohorten“, und zwar nicht nur im Sinne von Geburtskohorten, sondern auch im Sinne von Jahrgangskollektiven, die durch alle Lebensstadien schreiten. Die Jahrgangskollektive werden im allgemeinen Sprachgebrauch wiederum zu drei Generationen aggregiert: die noch nicht Erwerbstätigen, die Erwerbstätigen und die Generation im Ruhestand.
 
        Es sind nun Vergleiche zwischen unterschiedlich alten Kohorten zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zwischen gleichaltrigen Kohorten zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. Beim ersten, direkten Vergleich stellt man etwa den Prozentsatz der 0- bis 17-Jährigen und der 65- bis 80-Jährigen, die 2022 in Einkommensarmut leben, einander gegenüber; beim zweiten, indirekten Vergleich beispielsweise den Prozentsatz von einkommensarmen 0- bis 17-Jährigen in den Jahren 1992 und 2022. Es kann also sein, dass die heutige junge Generation bei den beiden beschriebenen Generationenvergleichen einmal besser und einmal schlechter dasteht als die Generation, mit der sie verglichen wird.
 
        Wer jetzt jung ist, wird später alt sein, und wer heute alt ist, war früher jung. Wenn wir Ressourcenanteile über das ganze Leben hinweg berücksichtigen, dann kann ein Vorteil während eines bestimmten zeitlichen Lebensabschnitts eine Last während einer anderen Phase kompensieren. Um Aussagen darüber zu treffen, was generationengerecht beziehungsweise generationenungerecht ist, sollten also die Gesamtlebensverläufe von zwei Generationenkohorten verglichen werden.08
 
        Damit lässt sich in Bezug auf die Rente eine wichtige Erkenntnis festhalten: Es ist nicht generationenungerecht, wenn eine Generation A hohe Beitragssätze bezahlt – solange sie später, im Rentenalter, auch hohe Renten erhält. Es ist nicht generationenungerecht, wenn eine Generation B niedrige Renten erhält – solange sie früher, als sie die aktive Generation war, auch niedrige Beitragssätze bezahlt hat. Generationenungerecht ist es im Rentensystem allerdings, wenn eine Generation hohe Beitragssätze bezahlen muss, aber später nur niedrige Renten erhält, wohingegen eine andere Generation niedrige Beitragssätze bezahlen durfte und trotzdem im Alter hohe Renten erhält. Das Maß ist immer das Beitrags-Leistungs-Verhältnis, also die Rendite, und eine generationengerechte Rentenpolitik darf hier keine eklatanten Unterschiede zulassen.09
 
        DER GENERATIONENVERTRAG
 
        Muss also der Staat dafür sorgen, dass jede Generation eine gleichermaßen hohe Rendite erhält? Diese Forderung würde ignorieren, dass sich Zeiten ändern können. Schon jetzt erlebt Deutschland einen demografischen Übergang, der durch eine Kombination aus niedriger Geburtenrate und steigender Lebenserwartung gekennzeichnet ist. Diese Veränderung des Bevölkerungsaufbaus untergräbt das gesetzliche Umlageverfahren, das in Form des sogenannten Generationenvertrags organisiert ist.
 
        Um die grundlegenden Zusammenhänge verständlich zu machen, soll kurz beschrieben werden, wie der Generationenvertrag in einem nicht-monetären Kontext aussähe:10 In einer Zeit vor dem Sozialstaat brechen die Mitglieder dreier Generationen einer Dorfgemeinschaft auf. Zehn Kinder begleiten zehn ihrer Eltern und zehn ihrer Großeltern auf eine rituelle Reise, die mit dem freiwilligen Tod der Großeltern enden soll. Die Kinder bekommen Mitleid mit ihren Großeltern und überreden ihre Eltern, das Versprechen abzugeben, sich um die alten Großeltern bis zu deren natürlichem Tod zu kümmern – im Austausch für das Versprechen der Kinder, das gleiche für ihre Eltern zu tun, wenn deren Zeit kommt. Bei diesem Beispiel würde die mittlere Generation vermutlich getrost auf das Versprechen eingehen. Wenn aber nun die losziehende Gruppe aus zehn Großeltern, acht Eltern und fünf Kindern bestünde? Dann müsste sich die mittlere Generation wohl überlegen, ob die Zusage der Kinder-Generation überhaupt erfüllbar sein kann. Das Beispiel ist drastisch, macht aber deutlich, dass jeder Generationenvertrag empfindlich auf demografische Veränderungen reagiert.
 
        In Deutschland wird sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern langfristig stark verändern. Kurzfristig jedoch, das ist unstrittig, ist in Deutschland die Situation günstig. Denn derzeit ist die Zahl der Beitragszahler aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge der „Baby-Boomer“ hoch, während die Zahl der Rentenempfänger gering ist. Erst wenn die zahlenmäßig starken Jahrgänge – der größte davon ist die 1964 geborene Kohorte – ins Renteneintrittsalter kommen, drehen sich die Verhältnisse um. Im deutschen Umlageverfahren kann es dennoch besser laufen als in der beispielhaften Dorfgemeinschaft – zum einen aufgrund der kontinuierlichen Gesundheitsverbesserung großer Teile der Bevölkerung, die zu einem immer weiteren Hinausschieben des Ruhestands führen kann, zum anderen wegen des Produktivitätszuwachses.
 
        Der medizinische Fortschritt hat in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die jeweiligen Neurentner-Kohorten länger gesund bleiben als die Jahrgänge vor ihnen. Vor allem zwischen dem 65. und dem 80. Lebensjahr gibt es einen neuen, spektakulären Zugewinn an Gesundheit.11 Dies könnte theoretisch dazu führen, dass die Menschen länger berufsaktiv bleiben, praktisch geschieht das aber nur eingeschränkt: Seit dem Jahr 2000 hat sich zwar die Zahl der erwerbstätigen 55- bis 64-Jährigen von gut einem Drittel auf über zwei Drittel der Altersgruppe verdoppelt. Aber während in den 1980er Jahren die Deutschen 14 Prozent ihrer Lebenszeit in Rente verbrachten, sind es momentan schon 21 Prozent. Zum Zeitpunkt des Renteneintritts hat man also nicht „ein Leben lang gearbeitet“, sondern vielmehr noch einen Großteil des Lebens vor sich.
 
        Das Umlageverfahren lebt davon, dass das Verhältnis der Zahl der „Arbeitsjahre“ und der „Ruhestandsjahre“ nicht aus dem Takt gerät. In Deutschland wird seit 2012 das Eintrittsalter für die Regelaltersrente schrittweise heraufgesetzt, bis 2032 auf 67 Jahre. Das hilft dem Generationenvertrag gleich in zweifacher Hinsicht: Die Rentenversicherung hat für jeden Versicherten für eine längere Zeit Beitragseinnahmen und für eine kürzere Zeit Rentenausgaben. Eine Erhöhung der Regelaltersgrenze ist generationengerecht, bei der älteren Generation jedoch unbeliebt.12
 
        Der zweite Faktor, der die demografiebedingten Probleme des Generationenvertrags zumindest in der Theorie lindern kann, ist der Produktivitätsfortschritt.13 Wir sind diesem Argument in abgewandelter Form bereits in Form der These der „reichen Zukunft“ begegnet. Tatsächlich haben Produktivitätszuwächse einen großen Einfluss auf die Finanzierbarkeit des Sozialstaates. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Arbeitsproduktivität pro Erwerbstätigem in Deutschland im Einklang mit dem Wirtschaftswachstum in der Regel zugenommen. Ein Naturgesetz ist das allerdings nicht, wie nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt hat. Wir wissen nicht, wie sich die Produktivität in der Zukunft entwickeln wird. Deswegen wäre es fahrlässig, mit diesem Argument den demografiebedingten Anpassungsbedarf des Generationenvertrags klein zu reden. Auch gleichbleibend hohe Produktivitätszuwächse ändern nichts daran, dass es im Umlageverfahren bei einem inhomogenen Bevölkerungsaufbau allein aufgrund der Demografie eine ungleiche Rendite für verschiedene Kohorten geben wird.
 
        FÜR EINE GETEILTE BELASTUNG
 
        Um die Jahrtausendwende wurde der Anpassungsbedarf des Generationenvertrags vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderung intensiv öffentlich diskutiert.14 Vor allem unter der rot-grünen Bundesregierung erfolgten grundlegende Umbauten des Rentensystems. Diese bewegten sich einerseits innerhalb der Logik des Umlagesystems, wie insbesondere die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenanpassungsformel 2004/05, der letztlich eine Lastenteilung zwischen Jung und Alt vorsah. Andererseits läuteten sie auch einen Systemwechsel hin zu einem teilweise kapitalgedeckten Rentensystem ein, wie ihn 2001/02 die Einführung einer staatlich geförderten kapitalgedeckten Zusatzversorgung („Riester-Rente“) bedeutete, um das sinkende Rentenniveau aufzufangen.
 
        Ein vollständiger Umstieg auf ein Kapitaldeckungsverfahren wäre im Hinblick auf Generationengerechtigkeit problematisch, da er in einer Übergangsphase zu einer Doppelbelastung der mittleren Generation führen würde: Die heute im Erwerbsleben stehende Generation müsste gleichzeitig die umlagefinanzierten laufenden Renten der heutigen Rentner stemmen und ihre eigene, künftige Rente im Kapitaldeckungsverfahren ansparen. Und im Falle einer vollständig kapitalgedeckten Altersversorgung der Bevölkerung hängt die Höhe der Renten von den Entwicklungen an den Aktien- und Anleihemärkten ab, sodass diese durch politische Akteure nicht intergenerational beeinflusst und geglättet werden kann. Es kommt also zu Gewinner- und Verliererkohorten. Es sind Modelle entwickelt worden, um dies auszugleichen,15 jedoch kommt es auch hier zu einer Doppelbelastung bestimmter Kohorten.
 
        Der Grundgedanke des Nachhaltigkeitsfaktors ist hingegen bestechend:16 Wenn die Gesellschaft altert, dann müssen die Belastungen innerhalb des Umlageverfahrens zwischen Jüngeren und Älteren geteilt werden. Die Arbeitnehmer müssen mehr als bisher an Beiträgen zahlen, die Rentenempfänger erhalten weniger Zuwächse, als vorher versprochen. Im Vergleich zu einer alleinigen Fixierung der Rentenhöhe, die auf Kosten der Beitragszahler ginge, und zu einer alleinigen Fixierung der Beitragssätze, die auf Kosten der Rentner ginge, hat dieser Mittelweg zwischen einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik und einer ausgabenorientierten Einnahmepolitik den Vorteil, dass sich die Belastung gleichmäßig auf beide Generationen verteilt und keine unfair behandelt wird, da der Status quo der Einkommensverteilung im Lebensverlauf beibehalten wird.17
 
        Diese Logik wurde von den Rentenreformen in den 2000er Jahren prinzipiell anerkannt. Allerdings ist eine generationengerechte Rentenpolitik umso schwerer durchzuhalten, je älter eine Gesellschaft wird. Bei der Bundestagswahl 2021 waren nur noch 15 Prozent der Wahlberechtigten unter 30, aber ein Drittel über 60 Jahre alt. Das hat zur Folge, dass die rentenpolitischen Interessen der älteren Generation schwerer wiegen. Das zeigt sich etwa an der 2014 erfolgten Einführung der Rente mit 63 für langjährig Versicherte, die dazu geführt hat, dass heute bereits ein Drittel aller Versicherten vorzeitig abschlagsfrei in Rente gehen, und vor allem an der Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors im Zuge einer Veränderung der Rentenformel zugunsten der Älteren mit dem Rentenpaket 2018, das das Prinzip eines Mindestrentenniveaus verabsolutiert.18
 
        Die Dominanz der Interessen der Ruheständler ist in der deutschen Rentenpolitik derzeit unverkennbar. Wie könnte der Reformeifer der Parlamentarier trotzdem gestärkt werden? Dem in der Ökonomie und den Sozialwissenschaften wohlbekannten Principal-Agent-Theorem zufolge hängt die Qualität von Maßnahmen immer auch von der eigenen Betroffenheit der Entscheidungsträger ab.19 Von daher ist es problematisch, dass die Mitglieder der Legislative durch das System der Abgeordnetenpensionen von den notwendigen demografiebedingten Anpassungsprozessen, die fast die ganze Bevölkerung treffen werden, ausgenommen sind.20 Die Änderung dieses Zustands wäre der erste Schritt hin zu einer Erwerbstätigenversicherung, die wir aus Gerechtigkeitsgründen dringend brauchen.
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        EDITORIAL
 
        Außergewöhnliche Krisen erfordern außergewöhnliche politische Maßnahmen – das haben die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine auf Neue bestätigt. Auch der Klimawandel steht für eine Krise ungewöhnlichen Ausmaßes, doch die dagegen ergriffenen Maßnahmen reichen offensichtlich nicht aus, um den durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg auf ein verträgliches Maß zu begrenzen: Die Weltorganisation für Meteorologie prognostiziert mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die 1,5-Grad-Schwelle bereits bis 2026 überschritten wird. Der wachsende Handlungsdruck setzt auch die Demokratie unter Druck, denn demokratische Verfahren brauchen Zeit – aber „der Planet wartet nicht“, wie der Vorsitzende des Nachhaltigkeitsrates kürzlich betonte.
 
        Bereits heute sorgen energie- und klimapolitische Vorhaben, etwa der Ausbau der erneuerbaren Energien, für heftige Debatten. Der besonnene Austausch von Argumenten und der demokratisch organisierte Interessenausgleich erweisen sich dabei vielfach als schwierig. Wie sollen sie gelingen, wenn sich der Druck noch weiter erhöht, weil viel mehr in immer kürzerer Zeit notwendig wird? Wie lassen sich „angemessen drastische“, also ausreichende Maßnahmen rechtzeitig beschließen und umsetzen, ohne demokratische Standards zu vernachlässigen? Und wie weit darf Protest für oder gegen mehr Klimaschutz gehen?
 
        Trotz allem sind Befürchtungen, es drohe eine „Ökodiktatur“, überzogen – signalisiert der Begriff doch vielmehr den Versuch, klimapolitische Maßnahmen als per se undemokratisch zu diskreditieren. Gleichwohl ist es notwendig, noch stärker in demokratische Vermittlungsarbeit zu investieren, um die Bevölkerung ernst- und auf dem Transformationspfad wirklich „mitzunehmen“ – vor allem auf kommunaler Ebene, wo Konflikte um konkrete Vorhaben in der Regel ausgetragen werden. Wenn schon das Corona-Virus eine „demokratische Zumutung“ war, dürften mit den sich wandelnden ökologischen Tatsachen weitere bevorstehen.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        ESSAY
 
        AUF DEM WEG IN DIE „ÖKODIKTATUR“?
 
        Klimaproteste als demokratische Herausforderung
 
        Johannes Varwick
 
        Die Stabilität des globalen Ökosystems und insbesondere der menschgemachte Klimawandel ist unstrittig eines der zentralen Probleme unserer Zeit. Daran ändern auch Relevanz und Konjunktur anderer wichtiger Themen – wie der Covid-19-Pandemie seit Anfang 2020 oder des Krieges in der Ukraine seit Frühjahr 2022 – nichts Grundlegendes. Verschiedene Klimamodelle geben uns nur noch wenige Jahre, um überhaupt etwas gegen die Katastrophe zu tun – was entsprechend einschneidende Maßnahmen erfordern würde: „Die radikalen Veränderungen, die wir jetzt bräuchten, sind nun in einem Expresstempo zu realisieren.“01 Zu Recht hat sich in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren der Diskurs auch begrifflich verschoben: Nicht mehr „Klimawandel“, sondern „Klimakrise“ ist die vorherrschende Terminologie, viele sprechen mittlerweile gar von „Klimanotstand“ oder „Klimakatastrophe“. Die Mehrzahl der WissenschaftlerInnen schätzt die Situation als dramatisch ein, und der UN-Generalsekretär António Guterres warnte 2021: „Wir graben unser eigenes Grab.“02
 
        Hierbei handelt es sich um eine diskursive Strategie, der schon „einige Spurenelemente von Fatalismus und Resignation beigemischt sind“.03 Fest steht: Die „Gespenster der Externalisierungsgesellschaft“, von denen der Soziologie Stephan Lessenich schrieb, lassen sich nicht länger ignorieren – man könne darauf mit Abwehrreflexen und Realitätsverweigerung reagieren oder eben „radikale Veränderungen in Angriff nehmen“.04 Die Ende 2021 ins Amt gekommene rot-grün-gelbe Bundesregierung muss, kann und wird hier einige Weichen neu stellen. So hieß es etwa im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen: „Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen.“05 Und die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock konstatierte im Wahlkampf, dass (nur) die nächste Regierung „noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise“ nehmen könne.06 Allerdings ist absehbar, dass auch die Regierung, der Baerbock inzwischen als Außenministerin angehört, die „Weltenrettung“ nicht so radikal angehen (können) wird, wie von manchen erhofft. Enttäuschungen sind somit programmiert.
 
        Auch wenn es keine empirischen Belege dafür gibt, dass nicht-demokratische Regierungssysteme diesbezüglich erfolgreicher sind, stellt sich somit die grundsätzliche Frage, ob liberale Demokratien über die politischen Mittel und Instrumente verfügen, um einer Herausforderung wie dem Klimawandel rasch und wirksam zu begegnen oder ob sie hierfür möglicherweise zu schwerfällig sind. Und wenn dem so sein sollte: Ist der Verzicht auf andere politische Priorisierungen und demokratischen Interessenausgleich der einzig gangbare Weg, die Erde als Lebensraum für die Menschheit zu retten? Sind wir damit also auf dem Weg in eine Art „Ökodiktatur“?
 
        „WELTENRETTUNGSETHOS-NARRATIV“ VS. REALPOLITIK
 
        Wer die panische Angst vor einem Nuklearkrieg in den 1970er oder auch vor dem Waldsterben in den 1980er Jahren erlebt hat, dem kommt womöglich einiges vertraut vor. Denn wer von der kommenden Katastrophe überzeugt ist, dem bleibt am Ende nur Verzweiflung – oder weitere Radikalisierung bis hin zur Befürwortung einer „Ökodiktatur“. Der Begriff „Ökodiktatur“ ist freilich umstritten und nicht einheitlich definiert, schlimmer noch: Er gilt vielen inzwischen als Kampfbegriff zur Diffamierung einer ökologisch orientierten Politik. Im herkömmlichen Verständnis ist damit eine Regierungsform gemeint, die die als notwendig erkannten Maßnahmen zugunsten von Klimaschutz auch mit freiheitseinschränkenden Mitteln durchsetzen will, zum Beispiel durch staatliche Regeln und Verbote in allen Lebensbereichen.07 In diesem Beitrag wird „Ökodiktatur“ allerdings so verstanden, dass weit darüber hinaus Maßnahmen ergriffen würden, die erstens dem Parteienstreit entzogen und zweitens unter Umständen auch mit radikalen oder sogar gewalttätigen Mitteln autoritär durchgesetzt würden.
 
        Auch wenn wir von einer solchen Systemveränderung weit entfernt sind: Das Thema Klimapolitik, so beobachtet der „Zeit“-Journalist Thomas Schmidt, habe auf der politischen Bühne eine gewisse Eigenlogik entwickelt, „ins Unbedingte, ins Quasireligiöse zu streben“. Die aus dieser Konfiguration abgeleiteten Verfahren müssten zwingend „über dem Parteienstreit schweben, über dem administrativen Gemurkel, den Abstimmungsdelirien und dem lästigen Widerspruchsgeist, wenn sie denn Klimaschutzpolitik langfristig begründen und befeuern wollen“. Notwendigerweise wisse man aber eigentlich, dass die Politik hinter diesen Erwartungen nur zurückbleiben könne. Denn wer in einem „Weltenrettungsethos-Narrativ“ argumentiere, könne sich „nicht umdrehen und wieder anderen politischen Spielfeldern zuwenden“.08 Das ist dann tatsächlich das Dilemma einer politischen Ordnung, „die nicht in der Lage zu sein scheint, sich der Dimension von Angst und Zerstörung zu öffnen, die real ist und nur größer wird, je mehr man sich ihr verweigert“.09
 
        Diesem Narrativ folgte auch die damals 16-jährige „Fridays for Future“-Galionsfigur Greta Thunberg, als sie im Herbst 2019 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprach. Neben großer Wut sprach aus ihren Worten auch die Angst vor einer Zukunft, von der sie mehr betroffen sein wird, als all die versammelten Frauen und Männer, die ihr als VertreterInnen von 193 Staaten zuhörten: „Sie haben meine Träume und meine Kindheit mit Ihren leeren Worten gestohlen. (…) Ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Und alles, worüber Sie reden können, sind Geld und Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Wie können Sie es wagen!“10 Ihr Ausruf „How dare you!“ war „ein Satz für das Wörterbuch des immer noch jungen 21. Jahrhunderts, ein Satz, der eine Welt zum Einstürzen bringen könnte, wenn diese Welt dafür bereit wäre“.11
 
        Nicht nur junge, auch viele ältere Menschen sehen im Klimawandel eine gewaltige Bedrohung. Sie haben gute Gründe, laut und deutlich auf die davon ausgehenden Gefahren hinzuweisen, und es ist das Verdienst von AktivistInnen und Demonstrierenden, dass das Thema im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Doch wie reagieren – zumindest in der Summe – Politik und Gesellschaft? Mit einem halbherzigen Klimapakt, mit immer mehr Flugreisen, mit nicht wirklich radikaler Veränderung des eigenen Lebensstils im Sinne einer massiven Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, mit Beschwichtigungen und Hinweisen auf das politisch Machbare und Mögliche – kurz: mit Realpolitik. Selbst Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen antwortete im März 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf die Frage, ob Sicherheit nun wichtiger sei als Klimaschutz und Kohlekraftwerke vielleicht sogar weiterlaufen müssten: „Im Zweifel ist das so.“12
 
        Was bedeutet dies für die politische Auseinandersetzung? Braucht es möglicherweise doch eine Radikalisierung des politischen Diskurses, um Klimaschutz stärker zu priorisieren? Und wohin könnte dies führen? Auch wenn es etwas weit hergeholt erscheint und für manche provokant klingen mag, könnte ein vergleichender Blick auf die Radikalisierung von Teilen der Studentenbewegung Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre weiterhelfen.13
 
        RADIKALISIERUNG ALS NOTWEHR
 
        Selbstverständlich unterscheiden sich die „Fridays for Future“-Bewegung und Greta Thunberg grundlegend von der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) und ihrer Protagonistin Ulrike Meinhof – und beide Bewegungen und Personen in einem Atemzug zu nennen, kann Missverständnisse erzeugen, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Bei einer vergleichenden Betrachtung geht es mithin ausschließlich um die Zuspitzung eines Argumentes um der Klarheit des (zugespitzten) Argumentes willen. Was bei beiden Frauen jedoch in ähnlicher Weise radikal war und ist, ist ihre Wut, ihr Ansatz, Panik zu verbreiten und damit die gesamte politische Klasse auf die Anklagebank zu setzen. Doch wer wollte zumindest Greta Thunberg und ihrer Generation dies vorwerfen, angesichts der eindeutigen Erkenntnisse über den Zusammenhang unserer Lebensweise mit der Zukunftsfähigkeit des globalen Ökosystems?
 
        Die Tragik der Ulrike Meinhof lag nicht allein darin, dass eine angesehene Journalistin und ein Mitglied der Hamburger Gesellschaft für sich Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung wählte und zu einer führenden Figur der Terrorgruppe RAF wurde14 – die Tragik lag vor allem darin, dass sie das Land, in dem sie lebte, vollkommen falsch beurteilt hat. Für sie und andere stand die Bundesrepublik Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre unmittelbar vor dem Rückfall in den Faschismus. Auschwitz war nicht nur die moralische Bankrotterklärung der eigenen Elterngeneration, sondern auch unbedingte Verpflichtung der eigenen Generation, eine Wiederholung von so etwas mit allen Mitteln zu verhindern. Der Schritt von den Notstands- zu neuen Ermächtigungsgesetzen war aus dieser Sicht nur ein kleiner, der Übergang vom „Stürmer“ zur „Bild“ nur ein gradueller. Wer glaubt, dass ein neuer Faschismus unmittelbar bevorsteht, dem ist jedes Mittel recht – auch Gewalt. Natürlich war diese Gesellschaftsanalyse nicht richtig, und viele, auch linke Intellektuelle verstanden und äußerten das – vom Schriftsteller Heinrich Böll über den Politologen Wolfgang Abendroth zum Philosophen Jürgen Habermas. Aber im geschlossenen Weltbild der RAF war die eigene Gewalt eine präventive Notwendigkeit, um Schlimmeres zu verhindern – ein tragischer Irrtum, der viele Menschenleben gekostet hat.
 
        Setzen wir dies nun ins Verhältnis zur heutigen Protestgeneration. Wenn der Politikwissenschaftler und Aktivist Tadzio Müller in einem „Spiegel“-Interview ausführt, der Gesellschaft drohe Gewalt und Sabotage, wenn friedlicher Protest ohne Wirkung bliebe, dann läuten alle Alarmglocken. Dabei ist seine Ausgangsüberlegung durchaus nachvollziehbar, wenn er sagt, dass der etablierte Mechanismus einer Demokratie nicht mehr funktioniere: „Protestbewegungen lenken als Feuermelder die Aufmerksamkeit auf ein Thema, verändern die öffentliche Meinung, und dann muss Politik handeln. Aber sie handelt nicht. Der Mechanismus ist kaputt.“ Es sei daher legitim, Dinge kaputt zu machen – ein Gaskraftwerk zu sabotieren oder Autos zu zerstören sei mittlerweile Notwehr. „Ein Großteil der Bewegung wird Angst bekommen und friedlich werden. Ein kleiner Teil wird in den Untergrund gehen.“ Wer Klimaschutz verhindere, schaffe „die grüne RAF. Oder Klimapartisanen. Oder Sabotage for Future. Wie auch immer sie sich dann nennen.“15
 
        In diesem Zusammenhang lohnt sich auch der Blick auf die jungen AktivistInnen, die im Frühjahr 2022 in zahlreichen deutschen Städten unter dem Namen „Aufstand der letzten Generation“ mit Hungerstreiks, Blockaden, Sabotageaktionen und Ultimaten für radikalen Klimaschutz protestierten.16 Der Übergang von friedlichen Blockaden zum Aufruf zu Gewalt gegen Sachen wie Kohlekraftwerke ist dabei durchaus fließend. Der Ton in dieser Gruppe sei „ein ganz anderer als bei Fridays for Future“, schreibt Politikredakteur Justus Bender von der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und zitiert aus dem Ultimatum, das Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang 2022 gestellt wurde: Werde er sich nicht äußern, wie er die Forderungen nach mehr Klimaschutz umzusetzen gedenke, „sehen wir uns gezwungen, mit zivilem Widerstand für das Überleben aller einzustehen. Wir werden in diesem Fall anfällige Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen als Ausdruck unseres unverändert fossilen Alltags in diesem Land stören“ und „zum Innehalten bringen“.17 Dieser andere Ton wurde auch deutlich, als zwei AktivistInnen von „Die letzte Generation“ im November 2021 Scholz zu einem öffentlichen Streitgespräch trafen. Dem vorausgegangen war ein 27-tägiger Hungerstreik, den sie am Tag vor der Bundestagswahl 2021 für die Zusage zu einem Treffen mit Scholz beendet hatten. Wer keine radikalmöglichen Klimamaßnahmen erlasse, der mache sich mitschuldig am Hungertod von Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen. Scholz versuchte den Blick auf das aus seiner Sicht Machbare zu lenken und warb für seine Vorstellungen vom Umbau zu einer klimaneutralen Industrie und Gesellschaft – stieß damit aber bei den AktivistInnen auf keinerlei Verständnis.18
 
        Dass es radikalen Gruppen gar nicht darauf ankommt, eine größere Öffentlichkeit für sich zu gewinnen, erläutert Tadzio Müller: „Die Öffentlichkeit wird das hassen, aber dass die Öffentlichkeit Klimaaktivismus gut findet, hat auch nichts gebracht.“ Zugleich äußert er recht unverblümt Verständnis für die Radikalisierung: „Die Regierung schnürt ein wirkungsloses Klimapaket, während Millionen auf der Straße sind. Das war wirklich der maximale Mittelfinger. Wenn die Gesellschaft weiter so macht, entscheidet sie sich für die Militanz, nicht diejenigen, die dann militant werden.“19 Protestforscher wie Dieter Rucht weisen allerdings zurecht darauf, dass der traditionsreiche zivile Ungehorsam „mit friedlicher, geschweige denn unfriedlicher Sabotage nichts zu tun [hat]. Sabotage mag in autoritären und totalitären Systemen notwendig und legitim sein. Wer aber in demokratischen Systemen diese Grenze aufweicht, begibt sich auf eine abschüssige Bahn und wird nicht einmal eine starke Minderheit der Bevölkerung gewinnen können.“20
 
        In ihrer Radikalität mögen die Aussagen von „Die letzte Generation“ verstören, die Grundanalyse ist jedoch durchaus stimmig. Und hier liegt die Parallele zu den damals Radikalisierten: Wenn mein Überleben und das meiner ganzen Generation, ja der gesamten Menschheit akut gefährdet ist – dann habe ich das moralische Recht, tatsächlich alles zu unternehmen, um dies zu verhindern, also Widerstand zu leisten. Und wenn wir über Widerstand sprechen – wie weit sind wir von (der Sehnsucht nach) einer „Ökodiktatur“ entfernt?
 
        AUSWEGE UND SACKGASSEN
 
        Es sind mithin Überlegungen dazu notwendig, ob beziehungsweise wie wir demokratisch aus diesem Dilemma herauskommen. Ein Versagen angesichts dieser zentralen Menschheitsaufgabe kann tatsächlich leicht zu Autoritarismus führen. Wie das politische System und die Gesellschaft auf den Klimawandel reagieren, entscheidet darüber, ob die Demokratie als Modell auch angesichts der Katastrophe funktioniert. Doch was wäre anderes denkbar als das Ringen um Mehrheiten im demokratischen Diskurs?
 
        Das demokratische politische System sollte auf jegliche Gedankenspiele in Richtung einer wirklichen „Ökodiktatur“ souverän reagieren. Und das sympathisierende Umfeld der Klimabewegung muss frühzeitig – und deutlich früher als dies das linksliberale Umfeld der ersten Generation der RAF getan hat – klarmachen, dass Gewalt kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. Denn die autoritäre Durchsetzung kompromissloser Klimapolitik, geschweige denn die Errichtung einer entsprechenden Diktatur würde unsere Gesellschaft zerreißen, Generationen gegeneinander ausspielen und viele unschuldige Opfer fordern. Die Chance, dass sie zur notwendigen Umkehr in der Klimapolitik führen würde, wäre zudem verschwindend gering.
 
        Die Antwort auf gegenwärtige Radikalisierungstendenzen ist mithin eine entschlossene Realpolitik. So spricht sich auch der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, klar für die Wahrung demokratischer Standards aus: „Wir können nur ohne Ökodiktatur das Klima retten. Denn Diktaturen können nicht wirklich lernen. Lernen und Innovationen sind aber entscheidend, um die Wende zu einer postfossilen Gesellschaft und Industrie hinzubekommen. Demokratie und Marktwirtschaft sind große Problemlösungsinstitutionen. Es gilt das Prinzip von Versuch und Irrtum. Es müssen alle mitgenommen werden. Das bekommt kein Diktator hin.“21
 
        Zugleich ginge es fehl, zu behaupten, das politische System Deutschlands sei außerstande, auf diese Herausforderungen zu reagieren. So hat das Bundesverfassungsgericht im März 2021 entschieden, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes von Dezember 2019 über die nationalen Klimaschutzziele insofern mit dem Grundgesetz unvereinbar seien, als hinreichende Maßgaben für die Reduktion der Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 fehlten. Dies verletze die Grundrechte kommender Generationen.22 Die schwarz-rote Bundesregierung nahm diese Entscheidung und die gleichzeitige Verschärfung der Klimaziele auf EU-Ebene durch den „Green Deal“ zum Anlass, das Klimaschutzgesetz noch vor der Bundestagswahl 2021 zu überarbeiten. Eine Diskussion über die erforderlichen Instrumente wollte und konnte die scheidende Bundesregierung freilich nicht mehr liefern. Ob diese Ziele mit den von der neuen Ampel-Bundesregierung beschlossenen beziehungsweise geplanten Maßnahmen erreicht werden können, ist allerdings ungewiss.
 
        Ebenso ungewiss ist, ob die Gesellschaft die sicher einschneidenden Maßnahmen mittel- bis langfristig akzeptieren wird und ob im demokratischen Prozess abermalige Veränderungen, in die eine oder andere Richtung, vorgenommen werden müssen. Es wird insofern insbesondere darauf ankommen, dass gesellschaftliche AkteurInnen ein Meinungsklima befördern, in dem auch drastische politische Entscheidungen mitgetragen werden. Die Bewährungsprobe für demokratische Politik steht mithin noch aus.
 
        Dabei werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch schwerste Dilemmata zu bewältigen sein: Die Realpolitik stiehlt sich gerne mit dem Aphorismus aus der Debatte: „Politik ist die Kunst des Möglichen“. Wenn aber die Analyse der Wissenschaft stimmt und die Apokalypse in wenigen Jahren unumkehrbar sein wird, dann ist das Mögliche schlicht nicht genug. Wir brauchen daher das Unmögliche, das Radikale, das Systemverändernde. Wenn die demokratische Politik dazu nicht in der Lage ist, dann werden andere Wege genommen, und der Weg in die „Ökodiktatur“ wäre vorgezeichnet. Ein erster Schritt in eine solche wäre, Gewalt in dieser Frage als gutgemeinte und daher legitime Form des Protests, vielleicht sogar als notwendigen Anstoß für wirkliche Verhaltensänderungen stillschweigend zu akzeptieren oder zumindest gedanklich zu tolerieren. Das wäre die Bankrotterklärung einer sich als demokratisch verstehenden Gesellschaft, auch wenn richtig bleibt, dass die anstehende Grundfrage in erster Linie lautet, wie wir die Klimakatastrophe verhindern – und nicht die Radikalisierung der Klimaschutzbewegung das Hauptproblem ist.
 
        Aus dem Recht der Jüngeren, radikal zu sein, erwächst angesichts der dramatischen Lage gerade für die Älteren die Verpflichtung, radikal anders auf den Klimawandel zu reagieren. Es wird aber keinen anderen Weg zum Erfolg geben, als die Klimakrise mit friedlichen Mitteln und innerhalb der demokratischen Spielregeln zu bekämpfen – dies aber entschlossen.23
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        ESSAY
 
        SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE?
 
        Ziviler Ungehorsam im Zeichen der Klimakatastrophe
 
        Robin Celikates
 
        Ende Februar 2022 – bereits im Aufmerksamkeitsschatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – erschien der zweite Teil des Sechsten Weltklimaberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Die Kernbotschaft: Wir haben nur mehr ein kurzes Zeitfenster, um eine nachhaltige und lebbare Zukunft für alle zu sichern. Schon der im August 2021 erschienene erste Teil hatte UN-Generalsekretär António Guterres von „Alarmstufe Rot“ sprechen lassen.01 Es erstaunt daher nicht, dass der Anfang April 2022 veröffentlichte, ebenfalls wenig beachtete dritte Teil des Berichts kurz-, mittel- und langfristig massiven und drängenden Handlungsbedarf konstatiert.02
 
        Obwohl die Klimakatastrophe in den politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen seit einigen Jahren deutlich ernster genommen wird, muss man feststellen, dass der Ernst der Lage noch immer weitgehend verkannt wird. Wirtschaftliche Interessen, politische Machtkonstellationen, Kurzsichtigkeit und das Festhalten an nicht nachhaltigen Lebensweisen stehen einer adäquaten Antwort auf diese epochale Herausforderung im Wege. Vor diesem Hintergrund richtete die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg 2021 in der „New York Times“ einen eindringlichen Appell an die politischen Entscheidungsträger*innen: „We are in a crisis of crises. The current generation of adults, and those that came before, are failing at a global scale. We will not allow the world to look away.“03
 
        Thunberg war es bekanntlich auch, die vor nun beinahe vier Jahren, im August 2018, als damals 15-Jährige den Schulstreik für das Klima mit ihren Aktionen in Schweden lancierte und damit den Weg für die Protestbewegung „Fridays For Future“ (FFF) bahnte. Seither hat FFF viel Zuspruch erhalten, aber auch zahlreiche Gegenreaktionen provoziert. Schüler*innen wurde aufgrund des mit den freitäglichen Demonstrationen einhergehenden Verstoßes gegen die Schulpflicht mit disziplinarischen Konsequenzen gedroht. Auch mangelnder Realismus und ideologische Borniertheit wurde FFF vorgeworfen,04 was angesichts der nicht zuletzt durch das IPCC festgestellten Faktenlage ein intellektuell und politisch bemerkenswertes Manöver ist. Dabei gelten FFF in den Augen der Öffentlichkeit noch als die maßvolle und vernünftige Fraktion der Klimabewegung, sodass die politischen Überreaktionen besonders fragwürdig erscheinen.
 
        Die Gruppe „Extinction Rebellion“ (XR) geht bekanntlich einen Schritt weiter: Sie verfolgt nicht nur weitergehende Ziele, sondern setzt als Mittel auch klassische Aktionsformen des zivilen Ungehorsams ein – also des politisch motivierten, absichtlichen Gesetzesbruchs – wie Straßenblockaden und die Besetzung von Gebäuden, mit denen die Aktivist*innen riskieren, verhaftet und strafrechtlich verfolgt zu werden.05 Nun wird etwa mit einer Straßenblockade in der Tat gegen Gesetze verstoßen, dennoch fallen die staatlichen Reaktionen auf die noch immer gemäßigten Aktionen von XR mitunter überdreht aus. So sprach die britische Innenministerin Priti Patel von Kriminellen, die „unsere Lebensweise“ gefährden, und Hunderte Demonstrierende wurden im Zuge von Protestaktionen verhaftet und vor Gericht gezerrt.06
 
        Als dritte Gruppierung ist „Ende Gelände“ zu nennen, die mit Großaktionen wie etwa im Rheinischen Braunkohlerevier gegen das Unternehmen RWE protestiert und sich dabei unter anderem des Hausfriedensbruchs schuldig macht. Im Gegenzug ist sie vom Berliner Verfassungsschutz als linksextrem und gewaltbereit eingestuft und beobachtet worden.07 Nun ist das bei einer Gruppe mit dem Motto „System Change, Not Climate Change“ vielleicht nicht ganz überraschend, aber man sollte sich doch vor Augen führen, dass diese Forderung auf die Überwindung einer deregulierten kapitalistischen und ökologisch erwiesenermaßen nicht nachhaltigen Lebensweise zielt, nicht auf die Abschaffung von Demokratie und Rechtsstaat. Das ist eine wichtige Differenz, von der man hoffen würde, dass sie auch einer Behörde bekannt ist, deren Auftrag im Schutz der Verfassung in ihrem Kerngehalt – und das ist die demokratische Rechtsstaatlichkeit – besteht, die dem Kapitalismus über die sozialverträglich eingebettete Eigentumsgarantie hinaus jedenfalls keinen besonderen Schutz zugesteht.
 
        Schließlich haben in den ersten Monaten 2022 die Aktivist*innen der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ mit ihren sporadischen Blockaden von Autobahnen, Flughäfen und Häfen für Schlagzeilen gesorgt.08 Bundesjustizminister Marco Buschmann hat in Reaktion zur Sicherheit noch einmal darauf hingewiesen, dass ziviler Ungehorsam – zu dessen Kern der bewusste, prinzipienbasierte Rechtsbruch gehört – rechtswidrig sei. Seine aus dieser tautologischen Aussage abgeleitete Schlussfolgerung, in einer Demokratie sei nur legaler Protest „ok“,09 geht aber in die Irre, nicht nur, weil „ok“ keine hilfreiche verfassungs- oder demokratietheoretische Kategorie ist, sondern insbesondere, weil so der wiederum für den demokratischen Rechtsstaat wesentliche Unterschied zwischen Legalität und Legitimität und das konstitutive Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen verwischt wird. Dieses Spannungsverhältnis ist gerade auch für die Relevanz der Versammlungsfreiheit und die Rolle von Protest aus demokratie- und verfassungstheoretischer Perspektive grundlegend.10 Wie Jürgen Habermas es in seinem inzwischen klassischen Aufsatz zum zivilen Ungehorsam bereits in den 1980er Jahren formulierte: „Der zivile Ungehorsam muß zwischen Legitimität und Legalität in der Schwebe bleiben; nur dann signalisiert er die Tatsache, daß der demokratische Rechtsstaat mit seinen legitimierenden Verfassungsprinzipien über alle Gestalten ihrer positiv-rechtlichen Verkörperung hinausweist.“11
 
        Aus diesen Beobachtungen zum politischen Diskurs über die Aktionen des zivilen Ungehorsams im Zuge der Klimabewegung ergibt sich die theoretische und politische Dringlichkeit, grundsätzlicher zu klären, wie weit Protest in einer Demokratie gehen darf und was mit dem Label „ziviler Ungehorsam“ eigentlich gemeint ist. Die Praxis des zivilen Ungehorsams und die Abwehrreaktionen dagegen kritisch zu beleuchten, und nicht nur die grundsätzliche Legitimität des Klimaprotests, sondern auch seine Rechtfertigbarkeit im Einzelfall unter die Lupe zu nehmen, sind dabei wesentliche Aufgaben der öffentlichen Diskussion, zu denen auch politische Theorie und Philosophie beitragen können. Dafür ist es nötig, die Bedeutung des Begriffs, die möglichen Rechtfertigungen der damit bezeichneten Aktionen und deren Rolle in einem mehr oder weniger gut funktionierenden demokratischen Rechtsstaat genauer zu betrachten.
 
        DEFINITIONSVERSUCHE
 
        Der Begriff des zivilen Ungehorsams hat eine lange und illustre Geschichte, die mit Namen wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King verbunden ist, die auch heute immer wieder – wenn auch meist in historisch und politisch sehr verkürzender Weise – als moralische Vorbilder aufgerufen werden.12 Trotz dieser historisch verbürgten und abstrakt auch weitgehend anerkannten Wichtigkeit der Praxis des zivilen Ungehorsams für die Demokratie scheint es heute einige Verwirrung darüber zu geben, was mit dem Begriff eigentlich gemeint ist. So wird häufig davon ausgegangen, dass ziviler Ungehorsam in einem rein symbolischen und daher vollkommen gewaltfreien Appell besteht, mit dem Aktivist*innen gegen klare Grundrechtsverletzungen protestieren können, wenn sie alle anderen legalen Möglichkeiten der politischen Stellung- und Einflussnahme ausgeschöpft haben. Diese Sichtweise greift aber ebenso zu kurz wie die Diffamierung von zivilem Ungehorsam als Erpressung oder gar Terrorismus – eine Reaktion, die übrigens auch schon gegen Gandhi und King eingesetzt wurde. Ziviler Ungehorsam ist immer auch symbolisch, aber eben keine rein symbolische Form des Protests, denn immerhin geht er mit Formen der Intervention und auch Disruption – wie etwa Straßenblockaden – einher, die über das rein Symbolische hinausgehen. Und was genau als Gewalt und daher auch als gewaltfrei gilt, ist höchst umstritten – in Deutschland kann laut Bundesverfassungsgericht schon der rein passive und daher gemeinhin als gewaltfrei anerkannte Akt der Sitzblockade auf einer Straßenkreuzung als Nötigung mit Gewalt im Sinne des Strafgesetzbuches gelten. Hier gilt es also, genauer hinzusehen und sich vor vorschnellen und politisch durchaus gefährlichen Begriffsverkürzungen zu hüten.13
 
        Fruchtbarer scheint es vor diesem Hintergrund zu sein, die Bedeutung von zivilem Ungehorsam weniger verengt wie folgt zu verstehen: Ziviler Ungehorsam bezeichnet Protesthandeln, das absichtlich rechtswidrig (im Unterschied zu legalen Formen des Protests), prinzipienbasiert (im Unterschied zu „gewöhnlichen“ Straftaten oder „unmotivierter“ Randale), wesentlich, aber nicht ausschließlich symbolisch, sondern auch disruptiv und darauf ausgerichtet ist, politische, soziale und rechtliche Veränderungen herbeizuführen (im Unterschied zur Weigerung aus Gewissensgründen), ohne dabei organisierte physische Gewalt anzuwenden (im Unterschied zum militanten Aufstand).14 Im Einzelnen wird natürlich umstritten bleiben, was die Elemente dieser Definition genau bedeuten, insbesondere auch, weil der Gewaltbegriff notorisch schwammig und dehnbar und damit auch politisch instrumentalisierbar ist, aber im Groben sollte doch klar sein, dass zahlreiche Aktionen der Klimabewegung unter diesen Begriff fallen und damit als prinzipiell legitim gelten können, auch wenn das die Frage ihrer Rechtfertigbarkeit im Einzelfall keineswegs vorentscheidet.
 
        Bevor wir uns der Frage der Rechtfertigung zuwenden, ist es allerdings sinnvoll, im nächsten Schritt zu fragen, welche Rolle ziviler Ungehorsam in einem demokratischen Rechtsstaat spielen kann: Haben die Bürger*innen in einer repräsentativen Demokratie nicht andere, legale Möglichkeiten, um ihre Meinung kundzutun, Einfluss zu nehmen und zu protestieren – etwa, indem sie Leserbriefe schreiben, auf angemeldete Demonstrationen gehen, NGOs beitreten, Parteien gründen? Auch wenn es diese weitgehenden Möglichkeiten des gesetzeskonformen politischen Engagements gibt und sie für eine Demokratie von zentraler Bedeutung sind, ist es doch genauso richtig festzustellen, dass zur Realisierung wesentlicher Forderungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auch radikaler, das Spannungsverhältnis von Legitimität und Legalität dramatisierender Protest historisch notwendig war – und auch heute noch notwendig sein kann: Dies kann von der Einforderung und Durchsetzung individueller Rechte über die Ermöglichung demokratischer Beteiligung für ausgeschlossene und marginalisierte Gruppen bis zur Herstellung von Öffentlichkeit für vernachlässigte Themen und Perspektiven reichen – alles zentrale Achsen demokratischer Teilhabe und Inklusion. Aus dieser Perspektive sind soziale Bewegungen und radikaler Protest wesentliche Triebkräfte der Demokratisierung, da die etablierten Institutionen selbst nicht besonders gut darin sind, aus sich heraus Demokratiedefizite zu identifizieren und adäquat anzugehen. Von der Frauen- und Arbeiterbewegung bis zu antirassistischen Bewegungen und Protesten von Geflüchteten gibt es zahleiche Beispiele für diese demokratiebelebende und -begründende Rolle von Protest.15 Und meines Erachtens lässt sich auch die Klimabewegung in dieser Reihe nennen.
 
        PFADE DER RECHTFERTIGUNG
 
        Damit komme ich zur Frage nach der Rechtfertigbarkeit von zivilem Ungehorsam in der Klimakatastrophe. Wie schon angedeutet, gehen die Einschätzungen über radikalen Klimaaktivismus weit auseinander: Die einen sprechen von Erpressung (so der heutige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir), andere halten ihn für „zutiefst antidemokratisch und infantil“ (so der Sozialpsychologe Harald Welzer), und wieder andere malen das Schreckgespenst einer „grünen RAF“ (so der Politikwissenschaftler Tadzio Müller) an die Wand, das auch gerne von der extremen Rechten aufgegriffen wird.16 Dabei kann eigentlich kaum Zweifel daran bestehen, dass die allermeisten illegalen Protestaktionen der Klimaschutzbewegung klarerweise noch unter den Begriff des zivilen Ungehorsams fallen und weit von militantem Widerstand entfernt sind – handelt es sich doch um zivile Protestformen, die auf organisierte Gewalt insbesondere gegen Personen aus prinzipiellen Gründen verzichten. Sie mit Erpressung oder gar Terrorismus gleichzusetzen, zeugt von einem grotesken Mangel an Verständnis für die wesentliche Bedeutung dieser Form des außerinstitutionellen Protesthandelns für die Demokratie.
 
        Aus der allgemeinen Bedeutung dieser Art des Protests für die Demokratie und seiner daraus ableitbaren prinzipiellen Legitimität folgt allerdings noch keine Antwort auf die Rechtfertigbarkeit von Aktionen im Einzelfall. Diese ist von vielen Faktoren bedingt, die ihrerseits kontextabhängig sind, und obliegt in letzter Instanz dem Urteil der demokratischen Öffentlichkeit. Dennoch können aus theoretischer Perspektive verschiedene Pfade der Rechtfertigung unterschieden werden, die gerade für den Klimaprotest einschlägig sind. Auch wenn die Frage der Rechtfertigung noch komplexer als die der Definition ist, lassen sich mindestens vier Begründungspfade identifizieren, die man auf die folgenden Stichworte bringen kann: 1) Notwehr, 2) intergenerationelle und internationale Ungerechtigkeit, 3) Demokratiedefizit und 4) Unwissen.
 
        Fangen wir mit der Notwehr-Argumentation an, die manchmal auch mit den Begriffen „Nothilfe“, „Notstand“ und „Selbsthilfe“ operiert. So haben sich etwa 2020 vor dem Bezirksgericht Lausanne Aktivist*innen auf einen rechtfertigenden Notstand berufen und argumentiert, die von ihnen gewählte Protestform – die Besetzung einer Bankfiliale zur Veranstaltung eines Tennisspiels, um den Tennisprofi Roger Federer zur Distanzierung von seinem ökologisch bedenklichen Werbepartner zu motivieren – sei angesichts der Klimakatastrophe notwendig und angemessen. Dieser Argumentation ist das Gericht zunächst gefolgt, aber schon die nächsthöhere Instanz hat festgestellt, dass kein rechtfertigender Notstand vorliegt, da – aus Sicht des Gerichts – keine unmittelbar drohende Gefahr nachgewiesen werden kann. Auch deutsche Gerichte erachten etwa Eingriffe in die Eigentumsrechte von Konzernen in Reaktion auf die Klimakatastrophe weder durch Nothilfe noch durch Notstand für gerechtfertigt, weil weder ein unmittelbarer rechtswidriger Angriff erkennbar sei noch eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit bestehe.17 Natürlich muss man dieser engen juristischen Auslegung von „unmittelbarer Gefahr“ nicht folgen, aber solange die Folgen der Klimakrise hierzulande nicht noch deutlicher vor Augen treten, erscheint die Notwehr-Argumentation als nicht besonders aussichtsreich, auch wenn sie in den Augen vieler naheliegend sein mag.
 
        Ein zweiter Rechtfertigungspfad verweist auf substanzielle und massive Ungerechtigkeiten auf gleich zwei Ebenen: intergenerationell, da wir heute auf Kosten zukünftiger, noch ungeborener und schon jetzt lebender jüngerer Generationen leben; international, da der Globale Norden für die Klimakrise ursächlich verantwortlich ist, während die ärmsten Länder im Globalen Süden schon heute am meisten an den irreversiblen Folgen leiden und einen Großteil der Kosten tragen werden (und aus Sicht vieler Regierungen des Globalen Nordens scheinbar auch tragen sollen).18 Wie der Soziologe Stephan Lessenich es formuliert: „Wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse anderer.“19 In diesem Kontext wird inzwischen auch von „Klima-Apartheid“ und „Klima-Kolonialismus“ gesprochen: Die Reichsten können sich (in ihren jeweiligen Gesellschaften, aber eben auch international) vor den schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe in relative Sicherheit bringen, während die Ärmsten diesen schutzlos ausgeliefert sind; die Klimakrise verschärft auf diese Weise noch die sowieso schon horrenden globalen Ungerechtigkeiten.20
 
        Drittens können Protestbewegungen auf ein massives und mehrdimensionales Demokratiedefizit aufmerksam machen. Dabei ist zum einen an strukturelle Lücken der demokratischen Inklusivität und Repräsentation zu denken, die dafür sorgen, dass die am stärksten Betroffenen gar keine Stimme haben. Das gilt wiederum doppelt, nämlich generationell mit Bezug auf Kinder und Jugendliche, die (noch) kein Wahlrecht haben und deren Interessen im politischen System wenig Fürsprache finden, und geografisch mit Bezug auf jene Betroffenen im Globalen Süden, die den häufig von Eigeninteresse und Kurzsichtigkeit geleiteten Entscheidungen des Globalen Nordens ausgeliefert sind, ohne an ihnen beteiligt zu sein. Darüber hinaus bestehen selbst bei formaler Beteiligung massive und gut dokumentierte Verzerrungen des demokratischen Prozesses, etwa durch Intransparenz, Hinterzimmerabsprachen und Lobbyismus sowie Formen institutionalisierter Korruption.21
 
        Schließlich dient Protest viertens dem Aufweis epistemischer und deliberativer Mängel, also der aus der Innenperspektive schwer erkennbaren Tatsache, dass die Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in repräsentativen Demokratien relevante Wissensbeständige häufig ganz ausgeblendet lassen oder nur selektiv und in verzerrter Form berücksichtigen. Dies kann etwa mit dem weitverbreiteten Willen zum Nichtwissen und mit strategischer Ignoranz zu tun haben, da mit der Abwendung der schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe ja durchaus gut organisierte ökonomische Interessen, gesellschaftliche Machtverhältnisse und die eigene Lebensführung potenziell auf dem Spiel stehen. Auch kognitive Überforderung und Abwehrreaktionen spielen hier eine Rolle, was angesichts der Komplexität und des gewaltigen Ausmaßes der Herausforderung auch nicht überraschend ist, jedoch durch gezielte Desinformation und Pseudowissenschaft ausgenutzt und verschärft wird, wie etwa die Versuche konservativer Thinktanks und großer Unternehmen belegen, den wissenschaftlichen Konsens durch gut finanzierte Kampagnen zu unterminieren.22 Schließlich verdankt sich die Kurzsichtigkeit vieler politischer Akteure vor allem der Tatsache, dass sie die nächste Wahl (und die Benzinpreise und ihre Auswirkungen auf die Wahl) eher im Blick haben als die in den Augen vieler noch recht abstrakten und zukünftig anmutenden Folgen der Klimakatastrophe.
 
        Wie auch immer man im Einzelnen zu diesen Rechtfertigungsstrategien stehen mag, zusammengenommen stützen sie doch die These, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen auch radikale Formen des Protests und des zivilen Ungehorsams nicht nur als legitim und notwendig gelten können, sondern in zahlreichen Einzelfällen auch durchaus Aussicht auf Rechtfertigbarkeit haben. Dabei sollte die Radikalität des Protests nicht überbetont werden, da es schließlich häufig um den Appell geht, verfassungsrechtlich anerkannte Normen und Prinzipien endlich in ihrer Tragweite zu erkennen und umzusetzen. So verpflichtet Artikel 20a GG den Staat bekanntlich dazu, „auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen“ zu schützen. Dieser Passus ist mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 endgültig vom symbolischen Staatsziel zum Grundrecht geworden.23 Das Bundesverfassungsgericht sieht den Staat mithin in der Verantwortung, die Freiheit nicht nur hier und heute, sondern auch intertemporal zu sichern, und bezieht die Schutzpflicht des Staates dementsprechend auch auf Gefahren des Klimawandels und künftige Generationen. Ohne die massenhaften und massiven Klimaproteste der vergangenen Jahre hätte es dieses Urteil zumindest nicht jetzt und in dieser Form gegeben.
 
        OFFENE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Trotz dieser Legitimitätsvermutung, der sich die Klimabewegung sicher sein darf, und der insgesamt gut begründeten Aussicht auf Rechtfertigbarkeit konkreter Aktionen des zivilen Ungehorsams stehen die Proteste auch intern vor einigen Herausforderungen, die ich abschließend kurz skizzieren möchte.
 
        Die erste Herausforderung besteht im „scaling up“ und betrifft die Ebenen, auf der Klimapolitik stattfindet: Während die Proteste meist lokal und national verankert sind und organisiert werden, ist die Klimakrise eine transnationale Herausforderung, die auch eine transnationale Antwort verlangt, die von transnationalen Akteurskonstellationen unter prominenter Einbeziehung von Akteuren aus dem Globalen Süden vorangetrieben werden muss. Ansätze hierzu sind durchaus vorhanden, da sich Bewegungen zunehmend vernetzen, aber hier besteht noch deutlicher Handlungs- und Organisationsbedarf.
 
        Die zweite Herausforderung besteht darin, dass die Klimabewegung recht gut darin ist, kurzfristig zu mobilisieren, es ihr bisher aber nicht so gut gelungen ist, mittel- und langfristig organisatorische Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihr erlauben würden, sich zu verstetigen und nachhaltig zu vernetzen, flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren, und etwa auch ihre Mittel und Medien des Protests anzupassen, wenn sie in eine Sackgasse geraten, wie das aufgrund der Skandalisierung der Autobahnblockaden beim „Aufstand der letzten Generation“ der Fall zu sein scheint.
 
        Drittens gibt es in der Bewegung noch immer zu viele, die den letztlich entpolitisierenden Traum einer expertokratischen Sozialtechnologie träumen, die uns vor der Klimakatastrophe und dem Klein-Klein demokratischer Politik retten soll. Die allermeisten Klimawissenschaftler*innen bestehen darauf, dass aus der wissenschaftlichen Analyse nicht abgeleitet werden kann, was genau zu tun ist und wie wir unsere Gesellschaften reorganisieren sollen, um das Schlimmste zu verhindern. Natürlich gibt es bestimmte Entscheidungen, die durchaus durch die Tatsachen nahegelegt werden, aber wie wir auf nachhaltige und gerechte Weise zusammenleben wollen und sollen, ist eine genuin politische und nur in der demokratischen Deliberation, Entscheidungsfindung und Selbsttransformation zu klärende Frage.
 
        Viertens und abschließend sind die Warnungen vor einer „grünen RAF“ zwar überzogene Diskreditierungsversuche, aber die Bewegung sollte sich der Risiken advokatorischen Ungehorsams unter Bedingungen des wahrgenommenen Notstands bewusst bleiben und Tendenzen zu Avantgardismus und Selbstisolierung durch demokratische Praktiken der Offenheit, der Selbstreflexion und der solidarischen Bildung von Allianzen begegnen. Nur so kann der Protest selbst der Idee und Praxis des Ungehorsams als Teil der Demokratie verpflichtet bleiben und zur Demokratisierung der Demokratie auch im Zeichen der Klimakatastrophe beitragen.
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        NACHHALTIGKEIT UND DEMOKRATIE
 
        Elke Seefried
 
        Nachhaltigkeit ist zu einem politischen Imperativ avanciert. In der bundesdeutschen Demokratie spricht sich keine Partei dezidiert gegen das Ziel der nachhaltigen Entwicklung aus. Der Begriff verheißt Zukunftsorientierung, er steht für einen Ausgleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen und verbindet sich mit den Werten Sicherheit, Gerechtigkeit und globales Verantwortungsbewusstsein.01 Damit lassen sich umwelt- und entwicklungspolitische Maßnahmen legitimieren.
 
        In den vergangenen Jahren wuchsen indes in Umweltexpertise und Umweltbewegungen die Zweifel, ob die Demokratie als Regierungsform zukunftsfähig genug sei, um die klimapolitischen Maßnahmen einer nachhaltigen Entwicklung bearbeiten zu können. Die Demokratie gewährleiste hohe Legitimation, aber sei langsam in der Entscheidungsfindung und operiere in beschränkten Zeithorizonten, die nur bis zu den nächsten Wahlen reichten. Hingegen folge das langfristig ausgerichtete und zielorientierte Leitbild der Nachhaltigkeit einem anderen Rhythmus. In einer „pessimistic position“ wird gar eine „fundamental incompatibility“ zwischen beiden angenommen, da Demokratien nicht die Kapazitäten hätten, hochkomplexe und drängende Umweltprobleme zu lösen.02 Damit wird in gewisser Weise Nachhaltigkeit gegenüber der Demokratie höher gewichtet, kommen Alternativen einer möglichen Expertenregierung oder ökoautoritäre Maßnahmen ins Spiel.
 
        In diesem Beitrag wird die Genese des Nachhaltigkeitsdiskurses in der bundesdeutschen Demokratie in ihren internationalen Kontexten seit den 1970er Jahren ausgeleuchtet: Wie etablierte sich das Leitbild nachhaltige Entwicklung, von wem wurde der Begriff mit welchen Wertvorstellungen und Zielsetzungen aufgeladen, und mit welchen demokratischen Praktiken verband sich dies?
 
        „GRENZEN DES WACHSTUMS“
 
        Um 1970 veränderten sich in den westlichen Industriegesellschaften die Wahrnehmungen von Mensch und Natur grundlegend.03 Dies manifestierte sich in einem neuen, rasch allgegenwärtigen Begriff: der Umwelt. Bis zu den 1970er Jahren hatten sich Naturschutzverbände um die Bewahrung der gegebenen Natur – der Landschaften, Pflanzen, Tiere – gesorgt. Hingegen zielte „Umwelt“ auf die Belastung der Lebensgrundlagen des Menschen durch den Menschen. Mit dem Begriff entstand die Umweltpolitik in der industriellen Moderne. Zudem schossen nun in den USA und Westeuropa Umweltverbände aus dem Boden. Faktoren dieser „ökologischen Revolution“04 waren die Luft- und Wasserverschmutzung, mehr Wissen über die Erde und eine aufkommende Kritik an der Überflussgesellschaft, die im alternativen Milieu zirkulierte.
 
        Für die Verbreitung ökologischer Wachstumskritik und die Begriffsschöpfung des Nachhaltigen spielte die Studie „The Limits to Growth“ („Die Grenzen des Wachstums“) eine zentrale Rolle.05 Auftraggeber war der einflussreiche Club of Rome, ein Kreis von westlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftsmanagern. Das computerbasierte Modell, von WissenschaftlerInnen erstellt, kam zum Ergebnis, dass die Wachstumsgrenzen der Erde bis 2100 erreicht seien. Das exponentielle Wachstum von Weltbevölkerung und industrieller Produktion werde Rohstoff- und Nahrungsmittelreserven aufzehren und die Umweltbelastung steigen lassen. Zum Ausweg erklärte man im ökologischen Verständnis das weltweite Gleichgewicht, erreicht durch scharfe Bevölkerungskontrollen und Verzicht auf wirtschaftliches Wachstum. Da die Studie Wachstums- und Reproduktionsverzicht, wissenschaftlich begründet, als notwendig begriff, trug sie auch ökoautoritative Züge.06 Das anzustrebende wachstumskritische „Weltsystem“ wurde in der Studie als sustainable bezeichnet. Damit löste sich der Begriff von einem engen forstwirtschaftlichen Bezug, der vor allem darauf zielte, es dürfe nur geholzt werden, was im gleichen Zeitraum nachwachse (sustained yield).07
 
        Die Studie löste eine wissenschaftliche und politische Debatte über die Endlichkeit der Ressourcen und die ökologischen Folgen industriellen Wachstums aus.08 Dies betraf auch das Ziel des Wirtschaftswachstums, das in Zeiten des Booms zum zentralen Maßstab für Wohlstand und Fortschritt avanciert war. Ein Grund für die starke Wirkung von „Die Grenzen des Wachstums“ war, dass das Computermodell den Thesen hohe wissenschaftliche Legitimation verlieh. Ebenso arbeiteten die AutorInnen gezielt mit einer Zuspitzung des Krisenszenarios, um Reaktionen zu forcieren. Ferner schien die erste Ölkrise 1973 die Prognose von den endlichen Ressourcen zu bestätigen. Zugleich stieß die Studie auf harte Kritik: ÖkonomInnen betonten, Wirtschaftswachstum sei unerlässlich, um Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. WissenschaftlerInnen aus dem Globalen Süden warnten, die Forderung nach generellem Wachstumsverzicht kolonisiere die Zukunft der Entwicklungsländer. Den Hintergrund bildete der internationale Nord-Süd-Gegensatz, der sich mit der Dekolonisation zugespitzt hatte. Regierungen aus dem Süden forderten eine gerechtere „neue Weltwirtschaftsordnung“. In der Debatte über die „Grenzen des Wachstums“ verkoppelten sich globale Umwelt- und Entwicklungsfragen, die fortan als wechselseitig verknüpft galten, und genau in jener diskursiven Verknüpfung ruht der Kern des politischen Nachhaltigkeitsbegriffs seit den 1970er Jahren.
 
        Auch und gerade in der Bundesrepublik waren Zukunftsforscher und Intellektuelle – von Carl Friedrich von Weizsäcker bis Robert Jungk – vom Computermodell und der Studie beeindruckt. Ebenso entfaltete sie Wirkung auf Teile der regierenden SPD, deren Reformbegeisterung 1972 bereits zu kippen begann und die offen für neue Leitbilder war. Vor allem Erhard Eppler, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, eignete sich die Wachstumskritik an. In der Folge bildete er den Kern eines ökologisch orientierten Flügels in der SPD. Eppler sprach indes nicht von Wachstumsverzicht, sondern von einem qualitativen Wachstumsbegriff, der neben ökonomischen auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigte. Ein – gar autoritär durchgesetztes – Nullwachstum wurde mit Blick auf Arbeitsplätze in der SPD nicht ernsthaft diskutiert. Nur ganz wenige Konservative wie der CDU-Abgeordnete Herbert Gruhl griffen die Thesen vom autoritativen Wachstumsverzicht auf. Insofern setzte sich trotz aller Debatten um die Studie der Begriff eines „sustainable world system“ nicht durch: Er war politisch nicht vermittlungs- und mehrheitsfähig.
 
        „NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“
 
        In der weltwirtschaftlichen Rezession ab 1974 verloren umwelt- und entwicklungspolitische Ziele an Aufmerksamkeit. Indes arbeiteten auf UN-Ebene ExpertInnen an einer „World Conservation Strategy“, die globale Umwelt- und Entwicklungsfragen ausgleichen sollte, und prägten 1980 den Begriff „sustainable development“.09 In der Folge rief die UN-Generalversammlung 1983 eine Weltkommission für Umwelt und Entwicklung ein, die den Begriff mit Leben füllen und eine UN-Konferenz vorbereiten sollte. Den Vorsitz übernahm die norwegische Sozialdemokratin Gro Harlem Brundtland. Vertreter Deutschlands war der SPD-Politiker Volker Hauff.10 Die Kommission verwies auf die Gefahren des Atomkriegs, von Umweltkonflikten und Ressourcenengpässen, um so ein erweitertes, ökologisch unterlegtes Konzept von Sicherheit und Friedenssicherung zu entwerfen. Zudem kreiste sie um das Verständnis von Gerechtigkeit – zwischen den Generationen und zwischen Nord und Süd. Nord- und westeuropäische VertreterInnen drängten, alle Länder sollten Umweltstandards erfüllen. Hingegen kam aus dem Süden das Argument, Armut sei oft Ausgangspunkt für Umweltprobleme, etwa für das massive Abholzen von Wäldern. In ihrem Bericht „Our Common Future“ nannte die Kommission 1987 die Bedürfnisse der lebenden Generationen zuerst: „Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“11 Insofern votierte die Kommission für Wirtschaftswachstum und forderte unter anderem einen internationalen Fonds des Nordens zugunsten der Südländer.
 
        In der Bundesrepublik griff die SPD den Brundtland-Bericht auf, und auch sie lud ihn mit den Werten Frieden, Sicherheit und globale Gerechtigkeit auf. Die „dauerhafte“ Entwicklung, so zunächst Hauffs Übersetzung für sustainable, fand 1989 Eingang in das Berliner Grundsatzprogramm. Im Abschnitt „Frieden in gemeinsamer Sicherheit“ propagierte die SPD „dauerhafte Entwicklung“ im Sinne des Brundtland-Berichts als Balance langfristiger Umwelt- und gegenwärtiger Entwicklungsinteressen in der Nord-Süd-Politik.12
 
        Seit 1982 in der Opposition, sah sich die SPD als Partei der ArbeitnehmerInnen besonders herausgefordert von der Sockelarbeitslosigkeit und dem Wandel zur industriellen Dienstleistungsgesellschaft. Ein programmatischer Anker war für einen Flügel der Partei deshalb die Thematisierung globaler Umwelt- und Entwicklungsfragen: Damit konnte die SPD eigene Leitwerte – Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit – auf die globale Ebene heben und an ihre erfolgreiche Neue Ostpolitik anknüpfen. Der idealistische Bezug auf den Brundtland-Bericht rivalisierte mit einer pragmatischeren Position der SPD-Bundestagsfraktion, die im Programm „Arbeit und Umwelt“ beschäftigungspolitische Chancen durch Umweltschutz betonte. Pilotprojekte zur Markteinführung umweltverbessernder Produktionsverfahren sollten über einen „Umweltpfennig“ auf Strom, Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas finanziert werden. Das Programm atmete den Geist ökologischer Modernisierung, eines technologieaffinen Konzepts, das einen ökologisch-ökonomischen Doppelnutzen durch effiziente Nutzung von Rohstoffen und Energieträgern versprach.13
 
        In der Union setzte sich der Bezug auf eine „zukunftsverträgliche“ Entwicklung – so eine Übersetzung des Brundtland-Berichts – erst nach dem Ende des Kalten Krieges durch. In CDU/CSU-geführten Bundesministerien fürchtete man zunächst, die Brundtland-Kommission werde sich „hauptsächlich mit Transferforderungen an die Industrieländer“ befassen, die mit Umweltschutz gerechtfertigt würden.14 Hingegen begrüßte Umweltminister Klaus Töpfer 1987 den Bericht – ohne die Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung zu teilen.15 Es war vor allem die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 (UNCED), die auch bei der CDU die Erwartung nährte, dass in einer nicht mehr bipolar strukturierten Welt globale Absprachen und Friedenssicherung unter dem Dach der Vereinten Nationen möglich würden. Die Bundesregierung wollte mit einer aktiven Rolle die gewachsene Verantwortung des wiedervereinigten Deutschlands in der Welt demonstrieren. Töpfer erklärte wenige Wochen vor dem Gipfel, der Bevölkerungsdruck und knapper werdende Rohstoffe evozierten „eine neue Form weltweiter Verantwortung“. Man wolle „mit einer Umweltaußenpolitik wirklich Friedenssicherungspolitik in der Zukunft betreiben“.16 Nach dem Gipfel sprach sich Töpfer für „Grünhelme“ aus, die ökologische Aufgaben auf UN-Ebene übernehmen könnten.17
 
        Viele Erwartungen an den Erdgipfel erfüllten sich nicht, doch wurden die nachhaltige Entwicklung und die Änderung nicht-nachhaltiger Produktions- und Konsumptionsweisen im Norden zum Programm globaler Umwelt- und Entwicklungspolitik erklärt. Zudem verabschiedete der Gipfel neben einer Biodiversitäts- eine Klimarahmenkonvention, wobei die CO2-Einsparungsziele nicht fixiert wurden. Weitreichendere Abmachungen torpedierte vor allem die US-Regierung.18 Die CDU nahm die nachhaltige Entwicklung 1994 in ihr Hamburger Programm auf und gestaltete sie im Sinne eigener programmatischer Traditionen aus. So verwies sie im Anschluss an die christliche Soziallehre auf die gegenseitige Abhängigkeit und Solidarität in der weltweiten „Risikogemeinschaft“, die eine veränderte Lebensweise auch im Norden erfordere.19
 
        NACHHALTIGKEIT UND PARTIZIPATION
 
        Bis zur UN-Konferenz von Rio 1992 hatten die meisten deutschen Umweltverbände und die Grünen den Brundtland-Bericht als Elitenprojekt abgelehnt. Sie kritisierten die Orientierung an nachhaltigem Wirtschaftswachstum. Das Prinzip der Balance in der nachhaltigen Entwicklung verdeckte für sie nur die Probleme von Umweltverschmutzung und Armut im Globalen Süden, die dem kapitalistischen Wachstumsprinzip entstammten. Nicht Armut sei Ursache des Abholzens von Wäldern im Süden, sondern die kommerzielle Waldnutzung durch den Norden.20
 
        Indes richteten der Bund Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Deutsche Naturschutzring 1991 eine UNCED-Projektstelle ein, um Einfluss auf den Rio-Prozess zu nehmen – unter anderem durch Veranstaltungen vor Ort. Nach der Konferenz griff der BUND die Nachhaltigkeit selbst auf, verband sie im eigenen Sinne mit der Forderung nach Einschränkungen des Konsums in den Industrieländern und postulierte: „Das Zauberwort heißt ‚Sustainability‘“.21 Auch Mitglieder der Grünen-Fraktion des Europäischen Parlaments organisierten in Rio Workshops, die die Bevölkerung aus dem Süden einbanden und die Betroffenen zu Beteiligten machten. Die Grünen wollten – neben einer CO2-Steuer in der Europäischen Gemeinschaft – die Rechte der indigenen Bevölkerung und der Frauen im Globalen Süden einbezogen wissen, deren Agency durch Bildung und mehr Mitsprache zu stärken sei.22 Mithin eigneten sich Grüne und viele Umweltverbände den Begriff im affirmativen Sinne an. Zugleich etablierten sie mit Praktiken des Mitmachens ein basisdemokratisches Verständnis der nachhaltigen Entwicklung.
 
        Zentrales Ergebnis der Rio-Konferenz war das Aktionsprogramm „Agenda 21“: Regierungen waren dadurch aufgefordert, Nachhaltigkeitsstrategien zu beschließen und Verbände und NGOs in nationale Räte einzubeziehen. Die stark auf das Leitbild Nachhaltigkeit setzende rot-grüne Bundesregierung schuf 2001 den Rat für nachhaltige Entwicklung, dessen Vorsitz Hauff übernahm und in dem Verbände und andere zivilgesellschaftliche Akteure vertreten waren. Zudem verlangte die Agenda 21, dass „sustainable development“ auf kommunaler Ebene mit Leben gefüllt wird. Damit wurde die nachhaltige Entwicklung Teil einer Glokalisierung – von Akteuren, die global denken und lokal handeln wollten. In Deutschland riefen nicht nur Stadträte und BürgermeisterInnen, sondern auch Protagonisten aus Umweltverbänden und Kirchen Agenda-Prozesse ins Leben, die lokale Umweltfragen (weniger Entwicklungsfragen) aufgriffen.23 Bessere Müllkonzepte oder die Verhinderung eines Atomkraftwerks wurden zu Anliegen von örtlichen Agenda-Gruppen, die zunehmend mit dem Begriff „nachhaltige Entwicklung“ verknüpft wurden und das Prinzip von unten in der Demokratie verankerten – und so die Demokratie selbst im partizipativen Sinne belebten.
 
        GLOBALISIERTE WELT
 
        Mithin entfaltete der Agenda-Prozess in den 1990er Jahren eine partizipative Dynamik in der Demokratie. 20 Jahre später wuchs die nachhaltigkeitsgetriebene Kritik an der Demokratie. Wie kam dieser Wandel zustande?
 
        Einen ersten Faktor bildete – in den Augen der KritikerInnen – eine Ökonomisierung der Nachhaltigkeit im marktwirtschaftlichen Sinne. Ökonomische Effizienz und Modernität erhielten nun eine mit der Umwelt gleichgewichtige, normative Bedeutung. Hintergrund war die weltwirtschaftliche Liberalisierung nach dem Ende des Kalten Krieges. Damit ging eine veränderte Deutung von Globalität einher, nämlich als Prozess wirtschaftlicher Globalisierung.24 Dies war auch Ausgangspunkt für Konzepte des Grünen Kapitalismus. Um 2000 rückte das ökonomische Element im Begriff der Nachhaltigkeit – verstärkt als Substantiv und Kriterium für Zukunftsfähigkeit und nicht mehr als Prozess nachhaltiger Entwicklung verstanden – nach vorne: Mittels nachhaltiger Innovation sollte die Wettbewerbsfähigkeit in der Globalisierung gestärkt werden. Hinzu traten Instrumente, die ökonomisch ansetzten, wie der Emissionshandel. In der Bundesrepublik übernahmen SPD und Grüne ein technologieaffines und marktorientiertes Modernisierungsdenken, mit dem die Verquickung von Ökologie und Ökonomie als machbare Gestaltungsaufgabe kommuniziert wurde. Im Koalitionsvertrag 1998 versprachen sie, die „Chancen der Globalisierung für nachhaltiges Wachstum, Innovation und neue zukunftsfähige Arbeitsplätze“ zu nutzen.25 Dieser Ankündigung folgten Maßnahmen wie die Einführung der Ökosteuer und das Erneuerbare-Energien-Gesetz, aber auch eine Liberalisierung des Energiesektors, um im „globalen Wettbewerb“ um Energiereserven zu reüssieren.26
 
        Ein zweiter Faktor für Kritik war die politische Bearbeitung der wissenschaftlich erwiesenen Erderwärmung. Die 1992 in Rio unterzeichnete Klimarahmenkonvention und das Kyoto-Protokoll 1997 institutionalisierten klimapolitische Mechanismen im UN-System. Dann stockte der Prozess. Nationale Interessen dominierten, und eine im idealistischen Sinne gedachte Instanz einer Weltdemokratie, die Umweltziele durchsetzt, existiert nicht. Erst das Übereinkommen von Paris 2015 legte Reduktionsziele fest.
 
        Drittens veränderte sich seit den 2000er Jahren auch die bundesdeutsche Demokratie. Es kann an dieser Stelle nur angedeutet werden, dass das Schwinden von Normalarbeitsverhältnissen in der globalisierten Dienstleistungsgesellschaft dazu beitrug, Elitenkritik von rechts und links zu schüren. Die sozialen Medien beschleunigten die politische Kommunikation und setzten Parteien unter Druck.27
 
        Die Kritik von ExpertInnen und Intellektuellen an der politischen Ökonomisierung der Nachhaltigkeit und der politischen Bearbeitung des Klimawandels äußert sich unter anderem in scharfen Stellungnahmen, in denen auch enttäuschte Erwartungen sichtbar werden. Die „nachhaltige Globalisierung“ durch die Weltbank und die bundesdeutsche Politik sei der „Kitt des neoliberalen Scherbenhaufens“. Nachhaltige Entwicklung werde immer weniger kritisch auf dominante gesellschaftliche und politische „Kräfteverhältnisse“ bezogen, diene einer ökologischen Modernisierung etablierter Institutionen und werde „technokratisch ‚von oben‘ gedacht“.28
 
        Da für die Abwendung des gefährlichen Klimawandels nicht mehr viel Zeit zur Verfügung sei, forderten der Politikwissenschaftler Claus Leggewie und andere eine „Modernisierung der Demokratie“: NGOs und soziale Bewegungen sollten ein weitreichendes legislatives Konsultationsrecht erhalten, ferner solle ein aus WissenschaftlerInnen besetzter „Rat der Weisen“ als eigenständig legitimierte Vorschlagskammer agieren, um in einem „deliberativen Wissensregime“ Parlamente unter Begründungszwang zu setzen und das Gespräch mit Laien zu führen.29
 
        Warb Leggewie für eine Demokratisierung der Demokratie, wurde an anderer Stelle eine Spannung zwischen liberaler Demokratie und Nachhaltigkeit diagnostiziert: Die liberale Demokratie externalisiere ökologische und soziale Kosten in andere Weltregionen oder auf spätere Generationen. Demokratische Strukturen seien „möglicherweise grundsätzlich ungeeignet (…), um die Umweltkrise in den Griff zu bekommen“. Die „postdemokratisch gewendete Demokratie“ werde eine „Politik der Nicht-Nachhaltigkeit“ fortsetzen.30 Zuletzt forderte die „Fridays for Future“-Aktivistin Carla Reemtsma, der wissenschaftsbasierten Erkenntnis des Klimawandels unbedingte Priorität einzufordern: Es gebe keinen Mittelweg.31 Dies erinnert ein wenig an die Unbedingtheit der „Grenzen des Wachstums“.
 
        FAZIT
 
        Die liberale Demokratie ist unter Druck geraten. Sie wird mit einem vieldimensionalen Leitbild der Nachhaltigkeit konfrontiert – und tendenziell überfordert. Wie gezeigt wurde, verbanden verschiedene Akteure in der deutschen Demokratie den Begriff der nachhaltigen Entwicklung beziehungsweise Nachhaltigkeit seit den 1980er Jahren mit immer neuen Zielvorstellungen und Werten: Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit zwischen den Generationen, den Geschlechtern und im Nord-Süd-Verhältnis, technische Modernität und Effizienz. Mit der diskursiven Strategie, Nachhaltigkeit zu versprechen, ließen und lassen sich auseinanderstrebende Interessen und Ziele einbinden. Zielkonflikte werden so indes in der politischen Kommunikation verdeckt. In der Demokratie können konkurrierende Interessen verhandelt, aber nicht alle gleichzeitig bedient werden.
 
        Zugleich haben sich die Akteure und Praktiken der Kommunikation von Nachhaltigkeit in der Demokratie verändert. Sie war zunächst Sache von ExpertInnen, die technokratisch argumentierten. Dann wurde sie zum Leitbild in Parteien und Regierungen, das auf die Außenpolitik gerichtet war. Zunächst eignete sich die SPD den Begriffszusammenhang aus internationalen Bezügen an und trug ihn in die bundesdeutsche Öffentlichkeit. Im Rio-Prozess avancierte nachhaltige Entwicklung zu einem Instrument partizipativer Forderungen und Praktiken von unten. Damit führte der Nachhaltigkeitsdiskurs auch zu mehr Partizipation in der Demokratie. Dennoch machten zivilgesellschaftliche Mitbestimmungswünsche die Partizipation und Repräsentation in modernen Demokratien zeitaufwändiger. Mehr responsiveness der Regierungen erschwert tendenziell die längerfristige Verantwortlichkeit der Politik32 und trägt so zu jener Langsamkeit bei, die in der Debatte über die Spannung zwischen Demokratie und Nachhaltigkeit beklagt wird. Insofern ist dieser Beitrag ein Plädoyer für eine Diskussion des Leitbilds Nachhaltigkeit in der Demokratie – das nicht über der Demokratie steht. Aus einer historischen Perspektive spricht zudem vieles dafür, den Nachhaltigkeitsbegriff wieder einzugrenzen.33
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        HANDELN UND VERHANDELN
 
        Eine kurze Demokratiegeschichte der Atomkraft
 
        Frank Uekötter
 
        Für RWE war 1969 ein schwieriges Jahr. Im Januar war der Essener Stromkonzern mit 500 Millionen DM beim Mineralölkonzern Gelsenberg AG eingestiegen, der als einzige deutsche Firma Zugriff auf große Ölfelder in Libyen hatte. Dort putschte wenig später Muammar al-Gaddafi und drohte mit Verstaatlichung, und der Aktienkurs der Gelsenberg AG rauschte in den Keller. Große Aluminiumfirmen wollten im Ruhrgebiet Werke errichten, deren Strombedarf mit teurer Steinkohle nicht rentabel zu decken war. Der Chemiegigant BASF machte RWE in seinem Versorgungsgebiet Konkurrenz, weil er ein eigenes Atomkraftwerk im Ludwigshafener Stammwerk plante. Traditionell war RWE skeptisch gegenüber Reaktorplänen, weil es lieber auf die rheinische Braunkohle setzte, aber da schienen die Grenzen des Wachstums in Sicht. So vollzog RWE einen spektakulären Kurswechsel und erteilte 1969 den Auftrag für das Kernkraftwerk Biblis A, der als Durchbruch der nuklearen Stromerzeugung in der Bundesrepublik gilt. Seither war klar, dass Atomenergie keine Nischentechnologie bleiben, sondern zu einem Eckpfeiler der bundesdeutschen Stromversorgung ausgebaut werden würde.01
 
        Wer diese Wendung im Wissen um die späteren Kontroversen betrachtet, kommt kaum umhin, ein demokratisches Defizit zu konstatieren. Hier agierte schließlich ein Großkonzern und nicht etwa eine gewählte Regierung, und nach der breiten öffentlichen Debatte, die einem derart folgenreichen Schritt eigentlich vorausgehen sollte, sucht man ebenfalls vergebens. Die Protagonisten plagte noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen, als ein Jahrzehnt später die nukleare Debatte das Land spaltete. Heinrich Mandel, seit den 1950er Jahren der wichtigste Vorkämpfer der Atomenergie im RWE, erklärte kurz vor seinem Tod im Januar 1979 in einem Interview mit dem „Spiegel“, er „überlasse nicht gern Politikern allein die Urteilsfindung auf Gebieten, von denen sie nicht genug verstehen“.02
 
        Infrastrukturen sind seit jeher eine Herausforderung für moderne Demokratien. Die langfristigen Folgen jedes Bauprojekts stehen in Spannung zur Kurzatmigkeit öffentlicher Debatten und dem schnellen Takt der Legislaturperioden, und Atomkraftwerke sind aufgrund der Langlebigkeit ihrer strahlenden Hinterlassenschaften ein besonders augenfälliges Beispiel. Die nukleare Kontroverse war insofern auch ein Realexperiment über demokratisches Regieren, und dieses verdient nicht nur vor dem Hintergrund der heutigen Auseinandersetzungen um die Energiewende Beachtung. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 gelang es, das atomare Experiment im breiten gesellschaftlichen Konsens zu beenden, und das ist ein bemerkenswertes Ergebnis in einer Zeit, in der allenthalben über eine Krise der Demokratie geredet wird. Im 21. Jahrhundert reicht es nicht mehr, Demokratie nur politisch-moralisch zu legitimieren. Demokratie muss auch liefern.
 
        Atomkraft war in der bundesdeutschen Geschichte ein ausgesprochen wandlungsfähiges Projekt. Die Hoffnungen der 1950er Jahre waren etwas anderes als die Planungen der 1960er Jahre, und diese unterschieden sich wiederum von der gebauten Realität, die in den 1970er und 1980er Jahren entstand. Ähnlich dynamisch entwickelte sich die bundesdeutsche Demokratie: Mandels breitbeiniges Urteil über die politische Klasse wirkte 1978 wie eine Zumutung, aber vor dem Wertehorizont der Wirtschaftswunderjahre konnte es auch als gelebte Verantwortung durchgehen. Was auf den ersten Blick wie ein Umbruch gesellschaftlicher Leitideen wirkte, war in Wirklichkeit jedoch ein Akkumulationsprozess. Nach und nach überlagerten sich ganz unterschiedliche Vorstellungen demokratischer Praxis wie Sedimente in einem Fluss, aber das merkt man erst, wenn man in die Tiefe geht. Die nukleare Kontroverse lässt sich auch als ein Modellversuch betrachten, was eigentlich passiert, wenn eine Demokratie im stetig wachsenden Schatten ihrer eigenen Geschichte operiert.03
 
        MENSCHEN, DIE DIE ZUKUNFT BAUEN
 
        Seit Hermann Hesse weiß die Menschheit, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt. Unklar ist, warum das bei der Atomenergie regelmäßig die Phantasie der Chronisten auf Touren bringt. Kaum eine Darstellung verzichtet auf das analytische Hilfskonstrukt der Atomeuphorie, und immer wieder enden die entsprechenden Bemerkungen in einem Festival des täterlosen Passivs. Der Topos der Atomeuphorie steht in der bundesdeutschen Geschichte seltsam zusammenhanglos neben einer atomaren Realgeschichte, in der weder emotionaler Überschwang noch brodelnde Dynamik regierten. In den 1950er Jahren wurden ein Bundesministerium für Atomfragen und Forschungszentren in Karlsruhe, Jülich und Geesthacht gegründet, aber danach wurde erst einmal viel geredet und wenig bewegt.
 
        Der mühsame Weg der Bundesrepublik ins Atomzeitalter ist historiografisch bestens dokumentiert.04 Es war vor allem der institutionelle Rahmen, der den Start des nuklearen Projekts bremste. Während die Energiewirtschaft in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht worden war und in Frankreich der Stromgigant Electricité de France (EDF) dominierte, gab es in der Bundesrepublik ein Ensemble von Gebietsmonopolisten, deren Ägide keineswegs von Anfang an feststand. Auch Chemiekonzerne und sogar Stadtwerke liebäugelten zeitweise mit nuklearen Projekten. Hinzu kam ein politisches System, das durch die starke Stellung der Bundesländer, die häufigen Koalitionsregierungen und eine selbstbewusste Justiz in besonderem Maß auf ständige Verhandlungen angewiesen war. Bis Biblis war durchaus denkbar, dass sich die nuklearen Ambitionen in einem Dickicht zentrifugaler Interessen verlaufen würden.
 
        Investitionen in Atomforschung waren eine transnationale Selbstverständlichkeit, seit US-Präsident Dwight D. Eisenhower 1953 vor der UN-Generalversammlung seine berühmte Rede über „Atome für den Frieden“ gehalten hatte. Seit dem 19. Jahrhundert war Deutschland ein Land von Wissenschaft und Technik, und da schienen Investitionen in die Energie der Zukunft zwingend geboten. Für die Bundesrepublik kam noch hinzu, dass sie mit Investitionen in die nukleare Technologie hoffen konnte, nach dem fatalen akademischen Aderlass des Nationalsozialismus wieder Anschluss an die Weltspitze zu bekommen. Für einige Zeit zog es kluge Menschen mit Ambitionen in die Atomforschung, hinzu kamen jene, die schon in der NS-Zeit in der Kernphysik gearbeitet und sich, wie beispielsweise Carl Friedrich von Weizsäcker, mit militärischen Forschungsprojekten gehörig die Finger verbrannt hatten.05 Die Göttinger Erklärung von 1957, in der 18 Kernforscher gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr protestierten, war auch ein geschickter vergangenheitspolitischer Schachzug.06
 
        Als die Bundesrepublik 1955 mit den Pariser Verträgen das Recht bekam, ein ziviles Atomprogramm auf die Beine zu stellen, genügte ein Blick auf die Nachbarländer, um den gewaltigen Umfang der nötigen Investitionen zu erahnen. Es half, dass es auf dem Energiesektor kaum konkurrierende Projekte gab. Wasser- und Kohlekraftwerke hatten sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu ausgereiften Methoden der Stromerzeugung entwickelt, sodass es in Forschung und Entwicklung nur noch um die Optimierung des Wirkungsgrads ging. Es gab in den 1950er und 1960er Jahren auch keine Energiekrisen, die kurzfristig Aufmerksamkeit und finanzielle Ressourcen gebunden hätten, und deshalb konnte sich der Blick in eine fernere Zukunft richten, in der die stetig steigende Nachfrage nach Energie nur noch mit der Kraft des Atoms zu befriedigen sein würde. Ohne die energetische Sorglosigkeit der Wirtschaftswunderjahre hätten sich die Investitionen vielleicht auf ein paar Versuchsanlagen beschränkt.
 
        Die demokratische Legitimation des nuklearen Projekts entsprang deshalb nicht aus dem Streit der politischen Meinungen, der die Debatten seit den 1970er Jahren prägen sollte. Es waren vielmehr die Selbstverständlichkeiten der Boomjahre: Deutschland brauchte Energie, Spitzentechnologie und zupackende Männer, um das Land nach der Katastrophe von 1945 wiederaufzubauen. Die Zukunft war weit und offen, Wissenschaft und Technik standen dem Kundigen als wunderkräftige Werkzeuge zur Verfügung, und so hatte jeder, der sich der Atomwirtschaft verschrieb, das Recht des Tüchtigen auf seiner Seite. Die Leistungsideologie der Wirtschaftswunderjahre legitimierte die Atomenergie nachdrücklicher als alle parlamentarischen Beschlüsse.
 
        GRUNDSATZDEBATTEN UND FUNDAMENTALLIBERALISIERUNG
 
        In jener Zeit konnte man auch deshalb ziemlich unbefangen für die nukleare Zukunft sein, weil sie vorerst nur als Vision existierte. Die technologische Wirklichkeit der Atomenergie bestand zunächst nur aus Bomben, zu denen sich in den 1950er Jahren die ersten zivilen Kraftwerke gesellten, die im Vergleich mit den späteren Reaktoren noch recht beschauliche Dimensionen hatten. Auch in den 1970er Jahren, als in der Bundesrepublik im großen Stil geplant und gebaut wurde, präsentierte sich das atomare Projekt noch als work-in-progress. Die historische Forschung diskutiert die 1970er Jahre zumeist als das Jahrzehnt, in dem die Gewissheiten der Boomjahre ins Rutschen kamen, aber bei der Kernenergie war noch alles im Fluss: Was es in der Realität bedeutete, ein Atomkraftwerk mit einer Nettoleistung von mehr als 1000 Megawatt zu bauen, lernten Naturwissenschaftler und Ingenieure erst in Biblis. Es war der erste Reaktor dieser Größe weltweit, und für die Zeitgenossen war es nur ein Meilenstein. Die großen Hoffnungen ruhten auf den Brutreaktoren, die zusätzlich zum Strom auch spaltbares Material produzieren sollten. Tatsächlich wurde der Schnelle Brüter in Kalkar dann zu einem Milliardengrab, und das war eine der zahlreichen Lehrerfahrungen, die die Atomwirtschaft im Scheinwerferlicht der kritischen Öffentlichkeit erlebte.
 
        Es greift deshalb zu kurz, den Blick nur auf den zivilgesellschaftlichen Protest zu richten, der nach gängiger Lesart im südbadischen Wyhl begann. Die Macht der nuklearen Kontroverse wurzelte darin, dass sie rasch zu einem gesamtgesellschaftlichen Diskursprojekt wurde. Da ging es um die Energie, die seit dem Ölpreisschock von 1973 in aller Munde war, um Visionen der industriegesellschaftlichen Umgestaltung ganzer Regionen, um die Risiken großtechnischer Systeme, um Wachstumswahn und Umweltfragen, um den politischen Ort von wissenschaftlichen Experten und Planern und nicht zuletzt die Macht der Großkonzerne. Die nukleare Kontroverse war eine Plattform für die Auseinandersetzung mit politischen und sozioökonomischen Grundsatzfragen, und manchmal wirkten Debatten auch wie ein Ventil für ein Jahrzehnt voller Enttäuschungen. Für den Historiker Tony Judt waren die 1970er Jahre „das deprimierendste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts“, und irgendwo musste der Frust halt hin.07
 
        Journalisten entwickelten ein Interesse an den zahlreichen Problemen der nuklearen Technologie, und Atomkraft fand einen festen Platz auf dem Medienmarkt. In der evangelischen Kirche wurde die nukleare Kontroverse zu einem Vehikel der Verständigung über den Ort der Kirche in der Gesellschaft, über das Verhältnis von Basis und Amtskirche und einiges mehr.08 Linke Gruppierungen entdeckten, dass das Bündnis von Großkapital und Staat ziemlich gut in ihr Weltbild passte, denn ein solches Bündnis zeigte nach der reinen Lehre das finale Stadium des Spätkapitalismus an. Außerdem waren Linke nach den zahlreichen Enttäuschungen seit 1968 dankbar, wenn endlich die Massen strömten, und gelegentliche intellektuelle Verdauungsprobleme waren ein akzeptabler Preis. „Die ganze Atom- und Massenmobilisierung in B[rokdorf] u[nd] I[tzehoe] bereitet mir theore[tische] und politische Schwierigkeiten“, schrieb Rudi Dutschke, der Wortführer der Studentenbewegung, im März 1977 in sein Tagebuch. „‚Old Surehand II‘ mit und für die Kinder zu lesen ist leichter.“09
 
        Die Vielfalt der Zugänge lief auf einen erheblichen Gesprächsbedarf hinaus, und so investierte die Bewegung viel Zeit und Energie in die interne Verständigung. Letztlich war die Vielfalt jedoch eindeutig ein Trumpf der Antiatomkraftbewegung, denn eine bunte Bewegung war für die mächtigen Gegner in Wirtschaft und Gesellschaft viel schwerer zu knacken. In ihr dokumentierte sich eine lebendige Zivilgesellschaft und eine abgeklärte Reife des gesellschaftlichen Engagements, und damit war die Antiatomkraftbewegung die finale Ratifikation der Fundamentalliberalisierung, die die politische Kultur der Bundesrepublik seit den 1960er Jahren prägte.
 
        So gewann der Atomprotest in den 1970er Jahren eine Wucht, die er von der Zahl der Demonstranten her nie besaß. Hinzu kam eine lebhafte intellektuelle Selbstverortung, die fließend in eine Selbsthistorisierung der Antiatomkraftbewegung überging: Der Vorsitzende des Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz, Hans-Helmut Wüstenhagen, schilderte den Widerstand von Wyhl in einem Rowohlt-Taschenbuch von 1975 als prototypische Inkarnation der Hoffnungen, die politische Menschen seinerzeit mit Bürgerinitiativen verbanden,10 und der Frankfurter Verlag Zweitausendeins verewigte die Besetzung der Tiefbohrstelle 1004 bei Gorleben im Frühjahr 1980 (auch bekannt als Republik Freies Wendland) noch innerhalb des Jahres in einer üppig bebilderten Dokumentation.11 So wurde der Atomprotest zur überlebensgroßen Legende, und bis heute lebt der Mythos, die Atomkraft sei in Deutschland am hartnäckigen Widerstand der Zivilgesellschaft gescheitert. In Wirklichkeit handelte es sich eher um eine Art Urimpuls. Protest war im Atomkonflikt nicht alles, aber ohne Protest war alles nichts.
 
        Tatsächlich verfing das Anliegen, weil sich die Kritik von außen mit den internen Problemen der Kernenergie verband. Atomkraftwerke waren komplizierter, teurer und störanfälliger als gedacht, und die Energieprognosen, die Anfang der 1970er Jahre noch einen rasant steigenden Bedarf signalisierten, schrumpften immer mehr in sich zusammen. Da kamen auch nüchterne Energiemanager ins Grübeln, ob die ambitionierten Bauprogramme tatsächlich ihre Berechtigung hatten. In der Stromwirtschaft wurde es zur geflüsterten Weisheit, dass die Antiatomkraftbewegung der Energiebranche eine gigantische Fehlinvestition erspart hatte.
 
        Im Bücherregal wirkte die Kritik an der Kernenergie um 1980 ziemlich beeindruckend. Dort standen Holger Strohms „Friedlich in die Katastrophe“, Robert Jungks „Atomstaat“, Klaus Traubes „Müssen wir Umschalten?“ sowie als Mittel gegen Mutlosigkeit der Untergrundcomic „Asterix und das Atomkraftwerk“.12 In der politischen Arena sah es auf den ersten Blick weniger prächtig aus. Heftiger Widerstand hatte ein Nukleares Entsorgungszentrum in Gorleben gestoppt, Wyhl wurde von den Gerichten blockiert, aber an vielen Fixpunkten des Atomprotests wurde tatsächlich gebaut: Brokdorf, Grohnde, Kalkar, Wackersdorf. Der größte Erfolg der nuklearen Debatte war fürs erste eine allgemeine Temperatursenkung. Es gab in den 1970er Jahren auf beiden Seiten Hitzköpfe, die mit dem Kopf durch die Wand wollten: entweder mit überdimensionierten Atomprogrammen oder mit Gewaltexzessen am Bauzaun. Aber diese Menschen gewannen nie die Oberhand, und in vielen kleinen Schritten gelang der Ausstieg aus einer Eskalationsspirale.
 
        HALTUNGSFRAGEN
 
        Die neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre waren nach eigenem Anspruch spontan, dynamisch und hierarchiefrei. Das waren nicht die besten Voraussetzungen für den jahrzehntelangen Kampf, der den Gegnern der Atomkraft bevorstand. Die Entstehung des Atomprotests in den 1970er Jahren ist bislang weitaus besser erforscht als die Konsolidierung in den 1980er Jahren, und deshalb ist die Persistenz der Bewegung immer noch ein wenig rätselhaft. Vermutlich überlebten viele Gruppen nur deshalb, weil es einen harten Kern von Aktiven gab, die auch in schlechten Zeiten durchhielten. Über mehrere Jahre gab es kaum noch große Demonstrationen gegen Atomprojekte, aber immer noch gut besuchte Delegiertentreffen, und regelmäßig erschienen Szenezeitschriften wie „atom“ und „radi aktiv“, die ganz vom ehrenamtlichen Engagement lebten.
 
        Der Widerstand gegen die Atomenergie hing jedoch immer weniger am zivilgesellschaftlichen Protest. Er gehörte auch zu den Kernanliegen der Grünen, die in den 1980er Jahren das bundesdeutsche Parteiensystem aufmischten. Nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986 fand auch die lange kontroverse Debatte in der SPD ihren Abschluss, als die Sozialdemokraten auf ihrem Nürnberger Parteitag für einen Atomausstieg innerhalb von zehn Jahren stimmten. Das Thema blieb in den Medien präsent, nicht selten mit klarer kritischer Schlagseite, und so wurde das, was in den 1970er Jahren noch mühsam diskursiv und handelnd erkämpft werden musste, zunehmend zum selbstverständlichen mentalen Inventar jedes kritisch denkenden Menschen. Energiefragen wurden zu Identitätsfragen.
 
        Eine spiegelbildliche Entwicklung vollzog sich im Lager der Befürworter. Die atomfreundliche Publizistik drehte sich zunehmend um die ewiggleichen Stichworte: Sie beschwor den Beitrag zur Energieversorgung – seit den späten 1980er Jahren lieferten Atomkraftwerke etwa ein Drittel des bundesdeutschen Stroms – und lobte das hohe Sicherheitsniveau sowie die niedrigen Treibhausgasemissionen. Kritik daran wurde als Mangel an naturwissenschaftlichen Kenntnissen abgetan; für ernsthafte Gespräche gab es da keine Grundlage mehr: Worüber wollte man auch reden, wenn es da draußen „eine aus irrationalen Motiven entspringende Technikfeindlichkeit großer Bevölkerungskreise“ gab?13
 
        Über Energieprognosen und Kraftwerksprojekte ließ sich verhandeln. Bei Identitäten war das schwieriger. Das zeigte sich 1993 in den Energiekonsensgesprächen zwischen Bundesregierung und Opposition. Von der Sache her gab es keine großen Streitpunkte mehr. Die kontroversen Projekte der vorigen Jahrzehnte – Wiederaufarbeitungsanlage, Schneller Brüter, Hochtemperaturreaktor – waren allesamt gescheitert, seit 1982 hatten die bundesdeutschen Stromkonzerne keine neuen Reaktoren mehr in Auftrag gegeben, und vielen Energiemanagern war Planungssicherheit längst wichtiger als neue nukleare Abenteuer. Zur Debatte stand unter anderem ein Neubauverbot im Grundgesetz, sodass neue Kernkraftwerke nur mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat hätten gebaut werden können.
 
        Nach zwei Jahrzehnten intensiver Debatten hatten sich die Positionen angenähert, aber der letzte Schritt blieb aus: Die Energiekonsensgespräche scheiterten, und der große Konsens entstand erst 18 Jahre später nach Fukushima. Bundesumweltminister Klaus Töpfer hatte in den Verhandlungen gefordert, „den Neubau von Prototyp-Kernkraftwerken zuzulassen, die einer neuen Qualität der Reaktorsicherheit genügten“, und darüber wollten SPD und Grüne noch nicht einmal reden.14 Vor dem Hintergrund der einstigen Pläne wirkte ein einzelnes Kernkraftwerk wie ein vergleichsweise harmloses Streitobjekt, zumal die Realisierung alles andere als sicher war. Der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder sprach im SPD-Parteipräsidium von einem Reaktor, „der ohnehin aus ökonomischen Gründen nicht gebaut würde“.15 Aber es ging nicht mehr um konkrete Projekte, sondern um Haltungspunkte im Kampf um Prinzipien.
 
        KLEMPNER DER VERHANDLUNGSDEMOKRATIE
 
        Ein Energiekonsens war 1993 nur denkbar, weil es auf allen Seiten Lernprozesse gegeben hatte. Aber es scheint, dass man mit Gesprächen auch in einer auf Verhandlungen ausgerichteten Demokratie nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Es braucht politische Führung, damit aus potenziellen Entscheidungen reale werden. Das zeigte sich in der Zeit der rot-grünen Bundesregierung, die im Juni 2000 nach schwierigen Verhandlungen einen Atomkonsens mit den Stromkonzernen unterschrieb, und dann erneut 2011, als der Bundestag nach Fukushima mit breiter Mehrheit den endgültigen Ausstieg zum Jahresende 2022 beschloss. In beiden Fällen brauchte es die couragierte Initiative der politischen Spitze. Gerhard Schröder hatte die Energiekonsensgespräche der 1990er Jahre mit initiiert, als Bundeskanzler die Verhandlungen seiner Regierung auf dem Weg gebracht und am Ende auch persönlich die Regie übernommen. Seine Amtsnachfolgerin Angela Merkel gab in aller Öffentlichkeit zu verstehen, dass sie sich in der Bewertung des atomaren Risikos geirrt hatte.
 
        Für Schröder und Merkel hat sich das Wagnis gelohnt: Beide profitierten erkennbar von den unter ihrer Ägide getroffenen Entscheidungen. Ambivalenter ist die Bilanz bei jenen, die das Mühlwerk der Verhandlungsdemokratie im politischen Alltag in Bewegung hielten. Man lese nur das Strategiepapier, in dem der Grünen-Politiker Rainer Baake im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 ein Ausstiegsgesetz für die rot-grüne Bundesregierung skizzierte. Der Preis des Scheiterns stand Baake lebhaft vor Augen: Es drohten „die Aufhebung eines Ausstiegsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht oder ein verlorener Schadensersatzprozeß in Milliardenhöhe oder zigtausende arbeitslose ArbeitnehmerInnen aus der Kernenergiebranche“.16 Das waren nicht die Horrorszenarien, die eine grüne Basis umtrieb, die jedes zusätzliche Betriebsjahr eines Kernkraftwerks als Affront begriff, aber ohne ein Mandat von dieser Basis hätten die Gespräche mit den Stromkonzernen gar nicht erst begonnen. Es war kein Vergnügen, für einen unbequemen Kompromiss zu werben und dann harte Verhandlungen mit machtbewussten Konzernbossen zu führen, deren Ergebnis dann wiederum skeptischen Aktivisten verkauft werden musste. Ob sich die Menschen im Maschinenraum der bundesdeutschen Demokratie in stillen Momenten fragten, warum sie sich den Job eigentlich antaten?
 
        Die Bilder des Atomprotests haben sich ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingebrannt. Die „Schlacht von Brokdorf“ etwa fand schon vor zwei Jahrzehnten Eingang in Geschichtsbücher.17 Aber was bleibt von jenen, die in monatelangen Verhandlungen ihre Nerven strapazierten, die sterbenslangweilige Fachartikel studierten, um die Gegenexpertise der Bewegung zu stärken, die in Heimarbeit Atompostillen verlegten oder dutzendfach auf Podiumsdiskussionen ihre Argumente darlegten? Das Funktionieren einer Verhandlungsdemokratie hängt an Menschen, die niemand kennt.
 
        NACHZERFALLSWÄRME
 
        Der Atomkonflikt war ein Härtetest für die bundesdeutsche Verhandlungsdemokratie. Es gab große Investitionen und nicht minder große Leidenschaften, und das sind nicht die besten Voraussetzungen für das gesellschaftliche Gespräch. Trotzdem gelang eine Verständigung über Lagergrenzen hinweg, die greifbare Folgen hatte. Die bundesdeutsche Diskursgemeinschaft rüttelte sich in vielen kleinen Schritten ein nukleares Projekt zurecht, das in dieser Form niemand geplant hatte. Es gab zwar jede Menge Störsignale und Zeiten der Funkstille, aber letztlich fanden alle Seiten immer wieder die Kraft zum Gespräch – und 2011 sogar zum finalen Bündnis für den Ausstieg. Im Wissen um das Ende könnte man deshalb von einer grandiosen Erfolgsgeschichte sprechen, wenn sich nicht zwei Vorbehalte aufdrängten. Erstens hat das Mahlwerk der Verhandlungsdemokratie ziemlich viel Zeit und Energie verbraucht, und zweitens nahm das Tempo der wechselseitigen Annährung in den vergangenen drei Jahrzehnten spürbar ab. Nachdem es in den 1970er Jahren noch auf allen Seiten eine steile Lernkurve gegeben hatte, verhakten sich die Kontrahenten plötzlich in symbolische Konflikte.
 
        Es wäre kurzsichtig, diesen Stillstand lediglich als Produkt einer identitätspolitischen Verirrung zu sehen. Tatsächlich wurden frühere Vorstellungen von Demokratie und legitimem gesellschaftlichem Handeln nicht einfach abgestreift, sondern vielmehr von neuen Ansprüchen und Denkmustern überlagert. Hinzu kamen die individuellen und kollektiven Erfahrungen, die Ereignisse, die Bilder, auch die persönlichen Verwundungen, und all das lief darauf hinaus, dass die nukleare Debatte unter dem ständig wachsenden Alpdruck ihrer eigenen Geschichte erlahmte. Die abflachende Lernkurve dokumentierte so gesehen nicht die Vergesslichkeit der Menschen, sondern ganz im Gegenteil die Gegenwart der Geschichte. Je länger die bundesdeutsche Verhandlungsdemokratie an der Atomkraft laborierte, desto komplizierter und spannungsreicher wurde sie.
 
        Der Wunsch nach billiger Energie wurde schließlich nicht obsolet, als die Boomjahre vorüber waren. Der Erfolg der Antiatomkraftbewegung lag wohl auch darin begründet, dass der bundesdeutsche Konsumbürger sich nie mit den Folgen eines überhasteten Atomausstiegs konfrontiert sah. Unter dem Eindruck von Stromsperren oder explodierenden Preisen hätte die Geschichte vielleicht eine andere Wendung genommen. Es war auch keineswegs so, dass die forschen Macher der Wirtschaftswunderjahre die lebendige Entwicklung der bundesdeutschen Demokratie teilnahmslos verfolgt hätten. Sie engagierten sich mit Leidenschaft in den Grundsatzdebatten der 1970er Jahre, und der Wunsch nach Respekt, der in identitätspolitischen Debatten floriert, war ihnen ebenfalls nicht fremd.
 
        Heinrich Mandel war bereits anderthalb Jahre tot, als sein „Spiegel“-Gespräch noch einmal Wellen schlug. Im September 1980 beschwerte sich der Generalbevollmächtigte des RWE, August Wilhelm Eitz, in einem Brief an Rudolf Augstein, den Herausgeber des Nachrichtenmagazins, über die Bebilderung. Die Redaktion hatte ein Foto gedruckt, das Mandel vor einem raumfüllenden Plakat mit Schriftzug zeigte, und zwar so, dass rechts und links seines Kopfs der Buchstabe „t“ zu sehen war – „Kreuze zu beiden Seiten, in einer alle Regeln menschlichen Anstands verletzenden Weise“, schrieb Eitz. Mandel war an Krebs gestorben und hatte das Interview auf seinem späteren Totenbett gegeben, und da hörte auch für hartgesottene Konzernlenker der Spaß auf: „Herr Prof. Mandel war über Ihre Darstellung zutiefst erschüttert.“18
 
        Im Atomkonflikt gab es nicht nur den Streit um Prinzipien, sondern auch eine ständig wachsende Zahl von Sekundär- und Tertiärkonflikten, die jederzeit wieder aufbrechen konnten. Die Nachzerfallswärme, die Brennelemente nach dem Ende der Kettenreaktion noch entfalten, gab es auch in der gesellschaftlichen Debatte, und ähnlich wie im Reaktor drohte auch im Gespräch eine Kernschmelze, wenn sich niemand um Abkühlung bemühte. Ein Diskursprojekt lebt von Muße, Besonnenheit und der Bereitschaft, die Dinge auch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber all das kommt leicht unter die Räder, wenn sich die Spirale der Erregung ständig weiterdreht, und dies befeuerten nicht nur radikale Kernkraftgegner, sondern auch mal der Generalbevollmächtigte des RWE.
 
        „Der Spiegel“ blieb unbeeindruckt und antwortete mit einem Formschreiben. Vielleicht wäre es besser gelaufen, wenn Eitz nicht auf Empörung, sondern auf die Kraft der rhetorischen Retourkutsche gesetzt hätte? Im September 1980 hatte sich „Der Spiegel“ wiederum an christlichen Symbolen vergriffen und einen Bericht über Biblis C mit dem Bild eines Kreuzes vor der Kulisse des Atommeilers illustriert.19 Man hätte also auch mit dem Hinweis reagieren können, dass es den gottlosen Hamburger Redakteuren anscheinend an theologischem Grundwissen fehlte, denn eigentlich steht das Kreuz im Christentum für Erlösung.
 
        Der „Spiegel“ war seinerzeit gewiss keine Bastion des guten Geschmacks, und über seine Bildpolitik konnte man sich mit guten Gründen empören. Aber auch eine solche Entgleisung wurde in eine Diskursmaschinerie eingespeist, in der letztlich die Mikroprozesse der bundesdeutschen Verhandlungsdemokratie zum Tragen kamen. Man durfte seinen Gefühlen freien Lauf lassen, denn das war nach dem Grundgesetz verbrieftes Recht eines jeden Bürgers, aber allzu leicht landete man damit in der Sackgasse. Auf Dauer kam man weiter, wenn man im Gespräch blieb, und irgendwann kam man damit an den Punkt, an dem ein Konsens denkbar war. Dann brauchte es nur noch fähige Klempner.
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        TYRANNEI DER MINDERHEIT?
 
        Energiewende und Populismus
 
        Fritz Reusswig · Beate Küpper
 
        Eine große Mehrheit in Deutschland ist im Grundsatz für die Energiewende. So gaben jüngst 83 Prozent der Befragten einer repräsentativen Studie zur Akzeptanz der Energiewende an, den Ausbau der erneuerbaren Energien für wichtig zu erachten.01 Nur knapp jede:r Zehnte lehnt die Energiewende ab.02 Mit dem Krieg in der Ukraine wird der klimapolitisch ohnehin erforderliche Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nun auch sicherheitspolitisch relevant, gleichzeitig droht ein ernsthafter Engpass bei der Energieversorgung. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung will jedenfalls den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen, nachdem er in den vergangenen Jahren stark ins Stocken geraten war.
 
        Denn gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien stößt trotz der grundsätzlichen Akzeptanz auf vielfache Widerstände vor Ort. Windkraft- und Photovoltaikanlagen im ländlichen Raum sowie der parallel erforderliche Ausbau der Übertragungsnetze werden landesweit durch eine Vielzahl von Bürgerinitiativen bekämpft und vor Gerichten beklagt.03 Lange wurde dies insbesondere auf den sogenannten Nimby-Effekt zurückgeführt: „An sich gerne, aber bitte nicht hier in meinem Hinterhof“ (not in my back yard). Doch scheint dieser Effekt in der Vergangenheit überschätzt worden zu sein, denn mit den Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger:innen steigt auch die Akzeptanz derartiger Anlagen.04 Etlichen Protestgruppen geht es heute längst nicht mehr um die Verlagerung einzelner Bauprojekte, sondern um eine Fundamentalkritik an der Energiewende als Ganzes. Ton und Form der Konfliktaustragung haben sich in den vergangenen Jahren verschärft, was eng mit dem erstarkten Populismus zusammenhängt, der längst auch die Themen Klimawandel und Energie- und Klimapolitik erfasst hat.05
 
        In diesem Beitrag beleuchten wir das postulierte Phänomen eines „Energiewende-Populismus“ und seine Bedeutung für die Energiewende im lokalen Raum. Wir sind der Überzeugung: Nur mit einer demokratischen Konfliktkultur werden wir die Energiewende auch in Krisenzeiten voranbringen können. Als Grundlage dienen uns Überlegungen und empirische Befunde, die im Rahmen des von der Stiftung Mercator geförderten Projekts „DEMOKON – eine demokratische Konfliktkultur für die Energiewende“ erarbeitet wurden.06
 
        GRUNDMUSTER UND AKTEURE
 
        Gesellschaftliche Krisenzeiten bereiten dem Populismus den Boden, so die verbreitete These. Tatsächlich wird der Populismus über alle Megatrends gespielt, die grundlegende Veränderungen einfordern. Sie können sich zugespitzt als Krise manifestieren – sei diese objektiv feststellbar oder lediglich subjektiv wahrgenommen. Da der anthropogene Klimawandel eine globale Langfristkrise ist, ist es nicht verwunderlich, dass Populismus auch in der damit verknüpften Energiewende eine Rolle spielt.
 
        Das populistische Narrativ07 sieht das „moralisch reine Volk“ von einer „korrupten Elite“ um das betrogen, was ihm vermeintlich zusteht.08 Es stellt also einer behaupteten „Mehrheit“ eine politische, ökonomische, wissenschaftliche und mediale Elite gegenüber, die sich angeblich von dieser Mehrheit entfremdet und abgewandt hat, weil sie rein egoistisch nur noch ihre eigenen Interessen beziehungsweise die einer (ebenfalls normativ, nicht empirisch definierten) gesellschaftlichen „Minderheit“ vertritt. Heilung wird mit der Forderung der Wiedereinsetzung der Macht des Volkes versprochen (etwa durch mehr direktplebiszitäre Elemente), für deren Durchsetzung sich die populistischen Akteure selbst empfehlen. Zur Verbreitung ihrer Botschaften arbeiten Populist:innen mit Mitteln der Vereinfachung, Personalisierung und Emotionalisierung, etwa durch gezielte Tabubrüche, die mediale Aufmerksamkeit erzeugen.09 Unterfüttert wird das populistische Weltbild durch einen Dualismus von Gut und Böse. Vermittelnde Instanzen wie repräsentative Vertretungen, Verfassungsgerichte oder öffentlich-rechtliche Medien werden abgelehnt.
 
        Die Grundlogik des Populismus bildet das Gerüst für diverse inhaltlich-thematische Füllungen und unterschiedliche politische Ausrichtungen. Sie zeigt sich unserem Verständnis nach sowohl als politische Ideologie als auch als Strategie des Machterwerbs. Entsprechend spiegelt sie sich im Auftreten von Akteuren, in Proklamationen von Bewegungen und Parteien, öffentlichen Diskursen und medialer Darstellung ebenso wie den Haltungen und Handlungen von Bürger:innen wider, abzulesen nicht zuletzt bei Wahlen und auf der Straße. Populismus ist seinem Wesen nach ein dynamisches Phänomen im Wechselspiel zwischen diesen Ebenen und im Aufschaukeln bis hin zur Radikalisierung.
 
        Mindestens ein Fünftel der erwachsenen deutschen Bevölkerung vertritt repräsentativen Meinungsumfragen zufolge derzeit klar populistische Einstellungen, erfasst in ihren zentralen Dimensionen der Elitenkritik, des Antipluralismus und der Forderung nach Volkssouveränität.10 Zeitverzögert zu anderen europäischen und außereuropäischen Ländern hat sich mit der AfD inzwischen auch in Deutschland eine rechtspopulistische, mittlerweile in großen Teilen weiter radikalisierte Partei parlamentarisch etabliert. Mit dem Aufschwung der Themen Klimawandel und Energiewende in den vergangenen Jahren hat sie ihren Fokus neu justiert: „Die Kritik an der sogenannten Klimaschutzpolitik ist nach dem Euro und der Zuwanderung das dritte große Thema für die AfD“, so ihr ehemaliger Vorsitzender Alexander Gauland.11 Im Grundsatzprogramm der Partei wird der anthropogene Klimawandel bezweifelt und die Energiewende als unnötig, falsch und gefährlich kritisiert.12
 
        Auch weitere Akteure im Feld von Klimawandel und Energiewende bedienen sich einer populistischen Logik. Die 2013 gegründete „Bundesinitiative Vernunftkraft e.V.“ sieht sich als Dachverband der Antiwindkraftbewegung in Deutschland, in der eigenen Angaben zufolge über 600 Bürgerinitiativen engagiert sind – wobei nicht alle die Fundamentalkritik an der Energiewende teilen, sondern einfache Nimby-Organisationen sind. Ziel ist vor allem der Stopp des Ausbaus von Windkraft, die von „Vernunftkraft“ verächtlich als „Zufallsstrom“ bezeichnet wird. Die weitere Nutzung von Kohlekraft- und Atomkraftwerken gilt trotz vorgeblicher „Technologieoffenheit“ als unerlässlich. Die Energiewende wird als Projekt einer politischen Elite geschildert, die Gesetze nur im Interesse einer rein profitorientierten Windkraftlobby mache und damit die Interessen der Mehrheit des Volkes sowie des Natur- und Landschaftsschutzes verrate.13 Den Argumenten der Befürworter:innen wird – dem selbstgewählten Namen entsprechend – in vielen Beiträgen die Rationalität abgesprochen. „Vernunftkraft“ stellt vorgefertigte Argumentationshilfen für lokale Protestinitiativen bereit und vermittelt Referent:innen, was zu Professionalisierung, aber auch Standardisierung des Protests führt.
 
        Das „Europäische Institut für Energie & Klima“ (EIKE) operiert in dem Feld als eine Art Thinktank und legt großen Wert auf seine Wissenschaftlichkeit. Von den elf Mitgliedern des Fachbeirats tragen sieben einen Professorentitel, mehrheitlich befinden sie sich im Ruhestand. Die meisten sind keine Klimaexperten, stilisieren sich aber als eine Art Gegen-IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, der Weltklimarat) und organisieren „Kongresse“, auf denen sich Klimaskeptiker:innen vernetzen. EIKE leugnet den menschengemachten Klimawandel, lehnt Klimapolitik und die deutsche Energiewende als unsinnig und hysterisch ab und feiert „Vernunftkraft“ als einen der „am besten organisierten Verteidiger der Kommunen Deutschlands“.14 Entsprechend heißt es auf der EIKE-Website: „Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit!“
 
        Die inhaltlichen und personellen Verflechtungen zwischen „Vernunftkraft“, EIKE und AfD sind erheblich. So nutzt die AfD ihre parlamentarischen Ressourcen auf Bundes- und Landesebene, um „Wissenschaftlern“ von EIKE eine Plattform zu geben, umgekehrt kandidieren Personen aus diesen klimawandel- und energiewendeskeptischen Organisationen für die Partei.15
 
        ENERGIEWENDE-POPULISMUS
 
        Die Positionen dieser und weiterer Akteure finden nicht nur Eingang in den energiepolitischen Diskurs, sondern auch in jenen der breiten Bevölkerung. Es zeichnet sich – so die dem DEMOKON-Projekt zugrunde liegende These – das Risiko eines Energiewende-Populismus ab, der sich der populistischen Grundlogik bedient, diese durch klima- und energiebezogene Inhalte füllt und darüber hinaus einige spezifische Dimensionen und Aspekte aufweist (Abbildung).
 
         
          Abbildung: Grunddimensionen des Energiewende-Populismus
 
          [image: Die Grafik soll schematisch das Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen Akteuren darstellen, die im Energiewende-Populismus eine Rolle spielen. Zu sehen sind zwei ovale Flächen, die für "Gut" und "Böse" stehen. Auf der "guten" Seite stehen jeweils als Kreis der "populistische Akteur" - etwa die AfD, Vernunftkraft und Eike - sowie die angenommene "Mehrheit" der Bevölkerung - die für Common Sense und "normalen" Lebensstil steht. Ihnen gegenüber stehen auf der "bösen" Seite, auch jeweils als Kreis, die "korrupte Elite" - etwa der Staat und die etablierten Parteien - sowie die "Minderheit" der Bevölkerung - etwa die Klimaforschung oder Fridays for Future. Zwischen diesen vier Akteursgruppen und den zwei Sphären ist durch Pfeile ein Beziehungsgeflecht dargestellt, das Vernetzungen und Antagonismen anzeigt, die in der Lesehilfe ausführlicher beschrieben werden.] 
          Lesehilfe: Entsprechend des Grundnarrativs des Populismus zerfällt die Welt in Gut (moralische „Mehrheit“ und populistischer Akteur) und Böse („Minderheit“ und korrupte Elite). Die korrupte Elite macht Politik zum Vorteil der „Minderheit“, während der populistische Akteur die „Mehrheit“ repräsentiert. Das vertikale Spannungsverhältnis (Cleavage 1) wird durch Anti-Elitismus gebildet, das horizontale (Cleavage 2) durch eine anti-alternative Einstellung. Dem sozialen Konflikt zwischen „Mehrheit“ und Minderheit – oft als Land-Stadt-Konflikt gerahmt – entspricht der energiepolitische Konflikt zwischen Populismus und Elite.
 
          Quelle: eigene Darstellung
 
        
 
        Klimaschutz sei demnach das Projekt einer korrupten politischen Elite, die ohne Mandat und gegen die Interessen der Mehrheit die Energiewende von oben durchsetze und dem Volk die Mehrkosten dafür aufbürde – in Gestalt von Ökostrom-Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Landschaftszerstörung durch Windkraftanlagen oder Belastungen durch Lärm und Ultraschall. Zu dieser Elite zählten neben der Bundesregierung „willfährige“ Landesregierungen, Energieagenturen und Genehmigungsbehörden. Diese verträten die Interessen einer gesellschaftlichen Minderheit, die aus einer vermeintlichen Klimahysterie heraus die bewährte Energieversorgung infrage stelle und damit den Wohlstand des Landes gefährde. Ihr Kern werde von profitgierigen Windanlagenbauern und einer gut verdienenden, urban-kosmopolitischen links-grünen Minderheit gebildet, die sich, anders als die Mehrheit, die Energiewende leisten könne, sich öffentlich als ökologische Gutmenschen geriere, insgeheim aber einen CO2-intensiven Lebensstil pflege. Die moralische Mehrheit, der von dieser Minderheit Klimaneutralität anempfohlen werde, setze sich aus den hart arbeitenden „normalen“ Menschen zusammen, die – insbesondere auf dem Land – mit hohen Energiekosten leben müssten, und deren heimatliche Landschaft dem „Windwahn“ geopfert werde.
 
        In Wirklichkeit wird der Klimawandel jedoch von der Mehrheit der Bürger:innen in Deutschland als menschengemachte Bedrohung eingeschätzt, nicht nur von jenen, die sich politisch im linken Spektrum verorten.16 Allerdings prägt die politische Grundhaltung auch die Einschätzung der Energiewende: Menschen, die sich rechts der politischen Mitte einordnen, bisweilen auch solche ganz links der Mitte, sind überdurchschnittlich häufig für populistische Erzählungen anfällig, etwa für die Behauptung, Kommunalpolitik und „Windkraftlobby“ steckten unter einer Decke. Entgegen der populistischen Behauptung, die Energiewende „schröpfe“ die Leute insbesondere im ländlichen Raum, sind ärmere und weniger gut gebildete Menschen sowie jene auf dem Land beinah ebenso häufig grundsätzlich für die Energiewende wie reichere, besser gebildete oder in der Stadt lebende Menschen. Ähnlich wie diese kritisieren sie aber häufig deren Umsetzung.17
 
        Im Rahmen einer im DEMOKON-Projekt realisierten Bevölkerungsbefragung unter 2013 Bürger:innen haben wir nun erstmals in größerem Umfang energiebezogen-populistische Aussagen angelehnt an verbreitete Skalen zur Erfassung populistischer Einstellungen operationalisiert. Begleitend wurden qualitative Fokusgruppen- und Einzelinterviews geführt sowie lokale Akteure und Diskurse analysiert. Im Ergebnis zeichnet sich tatsächlich das Muster eines spezifischen Energiewende-Populismus ab. In der differenzierten Analyse werden hinter den energiebezogenen Einstellungen fünf Dimensionen erkennbar:
 
         
          	Wie beim allgemeinen Populismus tritt die Erzählung eines von korrupten Eliten betrogenen Volkes klar hervor: In diesem Fall müsse es die Zeche für die Energiewende zahlen. Diese Erzählung ist begleitet von verschwörungsmythischen Argumenten gegen Politik, Medien und Wissenschaft, die sich unter anderem in der Vermutung zeigen, am Windkraftanlagenausbau wollten sich Unternehmer:innen und Politiker:innen bereichern, Medien und Politik steckten bei der Energiewende unter einer Decke, und Studien zum Klimawandel seien gefälscht.
 
          	Auch die antiplurale Dimension des Populismus tritt hervor, beispielsweise in der Behauptung, das „einfache Volk sei gegen die Energiewende“, „sogenannte Klimaschützer“ seien „weltfremde Gutmenschen“. 
 
          	Damit verknüpft, aber als eigenständige Dimension erkennbar, steht ein Ausspielen von Naturschutz gegen Klimaschutz mit nostalgisch-bewahrenden Untertönen in Bezug auf eine vermeintlich „bewährte Energieversorgung“ und einen „wahren Naturschutz“, der Windkraft quasi grundsätzlich ausschließe. 
 
          	Umgekehrt findet sich als weitere Dimension auch ein Pro-Klimaschutz und Pro-Energiewende-Populismus, der ähnlich rigoros, vereinfachend, emotional und ohne Zweifel gedacht und kommuniziert wird. Hier wird beispielsweise der Verdacht geäußert, die Energiewende werde „von den Eliten systematisch ausgebremst“. Es wird die Forderung aufgestellt, dem Klimaschutz müssten alle anderen Belange einschließlich demokratischer Spielregeln (notfalls) geopfert werden. 
 
          	Als weitere Dimension bildet sich ein abwägend-überlegter Zugang zur Energiewende ab, der diese als kompliziert begreift und bei der Planung von Energiewendemaßnahmen ein Abwägen verschiedener Interessen für sinnvoll erachtet. Menschen, die dieses Einstellungsmuster zeigen, sind weder für den Pro- noch für den Kontra-Energiewende-Populismus anfällig.
 
        
 
        LOKALE EFFEKTE
 
        Nicht jeder Protest gegen Windkraftanlagen oder Stromtrassen ist per se populistisch. Die Motivlagen der Menschen, die dagegen auf die Straße gehen, Petitionen unterschreiben oder sogar zu klagen bereit sind, sind vielfältig: Den einen geht es um Naturschutz, den anderen um das Landschaftsbild, wieder anderen um die menschliche Gesundheit, den Wald vor Ort, den Wert des eigenen Grundstücks, die als ungerecht wahrgenommenen Grundrenten oder noch etwas anderes.18 Populistisch wird der (lokale) Protest erst dann, wenn er das antipluralistische Narrativ des von den Eliten betrogenen Volkes übernimmt.
 
        Beispielhaft lässt sich dies in einer Verlautbarung der Freien Friedländer Wiese, einer Bürgerinitiative in Vorpommern von 2020 ablesen: „Wir stellen mit großer Enttäuschung fest, dass sich die Regierungsparteien, Grüne und Linke sowie ein Großteil der Einwohner der Städte von der im ländlichen Raum lebenden Bevölkerung entsolidarisiert hat (…). Wir empfinden es als zynisch, wenn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig meint, Geldzahlungen an Betroffene wären eine angemessene Maßnahme zur Herstellung von Akzeptanz. (…) Vor diesem Hintergrund erklären wir, dass wir die Fortsetzung der Energiewende in Form eines massiven Windkraftausbaus ablehnen. Weder wollen wir Windkraftanlagen im eigenen Lebensumfeld, noch wollen wir sie anderen Menschen zumuten oder in den letzten unzerschnittenen Räumen aufstellen. (…) Es gibt in der Landbevölkerung, sieht man von wenigen Profiteuren ab, keine Akzeptanz für diese Energiewende mehr!“19
 
        Der Energiewende-Populismus wird dabei über zwei Mechanismen lokal wirksam: Zum einen nehmen die – oft langjährigen – Gegner:innen von sich aus Kontakt zu populistischen Akteuren auf und übernehmen deren Argumente. Dies kann bisweilen auch in strategischer Absicht geschehen, um durch einen (laut)stärkeren Bündnispartner auf sich aufmerksam zu machen. Zum anderen suchen populistische Akteure die Nähe zu lokalen Protestorganisationen und dienen ihnen ihre Deutungsmuster und Ressourcen an. Die AfD agiert hier bisweilen recht geschickt, indem sie die Vorbehalte einzelner Mitglieder von Bürgerinitiativen gegen sie einkalkuliert und eine Art Deal vorschlägt: Geboten wird eine Plattform für die eigenen Anliegen – zum Beispiel im Rahmen einer organisierten Anhörung zu Windkraft im Deutschen Bundestag –, als Gegenleistung wird sich mit Distanzierungserklärungen gegenüber der Partei zurückgehalten. Wird das populistische Narrativ übernommen, kommt es im Kern zu vier Effekten:
 
         
          	Fundamentalisierung der Protestinhalte: Es geht dann nicht mehr nur gegen eine bestimmte Windkraftanlage, es geht gegen die Energiewende überhaupt.
 
          	Radikalisierung der Protestformen: Aus Gegnern werden Feinde, die bösartig und unvernünftig sind; mit Gegnern kann man diskutieren, Feinde muss man bekämpfen.
 
          	Vereinnahmung und Einschüchterung der „schweigenden Mehrheit“: Wer die Energiewende und ein konkretes Projekt an sich gut findet, aber sich bisher nicht aktiv dafür engagiert, wird durch die Radikalisierung des Protests tendenziell davor abgeschreckt, sich positiv zu äußern. Gerade in ländlichen Regionen, wo man sich eher kennt und aufeinander angewiesen ist, könnte daraus zur Konfliktvermeidung die Maxime „eher nichts sagen“ folgen.20
 
          	Delegitimierung staatlicher Institutionen und Diffamierung öffentlicher Akteure: Staatliche Stellen, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben abwägen müssen und Planungen vorantreiben, werden als Vertreter der korrupten Eliten diffamiert, die mit dem Projekt Energiewende „gegen das Volk“ arbeiteten. 
 
        
 
        KLIMAPOLITIK DEMOKRATISCH WEITERDENKEN
 
        Nicht nur der Umgang mit einer „Tyrannei der Mehrheit“ (Alexis de Tocqueville) ist für die Demokratie herausfordernd, sondern auch jener mit einer Tyrannei lauter, populistischer Minderheiten, insbesondere dann, wenn sie im Umfeld einer oft schweigenden Mehrheit operiert. Populismus wird dabei sowohl als „Totengräber“ als auch als „Korrektiv“ für Demokratie gehandelt.21 „Totengräber“ kann er werden, wenn er mit der politischen Elite gleich das ganze demokratische System infrage stellt und mit der behaupteten Homogenität des Volkes dem demokratischen Grundprinzip der Pluralität widerspricht. Als „Korrektiv“ vermag er zu wirken, wenn er übergangene Positionen und marginalisierten sozialen Gruppen Gehör verschafft oder verkrustete Prozesse und Strukturen aufzubrechen hilft. Das populistische Weltbild bietet aus unserer Sicht jedoch keine produktiven Lösungsansätze für die von den Populist:innen angeprangerten Problemlagen. Das gilt auch mit Blick auf die Klima- und Energiepolitik.
 
        Die Mehrheit der Protestgruppen gegen Energiewende-Projekte ist nicht grundsätzlich gegen die Energiewende eingestellt, viele kämpfen sogar für eine andere, zum Beispiel dezentralere Energiewende.22 Das gilt auch für die große Mehrheit der Gesellschaft, die die Energiewende grundsätzlich unterstützt, dennoch Kritik an ihrer Umsetzung übt. Diese fordert vor allem eine schnellere und ebenfalls dezentrale Energiewende, mehr Möglichkeiten für Bürger:innen, sich zu beteiligen, sowie eine gerechtere Verteilung der Lasten. Auch Naturschutzfragen treiben die Menschen um, während die Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung oder von Arbeitsplätzen nur von rund einem Viertel der Bevölkerung geteilt wird.23 Diese Kritikpunkte brauchen Eingang in eine demokratische Weiterentwicklung von Klima- und Energiepolitik, auch, um dem Populismus keinen energiepolitischen Boden zu überlassen.
 
        Das populistische Narrativ einer alternativlosen Energiewende von oben – noch dazu als links-grünes Projekt – ist eine Erfindung. Sie verdeckt, dass um die Energiewende und ihre Ausgestaltung gerungen wird, dabei nicht alle Lobbyinteressen gleichermaßen machtvoll und auf das Allgemeinwohl ausgerichtet sind und sich zudem viele Bürger:innen am Ausbau der Erneuerbaren aktiv beteiligen. Nicht selten kleidet sich die berechtigte Frage nach der Verteilung von Lasten in einen psychologisch bequemen Zweifel an der Sicherheit der Klimawissenschaft. Die Parole „Listen to the science“, wie von „Fridays for Future“ gefordert, führt hier nicht viel weiter. Kein noch so großer klimawissenschaftlicher Konsens kann die mit der Energiewende verbundenen sozialen Fragen lösen. Der reine Rekurs auf Fakten, so wichtig sie sind, würde Politik durch Expertokratie ersetzen; auch Fakten können tyrannisch wirken, wenn sie nicht nur informieren, sondern den demokratischen Willensbildungsprozess ersetzen.
 
        Die dringend notwendige Kraftanstrengung hin zu einer sowohl natur- als auch umwelt- und klimaschonenden Energieversorgung bedarf vielmehr des transdisziplinär – also auch sozialwissenschaftlich – informierten politischen Diskurses, der mit Blick auf die realen Probleme eines Übergangs zu einer klimaneutralen Gesellschaft eine breite gesellschaftliche Debatte über die Wege dorthin lostritt. Es braucht dafür eine demokratischere Konfliktkultur um die Energiewende, geleitet von der „kooperativen Suche“ nach Lösungen, und zwar nicht nur aus einer Grundüberzeugung heraus, sondern weil sie alle betrifft und nur funktionieren wird, wenn sie von möglichst allen getragen wird. Über die Energiewende muss mehr gestritten werden, denn wir legen damit nicht nur eine beliebige technische Infrastruktur fest, sondern prägen auch unsere Naturverhältnisse, Kostenstrukturen, wirtschaftliche Chancenverteilungen und vieles andere mehr. Sie braucht mehr Transparenz über Entscheidungsprozesse und die dahinterstehenden Wertentscheidungen – und damit verknüpft auch über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen (Neben-)Folgen etwa einer CO2-Abgabe oder der Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien.
 
        Insbesondere die Lokalpolitik, die zunehmend (populistischen) Anfeindungen ausgesetzt ist, muss besser unterstützt werden. Dazu gehört auch, Transparenz über Konfliktakteure herzustellen und deren Strategien einzuordnen, ebenso wie für den Blick über das eigene kleine Wohl hinaus zu werben. Zugleich braucht es Differenzierung: Ausgemacht populistische Akteure mit antidemokratischer Agenda gilt es zu dechiffrieren und explizit auszuladen, wobei es wichtig ist, dies klar zu begründen. Jene, die sich populistischer Logik bedienen, um konkrete Vorhaben aus persönlicher Motivlage heraus zu verhindern, brauchen ein Gesprächsangebot. Die leise und oft schweigende Mehrheit, die die Energiewende mal motiviert, mal zähneknirschend mitmacht, braucht mehr Aufmerksamkeit und Umwerbung, auch dezentrale Diskursräume, in denen das überall im Land angewachsene Halbwissen zu Klima- und Energiethemen seinen Ort und Einordnung findet. Und es braucht die finanzielle Beteiligung der Kommunen auf dem Land, die mit Bevölkerungsschwund und Infrastrukturproblemen kämpfen.
 
        Es gilt, Beschleunigung und Beteiligung zusammenzudenken, nicht zuletzt auch zur Beförderung von Demokratie.24 Dabei ist Bürgerbeteiligung kein Allheilmittel, sondern will gut durchdacht und gemacht sein, um einerseits Politikverdrossenheit durch Scheinbeteiligung zu vermeiden und sie andererseits vor populistischen Argumenten und Akteuren zu schützen. Die schweigende Mehrheit begrüßt diese Maßnahmen – Landkreise, die frühzeitig proaktiv die Energiewende vorangetrieben haben und dabei stets auch auf prozedurale wie ökonomische Beteiligung geachtet haben, stehen heute nicht nur ökologisch besser da, sondern auch ökonomisch und fiskalisch.25 Dass Ökologie und Demokratie keine Gegensätze sein müssen, sondern zusammengehören, kann uns gerade heute helfen, wo es gilt, die Balance zwischen Beschleunigung und Beteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren auszutarieren.
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        SCHNELL ODER DEMOKRATISCH?
 
        Dilemmata demokratischer Beteiligung in der Nachhaltigkeitstransformation
 
        Jörg Radtke
 
        Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat den Zusammenhang zwischen Energie- und Klimapolitik mit Sicherheitspolitik schlagartig verdeutlicht: Um Deutschland aus der energiepolitischen Abhängigkeit von Russland zu befreien, ist ein rascher Ausbau der erneuerbaren Energien für die Bundesregierung nunmehr auch sicherheitspolitisch von höchster Priorität. Der mögliche Gangwechsel in einen Hochgeschwindigkeitsmodus birgt jedoch die Gefahr, ein altbekanntes demokratietheoretisches Dilemma zu befördern: jenes zwischen Effektivität und Partizipation.01 Denn die Energiewende soll so schnell und effektiv wie möglich bewältigt werden, gleichzeitig aber Beteiligung und Mitsprache bieten, also demokratisch sein. Dies erzeugt eine neue Herausforderung der Nachhaltigkeitstransformation im 21. Jahrhundert: Wie lässt sich unter dem Druck des fortschreitenden Klimawandels zügig entscheiden, ohne an demokratischer Qualität einzubüßen und über die Köpfe der Bürger*innen hinweg zu regieren? Bieten Bürgerräte oder materielle Beteiligungsformen hierbei neue Perspektiven und Problemlösungen? Und wo liegen ihre Grenzen?
 
        Vereinfacht ausgedrückt, ist die Idee einer materiellen Beteiligung in der Energiewende insbesondere an den Ansatz dezentraler Energieerzeugung gekoppelt, da diesem eine gewisse „Beteiligungsfreundlichkeit“ innewohnt. Das heißt: Von Photovoltaikmodulen auf dem Hausdach, nachbarschaftlich genutzten Stromspeichern bis hin zu Beteiligungen an Solar- oder Windparks können Bürger*innen die Energiewende selbstständig mitgestalten. Bis zur Liberalisierung des Energiemarktes 1998 lag die Energieinfrastruktur ganz überwiegend in der Hand der „Großen Vier“, den Unternehmen E.ON, EnBW, RWE und Vattenfall, die den deutschen Energiemarkt in regionalen Monopolen unter sich aufgeteilt hatten. Durch verbesserte Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien in Verbindung mit einer staatlich garantierten Einspeisevergütung (ein fester Betrag, den man für den erzeugten Strom erhält) ist in den zwei Jahrzehnten seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2000 die Möglichkeit entstanden, entweder selbst als Einzelperson oder als Gruppe Energieanlagen zu betreiben, hierdurch etwas für den Klimaschutz zu tun und dabei gleichzeitig einen finanziellen Gewinn zu erzielen („Bürgerenergie“).02
 
        Der Umbruch in neue „Energielandschaften“ hat bürgerschaftliches Engagement in unterschiedliche Richtungen stimuliert: Wo sich seit den 2000er Jahren Bürgergruppen zusammentaten, um Energiegenossenschaften zu gründen und auf diese Weise direkte Teilhabe zu ermöglichen, bildeten sich in umgekehrter Stoßrichtung mitunter gleichzeitig Bürgerinitiativen, um insbesondere gegen Windparks ins Feld zu ziehen, weil eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und durch Schallwellen befürchtet wird. In einzelnen Fällen entstehen hierbei enorme Konflikte, bei denen eine Verständigung kaum mehr möglich erscheint. Häufig geht es dabei gar nicht um den eigentlichen Streitgegenstand, sondern um andere Motive. Diese können zum Beispiel soziale Gruppenkonflikte wie zwischen Neubürger*innen und Alteingesessenen, politische Orientierungen oder verdeckte Interessenlagen betreffen (etwa Minderung von Grundstückswerten oder Pachteinnahmen).03 All dies erschwert einen demokratischen Aushandlungsprozess vor Ort.
 
        Wie kann Bürgerbeteiligung in so einem umkämpften Feld gelingen? Das politische Ziel einer raschen Transformation des Energiesystems erhöht den Druck auf alle Beteiligten, Lösungen zu finden. Dies erhöht einerseits das Risiko, demokratische Kriterien im Prozess eher zu vernachlässigen. Andererseits könnte man argumentieren, dass Diskurse ohnehin entbehrlich sind, weil ja zum Ausbau der Erneuerbaren keine Alternativen bestehen. Dies markiert die Pole eines übergreifenden demokratischen Dilemmas der Nachhaltigkeitstransformation auf zwei Achsen: Geschwindigkeit der Verfahren und erforderliche Zielerreichung (Ausbau) versus langwierige Aushandlungsprozesse und Eingehen auf Bürger*innenwünsche und -anliegen. Im Folgenden werde ich dieses Dilemma der demokratischen Beteiligung zunächst unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten beleuchten, anschließend werde ich die Vor- und Nachteile einiger Beteiligungsformen betrachten, um abschließend mögliche Zukunftsoptionen für eine bessere und umfassendere Beteiligungspraxis in der Nachhaltigkeitstransformation zu skizzieren.
 
        KLIMAGERECHTIGKEIT UND ENERGIEDEMOKRATIE
 
        In der Energiewende ist folgende Grundkonstellation allerorten bekannt: Spätestens, wenn Baufahrzeuge zur Errichtung eines neuen Windparks anrücken, regt sich in der lokalen Bevölkerung Widerstand. Dieses als Nimby-Reflex (not in my backyard) oder Sankt-Florian-Prinzip bekannte Phänomen ist ein Klassiker in der Beteiligungsforschung. In Untersuchungen zeigt sich jedoch: Die Akzeptanz oder Ablehnung eines Windparks in der Nähe des Wohnraumes ist von vielen Faktoren abhängig, etwa der ökologischen Einstellung und insbesondere der grundsätzlichen politischen Einstellung, die als mit Abstand stärkster Einfluss gelten kann.04 Häufig artikulieren sich in den Vorbehalten altbekannte Zweifel an bürokratischen und starren Verfahrensabläufen, die schon seit Jahrzehnten im Rahmen von Infrastruktur-Planungsprozessen – von der Startbahn West über Gorleben bis zu Stuttgart 21 und dem Tesla-Werk in Grünheide – beklagt werden.
 
        Aus demokratietheoretischer Perspektive bemisst sich die Güte eines Planungs- und Umsetzungsprozesses an den Kriterien der demokratischen Legitimität. Zunächst unterscheidet das weit verbreitete Verständnis von Demokratie zwei wesentliche Prinzipien: Gleichheit und Gerechtigkeit. Der demokratische Wahlakt garantiert als Musterbeispiel beides: Die Wahl steht allen Wahlberechtigten offen, und jede Stimme ist gleichwertig. Diese Kriterien lassen sich aber auch auf andere Formen politischer Partizipation und auf den Kontext der Nachhaltigkeitstransformation anwenden,05 wobei Input-, Throughput- und Output-Dimension der politischen Legitimität zu beachten sind: Input-Legitimität ist gegeben, wenn die Beteiligungsverfahren allen offen stehen; Throughput-Legitimität erfordert faire, transparente und nachvollziehbare Prozesse; für Output-Legitimität schließlich müssen Ergebnisse gefunden werden, die am Gemeinwohl orientiert sind, also möglichst dem Wohlergehen aller dienen.06
 
        Diese Aspekte sind auch für das Konzept der Klima- beziehungsweise Umweltgerechtigkeit relevant: Auf drei Ebenen wird hier danach gefragt, inwieweit erstens eine (Un-)Gleichverteilung von Gütern und Ressourcen, Einkommen und Ausgaben oder Infrastrukturen und Einflüssen vorliegt (distributionale Gerechtigkeit), inwieweit zweitens im Prozess der Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung (un)gleiche Zugänge zu Informationen, Transparenz, individuelle Rechte und Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen gewährt werden (prozessuale Gerechtigkeit, deckungsgleich mit der Throughput-Dimension), sowie drittens, inwiefern Anerkennung und Respekt gegenüber den Ansprüchen, Belangen und Identitäten lokaler Gemeinschaften, Vulnerabilitäten und Resilienzvermögen sowie den Ortsverbundenheiten gewährt werden.07 Das Beispiel des örtlichen Streits um einen Windpark zeigt, dass sich – unabhängig aus welchen Motiven heraus – Individuen oder Gemeinschaften nicht verstanden und in ihren Anliegen nicht ernst genommen fühlen. Exakt dies kann als zentrale Herausforderung für Aushandlungs- und Beteiligungsprozesse angesehen werden.
 
        Eine „Energiedemokratie“ bedeutet daher im Kern: gleiche Rechte und Zugänge zu sozialverträglichen Energiesystemdienstleistungen sowie gleiche Verteilung der dazugehörigen Vor- und Nachteile. Im Gegensatz zu anderen Kontexten ist der letztgenannte Aspekt in der Energiewende um eine Dimension reicher, denn es besteht mit der Bürgerenergie die grundsätzliche Möglichkeit einer materiellen Beteiligung und des gemeinschaftlichen Betriebs von Energieanlagen. Diese Beteiligungsform ergänzt das sonst typische Instrumentarium demokratischer Partizipation, nämlich einerseits die klassische Öffentlichkeitsbeteiligung (Teilnahme an Bürgerversammlungen oder Bürgerdialogen, Abgabe von Stellungnahmen) sowie andererseits das Engagement in Vereinen, Verbänden oder sozialen Bewegungen.08
 
        Soweit die Theorie der Beteiligungsmöglichkeiten – aber was wird von den Bürger*innen in der Praxis präferiert, und woran besteht nur wenig Interesse? Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass der Prozess-Dimension offenkundig eine Schlüsselrolle für die Herstellung von Akzeptanz und Legitimität zukommt: Die Bevölkerung möchte aus möglichst neutralen Quellen umfassend über alle Vorgänge, Auswirkungen sowie Vor- und Nachteile informiert werden. Eine (zu) ausgiebige Diskussion um Vor- und Nachteile wird hingegen von einer Mehrheit als weniger bedeutsam eingestuft, und statt finanzieller Beteiligung wäre den meisten ein günstiger lokaler Stromtarif wichtiger.09 Hieraus ließe sich schließen, dass Deliberation, also der öffentliche Austausch und die sorgfältige Abwägung von Argumenten, entbehrlich erscheint und Bürgerenergie überschätzt wird. Um dies besser einschätzen zu können, werden diese Beteiligungsmodi im Folgenden näher betrachtet.
 
        WENIGER DELIBERATION WAGEN?
 
        Auffallend viele Studienergebnisse kommen zu dem Schluss, dass Deliberation in der Energiewende schlecht funktioniert: Das vielbeschworene Paradigma frühzeitiger Bürgerbeteiligung entfaltet hier nur sehr begrenzt Wirkung.10 Der formelle und verbindliche Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung weist gravierende Probleme in der Kommunikation und hinsichtlich der Handlungsspielräume auf, weil die Anliegen von Bürger*innen zwischen Planungsdeutsch und zahlreichen planungsrelevanten und rechtlichen Beschränkungen verdampfen können. Im informellen Austausch bei Gesprächen hingegen sind zwar mehr freie Räume des Hörens und Gehörtwerdens gegeben und können politische Spielräume in Aussicht gestellt werden. Doch drohen diese Formate als talking shop wahrgenommen zu werden und zu verwässern, da zum Teil gar nicht mehr erkennbar ist, welcher oder ob überhaupt ein Einfluss von Bürger*innen ausgeübt werden konnte.11 So kann die paradoxe Situation eintreten, dass mehr Beteiligung letztlich weniger Demokratie bedeutet – wenn Dialoge und Versammlungen einzig mit dem Fazit enden: „Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben.“
 
        Wie sollte Deliberation hingegen im Idealfall ablaufen, und was wäre erforderlich, um funktionierende Verständigung zu ermöglichen? Nach dem Ansatz von Jürgen Habermas soll sich im Diskurs letztlich das beste rationale Argument durchsetzen, dem sich eine Mehrheit (aus Überzeugung) anschließen kann. Niklas Luhmann tat dies dagegen als unrealistisch ab und verwies auf das Prinzip „Legitimation durch Verfahren“: Allein durch einen Rahmen mit verbindlichen rechtsstaatlichen Standards und Garantien könne Legitimation erzielt werden, weil die Ergebnisse hier verbindlicher berücksichtigt werden müssten.12 Gleichzeitig räumte Luhmann allerdings ein, dass die Verfahren diesen Ansprüchen in den wenigsten Fällen genügen können: Der Einzelne droht im Verfahren unterzugehen, weil die professionellen Akteure besser im Prozedere bewandert sind und so überlegenes Wissen und Erfahrungen mit Verfahrenstechniken machttechnisch ausnutzen können. Für die beteiligten Bürger*innen kann dann der Eindruck eines „abgekarteten“ Spiels entstehen: Der politische Wille zum Bau eines Windparks wird von den „Mauern des Verfahrens“ verdeckt, und die Fachverwaltung dient als Gehilfe zur Durchsetzung dieses Willens. Allerdings können insbesondere organisierte Gruppen wie Verbände oder Bürgerinitiativen lernen, sich ebenfalls verfahrenssicher im Prozess zu bewegen, was etwa in der Netzausbau-Beteiligung bereits nachgewiesen werden konnte.13
 
        MEHR BÜRGERRÄTE WAGEN?
 
        Ein anderer Ansatzpunkt könnte ein verstärkter Einsatz von Bürgerräten sein. Die Erfahrungen aus der Energiewende zeigen: Für die Bürger*innen ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ein Schlüssel für die Akzeptanz und Herstellung von Legitimität. Formate der invited participation wie moderierte Town Hall Meetings, Info- und Dialogveranstaltungen sind indes stark gesteuert, um wenig Angriffsfläche zu bieten – eben dies provoziert dann mitunter Skepsis und Widerstand.14 Demgegenüber können Formate der invented participation mehr Akzeptanz in der lokalen Gemeinschaft erzeugen, weil diese von Personen aus der Bürgerschaft selbst angestoßen und umgesetzt werden. Doch auch dies kann an Grenzen stoßen, wenn am Ende die Verbindlichkeit fehlt. Denn die von Luhmann betonte Verbindlichkeit spielt in der Energiewende eine entscheidende Rolle: Zahlreiche Bürgerinitiativen haben in der Vergangenheit aufwendige Vorschläge erarbeitet, die von Verantwortlichen zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber letztlich im Ergebnis nicht berücksichtigt wurden.
 
        Den Spagat zwischen diesen beiden Ansprüchen könnten Bürgerräte leisten, denn diese setzen sich aus einer per Zufallsauswahl gebildeten repräsentativen Gruppe lokaler Bürger*innen zusammen, die basierend auf gesammelten Sachinformationen eine bestimmte Thematik beraten und auf diese Weise bei der Entscheidungsfindung helfen. Dies kann in die Zukunft gerichtete Grundsatzfragen betreffen – wie im Fall des 2021 auf Bundesebene einberufenen Bürgerrats Klima –, aber auch Einzelfragen – wie im Fall des 2017 geschaffenen Bürgerrats zu gleichgeschlechtlicher Ehe und Abtreibungsverbot in der Republik Irland. Schon den sogenannten Planungszellen Ende der 1970er Jahre lag die Idee zugrunde, dass eine Bürgergruppe über regionale Planungsprozesse beraten könne.15 Sofern sich politisch Verantwortliche vorab dazu verpflichten, die Ergebnisse des Gremiums zu übernehmen, kann ein Bürgerrat als neutrale Instanz zwischen unterschiedlichen Interessengruppen fungieren, Expert*innen sowie Betroffene anhören und schließlich eine Empfehlung in Form eines Bürgergutachtens aussprechen. Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung, Vertrauen und Neutralität sind im Idealfall die „Trumpfkarten“ von Bürgerräten.
 
        In der Energiewende verspricht das Format des Bürgerrates durchaus eine effektive Problembearbeitung, etwa bei der Planung von Windparks: Die zahlreichen Argumente für oder gegen ein Projekt können gesammelt und gewichtet, alle Betroffenen gehört, Best-practice-Fälle besucht und schließlich eine Empfehlung für oder gegen die Errichtung sowie, vielleicht noch wichtiger, Hinweise für das Wie der Umsetzung gegeben werden. Wichtig ist hierbei allerdings, dass sich das Gremium ausgewogen zusammensetzt: Jüngere wie Ältere, mehr oder weniger hoch Gebildete und unterschiedliche Berufs- und Sozialgruppen müssen repräsentiert sein, um das Problem der Input-Legitimität zu lösen, das bei den üblichen Bürgerbeteiligungsformaten regelmäßig auftritt. Denn in der Regel beteiligen sich vor allem höher Gebildete, finanziell besser gestellte, ältere sowie männliche Teile der Bevölkerung. Die Zufallsauswahl soll diesem Umstand entgegenwirken – sie kann jedoch nicht dafür sorgen, dass alle Beteiligten gleich viel Zeit und Energie haben, um sich aktiv einzubringen. Dieses für alle Beteiligungsformen typische Phänomen mangelnder Ausgewogenheit beziehungsweise Repräsentation führt zum nächsten möglichen Beteiligungsansatz der Energiewende, der immer wieder als Schlüssel zur Akzeptanz ins Spiel gebracht wird: die Bürgerenergie mit dem Hebel der finanziellen Beteiligung.
 
        MEHR BÜRGERENERGIE WAGEN?
 
        Auf den ersten Blick wirkt das Konzept der Bürgerenergie bestechend: Bürger*innen nehmen ihre Energieversorgung vor Ort selbst in die Hand. Sie erhalten hierdurch einerseits Mitsprache im Bürgerenergieunternehmen und gewinnen mehr Kontrolle über die umstrittenen Planungsprozesse, andererseits profitieren sie unmittelbar von der finanziellen Teilhabe. Dennoch können die beiden Grundprinzipien Gleichheit und Gerechtigkeit auch hier verletzt werden. Ein Kritikpunkt betrifft den finanziellen Beteiligungsansatz selbst: Denn dieser hängt immer von der Geldbörse ab – Personen mit niedrigem Einkommen oder ohne entsprechendes Kapital werden zwangsläufig benachteiligt.16 In den existierenden Projekten in Deutschland sind zudem mehr ältere, männliche und finanzstarke Akademiker beteiligt, die Projekte sind somit nur in seltenen Fällen ein Spiegelbild der Gesellschaft.17
 
        Auch das zweite Kriterium der Gerechtigkeit wird in diesem Modell nicht zwangsläufig besser verwirklicht: Denn das einzelne Mitglied in einem Bürgerenergieprojekt kann wiederum gegenüber einem Vorstand kein Gehör finden, und es sind Konstellationen bekannt, in denen eine Bürgerenergiefraktion in einer Ortschaft konfliktverschärfend wirken kann. So können kritisch eingestellte Bürger*innen das Angebot, Teil der Bürgerenergie zu werden, als „Einkaufsversuch“ auffassen und sich korrumpiert fühlen oder den Eindruck gewinnen, paternalistisch bevormundet zu werden. Dies hat zur Folge, dass sie mit ihren Bedenken noch weniger Gehör finden, weil sie nunmehr einem positiv konnotierten Bürgerprojekt gegenüberstehen, an dem Kritik leichter abperlt als an Politik und Verwaltung.
 
        Dennoch ist zu betonen, dass auch umgekehrte Konstellationen bekannt sind, dass es also Projekte gibt, bei denen sich der Querschnitt der Bevölkerung in der Beteiligung besser abbildet und bei denen Konflikte gelöst werden konnten. Umfrageergebnisse zeigen zudem, dass sich die Bevölkerung überwiegend eine kommunale Betreibungsform von Energie-Infrastrukturen wünscht: Daher bietet sich mehr Engagement der Kommunen etwa über Stadtwerke an, um Gewinne gemeinwohlorientiert allen zugänglich zu machen – etwa über günstige lokale Stromtarife, Investitionen in alternative Wärmekonzepte oder Elektromobilität. Die Städte und Gemeinden sind jedoch häufig finanzschwach, und es drohen gravierende regionale Disparitäten, die bereits jetzt zwischen strukturstarken und -schwachen Kommunen und Kreisen erkennbar sind. Die Vorgaben der Europäischen Union im sogenannten Clean-Energy-Paket zur Förderung von citizen energy communities und das neue Energiepaket der Bundesregierung von April 2022 sollen den Ansatz der Bürgerenergie künftig stärker stützen.18
 
        AN BETEILIGUNG FÜHRT KEIN WEG VORBEI
 
        Das eingangs erwähnte Dilemma zwischen Effektivität respektive Geschwindigkeit der Nachhaltigkeitstransformation und demokratischer Bürgerbeteiligung wird in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit noch an Brisanz gewinnen. Denn durch den klimapolitisch notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien werden die Eingriffe in die Umwelt massiv zunehmen und weitere Umstellungsprozesse erforderlich sein. Trotz ernüchternder Erfahrungen mit klassischer Öffentlichkeitsbeteiligung in der Energiewende und Tücken bei dem Einsatz alternativer Beteiligungsformen führt letztlich jedoch am Prinzip des Einbezugs lokaler Gemeinschaften kein Weg vorbei. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass insbesondere das Ausklammern und Ignorieren lokaler Belange nahezu zwangsläufig zu Konflikten führt – und zudem die demokratische Qualität der Entscheidungsprozesse mindert.19
 
        Die bekannten Town Hall Meetings als reine Unterrichtung der Bevölkerung mit einigen wenigen Nachfragen mutiger Bürger*innen können aus diesem Blickwinkel nicht überzeugen. Auch Bürgerentscheide sind nur auf den ersten Blick hilfreich: Sie provozieren eine Positionierung in einem polarisierten Pro-oder-Contra-Schema und können Instrumentalisierung und Manipulation befördern, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.20 Eine Öffnung und ein Aufbrechen etablierter Strukturen und Verfahren ist daher grundsätzlich zu empfehlen: Ob dies durch einen Bürgerrat oder ein Bürgerenergieprojekt oder eine Kombination von beidem gelingt, ob im Sinne des Agonismus mehr auf Disput gesetzt wird, ob Bürger*innen in virtuellen Räumen Vorschläge erarbeiten und liquid feedback geben, ob sich soziale Bewegungen wie „Fridays for Future“ einbringen oder Heimatvereine engagieren – die Demokratie lebt von der pluralistischen Entfaltung aller Stimmen in der Gesellschaft. Die Antwort auf die gewaltige Herausforderung einer demokratischen Gestaltung der Nachhaltigkeitstransformation kann nur in einer Diversifizierung der Beteiligungsmöglichkeiten liegen.
 
        Aus demokratietheoretischer Perspektive ist die demokratische Legitimität dabei in jedem Einzelfall möglichst umfassend herzustellen. Um die erforderlichen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, ist nicht zuletzt ein aktiver Staat gefragt: Politische Anstrengungen, Gesetzesreformen und Maßnahmenprogramme, die beteiligungsförderlich wirken, sollten aktiv eingefordert werden. Da situativ angemessene Antworten nur auf der lokalen Ebene gefunden werden können, benötigen die Kommunen Unterstützung, denn hochqualitative Bürgerbeteiligung ist nicht zum Nulltarif zu haben, sie ist aufwendig und ressourcenintensiv. Es ist daher durchaus stimmig, dass der Thinktank Agora Energiewende bereits eine „Akzeptanzpolitik“ für die Energiewende gefordert hat.21
 
        Was bleibt somit als Ausblick? Die Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft im 21. Jahrhundert kann nur als ein „Gemeinschaftswerk“ gelingen.22 Einige Optionen demokratischer Teilhabe liegen auf dem Tisch, weitere können noch entwickelt werden. Es liegt jetzt an Politik und Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die Chancen zu ergreifen, die mit der Transformation verbunden sind – es geht dabei um nicht weniger als um eine klima- und generationenfreundliche Grundlage einer zukunftsfähigen und demokratischen Gesellschaft.
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        KLIMASCHUTZ LOKAL VERMITTELN
 
        Zur Rolle zivilgesellschaftlicher Klimaübersetzer:innen in Dänemark und Deutschland
 
        Nicole Doerr
 
        Mit dem Erstarken globaler Protestbewegungen für mehr Klimagerechtigkeit sind Forderungen nach Klimaschutz auf internationaler politischer Ebene sichtbarer geworden. Die EU-Kommission stellte Ende 2019 den „European Green Deal“ vor, mit dem sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Global gesehen geht es darum, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und kommende Klimakatastrophen teilweise zu vermeiden. Die Ziele des Green Deals, unter anderem eine sozial gerechte Übergangspolitik in eine klimaneutrale Gesellschaft, sind mittlerweile auch im Europäischen Klimagesetz festgeschrieben, das 2021 beschlossen wurde.
 
        In Deutschland haben insbesondere die Demonstrationen der „Fridays for Future“-Bewegung für ein verstärktes Bewusstsein für klimapolitische Fragen gesorgt, und erstmals seit fast zwei Jahrzehnten sind Bündnis 90/Die Grünen wieder an einer Bundesregierung beteiligt. Bei ihrem Antritt Ende 2021 kündigte die rot-grün-gelbe Koalition entsprechend eine aktive Klima-, Energie- und Verkehrswendepolitik an – allerdings ist aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht sicher, wie viel Aufmerksamkeit sie der europäischen Green-Deal-Politik und ihrer Umsetzung und Vermittlung auf lokaler Ebene tatsächlich widmen wird.
 
        Massenproteste für eine radikale Klimawende begünstigten 2019 auch den Wahlsieg der Sozialdemokraten in Dänemark. Gestützt von weiteren linken und liberalen Parteien schuf die Regierung noch im selben Jahr eine repräsentativ zusammengesetzte nationale Klimabürgerversammlung, die sie bei der Verfolgung klimapolitischer Ziele beratend unterstützen soll.01 Knapp ein Dutzend dänische Städte folgten diesem Beispiel und beriefen 2020 per Losverfahren zusammengesetzte lokale Klimaversammlungen ein. In diesen soll im Dialog ein Konsens für klimapolitische Maßnahmen hergestellt werden, die dann von den Stadtparlamenten umzusetzen sind. Dieser Umgang mit dem Green Deal auf lokaler Ebene – und auch der gewählten Bürgervertreter:innen mit Klimabewegungen – unterscheidet sich damit grundsätzlich von dem in Deutschland zu beobachtenden: Während dänische Bürgermeister:innen den regelmäßigen Dialog mit Klimaaktivist:innen suchen, sind die klimapolitischen Auseinandersetzungen auf lokaler Ebene in Deutschland bisher vor allem von Konflikten geprägt.02
 
        ÜBERSETZUNG ALS DEMOKRATISCHE PRAXIS
 
        Der Vergleich mit Dänemark ist nicht nur auf der praktischen Ebene, sondern auch demokratietheoretisch interessant. Denn die Klimakrise und die Notwendigkeit zeitnaher politischer Entscheidungen stehen im Zentrum verschiedener normativer Demokratietheorien. So wird unter anderem diskutiert, ob und wie soziale Bewegungen demokratische Innovationen auf lokaler Ebene vorantreiben können, um sicherzustellen, dass Regierende neben Wahlen direkten öffentlichen Input von Bürger:innen erhalten. In verschiedenen Demokratiemodellen werden dabei unterschiedliche Lösungen bevorzugt: etwa Proteste, direktdemokratische Referenden oder deliberative, konsensorientierte Bürgerversammlungen.03 Ebenso wird die Frage, ob Bürger:innen nur konsultiert oder stärker in lokalpolitische Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden werden sollten, unterschiedlich beantwortet.04 Einig ist sich die Forschung jedoch darin, dass soziale Bewegungen und Proteste Prozesse der liberalen Demokratie, der öffentlichen Meinungsbildung und der Kontrolle von Regierungen nachhaltig stärken.05
 
        Im Folgenden möchte ich aus demokratietheoretischer Perspektive das kritische „politische Übersetzungspotenzial“ sozialer Bewegungen, die in Dänemark und Deutschland auf lokaler Ebene für die zeitnahe Umsetzung europäischer und internationaler Klimaziele eintreten, näher beleuchten. Grundlage meiner Überlegungen zu dieser „Übersetzungsarbeit“ sozialer Bewegungen sind 30 qualitative Interviews mit Klimaaktivist:innen, die ich 2020/21 in Dänemark und Deutschland geführt habe.
 
        Mit dem Demokratiemodell politischer Übersetzung stütze ich mich zudem auf frühere Forschungen zu lokaldemokratischen und transnationalen Prozessen der deliberativen Demokratie in Deutschland, Italien, Großbritannien und den USA.06 Bei diesen habe ich beobachtet, wie globalisierungskritisch und umweltpolitisch engagierte Aktivist:innen als Übersetzer:innen zwischen unterschiedlichen Gruppen vermitteln, etwa indem sie benachteiligten Gruppen in ideologisch zerstrittenen Bürgerversammlungen Gehör verschaffen – und damit für transparente und inklusive demokratische Entscheidungen eintreten. Mit „politischer Übersetzung“ ist hier also eine demokratische Praxis gemeint, die kritische öffentliche Interventionen mit der Suche nach Dialog und überzeugenden Argumenten verbindet, um betroffene Menschen gleichberechtigt in demokratische Entscheidungsprozesse einzubinden.07
 
        DÄNEMARK: STAATLICH UNTERSTÜTZTE ÜBERSETZUNGSARBEIT
 
        In Dänemark haben in den vergangenen Jahren nicht nur größere Städte, sondern auch kleinere Kommunen lokal vernetzte Umweltaktivist:innen als zivilgesellschaftliche Berater:innen eingestellt, damit diese ihre Klima- und Verkehrswendepolitik begleiten und vermitteln. Einer von ihnen, Carsten Christiansen,08 ist ein Klimaaktivist mit 30 Jahren Erfahrung in der dänischen Umweltbewegung. Er ist mittlerweile fest angestellter „offizieller Klimabotschafter“ einer Kleinstadt in der Nähe von Kopenhagen. Wie er mir gegenüber im Interview schildert, begreift Christiansen seinen Job als eine offene, auf Konsens zielende Übersetzungsarbeit zwischen unterschiedlichen Parteien und Bürger:innen:
 
        „Ich verstehe mich als Mediator oder Übersetzer. Ich versuche zuerst zuzuhören, zu verstehen. Dann versuche ich, interessierte Bürger:innen und Politiker:innen mit Wissen zu versorgen, was wir tun können, um den Green Deal umzusetzen. Beispielsweise bewarben wir uns für Fördergelder für Tiny Houses (…) Für konservative Bürger:innen könnten Tiny Houses etwas hippiehaft klingen, und die von der Stadtverwaltung könnten denken, dass es sich nicht so leicht umsetzen lässt. Ich veränderte dann die Debatte, indem ich argumentierte, dass es eine aktuelle Studie gibt, die besagt, dass Tiny Houses unserer Stadt erlauben würden, uns als eine grüne Stadt zu branden, und dann binde ich die lokalen politischen Parteien ein (…) Die Bürgermeisterin sagte von vornherein, sie wollte auch eine Bildungsdimension und einen Waldspielplatz, das setzte dann natürlich schon mal die Grenzen dessen, was machbar ist.“09
 
        Sein Bewegungswissen im Zuhören und Konsensvermitteln als langjährig engagierter Klimaaktivist war eine Voraussetzung für Christiansens’ Anstellung als kommunaler Klimabotschafter. Weitere Interviews bestätigen, dass Klima- und Umweltaktivist:innen wie Christiansen ihr Selbstverständnis als klimapolitische Übersetzer in einem kooperativen Umfeld entwickeln, das ihre Arbeit fördert, jedoch auch Grenzen setzt, abhängig von der Konsensbereitschaft der Regierenden (wie hier der Bürgermeisterin).
 
        Durch ihre Vermittlerrolle zwischen Entscheidungsträger:innen und Bürger:innen beeinflussen soziale Bewegungen und Klimaaktivist:innen in Dänemark aktiv die Umsetzung europäischer Klimaziele auf der lokalen Ebene. Alle von mir interviewten kommunal angebundenen Klimaübersetzer:innen in Dänemark berichten sowohl vom kritischen Einfluss ihrer Arbeit auf Stadtverwaltung und Politik als auch von auftretenden Übersetzungsschwierigkeiten dabei. So erzählt eine Klimaaktivistin Mitte 20 über ihre Arbeit als befristet angestellte Klimavermittlerin einer dänischen Großstadt:
 
        „Ich fühle mich immer wie zwischen zwei Welten, hin- und hergerissen. Jetzt verdiene ich selbst Geld bei meiner Arbeit und mache das gleiche wie vorher [als freiwillige Klimaaktivistin in einer Umweltorganisation]. In meiner neuen Rolle bei der Stadt finde ich es immer noch schwierig, meinem Chef zu vermitteln, warum ein grüner Umschwung wichtig ist. Technische Dinge versteht er, doch gleichzeitig stellen zivilgesellschaftliche Gruppen ganz andere Fragen. Es ist, als ob ich in Interaktionen mit der Stadt und im Dialog mit Bürger:innen zwei unterschiedliche Sprachen sprechen muss. Und wir sollten dann [zwischen Stadt und Bürger:innen] übersetzen, das genau ist ja unsere Rolle. Es geht um verschiedene Denkweisen und auch um Bilder, beispielsweise auch seitens meiner Kolleg:innen gegenüber Bürger:innen (…) So, als ob wir wissen, was den Bürger:innen fehlt, sie brauchen nur die richtige Anleitung. Es sind auch unterschiedliche Narrative. Die Menschen sind sehr verbrauchsorientiert und die Kommune sehr technisch, und es ist teilweise ein bisschen schwer, zu übersetzen.“10
 
        Trotz ihrer Kritik an „technischen“ Narrativen und Denkweisen der Stadtpolitik ist sie sich ihrer eigenen eingeschränkten Einflussmacht als städtische Klimaübersetzerin bewusst. Diese liegt in der Aufgabe der Klimaübersetzer:innen, die Umsetzung lokaler Pläne für Klimaneutralität seitens der Politik und der Verwaltung zu überwachen. So unterstützen Klimaübersetzer:innen beispielsweise zivilgesellschaftliche Vereine bei der Organisation kommunaler Bürgerklimaversammlungen. Auch überwachen sie die Umsetzung der von Bürger:innen auf diesen Veranstaltungen vorgetragenen Ideen für eine lokale Politik im Sinne des europäischen Green Deals. Eine Klimaübersetzerin aus Aarhus berichtet im Interview:
 
        „Im Prinzip ist die Kommune offen für Leute von außen, doch der Klimaplan war dann doch etwas intransparent. Bei unseren Klimaversammlungen sollen die Menschen Input liefern, dann posten alle ihre Ideen, aber was passiert eigentlich mit ihrem Input? Der eigentliche Entscheidungsprozess und der politische Entscheidungsprozess [geschieht] im Anschluss an die Bürgerversammlung. (…) Es ist gut, also, dass da jemand aufpasst, dass nicht hinter verschlossenen Türen entschieden wird. Meine Kollegin und ich verstehen uns [hier] als Vermittlerinnen.“11
 
        Wie in diesem Zitat anklingt, verstehen von mir interviewte dänische Klimaübersetzer:innen ihre Kernaufgabe als eine kritische Vermittlungsarbeit an der Schnittstelle zwischen Stadt und Bürger:innen, deren Aufgabe es ist, die Transparenz von Bürgerbeteiligungsverfahren zu stärken und darauf zu pochen, dass klimapolitische Anregungen von Bürger:innen von städtischen Verwaltungsangestellten und Politiker:innen bei politischen Entscheidungen einbezogen werden.
 
        Bezüglich staatlicher Förderung bemerken alle Interviewpartner:innen in Dänemark, dass der Regierungswechsel 2019 der lokalen Klima- und Verkehrswendepolitik Rückenwind verliehen habe – allerdings eher rhetorisch als über Fördergelder. So sagt der Klimaübersetzer einer mittelgroßen Stadt in der Nähe von Kopenhagen:
 
        „Die dänische Staatsregierung setzt auf eine klimafreundliche Politik, was sehr wichtig ist. Trotzdem habe ich bisher nicht viel staatliche Förderung gesehen, doch zumindest gibt die neue Regierung den Diskurs hin zu zeitnahen Entscheidungen für Klimaneutralität vor. (…) Aber das Geld kommt nicht von der Regierung, es sind die großen Stiftungen, es ist Geld von der Gesellschaft selbst, das einfacher zu ergattern ist.“12
 
        Auch wenn sich hier zeigt, dass die staatliche Förderung in Dänemark als ausbaufähig eingeschätzt wird, lässt sich doch festhalten, dass dänische Städte eine institutionell eingebundene Klimaübersetzungsarbeit aktiv unterstützen. Die von einzelnen Kommunen als Berater:innen angestellten Aktivist:innen erleben ihre kritische politische Übersetzungsmacht zwischen Stadt und Bürger:innen dabei als spannungsreiche, Transparenz und Partizipation fördernde demokratische Vermittlungsarbeit.
 
        DEUTSCHLAND: KLIMAÜBERSETZUNG UNTER SPANNUNG
 
        Beim Vergleich zwischen Dänemark und Deutschland ist es zunächst wichtig, festzuhalten, dass in Deutschland insgesamt geringere Förderbudgets für städtische Klimapolitik zur Verfügung stehen.13 Der klimapolitische Handlungsspielraum deutscher Lokalpolitiker:innen ist daher geringer als der ihrer dänischen Kolleg:innen. Anders als in Dänemark sind zivilgesellschaftliche Klimaübersetzer:innen in Deutschland daher auch nicht städtische Angestellte, sondern sie arbeiten und wirken unabhängig bei gemeinnützigen Vereinen oder Umweltorganisationen, die lokale Klimaaktivist:innen durch ihre Expertise unterstützen.
 
        Auf diesen strukturellen Nachteil weist auch eine überregional tätige Klimaübersetzerin aus Berlin hin, die in West- und Ostdeutschland für Klimabewegungen arbeitet:
 
        „Ein Problem ist, dass deutsche Städte aufgrund der Bundesgesetzgebung so wenig politischen Gestaltungsspielraum haben. (…) Auch ein grüner Bürgermeister kann nicht so viel ändern, und auch im Gesamthaushalt größerer Städte ist gar nicht so viel Spielraum. Daher ist unsere Rolle, zu überzeugen, herauszufinden, was lokale zivilgesellschaftliche Gruppen wollen. (…) Da gibt es unterschiedliche Kulturen, das muss man echt vermitteln, da geht es um Übersetzung. Zum Beispiel haben sehr wenige der Menschen, die uns zu lokaler Energiewendepolitik konsultieren, bereits vorher mit dem Vorstand ihres Stadtwerks gesprochen.“14
 
        Wie in Dänemark wird politische Übersetzung also als eine auf Dialog zielende Vermittlungsarbeit zwischen „unterschiedlichen Kulturen“, zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen, Parteien und gewählten Entscheidungsträger:innen aufgefasst. Anders als im nördlichen Nachbarland bedeutet lokale Klimaübersetzung in Deutschland aber meist unbezahlte zivilgesellschaftliche Arbeit in einem konfliktreichen politischen Umfeld.
 
        In größeren wie kleineren Städten berichten die Interviewten von tiefen ideologischen Gräben und „Glaubenskämpfen“ zwischen Zivilgesellschaft, politischen Parteien und kommunalen Verwaltungen. In einem Umfeld mit fehlenden institutionellen Förderungsmitteln und fehlender Kompromissbereitschaft lernen unabhängige lokale Klimaübersetzer:innen, Vorschläge von Bürger:innen für Klima, Energie, und Verkehrswendepolitiken nur hinter vorgehaltener Hand zu vermitteln, wie ein seit 20 Jahren aktiver Klimaaktivist aus einer großen Industriestadt in Westdeutschland berichtet:
 
        „Man braucht Gespür dafür, was man sagt, was man weglässt. Bei politischen Parteien muss ich aus strategischen Gründen manche Sachen nicht gleich erwähnen. (…) In Bezug auf klimapolitische Ziele unserer Stadt haben wir einen komplett durchdachten Forderungskatalog, aber den kommunizieren wir nicht nach außen, vor allem nicht gegenüber den Politikern. Wir sind zuverlässiger Kooperationspartner für die Politik, und das heißt auch, dass es sehr, sehr wichtig ist als politischer Akteur ernst genommen zu werden.“15
 
        Die Gesamtheit meiner Interviews mit den ehrenamtlich engagierten Klimaübersetzer:innen in Deutschland spiegelt die Zurückhaltung eines Teils der städtischen Entscheidungsträger:innen wider, was die Umsetzung der internationalen klimapolitischen Vorgaben und den Dialog mit der Zivilgesellschaft angeht. So berichtet die Mehrzahl der Interviewten von Lernprozessen im Umgang mit politischen Institutionen, wie diese Klimaübersetzerin aus einer deutschen Großstadt:
 
        „Ich bin, (…) auch aufgrund meines Berufs als Wissenschaftlerin, oft wie eine Brücke zwischen Menschen, doch mein Wissen wurde in unserer Stadt nicht nur positiv genutzt. Vor zwei Jahren rief mich der Bürgermeister an, um sich mit mir zu treffen. Es war ein gutes Gespräch, doch dann wurde ich von Politikern blockiert, am Telefon war plötzlich immer besetzt, und dann wurde ich von einer Dezernentin angerufen, und dann sagte sie, was das soll, dass ich Ideen bezüglich der Klimapolitik direkt mit dem Bürgermeister entwickle. (…) Mittlerweile bemerke ich, wie da interne politische Konflikte mitspielen.“16
 
        Statt wie in Dänemark rasch „Brücken“ zwischen Bürger:innen und kommunalen Entscheidungsträger:innen aufzubauen, müssen die in Deutschland aktiven Klimaübersetzer:innen oftmals die Erfahrung machen, dass sie ihre politische Überzeugungsarbeit auf ein verwaltung- und parteipolitisch belastetes politischen Umfeld einzustellen haben. In den von mir untersuchten Städten wählten Klimabewegungen nach dem Scheitern ihrer Vermittlungsgesuche mit der Stadtverwaltung oder Bürgervertreter:innen oftmals direktdemokratische Mittel wie den sogenannten Klimaentscheid, den es mittlerweile in über 70 deutschen Städten gibt.17
 
        ÜBERSETZUNG OHNE KONSENS: BÜRGERENTSCHEIDE
 
        Bürgerbegehren wie der Klimaentscheid sind ein direktdemokratisches Instrument, um über das Erreichen einer bestimmten Unterschriftenanzahl ansässiger Bürger:innen ein Stadtparlament dazu zu verpflichten, über bestimmte klimapolitische Forderungen zu entscheiden. Anders als in Dänemark, wo Städte mit Bürgerklimaversammlungen Foren für aktive Übersetzungsarbeit eingerichtet haben, arbeiten Klimaübersetzer:innen in Deutschland zunehmend über politischen Druck und verbinden Protest und soziale Bewegungen mit direktdemokratischen Kampagnen.
 
        Eine gewisse Offenheit für die Thematik bei den Lokalpolitiker:innen ist dabei allerdings notwendig, denn je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Regeln, wie Referenden verwendet werden können. Mehrere Bundesländer bauen zusätzlich zu benötigten Unterschriften rechtliche Barrieren für das Zustandekommen von Referenden auf. Daher tauschen sich lokale Klimaaktivist:innen mit Expert:innen für direktdemokratische Referendumskampagnen aus, sammeln Unterschriften von Bürger:innen und kommen auf diese Weise letztendlich auch ins Gespräch mit lokaler Verwaltung und Politik. Eine Mitarbeiterin des Vereins Bürgergehren Klimaschutz beschreibt dies als „Wechselspiel zwischen Konsens- und Konfliktkultur“:
 
        „Das Tolle an Bürgerbegehren ist, dass sie helfen, bei Dingen, die der Stadtrat NICHT will. Da geht’s um Interessenkonflikte. (…) Das Spannende (…) ist, dass die Zivilgesellschaft viele Leute außerhalb der grünen Bubble überzeugen muss, sonst kommt man nicht auf das Quorum benötigter Unterschriften. Weiter kommt es auf Kooperation der Stadt an, denn die müssen es umsetzen. Das heißt noch nicht, dass es auch umgesetzt wird, wenn es durchgeht. Daher sind Verhandlungen mit dem Stadtrat immer wichtig.“18
 
        Für soziale Bewegungen und Klimaaktivist:innen in Deutschland bietet der Klimaentscheid eine Alternative zu Bürgerversammlungen – wenn die Stadt keinen Willen zum Dialog mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zeigt. Dennoch deuten weitere Interviews darauf hin, dass Bürgerentscheide sozialen Bewegungen ein robustes Mittel bieten, um politischen Dialog zu erwirken und somit Möglichkeiten für die eigentliche Übersetzungsarbeit zu eröffnen. Über eine mehrjährige Kampagnenarbeit könnten Klimaübersetzer:innen dabei häufig ein Umdenken seitens der Stadtpolitik erreichen, so eine Klimaübersetzerin:
 
        „Der Klimaplan [erarbeitet von einer Klimabürgerversammlung] ist an sich ist nichts als ein Stück Papier, während ein Bürgerbegehren zu einem direktdemokratischen Klimaentscheid immer verbindlich ist. (…) Der Erfolg dieser Klimaentscheide lässt sich nicht direkt messen. Aber Kassels Kohlekraftwerk geht nach der lokalen Klimaentscheid-Kampagne fünf Jahre früher vom Netz, und Mannheim wird jetzt doch keine Gasenergieanlage starten – mit Sicherheit hat das auch mit den lokalen Bürgerinitiativen Klimaentscheid zu tun, doch der genaue Zusammenhang ist schwer messbar. In Hamburg wurde ein Energiewerk abgeschaltet.“19
 
        Während in Deutschland dialogische Versuche der Klimaübersetzung zunächst häufig am Widerstand von lokalen Politiker:innen oder Stadtverwaltungen scheitern, eröffnen direktdemokratische Referendumsverfahren die Möglichkeit, Bürger:innen in einen langfristig angelegten politischen Dialog zu Themen der Klimapolitik einzubinden.
 
        FAZIT
 
        Aus demokratietheoretischer Perspektive zeigen meine Ergebnisse die vermittelnde Rolle sozialer Bewegungen bei der Umsetzung internationaler Klimaziele mithilfe lokaldemokratisch engagierter zivilgesellschaftlicher Klimaübersetzer:innen auf. In Dänemark haben Kommunen konsenserprobte Klimaaktivist:innen als zivilgesellschaftliche Vermittler:innen eingestellt und Bürgerklimaversammlungen zu einem festen Bestandteil lokaler Verfahren der deliberativen, konsensorientierten Demokratie gemacht. In Deutschland engagieren sich freiwillige und hauptamtliche Klimaübersetzer:innen hingegen in sozialen Bewegungen außerhalb der Stadtparlamente und haben direktdemokratische Bürgerbegehren zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf den Weg gebracht, in deren Rahmen ebenfalls zivilgesellschaftliche Übersetzungsarbeit geleistet wird – die aber zugleich mit verbindlichen Forderungen an die lokalen gewählten Entscheidungsträger:innen verknüpft ist.
 
        Bezüglich der Debatte um Demokratie und Polarisierung von Klimapolitik in Europa zeigen diese Ergebnisse, wie Klimaübersetzer:innen in den untersuchten Städten politische Konflikte nutzen, um mehr Partizipationsmöglichkeiten für Bürger:innen anzuregen und mithilfe deliberativer Bürgerversammlungen oder direktdemokratischer Bürgerbegehren Mitspracherechte zu Klimaschutzthemen einzufordern. Die institutionell erwünschten Einflussmöglichkeiten sozialer Bewegungen als zivilgesellschaftliche Klimaübersetzer:innen auf kommunaler Ebene sind in Deutschland im Vergleich zu Dänemark insgesamt geringer. In Dänemark nutzen Städte aktiv das Wissen sozialer Bewegungen und binden erfahrene Aktivist:innen als Klimaübersetzer:innen institutionell ein. Unter Bedingungen von fehlendem Konsens in Sachen Klimapolitik und fehlendem Interesse an zivilgesellschaftlichem Dialog haben sich in den von mir untersuchten deutschen Städten unabhängige, konfliktorientierte zivilgesellschaftliche Übersetzungsmodelle der lokalen Demokratie auf Basis von Kampagnen- und Aufklärungsarbeit außerhalb von Institutionen entwickelt.
 
        Die politische Übersetzungsarbeit von institutionell geförderten Klimaübersetzer:innen unter Vorbedingungen eines breiteren gesellschaftlichen Konsens halfen dänischen Industriestädten wie Aarhus, international eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung europäischer und internationaler Klimaziele einzunehmen. Während dänische Städte dabei sämtliche Kosten für Bürgerbeteiligungsverfahren zu Klimaschutzthemen übernehmen, tragen in Deutschland oft unabhängige zivilgesellschaftliche Vereine die Kosten für die Beantragung und Formulierung von Bürger:innenbegehren. Dass die frühere Greenpeace-Geschäftsführerin Jennifer Lee Morgan nun als Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt Teil der Bundesregierung ist, könnte ein Fingerzeig für deutsche Städte sein, mit Klimaaktivist:innen zusammenzuarbeiten. In einer Zeit vorhersehbarer Klimakatastrophen könnte die kritisch vermittelnde Übersetzungsfähgkeit sozialer Bewegungen die demokratische Legitimität, Handlungsfähgikeit und Resilienz von Kommunen nachhaltig stärken – wobei es hierfür auch den politischen Willen und Förderungsmöglichkeiten für Städte benötigt, um zivilgesellschaftliche Klimaübersetzung wie in Dänemark zu institutionalisieren. So sollte zukünftige Forschung im internationalen Vergleich ermitteln, ob und inwieweit zivilgesellschaftliche Klimaübersetzer:innen auch in polarisierten lokalpolitischen Kontexten eine Vertrauenskultur für Dialog gelingende Kooperation fördern kann, um dem Zeitdruck klimapolitischer Fragestellungen für die Demokratie zu begegnen.20
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        EDITORIAL
 
        Seit es den Menschen gibt, ist er mit Gefahren und Unsicherheiten konfrontiert. War die frühe Menschheit vor allem durch Umwelt- und Naturgefahren bedroht, treten in der Moderne selbstverursachte Gefahren hinzu. „In der fortgeschrittenen Moderne“, so schreibt der Soziologe Ulrich Beck in seinem Klassiker „Risikogesellschaft“ von 1986, „geht die gesellschaftliche Produktion von Reichtum systematisch einher mit der gesellschaftlichen Produktion von Risiken“. Während wir durch die Aneignung von Wissen im Prinzip mit Gefahren wie Krankheit, Erdbeben oder Hochwasser umzugehen gelernt haben, scheint die Bearbeitung selbstproduzierter Risiken – atomare Strahlung, Schadstoffe in Luft und Lebensmitteln, Massenvernichtungswaffen oder menschengemachter Klimawandel – ungleich schwieriger zu sein.
 
        Dabei gehört es zu den Merkmalen des modernen Risikobegriffs, dass er auf eigene Handlungsmöglichkeiten verweist. Unsicherheiten werden nicht mehr als hinzunehmende Gefahren begriffen, sondern als durch Kalkulieren, Entscheiden und aktives Handeln beeinflussbare Größe. Risiken sind in diesem Sinne grundsätzlich beherrschbar. Dies setzt allerdings einiges voraus: Rationalität und Urteilskraft, eine angemessene Kommunikation über alternative Handlungsmöglichkeiten, Resilienz im Angesicht existenzieller Risiken und nicht zuletzt ein Verständnis für die neue Qualität systemischer Risiken, die sich durch ihre komplexen Ursache- und Wirkungszusammenhänge einfachen Problemlösungen entziehen.
 
        Ein angemessener Umgang mit Risiken erfordert nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Risikokompetenzen. Wie die jüngsten Krisen – Finanzmarktkrise, Coronapandemie, Klimakrise, Krieg in Syrien und in der Ukraine – gezeigt haben, führt die nicht immer optimale Reaktion auf Krisen und Risiken zu gesellschaftlichen Problemlagen und Konflikten, die für die Demokratie selbst zum Risiko werden können. Ein offener, Bürgerinnen und Bürger einbeziehender Diskurs über Unsicherheiten, Herausforderungen und Risiken sowie ein rationaler, wohl abgewogener Umgang mit ihnen ist wichtiger denn je.
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        VON MAGISCHEN PRAKTIKEN ZU SYSTEMISCHEN RISIKEN
 
        Geschichte und Bedeutung des Risikobegriffs
 
        Wolfgang Bonß
 
        Unsicherheit ist ein Phänomen, das nicht nur Menschen betrifft. Auch Tieren kann es passieren, dass sie nicht recht wissen, was zu tun ist. Allerdings sind ihre Reaktionen instinktgesteuert und damit recht vorhersehbar. Bei Menschen hingegen ist die Instinktprägung nur noch in Schwundformen vorhanden. Zwar weist auch der Mensch in seinem Verhalten Automatismen auf. Aber sofern er grundsätzlich so oder auch anders handeln kann, ist er „weltoffen“ und verfügt genau deshalb über eine grundsätzliche Erfahrung von Unsicherheit. Interessanter als diese existenzielle Unsicherheit (als Voraussetzung von Handlungsfähigkeit) ist freilich, dass der Umgang mit Unsicherheit bei uns Menschen keineswegs einheitlich ausfällt. Wie Menschen mit Unsicherheit umgehen, unterscheidet sich sowohl individuell wie gesellschaftlich. Oder anders formuliert: Was als Unsicherheit wahrgenommen wird, ist gesellschaftlich ebenso geprägt wie die Art und Weise, wie auf Unsicherheiten reagiert wird.
 
        UNSICHERHEITSKONSTRUKTIONEN
 
        Exemplarisch sei auf den von Mary Douglas und Aaron Wildavsky beschriebenen Fall der Lele verwiesen.01 Die Mitglieder dieses Stammes in der heutigen Republik Kongo haben eine relativ geringe Lebenserwartung und sind tagtäglich durch diverse Bedrohungen gefährdet. Diese reichen vom Schlangenbiss bis hin zu Infektionskrankheiten. Von der Vielzahl der Bedrohungen werden allerdings nur drei explizit wahrgenommen: Unfruchtbarkeit, die Möglichkeit, vom Blitz erschlagen zu werden, und Bronchitis. Die „Sicherheitsstrategien“, also die Maßnahmen, mit denen sich die Lele vor Blitzschlag, Unfruchtbarkeit und Bronchitis zu schützen versuchen, entsprechen kaum den Rationalitätskriterien, wie sie für Mitglieder okzidentaler Kulturen üblich sind. So besteht die Bronchitisprävention nicht darin, sich um heilklimatische Bedingungen zu bemühen. Stattdessen kommen magische Praktiken zum Einsatz, wie Beschwörungen oder Amulette, und Ähnliches gilt für die Maßnahmen im Umgang mit Unfruchtbarkeit und Blitzschlag.
 
        Dies ist insofern naheliegend, als Bronchitis und Unfruchtbarkeit für die Angehörigen des Lele-Stammes keine „somatischen“, den Körper betreffenden Ursachen haben; sie erklären sich vielmehr aus Verfehlungen der Einzelnen, die aus okzidentaler Perspektive eher diffus anmuten. Denn die potenziellen Verfehlungen sind nur ex post sichtbar und können den Handelnden kaum selber zugerechnet werden. Sie verweisen stattdessen auf das Wirken unheilvoller Kräfte, die permanent aktiv sind und gleichermaßen belohnen wie bestrafen können. Sie sind den aktiven Handlungsmöglichkeiten entzogen, und gerade deshalb kann man den Gefahren auch nur mit magischen Praktiken begegnen.
 
        Derartige magische Praktiken lassen sich nicht nur in Jäger- und Sammlergesellschaften beobachten. Im europäischen Mittelalter waren abergläubische Sicherungsstrategien ebenso verbreitet wie die traditionelle Naturfurcht, die erst mit der Aufklärung an Bedeutung verlor. Aber auch in modernen Gesellschaften sind magische Elemente verbreitet. Erinnert sei nur an die Beliebtheit des vierblättrigen Kleeblatts als Glücksbringer oder an die Christophorus-Plakette, die das Fahrzeug katholischer Autobesitzer vor Unfällen schützen soll. Andererseits sind Kleeblatt, Christophorus-Plakette und andere Glücksbringer nicht der Normalfall im Umgang mit Unsicherheit. Als typisch moderne Form kann vielmehr ein spezifisches Unsicherheitskonzept gelten, nämlich das des Risikos, das meist in Abgrenzung vom Konzept der Gefahr beschrieben wird. Risiko und Gefahr verweisen auf zwei unterschiedliche Formen der Konstitution und Handhabung von Unsicherheit, die es nebeneinander nur in der Moderne gibt. Oder am Beispiel formuliert: Die Lele kennen sehr wohl Gefahren, die „irgendwie“ von außen kommen; sie kennen aber keine Risiken, da dieser Typus von Unsicherheit an ein modernes Welt- und Selbstverständnis gebunden ist.
 
        RISIKO ALS UNSICHERHEITSTYPUS DER MODERNE
 
        Dass Risiken im Vergleich zu Gefahren eine vergleichsweise junge Angelegenheit sind, zeigt ein Blick auf die Etymologie des Risikobegriffs. Die ist zwar selbst unsicher. Aber nachgewiesen und abgegrenzt von anderen Unsicherheitsmustern findet sich die Rede vom „Risiko“ zunächst in den italienischen Stadtstaaten des 12. und 13. Jahrhunderts.02 Genauer noch taucht sie im Kontext des Fern- und speziell des Seehandels auf. Dieser war eine ebenso aufwendige wie unsichere Angelegenheit und nicht immer von Erfolg gekrönt. Schiffe konnten untergehen oder gekapert werden, Wege unpassierbar sein, Waren verderben. Genau diese Unsicherheiten wurden freilich nicht als „Gefahren“, sondern als „Risiken“ bezeichnet. Der Kaufmann, der sie einging, war jemand, der etwas „riskierte“, das heißt: „wagte“ (ital. rischiare). Er unterwarf sich nicht den Unsicherheiten, sondern forderte sie kalkulierend heraus und spekulierte gleichzeitig auf ein Quäntchen Glück. Zwar blieb zunächst offen, ob die Kalkulation richtig und das Glück ihm hold war. Aber im Erfolgsfall konnte er sich mit Reichtümern schmücken; bei einem Misserfolg ging er hingegen pleite, wobei dies von den Zeitgenossen (und zähneknirschend auch von ihm selber) als letztlich normal akzeptiert wurde – wenngleich man sich gegen mögliche Misserfolge schon früh durch eine „Risikogemeinschaft“ zu versichern versuchte.
 
        Eine risikoorientierte Einstellung gegenüber Unsicherheiten konnte erst zu einer bestimmten Zeit und unter angebbaren gesellschaftlichen Voraussetzungen entstehen. Sie setzt das voraus, was Max Weber als „okzidentale Rationalisierung“ und „Entzauberung der Welt“ bezeichnet hat. Für Weber verwies die okzidentale Rationalisierung weniger auf „eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen“, sondern „sie bedeutet etwas anderes: Das Wissen davon oder den Glauben daran, daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unsichtbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne.“03 Zwar konnte der italienische Kaufmann der frühen Neuzeit ebenso wie seine Vorfahren weder dem Sturm Einhalt gebieten noch besaß er die Macht, Überfälle zu verhindern. Aber derartige Unsicherheiten wurden immer seltener als „schicksalhafte Bedrohung“ angesehen. Stattdessen traten sie als zu- und berechenbare Wagnisse in den Blick, als Probleme, die sich nur dann negativ bemerkbar machten, wenn man falsch kalkulierte und keine Vorsichtsmaßnahmen traf.
 
        Der Gegensatz von „schicksalhafter Bedrohung“ und „zurechenbarem Wagnis“ verweist auf eine entscheidende Veränderung: Wenn jemand, wie für Deutschland seit dem 16. Jahrhundert bezeugt, etwas „uf unser Rysign“ nimmt, so gibt er damit zu erkennen, dass er die infrage stehenden Unsicherheiten nicht als eine unbeeinflussbare Gefahr begreift, die durch Götter, Geister oder andere Mächte verursacht werden. Die Ungewissheit wird als eine durch ihn selbst hervorgerufene und ihm daher auch selbst zurechenbare Schwierigkeit wahrgenommen. Nicht mehr das unkalkulierbare Wirken kosmologischer Mächte bestimmt die Welt, sondern ausschlaggebend ist der Horizont der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Auf diese Weise können andere Wirklichkeiten entstehen – eben jene Ungewissheiten, die etwa der risikobereite Kaufmann eingeht. Denn diese wären gar nicht existent, wenn er nicht irgendeine Ware erlangen oder verkaufen wollte, wobei er im Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten davon ausgeht, die unsichere Situation bewältigen zu können.
 
        ENTSCHEIDUNGSBEZOGEN, ZURECHENBAR UND KALKULIERBAR
 
        Dies verweist auf ein erstes Charakteristikum des Risikokonzepts, nämlich auf die Handlungs- und Entscheidungsbezogenheit von Risiken. Ungewissheiten vom Typus „Gefahr“ existieren unabhängig von den Handelnden; Unsicherheiten vom Typus „Risiko“ hingegen entstehen erst und nur im Lichte von Handlungsabsichten und deren Umsetzung. Oder anders ausgedrückt: Gefahren sind subjekt- und situationsunabhängig; Risiken setzen demgegenüber stets die subjektbezogene Entscheidung für eine Unsicherheit voraus. Dieser Punkt wird vor allem in der modernen Entscheidungstheorie betont, wie sie in verschiedenen Varianten von der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre über die allgemeine Spieltheorie bis hin zu den Rational-Choice-Konzepten entwickelt worden ist. Aus diesem Blickwinkel werden Risiken zumeist als „Entscheidungen unter Unsicherheit“ definiert, die als solche ganz anders bewertet werden als entscheidungsunabhängige Gefahren. Während Gefahren als subjektunabhängige Bedrohungen prinzipiell negativ bewertet werden, gilt dies für Risiken nicht. Gerade weil sie handlungsabhängig sind, erscheinen Risiken nicht nur als Bedrohung, sondern ebenso sehr als Chance. Sie einzugehen bedeutet, etwas qua Entscheidung auszuprobieren, das zwar auch schiefgehen, im Erfolgsfall aber erhebliche Vorteile bieten kann.
 
        Mit der Handlungs- und Entscheidungsbezogenheit eng verknüpft ist ein zweites Charakteristikum der Risiken, nämlich ihre Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit. Diese spielen auch bei der alltäglichen Abgrenzung von Risiko und Gefahr eine erhebliche Rolle. Als subjektunabhängige und letztlich unbeherrschbare Unsicherheiten können Gefahren nicht verantwortet werden. Bei Risiken hingegen sieht dies anders aus. Geht ein riskantes Unternehmen schief, dann kann (und muss) man einen Schuldigen finden. Oder am Beispiel des frühneuzeitlichen Kaufmanns formuliert: Zwar mag der Sturm von Gott gesandt sein, aber wer sich auf das Meer hinauswagt, der ist für diese Entscheidung zuständig und muss die damit verbundenen Probleme vom Sturm bis zu den Piraten selbst tragen und bewältigen. Er (oder eher selten: sie) hat die Folgen der eigenen Unsicherheitsentscheidung zu verantworten und muss für sie geradestehen.
 
        Als Versuch, etwas Neues zu erreichen, sind Risiken ein bewusstes Wagnis, für dessen Folgen die Handelnden, sofern sie als Handlungsträger identifizierbar sind, grundsätzlich haften müssen. Und dies heißt auch: Unsicherheiten werden nur dann als Risiken wahrgenommen, wenn sie qua sozialer Konstruktion zurechenbar gemacht werden können. Lässt sich diese Unterstellung, aus welchen Gründen auch immer, nicht sinnvoll machen, so erscheinen die jeweiligen Unsicherheiten als Gefahren beziehungsweise verwandeln sich in solche. Letzteres ist gar nicht so selten. Bei der Explosion der Challenger-Raumfähre 1986 beispielsweise war zunächst völlig unklar, warum es zur Explosion gekommen war, und solange hier keine Klarheit herrschte (ungefähr eine Woche lang), wurde durchaus erwogen, das Raumfahrtprogramm insgesamt abzubrechen – eben weil die mit ihm verknüpften Unsicherheiten nicht als zurechenbares und verantwortbares Risiko verstanden wurden.
 
        Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit sind als Konzepte allerdings nur dann sinnvoll, wenn man davon überzeugt ist, das jeweilige Risiko aktiv zu beherrschen. So waren die Fernkaufleute in der Regel weder verrückt noch tollkühn. Sie verfügten vielmehr über ein gesundes Selbstvertrauen und einen grundlegenden Glauben an die Berechenbarkeit der Welt, der seinen konkreten Ausdruck im Prinzip der rationalen Kalkulation fand. Als drittes Kennzeichen der Unsicherheiten vom Typus „Risiko“ ist demnach die Unterstellung ihrer rationalen Beherrschbarkeit, oder genauer: ihrer Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit, zu nennen. Zwar hatte der Gottesglaube durchaus Bestand, und Unsicherheiten erschienen oftmals als gleichermaßen gestaltbar wie unbeeinflussbar.04 Aber auch, wenn das Wirken Gottes nicht ausgeschlossen wurde, vertrauten die Kaufleute zunächst und vor allem auf ihre eigenen Fähigkeiten und Kalkulationen.
 
        POSITIVE UND NEGATIVE RISIKEN
 
        Der erfolgreiche Umgang mit Risiken galt ursprünglich als eine Art „Kunst“, die auf individuellen Fähigkeiten, Glück, Erfahrung oder Charisma beruht. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit unsicheren Situationen setzte erst im 17. Jahrhundert ein. Den Ausgangspunkt bildete dabei die Frage nach den Gewinnmöglichkeiten bei Würfelspielen. Hiermit befassten sich unter anderem Blaise Pascal (1623–1662) und Jakob Bernoulli (1655–1705), dessen „Ars Conjectandi“ eines der ersten Bücher zur Wahrscheinlichkeitsrechnung war. Das Beispiel des Glücksspiels verweist zugleich auf eine spezifische Perspektivsetzung. Im Vordergrund standen zunächst die Gewinnchancen und damit die positiven Risiken; die Verlustmöglichkeiten, also die negativen Risiken, rückten erst später ins Zentrum des Interesses. Im 20. Jahrhundert hat dieser Perspektivwechsel dann zu einer bemerkenswerten Verengung des Risikokonzepts geführt: Wie die heute geläufige Rede von den „Chancen und Risiken“ einer Entscheidung, einer Technologie oder einer Entwicklung zeigt, werden die positiven und negativen Aspekte des Risikos heute kaum mehr zusammengedacht; sie erscheinen vielmehr als zwei unterschiedliche Aspekte, die mit verschiedenen Wörtern bedacht und strikt einander gegenübergestellt werden. Im „Risikomanagement“ beispielsweise sind die Chancen in der Regel kein Thema.05
 
        Ein eindrucksvolles Beispiel für die angedeutete „Negativierung“ des Risikos ist die klassische Risikoformel, wie sie insbesondere in der Versicherungswirtschaft vorherrschend ist. Diese lautet: „Risiko = Schadenserwartung x Eintrittswahrscheinlichkeit“. Die Gewinnerwartungen, wie sie zu jedem Risiko dazugehören sollten, kommen in dieser Formel nicht vor. Stattdessen steht die erwartete Schadenshöhe im Zentrum, die ihrerseits relativiert wird durch die Eintrittswahrscheinlichkeit. Mögliche Schäden mit einer geringen Wahrscheinlichkeit können dementsprechend eher in Kauf genommen werden als solche, die häufig eintreten. Und umgekehrt gilt: Je geringer die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto eher erscheinen auch hohe potenzielle Schäden als akzeptabel. Für Versicherungen mit langjährigen Erfahrungswerten (wie etwa Kfz-Versicherungen) ist diese Risikoformel ohne Frage höchst brauchbar. Anders hingegen sieht es aus, wenn man über die Variablen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe empirisch streiten kann – wie etwa bei den Risikokonflikten der zurückliegenden Jahrzehnte (etwa im Kontext der Nutzung der Atomkraft), die sich nicht zuletzt durch eine wachsende Kritik an der klassischen Risikoformel auszeichnen.
 
        BESEITIGEN ODER AKZEPTIEREN VON UNSICHERHEIT
 
        Im Umgang mit Unsicherheit lassen sich in der Moderne zwei gegensätzliche Positionen ausmachen. Für die erste Position – und dies ist nach wie vor die Mehrheitsmeinung – steht unter anderem der amerikanische Soziologe Talcott Parsons. Für Parsons war Unsicherheit (uncertainty) eine menschliche Grunderfahrung, die er als prinzipiell negativ begriff. Denn Unsicherheit bedeutet Nichtwissen um die potenziellen Folgen des eigenen Tuns. Dieses Nichtwissen wiederum schafft Uneindeutigkeiten, setzt Grenzen und schränkt die Beherrschbarkeit der Welt ein. Zugleich ging Parsons aber auch davon aus, dass es dem Menschen im Verlauf der Evolution durch die wachsende Rationalisierung immer mehr gelinge, Unsicherheiten zu beseitigen und Sicherheiten herzustellen, wobei sich diese Entwicklung in einer wachsenden und letztlich immer besseren Beherrschung der äußeren und inneren Natur niederschlage.06
 
        Ganz anders wird Unsicherheit aus einer zweiten Perspektive von vielen Ökonomen betrachtet. Ausgehend von der These „uncertainty generates flexibility“07 beschrieb der amerikanische Unsicherheitstheoretiker Ronald Heiner als einer der ersten Unsicherheit als ein vielleicht nicht im Alltag, wohl aber für die Menschheit insgesamt positives Moment. Ohne Unsicherheit und Abweichung vom Gewohnten seien weder Innovation noch gesellschaftliche Entwicklung denkbar. Oder anders ausgedrückt: Eine Gesellschaft bleibt nur dann entwicklungsfähig, wenn sie risikofreudig ist und ein gewisses „Unsicherheitsniveau“ bewahrt. Gleichwohl trifft sich Heiner mit Parsons darin, dass der evolutionäre Fortschritt auf mehr Sicherheit hinausläuft – in seinen Augen allerdings nicht durch Abschaffung von Unsicherheit, sondern durch ihre bewusste Kultivierung und die Bewahrung angemessener Unsicherheitsniveaus.
 
        Weder Parsons noch Heiner lassen sich explizit über den Unsicherheitsbegriff aus. Aber beide verstehen Unsicherheit als handlungs- und entscheidungsbezogene Sachverhalte, die zugerechnet und verantwortet werden können. Es handelt sich also um Risiken, für die es im kollektiven Gedächtnis auch die entsprechenden personellen Leitbilder gibt. Letztere reichen von Christoph Kolumbus als dem „kühnen Seefahrer“ über Ferdinand de Lesseps als dem „kühnen Ingenieur“ bis hin zu Henry Ford als dem „kühnen Unternehmer“ oder Reinhold Messner als dem „kühnen Bergsteiger“. Ob diese „Kühnheitsbilder“ im Einzelfall stimmen, sei dahingestellt. Aber es fällt auf, dass in dieser Ahnenreihe die Erfolgsgeschichten eindeutig überwiegen, und betrachtet man diese genauer, so handelt es sich nur in Ausnahmefällen um Personen, die nüchtern kalkulieren oder sich vor allem an der „Berechenbarkeit“ im Sinne Webers orientieren. Kolumbus, de Lesseps, Ford oder Messner verkörpern vielmehr „Risikopersönlichkeiten“, die im Moment höchster Unsicherheit „richtig“ entscheiden – wobei sich die „richtige“ Reaktion letztlich über ihren Erfolg erweist.
 
        Die Faszination für solche Risikopersönlichkeiten ist nach wie vor beträchtlich – aktuell sei etwa an Elon Musk erinnert, der es gegen alle Widerstände geschafft hat, in Rekordzeit ein Automobilwerk in Brandenburg auf die Beine zu stellen. Aber im Vergleich zur Anzahl der Risikoprobleme nehmen die erfolgreichen Risikopersonen eher ab, und dies ist nicht zufällig. Denn parallel zur wachsenden gesellschaftlichen Komplexität werden auch die Risikoprobleme komplexer. Sie lassen sich häufig nicht mehr so einfach als handlungs- und entscheidungsbezogene Unsicherheit rekonstruieren, die eindeutig zurechenbar, verantwortbar und klar kalkulierbar erscheint. Vielmehr wird der Zusammenhang von Handlungen und Handlungsfolgen unscharf, da die Handlungsfolgen von den Handlungen entkoppelt werden und Schwierigkeiten bei der Herstellung von Zurechenbarkeit entstehen.
 
        Zurechnungs-, Entkopplungs- und Entgrenzungsphänomene können grundsätzlich in drei Dimensionen auftreten: in zeitlicher, sachlicher und sozialer Hinsicht. Von einer Entgrenzung in zeitlicher Hinsicht wäre etwa dann zu sprechen, wenn die Folgen zeitverschoben auftreten und die ursprünglichen Entscheidungsträger unter Umständen gar nicht mehr leben – als Beispiel sei auf die erst allmählich sichtbar werdende Gefährdung des Grundwassers nach jahrzehntelangem Gebrauch von Kunstdünger und Pestiziden verwiesen. Ein Auseinandertreten in sachlicher Hinsicht liegt vor, wenn sich Folgen in Bereichen bemerkbar machen, die ursprünglich nie damit in Zusammenhang gebracht wurden – wenn also etwa, wie bei der „Chip-Krise“ 2021, in 169 Branchen Produktionsprobleme entstehen und deshalb selbst Schokoriegel vorübergehend nicht lieferbar sind. Eine Entgrenzung in sozialer Hinsicht schließlich ist dann gegeben, wenn die Grenze zwischen Entscheidern und Entscheidungsbetroffenen unscharf wird, die Negativfolgen also nicht mehr alleine die konkreten Entscheidungsträger betreffen, sondern alle mehr oder weniger gleichmäßig betroffen sind und es gewissermaßen egal wird, wer die Risikoentscheidungen getroffen hat.
 
        SYSTEMISCHE RISIKEN
 
        Die Entkopplung von Handlungen und Handlungsfolgen sowie die daraus resultierenden Probleme bei der Herstellung von Zurechenbarkeit lenken den Blick auf die Differenz von (einfachen) Risikohandlungen und (komplexen) Risikosystemen. Risikosysteme basieren zwar auf Risikohandlungen, sind aber in ihrer Funktionslogik auf diese nicht reduzierbar. Für Risikosysteme ist eine Ausdifferenzierung und strukturelle Vervielfältigung von Risikohandlungen kennzeichnend, durch die zwangsläufig neue, unerwartete Freiheitsgrade erzeugt werden. Es geht also nicht mehr um einzelne Entscheidungen unter Unsicherheit, sondern um unsichere „Handlungsnetze“, die als solche nur in eine nicht abschließend definierbare Abhängigkeit voneinander treten können. Gerade dies erzeugt eine höhere Komplexität des Gesamtzusammenhangs, durch den die Gefahr von nichtintendierten Interaktionen und Folgen steigt. Der Output wird somit prinzipiell unsicherer, und dies gilt auch für die Zurechenbarkeit zu einzelnen Risikoentscheidungen.
 
        Grundsätzlich ließe sich zwar schon der frühneuzeitliche Fernhandel als ein Risikosystem beschreiben. Aber da die Folgen und Nebenfolgen dieses Systems in der Regel überschaubar waren und den jeweiligen „Risikopersönlichkeiten“ zurechenbar blieben, wird dies eher selten getan. Dies änderte sich mit der Entstehung komplexer Hochrisikosysteme, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einer der ersten, der zwischen Risiko als Handlungs- und Systemproblem unterschied, war Charles Perrow mit seinen Untersuchungen zu „normal accidents“.08 Unfälle in Hochrisikosystemen wie Kernkraftwerken, petrochemischen Anlagen oder Bergwerken, so seine Kernthese, sind in der Regel nicht auf menschliches Versagen und damit auf einzelne Risikohandlungen zurückzuführen. Sie haben vielmehr organisatorische Gründe und entstehen aufgrund unvorhergesehener Störungen, die sich wechselseitig verstärken und zu einem Versagen des Gesamtsystems führen. Ausschlaggebend hierfür sind „unerwartete Interaktionen“ zwischen Teilen, Komponenten und Subsystemen, die in der Systemarchitektur nicht vorgesehen und erst im Nachhinein beschreibbar sind.
 
        Perrow beschäftigte sich im Wesentlichen mit technischen Risikosystemen, die zumeist klar abgegrenzt und in ihrer Uneindeutigkeit organisatorisch eindeutig beschreibbar sind. Anders akzentuiert ist demgegenüber der 2003 vorgestellte Ansatz der OECD in ihrem Projekt „Emerging Systemic Risks in the 21st Century“.09 Dieses arbeitet mit der Vermutung, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Eintretens katastrophaler Ereignisse grundsätzlich erhöht hat und dies zu einer Gefährdung grundlegender gesellschaftlicher Teilsysteme führt. Der damit verknüpfte Begriff des „systemischen Risikos“ ist primär gesellschaftlich akzentuiert, bleibt aber ansonsten eher vage und offen: „A systemic risk“, so heißt es dort, „is one that affects the systems on which society depends – health, transport, environment, telecommunications, etc.“10 15 Jahre später liest sich das an anderer Stelle dann wie folgt: „Systemische Risiken bezeichnen die Möglichkeit, dass ein katastrophales Ereignis die lebenswichtigen Systeme, auf denen unsere Gesellschaft beruht, in Mitleidenschaft zieht.“11
 
        Hier wie dort bleibt freilich unklar, welche Systeme genau betroffen sind und warum diese jenseits des katastrophalen Outputs als Risikosysteme beschrieben werden sollen. Präziser waren demgegenüber Ortwin Renn und seine Kolleginnen und Kollegen, die vier Jahre später folgende Definition präsentierten: „Systematische Risiken beziehen sich somit auf hochgradig vernetzte Problemzusammenhänge mit schwer abschätzbaren Breiten- und Langzeitwirkungen, deren Beschreibung, Bewertung und Bewältigung mit erheblichen Wissens- und Bewertungsproblemen verbunden sind.“12 Vier Merkmale charakterisieren derartige Systeme: Entgrenzung, Komplexität, Unsicherheit und Ambiguität.13
 
        Demnach zeichnen sich systemische Risiken zunächst – hier knüpfen Renn et al. an Ulrich Beck14 an – durch eine „Entgrenzung in Zeit, Raum und Schadenskategorie“ aus.15 Waren die alten, einfachen Risiken zeitlich, lokal und finanziell begrenzt, so gilt das für die neuen, systemischen nicht. Zweitens haben wir es mit einem hohen Maß an Komplexität zu tun. Dieses Stichwort knüpft weniger an Perrow an, der Komplexität als „Tendenz zu unvorhergesehenen (…) Interaktionen zwischen Betriebsstörungen oder -ausfällen“ bestimmt hatte.16 Stattdessen verweisen Renn et al. darauf, dass systemische Risiken zumeist nicht durch lineare Modelle von Ursache- und Wirkungsketten beschreibbar sind, sondern eher stochastischen und chaotischen Wirkungsbeziehungen folgen. Zugleich sind sie eng vernetzt mit anderen Risiken. Als Folge der hohen Komplexität ist bei systemischen Risiken drittens zugleich ein „hohes Maß an Unsicherheit“ zu konstatieren.17 Zwar sind Risiken grundsätzlich unsicher. Aber wie das Beispiel der Kfz-Versicherung zeigt, lassen sich einfache Risikosysteme wie das Autofahren in ihren Schadenspotenzialen ganz gut kalkulieren. Bei komplexen Systemen mit einem großen Potenzial an unerwarteten Interaktionen hingegen machen sich potenziell unentdeckte Risikofaktoren und das Problem des „Restrisikos“ weit stärker bemerkbar. Viertens schließlich zeichnen sich systemische Risiken durch ein „hohes Maß an Ambiguität“ aus.18 Die Ambiguität oder Mehrdeutigkeit bezieht sich nicht auf die Frage der Wahrscheinlichkeit von Schäden und deren Höhe. Stattdessen geht es um die „Variabilität von Risikointerpretationen“.19 Denn im gesellschaftlichen Diskurs werden Risiken auch jenseits und vorab der klassischen Risikoformel unterschiedlich interpretiert und bewertet, wobei die Differenzen steigen, je höher Komplexität, Unsicherheit und die Entgrenzung des Outputs ausfallen.
 
        VULNERABILITÄT UND RESILIENZ
 
        Zwar sind die genannten vier Merkmale in der Folgezeit kaum weiter diskutiert und entwickelt worden. Aber auch wenn das Verhältnis von Handlungs- und Systemaspekten des Risikos systematisch nach wie vor eher ungeklärt ist, macht sich die Erfahrung der neuen Risiken und ihrer Komplexität auch bei der Diskussion um die Risikoformel bemerkbar. Spätestens seit „Tschernobyl“ und „9/11“ hat die klassische Risikoformel in mancherlei Hinsicht an Bedeutung verloren. Zwar ist ihre Relevanz in den traditionellen Anwendungsgebieten (wie bei der Bestimmung von Kfz-Schäden) unverändert. Aber sie taugt nicht unbedingt zum Umgang mit den damit nicht erfassbaren Unsicherheiten. Dies ist insbesondere in der sogenannten Desaster-Forschung („Disaster Research“) zum Thema geworden, die sich mit Katastrophen, also außergewöhnlichen Schadensereignissen beschäftigt. Diese werden zunehmend als ein Risikofolgenproblem beschrieben, auch wenn sie mit der Formel „Schadenshöhe x Eintrittswahrscheinlichkeit“ kaum zureichend begriffen werden können.
 
        Vor allem zwei Punkte sind hier neu: Zum einen rückt nach und durch „9/11“ das Moment der Vulnerabilität in den Vordergrund. Während Perrow stets betont hatte, dass sich „normal accidents“ vor allem aus unerwarteten Interaktionen im „Normalbetrieb“ ergäben, deuten „Vulnerabilität“ oder „Verwundbarkeit“ auf extern verursachte Probleme, die heute eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie die immanenten Schwierigkeiten. Zum anderen zeichnet sich ein Wechsel bei den Perspektiven zur Risikobewältigung ab: Während sich das klassische Risikoassessment an der Idee eines „Nullrisikos“ orientierte, also an der Vorstellung, dass bei einer Berücksichtigung aller Faktoren Negativereignisse komplett verhindert werden könnten, setzt sich mittlerweile die Einsicht durch, dass dies nicht möglich ist. Denn wie die empirische Erfahrung zeigt, lassen sich nicht alle Risikofaktoren erfassen, geschweige denn vollständig kontrollieren. Es bleibt vielmehr stets ein Restrisiko. An die Stelle des Ideals einer stetigen Erhöhung des Sicherheitsniveaus tritt daher ein anderes Konzept, nämlich das der „Resilienz“, das seit der Jahrtausendwende eine ungeahnte Karriere erfahren hat. Resilienz bedeutet Widerstandskraft oder Belastbarkeit.20 Steht dieser Aspekt im Zentrum, so geht es nicht um eine möglichst vollständige Beseitigung von Risikofaktoren. Stattdessen bedeutet Risikobewältigung die Herstellung von Widerständigkeit gegenüber Negativereignissen, die sich nicht vermeiden lassen, sondern mit denen jederzeit gerechnet und umgegangen werden muss.
 
        NEUE RISIKOFORMEL?
 
        Die Stichworte „Vulnerabilität“ und „Resilienz“ haben sich auch in neueren Ansätzen für eine Risikoformel niedergeschlagen. So ist im Kontext der „United Nations International Strategy for Disaster Reduction“ (UNISDR) eine Formulierung entstanden, die Risiko als eine komplexe Kombination aus Gefährdung, Verwundbarkeit und Bewältigungskapazität begreift. Stärker am klassischen Modell orientiert ist eine Formel aus dem Bereich der Finanzmarktforschung, die unter Risiken ein Produkt aus Gefährdung, Verwundbarkeit und Schadenshöhe versteht.21 Vulnerabilität wird hier, im Unterschied zur Eintrittswahrscheinlichkeit, als aktiv beeinflussbar begriffen. So kann die Gefahr, durch Regen nass zu werden, durch die Mitnahme eines Regenschirms erheblich reduziert werden. Zwar verändert der Regenschirm die Eintrittswahrscheinlichkeit des Regens in keiner Weise. Aber er erhöht die Handlungs- beziehungsweise Bewältigungsfähigkeit und damit die Resilienz.
 
        Auch wenn man über die Suche nach einer besseren Risikoformel streiten kann, so lassen die verschiedenen Versuche doch eines erkennen: Der Fortschritt der Risikoforschung führt nicht unbedingt zu mehr Eindeutigkeit und klareren Problemstellungen. Ging man noch in den 1960er Jahren davon aus, dass es durch kontinuierliche Forschung gelingen werde, immer mehr Risikofaktoren zu berücksichtigen und dementsprechend stetig mehr Sicherheit herzustellen, hat sich spätestens seit den 1980er Jahren gezeigt, dass diese Vorstellung in doppelter Hinsicht unrealistisch ist. Zum einen ist es schwierig, eine klare Hierarchie „objektiver“ Risikofaktoren zu erstellen. Zum anderen hat sich gezeigt, dass die (subjektive) Risikowahrnehmung für die Einschätzung von und den Umgang mit Unsicherheit weit wichtiger ist. Ganz abgesehen davon, dass „Risikopersönlichkeiten“ wie Kolumbus oder de Lesseps sich kaum an dem Programm einer systematischen Abarbeitung von Risikofaktoren orientiert hätten: Für den (erfolgreichen) Umgang mit Risiken ist deren Wahrnehmung und soziale Konstruktion letztlich von entscheidender Bedeutung. Hier hat die einschlägige Forschung gezeigt, dass Unsicherheiten, die freiwillig und aktiv eingegangen und als noch handhabbar eingeschätzt werden, weit eher akzeptabel (wenn nicht gar reizvoll) erscheinen als von außen aufgezwungene Unsicherheiten. Die Bedeutung der Risikowahrnehmung22 hat schließlich auch dazu geführt, dass Risikoprobleme in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend neu, nämlich zunächst und vor allem als Wahrnehmungs- und Kommunikationsproblem, diskutiert wurden.
 
        Das ist keineswegs überraschend. Denn als handlungs- und entscheidungsbezogene Unsicherheiten sind Risiken eben nicht subjektunabhängig (und in diesem Sinne „objektiv“) bestimmbar. Gerade weil wir in einer Welt leben, in der Unsicherheiten als handlungs- und entscheidungsbezogen erlebt werden, geht es immer stärker um die Risikokommunikation, also um die Frage, welche Unsicherheiten für entscheidend und beeinflussbar gehalten werden. Oder anders ausgedrückt: In einer Welt, die zu einer „Weltrisikogesellschaft“ geworden ist,23 tritt an die Stelle der „objektiven“ Risikoanalyse zunehmend die Frage, welche Unsicherheiten wie und mit welchen Mitteln vorrangig bearbeitet werden können und müssen. Zu dieser Frage gibt es noch kaum systematische Antworten, wohl aber einen verstärkten Diskussionsbedarf – und ein Bewusstsein dafür, dass die Risikofrage unablässig an Bedeutung gewinnt.
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        REDEN ÜBER RISIKEN
 
        Risikokommunikation in krisenhaften Zeiten
 
        Juliana Raupp
 
        Geht es darum, Menschen vom Nutzen einer Schutzimpfung zu überzeugen, sie aufzufordern, Vorsorgemaßnahmen gegen Extremwetterereignisse zu treffen oder angesichts befürchteter Versorgungsengpässe auf Hamsterkäufe zu verzichten, ist die erhoffte Lösung stets sehr ähnlich: Der „richtigen“ Kommunikation wird eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Wenn nur „richtig“ kommuniziert werde, so die landläufige Annahme, würden sich die Menschen auch „richtig“ verhalten.
 
        Die Forschung zur Risikokommunikation kreist ebenfalls um diese Frage: Wie kann eine gute und angemessene Risikokommunikation aussehen? Dabei werden viele Faktoren untersucht, von denen eine gelingende Risikokommunikation abhängt. Zu diesen gehören Faktoren aufseiten der Rezipient:innen und der Kommunikator:innen, die Botschaften selbst und die Kontextbedingungen. Nicht zuletzt hängt das Gelingen der Risikokommunikation davon ab, dass im Vorfeld klar sein muss, was unter „Gelingen“ überhaupt verstanden werden soll. Ist das Ziel der Kommunikationsmaßnahme die Bereitstellung von Informationen, um Menschen in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen? Oder soll eine Verhaltensänderung herbeigeführt werden, ohne dass die Menschen zwingend mit allen Details des Risikos vertraut gemacht werden?
 
        In der Forschung spielen aber nicht nur solche empirischen Fragen eine Rolle, sondern auch normative Anforderungen: In modernen demokratischen Gesellschaften soll auch mit Risiken und Gefährdungen auf eine transparente, demokratisch fundierte Weise umgegangen werden. Das bedeutet, dass der Umgang mit Risiken auch ein Teil des politischen Diskurses und damit Gegenstand von Auseinandersetzungen und Konflikten wird. Mit Risiken umgehen zu müssen, kann schnell zu Krisensituationen führen. Deshalb ist es sinnvoll, Risikokommunikation und Krisenkommunikation zusammenzudenken. Zudem hat sich auch das Verständnis von Krisen und Krisenkommunikation verändert. Als Krisen werden nicht länger nur zeitlich klar abgrenzbare Ereignisse verstanden und Krisenkommunikation nicht nur als Reaktion auf diese Ereignisse. Vielmehr nähern sich vor dem Hintergrund eines neuen Verständnisses systemischer Risiken einerseits und schleichender Krisen andererseits auch die Risiko- und die Krisenkommunikation einander an. Im Folgenden werden Risiko- und Krisenkommunikation daher als zwei analytisch distinkte, aber faktisch aufeinander bezogene Formen der strategischen Kommunikation betrachtet. Zunächst werden Risiko- und Krisenkommunikation getrennt voneinander erläutert, sodann aufeinander bezogen und verschiedene Praxis- und Forschungsfelder umrissen. Eine Diskussion über die Entwicklung der Risiko- und Krisenkommunikation in einer vernetzten Öffentlichkeit schließt den Beitrag ab.
 
        RISIKOKOMMUNIKATION
 
        Ein Risiko zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass es von Unsicherheiten umgeben ist. Man weiß nicht, ob und wann ein riskantes Ereignis eintritt, welches Ausmaß es annehmen und welche Folgen es haben wird. Mithilfe statistischer Verfahren und computergestützter Modellierungen wird in der professionellen Risikobewertung – etwa bei Banken und Versicherungen – versucht, das Verhältnis von Eintrittswahrscheinlichkeit zum möglichen Schadensausmaß eines Ereignisses zu berechnen, um ein Risiko einzuschätzen. Doch die meisten Menschen nehmen Risiken subjektiv wahr, abhängig von der jeweiligen Lebenssituation und den eigenen Erfahrungen. Und diese Wahrnehmung ist, den Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie zufolge, verzerrt: So neigen Menschen dazu, alltägliche Risiken zu unterschätzen und Risiken, die selten eintreten, zu überschätzen. Auch soziale und kulturelle Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von und den Umgang mit Risiken. Hinzu kommt, dass Risiken immer an menschliche Entscheidungen gebunden sind, worauf schon Niklas Luhmann mit der Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr hingewiesen hat. Gefahren sind immer vorhanden, sie sind gewissermaßen eine ontologische Konstante, aber es hängt von riskanten menschlichen Entscheidungen ab, ob und welche Schäden eintreten.01
 
        Diese Entscheidungsgebundenheit von Risiken wirft die Frage nach dem Geltungsraum der Entscheidung auf: Entscheide ich nur für mich, ob ich bereit bin, ein Risiko einzugehen, oder sind von einer Entscheidung auch andere, möglicherweise viele Menschen betroffen? Wie ein Risiko wahrgenommen wird, hängt auch davon ab, ob Menschen die riskante Entscheidung nachvollziehen können. Für die Kommunikation von Risiken bedeutet das, unterschiedlichen Handlungsspielräumen, möglichen Ängsten und Vorbehalten sowie subjektiv und kollektiv unterschiedlichen Wahrnehmungen Rechnung zu tragen. Das Wissen darum, wie Risiken wahrgenommen werden, ist demzufolge die wichtigste Grundlage für die Entwicklung und Anwendung von Risikokommunikationsstrategien.
 
        Als Forschungsfeld hat sich Risikokommunikation vor allem im Zusammenhang mit den Risiken der Kernenergie und anderen technologischen und umweltbezogenen Risiken entwickelt. 1986, im gleichen Jahr, in dem sich das Reaktorunglück in Tschernobyl ereignete, erschien Ulrich Becks Buch „Risikogesellschaft“.02 Beck skizzierte hierin ökologische und technologische Risiken, beispielsweise der Gentechnologie, die unsichtbar und schwer greifbar seien und gleichzeitig zu gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, Kontroversen und Konflikten führten. Unter dem Eindruck dieser Art von Risiken wurde Risikokommunikation vor allem als Akt der Information und der Aufklärung gesehen, oft mit dem Ziel, zur Akzeptanz von Risiken beizutragen. Das Verhältnis der beiden benachbarten Forschungsfelder Risikowahrnehmung und Risikokommunikation wurde in der Literatur mit jenem zwischen Dr. Jekyll und Mister Hyde verglichen: „Dr. Jekyll“ – die Risikowahrnehmung – trifft auf „Mister Hyde“ – die Risikokommunikation. Während die intuitive Risikowahrnehmung nach dem gegenwärtigen Zeitgeist zum „Reich des Guten“ gehört, steht die Risikokommunikation immer unter dem Verdacht, Gebrauchswaffe zur Manipulation der Öffentlichkeit zu sein – sozusagen ein Akzeptanzbeschaffer für „schlechte Risiken“.03
 
        Verschiedene Ansätze bieten Erklärungen für die Unterschiede in der Risikowahrnehmung und damit Anhaltspunkte für die Risikokommunikation. Das interdisziplinäre „Social Amplification of Risk“-Modell (SARF) etwa beschreibt, ausgehend von einem Prozessmodell der Risikobearbeitung, verschiedene Faktoren, „Verstärkerstationen“ genannt, die die Risikowahrnehmung beeinflussen.04 Zu diesen Faktoren gehören neben der Politik und den Interessengruppen auch die Medien. Für die Risikokommunikation besteht der Beitrag von SARF darin, auf die Rolle der Medien sowie auf die Bedeutung von Vertrauen in die Informationsquellen aufmerksam gemacht zu haben. Allerdings ist aus der Medienwirkungsforschung bekannt, dass die Wirkung medialer Berichterstattung nicht nur von den Inhalten, sondern auch vom Medienangebot, der Mediennutzung und den Prädispositionen der Rezipient:innen abhängt. Auch dem SARF-Modell liegt die Annahme zugrunde, dass es eine objektiv gültige Risikoabschätzung gibt – und das Problem im öffentlichen und medialen Umgang mit Risiken liegt, der zu einer verzerrten Wahrnehmung führt.
 
        In neueren Ansätzen zur Risikokommunikation finden sich immer noch die Elemente Information und Aufklärung. Im Unterschied zu früheren Ansätzen wird aber stärker eine aktive Einbindung der Betroffenen in die Risikobewertung gefordert.05 Partizipation und das sogenannte Stakeholder Involvement, also die aktive Einbindung von Anspruchsgruppen, haben als Zielvorstellungen der Risikokommunikation mittlerweile in Deutschland und international Eingang in die Kommunikation gefunden, etwa in die von Behörden.06 Risikokommunikation wird als ein kontinuierlicher, zweiseitiger, interaktiver und partizipativer Prozess beschrieben, in dem die Information und Aufklärung über Risiken von zentraler Bedeutung ist.07 Uneinigkeit besteht jedoch darüber, wie groß der tatsächliche Einfluss der Anspruchsgruppen sein soll: Sollen Stakeholder lediglich über bereits getroffene Risikoentscheidungen informiert werden, oder sollen sie auch in den Prozess der Entscheidungsfindung eingebunden werden?
 
        KRISENKOMMUNIKATION
 
        Im Unterschied zur Risikokommunikation bezieht sich Krisenkommunikation auf ein Ereignis, das bereits eingetreten ist. Da sich krisenhafte Ereignisse nach ihrer Reichweite unterscheiden, von begrenzten Skandalen und Gerüchten bis hin zu großflächigen Katastrophen, gibt es auch unterschiedliche Definitionen von Krisen. Gemeinsam ist den meisten Krisendefinitionen jedoch, dass Krisen als unerwartete Ereignisse mit meist (wenn auch nicht ausschließlich) negativen Folgen gesehen werden. Von einer Krise kann etwa dann gesprochen werden, wenn „eine Gemeinschaft von Menschen, eine Organisation, eine Stadt oder eine Nation eine ernsthafte Bedrohung ihrer Grundstrukturen oder der grundlegenden Werte und Normen ihres sozialen Systems wahrnimmt, die unter Zeitdruck und Unsicherheit kritische Entscheidungen erfordert“.08
 
        Die Wurzeln der Krisenkommunikation als akademische Disziplin liegen in den USA. In den 1980er Jahren begann sich die Krisenkommunikationsforschung dafür zu interessieren, wie Unternehmen oder Politiker:innen, die in eine Krise geraten sind, strategisch kommunizieren.09 Anhand von Fallstudien wurde unter anderem untersucht, mit welchen rhetorischen Strategien Personen oder Organisationen, denen Fehlverhalten vorgeworfen wurde, ihr Image wiederherzustellen versuchten.10
 
        Rhetorische Strategien stehen auch im Mittelpunkt der „Situational Crisis Communication Theory“ (SCCT) von Timothy Coombs.11 Mithilfe experimenteller Untersuchungen analysierte Coombs den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Krisentypen, dem Einsatz verschiedener rhetorischer Strategien und der Zuschreibung von Verantwortung der Stakeholder gegenüber dem Akteur, der in eine Krise geraten war. Krisentypen werden in der SCCT nach dem Grad der Verantwortung unterschieden: Liegt der Krise menschliches Fehlverhalten zugrunde, womöglich gar Fahrlässigkeit oder böse Absicht, oder handelt es sich um Geschehnisse wie etwa Extremwetterereignisse, die sich nicht unmittelbar auf einzelne Verursacher zurückführen lassen? Krisenreaktionsstrategien umfassen Leugnen und Schuldzuweisungen, das Herunterspielen der Krise, aber auch die Verantwortungsübernahme und Entschuldigung. Eine der wichtigsten anwendungsbezogenen Erkenntnisse der SCCT, aber auch anderer Ansätze der Krisenkommunikation, lautet, dass im Krisenfall zwar grundsätzliche Regeln erfolgreicher strategischer Kommunikation zu beachten sind, die Krisenkommunikation aber vor allem dem Krisentyp und der jeweiligen Krisensituation angepasst sein muss. Auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle: Geht es zu Beginn einer Unfallkrise etwa darum, umfassend zu informieren, um weiteren Schaden abzuwenden, sind in späteren Krisenphasen Aufklärung und Entschuldigung angebracht.
 
        VERSCHRÄNKUNGEN
 
        Risiko- und Krisenkommunikation haben also unterschiedliche Ausprägungen, und beide Forschungsfelder stehen auch in unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen. Dennoch spricht vieles dafür, Risiko- und Krisenkommunikation zusammenzudenken. Aus kommunikationsbezogener Sicht ist Risiken und Krisen gemeinsam, dass es sich um wahrnehmungsabhängige Phänomene handelt. Kommunikation und Wahrnehmung sind eng miteinander verbunden, ebenso Kommunikation und Management. Für die Risiko- und Krisenkommunikation bedeutet das, dass beide eng mit dem Management von Risiken beziehungsweise Krisen verbunden sind. Denn die öffentliche Wahrnehmung eines Risikos oder einer Krise verändert sich auch abhängig davon, wie öffentlich darüber kommuniziert wird. Risikomanagement und Risikokommunikation sind mit dem Krisenmanagement und der Krisenkommunikation dynamisch und auf eine zirkuläre Weise miteinander verschränkt. Das gilt umso mehr für neuere Risiken und Krisen, die sich durch ein hohes Maß an Komplexität auszeichnen.
 
        Aus einer prozessorientierten Perspektive lässt sich ein Risiko in der Prä-Krisenphase verorten. Werden Risiken in dieser Phase nicht wahrgenommen, dann kann aus einem unbeobachteten Risiko schnell eine Krise werden. „A crisis is a risk manifested“, wie es in der Krisenkommunikation heißt.12 Um auf potenzielle Krisen vorbereitet zu sein, haben viele Organisationen, seien es Unternehmen, Ministerien oder Behörden, als Teil ihres Risikomanagements Frühwarnsysteme und Trainingsroutinen etabliert. Zu einem präventiven Risikomanagement gehört schließlich auch das Wissen, dass sich Krisensituationen nicht verhindern, wohl aber bewältigen lassen. Das schließt im Idealfall auch das Lernen aus der Krise in der Post-Krisenphase ein, wodurch wiederum Erkenntnisse für eine Verbesserung des Frühwarnsystems gewonnen werden können.
 
        BEREICHE
 
        Risiken und Krisen treten in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen auf. Grundsätzlich lassen sich drei Teilbereiche des Krisenmanagements unterscheiden: unternehmensbezogenes, politisches und öffentliches.13 Diese Systematisierung ist auch gut geeignet, um die Felder der Risiko- und Krisenkommunikation zu strukturieren:
 
         
          	Unternehmensbezogene Risiko- und Krisenkommunikation zielt darauf ab, Schaden von dem Unternehmen und von potenziell betroffenen Stakeholdern abzuwenden und die Reputation einer Firma oder einer Marke, den sogenannten immateriellen Unternehmenswert, zu schützen oder, im Krisenfall, wiederherzustellen. Dazu ist strategische Kommunikation mit den relevanten Stakeholdern, bei börsennotierten Unternehmen auch mit den Anteilseignern, erforderlich. Die Forschung richtete sich hier in der Vergangenheit vor allem auf Großunternehmen und „Hochzuverlässigkeitsorganisationen“14 wie etwa Chemieunternehmen, Kernkraftwerksbetreiber oder Unternehmen der Luftfahrtindustrie. In solchen Unternehmen haben die Krisenprävention und das unternehmerische Krisenmanagement einen hohen Stellenwert. Instrumente der präventiven Krisenkommunikation sind das „Issue Monitoring“, also die Beobachtung und Messung von Themen im öffentlichen Diskurs als Teil des Frühwarnsystems, sowie die Ermöglichung einer organisationsinternen Fehlerkultur. In der Forschung zur unternehmensbezogenen Krisenkommunikation dominieren zudem Ansätze, die sich mit der kommunikativen Krisenbewältigung und mit Krisenresponsestrategien beschäftigen (beispielsweise die oben genannte SCCT). Vor allem, wenn die Krise durch das Unternehmen selbst ausgelöst wurde (etwa durch Missmanagement oder Fehlproduktionen), wird in der Literatur empfohlen, dass das verursachende Unternehmen hierfür Verantwortung übernimmt, sich bei den Betroffenen entschuldigt und gegebenenfalls eine Entschädigung anbietet. Zu Spannungen kommt es, wenn die Kommunikationsabteilung, wie empfohlen, proaktiv vorgehen möchte, die Rechtsabteilung aber eine Strategie der Nicht-Kommunikation („kein Kommentar“) verfolgt. Eine Herausforderung für international agierende Unternehmen besteht zudem darin, in ihrer Risiko- und Krisenkommunikation nicht nur mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch mit unterschiedlichen kulturellen Normen und Werten konfrontiert zu sein.
 
          	Der Erwerb und der Erhalt politischer Macht ist die zentrale Funktionslogik des politischen Systems. Für die politische Risiko- und Krisenkommunikation gilt, dass sie dieser Funktionslogik folgt, das heißt, sie zielt auf den Erhalt und Erwerb von Machtpositionen durch politische Akteure. Die Risiken und Krisen, um die es dabei geht, müssen nicht zwingend dem politischen System selbst entspringen. Auch eine Unternehmenskrise oder ein Hochwasser kann zu einer politischen Krise werden, wenn es Akteure gibt, die ein Interesse daran haben, diese Krise zu instrumentalisieren. Politische Krisenkommunikation bezieht sich also sowohl auf politische Krisen im engeren Sinne als auch auf Krisen, die in ihrem Verlauf politisiert werden. Nur im Bereich des politischen Krisenmanagements gibt es das Phänomen, dass Krisen absichtlich „herbeigeredet“ werden.15 In der Forschung hat sich dafür der Begriff der Krisenausbeutung (crisis exploitation) etabliert, einhergehend mit einem sogenannten Blame Game, also dem Zuschieben von Verantwortung auf die gegnerische Seite, um selbst von der Krise zu profitieren oder zumindest nicht von ihr in Mitleidenschaft gezogen zu werden.16 Eine Krise kann somit – je nachdem, welchem Akteur es gelingt, daraus Profit zu schlagen – eine Bedrohung darstellen oder aber eine Gelegenheitsstruktur. Die Folgen dieser Instrumentalisierung von Krisen können in einer Änderung der Politik und des Krisenmanagements bestehen, aber auch darin, dass politische Akteure beschädigt oder gestärkt werden – und nicht zuletzt darin, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik Schaden nimmt.
 
          	Die öffentliche Risiko- und Krisenkommunikation ist gemäß der hier aufgenommenen Systematisierung der umfangreichste Teilbereich. Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und die Gefahrenabwehr, aber auch die Gesundheit der Bevölkerung und die Sicherstellung des öffentlichen Gesundheitswesens, die Ernährungsvorsorge und der Schutz kritischer Infrastrukturen – dies alles sind Schutzgüter, auf die die öffentliche Risiko- und Krisenkommunikation abzielt. Dem breiten Aufgabengebiet entsprechend sind eine Vielzahl von Organisationen mit dieser Kommunikation befasst, etwa Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wie Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder das Rote Kreuz, sowie staatliche und nichtstaatliche Organisationen aus der Gesundheitsvorsorge oder dem Verbraucherschutz.17 Eines der bekanntesten Modelle der öffentlichen Risiko- und Krisenkommunikation ist das „Crisis and Emergency Risk Communication Model“ (CERC) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums. Dieses Modell wird seit über 20 Jahren wissenschaftlich begleitet und kontinuierlich weiterentwickelt, zuletzt mit Blick auf die Covid-19-Pandemie. Auf der Webseite des CDC finden sich umfangreiche Handbücher für unterschiedliche Krisenanlässe, Schulungsmaterial sowie Leitfäden für Kommunikationsverantwortliche im Bereich der öffentlichen Risiko- und Krisenkommunikation.18
 
        
 
        Trotz der Vielzahl an Handreichungen und Studienergebnissen, wie eine gelungene Risiko- und Krisenkommunikation auszusehen habe, ist täglich nicht-gelingende Kommunikation zu beobachten. Wichtige Botschaften werden nicht gehört oder missverstanden, Handlungsempfehlungen werden negiert, und Fehlinformationen verbreiten sich. Gründe hierfür sind in der Komplexität gegenwärtiger Risiken und Krisen sowie in einem dynamischen medialen und sich verändernden gesellschaftspolitischen Umfeld zu sehen.
 
        KOMMUNIKATION IN DER VERNETZTEN ÖFFENTLICHKEIT
 
        Technologische Innovationen, gesellschaftliche Erneuerungen, internationale Verflechtungen und veränderte politische Machtkonstellationen haben dazu geführt, dass sich unser Verständnis von Risiken und Krisen in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. Für gegenwärtige Risiken und Krisen werden dementsprechend neue Begriffe gesucht. Einer dieser Begriffe ist jener der „schleichenden Krise“ (creeping crisis), der unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie geprägt wurde.19 Die größte Gefahr schleichender Krisen sehen die Autoren darin, dass sie die Legitimität öffentlicher Institutionen bedrohen, und zwar nicht plötzlich, sondern allmählich, in Form einer stetigen Delegitimierung. An anderer Stelle haben die gleichen Autoren den Begriff der „grenzüberschreitenden Krise“ (transboundary crisis) eingeführt.20 Diese Krisen zeichneten sich dadurch aus, dass ihre Ursachen, Konsequenzen und auch ihr Management in vielerlei Hinsicht grenzüberschreitend seien, und zwar über nationale Grenzen, Funktionsgrenzen und Organisationsgrenzen hinweg. Ein Beispiel hierfür sehen die Autoren in der Finanzkrise der Jahre 2008/9, aber ebenso in der Covid-19-Pandemie. Aufseiten der Risikoforschung wird von einem „systemischen Risiko“ gesprochen, wenn ein Schadensereignis eine Kettenreaktion auslöst und so ein gesamtes Funktionssystem bedroht. Auch hier wird die Finanzkrise als Beispiel angeführt.21 Versuche, gegenwärtige Krisen und Risiken begrifflich neu zu fassen, verweisen auf die Komplexität der entsprechenden Steuerungs- und Kommunikationserfordernisse. Die Systematisierung unternehmerischer, politischer und öffentlicher Risiko- und Krisenkommunikation ist im Lichte dieser Komplexität zwar nicht obsolet, es wird aber deutlich, wie sehr sich bei derartigen Krisen und Risiken die Bereiche überschneiden.
 
        Nicht nur die Art der Risiken und Krisen hat sich verändert, sondern auch das kommunikative Umfeld. In einer vernetzten Online-Öffentlichkeit finden nicht länger nur professionelle Kommunikatoren (journalistische Nachrichtenmedien, politische Eliten und formale Organisationen) Gehör. Die Nutzer:innen sind nicht länger passive Rezipient:innen, sondern nehmen aktiv an der öffentlichen Diskussion über Risiken und Krisen teil und ko-konstruieren somit deren Wahrnehmung und Bewertung. Die Medienberichterstattung findet einen anderen Widerhall und wird selbst zum Treiber in der dynamischen Kommunikationsökologie. In der vernetzten Öffentlichkeit sind glaubwürdige Informationen und transparente Entscheidungen Schlüsselfaktoren im Umgang mit schweren Krisen wie der Covid-19-Pandemie, der Klimakrise oder der Krise demokratischer Institutionen. Die neue Kommunikationsökologie ermöglicht es, dass sich Menschen umfassend und schnell über Krisen und Risiken informieren und darüber austauschen können. Behörden, NGOs und politische Entscheidungsträger können sich mit ihren Botschaften direkt an potenzielle Zielgruppen wenden. Gleichzeitig wird angesichts der Fragmentierung der Öffentlichkeit in viele themenspezifische und semi-öffentliche Arenen ein integrativer öffentlicher Diskurs über den Umgang mit Krisen und Risiken immer anspruchsvoller.
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        INSTITUTIONELLES RISIKOMANAGEMENT
 
        Martin Voss
 
        Bei vielen Themen gilt, dass sich, je genauer man hinschaut, mehr und mehr entzieht, wonach man eigentlich sucht. Obwohl allenthalben vom Management von Risiken gesprochen wird, ergibt sich beim genaueren Hinsehen nur ein heillos unübersichtliches Durcheinander von zahllosen Risikokonzeptionen, Risikobewertungsverfahren oder Risikopolitiken. So gibt es zum Beispiel ein Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Das klingt, als gäbe es eine Einrichtung, die genau das verkörpert und betreibt, was hier im Folgenden beschrieben werden soll: institutionelles Risikomanagement. Tatsächlich bewertet dieses Institut aber keineswegs Risiken an sich. Sein gesetzlicher Auftrag ist die Bewertung der Risiken „von Lebens- und Futtermitteln sowie von Stoffen und Produkten als Grundlage für den gesundheitlichen Verbraucherschutz der Bundesregierung“.01 Das Umweltbundesamt (UBA) wiederum bewertet eine Reihe von Umweltrisiken,02 etwa von Chemikalien oder von Verkehr und Lärm, und folgt dabei jeweils gegenstandsbezogen spezifischen Vorgehensweisen.03 Aber es deckt damit mitnichten sämtliche Umweltrisiken ab. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) schließlich hat eine Methode zur Analyse von Risiken entwickelt, die aber keineswegs das ganze Spektrum an Risiken für die Bevölkerung bewertet. Die Methode und ihr jeweiliger Betrachtungsgegenstand sind das Resultat eines „fachlichen Austausches mit den Ländern, zahlreichen Bundesbehörden sowie Wissenschaftseinrichtungen“,04 in dessen Zuge spezifische Risiken als besonders relevant identifiziert wurden.
 
        Allein auf Bundesebene lassen sich zahllose, jeweils ganz eigenen Risikoverständnissen und Heuristiken folgende institutionelle Arrangements finden. Jedes Bundesland hat seine eigenen Ansätze und jede Organisation oder jedes private Unternehmen sowieso. Auch wenn sich die meisten dieser Einrichtungen wissenschaftlicher Methoden bedienen, bedeutet dies noch nicht, dass sie Risiken „objektiv“ bewerten würden – wenn man damit zum Ausdruck bringen will, dass die Sichtweisen und die Ergebnisse unabhängig seien von sozialen Einflussfaktoren, die das Ergebnis in die eine oder die andere Richtung beeinflussen können. Vielmehr ist schon das institutionelle Arrangement an sich Produkt dieser Einflüsse. Kurzum: Das institutionelle Risikomanagement gibt es tatsächlich gar nicht. Was es gibt, ist ein sozialhistorisch entstandenes, mal mehr, meist aber weniger bis gar nicht integriertes Sammelsurium von Bewertungsschemata und Handlungspraktiken, die mit dem Begriff „Risikomanagement“ zusammengefasst werden.
 
        RISIKOPERZEPTIONEN
 
        Risiken05 existieren nicht einfach. Risiken sind, wie alle Begriffe und Kategorien, mit denen wir die Welt begreifen, das Produkt einer Kulturgeschichte. Was wir als Risiko wahrnehmen, ist nicht einfach gegeben, sondern hängt davon ab, wie wir uns selbst und die Welt an sich erfahren und interpretieren. Ein Risiko kann in unserem Alltag im Grunde alles sein: vom Risiko, den Regenschirm im Zug zu vergessen bis zum Risiko, Opfer eines Terroranschlages zu werden. Wir bewerten Risiken ganz unterschiedlich, mal „aus dem Bauch heraus“,06 mal durch die Befragung von Ingenieuren, die sich bei ihren Berechnungen zur Wahrscheinlichkeit eines atomaren GAUs auf komplizierte wissenschaftliche Methoden berufen. Welche Heuristik am Ende die „richtige“ ist, lässt sich nicht außerhalb gesellschaftlicher Bezüge sagen. Risiko ist ein „Beziehungsbegriff“ – nur in Bezug auf etwas, nur für jemanden und nur innerhalb eines bestimmten kulturellen Rahmens „gibt“ es Risiken.
 
        Das Spektrum unserer Wahrnehmungsformen von Risiken ist ebenso schwer zu greifen wie das der auf Risiken bezogenen Maßnahmen. Anders gesagt: Wie wir Risiken „managen“, ist durchaus vielfältig. Aber unsere Art und Weise, Risiken zu beobachten und mit ihnen umzugehen, ist nicht beliebig. Was wir hier und heute in Deutschland unter „Risiko“ verstehen, hat sich über Jahrhunderte formiert.07 Ein Korpus an Aussagen darüber, wie die Welt beschaffen ist – eine Kugel, wie man heute weiß, die weniger durch das Wirken eines Gottes als vielmehr mit Naturgesetzen zu erklären ist –, bildet unseren Beobachtungs- und Erklärungsrahmen. Vorstellungen von Leben und Tod, von Vernunft und Rationalität, von Subjekt und Objekt, von Gut und Böse, Ideologien, die zu wissen vorgeben, wie der Mensch seiner Natur nach sei – all dies hat sich in endlosen, miteinander verschachtelten Debatten herausgebildet. Es hat unsere Vorstellungen davon beeinflusst, was wir fürchten, und es hat einige Bereiche hervortreten lassen, auf die bezogen sich ein institutionelles Risikomanagement entwickelt hat. Was ein Risiko ist und wie wir damit umgehen, hängt an diesen Bedingungen. Das heißt aber auch: Unter anderen Bedingungen würden wir andere Risiken sehen, Risiken anders begreifen und auch anders mit ihnen umgehen.
 
        Ob Geflüchtetenkrise 2015/2016, Coronapandemie oder das Hochwasser im Juli 2021: In immer kürzeren Abständen wird die Leistungsfähigkeit des Katastrophenschutzes in Deutschland diskutiert, und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch den Zivilschutz, die zweite Säule des Bevölkerungsschutzes in Deutschland, wieder verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt.08 Der institutionalisierte Schutz der Bevölkerung wird im Folgenden als ein Beispiel für institutionelles Risikomanagement im Allgemeinen betrachtet. Es wird zu zeigen sein, dass es dieses institutionelle Risikomanagement nur als vielschichtiges, sozial strukturiertes Arrangement, nicht aber als ein wohlgeordnetes, nach rationalen Kriterien organisiertes und integriertes Ganzes gibt – wie sehr man es sich vielleicht auch wünschen würde. Um sinnvoll darüber sprechen zu können, wie gut oder wie schlecht unser institutionelles Risikomanagement ist, ist es wichtig, sich von dem Gedanken zu befreien, dieses sei das rationale Resultat wissenschaftlicher Analysen, das sich fortwährend nur noch etwas weiter optimieren müsse. Dieser Denkrahmen hindert uns nämlich daran, die uns gefährdenden Risiken und das, was wir ihnen entgegenzusetzen haben, realistisch zu bewerten. Solange man glaubt, es gäbe bereits ein sich selbst nach und nach optimierendes Arrangement zum Management von Risiken, geraten nur die immer gleichen Antworten in den Blick. So aber gelingt es uns nicht, ganz anders gelagerte, möglicherweise sehr viel effizientere oder gar existenziell notwendige Antworten überhaupt erst in Betracht zu ziehen. Deshalb soll im Folgenden zunächst – exemplarisch anhand des Bevölkerungsschutzes – ein Blick darauf geworfen werden, wie es zu unseren heutigen Formen des Umgangs mit Risiken überhaupt kam. Anschließend wird unser heutiges institutionelles Risikomanagement strukturell analysiert, um darauf aufbauend perspektivisch zu skizzieren, wie es sich aus den tradierten Pfaden lösen und in ein zukunftsfähigeres Arrangement weiterentwickeln könnte.
 
        VOM SOZIALEN URSPRUNG DES UMGANGS MIT RISIKEN
 
        Wie also kam es zu unserem heutigen Umgang mit Risiken? Als erstes sei erwähnt, dass es bei der Entstehung institutionalisierten Risikomanagements nicht nur wenig rational, sondern insbesondere auch wenig fair zuging. An den vielschichtigen Debatten, die die Grundlage unseres Verständnisses von Risiken bilden, waren hierzulande wenigstens seit der Antike09 kaum jemals alle potenziell Betroffenen beteiligt. Meist war der größte Teil derer, die Risiken ausgesetzt waren, von diesen Verhandlungen ausgeschlossen. Gestalten konnte, wer über besondere Ressourcen (Geld, soziale Netzwerke, Prestige) verfügte, er (es waren meist nur Männer) konnte definieren, was von der Obrigkeit zum Schutze der Untertanen getan werden sollte; nur selten konnte das normale Volk hierauf wenigstens in geringem Maße Einfluss ausüben. Wer im materiellen Sinne mehr zu verlieren hatte, konnte definieren, worum sich alle, also auch die, die „nur“ das nackte Leben zu verlieren hatten, zu kümmern hatten. So ist das, was wir heute gleichsam für „natürlich“ halten, historisch gewachsen.
 
        Eine detaillierte Geschichte institutionalisierten Risikomanagements in Deutschland muss erst noch geschrieben werden. Aber es kann exemplarisch veranschaulicht werden, wie sich unsere Risikowahrnehmung herausgebildet hat und welche Antworten auf Risiken wir institutionalisiert haben. So entstanden beispielsweise die ersten „Feuerwehren“ auf Initiative reicher Römer, die Sklaven dafür abstellten, um ärmeren Bürgern im Falle eines Falles „Löschgeld“ abzupressen: Solange es keine Einigung über den zu zahlenden Betrag gab, wurde auch nicht gelöscht.10 Aber einmal in der Welt, entwickeln Lösungen mitunter eine eigene Dynamik. Nach und nach entwickelte sich eine der Allgemeinheit dienende Institution, allerdings eher als zufälliges Nebenprodukt: Denn zunächst ging es nicht einfach um den Schutz von Menschen – und schon gar nicht aller Menschen gleichermaßen – oder das Abwenden eines „objektiven“ Risikos. Erst die Idee, dass mit dem Angebot einer auch für ärmere Schichten tätigen Feuerwehr Wahlen zu gewinnen waren, führte zur ersten kostenlosen Feuerwehr.
 
        Diese sozialen, von Ungleichheit durchdrungenen, also alles andere als natürlichen Verhältnisse erklären unseren aktuellen Handlungsrahmen aber nicht vollständig. Ohne Ereignisse wie die großen Brände innerhalb der römischen Stadtmauern oder auch die verheerenden Sturmfluten an der Nordseeküste hätte sich das institutionelle Risikomanagement nicht auf diese Weise entwickelt. Und ohne die Entwicklung von Feuerlöschtechniken oder des Deichbaus sähe unser institutionelles Katastrophenrisikomanagement heute anders aus. Ereignisse und Technologieentwicklungen beeinflussten die Entwicklung des institutionalisierten Risikomanagements. Wichtig ist, nicht ausschließlich auf das Ereignis selbst, auch nicht auf die diesem ursächlich zugeschriebene und für natürlich gehaltene Gefahr zu schauen. Welche Deutungen und welche Umgangsweisen sich entwickelten, war maßgeblich nicht durch die Ereignisse, sondern durch die sozialen Verhältnisse determiniert, auf die sie trafen.
 
        Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein galten für das Denken in Bezug auf Risiken Regeln, die heute viel an regulierender Kraft verloren haben. Jahrhundertelang fand alle menschliche Furcht und Sorge ihren Bezugspunkt im Göttlichen. Was auch immer an Unglück geschah, es war Strafpredigt Gottes, zeichengebend, für welche Sünde auch immer. Alles Tun musste sich bewähren, das Abwägen „riskanter“ Handlungen hatte neben der Gefahr eines Verlustes an Gütern oder gar des Lebens zugleich auch noch das Potenzial, den lieben Gott zu erzürnen.11 Schon bevor sich spezifische Formen und Verfahren zur Bewertung von Risiken entwickelten, wurden Wagnisse eingegangen und abgewogen, auf welche Konsequenzen man sich bei einem Unterfangen einlassen wollte und was man besser bleiben ließ.12 Abwägen hieß dabei meist, nicht nur „in sich“ zu gehen, sondern sich im Sinne eines auf die Gemeinschaft ausgerichteten Ichs mit anderen zu beraten – mit der Familie, den Freunden, der Gemeinde, den Geschäftspartnern. Im Alltag hat sich daran gar nicht so viel verändert. Noch immer beraten wir uns mit unseren engsten Vertrauten, wenn es um risikobehaftete Entscheidungen geht. Aber über diesen Risikobewertungen des Alltags hat sich ein Arrangement entwickelt, das gänzlich anderen Regeln folgt und eigenen Methoden unterliegt. Wie ist es zu dieser Doppelung, oder vielleicht besser: Spaltung, in der Bewertung von Risiken gekommen?
 
        DEUTUNGS- UND HANDLUNGSWANDEL
 
        Im 18. Jahrhundert vollzog sich ein gravierender Wandel des Deutungs- und Handlungsrahmens, der nicht abrupt eintrat, sondern sich über Jahrhunderte anbahnte. Die Pest im 14. Jahrhundert, der in Europa vielleicht ein Drittel und im Gebiet des heutigen Deutschlands ein Zehntel der Bevölkerung zum Opfer gefallen war, mag für diesen Prozess eine wichtige Rolle gespielt haben. Dieses unfassbare Leid muss die Frage aufgeworfen haben, wer daran die Schuld trägt – einen Sündenbock fand man in den Juden, es kam zu den sogenannten Pestpogromen zwischen 1348 und 1351. Aber das Leid war so groß, dass auch die Vorstellung eines gerechten Gottes ins Wanken geriet. Die vom Bibeldruck beschleunigten konfessionellen Auseinandersetzungen, die schließlich in den Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) mündeten, trieben den Zweifel immer tiefer in die ständische Gesellschaft. Die Erdbebenkatastrophe von Lissabon 1755 zerstörte das damalige Zentrum der Christenheit und verschüttete die Gläubigen während der Allerheiligenmesse, ließ aber das Rotlichtviertel weitgehend in Takt. Wie konnte Gott das zulassen? Das physikotheologische Denken vermochte eine Brücke zu schlagen zwischen den radikalen Zweiflern wie etwa Voltaire und dem konservativen Klerus, der die Leibniz-Pope’sche These von der besten aller Welten13 verteidigte: Die Katastrophe, so argumentierten die Physikotheologen, sei nicht nur Strafpredigt Gottes für die generelle Sündhaftigkeit des Menschen, sondern vielmehr Aufforderung zum Handeln. Gott lässt das Leid zu, auf dass sich der Mensch seiner eigenen Verantwortung bewusst werde, die er für die göttliche Schöpfung trägt. Der damalige Außenminister Portugals, Sebastião de Mello, der spätere Marquês de Pombal, nahm sich dieser Aufgabe pragmatisch an: „Und nun?“, soll er gefragt haben. „Begrabt die Toten und ernährt die Überlebenden!“14
 
        Aus dieser Gemengelage heraus konnte sich nun der grundlegende Wandel vollziehen, der längst schon in der Luft lag. Für die Zeit der Vormoderne kann der symbolische Bezugsrahmen mit dem philosophischen Begriff der „Theodizee“ umschrieben werden. Die Kirche hatte in Allianz mit der Obrigkeit eine hegemoniale Position im Bereich der Deutungen von dem inne, was wir heute als Risiken bezeichnen würden, insbesondere von Natur und Naturgefahren. Diese wurde nun durch eine neue Allianz aus abstraktem natur- und ingenieurswissenschaftlichem Wissen und einem sich etablierenden Feld der Politik abgelöst. Vor diesem Hintergrund konnte sich der schwedische Naturforscher Carl von Linné ans Werk begeben, alle Naturerscheinungen in eine einzige große Ordnung zu bringen, befreit von allem, was den einzelnen Formen bis dato an Mystik, Erzählungen, Mehrdeutigkeiten und Transzendenz noch zugeschrieben wurde.15 So entstand in einem bis heute andauernden „Reinigungsprozess“ das, was wir nun als Natur bezeichnen, und es entstand zugleich ihr Gegenüber: die Gesellschaft und in ihr der Mensch, so wie wir ihn heute denken, als Individuum.
 
        In diesem Rahmen formierte sich das heutige Wissenschaftssystem mit seinen disziplinären Gliederungen, es konstituierten sich Verwaltungen mit ihren bürokratisch unterlegten Arbeitsteilungen, es wurden Organisationen gegründet, wie beispielsweise das Rote Kreuz, mit jeweils spezifischen Zielsetzungen. Alles, was wir derart anführen müssen, um zu verstehen, wie wir heute Risiken beobachten und wie wir uns auf Risiken beziehen, unterlag zeit- und kontextspezifischen Konstruktionsregeln. Und alles heißt: Nicht nur die lebensweltliche Sicht auf Risiken, sondern eben auch die neue wissenschaftliche Sichtweise war von Anfang an sozial und nicht objektiv-rational strukturiert. Es ist wichtig, sich dieser konstitutiven Grundlagen bewusst zu werden, bevor über Probleme des gegenwärtigen und Möglichkeiten zur Entwicklung eines zukunftsfähigen, auf Nachhaltigkeit gerichteten institutionellen Risikomanagements gesprochen werden kann. Denn die Probleme, vor denen wir heute stehen, liegen womöglich weitaus tiefer in ebendiesen sozial geprägten Strukturen begründet.
 
        INSTITUTIONELLES RISIKOMANAGEMENT IN ZEITEN EXISTENZIELLER KRISEN
 
        Was wir heute als institutionelles Risikomanagement vorfinden, ist also nicht das Produkt einer auf die Abwehr oder die Bewältigung von Risiken gerichteten wissenschaftlich-rationalen Entwicklungsstrategie, sondern das Produkt sozialer, von Ungleichheit geprägter Verhältnisse. Es ist nicht das bestmögliche Arrangement, sondern das, was die Kräfteverhältnisse hervorgebracht haben. Deshalb ist es wichtig, sich dieser tradierten Strukturen bewusst zu werden, mit ungetrübtem Blick die damit einhergehenden Verengungen zu sehen und von diesen befreit das Management von Risiken im Angesicht existenzieller Gefahren optimal zu gestalten. Wie müsste ein solch optimales institutionalisiertes Risikomanagement aussehen? Was sollte es leisten? Eine umfassende Antwort kann in diesem Beitrag nicht gegeben werden; wohl aber können Überlegungen angestellt werden, wie der Weg dorthin aussehen könnte.
 
        Im demokratischen Rechtsstaat gibt die Verfassung den Handlungsrahmen für das institutionelle Risikomanagement vor. So heißt es in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Der Staat ist zu einem effektiven Schutz der Bevölkerung verpflichtet,16 und dabei sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich (Art. 3 Absatz 1 GG). Niemand darf, so Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, „wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“. Die Bewertung von Risiken für die Bevölkerung darf sich, schon um dem Grundgesetz zu entsprechen, also weder von Partikularinteressen noch von dem Rahmen tradierter disziplinärer Sichtweisen oder behördlichen Strukturen begrenzen lassen, sondern muss an den Bedarfen einer heterogenen Bevölkerung ansetzen.
 
        Wie aber können diese oft sehr partikularen und häufig zueinander in Widerspruch stehenden Bedarfe so abgebildet werden, dass es gerechter wird? Hierzu haben Demokratien wie die unsere eine komplexe Governance entwickelt, die maßgeblich vom Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) lebt. Dieses wird durch ein System von Checks and Balances zur Aufrechterhaltung der Gewaltenkontrolle geschützt. Es findet seinen praktischen Ausdruck etwa in freien und gleichen Wahlen, aber auch in vielfältigen Formen der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Im Bereich des Managements von Risiken sind solche Verfahren jedoch kaum ausgebildet. Hier ist zuallererst anzusetzen.
 
        Gesellschaftliche Normen, Werte und Erwartungen sowie Wissensstände verändern sich, was Risiken in verändertem Licht erscheinen lässt. Risiken müssen daher fortlaufend neu – und zwar nicht nur von den Behörden und Organisationen, sondern letztlich vor allem vom Demos, von der heterogenen Bevölkerung selbst – bewertet werden. Dazu braucht es entsprechende Institutionen und Verfahren, die einen fortgesetzten Dialog über Risiken ermöglichen. Dies wiederum setzt zweierlei voraus: zum einen, dass das für solche Entscheidungsprozesse erforderliche Wissen über potenzielle Risiken (was nicht nur die wissenschaftlich identifizierten, sondern auch die von der Gesellschaft selbst wahrgenommenen Risiken umfasst) und die zu ihrer Abwehr notwendigen und vorhandenen Ressourcen vorliegt und transparent ist; zum anderen setzt es voraus, dass dieses Wissen so aufbereitet wird, dass es nicht bloß theoretisch, sondern ganz praktisch zugänglich ist. Es muss also aktiv vermittelt werden. Ohne dieses Wissen ist nicht zu erwarten, dass Bürgerinnen und Bürger von sich aus kritisch beobachten, welche politischen oder auch wirtschaftlichen Entscheidungen zu einer zunehmenden Gefährdung ihrer selbst führen könnten. Und ohne dieses Wissen ist ihnen auch nicht vermittelbar, dass sie selbst Schutzmaßnahmen ergreifen sollten, weil ihre individuelle Resilienz im Falle einer schweren Katastrophe oder eines Krieges die wichtigste Ressource überhaupt bildet. Eine Gesellschaft, die nicht über Risiken und Ressourcen zur Risikoprävention beziehungsweise zum Risikomanagement kommuniziert, kann kein institutionelles Risikomanagement entwickeln, das nachhaltig und zukunftsgerichtet auf die Bedarfe der Gesellschaft gerichtet ist, sondern muss zwangsläufig im Rahmen von historisch geronnenen, von machtvolleren Partikularinteressen strukturierten Sichtweisen verbleiben.
 
        Kommunikation an sich ist schon überaus anspruchsvoll, die Kommunikation über Risiken ist aber noch einmal anspruchsvoller. Moderne, arbeitsteilig ausdifferenzierte und auf betriebswirtschaftliche Effizienz „optimierte“ Bürokratien und Verwaltungen können mit der Komplexität von Risiken nur schwer umgehen. Sie haben es im Zuge der politisch-ideologisch gewollten „Verschlankung des Staates“ und mit dem Verweis auf die vermeintlich alles regelnden Kräfte des Marktes über Jahrzehnte vernachlässigt, der realen Risikoentwicklung mit dem Aufbau entsprechender Komplexitätskontrollkapazitäten zu begegnen. Entsprechend sind neue institutionelle und personelle Kompetenzen zu entwickeln, die den Aufbau solcher Kontrollkapazitäten überhaupt erst ermöglichen.17
 
        Grundlegend dafür ist die kommunikative Entwicklung eines Bewusstseins für das Entstehen und für die Verringerung von vernetzten Risiken. Den Menschen heute und zukünftig existenziell gefährdende Risiken treten nur in Ausnahmefällen isoliert auf, meist sind sie komplex mit vielfältigen Prozessen verwoben. Weder haben sie in den meisten Fällen eine identifizierbare alleinige Ursache, noch sind ihre Konsequenzen determiniert. Schon deshalb braucht es eine Haltung beziehungsweise eine „Kultur“ und entsprechend daraufhin ausgebildete Kräfte, die in der Lage sind, das Entstehen von Risiken in der Wechselwirkung so unterschiedlicher Bereiche wie etwa der Landwirtschaft, dem Wohnungsbau, der Technologieentwicklung, der Energieversorgung, der globalen Verflechtung von Lieferketten, außenpolitischen Beziehungen und anderem mehr unter sich dynamisch verändernden gesellschaftlichen Bedingungen zu bewerten. Solche „Komplexitätskompetenz“ erwächst in versäulten, disziplinären Strukturen und nicht miteinander kommunizierenden Ressorts aber nicht von alleine, sondern sie muss grundlegend geschaffen werden. Es braucht nicht zuletzt viel Erfahrung in vielen verschiedenen, miteinander vielleicht nur auf den zweiten Blick erkennbar zusammenhängenden Bereichen. Entsprechend bedarf es auch dafür geeigneter institutioneller Arbeitsbedingungen: der Freiheit, über den Tellerrand blicken zu dürfen; Ressourcen, um sich über viele Jahre mit großen Teams an spezifischen Themenfeldern abarbeiten zu können; Publikationsorgane, die komplexe Analysen abzudrucken bereit sind, obwohl ihnen vielleicht die empirische Evidenz fehlt, weil ja gerade bislang nicht Beobachtetes berücksichtigt werden soll. Und es bräuchte unternehmerische Verantwortung sowie eine Öffentlichkeit, die sich in entsprechend zu entwickelnden und anzubietenden Formaten engagiert, sich in diese Prozesse mit hineinbegibt, sich aktiv beteiligt und selbst zur Entwicklung einer gesamtgesellschaftlichen Risikokultur beiträgt. Problematisch und undemokratisch wäre es hingegen, solche Prozesse der kollektiven Risikobewertung von vornherein mit dem Argument knapper Mittel zu beschneiden. Im Vordergrund sollte die Frage stehen, welchen Schutz die Gesellschaft will und braucht – um dann erst in einem zweiten Schritt danach zu fragen, welchen Preis sie dafür zu zahlen bereit ist.
 
        Noch vor wenigen Jahren galt als Alarmist, wer vor dem gleichzeitigen Auftreten gesellschaftspolitischer Verwerfungen, einer Pandemie, einem Hochwasser und einem (realistischer werdenden) Zivilschutzfall gewarnt hätte. Von „Integriertem Allgefahrenmanagement“ oder „Multi-Risikomanagement“ spricht man neuerdings aber nicht mehr nur in der Forschung. Ziel müsse es sein, so ist es etwa in dem sogenannten Sendai-Rahmenprogramm der Vereinten Nationen zur Reduktion von Katastrophenrisiken18 formuliert, die vielfach miteinander verwobenen Kausalketten und Kaskaden von vielfältigen (Katastrophen-)Risiken auch in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension zu beobachten. Bislang ist die Bewertung von Risiken jedoch institutionell gänzlich auf Einzelrisiken ausgerichtet, und sie ist statisch angelegt: Was einmal als Risiko identifiziert wurde, wird kaum einer weiteren Bewertung unterzogen. Dass die Folgen technischer Entwicklungen aber zum Beispiel kaskadierende, in zunächst gar nicht bedachte gesellschaftliche Sphären hineinwirkende Effekte haben können, dass die Auswirkungen von Risikoentscheidungen hierzulande vielleicht positive, in anderen Weltregionen aber möglicherweise negative Folgen haben können, all diese komplexeren Effekte finden bislang keine nennenswerte systematische Berücksichtigung. Das institutionelle Risikomanagement muss gleichsam selbst dynamisch und systemisch werden, also die Kompetenz entfalten, sich im Prozess entwickelnde Effekte zu beobachten und sie reflexiv in die fortlaufend zu revidierenden Risikobewertungen einzubeziehen.
 
        Ein derart aus der Gesellschaft heraus entwickeltes Risikomanagement könnte zu gänzlich anderen Antworten gelangen. Wo bislang kaum etwas anderes in den Blick geraten kann als Technik, würden vielleicht strukturelle gesellschaftliche Faktoren in den Vordergrund rücken: Pufferkapazitäten, Flexibilitäten, Handlungs- und Gestaltungsfreiheiten; eine grundlegende soziale Absicherung, die alle Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, weiter in die Zukunft zu denken; Lebensqualität anstelle von Wachstum als Leitidee; Maßnahmen, die auf den Erhalt beziehungsweise den Ausbau von Vertrauen und Solidarität zielen – all dies könnte zum Dreh- und Angelpunkt des Risikomanagements werden.
 
        Ziel dieses Beitrages war nicht die Ausformulierung eines idealen institutionellen Risikomanagements. Ziel war es vielmehr, die Sichtweise auf das institutionelle Risikomanagement zu weiten, damit neue Handlungsoptionen in den Blick geraten. Angesichts einander überlagernder existenzieller Risiken mit gänzlich offenem Ausgang erscheint dies wichtiger denn je.
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        ESSAY
 
        PSYCHOLOGIE DES RISIKOS
 
        Warum eine freie Gesellschaft risikokompetente Bürger braucht
 
        Gerd Gigerenzer
 
        Erinnern Sie sich an den Vulkanausbruch auf Island mit seiner Aschewolke? Die Immobilienkrise? Was ist mit dem Rinderwahnsinn? Jede neue Krise macht uns Sorge, bis wir sie vergessen und uns wegen der nächsten sorgen. Viele von uns saßen in überfüllten Flughäfen fest, sahen sich durch wertlos gewordene Pensionsfonds ruiniert oder hatten Angst davor, sich ein saftiges Steak schmecken zu lassen. Wenn etwas schiefgeht, erzählt man uns, künftige Krisen ließen sich durch bessere Technik, mehr Gesetze oder aufwendigere Bürokratie verhindern. Wie können wir uns vor der nächsten Finanzkrise schützen? Strengere Vorschriften, kleinere Banken und bessere Berater. Wie können wir uns vor der Bedrohung durch den Terrorismus schützen? Größeres Polizeiaufgebot, Ganzkörperscanner, weitere Einschränkung der individuellen Freiheit. Was können wir gegen die Kostenexplosion im Gesundheitswesen tun? Steuererhöhungen, Rationalisierung, bessere Genmarker. Ein Punkt fehlt auf dieser Liste: der risikokompetente Bürger. Das hat einen Grund.
 
        SIND MENSCHEN (ZU) DUMM?
 
        „Menschen sind fehlbar: faul, dumm, gierig und schwach“, hieß es einst im „Economist“.01 Es heißt, wir seien irrationale Sklaven unserer Marotten und Begierden, süchtig nach Sex, Nikotin und elektronischen Spielzeugen. 20-Jährige kleben beim Autofahren an ihren Handys, ohne sich klarzumachen, dass sie damit ihre Reaktionszeit auf die eines 70-Jährigen verlangsamen. Ein Fünftel der Amerikaner glaubt, dass sie zu dem bestverdienenden 1 Prozent der Bevölkerung gehören, und noch einmal so viele glauben, dass sie demnächst zu dieser Gruppe zählen werden. Banker haben eine geringe Meinung von der Fähigkeit der Menschen, Geld zu investieren, und mehr als ein Arzt hat mir erzählt, den meisten seiner Patienten fehle es an der nötigen Intelligenz; es sei deshalb zwecklos, ihnen Gesundheitsinformationen zu geben, die sie in den falschen Hals bekommen könnten. All das lässt darauf schließen, dass die Bezeichnung Homo sapiens („der weise Mensch“) Etikettenschwindel ist. Irgendetwas ist schiefgelaufen mit unseren Genen. Die Evolution scheint uns drittklassige geistige Software angedreht und unsere Gehirne falsch verdrahtet zu haben. Mit einem Wort: Otto Normalverbraucher braucht ständige Anleitung wie ein Kind seine Eltern. Obwohl wir in der Hightech-Welt des 21. Jahrhunderts leben, ist eine gewisse Form der Bevormundung die einzig mögliche Strategie: Schließen wir die Türen, rufen wir die Fachleute zusammen und sagen wir der Öffentlichkeit, was das Beste für sie ist. Nach dieser fatalistischen Botschaft werden Sie in diesem Beitrag vergebens suchen.02 Das Problem ist nicht einfach individuelle Dummheit, sondern das Phänomen einer risikoinkompetenten Gesellschaft.
 
        Risikointelligenz ist eine Grundvoraussetzung, um sich in einer modernen technologischen Gesellschaft zurechtzufinden. Die halsbrecherische Geschwindigkeit der technischen Entwicklung wird die Risikointelligenz im 21. Jahrhundert so unentbehrlich machen, wie es Lesen und Schreiben in früheren Jahrhunderten waren. Ohne sie setzen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Geld aufs Spiel oder steigern sich möglicherweise in unrealistische Ängste und Hoffnungen hinein. Man sollte meinen, dass die Grundlagen der Risikointelligenz bereits vermittelt werden. Doch man wird in Schulen, juristischen und medizinischen Fakultäten und auch sonst vergebens danach suchen. Infolgedessen sind die meisten von uns risikoinkompetent.
 
        Wenn ich den allgemeineren Begriff „risikokompetent“ (risk savvy) verwende, meine ich damit mehr als Risikointelligenz, nämlich die Fähigkeit, auch mit Situationen umzugehen, in denen nicht alle Risiken bekannt sind und berechnet werden können. „Risikokompetenz“ ist nicht das Gleiche wie „Risikoscheu“. Ohne die Bereitschaft, Risiken einzugehen, gäbe es keine Innovation mehr, würden Spaß und Mut der Vergangenheit angehören. Risikokompetent zu sein heißt auch nicht, sich in einen tollkühnen Draufgänger oder Basejumper zu verwandeln, der die Möglichkeit, auf die Nase zu fallen, ausblendet. Ohne ein zuträgliches Maß an Vorsicht gäbe es die Menschheit schon lange nicht mehr.
 
        Man könnte meinen: Wozu die Mühe, da man sich doch an Fachleute wenden kann? Aber so einfach ist das nicht. Weil die bittere Erfahrung lehrt, dass Expertenrat gefährlich sein kann. Viele Ärzte, Finanzberater und andere Risikoexperten sind selbst nicht in der Lage, Risiken richtig einzuschätzen oder sie anderen verständlich zu machen. Schlimmer noch: Nicht wenige befinden sich in Interessenkonflikten oder haben solche Angst vor rechtlichen Konsequenzen, dass sie ihren Patienten oder Klienten Ratschläge erteilen, die sie ihren eigenen Angehörigen nie geben würden. Sie haben keine Wahl, Sie müssen selber denken.
 
        Ich möchte Sie einladen, mir in die Welt der Ungewissheit und des Risikos zu folgen. Beginnen wir mit Wetterberichten und einem sehr geringen Wagnis – nämlich pitschnass zu werden.
 
        REGENWAHRSCHEINLICHKEIT
 
        In der Wettervorhersage eines US-amerikanischen Fernsehsenders wurden die Aussichten für das Wochenende einmal wie folgt angegeben: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag regnen wird, beträgt 50 Prozent. Die Aussicht, dass es am Sonntag regnet, liegt ebenfalls bei 50 Prozent. Daher wird es am Wochenende mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent regnen.“ Die meisten von uns werden darüber lächeln.03 Aber wissen Sie, was es bedeutet, wenn es im Wetterbericht heißt, dass es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent regnen wird? 30 Prozent von was? Ich lebe in Berlin. Die meisten Berliner glauben, es werde morgen während 30 Prozent der Zeit regnen, das heißt sieben bis acht Stunden. Andere meinen, es werde in 30 Prozent der Region regnen, das heißt höchstwahrscheinlich nicht dort, wo sie wohnen. Die meisten New Yorker halten beides für Unsinn. Sie sind der Überzeugung, es werde an 30 Prozent der Tage, für die diese Vorhersage gemacht wurde, Regen geben, das heißt, morgen werde es höchstwahrscheinlich nicht regnen.04
 
        Sind die Leute völlig verwirrt? Nicht unbedingt. Zum Teil liegt es daran, dass viele Experten nie gelernt haben, Wahrscheinlichkeiten richtig zu erklären. Wenn sie verständlich machen könnten, auf welche Kategorie sich die Regenwahrscheinlichkeit bezieht – Zeit? Region? Tage? –, würde die Verwirrung verschwinden. Tatsächlich wollen die Meteorologen damit sagen, dass es an 30 Prozent der Tage regnet, auf die sich die Vorhersage bezieht. Und „Regen“ bezieht sich auf jede Menge oberhalb einer winzigen Schwelle, wie 0,1 Millimeter.05 Auf sich selbst gestellt, suchen sich die Menschen eine Referenzklasse aus, die ihnen sinnvoll erscheint – etwa wie viele Stunden, wo oder wie stark es regnet. Fantasievollere Befragte finden noch andere Klassen. Eine Frau in New York: „Ich weiß, was 30 Prozent bedeuten: Drei Meteorologen denken, es wird regnen, und sieben nicht.“
 
        Ich sehe das folgendermaßen: Neue Vorhersagetechniken haben den Meteorologen die Möglichkeit gegeben, rein verbale Äußerungen der Gewissheit („Morgen wird es regnen“) oder der Wahrscheinlichkeit („Es ist möglich, dass …“) durch numerische Exaktheit zu ersetzen. Aber größere Exaktheit hat nicht zu größerer Klarheit über die Bedeutung der Nachricht geführt. Die Verwirrung bezüglich der Niederschlagswahrscheinlichkeit hat vielmehr bestanden, seit diese in den USA 1965 zum allerersten Mal in der Wettervorhersage genannt wurde. Diese Verwirrung ist nicht auf Regen beschränkt, sondern macht sich stets bemerkbar, wenn eine Wahrscheinlichkeit mit einem einzelnen Ereignis verknüpft wird – zum Beispiel: „Wenn Sie ein Antidepressivum nehmen, haben Sie eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein sexuelles Problem zu bekommen.“ Heißt das, dass 30 Prozent aller Menschen ein sexuelles Problem entwickeln oder dass Sie selbst ein Problem bei 30 Prozent Ihrer sexuellen Begegnungen haben werden? Die Auflösung dieses weitverbreiteten und lang andauernden Wirrwarrs ist überraschend einfach. Frage stets nach der Referenzklasse: „Prozent von was?“ Wenn man Meteorologen beim Fernsehen beibringen würde, wie man den Zuschauern solche Sachverhalte vermittelt, bräuchte man noch nicht einmal zu fragen.
 
        Pitschnass zu werden ist ein geringes Risiko, obwohl die Niederschlagswahrscheinlichkeit in manchen Fällen – für Autorennen etwa – durchaus eine Rolle spielt. Vor einem Grand-Prix-Rennen der Formel 1 ist eine der meistdiskutierten Fragen die Wettervorhersage – die Wahl der richtigen Reifen ist entscheidend für den Sieg. Gleiches gilt für die NASA: Die Wettervorhersage ist ausschlaggebend für die Entscheidung, ob der Start eines Spaceshuttles stattfinden kann oder verschoben werden muss – wie der „Challenger“-Unfall 1986 tragisch zeigte. Doch für die meisten Leute geht es nur darum, ob sie einen Familienausflug unnötigerweise absagen oder nasse Füße bekommen. Vielleicht missverstehen die Menschen die Niederschlagswahrscheinlich nur deshalb, weil so wenig auf dem Spiel steht. Sind wir risikokompetenter, wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht?
 
        PILLENANGST
 
        Großbritannien hat viele Traditionen, eine von ihnen ist die Angst vor Antibabypillen. Seit Anfang der 1960er Jahre werden die Frauen alle paar Jahre durch Berichte aufgeschreckt, dass die Pille Thrombosen verursachen kann – potenziell lebensbedrohliche Blutgerinnsel in Beinen oder Lunge. Berühmt ist die Schreckensnachricht, die das britische Komitee für Arzneimittelsicherheit herausgab: Die Antibabypillen der dritten Generation verdoppeln das Thromboserisiko – das heißt, sie erhöhen es um 100 Prozent. Kann man mehr Sicherheit verlangen? Diese erschreckende Information wurde in sogenannten Dear Doctor Letters an 190000 praktische Ärzte, Apotheker und die Leiter von Gesundheitsämtern weitergegeben und in einer Eilmeldung an die Medien übermittelt. Überall im Land schrillten die Alarmglocken. Viele besorgte Frauen setzten die Pille ab, was zu unerwünschten Schwangerschaften und Abtreibungen führte.06
 
        Fragt sich nur, wie viel sind 100 Prozent? Die Studien, auf die sich die Warnung stützte, hatten gezeigt, dass von je 7000 Frauen, welche die Vorgängerpille der zweiten Generation genommen hatten, eine Frau eine Thrombose bekam und dass die Zahl sich bei Frauen, die Pillen der dritten Generation nahmen, auf zwei erhöhte. Das heißt, die absolute Risikozunahme betrug nur 1 von 7000, während die relative Risikozunahme tatsächlich bei 100 Prozent lag. Wie gesehen, können relative Risiken – im Gegensatz zu absoluten Risiken – beunruhigend groß erscheinen und viel Staub aufwirbeln. Hätten das Komitee und die Medien die absoluten Risiken genannt, so hätten wohl nur wenige Frauen Panik bekommen und die Pille abgesetzt. Höchstwahrscheinlich hätte niemand die Meldung auch nur zur Kenntnis genommen.
 
        Diese eine Warnung führte im folgenden Jahr in England und Wales zu geschätzten 13000 (!) zusätzlichen Abtreibungen. Doch das Unheil währte länger als ein Jahr. Vor der Meldung gingen die Abtreibungsraten stetig zurück, aber danach kehrte sich dieser Trend um, und die Abtreibungshäufigkeit stieg in den folgenden Jahren wieder an. Viele Frauen hatten das Vertrauen in orale Kontrazeptiva verloren, und die Pillenverkäufe gingen stark zurück. Nicht alle unerwünschten Schwangerschaften wurden abgebrochen; auf jede Abtreibung kam eine zusätzliche Geburt. Die Zunahme der Abtreibungen und der Geburten war besonders ausgeprägt bei Mädchen unter 16 – dort kam es zu 800 zusätzlichen Schwangerschaften.
 
        Paradoxerweise bergen Schwangerschaften und Abtreibungen ein größeres Thromboserisiko als die Pillen der dritten Generation. Die Pillenangst schadete den Frauen, schadete dem britischen Gesundheitssystem und sogar den Aktienkursen der Pharmaindustrie. Die durch Schwangerschaftsabbrüche verursachten Kosten für den National Health Service werden auf vier bis sechs Millionen Pfund geschätzt. Zu den wenigen Profiteuren gehören die Journalisten, die eine Geschichte für die Titelseiten hatten.
 
        Die Tradition der Pillenängste dauert bis auf den heutigen Tag an, und immer bedient sie sich des gleichen Tricks. Die Lösung sind nicht bessere Pillen und raffiniertere Abtreibungstechniken, sondern risikokompetente junge Frauen und Männer. Es wäre nicht besonders schwierig, Teenagern den einfachen Unterschied zwischen einem relativen Risiko („100 Prozent“) und einem absoluten Risiko („1 von 7000“) zu erklären. Schließlich sind viele Leute, alte wie junge, mit Sportstatistiken verschiedenster Art vertraut – Prozentsatz der Asse beim Tennis oder des Ballbesitzes beim Fußball. Doch bis auf den heutigen Tag gelingt es Journalisten, Ängste mit großen Zahlen zu wecken, woraufhin die Öffentlichkeit Jahr für Jahr auf vorhersehbare Weise in Panik gerät. Auch hier bringt eine einfache Regel Abhilfe. Frage stets: „Wie groß ist die absolute Risikozunahme?“
 
        TERRORISTEN UND UNSERE GEHIRNE
 
        Die meisten Menschen erinnern sich genau, wo sie am 11. September 2001 waren. Die Bilder der Flugzeuge, die in die Zwillingstürme des World Trade Centers krachen, haben sich unauslöschlich in unser Gedächtnis gegraben. Inzwischen scheint alles über den tragischen Angriff gesagt zu sein. Um künftige Angriffe zu verhindern, richtete der drei Jahre später veröffentlichte „9/11 Commission’s Report“, der Bericht der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September, sein Augenmerk vor allem auf die Frage, wie sich der Terrorismus von al-Qaida entwickelte, und auf diplomatische Strategien, Justizreformen und technische Maßnahmen. Eine Maßnahme jedoch vernachlässigte der 636-seitige Bericht: risikokompetente Bürger.
 
        Drehen wir die Uhr zurück auf den Dezember 2001. Stellen Sie sich vor, Sie leben in New York und möchten nach Washington, D.C., reisen. Würden Sie fliegen oder mit dem Auto fahren?
 
        Wir wissen, dass viele Amerikaner nach dem Anschlag nicht mehr flogen. Blieben sie zu Hause oder stiegen sie ins Auto? Tatsächlich nahmen in den Monaten nach dem Anschlag die im Auto zurückgelegten Kilometer beträchtlich zu. Besonders deutlich war die Zunahme bei den ländlichen Interstate Highways, auf denen der Fernverkehr rollt: bis zu fünf Prozent in den drei Monaten nach dem Anschlag.07 Zum Vergleich: In den Monaten vor dem Anschlag (Januar bis August) waren die Zahlen für die individuellen Autokilometer pro Monat gegenüber dem Jahr 2000 nur um knapp ein Prozent angestiegen, was der üblichen jährlichen Zunahme entsprach. Diese zusätzliche Autonutzung hielt zwölf Monate an und ging dann wieder auf ihr Normalmaß zurück. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer in den Zwillingstürmen aus der täglichen Medienberichterstattung verschwunden.
 
        Die Zunahme des Straßenverkehrs hatte ernüchternde Konsequenzen. Vor dem Anschlag entsprach die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle weitgehend dem Durchschnitt der vorausgegangenen fünf Jahre. Doch in jedem der zwölf Monate nach dem 11. September lag die Zahl der tödlichen Unfälle über dem Durchschnitt und meist sogar noch höher als alle Werte aus den vorangegangenen fünf Jahren. Alles in allem sind etwa 1600 Amerikaner infolge ihrer Entscheidung, die Risiken des Fliegens zu vermeiden, auf der Straße umgekommen.
 
        Diese Todesrate ist sechsmal so hoch wie die Gesamtzahl der Passagiere (256), die bei den vier Todesflügen starben. Alle diese Opfer des Straßenverkehrs könnten noch leben, wenn sie geflogen wären, statt sich für das Auto zu entscheiden. Von 2002 bis 2005 haben US-amerikanische Fluggesellschaften 2,5 Milliarden Passagiere befördert. Nicht ein einziger starb bei einem Flugzeugabsturz. Obwohl stets berichtet wird, bei den Anschlägen vom 11. September seien 3000 Amerikaner ums Leben gekommen, müsste man also eigentlich noch einmal die Hälfte dazurechnen.
 
        Terroristen schlagen zweimal zu: zuerst mit physischer Gewalt und dann mithilfe unserer Gehirne. Der erste Schlag zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Für die Entwicklung riesiger bürokratischer Strukturen, wie der Homeland Security, und neuer Technologien, wie Ganzkörperscanner, die nackte Hautoberfläche unter der Kleidung sichtbar machen, hat man Milliarden ausgegeben. Der zweite Schlag hingegen bleibt fast unbemerkt. Osama bin Laden, der Gründer von al-Qaida, erklärte einmal genüsslich, wie wenig Geld er aufwenden musste, um Amerika einen ungeheuren Schaden zuzufügen: „Al-Qaida hat für das Unternehmen 500000 Dollar ausgegeben, während Amerika durch den Vorfall und seine Folgen – nach zurückhaltendsten Schätzungen – mehr als 500 Milliarden Dollar verlor. Mit anderen Worten: Jeder Dollar von al-Qaida hat eine Million Dollar vernichtet.“08 Es mag schwierig sein, Selbstmordattentate von Terroristen zu vereiteln, aber es ist gewiss leichter, sie daran zu hindern, unsere Gehirne als Waffen zu gebrauchen.
 
        Welche psychologische Regel unseres Gehirns machen sich die Terroristen dabei eigentlich zunutze? Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, bei denen viele Menschen plötzlich getötet werden, sogenannte Schockrisiken (dread risks),09 bringen eine unbewusste Faustregel zur Anwendung: Wenn viele Menschen gleichzeitig sterben, reagiere mit Furcht und vermeide die Situation. Dabei gilt die Furcht nicht dem Sterben an sich, sondern dem Umstand, dass viele Menschen zur gleichen Zeit – oder in kurzen Zeitabständen – gemeinsam ihr Leben verlieren. Bei solchen Anlässen, etwa den Anschlägen vom 11. September, reagiert unser evolutionär geprägtes Gehirn mit großer Angst. Doch wenn genauso viele oder mehr Menschen über einen längeren Zeitraum verteilt sterben, beispielsweise bei Auto- und Motorradunfällen, bleiben wir eher gelassen. Allein in den USA sterben jedes Jahr rund 35000 Menschen bei Verkehrsunfällen, trotzdem haben nur wenige Leute beim Autofahren Angst. Anders als manchmal behauptet wird, liegt das nicht einfach an dem psychologischen Aspekt, dass Menschen beim Autofahren – im Gegensatz zum Fliegen – Kontrolle haben. Leute, die neben oder gar hinter dem Fahrer sitzen, haben auch keine Kontrolle und trotzdem wenig Angst. Paradoxerweise haben wir keine Angst davor, bei einem Unfall zu sterben, sondern zusammen mit vielen anderen umzukommen. Wir fürchten den seltenen Kernkraftwerksunfall, nicht die stetige Sterberate, die die Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke bewirkt. Wir fürchten die Schweinegrippepandemie, nachdem mehrere zehntausend mögliche Todesfälle angekündigt wurden – zu denen es nie kam –, während nur wenige Angst davor haben, zu den Zehntausenden zu gehören, die jedes Jahr tatsächlich der normalen Grippe zum Opfer fallen.
 
        Woher kommt dieser Hang, Schockrisiken zu fürchten? Wahrscheinlich gab es eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, als dies eine vernünftige Reaktion war. Über weite Strecken der Evolution lebten die Menschen in kleinen Verbänden von Jägern und Sammlern, die zwanzig bis fünfzig Personen umfassten und selten mehr als hundert Mitglieder aufwiesen – ähnlich entsprechenden Verbänden, die es heute noch gibt. In so kleinen Gruppen konnte der schlagartige Verlust vieler Leben das Risiko erhöhen, Raubtieren zum Opfer zu fallen oder zu verhungern, und damit das Überleben der ganzen Gruppe gefährden.10 Doch was in der Vergangenheit vernünftig war, muss es heute nicht mehr sein. In modernen Gesellschaften ist das Überleben des Individuums nicht mehr auf die Unterstützung und den Schutz von Kleingruppen oder Stämmen angewiesen. Trotzdem lässt sich diese psychologische Reaktion immer noch leicht hervorrufen. Bis auf den heutigen Tag sind reale oder vorgestellte Katastrophen in der Lage, Panikreaktionen auszulösen.
 
        Der zweite Schlag der Terroristen geht in seiner Wirkung sogar noch über die geschilderten Zusammenhänge hinaus. Er hat zu einer Aufweichung der Bürgerrechte geführt: Vor dem 11. September galten Leibesvisitationen ohne triftigen Grund als Menschenrechtsverletzungen; heute hält man ihre Duldung für eine Bürgerpflicht. Dafür sind wir bereit, einiges hinzunehmen – in langen Schlangen auf Flughäfen ausharren, Flüssigkeiten in Plastiktüten verstauen, Schuhe, Gürtel und Jacken ablegen, den eigenen Körper von Fremden abtasten lassen. Höhere Ausgaben für Flugsicherheit haben im Gegenzug zu schlechteren Dienstleistungen und beengtem Sitzen geführt, als würden die Fluggesellschaften um den schlechtesten Service konkurrieren. Die Menschen sind ängstlicher geworden, sind nicht mehr so unbeschwert wie früher. Nicht zuletzt haben die Kriege in Afghanistan und Irak mehr als eine Billion Dollar gekostet, vom Leben Tausender Soldaten und einer sehr viel größeren Zahl von Zivilisten ganz zu schweigen. Diese finanziellen Belastungen haben vermutlich auch eine Rolle gespielt beim Ausbruch der Finanzkrise 2008.
 
        Resilienz ist die Fähigkeit, Stress zu bewältigen und ohne nachteilige Auswirkungen wieder in das normale Verhalten „zurückzuspringen“. Wenn wir wissen, woher die Angst vor Schockrisiken kommt, wenn wir lernen, sie zu bekämpfen, indem wir uns gegensätzliche Gefühle zunutze machen, falls uns die Vernunft nicht weiterhilft, und wenn wir die Risiken des Fliegens richtig einzuschätzen lernen, dann verfügen wir schon über drei Instrumente der Risikokompetenz. Sollte sich jemals ein ähnlicher Anschlag wiederholen, werden wir unsere Gehirne nicht mehr so leicht für einen zweiten Schlag missbrauchen lassen.
 
        Kommen wir noch einmal auf die Frage zurück, die ich oben gestellt habe: fliegen oder fahren? Nehmen wir wieder an, Sie leben in New York und möchten nach Washington reisen. Sie haben nur ein Ziel: lebend anzukommen. Wie viele Kilometer müssten Sie mit dem Auto fahren, bis das Risiko eines tödlichen Unfalls genauso hoch wäre wie bei einem Nonstopflug? Diese Frage habe ich bei meinen Vorträgen Dutzenden von Expertengremien gestellt. Die Antworten waren bunt gemischt: 1000 Kilometer, 10000 Kilometer, dreimal um die Erde. Doch die genaueste Schätzung lautet: 20 Kilometer. Wenn Sie mit Ihrem Auto heil am Flughafen ankommen, haben Sie den gefährlichsten Teil Ihrer Reise wahrscheinlich schon hinter sich.
 
        SIND WIR VOM UMGANG MIT RISIKEN ÜBERFORDERT?
 
        Wie können so viele Menschen nicht merken, dass sie die Niederschlagswahrscheinlichkeit nicht verstehen? Ungewollte Schwangerschaften und Abtreibungen in Kauf nehmen, weil sie den Unterschied zwischen relativen und absoluten Risiken nicht kennen? Oder sogar vom Regen in die Traufe kommen? Schließlich leben sie mit den Niederschlagswahrscheinlichkeiten und Pillenängsten seit Mitte der 1960er Jahre, und die Angst vor Schockrisiken wiederholt sich mit jeder neuen Bedrohung, vom Rinderwahnsinn über SARS bis zur Vogelgrippe, in einem scheinbar endlosen Kreislauf. Warum lernen die Menschen nicht?
 
        Nach Meinung vieler Experten sind die Menschen hoffnungslos überfordert. Versuche, sie von ihren Irrtümern zu befreien, schlügen in der Regel fehl. Ausgehend von dieser zutiefst pessimistischen Einschätzung der allgemeinen Öffentlichkeit, wurde sogar eine Liste mit Verstößen präsentiert, die wir „Homer Simpsons“ gegen die Vernunft begehen.11 In populärwissenschaftlichen Büchern hat man diese Botschaft rasch aufgegriffen und verkündet nun, Homo sapiens sei „vorhersagbar irrational“ und brauche „Anstöße“ zum vernünftigen Verhalten durch die wenigen zurechnungsfähigen Menschen auf der Erde.12
 
        Ich sehe das anders. Unser Bildungssystem ist erschreckend blind im Hinblick auf Risikointelligenz. Wir lehren unsere Kinder die Mathematik der Sicherheit – Geometrie und Trigonometrie –, aber nicht die der Ungewissheit: statistisches Denken. Und wir unterrichten unsere Kinder in Biologie, aber nicht in Psychologie, die ihre Ängste und Wünsche prägt. Selbst viele Experten sind nicht dazu ausgebildet, der Öffentlichkeit Risiken verständlich zu vermitteln, was höchst schockierend ist. Und es kann durchaus Interesse daran bestehen, die Menschen zu erschrecken: um einen Artikel auf die Titelseite zu bekommen, Menschen einzureden, die Abschaffung der Bürgerrechte sei legitim, oder ein Produkt zu verkaufen. Alle diese äußeren Gründe tragen zu dem Problem bei.
 
        Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine Lösung. Wer hätte vor ein paar hundert Jahren gedacht, dass eines Tages so viele Menschen auf der Erde lesen und schreiben lernen würden? Jeder, der es will, kann risikokompetent werden. Wichtig dafür sind drei Einsichten:
 
         
          	Jeder, der den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, kann den Umgang mit Risiko und Ungewissheit lernen. 
 
          	Experten sind eher ein Teil des Problems als die Lösung. Viele Fachleute haben selber Probleme, Risiken zu verstehen, keine angemessenen Kommunikationsfähigkeiten oder Interessen, die sich nicht mit den Ihren decken. Aus solchen Gründen gehen riesige Banken pleite. Wenig ist gewonnen, wenn man risikoinkompetente Institutionen zur Anleitung der Öffentlichkeit einsetzt.
 
          	Weniger ist mehr. Wenn wir vor einem komplexen Problem stehen, suchen wir nach einer komplexen Lösung. Und wenn diese nicht klappt, suchen wir nach einer noch komplexeren Lösung. In einer ungewissen Welt ist das ein großer Fehler. Nicht immer verlangen komplexe Probleme komplexe Lösungen. Allzu komplizierte Systeme – egal, ob Finanzderivate oder Steuersysteme – sind schwer zu verstehen, leicht zu missbrauchen oder potenziell gefährlich. Und sie sind nicht geeignet, den Menschen Vertrauen einzuflößen. Dagegen können uns einfache Regeln klüger und die Welt sicherer machen.
 
        
 
        „Kompetent“ heißt sachkundig, versiert und klug. Doch risikokompetent ist mehr, als gut informiert zu sein. Man braucht Mut, um einer ungewissen Zukunft zu begegnen, um sich gegen Experten zu behaupten und um kritische Fragen zu stellen. Wir können die Fernbedienung für unsere Emotionen wieder selbst in die Hand nehmen. Es bedarf einer gewaltigen psychologischen Umstellung, um den eigenen Verstand ohne Anleitung durch andere zu nutzen. Eine solche innere Revolution sorgt für mehr Aufklärung und weniger Angst im Leben.
 
        RISIKOKOMPETENT WERDEN
 
        Immanuel Kant beginnt seinen Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ mit folgenden Worten: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines andern zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“13
 
        Redefreiheit, Wahlrecht und Schutz vor Gewalt gehören zu den wichtigsten Errungenschaften seit der Aufklärung. Diese Freiheit ist kostbar. Sie entscheidet über die Türen, die Ihnen offenstehen, über Ihre Chancen. Heute hat jeder Internetnutzer freien Zugang zu mehr Informationen, als der Menschheit je zur Verfügung standen. Doch das Bild der offenen Türen ist ein passiver oder „negativer“ Freiheitsbegriff. Positive Freiheit dagegen bedeutet mehr als freier Zugang. Die Frage ist, ob Sie in der Lage sind, durch diese Türen zu gehen, ob Sie Ihr Leben ohne die ständige Anleitung durch andere meistern können.14 Die drei oben diskutierten Beispiele stehen für verschiedene Möglichkeiten, an dieser Aufgabe zu scheitern: Experten, denen es an der Fähigkeit zur Risikokommunikation fehlt, und Laien, die Risiken missverstehen, ohne es zu merken; Frauen, die von Journalisten zu ungewollten Schwangerschaften und Abtreibungen verleitet werden; und Terroristen, die sich die emotionale Prägung unseres Gehirns zunutze machen. In demokratischen Gesellschaften, in denen die Menschen ihre Chancen erheblich verbessert haben, ist die positive Freiheit zur eigentlichen Herausforderung geworden.
 
        Risikokompetente Bürger sind die unverzichtbaren Säulen einer Gesellschaft, die bereit ist zur positiven Freiheit. Wie die drei Beispiele zeigen, läuft Risikokompetenz auf ein grundlegendes Verständnis unserer intuitiven Psychologie und unserer statistischen Informationen hinaus. Nur mit diesen beiden Fertigkeiten und einer Portion Neugier und Mut werden wir in der Lage sein, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen.
 
         
          Der Text ist eine gekürzte und überarbeitete Version des ersten Kapitels aus dem Buch „Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft“, das 2020 als Paperback im Pantheon Verlag erschienen ist. Übersetzt aus dem Englischen von Hainer Kober.
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        ESSAY
 
        URTEILSKRAFT UND RISIKO
 
        Von der Sehnsucht nach Konformität in Krisenzeiten
 
        Julian Nida-Rümelin · Nathalie Weidenfeld
 
        In Nigeria bringt ein Taxifahrer eine blutende Patientin in ein Krankenhaus. Beim Abladen der Patientin erfährt er, dass diese an Ebola leidet. Er brüllt, rauft sich die Haare und schreit das Krankenhauspersonal an. Er weiß genau, dass bei einer so ansteckenden Krankheit wie Ebola diese Fahrt möglicherweise sein eigenes Todesurteil bedeutet.
 
        Als New York von riesigen, eiskalten Flutwellen überschwemmt wird, bricht eine Massenpanik aus. Die Bewohner flüchten auf Hochhäuser, in U-Bahn-Schächte. Wer hätte gedacht, dass die nahende Eiszeit jetzt schon beginnt?
 
        Nach einem Erdbeben wird ein Atomkraftwerk im Süden Koreas schwer beschädigt. Die Mitarbeiter wissen nicht, was zu tun ist. Der Cheftechniker rät dem Direktor des Werks, offiziell Alarm auszurufen und die Anwohner zu benachrichtigen, damit diese evakuiert werden können. Der aber weigert sich. Stattdessen herrscht er die Arbeiter an, weiterzuarbeiten. „Es gibt überhaupt keinen Grund durchzudrehen. Gehen Sie ganz normal Ihrer Arbeit nach.“ Die Mitarbeiter sehen ihn entgeistert an. Will er die Gefahr unbewusst verdrängen? Oder geht er bewusst ein Risiko ein, in der Hoffnung, dass die Folgen doch nicht so schlimm sein werden, wie eigentlich zu erwarten ist? Aber selbst der Präsident Südkoreas zögert, eine Evakuierung anzuordnen. Was, wenn eine Massenpanik ausbricht? Wären dann die Kollateralschäden nicht größer?
 
        Szenen wie diese stammen aus Katastrophenfilmen wie „93 Days“, „The Day After Tomorrow“ und „Pandora“. Leider sind Situationen wie diese aber nicht nur auf Filme beschränkt – wir hatten es in der Vergangenheit sowohl mit beschädigten Atomkraftwerken als auch mit Ebola-Epidemien zu tun, auch wenn uns eine innerhalb weniger Stunden hereinbrechende Eiszeit wie in „The Day After Tomorrow“ bislang noch erspart geblieben ist. Katastrophen sind ein Teil unserer Menschheitsgeschichte. In all diesen Situationen geschieht meist das, was in Filmen auch geschieht: Politiker versuchen, Massenpanik zu vermeiden, Risiken zu beschränken und ihr Image nicht zu beschädigen. Sie sind in der schwierigen Position, sich von der Gesamtlage ein Bild machen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen zu müssen, was vor allem angesichts sich zuweilen widersprechender Expertenmeinungen nicht einfach ist. Es droht ein Clash zwischen der Bevölkerung und der Regierung, der vorgeworfen wird, die Krise nicht gut zu bewältigen. Und dann sind da natürlich auch noch die Menschen mit ihren individuellen psychologischen Reaktionen auf Krisensituationen. Manche behalten einen kühlen Kopf, manche werden hysterisch und überschätzen die Gefahrenlage, und andere wiederum denken selbst in Krisensituationen nur an ihren eigenen ökonomischen Vorteil.
 
        Aber es ist nicht nur das Individuum, das, konfrontiert mit Unsicherheiten und Gefahren, ratlos oder sogar kopflos werden kann, auch ganze Gesellschaften müssen sich Risiken stellen und auf diese reagieren. Ohne Verständigung über das, was gefährdet ist, und das, was eine angemessene Reaktion sein könnte, werden Gesellschaften und Kulturen in der Krise handlungsunfähig. Die Covid-19-Pandemie hat große Teile der Welt in eine anhaltende Ratlosigkeit gestürzt und nicht nur viel Leid über betroffene Familien gebracht, Todesopfer und Gesundheitsschäden verursacht, sondern auch aufgezeigt, wie vulnerabel die global vernetzte Ökonomie ist. Institutionen und Systeme wurden auf den Prüfstand gestellt, und Prüfungen solcher Art wird es auch in Zukunft geben. Daher ist es wichtig, über individuelle Risiken nachzudenken und Kriterien eines rationalen Umgangs mit diesen zu entwickeln. Wichtig ist ein sensibler, aufgeklärter, vernünftiger und moralischer Umgang mit der Realität des Risikos. Risiko ist kein Konstrukt. Es ist real. Und wir sind herausgefordert, uns mit dieser Realität zu arrangieren.
 
        GESELLSCHAFTLICHE RISIKOEINSCHÄTZUNG
 
        Wenn sich eine Gesellschaft darüber einig ist, was in welchem Maß als Schaden zu bewerten ist, dann genügt meist der Hinweis, in welchem Umfang und mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser Schaden auftreten kann, um Risiken für diese Gesellschaft zu bestimmen. So sind wir uns fast alle einig, dass der vorzeitige Tod eines Menschen ein Übel ist, das, wenn irgend möglich, vermieden werden sollte. Daraus wird dann gerne der Schluss gezogen, dass, im Hinblick auf dieses Übel, allein die Zahl der zu erwartenden Todesfälle ausschlaggebend ist, um das Risiko zu bestimmen. Das kann jedoch zu ethisch inakzeptablen Konsequenzen führen. So dürfen wir einzelnen Menschen nicht zusätzliche Risiken auferlegen, um andere Menschen zu schützen – diese Form der Verrechnung würde dem Verbot der Instrumentalisierung widersprechen. Es ist also nicht lediglich das Aggregat, die Summe der Todesfälle, das hier relevant ist, sondern auch die Art und Weise, wie die Risiken verteilt sind.
 
        Vorher müssen wir eine weitere Tatsache beachten, nämlich die, dass es neben der Subjektivität der Schadensbewertung auch eine Subjektivität der Wahrscheinlichkeitsbewertung gibt. Zwar wäre es irrational, wenn die Wahrscheinlichkeitsschätzungen von den verfügbaren frequentistischen Daten01 abwichen, aber in vielen Fällen sind solche Daten nicht verfügbar oder unzuverlässig. Um dann nicht die Grundlagen jeder rationalen Risikopraxis einzubüßen, müssen Wahrscheinlichkeitsschätzungen zugrunde gelegt werden, die jedoch nicht willkürlich sein dürfen, sondern gewisse Mindestbedingungen an Kohärenz erfüllen müssen.
 
        Obwohl es also eine subjektive Komponente, sowohl hinsichtlich der Wahrscheinlichkeiten wie auch der möglichen Schäden, die ein Risiko ausmachen, gibt, lässt sich das Risiko in dem Maß objektivieren, in dem man sich auf Bewertungsmaße einigen kann. So ist es zum Beispiel naheliegend, im Falle technologischer Großrisiken und Naturkatastrophen als Schadensmaß die Anzahl der Todesfälle zugrunde zu legen. Sofern diese Anzahl bestimmt werden kann, ist der eingetretene Schaden objektiv bestimmbar. Ähnlich gilt für Wahrscheinlichkeiten, dass das Vorliegen von hinreichend verlässlichen und umfangreichen frequentistischen Daten Meinungsunterschiede bezüglich der Wahrscheinlichkeitsschätzungen erübrigt.
 
        Aber auch dann, wenn man sich auf eine solche objektive Risikobestimmung einigen kann, sind Differenzierungen erforderlich, die die Beurteilung wieder verkomplizieren. Nicht erst durch die Covid-19-Pandemie, sondern schon in vielen vorausgegangenen Risikosituationen ist es üblich geworden, die Anzahl der eingetretenen Todesfälle öffentlich zu kommunizieren. Dabei handelt es sich allerdings um eine verkürzte Information, die massive Fehlinterpretationen des Risikoausmaßes nach sich ziehen kann. Nehmen wir das Beispiel der Hitzewelle im Sommer 2003. Mit insgesamt 40000 bis 75000 Todesopfern in Europa gilt sie als eine der größten Naturkatastrophen der letzten 40 Jahre. Laut der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ sorgte die Hitzewelle allein in Frankreich zusammen mit unzureichenden Klimaanlagen in Kliniken und Altenheimen für rund 15000 Todesfälle. Wenn man in die Mortalitätsstatistik blickt, ergibt sich für Frankreich eine beträchtliche Übersterblichkeit (Exzessmortalität) in der Hitzephase. Auf diese Phase überhöhter Sterblichkeit folgte allerdings auch eine Phase leicht abgesenkter Sterblichkeit, sodass über einen längeren Zeitraum hinweg die Sterblichkeit wieder weitgehend ausgeglichen wurde. Die naheliegende Interpretation für dieses Phänomen ist, dass durch die erhöhten Temperaturen Menschen gestorben sind, die ansonsten in einigen Tagen, Wochen oder Monaten gestorben wären. Der Todeszeitpunkt dieser Personen wurde also um eine vergleichsweise kurze Zeitspanne vorverlegt, und da diese Menschen in den folgenden Wochen und Monaten nicht mehr starben, wie es sonst der Fall gewesen wäre, sank anschließend die Zahl der Todesfälle in der Gesamtbevölkerung. In Deutschland etwa weist das Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein-Westfalen darauf hin, dass die auch in Deutschland im Sommer 2003 erkennbare Übersterblichkeit mit der in den anschließenden Monaten auftretenden Untersterblichkeit verrechnet werden muss. Dieses Phänomen darf nicht als Bagatellisierung dieser Todesfälle missverstanden werden, es sollte auch nicht als Argument für eine Verrechnung von Menschenleben herangezogen werden. Aber der Unterschied zwischen der Verkürzung eines Menschenlebens um 20 oder 40 Jahre und der Verkürzung des Lebens eines Schwerkranken um vier Wochen durch unzureichend funktionierende Klimaanlagen ist für eine rationale Risikoeinschätzung relevant.
 
        Der Umgang mit frequentistischen Daten birgt ein großes Missbrauchspotenzial. So wird zum Beispiel aus der Tatsache, dass in Deutschland in Phasen sommerlicher Hitzeperioden die Sterblichkeit der Bevölkerung zunimmt, geschlossen, dass ein Temperaturanstieg in Deutschland durch den Klimawandel entsprechend die Sterblichkeit erhöhen würde. Für Großbritannien versuchte der Umweltepidemiologe Shakoor Hajat, die Folgen der erwarteten Erderwärmung auszurechnen, und kam zu dem Schluss, dass sich in den nächsten Jahren die Zahl der Hitzetoten verdreifachen könnte.02 Der Denkfehler liegt auf der Hand: Auch wenn in allen Ländern der Welt jeweils in Hitzeperioden die Sterblichkeit erhöht ist, heißt dies keineswegs, dass durch Temperaturanstieg die Sterblichkeit erhöht wird. Süditalien hat eine höhere Lebenserwartung als Norddeutschland, trotz 7 Grad höherer Durchschnittstemperatur. Auch in Ländern mit großem Nord-Süd-Gefälle, wie etwa Russland, ist kein Zusammenhang zwischen höheren Durchschnittstemperaturen und der Lebenserwartung erkennbar, obwohl wir annehmen können, dass für all diese Regionen gilt, dass in Hitzeperioden, und sei es in Sibirien, die Sterblichkeit zunimmt.
 
        Generell gilt für Wahrscheinlichkeitsabschätzungen, dass es auf die konkrete Verteilung ankommt. Es ist nicht richtig, jeweils die Durchschnittswahrscheinlichkeit zur Bestimmung eines Risikos heranzuziehen, schon deswegen nicht, weil unterschiedliche Schadenswahrscheinlichkeiten manche Menschen besonders treffen, während andere so gut wie keinem Risiko ausgesetzt sind. Die Verteilung ist dann doppelt relevant: zum einen hinsichtlich der Zumutbarkeit für die einzelnen Personen und zum anderen hinsichtlich der Gerechtigkeit der Risikoverteilung.
 
        Risiken haben immer zwei Komponenten: das Ausmaß des möglichen Schadens und die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Schaden eintreten könnte. Beide haben sowohl einen objektiven wie auch einen subjektiven Aspekt. Die Rationalität der Risikobeurteilung und der darauf beruhenden Praxis ist nicht erst dann möglich, wenn eine vollständige Objektivierung dieser beiden Komponenten erfolgt. Sie hängt davon ab, dass wir uns in der Gesellschaft auf einen Korridor verständigen können, innerhalb dessen sich unsere Wahrscheinlichkeits- und Schadenseinschätzungen bewegen. Doch diese Verständigung ist mitunter schwierig – und gerade in Krisenzeiten von hohem Konformitätsdruck geprägt.
 
        „DIE WELLE“
 
        In der Romanverfilmung „Die Welle“ aus dem Jahr 2008 bekommt der coole Lehrer Rainer Wenger, gespielt von Jürgen Vogel, von seiner Direktorin für die Projektwoche der Abiturienten das Thema „Autokratie“ aufgedrückt. Als die Jugendlichen beteuern, dass eine autokratische Herrschaft heutzutage niemals funktionieren würde, beschließt er, seinen Schülern durch ein Experiment zu verstehen zu geben, was passieren kann, wenn eine charismatische Figur einer Gemeinschaft das Gefühl von Identität, Zugehörigkeit, Macht und Überlegenheit vermittelt.
 
        Zunächst beginnt es recht harmlos: Die Schüler sollen ihn stets mit „Herrn Wenger“ anreden und aufstehen, wenn sie mit ihm reden – natürlich nur, wenn er sie dazu auffordert. Dann sollen die Schüler mit körperlichen Ertüchtigungen, wie im Gleichschritt auf- und abzumarschieren, ein Gefühl für Gleichtakt und gemeinschaftliche Stärke bekommen. Dann entscheiden sich Herr Wenger und seine Schüler dazu, eine Uniform zu tragen: Die Wahl fällt auf ein weißes Hemd. Die einzige, die sich gegen die wachsende Konformität zur Wehr setzt, ist die Schülerin Karo. Sie weigert sich, die neue Uniform anzuziehen und betritt am nächsten Morgen in einem roten T-Shirt das Schulgebäude. Rot, die Farbe der Revolution, der Individualität, des Lebens. Als sie das Klassenzimmer betritt, sticht sie sofort heraus. Genervt setzt sie sich auf ihren Platz und starrt auf die Tafel, auf der „Macht durch Disziplin“ und „Macht durch Gemeinschaft“ geschrieben steht.
 
        Die Gruppe beschließt, sich einen Namen zu geben. Die Vorschläge reichen von „Die Basis“, „Der Pakt“, „Das Zentrum“ bis hin zu: „Die Welle“. Karo schlägt „Die Veränderer“ vor, bekommt hierfür aber keine einzige unterstützende Stimme. Im Laufe der nächsten Tage entwickelt sich die „Welle“ zu einer echten Bewegung, die zunehmend mit faschistischen Methoden arbeitet. Mitglieder der eigenen Gruppe werden unterstützt, Andersdenkende ausgegrenzt. Karo entscheidet sich dazu, gegen die „Welle“ vorzugehen. Sie fertigt Flugblätter an und versucht, ihre Mitschüler von der Gefährlichkeit der „Welle“ zu überzeugen – auch wenn sie zunehmend Angst bekommt, von den Mitgliedern gemobbt, ja womöglich auch verletzt zu werden. Am Ende muss der Lehrer einsehen, dass sein Versuch zwar gelungen, dafür aber die Menschlichkeit der Schüler im Laufe des Experiments verloren gegangen ist. Als der Lehrer vor die Klasse tritt und das Experiment für beendet erklärt, holt ein Schüler, der sich besonders mit der „Welle“ identifiziert hat, eine Pistole heraus. Ohne die „Welle“ kann er nicht mehr leben, und so schießt er erst auf einen Mitschüler und dann auf sich selbst. Der Schüler stirbt und lässt einen verzweifelten Lehrer und eine traumatisierte Schulklasse zurück.
 
        GRUPPEN UND KONFORMITÄT
 
        Der Film und das Buch „Die Welle“ basieren auf einem echten, 1967 in Kalifornien durchgeführten Versuch eines Geschichtslehrers, an einer High School innerhalb einer Woche eine faschistische Bewegung entstehen zu lassen, um die Schüler hautnah miterleben zu lassen, warum und wie die Nazi-Bewegung in Deutschland Fuß fassen konnte. Wie im Film war auch der echte Lehrer nicht nur erstaunt darüber, wie erfolgreich das Experiment war, sondern auch darüber, wie sehr er selbst dem Zauber der Machtergreifung und der Konformität erlegen war. Er brach den Versuch ab, zum Glück ohne versuchten Mord und Selbstmord.
 
        Schon zuvor hatte es in der Psychologie und der Soziologie immer wieder Studien zum menschlichen Grundbedürfnis nach Konformität und Zugehörigkeit gegeben. So konnte etwa 1951 der Psychologe Solomon Asch anhand eines Experiments, das als das „Konformitätsexperiment“ bekannt ist, feststellen, dass zwei Drittel der Probanden sich der jeweiligen Mehrheitsmeinung anschlossen, auch wenn ihnen klar war, dass diese Meinung offensichtlich falsch war.03 Zwar ging es in Aschs Experiment nur um die Einschätzung der Länge von Linien, doch schloss er aus diesem Verhalten auf das generelle Verhalten von Menschen, die bekanntlich nicht nur gemeinsam über Linien zu urteilen haben, sondern mitunter auch über wichtige politische Entscheidungen.
 
        Wenn sich die Kommunikationskanäle zwischen den Anhängern gegensätzlicher Auffassungen in diskursiven Gemeinschaften, etwa in den Sozialen Medien, verschließen, wird ein solcher Mechanismus noch verstärkt. Eine solche diskursive Abschottung ist heute in weit höherem Umfang möglich als vor der Entstehung der Internetkommunikation. Eigene Publikationsorgane konnten sich in früheren Zeiten nur mühsam gegen Massenmedien behaupten. Unterdessen ist es recht einfach geworden, Gruppen zu bilden, deren Zugehörigkeiten durch geteilte Überzeugungen bestimmt sind. Innerhalb dieser Filterblasen der Social-Media-Kommunikation wirkt sich der Konformismus in Form ideologischer Abschließung aus. Kritische Einwände kommen erst gar nicht mehr ins Bewusstsein. Wenn sich Vorurteile gegen andere verfestigt haben, ist aber genau dieser Austausch wichtig – zumindest als ein erster Schritt, wie der Psychologe Muzafer Sherif in seinem berühmt gewordenen „Ferienlagerexperiment“ gezeigt hat.04 Sherif erforschte, wie negative Gruppendynamiken entstehen, wie sie wirken und wie sie wieder abgebaut werden können. Sein Experiment zeigte sehr deutlich, wie schwierig es für Gruppen ist, Vorurteile und Animositäten anderen Gruppen gegenüber, die sie als „feindlich“ abgestempelt hatten, wieder abzubauen.
 
        In der ersten Phase des Experiments lernten sich alle Teilnehmer zunächst untereinander kennen – 20 bis 24 Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren, die allesamt aus „normalen“ Mittelklassefamilien stammten. In der zweiten Phase wurde die Gruppe geteilt. Jede Gruppe sollte sich einen eigenen Namen geben (in diesem Fall waren es die „Bulldogs“ und die „Red Devils“) und dann gemeinsam Dinge unternehmen. In der dritten Phase sollten die Gruppen gegeneinander antreten. In diesem Stadium war zu beobachten, wie starke Konkurrenz und Animosität entstand. Die Jungs nahmen sich gegenseitig als negativ wahr und unterschieden deutlich in „Wir“ und „Die“. In der vierten Phase brachte man die beiden Gruppen wieder zusammen, allerdings reichte dies nicht aus, um sie miteinander zu versöhnen. Erst als die Teilnehmer gemeinsam Aufgaben lösen mussten, gemeinsam Freude und gemeinsam Not empfanden, konnten Vorurteile und Animositäten allmählich wieder abgebaut werden.
 
        KONFORMITÄT IN DER CORONAKRISE
 
        Auch in der Coronakrise konnte man in der Gesellschaft ein starkes Bestreben nach Konformität bei gleichzeitiger Abwehr gegen Dissidenten feststellen. Als sich etwa kurz nach dem ersten Lockdown „Corona-Kritiker“ zu Wort meldeten – sei es, weil sie kritisierten, dass die Einschätzungen der Bundesregierung falsch seien, weil die Gefahr nicht so schlimm sei wie behauptet, sei es, weil sie meinten, dass die Maßnahmen unangemessen seien, weil zu viele Kollateralschäden drohten und Bürgerrechte verletzt würden – war die Reaktion auf diese Kritik überraschend heftig, obwohl die Sorgen nicht nur vonseiten unseriöser Verschwörungstheoretiker formuliert wurden, sondern auch von seriösen Wissenschaftlern, Ärzten, Epidemiologen, Philosophen, Psychologen und Soziologen. Die Öffentlichkeit teilte sich angesichts der Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung in Windeseile in Pro- und Contra-Fraktionen. Positionen wurden auf emotionale Weise im Netz geäußert und verteidigt. Die Auseinandersetzungen wurden auf Twitter und Facebook ausgetragen und fanden ihren Weg bis in private Beziehungen, für die die Coronakrise nicht selten zum Stresstest wurde. Aber auch in den Leitmedien tobte ein Krieg: Die Krise wurde in ein melodramatisches Narrativ gepackt, das bekanntermaßen nach einem Gut-Böse-Schema funktioniert und in dem das Erkennen und Entlarven des wahrhaft Schuldigen ein zentrales Motiv ist, das mit allen zur Verfügung stehenden emotionalisierenden Mitteln dramatisiert wird. Das war keineswegs nur ein deutsches Phänomen. Auch in anderen Ländern wie etwa in Frankreich konnte man dieses Muster feststellen. Dort war es der renommierte und mit Auszeichnungen überhäufte Epidemiologe und Leiter eines Instituts für Infektionskrankheiten, Didier Raoult, der mit seinen Äußerungen zu Corona für viele Menschen in Frankreich zu einer wichtigen Stimme wurde, von den meisten Leitmedien aber zum gefährlichen Propagandisten für falsche Medikamente und falsche Corona-Maßnahmen stilisiert wurde. Von den Medien wurde Frankreich in zwei abgrenzbare Lager eingeteilt: in die „Pro-Raoultdianer“ auf der einen Seite und die „Contra-Raoultdianer“ auf der anderen.
 
        In Krisen und angesichts neuer oder unklarer Risiken werden Fragen darüber, was richtig und was falsch ist, oft ideologisiert. Es geht dann nicht mehr um ein Abwägen von Gründen, um Pro und Contra, sondern um die Frage, zu welchem Lager man gehört. Differenziertere Positionen wie etwa solche, die sowohl den Gesundheitsschutz als auch die ökonomische, soziale und kulturelle Vitalität der Gesellschaft im Auge haben, werden dann häufig diffamiert.
 
        Die mediale und auch persönliche Sehnsucht nach Konformität mag in einer Krise, in der Menschen verängstigt sind, psychologisch verständlich sein. Gut für die Demokratie ist sie nicht. Politisches Handeln verlangt vor allem Urteilskraft. Jedes Argument ist zu prüfen, unabhängig von der Person, die es vorbringt. Nur eine inklusive, möglichst viele Positionen einbeziehende Auseinandersetzung mit der Herausforderung und ihren unterschiedlichen Bewältigungsstrategien kann am Ende zu einer Praxis führen, die allgemein zustimmungsfähig ist. Denk- und Diskussionsverbote gibt es weder in der Wissenschaft noch in der demokratischen Politik – zumindest sollte es sie nicht geben. Die Kritikerinnen und Kritiker der Anti-Corona-Maßnahmen mögen sich in manchen ihrer Einschätzungen getäuscht haben – aber auch die diversen Einschätzungen der öffentlichen Unterstützer der Maßnahmen waren nicht über jeden Zweifel erhaben. Gerade in Krisenzeiten müssen sich Menschen genügend Raum für Fallibilismus lassen – auch wenn dies dem psychologischen Bedürfnis nach einer unantastbaren einheitlichen Meinung widerspricht.
 
        IRRTUM UND GEWISSHEIT
 
        In der Philosophie versteht man unter Fallibilismus die Auffassung, dass alle Überzeugungen irrtümlich sein können, dass es keinen festen Bestand an Behauptungen gibt, die jedem Zweifel grundsätzlich entzogen sind. Die Gegenposition zum Fallibilismus ist der Fundamentalismus. Demnach gibt es ein sicheres Fundament, von dem ausgehend man alles Wissen generieren könne. Seit einigen Jahrzehnten haben vor allem religiöse Fundamentalisten wieder Auftrieb, also jene, die bestimmte Wahrheiten für unumstößlich halten und ihr gesamtes Welt- und Menschenbild an ihnen ausrichten. Typischerweise können Fundamentalisten unterschiedlicher Prägung nicht mehr miteinander diskutieren, da eine solche Diskussion die gegenseitige Akzeptanz ganz unterschiedlicher Glaubenssysteme im weitesten (nicht nur religiösen) Sinne voraussetzen würde. Auch politische Ideologien sind Formen eines Fundamentalismus: Für Marxisten gelten die Thesen von Karl Marx als unumstößlich, während für Anhänger völkischer Ideologien rassistische Behauptungen „wahr“ sind.
 
        Die Demokratie aber setzt voraus, dass Bürgerinnen und Bürger offen bleiben für das Argument, dass sie nicht lediglich Gläubige unterschiedlicher Ideologien sind. So bequem es auch ist, Menschen einzusortieren, in Schubladen zu stecken, sie abzustempeln und damit zu diskreditieren – diese Praxis ist mit der Demokratie unvereinbar. In Krisensituationen haben viele Menschen verständlicherweise Angst. Wenn die Herausforderungen neu sind, wie etwa bei ungekannten Infektionskrankheiten, neigen viele Menschen dazu, eine geradezu kindliche Haltung einzunehmen, zu regredieren, wie das Psychologen nennen. Sie sehnen sich dann nach jemandem, der ihnen die Ängste nimmt und Zuversicht einflößt. Das erklärt die Tendenz zum Konformismus in Krisensituationen. Abweichende Meinungen werden als bedrohlich empfunden und die Zugehörigkeit zur Mehrheitsmeinung als beruhigend. Allerdings: Wenn sich die Akteure kein umfassendes Bild mehr machen, nicht mehr alle Optionen wägen, sondern unkritisch dem folgen, was der allgemeinen Stimmungslage entspricht, kann dies unter Umständen die Krise noch verschärfen.
 
        Wenn wir mit Risiken konfrontiert sind, wissen wir typischerweise nicht, welche Folgen unser Handeln am Ende haben wird. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, welche kausale Rolle unsere Entscheidung für den weiteren Weltverlauf gespielt hat. Manchmal ist auch im Nachhinein diese Rolle nicht wirklich aufzuklären. Aber einmal angenommen, wir haben uns in einer Situation des Risikos für eine der offenstehenden Handlungsoptionen entschieden. Wir haben etwa eine Geldanlage getätigt in der Erwartung, dass der Aktienwert deutlich steigen wird. Zwei Jahre später stellt sich heraus, dass das ein Irrtum war. Dieser Aktienwert ist gefallen, ja, hat sich halbiert, ein großer Geldverlust ist die Folge. Wissen wir nun, dass es falsch war, diese Anlageform zu wählen? Ja und nein.
 
        Bei der Interpretation stellen sich einige philosophische Fragen: Für Deterministen etwa steht der Weltverlauf immer schon fest. Es gibt keine Zufälle, streng genommen könnte man aus der vollständigen Kenntnis aller Gesetze und der vollständigen Kenntnis eines einzelnen Zustands der Welt, zum Beispiel des aktuellen, alle zukünftigen Weltzustände ableiten. Für Deterministen ist es in diesem Fall daher naheliegend zu sagen, dass die damals getroffene Entscheidung objektiv falsch war. Denn schon zum damaligen Zeitpunkt lag aus dieser Perspektive objektiv fest, dass sich aus ihr negative Konsequenzen ergeben würden. Andererseits ließe sich einwenden, dass es zum damaligen Zeitpunkt für die entscheidende Person unmöglich war, dies richtig abzuschätzen. Immer noch mag man sagen: Die Entscheidung war objektiv falsch, aber diese Tatsache kann man der Person nicht vorwerfen. Die Anlageentscheidung ist nach bestem Wissen erfolgt, die Person hatte sich zuvor hinreichend informiert, mehr zu verlangen wäre nicht zumutbar gewesen.05
 
        Für Probabilisten hingegen ist der Weltverlauf nicht determiniert. Zum Zeitpunkt der Entscheidung liegt also noch nicht fest, wie sich die Welt weiterentwickeln wird, die weiteren Pfade der Weltentwicklung haben lediglich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Richtig ist aus dieser Perspektive eine Entscheidung dann, wenn sie den Erwartungswert ihrer Folgen optimiert. Daher bleibt eine solche Entscheidung – wenn sie den Erwartungswert ihrer Folgen optimiert – auch dann richtig, wenn am Ende das Unwahrscheinliche Realität wird und ein großer Geldverlust eintritt. Die Entscheidung war auch dann objektiv richtig, unabhängig davon, welche Folgen sie hatte.
 
        URTEILSKRAFT IN ZEITEN DES RISIKOS
 
        Im öffentlichen Diskurs werden diese beiden Aspekte der Bewertung – war die Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt richtig, und welche Folgen hatte die Entscheidung? – immer wieder verwechselt, meist zum Nachteil des Diskussionsgegners. Nehmen wir ein gravierendes historisches Beispiel: Nach einer Phase langanhaltender Prosperität, zunehmender Globalisierung und kulturellen Austauschs spitzten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Konflikte zwischen europäischen Nationalstaaten zu, und in Windeseile verbreitete sich in nahezu allen Staaten eine völlig irrationale Kriegsbegeisterung, die auch die klügsten Köpfe erfasste. Die Fin-de-Siècle-Stimmung und die Belle Époque hatten offenbar einen Überdruss erzeugt, und die Aussicht auf eine existenzielle Herausforderung schien vor allem junge Menschen mit Lebenssinn zu erfüllen. Vielleicht handelte es sich auch um eine Überforderung durch die rasche Modernisierung, die schon damals viele als solche empfanden. Nur sehr wenige kluge Köpfe stellten sich diesem Strom der Begeisterung und des nationalen Überschwangs entgegen. Vier Jahre später, als den meisten klar geworden war, dass der Erste Weltkrieg eine große europäische Katastrophe bedeutete und die beteiligten Nationen leichtsinnig hineingeschlittert waren, als das Volk gegen die Mächtigen aufstand und es in fast ganz Deutschland zu revolutionären Erhebungen kam, die die alten Machteliten stürzten, wollte niemand von den Irrtümern hören, die erst vier Jahre zurücklagen. Die wenigen Mahner und Kritiker wurden nicht rehabilitiert, wenn man einmal von der vorübergehend erstarkten Rolle der linkssozialdemokratischen Abspaltung USPD in den Revolutionswirren absieht.06 Ja, der Volkszorn richtete sich vor allem gegen diejenigen, die es schon immer besser gewusst hatten.
 
        Eine ähnliche Dynamik zeigte sich nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Herrschaftssystems in Mittel- und Osteuropa. Diejenigen, die sich frühzeitig gegen Diktatur und Gängelung gestellt hatten, spielten zwar eine zentrale Rolle in der Phase des Übergangs zur Demokratie, wurden danach aber rasch marginalisiert. Auch hier zeigt sich ein ähnliches Muster: Die Dissidenten gegen kollektive und individuelle Fehleinschätzungen gelten zunächst als Sonderlinge oder schwer erträgliche Besserwisser, die sich dem Volkswillen entgegenstellen, um dann, wenn sich dieser „Volkswille“ als irrtümlich herausstellt, als unliebsame Zeugen des eigenen Irrtums ausgegrenzt zu werden. Man möchte nicht daran erinnert werden, dass es schon früher die Möglichkeit gegeben hätte, die Situation richtig oder zumindest anders zu beurteilen. Irrtümer von Mehrheiten entfalten einen Sog durch den verbreiteten Konformismus, das Bemühen, zu den Stärkeren zu gehören. Irrtümer von Minderheiten müssen sich behaupten gegen den Konformismus der Mehrheit. Richtige Überzeugungen von Mehrheiten bedürfen überdies keiner aufwendigen Begründung, während richtige Überzeugungen, die sich gegen den Irrtum der Mehrheit stellen, eine aufwendige Begründungspraxis erfordern, um sich behaupten zu können. Nur mit einer entwickelten politischen Urteilskraft können Gesellschaften die großen Herausforderungen in Krisenzeiten bestehen. Urteilskraft aber setzt voraus, dass wir uns unsere Fähigkeit zur Kritik und zur eigenständigen Stellungnahme jenseits von Konformismus auch in Zeiten der Angst und des Risikos nicht nehmen lassen.
 
         
          Der Text ist ein überarbeiteter Auszug aus dem 2021 im Piper-Verlag erschienenen Buch „Realität des Risikos. Über den vernünftigen Umgang mit Gefahren“.
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        ANMERKUNGEN
 
        01 Frequentistische Daten beschreiben die relative Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses.
 
        02 Vgl. „Die Zahl der Todesfälle durch Hitze steigt“, 13.12.2018, www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-12/klimawandel-shakoor-hajat-hitzewellen-hitzetote-stadtplanung-temperatur-gesundheitsrisiko.
 
        03 Vgl. Solomon E. Asch, Effects of Group Pressure Upon the Modification and Distortion of Judgments, in: Harold Guetzkow (Hrsg.), Groups, Leadership and Men. Research in Human Relations, Pittsburgh 1951, S. 177–190.
 
        04 Vgl. Muzafer Sherif et al., Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment, Oklahoma 1954/1961.
 
        05 An dieser Stelle stellt sich die interessante Frage, ob diese Verbindung von philosophischem Determinismus und Entscheidungstheorie überhaupt vereinbar ist. Wenn wir Handlungen nach ihren kausalen Folgen für den Weltverlauf beurteilen, aber zugestehen, dass wir nicht jeweils individuell die einzigen sind, die darüber entscheiden, dann scheint es nur zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder, unsere Entscheidungen sind ebenfalls Teil der umfassenden Determination, dann scheint das Bemühen um rationale Kriterien richtiger Entscheidungen gegenstandslos zu sein, dann gäbe es nichts zu wählen, weil alles immer schon festliegt. Oder aber der Weltverlauf wäre eben nicht determiniert, weil nicht nur ich selbst, sondern auch andere Personen handelnd intervenieren. Man kann es auch so formulieren: Die Möglichkeit rationaler Entscheidung setzt den Indeterminismus der Welt voraus.
 
        06 Die SPD hatte sich über die Frage der Kriegskredite und des nationalen Burgfriedens während des Krieges in einen „mehrheitssozialdemokratischen“ (MSPD) und einen „unabhängigen“ (USPD) Teil gespalten. Der kriegskritische Teil der USPD gehörte 1918 zu den treibenden Kräften der Revolution.
 
      

       
        ÜBER DEN UMGANG MIT RISIKEN IN DER POLITIK
 
        Ursula Münch
 
        Einer Gefahr ist man ausgeliefert, ein Risiko geht man, zumindest war dies in vormodernen Zeiten so, womöglich sogar bewusst ein: Man wagte etwas, setzte sich dem Risiko aber nicht aus, sondern forderte es „kalkulierend“ heraus – jedoch nicht, ohne auf das notwendige Quäntchen Glück zu hoffen.01 Im Unterschied dazu gehörte zur „Standardposition der Moderne“ der Versuch, das Risiko zu beherrschen und es durch geeignetes Handeln zu minimieren. Risiken beruhen demnach „auf dem Spannungsverhältnis zwischen unabwendbarem Schicksal und Eigenverantwortung“.02 Diese moderne Sichtweise auf Risiken ist zwar nach wie vor verbreitet,03 scheint aber unseren Lebensbedingungen in der „Zweiten Moderne“ nicht mehr wirklich angemessen. Schließlich machen die Existenz neuer Risiken und komplexer Risikosysteme, „für die es keine historische Erfahrung gibt“,04 sowie die mit ihnen verbundene Zunahme von Unsicherheiten jede Hoffnung zunichte, durch rationales Kalkül, also durch ausreichend Wissen, Geld und Zeit, ließe sich tatsächlich Sicherheit herstellen.05 So lässt die „Ereignisdichte“ das Risiko zum Regelfall der Politik werden.06
 
        Politisch relevant sind solche Risiken, deren Eintreten oder Folgenschwere sich – zumindest im Prinzip – politisch beeinflussen lassen.07 Sogenannte systemische Risiken gehören zu den unvermeidlichen Begleiterscheinungen einer globalisierten und vernetzten Welt;08 ihre neue Qualität ist dadurch charakterisiert, dass es sich um Risiken handelt, bei denen „ein katastrophales Ereignis die lebenswichtigen Systeme, auf denen unsere Gesellschaft beruht, in Mitleidenschaft zieht“.09 Das Risiko ist also ansteckend und strahlt auf unterschiedliche Wirtschafts- und Lebensbereiche aus. Neben der Banken- und Finanzkrise von 2008 stellen sowohl die Coronapandemie als auch die Klimakrise systemische Risiken dar. Sie gehen mit unbeabsichtigten und weder zeitlich, sachlich noch räumlich begrenzbaren Nebenfolgen einher. Meistens wirken sie sich direkt oder indirekt auf die kritische Infrastruktur aus, also die Energie- und Kommunikationsversorgung, das Gesundheitssystem oder den Verkehrssektor und damit die Lieferwege sowie den Nachschub an Gütern.
 
        Auch der Angriffskrieg des russischen Diktators auf die Ukraine erfüllt inzwischen die Kriterien eines systemischen Risikos. Zunächst handelte es sich dabei „nur“ um eine unmittelbare Bedrohung, die im Unterschied zu einem Risiko von einem bestimmten Akteur, der eine feindliche Absicht verfolgt, ausging.10 Die besonderen Umstände des Krieges, allen voran die Konfrontation zwischen Atommächten, aber auch die globale Energie- und Getreideabhängigkeit, machen aus der Bedrohung überdies auch ein systemisches Risiko: Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise treffen die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen, insbesondere auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Damit bergen sie – gerade auch in Kombination mit der Klimakrise – das Potenzial für soziale Unruhen, verstärkte Fluchtbewegungen und die Instabilität von Regierungen.11 Auch für den Krieg gegen die Ukraine gilt demnach, dass der Eintritt eines katastrophalen Ereignisses zum kompletten Funktionsverlust lebenswichtiger Systeme führen kann, auf denen unsere Gesellschaft beruht.12 Da systemische Risiken global wirken und eng miteinander vernetzt sind, sprengt der Umgang mit ihnen die Reichweite nationalstaatlichen Handelns.
 
        Zur notwendigen neuen „Risikokultur“13 gehört eigentlich die Aufgabe von Politik und Medien, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass absolute Sicherheit nicht (mehr) erreichbar ist. Jedoch können existenzielle Risiken wie das Szenario einer katastrophalen Klimaerwärmung oder eines Atomkriegs auch zu einer „Existenzialisierung der Politik“ führen:14 Der Erhalt der menschlichen Zivilisation wird in diesem Fall zum übergeordneten Wert erklärt, der dem Staat oder auch internationalen Organisationen weitreichende freiheitsbeschränkende Befugnisse verleiht.15 Trotz oder gerade auch wegen der Unsicherheiten in der „Zweiten Moderne“ kommt der Politik als „Möglichkeit kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens“16 besondere Verantwortung zu. An sie richten sich spezifische Erwartungen. Für die erforderlichen politischen Entscheidungen müssen Mehrheiten organisiert und – unter dem Gebot der Responsivität von Politik – auch unpopuläre Maßnahmen effektiv umgesetzt werden.
 
        Wie wir wissen, beurteilen die meisten Menschen die Risiken der modernen Welt für das eigene Leben falsch: So wird bei Befragungen das Risiko, Opfer eines Terroranschlags zu werden, regelmäßig und unzutreffend höher eingeschätzt als das Risiko, verfrüht am eigenen Ess- oder Trinkverhalten zu versterben.17 Auch Politikerinnen und Politiker sind vor solchen Fehlwahrnehmungen nicht gefeit und unterliegen grundsätzlich ebenfalls der Gefahr, sich vor „dem Falschen“ zu fürchten, also dem „Risikoparadox“ aufzusitzen.18 Daran ändert auch ihr institutionalisierter Zugang zu wissenschaftlicher Politikberatung wenig. Gleichzeitig sind sie mit der – rechtlich begründeten – Erwartung der Herrschaftsunterworfenen konfrontiert, ein adäquates Risikomanagement zu betreiben. Faktisch ist das ein ständiger politischer Drahtseilakt zwischen „zu viel“ und „zu wenig“ Risikobereitschaft.19
 
        RISIKO UND VERTRAUEN IN POLITISCHE AKTEURE
 
        Die Debatte, ob und in welchem Ausmaß Risiken (auch) „sozial konstruiert“ sind, weist darauf hin, dass die Einschätzung der Bedrohlichkeit eines Risikos nicht zuletzt vom Ausmaß des Vertrauens in das politische Personal und in dessen (tatsächliche oder unterstellte) Fähigkeit zum Umgang mit Risiken und zur Lösung von Problemen beeinflusst wird. Dabei ist die Wahrnehmung und Einstufung eines Risikos selten das Ergebnis individueller direkter Erfahrungen, sondern beruht normalerweise auf Darstellungen in den klassischen Medien und, mehr denn je, in den digitalen Netzwerken. Der Bedeutungsrückgang journalistischer Arbeit und professioneller Redaktionen durch den Wandel der Mediennutzung und der Medienlandschaft zieht den teilweisen Verlust der filternden und damit mäßigenden Wirkung dieser sogenannten Gatekeeper nach sich. Angesichts des Geschäftsmodells und der Funktionsweise digitaler Plattformen, die auf Zuspitzung und Emotionalität setzen, beeinflusst der Wandel im Mediensystem auch unsere Wahrnehmung von Risiken. Gleichzeitig und unabhängig davon untergräbt er das Vertrauen, das politischen Akteuren entgegengebracht wird, das aber gerade in Krisenzeiten besonders wichtig ist.
 
        Genau diese Frage des Vertrauensverlustes wächst sich mehr und mehr zum „wunden Punkt“ liberaler Demokratien aus, die im internationalen Vertrauensvergleich tendenziell schwächer abschneiden als autokratische Systeme.20 Einer der Gründe für dieses Phänomen ist die strukturelle Anfälligkeit offener Gesellschaften für gezielte Desinformation, die mittels digitaler Verbreitungswege ihre Adressaten ungefiltert erreicht. Während in den (meist autokratischen) Herkunftsländern der digitalen Trolle die Meinungs- und Informationsfreiheit durch die Machthaber und ihre Sicherheitsorgane rigoros und rücksichtslos beschnitten wird, sind pluralistische Systeme anfälliger für gezielte Propaganda- und Lügenkampagnen;21 schließlich setzen sie nicht auf Repression, sondern auf die Meinungs- und Pressefreiheit und damit auf die Urteilsfähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger. Angesichts der Wechselwirkungen zwischen dem Umgang mit Risiken in der Politik und der diesbezüglichen öffentlichen Einschätzung wirken sich Veränderungen in unserem Kommunikations- und Informationsverhalten direkt auf den Umgang mit Risiken in der Politik aus: Exekutives Risikomanagement muss sowohl den Gesetzmäßigkeiten des „hybriden Regierens“22 gerecht werden als auch der „Totalausleuchtung der Politik“.23
 
        Das Vertrauen in die Fähigkeiten der Politik, angemessen mit systemischen Risiken umzugehen, hängt zum einen von der spezifischen Unterstützung der Bevölkerung für einzelne politische Maßnahmen ab. Zum anderen und vor allem aber spielt die sogenannte diffuse Unterstützung, also die grundsätzliche Akzeptanz des jeweiligen politischen Systems, eine zentrale Rolle.24 Die über Jahre hinweg manifeste Politikverdrossenheit etwa wirkte nur zu Beginn der Coronakrise „wie weggefegt“.25 Nachdem die Pandemie die soziale Ungleichheit – und damit eine der Ursachen der Elitenkritik26 – weiter verschärft hat, ist davon auszugehen, dass uns das Phänomen des Vertrauensverlusts in politisches Führungspersonal erhalten bleibt.27 Wie sich die Ausprägung dieses Vertrauensverlusts angesichts von zunehmenden Risiken entwickeln wird, ist aber schon deshalb schwierig zu ermessen, weil Ursache und Wirkung unklar sind: Geht das Vertrauen in Personen und Institutionen deshalb verloren, weil man den politisch Verantwortlichen nicht zutraut, den Krisen gerecht zu werden und Risiken in geeigneter Weise zu begegnen? Oder macht die Politik bei ihrem Risikomanagement schon deshalb Fehler, weil sie aufgrund des Misstrauens, das ihr aus Teilen der Öffentlichkeit und der Medien entgegenschlägt, an Legitimität einbüßt und sich deshalb nicht traut, notwendige Maßnahmen zu ergreifen?
 
        RISIKOMANAGEMENT IM SYSTEMVERGLEICH
 
        Autoritäre oder totalitäre Systeme sind ebenfalls mit Risiken konfrontiert, auch ihre Politik muss mit diesen umgehen.28Autokratische Regierungssysteme verzichten zum Zweck des Machterhalts Einzelner oder einer herrschenden Clique auf gewaltenhemmende institutionelle Gewährleistungen ebenso wie auf den wirksamen Schutz von Menschen- und Bürgerrechten, Meinungsfreiheit oder ein freies Mediensystem. Zu den Missverständnissen über die Leistungsfähigkeit autokratischer Ordnungen gehört die meistens am Beispiel des Sonderfalls der Volksrepublik China aufgestellte und generalisierte Behauptung,29 diesen gelänge es besser, Risiken wie etwa die einer Pandemie zu „managen“. Tatsächlich klafft zwischen Demokratien und Autokratien jedoch „eine große Lücke in Bezug auf Effizienz und Steuerungsfähigkeit“ – und zwar zugunsten der Demokratie.
 
        Das zeigen etwa die Daten des Bertelsmann Transformationsindex (BTI): „Statt schnell und effektiv im Sinne einer propagierten, gut funktionierenden Entwicklungsdiktatur handeln zu können, liegt die durchschnittliche autokratische Politikkoordination auf der 10-Punkte-Skala des BTI weit unterhalb der von Demokratien (…), die Nutzung verfügbarer Ressourcen ist deutlich weniger effizient (…) und die Diskrepanz zwischen autokratischer und demokratischer Korruptionsbekämpfung ist besonders groß (…). Auch die Steuerungsfähigkeit in Bezug auf Prioritätensetzung, Umsetzung und politisches Lernen ist in Autokratien deutlich schwächer ausgeprägt (…).“30 Für die Einordnung und den Umgang mit neuen Unsicherheiten und komplexen Risiken sind politische und administrative Lernfähigkeit und die Bereitschaft, gemachte Fehler zu korrigieren, unabdingbar. Hier liegt die große Stärke der repräsentativen Demokratie: „Sie setzt die Gesellschaft nicht als einen Raum konsentierter Zustimmung voraus, sondern als einen Raum zum Teil unüberwindlicher Konflikte, der erst die Bedingung jener Freiheit ist, die als Korrelat einer offenen Gesellschaft gelten kann.“31
 
        Ungeachtet dieses Vorzugs lehrt gerade die zwar nur zeitweilige, aber doch massive Beschränkung von Grundrechten während der Pandemie, dass auch rechtsstaatliche Demokratien in Reaktion auf sogenannte AVE-Risiken32 Maßnahmen erlassen können, die eine „existentielle Bedrohung für Bürgerrechte“ bedeuten.33 Mögliche Gefahren für den Kernbereich liberaler Demokratien ergeben sich auch daraus, dass die Wahrnehmung eines existenziellen Risikos geeignet sein kann, die Kriterien staatlicher Legitimität zu verschieben. Existenzielle Bedrohungen bergen mithin die Gefahr einer „Entzauberung“ der repräsentativen Demokratie „von unten“.34 Diese pessimistische Perspektive verlangt den Institutionen und den Verantwortlichen im liberalen Rechtsstaat große Anstrengungen und Fähigkeiten ab: Schließlich geht es nicht „nur“ um die Minimierung absehbarer, verhinderbarer und existenzieller Risiken, sondern zusätzlich darum, die Gefahr einer damit begründeten autokratischen Selbstermächtigung einerseits und die Delegitimierung der liberalen Demokratie andererseits zu verhindern.
 
        POLITISCHE VERANTWORTUNG IN ZEITEN GLOBALER RISIKEN
 
        Zur Bezeichnung des Umgangs mit Risiken in der Politik existieren in der Forschung unterschiedliche Begriffe.35 Liegt der Fokus auf staatlichem Handeln, wurde ursprünglich von „Risiko-Regulierung“ gesprochen, im Unterschied zum jüngeren Begriff der „Risiko-Governance“, der auch die Handlungen anderer, zum Beispiel internationaler staatlicher und nichtstaatlicher Akteure einbezieht und schon aus diesem Grund passender erscheint. Der Begriff „Risiko-Management“ soll die Arbeitsteilung zwischen der Wissenschaft, die für die Risikoabschätzung zuständig ist, und der Politik zum Ausdruck bringen. Diese Trennung zwischen wissenschaftsbasierter Einschätzung und politischem Management von Risiken empfiehlt sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund so manch kommunikativen Fehlers im Zuge der Pandemiebekämpfung.
 
        Gleichzeitig legte die Coronakrise die Interdependenz zwischen beiden Sphären offen: Da Politik und Wissenschaft im Umgang mit Risiken „routinemäßig“ miteinander verbunden sind,36 wirken sich Defizite bei der Risikoeinschätzung, aber eben auch in der Kommunikation, auf den jeweils anderen Bereich aus. Auch wenn über die Begriffswahl Unsicherheit besteht, ist offensichtlich, welche politische Institution beim Risikomanagement im Mittelpunkt steht: die Kernexekutive. Der „Krisenort des Entscheidens“ hat sich zum Regierungschef oder zur Regierungschefin hin verschoben.37 Auch wenn das Bundeskanzleramt dabei immer die zentrale Rolle spielt: Die Pandemie hat gezeigt, dass je nach Beschaffenheit der Krise auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und damit die Staatskanzleien der Länder Orte von maßgeblicher Entscheidungskraft sein können. Das „europäisch penetrierte“ politische System verstärkt die schwer kalkulierbaren Rückkopplungen und Dynamiken zusätzlich.38 Gleichzeitig geht die Einbettung in eine supranationale Gemeinschaft wie die Europäische Union oder in ein Verteidigungsbündnis wie die Nato aber zweifelsohne auch mit einem Zugewinn an politischen, ökonomischen oder militärischen Kompetenzen sowie an Solidarität beim Umgang mit Risiken einher.
 
        Wer als Bundesministerin oder -minister schwört, ihre oder seine „Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden“,39 hat es zu seinem Beruf gemacht, politische Verantwortung zu übernehmen – Verantwortung zum Beispiel für die Sicherheit der Bevölkerung vor inneren und äußeren Bedrohungen, vor den Folgen von Naturkatastrophen oder für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dazu gehört, trotz Unsicherheiten und unvollständigen Informationen, bei der Abwägung und der Entscheidungsfindung ein möglichst hohes Maß an Rationalität anzustreben. Neben der Minimierung unerwünschter Risiken und dem Versuch, Schäden möglichst abzuwenden, geht es immer auch darum, die „Idee vom guten Zustand des Gemeinwesens und vom Gedeihen aller seiner Glieder“, also das unbestimmte und wohl auch unbestimmbare Gemeinwohl,40 zu berücksichtigen. Auch individuelle Risikoabwägungen werden durch Zielkonflikte erschwert. In der Sphäre der Politik ist die Gemengelage jedoch schon deshalb ungleich komplexer, weil zum einen die Dimensionen Zeit und Raum wuchtiger ausfallen und zum anderen die Zahl der von einem möglichen Schadensereignis Betroffenen sehr hoch sein kann. „Jede Entscheidung hat Folgen, und zu jeder Entscheidung gibt es immer auch Alternativen.“41
 
        Hinzu kommt, dass die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos vom nur bedingt beeinflussbaren Verhalten anderer globaler Akteure abhängig ist. Regieren im 21. Jahrhundert ist geprägt von „Komplexitätseskalation“ und „exponentiellen Risikoerwartungen“.42 Einer Bedrohung ist demnach nur noch selten durch eine politische Reaktion im nationalen Kontext sinnvoll zu begegnen, sondern bedarf multilateralen Vorgehens. Zu einem „wicked problem“ wird ein Problem dadurch, dass jede detaillierte Befassung mit ihm darauf hinausläuft, bereits die Richtung festzulegen,43 in der das Problem behandelt werden soll. Die im Nachgang nur noch schwer zu ändernde Entscheidung über den einzuschlagenden Problemlösungsweg beeinflusst wiederum die Wahrscheinlichkeit, mit der andere Schadensereignisse eintreten können. Eigentlich wäre es deshalb erforderlich, die entsprechenden Maßnahmen ständig zu evaluieren. Im Falle von „wicked problems“ würde sich dieser ständige Abgleich jedoch schnell zum „Systemsprenger“ auswachsen.
 
        Angesichts von „Realitätsschock“44 und „Gewissheitsschwund“45 wachsen die Anforderungen an die Kompetenzen der politischen Akteure zusätzlich. Wenn Risiken und Komplexität nicht mehr die Ausnahme, sondern der Normalzustand sind, spiegelt sich das auch in den Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen wider: Vollmundige Wahlversprechen und Ankündigungen in Koalitionsverträgen machen angesichts kaum vorhersehbarer externer Schocks und multipler Krisen „rapide Politikwechsel“ unvermeidlich.46 Ein Koalitionsvertrag ist dann das Papier nicht mehr wert, auf dem er gedruckt wurde.47 Diese Volatilität des Regierungshandelns ist zwar den Krisen geschuldet, birgt aber die Gefahr, die Krise der repräsentativen Demokratie zusätzlich zu verschärfen.48
 
        FAZIT
 
        Die Existenz systemischer Risiken, die sogar das Potenzial der Menschheitsvernichtung bergen, wirft das Scheinwerferlicht auf bekannte Defizite freiheitlicher Demokratien, wie den durch Wahlperioden beschränkten Horizont von Amtsinhabern oder die Trägheit gewaltenteiliger politischer Entscheidungsprozesse. Auch wenn zu hoffen ist, dass die Institutionen der liberalen Demokratie sowie die freiheitliche Orientierung ihrer Bürgerschaft die Etablierung einer autoritären Führung, etwa im Sinne einer „Ökodiktatur“, verhindern, fordern diese Risiken unsere repräsentative Demokratie massiv heraus. Bereits in früheren, weniger existenziellen Krisen als denen des Jahres 2022 haben die politisch Verantwortlichen Verhaltensweisen etabliert, die kaum den Partizipationserwartungen einer zunehmend selbstbewussten, aber nicht zwangsläufig gemeinwohlorientierten Bürgerschaft entsprechen. Die nun manifeste Konfrontation der Politik mit existenziellen Risiken ist geeignet, die Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den staatlichen Entscheidungsträgern noch größer und damit das Vertrauen in die Politik kleiner werden zu lassen. In Zeiten, in denen für einen beteiligungs- und konsensorientierten Politikstil kaum die Ressourcen (Zeit und Geld) vorhanden sind, ist die freiheitliche Demokratie mehr denn je darauf angewiesen, dass Parlamente, aber auch die intermediären Organisationen wie Parteien und Verbände, ihre Funktionen wahrnehmen. Dazu gehört unter anderem die Aggregation, Artikulation und vor allem auch Integration von Interessen. Gerade weil der Ort des Entscheidens in der Krise die Kernexekutive ist, braucht es die Institutionen demokratischer Kontrolle und des Diskurses mehr denn je.
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        EDITORIAL
 
        Demokratietheoretisch wie -praktisch birgt das Verhältnis von Wissenschaft und Politik besondere Herausforderungen. Kritikerinnen und Kritiker einer „Politisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse“ oder einer „Epistemisierung des Politischen“ betonen die unterschiedlichen Logiken von wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und politischen Entscheidungsprozessen, in denen Werte und Interessen verhandelt werden sollten und nicht primär Wissensfragen. Andere hingegen meinen, dass wissensbasierte Politik und ein Mehr an Wissenschaftskompetenz in der Bevölkerung der Demokratie nur gut tun können.
 
        Wie politisiert Wissenschaft ist, lässt sich gut an den Debatten um die (Neben-)Wirkungen der Maßnahmen in der Corona-Pandemie ablesen, aktuell etwa in Bezug auf die Arbeit des Sachverständigenausschusses, der gemäß Infektionsschutzgesetz bis Ende Juni 2022 eine Evaluation vorlegen soll. An prominenter Stelle im Politikteil der „Süddeutschen Zeitung“ wurde Anfang Juni von einem Berichtsentwurf des Ausschusses berichtet und anonyme Experten zitiert, die diesen als einseitig und selektiv in der Auswahl an Studien beurteilten und den Verdacht äußerten, es solle hier eine bereits vorgefasste Meinung untermauert werden.
 
        Bezeichnenderweise wurde der gleiche Vorwurf mit Blick auf die Auswahl von Expertinnen und Experten erhoben, die der Bundesregierung 2020 und 2021 mehr oder weniger harte Lockdown-Maßnahmen im Kampf gegen Corona empfohlen hatten. Zeitweise gar verunglimpft als „Lockdown-Macher“, sahen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einem Shitstorm ausgesetzt – weil sie für politische Entscheidungen verantwortlich gemacht wurden, die sie gar nicht selbst getroffen hatten. Der legitimierende Verweis von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern auf „die Wissenschaft“ zeitigt somit unerwünschte Folgen. Angesichts bestehender und kommender Krisen etwa im Bereich Klima, Umwelt und Energie wird uns die Frage, wieviel Wissenschaft in der Politik stecken soll und darf, weiter begleiten.
 
        Anne Seibring
 
      

       
        „POLITIK SOLLTE SICH NICHT HINTER EINER WISSENSCHAFTLICHEN BEWERTUNG VERSTECKEN“
 
        Fünf Fragen zu Wissenschaft, Kommunikation und Politik
 
        an Melanie Brinkmann
 
        1. Es gibt mittlerweile Kaffeetassen und T-Shirts mit der Aufschrift „Make Epidemiology Boring Again“. Wünschen Sie sich manchmal die Zeit zurück, in der Epidemiologie und Virologie nur einen beschränkten Kreis von Menschen interessierte oder können Sie der verstärkten Aufmerksamkeit auch etwas abgewinnen?
 
        Melanie Brinkmann – Mal so, mal so! Manchmal wird es mir zu viel, aber grundsätzlich finde ich es wunderbar, dass so ein großes Interesse an Wissenschaft besteht, und hoffe, dass wir dieses Momentum halten können. Es ist eine große Chance, dass mehr Menschen eine Vorstellung davon erlangen, wie wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn funktioniert. Und ganz praktisch aus dem Bereich der Virologie: Vielleicht besteht nun die Gelegenheit, darüber zu informieren, dass beispielsweise das Cytomegalievirus, ein Herpesvirus, Fehlbildungen, wie etwa Hörschäden, bei Neugeborenen verursachen kann. Oder dass es einen ausgezeichneten Impfstoff gegen Humane Papillomaviren (HPV) gibt, die unter anderem Gebärmutterhalskrebs verursachen – mit der HPV-Impfung kann vielen Menschen späteres Leid erspart werden.
 
        2. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht der Wissenschaftsjournalismus beziehungsweise die gesamte mediale Berichterstattung in der Corona-Krise, im Guten wie im Schlechten?
 
        – Eine wichtige und entscheidende, aber einige Medien haben kein gutes Licht abgegeben – andere wiederum schon. Es gibt hervorragenden Wissenschaftsjournalismus, der meiner Meinung nach dringend ausgebaut werden sollte. Hier sollten Politik- und Wissenschaftsressort enger verzahnt zusammenarbeiten.
 
        3. Wie haben Sie im Laufe der Zeit Ihre eigene Kommunikation angepasst, auch bezogen auf verschiedene Kommunikationswege mit ihren jeweiligen Eigenlogiken wie Twitter, Talkshows oder Austausch mit Medienredaktionen?
 
        – Ich habe diverse Formate ausprobiert und habe schnell die Vorzüge, aber auch die Nachteile erkannt. Für gute Wissenschaftskommunikation sind meiner Ansicht nach Podcasts sehr gut geeignet, wenn man sich etwa den großen Erfolg des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“ mit Christian Drosten und später auch mit Sandra Ciesek vor Augen führt. Aber auch Youtube bietet eine sehr gute Plattform. Talkshows sind eine eigene Welt und einfach nicht das richtige Format dafür, die Komplexität von Wissenschaft gut darzustellen, haben aber nach wie vor eine hohe Reichweite. Von Twitter habe ich mich etwas zurückgezogen – es macht keinen Spaß, nach jedem Tweet böse Kommentare zu bekommen. Ich denke, in den sozialen Medien versammeln sich geschlossene Gruppen und hauen verbal aufeinander ein. Ein wirklicher Austausch von Argumenten über die eigene Bubble hinweg findet bei Twitter wenig statt.
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        4. Gefühlt sind in Deutschland die Hobby-Virologen und -Epidemiologinnen eine wachsende Gruppe, die in Diskussionen stets die neuesten Statistiken und Studien zur Hand haben und versuchen, mit wissenschaftlichen Argumenten ihren Standpunkt zu begründen. Ist das eine begrüßenswerte Entwicklung oder sehen Sie darin eher eine Gefahr?
 
        – Auch das ist differenziert zu betrachten: Einerseits gibt es Personen, die hervorragende Arbeit leisten, beispielsweise, weil sie ein sehr gutes Zahlenverständnis haben und auch ohne spezifisches Fachwissen im Bereich der Virologie oder der Epidemiologie interessante Analysen leisten können. Diese Personen argumentieren dann auch wissenschaftlich im eigentlichen Sinn und sind eine Bereicherung für den wissenschaftlichen Diskurs. Andererseits gibt es sehr viele, die ihre vorgefasste Meinung untermauern wollen und dafür scheinbare Belege teils willkürlich zusammensammeln. Das ist eher eine Gefahr, da es zwar nach Wissenschaft aussieht, aber in Wahrheit Pseudowissenschaft ist. Der Unterschied ist für wissenschaftliche Laien oft schwer zu erkennen.
 
        5. Sie sind Mitglied im Corona-ExpertInnenrat und haben die Regierung auch zuvor beraten. Wo liegen aus Ihrer Sicht die Fallstricke der wissenschaftlichen Politikberatung und des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Politik im Allgemeinen?
 
        – Das ist ein schwieriges Feld. Für mich war das ein längerer Prozess, in dem ich mich der Politik auch erst annähern musste – und umgekehrt war es ebenso. Ein Aspekt ist sehr wichtig: Zum einen sollte Politik die Verantwortung nicht an die Wissenschaft abgeben und sich hinter einer wissenschaftlichen Bewertung verstecken. Zum anderen muss sie verstehen, was die Wissenschaft leisten kann und was nicht: sie kann einen Zustand beschreiben, sie kann in Szenarien denken, aber Hellseher sind wir nicht. Das Abwägen und Entscheiden, mit dieser Beratung im Rücken, muss dann von politischer Seite kommen, denn in diesen Prozess fließen ja noch viele weitere Aspekte ein. WissenschaftlerInnen hingegen müssen verstehen, dass Politik auch mal anders entscheidet, als beraten wurde. Wenn man die gegenseitige Erwartungshaltung entsprechend ausrichtet, die jeweiligen Aufgaben klar trennt und definiert, kann die Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft gut funktionieren – ohne dass eine Seite enttäuscht wird.
 
        Aber ein Kernproblem sehe ich, und da ist die Pandemie nur eines von vielen Beispielen: Politik agiert in akuten Krisen stark situativ, ist aber nicht unbedingt gut darin, langfristige Strategien zu entwickeln, zu kommunizieren und zu verfolgen. Wo ist denn beispielsweise die Debatte, wo Europa in 10 oder 20 Jahren stehen soll und was dafür heute notwendig ist?
 
         
          Die Fragen wurden schriftlich Mitte Juni 2022 beantwortet.
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        DEMOKRATIE UND EXPERTISE
 
        Ambivalenzen und rechtliche Lösungsansätze
 
        Laura Münkler
 
        Welche Rolle Experten in der Demokratie zukommen darf und soll, ist angesichts der im Rahmen der Corona-Pandemie augenscheinlich gewordenen Angewiesenheit politischer Entscheidungsfindung auf Expertise in letzter Zeit wieder verstärkt diskutiert worden. Obwohl die Relevanz dieser Frage unter dem Eindruck der jüngsten Herausforderungen unverkennbar ist,01 stellt diese Thematik keine Besonderheit der Covid-19-Pandemie dar. Vielmehr wird in ihr lediglich die generelle Komplexität des Verhältnisses von Demokratie und Expertise sichtbar. Schließlich wird der modernen Demokratie bereits seit Längerem nachgesagt, expertokratische Tendenzen aufzuweisen – wobei ihr indes zugleich auch des Öfteren populistische Züge attestiert werden.02
 
        Die sich bereits hierin offenbarende Ambivalenz zwischen Demokratie und Expertise gibt Anlass, sich dem Verhältnis von Demokratie und Experten näher zu widmen. Dies gilt zumal, weil vielfach nicht hinreichend reflektiert wird, dass Demokratie weder ein symbiotisches noch ein widerstreitendes Verhältnis zu Expertise aufweist. Andernfalls würde die Diagnose expertokratischer wie auch populistischer Tendenzen kaum – vornehmlich anekdotisch – darauf gestützt werden, dass der Rat von Experten befolgt respektive ignoriert wird. Ebenso wenig erscheint es vor diesem Hintergrund als weiterführend, zur Lösung der Problematik auf die prinzipielle Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft(en) zu verweisen oder ein generelles Misstrauen gegenüber Experten und deren Rat zu schüren. Stattdessen erweisen sich sämtliche dieser Ansätze letzten Endes als kontraproduktiv, weil die verschiedenen Facetten des Spannungsverhältnisses zwischen Demokratie und Expertise hierbei nicht hinreichend erfasst werden.
 
        Um die Problematik der Angewiesenheit moderner Demokratien auf Experten angemessen zu verarbeiten, müssen demnach zunächst die Hintergründe der eigentümlichen Gleichzeitigkeit von vermeintlich expertokratischen und populistischen Tendenzen näher aufgearbeitet werden. Erst auf dieser Basis lassen sich die Mechanismen erkennen, bewerten und optimieren, die bereits zum Einsatz kommen, um das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Expertise abzubauen. Diese Vorgehensweise mag zwar nicht denselben Reiz ausüben, wie in den vielstimmigen Chor des Abgesangs auf die Demokratie oder in die Ode der Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis einzustimmen, dürfte sich letztlich aber als produktiver erweisen.
 
        DEMOKRATIE UND EXPERTISE – EIN UNAUFLÖSBARER WIDERSPRUCH?
 
        Moderne Demokratien nehmen für sich in Anspruch, rational – also wissensbasiert – und zugleich demokratisch zu entscheiden. Dies ist rechtlich wegen des Zusammenspiels von Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sowie der Grundrechte ohnehin gefordert, der Demokratie aber auch selbst immanent, wie eine vergleichende Betrachtung der Demokratietheorie zeigt. Weil das Verhältnis der Demokratie zu Expertise jedoch ambivalent ist, ruft diese Vorgabe Friktionen hervor.03 Grund hierfür ist, dass in der demokratischen Entscheidungsfindung Expertise berücksichtigt werden muss, um legitime und mit Blick auf die hiermit einhergehenden Grundrechtseinschränkungen gerechtfertigte Entscheidungen treffen zu können. Hierdurch kommt Experten jedoch eine hervorgehobene Stellung zu, was wiederum demokratietheoretisch rechtfertigungsbedürftig ist, weil die staatlicherseits benötigten Expertisen, obgleich sie auf Daten beziehungsweise Informationen basieren, die einem Wahrheitsbeweis grundsätzlich zugänglich sind, hierin zumeist nicht aufgehen. Stattdessen umfassen – wie gerade im Rahmen der Pandemie augenscheinlich geworden ist – die Stellungnahmen von Experten, insbesondere sofern sie Handlungsempfehlungen enthalten, vielfach Wertungen, etwa mit Blick auf Nebenfolgen oder andere denkbare Zielsetzungen, die nicht bis ins letzte Detail objektiv begründbar sind, sondern von Vorannahmen abhängen.04 Derartige Vorannahmen wiederum sind zumindest potenziell von subjektiven Einstellungen beeinflusst, ohne dass dies von vornherein erkennbar wäre. Dementsprechend lässt sich die Objektivität beziehungsweise Neutralität einer in den politischen Entscheidungsprozess eingebrachten Expertise im Sinne ihrer Austauschbarkeit nicht garantieren. Folglich kann auch nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass es qua Expertise zu einer relevanten politischen Einflussnahme auf die Entscheidung kommt. Diese kann nämlich beispielsweise auch darin liegen, dass andere Optionen vorzeitig ausgeschlossen werden oder eine Möglichkeit politischen Reagierens als alternativlos stilisiert wird.
 
        Hintergrund des Spannungsverhältnisses zwischen Demokratie und Expertenwissen ist demnach, dass in die politische beziehungsweise rechtliche Entscheidungsfindung eingespeiste Expertisen prinzipiell weder als objektive und daher verbindliche Wahrheit noch als bloße Meinung angesehen werden können. Dies erklärt zugleich, weshalb eine rechtliche Bindung an Expertisen vor dem Hintergrund prinzipieller demokratischer Verfassungsvorgaben im rechtlichen Diskurs zumeist abgelehnt und stattdessen eine Entscheidung von den jeweils zuständigen, demokratisch legitimierten Hoheitsträgern darüber gefordert wird, welche Bedeutung der Expertise für die infrage stehende politische Entscheidung zugewiesen werden soll. Wäre diesbezüglich eine willkürliche Handhabe möglich und dürften Expertisen verworfen werden, ohne ihre Bedeutung auch nur in Betracht ziehen zu müssen, ließe sich der Vorwurf des Populismus insoweit durchaus begründen. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr werden im Recht die Ambivalenzen zwischen Demokratie und Expertise mithilfe einer vergleichsweise komplexen Konstruktion zu verarbeiten gesucht, die auf den Erkenntnissen eines Jahrhunderte währenden interdisziplinären Diskurses beruht.
 
        ANSÄTZE ZUR VERARBEITUNG DER AMBIVALENZ ZWISCHEN DEMOKRATIE UND EXPERTISE
 
        Um die Verarbeitungsmechanismen erkennen und bewerten zu können, die bewirken sollen, dass Expertise in der hoheitlichen Entscheidungsfindung herangezogen werden kann, ohne hierdurch Entscheidungen de facto an Experten zu verlagern, ist es notwendig, die aus diesen Diskursen gewonnenen Erkenntnisse knapp aufzuarbeiten.
 
        Ideengeschichtliche Einsichten
 
        Hierbei erweist sich insbesondere ein Blick in die Ideengeschichte als aufschlussreich. Zwar hängt es insbesondere von der zugrunde gelegten Gemeinwohlvorstellung sowie dem Wahrheitsverständnis ab, wie die jeweils konkrete Konzeptionalisierung in den verschiedenen ideengeschichtlichen Ansätzen ausfällt. Unabhängig hiervon macht die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ansätze jedoch deutlich, dass im Rahmen der Verarbeitung des aufgezeigten Spannungsverhältnisses insbesondere die notwendige Distanz beziehungsweise Nähe zwischen Ratgebern und Beratenen in den Blick genommen werden müssen, ebenso die Expertenauswahl, der Modus der Beratung, das Forum, in welchem Rat geäußert wird, sowie die Erkennbarkeit potenzieller Einflüsse auf den Inhalt des Rats. Demnach kommt der Organisation der Auswahlentscheidung der zu hörenden Experten, der Transparenz des Beratungsprozesses, der Pluralität des eingeholten Rats sowie der Sicherstellung der Entscheidungshoheit in Bezug auf den Umgang mit den Expertisen besondere Bedeutung dabei zu, sowohl wissensbasiert als auch demokratisch legitimiert entscheiden zu können.05 Die Maßgeblichkeit dieser Gesichtspunkte, um den Konflikt zwischen demokratischem und wissensbasiertem Entscheiden aufzulösen, zeigt sich ebenfalls im Rahmen der Untersuchung verschiedener demokratietheoretischer Konzeptionen und spiegelt sich in gewisser Hinsicht auch im erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Diskurs wider.
 
        Demokratietheoretische Konzeptionalisierung
 
        Divergenzen zwischen verschiedenen Demokratietheorien lassen sich weniger auf ihre Vorannahmen in Bezug auf das Verhältnis von „Wissen“06 und demokratischem Entscheiden zurückführen, sondern sie lassen sich weitgehend mit divergierenden epistemologischen Grundannahmen erklären.07 Das mit der liberalen Demokratietheorie einhergehende instrumentelle Wissensverständnis, das bewirkt, dass im Wissensinput grundsätzlich kein legitimationsbedürftiger Aspekt erblickt wird,08 lässt sich vor allem mit zwei Aspekten erläutern: Zum einen handelt es sich um eine bestimmte erkenntnistheoretische Position, nach der Wissen grundsätzlich als objektiv angesehen werden kann.09 Zum anderen lässt sich diese in Bezug auf Wissen erfolgende Konzeptualisierung aber auch darauf zurückführen, dass Freiheitsrechte in der liberalen Demokratietheorie im Zentrum stehen und ins Verhältnis zu kollektiver Selbstbestimmung gesetzt werden.10
 
        Diese Vorannahmen der liberalen Demokratietheorie sehen sich – stark verkürzt wie auch vereinfachend dargestellt – insbesondere Angriffen vonseiten der partizipativen, deliberativen, pragmatischen und agonalen Demokratietheorien ausgesetzt. Die deliberative Demokratietheorie, die in dem machtfreien Diskurs über Gründe den Ausgleich zwischen Demokratie und Wissen verortet und von der Annahme getragen ist, hierdurch lasse sich sowohl die Verarbeitung vielfältiger, unterschiedlicher Informationen garantieren als auch eine demokratische Entscheidungsfindung sicherstellen,11 folgt der Annahme, dass über Wissen und dessen Bedeutung für die Entscheidung öffentlich diskutiert werden müsse. Wie das „beste Argument“12 hierbei erkannt werden soll, wenn kein Konsens gefunden wird, ist allerdings innerhalb dieses demokratietheoretischen Ansatzes ebenso umstritten wie die Frage, ob hierfür eigentlich eine Expertendeliberation genügt oder die Auffassung der breiten Öffentlichkeit entscheidend ist.13
 
        Die partizipative Demokratie wiederum vertritt die Ansicht, dass jeglicher in der liberalen, aber auch in der deliberativen Demokratietheorie enthaltene Verweis auf Wissen letztlich eine nicht zu rechtfertigende Einschränkung der demokratischen Entscheidungshoheit zur Folge habe.14 Insofern wird eine demokratisch souveräne Entscheidung über Wissen für notwendig erachtet und jeder Verweis auf Vernunft oder Expertise als „kryptometaphysisch“15 zurückgewiesen. Da sich Wissen und Wollen nicht gänzlich voneinander unterscheiden ließen, erfordere Demokratie – so die hiermit verbundene Ansicht –, auch über Wissen frei zu entscheiden.16 Hieraus folgt zugleich, dass bereits in der Wissensproduktion eine weitgehende Beteiligung von Bürgern für notwendig erachtet wird.
 
        Trotz dieser bestehenden Divergenzen in der Demokratietheorie darüber, wie das Spannungsverhältnis zwischen Wissen und Entscheiden in einer Demokratie aufzulösen ist, lässt sich in der Gesamtbetrachtung festhalten, dass es eines produktiven, aber reflektierten Umgangs mit Expertenwissen in Demokratien bedarf, um mittels Pluralität des Wissensinputs die demokratische Entscheidungshoheit aufrechtzuerhalten.
 
        GRUNDLINIEN DER RECHTLICHEN OPERATIONALISIERUNG
 
        Hieraus sind – unter Berücksichtigung des parallel verlaufenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Diskurses – Schlussfolgerungen für die rechtliche Konzeptualisierung des Verhältnisses von Demokratie und Expertise zu ziehen. Um weder expertokratischen noch populistischen Tendenzen zu erliegen, sind die interdisziplinären Erkenntnisse zu den verschiedenen Verarbeitungsmechanismen dieser Problematik im Recht in Bezug zu setzen.
 
        Nimmt man allein die hergebrachte rechtliche Konstruktion des Verhältnisses von demokratischem Entscheiden zu Wissen in den Blick, erscheinen die genutzten Verarbeitungsmechanismen zunächst als vergleichsweise unterkomplex. Grund hierfür ist, dass der Fokus auf dieser Konstruktionsebene vornehmlich auf der Wahl und der hieraus jeweils abgeleiteten Legitimation des Parlaments, der Regierung und hierüber der gesamten Exekutive liegt. Zudem wird als legitimationsbedürftig prinzipiell lediglich das formale Treffen von Entscheidungen angesehen, nicht aber die Einbeziehung von Expertise.17 Demnach bleiben die Willensbildung wie auch das sonstige Vorfeld der hoheitlichen Entscheidung – insbesondere die Expertenberatung – aus der rechtlichen Konstruktion von Demokratie scheinbar komplett ausgeklammert.
 
        Diese Diagnose der zu weitgehenden Blickverengung des rechtlichen Verständnisses verbleibt allerdings zu stark an der Oberfläche der Art und Weise, wie im Recht die Verbindung von demokratischer Entscheidung und Wissen erfolgt. Denn die Problematik, worüber in Bezug auf Wissen demokratisch entschieden werden muss und wie mit Wissen in hoheitlichen Entscheidungen umzugehen ist, wird zwar nicht im Rahmen der demokratischen Legitimationskonstruktion im engeren Sinne verhandelt, ist jedoch Gegenstand von anderen rechtlichen Konstruktionen. Eine nähere Betrachtung zeigt, dass verschiedene Mechanismen zum Einsatz gelangen, um die Entscheidungshoheit der demokratisch legitimierten Entscheidungsträger auch im Falle weitreichender Wissensabhängigkeit von zu treffenden Entscheidungen aufrechtzuerhalten.18
 
        Mit Blick hierauf erweisen sich vornehmlich vier Aspekte als für die rechtliche Gewährleistung einer wissensbasierten demokratischen Entscheidungsfindung maßgeblich: Erstens wird in Bezug auf die Konzeptualisierung des Verhältnisses von Wissen und demokratischem Entscheiden dem Expertenkonsens beziehungsweise -dissens im Recht eine entscheidende Rolle zugeschrieben, wie etwa der rechtliche Verweis auf den Stand der Erkenntnis von Wissenschaft und Technik zeigt.19 Zweitens wird grundsätzlich zwischen verschiedenen Arten von Wissen – Fakten, Prognosen, Erfahrung, norm- und transwissenschaftlichem Wissen – bei der Art und Weise des Umgangs differenziert.20 Drittens soll die Entscheidungsbefähigung des demokratisch legitimierten Hoheitsträgers selbst im Falle weitläufiger Einbeziehung von Expertenwissen aufrechterhalten werden, da nur mit Blick hierauf eine politische Sanktionierbarkeit der jeweiligen Entscheidungen möglich ist. Weil dieses Abstellen auf die Letztentscheidung eines Hoheitsträgers nicht dazu führen darf, dass das Entscheidungsvorfeld legitimatorisch aus dem Blick gerät und die Entscheidungshoheit de facto unterlaufen wird, sind, viertens, rechtliche Anforderungen an das Entscheidungsvorfeld unter dem Begriff der „Legitimationsverantwortung“21 entwickelt worden.
 
        Die Tragbarkeit der so gearteten rechtlichen Konzeption des Verhältnisses von Demokratie zu Expertise hängt angesichts dieser Konstruktion allerdings weitgehend davon ab, inwieweit es einerseits in der Wissenschaft allgemein sowie andererseits mittels der Beratungsstruktur und Wissensbewertung sicherzustellen gelingt, dass Divergenzen und hiermit potenzielle Vorannahmen mittels hinreichender Pluralität des Wissensinputs sichtbar werden. Nur auf diese Weise lässt sich die eingeforderte Entscheidungsverantwortung des Hoheitsträgers gewährleisten. Aus diesen Grundüberlegungen lassen sich verschiedene Vorgaben für die Gesamtstruktur der Expertenberatung wie auch das institutionelle Design von beratenden Expertengremien ableiten.
 
        Wissensbewertung zur Reduktion des Spannungsverhältnisses
 
        Die Bewertung von Wissen stellt im Recht demnach einen entscheidenden Aspekt in Bezug auf die Reduktion des Spannungsverhältnisses zwischen demokratischem Entscheiden und Wissen dar. Angesichts der Schwierigkeiten, die eine tragbare Bewertung von Expertisen durch Laien mit sich bringt und die zur Problematik des „Vertrauenmüssens“ in Experten bei gleichzeitig nicht vollständigem „Vertrauendürfen“ führen, bedarf es der Zuhilfenahme von „Daumenregeln“, anhand derer die Problematik durch Zuweisung von Argumentationslasten abgeschichtet werden kann. Insoweit ist sinnvollerweise das Vorliegen eines Expertenkonsenses beziehungsweise -dissenses als Ausgangspunkt für die Konzeptionalisierung von demokratischer Entscheidungsnotwendigkeit und „vertrauenswürdigem“ Wissen zu wählen. Schließlich erscheint es, sofern ein Expertenkonsens besteht, als überwiegend wahrscheinlich, dass dem fraglichen Wissen keine politisch relevanten Wertungen zugrunde liegen, weil diese im Rahmen des Expertendiskurses voraussichtlich erkannt worden wären. Dies gilt zumindest, wenn der Expertenkonsens selbst als belastbar anzusehen ist und das Wissenschaftssystem Pluralität nicht unterdrückt, sondern ermöglicht.
 
        In Anbetracht der grundrechtlichen Vorgaben einerseits und der demokratischen Legitimationsnotwendigkeit andererseits, weil also Expertisen weder ignoriert noch mit Blick auf die aus Daten und Informationen abgeleiteten Empfehlungen als für die politische Entscheidung bindend angesehen werden können, erweist sich folglich eine Abstufung von Begründungslasten anhand des Kriteriums Expertenkonsens beziehungsweise -dissens als weiterführend. Dabei ist ein Expertendissens als ein Indiz für den demokratischen Entscheidungsbedarf mit Blick auf die Bewertung von Wissen anzusehen. Aus diesem Grund stellen Dissense zwischen Experten – anders als vielfach unterstellt – gerade nicht den Ausgangspunkt des Problems dar, Expertenwissen und demokratisches Entscheiden in Ausgleich zueinander zu bringen. Divergierende Expertisen sichtbar zu machen, ist vielmehr als Gesichtspunkt der Auflösung des Spannungsverhältnisses zu begreifen. Denn eine nähere Beurteilung der Hintergründe des Dissenses ermöglicht aufzudecken, in welcher Hinsicht Wissenslücken bestehen, wo deshalb Wertungen vorgenommen werden müssen und welche Vorannahmen hinter diesen stehen.22 Folglich gilt es Foren zu schaffen, die einen Dissens ermöglichen.
 
        Dass ein Expertendissens auch auf politischen beziehungsweise wirtschaftlichen Gründen beruhen mag und somit interessengeleitet erzeugt sein könnte,23 ändert hieran nichts. Schließlich lässt sich dies erst durch eine nähere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Expertisen, wie sie hier eingefordert wird, erkennen. Expertendispute zu verdecken, erweist sich dementsprechend generell nicht als weiterführend.
 
        Doch wann liegt ein Expertenkonsens vor?
 
        Die Annahme des Vorliegens eines Expertenkonsenses wird davon beeinflusst, wen wir mit Blick auf die zu beurteilende Frage als Experten anerkennen, was wiederum wertungsabhängig ist. Diese Wertungsabhängigkeit lässt sich anhand von drei Beispielen veranschaulichen, die teils auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Erstens: Im Rahmen der Diskussion um die Besetzung des Corona-Expertenrats wie auch vorhergehend hinsichtlich der Frage, inwieweit lediglich virologisches und epidemiologisches Wissen oder auch pädagogische, psychologische, ökonomische und rechtswissenschaftliche Einsichten im Rahmen der Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus maßgeblich sind, hat sich gezeigt, wie komplex die Bestimmung des maßgeblichen Expertenkreises sein kann, was wiederum Auswirkungen darauf zeitigt, ob ein Expertenkonsens anzunehmen ist oder nicht. Zweitens: Im Rahmen der Frage des menschengemachten Klimawandels wird Wissenschaftlern außerhalb der Klimaforschung, obgleich sie in ihrem Forschungsbereich durchaus wissenschaftlich ausgewiesen sind, der Expertenstatus abgesprochen und folglich ein Expertenkonsens angenommen. Ob jemand als Experte oder Laie anzusehen ist, kann also nicht abstrakt bestimmt werden, sondern immer nur mit Blick auf bestimmte Felder. Drittens: In einer historischen, für die Ausformung des Expertenbegriffes maßgeblichen Konstellation, in der es um die Beurteilung der Kontamination von Boden ging, ist Farmern von Wissenschaftlern der Expertenstatus mit Blick auf die Beurteilung derartiger Fragen abgesprochen worden, obgleich sie – retrospektiv betrachtet – aufgrund der Beobachtungen des Weideverhaltens ihrer Tiere maßgebliche Einsichten beizusteuern gehabt hätten.24
 
        Wenngleich auf Basis der aus letzterem Fall gewonnenen Einsichten der Expertenbegriff modifiziert wurde, zeigen diese Beispiele in ihrer Gesamtbetrachtung doch, dass die Zuschreibung des Expertenstatus selbst wertungsbasiert ist, weshalb die Auflösung des Spannungsverhältnisses nicht allein hierüber erfolgen kann. Ferner muss in die Bewertung eines Expertenkonsenses einbezogen werden, ob dieser im konkreten Fall auch belastbar ist, da andernfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass in methodischen Vorannahmen, sonstigen Prämissen oder der Ausblendung von Faktoren Annahmen enthalten sind, über deren Relevanz politisch entschieden werden muss. Die hinreichende Belastbarkeit eines Expertenkonsenses ist deshalb erst anzunehmen, sofern eine Fragestellung bereits über einen längeren Zeitraum von verschiedenen, nicht lediglich einer Arbeitsgruppe zugehörigen Experten mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet wurde. Selbst unter diesen Umständen bleibt die Annahme, ein Expertenkonsens schließe aus, dass politisch relevante Wertungen in Expertise enthalten sind, noch immer davon abhängig, dass das Wissenschaftssystem Pluralität grundsätzlich gewährleistet.
 
        Institutionelle Gewährleistung wissensbasierter, demokratischer Entscheidungsfindung
 
        Um Expertisen beurteilen und hierauf basierend eine eigenständige Entscheidung treffen zu können, bedarf es demnach einer komplexen Beratungsstruktur, die gewährleistet, dass plurales Wissen zur Verfügung steht. Hierbei ist sowohl mit Blick auf die einzelnen Beratungsgremien als auch in Bezug auf die Gesamtberatungsstruktur zu beachten, dass sie Wissenskonflikte sichtbar machen müssen. Eine interdisziplinäre, diverse Besetzung von Beratungsgremien sowie die Einbeziehung von Interessenvertretern und Laien hilft dabei, Wissenskonflikte institutionell zu provozieren, um über diese anschließend politisch urteilen zu können. Des Weiteren ist ein Institutionenmix notwendig, um die Problematik von Nähe und Distanz beziehungsweise Abhängigkeit und Unabhängigkeit abzufedern. Weder führt allein ein institutionalisiertes Beratungssetting in fester Angliederung an einen Entscheidungsträger weiter, noch erscheint die Ad-hoc-Beratung als generell überlegen, weil hierdurch mit Blick auf die Hoffnung künftiger, erneuter Beratungstätigkeit ebenfalls ein Bias erzeugt werden kann. Überdies muss der Mechanismus der für die Beratung zu treffenden Expertenauswahl, die aktuell entweder weitgehend politisiert oder rein wissensbezogen erfolgt, optimiert werden, da auch hier die Ambivalenzen bislang nicht hinreichend berücksichtigt werden. Um dem Rechnung zu tragen, wäre es weiterführend, wenn eine Liste maßgeblicher Experten eines Feldes von einem Expertengremium zusammengestellt und aus dieser eine Auswahlentscheidung von den demokratisch legitimierten Entscheidungsträgern getroffen würde.25
 
        ZUR BEDEUTUNG VON EXPERTISE FÜR DIE DEMOKRATIE
 
        Was heißt dies für die Bedeutung, die Experten in einer Demokratie zugeschrieben wird? Die Beteiligung von Experten und die Einbeziehung ihrer Expertise in die demokratische Entscheidungsfindung ist weder per se als demokratisch noch als undemokratisch anzusehen. Wenn Expertise herangezogen wird, verlagert sich die Legitimation der Entscheidung potenziell auf die Legitimität der Experten, wodurch verdeckt zu werden droht, welche Entscheidungen hinsichtlich des Umgangs mit Wissen getroffen wurden. Insoweit ist einerseits die Kennzeichnung von Expertise als prinzipiell undemokratisch als politische Strategie durchschaubar, sich einem wissensbezogenen Diskurs nicht stellen zu müssen, wie er indes rechtlich und demokratisch gefordert wird. Andererseits erweist sich auch die Betonung der Objektivität und Neutralität von Expertise sowie hiermit einhergehender Sachzwänge als problembehaftet, weil hiermit eine demokratisch nicht tragbare Verantwortungsverlagerung auf Experten einhergeht. Expertenwissen darf in einer Demokratie folglich weder negiert noch überhöht werden. Aus diesem Grund ist zwar jederlei irgendwie geartete Bindung an Expertise im Recht abzulehnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit Expertenwissen willkürlich umgegangen werden darf. Expertisen sorgen vielmehr dafür, dass innerhalb des demokratischen Diskurses beziehungsweise im Rahmen der hoheitlichen Entscheidungsfindung Begründungslasten entstehen. Diese dürfen nicht faktisch asymmetrisch dadurch verteilt werden, dass lediglich Expertisen einer einzigen Sichtweise generiert und präsentiert, Gegenstimmen hingegen verdeckt werden. Dies lässt sich mithilfe einer stärkeren Transparenz der Expertenberatung sowie der Sicherstellung von Pluralität im Rahmen der Gesamtberatungsstruktur erreichen. Die Gewährleistung der eigenständigen Entscheidungsbefähigung von Hoheitsträgern, die zumeist Laien sind, über Expertenwissen erfolgt somit dadurch, dass einerseits im Wege der Gesamtstruktur der Expertenberatung pluraler Wissensinput abgesichert und andererseits bei den einzelnen Expertengremien eine „ausgewogene Besetzung“ angestrebt wird. Es gilt demnach, im Wege der Besetzung innerhalb von Expertengremien Wissenskonflikte zu provozieren und argumentativ aufzuarbeiten. Dies erfolgt derzeit zumeist mittels einer interdisziplinären Zusammensetzung, wobei gerade im EU-Recht, partiell jedoch auch im deutschen Recht, zusätzlich die Beachtung von Diversitätsgesichtspunkten rechtlich eingefordert wird. Darüber hinaus wird vornehmlich mittels der Beteiligung von Interessenvertretern versucht, eine bestimmte Perspektive in ein Expertengremium einzubringen.26 Die Offenlegung der hierdurch erkennbaren Dissense sowie die deliberative Auseinandersetzung innerhalb der Expertengremien ermöglicht es grundsätzlich, politisch über Wissen zu urteilen. Demnach muss vornehmlich im Rahmen der Wissensbewertung sichergestellt werden, dass diese zwar wissensbasiert erfolgt, schlussendlich aber demokratisch darüber entschieden wird, was politisch als maßgeblich erachtet wird.
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        (PSEUDO-)WISSENSCHAFT UND DEMOKRATIE IM KRISENZEITALTER
 
        Alexander Bogner
 
        Dass Wissenschaft mit Demokratie recht wenig zu tun habe, weil über Wahrheit nicht abgestimmt werde, ist eine populäre, aber oberflächliche Behauptung. Tatsächlich finden beide ihre Gemeinsamkeit in dem, was sich als wissenschaftliches beziehungsweise demokratisches Ethos beschreiben lässt: Wissenschaft und Demokratie repräsentieren fehlerfreundliche Verfahren, um neues Wissen beziehungsweise soziale Ordnung herzustellen, die sich aus einem grundlegenden Misstrauen gegenüber der Dogmatik autoritativer Zielsetzungen speisen. So wenig die Wissenschaft die religiös inspirierte Idee absoluter Wahrheit überzeugt, so wenig verträgt sich die liberale Demokratie mit normativen Zielvorgaben, die außer Streit gestellt sind.
 
        Diese Strukturgleichheit von wissenschaftlichem und demokratischem Ethos ist auch der tiefere Grund dafür, warum die Demokratie als Schutzmacht der Wissenschaft und die Wissenschaft als Garant rationaler Politik verstanden werden.01 Die jüngeren Erfahrungen mit Populismus wiederum haben gezeigt, dass dessen Repräsentanten nicht nur die Komplexität demokratischer Prozesse ablehnen, sondern oft zugleich auch die Wissenschaft marginalisieren.
 
        In ein Spannungsverhältnis geraten Wissenschaft und Demokratie, wenn Entgrenzungsprozesse greifen, die im Extremfall als „Expertokratie“ oder „politisierte Wissenschaft“ skandalisiert werden.02 Viele der gegenwärtigen Krisen und Konflikte lassen allerdings deutlich werden, dass die Demokratie weder allein durch eine übergriffige Wissenschaft noch durch pure Ignoranz oder Faktenleugnung auf Seiten der Politik gefährdet ist. Problematisch erscheint eher eine Tendenz, die sich als „Epistemisierung“ beschreiben lässt. Was ist damit gemeint?
 
        EPISTEMISIERUNG DES POLITISCHEN
 
        Was man – mit ein wenig Mut zum gefürchteten Soziologendeutsch – als „Epistemisierung des Politischen“ bezeichnen kann, ist ein gegenwärtiger Trend, politische Probleme und Ansprüche auf der epistemischen Ebene zu reformulieren.03 Dabei geht es nicht einfach nur darum, dass die Politik angesichts komplexer Problemlagen auf Expertenwissen rekurriert beziehungsweise systeminterne Expertise aufbaut.04 Gemeint ist vielmehr, dass sich ein bestimmtes Framing durchsetzt, nämlich die Zentrierung auf Sach- oder Wissensfragen. Dahinter steht die Überzeugung, dass wir ein Problem erst dann richtig zugeschnitten haben, wenn wir es uns als Gegenstand von Expertise, Vernunft und kognitiver Kompetenz verständlich gemacht haben. „Epistemisierung“ ist daher nicht gleichbedeutend mit „Expertokratie“ oder „Epistokratie“, also der Herrschaft der Experten oder der Wissenden. Gemeint ist nicht die Herrschaft einer bestimmten sozialen Gruppe, sondern die Herrschaft eines Prinzips oder einer fixen Idee. Es geht, wenn man so will, um die Herrschaft der Wissensförmigkeit, um eine Fixierung auf epistemische Aspekte, die mitunter auch Züge einer gewissen Wissensgläubigkeit trägt. Letztere kommt in der Vorstellung zum Ausdruck, dass sich aus der Lösung von Wissensfragen, also dem besseren Wissen, auch automatisch eine fortschrittliche Politik ergibt. Man glaubt, dass Epistemisierung das Ende irrationaler, ideologischer Politik einläutet. Tatsächlich bedeutet Epistemisierung vor allem Entpolitisierung im Namen rationaler Politik.
 
        Wo oder wie kommt diese Epistemisierung gegenwärtig zum Ausdruck? Ein Beispiel liefern aktuelle Debatten um die Krise der Demokratie. Der „Brexit“ und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben für die populistischen Versuchungen der Demokratie sensibilisiert und gleichzeitig die Frage nach den epistemischen Grundlagen demokratischer Politik aufgeworfen. Die steile Karriere von „Post Truth“, „Fake News“ und Verschwörungstheorien trug dazu bei, dass Diskussionen um Demokratie, Partizipation und Polarisierung enger als zuvor mit den Themen Wissen, Wahrheit und Expertise verknüpft wurden. Unter dem Titel „Political Epistemology“ hat sich zwischenzeitlich ein interdisziplinäres Forschungsfeld etabliert, das dem Zusammenhang (oder Spannungsverhältnis) von epistemischen und demokratischen Tugenden nachgeht.05
 
        Auf diese Weise ändert sich auch der Fokus der Demokratiekritik. Im Vordergrund stehen nicht mehr soziale, sondern epistemische Kategorien. Die marxistische Demokratiekritik, um ein plakatives Beispiel zu wählen, hatte argumentiert, dass eine Demokratie, die auf formale Freiheit anstatt auf substanzielle Gleichheit setzt, nur eine verschleierte Diktatur der Bourgeoisie sei. Für den Marxismus ging es also primär darum, die Demokratie vor der Macht der Privilegierten zu schützen. Einer – wenn man so will – epistemisierten Demokratiekritik hingegen geht es vor allem darum, die Demokratie vor der Dummheit der Leute zu retten. Das heißt, die Krise der Demokratie wird als Folge der Ignoranz gedeutet. Die Argumentation lautet im Kern: Die Dummen wählen dumme Politiker und stehen daher einer fortschrittlichen, nicht-populistischen Politik im Weg. Man muss also, um die Demokratie zu retten, politische Partizipation nach den kognitiven Fähigkeiten der Leute staffeln.06 Natürlich gibt es Gegenpositionen in diesem Diskurs. Diese verweisen beispielsweise auf die epistemische Überlegenheit uneingeschränkter Demokratie; gerade in kontroversen, uneindeutigen Fragen gelte es, die Weisheit der Vielen zu nutzen.07 Entscheidend ist in unserem Zusammenhang jedoch, dass beide Positionen die Qualität der Demokratie nach epistemischen Kriterien bemessen.
 
        Ein weiteres Beispiel für Epistemisierung liefern aktuelle Krisen, allen voran die Klimakrise. Der Streit um die richtige Klimapolitik hat sich lange Zeit auf Wissensfragen konzentriert: Ist der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur eine Folge menschlicher Aktivitäten oder nur ein Indiz für natürliche Klimaschwankungen? Oder: Wie hoch wird die Temperatur steigen, wenn die Weltwirtschaft ohne klimapolitische Restriktionen weiterläuft? Und welche Folgen würden sich daraus ergeben? Der Dissens bezieht sich hier – anders als in Wertekonflikten – nicht auf die normative Bewertung dieser Folgen. Es ist unumstritten, dass eine globale Erwärmung von drei oder vier Grad Celsius für einen Großteil der Weltbevölkerung katastrophale Folgen hätte. Im Vordergrund steht die Frage, ob die Prognosen über die Eintrittswahrscheinlichkeit der allgemein als negativ bewerteten Ereignisse zuverlässig sind. In der Folge wird um die Plausibilität von Risikoberechnungen, Folgenabschätzungen und Zukunftsszenarien gerungen. Der klimapolitische Konflikt macht sich daher zu einem guten Teil an der Glaubwürdigkeit und wissenschaftlichen Qualität des Weltklimarats (IPCC) fest. Die immer wieder aufflammende Kritik am IPCC unterstreicht letztlich nur den zentralen Stellenwert dieses Expertengremiums im Klimastreit.08 Die grundlegende Frage freilich, welche Normen und Werte die Zielsetzungen der Klimapolitik leiten sollten, wird in den öffentlichen Debatten kaum thematisiert.09
 
        Ähnliches gilt auch für die politischen Konflikte um den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft (Glyphosat), um Nutzen und Gefahren des Impfens, um die Risiken von elektromagnetischen Feldern (5G-Netz), von Nanopartikeln oder der Gentechnik – diskutiert und gestritten wird in all diesen Fällen um die Zuverlässigkeit von Studien und Daten, die Glaubwürdigkeit von Szenarien und Modellen oder die Stichhaltigkeit von Grenzwerten und Kennzahlen. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit beziehungsweise der Auseinandersetzungen rücken deshalb epistemische Aspekte, also Fakten, Evidenzen, kognitive Kompetenzen. Die Kontrahenten in diesen Streitigkeiten mag im Detail sehr vieles trennen. Was sie jedoch vereint, ist der feste Glauben daran, dass die gegenwärtige Krise oder die aktuelle Streitfrage erst dann richtig begriffen oder richtig formuliert werden kann, wenn es im Kern um Wissensdinge geht beziehungsweise wir sie als Wissensprobleme verhandeln.
 
        FOLLOW THE SCIENCE?
 
        Der größte Unterschied zwischen aktuellen Pandemien und früheren Seuchen wie der Pest besteht im Primat der Wissenschaft. Es ist nicht mehr die Religion, die die maßgeblichen Deutungen der Krankheit liefert und die verbindlichen Rituale und Symbole zur Verfügung stellt, um die Krise zu bewältigen. Pestkreuze, Andachten und Sühnewallfahrten konnten nur so lange als hilfreich gelten, wie die Seuche als finsteres Schicksal oder Strafe Gottes galt. Im 19. Jahrhundert, mit der Entwicklung der medizinischen Mikrobiologie durch Louis Pasteur und Robert Koch, lief die Wissenschaft der Religion den Rang als maßgebliche Interpretin von Seuchen ab. Infektionskrankheiten wurden entmystifiziert, dies spiegelt sich nicht zuletzt in den schmucklosen Akronymen, mit denen Seuchen jüngeren Datums bezeichnet werden (HIV, MERS-CoV, SARS-CoV, BSE). Auch der geheimnisvolle „Schwarze Tod“ wurde als bakterielle Infektionskrankheit enträtselt.
 
        Es nimmt darum nicht Wunder, dass die Wissenschaft in der Corona-Krise eine politische Führungsrolle erhielt – ähnlich wie in der Klimakrise.10 Die immense Bedeutung wissenschaftlicher Experten für die Interpretation einer völlig neuartigen und unübersichtlichen Situation machte sie für das politische Krisenmanagement unentbehrlich. Dass es gerade zu Beginn der Krise – anders als mittlerweile im Klimabereich – weder kanonisches Wissen noch formalisierte, transparente Beratungsstrukturen gab, eröffnete der Politik die Möglichkeit, jene Experten als maßgebliche Stimme der Wissenschaft zu präsentieren, die der Regierungslinie nahestanden. Für die Medien wurde es fast schon zum Sport, Bundeskanzlerin Merkels persönliche Berater zu identifizieren, also jene Kerngruppe, die im Vorfeld der Corona-Krisengipfel die Begründungen lieferte, um bestimmte Maßnahmen, wie etwa Lockdowns, zu beschließen.11 Andere Fachleute, wie beispielsweise der ehemalige SARS-Forschungskoordinator der Weltgesundheitsorganisation, Klaus Stöhr, der gegen einen harten Lockdown und für differenziertere Maßnahmen plädierte, insbesondere für einen besseren Schutz für Risikogruppen, wurden marginalisiert. Dies konnte als gezielte politische Strategie verstanden werden, um eine offene Diskussion unter Einschluss wissenschaftlicher Gegenpositionen zu verhindern.12
 
        Wie immer man den Umgang der Regierung mit wissenschaftlicher Expertise bewertet: Für unseren Zusammenhang ist entscheidend, dass der Politik stets daran lag, ihre Entscheidungen durch den Hinweis auf die Übereinstimmung mit „der“ Wissenschaft zu legitimieren, und zwar ganz abgesehen davon, durch welche Einflussgrößen der politische Abwägungsprozess tatsächlich geprägt war. Eine solche Legitimationsstrategie zeugt auf wohltuende Weise von einer Hochachtung vor wissenschaftlichen Einsichten und Evidenzen, gerade wenn man an das postfaktische Wirken eines Jair Bolsonaro oder eines Donald Trump während der Pandemie denkt. Problematisch wird eine solche Legitimationsstrategie allerdings dann, wenn angesichts der real existierenden Vielfalt an wissenschaftlichen Positionen und Perspektiven durch künstliche Verknappung relevanter Expertise ein fiktiver Expertenkonsens erzeugt werden muss, um dem selbstgestellten Anspruch einer weitgehenden Übereinstimmung zwischen Wissenschaft und Politik genügen zu können.
 
        In der öffentlichen Inszenierung dieses Einklangs zwischen Politik und Wissenschaft trat diese Ambivalenz deutlich hervor. Anlässlich wichtiger Pressekonferenzen hatten der Gesundheitsminister oder die Bundeskanzlerin stets einen Experten zur Seite, meist Christian Drosten oder Lothar Wieler (oder beide). Dies ließ sich einerseits als politisches Bekenntnis zu einer rationalen Pandemiebekämpfung lesen. Andererseits konnte man dieses Ritual auch leicht als Ausdruck wechselseitiger Steuerungs- oder Instrumentalisierungsversuche deuten. In jedem Fall erschien der beisitzende Experte als autoritativer Repräsentant der Wissenschaft und damit als Vertreter jener maßgeblichen wissenschaftlichen Perspektive, die andere Aspekte und Paradigmen an den Rand drängte. Wie der britische Politologe Paul Cairney mit Blick auf Boris Johnsons Pandemie-Politik festgestellt hat: Der explizite Anspruch der britischen Regierung, „der“ Wissenschaft zu folgen, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als uneinlösbar. Die Regierung folgte „ihren“ Wissenschaftlern, also einer schmalen Kerngruppe hochkarätiger, medienwirksamer Experten ihres Vertrauens.13
 
        Angesichts einer akuten Krise wie im Frühjahr 2020 ist dies wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich. Die alarmierenden Bilder aus der Lombardei hatten einen Schockmoment erzeugt, in dem der Lebensschutz – kompromisslos und abstimmungsfrei – oberste Priorität erhielt. Die virologisch-medizinische Expertise konnte in dieser akuten Krisenphase deshalb die politische Entscheidung vorwegnehmen, weil in der Gesellschaft ein weitgehender Wertekonsens darüber herrschte, dass man den von der Wissenschaft ausgemalten Notstand verhindern will. Kurzum, nur in akuten Krisensituationen kann wissenschaftliche Expertise legitimerweise so etwas wie einen politischen Sachzwang entfalten.14
 
        Chronische Krisen hingegen sind dadurch gekennzeichnet, dass der umfassende gesellschaftliche Wertekonsens erodiert. Die (realen oder vermuteten) Folgen der politischen Krisenbekämpfung führen zum Ende der großen Einigkeit. Die Krise wird nun standpunktspezifisch bewertet und erhält damit viele Gesichter. Der Dissens bezieht sich sowohl auf die normative Ebene (Wertepluralismus), auf die politische Ebene (es erwacht der Wille zur Opposition), auf die öffentliche Arena (Proteste) sowie auf die wissenschaftliche Ebene. Mit Blick auf letzteren Aspekt heißt das: Sobald deutlich wird, dass Corona ein vielschichtiges Problem mit ökonomischen, rechtlichen, psychosozialen und politischen Facetten darstellt, müssen – zumindest im Prinzip – weitere Stimmen aus der Wissenschaft gehört werden, und zwar über die Medizin, die Virologie und die Modellrechnungen der Physik hinaus. Der Versuch, in einer solchen Situation „die Politik herauszuhalten“ und so zu tun, als gebe es nur eine rational begründete Handlungsoption, ist daher wenig glaubwürdig.
 
        Der explizite Bezug der deutschen Regierungsspitze auf die infektionsepidemiologische Lage in Form von Reproduktionsraten, Inzidenzen und Hospitalisierungen hingegen legte den Eindruck nahe, dass sich aus den Zahlen automatisch ein bestimmtes politisches Handlungsprogramm ableiten lasse. Der legitime Anspruch evidenzinformierter Politik wurde auf diese Weise vom neu belebten Ideal evidenzbasierter Politik abgelöst, was Teilen der Wissenschaft die Gelegenheit gab, mittels interdisziplinärer Stellungnahmen, die vor allem einen Konsens der normativ Gleichgesinnten zum Ausdruck brachten, politischen Aktivismus zu betreiben.15 Wenn politische Streitfragen hauptsächlich als Sachfragen verstanden werden, drohen also zwei Gefahren: Die Wissenschaft beginnt – etwa in Form autoritativer Appelle – als politischer Akteur zu agieren. Die Politik wiederum begreift ihre Maßnahmen als rein evidenzgesteuert und darum ideologiefrei. Sie bedient auf diese Weise die Ideologie der Alternativlosigkeit.
 
        GEGENEXPERTISE UND PSEUDOWISSENSCHAFT
 
        Die Sonderstellung der Wissenschaft ließ im Feuilleton immer wieder den Verdacht aufkommen, dass im Zuge der Pandemie die Stunde der Gesundheitstechnokraten gekommen sei. Plakative Warnungen vor der Expertokratie hatten (und haben) Konjunktur, gerade im Kontext der im Lockdown vollzogenen Freiheitsbeschränkungen. Die italienische Wochenzeitung „L’espresso“ verkündete unter der Überschrift „Die sieben mächtigsten Männer Italiens“, dass im Zeitalter von Corona nur noch Wissenschaftler das Sagen hätten.16 Linke Verschwörungstheoretiker wie Giorgio Agamben betrachteten die Krise gar als eine Erfindung von Gesundheitstechnokraten, die dem Staat die Legitimation gebe, ein Regime der „Bio-Sicherheit“ durchzusetzen, in der der Schutz des bloßen, nackten Lebens auf Kosten des sozialen und politischen Lebens gehe. Die sich auf Notverordnungen stützende Bio-Diktatur resultiere in einer totalen Entpolitisierung der Gesellschaft.17
 
        Aus dieser Sicht erscheinen Experten vor allem als Repräsentanten eines Regimes der organisierten Freiheitsberaubung. Im Zuge der sich polarisierenden Konflikte um die richtige Corona-Politik entluden sich Wut und Hass auch auf den öffentlich sichtbaren Experten: der Immunologe Anthony Fauci, oberster Berater der US-Regierung in der Pandemie, erhielt nach Morddrohungen Bodyguards zur Seite gestellt, und in Belgien wurde der Virologe Mark van Ranst mitsamt seiner Familie an einen sicheren Ort gebracht, nachdem ein Militärscharfschütze die Nachricht hinterlassen hatte, dass er sich auf den Weg gemacht habe, um Virologen zu erschießen. Betroffene berichteten von einem nie dagewesenen Ausmaß an Hass und Beleidigungen gegenüber den wissenschaftlichen Aushängeschildern der Pandemiebekämpfung.18
 
        Diese Attacken auf medial besonders sichtbare Experten sind unsäglich. Der illegitime Protest verrät aber etwas über die Logik von Wissenskonflikten: In dem Maße, wie politische Konflikte als Wissenskonflikte verstanden und ausgetragen werden, wird die Wissenschaft selbst zum Gegenstand politischer Streitigkeiten. Für die politische Mission wird dementsprechend auf dem Terrain der Wissenschaft gekämpft. Im Extremfall kann das bedeuten, dass sich ungebändigter Hass auf das wissenschaftliche „Establishment“ entlädt. Im Normalfall jedoch wird Gegenexpertise mobilisiert, um abweichende normative Positionen durch Rekurs auf Expertenwissen zu legitimieren.
 
        Diese Gegenexpertise kann aus den Reihen anerkannter Fachvertreter oder aber auch von Leuten stammen, die trotz akademischer Titel und einschlägiger Karrieren nur bedingt als satisfaktionsfähig gelten und daher als Außenseiter oder Sonderlinge behandelt werden. Wo die Grenzen seriöser Wissenschaft verlaufen, ist freilich selbst wieder Gegenstand politisch motivierter Richtungsstreitigkeiten innerhalb der Expertenschaft. In Deutschland hat dies Christian Drosten vorgeführt, der im März 2021 in einer Folge des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“ Aussagen wie „Mit dem Virus leben“ und „Dauerwelle“ als „typische, mehrdeutig[e] Begriffe im Sinne der Wissenschaftsleugnung“ bezeichnet hatte und damit den Bonner Virologen Hendrik Streeck, der sich dahingehend geäußert hatte, aus dem Kreis ernstzunehmender Experten ausschloss, wenngleich er nicht namentlich genannt wird.19 In Großbritannien führte die Kritik am Kurs der Johnson-Regierung sogar zur Gründung einer Gegenkommission. Weil er die renommierte Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) als regierungsabhängig empfand, rief der ehemalige Chief Scientific Adviser, Sir David King, im Mai 2020 die „Independent SAGE“ ins Leben, ein ebenfalls mit hochkarätigen Experten besetztes Gremium, das vor allem den Dialog mit der Öffentlichkeit suchte.
 
        Deutlich wird anhand all dieser Beispiele aus der Pandemie, dass der Streit um die richtige Politik immer mehr zu einem Konflikt um das bessere Wissen wurde. Selbst jene Kritiker der Corona-Politik, die auf ihren Protestmärschen den Weg in faktenferne Gegenwelten antraten, verzichteten nicht auf den hehren Anspruch echter Wissenschaftlichkeit. So beanspruchten viele aus dem Dunstkreis der „Querdenker“, die Zahlen des Robert Koch-Instituts oder des Statistischen Bundesamts einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Auffällig ist dabei allerdings, dass eine kritische Überprüfung der eigenen Evidenzansprüche, für die in aller Regel Anekdoten aus dem Bekanntenkreis und der „gesunde Menschenverstand“ geltend gemacht wurden, konsequent unterblieb. Als Träger eines angeblich stigmatisierten Wissens beanspruchten die „Querdenker“ eine besondere Authentizität, die von typisch wissenschaftlichen Begründungszwängen entlasten sollte. So kam es im Zuge der Krise zur Herausbildung einer „‚Misstrauensgemeinschaft‘, die sich in einer Wissensparallelwelt bewegt“.20
 
        In der Krise erlebten wir also das seltene Phänomen, dass Wissenschaftsskepsis den Charakter einer zeitweise recht breiten sozialen Bewegung annahm. Unter dem Druck der Epistemisierung wurden pseudowissenschaftliche Aktivitäten freigesetzt, die den eigenen politischen oder normativen Standpunkt mit dem Hinweis auf „höhere“ oder „alternative“ Wahrheiten zu legitimieren versuchten. Unter „Pseudowissenschaft“ können wir dabei die Ablehnung evidenzbasierter Erkenntnisansprüche aus der Wissenschaft („Denialism“) sowie eine ideologiegetriebene Wissensproduktion unter rhetorischem Rekurs auf wissenschaftliche Standards verstehen.21 Pseudowissenschaft, mit anderen Worten, ist eine Imitation (oder Parodie) von Wissenschaft, die mangels Interesse an empirischer Evidenz weder wirklich leistungs- noch lernfähig ist. Im Vordergrund steht der Versuch, gesichertes Wissen, das eigenen Überzeugungen zuwiderläuft, zu bekämpfen und die Glaubwürdigkeit der etablierten Wissenschaft zu untergraben.
 
        Im Rahmen ihrer Wissenspolitik beruft sich diese Pseudowissenschaft oft genug auf einstmals renommierte Wissenschaftler (wie den Virologen Robert Malone im Corona-Streit), auf wissenschaftlich ausgewiesene Gegenexperten (wie Patrick Michaels und Fred Singer im Klimastreit) oder auf „geniale“, aber von der „Expertenelite“ marginalisierte Außenseiter (wie den Kinderarzt Andrew Wakefield im Fall der Impfkontroverse). Man hinterfragt die Evidenzansprüche der „Mainstream“-Wissenschaft, weist auf Inkonsistenzen hin oder stellt jene Methoden und Theorien infrage, die man braucht, um die Ergebnisse zu interpretieren. Man fragt, ob wirklich alle relevanten Gruppen im Prozess der Wissensgenerierung gehört wurden und ob das gegebene Maß an Übereinstimmung zwischen den Experten gleichbedeutend mit Konsens ist. Gibt es diesen Konsens tatsächlich, wird er sogleich als Ausdruck einer „Wagenburgmentalität“ attackiert. Am Ende steht die Forderung, dass eine rein datengestützte Wissenschaft („Sound Science“) ohne Scheuklappen und Spekulation notwendig sei: „Theories or speculation (…) are not sufficient. We need science, not pseudo-science.“ Mit diesen Worten bringt (ausgerechnet) ein US-Republikaner anlässlich einer Expertenanhörung im Repräsentantenhaus zum Klimawandel diese Position auf den Punkt.22 Damit verbindet sich in aller Regel die Forderung, dass unbedingt mehr und bessere Forschung notwendig sei. Auf diese Weise wird die Gegenseite dazu eingeladen, den politischen Streit als (sich zunehmend verhärtende) Wissenskontroverse fortzuführen, ohne echte Aussicht auf eine zeitnahe Einigung.
 
        KEINE KOMPROMISSE?
 
        Wie lassen sich Wissenskonflikte schlichten? Schwierige Frage. Ein zentrales Problem besteht darin, dass sich die Logik der oben beschriebenen Epistemisierung mit der Logik demokratisch-politischer Problemlösung nur schlecht verträgt. Demokratische Politik ist darauf angelegt, divergierende Interessen, Weltanschauungen und Moralvorstellungen in einem auf Repräsentativität angelegten Erwägungsprozess so weit zu gewichten, dass tragfähige Kompromisse möglich werden. In Konflikten jedoch, in denen nicht einfach – notwendigerweise partikulare – Interessen oder irrtumsanfällige Meinungen auf dem Spiel stehen, sondern etwas Universelles, nämlich das bessere Wissen (also höhere Einsicht oder „Wahrheit“), ist der Raum für Verhandlungen und Zugeständnisse begrenzt. Kompromisse sind kaum mehr möglich, wenn unübersichtliche politische Konflikte durch Rekurs auf überlegene Einsicht und Vernunft geschlichtet werden sollen – sei es jene der Wissenschaft oder aber der Hausverstand der radikalen Wissenschaftskritiker („Common Sense“). Bereits Hannah Arendt hat auf das Spannungsverhältnis zwischen – wenigstens im Prinzip – verständigungsbereiter Politik und der unangreifbaren Autorität besseren Wissens hingewiesen.23 Die Toleranz für politischen Dissens muss zwangsläufig abnehmen, wenn Wahrheitsfragen auf dem Spiel stehen (wie vorläufig auch immer diese Wahrheiten sein mögen). Das politische Alltagsgeschäft des Feilschens und Verhandelns erscheint unter diesen Umständen nicht mehr als Ausdruck demokratischer Kultur, sondern als mutwillige Verhinderung des Fortschritts. Politische Streitfragen, die als Wissens- oder Wahrheitsfragen verstanden werden, haben daher ein erhebliches Polarisierungspotenzial.24
 
        Diese Polarisierung wird bis auf die Ebene der Alltagssprache greifbar. Wenn sich das Politische auf Epistemisches reduziert, wird der politische Gegner zwangsläufig zum Feind der Vernunft, zum kompletten Ignoranten. Dies wird anhand der Begriffe deutlich, die wir heute – im Kontext der Corona- und Klimakrise – für die Fundamentalopposition bereithalten: Wir nennen diese Leute „Corona-Leugner“ oder „Klimaleugner“. Zu Zeiten von Wackersdorf und anderer unversöhnlicher Anti-Atom-Proteste hießen die Demonstranten schlicht „Atomkraftgegner“. Den „Atomkraftnutzen-Leugner“ kannte man damals nicht.
 
        Wissenskonflikte sind – wenigstens im Prinzip – unteilbare Konflikte; bei ihnen geht es darum, Vernunft zu verwirklichen (oder zu verhindern), man könnte fast sagen: Es geht um alles oder nichts.25 Wer das richtige Wissen für sich reklamieren kann, muss daher auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen. Wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, muss sich um abweichende Positionen und Meinungen nicht kümmern, weil die subjektiv gefärbten Meinungen als Gegenteil objektiven Wissens gelten. Daraus erklärt sich in diesen Konflikten die Intoleranz gegenüber allem, was mit Politik zu tun hat.
 
        Im Gegensatz dazu sind Interessen- oder Verteilungskonflikte teilbare Konflikte. Diese Konflikte drehen sich um die Basisfrage: Wie viel bekomme ich vom Kuchen? Sie formulieren daher eine Einladung zu Verhandlung und Kompromissbildung. Der politische Gegner wird nicht als Person (zum Beispiel als Personifikation der Unvernunft), sondern als Rollenträger ins Bild gesetzt. Seine Funktion als Sparringspartner kann er nur erfüllen, wenn der Konflikt nicht so weit zugespitzt wird, dass ihm, dem politischen Gegner, letztlich die Legitimation abgesprochen wird. Das heißt, Interessenkonflikte können politisch produktiv bearbeitet werden, sofern die Ansprüche und Aussagen des Gegners als Ausdruck eines legitimen Pluralismus gelten.
 
        Dementsprechend variieren auch die Erwartungen an wissenschaftliche Expertise in diesen Konflikten. Im Fall von ökonomisch geprägten Verteilungskonflikten erscheint es uns völlig selbstverständlich, die Parteilichkeit oder Perspektivengebundenheit wissenschaftlicher Expertise zu thematisieren – ohne dass dies deren Autorität beeinträchtigen würde. Wir sprechen von arbeitgeber- beziehungsweise gewerkschaftsnahen Instituten und Ökonomen, und wir finden es ganz normal, dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (die berühmten „fünf Wirtschaftsweisen“) mit Blick auf „rechte“ und „linke“ Positionen paritätisch besetzt ist, wodurch dem fünften Mitglied, also dem oder der Vorsitzenden, eine entscheidende, nämlich mehrheitsbildende Rolle zukommt. In Wissenskonflikten hingegen verbindet sich mit wissenschaftlicher Expertise nicht die Erwartung klarer politischer Positionierung, sondern weltanschaulicher Neutralität. Expertise – so erleben wir es in der Corona- und Klimakrise – soll nicht weltanschaulich ausgewogen oder gar parteilich sein, sondern objektiv. An diesem Kriterium orientiert sich selbst noch die Leugnerbewegung: Dass die Wissenschaft aufgrund ihrer Abhängigkeit von Industrie und Staat nicht objektiv sein könne, gehört zu den Standardvorwürfen der Fundamentalopposition.
 
        Was eingangs als Epistemisierung beschrieben wurde, hat also mit Blick auf politische Konflikte einen paradoxen Effekt: Die erhoffte Rationalisierung der Politik heizt Konflikte an, die sich politischer Verhandlung tendenziell entziehen, weil längst nicht mehr kompromissfähige Interessenfragen, sondern (scheinbar) eindeutig lösbare Sachfragen auf dem Spiel stehen. Wer in diesen Fragen epistemische Überlegenheit beanspruchen kann, ist zwangsläufig auch moralisch überlegen. Schließlich gibt es im Zuge der Epistemisierung nur noch eine richtige, aber viele falsche Antworten auf politische Streitfragen. Moralisierung, also die selbstgerechte Überhöhung der eigenen Position, erscheint auf diese Weise als Kehrseite der Epistemisierung.26 Eine Politik, die primär zur Sache wissenschaftlicher Vernunft geworden ist, entzieht politischen Lösungen den Boden. Das macht die soziale Sprengkraft vieler Wissenskonflikte aus, die wir heute im Umwelt-, Technik- und Gesundheitsbereich erleben.
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        WARUM DEMOKRATISCHE BETEILIGUNG MEHR WISSENSCHAFTSKOMPETENZ BRAUCHT
 
        Alexander Reutlinger · Günther Sandner
 
        Wie könnten sich Bürger*innen in stärkerem Maße an politischen Prozessen beteiligen? Diese Frage ist ein Dauerthema in modernen Demokratien. Demokratie, so lautet ein häufig vorgebrachtes Argument, bedeutet nicht allein, Verantwortung und Entscheidungsgewalt zu delegieren, sondern Demokratie bedeutet ebenfalls, mitzureden, mitzugestalten und mitzuentscheiden. Gleichzeitig erfordern politische Entscheidungen in Bezug auf viele aktuelle Fragen und Probleme – etwa im Falle der Klimakrise oder der Covid-19-Pandemie – Informationen und Analysen aus der wissenschaftlichen Forschung und damit verbundene Beratung durch wissenschaftliche Expert*innen. Normativ gesprochen, sollten Entscheidungen in modernen Demokratien sowohl rational begründet (unter anderem durch wissenschaftlichen Input) als auch demokratisch legitimiert (unter anderem durch möglichst breite Beteiligung) sein.
 
        Aber können diese beiden Anforderungen – rationale Begründung und demokratische Legitimität – zugleich erfüllt werden? Wir nehmen im Folgenden an, dass sogenannte pragmatische oder deliberative Modelle der Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft eine überzeugende, positive Antwort anbieten. Solche Modelle sehen eine diskursive Begegnung (Deliberation) unterschiedlicher Gruppen von Expert*innen, Politiker*innen und Bürger*innen vor, die an politischen Entscheidungen beteiligt sein sollten.01 Pragmatische Modelle sollen durch diese Begegnung rationale Begründung und demokratische Legitimität miteinander verbinden.02
 
        Im Folgenden diskutieren wir ein Problem, das sich im Rahmen von pragmatischen Modellen stellt: das Problem der epistemischen Asymmetrie. Wissenschaftliches Wissen ist Expert*innenwissen – ein Wissen, das auf hochgradiger Arbeitsteilung und einer damit einhergehenden Spezialisierung unter Forschenden beruht. Die meisten Bürger*innen verfügen jedoch darüber nicht oder nur in sehr geringem Umfang. Aus diesem Grund gibt es eine epistemische Asymmetrie (eine Wissenslücke) zwischen Expert*innen und Bürger*innen.03 Wenn politische Entscheidungen auf Expert*innenwissen angewiesen sind, scheint dies zunächst ein Hindernis für eine breite politische Beteiligung zu sein. Die epistemische Asymmetrie stellt daher eine Herausforderung für pragmatische Modelle dar und wirft Fragen auf: Wie kann die Wissenslücke zwischen Expert*innen und Bürger*innen ausgeglichen werden? Über welche Art von wissenschaftlichen Informationen sollten Bürger*innen verfügen, um kompetente politische Entscheidungen über komplexe Fragestellungen treffen zu können?
 
        WISSENSCHAFTSKOMPETENZ VON UND FÜR BÜRGER*INNEN
 
        Um epistemische Asymmetrien auszugleichen und mehr Beteiligung an demokratischen Prozessen zu ermöglichen, sollten Bürger*innen einen verlässlichen Zugang zu politikrelevanten wissenschaftlichen Informationen bekommen. Wir glauben, dass dies durch gezielte Wissenschaftskommunikation umgesetzt werden kann. Mit anderen Worten: Durch verbesserte Wissenschaftskommunikation sollen Bürger*innen Wissenschaftskompetenz erwerben können. Wissenschaftskompetenz – wie wir sie verstehen wollen – umfasst ein Verständnis von zumindest zwei Arten von Informationen:
 
         
          	Ergebnisinformationen: Informationen über wissenschaftliche Forschungsergebnisse; 
 
          	Begründungsinformationen: Informationen darüber, wie Forschungsergebnisse begründet werden.
 
        
 
        Ergebnisinformationen werden regelmäßig an Bürger*innen vermittelt, zum Beispiel die Ergebnisinformation, dass menschengemachter CO2-Ausstoß die globale Erwärmung verursacht. Dies trifft jedoch nicht – oder zumindest in geringerem Maße – auf Begründungsinformationen zu. Wissenschaftskommunikation besteht oft lediglich aus der Mitteilung von Ergebnisinformationen und vernachlässigt die Vermittlung von Argumenten und Begründungen, die für diese Ergebnisse sprechen. Wir halten dies in demokratisch verfassten Entscheidungssituationen für einen Missstand, denn gerade in solchen Situationen sollten Bürger*innen Gründe nachvollziehen können. Begründungsinformationen sollten Bürger*innen vermittelt werden, weil sich viele öffentliche Debatten über Wissenschaft im politischen Raum an der Frage entzünden, wie gut wissenschaftliche Forschungsergebnisse begründet sind. Wie Forschungsergebnisse begründet werden, wird sowohl in den Wissenschaften selbst (etwa in Form von innerwissenschaftlichen Methodenreflexionen, aber auch in Form von Sachstandsberichten) als auch in der Wissenschaftsforschung (das heißt in der Wissenschaftsgeschichte, -philosophie und -soziologie) systematisch untersucht. Wir werden uns im Folgenden auf die Perspektive der Wissenschaftsforschung – insbesondere der Wissenschaftsphilosophie – beschränken.
 
        Wir glauben, dass die Informationen darüber, warum und wie empirische Evidenz, Konsens, Expertise und „nicht-epistemische“ Interessen eine besonders zentrale Rolle bei der Begründung von Forschungsergebnissen spielen, von großer Relevanz für Bürger*innen sind.04 Diese Aufzählung von Begründungsinformationen ist freilich nicht vollständig und könnte noch ergänzt werden, etwa um die Unabhängigkeit von Expert*innen, Wissenschaftsfreiheit sowie Transparenz in der Forschung. Eine allgemeinverständliche Vermittlung der oben genannten Informationen ist für Bürger*innen deswegen höchst relevant, weil diese Informationen Bürger*innen dazu ermächtigen, kompetent einschätzen zu können, wie zuverlässig Forschungsergebnisse sind. Dies trägt zur selbstbestimmten Entscheidungsfindung aller Bürger*innen bei und stärkt damit ihre Beteiligung an politischen Prozessen. Zudem können wissenschaftskompetente Bürger*innen solche Begründungsinformationen auch von Politiker*innen und Wissenschaftler*innen einfordern, wenn sie ihnen nicht unaufgefordert zur Verfügung gestellt werden.
 
        EMPIRISCHE EVIDENZ
 
        „Empirische Evidenz“ nimmt einen zentralen Platz bei der Begründung von Forschungsergebnissen ein. Aber was genau ist darunter zu verstehen?
 
        Nehmen wir an, dass eine Person Covid-19-Symptome hat und einen Antigen-Test macht, dessen Ergebnis negativ ist. Was bedeutet dieses negative Testergebnis? Es ist empirische Evidenz dafür, das heißt ein empirischer (durch Beobachtung und Messung erlangter) Hinweis darauf, dass diese Person nicht erkrankt ist. Das heißt, das Testergebnis stützt die Aussage empirisch, dass die Person nicht erkrankt ist. Doch hier ist Vorsicht geboten: Kein Testverfahren ist hundertprozentig zuverlässig. Nehmen wir an, dass das angewendete Testverfahren in 90 von 100 Fällen ein korrektes Ergebnis liefert (hier: das Testergebnis ist „negativ“ und die getestete Person ist tatsächlich nicht krank). Das kann für die betreffende Person bedeuten, dass sie zu den zehn Prozent der Leute gehört, bei denen der Test das falsche Ergebnis liefert (in diesem Fall: das Testergebnis ist „negativ“, aber die getestete Person ist dennoch krank). Dieser Umstand kann konkrete Auswirkungen auf das Handeln der getesteten Person haben: Wenn ihr Testergebnis negativ ist und ihr beispielsweise sehr viel daran liegt, ihre Eltern nicht anzustecken, kann es durchaus rational sein, die Eltern trotz des negativen Testresultats nicht sofort zu besuchen. Warum? Weil das Risiko besteht, dass die getestete Person unter die zehn Prozent der Leute fällt, bei denen der Test das falsche Ergebnis geliefert hat. Sie könnte stattdessen noch einen zweiten Test (unter Umständen einen zuverlässigeren PCR-Test) machen oder abwarten, bis die Symptome vollständig abgeklungen sind.
 
        Wir haben in diesem fiktiven Beispiel angenommen, dass ein negatives Testergebnis die Aussage, dass eine bestimmte Person nicht erkrankt ist, empirisch stützt. Stützung durch Evidenz ist graduell. Dies kann beispielsweise so aussehen: In der Forschung gewonnene Daten sind Evidenz, die bestimmte Hypothesen stützen (wie die Beispiel-Hypothese, dass eine bestimmte Person nicht krank ist, aber auch Hypothesen über die Ursachen der Klimakrise oder über Infektionswege bei Covid-19). Evidenz kann eine Hypothese sehr gut, gut, weniger gut oder auch gar nicht stützen. Außerdem muss der Stärkegrad der Stützung nicht stabil bleiben. Die Datenlage kann sich ändern, und sie tut es häufig auch. In der Regel gewinnen Wissenschaftler*innen neue und überraschende Daten. Dies setzt einen rationalen Lernprozess in Gang, der folgende Form annehmen kann: Eine Hypothese, die gestern weniger gut durch die Daten gestützt war, ist heute – bei neuer Datenlage – sehr gut gestützt. In verschiedenen Wissenschaften wird Stützung durch empirische Evidenz – einschließlich des beschriebenen rationalen Lernprozesses – meist mit statistischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Begriffen präziser gefasst.05
 
        KONSENS
 
        Ein weiterer wichtiger Typ von Begründungsinformationen betrifft Konsens in den Wissenschaften. Beispielweise wird in politischen Debatten auf einen starken Konsens in den Klimawissenschaften verwiesen, um klimawissenschaftliche Forschungsergebnisse als besonders gut begründet auszuweisen. Aber was genau ist Konsens? Und welche Rolle spielt Konsens, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse zu begründen?
 
        Wissenschaftlicher Konsens wird typischerweise in sogenannten Sachstandsberichten zum Ausdruck gebracht. Das prominenteste Beispiel sind die Sachstandsberichte des Weltklimarates. Leitlinien für Krankheiten bilden eine weitere umfangreiche Klasse von Beispielen. Eine wichtige Funktion solcher Sachstandsberichte besteht darin, die veröffentlichten Ergebnisse von vielen verschiedenen Forschungsprojekten zu einem bestimmten Themenbereich zusammenzufassen und zu interpretieren (beispielsweise Forschungsergebnisse zu den Ursachen der Klimakrise oder des Long-Covid-Syndroms). Dies geschieht mit dem Ziel, verschiedene Personengruppen über den komplexen Forschungsstand übersichtlich zu informieren. Solche Gruppen umfassen Wissenschaftler*innen, aber auch nicht-wissenschaftliche Gruppen wie politische Entscheidungsträger*innen, Unternehmer*innen, behandelnde Ärzt*innen, Betroffene, Angehörige und manchmal auch alle Bürger*innen.
 
        Sachstandsberichte fassen Forschung zusammen und interpretieren diese, das heißt, sie sollen die Frage beantworten, wie stark die gesamte, zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügbare empirische Evidenz, die meist durch eine große Zahl von Einzelstudien gewonnen wurde, bestimmte Hypothesen stützt. Eine Antwort auf diese Frage kann, je nach Art des Sachstandsberichts, unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel kann ein Bericht darüber informieren, dass ein bestimmter Anteil von Einzelstudien (etwa 87 von 100 Einzelstudien) eine fragliche Hypothese stützt. Es kann aber auch differenzierter informiert werden, etwa indem aufgeschlüsselt wird, wie stark ein bestimmter Anteil von Einzelstudien eine Hypothese stützt. Der Begriff „Konsens“ ist ein theoretisches Werkzeug, um genau diese Zusammenhänge präzise zu beschreiben.06
 
        Konsens ist, genau wie Evidenz, kein absoluter, sondern ein gradueller Begriff. Konsens kann mehr oder weniger umfassend (weil es mehr oder weniger Einzelstudien geben kann, die Evidenz für eine Hypothese darstellen) und mehr oder weniger stark sein (weil mehr oder weniger dieser Einzelstudien eine Hypothese stark stützen). Konsens bedeutet daher auch nicht Einstimmigkeit, denn er erfordert nicht unbedingt, dass alle Einzelstudien eine Hypothese (mit einem bestimmte Stärkegrad) stützen. Der in den Wissenschaften verwendete Konsensbegriff erlaubt es, dass beispielsweise eine Mehrheit von Einzelstudien eine Hypothese stützt. Das hat eine wichtige Konsequenz: Auch wenn es eine oder sogar mehrere Einzelstudien gibt, die eine Hypothese nicht stützen, kann es dennoch einen Konsens in Bezug auf diese Hypothese geben.
 
        EXPERTISE
 
        Eine weitere Begründungsinformation betrifft die Zuschreibung von wissenschaftlicher Expertise selbst. Wer kann und darf Begründungsinformationen (und Ergebnisinformationen) aus den Wissenschaften glaubwürdig und kompetent an Bürger*innen vermitteln? Und wer ist hinreichend qualifiziert, die oben beschriebenen Sachstandsberichte mit zu verfassen? „Expert*innen“, lautet eine einschlägige Antwort auf die aufgeworfenen Fragen. Aber diese Antwort zieht neue Fragen nach sich.
 
        Wer hat Expertise zu einem bestimmten Thema? Was ist Expertise? Und wie kann Bürger*innen kommuniziert werden, dass eine Person, die sich in der Öffentlichkeit zu einem Thema äußert, über relevante wissenschaftliche Kompetenz dazu verfügt? Diese Fragen stellen sich beispielsweise in Bezug auf Wissenschaftler*innen, die von einem Parlament oder einem Ministerium aufgrund ihrer Expertise zur Politikberatung herangezogen werden. Und diese Fragen stellen sich täglich in der Praxis, wenn sich Personen als Expert*innen in verschiedenen Medien, etwa zur Klima- oder Corona-Krise, äußern.
 
        Bürger*innen könnten sich aufgrund des Problems der epistemischen Asymmetrie zum Beispiel die folgende Frage stellen: Wer sollte als wissenschaftliche Expert*in für Klimafragen gelten? Wer ist für Klimafragen kompetenter als eine x-beliebige Person? Wie könnte ein Kriterium für diese Art von Expertise aussehen?
 
        Stellen wir uns einen konkreten Fall vor, um ein plausibles Kriterium dafür zu veranschaulichen. Ist eine bestimmte Person eine Expertin im Bereich der Klimawissenschaften? Nehmen wir an, wir erfahren Folgendes über die fragliche Person: Sie forscht seit 15 Jahren aktiv im Bereich der Klimawissenschaften und hat sowohl zwei Bücher bei einschlägigen wissenschaftlichen Verlagen als auch mehr als 50 Aufsätze in anerkannten Fachzeitschriften der Klimawissenschaften veröffentlicht. Wir erfahren zudem, dass ihre Bücher und Aufsätze große Anerkennung in der klimawissenschaftlichen Community genießen, was sich unter anderem darin niederschlägt, dass die Wissenschaftlerin von ihren Fachkolleg*innen oft konstruktiv zitiert und als Hauptrednerin zu Fachkonferenzen eingeladen wird. Mit anderen Worten: Es gibt Hinweise darauf, dass die Wissenschaftlerin seit Jahren kontinuierlich und produktiv zur Forschung in den Klimawissenschaften beiträgt.
 
        Der Hinweis auf einen solchen Forschungsbeitrag ist ein Kriterium für Expertise.07 Wenn man dieses Kriterium akzeptiert, werden schnell zwei Dinge klar: Nicht alle vermeintlichen Expert*innen, die sich als solche in den Medien präsentieren oder präsentiert werden, können im Sinne dieses Kriteriums als Expert*innen gelten. Zudem gibt es Expert*innen, an die Bürger*innen und Journalist*innen nicht sofort denken. So gibt es nicht nur Physiker*innen mit klimawissenschaftlicher Expertise, sondern auch Soziolog*innen, die etwa soziale Auswirkungen der Klimakrise erforschen.
 
        Es mag weitere hinreichende Kriterien für Expertise geben, aber es geht uns an dieser Stelle nicht um eine erschöpfende Darstellung solcher Kriterien, sondern darum, zu veranschaulichen, dass es überhaupt Kriterien für Expertise gibt, die Bürger*innen durch Wissenschaftskommunikation vermittelt werden können.08 Insofern es aber weitere Kriterien für Expertise gibt, gilt es, Bürger*innen zu vermitteln, ob jemand aufgrund dieser Kriterien als Expert*in gelten sollte oder nicht.
 
        Wissenschaftskommunikation sollte solche Kriterien für Expertise transparent vermitteln, weil diese Kriterien einen wichtigen Hinweis auf die Zuverlässigkeit von wissenschaftlichen Informationen darstellen. Wenn wissenschaftskompetente Bürger*innen eine Person als Expert*in für Klimafragen einstufen, dann sollte dieser Umstand dazu führen, dass Bürger*innen die Aussagen dieser Person zum Klima für zuverlässiger halten als die Aussagen einer anderen Person, bei der es keinerlei Hinweis auf Expertise in Klimafragen gibt.
 
        NICHT-EPISTEMISCHE INTERESSEN UND STRATEGISCHER WISSENSCHAFTSSKEPTIZISMUS
 
        Gerade in politischen Entscheidungssituationen kann es eine höchst relevante Begründungsinformation sein, ob und wie wissenschaftliche Forschung und Diskussionen über Wissenschaft durch „nicht-epistemische“ politische oder wirtschaftliche Interessen geleitet werden. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn der Einfluss von Interessen illegitim ist und dazu führt, dass Forschungsergebnisse und deren Begründung untergraben werden. Zwar scheint es durchaus akzeptabel, dass politische und wirtschaftliche Interessen auch in der Wissenschaft eine legitime und wünschenswerte Rolle spielen (etwa bei der Auswahl und Förderung von Forschungsthemen und bei der Bewertung von Risiken, die mit der Forschung und deren Anwendung verbunden sind).09 Aber dennoch kann der Einfluss von solchen Interessen unter bestimmten Umständen illegitim sein.
 
        Die illegitime Rolle von Interessen lässt sich gut am Beispiel des strategischen Wissenschaftsskeptizismus veranschaulichen.10 Von strategischem Wissenschaftsskeptizismus spricht man, wenn Organisationen die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und deren Begründung allein deswegen öffentlich kritisieren, um ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Das derzeit prominenteste und folgenreichste Beispiel von strategischem Wissenschaftsskeptizismus betrifft die Erdöl- und Kohleindustrie und rechtspopulistische Parteien, die empirisch gut gestützte Forschungsergebnisse der Klimawissenschaften gezielt kritisieren. Wissenschaftsskeptiker*innen behaupten in diesem Zusammenhang beispielsweise, die Klimawissenschaften hätten nicht sicher bewiesen, dass der Klimawandel durch den Menschen verursacht ist, die Begründung von Forschungsergebnissen jedoch erfordere, dass diese sicher bewiesen sind.
 
        Wissenschaftsskeptiker*innen treffen damit eine falsche oder zumindest irreführende Aussage darüber, wie die wissenschaftliche Begründung von Forschungsergebnissen tatsächlich funktioniert. Denn Beweise für die absolute, unbezweifelbare Sicherheit von Forschungsergebnissen zu liefern, ist keine Aufgabe der Klimawissenschaften und anderer empirischer Wissenschaften.11 Vielmehr ist es das Ziel der Wissenschaften, Theorien durch empirische Evidenz zu begründen. Eine erfolgreiche empirische Begründung von Forschungsergebnissen erfordert aber – entgegen der Behauptung von Wissenschaftsskeptiker*innen – weder vollständige Beweise noch absolute Sicherheit.
 
        Nicht-epistemische Interessen spielen hier eine illegitime Rolle, weil sie dazu führen, dass strategische Wissenschaftsskeptiker*innen solche falschen oder irreführenden Aussagen treffen. Dies wird deutlich, wenn man sich klarmacht, dass Wissenschaftsskeptiker*innen ein strategisches Ziel erreichen wollen. Es geht ihnen beispielsweise darum, Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern, deren Umsetzung den wirtschaftlichen Interessen der Industrie zuwiderlaufen würde. Das heißt, es geht Wissenschaftsskeptiker*innen nicht darum, die Wissenschaft durch Kritik zu verbessern, sondern darum, politische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen.12
 
        WISSENSCHAFTSKOMPETENZ ERWERBEN
 
        Nicht zuletzt die Ergebnisse des Eurobarometers 2021, das im Auftrag der Europäischen Kommission die Einstellungen der Bürger*innen zu Wissenschaft und Technologie in 38 europäischen Ländern analysierte, haben gezeigt, dass Interaktionen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verbessert und intensiviert werden müssen. Sie dokumentieren ein – freilich länderweise höchst ungleich verteiltes – Defizit an Wissenschaftskompetenz in der Bevölkerung.13 Der Zugang zu wissenschaftlichem Wissen und Wissenschaftskompetenz sollte daher möglichst barrierefrei sein und Formate für den Dialog von Bürger*innen mit Expert*innen geschaffen werden. „Public Understanding of Science“, „Public Engagement“, „Citizen Science“ und „Open Science“ sind Schlagworte, die diese Interaktion mit unterschiedlichen Ausrichtungen gegenwärtig beschreiben.
 
        Doch auch ältere, institutionelle Modelle eines nicht elitär orientierten Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft werden wiederbelebt. Ein Musterbeispiel dafür, wissenschaftliche Expertise Bürger*innen kostenlos und ohne Eintrittshürde zur Verfügung zu stellen, sind die Anfang der 1970er Jahre in den Niederlanden entstandenen Wissenschaftsläden, die bald danach auch in Deutschland und Österreich gegründet wurden. Wissenschaftsläden existieren in unterschiedlichen Organisationsformen – etwa was Anbindung und Nähe zu einer Universität betrifft – und verfolgen oft radikaldemokratische, egalitäre Zielsetzungen. Dabei handelt es sich um nicht auf Gewinn ausgerichtete Einrichtungen, die Gruppen der Zivilgesellschaft oder engagierten Individuen den kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ermöglichen14 und somit auch Wissenschaftskompetenz stärken können.
 
        Auch die politische Bildung in ihren unterschiedlichen Anwendungsfeldern (Schule, außerschulische Jugendbildung, Erwachsenenbildung) ist ein Schlüsselbereich der Kommunikation von und über Wissenschaft – nicht zuletzt auch wegen ihres interdisziplinären Charakters. Fragen nach dem Erwerb von Wissenschaftskompetenz und allgemein nach der Vermittlung und Zugänglichkeit wissenschaftlichen Wissens sind zudem demokratiepolitisch höchst relevant. Wissenschaftsorientierung ist folgerichtig auch ein didaktisches Prinzip der politischen Bildung. Sie bedeutet nicht nur, dass sich der Unterricht am Erkenntnisstand der Wissenschaft orientiert und Schüler*innen lernen, „subjektives Glauben und Meinen von rational begründeten Argumenten, die für alle nachvollziehbar sind, zu unterscheiden“.15 Die Orientierung an der Wissenschaft kann und soll auch bedeuten, dass politische Bildung nicht nur Inhalte und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, insbesondere zu demokratierelevanten Fragen, in Bildungsprozessen vermittelt. Sie sollte auch zumindest grundlegende Angaben zu Begründungsinformationen allgemeinverständlich zugänglich machen.
 
        Auch in den vergangenen Jahren verstärkt zum Einsatz kommende deliberative „Mini-Publics“ könnten ein institutionelles Setting einer demokratischen Interaktion zwischen Bürger*innen und Expert*innen sein – und zumindest teilweise sind sie es auch schon geworden. Es handelt sich um ein Setting, das Wissenschaftskompetenz zugleich erfordert und befördert. Institutionen, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden, sind per Losverfahren zusammengesetzte Bürger*innenräte (Citizens’ Panels/Councils), die in zahlreichen Ländern bereits existieren. Abgesehen von zentralen demokratiepolitischen Fragen (etwa nach dem Auswahlmodus, der Repräsentativität und der politischen Gestaltungsmacht dieser Institutionen), die wir an dieser Stelle außer Acht lassen müssen, können solche Versammlungen auch als ein Modell für die demokratisch gestaltete Kommunikation zwischen Expert*innen und Bürger*innen dienen. Sie gewinnen angesichts epochaler Herausforderungen wie jener der globalen Erderhitzung an Bedeutung.16 Deliberative „Mini-Publics“ können – so ist jedenfalls die Hoffnung – nicht nur gesellschaftliche Polarisierung reduzieren und die Partizipation stärken, sondern auch die Diskussions- und Entscheidungsqualität erhöhen.17
 
        Ein prominentes Beispiel ist der Klima-Bürger*innenrat in Frankreich, bei dem eine per Losverfahren bestimmte, repräsentativ zusammengesetzte Gruppe aus 150 Menschen Vorschläge erarbeitete, wie Frankreich bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 erreichen kann.18 Eingeladen waren auch Klimaexpert*innen, die eine wissenschaftliche Analyse der Thematik lieferten und für Fragen zur Verfügung standen. Zudem waren ein rasches Abrufen und Überprüfen von wissenschaftlichen Informationen für die Teilnehmer*innen möglich, beispielsweise, indem sie über Messengerdienste mit Wissenschaftler*innen an der Sorbonne kommunizierten.
 
        Solch eine kurzfristige und auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung beschränkte Maßnahme ist mit Sicherheit nicht ausreichend, um von einer „Demokratisierung“ der Expertise zu sprechen. Viele prozedurale Probleme – etwa die Frage, wer welche Expert*innen auswählt und wie genau sie in den Beratungsprozess eingebunden werden – wurden durch das französische Beispiel offensichtlich auch noch nicht befriedigend beantwortet.19 Dennoch könnten auch Bürger*innenräte ein gesellschaftliches Labor sein, in dem demokratiefördernde Wissenschaftskompetenz erworben und eine damit verbundene Wissenschaftskommunikation von Ergebnis- und Begründungsinformationen erprobt werden könnte.
 
        FAZIT
 
        Wir haben das Problem der epistemischen Asymmetrie aufgeworfen, das sich insbesondere für pragmatische oder deliberative Modelle der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik stellt. Als Lösung haben wir vorgeschlagen, dass die Vermittlung von Ergebnis- und Begründungsinformationen dabei helfen kann, epistemische Asymmetrien zu überwinden und Wissenschaftskompetenz zu erzeugen. Erworbene Wissenschaftskompetenz ermächtigt Bürger*innen dazu, besser informierte politische Entscheidungen zu treffen und sich auf diesem Wege neue Möglichkeiten der politischen Beteiligung zu schaffen. Die Vermittlung und der Erwerb von Wissenschaftskompetenz bilden daher zumindest wichtige Schritte, um das Versprechen von pragmatischen Modellen einzulösen, rationale Begründung und demokratische Legitimität miteinander zu verbinden.20
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        ZWISCHEN EXPERTOKRATIE UND WISSENSCHAFTSPOPULISMUS
 
        Wie die politische Aufladung wissenschaftlicher Expertise polarisiert
 
        Senja Post
 
        Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 diskutierte die deutsche Öffentlichkeit, ob Deutschland trotz seiner Abhängigkeit von russischem Erdgas ein Gasembargo gegen Russland verhängen sollte. In dieser Situation veröffentlichte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am 8. März eine Ad-hoc-Stellungnahme zu der Frage, „wie sich russisches Erdgas in der deutschen und europäischen Energieversorgung ersetzen lässt“. Zu Beginn der Stellungnahme stand die Schlussfolgerung der Autoren, die von Befürwortern eines Gasembargos immer wieder zitiert wurde: Ein Lieferstopp von russischem Erdgas sei für Deutschland auch kurzfristig „handhabbar“.01
 
        Einige Wochen später, am 27. März, sprach sich Bundeskanzler Olaf Scholz in der Talkshow „Anne Will“ gegen ein Gasembargo aus und äußerte dabei grundlegende Zweifel an den Erkenntnissen der Wissenschaftler: Es sei „unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionieren“. Diese Worte wurden auch von solchen Wissenschaftlern scharf kritisiert, die einem Gasembargo kritisch gegenüberstanden.02 Wie konnte es zu einer solchen Diskreditierung wissenschaftlicher Expertise durch den Bundeskanzler kommen?
 
        Ein Grund könnte in einer verkürzten Vorstellung vom Verhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Entscheidungen liegen, die sowohl der Schlussfolgerung der Leopoldina-Stellungnahme als auch der Kritik des Bundeskanzlers implizit zugrunde lag. Die Autoren der Stellungnahme erweckten im Kontext der Diskussion um das Gasembargo mit ihrer prominent platzierten Schlussfolgerung den Eindruck, wissenschaftliche Erkenntnisse könnten über die gesellschaftliche oder politische „Handhabbarkeit“ wirtschaftlicher Einbußen entscheiden – also zum Beispiel darüber, welche Einbußen, Risiken und Unsicherheiten verschiedene Akteurs- und Interessengruppen akzeptieren sollten. Damit vermengten die Autoren wissenschaftliche Fragen, zum Beispiel Abschätzungen der Energiebedarfe und Energieverluste oder Abschätzungen der Folgen und Nebenfolgen von Verteilungsmechanismen, mit politischen Fragen, zum Beispiel über die Zumutbarkeit von Risiken und Unsicherheiten für verschiedene Bevölkerungsteile und Interessengruppen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz erweckte bei seinem Auftritt bei „Anne Will“ den Eindruck, als könnten wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen vorgeben beziehungsweise als sei es für Politik nur dann legitim, von wissenschaftlichen Erkenntnissen abzusehen, wenn die präsentierte Erkenntnis unzuverlässig ist – wie angeblich „irgendwelche Modelle (…), die dann nicht funktionieren“.
 
        Die Vorstellung, wonach wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen vorgeben beziehungsweise politische Entscheidungen sich eindeutig aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten und sich so politische Streitfragen klären lassen, kommt in öffentlichen Kontroversen um Umwelt, Technologie und Wissenschaft häufig zum Ausdruck. Beispiele sind etwa die prominente Forderung von Klimaschützern, die Politik müsse „der Wissenschaft folgen“ (follow the science), oder die Annahme, dass die nachgewiesene Infektiosität von Kindern dafür ausschlaggebend sein kann, ob Schulen in der Covid-19-Pandemie geschlossen werden oder geöffnet bleiben sollten.03
 
        Wissenschafts- und demokratietheoretisch verursacht diese Vorstellung gravierende Probleme sowie dysfunktionale Folgen für den praktischen politischen Diskurs. Ein theoretisches Problem besteht darin, dass wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn und politische Entscheidungsfindung inkompatibel sind. Das Ziel von Wissenschaft ist es, zwischen sachlich wahren und falschen Aussagen über die Realität unter Anwendung systematischer, intersubjektiv nachvollziehbarer Methoden zu unterscheiden.04 Das Ziel von Politik ist dagegen, verbindliche Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens auf der Grundlage von Kompromissen zwischen widerstreitenden Interessen herzustellen.05 Anders als zur wissenschaftlichen Wahrheitsfindung gehören Wertedebatten deshalb zur politischen Entscheidungsfindung dazu – zum Beispiel Debatten über die Gewichtung der Kosten und des Nutzens bestimmter politischer Maßnahmen oder über den angemessenen Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. So klären Wissenschaftler beispielsweise die Frage, inwieweit Schulöffnungen beziehungsweise -schließungen das Infektionsgeschehen in einer Pandemie beeinflussen. Politiker wägen dagegen idealerweise unter Anhörung relevanter gesellschaftlicher Interessengruppen die positiven und negativen Folgen von Schulschließungen auf das Infektionsgeschehen, die Bildungsgerechtigkeit, die Chancengleichheit oder die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gegeneinander ab, bevor sie über den Schulbetrieb in einer Pandemie entscheiden. Wissenschaft kann nach dieser Auffassung eine Wissensbasis für politische Entscheidungen liefern, zum Beispiel über die Folgen und Nebenfolgen bestimmter politischer Maßnahmen, aber sie kann politische Entscheidungen nicht vorgeben.06
 
        Letzteres anzunehmen, mündet auch in praktische Probleme des politischen Diskurses, mit wahrscheinlichen negativen Folgen für das Vertrauen in Politik und Wissenschaft. Indem wissenschaftliche Erkenntnisse mit bestimmten politischen Handlungsprogrammen gleichgesetzt werden, werden Wertedebatten im politischen Diskurs übergangen. Dadurch werden Bürgerinnen und Bürger ihrer Möglichkeiten zur Teilnahme am politischen Diskurs auf einem Feld beraubt, auf dem sie prinzipiell kompetent und zur Mitsprache berechtigt sind.07 Doch wenn sie ihre Unzufriedenheit mit wissenschaftlich legitimierten politischen Maßnahmen nicht im Rahmen von Wertedebatten ausdrücken können, bleibt ihnen fast nichts anderes übrig, als ihre Unzufriedenheit gegen die Wissenschaft zu richten – als scheinbare Ursache einer Politik, die sie ablehnen. Die Instrumentalisierung wissenschaftlicher Erkenntnis als angeblich zwingender Grund für bestimmte politische Handlungsprogramme könnte deshalb ein politisch motiviertes Misstrauen gegenüber Wissenschaft fördern.08
 
        Aufgrund der skizzierten Probleme erscheint es relevant, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in politischen Debatten berücksichtigt und ernst genommen, aber transparent von Wertefragen über die Priorität politischer Ziele, die Bewertungen der Kosten und des Nutzens von Maßnahmen oder über widerstreitende Menschenbilder getrennt werden.09 Dies setzt unter anderem voraus, dass Bürgerinnen und Bürger wissenschaftliches Wissen und politische Schlussfolgerungen trennen können. Im Folgenden wird erörtert, inwieweit die Menschen in Deutschland und in anderen Ländern dazu fähig und bereit sind.
 
        EXPERTOKRATISCHE VORSTELLUNGEN UND IHRE VERBREITUNG
 
        Vorstellungen oder Forderungen, wissenschaftliche Experten beziehungsweise wissenschaftliches Wissen sollten das politische Handeln bestimmen, werden als „expertokratisch“, „technokratisch“ oder „epistokratisch“ bezeichnet.10 Politikwissenschaftler beobachten seit einigen Jahren, dass es viele Bürgerinnen und Bürger befürworten, politische Entscheidungsfindung weg von parteipolitischen Auseinandersetzungen hin zu ausgewählten Expertenkreisen zu verlagern.11 Zu einer solchen expertokratischen oder technokratischen Vorliebe gehören drei Annahmen: Erstens gehen die Befürworter davon aus, dass die Ausrichtung parteipolitischer Akteure am als irrational empfundenen Wählerwillen oftmals den bestmöglichen sachpolitischen Entscheidungen im Wege steht. Sie kritisieren zweitens, dass interessengeleitete Parteipolitik sowie die notwendige Aushandlung von Kompromissen bestmögliche politische Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen verhindern oder zeitlich stark verzögern und deshalb ineffektiv sind. Die Befürworter gehen drittens davon aus, dass die politische Entscheidungsfindung durch ausgewiesene Experten – im Gegensatz zur parteipolitischen Interessendurchsetzung und Kompromissbildung – objektiv, unabhängig und am Wohle der Gesellschaft orientiert ist. Deshalb halten Personen mit expertokratischen Vorstellungen die politische Entscheidungsfindung durch Experten für prinzipiell überlegen gegenüber dem parteipolitischen Entscheidungsprozess.12
 
        International vergleichende Untersuchungen zeigen, dass in politischen Routinezeiten nur Minderheiten ein derartiges technokratisches oder expertokratisches Modell der politischen Entscheidungsfindung befürworten.13 In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden teilten einer Erhebung aus dem Jahr 2017 zufolge nur bis zu 10 Prozent der Befragten technokratische Ansichten. In süd- und osteuropäischen Bevölkerungen ist die technokratische Orientierung mit Anteilen zwischen 14 und 19 Prozent in Griechenland, Italien, Polen und Rumänien weiter verbreitet. Unterstützung für ein technokratisches Modell politischer Entscheidungsfindung ist in allen Ländern besonders hoch bei höher gebildeten Menschen sowie bei Menschen mit Interesse an und Vertrauen in Politik. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass viele Wissenschaftler ein technokratisches Modell der politischen Entscheidungsfindung befürworten.14
 
        Einer der Gründe, weshalb Bürgerinnen und Bürger eine technokratische oder expertokratische politische Entscheidungsfindung unterstützen, ist ihre vermeintliche Effektivität.15 Deshalb erscheint es plausibel, dass aus Sicht der Bevölkerung technokratische oder expertokratische Politikentscheidungen in Krisenzeiten besonders beliebt sind – zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder der Covid-19-Pandemie. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortete Anfang April 2020, also mitten im ersten „Lockdown“, einen großen Einfluss medizinischer Forscher auf die Pandemiepolitik. So stimmten jeweils über 75 Prozent der Deutschen den Aussagen „voll und ganz“ oder „eher“ zu, dass auf der einen Seite „medizinische Forscher sich dafür einsetzen sollten, dass Politiker ihre Empfehlungen auch umsetzen“ und sie „Politikern eindeutig sagen sollten, was in der Krise zu tun ist“. Sie stimmten außerdem zu, dass auf der anderen Seite „Politiker die Empfehlungen von medizinischen Forschern unbedingt umsetzen sollten“ und, bevor sie Entscheidungen treffen, „das von medizinischen Forschern absichern lassen sollten“. Nicht einmal jeder zehnte Befragte stimmte diesen Aussagen „gar nicht“ oder „eher nicht“ zu.16
 
        Diese Verteilungen deuten an, dass der Wunsch nach expertokratischer politischer Entscheidungsfindung in Krisenzeiten in großen Teilen der Bevölkerung besonders hoch ist. Dafür sprechen auch Zusammenhänge zwischen den Erwartungen der Menschen an die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft mit ihren Informationsbedürfnissen und ihren Erwartungen an die Medienberichterstattung. Zu Beginn der Pandemie war der Durst der Deutschen nach Informationen sehr hoch – typisch für Situationen, die die Menschen in hohem Maße betreffen und die sich durch ein hohes Maß an Unsicherheit auszeichnen.17 Die weitaus meisten nutzten in dieser Zeit intensiv die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.18 Allerdings hatten viele geradezu unerfüllbare Informationsbedürfnisse. So waren die Menschen überwiegend auf der Suche nach „definitiven Expertenurteilen, auf die ich mich verlassen kann“.19 Eine Mehrheit erwartete zudem von Journalisten, dass sie „sich in der Corona-Krise weitgehend an sichere Fakten halten“ und „vorrangig solche Experten zu Wort kommen lassen, die möglichst sichere Aussagen machen können“.20 Dabei bedingten sich diese Bedürfnisse und Erwartungen gegenseitig: Je mehr die Befragten im ersten Lockdown definitive Expertenurteile bevorzugten, desto mehr wünschten sie sich von Journalisten eine Orientierung an sicheren Fakten sowie an Experten mit sicheren Aussagen, und desto mehr wünschten sie sich, dass medizinische Forscher die politische Entscheidungsfindung dominierten. Befragte, die diese Bedürfnisse und Erwartungen artikulierten, waren auch tendenziell jene Befragte, die „eher“ oder „voll und ganz zufrieden“ waren mit der öffentlichen Krisenkommunikation durch Medien, Wissenschaft und Politik. Eine solche Zufriedenheit äußerte etwa die Hälfte der Befragten. Dies sind Hinweise darauf, dass große Teile der Bevölkerung in der extremen Ungewissheit zu Beginn der Pandemie bereit waren, politische Entscheidungsmacht an nicht durch Wähler mandatierte Wissenschaftler abzugeben. Eine beachtliche Minderheit von 42 Prozent betrachtete die Wissenschaftler in dieser Funktion allerdings nicht als immun, sondern stimmte „eher“ oder „voll und ganz“ der Aussage zu, dass „medizinische Forscher zur Verantwortung gezogen werden sollten, wenn sie Politiker in der Krise falsch beraten“.21
 
        WISSENSCHAFTSPOPULISMUS UND SEINE VERBREITUNG
 
        Neben dem expertokratischen beziehungsweise technokratischen Modell politischer Entscheidungsfindung gibt es in Teilen der Bevölkerung ein populistisches Modell politischer Entscheidungsfindung bei Streitfragen um Umwelt, Technologie und Wissenschaft. Charakteristisch für wissenschaftspopulistische Haltungen ist ein dezidierter Anti-Elitismus beziehungsweise Anti-Intellektualismus.22 Dies kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass es sich beim Wissenschaftspopulismus um einen Gegenentwurf zu den stark elitistisch geprägten technokratischen oder expertokratischen Vorstellungen von politischer Entscheidungsfindung handelt. Der Populismus richtet sich gegen den Einfluss wissenschaftlicher Eliten auf die politische Entscheidungsfindung und die wissenschaftliche Autorität bei der Produktion anerkannten Wissens.23 Gegen den Einfluss von Experten setzen Menschen mit wissenschaftspopulistischen Ansichten den Willen „des Volkes“. Dabei wenden sie sich allerdings nicht per se gegen den Einfluss wissenschaftlicher Erkenntnis auf politische Entscheidungsprozesse, sondern vielmehr gegen den Einfluss von nach ihrer Wahrnehmung falscher wissenschaftlicher Erkenntnis. So fordern sie, dass das als korrupt wahrgenommene elitistische wissenschaftliche Wissen durch alternative, vom Volk als „unverfälscht“ anerkannte Erkenntnisse ersetzt und damit eine alternative Politik begründet wird.24
 
        2017 gab es in vielen europäischen Ländern mehr Anhänger populistischer denn technokratischer Weltanschauung. Dennoch handelte es sich, wie bei den expertokratischen Befürwortern, um Minderheiten. So wurden in Deutschland und Großbritannien gut 10 Prozent der Befragten mit populistischen Weltanschauungen identifiziert, in Frankreich sogar 18 Prozent.25 Nach dem Ausbruch der Pandemie nahm der Wissenschaftspopulismus zwar zunächst ab.26 Allerdings zeigten sich im Verlauf der Pandemie aufsehenerregende Minderheiten, die Impfungen ablehnten, sich zum Teil lautstark gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aussprachen und das zum Teil mit verschwörungstheoretischen Annahmen begründeten. Zum Beispiel meinten im November 2021 fast zwei Drittel der Impfgegner (63 Prozent), „Corona sei ein Schwindel“.27 Auf die gesamte Bevölkerung bezogen lag der Anteil derjenigen, die diese und weitere Falschbehauptungen glaubten, stabil bei beachtlichen 20 Prozent.28 Wie konnte es in der Pandemie zu derart starken und hartnäckigen Zweifeln und Verneinungen unbestrittener wissenschaftlicher Fakten kommen? Vermutlich gab es dafür mehrere Ursachen, darunter wiederum das bereits skizzierte verbreitete Missverständnis vom Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidungsfindung.
 
        DIE POLITISIERUNG WISSENSCHAFTLICHER ERKENNTNIS UND IHRE FOLGEN
 
        Vor dem Osterwochenende 2020, also kurz vor Beginn der ersten Lockerungsdebatten im ersten Lockdown, als die weitaus meisten Deutschen eine starke Dominanz medizinischer Forscher in der politischen Entscheidungsfindung befürworteten, veröffentlichte der Deutsche Ethikrat eine Ad-Hoc-Empfehlung zu „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise“. Im letzten Abschnitt äußerten die Autoren Besorgnis darüber, dass das Pandemiemanagement an einen kleinen Kreis von Personen und Institutionen delegiert worden sei, die kein Wählermandat hätten und somit nicht in politischer Verantwortung stünden.29 Sie sprachen sich dafür aus, die Diskussion für Perspektiven aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen und akademischen Disziplinen zu öffnen, die schließlich in „demokratisch legitimierte Politik“ führen sollte. Über denselben Zeitraum hinweg bemängelten Medienforscher und -praktiker eine hohe Konvergenz der Berichterstattung in den ersten Wochen der Pandemie, mit einem Fokus auf der Entwicklung der Pandemie, den ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen und auf wenige wissenschaftliche Quellen.30 Auch einige der im April 2020 befragten Deutschen wünschten sich mehr Kritik im Journalismus. Etwa die Hälfte (53 Prozent) stimmte „eher“ oder „voll und ganz“ der Forderung zu, Journalisten sollten „die Empfehlungen von Virologen zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Virus kritisch hinterfragen“.31 Diese Befragten waren tendenziell unzufrieden mit der öffentlichen Kommunikation durch Wissenschaft, Medien und Politik, und sie standen tendenziell auch der Vorstellung skeptisch gegenüber, dass Virologen die Pandemiepolitik dominieren sollten.
 
        In den darauffolgenden Monaten gab es mehr Kritik und Vielfalt in der Berichterstattung. Allerdings wurden hierbei weiterhin wissenschaftliche und politische Aussagen vermengt. Das hatte vermutlich weitreichende Folgen für die weitere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Pandemie. Der ersten Phase einer weitgehenden Konvergenz der Pandemieberichterstattung, die dem Wunsch vieler Deutscher nach eindeutigen politischen Schlussfolgerungen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprochen und einige misstrauisch gemacht hatte, folgte eine Phase, in der wissenschaftliche Erkenntnisse als stark widersprüchlich dargestellt wurden, vor allem in den weithin beachteten Formaten der etablierten Medien wie Talkshows, Nachrichtensendungen oder politische Interviews.32 Den Expertisen der einen wurden die angeblichen Gegenexpertisen der anderen gegenübergestellt. Dabei handelten politische Redakteure auf Grundlage der Annahme, sie könnten sich des Wahrheitsgehaltes von Tatsachenbehauptungen annähern, indem sie widerstreitende wissenschaftliche Sacheinschätzungen aufeinanderprallen lassen. Damit erlagen sie jedoch einem weit verbreiteten Muster und Irrtum der politischen Berichterstattung über Wissenschaft.33 Zwar kann die Gegenüberstellung konträrer politischer Forderungen sinnvoll sein, um dem Publikum die Bandbreite politischer Auffassungen in der Gesellschaft zu verdeutlichen und durch Diskussionen mehrheitsfähige Ansätze für Kompromisslösungen zu ermitteln. Dagegen führt eine ähnliche Behandlung von Expertise und Gegenexpertise in die Irre. Denn anders als konträre politische Ansichten, die auf konträren Werturteilen, Menschenbildern oder Gesellschaftsentwürfen gründen und deshalb weder wahr noch unwahr sind, gibt es bei wissenschaftlichen Aussagen keinen Kompromiss. Wissenschaftliche Tatsachenbehauptungen sind sachlich wahr oder falsch beziehungsweise sachlich mehr oder weniger zutreffend.34 Laien haben aber kaum Möglichkeiten, den Wahrheitsgehalt hoch spezialisierter wissenschaftlicher Aussagen zu beurteilen.35
 
        In den politischen Formaten der Berichterstattung sowie in zahlreichen durch Parteienproporz besetzten wissenschaftlichen Beratungsgremien wurden Wissenschaftler im Verlauf der Pandemie nicht mehr nur aufgrund ihrer wissenschaftlichen Expertise oder ihrer wissenschaftlichen Einschätzungen eingesetzt, sondern wegen der politischen Implikationen, die ihre Einschätzungen hatten, oder aufgrund der politischen Schlussfolgerungen, die die Wissenschaftler selbst zogen. Auf diese Weise wurde wissenschaftliche Expertise im Verlauf der Pandemie politisch aufgeladen. Dies führte zu einer starken Polarisierung zweier Lager, die zwar unterschiedlich groß waren, sich aber unversöhnlich gegenüberstanden. Auf Twitter formierte sich das #TeamVorsicht gegen das #TeamLockerung. Beide Lager beriefen sich auf Wissenschaftler, die ihre politischen Forderungen untermauerten, und beschimpften Wissenschaftler, deren Einschätzungen ihren politischen Forderungen im Weg standen.
 
        Aus zahlreichen anderen politischen Kontroversen um Umwelt, Technologie und Wissenschaft ist bekannt, dass das Vertrauen in Wissenschaftler oder die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnis maßgeblich von den politischen Einstellungen der Menschen abhängt. In einem Fragebogen-Experiment mit US-Amerikanern aus dem Jahr 2011 zeigte sich beispielsweise, dass eine große Mehrheit (88 Prozent) der Menschen mit gleichheitsorientierten-kommunitaristischen, also typischen Ansichten aus dem Lager der Demokraten, einen zitierten Autor dann für einen ausgewiesenen Experten hielten, wenn der Autor den Klimawandel als ein hohes Risiko bezeichnete. Dagegen hielt nur eine Minderheit (23 Prozent) der Menschen mit hierarchisch-individualistischen, also typischen Ansichten aus dem Lager der Republikaner, denselben Autor für einen Experten. Umgekehrt hielt eine große Mehrheit (86 Prozent) der Menschen mit hierarchisch-individualistischen Ansichten einen Autor für einen ausgewiesenen Experten, wenn dieser den Klimawandel als geringes Risiko bezeichnete. Dagegen hielt nur eine Minderheit (47 Prozent) der Menschen mit gleichheitsorientierten-kommunitaristischen Ansichten denselben Autor für einen Experten.36 Dieses Muster der politisch motivierten Informationsverarbeitung zeigt sich robust in zahlreichen Kontroversen in den USA, zum Beispiel in jenen um den Klimawandel, die Anwendung grüner Biotechnologien in der Pflanzenzüchtung, um Waffenkontrolle oder Abtreibung. Die Menschen interpretieren Informationen auf eine Art und Weise, die es ihnen erlaubt, ihre politischen Positionen beizubehalten oder sogar zu verfestigen.37 Sie akzeptieren Expertisen, die ihre Sichtweisen unterstützen, und diskreditieren Expertisen, die ihre Sichtweisen hinterfragen. Je stärker wissenschaftliche Erkenntnisse also eine politische Bedeutungsdimension haben, desto eher dürften sie von Teilen der Bevölkerung aus rein politischen Gründen (unkritisch) angenommen oder diffamiert werden.38 Dieses Motiv dürfte auch den Umgang mit wissenschaftlichen Informationen in der Pandemie in weiten Teilen der Bevölkerung bestimmt haben.
 
        FOLGERUNGEN
 
        Wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Entwicklungen haben das Leben der Menschen in vielen Bereichen kontinuierlich verbessert, etwa in der Mobilität, der Gesundheitsversorgung, der Kommunikation oder der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Zudem ermöglicht wissenschaftliches Wissen die Früherkennung von Gefahren wie Erdbeben, die Ausbreitung von Viren, klimatische Veränderungen, Inflation oder die finanzielle Instabilität des Rentensystems. Damit liefern wissenschaftliche Erkenntnisse bedeutsame Grundlagen für informiertes politisches Handeln, das zum einen auf die Regulierung wissenschaftlich entwickelter Anwendungen wie Impfungen, Mobilitätsantriebe oder Züchtungsverfahren und zum anderen auf wissenschaftlich belegte Gefahren wie Epidemien, Inflation oder den Klimawandel ausgerichtet ist.
 
        In Wissenschaft, Politik und der Bevölkerung werden jedoch häufig unzutreffende Vorstellungen davon erweckt, wie die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung in demokratisch legitimiertes politisches Handeln einfließen können – mit dysfunktionalen Folgen für politische Sachdebatten. So werden wissenschaftliche Erkenntnisse häufig als rhetorisches Druckmittel benutzt, um bestimmte politische Entscheidungen zu erzwingen. Dies dürfte allerdings auf die Wissenschaft zurückfallen. Wenn die Grenzen zwischen wissenschaftlichem Wissen und politischer Entscheidungsfindung nicht transparent gemacht werden, können sich Politiker sowie Bürgerinnen und Bürger dem politischen Druck zu bestimmten Entscheidungen nur dadurch entziehen, dass sie wissenschaftliche Erkenntnis diskreditieren. Zugunsten möglichst rationaler, wissensbasierter Auseinandersetzungen erscheint es dagegen wünschenswert, wissenschaftliche Erkenntnis nicht zu politisieren. Dies dürfte es relevanten Akteuren erleichtern, unbequeme wissenschaftliche Erkenntnisse zu akzeptieren und sich stattdessen in Wertedebatten für die eigenen politischen Ziele zu engagieren.
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        OBJEKTIVITÄT IN ANFÜHRUNGSZEICHEN
 
        Über Wissenschaft und Aktivismus
 
        Leonhard Dobusch
 
        Engagement in Forschung und Lehre, im Humboldt’schen Bildungsideal als universitäre Einheit gedacht, ist schon seit Längerem nicht mehr alles, was von wissenschaftlich Tätigen erwartet wird. Zusätzlich zu diesen beiden klassischen Aufgabengebieten bekennen sich Hochschulen zunehmend zu einer „Third Mission“. Ein Dossier des Centrums für Hochschulentwicklung fasst darunter „Wissens- und Technologietransfer, regionales Engagement, Weiterbildungsangebote oder auch Soziale Innovationen“, die „im 21. Jahrhundert (…) zur akademischen Tagesordnung“ gehörten.01 Der damalige Leiter des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und heutige Oberbürgermeister von Wuppertal, Uwe Schneidewind, forderte 2016 sogar, die „Third Mission“ als „First Mission“ zu denken, „d.h. auch die Aufgaben von Forschung und Lehre konsequent aus der Perspektive der gesellschaftlichen Funktion von Hochschulen“ zu entwickeln. Von Wissenschaftler:innen wird also zunehmend erwartet, sich auch jenseits von Forschung und Lehre unmittelbar in aktuelle gesellschaftliche Debatten einzubringen.02
 
        Gleichzeitig sind es solche öffentlichen Aktivitäten, mit denen Risiken für die wissenschaftliche Reputation bis hin zur Gefahr persönlicher Beleidigungen und Angriffe einhergehen. Im Zentrum steht dabei häufig der Vorwurf des Aktivismus, der dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess im Wege stehe. „Aktivistische Wissenschaftler sind ein Greuel“ betitelte Johannes Pennekamp seinen diesbezüglichen Kommentar in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Blick auf Wissenschaftler:innen, die politische Forderungen zur Bekämpfung der Erderhitzung öffentlich vertreten, wie etwa Scientists for Future.03 Jene Wissenschaftler:innen, die im Zuge der Corona-Pandemie in Fernseh-Talkshows, in Podcasts wie „Coronavirus-Update“ oder im Corona-Expertenrat der deutschen Bundesregierung aktiv waren beziehungsweise sind, können ebenfalls ein Lied von solchen Vorwürfen singen.
 
        Was als „Knowledge Transfer und Outreach“ im Sinne einer „Third Mission“ und was politischer Aktivismus ist,04 ist oft alles andere als einfach zu unterscheiden und hängt in der Beurteilung stark vom eigenen Standpunkt ab. Wenn Aktivismus darin besteht, normative Ableitungen aus wissenschaftlichen Analysen zu formulieren und diese öffentlich zu vertreten, dann haben öffentliche Äußerungen von Wissenschaftler:innen immer auch eine aktivistische Komponente. Aus streng inhaltlicher Sicht besteht der Unterschied demnach vor allem darin, ob dieses aktivistische Moment bewusst und explizit artikuliert wird oder unbewusst und immanent bleibt.
 
        AKTIVISMUS IN WISSENSCHAFT UND JOURNALISMUS
 
        Aber ist es überhaupt ein Problem, wenn Wissenschaftler:innen sich aktivistisch, das heißt mit expliziten, normativen Überzeugungen, in öffentliche Debatten einmischen? Wenn ja, wie gehen wir damit um? Wenn nein, warum ist das dann so ein großes Thema? Warum ist es ein Vorwurf, als Wissenschaftler:in aktivistisch zu sein? Die Antworten auf diese Fragen sind über den Bereich von Wissenschaft im engeren Sinne hinaus auch für (Wissenschafts-)Journalismus relevant.
 
        Denn nicht nur Wissenschaftler:innen, auch Journalist:innen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend mit Aktivismusvorwürfen konfrontiert, auch hier vor allem im Kontext der Berichterstattung über Pandemie und Klimakollaps. Trotz dieser Parallelen wird die Debatte über Aktivismus in Wissenschaft und Journalismus bislang weitgehend getrennt voneinander geführt. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil es Wissenschaft und Journalismus gleichermaßen um Fragen von Erkenntnis, Erkenntnisinteresse und Transparenz von wissenschaftlicher und journalistischer Arbeit geht. Der Aktivismusvorwurf betrifft hier Wissenschaftler:innen und Journalist:innen auf ähnliche Weise. Und auch der Journalismus kennt das Problem, dass Qualität nicht automatisch mit Reichweite und Sichtbarkeit Hand in Hand geht.
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        Wolfgang Blau, ehemaliger Chefredakteur von „Zeit Online“ und Gastwissenschaftler am Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford, berichtet von großen Ängsten vor Aktivismusvorwürfen unter Journalist:innen, wenn sie öfter, regelmäßiger – man könnte auch sagen, in einem der Tragweite angemessenen Ausmaß – über die Klimakrise berichten.05 Und diese Ängste sind nicht völlig unbegründet. In Deutschland hat zum Beispiel die Redaktion des Magazins „Stern“ sehr viel Kritik für eine Ausgabe geerntet, die gemeinsam mit Aktivist:innen von Fridays for Future gestaltet wurde. Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“, titelte „Danke, liebe ‚Stern‘-Aktivisten!“ und warf der Redaktion vor, „sich jetzt auch ganz offiziell vom kritischen Journalismus [zu] verabschieden“.06 Diese Anekdote ist aber vor allem deshalb so aufschlussreich, weil mit Poschardt jemand den Aktivismus-Vorwurf in Stellung brachte, den der Medienjournalist Stefan Niggemeier als jemanden charakterisiert, der „als Kulturkämpfer (…) die Gesellschaft in Freund und Feind durchkartographiert und alles aus dem selbstgebuddelten Schützengraben“ kommentiert.07 Aktivismus scheint, frei nach Terry Eagleton, etwas zu sein, das immer nur die anderen betrifft.08
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        HISTORISCHER VORLÄUFER: WERTURTEILSTREIT
 
        Gleichzeitig drängt sich die Frage auf, inwieweit wir hier eine Retro-Debatte führen. Das Thema der Werturteilsfreiheit ist eines, das die Soziologie seit Max Weber begleitet, vielleicht am prominentesten im sogenannten Positivismusstreit zwischen Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas auf der einen, Karl Popper und Hans Albert auf der anderen Seite.09 Während hier viel darüber diskutiert wurde, wer sich als „Positivist“ bezeichnen lassen muss und was unter „Positivismus“ zu verstehen ist, gab es selbst im Positivismusstreit doch den Konsens, dass Werturteile wissenschaftliche Theoriebildung explizit wie implizit beeinflussen. Wichtiger für das Thema Aktivismus und Erkenntnisinteresse scheint aber noch ein anderer gemeinsamer Nenner unter den Beteiligten des Werturteilsstreits: Es bestand Einigkeit darüber, dass normative Einschätzungen – allgemeine wie spezifische – stets auch einer rationalen Diskussion zugänglich sind, ja zugänglich sein müssen. Einfach so zu tun, als gäbe es die „reine Vernunft“ ohne sittliches Element, kann keine rational überzeugende Antwort sein.
 
        Ein gutes Beispiel für die produktive Rolle von Werturteilen für die Forschung – und vice versa – liefert die in methodologischer Hinsicht bahnbrechende Studie aus dem Jahr 1933 über „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda in Zusammenarbeit mit Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel.10 Die Studie bediente sich einer breiten Mischung aus quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden, von biografischen Interviews und ethnografischen Beobachtungen bis hin zu amtlichen Statistiken und der Messung der Gehgeschwindigkeit von Passant:innen. Ausgangspunkt der Studie war jedoch ein klar aktivistisches Interesse. Jahoda selbst berichtete in einem Interview 1985,11 dass es Otto Bauer, damaliger Chefideologe der sozialdemokratischen Partei in Österreich, war, der im Gespräch mit ihr und Paul Lazarsfeld Arbeitslosigkeit als das wichtigste zu untersuchende Problem identifiziert und sogar Marienthal als Ort für die Untersuchung vorgeschlagen hatte.
 
        Auch für Weber war eine solche Begründung von Forschungsfragen und -programmen kein Problem, da Wissenschaftler:innen hier durchaus aktivistisch motiviert sein dürfen; sie sollten nur deshalb nicht gleich die wissenschaftlichen Erkenntniskriterien über Bord werfen.12 Interessanterweise sind aber auch die Qualitätskriterien wissenschaftlichen Arbeitens letztlich Werturteile und normative Setzungen. Vor diesem Hintergrund erscheint die manchmal ersehnte „Vermeidung des Normativen“ als Paradox, da die zentrale Herausforderung der wissenschaftlichen Befassung mit politischen Fragen ja letztlich darin besteht, „politische“ und „epistemische“ Werthaltungen ins richtige Verhältnis zu bringen. Denn nur so lässt sich das von Weber verordnete Ziel von Wissenschaft – zu sagen, was man tun kann – auch erreichen.
 
        Vor diesem Hintergrund ist auch der Umstand, dass zumindest die Auswahl des Forschungsthemas sowie der Forschungsfrage eine inhärent normative Entscheidung ist, in der Wissenschaft weitgehend unumstritten. Aus der unendlichen Zahl möglicher Forschungsprobleme eines als das für die eigene Arbeit relevante auszuwählen, stellt immer ein Werturteil dar. Auch hier gibt es eine Parallele zum Journalismus, dessen wichtigster und gleichzeitig normativer Ausgangspunkt die Entscheidung ist, aus der unendlichen Zahl an möglichen Themen genau eines für einen Bericht oder ein Feature auszuwählen.
 
        Doch auch nach dieser grundlegenden Entscheidung ziehen sich Werturteile durch den gesamten Forschungsprozess, beginnend bei der Theoriewahl über die Wahl der Methode und die Entscheidung über Kategorien im Rahmen einer Methode bis hin zur Interpretation von Ergebnissen (Tabelle). All das sind auch normative Entscheidungen, bei denen bewusst oder unbewusst politisch-ethische Positionen der Forscher:innen eine Rolle spielen.
 
         
          Tabelle: Normative Aspekte im Forschungsprozess
 
                 
                	 
                  TEIL DES FORSCHUNGSPROZESSES
  
                	 
                  BEISPIELE FÜR NORMATIVE ASPEKTE
  
  
                	 
                  Themenwahl
  
                	 
                  Unendliche Zahl möglicher Forschungsfragen zwingt zur normativen Relevanzentscheidung
  
  
                	 
                  Forschungsfrage
  
                	 
                  Entscheidung, worauf der Fokus der Untersuchung gelegt werden soll
  
  
                	 
                  Theoriewahl
  
                	 
                  Jede Theorie basiert auf normativen und in der Theorie selbst unhinterfragten Annahmen
  
  
                	 
                  Methodenwahl
  
                	 
                  Entscheidung darüber, welche Daten auf welche Weise erhoben und ausgewertet werden
  
  
                	 
                  Kategorienwahl
  
                	 
                  Entscheidung, welche Daten zu welchen Kategorien zusammengefasst werden; Kategorisierung der Daten selbst
  
  
                	 
                  Ergebnisinterpretation
  
                	 
                  Entscheidung, welche Teile der Daten ausgewertet werden
  
  
          
 
          Quelle: Eigene Darstellung
 
        
 
        Dieses Selbstverständnis, dass sich in jedem Schritt eines Forschungsprojekts normative Fragen stellen und dass deren Beantwortung nicht vermieden werden kann, ist freilich auch in der Wissenschaft keine Selbstverständlichkeit. Gerade in meiner eigenen Disziplin, der Ökonomie, werden die normativen, oft utilitaristischen Fundamente der benutzten Modelle kaum je mitreflektiert. Diese fehlende Selbstreflexion über die normativen Aspekte der eigenen Disziplin macht es manchen Vertreter:innen dann umso leichter, anderen über die Maßen aktivistische, politisch motivierte Arbeitsweise vorzuwerfen.
 
        ZUR AKTUALITÄT DER AKTIVISMUS-DEBATTE
 
        Wenn aber die Diskussion über die inhärente Normativität von Wissenschaft schon seit über hundert Jahren geführt wird, warum erleben wir dann gerade in den vergangenen Jahren eine so besonders intensive Debatte darüber, wie aktivistisch Wissenschaft und/oder Journalismus sein dürfen, sollen, ja vielleicht sogar müssen? Warum stellt sich diese Frage gerade jetzt mit neuem Nachdruck? Eine mögliche Erklärung wäre, darin eine, zu einem gewissen Grad verfehlte, Reaktion auf postfaktische Desinformationsattacken auf traditionelle wissenschaftliche und journalistische Institutionen zu sehen.
 
        Was Politiker wie Donald Trump, Wirtschaftslobbyist:innen, die Zweifel an Klimaforschung schüren, und Corona-Schwurbler:innen eint, sind offene und gezielte Angriffe auf die Deutungshoheit von als „Mainstream“ bezeichneter Wissenschaft beziehungsweise Journalismus. Zumindest ein Teil der Aktivismusvorwürfe lässt sich damit erklären, dass in dieser Situation manche Zuflucht in einem Faktizismus suchen, der zweifelsfreie Fakten verspricht. Eine solche Position ist getragen vom Glauben, das postfaktische Zeitalter ließe sich mit einer „Rückkehr“ zu einem Faktizismus bewältigen, also einem klassischeren, positivistischen Wissenschaftsverständnis und einem Journalismus, der vor allem auf Fakten-Checks und „objektive“ Berichterstattung setzt.
 
        Das Problem dabei: Bereits Weber setzte „Objektivität“ in seinem 1904 erschienen Aufsatz über „Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ in Anführungszeichen.13 Sozialwissenschaft bedeutet, sich der Unmöglichkeit sicherer Erkenntnis zu stellen und mit ihr umzugehen, nicht sie faktizistisch zu leugnen. In den Worten des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanowitsch: „Postfaktizismus mit Faktizismus zu bekämpfen ist ungefähr so sinnvoll, wie die Postapokalypse mit der Apokalypse zu bekämpfen.“14
 
        Sich auf die Fakten zurückzuziehen, ist aber auch in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Desinformation wenig erfolgversprechend. Selbst wer weitgehend differenziert, zurückhaltend, sich revidierend, reflektiert und vorsichtig agiert, wie beispielsweise der Virologe Christian Drosten in der Corona-Krise, bleibt nicht von Vorwürfen des Aktivismus verschont.
 
        Das Beispiel Christian Drosten, aber auch jenes von „aktivistisch“ agierenden Klimaforscher:innen, illustriert noch einen anderen Aspekt des Aktivismusvorwurfs, egal, ob er in der Wissenschaft oder im Journalismus geäußert wird: Der Vorwurf ist immer auch – wenn nicht sogar in erster Linie – ein Argumentum ad hominem. Und auch wenn Ad-hominem-Argumente letztlich schwache Argumente sind, die meist auf jene zurückfallen, die sie vorbringen, können sie gleichwohl zu Ängsten und Zurückhaltung bei öffentlichen Äußerungen führen.
 
        All das legt nahe, dass nicht Aktivismus, weder in Wissenschaft noch in Journalismus, das Problem ist, sondern die Verletzung von wissenschaftlichen beziehungsweise journalistischen Qualitätsstandards. Dazu zählt etwa, mit möglichen Interessenkonflikten transparent umzugehen, Quellen zu nennen und Daten nicht zu (ver)fälschen. Wenn Aktivismus eine Verletzung von Qualitätsstandards befördert oder sogar dazu führt, dass nicht sauber journalistisch oder wissenschaftlich gearbeitet wird, dann ist das natürlich ein Problem und muss kritisiert werden – nicht aber die klare weltanschauliche Positionierung.
 
        AKTIVISMUS, DER WISSENSCHAFT UND JOURNALISMUS BESSER MACHT
 
        Umgekehrt ist aber auch das Gegenteil beobachtbar: dass aktivistische Wissenschaft sogar der Qualität wissenschaftlicher und journalistischer Erkenntnisprozesse dienlich ist. So kämpft Wissenschaft immer mit der Pfadabhängigkeit von Theoriebildung,15 also damit, dass Theorien auch deshalb weiterverfolgt werden, weil Kompetenzen und Karrieren an sie geknüpft sind. In der Ökonomie lässt sich die Pfadabhängigkeit einer paradigmatischen wie methodologischen Engführung gut anhand von Zitationsmustern nachvollziehen.16 Genau hier setzt nun die studentisch-aktivistische Kritik der Bewegung für eine Plurale Ökonomie an.17 Es ist deren durchaus auch politisch motivierter Aktivismus, der zu mehr Theorien und Methodenvielfalt sowie verstärkter Reflexion von normativen Grundlagen etablierter Ansätze führt – und so Wissenschaft besser macht.18 Im Journalismus könnte der aktivistische Ansatz von Initiativen wie dem Netzwerk Klimajournalismus auf ähnliche Weise dazu beitragen,19 zu reflektierteren Entscheidungen über Ausmaß und Art der Berichterstattung über Erderhitzung beizutragen.
 
        Was folgt aber nun aus der Erkenntnis, dass Wissenschaft und Journalismus immer normativ sind und deshalb Aktivismus nicht per se bereits ein Makel wissenschaftlicher oder journalistischer Erkenntnisproduktion ist? Wie damit umgehen, wenn sich radikalisierende soziale, ökonomische und ökologische Probleme der Weltgesellschaft auch in zunehmendem Aktivismus in Wissenschaft und Journalismus widerspiegeln? Aus meiner Perspektive sollte die Antwort auf diese Fragen ein Mehr an Offenheit und Auseinandersetzung sein, nicht aber der Versuch, Aktivismus zu vermeiden.
 
        MEHR OFFENHEIT, MEHR AUSEINANDERSETZUNG
 
        Wenn nämlich nicht der Aktivismus das Problem ist, sondern die Verletzung von Qualitätsstandards, dann unterstreicht das die Bedeutung von Transparenz über den gesamten Prozess der Wissensgenerierung hinweg. Im Bereich der Wissenschaft würde das bedeuten, noch viel stärker auf Open Science zu setzen, also nicht nur die Forschungsergebnisse (Open Access), sondern auch Rohdaten, Software und Gutachten im Publikationsprozess offenzulegen. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die Einhaltung wissenschaftlicher Qualitätsstandards besser nachvollziehen, es würde auch die Robustheit wissenschaftlicher Erkenntnisse, beispielsweise durch Replikationsstudien, verbessert. Hinzu käme aber auch, mehr Offenheit an den Tag zu legen, was die eigene Haltung und weltanschauliche Positionierung betrifft. Letzteres gilt genauso für den Journalismus, wo eine klare normative Positionierung Voraussetzung ist, um Probleme wie falsche Ausgewogenheit (false balance) zu vermeiden. Außerdem würde mehr Offenheit im Journalismus einen anderen Umgang mit Quellen implizieren. Aus vorliegenden Dokumenten sollte nicht nur zitiert, sondern diese sollten – unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte – möglichst im Volltext verlinkt werden.
 
        Wie effektiv Offenheit als Werkzeug in kollektiven Erkenntnisprozessen sein kann, lässt sich sehr gut an einem Beispiel illustrieren, das irgendwo zwischen Wissenschaft und Journalismus angesiedelt ist: der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia. Auch bei gesellschaftlich umstrittenen und polarisierenden Themen wie Corona oder dem russischen Angriff auf die Ukraine liefert Wikipedia aktuelle, robuste und mehr oder weniger ausgewogene Informationen. Das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil die 2001 gegründete Wikipedia in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens vor allem mit Zweifeln an der Qualität von Wissen konfrontiert war, an dessen Generierung potenziell jede und jeder mitwirken kann. „Kann man glauben, was darin steht, wenn jeder dort alles reinschreiben kann?“ lautete lange die am häufigsten gestellte Frage. In den vergangenen Jahren hat sich die Diskussion um Wikipedia jedoch komplett gedreht, und viele stellen sich stattdessen die Frage, wie überhaupt noch Inhalte in der Wikipedia untergebracht werden können. Grund dafür sind eine Reihe von neuen Regeln und Maßnahmen, die Wikipedia zur Qualitätssicherung einsetzt. Gerade weil das Online-Lexikon von Anfang an anfällig für Manipulationsversuche war, brauchte es wirksame Mechanismen dagegen. Der wichtigste Mechanismus zur Qualitätssicherung war und ist dabei radikale Transparenz. Jede Änderung ist dauerhaft nachvollziehbar dokumentiert und erlaubt so, Manipulationsversuche zumindest im Nachhinein aufzudecken und zu korrigieren. Gleichzeitig macht die Editierbarkeit der Wikipedia deutlich, dass jeder Artikel, ja dass Wissen im Allgemeinen immer nur vorläufig und das Ergebnis von Aushandlungsprozessen ist.
 
        Diese Erkenntnis führt von dem Bedarf nach größerer Offenheit hin zu jenem nach einer produktiveren Form von Auseinandersetzung mit aktivistischer Forschung und Journalismus. Offengelegte Daten und die Offenheit weltanschaulicher Positionierungen liefern dafür die Basis. Denn wenn es weder wissenschaftliche noch journalistische Objektivität gibt, dann ist Erkenntnis immer und zuvorderst angewiesen auf Austausch und wechselseitiges Beobachten. Das Ringen um intersubjektive Nachvollziehbarkeit in Form von kritischer Auseinandersetzung ist notwendig für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse. Robinson Crusoe könnte, auch wenn er wollte, auf seiner Insel keine Wissenschaft betreiben. Die Antwort auf eine Spaltung in öffentlichen Debatten ist demnach nicht weniger, sondern mehr Auseinandersetzung. Produktiv wird diese Auseinandersetzung aber erst dann, wenn sie nicht ad hominem erfolgt, sondern auf Basis von Daten, von Argumenten, von Einschätzungen und von Interpretationen passiert.
 
        Für diese – idealerweise transdisziplinäre – Auseinandersetzung ist die Verschränkung von Wissenschaft und Journalismus sogar hilfreich, weil in der öffentlichen journalistischen Debatte die Disziplinengrenzen viel stärker verschwimmen, als sie es in der wissenschaftlichen Debatte tun. Das liegt auch daran, dass Journalismus, mehr noch als Wissenschaft, primär am Phänomen orientiert ist und in einer öffentlich-journalistischen Diskussion disziplinäre Grenzen in den Hintergrund rücken. Eine Konfrontation von Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen in journalistischen Kontexten fordert das Denken in disziplinären Silos heraus und hilft so am Ende auch der Wissenschaft.
 
        Für die Lösung von Glaubwürdigkeitsproblemen in Wissenschaft und Journalismus gilt dasselbe, hier sind beide aufeinander angewiesen. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Fachdebatte lassen sich Glaubwürdigkeitsdefizite in der Bevölkerung nicht beheben. Dafür braucht es öffentliche Auseinandersetzungen jenseits wissenschaftlicher Gemeinschaften, die maßgeblich von Journalist:innen mitgestaltet werden. Die Rolle der Soziologie könnte in diesem Kontext zusätzlich die Analyse der Metaebene im Luhmann’schen Sinne von Beobachtungen zweiter Ordnung sein. Bis zu einem gewissen Grad tut das auch dieser Text, indem er hinterfragt, was Aktivismusvorwürfe eigentlich bedeuten und ob sie nicht vielleicht sogar Teil des Problems sind, das sie kritisieren.
 
        Einen Beitrag dazu, Glaubwürdigkeitsprobleme zu lösen, kann auch und vor allem die eingangs diskutierte veränderte Erwartungshaltung an Wissenschaftler:innen leisten, sich in der „Third Mission“ zu engagieren – vor allem, wenn diese Veränderung zu intensiverem Diskurs über Wissenschaft als Beruf und ihre gesellschaftliche Funktion und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den, jeder Wissenschaft inhärenten, normativen Positionierungen führt. Aktivismus kann dann nämlich auch als jene Form von Wissenstransfer verstanden werden, die der Dringlichkeit von Problemen wie dem Klimakollaps noch am ehesten gerecht wird.
 
         
          LEONHARD DOBUSCH 
ist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck und wissenschaftlicher Leiter des Wiener Momentum Instituts – Think Tank der Vielen. leonhard.dobusch@uibk.ac.at
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Siehe www.che.de/third-mission.
 
        02 Uwe Schneidewind, Die „Third Mission“ zur „First Mission“ machen?, in: Die Hochschule 1/2016, S. 14–22, hier S. 14.
 
        03 Johannes Pennekamp, Aktivistische Wissenschaftler sind ein Greuel, 12.12.2020, www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aktivistische-wissenschaftler-sind-ein-greuel-17097956.html.
 
        04 Vgl. Tweet von Paul Hünermund, 21.9.2021, https://twitter.com/PHuenermund/status/1440281602446168080.
 
        05 Vgl. Wolfgang Blau, Covering Climate Change Requires Newsroom Cange, 24.9.2021, https://wan-ifra.org/2021/09/covering-climate-change-requires-newsroom-change.
 
        06 Ulf Poschardt, Danke, liebe „Stern“-Aktivisten!, 30.4.2021, www.welt.de/debatte/kommentare/plus230783587/Aktivierender-Journalismus-Danke-liebe-Stern-Aktivisten.html.
 
        07 Stefan Niggemeier, Was Ulf Poschardt zuzutrauen ist und was nicht, 7.2.2022, https://uebermedien.de/67936/was-ulf-poschardt-zuzutrauen-ist-und-was-nicht.
 
        08 Terry Eagleton verglich in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch „Was ist Ideologie?“ ebendiese mit Mundgeruch – als etwas, das immer nur die anderen haben.
 
        09 Vgl. Theodor W. Adorno et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Soziologische Texte, Berlin 1972.
 
        10 Marie Jahoda/Paul F. Lazarsfeld/Hans Zeisel, Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit, Frankfurt/M. 1975 (1933).
 
        11 Robert Knight, Interview mit Marie Jahoda am 28. August 1985, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW), Wien.
 
        12 Vgl. Max Weber, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1/1904, S. 22–87.
 
        13 Ebd., S. 22.
 
        14 Vgl. Tweet von Anatol Stefanowitsch, 19.12.2016, https://twitter.com/astefanowitsch/status/810804753563348992.
 
        15 Vgl. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1970; John D. Sterman/Jason Wittenberg, Path Dependence, Competition, and Succession in the Dynamics of Scientific Revolution, in: Organization Science 3/1999, S. 322–341.
 
        16 Vgl. Leonhard Dobusch/Jakob Kapeller, „Why is Economics Not an Evolutionary Science?“ New Answers to Veblen’s Old Question, in: Journal of Economic Issues 4/2009, S. 867–898; Jakob Kapeller/Stefan Puehringer/Christian Grimm, Paradigms and Policies: The State of Economics in the German-speaking Countries, 15.4.2021, www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09692290.2021.1904269.
 
        17 Siehe www.plurale-oekonomik.de.
 
        18 Vgl. Claudius Gräbner/Birthe Strunk, Pluralism in Economics: Its Critiques and Their Lessons, in: Journal of Economic Methodology 4/2020, S. 311–329.
 
        19 Siehe klimajournalismus.de.
 
      

       
        VON DER WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION ZUR EVIDENZBASIERTEN INFORMATION
 
        Holger Wormer
 
        Wissenschaftskommunikation? Also das wollte der Wissenschaftsjournalist eigentlich nicht machen. Schließlich betreibt ein Wirtschaftsjournalist auch keine Unternehmenskommunikation. Und obwohl viele Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten ihrem Berichterstattungsgegenstand durchaus nahestehen, gilt nach journalistischem Ethos auch für die Kommunikation über Wissenschaft die Trennung von Journalismus und PR.
 
        Das skizzierte Missverständnis ist womöglich eines der häufigsten im Zusammenhang mit einem Begriff, der nicht zuletzt durch die während der Corona-Pandemie offenkundig gewordenen öffentlichen Informationsdefizite in Sachen Wissenschaft fast zu einem Modewort avancierte. Rund 60 Jahre nach Gründung der ersten bedeutenden Wissenschaftsredaktionen in der Bundesrepublik01 und gut 20 Jahre nach dem PUSH-Memorandum,02 das einigen als Meilenstein in der Wissenschaftskommunikation gilt, ist man gefühlt inzwischen mit so vielen Expertinnen und Experten für Wissenschaftskommunikation konfrontiert, dass ihre Zahl schon bald an jene der Fußballexperten oder Hobbyvirologinnen heranreichen könnte. Die Vorstellung mancher folgt dabei einer simplen Logik: Ich verstehe etwas von Wissenschaft – also verstehe ich auch etwas von Wissenschaftskommunikation! Dies mag für die wissenschaftsinterne Kommunikation etwa in Fachzeitschriften sogar zutreffen, im Hinblick auf Kommunikation jenseits der Fachöffentlichkeit allerdings noch lange nicht. Dass ein öffentlicher Kommunikationsakt eigentlich erst dann gelungen ist, wenn die zu transportierende Information in möglichst großer Breite ankommt und dass es eine Reihe von Regeln und Qualitätsstandards für gute Kommunikation gibt, scheint zumindest nicht überall selbstverständlich zu sein. Dabei gäbe es auch auf theoretischer und empirischer Seite vor der Selbsternennung zum Medienexperten einiges an wissenschaftlicher Forschung in diesem Feld zu lesen – wie jüngst etwa die im April 2022 erschienene Sonderausgabe der Fachzeitschrift „Public Understanding of Science“ illustriert, die damit ihr 30-jähriges Bestehen feierte.03
 
        EIN UNSCHARFER BEGRIFF
 
        Neben dem akuten Bedarf in Pandemiezeiten und dem generell wachsenden politischen Druck, Wissenschaftskommunikation für die breite Öffentlichkeit zu betreiben,04 ist es womöglich schon der schieren Breite der akademischen Definition des Begriffs geschuldet, dass sich fast beliebig viele dahinter versammeln können.05 Eine gängige Definition beschreibt Wissenschaftskommunikation als „alle Formen von auf wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Arbeit fokussierter Kommunikation, sowohl innerhalb als auch außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft, inklusive ihrer Produktion, Inhalte, Nutzung und Wirkungen“ – und liefert die Konsequenz gleich mit, dass „Wissenschaftskommunikation (…) damit auch Wissenschaftsjournalismus, wissenschaftsbezogene Massenkommunikation und einschlägige PR“ umfasst.06 Damit finden sich nicht nur zwei ansonsten möglichst strikt zu trennende Felder wie PR und Journalismus etwas unvermittelt unter dem gleichen Dach wieder. Nach dieser Definition darf auch eine auf pures Marketing ausgerichtete Kommunikation mit fragwürdigem Wahrheitsgehalt das Label „Wissenschaft“ im Namen tragen. Sogar der massenmedial gut organisierte Corona-Leugner wäre mit seiner – immerhin ja ebenfalls irgendwie „wissenschaftsbezogenen“ – Desinformationskampagne womöglich als Teil der Wissenschaftskommunikation anzusehen.
 
        Eine sinnvolle Betrachtung des Feldes kommt nicht ohne starke Differenzierung nach Akteuren und übergeordneten Zielen aus, wie sie unter anderem von Leyla Dogruel und Klaus Beck skizziert wurde.07 Neben der (gleichwohl auch nach außen zunehmend stärker sichtbaren) wissenschaftsinternen Kommunikation auf Fachkonferenzen oder über Fachpublikationen steht für den demokratischen Diskurs in diesem Beitrag die externe Wissenschaftskommunikation im Mittelpunkt, die sich der reinen Definition nach wieder in „primär interessengeleitete“ und „nicht primär interessengeleitete“ Kommunikation aufgliedern lässt. Die „Interessen“ reichen dabei von Werbung für Studieninteressierte und wissenschaftlichen Nachwuchs über Imageverbesserung von Institutionen und Einzelpersonen im Kampf um öffentliche Fördermittel bis hin zu rein kommerziellen Interessen. Diese Interessen mögen im Einzelfall alle legitim sein (mitunter allerdings auch nicht), unterscheiden sich im Kern aber doch oft von einem grundlegenden Wissenschaftsverständnis.08 Legt man dieses zugrunde, bleibt streng genommen eigentlich nur noch jene Kommunikation übrig, die sich in ihren Inhalten deutlich an wissenschaftlichen Standards orientiert. Darunter könnte sich dann eine strikt auf ebendiese Standards verpflichtete und verantwortungsvoll arbeitende Pressestelle ebenso wiederfinden wie die Gruppe der wissenschaftlich korrekt und doch unterhaltsam bloggenden Forschenden, aber auch der qualifizierte und nach seinen Berufsstandards handelnde Wissenschaftsjournalist vom Anfang, der die Wissenschaftsthemen noch dazu aus dem Status eines möglichst unabhängigen Beobachters analysiert und entsprechend kommuniziert.
 
        Folgt man dieser Betrachtung, so rücken Wissenschaft und Journalismus plötzlich näher zusammen als vieles andere, was unter dem Label „Wissenschaftskommunikation“ gerne mitsegelt, aber in Wahrheit eher andere Ziele verfolgt, als über wissenschaftliche Themen im eigentlichen Sinne zu kommunizieren und diese gegebenenfalls in den gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Dass Wissenschaft und Journalismus normativ betrachtet in genau dieser gemeinsamen Aufgabe vereint sind, haben alle deutschen Wissenschaftsakademien 2014 in einem gemeinsamen Papier so zusammengefasst: „Wissenschaft und Journalismus gehören zu den unverzichtbaren Eckpfeilern einer demokratischen Gesellschaft. Pressefreiheit und Freiheit der Wissenschaft werden deshalb in der Verfassung garantiert (Artikel 5 des Grundgesetzes). Trotz ihrer notwendigen gegenseitigen Unabhängigkeit und ihrer in weiten Teilen unterschiedlichen Aufgaben erfüllen beide auch ähnliche Funktionen. Sie versorgen Politik und Gesellschaft mit vielfältigen und möglichst zuverlässigen Informationen, stärken Bildung und Wissen der Bevölkerung, regen demokratische Diskurse an und sollen eine Basis für begründete politische, wirtschaftliche und technologische Entscheidungen liefern.“09
 
        Nun mag man einwenden, dass journalistische Medien ebenso wie die Wissenschaft diesem Anspruch nur gerecht werden können, wenn sie die jeweils geltenden Regeln und Berufsstandards guter wissenschaftlicher und guter journalistischer Praxis erfüllen. Auch sollte bei allen (für viele immer noch überraschenden) Parallelen zwischen dem Wissenschafts- und dem Mediensystem nicht der Eindruck entstehen, dass diese nicht auch deutliche Unterschiede aufweisen. Relevanzkriterien journalistischer Medien müssen sich viel stärker an dem orientieren, was gerade politisch und gesellschaftlich relevant ist; Wissenschaft genießt zu Recht die Freiheit und das Privileg, auch Teilchen, Sterne und Phänomene untersuchen zu dürfen, die auf absehbare Zeit vermutlich gesellschaftlich irrelevant bleiben dürften. Wissenschaft darf sogar langweilig sein. Publikumsmedien müssen indes mindestens so interessant, spannend oder unterhaltsam sein, dass sie ihr Publikum in Konkurrenz mit unzähligen anderen Angeboten auch tatsächlich erreichen. „Die Medien“ müssen daher auf Dramaturgien und Erzählstrategien achten, dürfen zuspitzen, auf Ausschnitte des großen Ganzen fokussieren oder Unschärfen im Gesamtbild zulassen. Voraussetzung ist, dass dadurch nichts falsch wird – etwa so, wie der Inhalt eines Digitalfotos nicht falsch, sondern nur unschärfer wird, wenn man mangels Speicherplatz seine Auflösung verringert. Gleichzeitig muss guter Journalismus bei der Auswahl von Studien und geeigneten Fachleuten aber Güte- und Evaluationskriterien mitberücksichtigen, wie sie in der Wissenschaft gelten.10
 
        Wenngleich es für derart (wissenschafts)journalistisches Handwerk in vielen Redaktionen noch Verbesserungsbedarf gibt und so manche zeitintensive Recherche schlichtweg nicht mehr ausreichend finanzierbar ist, liegt das größte Qualitätsproblem der massenmedialen Verbreitung von Inhalten aus der und über die Wissenschaft aber schon längst auf den großen Social-Media-Plattformen.11 Dabei waren diese gerade von Teilen der Wissenschaft anfänglich euphorisch begrüßt worden: Endlich, so die Verheißung, hatte die Wissenschaft selbst den eigenen massenmedialen Wissenschaftskanal, ohne lästige journalistische Gatekeeper, die doch viel zu oft alles falsch verstanden oder mögliche Schattenseiten der Forschung viel zu kritisch hinterfragt hatten.12
 
        Nun gibt es zweifellos eine Vielzahl gut gemachter Informationsangebote zu Themen aus der Wissenschaft, die in der digitalen Welt nur noch einen Mausklick entfernt sind. Allein: Mit der massenmedialen Reichweite ist es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, so eine Sache, erreichen doch viele, oft teuer produzierte Wissenschaftsvideos auf Youtube typischerweise nur ein paar Hundert Aufrufe – und nicht die Massen der Bevölkerung. Zudem haben nicht nur die Wissenschaft und engagierte, gut informierte Blogger das Potenzial der digitalen Plattformen für sich entdeckt, sondern auch eine um ein Vielfaches größere Zahl von Produzenten, denen es um kommerzielle Kommunikation oder gar Propaganda geht. Bereits angesichts des gleichzeitig ebenfalls gewachsenen medialen Grundrauschens aus Trash- und Zerstreuungsangeboten ist eher anzunehmen, dass die Stimme der Wissenschaft im Digitalen nun trotz all ihrer eigenen Anstrengungen in der Breite eher weniger laut zu hören ist, als dies im alten Mediensystem möglich war.
 
        Dass seriöse Angebote im Vergleich zu fehlerbehafteten oder gar bewusst irreführenden Angeboten auf den großen Plattformen tendenziell ins Hintertreffen geraten, deutet bereits eine Reihe von Forschungsarbeiten an. So kam eine Analyse am Massachusetts Institute of Technology schon vor gut vier Jahren zu dem Schluss, dass Falschinformationen auf der – gerade in Journalismus- wie Wissenschaftskreisen beliebten – Plattform Twitter stets mehr (in einigen Fällen sogar 1000 Mal mehr) Menschen erreichte als korrekte Informationen; um eine Reichweite von 1500 Personen zu erzielen, benötigte eine wahre Information sechs Mal mehr Zeit als die Lüge.13 Solche Zahlen liefern lediglich Anhaltspunkte für die Dimension des Problems, zumal die meisten Plattformen keinen Zugang zu ihren Daten gewähren.14 Dass durch Social Media „demokratiegefährdende Strategien“ begünstigt werden können,15 dürfte inzwischen aber ebenso als sicher gelten wie die Tatsache, dass gängige Auswahlalgorithmen nicht gerade wissenschaftlich fundiertes Wissen begünstigen. Unterschieden sich die Logiken des Wissenschaftssystem und des alten Mediensystems bereits in vielerlei Hinsicht, so gilt dies für die „neuen Medien“ mehr denn je.
 
        Auch theoretisch betrachtet bleibt es schleierhaft, warum ausgerechnet eine die großen Social-Media-Plattformen dominierende Ultra-Kurzkommunikation besonders geeignet sein sollte, um wissenschaftliche Sachverhalte differenziert und dennoch verständlich zu verbreiten. Die schlichte Idee mag an eine Theorie von Neil Postman aus den 1980er Jahren erinnern. Am primitiven Beispiel von Rauchzeichen indigener Völker illustrierte er damals, wie die Formen öffentlicher Diskurse womöglich diktieren, welche Inhalte damit transportiert werden können. Ähnlich wie Rauchzeichen für komplexe Diskurse ungeeignet sind, dürfte dies heute auch auf digitale Kurzinformationen zutreffen.16
 
        Das alles ändert nichts daran, dass unter dem Eindruck der Corona-Krise die Begeisterung für eine von der Wissenschaft selbstvermittelte Wissenschaftskommunikation eine Renaissance erlebt. Hierbei wird indes gerne übersehen, dass das intrinsische Vor-Interesse der Bevölkerung durch die alles bestimmende Pandemie so hoch war, dass viele Kommunikationsangebote aus der Wissenschaft Reichweiten erzielten, die für die gleichen Formate im gesellschaftlichen Normalbetrieb wohl undenkbar gewesen wären.17 Es ist also irreführend, wenn man den Erfolg einzelner Formate während der Corona-Krise nun eins zu eins auf künftige Formen der Wissenschaftskommunikation übertragen möchte, zumal gerne vergessen wird, dass der Erfolg in der Pandemiezeit weiterhin entscheidend durch eine Verstärkung seitens klassischer journalistischer Medien begünstigt wurde. Das spricht auch für die Zukunft nicht gegen Initiativen Einzelner, aber sie werden das strukturelle Problem im digitalen Wettlauf zwischen wahrhaftiger und falscher Information18 nicht lösen.
 
        WEG VOM INSELDENKEN
 
        Nun ist es für den Umgang mit der derzeit existierenden digitalen Medienrealität erst einmal unerheblich, dass diese im Vergleich zum alten Mediensystem wahrscheinlich eher schlechte Ausgangsbedingungen für Wissenschaftskommunikation in breite Bevölkerungsschichten hinein bietet. Man muss mit der jeweils vorhandenen Medienrealität umgehen, denn es ist nicht nur in Zeiten von Corona und Klimakrise essenziell, dass wissenschaftsbasierte Informationen nennenswerte Reichweiten erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte man sich aufseiten der Wissenschaft und der Wissenschaftspolitik allerdings nicht weiter der Illusion hingeben, sich im digitalen Grundrauschen – abgesehen von Einzelfällen – aus eigener Kraft und auf eigene Faust kontinuierlich mit seinen wissenschaftlichen Botschaften Gehör verschaffen zu können. Bereits der Versuch würde mit bisherigen Insel-Strategien einen immensen zusätzlichen finanziellen Aufwand erfordern,19 der wohl nur mit einer Umschichtung von Mitteln aus der eigentlichen Förderung von Forschung in die Förderung ihrer Kommunikation möglich wäre. Auch der als Ausweg zunehmend populär gewordene Versuch, alle Forschenden direkt oder indirekt auf eine öffentliche Kommunikation von Wissenschaft zu verpflichten,20 ist angesichts der damit realistischerweise erzielbaren Durchschnittsreichweiten und der Umschichtung von teurer Forschungsarbeitszeit in Kommunikationszeit nicht nur vergleichsweise ineffizient, sondern benachteiligt auch in der Öffentlichkeit weniger populäre Disziplinen. Vor allem könnte er auch als Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit gewertet werden. Forschende können zwar zur freiwilligen öffentlichen Kommunikation ermuntert werden, eine entsprechende Kommunikationspflicht wird aber beispielsweise vom Wissenschaftsrat abgelehnt.21
 
        Hier soll daher ein radikaler Strategiewechsel im Umgang mit der öffentlichen Wissenschaftskommunikation vorgeschlagen werden. Dieser betrifft zum einen die bisherigen Kommunikationsstrategien seitens der Wissenschaft und die Förderung derselben, zum anderen aber die Rahmenbedingungen, in denen jegliche Form von medialer Kommunikation stattfindet. Letzteres stand auch im Mittelpunkt einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), die diese Fokussierung wie folgt begründet: „Es erscheint zunehmend unrealistisch, dass das Ziel einer möglichst zuverlässig und wissenschaftsbasiert informierten Gesellschaft durch bloße Konzentration auf Binnenaspekte im Wissenschaftssystem selbst (wie etwa Förderanreize für Institutionen und Schulungen von Wissenschaftlern) erreicht werden kann. Es müssen auch die Kontextbedingungen untersucht werden, von denen die Realisierung einer qualitätsvollen Wissenschaftskommunikation abhängt.“22
 
        Mit Kontextbedingungen sind hier insbesondere die politischen, ökonomischen, regulatorischen und technischen Rahmenbedingungen des Mediensystems insgesamt gemeint – und zwar aus der Überzeugung heraus, dass diese künftig wahrscheinlich einen weitaus größeren Einfluss auf den Erfolg öffentlicher Wissenschaftskommunikation haben werden als die bloßen Aktivitäten der Wissenschaft selbst. Die Politik sollte ihre Anstrengungen zur Wissenschaftskommunikation also vor allem darauf verwenden, die Rahmenbedingungen des Mediensystems unter Wahrung von Presse- und Meinungsfreiheit so zu gestalten, gezielt zu fördern und in Teilen so zu regulieren, dass wissenschaftliche Informationen, die diesen Namen qualitativ verdienen, auch in der digitalen Medienwelt bessere Chancen auf ansehnliche Reichweiten in der Bevölkerung haben. Hierzu hat die BBAW-Arbeitsgruppe eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen.23 Dazu gehören eine an den Digital Services Act der EU anschließende Co-Regulierung großer Plattformen und Anbieter, die Förderung von offenen technischen Infrastrukturen, gemeinwohlorientierten Plattformen und von selbstständigen journalistischen Organisationen (analog zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk) sowie weitere Maßnahmen, durch die jeweils die Auffindbarkeit seriöser Angebote verbessert würde. Wichtig wäre auch, dass bezüglich der Auswahlalgorithmen Transparenz hergestellt wird, sodass Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehen können, nach welchen Kriterien ihnen bestimmte Informations- und Wissensangebote gemacht werden. Darüber hinaus wird eine qualitätsorientierte Förderung von Journalismus mit Wissenschaftsbezug – unter Wahrung der Staatsferne und beispielsweise nach dem Vorbild der Forschungsförderung – ebenso empfohlen wie die Förderung zur Unterstützung der digitalen Transformation der journalistischen Medien sowie Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Medienkompetenz.24
 
        VOM FORSCHUNGSVERBUND ZUM KOMMUNIKATIONSVERBUND
 
        Die Arbeitsgruppe schließt mit solchen Vorschlägen letztlich auch an medienökonomische Analysen von Dogruel und Beck an, die bereits zu dem Schluss kamen: „Die Vorstellung, die von Wissenschaftlern beziehungsweise wissenschaftlichen Institutionen betriebene Wissenschaftskommunikation könne insbesondere mithilfe von Social Media und professionalisierter PR Mängel des Wissenschaftsjournalismus ausgleichen, erweist sich bei näherer Betrachtung als nicht realistisch.“25 Gleichwohl erscheinen jenseits des Einwirkens auf die Rahmenbedingungen des Mediensystems insgesamt aber zusätzlich grundlegende Reformen der (institutionellen) Wissenschaftskommunikation selbst und ihrer Förderung notwendig. So ignoriert die bisherige Inselstruktur, die vorwiegend auf Einzelstrategien einer jeden Forschungseinrichtung für sich und der Förderung öffentlicher Kommunikation einzelner Forschender beruht, die reale Medienwelt jenseits akademischer Kommunikationsblasen. Und gerade die „dezentrale Logik von Social Media“ führt zu einem „deutlichen Anstieg des Kommunikationsaufwands für die institutionelle Wissenschaftskommunikation“.26
 
        Ein Vorschlag wäre daher, die institutionelle Wissenschaftskommunikation in Deutschland künftig stärker zu bündeln und – etwa nach dem Vorbild von Forschungsverbünden – zu restrukturieren. Solche „Kommunikationsverbünde“ von mehreren Einrichtungen, in denen zum gleichen wissenschaftlichen Oberthema geforscht wird, wären dann auch weniger der Reputationskommunikation einer einzelnen Einrichtung verpflichtet, sondern könnten mehr Wissenschaftskommunikation im eigentlichen Sinne über ein bestimmtes Forschungsfeld betreiben. Schon in Pandemiezeiten hätte sich so ein institutionenübergreifender Kommunikationsverbund angeboten, der die Erkenntnisfortschritte aus allen beteiligten Einrichtungen beispielswiese in einer täglichen Morgenlage sichtet, bewertet und dann konzertiert kommuniziert. Stattdessen sah man aber meist viele unkoordinierte Kommunikationsaktivitäten und Einzelmitteilungen, die medial oft unter der Wahrnehmungsgrenze blieben und in ihrem Gehalt mitunter nicht über die Botschaft hinausgingen, dass auch Institution X irgendetwas mit Corona-Bezug erforsche. Eine weitere, grundsätzliche Empfehlung an die institutionelle Wissenschaftskommunikation lautet, sich wieder stärker auf die qualitativ anspruchsvolle Unterstützung immer noch reichweitenstarker Intermediäre im Journalismus zu konzentrieren,27 statt die Kommunikationsanstrengungen auf Hunderte Einzelkanäle der eigenen Institutionen zu verteilen, die dann oft eher im Bereich der Mikroreichweiten verharren.
 
        All dies setzt jedoch den Willen zum Umdenken vor allem in den Leitungsebenen der Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen voraus, sich von der wettbewerbsgetriebenen Reputationskommunikation für die eigene Einrichtung zu entfernen und zu einer Wissenschaftskommunikation zu bewegen, bei der die wissenschaftliche Forschung selbst im Mittelpunkt steht. Die Wissenschaftspolitik und die Förderorganisationen müssten ebenfalls entsprechende Förderanreize setzen. Derzeitige Fehlanreize, das Rennen um Forschungsfördermittel nun schlicht auf ein weiteres Rennen um Forschungskommunikationsmittel auszudehnen, werden dies nicht erreichen – ganz abgesehen davon, dass so manche Anträge auf Fördermittel für Kommunikation, die man als Gutachter auf den Tisch bekommt (nach dem Motto „Wir drucken Broschüren und machen ein paar Social-Media-Kanäle auf“), fast ein Fall für den Rechnungshof wären.
 
        Eine stärker gebündelte Kommunikation seitens der Wissenschaft, die – etwa in den skizzierten Kommunikationsverbünden – Bildung und Information strikt von Werbung und bloßer Selbstvermarktung trennt und tatsächlich zum Dialog einlädt, dürfte dann auch in der Öffentlichkeit mehr Vertrauen finden als eine einrichtungszentrierte Hochglanzkommunikation, wie man sie sich von der Industrie abgeschaut hat. Wie erfolgreich seriöse Informationen über und aus der Wissenschaft tatsächlich in der Öffentlichkeit künftig ankommen werden, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie gut die Wissenschaft selbst ihre eigenen Standards auch in der Kommunikation einhält und erläutert. Vorschläge gibt es genug: Hierzu gehört etwa Klarheit über die Rolle der Kommunizierenden, sodass deutlich wird, ob der Vertreter einer Forschungseinrichtung als Experte beziehungsweise Expertin oder als Privatperson kommuniziert.28 Ebenso sollen Übertreibungen von Forschungsergebnissen oder das Verschweigen von wichtigen Unsicherheiten, Widersprüchen und methodischen Problemen – auch gegenüber der Öffentlichkeit – als Verstoß gegen gute wissenschaftliche Praxis gewertet werden.29 Entsprechende Vorgaben sollten auch in die entsprechenden Codices aufgenommen werden.30
 
        EIN NEUES VERSTÄNDNIS VON WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION
 
        Letztlich könnte hieraus auch ein neues Verständnis oder gar eine Neudefinition des Begriffs „Wissenschaftskommunikation“ entstehen. Betrachtet man diese in ihrer Gesamtheit, so spricht im Unterschied zu bisherigen Definitionen viel dafür, den wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt des Kommunikationsinhalts in den Mittelpunkt der Definition zu rücken. Wenn Wissenschaftskommunikation primär eine orientierende Funktion für Politik und Gesellschaft zukommt, so wäre darunter vor allem jene Art von Kommunikation zu verstehen, die sich neben einer guten Kommunikation auch an wissenschaftlichen Standards orientiert. Dies kann für Wissenschaftsjournalismus, der möglichst systematisch versucht, die bestmögliche Evidenz zu einem Thema zusammenzutragen, ebenso gelten wie im Falle einer wissenschaftlichen Institution, die in ihrer Kommunikation neben den eigenen Errungenschaften auch Vorarbeiten anderer Universitäten oder gar widersprüchliche Ergebnisse mitkommuniziert.
 
        Als wenig wissenschaftlich und somit auch nicht als Wissenschaftskommunikation im Wortsinne wäre demnach all jene Kommunikation einzustufen, die bewusst wissenschaftliche (und damit im Übrigen auch einige wissenschaftsjournalistische) Standards verletzt. Dazu zählt potenziell bereits jede Pressemitteilung, die einseitig eigene Forschungsergebnisse bejubelt, ohne deren Grenzen und Unsicherheiten aufzuzeigen und die Resultate zumindest grob in die bisherige wissenschaftliche Literatur einzuordnen. Immerhin wäre das gezielte Weglassen anderer relevanter Ergebnisse oder Vorarbeiten nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis bereits wissenschaftliches Fehlverhalten. Auch im Journalismus wäre eine solche versäumte Einordnung oder unterlassene Einholung mindestens einer zweiten Einschätzung zum berichteten Ergebnis ein Verstoß gegen gute journalistische Berufspraxis.
 
        Ein Weg zu einem solchen neuen Verständnis wären innerhalb der Wissenschaft auch Förderanreize zur Umsetzung von Vorschlägen zur Qualitätssicherung, wie sie schon mehrfach skizziert wurden.31 Hierzu gehört die Etablierung einer „Ethik der Wissenschaftskommunikation“, die mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis in der Ausbildung verankert werden müsste. Für die institutionelle Wissenschaftskommunikation wären ebenfalls Regeln zur Qualitätssicherung aufzustellen, deren Einhaltung durch Aufsichtsgremien (etwa den Senat einer Universität, Ombudsleute oder Kommissionen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis) überwacht werden sollte. Vorschläge zur Gestaltung eines redaktionellen Qualitätsmanagements, wie sie für Medienorganisationen vielfach beschrieben sind, können hier weitere Anregungen geben.32 Auch wäre das reine Wissenschaftsmarketing der Institutionen wieder strikt zu trennen von tatsächlich über wissenschaftliche Forschung informierenden Abteilungen.33
 
        Womöglich bietet sich für diese Art der Wissenschaftskommunikation im Wortsinne auch ein ganz neuer Begriff an, etwa „evidenzbasierte Kommunikation“ oder schlicht „Wissenschaftsinformation“ – in Abgrenzung von jener primär interessengeleiteten oder persuasiven Wissenschaftskommunikation, die wissenschaftliche Standards oft geradezu selbstverständlich ignoriert. Dann wäre die eingangs erwähnte Abgrenzung des Wissenschaftsjournalisten von anderen Bereichen der Wissenschaftskommunikation zwar immer noch nicht obsolet, aber die Zusammenfassung unter einem neuen gemeinsamen Oberbegriff für ihn womöglich weniger problematisch.
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        WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT: NEUES ZUR VERTRAGSGESTALTUNG
 
        Sabine Maasen · Barbara Sutter
 
        Wissenschaft und Technologie treiben Innovationen in der Gesellschaft voran und wecken dadurch Erwartungen: Was können sie beitragen zu politisch-gesellschaftlichen Herausforderungen auf Feldern wie Energie, Demografie, Mobilität, Gesundheit, Klima oder Digitalisierung? Und wenn sie etwas beitragen können, was wären die (nicht-intendierten) Folgen? Mehr noch: Wer wäre zu beteiligen? Die Herausforderungen, so die gegenwärtige Überzeugung, sind nicht nur in der und für die Gesellschaft zu lösen, sondern auch mit ihr. Die Ansprüche an Wissenschaft steigen: Exzellenz wird ebenso gefordert und gefördert wie Relevanz – und dies kann Innovation und Gründungstätigkeit, Bildung und Qualifizierung, gesellschaftliches Engagement oder auch ko-kreative Forschung mit Anspruchsgruppen bedeuten.
 
        Kurz: Die Rolle von Wissenschaft in einer zunehmend fragmentierten und digitalen Gesellschaft sowie ihre Bedeutung für Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft werden derzeit neu bestimmt. Bei dieser Neupositionierung von Forschung und Entwicklung geraten die Forschenden selbst sowie die Hochschulen in den Fokus. Um Relevanz und Responsivität zu erhöhen, soll Forschung transdisziplinärer, sollen die Hochschulen verstärkt auf „Societal Impact“, also gesellschaftliche Wirkung, bedacht und die Forschenden engagierter sein. Was in der Wissenschaft als „missionsorientierte Forschung“ diskutiert wird, fordert die Hochschulen dazu auf, neben Forschung und Lehre eine dritte Leistungsdimension auszubilden: Transfer. Die Forschenden schließlich sehen sich der Erwartung gegenüber, „Academic Citizenship“ zu pflegen.
 
        Diese verschiedenen Diskussionsstränge lassen sich als Teil einer bereits länger andauernden Suche nach einem neuen „Vertrag“ zwischen Wissenschaft und Gesellschaft lesen.01 Der Begriff des Vertrags ist als Metapher zu verstehen: Er beschreibt „Arrangements von Vertrauen und Kontrolle, die in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten getroffen worden sind, und unter denen die Wissenschaft gefördert wird“.02 Immer wieder schlägt dabei das Pendel zuungunsten von Vertrauen und zugunsten der Kontrolle aus.03 Dies betrifft etwa eine umfassendere Governance der Forschung, aber auch eine verstärkte Erwartung an ihre Relevanz.
 
        Im Folgenden skizzieren wir zunächst drei prototypische Stationen des Vertrags zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet haben. Diese Vertragsvarianten kreisen um zwei Pole: um Innovation durch Wissenschaft einerseits und Legitimation der Wissenschaft andererseits. Sie stehen in einem Verhältnis wechselseitiger Steigerung zueinander, und es sind vor allem normative Konzepte, die eine je neue Balance provozieren: etwa Partizipation, Responsivität und Nachhaltigkeit. Diese Skizze bildet den Hintergrund für die These dieses Beitrags, wonach es nun insbesondere den Hochschulen als organisationalen Akteurinnen im Wissenschaftssystem aufgetragen ist, mit der Spannung von Innovation und Legitimation umzugehen. Dies geschieht derzeit prominent über die dritte Leistungsdimension Transfer. Abschließend diskutieren wir, welche Ambivalenzen dies für die Forschenden zeitigt: „Academic Citizenship“ verspricht engagiertes, unternehmerisches Agieren, erhöht aber zugleich auch die Anforderungen an die akademische Rolle – und überzieht sie auch. Im Fazit fragen wir danach, wie angemessen die Metapher des „Vertrags“ nach dem Eintritt der Hochschulen in die „Vertragsgestaltung“ ist.
 
        GESELLSCHAFTSVERTRÄGE MIT DER WISSENSCHAFT
 
        Verträge sind als metaphorische Kurzformeln für die Ordnung der Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft beziehungsweise ihrer Teilsysteme zu verstehen. Sie erlauben, diese Beziehung als normatives Resultat einer Aushandlung zu beobachten, die in der Regel implizit bleibt: Sie kann aus artikulierten Ansprüchen und Debatten sowie neuen Strukturen und Maßnahmen nur deduziert werden; neue Vertragsmodelle fallen vor allem immer dann auf, wenn sich Erwartungen deutlich ändern. Nicht zuletzt der forcierte Anspruch an science in, with and for society stellt eine solche auffällige Erwartungsänderung der vergangenen 15 Jahre dar.04 Bevor wir diese erläutern und danach fragen, ob sich hier ein neuer Gesellschaftsvertrag mit der Wissenschaft andeutet, schauen wir kurz zurück. Denn ein Blick auf die drei Vertragsmodelle, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet, einander jedoch nicht völlig abgelöst haben, zeigt, dass Vertrauen in die und Kontrolle der Wissenschaft immer neu ausbalanciert werden. Idealtypisch lassen sich das lineare, das finalisierte und das hybride Modell unterscheiden.05
 
        Das lineare Modell: Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete sich ein am sogenannten linearen Innovationsmodell orientierter Vertrag heraus, der zutiefst vom Vertrauen in die Eigenrationalität und Selbststeuerungskapazität des Wissenschaftssystems geprägt war.06 Das Modell basiert auf der Annahme, dass Innovationen durch Wissen entstehen, das zunächst in der Grundlagenforschung produziert wird und sodann über die Anwendungsforschung in technische und gesellschaftliche Entwicklungen diffundiert. Politik und Staat beschränken sich darauf, angemessene Ressourcen bereitzustellen. Bei aller Umstrittenheit dieses Modells: Unbestritten ist, dass die Relevanz von Forschung für wirtschaftliches Wachstum ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts merklich an Bedeutung gewann. Externe Zweckbestimmungen wissenschaftlicher Forschung stießen hingegen sowohl in der Wissenschaft selbst als auch im politischen System weithin auf Ablehnung.
 
        Das finalisierte Modell: Die zentrale Idee der Finalisierung der Wissenschaft ist, dass Disziplinen sowohl vor als auch nach ihrer zunehmenden theoretischen Schließung die Richtung der Theorieentwicklung nicht allein determinieren.07 Insbesondere über die theoretische Relevanz weiterer Arbeit muss daher nach zusätzlichen Kriterien entschieden werden. Nach Vorstellung der Vertreter dieses Modells sollte die Finalisierungsthese zu einer „wissenschaftstheoretischen Kartographie“ ausgearbeitet und der Wissenschaftspolitik für eine rationale Forschungsplanung an die Hand gegeben werden.08 Im Kern der (auch medialisierten) Kritik an dieser These stand die Auffassung, dass sie Forschung tout court der politischen Planung überantworte.09 Gleichwohl benennt das Modell zentrale Problemfelder, die bis heute Gegenstand von Debatten und Zielkonflikten sind: Es geht zugleich um die Unverzichtbarkeit von Wahrheit für Forschung, eine offene Gesellschaft und die Notwendigkeit eines möglichst produktiven Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft.
 
        Das hybridisierte Modell: Dem Prototyp „radikale Autonomie der Wissenschaft“ (Modell der Linearität) und dem Prototyp „Steuerbarkeit einer Wissenschaft in frühen und späten Phasen“ (Modell der Finalisierung) folgt ein Prototyp nochmals anderer Art: ein Modell der Hybridisierung.10 Zu Beginn der 1990er Jahre machten sechs Wissenschaftsforscher:innen auf einen neuen Modus der Wissensproduktion („Mode 2“) aufmerksam.11 In allen seinen idealtypischen Charakteristika scheint der Umbau dadurch geprägt, dass sich die Systeme Wissenschaft und Gesellschaft entdifferenzieren und hybridisieren.12 Im Einzelnen geht es um anwendungsorientierte Wissensproduktion, Transdisziplinarität, die Heterogenität wissensproduzierender Einrichtungen, „social accountability“, die Reflexivität der Forschung sowie um nachfrageorientierte Qualitätskontrolle.13 Geltung und Reichweite des Erklärungsanspruchs sowie die Vermischung von normativen und deskriptiven Elementen werden bis heute debattiert. Hier ist vor allem die zentrale Vertragsidee relevant: Sie forciert eine kontinuierliche und umfassende Berücksichtigung externer Ansprüche.
 
        SPANNUNG VON INNOVATION UND LEGITIMATION
 
        Von allen Treibern für immer neue Vertragsvarianten sind insbesondere die gestiegene Bedeutung der Forschung für Innovation und der zugleich gestiegene Bedarf nach ihrer Legitimation hervorzuheben. Neues und praktisch relevantes Wissen durch Forschung sowie die Rechtfertigung von Forschung zu erwarten, ist nicht neu, wird aber nun ausdrücklicher an die Forschung herangetragen und zudem in ambivalenter Art und Weise verknüpft: Auf der einen Seite gilt Wissen als wichtige Ressource für gesellschaftliche Innovationen, auf der anderen Seite gilt es, den Blick auf normative Ansprüche ebenso wie auf epistemische Aspekte guter Forschung nicht zu verlieren.14 Normative Ansprüche umfassen etwa die Sicherheit der Forschung; epistemische Aspekte etwa Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis.15
 
        Diese Situation verschärft sich angesichts des Umstands, dass unterdessen „Innovationsgesellschaft“ zur bevorzugten Selbstbeschreibung gegenwärtiger Gesellschaften avanciert ist. In ihnen erscheint jede einzelne Innovation „‚nur noch‘ als Übergang für weitere, immer wieder neu im Kommen befindliche. Alles gilt es zu erneuern; alles erscheint durch Innovationen verbesserbar. Innovation wird so zu einem Handlungsimperativ – auch jenseits der klassischen Bereiche von Wirtschaft und Wissenschaft.“16 Entsprechend sind Innovationen ubiquitär, dauerhaft und vielfältig. Und sie werden Gegenstand gesellschaftlicher Reflexivität, indem sie etwa verstärkt daraufhin befragt werden, ob sie auf wahrgenommene Probleme antworten (Responsivität), ob sie Teilhabe von Stakeholdern erlauben (Partizipation) und robuste Lösungen vorantreiben (Nachhaltigkeit).17
 
        Werden solche externen Ansprüche mehr und mehr berücksichtigt, gehen damit stets Versicherungen einher, dass es immer noch einen „epistemischen Kern der Wissenschaft“ gebe, der sich nicht transwissenschaftlich verhandeln lasse.18 Dennoch ist die Spannung zwischen epistemischem Kern und gesteigerter Externalisierung der Wissenschaft konstitutiv. Während sich viele Programme eher ergänzend und begleitend zur „eigentlichen“ Forschung verhalten, ändert sich dies durch Praktiken wie „Citizen Science“ und „Responsible Research and Innovation“ (RRI), die ihrerseits stark gefördert werden. Mindestens ebenso bedeutsam sind aktuelle Entwicklungen, die einen spezifischen Player in Stellung bringen, um forschungsbasierte Innovativität und Relevanzerwartung infrastrukturell zu sichern: die Hochschule.
 
        IMPLEMENTIERUNG EINER DRITTEN LEISTUNGSDIMENSION
 
        Die Zeiten, in denen die Wissenschaft aufgrund ihrer unhinterfragten Autorität eine Sonderstellung in der Gesellschaft einnahm, sind lange vorüber. Mitte der 1980er Jahre leitete der Bodmer-Report der Royal Society, der Britischen Akademie der Wissenschaften, verstärkte Bemühungen in Sachen Wissenschaftskommunikation ein (Public Understanding of Science).19 Diese wurden jedoch als zu linear-belehrend kritisiert. Es entstanden in der Folge Förderprogramme und Initiativen, die für mehr Relevanz der Wissenschaft sorgen wollen. Ausgelöst durch die Humangenomforschung konzentrieren sich Programme wie ELSA (ethische, legale und soziale Aspekte) auf die empirisch gestützte Reflexion von Forschung; Programme wie PEST (politische, ökonomische, sozio-kulturelle und technologische Faktoren), etwa 2002 im Science and Society Action Plan der EU formuliert, setzen auf Formate von Interaktion und Engagement mit der Wissenschaft; Programme wie RRI, prominent annonciert in Horizon 2020 der EU, nehmen die laufende Mitgestaltung der Forschung durch Stakeholder – vom Agenda-Setting über die Forschung selbst bis hin zu ihrer Bewertung und gegebenenfalls Nutzung – in den Blick.
 
        Die Relevanz der Forschung steht insbesondere als Gegenstand wissenschaftspolitischer Förderung also schon länger auf der Agenda. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung schalten sich nun auch Hochschulen ein, und zwar systematisch: Sie sind am „Societal Impact“ ihrer Forschung interessiert und zu diesem Zweck etablieren sie „Transfer“. Genau dies wird unter dem Stichwort „Third Mission“ auch hochschulpolitisches Ziel. Allerdings: Hinter „Societal Impact“ verbirgt sich kein klares, gar einheitliches Programm und hinter „Transfer“ keine einheitliche Form der Institutionalisierung.
 
        Mit „Societal Impact“ ist zunächst jede Form ökonomischer, kultureller, politischer oder auch sozialer Wirkung gemeint, die sich als Folge von wissenschaftlicher Forschung, Technologieentwicklung oder künstlerischer Produktionen beobachten lässt. Mit Blick auf gesellschaftliche Wirkungen lassen sich zwei grundsätzliche Richtungen unterscheiden:20 Zum einen geht es um die Relevanz der Wissenschaft für die Gesellschaft, vor allem für zivilgesellschaftliche Akteur:innen, Innovationsprozesse oder politische Entscheidungsprozesse. Zum anderen geht es um die Relevanz der Gesellschaft für die Wissenschaft, etwa um die Beteiligung außerwissenschaftlicher Akteur:innen an und in der Forschung, an der Bewertung von Forschungsoptionen und -programmen oder an der Entwicklung von Innovationen. Auch die Wissenschaftsförderung nimmt nun gezielter die Hochschulen selbst in den Blick; paradigmatisch sind hier das Förderprogramm „Exzellenzstrategie“ und die Förderinitiative „Innovative Hochschule“ des Bundes und der Länder.
 
        Dies markiert, so unsere These, einen deutlichen Wandel, wie die Relevanz von Forschung artikuliert und ausgehandelt wird. In der Metaphorik des Vertrages gesprochen: Es wird kein neuer Vertrag ausgehandelt, sondern das hybride Modell spezifiziert. Aufseiten der Wissenschaft wird ein deutlich sichtbarer Vertragspartner namens „Hochschule“ identifiziert, der es sich zur Aufgabe macht, einen identifizierten Vertragsgegenstand namens „Dritte Leistungsdimension: Transfer“ mit weiteren „Klauseln“ zu konkretisieren. Denn bislang ist Transfer politisch so überdeterminiert wie wissenschafts- und hochschulpraktisch unterdefiniert. Erstmals ergibt sich die Situation, dass Hochschulen hier Erwartungsmanagement betreiben können: Denn mit Transfer sind grundsätzlich alle strategischen, infrastrukturellen und operativen Weichenstellungen gemeint, die Hochschulen vornehmen, um gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Im Folgenden illustrieren wir diese Weichenstellungen am Beispiel der Universität Hamburg.
 
        Strategische Weichenstellungen beziehen sich einerseits auf die neue Rollenidentität, etwa „Flagship University“, zum anderen auf die Formulierung eines grundlegenden Transferverständnisses im Sinne von „Knowledge Exchange“, eines Mission Statements (wie „innovating and cooperating for a sustainable future“) sowie eines Profils aus der Vielfalt der möglicher Transfermodalitäten (Innovation und Gründung, Bildung und Qualifizierung, gesellschaftliches und kulturelles Engagement sowie ko-kreative Forschung). Mit diesen strategischen Weichenstellungen legt eine Hochschule zugleich fest, wer ihre gesellschaftlichen Vertragspartner:innen sind: Unternehmen, Theater, spezifische zivilgesellschaftliche Akteur:innen, Studierende, Alumni und andere mehr.
 
        Infrastrukturelle Weichenstellungen beziehen sich auf personelle Aspekte (wie Verankerung des Transfers im Hochschulpräsidium, qualifiziertes hochschulprofessionelles Personal), organisationale Aspekte (etwa Einrichtung einer zentralen Transferagentur und dezentraler Transferstellen) und budgetäre Aspekte ebenso wie etwa digitale Kommunikations- und Vernetzungsinfrastrukturen. Mit diesen infrastrukturellen Weichenstellungen legt eine Hochschule zugleich die Sichtbarkeit und Intensität der Beförderung transferbezogener Aktivitäten fest.
 
        Operative Weichenstellungen beziehen sich auf die konkreten Maßnahmen (wie beraten, beforschen, kommunizieren, vernetzen, dokumentieren, evaluieren) und deren Ziele (beispielsweise Sensibilisierung, Sichtbarmachung, Services); sie beziehen sich auch auf die Strukturierung von Kooperationsbeziehungen zu anderen transferbezogenen Einheiten in der Hochschule inklusive ihrer Verwaltung sowie Anspruchsgruppen außerhalb der Hochschule. Mit operativen Weichenstellungen verstetigt eine Hochschule ihre Transferarbeit und macht kenntlich, auf welche Weisen und auf welchen Ebenen (zentral, fakultär, regional) Transfer adressiert wird.
 
        Im Zuge dieser Weichenstellungen legen Hochschulen fest, wo und wie sie Relevanz erzeugen und woran sie sich auch messen wollen beziehungsweise messen lassen wollen. An dieser Stelle folgt dann nicht selten die Kritik, wonach Transfer unweigerlich die Autonomie der Wissenschaft einschränke und zu bloßer Nützlichkeitsorientierung führe. Bei näherer Betrachtung ist dies eine unproduktive Engführung. Der Soziologe Niklas Luhmann hat vorgeschlagen, dreierlei zu unterscheiden, wenn man auf die Wissenschaft und ihr Verhältnis zur Gesellschaft schaut, nämlich Funktion, Leistung und Reflexion: Die Funktion der Wissenschaft besteht demnach im „Gewinnen neuen, unvertrauten, überraschenden Wissens“; die Leistung besteht darin, brauchbares Wissen für die Ökonomie, die Politik oder die Zivilgesellschaft bereitzustellen; und reflektiert werden muss die Spannung zwischen Funktionserwartungen und Leistungserwartungen, damit es nicht zu Blockaden kommt.21
 
        Was ist daran wichtig? Die Frage nach Transfer und Impact der Forschung ist nicht nur eine Dienst-/Leistungsfunktion der Wissenschaft für die Gesellschaft.22 Tatsächlich steht die Erwartung gesellschaftlicher Wirkung in notwendiger Spannung zu überraschendem Wissen und disruptiven Technologieentwicklungen. Damit und wenn sie Wirkungen erzeugen sollen, müssen Hochschulen dies in ihre Strukturen und Prozesse einbauen. Dazu bemühen sie sich um die Sichtbarkeit von Wissensangeboten; dies ist eine Vorbedingung dafür, dass dieses Wissen überhaupt aufgegriffen werden kann. Und sie unterstützen Bemühungen von Forscher:innen, das von ihnen erzeugte Wissen in Bezug auf gesellschaftliche Probleme und Debatten zu artikulieren. Dies erhöht die Passform für gesellschaftliche Akteur:innen und damit die Wahrscheinlichkeit, dass in weiteren Prozessen Impact, also Wirkung oder gar Wirkungen, entsteht. Ob, wann und wie es zu Impact kommt, liegt jedoch nicht in ihrer Hand.23 Was Hochschulen beeinflussen können, ist es, Bedingungen für Impact zu schaffen.
 
        Zentrale Aufgabe der Hochschule ist mithin der produktive Einbau von Transfererwartungen, ihre Filterung durch responsive Strukturen und die Übersetzung in die eigenen Praktiken. Es geht um beides und dies in konstitutiver Spannung: die inner- und außerwissenschaftliche Anschlussfähigkeit wissenschaftlichen Wissens.
 
        AMBIVALENTE KONSEQUENZEN FÜR TRANSFERAKTEUR:INNEN
 
        Der Anspruch an diese doppelte Anschlussfähigkeit von Forschung ändert das, was wir, in Erweiterung von Überlegungen der Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt, „sozio-epistemische Begegnungsräume“ nennen wollen.24 In diesen Räumen finden wir auf der Seite der Gesellschaft den „Scientific Citizen“: Im Unterschied zu bloßen Nutzer:innen oder Kund:innen ist „Scientific Citizenship“ (pro)aktiv gedacht. Es geht zum einen um „das Recht, über Wissenschaft und Technik informiert zu werden, mitzureden und möglicherweise auch mitzuentscheiden, zum anderen um die Pflicht, sich zu informieren, sich auseinanderzusetzen, Verantwortung mitzutragen“.25 Derzeit erweitert sich diese dialogisch gedachte Idee um ko-kreative und ko-innovative Formate. Auf der Seite der „Wissenschaft“ finden wir das Rollenmodell eines „Academic Citizenship“.26 Die Erwartung an Forschende unter diesem Label umfasst interne wie externe Dienstleistungen. Dazu gehören zum einen – noch forschungsnah – die Begutachtung von Manuskripten, Gastredaktionen, die Betreuung jüngerer Kolleg:innen und Weiterbildungsangebote, zum anderen aber – näher am Transfer – auch Aufbau und Pflege von Kontakten zur Industrie und zu Berufsverbänden, die Beratung von und mit politischen wie wirtschaftlichen Entscheidungsträger:innen oder Ausgründungen.27
 
        Obwohl „Scientific“ ebenso wie „Academic Citizenship“ noch wenig konkretisiert, gar standardisiert ist und flächendeckend qualitätsgesichert geschieht, wachsen die Ansprüche an beide Seiten und ihre sozio-epistemische Begegnung. Gearbeitet wird insbesondere daran, Forschenden bestimmte Aufgaben strukturell zuzuweisen und Aktivitäten in diesem Rahmen damit dokumentierbar und evaluierbar zu machen.28 Ziel ist zum einen, die Bedingungen für die Forschenden, die bisher oftmals Zeit und andere Ressourcen für individuelle Transferaktivitäten vermissen, zu verbessern.29 Zum anderen eröffnet sich damit auch die Möglichkeit, Verantwortungsübernahme von Wissenschaftler:innen nicht nur zu erwarten, sondern auch zu überprüfen. Frei nach dem Motto: Vertrauen in die Selbstverpflichtung der Forschenden als „Academic Citizens“ ist gut, Kontrolle ihrer tatsächlichen Leistungen ist besser. Doch auch hier gilt, was für den „Societal Impact“ der Hochschulen behauptet werden kann: Die Festlegung möglicher Aufgaben, also an was sich die Forschenden messen wollen beziehungsweise messen lassen wollen, ist nicht nur gestaltungsoffen, sondern auch -bedürftig.
 
        FAZIT
 
        Die beschriebenen Entwicklungen betreffen die Hochschulen, die Hochschularten und die Mitglieder von Hochschulen weder in gleicher Weise noch gleichermaßen. Nicht in gleicher Weise: Da „Third Mission“ in notwendiger Spannung zu der jeweils betriebenen Forschung und zum Forschungsprofil beziehungsweise -auftrag steht, sind auch differenzierte Profile in Sachen Transfer erwartbar. Nicht gleichermaßen: Ungleichzeitigkeiten ergeben sich nicht zuletzt aus unterschiedlichen Lesarten des Transfers. Handelt es sich um einen strukturverändernden Impuls für Forschung und/oder Hochschule oder eher um einen Ausbau bereits institutionalisierter Pfade (Anwendungsforschung, Wissenschafts- und Technologietransfer etc.)?
 
        So oder so: Die Rede von einem Gesellschaftsvertrag zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bleibt zwar eine Metapher, doch war sie noch nie so angebracht wie im Moment – nicht zuletzt drückt sie wie ein juristischer Vertrag eine hohe Selbstbindung aus. „Societal Impact“ der Hochschulen und „Academic Citizenship“ ihrer Mitglieder lassen sich als immer konkretere Klauseln eines Vertrages begreifen, der, wenn auch nicht förmlich ratifiziert, so doch Stück für Stück in Kraft gesetzt wird. Es geht jedoch nicht darum, vorab festgelegte Leistungen und Gegenleistungen zwischen klar definierten Partnern zu erfüllen, wie es bei Verträgen im juristischen Sinne der Fall wäre. Vielmehr bringen Hochschulen die sukzessive Definition einer ganzen Leistungsdimension im Sinne einer Vertragsgestaltung zu allererst hervor. Mit der Metapher des Vertrages und ihrem Assoziationsraum (Vertragspartner, Klauseln etc.) sieht man, wie „Third Mission“, obschon sie immer noch als unterbestimmte Anrufung auftritt, nun dennoch allmählich performative Kraft entfaltet.
 
         
          SABINE MAASEN 
ist Professorin für Wissenschafts- und Innovationsforschung an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg. sabine.maasen@uni-hamburg.de
 
          BARBARA SUTTER 
ist Akademische Oberrätin an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg. barbara.sutter@uni-hamburg.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Sabine Maasen/Sascha Dickel, Partizipation, Responsivität, Nachhaltigkeit. Zur Realfiktion eines neuen Gesellschaftsvertrags, in: Dagmar Simon et al. (Hrsg.), Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2016, S. 225–242.
 
        02 Peter Weingart, Die Wissenschaft der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit der Wissenschaft, in: Barbara Hölscher/Justine Suchanek (Hrsg.), Wissenschaft und Hochschulbildung im Kontext von Wirtschaft und Medien, Wiesbaden 2011, S. 45–61, hier S. 46.
 
        03 Vgl. Maasen/Dickel (Anm. 1), S. 226.
 
        04 Vgl. Richard Owen/Phil Macnaghten/Jack Stilgoe, Responsible Research and Innovation: From Science in Society to Science for Society, With Society, in: Science and Public Policy 6/2012, S. 751–760.
 
        05 Vgl. Maasen/Dickel (Anm. 1).
 
        06 Vgl. David Guston, Retiring the Social Contract for Science, in: Issues in Science Technology 4/2000, https://issues.org/p_guston.
 
        07 Vgl. Gernot Böhme/Wolfgang van den Daele/Wolfgang Krohn, Die Finalisierung der Wissenschaft, in: Zeitschrift für Soziologie 2/1973, S. 128–144.
 
        08 Vgl. Thomas Wieland, Neue Technik auf alten Pfaden? Forschungs- und Technologiepolitik in der Bonner Republik. Eine Studie zur Pfadabhängigkeit des technischen Fortschritts, Bielefeld 2009, S. 14f.
 
        09 Vgl. Gerard Radnitzky/Gunnar Andersson, Was wahr ist, was frei macht, 23.4.1976, www.zeit.de/1976/18/was-wahr-ist-was-frei-macht/komplettansicht.
 
        10 Vgl. Maasen/Dickel (Anm. 1).
 
        11 Vgl. Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London 1994.
 
        12 Vgl. Rainer Fretschner, Zwischen Autonomie und Heteronomie – Wissenschaft als Dienstleistung. Eine systemtheoretische und praxeologische Analyse des Strukturwandels der Wissenschaft, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum 2006, https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/1465/file/diss.pdf.
 
        13 Vgl. Helga Nowotny, Im Spannungsfeld der Wissensproduktion und Wissensvermittlung, Zürich 1997, S. 12, https://www.kommunikation.uzh.ch/static/unimagazin/archiv/1-97/wissensproduktion.html.
 
        14 Vgl. Maasen/Dickel (Anm. 1), S. 230.
 
        15 Vgl. Sabine Maasen, The Quest for Reproducibility: Viewed in the Context of Innovation Societies, in: Harald Atmanspacher/dies. (Hrsg.), Reproducibility: Principles, Problems, Practices, and Prospects. A Handbook, New York 2015, S. 541–562.
 
        16 Arnold Windeler, Reflexive Innovation. Zur Innovation in der radikalisierten Moderne, in: Werner Rammert et al. (Hrsg.), Innovationsgesellschaft heute. Perspektiven, Felder und Fälle, Wiesbaden 2016, S. 69–110, hier S. 70.
 
        17 Vgl. Maasen/Dickel (Anm. 1), S. 231ff.
 
        18 Vgl. stilbildend Helga Nowotny/Peter Scott/Michael Gibbons, Re-thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Oxford 2001.
 
        19 Vgl. The Royal Society, The Public Understanding of Science, https://royalsociety.org/~/media/royal_society_content/policy/publications/1985/10700.pdf.
 
        20 Vgl. Alexander Bogner, Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar und wenn ja, wie?, in: Forschung und Gesellschaft 4/2019, S. 29–46, hier S. 31ff.
 
        21 Vgl. Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1990, S. 216.
 
        22 Vgl. Julian Hamann/David Kaldewey/Julia Schubert, Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar und wenn ja, wie?, in: Forschung und Gesellschaft 4/2019, S. 13–27.
 
        23 Vgl. Ulrike Felt/Maximilian Fochler, Der gesellschaftliche Impact sozialwissenschaftlichen Wissens in Österreich: Wirkungswege, Messung, Potentiale, Wien 2018, S. 4, https://impact-sowi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_societal_impact/2019/03_FeltFochler/181022_Abschlussbericht_Societal_Impact_Felt_Fochler_2018-min.pdf.
 
        24 Vgl. Ulrike Felt et al., Transdisziplinarität als Wissenskultur und Praxis: Eine Analyse transdisziplinärer Projektarbeit im Programm ProVISION aus der Sicht der Wissenschaftsforschung, Wien 2013, S. 8.
 
        25 Ulrike Felt, Scientific Citizenship: Schlaglichter einer Diskussion, in: Gegenworte 11/2003, S. 15–20, hier S. 19.
 
        26 Vgl. Bruce McFarlane, The Academic Citizen. The Virtue of Service in University Life, London 2007.
 
        27 Vgl. Nicola J. Beatson et al. 2021, The Gradual Retreat from Academic Citizenship, in: Higher Education Quarterly, 8.6.2021, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12341.
 
        28 Vgl. bspw. Giacomo Carli/Maria Rita Tagliaventi, Can You Do all in One Professional Label? Complementarity, Substitution, and Independence Effects in Academic Life, in: Higher Education, 19.5.2022, https://doi.org/10.1007/s10734-022-00868-y.
 
        29 Vgl. Tessa Rodema/Jacqueline Broese/Frank Küpper, Who is Going to Believe Me, if I Say ‚I’m a Researcher‘? – Scientists’ Role Repertoires in Online Public Engagement, in: Journal of Science Communication 3/2021, S. 1–19, hier S. 15.
 
      

       
        
 
        [image: APuZ 28–29/2022] 
      

       
        EDITORIAL
 
        Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 drang das russische Militär aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein und begann damit eine „militärische Spezialoperation“, wie es offiziell im Kreml heißt, um das Nachbarland zu „entmilitarisieren“ und zu „entnazifizieren“. Dem vorausgegangen war ein „Hilfegesuch“ der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sowie eine nächtliche Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in der er jedem, der es wagen würde, sich von außen einzumischen, mit härtester Vergeltung drohte. In der Wahrnehmung vieler Westeuropäer kehrte mit diesem Tag der Krieg nach Europa zurück.
 
        Tatsächlich markiert der 24. Februar weniger einen Beginn als vielmehr eine neue Eskalationsstufe: Bereits seit 2014 befinden sich russische Truppen auf ukrainischem Boden; dem Bruch des Völkerrechts durch die Annexion der Krim folgten damals jedoch keine weitreichenden Konsequenzen. Im Westen glaubte man, Putins Aggression durch enge Handelsverbindungen einhegen zu können. Auch die anderen Kriege, die Russland zuvor schon in ehemaligen Sowjetrepubliken geführt hatte, um seinen Einflussbereich zu sichern, waren mehr oder weniger ignoriert worden und blieben weitgehend folgenlos für die Beziehungen. Die neuerliche russische Invasion hat all dies nun deutlich ins Bewusstsein gerückt und damit nicht nur jegliche Illusion, sondern auch die bisherige europäische Sicherheitsordnung zerstört.
 
        Was auf sie folgt, ist kaum abzusehen. Doch sind bereits zahlreiche politische Maßnahmen eingeleitet worden, die noch vor wenigen Monaten undenkbar erschienen und darauf hindeuten, dass die neue (Un-)Ordnung nicht mehr von Kooperation und Vertrauen, sondern von Konfrontation und Misstrauen geprägt sein wird. Ein baldiges Ende des Krieges ist in einer solchen Konstellation nicht zu erwarten.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        ESSAY
 
        DIE EUROPÄISCHE NACHKRIEGSORDNUNG
 
        Ein Nachruf
 
        Herfried Münkler
 
        Der russische Angriff auf die Ukraine, die Bombardierung von Wohnvierteln großer Städte und die systematische Zerstörung der zivilen Infrastruktur, schließlich Putins unverhohlene Drohung mit einer militärischen Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen für den Fall, dass die Nato aufseiten der Ukraine in den Krieg eingreift, haben die europäische Friedensordnung nicht nur erschüttert, sondern sie buchstäblich zertrümmert. Die Invasion ist kein bloßer „Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges“, sondern die Entstehung einer grundlegend neuen Konfliktstruktur, wie es sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa nicht gegeben hat. In mancher Hinsicht ähneln die jetzt entstandenen Konstellationen denen der Zwischenkriegszeit, also den zwei Jahrzehnten zwischen 1919 und 1939, als in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mehrere Kriege geführt wurden.01 Aber neben gewissen Ähnlichkeiten zur Zwischenkriegszeit lassen sich auch einige Unterschiede konstatieren. Es gibt für die jüngsten Ereignisse keine eins zu eins übertragbare Blaupause, auch nicht den deutschen Überfall auf Polen im September 1939, der als weiterer Kandidat historischer Analogiebildung ins Spiel gebracht worden ist. Das heißt indes nicht, dass man aus der Geschichte nichts lernen kann; man sollte sich nur vor unmittelbaren Gleichsetzungen hüten und beim Zerfall von Friedensordnungen fragen, aus welchen Gründen die betreffende Ordnung keinen Bestand hatte.
 
        EUROPÄISCHE NACHKRIEGSORDNUNG I
 
        Es ist sinnvoll, zwei Etappen der europäischen Nachkriegsordnung voneinander zu unterscheiden: die, deren Beginn auf die Jahre 1948/49 zu datieren ist, auf den definitiven Zerfall der Anti-Hitler-Koalition und den Beginn des Kalten Krieges, und die 1988/89 mit dem Ende des Kalten Krieges und der Teilung Europas endete (Nachkriegsordnung I); sowie jene, die 1989/91 mit dem Zerfall des Warschauer Paktes und dem Untergang der Sowjetunion begann und als deren Ende der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 anzusehen ist (Nachkriegsordnung II). Die beiden Etappen der europäischen Nachkriegsordnung unterscheiden sich nicht nur durch den Grad der Militarisierung Europas, sondern auch durch ihre Verankerung in einer globalen Ordnung. In der Nachkriegsordnung I etwa verlief die Grenze zwischen „Westen“ und „Osten“ mitten durch Europa, und die Garantie einer friedlichen Koexistenz beider Blöcke bestand in deren militärischer Fähigkeit zu gegenseitiger Abschreckung, die dafür sorgte, dass es in den Grenzräumen zu keiner gewaltsamen Konfrontation kam.
 
        Das unterschied Europa von Ostasien, wo es in Korea und Vietnam zu zwei Kriegen mit unterschiedlichem Ausgang kam, die Zeit des Kalten Krieges also eine mit Phasen des heißen Krieges durchsetzte Epoche war. Dabei wurden auch die Grenzziehungen zwischen beiden Blöcken verschoben, ohne dass es zu einem neuen Weltkrieg kam, wie es in Europa wahrscheinlich gewesen wäre. Freilich war die Blockbildung in Ostasien auch uneindeutiger als in Europa.
 
        Man kann also zusätzlich zur Differenzierung von zwei Nachkriegsordnungen in Europa in globaler Perspektive drei Räume des Kalten Krieges voneinander unterscheiden: Europa, wo regionale Grenzverschiebungen mit großer Wahrscheinlichkeit zum globalen Krieg geführt hätten und Bündniswechsel einzelner Staaten ausgeschlossen waren; Ostasien, wo Grenzverschiebungen und Bündniswechsel stattfanden, ohne dass dies zu einem globalen Krieg geführt hat; und schließlich die sogenannte Dritte Welt, wo Seitenwechsel häufig waren und auch zahllose Kriege ausgetragen wurden, in die der Osten wie der Westen verwickelt waren, ohne dass dies mit dem Risiko eines globalen Krieges verbunden war. Die europäische Nachkriegsordnung I war also fest integriert in eine durch Bipolarität gekennzeichnete Globalordnung, in der Washington und Moskau über mehr oder weniger stark ausgeprägte Einflusszonen verfügten, die sie dort, wo sie stark ausgeprägt waren, wechselseitig respektierten.02 Das war die Rahmenvoraussetzung der europäischen Friedensordnung I.
 
        Der Preis des europäischen Friedens war, dass Europa politisch keine größere Rolle spielte: erstens, weil es in Ost und West geteilt war und die jeweiligen Grundentscheidungen in Moskau oder Washington fielen; zweitens, weil Großbritannien und Frankreich zunächst mit dem Rückzug aus ihren Kolonien, also dem Umbau einer imperialen in eine nationalstaatliche Ordnung beschäftigt waren; drittens, weil Deutschland, der potenziell stärkste Akteur West- und Mitteleuropas, geteilt und infolge des Zweiten Weltkrieges politisch wie moralisch desavouiert war. Zugespitzt formuliert kann man sagen, dass über Krieg und Frieden allein in Moskau und Washington entschieden wurde. Dabei durften die Westeuropäer, zumal die Westdeutschen, deren Territorium der Austragungsort eines Krieges geworden wäre, sich demonstrativ gegen diese Entscheidungsstruktur sträuben – so lange dies politisch folgenlos blieb. Bei der Frage der Wiederbewaffnung in den 1950er Jahren und des Nato-Nachrüstungsbeschlusses im Verlauf der 1980er Jahre war das bekanntlich der Fall.
 
        EUROPÄISCHE NACHKRIEGSORDNUNG II
 
        Die politische Neuordnung Europas nach 1989/91 entwickelte sich ebenso inkrementell wie die vorangegangene Nachkriegsordnung des Kalten Krieges. Inkrementell heißt in diesem Fall, dass es niemanden gab, der einen großen Plan entworfen hätte, an dem sich etwa die Nato-Osterweiterung orientiert hätte. Es handelte sich vielmehr um eine auf Zuruf vorangeschrittene Entwicklung, bei der es Bedenken, Zögerlichkeiten und Missverständnisse gab und vor allem die Tatsache eine Rolle spielte, dass man die Rückkehr zu Konstellationen vermeiden wollte, aus denen man sich gerade befreit hatte. Es wurde also weniger nach vorn geschaut, weil man in geopolitischer Hinsicht gewusst hätte, wohin man wollte, sondern der Blick richtete sich vor allem zurück, um die politischen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen der Zwischenkriegsordnung von 1919 bis 1939 nicht zu wiederholen. Dazu gehörte freilich auch, dass Russland bei dieser „Entwicklung auf Zuruf“ zunächst keine besonders laute Stimme hatte, weil es vorwiegend mit sich selbst beschäftigt war.
 
        So entstand in Teilen der postsowjetischen russischen Elite die Vorstellung, man sei bei der Entstehung der neuen Ordnung in Europa übergangen und benachteiligt worden, und je mehr sich diese Vorstellung ausbreitete, desto fester verband sie sich mit der Idee, man solle bei entsprechender Gelegenheit eine Revision dieser Ordnung vornehmen. Jedenfalls war Russland erkennbar nicht an der Aufrechterhaltung und weiteren Ausgestaltung der Nachkriegsordnung II interessiert. Putins Äußerung zum Zerfall der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ zeigt das nur zu deutlich.
 
        In West- und Mitteleuropa war man entgegengesetzter Auffassung: Hier hatte man nach 1945 dem Projekt der Imperienbildung allgemein abgeschworen,03 sei es, weil das Vorhaben einer mit militärischer Gewalt betriebenen Großreichsbildung gerade katastrophal gescheitert war, wie im Fall Italiens und insbesondere Deutschlands, oder weil das überseeische Kolonialreich sich in Auflösung befand und es auch mit militärischer Gewalt nicht aufrechtzuerhalten war, wie es bei Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Belgien der Fall war. In Westeuropa hatte man seit den 1950er Jahren auf das wirtschaftliche Zusammenwachsen der zuvor um die Vorherrschaft konkurrierenden Staaten gesetzt und dabei die Erfahrung wachsenden Wohlstands in gesellschaftlicher Breite gemacht, in dessen Folge sich dann ökonomische Prosperität mit politischer Stabilität verband. Diese politische Stabilität war eine des liberal-demokratischen Rechtsstaats, der dieses Mal nicht, wie in der Zwischenkriegszeit, durch soziale und politische Spaltungen geschwächt und durch den Aufstieg antidemokratischer Kräfte bedroht wurde.04
 
        Dieses in die transatlantische Sicherheitsgemeinschaft der Nato eingebettete EWG-Europa entfaltete mit der Zeit eine so große Attraktivität, dass ihm weitere europäische Staaten beitreten wollten: So wurde das „Europa der Sechs“ durch die Süd- und Norderweiterung immer größer, was nicht nur auf einen gemeinsamen Markt hinauslief, sondern auch, im Fall von Portugal, Spanien und Griechenland, einer Versicherung gegen den Rückfall in die Militärdiktatur oder ähnliche Formen autoritärer Herrschaft gleichkam.05 Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks waren die mittel- und südosteuropäischen Länder bestrebt, in diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden, um an deren wirtschaftlichem Wohlstand und ihrer demokratischen Stabilität zu partizipieren. Dabei hat sich sicherlich nicht alles so entwickelt, wie man sich das anfänglich vorgestellt hatte, aber trotz der zentrifugalen Kräfte, die nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise ab 2010 sowie dem Streit um die Aufnahme von Geflüchteten ab 2015/16 in der Europäischen Union einsetzten, wurde das Projekt einer Wirtschaftsverflechtung und politischen Integration Europas doch als vorbildhaft für die Entwicklung einer Weltordnung angesehen, in der es keine Kriege mehr geben würde und die Politik sich jenseits nationaler Egoismen gemeinsam den großen Herausforderungen der Menschheit würde widmen können.
 
        Die europäische Nachkriegsordnung II unterschied sich von der ihr vorangegangenen darin, dass sie das für den Fortbestand des Systems erforderliche Vertrauen nicht mehr – jedenfalls nicht mehr wesentlich – auf militärische Rüstung und wechselseitige Abschreckung bis hin zur gegenseitigen Geiselnahme der Zivilbevölkerung für Nuklearschläge gründete, sondern dies weitgehend durch wirtschaftliche Verflechtung ersetzte. Man machte sich ökonomisch voneinander abhängig, und diese wechselseitige Abhängigkeit sollte sicherstellen, dass die in die Ordnung eingebundenen Mächte mehr an der Aufrechterhaltung des Status quo als an dessen Veränderung interessiert waren. Der durch die neue Ordnung ermöglichte Genuss der „Friedensdividende“, wie man die eingesparten Rüstungsausgaben bezeichnete, kam noch hinzu.
 
        Zwar hatte man auch in den beiden letzten Dekaden der Nachkriegsordnung I in Gestalt von Rüstungsbegrenzungsabkommen versucht, die sich immer weiter drehende Rüstungsspirale anzuhalten, aber das hatte, wie der Nato-Nachrüstungsbeschluss 1979 in Reaktion auf die Aufstellung russischer Mittelstreckenraketen zeigt, nur begrenzte Wirkung gehabt. Jetzt dagegen, wo man „von Freunden umzingelt“ war, wie eine beliebte Formel lautete, konnte man das Niveau der Rüstungsausgaben in ganz anderem Ausmaß reduzieren. Davon profitierten auch Russland sowie die anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, deren Zusammenbruch in den vorherrschenden Erklärungen nicht zuletzt auf die volkswirtschaftlich zu hohen Rüstungsausgaben zurückgeführt wurde. Kurzum: Im Westen ging man davon aus, dass die wirtschaftliche Entlastung Russlands infolge abgesenkter Militärausgaben dessen politische Eliten hinreichend an der neuen Ordnung interessieren und Revisionsvorstellungen in den Hintergrund treten lassen würde. Als zusätzliche „vertrauensbildende Maßnahme“ lässt sich der erhöhte Umfang der russischen Energielieferungen nach Westeuropa und der im Gegenzug erfolgte Export begehrter westlicher Konsumgüter sowie anspruchsvoller westlicher Technologie nach Russland verstehen. Die Ostsee-Pipelines „Nord Stream“ 1 und 2 wurden zum Symbol dieser Art ökonomischer Verflechtung im Sinne einer politisch vertrauensbildenden und vertrauenssichernden Maßnahme. Sie waren gleichsam materialisiertes Vertrauen.
 
        Diese den europäischen Frieden sichernde Ordnung wurde rasch zur Blaupause für eine globale Ordnung, durch die Frieden zum vorherrschenden Aggregatszustand der Politik und die Führung von Kriegen immer mehr zur Ausnahme werden sollte. Der Begriff „Nachkriegsordnung“ bekam dadurch eine doppelte Bedeutung: Einerseits bezeichnete er deskriptiv die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, aber zugleich stand er präskriptiv für eine Ordnung, in der Krieg als Modus der Willensdurchsetzung der Vergangenheit angehören sollte. Das war zwar noch nicht der Fall, aber mit der fortschreitenden Ausdehnung der europäischen Ordnung, so die Vorstellung, sollte das weltweit so werden. Perspektivisch wäre es dann vielleicht auch möglich, die Atomwaffen besitzenden Mächte zum Verzicht auf diese Waffen zu bringen.
 
        Diese globale Ordnungsidee, die wesentlich auf den in Europa gemachten Erfahrungen seit 1989 beruhte, fußte auf einer Reihe von Prinzipien, die sich folgendermaßen formulieren lassen: Leitidee dieser Ordnung war die Verwandlung von Konflikt in Kooperation beziehungsweise, spieltheoretisch formuliert, die Ersetzung von Nullsummenspielen durch Win-win-Konstellationen. Während in Nullsummenspielen der Gewinn des Siegers den Verlusten des Verlierers entspricht, es im Spielverlauf also nur darum geht, eine gleichbleibende Summe unter zwei oder mehreren am Spiel Beteiligten aufzuteilen, sind Win-win-Konstellationen dadurch definiert, dass jeder gewinnt, wobei der Zugewinn des Einen relativ klein sein kann, während der eines Anderen sehr viel höher ist. Man kann somit bei einem Nullsummenspiel einen sehr viel höheren Gewinn einstreichen als in einer Win-win-Konstellation, kann ebenso aber auch einen dramatischen Verlust erleiden. Die Gegenüberstellung verdeutlicht: Vorsichtige Spielbeteiligte werden sich prinzipiell für Win-win-Konstellationen entscheiden, und nur Hochrisiko-Politiker werden sich auf Nullsummenspiele einlassen. Das Problem der europäischen Nachkriegsordnung bestand also darin, dass Hochrisiko-Politiker, sobald sie auftauchten, aus dem Spiel genommen werden mussten. Die Frage war, ob dazu die ökonomische Verflechtung ausreichen würde oder ob es dafür eines „Hüters“ bedurfte, und, wenn ja, wer das sein sollte. Das war von Anfang an die Achillesferse der europäischen Nachkriegsordnung II.
 
        So blieb es allenthalben bei einem relativen Bedeutungsverlust militärischer Macht und einem erheblichen Bedeutungsgewinn wirtschaftlicher Macht als Ressourcen beim Geltendmachen eines politischen Willens. Von dieser Veränderung des spezifischen Gewichts der Machtsorten hat vor allem Deutschland profitiert, weswegen sich hier auch die entschiedensten und energischsten Anhänger dieses Typs von Ordnung fanden – und finden. In der Regel argumentierten sie jedoch nicht mit Blick auf die besonderen Vorteile Deutschlands, dessen politisches Gewicht in Europa wesentlich auf seiner wirtschaftlichen Macht beruhte, während die militärische Macht eine stark untergeordnete Rolle spielte,06 sondern verwiesen zumeist darauf, dass nur in einer solchen Ordnung das rhetorische „Wir“ der Menschheit zu einem handlungsfähigen Subjekt werden könne, das die zunehmend bedrängenden Menschheitsaufgaben zu bearbeiten in der Lage sei: die effektive Bekämpfung von Hunger und Elend in der südlichen Hemisphäre sowie des Klimawandels und Artensterbens auf der gesamten Welt.
 
        Das war – und ist – grundsätzlich richtig, wurde aber schon vor der Zerstörung der europäischen Nachkriegsordnung II zunehmend dadurch konterkariert, dass die großen Akteure der Weltordnung ihre Beteiligung an der Bearbeitung der Menschheitsaufgaben von politischen Zugeständnissen der anderen großen Akteure abhängig machten. Die Begrenzung des Klimawandels ist zum politischen Erpressungsinstrument geworden. Und auch innerhalb der EU, dem Kernelement der europäischen Nachkriegsordnung, sind die Spannungen zuletzt gewachsen: Zur fiskalischen Sollbruchstelle gegenüber den südlichen Mitgliedstaaten kam die Frage der liberal-demokratischen Ordnung etwa in Polen und Ungarn sowie das Problem notorischer Korruption in Südosteuropa.
 
        VERWUNDBARKEIT NORMATIV AUFGELADENER ORDNUNGEN
 
        Die europäische Nachkriegsordnung II war nicht der erste Versuch zur Etablierung einer Friedensordnung in Europa, die nicht wesentlich auf einem quasi-physikalischen Gleichgewicht der Kräfte, sondern auf einer normativ vorgegebenen Idee, nämlich der des Friedens, begründet war. Es handelt sich dabei um die aus den Verträgen von Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly und Sèvres bestehende Pariser Friedensordnung von 1919/20, in der die politische Landschaft Europas nach dem Ersten Weltkrieg neu geordnet wurde – realpolitisch durch die Verschiebung von Grenzen und die Neuschaffung beziehungsweise Wiederherstellung von Nationalstaaten, idealpolitisch durch die Vorstellung, die Zäsur des Großen Krieges und der Untergang des alten Europas lasse sich dazu nutzen, eine Welt des Friedens und der Demokratie zu schaffen („a war to end all wars“, wie US-Präsident Woodrow Wilson den Kriegseintritt der USA legitimiert und als Ziel „to make the world safe for democracy“ vorgegeben hatte).07
 
        In der deutschen Diskussion hat man sich vor allem mit dem Vertrag von Versailles beschäftigt, der mit Blick auf die Nichtbeteiligung einer deutschen Delegation an den Verhandlungen als „Diktatfrieden“ bezeichnet wurde, was dann zur Rechtfertigung der von Hitler betriebenen Revisionspolitik wurde. Generell bestand das Problem freilich darin, dass nicht nur Deutschland, sondern auch das bolschewistische Russland an den Verhandlungen nicht beteiligt worden und insofern am Erhalt dieser Friedensordnung nicht interessiert war. Beide nahmen ihr gegenüber eine prinzipiell revisionistische Grundhaltung ein, Deutschland aus nationalen, Russland – beziehungsweise seit 1922 die Sowjetunion – aus sozialrevolutionären Gründen. Das war die eine große Hypothek der Pariser Friedensordnung. Die andere resultierte aus dem Zerfall der drei großen multinationalen, multikulturellen und multireligiösen Imperien im Osten und Südosten Europas sowie im Vorderen Orient: des Habsburgerreichs, des Russischen Reichs und des Osmanischen Reichs. Dieser riesige Bereich musste neu geordnet werden, und als Prinzip stand dafür nur die Idee des Nationalstaats zur Verfügung, die aber aufgrund der Siedlungsstruktur in den betreffenden Räumen und der ethnischen Zusammensetzung der dortigen Bevölkerung kaum umsetzbar war. So kamen umgehend die Ideen eines „Großpolen“, eines „Großrumänien“ und eines „Großgriechenland“ auf, die miteinander kollidierten und im Gegensatz standen zu den von Ungarn, Bulgarien und der Türkei verfolgten Revisionsvorstellungen.
 
        Das Hauptproblem der Pariser Friedensordnung aber war, dass sie keinen „Hüter“ hatte, der bereit und in der Lage gewesen wäre, deren Festlegungen und Regeln notfalls auch mit militärischer Macht durchzusetzen. Der Genfer Völkerbund war dazu nicht in der Lage, und Großbritannien und Frankreich, die europäischen Siegermächte des Krieges, deren politische Vorgaben wesentlich in die Friedensordnung Eingang gefunden hatten, waren nach den schweren Verlusten des Krieges dazu nicht bereit.08 In der Folge schufen politische Führer, die über hinreichend militärische Kräfte verfügten, Fakten, die dem Geist und den Bestimmungen der Friedensordnung widersprachen. Die Zwischenkriegsordnung in Europa war eine, bei der die Tür zum Krieg offengeblieben war.
 
        Das hatten die westeuropäischen Politiker in Erinnerung, als sie nach dem Ende der sowjetischen Ordnung in Mittelost- und Südosteuropa, der Pax Sovietica, vor der Frage standen, ob es denn nun erneut zu militärischen Grenzverschiebungen oder von Paramilitärs ausgeübter Gewalt im Innern der aus sowjetischer Oberhoheit entlassenen Staaten kommen werde. Ihre Sorgen und Befürchtungen wurden durch die jugoslawischen Zerfallskriege verstärkt, in denen sich die Gewaltgeschichte der Zwischenkriegszeit zu wiederholen schien. Um das zu verhindern, stimmten sie, einige umgehend, andere erst nach einigem Zögern, dem Beitritt dieser Staaten zur Europäischen Union und zur Nato zu, um die politische Perspektive auf ein Leben in Sicherheit, Frieden und Wohlstand als attraktive Alternative zum Aufflammen gewaltsamer Auseinandersetzungen ins Spiel zu bringen. Bei allen Problemen, die mit den Ländern der Osterweiterungsrunde später aufgetaucht sind, kann man doch sagen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die Osterweiterung der Nato hatte also weniger mit Russland und dessen angeblicher Eindämmung als mit einer befürchteten Instabilität der Beitrittsländer zu tun – und vor allem mit der abschreckenden Erinnerung an die politischen Verhältnisse der Zwischenkriegszeit und der positiven Wahrnehmung der europäischen Nachkriegsordnung I. So gesehen, ging es darum, militärische Gewalt aus dem Spiel zu nehmen und die ordnungskonstitutive Relevanz wirtschaftlicher Macht zu verstärken.
 
        PUTINS AGIEREN AN DER PERIPHERIE
 
        Putin hat sich nicht erst mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine als Regelbrecher und Völkerrechtsverächter gezeigt. Tatsächlich führt vom zweiten Tschetschenienkrieg 1999 bis 2009 mit dem zerstörten Grosny als Symbol exzessiver Gewaltbereitschaft über den Georgienkrieg von 2008, die Annexion der Krim 2014 und die militärische Unterstützung der Separatisten in den Gebieten von Donezk und Luhansk, die militärische Intervention im syrischen Bürgerkrieg ab 2015 und den Einsatz der Söldnertruppe „Wagner“ eine breite Spur bis zum Angriff auf die Ukraine. Da freilich auch die USA 2003 eine nicht von den Vereinten Nationen mandatierte Militärintervention im Irak durchgeführt hatten, und zuvor bereits die Intervention zur Beendigung des Kosovokrieges ohne UN-Mandat erfolgt war, hielt man sich im Westen mit einer scharfen Kritik an Putins Gebrauch militärischer Macht zurück und verhängte nach der Annexion der Krim und der Separatistenunterstützung im Donbas nur symbolische Sanktionen.
 
        Die Besetzung der zu Georgien gehörenden Gebiete Abchasien und Südossetien sowie die der Ukraine zugehörenden Oblaste Donezk und Luhansk erklärte man sich damit, dass Putin in beiden Fällen „ungeklärte Grenzfragen“ geschaffen habe, um den Nato-Beitritt beider Staaten zu verhindern. Vor allem aber wollte man im Westen das Projekt einer regelbasierten, auf Werte gestützten und von Normen getriebenen Weltordnung mit der europäischen Friedensordnung als Kernbestand und globalem Vorbild nicht aufgeben. Also thematisierte man Putins Kriege bis zum 24. Februar 2022 als Regelverstöße, aber nicht als fundamentale Brüche mit der europäischen Friedensordnung, gewissermaßen als Dellen und Beulen, die sich wieder ausbessern ließen, sodass die Ordnung als wiederhergestellt angesehen werden konnte. Das hat sich mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine geändert. Er ist im Westen durchweg als eine Zäsur begriffen worden, durch die ein Davor und Danach entstanden sind. Mit dem Angriffsbefehl auf die Ukraine hat Putin die europäische Nachkriegsordnung II zerstört, und es wird für lange Zeit unmöglich sein, sie wiederherzustellen.
 
        Drei Gründe für die Irreparabilität dieser Friedensordnung sollen abschließend herausgestellt werden: Da ist – erstens – die bittere Beobachtung, dass ökonomische Macht in Form der Drohung mit Wirtschaftssanktionen nicht ausgereicht hat, um Putin vom Gebrauch militärischer Gewalt abzuhalten. Dadurch hat sich das System der wirtschaftlichen Verflechtung als einseitige Abhängigkeit des Westens von russischen Rohstofflieferungen erwiesen. Damit war einer der tragenden Pfeiler der europäischen Friedensordnung zerstört, und es war unvermeidlich, wieder stärker zu militärischer Macht als Abschreckungsmittel und Sicherheitsgarant zurückzukehren. Das kommt einem Paradigmenwechsel bei der Friedenssicherung gleich, einer Rückkehr nämlich zu den Prinzipien der europäischen Nachkriegsordnung I. Gleichzeitig haben die vom Westen gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen eine Entkopplung Russlands von den Wirtschafts- und Finanzkreisläufen der westlichen Welt zur Folge, womit die Annäherungsperspektive der Nachkriegsordnung I („Wandel durch Handel“) verschlossen ist. Die Distanz des Westens gegenüber Russland ist damit größer, als sie es vor 1989/91 zur Sowjetunion war. Aber die Sowjetunion hatte auch keinen Angriffskrieg gegen einen unabhängigen Staat geführt.09
 
        An die Stelle des institutionellen Vertrauens ist – zweitens – ein generalisiertes Misstrauen getreten, bei dem nicht erkennbar ist, auf welcher Ebene und mit welchen Mitteln es begrenzt werden kann, nachdem Putin nicht nur die fundamentalen Regeln des Völkerrechts gebrochen, sondern auch die bei ihm im Vorfeld des Angriffsbefehls vorsprechenden westlichen Politiker nach Strich und Faden belogen hat. Mit Putin und seinem Regime wird es keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr geben, und dementsprechend schwer wird es sein, zu vertraglichen Vereinbarungen – welcher Art auch immer – zu gelangen. Es ist auch nicht erkennbar, worin nach der eingeleiteten Entkopplung der europäischen von der russischen Wirtschaft Vertrauensgarantien für vertragliche Regelungen bestehen könnten.
 
        Das auf längere Sicht womöglich folgenreichste Problem ist freilich – drittens – das Erfordernis zur Entwicklung einer neuen Nuklearstrategie des Westens, die auf Russlands fortgesetzte atomare Eskalationsdrohung reagiert. Bislang hatte, vereinfacht gesagt, die nukleare Eskalationsdrohung dazu gedient, einen konventionellen Krieg zu verhindern. Im Krieg gegen die Ukraine hat Putin jedoch die nukleare Eskalationsdrohung benutzt, um einen konventionellen Krieg führen zu können und den Westen von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten, also auch von der Verteidigung der Regeln des Völkerrechts sowie der europäischen Nachkriegsordnung II. Damit sind Angriffskriege im großen Stil für Nuklearmächte wieder führbar geworden. Es wird darum gehen, diese Option für den Einsatz militärischer Macht wieder zu schließen. Gelingt das nicht, stehen wir am Anfang einer Aufrüstungsspirale, deren Ende nicht absehbar ist.
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        EUROPAS NEUE (UN-)SICHERHEIT
 
        Von der Friedens- zur Konfliktordnung
 
        Claudia Major · Christian Mölling
 
        Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat eine tektonische Verschiebung in Europas Sicherheitsordnung in Gang gesetzt. In wenigen Wochen und Monaten hat der Krieg Europas Sicherheitspolitik mehr verändert als viele andere Entwicklungen seit 1989: Schweden und Finnland haben die Nato-Mitgliedschaft beantragt, Deutschland hat ein Sondervermögen geschaffen, um die Bundeswehr endlich angemessen auszustatten, die Europäische Union liefert Waffen an die Ukraine, Dänemark will an der EU-Verteidigung teilnehmen.
 
        Doch diese Schritte dürften nur die ersten Anzeichen sein für eine Entwicklung hin zu einer europäischen Sicherheitsordnung ohne Russland oder sogar dezidiert gegen Russland: Europa verlässt also eine kooperative Sicherheitsordnung und geht über zu einer konfrontativen Ordnung. Um diese maßgeblich prägen zu können, wird Europa sich vor allem sicherheits- und wirtschaftspolitisch neu aufstellen müssen: Es gilt, den Konflikt mit Russland gestalten zu können, anstatt ihn ertragen zu müssen. Ziel ist also, eine Konfliktordnung zu schaffen, in der Europa sich schützen und seine Ziele verfolgen kann.
 
        Dies fordert auch von Deutschland erhebliche Umstellungen. Zusätzlich erwarten seine Partner, dass es eine Führungsrolle übernimmt. Dies liegt weniger an guten Erfahrungen mit Deutschland in internationalen Krisen als an der schieren Bedeutung der Bundesrepublik in Europa und der Welt. Berlin bestimmt also die neue Sicherheitsordnung maßgeblich mit – durch bewusstes Handeln oder Nicht-Handeln.
 
        ENDE DER KOOPERATIVEN SICHERHEITSORDNUNG
 
        Mit dem Krieg gegen die Ukraine hat sich Russland aus einer europäischen Sicherheitsordnung verabschiedet, die ausdrücklich ein Miteinander und Kooperation vorsah und dafür Prinzipien wie territoriale Integrität, friedliche Konfliktlösung, Souveränität und freie Bündniswahl festschrieb. Diese Prinzipien hatten zunächst die Sowjetunion und anschließend die Russische Föderation und die anderen europäischen Staaten sowie die USA gemeinsam in Grundsatzdokumenten verankert, etwa in der Helsinki-Schlussakte 1975, der Charta von Paris 1990 und der Nato-Russland-Grundakte 1997. Aus westlicher Sicht hatte sich diese Ordnung bewährt. Sie stützte sich auf die EU, die Nato und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Gerade Deutschland konnte sich in diesem Rahmen wirtschaftlich und politisch sehr gut entfalten. Der integrative, kooperative Ansatz mit Russland entsprach den deutschen außenpolitischen Prioritäten der Zusammenarbeit, der Präferenz für Diplomatie statt Machtpolitik, der Energie- und Handelspartnerschaft und der militärischen Zurückhaltung.
 
        Heute lässt sich konstatieren, dass Russland und die anderen Staaten schon sehr lange unterschiedliche Vorstellungen darüber hatten, wie Sicherheit zu erreichen ist und nach welchen Regeln Staaten miteinander umgehen. Spätestens seit Mitte der 2000er Jahre gab es klare Anzeichen dafür, dass Russland seine Interessen mit Konfrontation und Gewalt durchsetzen würde, um Sicherheit durch Macht und Kontrolle über andere Staaten zu erlangen. Wo dies nicht möglich war oder ist, hat Russland die Kosten des Erhalts der Stabilität für andere erhöht, indem es Unfrieden stiftet – das zeigen etwa die Interventionen in Mali, aber auch der Ukraine. Aus russischer Sicht waren die europäischen Strukturen deshalb zunehmend defizitär. Die positive Bewertung der westlichen Staaten der gemeinsamen europäischen Sicherheitsordnung hat Moskau nur bedingt geteilt.
 
        Die gemeinsamen Foren wie die OSZE funktionierten nur mäßig; Sicherheit wurde zunehmend von EU und Nato gestaltet. Hier besaß Russland kein Mitspracherecht, geschweige denn ein Veto. Stattdessen wurden Sonderformate eingerichtet: der Nato-Russland-Rat oder EU-Russland-Gesprächsformate. Aus russischer Sicht spielte Moskau in dieser Ordnung nicht die Rolle, die ihm zustand. Vorschläge, eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung aufzubauen, wie ihn etwa Interimspräsident Dmitri Medwedjew im Juni 2008 machte, blieben ergebnislos, auch weil der Vorteil gegenüber der OSZE nicht klar war.01 Es fehlten zunehmend die gemeinsame Wertebasis und das Vertrauen für eine Kooperation. Diese russische Unzufriedenheit mit den bestehenden Strukturen in Europa nahmen die meisten westlichen Staaten nicht wahr.
 
        Russland hatte den Weg einer kooperativen Friedensordnung in Europa jedoch schon lange verlassen. Seit 1991 hat Moskau viele Male in seiner direkten Nachbarschaft militärisch eingegriffen, um den Zerfall des eigenen Landes zu stoppen (Tschetschenien 1994 bis 1996 und 1999 bis 2009) oder aber seine Einflusssphäre zu erhalten oder zu erweitern (Georgien 2008, Ukraine ab 2014). Hinzu kamen später Expeditionsoperationen zur Unterstützung befreundeter Machthaber und zur eigenen Machtprojektion, etwa in Syrien oder in Libyen, unter Zuhilfenahme der Söldnertruppe „Wagner“. Viele mittel- und osteuropäische Staaten hatten lange davor gewarnt, dass Russland sich nicht an die Regeln halten und wenn nötig seine Ziele militärisch durchsetzen würde. Doch die meisten anderen europäischen Staaten nahmen diese Warnungen nicht ernst. Auch weitere Indizien wie die zunehmende autoritäre Entwicklung in Russland, die Einschränkungen der Zivilgesellschaft, die Bekämpfung der Opposition – sei es der Mord an der Menschrechtsaktivistin Anna Politkowskaja 2006 oder die Vergiftung des Oppositionellen Aleksej Nawalny 2020 –, oder die Einmischung in andere Staaten – etwa mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen Spion Sergej Skripal 2018 im Vereinigten Königreich oder dem Tiergartenmord in Berlin 2019 –, führten nicht zu einer grundlegenden Änderung der Politik gegenüber Russland.02
 
        Zwar hat die EU nach der Annexion der Krim 2014 umfassende Sanktionen gegen Russland verhängt und die Nato eine Neuaufstellung und Refokussierung auf Bündnisverteidigung beschlossen. Aber die energiepolitische Abhängigkeit Deutschlands und anderer EU-Staaten von Russland blieb bestehen und wurde durch die 2015 – also nach der Annexion der Krim – begonnene Pipeline „Nord Stream 2“ noch verstärkt. Es dauerte bis 2022 und brauchte offenbar einen russischen Angriffskrieg, bis es unmöglich war, die Tatsache zu ignorieren, dass Russland sich aus dem europäischen Konsens zur Friedensordnung verabschiedet hatte.
 
        ENTGRENZTE GEWALT
 
        Von dieser Friedensordnung oder kooperativen Sicherheitsordnung, in der die westeuropäischen Staaten Sicherheit mit Russland gestalten wollten, sind die europäischen Staaten übergegangen in eine Sicherheitsunordnung: Die alte Ordnung ist zusammengebrochen, aber es ist nicht ganz klar, was danach kommen wird. Es ist allerdings bereits absehbar, dass sich die europäischen Staaten einrichten müssen auf eine dauerhafte Veränderung hin zu einer konfrontativen Sicherheitsordnung in Europa, in der Sicherheit nicht mehr mit Russland funktioniert, sondern in Abgrenzung von und sogar gegen Russland.
 
        Diese konfrontative Dimension resultiert nicht aus dem Willen der EU- und Nato-Staaten, sondern daraus, dass Russland den kooperativen Ansatz durch einen der militärischen Stärke ersetzt hat und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine Völkerrecht gebrochen hat. In Gesprächen und Verhandlungen hat der russische Präsident Wladimir Putin getäuscht. So sagte er Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Februar 2022 kurz vor Kriegsbeginn bei einem der zahlreichen Schlichtungsversuche zu, es würde keinen Krieg geben. Damit ist die wesentliche Grundlage für gemeinsame Absprachen und eine stabile Zukunft nicht mehr vorhanden: Vertrauen und Berechenbarkeit.
 
        Ziele und Mittel des russischen Angriffskrieges setzen auf die Entgrenzung von Gewalt: Moskau möchte nicht nur die politische Führung der Ukraine austauschen, es möchte das Land militärisch neutralisieren und seine nationale Identität auslöschen. Deshalb sehen wir neben der Zerstörung, die mit jedem Krieg einhergeht, weitere dramatische Entwicklungen: Angriffe auf zivile Infrastruktur, Deportationen, systematische Tötungen und Misshandlungen von Zivilisten. Kriegsverbrechen wie in Butscha werden nicht nur billigend in Kauf genommen, sie sind Teil der Strategie.03 Der russische Präsident hat die dort stationierten Einheiten nachträglich sogar ausgezeichnet. Versuche zur Beendigung des Konflikts hat die russische Regierung bislang verstreichen lassen – sie hofft offenbar, ihre Interessen militärisch durchsetzen zu können. Daraus folgt, dass es keine stabile Ordnung mit Russland geben wird, solange Präsident Putin an der Macht ist, da Stabilität entweder eine gemeinsame Wertebasis voraussetzt oder zumindest ein Verständnis von geltenden Regeln, die einzuhalten sind. Doch weder eine gemeinsame Wertebasis noch ein einfacher Regelsatz existiert. Zudem haben die westlichen Staaten angesichts der wiederholten Brüche von Verträgen und Völkerrecht wenig Vertrauen in Russlands Verlässlichkeit.
 
        Diese neue Ordnung, also der Übergang von der alten kooperativ-integrativen Ordnung zur neuen Konfliktordnung gegen und in Abgrenzung von Russland, bedeutet eine dauerhafte Veränderung: Es ist kein vorübergehender Wandel, der in einigen Monaten vorbei sein wird. Er wird die europäische Ordnung für Jahrzehnte prägen. Dieser Wandel erfordert zudem, Grundannahmen zu überdenken und Abschied von traditionellen Ansätzen zu nehmen, auf die sich Deutschland bislang verlassen hat, etwa „Wandel durch Handel“ und Konfliktvermeidung durch Interdependenz.
 
        KRIEG UND FRIEDEN VERSCHWIMMEN
 
        Das Kernelement der neuen Konfliktordnung in Europa liegt darin, dass nicht mehr Krieg und Frieden die definierenden Elemente sein werden, sondern ein dauerhafter Konflikt unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges. Es gilt daher, den binären Ansatz zu überwinden: Die Abwesenheit von Krieg bedeutet nicht die Anwesenheit von Frieden. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Annexion der Krim 2014 herrschte in der Ukraine zwar kein offener Krieg, aber auch kein Frieden, denn Russland hat das Land mit einem permanenten Konflikt überzogen: ausgetragen über Fake News, Cyberangriffe, wirtschaftlichen Druck und kleinere militärische Zusammenstöße an der Kontaktlinie. Eine Konfliktordnung in Europa bedeutet daher, dass die Abgrenzung von Russland nicht friedlich sein wird, aber auch nicht unbedingt traditionell kriegerisch. Im Rahmen einer neuen konfrontativen Ordnung in Europa müssen sich die Europäer darauf einstellen, dass sie in einer permanenten Auseinandersetzung stehen werden, nicht nur mit Russland, sondern voraussichtlich auch mit China.
 
        Diese wird mal mehr, mal weniger offen ausgetragen und wahrscheinlich auf alle Lebensbereiche ausgeweitet: Das Ziel der Angriffe auf Politik, Gesellschaft und Einzelpersonen wird es dabei sein, die internen westlichen Strukturen zu schwächen – den gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Institutionen, Freiheit und Pluralität, funktionierende kritische Infrastrukturen. Dies kann durch Cyberangriffe auf Parlamente und Wirtschaftsinstitutionen erfolgen, durch Falschinformationen, das Einkaufen in kritische Infrastrukturen wie Häfen oder durch Unterwanderung von Forschungseinrichtungen. Damit wird deutlich, dass kritische Infrastruktur nicht nur technischer, sondern auch politisch-gesellschaftlicher Natur ist: Auch die demokratischen Strukturen an sich sind eine schützenswerte kritische Infrastruktur.
 
        Wollen die europäischen Staaten in dieser Konfliktordnung bestehen, müssen sie umfassende Anpassungen im politischen, wirtschaftlichen, aber auch verteidigungspolitischen Bereich vornehmen. Tatsächlich spiegeln sich diese Anforderungen und Empfehlungen auch in der Debatte um europäische Handlungsfähigkeit und strategische Souveränität wider. Der Befund ist weitgehend Konsens: Insbesondere die europäische Staatengemeinschaft muss weitaus mehr investieren, um ihr Schicksal selbst bestimmen zu können. Gleichzeitig zeigt der Krieg schmerzhaft die Grenzen der eigenen Handlungsfähigkeit auf. Im Kernbereich der Souveränität, nämlich der Sicherheit und Verteidigung, ist Europa von den politischen, konventionellen und nuklearen Beiträgen der USA abhängig.
 
        EUROPA IN DER KONFLIKTORDNUNG
 
        Für die Europäer kommt es deshalb darauf an, ihr eigenes politisches System resilienter gegen Einflussnahme und Angriffe zu gestalten. Das fängt bei einer modernen Bildungspolitik an, die den Umgang mit Fake News lehrt, und reicht bis zu effizienten Mechanismen, die Finanzierung von Parteien zu prüfen und demokratische Institutionen vor Unterwanderung zu schützen. Auf EU-Ebene gilt es, geopolitischer zu denken und diejenigen Länder gezielter einzubinden, die Russland als seine Einflusssphäre begreift und über die es sein Störpotenzial, etwa durch politische Aufwiegelung gegen die EU, auszuspielen sucht: vom Balkan über Moldau bis zur Ukraine und Belarus – aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, etwa in Mali. Es braucht eine EU, die ihrem Anspruch als geopolitischer Akteur gerecht wird und zugleich akzeptiert, dass es hierfür Partner braucht, auch unbequeme wie das Vereinigte Königreich oder die Türkei.
 
        Ebenso sollten die EU-Staaten die Idee des „Westens“ neu etablieren, und zwar nicht als geografisches, sondern als normatives Konzept. Dann umfasst dieser Westen weltweit Staaten, die Ideen und Prinzipien wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit teilen. Dazu gehören die transatlantischen Partner USA und Kanada, aber auch Japan, Australien und all jene, die sich zu diesen Prinzipien bekennen. Gleichzeitig darf dieses Konzept des Westens nicht in ein „the West against the rest“ ausarten. Es gilt vielmehr, so viele Staaten wie möglich von den Vorzügen dieses Ansatzes zu überzeugen, gerade auch zögerliche wie Indien oder Südafrika. Für die EU gilt umso mehr, dass sie nur dann ein glaubwürdiger internationaler Akteur sein kann, wenn sie ihre eigenen Prinzipien ernst nimmt. Auch wenn Russland das Völkerrecht bricht, müssen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht für Europa unverhandelbar bleiben – sie machen den Unterschied aus gegenüber Autokratien. Es ist deshalb wichtig, diese Prinzipien auch bei sich selbst durchzusetzen, etwa mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen.
 
        Wirtschaftlich haben sich die Europäer als Antwort auf den Krieg auf Sanktionen und auf eine weitreichende ökonomische Abkopplung von Russland geeinigt. Dies erfordert eine grundlegende Reorganisation ihres Wirtschaftssystems. Akut geht es um den Umgang mit den Folgen der Sanktionen und eine Diversifizierung vor allem im Energiebereich. Die Sanktionen haben daher auch für Europa selbst hohe Kosten, weil es sich in eine einseitige Abhängigkeit insbesondere von russischem Öl und Gas begeben hat. Gleichzeitig gilt es, Abwägungen beim Budget zu treffen und diese zu begründen, etwa wenn ab sofort größere Summen in die Verteidigungspolitik statt in andere Politikbereiche fließen.
 
        Wollen Deutschland und seine Partner auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit in Europa gewährleisten, gilt es – auch vor dem Hintergrund des Klimawandels –, zwei Schlüsselelemente zu beachten: Erstens bedarf es einer Diversifizierung der Handelspartner und Vorsicht bei ihrer Wahl, um einseitige Abhängigkeiten und Erpressbarkeiten zu vermeiden. Zweitens sind technologische Modernisierung und ein ökologisch nachhaltigeres Wirtschaften unabdingbar. Das demokratische Europa sollte bei seiner geopolitischen Ausrichtung deshalb eine Art „grünen Marshallplan“ für die europäischen Ringstaaten wie die Ukraine und Moldau mitdenken.
 
        ROLLE DER NATO
 
        Mit Blick auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist es notwendig, dass sich die europäischen Staaten in einer Konfliktordnung in zweierlei Hinsicht neu aufstellen. Es geht einerseits um die Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Wiederaufwuchsfähigkeit gesellschaftlicher Strukturen, um resilienter zu sein gegen Cyberangriffe, Desinformation oder sonstige Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Andererseits geht es um den Schutz vor traditionellen militärischen Bedrohungen. Die europäischen Demokratien, Bevölkerung und Territorien müssen auch in dieser Hinsicht besser geschützt werden. Dafür braucht es einsatzfähige Streitkräfte, die gewährleisten, dass die europäischen Staaten Regeln, etwa die Unverletzlichkeit von Grenzen, durchsetzen können.
 
        Zu diesem Zweck hat die Nato eine strategische Anpassung auf den Weg gebracht, mit der sie auf zwei fundamentale Veränderungen reagiert: Zum einen ist Russland durch die Anwesenheit seiner Truppen in der Ukraine und Belarus geografisch an die Nato herangerückt, zum anderen hat es durch den Angriff auf die Ukraine seine grundsätzliche Eskalationsbereitschaft inklusive nuklearer Drohungen demonstriert. Russland ist bereit, seine Interessen mit Krieg durchzusetzen. Damit hat sich die Sicherheitslage in Europa für die absehbare Zukunft fundamental verschlechtert.
 
        In einer ersten Reaktion hat die Nato auf Sondergipfeln mehrere Entscheidungen getroffen, um ihre 30 Mitglieder zu schützen. Dazu gehören eine verstärkte Überwachung im See- und Luftraum, die Aktivierung der Nato-Verteidigungspläne, die Verlegung zusätzlicher Land-, See- und Luftkräfte in höherer Alarmbereitschaft entlang der östlichen Grenze des Bündnisgebietes und eine Anpassung der Kommandolinien, sodass der Nato-Oberbefehlshaber in Europa mehr Entscheidungsgewalt über die ihm unterstellten Truppen hat. Dabei hat das Bündnis ausdrücklich den defensiven Charakter aller Maßnahmen betont: Sie dienen dem Schutz der Verbündeten, nicht der Angriffsvorbereitung.
 
        Langfristig muss die Nato allerdings aus dem Krisenmodus in eine neue Aufstellung wechseln, um der veränderten Sicherheitslage in Europa Rechnung zu tragen. Auf dem Nato-Gipfel Ende Juni 2022 in Madrid beschloss das Bündnis ein neues strategisches Konzept und eine Neuaufstellung der Abschreckungs- und Verteidigungsplanung, die unter anderem eine neue schnelle Eingreiftruppe und größere Truppenpräsenz im östlichen Bündnisgebiet vorsieht. Die Umsetzung wird jedoch dadurch erschwert, dass die nach der russischen Annexion der Krim 2014 beschlossene Neuaufstellung noch nicht vollständig umgesetzt worden ist. So stellen nicht alle Mitglieder genügend Fähigkeiten bereit, und nicht alle erfüllen das gemeinsam vereinbarte Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Doch die Nato ist nur so stark wie die beteiligten Staaten zusammen: Eine erfolgreiche Neuaufstellung wird von den Beiträgen der einzelnen Alliierten abhängen, insbesondere der großen wie Deutschland.
 
        DEUTSCHLAND UND EUROPA IN DER ZEITENWENDE
 
        Die Bundesrepublik wird in der Neuordnung der europäischen Sicherheitsstrukturen eine entscheidende Rolle spielen – positiv, wenn sie die neue Ordnung aktiv mitgestaltet, oder negativ, wenn sie zaudert.
 
        Durch den Krieg wurden einige Grundannahmen deutscher Sicherheitspolitik „über Nacht“ umgestoßen. Deutschland hatte sich mindestens seit der Wiedervereinigung militärisch nicht mehr bedroht gefühlt. Zusammen mit der historisch bedingten Zurückhaltung bei militärischen Fragen resultierten daraus über mehrere Jahrzehnte ein geringes politisches Interesse an sicherheitspolitischen Fragen, geringe öffentliche Unterstützung und geringe finanzielle Investitionen. Erst 2014 sprachen sich der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der Bundespräsident Joachim Gauck auf der Münchner Sicherheitskonferenz für eine größere internationale Verantwortung Deutschlands aus.04 In der Folge verstärkte die Bundesrepublik zwar ihr militärisches Engagement, etwa durch die Führung einer multinationalen Nato-Einheit in Litauen, und der deutsche Verteidigungshaushalt wurde von rund 33 Milliarden Euro (2013) auf rund 46 Milliarden Euro (2020) erhöht.05 Dennoch entstand der Eindruck, dass dies vor allem vom Willen getrieben war, als verlässlicher Bündnispartner wahrgenommen zu werden – nicht aufgrund einer Bedrohungsperzeption.
 
        Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat dies fundamental verändert. Aus Berliner Sicht hat Russland nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsordnung angegriffen, von der Deutschland jahrelang profitierte. Der Krieg gegen die Ukraine erscheint damit auch als ein Angriff auf die europäische Lebensart, die Werte und Strukturen in Europa – und damit letztlich auch auf Deutschland.
 
        Die „Zeitenwende-Rede“ von Kanzler Scholz am 27. Februar 2022 markiert den Beginn der sicherheitspolitischen Neuaufstellung Deutschlands.06 Unabhängig davon hatte sich die Regierung bereits 2021 im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine nationale Sicherheitsstrategie zu erarbeiten – die erste überhaupt für die Bundesrepublik. Deshalb müssen die Aussagen der Bundesregierung hierzu als Teil der sicherheitspolitischen Agenda gesehen werden, die sich die Regierung gesetzt hat. Es lassen sich daraus folgende Prioritäten ableiten: klassische Verteidigungspolitik inklusive nuklearer Teilhabe, Neuaufstellung der Nato im Osten, umfassende Sicherheitspolitik und Verteidigungsfähigkeit in einer vernetzten Welt, stärkere Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit, Klimaaußenpolitik, Politik im Cyberraum, ressortübergreifende Zusammenarbeit und vorausschauende Sicherheitspolitik sowie die Reduzierung technologischer Abhängigkeiten. Bislang erregten jedoch vor allem die Ankündigungen im Verteidigungsbereich Aufsehen, insbesondere jene, die der Kanzler in seiner „Zeitenwende-Rede“ formulierte:
 
         
          	die Bereitstellung eines Sondervermögens über 100 Milliarden Euro, um große Projekte, etwa neue Flugzeuge, langfristig finanzieren zu können. Der Bundestag hat am 3. Juni 2022 für das Sondervermögen gestimmt und die Umsetzung auf den Weg gebracht.07
 
          	die dauerhafte Erhöhung des Verteidigungshaushaltes auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Deutschland hatte sich 2014 in der Nato verpflichtet, dieses Ziel bis 2024 zu erreichen, es aber bislang nicht in der mittelfristigen Finanzplanung verankert. Im aktuellen Haushaltsentwurf soll es durch Beiträge aus dem Sondervermögen erreicht werden. Der deutsche Verteidigungshaushalt würde damit von rund 50 Milliarden Euro auf rund 75 Milliarden Euro anwachsen und damit zum größte Verteidigungshaushalt in Europa werden.08
 
          	die Ankündigung lang umstrittener Beschaffungsprojekte, wie der Kauf von F35-Kampfflugzeugen, um Deutschlands Rolle in der nuklearen Abschreckung zu sichern, sowie von bewaffneten Drohnen.
 
        
 
        Für eine wirkliche Zeitenwende ist neben der Umsetzung dieser Entscheidungen jedoch ein weitreichendes politisches Umdenken notwendig. Auch das hat die Rede des Kanzlers verdeutlicht, kündigte er darin doch umfangreiche Veränderungen in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik an, ja eine Abkehr von bisherigen Prinzipien. Dazu gehören Waffenlieferungen an die Ukraine, die Deutschland bis zum Kriegsbeginn abgelehnt hatte, eine möglichst baldige Beendigung der Energieabhängigkeit von Russland sowie die umfangreichen Investitionen in die deutschen Verteidigungsfähigkeiten.
 
        Angesichts der Politiklinie früherer Regierungen sind dies beeindruckende Schritte. Dennoch fehlen bislang zwei entscheidende Dinge: zum einen ein Ziel beziehungsweise eine Vision, die eine Richtung definiert. Wo soll Deutschland 2040 stehen, welchen Beitrag zur Sicherheit will es dann leisten? Zum anderen braucht es zusätzlich eine mentale Zeitenwende: das Ablegen alter Denkmuster und das Einüben neuer Routinen und Kategorien. Die Bundesregierung und die deutsche Bevölkerung müssen zudem anerkennen, dass militärische Macht wieder zu einem zentralen Bestandteil der internationalen Beziehungen geworden ist. Selbst wenn Deutschland den Einsatz militärischer Mittel ablehnt oder nur in sehr engem Rahmen unterstützt, muss es zur Kenntnis nehmen, dass andere Länder – wie Russland – militärische Macht zur Durchsetzung der eigenen Interessen einsetzen. Daher muss auch Deutschland militärische Mittel mitdenken – nicht um selbst Krieg zu führen, sondern um Bedrohungen abzuwenden. Dieses Umdenken ist schwierig und erfordert eine umfassende gesellschaftliche Debatte.
 
        Bislang ist bei Deutschlands Partnern der Eindruck entstanden, dass sich die Bundesregierung nur zögerlich engagiert, sowohl mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine als auch hinsichtlich der europäischen Neuordnung. Dies liegt an der teils schlechten Vermittlungsarbeit der Bundesregierung darüber, was sie tatsächlich macht, aber auch an der vergleichsweise langsamen Unterstützung für die Ukraine. Doch wie Deutschland in dieser Phase „zwischen den Ordnungen“ agiert, betrifft nicht nur die Bundesrepublik, sondern ganz Europa. Es ist deshalb keine rein deutsche Hausaufgabe: Es ist die notwendige Voraussetzung für die Gestaltung einer neuen europäischen Sicherheitsordnung.
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        ESSAY
 
        IM OSTEN NICHTS NEUES
 
        Was der Westen übersah – oder ignorierte
 
        Andrii Portnov
 
        Viele Dinge beginnt man erst nach einer Katastrophe zu verstehen. So kam etwa die Invasion Russlands in die Ukraine am Morgen des 24. Februar 2022 für die meisten Menschen in Westeuropa überraschend. Vielleicht noch überraschender aber war der entschlossene Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer, der die Umsetzung der russischen Blitzkriegspläne unmöglich machte und dem versuchten „Enthauptungsschlag“ standhielt. Doch warum waren so viele überrascht? Wieso haben Deutschland und die westliche Welt insgesamt sowohl die Politik Russlands als auch den Zustand der ukrainischen Gesellschaft so falsch eingeschätzt? Und was ist das Wesen von Putins Aggression?
 
        GESCHICHTSLEKTION VON PUTIN
 
        Am 30. Juni 2021 behauptete der Präsident der Russländischen Föderation, Wladimir Putin, in seiner jährlichen Pressekonferenz, dass Ukrainer und Russen „ein einziges Volk“ seien, und kündigte an, einen längeren Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Der Text erschien knapp zwei Wochen später auf der Website des Kremls.01 Seine Hauptaussage ist einfach: Putin zufolge ist das ukrainische National- und Staatsprojekt eine junge, nicht früher als auf das Ende des 19. Jahrhunderts zu datierende Erfindung externer Mächte und eines kleinen Teils der lokalen Eliten, die sich gegen Russland und den Willen der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gestellt hätten. Dieselben Kernpunkte – die Ukraine als gescheiterter Staat, der vollständig vom Westen, in erster Linie von den USA und der Nato, abhängig sei – wiederholte Putin in einem fast einstündigen Vortrag, der drei Tage vor dem Einmarsch in die Ukraine anlässlich der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im russischen staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde.02
 
        Nach dieser Rede gab es keinen Zweifel mehr daran, dass Putins Invasionsentscheidung bereits gefallen war. Aus heutiger Sicht erscheint es sogar, dass diese Schlussfolgerung schon aus der Lektüre des „historischen Artikels“ im Sommer 2021 hätte gezogen werden müssen. Denn Putin hatte ihn ganz sicher nicht geschrieben, um eine geschichtswissenschaftliche Fachdiskussion anzustoßen. Er hatte zum einen den Schwerpunkt so weit wie möglich auf die manipulative Frage „historischer Rechte“ gelegt; zum anderen hatte er deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die Ukraine als ein Feld der Konfrontation mit dem Westen betrachtet. Die Veröffentlichung war praktisch mit der Fertigstellung der Pläne für den Start der Ostsee-Pipeline „Nord Stream 2“ zusammengefallen, auf deren „rein wirtschaftliche“ Bedeutung die deutsche Regierung bis zum 24. Februar 2022 beharrte. Dabei hatten selbst dem Kreml nahestehende Außenpolitikexperten den Artikel als Eingeständnis des „Endes der liberalen Ordnung“ und der Rückkehr der Welt zum „nackten Konkurrenzkampf“, verbunden mit dem „Zwang der ehemaligen Peripherie zur Loyalität gegenüber Moskau“, interpretiert.03
 
        Der Artikel über die Ukraine war nicht die erste „historische Enthüllung“ Putins. Vielmehr ist es bezeichnend, dass auch seine früheren Reden im Westen weitgehend ignoriert und keine politischen Schlüsse daraus gezogen wurden. So leugnete Putin zum Beispiel im Juni 2020 in einem – auf Englisch – veröffentlichten Artikel zum Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges die Verantwortung der Sowjetunion für den Molotow-Ribbentrop-Pakt und die dadurch ermöglichte Zerstörung des polnischen Staates im September 1939. Gleichzeitig argumentierte er, dass die aggressive Politik Polens zusammen mit der „nationalen Demütigung“ Deutschlands nach 1918 eine der Vorbedingungen für den Krieg gewesen war.04
 
        Es hat wenig Sinn, Putins Glaubenskonzepte mit wissenschaftlichen Argumenten zu widerlegen. Aber es ist eine wichtige Forschungsaufgabe, die zugrundeliegenden Quellen zu verstehen. Was Putin sagt und schreibt, ist nicht originell. Insbesondere seine Fernsehansprache vom 21. Februar 2022 erinnert an einigen Stellen an die Thesen zur Ukraine aus Alexander Solschenizyns Manifest „Russlands Weg aus der Krise“ von 1990. Der Literaturnobelpreisträger geht in diesem zutiefst konservativen und zuweilen imperialistischen Text ebenfalls davon aus, dass die Ukraine zur russischen Geschichte und zum russischen Volk gehört, und bezeichnet die Unabhängigkeit des Landes beziehungsweise seine „Teilung“ von Russland als „Folge der Verfinsterung in den kommunistischen Jahren“.05 Der Gedanke, dass die Ukraine sich unabhängig von Russland entwickeln könnte, scheint Putin ebenso fern zu liegen wie vielen anderen Vertretern des konservativen slawophilen Denkens. Vielmehr herrscht dort die Ansicht vor, den Ukrainern sei die Idee einer selbstständigen Entwicklung von außen aufgezwungen worden. Nach dieser Logik ist eine Ukraine, die nicht prorussisch ist, unweigerlich das Produkt einer externen Intrige.
 
        Andere Quellen von Putins Konzepten gleichen mitunter mythologischen Erzählungen. Bereits 2012 argumentierte der damalige russische Kulturminister Wladimir Medinskij: „Ich glaube, dass nach all den Katastrophen, die Russland im 20. Jahrhundert heimgesucht haben, vom Ersten Weltkrieg bis zur Perestrojka, die Tatsache, dass Russland immer noch überlebt hat und sich entwickelt, darauf hindeutet, dass unser Volk ein zusätzliches Chromosom hat.“06 Es ist kein Zufall, dass gerade Medinskij, der dafür bekannt ist, die russische Geschichte auf vielfältige und skandalöse Weise für politische Zwecke zu instrumentalisieren, heute die russische Delegation bei den Verhandlungen mit der Ukraine anführt.
 
        Der russische Literaturwissenschaftler und Oxford-Professor Andrej Sorin wies kürzlich darauf hin, dass die offizielle Interpretation der Ereignisse zwischen 1989 und 1991 das Bewusstsein der russischen Öffentlichkeit „nicht als Befreiung Russlands vom sowjetischen Totalitarismus und seinem imperialen Erbe, sondern als Niederlage gegen den Westen im Kalten Krieg“ beherrscht – noch dazu als eine Niederlage, die durch Täuschung erreicht worden sei.07 Nach dieser Darstellung glaubte Russland an ein gemeinsames europäisches Haus, stimmte der deutschen Wiedervereinigung zu und erhielt im Gegenzug eine Nato-Erweiterung bis an seine Grenzen.
 
        Dieses Narrativ wird kultiviert und verbreitet, seit Putin Präsident ist. Am 30. Dezember 1999, einen Tag bevor sein Amtsvorgänger Boris Jelzin seinen vorzeitigen Rücktritt ankündigte, veröffentlichte Putin seinen heute weitgehend vergessenen Artikel „Russland zur Millenniumswende“.08 Es ging darin vor allem um Wirtschaftsreformen, aber er nannte bereits die wichtigsten Bestandteile der „russländischen Idee“: Patriotismus, Souveränität, Staatlichkeit und „die Hinwendung zu kollektiven Lebensformen“ im Gegensatz zu dem im Westen vorherrschenden Individualismus. Kurz nach seinem Amtsantritt als Präsident im Jahr 2000 war eine seiner ersten symbolpolitischen Entscheidungen die Wiedereinführung der Hymne der UdSSR als Hymne Russlands. Dass er die Auflösung der Sowjetunion einige Jahre später als „die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts“ bezeichnete, darf mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden. Seine Worte haben die vorherrschende Volksstimmung sowohl geprägt als auch erraten.
 
        Eine wichtige Rolle für die Etablierung dieser Weltsicht spielt auch das militärische Eingreifen der Nato im ehemaligen Jugoslawien 1999, was später zur Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo führte. Für das postsowjetische Russland waren diese Ereignisse „ein Moment der Wahrheit“.09 Danach empfand die Führung Russlands jede Nato-Osterweiterung als „Vorbereitung einer Aggression“. Es ist bezeichnend, dass Putin bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres am 26. April 2022 das Thema Kosovo erneut ansprach und die damalige Nato-Operation direkt mit der laufenden russischen „Spezialoperation“ in der Ukraine verglich.
 
        Bereits 2007 hatte Putin seine programmatische Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit den Worten beendet: „Russland ist ein Land mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte, und es hat immer das Privileg, eine unabhängige Außenpolitik zu führen.“10 Dass er hierfür auch den Einsatz militärischer Mittel vorsah, zeigten die folgenden Jahre: Kurz nach dem Nato-Gipfel in Bukarest im April 2008, auf dem der Ukraine und Georgien eine Perspektive für die Aufnahme in die Allianz eröffnet wurde, marschierten russische Truppen in Georgien ein. Es folgte die Annexion der Krim im Frühjahr 2014, und am 7. Oktober 2015, Putins 63. Geburtstag, wurden Raketen auf Stellungen der syrischen Opposition abgefeuert. All diesen militärischen Entscheidungen liegt die Überzeugung zugrunde, dass der Souverän – oder, um eine Formulierung aus der russischen Geschichte zu verwenden, „der wahre Zar“ – in seinem Recht, Gewalt anzuwenden und sich über formale internationale Rechtsnormen hinwegzusetzen, autark ist.11
 
        Die Annexion der Krim führte zu einem Zusammenschluss der russischen Gesellschaft um Putin als „Landsammler“. Dieser sogenannte Krim-Konsens markiert einen Moment der neuen Legitimierung seines Regimes. Sie fand ihre rechtliche Fortsetzung in der Verfassungsreform von 2020, die es Putin ermöglicht, bis 2036 Präsident zu bleiben – de facto also auf Lebenszeit. Der Einmarsch in die Ukraine 2022 sollte seine Legitimität offenbar nochmals stärken. Bestätigung erhoffte sich der russische Präsident dabei vor allem durch einen leichten und überzeugenden Sieg – nicht nur über die Ukraine, sondern über ihren vermeintlichen „Oberherrn“, den kollektiven Westen. Ein rascher Sieg sollte zudem die endgültige Anerkennung der historischen Selbstständigkeit Russlands bewirken.
 
        GESCHICHTSLEKTION FÜR PUTIN
 
        Bei seiner Entscheidung für eine militärische Invasion in die Ukraine wird Putin die Stimmung in der russischen Öffentlichkeit berücksichtigt haben. Der russische Politologe Dmitri Furman stellte bereits 2010 fest, dass sich das russische Nationalbewusstsein weder aus der imperialen noch aus der sowjetischen Gefangenschaft befreit habe – die postsowjetischen Grenzen der Russländischen Föderation würden als unnatürlich und historisch ungerecht betrachtet. Dies erlaube es den politischen Eliten Russlands, die autoritäre Entwicklung ihres Landes mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass andernfalls, also bei mehr politischer Freiheit, die Gefahr eines Staatszerfalls bestünde.12 Auf dem Argument, dass es einer „starken Hand“ bedürfe, weil sonst „demokratischer Wankelmut“ drohe, basierte auch die Erwartung, dass sich der Effekt des „Krim-Konsenses“ wiederholen würde. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Mobilisierung der Gesellschaft für eine militaristische Außenpolitik ist jedoch ein „Sieg“, vorzugsweise mit minimalen Verlusten. Ein solcher, soviel steht heute bereits fest, ist indes nicht mehr erreichbar.
 
        Es ist bemerkenswert, dass es in Russland verboten ist, den Krieg in der Ukraine als solchen zu bezeichnen. Es ist lediglich die Rede von einer militärischen „Spezialoperation“. Und diese genießt in der russischen Bevölkerung beträchtliche Unterstützung. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass eine vollwertige soziologische oder demoskopische Untersuchung mit Methoden, die für friedliche demokratische Gesellschaften entwickelt wurden, im heutigen Russland kaum möglich ist. Daher ist bei der Bewertung der kolportierten gesellschaftlichen Einstellungen Vorsicht geboten und unter anderem die Dynamik der Situation zu berücksichtigen. Offensichtlich ist es in der ersten Phase des Krieges gelungen, eine patriotische Mobilisierung in Gang zu setzen. Das heißt aber nicht, dass das Pendel nicht auch in die andere Richtung ausschlagen kann. Dies gilt umso mehr, als militärische Misserfolge in der russischen Geschichte schon mehrfach zu Auslösern für politische Veränderungen wurden: So folgten auf den gescheiterten Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts die liberalen Reformen Alexanders II., und die Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg 1904/05 trug entscheidend zum Legitimationsverlust von Nikolaus II. bei, was zur Revolution von 1905 und 1917 schließlich zu dessen Abdankung führte.
 
        UNVERSTANDENE UKRAINE
 
        1991 wurden alle in der Ukraine lebenden Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen, religiösen oder sprachlichen Herkunft, zu vollwertigen Bürgerinnen und Bürgern des jungen Staates. Damals sagten nicht wenige Beobachter den baldigen Zusammenbruch des Landes voraus und verwiesen auf die regionalen „Spaltungen“. Die These von den „zwei Ukrainen“ und die Überzeugung, dass die russischsprachige Bevölkerung politisch loyal zu Russland stehen würde, erschien vielen plausibel. Doch schon die ersten Tage von Putins Krieg haben gezeigt, wie simpel und weit hergeholt diese Vorstellungen sind. Andernfalls wären die russischsprachigen Ukrainer massenhaft auf die Seite der Besatzer übergelaufen und hätte die ukrainische Regierung dem Druck der russischen Aggression bereits nach kurzer Zeit nachgegeben. Warum ist es nicht passiert?
 
        Letztlich ist es Russlands Angriff, der endgültig vor Augen geführt hat, dass sich in der Ukraine eine eigene Nation als spezifisches Modell politischer Loyalität und Identität herausgebildet hat, die nicht auf Sprache oder Religion reduziert werden kann. Auch im Angesicht der Invasion erwies sich die Vielfalt nicht als Schwäche: Religiöse und sprachliche Unterschiede haben die Einheit des Landes nicht beeinträchtigt. Um dies zu verstehen, ist es notwendig, sich endlich von vereinfachenden Übertragungen des schweizerischen oder kanadischen Modells auf die ukrainische Realität zu befreien: In der Ukraine gibt es keine klare geografische oder historische Grenze zwischen Russisch und Ukrainisch. Verschiedenen Erhebungen zufolge sprechen jeweils etwa 35 bis 40 Prozent der Bevölkerung nur oder überwiegend Russisch oder nur Ukrainisch, und etwa 20 Prozent geben an, Ukrainisch und Russisch gleichberechtigt zu verwenden. In der Ukraine ist ein besonderes Modell der situativen Zweisprachigkeit zu beobachten, bei der das Ukrainische im Bildungswesen dominiert und das Russische in Politik und Wirtschaft.13 Am wichtigsten ist, dass in der Ukraine kein direkter Zusammenhang zwischen der bevorzugten Sprache und der politischen Ausrichtung der jeweiligen Person besteht. Insbesondere der letztgenannte Umstand macht Putins „Argument“, Russischsprachigkeit bedeute eine prorussische Einstellung, obsolet und zeigt, dass es vollkommen losgelöst von der ukrainischen Alltagsrealität ist.
 
        Es bedarf einer neuen, angemessenen Beschreibung der ukrainischen Vielfalt. Es ist an der Zeit, stereotype Phrasen über eine „drohende Spaltung“ als solche zu entlarven und die Vielfalt des Landes – und zwar keineswegs nur die sprachliche – als entscheidende Quelle des politischen Pluralismus neu zu denken. Im Gegensatz zu den Nachbarländern Belarus und Russland hat sich in der Ukraine im Laufe der postsowjetischen Geschichte eine Tradition des politischen Wettbewerbs und des ständigen Machtwechsels entwickelt. Seit 1991 hatte das Land sechs Präsidenten, und nur einer von ihnen, Leonid Kutschma, schaffte es, für eine zweite Amtszeit wiedergewählt zu werden. Der derzeitige Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde 2019 im zweiten Wahlgang mit deutlicher Mehrheit in der gesamten Ukraine gewählt. Seine Entscheidung, nach der russischen Invasion entgegen dem dringenden Rat führender westlicher Geheimdienste in Kyjiw zu bleiben, ist in ihrer Symbolkraft kaum zu überschätzen. Zudem gilt Selenskyj vielen als Verkörperung der ukrainischen Vielfalt: Er stammt aus einer russischsprachigen jüdischen Familie im Südosten des Landes und widerlegt damit leibhaftig die Kreml-Propaganda von der „Machtergreifung der Nazis“.
 
        Dennoch schlagen sich einige Hauptaussagen der Kreml-Propaganda immer wieder auch im westeuropäischen und deutschen Diskurs nieder – sei es in Expertenkreisen oder in der allgemeinen Öffentlichkeit. So gibt es eine anhaltende Identifizierung der Ukraine mit Nationalismus, während gleichzeitig die Existenz der ukrainischen Nation selbst bisweilen infrage gestellt wird. Und in westlichen akademischen und Medienkreisen wurde fast ebenso oft wie in Russland von der „tiefen Spaltung“ der Ukraine, von „zwei Ukrainen“ sowie von der Verknüpfung sprachlicher Präferenzen mit geopolitischen Ausrichtungen gesprochen. Versuche, auf die Einfachheit und Unzulänglichkeit solcher Akzente hinzuweisen, haben wenig Wirkung gezeigt.14
 
        Es bleibt zu hoffen, dass nach dem 24. Februar 2022 das Bedürfnis nach einer neuen Sprache zur Beschreibung der ukrainischen Realität keinen solchen Widerstand mehr hervorrufen wird. Die Suche danach umfasst unter anderem auch eine kritische Analyse der diskursiven Prozesse in der heutigen Ukraine, einschließlich des zunehmenden Einflusses postkolonialer Ansätze in der Betrachtung der eigenen Geschichte.15 Die postkoloniale Perspektive anstelle der Mythologie der „brüderlichen Völker“ ermöglicht eine aussagekräftige vergleichende Analyse, die wiederum nicht im Widerspruch zur kritischen Empathie mit der Ukraine – einer Gesellschaft und einem Land im Krieg – steht.
 
        Eine entscheidende Voraussetzung für ein Umdenken ist die volle Anerkennung ihrer historischen und kulturellen Handlungskompetenz. Es ist wiederholt festgestellt worden, dass die deutsche Stereotypisierung der Ukraine seit Jahren auf starken historischen Komplexen in Bezug auf Russland16 und die USA17 beruht. Mit anderen Worten: Die Ukraine diente oft als Vorwand, um die deutsche Haltung gegenüber Russland und den USA zum Ausdruck zu bringen. Das Recht der Ukraine, ein selbstständiges Subjekt zu sein, gilt nicht nur für die aktuelle politisch-militärische Situation, sondern erstreckt sich auch auf seine vielschichtige und komplexe Geschichte, einschließlich der ukrainisch-deutschen und ukrainisch-russischen Beziehungen. Diese nicht nur zu untersuchen, sondern die Erkenntnisse künftig stärker als bisher einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, wird eine wichtige Aufgabe für die Sozial- und Geisteswissenschaften sein.
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        UNTER DEM DEUTSCHEN RADAR
 
        Die postsowjetischen Kriege 1991 bis 2022
 
        Jan Claas Behrends
 
        In der westlichen Welt wurde das Ende der Sowjetunion lange Zeit als bemerkenswerte Ausnahme unter den imperialen Zusammenbrüchen gedeutet: Hier war ein Großreich zerfallen, ohne dass es dabei zu Krieg und Massengewalt gekommen war.01 Die Perestrojka Michail Gorbatschows stand schließlich unter dem Zeichen einer „oktroyierten Zivilisierung“ der kommunistischen Diktatur.02 An die Stelle von Gewalt und Repression sollte ein neues Verhältnis zwischen dem sowjetischen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern treten. Doch die Schwächung der eisernen Parteiherrschaft führte kurzfristig nicht in die Demokratie. Durch die entstehenden Macht- und Verteilungskämpfe in einem waffenstarrenden Imperium kam es in der UdSSR bereits während der Perestrojka zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen.
 
        Der friedliche Wandel im Osten Deutschlands und in Ostmitteleuropa verstellte uns den Blick auf die gewalttätigen Konflikte, die sich im Baltikum, dem Kaukasus und in Zentralasien abspielten. Bereits 1988 kam es in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zu Pogromen, und kurz darauf eskalierte der Krieg um Bergkarabach.03 Im Jahr des sowjetischen Zusammenbruchs 1991 kam es zu Einsätzen der Armee gegen friedliche Bürger in Tbilissi und Vilnius, den Hauptstädten Georgiens und Litauens. Das Ergebnis dieser Ereignisse waren Dutzende Verletzte und Tote. Doch im Vergleich zur Eskalation in Jugoslawien erschienen die postsowjetischen Konflikte zunächst als historische Marginalie. Die drei großen slawischen Republiken – Russland, die Ukraine und Belarus – lösten ihre Konflikte zunächst friedlich. Sie respektierten ihre Grenzen und verständigten sich in der Frage der Aufteilung von Armee, Flotte und Atomwaffen. Dabei trat die Russische Föderation das Erbe der UdSSR als nukleare Großmacht an. Militärische Konflikte beschränkten sich zunächst auf die Peripherien des untergegangenen Sowjetreiches: in Transnistrien, in Tadschikistan oder auch in Georgien schlugen politische Machtfragen bereits 1992 in Gewalt um. Hier endete die sowjetische Epoche im Bürgerkrieg.04
 
        1990ER JAHRE: DER WEG IN DIE GEWALT
 
        Von Weihnachten 1979 bis Januar 1989 führte die UdSSR Krieg in ihrem Nachbarland Afghanistan. Das Ziel der sowjetischen Invasion war ursprünglich die Unterstützung des pro-sowjetischen Regimes gegen eine islamisch inspirierte Rebellion. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich am Hindukusch ein Partisanenkrieg, der von beiden Seiten mit äußerster Brutalität geführt wurde. Bereits Mitte der 1980er Jahre hatte die sowjetische Führung verstanden, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Doch erst 1988 gestand sich der Kreml die Niederlage ein und begann den Truppenabzug. Zehntausende sowjetischer Soldaten machten in den 1980er Jahren massive Gewalterfahrungen in Afghanistan.05
 
        Im Kongress der Volksdeputierten, einem von Gorbatschow ins Leben gerufenen Parlament, bildeten die afgancy seit 1989 eine „patriotische“ Fraktion, die für sich in Anspruch nahm, die Interessen der Armee und eines starken, imperialen Staates zu vertreten. Die Niederlage am Hindukusch führte in vielen Fällen in die politische Radikalisierung. Veteranen des Afghanistankrieges und der Geheimdienste waren neben slawophilen Nationalisten und Monarchie-Nostalgikern die ersten, die sich dem Kurs der Westernisierung und Demokratisierung offensiv entgegenstellten.06 Mit einflussreichen Figuren wie Vizepräsident Alexander Ruzkoi, Verteidigungsminister Pawel Gratschow oder dem General Alexander Lebed war diese Strömung bereits früh in der postsowjetischen Politik präsent. Die Sprache ihrer Vertreter war in der Regel martialisch, und sie scheuten nicht davor zurück, in Konflikten militärische Gewalt einzusetzen. Die Gruppe der Offiziere und Veteranen prägten in der Folge die russische Politik der 1990er Jahre.
 
        Während der Machtkampf zwischen Boris Jelzin und Michail Gorbatschow im Herbst 1991 gewaltfrei ausgetragen wurde, kam es im Oktober 1993 zur militärischen Eskalation zwischen dem russischen Präsidenten und dem Volksdeputiertenkongress beziehungsweise Obersten Sowjet Russlands in Moskau. In dieser Verfassungskrise beanspruchten beide Seiten die Staatsmacht für sich: Jelzin erklärte die Auflösung des Parlaments und das Parlament die Absetzung Jelzins. Im Geiste von 1989 wäre es in dieser Krise sicher möglich gewesen, eine Verhandlungslösung zu finden. Doch dazu kam es nicht. Während sich die Deputierten im „Weißen Haus“ in Moskau verbarrikadierten, suchte Jelzin den Schulterschluss mit der Armee, die am 4. Oktober 1993 im Beschuss des Gebäudes durch Panzertruppen gipfelte. Die autokratische Verfassung des neuen Russland wurde gewaltsam durchgesetzt. Das Bombardement des Parlaments und der Einsatz von Panzern in Moskau waren ein schlechtes Omen für die politische Entwicklung. Die Normalisierung militärischer Gewalt begann bereits zu Beginn der 1990er Jahre.
 
        Vom Sturm auf den Obersten Sowjet führte der Weg in den ersten Tschetschenienkrieg. Auch hier wurde 1994 keine Verhandlungslösung mehr gesucht. Der mittlerweile unpopuläre Jelzin glaubte vielmehr, ein kurzer, siegreicher Krieg würde ihm neue Legitimität verschaffen. Doch im Kaukasus wiederholte sich nicht nur das militärische Scheitern des Afghanistaneinsatzes, sondern auch dessen Grausamkeit: Beobachter wurden Zeugen russischer Gräueltaten und Kriegsverbrechen, die in Geiselnahmen, Deportationen und der Zerstörung der Stadt Grosny gipfelten.07 Kritische Stimmen wie die Historikerin Irina Scherbakowa erkannten im Rückblick, dass die Reformperiode, die Gorbatschow begonnen hatte, bereits Mitte der 1990er Jahre endete.08 Das Ende liberaler Reformen manifestierte sich in der Renaissance der Autokratie und im Weg in die Gewalt. Weder die Alleinherrschaft Jelzins und seiner Entourage noch das brutale Vorgehen in Tschetschenien ließen sich mit dem Ziel der Demokratisierung und dem Aufbau einer offenen Gesellschaft in Einklang bringen.
 
        Sowohl der autokratische Umbau als auch die Remilitarisierung Russlands begannen unter Jelzins Präsidentschaft. Zugleich stiegen Offiziere aus Militär und Geheimdienst in der russischen Politik auf.09 Diese beiden Machtapparate wurden zwar durch das Ende der UdSSR verkleinert, aber nicht reformiert. Zu Jelzins engerem Umfeld gehörte von Beginn an der KGB-General Alexander Korschakow, der seinen Personenschutz leitete. 1996 löste der Geheimdienstmann Jewgenij Primakow den westlich orientierten Andrej Kosyrew als Außenminister ab. Primakow war in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre das erste Gesicht der autoritären Restauration und des imperialen Revanchismus. Unter seiner Ägide positionierte sich der Kreml wieder als antiwestliche Macht. Auch die kurze internationale Entspannungsphase, die unter Gorbatschow begonnen hatte, endete abrupt. Mit dem Kosovokrieg, der Öffnung der Nato nach Osten und dem neoimperialen Selbstverständnis Moskaus entstanden neue Konfliktfelder zwischen Ost und West.10 In der russischen Elite verfestigte sich nun die Idee, dass die Ordnung von 1989/91 ungerecht sei. Die Frage war nun, welche Mittel der Kreml einsetzen würde, um sie zu revidieren und zu welcher Reaktion der Westen sich durchringen könnte.
 
        PUTINS IMPERIALE MISSION
 
        Der Politiker Wladimir Putin ist ein Produkt seiner Ausbildung im KGB und der russischen Politik der 1990er Jahre.11 Nach dem Zerfall der DDR, wo er die Perestrojka in Dresden ausgesessen hatte, kehrte er 1990 gedemütigt in seine Heimatstadt Leningrad zurück, die alsbald wieder Sankt Petersburg hieß. Dort brachte er seine geheimdienstliche Expertise in die postsowjetische Stadtpolitik ein. Nach der Abwahl seines Mentors Anatolij Sobtschak als Bürgermeister bekam er einen Posten in Moskau. Damit gehörte Putin zu den Aufsteigern aus dem Milieu der silowiki, der Vertreter des sowjetischen Sicherheitsapparates.
 
        Putin ist in der Ordnung von Jalta aufgewachsen, die sein imperiales Denken geprägt hat. Den Verlust der stalinschen Einflusssphäre, die bis nach Berlin reichte, und das Ende der UdSSR hat er bis heute nicht überwunden. In wenigen Jahren stieg er vom Geheimdienstchef zum Premierminister auf. Im Sommer 1999 wählte ihn das Umfeld des kranken Präsidenten Jelzin als neuen Machthaber aus. Putin wurde auserkoren, weil er als Vertreter des Sicherheitsapparates für einen autoritären Kurs stand. Seine Ziele waren die Konsolidierung des Staates und die Wiederherstellung einer russischen Großmachtstellung in Europa und der Welt. Mit seiner Person kehrten die sowjetischen Strukturen und imperiale Mentalität an die Schaltstellen der Macht zurück.
 
        Putins erste Entscheidung als Premierminister war die Wiederaufnahme der militärischen Operationen im abtrünnigen Tschetschenien. Dass er Jelzins Niederlage von 1995 revidierte, legte den Grundstein für sein öffentliches Ansehen und seine Wahl zum Präsidenten im März 2000. Durch den massiven Einsatz von Armee und Geheimdiensten gelang es ihm, die Kaukasusrepublik in einem mehrjährigen brutalen Feldzug zu unterwerfen. Der Zweite Tschetschenienkrieg wurde zum Leitmotiv seiner Ära: Der neue Präsident setzte auf militärische Gewalt, Krieg wurde zu seinem Markenzeichen. Da er seine Politik zunächst noch mit Kooperationsangeboten an den Westen bemäntelte, wurde Putin trotz massiver Menschenrechtsverletzungen im Kaukasus und autoritärem Umbau im Inneren keineswegs zu einem Paria der internationalen Politik. Im Gegenteil: Im September 2002, während der Tschetschenienkrieg tobte, wurde er vom Deutschen Bundestag eingeladen und mit Ovationen bedacht. Offenbar gaben ihm die deutschen Parlamentarier Carte blanche für sein militärisches Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung. Dabei wurden seit Stalins Zeiten nicht mehr so viele russische Staatsbürger durch ihre eigene Regierung ermordet. Die Massengewalt und die Massaker kehrten zurück, während der Westen die Augen vor der russischen Wirklichkeit verschloss.
 
        Kurz vor ihrer Ermordung 2006 zog die Journalistin Anna Politkowskaja eine persönliche Bilanz zur russischen Politik. Sie stellte damals bereits die Frage, warum die Gewalttäter nicht verfolgt würden. Zugleich sah sie die Entwicklung der 2000er Jahre in Russland als Resultat vergangener Fehlentscheidungen. Sie beschrieb die Rückkehr der Repression als Konsequenz mangelnder Auseinandersetzung mit der sowjetischen Geschichte: „Wie eine chronische Krankheit neigt die Geschichte zu Rückfällen. Heilung hätte nur eines bringen können, eine moderne Chemotherapie, die alle todbringenden Zellen vernichtet. Diese Heilungschance wurde verpasst, wir haben sämtliche sowjetische Wanzen aus der UdSSR in das ‚neue Russland‘ mit hinübergeschleppt. Das Ende vom Lied – Staatssicherheit, wohin man blickt.“12 Die Probleme des postsowjetischen Russland interpretierte Politkowskaja als pathogene Kontinuität der repressiven Autorität. Sie erkannte, dass KGB-Methoden und militärische Gewalt wieder im Zentrum russischer Staatlichkeit standen.
 
        Die Belege für russische Kriegsverbrechen in beiden Tschetschenienkriegen sind vielfältig. Über Jahre hinweg gab es massive Menschenrechtsverletzungen: Immer wieder kam es zu willkürlichen Tötungen, wurden Menschen deportiert, Dörfer geplündert und Frauen misshandelt. Dies hatten russische Journalistinnen wie Anna Politkowskaja schon früh dokumentiert. Hinzu kommen westliche Institutionen, die sich gezielt mit dem russischen Vorgehen beschäftigt haben. So werden auf der Website des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg Hunderte Fälle von Verbrechen russischer Streitkräfte minutiös dokumentiert.13 Sie finden ihre Fortsetzung in den Massakern, die wir heute in der Ukraine erleben. So entsteht ein Bild der irregulären Gewalt der russischen Armee, das sich von der Gegenwart bis in den Nordkaukasus und nach Afghanistan zurückverfolgen lässt. Der Modus Operandi dieser Truppen hat sich über Jahrzehnte kaum geändert. Insbesondere auf starken Widerstand reagieren sie mit brutalem Vorgehen gegen Zivilisten, das Kriegsrecht respektieren sie nicht.
 
        Auf den Kampf gegen den Separatismus folgte der imperiale Revanchismus. Nach dem offiziellen Ende des Zweiten Tschetschenienkrieges formulierte Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 Russlands neue Mission: den Kampf gegen die vermeintlich vom Westen dominierte Weltordnung. Putin warf den USA vor, dem Rest der Welt ihren Willen aufzuzwingen. Zugleich warnte er die Nato davor, weitere Mitglieder aus Osteuropa aufzunehmen. Diese russischen Drohungen beeindruckten vor allem die Regierung Merkel in Berlin. Zusammen mit den Franzosen verhinderte Angela Merkel 2008 eine zügige Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die westliche Allianz.
 
        Von 1991 bis 2008 führte Moskau Krieg gegen die tschetschenischen Separatisten und ergriff Partei in postsowjetischen Konflikten von Moldau bis Tadschikistan. Doch im August 2008 führte Russland erstmals offen Krieg gegen einen souveränen Nachbarstaat – Georgien.14 Hierdurch versuchte der Kreml, eine weitere Annäherung des Landes an den Westen zu torpedieren. Putin zeigte, dass er bereit war, in früheren Sowjetrepubliken, die sich wie das Baltikum Richtung Nato orientierten, militärisch zu intervenieren. Bei der Bundesregierung führte diese neue Qualität der Gewaltanwendung jedoch nicht zum Umdenken in der Ostpolitik. Die deutsche Kanzlerin äußerte sich lediglich besorgt über die humanitäre Lage und forderte einen Waffenstillstand. Für die bilateralen Beziehungen hatte Russlands Krieg keine Folgen. Auf internationaler Ebene versuchte die US-Administration unter Präsident Barack Obama mit dem reset von 2009, die Beziehungen zwischen Moskau und Washington wieder zu verbessern. Für den Kreml zeigte sich somit, dass Russland keine größeren Konsequenzen für seine Interventionen fürchten musste: Der Westen akzeptierte militärische Gewalt stillschweigend als Instrument russischer Außenpolitik.
 
        Für die russische Elite, aber auch für Wladimir Putin persönlich, hat die Ukraine ein wesentlich größeres Gewicht als Georgien.15 Bereits seit den 1990er Jahren intervenierte Moskau immer wieder in die ukrainische Innenpolitik. Bei Wahlen unterstützte der Kreml mit großen Ressourcen Russland gewogene Parteien und Kandidaten. Ziel war es dabei stets, eine Westbindung der Ukraine zu verhindern, die Politik in Kyjiw zu kontrollieren und das Land auf einen eurasischen Weg zu führen. 2013 entschied sich Putin, die über Jahre verhandelte Assoziierung der Ukraine mit der Europäischen Union zu blockieren. Zu diesem Zweck setzte er den Präsidenten Wiktor Janukowytsch unter starken Druck. Janukowytschs Entscheidung, das fertige Abkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen, führte im Winter 2013 direkt in den revolutionären Umbruch des „Euromaidan“.16 Die ukrainischen Aufständischen lehnten eine Bindung des Landes an Putins Russland explizit ab und traten für eine europäische Orientierung ein. Nach der Flucht und Absetzung Janukowytschs im Februar 2014 war das prorussische Lager in Kyjiw auf lange Zeit diskreditiert, und die Westorientierung der ukrainischen Politik und Gesellschaft gewann eine neue Dynamik. Es wurde deutlich, dass die Mehrheit der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger nicht in einem autokratisch regierten und korrupten Staat leben wollte.
 
        Da die Moskauer Einflussnahme auf die ukrainische Innenpolitik 2014 zunächst gescheitert war, griff der Kreml zu militärischen Mitteln, um die Ukraine für ihre Westorientierung zu bestrafen. Unmittelbar nach dem Euromaidan befahl Putin eine verdeckte Militäroperation, die bereits nach wenigen Wochen zur völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim führte. Die ursprüngliche Reaktion des Westens auf diese gewaltsame Veränderung von Grenzen in Europa – ein klarer Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, den Vertrag von Helsinki und das Budapester Memorandum – blieb verhalten. Zunächst wurden nur einige russische Funktionäre mit einem Einreiseverbot belegt. Die zurückhaltende Reaktion des Westens und der rasche Erfolg auf der Krim haben sicher dazu beigetragen, dass der Kreml sich im Frühjahr 2014 entschloss, die Operationen des russischen Militärs und der Geheimdienste auch auf den Osten und Süden der Ukraine auszudehnen.
 
        Seit Sommer 2014 zielten militärische Interventionen Russlands auf die Zerstückelung der Ukraine und die Zerstörung ihrer Souveränität. Zunächst verdeckt operierend und mithilfe von Söldnern, aber bald auch mit getarnten regulären Einheiten, setzte sich Russland im Donbas fest. Wegen des schlechten Zustands der eigenen Streitkräfte, die über Jahrzehnte vernachlässigt worden waren, wurde die Ukraine zunächst primär von Freiwilligenverbänden und Veteranen des Maidan verteidigt. Trotz dieses Einsatzes irregulärer Kräfte, der den Beginn des Krieges auf beiden Seiten prägte, existieren zahlreiche Belege dafür, dass die gesamte Operation aus Moskau gesteuert wurde.17 Sie wurde von einem propagandistischen Feuerwerk in den russischen Staatsmedien begleitet, die der Ukraine vorwarfen, sie werde von einer „faschistischen Junta“ regiert. Den Vorstellungen des russischen Stabschefs Waleri Gerasimow entsprechend, wurde der Krieg gegen die Ukraine nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch „hybrid“, das heißt in den Medien, den sozialen Netzwerken und im Cyberspace ausgetragen. Dabei unternahm der Kreml erhebliche Anstrengungen, um die Legitimität der angegriffenen Ukraine zu untergraben. Vermeintliche Experten und Politiker kremlnaher Parteien verbreiteten auch in Deutschland die russischen Narrative. So kam der hybride Krieg auch zu uns. Kanzlerin Merkels vorrangiges Ziel blieb es derweil, die Bevölkerung nicht zu verunsichern und sich auf keine sicherheitspolitischen Debatten über Russlands Aggression einzulassen. Unter ihrer Führung verpasste Deutschland nach 2014 die Chance, seine Russlandpolitik grundlegend zu korrigieren.
 
        Trotz zahlreicher Warnungen aus Osteuropa, der Ukraine und den USA hielt die Bundesregierung auch nach dem Angriff auf die Ukraine an der engen Energiepartnerschaft mit Russland fest. Durch den Abschluss des Vertrages über die Ostsee-Pipeline „Nord Stream 2“ – primär ein geopolitisches und antiukrainisches Projekt – sandte das politische Berlin 2015 erneut die falschen Signale an Moskau. Die Bundesregierung, so durfte der Kreml annehmen, duldete weiterhin das gewaltsame Vorgehen Russlands und akzeptierte implizit militärische Interventionen im postsowjetischen Raum – so lange diese nicht Nato-Staaten betrafen. Mit dem Vorantreiben von „Nord Stream 2“ entgegen jahrelang vorgetragener Proteste internationaler Partner verfolgte Berlin einen Sonderweg und machte sich zum Komplizen der negativen Ukrainepolitik Putins; das Pipelineprojekt war gleichsam das Rapallo der Merkel-Ära. Der faustische Energiepakt mit Russland hat die Reputation der Bundesrepublik in Osteuropa langfristig beschädigt.
 
        DER WEG IN DEN ZWEITEN UKRAINE-KRIEG
 
        Russlands erste Invasion in die Ukraine endete mit zwei ungleichen Waffenstillstandsverträgen, in denen die Ukraine einen Teil ihrer Souveränität im Donbas abtreten musste: Minsk I und II. Beide Abkommen wurden ohne die USA unter dem Dach der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Deutschland und Frankreich mit der Ukraine und Russland verhandelt. Dabei wurde die Fiktion aufrechterhalten, dass es keinen russischen Überfall auf die Ukraine gegeben habe. Auch wurden die von Moskau unterstützten „Volksrepubliken“ Lugansk und Donezk zu Verhandlungspartnern aufgewertet. Die Ukraine wurde in Minsk verpflichtet, eine Verfassungsreform einzuleiten, die zu einer dauerhaften Schwächung des ukrainischen Staates führen würde. Den Separatistengebieten wurde ein „besonderer Status“ in Aussicht gestellt. Aufgrund dieser Bedingungen wurden die Minsker Abkommen in der internationalen Öffentlichkeit als persönlicher Sieg des russischen Präsidenten und seiner revanchistischen Politik gedeutet. Ihre militärische Schwäche nötigte die Ukraine dazu, ihnen zuzustimmen. Trotz dieses Ungleichgewichts hat die deutsche Diplomatie bis in die jüngste Vergangenheit nach Wegen gesucht, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen („Steinmeier-Formel“). Der deutsche Unwille, Russland als Aggressor zu brandmarken und die Ukrainer als rechtmäßige Verteidiger ihrer staatlichen Souveränität zu unterstützen, bedeutete de facto eine Unterstützung der Politik Putins. Die Bestimmungen in den Minsker Verträgen blieben für eine demokratische Ukraine unerfüllbar. Sie hätten eine weitere Aufwertung der Gewaltherrscher und Kollaborateure im Osten des Landes nach sich gezogen.
 
        Wie in Tschetschenien errichtete Russland auch im besetzten Donbas autoritäre Regime mit kriminellen Zügen. In den selbsternannten „Volksrepubliken“ fanden jahrelang systematische Menschenrechtsverletzungen statt. Willkürliche Verhaftungen, Folter und lange Strafen gehören seit 2014 zum Alltag im besetzten Donbas.18 Durch die Verteilung russischer Pässe wurde der verbliebenen ukrainischen Bevölkerung die russische Staatsbürgerschaft aufgezwängt. Auch diese Praxis, die bereits in anderen von Moskau besetzten Gebieten ausgeübt wurde, ist von westlicher Seite geduldet worden. Über Jahre wurde die Ostukraine so zu einem Laboratorium russischer Besatzungsherrschaft. Im Donbas, aus dem Hunderttausende flohen, wurde die Bevölkerung gezielt unterworfen, entrechtet und die kulturelle Landschaft rücksichtslos russifiziert – ein Vorgang, der sich seit Februar 2022 in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine wiederholt.
 
        Für die Ukraine bedeuteten die Verträge Minsk I und II eine militärische Atempause. Nach dem ersten russischen Angriff konnten sich Staat und Gesellschaft zunächst konsolidieren. Der Krieg ging dabei – ohne wirkliche Anteilnahme der europäischen Öffentlichkeit – auf niedrigem Niveau weiter. Eine vollständige Waffenruhe konnte durch die Minsker Verträge nicht erreicht werden. Die Weigerung des Westens, insbesondere auch Deutschlands, die Ukraine mit Logistik und Waffen zu unterstützen, begünstigten den Kreml erneut. Ohne westliche Hilfe konnte die Ukraine kein ausreichendes Abschreckungspotenzial aufbauen. Russland blieb militärisch dominant und konnte sich jederzeit dazu entscheiden, den eingefrorenen Konflikt wieder anzuheizen. Der Westen hat diese russische Eskalationsdominanz bis zum Februar 2022 akzeptiert, obwohl sie seinem Interesse an Frieden und Stabilität widersprach. Letztlich führte die Selbstbeschränkung der westlichen Diplomatie dazu, dass der Kreml nach Belieben bestimmen konnte, ob in Europa Krieg oder Frieden herrscht. Lediglich an der Ostflanke der Nato begann das Bündnis ab 2016 zögerlich, seine militärische Präsenz auszubauen. Zuvor war das Baltikum nur auf dem Papier Teil der Nato – sie bot keinen militärischen Schutz gegen die russische Aggression.
 
        Trotz der westlichen Dialogangebote setzte Putin seine antiukrainische Politik fort. Sein Artikel „Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“, der im Juli 2021 auf der Website des Kreml veröffentlicht wurde, markiert einen weiteren Meilenstein.19 Der russische Präsident leitet darin aus der gemeinsamen Geschichte und aus seiner Abneigung gegenüber dem Westen die Notwendigkeit einer russischen Intervention in der Ukraine ab. Trotz einer breiten Diskussion unter Experten ignorierte die deutsche Politik die Kriegsrhetorik Putins und hielt in einem überparteilichem Konsens an „Nord Stream 2“ fest.
 
        Die von Russland geführten Kriege im postsowjetischen Raum haben bis 2022 nicht dazu geführt, die eigene Ostpolitik oder die wachsende Energieabhängigkeit grundsätzlich zu diskutieren. Bis zuletzt glaubte das politische Berlin an die Kraft des bilateralen Dialogs. Erst als die Bomben bereits in Kyjiw einschlugen, erkannte Bundeskanzler Olaf Scholz eine „Zeitenwende“. Wie in den vergangenen Jahrzehnten geht auch beim zweiten russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Verschärfung innenpolitischer Repressionen in Russland mit außenpolitischer Aggression einher – ein Muster, das man bereits in den Tschetschenienkriegen beobachten konnte. Gewalt und Repression bedingen sich: Für Putins Russland bedeutet der Kriegsausbruch den Übergang von der Autokratie zur offenen Diktatur. Die letzten Überreste der demokratischen Fassade, die in den 1990er Jahren errichtet wurde, hat das Regime nun eingerissen.
 
        Für den Westen und Deutschland bleibt die Erkenntnis, dass wir illegitime militärische Gewalt ernster nehmen sollten. Lange Zeit hielten Brüssel und Berlin die postsowjetischen Kriege für Kavaliersdelikte von Boris Jelzin und Wladimir Putin. Tatsächlich bereiteten sie den Weg für eine Normalisierung militärischer Gewalt als Mittel revanchistischer Politik. In die Neuausrichtung deutscher und europäischer Politik gegenüber Russland und anderen autoritären Regimen und Diktaturen sollten die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte einfließen. Zu lange ließen Berliner Regierungen den Kreml gewähren, zu oft wurde mit zweierlei Maß gemessen, zu sehr waren wir auf die Sicherung eines Status quo bedacht, den der Kreml längst militärisch bekämpfte.
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        ZUR GEGENWART DER GESCHICHTE IM RUSSISCH-UKRAINISCHEN KRIEG
 
        Anna Veronika Wendland
 
        Kein Krieg ohne historische Wurzeln – und kein Konflikt ohne Versuche der beteiligten Akteure, das eigene Handeln mit historischen Argumenten zu rechtfertigen. Dies ist beim Ukraine-Krieg in besonderem Maße der Fall. Begrifflichkeiten wie „Angriffskrieg“ oder „Spezialoperation“, „Stellvertreterkrieg“ oder „eskalierter Bürgerkrieg“ spiegeln auch immer die Position und die Interessen der Sprechenden wider. Die Begriffe des Krieges können Zusammenhänge erklären und einordnen, aber auch verschleiern, verzerren und mythisieren. Daher ist es wichtig, die historischen Begründungen zu kennen und zu bewerten, die hinter solchen Begrifflichkeiten stehen.
 
        Eine solche historische Einordnung erleichtert überdies, die Ursachen, nicht nur die Anlässe von Kriegen, zu erkennen. Dieses Wissen ist auch für das Erarbeiten von Konfliktlösungen von hohem Wert, denn es schützt vor Fehleinschätzungen. In diesem Beitrag soll versucht werden, die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten vorzustellen und dabei gleichzeitig die historischen Grundlinien zu zeichnen, die für das Verständnis der jeweiligen Positionen von Bedeutung sind. Was muss man über die Geschichte wissen, um die heutige Ukraine zu verstehen, aber auch die Gründe des russischen Angriffs zu benennen? Welches Wissen ist unerlässlich, um Geschichtsmythen zu erkennen?
 
        Man kann den russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022, der für viele Deutsche ein Schock war, mit einigem Recht als einen angekündigten und vorhersehbaren Krieg bezeichnen – hätte man, wie es westliche Geheimdienstler und Osteuropa-Fachleute auch getan haben, die Zeichen richtig gedeutet. Diese Zeichen waren nicht nur militärtechnisch-logistischer Natur, wie der monatelange russische Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine. Sie waren auch und vor allem ablesbar an den historischen Begründungen für diesen Krieg, die der russische Präsident Wladimir Putin bereits im Frühjahr 2021 in vorher nie dagewesener Art und Weise formulierte. Diese Begründungen sind ein Schlüssel für die russischen Motive, gegen die Ukraine Krieg zu führen, aber auch eine Erklärung für die russischen Fehleinschätzungen über den Zustand der Ukraine, die nun den Krieg anders verlaufen lassen, als vom Aggressor geplant.
 
        Der russische Krieg gegen die Ukraine ist das jüngste Kapitel einer langen russisch-ukrainischen Verflechtungsgeschichte, die viele Gewalterfahrungen enthält. Im Erinnerungsraum der Mitlebenden präsent sind die vom Stalin-Regime in der Ukraine angefachte Hungersnot mit den begleitenden Gewalttaten von 1931 bis 1933, die stalinistischen Säuberungen 1937, denen fast die gesamte sowjetukrainische kommunistische Elite zum Opfer fiel, und die Deportationen und Strafaktionen in der Westukraine der unmittelbaren Nachkriegszeit. Nun kommt eine weitere Gewalterfahrung hinzu. Und da Russland erstaunlich häufig mit historischen Begründungen operiert, kommt der kritischen Geschichtswissenschaft eine besondere Funktion zu. Sie muss die historischen Gründe und Begründungen dieses Krieges analysieren und dekonstruieren, ohne aber der Perspektive Russlands, des Aggressors und Auslösers dieses Kriegsgeschehens, in einer Art Tätergeschichte das Feld zu überlassen. Sie muss ihr die historische Perspektive der angegriffenen Ukraine entgegensetzen, aber nicht im Sinne einer Geschichte der Ukraine als Opfer und Spielball der Zeitläufte, sondern als Geschichtssubjekt. Genau diese Subjekthaftigkeit der Ukraine und der Ukrainer:innen wurde in der Vergangenheit zu häufig ignoriert. Diese Ignoranz hat den neuen Krieg in Osteuropa mit ermöglicht, weil sie half, die sich allmählich aufbauenden russischen Ambitionen und Aggressionen in der Ukraine zu tolerieren und zu normalisieren.
 
        BEGRIFFLICHKEITEN DES KRIEGES
 
        Schauen wir uns zunächst die historischen Rückgriffe in den Begrifflichkeiten dieses Krieges an. Die putinsche „Spezialoperation“ nimmt Rückgriff auf die Erfahrung des Geheimdienstoffiziers, der stolz auf die Geschichte des Dienstes zurückblickt. Putins bevorzugte Art der Problemlösung ist die gewaltsame militärische Lösung mit kleinräumigen Aktionen gegen militärisch schwache Gegner wie beim Zweiten Tschetschenienkrieg von 1999 bis 2009 oder bei der Krim-Annexion 2014, die bei Widerstand in eine extrem blutige Strafaktion umschlägt. Und tatsächlich ist das Motiv der Strafaktion und des Bestrafens, das schon in der Partisanenbekämpfung des NKWD der 1940er Jahre nachweisbar ist, ein wiederkehrendes Motiv in Putins Aussagen über politische Gegner, egal ob „Verräter“, „Terroristen“ oder ganze Staaten wie die als abtrünnig wahrgenommene Ukraine gemeint sind.01 Die Strafaktion impliziert aber einen unterlegenen Gegner; auf einen echten Krieg mit einem nahezu ebenbürtigen Gegner war Russland nicht vorbereitet. Als ein solcher Gegner hat sich die Ukraine zur großen Überraschung der Russen erwiesen. Aus diesem Grunde wurde in Russland sogar der Begriff „Krieg mit der Ukraine“ behördlich aus dem Vokabular aller öffentlichen Aussagen über den Krieg verbannt; von „Krieg“ wird nur im Zusammenhang mit der russischen Propaganda-Auffassung geredet, man kämpfe in der Ukraine gar nicht mit der Ukraine, sondern mit dem „Westen“.02
 
        Andere Begriffe mit historischen Rückgriffen sind der „Stellvertreterkrieg“ und der „eskalierte Bürgerkrieg“ – ein häufiges Interpretationsmuster der russischen Seite, aber auch von westlichen Linken, auf das noch zurückzukommen sein wird. Objektiv betrachtet könnte man mit viel größerer Berechtigung von einem völkisch begründeten Landnahmekrieg sprechen. Das zeigen die russischen Behauptungen einer „russischen Welt“, die ethnisch-kulturell-sprachlich definiert wird und alle Russen in und außerhalb Russlands umfasse.
 
        Die Ukrainer jedoch ordnen den Krieg in ihre eigenen historischen Erfahrungen ein. Sie sehen ihn als Verteidigungs-, aber auch Befreiungs- und Dekolonisierungskrieg, der bereits seit 2014 andauere und nun in eine entscheidende Phase trete. Als Verteidigungskrieg deuten sie ihn vor allem mit Blick auf die in jeder Familie tradierten Kriegserinnerungen. Aus dieser Perspektive ist der russische Krieg mit seiner explizit völkischen Programmatik und seinen Kriegsverbrechen ein Wiederaufleben des deutschen faschistischen Krieges auf ukrainischem Boden. Bomben auf Kyjiw und Charkiw, Massengräber in ukrainischen Städten – das gab es zuletzt von deutscher Hand im Zweiten Weltkrieg. Daher nutzen Ukrainer auch explizit sowjetische Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg bei der Interpretation ihrer Erfahrungen im jetzigen Krieg.03 Diese ukrainische Erinnerung kollidiert mit der von oben inszenierten und orchestrierten russischen Staatserinnerung von den Russen als alleinigen Bezwingern Nazideutschlands und mit der Propaganda von der ukrainischen Regierung als „Nazi-Regime“.
 
        HISTORISCHE BEGRÜNDUNGEN DES KRIEGES SEIT 2014
 
        Bereits 2014, nach der Majdan-Revolution in der Ukraine gegen die prorussische Regierung Janukowytsch, hatte Moskau seine False-flag-Operationen gegen die Ukraine mit einer historisch legitimierten Schutzmachtfunktion für die dort lebenden „Russen“ begründet. Damit waren zum kleineren Teil ethnische Russen oder deren Nachfahren gemeint, die sich größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ukrainischen SSR niedergelassen hatten; zum viel größeren Teil wurden aber russischsprachige Ukrainer ungefragt als „Russen“ eingemeindet, obwohl nur eine winzige Minderheit in der Ukraine vor 2014 einem russischen Anschlussnationalismus anhing, selbst auf der „russischen“ Krim. Beide Gruppen besaßen seit Ausrufung der ukrainischen Unabhängigkeit 1991, wie alle Bürger, die zu diesem Zeitpunkt ihren Erstwohnsitz in der Ukraine hatten, die ukrainische Staatsbürgerschaft und unterlagen keiner rechtlichen oder kulturellen Diskriminierung.04
 
        Historische Reminiszenzen mussten schon damals herhalten, als Putin mit einer Mischung aus völkisch-großrussischer Geste und einer dem Jargon der Global Security abgeschauten responsibility to protect, die auf die Nato-Intervention im zu Serbien gehörenden Kosovo von 1999 referierte, den Anspruch erhob, diese Menschen vor einer angeblichen Zwangsukrainisierung, gar einem „Genozid“ schützen zu müssen. Das bedeutete, die Gebiete, in denen sie lebten, nach Russland „heimzuführen“, so wie mit der Krim-Annexion geschehen, oder von der Ukraine abzuspalten und in Russland untergeordnete Territorien umzuwandeln.
 
        So entstanden – mit einer wiederum historischen Reminiszenz an die sozialistische Ära – die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Diese Gebilde wurden von wechselnden Koalitionen beherrscht. Zu ostukrainischen Gewaltgemeinschaften, die in Teilen der organisierten Kriminalität der Vorkriegszeit entstammten, gesellten sich russische Rechtsextreme sowie die verdeckt operierende russische Armee. Diese de facto russisch besetzten Gebiete wiederum wurden als Kern eines Moskauer Territorialkonstrukts unter dem Namen „Neurussland“ (Novorossija) verstanden. Dieses Gebiet enthielt große Teile der östlichen und südlichen Ukraine von Charkiw über den Donbas bis Odessa und nahm wiederum historischen Bezug auf Territorien, die im 18. Jahrhundert unter russische Oberherrschaft gelangt waren. Allerdings war das historische Novorossija, das einige Gouvernements nördlich des Schwarzen Meers umfasste, nicht mit dem beanspruchten Gebiet identisch.
 
        2014 gelang es Russland nicht, gegen den rasch mobilisierten ukrainischen Widerstand „Separatisten“-Regierungen in allen ost- und südukrainischen Gebieten zu installieren. Vor einer Militärintervention größeren Maßstabs schreckte es zurück – noch, wie wir heute wissen. Es musste seine Expansion auf Teile der Gebiete Luhansk und Donezk sowie auf die annektierte Krim beschränken. Die Novorossija-Terminologie wurde propagandistisch zurückgefahren, als hätte es sie nie gegeben, was viele Beobachter zu dem Schluss kommen ließ, das Projekt sei beerdigt.05 Es begann eine acht Jahre währende Phase des low level warfare an einer Demarkationslinie, die im nie erfüllten Waffenstillstandsabkommen von Minsk festgelegt worden war und in der sich beide Seiten für eine Fortsetzung des Krieges rüsteten.06
 
        DIE UKRAINE ALS „NAZI“
 
        Auch die Invasion von 2022, die Ukrainer als eine Eskalationsstufe des nie beendeten, aber begrenzten Krieges ab 2014 wahrnehmen, wurde von russischer Seite historisch begründet. Wie acht Jahre zuvor ist die Begründungslogik ein Konglomerat von Bezugnahmen auf reale historische Hintergründe, etwa die Geschichte der Ukraine in russisch beherrschten imperialen Formationen wie dem Russländischen Reich und der Sowjetunion, und modernen Geschichtsmythen. Zu Letzteren gehört etwa der „Nazi“-Charakter der modernen ukrainischen Staatlichkeit, die sich angeblich direkt auf die Ideologien westukrainischer NS-Kollaborateure der 1940er Jahre zurückführen lasse, und dem dadurch gerechtfertigten „Aufstand“ in Teilen der Ostukraine, was in einem „Bürgerkrieg“ zwischen ukrainischen „Nationalisten“ und „Nazis“ auf der einen und prorussischen „Separatisten“ auf der anderen Seite resultiert sei.
 
        In Wirklichkeit muss man die „Nazi“- und „Faschisten“-Rhetorik der russischen Propaganda vor dem Hintergrund historischer Feinderklärungen sehen – sie hat nichts mit unseren üblichen Begrifflichkeiten des Nationalsozialismus und Faschismus zu tun. In der sowjetischen Diktion des Stalinismus, auf den man sich im heutigen Russland wieder beruft, war jeder politische Gegner, jeder Kritiker ein „Faschist“. Die Ukraine ist folglich „Nazi“, weil sie einen Gegenentwurf zum russischen Herrschaftsmodell Putins repräsentiert: Eine leidlich funktionierende, pluralistische, proeuropäische Demokratie, in der die Herrschaft durch Wahl wechselt, und die aufgrund des immer noch gemeinsamen Kommunikationsraums für Russen sprachlich und kulturell zugänglich ist, sieht Putin als unmittelbare Bedrohung. Diese dürfte wesentlich realer empfunden werden als die Bedrohung, die man fürs Publikum ins Zentrum stellt, nämlich die EU- und Nato-Osterweiterung, die russischen geopolitischen Interessen entgegenstehe.07
 
        Es ist übrigens bemerkenswert, dass sämtliche dieser Begründungen auch in Deutschland aufgenommen wurden, und zwar nicht nur an den extremen Rändern des politischen Spektrums, sondern bis tief hinein in bürgerliche Milieus, insbesondere sozialdemokratische. Dazu gehört die von Wahlergebnissen und Erträgen der Sprachforschung mannigfaltig widerlegte Behauptung von der nach Russisch-Ukrainisch-Sprachengrenzen längs des Dnipro in Ost und West „gespaltenen Ukraine“,08 die wiederum die Vorstellung historischer russischer Rechte auf Teile des ukrainischen Staatsgebiets nährt – trotz russischer Anerkennung der ukrainischen Grenzen von 1991 in Verträgen und Abkommen.09
 
        Dazu gehört ebenso die Behauptung, in der Ukraine spielten Rechtsextreme, gar Nazis, eine dominierende politische Rolle und seien in besonderem Maße an der Regierung beteiligt. Doch das Gegenteil ist wahr, wie ukrainische Wahlen immer wieder gezeigt haben: Rechtsextreme Parteien und Gruppierungen waren und sind im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich in den Parlamenten und anderen Körperschaften vertreten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, selbst aus einer russischsprachigen jüdischen Familie, war 2019 mit einem dezidierten Ausgleichsprogramm angetreten und hatte gerade unter den russischsprachigen Ukrainern überwältigende Zustimmungsraten.10
 
        ZANKÄPFEL EIGENSTÄNDIGKEIT UND KYJIWER RUS
 
        Im Juli 2021 ließ Putin auf der Website des Kremls einen Aufsatz über die Geschichte der Ukraine und die ukrainisch-russischen Beziehungen veröffentlichen, der als amtliche historische Begründung seines politischen Handelns gelesen werden kann.11 Ebenso verfügen wir über die Reden, die Putin kurz vor Kriegsbeginn und in den ersten Kriegstagen hielt und die ebenfalls viele historische Argumente enthielten.12 In seinem Aufsatz, an dem vermutlich russische Geschichtswissenschaftler als Ghostwriter beteiligt waren, liefert der Präsident eine russisch-nationalistische Sicht auf die russisch-ukrainischen Beziehungen ab, die sich in den Denktraditionen des 19. Jahrhunderts verorten lassen und seine weiteren Einlassungen bereits vorwegnehmen. Die Ukrainer figurieren hier als ein unter verderblichen westlichen (etwa polnischen, deutschen und österreichischen) Einflüssen abgeirrter Zweig der dreieinigen russischen Nation aus Groß-, Klein- und Weißrussen. Putin spricht ihnen die Fähigkeit zur Staatsbildung und die Subjekthaftigkeit als Kultur und Nation ab, weswegen sie nur unter dem Dach der russischen Nation und unter russischer kultureller und staatspolitischer Hegemonie gedeihen könnten.
 
        Die ukrainische Staatlichkeit wird daher als „künstlich“ und von feindlichen Mächten zum Zwecke der Schwächung Russlands „erfunden“ verworfen. Der als staatliches Gebilde historisch angeblich gar nicht existenten Ukraine wird eine tausend Jahre alte russische Staatstradition gegenübergestellt, die man selbstverständlich im mittelalterlichen Kyjiw beginnen sieht.
 
        Hier treffen wir auf einen weiteren Berührungspunkt der ukrainisch-russischen Geschichte, den Deutungskonflikt um die Anciennität und die Herkunft. Der Bezug auf die ferne Kyjiwer Rus ist etwa vergleichbar dem deutschen wie französischen Bezug auf das Frankenreich unter Karl dem Großen. Während die Russen eine dynastische Kontinuität von den Herrscherfamilien des mittelalterlichen Kyjiws zum Großfürstentum Moskau, schließlich zu den Moskauer Zaren beanspruchen, können sich die Ukrainer auf eine ethnisch-sprachlich-kulturelle Kontinuität von den ostslawischen Stämmen im Raum Kyjiw bis zur heutigen Ukraine berufen. Diese Gegenerzählung über Kyjiw als Keimzelle der „Ukraine-Rus“ hat der Historiker Mychajlo Hruschewskyj den russischen Staats- und Imperialgeschichten seiner Zeit in seinen Publikationen ab 1895 programmatisch gegenübergestellt. Dabei begründete er auch das die weitere ukrainische und ebenso die sowjetische Geschichtsschreibung prägende Narrativ von den Ukrainern als einer plebejischen, nicht einer von Adel, Orthodoxie, Staatsbürokratie und Zarentum geprägten Nation.13
 
        Die Gründergeneration der Kyjiwer Reichsdynastie jedoch hat eine noch ganz andere, nämlich eine skandinavische Geschichte. Sie geht auf wikingische Beutefahrer und Kaufleute zurück, die den Ostsee-Schwarzmeer-Weg mit ihren leichten Booten erschlossen und längs dieser Route Tributherrschaften errichteten. Igor, Oleg und Olga, die ersten Kyjiwer Fürstinnen und Fürsten, sind eben auch Ingvar, Helgi und Helga. Diese transkulturellen Anfänge der Rus (die trotz der Namensähnlichkeit nicht zu verwechseln ist mit dem modernen Russland) noch vor der Annahme des orthodoxen Christentums von byzantinisch-slawischen Missionaren hat der ukrainische Historiker und Linguist im US-Exil, Omeljan Pritsak, anhand von Tausenden Quellen aus dem slawischen, skandinavischen, finnischen und arabischen Raum meisterhaft ausgeleuchtet.14
 
        KOSAKEN UND FRÜHE STAATSBILDUNG
 
        Eine der gefährlichen Stellen im Dnipro waren die Stromschnellen im südlichen Abschnitt des Flusses, wo die skandinavischen Räuber und Kauffahrer ihre Drachenboote aus dem Wasser ziehen mussten, um sie zu Fuß zu schleppen. Diese Dnjepr-Stromschnellen – ukrainisch porohy – liegen in der Gegend des heutigen Saporishshja. Heute ist dort ein Stausee mit einem riesigen Wasserkraftwerk und das Kernkraftwerk Saporishshja, das im März 2022 durch russischen Beschuss in die Schlagzeilen geriet. Das war auch die Gegend, wo sich seit dem 15. Jahrhundert ukrainische Kosaken ansiedelten, ukrainische Bauern, die von den Latifundien der polnischen Magnaten geflohen waren und nun als Wehrbauern im Dienste des polnischen Königs die unsichere Steppengrenze sichern sollten. In diesem Grenzraum zum Osmanischen Reich und zum Krim-Khanat bauten ukrainische Kosaken eine Art Militärverbandsstaat mit ständischen, aber auch wahldemokratischen Elementen auf, die Saporoger Sitsch, deren Zentrum sich auf einer Insel im Dnipro befand. Die Steppengrenze, diese Übergangszone zwischen sesshaften ostslawischen Bauern und nomadischen Tataren und anderen Reitervölkern, die von Viehzucht, Handel, auch Sklavenhandel lebten, nannte man damals auch die Grenzmark, die Ukraïna oder Okraina – daher hat die Ukraine ihren Namen, der seit dem 17. Jahrhundert auf Karten fixiert ist.
 
        Der Kosakenverband der Sitsch wird heute von den Ukrainern neben der Kyjiwer Rus als Keimzelle ihrer modernen Staatlichkeit angesehen. Auch an den Grenzen, den okrainy, des Moskauer Staates gab es solche als Hilfstruppen, Kolonisatoren und Wehrbauern angesiedelten Kosaken, die ihre eigenen Lebensformen ausbildeten und häufig an Bauernaufständen beteiligt waren, aber anders als ihre ukrainischen Verwandten nie eigenständige staatsähnliche Institutionen ausbildeten.
 
        Als die ukrainischen Gebiete infolge von Bündnissen und Kriegen im 17. und 18. Jahrhundert stufenweise ins Russländische Reich integriert wurden, genoss die ukrainische Kosaken-Elite Sonderrechte und Privilegien, die sie anders interpretierten als die russischen Zaren, die schon den ersten Militärvertrag mit der Sitsch in Perejaslav 1654 als Unterwerfung, nicht als Vertrag unter Ebenbürtigen deuteten. Das völlig unterschiedliche Herrschafts- und Verfassungsverständnis der Ukrainer und Russen, Ersteres durch die lange Zugehörigkeit zu Polen-Litauen ständestaatlich-autonomistisch geprägt, Letzteres autokratisch, wurde zur Quelle vieler Konflikte, Aufstände und neuer Kriege. Während die Kosaken in der Tradition der Steppengrenze wechselnde Koalitionen eingingen, verstanden die Moskauer Zaren einen einmaligen Vertrag als Unterwerfung und Unterschutzstellung.
 
        Aus den Offiziersfamilien der ukrainischen Kosaken entstammten auch die frühen Vertreter der ukrainischen nationalen Bewegung im Russischen Reich des 19. Jahrhunderts. Als sich die ersten ukrainischen Intellektuellen und Volksaufklärer in die Dörfer aufmachten, um Volkslieder zu sammeln und Kontakt mit den bäuerlichen Unterschichten aufzunehmen, war das auch ein Alarmsignal für die russische Bürokratie, die befürchtete, der notorisch revolutionäre polnische Adel, der in der Ukraine westlich des Dnipro die großgrundbesitzende Schicht stellte, könne sich mit den ukrainischen Bauern gegen die Zarenherrschaft zusammentun. Nicht von ungefähr ging daher die Bekämpfung polnischer Aufstände auch immer mit einer Verschärfung von Maßnahmen gegen die gerade sich als Nation definierenden Ukrainer einher – Höhepunkt war das Sprachdekret des russischen Innenministers Pjotr Walujew 1863, in dem es hieß, eine eigenständige ukrainische Sprache habe es nie gegeben, gebe es nicht und könne es nie geben – ne bylo, net, i byt ne možet. Dem Ukrainischen war damit und mit einem späteren Ukas von 1876 der Weg in Schule, Kirche, Gericht und Universität versperrt. Nur in Gedichtbänden und Liedern durfte es gedruckt werden. Unschwer erkennen wir hier die Kontinuitätslinie von der russisch-imperialen zur putinschen nationalistischen Negierung der ukrainischen Nation.
 
        Ganz anders lief es zu dieser Zeit im österreichischen Teil der ukrainischen Gebiete, Galizien, das nach den Teilungen Polens unter Habsburger-Herrschaft gekommen war. Dort bauten die Ukrainer, die nach der alten lateinischen Urkunden-Bezeichnung für die Rus-Bewohner „Ruthenen“ genannt wurden, seit der 1848er-Revolution sukzessive ein Netz von Vereinen, Lesezirkeln und auch Parteien auf, das ihnen beim Aufbau einer modernen Nationalbewegung half. Ironischerweise war diese in ihren Anfängen von deutlichen russischen Sympathien begleitet, weil sie von konservativen Klerikern beherrscht wurde, die sich von der polnisch-katholischen Vorherrschaft in Galizien distanzieren wollten und ihre Hoffnungen auf das – allerdings ihnen weitgehend unbekannte – orthodoxe Zarenreich setzten. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts rückte die galizisch-ukrainische Nationalbewegung nach links und zu einem eindeutigen Bekenntnis zur ukrainischen Volkssprache als Grundlage der nationalen Entwicklung. Obwohl also die Anfänge der ukrainischen Bewegung und auch die Kodifizierung der ukrainischen Literatursprache im Russischen Reich, in Charkiw und Kyjiw geschahen, überholten die Galizier ihre östlichen Landsleute, je mehr diese von Repressionen an der politischen Entfaltung gehindert wurden. Das begründet auch den modernen Mythos der Westukraine mit Lemberg-Lwiw als Hochburg des ukrainischen Nationalismus, während die russophilen Anfänge lange Zeit verschämt verschwiegen wurden.15
 
        Mit der Konfrontation von ukrainischen Eigenständigkeits- und russischen Eindämmungsbestrebungen war der Ton gesetzt, der sich durch alle Positionierungen russischer Regierungen und vor allem russischer Nationalisten zur ukrainischen Eigenständigkeit vom 19. Jahrhundert bis heute zieht. Putins Überzeugung ist im Grunde immer noch die des Walujew-Edikts: Eine eigenständige Existenz der Ukrainer, eigentlicher „Kleinrussen“, ohne ein paternalistisches Unterordnungsverhältnis zu den Russen wird abgelehnt. Der ukrainischen Kultur wird allenfalls ein subalterner Folklorestatus in einer von Russen angeführten kulturellen Hierarchie zugebilligt. Dass sich diese Kultur vor allem im 20. Jahrhundert von einer Bauern- und Volkskultur zu einer modernen, urbanen Nationalkultur entwickelt hat, wird weder erkannt noch anerkannt. Wenn man aber die Existenz einer eigenständigen ukrainischen Kultur verneint, ist der nächste Schritt rasch getan – dass man nämlich ukrainische Unabhängigkeitsbestrebungen als das Werk diverser Feinde plausibilisiert. Das ist die feste Überzeugung nicht nur der heutigen Moskauer Eliten, sondern sehr vieler Russen.
 
        NEGIERUNG DER UKRAINISCHEN NATIONSBILDUNG
 
        In seiner überaus emotionalen Rede vom 21. Februar 2022 anlässlich der Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk durch Russland, die als Kriegserklärungsrede zu lesen ist, setzte Putin noch eins drauf, indem er entgegen früheren sowjetnostalgischen Äußerungen auch die beschnittene ukrainische Souveränität im Rahmen der Sowjetukraine auf den Müllhaufen der Geschichte beförderte: Die „Lenin-Ukraine“, so Putin abfällig über die Sowjetukraine, verdiene ihre Staatsgrenzen nicht eigenen Anstrengungen, sondern Lenin und Stalin; auch ihre moderne Entwicklung verdanke sie ausschließlich russischen Errungenschaften. Ihr überhaupt Grenzen gegeben und das so umschriebene Gebiet „Ukrainische SSR“ genannt zu haben, sei ein historischer Fehler der kommunistischen Herrscher gewesen, der den Spaltpilz zwischen Russen und Ukrainern gesät und den ukrainischen „Nazis“ den Weg geebnet habe.16
 
        Mit diesen Äußerungen wies Putin den Weg für weitergehende Forderungen seiner Propagandisten, die unter „Entnazifizierung“ der Ukraine schlichtweg eine „Entukrainisierung“ verstehen und damit wiederum die physische Liquidierung, im glimpflichsten Falle gewaltsame Umerziehung aller Träger der ukrainischen Kultur rechtfertigen.17 Gleichzeitig negierte Putin hier aber auch die große Modernisierung der ukrainischen Nation unter sowjetischen Vorzeichen, die das Land von einem Bauernland zu einer modernen Industriegesellschaft machte. Der Furor, mit dem sich jetzt die russische Gewalt gegen ukrainische Großstädte, Stahlwerke, Häfen und Kernkraftwerke richtet, die vorher als Schaufenster der Sowjetunion dienten, hat also auch eine Symbolfunktion: Er zielt auf die moderne Ukraine, die einen ihrer Ursprünge in der Sowjetukraine hat. Die Zerstörung Mariupols kann also auch als Symbol für den russischen Versuch gedeutet werden, die Geschichte zurückzudrehen und die Ukraine aus der Moderne zu radieren.
 
        Moskaus Fehleinschätzung des Widerstandswillens der Ukraine entspringt genau aus diesen Geschichtsbildern: Wer die Gegenseite für nicht staatsbildungsfähig und ihre Kultur allenfalls für Folklore hält, der kann sich auch nicht vorstellen, dass die Ukraine starke Institutionen, ein Konzept und Ziel hat, nämlich die Verteidigung der demokratischen Ukraine. Aus der Negierung der Staatsbildungsfähigkeit und der Ausbildung eigener Strategien und Ziele folgt überdies, dass die Ukrainer keine Subjekte ihrer Geschichte, keine zu eigenständigen Entscheidungen befähigte Einheit seien. Der erbitterte Widerstand der Ukrainer wird daher als ein Marionetten-Reflex interpretiert, ein eigentlicher Widerstand des Westens gegen das Wiedererstarken Russlands, der sich der Ukrainer als Instrumente und des ukrainischen Territoriums als Aufmarschraum bediene. Auch die Ersuchen der Ukrainer, der Nato beizutreten, erscheinen so nicht als souveräne Entscheidungen eines sich bedroht fühlenden Staates, sondern als Symptom für ein Expansionsgelüst dritter Staaten in einen leeren, amorphen, von den dominanten Playern gestaltbaren Raum. Dieses – in der Sichtweise koloniale – Konstrukt der russischen Propaganda hat eine Doppelfunktion: Es soll durch die Heraufbeschwörung einer äußeren Bedrohung die Reihen nach innen schließen, es soll aber auch das eigene, primär nationalistisch motivierte Expansionsinteresse gegenüber westlichen Adressaten plausibel machen, um die Unterstützung der Ukraine in westlichen Ländern zu schwächen.
 
        Das Narrativ vom „Stellvertreterkrieg“ der USA und der Nato, die sich der Ukraine nur bedienten, ist sicherlich jenes Element russischer Sichtweisen und russischer Propaganda, das in Deutschland die meisten Chancen hatte und hat, für glaubwürdig befunden zu werden. Durch zeithistorische Evidenz lässt es sich jedoch nicht erhärten: Weder hatten die auf den asiatisch-pazifischen Raum und China fixierten USA in der Anbahnungsphase des Krieges vor 2014 ein wesentliches Interesse an der Bindung eigener Ressourcen im östlichen Europa, noch hatten die Ukrainer nach der besonders von Deutschland betriebenen Ablehnung ihres Aufnahmegesuchs in die Nato die Gelegenheit, sich dem atlantischen Bündnis freiwillig als Vorfeldzone zur Verfügung zu stellen. Wohl aber hat die westliche Ambivalenz – Nato-Verweigerung plus trotzdem gewährte Waffen- und Wirtschaftshilfe sowie EU-Assoziierung – aber einiges dazu beigetragen, das Ostexpansions-Narrativ der Russen zu befeuern und sie gleichzeitig zu ermutigen, in der Ukraine zu intervenieren. Dies nicht erkannt zu haben in einer Zeit, als man der russischen Aggression noch hätte zuvorkommen können, war der fatale strategische Fehler des Westens.
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        DAS SYSTEM PUTIN
 
        Regimepersonalisierung in Russland und der Krieg gegen die Ukraine
 
        Fabian Burkhardt
 
        „Friede, Fortschritt und Menschenrechte – diese drei Ziele sind unmittelbar miteinander verbunden, keines davon kann erreicht werden, wenn die anderen vernachlässigt werden.“ Mit diesen Worten beginnt die Friedensnobelpreisrede des sowjetischen Physikers und Menschenrechtlers Andrej Sacharow, die von seiner Frau Jelena Bonner am 11. Dezember 1975 verlesen wurde. Der Hauptgedanke, der Sacharows Rede trägt: Der Zusammenhang zwischen diesen drei Menschheitszielen ist nicht beliebig, sondern es besteht eine kausale Beziehung. Das Primat der Menschenrechte muss garantiert sein, damit sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt und internationale Kooperation erzielt werden können. Putins Russland folgt dieser Logik: Die erneute Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 begann nach einer massiven Repressionswelle gegen Zivilgesellschaft und politische Opposition, die Russland, gemessen an der Menschenrechtslage, wieder in die Zeit vor die Perestrojka versetzt hat. Obwohl der Ausgang noch in weiter Ferne liegt, ist jetzt schon offensichtlich, dass der Krieg die Demodernisierung Russlands massiv beschleunigt und das Land um Jahrzehnte zurückwirft.
 
        Die Regimepersonalisierung, also die stetig zunehmende Entgrenzung der Macht von Russlands autoritärem Führer Wladimir Putin, ist die notwendige Voraussetzung für Russlands Angriffs- (im Sinne der UN-Charta) und Vernichtungskrieg (im Sinne des wahrscheinlichen Genozids an Ukrainerinnen und Ukrainern) gegen die Ukraine. Dies gilt es insbesondere vor dem Hintergrund der Debatte in Deutschland herauszuarbeiten, in der vielerorts noch auf vermeintliche Sicherheitsinteressen Russlands verwiesen wird: Wären diese hinreichend berücksichtigt worden, so hätte der Krieg verhindert werden können. Und weiter noch: Würde Russlands Forderungen nach sicherheitspolitischer Neutralität der Ukraine nachgekommen, könnte zügig ein Friedensabkommen ausgehandelt werden.
 
        Diese Sichtweise ist aus mindestens zweierlei Hinsicht verfehlt: Zum einen hat die Regimepersonalisierung zu einer derartigen Verschiebung der Machtasymmetrie geführt, dass das nationale Interesse vom autoritären Herrscher Putin und dessen Unterstützerkoalition in der Elite gekapert und in deren Partikularinteresse umgedeutet wurde. Dieser innere Zirkel ist durch die fortschreitende Regimepersonalisierung enger geworden, und seine oberste Maxime ist vor allem das politische Überleben an der Macht. Zum anderen ist die Restauration von Russlands Größe durch Resowjetisierung und repressiveres Verhalten im Inneren sowie periodische militärische Eskalation nach außen zum wichtigsten Herrschaftsinstrument geworden, da andere Formen der Legitimierung, allen voran wirtschaftliche Leistung, immer weniger zum Tragen kommen. Auch die Zwangsrussifizierung der besetzten Gebiete in der Ukraine kann nicht mit den Sicherheitsinteressen Russlands erklärt werden, sondern nur mit der imperialen Rassenideologie von Russlands Hardlinern.
 
        Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen über die Regimedynamik in Russland: Solange Putin an der Macht ist, wird sich das Regime nach innen und außen weiter radikalisieren, es kann nicht durch ein Friedensabkommen dauerhaft „stillgelegt“ und hinter eine bestimmte rote Grenzlinie gedrängt werden. Viel wichtiger noch: Lange war in Deutschland die Meinung verbreitet, dass Putin noch das kleinere Übel sei, weil er Russland immer noch moderater regiert als mögliche kommunistische oder ultranationalistische Alternativen. Von diesem Gedanken müssen wir uns im Zuge des Krieges endgültig verabschieden: Die Beziehungen zu Russland können sich erst wieder in einer Zeit nach Putin auf den Weg der Besserung begeben. Allerdings sollte man auch hier vorsichtigen Pessimismus walten lassen, da mit der Dauer der Kampfhandlungen immer breitere Schichten des russischen Staates an Kriegsverbrechen und Besatzung von ukrainischem Territorium beteiligt sind und generell auf personalistische autoritäre Regime häufig wieder ein autoritäres Regime folgt.
 
        REGIMEPERSONALISIERUNG VOR DEM KRIEG
 
        In der vergleichenden Politikwissenschaft wird Russland als elektorales personalistisches autoritäres Regime eingestuft. Personalistische Regime unterscheiden sich von Einparteienregimen und Militärdiktaturen dadurch, dass der Zugang zu Wahlämtern und Ressourcen, die durch diese Ämter abgeschöpft werden können, primär von einer herrschenden Person abhängig ist. Zentrale Personal- und Politikentscheidungen befinden sich nahezu ausschließlich in der Hand des Autokraten. Elektoral bedeutet, dass das Präsidentenamt und Parlamentsmandate durch Wahlen vergeben werden, die aber nicht nach fairen und freien Bedingungen abgehalten werden.
 
        Regimepersonalisierung ist der Prozess der Machtakkumulation von einem autoritären Herrscher, wobei die relative Macht von anderen Institutionen und Akteuren stetig abnimmt. Für die Vermessung von Regimepersonalisierung gibt es keinen allgemein akzeptierten Katalog von Indikatoren.01 Speziell für den russischen Fall aber haben die Politologen Alexander Baturo und Johan Elkink vier Säulen der Personalisierung definiert:02 Erstens die Dauerhaftigkeit des autoritären Herrschers an der Macht, was insbesondere an der Umgehung von Amtszeitbeschränkungen auszumachen ist, die Putin mit der Verfassungsreform von 2020 einen Zeithorizont bis 2036 schafft. Zweitens die Medienpersonalisierung, die im Extremfall zu einem Personenkult führen kann. Putin war lange Zeit ein Paradebeispiel für einen „spin dictator“, der die gesellschaftliche Kontrolle durch Medienzensur, postmoderne Propaganda und Celebrity-Status erzielte, ohne auf einen Personenkult, kohärente Ideologie und stalinistische Massenrepression setzen zu müssen.03 Drittens eine Deinstitutionalisierung, durch die formale Institutionen wie Wahlen, Parlamente oder Parteien kontinuierlich ausgehöhlt und persönliche Beziehungen und Netzwerke bestimmend werden. Durch den Ausbau der Machtvertikale in den föderalen Beziehungen zwischen Zentrum und den Regionen und in der Bürokratie wurde ein stark institutionalisierter Kern des Regimes erhalten,04 der allerdings sukzessive dadurch untergraben wurde, dass Posten in Staat und Staatsunternehmen vorrangig nach dem Prinzip der Loyalität und weniger nach Kompetenz verteilt werden. Und viertens zeichnet sich Putins Russland durch zunehmende Personalisierung der Patronage aus: Während in den 1990er Jahren noch mehrere oligarchische Patronagenetzwerke konkurrierten, wurde Putin über die Jahre mit seinen durchweg hohen Zustimmungswerten zum zentralen Patron, dem sich alle anderen Netzwerke unterordnen mussten, um weiter Zugang zu den staatlichen Finanzströmen und Aufträgen zu behalten.
 
        Am Vorabend des Krieges bestätigten sich einige zentrale Einsichten über personalistische Regime: Zum einen ist Russland unter Putin durch „schlechte Regierungsführung“ – bad governance – gekennzeichnet, die vor allem auf die kleptokratischen Triebe der herrschenden Klasse zurückzuführen sind.05 Für diese Gewinnerkoalition hat die Konservierung des Status quo oberste Priorität, um die Privilegien in Bezug auf ihre Pfründe zu erhalten, selbst wenn gesamtgesellschaftlich nur noch bedingt Wachstum und Fortschritt erzielt werden kann. Dies führt zum anderen zu einer Verschiebung innerhalb der Gewinnerkoalition hin zu jenen traditionalistischen Eliten, die an der Isolation Russlands interessiert sind, weil nur diese eine uneingeschränkte Kontrolle des souveränen Territoriums ermöglicht.06 Die Isolationsstrategie hat innenpolitisch auch einen gerontokratischen Effekt: Die vertikale Mobilität ist blockiert, im Sicherheitsrat liegt das Durchschnittsalter bei rund 65 Jahren. Diese älteren Kohorten unterscheiden sich laut Untersuchungen deutlich von jüngeren: Innenpolitisch legen sie weniger Wert auf politischen Pluralismus und Bürgerrechte, außenpolitisch kennzeichnet sie vor allem ein postimperiales Weltbild, das auf Revisionismus und Restauration von zaristischem und sowjetischem Großmachtstatus drängt. Jüngere Elitekohorten sehen dagegen die Ukraine tendenziell eher als unabhängigen Staat. Es bestätigt sich damit die Erkenntnis, dass autoritäre Regime mit zunehmender Personalisierung innenpolitisch repressiver und außenpolitisch aggressiver werden,07 da checks and balances weitgehend abgebaut sind. Anders ausgedrückt: Außenpolitische Aggression wird auch als Instrument genutzt, um die Macht im Inland zu konsolidieren.
 
        PUTINS WILLE UND RUSSLANDS KRIEG
 
        Putins Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, zeigt, wie hochpersonalisiert das autoritäre Regime in Russland ist. Bei der Sicherheitsratssitzung drei Tage vor der Invasion wurde deutlich, dass selbst dieses Gremium keine Institution mehr ist, die den Präsidenten einhegen könnte. Bei der demonstrativ öffentlich abgehaltenen Sitzung, auf der formal die Anerkennung der selbsterklärten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk – aber eigentlich über den Krieg – entschieden wurde, demütigte Putin einige Mitglieder, andere waren offensichtlich über die Kriegspläne nicht informiert, und Widerspruch war prinzipiell ausgeschlossen, obwohl dennoch eine Fraktion für die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA und der Nato plädierte.
 
        Die Kriegsentscheidung war im kleinsten Kreis gefällt worden, involviert waren Berichten zufolge Verteidigungsminister Sergej Schojgu, Generalstabschef Walerij Gerasimow, FSB-Direktor Alexandr Bortnikow, der Sekretär des Sicherheitsrates Nikolaj Patruschew sowie weitere Putin-Vertraute wie der Direktor der Nationalgarde Wiktor Solotow und der Bankier Jurij Kowaltschuk. Der eigentliche Zweck der Sitzung war somit, jene Elitengruppen, die nicht zum engeren Kriegskabinett gehören, an die Kriegsentscheidung zu binden und mitschuldig zu machen. Dabei wiederholte sich jenes Muster, das schon von der Entscheidung über die Krim-Annexion 2014 überliefert ist: Putin gibt in Absprache mit einigen Militärs, Geheimdienstchefs und Ideologen die politische Richtung vor, dem Technokratenblock der Regierung kommt lediglich die nachgeordnete Rolle zu, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern und Russland an die neuen außenpolitischen Rahmenbedingungen anzupassen.
 
        Wann Putin die Kriegsentscheidung getroffen hat und konkrete Vorbereitungen dafür eingeleitet wurden, lässt sich derzeit nicht abschließend sagen. In der Rückschau deutet zumindest einiges darauf hin, dass der Präsident schon frühzeitig Vorkehrungen traf. So kann der Mordversuch an Alexej Nawalnyj im August 2020 auch mit der Absicht verbunden gewesen sein, den einzigen verbliebenen Oppositionspolitiker zu neutralisieren, der noch in der Lage gewesen wäre, massive Antikriegsproteste zu mobilisieren. In diese Reihe gehören ebenso die Militärübungen auf der annektierten Krim und entlang der ukrainischen Grenze im Frühjahr 2021, die Beschränkungen von Getreideexporten seit Sommer 2021, die Nichtauffüllung der von Gazprom geführten Gasspeicher etwa in Deutschland und Österreich oder die zwei an die Nato und die USA gerichteten Vertragsentwürfe über Sicherheitsgarantien, die aufgrund des ultimativen und maximalistischen Charakters von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.
 
        Die Kriegsvorbereitungen veranschaulichen aber auch eine weitere Herrschaftstechnik Putins. Im personalistischen Regime gibt es nicht nur eine, sondern viele Machtvertikalen, die nach dem Prinzip der Arbeitsteilung funktionieren: Putin vergibt taktische Aufträge an zuständige Eliteakteure und Behörden, diese führen zwar aus, wissen aber meist über das strategische Ziel nicht Bescheid, das mit den Maßnahmen verbunden ist. Putin agiert als oberster Veto-Spieler nach dem altbekannten Prinzip „teile und herrsche“, was ihn vor Angriffen durch Regime-Insider schützt. Diese arbeitsteiligen bürokratischen Hierarchien kooperieren horizontal schlecht, da der Informationsfluss vorwiegend vertikal verläuft, und die gesamtgesellschaftlichen Politikergebnisse sind suboptimal. Nach außen entsteht so der Eindruck einer schlecht regierten „Adhokratie“, in der Akteure vor allem ad hoc auf Signale von oben reagieren.
 
        Die auf Insiderquellen beruhende Berichterstattung und die öffentlichen Reaktionen – etwa von einigen Oligarchen, Vertretern des Wirtschaftsblocks der Regierung oder der regimeloyalen Kommunistischen Partei – zeichnen ein eindeutiges Bild: Die Kriegsentscheidung wurde im engsten Kreis um Putin gefällt. Die vergleichende Forschung legt nahe, dass derartige weitreichende Entscheidungen große Risiken für autoritäre Herrscher bergen: Insbesondere wenn Kriege nicht siegreich enden, droht die Gefahr einer Rebellion. Vor diesem theoretischen Hintergrund ist die Annahme plausibel, dass der Krieg die bisher größte Gefahr für das Putin-Regime bedeutet. Zugleich scheint die öffentliche Debatte im Westen von Wunschdenken getrieben zu sein, dass es zu einem schnellen Kollaps des Putin-Regimes kommen könnte, der wiederum zu einem zügigen Ende des Krieges führen würde.
 
        ELITE IM U-BOOT
 
        Die Loyalität von Eliteakteuren ist auch für das Überleben von stark deinstitutionalisierten personalistischen autoritären Regimen entscheidend. Sie sind für die Regierungsführung unerlässlich, können aber bei Anzeichen von Schwäche entweder einen Staatsstreich anzetteln oder sich massenweise vom Herrscher lossagen und zu einem rivalisierenden Elitenetzwerk überlaufen. Da die Kriegsentscheidung im innersten Kreis um Putin getroffen wurde, ist anzunehmen, dass dies bei vielen Elitekohorten für breiten Unmut sorgte – entweder, weil sie nicht eingebunden waren, oder weil sie dagegen waren. Welche Stimmung tatsächlich in der Elite vorherrscht, lässt sich jedoch nur schwer einschätzen.
 
        Dennoch kann nach über vier Monaten Krieg festgehalten werden, dass sich zwar taktische Differenzen ausmachen lassen – etwa in Bezug auf Verhandlungen mit der Ukraine, der Wirtschaftspolitik oder einer möglichen Generalmobilisierung –, dass aber keine Elitegruppe derzeit an Putin als strategischer Leitfigur rüttelt. Seit Kriegsbeginn lassen sich mehrere Phasen unterscheiden: Der 24. Februar versetzte vor allem die Eliten in der zivilen Bürokratie sowie in den Staats- und privaten Großunternehmen unter Schock, da diese weder das Ausmaß des Krieges jenseits des Donbas noch die Wucht der westlichen Sanktionen vorhergesehen hatten. Ende März wandelte sich jedoch die Stimmung: Ab dieser zweiten Phase scharte sich die Elite um den Präsidenten und konkurrierte vor allem darum, die „besten“ Lösungen anzubieten, wie die Sanktionen abzufedern, die eroberten Territorien „einzugliedern“ und der Krieg für Russland siegreich zu beenden seien. Allerdings bleibt die Unsicherheit groß, wie die Elite in einer dritten Phase reagieren wird, sobald die sich anbahnende Wirtschaftskrise wirklich spürbar wird. Mit Blick auf Elitendynamiken sind insbesondere drei Aspekte aufschlussreich:
 
        Erstens haben sich im Zuge des Krieges nur wenige Schlüsselakteure von Putin losgesagt, elite defections blieben trotz Unzufriedenheit in der Bürokratie Ausnahmen. Hierzu gehören die Kritik des ehemaligen Vizepremiers Arkadij Dworkowitsch, das Absetzen ins Ausland des langjährigen Putin-Vertrauten Anatolij Tschubajs, der Rücktritt von Jelzins Schwiegersohn Walentin Jumaschew als Präsidentenberater sowie das Ausscheiden des Diplomaten Boris Bondarew aus dem Dienst in der russischen UN-Vertretung in Genf. Der russische Analytiker Andrej Kolesnikow vergleicht den Zustand der föderalen zivilen Bürokratie mit dem von Matrosen in einem U-Boot, das erst verlassen werden kann, wenn der Kommandant den Befehl zum Auftauchen gegeben hat. Putin selbst hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er abweichendes Verhalten als „Nationalverrat“ deutet, und hat bereits entsprechend gehandelt: So musste Dworkowitsch von seinem Vorstandsposten beim Moskauer Hochtechnologiepark Skolkowo zurücktreten, und gegen Tschubajs soll ein Strafverfahren eröffnet werden. Wer als privater Unternehmer Putins Kriegsentscheidung kritisiert, riskiert die Enteignung. Umso bemerkenswerter ist, dass sich trotz dieser Risiken einige Oligarchen öffentlich zu Wort gemeldet haben: Wladimir Potanin warnte vor der Nationalisierung von ausländischen Unternehmen, die den russischen Markt verlassen, die Lukoil-Miteigentümer Wagit Alekperow und Leonid Fedun riefen zur raschen Beendigung der Kriegshandlungen auf, und der Miteigentümer und Vorstandschef des Stahlunternehmens NLMK Wladimir Lisin äußerte sogar Verständnis für die westlichen Sanktionen. Derzeit wird vor allem eine weitere Nationalisierung der Eliten sichtbar, die diejenigen noch viel stärker vom Regime abhängig macht, die kein zweites Standbein im Ausland haben. Paradoxerweise kommt dem Wirtschaftsblock der Regierung wieder größere Bedeutung zu, da nur er über die nötige Kompetenz verfügt, um den Sanktionsschock zu dämpfen. Die Zentralbankchefin Elwira Nabiullina oder der Vorsitzende des Rechnungshofs Alexej Kudrin etwa sprechen von einer schmerzhaften Transformationsperiode von eineinhalb bis zwei Jahren. Allem Anschein nach gehen die Technokraten davon aus, dass sich wie schon nach der Krim-Annexion nach einiger Zeit ein neues Gleichgewicht einstellen wird, das wieder business as usual unter neuen Vorzeichen erlauben wird. Bisher wiederholt sich das Muster von 2014: Auch Russlands Oligarchen sind keine geschlossene Gruppe, sondern vor allem Rivalen, die um Ressourcen konkurrieren. Solange Putin die Sicherheitsorgane kontrolliert, bleiben die Risiken der Kritik an der Ursache der Sanktionen hochriskant, und die Tycoons versuchen jeweils unabhängig voneinander, den Schaden für sich zu begrenzen oder auch neue Chancen bei Verteilungskämpfen zu ergreifen.
 
        Zweitens griff Putin bisher noch nicht auf Säuberungen zurück, was darauf schließen lässt, dass er derzeit keine Gefahr für sich aus der Elite befürchtet. Die ersten Kriegswochen liefen offensichtlich nicht nach Plan, und so entstanden Gerüchte, dass einige Schlüsselakteure, die seit 2014 für die Ukraine-Politik zuständig waren, verhaftet wurden. Hierzu gehören der FSB-General Sergej Beseda, der Putin hauptverantwortlich über die Ukraine informierte, der ehemalige Präsidentenberater Wladislaw Surkow und sein Nachfolger Dmitrij Kosak. Allerdings bestätigte sich bisher keines dieser Gerüchte. Selbst wenn Putin von ihnen systematisch desinformiert worden wäre, was aufgrund der Informationsasymmetrien durchaus ein typisches Charakteristikum von stark personalisierten Regimen ist, würde dies nichts am Hauptziel Putins ändern, die Ukraine als souveränen Staat zu zerstören. Auch die Ernennungs- und Entlassungsmuster in anderen Politikbereichen – etwa die erneute Nominierung der Zentralbankchefin Nabiullina für weitere fünf Jahre, die lang erwartete Neubesetzung des Ministers für Katastrophenschutz oder die planmäßige Rotation von Gouverneuren vor den Regionalwahlen im September – sprechen dafür, dass Putin bisher auf die gewohnte „Stabilität der Kader“ setzt.
 
        Drittens hat Putin seine Herrschaft gezielt gegen einen Staatsstreich seitens des Militärs oder der Geheimdienste abgesichert.08 Das Militär verhält sich traditionell apolitisch und wurde unter Putin insbesondere durch die 2008 begonnene Militärreform durch Modernisierung und korrupte Renten an das Regime gebunden. Gleichzeitig sorgt der in die Armee eingebettete Militärnachrichtendienst des FSB für externe Kontrolle. Die Vielzahl von bewaffneten Truppen, die ständige gegenseitige Überwachung und die Verschränkung von Kompetenzen schaffen hohe Hürden, die Verschwörer bei einem Coupversuch überwinden müssten. Allein der Föderale Sicherheitsdienst FSO, der vorwiegend mit dem Schutz des Präsidenten und der Sicherung der staatlichen Kommunikationskanäle betraut ist, beläuft sich auf 50000 Personen. Das Militär ist auch von der Aufgabe befreit, innenpolitische Proteste niederzuschlagen, denn dafür ist die 2016 eigens geschaffene Nationalgarde zuständig. Anstifter eines Putsches müssten auch dafür sorgen, dass die von ihnen eingesetzte politische Interimsführung eine gewisse Legitimität in der Gesellschaft genießt. Derartige Politiker sind aufgrund der Regimepersonalisierung rar, und die Risiken, einen Putsch zu planen, sind enorm hoch, da im Grunde jedes Regierungsmitglied davon ausgehen muss, dass es von mindestens einem Geheimdienst abgehört wird. Der Krieg hat ein weiteres Mal verdeutlicht, dass die russische Elite vor allem durch Fragmentierung gekennzeichnet ist, die horizontale Kommunikation und kollektives Handeln erschwert.
 
        AUSBLEIBENDE MASSENMOBILISIERUNG
 
        Nach Bedrohungen aus der Elite können insbesondere gewaltlose Massenproteste autoritären Herrschern gefährlich werden, wobei die Rate der Proteste, die tatsächlich zu einem Regimewechsel geführt haben, in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Für den Erfolg von Regimewechseln spielen aber insbesondere Spaltungen in der Elite und die Popularitätswerte des autoritären Herrschers die entscheidende Rolle. Von solchen Erscheinungen scheint Putins Russland derzeit noch weit entfernt zu sein. Dennoch wäre es denkbar, dass auch Massenproteste als Katalysator zu Spaltungen beitragen, sodass sich daraufhin Eliteakteure von Putin lossagen.
 
        Auch nach mehreren Monaten hat Russland noch keine Massenproteste gegen den Krieg erlebt. Der Kreml hat die bisher größte Protestbewegung „Für faire Proteste“ der Jahre 2011 bis 2013 mit Repressionen bekämpft, und die Annexion der Krim 2014 hat verdeutlicht, dass in der heterogenen Antiregierungskoalition viele die Ukraine-Politik Putins befürworteten. In Putins vierter Amtszeit seit 2018 sind es lediglich noch die außerparlamentarische Partei Jabloko und mit Einschränkungen Alexej Nawalnyj, die die Krim-Annexion und Besetzung des Donbas kritisieren. Jabloko ist jedoch marginalisiert und lehnt Straßenproteste ab. Und mit der Verhaftung Nawalnyjs im Januar 2021 sowie der Zerstörung seiner Stiftung und ihres weitläufigen regionalen Netzwerks mithilfe der Ausländische-Agenten- und Extremismusgesetzgebung war die letzte Organisationsstruktur neutralisiert, die zahlenmäßig relevante Antikriegsproteste hätte organisieren können. Dennoch wurden bei Antikriegsdemonstrationen in mehr als 100 russischen Städten über 16000 Personen festgenommen, was von erheblichem Protestpotenzial zeugt. Das Regime hat darauf gezielt reagiert: In den ersten Kriegsmonaten wurden 181 Medien blockiert, 150 Strafverfahren eröffnet, 2100 Personen für die „Diskriminierung“ der Armee mit hohen Geldstrafen belegt und knapp 60 neue „ausländische Agenten“ erklärt. Geschätzte 300000 bis 400000 Russinnen und Russen haben das Land seit Kriegsbeginn verlassen.
 
        In vergleichender Perspektive muss indes festgestellt werden, dass das Repressionsniveau in Russland noch verhältnismäßig niedrig ist und bei einer neuen Protestwelle deutlich verschärft werden könnte. Bisher erfüllt der Krieg gegen die Ukraine wie schon die Krim-Annexion eine innenpolitische Funktion: Putins Popularitätswerte sind erneut in die Höhe geschnellt, und knapp 80 Prozent der Befragten unterstützen laut dem unabhängigen Lewada-Zentrum „die Aktivitäten der russischen Streitkräfte in der Ukraine“. 72 Prozent wollen Putin 2024 wieder auf dem Präsidentenposten sehen, im September 2021 waren es nur 47 Prozent.09 Kriegsgegner sind vor allem unter jungen Menschen, unter jenen, die sich in sozialen Medien informieren, unter Großstädtern sowie in ärmeren Schichten zu finden. Da Regimegegner eine Teilnahme an Umfragen tendenziell ablehnen und auch soziale Erwünschtheit bei den Antworten eine Rolle spielt, ist in vorsichtigen Einschätzungen von einem „aufgezwungenen Konsensus“ die Rede.10
 
        Für den Kreml stellt sich die Frage, wie lange die hohen Zustimmungswerte anhalten werden. Vor diesem Hintergrund sollte auch die derzeitige Debatte gesehen werden, ob sich Russland weg von einem eher typischen personalistischen Regime hin zu einem Regime mit faschistischen und totalitären Zügen entwickelt.11 Während der Autoritarismus auf die Passivität und Atomisierung der Gesellschaft setzt, basiert der Totalitarismus vor allem auf Massenmobilisierung. Mit Bürgerwehren, vermehrter Polizeigewalt, Denunziantentum, dem Z-Symbol des Krieges, Filtrationslagern und Rassenhygiene für Ukrainerinnen und Ukrainer, verstärkter Indoktrinierung an Schulen und Universitäten und der Kultivierung von Ressentiments und Revisionismus lassen sich schon viele Anzeichen beobachten. Wie stark der totalitäre Trieb des Kremls die Gesellschaft durchdringen wird, hängt vor allem davon ab, wie lange die Putin-Herrschaft noch andauert.
 
        VOM MACHO ZUM „BUNKER-OPA“
 
        Vergleichende Studien zeigen, dass Herrscher in personalistischen Regimen häufig bis zur Handlungsunfähigkeit oder dem natürlichen Tod an der Macht bleiben. Je länger die Herrschaft andauert, desto mehr verschmilzt das Regime mit der Person des Autokraten, dessen physischer Körper damit zunehmend zu einem Objekt nationaler Sicherheit wird. Herrscher in personalistischen Regimen genießen meist keinen ruhigen Lebensabend, ihnen drohen Exil, Gefängnis oder auch ein gewaltsamer Tod.12 Die kontrollierte Übergabe an einen Nachfolger am Ende der durch die Verfassung erlaubten Amtszeit gestaltet sich oft riskant, da dieser bei den anschließenden Wahlen häufig verliert und damit nicht für Wohlergehen und Wohlstand des Autokraten garantieren kann. Dies führt zu einem Teufelskreis, der insbesondere im vergangenen Jahrzehnt der Putin-Herrschaft immer deutlicher zutage getreten ist: Mit zunehmender Machtdauer nehmen die (wahrgenommenen) Risiken nach dem Rücktritt zu. Dies führt wiederum dazu, dass die Machtsicherung mit immer plumperen Methoden erfolgt. Spätestens seit der Rückkehr ins Präsidentenamt 2012 muss davon ausgegangen werden, dass Putin nicht gewillt ist, freiwillig abzutreten. Bis zur Verfassungsreform 2020 wurde noch spekuliert, ob er dem Beispiel des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew folgen und sich schrittweise aus der Politik zurückziehen könnte. Doch mit den im Juli 2020 in Kraft getretenen Verfassungsänderungen könnte Putin, der im Oktober 70 Jahre alt wird, regieren, bis er 83 Jahre alt ist.13 Auch die in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen schaffen weitere Anreize, dass er sich bis zum Schluss an die Macht klammert, da er bei einem Abtritt von einem Nachfolger handfeste Garantien bräuchte, dass dieser ihn nicht an ein Kriegsverbrechertribunal ausliefert.
 
        Seit 2012 häufen sich Berichte, dass Putin an verschiedenen Krankheiten leide. Bis auf zeitweise Rückenprobleme hat der Kreml nie etwas davon bestätigt. Dennoch wird er unter russischen Jugendlichen bisweilen schon als bunkernyj ded („Bunker-Opa“) verlacht. Die bisher plausibelste Ferndiagnose stellte im April 2022 das Journalistenkollektiv Proekt, das anhand von Dokumenten nahelegt, dass Putin an Schilddrüsenkrebs leidet. Diese Art von Krebs würde zwar die äußerliche Veränderung Putins erklären und seinen Lebenswandel einschränken, nicht aber den unmittelbaren Rücktritt bedeuten. Ein krankheitsbedingtes Ausscheiden aus dem Amt oder ein vorzeitiger Tod würde das Ende des personalistischen Regimes einläuten, jedoch kein Gelegenheitsfenster für die Demokratisierung Russlands bieten. Die Beispiele Usbekistan und Turkmenistan haben gezeigt, dass sich die Elite in solche Fällen recht zügig über die Nachfolge einigen kann. Im Todesfall würde Premierminister Michail Mischustin kommissarisch das Präsidentenamt übernehmen, und selbst wenn die in der Verfassung festgelegte Reihenfolge nicht eingehalten würde, wäre eine Destabilisierung unwahrscheinlich. Insgesamt bleibt somit festzuhalten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut ein autoritäres Regime folgt.14 Dieses könnte zwar innenpolitisch weniger repressiv und außenpolitisch weniger aggressiv auftreten, aber eine Demokratisierung, die zum Beispiel auch eine umfassende Entfernung von Eliten der Putin-Ära aus öffentlichen Ämtern nach sich ziehen würde, ist überaus unwahrscheinlich.
 
        Putin stellt sich offensichtlich auf eine lange Konfrontation ein und richtet ganz Russland darauf aus. In personalistischen Regimen kann der „Herbst des Patriarchen“ allerdings sehr schnell zu Ende gehen: Was in einem Augenblick noch als Stärke und Stabilität erscheint, zeugt im nächsten Moment vor allem von Schwäche.15 Denn personalistische Diktatoren machen vor allem eines: Fehler.16 Und der Angriffskrieg gegen die Ukraine war mit Sicherheit Putins größte Fehlentscheidung seiner Autokratenlaufbahn.
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        DESINFORMATION ALS WAFFE
 
        Über einen Krieg, den Russland seit Jahren führt
 
        Jessikka Aro
 
        Russland bedroht die Sicherheit verschiedener Länder, möchte in demokratische Prozesse eingreifen und unterstützt potenziell gefährliche Gruppierungen, indem es einen Informationskrieg führt. Derzeit fällt eine unbekannte Zahl von Menschen aus dem Westen feindseligen Informationsoperationen zum Opfer, die ihren Ursprung in den international verbreiteten Fake News des Kremls und sogenannten Trollfabriken haben. Es gibt nur wenige Entscheidungsträger im Westen, die aktiv versuchen, dies zu unterbinden oder Bürgern bei der Gegenwehr helfen, aber es ist höchste Zeit, dass sie beginnen, ihre Bevölkerung zu schützen.
 
        EIN KIND DES KGB WIRD ERWACHSEN
 
        Russland praktiziert informationspsychologische Kriegführung bereits seit Jahrzehnten. Unter Putins Herrschaft hat der Kreml diesen Krieg weltweit in soziale Medienplattformen getragen und diese in psychologische Massenvernichtungswaffen verwandelt, insbesondere in Informationsräumen westlicher Länder. Der Grundstein für den modernen russischen Informationskrieg wurde vom berüchtigten Geheimdienst der Sowjetunion gelegt. Laut Peter Wright, dem wissenschaftlichen Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes MI5 während des Kalten Krieges, gaben sowjetische Überläufer preis, dass der KGB damit beauftragt war, Methoden zu finden, dem Westen Schaden zuzufügen, ohne einen konventionellen Krieg vom Zaun zu brechen.01 Der KGB-Vorsitzende Alexander Schelepin soll die Idee von Falschinformationskampagnen entwickelt haben.
 
        Der russische Präsident Wladimir Putin, selbst ehemaliger Geheimdienstoffizier, verwendet die dunkelsten sowjetischen Methoden bei seinem Versuch, die Gedanken und das Verhalten der Öffentlichkeit inner- und außerhalb von Russland zu kontrollieren. Unter seinem Kommando führt der Kreml einen Informationskrieg, um dieselbe Mission zu erfüllen wie der KGB zur Zeit des Kalten Krieges, das heißt, den Westen so stark wie möglich zu verletzen, ohne ihn im physischen Sinne zu beschießen.
 
        Putins innerer Kreis aus Russlands ranghöchsten Offizieren gibt offen zu, einen Informationskrieg zu führen: Verteidigungsminister Sergej Schojgu sagte 2015, dass Massenmedien und Informationen ebenfalls Waffen seien. Zwei Jahre später verkündete er, dass die russische Armee „Cyber-Truppen“ geschaffen habe. Diese betrieben „effektive Gegenpropaganda“. Russland sieht sich selbst als Opfer der vermeintlichen „hybriden und informationellen Kriegführung“ des Westens und insbesondere der Nato, gegen die es sich verteidigen müsse.02 Der Kreml greift auf erfundene Feindbilder zurück, wie „die Nato als Aggressor“ oder „der degenerierte Westen“, um die Verwendung informationeller Kriegführung gegen die eigene Bevölkerung und ausländische Bürger jenseits der Grenzen zu rechtfertigen.
 
        Eine andere, in diesem Sine sehr offene russische Offizielle ist Margarita Simonjan. Sie dient als „Chefredakteurin“ des Auslandssenders RT, ehemals bekannt als „Russia Today“. Als ein zentrales Propagandainstrument des Kremls, das auf das Ausland gerichtet ist und von Putin persönlich entwickelt wurde,03 operiert die RT-Mediengruppe in verschiedenen Sprachräumen und nutzt gekonnt soziale Medien, um weltweit ein enormes Publikum anzulocken. Gegenüber der russischen Zeitung „Komersant“ gab Simonjan bereits 2012 an, dass RT eine Waffe im globalen Informationskrieg sei und für Russland genauso wichtig wie das Verteidigungsministerium. Dem US-Geheimdienst zufolge spielte RT eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung der US- Präsidentschaftswahl 2016, indem es Donald Trump unterstützte und die demokratische Kandidatin Hillary Clinton verunglimpfte. Dem Büro des Director of National Intelligence zufolge war es Putin persönlich, der die Kampagne zur Beeinflussung der US-Wahl in Auftrag gegeben hatte.
 
        VERSCHÄRFUNG AB 2014
 
        Ich selbst begann 2014, also im Jahr, als Russland die Ukraine erstmals angriff, mit meinen journalistischen Recherchen zu russischen Propaganda-Operationen in sozialen Netzwerken. Um mehr über die Motive für Russlands Informationskrieg herauszufinden, führte ich ein Interview mit Andrei Illarionow, einem ehemaligen Wirtschaftsberater aus Putins engerem Umkreis, der jedoch 2005 Russland verlassen und erklärt hatte, dass es kein freies oder demokratisches Land sei. Ihm zufolge führt der Kreml einen Informationskrieg gegen Finnland und viele andere Staaten, um Tatsachen über den seit 2014 laufenden Krieg in der Ukraine zu verzerren. Darüber hinaus habe Russland erklären wollen, „warum es Krieg gegen die Ukraine führt“, und seinen Nachbarländern verdeutlichen wollen, wer „der Boss ist“. „Das Gefühl, in der Lage zu sein, einen Informationskrieg zu führen, ist das Wichtigste“, berichtete er.04
 
        Nach der Verschärfung seines Krieges, seines Genozids und seiner Kriegsverbrechen in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat Russland gleichermaßen seine internationalen Informationsattacken verschärft. Wie seine Social-Media-Trolle verbreitet Putin selbst niederträchtige, hasserfüllte Propaganda gegen die Ukrainer und gelobt, die Ukraine zu „demilitarisieren und entnazifizieren“, da angeblich „Neonazis die Ukraine als Geisel genommen und Völkermord an Millionen von Menschen vorgenommen“ hätten. Diese und ähnliche Äußerungen, die weiterhin aus dem Kreml kommen, sind Teil des Informationskrieges. Sie richten sich auf mehrere Ziele: Sie sollen den Hass der russischen Soldaten auf die Ukrainer anheizen und zugleich andere Länder davon abhalten, die Ukraine zu verteidigen, militärisch zu unterstützen und die Gräuel zu unterbinden.
 
        Durch meine Recherchen ist mir klar geworden, dass der Kreml informationspsychologische Einflussnahme zudem nutzt, um politische Entwicklungen herbeizuführen, die im Interesse von Putins Regime sind. Der Westen und die Nato-Staaten stehen dabei ganz oben auf der Zielliste des Kremls. Im Frühjahr 2022 erklärte der Kreml etwa die Mitgliedstaaten der EU neben den USA zu „feindlich gesinnten Ländern“. Die gefährlichsten Folgen der informationspsychologischen Kriegführung des Kremls manifestieren sich im Denken realer Menschen. Bedauerlicherweise haben meine Recherchen gezeigt, dass es dem Kreml gelungen ist, Gedanken, Einstellungen und sogar Verhaltensweisen zu beeinflussen.
 
        Manche Bürger und sogar ganze Bevölkerungsgruppen fallen dem Informationskrieg des Kremls zum Opfer, der von den russischen Geheimdiensten orchestriert und von Trollfabriken ausgeführt wird, die international Fake News verbreiten. Die Länder des Westens sollten die Operationen des Kremls deshalb als ernstzunehmende Bedrohung sowohl für ihre nationale Sicherheit als auch für die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Bürger betrachten.
 
        WIE TROLLE ARBEITEN
 
        2013 haben extrem mutige Journalisten aus Russland die erste bekannte Trollfabrik in Sankt Petersburg aufgedeckt. Offiziell präsentierte sich die Einrichtung als eine Firma namens „Agentur für Internet-Forschung“, die im Internet Meinungsforschung betreibt. Tatsächlich aber handelt es sich um eine Organisation mit Verbindungen zum russischen Staat, die gegründet wurde, um die Politik des Kremls und falsche Berichte online zu verbreiten sowie Kommentare im Internet zugunsten des Kremls zu manipulieren.05 Den Journalisten zufolge, die die Organisation unterwandert und eine Weile dort gearbeitet hatten, ehe sie ihre Einblicke veröffentlichten, beschäftigt die Trollfabrik Hunderte junger Russen, die dafür bezahlt werden, in sozialen Medien falsche Profile und Inhalte zugunsten des Kremls zu erstellen. Jeden Morgen erhielten die Trolle, wie die Angestellten sich selbst bezeichneten, von ihren Vorgesetzten neue Themen, über die sie schreiben sollten. Die Themen reichten von der Diffamierung russischer Oppositioneller bis hin zu stumpfsinnigen Vorwürfen gegen das amerikanische Volk.
 
        Bei meinen eigenen Recherchen ging es mir auch darum, herauszufinden, ob die russischen Social-Media-Trolle in der Lage sind, Ideen, Gedanken, sowie Haltungen von Menschen und dadurch letztlich deren Verhalten zu beeinflussen. Meiner Meinung nach war allein die Existenz der Trollfabrik eine Bedrohung für das universelle Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung. Zudem wollte ich mir genauer ansehen, was die Trolle im Schilde führten: wo sie operierten und welche Techniken sie verwendeten. Vor allem wollte ich wissen: Fielen finnische Bürger, die mit ihnen in Berührung kamen, auf ihre Täuschung herein?
 
        Als mein Kollege Mika Mäkeläinen sich im Februar 2015 mit einer russischen Mitarbeiterin auf den Weg machte, um die Fabrik in Sankt Petersburg zu untersuchen, hatte die Agentur Stellenausschreibungen veröffentlicht: Sie suchte Social-Media-Manager, Werbetexter und Grafikdesigner, die in Zwölf-Stunden-Schichten arbeiten würden, auch nachts. Die Aufgaben umfassten auch das Schreiben von Nachrichtenbeiträgen, und interessanterweise wurden in den Ausschreibungen englische Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Suchmaschinenoptimierung erwartet – vermutlich, um die Ergebnisse von Suchmaschinen zugunsten des Kremls zu manipulieren. Unsere russische Mitarbeiterin rief bei der Personalverantwortlichen der Agentur an und gab vor, sich für einen der ausgeschriebenen Jobs zu interessieren. Sie fragte die Personalverantwortliche, welche Art von Material sie produzieren würde, für den Fall, dass sie die Stelle bekäme. Die Personalverantwortliche räumte ein: politische Nachrichten. Sie gab zu, dass die Trollfabrik versuchte, Onlinedebatten auch im Ausland zu beeinflussen. Wir nahmen an, dass die Fabrik deshalb nachts in Betrieb war, um die Debatten in anderen Zeitzonen in Echtzeit angreifen zu können.
 
        Die Arbeiter betraten die Fabrik in großer Menge um 9 Uhr morgens und verließen sie wieder um 9 Uhr abends. Als wir versuchten, sie zu interviewen, gaben sie keine Kommentare ab. Wir erfuhren, dass sie vertraglich zum Schweigen verpflichtet worden waren und somit keine Erlaubnis hatten, zu sprechen. Uns gelang es jedoch, mit einem Abteilungsleiter im Gebäude zu sprechen, der für die russischen „Nachrichten“ zuständig war. Er behauptete, dass er ein „Unternehmen“ leite und keine „Trolle“ in seinen Räumlichkeiten arbeiteten. Doch die „Nachrichtenseite“, von der fälschlicherweise behauptet wurde, dass sie von der Ukraine aus betrieben werde, trug keine Wesensmerkmale eines Unternehmens: Es gab weder Abonnements noch Werbung oder Paywalls.
 
        Es war der Wachmann des Gebäudes, der uns eine äußerst interessante und bemerkenswerte Erkenntnis bescherte: Als ich mit unserer russischen Mitarbeiterin vor dem Haupteingang filmte und Fotos machte, rannte er nach draußen und brüllte uns an: „Ihr müsst gehen, Mädchen, sonst rufe ich die Polizei, könnt ihr nicht sehen, dass das hier ein Verwaltungsgebäude ist?“ Dies war eine brisante Offenbarung, da Verwaltungsgebäude in Russland stets mit dem Staat verbunden und stark bewacht sind, etwa Polizeidienststellen, Atomkraftwerke und Militärbasen. Der Wächter bestätigte somit, was wir vermutet hatten: Die Fabrik war Teil der russischen Staatsstrukturen. Es war definitiv kein Privatunternehmen, wie man vorzutäuschen versuchte.06
 
        In meiner auf Crowdsourcing beruhenden Recherche zum Einfluss von Propaganda in sozialen Medien stellte sich zudem heraus, dass es russischen Trollen gelungen war, die Ideen, Haltungen und das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Ich erhielt Hinweise und Tipps zu Aktivitäten russischer Trolle aus rund 200 verschiedenen Quellen: gewöhnliche Internetnutzer aus Finnland, traditionelle Medienexperten, Moderatoren von Diskussionsforen sowie Sicherheitsexperten. Manche Internetnutzer, die ich interviewte, erzählten mir, dass sie aufgrund der im Netz verbreiteten Troll-Propaganda nicht länger unterscheiden könnten, welche Berichte über den Krieg in der Ukraine der Wahrheit entsprechen und welche nicht. Andere erzählten mir, dass sie nicht mehr an Diskussionen mit Bezug zu Russland teilnehmen und sich von allen öffentlichen Debatten zurückgezogen haben, weil sie von Trollen angegriffen worden waren, die sie mit verleumderischen Bezeichnungen wie „russophob“ oder „CIA“ versahen, nachdem sie ihre Meinung geäußert hatten.
 
        Demnach hatten ausländische Social-Media-Propagandisten in Finnland bereits öffentliche Debatten über Russland unterdrückt und Teile der Bevölkerung manipuliert. Erstaunlicherweise fungierten Profile von russischen Botschaften in sozialen Medien oft als Dreh- und Angelpunkt für Troll-Profile: Die russische Botschaft in Finnland teilte auf Twitter beispielsweise Posts von Trollen und bescherte ihnen auf diese Weise mehr Reichweite und Prestige, sie veröffentlichte Fotos von verstorbenen Menschen, gab der Ukraine die Schuld für die Toten, und sie blockierte kritische Bürger. Ähnliche Aktivitäten gibt es heute von vielen verschiedenen Social-Media-Profilen russischer Botschaften in der ganzen digitalen Welt.
 
        Ich begann, russische Trolle als Bedrohung für die nationale Sicherheit vieler Länder zu betrachten.07 Bereits damals, 2014/15, waren die russischen Trolle besonders interessiert an Themen mit Bezug zur Ukraine. Sie verbreiteten zum Beispiel falsche Behauptungen wie „Russland hat das internationale Recht durch die Annexion der Krim nicht gebrochen“, „Putin will Frieden und Verhandlungen, der ukrainische Präsident ist der Kriegstreiber“, „Die EU und die Nato führen Krieg in der Ukraine“ oder „In Kiew sind Faschisten an der Macht“. Die russischen Trolle legten innerhalb russischsprachiger Bevölkerungsgruppen, aber auch innerhalb des internationalen Informationsraums das informationspsychologische Fundament für Genozid und weitere Kriegsverbrechen.
 
        Die Trolle operieren auf viele verschiedene Weisen. Manche verlinken zum Beispiel die unwahrheitsgemäßen Artikel der russischen Staatspropaganda in internationalen Foren. Manche von ihnen organisieren Gruppen und Seiten auf Facebook, in denen sie andere permanenter Desinformation aussetzen. Manche verbreiten Memes, die zum Beispiel Staatsoberhäupter von EU-Ländern diskreditieren. Manche Trolle provozieren Auseinandersetzungen. Kürzlich wurde aufgedeckt, dass manche der Profile nett und freundlich wirken sollen, um Follower anzulocken. Manche Twitter-Trolle versuchen ihre Themen und Sichtweisen an Journalisten traditioneller Medien heranzutragen. Manche wiederum melden massenweise faktenbasierte Beiträge in sozialen Medien, damit diese von Moderatoren der Plattform entfernt werden. Manche laden hundertmal den gleichen propagandistischen Kommentar in die Kommentarspalten traditioneller Medien hoch, und manche brechen Auseinandersetzungen in Diskussionsforen vom Zaun. Manche Trolle organisieren Proteste, und manche begehen gar Verbrechen, wenn sie Journalisten und Wissenschaftler verleumden oder bedrohen. Manche Trolle hingegen haben nur die Aufgabe, die Botschaften von kremlnahen Propagandisten zu verstärken, damit sie populärer wirken, als sie es eigentlich sind.
 
        VON BREXIT BIS COVID
 
        Nach meiner Recherche fanden andere Journalisten, Wissenschaftler und Sicherheitsdienste heraus, dass die russischen Trolle in den sozialen Medien zum Beispiel das Vereinigte Königreich attackiert hatten, indem sie 2016 den Brexit unterstützten, oder Deutschland, indem sie ultrarechte Kandidaten und die AfD bei der Bundestagswahl 2017 unterstützten, dass sie den Protest der Gelbwesten in Frankreich 2018 anheizten und ab 2020 weltweit Verschwörungstheorien rund ums Coronavirus verbreiteten.
 
        Nachdem bekannt wurde, dass russische Trolle 2016 massiv in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingegriffen hatten,08 erhoben die USA Anklage gegen die russischen Schlüsselfiguren hinter der Trollfabrik. Es stellte sich heraus, dass die Fabrik mit russischen Agenten in den USA kooperiert und Informationen über die am heißesten debattierten Themen in den swing states gesammelt hatte, um per Mikrotargeting spezifische Gruppen ansprechen und deren Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl beeinflussen zu können.
 
        Über die Jahre wurden auch Troll-Aktivitäten in Afrika aufgedeckt. Beispielsweise berichtete Facebook 2019, dass es drei Netzwerke von „unauthentischen“ russischen Profilen gesperrt habe, die auf verschiedene afrikanische Länder zielten, darunter Madagaskar, die Zentralafrikanische Republik und Mosambik. Führende Köpfe der russischen Trollfabrik berieten etwa eine Reihe afrikanischer Diktatoren dahingehend, wie sich Unruhen durch Fake-News-Kampagnen in sozialen Medien unterdrücken lassen.
 
        Eine der zynischsten Kampagnen der russischen Propagandisten und Trolle läuft seit einiger Zeit in mehreren Ländern: Von Anbeginn der Covid-19-Pandemie verbreiten russische Staatsmedien Verschwörungstheorien und unterziehen ihre eigenen Bürger gleichsam einer Gehirnwäsche. So wird beispielsweise behauptet, dass die USA und deren Geheimdienste die Verantwortung für das Entstehen des Virus trügen. Schon früh begannen die Architekten der Kreml-Propaganda, derlei Erzählungen auch an ein internationales Publikum zu richten, unter Nutzung von sozialen Medien und Sendern wie RT und Sputnik. Von dort aus verbreiten sich die Verschwörungsmythen auf scheinbar lokalen Proxy-Seiten, die den Anschein von glaubwürdigen, unabhängigen, „freien“ Nachrichtenanbietern haben.
 
        Laut StratCom, der Anti-Desinformations-Einheit des Europäischen Auswärtigen Dienstes der EU, die russische Desinformationskampagnen in EU-Ländern beobachtet, umfassen die russischen Theorien zum Coronavirus häufig zwei wiederkehrende Themen: Demzufolge hat das Virus seinen Ursprung im Westen – oder es ist eine absichtlich entwickelte chemische Waffe, das Werk der Nato oder der USA.
 
        RESILIENZ AUFBAUEN
 
        Ich werde oft gefragt, wie westliche Gesellschaften resilienter werden können, um zu verhindern, dass ihre Bürger dem russischen Informationskrieg zum Opfer fallen. Noch öfter sehe ich mich mit der Frage konfrontiert, wie sich einzelne Bürger selbst gegen die asymmetrische Kriegführung im Netz schützen können.
 
        Der erste Schritt liegt darin, zu verstehen, dass dieser Krieg tatsächlich existiert und dass er gefährlich ist. Die gefährlichsten Formen des russischen Informationskrieges bedrohen das Leben von Menschen: Beispielsweise haben kremlnahe Propagandisten in Finnland die russische Kriegspropaganda auf Twitter, Facebook und Youtube seit 2014 derart gekonnt kultiviert, dass auch finnische Bürger sich der russischen Seite im Krieg angeschlossen haben, um gegen die Ukraine zu kämpfen.
 
        Der zweite Schritt liegt darin, die Plattformen, die die russischen Operationen ermöglichen und finanziell davon profitieren, auszumachen und um Unterstützung zu bitten: In erster Linie Facebook, Twitter und Youtube. Nachdem sie Troll-Operationen gegen die US-Wahl 2016 zugelassen hatten, waren sie mit Aussagen vor dem US-Kongress konfrontiert. Die Firmen haben oft versprochen, „vulnerable Communitys zu schützen“, aber bislang ist es ihnen nicht gelungen, die russische Propaganda und Hate Speech abzuschütteln. Für Youtube und Facebook brauchte es erst Russlands Überfall auf die Ukraine, ehe sie ankündigten, dass sie die monetarisierenden Möglichkeiten ihrer Plattformen für RT beenden würden. Um Gesellschaften und uns Bürger zu schützen, sollten die westlichen Führer diese Firmen deutlich stärker regulieren.
 
        Gegenattacken können manchen Operationen zuvorkommen. Das United States Cyber Command etwa hat die Trollfabrik während der Midterms 2018 angegriffen, indem es sie für einen Tag vom Internet abschnitt. Im Frühling 2022 waren es die Hacker von Anonymous, die am aktivsten gegen den Informationskrieg des Kremls vorgegangen sind und das getan haben, was Entscheidungsträger in Europa schon vor Jahren hätten tun sollen: russische Propaganda-Kanäle abschalten und unschädlich machen. Ihnen ist es sogar gelungen, sachgemäße Informationen in die Newsfeeds russischer Staatsmedien einzuschleusen.
 
        Die Gesellschaften im Westen sollten klären, wessen Aufgabe es ist, Bürger vor feindlichen Angriffen aus kremlnahen Einheiten zu schützen. Manche Bürger brauchen Hilfe, um die Hassgruppen und Verschwörungskulte zu verlassen. Weitere Forschung sowie konstante Information von Bürgern über die fortwährenden Operationen sind ratsam, um Resilienz in der Gesellschaft aufzubauen. In vielen Ländern, etwa in Finnland und Litauen, nehmen die Bürger eine aktive Rolle ein, um andere Bürger zu informieren und ihnen dabei zu helfen, Trolle und Fake News zu erkennen und diesen entgegenzutreten. Allerdings handelt es sich bei russischen Trollattacken und Fake-News-Kampagnen um Angriffe auf Staaten, weshalb es auch an den Staaten liegt, dagegen anzutreten.
 
         
          Übersetzung aus dem Englischen: Maximilian Murmann, München.
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        EDITORIAL
 
        Vor 75 Jahren, am 15. August 1947, war der Kampf um die indische Unabhängigkeit gewonnen und die britische Kolonialherrschaft beendet, die formell fast 90 Jahre lang, informell durch das Agieren der Britischen Ostindien-Kompanie bereits seit dem 18. Jahrhundert Bestand gehabt hatte. Die Unabhängigkeit ging mit einer Teilung Britisch-Indiens in das hinduistisch geprägte Indien und das überwiegend muslimische Pakistan einher, begleitet von Gewalt zwischen Hindus und Muslimen, die viele Todesopfer forderte. 1971 wurde Ost-Pakistan nach einem von Indien unterstützten Sezessionskrieg als Bangladesch unabhängig.
 
        Das Miteinander verschiedener Religionen, Ethnien und sozialen Gruppen war auch vor der britischen Kolonialisierung nicht reibungslos verlaufen, doch trugen die gewaltvolle Herrschaft ebenso wie die Standardisierung von Sprachen, die administrative Erfassung der Religions-, Kasten- und Stammeszugehörigkeit und Eingriffe in die Wirtschaftsstruktur zu Spannungen bei. Das Versprechen der britischen Monarchin Victoria, ab 1876 auch als „Kaiserin von Indien“ tituliert, sich nicht in religiöse Angelegenheiten einzumischen, eröffnete einen Freiraum in diesem Feld, der auch politisch genutzt wurde.
 
        Nach 1947 dominierte die säkular orientierte Kongresspartei das politische System in Indien. Der Hindu-Nationalismus, der sich im 19. Jahrhundert entwickelt hatte und sich auf die Formel Inder = Hindu bringen lässt, spielte politisch zunächst keine große Rolle. Das hat sich spätestens mit den Wahlerfolgen der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Partei 2014 und 2019 geändert. Unter Premierminister Narendra Modi wurden Maßnahmen ergriffen, um Indien als „Hindu-Nation“ zu stärken – zum Nachteil der 160 bis 180 Millionen muslimischen Inderinnen und Inder. International ist Indien zurzeit ein immer gefragterer Partner, der vom Westen umworben wird, um Chinas wachsendem Einfluss in der Region etwas entgegenzusetzen.
 
        Anne Seibring
 
      

       
        KOLONIALISMUS ZWISCHEN MODERNISIERUNG UND TRADITIONALISIERUNG
 
        Die britische Herrschaft in Indien
 
        Harald Fischer-Tiné
 
        Seit etwa zwei Jahrzehnten toben im Vereinigten Königreich regelrechte memory wars um die Bewertung der eigenen imperialen Vergangenheit. Laut einer repräsentativen Umfrage 2020, die der „Guardian“ in Auftrag gegeben hatte, sind ein Drittel der Britinnen und Briten nach wie vor der Meinung, man müsse sich dieser Vergangenheit keinesfalls schämen, sondern könne vielmehr stolz sein auf die historischen Leistungen des ehemaligen britischen Weltreichs.01 Diese positive Wahrnehmung des Empire wird auch von führenden Politiker*innen des Landes geteilt. Während der aktuelle britische Premier Boris Johnson wiederholt davor gewarnt hat, die beispiellose imperiale Expansion seines Landes vom späten 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert abzuwerten oder zu tabuisieren, provozierte sein Vorgänger David Cameron vor einigen Jahren in diesem Zusammenhang gar einen politischen Eklat. Während eines Staatsbesuchs in Indien weigerte sich Cameron, sich im Namen des Vereinigten Königreichs für ein von den Briten im Jahr 1919 in der nordindischen Stadt Amritsar begangenes Massaker zu entschuldigen.02
 
        Beunruhigender noch als die naive Empire-Nostalgie von populistischen Politiker*innen erscheint die Tatsache, dass Imperialismus und Kolonialismus mittlerweile auch unter Politologen und Fachhistorikerinnen wieder salonfähig geworden sind. 2017 etwa gelang es dem US-amerikanischen Politologen Bruce Gilley, sein Plädoyer für eine Rückkehr zu kolonialer Herrschaftsübernahme des Westens in den failed states des Globalen Südens in einer angesehenen Fachzeitschrift zu platzieren.03 Bereits seit den frühen 2000er Jahren verkaufen Erfolgsautor*innen wie Niall Ferguson historische Bestseller mit dem Argument, speziell das britische Weltreich sei in erster Linie eine Modernisierungs- und Entwicklungsinstanz gewesen, von der kolonisierte Länder wie das heutige Indien massiv profitiert hätten. Dank der jahrzehntelangen britischen „Treuhänderschaft“ verfügten die ehemals Kolonisierten nun sowohl über die nötigen Sprachkenntnisse als auch über eine hochentwickelte Infrastruktur und Arbeitsethik, die sie für die Herausforderungen der Globalisierung wappneten.04 In gewisser Weise erinnert diese „Anglobalization“-Rhetorik an die von den britischen Verwaltungseliten während der Hochblüte ihres Weltreichs häufig benutzten Rechtfertigungsnarrative. So wurde beispielsweise in Indien ab den 1860er Jahren ein Jahresbericht mit dem programmatischen Titel „Moral and Material Progress in India“ veröffentlicht, um die Erfolge der kolonialen Entwicklungsanstrengungen zu dokumentieren.05
 
        Inwieweit ist aber die Rede von der britischen Herrschaft auf dem indischen Subkontinent als einer Art Entwicklungsinitiative avant la lettre tatsächlich gerechtfertigt? Insbesondere indische Autor*innen haben auf die neue Unbefangenheit in der Deutung der kolonialen Vergangenheit durch revisionistische Historiker*innen aus dem Westen mit heftiger Kritik und zum Teil auch mit leicht polemischen Gegendarstellungen reagiert.06 Im Folgenden nehme ich das 75-jährige Jubiläum der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans von 1947 zum Anlass, um die These zu überprüfen, Indien sei ein Paradebeispiel für koloniale „Modernisierungshilfe“. Ich werde dazu exemplarisch drei Aspekte der indischen Geschichte umreißen, die gerade von Apologet*innen westlicher Imperialismen besonders häufig als vermeintliche Beispiele für die positive Modernisierungsleistung imperialer Herrschaft aufgeführt werden: Wirtschaftsentwicklung und Industrialisierung am Beispiel von Baumwollproduktion und Textilindustrie, den Aufbau einer modernen Transportinfrastruktur am Beispiel der Eisenbahn sowie die Rationalisierung der Verwaltung durch den Einsatz moderner statistischer Methoden.
 
        (DE-)INDUSTRIALISIERUNG? BEISPIEL TEXTILINDUSTRIE
 
        Über mehr als zwei Jahrhunderte war die britische Präsenz in Indien gleichsam Privatsache: Nicht der britische Staat, sondern eine Aktiengesellschaft, die Britische Ostindien-Kompanie (OIK), machte sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts an territoriale Eroberungen. Diese brachten ihr spätestens um 1820 die Rolle einer Hegemonialmacht auf dem indischen Subkontinent ein. Erst nach einer Massenerhebung indischer Soldaten und Bäuerinnen, die beinahe zum Ende der britischen Herrschaft geführt hätte,07 wurde die OIK 1858 aufgelöst, und die britische Krone übernahm die Verantwortung für die gewaltigen Territorien, die sich im Besitz der Handelsgesellschaft befunden hatten.
 
        Lange deutete wenig darauf hin, dass die Präsenz europäischer Handelsgesellschaften eine transformative Wirkung auf Wirtschaft und Politik auf dem indischen Subkontinent entfalten sollte. Die Europäer – neben den Briten waren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts auch Portugiesen, Niederländer, Franzosen und Dänen prominent in Indien vertreten –08 mochten die Seehoheit besitzen, doch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein hatten sie den großen Landheeren sowohl der indischen Moguldynastie als auch einiger potenter Regionalmächte militärisch wenig entgegenzusetzen. Zudem waren die europäischen Händler aufgrund der Unkenntnis lokaler Gebräuche und Sprachen für die erfolgreiche Abwicklung ihrer Geschäfte sehr stark auf die Hilfe lokaler Mittelsmänner angewiesen.09 Bis in die 1740er Jahre, als die OIK ihre übrige europäische Konkurrenz weitgehend aus dem Feld geschlagen hatte, blieb auch das Handelsvolumen verglichen mit dem von indischen Kaufleuten kontrollierten Binnen- und Exporthandel gering. Nachdem die Kompanie 1765 schließlich vom schwächelnden Mogulkaiser das Recht zur Steuereintreibung in den von ihr kontrollierten Territorien erworben hatte, profitierten die OIK und ihre häufig auch in individuellen Privatgeschäften tätigen Angestellten massiv von der ungebrochenen Popularität indischer Produkte insbesondere in Europa. Vor allem im Geschäft mit Baumwollstoffen und Textilien dominierten indische Produkte noch ein halbes Jahrhundert nach der Herrschaftsübernahme der Briten in Bengalen, Indiens wirtschaftlichem Zentrum, den Weltmarkt – und zwar sowohl was ihre Quantität als auch ihre Qualität anging.10
 
        Der „kriegskapitalistischen“ Logik der OIK folgend begannen die Briten, den indischen Weberinnen und Spinnern klare Vorgaben bezüglich Design und Quantität der gewünschten Ware zu oktroyieren.11 Zudem konnten sie den Handel nunmehr weitgehend mit dem in Indien generierten Steueraufkommen finanzieren. Die Textilherstellung in Indien, die im späten 18. Jahrhundert mehrere Millionen Menschen beschäftigte, geriet erst in eine massive Krise, als die Industrielle Revolution im Vereinigten Königreich an Fahrt aufnahm und der Weltmarkt zunehmend mit billigen maschinell produzierten Textilien überflutet wurde. In den beiden Jahrzehnten nach 1815 büßte Indien seine Rolle als führende Exportregion für Baumwolltuche und Textilien endgültig ein und entwickelte sich stattdessen immer mehr zum größten Absatzmarkt für industriegefertigte Massenware aus den nordenglischen Textilzentren Lancashire and Cheshire.12
 
        Während in anderen Teilen Indiens durchaus Nischen für lokale Textilproduktionen bestehen blieben, wurden in der vormaligen Textilhochburg Bengalen Hunderttausende Spinnerinnen und Weber infolge des durch englische Importware ausgelösten Preisdrucks arbeitslos. Die meisten von ihnen sahen sich im Laufe der über 30 Jahre andauernden Wirtschaftsdepression (etwa 1820–1855) gezwungen, ihren Lebensunterhalt wieder in der Landwirtschaft zu verdienen.13 Der Historiker David Washbrook spricht in diesem Zusammenhang von einem Prozess der „Verbäuerlichung“ oder peasantization.14 Mit dieser schleichenden De-Industrialisierung15 ging teilweise auch ein de-skilling einher, das heißt, innerhalb von zwei Generationen ging wertvolles handwerkliches Wissen verloren, das über Jahrhunderte entscheidend zu Aufstieg und Blüte der indischen Baumwollindustrie beigetragen hatte.
 
        Entgegen der optimistischen Behauptung von Niall Ferguson, Indien habe während der Herrschaftszeit von Queen Victoria (1837–1901) aufgrund der britischen Modernisierungsimpulse und angeblich erfolgter substanzieller Investitionen in neue Industrien einen unvergleichlichen Boom erlebt,16 lassen sich in jener Phase also vielmehr Interventionen der imperialen Obrigkeiten beobachten, die ganz im Gegenteil zu einer Schwächung der indischen Wirtschaft und einer immer größeren Abhängigkeit der Kolonie vom imperialen „Mutterland“ führten. Zum einen entwickelte sich unter dem protektionistischen britischen Kolonialregime, das die heimische Textilindustrie vor etwaiger indischer Konkurrenz schützen wollte, bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts kein nennenswerter Technologietransfer von Europa nach Indien.17 Dampfmaschinen und mechanische Webstühle beispielsweise wurden nur zögernd und in relativ kleinen Stückzahlen nach Indien eingeführt. Zum anderen fand auch der nötige Wissenstransfer nicht in nennenswertem Umfang statt. Die wenigen englischsprachigen Universitäten und höheren Bildungseinrichtungen Britisch-Indiens waren ganz auf die Ausbildung der niederen und mittleren Ränge der Kolonialverwaltung ausgerichtet und boten der (verschwindend kleinen) indischen Elite, die es sich leisten konnte, ihre Kinder dort unterrichten zu lassen, zwar den gesamten Kanon der europäischen Geistes- und Staatswissenschaften, aber Naturwissenschaften und Technikdisziplinen wurden zum Leidwesen vieler indischer Unternehmer und Reformerinnen erst sehr spät und nur vereinzelt angeboten.18
 
        Wie bereits angedeutet, lässt sich parallel zur Retardierung der industriellen Entwicklung durch das britische Kolonialregime ein Prozess beobachten, der Indien etwa ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in immer stärkerem Maße zum Lieferanten von für den Export bestimmte Agrarprodukten machte. Teilweise unter Zwang wurden Teile der indischen Landbevölkerung von den kolonialen Obrigkeiten dazu gebracht, kommerziell lukrative Nutzfrüchte wie Indigo (beliebt als Färbemittel für die globale Textilindustrie), Mohn (für die Opiumproduktion, mit der ein Teil des britischen Handels mit China finanziert wurde), Zucker oder Jute anzubauen.19 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgten weitere Plantagenprodukte, insbesondere Tee und Baumwolle.20 Durch den Kollaps der Baumwollexporte aus den Südstaaten der USA während des Sezessionskrieges (1861–1865) war die Anpflanzung indischer Baumwolle ganz besonders lukrativ geworden, und zahlreiche Bauern in Zentralindien wurden dazu gepresst, den Anbau von für den lokalen Markt bestimmtem Getreide und Hülsenfrüchten zugunsten der weißen fibre of fortune aufzugeben, damit die Textilproduktion in Europa weiterlaufen konnte. Dieser erzwungene Strukturwandel brachte zwar einen kurzfristigen Wirtschaftsboom für die Anbauregionen und die cotton capital Bombay, dieser verpuffte jedoch nach dem Ende des Sezessionskrieges und der Wiederaufnahme der Baumwollexporte aus den ehemaligen konföderierten Staaten rasch.21 Die negativen Auswirkungen der überstürzten Umstellung der Anbaupraktiken auf die Bedürfnisse des Weltmarktes sollten nur kurze Zeit später deutlich werden, als Süd- und Zentralindien in den 1870er und 1890er Jahren von zwei großen Hungersnöten heimgesucht wurden. In der wichtigsten Baumwollregion Berar beispielsweise fielen Hunderttausende diesen Versorgungskrisen zum Opfer, weil ihre qualitativ mittelmäßige Baumwolle sich in einer Zeit sinkender Preise kaum mehr verkaufen ließ und die vorher betriebene Subsistenzwirtschaft inzwischen weitgehend der kapitalistischen Cash-Crop-Monokultur gewichen war.22
 
        Da eine Industrialisierung Indiens seitens der britischen Machthaber nicht erwünscht war und der zunehmend kommerzialisierten und globalisierten Landwirtschaft daher eine ganz zentrale Bedeutung dafür zukam, Steuern zu generieren und für wirtschaftliche Rentabilität im Allgemeinen zu sorgen, unternahm die imperiale Regierung alles in ihrer Macht Stehende, um den sozialen Frieden in den ländlichen Gebieten und damit die Stabilität der Agrarproduktion zu garantieren. Zentrales Element ihrer Strategie war die Kooptation ausgesuchter Segmente der lokalen Bevölkerung.23 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kristallisierte sich daneben immer stärker das Bemühen heraus, vor allem Großgrundbesitzerinnen und Bauern als loyale Partner des Raj, wie die britische Herrschaft in Indien auch bezeichnet wird, zu gewinnen. Vermeintlich zum Schutz der idealisierten bäuerlichen Bevölkerung wurden daher unter anderem neue Gesetze geschaffen, die diese als sogenannte agricultural communities festschrieben und den Verkauf von Agrarland an andere gesellschaftliche Gruppierungen praktisch untersagten.24 Statt die von der imperialen Rechtfertigungsrhetorik versprochene Liberalisierung und Marktflexibilität sowie den „Fortschritt“ nach europäischem Vorbild zu bringen, führte die eigennützige Orientierung des britischen Kolonialregimes daher in vielen Fällen zu einer Zementierung bestehender Hierarchien und einer umfassenden „Traditionalisierung“ der indischen Gesellschaft.25 Die Interventionen des Kolonialstaates zielten vor allem darauf, regelmäßige Steuereinnahmen sicherzustellen und indische Truppen für die anglo-indische Kolonialarmee zu rekrutieren, und stärkten daher insbesondere konservative soziale Gruppen und ideologische Tendenzen in Indien, die diese Agenda unterstützten.
 
        MIT VOLLDAMPF IN DIE MODERNE? ROLLE DER EISENBAHN
 
        Spannungen zwischen der von den Fürsprechern des britischen Imperialismus bemühten Fortschrittsrhetorik und den materiellen und sozialen Realitäten des Raj, die weitgehend von kultureller Arroganz und dem Primat herrschaftspragmatischer Interessen bestimmt waren, lassen sich auch in anderen Feldern nachweisen. Die infrastrukturelle Erschließung des indischen Subkontinents durch den Eisenbahnbau bietet dafür ein besonders schlagendes Beispiel. In der viktorianischen Ära war die Eisenbahn nicht nur ein wichtiges Transportmittel, ohne das die Industrialisierung auf den britischen Inseln wohl nicht im gleichen Tempo hätte ablaufen können, sie galt auch als Inbegriff von Mobilität, Modernität und Fortschritt, sodass man sie schon kurz nach ihrer Implementierung auf den Britischen Inseln auch in Britanniens Empire exportieren wollte.26 In Indien wurde die erste Versuchsstrecke zwischen Bombay und Thane bereits 1853 eröffnet. Ab den 1860er Jahren erfolgte dann der rasante Ausbau des Streckennetzes, der Indiens Eisenbahnnetz bereits kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges zum viertgrößten weltweit machte.27 Diese Tatsache wird häufig als ein Beleg für die gewaltige Modernisierungsleistung des britischen Kolonialregimes angeführt.28 Auch diese Deutung steht in Kontinuität mit zeitgenössischen Interpretationen. Nicht nur eine Reihe kolonialer Verwaltungsbeamter vor Ort, sondern auch prominente politische Kommentatoren in Europa, wie Karl Marx, sahen in der Eisenbahn ein nützliches Werkzeug, um Englands weltgeschichtliche Modernisierungsrolle zu erfüllen.29
 
        Die jüngere historische Forschung hat solche Deutungen zunehmend infrage gestellt. Zum einen kann kein Zweifel daran bestehen, dass die einseitigen wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen der Kolonialmacht den Ausbau des Streckennetzes bestimmten und keineswegs der mögliche Nutzen für die indische Bevölkerung. Eisenbahnlinien, die den Transport von landwirtschaftlichen Exportgütern zu den Seehäfen ermöglichten, und solche, die rasche Truppenverschiebungen zwischen Indiens wichtigsten Garnisonsstädten garantierten, genossen zunächst absolute Priorität. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden die Mobilitätswünsche der lokalen Bevölkerung zumindest gelegentlich Beachtung. Das etwas chaotische Miteinander von staatlichen und privat betriebenen Strecken, die teilweise sogar unterschiedliche Spurbreiten benutzten, zeugte jedoch nicht von langfristiger Infrastrukturplanung und erschwerte die Nutzung durch die indische Bevölkerung zusätzlich.30
 
        Wie bei der Textilindustrie verlief der Technologietransfer auch hier äußerst schleppend. Von den knapp 15000 Lokomotiven, die zwischen 1853 und 1947 auf dem indischen Subkontinent zum Einsatz kamen, wurden weniger als 700 in Indien selbst produziert. Der Rest wurde – zum beträchtlichen Nutzen der britischen Schwerindustrie – aus Großbritannien importiert.31 Auch in anderer Hinsicht erweist sich das häufig postulierte Korrelat zwischen kolonialem Eisenbahnbau und Modernisierungsagenda als problematisch: Der Historiker Ravi Ahuja hat zurecht darauf hingewiesen, dass die Konstruktion eines beträchtlichen Teils des Streckennetzes unter primitivsten Bedingungen und durch die planmäßige Ausbeutung ungeschulter indischer Arbeiter*innen, viele von ihnen Frauen und Kinder, realisiert wurde.32 Besondere Erwähnung verdient dabei der gezielte Einsatz der arbeitslosen Landbevölkerung, die von den großen Versorgungskrisen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts betroffen war. Weil die verantwortlichen Kolonialbeamten keine falschen Anreize setzen wollten, erhielten die Opfer der Hungersnöte ihre kärgliche Lebensmittelration nur, wenn sie ihre Arbeitskraft für kolonialstaatliche Infrastrukturprojekte zur Verfügung stellten. Ein beachtlicher Teil der Straßen und Eisenbahntrassen, die in den letzten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts von den Briten in Indien angelegt wurden, kam daher durch die Ausbeutung der Arbeitskraft der vulnerabelsten Gruppen der indischen Bevölkerung zustande.33 Diese zentrale Rolle von erzwungener Arbeit legt den Schluss nahe, das vermeintliche Modernisierungsprojekt Eisenbahnbau habe durchaus auch vormoderne – um nicht zu sagen antimoderne – Züge getragen.
 
        Gleichzeitig verhinderte die Angst der Kolonialregierung vor einem Eingriff in die Selbstregulierung des Marktes, dass man das Potenzial der neuen Transporttechnik nutzte, um Getreideüberschüsse aus anderen Provinzen Indiens in die vom Hunger betroffenen Gebiete im Süden zu schaffen, wodurch vermutlich das Leben von Hunderttausenden Menschen hätte gerettet werden können.34
 
        KNOWING THE COUNTRY: WISSENSCHAFTLICHE DATENERHEBUNG
 
        Apologet*innen des Empire haben häufig auf die angeblich segensreiche Wirkung der Etablierung eines rationalen Verwaltungsapparates und des Heranführens der lokalen Eliten an demokratische Gepflogenheiten und die als überlegen empfundene politische Kultur Großbritanniens hingewiesen. Eine radikale Reform von Verwaltung und Politik galt insofern als besonders begrüßenswert, als vorkoloniale Herrschaftsformen in Indien und anderen „orientalischen“ Gesellschaften ab dem späten 18. Jahrhundert im Westen häufig als rückständig, irrational und despotisch porträtiert wurden.35 Eine erfolgreiche „Hebung“ der kolonisierten Eliten durch das Verbreiten europäischer Werte und Standards galt vielen daher als Kernelement der selbstauferlegten Zivilisationsmission des Raj. Auch in diesem Fall ist jedoch Skepsis geboten: Eine kritiklose Übernahme des imperialen Fortschrittsnarrativs würde wiederum den Blick auf eine Reihe problematischer Aspekte verstellen, die für Indien mit der Einführung moderner Verwaltungspraktiken und selektiver Elemente der repräsentativen Demokratie verbunden waren.
 
        Schon die Bediensteten der OIK sahen die Verwaltung der riesigen Territorien, die unter ihrer Kontrolle standen, und die Beherrschung einer ethnisch, sprachlich und religiös äußerst heterogenen Bevölkerung als gewaltige Herausforderung an. Dieser suchten sie dadurch zu begegnen, dass sie ihre Wissenslücken bezüglich Land und Leuten schlossen. Seit den 1770er Jahren wurde die Beherrschung des Subkontinents somit auch von einem Prozess permanenter Wissensproduktion begleitet. In Kollaboration mit einheimischen „Experten“ – insbesondere schriftenkundige religiöse Eliten wie beispielsweise hinduistische Brahmanen oder muslimische Gelehrte (Ulama) spielten hierbei eine entscheidende Rolle – studierten die neuen Herrscher unter anderem indische Sprachen und Religionen. Noch wichtiger aber war es, unmittelbar verwertbare Wissensbestände zu erschließen, die ihnen einen Einblick in lokale Formen der Jurisdiktion oder bewährte Methoden der Steuererhebung gewährten sowie die kommerzielle Nutzung lokaler Heilkräuter oder Nutzfrüchte erlaubte.36
 
        Die Tatsache, dass das Kolonialregime von dem großen indischen Aufstand Mitte der 1850er Jahre überrascht worden war, wurde weithin als Beleg dafür gelesen, dass man noch nicht über das nötige Herrschaftswissen verfügte. In den Dekaden nach 1860 wurden daher die Anstrengungen zur wissenschaftlichen Durchdringung und Kategorisierung der beherrschten Territorien in Südasien und ihrer Bewohner*innen weiter intensiviert und systematisiert. In einer Reihe großangelegter surveys versuchte der Kolonialstaat, die Topografie und die geostrategische und kommerzielle Nutzbarkeit Indiens zu erfassen und zu dokumentieren. Gleichzeitig sollte die junge Wissenschaft der Anthropologie Erkenntnisse über die castes and tribes of India, also die verschiedenen Hindukasten und die sogenannte Stammesbevölkerung in den abgelegen Regionen des Subkontinents, liefern.37 Den wichtigsten Einschnitt stellte jedoch fraglos die Einführung einer im Zehnjahresturnus eingeführten Volkzählung in den 1870er Jahren dar. Bis 1921 wurden im Rahmen dieses Zensus auch detaillierte Fragen nach der Religions- und Kastenzugehörigkeit der Bevölkerung gestellt, von deren Beantwortung man sich wichtige Hinweise für die Optimierung von Verwaltung und größere Gerechtigkeit bei der politischen Repräsentation einzelner Bevölkerungsgruppen versprach.38 Wie häufig in kolonialen Kontexten wurde die ursprüngliche Intention der Verantwortlichen für dieser Verwaltungsmaßnahme jedoch bald völlig von deren unerwünschten Nebenwirkungen überlagert. Durch den Zwang, sich auf eine einzige religiöse und soziale Identität festzulegen, verschwand die in der Praxis bis dato vorhandene Flexibilität der sozialen und religiösen Ordnung, und die Religionsgemeinschaften und Kasten wurden gleichsam zu rigiden monolithischen Blöcken eingefroren. Die präzise Quantifizierung der jeweiligen Gruppengröße, die nun in den mit Grafiken und statistischen Tabellen angereicherten Zensusberichten allgemein zugänglich war, leistete der Kultivierung militanter Identitätspolitiken Vorschub und beförderte insbesondere die Rivalität zwischen den Angehörigen der beiden größten Religionsgemeinschaften, Hindus und Muslimen. Durch die schrittweise Einführung von Elementen der repräsentativen Demokratie im Rahmen der Verfassungsreformen von 1909, 1921 und 1935 wurde die Frage der jeweiligen Gruppengröße zudem mit dem Zugang zu politischer Macht verknüpft und bereits bestehende interne Konflikte und Spaltungen der indischen Gesellschaft zusätzlich befördert.
 
        Den Briten die Alleinschuld für diese Entwicklungen zuzuweisen, würde allerdings die Handlungsmacht der indischen Bevölkerung in unzulässiger Weise negieren. Schon lange vor der Herrschaftsübernahme der OIK hatten indische Herrscher des Öfteren in kleinerem Maßstab versucht, Volkszählungen durchzuführen und statistische Daten für eine möglichst effektive Steuerveranlagung zu erheben.39 Somit fanden die kolonialen Verwaltungsreformen nicht in einem Vakuum statt, sondern schlossen an indigene Praktiken an. Es würde auch gewiss zu kurz greifen, in der kolonialen Zähl- und Kategorisierungswut die Hauptursache für die zusammen mit der Entlassung in die Unabhängigkeit erfolgten Teilung des britischen Kolonialreichs in Südasien in die beiden verfeindeten Bruderstaaten Indien und Pakistan zu sehen. Gleichwohl ist unbestritten, dass sie diese Entwicklung zumindest katalysierten. Entscheidender für das zentrale Argument dieses Beitrages ist jedoch, dass auch dieses Beispiel zeigt, wie sehr die populäre Gleichsetzung der britischen Kolonialherrschaft in Indien mit einer gesellschaftlichen Modernisierungsagenda und der Verbreitung von Rationalismus, Säkularismus und Egalitarismus in die Irre führt. Ungeachtet der teilweise wohlmeinenden Intentionen der kolonialen Eliten führte die erhoffte Rationalisierung der Verwaltung zu einer Stärkung und Verhärtung „vormoderner“ Identitäten und leistete damit einmal mehr eher einer politisch fatalen „Traditionalisierung“ als einer Modernisierung Indiens Vorschub.
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        AUF DEM WEG ZU UNABHÄNGIGKEIT UND TEILUNG
 
        Widerstand gegen die koloniale Herrschaft in Britisch-Indien
 
        Kama Maclean
 
        Auf die Dekolonisierung Britisch-Indiens folgten 1947 die Teilung des Landes, die von ethnischer Gewalt begleitet wurde, und die Gründung zweier Staaten, dem mehrheitlich hinduistischen Indien und dem mehrheitlich muslimischen Pakistan. In diesem Beitrag beleuchte ich die historischen, politischen und gesellschaftlichen Kräfte im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Kolonialherrschaft und gehe der Frage nach, warum die Religion im Kampf um die Befreiung ein so großes Spaltungspotenzial entwickelte.
 
        Das Zusammentreffen verschiedener Faktoren in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg schuf die Bedingungen für eine nationalistische Massenbewegung, die nicht ignoriert werden konnte. Der Indische Nationalkongress (Indian National Congress; INC) hatte im Laufe der Zeit den Druck auf die britische Kolonialregierung immer weiter erhöht. 1885 mit dem Ziel gegründet, den indischen Einfluss in der Politik auszubauen, hatte die Kongresspartei in der Zwischenkriegszeit ein Programm des gewaltlosen Protests, des Boykotts und des zivilen Ungehorsams entwickelt, um politische Reformen durchzusetzen. Ursprünglich wurde dieses Programm auch von der 1906 gegründeten All-indischen Muslimliga unterstützt, doch zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Briten bereit erklärten, bei einer Reihe von Konferenzen in London über politische Reformen zu sprechen, hatten sich zwischen dem INC unter der Führung von Jawaharlal Nehru (1889–1964) und der Muslimliga bereits tiefe politische Gräben aufgetan. Die Muslimliga hatte sich in den 1930er und 1940er Jahren nicht den Aktionen des INC angeschlossen, sondern weiterhin strategische Verbindungen zur Regierung gepflegt. Ihr Anführer Muhammad Ali Jinnah (1876–1948) hatte dank seiner Unterstützung der Briten im Ersten Weltkrieg großes Ansehen erworben und wurde von den Kolonialherren als einzige Stimme der Muslime akzeptiert, obwohl es durchaus auch Muslime gab, die sich von der Muslimliga nicht vertreten fühlten.01
 
        In der vom INC geführten Massenbewegung schwang stets auch ein radikaler antikolonialer Nationalismus mit, der politische Gewalt als Mittel der Eskalation bei der Dekolonisierung einsetzte. Gewalttätige Aktionen wurden zwar schnell unterbunden, aber dennoch von nationalistischen Organisationen genutzt, um den Briten aufzuzeigen, welche Folgen eine Verweigerung politischer Reformen haben könnte.02 Daraus entwickelte sich ein Muster, bei dem konstitutionelle Reformen mit repressiver Notstandsgesetzgebung verbunden wurde. Durch die Ausweitung der Notstandsgesetze, die die bürgerlichen Freiheiten außer Kraft setzten, aber gleichzeitig eine stärkere Vertretung der indischen Bevölkerung in der Regierung ermöglichten, legte der spätkoloniale Staat den Grundstein für einen Staat mit weit reichenden Befugnissen.03 Dass sich derartige Maßnahmen in Indien bis heute gehalten haben, einschließlich der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gesetze gegen Aufwiegelung, ist Teil seines kolonialen Erbes und wird derzeit vom indischen Verfassungsgericht auf seine Rechtmäßigkeit überprüft.
 
        NATUR DES KOLONIALSTAATS
 
        In diesem Zusammenhang ist zu beachten, wie die imperialen Ziele und die Kolonialpolitik des britischen Empire den Charakter des indischen Antikolonialismus prägten. Für das britische Weltreich war die Kolonialisierung Südasiens extrem lukrativ. Wirtschaftshistoriker haben das Ausmaß der Abhängigkeit gegenüber den Briten aufgezeigt, in das Indien aufgrund der politischen Ökonomie des Kolonialismus Mitte des 19. Jahrhunderts geriet.04 Diese Entwicklung wurde durch die Fortschritte in der Dampfschifffahrt Ende des 19. Jahrhunderts noch verstärkt, durch die der Export indischer Agrarprodukte – Baumwolle, Jute, Tee –, der für die Industrielle Revolution in England essenziell war, immer effizienter wurde. Umgekehrt wurde Indien zu einem wichtigen Absatzmarkt für britische Produkte. Diese finanziellen Motive wurden jedoch von einer liberalen imperialen Ideologie überlagert, die sich einer zivilisatorischen Mission verschrieben hatte, um Indien Prinzipien des Individualismus und des Fortschritts näher zu bringen, die dem Land nach Ansicht der Briten fehlten. Das verstörende Ausmaß der Gewalt, auf das die Briten zurückgriffen, um dieses vermeintlich liberale Projekt umzusetzen, zeugt vom Widerspruch, der dem britischen Imperialismus zugrunde lag.05
 
        Bereits vor dem gewaltsamen Aufstand von 1857, in dessen Folge die britische Krone die Herrschaft über die Territorien der Britischen Ostindien-Kompanie übernahm, hatte es in Indien eine lange Geschichte des Widerstands gegeben. Der Aufstand erfolgte als Reaktion auf die Politik der Ostindien-Kompanie, einer Handelsgesellschaft, die zum Schutz und zur Erweiterung ihrer Interessen eine eigene Armee mit indischen Soldaten unterhielt. Im Mai 1857 lehnten sich einige indische Regimenter dieser Armee gegen die britischen Befehlshaber auf. Der sich daraus entwickelnde Aufstand war der größte in einer langen Reihe kleinerer Rebellionen gegen die Kompanie, die seit dem 17. Jahrhundert in Indien aktiv war. Die Brutalität der Aufständischen und das Ausmaß der „großen indischen Meuterei“ überraschten viele Briten. Dass sich die indischen Sepoys gegen ihre britischen Kommandeure erhoben und von verschiedenen Teilen der Bevölkerung unterstützt wurden, war ein Schock für die Anhänger des Imperialismus, die davon ausgegangen waren, dass die britische Herrschaft in Indien unerschütterlich war.
 
        In der aktuellen Forschung wird das Ausmaß der direkt oder indirekt angewandten Gewalt betont, mit der im gesamten britischen Empire versucht wurde, die Kontrolle zu bewahren.06 Dieser Trend in der Geschichtswissenschaft löst die Interpretation ab, dass die Briten vor allem liberale Ziele gehabt hätten und das Leben der Kolonisierten durch die Gaben der Moderne in Form von Bildung, Wissenschaft und Vernunft zu verbessern suchten. Um die oft gewalttätigen Reaktionen auf den kolonialen Staat zu verstehen, sollte man sich daher mit der Gewalt beschäftigen, mit der die Briten ihre Dominanz in Südasien durchsetzten, von Institutionen wie dem Militär und der Polizei bis hin zur alltäglichen „weißen Gewalt“ gegen die einheimische Bevölkerung, die für den Kolonialismus so typisch war.07 Wenn man dieses Geflecht von Gewalt und Macht in Südasien berücksichtigt, kann man die bei der Dekolonisierung von 1947 auftretende ethnische Gewalt besser verstehen.
 
        Aus Sicht der Briten war einer der wichtigsten Faktoren, die zum Aufstand von 1857 führten, der in der indischen Bevölkerung herrschende Eindruck, ihre religiösen Praktiken würden durch die interventionistische Politik der Ostindien-Kompanie und durch die von ihr eingeführten Technologien bedroht. Dazu kam, dass christliche Missionare unterstützt und die Inder im Vergleich zu anderen Untertanen im Empire diskriminiert wurden. Der Stellenwert, den man diesen Anliegen beimaß, zeigt sich in der von Königin Victoria 1858 erlassenen Proklamation, die für diejenigen, die den britischen Imperialismus in die Verantwortung nehmen wollten, eine der Magna Carta vergleichbare Bedeutung erlangte. Das Versprechen der Königin, sich nicht in religiöse Angelegenheiten einzumischen, für eine Gleichbehandlung der Inder als Untertanen im Empire zu sorgen und eine gleichberechtigte Beschäftigung im indischen öffentlichen Dienst zu garantieren, wurde zu einem entscheidenden Dreh- und Angelpunkt der britischen Kolonialregierung in Indien und ihrem leicht antikolonialen Kurs.
 
        Mit aus diesem Grund erhielt die Religion ab Ende des späten 19. Jahrhunderts eine größere politische Bedeutung: Sie bot einen Bereich, in dem ein koloniales Eingreifen nicht erlaubt war. Die Einmischung in religiöse Belange konnte von frühen Nationalisten zu Recht als Bruch imperialer Versprechen angeprangert werden: Politische Proteste nahmen ihren Anfang im religiösen Kontext, weil sie dort artikuliert werden konnten.
 
        RELIGION UND KOLONIALSTAAT
 
        Religiöse Konflikte waren in Südasien nicht neu, doch vor der Expansion des modernen Kolonialstaats waren sie meist lokal begrenzt und von kurzer Dauer: Die Gemeinschaften nutzten den öffentlichen Raum gemeinsam, daher war der Anreiz groß, Lösungen für ein Miteinander zu finden. Die Art und Weise, wie sich religiöse Identitäten unter dem Druck und den Interventionen des Kolonialstaats entwickelten, formten die Politik neu. Die Ausrichtung der Politik an religiösen Kategorien spiegelte zum Teil die Erfahrungen aus Europa wider, wo die Religion eine grundlegende Rolle in staatlichen Angelegenheiten gespielt hatte und man sie daher aus der Politik heraushalten wollte. Die Religionen in Südasien auf den privaten Bereich zu beschränken, war schwierig, weil sich die Sitten und Bräuche von Hindus und Muslimen um öffentliche Einrichtungen wie Tempel oder Moscheen drehten, um Feste und Gebete, und weil sie in kulturelle Ausdrucksformen wie Texte, Sprache und Ernährung eingebettet waren. Die Unterschiede im gemeinschaftlichen Leben von Hindus und Muslimen sollten sich abhängig von den Parametern vertiefen, mit denen die Kolonialherrschaft Aktivismus und Lobbyarbeit gegenüber dem Staat gesetzlich regelte. Von grundlegender Bedeutung war dabei die Vorstellung von der Rolle des Staates beim Umgang mit Minderheiten und ihrem Schutz.
 
        Die Kategorisierung der Religionen in Indien und das Verständnis ihrer Bedeutung wurde durch den Kolonialstaat im Rahmen von vermeintlich wissenschaftlichen Projekten wie ethnografischen Erhebungen und Volkszählungen neu gestaltet.08 Überwältigt von der Komplexität der indischen Religionen abstrahierten die Verantwortlichen die zahlreichen Sekten und Identitäten und machten den „Hinduismus“ zu einer übergreifenden Kategorie, um eine Reihe unterschiedlicher religiöser Praktiken zu beschreiben. Im 19. Jahrhundert hätten sich nur wenige Menschen in Indien mit dieser Bezeichnung identifiziert, allerdings konnten sie genau sagen, ob sie Muslime waren oder nicht. Als monotheistische Religion war der Islam für den Kolonialstaat leichter einzuordnen, selbst wenn die Wahrnehmung gelegentlich von Ängsten vor wahhabitischen oder panislamistischen Verschwörungen verzerrt war.09 Bereits bei der ersten Volkszählung zeigte sich, dass ein erheblicher Anteil der Bevölkerung aus Muslimen bestand, und ab den 1880er Jahren suchte die britische Kolonialregierung in Indien nach Möglichkeiten, Schutzmechanismen für „religiöse Minderheiten“ in die staatliche Struktur einzubauen. Einige Muslime hatten tatsächlich auch am Aufstand von 1857 teilgenommen und neigten nach Meinung des einflussreichen Kolonialbeamten W.W. Hunter ohnehin zum Fanatismus und fühlten sich „verpflichtet“, gegen die Königin zu rebellieren. Diese Tendenzen wollte man aufmerksam beobachten, zudem bemühten sich die Akteure der Kolonialpolitik, liberale und modernisierende Kräfte im indischen Islam zu stärken, um die Loyalität gegenüber der Krone zu fördern. Und so wurden religiöse Identitäten durch den Kolonialstaat politisiert.
 
        KRITIK AN DER KOLONIALHERRSCHAFT
 
        In den 1860er Jahren schuf der Kolonialstaat ein umfassendes gesetzliches Rahmenwerk, das sein alleiniges Gewaltmonopol festigen und potenzielle gewalttätige Bedrohungen ausschalten sollte. Dazu gehörten Gesetze, die umherziehende Menschen kriminalisierten, ein Gesetz zur Kontrolle des Waffenbesitzes und der Murderous Outrages Act, der dem Staat in der sensiblen Region an der nordwestlichen Grenze weitreichende Befugnisse einräumte, um „fanatische“ Gewalttaten zu ahnden und Urteile ohne eine Möglichkeit zur Revision sofort zu vollstrecken.10 Diese außerordentliche Macht wurde von Gesetzen gestützt, die nicht nur gewalttätige Proteste kriminalisierten, sondern bereits jede Form der Kritik am Staat. Paragraf 124A des indischen Strafgesetzbuchs verbot explizit die Äußerung von „Unzufriedenheit“, womit indirekt zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Kolonisierten ihren Kolonialherren Zuneigung schuldeten.11 Nach diesem Gesetz war die „Äußerung von Missbilligung“ über die Regierungspolitik nur dann keine Straftat, wenn dahinter das Ziel stand, „ihre Änderung mit rechtmäßigen Mitteln zu erreichen, ohne Hass, Verachtung oder Unzufriedenheit zu wecken oder zu versuchen, sie zu wecken“. Damit waren die Bedingungen festgelegt, unter denen die Regierung bereit war, Kritik entgegenzunehmen: in Form milden Tadels, der von überschwänglichen Loyalitätsbeteuerungen begleitet wurde.
 
        Um Gehör zu finden, mussten indische Nationalisten ihre Beschwerden also vorsichtig formulieren und das koloniale Projekt loben, bevor sie auf die Widersprüche des vermeintlich wohlwollenden imperialen Liberalismus hinwiesen. Damit wurde der Liberalismus zu einer wichtigen Ideologie für indische Nationalisten, die ihn als Argument für eine repräsentative Regierung und gegen rassistische Unterdrückung anführten.12 Für derartige Eingaben waren umfangreiche Formalitäten und unwiderlegbare Beweise erforderlich, was zu einem, wie der Historiker Christopher Bayly es formulierte, „statistischen Liberalismus“ führte, der eine Bilanz des Empire erstellte.13 Frühe Kritikpunkte Ende des 19. Jahrhunderts betrafen die koloniale Ökonomie, vor allem die zahlreichen verheerenden Hungersnöte in den 1870er Jahren, bei denen Millionen Menschen starben. Auch die stets wachsenden Ausgaben des Kolonialstaates einschließlich der Kosten für die militärischen Abenteuer jenseits der indischen Grenzen und für die Gehälter der Kolonialbeamten, insbesondere des Vizekönigs, wurden genannt. Der indische Politiker Dadabhai Naoroji (1825–1917) brachte diese Kritik in seinem Buch mit dem passenden Titel „Poverty and unBritish Rule in India“ zum Ausdruck, in dem er unter anderem argumentierte, die Einbindung von mehr Indern in den Regierungsprozess sei nicht nur kostengünstiger, sondern auch effektiver.
 
        POLITIK DES ORGANISIERTEN ANTIKOLONIALISMUS
 
        1885 kamen Angehörige der neuen indischen Elite in Bombay zusammen und gründeten den INC. Seine Mitglieder waren englisch erzogen worden, viele waren Anwälte und verstanden die Funktionsweise und Grundlagen des Kolonialstaates, waren aber auch frustriert von der Kolonialpolitik, die ohne Rücksprache mit den kolonisierten Eliten erfolgte. Ursprünglich vertrat der INC eine milde, säkulare Kritik am Imperialismus, war in seinen Anfangsjahren ideologisch jedoch nach allen Seiten offen. In den 1890er Jahren bildete sich ein deutlich radikalerer Flügel heraus, vertreten durch Aktivisten wie Bal Gangadhar Tilak (1856–1920). Der Gründer von zwei Zeitungen verfügte im Westen Indiens über erheblichen Einfluss und saß aufgrund seiner Kritik an der Kolonialregierung zweimal in Haft. Die gemäßigte Haltung seiner Mitstreiter im INC ließ ihn fast verzweifeln; immer wieder schrieb er Artikel, die trotz ihrer religiösen Allegorien von den Briten als Aufrufe zu politischen Gewalttaten verstanden wurden.14 Die Kongressbewegung spaltete sich 1907 aufgrund der Frage, ob es legitim sei, die Briten außerhalb des konstitutionellen Rahmens zu konfrontieren, etwa durch einen Boykott. Viele gemäßigte Nationalisten wie Gopal Krishna Gokhale (1866–1915) richteten ihre Energie in dieser Phase auf die soziale Arbeit, um eine stärkere Gemeinschaft aufzubauen, in der Unterschiede bezüglich Kaste, Religion und Klasse weniger gravierend waren.
 
        Etwa zur selben Zeit begann die Kolonialverwaltung, auf muslimische Eliten zuzugehen, die bei der Regierung aktiv auf den Schutz religiöser Minderheiten drängten. Die 1906 gegründete Muslimliga war eine der wichtigsten Organisationen, die diese Idee vertraten. Die Liga konnte eine proportionale Vertretung der Muslime in den neu gebildeten Imperial Councils von 1909 durchsetzen. Diese Räte waren ein verfassungsrechtliches Zugeständnis an die gemäßigten indischen Nationalisten, einschließlich derjenigen innerhalb des Kongresses, die sich seit dem späten 19. Jahrhundert für eine stärkere Einbeziehung von Indern in die Regierungsarbeit stark machten. Mit einer explizit muslimischen Vertretung in der politischen Arena wurde nun der Anspruch des INC, trotz seiner Hindu-Mehrheit unter den Mitgliedern alle Inder zu vertreten, infrage gestellt.
 
        Bei der Verbreitung nationalistischer Ideen in Indien gab es erhebliche Hindernisse. Obwohl sich der Kolonialstaat die Bildung der Bevölkerung auf die Fahnen geschrieben hatte, waren viele Inder Analphabeten (laut Volkszählung von 1921 konnten etwa 7 Prozent der indischen Bevölkerung lesen, 1931 waren es etwa 9 Prozent).15 Als sich in den 1900er Jahren vom INC geführte Bewegungen organisierten, griffen sie bei der Vermittlung ihrer Ideen aus praktischen Gründen oft auf religiöse Motive zurück. Die religiöse Sprache eignete sich gut für die antikoloniale Agitation, weil häufig der Kampf gegen Ungerechtigkeit betont wurde und sie allgemein verständlich war. Lieder, Parolen, in Massen produzierte Plakate und literarische Texte stützten sich auf die Vorstellung von Indien als Gottheit – Bharat Mata –, die ihre Menschen anflehte, sie von den Ketten der kolonialen Herrschaft zu befreien. Die erste größere antikoloniale Agitationskampagne, die Swadeshi-Bewegung (1905–1908), forderte die indische Bevölkerung auf, britische Produkte zu boykottieren und indische Produkte mehr wertzuschätzen. Hindus fühlten sich angesprochen, doch für Muslime stand die Vorstellung von Indien als Göttin im Widerspruch zum Monotheismus des Islam. Selbst Mahatma Gandhi gab sich als Hindu-Asket. Obwohl er von der Gleichheit aller Religionen sprach, ist es fraglich, ob seine Botschaft von der ländlichen Bevölkerung als säkular verstanden wurde.
 
        Es war also eine Kombination aus Regierungspolitik und der Dialektik des Nationalismus, die Hindus und Muslime in der indischen Bevölkerung auf unterschiedliche politische Wege führte und sie zunehmend in Opposition zueinander brachte. Immer häufiger kam es auf kommunaler Ebene zu Gewalt zwischen Hindus und Muslimen, und als sich in den 1920er Jahren die sozialen Trennlinien weiter vertieften, erhielt diese Gewalt eine zunehmend politische Bedeutung.
 
        INTERNATIONALISMUS DES NATIONALISMUS
 
        Im frühen 20. Jahrhundert spielten auch globale Einflüsse eine Rolle dafür, dass sich ein nationalistisches Denken in Indien herausbildete. Vielen indischen Nationalisten dienten antikoloniale Bewegungen in Irland als Vorbild, von Annie Besant (1847–1933) und Bal Gangadhar Tilak, die sich von der Sprache der Home Rule (Selbstverwaltung) in den 1910er Jahren inspirieren ließen, bis hin zu Revolutionären, die Gewalt als Taktik in Form von Attentaten und Hungerstreiks im Gefängnis übernahmen. Die in Großbritannien oder in anderen Kolonien wie Kanada und Südafrika lebenden Inder, aber auch die indische Bevölkerung in Europa und den USA spielten ebenfalls eine wichtige Rolle und unterstützten antikoloniale Überlegungen und Aktivitäten aus der Ferne. Vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich viele indische Studenten in London, Berlin und Paris radikalisiert und Literatur verbreitet, die in Indien verboten war.16 Bei Foren wie den regelmäßig in London stattfindenden Imperial Conferences wurde den britischen Vertretern immer wieder die rassistische Diskriminierung in den selbstverwalteten „White Dominions“ vorgeworfen und die britische Idee eines imperialen Bürgerrechts, das Gleichheit für alle bedeuten sollte, infrage gestellt. Inder durften in den Dominions nicht wählen, waren von bestimmten Branchen ausgeschlossen, und durften ihre Familienmitglieder nicht nachholen, nicht einmal die Ehefrauen.17 Erst nach dem Ersten Weltkrieg, bei dem Ressourcen und Truppen aus Indien zum Einsatz kamen, konnte auf den Druck Londons hin kleinere Zugeständnisse in einigen, wenn auch nicht allen Dominions ausgehandelt werden, was zeigte, dass der britische Anspruch auf Gleichstellung auf tönernen Füßen stand.
 
        In den Jahren vor und auch während des Ersten Weltkrieges hatte es in Deutschland massive antibritische Propagandakampagnen gegeben; das Deutsche Reich fungierte als wichtiger Verbündeter der antikolonialen Aktivisten und bot finanzielle und logistische Unterstützung.18 Eine wichtige Rolle spielten in der Folge auch große politische Ideologien wie Kommunismus und Sozialismus, die den antikolonialen Aktivisten als Inspiration dienten. Die Kommunistische Internationale unterstützte Netzwerke und einzelne Aktivisten durch Organisationen wie die Liga gegen Imperialismus, die jedoch meist kurzlebig waren. Die indische Kolonialregierung versuchte, den Zugang zu kommunistischem Gedankengut zu beschränken, indem sie den Import von Literatur und die Einreise bekannter Kommunisten verbot. Zu diesen Maßnahmen gehörte zu Beginn der 1930er Jahre ein Verfahren gegen indische und ausländische Kommunisten wegen einer angeblichen Verschwörung. Das Verfahren scheiterte, und der Einfluss kommunistischen Denkens blieb in Indien weiterhin präsent.19 Andere Gruppen wurden von der panasiatischen Ideologie beeinflusst und träumten mit Blick auf Japan von einem „Neuen Asien“ und der Solidarität unter People of Colour.20 Der Faschismus in Italien und der Nationalsozialismus in Deutschland lieferten ebenfalls Vorbilder für einzelne Nationalisten, allerdings verhinderten die nativistischen Impulse beider Ideologien die Versuche, Allianzen zu schmieden.21
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        WEG ZUR UNABHÄNGIGKEIT
 
        Der Zweite Weltkrieg wälzte die politische Landschaft um. Die indischen Regierungen in den Provinzen, die nach den Reformen von 1935 gewählt worden waren und größtenteils aus Mitgliedern des Nationalkongresses bestanden, waren vor dem Kriegseintritt nicht nach ihrer Haltung gefragt worden. Aus Protest traten die Regierungen des INC zurück, während viele andere Parteien, darunter die Muslimliga und nach 1941 auch die Kommunistische Partei Indiens, die Kriegsanstrengungen unterstützten.
 
        Als der INC die Konfrontation mit den Briten suchte, vor allem durch Aktionen zivilen Ungehorsams und später durch die „Quit India“-Bewegung (1942) unter der Führung von Gandhi, kam es zur massenhaften Festnahme von Aktivisten. Im Gegensatz dazu pflegten die Mitglieder der Muslimliga ein weit weniger oppositionelles Verhältnis zum Kolonialstaat. Nach dem Fall Singapurs und Burmas wurde Indien zum zentralen Kriegsschauplatz, und auch wenn nur die Industriegebiete von Kalkutta bombardiert wurden, war die Anspannung in ganz Indien groß. Die britischen Maßnahmen zur Abwehr eines möglichen japanischen Einfalls im Nordosten Indiens, zu denen auch Zerstörungen nach dem Prinzip der verbrannten Erde und die Beschlagnahmung von Booten gehörten, verschärften die bereits bestehende Lebensmittelknappheit und trieben die Preise in die Höhe, wodurch es in Bengalen zu einer Hungersnot kam, bei der Millionen Menschen ums Leben kamen. Fotos von Sterbenden wurden in indischen und internationalen Zeitungen veröffentlicht und säten weitere Zweifel an der Legitimation des britischen Imperialismus.22 Der letzte Anstoß zur Dekolonisierung kam jedoch von Kräften außerhalb der antikolonialen Bewegung. Zu den wichtigsten Faktoren zählten die Zerstörungen in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aufstieg der USA zur neuen Weltmacht, die den Kolonialismus nicht unterstützte.
 
        Noch immer wird darüber debattiert, ob die Teilung Indiens und die Gründung Pakistans unvermeidbar waren oder Folge einer Reihe von Faktoren.23 1940 verabschiedete die Muslimliga eine Resolution, in der sie sich für eine verfassungsgemäße Regelung nach dem Krieg einsetzte, bei der die mehrheitlich muslimischen Regionen unabhängige Bundesstaaten Pakistans werden sollten. Die Hungersnot hatte großen Einfluss auf das soziale Gefüge Bengalens, vor allem in Kalkutta, wohin die Armen vom Land auf der Suche nach Hilfe strömten und dann dort auf der Straße starben. Damit war der Boden bereitet für die dortigen katastrophalen Gewaltausbrüche im August 1946, die als Katalysator für verschiedene Prozesse auf dem Weg zur Teilung fungierten. Dazu gehörten auch die britische Überzeugung, an einem baldigen Abzug festzuhalten, der das Ausmaß der Gewalt sicher noch erhöhte, da keine Truppen bereitstanden, um einzugreifen, und eine gewisse Sympathie für die Argumente Muhammad Ali Jinnahs, dass die Muslime nur in einem unabhängigen Staat Pakistan sicher seien. Das Chaos beim Abzug, das dadurch entstandene Machtvakuum und die willkürlich festgelegten Grenzen sowie die tragische Gewalt, die die Machtübergabe an Indien und Pakistan im Jahr 1947 begleitete, legten den Grundstein für den anhaltenden Konflikt zwischen den beiden neuen Nationalstaaten.
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        VOM GOLDENEN ZUM GETEILTEN BENGALEN
 
        Eine kurze Geschichte der Bengalen und ihrer Heimatregion
 
        Carmen Brandt
 
        „Mein goldenes Bengalen, ich liebe dich“01 lauten die erste Zeile und der Refrain der Nationalhymne Bangladeschs. Rabindranath Tagore (1861–1941), der Verfasser dieser und auch der indischen Nationalhymne, deren Sprache ebenfalls Bengalisch ist, erlebte jedoch weder die Gründung Bangladeschs noch die Unabhängigkeit Indiens. Seine Heimatregion Bengalen war noch vereint, als er 1941 verstarb. Das Gedicht „Mein goldenes Bengalen“ verfasste Tagore bereits 1905 aus Protest gegen die erste Teilung Bengalens durch die britische Kolonialverwaltung im selben Jahr. Zwar wurde diese Teilung 1912 auch aufgrund gewalttätiger Proteste rückgängig gemacht, doch mit der Dekolonisierung scheint das Schicksal eines geteilten Bengalens besiegelt worden zu sein. Seit dem Ende Britisch-Indiens und der damit einhergehenden Entstehung der Staaten Indien und Pakistan im Jahr 1947 versteht man unter „Bengalen“ in der Regel zwei geopolitische Entitäten: den indischen und mehrheitlich hinduistischen Bundesstaat Westbengalen und dessen Pendant im Osten, das heutige, mehrheitlich muslimische Bangladesch, das als Ostpakistan bis zu dessen Unabhängigkeit im Jahr 1971 ein Teil Pakistans war. Diese beiden Staaten sind jedoch weder kongruent zu der mehrfach veränderten Ausdehnung des vorkolonialen und kolonialen Bengalens noch zu dem geografischen Raum, in dem sich Menschen heute mehrheitlich als Bengalen identifizieren. Mit fast 300 Millionen Menschen sind die Bengalen die größte Ethnie in Südasien und die drittgrößte der Welt; bengalische Bevölkerungsmehrheiten gibt es auch im indischen Bundesstaat Tripura und im Süden Assams. Dieser Beitrag widmet sich der Genese dieser Ethnie, den geopolitischen Veränderungen ihrer Heimatregion und wichtigen Entwicklungen, die die Identität der Menschen in dieser Region bis heute prägen.
 
        BÓNGO – BANGLA – BENGAL
 
        Anders als im Deutschen und Englischen, in denen man diese Region lediglich als „Bengalen“ beziehungsweise „Bengal“ kennt, verwendet man in der heutigen bengalischen Sprache zwei miteinander verwandte Begriffe: baṅga (Bóngo) und bāṃlā (Bangla).02 Der erste taucht bereits in dem Sanskrit-Epos „Mahābhārata“ auf. Während in diesem von einem Königreich namens vaṅga beziehungsweise baṅga03 zu lesen ist, das sich vor unserer Zeitrechnung wohl lediglich über den Südosten des heutigen Bengalens erstreckte, erlangte die zweite Variante unter muslimischer Herrschaft, während des Bestehens des Sultanats von Bengalen (1352–1576), eine breitere Verwendung. Beide Begriffe sind noch heute allgegenwärtig, zum Beispiel in den originalsprachlichen Namen der beiden bengalischen Staaten: paścimꞋbaṅga („Westbengalen“) und bāṃlādeś (Bangladesch; wörtlich „Bengalenland“). Der englische Begriff „Bengal“, von dem sich auch der deutsche ableitet, ist wiederum näher mit bangāl, der persischen Bezeichnung für diese Region, verwandt.
 
        Englisch löste nach und nach Persisch als Verwaltungssprache ab, nachdem die Britische Ostindien-Kompanie 1757 den letzten unabhängigen Herrscher (Nawab) von Bengalen in der Schlacht bei Plassey besiegt hatte. Neben der Bezeichnung für diesen weiten geografischen Raum wurde auch der Anspruch, diesen in seiner Gesamtheit zu unterwerfen und zu verwalten, übernommen. Obwohl es bereits vor dem Sultanat von Bengalen zwei große einheimische Reiche, die buddhistisch geprägte Pala-Dynastie (ca. 750–1161) und die hinduistisch geprägte Sena-Dynastie (1070–1230), gab, wurden die Grundsteine für die bengalische Ethnie insbesondere während der muslimischen und britischen Herrschaft gelegt. Ausschlaggebend hierfür waren zum einen die offizielle Verwendung der Bezeichnung „Bengalen“ und die Förderung bengalischer Literatur durch die muslimischen Herrscher des Sultanats, zum anderen die Kategorisierungs- und Standardisierungsprozesse während der britischen Kolonialzeit, die dabei helfen sollten, diese große und bevölkerungsreiche Region zu verwalten.04
 
        STANDARDISIERUNG DER BENGALISCHEN SPRACHE
 
        Das älteste, wenn auch nur schwer datierbare, literarische Zeugnis, das dem Bengalischen zugeordnet wird, ist eine Liedersammlung, die heute unter dem Namen „Caryapāda“ bekannt ist und einer tantrischen Tradition des Buddhismus zugeschrieben wird. Der Umstand, dass das erste Palmblattmanuskript dieser mehrsprachigen Anthologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Nepal entdeckt wurde und auch als ältestes Literaturwerk für Assamesisch, Maithili und Oriya beansprucht wird, verdeutlicht, dass das Sprachkontinuum, aus dem das moderne Bengalisch entstanden ist, einen großen geografischen Raum einnahm, der weit über die Grenzen des heutigen Westbengalens und Bangladeschs hinausging. Die Literaturlandschaft dieses Sprachkontinuums war enorm vielfältig. So spielten ab dem 13. Jahrhundert Prestigesprachen wie zum Beispiel Arabisch, Persisch und Sanskrit sowohl für die religiöse als auch für die säkulare Literatur der Eliten eine dominante Rolle, während es mündliche und schriftliche Literaturtraditionen auch in Vorstufen des modernen Bengalisch gab. Insbesondere mit der Etablierung des Sultanats von Bengalen 1352 wurden letztere auch von Seiten der muslimischen Herrscher gezielt gefördert und konnten sich so zu einer Literatursprache entwickeln, die heute als „Mittelbengalisch“ bezeichnet wird. In dieser Sprachform sind zahlreiche, hauptsächlich religiöse Werke überliefert, die heute entweder dem Hinduismus oder dem Islam zugeordnet werden. Auch wenn es für diese ausschließlich lyrische Literatur keine einheitliche Grammatik gab, wurde sie über einen weiten geografischen Raum verstanden.05
 
        Das Interesse europäischer Philologen lag oftmals auf den bereits standardisierten Prestigesprachen, insbesondere Persisch und Sanskrit, da man davon ausging, dass sie die „authentischeren“ Aufschlüsse über die Kultur und Religion der einheimischen Bevölkerung lieferten. Doch es wurde schnell deutlich, dass die Mehrheit diese Sprachen nicht beherrschte. Um besser kommunizieren zu können und so die koloniale Herrschaft zu verfestigen oder nachhaltiger in der einheimischen Bevölkerung zu missionieren, erlernten und dokumentierten Wissenschaftler im Dienst der Britischen Ostindien-Kompanie und christliche Missionare aus verschiedenen Ländern die vernakularen, also von den Einheimischen gesprochenen, Sprachen und trugen somit nachhaltig zu deren Standardisierung, insbesondere ihrer Prosaform, bei. Im Falle der bengalischen Sprache verdeutlicht die erste englischsprachige Grammatik, „A Grammar of the Bengal Language“ (1778) von Nathaniel Brassey Halhed (1751–1830), einem Angestellten der Ostindien-Kompanie, diesen Standardisierungsprozess besonders gut.06
 
        Der Titel der von Halhed erstellten Grammatik deutet bereits darauf hin, dass es bis dato keine einheitliche Bezeichnung für die bengalische Sprache gab. So bezeichnet Halhed sie als „Bengal language“ und „Bengalese“.07 Während die englischen und deutschen Namen „Bengali“ und „Bengalisch“ letztendlich von dem Toponym „Bengal“ beziehungsweise „Bengalen“ hergeleitet wurden, benutzt man heute im Bengalischen sogar dasselbe Wort wie für die Region: bāṃlā (Bangla). Die zahlreichen, zum Teil sehr unterschiedlichen Varietäten des bengalischen Sprachkontinuums wurden somit schlichtweg unter dem Namen der geopolitischen Entität subsumiert. Wiederum in der ersten in Bengalisch verfassten Grammatik aus dem Jahr 1833 bezeichnet der Autor, kein geringerer als Ram Mohan Roy (1772–1833), einer der wichtigsten bengalischen Intellektuellen und Reformer jener Zeit, die von ihm beschriebene Sprache als gauṙīẏabhāṣā („Gauṙīẏa-Sprache“), aber im englischen Nebentitel als „Bengali language“.08 Somit verwendete er die von den Europäern eingeführte Bezeichnung, aber gleichzeitig auch ein Adjektiv (gauṙīẏa), das sich von einer altertümlichen einheimischen Bezeichnung für diese Region (Sanskrit: gauḍa; Bengalisch: gauṙ) herleitet. Während gauḍa der Name eines Königreiches zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert war, das heute von vielen auch aufgrund seiner Ausdehnung als erste bengalische geopolitische Entität wahrgenommen wird, wurde der Begriff später recht frei für eine nur schwer definierbare Region im heutigen Westbengalen verwendet.
 
        Da es vor der intensiven Beschäftigung europäischer Philologen keine Abhandlungen zur bengalischen Sprache und entsprechende Standardisierungsversuche gab, wurde die Grundlage des modernen Bengalisch von denjenigen Sprachvarietäten gebildet, die in der Region gesprochen wurden, in der ab Ende des 18. Jahrhunderts die meisten dieser Abhandlungen und Druckerzeugnisse in bengalischer Sprache entstanden: Kalkutta, die angrenzenden Distrikte und der Distrikt Nadia im heutigen Westbengalen. Diese Region, die dem Machtzentrum des stetig wachsenden britischen Herrschaftsgebietes entsprach, ist jedoch nur ein kleiner geografischer Raum dieses Sprachkontinuums. Und da es in der Natur eines Kontinuums liegt, keine klaren Grenzen zu haben, war es ein komplexes Unterfangen, den bengalischen Sprachraum festzulegen. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass die Grenzen der geopolitischen Entität Bengalen, das heißt der Bengal Presidency oder Bengal Province, immer wieder verändert wurden. So erstreckte sich die Bengal Presidency 1858, in ihrer größten Ausdehnung, über weite Teile des heutigen Nordindiens, Pakistans, den gesamten Osten und Nordosten Südasiens, Myanmar, Singapur und Teile Malaysias. Und insbesondere im Falle der mit dem Bengalischen verwandten Sprachen Assamesisch, Oriya und Maithili waren die Sprachgrenzen fließend.
 
        Ob man heute in Bengalisch oder einer benachbarten Sprache unterrichtet wird und seine Lokalsprache entsprechend als Dialekt der einen oder anderen wahrnimmt, ist oftmals lediglich das Ergebnis geopolitischer und verwaltungstechnischer Entscheidungen. So können sich auch noch heute zum Beispiel ein Assamese und ein Bengale aus derselben Grenzregion ohne Weiteres in ihrer Lokalsprache unterhalten, während sie in ihren Standardsprachen auf Kommunikationsprobleme stoßen. Zwei Bengalen wiederum, die aus entgegengesetzten Grenzgebieten stammen und ihre jeweilige Lokalsprache verwenden, können sich untereinander nicht verständigen. Erst die Verbreitung des standardisierten Bengalisch durch Schulbildung, Verwaltung und Literatur ab dem 19. Jahrhundert ermöglichte es, dass sich die Menschen in diesem weiten geografischen Raum problemlos miteinander verständigen und ein ethnolinguistisches Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln konnten.09 Da es jedoch auch in den angrenzenden Regionen vergleichbare Standardisierungsprozesse gab, entstanden Konflikte bei Ausdehnungsversuchen des bengalischen Sprachraums. So argumentierten bengalische Wissenschaftler, die sich im Dienst der Briten befanden, dass Assamesisch und Oriya lediglich Dialekte des Bengalischen seien, während Vertreter dieser beiden Sprachen wiederum mit Unterstützung christlicher Missionare, die die Standardisierung des modernen Assamesisch und Oriya angestoßen hatten,10 diese Klassifizierung längerfristig abwehren konnten.11
 
        Bei der Standardisierung der bengalischen Sprache handelte es sich jedoch nicht um einen bewussten Prozess, sondern sie war der auch andere südasiatische Sprachregionen betreffenden Annahme geschuldet, dass die vorgefundene Heterogenität Ergebnis linguistischer Verunreinigungen sei. So identifizierte Halhed insbesondere Wörter persoarabischen Ursprungs als fremd und berücksichtigte diese nicht in seiner Grammatik.12 Die Annahme, dass es ein „reines“ Bengalisch gegeben hätte, das direkt aus dem Sanskrit entstanden sei und das es nun zu rekonstruieren galt, führte zu einem sanskritisierten Bengalisch, das die damalige gesprochene Sprache nicht widerspiegelte. Durch Halheds und zahlreiche weitere Abhandlungen, deren Autoren ähnliche Vorstellungen hatten, konnte sich so längerfristig eine standardisierte Form des Bengalischen, basierend auf den Varietäten Kalkuttas und Umgebung und mit Lehnwörtern aus dem Sanskrit, als Bildungs- und Literatursprache durchsetzen. Beschleunigt wurde dieser Prozess durch die Einführung der Druckerpresse in dieser Region Ende des 18. Jahrhunderts, die zudem für eine Standardisierung der Schrift sorgte, die heute offiziell – auch von Seiten der Internationalen Organisation für Normung (ISO) – nur als „bengalische Schrift“ bezeichnet wird, obwohl sie auch für viele weitere Sprachen, zum Beispiel Assamesisch, Chakma, Meitei und Sanskrit, verwendet wurde und wird.13 Auch hier spielte Halheds Grammatik, für die Bengalisch zum ersten Mal mit beweglichen Lettern gedruckt wurde, eine wegweisende Rolle.
 
        DICHOTOMISIERUNG RELIGIÖSER IDENTITÄTEN
 
        Die Suche nach einem „authentischen“ Bengalen führte zu einer Negierung insbesondere der als muslimisch identifizierten Elemente, einer Hinwendung zur vormuslimischen Zeit und Wiederherstellungsversuchen einer rein hinduistischen Kultur. Nach über 500 Jahren fast durchgängig muslimischer Herrschaft in Bengalen bildete sich so eine bengalische Hindu-Elite in Kalkutta heraus, deren Mitglieder auch als bhadralok („Gentleman“) bezeichnet wurden, an britischen Bildungsinstitutionen studierten, im Dienst der Kolonialmacht standen und aufgrund dieser intellektuellen Impulse neue Vorstellungen ihrer Kultur entwickelten. Diese bis heute für die bengalische, aber auch indische Identität ausschlaggebende Epoche wird deshalb auch „Bengalische Renaissance“ genannt. Und da es in dieser keinen Platz für das muslimische Erbe Bengalens gab, wandte sich die muslimische Elite vermehrt ihrem partikularen Erbe und der Enttäuschung über ihren Machtverlust zu. Während so zum Beispiel Hindu-Bengalen in Kalkutta die Entwicklung der modernen bengalischen Literatur und gesellschaftliche und religiöse Reformen vorantrieben und damit die Grundsteine des bengalischen, aber auch des indischen Nationalismus legten, produzierten Mitglieder der muslimischen Elite für längere Zeit weiterhin vornehmlich Literatur in Persisch und Urdu und konzentrierten sich auf ihre separate religiöse und nicht auf ihre ethnische Identität.
 
        Vorangetrieben wurde die Dichotomisierung der einheimischen Bevölkerung in Hindus und Muslime auch durch die ab 1871 alle zehn Jahre landesweit stattfindenden Volkszählungen. Insbesondere im bengalischen Sprachraum, in dem die meisten religiösen Praktiken der einfachen Bevölkerung weder als eindeutig hinduistisch noch muslimisch identifizierbar waren, zwang die Volkszählung nun alle Menschen, sich exklusiv zu einer Religion zu bekennen.14 Dies war insofern ein Problem, da der Hinduismus lediglich eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl religiöser Praktiken ist, die erst im 19. Jahrhundert auf Grundlage des Sanskrit-Schrifttums und mit Hilfe einheimischer Eliten von europäischen Orientalisten unter dem Begriff „Hinduismus“ subsumiert wurden.15 Viele dieser Praktiken waren jedoch an lokale religiöse Bewegungen gebunden und enthielten oftmals Elemente, die entweder einzigartig waren oder heute unterschiedlichen Religionen zugeschrieben werden. Dies betraf insbesondere den Osten Bengalens, wo ab dem 13. Jahrhundert im Zuge der Annexion durch das Delhi-Sultanat und die damit einhergehende Nutzbarmachung dieser Region für die Landwirtschaft Sufis den Islam verbreiteten. Diese charismatischen Mystiker schafften es, eine breite Anhängerschaft zu gewinnen, indem sie nicht eine orthodoxe Form des Islam predigten, sondern lokale Formen von Religiosität aufgriffen und mit Inhalten des mystischen Islam füllten und vermischten.16 Diese inklusive Form des Islam sorgte dafür, dass die Bevölkerung zwar mit Elementen des Islam vertraut war, aber dennoch weiterhin auch Rituale pflegte, die heute dem Hinduismus zugeschrieben werden.17
 
        Trotzdem wurden die meisten Menschen in Ostbengalen im Zuge der Volkszählungen als Muslime klassifiziert, die nun nach und nach auch durch die neu entstandenen Bildungseinrichtungen von den muslimischen Eliten lernten, was einen „echten Muslim“ ausmache. Befeuert wurde die Dichotomisierung der Bevölkerung in Hindus und Muslime auch durch die sozioökonomischen Entwicklungen während der Kolonialzeit. Zu dem politischen Machtverlust der muslimischen Elite kam deren sozioökonomischer Abstieg hinzu, der zum Beispiel durch den wirtschaftlichen Aufstieg von Hindu-Eliten in Kalkutta, tiefgreifende Landreformen und die Einführung von Monokulturen verursacht wurde. Längerfristig führten diese Veränderungen nicht nur zu Hungersnöten, sondern auch zu Besitzverhältnissen, bei denen oftmals aus dem Westen Bengalens stammende Hindu-Familien, auch die von Rabindranath Tagore, große Landwirtschaftsflächen in Ostbengalen besaßen, die mehrheitlich von Muslimen bewirtschaftet wurden.
 
        ERSTE UND ZWEITE TEILUNG BENGALENS
 
        Die erste Teilung Bengalens im Jahr 1905 wurde deshalb zu großen Teilen von muslimischen Eliten Ostbengalens begrüßt, während sie von bengalischen Hindu-Eliten als Versuch der Briten, dem Erstarken der bengalischen Nation und ihrem wachsenden Widerstand gegen die Kolonialmacht entgegenzuwirken, empfunden wurde.18 Gegen die Teilung wurde deshalb nicht nur mit Liedern wie „Mein goldenes Bengalen“, sondern auch gewaltsam protestiert. Die Bengal Presidency war jedoch so groß und mit fast 80 Millionen Einwohnern so bevölkerungsreich geworden, dass deren Verwaltung tatsächlich eine enorme Herausforderung darstellte. Selbst zu der neuen Provinz „Bengalen“ im Westen gehörten nach wie vor große Teile des heutigen Bihars, Jharkhands und Orissas, während die neue Provinz „Ostbengalen und Assam“ fast den gesamten Nordosten des heutigen Indiens und Bangladesch umfasste. Erst mit der Wiedervereinigung Bengalens im Jahr 1912 entstand eine geopolitische Entität, die den heutigen Staaten Westbengalen und Bangladesch in ihrer Gesamtheit ähnelte, jedoch nach wie vor nicht einheitlich verwaltet wurde. Mit der Wiedervereinigung Bengalens wurde zudem die Hauptstadt Britisch-Indiens von Kalkutta nach Delhi verlegt, was längerfristig einen Bedeutungsverlust für die gesamte Region darstellte.
 
        In den wenigen Jahren, die Bengalen geteilt war, hatte der politische Antagonismus zwischen muslimischen und Hindu-Eliten im gesamten Land zugenommen. So wurde 1906 in Dhaka, der heutigen Hauptstadt Bangladeschs, die All-indische Muslimliga von muslimischen Vertretern aus ganz Britisch-Indien gegründet. Diese fühlten sich in dem 1885 gegründeten Indischen Nationalkongress (Indian National Congress; INC), der ersten von den Briten anerkannten Interessenvertretung einheimischer Politiker, von Hindus dominiert. Drei Jahre später wurden deshalb auch auf Verlangen der Muslimliga 1909 getrennte Wählerschaften für Hindus und Muslime eingeführt. Den vorläufigen Höhepunkt kommunalistischer19 Politik stellte Ende 1930 eine Rede von Muhammad Iqbal (1877–1938), dem aus dem Pandschab stammenden neugewählten Vorsitzenden der Muslimliga, dar, in der er die Zwei-Nationen-Theorie vorstellte. Diese besagt, dass es sich bei Hindus und Muslimen um zwei unterschiedliche Nationen handele, die nicht nur verschiedene Religionen ausübten, sondern ihre eigenen Bräuche und Traditionen pflegten. Um einer potenziellen Unterdrückung in einem von Hindus dominierten Indien nicht ausgesetzt zu sein, stehe den Muslimen deshalb ein eigener Staat zu.
 
        Nur zehn Jahre später folgte dieser Theorie die konkrete Forderung Muhammad Ali Jinnahs (1876–1948), im Falle einer Unabhängigkeit von Großbritannien einen Staat für die indischen Muslime zu gründen – Pakistan.20 Nach langwierigen Verhandlungen zwischen Vertretern der Muslimliga, des INC und der britischen Kolonialmacht sowie der Mobilmachung einer breiten muslimischen Bevölkerung durch die Muslimliga und daraus resultierenden Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen wurde dieser Forderung nachgegeben: Die Regionen, die laut Volkszählungen über muslimische Bevölkerungsmehrheiten verfügten – im Westen das heutige Pakistan und im Osten das heutige Bangladesch – bildeten ab dem 15. August 1947 Pakistan und der Rest Indien. Da es jedoch auch während der britischen Kolonialzeit kein einheitliches Indien gab, sondern viele Regionen nach wie vor Fürstentümer waren, wie zum Beispiel Jammu und Kaschmir im Nordwesten und Koch Bihar und Tripura im Osten, erwies sich die Gründung Indiens und Pakistans als äußerst komplex.21 Insbesondere die durch die Teilung verursachten Migrationsströme und die immer wieder aufflammenden Gewaltausbrüche mit einer hohen, wenn auch unbekannten Anzahl von Toten stellen bis heute ein generationenübergreifendes Trauma für breite Teile der Bevölkerung aller drei Staaten dar, das nur allmählich überwunden wird.22
 
        GRÜNDUNG BANGLADESCHS
 
        Dass die Bevölkerung Ost- und Westpakistans, die durch Indien und somit 1600 Kilometer getrennt war, keine Nation bildete, wurde nur wenige Jahre später deutlich. Auch wenn Muslime von der „Bengalischen Renaissance“ im 19. Jahrhundert größtenteils ausgeschlossen waren, entwickelten nach der Jahrhundertwende auch muslimische Intellektuelle wie zum Beispiel Kazi Nazrul Islam (1899–1976) und Rokeya Sakhawat Hussain (1880–1932) eine starke bengalische Identität, produzierten Literatur in bengalischer Sprache, schlossen sich dem Widerstand gegen die Kolonialmacht an und sprachen sich für soziale Reformen aus. So gab es auch in weiten Teilen der gebildeten Bevölkerung in Ostbengalen, als es 1947 ein Teil Pakistans wurde, ein starkes religionsübergreifendes Bewusstsein für die bengalische Sprache, Literatur und Kultur. Anders als in Westpakistan, in dem Urdu als Amts- und Verkehrssprache weitestgehend akzeptiert wurde, kam es deshalb am 21. Februar 1952 auf dem Campus der University of Dhaka zu Protesten gegen Urdu als alleinige Staatssprache, die jedoch blutig niedergeschlagen wurden.23 Während Urdu die Erstsprache von lediglich 8 Prozent der heutigen pakistanischen Bevölkerung ist, sprechen 98 Prozent der Bangladeschis Bengalisch. Der Traum einer gemeinsamen Nation auf Grundlage des Islam wurde so von dem ethnolinguistischen Zusammengehörigkeitsgefühl der Bengalen in Ostpakistan überschattet.
 
        Vertieft wurde der Antagonismus zwischen Ost- und Westpakistan durch die unausgeglichenen Machtverhältnisse in Politik, Militär und Wirtschaft. Die Dominanz von westpakistanischen Akteuren in diesen Bereichen und die Vernachlässigung der Infrastruktur in Ostpakistan stießen auf nachhaltigen Unmut bei der bengalischen Elite, deren Rufe nach Autonomie langsam lauter wurden. Ähnlich wie die Muslimliga während der britischen Kolonialzeit die Opferrolle der Muslime nährte und somit Massen mobilisieren konnte, geschah dies nun auf Basis ethnolinguistischer Zugehörigkeit. Sheikh Mujibur Rahman (1920–1975), einstiger Befürworter der Teilung und Zugehörigkeit Ostbengalens zu Pakistan, konnte so mit seiner Partei, der Awami-Liga, im Dezember 1970 bei der ersten Wahl zur Nationalversammlung Pakistans die Mehrheit der Sitze gewinnen. Da somit zum ersten Mal Bengalen die Regierung im gesamten Pakistan hätten stellen müssen, eskalierte der schwelende Konflikt zwischen der politischen Elite Westpakistans und einer mittlerweile breiten Bevölkerung in Ostpakistan. Die bisherigen Machthaber Pakistans, fast ausschließlich aus dem westlichen Teil, erkannten die Wahl nicht an und mobilisierten ab dem 25. März 1971 Streitkräfte in Ostpakistan, um die Region unter ihre Kontrolle zu bringen, woraufhin bengalische Politiker am nächsten Tag die Unabhängigkeit Bangladeschs ausriefen. Laut der Regierung Bangladeschs starben in dem darauffolgenden Krieg mehr als drei Millionen Menschen.24 Erst durch den von Pakistan beförderten Kriegseintritt Indiens konnte dieser am 16. Dezember 1971 beendet werden.25
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        Während nur vier Jahre nach der Gründung des säkularen Bangladeschs, nach einem Militärcoup und der Ermordung Mujibur Rahmans, Islamisten die politische Bühne wieder betreten durften und der Islam 1988 zur Staatsreligion erklärt wurde, lebt auch die Idee einer säkularen bengalischen Nation weiter, und das Ausrufen einer Islamischen Republik, wie es 1956 für Pakistan der Fall war, scheint unwahrscheinlich. Dennoch zeigt die stete Abwanderung von Hindus nach Indien, dass es religiöse Minderheiten in diesem Staat schwer haben. Ein Bangladeschi ist eben nicht nur ein Bengale, sondern vor allem ein muslimischer Bengale oder bengalischer Muslim. Dies ist zumindest seit 1975 die stringente Identitätspolitik einer einflussreichen politischen Elite in Bangladesch, auch wenn es immer wieder populäre, insbesondere urbane Bewegungen gegen diese kommunalistische Politik gibt. In Westbengalen konnten sich Hindu-Nationalisten bis heute auf der politischen Bühne nicht durchsetzen, obwohl die „Bengalische Renaissance“ auch als „Hindu-Renaissance“ gilt. Muslime stellten 2021 31 Prozent der Bevölkerung Westbengalens, wo sie mehr Rechte als in den meisten anderen indischen Bundesstaaten haben, zum Beispiel das Recht auf den Verzehr von Kuhfleisch.
 
        AUF DER SUCHE NACH DEM GOLDENEN BENGALEN
 
        Es scheint daher ironisch, dass das Lied „Mein goldenes Bengalen“, das aus der Feder Rabindranath Tagores, dem letzten Vertreter der „Bengalischen Renaissance“, stammt, heute die Nationalhymne des mehrheitlich muslimischen Bangladeschs ist. Aber die Zeilen, die heute voller Nationalstolz von Bangladeschis gesungen werden, beschreiben nichts Anderes als die Schönheit der Natur – der Mangohaine, Reisfelder, Banyanbäume –, die Schönheit des ländlichen Bengalens, in der die urbane Elite zu Beginn des 20. Jahrhunderts das „authentische“ Bengalen suchte, aber dessen Bevölkerung bei den weitreichenden politischen Entscheidungen in den vergangenen 200 Jahren nicht nach ihrer Meinung gefragt wurde. Es ist deshalb unklar, ob sich die fast 300 Millionen Bengalen in den verschiedenen geopolitischen Entitäten jemals als Nation verstanden haben.
 
        Als Rabindranath Tagore 1905 „Mein goldenes Bengalen“ verfasste, träumte er von einem Bengalen, das so offensichtlich nur von einer begrenzten Bevölkerungsgruppe imaginiert wurde. Die Bildung einer bengalischen Nation befand sich zu dieser Zeit in den Anfängen und wurde kurz darauf von kommunalistischer Politik überschattet. Dass sich Menschen in Bengalen jedoch schon vor der ersten Teilung als unterschiedlich wahrnahmen und das nicht nur aufgrund religiöser Zugehörigkeiten, spiegelt sich auch in den Bezeichnungen bāṅāl (Bangal) für Menschen aus Ostbengalen und ghaṭi (Ghoti) für Bengalen aus Westbengalen wider. Neben den Lokalsprachen, die sich in Aussprache, Grammatik und Vokabular unterscheiden, assoziiert man mit diesen beiden Bezeichnungen auch spezifisches Essen, Kleidung, religiöse Praktiken und sogar Verhaltensweisen, die den anderen fremd sind. Selbst in Kalkutta gibt es aufgrund dieser Differenzen zwei Fußballvereine, die beide von Hindus gegründet wurden – Mohun Bagan AC 1889 von lokalen Bengalen, sogenannten Ghotis, und East Bengal Club 1920 von Hindus, die aus Ostbengalen nach Kalkutta immigriert waren. Die ethnisch-religiöse Komplexität wird erst recht verdeutlicht durch den 1887 von Muslimen in Kalkutta gegründeten Fußballverein, der seit 1891 als Mohammedan Sporting Club firmiert. Diese drei Vereine zählen nach wie vor zu den bedeutendsten Fußballvereinen Indiens.
 
        Wenn Bengalen heute an ein goldenes Bengalen denken, haben sie ganz unterschiedliche Vorstellungen, auch wenn sich diese unabhängig von geopolitischer und Religionszugehörigkeit überschneiden können. Der Blick ist dabei nur selten in die Zukunft gerichtet, vielmehr schaut man auf vermeintlich glorreichere Zeiten zurück: auf die Blütezeit buddhistischer oder hinduistischer Reiche, den wirtschaftlichen Aufstieg dieser Region unter muslimischer Herrschaft, den damit verbundenen Reichtum, der verschiedene europäische Mächte anlockte und zur Eroberung durch die Briten führte. Mit Stolz wird von Subhash Chandra Bose (1897–1945) berichtet, der laut seiner Bewunderer durch die Kooperation mit Hitler-Deutschland und Japan den Briten so zusetzte, dass sie letztendlich wegen seiner und nicht Gandhis Aktivitäten Indien in die Unabhängigkeit entließen.26 In Bangladesch ist es der Tod der sogenannten Sprachmärtyrer am 21. Februar 1952, der für viele den Auftakt der Unabhängigkeitsbewegung bildete und wegen dem der Internationale Tag der Muttersprache an diesem Tag begangen wird. Besonders in Kalkutta schwelgt man in Erinnerungen, wenn man an das 19. Jahrhundert denkt, als diese Stadt das intellektuelle und kulturelle Zentrum Südasiens war. Und wenn heute ein Bengale, wie zum Beispiel der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1998, Amartya Sen, zu Weltruhm gelangt, geht der altbekannte Spruch „Was Bengalen heute denkt, denkt Indien morgen. Was Indien heute denkt, denkt die Welt morgen.“ schon wieder etwas leichter über die Lippen. Nostalgie ist ein wichtiger Bestandteil bengalischer Identität – Nostalgie und Musik, die diese widerspiegelt: so auch die Melodie von „Mein goldenes Bengalen“, die eine Adaption eines Baul-Liedes ist und somit eine religiöse Strömung des ländlichen Bengalens repräsentiert, deren Anhänger sich bis heute wehren, sich eindeutig als Hindus oder Muslime zu klassifizieren.27
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        10 Vgl. z.B. die ersten Grammatiken für Assamesisch und Oriya: N[athan] Brown, Grammatical Notices of the Asamese Language, Sibsagor 1848; Amos Sutton, Introductory Grammar of Oriya Language, Kalkutta 1831.
 
        11 Vgl. Rahul Peter Das, Bengalischer Nationalismus und die Konstruktion einer austroasiatischen Vergangenheit, in: Michael Bergunder/Rahul Peter Das, „Arier“ und „Draviden“: Konstruktionen der Vergangenheit als Grundlage für Selbst- und Fremdwahrnehmungen Südasiens, Halle/S. 2002, S. 181–205.
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        15 Vgl. Arvind Sharma, On Hindu, Hindustān, Hinduism and Hindutva, in: Numen 1/2002, S. 1–36.
 
        16 Vgl. Richard Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760, Berkeley 1993.
 
        17 Noch heute werden von Anhängern des mystischen Islam in Bangladesch zum Beispiel Lieder zu Ehren des hinduistischen Gottes Krishna und seiner Geliebten Radha gesungen. Vgl. Hans Harder, Sufism and Saint Veneration in Contemporary Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong, London–New York 2011, S. 280.
 
        18 Vgl. Anil Baran Ray, Communal Attitudes to British Policy: The Case of the Partition of Bengal 1905, in: Social Scientist 5/1977, S. 34–46.
 
        19 Die Begriffe „Kommunalismus“ und „kommunalistisch“ (von „communalism“ und „communal“ im Englischen) bezeichnen im südasiatischen Kontext Phänomene der Identitätspolitik auf Basis vornehmlich religiöser, aber auch ethnischer Zugehörigkeit.
 
        20 Vgl. Ayesha Jalal, The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan, Cambridge u.a. 1985.
 
        21 So ist auch der sogenannte Kaschmirkonflikt, der bis heute nicht gelöst ist, eine Folge von Dekolonisierung und Staatengründung.
 
        22 Vgl. z.B. Annu Jalais, Geographies and Identities: Subaltern Partition Stories along Bengal’s Southern Frontier, in: David N. Gellner (Hrsg.), Borderland Lives in Northern South Asia: Non-State Perspectives, Durham 2013, S. 245–265.
 
        23 Vgl. Anwar Dil/Afia Dil, Bengali Language Movement and the Creation of Bangladesh, San Diego–Dhaka 2011.
 
        24 Die genauen Zahlen der Opfer dieses Krieges sind unbekannt. Der bangladeschische Staat besteht auf drei Millionen und spricht von einem Genozid an seiner Bevölkerung durch das pakistanische Militär und dessen Kollaborateuren. Pakistan lehnt diese Bezeichnung bis heute ab und verweigert zudem eine offizielle Entschuldigung.
 
        25 Indien trat offiziell am 3. Dezember 1971 in den Krieg ein, nachdem die pakistanische Luftwaffe indische Stellungen an der Grenze zu Westpakistan bombardiert hatte. Zuvor unterstützte Indien bengalische Freiheitskämpfer mit Waffen und der Ausbildung an diesen und nahm Kriegsflüchtlinge auf.
 
        26 Vgl. z.B. Jan Kuhlmann, Subhas Chandra Bose und die Indienpolitik der Achsenmächte, Berlin 2012.
 
        27 Die Bauls werden oftmals als mystische Wandersänger romantisiert. Vgl. Jeanne Openshaw, Seeking Bāuls of Bengal, Cambridge u.a. 2002.
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        RELIGION, POLITIK, NATION
 
        Demokratie und Nationalismus in Indien seit der Unabhängigkeit 1947
 
        Michael Collins
 
        Als Indien 1947 unabhängig wurde, beurteilten Experten die Aussichten einer demokratischen Entwicklung im neu entstandenen Staat eher pessimistisch. Mitte des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, dass eine erfolgreiche Demokratisierung eine solide Mittelschicht, eine lebendige Zivilgesellschaft und eine hohe Alphabetisierungsrate benötigt. Kritiker nahmen zudem an, dass die in der indischen Bevölkerung bestehenden Spaltungen aufgrund von Religion, Kastenzugehörigkeit und Sprache den demokratischen Prozess zusätzlich behindern würden. Doch Indien belehrte die Kritiker eines Besseren, trotzte allen Hindernissen und galt schon bald als leuchtendes Beispiel für Demokratie in der dekolonisierten Welt. Allerdings hat die Erfolgsgeschichte der „größten Demokratie der Welt“ in jüngster Zeit Risse bekommen. Es wächst die Sorge angesichts der Frage, ob das demokratische Gemeinwesen wirklich alle einschließt und welche Auswirkungen der ethnoreligiöse Nationalismus auf die Politik, die staatlichen Institutionen und die multiethnische Gesellschaft hat.
 
        Indien steht heute am Scheideweg. Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen zeigen sich beunruhigt angesichts der Politik der Mehrheit gegenüber Minderheiten und verweisen auf neue restriktive Gesetze zur Staatsbürgerschaft, die Aushöhlung bürgerlicher Freiheiten, die Unterdrückung unabhängiger Medien, zunehmende Gewalt gegen Minderheiten sowie die Schikanierung und Inhaftierung politischer Dissidenten. Als Reaktion auf die veränderte Situation greifen Experten mittlerweile auf eine sprachliche Differenzierung zurück und bevorzugen Formulierungen wie „demokratischer Autoritarismus“, „Wahlautokratie“ und „Ethnokratie“, um den Zustand der Demokratie in Indien zu beschreiben.01 Der vom US-amerikanischen Außenministerium 2021 herausgegebene „Report on International Religious Freedom“ löste eine internationale Debatte aus, als er auf die wachsende Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten in Indien hinwies, vor allem gegenüber Muslimen, die etwa 15 Prozent (213 Millionen) der Bevölkerung stellen – womit Indien die zweitgrößte muslimische Bevölkerung der Welt hat. Die Debatte über Indiens Status als säkulare Demokratie ist also sehr aktuell, doch die Ursachen für die derzeitige Krise liegen weit zurück.
 
        Ich betrachte in meinem Beitrag die Verbindungen zwischen Demokratie, Nationalismus und Religion in Indien unter besonderer Berücksichtigung des zeitgenössischen Hindu-Nationalismus, beginnend in der späten Kolonialzeit mit dem Konzept der Hindutva, einer politischen Doktrin, die „Hindus“ in zivilisatorischer Hinsicht als „Volk“ neu definierte, das sich über eine gemeinsame Abstammung, Sprache, Kultur und ein gemeinsames heiliges Land definiert. Das Konzept der Hindutva – seine Urheber und Anhänger unterscheiden sehr genau zwischen Hindutva und Hinduismus – bildet die Grundlage für den ethnoreligiösen Nationalismus in Indien, der das Land zu einer Hindu Rashtra (Hindu-Nation) umgestalten will. Im Anschluss daran verfolge ich die Entwicklung bis in die Gegenwart und beschreibe das Wachstum des ethnoreligiösen Nationalismus und seine Ausbreitung von den politischen Rändern bis in die Mitte der Wählerschaft. Die größte hindu-nationalistische Partei in Indien, die Bharatiya Janata Partei (BJP, „Indische Volkspartei“), ist heute die dominierende Kraft im Land und hat bei den beiden vergangenen Wahlen auf nationaler Ebene 2014 und 2019 die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erreicht. Welche Auswirkungen dieser Aufstieg auf Säkularismus und Demokratie in Indien hat, wird zum Schluss erörtert.
 
        „WER IST EIN HINDU?“
 
        Ein Großteil dessen, was heute als „indische Überlieferung“ gilt, wurde erst während der Kolonialzeit im Rahmen eines dynamischen Austauschs zwischen britischen Beamten, europäischen Indologen, Hindu-Reformern und der Gesellschaft vor Ort übersetzt, kodifiziert und diskutiert. Nachdem die Briten die Kontrolle über den Subkontinent erlangt hatten, machten sie sich daran, ihre Herrschaft zu festigen und Indien zu „entdecken“. Das geschah durch die duale Praxis der Übersetzung und Erfassung. Zunächst übersetzten Kolonialbeamte und europäische Indologen mit Unterstützung der Brahmanen aus der obersten Kaste alte Sanskrittexte. Sie betrachteten den Hinduismus dem europäischen Konzept der Religion folgend als einen institutionalisierten Glauben mit einem Klerus und heiligen Texten. Bei diesem frühen Ansatz stellten sie die Sanskrittexte als die maßgeblichen heiligen Schriften des Hinduismus dar und legten den Schwerpunkt auf eine exklusive brahmanische Version, in der sie den dominierenden Strang des Hinduismus sahen.02 Darüber hinaus führte die Kolonialverwaltung Volkszählungen durch, bei denen die einheimische Bevölkerung aufgrund bestimmter Merkmale erfasst und klassifiziert wurde, die die Kolonialbeamten für die wichtigsten Kriterien hielten: Kaste und Religion. Anfangs waren viele Befragte verwirrt, wenn sie ihre Religion nennen sollten, da der Begriff „Hindu“ noch gar nicht so lange existierte, wie der Geograf Sanjoy Chakravorty erklärt: „In den präkolonialen Sanskrittexten wird kein einziges Mal das Wort ‚Hindu‘ verwendet.“03 Dennoch diente „Hindu“ als Standardkategorie bei der Erfassung der Bevölkerung und wurde zum Sammelbegriff für eine bemerkenswerte Vielfalt an lokalen Traditionen und Praktiken.
 
        Bei der „Entdeckung“ Indiens reduzierte die Kolonialverwaltung die große Mehrheit der Bevölkerung – und ihre Glaubensvorstellungen – auf starre administrative Kategorien, die Kaste und Religion zu dominanten Identitätskriterien bestimmten,04 obwohl es gar nicht unbedingt darum ging, eine bestimmte Lehre von oben aufzuzwingen. Als Reaktion darauf wurden lokale Gruppen aktiv und stellten die europäische Darstellung des Hinduismus infrage, definierten seine Grundsätze neu oder reformierten diese.05 Im 19. Jahrhundert entstanden sozioreligiöse Reformbewegungen, die eine Ära der Erneuerung des Hinduismus einläuteten. 1875 wurde der Arya Samaj („Gesellschaft der Edlen“) gegründet, um den Bekehrungsversuchen christlicher Missionare entgegenzuwirken, die hinduistische Praktiken und Glaubensvorstellungen herabsetzten. Doch die Führer des Arya Samaj verteidigten den Hinduismus nicht nur gegen die Angriffe der Missionare, sondern versuchten auch, hinduistische Praktiken wie das hierarchische Kastensystem zu reformieren. Eine weitere Motivation der Hindu-Reformer war ihre Angst vor einem demografischen Wandel. In ihren Augen waren Hindus als Gemeinschaft durch die christliche Missionierung derart bedroht, dass sie im Laufe der Zeit zur Minderheit im eigenen Land werden könnten. Entscheidend war jedoch vor allem, dass Reformbewegungen wie der Arya Samaj Sanskrittexte neu interpretierten (oft auf Grundlage der Arbeit europäischer Indologen) und dabei ein „Goldenes Hindu-Zeitalter“ erfanden. Diese revisionistische Geschichtsdeutung, obwohl ursprünglich dazu gedacht, Hindus mit Stolz zu erfüllen und ihrem Glauben eine ähnlich beeindruckende Historie wie anderen Religionen zu geben, fungierte als treibende Kraft für die frühen Schriften der Hindu-Nationalisten.
 
        Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattete eine neue Generation von Ideologen den Begriff „Hindu“ mit weiteren Bedeutungen aus. Ihnen ging es weniger um die Glaubenslehre, vielmehr definierten sie „Hindus“ als ein Volk, das durch seine gemeinsame Abstammung, seine spirituelle Heimat, Sprache und Geschichte geeint sei.06 1923 verfasste Vinayak Damodar Savarkar (1883–1966) die Schrift „Hindutva: Who is a Hindu?“, die zur Grundlage des Hindu-Nationalismus wurde. Um seinen Text als politische Doktrin zu kennzeichnen, verwendete Savarkar den Begriff Hindutva („Hindusein“). Der Begriff bringt Religion und nationale Identität so zusammen, dass, wie der Anthropologe Peter Van der Veer argumentiert, „ein Inder ein Hindu ist – eine Gleichung, die wichtige andere indische Religionsgemeinschaften wie Christen und Muslime aus der Nation ausklammert“.07 Aus dieser Sicht ist Indien eine Hindu Rashtra (Hindu-Nation), also „eine Körperschaft durch, für und aus der die Mehrheit bildende Hindu-Gemeinschaft“.08 Andere, wie etwa Mahadev Sadashivrao Golwalkar (1906–1973), führten diesen aufkeimenden Nationalismus weiter. In „We, or Our Nationhood Defined“ (1939) nannte Golwalkar die Tschechoslowakei als Beispiel für das Scheitern multinationaler Staaten, während er Deutschland als Vorbild für einen Nationalstaat auf ethnischer Grundlage betrachtete. Hindus wurden nicht nur als Volk mit einheitlicher Abstammung betrachtet, sondern auch als Gruppe, deren Existenz durch „das Andere“ bedroht wurde – das in diesem Fall von religiösen Minderheiten im Land und vor allem von Muslimen verkörpert wurde.
 
        Schon bald entstand auf der ideologischen Grundlage der Hindutva eine institutionalisierte Bewegung. 1925 gründete Keshav Baliram Hedgewar, ein Gefolgsmann Savarkars, den Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, „Nationaler Freiwilligen-Bund“), der, obwohl von Brahmanen der obersten Kaste geführt, den Anspruch erhob, alle Hindus einzuschließen. In den sogenannten shakhas (Zweigstellen), die heute in ganz Indien verbreitet sind, trafen sich die Mitglieder – Jugendliche wie Erwachsene – regelmäßig zu sportlichen Übungen und ideologischen Schulungen, um die körperliche Fitness und mentale Stärke zu erlangen, die als notwendig für die „Verteidigung“ der Hindus erachtet wurden. 1927 entwickelte der RSS Ausbildungsprogramme für pracharaks, leitende Funktionäre, die durchs Land reisten, um neue RSS-Zweige zu gründen und dessen lokale Präsenz zu erhöhen. In den Folgejahren erweiterte der RSS seine Struktur um eine umfangreiche Palette an Mitgliedsorganisationen, die die Infrastruktur (und die Führungsebene) der hindu-nationalistischen Bewegung bilden.09
 
        AUF UND AB BEI WAHLEN
 
        Auf dem Weg Richtung Unabhängigkeit trafen in Indien zwei unterschiedliche Konzepte von „Nation“ aufeinander. Das eine war die Vorstellung einer säkularen Nation, die von prominenten Figuren im Nationalkongress befürwortet wurde, darunter Mahatma Gandhi (1869–1948) und Jawaharlal Nehru (1889–1964), der erste indische Premierminister. Allerdings entsprach ihr Modell des Säkularismus nicht dem einer liberalen westlichen Demokratie. Anstelle einer völligen Trennung von Religion und Staat versprach der indische Säkularismus eine Gleichstellung der Glaubensrichtungen, was bedeutete, dass die Regierung keine Religion gegenüber den anderen bevorzugen sollte.10 Anstatt also die Religion aus der Politik zu verbannen, sollte die Regierung eine „prinzipiengeleitete Distanz“ wahren. Dieses Modell des Säkularismus stand im Widerspruch zum Konzept des ethnoreligiösen Nationalismus, das in den Schriften der frühen Hindutva-Ideologen entwickelt worden war und vom RSS unterstützt wurde. Der RSS strebte eine Hindu-Nation an und übte scharfe Kritik an sogenannten Pseudo-Säkularisten, die sich auf Kosten der „einheimischen“ Hindu-Mehrheit für religiöse Minderheiten einsetzten.
 
        Anfangs verzichtete die RSS-Führung auf eine Teilnahme an Wahlen. Stattdessen sollte die Gesellschaft von Grund auf durch Organisation an der Basis und engagierte Arbeit vor Ort verändert werden. Der RSS verfolgt bis heute seine Ziele über ein umfangreiches Netzwerk an Verbündeten, zu denen Studierendenorganisationen und Gewerkschaften gehören, Wohlfahrtsverbände für Stammesgemeinschaften und Dalits (die ehemaligen „Unberührbaren“), Gesundheitszentren auf dem Land, Schulen und unzählige andere Organisationen, die die Ideologie des RSS verbreiten und um neue Anhänger werben, oft auch durch die Unterstützung der Ärmsten der Bevölkerung und entsprechende Angebote für sie. Der Vishwa Hindu Parishad (VHP, „Welt-Hindu-Rat“), dessen Führung überwiegend aus pensionierten Beamten besteht, darunter auch ehemalige hochrangige Polizisten, zählt in diesem Netzwerk zu den wichtigsten Akteuren. Er hat die Aufgabe, Hindus im In- und Ausland zu organisieren und ideologisch bei der Stange zu halten.11 Der RSS und seine Mitgliedsorganisationen sind als Sangh Parivar oder Sangh-Familie bekannt, die heute offiziell 36 Organisationen umfasst, zu der aber inoffiziell noch Dutzende weitere gehören.
 
        Trotz seiner anfänglichen Abneigung gegen Wahlen wurde der RSS durch die Ermordung Gandhis schon bald nach der Unabhängigkeit in die Politik hineingezogen. Der Attentäter, ein gewisser Nathuram Godse, war ein Anhänger Savarkars mit Verbindungen zum RSS. Gandhis Tod versetzte das Land in Aufruhr und veranlasste die Regierung unter dem Indischen Nationalkongress (Indian National Congress; INC, auch Kongresspartei genannt), den RSS, der damals von Gowalkar geführt wurde, zu verbieten und 20000 RSS-Mitglieder zu verhaften, wodurch zahllose weitere in den Untergrund getrieben wurden.12 Als das Verbot 16 Monate später wieder aufgehoben wurde, suchte Gowalkar mit seiner Organisation weiter die Öffentlichkeit und war maßgeblich an der Gründung der Bharatiya Jana Sangh (BJS, „Indische Volksvereinigung“) beteiligt, die eine hindu-nationalistische Alternative zur säkularen Politik des INC bot. Offiziell war die BJS eine separate Organisation, wurde jedoch von beim RSS ausgebildeten Kräften geleitet, die seit Langem bestehende persönliche Verbindungen zur Mutterorganisation unterhielten und ähnliche ideologische Überzeugungen vertraten.
 
        Der Erfolg der BJS bei Wahlen fiel zunächst bescheiden aus. Der INC, der von seinem jahrzehntelangen Kampf für die Unabhängigkeit profitierte, war ein politisches Schwergewicht, das die indische Politik in der ersten Phase nach der Unabhängigkeit dominierte. Darüber hinaus entsprach der Hindu-Nationalismus der BJS nicht der säkular ausgerichteten Politik jener Zeit, weshalb andere Parteien wohlweislich auf Distanz zur BJS gingen. Folglich änderte die BJS in den späten 1960er Jahren ihr Programm, schlug bei besonders polemischen Themen gemäßigtere Töne an und erfand sich im Bemühen um eine höhere Akzeptanz praktisch neu. Kurz darauf veränderte sich die politische Situation erheblich. 1975 verhängte der indische Präsident Fakhruddin Ali Ahmed auf Bitte der Premierministerin und Vorsitzenden des INC Indira Gandhi den Notstand, der bis 1977 anhielt. Dadurch wurden praktisch alle demokratischen Vorgänge ausgesetzt, bürgerliche Freiheiten eingeschränkt und die politische Opposition verboten, und die zentrale Regierung erhielt die Vollmacht, am Parlament vorbei per Dekret zu regieren. Gandhis Flirt mit dem Autoritarismus hatte zur Folge, dass ihre Gegner zwar unterdrückt wurden, sich aber gleichzeitig konsolidieren konnten. 1977 tat sich eine bunte Mischung von Parteien quer über das politische Spektrum hinweg – von Hindu-Nationalisten bis zu Sozialisten – zusammen und bildete die Janata Party („Volkspartei“), die bei der Wahl wenige Monate später den INC entthronen konnte.
 
        Die Janata Party ritt auf einer Welle des Ressentiments gegen den INC zum Sieg, und die BJS schnitt bei den Wahlen besonders gut ab. Doch kaum war das Parteienbündnis an der Macht, zeigten sich erste Risse. Die BJS wurde aufgrund der von ihr wiederbelebten hindu-nationalistischen Grundsätze13 von ihren Koalitionspartnern ins politische Aus befördert. Der Trend sollte sich in den kommenden Jahren wiederholen: Während die ethnoreligiösen Appelle der BJS bei den Wählern gut ankamen, gefährdete ihr Parteiprogramm die Beziehungen zu anderen Parteien, die jedoch zentral waren, um Macht zu erlangen. Das galt vor allem für die 1980er Jahre, als Koalitionen nach der Schwächung des INC unumgänglich waren und das indische Parteiensystem stark zersplittert war. Dass es der BJS nicht gelang, eine breitere Akzeptanz bei politischen Partnern zu finden und die hindu-nationalistische Agenda politisch umzusetzen, veranlasste die Führung von RSS und BJS schließlich dazu, ihre Strategie zu überarbeiten und einen neuen Ansatz zu verfolgen, bei dem das Sangh-Parivar-Netzwerk genutzt und die Verantwortung auf verschiedene Verbündete verteilt wurde.
 
        IM MAINSTREAM ANGEKOMMEN
 
        Die 1980er Jahre markierten eine neue Ära für die ethnoreligiöse Politik in Indien. Nachdem führende BJS-Politiker 1980 die Janata Party verlassen mussten, gründeten sie die BJP. Während die Sangh-Parivar-Partner – vor allem der VHP und der RSS – daran arbeiteten, die Hindu-Gesellschaft von der Basis aus zu organisieren und zu konsolidieren, versuchte sich die BJP in der Politik an einem Balanceakt: Sie bemühte sich, ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der Sangh Parivar zu wahren und gleichzeitig ein gemäßigtes Programm zu vertreten, das auch potenziellen Koalitionspartnern zusagte. Die Arbeitsteilung ermöglichte es den Sangh-Parivar-Organisationen, die Wählerschaft entlang konfessioneller Linien zu polarisieren, während die BJP „über den Dingen“ stehen und sich zu konventionellen Themen äußern konnte. Dieser Drahtseilakt veranlasste einige politische Beobachter zu der Annahme, die BJP würde sich zügeln und in die Mitte rücken, um möglichst viele Wählerstimmen zu gewinnen. Anfangs wirkte diese Überlegung durchaus einleuchtend, da die BJP die an der Mitte orientierte Politik ihrer Vorgängerpartei wiederbelebte. Doch als sie in den Wahlen schlecht abschnitt und ihr weichgespültes Programm zu Spannungen innerhalb des RSS führte, weil die RSS-Führer dagegen protestierten, dass die BJP für die Wahlen ihre Grundsätze aufgegeben hatte, geriet die BJP unter Druck. Um sie wieder auf Linie zu bringen, warb der RSS in einigen Fällen sogar um Unterstützung für die Opposition.14
 
        Während die BJP darum kämpfte, die demokratischen Anforderungen der Politik mit den Ansprüchen ihrer Sangh-Parivar-Mitglieder unter einen Hut zu bringen, arbeitete der VHP aktiv daran, die Hindus als sozialen Block zu organisieren. Seit den frühen 1980er Jahren veranstaltete der VHP sogenannte yathras (Pilgerfahrten) durch Indien. Diese „religiösen“ Prozessionen über Zehntausende Kilometer banden heilige Stätten im ganzen Land in eine Art spirituelle Geografie ein. Unterwegs fanden Massenkundgebungen mit starken antimuslimischen Untertönen statt. Doch der VHP organisierte nicht nur Hindus in Indien, sondern expandierte auch in der weltweiten Diaspora und konnte vor allem in Nordamerika und Europa eine internationale Mitgliedschaft und finanzielle Unterstützung für sich gewinnen. 1984 gründete der VHP eine militante Jugendorganisation, die überwiegend aus arbeitslosen jungen Männern bestand, die bei seinen Veranstaltungen für Sicherheit sorgen sollten, aber auch als Schlägertrupps auftraten. Dieser neue Zweig erhielt den Namen Bajrang Dal („Brigade des Hanuman“), benannt nach der Hindu-Gottheit Hanuman aus dem Epos „Ramayana“. Im selben Jahr nahm der VHP die Stadt Ayodhya in seinen Fokus, den angeblichen Geburtsort Rams, des mythischen Hindu-Königs aus dem Epos.
 
        Ayodhya liegt in Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten indischen Bundesstaat, dem bei Wahlen auf nationaler Ebene enormes Gewicht zukommt. Anhänger des Hindu-Nationalismus behaupten, dass dort im 16. Jahrhundert ein Ram geweihter Hindu-Tempel stand, der von muslimischen Eroberern zerstört wurde, um eine Moschee zu errichten. Diese Moschee, Babri Masjid, fungiert im hindu-nationalistischen Diskurs als Symbol muslimischer Aggression und als Weckruf für eine politische Konsolidierung zur eigenen Verteidigung. Seit Mitte der 1980er Jahre organisierte die VHP Prozessionen durch weite Teile Indiens, um Spenden für Ziegel zu sammeln, die dann, nachdem sie in einer öffentlichen Zeremonie geweiht wurden, mit dem ausdrücklichen Ziel nach Ayodhya gebracht wurden, an dem umstrittenen Ort einen Hindu-Tempel zu bauen. Der VHP entdeckte Ayodhya in einem günstigen Moment für sich, denn Doordarshan, der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Indiens, bereitete in der Zeit gerade die Ausstrahlung der „Ramayana“ als Fernsehspiel vor. Die von der Hindi-Presse als „dharmische Serie“ bezeichnete Sendung war ein Straßenfeger, der bald Zuschauerrekorde brach und in den ersten Monaten wöchentlich 80 Millionen begeisterte Fans vor den Fernseher lockte.15
 
         
          [image: Abbildung: Studenten des Hinduismus kommen zur Grundsteinlegung der Garbhagriha (innerstes Heiligtum) für einen Tempel für die hinduistische Gottheit Ram in Ayodhya am 1. Juni 2022.] 
          Studenten des Hinduismus kommen zur Grundsteinlegung der Garbhagriha (innerstes Heiligtum) für einen Tempel für die hinduistische Gottheit Ram in Ayodhya am 1. Juni 2022.
 
          © picture alliance / Associated Press | Rajesh Kumar Singh
 
        
 
        Die BJP ergriff die Gelegenheit und holte die bekannten Hindu-Epen ins Scheinwerferlicht der Politik. Nach dem Vorbild des VHP führte die BJP ebenfalls yathras durch, bei denen ihre Politiker in einem Toyota-Van, den man zu einem Götterwagen umgebaut hatte, kreuz und quer durchs Land reisten. Darüber hinaus griff die Partei auch auf das Führungspersonal des VHP zurück und nominierte bekannte Mitglieder als politische Kandidaten. Gleichzeitig verschärfte sie ihre Rhetorik und übernahm gängige xenophobe Klischees, die Muslime als Außenseiter darstellten, die als „fremde Invasoren“ ins Land gekommen wären und von deren Anwesenheit das staatliche Gemeinwesen „gereinigt“ werden müsse.16 Diese Hyperpolarisierung der Gesellschaft erreichte 1992 einen Höhepunkt, als sich VHP-Anhänger bewaffnet mit Hämmern, Brecheisen und ähnlichen Werkzeugen in Ayodhya versammelten und die Moschee zerstörten. In ganz Indien kam es zu Unruhen, bei denen etwa 2000 Muslime getötet wurden, woraufhin der regierende INC erneut den RSS und den VHP verbot. Unbeeindruckt drängte die BJP weiter auf den Bau eines Tempels in Ayodhya – ein emotionales Thema, das bei ihren Anhängern Anklang fand und sich bei Wahlen auszahlte.
 
        In den folgenden drei nationalen Wahlen gewann die BJP mehr Sitze im Parlament als jede andere Partei, hatte jedoch Schwierigkeiten, eine Koalitionsregierung zu bilden und ihr Programm in Gesetze zu gießen. 1996 gelang es der BJP nicht, ein Koalitionsbündnis nach der Wahl zu schmieden. 1998 schlug sie in ihrem Programm gemäßigtere Töne an und strich besonders umstrittenen Punkte – darunter auch die Forderung nach einem Hindu-Tempel in Ayodhya. Dadurch war eine Koalitionsbildung möglich, die jedoch nur von kurzer Dauer war: Bereits im Folgejahr verließ ein wichtiger Verbündeter die Koalition und brachte sie zu Fall. 1999 konnte die BJP schließlich eine stabile Regierung bilden, doch um den Zusammenhalt der Koalition zu wahren, wurden die Parteiführer angehalten, die hindu-nationalistischen Themen nicht auf die politische Agenda zu setzen. Die ethnoreligiöse Politik der BJP kam zwar bei den Wählern gut an, doch die Partei hatte Mühe, sich im politischen System zu etablieren und ihr Programm mit den Anforderungen einer Koalitionspolitik in Einklang zu bringen. In den folgenden Jahren sank die Zustimmung für die BJP in der nationalen Politik, und sie wurde zu einer festen Größe in der Opposition. Allerdings schnitt sie in einzelnen Staaten immer noch gut ab; zudem konnte sie ihren geografischen Radius erweitern und sich als Partei im politischen Mainstream etablieren. Die Wende für die BJP sollte bei den Parlamentswahlen 2014 eintreten, als sie unter Parteiführer Narendra Modi 31,3 Prozent der Stimmen holte und den INC mit 19,5 Prozent deutlich auf den zweiten Platz verwies.
 
         
          [image: Abbildung: Unterstützer der BJP warten am 9. Mai 2019 in Allahabad auf eine Rede des indischen Premierministers Narendra Modi im Rahmen seiner Wahlkampftour zur sechsten Phase der Parlamentswahlen.] 
          Unterstützer der BJP warten am 9. Mai 2019 in Allahabad auf eine Rede des indischen Premierministers Narendra Modi im Rahmen seiner Wahlkampftour zur sechsten Phase der Parlamentswahlen.
 
          © picture alliance / NurPhoto | Ritesh Shukla
 
        
 
        AKTUELLE SITUATION
 
        Bisher wurde das Ziel der Hindu-Nationalisten, Indien zu einer Hindu Rashtra umzugestalten, trotz ihrer langjährigen Bemühungen vom Parteiensystem im Zaum gehalten. Obwohl die BJP seit Mitte der 1990er Jahre große Wahlerfolge verzeichnete, war sie immer wieder gezwungen, sich zwischen ihrer ethnonationalistischen Agenda und einer Anpassung ihres Programms an ihre politischen Verbündeten zu entscheiden, weil sie nur mit gemäßigteren Forderungen Koalitionspartner finden und ein stabiles Regierungsbündnis bilden konnte. Abhängig von den politischen Gegebenheiten schwang die Partei wie ein Pendel zwischen den beiden Enden des Spektrums hin und her und konnte zwar in den Bundesstaaten, in denen sie an der Macht war, ihr Programm vorantreiben, wurde jedoch auf nationaler Ebene eingehegt. Dieser Sicherungsmechanismus geriet bei den Wahlen 2014 und erneut 2019 unter Druck, als die BJP zweimal hintereinander die absolute Mehrheit der Sitze im indischen Parlament, der Lok Sabha, errungen hatte. Dadurch erhielt die BJP mehr Spielraum, um ihre seit Langem bestehenden Ziele zu verwirklichen. Indien betrat mit dieser Entwicklung Neuland. Ob sich die BJP als Reaktion auf demokratischen Druck tatsächlich gemäßigt oder einfach nur auf den richtigen Moment gewartet hatte, sollte sich schon bald zeigen.
 
        In der ersten Legislaturperiode (2014–2019) setzte die BJP-Regierung einige langjährige hindu-nationalistische Forderungen um. Sie führte Beschränkungen beim Religionswechsel ein, ließ die Schlachtung von Kühen und den Verzehr von Rindfleisch verbieten und setzte Veränderungen im Bildungssystem um – beispielsweise wurden Schulbücher überarbeitet, um hindu-nationalistische Standpunkte aufzunehmen, akademische Lehrbücher, die nicht mit dieser Haltung übereinstimmten, wurden verboten, und die Einstellungsmodalitäten für den Lehrkörper an staatlichen Universitäten wurden angepasst. In ihrer zweiten Legislaturperiode seit 2019 hat die Regierung in wichtige Verfassungsfragen eingegriffen. 2019 wurde Artikel 370 der indischen Verfassung abgeschafft – der dem überwiegend muslimischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir einen Sonderstatus eingeräumt hatte –, die unabhängige Verfassung des Bundesstaats wurde kassiert, und er wurde in zwei separate Unionsterritorien aufgeteilt, die direkt der Zentralregierung unterstehen. Zusätzlich wurde 2019 der Citizenship (Amendment) Act verabschiedet, der eine direkte Verbindung zwischen Staatsbürgerschaft und Religion herstellt und eine vereinfachte Einbürgerung religiös verfolgter Muslime und Juden ausdrücklich ausschließt. Die Reformen haben zu landesweiten Protesten geführt und bestätigen die wachsenden Sorgen in Bezug auf den rechtlichen Status von Muslimen.17 Häufig werden diese und andere Maßnahmen als Beleg dafür angeführt, dass unter der derzeitigen Regierung demokratische Normen verfallen.
 
        Inmitten der Aufmerksamkeit, die man derzeit der aktuellen Politik und ihrer Analyse widmet, sollte man jedoch nicht vergessen, dass Hindu-Nationalismus kein ausschließlich modernes Phänomen, sondern der aktuelle Höhepunkt eines langfristigen historischen Projekts ist, dessen Wurzeln in eine Zeit weit vor der Einführung der Demokratie zurückreichen. In diesem Beitrag wurden einige dieser Wurzeln und die unterschiedlichen Kontexte betrachtet, in denen sie sich herausbildeten, ob in der Frühzeit des Kolonialismus oder bei aktuellen Wahlen. Der Hindu-Nationalismus ist nicht auf eine einzige Partei beschränkt, sondern beruht auf einer jahrhundertealten Tradition und einem weit verzweigten Netz von Mitgliedsorganisationen, die seine Ansichten propagieren und an der Basis fleißig daran arbeiten, seine Anziehungskraft in Gesellschaft und Politik zu steigern. Das heutige Indien stellt die gängige Annahme infrage, dass in einer Demokratie die radikaleren Akteure im Parteiensystem einen Prozess der Mäßigung durchlaufen und Richtung Mitte gelenkt werden, um den idealtypischen „Durchschnittswähler“ anzusprechen. Die Hindu-Nationalisten haben nach ihrem Regierungsantritt ihr Programm nicht erkennbar abgemildert, auch wenn viele politische Beobachter davon ausgingen. Anstatt Richtung Mitte zu rücken, hat die BJP dank jahrzehntelanger Arbeit an der Basis in Kombination mit starken Wahlergebnissen den ethnoreligiösen Nationalismus salonfähig gemacht und so den Schwerpunkt der nationalen Politik – und der öffentlichen Meinung – nach rechts verlagert. Ob diese Veränderungen bestehen bleiben, wird sich bei den nächsten Parlamentswahlen 2024 zeigen. Bislang hat es den Anschein, als ob die BJP und ihre Verbündeten eine wirksame politische Formel entdeckt hätten.
 
         
          Aus dem Englischen von Heike Schlatterer.
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        DEMOKRATIE MACHT DEN UNTERSCHIED
 
        Indiens und Pakistans Regimeentwicklung im Vergleich
 
        Agnieszka Nitza-Makowska
 
        Bevor Indien und Pakistan 1947 unabhängig wurden, hatten sie als Britisch-Indien eine politische Einheit gebildet. Aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit als Kolonie ergaben sich sozioökonomische und kulturelle Parallelen, trotzdem entwickelten sich in den beiden Ländern unterschiedliche politische Systeme. Während Indien nahezu während seines gesamten Bestehens als Demokratie gilt, wird Pakistan unterschiedlich beurteilt und abhängig von der jeweiligen Epoche als autoritäres oder hybrides Regime bezeichnet.
 
        Die sozioökonomischen Merkmale der beiden Länder – darunter auch solche, die im scheinbaren Widerspruch zu einer Demokratie stehen oder zumindest eine Herausforderung sind, wie etwa die hierarchische Struktur der Gesellschaft und die starke öffentliche Präsenz der Religion in beiden Staaten (obwohl Indien offiziell ein säkularer Staat ist) – spielten bei der Entstehung des jeweiligen politischen Systems in Indien und Pakistan eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings wurde die weitere Entwicklung in beiden Staaten durch die Art und Weise beeinflusst, wie die politischen Eliten mit diesen Eigenschaften umgingen und den politischen Rahmen an die Gesellschaft anpassten (oder auch nicht), die nach den Prinzipien Kaste, Sprache, Religion und Geschlecht geordnet ist, aber gleichzeitig auch von ihnen gespalten wird. Bereits zu Beginn der Unabhängigkeit gelang es dem Indischen Nationalkongress (Indian National Congress; INC, auch Kongresspartei genannt), der in der indischen Unabhängigkeitsbewegung eine führende Rolle gespielt und sich dann zur Partei entwickelt hatte, den demokratischen institutionellen Rahmen an die einzigartigen kulturellen Bedingungen des Landes anzupassen. Insbesondere führte er ein Programm mit Sonderrechten für ethnische und sozial benachteiligte Gruppen ein und erkannte die gängigsten regionalen Sprachen als offizielle Sprachen an. Die Muslimliga, das pakistanische Gegenstück zum INC, vernachlässigte dagegen die ethnische Arithmetik des Landes und weigerte sich, die bengalische Sprache als offizielle Sprache anzuerkennen, obwohl eine Mehrheit der Bürger, laut Volkszählung von 1951 55 Prozent, Bengalisch sprach, vor allem im Ostteil des Landes, im heutigen Bangladesch.01
 
        Der Erfolg der Demokratie in Indien und ihr Scheitern in Pakistan sind in erster Linie auf die jeweiligen politischen Bedingungen zurückzuführen. Dazu gehören die unterschiedliche Stärke der Unabhängigkeitsbewegungen in beiden Ländern, die Haltung zur Demokratie und der Stellenwert nationaler Sicherheit. Letzterer war (und ist) in Pakistan höher, wodurch vermehrt Mitglieder der Sicherheitsdienste und des Militärs in die Politik gegangen sind und ein Machtungleichgewicht zulasten ziviler Politiker entstanden ist. So werden die Gründe des Machtungleichgewichts zumindest in politischen und akademischen Kreisen sowie in großen Teilen der Gesellschaft Pakistans wahrgenommen. Beobachter von außen erkennen jedoch, dass der Sicherheits- und Militärapparat des Landes zwar indirekt, aber durchaus gezielt den Antagonismus zu Indien schürt, um den Eindruck zu erwecken, das Militär sei für das Überleben Pakistans unverzichtbar. Darüber hinaus begünstigten die sozialen Strukturen die unterschiedliche politische Entwicklung: Während in Pakistan das Militär und die Großgrundbesitzer dominierten, gab es in Indien eine unter britischer Herrschaft entstandene dynamische bürgerliche Kaufmanns- und Händlerschicht.
 
        Um die Frage zu beantworten, warum Indien eine Demokratie geworden ist und Pakistan nicht, betrachte ich zunächst den jeweiligen politischen Weg der beiden Länder seit 1947, um anschließend auf die Auswirkungen der genannten Bedingungen und ihrer Wechselwirkungen auf die politische Entwicklung einzugehen.
 
        POLITISCHE WEGE INDIENS UND PAKISTANS SEIT 1947
 
        Der Unterschied zwischen Indien und Pakistan in der Regimeentwicklung war schon in der ersten Phase nach der Unabhängigkeit zu erkennen. Der friedliche Demokratisierungsprozess Indiens wurde nur kurzzeitig von 1975 bis 1977 gestört, als ein Ausnahmezustand verhängt wurde, während Pakistan aufgrund von Militärputschen 1958, 1977 und 1999 eine Erosion der Demokratie erlebte. Die Abbildung verdeutlicht diesen Unterschied.
 
         
          Abbildung: Zustand der Demokratie in Indien und Pakistan bis 2014
 
          [image: Grafik zur politischen Entwicklung Indiens und Pakistan auf einer 21-Punkte- Skala von −10 (Erbmonarchie) bis +10 (konsolidierte Demokratie) von 1947-2014 (Pakistan) und 1950-2014 (Indien). Während Indien durchgängig bei plus 7 bis 9 eingestuft wird, schwankt die Einstufung bei Pakistan sehr und liegt zeitweise bei minus 7.] 
          Die Daten stammen aus Polity IV, einer Vergleichsstudie zum Zustand der Demokratie. Der „Polity Score“ erfasst auf einer 21-Punkte-Skala das Spektrum zwischen autoritären und demokratischen Regimen, von −10 (Erbmonarchie) bis +10 (konsolidierte Demokratie).
 
          Quelle: Polity IV, www.systemicpeace.org/polityproject.html
 
        
 
        Auch die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation Freedom House, die zu Themen im Zusammenhang mit Freiheit und Demokratie forscht, führt Indien seit 1989, als die Organisation zusätzlich zu ihren Jahresberichten eine erste Liste mit Wahldemokratien veröffentlicht hat, als Wahldemokratie auf. Pakistan wiederum wurde nur in zwei Zeitabschnitten als solche identifiziert: von 1989 bis 1998, also vom Ende der Militärdiktatur Muhammad Zia-ul-Haqs bis zum Staatsstreich von Pervez Musharraf, und vom ersten demokratischen Übergang 2013 bis 2016. Im folgenden Jahr wurde der damalige Premierminister Nawaz Sharif nach einem vom pakistanischen Militär gesteuerten Korruptionsprozess seines Amtes enthoben, was das demokratische Niveau weiter sinken ließ.
 
        In seinen Jahresberichten „Freedom in the World“ bewertet Freedom House den Zustand der Demokratie anhand der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in einem Staat. Bis 2019 wurde Indien als „freies“ Land geführt. Doch seit 2020 hat die Innenpolitik der regierenden hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Partei (BJP) dazu geführt, dass Freiheiten ausgehöhlt wurden und das demokratische Niveau sinkt, weshalb Indien schließlich auf den Status „teilweise frei“ herabgestuft wurde.02 Zu dieser Politik zählen ein diskriminierendes Staatsbürgerschaftsgesetz und andere Maßnahmen, die sich gegen die muslimische Bevölkerung Indiens richten, Beschränkungen für die ausländische Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und eine immer engere Verbindung zwischen Partei und Justiz. Ironischerweise rangiert Indien, das seit seinem Bestehen fast immer als „größte Demokratie der Welt“ und wichtige „Ausnahme“ betrachtet wurde – als Land, in dem die Demokratie trotz gegensätzlicher Tendenzen in der Region gedieh –,03 nun auf demselben Platz wie Pakistan, dessen politisches System als „pseudoromantische Fassade“ beschrieben wird, „die die Realität der anhaltenden Vormundschaft des Militärs überdeckt“.04 Zwar hatte Pakistan meist den Status „teilweise frei“ inne, rangierte jedoch während der beiden Militärregime unter Zia-ul-Haq (1979–1984) und Musharraf (1999–2007) auf der niedrigsten Stufe „nicht frei“.05
 
        Obwohl die vergleichenden Studien bestätigen, dass sich die politische Entwicklung in Indien und Pakistan deutlich unterscheidet, ist angesichts des jüngsten Rückgangs der Demokratie in Indien interessant, dass sie auch drei Zeiträume aufzeigen, in denen der Abstand zwischen den beiden Ländern relativ gering war: In einer ersten Phase der Unabhängigkeit, als Indien und Pakistan gemeinsam die „schöne neue Welt der Volksdemokratien“ erkundeten;06 einer zweiten Phase, in der die indische Premierministerin Indira Gandhi den bereits erwähnten Ausnahmezustand verkündete, sich damit „anscheinend für die Autokratie entschied, [während] Pakistan unter der Führung Zulfiqar Ali Bhuttos den Grundstein für ein neues demokratisches Regime legte“07 und die bis zu den nationalen Wahlen in Indien und dem Militärputsch 1977 in Pakistan andauerte; schließlich in einer dritten Phase, in der Pakistan 2013 seinen ersten demokratischen Machtwechsel erlebte und Indien „einen rapiden Rückgang bei mehreren Demokratie-Indikatoren [verzeichnete], der mit der Politik der Modi-Regierung einherging, im Verbund mit politischen Strategien, die von extremistischen Hindu-Nationalisten in der Zivilgesellschaft ab 2014 verfolgt wurden“.08
 
        KOLONIALES ERBE
 
        Vor der Unabhängigkeit waren Indien und Pakistan Teil des britischen Kolonialreichs. Allerdings verwaltete London die Gebiete, die später zur Republik Indien gehören sollten, anders als die, die zu Pakistan wurden: „Mit der Errichtung britischer Handelsposten in Bengalen waren Hindu-Händler, Kaufleute und Buchhalter mindestens ein halbes Jahrhundert lang die einzigen Mittelsleute für den britischen Handel in Indien.“09 Der Indische Aufstand von 1857, der zur Auflösung der Britischen Ostindien-Kompanie führte, zwang die britische Regierung, sich neue Partner auf dem indischen Subkontinent zu suchen: „Nun benötigte man Großgrundbesitzer, um die Ernte einzufahren (…) tatsächlich installierten [die Briten] die ersten Großgrundbesitzer und begannen dann, sie zu ermächtigen und für ihre Zwecke zu nutzen.“10 Neben Agrarprodukten diente das Gebiet, das später zu Pakistan wurde, den Briten hauptsächlich dafür, paschtunische und Punjabi-Soldaten zu rekrutieren. Da die britische Kolonialpolitik im Laufe der Zeit bestimmte Bevölkerungsgruppen in den verschiedenen Teilen des Empire bevorzugte und förderte, entwickelte sich auf dem Gebiet des heutigen Indien eine Gesellschaft mit einer soliden urbanen Bevölkerung und einer Schicht von Kaufleuten und Händlern, während Pakistan eine Gesellschaft erbte, die von Grundherren und einem militärischen Establishment dominiert wurde. Der pakistanische Politiker und Anwalt Aitzaz Ahsan hält fest: „In Ermangelung eines einheimischen Bürgertums, dominiert von einer feudalen Elite, die völlig von der kolonialen Bürokratie abhängig war, ohne über strukturierte, programmorientierte Parteien mit einem geschulten Führungspersonal zu verfügen (…) wurde der demokratische Geist in Pakistan von Anfang an kontinuierlich erstickt“.11
 
        Über die Auswirkung des kolonialen Erbes auf die politische Entwicklung Indiens und Pakistans besteht allerdings keine Einigkeit. Die Politikwissenschaftlerin Maya Tudor schreibt von einem „unverhältnismäßig hohen Anteil des militärischen Erbes in Pakistan“,12 stellt aber auch fest, dass das koloniale Vermächtnis in beiden Staaten relativ ähnlich sei und „nicht zu den wichtigsten Faktoren“13 bei ihrer unterschiedlichen demokratischen Entwicklung zähle. Einerseits sollte man angesichts des Machtungleichgewichts zwischen dem zivilen und dem militärischen Establishment in Pakistan und seinen Auswirkungen auf die politische Entwicklung des Landes keinen Faktor ignorieren, der zum Aufstieg des Militärs führte, wenn man das demokratische Versagen plausibel erklären will. Andererseits ist dieses Ungleichgewicht nicht ausschließlich auf das koloniale Erbe zurückzuführen, sondern hat auch noch andere Ursachen, vor allem das Versäumnis der Muslimliga, nach der Unabhängigkeit zeitnah einen soliden demokratischen Rahmen zu schaffen, und die ungünstigen geopolitischen Bedingungen, die durch eine geschickte Außenpolitik hätten abgemildert werden können. Stattdessen wurde der Sicherheits- und Militärapparat zum Garanten für das Überleben des Staates.
 
        SOZIOKULTURELLE BEDINGUNGEN
 
        In Indien wie in Pakistan finden sich soziokulturelle Bedingungen, die eine demokratische Entwicklung erschweren. Die Gesellschaften beider Länder sind hierarchisch organisiert und entlang der Trennlinien von Kaste, Klasse, Sprache, Religion und Geschlecht tief gespalten. Als besondere Hemmnisse haben sich die soziale Hierarchie und die fehlende Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum im Hinduismus und Islam erwiesen, die nur schwer mit einer Demokratie zu vereinen sind.
 
        Um benachteiligte Gruppen in der indischen Gesellschaft zu stärken, führten die Architekten des Staates ein Programm mit Sonderrechten für ethnische und sozial benachteiligte Gruppen ein, das den Gemeinschaften, die von der Indischen Verfassung als Scheduled Castes („gelistete Kasten“) und Scheduled Tribes („gelistete Stammesgemeinschaften“) eingestuft werden, einen besonderen Status einräumt. Die Kategorie Scheduled Castes (SC) wurde für die Dalits („Unberührbaren“) geschaffen, die etwa 17 Prozent der indischen Bevölkerung stellen. Die Kategorie Scheduled Tribes (ST) bezieht sich auf die Stammesvölker der Adivasi, die in wenig entwickelten Teilen des Landes leben und etwa 8,5 Prozent der indischen Bevölkerung ausmachen.14 In Hinblick auf das Wahlsystem sieht das Programm Sitze in der Lok Sabha (Unterhaus des Parlaments), in den Vidhan Sabhas (Parlamente der Bundesstaaten) sowie in den Kommunen und Panchayats (Dorfräte) für diese beiden Gruppen vor, und zwar in einer Anzahl, die sich proportional zum Anteil der SC und ST an der Gesamtbevölkerung in einem bestimmten Bundesstaat verhält. Dank dieser Sonderregelung wuchs in Indien das politische Bewusstsein in Teilen der Gesellschaft, die von tiefgreifender Diskriminierung betroffen sind, und verschaffte der Kaste eine starke politische Bedeutung.
 
        Aufgrund der turbulenten politischen Entwicklung in Pakistan und der Tendenz der Regierungen, das Wahlsystem zu ihren Gunsten zu verändern, wurden dort ähnliche Lösungen nur selten umgesetzt. Die Sonderregelungen für Minderheiten bei Wahlen beschränken sich in Pakistan seit den ersten allgemeinen Wahlen 1970 auf wenige reservierte Sitze für Angehörige religiöser Minderheiten und für Frauen. Derzeit sind in der Nationalversammlung von insgesamt 342 Sitzen 60 Sitze für Frauen und 10 für Nichtmuslime reserviert, im Senat sind von 104 Sitzen 17 Frauen und 4 Nichtmuslimen vorbehalten, und auch in den Provinzversammlungen gibt es reservierte Sitze, deren Anzahl sich je nach Provinz oder Territorium unterscheidet. Diese Quoten haben jedoch nur eine begrenzte Wirkung und konnten die Gruppen, die in Pakistan diskriminiert werden, nicht stärken.
 
        Eine weitere Entscheidung des INC, die die kulturellen Verhältnisse in Indien berücksichtigt, ist die Anerkennung der populärsten regionalen Sprachen. Seit Inkrafttreten der Verfassung ist die Zahl dieser Sprachen von 14 auf 22 gestiegen. Die Anerkennung ermöglicht es auch Indern, die kein Hindi sprechen und die seit Bestehen des Staates stets etwa 60 Prozent der Bevölkerung stellen,15 am öffentlichen Leben teilzuhaben. Darüber hinaus gibt die Verfassung mit der Anerkennung regionaler Sprachen verschiedenen ethnischen Gruppen eine Stimme.
 
        Die Muslimliga hingegen konzentrierte sich ebenso wie ihre Nachfolger darauf, Urdu zur nationalen Sprache zu machen, und lehnte eine ähnliche Lösung wie in Indien ab. Im Februar 1948 weigerte sich der damalige Premierminister Liaquat Ali Khan, anderen Sprachen denselben Status wie Urdu einzuräumen, auch nicht dem am häufigsten gesprochenen Bengali. Maya Tudor führt diese Abwehrhaltung auf die antidemokratische Einstellung der Muslimliga in der Zeit vor und nach der Unabhängigkeit zurück: Die Führung der Muslimliga definiere die Demokratie als ein System, das ausschließlich die Mehrheit begünstige, also die Hindus in Britisch-Indien und die Bengalis aus Ostpakistan im neu geschaffenen Pakistan.16
 
        Diese Einstellung gegenüber der Demokratie hatte noch weitreichendere Auswirkungen. Sie hielt die Führung der Muslimliga davon ab, unmittelbar nach der Unabhängigkeit direkte allgemeine Wahlen zu organisieren. Das hatte zur Folge, dass die Wahldemokratie in Pakistan erst gar nicht richtig Fuß fassen konnte. Ohne Manipulation der Wahlen hätten höchstwahrscheinlich die Vertreter der Awami-Liga, der bengalischen Mehrheit, den Sieg davongetragen. Andere ethnische Gruppen schafften es nicht, politische Parteien zu bilden, die ihre Interessen vertraten, mit Ausnahme der Muttahida-Qaumi-Bewegung, die die aus Indien eingewanderten und Urdu-sprechenden Muhajir vertritt. Sie blieb die einzige bedeutende Partei, die Wähler aufgrund ihrer Sprache anspricht.
 
        Pakistan ist offiziell eine islamische Republik, Indien hingegen versteht sich als säkularer Staat, dennoch hat die Religion in beiden Ländern erheblichen Einfluss auf die Politik. Das liegt zum einen daran, dass weder der Islam noch der Hinduismus die Trennung von öffentlichem und privatem Raum anerkennen, zum anderen daran, dass das politische Establishment dazu neigt, die Religion als Instrument zu nutzen, um das individuelle Wahlverhalten zu beeinflussen. Obwohl sich die Präsenz der beiden großen Religionen kaum auf die Gesamtentwicklung der politischen Systeme Indiens oder Pakistans ausgewirkt hat, hat die aktuelle Radikalisierung in Indien und der Aufstieg der BJP dafür gesorgt, dass sich der Staat vom Säkularismus entfernt – ein Grund, warum Indien auf dem Index von Freedom House schlechter eingestuft wurde.
 
        POLITISCHE BEDINGUNGEN
 
        Ein wesentliches Merkmal jeder Demokratie sind freie und gleiche Wahlen. Die Kontinuität des Wahlprozesses ist in Indien und Pakistan sehr unterschiedlich und offenbart die demokratische Kluft zwischen beiden Ländern. In den ersten fünf Jahren nach der Unabhängigkeit gelang es den herrschenden Eliten in Indien anders als in Pakistan, die Grundlagen für ein stabiles und funktionierendes Wahlsystem zu legen. Die Indische Verfassung trat 1950 in Kraft, die erste Parlamentswahl begann im Jahr danach. Die erste Verfassung Pakistans wurde neun Jahre nach der Unabhängigkeit verabschiedet, doch die ersten allgemeinen Wahlen, bei denen die Muslimliga gegen die Awami-Liga verlor, fanden erst 1970 statt. In dem Zeitraum, in dem Pakistan sich bemühte, die ersten Wahlen zu organisieren (und in den auch die beiden Militärdiktaturen von 1953/54 und von 1958 fallen), konnten die Menschen in Indien insgesamt vier Mal ihre Stimme bei Parlamentswahlen abgeben. Und jede Lok Sabha, die aus diesen Wahlen hervorging, konnte ihre Legislaturperiode auch vollenden.
 
        Doch trotz der regelmäßigen Wahlen gelang es dem INC mehr oder weniger gezielt, die Macht in Indien zu monopolisieren, indem er ein System schuf, das bis 1967 Bestand hatte und bei dem eine Partei dominierte. Dieses System wird auch „Kongresssystem“ genannt,17 weil die Kongresspartei die dominante Partei war und die „Wahlen in jener Zeit keinen fairen Wettbewerb boten (…) Man hatte die Wahl zwischen der allgegenwärtigen Kongresspartei und einer regional zersplitterten Opposition; oft kam die Opposition auch aus der Kongresspartei“.18 In einer längerfristigen Perspektive gilt es aber zu bedenken, dass Indien seit 75 Jahren als Demokratie besteht und der INC, vor allem im Vergleich zur Muslimliga im benachbarten Pakistan, wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Demokratie in Indien Fuß fassen konnte.
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        Es gibt einige Gründe für die Unterschiede zwischen der Arbeit des INC und der Muslimliga in der ersten Phase nach der Unabhängigkeit. Erstens resultierte die unterschiedliche Macht der beiden daraus, dass der INC eine Generation älter als die Muslimliga war und sich schon früher eine breite Unterstützung sichern konnte. Zweitens hatte die Muslimliga anfangs einen stark elitären Charakter, so bot die Liga in der ersten Zeit nur reichen Personen eine Mitgliedschaft an. Drittens war die Muslimliga gegenüber dem demokratischen Mehrheitsprinzip skeptisch, weil sie befürchtete, die Macht an die Awami-Liga zu verlieren, die die bengalische Mehrheit repräsentierte. Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass der INC in Indien schlicht mehr Glück hatte als die Muslimliga in Pakistan. Während Jawaharlal Nehru als Führer der Kongresspartei 17 Jahre lang als Premierminister regierte, starb Muhammad Ali Jinnah, der einzige pakistanische charismatische Anführer, der in jener Zeit eine breite Unterstützung genoss, bereits ein Jahr nach der Unabhängigkeit.
 
        (UN)GLÜCKLICHE GEOPOLITIK
 
        Das indische Regierungssystem scheint relativ widerstandsfähig gegenüber äußeren Bedrohungen zu sein, die sein eigentliches Funktionieren kaum beeinträchtigten. Wie andere außenpolitische Entwicklungen zeitigten auch die schwierigen Beziehungen zu Pakistan nur geringe Auswirkungen auf die Demokratisierung. Allenfalls lässt sich ein schwacher Einfluss auf das Abschneiden der indischen Parteien bei Wahlen erkennen. So hatten etwa die Beteiligung Indiens an dem Konflikt, der zur Teilung Pakistans und der Entstehung des unabhängigen Bangladesch 1971 führte, oder die erste Ölkrise 1973 einen negativen Einfluss auf das Wahlergebnis des INC in den entsprechenden Wahlen.
 
        Pakistan hingegen fand sich nach der Teilung in einer ungünstigen geopolitischen Situation, umgeben vom starken Indien, mit dem es nur zwei Monate nach der Unabhängigkeit zum Krieg um die Region Kaschmir kam, und Afghanistan, das die Grenzen zwischen beiden Ländern in Form der Durand-Linie19 nicht anerkennen wollte. In dieser Lage brauchte die Regierung in Islamabad Freunde – und fand sie in China und den USA. Aufgrund der Unterschiede in Bezug auf Status, Macht und Einfluss ging Pakistan mit beiden Ländern eine Art Klientelbeziehung ein, die den externen Druck auf den Staat noch verstärkte.
 
        Die schwierigen bilateralen Beziehungen Pakistans zu Indien und Afghanistan verschärften das Machtungleichgewicht zwischen dem militärischen Establishment und den demokratisch gewählten Politikern, da das Militär seinen Einfluss in der pakistanischen Innen- und Außenpolitik ausbauen konnte. Doch auch in den Beziehungen zu den USA und China liegen Gründe für eine Schwächung der pakistanischen Demokratie. Maya Tudor argumentiert: „Die amerikanische Unterstützung autoritärer Regime hat die antidemokratischen Kräfte in Pakistan eindeutig gestärkt.“20 Washington förderte das Militärregime unter Muhammed Ayub Khan (1958–1969) aufgrund seiner Wirtschaftspolitik, Zia-ul-Haq aufgrund seiner Unterstützung des afghanischen Dschihad (damals von der US-Regierung noch begrüßt) und Musharraf nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Derzeit stehen Chinas Vorstöße im Rahmen des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC), einem Bestandteil der chinesischen „Belt and Road Initiative“, auch bekannt als Seidenstraßen-Initiative, und deren Auswirkungen auf die Demokratie im Mittelpunkt des Interesses. Westliche Experten und Akademiker argwöhnen, Beijing könne den Wirtschaftskorridor zur diplomatischen, strategischen und wirtschaftlichen Einflussnahme nutzen und undemokratische Methoden der Machtausübung und die Zensur kritischer Stimmen fördern, die sich gegen den CPEC wenden. Zudem könnten Chinas Vorstöße die Position des pakistanischen Militärs und des Sicherheitsapparats, denen bei dem Projekt eine wichtige Rolle zukommt, gegenüber der zivilen Führung stärken.21
 
        SCHLUSS
 
        Während die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan einschließlich des Kaschmirkonflikts in der Fachliteratur und in den Medien sehr häufig diskutiert werden, erhält die Entwicklung der Regime in beiden Ländern und ihr Vergleich weniger Beachtung. In den wenigen Veröffentlichungen zum Thema werden politische, soziokulturelle und externe Bedingungen genannt, die den Übergang zur Demokratie in Indien und Pakistan begünstigten und/oder hemmten. Die Analysen bestätigen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren die dominante Rolle des politischen Umfelds, einschließlich der Unterschiede in den Unabhängigkeitsbewegungen der beiden Länder und in der Haltung zur Demokratie, sowie die Positionen der Staaten zur äußeren Sicherheit. Über die Rolle des kolonialen Vermächtnisses bei der Entwicklung der politischen Systeme und der kulturellen Bedingungen herrscht keine Einigkeit. Faszinierend sind allerdings manche Ähnlichkeiten bei der politischen Entwicklung beider Länder, auch wenn diese noch nicht hinreichend untersucht wurden, vor allem in Hinblick auf die Verringerung demokratischer Qualität in Indien aufgrund der von der BJP orchestrierten Hinwendung zum Hindu-Nationalismus.
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        GROẞMACHTAMBITIONEN, MITTELMACHTRESSOURCEN
 
        Indiens Rolle in der Region und in der Welt
 
        Christian Wagner
 
        Seit der Unabhängigkeit 1947 suchen Indiens außenpolitische Entscheidungsträger für ihr Land einen angemessenen Platz auf der internationalen Bühne, der ihrem Verständnis der Größe und der historischen Bedeutung ihres Landes entspricht. Eng damit verbunden ist die Idee der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die sich wie ein roter Faden durch die indische Außenpolitik in den vergangenen 75 Jahren zieht. Immer wieder tauchen aber auch Diskrepanzen zwischen den internationalen Ambitionen, der wirtschaftlichen Basis, den diplomatischen Kapazitäten und den außenpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten auf. Indien erscheint oft als Land, das einen Großmachtdiskurs mit den Ressourcen einer Mittelmacht führt.01
 
        Dennoch hat Indien seit dem Ende des Ost-West-Konflikts einen deutlichen politischen und wirtschaftlichen Aufstieg auf internationaler Ebene erlebt. Galt das Land in den frühen 1990er Jahren zunächst noch als einer der Verlierer der veränderten internationalen Konstellation nach der Auflösung der Sowjetunion, haben bis zu Beginn der 2020er Jahre wenig andere Staaten seitdem derart an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile hat das Land mit nahezu allen Staaten der G20-Gruppe strategische Partnerschaftsabkommen, und es gilt aufgrund seiner Größe als zentraler Akteur in Global-Governance-Foren zu Klima, Umwelt, Energie und Handel. Indiens internationaler Aufstieg ist allerdings kein linearer Prozess. So hat das Land in seinem unmittelbaren regionalen Umfeld durch die wachsende Rivalität mit China eher an Einfluss verloren. Die bereits vor der Corona-Pandemie schwächelnde wirtschaftliche Entwicklung bleibt ein Hemmschuh für die internationalen Ambitionen des Landes. Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sicherheit auf internationaler und regionaler Ebene skizziert.
 
        INTERNATIONALE EBENE: RINGEN UM AUFSTIEG UND ANERKENNUNG
 
        Politische Ordnungsvorstellungen
 
        Jawaharlal Nehru, Indiens erster Premierminister und maßgeblicher Architekt der Außenpolitik, formulierte bereits 1946, dass das künftige internationale System von vier Staaten geprägt werden würde: der Sowjetunion, den USA, China und Indien.02 Obwohl Indien aufgrund seiner eigenen Entwicklungsprobleme international zunächst ein schwacher Akteur war, setzte sich Nehru auf der internationalen Bühne vehement für die Dekolonisierung ein, strebte eine enge Zusammenarbeit mit dem damals noch weitgehend isolierten China an und propagierte eine unabhängige Position der Entwicklungsländer jenseits der Blockkonfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion. Die 1961 gegründete Bewegung der Blockfreien Staaten war ein Erfolg dieser Politik. Premierministerin Indira Gandhi, die Tochter Nehrus, etablierte Indien in den 1970er und 1980er Jahren als einen der Wortführer der Entwicklungsländer in den Vereinten Nationen.
 
        Aber erst das Ende des Ost-West-Konflikts und die damit veränderte internationale Konstellation ermöglichten es Indien, nach 1991 aufzusteigen. Dieser Prozess lässt sich an vielen Punkten aufzeigen. So spielt Indien heute in den geostrategischen Überlegungen vieler Großmächte eine deutlich größere Rolle als vor 1991. Für die USA ist Indien das einzige Land im Indo-Pazifik (zum „Indo-Pazifik“ s. Infokasten auf S. 53 – Anm. d. Red.), das mittelfristig ein Gegengewicht zu China bilden kann.03 Seit den 1990er Jahren haben alle US-amerikanischen Regierungen ihre politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen mit Neu-Delhi massiv ausgebaut. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Erfolge gilt Indien als einer der zentralen Zukunftsmärkte. So haben auch die Europäische Union und Deutschland ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Indien seit den 1990er Jahren deutlich intensiviert. Die Roadmap 2025 zwischen Indien und der EU aus dem Jahr 2020 und die deutschen Indo-Pazifik-Leitlinien aus demselben Jahr unterstreichen, dass Indien für beide ein zentraler Partner in der Region ist.04
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        Indien ist im Indo-Pazifik eines der wenigen Länder, das eine Teilnahme an Pekings „Belt and Road Initiative“, auch bekannt als Seidenstraßen-Initiative, ablehnt. Indien hat sich mit den USA, Japan und Australien zum Quadrilateralen Sicherheitsdialog (Quad) zusammengeschlossen, der ein Gegengewicht zu Chinas expansiven Ambitionen im Indo-Pazifik bilden will.
 
        Trotz der Spannungen und wachsenden Rivalität mit China sieht sich Indien nicht als Teil des „westlichen“ Lagers. Premierminister Narendra Modi hat deutlich gemacht, dass die Indo-Pazifik-Strategie seines Landes inklusiv ist und die Zusammenarbeit mit China einschließt.05 Beide Staaten arbeiten auch im Rahmen der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), im trilateralen Format RIC (Russland, Indien, China) und in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Shanghai Cooperation Organisation; SCO) zusammen. Seine internationalen Ambitionen untermauert Indien unter anderem auch mit seiner Forderung nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Indien kritisiert, dass das Gremium nicht mehr die veränderten internationalen Kräftekonstellationen repräsentiere, und untermauert seinen Anspruch mit Verweis auf die wirtschaftliche Entwicklung, die demografische Größe und sein internationales Engagement zum Beispiel in Blauhelmeinsätzen.06
 
        Zusammen mit Brasilien, Japan und Deutschland setzt sich Indien im Rahmen der Gruppe der vier Staaten (G4) für eine Reform der UN ein. Indien ist Mitglied der G20-Gruppe und unterhält mit nahezu allen anderen daran teilnehmenden Staaten strategische Partnerschaftsabkommen. Selbst wenn diese oft vage bleiben, unterstreichen sie dennoch den Wunsch vieler Staaten nach einer künftig engeren Zusammenarbeit mit Neu-Delhi. Da Indien mit über 1,3 Milliarden Menschen ein Sechstel der Weltbevölkerung repräsentiert, ist das Land in allen globalen Verhandlungsrunden über Klima und Energie ein zentraler Akteur.
 
        Demgegenüber haben traditionelle Formate, wie die weiterhin existierende Blockfreien-Bewegung, seit den 1990er Jahren deutlich an Bedeutung in der indischen Außenpolitik verloren. Indien setzt auf neue multilaterale Formate, um seinen Führungsanspruch im Globalen Süden zu untermauern, wie zum Beispiel die zusammen mit Frankreich gegründete International Solar Alliance (ISA) und die 2019 gegründete Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI).
 
        Im Zuge seiner außenpolitischen Neuausrichtung hat Indien auch einen Imagewandel vollzogen. Galt das Land über Jahrzehnte hinweg als Synonym für Armut und Unterentwicklung, so wird Indien heute viel stärker mit seinen wirtschaftlichen Erfolgen, seiner Software-Industrie und seiner aufstrebenden Mittelklasse assoziiert. Einen wichtigen Beitrag hierzu hat auch die hochqualifizierte indische Diaspora vor allem in den USA geleistet. Seit den 1990er Jahren haben indische Regierungen das Potenzial dieser Gruppen erkannt. Wo es möglich ist, wendet sich Premierminister Modi bei Auslandsreisen an die jeweilige indische Diaspora. Indien setzt seit 1991 deutlich stärker als zuvor auf Soft-Power-Instrumente, um seine außenpolitischen Anliegen zu verfolgen.
 
        Wirtschaftliche Entwicklung
 
        Angesichts seiner Entwicklungsprobleme entschied sich Indien in den 1950er Jahren für eine gemischte Wirtschaftspolitik (mixed economy), die sich am sowjetischen Modell anlehnte und mit staatlicher Kontrolle, Eingriffen und Regulierungen verbunden war. Indien gehörte zwar 1947 zu den Unterzeichnern des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (General Agreement on Tariffs and Trade; GATT), schottete sich jedoch durch seine Politik der Importsubstitution in den folgenden Jahren eher vom Welthandel ab. Indiens Anteil am globalen Waren- und Dienstleistungshandel sank von 2 Prozent zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit auf 0,5 Prozent Mitte der 1980er Jahre.07 Bis 1991 erzielte Indiens damalige gemischte Wirtschaftspolitik nur ein durchschnittliches Wachstum von etwa 3,5 Prozent. Angesichts eines durchschnittlichen Bevölkerungswachstums von etwa 2 Prozent waren damit keine großen Entwicklungsfortschritte möglich.
 
        Das Jahr 1991 markiert nicht nur das Ende des Ost-West-Konflikts, sondern war auch für die Indische Union eine innen- und außenpolitische Zäsur. Wirtschaftspolitisch verlor Indien mit der Auflösung der Sowjetunion seinen wichtigsten Handelspartner, sodass die Regierung in Neu-Delhi zu weitreichenden Wirtschaftsreformen gezwungen war, um eine Zahlungsbilanzkrise abzuwenden. Die Reformen beendeten die staatlich regulierte Wirtschaftspolitik und leiteten eine Politik ein, die auf Auslandsinvestitionen, Exportförderung und Weltintegration abzielte. Getragen wurde diese Neuorientierung von allen großen Parteien, die seitdem in Neu-Delhi an der Regierung waren.
 
        Seit den Reformen 1991 hat Indien als Handelspartner und Investitionsstandort an Bedeutung gewonnen. In der Dekade zwischen 2000 und 2010 erreichte Indien ein jährliches Wachstum des Bruttosozialprodukts von 8,8 Prozent.08 Die Regierung von Premierminister Modi stärkte Indien nach 2014 als Investitionsstandort und verbesserte den Platz des Landes im „Ease of Doing Business“-Index der Weltbank deutlich.09 Indien wurde als Produktionsstandort attraktiver, auch wenn es sich im direkten Standortvergleich von Unternehmen nicht immer gegen Konkurrenten wie zum Beispiel Vietnam durchsetzen konnte. Es wurde deshalb zwar nicht zu einer neuen „Werkbank der Welt“ wie China, erwarb sich aber vor allem durch seinen großen Dienstleistungssektor und den IT-Bereich einen Ruf als „Büro der Weltwirtschaft“.
 
        Indien war 1995 ein Gründungsmitglied der neuen Welthandelsorganisation (World Trade Organization; WTO) und entwickelte sich zusammen mit China und Brasilien zu einem der wichtigsten Gegenspieler der Industriestaaten in internationalen Verhandlungsrunden.10 Die verbesserte wirtschaftliche Entwicklung führte auch dazu, dass das Land erweiterte Stimm- und Mitspracherechte in Finanzinstitutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erhielt.11
 
        2019 verkündete Premierminister Modi das ambitionierte Ziel, Indien bis 2024 zu einer Fünf-Billionen-Dollar-Volkswirtschaft und damit nach den USA und China zur drittgrößten Volkswirtschaft in absoluten Zahlen zu machen. Allerdings müsste Indien hierfür ein jährliches Wirtschaftswachstum von etwa 8 Prozent erreichen.12
 
        Die Regierung Modis war zunächst zögerlich, Freihandelsverträge abzuschließen, da diese zumeist das Handelsdefizit Indiens mit den jeweiligen Staaten vergrößert hatten.13 Die Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen waren 2013 nach mehreren Jahren gescheitert. Indien war an den Verhandlungen zur Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) beteiligt. Allerdings zog die indische Regierung ihre Unterstützung für das Vorhaben in allerletzter Minute zurück, da sie fürchtete, dass sich das Handelsdefizit mit China noch weiter vergrößern könnte. Erst ab 2021 unterzeichnete Indien wieder bilaterale Freihandelsabkommen, unter anderem mit Mauritius, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien. Geplant sind weitere Vereinbarungen mit Großbritannien und Kanada. Mit der EU wurde im April 2022 ebenfalls vereinbart, neue Handelsgespräche aufzunehmen.
 
        Sicherheit
 
        Auf internationaler Ebene engagiert sich Indien seit Mitte der 1960er Jahre in UN-Friedensmissionen. Indien zählt seit Jahrzehnten zu den größten Truppenstellern. So waren 2020 mehr als 5400 indische Blauhelmsoldaten in UN-Einsätzen aktiv.14
 
        Mit dem ersten Atomtest 1974 untermauerte die damalige Premierministerin Indira Gandhi die technologische Leistungsfähigkeit ihres Landes. Zugleich unterstrich sie damit auch den Anspruch, auf Augenhöhe mit den anderen Atommächten zu agieren, die 1970 im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) als solche anerkannt worden waren. Der Atomtest brachte für Indien allerdings keinen vergleichbaren Status. Stattdessen gründeten die Industriestaaten die Nuclear Suppliers Group (NSG), die eine Reihe von Sanktionen gegen Indien verhängte. Indien kritisierte den in seinen Augen diskriminierenden Charakter des Vertrags und zählt bis heute zu den wenigen Staaten, die den NVV nicht unterzeichnet haben. Nach den Atomtests 1998 sah sich Indien einer weiteren Reihe von Sanktionen ausgesetzt.
 
        Im Zuge der Annäherung zwischen Indien und den USA unterzeichneten beide Staaten 2005 ein Abkommen über die zivile nukleare Zusammenarbeit, durch das Indien zugleich enger an das Nicht-Verbreitungsregime heranrückte. Das Abkommen beendete Indiens jahrzehntelange Isolation in dieser Frage. Der Beitritt Indiens zur NSG scheitert bislang am Veto Chinas, doch erlaubte es das Abkommen, dass Indien weiteren Rüstungskontrollregimen beitrat, zum Beispiel 2016 dem Raketentechnikkontrollregime (Missile Technology Control Regime; MTCR), 2017 dem Wassenaar-Abkommen und 2018 der Australien-Gruppe. Darüber hinaus unterzeichneten bis 2019 14 Staaten Abkommen mit Indien über die zivile nukleare Zusammenarbeit.15
 
        Aufgrund der langen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ist die indische Armee bis heute in hohem Maße von russischen Rüstungsgütern abhängig. Diese enge Zusammenarbeit führte auch dazu, dass sich Indien in den UN nicht gegen die Sowjetunion beziehungsweise Russland stellte. Obwohl Indien ein vehementer Verfechter nationaler Souveränität ist, enthielt es sich 2022 bei den UN-Resolutionen gegen Russland nach dessen Angriff auf die Ukraine. Im Zuge der Modernisierung seiner Streitkräfte hat Indien seine Rüstungsexporte in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend diversifiziert, sodass mittlerweile auch die USA und Israel zu den wichtigsten Rüstungsimporteuren zählen.
 
        REGIONALE EBENE: VON SÜDASIEN ZUM INDO-PAZIFIK
 
        Politische Ordnungsvorstellungen
 
        Im regionalen Rahmen setzte Nehru zunächst auf eine stärkere Zusammenarbeit in Asien. Gegenüber seinen unmittelbaren Nachbarn in Südasien dominierten allerdings die Sicherheitsinteressen Indiens, zum Beispiel im Kaschmirkonflikt mit Pakistan oder aufgrund des ungeklärten Grenzverlaufs mit China. Die Indira-Doktrin von Premierministerin Indira Gandhi umfasste den Anspruch Indiens, ohne die Einmischung externer Großmächte als Ordnungsmacht in der Region zu fungieren. Die Idee einer Regionalorganisation ging ursprünglich von Bangladesch aus und war als Gegengewicht gegen die Dominanz Indiens in der Region gedacht. Als 1985 die South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) gegründet wurde, schlossen sich ihr aber auch Indien und Pakistan an. Erst Mitte der 1990er Jahre gingen indische Regierungen dazu über, den Nachbarstaaten bei bilateralen Konflikten größere Zugeständnisse einzuräumen.
 
        Premierminister Modi bekräftigte 2014 mit seiner „Neighbourhood First“-Politik Indiens regionalen Führungsanspruch. Allerdings musste das Land hier eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen. Der wichtigste Faktor waren die seit dieser Zeit zunehmenden chinesischen Investitionen im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative, mit denen Beijing seinen Einfluss in der Region sukzessive erweiterte. Viele Nachbarn Indiens begrüßten das chinesische Engagement, hatten sie doch bereits in der Vergangenheit immer wieder die „China-Karte“ gespielt, um ein Gegengewicht zu Neu-Delhi zu schaffen. Obwohl China in den vergangenen Jahren in Südasien an Einfluss gewonnen hat, steht es nun vor ähnlichen Problemen wie Indien. So haben Regierungswechsel in südasiatischen Staaten auch zu einer Neubewertung des chinesischen Engagements geführt, unter anderem in Sri Lanka und auf den Malediven. In Reaktion auf Chinas gestiegenes Engagement hat Indien in den vergangenen Jahren seine Zusammenarbeit mit den USA und Japan in Südasien ausgebaut, unter anderem in Nepal und Sri Lanka. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Region nicht mehr wie in den 1980er Jahren noch eine „natürliche“ Einflusszone Indiens ist, sondern künftig stärker vom Ringen zwischen Neu-Delhi und Beijing geprägt sein wird.
 
        Zugleich stagnierten die Bemühungen für eine stärkere Zusammenarbeit in Südasien. Neben der Rolle Chinas wurde dies auch durch Indiens Politik der Abkopplung gegenüber Pakistan nach 2016 befördert. In Reaktion auf einen Anschlag pakistanischer Terrorgruppen im indischen Jammu und Kaschmir im September 2016 sagte Indien seine Teilnahme am geplanten Gipfeltreffen der SAARC in Islamabad ab. Nach den Protesten Pakistans gegen Indiens Entscheidung im August 2019, den Bundesstaat Jammu und Kaschmir in zwei Unionsterritorien aufzuteilen, haben sich die bilateralen Beziehungen weiter verschlechtert.
 
        Im Zuge der außenpolitischen Neuorientierung haben indische Regierungen seit den 1990er Jahren auch ihren regionalen Radius erweitert. Mit der „Look East“-Politik verstärkte Indien ab 1991 seine Beziehungen zu den wirtschaftlich aufstrebenden Staaten der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Nach 2014 propagierte Premierminister Modi eine „Act East“-Politik, mit der er Indiens verstärktes politisches, wirtschaftliches und militärisches Engagement in Asien bekräftigte.
 
        Neue Konzepte wie das „Südliche Asien“ (Southern Asia) oder die „erweiterte Nachbarschaft“ (Extended Neighborhood) unterstrichen Indiens neue regionale Ambitionen, die sich von der Ostküste Afrikas über den Indischen Ozean bis nach Südostasien erstreckten. In diesem Zusammenhang engagierte sich Indien 1997 bei der Gründung neuer Regionalorganisationen wie der Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) und der Indian Ocean Rim Association (IORA). Im Zuge der wachsenden Rivalität zwischen China und den USA unterstützt Indien jetzt auch die Idee des Indo-Pazifiks, um damit dem Aufstieg Beijings zu begegnen. In diesem Rahmen ist Indien im Quad aktiv und hat auch seine bilateralen Beziehungen vor allem zu Japan und Australien in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut.
 
        Wirtschaftliche Zusammenarbeit
 
        In Südasien blieb der intraregionale Handel angesichts der schwierigen Lage zwischen den beiden größten Volkswirtschaften Indien und Pakistan unterentwickelt und beträgt Schätzungen zufolge nur etwa 5 bis 6 Prozent.16 Infolge der Abkopplung von Pakistan seit 2016 forciert Indien die regionale Zusammenarbeit im Golf von Bengalen im Rahmen von BIMSTEC. Dies fügt sich auch in Modis „Act East“-Politik ein. Auf dem Gipfeltreffen 2022 in Colombo verabschiedeten die Mitglieder von BIMSTEC eine gemeinsame Charta und legten sieben Arbeitsgebiete fest, die von je einem Land in Federführung vorangetrieben werden sollen.17
 
        Indiens wirtschaftliche Entwicklung steht ebenfalls vor einer Reihe von Problemen. Bereits vor der Corona-Pandemie war das Wirtschaftswachstum rückläufig und erreichte nur noch etwa 5 Prozent. Die Zielmarke der Regierung liegt allerdings bei einem Wachstum von rund 7 Prozent, da nur so auch ambitionierte Entwicklungsziele erreicht werden können. Durch die Pandemie erlitt Indien den schwersten wirtschaftlichen Einbruch aller Schwellenländer, das Bruttoinlandsprodukt sank um 7,7 Prozent.18 Damit wurde auch eine Reihe von Entwicklungserfolgen der vergangenen Jahrzehnte wieder zunichte gemacht.
 
        Die junge Bevölkerungsstruktur des Landes gilt mittelfristig als Standortvorteil im internationalen Wettbewerb, gerade gegenüber Ländern wie China. Den Aussichten auf eine demografische Dividende stehen allerdings Defizite im Bildungsbereich sowie eine hohe Arbeitslosigkeit entgegen, die bereits vor der Corona-Pandemie neue Höchststände erreicht hatte.
 
        Premierminister Modi verkündete während der Corona-Pandemie im Frühsommer 2020 eine neue wirtschaftspolitische Ausrichtung, die auf mehr Eigenständigkeit (Atmanirbhar Bharat Abhiyaan) ausgerichtet sein soll. Modi strebt damit aber keine Neuauflage der Politik der Importsubstitution der 1950/60er Jahre an. Der künftige Schwerpunkt liegt nicht auf Staatsinterventionismus, sondern es sollen jetzt verstärkt privat geführte, nationale Champions im Energie- und Telekommunikationsbereich aufgebaut werden.
 
        Sicherheit
 
        Im regionalen Kontext ist Indien seit der Unabhängigkeit mit zwei Territorialkonflikten konfrontiert. Dies ist erstens der schwelende Streit mit Pakistan über die Zugehörigkeit von Jammu und Kaschmir, der Ursache von drei (1947/48, 1965, 1999) von vier Kriegen zwischen beiden Staaten war. Der vierte war der Bürgerkrieg in Ostpakistan 1971, auch Bangladesch-Krieg genannt. Zweitens ist es der ungeklärte Grenzverlauf mit China. Der Konflikt führte 1962 zu einem kurzen Grenzkrieg, der mit der militärischen Niederlage Indiens endete. Die Annäherung zwischen Indien und China in den 1990er Jahren führte zu einer Reihe von Abkommen, um die Situation in der Grenzregion zu stabilisieren. Dieser Status Quo endete im Sommer 2020, als bei einem Zusammenstoß zwischen indischen und chinesischen Truppen in der Region Ladakh/Aksai Chin 20 indische und eine unbekannte Zahl chinesischer Soldaten getötet wurden. Seitdem haben beide Seiten ihre Truppen und militärische Infrastruktur entlang der Grenzlinie weiter verstärkt.
 
        Indien hat seine regionalen Ordnungsansprüche mit politischen und militärischen Mitteln umgesetzt. Die Freundschaftsverträge mit Bhutan (1949), Nepal (1950) und Sikkim (1950) sicherten Indiens Vormachtstellung im Himalaya gegenüber China. Mit militärischen Interventionen wie im Bürgerkrieg in Ostpakistan, in Sri Lanka (1987–1990) und auf den Malediven (1988) versuchte Indien mit wechselndem Erfolg, innenpolitische Krisen in den Nachbarstaaten beizulegen. Der Kampf gegen den grenzüberschreitenden Terrorismus hat auch die militärische Zusammenarbeit zwischen Indien und seinen Nachbarländern, mit Ausnahme Pakistans, verbessert.19
 
        Seit den 2000er Jahren versteht sich Indien verstärkt als Sicherheitsanbieter für die Staaten im Indischen Ozean, um damit auch dem wachsenden chinesischen Einfluss in der Region zu begegnen. So hat Indien ein Netz an Radarstationen in Anrainerstaaten des Indischen Ozeans aufgebaut, unter anderem auf Mauritius, den Seychellen und in Sri Lanka. Bangladesch, Myanmar und die Malediven sollen ebenfalls miteinbezogen werden.20 Ein weiterer Baustein ist, dass Indien seine Kapazitäten beim Katastrophenschutz ausgebaut hat, um bei Naturkatastrophen wie dem Tsunami 2004, dem Erdbeben in Nepal 2015 oder bei humanitären Krisen als Ersthelfer zu fungieren.
 
        Premierminister Modi propagierte seit 2014 den Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie. Damit will Indien einerseits unabhängiger von Rüstungsimporten werden, andererseits sollen Rüstungsgüter exportiert werden, um damit mittel- bis langfristig Indiens internationalen Einfluss vor allem im Indischen Ozean und in Afrika zu vergrößern.21
 
        AUSBLICK: INDIENS NEUE ROLLE IN DER WELT
 
        75 Jahre nach seiner Unabhängigkeit nimmt Indien heute eine größere internationale Rolle als je zuvor ein. Die wichtigsten Ursachen hierfür sind die wirtschaftlichen Wachstumserfolge des Landes nach 1991 sowie die veränderten internationalen Konstellationen. Die Erfolge Indiens auf internationaler Ebene zeigen sich nicht nur in den verbesserten Beziehungen zu allen Großmächten, sondern auch am neuen Gewicht, dass das Land in multilateralen Finanzinstitutionen und in Global-Governance-Foren erhalten hat. In seinem unmittelbaren regionalen Umfeld hat Indien zwar durch den wachsenden Einfluss Chinas an Bedeutung verloren, doch versucht die Regierung in Neu-Delhi dies durch ein verstärktes Engagement im Indo-Pazifik auszugleichen.
 
        In der sich abzeichnenden systemischen Rivalität zwischen den USA und China wird Indien an seiner unabhängigen und eigenständigen Außenpolitik festhalten. Außenpolitische Entscheidungsträger haben ihr Land immer auf Augenhöhe mit China gesehen, selbst wenn die wirtschaftlichen und militärischen Kennzahlen oft noch ein anderes Bild liefern. Die Umsetzung von Indiens internationalen Ambitionen bleibt vor allem von nationalen Faktoren abhängig. Hierzu bedarf es eines größeren Wirtschaftswachstums und einer Reform des diplomatischen Dienstes, der mit weniger als Tausend Diplomaten eher dem von Ländern wie Singapur oder Neuseeland entspricht.22
 
        Das 21. Jahrhundert wird oft als asiatisches Jahrhundert charakterisiert, das vor allem von China geprägt wird. Die engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA und Europa kann dazu beitragen, dass das gegenwärtige Jahrhundert auch von Indien gestaltet wird.
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        VOM ASIEN-PAZIFIK ZUM INDO-PAZIFIK
 
        In Asien sind in den letzten Jahren konkurrierende Ordnungsvorstellungen für die Region entstanden, die multiples Konfliktpotential bergen. Fast 70 Jahre lang war das vielfach als „Pax Americana“ bezeichnete, von den USA dominierte Ordnungssystem im asiatisch-pazifischen Raum nicht in Frage gestellt worden. Dies hat sich in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts gewandelt. Im Kontext des Aufstiegs Chinas zur größten Volkswirtschaft der Welt, der auch in politischer und militärischer Hinsicht die regionale Machtbalance verändert hat, hat Peking eigene ordnungspolitische Ideen und Initiativen lanciert. Dahinter steht der zunehmende Anspruch Pekings, die regionale (und internationale) Ordnung gemäß den eigenen Interessen mit- bzw. umzugestalten. Die chinesische „Belt and Road“-Initiative (BRI) ist unmittelbarer Ausdruck dieses Anspruchs.
 
        Als Reaktion hierauf hat eine Reihe von Staaten in den letzten Jahren unter dem Label „Indo-Pazifik“ Gegenentwürfe entwickelt. Allen voran haben die USA unter Präsident Donald Trump mit dem strategischen Konzept des „Free and Open Indo-Pacific“ (FOIP) versucht, auf die chinesische Herausforderung direkt zu antworten, indem sie den FOIP als Gegenentwurf zu einer sino-zentrischen Neu- bzw. Umordnung der Region präsentiert haben.
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        EDITORIAL
 
        Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wie der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow mit seiner „Bedürfnispyramide“ veranschaulicht hat, gehören körperliche, seelische oder materielle Sicherheit zu den anthropologischen Bedürfniskonstanten von Individuen, gleich nach Nahrung, Wasser oder Schlaf. Doch auch nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnt sich der Mensch. Wie die empirischen Daten des „World Values Survey“ zeigen, bedingen sich Freiheit und Sicherheit gegenseitig: Die Wertschätzung für Freiheit und Chancengleichheit verbreitet sich offenbar umso stärker, je größer die sozioökonomische Sicherheit in einer Gesellschaft ist. Umgekehrt ist soziale Sicherheit dort am umfassendsten, wo Freiheitswerte weit verbreitet sind.
 
        Die Herrschaftsform, die beiden Bedürfnissen in der Vergangenheit am ehesten gerecht werden konnte, ist die liberale Demokratie. Dem mit dem Gewaltmonopol ausgestatteten sozialen und demokratischen Rechtsstaat ist es seit dem Zweiten Weltkrieg in vielen Teilen der Welt gelungen, die physische und soziale Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, ohne ihre Freiheiten über Gebühr zu beschneiden. Es ist ihm, mit anderen Worten, eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit gelungen, deren konkrete Ausgestaltung zwar hin und wieder strittig war, die aber nie grundsätzlich infrage stand.
 
        Diese Balance scheint zunehmend gestört. So zeichnen einerseits die zum Teil überschießenden Reaktionen des Staates auf neue Herausforderungen im Bereich der Terrorismus- oder der Pandemiebekämpfung das Bild eines „nervösen Staates“, der Sicherheit präventiv auch dort herstellen will, wo dies empfindlich auf Kosten von Freiheit und Grundrechten geht. Andererseits ist dieser nervöse Staat nicht zuletzt eine Reaktion auf unsere eigenen Ängste, Erwartungen und artikulierten Sicherheitsbedürfnisse, auf die demokratische Politik reagiert. Letztlich ist es also auch an uns, die Balance zwischen zwei Werten zu halten, die für die Demokratie konstitutiv sind.
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        ZWISCHEN LEVIATHAN UND KANTISCHEM RECHTSZUSTAND
 
        Über das schwierige Verhältnis von Freiheit und Sicherheit
 
        Herlinde Pauer-Studer
 
        Was genau bedeutet es, frei zu sein? Welche politischen Rahmenbedingungen ermöglichen Freiheit? Und wie verhält es sich mit der Sicherheit? Welche normativen Konstellationen garantieren diese? Welche Freiheitszugeständnisse sind notwendig, um Sicherheit zu erlangen?
 
        Die philosophische Bestimmung von Freiheit beruft sich auf die Begriffe der negativen und der positiven Freiheit. Freiheit besteht demnach einerseits in der Abwesenheit von Beschränkungen und Einmischungen (negative Freiheit), bedeutet andererseits aber auch, dass Personen ihre selbstgesetzten Ziele, Pläne und Projekte verfolgen können (positive Freiheit). In der Kombination der beiden Dimensionen bedeutet „Freiheit“ also, dass eine Person frei von Beschränkungen ist, um Handlungen zu setzen und Optionen wahrzunehmen.01
 
        Aus der Geschichte wissen wir: Der Freiheit geht es gut in demokratischen Verfassungs- und Rechtsstaaten und schlecht unter autoritären Regimen. Totalitäre Strukturen sind ihr Tod. Demokratien, so lautet zumindest der Anspruch, sichern die in der privaten Sphäre und im öffentlich-politischen Bereich gelebte Autonomie der Person: Menschen haben die Möglichkeit, einen selbst gewählten Lebensplan zu verfolgen; sie können ihre politischen Meinungen ohne Gefahr äußern; es ist ihnen überlassen, ihre Identität, ihre privaten Bindungen und ihre sexuelle Orientierung selbst zu bestimmen. Kurz gesagt: In Demokratien genießen Menschen verfassungsmäßig verbriefte Rechte, die ihre negative Freiheit schützen – Abwehrrechte gegen unbefugte Einmischungen des Staates –, sowie Rechte, die ihrer positiven Freiheit in Form einer aktiven Teilhabemöglichkeit am sozialen und politischen Leben Raum geben. In Demokratien gehen Freiheit und Sicherheit also prinzipiell zusammen.
 
        Diese formalen Garantien fehlen in nicht-demokratischen Systemen. Der Machtanspruch von Diktatoren duldet wenig, meist gar keine politische Opposition. Falls Wahlen überhaupt noch stattfinden, sind sie häufig manipuliert und von einer Atmosphäre der Repression geprägt; negative und positive Freiheitsrechte werden nur stark eingeschränkt oder gar nicht gewährt.
 
        Was aber, wenn die Zeiten dunkler werden und sich Demokratien den mehr oder weniger unverhohlenen Machtansprüchen von Autokraten gegenübersehen? Wie können sich Demokratien gegen solche Bedrohungen schützen, ohne ihr normatives Profil zu ändern? Wie genau sollen sich Demokratien verhalten, wenn etwa militärische Aufrüstung und Abschreckung wieder zum drängenden Thema werden? Wie verträgt sich das Projekt, staatliche Sicherheit vorrangig über militärische Mittel herzustellen, mit einer freien und offenen Gesellschaft, für die Kooperation und Frieden konstitutiv sind? Ein Blick in die Geschichte der politischen Philosophie, insbesondere auf die Theorien des Gesellschaftsvertrags, kann uns bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen helfen.
 
        SOZIALVERTRAGSKONZEPTIONEN BEI HOBBES, ROUSSEAU UND KANT
 
        Welchem Gesellschaftsvertrag würden an ihrer Freiheit und Sicherheit interessierte Menschen zustimmen? Die Sozialvertragstheoretiker haben diese Frage zum Ausgangspunkt einer Rechtfertigung staatlicher Autorität und Macht gemacht. Die Antwort darauf, welche Art von Souveränität und staatlicher Ordnung die Zustimmung aller findet, hängt dabei von den jeweiligen Vorannahmen über den vorstaatlichen Zustand, den „Naturzustand“, ab. Dieser Naturzustand ist nicht als faktisch-historischer Zustand zu verstehen, sondern als eine theoretische Annahme und als Ausgangssituation für die Rechtfertigung legitimer politischer Autorität. Er dient also in einer Art Gedankenexperiment der Legitimation staatlicher Macht.
 
        Im Folgenden skizziere ich drei klassische Gesellschaftsvertragskonzeptionen: die rational-individualistische Vertragskonzeption von Thomas Hobbes (1588–1679) und die an eine universalistische normative Perspektive geknüpften Modelle von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) und Immanuel Kant (1724–1804).
 
        In seinem 1651 erschienenen Hauptwerk „Leviathan“ entwickelt der englische Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes eine auf dem Interesse der Menschen an ihrer Sicherheit basierende Anerkennung staatlicher Herrschaft.02 Die Bürger unterwerfen sich freiwillig der Macht eines über erhebliche Befugnisse verfügenden Souveräns, um einem Zustand der permanenten Bedrohung zu entkommen.
 
         
          [image: Auf dem Titelblatt des "Leviathan" von Thomas Hobbes ist der Souverän zu sehen, der über Land, Städte und deren Bewohner herrscht. Sein Körper besteht aus den Menschen, die in den Gesellschaftsvertrag eingewilligt haben. In seinen Händen hält er Schwert und Krummstab, die Zeichen für weltliche und geistliche Macht.] 
          Titelblatt von Thomas Hobbes‘ „Leviathan“ (1651)
 
          Quelle: Wikimedia Commons
 
        
 
        Hobbes geht davon aus, dass die Menschen egoistische Wesen sind. Ihre Furcht vor dem Tod stellt ein wesentliches Motiv ihrer Handlungen dar. Infolge der menschlichen Neigung zu Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht und dem Streben nach größtmöglicher Güteraneignung sind, wie Hobbes betont, Konflikte unausweichlich. Da Hobbes zugleich eine natürliche Gleichheit der Menschen an Stärken und Fähigkeiten voraussetzt, resultiert aus der Knappheit der Güter im Naturzustand ein Kampf aller gegen alle mit dem Ziel, den anderen zu unterwerfen und gegebenenfalls zu vernichten. Die Menschen befinden sich ohne übergeordnete Macht „in einem Krieg eines jeden gegen jeden“. In diesem Zustand gibt es „keine gesellschaftlichen Beziehungen, und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“.03
 
        Die einzige Möglichkeit, dieser Situation der permanenten Auseinandersetzung und Gefährdung, dieser Spirale wachsender Gewalt, zu entkommen, sieht Hobbes in einer Übereinkunft über Regeln des sozialen Zusammenlebens, die den Übergang vom anarchischen und bedrohlichen Naturzustand zum zivilen Zusammenleben in einem Staat markieren. Ein Vertrag der Bürger untereinander, der darauf abzielt, einem Souverän die Macht zu übertragen, über ihre Rechte und Pflichten zu wachen, liegt folgerichtig im Eigeninteresse aller.
 
        In der folgenden Passage am Beginn des 17. Kapitels des Leviathan („Von den Ursachen, der Erzeugung und der Definition eines Staates“) bringt Hobbes die Logik im Zusammenspiel von Sicherheit und Freiheitseinschränkungen folgendermaßen auf den Punkt:
 
        „Die Menschen, die von Natur aus Freiheit und Herrschaft über andere lieben, führten die Selbstbeschränkung, unter der sie, wie wir wissen, in Staaten leben, letztlich allein mit dem Ziel und der Absicht ein, dadurch für ihre Selbsterhaltung zu sorgen und ein zufriedeneres Leben zu führen – das heißt, dem elenden Kriegszustand zu entkommen, der (…) aus den natürlichen Leidenschaften der Menschen notwendig folgt, dann nämlich, wenn es keine sichtbare Gewalt gibt, die sie im Zaume zu halten und durch Furcht vor Strafe an die Erfüllung ihrer Gesetze und an die Beachtung der natürlichen Gesetze zu binden vermag.“04
 
        Hobbes’ Vertragsmodell beruht also auf der Annahme, dass Sicherheit und (begrenzte) Freiheit nur im Rahmen eines mit absoluten Rechten ausgestatteten Staates möglich sind – und dass die Menschen aus wohlüberlegtem Eigeninteresse einem solchen Arrangement zustimmen würden.
 
        Ein normativ anders gelagertes, nämlich nicht auf egoistischen Interessenserwägungen basierendes Modell des Sozialvertrags findet sich bei Rousseau und Kant.05 Der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau nahm zwar ebenfalls an, dass der Wunsch nach dem Schutz ihrer Güter und ihres Lebens die Menschen zum Zusammenschluss in staatlichen Gemeinschaften zwingt. Doch für Rousseau geht der Übergang vom Naturzustand – den er weit friedlicher skizziert als Hobbes – zur Gesellschaft mit einer Transformation des Menschen von einem instinktgeleiteten Wesen zu einem moral- und vernunftfähigen Subjekt einher.06
 
        Mit der fiktiven normativen Annahme, dass die Menschen sich beim Eintritt in den Gesellschaftsvertrag all ihrer Ansprüche auf die im Naturzustand erworbenen Besitztümer entledigen, schafft Rousseau eine Ausgangsposition, in der alle Menschen gleich sind und niemand bevorzugt oder benachteiligt wird. Ein von diesen Voraussetzungen getragener gemeinschaftlicher Zusammenschluss geht damit deutlich über einen bloßen Kompromiss zwischen Partikularinteressen hinaus.
 
        Rousseaus Transzendieren des individuellen Interessenstandpunkts wird nicht zuletzt an seiner berühmt gewordenen Unterscheidung von Gesamtwillen (volonté de tous) und Gemeinwillen (volonté générale) deutlich. Der Gesamtwille ist nicht mehr als die Summe der interessengebundenen Einzelwillen, während der Gemeinwille vom rein subjektiven Standpunkt abstrahiert und über eine geteilte Perspektive den Blick auf das gemeinschaftlich Gute ermöglicht. Und die mit dem Gemeinwillen verknüpfte Form der Selbstgesetzgebung führt zu einer Staatsform, in der die Freiheit und Gleichheit aller Anerkennung findet.
 
        Immanuel Kant greift diese Idee der gemeinschaftlichen Selbstgesetzgebung in seiner Konzeption des Gesellschaftsvertrags auf: Für Kant ist es Pflicht, aus dem ungeregelten Naturzustand in den Rechtszustand überzugehen. Dieser bürgerlich-rechtliche Zustand ist durch den Grundsatz definiert, dass „Recht (…) die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann [ist], insofern diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist“.07 Der Rechtszustand basiert also auf den Prinzipien der Freiheit aller Menschen, ihrer Gleichheit mit allen anderen und ihrer Selbstständigkeit (Autonomie) als Bürger.
 
        Das Kantische Rechtsprinzip08 definiert eine normative Ordnung, in der alle Gesellschaftsmitglieder über ihren Raum persönlicher Freiheit verfügen können, ohne Übergriffen durch andere ausgesetzt zu sein. Desgleichen sind die Menschen vor staatlicher Willkür geschützt, da der Staat Zwang nur dann ausüben darf, wenn dieser zur „Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit“ notwendig ist. Dem Staat obliegt also die Aufgabe, durch entsprechende Gesetze die äußere Freiheit der Menschen in einem geregelten Miteinander sicherzustellen. Auf die Gesinnungen der Menschen, also deren sogenannte innere Freiheit, darf der Staat nicht mit Zwangsmaßnahmen zugreifen. Nach Kant gebietet es die Vernunft, einem Gesellschaftsvertrag zuzustimmen, der Menschen das Recht auf Freiheit gewährt und ihre Gleichheit und Autonomie anerkennt.
 
        RATIONALITÄTSKALKÜLE UND VERNUNFTGRÜNDE
 
        Für Thomas Hobbes sind Personen strategische Rationalisten. Sie entschließen sich zur Unterwerfung unter staatliche Macht, weil ihnen Sicherheit und Schutz als vorrangige Ziele gelten. Folgerichtig schließen die Bürger unter sich einen Vertrag zur Einsetzung einer übergeordneten Instanz. Was aber bindet diese Individuen, wenn sie doch in die Position des Stärkeren geraten? Was geschieht, wenn sie doch über die Macht und Gelegenheit verfügen, andere zu bedrohen und zu unterwerfen, ohne selbst in Gefahr zu geraten?
 
        Hobbes versucht, diese Lücke über die Verpflichtung der Gesellschaftsmitglieder auf natürliche Gesetze zu schließen. Das „erste und grundlegende Gesetz der Natur“ besteht für ihn in der Forderung: „Suche Frieden und halte ihn ein.“ Niemand ist nach Hobbes verpflichtet, sich „selbst als Beute anzubieten“. Doch jedermann hat, unter der wechselseitigen Versicherung, den Gesellschaftsvertrag einzuhalten, seine „Friedensbereitschaft zu zeigen“.09 Dabei war sich Hobbes völlig im Klaren darüber, wie fragil Vereinbarungen sein können. „[D]ie Kraft von Worten“ ist, wie er schreibt, „zu schwach (…), um die Menschen zur Erfüllung ihrer Verträge anzuhalten“. Er setzt deshalb auf die Furcht vor den negativen sozialen Folgen von Vertragsbrüchen und auf den Wunsch der Menschen, „als jemand dazustehen, der einen Wortbruch nicht nötig hat“.10
 
        Letztlich findet Hobbes damit aber keine befriedigende Lösung.11 Der Grund liegt in seiner vorteilsmaximierenden Rationalitätskonzeption. Dass Hobbes deren Schwächen sah, zeigt sich daran, wie ernst er das Problem des sogenannten Narren (des „Foole“) nimmt, der ein Trittbrettfahrer ist und als solcher immer auf die Gelegenheit lauert, dass andere ihre Verbindlichkeiten erfüllen, während er selbst unbemerkt und sanktionsfrei seinen Verpflichtungen entgehen kann.
 
        Dieses Problem ist die Achillesferse eines an subjektive Vorteilsmaximierung gebundenen Rationalitätsverständnisses. Wenn rationale Gründe per definitionem auf eigeninteressierte Zielsetzungen reduziert werden, dann ist es qua Rationalität geradezu geboten, normativen Forderungen auszuweichen, wenn dies ohne Gefährdung des Gesamtsystems normativer Regelungen möglich ist. Unterwerfe ich mich Normen nur aus egoistischen Vorteilsgründen, bin ich immer wieder versucht, gegen diese zu verstoßen, solange mir die anderen nicht gänzlich das Vertrauen entziehen – und dahinter steht nicht eine Ich-Schwäche, sondern ein Rationalitätspostulat.
 
        GEFANGEN IM GEFANGENENDILEMMA
 
        Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich rationale Egoisten leicht in sogenannten Gefangenendilemma-Situationen verfangen. Ein Gefangenendilemma ist durch folgende Struktur definiert: Es gibt zwei Spieler, denen jeweils zwei Handlungsstrategien offenstehen – eine rein selbstinteressierte und eine kooperative. Die Auszahlungen sind so definiert, dass die Spieler einen gewissen Verlust in Kauf nehmen müssen, wenn sie kooperieren. In dieser Situation versucht jede Spielerin durch die Wahl der selbstinteressierten Strategie die für sie maximale Auszahlung zu erreichen, und zwar unabhängig davon, was die andere Spielerin tut (deren Strategie sie nicht kennt). Damit schneiden beide Spielerinnen im Ergebnis aber schlechter ab, als wenn sie kooperiert hätten. Die Situation macht es jeder Person unmöglich, das aus ihrer eigenen Sicht bestmögliche Ergebnis zu realisieren.12
 
        Der Ausweg scheint in Übereinkünften zu liegen, die von beiden Parteien Abstriche am erwarteten Nutzen verlangen, aber langfristig gesehen besser sind. Doch auch soziale Ordnungen, die auf ein aufgeklärtes Eigeninteresse gegründet sind, bedürfen der Absicherung durch die moralischen Haltungen aller Beteiligten. Die Stabilität von Gemeinwesen hängt zu einem bedeutenden Teil von der Wahrnehmung von moralischen Verbindlichkeiten ab.
 
        Die Vertragstheorien von Rousseau und Kant tragen dem Rechnung, indem sie von einer Vernunftkonzeption ausgehen, die vernünftiges Handeln an die moralische Einsichtsfähigkeit der Gesellschaftsmitglieder bindet. Kant versucht, die Grundprinzipien des Rechtszustands über Vernunftgewissheiten abzusichern. Doch aus der Perspektive kritischen Denkens scheint es sinnvoller, den Argumenten und Gründen für die Anerkennung grundlegender normativer Prinzipien nachzugehen, als sich einfach auf die Kraft a priori gegebener Gesetzlichkeiten der Vernunft zu berufen.
 
        Die normativen Gründe, den Prinzipien des Rechtszustandes zuzustimmen, scheinen offensichtlich: Dieser ermöglicht uns einen Status, in dem unsere persönlich-private und unsere politische Freiheit, ja unsere Würde als Menschen gesichert sind. Da wir nun einmal in einer mit anderen geteilten Welt leben, sind Prinzipien notwendig, die uns davor bewahren, von anderen instrumentalisiert, gedemütigt und bedroht zu werden.
 
        FREIHEIT UND SICHERHEIT IN UNRUHIGEN ZEITEN
 
        Die philosophischen Entwürfe eines Gesellschaftsvertrags sind von den jeweils herrschenden historischen Gegebenheiten geprägt. So durchlebte Hobbes höchst unruhige politische Zeiten. Spätere Theoretiker, die das Glück hatten, in Perioden des Friedens und des ökonomischen Aufschwungs zu leben, standen der von Hobbes entworfenen politischen Ordnung entsprechend kritisch gegenüber.
 
        David Hume (1711–1776), der nicht blind war für die wirtschaftlichen Vorteile der Vereinigung seines heimatlichen Schottlands mit England, kritisierte etwa, dass Hobbes’ Beschreibungen der Menschen als von Selbstsucht und völliger Rücksichtslosigkeit getriebene Wesen „von der Wahrheit ebenso weit entfernt sind als die Berichte über Ungeheuer, denen wir in Fabeln und Dichtungen begegnen“.13 Und Kants philosophische Arbeiten sind, ungeachtet ihrer Blindstellen,14 Ausdruck einer Zeit, in der die Besinnung auf die Autonomie der Subjekte und deren Befreiung aus ihrer „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ zum zentralen Thema und Anliegen wurde.
 
        Dass es den jeweiligen historischen Kontext zu berücksichtigen gilt, sollte uns nicht dazu verleiten, die Aussagekraft normativer Konstruktionen und philosophischer Theorien zu relativieren. Doch zweifellos ist es so, dass sich durch die Zeitumstände die Akzente in unseren Betrachtungen über Freiheit und Sicherheit verschieben.
 
        Aktuell stehen wieder Fragen der Sicherheit durch militärische Aufrüstung und Abschreckung im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Die Problematik dieser Strategie ist bekannt: In einer Situation gegenseitigen Misstrauens wird es schwierig, die mit Aufrüstung und Abschreckung verbundene Dynamik zu durchbrechen. Darüber hinaus geht effektive Abschreckung mit einer nicht vermeidbaren moralischen Korruption der beteiligten Akteure einher. Denn um Abschreckung glaubhaft zu machen, müssen die Akteure die Intention ausbilden, auf kriegerische Aktionen der Gegenseite auch mit einem entsprechenden Gegenschlag zu reagieren. Doch im Wissen um die potenziell katastrophalen Folgen militärischer Aktionen (vor allem für die Zivilbevölkerung) können Akteure Gegenschläge nur dann intendieren, wenn sie zur moralischen Skrupellosigkeit tendieren und bereit sind, die sogenannten Kollateralschäden, den Tod vieler unschuldiger Menschen, in Kauf zu nehmen.
 
        Freiheit ist nicht in allen Staatsformen gleichermaßen zu haben. Und Sicherheit steht und fällt mit der Verpflichtung auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die von den Vertragstheoretikern vorgelegten Entwürfe zeigen uns deutlich, warum es geboten ist, Kriege zu vermeiden und, sollten sie dennoch eintreten, diese durch Vereinbarungen rasch und entschlossen zu beenden. Denn die Herstellung eines Rechtszustands – auch im Verhältnis der Staaten zueinander – ist das wirksamste Mittel, um Stabilität und Sicherheit zu erzielen. Der Prüfstein für politische Strategien und normative Konstruktionen sollte letztlich sein, ob die davon betroffenen Menschen, gemessen an ihren Verletzlichkeiten, Bedürfnissen, Empfindungen und elementaren Interessen, diesen zustimmen können.
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        12 Folgende Situation illustriert ein Gefangenendilemma: Zwei Gefangene sind eines schweren Bankraubs verdächtig. Außer einem leichteren Vergehen (unerlaubter Waffenbesitz) kann ihnen nichts nachgewiesen werden. Bei einem getrennten Verhör (eine Absprache zwischen den beiden ist ausgeschlossen) wird jeder für sich mit folgender Option konfrontiert: Bei einem Geständnis werden sie zum Kronzeugen und kommen frei, der andere wird zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Wenn beide gestehen, wird die Geständnisbereitschaft strafmildernd berücksichtigt, und sie kommen beide für sechs Jahre ins Gefängnis. Die vom Standpunkt individueller Nutzenmaximierung beste Strategie ist die Kronzeugen-Variante. Als rationale Egoisten werden beide Gefangene diese Alternative wählen, was bedeutet, dass sie beide zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt werden. Hätten sie geschwiegen, wären sie wegen unerlaubten Waffenbesitzes nur für ein Jahr ins Gefängnis gewandert.
 
        13 David Hume, Ein Traktat über die menschliche Natur. Buch 3: Über Moral, hrsg. mit einem Kommentar von Herlinde Pauer-Studer, Frankfurt/M. 2007 (1740), S. 51. Hume vertraut deshalb auf Konventionen und Übereinkünfte, an die sich Menschen halten, weil diese in ihrem aufgeklärten Interesse liegen. Er lässt aber neben der Rechtsordnung (eine für Hume künstliche Tugend) auch natürliche Tugenden wie Wohlwollen und Anteilnahme am Schicksal anderer zu. Für Hume entspricht es einer Pervertierung ihrer Anlagen, wenn Menschen gleichgültig gegenüber dem Leid und Schmerz anderer sind. In seiner Begründung, warum wir die Rechtsordnung einführen und anerkennen, kombiniert Hume das Eigeninteresse mit moralischen Empfindungen. „So ist Eigennutz das ursprüngliche Motiv zur Festsetzung der Rechtsordnung, aber Sympathie für das Allgemeinwohl ist die Quelle der moralischen Anerkennung, die dieser Tugend gezollt wird.“ Ebd., S. 66. Hume war kein Theoretiker des Gesellschaftsvertrags; er stand dieser Konzeption kritisch gegenüber. Allerdings gehen seine Einwände, dass Gesellschaften nicht durch Verträge, sondern durch stillschweigende Übereinkünfte, die im Interesse der Beteiligten liegen, zustande kommen, am maßgeblichen philosophischen Punkt der Vertragstheorien vorbei.
 
        14 Dies betrifft zum Beispiel Kants Haltung gegenüber außereuropäischen Kulturen und Menschen, die nicht frei von kolonialistischen Untertönen ist.
 
      

       
        DYNAMIKEN DER SICHERHEIT
 
        Sicherheit und Unsicherheit in historischer Perspektive
 
        Eckart Conze
 
        „Sicherheit ist das fundamentalste Versprechen, das ein Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldet.“ Dieser Satz aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 22. Juni 2022 bezog sich auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die als „Zeitenwende“ markierte Neuausrichtung deutscher Sicherheitspolitik seit dem 24. Februar 2022. Doch seine Aussagekraft reicht weit darüber hinaus.01 Jeder Kanzler der Bundesrepublik – und auch die bislang einzige Kanzlerin – hat in den verschiedensten Kontexten Sicherheit als entscheidende politische Maxime und zentrales Ziel von Regierungshandeln beschrieben: von Konrad Adenauer in den 1950er über Helmut Schmidt in den 1970er Jahren bis hin zu Gerhard Schröder und Angela Merkel in der jüngeren Vergangenheit. Wie ein roter Faden und in immer neuen Ausformungen zieht sich die Suche nach Sicherheit durch die Geschichte der Bundesrepublik: durch ihre Frühzeit im Schatten des Nationalsozialismus, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, über die Gefahren des Terrorismus und die Gefährdung der Umwelt bis hin zur Globalisierung und dem Aufstieg der Cyberwelt mit ihren neuen Unsicherheitspotenzialen.02
 
        Noch vor der russischen Aggression hatte seit 2020 die Coronapandemie das Thema Sicherheit und insbesondere die Spannung zwischen Sicherheit und Freiheit erneut in den Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Debatten gerückt. In demoskopischen Umfragen der vergangenen Jahre war regelmäßig von einer „Erosion des Sicherheitsgefühls“ die Rede. Doch schon seit Jahrzehnten zeigen Parteiprogramme, Regierungserklärungen und Wahlkampfreden, dass Sicherheit und Unsicherheit Themen von erheblicher und, so der Eindruck, zunehmender politischer und gesellschaftlicher Bedeutung sind. Sicherheit sei zum „Goldstandard des Politischen“ geworden, konstatierte vor einigen Jahren der Politikwissenschaftler Christopher Daase.03 Und Michael Dillon, ebenfalls Politikwissenschaftler, hat schon vor mehr als 25 Jahren festgestellt: „Sicherheit (…) durchzieht die Sprache der modernen Politik. Unser politischer Wortschatz ist voll davon, und unsere politische Vorstellungskraft ist dadurch beherrscht und begrenzt.“04 Es kennzeichnet den Aufstieg des Sicherheitsbegriffs, wie er in der politisch-sozialen Sprache fassbar wird, dass er in ganz unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Kontexten anzutreffen ist. Nicht nur werden immer neue Gefährdungen der Sicherheit identifiziert, sondern es werden auch immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – auf nationaler und internationaler Ebene – als Sicherheitsprobleme behandelt.05 Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in diesem Zusammenhang vom Aufstieg einer „sekuritären Gesellschaft“ gesprochen; er und andere haben einen Verlust an Freiheit in der Folge dieser Entwicklungen konstatiert.06
 
        In der Tat kann man den Eindruck gewinnen, dass immer mehr Themenfelder im politischen Raum als Sicherheitsthemen markiert werden: als Gefahren, Bedrohungen oder Quellen von Unsicherheit. Sie werden damit dem expandierenden Politikfeld der Sicherheitspolitik zugeschlagen und den diesem Politikfeld eigenen Handlungslogiken unterworfen. Politisch gehört zum Modus der Sicherheit ein Primat der Exekutive. Dazu gehören Maßnahmen, die durch Verweis auf eine existenzielle Gefährdung oder Bedrohung üblicherweise geltende Normen außer Kraft setzen und dadurch Ausnahmezustände etablieren; und dazu gehören nicht zuletzt Einschränkungen von Freiheit durch Normen und Praktiken der Sicherheit – von Überwachungskameras und Körperscannern bis hin zur Kontrolle und Erfassung von Daten.07
 
        Es war diese Erweiterung, zum Teil auch Entgrenzung von Sicherheit, die auch das wissenschaftliche Interesse an den Dynamiken von Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit verstärkt hat.08 Welche politischen und gesellschaftlichen Fragen sind Sicherheitsfragen? Wie werden politische und gesellschaftliche Probleme zu Sicherheitsproblemen? Und was bedeutet es für den politischen Prozess und für politische Entscheidungen, wenn bestimmte Themen als Sicherheitsthemen formiert sind beziehungsweise formiert werden? Solche Fragen führten seit den 1980er/1990er Jahren zur Herausbildung einer Kritischen Sicherheitsforschung (Critical Security Studies), die nicht zuletzt auf der Prämisse der historischen Kontingenz des Sicherheitsbegriffs beruht, aber auch ein Bewusstsein für die soziale Konstruiertheit von Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit entwickelt hat.09 Das machte die Kritische Sicherheitsforschung auch für die Geschichtswissenschaft attraktiv und bildete den Hintergrund für die Entwicklung des Forschungsfelds der Historischen Sicherheitsforschung, das in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Dies gilt nicht zuletzt für die Zeitgeschichtsforschung, auf deren Forschungsinteressen der Impuls der Gegenwart stets in besonderer Weise einwirkt. Noch vor Corona und dem Krieg in der Ukraine trugen die Unsicherheitserfahrungen der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges sowie die Bedrohung des internationalen Terrorismus, insbesondere die Ereignisse des 11. September 2001, dazu bei.10
 
        „SICHERHEIT“ ALS WERTBEGRIFF
 
        Politische Wirkung entfalten kann der Bezug auf Sicherheit respektive Unsicherheit vor allem deswegen, weil „Sicherheit“ ein Wertbegriff ist. Als ein Grundbedürfnis des Menschen wird Sicherheit anthropologisch oder psychologisch immer wieder bezeichnet, und Sicherheit rückt damit in die Nähe anderer menschlicher Grundbedürfnisse wie Nahrung, Schlaf oder Sexualität.11 In historischer oder sozialwissenschaftlicher Perspektive wird man dieses Streben nach Sicherheit spezifizieren und Sicherheit als ein Konzept verstehen müssen, das zunächst und ganz unmittelbar die Unversehrtheit von Leib, Leben und, womöglich, Eigentum umfasst. Man sucht Sicherheit vor einer Bedrohung, vor persönlichen oder kollektiven Gefährdungen. Das verweist – gerade in seiner Allgemeinheit – auf die vielen möglichen Dimensionen von Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit in sozialen Kontexten: innere Sicherheit, äußere Sicherheit, soziale Sicherheit, um nur diese Oberbegriffe zu nennen. In dieser Vielfältigkeit liegt auch der Grund dafür, dass Sicherheit in modernen Gesellschaften nicht nur einen „Triebwert“ darstellt, wie es der Soziologe Franz-Xaver Kaufmann genannt hat, sondern ein soziokulturelles Wertesystem, vergleichbar den Wertesystemen „Freiheit“ oder „Gerechtigkeit“.12 Dadurch wird „Sicherheit“ auch zu einem Grund- und Wertbegriff der politisch-sozialen Sprache.13
 
        Sicherheit in politisch-sozialen Kontexten lässt sich nicht abstrakt definieren – außer vielleicht als tatsächliche oder vermeintliche Abwehr von Gefahr –, sondern wird in Gesellschaften und von Gesellschaften als Orientierungs- und Handlungshorizont immer wieder neu bestimmt, und zwar nicht zuletzt über die Identifizierung von Unsicherheit, von Bedrohungen oder Gefährdungen. Sicherheit respektive Unsicherheit ist gesellschaftlich und kulturell und damit auch im historischen Prozess variabel. Unterschiedliche Gesellschaften weisen höchst unterschiedliche Sicherheits- und Unsicherheitsvorstellungen auf. Aber auch innerhalb einer Gesellschaft können sich Sicherheitsgefühle und Sicherheitswahrnehmungen – Sicherheitskulturen – verändern.14 Und das ist nicht nur begriffsgeschichtlich für den Historiker interessant. Denn die Definitionsmacht über Sicherheit und Unsicherheit ist engstens mit politischer Macht sowie mit der Ausübung von Herrschaft verbunden.15
 
        Zwar begegnet uns der Begriff „Sicherheit“ sowohl in der Antike als auch im Mittelalter. Zu einem politisch-sozialen Grund- und Wertbegriff wurde er jedoch erst mit der Entstehung des modernen Staates westlicher Prägung.16 Sowohl in der theoretischen Begründung als auch für die historische Stabilisierung des Staates spielte dessen sicherheitsstiftende und sicherheitsgarantierende Funktion eine entscheidende Rolle. Von der klassischen Schutzfunktion des Staates ist immer wieder die Rede; in seiner Regierungserklärung vom 22. Juni 2022 hat Bundeskanzler Scholz dieses Thema variiert. Sicherheit gehört zu den zentralen Funktionszuweisungen an den aufsteigenden modernen Staat, ob nun bei Thomas Hobbes, John Locke oder im deutschen Sprachraum bei Samuel Pufendorf, Gottfried Wilhelm Leibniz oder später Wilhelm von Humboldt. Vor allem Humboldt ging es indes auch darum, den Staatszweck der Sicherheit mit dem Anspruch individueller Freiheit zu verknüpfen. Dieser Anspruch bestimmte – und limitierte – das staatliche Sicherheitshandeln, die Sicherheitspolitik. Die einzige Aufgabe, die für Humboldt dem Staat verbleiben sollte, war die Durchsetzung jener Sicherheit, die den Bewegungsspielraum der Individuen schützte und ermöglichte: „Sicherheit ist (…) Gewissheit der gesetzmäßigen Freiheit.“17 Humboldt verweist also darauf, dass Sicherheit und Freiheit nicht nur als Gegensatz oder Spannungsverhältnis gedacht werden können, sondern dass Sicherheit auch als Voraussetzung und Bedingung von Freiheit verstanden werden muss.
 
        UNSICHERHEITSERFAHRUNGEN IN DER MODERNE
 
        Seit der Frühen Neuzeit ist Sicherheit zu einem Leitbegriff politischen Handelns geworden. Dass sich Sicherheit darüber hinaus zu einem umfassenden sozialkulturellen Orientierungshorizont entwickeln konnte, hat mit fundamentalen individuellen und kollektiven Unsicherheitserfahrungen zu tun, die sich mit der Entfaltung der Moderne verbanden. Unsicherheitserfahrungen wurden in der Wahrnehmung vieler Menschen gleichsam zum Signum der Moderne. Hinter solchen Deutungen steht eine Vorstellung, die in der Moderne beziehungsweise in Prozessen der Modernisierung nicht zuletzt die Auflösung traditionaler, vormoderner Strukturen und den Verlust von Gewissheiten sieht, die feste Ordnungen gestiftet und dadurch handlungsrelevante Sicherheitsfiktionen erzeugt hätten.18
 
        Der amerikanische Philosoph John Dewey begann sein einflussreiches, erstmals 1929 erschienenes Buch „The Quest for Certainty“ (deutsch: Die Suche nach Gewissheit) mit dem Satz: „In einer Welt der Unsicherheit sucht der Mensch nach Sicherheit.“ Das bezog sich nicht nur auf die wachsende Komplexität moderner Gesellschaften, ja der modernen Welt insgesamt, sondern auch darauf, dass Sicherheit im Sinne von Gewissheit – certainty – auf der Vorstellung der Existenz unabänderlicher Wahrheiten beruhe, derer man gewiss werden könne. Diese Vorstellung aber sei zusammen mit ihren – nicht zuletzt: religiösen – Legitimationen zusammengebrochen, und so bleibe dem Menschen nurmehr die „Suche nach Sicherheit“ in einer kontingenten Welt.19 Die Öffnung beziehungsweise die Offenheit der Zukunft ist in dieser Perspektive das zentrale Charakteristikum der Moderne. Der Historiker Reinhart Koselleck hat in diesem Zusammenhang vom Auseinandertreten von „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ gesprochen, das die Menschen zutiefst verunsichert habe.20
 
        In der Rede von der Offenheit der Zukunft schwingt freilich eine zentrale Ambivalenz der Moderne mit. Lässt sich diese auf der einen Seite mit der Zunahme von Kontingenz und Kontingenzerfahrungen, von Unsicherheit und Unsicherheitswahrnehmungen in Verbindung bringen, so steht auf der anderen Seite ein Bild der Moderne, das von wachsenden Möglichkeiten der Weltaneignung und Zukunftsgestaltung gekennzeichnet ist. Für letztere Deutung steht insbesondere Max Weber mit seiner wirkmächtigen These von der Entwicklung okzidentaler Rationalität, dem Glauben an die Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit der Welt – und damit letztlich auch der Zukunft – als Kernelement der westlichen Moderne und ihres Durchbruchs. Dahinter steht weniger die Vorstellung, dass es möglich sei, die der Moderne inhärente Unsicherheit zu beseitigen. Vielmehr müsse Unsicherheit als Normalität akzeptiert werden, um handhabbar zu sein.21
 
        Daran hat später Niklas Luhmann angeschlossen, der Sicherheit als eine „soziale Fiktion“ bezeichnet: „Sicherheit gibt es nicht, außer im Moment. Nur Unsicherheit kann als dauerhaft vorgestellt werden.“ Für Luhmann ist Sicherheit in erster Linie Erwartungssicherheit angesichts einer offenen Zukunft. Die Herstellung von Erwartungssicherheit bedeutet für ihn vor dem Hintergrund der Moderne die Umdefinition von – nicht handhabbarer – Kontingenz in – handhabbare – Komplexität.22 Luhmanns Begriff der Erwartungssicherheit verweist auf die Temporalität von Sicherheit, darauf, dass sicherheitsbezogenes Denken und Handeln sich auf die Zukunft richtet.23 Hier wird Sicherheit im Wortsinne zum „Zukunftswert“. Sicherheit als Erwartungssicherheit zu verstehen, heißt, von der Vorstellung absoluter Sicherheit Abschied zu nehmen, zugleich aber die Bedeutung von Sicherheitsvorstellungen, ja von Sicherheitsfiktionen zur Ermöglichung von sozialem Handeln zu akzeptieren. Der Soziologe Wolfgang Bonß hat in diesem Zusammenhang von „Sicherheitsunterstellung“ gesprochen.24 Er schließt damit in gewisser Weise an den englischen Philosophen und Juristen Jeremy Bentham (1748–1832) an, der wie sein Zeitgenosse Wilhelm von Humboldt das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit nicht allein als Spannungsverhältnis betrachtete. Sicherheit ist für Bentham in dem Sinne die Voraussetzung von Freiheit, als der Einzelne nur dann frei die Ziele seines zukünftigen Handelns bestimmen und entsprechende Entscheidungen treffen könne, wenn er über die Sicherheit verfüge, dass die Bedingungen, unter denen er handelt, nicht zuletzt die normativen Bedingungen, sich nicht veränderten.25
 
        Die Temporalität von Sicherheit hat freilich auch andere Dimensionen. Sich verändernde Zeitwahrnehmungen und Zukunftsvorstellungen wirken auf individuelles und kollektives Sicherheitsbewusstsein, Sicherheitsverständnis und Sicherheitshandeln ein. Umgekehrt beeinflussen Wahrnehmungen von Sicherheit oder Unsicherheit Zeitwahrnehmungen oder Zukunftsvorstellungen. In welchem Maße, so lässt sich fragen, führt beispielsweise ein Bewusstsein von Sicherheit zu einer Ausdehnung von Zeit- und Zukunftshorizonten menschlichen Handelns? Und tragen nicht, umgekehrt, Gefühle von Unsicherheit oder Bedrohung zur Wahrnehmung knapper oder knapper werdender Zeit bei und produzieren damit Handlungs- oder Entscheidungsdruck? Bedrohungs- oder Unsicherheitskommunikation zeichnet sich durch das von ihr bewirkte, oftmals auch beabsichtigte Gefühl einer Zeitverknappung aus: „Wir müssen handeln, sonst ist es zu spät.“ Oder: „Es ist fünf vor zwölf.“ Gesellschaften geraten unter Stress oder werden unter Stress gebracht.26 Emotionalisierung und Dramatisierung tragen dazu bei. Das sind zentrale Elemente dessen, was im Jargon der Critical Security Studies „Versicherheitlichung“ (securitization) genannt wird: Prozesse, in denen politische Themen zu Sicherheitsthemen gemacht werden, was nicht zuletzt größeren Handlungsdruck oder eine höhere Priorisierung impliziert, möglicherweise aber auch ein politisches Handeln, das die normalerweise geltenden normativen Regeln außer Kraft setzt (durch Ausnahmeregelungen, Notstandsgesetze und anderes mehr).27
 
        UNSICHERHEIT UND IDENTITÄT
 
        Dynamiken von Sicherheit und Unsicherheit sind eng verknüpft mit Identitäts- und Gemeinschaftsbildung. Wahrnehmungen von Unsicherheit oder Bedrohung können zur Gemeinschaftsbildung oder zur Herausbildung gruppenbezogener Identität beitragen. Dazu gehört beispielsweise der Zusammenhang beziehungsweise die Wechselwirkung zwischen äußerer Bedrohung (oder deren Beschwörung) und innerer, gruppenbezogener Gemeinschaftsbildung; dazu gehören auch Feindbilder. Dass Sicherheit oder Unsicherheit und Bedrohung in solchen Dynamiken eine wichtige Rolle spielen, zeigt beispielsweise die Nationalismusforschung zum 19. und 20. Jahrhundert. Dynamiken der Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit und Dynamiken der Nationsbildung, der Nationalisierung und eines sich steigernden Nationalismus hingen nicht zuletzt im Vorfeld der beiden Weltkriege eng zusammen.28
 
        Nicht vergessen werden sollte auch, in welchem Maße autoritäre politische Herrschaft bis hin zu politischer Repression, Gewaltanwendung und Terror bis heute nicht nur mit dem Imperativ von Ruhe und Ordnung gerechtfertigt wird, sondern auch mit dem Versprechen von Sicherheit, verstanden als Überwindung von Unordnung und Unsicherheit.29 Dazu kann man in der Gegenwart einen Blick auf Russland unter Wladimir Putin richten, auf China, beispielsweise auf das „Sicherheitsgesetz“ für Hongkong von 2020, aber durchaus auch auf Polen oder Ungarn und nicht zuletzt auf die Politik Donald Trumps in den USA. Das Versprechen von „Law and Order“ bedient ein gesellschaftliches Sicherheitsbedürfnis als Ruhebedürfnis. Historisch reicht das weit zurück und ließe sich in unzähligen Fallstudien analysieren: von den Sozialistengesetzen im Bismarck-Reich bis zum Antikommunismus im Kalten Krieg, denen jeweils spezifische Unsicherheitsszenarien zugrunde lagen.
 
        Man muss aber vorsichtig sein mit dem Argument, Unsicherheit oder Bedrohungen würden stets nur gleichsam herbeigeredet, um Freiheit einzuschränken. So einfach liegen die Dinge nicht. Das zeigen beispielsweise die Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg, als eine Krise der Demokratie nicht nur Deutschland und die junge Weimarer Republik erfasste, sondern das gesamte Europa der Zwischenkriegszeit. Von den seit 1918 entstandenen neuen Demokratien, vor allem in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, existierte eineinhalb Jahrzehnte später keine mehr (mit Ausnahme der Tschechoslowakei). Faschistische und autoritäre Regime traten an ihre Stelle. Überall verdankte sich der Aufstieg antidemokratischer und antiliberaler Strömungen und Regime fundamentalen gesellschaftlichen Verunsicherungen, die zwar zum Teil schon in die Vorkriegszeit zurückreichten und mit den Spannungen und Krisen der Hochmoderne zu erklären sind. Diese Verunsicherungen aber intensivierten sich durch den Krieg und die Nachkriegskrisen noch weiter, erlangten Breitenwirkung und wurden politisch virulent – in den Verliererstaaten des Krieges und den jungen, ungefestigten Demokratien der Zwischenkriegszeit noch stärker als anderswo.
 
        Ein „goldenes Zeitalter der Sicherheit“, so hat es Stefan Zweig formuliert, sei mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen, die Menschen hätten das Wort „Sicherheit“ als ein Phantom aus dem Vokabular gestrichen und sich daran gewöhnen müssen, ohne Boden unter den Füßen zu leben.30 Kulturelle und ökonomische Verunsicherung gingen dabei Hand in Hand und verstärkten sich wechselseitig. Ungewissheiten und Ängste bestimmten den Alltag vieler Menschen. Das ließ ein breites Streben nach Sicherheit und Eindeutigkeit entstehen, das die extremen politischen Ideologien mit ihren einfachen Antworten, ihrer Komplexitätsreduktion und ihren Schuldzuweisungen bedienten. Schon in den 1920er und 1930er Jahren erklärten nicht wenige Beobachter den Aufstieg und die Machtübernahme des Nationalsozialismus aus einer breiten gesellschaftlichen Wahrnehmung von Unsicherheit.
 
        Das Wegbrechen, die Erosion, zum Teil die Zerstörung traditioneller Gewissheiten – manche sprechen von Identitätsverlust, von Identitätsunsicherheit – führt nicht nur zu individueller und kollektiver Verunsicherung, sondern auch zur Entstehung von Bedrohungswahrnehmungen, ja zu Bedrohungsszenarien, die sich in dem Maße verstärken – und die in dem Maße politisch instrumentalisiert werden können –, in dem sich diese Identitätsunsicherheit mit sozialen Statusängsten, mit Abstiegs- und Deklassierungsängsten verbindet. Für die politische Radikalisierung in der Weimarer Gesellschaft und für den Aufstieg des Nationalsozialismus, wie er sich insbesondere in seinen Wahlerfolgen seit 1930 manifestierte, waren das entscheidende Ursachen.
 
        EROSION DER SICHERHEIT?
 
        Es lässt sich kaum ignorieren, dass Menschen, nicht zuletzt in Deutschland, auch heute in einer Zeit von Identitäts- und Statusunsicherheiten leben, in einer Zeit, in der erneut – wie vermutlich seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr – traditionelle Gewissheiten erodieren und diese Erosion Angst und Verunsicherung erzeugt. Dahinter stehen jenseits aktueller Entwicklungen nicht zuletzt jene komplexen Prozesse, die wir mit der Chiffre „Globalisierung“ bezeichnen, was sich auf die Durchsetzung des globalen – und digitalen – Finanzmarktkapitalismus ebenso bezieht wie auf kulturelle Dynamiken und einen revolutionären Wandel von Kommunikationsmöglichkeiten und Kommunikationsformen. Traditionelle Identitäten, für viele immer noch stark im nationalen Rahmen und nationalkulturell ausgeformt, verlieren an Bedeutung beziehungsweise werden herausgefordert, ohne dass stabile neue Identitäten – europäisch oder gar global, aber auch multikulturell – an ihre Stelle getreten wären. Das verstärkt die Beschwörung überschaubarer Identitätsräume oder präziser: die Beschwörung des Rückzugs auf überschaubare, auf vertraute Identitätsräume: die Region, auch in ihrer Wahrnehmung und Darstellung als „Heimat“, vor allem aber die Nation. Auch daraus speist sich der gegenwärtige Nationalismus, der die Nation als Schutzraum darstellt, als protektionistische Nation. Es geht dabei auch um Schutz vor Komplexität, der sich verbinden lässt – und vielfach verbunden wird – mit Vorstellungen, und hier schließt sich der Kreis, von Homogenität und der Bedrohung dieser Homogenität durch Fremdes und Anderes, durch Fremde und Andere.
 
        „Sicherheit“ ist ein politischer Wertbegriff, dessen Bedeutung sich nicht in der Spannung von Sicherheit und Freiheit erschöpft. Und das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit ist nicht nur und nicht immer ein Verhältnis der Spannung. Das zeigen all jene Überlegungen in der politischen Theorie, die Sicherheit als Bedingung von Freiheit, als Voraussetzung von freiem Handeln ansehen. Sicherheit ist zum Wertbegriff geworden in historischen Prozessen, in denen insbesondere vor dem Horizont der Moderne Unsicherheit beziehungsweise die Wahrnehmung und Erfahrung von Unsicherheit zugenommen hat. Gerade durch den – tatsächlichen oder vermeintlichen – Mangel an Sicherheit wird Sicherheit zum Wert. Der Abschied von der Vorstellung absoluter Sicherheit, der sich untrennbar mit der Moderne verbindet, macht das Streben nach Sicherheit zu einer wichtigen gesellschaftlichen und politischen Kraft, ohne die wir Geschichte und Gegenwart moderner Gesellschaften nicht analysieren und erklären können.
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        ZWISCHEN INDIVIDUELLER FREIHEIT UND STAATLICHER SICHERHEITSGEWÄHR
 
        Wandlungen des Rechtsstaats in unsicheren Zeiten
 
        Uwe Volkmann
 
        Wie sie das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit austariert, muss am Ende jede politische Gemeinschaft für sich selbst entscheiden. Dabei ist einerseits klar, dass beide Prinzipien einander in gewissem Umfang wechselseitig bedingen, sie andererseits aber auch miteinander in Konflikt geraten können. Wer – wie in manchen hochgradig unsicheren Megacities dieser Welt – bei Anbruch der Dunkelheit sein eigenes Haus nicht mehr verlässt, weil er Angst haben muss, überfallen zu werden, ist in dieser Hinsicht nicht frei. Wer andererseits – wie die Bewohner Shanghais im endlosen Corona-Lockdown dieses Frühjahrs – vom Staat in seinem Haus oder der Wohnung eingesperrt wird, um die Verbreitung eines gefährlichen Virus zu unterbinden, ist es aber auch nicht, und zwar ebenso wenig wie alle anderen, die mit ihm aus demselben Grund eingesperrt sind. Freiheit kann also sowohl durch zu wenig als auch durch zu viel Sicherheit gefährdet sein. In diesem Sinne bleibt auch ihre Zuordnung in der Schwebe und wird gerade in demokratischen Ordnungen immer neu ausverhandelt, ohne dass es dabei jenseits einiger allgemeiner Eckpunkte klare Maßstäbe gäbe. Verfassungsrechtlich und speziell in Deutschland wird die Aufgabe der Moderation zwischen ihnen üblicherweise dem Rechtsstaatsprinzip zugewiesen, dem zugetraut wird, beide in einen irgendwie angemessenen Ausgleich zu bringen.01 Auch dieses ist freilich in sich in hohem Maße variabel und erneut nur in einigen ganz allgemeinen Eckpunkten bestimmt.
 
        Man kann deshalb auch bei uns beobachten, dass sich die Gewichtungen im Laufe der Zeit verschoben haben, und zwar in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer deutlicher in Richtung der Sicherheitsgewähr. Zuletzt hat hier die Bekämpfung der Coronapandemie gezeigt, wie viel die Gesellschaft an Freiheit aufzugeben bereit ist, um sich vor Bedrohungen ihrer als wichtiger erachteten Rechtsgüter Leben und Gesundheit zu schützen: Hier wird man jedenfalls für den ersten großen Lockdown ab März 2020 kaum ein Grundrecht aus dem entsprechenden Katalog des Grundgesetzes – allgemeine Handlungsfreiheit, körperliche Bewegungsfreiheit, Glaubens- und Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit im Bundesgebiet, Ausreisefreiheit, Berufs- und Eigentumsfreiheit und anderes mehr – finden, das nicht ganz oder teilweise suspendiert gewesen wäre, ohne dass die breite Öffentlichkeit darin ein nennenswertes Problem gesehen hätte; im Gegenteil forderten viele noch strengere Maßnahmen. Ist die Lage nur dramatisch genug, erscheinen also auch ganz weitgehende Freiheitseinschränkungen zulässig, ohne dass dagegen unter Berufung auf die Grundrechte viel auszurichten wäre. Diese wirken hier nur insoweit, als für die Einschränkungen von Freiheit – dies immerhin unterscheidet uns von den Chinesen – Gründe geliefert werden müssen. Können aber diese Gründe geliefert werden, lässt sich mit ihnen die Freiheit jederzeit übertrumpfen. Auch das Rechtsstaatsprinzip verliert unter diesen Bedingungen zunehmend seine begrenzende Kraft und wird selbst von den Verschiebungen erfasst, die sich innerhalb der Zuordnung von Freiheit und Sicherheit feststellen lassen.02
 
        ERINNERUNG AN DEN RECHTSSTAAT
 
        Die Gründe liegen nicht zuletzt darin, dass der Rechtsstaatsbegriff entgegen der beiläufigen Selbstverständlichkeit, mit der er heute verwendet wird, seinerseits eine interpretationsoffene Variable ohne eindeutige historische Semantik ist. Entsprechend variiert auch das Verhältnis zum Sicherheitsauftrag. In der Sache lässt sich sowohl die Entstehung des modernen Staates als auch seine spätere Ausformung zum Rechtsstaat jeweils als Lösung eines spezifischen Sicherheitsproblems beschreiben: Der Staat ist die Antwort auf die Bedrohung des Menschen durch den Menschen, der Rechtsstaat die Antwort auf die Bedrohung des Menschen durch den Staat. Die Bedrohung des Menschen durch den Menschen ist anschaulich entfaltet in der Imagination eines Naturzustands, wie ihn die Theoretiker des Gesellschaftsvertrages und hier namentlich Thomas Hobbes mit dem staatlichen Zustand konfrontierten. Ohne eine Gewalt, die sie alle im Zaume hält, kann keiner seines Lebens und seines Eigentums sicher sein und herrscht schließlich ein Krieg aller gegen alle, zu dessen Überwindung dann der Staat gegründet wird. In der geschichtlichen Realität entsprachen dem nach der Erosion des mittelalterlichen Landfriedens durch eine endlose Kette von Fehde und Gegenfehde vor allem die konfessionellen Bürgerkriege, die Europa zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert verheerten. Beendet werden konnten sie nur dadurch, dass sich der Staat als ein Dritter über die streitenden Parteien erhob und sie mit Gewalt zum Frieden zwang. Im Staat wird so der Zustand der Unsicherheit überwunden, der ohne ihn herrscht. Bis heute ist deshalb Sicherheit der klassische Zweck des Staates, dem er seine Legitimation wesentlich verdankt.03
 
        Die Bedrohung des Menschen durch den Staat resultiert demgegenüber gerade aus der Machtfülle, mit der er zu diesem Zweck ausgestattet wurde: Aus der ihm zugewachsenen Souveränität und dem Monopol legitimer physischer Gewalt leitete er nun seinerseits ein unbegrenztes Zugriffsrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum der Bürger ab, regierte mithilfe seiner Polizeiordnungen bis tief in ihre Privatsphäre hinein und hielt sie nicht zuletzt zu Sittsamkeit und Tugend an. Unter diesen Voraussetzungen bestand das neue Problem darin, den Staat in seine Schranken zu weisen, ohne dadurch das von ihm garantierte Niveau an Sicherheit aufs Spiel zu setzen. In dieser Form war es so beschaffen, dass es gerade im Rechtsstaat seine Lösung fand. Staatliche Herrschaft sollte danach nicht nur mithilfe des Rechts ausgeübt werden, sondern war selbst an das Recht zu binden. Zugleich werden Recht und Rechtsbegriff auf den Schutz der bürgerlichen Freiheit bezogen und gegen den umfassenden Regelungsanspruch des frühen Polizei- und Wohlfahrtstaats in Stellung gebracht. „Der Staat soll Rechtsstaat seyn“, heißt es in einer bis heute vielzitierten Formulierung Mitte des 19. Jahrhunderts, „das ist die Losung und ist auch in Wahrheit der Entwickelungstrieb der neueren Zeit. Er soll die Bahnen und Gränzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Weise des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern und soll die sittlichen Ideen von Staatswegen, also direkt, nicht weiter verwirklichen (erzwingen) als es der Rechtssphäre angehört, d.i. nur bis zur nothwendigsten Umzäunung.“04
 
        Der frühe Rechtsstaatsbegriff enthält und begründet damit einerseits ein Formprinzip, also eine Aussage über die Art und Weise des Staatshandelns, das er nun als rechtlich geordnetes Handeln konstituiert und auf ganzer Breite der Herrschaft des Rechts unterwirft. Daneben nimmt er über die Ausrichtung auf die bürgerliche Freiheitsidee aber auch ein inhaltliches Element in sich auf, das eine bestimmte Zuordnung von Staat und Einzelnem zum Ausdruck bringt. Diese hat man zutreffend als ein „Verteilungsprinzip“ beschrieben, nach dem die Zuständigkeit des Staates prinzipiell begrenzt, die individuelle Freiheit dagegen prinzipiell unbegrenzt ist.05 Dieses Verteilungsprinzip macht den inneren Kern des frühen Rechtsstaatsgedankens aus, und die meisten Elemente, die ihm noch heute zugerechnet werden, lassen sich von hier aus erklären: die Gewaltenteilung als Korrektiv gegen ungehinderte Machtentfaltung, die Einrichtung von Grundrechten als Abwehrrechte gegen den Staat, die Begrenzung und Rationalisierung von Eingriffen durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, schließlich die Möglichkeit justizieller Kontrolle. Gegenüber der Gesellschaft wird der Staat damit auf Distanz gerückt, aber ohne dass sich daraus ein Widerspruch zu seinem Sicherheitsauftrag ergab. Dieser geht im Gegenteil in der Ordnungs- und Befriedungsfunktion des Rechts auf, das – namentlich als Straf- und Polizeirecht – die Freiheit des Einzelnen im Interesse der größtmöglichen Sicherung der Freiheit aller beschränkt: als „Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“.06
 
        POTENZIERUNG DER SICHERHEITSERWARTUNGEN
 
        Blickt man auf die einzelnen Elemente dieses Rechtsstaatsbegriffs – Gewaltenteilung, Grundrechte, Verhältnismäßigkeit und gerichtliche Kontrolle –, so finden sie sich natürlich allesamt auch heute noch im Verfassungsrecht. Die Frage ist indessen, ob ihnen noch eine verbindende Idee zugeordnet werden kann, und wenn ja, wie diese zu bestimmen wäre.07 Wo eine solche Idee heute noch behauptet wird, wird sie vielfach in der Orientierung auf die Gerechtigkeitsidee gesehen, mit der sich nebenbei auch der prominente Vorwurf ehemaliger DDR-Bürgerrechtler – „Wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen“ – zurückweisen lässt.08 Für die Austarierung von Freiheit und Sicherheit und speziell für die Ausrichtung des Rechtsstaats auf die Freiheitssicherung ist damit aber wenig gewonnen. Unter Druck geraten ist diese Ausrichtung vor allem von der Seite der Sicherheit her, und zwar nicht nur im Sinne einer inneren Aufwertung des Begriffs, sondern auch seiner sachlichen Erweiterung um immer mehr und andere Sicherheiten. Dabei lassen sich verschiedene Schübe unterscheiden, deren erster bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzt und durch die Entwicklung des Staates zum Sozialstaat markiert wird. Sicherheit wird dadurch nun auch wesentlich soziale Sicherheit, die den Bürger vor den Wechselfällen des Lebens – Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Armut – in Schutz nimmt und in diesem Sinne wesentlich auch vom Staat gewährleistet werden soll.09 Schon damit wird die alte Vorstellung vom Rechtsstaat, der den Staat gegenüber der Gesellschaft auf Distanz hält und überhaupt von einer allgemeinen „Verlegenheit“ gegenüber staatlicher Macht getragen ist, brüchig; der Sozialstaat ist im Gegenteil schon der aktive, in die gesellschaftlichen Kreisläufe intervenierende Staat.10 Vom Rechtsstaat bleibt in dieser frühen Phase dementsprechend oft nur das reine Formprinzip zurück, ein „Staat des wohlgeordneten Verwaltungsrechts“, wie es ein früher Kenner der Materie hellsichtig beschrieb.11
 
        In einem zweiten, im Wesentlichen bereits nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden und bis heute nicht abgeschlossenen Schub sind dem Staat dann immer mehr und weitere Aufgaben zur Erledigung übertragen worden – mit der Folge, dass er nach und nach in eine Globalverantwortung für Bestand und Entwicklung der Gesellschaft insgesamt eingerückt ist.12 Auch dies lässt sich lesen als eine nochmalige Ausweitung des Sicherheitsbegriffs, der nun nach der sozialen noch immer mehr und andere Sicherheiten in sich einschließt: vor den Ausschlägen der Konjunktur, vor Rezession und Inflation, vor riskanten Technologien, vor der Beeinträchtigung der Umwelt, vor der Unübersichtlichkeit der digitalen Welt, zuletzt in der Pandemie vor der bloßen Möglichkeit der Übertragung eines Virus. In einem anhaltenden Prozess der „Versicherheitlichung“ werden dazu auch an sich neutrale oder in mehrere Felder hineinragende Themen wie die Migration zunehmend als Sicherheitsprobleme adressiert, um außergewöhnliche staatliche Maßnahmen zu rechtfertigen.13 Die verschiedenen Sicherheiten werden auf diese Weise zusammengeschnürt zu einem Rundum-Sorglos-Paket, dessen Bereitstellung vom Staat erwartet wird. In einem dritten Schub, für den exemplarisch die Bewältigung des Klimawandels steht, wird der Sicherheitsbegriff schließlich um eine prospektive Dimension ergänzt und auf die Abwehr der Gefahren einer im Einzelnen naturgemäß noch ungewissen, im Ganzen aber bedrohlich erscheinenden Zukunft bezogen.
 
        Dem rechtsstaatlichen Verteilungsprinzip, so sehr man daran als einer normativen Vorstellung festhalten mag, ist damit von der tatsächlichen Seite her der Boden entzogen: Die staatliche Zuständigkeit ist nunmehr prinzipiell unbegrenzt, während die individuelle Freiheit zusehends eine vom Staat in alle Richtungen hin regulierte Freiheit wird. Es gerät darüber hinaus aber auch verfassungsrechtlich unter Druck, weil sich die Sicherheitserwartungen im Laufe der Zeit ihrerseits verfestigt und mittlerweile allesamt selbst Verfassungsrang erhalten haben. Den Auftakt machte unter dem Grundgesetz erneut die soziale Sicherheit, deren fortdauernde Gewährleistung dem Staat zusammen mit der Herstellung sozialer Gerechtigkeit durch eine entsprechende Interpretation des unscheinbaren Beiworts „sozial“ in Artikel 20 Absatz 1 GG verpflichtend aufgegeben wurde.14 Zu Beginn stieß diese Interpretation noch auf erheblichen Widerstand, der bezeichnenderweise gerade im Namen des Rechtsstaats geführt wurde.15 Er blieb indes völlig folgenlos und hat die Anreicherung des Grundgesetzes um immer weitere programmatisch-dirigierende, den Staat zu erwünschtem Handeln aller Art auffordernde Elemente nicht verhindern können. Zu ihnen zählen zunächst ausdrücklich in das Grundgesetz aufgenommene neue Staatsziele wie der Umweltschutz nach Artikel 20a GG, der nun besonders prominent auch den Schutz vor der Bedrohung durch den Klimawandel einschließt.16
 
        Dazu und in der Sache folgenreicher sind mittlerweile aber auch die Grundrechte selbst zu Staatszielen oder Verfassungsaufträgen mutiert, insofern sie als „Schutzpflichten“ den Staat dazu anhalten, sich schützend und fördernd vor ihre jeweiligen Rechtsgüter – insbesondere Leben und Gesundheit, aber mittlerweile etwa auch das Eigentum – zu stellen. Das schließt ausdrücklich auch die Abwehr von rechtswidrigen Angriffen ein, die ihnen vonseiten Dritter drohen.17 Man hat dies schon früh zu einem allgemeinen „Grundrecht auf Sicherheit“ zusammengezogen, auf dessen Einlösung durch eine entsprechende Sicherheitspolitik alle Bürger einen Anspruch haben.18 Das ist gerade von liberaler Seite scharf kritisiert worden, weil die ursprünglich als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe gedachten Grundrechte darin nun selbst zum Titel für solche Eingriffe werden.19 Es bringt freilich nur in einer einprägsamen Formulierung zusammen, was in der Deutung der Grundrechte als staatliche Schutzpflichten ohnehin angelegt ist. Die Europäische Grundrechtecharta spricht deshalb in Artikel 6 ganz unproblematisch vom Recht jedes Menschen auf Freiheit und Sicherheit, so wie es schon lange vorher die Europäische Menschenrechtskonvention getan hatte.20 Das alte Verteilungsprinzip von individuellen und staatlichen Zuständigkeiten ist damit auch im Recht längst einem Modell gleichgewichtiger Zuordnung gewichen, das sich in der Sache jederzeit weiter zulasten der individuellen Zuständigkeiten verschieben kann.
 
        SICHERHEIT ALS RESULTAT STAATLICHER FABRIKATION
 
        Flankiert und zusätzlich abgestützt wird diese Potenzierung und Verrechtlichung des Sicherheitsversprechens durch eine grundlegend veränderte Qualität seiner Einlösung, auf die der Rechtsstaat ebenfalls keine klare Antwort hat. Eine erste Veränderung betrifft dabei die Lagen, die zur weiteren Behandlung in den Blick genommen werden. Sie lässt sich als Umstellung von Gefahren auf Risiken und damit zugleich von Gefahrenabwehr auf Risikovermeidung und Risikovorsorge beschreiben. Im überkommenen Modell der Gefahrenabwehr schritt der Staat ein, wenn hinreichend konkrete Anhaltspunkte für die Entstehung eines Schadens oder eine drohende Verletzung von Rechtsgütern vorlagen: Straftaten wurden verfolgt, nachdem sie begangen waren, Krisen bekämpft, wenn sie auftraten. Demgegenüber ist das staatliche Handeln nun stärker auf die je mögliche Zukunft gerichtet und versucht schon die Situationen zu verhindern, aus denen heraus Gefahren oder Krisen erst entstehen können. Gerade dafür steht der Begriff des Risikos, der auf Situationen weit im Vorfeld von Gefahren bezogen ist, die aber ihrerseits politisch behandelt und gesteuert werden können. Die staatliche Finanz- und Wirtschaftspolitik soll in diesem Sinne die Schwankungen der Konjunktur schon im Vorhinein abfangen und moderieren; die Maßnahmen des Umwelt- und Technikrechts setzen nicht die Schädlichkeit eines Produkts oder einer Technologie voraus, sondern greifen schon dann, wenn sich diese nicht sicher ausschließen lässt; das Aufgabenprogramm der Polizei ist mittlerweile in allen einschlägigen Gesetzen auf die „vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ umgestellt, die schon dann einsetzt, wenn von einem Verbrechen weit und breit noch gar nichts zu sehen ist. Auf diese Weise weicht die frühere Logik der Wahrscheinlichkeit als Anknüpfungspunkt für staatliche Maßnahmen zusehends einer Logik der bloßen Möglichkeit.21 In der Sache bedeutet dies eine enorme Verbreiterung des staatlichen Zugriffs, weil die möglichen Gefahrenquellen immer erheblich zahlreicher sind als die tatsächlichen Gefahrenlagen.22 Exemplarisch lässt sich dies an den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zeigen, wie sie zur Bekämpfung der Pandemie zwischenzeitlich angeordnet waren und möglicherweise schon im nächsten Winter erneut angeordnet werden: Jeder könnte infiziert sein und das Virus an andere weitergeben, aber in den allermeisten Fällen weiß man es nicht. Weil das Risiko dann überall lauert, muss in der Folge eben alles verboten oder eingeschränkt werden.
 
        Zu dieser Logik der Möglichkeit tritt als eine zweite Veränderung auf der operativen Ebene eine Logik der Herstellung oder Bewirkung hinzu, die, konsequent zu Ende gedacht, eine vollständige Zielerreichung im Sinne von Sicherheit in Gegenwart und Zukunft wenn schon nicht tatsächlich gewährleistet, so doch immerhin anvisiert. Dafür steht zum einen die im Laufe der Zeit immer weiter vorangeschrittene Erweiterung und Verfeinerung der eingesetzten Instrumente, die sich im klassischen Sicherheitsrecht exemplarisch an der Aufblähung der Polizeigesetze mit immer neuen und zielgenaueren Informationseingriffen ablesen lässt. Zum anderen werden aber diese Instrumente zunehmend miteinander vernetzt und verschränkt; sie stehen nicht mehr allein für sich, sondern erhalten ihren vollen Sinn erst aus dem Zusammenhang mit einer Reihe anderer Instrumente und werden in ihren Wirkungen durch die in anderen Bereichen erzielten Erfolge ergänzt. In der Kriminalprävention gilt das Augenmerk deshalb längst nicht mehr einzelnen Taten oder individualisierbaren Personen, sondern Phänomenen und Strukturen: der organisierten Kriminalität, dem Terrorismus oder dem Hooliganismus, denen mit ganzen „Sicherheitspaketen“ und einem „ganzheitlichen Bekämpfungsansatz“ zu Leibe gerückt wird.23
 
        Ein anschauliches und ganz alltagsnahes Beispiel bildet das Stufen- oder Gesamtkonzept, mit dem die Polizei und andere Behörden die Szene gewaltbereiter Fußballfans langfristig unter Kontrolle zu halten versuchen und das die verschiedensten Einzelmaßnahmen zu einer Gesamtstrategie zusammenfasst: Ausbildung und Einsatz spezieller Fan-Kontaktbeamter, beständiger Dialog mit einzelnen Fangruppierungen, individuelle Gefährder-Ansprachen, gegebenenfalls dann zwangsweise durchsetzbare Einzelmaßnahmen wie Meldeauflagen, Aufenthaltsverbote, Reisebeschränkungen oder Unterbindungsgewahrsam gegen zuvor in entsprechenden Verbunddateien als besonders auffällig registrierte Wiederholungstäter – und dies alles in koordiniertem Zusammenwirken mit den in der Deutschen Fußballliga zusammengeschlossenen Vereinen, die ihrerseits eigene Sanktions- und Präventionsinstrumente wie ein bundesweit geltendes Stadionverbot verhängen können. In der Folge wachsen nicht nur die vormals nach je eigenständigen Prinzipien geordneten Teilgebiete des Sicherheitsverwaltungsrechts zu einem „allgemeinen Sicherheitsrecht“ zusammen, sondern dieses greift seinerseits zunehmend über die ihm als klassisch zugerechneten Bereiche hinaus, weil immer weitere Materien und Verwaltungsaufgaben mit den Zwecken der Sicherheitsgewährleistung aufgeladen werden, vom Vereins- und Passrecht über das Ausländerrecht bis hin zu einer vorausschauend gegen Ghettobildung und die Entstehung von Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzten Bauleitplanung.24 Paradigmatisch für dieses Zusammenfallen steht erneut das Infektionsschutzrecht, das einerseits durchaus Elemente des klassischen Gefahrenabwehrrechts enthält, gleichzeitig aber noch viele andere, die allesamt am strategischen Gesamtziel der Eindämmung von Pandemien orientiert sind.
 
        Zusammenfassend lässt sich die Veränderung damit als Hinwendung zu einer gesamthaften Risikopolitik beschreiben, die unerwünschte Zustände aller Art zu vermeiden oder abzumildern verspricht und in dieser Form möglicherweise für die kommenden Jahre und Jahrzehnte prägend sein könnte.25 Für den Rechtsstaat ist das eine Entwicklung von außerordentlicher Tragweite, weil sie nun nicht mehr nur die allgemeine Idee des Rechtsstaats betrifft, sondern zunehmend auch auf seine einzelnen Elemente übergreift, in denen die Reste dieser Idee heute allein noch aufbewahrt sind. Neben den Grundrechten gilt dies vor allem für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, mit dem sowohl gegen die neue Logik der Möglichkeit als auch gegen die Logik der gesamthaften Bewirkung immer weniger auszurichten ist. In einem Denken von der bloßen Möglichkeit her fehlt es schon an einem Anknüpfungspunkt, an dem seine Anwendung ansetzen könnte; wo alles, im Zweifel also auch das Schlimmste, möglich ist, ist möglicherweise auch alles zu seiner Verhinderung erlaubt. In einem Denken in Gesamtzusammenhängen und Maßnahmenpaketen reicht es demgegenüber für die Überprüfung jeder einzelnen Maßnahme aus, wenn sie irgendetwas zur Erreichung des angestrebten Ziels beitragen kann, wenn auch niemand genau sagen kann, was. Für jedermann sichtbar treffen beide Seiten zusammen in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse, in denen das Gericht einerseits die im Rahmen der Angemessenheitsprüfung vorzunehmende Abwägung von Leben und Gesundheit gegen Freiheit angesichts der Unsicherheiten der Lagebeurteilung weitgehend in das freie Belieben des Gesetzgebers stellte, andererseits im Rahmen der Eignung und Erforderlichkeit für jede einzelne Maßnahme ihre mögliche Rolle als Bestandteil eines umfassenderen Gesamtpakets ausreichen ließ: ein Ausfall der rechtsstaatlich gebotenen Kontrolle in jeder Hinsicht.26
 
        VERLUSTANZEIGEN
 
        Der Zugewinn an Sicherheit auf allen Feldern, der auf diese Weise erzielt wird, ist mit Verlusten an Freiheiten verbunden, die ihrerseits immer stärker zu einer staatlich moderierten und in ein umfassenderes Risikomanagement eingebundenen, im Falle des Klimaschutzes sogar zu einer budgetierten, über die Zeit hinweg verteilten Freiheit wird. Demgegenüber versucht das Bundesverfassungsgericht – in markantem Gegensatz zu seinem vollständigen Rückzug gegenüber den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung – im klassischen Bereich der Kriminalprävention immerhin einige Haltelinien einzuziehen, indem es etwa gerade für tief in die Persönlichkeitssphäre hineinreichende Überwachungsbefugnisse wie den Großen Lauschangriff oder die Onlinedurchsuchung die Einhaltung bestimmter Gefahren- und Eingriffsschwellen anmahnt, die mangelnde Bestimmtheit der gesetzlichen Regelungen beanstandet oder auf einer stärkeren innerbehördlichen Kontrolle etwa durch neutrale Stellen besteht. Im Großen und Ganzen folgen die Entscheidungen aber seit Langem einer „Ja, aber“-Linie, die sich auf punktuelle Korrekturen beschränkt, aber die eingeschlagene Richtung nicht grundsätzlich infrage stellt und noch keine Maßnahmen als solche aus dem Instrumentenkasten herausgenommen hat. Und warum auch, wenn es doch der Erhöhung der Sicherheit dient?
 
        Vom Rechtsstaat ist in diesem Zusammenhang in der öffentlichen Diskussion häufig nur in der Zusammenziehung zum „demokratischen Rechtsstaat“ die Rede, so wie man ihn mit dem Aufkommen des Sozialstaats zum „sozialen Rechtsstaat“ zusammengezogen hat. Damit ist freilich ebenfalls eine Polarität bezeichnet, die in der Zusammenziehung nur verdeckt ist. In dieser kann man dann dem Rechtsstaat die Aufgabe zuweisen, der demokratisch legitimierten Entscheidungsgewalt Grenzen zu setzen, indem etwa bestimmte Bereiche ihrem Zugriff entzogen werden und sie ihrerseits die grundrechtlichen Freiheiten zu respektieren hat. In der Realität ist es aber so, dass der Rechtsstaat selbst der demokratischen Selbstbestimmung der Staatsbürger in höherem Maße zur Disposition steht, als man dies bisher angenommen hat. Auch dies zeigt wie in einem Brennglas die Bekämpfung der Pandemie, in der man angesichts der breiten Mehrheit, auf die sie sich hierzulande stützen konnte, zwar durchaus ein demokratisches Gemeinschaftsprojekt der Bürger sehen konnte, das aber seinerseits in einem bislang unvorstellbaren Ausmaß in die privatesten Lebensvollzüge hineingriff.27
 
        Und auch sonst kommt die Veränderung des staatlichen Aufgabenprofils hin zu einer in alle gesellschaftlichen Teilbereiche ausgreifenden Risikopolitik ja nicht von ungefähr. Sie reagiert vielmehr auf das in allen Bereichen gestiegene Sicherheitsbedürfnis einer Gesellschaft, für die Verbrechen, wirtschaftliche Krisen, bedrohliche Veränderungen der natürlichen Umwelt und selbst Krankheit oder Tod längst nicht mehr als Schicksal oder Verhängnis erscheinen, sondern als Risiken, die man prinzipiell beherrschen kann, aber auch muss.28 Die entsprechenden Erwartungen sammeln sich in der Folge beim Staat an, von dem sie dann in politisches Handeln umgesetzt werden. Das Problem könnte nur sein, dass das eigentliche Ziel, die Sicherheit in allen Lebensbereichen und vor allem und jedem, damit auf eine paradoxe Weise ferner und ferner rückt. Möglicherweise gilt ja auch für sie, was man einmal von der Gesundheit gesagt hat: dass sie in einem wirklichen und tieferen Sinne, als wahrhafte Sicherheit also, erst in einem Zustand erreicht ist, in dem man über sie nicht nachdenkt. So gesehen wäre von ihr gerade dann am wenigsten vorhanden, je stärker man sie einfordert.
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        DER PANDEMIESTAAT ALS NERVÖSER STAAT
 
        Zum Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in Krisenzeiten
 
        Tristan Barczak
 
        Krisen bedeuten einen Stresstest für den demokratischen Verfassungsstaat. Dies gilt in besonderer Weise für die Krisenphänomene der Moderne: Diese zeichnen sich durch ihre katastrophischen Dimensionen genauso aus wie durch eine mangelnde Beherrschbarkeit im nationalstaatlichen Alleingang sowie eine kaum zu prognostizierende Wahrscheinlichkeit von Ort, Zeit, Art und Ausmaß des drohenden Schadens. Vor diesem Hintergrund ist nicht erst die Covid-19-Pandemie eine besondere rechtsstaatliche wie gesamtgesellschaftliche Herausforderung; die Pandemie reiht sich vielmehr ein in vergleichbare Krisenerscheinungen wie die Folgen des Klimawandels oder eines internationalen Terrorismus. In der Bewältigung der vermeintlich allgegenwärtigen Krisenphänomene wirkt der Staat zunehmend alarmiert, rastlos und überreizt. Die Pandemie hat das Bild eines „nervösen Staates“ gezeichnet, der sich in einem Zustand der nervösen Verkrampfung befindet und in dem die Gewichte von Freiheit und Sicherheit zunehmend aus der Balance geraten.01
 
        NERVOSITÄT ALS „NEUE NORMALITÄT“
 
        Die Gefahren und Risiken der modernen, von den Prozessen der Globalisierung, Digitalisierung und Medialisierung geprägten Gesellschaft sind typischerweise katastrophisch und ihre Konsequenzen irreversibel.02 Weil sie „Zerstörungen von einem Ausmaß bedeuten, daß Handeln im Nachhinein praktisch unmöglich wird“,03 lässt sich ihnen mit den klassischen Mitteln aus dem Instrumentenkasten von Notstand und Ausnahmezustand nicht effektiv begegnen. Aus diesem Grund ist im Staat der Gegenwart alles auf möglichst frühzeitige Prävention und möglichst umfassende Vorsorge angelegt; soweit diese den Ausbruch der Krise nicht im Vorfeld zu verhindern vermag, muss jede nachträgliche Hilfe zu spät kommen.
 
        Der Zustand, in den Staat und Gesellschaft mit Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 versetzt wurden, war dementsprechend mit den hergebrachten Kategorien des Staatsrechts nicht zu erfassen. Es handelte sich zum einen weder um einen rechtlichen Staatsnotstand noch um einen außerrechtlichen Ausnahmezustand: Das Grundgesetz war weder temporär suspendiert noch hat es den Weg in eine „Gesundheitsdiktatur“ oder „Virokratie“ freigemacht.04 Die Grundrechte standen weder „unter Quarantäne“ noch befanden sie sich in einem „Shutdown“. Zum anderen befand sich der Pandemiestaat auch nicht mehr im Normalzustand, jedenfalls nicht in einem solchen, den man bisher kannte. Was aber ist das Charakteristische des new normal? Zunächst einmal ist der Pandemiestaat ein Staat der Risiko- und Sicherheitsgesellschaft. In eine dauerhaft nervöse Alarmbereitschaft versetzt, sieht sich dieser Staat in einem ständigen Wettlauf mit der gefühlten oder realen Unsicherheit. Kennzeichnend für diese neue Form staatlicher Krisenbewältigung ist nicht die politische Dezision, nicht die einmalige Entscheidung eines Souveräns über den Ausnahmezustand,05 sondern ein fortlaufendes Nachjustieren auf Gesetzes- und Verordnungsebene, das zwischen Wissen, Nicht-Wissen und unsicherem Wissen oszilliert.
 
        ANGST ALS ARGUMENT
 
        Die Annahme, in außergewöhnlichen Zeiten zu leben und hierauf mit außergewöhnlichen Maßnahmen antworten zu müssen, ist ein Symptom ängstlicher Gesellschaften und eines nervösen Staates. In dem um sich greifenden Vorsorgedenken spiegelt sich die anthropologisch paradoxe Eigenart der Sicherheits- und Risikogesellschaft wider, dass der Mensch noch nie sicherer und risikofreier lebte und gleichzeitig noch nie so viel Angst hatte.06 Das „Vor-die-Welle-Kommen“ hat sich dementsprechend zu einem ebenso sprichwörtlichen wie weithin erfolglosen Mantra der Pandemiebekämpfung entwickelt. Der Nachweis von Tatsachen und die Begründung von Kausalität, Zurechnung und individueller Verantwortlichkeit tritt dabei mehr und mehr in den Hintergrund. Auf ein diffuses Infektionsgeschehen wird mit diffusen Eingriffen reagiert.
 
        In dem überschießenden Bestreben, seinen Bürgerinnen und Bürgern die Angst vor einer ungewissen Zukunft zu nehmen, läuft der Staat allerdings in eine Antizipationsfalle: Aus ständiger Angst, den kritischen Zeitpunkt rechtzeitigen Handelns zu verpassen, handelt der Staat neuerdings schon in der Normallage so, als befinde er sich im Ausnahmezustand. Er hält unentwegt nach Gefahrenquellen und potenziellen Feinden Ausschau, beseitigt Gefahren, bevor sie entstehen, agiert vorsorglich, statt abzuwarten und versetzt sich in einen Zustand ständiger Wachsamkeit und dauerhafter Alarmbereitschaft. Wo die Angst überhandnimmt, wo es auf Wahrscheinlichkeiten nicht mehr ankommt, wo angeblich nicht mehr abgewartet werden kann, wo die bloße Möglichkeit der Gefährdung von Risikogruppen oder der Überlastung der Intensivstationen zum Einschreiten ausreicht, da sind grundlegende rechtsstaatliche Sicherungen aufgehoben. Gerade das Abwartenkönnen war ein Wesenselement des liberalen Rechtsstaats, durch welches die Bürgerinnen und Bürger den Staat im Normalfall auf Distanz halten konnten. Diese Distanz ist im pandemischen Staat aufgehoben, für ihn gilt kein „Social Distancing“. Mit Lockdown und Ausgangssperre bedient sich der Pandemiestaat vielmehr klassischer Mittel aus dem Werkzeugkasten des Ausnahmezustands, setzt diese jedoch nicht nach Erklärung eines Notstands, sondern zur pauschalen Vermeidung, Verhinderung und Verdrängung eines solchen ein. Das Ergebnis waren „Ausgangssperren auf Verdacht“ und ein weithin lageunabhängiger Lockdown.
 
        KRISE ALS KONJUNKTIV
 
        Eine Pandemie steht aufgrund ihrer katastrophischen Dimensionen auf einer Stufe mit anderen globalen Risiken wie dem Klimawandel, Naturkatastrophen, dem internationalen Terrorismus oder Weltwirtschafts- und Finanzkrisen. Aufgrund ihrer komplexen Ausgangsbedingungen und Einflussfaktoren lässt sie sich zudem kaum sicher prognostizieren. Vielmehr begründet die Pandemie ein Leben im Konjunktiv nach dem Motto: Wo einer nicht zu Hause bleibt, da bleiben womöglich viele nicht zu Hause, da stecken sich womöglich so viele an, dass letztlich die Intensivbetten nicht ausreichen und es in letzter Konsequenz zu einer Triage, einer Priorisierung der Behandlung nach individueller Erfolgsaussicht, kommen könnte. Die Pandemiegesellschaft ist eine „Könnte-Gesellschaft“, in der die Logik der Möglichkeit die Logiken der Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit unterminiert. Da schlichtes Nichtstun oder auf den Schutz von Risikogruppen begrenztes Handeln angesichts der weithin unbestimmten Bedrohung durch das Virus, der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter sowie einer zunehmend verletzlichen („vulnerablen“) Sicherheitsgesellschaft keine geeignete und ausreichende Option ist, sucht der Staat die Lösung in der möglichst frühzeitigen und umfassenden Vorsorge gegen zukünftige Risiken anstelle der punktuellen Abwehr hinreichend konkretisierter Gefahren im Einzelfall.07
 
        Dieses Konzept ist nicht nur von einem sozialwissenschaftlichen Ansatz, sondern auch von einem steuerungswissenschaftlichen Verständnis des Rechts her unmittelbar plausibel. Umso mehr das Vorsorgeprinzip in die Strategie der Pandemiebewältigung einsickert, umso – im Wortsinne – maßloser muss die Pandemiepolitik jedoch ausfallen. Vorsorge kennt kein Maß, ist nie abgeschlossen und weist insofern tendenziell totalitäre Züge auf. Wenn jeder Todesfall „an, mit und wegen Corona“ als Scheitern des Staates oder ethisches Versagen einer solidarischen Gesellschaft betrachtet wird, muss die Vorsorge per se unzureichend sein und darf eine Verbotspolitik prinzipiell niemals enden. Hier verlangt jede erfolglose Verhinderung nach früherer Verhütung, nach Ausweitung der Befugnisse, nach Verstetigung der ursprünglich für einen Ausnahmefall getroffenen Maßnahmen. Unter diesen Voraussetzungen verschieben sich die Gewichte von Normalität und Ausnahme, von Freiheit und Sicherheit, von grundrechtlicher Eingriffsabwehr und staatlicher Schutzpflicht. Hier bilden die Rechtstreue und Nichtgefährlichkeit respektive Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr die als selbstverständlich akzeptierte Normalität. Vielmehr werden sie zu Ausnahmen, deren Vorliegen jederzeit darzutun und im Bedarfsfall im Wege einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ nachzuweisen sind. Mit dem Vordringen des Vorsorgeprinzips in die unterschiedlichsten Lebens- und Regelungsbereiche ist grundsätzlich jeder bis zum Beweis des Gegenteils Ansteckungsverdächtiger, potenzieller Querdenker, möglicher Terrorist oder Klimasünder. In diesem Staatsverständnis, das zugleich Spiegelbild des gesellschaftlichen Selbstverständnisses ist, liegt das größte Risiko eines krisenbedingten Umbaus des freiheitlichen Verfassungsstaates. So sehr wir die Unbefangenheit unseres gesellschaftlichen Miteinanders schrittweise ablegen und mehr und mehr dazu neigen, uns nicht mit anderen zu versammeln, uns nicht zu Vereinigungen zusammenzuschließen, nicht im Kollektiv den eigenen Glaubensüberzeugungen gemäß zu handeln oder – schlichter – uns nicht mehr die Hand zu geben, so sehr schwindet unser Bewusstsein für das Verhältnis von Normalität und Ausnahme.
 
        EXEKUTIVPRIMAT ALS ENTGRENZUNGSTENDENZ
 
        Krisenzeiten erzeugen Entscheidungsdruck. Nichtentscheiden, weil die Entscheidungsgrundlagen unsicher oder die Entscheidungsfolgen unabsehbar sind, ist keine Option – weder für die gesetzgebenden noch für die ausführenden oder die rechtsprechenden Organe. Gerade in Anbetracht hochkomplexer, dynamisch verlaufender und selbst von Expertinnen und Experten nur schwer prognostizierbarer Bedrohungsszenarien handelt es sich dabei freilich um Entscheidungen unter Unsicherheit und unter den Bedingungen des Nicht-Wissens. Wenn bei Eintritt der Krise unter erheblichem Zeitdruck und mit großem Pragmatismus gehandelt werden muss, scheint auch die parlamentarische Demokratie an ihre Grenzen zu stoßen. So akzeptiert das Leitbild des demokratischen, gewaltenteiligen Verfassungsstaats in Normalzeiten sein mag, so sehr scheinen die betreffenden Entscheidungsprozesse und -strukturen in kritischen Zeiten zu langsam, umständlich und behäbig zu sein und damit einer effizienten Krisenbewältigung letztlich nur im Wege zu stehen. In der Stunde der Not schlägt – scheinbar unausweichlich – die „Stunde der Exekutive“.08 Die Unberechenbarkeit der existenziellen Gefahr konterkariert hier den Parlamentsvorbehalt, das vorgebliche Bedürfnis nach situationsbezogenen Maßnahmen die Allgemeinheit des Gesetzes, der Ruf nach Dringlichkeit, Effizienz und Ballung der Kompetenzen das Erfordernis rechtsstaatlicher Bindungen und Berechenbarkeit staatlichen Handelns, das Verlangen nach Zentralisierung und Konzentration staatlicher Macht den Freiheitsschutz der Bürger und die gewaltenteilige Ordnung des Verfassungsstaates.
 
        In diesem Sinne ist die „Stunde der Exekutive“ auch immer die Stunde der öffentlichkeitsscheuen Rechtsverordnungen und administrativen Maßnahmen hinter verschlossenen Türen, der verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen Krisenstäbe und intuitiv irritierenden Podcasts aus dem Kanzleramt. Um sowohl Verschärfungen als auch Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen bundesweit besser koordinieren zu können, trafen sich die Bundeskanzlerin und die Chefinnen und Chefs der 16 Landesregierungen zur organisationsrechtlich opaken Ministerpräsidentenkonferenz. Bei dieser handelt es sich nicht um ein Verfassungsorgan, sondern um ein nicht öffentlich tagendes, informelles und von parlamentarischen Mehrheiten entkoppeltes Gremium der Selbstkoordination der Regierungen. Mit dieser Informalisierung rechtlicher Strukturen und Prozesse schlagen in der „Stunde der Exekutive“ zugleich die Stunden der Entparlamentarisierung, der Entnormativierung sowie der Entjustizialisierung. Eine Krise mit der von ihr ausgelösten Konzentration und Zentralisierung staatlicher Macht ist somit gleich in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung des gewaltenteiligen Verfassungsstaates: zum einen der horizontalen Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, zum anderen der vertikalen Gewaltenteilung durch die föderale Staatsgliederung in Bund und Länder.09 Verstünde man die „Stunde der Exekutive“ hingegen als schlichte Zeitangabe, als deskriptive Beschreibung des Umstands, dass Krisensituationen verstärkt nach Orientierung, Staatsleitung und Abkürzung von Verfahren rufen, drückte sich in dieser Charakterisierung lediglich der allzu verständliche Wunsch nach einer möglichst baldigen Rückkehr zur Normalität aus. In diesem Sinne stünde die „Stunde der Exekutive“ für eine allenfalls befristete Abweichung von Stabilität, Ordnung und Normalität, sodass die Rückkehr zur Normallage zwangsläufig nur eine Frage der Zeit darstellte. Hierin erschöpfen sich die Intentionen und Assoziationen jedoch typischerweise nicht: Vielmehr dient die „Stunde der Exekutive“ regelmäßig als Chiffre einer Sehnsucht nach einem „starken Staat“ und autoritären Entscheidungen mit „harter Hand“.
 
        PARLAMENTSVORBEHALT ALS POLITIKVORBEHALT
 
        Einer solchen autoritären Sehnsucht setzt das Grundgesetz auch und gerade in kritischen Zeiten seinen Normativitätsanspruch und die ihm eigentümliche Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und parlamentarischer Demokratie entgegen. Das Rechtsstaatsprinzip des Artikels 20 Absatz 3 GG und das in Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 GG niedergelegte Demokratieprinzip verpflichten den Gesetzgeber, insbesondere in grundrechtsrelevanten Bereichen die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und nicht Regierung oder Verwaltung zu überlassen (sogenannte Wesentlichkeitslehre). Dies gilt ohne Abstriche und nicht zuletzt in Krisenzeiten und Notlagen. Das Grundgesetz erkennt das Bedürfnis nach flexiblen Reaktionsmöglichkeiten für die Exekutive zwar durchaus an, trifft jedoch zugleich Vorsorge dagegen, dass sich das Parlament seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft entäußert oder sich die exekutive Verordnungsrechtsetzung entgrenzend verselbstständigt.
 
        Der Parlamentsvorbehalt ist damit zugleich ein Vorbehalt zugunsten der politischen Diskussion und Auseinandersetzung. Als Politikvorbehalt verlangt der Parlamentsvorbehalt nach einem öffentlichen Forum zur Erörterung all derjenigen Tätigkeiten, Gegenstände und Fragestellungen, die das Gemeinwesen – die Polis – betreffen. Er verlangt nach einer öffentlichen Diskussion und Debatte über den Regelungs- oder Beratungsgegenstand unter Einbeziehung der parlamentarischen Opposition. Öffentlichkeit verschafft Legitimität, gerade in Zeiten der Zwangsprivatheit.10 Im Parlament als dem demokratischen Gravitationszentrum sind die wesentlichen Fragen zu erörtern und zu entscheiden, die die Gesellschaft bewegen. Das Parlament darf gerade bei wachsender öffentlicher Unruhe, Erregung, Angst und Panik nicht den Eindruck erzeugen, nicht betroffen oder nicht gefragt zu sein.11 Talkshow-Runden mit Bundesministerinnen beziehungsweise Ministerpräsidenten oder Podcasts aus dem Kanzleramt sind kein tauglicher Ersatz dafür, was eine parlamentarische Beratung gerade ermöglichen soll: den öffentlichen Austausch von Argumenten, das Vortragen von Begründungen, die Gegenüberstellung kontroverser Positionen. Die Covid-19-Pandemie war die Zeit der massivsten kollektiven Grundrechtseinschränkungen, die der deutsche Verfassungsstaat seit 1949 auszuhalten hatte. Gleichwohl fand die gebotene öffentliche Auseinandersetzung erst sehr spät – „vielleicht zu spät“12 – mit der Generaldebatte Ende Oktober 2020 und der anschließenden Debatte des „Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ Mitte November 2020 statt, also acht Monate nach Ausbruch der Pandemie und sieben Monate nach dem ersten Lockdown.
 
        Die Frage, wer über die Corona-Beschränkungen entscheidet, ist mit der Wesentlichkeitslehre indes eindeutig und unmissverständlich zugunsten des Parlaments beantwortet. Allenfalls vorübergehend, also für einen gewissen Erstreaktionszeitraum, lässt das Grundgesetz Ausnahmen von dieser Regel zu, um auf neue, außergewöhnliche und unvorhergesehene Gefahrenlagen auch mit im Grunde näher regelungsbedürftigen Maßnahmen vorläufig reagieren zu können. Unabhängig davon, ob die Coronakrise tatsächlich unvorhersehbar war – Warnungen dahingehend, dass sich Rechtsordnung und Verwaltung auf regionale und globale Pandemien einzustellen haben, gab es im Vorfeld auch hierzulande genügend –,13 ist auf diese Weise verfassungsrechtlich garantiert, dass aus der „Stunde der Exekutive“ nicht Wochen, Monate oder gar Jahre werden. Dass das Parlament sehr wohl in der Lage ist, auch kurzfristig auf neue Herausforderungen flexibel zu reagieren und ein Gesetzgebungsverfahren einschließlich der Ausschussberatungen innerhalb weniger Tage oder Stunden durchzuführen, hat es bereits wiederholt bewiesen: So hat der Bundestag den Entwurf des „Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ am 18. November 2020 in zweiter und dritter Lesung beraten und beschlossen. Noch am selben Tag stimmte der Bundesrat dem Gesetz in einer Sondersitzung zu und fertigte der Bundespräsident das Gesetz aus, sodass es bereits am Folgetag in Kraft treten konnte.
 
        Ein derart beschleunigtes, unter Zeitdruck stehendes Gesetzgebungsverfahren, in dessen Rahmen drei Verfassungsorgane an einem Tag entscheiden, ist in Normalzeiten verfassungspolitisch nicht wünschenswert, da es eine geringere Gewähr für rationale und nachhaltige Entscheidungen bietet. Ein „motorisierter“ und gelegentlich zu Geschwindigkeitsübertretungen neigender Gesetzgeber ist ein Wesensmerkmal des „nervösen Staates“. Die Möglichkeit der Eilgesetzgebung kann jedoch in Krisenfällen dafür sorgen, dass das Parlament das Heft des Handelns in der Hand behält. Abseits dessen müssen die Trennung der Gewalten sowie deren Aufgaben und Funktionen in der Krise weitestgehend unangetastet bleiben. Das Grundgesetz sperrt sich vehement gegen jede Form der Entnormativierung und Entparlamentarisierung zum Zwecke der Krisenbewältigung. Speziell dort, wo die Befugnisse der Bundesregierung für den Krisenfall ausdrücklich erweitert werden (siehe Artikel 115f Absatz 1 GG), zeugen die spärlichen Regelungen von der prinzipiellen Skepsis der Verfassung gegenüber einer exekutiven Machtkonzentration. Auf dem Ziffernblatt des Grundgesetzes gibt es mit anderen Worten keine „Stunde der Exekutive“, nach seiner Uhr ist „auch die Stunde der Not die Stunde des Rechts und des Parlaments“.14
 
        VULNERABILITÄT ALS VERFASSUNGSMERKMAL
 
        In einem Verfassungsstaat bedarf die Bewältigung von Krisen verfassungsrechtlicher Grundlagen und Grenzen. Die vielstimmig eingeforderte „Solidarität“ ist demgegenüber prinzipiell schrankenlos, ihr moralisierender Anspruch kennt kein Maß. Das Grundgesetz ist eine Verfassung, die für Normal- und für Krisenzeiten gleichermaßen und weithin unterschiedslos gilt. Sie eröffnet für Notzeiten keine Notausgänge, jedenfalls keine solchen, die es erlauben würden, von ihren grundlegenden Struktur- und Wertentscheidungen – und sei es auch nur temporär – abzuweichen. Stattdessen geht das Grundgesetz den Weg der verregelnden Normalisierung, es folgt – in den Worten US-amerikanischer Verfassungsjuristen – einem sogenannten Business-as-usual-Modell.15 Dies zeigt sich mustergültig am Konzept des Verteidigungsfalls, dessen legalistischer Perfektionismus seinesgleichen sucht und dessen überbordende, auf zahlreiche Artikel verstreute Regelungsstruktur in offenkundigem Kontrast zur generalklauselhaften Kürze des Artikels 48 Absatz 2 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 steht. Der Verteidigungsfall ist im Verfassungsstaat des Grundgesetzes kein Ausnahmezustand, sondern ein Sondernormalfall.16 Minutiös arbeiten die Artikel 115a ff. GG den Ausnahmefall in einen verfassungsstaatlichen Spezialfall um, indem am Grundsatz der Gewaltenteilung, dem Prinzip der Bundesstaatlichkeit und Länderhoheit sowie der Kontrollkompetenz der Verfassungsgerichtsbarkeit so lange und so weit wie irgend möglich festgehalten wird. Das Grundgesetz geht auch in der Krise von einem checks and balances zwischen Legislative, Exekutive und Judikative aus. Es erhebt den Normalfall zum Maß aller Dinge und vertraut darauf, dass sich die Krise mit „verfassungsstaatlichen Bordmitteln“ bewältigen lässt. Die proklamierte „Stunde der Exekutive“ ist somit verfassungsrechtlich, rechtssoziologisch sowie verfassungshistorisch ein Mythos: Sie vermochte stets nur dann zu schlagen, wenn das Parlament sie selbst einläutete oder sich mit ihr abfand, indem es sich selbst entmächtigte. Einmal eingeläutet, liegt es in den Händen des Parlaments, die „Stunde der Exekutive“ wieder zu beenden. Letzteres fällt naturgemäß schwerer als Ersteres und bildet damit den eigentlichen Gradmesser für die Vitalität und Resilienz einer parlamentarischen Demokratie in kritischen Zeiten.
 
        In der historischen Skepsis des Grundgesetzes gegenüber jeder Form von Ausnahmezustand oder Staatsnotstand und dem beharrlichen Festhalten am verfassungsstaatlichen Normalfall liegt indes ein blinder Fleck. Hier zeigt sich die Vulnerabilität einer Verfassungsordnung, die zumindest auf den ersten Blick keine klare Trennlinie zwischen Normallage und Ausnahmesituation einzieht und damit auch der Vermischung beider Zustände wenig entgegenzusetzen hat.17 Die Folge ist, dass verfassungsrechtliche Schranken-Schranken, also Beschränkungen der Einschränkungsmöglichkeit von Grundrechten, die in und für Normalzeiten entwickelt wurden, auch in Ausnahmezeiten zum Tragen kommen müssen und dabei ihre beschränkende Funktion ebenso zwangsläufig einbüßen. Die Coronakrise hat dies auf erschreckende Weise deutlich gemacht: Die zu ihrer Bekämpfung verfügten tiefgreifenden Freiheitsbeschränkungen, angefangen bei Quarantäne-Anordnungen in Einzelfällen, flächendeckenden Schließungen privater Betriebe wie öffentlicher Einrichtungen bis hin zu generalisierten Versammlungs- und Ansammlungsverboten sowie Kontakt- und Ausgangssperren, vollzogen sich allesamt jenseits des grundgesetzlichen Ausnahmeverfassungsrechts – und damit abseits ihres angestammten Platzes. Stattdessen nahm man Zuflucht im Exekutivstaat und in den exekutiven Verordnungsermächtigungen des Infektionsschutzgesetzes: Diese bestätigten „das Institut eines neuen Ausnahmezustands, der, anders als der vom Grundgesetz sogenannte Verteidigungsfall, nicht in der Verfassung, sondern nur in einem einfachen Bundesgesetz geregelt ist“.18 Es ist genau diese neue Art eines vergesetzlichten, entkonstitutionalisierten und antizipierten Ausnahmezustands, durch die sich der nervöse Staat zu erkennen gibt.
 
        Misst man die von ihm ergriffenen außerordentlichen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen oder Quarantäneanordnungen an der Elle des Normalen, droht die Gefahr einer Normalisierung des Außergewöhnlichen. Dies zeigt sich besonders deutlich am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Wo hochrangige Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit auf dem Spiel stehen, verliert die Rationalität des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mit der ihm eigenen Zweck-Mittel-Relation ihre steuernde und begrenzende Kraft. Dies hat sich bereits im Kontext der Terrorismusbekämpfung abgezeichnet und wurde in der Pandemie auf neuerliche und besonders eindrucksvolle Weise bestätigt. Dem Trugschluss, dass man außergewöhnliche Maßnahmen sachgerecht an den normalitätsorientierten Vorgaben des Grundgesetzes messen könnte, ist auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Doppelbeschluss zur sogenannten Bundesnotbremse vom 19. November 202119 aufgesessen: Sowohl die verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als auch die Schulschließungen wurden danach in Anbetracht der „äußersten Gefahrenlage“ sowie der „großen Gefahren für Leben und Gesundheit“ als insgesamt verfassungsgemäß betrachtet. Das Grundgesetz ist unbestritten eine Verfassung, die dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schon aus historischen Einsichten in besonderem Maße verpflichtet ist. Wenn der Staat die Devise „Jeder Tote ist einer zu viel!“ indes wirklich ernst meinte, müsste diese zwangsläufig in die totale Entgrenzung führen. Hier wäre ein Ende der offenen Gesellschaft absehbar. In dem Versuch, jene verlorene Sicherheit wiederzugewinnen, derer er sich mit seiner Liberalität selbst beraubt hat, drohte der Staat dann auch noch den letzten Rest an Freiheit in Vorschriften, Verboten und versicherheitlichender Vorsorge zu ersticken. Er würde in letzter Konsequenz tatsächlich seine Freiheitlichkeit aufgeben und in jenen Totalitätsanspruch zurückfallen, vor dem Ernst-Wolfgang Böckenförde in seinem bekannten Diktum gewarnt hat.20
 
        RESILIENZ ALS RECHTSKONZEPT
 
        In Krisenzeiten werden grundlegende verfassungsrechtliche, staatstheoretische bis hin zu rechtsphilosophischen Fragen aufgeworfen, die – notgedrungen – neu gedacht, anders gewendet und gegebenenfalls abweichend beantwortet werden müssen, als dies in Normalzeiten der Fall wäre. Auf diese Weise sorgt die Verschiebung von Normalität und Ausnahme in Krisenzeiten jedoch zugleich für eine kontrafaktische Stabilisierung der Normallage.21 Die umfassende Einschränkung von Freiheitsgrundrechten stabilisiert mit anderen Worten die Freiheit als solche; krisenbedingte Verschiebungen im Gefüge der Gewalten sowie im Verhältnis von Bund und Ländern stabilisieren – zumindest auf lange Sicht – den Wert der Gewaltenteilung und den Primat der Länderhoheit an sich. Diese kontrafaktische Stabilisierung der Normallage mag idealisiert erscheinen; ein ebenso kritischer wie konstruktiver Idealismus tut jedoch nicht zuletzt in Krisenzeiten not, denn er trägt zur Resilienz und Stressresistenz der handelnden Organe bei. Im Interesse der verfassungsrechtlichen Resilienz mag man zudem über eine Ergänzung des Grundgesetzes nachdenken: Mit einer ebenso schonenden wie zeitgemäßen Fortschreibung des Ausnahmeverfassungsrechts, die das Erfordernis krisenbedingter, in das Vorfeld konkretisierter Gefahrenlagen ausgreifender Normen auf der Ebene des einfachen Rechts reflektiert, zugleich jedoch ihre Anwendbarkeit in Normalzeiten sperrt, ließe sich sowohl die unverzichtbare rechtsstaatliche Rigidität als auch die notwendige Flexibilität und damit ein angemessener Ausgleich von Freiheit und Sicherheit in Krisenzeiten bewerkstelligen.22 Auf diese Weise könnte sich der Pandemiestaat aus seiner Versteifung und nervösen Verkrampfung befreien und sich in Zukunft als resilienter Staat erweisen.
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        POLITIK DER INNEREN SICHERHEIT
 
        Politisierungsdynamiken und Politikänderungen
 
        Georg Wenzelburger · Denise Scharwatz
 
        Die Gewährleistung der Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger ist eine Kernfunktion des modernen Staates.01 Diese Aufgabe erfüllt er primär durch sein Gewaltmonopol, das sich insbesondere durch die Polizei und das Justizsystem ausdrückt. Entsprechend untersuchen Studien zur Politik der Inneren Sicherheit hauptsächlich drei Bereiche: erstens die Kriminalpolitik, die sich vornehmlich mit dem Straf- und Strafprozessrecht befasst; zweitens die Polizeipolitik, die sich mit Organisation und Kompetenzen der Polizei beschäftigt; und drittens die Justizpolitik, die sich auf die Gerichtsbarkeit und den Strafvollzug bezieht.02 Im föderalen Staat der Bundesrepublik Deutschland sind die Kompetenzen in den drei Bereichen unterschiedlich verteilt. So ist die Polizeipolitik (mit Ausnahme der Bundespolizei) primär den Ländern vorbehalten, während sich Bund und Länder die Kompetenzen in der Justizpolitik teilen, wobei die Länder in spezifischen Bereichen wie etwa dem Strafvollzug Gestaltungsspielraum besitzen. In der Kriminalpolitik – also etwa bei Fragen des Strafrechts – liegen die Kompetenzen primär beim Bund.
 
        Die Politikwissenschaft hat sich mit dem Politikfeld der Inneren Sicherheit erst relativ spät ausführlicher beschäftigt – was angesichts der Bedeutung von Sicherheit als traditioneller Staatsaufgabe durchaus bemerkenswert ist. In Deutschland beschränkte sich die politikwissenschaftliche Forschung zunächst auf die Analyse der institutionellen Ausgestaltung des Politikfelds im deutschen Bundesstaat,03 im europäischen Kontext04 oder auch im Vergleich zu anderen Nationalstaaten.05 Daneben setzten sich Studien mit dem Sicherheitsbegriff und dessen Erweiterung auseinander.06 Empirische Untersuchungen der „Policies“, also der konkreten Ziele und Politikergebnisse im Bereich der Inneren Sicherheit sind eher selten und beziehen sich insbesondere auf die politischen Bilanzen unterschiedlicher Bundesregierungen07 oder auf einzelne vergleichende Fallstudien.08 Umfangreichere politikwissenschaftliche Untersuchungen, die die Politik der Inneren Sicherheit in mehr als einem Land analysieren, sind bisher die Ausnahme geblieben.09
 
        Stattdessen hat sich vor allem die Kriminologie mit den Inhalten der Strafgesetzgebung10 oder mit den Unterschieden zwischen Ländern in Bezug auf Kriminalität, Sanktionspraxis und Gefangenenraten auseinandergesetzt.11
 
        POLITISCHE RELEVANZ DER INNEREN SICHERHEIT
 
        Die eher zögerliche Beschäftigung der Policy-Forschung mit der Inneren Sicherheit ist einigermaßen überraschend, rücken sicherheitspolitische Themen doch in regelmäßigen Abständen ins Zentrum der politischen Debatte. Gewalttaten, terroristische Anschläge oder die Aufdeckung krimineller Netzwerke – sicherheitsrelevante Themen erscheinen regelmäßig auf der öffentlichen und politischen Agenda, und sie sind häufig Anlass für politische Akteure, mit Forderungen nach schärferen Gesetzen oder erweiterten Durchgriffsrechten und Datenspeichermöglichkeiten zu reagieren.
 
        Diese politische Relevanz des Themas Innere Sicherheit hat vor allem zwei Ursachen: Zum einen ähneln die Themen Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung sogenannten Valenz-Issues.12 Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Parteien (und auch Wähler) ähnliche Vorstellungen über die generellen politischen Zielvorstellungen haben – in der Regel befürworten weder Wähler noch Parteien hohe Kriminalitätsraten oder weniger Sicherheit.13 Wenn nun solche Valenz-Issues, etwa durch ein externes Ereignis wie einen schweren Fall von Kriminalität, in der Öffentlichkeit an Relevanz gewinnen, löst dies bei Parteien einen verstärkten politischen Wettbewerb aus, wobei in der Regel die für das Thema als kompetent angesehenen Parteien profitieren – in Deutschland traditionell die Unionsparteien.
 
        Zum anderen sind Themen aus dem Politikfeld der Inneren Sicherheit besonders anfällig für öffentliche Aufmerksamkeit. So zeigen Studien zu „Moralpaniken“, dass etwa sexuelle Missbrauchsfälle von den Medien sehr prominent thematisiert werden, was zu steigender Politisierung führen kann.14 In diesen Zusammenhang passt auch die Beobachtung, dass die Selbstdarstellung als „hart durchgreifend“ von politischen Parteien zuweilen als Strategie im politischen Wettbewerb genutzt wird, um Wählerstimmen zu gewinnen („penal populism“).15 Dies gilt insbesondere für Parteien des rechten Spektrums16 – doch auch sozialdemokratische Parteien haben in der Vergangenheit versucht, durch eine „Law-and-Order“-Selbstdarstellung Vorteile im Parteienwettbewerb zu erlangen.17
 
        Insgesamt ist das Politikfeld der Inneren Sicherheit also dadurch charakterisiert, dass im Parteienwettbewerb Dynamiken entstehen können, die weitreichende politische Veränderungen zur Folge haben – bis hin zu politischen Überreaktionen.18
 
        POLITIK DER INNEREN SICHERHEIT IN DEUTSCHLAND
 
        Wie hat sich die Politik der Inneren Sicherheit in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren entwickelt? Finden sich Politisierungsdynamiken und große Policy-Veränderungen? In diesem Abschnitt diskutieren wir, welche Rolle Innere Sicherheit als politisches Thema im Parteienwettbewerb gespielt hat und geben einen Überblick über zentrale Wegmarken des Policy-Wandels. Dazu analysieren wir zunächst die Wahlprogramme der politischen Parteien, bevor wir die Muster der Bundesgesetzgebung darstellen.
 
        Parteienwettbewerb: Wahlprogramme und Wahlversprechen
 
        Parteien konkurrieren in demokratischen politischen Systemen um politische Inhalte, um Wählerstimmen und schließlich um Ämter und Mandate.19 Besonders relevant ist diese Zieltrias aus policy, votes und office während der Wahlkampfphase, wenn Parteien versuchen, mit einem bestimmten Politikangebot auf Stimmenfang zu gehen. Dabei können Parteien selbst bestimmen, welches Thema sie auf die Tagesordnung setzen und wie sie das Thema zu Konkurrenzzwecken nutzen wollen – etwa, indem sie sich besonders der Kriminalitätsbekämpfung widmen, um Wählerstimmen zu gewinnen.20 Aufschluss über die politischen Ziele von Parteien gibt insbesondere ihr Wahlprogramm. Wahlprogramme sind mit einer Agenda vergleichbar – die Themen, die eine Partei für wichtig hält, sind hier prominent verankert. Sie beschreiben, wie eine Partei bestimmte Probleme lösen will und welche Pläne sie für die kommende Legislaturperiode hat. Die Wählerinnen und Wähler können sich auf dieser Grundlage für eines der „Issue-Pakete“ einer Partei entscheiden und der Partei beziehungsweise ihren Repräsentanten zu einem Mandat verhelfen.21 In Zeiten abnehmender langfristiger Parteibindungen ist zu erwarten, dass dieses sachfragenorientierte Wahlverhalten eher zu- als abnehmen dürfte – Parteien also besonders genau beachten, wie sie sich zu bestimmten Themen positionieren und welche Themen sie betonen.
 
        Für das Politikfeld der Inneren Sicherheit lässt sich diese Themenkonkurrenz gut durch die Daten der Manifesto Research Group abbilden, die seit Jahrzehnten die Nennung bestimmter Themenkategorien in Wahlprogrammen erhebt.22 Dabei werden „positive“ Nennungen von Sicherheitsthemen in Wahlprogrammen – also etwa die Forderung nach härteren Strafen – in Relation zur Gesamtlänge des Programms gemessen und für alle Parteien berechnet. Abbildung 1 zeigt für Deutschland und nach unterschiedlichen Parteien aufgeschlüsselt, wie sich die so gemessene Betonung von Sicherheitsthemen in den Wahlprogrammen seit 1990 entwickelt hat. Die Abbildung veranschaulicht zum einen, dass die Wichtigkeit von Themen der Inneren Sicherheit von einem Auf und Ab über die Zeit gekennzeichnet ist – je nach Wahl also mal mehr und mal weniger Statements zugunsten einer schärferen Sicherheitspolitik formuliert werden. Besonders auffällig sind die Werte für die Bundestagswahl 1994, bei der CDU/CSU einen besonders hohen Wert erreichen. Konservative Parteien sind traditionell issue owner der Inneren Sicherheit; Wählerinnen und Wähler schreiben ihnen also die meisten Kompetenzen in diesem Politikfeld zu, was sich dann auch im Wahlprogramm widerspiegelt.23 Gleichwohl sind die Werte der Unionsparteien für 1994 ungewöhnlich hoch, was vor allem auf einen starken Fokus des Wahlprogramms auf polizeiliche Aufgaben und die Bekämpfung Organisierter Kriminalität zurückgeführt werden kann.
 
         
          Abbildung 1: Häufigkeit sicherheitspolitischer Themen in Bundestagswahlprogrammen
 
          [image: Die Abbildung zeigt für die Jahre 1990 bis 2021 in einem Liniendiagramm die relative Häufigkeit, mit der sicherheitspolitische Themen in den Bundestagswahlprogrammen der relevanten Parteien vorkommen. Deutlich wird vor allem die starke Betonung dieser Themen in den Wahlprogrammen der Unionsparteien, vor allem zwischen 1990 und 2002 und dann wieder ab 2009.] 
          Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Daten von Andrea Volkens et al., The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (Mrg/Cmp/Marpor). Version 2021a, Berlin 2021.
 
        
 
        Zum anderen zeigt die Grafik deutlich, dass politische Parteien Themen der Inneren Sicherheit unterschiedlich viel Platz in ihren Programmen einräumen. So betonen die Unionsparteien die Innere Sicherheit am stärksten, in der Regel gefolgt von der SPD, die als zweite große Volkspartei ihre Konkurrenzfähigkeit in diesem Politikfeld unter Beweis stellen will, seit ihrem Einzug in den Bundestag aber auch von der AfD. Diese Rolle der AfD ist nicht unerwartet, versuchen rechtspopulistische Parteien doch häufig, mit Forderungen nach Verschärfungen der Sicherheitspolitik zu punkten und diese mit Themen der Migrationspolitik zu verbinden.24 Insbesondere konservative Parteien scheinen hier unter Druck zu geraten und schärfen als Antwort auf diese Herausforderung ihrerseits ihr Profil als Verfechter von Law-and-Order-Politiken. So zeigt die international vergleichende Forschung, dass gerade durch das Aufkommen rechtspopulistischer Parteien eine sich selbstverstärkende Dynamik im Politikfeld ausgelöst werden kann, die mitunter zu Ankündigungen einer härteren Gangart und in der Folge auch zu schärferen Gesetzen, etwa im Strafrecht, führt.25 Eher liberal orientierte Parteien wie in Deutschland die Linkspartei, die Grünen oder die FDP betonen Themen der Inneren Sicherheit hingegen weniger stark, auch wenn bei den jüngsten Wahlen 2021 ein leichter Aufwärtstrend festzustellen ist.
 
        Insgesamt ist damit für den Parteienwettbewerb festzuhalten, dass Themen der Inneren Sicherheit in den vergangenen 25 Jahren für alle deutschen Parteien relevant und regelmäßig Teil der politischen Auseinandersetzung waren. Inhaltlich betraf dies unterschiedliche Aspekte: War etwa in den 1990er und 2000er Jahren der Umgang mit Sexualstraftätern ein wichtiger Streitpunkt – im Gedächtnis bleibt hier die Aussage des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder „Wegsperren, und zwar für immer“26 –, stand in den 2010er Jahren die Bekämpfung islamistischen Terrorismus im Vordergrund,27 bevor in den vergangenen Jahren rechtsextreme Straftaten in den Fokus der politischen Debatte rückten.28
 
        Diese inhaltlichen Unterschiede zeigen sich auch, wenn man die Wahlprogramme etwas genauer untersucht. Wir haben hierzu für die Bundestagswahl 2017 ausgewertet, welche Subdimensionen der Politik der Inneren Sicherheit in den Programmen zur Bundestagswahl thematisiert wurden: Sicherheitspolitik allgemein (zum Beispiel bezüglich der Kompetenzen der Sicherheitsbehörden), Kriminalitätsprävention sowie Kriminalität und Kriminalpolitik (etwa mit Bezug auf das Strafrecht oder Terrorismus). Positioniert man die Parteien mithilfe einer Korrespondenzanalyse in einem zweidimensionalen Raum,29 sind drei Cluster erkennbar: CDU und FDP – in Abbildung 2 auf der horizontalen Achse abgebildet – positionieren sich stark im Bereich der allgemeinen Sicherheitspolitik. Die Linke und die AfD, die auf der vertikalen Achse abgebildet sind, positionieren sich hingegen primär zur Kriminalität und zur Kriminalpolitik, nehmen hier jedoch inhaltlich konträre Positionen ein. Während die Grünen in diesem Modell keine spezielle Position innehaben, unterscheidet sich die SPD thematisch dadurch von den anderen Parteien, dass sie sich deutlich stärker zu Präventionsthemen positioniert. Die AfD scheint hier eine gänzlich andere politische Linie zu verfolgen.
 
         
          Abbildung 2: Parteipositionen zu Subthemen der Inneren Sicherheit (2017)
 
          [image: In einem Achsendiagramm werden die Positionen der Parteien zu Subthemen der Inneren Sicherheit abgebildet. Man erkennt die Nähe von CDU und FDP zu allgemeinen Themen der Sicherheitspolitik, die der SPD zum Thema Prävention und die der Linken und der AfD zum Thema Kriminalität und Kriminalpolitik (allerdings in konträrer Ausrichtung).] 
          Quelle: eigene Darstellung
 
        
 
        Insgesamt lässt sich also für den Parteienwettbewerb feststellen, dass die Unionsparteien als issue owner die Parteienlandschaft dominieren, sie aber in den vergangenen Jahren von der AfD herausgefordert wurden. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Wichtigkeit von Themen der Inneren Sicherheit über die Zeit stark variiert – und diese Varianz auf die Relevanz dieser Themen zu den jeweiligen Beobachtungszeitpunkten zurückzuführen ist (zum Beispiel Sexualdelikte, Terrorismus, rechtsextreme Anschläge). Schließlich deuten die Daten darauf hin, dass sich die Parteien in Bezug auf die verschiedenen Subdimensionen innerhalb des Politikfelds Innere Sicherheit unterschiedlich stark positionieren (etwa hinsichtlich der Dimensionen Kriminalpolitik oder Prävention).
 
        Policy-Wandel in der Inneren Sicherheit
 
        Für die Politikwissenschaft ist aber nicht nur interessant, inwieweit bestimmte Themen von den Parteien aufgegriffen und betont werden – denn programmatische Aussagen sind natürlich noch keine politischen Entscheidungen. Vielmehr stehen zwischen Programm und Policy – zumindest in Deutschland – im Regelfall Koalitionsverhandlungen, die Gesetzesvorbereitung in der Ministerialbürokratie und das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag. Wie fällt also die Bilanz der Gesetzgebung zur Inneren Sicherheit seit dem Beginn der 1990er Jahre aus?
 
        Die in der Tabelle dargestellten Daten geben einen Überblick über den anhand der Bundesgesetzgebung gemessenen Policy-Wandel. Die in Spalte 3 dargestellten Werte geben die „Netto“-Veränderung in der jeweiligen Legislaturperiode an, wobei positive Werte, die hier in allen Wahlperioden auftreten, anzeigen, dass sich der legislative Status quo insgesamt eher verschärft hat, die Gesetzgebung also restriktiver geworden ist.30 Dieses Resultat bestätigt die kriminologische Forschung zur Strafgesetzgebung, die für Deutschland einen ähnlichen Trend nachgewiesen hat.31 Gleichzeitig sind in der Tabelle aber auch Schwankungen zu erkennen. Zum einen sind die Legislaturperioden 1994–1998, 2005–2009 sowie 2013–2017 von einer strikteren Sicherheitspolitik gekennzeichnet. Für die letzte Bundesregierung unter Helmut Kohl lässt sich dies auf Strafverschärfungen im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, im Sexualstrafrecht und der Erleichterung der Telekommunikationsüberwachung im Wohnraum („Großer Lauschangriff“) zurückführen, während die Verschärfungen unter der ersten Regierung von Angela Merkel (Merkel I) unter anderem mit der Terrorismusbekämpfung und hier zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung zusammenhängen. Die Verschärfungen unter der Regierung Merkel III betreffen wiederum das Sexualstrafrecht, etwa das „Nein-heißt-Nein“-Gesetz, sowie Regelungen an der Schnittstelle zwischen Innerer Sicherheit und Asylrecht, zum Beispiel zur Durchsetzung von Abschiebungen. Zum anderen gibt es aber auch Legislaturperioden wie jene beiden unter Gerhard Schröder (1998–2005) oder der Regierung Merkel II (2009–2013), die zwar ebenfalls legislative Verschärfungen mit sich brachten, im direkten Vergleich aber doch deutlich weniger einschneidende.
 
         
          Tabelle: Entwicklung der Gesetzgebung im Politikfeld Innere Sicherheit
 
                   
                	 
                  ZEITRAUM
  
                	 
                  REGIERUNG
  
                	 
                  VERÄNDERUNG
STATUS QUO
  
                	 
                  LIBERALISIERUNGEN
(AUFGRUND BVERFG)
  
  
                	 
                  1994–1998
  
                	 
                  Kohl V: Union & FDP
  
                	 
                  +18
  
                	 
                  1 (1)
  
  
                	 
                  1998–2002
  
                	 
                  Schröder I: SPD & B90/Grüne
  
                	 
                    +7
  
                	 
                  9 (2)
  
  
                	 
                  2002–2005
  
                	 
                  Schröder II: SPD & B90/Grüne
  
                	 
                  +16
  
                	 
                  2 (2)
  
  
                	 
                  2005–2009
  
                	 
                  Merkel I: Große Koalition
  
                	 
                  +27
  
                	 
                  2 (0)
  
  
                	 
                  2009–2013
  
                	 
                  Merkel II: Union & FDP
  
                	 
                  +10
  
                	 
                  4 (1)
  
  
                	 
                  2013–2017
  
                	 
                  Merkel III: Große Koalition
  
                	 
                  +37
  
                	 
                  4 (2)
  
  
                	 
                  2017–2021
  
                	 
                  Merkel IV: Große Koalition
  
                	 
                  +18
  
                	 
                  3 (0)
  
  
          
 
          Die Veränderung des Status quo zeigt den Saldo aus verschärfenden und liberalisierenden Gesetzen pro Legislaturperiode (siehe Anm. 30).
 
          Quelle: eigene Auswertung
 
        
 
        Die Tabelle zeigt ein auffallendes Muster, wonach das Fehlen einer „Bürgerrechtspartei“ in der Regierung (FDP oder Grüne) mit einer tendenziell deutlicheren Verschiebung des Status quo in Richtung einer stärker auf Law and Order ausgerichteten Politik einhergeht. Zudem zeigt die vierte Spalte der Tabelle, dass das Bundesverfassungsgericht auch in diesem Politikfeld ein wichtiger Akteur ist, der auf die Ausgestaltung der Politik der Inneren Sicherheit Einfluss nimmt: So ist das Gericht für etwa ein Drittel aller Liberalisierungen von Bundesgesetzen zur Inneren Sicherheit im Untersuchungszeitraum verantwortlich und erfüllt damit seine Rolle als „Hüter der Bürgerrechte“.32 Auch dies steht im Einklang mit der international vergleichenden Forschung zur Politik der Inneren Sicherheit, die gezeigt hat, dass starke Verfassungsgerichte den Trend zur Verschärfung von Gesetzen signifikant abbremsen.33
 
        Um die Veränderung über die Zeit hin zu einer repressiveren Politik richtig einzuordnen, ist jedoch auch ein Vergleich mit anderen Staaten notwendig – schließlich geht ein Teil der hier als „Verschärfung“ kodierten Gesetze schlicht auf Anpassungen an geänderte Rahmenbedingungen (Digitalisierung, Cyberkriminalität und anderes mehr) zurück. Ein solcher internationaler Vergleich zeigt, dass Deutschland gerade nicht zu den Ländern gehört, die einen veritablen punitive turn in der Politik der Inneren Sicherheit hingelegt haben.34 Vielmehr ähnelt der deutsche Pfad im internationalen Vergleich eher dem schon in vielen anderen Politikfeldern festgestellten „mittleren Weg“.35
 
        Schließlich ist es für eine Beurteilung der Politik der Inneren Sicherheit in Deutschland auch noch notwendig, einen kurzen Blick auf die Bundesländer zu werfen – denn insbesondere innerhalb der Polizeipolitik haben diese eine weitreichende Gesetzgebungskompetenz. Analysiert man unterschiedliche Indikatoren für Politikbereiche der Inneren Sicherheit,36 die in die Kompetenz der Länder fallen, zeigen sich drei Cluster: Ein erstes Cluster bilden die Stadtstaaten, deren Profil sich insbesondere durch im Vergleich höhere Personalstärken bei der Polizei auszeichnet; ein zweites Cluster bilden die südlichen Länder Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern plus Niedersachsen, das durch eine stärkere Betonung repressiver Elemente sowohl in der Kriminalpolitik als auch beim Polizeirecht charakterisiert ist; zum dritten Cluster schließlich gehören die übrigen Flächenländer, die eher eine Mittelposition bei den untersuchten Dimensionen einnehmen. Interessanterweise korrelieren diese Cluster mit einigen Variablen, die in der Literatur üblicherweise zur Erklärung von Unterschieden in der Kriminal- und Strafpolitik herangezogen werden: So scheinen insbesondere die Sicherheitslage, der sozioökonomische Kontext sowie die Parteipolitik für die Zuordnung der Länder zu den drei Gruppen verantwortlich zu sein. Die Stadtstaaten sind hierbei stark durch sozioökonomische Schwäche (höhere Arbeitslosigkeit) und eine schlechtere Sicherheitslage charakterisiert und scheinen hierauf mit einer starken Polizeipräsenz zu reagieren. Die Länder im konservativen Süden zeichnen sich durch eine vergleichsweise gute Sicherheitslage und eine Dominanz konservativer Parteien aus, die sich in einer repressiveren Kriminalpolitik ausdrückt.
 
        FAZIT
 
        Wie hat sich die Politik der Inneren Sicherheit in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren entwickelt? Wir haben uns dieser Frage aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive gewidmet und dabei sowohl untersucht, wie sich Parteien im Wettbewerb um das Thema der Inneren Sicherheit positionieren, als auch analysiert, welche politischen Veränderungen sich in der Gesetzgebung feststellen lassen. Dabei zeigt sich, dass Themen der Inneren Sicherheit in Deutschland einen relevanten Platz in der politischen Debatte einnehmen, wobei im Parteienwettbewerb traditionell die Unionsparteien als issue owner dominieren, die erst in den vergangenen Jahren zunehmend von der AfD herausgefordert werden. Eine Bilanz der inhaltlichen Verschiebungen zeigt eine – im internationalen Vergleich – moderate Verschärfung des legislativen Status quo, wobei je nach Ereignis und öffentlicher Aufmerksamkeit ganz unterschiedliche Themen adressiert werden. Insbesondere die Regierungszusammensetzung und die Kontrolltätigkeit des Bundesverfassungsgerichts begünstigen oder hemmen den Policy-Wandel in diesem Politikfeld.
 
         
          GEORG WENZELBURGER 
ist Professor für Policy-Analyse und Politische Ökonomie an der Technischen Universität Kaiserslautern. georg.wenzelburger@sowi.uni-kl.de
 
          DENISE SCHARWATZ 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Policy-Analyse und Politische Ökonomie an der Technischen Universität Kaiserslautern. denise.scharwatz@sowi.uni-kl.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Thomas Hobbes, Leviathan, New York 1964² (1651); Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 1976 (1922).
 
        02 Vgl. Christian Endreß, Die Vernetzung einer gesamtstaatlichen Sicherheitsarchitektur, Frankfurt/M. 2013; Bernhard Frevel, Kriminalpolitik im institutionellen System der Bundesrepublik Deutschland, in: Hans-Jürgen Lange (Hrsg.), Kriminalpolitik, Wiesbaden 2008, S. 103–120.
 
        03 Vgl. Hubert Beste, Innere Sicherheit und Sozialforschung, Münster 1983; Endreß (Anm. 2); Hans-Jürgen Lange, Innere Sicherheit im Politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Münster 1999.
 
        04 Vgl. Gert-Joachim Glaeßner/Astrid Lorenz (Hrsg.), Europäisierung der inneren Sicherheit. Eine vergleichende Untersuchung am Beispiel von organisierter Kriminalität und Terrorismus, Wiesbaden 2005.
 
        05 Vgl. Birgit Oldopp, Uniforme Standards, Kompetenzerweiterungen und Vetomöglichkeiten. Das Politikfeld innere Sicherheit in den USA, in Deutschland und der Europäischen Union, Baden-Baden 2012.
 
        06 Vgl. Christopher Daase, Der erweiterte Sicherheitsbegriff, in: Mir A. Ferdowsi/Muriel Asseburg (Hrsg.), Internationale Politik als Überlebensstrategie, München 2009, S. 137–154.
 
        07 Siehe hierzu etwa die Beiträge in den von Reimut Zohlnhöfer et al. herausgegebenen „Bilanz-Bänden“ zu den Regierungen Schröder und Merkel, z.B. Andreas Busch, Von der Reformpolitik zur Restriktionspolitik? Die Innen- und Rechtspolitik der zweiten Regierung Schröder, in: Christoph Egle/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Ende des rot-grünen Projekts, Wiesbaden 2007, S. 408–430; Helge Staff/Georg Wenzelburger, German Exceptionalism? An Empirical Analysis of 20 Years of Law and Order Legislation, in: Politics & Policy 2/2016, S. 319–350.
 
        08 Vgl. Georg Wenzelburger/Helge Staff, The „Third Way“ and the Politics of Law and Order: Explaining Differences in Law and Order Policies Between Blair’s New Labour and Schröder’s SPD, in: European Journal of Political Research 3/2020, S. 553–577.
 
        09 Vgl. aber Georg Wenzelburger, The Partisan Politics of Law and Order, Oxford 2020.
 
        10 Vgl. Christina Schlepper, Strafgesetzgebung in der Spätmoderne. Eine empirische Analyse legislativer Punitivität, Wiesbaden 2014.
 
        11 Vgl. Mick Cavadino/James Dignan, Penal Systems. A Comparative Approach, London 2006; Frieder Dünkel et al. (Hrsg.), Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich, Mönchengladbach 2010.
 
        12 Vgl. dazu z.B. Jane Green, When Voters and Parties Agree. Valence Issues and Party Competition, in: Political Studies 3/2007, S. 629–655; Donald E. Stokes, Spatial Models of Party Competition, in: American Political Science Review 2/1963, S. 368–377.
 
        13 Vgl. Jane Green/Sara B. Hobolt, Owning the Issue Agenda. Party Strategies and Vote Choices in British Elections, in: Electoral Studies 3/2008, S. 460–476.
 
        14 Vgl. Daniela Klimke/Rüdiger Lautmann, Die mediale Konstitution der Moralpanik um die Missbrauchsdelikte, in: Stephan Lessenich (Hrsg.), Routinen der Krise – Krise der Routinen, Trier 2014, S. 451–465; Will Jennings et al., Moral Panics and Punctuated Equilibrium in Public Policy. An Analysis of the Criminal Justice Policy Agenda in Britain, in: Policy Studies Journal 1/2020, S. 207–234.
 
        15 John Pratt, Penal Populism, London 2007.
 
        16 Vgl. Willem de Koster et al., The Rise of the Penal State. Neo-Liberalization or New Political Culture?, in: British Journal of Criminology 6/2008, S. 720–734; Georg Wenzelburger/Pascal D. König, Law-and-Order Populism? Assessing the Impact of Right-Wing Populist Parties on Law-and-Order Policies in Europe, in: Benjamin Biard et al. (Hrsg.), Do They Make a Difference? The Policy Influence of Radical Right Populist Parties in Western Europe, London 2019, S. 223–250.
 
        17 Vgl. Carolyn Hoyle/David Rose, Labour, Law and Order, in: The Political Quarterly 1/2001, S. 76–85; Tim Newburn, „Tough on Crime“: Penal Policy in England and Wales, in: Crime and Justice 1/2007, S. 425–470.
 
        18 Vgl. Moshe Maor, Policy Bubbles: Policy Overreaction and Positive Feedback, in: Governance 3/2014, S. 469–487.
 
        19 Vgl. Kaare Strøm, A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, in: American Political Science Review 2/1990, S. 565–598.
 
        20 Vgl. Petra Hemmelmann, Der Kompass der CDU. Analyse der Grundsatz- und Wahlprogramme von Adenauer bis Merkel, Wiesbaden 2017.
 
        21 Vgl. ebd.
 
        22 Vgl. Andrea Volkens et al., The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (Mrg/Cmp/Marpor). Version 2021a, Berlin 2021.
 
        23 Vgl. John R. Petrocik, Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study, in: American Journal of Political Science 3/1996, S. 825–850.
 
        24 Vgl. de Koster et al. (Anm. 16); Wenzelburger/König (Anm. 16).
 
        25 Für Frankreich vgl. z.B. Raymond Kuhn, Be Very Afraid: Television and L’insécurité in the 2002 French Presidential Election, in: European Journal of Communication 2/2005, S. 181–198; Dominique Monjardet, L’insécurité politique: Police et sécurité dans l’arène électorale, in: Sociologie du Travail 4/2002, S. 543–555.
 
        26 Vgl. Wenzelburger/Staff (Anm. 8), S. 562.
 
        27 Vgl. Busch (Anm. 7).
 
        28 Vgl. Georg Wenzelburger, Kontinuität statt Überbietungswettlauf, in: Reimut Zohlnhöfer/Fabian Engler (Hrsg.), Das Ende der Merkel-Jahre. Eine Bilanz der Regierung Merkel 2018–2021, Wiesbaden 2022 (i.E.).
 
        29 Die Nähe und Distanzen zwischen den Parteien und den Themen können mit diesem Modell nicht erklärt werden, da es sich um eine symmetrische Darstellung handelt. Die Ausrichtung kann ausschließlich über die Koordinaten erklärt werden.
 
        30 Grundlage ist eine qualitative Einordnung aller Gesetze, die dem Politikfeld zugeordnet werden können, auf einer Skala von −3 (stark liberalisierend) bis +3 (stark verschärfend). Zur Kodierung vgl. Staff/Wenzelburger (Anm. 7).
 
        31 Vgl. Schlepper (Anm. 10).
 
        32 Die entsprechende Spalte in der Tabelle zeigt die Gesamtzahl der liberalisierten Gesetze und (in Klammern) die Anzahl der Liberalisierungen, die auf Interventionen des Bundesverfassungsgerichts zurückgehen.
 
        33 Vgl. Wenzelburger (Anm. 9).
 
        34 Vgl. ebd.
 
        35 Manfred Schmidt, West Germany: The Policy of the Middle Way, in: Journal of Public Policy 2/1987, S. 135–177.
 
        36 Die Clusteranalyse basiert auf Daten zur Ausgestaltung des Polizeirechts und zu den Ressourcen der Polizei sowie zur Sanktionspraxis und zur Regulierung des Strafvollzugs. Vgl. Georg Wenzelburger, Einheit und Vielfalt im Sicherheitsföderalismus. Muster der Sicherheitspolitik in den deutschen Ländern im Vergleich, in: Felix Knüpling et al. (Hrsg.), Reformbaustelle Bundesstaat, Wiesbaden 2022, S. 381–405.
 
      

       
        IM ZWEIFEL FÜR DIE SICHERHEIT
 
        Haltungen der Bevölkerung zur Verteidigung von Freiheit und Sicherheit
 
        Markus Steinbrecher
 
        Das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit ist ein altbekanntes und ständig wiederkehrendes Thema der praktischen Politik wie der normativen politischen Theorie. Zahlreiche Philosophen, Parteien, Politiker und Bürger haben sich damit auseinandergesetzt, wie beide Prinzipien am besten gegeneinander abgewogen und ausbalanciert werden können. Dieser Abwägungsprozess ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und Ereignisse wie der Coronapandemie und dem Ukraine-Krieg bedeutsam und hoch aktuell.
 
        In der Hierarchie menschlicher Werteprioritäten geht die Sicherheit der Freiheit empirisch voraus. Erst, wenn Sicherheit gewährleistet ist beziehungsweise Sicherheitsbedürfnisse befriedigt sind, streben Menschen nach Freiheit oder kümmern sich um die Erfüllung von Selbstentfaltungsbedürfnissen.01 In autokratischen Staaten ist Sicherheit auch ohne weitergehende Freiheitsrechte denkbar, für liberale Demokratien gibt es diese Option nicht. Hier müssen beide Prinzipien ständig gegeneinander abgewogen und in einer tragfähigen Balance gehalten werden. Spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA und der Verbreitung des islamistischen Terrorismus, aber auch etwa durch die Coronapandemie, stehen demokratische Gesellschaften hierbei vor großen Herausforderungen: Mit jedem erfolgreichen Terroranschlag und jeder Welle der Pandemie kehrt die grundlegende Frage der Abwägung zwischen den beiden Prinzipien zurück auf die Agenda.02 Auch die bisher noch nicht absehbaren Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine lassen umfassende Aushandlungsprozesse zwischen Freiheit und Sicherheit und entsprechende gesellschaftliche Debatten erwarten, wenn etwa mehr Geld in Bundeswehr und zivile Verteidigung investiert werden muss, das dann für andere staatliche Aufgaben nicht mehr zur Verfügung steht, oder wenn zur Gewährleistung von Sicherheit Einschränkungen persönlicher Freiheiten notwendig werden, etwa Straßensperrungen für Militärtransporte, Rationierungen von Rohstoffen und Strom oder Einberufungen zum Reservistendienst.
 
        Das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ist daher nicht nur ein Thema für Verfassungsrechtler und politische Denker, sondern es durchdringt auch die tagespolitischen Diskussionen in verschiedenen Politikfeldern. Die zentrale Frage dabei ist, wie die erkämpften und eingeräumten Freiheitsrechte im Verhältnis zur Sicherheit abgewogen und verteidigt werden können. Vor diesem Hintergrund finden sich in der Literatur zahlreiche Kontroversen, die zumeist von einer Überbetonung der Sicherheit zulasten der Freiheit ausgehen und die Aufgabe oder Einschränkung von Freiheitsrechten zur Gewährleistung und Bereitstellung größerer Sicherheit kritisieren. Dies wird zum Beispiel am Diskurs über die sogenannte Versicherheitlichung deutlich.03
 
        Das Besondere an der Debatte zum Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit nach 9/11, während der Coronapandemie und nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist, dass der Staat nicht mehr nur als Widerpart der Bürger erscheint. Vermehrt rückt (wieder) ins öffentliche Bewusstsein, dass er als Wächter zahlreiche Gefahren abzuwehren hat, die dem Gemeinwesen drohen.04 Wegen der internationalen Dimension vieler Gefahren ist der Staat aber allzu häufig nicht alleine in der Lage, Sicherheit in ausreichendem Maß zu gewährleisten und daher auf die Kooperation mit anderen Akteuren angewiesen. Eine wichtige Folge ist die Infragestellung der Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit, die für die föderalistische und kleinteilige, historisch gewachsene Sicherheitsarchitektur Deutschlands eine besondere Herausforderung darstellt.05
 
        Wie diese Einordnung verdeutlicht, wird die Abwägung von Freiheit und Sicherheit in Politik, Medien und Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Dies bleibt nicht ohne Wirkung auf die Aufmerksamkeit, die Meinungen und die Einstellungen der Bürger in Bezug auf Freiheitsrechte und die Fragen innerer wie äußerer Sicherheit. Im Folgenden setze ich mich mit der öffentlichen Meinung zur Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit und insbesondere den Haltungen zu ihrer Verteidigung auseinander. Unter Verwendung eines engen Sicherheitsbegriffs, der sich auf Fragen der inneren wie der äußeren Sicherheit06 konzentriert, werde ich die Werteorientierungen, die Bedrohungswahrnehmungen und das Sicherheitsempfinden der Bürger näher betrachten sowie die Einstellungen zu den Aufgaben der Bundeswehr im In- und Ausland und zur Höhe der Verteidigungsausgaben. Die öffentliche Meinung zu diesen Themen ist deshalb besonders relevant, weil politische Entscheidungen in Demokratien von der Unterstützung der Bürger abhängen und dauerhaft keine Politik gegen eine Mehrheit der Bevölkerung durchzusetzen ist. Einstellungen und Haltungen der Bürger dienen dabei einerseits als Richtgröße für die Entscheidungsfindung; andererseits setzen sie im Sinne eines Möglichkeitsraums den Rahmen, in dem die Regierenden überhaupt Entscheidungen treffen (können).07
 
        WERTEORIENTIERUNGEN
 
        Wegen ihrer Konzentration auf Freiheits- und Sicherheitswerte und ihrer zentralen Verankerung in den Einstellungen der Bürger werden zunächst die Werteorientierungen auf Basis der weitverbreiteten und seit den 1970er Jahren etablierten Fragen des Sozialwissenschaftlers Ronald Inglehart betrachtet.08 Die Befragten müssen bei dieser Werteskala vier Werteorientierungen09 in einer persönlichen Rangfolge sortieren und werden auf Basis ihrer Präferenzen vier Typen zugeordnet. Im Zeitverlauf zeigt sich auf Basis der Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) seit Beginn der 1980er Jahre eine Verschiebung der Werteprioritäten in Deutschland: weg von materialistischen, auf ökonomischer und persönlicher Sicherheit basierenden Werten hin zu postmaterialistischen Werten, die Freiheit und Selbstentfaltung betonen. Lag der Anteil der Postmaterialisten zu Beginn der 1980er Jahre unter 15 Prozent, bewegte er sich in den 2010er Jahren zwischen 24 und 31 Prozent. Die Gruppe der Materialisten umfasste zu Anfang der 1980er Jahre noch mehr als ein Drittel der Bevölkerung, in den 2010er Jahren war ihr Anteil auf maximal 10 Prozent gesunken. Allerdings zeigt sich bei den Mischtypen, dass materialistische Werte weiter eine wichtige Rolle spielen und der Mehrheit der Bürger sowohl Freiheit als auch Sicherheit wichtig sind. So platzierten 2018 37,2 Prozent der Deutschen einen materialistischen Wert auf Platz 1 ihrer Rangliste und einen postmaterialistischen Wert auf Platz 2; sie werden daher dem „materialistischen Mischtyp“ zugeordnet. Dem „postmaterialistischen Mischtyp“ (mit einem postmaterialistischen Wert auf Platz 1 und einem materialistischen auf Platz 2) gehören 28,6 Prozent der Bevölkerung an.
 
        Weiterführende Analysen zu den Werteorientierungen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf politische Ereignisse mit einer Veränderung ihrer Werteprioritäten reagieren. So zeigt sich etwa nach den Terroranschlägen des 11. September durch die verursachten Verunsicherungen und Ängste ein verstärktes Bedürfnis nach Sicherheit. In der Folgezeit gewinnen sicherheitsbezogene Werteorientierungen an Bedeutung in den individuellen Wertesystemen. Insbesondere die „Generation 9/11“ der nach 1987 Geborenen neigt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sicherheitsbezogenen Werteorientierungen zu als andere Generationen.10 Ähnliche Wirkungen sind durch die Coronapandemie und den Ukraine-Krieg zu erwarten. Langfristig ist daher bei der Verteilung der Werteprioritäten in der Bevölkerung mit einer Zunahme materialistischer Orientierungen und einer verstärkten Fokussierung auf Sicherheit zu rechnen. Dass die Deutschen auch jenseits ihrer Werteprioritäten besonderen Wert auf Sicherheit legen, zeigen die folgenden empirischen Ergebnisse.
 
         
          [image: Das Foto zeigt Demonstrierende auf der bis dahin größten Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten am 10. Juni 1982. Im Vordergrund ist eine selbst gebastelte Atomrakete zu sehen, im Hintergrund ein Transparent mit der Aufschrift "Frieden geht uns alle an!".] 
          350000 Menschen demonstrieren am 10. Juni 1982 im Bonner Hofgarten bei „Aufstehen für den Frieden“.
 
          Quelle: picture alliance / Klaus Rose
 
        
 
        BEDROHUNGSWAHRNEHMUNGEN UND SICHERHEITSGEFÜHL
 
        Wie sicher fühlen sich die Bürger und wovon fühlen sie sich persönlich bedroht? Die Bedeutung einer Vielzahl wahrgenommener Bedrohungen lässt sich sehr schön auf Basis der Ergebnisse der Bevölkerungsbefragungen des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) zeigen. Nach diesen Daten sind in den Augen der Deutschen in den vergangenen Jahren besonders Bedrohungen ökonomischer und ökologischer Art relevant gewesen.11 2021 führt die Angst vor steigenden Preisen die Rangliste der Bedrohungsfaktoren an: 53 Prozent der Befragten fühlen sich davon persönlich sehr oder eher bedroht. Eine Bedrohung durch den weltweiten Klimawandel (48 Prozent) und große Naturkatastrophen (39 Prozent) empfinden ebenfalls größere Teile der Bevölkerung. In der Rangliste der wichtigsten Bedrohungen finden sich 2021 zudem Aspekte aus den Bereichen Gesundheit (weltweite Pandemie: 44 Prozent) und innere Sicherheit (Zuwanderung nach Deutschland: 43 Prozent) weit vorne. Faktoren mit Bezug zur äußeren Sicherheit wie „weltweites Wettrüsten“ (28 Prozent), „Spannungen zwischen dem Westen und Russland“ (23 Prozent) oder gar ein Krieg in Europa (15 Prozent) werden noch 2021 nur von maximal einem Viertel der Befragten als Bedrohung angesehen.
 
         
          [image: Auf dem Foto sind Demonstrierende mit Ukrainischen Fahnen und Plakaten gegen den russischen Angriffskrieg zu sehen. Im Vordergrund hält ein Mann einen Zettel hoch mit der Aufschrift "Waffen für die Ukraine!".] 
          Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 24. Februar 2022.
 
          Quelle: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
 
        
 
        Ein Blick auf die Entwicklung der Bedrohungswahrnehmungen seit 2015 zeigt für viele der abgefragten Bedrohungen graduelle Veränderungen. So schwankt der Anteil derjenigen, die sich durch steigende Preise sehr oder eher bedroht fühlen, im Zeitraum von 2015 bis 2021 zwischen 39 und 53 Prozent. Von Zuwanderung nach Deutschland fühlen sich im selben Zeitraum zwischen 41 und 54 Prozent sehr oder eher bedroht. Einen Krieg in Europa halten zwischen 15 und 21 Prozent der Befragten für sehr oder eher bedrohlich. Stärkere Verschiebungen sind für solche Aspekte zu verzeichnen, bei denen die Befragten auf konkrete Ereignisse oder Katastrophen reagieren. Ein Beispiel ist die Bedrohung durch eine weltweite Pandemie – 2018 fühlten sich 14 Prozent sehr oder eher bedroht, 2020 waren es nach Ausbruch der Coronapandemie 44 Prozent. Zudem ist der weltweite Klimawandel zu nennen. 2015 sahen sich noch 28 Prozent hierdurch sehr oder eher bedroht, 2019 waren es 54 Prozent. Bei der Bedrohung durch Terroranschläge in Deutschland zeigt sich eine deutliche Reaktion auf den Weihnachtsmarktanschlag in Berlin 2016. 2017 liegt die Bedrohungswahrnehmung mit 53 Prozent auf dem höchsten Wert im Zeitraum zwischen 2015 und 2021.
 
        Geht man von konkreten Bedrohungen zum eher abstrakten Sicherheitsempfinden und seinen Dimensionen über, so bewerten im Jahr 2021 nur 24 Prozent der Bevölkerung die weltweite Sicherheitslage als sehr oder eher sicher. Die Sicherheitslage in Deutschland wird hingegen von 61 Prozent als sehr oder eher sicher eingeschätzt. Noch positiver ist der Blick auf die eigene Situation: 72 Prozent der Bürger bewerten ihre eigene Sicherheitslage als sehr oder eher sicher.12 Die Bedrohungsfaktoren aus allen Kategorien wirken sich konsistent auf das Sicherheitsempfinden aus. Egal, wovon sich jemand bedroht fühlt: Eine stärkere Bedrohungswahrnehmung führt zu einem verstärkten Unsicherheitsgefühl. Während für die Wahrnehmung der persönlichen und der nationalen Sicherheitslage Faktoren der äußeren und der inneren Sicherheit eine besonders starke Rolle spielen, sind für die Bewertung der weltweiten Sicherheitslage ökonomische und ökologische Faktoren wichtiger.13
 
        Hinsichtlich der Bedrohungswahrnehmungen sind deutliche Veränderungen wegen des Krieges in der Ukraine zu erwarten, insbesondere eine stärkere Bedeutung von Faktoren der äußeren und der wirtschaftlichen Sicherheit für das Bedrohungsempfinden. Zudem sollte sich die Bewertung der Sicherheitslage verschlechtert haben. Dies gilt umso mehr, als ein Vergleich über die Jahre zeigt, dass die Werte 2021 für alle drei Dimensionen die höchste Ausprägung im gesamten Zeitraum seit Beginn der 2000er Jahre erreichten. Die eindeutige Verknüpfung der vielfältigen Bedrohungswahrnehmungen mit dem Sicherheitsgefühl kann als Erklärung für das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Deutschen interpretiert werden.
 
        HALTUNGEN ZUR LANDES- UND BÜNDNISVERTEIDIGUNG
 
        Die Bundeswehr ist ein zentrales Instrument der deutschen Politik mit dem Kernauftrag, die äußere Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Die Bürger sprechen sich in der ZMSBw-Bevölkerungsbefragung 2021 dafür aus, dass die Bundeswehr eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen soll.14 Besonders hoch ist der Zuspruch mit 86 Prozent für den Einsatz der Bundeswehr zur Abwehr eines militärischen Angriffs auf Deutschland. Über 80 Prozent der Befragten befürworten, dass die Bundeswehr eingesetzt wird, um deutsche Staatsbürger aus Krisengebieten zu evakuieren und um humanitäre Hilfe in Krisensituationen zu leisten. Auch die Hilfe für Verbündete im Fall einer Bedrohung oder eines Angriffs wird von mindestens 70 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Allerdings ist das Meinungsbild geteilt beziehungsweise tendenziell eher skeptisch im Hinblick auf konkrete und bereits laufende Maßnahmen der Bündnisverteidigung, wie die Beteiligung an der Luftraumüberwachung im Baltikum (36 Prozent Unterstützung) oder den deutschen Beitrag zum Nato-Bataillon im Rahmen der „Enhanced Forward Presence“ in Litauen (37 Prozent Unterstützung), die generelle Unterstützung der baltischen Staaten gegen russische Aggression (31 Prozent Unterstützung) und die Verstärkung der militärischen Präsenz der Nato in Mittel- und Osteuropa (36 Prozent Unterstützung).15
 
        Diese Muster sind seit Jahren weitgehend stabil und werden wenig von Ereignissen und Kontextveränderungen beeinflusst. Weiterführende Analysen mit Daten der ZMSBw-Bevölkerungsbefragung 2017 belegen, dass sich die Zustimmung zur Bündnisverteidigung sowie die Einstellungen zu den beiden laufenden Einsätzen der Bundeswehr im Baltikum weitgehend aus einer grundlegend wohlwollenden Sicht auf die deutschen Streitkräfte und die Zusammenarbeit in der Nato speisen.16 Für die Haltung zur militärischen Präsenz der Nato in Osteuropa sowie die potenzielle Unterstützung der baltischen Staaten bei russischen Aggressionen ist schon 2017 die Sicht auf Russland entscheidend: Wer Russland kritisch beurteilt, heißt die ergriffenen Maßnahmen der Bündnisverteidigung gut. Angesichts des Ukraine-Kriegs ist für diesen Bereich der öffentlichen Meinung eine stärkere Polarisierung der Haltung zu Russland hin zum Negativen mit den entsprechenden Konsequenzen einer größeren Unterstützung für die Bündnisverteidigung zu erwarten.
 
        HALTUNGEN ZU DEN AUFGABEN DER BUNDESWEHR IM INLAND
 
        Dass die Deutschen die Sicherheit der Freiheit vorziehen, zeigt sich deutlich bei der Frage eines potenziellen Einsatzes der Bundeswehr innerhalb Deutschlands und den Einstellungen der Bevölkerung zu dieser verfassungsrechtlich wie politisch heiklen Frage. Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragungen des ZMSBw der vergangenen Jahre belegen, dass die Bürger eine große Bandbreite verschiedenster Einsatzformen mit großer Mehrheit unterstützen. So sprachen sich 2021 85 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Bundeswehr zur Katastrophenhilfe innerhalb des Landes eingesetzt werden soll. Jeweils etwa 75 Prozent wünschen sich den Einsatz der Bundeswehr, um Vermisste zu suchen oder zu retten, die deutschen Grenzen gegen illegale Einwanderung zu sichern, öffentliche Gebäude vor Terroranschlägen zu schützen oder die Behörden bei der Eindämmung von Krankheiten und Seuchen zu unterstützen. Mehr als die Hälfte der Bürger spricht sich dafür aus, dass die Bundeswehr auch eingesetzt wird, um bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen oder Internetangriffe auf öffentliche Einrichtungen oder Infrastruktur zu verhindern.
 
        Das Unterstützungsniveau für alle der genannten potenziellen Einsätze ist im Zeitverlauf seit Mitte der 2000er Jahre relativ stabil und folglich wenig von Ereignissen wie Terroranschlägen, Katastrophen oder anderen sicherheitspolitisch relevanten Ereignissen beeinflusst. Die mehrheitliche Skepsis und verbreitete Zurückhaltung im politischen Diskurs zum Einsatz der Bundeswehr im Inland spiegelt sich in den Positionen der Bürger nicht wider. Die Bevölkerung betrachtet die Streitkräfte als wichtiges Instrument zur Gewährleistung sowohl der äußeren als auch der inneren Sicherheit.
 
        Unter den Erklärungsfaktoren für diese Haltungen stechen die generelle Einstellung zur Bundeswehr, die Bewertung der Leistungen der Streitkräfte, die Nähe zu einem Bundeswehrstandort, normative Überlegungen und wiederum Bedrohungswahrnehmungen heraus.17 Das heißt, die Bereitschaft zum Einsatz der Bundeswehr innerhalb des Landes speist sich unmittelbar auch aus der Wahrnehmung konkreter Bedrohungsfaktoren. Hier ist vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit vorangegangenen Einsätzen der Bundeswehr in Deutschland – zum Beispiel im Rahmen der Coronapandemie oder bei Unwettern und Katastrophen – und in Bezug auf die Folgen des Ukraine-Kriegs mit einer noch stärkeren Unterstützung für die breite Nutzung der Streitkräfte als Instrument zur Abwehr von Gefahren für die äußere wie die innere Sicherheit zu rechnen.
 
        HALTUNGEN ZUR HÖHE DER VERTEIDIGUNGSAUSGABEN
 
        Eine entscheidende Frage für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Freiheit ist die Ressourcenausstattung der Streitkräfte. Die Bevölkerung positioniert sich in der Bevölkerungsbefragung des ZMSBw 2021 eindeutig zur Höhe des Verteidigungsetats: 41 Prozent der Befragten sind für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, 40 Prozent stimmen dafür, die Ausgaben gleich zu halten und lediglich 13 Prozent plädieren für eine Verringerung des Verteidigungsbudgets. Damit ist, wie in allen Jahren seit 2015, eine deutliche Mehrheit der Bürger für eine Erhöhung der Ausgaben für Verteidigung oder wenigstens für die Erhaltung des Status quo.
 
        Blickt man auf die längere zeitliche Entwicklung seit dem Jahr 2000, so ist 2021 über den gesamten Zeitraum hinweg der sechsthöchste Zustimmungswert für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu verzeichnen. Insgesamt verhält sich die Haltung der Bevölkerung im Zeitverlauf im Wesentlichen spiegelbildlich zur Entwicklung der sicherheitspolitischen Lage. 44 bis 60 Prozent der Bürger sprechen sich in den Jahren 2000 bis 2013 dafür aus, die Höhe der Verteidigungsausgaben beizubehalten und stellen damit entweder eine relative oder sogar eine absolute Mehrheit. 2001 zeigt sich als Reaktion auf die Terroranschläge von 9/11 ein starker Anstieg des Anteils derjenigen, die mehr Verteidigungsausgaben befürworten. 2014 ist mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, dem Erstarken des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im Irak sowie einem verstärkten Elitendiskurs in Deutschland über die gewachsene Verantwortung des Landes (etwa während der Münchner Sicherheitskonferenz) ein Wendepunkt hinsichtlich der Einstellungen zur Entwicklung des Verteidigungsetats erreicht: 32 Prozent der Befragten sprechen sich für erhöhte Verteidigungsausgaben aus (das entspricht einem Anstieg von 13 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013), während mit 46 Prozent die relative Mehrheit zumindest für einen Erhalt des Ausgabenniveaus plädiert. Ab 2015 ist dann die relative beziehungsweise absolute Mehrheit der Bürger für mehr Ausgaben für die Streitkräfte. Die Bürger reagieren also offenkundig auf die sicherheitspolitische Gefahrenlage – ein Beleg für das Konzept der „rationalen Öffentlichkeit“, das besagt, dass die öffentliche Meinung auf der Aggregatebene rational und objektiv nachvollziehbar auf politische Ereignisse und Entscheidungen der Eliten reagiert (rational public).18 Eine Rolle spielt aber auch die Diskussion über die schlechte Lage bei Ausrüstung und Bewaffnung der Bundeswehr.19
 
        WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN EINSTELLUNGEN
 
        Stärkere Bedrohungswahrnehmungen insbesondere der inneren und äußeren Sicherheit führen zu einer größeren wahrgenommenen Unsicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern. Die Auswirkungen dieser Bedrohungswahrnehmungen und des Sicherheitsempfindens auf die Präferenzen der Bevölkerung hinsichtlich politischer Maßnahmen in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie hinsichtlich der Einsätze der Bundeswehr sind nicht kohärent. Sie deuten aber interessanterweise nicht darauf hin, dass ein verstärktes außen- und sicherheitspolitisches Engagement etwa der Bundeswehr in Afghanistan oder Mali von den Bürgern als Instrument gesehen würde, um die Sicherheitslage zu verbessern und wahrgenommene Bedrohungen einzudämmen.20
 
        Gleichzeitig stehen die Bürger Sicherheitsmaßnahmen innerhalb wie außerhalb Deutschlands (Bündnisverteidigung) grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Selbst politisch und medial äußerst kontrovers diskutierte Eingriffe in Freiheitsrechte oder der Einsatz der Streitkräfte im Inneren werden von einem Großteil der Befragten gutgeheißen.21 Diese Befunde bestätigen die These des Historikers Eckart Conze, der seiner Geschichte der Bundesrepublik den programmatischen Titel „Die Suche nach Sicherheit“ gegeben hat.22 Die Bürger differenzieren jedoch zwischen Maßnahmen der inneren Sicherheit im nationalen Rahmen, der Landes- und Bündnisverteidigung und internationalen militärischen Missionen. Während die ersten beiden eine hohe Zustimmung erfahren und als geeignet zur Reduzierung von Risiken und Gefahren gelten, begegnet die Bevölkerung Letzteren eher mit Skepsis.23 Der Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit, nicht zuletzt in geografischer Hinsicht, ist mithin für die Haltungen der Bevölkerung zu Mitteln der inneren und äußeren Sicherheit zentral.
 
        Dies untermauert letztlich aber nur die in fast allen hier beschriebenen Aspekten der öffentlichen Meinung deutlich werdende Präferenz der Deutschen für die Aufrechterhaltung und Verteidigung der (eigenen) Sicherheit. Auch wenn in den Werteorientierungen mitunter anderes zum Ausdruck kommt: Im Zweifel sind die Deutschen doch immer für die Sicherheit.
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        ESSAY
 
        ILLUSION DER SICHERHEIT
 
        Warum wir uns mit der Freiheit so schwertun
 
        Ulrike Ackermann
 
        Schaut man sich die Studien zur Befindlichkeit der Deutschen und ihren Neigungen in Sachen Freiheit an, fällt seit Jahrzehnten auf, dass ihnen soziale Sicherheit, die ihnen der Staat gewährt, mehr am Herzen liegt als Freiheit und Eigenverantwortung. Das schließt ein, dass viele Bürgerinnen und Bürger Eingriffe in ihre individuelle Lebensführung nicht nur billigend in Kauf nehmen, sondern staatliche Verbote zugunsten eines gesunden, klimafreundlichen und sicheren Lebens auch ausdrücklich wünschen.01 Sie sind bereit, auf Freiheit zu verzichten, wenn ihnen dafür andere Güter tatsächliche oder vermeintliche Sicherheit bieten. Der Wille zu Freiheit, Mündigkeit und Selbstbestimmung scheint unter der jahrzehntelang guten sozialstaatlichen Absicherung und Betreuung deutlich gelitten zu haben.
 
        Natürlich soll und muss der Staat eine Grundsicherung gewähren. Und gewiss rechtfertigten die ökonomischen Härten für viele im Zuge der Coronakrise auch zusätzliche staatliche Kompensationen. Doch kann ein Staat nur das verteilen, was er einnimmt. Und Verschuldung in Permanenz ist gegenüber nachfolgenden Generationen unverantwortlich und gerade nicht gerecht. Doch die politische Klasse neigt immer wieder dazu, eine Illusion zu erzeugen: Der Staat oder die Regierung könnten den globalen ökonomischen Strukturwandel und die damit einhergehenden Verwerfungen, die den einen zum Vorteil gereichen, für die anderen aber sehr schmerzlich sein können, aufhalten. Doch auch der Staat kann nicht vor allen Krisen Sicherheit gewähren. Gleichwohl bleibt „Vater Staat“ für viele jene Appellationsinstanz und ersehnte Autorität, die es richten soll.
 
        VATER STAAT IN DER KRISE
 
        In seiner Vorlesung „Über eine Weltanschauung“ widmete sich Sigmund Freud 1933 den Sehnsüchten und Wünschen des Menschen nach einer behaglichen, gerechten Welt, in der für ihn gesorgt wird, seinem Schutzbedürfnis entsprochen und damit seine eigene Hilflosigkeit erträglich wird. Fand der Mensch jahrhundertelang in der Religion bei Gott-Vater solch tröstliche Versicherungen, so scheint an dessen Stelle der moderne Fürsorgestaat getreten zu sein. „Der Vater hat das schwache, hilflose, allen in der Außenwelt lauernden Gefahren ausgesetzte Kind beschützt und bewacht; in seiner Obhut hat es sich sicher gefühlt. Als Erwachsener mag er auch jetzt nicht auf den Schutz verzichten, den er als Kind genossen hat. Längst hat er aber erkannt, dass sein Vater ein in seiner Macht eng beschränktes, nicht mit allen Vorzügen ausgestattetes Wesen ist. Darum greift er auf das Erinnerungsbild des von ihm so überschätzten Vaters der Kindheit zurück, erhebt es zur Gottheit und rückt es in die Gegenwart und in die Realität.“02 Muss man nicht ähnlich wie die Religion, fragte sich Freud 1927 in „Die Zukunft einer Illusion“, „anderen Kulturbesitz und die Voraussetzungen, die unsere staatlichen Einrichtungen regeln, gleichfalls Illusionen nennen“?03
 
        Zu diesem Kulturbesitz zählt zweifellos auch das deutsche Verständnis vom Sozialstaat, das nun einem zähen und schmerzhaften Desillusionierungsprozess unterworfen ist. Ein Großteil der Bevölkerung hegt immer noch die Sehnsucht, Vater Staat möge für eine soziale, gerechte und behagliche Welt sorgen – eine Illusion, die seit Jahrzehnten nicht nur zu Wahlkampfzeiten gerne von der Politik bedient wird. Aber dem Staat ist längst das Geld ausgegangen. Bund, Länder und Gemeinden haben einen exorbitanten Schuldenberg angehäuft; die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung hat ein historisches Höchstmaß erreicht. Wirtschaftskrisen mit ihrer beunruhigenden Korrelation zwischen zunehmender Staatsverschuldung und struktureller, unabhängig vom Konjunkturverlauf größer werdenden Arbeitslosigkeit kennen wir bereits seit den 1970er Jahren. Trotz aller zwischenzeitlichen wirtschafts- und finanzpolitischen Entspannungsphasen dämpfen die zu hohen Lohnnebenkosten die Wirtschaftskraft hierzulande empfindlich. Das Rentensystem ist längst aus den Angeln gehoben, und der Konkurs wird auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Doch grundlegende Reformen des so geliebten und gepäppelten Sozialstaats blieben aus. Um die Gunst der Wählerschaft zu gewinnen – immer mit Verweis auf die unterstellten Widerstände in der Bevölkerung –, wird die tiefe Krise des Wohlfahrtsstaats weiterhin kleingeredet. Die Überalterung der Gesellschaft, der exorbitante Fachkräftemangel, der Reformstau im Gesundheits- und Pflegewesen oder im Rentensystem nach langen Jahren der Großen Koalition sind enorme Herausforderungen für die rot-grün-gelbe Regierungskoalition.
 
        Doch Freiheit wird in Deutschland immer noch weniger als Eigenverantwortung, Risikobereitschaft, Selbsttätigkeit und Gestaltungsoption des Individuums begriffen, sondern vielmehr in der sozialen Sicherheit verortet, die der Staat den Bürgern lange Zeit garantieren konnte. Dafür wird der Preis der staatlichen Bevormundung in Kauf genommen. Doch an Wagemut und Beweglichkeit fehlt es auch der politischen Klasse und den Interessenverbänden, wie der deutsche Korporatismus vom Gesundheitswesen bis zur Tarifpolitik zeigt: Niemand möchte vertraute Sicherheiten aufgeben zugunsten einer riskanten Freiheit mit offener Perspektive, die naturgemäß ein Scheitern ebenso einschließen kann wie den Zuwachs an Selbstbestimmung.04
 
        GLEICHHEIT IST NICHT GLEICH GLEICHHEIT
 
        Die seit Otto von Bismarck etablierte staatliche Sozialpolitik, eine Melange aus Etatismus und Korporatismus, hat sich tief in die deutsche Mentalität eingegraben. Sie wurde erfolgreich als innenpolitisches Instrument zur Konsolidierung gesellschaftlicher und politischer Stabilität angewendet; fortgesetzt, weiterentwickelt und vertieft durchzieht sie kontinuierlich wie ein roter Faden die deutsche Geschichte vom Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus, dem DDR-Kommunismus bis hin zum prosperierenden Nachkriegswestdeutschland und der wiedervereinigten Bundesrepublik. Das Selbstverständnis der Deutschen, der Staat habe die Lebensrisiken seiner Bürger zu tragen und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, hat also eine lange Tradition. Der Nationalsozialismus bediente die Sehnsüchte nach staatlicher Fürsorge ebenso wie später die Sozialistische Einheitspartei der DDR. Hitler erkaufte sich die Zustimmung der Massen nicht zuletzt mit dem Ehegattensplitting, Kilometerpauschalen und den Zuschlägen für Sonn- und Feiertagsarbeit. 1941, mitten im Krieg, erhöhte er die Renten um 15 Prozent.
 
        Den Deutschen ist die von der Französischen Revolution und später der amerikanischen Verfassung postulierte Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz im Laufe ihrer Geschichte weitgehend zusammengeschmolzen auf die soziale Gleichheit und die Forderung nach allumfänglicher Sicherheit.
 
        Die Gleichheit vor dem Gesetz, die jedem die Möglichkeit der Entfaltung seiner Person garantiert, produziert zwangsläufig Ungleichheit: Die Bürger nehmen sich nämlich die Freiheit, auf sehr unterschiedliche Weise ihr Leben zu gestalten. Diese Ungleichheit der Lebensläufe und -stile zeichnet die pluralistische Demokratie gegenüber der kollektivistischen Gleichschaltung in totalitären Diktaturen gerade aus. Gleichheit vor dem Gesetz und Chancengerechtigkeit sind nicht identisch mit sozialer Ergebnisgleichheit.
 
        Differenzierung ist eine produktive Kraft, wie die Geschichte der Moderne gezeigt hat. Egalisierung durch Reglementierung der Spielräume und paternalistische Fürsorge sind hingegen selbst in kleinem Maßstab verbunden mit der Ausdehnung staatlicher Macht auf Kosten der individuellen Freiheit, Selbstständigkeit und Innovationskraft, etwas Neues und anderes auf den Weg zu bringen.
 
        Doch die Vorstellung vom selbstverantwortlichen Individuum, das sein Leben, seine Freiheit und sein Streben nach Glück eigenwillig in die Hand nimmt, stößt bis heute auf Misstrauen. In der geläufigen Individualismuskritik wird das egoistische, gewinn- und zweckorientierte Individuum als Produkt eines dekadenten Kapitalismus angeprangert und das Hohelied auf den Staat und die Gemeinschaft angestimmt. Selbstverständlich brauchen wir Gemeinsinn und eine staatliche Grundsicherung, die ja in Kombination mit der sozialen Marktwirtschaft funktioniert und die Existenz der Bürger absichert. Aber soll es tatsächlich der Staat sein, der als Sinnstifter agiert und im Gegenzug für soziale Sicherheit vorschreibt, wie das gute Leben der Bürger und Bürgerinnen aussehen soll: gerecht, gesund, divers, inklusiv und gegenüber Risiken abgesichert?
 
        WEICHER UND HARTER PATERNALISMUS
 
        Lange Zeit sah es so aus, als ob die finsteren Zeiten kollektiver Sinnstiftung vorbei wären. Stattdessen erleben wir ihre Renaissance: in der Moralisierung staatlicher Politiken und in der Politik neuer gesellschaftlicher Kollektive, die sich herausnehmen, Identität und Sinn zu stiften und die Gestaltungspotenziale individueller Biografien wieder einzuengen – obwohl doch gerade die vielfältigen individuellen Wahlfreiheiten zu den größten Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation gehören. Sie haben dafür gesorgt, dass sich unsere Gesellschaften immer weiter ausdifferenziert haben und so eine Pluralität der Lebensstile entstehen konnte – die anspruchsvollsten, die wir je hatten.
 
        Als Sinnstifter geriert sich auch der Staat, wenn er zum Beispiel der Identitätspolitik mit wohlmeinender Einführung von Quoten Durchsetzung verleiht. Hinzu kommt eine immer weiter ausufernde staatliche Moralpolitik, die die Bürger hegen, pflegen, aber eben auch lenken will: auf einen bestimmten Weg des „guten“ Lebens. Mittels dieser zuweilen übergriffig anmutenden „Sozialpädagogik“ sollen die Bürger vor sich selbst geschützt werden. Der weiche Paternalismus will mit Anreizprogrammen und „Nudging“ die Bürger schubsen und erziehen; der harte Paternalismus tut dies, indem er Verbote und Strafsteuern verhängt. Die bewährte Kombination aus beiden ist nicht nur Diktaturen eigen, sondern wird auch eifrig in den liberalen Wohlfahrtsstaaten des Westens praktiziert. Dann werden Bürger wie kleine Kinder behandelt und pathologisiert, weil etwa die Genussmittel Bier und Wein kurzerhand zu „Rauschdrogen“ umgedeutet werden – von Tabak und Zucker gar nicht zu reden.
 
        Auch dies zählt zu den Paradoxien der Freiheit. Wilhelm von Humboldt warnte schon 1792 eindringlich davor. Die Aufgabe des Staates sei gerade nicht, die Tugend seiner Bürger zu verbessern. „Überhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jeder andere seiner Kräfte, nur durch eigene Tätigkeit, eigene Empfindsamkeit oder eigene Benutzung fremder Erfindungen gebildet. Anordnungen des Staates aber führen immer, mehr oder minder, Zwang mit sich, und selbst, wenn dies der Fall nicht ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hilfe zu erwarten, als selbst auf Auswege zu denken. (…) Noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte Sorgfalt des Staates die Energie des Handelns überhaupt und der moralische Charakter. (…) Wer oft und viel geleitet wird, kommt leicht dahin, den Überrest seiner Selbsttätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Er glaubt sich der Sorge überhoben, die er in fremden Händen sieht, und genug zu tun, wenn er ihre Leitung erwartet und ihr folgt. (…) Wie jeder sich selbst auf die Sorgen der Hilfe des Staates verlässt, so und noch weit mehr übergibt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers. Dies aber schwächt die Teilnahme und macht zu gegenseitiger Hilfsleistung träger.“05
 
        Der Ökonom und Philosoph John Stuart Mill hat in seinem Werk „Über die Freiheit“ 1859 die Humboldtschen Gedanken aufgegriffen und weiterentwickelt. Darin entfaltet er zusammen mit seiner Koautorin Harriet Taylor Grundprinzipien der Freiheit und rückt die Bedeutung der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung ins Zentrum. Ihre Schrift war ein Meilenstein in der Ideengeschichte des Liberalismus und hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt: Sie trifft ins Herz der Dilemmata der Moderne.
 
        In der Einleitung formulieren die beiden das Hauptprinzip, welches das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum in Bezug auf Zwang und Bevormundung regeln soll – gleichgültig, ob die dabei gebrauchten Mittel physische Gewalt in Form von gerichtlichen Strafen oder moralischer Zwang durch öffentliche Meinung seien: „Das Prinzip lautet: daß der einzige Grund, aus dem die Menschheit, einzeln oder vereint, sich in die Handlungsfreiheit eines Mitglieds einzumengen befugt ist, der ist: sich selbst zu schützen. Daß der einzige Zweck, um dessentwillen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gemeinschaft rechtmäßig ausüben darf, der ist: die Schädigung anderer zu verhüten.“06
 
        Das eigentliche Gebiet der menschlichen Freiheit, so Mill, „umfaßt als erstes das innere Feld des Bewußtseins und fordert hier Gewissensfreiheit im weitesten Sinne, ferner Freiheit des Denkens und des Fühlens, unbedingte Unabhängigkeit der Meinung und der Gesinnung bei allen Fragen, seien sie praktischer oder philosophischer, wissenschaftlicher, moralischer oder theologischer Natur. (…) Zweitens verlangt dies Prinzip Freiheit des Geschmacks und der Studien, Freiheit, einen Lebensplan, der unseren eigenen Charakteranlagen entspricht, zu entwerfen und zu tun, was uns beliebt, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne uns von unseren Zeitgenossen stören zu lassen – solange wir ihnen nichts zuleide tun –, selbst wenn sie unser Benehmen für verrückt, verderbt oder falsch halten. Drittens: Aus dieser Freiheit jedes einzelnen folgt – in denselben Grenzen – diejenige, sich zusammenzuschließen, die Erlaubnis, sich zu jedem Zweck zu vereinigen, der andere nicht schädigt.“07
 
        Weder der Staat noch die Gesellschaft haben diesem Prinzip zufolge das Recht, sich in die privaten Angelegenheiten und Handlungen der Individuen, die nur sie selbst etwas angehen, einzumischen oder sie gar zu sanktionieren. Von staatlicher oder gesellschaftlicher Seite sind Sanktionen nur zulässig, wenn diese Handlungen andere schädigen. Niemand darf zu seinem Glück gezwungen werden. Damit widerspricht Mill ganz vehement einem Paternalismus, der mithilfe rechtlicher und moralischer Reglementierungen die Individuen zum Zwecke ihres Wohlergehens fürsorglich lenken und umhegen will. Denn die „freie Entwicklung der Persönlichkeit ist eine der Hauptbedingungen der Wohlfahrt.“08
 
        Es hat in unserem Zivilisationsprozess Jahrhunderte gedauert, bis wir alte, äußere Autoritäten erkannt, kritisiert und später verarbeitet und internalisiert haben; bis wir unabhängig und mündig wurden. Aus Gemeinschaften, die zusammenschweißten, Unterschiede einebneten und auf Zwang beruhten, sind liberale Gesellschaften geworden. Ihre Besonderheit ist der gewachsene Handlungsspielraum für jeden Einzelnen. Dieser Fortschritt war verbunden mit der Herausbildung des individuellen Selbstzwangs und der Selbstkontrolle, aus der die Fähigkeit der Selbstverantwortung entstand, wie es der Soziologe Norbert Elias so einleuchtend für unsere westliche Sozial- und Mentalitätsgeschichte zeigte.09 Mit dem Zugewinn an Freiheit und Autonomie ist jedoch der Wunsch nach Schutz, nach Sicherheit, nach paternalistischer Fürsorge, nach der Einhegung des Unwägbaren keineswegs verschwunden. Für diesen Schutz werden staatliche Kontrolle und Lenkung und gegenseitige soziale Kontrolle offensichtlich in Kauf genommen. Unter Beobachtung zu stehen, sich neuen sozialen und technischen Regimen der Kontrolle zu unterwerfen, ist dann gar nicht mehr so schreckenserregend. Wir sind also nicht nur mit einem harten oder sanften staatlichen Paternalismus konfrontiert, sondern auch mit einem sozialen, der von gesellschaftlichen Gruppen ausgeht. Er wirkt identitätsstiftend nach innen in das Kollektiv hinein, strahlt aber auch aus auf andere gesellschaftliche Gruppen. Damit wird normativer Druck erzeugt, und neue Normen setzen sich durch.
 
        GUT LEBEN, UM DIE WELT ZU RETTEN?
 
        Der Paternalismus kommt also nicht nur von einer Seite und von oben herab, sondern funktioniert auch als reziproker sozialer Mechanismus, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind. Der Erfolg der Ratgeber-Literatur beispielsweise, die die Bestseller-Listen anführt, ist damit zu erklären, dass dieser Rat gewünscht wird. Unterschiedlichste Zweige einer „Kümmer-Industrie“ entstehen. Nicht nur von staatlicher Seite wird der Umgang mit den Bürgern therapeutischer – wenn etwa permanent die Rede ist von ihren Ängsten, die die Politiker bei ihnen diagnostizieren, und bei denen sie sie dann fürsorglich „abholen“ wollen. Auch nichtstaatliche Sozialingenieure deuten gesellschaftliche Reibungen und Konflikte in psychotherapeutischer Manier um. So macht zum Beispiel inzwischen der Begriff der „Resilienz“ Karriere, der die psychische Widerstandsfähigkeit benennt, für die nun Trainingseinheiten angeboten werden. Auch das „Achtsamkeitstraining“ ist sehr beliebt. Es soll die Aufmerksamkeit für Minderheiten schulen und eine Speerspitze gegen Rassismus sein. Wobei wir bei der Viktimisierung, den verletzten und gekränkten Gefühlen allenthalben angekommen wären. Selbstverständlich ist, dass wir uns um Opfer jedweder Art kümmern müssen, das gebietet die Moral. Doch die Opferkollektive auf der einen Seite und die Kümmerer auf der anderen Seite haben dabei das mündige Individuum aus dem Blick verloren. Die Selbstermächtigung aus Unfreiheit und kollektiven Zwängen stand früher auf der Agenda; sie hat den Weg in unsere offenen Gesellschaften und freiheitlichen Demokratien erst geebnet.10
 
        Immanuel Kant hat schon im Jahr 1784 in seinem leidenschaftlichen Plädoyer „Was ist Aufklärung?“ auf die Fallstricke des Paternalismus aufmerksam gemacht: „Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter: so brauche ich mich selbst ja nicht zu bemühen. (…) Daß der bei weitem größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit, außer dem daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben.“11 Seine Beobachtung trifft unsere heutige Situation immer noch recht genau, obwohl wir auf dem Weg in die Freiheit kräftig vorangeschritten sind.
 
        Wie sich der Zeitgeist, gesellschaftliche Normen und Lebensstile von der Freiheit wegbewegen können, kann man nicht zuletzt am Bedeutungswandel von Genussmitteln und auf dem Gebiet der Ernährung beobachten. Auch wenn dafür die – zweifellos vorhandenen – Probleme des Klimawandels und der Erderwärmung angeführt werden, hat der moralisierende und alarmistische Diskurs für die Rettung des Weltklimas tiefere Dimensionen, die weit über die Appelle des Fastens, des „Plastikfastens“ und der sofortigen Einstellung des Fleischkonsums hinausgehen. Der amerikanische Ernährungsmediziner Steven Bratman sprach schon Anfang der 2000er Jahre von der Orthorexie, von der manischen Beschäftigung mit gesundem Essen, die sich inzwischen allenthalben Bahn bricht. Waren einst üppige Tafeln mit gut gefüllten Gläsern, um die sich fröhliche Genießer, Gourmands und Gourmets versammelten, Sinnbild für Wohlstand, Lebensfreude und den Erfolg unseres (westlichen) Lebensstils, so hört man heute immer häufiger das Lob des Heilfastens. Mäßigung, Selbstbeschränkung, Verzicht, Reinigung und Askese sind die neuen Werte, die die leiblichen und seelischen Genüsse kanalisieren sollen – nach Überfluss und Völlerei nun die neue Kargheit, in der die postmaterialistische Sinnsuche stattfindet.
 
        In unseren säkularisierten Gesellschaften ist die Sehnsucht nach Erlösung, Rettung, Führung und umfassender Sicherheit vor jedem erdenklichen Risiko nicht verschwunden. Gerade in Krisenzeiten sucht sie sich neue Figurationen. Das Essen und der Umgang mit ihm scheinen inzwischen zu einer Art Religionsersatz zu werden – in Zeiten, in denen die Staatskirchen immer leerer werden. Moden, Essgewohnheiten oder der unterschiedliche Gebrauch von Genussmitteln waren schon immer soziale und kulturelle Distinktionsmerkmale, um sich von anderen abzugrenzen. Heute propagiert die Avantgarde einer bürgerlichen, liberal bis grün-urbanen neuen Mittelschicht den Wandel. Veganismus und Vegetarismus sind die neuen Heilslehren – aber auch durchaus die Steinzeitküche. Zurück also zu den Ursprüngen!
 
        Die Anhängerschaft der einen Richtung gerät dabei flugs in Streit mit den Jüngern anderer Fraktionen. Dabei geht es keineswegs nur um die Klimarettung, sondern auch um das eigene Körper- und Seelenheil – man möchte fast von privater Religion sprechen. Körper und Stoffwechsel, die früher der individuellen Privatsphäre unterlagen, sind zum Medium kollektiver Sinnstiftung geworden. Man teilt den Umgang damit gerne mit anderen und bildet Gruppen, in denen sich Selbsterlösung und Welterlösung kombinieren lassen. Die Begeisterung für die Ursprünglichkeit und die kulturell nicht überformte, unverdorbene Natur erinnert zuweilen an die Bewegung der Lebensreformer, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Heil in der Natur sahen. In der Skepsis gegenüber der modernen Urbanität, der Kritik an Konsumismus und Hedonismus berühren sich konservative Kulturkritik, bürgerlicher Kulturpessimismus und linke Gesellschaftskritik, die an die marxistischen Diagnosen der Entfremdung und Ausbeutung anknüpft. In der Skepsis gegenüber Fortschritt, Wachstum und Kapitalismus spiegeln sich die Zweifel an der bisher erfolgreichen westlichen Zivilisationsgeschichte – erst recht, wenn deren Werte und Errungenschaften von außen massiv unter Druck geraten. Die neue Askese und der Wunsch nach Katharsis sind auch Reaktionen auf die Angriffe von außen – so, als müsse der Westen für seinen bisher üppigen, an diesseitiger Lebenslust orientierten Lebensstil Buße tun. Der Kampf um das richtige Essen und die richtige Lebensweise ist inzwischen jedenfalls hochpolitisch geworden. Es geht darin aber nicht mehr nur um Gesundheit, Selbstoptimierung, Selbstvergewisserung und das eigene Seelenheil, sondern, so der Anspruch, um die Rettung der ganzen Welt.
 
        SICHERHEIT GIBT ES NUR IN GRENZEN
 
        Selbstverständlich, und hier schließt sich der Kreis, ist der Staat für die Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen verantwortlich. Das schließt die Sorge um ihre körperliche Unversehrtheit und Gesundheit mit ein, wie die Debatten um die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie zeigen. Aber es geht dabei immer um Angemessenheit. Absolute Sicherheit kann der Staat nicht gewähren, und seine Zuständigkeiten sollte er nicht überdehnen.
 
        Die liberale Demokratie braucht einen starken, aber schlanken Staat, der seinen ordnungspolitischen Aufgaben nachkommt, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, der bessere Unternehmer oder größere Volkspädagoge sein zu wollen; der sich in seiner Interventionslust zurückhält und dafür sorgt, dass verfasste Regeln eingehalten werden; der als Rechtsstaat die innere und äußere Sicherheit seiner Bürger garantiert und auf Übergriffe auf das private Leben und die individuellen Freiheiten seiner Bürger weitgehend verzichtet. Ein Staat also, der sich seiner Neutralität bewusst ist, weder Recht noch Politik moralisiert und die Eigeninitiative seiner Bürger nicht in paternalistischer Fürsorge erstickt. Ein Staat, der sich nicht als Sinnstifter und Tugendwächter aufschwingt und sich anmaßt, seine Bürger erziehen zu wollen.
 
        Der Krieg Russlands gegen die Ukraine beschert uns nicht nur eine sicherheits- und geopolitische „Zeitenwende“, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz genannt hat. Er rüttelt viele wach. Viele Jahrzehnte währende Selbstverständlichkeiten im Hinblick auf unseren Wohlstand, unseren Sozialstaat oder unsere Freiheiten sind in Bewegung geraten. Ein Wandel in den Köpfen hat begonnen. Dies schließt die Bedeutung von Sicherheit, die lange Zeit in Deutschland hauptsächlich als wohlfahrtsstaatliche Sicherheit und Behaglichkeit verstanden wurde, ein. Die Menschen haben begriffen, dass Sicherheit auch militärische Absicherung und Verteidigungsfähigkeit bedeutet. Sie wollen eine wehrhafte Demokratie.
 
        Die große Krise hat mit dem Krieg in Europa, den der russische Diktator gegen die Ukraine führt, vermutlich erst begonnen. Es ist ein Krieg gegen die Freiheit und die Demokratie. Vielleicht kann dieser Krieg ja wenigstens dazu dienen, ein breiteres Bewusstsein bei den Bürgern und Bürgerinnen für die über Jahrhunderte hart erkämpften Freiheiten und ihre Zerbrechlichkeit zu schaffen. Denn wir haben viel zu verlieren. Gerade deshalb brauchen wir einen neuen, antitotalitären Konsens, mit dem wir unsere Freiheiten robust verteidigen und den gewaltigen Herausforderungen begegnen können. Sicherheit gibt es nur in Grenzen. Es wird in Zukunft um eine viel grundlegendere Absicherung unserer Freiheiten gehen.
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        EDITORIAL
 
        Seit zehn Jahren erleben wir eine Revolution. Im August 2012 beschrieben die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und die Biochemikerin Jennifer Doudna in der Zeitschrift „Science“ eine Methode, um mithilfe eines bakteriellen Abwehrsystems bestimmte DNA-Abschnitte zu schneiden: die „Genschere“ CRISPR/Cas9. Sie erlaubt einen relativ leicht zu handhabenden und vor allem punktgenauen Eingriff ins Erbgut, um einzelne Bausteine zu entfernen oder auszutauschen. Das gilt für alle Organismen, von Mikroorganismen über Pflanzen und Tiere bis hin zum Menschen, und eröffnet weiter reichende Möglichkeiten denn je. Eine Heilung von Erbkrankheiten scheint in greifbarer Nähe, ebenso ein klimaangepasster Getreideanbau.
 
        Das neue Instrument der Genomeditierung bedeutet nicht nur einen enormen Fortschritt für die Gentechnik, bei deren klassischen Verfahren es vom Zufall abhängt, wo im Erbgut sich von außen eingebrachtes genetisches Material integriert. Es verschiebt auch den Diskursrahmen der öffentlichen Debatten rund um gentechnologische Anwendungen. So werden etwa vererbbare Veränderungen des menschlichen Genoms für die Zukunft nicht mehr kategorisch ausgeschlossen, sofern ihre Sicherheit und Wirksamkeit gegen schwere Gendefekte gewährleistet ist; und in der EU könnten künftig einfach genomeditierte Nutzpflanzen, denen keine fremde Erbinformation übertragen wurde, regulatorisch wie ihre herkömmlich gezüchteten Verwandten behandelt werden.
 
        In Deutschland und Europa sehen viele Menschen den Einsatz von Gentechnik mit Skepsis, wie auch mit Blick auf die Impfstoffe gegen Covid-19 deutlich geworden ist. Insbesondere bei der Produktion von Lebensmitteln reichen die Vorbehalte bis hin zu vehementer Ablehnung. Umso wichtiger ist ein breiter und sachlicher gesellschaftlicher Aushandlungsprozess zum gemeinwohlorientierten Umgang mit den Potenzialen und Risiken der bereits allgegenwärtigen Querschnittstechnologie. Denn Gentechnik wird weiter an Bedeutung gewinnen.
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        VON A WIE „ADENIN“ BIS Z WIE „ZÜCHTUNG“
 
        Eine Einführung in die Gentechnologie
 
        Juliette Irmer
 
        1953 wurde die wohl bedeutsamste Entdeckung der Biologie des 20. Jahrhunderts gemacht: Zwei jungen Wissenschaftlern, James Watson und Francis Crick, gelang es, die dreidimensionale Struktur der Erbsubstanz zu entschlüsseln: der DNA (desoxyribonucleic acid). Die Tragweite dieser Entdeckung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Die DNA speichert die genetische Information der gesamten Biodiversität des Planeten. Das Molekül sorgt dafür, dass aus einem Tomatensamen eine Tomatenpflanze wächst und aus einem Hühnerei Küken schlüpfen – und das konstant: Tomaten wandeln sich nicht in Gurken und Hühner nicht in Adler. Das gilt für über 5000 Säugetier-, 10000 Vogel-, 400000 Pflanzen- und eine Million Insektenarten. Erst der Aufbau dieses einzigartigen Moleküls offenbarte, wie das gelingt, und seine Entschlüsselung legte auch den Grundstein für die Gentechnologie.
 
        Davor hatten sich Wissenschaftler weltweit jahrzehntelang bemüht, den Genen auf die Spur zu kommen. Lange Zeit hatte man angenommen, dass Proteine die genetische Information speichern: In jeder Zelle eines Lebewesens befinden sich Tausende verschiedene Proteine, die unzählige biochemische Prozesse steuern. Die enorme Strukturvielfalt der Proteine schien am ehesten der Vielfalt an Arten und Merkmalen zu entsprechen.01 Nukleinsäuren hingegen, die aus Zucker, Phosphat und den vier Basen Adenin und Thymin, Cytosin und Guanin bestehen, schienen viel zu simpel aufgebaut, um die Unterschiede des Lebens auf Erden erklären zu können.02
 
        Zwar wurde schon um 1930 bewiesen, dass nur Nukleinsäuren die Träger der Erbinformation sein können, aber erst der Aufbau der DNA erklärte, wie diese Information gespeichert wird, nämlich in der unregelmäßigen Abfolge der vier Basen. Die Informationsmenge, die auf diese Weise gespeichert werden kann, ist unvorstellbar groß: Für einen DNA-Abschnitt aus n Nukleotiden, den Grundbausteinen der DNA bestehend aus einer Base, Zucker und einem Phosphatrest, ergeben sich rund 4n Möglichkeiten. Betrachtet man ein Stück von 1000 Basenpaaren Länge, ergeben sich bereits 41000 Möglichkeiten. Die DNA der meisten Organismen besteht jedoch aus mindestens einer Million Basenpaaren. Selbst wenn wir heute wissen, dass nur ein kleiner Teil des Genoms wirklich aus Genen besteht, also aus jenen DNA-Abschnitten, die in Proteine übersetzt werden, macht das Zahlenbeispiel die Dimension der Speicherkapazität klar.
 
        Die üppige Vielfalt der Organismen findet sich im Inneren der Zellen so nicht wieder. Auf molekularer Ebene gleichen sich alle Lebewesen: Sie nutzen dieselben Moleküle wie eben DNA, und Proteine sind vom Bakterium bis zum Menschen aus denselben 20 Aminosäuren aufgebaut. Auch die „Bauanleitung“, der sogenannte genetische Code, der die Übersetzung der genetischen Information in Proteine regelt, ist bis auf wenige Ausnahmen universell.
 
        Diese Tatsache zeigt, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben. Sie ist außerdem die Grundlage der Gentechnologie: Ein menschliches Gen lässt sich in eine Maus oder eine Bakterienzelle übertragen, weil alle Lebewesen eine ähnliche „molekulare Sprache“ sprechen.
 
        MEILENSTEINE DER GENTECHNOLOGIE
 
        Die Genetik als Wissenschaft begründete Gregor Johann Mendel 1865, als er mit seinen ausdauernden Kreuzungsversuchen mit gelben und grünen Erbsen den Genen und ihren Vererbungsmustern auf die Spur kam. Rund 100 Jahre später entwickelte sich aus dem Forschungsfeld unter anderem die Gentechnologie, also eine Reihe unterschiedlicher Methoden, die zur Isolierung, Analyse und zur gezielten Veränderung der Erbsubstanz genutzt werden.
 
        Nachdem die Struktur der DNA Mitte des 20. Jahrhunderts aufgeklärt worden war, folgten weitere Meilensteine: Wesentlich waren Ende der 1960er Jahre die Entdeckung der Restriktionsenzyme und der DNA-Ligasen, mit denen sich DNA an bestimmten Stellen schneiden und wieder verbinden ließ. 1973 gelang es Wissenschaftlern dann erstmalig, ein Stück Fremd-DNA in Bakterien zu übertragen und auf diese Weise stark zu vermehren – eine ganz wesentliche Voraussetzung, um DNA untersuchen zu können. Die sogenannte Klonierung wurde zu einer der gängigsten Methoden der Gentechnologie. Später folgte die PCR (polymerase chain reaction), mit der sich DNA in vitro, also ohne den Umweg über Wirtszellen wie Bakterien, vervielfältigen lässt.
 
        Den Beginn einer neuen Ära markierte die Entschlüsselung der Basenabfolge der DNA, was lange Zeit als unmöglich galt. Heute ist die Sequenzierung von DNA Routine geworden, was auch den enormen Fortschritten in der Bioinformatik zu verdanken ist. Mithilfe des Next-Generation-Sequencings, ein Hochdurchsatzverfahren, können Genome mittlerweile in Tagen entschlüsselt werden, und das zu einem Bruchteil der Kosten. Zum Vergleich: Das Human Genome Project, die vollständige Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms, dauerte 13 Jahre (1990–2003) und kostete drei Milliarden Euro.03
 
        Den nächsten gewaltigen Schub erhielt die Gentechnologie 2012 mit der Entdeckung von CRISPR/Cas9, einem präzisen Genomeditierungsverfahren, besser bekannt als „Genschere“. Die Methode wird heute in allen Laboren rund um die Welt genutzt und hat die Biowissenschaften regelrecht revolutioniert. Die Entdeckerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna wurden 2020 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. CRISPR steht für clustered regularly interspaced short palindromic repeats, eine Art bakterielles Anti-Virus-Programm. Das im Labor genutzte Verfahren besteht aus zwei miteinander gekoppelten Komponenten: einer sogenannten Guide-RNA, die spezifisch den vorgegebenen Ort im Erbgut ansteuert, und dem Enzym Cas9, das die DNA an jenem Ort schneidet. Die Präzision der DNA-Veränderung ist ein wesentlicher Unterschied zur klassischen Gentechnik, bei der neue Gene in Organismen eingebracht werden, allerdings ohne vorher bestimmen zu können, wo genau. Das birgt das Risiko, dass bestehende Gene zerstört werden, was unerwünschte Effekte mit teils verheerenden Folgen hervorrufen kann, vor allem in der Medizin. In der Landwirtschaft müssen gentechnisch veränderte Organismen auch deswegen ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen, das ihre Sicherheit prüft.
 
        In Europa steht ein großer Teil der Bevölkerung der Gentechnologie kritisch gegenüber. Vor allem die Erzeugung gentechnisch veränderter Lebensmittel stößt auf Ablehnung. Dabei ist Gentechnologie heute allgegenwärtig und wird in vielen Bereichen bereits seit Jahrzehnten eingesetzt. Die unterschiedlichen Anwendungsfelder werden den Farben Weiß, Rot und Grün zugeordnet.
 
        WEIẞE GENTECHNOLOGIE
 
        Als „weiße“ Gentechnologie bezeichnet man die Verwendung gentechnisch veränderter Mikroorganismen in der Industrie, um zahlreiche Substanzen etwa für Medikamente, Wasch- und Lebensmittel herzustellen.
 
        Davon abzugrenzen sind klassische biotechnologische Verfahren, bei denen natürlich vorkommende Mikroorganismen oder Enzyme eingesetzt werden, die zum Teil seit Jahrhunderten im Dienste des Menschen stehen: etwa der Einsatz von Hefen in der Brot-, Bier- und Weinproduktion oder von Schimmelpilzen und Bakterien bei der Herstellung von Käse. Die Gentechnik hat die wirtschaftliche Verwendung von Mikroorganismen allerdings enorm befördert: Bakterien, Pilze und Hefen lassen sich gentechnisch gut optimieren, sodass ein Großteil der heute eingesetzten Organismen an industrielle Produktionsprozesse angepasst wurde. So kann man Mikroorganismen entweder ein gewünschtes Gen aus einem Spenderorganismus übertragen, oder man verändert ihren Stoffwechsel gentechnisch so, dass sie eine gewünschte Substanz in viel größeren Mengen produzieren, als sie es natürlicherweise tun würden.
 
        Weiße Gentechnologie erlaubt mit Blick auf den Verbrauch von Rohstoffen, Material und Energie eine kostengünstigere Herstellung vieler Produkte und ist im Vergleich zu Techniken der chemisch-synthetischen Herstellung umweltverträglicher.04 Beispiele für Produkte, die aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen werden, sind etwa Aminosäuren, die Futtermitteln zugesetzt werden und sich in Geschmacksverstärkern und anderen Zusatzstoffen wie Glutamat in Fertigsuppen oder Cystein in Backwaren finden; Vitamin B12, dessen Ausbeute in einem gentechnisch veränderten Stamm E.coli-Bakterien um das 250-Fache gesteigert werden kann;05 oder auch Hormone wie beispielsweise Humaninsulin zur Behandlung von Diabetes. Bis Anfang der 1980er Jahre das menschliche Insulin-Gen in Bakterien übertragen werden konnte, um es im großen Maßstab zu produzieren, wurde therapeutisches Insulin aus Bauchspeicheldrüsen von Schweinen und Rindern gewonnen.
 
        Auch Biotreibstoffe können mithilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen gewonnen werden. Während Bioethanol üblicherweise aus Mais oder Zuckerrüben hergestellt wird und daher angesichts des Hungers in der Welt umstritten ist, können mittlerweile auch Pflanzenabfälle wie Stroh oder Holzreste eingesetzt werden. Dazu haben Forscher Hefen gentechnisch so verändert, dass sie neben der üblichen Glucose auch den Holzzucker Xylose vergären können. Aufgrund des jahrelang niedrigen Ölpreises konnte sich die Technologie bislang nicht durchsetzen.06
 
        Etwa die Hälfte der rund 400 zugelassenen Enzyme in der EU wird mithilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt.07 Enzyme steuern den größten Teil der biochemischen Reaktionen, von der Verdauung über den Energiestoffwechsel der Zellen bis hin zum Kopieren der Erbinformation. Sie wirken als biologische Katalysatoren, das heißt, sie beschleunigen chemische Reaktionen, und das alles unter lebensfreundlichen Bedingungen, also ohne hohe Temperaturen, Druck oder aggressive Chemikalien. Enzyme sind in vielen Alltagsprodukten enthalten, etwa in Waschmitteln, um Stärke, Fette und Eiweiße auch bei niedrigeren Waschtemperaturen abzubauen, in Zahnpasta oder Kosmetika. Sie bauen Milchzucker und Gluten für lactose- und glutenfreie Lebensmittel ab oder sorgen in Backwaren für Volumen und eine stabile Brotkrume.
 
        Die mithilfe der weißen Gentechnologie gebildeten Zusatzstoffe fallen nach den EU-weit geltenden Rechtsvorschriften nicht unter die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel.
 
        ROTE GENTECHNOLOGIE
 
        Als „rote“ Gentechnologie bezeichnet man den Einsatz der Gentechnologie in der Medizin. Die Anwendungsfelder reichen von der Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen über diagnostische Methoden bis hin zur Gentherapie. Auch die biomedizinische Grundlagenforschung profitiert stark von den Fortschritten der Gentechnologie. So lassen sich etwa an transgenen Tieren wie Fruchtfliegen, Zebrafischen und vor allem Mäusen, in deren Erbgut entweder artfremde Gene eingebracht oder Gene ausgeschaltet werden, die Funktion von Genen untersuchen.
 
        In Deutschland sind derzeit 343 gentechnisch hergestellte Arzneimittel und Impfstoffe mit 303 Wirkstoffen zugelassen.08 Dabei handelt es sich um unterschiedlichste Medikamente: Humaninsuline, Gerinnungshemmer, Enzyme und monoklonale Antikörper. Auch alle fünf in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe werden gentechnisch hergestellt.
 
        In der Diagnostik kommt Gentechnologie zum Einsatz, um ein Gen oder einen Teil davon nachzuweisen. So können viele Erreger von Infektionskrankheiten mittels PCR nachgewiesen werden, indem ein spezifischer Genabschnitt des Erregers vervielfältigt wird. Das gelingt sowohl bei Viren wie SARS-CoV-2 und HIV als auch bei Bakterien wie Salmonellen oder Borrelien und spart Zeit, da die langwierige Anzüchtung der Erreger wegfällt.
 
        Im Fall von Erbkrankheiten können mithilfe von Genanalysen monogene Erkrankungen nachgewiesen werden, die durch Mutationen, also kleine DNA-Veränderungen, in einem einzelnen Gen ausgelöst werden. Schon eine kleine Mutation kann zum Funktionsverlust des entsprechenden Proteins führen. Auch bei erblichen Tumorerkrankungen kommen Genanalysen bei der Diagnose zum Einsatz, aber auch in der Prävention. Frauen, die beispielsweise Mutationen im BRCA1- oder BRCA2-Gen (Breast Cancer Gene) aufweisen, haben ein stark erhöhtes Risiko an Brust- und/oder Eierstockkrebs zu erkranken, weil die entsprechenden Proteine eine wichtige Funktion bei der Reparatur von Zellschäden spielen. Beim Vorliegen einer solchen Mutation kann daher die Entfernung des Brustdrüsengewebes sowie der Eierstöcke angeraten sein, um eine Erkrankung zu verhindern. Im Idealfall führt eine entsprechende Diagnose zu einer Behandlungsstrategie, die Chancen auf Heilung oder zumindest Linderung bietet. In der Realität existiert aber eine zunehmend größer werdende Kluft zwischen immer mehr nachweisbaren Erkrankungen und fehlenden Therapien.09 Besonders umstritten ist die Pränataldiagnostik, bei der das ungeborene Kind auf genetisch nachweisbare Krankheiten untersucht wird.
 
        Ferner können Erbgutanalysen im Bereich der personalisierten Medizin bei einigen Erkrankungen, vor allem bestimmten Krebsarten, zur Wahl der geeigneten Therapie herangezogen werden. In manchen Fällen kann so vorhergesagt werden, ob eine Person von der Therapie profitiert oder nicht, sodass ihr wirkungslose Therapien und Nebenwirkungen erspart werden können.10
 
        Beim gentechnologischen Anwendungsfeld der Gentherapie ist die zugrundeliegende Idee bestechend einfach: Vielen Krankheiten liegt ein Genfehler zugrunde, der das entsprechende Protein funktionslos macht. Bei der klassischen Gentherapie versucht man, das fehlerhafte Gen durch ein intaktes zu ersetzen, sodass die Zelle wieder in der Lage ist, das Protein korrekt zu produzieren. Das Spektrum möglicher Anwendungen reicht heute von der Therapie seltener Erbkrankheiten bis zur Behandlung bestimmter Krebsarten (CAR-T-Zelltherapie). In der EU sind bislang elf sogenannte somatische Gentherapien zugelassen. Das heißt, sie betreffen nur das Individuum. Davon zu unterscheiden ist die umstrittene und in Deutschland bislang verbotene Keimbahntherapie, bei der auch Ei- und Spermienzellen verändert werden, sodass die Veränderung an Nachkommen weitergegeben wird.11
 
        Seit einigen Jahren greifen Forscher auf die Methoden der Genomeditierung zurück, insbesondere auf die Genschere CRISPR/Cas9, die noch präzisere Eingriffe ermöglichen soll, indem Erbgutdefekte direkt vor Ort in der Zelle repariert werden. Die Weltgesundheitsorganisation listet in ihrer Human Genome Editing Registry 139 klinische Studien auf.12 In den vergangenen Jahren wurden auf diese Weise einige Fortschritte erzielt: Mehrere Patienten mit β-Thalassämie und Sichelzellanämie wurden erfolgreich behandelt. Bedeutend sind auch zwei Studien zur Anwendung der Genschere direkt in Patienten, um eine Augenerkrankung und ein Leberleiden zu lindern. Die Zwischenergebnisse stimmen weitgehend optimistisch. Experten betonen aber, dass man die möglichen Spätfolgen einer solchen Gentherapie, etwa Off-target-Effekte, also Fehlschnitte der Genschere, noch nicht beurteilen kann.
 
        Eine der größten Hürden auch der CRISPR-Gentherapie bleibt der Transport der fehlerfreien Ersatzgene oder der Reparaturwerkzeuge in die Zellen. Denn um einen Gendefekt zu korrigieren, müssen Millionen Zellen erreicht werden. In der Regel nutzen Forscher dazu harmlose gentechnisch veränderte Viren als Transporter, doch diese werden vom Immunsystem häufig abgefangen. Viele Organe können deswegen noch nicht angesteuert werden, das heißt, viele Erkrankungen noch nicht therapiert werden.13
 
        Die zunehmenden Fortschritte rufen vielfältige ethische Fragen hervor, auch solche der Finanzierbarkeit. Vergleichbare Therapien können bis zu zwei Millionen US-Dollar kosten, was die Möglichkeiten solidarisch finanzierter Gesundheitssysteme sprengt. Und spätestens seit Ende 2018 die Nachricht um die Welt ging, dass ein Wissenschaftler in China Embryonen mit CRISPR/Cas9 verändert hat und dies zur Geburt von zwei Mädchen führte, fallen Eingriffe in die menschliche Keimbahn nicht länger ins Reich der Science-Fiction.
 
        Tatsächlich entfällt das grundsätzliche Transportproblem weitgehend, wenn man Embryonen im Frühstadium behandelt: Die Reparaturwerkzeuge müssen dann nicht in Millionen Zellen eingeschleust werden, sondern nur in eine Handvoll. Gendefekte ließen sich so leichter korrigieren, sie wären dann aber vererbbar. In vielen Ländern sind solche Eingriffe verboten. Neben grundsätzlichen ethischen Bedenken existieren auch handfeste medizinische, da die Verfahren unausgereift und die Langzeitfolgen nicht absehbar sind. Dennoch ist eine Grenzverschiebung auszumachen: Die internationale Kommission zum klinischen Einsatz von Genomeditierung in der Keimbahntherapie und auch der Deutsche Ethikrat schließen einen Keimbahneingriff – Sicherheit und Wirksamkeit vorausgesetzt – bei schweren Gendefekten in Zukunft nicht mehr kategorisch aus.14
 
        GRÜNE GENTECHNOLOGIE
 
        Als „grüne“ Gentechnologie bezeichnet man den Einsatz der Gentechnologie in der Landwirtschaft. Mittlerweile muss man auch hier zwischen klassischer Gentechnik und Genomeditierung unterscheiden. Bei der klassischen Gentechnik werden ein oder mehrere Gene aus einem artfremden Organismus in eine Nutzpflanze eingeschleust, etwa ein bakterielles Gen für Herbizidtoleranz. Wo sich das oder die Gene in das Erbgut einfügen, kann nicht vorherbestimmt werden. Die betreffende Pflanze wird als „transgen“ bezeichnet oder als „gentechnisch veränderter Organismus“ (GVO). Mithilfe der Genomeditierung, vor allem mit CRISPR/Cas9, lässt sich das Erbgut von Nutzpflanzen direkt und punktgenau verändern: Es können einzelne Basen ausgetauscht werden, größere Abschnitte verändert oder auch ganze Gene eingefügt werden.
 
        Die erste gentechnisch veränderte Frucht kam 1994 in den USA auf den Markt: die Anti-Matsch-Tomate. Inzwischen werden transgene Nutzpflanzen weltweit in 29 Ländern auf rund 190 Millionen Hektar angebaut, was etwa der fünffachen Fläche Deutschlands und zwölf Prozent der weltweiten Anbaufläche entspricht (Stand 2019). Hauptanbaugebiete sind die USA, Brasilien, Argentinien, Indien und Kanada. Auf sie entfallen 91 Prozent des globalen Anbaus. Hauptsächlich werden herbizidtolerante und/oder insektenresistente Sorten wie Mais, Baumwolle, Soja und Raps angebaut, außerdem einige andere Pflanzenarten wie Zuckerrüben, Papaya, Zucchini und Auberginen.15
 
        Das Aufkommen der grünen Gentechnik wurde von einer breiten gesellschaftlichen Diskussion über mögliche Risiken für Umwelt und Gesundheit begleitet. In Deutschland wurde 1990 ein Gesetz zur Regelung der Gentechnik erlassen, um Menschen, Tiere und Umwelt vor möglichen schädlichen Auswirkungen der Gentechnik zu schützen und einen rechtlichen Rahmen für ihre Erforschung, Entwicklung, Nutzung und Förderung zu schaffen. Mittlerweile gibt es rund 30 Jahre Erfahrung mit dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, in denen Hunderte Studien zu möglichen negativen Auswirkungen vorgelegt wurden. Die Schlussfolgerung über zahlreiche Studien hinweg lautet:16 Von gentechnisch veränderten Pflanzen geht kein höheres Risiko aus als von Pflanzen, die durch konventionelle Züchtungstechniken erzeugt wurden.17
 
        So ist etwa das Allergierisiko beim Konsum transgener Pflanzen nicht höher als bei konventionell gezüchteten neuen Sorten.18 Richtig ist, dass der Anbau transgener Pflanzen zu Resistenzproblemen führen kann, also zu Unkräutern, die eine Widerstandsfähigkeit gegen das gespritzte Herbizid entwickeln, oder zu Schadinsekten, denen das von der Pflanze produzierte Insektizid nichts mehr anhaben kann. Das ist jedoch vor allem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie Landwirtschaft betrieben wird: Setzt man große Mengen des gleichen Herbizids ein, fördert das die Entwicklung resistenter Unkräuter, so wie der Einsatz großer Mengen Antibiotika die Entstehung resistenter Bakterien fördert. So kämpft auch die Landwirtschaft in Deutschland mit herbizidresistenten Unkräutern, obwohl hierzulande keine transgenen Pflanzen angebaut werden.19 Und mit Blick auf den Anbau insektenresistenter Pflanzen zeigen zahlreiche Studien, dass sich gängige Insektizide stärker auf die Artenzusammensetzung und -dichte auswirken. In vielen Fällen können mit gentechnisch veränderten Pflanzen Pflanzenschutzmittel eingespart werden, und der Ertrag ist höher.20
 
        In Europa hat die grüne Gentechnik dennoch einen schweren Stand. Nur Spanien und Portugal bauen die insektenresistente Maissorte MON810 an – die einzige gentechnisch veränderte Pflanze, die in der EU angebaut werden darf. Ihre Zulassung stammt aus dem Jahr 1998. Das bedeutet nicht, dass keine transgenen Pflanzen in der EU verwendet werden: Aktuell sind 89 unterschiedliche gentechnisch veränderte Pflanzensorten (Mais, Soja, Baumwolle, Raps und Zuckerrüben) zur Einfuhr in die EU zugelassen und dürfen als Lebens- und Futtermittel vermarktet werden.21 So hat die EU von 2013 bis 2015 im Jahresdurchschnitt rund 36 Millionen Tonnen Soja importiert,22 hauptsächlich aus den GVO-Hauptanbaugebieten USA, Brasilien und Kanada. Genutzt wird Soja unter anderem, um Kühe, Schweine oder Hühner zu füttern. Deren Milch, Fleisch oder Eier fallen anschließend nicht unter die übliche Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel.23
 
        Neu angefacht wurde die Debatte um die grüne Gentechnik in Deutschland und Europa durch die neuen Methoden der Genomeditierung, allen voran CRISPR/Cas9. Das Potenzial für die Pflanzenzucht ist groß, denn die Genomeditierung ist so präzise und vorhersagbar wie noch keine Methode zuvor. Die Ziele der Pflanzenzucht sind seit gut 10000 Jahren die gleichen: Nutzpflanzen sollen einen hohen Ertrag bringen und Schädlingen und Krankheiten trotzen – mit CRISPR/Cas9 kommt man nur schneller und günstiger ans Ziel, denn es lassen sich einzelne Mutationen zielgerichtet einbringen. So hoffen Wissenschaftler und Pflanzenzüchter, mithilfe der Genomeditierung klimaresilientere und robustere Pflanzen zu züchten, die beispielsweise Dürre besser aushalten und weniger Pflanzenschutzmittel benötigen. Die konventionelle Pflanzenzucht und auch die klassische Gentechnik stoßen bei so komplexen Merkmalen wie etwa Dürretoleranz, die von vielen Genen gesteuert werden, an Grenzen. Auch CRISPR/Cas9 ist kein Wunderwerkzeug, mit dem sich flugs solche Eigenschaften in Pflanzen einbauen lassen, aber deutlich versatiler.24
 
        Der Streit entbrennt an der Frage, wie genomeditierte Nutzpflanzen eingeordnet werden sollen. Wissenschaftliche Institutionen plädieren für eine Gleichsetzung mit Produkten der klassischen Züchtung – solange es sich um kleine Veränderungen handelt, die nur einzelne Gene betreffen und natürlicherweise hätten entstehen können.25 Tatsächlich sind solche Mutationen der Motor der Evolution, sie entstehen natürlicherweise fortlaufend in allen Organismen. Genomeditierte Pflanzen, bei denen größere Erbgutabschnitte verändert wurden, oder solche, die ein Fremdgen tragen, sollen weiterhin als GVO klassifiziert werden. Um die Forderung einordnen zu können, muss man sich die Methoden der traditionellen Pflanzenzucht vor Augen führen, die sogenannte ungerichtete Mutagenese: Dabei werden Keime mit Chemikalien und ionisierender Strahlung behandelt, um Hunderte Mutationen auszulösen. Das Gros dieser Mutationen ist unbedeutend, einige führen zu negativen Eigenschaften und einige zu positiven. Mithilfe der ungerichteten Mutagenese sind in Jahrzehnten über 2000 Obst- und Gemüsesorten entstanden, etwa die hübschen rosafarbenen Grapefruits.
 
        Der Europäische Gerichtshof entschied im Juli 2018, dass alle genomeditierten Pflanzen unter das EU-Gentechnikgesetz fallen, also auch jene minimal veränderten ohne fremde Erbinformation. Formal betrifft das auch Pflanzen, die durch Verfahren der ungerichteten Mutagenese erzeugt wurden. Hier jedoch macht das Gericht eine Ausnahme und erklärt solche altbewährten Methoden für sicher. Dabei gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass die Methoden der Genomeditierung mit spezifischen Risiken verbunden sind, wie auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften 2019 in einer gemeinsamen Stellungnahme zur Regulierung genomeditierter Pflanzen betont haben.26
 
        Derweil schlagen viele Länder einen anderen Weg ein: In den USA, Kanada, Australien, Japan, Brasilien, Argentinien, Israel und neuerdings auch Indien gelten einfach genomeditierte Nutzpflanzen, die keine fremde Erbinformation tragen und unter natürlichen Bedingungen durch zufällige Mutation hätten entstehen können, nicht als gentechnisch verändert: Sie sind konventionell gezüchteten Pflanzen gleichgesetzt. Die langwierigen und mit hohen Kosten verbundenen Sicherheitsprüfungen für transgene Pflanzen entfallen. Auch Großbritannien, die Schweiz und China haben angekündigt, den Umgang mit einfach genomeditierten Nutzpflanzen zu erleichtern.27
 
        Die meisten dieser Länder bewerten die Risiken des Endprodukts. In Europa hingegen steht das Verfahren im Vordergrund, also der Entstehungsprozess einer Pflanze. Das könnte sich ändern: Nachdem auch die in der EU für die Lebensmittelsicherheit zuständige Behörde EFSA 2021 zu dem Schluss gekommen ist, dass mit der Anwendung der Genomeditierung keine neuartigen Risiken verbunden sind, hat die EU verkündet, das Gentechnikgesetz „an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anpassen“ zu wollen. Mitte 2023 wird die EU-Kommission einen ersten Vorschlag dazu vorlegen.
 
        AUSBLICK
 
        Mehr denn je ist der Mensch heute in der Lage, gezielt in das Erbgut von Organismen einzugreifen, von Mikroorganismen über Pflanzen und Tiere bis zu sich selbst. Vielen Menschen ist das nicht geheuer, so lehnen gerade in Europa große Teile der Bevölkerung den Einsatz von Gentechnologie ab, vor allem wenn es um die Erzeugung von Lebensmitteln geht. Aber auch die Covid-19-Impfstoffe wurden teils als „experimentelle Gentherapie“ verunglimpft.28 Gleichzeitig zeigt die Meinungsforschung, dass ein großes Informationsdefizit rund um das Thema Biotechnologie existiert.29
 
        Die enormen methodischen Fortschritte innerhalb des Forschungsfelds lassen allerdings nur eine Schlussfolgerung zu: Die Gentechnologie wird weiter an Bedeutung gewinnen. Gerade in der Landwirtschaft könnte die Genomeditierung eine schnellere Anpassung der Nutzpflanzen an den Klimawandel ermöglichen und so zur Ernährungssicherheit der nächsten Generationen beitragen. Voraussetzung dafür ist die gesellschaftliche Akzeptanz der neuen Technologien. Umso wichtiger ist es, die Öffentlichkeit sachlich über die Chancen und Risiken dieser potenten Technologie in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu informieren.
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        AM ANFANG WAR DIE ERBSE
 
        Kleine Geschichte der Gentechnik und ihrer Rezeption
 
        Samia Salem
 
        Gentechnologie beschreibt das gezielte „Verfahren zur In-vitro-Rekombination von genetischem Material (DNA) und dessen identischer Reproduktion in einem geeigneten Wirtssystem“.01 Entscheidend ist hierbei die gezielte Rekombination genetischen Materials: Gentechnik stellt neue, nicht von Natur aus in einem Organismus vorhandene Kombinationen genetischer Information her, die insbesondere im Bereich der Medizin (rote Gentechnik) und der Landwirtschaft (grüne Gentechnik) ihre Anwendung finden.
 
        Die Rezeption der Gentechnik ist seit ihren Anfängen nicht nur durch den gentechnologischen Fortschritt selbst, sondern immer wieder auch durch Diskurse um andere Technologien geprägt. Dies betrifft insbesondere den medizinischen Anwendungsbereich der Gentechnik, dem vielfach Anwendungen beispielsweise der Bio- und Reproduktionstechnik zugeschrieben wurden.
 
        VON DER GENETIK ZUR GENTECHNIK
 
        Zu den frühen Wegbereitern der Gentechnik zählt der Augustinermönch Johann Gregor Mendel als Begründer der klassischen Genetik. Er steht mit seinem Aufsatz „Versuche über Pflanzen-Hybriden“ aus dem Jahr 1866 am Beginn einer im heutigen Verständnis wissenschaftlichen Vererbungslehre. Infolge zahlreicher Kreuzungsversuche an Erbsen beschrieb er feste Regeln, nach denen Erbmerkmale weitergegeben werden. Der Aufsatz blieb zunächst unbeachtet und wurde erst im Jahr 1900 von den Botanikern Carl Correns und Erich von Tschermak-Seysenegg sowie dem Biologen Hugo de Vries wiederentdeckt. 1902 erkannte der Biologe William Bateson, dass die von Mendel aufgestellten Regeln auch auf Tiere übertragbar waren und prägte für die Vererbungslehre den Begriff „Genetik“. Noch im selben Jahr erbrachte der amerikanische Arzt William Curtis Farabee den Nachweis über die Anwendbarkeit der Mendelschen Regeln auf den Menschen.02
 
        Wesentliche Erkenntnisse über die Vererbungsmechanismen und auch den Nachweis einer linearen Anordnung der Gene auf den Chromosomen brachten die 1910 beginnenden Versuche des Zoologen Thomas Hunt Morgan mit der Frucht- beziehungsweise Taufliege Drosophila als genetischem Modellorganismus – eine Arbeit, die 1933 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde.
 
        Die Mitte der 1930er Jahre begonnenen Forschungen zu Genanalysen mündeten 1944 im Nachweis über die DNA als Trägerin der genetischen Information durch den Mediziner Oswald Theodore Avery, den Genetiker Colin MacLeod und den Biologen Maclyn McCarty. 1953 entschlüsselten die Molekularbiologen Francis Crick und James Watson die Doppelhelix-Struktur der DNA und wurden dafür neun Jahre später ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
 
        Auch in den 1960er Jahren ebnete eine Vielzahl wegweisender und mit Nobelpreisen ausgezeichneter Arbeiten den Weg für die Gentechnik. So gelang den Biochemikern Marshall Warren Nirenberg, Heinrich Matthaei, Har Gobind Khorana und Severo Ochoa die Aufklärung des genetischen Codes, also der wesentlichen Bestandteile des genetischen Alphabets und der Kodierung von Aminosäuren über Tripletts von Nukleotiden. Der Physiologe und Genetiker François Jacob und der Biochemiker Jacques Lucien Monod entwickelten 1961 ein Modell, um die Regulation der Genaktivität durch Eiweißstoffe zu erklären und prägten in diesem Kontext den Begriff des „Operons“ als einer Funktionseinheit der DNA.03
 
        Die bedeutenden Erkenntnisse der Genetik und Molekularbiologie blieben der Öffentlichkeit nicht lange verborgen. 1962 stellte das Symposium „Man and his future“ der Ciba-Stiftung in London bereits humangenetische Erkenntnisse in den Fokus. Die Veranstaltung, zu deren Teilnehmern 27 Wissenschaftler zählten,04 darunter sechs Nobelpreisträger, gilt heute als Ausgangspunkt für die weltweiten Diskussionen um die Gentechnik. Basierend auf der Grundannahme, dass die krisenhafte Entwicklung der Welt im Kontext des starken Bevölkerungswachstums und der drohenden Erschöpfung natürlicher Rohstoffquellen auf durch Mutationen ausgelöste genetische Fehler der menschlichen Population zurückgehe, gingen die Konferenzteilnehmer davon aus, dass das genetische Material einer sich unkontrolliert vermehrenden Menschheit akut gefährdet sei, und diskutierten Maßnahmen zur Verbesserung seiner Qualität durch künstliche Veränderungen am menschlichen Erbgut. Dazu zählten neben eugenischen Maßnahmen auch erste, in ihrer technologischen Umsetzung jedoch noch völlig unkonkrete Ideen einer zukünftigen Gentechnik. So sprach sich der Biologe Hermann Muller für ein Verfahren aus, das planmäßige Umwandlungen des menschlichen Erbguts durch „Nano-Nadeln“ erlaube.05 Auch der Genetiker Joshua Lederberg erwartete für die kommenden Generationen technologische Möglichkeiten zur Züchtung von Keimzellen zum „Auswechseln von Chromosomensegmenten“, worauf „die direkte Kontrolle von Nukleinsäurenfolgen in menschlichen Chromosomen gemeinsam mit dem Erkennen der Selektion und Integration der gewünschten Gene“ folgen sollte.06
 
        Außerhalb des Symposiums blieben die Visionen einer zukünftigen Gentechnik unter den Fachwissenschaftlern in der Folge weitgehend unbeachtet. Jedoch regten die Veröffentlichungen der Beiträge eine breite Diskussion insbesondere ethischer Fragen der Gentechnik an, noch ehe sie selbst zur Realität geworden war.07 In der Bundesrepublik ging die Kritik an den Symposiumsbeiträgen vor allem von den Humangenetikern aus, die Manipulationen des menschlichen Erbanlagenbestands generell ablehnten, nicht zuletzt aufgrund der augenscheinlichen Parallelen zwischen den Begründungen für solche Eingriffe und den eugenischen Maßnahmen des „Dritten Reiches“.08
 
        Ende der 1960er Jahre schritten die Entwicklungen voran, und dem Mikrobiologen Jonathan Beckwith gelang erstmals die Isolierung eines einzelnen Gens aus dem Erbgut des Darmbakteriums Escherichia Coli. Zur selben Zeit entdeckten die Molekularbiologen und Biochemiker Werner Arber, Daniel Nathans und Hamilton Othanel Smith Restriktionsenzyme, mit denen DNA-Fragmente gezielt hergestellt und isoliert sowie zu neuen Kombinationen wieder zusammengesetzt werden konnten. Damit waren die Werkzeuge der Gentechnologie molekularisiert und der Weg bereitet für das erste gentechnische Experiment: 1972 übertrug der Biochemiker Paul Berg die DNA eines afrikanischen Krallenfrosches erfolgreich in Escherichia Coli und stellte darüber sogenannte rekombinante DNA her.
 
        Die Entdeckung von Polymerasen, Restriktionsenzymen, Ligasen und Plasmiden – den molekularen Schneide-, Klebe- und Übertragungswerkzeugen – ermöglichte zu Beginn der 1970er Jahre nicht nur die In-vitro-Synthese von Makromolekülen, sondern auch eine gezielte In-vitro-Manipulation der Erbsubstanz und somit eine Gentechnologie im engeren Sinne.09
 
        Erste medizinische und wirtschaftliche Erfolge verzeichnete die Gentechnik Mitte der 1970er Jahre. Der Biochemiker Herbert Boyer und der Investor Robert Swanson gründeten im April 1976 die Genentech Inc., das weltweit erste Biotechnologieunternehmen. 1977 brachte das Unternehmen das erste mithilfe rekombinanter DNA hergestellte humane Wachstumshormon Somatostatin auf den Markt. Nur fünf Jahre später ermöglichten die Arbeiten des Molekularbiologen Howard Goodmans und des Biochemikers William Rutters an der University of California in San Francisco die Isolierung der für die Steuerung der Insulinproduktion verantwortlichen Gene aus Rattenzellen. Sie fertigten eine biochemische Kopie (cloning) der Gene und fügten diese in Escherichia-Coli-Bakterien ein, die das Insulin-Gen an ihre Nachkommen vererbten. Auf Basis dieser Methode produzierte Genentech ab 1982 humanes Insulin als erstes gentechnisch hergestelltes Medikament.
 
        SICHERHEITSFRAGEN
 
        Zeitgleich sorgten die Möglichkeiten zur Genübertragung zwischen verschiedenen Spezies und damit das Überschreiten von Artengrenzen für zunehmende Besorgnis unter den Forschenden. Da nur wenige Molekularbiolog*innen eine Ausbildung in medizinischer Mikrobiologie und damit im Umgang mit pathogenen Stoffen erfahren hatten, erwuchs schon bald die öffentliche Forderung, das epidemiologische Gefahrenpotenzial zu prüfen. Ausgelöst durch ein Experiment zur Einbringung von Chromosomen eines Tumorvirus in einen Escherichia-Coli-Bakterienstamm,10 begannen die an den Forschungen beteiligten Wissenschaftler*innen, im Rahmen von Fachkonferenzen über die Sicherheit der neuen Technologie sowie die Verhinderung einer Freisetzung von Labororganismen zu diskutieren.
 
        Das erste Treffen zur originären Erörterung von Sicherheitsfragen fand im Januar 1973 im Asilomar-Konferenzzentrum in Kalifornien statt und erhielt außerhalb der wissenschaftlichen Community wenig Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr später beschlossen die seinerzeit führenden Biochemiker*innen im Rahmen der Gordon-Konferenz „Nucleic Acids“ in New Hampton, mit ihren Bedenken an die Öffentlichkeit zu gehen.11 Als Ko-Vorsitzende der Konferenz verfassten Maxine Singer von den National Institutes of Health und Dieter Söll vom Department of Molecular Biophysics and Biochemistry der Yale University im Juli 1973 einen Brief an den Präsidenten der National Academy of Sciences, Philip Handler, der bereits zwei Monate darauf in der Zeitschrift „Science“ unter dem Titel „Guidelines for DNA Hybrid Molecules“ veröffentlicht wurde. Singer und Söll regten im Namen der Konferenzteilnehmer*innen die Einrichtung einer Kommission an, die die geäußerten Bedenken prüfen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen oder Richtlinien herausgeben sollte.12
 
        Im Februar 1975 erklärten die 150 teilnehmenden Wissenschaftler*innen der zweiten Asilomar-Konferenz in ihrem Schlussbericht Forschungen mit bestimmten hochpathogenen Stoffen als grundsätzlich unzulässig,13 während für entsprechende Experimente eine vierstufige Sicherheitsskala eingeführt wurde. Der Bericht wurde in vielen Ländern zur Grundlage für erste Sicherheitsregelungen im Kontext der Gentechnik, so auch in der Bundesrepublik, in der das Bundeskabinett im Februar 1978 Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vitro neukombinierte Nukleinsäuren verabschiedete.
 
        ERSTE MEDIKAMENTE, RESISTENTE PFLANZEN UND TRANSGENE TIERE
 
        In den 1980er Jahren konnte die Gentechnik erste kommerzielle Erfolge verzeichnen. Weltweit erfolgte ein Aufbau gentechnologischer Forschungs- und Produktionsstätten, und erste, über gentechnologische Herstellungsprozesse gefertigte Arzneimittel erhielten eine behördliche Zulassung für den therapeutischen Einsatz am Menschen. Nachdem 1982 gentechnisch hergestelltes Humaninsulin auf den Markt gebracht worden war, folgten noch in den 1980er Jahren unter anderem ein Hepatitis-B-Impfstoff, Erythropoetin zur Bildung roter Blutkörperchen, Faktor 8 als ein Blutgerinnungsfaktor, das Enzym TPA zur Auflösung von Blutgerinnseln bei Herzinfarkten oder das humane Protein Interferon, das zur Behandlung von Krebspatienten eingesetzt werden sollte. Die erste Produktgeneration konzentrierte sich insbesondere auf die Bereiche Diagnose und Therapie, wobei man sich wirtschaftlich zunächst auf effizientere, günstigere oder völlig neuartige Lösungen auf dem Arzneimittelmarkt fokussierte.14 Ein wesentlicher Erfolg der Gentechnik lag in den 1980er Jahren vor allem darin, dass sie zu einem enormen medizinischen Erkenntnisgewinn beitrug, so auch bei der Erforschung des 1983 entdeckten Human Immunodeficiency Virus, kurz HIV.
 
        Im Kontext der Forschungen zur Gentherapie, um genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln, wurden in den 1980er Jahren zum Transfer isolierter Gene beziehungsweise von Genabschnitten in eine Zelle zwar bereits drei Methoden entwickelt, jedoch ließen die Vorarbeiten zur somatischen Gentherapie, also der gezielten Veränderung von Körperzellen, aus wissenschaftlicher Sicht lediglich einen beschränkten Einsatz für wenige Erbkrankheiten erwarten. Therapiert werden konnten im Grunde nur solche Krankheiten, die auf die Mutation eines einzigen Gens zurückgeführt werden konnten. Für die zumeist multifaktoriell bedingten Defekte schien eine Anwendung der Gentherapie noch in weiter Ferne.
 
        Ethische Fragen zur Zulässigkeit eines künstlichen Eingriffs am Menschen waren, befördert durch die Fortschritte der Reproduktionstechnologie und hier insbesondere die In-vitro-Fertilisation, bereits zehn Jahre zuvor aufgekommen. Im Juli 1978 kam das weltweit erste durch In-vitro-Fertilisation gezeugte Kind in England zur Welt. In der Bundesrepublik wurde das erste sogenannte Retortenbaby im April 1982 geboren. Parallelen zur Gentherapie ergaben sich vor allem bei Fragen um die Zulässigkeit eines künstlichen Eingriffs in das Leben des Menschen und führten in der Folge zu vielfach undifferenziert geführten Diskussionen der beiden Technologien.
 
        In den USA beschränkten sich die gentechnischen Forschungen in den 1980er Jahren aber nicht auf die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten, wenngleich sie dominierten. Im Bereich der Pflanzenzüchtung begannen ebenfalls Forschungen zur Übertragung von Resistenzen gegenüber Salz, Trockenheit, Wärme, Insekten und Viren. Zu den ersten Modellpflanzen gehörten hier Petunien und Tabak, in die eine Übertragung artfremder Gene bereits zu Beginn der 1980er Jahre gelungen war.15 Erste Versuche mit Nutzpflanzen konzentrierten sich auf die Übertragung von Genen zur Stickstofffixierung, die eine Verringerung der Stickstoffzufuhr über Düngemittel versprachen.16 In der Bundesrepublik wurde die erste Genehmigung, eine gentechnisch veränderte Pflanze auszubringen, 1989 erteilt.
 
        Ebenfalls im Bereich der grünen Gentechnik angesiedelt waren gezielte Erbgutveränderungen von Tieren, die sich insbesondere darauf konzentrierten, die Milch- und Fleischproduktion von Nutztieren zu steigern. Besondere Aufmerksamkeit erlangte in diesem Kontext das rekombinante Rinderwachstumshormon Bovines Somatotropin (rBST). Infolge der Patentierung einer Methode zur Gewinnung von rBST kam es Mitte der 1980er Jahre zunächst in den USA und in der Folge auch in europäischen Staaten zu intensiven Diskussionen, nachdem Berichte über die ersten „Riesenschweine“ und „Riesenschafe“ bekannt geworden waren, die unter anderem an Gelenkdeformationen, Herzschwäche und Arthritis litten. Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzungen boten darüber insbesondere die Aspekte Tiergesundheit, Agrarstruktur und Nahrungsmittelqualität.
 
        Versuche mit transgenen, also gentechnisch veränderten Tieren reichten in den 1980er Jahren auch über den Nutztierbereich hinaus und beabsichtigten zugleich die Entwicklung von Modellorganismen, an denen humane Krankheiten sowie Wirkungen und Nebenwirkungen neuer Arzneimittel für den Menschen studiert werden können. Die Hoffnungen bezogen sich hier auf Medikamente zur kausalen Therapie bislang nicht heilbarer Krankheiten wie Aids, Alzheimer oder Arteriosklerose.17 Besondere Bekanntheit erlangte die mit einem menschlichen Brustkrebsgen versetzte „Onko-Maus“ beziehungsweise „Krebsmaus“ der Harvard University, die 1988 in den USA patentiert wurde und eine Diskussion über die Patentierbarkeit von Lebewesen auslöste.
 
        STOCKENDE ETABLIERUNG
 
        Mit dem Voranschreiten gentechnologischer Entwicklungen erkannte man in der Bundesrepublik das Risiko, in der einschlägigen Forschung den Anschluss an die internationale Spitze zu verlieren. Vor diesem Hintergrund förderte das Bundesforschungsministerium sowohl gentechnologische Forschungsvorhaben im Rahmen eines Biotechnologieprogramms als auch die Gründung von Genzentren als Kooperationen von Hochschulen, Max-Planck-Instituten und der Industrie. Mit dem Einstieg in die Genforschung in Form anwendungsorientierter Grundlagenforschung wurde infolge der Erfahrungen in den USA und der hiesigen Diskussionen um die Kernenergie zugleich erkannt, dass es zu starkem öffentlichen Widerstand kommen könnte. Daher beförderte das Bundesforschungsministerium ab 1983/84 mit Fachgesprächen und Kolloquien sowie der Einrichtung von Kommissionen und Arbeitsgruppen einen Austausch zwischen Wissenschaft und Politik. Ein Gremium, das in diesem Kontext zu großer Bekanntheit gelangte, war die im Juni 1984 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnologie“. Sie sollte die mit Gentechnik verbundenen ökonomischen, ökologischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sowie die ethischen Aspekte untersuchen und Empfehlungen für das weitere politische Handeln formulieren. Der 1989 veröffentlichte Abschlussbericht der Enquete-Kommission fand in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit und wurde wegen ihrer Empfehlung zur gesetzlichen Verankerung von Sicherheitsbestimmungen vor allem vonseiten der Industrie stark kritisiert. Im Ergebnis erfolgte Mitte 1990 in der Bundesrepublik eine gesetzliche Regulierung der Gentechnik.
 
        Zur gleichen wuchs die Zahl gentechnologischer Forschungsarbeiten in den USA immer weiter. Viele Produkte erlangten Marktreife, wenngleich sie kaum umsatzstark etabliert werden konnten. Auch die führenden deutschen Chemie- und Pharmakonzerne wie Bayer, Hoechst, Schering, Boehringer Ingelheim und Boehringer Mannheim, Merck sowie die BASF bauten ihre gentechnologischen Aktivitäten weiter aus. Die Schwerpunkte lagen auf Forschungen zur Entwicklung von Gentherapien, neuartigen Tierimpfstoffen, Diagnostika sowie auf Projekten im Bereich des Pflanzenschutzes.
 
        Im Bereich der roten Gentechnik waren 1998 43 rekombinante Wirkstoffe beziehungsweise Medikamente in Deutschland zugelassen,18 wobei wenige davon auch hier produziert wurden. Die zugelassenen Wirkstoffe unterstützten unter anderem die Behandlung von Minderwuchs, Diabetes, Krebs, der Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Fertilitätsstörungen, Hepatitis B, Hepatitis A/B, Thrombosen oder Blutarmut. Zu den umsatzstärksten gentechnisch hergestellten Pharmazeutika gehörten während der 1990er Jahre Blutwachstumsfaktoren, gefolgt von Insulinen, Wachstumshormonen, Interleukinen als Botenstoffen der Zellen sowie von Interferonen, also köpereigene Proteine beziehungsweise Zytokine, die im Rahmen der Immunantwort auf Virusinfektionen produziert und auch in der Krebstherapie eingesetzt werden.19
 
        Bis 2006 stieg die Zahl der in Deutschland zugelassenen gentechnisch hergestellten Arzneimittel auf rund 120, womit etwa vier Prozent aller zugelassenen Wirkstoffe gentechnischen Ursprungs waren und mit rund drei Milliarden Euro bereits zwölf Prozent des gesamten deutschen Arzneimittelumsatzes ausmachten.20 International wie auch in Deutschland blieb die Entwicklung von Medikamenten aber vor allem auf die Therapie von Krebserkrankungen fokussiert.
 
        Neben der Entwicklung von Wirkstoffen wurden auch Forschungen zur Gentherapie weiter vorangetrieben. 1990 erfolgte der weltweit erste genehmigte klinische Gentherapieversuch an einem vierjährigen Mädchen, das an einem sogenannten ADA-Mangel litt, einem rezessiv erblichen Defekt des Immunsystems, der auf ein einziges in seiner Funktion gestörtes Gen zurückgeht. 1992 folgte in Italien die erste Gentherapiestudie, woraufhin unmittelbar Anträge für Studien in den Niederlanden, Frankreich und der Bundesrepublik eingereicht wurden. Gentherapeutische Studien konzentrierten sich in dieser Zeit auf monogen bedingte genetische Defekte oder Krebserkrankungen und kamen nicht über ein Versuchsstadium hinaus. Beinahe alle weltweit begonnenen klinischen Studien befanden sich noch in Phase I und prüften vornehmlich die Verträglichkeit und Sicherheit des Gentransfers, dessen Erfolgsrate damals kaum zufriedenstellend war. Zu einer Prüfung der Wirksamkeit der Therapie in Phase II gingen nur wenige Studien über.
 
        Gentherapeutische Studien wurden im öffentlichen Diskurs von Beginn an nicht grundsätzlich infrage gestellt. Eine kritische Auseinandersetzung damit erfolgte in Deutschland zumeist lediglich vor dem Hintergrund der Entwicklungen der Reproduktionstechnologien. 1997 läutete das Klonschaf „Dolly“ weltweit eine neue Phase der bioethischen Diskussionen ein. Zwar hatten bereits vor dem Bekanntwerden von Dolly Klonierungsversuche an Säugetieren für Aufsehen in der Öffentlichkeit gesorgt, jedoch war Dolly das erste geklonte Säugetier, bei dem die Erbinformation aus bereits ausdifferenzierten adulten Spenderzellen, also von einem ausgewachsenen Säugetier stammte. Ziel des Klonierungsversuchs war die Herstellung einer genetisch identischen Kopie von Dollys Mutter, die infolge der Übertragung eines menschlichen Gens das pharmazeutisch wertvolle Protein Alpha-1-Antitrypsin zur Behandlung von Lungenkrankheiten in ihrer Milch produzierte. Die Verschränkung der Diskussionen um die Reproduktions- und Gentechnologie wurde durch das Dolly-Ereignis weiter befördert und konnte auch durch die von Wissenschaftler*innen unternommenen Versuche um eine Abgrenzung beider Technologiebereiche kaum aufgelöst werden.21 An den vorrangig bioethischen Diskussionen beteiligten sich neben einer breiten Öffentlichkeit insbesondere Theolog*innen, Philosoph*innen, Biowissenschaftler*innen und Mediziner*innen, die Klonierungsversuche an Mensch und Tier mehrheitlich ethisch begründet ablehnten. Zu den diskutierten Argumenten gehörte neben einer sehr hohen Misserfolgsrate bei Klonierungsversuchen insbesondere die Gefahr einer Instrumentalisierung von Lebewesen als Ersatzteillager im Kontext einer vermeintlich nutzenbringenden Anwendung.
 
        Im Bereich der grünen Gentechnik bewegten sich die Arbeiten in den 1990er Jahren ebenfalls weitgehend im Bereich der Grundlagenforschung. Die industriellen Bemühungen fokussierten sich auf Herbizid- und Pestizidresistenzen. Hinzu kamen Entwicklungsversuche, um die Stressresistenz von Pflanzen zu verbessern und den Gehalt von Zusatz- und Hilfsstoffen sowie qualitätsbestimmender Inhaltsstoffe zu steigern, etwa um den Vitamingehalt von Pflanzen zu erhöhen. Die Forschungen konzentrierten sich dabei auf Mais, Kartoffeln, Raps, Sojabohnen, Tomaten, Baumwolle, Tabak und Zuckerrüben, während gentechnische Veränderungen an Obstpflanzen nur in wenigen Fällen zu Freisetzungsversuchen führten.
 
        Mit der FlavrSavr-Tomate der US-Firma Calgene kam 1994 erstmals ein gentechnisch verändertes Lebensmittel auf den Markt. Die „Anti-Matsch-Tomate“ brauchte länger, um zu reifen, und konnte daher auch länger gelagert werden. Zum kommerziellen Durchbruch transgener Kulturpflanzen gelangte die 1996 in der EU zugelassene Roundup-Ready-Sojabohne der US-Firma Monsanto. Sie verfügte über eine Herbizidresistenz, die sie vor dem firmeneigenen Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ (Glyphosat) schützte.
 
        Die Genehmigung der Europäischen Kommission zur Anlieferung und Weiterverarbeitung dieser Sojabohnen zog in der Bundesrepublik, ebenso wie in der Schweiz und den Niederlanden, eine Welle von Widerstandsaktionen nach sich. Deutschlandweite, vor allem von Interessensverbänden organisierte Proteste setzten Politik und Industrie unter starken öffentlichen Druck. Im Juni 1996 stieg auch Greenpeace Deutschland umweltpolitisch mit einer Kampagne in das Themenfeld Gentechnik ein und beeinflusste fortan maßgeblich Inhalte und Verlauf der hiesigen Diskussion zur landwirtschaftlichen Anwendung der Gentechnik.
 
        Der Einstieg zahlreicher Umweltverbände in die Debatte rund um grüne Gentechnik erfolgte im Kontext der Auseinandersetzungen zur Kernenergie, zu deren Risiken vielfach Parallelen gezogen wurden, insbesondere zum Größten Anzunehmenden Unfall (GAU). Für beide Technologien wurden die massiven Umweltbelastungen im Wesentlichen auf den technologischen Fortschritt zurückgeführt. Viele Menschen teilten die ökologischen Bedenken, mithilfe von Gentechnik hergestellte Lebensmittel könnten Allergien, chronische Vergiftungen oder Antibiotikaresistenzen verursachen, und sahen die Gefahr einer Auswilderung beziehungsweise eines zufälligen Einkreuzens gentechnisch veränderter Pflanzen in verwandte Wildpflanzen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten befürchteten sie eine Konzentration auf wenige Herbizide und Pestizide, und dass die Patente für Produkte der grünen Gentechnik große Landwirtschaftsbetriebe begünstigen und zu Abhängigkeiten von deren Herstellern führen könnten. Gefordert wurde die Stärkung der Verbraucherrechte in Bezug auf gesundheitliche Unbedenklichkeit, Transparenz und Wahlfreiheit.
 
        Industrie und Wissenschaftler*innen führten die mangelnde Akzeptanz der grünen Gentechnik auf Wissensdefizite und ausgeprägte Vorurteile zurück und versuchten zumindest vorübergehend, im Rahmen einer gemeinsamen Strategie mit Aufklärungskampagnen dagegenzusteuern. Verbraucher*innen sollten überzeugt werden, dass gentechnische Verfahren in der Landwirtschaft lediglich eine Fortsetzung der klassischen Züchtung bedeuteten und eine Reihe von Vorteilen bargen.
 
        Zuvor hatte die Bundesregierung einen vorsichtigen Einstieg in Feldversuche gewagt und vier Jahre nach der ersten Genehmigung zur Ausbringung transgener Petunien 1989 einen Freilandversuch für eine Kartoffelpflanze als erster transgener Nutzpflanze genehmigt. Diese sollte einen Stärketyp produzieren, der in der Papierherstellung und Abwasseraufbereitung gebraucht wurde. Beide Versuche hatten für massive Proteste gesorgt – vielfach waren Versuchsfelder zerstört worden –, sodass sie im Ausland fortgesetzt werden mussten.22 Mit dem Erprobungsanbau des insektenresistenten Bt-Mais erfolgte ab 1998 ein durchaus nennenswerter Anbau transgener Pflanzen in Deutschland, wobei die Feldzerstörungen in der Folge erneut zunahmen. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen standen nun die Fragen, ob eine Koexistenz der verschiedenen Anbauformen umsetzbar sei und ob gentechnikfreie Regionen geschützt werden konnten.
 
        AUSBLICK
 
        Einen wesentlichen technologischen Fortschritt erfuhr 2012 insbesondere der Bereich der roten Gentechnik mit der Entdeckung der „Genschere“ CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) durch die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und die Biochemikerin Jennifer Doudna, die 2020 den Nobelpreis für Chemie erhielten. Mit der Erkenntnis, dass CRISPR-targeting RNA und eine transaktivierende RNA zusammen mit dem Cas9-Protein bewirken, dass Gene von Viren zielgenau inaktiviert werden, wurde es möglich, auch in großen Genomen gezielt Änderungen vorzunehmen. Insbesondere bei Genomen wie dem des Menschen waren bisherige Verfahren zu ihrer Modifikation sehr ungenau. CRISPR/Cas9 ist preiswerter und effizienter als die bisher eingesetzten Methoden und eröffnet mit ihrer Zielgenauigkeit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten zur Behandlung schwerer Immunerkrankungen sowie in der Pflanzenzüchtung.23 So erlaubt die neue Methode in der grünen Gentechnik unter anderem die Herstellung von glutenarmem Weizen oder vitaminreicherem Obst und bedeutet im medizinischen Bereich tiefgreifende Fortschritte insbesondere für die somatische Gentherapie. Unter anderem konnten Wissenschaftler*innen neben veränderten Blutstammzellen zur Behandlung von Bluterkrankungen auch Erfolge in der Krebstherapie sowie der Bekämpfung des HI-Virus oder von Infektionskrankheiten erzielen.
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        INTERVIEW
 
        „WIR DÜRFEN DA NOCH SEHR VIEL ERWARTEN“
 
        Ein Gespräch über medizinische RNA-Forschung und -Therapien
 
        mit Thomas Thum
 
        Herr Professor Thum, seit zwei Jahren sprechen wir von mRNA-Impfungen – zum Schutz vor Covid-19, mit Blick in die Zukunft aber auch zur Krebsbehandlung. Sie entwickeln eine RNA-Therapie gegen Herzschwäche. Sind RNAs die neuen Wundermittel?
 
        Thomas Thum – Wunder gibt es in der Medizin selten. Doch die Therapie an oder mit RNA-Molekülen wird der Medizin ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Daran forschen wir und andere Wissenschaftler bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der Durchbruch der mRNA-Impfungen hat einen enormen Einfluss auf das gesamte Forschungsfeld. Es gibt ja nicht nur die Corona-Impfungen. Biontech und Moderna haben den Krebs im Visier, und bereits seit einigen Jahren gibt es Therapien gegen sehr seltene Erkrankungen, wie etwa die spinale Muskelatrophie, die an RNA-Molekülen ansetzen. Kaum jemand weiß, dass die erste RNA-Therapie bereits 1999 auf den Markt kam.
 
        Das ist fast 25 Jahre her. Was war das für ein Mittel?
 
        – Der Wirkstoff hieß Fomivirsen und richtete sich gegen das Zytomegalie-Virus, das in den 1990er Jahren vor allem bei immungeschwächten Aids-Patienten zur Erblindung führte. Aber der Wirkmechanismus ist ein ganz anderer als bei den Corona-Impfungen. Bei den Impfungen wird die mRNA als Bauanleitung für ein Protein in den Körper gespritzt, um das Abwehrsystem darauf einzustellen. Im Fall von Fomivirsen werden hingegen mRNAs abgefangen.
 
        Wie muss man sich das vorstellen?
 
        – Stellen Sie sich die DNA, also das Erbgut, das im Kern jeder unserer Zellen vorliegt, als einen riesigen Bauplan für ein Haus vor. Alle Anleitungen zu den Bausteinen, den Proteinen, liegen dort verschlüsselt vor. Damit die Information in Proteine umgesetzt werden kann, braucht es einen Boten, der die Anleitungen kopiert und zu den Proteinmaschinen der Zelle transportiert: die „Messenger“-RNA, kurz mRNA. Wenn man den Code eines Proteins kennt, dann kann die Zelle es nachbauen.
 
        Das ist das Prinzip der mRNA-Impfung, bei der man den Code des Spike-Proteins des Coronavirus spritzt.
 
        – Genau. Der Code bietet aber noch eine andere Besonderheit. Er besteht aus vier chemischen Molekülen, die mit den Buchstaben A, T, C und G abgekürzt werden. Zwei dieser Moleküle passen zueinander: A und T, C und G. Dieses Prinzip macht es möglich, dass die mRNA die DNA ablesen kann. Die DNA liegt doppelsträngig vor – verbunden über A und T und C und G. Die mRNA besteht fast aus den gleichen Bausteinen wie die DNA. Öffnet sich die DNA, kann die mRNA quasi ein Spiegelbild des Codes bilden: Wenn auf der DNA „GCC“ steht, übersetzt ihn die mRNA als „CGG“. Der Trick, den man nun anwendet, um die mRNA abzufangen: Man baut wiederum einen Gegenstrang, der sich an mRNA bindet. Der blockiert die Herstellung des Proteins. Das macht die Natur übrigens auf etwas komplexere Weise ebenso, wenn sie die Herstellung eines Proteins herunterregulieren will. Wir selbst nutzen dieses Prinzip, um eine Therapie für Herzinsuffizienz zu entwickeln – allerdings mit anderen RNA-Arten.
 
        Was sind das für andere RNA-Arten?
 
        – Äußerlich betrachtet unterscheiden sie sich nur in ihrer Länge von der mRNA. Es sind entweder sehr kurze oder sehr lange RNA-Abschnitte, manchmal bilden sich auch kreisförmige Strukturen. Sie liegen als sogenannte nicht-kodierende Abschnitte auf der DNA. Sie tragen also keine Bauanleitung für Proteine, sondern liegen irgendwo dazwischen. Über viele Jahre, sogar Jahrzehnte, hat man sie schlicht für Müll gehalten.
 
        Aber offensichtlich sind sie kein Müll. Welche Aufgaben haben sie?
 
        – In jeder Zelle liegt DNA, also der gesamte Bauplan des Hauses, vor. Aber nicht jede Zelle braucht all die Bausteine, die dort gespeichert sind. Es muss Architekten dieses Hauses geben, die entscheiden, welcher Baustein benötigt wird und gebildet werden soll. Inzwischen wissen wir, dass diese nicht-kodierenden RNAs zu den Architekten gehören: Sie regulieren, welche Gene abgelesen oder in Proteine umgesetzt werden. Zum Beispiel dadurch, dass sie sich an mRNA binden und die Umsetzung zu Proteinen verhindern. In einem geschädigten Herzen sorgen sie etwa dafür, dass der normale Stoffwechsel entgleist.
 
        Womit wir bei Ihrem eigenen Forschungsgebiet wären. Wodurch entsteht Herzschwäche?
 
        – Das kann unterschiedliche Gründe haben. Klassischerweise ist es ein Herzinfarkt oder chronischer Bluthochdruck. Beim Herzinfarkt stirbt das Herzmuskelgewebe durch einen Gefäßverschluss ab, weil es nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Das heißt, das restliche überlebende Gewebe ist ständig überbeansprucht, weil es nun die Arbeit übernehmen muss. Beim Bluthochdruck wird das Herz durch den permanenten Druck überlastet. Diese Überlastung löst Umbauprozesse aus: Das Herz wird größer und seine Elastizität nimmt ab – und schließlich kann es nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper pumpen, um ihn mit Sauerstoff zu versorgen. Das nennt man Herzinsuffizienz, also Herzschwäche. Aber der Begriff verklärt ein wenig, wie fatal das Leiden ist. Denn gegen Herzschwäche haben wir so gut wie nichts in der Hand. Man kann den Prozess mit Medikamenten ein wenig aufhalten, aber die Hälfte aller Menschen mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz wird innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahren sterben.
 
        Und welche Rolle spielen nun die RNAs, die Sie identifiziert haben?
 
        – Das sind sogenannte microRNAs, also sehr kurze RNA-Moleküle, die eben keine Proteine kodieren. Die microRNA 132 spielt eine ganz wichtige Rolle im Herzstoffwechsel. Wir sehen, dass vier Prozesse ungünstig beeinflusst werden, wenn sie verstärkt im Herzen auftritt. Und genau das ist bei der Herzinsuffizienz der Fall. Sie ist also so etwas wie ein schlechter Architekt, der die Bauanleitung nicht verstanden hat.
 
        Welche Prozesse sind das, die ungünstig beeinflusst werden?
 
        – Die microRNA 132 hat zum Beispiel einen direkten Effekt auf die Größe der Herzzellen. Sie fangen krankhaft an zu wachsen. Das liegt daran, dass bestimmte Gene durch diese microRNA eben blockiert oder verstärkt durch mRNA abgelesen werden. Dann hat sie einen Einfluss auf die Vernarbung des Herzens. Wenn ein Gewebe verletzt wird, wächst das Bindegewebe und es bilden sich Narben. Das ist bei der Haut genauso wie auf Organen. Das Gewebe versteift an diesen Stellen – die Elastizität lässt nach. Zudem hat diese microRNA Einfluss auf den Kalziumhaushalt, der wichtig für die Kontraktion des Herzmuskels ist, also für die Pumpkraft. Und schließlich – das haben wir erst kürzlich herausgefunden – wirkt sie auf die Gefäßdichte im Herzen, also auf die Blutversorgung. All das können wir beeinflussen, wenn wir diese microRNA132 blockieren.
 
        Haben Sie bereits Patienten damit behandelt?
 
        – Wir haben eine erste kleine klinische Studie mit 28 Patienten erfolgreich abgeschlossen. Dort wurde vor allem die Sicherheit überprüft, also ob Nebenwirkungen auftreten – und bislang sehen wir tatsächlich keine Nebenwirkungen. Obwohl es in solchen ersten kleinen Studien noch gar nicht um die Wirkung einer Therapie geht, konnten wir schon erste schützende Effekte beobachten.
 
        Was für Effekte sind das?
 
        – Wir haben das Blut der Patienten analysiert und gesehen, dass sich die klassischen Biomarker einer Herzschwäche wieder normalisieren. Genauer gesagt konnten wir finden, dass der typische Herzschwäche-Marker NT-proBNP in den therapierten Patienten um knapp ein Viertel zurückging. Derzeit läuft eine zweite klinische Studie mit 280 Patienten in etwa 60 Zentren in Europa, bei der wir Patienten nach einem Myokardinfarkt und reduzierter Pumpfunktion behandeln und zwölf Monate im Anschluss weiter beobachten. Und wir sind großer Hoffnung, dass wir sehr gute Ergebnisse erzielen werden.
 
        Was macht Sie da so sicher?
 
        – Jede neue Therapie muss, bevor sie in den Menschen geht, an Tiermodellen getestet werden. Und da konnten wir beobachten, dass die Herzinsuffizienz nicht nur langsamer vorangeschritten ist, sondern sich zum größten Teil sogar zurückbildete – und zwar in ganz verschiedenen Tiermodellen. Das ist für die Kardiologie natürlich total spannend.
 
        Sind die Patienten offen für die Behandlung an RNA oder begegnen Ihnen auch Ängste, wie es sie mitunter bei den mRNA-Impfstoffen gab?
 
        – Nein, bislang sind wir nicht auf Skepsis gestoßen. Eher im Gegenteil: Die Patienten sind dankbar, dass es etwas gibt, das ihnen hoffentlich hilft. Die Therapie wird gut angenommen.
 
        Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass microRNAs ein Ziel für mögliche Therapien sein können?
 
        – Das ist schon 15 Jahre her. Ich machte nach meiner medizinischen Doktorarbeit gerade noch meinen PhD-Abschluss in London, saß in der Bibliothek des Imperial College und blätterte durch die aktuelle „Nature“-Ausgabe. Da ist mir eine Veröffentlichung von Jan Krützfeld von der Universität Zürich aufgefallen. Er beschrieb dort kleine RNA-Fragmente, die den Leberstoffwechsel regulieren. Da habe ich gedacht, dass wir das auch mal beim Herzen untersuchen sollten. So sind wir auf microRNAs gestoßen.
 
        Wenn bereits 1999 die erste RNA-Therapie auf den Markt kam, warum hat die Entwicklung weiterer Therapien so lange gedauert?
 
        – Die größte Schwierigkeit bei den RNA-Therapien ist es, die Moleküle unbeschadet und in den richtigen Mengen dorthin zu bringen, wo sie wirken sollen. RNAs werden unglaublich schnell abgebaut. Das heißt, sie müssen gut verpackt werden, damit sie überhaupt ihr Ziel erreichen. Es hat Jahre gedauert, bis man solche Technologien entwickelt hatte. Das ist auch der Grund, warum so wenige Wissenschaftler sich mit den Molekülen beschäftigt haben. Zudem sind fremde mRNA-Moleküle für den Körper ein Warnsignal, dass Bakterien oder Viren eingedrungen sein könnten, und lösen eine Abwehrreaktion aus. Eine der wichtigsten Technologien, die RNA-Therapien möglich gemacht haben, war ihre Verpackung, also zum Beispiel die Fettnanopartikel, in denen die mRNA für die Corona-Impfung liegt.
 
        Warum hat das bei dem ersten Mittel keine Rolle gespielt?
 
        – Im Fall von Fomivirsen war beides kein Problem. Das Mittel blockierte eine Virus-mRNA, wurde direkt ins Auge gespritzt. Dass Auge ist ein sehr gut geschütztes Organ. Daher gelangte der Wirkstoff gar nicht erst in die Blutbahn. Aber noch immer gehören die Verabreichung und die Art, wie die Wirkstoffe ihr Ziel erreichen, zu den größten Herausforderungen für künftige RNA-Therapien. Das klappt jetzt gut für das Herz, für die Leber, und auch die Lymphknoten erreicht man mit der Impfung.
 
        Welche anderen Krankheiten, glauben Sie, können künftig mit RNA-Therapien behandelt werden?
 
        – Krebs und seltene Erkrankungen habe ich schon genannt. Natürlich setzen wir in Hannover auf die Herzinsuffizienz. Aber erst kürzlich hat Novartis die Zulassung für einen Cholesterin-Senker erhalten, der über eine RNA-Therapie wirkt. Und beim Pharmakonzern Sanofi läuft derzeit eine klinische Studie der Phase II, in der eine microRNA gegen erbliche Nierenfibrose, dem sogenannten Alport-Syndrom, getestet wird. Und an der Medizinischen Hochschule Hannover haben wir erst kürzlich noch eine andere RNA gefunden, eine sogenannte zirkuläre RNA, von der wir hoffen, dass sie die Herzbelastung durch Chemotherapie senkt. Ich glaube, dass wir da noch sehr viel erwarten dürfen.
 
         
          Das Interview führte die Wissenschaftsjournalistin Edda Grabar am 7. Juli 2022.
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        ENDE DES SCHICKSALS?
 
        Genomeditierung in der Medizin
 
        Sigrid Graumann
 
        Anwendungen der Gentechnik in der Medizin – also Verfahren, mit denen Veränderungen des Erbguts, der DNA, vorgenommen werden können, sodass genetisch veränderte Zellen oder Lebewesen entstehen – sind vielfältig. So kommen mithilfe von gentechnisch veränderten Hefen, Bakterien oder Säugetierzellen hergestellte Medikamente und Impfstoffe ebenso zum Einsatz wie gentechnisch veränderte menschliche Körperzellen in der somatischen Gentherapie. Zumindest theoretisch ist es auch möglich, die Erbsubstanz von ganzen menschlichen Organismen zu verändern. Die damit eröffneten Möglichkeiten haben die Fantasie von Forscher*innen seit den Anfängen der Gentechnik beflügelt. Es wurde nicht nur der Sieg über Erbkrankheiten, sondern auch die genetische Verbesserung des Menschen für die Zukunft in Aussicht gestellt.01 Kritische Naturwissenschaftler*innen und interessierte Teile der Öffentlichkeit begegneten diesen Visionen überwiegend mit Skepsis und Ablehnung.
 
        Für die Entwicklung eines klinischen Modells der somatischen Gentherapie war daher eine doppelte Abgrenzung entscheidend: Zum einen musste eine therapeutische Zielsetzung von Visionen der Menschenverbesserung abgegrenzt, zum anderen der Unterschied zwischen somatischer Gentherapie und Eingriffen in die menschliche Keimbahn hervorgehoben werden. Die somatische Gentherapie zielt lediglich auf Eingriffe in die DNA von spezifischen Körperzellen, die eine therapeutisch relevante Wirkung in den Zielgeweben im Körper der Patient*innen entfalten sollen. Bei einer Intervention in die Keimbahn, also einer Veränderung der DNA von Keimzellen – von Spermien, Eizellen und deren Vorläufern – oder von frühen menschlichen Embryonen, würden hingegen alle Zellen des entstehenden Organismus die genetische Veränderung tragen, auch die Keimzellen. Erwünschte und unerwünschte genetische Veränderungen könnten so an folgende Generationen vererbt werden. Mit dieser doppelten Abgrenzung konnte die somatische Gentherapie ethisch legitimiert werden, und ab den 1990er Jahren begannen die ersten klinischen Versuche.02
 
        In den ethischen Debatten rund um den Einsatz von Gentechnik in der Medizin setzte sich ein weitgehender internationaler Konsens durch, nachdem vererbbare Interventionen in das Genom von Menschen unzulässig sind. Das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet in Paragraf 5 die künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen, aus denen ein Kind entstehen soll. Dies ist keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Gesetzgebung: Alle Länder, in denen Regelungen für gentechnische Interventionen am Menschen erlassen wurden, sowie die von 30 Staaten ratifizierte Biomedizinkonvention des Europarats untersagen gentechnische Eingriffe, die auf die Veränderung des Erbmaterials von Nachkommen zielen. Dieser Konsens steht seit der Entdeckung der „Genschere“ infrage.
 
        EINGRIFFE IN DIE KEIMBAHN
 
        Die Wissenschaftlerinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier haben 2014 in der Zeitschrift „Science“ eine neue Methode zum Schneiden von DNA beschrieben.03 Mit dem neuen gentechnischen „Werkzeug“ CRISPR/Cas9 können gezielt Gene verändert, Genabschnitte entfernt oder neue Genabschnitte eingefügt werden. Das Verfahren wird auch als „Genomeditierung“ bezeichnet und wird heute schon in vielen Feldern wie der Pflanzen- und Tierzüchtung sowie in der somatischen Gentherapie eingesetzt. Aufgrund ihrer größeren Effektivität und Präzision im Vergleich zu klassischen Methoden der Gentechnik rückte die Genomeditierung auch die Möglichkeit von Eingriffen in die menschliche Keimbahn in den Bereich des Möglichen.
 
        Rasch wurden die ersten Studien zunächst an nicht entwicklungsfähigen (China) und nicht für die Fortpflanzung bestimmten (Großbritannien) menschlichen Embryonen durchgeführt. Im März 2015 veröffentlichte eine Gruppe von Wissenschaftler*innen den Vorschlag für ein freiwilliges Moratorium für Keimbahneingriffe.04 Im April 2015 folgte der Vorschlag einer anderen Gruppe, Keimbahneingriffe nur für Forschungszwecke zu erlauben und auf den klinischen Einsatz vorerst zu verzichten.05 Dieser Position, die auch auf mehreren internationalen Spitzentreffen von Wissenschaftsakademien bestätigt wurde, schlossen sich in Deutschland unter anderem die Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft an.06
 
        2019 forderte der Deutsche Ethikrat in einer Stellungnahme ein internationales Moratorium für die klinische Anwendung von Eingriffen in die menschliche Keimbahn, um Raum für die ethische Diskussion und die Entwicklung internationaler Regulierung zu schaffen, und legte einen „Entscheidungsbaum“ als Orientierung vor: Zunächst gehe es um die Frage, ob die menschliche Keimbahn „unantastbar“ sei; dann darum, ob eine sinnvolle Zielsetzung für Keimbahneingriffe denkbar und die Forschung mit menschlichen Embryonen für die Genomeditierung zulässig sei; und schließlich – unter der Voraussetzung, dass ein hohes Niveau an Sicherheit und Wirksamkeit von Keimbahninterventionen erreicht wäre – um eine Diskussion der klinischen Anwendung, um Erbkrankheiten vorzubeugen, Krankheitsrisiken zu reduzieren und letztlich auch, um menschliche Eigenschaften zu verbessern.07
 
        Es folgten weitere Stellungnahmen, etwa von einer Gruppe kritischer Natur- und Sozialwissenschaftler*innen und Mitgliedern von Nichtregierungsorganisationen, die insbesondere eine Klarstellung der Ziele und Gefahren von Keimbahneingriffen anmahnte und ein Moratorium forderte, um einer globalen und inklusiven öffentlichen Diskussion Raum zu geben.08 Schließlich meldete sich 2021 der Europäische Ethikrat zu Genomeditierung in Pflanzen, Tieren und Menschen zu Wort und forderte ebenfalls eine öffentliche Diskussion mit Blick auf wirkungsvolle und institutionell abgesicherte internationale Regulierungen.09
 
        Die Stellungnahmen zeigen, dass vor allem die ethischen Fragen von Keimbahneingriffen am Menschen die internationale öffentliche Debatte dominieren. Die Dynamik der Forschung treibt den ethischen Diskurs an. Der weitgehende Konsens, dass vererbbare Keimbahneingriffe am Menschen generell nicht zu verantworten seien, der die internationale Gesetzgebung bislang prägte, scheint aufgekündigt zu sein.
 
        ZUM ETHISCHEN RAHMEN MEDIZINISCHER FORSCHUNG
 
        Einige grundlegende ethische Bezugspunkte in den Debatten über Keimbahneingriffe am Menschen sind höchst strittig. So gehören etwa die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen und die Rechte zukünftiger Personen und Generationen zu den umstrittensten Fragen der Bioethik. Viele grundlegende Fragen von Keimbahneingriffen können in Tierversuchen untersucht werden. Letztlich setzt die Entwicklung von klinischen Anwendungen aber „verbrauchende“ Forschung mit menschlichen Embryonen voraus. Vor diesem Hintergrund steigt der Druck auf den Gesetzgeber, die Forschung mit menschlichen Embryonen für hochrangige Forschungsziele auch in Deutschland zuzulassen.10
 
        Für die ethische Beurteilung medizinischer Forschung mit Patient*innen und Proband*innen kann auf allgemein akzeptierte, international vereinbarte ethische Standards Bezug genommen werden. Diese sind in der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes von 1964 formuliert und werden beständig fortgeschrieben und weiterentwickelt. Als „oberstes Gebot“ des Handelns von Ärzt*innen gilt in der Deklaration von Helsinki die Gesundheit von Patient*innen. Die in der klinischen Forschung Tätigen sind verpflichtet, die Gesundheit, das Wohlergehen und die Rechte von Patient*innen und Proband*innen zu schützen. Außerdem wird auf die sinnhafte und hochrangige Zielsetzung von Forschung abgestellt: „Medizinische Forschung am Menschen darf nur durchgeführt werden, wenn die Bedeutung des Ziels die Risiken und Belastungen für die Versuchsperson überwiegt.“ Dies gilt generell und auch, wenn die Versuchsperson ihre freie und informierte Einwilligung gegeben hat, die zum Schutz ihrer Rechte eingeholt werden muss.
 
        Nun besteht bei Keimbahninterventionen das Problem, dass das Verfahren im Interesse zukünftiger Eltern erfolgt, die zwar ihre freiwillige und informierte Einwilligung erteilen, während von den Konsequenzen aber zukünftige Personen betroffen sind, nämlich das Kind und dessen Kinder, die selbst nicht einwilligen können. Mit Blick auf die grundsätzlichen ethischen Kontroversen rund um die Forschung mit menschlichen Embryonen und den Schutz der Rechte zukünftiger Personen stellt sich also die Frage: Können Keimbahneingriffe am Menschen überhaupt ein medizinisch sinnvolles und hochrangiges Ziel von Forschung darstellen?
 
        EINE FRAGE DER ALTERNATIVEN
 
        Verfahren der Genomeditierung der menschlichen Keimbahn setzen als ersten Schritt eine In-vitro-Fertilisation voraus, also eine Zeugung im Labor. Das bedeutet, dass Eizellen der Frau nach einer Hormonbehandlung entnommen und im Labor mit Samenzellen des Mannes befruchtet werden. An den befruchteten Eizellen oder frühen Embryonen würde dann die genetische Veränderung vorgenommen. Anschließend müsste über eine Präimplantationsdiagnostik eine Auswahl der erfolgreich veränderten Embryonen vorgenommen werden, die dann für die Herbeiführung der Schwangerschaft verwendet werden. Die zukünftigen Eltern sind also die Patient*innen der Kinderwunschbehandlung, die genetische Veränderung aber wird an einem Embryo vorgenommen, der zu ihrem Kind werden soll. Für die Einschätzung der Bedeutung der Zielsetzung ist unter anderem relevant, ob es dazu Alternativen gibt.
 
        Für die klinische Anwendung werden drei Konstellationen diskutiert, die für eine erbliche Genomeditierung infrage kommen könnten: (1) monogene Erbkrankheiten, die auf die Mutation in einem einzigen Gen zurückgeführt werden, (2) multifaktorielle Erkrankungen, die durch das Zusammenspiel mehrerer Gene und Umweltfaktoren entstehen, aber auch (3) die Steigerung von nicht mit einer Krankheit assoziierten Eigenschaften von Menschen.
 
        (1) Wenn bei einem autosomal-rezessiven Erbgang wie der Mukoviszidose beide Elternteile die Anlage für die Krankheit tragen, erben 25 Prozent der Embryonen zwei krankmachende Erbanlagen von ihren Eltern und sind von der Erkrankung betroffen. 75 Prozent der Kinder eines solchen Paares erben nur eine oder keine krankmachende Anlage und bekommen die Krankheit nicht. Wenn bei einer autosomal-dominant vererbten Krankheit wie der Chorea Huntington ein Elternteil Anlageträger*in ist, vererbt dieses Elternteil statistisch an die Hälfte der gemeinsamen Kinder das krankmachende Gen und damit die Krankheit. Die andere Hälfte der gemeinsamen Kinder wäre gesund. In all diesen Fällen ist die Präimplantationsdiagnostik, sofern sie ethisch akzeptiert wird, eine für das entstehende Kind risikofreie Alternative zur Genomeditierung, weil nach der In-vitro-Fertilisation nicht von der Krankheit betroffene Embryonen vorhanden sind, die für die Herbeiführung der Schwangerschaft ausgewählt werden. Fast alle Paare mit dem erhöhten Risiko, eine monogen bedingte Krankheit zu vererben, können also mithilfe einer Präimplantationsdiagnostik biologisch eigene, nicht von der Krankheit betroffene Kinder bekommen.11
 
        (2) Geht es um die „Korrektur“ von Kandidatengenen etwa für den familiären Brustkrebs oder eine Alzheimer-Demenz, scheint eine Genomeditierung aufgrund der komplexen Krankheitsgenese, bei der mehrere Gene und Umweltfaktoren eine Rolle spielen, wenig realistisch zu sein. (3) Dies gilt umso mehr für nicht mit einer Krankheit assoziierte Eigenschaften des Menschen wie Sportlichkeit oder Musikalität, deren genetische Grundlagen noch gar nicht verstanden sind.
 
        Rein wissenschaftlich gesehen, könnten Anwendungsszenarien Sinn ergeben, bei denen dem Embryo ein genetisches Merkmal mitgegeben werden soll, etwa Resistenz gegenüber einer multifaktoriellen Erkrankung, das beide Eltern nicht tragen und daher auch nicht vererben können. Dies war etwa der Fall der Experimente, die der Arzt He Jiankui 2018 in China durchgeführt hat. Er übertrug eine Gensequenz auf menschliche Embryonen, die zu einer HIV-Resistenz führen soll. Zwei Kinder sind aus diesen Experimenten hervorgegangen, von denen eines die genetische Veränderung für die HIV-Resistenz trägt – bei dem anderen hat der Eingriff offenbar nicht funktioniert. Aufgrund der Unkalkulierbarkeit der Risiken wurde dieser Menschenversuch weltweit als unverantwortlich verurteilt. Aber auch unabhängig davon, dass das Verfahren unausgereift ist, ist die Zielsetzung fragwürdig: Für die Prävention einer HIV-Erkrankung gibt es deutlich einfachere Wege. Und auch für darüber hinaus gehende Szenarien, die auf eine „Verbesserung“ oder „Steigerung“ von Eigenschaften ohne Krankheitsbezug im Interesse der Eltern und ohne Einwilligung des Kindes zielen, ist eine ethische Rechtfertigung generell kaum denkbar.
 
        Keimbahneingriffe am Menschen mithilfe von CRISPR/Cas9 sind Verfahren der Reproduktionsmedizin zur Erfüllung des Kinderwunsches von Paaren, die eine erbliche Krankheit, deren Anlage sie selbst tragen, nicht an ihr Kind weitergeben oder ein Kind mit bestimmten Eigenschaften bekommen wollen, die sie selbst nicht haben. Bei der Beurteilung der „Bedeutung“ solcher Zielsetzungen im Sinne der Deklaration von Helsinki muss berücksichtigt werden, dass es sich um die Erfüllung von „besonderen“ Kinderwünschen handelt und nicht um die Heilung bereits existierender Patient*innen.
 
        Bisweilen werden auch weitergehende Zielsetzungen diskutiert, wie die Bekämpfung von Erbkrankheiten auf Bevölkerungsebene, die allerdings mit der Deklaration von Helsinki überhaupt nur auf der Basis einer freiwilligen „vorausplanenden, verantwortlichen Elternschaft“12 denkbar wären. Das könnte aber leicht als Rollenerwartung an werdende Eltern verstanden werden, ihre Familienplanung nach einer „freiwilligen Eugenik“ zu richten. Eltern dürfen aber nicht für etwaige Krankheiten und Krankheitsdispositionen ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden. Außerdem wäre auch aus populationsgenetischer Sicht eine solche Zielsetzung wenig sinnvoll: Die genetischen Anlagen für rezessiv vererbte Erbkrankheiten werden meist unbemerkt weitergegeben, weil die Anlageträger*innen selbst gesund sind. Autosomal-dominante Erbkrankheiten sind zum größten Teil auf überraschend auftretende Neumutationen zurückzuführen. Außerdem ist die lange Generationenfolge des Menschen zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass einzelne Keimbahnveränderungen auf Bevölkerungsebene wenig Wirkung entfalten würden.13 Das gilt sowohl für erwünschte als auch für unerwünschte Konsequenzen und sollte berücksichtigt werden, wenn von der Verantwortung für künftige Generationen gesprochen wird.
 
        EINE FRAGE DER RISIKEN
 
        Die ethische Beurteilung der klinischen Anwendungsszenarien von Keimbahneingriffen am Menschen ist nicht vollständig ohne die Berücksichtigung des Schädigungsrisikos für die betroffenen zukünftigen Personen. Unerwünschte Konsequenzen der Genomeditierung hängen vor allem mit Off-target-Effekten, On-target-Effekten und Mosaikbildungen zusammen.14 Von Off-target-Effekten wird gesprochen, wenn eine genetische Veränderung an einer anderen Stelle als der erwünschten bewirkt wird, bei On-target-Effekten wird eine unerwünschte Veränderung am Zielort bewirkt. Eine Mosaikbildung liegt vor, wenn nur ein Teil der Zellen eines Organismus die genetische Veränderung trägt, ein anderer Teil nicht. All diese unerwünschten Konsequenzen von Keimbahneingriffen können zu Schädigungen des Organismus führen. Bislang kommen diese unerwünschten Konsequenzen noch relativ häufig vor. An ihrer Minimierung wird zwar intensiv gearbeitet, aber es kann heute nur darüber spekuliert werden, wieweit das gelingen kann.
 
        Generell gilt allerdings, dass die Anforderungen an die Risikominimierung bei Keimbahneingriffen am Menschen im Vergleich etwa mit Tierversuchen sehr viel höher sind. Eine Schädigung der zukünftigen Person und ihrer Nachkommen müsste weitestgehend ausgeschlossen werden können. Dabei ist auch zu bedenken, dass sich mögliche unerwünschte Konsequenzen in vollem Ausmaß erst im Laufe des Lebens der betroffenen Person zeigen würden.
 
        Außerdem wissen wir heute, dass die Entwicklung eines Organismus mit all seinen Eigenschaften und Veranlagungen auf das äußerst komplexe Zusammenwirken von genetischen, umweltlichen, zellulären und extrazellulären Faktoren zurückzuführen ist. Die ursprüngliche Vorstellung, die Keimbahn enthalte eine Art Masterplan für die Entwicklung des Organismus, ist schon lange überholt.15 So gibt es vorgelagerte Prozesse, die Gene aktivieren oder deaktivieren, sowie nachgelagerte Prozesse, die abgelesene Gensequenzen sekundär modifizieren. Diese Prozesse dienen der Steuerung der Aktivität von Genen bei der Ausbildung von spezialisierten Zellen, Geweben und Organen im Laufe der Entwicklung des Organismus.16 Die Einschätzung der erwünschten und unerwünschten Konsequenzen von Keimbahneingriffen in dem sich entwickelnden Organismus kann sich angesichts dieser komplexen systemischen Wechselwirkungen kaum auf die Vorstellung einfacher Ursache-Wirkungszusammenhänge stützen. Das bedeutet letztlich, dass eine vollständige und sichere Prognose der Konsequenzen von Eingriffen in die menschliche Keimbahn für künftige Personen und deren Nachkommen mit großer Wahrscheinlichkeit auch zukünftig nicht möglich sein wird. Daher ist es aus ethischer Sicht fragwürdig, ob die Zielsetzung, die Kinderwünsche von Paaren zu erfüllen, die eine erbliche Krankheit, deren Anlage sie selbst tragen, nicht an ihr Kind weitergeben oder ein Kind mit bestimmten Eigenschaften bekommen wollen, die sie selbst nicht haben und für die es zudem meist weniger risikoreiche Alternativen gibt, rechtfertigen kann, zukünftige Kinder und deren Kinder ohne deren Zustimmung kaum kalkulierbaren Schädigungsrisiken auszusetzen.
 
        POTENZIAL FÜR DIE SOMATISCHE GENTHERAPIE
 
        Die Weiterentwicklung der somatischen Gentherapie mithilfe der Genomeditierung stellt dagegen ein durchaus vielversprechendes Forschungsgebiet dar.
 
        Die klassische somatische Gentherapie der 1990er Jahre folgt dem Konzept der „Genersatztherapie“. Damit sollen monogene Erbkrankheiten, die auf ein fehlerhaftes Gen zurückzuführen sind, durch das Einfügen eines korrekten Gens geheilt werden. So wurde in den ersten klinischen Versuchen bei Kindern, denen ein für die Funktion des Immunsystems notwendiges Enzym fehlt, im Labor (ex vivo) ein intaktes Genkonstrukt in Blutstammzellen übertragen. Die Zellen werden vermehrt und per Infusion in den Körper zurückgebracht. Zunächst wurde von mehreren erfolgreichen Behandlungen berichtet, dann erkrankten einige der Kinder in der Folge an Leukämie. Retrovirale Vektoren ermöglichen zwar, das therapeutische Gen stabil ins Genom der Zielzelle „einzubauen“, dies erfolgt allerdings ungezielt und kann die Funktion anderer Gene stören. Beim zweiten klinischen Ansatz der somatischen Gentherapie für monogene Stoffwechselerkrankungen wurde mit adenoviralen Vektoren gearbeitet. Diese sind von Erkältungsviren abgeleitet und dringen in die Zielzellen ein, ohne sich in deren Genom einzufügen. Ein dauerhafter therapeutischer Effekt kann damit nicht erzielt werden, und es muss eine große Menge veränderter Viren direkt in den Körper übertragen werden (in vivo), was extrem starke Immunantworten auslösen kann. Das war der Grund für den Tod des 18-jährigen Jesse Gelsinger infolge eines klinischen Versuchs 1999. Andere klassische somatische Gentherapieversuche zielen auf Krebserkrankungen, indem beispielsweise sogenannte Selbstmordgene in Tumorzellen eingeschleust werden oder das Immunsystem zur Bekämpfung von Krebszellen stimuliert wird. Das gemeinsame Ziel der unterschiedlichen Gentherapiestrategien ist, die Menge an Tumorzellen im Körper zu reduzieren.
 
        Die Genomeditierung ermöglicht es, somatische Gentherapieansätze zu entwickeln, mit deren Hilfe Veränderungen der DNA gezielt an der gewünschten Stelle vorgenommen werden können. Sie hat damit das Potenzial, Defekte von Genen zu „korrigieren“. Das veränderte Gen könnte in seiner natürlichen Umgebung sogar korrekt reguliert werden. Dieses Konzept geht weit über die Möglichkeiten einer „Genersatztherapie“ hinaus. Es eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Entwicklung von Gentherapien für monogene Erbkrankheiten, mit denen sich viele Probleme der klassischen somatischen Gentherapie lösen lassen könnten. Auch für Krebserkrankungen und Infektionskrankheiten können neue, innovative Therapieansätze entwickelt werden.17 Auch wenn in vielen Fällen noch zahlreiche Hürden vor einer klinischen Anwendung zu überwinden sind, haben wir es hier mit sinnvollen und realistischen Zielsetzungen zur Entwicklung innovativer Therapien für schwer kranke Patient*innen zu tun. Die für die ethische Rechtfertigung medizinischer Forschung mit Patient*innen und Proband*innen erforderliche hochrangige Zielsetzung ist damit gegeben. Off- und On-target-Effekte können auch bei diesen neuen Ansätzen ein Schädigungspotenzial für Patient*innen und Proband*innen bergen. Bei Ex-vivo-Strategien, bei denen die gentechnischen Eingriffe an Zellen im Labor vorgenommen werden, müssen Methoden entwickelt werden, solche Nebeneffekte zuverlässig erkennen und die Zellen aussortieren zu können, bevor sie in den Körper zurückgebracht werden. Schwieriger zu lösen sind die Probleme von In-vivo-Strategien, die in den relativ ineffizienten und nur teilweise gewebespezifischen gentechnischen Eingriffen im lebenden Organismus sowie in Immunreaktionen gegen die Editierungswerkzeuge bestehen.18
 
        Klinische Versuche sind dann ethisch gerechtfertigt, wenn sie der Gesundheit von Patient*innen dienen, die Gesundheitsrisiken für die Patient*innen und Proband*innen zuverlässig eingeschätzt werden können, deren freie und informierte Einwilligung vorliegt und die Bedeutung des Ziels die Risiken und Belastungen überwiegt. Aus den Rückschlägen der klassischen somatischen Gentherapie ist die Lehre zu ziehen, dass mit klinischen Versuchen erst dann begonnen werden sollte, wenn die Konzepte so weit ausgereift sind, dass diese Bedingungen erfüllt werden können. Grundsätzliche ethische Kontroversen über die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen oder die Rechte zukünftiger Generationen betreffen die innovativen Ansätze der somatischen Gentherapie im Unterschied zu gentechnischen Eingriffen in die Keimbahn jedenfalls nicht.
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        11 Die Ausnahmen betreffen zwei äußerst seltene Konstellationen. Im einen Fall wären beide Eltern von einer autosomal-rezessiv vererbbaren Krankheit betroffen, aber nicht so schwer erkrankt, sodass eine Elternschaft für sie infrage kommt. Dann wären beide Elternteile homozygot für die Erkrankung und hätten in allen Keimzellen jeweils zwei Kopien des krankmachenden Gens. Sie könnten keine gemeinsamen Kinder bekommen, die nicht an der Erbkrankheit erkrankt sind. Im zweiten Fall wäre ein Elternteil von einer autosomal-dominant vererbten Erkrankung betroffen, selbst homozygot für das die Krankheit verursachende Gen und könnte kein genetisch eigenes, nicht betroffenes Kind bekommen. Dies dürfte allerdings schon deshalb äußerst selten vorkommen, weil homozygote Betroffenheit bei den meisten autosomal-dominant vererbten Erkrankungen nicht mit dem Leben vereinbar ist oder sehr schwere Krankheitsverläufe mit sich bringt. Eine Ausnahme ist Chorea Huntington, wo homozygote Anlageträger*innen offenbar nicht zwingend stärker betroffen sind als heterozygote Anlageträger*innen. Beide Fallkonstellationen dürften so extrem selten vorkommen, dass schon allein deshalb infrage steht, ob die geforderte hohe Bedeutung des Forschungsziels angenommen werden kann.
 
        12 Vgl. Hille Haker, Eine Ethik der Elternschaft, in: Giovanni Maio/Tobias Eichinger/Claudia Bozzaro (Hrsg.), Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin. Ethische Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung, München 2013, S. 269–292.
 
        13 Dies gilt zumindest so lange kein Heterozygoten-Screening auf alle relevanten rezessiv vererbten Krankheiten durchgeführt wird. Dies ist für die Zukunft denkbar, aber mit großer Wahrscheinlichkeit zu aufwendig. Außerdem gilt auch dann, wenn auf diese Weise „Risikopaare“ identifiziert werden, dass ihnen Präimplantationsdiagnostik angeboten werden könnte.
 
        14 Vgl. Steffen Albrecht/Harald König/Arnold Sauter, Genome Editing am Menschen, Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, TAB-Arbeitsbericht 191/2021, S. 68–71.
 
        15 Vgl. Richard Strohman, Epigenesis: The Missing Beat in Biotechnology?, in: Nature Biotechnology 12/1994, S. 156–164.
 
        16 Vgl. Jörn Walter/Nina Gasparoni, Themenbereich Epigenetik: von Zellidentitäten bis hin zu Krankheiten und Therapien, in: Boris Fehse et al. (Hrsg), Fünfter Gentechnologiebericht. Sachstand und Perspektiven für Forschung und Anwendung, Baden-Baden 2021, S. 93–113.
 
        17 Vgl. Boris Fehse/Ulrike Abramowski-Wock, Anwendung des Genome Editing in der somatischen Gentherapie, Wiesbaden 2021, S. 30–34.
 
        18 Vgl. Albrecht/König/Sauter (Anm. 14), S. 77f.
 
      

       
        RECHT VS. NATURWISSENSCHAFTEN?
 
        Die Debatte zur Regulierung grüner Gentechnik in der EU
 
        Katharina Schreiber
 
        2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Urteil „Confédération paysanne“, dass Organismen, die mit Genomeditierungsverfahren erzeugt worden sind, dem Europäischen Gentechnikrecht unterliegen. Das Urteil hat eine Reformdebatte rund um die rechtliche Regulierung grüner Gentechnik zur Erzeugung neuer Pflanzensorten angestoßen. Die unterschiedlichen Reformvorschläge zeigen, wie umstritten das Thema weiterhin ist. Auch die Europäische Kommission hat sich im April 2021 zu der Frage geäußert, wodurch die Reformdiskussion politisch Fahrt aufgenommen hat.
 
        HERKÖMMLICHE UND ZIELGERICHTETE MUTAGENESE
 
        Der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ist an sich keine neue Entwicklung. Bereits seit den 1920er Jahren werden gentechnische Verfahren eingesetzt, um neue Pflanzensorten mit bestimmten Eigenschaften zu erzeugen, wie zum Beispiel Toleranzen gegen klimatische Extrembedingungen (Trockenheit, Hitze, Kälte), höhere ernährungsphysiologische Qualität und neue Verarbeitungsmöglichkeiten. Hier werden die sogenannten herkömmlichen Mutageneseverfahren eingesetzt, mit denen die Rate genetischer Veränderungen durch chemische Substanzen oder Bestrahlung signifikant erhöht wird.01 Dabei ist nur die Erzeugung ungerichteter Mutationen möglich, es können also keine spezifischen Eigenschaften gezielt hervorgerufen werden.02 Der züchterische Prozess, bei dem eine sehr hohe Anzahl an Pflanzen generiert wird, die hinsichtlich der gewünschten Eigenschaften ausgewählt und zur Kreuzung eingesetzt werden, ist sehr aufwendig.
 
        Demgegenüber bedeuten Genomeditierungsverfahren einen großen Entwicklungsschritt. Grundsätzlich umfassen solche Verfahren ein breites Feld an Anwendungsmöglichkeiten. In der aktuellen Reformdebatte geht es vor allem um den spezifischen Anwendungsfall der sogenannten zielgerichteten Mutagenese: Hier können einzelne Basenpaare im Genom einer Pflanze ausgetauscht, entfernt oder hinzugefügt werden. Entscheidender Unterschied zu den herkömmlichen Mutageneseverfahren ist, dass gezielt, also an einem vorher bestimmten Ort im Erbgut, Mutationen in unterschiedlichen Formen hervorgerufen werden können.03 Die Risiken dieses Verfahrens sind unter Experten umstritten.04
 
        Seit dem Aufkommen von Genomeditierungsverfahren, vor allem des CRISPR/Cas9-Systems im Jahr 2012, wird intensiv diskutiert, ob mithilfe solcher „Genscheren“ erzeugte Pflanzen den Regelungen des Europäischen Gentechnikrechts unterfallen.
 
        DIE FREISETZUNGSRICHTLINIE IM EUROPÄISCHEN GENTECHNIKRECHT
 
        Herzstück des Europäischen Gentechnikrechts ist die Freisetzungsrichtlinie, die ein verpflichtendes behördliches Zulassungsverfahren für genetisch veränderte Organismen (GVO) festlegt, bevor sie in die Umwelt freigesetzt und auf den Markt gebracht werden dürfen. Ziel ist der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt im Sinne des Vorsorgeprinzips, das ein wichtiges Leitprinzip des europäischen Umweltrechts ist.05 Zwar sind Inhalt und Anwendungsvoraussetzungen des Vorsorgeprinzips im Einzelnen umstritten, allgemein als Definition anerkannt ist aber Prinzip 15 der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992: Demnach sind staatliche Risikoregulierungsmaßnahmen bereits in Fällen wissenschaftlicher Unsicherheit gerechtfertigt, wenn schwere oder irreversible Schäden für Mensch und Umwelt drohen.
 
        Die Freisetzungsrichtlinie legt den Anwendungsbereich des gesamten Europäischen Gentechnikrechts fest. Erstens definiert sie einen GVO als „Organismus (…), dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist“. Zweitens bestimmt sie mithilfe sogenannter Positiv- und Negativlisten, welche Verfahren der genetischen Veränderung einen GVO erzeugen oder nicht. Hier gibt es eine sogenannte Mutageneseausnahme, durch die Organismen, die mit Mutageneseverfahren erzeugt worden sind, aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen werden. Bei Erlass der Freisetzungsrichtlinie 1990 wurden die herkömmlichen Mutageneseverfahren aus dem Anwendungsbereich ausgeklammert, da sie bereits damals seit Jahrzehnten standardmäßig in der Pflanzenzüchtung angewandt wurden und seit Langem als sicher galten.
 
        Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für GVO findet eine Risikobeurteilung (risk assessment) statt, bei der von Fall zu Fall etwaige direkte, indirekte, sofortige oder spätere schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt ermittelt und evaluiert werden. Nach der europaweit geltenden Zulassung bestehen strenge Kennzeichnungs- und Monitoringpflichten. 18 der 27 EU-Mitgliedstaaten machen aktuell von der 2015 erlassenen Opt-out-Regelung Gebrauch und verbieten den Anbau von GVO auf ihrem Territorium.06
 
        DAS EUGH-URTEIL
 
        Der EuGH entschied, dass durch Genomeditierungsverfahren erzeugte Organismen unter die Freisetzungsrichtlinie fallen und somit dem Zulassungsverfahren sowie Kennzeichnungs- und Monitoringpflichten unterliegen.07 In seinem Urteil ging der EuGH in zwei Schritten vor, wie es auch in der Freisetzungsrichtlinie selbst angelegt ist: Zunächst legten die Richter die Definition eines GVO primär prozessbezogen aus.08 Das bedeutet, dass es zur Qualifizierung eines GVO vornehmlich auf den Einsatz einer (Gen-)Technik als „unnatürliches“ Handeln ankommt, das sich als Mutation im Genom der Pflanze niederschlagen muss.09 In einem zweiten Schritt legte der EuGH die Mutageneseausnahme eng aus.10 Das heißt, dass nur die Verfahren der Mutagenese, die herkömmlich und seit Langem als sicher gelten, vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen sind.
 
        Hier kam es entscheidend auf die Auslegung des Begriffs an: „Mutagenese“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der zwar der naturwissenschaftlichen Fachterminologie entlehnt ist, deswegen aber nicht seine Qualität als Rechtsbegriff verliert. Versteht man unter „Mutagenese“ die Erzeugung von Mutationen in einem Organismus und demzufolge als einen Oberbegriff, sind auch zielgerichtete Mutageneseverfahren zur künstlichen Erzeugung von Mutationen in einem Organismus umfasst. Der EuGH argumentierte jedoch mit dem Willen des Unionsgesetzgebers, vom Anwendungsbereich der Richtlinie nur diejenigen Mutageneseverfahren auszunehmen, die standardmäßig in der Pflanzenzüchtung angewandt werden.11 Es handelt sich hierbei also um das Argument fehlenden Erfahrungswissens. Seine Auslegung begründete der EuGH mit dem Vorsorgeprinzip, eine andere Interpretation würde „dem Vorsorgeprinzip zuwiderlaufen“.12
 
        POLITISCHE BESTREBUNGEN FÜR EINE NEUJUSTIERUNG
 
        Unmittelbar nach dem Urteil kam Kritik mit Blick auf seine Umsetzbarkeit auf: Pflanzen, die durch zielgerichtete Mutageneseverfahren erzeugt wurden, sind nicht von Pflanzen zu unterscheiden, die auf herkömmliche Mutageneseverfahren zurückgehen. Das stellt Behörden vor praktische Schwierigkeiten, entsprechende Produkte als „mit Gentechnik hergestellt“ zu klassifizieren und zu kennzeichnen.13 Vor diesem Hintergrund beauftragten die EU-Staats- und Regierungschefs die Kommission mit einer Studie zum Status genomeditierter Organismen im Unionsrecht,14 die im April 2021 vorgelegt wurde. Darin skizzierte die Kommission keine konkreten Reformvorschläge, insgesamt lässt sich jedoch herauslesen, dass sie eine Neujustierung des geltenden Rechts tendenziell befürwortet.
 
        Mit Blick auf die Identifizier- und Nachverfolgbarkeit genomeditierter Pflanzen und daraus entwickelter Produkte sieht sie die Gefahr welthandelsrechtlicher Auseinandersetzungen, da wichtige Handelspartner solche Produkte weder regulieren noch kennzeichnen würden.15 Ferner spricht die Kommission so erzeugten Pflanzen zu, einen wichtigen Beitrag zur Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie leisten zu können, indem sie beispielsweise durch Toleranzen gegen Extrembedingungen zu einer klimaangepassten Landwirtschaft beitragen könnten. Im Hinblick auf Sicherheitsbedenken bestätigt sie zwar einerseits den geltenden Ansatz der Risikobeurteilung, GVO von Fall zu Fall auf schädliche Auswirkungen zu untersuchen. Andererseits weist sie darauf hin, dass eine weiterhin strenge Anwendung der geltenden Vorschriften bei neuen Pflanzenzüchtungsverfahren Probleme für die Anpassung an den wissenschaftlichen Fortschritt nach sich ziehen könnte.
 
        Entscheidend für eine mögliche Reform ist, dass die Kommission die unterschiedliche Regulierung von genetisch identischen Produkten infrage stellt: Sie kommt zu dem Schluss, dass den Organismen die gleichen Risiken anhaften – unabhängig davon, ob sie durch herkömmliche oder zielgerichtete Mutageneseverfahren oder sogenannte Cisgenese-Verfahren erzeugt worden sind.16 Bei Cisgenese-Verfahren wird ausschließlich arteigenes Genmaterial übertragen, anders als bei Transgenese-Verfahren, bei denen Fremd-DNA in einen Organismus über Artgrenzen hinweg eingefügt wird.17 Die Kommission hat nunmehr gesetzgeberische Bestrebungen für die Entwicklung eines eigenen Regelwerkes für so erzeugte Pflanzen sowie Lebens- und Futtermittel angekündigt. Ein konkreter Vorschlag der Kommission wird für Ende 2023 erwartet.18
 
        REFORMVORSCHLÄGE IM ÜBERBLICK
 
        Dieser wird sich einordnen in ein weites Spektrum an Regulierungsoptionen, die seit dem EuGH-Urteil diskutiert werden. Dabei lassen sich drei unterschiedliche Strömungen mit wachsendem Abstand zur aktuellen Rechtslage herauslesen.
 
        Beibehaltung des geltenden Rechtsrahmens
 
        Am einen Ende des Spektrums wird für die fortdauernde Anwendung des Europäischen Gentechnikrechts auf Erzeugnisse von Genomeditierungsverfahren plädiert. Hier unterscheiden sich die Argumentationsweisen: Einerseits wird das Erfordernis strenger Kontrolle betont, andererseits wird für einen flexibleren Umgang mit dem geltenden Recht geworben.
 
        Für eine strikte Anwendung des gegenwärtigen Zulassungsverfahrens auf alle durch Genomeditierungsverfahren erzeugten Pflanzen sprechen sich vor allem Debattenteilnehmer aus, die wie der Verein Testbiotech kritisch gegenüber der Freisetzung und Inverkehrbringung von GVO eingestellt sind. Ihr Hauptargument ist, dass sich diese Verfahren hinsichtlich ihrer Risiken und potenziellen Auswirkungen wesentlich von konventionellen Mutageneseverfahren unterscheiden, weil sie ermöglichen, umfassender in das Erbgut einzugreifen als bisher.19 Insbesondere weisen sie das Argument zurück, dass Genomeditierungsverfahren präziser und daher sicherer seien, und verweisen auf die Möglichkeit unvorhergesehener Effekte bei der Veränderung genetischen Materials.20 Daher sei es notwendig, die aktuelle Risikobeurteilung vor allem in Bezug auf die Identifizierung von Risiken anzupassen und zu erweitern. Die zentrale Rolle des Vorsorgeprinzips bei der Sicherung eines hohen Schutzniveaus für Mensch und Umwelt sei auch in Zukunft zu stärken.21 Dies werde aus ethischer Perspektive untermauert, die das Vorsorgeprinzip zur Maxime eines angemessenen Umgangs mit neuen Technologien im Falle wissenschaftlicher Unsicherheit erhebe.22
 
        Demgegenüber weisen einige Debattenteilnehmer auf die bereits bestehenden Instrumente der Freisetzungsrichtlinie hin, die ohne Änderung der Rechtslage ein vereinfachtes Zulassungsverfahren für genomeditierte Organismen ermöglichen.23 Sie sehen darin vor allem eine Möglichkeit, die Zeit bis zur Änderung der geltenden Rechtslage zu überbrücken.24 Wenn mit der Freisetzung bestimmter, mit zielgerichteten Mutageneseverfahren erzeugter GVO in bestimmten Ökosystemen ausreichend Erfahrungen gesammelt worden sei, könne ein Beschluss ergehen, dass Freisetzungen eines GVO am selben Ort oder an verschiedenen Orten zum selben Zweck und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem einzigen Anmeldeverfahren beantragt werden dürfen.25 Um das Zulassungsverfahren zu vereinfachen, wird zudem vorgeschlagen, dass die ergänzenden Guidelines der European Food Safety Agency, die als Hilfestellung bei einem Zulassungsantrag dienen, dahingehend geändert werden, dass sie die Eigenschaften genomeditierter Pflanzen stärker berücksichtigen.26 So könnten detaillierte Kriterien ausgearbeitet werden, wann solche Pflanzen einem vereinfachten Verfahren unterliegen: In Betracht kommen unter anderem die Art der genetischen Veränderung und die Relevanz des neuen Züchtungsmerkmals für eine nachhaltige und klimaangepasste Landwirtschaft.27
 
        Änderung des geltenden Rechtsrahmens
 
        Eine Vielzahl der Kommentatoren fordert, Pflanzen, die mithilfe zielgerichteter Mutageneseverfahren produziert wurden, aus dem Anwendungsbereich der Freisetzungsrichtlinie herauszunehmen, da ihre Anwendbarkeit wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen sei.28 Ihr Hauptargument ist, dass genetisch identische Pflanzen der gleichen Regulierung unterliegen sollten, unabhängig davon, ob sie durch herkömmliche oder zielgerichtete Mutageneseverfahren erzeugt worden sind.29 Ihre Reformvorschläge beziehen sich daher auf die Änderung des Anwendungsbereichs der Freisetzungsrichtlinie und/oder auf das geltende Verfahren zur Risikobeurteilung und zum Risikomanagement. Risikomanagement bedeutet hier, dass der Antragstellende nach Zulassung mögliche schädliche Auswirkungen des GVO auf die Umwelt und menschliche Gesundheit erfasst und die zuständige Behörde die Monitoringberichte bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen ergreift.
 
        Für die Herausnahme aus dem Anwendungsbereich des Europäischen Gentechnikrechts gibt es zwei Anknüpfungspunkte in der Freisetzungsrichtlinie: zum einen die GVO-Definition, zum anderen die sogenannte Negativliste (Anhang IA Teil 2) beziehungsweise der Ausnahmetatbestand (Anhang IB). Mit Blick auf die GVO-Definition sprechen sich einige Debattenteilnehmer wie die Group of Chief Scientific Advisors der Europäischen Kommission für einen Wechsel von der prozessbezogenen Auslegung – wie der EuGH sie bislang anwendet – hin zu einer produktbezogenen Auslegung aus.30 Das würde bedeuten, dass die Qualifizierung eines GVO davon abhängig gemacht wird, ob die im Endprodukt vorhandene genetische Veränderung auf natürlichem Weg hätte entstehen können.31 In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, die GVO-Definition im Europäischen Gentechnikrecht im Einklang mit dem Protokoll von Cartagena über die Biologische Sicherheit zu lesen,32 dem wichtigsten völkerrechtlich verbindlichen Vertrag in Bezug auf GVO, dessen Artikel 3 lit. g auf eine „neuartige Kombination genetischen Materials“ zur Qualifizierung abstellt.
 
        Eine andere Möglichkeit wäre aus Sicht der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, zielgerichtete Mutageneseverfahren auf die sogenannte Negativliste zu setzen und von vorneherein nicht als Verfahren genetischer Modifikation einzuordnen, die die GVO-Definition umfasst.33 Ein ähnlich gelagerter Vorschlag der European Plant Science Organisation lautet, den Ausnahmetatbestand umzugestalten: Entweder könne – entgegen der Interpretation des EuGH – der Begriff „Mutagenese“ so definiert werden, dass er auch zielgerichtete Mutageneseverfahren einschließt,34 oder diese könnten eigenständig in die Liste der Ausnahmetatbestände aufgenommen werden.35 Davon losgelöst wird vorgeschlagen, anstelle der Auflistung von Verfahren zur genetischen Modifikation allgemeine Kriterien einzuführen, die zur Erfüllung des Ausnahmetatbestandes vorliegen müssten.36
 
        Ein weiterer Diskussionsstrang dreht sich um den angemessenen Harmonisierungsgrad der Freisetzungsrichtlinie.37 Dieser bestimmt, inwiefern die Mitgliedstaaten die Vorgaben aus der Richtlinie in innerstaatliches Recht umsetzen müssen. Aktuell gilt eine umfassende Vollharmonisierung, die Mitgliedstaaten dürfen also keine anderen Regeln einführen als jene, die in der Richtlinie festgelegt sind.38 Um Mitgliedstaaten die Möglichkeit einzuräumen, GVO trotz der kritischen Haltung anderer Mitgliedstaaten anzubauen, wird vorgeschlagen, dass zwar die Risikobeurteilung vollharmonisiert bleibt, das Risikomanagement aber nur noch mindestharmonisiert auf mitgliedstaatlicher Ebene stattfindet.39 Dies würde bedeuten, dass die Richtlinie für das Risikomanagement nur noch einheitliche Mindeststandards festlegt, wobei es im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten läge, höhere Standards zu setzen.40 Da es Bedenken gibt, dass dies den Grundsatz einheitlicher, EU-weit geltender Zulassungsbestimmungen untergraben könnte, wird alternativ ein opt-in für den GVO-Anbau vorgeschlagen, das Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen könnten, wenn das Zulassungsverfahren eines GVO aufgrund einer politischen Blockade scheitert und ansonsten alle Kriterien für eine Zulassung erfüllt sind.41
 
        Schaffung eines neuen Rechtsrahmens
 
        Am anderen Ende des Spektrums werden komplett neue Regulierungsansätze diskutiert, die allgemeiner Natur sind. Ein Vorschlag des Europäischen Ethikrats lautet, im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse auch die möglichen Auswirkungen eines GVO auf die Biodiversität und die Bodennutzung sowie seinen potenziellen Beitrag zur Ernährungssicherheit zu beachten.42 In diesem Zusammenhang plädiert auch das Bundesamt für Naturschutz dafür, Nachhaltigkeitsaspekte anhand feststehender Kriterien verstärkt in den Blick zu nehmen und in das Risikobewertungsverfahren einfließen zu lassen.43
 
        Ferner gibt es detailliertere Ausarbeitungen zur Schaffung eines neuen Regelwerkes. Losgelöst von der geltenden Rechtslage wird eine dreistufige Regulierung vorgeschlagen, die sich nach der Reichweite der erzeugten genetischen Veränderung richtet: von der schlichten Notifizierung bei genomeditierten Organismen, die auch natürlich oder mit konventioneller Züchtung entstehen können (erste Stufe), über ein beschleunigtes Verfahren für Organismen mit artspezifischer genetischer Veränderung (zweite Stufe) bis zum klassischen Zulassungsverfahren mit Risikobewertung für Organismen, bei denen Artenbarrieren überschritten werden oder fremde DNA eingefügt wird (dritte Stufe).44 Dieses System kann weiter ausdifferenziert werden, indem neben der Bewertung der Risiken auch ethische und soziale Faktoren berücksichtigt werden.45
 
        AUSBLICK
 
        Während in der EU sowohl aufseiten der Kommission als auch aufseiten der Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren eine kritische Haltung gegenüber grüner Gentechnik überwog, deutet sich nun ein Umdenken an. Dies lässt sich insbesondere aus den politischen Reformbestrebungen der Kommission im Hinblick auf Pflanzen sowie Lebens- und Futtermittel ableiten, die durch zielgerichtete Mutageneseverfahren und Cisgenese-Verfahren erzeugt worden sind. Insofern scheint eine Gleichbehandlung von zielgerichteten und herkömmlichen Mutageneseverfahren, wie sie der EuGH 2018 noch mit Blick auf das fehlende Erfahrungswissen abgelehnt hatte, im Rahmen des Möglichen zu liegen. Dies wird wiederum von einigen Kommentatoren entschieden kritisiert, die auf die durch CRISPR/Cas9 in einem größeren Umfang als bisher möglichen Veränderungen des Erbgutes verweisen, die ungewollte Effekte und damit einhergehende spezifische und neuartige Risiken nach sich ziehen könnten.
 
        Wichtig für das Verständnis der Debatte ist, dass das geltende Recht weiterhin für davon abzugrenzende Anwendungsfälle von Genomeditierungsverfahren anwendbar bleibt: Wird Fremd-DNA in einen Organismus eingefügt, unterliegt dieser dem Zulassungsverfahren sowie den Kennzeichnungspflichten. Offen ist weiterhin, welche Regulierungsoption die Kommission anstrebt. Die Freisetzungsrichtlinie verfügt als stringentes Regelwerk bereits über Instrumente, um das Zulassungsverfahren zu vereinfachen, ohne den vorsorgebasierten Regulierungsgedanken zu vernachlässigen oder aufzugeben. Dabei bleibt die Beibehaltung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Freisetzung und Inverkehrbringung von GVO unerlässlich. Auch eine mögliche Reform sollte weiterhin vom gesellschaftlichen Diskurs und Konsens getragen werden.
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        DIE GROẞE VERUNSICHERUNG
 
        Zur Resonanz grüner Gentechnik in der deutschen Bevölkerung
 
        Ortwin Renn
 
        Die Debatte um Gentechnik und ihre Anwendungen ist von vielen Unsicherheiten und Unklarheiten geprägt. Bei der gesellschaftlichen Bewertung der Gentechnik kommt es zunächst vor allem darauf an, für welchen Zweck sie eingesetzt wird, denn es handelt sich um eine sogenannte Querschnittstechnologie. Die Anwendungsbereiche der Gentechnologie lassen sich grob in vier Felder unterscheiden:01
 
        Die medizinische und pharmazeutische Anwendung wird oft als „rote“ Gentechnik bezeichnet. In der Medizin liegen die Anwendungsfelder vor allem in der Diagnostik und Therapie, in der Pharmazie wird Gentechnik in erster Linie für die Entwicklung und auch die Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Das ist zwar auch mit Gesundheitsrisiken verbunden, die Nutzanwendungen überwiegen aber in den Augen der meisten Betrachter:innen. Völlig anders fällt dagegen die Bewertung der Gentechnik in ihrer Anwendung am Menschen selbst aus: Vor allem in der Diagnose von Krankheiten im pränatalen Stadium sowie in der Reproduktionsmedizin werden zentrale ethische Fragen aufgeworfen.02 Allerdings ist der öffentliche Diskurs zu diesem Bereich weniger stark ausgeprägt und eher auf Fachdebatten beschränkt als die Auseinandersetzung um gentechnologische Anwendungen in der Landwirtschaft und Ernährung.03
 
        Dieses zweite große Betätigungsfeld der Gentechnologie wird meist als „grüne“ Gentechnik bezeichnet.04 Hier geht es beispielsweise um gentechnisch veränderte Rohstoffe zur Nahrungsmittelproduktion, um Resistenz- und Intensivierungszüchtungen, um Produktivitätssteigerungen, Qualitätsveränderungen sowie um Anreicherungen mit ernährungsphysiologisch erwünschten Zusatzstoffen wie etwa Vitaminen.
 
        Ferner werden gentechnische Verfahren in speziellen Produktionsprozessen angewandt, zum Beispiel bei der Enzymproduktion für Waschmittel. Auch für die Herstellung von Zwischenprodukten für die chemische Synthese können gentechnische Verfahren eingesetzt werden. Dieser Anwendungsbereich ist selten mit Endprodukten für Konsument:innen verbunden und wird häufig als „weiße“ Gentechnik bezeichnet.05
 
        Schließlich werden gentechnische Verfahren auch im Bereich der Umwelttechnik und Schadstoffbeseitigung angewandt. Hierzu zählt unter anderem die sogenannte Bioremediation, also der Einsatz von Mikroorganismen zur Entsorgung kontaminierter Böden und Gewässer. Dieser Anwendungsbereich wird meist als „graue“ Gentechnik bezeichnet.06
 
        Für die Frage nach der gesellschaftlichen Resonanz ist vor allem die grüne Gentechnik von Bedeutung. Zum einen ist sie mehr als die anderen Anwendungsfelder von Regulationen geprägt, zum anderen wird grüne Gentechnik von Gruppen, die der Gentechnik im Allgemeinen kritisch oder skeptisch gegenüberstehen, als Hauptgegenstand der Kritik und Kernpunkt der gesellschaftlichen Kontroverse um Gentechnik betrachtet. Schließlich sind auch die meisten empirischen Untersuchungen zur Akzeptanz der Gentechnik auf den Bereich Landwirtschaft und Ernährung ausgerichtet. Daher wird im Folgenden die Resonanz der grünen Gentechnik in der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen.
 
        EINSTELLUNGEN ZUR GRÜNEN GENTECHNIK
 
        Wenn es um grüne Gentechnik geht, zeigen nahezu alle Umfragen der vergangenen drei Jahrzehnte eine klare Tendenz: Mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sprechen sich gegen den Einsatz gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelversorgung aus. Die Zahlen schwanken zwar ein wenig von Jahr zu Jahr, dennoch steht eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung der grünen Gentechnik skeptisch gegenüber.
 
        So waren kurz vor der Bundestagswahl 2021 in einer repräsentativen Umfrage zu den Erwartungen an die künftige Bundesregierung in Bezug auf den Einsatz grüner Gentechnik 83 Prozent der Befragten der Meinung, dass alle Gentechnikmethoden – alte und neue – auf ihre Risiken hin überprüft werden sollten (Abbildung).07 Je jünger die Befragten, desto eher stimmten sie dieser Aussage zu. Eine Mehrheit der Deutschen wünschten sich zudem eine Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel, die mithilfe von Gentechnik hergestellt wurden, sowie für tierische Produkte wie Fleisch, Eier und Milchprodukte, wenn sie von Tieren stammen, die mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Nahezu zwei Drittel der Befragten befürworteten ein Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland. Mit Blick auf die gentechnische Veränderung von Tieren fiel das Urteil noch eindeutiger aus: 83 Prozent sprachen sich für ein Verbot der Gentechnik an Nutztieren in Deutschland aus.
 
         
          Abbildung: Erwartungen an die künftige Bundesregierung zum Umgang mit dem Thema „Gentechnik in der Landwirtschaft“ im Vorfeld der Bundestagswahl 2021
 
          [image: Die Abbildung veranschaulicht die Anteile befürwortender und ablehnender Antworten auf fünf Aspekte gentechnologischer Anwendungen in der Landwirtschaft in Deutschland. Jeweils über 80 Prozent der Befragten befürworten die umfassende Risikoprüfung von Gentechnikmethoden, die Kennzeichnung von mithilfe von Gentechnik hergestellten Produkten oder unter Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln erzeugten tierischen Produkten sowie das Verbot von Gentechnik bei Tieren.] 
          Quelle: Forsa, September 2021; Umweltinstitut München.
 
        
 
        Nur um Nuancen positiver fiel eine im Juli 2021 veröffentliche repräsentative Studie aus, in der 65 Prozent der Befragten Lockerungen der Regeln für die Zulassung und Kennzeichnung von Pflanzen ablehnten, die mit neuen Gentechnikverfahren gezüchtet werden.08 Interessant ist, dass diese Ablehnung bei den Anhänger:innen aller Parteien in Deutschland überwiegt. Selbst bei Wähler:innen der FDP, die sich in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 für eine Lockerung ausgesprochen hatte, waren 49 Prozent gegen eine Deregulierung der Gentechnik und nur 40 Prozent dafür. Am stärksten lehnten Sympathisant:innen der Linken mit 75 Prozent Lockerungen bei der Zulassung und Kennzeichnung von Gentechnik ab.
 
        Ein ähnliches Bild ergab die 2019 vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebene Studie zum Naturbewusstsein der deutschen Bevölkerung.09 Darin befürworteten mehr als 80 Prozent der Befragten ein Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen und Tiere in der Landwirtschaft. 95 Prozent sprachen sich dafür aus, mögliche Auswirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen auf die Umwelt zu untersuchen.10 Zudem meinten 88 Prozent, auch die Wissenschaft sei nicht in der Lage, die langfristigen Folgen der neuen gentechnischen Verfahren abzusehen.
 
        Ein Blick auf die europäischen Nachbarländer zeigt eine große Spreizung im Einstellungsspektrum. So schwankte die Zustimmung zum Einsatz von Gentechnik 2010 zwischen 10 Prozent in Griechenland und 44 Prozent im Vereinigten Königreich. Insgesamt sieht man aber auch im europäischen Vergleich, dass die Mehrheit der Europäer:innen die Gentechnik nicht unterstützt.11 Dabei ist Deutschland keineswegs das Land mit den meisten Skeptiker:innen. Die Bevölkerungen der Schweiz, Luxemburgs, Österreichs und Griechenlands übertreffen die Deutschen in ihrer Skepsis gegenüber der grünen Gentechnik (Tabelle). Diese skeptische Haltung ist in vielen Ländern seit Mitte der 1990er Jahre relativ stabil.12 Interessant ist auch, dass in Ländern wie Portugal und Spanien, in denen mithilfe von Gentechnik hergestellte Produkte auf dem Lebensmittelmarkt angeboten werden, die Skepsis vergleichsweise geringer ist als in Ländern, in denen solche Produkte nicht erlaubt sind oder schlichtweg nicht angeboten werden.
 
         
          Tabelle: Anteil der Bevölkerung, der gentechnisch veränderte Lebensmittel befürwortet
 
          [image: Die Tabelle bietet eine Übersicht über den Anteil der Bevölkerung, der in den Jahren 1996, 1999, 2002, 2005 und 2010 in verschiedenen europäischen Ländern gentechnisch veränderte Lebensmittel befürwortete. Eine Mehrheit der Befragten ist Gentechnik gegenüber skeptisch eingestellt. In Ländern wie Portugal und Spanien, in denen mithilfe von Gentechnik hergestellte Produkte auf dem Lebensmittelmarkt angeboten werden, war die Skepsis vergleichsweise geringer als in Ländern, in denen solche Produkte nicht erlaubt sind.] 
          In blau die Länder, in denen genveränderte Pflanzen angebaut werden, in rot die Länder mit Anbauverbot.
 
          Quelle: Akademie der Technikwissenschaften, Perspektiven der Biotechnologie-Kommunikation. Kontroversen – Randbedingungen – Formate, Heidelberg 2012, S. 23.
 
        
 
        ABLEHNUNGSGRÜNDE
 
        Zweifellos bestehen bei der Gentechnik erhebliche Akzeptanzprobleme.13 Diese sind in Europa besonders stark ausgeprägt, aber Bedenken gegen Gentechnik bis hin zu Protesten und Verwüstungen von Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen gibt es auch in Asien, den USA und einigen Ländern des Globalen Südens.14 Dabei ist der Protest weitgehend geprägt von der Wahrnehmung eines mangelnden Nutzens für Verbraucher:innen, der Sorge um eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft und der Ablehnung einer von Konzernen bestimmten Form der Landnutzung.15
 
        Die meisten Menschen lehnen die grüne Gentechnik weniger aufgrund konkreter gesundheitlicher Bedenken ab, sondern aus Unbehagen gegenüber einer Veränderung der Produktionsprozesse in der Landwirtschaft, die als natürlich empfunden werden. Dieses Unbehagen äußert sich auch in negativen Einstellungen zu künstlicher Düngung, zur Bekämpfung von Schädlingen durch Pflanzenschutzmittel oder zum Einsatz von Herbiziden.16 Gentechnisch veränderte Pflanzen, die versprechen, resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel zu sein, verstoßen in diesem Sinne in zweifacher Weise gegen die Vorstellung einer natürlichen Landwirtschaft: Ihr genetischer Bauplan ist „künstlich“ verändert, um das intuitiv abgelehnte Ziel der Bekämpfung von Unkraut durch Herbizide effizienter erreichen zu können. Gleichzeitig werden auch die Risiken der Gentechnik häufig als Grund für die Ablehnung genannt, wobei es mehr um langfristige Risiken und Unsicherheiten mit Blick auf noch nicht entdeckte Folgen geht und weniger um konkrete Befürchtungen, die eigene Gesundheit sei negativ betroffen.17
 
        Neben dem Unbehagen an der Künstlichkeit der Nahrungsmittelproduktion spielt auch der kaum wahrnehmbare Nutzen der Gentechnik für die Verbraucher:innen eine wichtige Rolle.18 Da die Lebensmittelpreise in Deutschland im internationalen Vergleich ohnehin sehr niedrig sind und auch nur einen kleinen Teil des individuellen Einkommens beanspruchen, sind kleinere Preisvorteile nur für die unteren Einkommensschichten in Deutschland ein Argument für den Einsatz von Gentechnik bei der Lebensmittelproduktion. Von daher bleiben auch mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung bei ihrer negativen Grundhaltung, wenn in den Umfragen ein möglicher Preisnachlass in Aussicht gestellt wird.19
 
        Die Einstellung zur Gentechnik ist auch von einigen moderierenden Variablen abhängig.20 Je größer das Vertrauen in Expert:innen für Gentechnik ist, desto eher ist mit einer positiven Haltung zu rechnen. Im Vergleich gegenüber Expert:innen aus anderen Technikbereichen ist das Vertrauenspotenzial gegenüber den Gentechnikspezialist:innen in Deutschland jedoch besonders gering.21 In der Naturbewusstseinsstudie 2019 bekundeten 61 Prozent der Befragten, sie hätten kein oder nur wenig Vertrauen in Wissenschaftler:innen, die eine befürwortende Haltung gegenüber der grünen Gentechnik einnehmen.22 Diese Zahl kontrastiert in hohem Maße mit der Vertrauensbasis gegenüber Wissenschaft im Allgemeinen. Hier streuen die Werte zwischen 50 und 73 Prozent der Befragten, die den Aussagen der Wissenschaft zu möglichen Risiken oder Gefahren für die Umwelt, die Gesundheit oder das Gemeinwesen „voll und ganz“ oder „eher“ Vertrauen schenken.23
 
        In einem größeren Kontext lässt sich die Ablehnung der Gentechnik in eine Grundhaltung der Verunsicherung gegenüber der Technisierung, Digitalisierung und Globalisierung im Weltmaßstab einordnen.24 Die mit diesen Trends verbundenen Veränderungen werden häufig als bedrohlich und unnatürlich empfunden. Gentechnische Veränderungen erscheinen als Fremdkörper in einer vertrauten Welt, die mental mit Landwirtschaft und Nahrungsmitteln verbunden wird. Gentechnik wirkt dann wie ein Eindringling in die eigene Lebenswelt, deren Grundfeste sie erschüttert und vertraute Routinen sie hinterfragt. Eine Untersuchung in sechs EU-Ländern mit Fokusgruppen, in denen offen die Ängste, Befürchtungen, aber auch Hoffnungen und Visionen der Teilnehmer:innen angesprochen wurden, hat diesen Zusammenhang bestätigt:25 Je stärker Menschen die gentechnischen Veränderungen als Zeichen einer anonymen Bedrohung ihrer selbstbestimmten Lebenswelt erleben, desto skeptischer, ja geradezu feindseliger betrachten sie den Vormarsch der Gentechnik in den Nahrungsmittelbereich. Die Angst, durch Effizienz von Zweckerfüllung Autonomie über die eigene Lebenswelt zu verlieren, äußert sich in der bewussten Abkehr von industriellen Fertigungsweisen und durchgestyltem Convenience-Food.
 
        Damit steht die grüne Gentechnik wie ein Sündenbock für eine von vielen als bedrohlich empfundene Modernisierung unserer Gesellschaft. Sie ist zu einem Symbol für den empfundenen Verlust von Natürlichkeit und Vertrautheit geworden.26 Aus diesem Grund ist es auch außerordentlich schwierig und meist wenig aussichtsreich, die Debatte um Gentechnik auf deren instrumentelle Vor- und Nachteile zu lenken. Gerade wenn es sich um grundlegende Haltungen gegenüber Transformationen und Umbrüchen in unserer Gesellschaft handelt, muss die Debatte um Gentechnik in diesen größeren Kontext eingeordnet werden.
 
        AUSSICHTEN
 
        Die Zukunft der Gentechnik hängt stark vom Gestaltungswillen der beteiligten Akteur:innen ab. Die Gentechnik besitzt das Potenzial, Impulse für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Transformation der Gesellschaft zu leisten.27 Gleichzeitig sind mit der Gentechnik viele zum Teil übergreifende Risiken verbunden, die aber durch eine sachlich fundierte und gemeinwohlorientierte Gestaltung zumindest eingeschränkt, wenn nicht sogar vermieden werden können.28
 
        Die Zeit für eine Neubesinnung ist gerade günstig. Die Gentechnik hat als Streitthema in den vergangenen Jahren an öffentlicher Sprengkraft verloren.29 Mit der Entdeckung der CRISPR/Cas9-Methode, der sogenannten Genschere zur gezielten Erbgutveränderung, ist eine neue Debatte aufgekommen, die von den gentechnikkritischen NGOs wie Greenpeace inzwischen differenzierter aufgegriffen wird als früher. Auch haben sich im Verlauf der Debatte die Themen der Auseinandersetzung geändert: Stand anfangs der Gesundheitsschutz im Vordergrund, also die Frage, ob gentechnisch veränderte Lebensmittel die menschliche Gesundheit mittel- und langfristig gefährden können, sind es heute andere Aspekte wie die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft und der Nahrungskette insgesamt, die Abhängigkeit von Großkonzernen, langfristige ökologische Veränderungen sowie die Beschränkung der Kulturpflanzen auf wenige gentechnisch veränderte Sorten.30
 
        Die Leitbilder hinter den jeweiligen Einstellungen zur Gentechnik bleiben jedoch relativ konstant.31 Zum einen findet man die Vision einer naturnahen Landwirtschaft, getragen von kleinen ländlichen Betrieben, die sich und die umgebende Bevölkerung ausreichend ernähren können und auf ökologische Werte wie den Erhalt der Biodiversität und hohe Bodenqualität achten. Ziel ist die Selbstversorgung in einer Region, weniger der Export. Dieser Entwurf funktioniert global nur, wenn wir die Ernährung von Fleisch auf mehr pflanzliche Kost umstellen und auch höhere Preise für Lebensmittel als akzeptabel einstufen. Gerade dies ist durch die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich geworden. Zum anderen findet man den Gegenentwurf einer modernisierten industriellen Landwirtschaft auf der Basis von Digitalisierung und Gentechnik, die angesichts der wachsenden Weltbevölkerung auf mehr Effizienz und eine Erhöhung der Erträge auf immer weniger zur Verfügung stehendem Boden setzt. Dieser Entwurf würde keine Änderung unserer Ernährungsweise erforderlich machen und auch einen hohen Fleischbedarf in den sich entwickelnden Ländern auffangen. Gentechnik ist dabei nur ein Baustein unter vielen: Letztendlich stehen am Ende dieser Entwicklung einige wenige global agierende Agrarkonzerne, die weltweit die Bodenbewirtschaftung für Nahrungsmittel oder Biostoffe mithilfe modernster Technik und wissenschaftlich geprüfter Optimierung übernehmen.
 
        Um eine Form des Dialogs zwischen den Fronten dieser beiden gegensätzlichen Visionen zu organisieren,32 sind neue kooperative Formen der Verständigung zwischen Industrie, Landwirt:innen, Umweltschutzorganisationen sowie politischen Regulierungsinstanzen notwendig. Dabei muss das Thema Gentechnik in einen größeren Zusammenhang mit Landnutzung, Treibhausgasemissionen und Ernährungsverhalten eingebettet werden.33 „Beispielsweise könnte bei (…) partizipativen Modellen angesichts zukünftiger Technikkontroversen stärker darauf geachtet werden, von Beginn an nicht allein auf die Potenziale und Risiken der zu behandelnden Technologie zu fokussieren, sondern darüber hinaus bewusst auch Subkonflikte und Vorstellungswelten, Metaphern und Narrationen in der Diskussion zuzulassen sowie zum Thema zu machen.“34
 
        Die Einrichtung solcher erweiterten Plattformen für den gesellschaftlichen Diskurs könnte dazu führen, Treiber und Hemmnisse landwirtschaftlicher Praktiken systemisch zu beleuchten, vor allem unter der Randbedingung der Digitalisierung, der neuen Entwicklungen in der Gentechnik und der Forderung nach nachhaltiger Entwicklung.35 Wenn man diese größeren Themen miteinander verzahnt, ist die Gentechnik ein Mosaikstein unter vielen. Das heißt nicht, dass man im Rahmen dieser Netzwerke nicht auch über Möglichkeiten und Grenzen von Gentechnik debattieren sollte, aber dieses Thema ist in einem größeren Rahmen von neuen Entwicklungen, Transformationen und Überschneidungen mit anderen Feldern wie etwa Energie und Süßwassernutzung eingebunden.36 Mit einem Ansatz wie „Neue Leitbilder für die Landwirtschaft und Landnutzung der Zukunft“ wäre viel mehr gewonnen als mit einem engen Dialog zum Thema Gentechnik. Dann kämen Themen wie Saatgutverbesserung über Züchtung, Gentechnik oder andere Methoden oder die Intensivierung der Landnutzung von selbst zur Sprache.37 Auch die Anpassung an den Klimawandel wäre ein wesentlicher Gesichtspunkt, etwa welche Rolle gentechnisch veränderte Pflanzen bei der Anpassung (adaptation) an die Auswirkungen des jetzt schon eingetretenen Klimawandels spielen können. Mit solchen Dialogen über Zusammenhänge können Themen wie Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung ohne ideologische Scheuklappen zusammengebracht werden.
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        EDITORIAL
 
        Die „heiteren“ Olympischen Spiele von München sollten, nur 36 Jahre nach den Propagandaspielen der Nationalsozialisten von Berlin, das Bild eines jungen, modernen und demokratischen Deutschlands in die Welt senden. Das ganze Land hatte einen Modernisierungsschub erlebt, und das geschwungene Zeltdach des Olympiastadions wurde zum Symbol einer neuen Zeit.
 
        Doch dieses Wunschbild trog. Am Morgen des 5. September 1972 überfielen palästinensische Attentäter das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf und erschossen den Gewichtheber Josef Romano und den Trainer des israelischen Ringerteams, Mosche Weinberg. Neun weitere israelische Athleten nahmen sie als Geiseln. Im Zuge des katastrophal gescheiterten Befreiungsversuchs auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck starben alle Geiseln – David Mark Berger, Ze’ev Friedman, Yossef Gutfreund, Eliezer Halfin, André Spitzer, Amitzur Shapira, Kehat Shorr, Mark Slavin und Yakov Springer – sowie der Polizist Anton Fliegerbauer und fünf der acht Terroristen.
 
        „München 1972“ ist die Geschichte eines beispiellosen Behördenversagens – vor, während und nach dem Attentat. So wurde die Gefahr eines antisemitischen Anschlags bei Olympia nicht erkannt, obwohl erst 1970 sieben Jüdinnen und Juden bei einem Brandanschlag auf die Israelitische Kultusgemeinde in München getötet worden waren. Akten wurden gesperrt, Fehler vertuscht, und Angehörige müssen bis heute um Erinnerung und Entschädigung kämpfen. Konsequenzen für Entscheidungsträger gab es nicht. 2012 wurde bekannt, dass deutsche Neonazis offenbar an der Vorbereitung des Anschlags beteiligt waren. 50 Jahre nach dem Attentat ist es endlich an der Zeit, für lückenlose Aufklärung zu sorgen und so ein angemessenes Gedenken zu ermöglichen.
 
        Robin Siebert
 
      

       
        TRIUMPH UND TERROR
 
        Olympia 1972 und das neue Deutschland
 
        Roman Deininger · Uwe Ritzer
 
        Am Nachmittag des 26. August 1972 öffnete sich der Vorhang der Spiele von München wie ein schimmernder Regenbogen. Am Olympiaberg, den viele Münchner noch „Schuttberg“ nannten, weil er nach 1945 aus Kriegstrümmern aufgehäuft worden war, sah man kaum das grüne Gras vor lauter Schaulustigen. Viele hatten Kofferradios und Ferngläser mitgebracht, gebannt blickten sie hinunter ins Olympiastadion, auf dessen Rängen 80000 Menschen versammelt waren.
 
        Die Organisatoren der Olympischen Spiele von München waren davon überzeugt, dass die Eröffnungsfeier der wichtigste Moment der gesamten Spiele war.01 Die Eindrücke der Feier erreichten gut zwei Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Dank neuer Satellitentechnik gelangten erstmals Hunderte Stunden farbiger Live-Bilder in die entlegensten Winkel des Planeten. Was immer bei den Spielen passierte: Es war ein globales Ereignis.
 
        27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die junge Bundesrepublik die ehrenvolle Aufgabe und enorme Chance erhalten, die Jugend der Welt in München zu empfangen, 8000 Sportler aus 122 Ländern. Gleich bei der Eröffnungsfeier sollte das Land symbolisch aus dem langen Schatten der Nazi-Zeit treten. Die Väter der Spiele, der oberste deutsche Sportfunktionär Willi Daume und der Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, wollten ein neues Deutschland präsentieren: geläutert und demokratisch, freundlich und friedlich, lässig und bunt.
 
        ZUSCHLAG IN ROM
 
        „Sitzen Sie fest auf Ihrem Stuhl?“, hatte Daume Vogel gefragt, als er im Oktober 1965 mit der Olympia-Idee im Münchner Rathaus vorsprach. Der Oberbürgermeister war zunächst skeptisch gewesen: „Aber der DDR würde das doch nicht gefallen“, hatte er entgegnet.02 Daume hatte ihm dann erklärt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Ostdeutschen erstmals eine eigenständige Olympia-Mannschaft zugestehen wollte – und dem Westen als Kompensation womöglich die Ausrichtung der Spiele 1972. Auch über Münchens Vergangenheit als „Hauptstadt der Bewegung“ im Nationalsozialismus würde das IOC wohl hinwegsehen. Der amerikanische IOC-Präsident Avery Brundage galt schließlich als schwer germanophil.03
 
        Am 26. April 1966 erhielt die rekordverdächtig schnell zusammengestellte Münchner Bewerbung bei der IOC-Session in Rom den Zuschlag, mit einer Stimme Vorsprung. Sie hatte mit dem Versprechen „grüner Spiele“ und von „Spielen der kurzen Wege“ überzeugt, aber osteuropäische Vorbehalte auch mit handfesten sportpolitischen Zugeständnissen entkräftet – und die Stimmen afrikanischer Delegierter mutmaßlich auch aufgrund großzügiger Entwicklungshilfe der Bundesregierung bekommen.04
 
        Der emotionale Visionär Daume, ein CDU-Mitglied, und der nüchterne Macher Vogel, ein Sozialdemokrat, bildeten ein kongeniales Organisatoren-Duo. Gemeinsam banden sie früh die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung in ihre Pläne ein. Das war die Grundlage dafür, dass die Spiele als nationales Prestigevorhaben wahrgenommen wurden und sich stets auf eine komfortable Zustimmung der Bevölkerung stützen konnten.
 
        Für München erkannte Vogel sofort die Chance, seine aufstrebende Stadt infrastrukturell in die Moderne zu wuchten und ganz neu auf die Weltkarte zu setzen – als Heimat bayerischer Gemütlichkeit und deutscher Weltoffenheit. München sollte dann tatsächlich wie kaum ein anderer Ausrichter davor und danach von den Spielen profitieren. Davon zeugt bis heute das stadtplanerische Erbe der Spiele: die S- und U-Bahn, der Mittlere Ring, die verkehrsberuhigte Altstadt und der Olympiapark.
 
        GEGENTEIL VON 1936
 
        In einem Punkt waren sich Daume und Vogel sofort einig: München 1972 musste ganz anders sein als Berlin 1936, die gigantomanischen Propagandaspiele, mit denen Hitler zugleich seine Macht vorgeführt und seine Friedfertigkeit vorgetäuscht hatte.05 Nicht so martialisch und pathetisch, nicht so protzig und zackig. Swing und Pop statt Marschmusik und Wagner, lustige Böllerschützen statt donnerndem Kanonengruß. In Berlin hatten die Uniformen von Polizei, Wehrmacht und SS die Optik im Olympiastadion geprägt; in München trugen die Sicherheitskräfte azurblaue Sakkos und nur sehr selten Waffen.
 
        Bei der Eröffnung 1936 hatten die Nationalsozialisten die olympische Liturgie mit ihren faschistischen Inszenierungen verschmolzen, etwa im dramatischen Duell zweier Krieger in glänzender Rüstung, die am Ende zu Boden gesunken und nach dem Heldentod auf ihren Schildern aus der Arena getragen worden waren. 1972 wich die verordnete Symmetrie olympischer Rituale einem fröhlichen Durcheinander, als 3200 Schulkinder in Gelb und Blau durchs Stadion tollten und einer Athletin oder einem Athleten ihrer Wahl ein Blumensträußchen überreichten.
 
        Der Einmarsch der Nationen, bei den bisherigen Spielen der Neuzeit stets auf Erhabenheit getrimmt, geriet zum unbeschwerten Einlaufen. Die verspielten Melodien, die Kurt Edelhagens olympische Big Band dazu erklingen ließ, schlossen nationale Andacht praktisch aus: „Kalinka“ für die Sowjetunion, „When the Saints Go Marching In“ für die USA, „Horch, was kommt von draußen rein“ für die Bundesrepublik. Selbst jene Athleten, die sich vorgenommen hatten, zu marschieren, kamen irgendwann ins Tänzeln. Sie salutierten nicht vor der Ehrentribüne, wie das üblich war, sondern winkten in alle Ecken des Stadions.
 
        Als die Mannschaft der DDR einlief, hielten Willi Daume und Hans-Jochen Vogel vor Spannung den Atem an. Was würde das westdeutsche Publikum tun? Würde der warme Applaus nun abreißen? Im Gegenteil: Die Münchner Zuschauer applaudierten für die Ostdeutschen auffallend kräftig. Es war ein Ausdruck von Gastfreundschaft und gutem Willen, den Daume und Vogel inständig erhofft, aber nicht hatten planen können. Spätestens damit war der Ton gesetzt für die „heiteren Spiele“, die nicht nur den Organisatoren vorschwebten, sondern auch der Bundesregierung. „Widerlegen wir die These“, hatte Bundeskanzler Willy Brandt bei der Einweihung des Olympiaparks gesagt, „dass es den freundlichen Deutschen nur in Ausnahmefällen gibt“.06
 
        Wenn die internationalen Besucher bei ihren deutschen Gastgebern überhaupt irgendetwas anzumerken hatten, dann höchstens, dass selbst der Frohsinn mit landestypischer Gründlichkeit organisiert war. „Die erste Goldmedaille für die Deutschen!“, schrieb die Zeitung „L’Aurore“ aus Paris nach der Eröffnungsfeier. „Ja, sie würden sie verdienen, weil sie uns das wunderbarste Schauspiel gezeigt haben, von dem man träumen kann.“07 Selbst der Kommentator des sowjetischen Fernsehens ließ sich zu dem Resümee hinreißen, München habe seine Gäste „freundlich empfangen“.
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        ZEHN TAGE LEICHTIGKEIT
 
        Für zehn Tage schienen sich die kühnsten Hoffnungen der Organisatoren zu erfüllen. Die Jugend der Welt verliebte sich in München und die tänzerisch leichte Atmosphäre der Spiele, in die zuvorkommenden Hostessen in ihren blauen Dirndln und in den lustig quergestreiften Maskottchen-Dackel Waldi. Das Münchner Publikum jubelte der sowjetischen Turnerin Olga Korbut zu, eine Eisschmelze mitten im Kalten Krieg, und es schloss John Akii-Bua ins Herz, den Sohn ugandischer Hirten, der nach seinem Gold über 400 Meter Hürden gar nicht mehr aufhören wollte zu laufen vor Glück.
 
        Auf allen Ebenen spiegelte sich das Motiv des neuen Deutschland, eines modernen und lockeren Landes. Auf der „Spielstraße“ im Olympiapark boten Artisten, Musiker, Schauspieler und Tänzer ein kreatives Kontrastprogramm zum Sport. Das magisch geschwungene Zeltdach des Olympiastadions, das der Architekt Günter Behnisch mit seinem Team errichtet hatte, raubte den Betrachtern den Atem.08 Das elegante Alltagsdesign des Gestalters Otl Aicher verwandelte Hinweisschilder in Kunst – in sanftem Himmelblau, Grün und Orange, doch niemals in Rot oder Schwarz, den Farben der Diktaturen dieses Jahrhunderts. „Es kommt weniger darauf an, zu erklären, dass es ein anderes Deutschland gibt, als es zu zeigen“, diese Leitlinie hatte Aicher ausgegeben.09
 
        Die Organisatoren Daume und Vogel trauten sich etwas, sie gewährten kreativen, aber manchmal auch sturen Köpfen wie Aicher den nötigen Freiraum. Sie glaubten an den verwegenen Stadion-Entwurf, als selbst der leistungsfähigste Bundeswehr-Computer von der Berechnung der Statik des Daches überfordert war. Und nun sah es für einen langen Moment tatsächlich so aus, als wäre ihr Traum von den „heiteren Spielen“ Wirklichkeit geworden. Bis zum Morgen des 5. September. An diesem Tag entpuppte sich der Traum als schrecklich naiv. Der palästinensische Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft kostete zwölf unschuldige Menschenleben und stürzte die Spiele aus Glanz und Euphorie in Elend und Verzweiflung.
 
        DEUTSCHER AUFBRUCH
 
        Bis zu jenem schrecklichen Tag atmeten die Münchner Spiele den Geist eines Landes im Aufbruch. Das olympische Motiv des neuen Deutschland war nicht aus der Luft gegriffen, wenngleich natürlich nicht die Gesellschaft in ganzer Breite in Bewegung war. Zweifellos roch es 1972 nach Freiheit und Abenteuer und für manche sogar ein ganz kleines bisschen nach Revolution. Sturm und Drang der Studierenden von 1967/68 sollte weiterleben in der bundesrepublikanischen Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung, aber grenzenlos übersteigert mündete er auch im mörderischen Terrorismus der Roten Armee Fraktion. Deren Köpfe Andreas Baader und Ulrike Meinhof waren im Olympiasommer nach Bombenanschlägen und Schusswechseln in Haft, seit wenigen Wochen schien der Terror beendet zu sein.
 
        1972, das war zunächst mal ein Lebensgefühl: weite Schlaghosen und enge Hemden mit Riesenkrägen, dicke Koteletten und wallende Locken, Schlager und Disco. Wer bei der Bundespost einen Telefonanschluss bestellte, bekam nicht mehr automatisch das graue Wählscheibentelefon geliefert. Man konnte jetzt wählen zwischen Grün, Rot, Orange und Gelb. Politisch verkörperte der junge Bundeskanzler Brandt den Zeitgeist, den Abschied von schneidigem Auftreten, autoritärer Führung und bigotter Moral. Das sozialliberale Bündnis, 1969 geschmiedet, lüftete durch in der Bundesrepublik. Auf die Westintegration folgte die Entspannungspolitik im Osten, auf Konrad Adenauers Diktum „Keine Experimente“ Brandts Aufruf „Mehr Demokratie wagen“.
 
        Beinahe ein Vierteljahrhundert hatte es gedauert, bis die Bundesrepublik eine liberale Demokratie im umfassenden Sinne wurde – nicht nur rechtlich, sondern auch politisch und vor allem gesellschaftlich, ein Gemeinwesen, das sich den Geistern der Vergangenheit stellte und sein Grundgesetz als Antwort auf den Horror des Nationalsozialismus verstand. Knapp zwei Jahre vor den Spielen war Brandt im ehemaligen Warschauer Ghetto auf die Knie gesunken. Es war zugleich das Eingeständnis von Schuld und die Bitte um Vergebung gewesen, eine ikonische Geste von einem, der selbst nicht hätte knien müssen. Ende April 1972 überstand Brandt im Bundestag ein Misstrauensvotum, es war ein großes Drama, aber auch die große Bestätigung, die der Kanzler für seinen Kurs brauchte. Bei der Bundestagswahl im November sollte seine SPD dann zum ersten Mal stärkste Kraft werden.
 
        WETTKAMPF DER SYSTEME
 
        Nur die dickköpfigsten DDR-Funktionäre konnten diese Bundesrepublik noch mit voller Überzeugung als Hort von Faschismus und Reaktion geißeln. Die Deutschen aus dem Osten hatten 1972 allerdings selbst allen Grund zum Stolz: In München trat die DDR erstmals mit eigener Hymne und unter eigener Fahne bei Olympia an. „Der Kapellmeister soll in München gut unsere Hymne einstudieren“, hatte der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl-Eduard von Schnitzler, prognostiziert: „er wird sie oft spielen müssen.“10 Und so kam es. Es regnete Goldmedaillen für die Ostdeutschen, etwa für die Sprinterin Renate Stecher, die sowohl über 100 als auch über 200 Meter siegte. Auf der Bühne des Sports fuhr die DDR jenes internationale Renommee ein, das ihr auf anderen Feldern verwehrt blieb. Mit 20 Goldmedaillen lag sie im Medaillenspiegel deutlich vor der Bundesrepublik mit 13.
 
        Olympia 1972 war also nicht nur ein Wettstreit von Athleten, sondern auch ein Wettkampf der Systeme.11 Die Spiele von München erlebten etwa ein packendes deutsch-deutsches Duell in der Sprint-Staffel der Frauen, bei dem die Schlussläuferin für das westdeutsche Team, Heide Rosendahl, überraschend den DDR-Star Stecher distanzierte. Der amerikanische Schwimmer Mark Spitz avancierte mit sieben Goldmedaillen zum damals erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten. Die Sowjetunion feierte ein ebenso sensationelles wie umstrittenes Basketball-Gold im Finale gegen die USA und eroberte am Ende den prestigeträchtigen ersten Platz im Medaillenspiegel.
 
        Auch in der DDR, in der Erich Honecker im Juni 1971 der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED geworden war, spürten die Menschen Anfang der 1970er Jahre einen Aufschwung, zumindest im Lebensstandard. Der „Eiserne Vorhang“ schien sich ein klein wenig zu bewegen: Der Moskauer und der Warschauer Vertrag waren im Juni 1972 in Kraft getreten, ebenso das Berlin-Abkommen, das Reisen und Telefonieren zwischen Ost und West erleichterte. Und am 16. August, eine gute Woche vor Eröffnung der Spiele, hatten Bundesrepublik und DDR mit den Verhandlungen über einen Grundlagenvertrag begonnen. Zu Weihnachten sollten sie erfolgreich beendet sein.
 
        SPIEGEL DER MODERNEN ZEIT
 
        In vielen Dingen waren die Spiele auch der Spiegel eines neuen Selbstbewusstseins. Die Leichtathletin Rosendahl, die ihre Mitbürger im Weitsprung mit dem ersten Gold für die Bundesrepublik erlöste, war eine junge Frau, die es sich erlaubte, älteren Fernsehmoderatoren zu widersprechen. Afroamerikanische Athleten demonstrierten in München gegen die anhaltende Diskriminierung zu Hause. Die jungen Nationen des Globalen Südens, die sich von kolonialer Herrschaft befreit hatten, forderten ihren Platz bei Olympia.
 
        1972 war zudem ein Jahr, in dem sich auch technologisch und kulturell auffallend viele kleine Fenster in die Zukunft öffneten. Der erste 8-Bit-Mikroprozessor wurde vorgestellt, der erste Taschenrechner kam auf den Markt, im deutschen Fernsehen feierte die Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ Premiere. In München wurden die alten Stoppuhren von der elektronischen Zeitmessung abgelöst; die akkreditierten Journalisten erhielten ihre Informationen aus einem Supercomputer. Über die Straßen von München rollte das erste Elektroauto von BMW, eigens für die Spiele als abgasfreies Begleitfahrzeug für Marathonläufer und Geher entwickelt.
 
        Olympia wurde allmählich zum großen Geschäft und das IOC zur Geldmaschine.12 In München kündigte sich die Kommerzialisierung schon an, aber sie dominierte nicht das Bild. Werbung war den Athletinnen und Athleten noch strikt verboten, doch Mark Spitz, der natürlich barfuß schwamm, reckte nach einem seiner Siege ein Paar Adidas-Schuhe in die Kameras, angeblich aus Versehen. Doping wuchs zur Geißel des Sports heran, zum ersten Mal wurde in München eine Goldmedaille deshalb aberkannt. Es erwischte den 16-jährigen US-Schwimmer Rick DeMont, der aber möglicherweise tatsächlich nur sein Asthma-Medikament genommen hatte.
 
        Die Welt rückte näher zusammen.13 1972 reiste Richard Nixon als erster US-amerikanischer Präsident zum Staatsbesuch nach China. Der Club of Rome veröffentlichte seinen Bericht zu den „Grenzen des Wachstums“; in Deutschland entstand langsam ein Tätigkeitsfeld, das als „Umweltpolitik“ bekannt wurde. Zwei Chiffren der Weltläufigkeit importierte die Bundesrepublik aus den USA: Kurz vor den Spielen erschien die deutsche Erstausgabe des Magazins „Playboy“, und in München eröffnete Ende 1971 die erste Filiale einer Schnellrestaurantkette namens McDonald’s.
 
        Doch noch ein weiteres Phänomen musste als zunehmend weltumspannend gelten: der internationale Terrorismus. Radikale Palästinenser verübten Anschläge auch auf deutschem Boden. Bereits im Februar 1970 hatte ein palästinensisches Kommando am Münchner Flughafen einen israelischen Passagier ermordet und elf weitere verletzt. Aber all das war nur das grausame Vorspiel für das sogenannte Olympia-Attentat von München.
 
        ÜBERFALL IM MORGENGRAUEN
 
        Im Morgengrauen des 5. September 1972 sahen sechs Postbeamte, die auf dem Weg zur Arbeit ins Olympiapostamt waren, mehrere Männer in Trainingsanzügen mit großen Sporttaschen über den Zaun ins Olympische Dorf klettern.14 Sie dachten sich nichts dabei: Seit Beginn der Spiele war es üblich, dass Sportlerinnen und Sportler sich am frühen Morgen nach der Disco wieder ins Dorf schlichen, gerade rechtzeitig, bevor Trainer und Betreuer ihre Abwesenheit bemerkten. Wenn die Organisatoren unbedingt hätten verhindern wollen, dass jemand über den Zaun steigt, hieß es, hätten sie ihn sicher auch höher errichtet als zwei Meter und die Pfosten oben nicht abgerundet.
 
        Die vermeintlichen Athleten waren in Wahrheit die acht Mitglieder eines Kommandos der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“. Ein Anschlag nahm seinen blutigen Lauf, dessen globale Wirkmächtigkeit aus heutiger Sicht nur vergleichbar ist mit den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA. In München trat der internationale Terrorismus ins Bewusstsein der Menschen, weil sich das Unheil in einer kollektiven Live-Fernseherfahrung Stunde um Stunde vor den Augen der Welt entfaltete.
 
        Der palästinensische Überfall auf die israelische Mannschaft konterkarierte grausam den Plan der Münchner Olympia-Organisatoren, die Nazi-Zeit vergessen zu machen. Wieder starben Juden auf deutschem Boden. Später stellte sich heraus, dass die olympischen Gastgeber mehr als zwei Dutzend Hinweise auf einen drohenden Anschlag ignoriert hatten und dass die Sicherheitskräfte unvorbereitet und nicht ausreichend ausgerüstet waren. Das komplette Versagen von Polizei, Behörden und Politik sollte das deutsch-israelische Verhältnis auf Jahre hinaus belasten.
 
        Die acht Terroristen liefen um kurz nach vier Uhr morgens die wenigen Meter vom Zaun des Dorfs in die Connollystraße, die nach dem US-amerikanischen Dreispringer James Connolly benannt war, dem ersten Olympiasieger der Neuzeit. In Haus Nummer 31 waren auf mehrere Appartements verteilt 21 Mitglieder des israelischen Olympia-Teams einquartiert. Das Terrorkommando rannte zunächst ein Stockwerk zu weit nach oben und platzte in eine falsche Wohnung, in der Athleten aus Hongkong lebten. Dann stürmte es zwei Wohnungen mit Israelis. Die Sportler leisteten heftigen Widerstand.
 
        Im Handgemenge erschossen die Palästinenser den Ringertrainer Moshe Weinberg und verletzten den Gewichtheber Yossef Romano schwer. Sie trieben neun Israelis im Zimmer des Fechttrainers Andrei Spitzer zusammen. Die Athleten wurden gefesselt und mussten die folgenden Stunden auf zwei gegenüberliegenden Betten sitzen, stets bedroht von Terroristen mit Maschinengewehren. Den sterbenden Romano legten die Palästinenser zwischen die Geiseln auf den Boden; sein Todeskampf dauerte mehrere Stunden. Alle Bitten, doch einen Arzt zu rufen, ignorierten die Geiselnehmer.
 
        RECHTSEXTREME HELFER
 
        Sie warfen zwei Polizisten, die vor dem Haus auftauchten, mehrere Blätter zu. Darauf standen die Namen von 328 Gesinnungsgenossen, deren Freilassung sie bis 9 Uhr forderten. Die Allermeisten waren in Israel inhaftierte Palästinenser. Außerdem auf der Liste: die deutsche Linksterroristin Ulrike Meinhof. Wie man heute weiß, führte diese Forderung insofern in die Irre, als es tatsächlich deutsche Rechtsextremisten waren, die das Attentat vorzubereiten halfen.
 
        Willi Pohl, Mitglied der rechtsradikalen „Volksbefreiungsfront Deutschland“, kutschierte im Sommer 1972 wochenlang Abu Daoud durchs Land – den Drahtzieher des Attentats. Pohls Rolle kam erst 40 Jahre später durch Recherchen des „Spiegel“ ans Tageslicht.15 Bis heute sind längst nicht alle Hintergründe des Anschlages bekannt. Noch immer liegen in Archiven gesperrte Akten. Kein Untersuchungsausschuss, nicht einmal eine Historikerkommission hat den Anschlag gründlich aufgearbeitet. Selbst ein würdiger Gedenkort im Münchner Olympiapark wurde erst nach 40 Jahren beschlossen – vermutlich, weil die Verantwortlichen von damals ihre Fehler nicht auch noch zur Schau stellen wollten. Das deutsche Versagen endete nicht mit dem Tod der zwölf Opfer, es setzte sich noch lange fort.
 
        GESCHEITERTE BEFREIUNG
 
        Am 5. September 1972 traf sich der Krisenstab wenige hundert Meter entfernt vom Ort der Geiselnahme. Bayerns Innenminister Bruno Merk übernahm die Leitung, der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber war sein wichtigster Ansprechpartner. Auch Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher redete mit. Den ganzen Tag herrschte ein großes Kommen und Gehen, was ein koordiniertes Krisenmanagement nicht gerade begünstigte. Immerhin gelang es den Verantwortlichen, den Terroristen immer wieder neue Ultimaten abzuringen, ohne dass weitere Geiseln erschossen wurden.
 
        Die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir hatte den Deutschen bereits am Morgen mitgeteilt, dass ihr Land keinen einzigen Palästinenser aus einem israelischen Gefängnis freilassen würde. Andernfalls, so Meir, wäre kein Jude auf der Welt mehr vor solcher Erpressung sicher. Der Krisenstab entwarf daraufhin Szenarien für eine Geiselbefreiung, stieß aber schnell an praktische Grenzen. Die Deutschen hatten weder ausgebildete Scharfschützen noch Präzisionswaffen. Die Sache nahm groteske Züge an: Als Polizisten in Trainingsanzügen auf den Dächern in Stellung gingen, konnten die Terroristen das live im Fernsehen mitansehen. Niemand hatte den Kamerateams das Filmen verboten.
 
        Am späten Nachmittag änderten die Geiselnehmer überraschend ihre Forderungen. Ihr Anführer Issa, der den Tag über mit den deutschen Verantwortlichen vor der Eingangstür verhandelte, das Gesicht geschwärzt und ein Pepita-Hütchen auf dem Kopf, verlangte nun, mit seinen Leuten und den Geiseln nach Ägypten ausgeflogen zu werden. Kurz zuvor hatte das IOC die sportlichen Wettkämpfe unterbrochen. Immer heftiger waren die internationalen Proteste geworden, man könne doch nicht einfach weitermachen als wäre da nichts. Unterdessen bat die Bundesregierung die ägyptische Führung um Unterstützung. Doch diese wollte die Terroristen nicht aufnehmen. „We do not get involved“, wurde Bundeskanzler Willy Brandt beschieden. Damit war klar: Die Geiselnahme musste auf deutschem Boden beendet werden.
 
        Mit zwei Hubschraubern flogen Palästinenser und Geiseln um 22.35 Uhr aus dem olympischen Dorf zum Bundeswehr-Fliegerhorst nach Fürstenfeldbruck. Dort war eine Stunde zuvor eine Lufthansa-Maschine gelandet, in der als Crew verkleidete Polizisten warteten. Sie sollten, so der Plan, die Geiselnehmer beim Betreten der Maschine überwältigen. Doch den Beamten wurde schnell bewusst, dass es sich um ein Himmelfahrtskommando handelte.16 Keiner von ihnen war für solch einen riskanten Nahkampf ausgebildet. Die Polizisten verweigerten den Befehl und stiegen aus. Ihre Vorgesetzten zeigten dafür sogar Verständnis.
 
        Kaum waren die Hubschrauber in Fürstenfeldbruck gelandet, eskalierte die Lage. Issa und sein Stellvertreter Toni liefen zur Maschine – und fanden sie leer vor. Ihnen wurde wohl klar, dass es sich um eine Falle handelte. Auf ihrem Rückweg zu den Hubschraubern begann ein Feuergefecht mit der Polizei, das – mit Pausen – mehrere Stunden andauerte. Bei den Sicherheitskräften lief schief, was schieflaufen konnte. Die Panzerfahrzeuge blieben im Stau der Gaffer vor dem Fliegerhorst stecken. Die Scharfschützen waren schlecht postiert, auch, weil man bis zuletzt trotzig von weniger als acht Attentätern ausgegangen war.
 
        Die Terroristen ermordeten die neun Geiseln, die in den Hubschraubern aneinandergefesselt waren, mit Salven aus ihren Schnellfeuerwaffen und zündeten auch eine Handgranate. Neben den Israelis starb im Tower der Polizist Anton Fliegerbauer. Zu allem Überfluss verbreitete sich in der Nacht die fatale Falschmeldung, dass alle Geiseln befreit worden seien – erst am Morgen des 6. September erfuhr die Welt die fürchterliche Wahrheit.
 
        NACHHALL DES ANSCHLAGS
 
        Auch fünf Terroristen wurden in Fürstenfeldbruck getötet; drei weitere wurden leicht verletzt festgenommen. Der weitere Umgang mit ihnen ließ die deutsch-israelischen Beziehungen unter den Gefrierpunkt abkühlen. Nur 54 Tage nach ihrer Festnahme wurden die drei überlebenden Palästinenser aus deutscher Haft freigepresst, als Gesinnungsgenossen eine Lufthansa-Maschine entführten.
 
        Die drei Männer wurden nach Tripolis ausgeflogen, wo ihnen Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi einen triumphalen Empfang bereitete. Das schnelle Nachgeben der deutschen Seite spricht im Rückblick dafür, dass dahinter ein heimlicher Deal der Bundesregierung mit der palästinensischen Führung stecken könnte. Auch kundige Zeitzeugen wie Hans-Jochen Vogel hielten dies für plausibel. Die Deutschen, so die These, hätten sich mit der Freilassung die Zusage der Palästinenser erkauft, die Bundesrepublik vor weiteren Anschlägen zu verschonen.
 
        Die einzige sichtbare Konsequenz aus dem Olympia-Attentat war noch im September 1972 die Gründung der Antiterroreinheit GSG 9 (Grenzschutzgruppe 9). Sie ging auf die Initiative des Polizeioffiziers Ulrich Wegener zurück, der während des Anschlags der Adjutant von Bundesinnenminister Genscher gewesen war.17 Unter Wegeners Kommando befreite die GSG 9 dann im Oktober 1977 die Geiseln aus der von Palästinensern entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“.18
 
        ZERBRECHLICHER ZAUBER
 
        Zehn Tage lang hatten die Spiele von München den Zauber der olympischen Idee bewiesen; am elften Tag zeigte sich die Zerbrechlichkeit allen Zaubers. Das Olympia-Attentat gilt vielen als dunkelste Stunde in der Geschichte der jungen Bundesrepublik, denn natürlich wiesen elf auf deutschem Boden ermordete Juden unweigerlich zurück in die große Finsternis vor 1945. Die Macher der Spiele haben zu diesem Unglück mit unverantwortlicher Arglosigkeit beigetragen, mit der blinden Zuversicht, dass nichts und niemand ihr Friedensfest stören würde.
 
        Der Anschlag hat die Erinnerung an die „heiteren Spiele“ schwer belastet, aber nicht getilgt. 50 Jahre danach ist der Wunsch der Hinterbliebenen der israelischen Opfer sehr verständlich und unbedingt zu respektieren, das Jahr 2022 nicht als Jubiläumsjahr zu begreifen, sondern vor allem als Gedenkjahr.19 Zugleich bleibt aber ohne Zweifel erinnerungswürdig, dass sich in den Spielen von München der politische und gesellschaftliche Wille ausdrückte, das neue Deutschland – die junge, noch verletzliche Demokratie auf deutschem Boden – zum Erfolg zu führen.
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        SCHWARZER SEPTEMBER
 
        Aufstieg des internationalen Terrorismus
 
        Thomas Riegler
 
        Die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München am 5. September 1972 war ein Schlüsselereignis in der Entwicklung des modernen Terrorismus.01 Im Unterschied zum älteren Terrorismus mit seinen primär nationalen Bezügen wurde der Münchner Olympiaanschlag transnational vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Es wurde damit weltweit Aufmerksamkeit auf das seinerzeit sogenannte Palästinenserproblem gelenkt.
 
        Diese Form des Terrorismus hatte sich Ende der 1960er Jahre herausgebildet. Terroristische Gewalt wirkte nun grenzüberschreitend, während sich ihre Medialisierung durch technologische Fortschritte verstärkte. Um diese Neuakzentuierungen herauszustreichen, verwendet die Forschung seit den 1970er Jahren die Bezeichnung „internationaler Terrorismus“. Dieser ist laut dem Politikwissenschaftler Ulrich Schneckener dadurch gekennzeichnet, dass die Terroristen „bewusst die internationale (und zumeist insbesondere die westliche) Aufmerksamkeit erregen“.02 Dazu kooperierten typischerweise verschiedene Terrorgruppen miteinander und errichteten gemeinsame Auslandsstützpunkte. All das geschah am 5. September 1972 in München.
 
        MENTOREN DES INTERNATIONALEN TERRORISMUS
 
        Zwischen 1968 und 1980 waren palästinensische Organisationen und Gruppen „für mehr internationale Terrorakte verantwortlich als jede andere Bewegung“.03 Begonnen hatte diese Entwicklung Ende der 1960er Jahre, als das Vorhaben, einen klassischen Guerillakrieg zu führen, aufgegeben wurde. Stattdessen verfolgten die palästinensischen Gruppen eine Strategie der Internationalisierung: Ab 1968 begannen kleine Kommandos, zunächst von George Habashs Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und später von Wadi Haddads PFLP-„Special Group“, Passagierflugzeuge zu entführen.04 Hatten Auslandsoperationen zu Beginn der 1970er Jahre nur drei Prozent aller Aktivitäten der innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zusammengefassten Gruppen ausgemacht, waren es 1972 bereits 12 Prozent und im Jahr darauf 30 Prozent.05
 
        Außerdem wurde ein weit verzweigtes Netzwerk etabliert, das unterschiedliche Terrorgruppen miteinander verband: Bis Anfang der 1980er Jahre sollen mindestens 40 Gruppen aus Asien, Afrika, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten in den in Jordanien, im Libanon und im Süd-Jemen gelegenen palästinensischen Lagern ausgebildet worden sein.06 Bestes Beispiel hierfür war Wadi Haddads PFLP-„Special Group“, die in ihren Lagern westdeutsche, nordirische, japanische und iranische Terroristen unterwies.07 Die Kooperation ging so weit, dass Haddad Angehörige der deutschen linksextremistischen Terrororganisation Revolutionäre Zellen (RZ) bei eigenen Operationen einsetzte oder die Rote Armee Fraktion (RAF) 1977 im Rahmen des „Deutschen Herbst“ mit einer Flugzeugentführung unterstützte.08
 
        Um die Vorgänge in den 1970er und 1980er Jahren verstehen zu können, muss zudem die besondere Struktur des palästinensischen Widerstands in Betracht gezogen werden: Jassir Arafat hatte 1959 in Kairo seine Organisation Fatah gegründet. Als ab 1965 Guerillaangriffe von Jordanien aus auf israelisches Territorium durchgeführt wurden, machte das die Fatah so bekannt, dass sie die PLO nach deren Gründung 1964 dominierte. Arafat wurde 1966 offizieller Sprecher und übernahm 1969 den Vorsitz. Seine Kontrolle war aber fragil und ließ dem PLO-Geheimdienst Jihaz Al-Rasd Raum zur Entfaltung. Dessen Leiter Abu Iyad war einer der wichtigsten Vertreter einer aggressiven Guerilla- und Terrorismusstrategie.09 Am bekanntesten ist seine Rolle als Anführer der Gruppe „Schwarzer September“, wenngleich er zeitlebens abstritt, etwas mit der Gruppe zu tun gehabt zu haben und die Organisation als Hilfstruppe des palästinensischen Widerstands verharmloste.10
 
        SCHWARZER SEPTEMBER
 
        Der Schwarze September war 1971 innerhalb der Fatah gegründet worden, um Rache an König Hussein von Jordanien zu nehmen, nachdem dieser die PLO unter großen Verlusten aus dem Land vertrieben hatte. Laut dem Journalisten Alan Hart wurde die Gründung dieses inoffiziellen terroristischen Arms der Fatah-Führung praktisch aufgezwungen. Man hätte sonst die Kontrolle über die Organisation verloren.11 Nach einigen Mordanschlägen auf jordanische Würdenträger wie Premierminister Wasfi Tal (1971) weitete der Schwarze September bereits 1972/73 sein Aktionsfeld aus: Zweimal entführten seine Mitglieder internationale Flüge, mehrmals sabotierten sie industrielle Einrichtungen in Westeuropa. Zahlreiche Operationen galten israelischen Zielen. Dazu zählten Mordanschläge gegen einzelne Repräsentanten, eine Geiselnahme in der israelischen Botschaft in Bangkok (1972) und der Einsatz von Briefbomben.12
 
        Die Operationen des Schwarzen September zeichneten sich durch strenge Geheimhaltung aus: Angeworbene halfen bei Planung, Ausbildung und Logistik, aber aus Sicherheitsgründen wurde jedem Mitglied nur so viel offenbart, wie zur Durchführung seiner Aufgabe unbedingt nötig war. Der Schwarze September verfügte über keine Büros, keine Adressen und keine offiziellen Sprecher. Diese Geheimhaltung verlieh der Organisation eine geheimnisvolle Aura, die das Propagandapotenzial noch steigerte.13
 
        Mittlerweile kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass der Schwarze September keine eigenständige Gruppe war. Eine Einschätzung des US-Auslandsgeheimdiensts CIA kam im Oktober 1972 zum Schluss, dass es sich um eine Tarnorganisation handle, die es der Fatah ermögliche, die Verantwortung für Terrorakte abzustreiten.14 Geheimdienste in Ostblock-Staaten kamen zu ähnlichen Ergebnissen. So wurde in einer undatierten Analyse des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) festgehalten, dass es „keine“ Organisation Schwarzer September gebe: Die Operationen dieser „fiktiven Organisation“ würden von einem „Sonder-Operationsapparat“ des Jihaz al-Rasd „langfristig geplant und durchgeführt“. Aktionen würden „auf höchster Ebene der Fatah beschlossen und von den leitenden Funktionären der Rasd selbst angeleitet“.15
 
        Eine der wichtigsten Nachschublinien des Schwarzen September verlief über Staaten im Nahen und Mittleren Osten. Aber auch Libyen dürfte dabei eine Schlüsselrolle gespielt haben. Staatschef Muammar al-Gaddafi unterstützte den Olympiaanschlag „moralisch, materiell und finanziell“.16 Unter anderem wurden die acht Geiselnehmer in libyschen Camps ausgebildet. Hilfe bekam der Schwarze September auch von dem Schweizer Bankier und Alt-Nazi François Genoud, der seit 1969 zu den Geldgebern des internationalen Terrorismus gehörte.17 Die Ostblockstaaten und China unterstützten die Fatah mit Waffenlieferungen, was dem Schwarzen September indirekt zugutekam. Später tolerierte etwa die DDR den Aufenthalt von Organisatoren und Komplizen der Geiselnahme auf ihrem Territorium.18
 
        ANSCHLAG
 
        Die Idee, eine Operation während der Olympischen Spiele zu unternehmen, war angeblich erstmals Anfang Juli 1972 aufgekommen – im Rahmen einer Diskussion zwischen Abu Iyad, seinem Operationschef Abu Daoud und dessen rechter Hand Fakhri al-Umari in einem Café in Rom. Als man gemeinsam die offizielle Ablehnung einer palästinensischen Delegation durch das Internationale Olympische Komitee besprach, soll al-Umari spontan die Idee eingebracht haben, auf andere Art und Weise teilzunehmen, nämlich durch das Kidnapping israelischer Sportler.19 Man versprach sich davon einen außergewöhnlichen Propagandaerfolg und wollte im Austausch für die Geiseln 328 Gefangene aus israelischer Haft freipressen.20
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        Zur praktischen Umsetzung stellte Abu Daoud ein Team zusammen, das teils aus erfahrenen Kämpfern, teils aus Amateuren bestand. Er selbst kundschaftete das Ziel im Olympischen Dorf Mitte Juli 1972 aus und sorgte für das Einschmuggeln der Waffen.21 Erst am Vorabend des Anschlags wurde das achtköpfige Terrorkommando in den Plan eingeweiht. In den Morgenstunden des 5. September 1972 schickte Abu Daoud die Männer ins Olympische Dorf, genauer gesagt zum dortigen Tor A25, von wo es nicht weit war zur Conollystraße 31, dem Quartier der israelischen Delegation. Als einziges Hindernis musste vorher ein Zaun überwunden werden.22 Ein Grund für die schwachen Sicherheitsmaßnahmen war, dass die Verantwortlichen „heitere Spiele“ wollten, als Aushängeschild eines modernen und weltoffenen Deutschlands.23 Allerdings war das Quartier am 9. August 1972 von einem israelischen Sicherheitsattaché besichtigt worden, und man war sich einig gewesen, dass keine konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Sportler vorlagen.24
 
        Die Geiselnahme verlief von Anfang an nicht so kühl-kalkuliert wie beabsichtigt. Zwei der israelischen Sportler, Mosche Weinberg und Josef Romano, leisteten Widerstand und wurden getötet.25 Es folgten stundenlange Verhandlungen – ergebnislos.26 Die Terroristen erreichten einen Vorgesetzten in Tunis nicht, weil ihnen dieser offenbar keine Direktiven geben konnte oder wollte.27 Obwohl sich eine israelische Spezialeinheit für einen Einsatz in München bereitmachte,28 kam dieser nicht zustande. Warum das so passierte, ist bis heute nicht klar. Eine offizielle Anfrage aus Israel wurde im Auswärtigen Amt nicht verzeichnet, und auch das Bundeskabinett befasste sich laut Protokoll nicht damit.29
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          Vermummter Terrorist des „Schwarzen September“ auf dem Balkon der Unterkunft des israelischen Olympiateams am 5. September 1972.
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        In den Abendstunden täuschte man den Terroristen vor, dass sie mit ihren Geiseln nach Kairo ausgeflogen würden. Am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck unternahm die bayerische Polizei dann einen hastig improvisierten und schlecht koordinierten Befreiungsversuch. Weil keine speziell ausgebildeten Kräfte vorhanden und gepanzerte Fahrzeuge im Stau stecken geblieben waren, scheiterte das Unternehmen katastrophal.30 Alle neun verbliebenen Geiseln – David Mark Berger, Ze’ev Friedman, Yossef Gutfreund, Eliezer Halfin, André Spitzer, Amitzur Schapira, Kehat Shorr, Mark Slavin und Yakov Springer – fanden den Tod. Der Polizeibeamte Anton Fliegerbauer wurde ebenso erschossen wie fünf Mitglieder des Terrorkommandos. Drei Geiselnehmer wurden an Ort und Stelle festgenommen. Der Schwarze September presste sie mit der Entführung einer Lufthansa-Maschine am 29. Oktober 1972 frei.31
 
        NAHOSTPOLITIK
 
        Nach dem Münchner Attentat setzte der Schwarze September ein weiteres Fanal. Am 1. März 1973 wurde die saudi-arabische Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartum besetzt und die US-amerikanischen Diplomaten Cleo A. Noel und George C. Moore sowie der belgische Attaché Guy Eid erschossen.32 Den Grund für die Ermordung der Diplomaten verriet der hochrangige Fatah-Führer Ali Hassan Salameh Anfang Juli 1973 seinem Kontaktmann bei der CIA, Robert C. Ames: Man wollte die USA dazu bringen, die Palästinenser ernstzunehmen.33 Der gewünschte Dialog kam zustande. CIA-Vizedirektor Vernon Walters traf am 3. November 1973 in Marokko mit einem hohen PLO-Funktionär zusammen und erhielt die Zusage, dass US-Bürger künftig verschont würden.34 Ähnliche diskrete Vereinbarungen trafen auch andere Staaten: Die Schweiz soll sich bereits 1970 mit der PLO verständigt haben. Italien einigte sich Anfang der 1970er Jahre sowohl mit der PFLP als auch mit der Fatah. Die beiden Organisationen hatten freie Hand, solange sie keine Anschläge in Italien begingen.35 Frankreich verfolgte bis in die 1980er Jahre ebenfalls eine solche „Schutzhafendoktrin“.36 Auch die BRD vermied es nach 1972, „auf Konfrontationskurs mit den Palästinensern zu gehen und dadurch eine weitere Involvierung der Bundesrepublik in die Auseinandersetzungen zu provozieren“.37
 
        Damit hatte der Schwarze September aus Sicht der Fatah-Führung seine Existenzberechtigung verloren. Bei einem Treffen in Damaskus (1974) wurde entschieden, dass nun eine Phase der internationalen Diplomatie beginnen würde.38 Höhepunkt dieser Entwicklung war Arafats Auftritt vor der UN-Generalversammlung am 13. November 1974. Das war Anstoß für zahlreiche westliche Länder, ihre Nahostpolitik zu ändern und eine „Normalisierung“ der PLO zu unterstützen.39 Dieser Prozess geriet aber Anfang der 1980er wieder ins Stocken – einerseits wegen der ablehnenden Haltung Israels und der USA, andererseits weil die PLO-Überfälle aus dem Libanon auf Nordisrael 1982 zur Vertreibung der Organisation von Beirut nach Tunis führten.40
 
        Außerdem ging der Terrorismus weiter: Gegen Arafats Strategiewechsel hatte sich noch 1974 eine „Ablehnungsfront“ von PLO-Teilorganisationen gebildet.41 Die Führung übernahm Wadi Haddad, dessen „Special Group“ eine Reihe von Operationen unternahm, die zum Synonym für internationalen Terror wurden: Die OPEC-Geiselnahme (1975) und die Flugzeugentführungen nach Entebbe (1976) sowie Mogadischu (1977). Ein Jahr nach dem Tod Haddads (1978) zerbrach die Ablehnungsfront. An ihre Stelle trat in den 1980er Jahren ein Sammelsurium von Gruppen, die von Irak, Libyen und Syrien unterstützt wurden.42 Anfang der 1990er Jahre sollte dann der Aufstieg der Hamas die bis dahin ausgeprägte Dominanz der säkularen Organisationen brechen.
 
        MEDIENEREIGNIS
 
        Das Verhältnis zwischen Terrorismus und Medien wird vielfach als symbiotisch beschrieben. Einer der Doyens der Forschung, Brian Jenkins, hatte 1975 in seiner Studie „Will Terrorists Go Nuclear?“ festgehalten, dass terroristische Gewalt keineswegs sinnlos sei, sondern dem Zweck diene, maximale Publizität zu erreichen.43 So ist es auch kein Zufall, dass international operierende Gruppen in etwa zur selben Zeit aufkamen, als 1968 in den USA der erste Fernsehsatellit in Betrieb genommen wurde. 1972, anlässlich der Münchner Olympiade, war es erstmals möglich, „live“ zu übertragen.44 Mindestens 4000 Zeitungs-, Magazin- und Radiojournalisten waren versammelt, dazu kamen weitere 2000 TV-Moderatoren und Crews. Ihre Berichterstattung richtete sich an ein Publikum von rund 900 Millionen Menschen in bis zu 100 verschiedenen Ländern.45 Allein im US-Fernsehen wurde 1017 Minuten direkt aus München übertragen, weshalb der Psychologe Friedrich Hacker zum Schluss kam: „Am 5. September 1972 stellte der Terrorismus einen neuen Weltrekord auf: noch niemals zuvor war es so wenigen gelungen, so viele durch Schreckenserregung und Furchteinflößung in ihren Bann zu schlagen.“46
 
        Mit der Geiselnahme im Olympischen Dorf hatte der Schwarze September dieses gewaltige öffentliche Forum besetzt und verwandelte es in einen gigantischen Transmissionsapparat für seine politischen Ziele.47 Die TV-Zuschauer konnten alle Entwicklungen rund um das besetzte Mannschaftsquartier live verfolgen. Die Geiselnehmer gaben sich große Mühe, für entsprechende Dramatik zu sorgen. So erschien im Verlauf des spannungsgeladenen Tages immer wieder ein vermummter Bewaffneter auf dem Balkon des Quartiers, um Ausschau zu halten. Dieser Vorgang wiederholte sich so oft, „dass es in der Erinnerung einer ganzen Generation den palästinensischen Terrorismus in seiner blutigsten Form repräsentierte“.48
 
        SCHATTENKRIEG
 
        Bereits 48 Stunden nach den Ereignissen in München bombardierte die israelische Luftwaffe elf Palästinenserlager in Syrien und dem Libanon, wobei es 200 Opfer gab. Die öffentliche Empörung verlangte noch weitergehende Maßnahmen, weshalb sich die israelische Regierung zu einem neuen Ansatz der Terrorismusbekämpfung entschied.49 Man richtete einen Ausschuss unter dem Namen „Komitee X“ ein, der die Entscheidung traf, jeden Terroristen zu ermorden, der direkt oder indirekt an der Planung, Unterstützung oder Ausführung der Tat bei den Olympischen Spielen beteiligt gewesen war. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad konzentrierte sich dabei vor allem auf weiche Ziele – Aktivisten der PLO und Fatah, die ohne Bodyguards oder Schutzmaßnahmen in westeuropäischen Ländern lebten. Innerhalb von 10 Monaten ermordeten Mossad-Kommandos zwölf Palästinenser. Sie wurden in Paris, Rom, Beirut und Nikosia erschossen oder durch ferngesteuerte Bomben getötet, die über Telefon und Radio gezündet wurden.50
 
        Laut dem Journalisten Aaron Klein hatte aber nur eine der Zielpersonen in direkter Weise etwas mit dem Anschlag in München zu tun: Atef Bseiso, ein wichtiger Geheimdienstmann der PLO, wurde erst 1992 in Paris auf offener Straße erschossen.51 Für viele andere Entscheidungen auf Leben oder Tod war die operative Machbarkeit der wichtigste Faktor.52 Dafür wurden einige zentrale Verantwortliche für den Olympiaanschlag nicht angetastet: Abu Iyad wurde 1991 von einem seiner Leibwächter erschossen. Dieser war ein Anhänger der mit der PLO verfeindeten Abu-Nidal-Organisation gewesen.53 Abu Daoud verstarb 2010 73-jährig in Damaskus. Anders als oft behauptet, holte der lange Arm des Mossad auch die drei überlebenden Attentäter von München nicht ein.54
 
        „DEUTSCHE LOGISHILFE“?
 
        Die Achse zwischen westdeutschen Linksextremisten und den Palästinensern war ein wesentliches Element des internationalen Terrorismus der 1970er und 1980er Jahre. Was damals von Gruppen wie der RAF oder den RZ als „antiimperialistische Solidarität“ bezeichnet wurde, wird von der neueren Forschung als „antiisraelisch bzw. antijüdisch und insofern antisemitisch“ bewertet.55 Dafür, dass Linksterroristen schon 1972 beim Olympiaanschlag Hilfe leisteten, gibt es aber nur Indizien. In einem Interview von 1978 behauptete der RZ-Aussteiger Hans-Joachim Klein, dass RZ-Chef Wilfried Böse in München „seine Finger drinnen“ hatte: „Er war es, der die Typen in München empfangen hat.“56 Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ kam 2012 zum gegenteiligen Schluss. Die Palästinenser hätten gar keine „deutsche Logishilfe“ benötigt. Zitiert wurde aus einer Zusammenfassung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) von Anfang 1973. Demnach lagen damals „keine Erkenntnisse“ vor, dass deutsche Linksextremisten die Attentäter unterstützt hätten.57
 
        Aber war es wirklich so? Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar hat Überlegungen der linksextremen Szene zur „Sprengung“ der Olympischen Spiele nachgezeichnet. In Planungspapieren wurden Möglichkeiten zu bewaffneten Überfällen bei der Eröffnungsfeier und anderes mehr durchgespielt. Lediglich von einem Terroranschlag auf die israelische Mannschaft war nicht die Rede.58 Laut Bommi Baumann, der damals zur Gruppe „Tupamaros West-Berlin“ gehörte, gab es auch logistische Hilfe. Die Waffen für das Olympiaattentat seien in Schließfächern auf dem Ostberliner Teil des S-Bahnhofs Berlin-Friedrichstraße „zwischengelagert“ gewesen seien: „Von dort wurden sie von Leuten aus Westberlin abgeholt und gelangten so nach München.“59
 
        RECHTSEXTREME HELFER
 
        Vielmehr brachte der Kampf gegen den „Zionismus“ die eigentlich linksgerichteten Palästinenser mit Rechtsextremisten zusammen. Noch in den 1980er Jahren erzählte ein junger Neonazi einem Journalisten, dass seine Bewegung mit den Palästinensern „etwas gemeinsam“ habe: „Die waren auch gegen Juden.“60 Konkret auf den Olympiaanschlag bezogen, meldete „Der Spiegel“ 2012, dass zwei Neonazis wichtige Unterstützung geleistet hätten: Willi Pohl und Wolfgang Abramowski hätten den Operationsleiter des Schwarzen September, Abu Daoud, quer durch die BRD chauffiert, Waffen transportiert und Pässe gefälscht.61 Pohl (heute Willi Voss) hatte über diese Kooperation bereits 1977 in seinen Memoiren „Geblendet“ berichtet. Demnach sollte er zeitgleich zur Geiselnahme in Wien eine „Informationskonferenz“ organisieren. In Wien lief dann aber „eigentlich alles“ schief, weshalb er nach zwölf Tagen nach Beirut floh.62 Später plante Pohl im Auftrag von Abu Iyad terroristische Aktionen in Westdeutschland, die zur Freipressung der überlebenden Attentäter von München dienen sollten: Dazu zählten Geiselnahmen im Kölner Dom und in Rathäusern deutscher Großstädte. Doch Ende Oktober 1972 wurden Pohl und sein Komplize mit Maschinenpistolen, Handgranaten und anderem Kriegsgerät in München festgenommen.63
 
        FAZIT
 
        Im Rückblick hat der Olympiaanschlag exemplarisch vorgezeigt, wie man durch einen Angriff auf ein symbolträchtiges Ziel geballte mediale Aufmerksamkeit auf sich konzentrieren kann. In diesem Sinne war die Geiselnahme 1972 der Punkt, an dem sich der moderne Terrorismus durchsetzte.64 Auch wenn der Schwarze September als Organisation nur kurz Bestand hatte, prägte sein Modus Operandi die weitere Entwicklung politisch motivierter Gewalt wesentlich mit. Die letztlich verantwortliche Fatah hat es mittels dieser Kombination aus Geheimdiplomatie und Terrorismus geschafft, politische Erfolge zu erzielen, wenngleich diese begrenzt blieben. Außerdem forderte die israelische Gegenreaktion unter Fatah-Kadern schwere Verluste.
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        „DIE EREIGNISSE DES 5. SEPTEMBERS“
 
        Die DDR und der Anschlag von München 1972
 
        Juliane Lanz
 
        Dass Sport unpolitisch sein soll, ist ein wichtiges Ideal,01 dem sich die großen Sportverbände und das Internationale Olympische Komitee (IOC) verschrieben haben. So beruft sich das fünfte Olympische Prinzip auf politische Neutralität: „Sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality“,02 heißt es in der aktuellen Olympischen Charta. Diese Rahmenbedingung galt auch schon vor 50 Jahren.03 Dennoch waren die Olympischen Spiele 1972 in München auf unterschiedlichen Ebenen Gegenstand politischer Instrumentalisierung. Seit dem Zweiten Weltkrieg lässt sich beobachten, dass viele Akteure die internationale Sportbühne politisch nutzen – so auch die beiden deutschen Staaten bei ihren Auftritten bei den Olympischen Spielen. Das galt in München 1972 einmal mehr. Durch das Attentat auf die israelische Mannschaft ergaben sich neue sportpolitische Herausforderungen sowohl für die Ausrichter als auch für die Gäste. Im Folgenden werden die innerdeutschen Sportbeziehungen im Vorfeld und während der Münchner Spiele sowie der Umgang der DDR mit dem Attentat beleuchtet.
 
        DEUTSCHER SPORT NACH 1945
 
        Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich aus den Besatzungszonen zwei sehr ungleiche deutsche Staaten: die DDR als sozialistischer Staat mit sowjetischer Prägung mit etwa 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern im Osten und die Bundesrepublik als demokratischer Staat mit mehr als 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern im Westen. Letztere hatte den Anspruch, nicht nur einen Teil Deutschlands, sondern die Menschen in beiden Staaten zu vertreten. Dieser „Alleinvertretungsanspruch“ hatte große Bedeutung für die innerdeutschen Sportbeziehungen.
 
        Sehr verschieden und durch die Besatzungsmächte beeinflusst war auch die Sportentwicklung. In der unmittelbaren Nachkriegszeit ging es den Alliierten darum, die deutsche Bevölkerung umzuerziehen und die Spuren des Nationalsozialismus zu tilgen. So wurde der Schulsport umgestaltet und Elemente verboten, die einer vormilitärischen Erziehung hätten dienen können. Der Fokus lag auf einer Körperertüchtigung im Dienste der Gesundheit, wobei die Gymnastik einen wichtigen Stellenwert einnahm.04 Im Bereich des Vereinssports erfolgten Neuzulassungen sehr begrenzt, und auch der Wettkampfsport wurde viele Jahre nicht betrieben.
 
        Mit der Staatsgründung 1949 wollten die Sportfunktionäre der Bundesrepublik den Wettkampfsport wiederbeleben. Es wurde ein Nationales Olympisches Komitee (NOK) gegründet, das durch das IOC anerkannt wurde. Die Verantwortlichen der DDR gründeten ihr NOK zwei Jahre später. Zuvor lehnten sie, der Sowjetunion folgend, die Olympischen Spiele als zu bürgerlich ab. Doch in Moskau erfolgte eine Neubewertung: Internationale Sportwettkämpfe sollten fortan als Bühne dienen, um der Welt die Überlegenheit und Leistungsfähigkeit von Sozialismus und Kommunismus zu demonstrieren. Der Antrag der DDR auf Anerkennung ihres NOK sorgte beim IOC für Irritation:05 Aus seiner Sicht war das in der Bundesrepublik gegründete NOK für Gesamtdeutschland anerkannt worden. In aller Eile wurde mit Blick auf die Olympischen Spiele in Helsinki 1952 der Versuch unternommen, eine gemeinsame Mannschaft unter bundesdeutscher Führung zu etablieren, doch die entsprechende sogenannte Lausanner Vereinbarung wurde auf Druck der Regierung der DDR rasch wieder gekündigt. Somit war in Helsinki nur eine westdeutsche Mannschaft am Start.
 
        Der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik befeuerte die Bemühungen der DDR um sportliche Sichtbarkeit. Im Zuge ihrer Remilitarisierung ab 1955 wurden Sport und Schulsport zunehmend leistungsorientiert gestaltet und dabei Aspekte einer vormilitärischen Erziehung und Wehrhaftmachung der Bevölkerung eingebunden. Erste sportliche Erfolge und die Anerkennung der DDR durch einige internationale Sportverbände führten zu einer internationalen Wahrnehmung des kleineren deutschen Staates. Die guten Platzierungen von Sportlerinnen und Sportlern aus der DDR hatten noch eine zweite Dimension, denn auch in Richtung der eigenen Bevölkerung galt es, für den sozialistischen Staat zu werben: Viele Menschen in der DDR konnten sich nicht mit ihrem neuen Heimatland identifizieren und sahen in der Bundesrepublik den für sie attraktiveren deutschen Staat. Tausende wechselten deswegen jährlich auf die andere Seite der innerdeutschen Grenze. Die Führung der DDR hoffte, dass sportliche Erfolge und positive Bilder von erfolgreichen Athletinnen und Athleten helfen würden, das Nationalbewusstsein und die Heimatliebe der Bevölkerung in der DDR zu stärken.06
 
        ZWEI STAATEN, EINE MANNSCHAFT 1956–1968
 
        Nachdem bei den Olympischen Spielen 1952 nur die Bundesrepublik Deutschland repräsentiert hatte, war die Führung der DDR fest entschlossen, 1956 in Cortina d’Ampezzo (Winter) und Melbourne (Sommer) ebenfalls anzutreten. Nach dem Bruch der Lausanner Vereinbarung war die Beziehung der DDR zum IOC und seinem Präsidenten Avery Brundage jedoch gestört. Der kurzerhand ernannte neue Präsident des NOKs der DDR, Heinz Schöbel, vermochte den Kontakt wieder aufzunehmen. Er reichte erneut einen Aufnahmeantrag ein, der im Mai 1955 bei der IOC-Sitzung in Paris positiv beschieden wurde – wenn auch nur provisorisch und mit der Auflage, eine gemeinsame deutsche Mannschaft zu bilden. Diese hatte im Januar 1956 in Cortina d’Ampezzo noch recht geräuscharm Premiere. Nur wenige Sportlerinnen und Sportler der DDR waren dabei, und niemand von ihnen gewann eine Goldmedaille, sodass das Abspielen der DDR-Hymne nicht zum Problem wurde. Im Vorfeld der im November beginnenden Sommerspiele in Melbourne einigte man sich darauf, im Falle eines deutschen Sieges Beethovens Neunte Sinfonie abspielen zu lassen. 159 deutsche Sportlerinnen und Sportler, davon 36 aus der DDR, reisten als gemeinsame Mannschaft nach Australien. Der IOC-Präsident wertete dies als Sieg des Sports über die Politik. Dabei sah er darüber hinweg, dass die Spielsportarten keine echten gemeinsamen Mannschaften entsandten und kaum deutsch-deutsche Sportkontakte bestanden.
 
        Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1960 in Squaw Valley (Winter) und Rom (Sommer) galt es in den innerdeutschen Verhandlungen eine weitere Hürde zu überwinden: 1957 hatte die DDR entschieden, sich eine eigene Flagge zu geben, die in der Bundesrepublik als „Spalterflagge“ verboten war. Es bedurfte jetzt also auch hier eines Kompromisses: So wurde für die Flagge der gemeinsamen Olympiamannschaft die Olympischen Ringe in weiß auf schwarz-rot-goldenem Hintergrund abgebildet. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik versicherte sich noch bei seinem Botschafter in Rom, dass Fahnen mit dem Staatswappen der DDR sofort „polizeilich beschlagnahmt“ würden.07 Die Verhandlungen im Vorfeld der Spiele waren langwierig und zäh. Auf Ebene der Sportverbände sollten die besten Deutschen bei innerdeutschen Ausscheidungswettkämpfen ermittelt werden. Begründet in der unterschiedlichen Zielsetzung der beiden deutschen Staaten war die Atmosphäre teilweise weniger von Sportsgeist als von politischen Beweggründen geprägt. Dies war jedoch sehr unterschiedlich und hing stets von den handelnden Akteuren ab. Dennoch interpretierten beide Seiten, zumindest auf Ebene der NOKs, Fehler oder organisatorische Schwierigkeiten als Absicht. So war es Kommunisten 1960 eigentlich nicht gestattet, in die USA einzureisen. Für Sportlerinnen und Sportlern erwirkte das IOC Ausnahmegenehmigungen, nicht jedoch für die Presse der DDR,08 die somit während der Winterspiele in Squaw Valley zu Hause bleiben musste. Dies ging ausschließlich auf die politischen Regeln in den USA zurück, wurde seitens der DDR-Sportführung jedoch als Affront der Bundesrepublik aufgefasst. Bei den Sommerspielen in Rom kamen von den knapp 300 deutschen Sportlerinnen und Sportlern ein Drittel aus der DDR, und auch ein Drittel der deutschen Medaillen ging auf ihr Konto. Das Publikum nahm eine gemeinsame deutsche Mannschaft wahr. Wenn auch in den Spielsportarten keine gemischten Teams antraten, so geschah dies doch im Bereich von Staffeln, beispielsweise im Schwimmen.
 
        Am 13. August 1961 schottete die DDR die innerdeutsche Grenze ab. Zu viele Arbeitskräfte waren in die Bundesrepublik übergesiedelt, es galt, nach innen und außen ein Zeichen der Machtsicherung zu setzen. Somit wurde aus der bis dahin recht durchlässigen Grenze ein lebensbedrohliches Bollwerk. Der bundesdeutsche Sport reagierte drei Tage später mit den Düsseldorfer Beschlüssen: Das NOK und der Deutsche Sportbund (DSB) entschieden sich für den Abbruch aller innerdeutschen Sportbeziehungen. Die Bildung der gemeinsamen deutschen Mannschaften für die Olympischen Spiele 1964 war somit noch schwieriger als zuvor und wurde von Beginn an durch das IOC begleitet. Bereits 1962 erinnerte der Kanzler des IOC, Otto Mayer, an die Verpflichtung zur gemeinsamen deutschen Mannschaft,09 die dann zögerlich ab 1963 zusammengestellt wurde. Gerade auf Ebene der NOKs war ein Eingreifen durch das IOC vonnöten, zumeist in Person des Präsidenten Avery Brundage persönlich. Die Vertreter der Bundesrepublik wollten weiterhin ihren Alleinvertretungsanspruch durchsetzen und betrachteten jeden internationalen Sportverband, der die DDR anerkannte, mit Sorge. Hinzu kam die Kritik an den ostdeutschen Staatsamateuren. Mit Pro-forma-Anstellungen im öffentlichen Bereich, beispielsweise beim Militär oder der Polizei, erhielten Aktive der DDR die Möglichkeit in Vollzeit, also professionell, zu trainieren. Dies verstieß gegen den damals geltenden Amateurparagraf der Olympischen Bestimmungen.10 Die DDR stritt dies jedoch erfolgreich ab.
 
        Die Ausscheidungswettkämpfe fanden teils in den beiden deutschen Staaten, teils in neutralen Ländern statt. Den Aufenthalt in der Bundesrepublik nutzten einige Sportlerinnen und Sportler zur „Republikflucht“, also dem Ausscheiden aus der Mannschaft und dem Verbleib in der Bundesrepublik, was zu weiteren Spannungen führte. So konnten ehemalige DDR-Athletinnen und -Athleten nicht gefahrlos zu weiteren Wettkämpfen in die DDR zurückkehren, da ihnen dort schwere Strafen drohten. Immer wieder war in diesen Fällen der schlichtende Eingriff des IOC-Präsidenten notwendig, der im August 1964 allmählich der deutschen Frage überdrüssig wirkte und übermittelte: „Ich glaube bestimmt, daß dies das letzte Mal war, daß es notwendig wurde, mich um eine Entscheidung zu bitten.“11 Bei den Sommerspielen in Tokio 1964 starteten letztlich mehr Sportlerinnen und Sportler aus der DDR als aus der Bundesrepublik. Dies ermöglichte es dem kleineren deutschen Staat, erstmals den prestigeträchtigen Posten des Chef de Mission selbst zu besetzen, wenn auch die Medaillenbilanz (16 von 41 deutschen Medaillen gingen auf das Konto der DDR) diesen Vorsprung nicht widerspiegelte. Die Athletinnen und Athleten waren noch stärker separiert als bei den Spielen zuvor, und vor allem die Ostdeutschen verstanden sich nur noch als Sportlerinnen und Sportler der DDR.
 
        Nach diesen Spielen stellte das NOK der DDR 1965 bei der IOC-Sitzung in Madrid einen erneuten Antrag auf Anerkennung. Zuvor hatte die Bundesrepublik alle Botschaften des westlichen Auslands mit Vertretern im IOC kontaktiert und um Ablehnung gebeten. Doch dieses Verhalten wurde seitens des IOC negativ bewertet.12 Dazu kam, dass inzwischen viele internationale Sportverbände die DDR anerkannt hatten und die internationalen Sportvertreter der „Querelles d’Allemand“13 endgültig müde waren. Am 8. Oktober 1965 stimmten nach langer Diskussion 38 der 43 IOC-Mitglieder für die Anerkennung der DDR und ihres NOKs. Als Zugeständnis an das „NOK-West“ konnte man die Übergangsregel verstehen, dass beide deutsche Staaten bei den kommenden Spielen 1968 noch gemeinsam hinter der deutsch-deutschen Olympiaflagge einmarschieren sollten.14 Ein weiteres Signal in Richtung Bundesrepublik versuchte Avery Brundage zu senden, als er NOK-Präsident Willi Daume vorschlug, sich mit einer deutschen Stadt um die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Deutschland zu bewerben.
 
        ZWEI DEUTSCHE MANNSCHAFTEN IN MÜNCHEN 1972
 
        Kurz nach dem Mauerbau reifte seitens der Vertreter des bundesdeutschen NOKs der Entschluss, ein Zeichen im Konflikt mit der DDR zu setzen. Eine erste Idee, die Olympischen Spiele 1968 in Gesamtberlin (Ost und West) auszurichten, scheiterte an politischen und praktischen Hürden – und einer zu spät eingereichten Bewerbung. Der nächste Anlauf wurde professioneller angegangen. NOK-Chef Daume begeisterte den Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, der die Bewerbung engagiert und pragmatisch voranbrachte. Die Regierung sagte eine Teilkostenübernahme zu, und in der Bevölkerung brach eine wahre Olympiaeuphorie aus. Die Organisation der „schönsten und wertvollsten“15 Spiele sollte nicht nur als Gegenentwurf zu den jüngst als zu gigantisch kritisierten Olympischen Spielen präsentiert werden, sondern auch zu den Olympischen Spielen 1936, die als die „Nazi-Olympics“ und Vorboten des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte eingegangen waren.
 
        1966 stimmte das IOC in Rom München als Austragungsort zu, und das Organisationskomitee um Daume und Vogel plante die „heiteren Spiele“. Sowohl die Sportstätten, allen voran das luftige Olympiastadion, umgeben vom Olympischen Park, als auch die Eröffnungsfeier, die Farbgebung, das Olympische Dorf und das Gesamtkonzept sollten ein modernes, freies und vor allem friedliches Deutschland präsentieren. Polizistinnen und Polizisten, die auf dem Olympiagelände als Ordnungsdienst eingesetzt waren und das Hausrecht ausübten, trugen keine Waffen und waren in Uniformen in freundlichem Hellblau gekleidet. Die Hauptstrategien bei Konflikten waren Deeskalation und Humor. Soldaten der Bundeswehr unterstützen nur am Rande als Fahrer und Helfer, jedoch ohne Verantwortung für die Sicherheit.16
 
        Vor Herausforderungen wurde die Bundesrepublik durch den geplanten Start der DDR gestellt, erstmals mit eigener Symbolik und sichtbar eigener Mannschaft. Das IOC hatte sich vor der Vergabe der Spiele an München des DDR-Startrechts versichert. Das Zeigen der DDR-Flagge war in der Bundesrepublik ab 1970 gestattet. Das Konzept für die Olympischen Spiele sah vor, nationale Aspekte weniger zu berücksichtigen und der DDR möglichst wenige Repräsentationsmöglichkeiten zu bieten. Diese hatte sich für ihre olympische Teilnahme in München zwei Ziele gesetzt: Der eigene Status sollte verbessert werden, während man das Ansehen der Bundesrepublik beschädigen wollte.17 Letzteres geschah mit einer umfangreichen und Jahre andauernden Propaganda, die die Motivation der Bundesrepublik infrage stellte, umfangreiche Kritik an der bundesdeutschen Gesellschaft und Politik äußerte und viele Parallelen zu den Olympischen Spielen in Berlin 1936 zog.18 Hierzu war eigens eine „AG 72“ gegründet worden, die national und international Einfluss ausübte und zusammen mit der Gesellschaft zur Förderung des Olympischen Gedankens eine Reihe von Publikationen veröffentlichte.19 Diese prangerten vor allem das nationalsozialistische Erbe Münchens und die vielen Vertriebenenverbände, die in der Stadt beheimatet waren, als „revanchistisch“ an. Die ostdeutschen Sportjournalisten erhielten ebenfalls entsprechende Schulungen, sodass die Presseberichterstattung genau gesteuert war.20
 
         
          [image: Einmarsch des Olympiateams der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bei der Eröffnungsfeier im Münchener Olympiastadion am 26. 8. 1972. Vorne trägt eine in weiß gekleidete Frau das Schild mit der Aufschrift DDR. Dahinter folgt ihr das DDR-Olympiateam. Im oberen Bildteil sind Zuschauermassen auf der Tribüne zu sehen.] 
          Einmarsch des Olympiateams der DDR bei der Eröffnungsfeier im Münchner Olympiastadion am 26.8.1972.
 
          © picture-alliance/dpa
 
        
 
        Den größten außen- und innenpolitischen Erfolg erhoffte sich die DDR von möglichst vielen Medaillen. Ein Grundstein dafür, die DDR zu einer „führenden Sportnation“ zu entwickeln, wurde an den Kinder- und Jugendsportschulen gelegt, deren Arbeit im Vorfeld der Spiele in München ausgebaut und intensiviert wurde.21 Zeitgleich setzte in vielen kraft- und schnellkraftabhängigen Sportarten das systematische und staatlich gesteuerte Doping ein.22 In Verbindung mit einem leistungsorientierten und die gesamte ostdeutsche Gesellschaft durchdringenden Sportsystem war der Mythos vom „Sportwunderland“ begründet.23
 
         
          [image: Monika Zehrt (DDR) erlief über 400 Meter die Goldmedaille, Rita Wilden (Bundesrepublik Deutschland) landete auf Platz Zwei. Das Foto zeigt beide auf dem Podest.] 
          Einen Tag nach dem Attentat gingen die Olympischen Spiele weiter. Beim 400-Meter-Lauf-Finale der Frauen gewannen im deutsch-deutschen Duell Monika Zehrt (DDR) Gold und Rita Wilden (Bundesrepublik) Silber.
 
          © picture alliance/dpa | Karl Schnoerrer
 
        
 
        Der ostdeutsche Auftritt in München war gründlich geplant. Die Sportlerinnen und Sportler als „Diplomaten im Trainingsanzug“ sollten der Welt die Leistungsfähigkeit der kleinen DDR beweisen. Die Staatssicherheit versuchte dabei, sogenannte Republikfluchten zu verhindern. Die Athletinnen und Athleten wurden im Vorfeld geschult und vor Ort streng überwacht – Inoffizielle Mitarbeiter der Staatsicherheit durchsetzten die Mannschaft, die Funktionäre und die Presse.24 Begleitet wurden sie durch eine „Touristendelegation“ von rund 2000 Personen, auf die das Gleiche zutraf. Die einzelnen Mitglieder galten als besonders systemtreu. Ausgewählt wurden Personen, die „als bewußte sozialistische Staatsbürger eine aktive Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben zeigen; prinzipien- und charakterfest im Beruf und im persönlichen Leben sind sowie ihre politische Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben“.25 Irritiert war das Publikum, als die DDR-Bürger (es gehörten fast nur Männer der Delegation an) auffallend für Länder des Ostblocks applaudierten, während ansonsten eine sehr offene und wertschätzende Stimmung über Länder- und Blockgrenzen hinweg herrschte.
 
        Bis zum 4. September 1972 erlebten die Organisatoren in München die Spiele, für die man lange gekämpft hatte, in ihrer besten Form. Die internationale Presse überschlug sich mit Lob für die Organisation, die Gestaltung, die deutsche Gastfreundschaft und die grandiose stimmungsvolle Eröffnungsfeier. Die positive Stimmung und die heitere Atmosphäre bekräftigten die Richtigkeit der Auswahl Münchens als Austragungsort dieser Olympischen Spiele und kontrastierte damit die sich aus dem Attentat ergebene Zäsur.
 
        DAS IGNORIERTE ATTENTAT
 
        In den Morgenstunden des 5. September 1972 drangen palästinensische Terroristen in das Olympische Dorf ein. Sie kletterten in Trainingsanzügen über einen Zaun und wurden dabei sogar noch beobachtet, aber für Athleten gehalten, die etwas zu lange feiern waren – womit das auf Entspannung und Freundlichkeit beruhende Sicherheitssystem seine erste Schwäche offenbarte. Die Attentäter nahmen elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln. Zwei ermordeten sie direkt vor Ort in der Mannschaftsunterkunft, die weiteren neun Israelis, fünf der Angreifer und ein Polizist starben bei einem missglückten Befreiungsversuch in den Morgenstunden des nächsten Tages auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck.26
 
        Während der Stunden der Belagerung und Verhandlung wurde eine Reihe sicherheitstaktischer Fehler gemacht. Unter anderem wurden Bilder des Ortes der Geiselnahme und die Maßnahmen der Polizei im Fernsehen übertragen. Die Wettkämpfe starteten am Morgen des 5. Septembers zunächst wie vorgesehen, wurden aber am Nachmittag für einen Tag unterbrochen. Am 6. September sprach IOC-Präsident Brundage bei der Trauerfeier vor 80000 Menschen die berühmt gewordenen Worte: „The games must go on!“
 
        Obwohl die männlichen DDR-Sportler genau gegenüber der Wohnung der Israelis in der Conollystraße untergebracht waren und das Drama aus der ersten Reihe verfolgen konnten, spielte das Attentat in der Wahrnehmung der ostdeutschen Athletinnen und Athleten keine große Rolle. Von vornherein bemühten sich die DDR-Funktionäre, den Vorfall herunterzuspielen. Erich Honecker schlug zwar im ersten Moment eine Abreise vor, doch Sportchef Manfred Ewald beruhigte ihn damit, dass für die Teilnehmenden aus der DDR keine Gefahr bestehe. Zu groß wäre der Verlust an verschenkten Medaillen, würde man zu diesem Zeitpunkt bereits die Spiele abbrechen. In den ostdeutschen Medien, allen voran im „Neuen Deutschland“, wurde nur zwei Tage lang über das Attentat berichtet. Am 6. September wurde den Opfern Beileid ausgesprochen, die Tat streng verurteilt und die Teilnahme der DDR-Mannschaft an der Trauerfeier angekündigt. Am Tag darauf standen das Versagen der bundesdeutschen Sicherheitsorgane und die Frage nach der Verantwortung im Zentrum. Danach widmeten sich die Sportjournalisten wieder den sportlichen Erfolgen. Der Trauerfeier blieben die Ostdeutschen fern.
 
        In der späteren offiziellen Olympiapublikation erhielt „die terroristische Aktion“ kaum Aufmerksamkeit und wurde räumlich von den Olympischen Spielen getrennt und als „Drama von Fürstenfeldbruck“ bezeichnet.27 Als ursächlich wurden die „Expansionspolitik“ Israels und dessen „Unterdrückung“ der arabischen Staaten benannt. Zwar verurteilte man den Anschlag selbst, stellte aber heraus, „weil westdeutsche Imperialisten und amerikanische den Israelis zur Hand gehen, gibt es Terror und Mord in und wegen Nahost. Dort also liegen die wahren Ursachen für die Vorkommnisse um die israelische Mannschaft im olympischen Dorf von München.“28
 
        In den Unterlagen der Staatssicherheit hingegen liegt aufgrund der räumlichen Nähe der DDR-Mannschaft zur israelischen Unterkunft ein sehr detaillierter Bericht zu den Vorgängen in der Conollystraße vor, verfasst von den Sportjournalisten, die sich auch während der angespannten Sicherheitslage ohne Probleme in der Nähe des Überfalls bewegen konnten.29
 
        Das Attentat zerstörte die „heiteren Spiele“ und den von der Bundesrepublik so dringend gewünschten Repräsentationsraum – für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag nach dem 5. September 1972 ein Schatten auf ihrer olympischen Erinnerung. Tod und Trauer drängten sich vor Wettkämpfe und Medaillengewinn. Für die Athletinnen und Athleten der DDR war das weniger der Fall – sie wurden nach dem 5. September durch Funktionäre abgeschottet und dazu angehalten, sich auf den Wettkampf zu konzentrieren. In die Erinnerung der ostdeutschen Gesellschaft verankerte sich vielmehr, dass die DDR in München 1972 zum ersten Mal eigenständig und mit Hymne und Flagge starten durfte. Das Attentat hingegen wurde in der Rückschau kaum den Spielen zugordnet und vielmehr als logische Konsequenz verfehlter Nahostpolitik der Bundesrepublik gedeutet.
 
        Die DDR war mit dem Ziel angereist, die eigene Reputation zu erhöhen und den Ansehensgewinn der Bundesrepublik zu beschränken. Dieser Plan ging zumindest zur Hälfte auf – mit Platz drei in der Medaillenwertung fanden die Leistungen international Beachtung. Die Staatssicherheit schätzte die Reise ebenfalls als Erfolg ein: Kein Teammitglied hatte einen Fluchtversuch unternommen. Nur wenige Wochen nach den Olympischen Spielen unterzeichnete Bundeskanzler Willy Brandt einen Grundlagenvertrag mit der DDR. Den Alleinvertretungsanspruch und die Wiedervereinigung als politisches Ziel gab die Bundesregierung somit auf. Mit dem Sportprotokoll 1974 regelten dann auch die beiden deutschen Sportverbände ihre Beziehungen miteinander. Die „Querelles d’Allemand“ waren somit vorerst beendet.
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        TERRORISMUSBEKÄMPFUNG NACH OLYMPIA
 
        Reaktionen des Bundesministeriums des Innern auf das Attentat von 1972
 
        Eva Oberloskamp
 
        Während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München überfielen acht Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ die israelische Mannschaft der Herren: Zwei Israelis wurden dabei erschossen, neun Sportler wurden als Geiseln genommen, um die Befreiung von mindestens 200 Gefangenen aus israelischer Haft zu erpressen – eine Forderung, die die israelische Regierung ablehnte. Die Geiselnahme, die in den frühen Morgenstunden des 5. September begann, dauerte rund 20 Stunden. Vor Ort arbeitete ein politischer Krisenstab an der Beendigung der Geiselnahme, dem Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), der bayerische Innenminister Bruno Merk (CSU), der seit Juni 1972 nicht mehr amtierende Ex-Oberbürgermeister Münchens Hans-Jochen Vogel (SPD), der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber und der Präsident des deutschen Nationalen Olympischen Komitees sowie des Organisationskomitees der Münchner Spiele Willi Daume angehörten. In der Nacht zum 6. September endete die Geiselnahme in einem Desaster: Bei einem missglückten Befreiungsversuch durch die bayerische Polizei kamen alle Geiseln sowie ein Polizist und fünf Palästinenser zu Tode. Die drei überlebenden Terroristen wurden verhaftet, jedoch wenige Wochen später durch eine Flugzeugentführung wieder freigepresst.01
 
        Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern konnten nach diesen Ereignissen keine gravierenden Fehler der Sicherheitskräfte erkennen. Sowohl Bundeskanzler Willy Brandt als auch der bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel lehnten die Rücktrittsangebote ihrer Innenminister – Hans-Dietrich Genscher auf Bundesebene und Bruno Merk in Bayern – kategorisch ab und vermieden jede dahingehende öffentliche Diskussion.02 Der Sicherheitsausschuss des Bayerischen Landtags „sprach einstimmig den Verantwortlichen (…) Vertrauen und Dank aus“,03 und auch der Innenausschuss des Deutschen Bundestages äußerte sich entsprechend und konstatierte, es sei „das nach Lage der Dinge mögliche getan, angemessen gehandelt und richtig entschieden worden“.04 Dessen ungeachtet steht außer Frage, dass sowohl der politische Krisenstab als auch die Sicherheitsbehörden der Situation über weite Strecken ratlos gegenübergestanden und lediglich improvisiert hatten. Wie reagierte das in zentraler Verantwortung für die innere Sicherheit stehende Bundesministerium des Innern (BMI) auf das Olympia-Attentat und welche Folgen hatte dies mittel- und längerfristig für die bundesdeutsche Terrorismusbekämpfung?05
 
        JENSEITS BUNDESDEUTSCHER ERFAHRUNGSHORIZONTE
 
        Das Olympia-Attentat überschritt in vielfacher Hinsicht die bundesdeutschen Erfahrungshorizonte. Zwei Aspekte sind besonders hervorzuheben: Erstens hatte es auf bundesdeutschem Boden noch nie eine erpresserische terroristische Geiselnahme gegeben. Diese Anschlagsform ist sehr öffentlichkeitswirksam und setzt den Staat unter starken Zugzwang – wobei freilich in diesem Fall die Bundesrepublik nicht in der Position war, die an Israel gerichteten Forderungen zu erfüllen. Bis zum September 1972 hatten es bundesdeutsche Politik und Sicherheitsbehörden im Wesentlichen mit deutschen Linksterroristen sowie mit extremistischen, in der Bundesrepublik lebenden Exilanten – insbesondere Jugoslawen – zu tun gehabt. Deren gewaltsame Aktionen richteten sich vorwiegend gegen Landsleute beziehungsweise Einrichtungen des eigenen Staates.06 In beiden Fällen hatten Attentäter überwiegend mit Sprengstoff- oder gezielten Mordanschlägen operiert. Die Aktionen palästinensischer Terroristen sahen zum Teil anders aus: Seit dem Präzedenzfall einer Flugzeugentführung 1968 hatten sie sich auf die – oftmals in Drittstaaten durchgeführte – Geiselnahme beliebiger Menschen verlegt, um politische Ziele zu erpressen.07 Mit derartigen Entführungen hatten die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden bislang keine Erfahrungen gesammelt. Der einzige von Palästinensern auf bundesdeutschem Boden unternommene Versuch einer Geiselnahme war im Februar 1970 am Flughafen München-Riem wegen einer unkontrollierten Handgranatenexplosion blutig gescheitert. Die Bundesregierung hatte bei der Freipressung der Attentäter durch die Entführung dreier Flugzeuge nach Jordanien aus Sorge um das Leben der Geiseln schnell nachgegeben.
 
        Dieser begrenzte Erfahrungshintergrund prägte die Sicherheitsvorkehrungen für die Olympischen Spiele. Im Vorfeld des 5. September waren bei den Sicherheitsbehörden durchaus Hinweise auf eine mögliche Aktion palästinensischer Terroristen eingegangen. Diese wurden jedoch als diffus bewertet und wirkten sich nicht auf das Sicherheitskonzept aus.08 Das als gering eingeschätzte Risiko wurde in Kauf genommen, um das Leitbild der „heiteren Spiele“ nicht zu gefährden.09 Gleichzeitig erklärt der begrenzte Erfahrungshintergrund auch, warum die Sicherheitsbehörden auf das Szenario kaum vorbereitet waren und es dafür weder Krisenpläne noch Spezialeinheiten gab. Diese Konstellation hatte zur Folge, dass das Krisenmanagement während des Anschlags unter erheblichen strukturellen Problemen litt: So konnten sich die Entscheidungsträger auf keine klar definierten Verantwortungs- und Entscheidungsfindungsstrukturen stützen, Kommunikationsprobleme führten zu Informationsverlusten, es entstanden vermeidbare zeitliche Verzögerungen und die hinzugezogenen Einsatzkräfte, die auch psychologisch nicht darauf eingestellt waren, unter Inkaufnahme aller Konsequenzen einzugreifen, waren unzulänglich ausgerüstet und ausgebildet.10 Ein Einsatz der Bundeswehr, die über entsprechend geschulte Scharfschützen verfügt hätte, war nach bundesdeutschem Recht nicht möglich.
 
        Zweitens verwischte das grenzüberschreitende Operieren der palästinensischen Terroristen die Trennlinie zwischen Innen- und Außenpolitik in bis dahin nicht gekannter Weise. Das Olympia-Attentat selbst wurde von Politik und Öffentlichkeit im Wesentlichen als ein Problem der inneren Sicherheit wahrgenommen, die Diskussion verblieb „weitgehend innerhalb des innenpolitischen Koordinatensystems“.11 Der Begriff „innere Sicherheit“ bezog sich freilich auf den Schutz von Gesellschaft und demokratischem Staat vor Bedrohungen, die aus dem Inneren der Gesellschaft heraus entstanden – im Gegensatz zu äußeren, von anderen Staaten ausgehenden Bedrohungen im Kontext des Kalten Krieges.12 Der palästinensische Terrorismus entsprach dem nur bedingt, handelte es sich doch um eine von außen kommende Bedrohung – die dabei jedoch nicht von einem anderen Staat ausging und der Form nach am ehesten dem bundesdeutschen Linksterrorismus ähnelte. Auf derartige Gefährdungen war die grenzüberschreitende Kooperation der Sicherheitsbehörden bis dahin kaum ausgerichtet gewesen.
 
        Die ersten unmittelbaren Reaktionen der Bundesregierung auf den Anschlag umfassten zunächst eine Reihe ausländerpolitischer Maßnahmen, um potenziellen Terroristen den Aufenthalt in der Bundesrepublik zu verwehren.13 Dem lag die Befürchtung zugrunde, dass eine weitere Geiselnahme zur Freipressung der Olympia-Attentäter folgen würde, wie es 1970 nach dem Anschlag am Flughafen München-Riem geschehen war. Diese Schritte korrespondierten mit einer nicht nur im politischen Feld, sondern vor allem in der Öffentlichkeit verbreiteten Tendenz, den palästinensischen Terrorismus in den allgemeineren Kontext einer vermeintlichen „Ausländerproblematik“ zu stellen. Generell ging die Bundesregierung anfänglich offensichtlich davon aus, dass sie von weiteren politisch motivierten Geiselnahmen verschont bleiben würde, wenn es ihr gelänge, die Bundesrepublik aus dem Nahostkonflikt und dem Visier palästinensischer Terroristen herauszuhalten.
 
        Darüber hinaus aber nahm die Bundesregierung auch eine Reihe langfristig angelegter Maßnahmen in Angriff, um Ereignisse von der Art des Münchner Anschlags in Zukunft besser abwehren zu können. So entwickelte das Auswärtige Amt die Idee einer UN-Konvention gegen Terrorismus, die es ab dem UN-Beitritt der Bundesrepublik im September 1973 weiterverfolgen und die schließlich zur UN-Konvention gegen Geiselnahme vom Dezember 1979 führen sollte.14 Das BMI fokussierte vor allem auf zwei Bereiche: Organisation und Ausbildung der bundesdeutschen Sicherheitsbehörden und Verbesserung der europäischen Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit.
 
        SICHERHEITSBEHÖRDEN
 
        Eine wichtige Folge des Olympia-Attentats war der Wandel bundesdeutscher Wahrnehmungen zum Terrorismus. Zwar entsprachen die unmittelbaren Reaktionen auf den Anschlag teilweise noch der Einschätzung, dass terroristische Geiselnahmen ein „ausländisches“ und punktuelles Problem seien. Vor dem Erfahrungshintergrund des 5. September sollte sich aber bald in Sicherheitsbehörden, Politik und Öffentlichkeit die Auffassung durchsetzen, dass die Bundesrepublik immer wieder mit entsprechenden Bedrohungen konfrontiert werden könnte. Mittelfristig beförderte dies die Überzeugung, dass der Staat terroristischen Erpressungsversuchen nicht nachgeben dürfe und dass terroristische Straftäter stets juristisch zur Verantwortung zu ziehen seien.15 Der neue Horizont prägte fortan die Bewertung und Interpretation von Informationen durch die Sicherheitsbehörden. Ende 1972 erfolgte im Bundesamt für Verfassungsschutz mit der Gründung einer eigenen Abteilung für die „Beobachtung des Ausländerextremismus“ eine wichtige organisatorische Umstrukturierung, die den aktuellen Erfahrungen Rechnung trug. Sowohl auf politischer als auch auf Ebene der Sicherheitsbehörden wurden zudem Krisenpläne erarbeitet, die in entsprechenden Situationen effektive Informationsketten und Entscheidungsstrukturen gewährleisten sollten.
 
        Im Zuge der Bekämpfung des Linksterrorismus hatte Bundesinnenminister Genscher schon seit Beginn der 1970er Jahre den Ausbau und die Verbesserung der Kooperation der Sicherheitsbehörden betrieben. Vor diesem Hintergrund zog die Tatsache, dass die in Fürstenfeldbruck eingesetzten Polizisten offensichtlich unzulänglich ausgebildet gewesen waren, rasche Konsequenzen nach sich: Innerhalb kürzester Zeit wurde die Gründung von auf Geiselbefreiung spezialisierten polizeilichen Einheiten beschlossen. Die prominenteste war die auch in Nahkampf und Präzisionsschießen geschulte Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9), die mit diesem Profil die „erste polizeiliche Spezialeinheit in Europa“ war.16 Entsprechende Pläne waren zwar schon vor dem 5. September diskutiert worden, die Gründung der GSG 9 erfolgte jedoch in unmittelbarer Reaktion auf das Olympia-Attentat.17 Nach konzeptionellen Vorarbeiten des BMI und einem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 13. September 1972 wurde die Gesetzesinitiative am 26. September auf den Weg gebracht. Der mit der Aufstellung der Gruppe beauftragte Verbindungsoffizier im BMI, Ulrich Wegener, absolvierte zunächst einen Sonderlehrgang bei den israelischen Streitkräften, deren Terrorbekämpfung damals als weltweit führend galt. Bereits im April 1973 konnte Wegener die Einsatzbereitschaft seiner neuen Spezialeinheit melden. Berühmtheit sollte die GSG 9 im Oktober 1977 erlangen, als sie die von palästinensischen Terroristen gekidnappte Lufthansa-Maschine „Landshut“ im somalischen Mogadishu erstürmte, die Entführung beenden und alle noch lebenden Geiseln retten konnte.
 
        EUROPÄISCHE KOOPERATION
 
        Durch das Olympia-Attentat hatte die innere Sicherheit der Bundesrepublik neuartige grenzüberschreitende Dimensionen erhalten. Offensichtlich konnte sie nicht mehr allein im Rahmen klassischer Innenpolitik gewährleistet werden. Wenige Tage nach dem Olympia-Attentat legte deshalb das BMI die Konzeption einer Konferenz über innere Sicherheit für die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften (EG) vor.18 Erste Pläne in diese Richtung waren bereits 1971 diskutiert worden.19 Der Anschlag gab nun den Anstoß, die Initiative zu ergreifen – die angesichts der europäischen Integrationskontexte auf Ebene der Außenministerien erfolgte. Die EG-Außenminister nahmen die bundesdeutschen Vorschläge auf einer Konferenz am 11./12. September 1972 positiv auf. Allerdings sollten die daraufhin eingesetzten Arbeitsgruppen schon im Laufe des Jahres 1973 wieder aufgelöst werden. Zu unklar waren die von Seiten der Außenministerien umrissenen Arbeitsaufträge gewesen und zu unterschiedlich die Positionen der einzelnen Staaten.
 
        Wenngleich der Vorstoß zunächst scheiterte, stellte die Bevorzugung der EG als Handlungsrahmen wichtige Weichen. Schritte auf Ebene von Interpol wurden im BMI als wenig erfolgversprechend beurteilt, da deren Statuten eine Befassung mit Angelegenheiten politischen Charakters untersagten und man Probleme bei der Zusammenarbeit mit arabischen Staaten befürchtete. Den Kreis der Europarats-Staaten hielt das BMI für zu heterogen, um zu raschen und effektiven Ergebnissen zu kommen. Auch eine Intensivierung der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit arabischen Staaten wurde zunächst nicht ernsthaft in Erwägung gezogen – auch deshalb, weil die diplomatischen Beziehungen zu den arabischen Staaten erst im Entstehen begriffen waren.
 
        Die Bevorzugung des EG-Rahmens erklärt sich zudem aus der Tatsache einer besonderen gemeinsamen Betroffenheit und eines kleinen und an enge Zusammenarbeit gewöhnten Kreises, der schnell wirksame Ergebnisse erwarten ließ. Darüber hinaus spielten die Kontexte der europäischen Einigungsgeschichte eine wichtige Rolle: Nach bundesdeutscher Auffassung hatten die EG-Staaten gemeinsame Interessen im Bereich der Innenpolitik, die unmittelbar mit der europäischen Integration zusammenhingen. Diese ergaben sich zum einen aus dem Ziel, die europäischen Binnengrenzkontrollen abzuschaffen, und zum anderen aus dem Bestreben, auch jenseits des Geltungsbereichs der Römischen Verträge Integrationsfortschritte zu erreichen.
 
        Vor diesem Hintergrund sollte das BMI seinen Plan einer europäischen Konferenz für innere Sicherheit hartnäckig weiterverfolgen: zunächst in bilateraler Kooperation mit Frankreich, bevor dann 1975 infolge einer britischen Initiative der Durchbruch auf EG-Ebene gelang. Auf dem Europäischen Rat vom Dezember 1975 in Rom wurde die sogenannte TREVI-Konferenz ins Leben gerufen.20 Die Federführung lag nun nicht mehr bei den Außenministerien, sondern unmittelbar bei den einschlägigen EG-Ministerien (in der Regel Inneres oder Justiz). Deren Zusammenarbeit erfolgte in den 1970er und 1980er Jahren auf intergouvernementaler Ebene und erstreckte sich auf die Bekämpfung des Terrorismus und „organisierten Verbrechens“, einen allgemeinen Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie auf Fragen des Wegfalls der EG-Binnengrenzen. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die Kooperation 1992 in die „dritte Säule“ der Europäischen Union (Justiz und Inneres) integriert, und in den 1990er Jahren erfolgte mit der Gründung von Europol eine formelle Institutionalisierung auf Ebene der Sicherheitsbehörden. Der Lissabon-Vertrag von 2007 schließlich sollte für zentrale Felder der europäischen Justiz- und Innenpolitik die Gemeinschaftsmethode einführen.21 Antriebskräfte und Dynamik des europäischen Integrationsprozesses im Bereich der Justiz- und Innenpolitik – bei dem die Bundesrepublik durchgehend eine der wichtigsten treibenden Kräfte war22 – gingen freilich weit über das Olympia-Attentat hinaus. Dessen ungeachtet ist der Anschlag vom 5. September 1972 ein wichtiger erster Impuls für die weitere europäische Zusammenarbeit in diesem Feld.
 
        FOLGEN FÜR DIE BUNDESDEUTSCHE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
 
        Das Olympia-Attentat war von wesentlicher Bedeutung für die weitere bundesdeutsche Terrorismusbekämpfung: Es zog einen grundlegenden Wahrnehmungswandel und wichtige politische Weichenstellungen nach sich. Die im Augenblick des Anschlags eher als punktuelles, fremdes Problem perzipierte Gefahr terroristischer Geiselnahmen sollte zunehmend als Angelegenheit gesehen werden, von der die Bundesrepublik auch in Zukunft betroffen bleiben würde. Das BMI leitete Maßnahmen ein, um der Bedrohung langfristig und effektiv begegnen zu können: Die Informationsauswertung und die Planungs- und Entscheidungsprozesse der Sicherheitsbehörden wie auch der politischen Entscheidungsträger wurden stärker auf entsprechende Gefahrenlagen ausgerichtet, und es wurden speziell ausgebildete polizeiliche Eliteeinheiten gegründet, die letztlich eine Voraussetzung dafür waren, dass sich mittelfristig der Grundsatz staatlicher Unnachgiebigkeit gegenüber terroristischen Erpressungen etablieren konnte. Darüber hinaus rückte das Olympia-Attentat die grenzüberschreitende Dimension der inneren Sicherheit in den Fokus und gab wichtige Impulse für eine verstärkte internationale Kooperation. Dabei wurde die Abwehr auch ausländischer Terroranschläge weiterhin als eine Aufgabe der Innenpolitik gesehen und mit entsprechenden Instrumenten angegangen.23 Die vom BMI lancierte europäische Kooperation im Bereich der inneren Sicherheit sollte weiterverfolgt und ab Mitte der 1970er Jahre in die TREVI-Konferenz eingebracht werden, die den Auftakt für die heutige europäische Justiz- und Innenpolitik bildete.
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        22 Das besondere bundesdeutsche Engagement ist auch durch eine Vielzahl struktureller Faktoren zu erklären. Generell hatte sich die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg stets als Befürworterin weiterer Integrationsfortschritte profiliert. Wichtig war auch die föderale Struktur der westdeutschen Sicherheitsbehörden, die sich konzeptionell leicht mit dem europäischen Mehrebenensystem in Einklang bringen ließ. Ein wesentlicher Grund bestand zudem darin, dass die Bundesrepublik ein Pionier der computergestützten Polizeiarbeit und deshalb besonders interessiert an informationeller Vernetzung war. Vgl. Oberloskamp, Codename TREVI (Anm. 5), S. 19–24, S. 27f., S. 216; König (Anm. 21), S. 115f.
 
        23 Erst nach den Anschlägen des 11. September 2001 sollte die Terrorismusbekämpfung zu einem zentralen Thema deutscher Außenpolitik werden, vgl. Knelangen (Anm. 11), S. 173f.
 
      

       
        ERINNERUNG AN DAS OLYMPIA-ATTENTAT 1972
 
        Eine transnationale Spurensuche in Deutschland und Israel
 
        Eitan M. Mashiah
 
        „Advokaten der Kriminellen sagen uns, dass verzweifelte Menschen verzweifelte Maßnahmen ergreifen und dass die Palästinenser verzweifelt sind. Alle Rückschläge und Tragödien, die den Palästinensern widerfuhren, sind auf ihren Extremismus und ihre Realitätsblindheit zurückzuführen, ohne aus der Vergangenheit zu lernen. Jedes Problem ist im Namen des Friedens lösbar, einschließlich der palästinensischen Schwierigkeiten. Das israelische Volk und die israelische Regierung sind allen dankbar, die an unserer Trauer teilnahmen. Israel dankt denjenigen, die Besorgnis und Widerspruch gegen die Gräueltaten zum Ausdruck brachten. Diese Worte wurden mutig über die Grenze hinweg ausgesprochen, auch gegen die jubelnden Stimmen in den Hauptstädten der arabischen Welt, die versuchten, den Mord zu verherrlichen.“01
 
        Dieser Auszug aus der Traueransprache Yigal Allons, des damaligen stellvertretenden israelischen Premierministers Israels, zeigt die Fassungslosigkeit der israelischen Regierung über den Ausgang einer schrecklichen Serie von Ereignissen, die sich wenige Tage zuvor in Deutschland zugetragen hatte. Zugleich ist seine Rede ein bislang wenig beachteter rhetorischer Meilenstein von zeitgeschichtlicher Bedeutung. Ihr Anlass war die vorzeitige Rückkehr der israelischen Olympiadelegation am 7. September 1972 von den Olympischen Sommerspielen in München – elf von ihnen kehrten in Särgen in ihre Heimat zurück.02 Die Geiselnahme israelischer Sportvertreter durch palästinensische Terroristen und ihr katastrophaler Ausgang, die Ermordung der elf unschuldigen Sportler und eines deutschen Polizisten, sind als „Münchner Olympia-Attentat“ in die Weltgeschichte eingegangen. Es löste ein unmittelbares internationales Echo der Entrüstung und der Anteilnahme aus – ein medialisiertes Echo, das durch die unmittelbare Live-Berichterstattung im Fernsehen sowie durch internationale Printmedien einen globalen Resonanzkörper erhielt. Beide Ereignisse, die Unmittelbarkeit des audiovisuellen TV-Events wie auch die anschließende Berichterstattung, übersteigen in kommunikativer Hinsicht alles bis dato Dagewesene.03
 
        Die Bedeutung des Geschehens schlug sich neben der erwähnten medialen Berichterstattung auch in literarischen Produktionen nieder. Texte wie Serge Groussards „The Blood of Israel“ (1975), David B. Tinnins „The Hit Team“ (1976) oder George Jonas’ „Vengeance“ (1984) bilden eine bis heute zitierte literarische Grundlage zu diesem Thema, auch für neuere Abhandlungen wie Ulrike Draesners „Spiele“ (2007), Jean Matterns „September“ (2015) oder Sherko Fatahs „Schwarzer September“ (2019). Ohne auf ihren jeweiligen Wahrheitsgehalt einzugehen, ist diesen literarischen Werken gemein, dass sie nicht nur die umfangreiche Mythenbildung rund um dieses historische Ereignis nachhaltig begünstigten, sondern es auch für ein größeres Publikum erfahrbar machten. Nicht zuletzt führten diese schriftlichen kulturellen Transformationen zu audiovisuellen Adaptionen in TV-Dokumentationen, Doku-Dramen und Action-Spielfilmen, deren Narrationen auf den oben angeführten literarischen Texten beruhen. Dieses Wechselspiel zwischen Text und Film, zwischen Fakt und Fiktion, ist letztlich für die jeweilige deutende transkulturelle Rahmenerzählung verantwortlich. Dennoch ist gerade dies der Ausgangspunkt dafür, dass das historische Ereignis auf der transnationalen Wahrnehmungsebene der zurückliegenden 50 Jahre immer wieder neu überliefert und inszeniert wurde – ein Umstand, der das Münchner Olympia-Attentat als historisches Ereignis fundamental von anderen Gewalttaten abhebt und dazu beiträgt, dass es bis heute kaum etwas von seiner Aktualität verloren hat. Dieser Kontext birgt jedoch zugleich ebenfalls ein Konfliktpotenzial, durch das die beteiligten Interessengruppen in einem aktiven transnationalen erinnerungspolitischen Diskurs stehen.
 
        So wurde das internationale Echo der Trauer und der Entrüstung als Reaktion auf die tödliche Geiselnahme sowie die mündlich wie schriftlich zugesicherte Solidarität rasch durch transnationale politische und gesellschaftliche Barrieren gebrochen. Die Gewaltaktionen der palästinensischen Gruppierungen infolge der Münchner Ereignisse und seiner Nachwirkungen wurden international zunehmend als probates Mittel der „palästinensischen Frustration und Verzweiflung“ definiert und insofern entschuldigt.04 Nicht selten wurden in diesem Kontext Opfer zu Tätern gemacht, etwa, wenn israelischen Vertretern vorgehalten wurde, den Terror nach München gebracht zu haben.05 Im Schatten der politischen wie gesellschaftlichen Entwicklungen haben sich im Verlauf der vergangenen 50 Jahre in beiden von diesem historischen Ereignis primär tangierten Ländern, Deutschland wie Israel, unterschiedliche Erinnerungsprozesse entwickelt, von denen im Folgenden insbesondere die aktuellsten Entwicklungen näher beleuchtet werden.
 
        Meine Analyse der transnationalen Spurensuche „Münchner Olympia-Attentat“ basiert auf dem „Travelling Memory“-Ansatz der Kulturwissenschaftlerin Astrid Erll.06 Dieses Konzept, zu Deutsch „Wandergedächtnis“, ist eine Weiterführung des Axioms über das „transkulturelle Gedächtnis“, das seit 2010 im Bereich der Gedächtnisforschung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der sogenannte transcultural turn beschreibt vor dem Hintergrund transnationaler Verschränkungen die wissenschaftliche Annahme, dass das Produkt „kollektiver Erinnerung“ nicht mehr nur ausschließlich das Produkt begrenzter „Kulturen“, begrenzter „sozialer Gruppen“ sei, die traditionell als Nationalkulturen definiert sind. Das transkulturelle Gedächtnis ist vielmehr bestimmt durch die Bewegung und Unschärfe des Gedächtnisses in Kulturbereichen und der mit diesen assoziierten sozialen Gruppen.07 Durch die vielfachen diachronen Bewegungen in analogen wie digitalen Räumen und Zeiten sowie die inkorporierten Verknüpfungen und Vermischungen von Erinnerungen vereinnahmen transkulturelle Gedächtnisräume wie das Münchner Olympia-Attentat die – teilweise diametral gegensätzlichen – Erinnerungen der beteiligten Erinnerungsakteure.
 
        EREIGNISSE UND FOLGEN
 
        Die Chronologie der Ereignisse darf trotz ihrer vielen Leerstellen in Grundzügen als allgemein bekannt vorausgesetzt werden.08 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Geiselnahme vordergründig dem Zweck diente, die Freilassung von in Israel inhaftierten palästinensischen Gefängnisinsassen zu erzwingen. Nur durch Glück im Unglück konnten die Geiselnehmer lediglich 11 der 27 Mitglieder der israelischen Delegation in ihre Gewalt bringen. Es entwickelte sich ein 18-stündiger von internationalen Medien begleiteter Verhandlungsmarathon, der sich in der Connollystraße vor Haus 31 des Olympischen Dorfes zwischen den Terroristen und dem Krisenstab abspielte. Am Ende aber versagte das Krisenmanagement auf furchtbare Weise, und ein Showdown zwischen Geiselnehmern und Polizei auf dem Militärflughafen Fürstenfeldbruck endete mit dem Tod von neun Geiseln – zwei waren bereits zu Beginn der Geiselnahme im Olympischen Dorf ermordet worden –, eines Polizisten sowie fünf der acht Terroristen.
 
        Der israelischen Seite waren affektive und internationalisierte Gewaltaktionen gegen jüdische und israelische Einrichtungen sowie Unterstützer längst bekannt. Aktionen palästinensischer Terrorgruppen – wie die Entführung von vier Passagierflugzeugen der Gesellschaften TWA, Swissair, Pan Am und BOAC am 6. September 1970 mit der anschließenden Sprengung vor laufenden Kameras auf dem Dawson’s Flugfeld in Zarqa, Jordanien, eine Woche darauf – waren letztlich eine der wesentlichen Grundlagen für die Entscheidung der israelischen Regierung, Terroristen keine Zugeständnisse zu machen.09 Dieser Umstand war den Drahtziehern um Abu Daud und Abu Ijad sehr wohl bekannt10 – ihnen ging es vielmehr darum, die Medialität der Münchner Spiele zu nutzen und die Weltgemeinschaft auf die palästinensische Situation aufmerksam zu machen.11
 
        Eine vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt versprochene Untersuchung der Vorgänge nach der Tragödie sprach die Verantwortlichen des Krisenstabs von jeglicher Schuld frei. Personelle Konsequenzen wurden nie gezogen, im Gegenteil: Die Mitglieder des Krisenstabs wiesen jegliche Verantwortung von sich, mit der Hauptbegründung, dass die Geiseln „durch die Entscheidung der israelischen Regierung“12 bereits dem Tode geweiht gewesen seien. Die Münchner Spiele wurden schließlich nach einer emotionalen Trauerfeier in reduzierter Form fortgesetzt, getreu dem von IOC-Präsident Avery Brundage ausgegebenen Motto „The games must go on!“ Trotz des massiven Widerstands der israelischen Regierung beugten sich die Bundesregierung und die bayerischen Behörden aber letztlich dem Terror: Die Entführung der Lufthansa-Maschine LH 615 am 29. Oktober 1972 führte zum Austausch der drei noch lebenden Attentäter.13 Am Ende desselben Jahres wurde Israel vom Olympischen Organisationskomitee (OK) gar zu den eigentlichen Siegern der Münchner Spiele gezählt, wie aus dem Fazit seiner Abschlusssitzung hervorgeht, weil ihm „durch die Ermordung der Teammitglieder international große Sympathiewerte zugekommen“ waren.14 Darüber hinaus war sich das OK 1973 sicher, dass das Ereignis – wenn überhaupt – nur eine geringe transgenerationelle Bedeutung erfahren würde.
 
        Die Bundesregierung wie auch die israelische Regierung veranlassten unmittelbar nach dem Olympia-Attentat komplexe Anti-Terror-Aktionen. Dabei wurden die deutschen Abschiebemaßnahmen von sich in Westdeutschland befindlichen Arabern wie auch die israelischen Maßnahmen durch narrative Rahmungen in den Medien beider Länder begleitet. Es lässt sich feststellen, dass Schlagzeilen wie „Israelis überfallen Palästinenser-Lager“15 dazu geeignet waren, die Wahrnehmung der Rezipienten nachhaltig zu Gunsten der palästinensischen Seite zu beeinflussen.
 
        MOTIVE UND BILDER
 
        „Wenn die Welt nicht bereit ist, über das Schicksal der Palästinenser nachzudenken, dann wird der Welt dasselbe Schicksal, das die Palästinenser erlitten haben, nicht erspart bleiben.“16 So schrieb der palästinensische Politiker Abdallah Frangi in den 1980er Jahren über die Entstehung der Terrororganisation „Schwarzer September“, die sich zur Münchner Aktion bekannt hatte. Aus dieser Aussage lassen sich drei wesentliche Motivationen für die Ausführung des Olympia-Attentats ableiten:
 
        Zunächst diente die Geiselnahme primär weniger der einstweiligen Verortung des entsprechenden physischen Gewaltaktes, sondern dazu, dass dieser in „einem visuellen Rahmen“17 möglichst zeitgleich in den jeweils gängigen Massenmedien in die ganze Welt übertragen wurde.18 Daraus erwuchs das Ziel, wie auch Frangi andeutet, die Zuschauer unmittelbar in die Ereignisse zu involvieren und nachhaltig zu schockieren.19 Auf diese Weise tritt der psychologische Effekt ein, dass die Hilflosigkeit der Betroffenen zur Selbstwirksamkeit der Ausführenden wird.20 Die soziokulturelle Wirkmächtigkeit der bewegten und bewegenden Bildsequenzen, die sogenannten Bildikonen, sind gerade im Kontext des Olympia-Attentats von zentraler Bedeutung, schaffen sie doch durch die von ihnen ausgehende Symbolwirkung einen nachhaltigen generationsübergreifenden Wiedererkennungswert. Dies gilt insbesondere für das Bild des vermummten Geiselnehmers auf dem Balkon des Appartements in der Connollystraße, das sich im globalen visuellen Gedächtnis festgesetzt hat. Es ist das sich stets wiederholende Motiv jenes Tages, das bei den Zuschauern damals wie heute ein „vages Gefühl der Bedrohung und Beklemmung“ erzeugt.21
 
        Ein weiterer zentraler Beweggrund ist, dass es Jassir Arafat, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der Fatah, der der Schwarze September als Unterorganisation nominell angehörte, auch darum ging, seine Führungsposition innerhalb seiner Partei sowie darüber hinaus die Führungsrolle der Fatah innerhalb der Dachorganisation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zu stabilisieren.22 Die Fatah war und ist zwar die größte Partei innerhalb der PLO, jedoch ist ihr Führungsanspruch zu keiner Zeit unbestritten gewesen. In diesem Zusammenhang kann die zeitliche Parallelität der erwähnten Flugzeugentführungen herangezogen werden. Diese gingen auf das Konto der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), was ihr Ansehen und Unterstützung unter der Bevölkerung sicherte. Die Medienwirksamkeit der Münchner Aktion verlagerte die öffentliche Meinung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft schließlich wieder ein Stück weit zugunsten der Fatah und ihrer Vertreter. Auch der Umstand, dass durch das Olympia-Attentat und nachfolgende Terroranschläge die sich abzeichnende politische Entspannung zwischen Israel und einer Reihe von arabischen Staaten wie dem Libanon oder Ägypten nachhaltig gestört wurde, sollte nicht außer Acht gelassen werden.23 Eine solche Entwicklung galt es für die PLO zu verhindern, da sich dies nachteilig auf ihre Stellung in diesen Ländern ausgewirkt hätte. Die Führungsrolle der Fatah und Arafats war insofern nötig, um die konkurrierenden Fraktionen nach außen zu einen und als legitimer Vertreter palästinensischer Interessen anerkannt zu werden – was Arafat im Laufe der nachfolgenden Jahre auch gelingen sollte.
 
        Ein letzter Hintergrund liegt im Narrativ der palästinensischen Vertreter: Jahrzehntelang wurde immer wieder betont, dass die als Affront aufgefasste ausgebliebene Antwort des IOC auf die Frage nach der Teilnahme einer palästinensischen Mannschaft bei den Münchner Spielen ein wesentlicher Anlass der Münchner Aktion war. Die genauen Umstände der nachträglich konstruierten Rechtfertigung liegen im Dunkeln, jedoch finden sich in der Autobiografie des PLO-Spionagechefs Abu Iyad Anhaltspunkte, die auf eine ernsthafte Verstimmung der PLO gegenüber dem IOC deuten: „Anfang 1972 schickte die PLO einen offiziellen Brief an das Komitee der Olympischen Spiele, in dem sie vorschlug, dass ein Team palästinensischer Athleten an den Spielen teilnehmen sollte. Da keine Antwort kam, wurde ein zweiter Brief verschickt, der ebenfalls nur höhnisches Schweigen hervorrief. Es war klar, dass wir für diese ehrenwerte Institution, die behauptet, unpolitisch zu sein, nicht existierten oder schlimmer noch, es nicht verdienten, zu existieren.“24 Der Grund für die ausgebliebene Antwort ist jedoch eher in den Regularien des IOC begründet, die zum 1. Januar 1952 die Körperschaft des Nationalen Olympischen Komitees Israel als Nachfolger des 1948 erloschenen Olympischen Komitees Palästinas sahen, da sich zu dieser Zeit die palästinensischen Organisationen nicht auf den Teilungsplan der Vereinten Nationen verständigen konnten und sich als einzige rechtliche Nachfolger sahen.25
 
        Mit der Ermordung der israelischen Delegationsmitglieder wurde dem israelischen Sport nachhaltig schwerer Schaden zugefügt. Schwerwiegender jedoch ist seither das Imageproblem israelischer Mannschaften bei internationalen Turnieren. Die unverhohlene Kritik am israelischen Staat und am anhaltenden Konflikt mit den Palästinensern hat zu einer anhaltenden Isolation geführt, getragen von dominierenden arabischen Staaten. Ausschlüsse und Boykotte werden hierbei meist durch Sicherheitsargumente bemäntelt, wie bei Israels Ausschluss von den Asian Games 1981.26
 
        50 JAHRE ERINNERUNG
 
        Beide durch das Olympia-Attentat tangierten Staaten, Deutschland und Israel, haben über die vergangenen fünf Jahrzehnte in dynamischen, stets variierenden Konstellationen von zum Teil transnationalen Interessengruppen den Ereignissen von München und damit auch den Opfern Denkmäler gesetzt. In Israel hat sich die Terminologie der „Elf Opfer von München“ rasch im kollektiven Gedächtnis etabliert. Die Erinnerungsformen, die sich aufs ganze Land verteilt finden, variieren stark: So wurden neben traditionellen plastischen Denkmälern auch Bäume gepflanzt, Straßen, Plätze, Fitnessräume, Stadien und Synagogen nach den Opfern benannt sowie Briefmarkenserien herausgegeben. Zudem wurden nationale wie internationale sportliche Wettkämpfe und Turniere im Gedenken an die Opfer ausgerichtet. Diese Form der aktiven Erinnerung geht auf die unmittelbaren erinnerungspolitischen Dynamiken der Jahre 1972 bis 1977 zurück, in denen die einzelnen Interessenverbände sportliche Wettbewerbe als eine Form des aktiven, transitiven Erinnerns für die jeweiligen Vertreter etablierten.
 
        Die derzeit aktuellste Form des Erinnerungsträgers im Andenken an die Münchner Opfer ist das neue Gemeinschafts- und Sportzentrum der Stadt Or Yehuda, das zum 50. Jahrestag am 5. September 2022 eingeweiht werden soll, aber bereits für die Öffentlichkeit zugänglich ist.27 Die Besonderheit der den „Elf Opfern von München“ gewidmeten Sporthalle ist, dass sie letztlich ein Hybrid der vorhergenannten Erinnerungsformen darstellt: Denkmal und sportlich-aktiver Rahmen. Eine gläserne Gedenktafel im Foyer umfasst neben den Namen und Fotos der Opfer auch eine Kontextualisierung. So dienen die Opfer des Münchner Massakers emblematisch als Namensgeber, da „dieses Ereignis (…) heute, Jahrzehnte nach dem Vorfall, aufgrund der Umstände seines Geschehens (…) während des wichtigsten Sportereignisses als einer der bekannten Terrorakte [gilt]. Damit die Erinnerung an dieses Ereignis auch in der nächsten Generation präsent bleibt, (…) [wird] das Gedenken an die Opfer durch eine Sporthalle [gefördert], die der Jugend der Stadt über Generationen dienen wird.“28 Der hybride Charakter dieses Erinnerungsortes wird zudem durch einen QR-Code auf der Tafel erweitert. Dieser ist der Übergang zu einer (geplanten) digitalen Informations- und Gedenkplattform.29
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          Gedenktafel für die Opfer von München in Or Yehuda, Israel.
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        In Deutschland wurde dem Olympia-Attentat über drei Jahrzehnte hinweg mit einer Gedenktafel in der Connollystraße 31 gedacht. Durch erinnerungspolitische Dynamiken in den 1990er Jahren wurde dieser Rahmen zunächst 1995 durch den sogenannten Klagebalken, ein im Münchner Olympiapark eingeweihtes Mahnmal des Künstlers Fritz König, und schließlich 1999 durch die Gedenkstätte des Bildhauers Hannes L. Götz am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck erweitert. Weitere Bezugspunkte auf lokaler wie überregionaler Ebene sind museale Ausstellungen in verschiedenen Museen, die sich mit dem Attentat als historischen Meilenstein der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte befassen.30 Doch erst zum 45. Jahrestag 2017 wurde der auffälligere Erinnerungsort Münchner Olympia-Attentat im Münchner Olympiapark eingeweiht. Auch dieser Erinnerungsort ist letztlich ein Hybrid, der Denkmal, Museum und Gedenkstätte in sich vereint. Der in einen Hügel des Münchner Olympiaparks geschnittene und ganzjährig geöffnete multimediale Gedenkraum besteht aus zwei miteinander verbundenen Elementen: auf der einen Seite aus einem etwa 30 Quadratmeter großen Bildschirm, auf dem in Endlosschleife eine zehnminütige audiovisuelle Videoinstallation mit historischem Filmmaterial die Ereignisse des 5. und 6. September 1972 in Szene setzt. Diese Filmaufnahmen sind in einen sensiblen narratologischen Rahmen eingefügt, der ebenfalls partiell Vor- und Nachgeschichte des Olympia-Attentats vermittelt. Das korrespondierende Element hierzu ist die zweiseitige Erinnerungsstele, die auf der einen Seite sieben und auf der anderen Seite fünf der insgesamt zwölf Opferbiografien zeigt – und damit auch die Biografie des bei dem Versuch der Geiselbefreiung ums Leben gekommenen deutschen Polizisten einschließt. Bemerkenswert sind vor allem die bildhaft wiedergegebenen persönlichen „Artefakte“, die jeder Opferbiografie zugeordnet sind und den Besuchern einen weiteren emotionalen Zugang ermöglichen sollen. Über einen freien Internet-Hotspot wird zudem ein erweitertes Informationsangebot auf einer Website des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung zugänglich gemacht.31 Der Münchner Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972 ist somit eine wichtige Ergänzung zu den Erinnerungsclustern am authentischen Ort der Geiselnahme.
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          Erinnerungsort Münchner Olympia-Attentat auf dem Olympiagelände.
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        Doch sind auch hier weitere Entwicklungsprozesse für den Ort Fürstenfeldbruck im Gang, diesen bislang nicht zugänglichen authentischen Ort zum 50. Jahrestag in Form eines digitalen Erinnerungsortes für eine breite Öffentlichkeit begeh- und erfahrbar zu machen. Die Basis dieses interaktiven medialen Erinnerungsortes wird laut offiziellen Ankündigungen ein multimedial aufbereitetes 3D-Modell des alten Towers sein, um den sich die Besucher digital bewegen und aktiv in die Geschehnisse eintauchen können.32 Dies wird durch eine Vielzahl von audiovisuellen Bausteinen sowie neu ausgewertetes Archivmaterial ermöglicht. Besondere Aufmerksamkeit liegt auch hier einmal mehr auf den zum Teil wenig bekannten Berichten von Zeitzeugen, die damals in die Geschehnisse involviert waren. Auch sollen problematische Themenfelder der Vor- und Nachgeschichte, wie die lange Zeit nicht erhörten Forderungen der Hinterbliebenen nach Aufklärung und finanzieller Entschädigung, hier nicht ausgespart werden. Klar herausgestellt wird in der Konzeption, dass der digitale Erinnerungsort den authentischen Ort nicht ersetzen, sondern digital erweitern soll, insbesondere solange er aufgrund seiner derzeitigen militärischen Nutzung bis 2026 nicht öffentlich zugänglich ist. Das komplexe interaktive Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche und ist in diesem Kontext als zusätzliches Bildungsangebot konzipiert, das daher auch ohne direkten Ortsbezug auskommt. Medientechnologien dieser Art werden insofern zu einem integralen Bestandteil der Erinnerungskultur, als sie der Beziehung zwischen dem jeweiligen Individuum, den jeweiligen audio-visuellen Erinnerungsformen und dem singulären „authentischen Ort“ eine weitere Dimension hinzufügen.
 
        FAZIT
 
        Das Olympia-Attentat von 1972 war anders als etwa 9/11 kein grundlegender „Wendepunkt“ der Zeitgeschichte,33 es kann nicht einmal als epochales Ereignis betrachtet werden. Dennoch nimmt es in diachroner transkultureller Wahrnehmung der nicht nur durch dieses Ereignis miteinander verbundenen Nationen Deutschland und Israel einen ganz speziellen Platz ein. Schwer wiegen das Trauma, die Wut und die Frustration bei den wortführenden Vertreterinnen der Hinterbliebenen. Sie mussten sich für das Gedenken an ihre Ehemänner, Väter und Brüder einem fünf Jahrzehnte dauernden Kampf um Anerkennung und Entschädigung aussetzen – einem Kampf, der immer noch andauert. Schwer wiegt auch das Resultat der Isolation Israels basierend auf dem anhaltenden Konflikt mit palästinensischen Interessengruppen, deren Vertreter ihrerseits das Münchner Olympia-Attentat nach wie vor als „Qualitätsoperation“ bezeichnen und es somit auch nach 50 Jahren noch verherrlichen, wie damals schon Yigal Allon bei der Trauerfeier kritisiert hatte.
 
        Damit nicht genug, sie forcieren zudem die Isolation Israels im Sport, indem sie öffentlichkeitswirksam Israels Ausschluss von internationalen sportlichen Dachorganisationen fordern oder auch über andere vorrangig arabische Länder den sportlichen Boykott israelischer Mannschaften und Sportler in internationalen Wettkämpfen begrüßen. Dabei, so zeigt die israelische Erinnerungskultur rund um die Wahrnehmung des Olympia-Attentat-Komplexes, sind es vor allem sportliche Aktivitäten, die im Zentrum der israelischen Erinnerungspraktiken stehen. Es ist hier die aktive Teilnahme an einem identitätsstiftenden öffentlichen Gedenken, die als Brücke zwischen Individuum und Gemeinschaft fungiert, die nun auch mit einer digitalen Komponente untermauert wird.
 
        Demgegenüber steht die deutsche Erinnerungskultur mit ihren vorrangig museal eingebetteten physisch-statischen wie audiovisuellen Denkmälern, die nun im Münchner Erinnerungsort von Fürstenfeldbruck um eine interaktive Komponente erweitert werden. Der Schritt hinein in die digitale Erinnerungslandschaft hat das Potenzial, institutionalisiertes Gedenken durch die interaktive Integration der transkulturellen Öffentlichkeit zu erweitern und trivial anmutende Gedenkrituale mit nachhaltiger Wertigkeit zu füllen.
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        PLÖTZLICH IM MITTELPUNKT
 
        Palästinenser in der Bundesrepublik und der Anschlag 1972 in München
 
        Joseph Ben Prestel
 
        PalästinenserInnen lebten lange Zeit von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt in der Bundesrepublik. Seit den späten 1950er Jahren zogen mehrere Tausend arabischsprachige Menschen, die im Völkerbundsmandat für Palästina (1920–1948) geboren worden waren, in Städte wie Mannheim, Münster oder Frankfurt. Die meisten von ihnen waren 1948 infolge des arabisch-israelischen Kriegs nach Jordanien, Syrien, Ägypten und in den Libanon geflüchtet. Nach ihrem Schulabschluss kamen sie in die noch junge Bundesrepublik Deutschland, um zu arbeiten oder zu studieren.
 
        Mit dem Anschlag auf das israelische Team bei den Olympischen Spielen in München rückte diese Gruppe von MigrantInnen auf einmal in den Fokus des öffentlichen Interesses. Im Herbst 1972 fragten Printmedien vom „Spiegel“ bis zur „Bild“: Wie viele PalästinenserInnen lebten eigentlich in der Bundesrepublik? Konnte man ihnen vertrauen? Welche Verbindungen unterhielten sie zu bewaffneten Gruppen im Nahen Osten? Auch die Behörden nahmen PalästinenserInnen verstärkt ins Visier. Innerhalb eines Monats wurden Schätzungen zufolge über 200 Menschen aus der Bundesrepublik ausgewiesen, die Einreise für BürgerInnen arabischer Staaten erschwert und mehrere palästinensische Vereinigungen verboten.01
 
        Der Anschlag von München hatte somit auch spürbare Folgen für in der Bundesrepublik lebende PalästinenserInnen. Doch wie genau setzte sich die palästinensische Diaspora in Westdeutschland zusammen? Wie nahmen PalästinenserInnen die Ereignisse vom Herbst 1972 wahr? Und welche Reaktionen gab es auf die Presseberichte und die Maßnahmen der Bundesbehörden?
 
        Der folgende Beitrag greift zur Beantwortung dieser Fragen auch auf palästinensische Quellen zurück. Verschiedene Archivdokumente, Interviews, Autobiografien, arabische Zeitungen und Zeitschriften geben Einblicke in eine noch kaum erforschte Geschichte von PalästinenserInnen in der Bundesrepublik. In einem ersten Schritt wird das Entstehen der palästinensischen Diaspora in Westdeutschland seit den späten 1950er Jahren dargestellt. Für diese Gruppe von Menschen stellten der Sechstagekrieg von 1967 und das Aufkommen politischer Gewalt durch palästinensische Gruppen einen gravierenden Einschnitt dar, wie der zweite Teil des Beitrags verdeutlicht. Der dritte Teil fokussiert auf den Anschlag von 1972 und seine Folgen für PalästinenserInnen in der Bundesrepublik. In einem letzten Schritt soll gezeigt werden, wie die Reaktion der Behörden zu einer neuen Mobilisierung von PalästinenserInnen und ihren linken Verbündeten führte.
 
        PALÄSTINENSISCHE DIASPORA IN WESTDEUTSCHLAND
 
        Mit dem arabisch-israelischen Krieg und der Gründung Israels 1948 flüchteten etwa 700000 PalästinenserInnen aus dem Gebiet des neuen jüdischen Staats. Die meisten PalästinenserInnen flohen nach Jordanien, das 1950 das Westjordanland und Ost-Jerusalem annektiert hatte. In den 1950er Jahren stammten etwa zwei Drittel der jordanischen Bevölkerung aus dem ehemaligen Völkerbundsmandat für Palästina. Die geflüchteten PalästinenserInnen befanden sich häufig in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Zum Verlust von Eigentum und der Erfahrung von Flucht und Vertreibung kam hinzu, dass viele der Nachbarländer Israels kaum ausreichende Studien- und Arbeitsmöglichkeiten boten. Vor diesem Hintergrund zogen insbesondere junge palästinensische Männer in Staaten, die ihnen bessere Zukunftsaussichten boten.
 
        Ein besonders beliebtes Ziel waren dabei Golfstaaten wie Kuwait, Qatar oder Saudi-Arabien. In diesen Ländern, die mithilfe der Einnahmen aus dem Ölgeschäft ihre Städte und öffentliche Infrastruktur ausbauten, herrschte eine große Nachfrage nach gut ausgebildeten Arbeitskräften.02 Seit den späten 1950er Jahren wurde auch Westdeutschland zu einer wichtigen Destination für junge Palästinenser, die aus Jordanien oder Ägypten auswanderten, um zu studieren oder zu arbeiten. Die Bundesrepublik bot verschiedene Vorteile, vor allem im Hinblick auf Arbeitsmöglichkeiten. Das dynamische Wirtschaftswachstum hatte zu einem Arbeitskräftemangel geführt, den die westdeutsche Regierung mithilfe der Anwerbeabkommen für sogenannte Gastarbeiter zu lindern suchte. Auch mit Jordanien, aus dem viele Palästinenser auswanderten, gab es Gespräche über ein solches Abkommen, das jedoch nicht zustande kam.03
 
        Diese Lücke füllten private Vermittlungsagenturen. In der Ost-Jerusalemer Zeitung „Filastin“ (Palästina) fanden sich in den frühen 1960er Jahren regelmäßig Anzeigen, die Arbeitsstellen in Westdeutschland versprachen.04 Briefwechsel zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und westdeutschen Firmen zeigen, dass sich Arbeitsvermittlungen in Jordanien direkt mit Arbeitgebern in der Bundesrepublik austauschten.05 Auf diese Weise kamen mehrere Tausend Palästinenser als Arbeiter nach Westdeutschland, ohne eine offizielle Arbeitserlaubnis zu besitzen. 1965 ging Bundespräsident Heinrich Lübke in einem Gespräch mit dem jordanischen König Hussein von 4200 „jordanischen Gastarbeiter[n]“ aus, die sich „illegal“ in der Bundesrepublik aufhalten würden.06 Auch zum Studium zogen PalästinenserInnen nach Westdeutschland. Die im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern niedrigen Lebenskosten und die Gelegenheit, neben dem Studium arbeiten zu können, machten die Bundesrepublik besonders attraktiv. Politisch schien das Land für einige in seinem Verhältnis zu arabischen Ländern weniger belastet als etwa Großbritannien und Frankreich – besonders nach deren Angriff auf Ägypten in der Suez-Krise von 1956.07
 
        In der westdeutschen Öffentlichkeit wurden palästinensische MigrantInnen jedoch so gut wie nicht wahrgenommen. Bis heute ist ihre Spur in Archiven nur schwer nachzuverfolgen, denn die Menschen, die aus Gaza oder Ost-Jerusalem in die Bundesrepublik kamen, wurden von den Behörden meistens nach ihren Pässen kategorisiert, als Staatenlose oder Jordanier. „Palästina“ existierte nicht als Nationalstaat, dementsprechend tauchen in deutschen Archiven aus der Zeit keine palästinensischen Staatsbürger auf. Auch in der zeitgenössischen Presse fand sich der Ausdruck „Palästinenser“ nur selten. Viel eher war von „Palästina-Flüchtlingen“ oder „Arabern“ die Rede.08
 
        Aus historischer Perspektive können die PalästinenserInnen in der Bundesrepublik während der späten 1950er und frühen 1960er Jahre als Teil einer Diaspora bezeichnet werden.09 Der Begriff ist insofern treffend, als dass diese Menschen in der Bundesrepublik keinen Flüchtlingsstatus beanspruchten. Viel eher kamen sie als Arbeiter und Studierende aus dem Nahen Osten nach Westdeutschland. Der Begriff bietet sich zweitens an, weil PalästinenserInnen genau in dieser Zeit ein geteiltes Verständnis einer Nation im Exil entwickelten. Besonders für die 1959 gegründete Fatah (Bewegung zur Nationalen Befreiung Palästinas) und die Generalunion Palästinensischer Studenten (GUPS) wurde die Bundesrepublik zu einem bedeutenden Standort.10
 
        POLITISCHE GEWALT SEIT 1967
 
        Für PalästinenserInnen war der Sechstagekrieg von 1967 eine wichtige Zäsur. Der überraschend schnelle Sieg Israels über die Armeen Ägyptens, Jordaniens, Syriens und des Irak erschütterte die politische Landschaft im Nahen Osten. PalästinenserInnen rückten nun von den pan-arabischen Allianzen ab, auf die sie zuvor im Konflikt mit Israel gebaut hatten. Anstatt auf die Armeen Ägyptens oder Syriens setzten sie nun verstärkt auf einen eigenständigen Kampf gegen den jüdischen Staat. Mit dieser neuen Strategie war die Stunde bewaffneter Gruppen wie der Fatah oder der neugegründeten Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gekommen, die bis 1969 zu dominanten Kräften innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) aufstiegen.11
 
        PalästinenserInnen bemühten sich fortan auch verstärkt um die Aufmerksamkeit einer globalen Öffentlichkeit für ihre Sache. In Westeuropa erhoffte man sich besonders Beistand von linken Gruppen, die seit den 1960er Jahren ihre Solidarität mit der „Dritten Welt“ verkündeten.12 So suchte die palästinensische Diaspora in der Bundesrepublik verstärkt den Kontakt zur Studentenbewegung und der Neuen Linken. Nach dem Sechstagekrieg veröffentlichten PalästinenserInnen Publikationen auf Deutsch, in denen sie den Konflikt mit Israel als einen Kampf gegen den Kolonialismus und Teil der „Befreiungskämpfe der Dritten Welt“ präsentierten. Auch mit Demonstrationen, Diskussionsveranstaltungen oder der Verbreitung palästinensischer Symbole wie dem sogenannten Arafat-Schal (Kufiya) half die palästinensische Diaspora dabei, eine linke Solidaritätsbewegung mit PalästinenserInnen in der Bundesrepublik in den späten 1960er Jahren aufzubauen.13
 
        Zur palästinensischen „globalen Offensive“14 nach 1967 gehörte auch politische Gewalt gegen israelische BürgerInnen und Einrichtungen. Mitglieder der PFLP entführten beispielsweise im Juli 1968 eine Passagiermaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al von Rom nach Algier. Am 10. Februar 1970 kam es auch in München zu einem Anschlag: In der Transithalle des Flughafens München-Riem versuchten drei bewaffnete Palästinenser, die Passagiere einer El-Al-Maschine als Geiseln zu nehmen. Dabei töteten sie einen israelischen Staatsbürger. Am 21. Februar 1970 verübte die Splittergruppe „Volksfront zur Befreiung Palästinas – General Command“ (PFLP-GC) einen Bombenanschlag auf ein Flugzeug der Swissair, das von Zürich nach Tel Aviv fliegen sollte. Alle 47 PassagierInnen starben.15
 
        Die Anschläge vom Frühjahr 1970 führten zu Diskussionen zwischen verschiedenen palästinensischen Gruppen über den Sinn und Zweck politischer Gewalt außerhalb des Nahen Ostens. Die Demokratische Volksfront zur Befreiung Palästinas (DFLP), die in mehreren westdeutschen Städten Unterstützer hatte, kritisierte Aktionen wie den Anschlag auf die Swissair-Maschine. Diese Form der Gewalt sei nichts anderes als „individueller Terror“, der nicht zu einer Massenbewegung führen könne.16 Auch die PFLP stand den Anschlägen der PFLP-GC wenig positiv gegenüber. Allerdings lehnte sie eine allgemeine Kritik an politischer Gewalt außerhalb des Nahen Ostens ab.17
 
        Im Herbst 1970 eskalierte die Gewalt auch in Jordanien, das sich nach 1967 zu einem wichtigen Stützpunkt bewaffneter palästinensischer Gruppen entwickelt hatte. Ein bereits länger schwelender Konflikt mit dem haschemitischen Königshaus um die Kontrolle im Land mündete in einem Bürgerkrieg, der als „Schwarzer September“ in die palästinensische Geschichte eingehen sollte. Nach der Niederlage in Jordanien verlegten Gruppen wie die Fatah und die PFLP ihre Aktivitäten vor allem nach Beirut, das zum Zentrum palästinensischer Politik wurde.
 
        In den fünf Jahren vor dem Anschlag auf die olympischen Sommerspiele hatte sich somit viel verändert: Nach dem Sechstagekrieg hatten PalästinenserInnen eine weltweite Offensive gegen Israel begonnen, in der sie sowohl enge Verbindungen zu Linken in der Bundesrepublik knüpften als auch Anschläge in zahlreichen Ländern verübten. Dabei vertraten palästinensische Gruppen keine einheitliche Haltung zu politischer Gewalt außerhalb des Nahen Ostens. Vielmehr war eine unübersichtliche Landschaft bewaffneter Gruppen entstanden, die unterschiedliche politische Positionen einnahmen, zum Teil miteinander konkurrierten und verschiedene Verbündete im links-alternativen Milieu der Bundesrepublik hatten.
 
        DER ANSCHLAG 1972 UND SEINE FOLGEN
 
        Im Herbst 1972 stand die palästinensische Diaspora in Westdeutschland plötzlich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Am 5. September 1972 entführte und tötete ein Kommando der palästinensischen Organisation Schwarzer September elf Mitglieder des israelischen Olympiateams. Bei dem Feuergefecht mit westdeutschen Sicherheitskräften am Flughafen Fürstenfeldbruck kamen auch ein Polizist und fünf der acht palästinensischen Entführer ums Leben. Einige Wochen später, am 29. Oktober, entführten Palästinenser eine Lufthansa-Maschine, die von Damaskus nach Frankfurt fliegen sollte, und pressten so die drei überlebenden Attentäter aus dem Gefängnis in der Bundesrepublik frei.
 
        Nach dem Anschlag in München berichtete die westdeutsche Presse ausführlich über PalästinenserInnen in der Bundesrepublik. Für die Titelstory der Ausgabe vom 17. September 1972 wählte „Der Spiegel“ als Überschrift ein Zitat des Münchner Kriminalpolizeidirektors Gustav Stogel: „Der Araber – dem ist nicht zu trauen“.18 Die „Bild“-Zeitung setzte über ein Interview mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz die Schlagzeile: „Die Araber können jeden Tag wieder zuschlagen“.19 Der Herausgeber des „Stern“, Henri Nannen, forderte, „alle Staatsangehörigen jener arabischen Staaten, die das Treiben der palästinensischen Terrororganisationen fördern, fristlos aus dem Bundesgebiet auszuweisen“.20 Die Zeitschrift „Quick“ behauptete, dass der israelische Geheimdienst von 2000 bis 3000 Studenten und Arbeitern in der Bundesrepublik ausgehe, die „von palästinensischen Terror-Organisationen geschickt wurden“.21
 
        Auch die westdeutschen Behörden sahen in der palästinensischen Diaspora eine Bedrohung. Bereits zwei Tage nach dem Anschlag von München wurden die Einreise von Staatsbürgern aus arabischen Staaten erschwert und die Visumsbestimmungen deutlich verschärft. Das Bundesinnenministerium ordnete an, besonders Menschen aus arabischen Staaten, die als Touristen einreisen wollten, an der Grenze zurückzuweisen. Mit Merkblättern auf Deutsch, Französisch, Englisch und Arabisch versuchte die Bundesregierung, an Flughäfen um Verständnis für die Kontrollen, Restriktionen und langen Wartezeiten zu werben. Trotzdem sah sie sich mit einer Welle von Protesten, insbesondere von deutschen Botschaften und Reisenden aus dem Nahen Osten, konfrontiert.22
 
        In den folgenden Wochen wiesen die Behörden außerdem zahlreiche PalästinenserInnen aus der Bundesrepublik aus. Der Bundesverfassungsschutz schätzte, dass innerhalb eines Monats nach dem Anschlag 255 Ausweisungsverfügungen gegen BürgerInnen arabischer Staaten ergangen seien.23 Die Ausweisungen wurden zumeist mit der Mitgliedschaft oder Unterstützung der Generalunion Palästinensischer Studenten oder der Fatah begründet. Am 4. Oktober 1972 verbot Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher schließlich die GUPS und die Generalunion Palästinensischer Arbeiter (GUPA).
 
        Es ist bis heute umstritten, ob der „Schwarze September“, der hinter dem Anschlag von München steckte, von der Fatah direkt kontrolliert wurde. Sicher ist, dass die Gruppe aus Mitgliedern der Fatah bestand und Kontakte zu hohen Fatah-Funktionären, insbesondere zu Salah Khalaf, hatte.24 GUPS und GUPA waren Anfang der 1970er Jahre wiederum eng mit der Fatah verbunden. Es lassen sich schließlich auch Verbindungen zwischen dem Anschlag und der palästinensischen Diaspora in Westdeutschland ziehen; so hatte etwa der Anführer der Täter von München vermutlich in der Bundesrepublik studiert.25
 
        Die Ausweisungsverfügungen verdeutlichen jedoch, dass es bei den Ausweisungen nicht primär um direkte Verbindungen zum Schwarzen September ging. Vielmehr betrachteten die westdeutschen Behörden und Teile der Presse mehrere palästinensische Gruppen als Bedrohung, die nicht länger in der Bundesrepublik geduldet werden sollte. So wurde am 21. September 1972 eine 23-jährige Palästinenserin, die in Hamburg studierte, nach Israel abgeschoben, weil sie für die Fatah aktiv war.26 Der in Karlsruhe lebende Ahmad Awayes wurde mit der Begründung ausgewiesen, dass er ein „führender Funktionär“ von Fatah und GUPS in der Bundesrepublik sei und daher ein „erhöhtes Sicherheitsrisiko“ darstelle.27 Eine weitere Ausweisungsverfügung in Hamburg argumentierte, dass durch die Maßnahme „Terroristen (…) die tatsächliche oder ideelle Unterstützung durch Gleichgesinnte und Sympathisanten genommen werden“ solle. Dabei sei es unerheblich, ob die Betroffenen mit deutschen Staatsbürgern verheiratet seien oder nicht, denn: „Die Beunruhigung der hier lebenden Bevölkerung, die Furch[t] vor weiteren zum Teil bereits angekündigten Gewalttaten und die weltweite Beachtung der von deutschen Behörden zu ergreifenden Maßnahmen begründen den Vorrang des öffentlichen Interesses.“28
 
        Die martialischen und mitunter xenophoben Kommentare in der westdeutschen Presse zeigen, dass diese weitreichenden Maßnahmen durchaus antizipiert wurden. Henri Nannen schrieb im „Stern“ zu den von ihm geforderten Ausweisungen: „Leider werden davon auch Unschuldige betroffen. Aber der Satz, daß es besser ist, zehn Schuldige davonkommen zu lassen, als einem Unschuldigen Unrecht zu tun, gilt nur im Frieden. Im Krieg gilt der umgekehrte Satz.“29 Die „Quick“ säte grundsätzliches Misstrauen gegen palästinensisch-deutsche Ehepaare. „Mehrere Dutzend (…) Ehen zwischen Palästinensern und deutschen Frauen“, so die Illustrierte, würden von terroristischen Gruppen aus Beirut gesteuert. „Grund: Die Ehe gilt als perfekte Tarnung.“30
 
        PALÄSTINENSISCHE REAKTIONEN UND GRUNDRECHTE VON MIGRANTINNEN
 
        Verschiedene palästinensische Publikationen rechtfertigten den Anschlag des Schwarzen September. In der PLO-Zeitschrift „Filastin al-Thawra“ (Palästina der Revolution) wurden die getöteten Täter kurz nach den Ereignissen in München als „Märtyrer“ bezeichnet.31 Bei dem Anschlag handele es sich, so der Chefredakteur der Zeitschrift, um „revolutionäre Gewalt“ und „ein weiteres Gefecht“ im Kampf gegen Israel. Die „westliche Öffentlichkeit“ würde jedoch nur die Gewalt der Palästinenser wahrnehmen und kritisieren, die Gewalt Israels würde sie ignorieren. Palästinenser würden niemals auf diese Öffentlichkeit Rücksicht nehmen.32
 
        In den folgenden Wochen konzentrierte sich die Berichterstattung palästinensischer Publikationen vor allem auf die Maßnahmen der westdeutschen Behörden. Am 27. September 1972 beschrieb „Filastin al-Thawra“ in einem ausführlichen Artikel die Festnahmen und Ausweisungen von PalästinenserInnen aus der Bundesrepublik und fragte: „Ist das die Rückkehr des Nazismus (…) gegen die Araber?“33 Eine Woche später berichtete die Zeitschrift: „Der deutsche Nazismus gegen unsere Jugend geht weiter.“34 Am 11. Oktober veröffentlichte „Filastin al-Thawra“ auf der Titelseite die Abbildung eines Reisepasses, in den auf Deutsch gestempelt war: „abgeschoben“.35
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          Abbildung aus der PLO-Zeitschrift „Filastin al-Thawra“ vom 11. Oktober 1972 mit der Bildunterschrift „Die Ausweisungsverfügung … gefolgt von der Abschiebung unter Bewachung“.
 
          Foto: Joseph Ben Prestel
 
        
 
        Ähnliche Schlagzeilen waren auch in der Zeitschrift der PFLP, „al-Hadaf“ (Das Ziel), zu finden. Mitte Oktober prangte auf der Titelseite eine Spielkarte mit Fotos von Willy Brandt und Adolf Hitler. Während Hitler mit einem Hakenkreuz abgebildet war, wurde Brandt mit einer Kombination aus Hakenkreuz und Davidstern gezeigt – eine Verbildlichung der antisemitischen Parole „Nazi-Israel“.36 In der Ausgabe war zu lesen, dass die Maßnahmen gegen palästinensische und arabische Studenten und Arbeiter das „hässliche Gesicht des neuen Nazismus der westdeutschen Regierung“ zeigen würden.37
 
        Anfang der 1970er Jahre verbreiteten verschiedene pro-palästinensische Veröffentlichungen die antisemitische Gleichsetzung Israels mit dem nationalsozialistischen Regime, durch die aus jüdischen Opfern Täter gemacht wurden. Auch in der Bundesrepublik war in linken Publikationen von einem „neuen Antisemitismus“ zu lesen, der sich nun aber eben nicht mehr gegen Juden richten würde. Kurz nach dem Anschlag veröffentlichte der Münchner Trikont-Verlag beispielsweise ein Buch mit dem Titel „Der neue Antisemitismus: Die Liquidierung von Ausländerorganisationen in der BRD; zum Verbot von GUPS und GUPA“.
 
        Das Verbot von GUPS und GUPA sowie die Ausweisungswelle im Herbst 1972 mobilisierten jedoch Menschen über krude Vergleiche mit dem Nationalsozialismus hinaus. Gegen das Vorgehen der Behörden brachte sich eine Koalition aus linksradikalen Gruppen (K-Gruppen), Studentenverbänden und Organisationen, die sich für die Rechte von MigrantInnen einsetzten, in Stellung. Am 8. Oktober kam es in Dortmund zu einer Demonstration, an der nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur 4000 Menschen teilnahmen.38
 
        Auch die Westdeutsche Rektorenkonferenz, Vorgänger der Hochschulrektorenkonferenz, kritisierte in einer Stellungnahme vom 2. Oktober 1972 die Ausweisungen.39 Der Bischof von Münster, Heinrich Tenhumberg, wiederum wandte sich in einem Brief an Bundeskanzler Willy Brandt. Er schrieb, dass die „Verhaftungswelle“ unter der Bevölkerung der Stadt erhebliche Unruhe ausgelöst habe. Tenhumberg appellierte an Brandt, PalästinenserInnen Rechtsschutz zu geben und die Grundrechte aus dem Grundgesetz und der europäischen Menschenrechtskonvention zu achten.40
 
        Auch PalästinenserInnen, ihre Familien und EhepartnerInnen organisierten sich und gingen rechtlich gegen die Ausweisungen vor. Am 18. Juli 1973 errangen zwei Palästinenser einen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht, das in den Ausweisungen eine Verletzung ihrer Grundrechte und einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip sah.41 Aus der Erfahrung der Ausweisungen entstand unter anderem die „Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen“ (heute „Verband binationaler Familien und Partnerschaften“).42
 
        Das Schicksal der aus der Bundesrepublik ausgewiesenen PalästinenserInnen gestaltete sich allerdings unterschiedlich. Diejenigen, die in die Bundesrepublik zurückkehrten, mussten hierfür mitunter langwierige Gerichtsprozesse in Kauf nehmen, waren von ihren Familien getrennt oder hatten Schwierigkeit, wieder eine Arbeit zu finden. Auch nach ihrer Rückkehr konnten ehemalige Mitglieder der GUPS mit Auflagen belegt werden, wie etwa einer täglichen Meldepflicht bei der Polizei.43 Die DDR bot an, mehrere Studenten aufzunehmen, die Westdeutschland 1972 verlassen mussten. So kam es, dass 29 aus der Bundesrepublik ausgewiesene Palästinenser ihr Studium in Ostdeutschland fortsetzten.44
 
        FAZIT
 
        Der Anschlag von München erschütterte die Olympischen Sommerspiele auf gewaltsame und verstörende Weise. Die dramatischen Szenen vom 5. September 1972 und die Ermordung von elf Mitgliedern des israelischen Olympia-Teams haben sich bis heute tief in die kollektive Erinnerung eingeschrieben. In den Wochen nach dem Anschlag veränderte sich auch das Leben von vielen PalästinenserInnen in der Bundesrepublik. Die palästinensische Diaspora, die sich in den 1960er Jahren gebildet hatte, geriet durch den Anschlag ins Zentrum einer öffentlichen Auseinandersetzung um Migration und Gewalt. Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Fatah oder der GUPS wurden zahlreiche PalästinenserInnen aus der Bundesrepublik ausgewiesen.
 
        In den Augen bewaffneter palästinensischer Gruppen unterstrichen die Maßnahmen der westdeutschen Behörden, dass die Bundesregierung ein Feind der palästinensischen Sache war. PalästinenserInnen lebten jedoch auch nach 1972 in der Bundesrepublik und waren politisch aktiv. Auch die Kontakte zwischen der Bundesregierung und der Fatah wurden nach kurzer Zeit wieder aufgenommen. Im Herbst 1975 eröffnete der Fatah-Funktionär Abdallah Frangi die „Informationsstelle Palästina“ als PLO-Vertretung in Bonn.45
 
        Auf die linke Solidaritätsbewegung mit PalästinenserInnen in der Bundesrepublik hatte der Anschlag von 1972 einen paradoxen Effekt. Nur wenige radikal linke Gruppen wie die RAF befürworteten den Anschlag explizit. Für größere Teile der Linken wurden die Ereignisse von München jedoch schnell vom Verbot palästinensischer Vereinigungen und der Ausweisungswelle überlagert. Auf diese Weise kam es in der Bundesrepublik im Herbst 1972 zu einer pro-palästinensischen Mobilisierung, die sich nun besonders auf die Rechte von MigrantInnen in Westdeutschland konzentrierte. Damit stach die Reaktion der radikalen Linken auch im internationalen Vergleich hervor. In Frankreich etwa hatten die Ereignisse von München eine Reihe von Linken dazu bewegt, sich von der palästinensischen Sache abzuwenden.46 Es war ein nicht intendiertes Ergebnis der Maßnahmen gegen PalästinenserInnen, dass ausgerechnet in dem Land, in dem der Anschlag stattgefunden hatte, pro-palästinensischer Aktivismus an Dynamik gewann.
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        THE GAMES MUST GO ON
 
        Chronologie der olympischen Kommerzialisierung seit 1972
 
        Ronny Blaschke
 
        Die Organisatoren der Olympischen Spiele wollten in München auch das Wachstum ihrer Bewegung in den Vordergrund stellen. Bei den Spielen 1960 in Rom hatten rund 5300 Athlet*innen aus 83 Nationen teilgenommen, 1972 waren es 7200 Sportler*innen aus 121 Ländern. Aus Rom berichteten 2200 Journalist*innen, aus München mehr als doppelt so viele. Von den Spielen 1960 wurden Fernsehbilder in 21 Ländern übertragen, 1972 waren es 98 Staaten.
 
        Die Kommerzialisierung Olympias nahm in München Fahrt auf, und schon damals zeigte sich ihre katastrophale Kehrseite. Im Austausch mit Walther Tröger, dem Bürgermeister des Olympischen Dorfes, verweigerte der Anführer der Terroristen, die am 5. September in das Dorf eingedrungen waren, nicht nur die Freilassung der israelischen Geiseln. Zugleich bedankte er sich bei der Bundesrepublik für die Austragung der Spiele und für die große internationale Bühne für das „palästinensische Anliegen“. Bald darauf waren elf Mitglieder der israelischen Mannschaft tot.
 
        „The games must go on.“ Mit diesem Satz ging Avery Brundage, der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in die Geschichte ein. Es ist ein Satz, der Olympia bis in die Gegenwart begleiten sollte. Die Sommerspiele sind in den vergangenen 50 Jahren zu einem der größten Unterhaltungsprodukte weltweit herangewachsen. Von diesem Produkt profitieren Politik, Wirtschaft und Medien. Doch es kann auch großen Schaden anrichten: für Klima, Wirtschaft und sozialen Frieden.
 
        RAUS AUS DEN SCHULDEN
 
        Besonders deutlich wurde das rund um die Spiele 1976 in Montréal. Der Bürgermeister der Stadt, Jean Drapeau, ein frankokanadischer Nationalist, wollte mithilfe des Sports den Dienstleistungssektor und den Tourismus entwickeln. Drapeau warb für günstige Wettbewerbe, seine Verwaltung schätzte die Kosten anfangs auf 150 Millionen US-Dollar.
 
        Doch dann zeigte sich ein Muster, das sich oft wiederholen sollte. Die Ausgaben stiegen – und viele Ursachen dafür waren selbst verschuldet. Das Olympische Dorf und etliche Sportstätten in Montréal wurden zum Teil ohne Ausschreibung und ohne ausreichende Aufsicht geplant und gebaut. Das Olympiastadion sollte mit einem ausfahrbaren Dach, mit neuartigen Materialien und einem futuristischen Turm in die Architekturgeschichte eingehen. Stattdessen verzögerten sich die Vorbereitungen, und die Kosten explodierten.
 
        Im Jahr vor den Spielen schritt die Regierung der Provinz Québec ein und überstimmte das Rathaus von Montréal, die Arena wurde in reduzierter Form fertiggestellt. Doch nicht alle Etatausgaben waren vermeidbar: Anfang der 1970er Jahre hatten frankokanadische Separatisten Anschläge verübt und so wurde der Schutz vor Olympia ausgeweitet. Letztlich erhöhten sich die Kosten für die Spiele auf zwei Milliarden Dollar, fast 13 Mal so viel wie vorgesehen. Die Schulden waren erst 2006 komplett abgetragen.
 
        Montréal war künftigen Gastgebern eine Warnung, das spürte man auch vor den Spielen 1984 in Los Angeles. Die USA waren durch den Kalten Krieg und wachsende soziale Ungleichheit geprägt. Der republikanische Präsident Ronald Reagan stärkte das Militär und wickelte Sozialprogramme ab. In seinen Reden über den Rückbau staatlicher Strukturen ließ er Olympia einfließen, etwa gegenüber Angestellten eines Elektrokonzerns: „Vielleicht können wir uns unsere Athleten zum Vorbild nehmen. Statt Risikobereitschaft zu hemmen und Erfolge zu bestrafen, statt Steuern zu erhöhen, lassen Sie uns nach Wachstum streben, und lassen Sie uns nach Gold streben.“01
 
        Los Angeles und Kalifornien überließen die Olympischen Spiele dem freien Markt, der Staat sollte geschont werden. In ihrer Sponsorenauswahl folgten die Gastgeber der Richtung des Weltfußballverbandes Fifa für dessen Turniere. Für jeden Produktbereich – zum Beispiel Technik, Autobau oder Schnellimbiss – engagierten sie nur je einen Konzern. Der Wettbewerb führte zu hohen Einnahmen, so zahlte Coca-Cola als Marke für das „offizielle Erfrischungsgetränk“ zwölf Millionen US-Dollar.
 
        Die Organisatoren von Los Angeles beschleunigten die Kommerzialisierung und entwickelten lukrative Verfahren, an die sich auch nachfolgende Gastgeber hielten. Ob Fackellauf oder Fan-Utensilien, ob Rubbellose oder begleitende Popmusik: Fast jeder Akt der olympischen Dramaturgie wurde mit einem Sponsor zu Geld gemacht. Der Verkauf der Fernsehrechte spielte für Los Angeles weitere 300 Millionen Dollar ein, mehr als alle TV-Einnahmen früherer Spiele zusammen. So erwirtschaftete das IOC mit Los Angeles einen Überschuss von 220 Millionen Dollar. Auch auf anderen Kontinenten wollten Metropolen nun von der strahlenden Bühne Olympia profitieren, ökonomisch wie politisch.
 
        SPORT UND GEWALTHERRSCHAFT
 
        Südkorea hatte seit den 1960er Jahren unter der autoritären Regentschaft des Generals Park Chung-hee einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Die Olympischen Spiele 1988 in Seoul sollten den nächsten Schritt auf dem Weg zur Industrienation markieren. Die Regierung investierte 4 Milliarden Dollar in Sportstätten, sie ließ U-Bahnen bauen, Telefonkabel verlegen, die Kanalisation erneuern. Mehr als 50000 freiwillige Helfer*innen meldeten sich. Doch eine beachtliche Zahl an Südkoreaner*innen wollte den Fokus auf andere Themen lenken, auf die Einführung freier Wahlen, auf Initiativen für bessere Bildung und den Bau bezahlbarer Wohnungen.
 
        Schon in den 1980er Jahren blickten die Herren der olympischen Ringe auf eine lange Geschichte von Protesten zurück, viele davon wurden gewaltsam unterdrückt. Ein eindringliches Beispiel war Mexico City vor den Spielen 1968. Tausende Studenten protestierten dort gegen Korruption und Medienzensur der Regierungspartei PRI, so auch wenige Tage vor den Olympischen Spielen im Stadtteil Tlatelolco. Sondereinheiten schossen von Dächern in die Menge, mehr als 200 Menschen starben. Die Regierung und das IOC lehnten detaillierte Stellungnahmen ab. Ein Muster wurde auf Jahrzehnte hinaus gefestigt: Sporteliten und Gewaltherrschaft halten zusammen.
 
         
          [image: Von der Armee im Zuge des „Massakers von Tlatelolco“ verhafteter Demonstrant in Mexiko City. Links und rechts neben ihm laufen Soldaten in Uniform und Maschinengewehren.
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        Auch in Seoul ging das Regime gegen Proteste vor, mehr als 300 Menschen kamen Mitte der 1980er Jahre dabei ums Leben. Das Regime verschob Verfassungsreformen auf die Zeit nach Olympia. Die wachsende Zivilgesellschaft wollte das nicht akzeptieren und organisierte Demonstrationen. Während der Spiele ließ die Regierung öffentliche Plätze und Parks in Seoul streng überwachen, doch die Demokratisierung Südkoreas war nicht mehr aufzuhalten.
 
        Ende der 1980er Jahre waren die Olympischen Spiele als Festival der Jugend etabliert, doch das Interesse von Medien und Menschenrechtsorganisationen war bei Weitem nicht so groß wie heute. Themen wie Rassismus, Doping oder Korruption im Sport erzeugten noch keine weltweiten Schlagzeilen. Und so konnte der spanische Multifunktionär Juan Antonio Samaranch die olympische Bewegung relativ unbehelligt auf das neue Jahrtausend vorbereiten. Samaranch stammte aus einer Familie, die es in der Textilindustrie zu Wohlstand gebracht hatte. Während der Franco-Diktatur war er als Banker und Regionalpolitiker tätig gewesen. Im Umfeld des Sports knüpfte er Kontakte zu Sponsoren, Funktionären und den Nationalen Olympischen Komitees. So legte er das Fundament für seine IOC-Präsidentschaft zwischen 1980 und 2001.
 
        Für die Kommerzialisierung war Samaranch eine zentrale Figur. Er wickelte das romantisierende Ideal des Amateursportlers ab, fortan durften bei Olympia auch betuchte Profis aus Basketball oder Tennis an den Start gehen. Zudem gewährte er multinationalen Sponsoren größere Privilegien und lagerte den Verkauf der TV-Rechte an Marketingagenturen aus. Gleichzeitig brachte er Programme für Entwicklungsländer auf den Weg und sicherte sich damit Stimmen für seine Wiederwahlen. Samaranch ließ sich auf Reisen wie ein Staatsoberhaupt behandeln. Doch zu kontroversen Themen seiner Zeit – Kalter Krieg, Apartheid oder Ein-China-Politik – vermied er klare Positionierungen.
 
        EINBINDUNG UND AUSGRENZUNG
 
        So galten die Olympischen Spiele zumindest nach dem Ende des Kalten Krieges noch eine Weile als politisch unverdächtige Show. Aus den immerhin sechs Bewerbern für die Sommerspiele 1992 ging Barcelona als Sieger hervor. 9300 Athlet*innen aus 169 Nationen nahmen teil, 13000 Medienschaffende waren akkreditiert – Olympia stieß in neue Dimensionen vor. Das galt auch für die Gesamtkosten in Höhe von fünf Milliarden Dollar. Allerdings wurden diese durchaus nachhaltig investiert: in die Modernisierung von Flughafen, U-Bahnen und Hafenviertel, in Parks, Radwege und Sporthallen. Olympia erleichterte der einst grauen Industriestadt Barcelona den Weg zu einem Standort für Dienstleistungen und Tourismus.
 
        Barcelona und die junge spanische Demokratie zeigten auch, wie wichtig die frühzeitige Einbindung oppositioneller Gruppen ist. Rund um die Spiele konnten sich katalanische Unabhängigkeitsbefürworter*innen präsentieren. Das Katalanische wurde vorübergehend als eine offizielle Sprache des IOC eingestuft, und der spanische König Juan Carlos begann seine Eröffnungsrede im Olympiastadion auf Katalanisch. So gab es während der Spiele weniger Proteste von katalanischen Separatist*innen als erwartet.
 
        Doch die olympische Bewegung folgt keiner linearen Entwicklung zum Besseren, bereits die Gastgeber von Atlanta 1996 hielten von Bürgerbeteiligung wenig. Der US-Bundesstaat Georgia und seine Hauptstadt betrachteten Olympia als Modernisierungsprogramm für Flughafen, Messezentrum und Umgehungsstraßen in wohlhabende Vororte; und natürlich als Werbebühne für Coca-Cola, dessen Firmensitz Atlanta ist.
 
        Fast die Hälfte der Einwohner*innen Atlantas war in den 1990er Jahren von Armut bedroht, die allermeisten von ihnen Afroamerikaner*innen. Für den Bau der Sportstätten mussten Hunderte Sozialwohnungen weichen. Die Politik erließ strikte Verordnungen, die vor allem wohnungslose Menschen trafen. Betteln, Kampieren und Urinieren in der Öffentlichkeit wurden mit Strafgeld belegt. 30000 Menschen wurden vor den Spielen aus dem Zentrum von Atlanta verdrängt. Martin Luther King III, der älteste Sohn des berühmten Bürgerrechtlers, war einer von wenigen, die zu Protest aufriefen.
 
        Zur jüngeren Geschichte Olympias gehört auch, dass Gastgeber sich von ihren Vorgängern abheben wollen, vor allem in ihrer Symbolik. In Sydney 2000 entzündete die indigene Läuferin Cathy Freeman die olympische Flamme und lief über 400 Meter zu Gold. Dafür wurde sie weltweit als Symbolfigur gefeiert. Denn nach jahrhundertelanger Ausgrenzung hat sich der Zugang indigener Australier*innen zu Medizin, Bildung und Arbeitsmarkt durchaus verbessert, auch wenn es weiterhin eklatante Missstände gibt. Doch noch immer beschreiben etliche Medien den Erfolg indigener Vertreter*innen in Politik, Wissenschaft oder Sport als Sensation.
 
        Freeman war sportlich erfolgreich, doch mit politischen Äußerungen hielt sie sich zurück. Denn immer wieder zeigt sich: Sportler*innen aus einer Minderheit werden von der Mehrheit nur akzeptiert, wenn sie ihre Minderheit nicht zum Thema machen. Alles andere würde die bevorzugte Erzählung von der „Völkerverständigung“ im Sport, und damit auch die Vermarktung des Produktes Olympia, erheblich stören.
 
        SYMBOL FÜRGEOPOLITISCHEN AUFSTIEG
 
        An der Schwelle zum neuen Jahrtausend erschloss das Produkt Olympia weitere neue Märkte. Die Spiele von Barcelona wurden in 160 Ländern übertragen, die Spiele von Sydney in rund 200. In Barcelona wurden fast vier Millionen Tickets für Wettkämpfe verkauft, in Sydney sieben Millionen. Elf Städte bewarben sich um die Sommerspiele 2004, den Zuschlag erhielt Athen. Mehr als 20000 Medienschaffende reisten schließlich in die griechische Hauptstadt, und der Erlös der Fernsehrechte lag bei anderthalb Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie in Barcelona.
 
        Die rasch angewachsenen Einnahmen führten indes zu einer höheren Anfälligkeit für Korruption. Das undurchsichtige Geflecht aus Sportfunktionär*innen, Marketingagenturen und Baukonzernen wurde zunehmend von Bestechungen und Machtmissbrauch geprägt. Als der öffentliche Druck das olympische Wachstum in Gefahr brachte, richtete IOC-Präsident Samaranch eine „Reformkommission“ ein, unter anderem mit dem ehemaligen UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und dem früheren US-Außenminister Henry Kissinger. Samaranch gab Versprechungen, die seine Nachfolger wiederholen sollten: eine Beschränkung des Gigantismus, eine bessere Kontrolle der Funktionär*innen, eine organisatorische Beteiligung der Athlet*innen. Einen Durchbruch gab es bis heute nicht.
 
        Stattdessen wurde alles noch schlimmer. Vor den Spielen in Athen wollten griechische Baukonzerne, Zulieferer und Lokalpolitiker von Investitionen in einzigartigem Ausmaß profitieren. Sportstätten wurden überdimensioniert geplant und kaum auf ihre Nachhaltigkeit geprüft. Die Terroranschläge in New York und Washington 2001 sowie in Madrid 2004 ließen Sicherheitskosten für Sportgroßereignisse massiv steigen. Athen bat die Nato um Unterstützung und richtete für die Spiele eine Flugverbotszone ein. Mehr als 50000 Menschen gehörten zum Sicherheitsaufgebot. Das Gesamtbudget für Olympia erhöhte sich auf 16 Milliarden Dollar, viermal so hoch wie kalkuliert. Olympia war ein weiterer Grund, warum die Finanzkrise ab 2008 Griechenland stärker belasten sollte als andere EU-Staaten.
 
        In vielen westlichen Ländern wuchs die Skepsis gegenüber der olympischen Kostenfalle. In anderen Regionen aber betrachteten Regierungen Sportereignisse als Kennzeichen für ihren wirtschaftlichen und politischen Aufstieg. Im indischen Delhi nahmen 2010 rund 5000 Athlet*innen an den Commonwealth Games teil. Im gleichen Jahr fand in Südafrika die erste Fußball-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent statt. Brasilien war Gastgeber der Fußball-WM 2014 und der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Russland trug die Winterspiele 2014 in Sotschi und die Fußball-WM 2018 aus. Rund um diese Wettbewerbe schlossen Regierungen verschiedene Handelsverträge ab, und Sponsoren aus Europa und den USA platzierten ihre Produkte auf Wachstumsmärkten.
 
        Ein Fokus lag bald auf dem größten Markt schlechthin: China. Mit den Olympischen Sommerspielen 2008 in Beijing wollte die Volksrepublik unter Beweis stellen, dass sie nicht mehr bloß der günstige Produktionsstandort westlicher Massenwaren ist, sondern eigene Innovationen schaffen kann. Die Kommunistische Partei bewegte rund um die Spiele mehr als 40 Milliarden Dollar, unter anderem für die Erweiterung des Flughafens, für Autobahnen, Metros, Glasfaserkabel und Hunderte Hotels.
 
        Die Spiele von Beijing markieren aber auch den Beginn einer breiteren Debatte über Menschenrechte im Sport. Jahrelang diskutierten vor allem deutsche, britische und US-amerikanische Medien über die Unterdrückung Tibets und die chinesische Beteiligung im Konflikt um die sudanesische Region Darfur. Mehr als eine Million Menschen sollen für olympische Bauvorhaben in Beijing umgesiedelt worden sein, viele gegen ihren Willen und ohne gleichwertigen Ersatz. Der olympische Fackellauf 2008 musste in Europa wegen Protesten bewacht und immer wieder umgeleitet werden. Nach anhaltender Kritik sicherte die chinesische Regierung während der Wettbewerbe kleinere Zonen für Demonstrationen zu, allerdings wurden diese dann kaum genutzt.
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        Wie so oft zuvor und danach wurden kritische Schlagzeilen durch die Emotionen des Ereignisses in den Hintergrund gerückt. Der chinesische Regisseur Zhang Yimou entwarf eine Eröffnungsfeier, die auf die alte Geschichte Chinas anspielte, aber dunkle Kapitel wie die Kulturrevolution ausklammerte. Massenchoreografien mit Tausenden Darsteller*innen wechselten sich mit Einzeleinlagen ab, etwa mit einer des Starpianisten Lang Lang. Einige Elemente wurden vorab mit Computertechnologie entwickelt und später in die Fernsehübertragung integriert. Dieses Spektakel, das die Kosten eines Hollywood-Films erreichte, wurde durch das traditionelle Medaillenzählen abgelöst. Der US-Schwimmer Michael Phelps gewann acht Goldmedaillen, und der jamaikanische Sprinter Usain Bolt brach mit zwei Siegen zu seiner großen Karriere auf.
 
        PUTINS OLYMPISCHE MUSKELSPIELE
 
        Noch immer schien das Bedürfnis nach der sportlichen Bilderflut größer zu sein als die Empörung über profitorientierte Taktgeber bei Olympia. Mehr als 3,6 Milliarden Menschen verfolgten TV-Bilder von den Olympischen Spielen 2012 in London. 25000 Journalist*innen waren vor Ort, fast alle Wettkämpfe waren ausverkauft. Es war wohl das letzte Mal, dass sich das IOC nicht regelmäßig für ausufernde Kosten und Umweltsünden rechtfertigen musste. London hatte für den Olympiapark eine teilweise kontaminierte Industriebrache im Osten der Stadt erneuern lassen. Sportarten wie Tennis, Reiten und Rudern wurden auf traditionsreiche Anlagen verteilt.
 
        Doch nicht alle Pläne gingen auf. Die Olympia-Organisator*innen wollten die britische Bevölkerung mit Kampagnen zu einer gesünderen Lebensweise und zu mehr Bewegung im Alltag animieren. Doch nach 2012 stagnierte der Ausbau des Schulsports, viele Jugendeinrichtungen litten unter Sparmaßnahmen. Die Zahl der Brit*innen, die mindestens einmal pro Woche Sport treiben, sank bis 2020 um drei Prozent, auf gut ein Drittel. London untersuchte die Langzeitfolgen Olympias relativ genau. Kein anderer Gastgeber konnte diesen Standard seither erreichen.
 
        Die nächste Olympia-Ausgabe, die Winterspiele 2014 in Sotschi, wirkte da wie ein Kontrastprogramm. Der russische Präsident Wladimir Putin führte der Welt vor, dass der Sport in Russland weniger dem Gemeinwohl dient als dem eigenen Machterhalt. Jahrelang hatte der Staatschef alte Weggefährten aus Geheimdienst und Staatsbetrieben in Vorstände internationaler Sportverbände geschickt. Als Sportsponsor ermöglichte der halbstaatliche Konzern Gazprom dem Kreml eine informellere Kommunikation mit westlichen Politikern jenseits klassischer Diplomatie, auch zu umstrittenen Pipelineprojekten wie Nord Stream 2.
 
        Dieses Netzwerk ermöglichte Putin die Austragung großer Sportereignisse. Im Westen empörten sich Medien über Kosten von rund 40 Milliarden Dollar für die Winterspiele 2014 im milden Kaukasus. Etliche Regierungen schickten keine Vertreter nach Sotschi, um ein Zeichen unter anderem gegen die homophobe Gesetzgebung des Kremls zu setzen. In staatsnahen Moskauer Medien spielte das kaum eine Rolle, und so konnte sich Putin im Sport als zupackender Landesvater inszenieren. Und das im größten Land der Welt, das mit seinen rund Hundert Volksgruppen nach einer übergreifenden Identität sucht. Putin feierte Sotschi als Symbol für russischen Einfluss in der Welt. Wenige Wochen später annektierte er die Krim.
 
        Wie so oft in der Geschichte des IOC fand dessen Präsident keine angemessenen Worte dazu. Der deutsche Jurist Thomas Bach, seit 2013 im Amt, hatte als Fechter 1976 selbst an den Olympischen Spielen in Montréal teilgenommen. Vier Jahre später in Moskau konnte er nicht dabei sein, weil sich die Bundesrepublik als Reaktion auf den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979 dem westlichen Boykott der Spiele anschloss. Bach knüpfte früh Kontakte in der Sportpolitik. Beim IOC gab er das Ziel vor, das kostenintensive Wachstum Olympias zu begrenzen. Die Spiele, so betonte er immer wieder, sollten nachhaltiger werden.
 
        POLIZEIGEWALT IN RIO
 
        Olympia 2016 in Rio de Janeiro führte diese Aussagen ad absurdum. Ursprünglich fühlte sich Brasilien durch den Erhalt der Spiele für den wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte belohnt. Doch dann führte der Einbruch von Rohstoffpreisen zu einer langen Rezession. Zudem zeichnete sich ab, dass Hunderte Politiker, Unternehmer und Sportfunktionäre in einem Geflecht aus Bestechung, Veruntreuung und Geldwäsche rund um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras verwickelt waren. Diese Entwicklung trug insofern zur Amtsenthebung der Präsidentin Dilma Rousseff bei und ebnete den Weg für den aktuellen Staatschef, den Rechtsextremen Jair Bolsonaro.
 
        In diesem Umfeld hatten sich einige Baukonzerne die lukrativen Aufträge für Olympia gesichert. Die neue Metrolinie in Rio kommt eher wohlhabenden Stadtvierteln zugute. Wegen anhaltender Bauarbeiten und ausbleibender Kundschaft mussten kleinere Geschäfte schließen. Die angekündigte Reinigung von Stränden, Buchten und des Abwassersystems blieb aus. Stattdessen forcierte die Stadtverwaltung die Bekämpfung der Kriminalität in den Favelas. Rund um die Spiele 2016 stieg die Zahl afrobrasilianischer Männer, die durch Polizeikugeln getötet wurden, stark an.
 
        Das IOC nahm in Rio rund 5,7 Milliarden Dollar ein, fast drei Viertel davon durch den Verkauf von Medienrechten. Doch wie so oft blieb der Gastgeber weitgehend allein auf Kosten sitzen, die auf 20 Milliarden Dollar beziffert werden. Nur wenige Sportstätten in Rio sind heute noch in Betrieb. Wegen der Schuldentilgung werden Krankenhäuser, Schulen und Polizei auf Jahre hinaus mit Budgetkürzungen leben müssen.
 
        Diese Entwicklungen führten dazu, dass sich etliche Bevölkerungen und Regierungen in westlichen Demokratien gegen die Bewerbung für Olympia entschieden haben, so etwa in Boston, Oslo, Rom oder Toronto. Die Münchner*innen lehnten in einem Bürgerbegehren eine Bewerbung für die Winterspiele 2022 ab, die Hamburger*innen für die Sommerspiele 2024. Das IOC hingegen wollte die wenigen Interessenten aus dem Westen zügig an sich binden. Mit einem größeren Vorlauf als üblich wurden die Sommerspiele 2024 nach Paris, 2028 nach Los Angeles und 2032 ins australische Brisbane vergeben. Keine der Stadtverwaltungen hatte ein Referendum in den Entscheidungsprozess einbezogen.
 
        Selbst während einer globalen Katastrophe wollte das IOC nicht auf Rendite verzichten. Für die Sommerspiele 2020 in Tokio hatten 60 japanische Unternehmen fast 2,5 Milliarden Dollar für Sponsoringrechte ausgegeben, nie zuvor hatte die Privatwirtschaft für Olympia so viel Geld aufgebracht. Der US-Sender NBC, der wichtigste Geldgeber des IOC, hatte für den Olympia-Sommer 2020 Werbezeit im Wert von einer Milliarde Dollar verkauft. Doch dann kam Corona.
 
        Nach langem Zögern verschob das IOC die Spiele um ein Jahr. Doch 2021 musste der Notstand in Japan verlängert werden. Etliche Krankenhäuser meldeten Überlastung, die Impfkampagne ging nur langsam voran. In Umfragen sprachen sich bis zu 80 Prozent der Japaner*innen für eine Absage oder erneute Verschiebung der Spiele aus. Dennoch fanden die Spiele statt – ohne Zuschauer*innen in den neuen und aufwändig sanierten Sportstätten. Mehr als 50000 Athlet*innen, Betreuer*innen und Journalist*innen durften sich nur in einer abgeriegelten Olympia-Zone mit eigenem Transportsystem bewegen.
 
        Ähnlich waren die Bedingungen ein halbes Jahr später bei den Winterspielen 2022 in Beijing. Doch die internationale Kritik richtete sich auch auf andere Themen: die Unterdrückung der Uiguren in der Region Xinjiang, die Einschränkung der Pressefreiheit oder die Einschüchterung der Tennisspielerin Peng Shuai, die einen Parteifunktionär der Vergewaltigung bezichtigt hatte. Wieder war von den IOC-Funktionären kaum Kritik zu hören, stattdessen übernahmen sie die Narrative der Kommunistischen Partei. China, so hieß es, möchte mit den Spielen eine Wintersportindustrie aufbauen – mit rund 300 Millionen aktiven Wintersportler*innen und mittelfristig 800 neuen Skigebieten, die Allermeisten werden auf Kunstschnee angewiesen sein.
 
        OLYMPISCHE ERMÜDUNG
 
        Zwischen der Vergabe der Sommerspiele 2008 und den Winterspielen 2022 in Peking hat sich die Sportindustrie zunehmend auf China ausgerichtet. Im Zuge diverser Korruptionsskandale bei Fifa und IOC ging das Interesse westlicher Sponsoren zurück. Diese Lücke füllen nun chinesische Konzerne wie der Tech-Konzern Alibaba oder der Milchproduzent Mengniu Dairy. Zudem sind chinesische Investoren bei europäischen Fußballklubs wie Inter Mailand eingestiegen. Und in afrikanischen Entwicklungsländern bauen chinesische Firmen Dutzende Stadien und erleichtern Beijing so den Zugang zu dortigen Rohstoffen. China nutzt (ähnlich wie Katar, Gastgeber der Fußball-WM 2022, und die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihren im Sport einflussreichen Fluglinien Emirates und Etihad) den Sport für Handel und den Aufbau von Soft Power.
 
        Verbände, Sportartikelhersteller und viele TV-Rechteinhaber halten sich auch in anderen politischen Fragen mit Kritik zurück, weil sie ihr Geschäftsmodell nicht gefährden wollen. Doch in ihrer Umlaufbahn wächst eine Zivilgesellschaft heran, die es nicht mehr bei symbolischen Gesten belassen will: In den USA positionierten sich die Basketballerinnen von Atlanta Dream gegen Kelly Loeffler, eine Miteigentümerin ihres Klubs und Anhängerin von Donald Trump. In Chile, Kolumbien oder Algerien gingen Tausende Fußballfans gegen soziale Ungleichheit auf die Straße. Und in Myanmar erklärten prominente Sportler wie der Schwimmer Win Htet Oo einen Olympia-Boykott, aus Protest gegen den dortigen Militärputsch 2021.
 
        Besonders sichtbar wurde der neue Aktivismus in Belarus. Dort hatte Diktator Alexander Lukaschenko lange auch das Nationale Olympische Komitee als Präsident angeführt. Nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020 unterschrieben mehr als 2000 belarussische Sportler*innen einen offenen Brief gegen Lukaschenko. Etliche von ihnen wurden bedroht, verhaftet, gefoltert. Einige Athlet*innen gründeten im Exil eine Stiftung und sammeln nun Spenden für unterdrückte Sportler*innen. Von internationalen Sportverbänden wie dem IOC fühlen sie sich nicht unterstützt.
 
        „The games must go on“ gilt auch heute noch – das IOC hat sich bisher noch gegen jeden Protest gegen die fortschreitende Kommerzialisierung des olympischen Sports erfolgreich gewehrt und die Spiele zu jedem Preis durchgedrückt. In München 1972 konnte der Ausspruch noch als trotzige Entgegnung gegen den Terrorismus interpretiert werden, heute scheinen sich die Spiele selbst gegen ihre Prinzipien gewendet zu haben, sodass der Spruch nur noch schal erscheint.
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        01 Zit. nach David Goldblatt, The Games. A Global History of the Olympics, London 2016, S. 310, Übersetzung R.B.
 
      

       
        WIR BAUEN DAS MODERNE DEUTSCHLAND
 
        Olympia 1972 im Spiegel der Architektur- und Stadtentwicklung
 
        Elisabeth Spieker
 
        Mit der Ausrichtung der XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München bot sich für die Bundesrepublik die Chance, sich von der Hypothek der Vergangenheit des „Dritten Reichs“ und der Berliner Spiele von 1936 zu lösen und eine politische Wende zu mehr gesellschaftlicher Offenheit zu vollziehen. Für die bayerische Landeshauptstadt München war damit zudem die Möglichkeit verbunden, dringend benötigte Stadtentwicklungsmaßnahmen schneller voranzutreiben.
 
        DEUTSCHLAND ZWISCHEN MODERNISIERUNG UND HYPOTHEK DER VERGANGENHEIT
 
        Unter dem Eindruck des „Wirtschaftswunders“ und der Maßgabe der Sozialen Marktwirtschaft hatte Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister bereits in den 1950er Jahren „Wohlstand für Alle“01 versprochen und den Menschen eine optimistische Zukunft ohne Entbehrungen aufgezeigt. Die Basis für ein besseres Leben mit mehr Freizeit sollte durch technischen Fortschritt und stetes Wirtschaftswachstum erreicht werden. Auch die Systemkonkurrenz zur schnell erstarkten DDR forcierte die Anstrengungen zu Industrialisierung und Rationalisierung in den verschiedensten Bereichen.
 
        Doch schon die erste volkswirtschaftliche Krise 1966/67 dämpfte solche Hoffnungen. Die erste Große Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (1966–1969) hatte große innenpolitische Umwälzungen zu bewältigen. Viele junge Menschen empfanden ein Unbehagen am politischen Zustand und am gesellschaftlichen System der Bundesrepublik und lehnten sich gegen verkrustete Hierarchien, gegen die traditionellen Wertvorstellungen ihrer Eltern und gegen deren Schweigen zur Katastrophe des „Dritten Reichs“ auf. Die „Unfähigkeit zu trauern“02 von Margarete und Alexander Mitscherlich unterstrich 1967 diese mangelnde Auseinandersetzung. Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Pressemonopole, den Beschluss der Notstandsgesetze sowie für Hochschulreformen und eine überfällige politische und soziale Weiterentwicklung der Gesellschaft führten zu einer außerparlamentarischen Massenbewegung (APO) und mündeten in die Studentenunruhen des Jahres 1968.
 
        Mit der Weltwirtschaftskrise 1973 erfuhr der Glaube an eine unbeschränkte Wirtschaftsentwicklung einen erheblichen Dämpfer, und es zeigten sich deutlich die „Grenzen des Wachstums“, die eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Dennis Meadows 1972 in der gleichnamigen Studie prognostizierte.03 In der bisher hauptsächlich auf Wachstum und Wohlstand bedachten Gesellschaft kam eine menschlich-soziale Komponente hinzu, die den Anspruch aufzeigte, unterschiedliche gesellschaftliche Lebensbilder zuzulassen. In der sozialliberalen Ära ab 1969 unter Willy Brandt und seinem Bestreben nach „Kontinuität und Erneuerung“ wurde dieser Wandel auch politisch angestrebt. In der Außenpolitik akzeptierte die Regierung faktisch die Koexistenz von „zwei Staaten in Deutschland“ und versuchte, mit einer entschlossenen Politik der Entspannung die Grundlagen für einen Abbau der Differenzen des Kalten Krieges zu schaffen. Mit den Ostverträgen und dem Grundlagenvertrag im olympischen Jahr 1972 konnte eine Normalisierung der Beziehungen zur DDR dann tatsächlich erreicht werden.
 
        In der Architektur waren die Auswirkungen der Fortschrittseuphorie in neuen städtebaulichen Leitbildern mit einer zunehmenden Urbanisierung zu erkennen. Die Kritik an der Gestalt der wiederaufgebauten Städte und an der mangelnden Sensibilität im Umgang mit den gewachsenen urbanen Strukturen wurde immer lauter, maßgeblich befördert durch kritische Publikationen etwa von Hans Paul Bahrdt,04 Jane Jacobs,05 Wolf Jobst Siedler,06 Alexander Mitscherlich07 oder John Kenneth Galbraith.08 Das bisherige Leitbild der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“ hatte gesichtslose, monotone Trabantenstädte im Grünen hervorgebracht, mit geringen Bebauungsdichten der Zersiedelung der Landschaft Vorschub geleistet und die Trennung des Lebens in die unterschiedlichen Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit befördert. Die Folge war ein hohes, kaum zu bewältigendes Verkehrsaufkommen in den Städten. Nun galten Urbanität durch Dichte, Verflechtung von Funktionsbereichen und soziale Durchmischung als Richtschnur zukünftiger Planungen. Zahlreiche Großsiedlungen und Stadterweiterungen entstanden, mit denen die Architektur einen Beitrag zur Erneuerung der Gesellschaft leisten wollte. Die hohen Erwartungen lösten sich allerdings in den meisten Fällen nicht ein. Oft wurden die Siedlungen von den Bewohnern als maßstabslose Betonburgen abgelehnt oder wurden zu sozialen Problemorten, die weder in ästhetischer noch sozialer Hinsicht befriedigen konnten. In den Kontext dieser Wandlungsprozesse und dieses Klimas des kulturellen und gesellschaftlichen Umbruchs sind die Motivation und die Planungskonzepte der Gestalter und Ingenieure für die Olympischen Spiele 1972 einzuordnen.
 
        MÜNCHEN IN DEN 1960ER JAHREN – STADT IM AUFBRUCH
 
        Die Bauplanungen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen waren für die Perspektiven der Münchner Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung. In der prosperierenden Stadt gab es genug Arbeit, und das Wirtschaftswunder hatte ein enormes Wachstum, einen höheren Lebensstandard und kürzere Arbeitszeiten, aber auch steigende Ansprüche an die Lebens- und Wohnverhältnisse zur Folge.09 Die Jahre 1957 bis 1960 gelten für die Stadtplanung in München als ein gravierender Einschnitt. Die Schutträumung und der Wiederaufbau waren 1956 so gut wie abgeschlossen, erste neue Siedlungsgebiete entstanden trotz zentraler Brachflächen außerhalb der Kernstadt und wurden in das Umland ausgedehnt, wodurch der Individualverkehr in das Zentrum zunahm.10 Ende 1957 hatte die Einwohnerzahl die Millionengrenze überschritten, und durch die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum stiegen die Ausgaben für Wohnen, Verkehrsinfrastruktur und Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen. Sie ließen sich nur noch über die Aufnahme von Krediten finanzieren.11 Zur Behebung der Wohnungsnot entstanden unter anderem die Siedlung Am Hasenbergl (1960–1968) – nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt – und die Entlastungsstadt Perlach (1967–1992), mit 25000 Wohneinheiten für zunächst 80000 Bewohner.12
 
        Der erst 34-jährige und sehr engagierte Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hatte sich bereits mit Beginn seiner Amtszeit 1960 einer umfassenden und übergreifenden Stadtentwicklungspolitik angenommen. Auch Juristen und Soziologen sollten in die Arbeitsgemeinschaft mit Architekten einbezogen werden. Der Kieler Stadtbaurat Herbert Jensen gestaltete als Leiter der neuen Arbeitsgruppe Stadtentwicklungsplanung wesentlich das auch als „Jensen-Plan“ bezeichnete Entwicklungskonzept.13 Der Münchner Stadtrat verabschiedete am 10. Juli 1963 den auf 30 Jahre angelegten Plan, der die Erfordernisse der gesamten Stadtregion berücksichtigen und allen zukünftigen Entwicklungen zugrunde gelegt werden sollte. Eingeschlossen waren Überlegungen für einen Sportpark und ein Großstadion auf dem Oberwiesenfeld, die Verbesserung der Stadtstruktur, eine Fußgängerzone in der Innenstadt, die weitere Planung und Erschließung neuer Wohngebiete und eine intensive Vernetzung mit dem Umland. Vorausschauend war ebenso angedacht, den Individualverkehr einzuschränken und ein öffentliches Verkehrsnetz für S- und U-Bahn deutlich zu priorisieren.14 Eine Kurzfassung des Jensen-Plans war im Februar 1967 auch Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen für den Ideen- und Bauwettbewerb der olympischen Sportstätten.
 
        Der Stadtentwicklungsplan hatte den Grundstein gelegt, um in der kurzen Planungszeit bis zu den Olympischen Spielen die dafür notwendigen Maßnahmen überhaupt realisieren zu können. Der umfassende Ausbau des öffentlichen Verkehrs- und Schienennetzes war bereits am 1. Februar 1965 mit dem Spatenstich für den Bau der U-Bahn begonnen worden. Nach dem Zuschlag für die Spiele im April 1966 wurden die Vorhaben deutlich beschleunigt und die Linien in Richtung Oberwiesenfeld vorgezogen. Bis 1972 entstanden die Nord-Süd-Linie U6, die davon abzweigende und zum Oberwiesenfeld führende Olympialinie U3 und eine West-Ost-Verbindung der S-Bahn zwischen Haupt- und Ostbahnhof, einschließlich zahlreicher neuer Bahnhöfe. Der im Gegensatz zum Münchner Süden strukturschwache und durch Industrieansiedlungen, Arbeiterviertel und Sozialwohnungen benachteiligte Norden konnte aufgewertet und als Naherholungsgebiet mit Sportanlagen ausgewiesen werden. München avancierte zwar schon seit 1964 aufgrund seiner rasanten Entwicklung zu „Deutschlands heimlicher Hauptstadt“,15 jedoch verbesserte sich sein Image durch die Olympischen Sommerspiele auch international enorm. Die visionäre, zukunftsweisende Gestaltung konnte die bislang vorherrschenden konservativen und regional geprägten Leitvorstellungen und das klassizistische Erbe um das weit über München und Bayern hinausreichende Bild einer modernen, zukunftsorientierten Stadt ergänzen und bereichern. Vogels Erfolge mündeten 1972, noch vor der Eröffnung der Olympischen Spiele, in seine Berufung zum Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau im Kabinett von Willy Brandt.
 
        MÜNCHEN WIRD OLYMPIASTADT
 
        Als Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), am 28. Oktober 1965 an Hans-Jochen Vogel herantrat, um ihm den Vorschlag für die Bewerbung der Stadt München zur Ausrichtung der Olympischen Spiele zu unterbreiten, hatten sich zwei Persönlichkeiten gefunden, die „selbstbewusste und letztlich typische Vertreter der ersten beiden Generationen der jungen Bundesrepublik“ waren, „angetrieben von einer großen Arbeitsmoral und dem Wissen um ihre Verantwortung für die Verbesserung der Gesellschaft“.16 München schien für Daume als kunst- und sportbegeisterte Stadt ein idealer Austragungsort zu sein und prädestiniert zur Durchsetzung seines Konzepts einer Symbiose aus Sport, Kunst und Kultur. Bedenken bestanden aus politischen Gründen: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte kurz zuvor das NOK der DDR vollständig anerkannt und damit die politisch längst vollzogene Teilung der beiden deutschen Staaten auch auf den Sport übertragen. Sowohl Vogel als auch die Bundesregierung unter CDU-Kanzler Ludwig Erhard sahen den Beschluss des IOC als Hindernis für die Ausrichtung der Spiele. Sie wollten nicht von der noch geltenden Hallsteindoktrin und dem Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik abrücken – zwei deutsche Mannschaften bei Olympia bedeuteten quasi eine Anerkennung der DDR. Willy Brandt jedoch sah darin die Chance einer innerdeutschen Annäherung, Willi Daume wiederum eine Möglichkeit, die Bundesrepublik sportlich zu etablieren und sie in Systemkonkurrenz zur DDR als weltoffenes, demokratisches Land zu präsentieren.17 Die DDR konnte letztlich mit eigener Mannschaft, Flagge und Hymne an den Spielen 1972 teilnehmen.18
 
        In München formierte sich unterdessen ein großes gemeinsames Interesse an der Ausrichtung der Spiele, wenn auch mit unterschiedlichen Motiven. Die Stadt konnte mit Finanzierungszusagen des Bundes und des Freistaats Bayern sowie der Beschleunigung ihrer Infrastrukturprojekte rechnen, der Freistaat erwartete wirtschaftliche Verbesserungen für die Region und der Bund einen Prestigegewinn und die Verbesserung des noch immer belasteten internationalen Ansehens. In der Präambel der Bewerbung kam aber auch die große Bedeutung einer bewussten Abgrenzung zu den Spielen 1936 in Berlin zur Sprache – und dass im Falle einer Ausrichtung Deutschland die Chance und Verpflichtung habe, diese internationale Aufgabe zur Stärkung von Frieden und Völkerverständigung einzusetzen.19 Ein gewichtiger Grund für die Vergabe nach München dürfte aber auch das Bemühen der Initiatoren gewesen sein, sich vom Gigantismus der vergangenen Spiele zu verabschieden und ein bescheideneres Konzept anzustreben.20
 
        SPORTPARK OBERWIESENFELD
 
        Das Oberwiesenfeld bot ideale Voraussetzungen für den Standort der zentralen olympischen Sportstätten. Auf der etwa 280 Hektar großen, brachliegenden Fläche im Münchner Norden lagerte die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Kriegstrümmer. Der Schuttberg im Süden des Geländes mit einem Volumen von etwa 10 Millionen Kubikmetern war schon seit 1948 für die Freizeitgestaltung der Münchner vorgesehen und diente – mit Gras und Buschwerk bewachsen – als Freizeitbrache und im Winter als Rodelhügel für die Bevölkerung der umliegenden Stadtviertel.
 
        Für Sport- und Freiflächen und ein Großstadion auf dem Oberwiesenfeld gab es bereits seit 1965 aus einem Wettbewerb stammende, ausgearbeitete Pläne. Der siegreiche Entwurf der Architekten Rüdiger Henschker und Wilhelm Deiss war angesichts der sehr kurzen Vorbereitungszeit eine wichtige Komponente in der Olympiabewerbung. Innerhalb von zwei Wochen mussten weitere Sportbauten sowie ein Olympisches Dorf ergänzt werden, wobei die Stadt München die drei Hauptsportstätten – Stadion, Sporthalle und Schwimmhalle – in eine über den Mittleren Ring gespannte Platte einfügte.
 
        Nach der Entscheidung für München wurde jedoch heftige Kritik an den offiziell vorgestellten Planungen laut. Peter C. von Seidlein, Vorsitzender des Bundes deutscher Architekten Bayern, richtete seine Kritik vor allem gegen die Monumentalität der einen Kilometer langen und 400 Meter breiten „Platte“: „Es bedarf nicht des Hinweises auf das Reichssportfeld von 1936 oder gar auf das Nürnberger Reichsparteitagsgelände, um klarzumachen, daß der bauliche Ausdruck dieser ersten Olympischen Spiele in Deutschland nach 1945 von nichts weiter entfernt zu sein hat, als von hohler und in fataler Weise erinnerungsträchtiger Monumentalität.“21 Erst am 1. Februar 1967 wurden nach monatelangen Diskussionen ein Ideenwettbewerb zur städtebaulichen Planung für das Oberwiesenfeld und ein Bauwettbewerb zur Gestaltung der Hauptsportstätten ausgelobt. Für die Architektur gab es somit zwei entscheidende Prämissen: eine zurückhaltende bauliche Gestaltung in menschlichem Maßstab und eine gute Möglichkeit zur Nachnutzung als Sport- und Freizeitpark. Beidem wurde ein sehr hoher Stellenwert beigemessen.
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          Panorama des Münchner Olympiaparks, unter anderem mit der Radrennbahn, dem Olympiasee und dem Olympiastadion.
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        OLYMPISCHE ARCHITEKTUR ALS ZEICHEN FÜR EIN NEUES DEUTSCHLAND
 
        Die Stuttgarter Architekten Behnisch & Partner – Günter Behnisch, Fritz Auer, Winfried Büxel, Erhard Tränkner und Carlo Weber – gewannen in Zusammenarbeit mit dem Architekturprofessor Jürgen Joedicke am 13. Oktober 1967 den Wettbewerb. Der Entwurf war eng an den Leitmotiven der Bewerbung „Olympische Spiele im Grünen und der kurzen Wege“ orientiert, die die Initiatoren der Spiele, Willi Daume und Hans-Jochen Vogel, zuvor formuliert hatten. „Kurze Wege“ waren zu verstehen im Sinne einer Nähe der Sportstätten zur Stadt wie auch einer räumlichen Verdichtung an einem Ort, „im Grünen“ mit Blick auf den Schwerpunkt eines parkartigen Charakters und die spätere Nutzung als Sport- und Freizeitpark. Aus diesen Vorgaben entwickelten Behnisch & Partner das Gesamtkonzept einer modellierten Landschaft mit in Mulden eingefügten Stadien- und Hallenkörpern und überspannten diese mit einem transparenten Zeltdach – „Situationsarchitektur“ genannt. Die Architekten um Günter Behnisch verstanden darunter keine fest vorgegebene Form, sondern einen offenen Entwurfsansatz, um die bauliche Gestalt mit den beteiligten Personen aus den Elementen des Ortes schrittweise zu entwickeln: die überörtlichen Bindungen des Oberwiesenfeldes zur Stadt und zu anderen Grünanlagen, den bereits im Bau befindlichen Fernsehturm, den Trümmerschuttberg des Zweiten Weltkriegs im Süden des Geländes und den aus dem nördlich davon verlaufenden Nymphenburg-Biedersteiner Kanal aufgestauten See. Verbindendes Element war die olympische Landschaft. Ausgehend vom Leitmotiv des Schuttberges sind die Geländebewegungen nach Norden weitergeführt. Sie verbinden durch auf Dämme gelegte Wege und Brücken die Sportstätten im Süden mit den olympischen Wohnanlagen und der Hochschulsportanlage im Norden.
 
        Eine große Herausforderung war die Realisierung der Zeltdachkonstruktion. Als Vorbild diente das Dach des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung in Montréal 1967,22 das der Stuttgarter Architekt und Leichtbauexperte Frei Otto entwickelt hatte. Aufgrund der um das Zehnfache größeren Dimension der Dachfläche und des weiten, frei gespannten Randes über dem Stadion musste eine neue konstruktive Lösung gefunden werden. Das vorgespannte, leichte Flächentragwerk aus Seilnetzen konnte erst durch eine intensive Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen und Wissen zwischen den zahlreichen beteiligten Ingenieuren, so unter vielen weiteren dem Bauingenieurbüro Leonhardt und Andrä mit Jörg Schlaich sowie Frei Otto, ermöglicht werden. Mit der Dach-Landschaftsidee wurden gestalterische und technisch-innovative Pionierleistungen umgesetzt, die weltweit neue Maßstäbe setzten.
 
        Die terrassierte Wohnsiedlung des olympischen Männerdorfes konzipierten die Architekten Heinle, Wischer und Partner. Die Wohnungen sind nach Süden ausgerichtet und in drei Arme strukturiert, die nach Westen ausgreifen. Vorgelagert sind kleiner dimensionierte Reihenhäuser. Zentrum und Rückgrat bildet eine Gruppe von Hochhäusern, die entlang der Lerchenauer Straße das Wohngebiet vor Verkehrslärm schützt. Die heute sehr beliebte Wohnanlage repräsentiert die experimentellen und visionären Stadt- und Wohnmodelle der späten 1960er Jahre, die zu den neuen, flexiblen Lebensmodellen der neuen Gesellschaft passten und mit neuesten wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten realisiert wurden. Ganz im Süden schließt sich teppichartig das zweigeschossige Studentendorf an, geplant von den Münchner Architekten Werner Wirsing und Günther Eckert und als olympisches Frauendorf genutzt. Es wurde inzwischen wegen großer Brandschutz- und bauphysikalischer Mängel und der schlechten Bausubstanz und Qualität des Betons mit Ausnahme von 12 Eckhäusern in Viererblöcken abgerissen. Eine Sanierung der denkmalgeschützten Flachbauten war aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht möglich, sodass in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz ein Wiederaufbau nah am Original erfolgte.23
 
        OLYMPISCHE NACHHALTIGKEIT
 
        Für die Aufgaben einer funktionierenden Nutzung nach den Spielen konnte das bisher in den Gartenschauen gezeigte und in Parks praktizierte „Betreten des Rasens verboten“, das auch für den Englischen Garten galt, dem Erholungs- und Aktivitätsbedürfnis des Stadtmenschen nicht mehr gerecht werden. Es musste ein neuer Ansatz für dessen geänderte Bedürfnisse geschaffen und ein zukunftsweisender Ort für eine selbstbestimmte, neue Gesellschaft entwickelt werden. Behnisch & Partner hatten ein Konzept zur Nutzung des Geländes für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen formuliert und schlugen die Modellierung bestimmter Zonen als Erholungsbereiche vor. Wichtig war, „den Charakter des jetzt schon vorhandenen Geländes (…) zu erhalten, d.h. es muß im Gegensatz zum Stadtgebiet, das den Menschen mit einer Fülle von Regelungen, Ordnungen und Pflichten beengt, der Bevölkerung ein Gebiet geboten werden, das ihr frei zur Verfügung steht und bei dem die im normalen Stadtgebiet erforderlichen Regelungen des menschlichen Zusammenlebens möglichst weit abgebaut sind (keine Zäune, keine asphaltierten Wege, keine „schönen“ Grünanlagen, keine Gebühren zahlen usw.)“.24 Dabei waren sich alle Beteiligten einig, dass die Funktion als nacholympischer Sport- und Freizeitpark eine höhere Gewichtung bei der Planung erhalten musste als die olympische Nutzung – ohne dass allerdings der Begriff „Nachhaltigkeit“ verwendet worden wäre.
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          „Rasen betreten verboten” galt 1972 nicht mehr – zumindest nicht im Münchner Olympiapark.
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        Die weiteren Gestaltungsgrundlagen entwickelten die Architekten, insbesondere der Projektleiter für den Gesamtplan, Carlo Weber, in enger Abstimmung mit Günther Grzimek, der nach dem Wettbewerbsgewinn mit der Grünplanung beauftragt wurde. Der Landschaftsarchitekt und Professor an der Hochschule für bildende Künste in Kassel vertrat das Konzept einer Dialektik von Stadt und Landschaft, das vorsah, die urbane Stadt mit zusammenhängenden Grünflächen und Freiräumen zu durchziehen sowie Landschaft in die Stadt zu integrieren, um der zunehmenden Verstädterungsproblematik entgegenzuwirken. Das von ihm so bezeichnete „Leistungsgrün“25 verstand er als Kompensation der Alltagserfahrungen des Menschen in der Industriegesellschaft. Er forderte damit den aktiven Gebrauch und die Aneignung der Grünflächen, die viel mehr den veränderten Lebensbedingungen der entstehenden Freizeitgesellschaft entsprachen als das bislang vorherrschende dekorative Grün. Als wichtigstes übergeordnetes Planungsziel galt ihm, eine „Erholungs- und Freizeitlandschaft zu entwickeln, die über die Spiele hinaus der Münchner Bevölkerung ein Zentrum vielfältiger Aktivität mit entsprechenden Angeboten bietet. (…) Die Anlage muß extrem flexibel und belastbar im Sinne hoher Nutzungsintensität sein“.26
 
        Grzimeks Idee einer grünen Spiel-, Sport- und Freizeitlandschaft wurzelte in den sozialen und sozialpsychologischen Erkenntnissen aus seiner Zeit als Gartenamtsleiter in Ulm und reflektierte die Tendenzen der gesellschaftlichen Modernisierung in den späten 1960er Jahren. Er strebte eine visuelle und räumliche Öffnung des Grüns zur Stadt an, das im Sinne einer modernen, neu zu definierenden Stadtplanung die zurückgedrängten Grün- und Kommunikationsräume ausgleichen sollte. So seien „Berg, See, Wiesen und Pfade in die Stadt gebrachte Elemente der Landschaft“27 und als „Fortsetzung und Akzentuierung der Stadtarchitektur“28 zu verstehen. Er entwickelte die formalen topografischen Elemente aus einem dialektischen Gegen- und Nebeneinander von Berg und Tal, Hang und Ebene, See und Ufer, Baum und Hain, Rasen und Wiese und setzte ihnen die sozialen Entsprechungen von Privatheit und Kommunikation, Offenheit und Geschlossenheit, Gruppierung und Vereinzelung, Bewegung und Ruhe gegenüber.29 Die vielfältig differenzierten Bereiche sollten den unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenkommen oder sie sogar bewusst anregen. „Das mosaikartige Nebeneinander von ruhigen Nischen und lebendigen, offenen Räumen mit vielseitigen Kommunikationsangeboten, also mit Aufforderungscharakter zum Selbsttätigwerden oder doch zum engagiert Beobachten, ist für die Landschaft Oberwiesenfeld charakteristisch.“ Sie sei als „Ort des profanen Gebrauchs“ zu verstehen, als „robuste Architektur aus Grünelementen (…), die naturhaft und zugleich strapazierfähig wie ein guter Gebrauchsgegenstand sein soll“.30 Grzimek konzipierte den Olympiapark also nicht einfach als Grünfläche zur Erholung der Stadtbevölkerung, sondern als „Projektion einer sozialen Utopie, die durch den konkreten, olympischen Gestaltungsauftrag in einer Zeit der gesellschaftlichen Befreiung am Ende der sechziger Jahre zu einem beachtlichen progressiven, sozialen Experiment wird“.31
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          Perspektivwechsel: Das gespannte Seilnetz von unten.
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        FAZIT
 
        Das Ensemble aus Dach und Landschaft für die Olympischen Spiele 1972 ist Ausdruck einer weltweit wichtigen Umbruchphase in der Architektur- und Zeitgeschichte und zeigt, dass sich Kennzeichen demokratischer Architektur in ihren Entstehungsprozessen finden lassen und im Denken und Handeln der Beteiligten und den Bedingungen der Planung begründet sind. Das Konzept von Behnisch & Partner ist mit dem Impetus einer sozialen, demokratischen, kulturellen und ästhetischen Identität verbunden. Architekten, Landschaftsplaner, Ingenieure, Künstler und Bauherren einte das Ziel, ein gemeinsames, herausragendes Werk ohne Pathos und Monumentalität zu schaffen, dem ein menschlicher Maßstab zugrunde liegt. Die Ästhetik des leichten, schwingenden, transparenten Zeltdachs über der weich modellierten Landschaft unterstreicht das experimentelle Wagnis einer radikal neuen architektonischen Bildsprache. Günter Behnisch hatte zwar formuliert: „Eigentlich wollten wir gar kein Dach, weil nicht die Vorstellung zugrunde lag, Häuser zu bauen, sondern Sport in der Landschaft zu schaffen.“32 Dennoch gilt es als eine der signifikanten, ikonischen Skulpturen des 20. Jahrhunderts und als Meisterwerk der Bauingenieurskunst. Der Olympiapark steht nach wie vor für das gebaute Selbstverständnis der jungen Bundesrepublik und zeigt in herausragender Weise, dass eine nachhaltig und demokratisch geplante Architektur auch über Jahrzehnte funktioniert und Bestand hat.
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        EDITORIAL
 
        Dass Menschen nicht gleich sind, ist weder eine neue noch eine überraschende Erkenntnis. Sie unterscheiden sich in ihren Vorlieben und Abneigungen, ihren Bedürfnissen und Lebenszielen, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, auch in ihren Fähigkeiten und Schwächen. In einer grundlegenden Hinsicht sind Menschen jedoch zweifellos gleich: Sie alle haben einen moralischen Anspruch darauf, als Gleiche behandelt zu werden – mit gleichen Rechten, gleicher Achtung, gleicher Würde und gleichen Chancen auf die Verwirklichung selbstgewählter Ziele. Das ist der menschenrechtliche Anspruch der Moderne: Niemand soll wegen nicht selbst gewählter Unterschiede ungleich behandelt werden.
 
        Allerdings klaffen Anspruch und Wirklichkeit mitunter weit auseinander, wie sich vor allem im Bereich der sozioökonomischen Ungleichheit zeigt. Während in Deutschland auf vergleichsweise hohem Wohlstandsniveau über den Umfang der Armut, ihre Bekämpfung und die Unterschiede zwischen relativen und absoluten Armutsquoten gestritten wird, verdeutlichen die Zahlen des World Inequality Report, wie ungleich es in weiten Teilen der Welt tatsächlich zugeht: Global betrachtet verfügen die „oberen zehn Prozent“ über mehr als die Hälfte der Nationaleinkommen und mehr als 75 Prozent der Vermögen. Die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung erzielt hingegen nur 8 Prozent der Einkommen – und besitzt praktisch nichts.
 
        Diese extremen Ungleichheiten finden sich in Europa so nicht. Doch auch hier sind die sozioökonomischen Unterschiede so groß, dass man sich Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie machen muss. Dabei wird es den meisten schwerfallen, das tatsächliche Ausmaß gesellschaftlicher Ungleichheit oder die eigene Position in der Einkommens- und Vermögenspyramide richtig einzuschätzen. Jenseits der Expertengremien fehlt es an empirischem Wissen über das Ausmaß, die Ursachen und die Folgen von Ungleichheit. Nur wer über dieses Wissen verfügt, kann ungerechtfertigte Ungleichheiten erfolgreich bekämpfen – in der Zivilgesellschaft, im Parlament oder an der Wahlurne.
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        GLEICHHEIT ALS NORMATIVES PRINZIP
 
        Stefan Gosepath
 
        Glaubt man den einschlägigen empirischen Indikatoren, dann herrscht in Deutschland eine zunehmende soziale und finanzielle Ungleichheit. Diese betrifft zum einen die ungleiche Verteilung von Vermögen01 und Einkommen02 zwischen Personen und Haushalten, wobei die weltweite wirtschaftliche Ungleichheit noch weitaus gravierender erscheint.03 Monetäre Ungleichheit manifestiert sich allerdings nicht nur in einer finanziellen Streuung von Armut bis Reichtum, sondern umfasst als Folgewirkung zum anderen oft auch eine soziale Stratifikation der Gesellschaft in soziale Lagen oder Klassen, verbunden mit mangelnden Aufstiegschancen, fehlender Chancengleichheit und geringer sozialer Mobilität.04 Soziale Ungleichheit umfasst daher neben finanzieller Ungleichheit auch die ungleiche Art des sozialen Umgangs der Gesellschaftsmitglieder untereinander. Bei dieser Art sozialer Ungleichheit, oft genauer „relationale Ungleichheit“ genannt, wird den anderen Gesellschaftsmitgliedern nicht der gleiche soziale Status zuerkannt; sie werden im sozialen Umgang nicht als Gleiche anerkannt.
 
        So weit die empirisch feststellbare Lage. Warum ist das normativ betrachtet ein Problem? Intuitiv mögen viele diese Ungleichheiten als schlecht empfinden, andere hingegen nicht, was die immer wieder aufkommenden gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen über diese Thematik erklärt. Nicht beantwortet ist damit aber die normative Frage, ob finanzielle und soziale Ungleichheit denn tatsächlich, moralisch betrachtet, schlecht sind oder nicht – und was genau an Ungleichheit schlecht ist. Wer (deskriptiv) empirische Ungleichheit beklagt, fordert (präskriptiv) mehr Gleichheit. Daher setzt eine Antwort auf die vorhergehenden Fragen einen präskriptiven Maßstab, eine Norm oder eine Regel, voraus: Unter welchen Bedingungen sind Forderungen, Menschen finanziell und sozial gleich(er) zu behandeln, sie also in gleicher Weise mit Gütern oder Einkommen oder Vermögen auszustatten und sozial als Gleiche anzuerkennen, Forderungen der Gerechtigkeit? Die folgenden Ausführungen wollen aus philosophischer Perspektive klären helfen, warum genau welche Art von Ungleichheit aus Gründen der Gerechtigkeit als moralisch schlecht angesehen und deshalb erfolgreicher als bisher bekämpft werden sollte.
 
        KEINE STRIKTE „EINFACHE“ GLEICHHEIT
 
        Um einen typischen – oft polemischen – Einwand gleich aus dem Weg zu räumen: Es geht nicht um Gleichmacherei. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich, im Gegenteil, und natürlich sollen sie nicht alle gleich gemacht werden. Im Unterschied zu numerischer Identität setzt eine Forderung nach Gleichheit die Verschiedenheit des Verglichenen voraus. „Gleichheit“ bedeutet Übereinstimmung einer Mehrzahl von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten in einem bestimmten Merkmal, bei Verschiedenheit in anderen Merkmalen.05 „Gleichheit“ beziehungsweise „gleich“ ist somit ein unvollständiges Prädikat und muss immer die Frage nach sich ziehen: gleich in welcher Hinsicht? Wer die Gleichbehandlung von Personen in einer Hinsicht fordert, unterstellt nicht, dass diese Personen in allen Hinsichten vergleichbar sind, sondern dass sie – trotz ansonsten bestehender Unterschiede – in dieser einen relevanten Hinsicht gleichbehandelt werden sollten. Um Personen gerecht zu werden, impliziert Gleichheit als Forderung der Moral immer auch eine Anerkennung der Besonderheit, der Individualität und damit der Verschiedenheit der Personen.
 
        Strikte Gleichheit als Maximalposition, die allen Personen ein gleiches materielles Level an Gütern und Leistungen gewähren will, wird gemeinhin als unplausibel verworfen. Sie scheitert an Problemen, die auch allgemein gegen Gleichheit eingewandt werden und die jede plausible Gleichheitsauffassung lösen muss: Erstens müssen angemessene Indizes für die Messung der Gleichheit der zu verteilenden Güter angegeben werden. In welchen Begriffen oder Konzepten soll Gleichheit beziehungsweise Ungleichheit verstanden werden? Die Gleichheit materieller Güter beispielsweise kann zu ungleicher Zufriedenheit führen. Als üblicher, wenn auch bekanntermaßen unzulänglicher Index wird das Geld benutzt, wobei offensichtlich ist, dass zum Beispiel das Konzept der Chancengleichheit anders erfasst werden muss. Zweitens muss angeben werden, in welchem Zeitraum das angestrebte gleiche Verteilungsmuster realisiert sein muss. Strikte Gleichheit fordert Gleichheit innerhalb kürzerer Zeitabstände. Dies scheint jedoch die Verfügungsgewalt von Personen über ihren Anteil unzulässig einzuschränken. Drittens verzerrt Gleichheit ökonomische Leistungsanreize und führt zu einem Mangel an Effizienz, weil bei der Umverteilung durch administrative Kosten ein Schwund an Gütern auftritt.06 Gleichheit und Effizienz müssen in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt werden. Oft wird, hauptsächlich von Ökonomen, diesbezüglich eine sogenannte Pareto-Optimalität verlangt. Ein Zustand ist Pareto-optimal oder Pareto-effizient, wenn es nicht möglich ist, in einen anderen sozialen Zustand überzugehen, der mindestens von einer Person als besser und von keiner als schlechter beurteilt wird. Diese Beurteilung ist jedoch immer relativ zu einem gegebenen Ausgangszustand, der ungleich und ungerecht sein kann. Deshalb mag es zur Herstellung von Gerechtigkeit nötig sein, Pareto-Optimalität zu verletzen. Zumindest darf Gleichheit in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker nicht dazu führen, dass manche auf Güter verzichten müssen, wenn dadurch kein „Schlechtergestellter“ bessergestellt wird. Viertens gibt es moralische Einwände: Strikte und mechanische Gleichbehandlung aller Beteiligten nimmt die Unterschiede zwischen den Individuen und ihren Situationen nicht ernst. Eine Kranke hat intuitiv andere Ansprüche als ein Gesunder; ihr das Gleiche zuzuteilen wäre falsch. Bei einfacher Gleichheit wird die Freiheit der Individuen unzulässig beschränkt und die je individuelle Besonderheit der Person nicht hinreichend berücksichtigt; insofern wird sie eben nicht „gleich“ berücksichtigt. Moralisch besteht nicht nur ein Recht auf die Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse, sondern auch ein Recht auf die Früchte der eigenen Arbeit, darauf, dass die eigene Leistung, das Verdienst, auch zählt. Fünftens schließlich besteht die Gefahr, dass Gleichheit zu Gleichmacherei, Uniformität und Einebnung führt, statt Differenz und Pluralität zu respektieren.07
 
        POSTULATE DER GLEICHHEIT
 
        Wenn schon Gleichheit, dann bedarf es also statt einfacher Gleichheit einer Konzeption komplexerer Gleichheit, der es durch die Unterscheidung von verschiedenen Güterklassen, Sphären und differenzierteren Kriterien gelingt, auf diese Problemlagen zu antworten.08 Aber warum überhaupt Gleichheit? Weil bestimmte Formen der Gleichheit konstitutive Elemente der Gerechtigkeit sind. Diese für Gerechtigkeit notwendigen Formen der Gleichheit lassen sich mittels der folgenden fünf moralisch begründeten Postulate der Gleichheit explizieren.09
 
        Formale Gleichheit
 
        Wenn zwei Personen in mindestens einer relevanten Hinsicht als gleich gelten, müssen sie in dieser Hinsicht auch gleichbehandelt werden; andernfalls wird eine ungerecht behandelt. Dies ist das allgemein akzeptierte formale Gleichheitsprinzip, das Aristoteles im Rückgriff auf Platon so formulierte: Gleiche(s) gleichbehandeln.10 Damit sind wichtige – empirisch aber leider immer noch vorkommende – Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen prinzipiell ausgeschlossen, wie etwa die ungleiche Behandlung vor dem Gesetz. Strittig sind jedoch nach wie vor Fälle, in denen zum Beispiel Frauen für gleiche Arbeit weniger Lohn beziehen als Männer. Eine unterschiedliche Behandlung der Geschlechter ist gesetzlich in Deutschland zulässig, wenn der Grund der Ungleichbehandlung wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.11 Das formale Postulat der Gleichheit bleibt also solange leer, wie unklar ist, was hier „gleiche Fälle“ und was „gleichbehandeln“ meint. Alle Debatten über die richtige Auffassung von Gerechtigkeit, also darüber, wem was zukommt, können, wie schon Aristoteles bemerkte, als Kontroversen über die Frage aufgefasst werden, welche Fälle gleich und welche ungleich sind.12
 
        Proportionale Gleichheit
 
        Oft scheint Gerechtigkeit eine Ungleichbehandlung von Menschen zu fordern. Alle anti-egalitären Theorien haben ihren Ursprung in der Überlegung, dass es keinen allgemeinen Anspruch auf Gleichheit unter allen Menschen und keinen gleichen Anspruch aller Menschen auf etwas geben könne. Deshalb hatten Platon und Aristoteles bereits die Forderung einer proportionalen Gerechtigkeit beziehungsweise Gleichheit erhoben, nach der ungleiche Ansprüche verhältnismäßig oder verhältnisgerecht zu berücksichtigen sind.13 Wenn Faktoren für eine Ungleichverteilung sprechen, weil Personen in relevanten Hinsichten ungleich sind, ist diejenige Verteilung gerecht, die proportional zu diesen Faktoren ist. Ungleiche Verteilungsansprüche müssen proportional berücksichtigt werden; das ist die Voraussetzung dafür, dass die Personen gleich berücksichtigt werden.
 
        Wenn sich Unterschiede (jenseits des gleichen Wertes aller Menschen, siehe nächsten Abschnitt) als behandlungs- oder verteilungsrelevant allgemein und reziprok rechtfertigen lassen, müssen die jeweiligen Menschen proportional gleichbehandelt werden. So sollten zum Beispiel Erwachsene und Kinder üblicherweise unterschiedliche Kalorienmengen bekommen, um ihren gleichen Anspruch auf Ernährung oder Sättigung zu befriedigen. Die angemessene Zuteilung von Kalorien ist ein Fall proportionaler Gleichheit: Erwachsene und Kinder werden hier mit Blick auf die Kalorien ergebnisungleich behandelt, da sie nicht die gleiche Menge an Kalorien erhalten. Bezüglich ihres Anspruchs auf Ernährung werden sie jedoch gleich berücksichtigt, also in dieser Hinsicht gleichbehandelt. Gleiche Berücksichtigung – oder in der Formulierung des Philosophen Ronald Dworkin: „als Gleiche behandelt zu werden“ –14 erfordert demnach nicht ergebnisgleiche, sondern proportional gleiche Behandlung.
 
        Moralische Gleichheit
 
        Neben formaler und proportionaler Gleichheit ist für die Moderne die Forderung moralischer Gleichheit zentral. Alle Personen sollen trotz deskriptiver Unterschiede in bestimmten relevanten Hinsichten als moralisch gleich betrachtet und als Gleiche behandelt werden, sodass ihnen im Wesentlichen gleiche moralische Rechte und Pflichten zustehen und jeder und jede auf dieselbe Weise mit gleicher Achtung und Rücksicht behandelt wird. Jeder Person gebührt die gleiche Würde (Menschenwürde) und gleiche Achtung. Das bedeutet aber nicht notwendig, dass eine Person genau gleich wie eine andere zu behandeln ist.15 Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drückt es so aus: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Dieser Grundsatz beinhaltet mindestens dreierlei: erstens einen Anspruch auf gleiche Anerkennung und Sicherung der individuellen Autonomie. Kant hat dies mit der „Würdigkeit eines jeden vernünftigen Subjects, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu sein“ auf den Begriff gebracht.16 Er beinhaltet zweitens einen Anspruch auf gleiche Würde, auch wenn das substanziell wenig konkret ist. Drittens schließlich beinhaltet er ein Verbot primärer Diskriminierung. Darunter ist eine Ungleichbehandlung unter der Annahme gegebener Wertunterschiede zwischen Menschen zu verstehen, die angeblich unterschiedliche (oft proportionale) Ansprüche rechtfertigen.17
 
        Dieses Prinzip der gleichen Würde und Achtung wird heute von allen Hauptströmungen der modernen westlichen Kultur als moralischer Minimalstandard akzeptiert.18 Aber auch wenn sich in der Philosophie diese Einsicht durchgesetzt zu haben scheint, ist das in der alltäglichen Praxis keineswegs der Fall. Der Kampf gegen primäre Diskriminierungen aller Art ist und bleibt ein klassisch egalitäres Anliegen, das trotz allgemeiner philosophischer Akzeptanz nach wie vor nichts von seiner politischen Bedeutung verloren hat.19 Denn weder werden alle Menschen tatsächlich weltweit gleich berücksichtigt, noch mangelt es an immer wiederkehrenden, meist ideologischen Versuchen einer Verteidigung inegalitaristischen Gedankenguts, denen es von egalitaristischer Seite entgegenzutreten gilt. Primäre Diskriminierungen und ihre Folgen sind fundamental ungerecht und oft schlimmer zu ertragen als zum Beispiel ökonomische Ungleichheiten, die nicht auf primären Diskriminierungen beruhen. Im Laufe der Zeit ist – meist durch politische Bewegungen und Anerkennungskämpfe, erinnert sei nur an die jüngeren Bewegungen für die Gleichstellung der Geschlechter, von Schwulen und Lesben oder der Körperbehinderten – unsere Sensibilität mühsam dafür geschärft worden, dass es über das schon Anerkannte hinaus weitere Dinge gibt, die als primäre Diskriminierung anzusehen sind. Es bedarf deshalb auch heute der steten Aufmerksamkeit, ob nicht unter dem Deckmantel einer vermeintlichen (kulturellen) Normalität weitere, sich letztlich als unbegründbar herausstellende Ausschlüsse und Normierungen vonstattengehen – sei es wegen Unterschieden im Geschlecht, der sozialen Herkunft, der Ethnie, der Sprache, der Kultur, der Religion oder aufgrund von sozialen Hierarchien –, die dafür sorgen, dass Menschen das Recht, als Gleiche behandelt zu werden, versagt wird. Nach dem Prinzip moralischer Gleichheit dürfen keine Unterschiede zwischen Menschen bezüglich ihrer Würde oder ihrem basalen Wert gemacht werden.
 
        Präsumtion der Gleichheit
 
        Welche Art von Gleichheit oder Gleichbehandlung ist nun normativ gefordert, wenn wir uns wechselseitig als Personen betrachten? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich durch das Verfahrensprinzip der „Präsumtion der Gleichheit“ strukturieren.20 Die Regel lautet: Allen Betroffenen sind ungeachtet ihrer deskriptiven Unterschiede strikt gleiche Anteile der zu verteilenden Güter zu geben – es sei denn, bestimmte (Typen von) Unterschiede(n) sind für die Verteilung relevant und rechtfertigen durch allgemein annehmbare Gründe erfolgreich eine ungleiche Verteilung. Die Präsumtion der Gleichheit stellt ein Prima-facie-Gleichverteilungsprinzip für alle politisch zur Verteilung anstehenden Güter dar. Sie spezifiziert, was es heißt, alle Personen als Gleiche und Freie zu behandeln, sofern es um die Verteilung von Rechten und Pflichten sowie von Gütern und Lasten geht. Die Präsumtion gesteht der Gleichverteilung gewissermaßen einen argumentativ-formalen Vorrang zu: Ungleichverteilungen sind rechtfertigungsbedürftig, Gleichverteilungen dagegen nicht. Im Prinzip ist dies mit jeder Form von Ungleichheit zu vereinbaren, sofern diese sich begründen lässt. Gleichwohl bewirkt die formale Auszeichnung einen Vorrang der Gleichverteilung; durch die Beweislastverschiebung wird es erfahrungsgemäß viel schwerer, Ungleichheiten zu rechtfertigen.
 
        Wie naheliegend dies ist, zeigt das häufig in diesem Zusammenhang erwähnte „Tortenbeispiel“:21 Eine Mutter will einen Kuchen unter ihren Kindern verteilen. Angenommen, alle Kinder wollen ein möglichst großes Stück des Kuchens – wie soll die Mutter den Kuchen verteilen? Wenn keines der Kinder einen überzeugenden Grund dafür nennen kann, warum es ein größeres Stück bekommen soll als andere, muss der Kuchen in gleich große Stücke geteilt werden. Ein anderes in Diskussionen um Verteilungsgerechtigkeit ebenfalls oft benutztes Beispiel zeigt, was solche relevanten Gründe sein können: Die Besatzung eines Schiffes ist auf einer unbewohnten Insel gelandet und steht nun vor der Frage, wie sie die dortigen Ressourcen verteilen soll.22 Relevante Gründe für eine Ungleichverteilung der Ressourcen könnten zum Beispiel sein: spezifische Bedürfnisse, erworbene Rechte, Verdienst oder größerer Nutzen.
 
        Warum gilt die Präsumtion der Gleichheit? Jede Person muss alle Vorteile, vor allem Güter, die sich in ihrem Besitz befinden, aus reziproken und allgemeinen Gründen für sich reklamieren können.23 Die gleiche Berücksichtigung aller subjektiven Rechtsansprüche zusammen mit diesem Rechtfertigungsprinzip erlegen uns einen Rechtfertigungszwang für alle im Prinzip veränderbaren Situationen auf. Die gleiche, angemessene Berücksichtigung aller subjektiven Rechtsansprüche verlangt, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Das ist der Anspruch der Gerechtigkeit.24 Eine unterschiedliche Güterzuteilung kann nur gerechtfertigt werden mit Bezug auf verteilungsrelevante Unterschiede der Personen. Nur diese können eine Ungleichbehandlung als jeder Person angemessen rechtfertigen. Eine Ungleichverteilung ohne solche rechtfertigenden Gründe wäre willkürlich. Gerechtigkeit verlangt hingegen den Ausschluss jeglicher moralischer Willkür. Wenn also keine verteilungsrelevanten Unterschiede bestehen – weil von vornherein niemand berechtigte Ansprüche auf bestimmte Güter stellen kann oder weil alle Ansprüche bereits erfüllt wurden –, müssen alle Personen dieselbe Güterzuweisung erhalten. So begründet sich die Präsumtion der Gleichheit.
 
        Hält man sich die verschiedenen Formen finanzieller Ungleichheit vor Augen, wie wir sie gegenwärtig empirisch vorfinden, dann bestehen doch erhebliche Zweifel, ob sich diese nach den genannten Kriterien rechtfertigen lassen. Ohne die in der Diskussion vorgeschlagenen Gründe für eine Ungleichverteilung hier im Einzelnen diskutieren zu können,25 lehnt man sich wohl mit der an anderer Stelle überprüften Hypothese nicht zu weit aus dem Fenster, dass in unserer Gesellschaft zu viele und zu große finanzielle Ungleichheiten herrschen, die sich nach den hier genannten Gleichheitsprinzipien nicht rechtfertigen lassen.
 
        Schaut man sich insbesondere das immer wieder zur Rechtfertigung von ungleichen Einkommen vorgebrachte Argument der „Leistungsgerechtigkeit“ des Marktes an, erkennt man schnell, wie ungerecht dieser ist. Erstens belohnt der Markt nicht Leistung, sondern funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Wer zuerst einen Impfstoff auf den Markt bringt, der macht enorme Profite, auch wenn er möglicherweise nicht mehr leistet als ein anderes Unternehmen, das einfach Pech bei der Entwicklung hatte. Zweitens ist das, was unter Leistung verstanden wird, häufig in der sozialen Herkunft, der natürlichen Ausstattung oder in angeborenen Talenten begründet. Wer aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt kommt und deshalb besonders gut in der Schule ist, der leistet nicht mehr, sondern reproduziert das, was er von Zuhause mitbringt. Ebenso verhält es sich mit dem Basketballspieler, der 2,10 Meter groß ist und deshalb viele Körbe wirft. Niemand kann etwas für solche Zufälle, und deshalb dürfen diese auch kein Kriterium für eine Verteilung sein. Der Markt kann nicht für Gerechtigkeit sorgen.
 
        Gleichwohl brauchen wir den Markt aus instrumentellen Gründen. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft sollten bestimmte Tätigkeiten von denjenigen mit den besten Fähigkeiten und Talenten ausgeübt werden. Wer möchte schon von einem inkompetenten Herzchirurgen operiert werden statt von dem besten, den es gibt? Diese Auswahl nach bestimmten Fähigkeiten gewährleistet der Markt. Aber daraus, dass jemand die fähigste Herzchirurgin ist, folgt eben noch nicht zwingend, dass sie mehr leistet als andere und dementsprechend mehr verdienen sollte. Wer heute de facto viel Geld verdient, verdient das häufig nicht in einem moralischen Sinne, denn er oder sie leistet moralisch gesehen nicht mehr als andere. Dies verlangt nach Umverteilung zugunsten der Schlechtergestellten; die Zufälle der Natur müssen kompensiert werden. Ein gerechtes Steuersystem müsste die negativen Folgen der Marktwirtschaft ausgleichen, und zwar vor allem durch eine höhere Einkommens- und Vermögenssteuer. Dann ist eine gerechte Verteilung auch für diejenigen möglich, die aufgrund von Zufällen nicht die Chance hatten, Herzchirurgin oder Spitzensportler zu werden. Auch bräuchte es eine deutlich wirkungsvollere Erbschaftssteuer, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Denn auch Erben ist ein historischer Zufall.
 
        Relationale Gleichheit
 
        Finanzielle Ungleichheit führt oft zu einer sozialen Hierarchisierung der Gesellschaft, in der die finanziell Bessergestellten nicht mehr auf dem gleichen gesellschaftlichen Level agieren wie die finanziell Schlechtergestellten. Im schlimmsten Fall führt das zu einer sozialen Stratifikation der Gesellschaft, in der „die da Oben“ und „die da Unten“ kaum noch oder gar nicht mehr miteinander interagieren. Die Beseitigung bestimmter schädlicher sozialer Hierarchien, wie etwa Herrschafts-, Status- und Kastenhierarchien, stellt eine zentrale Forderung der Gerechtigkeit dar.26 Relationale Gleichheit verlangt daher, Ungerechtigkeiten wie Marginalisierung (keinen Zugang zu nützlicher sozialer Teilhabe zu haben), Machtlosigkeit (nur Zugang zu sozialen Rollen zu haben, die die Autonomie übermäßig einschränken), Kulturimperialismus (Kulturen unsichtbar zu machen oder durch abwertende Stereotype zu repräsentieren) oder illegitime Herrschaft (Unterwerfung unter willkürliche Macht) zu vermeiden.27 So kann es beispielsweise unsere Pflicht sein, systemischen Rassismus durch eine Umstrukturierung unserer Kultur und unserer Institutionen zu bekämpfen oder sogar die soziale Klasse zu beseitigen, indem wir die intergenerationale Weitergabe von wirtschaftlicher Ungleichheit und Bildungsvorteilen stark einschränken. Dazu müssen auch bestimmte soziale Bedingungen und persönliche Fähigkeiten herausgebildet werden, die es den Menschen ermöglichen, eine gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft einzunehmen. So benötigen Bürgerinnen und Bürger etwa angemessene Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Bildung und medizinische Versorgung. Obwohl relationale Gleichheit den Schwerpunkt auf gerechte soziale Beziehungen und nicht auf die Verteilung von Gütern an sich legt, liefert sie somit auch intrinsische und instrumentelle Gerechtigkeitsgründe, um sich um mehr Verteilungsgleichheit bei gesellschaftlich produzierten Gütern zu kümmern.28
 
        GLEICHHEIT IST ALS NORMATIVES PRINZIP UNVERZICHTBAR
 
        Ist Gleichheit ein Wert an sich? Viele Egalitaristen sind heute bereit zuzugestehen, dass Gleichheit im Sinne von Gleichheit der Lebensumstände keinen starken Wert an sich hat, sondern ihre Bedeutung im Rahmen liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen im Zuge der Verfolgung anderer Ideale erhält – wie Freiheit für alle, der vollen Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und der Persönlichkeit, der Beseitigung von Leid, Dominanz und Stigmatisierung oder einem stabilen Zusammenhalt freiheitlich verfasster Gesellschaften. Dies öffnet die Tür für die kritische Nachfrage, ob nicht vielleicht ein anderer Gesichtspunkt als die Gleichheit der Lebensumstände (auch für Egalitaristen) das Kriterium der Verteilungsgerechtigkeit ist.29 Alternativen wären etwa die Sicherung eines hinreichend guten Auskommens für jeden und jede oder die vorrangige Verbesserung der Situation der Schlechtergestellten.30
 
        Beides ist in der Tat dringlich, doch ist und bleibt Gleichheit ein wichtiger Wert. Denn auch wenn Gleichheit keinen intrinsischen Wert an sich darstellt, ist sie konstitutiv für (das Erreichen von) Gerechtigkeit.31 Jede Bestimmung moralischer Ansprüche muss vergleichend vorgenommen werden,32 geht es bei (distributiver) Gerechtigkeit doch gerade darum, welche Ansprüche auf welche Güter gegenüber wem mit welchen Gründen zu rechtfertigen sind. Gebote der Gerechtigkeit haben es stets mit der Frage nach dem „fairen Anteil“ zu tun, der nur im Rechtfertigungsverfahren ermittelt werden kann. Dieses Rechtfertigungsverfahren muss für jedes zu verteilende Gut separat angewandt werden, sodass bei manchen Gütern (zum Beispiel Nahrung) weniger komparative, bei anderen (zum Beispiel Ansehen oder Missachtung) stärker sozial-relative Gründe zum Tragen kommen. Von einem Bekannten beispielsweise nicht gegrüßt zu werden, ist in unserer Gesellschaft eine Missachtung, die aber nur vor dem Hintergrund, dass andere Personen zum Zeichen der Höflichkeit gegrüßt werden, verständlich und berechtigt ist. Ein Missachtungsgefühl ist immer relativ zu den Anerkennungen, die andere Personen genießen.
 
        Gerechtigkeit ist also schon insofern vergleichend, als es keine „absoluten“ Argumente gibt, sondern nur solche, denen Freie und Gleiche im Prinzip zustimmen könnten. Um zu wissen, was dem jeweils individuellen Anderen geschuldet wird, muss eine in dem Sinn komparative beziehungsweise vergleichende Gerechtigkeitsperspektive eingenommen werden, dass die Handlung oder der Anspruch aus der unparteiischen Perspektive aller beurteilt wird. Zudem muss sichergestellt werden, dass gleiche Fälle auch gleich behandelt werden. Moralische Ansprüche auf Hilfe in Notlagen müssen darüber hinaus vergleichend zu den sonstigen gesellschaftlichen Verpflichtungen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen beurteilt werden können. Was wir einer einzelnen Person schulden, hängt wesentlich davon ab, was wir anderen Personen in vergleichbaren oder schlimmeren Lagen schulden und wie wir angesichts dieser Verpflichtungen unsere knappen Ressourcen – Geld, Güter, Zeit, Anstrengungen – moralisch einsetzen müssen. Menschen haben moralische Ansprüche auf Unterstützung nur in dem Maße, wie es nach allgemein gerechtfertigter Überzeugung den Umständen entsprechend angemessen und effizient ist, also relativ zur Menge der zur Verfügung stehenden Ressourcen und zu den möglichen Ansprüchen anderer darauf. Gleichheit ist als komparativer Maßstab für die Gerechtigkeit also unverzichtbar.
 
         
          STEFAN GOSEPATH 
ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. stefan.gosepath@fu-berlin.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. z.B. Thilo N.H. Albers/Charlotte Bartels/Moritz Schularick, The Distribution of Wealth in Germany 1895–2018, ECONtribute Policy Brief 1/2020; Carsten Schröder et al., Millionaires Under the Microscope: Data Gap on Top Wealth Holders Closed, Wealth Concentration Higher than Presumed, DIW Weekly Report 30–31/2020, S. 313–332.
 
        02 Vgl. z.B. die Länderdaten für Deutschland der World Inequality Database unter https://wid.world/country/germany; Markus M. Grabka, Löhne, Renten und Haushaltseinkommen sind in den vergangenen 25 Jahren real gestiegen, DIW Wochenbericht 23/2022, S. 329–337; Hans Böckler Stiftung, Auf einen Blick: Soziale Ungleichheit in Deutschland, www.boeckler.de/de/auf-einen-blick-17945-20845.htm.
 
        03 Die globale Ungleichheit hat neue Extreme angenommen. Die reichsten 1 Prozent haben mehr Vermögen als der Rest der Welt zusammen. Vgl. Oxfam International, Time to Care: Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality Crisis, Oxford 2020, S. 20–27; Word Inequality Report 2022, https://wid.world/document/world-inequality-report-2022; Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA 2014; Florencia Torche, Analyses of Intergenerational Mobility: An Interdisciplinary Review, in: The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 1/2015, S. 37–62.
 
        04 Die soziale Mobilität, also die Aufstiegschancen, sind in Deutschland extrem an die Herkunft geknüpft, was die allseits geforderte Chancengleichheit verletzt. Vgl. OECD, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, Paris 2018, S. 27.
 
        05 Vgl. zur Definition von Gleichheit und zur Form von Gleichheitsurteilen Stefan Gosepath, Gleichheit/Ungleichheit, in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.), Enzyklopädie der Philosophie, Hamburg 2010, Band 1, S. 919–924.
 
        06 Vgl. Arthur M. Okun, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Washington 1975.
 
        07 Vgl. Michael Walzer, Sphären der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1992; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton 1990.
 
        08 Vgl. Walzer (Anm. 7).
 
        09 Das Folgende habe ich ausführlicher ausgeführt in Stefan Gosepath, Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus, Frankfurt/M. 2004, Kap. II; ders., Equality, in: Edward N. Zalta (Hrsg.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/equality; ders. (Anm. 5).
 
        10 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, Zürich–München 1967, V.3. 1131a10-b15; ders., Politik, Zürich–München 1971, III.9.1280 a8-15, III. 12. 182b18-23.
 
        11 Vgl. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), §8 Abs. 1.
 
        12 Vgl. Aristoteles, Politik (Anm. 10), 1282b 22.
 
        13 Vgl. Platon, Nomos, in: ders., Sämtliche Werke, Bd. 6, Hamburg 1958, 757b-c; Aristoteles, Nikomachische Ethik (Anm. 10), 1130b-1132b.
 
        14 Vgl. Ronald Dworkin, Was ist Gleichheit?, Berlin 2011.
 
        15 Vgl. ders., Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt/M. 1977, S. 370.
 
        16 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: ders., Akademie-Ausgabe, Bd. IV, Berlin 1968 (1785), S. 439.
 
        17 Vgl. Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt/M. 1993, S. 375–378.
 
        18 Vgl. Will Kymlicka, Politische Philosophie heute, Frankfurt/M. 1996.
 
        19 Dies betonen auch jene Kritikerinnen und Kritiker, die die weitreichenderen distributiven Prinzipien des modernen Egalitarismus ablehnen, weil dieser so seinem zentralen Anliegen nicht mehr entspreche. Vgl. z.B. Young (Anm. 7); Elizabeth S. Anderson, What Is the Point of Equality?, in: Ethics 2/1999, S. 287–337.
 
        20 Vgl. Stefan Gosepath, The Principles and the Presumption of Equality, in: Carina Fourie/Fabian Schuppert/Ivo Wallimann-Helmer (Hrsg.), Social Equality: On What It Means to Be Equals, Oxford 2015, S. 167–185.
 
        21 Vgl. Tugendhat (Anm. 17), S. 373f.
 
        22 Vgl. Ronald Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge, MA 2000; Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State, New Haven 1980.
 
        23 Vgl. Rainer Forst, Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 2007.
 
        24 Vgl. Stefan Gosepath, „Gerechtigkeit“, in: ders./Wilfried Hinsch/Beate Rössler (Hrsg.), Handbuch für Politische Philosophie und Sozialphilosophie, Berlin–New York 2008, S. 394–401.
 
        25 Dazu ausführlich ders. (Anm. 9).
 
        26 Vgl. Anderson (Anm. 19); Fourie/Schuppert/Wallimann-Helmer (Anm. 20); Christian Schemmel, Justice and Egalitarian Relations, New York 2021.
 
        27 Vgl. Young (Anm. 7). Zur Nicht-Beherrschung vgl. Philip Pettit, Gerechte Freiheit, Berlin 2017.
 
        28 Vgl. Schemmel (Anm. 26).
 
        29 Vgl. die Aufsätze in Angelika Krebs (Hrsg.), Gerechtigkeit oder Gleichheit, Frankfurt/M. 2000; Thomas Scanlon, Why Does Inequality Matter?, New York 2018.
 
        30 Vgl. für das Erste Harry Frankfurt, Equality as a Moral Ideal, in: Ethics 1/1987, S. 21–42, für das Zweite Derek Parfit, Equality and Priority, in: Ratio 3/1997, S. 202–221.
 
        31 Vgl. Gosepath, Gleiche Gerechtigkeit (Anm. 9), Kap. VI.
 
        32 Vgl. ders., Verteidigung egalitärer Gerechtigkeit, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2/2003, S. 275–297.
 
      

       
        ESSAY
 
        GLEICHHEIT – EIN MISSVERSTÄNDNIS
 
        Dagmar Schulze Heuling
 
        „Wie könnte es denn etwa kein Übel sein, daß dem Leben unzähliger Menschen von Geburt an im Verhältnis zum Leben anderer automatisch nur ein drastisch eingeschränktes Spektrum von Möglichkeiten zuteil wird?“01 Diese Frage mag rhetorisch sein, sie ist aber keineswegs obsolet. Denn Beispiele für üble Zustände durch eingeschränkte Möglichkeiten gibt es leider viel zu viele. Frauen, die vielerorts weniger Rechte haben als Männer; Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder Sexualität von Staaten, Gruppen oder Einzelnen schikaniert, verfolgt oder getötet werden; Kinder, die vernachlässigt oder wegen ihrer Herkunft als hoffnungslose Fälle abgestempelt werden. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.
 
        WAS IST DAS PROBLEM?
 
        Soziale Probleme, himmelschreiende Ungerechtigkeiten und grausame Schicksale zu bekämpfen, ist ein lohnendes Ziel. Um es erreichen zu können, ist es erforderlich, die Wurzel des Übels richtig zu erkennen. Medizinisch gesprochen: Zunächst muss die korrekte Diagnose gestellt werden. Erst auf ihrer Grundlage ist es möglich, eine wirksame Therapie einzuleiten. Andernfalls läuft man Gefahr, mit großem Aufwand lediglich Symptome zu lindern oder, im schlechtesten Fall, nutzlose oder gar schädliche Maßnahmen zu ergreifen.
 
        Nicht anders verhält es sich auch im Hinblick auf gesellschaftliche, wirtschaftliche oder soziale Probleme. Um sie nachhaltig zu lösen, muss zunächst Klarheit über ihre Ursache bestehen. Das gilt für die oben genannten Beispiele ebenso wie für alle anderen Situationen.
 
        Kaum jemand hält die eingangs skizzierten Verhältnisse für akzeptabel, verstoßen sie doch gegen normative Grundüberzeugungen, die hierzulande weit verbreitet sind. Eine Welt ohne Unterdrückung, ohne Verfolgung, Gewalt und Armut ist eine Idealvorstellung, die die meisten Menschen teilen. Abweichungen von diesem Ideal werden als Ungleichheit wahrgenommen.
 
        Bei oberflächlicher Betrachtung folgt daraus ein einfacher Lösungsansatz: Es gilt, eine gleichere Gesellschaft zu formen – oder, etwas realistischer, zumindest das Ausmaß der Ungleichheit zu reduzieren. Intuitiv erscheint Gleichheit als Lösung für Probleme von Armut bis Entrechtung, von Missbrauch bis Mobbing. Doch diese Analyse ist falsch, der intuitive Schluss ist ein Trugschluss.
 
        Das lässt sich mit einem einfachen Gedankenexperiment leicht nachvollziehen. Wäre tatsächlich Gleichheit das wichtigste Ziel, dann müsste die Welt ja in Ordnung sein, wenn fortan nicht nur einige, sondern alle Menschen verhungerten. So grausam diese Vorstellung ist, es lässt sich nicht bezweifeln, dass in einer solchen Situation vollkommene Gleichheit herrscht. Hautfarbe, Herkunft, Vermögen, Behinderung, Geschlecht – nichts spielt mehr eine Rolle. Doch trotz der perfekten Gleichheit empfinden wir diese Aussicht als schrecklich, als ein großes Übel, das es nach Kräften zu verhindern gilt. Offenbar stimmt also die einfache Formel, dass mehr Gleichheit zu einer besseren Welt führt, nicht.
 
        Anderenfalls könnte man etwa Gleichberechtigung auch dadurch herstellen, dass die Selbstbestimmung von Männern und Frauen beschnitten wird und ein Familien- oder Wirtschaftsrat über Beruf, Aufenthaltsort und die zukünftige Ehepartnerin entscheidet.02 Wäre wirklich Ungleichheit das Problem, so könnten uns Bildungshindernisse, Analphabetismus und Gewalt kalt lassen, solange nur alle Menschen von ihnen betroffen sind. Doch ganz offensichtlich sind solche Verhältnisse trotz der dann herrschenden extremen Gleichheit nicht erstrebenswert.
 
        Wie viel besser wäre es, wenn wenigstens ein Teil der Menschheit genügend Nahrung hätte! Und sollten wir uns nicht über jedes einzelne Kind freuen, das Liebe und Unterstützung erfährt statt Missachtung und Gewalt? Allerdings – wenn nun einige Menschen nicht mehr verhungern und eine zunehmende Zahl von Kindern in Verhältnissen aufwächst, die ihrer Entwicklung zumindest nicht abträglich sind, dann nimmt die Gleichheit ab und in demselben Maß die Ungleichheit zu.
 
        Diese schematischen Beispiele verdeutlichen, dass der Reflex, Gleichheit als gut und Ungleichheit als schlecht zu bewerten, in die Irre führt. Doch auch das Nebeneinander von extremer Armut und extremem Reichtum ist verstörend. Sollte es etwa kein moralisches oder politisches Problem sein, wenn vor dem Zaun eine Obdachlose verhungert, während hinter dem Zaun Champagner und Kaviar im Überfluss vorhanden sind? Wie lassen sich diese widerstreitenden Befunde miteinander vereinbaren?
 
        VON ABSOLUTEN UND RELATIVEN MAẞSTÄBEN
 
        Der Vermutung, das Wesen der hier beispielhaft genannten Probleme bestünde in der Ungleichheit, liegt eine Verwechslung zugrunde. Konkret besteht der Fehler darin, relative und absolute Maßstäbe miteinander zu verwechseln.03 Relative Maßstäbe betrachten, wie viel eine Person im Vergleich zu anderen hat. Absolute Maßstäbe betrachten, ob ein relevantes Bedürfnis erfüllt wurde.
 
        Bezogen auf das Beispiel des Hungers bedeutet das, dass es ein Übel ist, wenn ein Mensch Hunger leiden muss oder sogar verhungert. Denn dann wird die anerkannte normative Forderung, dass jeder Mensch genug Nahrung haben soll, nicht erfüllt. Ob andere Menschen derweil genügend zu essen haben oder gar im Überfluss leben, ist für das Urteil, dass das Vorhandensein von Hunger trotz grundsätzlich verfügbarer Nahrung ein Übel ist, nicht relevant. Denn das Problem liegt im Vorhandensein des Hungers, nicht im Vorhandensein von Ungleichheit. Anders ausgedrückt: Es ist ein Übel, wenn ein Mensch verhungert, unabhängig davon, ob auf der anderen Seite des Zauns eine Party stattfindet oder ein Friedhof liegt. Es ist ein Übel, wenn ein Krankenpfleger einen Menschen tötet, auch wenn das zuvor schon hunderte Male vorgekommen ist.04 Das Töten eines Menschen ist falsch, völlig unabhängig von den Schicksalen und Lebenswegen der Mitmenschen.
 
        Wenn nun niemand verhungert oder getötet wird, herrscht in dieser Hinsicht Gleichheit. Diese Gleichheit ist aber nur ein zufälliger Nebeneffekt eines aus anderen (absoluten) Gründen guten Zustands. Sie ist nicht die Ursache dieses guten Zustands.05 Weil Gleichheit lediglich ein relativer Maßstab ist, kann sie nichts über die Qualität eines Zustands aussagen. Das gilt auch für das bereits erwähnte Beispiel einer Welt, in der alle Menschen verhungern. Gleichheit ist ein zufälliges Artefakt, das nichts über die Qualität (oder den Horror) des Zustands aussagt.
 
        Diese Überlegungen lassen sich auch auf Ungleichheit übertragen. Ob Verhältnisse gut sind oder schlecht, hängt nicht davon ab, ob sie gleich sind oder ungleich. Auch hier kommt es vielmehr darauf an, ob beziehungsweise in welchem Maße die für relevant erachteten Normen und Standards erfüllt werden. Gelingt es also in dem obigen Beispiel der verhungernden Menschen, dass nur noch einige wenige an Hunger sterben, so ist das fraglos eine drastische Verbesserung – obwohl nun erhebliche Ungleichheit herrscht. Noch besser wäre es selbstverständlich, wenn niemand mehr verhungern müsste. Erneut ist der Grund aber nicht die dann herrschende Gleichheit, sondern die Tatsache, dass ein absolutes Ziel – keine verhungernden Menschen mehr – erreicht wurde.
 
        In diesem Sinne ist auch die eingangs zitierte Frage falsch gestellt. Dass es ein Übel ist, wenn die Möglichkeiten im Leben eines Menschen unnötig oder gar willkürlich eingeschränkt werden – durch vermeidbare Armut, durch Gewalt, durch Nichtachtung von Rechten –, liegt schlicht daran, dass solche Einschränkungen an sich ein Übel sind. Der Vergleich mit anderen Menschen ist dafür unerheblich, ja er führt sogar in die Irre. Denn ob alle anderen Menschen, nur einige Menschen oder niemand sonst von diesem Übel ebenfalls betroffen sind, ist für die Bestimmung des Übels nicht von Belang.
 
        Gleichwohl sind die hier als absolut bezeichneten Maßstäbe nicht zwangsläufig völlig unwandelbar und unabhängig von ihrem Kontext. Während sich uns der Sinngehalt von Begriffen wie „Liebe“ oder „Treue“ auch in jahrhundertealten Texten deshalb noch erschließt, weil hier kein nennenswerter Bedeutungswandel stattgefunden hat, ist dies im Hinblick auf Armut anders. Ein Mensch, der heute in Deutschland als arm gilt, wäre mit derselben materiellen Ausstattung vor 300 Jahren reich gewesen. Selbstredend ist das Bild etwas schief; so stiftet ein Smartphone als Netzwerkgut keinen Nutzen, wenn es ein Einzelstück ohne entsprechende Infrastruktur ist. Die Segnungen von Penicillin und Elektrizität, von Kanalisation und politischen Rechten lassen sich nicht eindimensional erfassen. Doch selbst wenn man sich auf Vergleichsaspekte wie Kleidung und Schuhe, Größe und Qualität der Wohnung, Arbeitsbelastung und Zugang zu Freizeit- und Kultureinrichtungen beschränkt, wird deutlich, dass Armut und Wohlstand nicht als zeit- und kontextunabhängig verstanden werden können. Aber auch abstrakte Konzepte wie das Verständnis bürgerlicher und politischer Rechte haben sich gewandelt.
 
        KEIN INTRINSISCHER WERT
 
        Die Verwechslung von absoluten und relativen Maßstäben führt auch deshalb in die Irre, weil Gleichheit und Ungleichheit keinen eigenen Wert haben.06 Sie beschreiben lediglich logische Relationen. Doch ob abstrakte Muster wie Gleichheit, Ungleichheit, Ähnlichkeit, Identität oder andere Relationen in normativer Hinsicht als gut oder schlecht beurteilt werden, das ist nicht in den Relationen angelegt, sondern lässt sich nur durch Hinzunahme anderer Maßstäbe oder Ziele klären.
 
        Diese Argumentationsstrategie kommt dann zum Tragen, wenn auf die positiven Folgen von mehr Gleichheit oder Ungleichheit hingewiesen wird. Mehr Gleichheit wird etwa als Ausdruck des Respekts vor Menschen oder förderlich für „die Befolgung anderer sozial wünschenswerter Ziele“07 betrachtet. Hier kommen zum Beispiel soziale Kohäsion oder eine Reduktion von Neid und daraus resultierender Unzufriedenheit in Betracht.08 In nicht ganz sauberer Verkürzung wird dann gerne mit dem Glückspotenzial der Gleichheit getitelt,09 während es vielmehr die Abwesenheit von negativen Gefühlen oder Leid sowie die Realisierung des Potenzials zuvor an ihrer Entfaltung gehinderter Menschen sind, die sich positiv auswirken.
 
        Auch für die Ungleichheit werden konsequentialistische Argumente ins Feld geführt, und auch hier werden bisweilen Ursache und zufälliger Nebeneffekt verwechselt. So ist zum Beispiel eine freie Marktwirtschaft die Voraussetzung für Wohlstand. Aus der Perspektive einer reichen Industriegesellschaft ist dieser Hinweis oft als oberflächlich-materialistisch denunziert, Wirtschaftswachstum gar als schädlich dargestellt worden. In den vergangenen Monaten wurde uns die Bedeutung materiellen Wohlstands und sein unmittelbarer Zusammenhang mit der Erfüllung von Grundbedürfnissen bis hin zur Höhe der Lebenserwartung in aller Deutlichkeit vor Augen geführt.
 
        Wegen einer Vielzahl von Faktoren von Geschick bis Glück ist eine Marktwirtschaft allerdings unter Umständen durch erhebliche Ungleichheiten geprägt.10 Schließlich impliziert diese Wirtschaftsform nicht nur die Möglichkeit, zu großem Reichtum zu kommen, sondern zwangsläufig auch die Möglichkeit des wirtschaftlichen Scheiterns – aufgrund eigener Fehler, durch unglückliche Umstände oder auch, weil die potenzielle Kundschaft sich lieber von Personen fernhält, die im jeweiligen Kontext als suspekt gelten.
 
        Letztendlich führt die Struktur dieser Argumentation – unabhängig davon, ob einzelne Zusammenhänge empirisch zutreffend sind oder nicht – in die Irre. Denn wenn Gleichheit und Ungleichheit lediglich Nebeneffekte oder instrumentelle Vehikel sind, dann ist damit bereits ausgesagt, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Grabenkämpfe entlang von Schlagworten können leicht dazu führen, dass – anstatt sich darüber zu streiten und zu verständigen, an welchen Werten wir uns orientieren wollen oder welche konkreten Ziele ins Auge gefasst werden sollen –, alles im Geschütznebel des Kampfes um die Umsetzungsmodalitäten verschwindet. Um das Bild aus der Medizin erneut aufzugreifen: keine Diagnose, kein Therapieziel, aber erbitterter Streit um die richtige Medikation.
 
        GLEICHBEHANDLUNG, ERGEBNISGLEICHHEIT, CHANCENGLEICHHEIT
 
        Rational ist die Problematik der relativen und absoluten Maßstäbe nicht schwer zu verstehen. Weil weder Gleichheit noch Ungleichheit aus sich selbst heraus gut oder schlecht sind, hängt die Beurteilung einer Situation davon ab, ob es um etwas Gutes oder Schlechtes geht. Bei einem Unfall, einem Terroranschlag oder einer Hungerkatastrophe freuen wir uns über jeden Menschen, der unversehrt oder zumindest mit dem Leben davonkommt – auch und gerade dann, wenn andere verletzt wurden oder gestorben sind. Niemand würde bei einem Grubenunglück auch die Bergleute sterben lassen, die man problemlos hätte retten können – nur, um Gleichheit herzustellen.
 
        Trotz dieser theoretischen Erkenntnis stoßen wir immer wieder auf Situationen, die wir empörend finden und intuitiv mit dem Gleichheits-Ungleichheits-Schema analysieren. Ein vieldiskutiertes Beispiel hierfür ist etwa, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien vom deutschen Bildungssystem weniger profitieren als Kinder aus Familien, die über mehr materielle, emotionale und kulturelle Ressourcen verfügen. Lehrerinnen und Lehrer trauen ihnen weniger zu, vielleicht ist das einzige „Buch“, das sie besitzen, eine Fitnesszeitschrift, und an nachmittäglichen Musikunterricht ist nicht zu denken.
 
        Der Versuch, diese Situation als ein Problem der Ungleichheit zu erklären und dementsprechend mehr Gleichheit als Therapie zu verordnen, ist bereits in seinen theoretischen Grundannahmen falsch. Ein Bildungssystem, das für alle Kinder gleichermaßen inadäquat ist, ist nicht besser als eines, das zumindest für einige von ihnen gut funktioniert. Nicht mehr Gleichheit, sondern mehr Qualität (genauer: die für jedes Kind individuell passende Lernumgebung) verbessern ein suboptimales Bildungssystem.
 
        Will man den Gleichheitsansatz dennoch verfolgen, landet man unweigerlich in einer logischen Sackgasse. Denn der Forderung nach mehr Gleichheit lässt sich nicht entnehmen, worauf sie sich bezieht.11 Gleichheit kann unter anderem sowohl Ergebnisgleichheit als auch Gleichbehandlung bedeuten. Weil nur in konstruierten Ausnahmefällen (alle Menschen werden ermordet) sowohl Ergebnisgleichheit als auch Gleichbehandlung gemeinsam verwirklicht werden können, bedeutet dies zwangsläufig, dass jede Angleichung in der einen Hinsicht zu größeren Unterschieden in der anderen führt.12
 
        Konkret: Würde man, um die fehlende Unterstützung seitens des Elternhauses zu kompensieren, allen Kindern der Zielgruppe zusätzliche Bildungs-, Betreuungs- oder Fördermaßnahmen angedeihen lassen, um den gleichen Bildungserfolg beider Gruppen sicherzustellen, so impliziert das eine Ungleichbehandlung. Die zusätzlich betreuten und geförderten Kinder bekommen mehr als die anderen. Setzt man hingegen auf eine gleiche Behandlung, also Unterricht von vergleichbarem Umfang und Qualität, wird sich keine Ergebnisgleichheit einstellen, weil beide Gruppen unterschiedliche Voraussetzungen haben.
 
        Wie man es auch dreht und wendet, aus dieser logischen Sackgasse gibt es keinen Ausweg. Mehr Gleichheit in der einen Hinsicht ist nur zum Preis von mehr Ungleichheit in der anderen zu haben. Zugleich liefert die Berufung auf Gleichheit keinen Hinweis darauf, welcher Aspekt zu bevorzugen ist. Auch in dieser Frage wird sich eine logisch konsistente und theoretisch überzeugende Lösung daher an absoluten Maßstäben orientieren müssen.
 
        Ein weiteres Beispiel, bei dem es schwerfällt, sich von der Vorstellung von Gleichheit als der „richtigen“, gerechten, anzustrebenden Lösung zu verabschieden, ist Chancengleichheit. Doch die erwähnten Denkfehler liegen auch der Vorstellung von Chancengleichheit zu Grunde. Statt sich an ihr zu orientieren, wäre es sinnvoller, nach mehr und vielfältigeren Chancen zu streben.
 
        So ist Chancengleichheit auch gegeben, wenn niemand eine Chance bekommt oder alle nur eine einzige. Wäre es nicht besser, wenn alle so viele Chancen wie nötig oder möglich bekämen? Wer schon in jungen Jahren weiß, welcher Beruf der richtige ist, und wem alle Schritte für ein glückliches und erfolgreiches Berufsleben gelingen, braucht keine weiteren Chancen. Wer erst spät das richtige Berufsfeld für sich findet – vielleicht, weil das Umfeld gleichgültig bis entmutigend war, vielleicht aber auch, weil der aus Loyalität zu Eltern und Familientradition gewählte Beruf sich als unpassend erweist –, braucht möglicherweise mehrere Anläufe. Sollte man diesen Menschen aus Gleichheitsgründen zweite und dritte Chancen verwehren?
 
        FREIHEIT UND GLÜCK
 
        An dieser Stelle dürfte deutlich geworden sein, dass das Schielen auf andere und die Orientierung an ihnen keinen intrinsischen Wert hat und als handlungsleitender Kompass nicht taugt. Das Denken in Kategorien von Gleichheit und Ungleichheit führt in eine Sackgasse. Solange diese Kategorien noch wirkmächtig sind, sei es in politischen Diskussionen oder affektiven Urteilen, könnte es sich lohnen, gezielt gedankliche Vorbehalte gegenüber Ungleichheit abzubauen – so, wie es unter dem Schlagwort Diversität bereits geschieht. Denn eine Aversion gegen Ungleichheit behindert die Verwirklichung eines in der bundesrepublikanischen Verfassung und Werteordnung zentralen Ideals: der Freiheit in ihren mannigfaltigen Ausprägungen.13 Freiheit wiederum ist zentral nicht nur für unseren Wohlstand, sondern auch für unser Lebensglück in den unterschiedlichsten Dimensionen.
 
        Die Zusammenhänge liegen auf der Hand. Allein aus epistemologischen Gründen ist es ausgeschlossen, dass ein geplantes beziehungsweise zentral administriertes Wirtschaftssystem die Bedürfnisse der Menschen besser erfüllen kann als ein freies14 – nichts anderes ist die Bedeutung von Wohlstand. Der Glaube, dass familiäre, religiöse, wissenschaftliche oder staatliche Autoritäten besser als das Individuum dazu in der Lage sein sollten, gute Entscheidungen für dieses zu treffen, wird sich hierzulande hoffentlich nicht wieder durchsetzen. Selbstredend ist es nicht ausgeschlossen, dass eine selbstgewählte Beziehung in die Brüche geht, dass auch wohlüberlegte Entscheidungen sich als falsch erweisen und erst recht nicht, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens viele kurzsichtige Entscheidungen trifft. Das kann bisweilen sehr bittere Konsequenzen haben.
 
        Der Wunsch nach besseren, langfristig glücklich (oder zufrieden oder gesund) machenden Entscheidungen für sich und für andere ist daher verständlich. Das ist allerdings durch eine pauschale Delegation von Entscheidungen nicht zu erreichen. Wäre das anders, würden sich wegen der langfristig positiven Folgen mehr Menschen für Zwangsehen, Fremdbestimmung in persönlichen und politischen Belangen oder die „Bindung an die Scholle“ entscheiden. Wir mögen das Nirwana stets optimaler Entscheidungen noch so sehr herbeiphantasieren – eine realistische Alternative ist es nicht.15
 
        Die beste der erreichbaren Möglichkeiten sind daher freie Entscheidungen, ganz egal, ob es die Ernährungsweise oder den Beruf, die Ablehnung lebensverlängernder Maßnahmen, Freundschaften, Freizeitgestaltung oder politische Ansichten betrifft. Diesem Argument wird gelegentlich entgegengehalten, dass Freiheit auf Voraussetzungen beruhe, ohne die es nicht oder nur eingeschränkt möglich sei, Freiheit überhaupt auszuleben. Genannt wird hier etwa der Zugang zu Bildung und Informationen, ohne die ein Individuum die sich ihm bietenden Möglichkeiten sowie deren Konsequenzen nicht angemessen erfassen kann. Wer nicht weiß, wie schädlich Rauchen ist, läuft Gefahr, eine suboptimale Entscheidung zu treffen.
 
        Diese Sorge ist zweifellos berechtigt, doch die Schlussfolgerung, dass von Freiheit mitsamt ihrem wohlstands- und glücksfördernden Potenzial erst dann die Rede sein kann, wenn allerlei Voraussetzungen erfüllt sind (Bildung, Mindesteinkommen, Informationen und so weiter), führt zu einem inkonsistenten und letztlich sinnlosen Freiheitsbegriff. Wenn man Freiheit von anderen Voraussetzungen als der Abwesenheit von Zwang abhängig macht, führt das zu absurden Ergebnissen. Um das Beispiel der Bildung aufzugreifen: Ein Kind, dessen kognitive Fähigkeiten ihm trotz aller Unterstützung nicht erlauben, Stringtheorien zu verstehen, wäre demnach zu ewiger Unfreiheit verdammt. Ebenso erginge es Menschen, die gerne in der Lage wären, ohne Hilfsmittel zu fliegen. Selbstredend sind diese Beispiele pointiert. Sie verdeutlichen aber das Problem: Eine Freiheitsvorstellung, die sich von der Erfüllung positiver Voraussetzungen abhängig macht, führt sich selbst ad absurdum. Denn solange wir nicht in die Zukunft sehen können, wird es immer Dinge geben, die wir nicht wissen – was einer garantierten Glücksmaximierung im Wege steht. Eine logisch konsistente, zwingende Beschränkung auf einige zumindest potenziell erfüllbare Voraussetzungen ist nicht möglich. Die Festlegung positiver Voraussetzungen ist vielmehr immer willkürlich.
 
        FAZIT
 
        Dass ein Mädchen, das heute in Afghanistan aufwächst, Aussicht auf ein Leben voller Fremdbestimmung und Gewalt hat, ist traurig und empörend. Sein Schicksal wird nicht weniger traurig und empörend, wenn afghanische Jungen vergleichbare Erfahrungen machen. Erst recht sind nicht die Existenz des afghanischen Jungen oder seine vergleichsweise geringere Fremdbestimmtheit schuld an der Situation des Mädchens. Ungleichheit ist nicht die Ursache und Gleichheit ist nicht die Lösung seiner Probleme.
 
        Vielmehr empört und bedrückt uns das Schicksal des Mädchens, weil absolute und nach westlicher Vorstellung wichtige Werte und Standards verletzt werden. Mädchenbildung könnte trotz logistischer und organisatorischer Schwierigkeiten auch in Afghanistan stattfinden, und es gibt keinen objektiven Grund, weshalb afghanische Mädchen nicht in der Lage sein sollten, selbst zu entscheiden, ob und wen sie heiraten möchten.
 
        In der Analyse solcher Situationen spielt uns die Wahrnehmung allerdings häufig einen Streich. Das Nebeneinander von frei und unfrei, von arm und reich, von Kindern, die in gedeihlichen Verhältnissen aufwachsen und solchen, die mit adversen Bedingungen klarkommen müssen, zeigt uns nicht nur wertvolles Verbesserungspotenzial auf. Zu schnell stellen wir einen falschen Kausalzusammenhang her zwischen der besseren Lage der einen und der schlechteren Lage der anderen. Dann liegt es nahe, sich auf eine Nivellierung zwischen den Gruppen zu konzentrieren, statt die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Menschen daran hindern, ihr Potenzial auszuleben und das Leben gemäß eigener Bedürfnisse und Vorstellungen zu gestalten.
 
        Verfolgt man hingegen letztere Option, führt dies zwangsläufig zu Ungleichheit in vielerlei Hinsicht – oder, in einer vielleicht weniger Unbehagen auslösenden Ausdrucksweise: zu mehr Diversität. Man kann natürlich auch die Perspektive wechseln und feststellen, dass nun mehr Gleichheit erreicht ist: Alle dürfen innerhalb der für alle geltenden Grenzen „jeder nach seiner Faßon selich werden“.16 Diese gedanklichen Volten zeigen, wie unzureichend Konzepte wie Gleichheit und Ungleichheit sind. Letztlich kommt es nicht auf die Relationen an, sondern auf die Inhalte und damit auf absolute Maßstäbe.
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        ILLUSION DER GLEICHHEIT
 
        Über die Perzeption sozialer Ungleichheit und ihre Folgen
 
        Simone M. Schneider
 
        Die zunehmende Spreizung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gibt Anlass zur Sorge – auch und gerade dann, wenn die daraus resultierenden Folgen für die Gesellschaft in den Blick genommen werden. So stehen sozioökonomische Ungleichheiten beispielsweise im Verdacht, die Gesundheit und das subjektive Wohlbefinden zu beeinträchtigen und das soziale Miteinander zu schwächen. Und nicht nur sozial schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen scheinen hiervon betroffen zu sein, sondern auch jene, die tendenziell zu den Gewinnern ökonomischer Verteilungsprozesse zählen.01 Dieser Sachverhalt gibt Rätsel auf. Es stellt sich die Frage, wann Ungleichheiten krank, unzufrieden und unsolidarisch machen – und warum alle Bevölkerungsschichten davon betroffen zu sein scheinen, obwohl sich doch gerade die sozial Bessergestellten über ihre Vorteile besonders freuen könnten. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler unterschiedlicher Teildisziplinen haben in diesem Zusammenhang wiederholt auf die Bedeutung von Wahrnehmungsprozessen verwiesen – der viel zitierten Aussage der Soziologen William und Dorothy Thomas folgend: „If men define situations as real, they are real in their consequences.“02 Demzufolge sollten sich soziale Ungleichheiten vornehmlich dann auf das Wohlbefinden und Verhalten der Bürgerinnen und Bürger auswirken – und damit auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt –, wenn Ungleichheiten als solche wahrgenommen und entsprechend bewertet werden.03 Es ist also nicht unbedingt das faktische Ausmaß an Ungleichheit, das zu emotionalen, einstellungs- und verhaltensbezogenen Reaktionen führt, sondern vor allem seine individuelle Wahrnehmung und Bewertung.
 
        Vor diesem Hintergrund erscheint ein Perspektivenwechsel erforderlich: die Betrachtung von Ungleichheiten aus dem Blickwinkel der Bevölkerung. Aber wie nehmen wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich soziale Ungleichheit wahr? Wie kommt es, dass wir nur über ein sehr ungenaues Bild von den Einkommensverhältnissen anderer verfügen und nicht besser über unsere eigenen Positionen in der sozialen Hierarchie Bescheid wissen? Gibt es systematische Perzeptionsunterschiede – beispielsweise zwischen armen und reichen Menschen oder zwischen jenen, die in gleicheren oder ungleicheren Gesellschaften leben? Und was folgt eigentlich aus der vielleicht fehlerhaften Perzeption für die Bewertung und Akzeptanz von Ungleichheiten und die Forderung nach staatlicher Umverteilung?
 
        KONZEPTE UND MESSINSTRUMENTE
 
        Wahrnehmungen sozialer Ungleichheit beziehen sich auf subjektive Repräsentationen eines gesellschaftlichen Sachverhalts (den „Status quo“)04 und zielen entweder auf das faktische Verteilungsergebnis oder den vorgeschalteten Verteilungsprozess ab. Sie geben Aufschluss darüber, wie – aus Sicht der Bevölkerung – knappe Güter in der Gesellschaft verteilt werden und warum (gesellschaftsbezogene Ungleichheitswahrnehmungen) und wie die Betrachterin oder der Betrachter ihre oder seine persönlichen Verhältnisse relativ zu den Verhältnissen anderer wahrnimmt (selbstbezogene Ungleichheitswahrnehmungen). Indem sie üblicherweise ein wertneutrales – wenn auch subjektives und dadurch verzerrtes – Abbild real existierender Verhältnisse wiedergeben, grenzen sich Perzeptionen klar von anderen Kognitionen wie beispielsweise Präferenzen und Einstellungen zu sozialen Verteilungsfragen ab.05 Im Gegensatz zu Perzeptionen geben Letztere darüber Aufschluss, wie knappe Güter in der Gesellschaft am besten verteilt werden sollten und warum. Werden normative Aussagen zum Soll-Zustand ins Verhältnis gesetzt zur Wahrnehmung der aktuellen Verteilungssituation (dem Ist-Zustand), können daraus Rückschlüsse gezogen werden, wie die sozialen Verhältnisse – wiederum aus Sicht der Bevölkerung – bewertet und inwieweit soziale Ungleichheiten gesellschaftlich als legitim erachtet werden.06
 
        In der länderübergreifenden Umfrageforschung haben sich vornehmlich zwei Messinstrumente zur empirischen Erfassung von gesellschaftsbezogenen Ungleichheitswahrnehmungen in Bezug auf das Verteilungsergebnis etabliert: Zum einen werden Personen Pyramidendiagramme vorgelegt, die verschiedene Gesellschaftsformen abbilden. Die Befragten werden aufgefordert, jene Abbildung zu bestimmen, die am besten ihrer Wahrnehmung von Ungleichheit in ihrem Land entspricht. Ein anderes verbreitetes Messinstrument befasst sich mit der Polarisierung von Einkommen. Befragte werden aufgefordert, die Höhe der durchschnittlichen Einkommen verschiedener Berufsgruppen zu schätzen. Die Höhe der wahrgenommenen Einkommensspreizung wird im Anschluss daran indirekt, meist über die Diskrepanz in den angegebenen Durchschnittsgehältern von Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen und ungelernten Fabrikarbeitern, ermittelt. Informationen zum Verteilungsprozess und damit zur wahrgenommenen sozialen Mobilität beziehungsweise der sozialen Durchlässigkeit des Gesellschaftssystems werden üblicherweise mittels Fragen zu den Hintergründen für das Vorankommen in der Gesellschaft erfasst. Dabei wird zwischen personenbezogenen Begründungen, wie harter Arbeit und Bildung, und strukturellen Begründungen, wie der Bevorteilung aufgrund der familiären Herkunft oder Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der Religionszugehörigkeit, unterschieden. Die Wahrnehmung gesellschaftsbezogener Ungleichheiten (insbesondere zu Verteilungsergebnissen) ist auch für selbstbezogene Ungleichheitswahrnehmungen relevant, da sie einen Referenzrahmen zur Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Position bietet. Dazu werden Befragte üblicherweise gebeten, sich selbst auf einer 10-stufigen Skala zu verorten, die die hierarchische Gesellschaftsstruktur widerspiegelt.07
 
        FEHLWAHRNEHMUNGEN SOZIALER UNGLEICHHEIT
 
        Wahrnehmungen geben immer „nur“ ein subjektives Abbild eines sozialen und hoch komplexen Sachverhaltes wieder. Daher stellt sich die Frage, wie sehr unsere Wahrnehmungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen und ob sich systematische Unterschiede zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen und Ländern feststellen lassen.
 
        Es gibt Anzeichen dafür, dass wir Bürgerinnen und Bürger die Gesellschaft gleicher wahrnehmen als sie in Wirklichkeit ist. Gerade die Schätzung von Einkommen am oberen Ende des Einkommensspektrums fällt uns besonders schwer.08 Da obere Einkommen häufig als geringer wahrgenommen werden als sie sind, wird auch die Einkommensspreizung tendenziell unterschätzt, das heißt, sie wird als kleiner wahrgenommen als sie tatsächlich ist. Eine empirische Studie aus den USA bestätigt diese Vermutung auch für Ungleichheiten in der Vermögensverteilung und zeigt dazu mittels eigens erarbeiteter Erhebungsinstrumente, dass Personen – unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrer politischen Einstellung – die realen Unterschiede im Vermögen tendenziell unterschätzen.09
 
        Aber auch wenn das eigentliche Ausmaß an Ungleichheit oftmals unterschätzt wird, so sind Perzeptionen meist nicht zufällig. Personen nehmen zum Beispiel im Durchschnitt größere Ungleichheiten wahr, wenn sie in Ländern mit höheren Ungleichheiten leben. Auch wenn der statistische Zusammenhang nicht besonders stark ist, so ist er doch positiv.10 Werden Veränderungen von Ungleichheiten über die Zeit in den Blick genommen, dann zeigt sich, dass Perzeptionen sich nicht immer synchron zu den realen Bedingungen verändern.11
 
        Markante Unterschiede in der Wahrnehmung von Einkommensungleichheiten sind auch zwischen sozialen Gruppen zu beobachten. Beispielsweise nehmen Personen aus einkommensstarken Haushalten größere Lohndivergenzen zwischen Vorstandsvorsitzenden und ungelernten Fabrikarbeitern wahr als Personen einkommensschwacher Haushalte. Stellt man dieser Betrachtung gegenüber, was Vorstandsvorsitzende und Fabrikarbeiter aus Sicht der Befragten gerechterweise verdienen sollten, so zeigt sich, dass Personen mit hohem Einkommen gleichzeitig auch dazu tendieren, größere Lohndivergenzen zu akzeptieren. Einkommensschwache Personengruppen hingegen nehmen zwar geringere Lohndiskrepanzen wahr, empfinden diese aber eher als ungerecht.12 Demnach bestimmen unsere sozialen Verhältnisse auch darüber, wie wir die sozialen Verhältnisse um uns herum wahrnehmen.
 
        Auch mit der Wahrnehmung unserer eigenen Position in der sozialen Hierarchie haben wir Bürgerinnen und Bürger unsere Probleme. Hier zeigt sich eine klare „Tendenz zur Mitte“ – eine systematische Wahrnehmungsverzerrung, die sich in allen bislang untersuchten Ländern beobachten lässt.13 Demzufolge tendieren Bürgerinnen und Bürger dazu, sich in der Mitte der Gesellschaft zu verorten: Menschen mit höherem Einkommen verorten sich selbst eher weiter unten in der Gesellschaft, Menschen mit geringerem Einkommen verorten sich dagegen eher weiter oben als es ihrer objektiven Lage entspricht.14 Trotz dieser Verzerrung finden sich deutliche Anzeichen dafür, dass sozialstrukturelle Merkmale – allen voran Bildung und Einkommen – für die eigene Positionierung in der Gesellschaft von Bedeutung sind, dem Motto folgend: Je mehr Einkommen und Bildung ich habe, desto höher ist meine Position in der Gesellschaft. Auch im Ländervergleich lassen sich interessante systematische Unterschiede identifizieren: Beispielsweise sortieren sich Menschen durchschnittlich eher weiter oben ein, wenn sie in gleicheren Gesellschaften Europas leben, wie zum Beispiel in Dänemark oder Schweden. Ist ein Land besonders ungleich, dann tendieren Menschen – unabhängig von ihrem eigenen Einkommen – eher dazu, sich weiter unten in der sozialen Hierarchie einzuordnen.15
 
        Diese Ergebnisse unterstreichen, dass Wahrnehmungen zum Ausmaß der Ungleichheit und die Selbstpositionierung in der sozialen Hierarchie nicht zufällig sind, sondern bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgen. Dabei ist davon auszugehen, dass die Ursachen für diese Fehlwahrnehmungen vielschichtig sind. Das direkte soziale Umfeld, Werte und Glaubenssätze, aber auch Heuristiken und soziale Vergleiche können unsere Wahrnehmung entscheidend beeinflussen.
 
        URSACHENANALYSE
 
        Dass sich real existierende Ungleichheiten nicht eins zu eins in der Wahrnehmung der Bevölkerung widerspiegeln, ist angesichts der Komplexität des Sachverhalts nicht weiter verwunderlich. Auch wenn Informationen zu bestehenden Ungleichheiten öffentlich zur Verfügung stehen und in regelmäßigen Abständen über die Medien ins Blickfeld geraten, so sind diese oftmals für den Einzelnen zu abstrakt und fernab der individuellen Lebenswelt. Denn Menschen bewegen sich tendenziell in eher homogenen Umfeldern. Wir ziehen in Viertel, in denen andere ähnlich viel verdienen wie wir selbst. Wir umgeben uns mit Freunden und Bekannten, die ähnliche Berufe ausüben und ähnliche Bildungsbiografien haben. Gesellschaftliche Gruppen, die sehr viel reicher oder sehr viel ärmer sind, kommen in unserem Alltag in der Regel kaum vor.16 Diese persönlichen Erfahrungen – insbesondere die Häufigkeit und die Enge von Kontakten zu sozial Gleichgestellen – haben vermutlich einen besonders starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung und dienen uns als wichtige Referenz. Dies dürfte zumindest teilweise erklären, warum wir uns tendenziell als gleicher wahrnehmen als wir es in Wirklichkeit sind und warum wir uns selbst tendenziell eher in der Mitte der Gesellschaft verorten – auch wenn wir gar nicht zur Mittelschicht gehören.17
 
        Diese Grundhypothese wird durch die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik unterstützt – eine einfache kognitive Faustregel, um Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten auch dann zu beurteilen, wenn die Zeit oder die Möglichkeit fehlt, dafür auf präzise Daten zurückzugreifen. Demnach werden Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen überschätzt, wenn sie kognitiv schneller zugänglich sind und leichter abgerufen werden können.18 Für die Ungleichheitswahrnehmung heißt dies, dass unser Bild von sozialer Ungleichheit eine Verallgemeinerung dessen ist, was wir in unserem direkten Umfeld erfahren und was uns vertraut ist.
 
        Dass gerade Personen unterer Einkommensgruppen ein geringeres Ausmaß an Ungleichheit wahrnehmen, kann auf die oben beschriebenen Mechanismen zurückgeführt werden. Zudem wird hier – neben dem fehlenden Wissen über die Einkommen von sozial Höhergestellten und einer mangelnden Vorstellungskraft – auch eine geringere Fähigkeit zur sozialen Differenzierung vermutet.19 Dies bedarf allerdings weiterer Forschung.
 
        Für selbstbezogene Ungleichheitswahrnehmungen – wie beispielsweise die soziale Positionswahrnehmung – sei auf die Relevanz von sozialen Vergleichsprozessen hingewiesen. Es ist eine generelle Eigenschaft des Menschen, sich zu vergleichen. Allerdings unterscheiden wir uns nicht nur darin, dass wir uns unterschiedlich häufig vergleichen, sondern auch in der Wahl der Referenzgruppe. Vergleiche mit sozial Höhergestellten können leicht zu einem Gefühl der sozialen Deprivation führen und somit zu einer geringeren Selbstpositionierung im sozialen Gefüge und einer größeren Ungleichheitswahrnehmung.20 Dies würde erklären, warum gerade Personen in sozial ungleichen Gesellschaften sich selbst als niedriger positioniert wahrnehmen als Personen in sozial gleicheren Gesellschaften.
 
        Auch Ideologien und allgemeine Glaubenssätze zu gesellschaftlichen Verteilungsfragen scheinen die Perzeption von Ungleichheiten in der Gesellschaft – vor allem aber deren Bewertung – zu beeinflussen.21 So scheint beispielsweise uneingeschränkte Einigkeit darüber zu herrschen, dass harte Arbeit und eine gute Ausbildung für das Vorankommen in der Gesellschaft wichtig sind. Diese individuellen Zuschreibungen erfahren gerade in westlichen Gesellschaften eine hohe Zustimmung und sind über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu beobachten. Dies lässt vermuten, dass es sich hierbei um einen kulturell verankerten Glaubenssatz handelt, der zur Legitimierung wahrgenommener Ungleichheiten in der Gesellschaft beiträgt.22
 
        BEWERTUNG VON UNGLEICHHEIT UND DIE FORDERUNG NACH STAATLICHER UMVERTEILUNG
 
        Es überrascht auf den ersten Blick nur wenig, dass die Wahrnehmung sozialer Ungleichheiten in einem engen Zusammenhang mit der politischen Forderung nach staatlicher Umverteilung steht. Dies trifft auf die gesellschaftsbezogene Ungleichheitsperzeption ebenso zu wie auf die Wahrnehmung der eigenen Position in der sozialen Hierarchie: Je größer die sozialen Unterschiede und je geringer der eigene soziale Status wahrgenommen werden, desto höher ist die Zustimmung zu staatlichen Interventionen.23 Bei genauerem Hinsehen ist es allerdings nicht so sehr die wahrgenommene Ungleichheit, sondern vielmehr ihre normative Bewertung, die staatliche Umverteilungsprogramme in ein positives oder negatives Licht rücken.24 Denn das Ausmaß der wahrgenommenen Ungleichheit allein entscheidet noch nicht über ihre Legitimität. Erst wenn die wahrgenommene Ungleichheit als ungerecht hoch bewertet wird, liegt die Forderung nach mehr staatlicher Intervention nahe.25 Dies verdeutlicht einmal mehr die Relevanz des Zusammenspiels von Wahrnehmungs- und Bewertungsprozessen für die gesellschaftspolitische Debatte und die Umverteilung knapper Güter.
 
        Aber wie genau hängen Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse zusammen? Die psychologische Forschung verweist darauf, dass Wahrnehmungen einen direkten Einfluss auf die Präferenzbildung haben und somit unsere Bewertung von sozialer Ungleichheit stark beeinflussen. Der Soziologe George Homans hat dies prägnant so zusammengefasst: „What is, is always becoming what ought to be.“26 Das Ausmaß wahrgenommener Ungleichheit schafft demnach einen faktischen Referenzrahmen für den weiteren Bewertungsprozess. Denn auch wenn Ungleichheiten tendenziell als „ungerecht“ oder „zu hoch“ bewertet werden, so kommt doch eine vollständige Gleichverteilung nur für die wenigsten in Frage. Möglicherweise liegt eine zu große Abweichung vom Status quo außerhalb unserer Vorstellungskraft und gilt nur aufgrund fehlender Erfahrungswerte als unrealistisch. Für die Umfrageforschung bedeutet dies, dass das Ausmaß der Ungerechtigkeit nur mit Blick auf die ihr zugrunde liegende, wahrgenommene Ungleichheit interpretierbar ist. Oder in den Worten der Politikwissenschaftlerin Jennifer L. Hochschild: „Where you stand depends on what you see.“27
 
        Des Weiteren zeigt sich, dass Wahrnehmungen von Verteilungsprozessen für die Akzeptanz von Ungleichheiten erheblich sind. Wird zum Beispiel individuelles Fehlverhalten als Ursache für Armut angesehen, tendieren Bürgerinnen und Bürger dazu, die von ihnen wahrgenommene Ungleichheit eher zu akzeptieren.28 Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen Studien zur sozialen Mobilität, die eine größere gesellschaftliche Akzeptanz von Ungleichheiten beobachten, wenn Ungleichheiten individuellen Faktoren zugeschrieben werden.29
 
        AUSBLICK
 
        Die Erforschung von Wahrnehmungen sozialer Ungleichheit hat ihre ganz eigene Berechtigung. Als ein separater, interdisziplinär angelegter Forschungszweig innerhalb der Sozialwissenschaften leistet sie einen eigenständigen und vielversprechenden Beitrag zur gesellschaftspolitischen Debatte hinsichtlich der Legitimität, Stabilität und Kontinuität von sozialen Ungleichheiten in demokratisch verfassten Gesellschaften. Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse sind auch für die Erklärung von individuellen und gesellschaftlichen Folgen von Einkommensungleichheiten von zentraler Bedeutung. Denn Einschränkungen in der Lebensqualität, in der Gesundheit und im Wohlbefinden von Individuen sind primär dann zu erwarten, wenn Ungleichheiten von diesen als zu hoch wahrgenommen werden und als ungerecht oder illegitim bewertet werden.30 Daher ist es wichtig, auch künftig der Analyse von Ungleichheitswahrnehmungen einen zentralen Platz in der sozialwissenschaftlichen Forschung einzuräumen.
 
        Grundsätzlich ist die empirische Analyse von Perzeptionen sozialer Ungleichheiten ein komplexes Unterfangen. Es ist unstrittig, dass Perzeptionen mittels standardisierter Umfrageinstrumente nur ungenau erhoben und Kausalitäten zwischen einzelnen kognitiven Teilaspekten nur unzureichend bestimmt werden können. Eine theoriegeleitete Vorgehensweise ist daher umso wichtiger, genauso wie die Entwicklung und Implementierung neuer Erhebungsinstrumente, die es erlauben, verschiedene Ungleichheitsdimensionen zu erfassen und mit realen Verhältnissen zu vergleichen. Denn nicht nur Unterschiede im Einkommen und Vermögen, sondern beispielsweise auch im sozialen Status sind für die Ungleichheitsforschung relevant. Auch die Entwicklung von sensitiven Messinstrumenten zur vergleichenden Erfassung von subjektiven und objektiven Ungleichheiten – so komplex und abenteuerreich dieses Unterfangen auch sein mag – sollte ein weiterer Schwerpunkt künftiger Forschung sein.31
 
        Zudem ist bislang nur wenig über den Einfluss der Medien und des politischen Diskurses bekannt. So ist zum Beispiel weitgehend unklar, ob Ungleichheitswahrnehmungen politisch beeinflussbar sind und an welche ethisch-moralischen Grenzen eine gezielte Beeinflussung stößt. Pikant sind diese Fragen insbesondere vor dem Hintergrund, dass Wahrnehmungen eine besondere Rolle für die Legitimierung und Stabilität von Ungleichheiten spielen und damit auch politische Forderungen nach staatlicher Umverteilung beeinflussen.
 
        Abschließend sei angemerkt, dass Ungleichheiten natürlich auch dann existieren können, wenn sie von der Bevölkerung nicht als solche wahrgenommen werden. Gerade dann ist politischer Wille gefragt und eine neutrale Sozialberichterstattung, die über die bestehenden Verhältnisse aufklärt und eine gesellschaftliche Debatte darüber anregt, welches Ausmaß an Ungleichheit für jeden einzelnen und für die Gesellschaft als solche vertretbar ist.32
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        UNGLEICHHEIT, DEMOKRATIE UND AUTOKRATISIERUNG
 
        Staffan I. Lindberg · Martin Lundstedt
 
        In Demokratien hören die Menschen oft, die ihrem politischen System zugrunde liegende Idee sei die einer „Herrschaft durch das Volk für das Volk“. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu bewerten, wie gut ein politisches System funktioniert, doch häufig wird die Verteilung von materiellen Ressourcen in einer Gesellschaft als Maßstab genommen. Wirtschaftliche Ungleichheit bedeutet, dass diejenigen, die sich am falschen Ende der Leiter befinden, mit – relativ gesehen – erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wenn diese Nachteile nicht nach und nach verringert werden, sondern sich sogar verstärken, wie können wir dann von den Leuten erwarten, dass sie ein solches politisches System als eine „Herrschaft für das Volk“ wahrnehmen? Wir wollen hier der Frage nachgehen, inwiefern die hohe und weltweit um sich greifende wirtschaftliche Ungleichheit eine Erklärung für die jüngste Welle der Autokratisierung ist, die wir seit einiger Zeit beobachten können.
 
        In den vergangenen Jahrzehnten hat die Welt einen dramatischen Wandel von politischen Systemen erlebt. In den 1970er und 1980er Jahren begann die sogenannte dritte Welle der Demokratisierung, die ihren Höhepunkt in den 1990er Jahren erreichte, als sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion über 70 Länder gleichzeitig in einem Demokratisierungsprozess befanden. Seitdem ist die Zahl der sich demokratisierenden Länder deutlich zurückgegangen – auf 13 im Jahr 2021 –, während der entgegengesetzte Prozess der Autokratisierung weltweit dominant wurde. Im Jahr 2021 befanden sich 33 Länder in Autokratisierungsprozessen, von denen nicht weniger als 36 Prozent der Weltbevölkerung betroffen waren.01 Dies wird gemeinhin als „dritte Welle der Autokratisierung“ bezeichnet, die auch eine Veränderung in der Autokratisierungsdynamik mit sich brachte. Während sich eine Autokratisierung in der Vergangenheit meist innerhalb kurzer Zeit in Form von Putschversuchen oder ausländischen Übergriffen vollzog, ist sie heute in der Regel ein schrittweiser Prozess, bei dem demokratisch gewählte Entscheidungsträger die demokratischen Institutionen nach und nach von innen heraus aushöhlen und abbauen.02
 
        Parallel zu diesen Entwicklungen hat die wirtschaftliche Ungleichheit seit den 1980er Jahren weltweit zugenommen.03 Für Menschen am unteren Ende der Einkommens- und Vermögensskala stellt die wirtschaftliche Ungleichheit eine erhebliche, vielgestaltige Belastung dar. Gefangen in prekären Arbeitsverhältnissen, im Niedriglohnsektor oder in der Arbeitslosigkeit, verfügen zahlreiche Menschen nicht über nötige Qualifikationen, können nur auf geringe Ersparnisse zurückgreifen oder haben Schulden und sind aufgrund dieser Faktoren bei wirtschaftlichem Abschwung oder einer Wirtschaftskrise einem hohen Risiko ausgesetzt. Die, die am wenigsten haben, sind in Bezug auf Grundbedürfnisse wie Ernährung und Wohnraum vom Staat, der Gemeinschaft, der Familie oder anderen abhängig – oder sind gänzlich auf sich allein gestellt. Ungleichheit bedeutet natürlich aber auch, dass es nicht nur die verschiedenen Grade wirtschaftlicher Entbehrung gibt, sondern dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung in gutsituierten bis hin zu extrem wohlhabenden Verhältnissen lebt.
 
        Im Folgenden betrachten wir zunächst das Verhältnis von Demokratie und Ungleichheit und zeigen, dass es in Demokratien im Durchschnitt keineswegs eine gleichmäßigere Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt als in Autokratien. Anschließend erörtern wir die Umstände, unter denen Ungleichheit einen Prozess der Autokratisierung in Gang setzen kann. Da nicht wenige Politiker, die autokratische Ambitionen an den Tag legen, demokratisch gewählt sind, konzentrieren wir uns im Besonderen darauf, welche Konsequenzen Ungleichheit für einzelne Wählerinnen und Wähler hat und wie daraus potenziell eine Unterstützung antidemokratischer Politik erwächst.
 
        DEMOKRATIE UND UNGLEICHHEIT
 
        Ein Großteil der Wissenschaftler, die sich mit den sozialen Auswirkungen von Autokratie und Demokratie beschäftigen, ist der Ansicht, dass Demokratien besser auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen als Autokratien. Das klassische theoretische Modell geht davon aus, dass in dem Maß, in dem das Wahlrecht ausgeweitet wird – was zur Folge hat, dass das Einkommen des Durchschnittswählers statistisch sinkt –, die Umverteilungsbemühungen zunehmen, da die Politikerinnen und Politiker sich um die Stimmen der Wähler bemühen müssen, um an der Macht zu bleiben.04 Allgemeiner ausgedrückt: Je gleichmäßiger die politische Mitsprache und der politische Einfluss verteilt sind, so die Annahme, desto größer ist der Teil der Bevölkerung, dessen Bedürfnisse von der Politik berücksichtigt werden. Intuitiv scheint dieses Argument einleuchtend.
 
        Das vom Varieties-of-Democracy-Institut (V-Dem) durchgeführte Projekt „The Case for Democracy“ zeigt, dass diese grundlegende Annahme für viele zentrale gesellschaftliche Bereiche und Anliegen zutrifft. So gibt es in Demokratien in der Tat ein größeres Wirtschaftswachstum,05 eine allgemein bessere Gesundheit06 und weniger gewaltsame Konflikte,07 um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. In Bezug auf die wirtschaftliche Ungleichheit kann die Forschung jedoch keine ähnliche Wirkung der Demokratie nachweisen.08 In einer aktuellen und umfassenden länderübergreifenden Untersuchung konnten die Wissenschaftler um Daron Acemoglu keinen Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Demokratie feststellen.09 Auch hinsichtlich der Vermögensungleichheit finden sich nur wenige Anhaltspunkte dafür, dass es in Demokratien eine gleichmäßigere Vermögensverteilung gibt als in Autokratien.10 Die Autorinnen und Autoren bieten einige theoretische Erklärungen für diese Ergebnisse an, etwa, dass sich in vielen Demokratien wohlhabende Eliten an die Spitze der Regierungen gesetzt haben, dass keine Chancengleichheit gegeben ist, um am Markt teilzunehmen, dass es andere politische Trennlinien gibt, etwa ethnische oder religiöse, oder dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die Idee der Umverteilung ungerecht findet und ablehnt. Was auch immer die Gründe sein mögen: Es gibt keinen Beleg dafür, dass Demokratie im Durchschnitt zu einem niedrigeren Niveau wirtschaftlicher Ungleichheit führt.
 
        Dies steht im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Vorstellung darüber, warum es in Ländern überhaupt zu Demokratisierung kommt. In zwei in der Demokratisierungsforschung sehr einflussreichen Büchern gehen zum Beispiel Carles Boix11 sowie Daron Acemoglu und James Robinson12 davon aus, dass sich der Kampf um Demokratisierung eigentlich aus wirtschaftlichen Umverteilungskonflikten speist. Eine wohlhabende autokratische Elite, so argumentieren sie, will immer Umverteilung vermeiden. Der Rest der Bevölkerung – der die Demokratisierung vorantreibt – ist hingegen von dem Wunsch nach Umverteilung beseelt und betrachtet die Demokratie als ein System, das es ermöglicht, die wirtschaftlichen Dividenden der Gesellschaft gleichmäßiger unter den Vielen aufzuteilen. Eine andere bedeutende Tradition in der Demokratisierungsforschung verfolgt einen alternativen Ansatz: Wissenschaftler wie Douglass North und Barry Weingast13 oder Ben Ansell und David Samuels14 vertreten die Position, dass Demokratisierung in erster Linie das Ergebnis einer wachsenden Mittelschicht ist, die versucht, ihr Eigentum vor einer enteignenden autokratischen Elite zu schützen. In dem Maße, wie Größe und Vermögen dieser Mittelschicht zunehmen, wächst auch ihre Unzufriedenheit mit der Willkürherrschaft der autokratischen Elite – und ebenso ihre Fähigkeit, die Demokratisierung tatsächlich voranzutreiben.
 
        Beide Theoriestränge versuchen also, Demokratisierungsprozesse zu erklären, unterscheiden sich dabei aber deutlich hinsichtlich des erwarteten sozioökonomischen Effekts demokratischen Regierens. Die Frage ist: Welche der beiden Denkschulen entspricht eher den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger selbst? Wir können annehmen, dass die Präferenzen der Bürger in Bezug auf das Thema Umverteilung dafür ausschlaggebend sind, inwieweit sie die Demokratie angesichts der wachsenden Ungleichheiten legitimiert sehen. Wenn ein wesentlicher Teil der Gesellschaft von einem demokratischen politischen System erwartet, dass wirtschaftliche Ungleichheit durch Umverteilung verringert wird, können wir daraus schließen, dass anhaltende oder sogar zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit von diesen Personen als ein Versagen der Demokratie wahrgenommen wird. Das wiederum würde das politische System selbst gefährden.
 
        AUTOKRATISIERUNG UND WIRTSCHAFTLICHE UNGLEICHHEIT
 
        Die jüngste Forschung zur Autokratisierung liefert wertvolle Analysen über die Art und Weise, wie sich Autokratisierung heute vollzieht. Die Ursachenanalyse hingegen wurde bisher etwas stiefmütterlich behandelt, insbesondere in Bezug auf strukturelle Determinanten wie die Wirtschaft. Uns sind zumindest keine Studien bekannt, in denen konkret die Auswirkungen von Ungleichheit auf die jüngste Welle der Autokratisierung untersucht worden wären. Im Folgenden gehen wir daher zunächst auf einige nachgewiesene Auswirkungen der Ungleichheit auf die demokratische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und auf die Befürwortung antidemokratischer Politik ein und stellen dann unsere Überlegungen dazu vor, wie diese Erkenntnisse mit der Autokratisierungsfrage zusammenhängen.
 
        Es ist allgemein bekannt, dass demokratische Partizipation Ressourcen erfordert. Klassischerweise werden drei Komponenten genannt – Zeit, Geld und staatsbürgerliche Kompetenzen oder Fähigkeiten –, die in der Gesellschaft ungleich verteilt sind.15 Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und zivilgesellschaftliche Ressourcen sind in den unteren Schichten der Einkommens- und Vermögenspyramide knapp. Entsprechend gibt es eine ganze Reihe von Belegen dafür, dass wirtschaftliche Benachteiligung unterschiedlichste Aspekte der demokratischen Beteiligung behindert. In einer Gesellschaft, in der es deutlich voneinander getrennte sozioökonomische Schichten gibt, wird dieser Effekt noch verstärkt, da wohlhabende Menschen nicht nur einen größeren Einfluss auf einzelne politische Entscheidungen ausüben können, sondern auch die politische Agenda so gestalten können, dass sie ihren Interessen dient und die Interessen anderer Gruppen unter den Tisch fallen. So lässt sich etwa empirisch nachweisen, dass Einkommensungleichheit bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu einer Verringerung von politischem Interesse, politischem Engagement und der Wahlbeteiligung führt – mit Ausnahme der Vermögenden.16 Eine geringe Wahlbeteiligung bei bestimmten Bevölkerungsgruppen ist jedoch gefährlich für die Demokratie. Der Grundsatz der Gleichheit im Recht auf politische Beteiligung ist ein Grundpfeiler der Idee von Demokratie. Zwar erreicht wohl keine Gesellschaft de facto eine perfekt austarierte Beteiligung. Entfernt sich eine demokratisch verfasste Gesellschaft jedoch zu weit vom Ideal der politischen Gleichheit, kann die Legitimität des Systems ernsthaft Schaden nehmen.
 
        Die vergangenen Jahrzehnte in Europa und Nordamerika zeichneten sich durch eine sinkende Wahlbeteiligung, eine schwindende Identifikation mit den Parteien, fallende Mitgliederzahlen, eine geringere Unterstützung für die etablierten Parteien, das Aufkommen von „Single-Issue-Bewegungen“, die sich nur auf einzelne Themen konzentrieren, und den Aufstieg von systemfeindlichen Parteien aus. Dies kann als Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand der Politik in den etablierten Demokratien gedeutet werden, es bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Unterstützung für eine autokratische Alternative wächst. Die Ablehnung von etablierten Parteien und die Unterstützung einer populistischen Partei als Ergebnis politischer Unzufriedenheit kann immerhin noch als Zeichen dafür verstanden werden, dass das vorhandene politische System weiterhin für fähig gehalten wird, sich zum Besseren zu wandeln. Wenn die populistische Partei jedoch auch antidemokratisch agiert und/oder die Wählerschaft antidemokratische Werte vertritt, kann aus der Ablehnung einer aktuellen Regierung oder einer konkreten Politik eine Ablehnung des gesamten politischen Systems werden.
 
        Antidemokratische Werte haben in den etablierten Demokratien Europas und Nordamerikas in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich an Zustimmung gewonnen: Bürgerinnen und Bürger scheinen immer weniger von der Hoffnung getragen, sie könnten tatsächlich Einfluss auf die öffentliche Politik nehmen. Sie messen der Demokratie als politischem System immer weniger Wert bei und stehen autoritären Optionen offener gegenüber als früher.17 Für das Überleben der Demokratie ist es von entscheidender Bedeutung, ob das demokratische politische System generell Unterstützung erfährt, und dies gilt nicht nur für die alten, etablierten Demokratien. Eine empirische Untersuchung von 135 Ländern über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten ergab kürzlich, dass ein höheres Maß an demokratischer Unterstützung eng mit dem Fortbestand der Demokratie verbunden ist.18 Auch gibt es Hinweise darauf, dass Ungleichheit bei der abnehmenden Unterstützung für die Demokratie eine Rolle spielt. So zeigt sich zum Beispiel, dass die Kombination aus rechtsgerichteten kulturellen Werten und linksgerichteten wirtschaftlichen Werten (sogenannte protektionistische Einstellungen) der stärkste Indikator für autoritäre Werte in Demokratien ist.19 Ein Kernelement dieses protektionistischen Einstellungssets ist die Abneigung gegen Ungleichheit und Globalisierung, bei gleichzeitiger Befürwortung einer (nationalen) Sozialpolitik. Dies deutet darauf hin, dass wirtschaftliche Ungleichheit tatsächlich einen Effekt auf die Unterstützung des demokratischen politischen Systems hat. Da der Effekt jedoch in Kombination mit rechtsgerichteten kulturellen Werten besonders ausgeprägt ist, scheint die Angelegenheit noch etwas komplizierter zu sein.
 
        SOZIOÖKONOMISCHE UND KULTURELLE FAKTOREN
 
        Diese Komplexität tritt klar zutage, wenn man sich die Indikatoren für die Unterstützung populistischer und rechtsradikaler Parteien in diesen etablierten Demokratien anschaut. In der Regel konzentriert sich die Forschung zu den Ursachen der Unterstützung für solche Parteien entweder auf wirtschaftliche oder auf kulturelle Faktoren. In Studien, die sich auf wirtschaftliche Aspekte konzentrieren, konnte gezeigt werden, dass Personen am unteren Ende des Einkommensspektrums eher für populistische und rechtsradikale Parteien stimmen, wenn die Verhältnisse insgesamt sehr ungleich sind.20
 
        Es gibt aber auch ein wachsendes Forschungsfeld, das sich mit der Kombination von wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren befasst und somit den autoritären Werten, die sich aus protektionistischen Einstellungen ergeben, Rechnung trägt. Ungleichheit und wirtschaftliche Benachteiligung sind wichtige Indikatoren für den Grad der sozialen Integration, das soziale Kapital und den sozialen Status einer Person, die wiederum die Wahrscheinlichkeit für die Unterstützung rechtsradikaler und populistischer Parteien beeinflussen. So haben Studien zum Beispiel gezeigt, dass Statusangst21 und soziale Marginalisierung22 Wählerinnen und Wähler dazu veranlassen, derartige Parteien zu unterstützen. Außerdem argumentieren einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wirtschaftliche und kulturelle Benachteiligung zwar beides relevante Faktoren sind, dass aber erstere zumindest teilweise letztere hervorbringt. Das heißt, dass die Werte der Menschen, ihre gesellschaftliche Selbstverortung und alles, was damit zusammenhängt, in hohem Maße von ihrer wirtschaftlichen Stellung abhängen.23
 
        Allerdings ist wichtig, auf einige Vorbehalte gegenüber diesen Ergebnissen hinzuweisen. Erstens wird jede Antwort auf die Frage, wie sich Ungleichheit auf Autokratisierung auswirkt, unweigerlich dadurch beeinträchtigt, dass der Umfang der verfügbaren Vergleichsstudien, sowohl in geografischer wie zeitlicher Hinsicht, relativ klein ist. Eine klare Einschränkung besteht darin, dass die untersuchten Länder oft zu den wohlhabenderen gehören und viele von ihnen über relativ umfangreiche Sozialsysteme verfügen. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen am unteren Ende des Einkommensspektrums in weniger wohlhabenden Regionen der Welt ähnlich reagieren – vor allem dann, wenn sie sich in weitaus prekäreren Situationen befinden und keinerlei staatliche Hilfe gegeben ist.
 
        Zweitens liegen die meisten Länder, die von der aktuellen Autokratisierungswelle erfasst werden, außerhalb Europas und Nordamerikas. Obwohl viele von ihnen, zum Beispiel Brasilien, die Türkei oder Indien, von rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien angeführt werden, können wir nicht einfach davon ausgehen, dass die Triebkräfte für die Wählerunterstützung dort genau dieselben sind wie bei den rechtsgerichteten Parteien in Europa und Nordamerika.
 
        Drittens würden die Ergebnisse an Belastbarkeit gewinnen, wenn man die Fälle gewählter Autokraten aus der Vergangenheit mit einbeziehen würde. Auch wenn diese Fälle selten sind und es offensichtliche Probleme mit den Daten gibt, könnten wir die Ergebnisse so auf die Auswirkungen von Ungleichheit angesichts heutiger Entwicklungen kontrollieren (wie etwa die jüngste Globalisierungswelle, die ebenfalls als Gefahr für die Demokratie angesehen wird).24
 
        Viertens: Nicht alle populistischen und rechtsradikalen Parteien sind antidemokratisch. Wenn es uns um die Prozesse der Autokratisierung geht, sollten wir in die Analyse auch nur die Unterstützung für solche Parteien einbeziehen, die tatsächlich autokratische Werte zum Ausdruck bringen und Autokratie zum Ziel haben.
 
        Ein letzter Punkt: Wie die Forschung über Ungleichheit und Demokratisierung zeigt,25 ist es ergiebig, sich bei der Analyse auf soziologische Gruppen wie die Mittel- und Arbeiterklasse zu konzentrieren, anstatt auf wirtschaftliche Gruppen zu schauen, die nach Einkommensperzentilen unterschieden werden. Dies schließt an das Argument an, dass man sich gleichermaßen auf wirtschaftliche und auf kulturelle Benachteiligungen konzentrieren sollte. Soziologische Gruppen wie Klassen sind nicht nur durch ein ähnliches wirtschaftliches Niveau, sondern auch durch ähnliche Werte, Überzeugungen oder Sitten und Gebräuche gekennzeichnet. Die Konzentration auf solche Gruppen und darauf, wie sich Ungleichheit auf sie und ihre Zusammensetzung auswirkt, kann Aufschluss darüber geben, wie antidemokratische Werte dazu führen können, dass autokratische Führer an die Macht kommen. So entstünde beispielsweise auch ein deutlicheres Bild davon, welche Gruppen für diese antidemokratischen Kräfte so entscheidend sind, dass sie diese für sich zu gewinnen suchen. Wie genau ihnen dies gelingt und welche sozioökonomischen Kennzeichen einer Gesellschaft diese Entwicklung fördern, harrt noch weiterer Aufklärung. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Fokussierung auf stärker sozial definierte Gruppen eine Brücke zur Polarisierungsforschung schlagen könnte – ein zentrales Interessensgebiet innerhalb der Autokratisierungsforschung –, indem untersucht wird, wie diese Gesellschaftsgruppen mitunter gegeneinander ausgespielt werden und inwieweit dies durch die gesellschaftliche Spaltung aufgrund hoher oder wachsender wirtschaftlicher Ungleichheit ermöglicht wird.
 
        AUSBLICK: UNGLEICHHEIT UND AUTOKRATISIERUNG
 
        Wir möchten diesen Beitrag mit einigen kurzen theoretischen Mutmaßungen darüber beschließen, wie Ungleichheit und Autokratisierung zusammenhängen. Wir hoffen, damit einen Ausgangspunkt für weitere Überlegungen zu den Auswirkungen von Ungleichheit auf Autokratisierung zu schaffen und künftige Forschungsarbeiten anzustoßen. Konkret wollen wir zwei Thesen formulieren, wie Ungleichheit Autokratisierung beeinflusst: Erstens glauben wir, dass Ungleichheit vor allem auf lange Sicht eine Rolle spielen wird. Zweitens denken wir, dass die Entwicklung von Ungleichheit für die hier diskutierte Frage ebenso wichtig ist wie das absolute Niveau von Ungleichheit.
 
        Anhaltend hohe oder wachsende Ungleichheit wird vor allem auf lange Sicht zu Autokratisierung führen, da über längere Zeiträume hinweg ein Gefühl der politischen und sozialen Stagnation entstehen kann. Natürlich glauben wir nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das Niveau der Ungleichheit jedes Jahr genauestens zur Kenntnis nehmen und ab einem bestimmten Schwellenwert die Autokratie bevorzugen. Wir glauben aber, dass die wirtschaftliche Ungleichheit ein wichtiger Faktor ist, der die Wahrnehmung der Qualität und des Charakters der Gesellschaft, in der man lebt, beeinflusst. Wenn wirtschaftliche Ungleichheit im Laufe der Zeit konstant hoch bleibt oder zunimmt, haben wir Grund zu der Annahme, dass dies zu einem Gefühl des Pessimismus und des Misstrauens gegenüber zukünftigen Verbesserungen führt. Wenn ein demokratisches politisches System unablässig sozioökonomische Ergebnisse zeitigt, die einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft an den Rand drängen, während die Politik bei jeder Wahl verspricht, die Gesellschaft für alle zu verbessern, wäre es nicht überraschend, wenn eine große Anzahl von Wählerinnen und Wählern zunehmend das politische System als Ganzes in Frage stellt – statt wie bisher nur einzelne Regierungen oder Parteien. Wir sollten unbedingt genauer empirisch untersuchen, wie sich jahrzehntelang anhaltende oder zunehmende Ungleichheit auf die Zustimmung zu antidemokratischer Politik auf der Ebene des einzelnen Wählers oder von Wählergruppen sowie auf die Autokratisierung auf Staatsebene auswirkt.
 
        Die zweite These ähnelt der ersten, rückt aber die Dynamik der Ungleichheit in den Vordergrund, nicht ihr langfristiges Niveau. Auch hier gehen wir davon aus, dass die Entwicklung der Ungleichheit Einfluss darauf hat, wie die Leistungsfähigkeit und die Attraktivität eines politischen Systems wahrgenommen und bewertet werden. Aus verschiedenen historischen Gründen bestehen große Unterschiede zwischen Staaten hinsichtlich des Ausmaßes der Ungleichheit oder der sozioökonomischen Strukturen. Wird wirtschaftliche Ungleichheit im Laufe der Zeit verringert, kann das die Legitimität des politischen Systems erhöhen – selbst wenn der Grad der Ungleichheit generell hoch bleibt –, weil es den Bürgern, denen solche sozioökonomischen Ergebnisse wichtig sind, ein Gefühl von Optimismus und nachweislicher Verbesserung vermittelt. Wenn jedoch die Ungleichheit in einer Demokratie im Laufe der Zeit zunimmt, kann dies – selbst wenn die Ungleichheit eigentlich relativ gering ist – zu gegenteiligen Wahrnehmungen führen. Entwicklungen in die eine oder andere Richtung sind für das allgemeine Gefühl der Menschen, wohin sich eine Gesellschaft bewegt, von Bedeutung. Daher glauben wir, dass sich auch Länder mit einem relativ niedrigen Ungleichheitsgrad auf dünnes Eis begeben, wenn die Ungleichheit zuzunehmen beginnt. Bei zunehmender Ungleichheit, vor allem über einen längeren Zeitraum hinweg, ist es nicht verwunderlich, wenn Bürgerinnen und Bürger das Ergebnis dieses Prozesses früher oder später dem politischen System als Ganzem zuschreiben.
 
        Wie und in welchem Ausmaß wirtschaftliche Ungleichheit zur Autokratisierung beiträgt, muss erst noch genauer systematisch erforscht werden. Doch wir glauben, überzeugende Beweise für einen Zusammenhang zwischen beiden Faktoren vorgelegt zu haben. Eine weitere Beschäftigung mit diesem Thema wäre nicht nur ein gewinnbringendes wissenschaftliches Unterfangen, sondern auch wichtig für die heutige und die zukünftige Politik. Wollen wir der Gefahr einer Autokratisierung entgegenwirken, müssen wir uns um ein besseres Verständnis von Autokratisierungsprozessen bemühen. Die Untersuchung des Zusammenhangs von Ungleichheit, Unzufriedenheit mit der Demokratie und daraus resultierender Unterstützung antidemokratischer Kräfte ist hierfür entscheidend.
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        WIE UNGLEICH IST DIE WELT?
 
        Ergebnisse des World Inequality Report 2022
 
        Theresa Neef · Lucas Chancel
 
        Einkommens- und Vermögensungleichheit ist ein weit verbreitetes Phänomen, das bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich ist und immer im Zentrum von Debatten darüber steht, wie Gesellschaften organisiert sein sollten. Die Coronakrise hat dies unerwartet deutlich vor Augen geführt. Sie hat große Wirtschaftszweige zum Erliegen gebracht und viele Menschen damit ihrer Existenzgrundlage beraubt. Dennoch wurden in vielen Ländern sehr schnell kompensierende Unterstützungsprogramme aufgelegt, was zeigt, dass die Gesellschaften durchaus über die Machtmittel verfügen, über politische Maßnahmen Ungleichheiten zu mildern und soziale und politische Notlagen abzuwenden. Doch obwohl Ungleichheit in gesellschaftlichen Debatten einen hohen Stellenwert einnimmt, fehlen uns oft grundlegende Informationen. Zahlen zum Wirtschaftswachstum werden jährlich von Regierungen in aller Welt veröffentlicht, aber diese sagen nichts darüber aus, wie sich das Wachstum auf die Bevölkerung verteilt – und wer von der Wirtschaftspolitik profitiert und wer leer ausgeht. Der Zugang zu solchen Daten ist für die demokratische Debatte essenziell.
 
        Der World Inequality Report 2022, auf dem die folgenden Ausführungen beruhen, ist die aktuellste Übersicht über die internationalen Forschungsbemühungen, Ungleichheiten bei Einkommen, Vermögen und Kohlenstoffemissionen im weltweiten Vergleich aufzuzeigen.01 Die vorgestellten Daten und Analysen beruhen auf der Arbeit von mehr als hundert Forschenden aus allen Kontinenten, die über vier Jahre hinweg zur World Inequality Database beigetragen haben, die vom World Inequality Lab in Paris gepflegt wird. Dieses umfangreiche Netzwerk arbeitet mit statistischen Ämtern, Steuerbehörden, Hochschulen und internationalen Organisationen zusammen, um länderübergreifend vergleichbare Daten zur Ungleichheit zu vereinheitlichen, zu analysieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Ergebnisse des Berichts zusammen und verorten Deutschland im internationalen Vergleich.
 
        UNGLEICHHEIT – EIN ÜBERBLICK
 
        Wichtige Indikatoren zur Beschreibung der Ungleichheit sind Einkommens- und Vermögensanteile am Nationaleinkommen oder Gesamtvermögen. Sie beschreiben, wie viel eine gesellschaftliche Gruppe vom Gesamteinkommen in einer Volkswirtschaft erhält oder wie viel sie vom Gesamtvermögen besitzt. Um die Gesellschaft in Gruppen einzuteilen, sortieren wir die Individuen einer Volkswirtschaft nach der Höhe ihres Einkommens oder Vermögens von den ärmsten zu den reichsten und gruppieren sie in die untersten beziehungsweise ärmsten 50 Prozent, die mittleren 40 Prozent (mitunter „Mittelschicht“ genannt) und die obersten 10 Prozent. Die reichsten 1 Prozent werden oft gesondert betrachtet. In einer Gesellschaft, in der Gleichheit herrscht, würden die obersten 10 Prozent auch 10 Prozent des gesamten Nationaleinkommens erhalten, während die unteren 50 Prozent die Hälfte des Nationaleinkommens erhalten würden. Je mehr die Anteile von dieser Parität zwischen Bevölkerungsanteil und Einkommens-/Vermögensanteil abweichen, desto ungleicher ist eine Gesellschaft. So beträgt heute in vielen europäischen Ländern der Einkommensanteil der oberen 10 Prozent zwischen 30 und 40 Prozent, während der Einkommensanteil der unteren 50 Prozent in vielen Fällen unter 25 Prozent liegt.
 
        Global gesehen nahm die Einkommensungleichheit zwischen 1820 und 1910 mit zunehmender westlicher Dominanz und Kolonialherrschaft rasant zu und blieb zwischen 1910 und 2020 auf einem sehr hohen Niveau. Aufgrund des schnellen Wachstums in den großen „Schwellenländern“ hat sich die Kluft zwischen den Ländern seit 1980 etwas verringert. Jedoch nahmen Ungleichheiten innerhalb von Ländern im gleichen Zeitraum erheblich zu. Diese beiden Effekte glichen sich gegenseitig aus, sodass die globale Ungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten weiterhin hoch blieb. Heute erhalten die reichsten 10 Prozent der Einkommensbezieher*innen etwa die Hälfte des weltweiten Einkommens. Die Vermögensungleichheit ist noch deutlich größer als die Einkommensungleichheit: Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung besitzen heute etwa drei Viertel des weltweiten Vermögens, während die ärmsten 50 Prozent über kein nennenswertes Vermögen verfügen.
 
        Weitere Ungleichheitsachsen betreffen die Geschlechterungleichheit bei den Arbeitseinkommen sowie Ungleichheit in der Emission von Treibhausgasen: Frauen erhalten heute etwa 35 Prozent des gesamten weltweit erwirtschafteten Arbeitseinkommens, während die Parität bei 50 Prozent erreicht wäre. Kohlenstoffemissionen sind global gesehen ähnlich ungleich verteilt wie die Einkommen: Die obersten 10 Prozent der Kohlenstoffemittenten sind für fast 50 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Politische Maßnahmen zur Verringerung der globalen Emissionen sollten daher in erster Linie auf die sehr großen Emittenten abzielen.
 
        Deutschland weist im Vergleich mit vielen westeuropäischen Ländern eine hohe Einkommensungleichheit auf. Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und zwischen den Menschen in Ost- und Westdeutschland teilen die deutsche Gesellschaft nach wie vor.
 
        Eine globale Mindeststeuer auf – derzeit oft sehr niedrig besteuerte – Unternehmensgewinne, auf die sich 2021 mehr als 130 Länder im „Inclusive Framework on BEPS“ der OECD geeinigt haben, könnte dringend benötigte Staatseinnahmen generieren.02 Derzeit können multinationale Unternehmen ihre Unternehmenssteuern leicht senken, indem sie einen Teil ihrer Gewinne in Steuerparadiese verlagern; die laufenden internationalen Bemühungen könnten dieser künstlichen Gewinnverlagerung bald ein Ende setzen. Aber auch manche vermögenden Privatpersonen untergraben die Progressivität unserer Einkommensteuersysteme, etwa durch Steuerflucht. Um Steuerhinterziehung einzudämmen, aber auch, um Geldwäsche und Finanzkriminalität zu bekämpfen, ist Finanztransparenz von entscheidender Bedeutung. In der Debatte über die Eindämmung der extremen Vermögenskonzentration und die Erzielung dringend benötigter Staatseinnahmen werden progressive Vermögenssteuern (wieder) als vielversprechendes Instrument ins Spiel gebracht. Wir kommen darauf am Ende unseres Beitrags zurück.
 
        Trotz der großen Menge an Daten, die für den World Inequality Report verwendet wurden, sind wir uns durchaus bewusst, dass unsere Fähigkeit, die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensungleichheit zu messen, aufgrund zum Teil fehlender oder qualitativ minderwertiger Informationen begrenzt ist. Wir behaupten nicht, unsere Daten seien der Weisheit letzter Schluss, sondern wir wollen vielmehr deutlich machen, was wir wissen und was wir nicht wissen, und klar kennzeichnen, welche Länder in ihren Bemühungen, Statistiken zur Ungleichheit zu erstellen, bei der Datenproduktion und -veröffentlichung besser abschneiden als andere. Insbesondere ist es wichtig, dass Regierungen Forscher*innen Zugang zu zuverlässigen und detaillierten Steuerstatistiken gewähren. Nur zuverlässige Daten über Einkommen und Vermögen ermöglichen eine fundierte Debatte über die Entwicklung von Ungleichheit und darüber, was zu tun ist. Dabei sind wirtschaftliche Fragen nicht nur eine Angelegenheit von Wirtschaftswissenschaftler*innen, Statistiker*innen, Regierungsbeamt*innen oder Unternehmenschef*innen. Sie gehen alle etwas an, und es ist unser Hauptziel, die Zivilgesellschaft in dieser Debatte zu ermächtigen.
 
        GLOBALE EINKOMMENS- UND VERMÖGENSUNTERSCHIEDE
 
        Ein durchschnittlicher Erwachsener verdiente im Jahr 2021 etwa 23380 US-Dollar und besaß ein Vermögen von 102600 US-Dollar.03 Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich jedoch große Unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb von Ländern. Die einkommensstärksten 10 Prozent der Weltbevölkerung beziehen derzeit etwa 52 Prozent des weltweiten Einkommens, während auf die ärmere Hälfte der Bevölkerung 8,5 Prozent entfällt (Abbildung 1). Im Durchschnitt verdient eine Person aus den obersten 10 Prozent der weltweiten Einkommensverteilung 122100 US-Dollar pro Jahr, während eine Person aus der ärmsten Hälfte der weltweiten Einkommensverteilung 3920 US-Dollar verdient.
 
         
          Abbildung 1: Globale Einkommens- und Vermögensungleichheit 2021
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die globale Einkommens- und Vermögensungleichheit, unterschieden nach den untersten 50 Prozent der Einkommens- und Vermögensbezieher*innen, den mittleren 40 Prozent und den obersten 10 Prozent. Man erkennt deutliche Ungleichheiten zwischen den Gruppen und dass die Vermögensungleichheit noch einmal deutlich größer ist als die Einkommensungleichheit.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology
 
        
 
        Die globale Vermögensungleichheit ist noch ausgeprägter als die Ungleichheit beim Einkommen. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt so gut wie gar kein Vermögen, nämlich nur 2 Prozent des Gesamtvermögens. Im Gegensatz dazu besitzen die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung etwa 76 Prozent des gesamten Vermögens. Im Durchschnitt verfügt eine Person aus der ärmeren Hälfte der Bevölkerung über 4100 US-Dollar, während eine Person aus den obersten 10 Prozent im Durchschnitt 771300 US-Dollar besitzt.
 
        Abbildung 2 zeigt das Niveau der Einkommensungleichheit in den einzelnen Weltregionen. Die Ungleichheit variiert erheblich zwischen der Region mit der größten Gleichheit (Europa) und der mit der größten Ungleichheit (Naher Osten und Nordafrika, zusammengefasst unter der Abkürzung MENA). In Europa liegt der Anteil der oberen 10 Prozent am Einkommen bei etwa 36 Prozent, während er in der MENA-Region 58 Prozent erreicht. Zwischen diesen beiden Extremen liegen die anderen Weltregionen. In Ostasien etwa beziehen die obersten 10 Prozent der Einkommenspyramide 43 Prozent des Gesamteinkommens, in Lateinamerika 55 Prozent.
 
         
          Abbildung 2: Einkommensanteile nach Weltregion 2021
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die Einkommensanteile der untersten 50 Prozent der Einkommensbezieher*innen, der mittleren 40 Prozent und der obersten 10 Prozent, unterschieden nach Weltregionen. Während Europa die größte Gleichheit aufweist, ist die MENA-Region jene mit der größten Ungleichheit.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology
 
        
 
        Die Weltkarte der Ungleichheit (Abbildung 3) zeigt, dass sich vom durchschnittlichen nationalen Einkommensniveau nur schlecht auf den Grad der Ungleichheit schließen lässt: Unter den Ländern mit hohem Durchschnittseinkommen gibt es einige sehr ungleiche (zum Beispiel die USA), während andere relativ gleich sind (etwa Schweden). Das Gleiche gilt für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, von denen einige eine extreme Ungleichheit aufweisen (etwa Brasilien und Indien), andere ein relativ hohes Ungleichheitsniveau (zum Beispiel China) und wieder andere ein moderates bis relativ niedriges Niveau (etwa Malaysia oder Uruguay).
 
         
          Abbildung 3: Weltweite Einkommensunterschiede zwischen den obersten 10 und den untersten 50 Prozent 2021
 
          [image: Die Abbildung zeigt auf einer Weltkarte farblich abgestuft die weltweiten Einkommensunterschiede zwischen den obersten 10 und den untersten 50 Prozent der Einkommensbezieher*innen. Die geringste Ungleichheit zeigt sich in Europa, die höchste in Mittel- und Südamerika, dem subsaharischen Afrika, dem Nahen Osten und Indien.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology
 
        
 
        Vermögen konzentriert sich stärker in den Händen weniger Menschen als das Einkommen, doch ähnliche regionale Muster sehen wir auch hier. Lateinamerika und die MENA-Region sind die Regionen mit der größten Vermögensungleichheit (Abbildung 4). In diesen beiden Weltregionen besitzen die reichsten 10 Prozent mehr als drei Viertel des gesamten Haushaltsvermögens. In Europa, der Weltregion mit der größten Gleichheit, besitzen die reichsten 10 Prozent immer noch etwa 58 Prozent des gesamten Vermögens. Der Vermögensanteil der ärmeren Hälfte der Bevölkerung beträgt in allen Regionen weniger als 5 Prozent.
 
         
          Abbildung 4: Vermögenskonzentration in verschiedenen Weltregionen 2021
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die weltweite Vermögenskonzentration für die untersten 50 Prozent, die mittleren 40 Prozent und die obersten 10 Prozent der Vermögenden, unterschieden nach Weltregionen. Die am wenigsten ungleiche Region ist Europa, die ungleichste Lateinamerika.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology
 
        
 
        Die globalen Ungleichheiten sind heute in etwa so groß wie auf dem Höhepunkt des westlichen Imperialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung bezieht heute einen Anteil am globalen Einkommen, der etwa halb so groß ist wie 1820, als die Schere zwischen den westlichen Ländern und ihren Kolonien noch nicht auseinanderklaffte (Abbildung 5). Es liegt offenkundig noch ein langer Weg vor uns, um die globalen wirtschaftlichen Ungleichheiten zu beseitigen, die sich aus der sehr ungleichen Organisation der Weltproduktion zwischen Mitte des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts ergeben haben.
 
         
          Abbildung 5: Globale Einkommensungleichheit, 1820–2020
 
          [image: Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der globalen Einkommensungleichheit zwischen 1820 und 2020, unterschieden nach den untersten 50 Prozent, den mittleren 40 Prozent und den obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher*innen. Man erkennt, dass die Ungleichheit bis 1910 deutlich zunimmt, danach aber keinen klaren Trends mehr folgt.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology; Lucas Chancel/Thomas Piketty, Global Income Inequality, 1820–2020, in: Journal of the European Economic Association 6/2021, S. 3025–3062.
 
        
 
        Die relativ geringe Dynamik der weltweiten Einkommensungleichheit sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich unter der Oberfläche erhebliche Veränderungen vollzogen haben: Während die Ungleichheit der Durchschnittseinkommen zwischen den Ländern in den vergangenen beiden Jahrzehnten zurückgegangen ist, haben sich die Ungleichheiten innerhalb der Länder erheblich verschärft. Dieser starke Anstieg der Ungleichheit innerhalb der einzelnen Länder hat dazu geführt, dass das Level an Ungleichheit in der Welt trotz des wirtschaftlichen Aufholprozesses und des starken Wachstums in den „Schwellenländern“ auch heute noch bemerkenswert hoch ist. Die Einkommensungleichheit innerhalb einzelner Länder ist heute tatsächlich größer als die nach wie vor erheblichen Ungleichheiten zwischen den Ländern.
 
        Im Gegensatz zum Einkommen, das beständig fließt, ist das Vermögen ein Bestand, eine wirtschaftliche Ressource, die im Laufe der Zeit akkumuliert wird. Wichtig ist, zwischen öffentlichem und privatem Vermögen zu unterscheiden. In den vergangenen 40 Jahren sind viele Gesellschaften deutlich reicher, ihre Regierungen jedoch deutlich ärmer geworden. Der Anteil des von öffentlichen Akteur*innen gehaltenen Vermögens geht in den reichen Ländern gegen Null oder ist negativ, was bedeutet, dass sich das gesamte Vermögen in privaten Händen befindet (Abbildung 6). Dieser Trend wurde durch die Coronakrise noch verstärkt, in deren Verlauf die Regierungen Kredite in Höhe von 10 bis 20 Prozent des BIP aufnahmen, im Wesentlichen vom privaten Sektor. Das gegenwärtig geringe Vermögen der öffentlichen Hand hat weitreichende Auswirkungen darauf, inwiefern ein Staat in Zukunft imstande ist, Ungleichheit zu bekämpfen und sich den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen.
 
         
          Abbildung 6: Anstieg des privaten und Rückgang des öffentlichen Vermögens in reichen Ländern, 1970–2020
 
          [image: Das Liniendiagramm zeigt den Anstieg des privaten und den Rückgang des öffentlichen Vermögens in Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA zwischen 1970 und 2020. Während das Privatvermögen über die Zeit stetig zunimmt, nimmt das öffentliche Vermögen ab.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology; Luis Bauluz et al., Estimation of Global Wealth Aggregates in WID.world: Methodology, World Inequality Lab, Technical Note 2021/13.
 
        
 
        Das Privatvermögen stieg sowohl innerhalb der Länder als auch auf globaler Ebene in sehr unterschiedlichem Maße an. Globale Multimillionär*innen haben seit 1995 einen überproportionalen Anteil des globalen Vermögenswachstums erhalten. Auf das reichste 1 Prozent entfallen 38 Prozent des gesamten seit Mitte der 1990er Jahre zusätzlich angehäuften Vermögens, während die unteren 50 Prozent nur 2 Prozent von diesem Zuwachs abbekommen haben. Dieser ungleiche Vermögenszuwachs zwischen den oberen und den unteren Gruppen ist auf erhebliche Unterschiede bei den Wachstumsraten zurückzuführen. Das Vermögen der reichsten Menschen auf der Erde ist seit 1995 um 6 bis 9 Prozent pro Jahr gewachsen, während das durchschnittliche Vermögen nur um 3 Prozent pro Jahr gestiegen ist.
 
        Wenn wir einen längeren Zeithorizont betrachten, ändert sich das Bild etwas: Die Vermögensungleichheit in den Vereinigten Staaten und Europa wurde zwischen dem frühen 20. Jahrhundert und den 1980er Jahren deutlich verringert, aber die ärmste Hälfte der Bevölkerung besaß in diesen Ländern gleichwohl immer nur sehr wenig, etwa zwischen 2 und 7 Prozent des Gesamtvermögens.
 
        GESCHLECHTERUNGLEICHHEIT, CO2-EMISSIONEN UND KLIMAWANDEL
 
        Der World Inequality Report 2022 liefert auch erste globale Schätzungen zur geschlechterspezifischen Ungleichheit beim Arbeitseinkommen. Insgesamt lag der Anteil, den Frauen am globalen Arbeitseinkommen erhielten, in den frühen 1990er Jahren bei etwa 30 Prozent; auch heute noch liegt er bei nur 35 Prozent. In einer geschlechtergerechten Welt würden Frauen 50 Prozent des gesamten Arbeitseinkommens verdienen. In den vergangenen 30 Jahren wurden auf globaler Ebene hier nur sehr wenige Verbesserungen erzielt. Die Dynamik war von Land zu Land unterschiedlich: Während in einigen Ländern Fortschritte zu verzeichnen waren, ging in anderen, etwa in China, der Anteil, den Frauen am gesamten Arbeitseinkommen erhalten, zurück (Abbildung 7).
 
         
          Abbildung 7: Frauenanteil am Arbeitseinkommen nach Weltregion, 1990–2020
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt den Anteil des Arbeitseinkommens, den Frauen erzielen, unterschieden nach Weltregionen für die Jahre 1990 bis 2020. Genderparität wird in keiner Region erreicht, die größte Gleichheit herrscht heute in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, Nordamerika und Westeuropa, die geringste in der MENA-Region.] 
          Quellen und Daten: https://wir2022.wid.world/methodology; Theresa Neef/Anne-Sophie Robilliard, Half the Sky? The Female Labor Income Share in a Global Perspective, World Inequality Lab, Working paper 2021/22
 
        
 
        Eine vergleichsweise neue Frage globaler Ungleichheit betrifft den Klimawandel und die mit ihm verbundene Freisetzung klimaschädlicher Treibhausgase. Die Kohlenstoffemissionen sind ähnlich ungleich verteilt wie die weltweiten Einkommen. Im Durchschnitt stößt ein Mensch pro Kopf und Jahr 6,6 Tonnen Kohlendioxidäquivalent aus. Ein neuer Datensatz zur Ungleichheit bei Kohlenstoffemissionen zeigt, dass die 10 Prozent der weltweit größten Emittenten für fast 50 Prozent aller Emissionen verantwortlich sind, während jene 50 Prozent mit den geringsten Emissionen etwa 12 Prozent der Gesamtemissionen verursachen.04
 
        Allerdings sind diese Ungleichheiten nicht nur ein Problem zwischen reichen und armen Ländern. Auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen gibt es große Emittenten und in reichen Ländern kleine Emittenten. In Europa emittieren die 50 Prozent der Bevölkerung mit den geringsten Emissionen etwa fünf Tonnen pro Jahr und Person, in Ostasien etwa drei Tonnen und in Nordamerika etwa 10 Tonnen. Dies steht in starkem Kontrast zu den Emissionen der oberen 10 Prozent in diesen Regionen. Diese emittieren 29 Tonnen in Europa, 39 in Ostasien und 73 in Nordamerika (Abbildung 8).
 
         
          Abbildung 8: Pro-Kopf-Emissionen nach Regionen 2019
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die Pro-Kopf-CO2-Emissionen für Ostasien, Europa, Nordamerika und Süd- und Südostasien für das Jahr 2019, unterschieden nach den untersten 50 Prozent der Emittenten, den mittleren 40 Prozent und den obersten 10 Prozent. Die Pro-Kopf-Emissionen sind am ungleichsten verteilt in Nordamerika, am gleichsten in Süd- und Südostasien.] 
          Daten und Quellen: https://wir2022.wid.world/methodology; Lucas Chancel, Global Carbon Inequality 1990–2019, in: Nature Sustainability 2022 (i.E.)
 
        
 
        Während die ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung in den wohlhabenden Ländern die von diesen Ländern für 2030 gesetzten Klimaziele bereits mehr oder weniger einhalten (wenn diese Ziele pro Kopf umgerechnet werden), ist dies bei der einkommensstärkeren Hälfte der Bevölkerung nicht der Fall. Bislang haben klimapolitische Maßnahmen wie CO2-Steuern oft unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf Gruppen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, während die Konsumgewohnheiten der wohlhabenden Bevölkerungsschichten unverändert bleiben. Hier könnte sich die Klimapolitik stärker auf reiche Verschmutzer*innen ausrichten.
 
        DEUTSCHLAND IM VERGLEICH
 
        Deutschland gehört heute zu den europäischen Ländern mit der höchsten Einkommens- und Vermögenskonzentration. Die obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher*innen erhalten in Deutschland etwa 40 Prozent des gesamten Nationaleinkommens, während sie in Frankreich nur etwa 32, im Vereinigten Königreich etwa 36 und in der Schweiz 33 Prozent des Einkommens beziehen. Auf die Hälfte der Bevölkerung mit den niedrigsten Einkommen entfällt weniger als 20 Prozent des Gesamteinkommens. Allerdings ist der Grad der Einkommenskonzentration in Deutschland noch deutlich von den Vereinigten Staaten entfernt, wo die obersten 10 Prozent etwa 45 Prozent des Gesamteinkommens für sich beanspruchen können.05
 
        Deutschland blickt in Bezug auf Einkommensungleichheit auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Durch die Industrialisierung stieg die Einkommenskonzentration bei den reichsten Deutschen von den 1870er Jahren bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs leicht an. Während des Ersten Weltkriegs verursachten die hohen Unternehmensgewinne in der Schwerindustrie einen starken Anstieg der Ungleichheit. Die 10 Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen erhielten Mitte der 1910er Jahre fast 50 Prozent des Gesamteinkommens. Erst in der Zeit der Weimarer Republik, die durch die Hyperinflation der frühen 1920er Jahre und die Auswirkungen der Großen Rezession Anfang der 1930er Jahre geprägt war sowie durch erhebliche Lohnerhöhungen infolge der Einführung von Tarifverträgen, gingen die Einkommensanteile der Spitzenverdiener*innen stark zurück. In der Zeit des Nationalsozialismus nahm die Ungleichheit wieder zu, was vor allem auf die hohen Unternehmensgewinne in den kriegsrelevanten Industrien zurückzuführen ist. Nach einem Rückgang der Ungleichheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit übertraf die Einkommenskonzentration bei den obersten 1 Prozent bald wieder das Vorkriegsniveau. Dies steht im Widerspruch zu der weitverbreiteten Ansicht, dass die soziale Marktwirtschaft das Niveau der Ungleichheit niedrig gehalten habe. Seit Ende der 1990er Jahre nahm die Ungleichheit wieder rasch zu. Mitte der 1990er Jahre verdienten die oberen 10 Prozent kaum mehr als 30 Prozent des Gesamteinkommens, heute beträgt der Anteil wieder etwa 40 Prozent. Die Einkommenskonzentration bei den obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher*innen ist damit heute etwa genauso hoch wie um 1900.06
 
        Die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und zwischen Ost- und Westdeutschland spaltet die deutsche Gesellschaft nach wie vor. Nur etwa 36 Prozent des gesamten deutschen Arbeitseinkommens entfällt auf Frauen – Parität wäre bei 50 Prozent erreicht. Dies ist vergleichbar mit dem Niveau in ganz Westeuropa, wenn auch etwas niedriger als in Frankreich (41 Prozent) oder Großbritannien (38 Prozent).07 Ein Grund hierfür: Deutschland weist nach wie vor eine der größten Einkommensbenachteiligungen für Mütter auf.08 Und auch dreißig Jahre nach der deutschen Vereinigung gibt es zwischen ost- und westdeutschen Haushalten immer noch deutliche Unterschiede bei Einkommen, Vermögen und Lebensstandard. Das verfügbare mittlere Einkommen in Ostdeutschland beträgt auch heute noch nur 85 Prozent des westdeutschen Durchschnitts,09 das durchschnittliche Vermögen ostdeutscher Haushalte beträgt sogar weniger als 50 Prozent des westdeutschen Durchschnitts.10 Ostdeutsche sind unter den Spitzenverdiener*innen nach wie vor unterrepräsentiert, da sie weiterhin oft wesentlich geringere Unternehmenseinkünfte erzielen als westdeutsche Unternehmer*innen.11
 
        Hinsichtlich der Vermögenskonzentration hat sich Deutschland im Laufe des 20. Jahrhunderts von einem der relativ gleichsten europäischen Länder (für das uns Daten vorliegen) zum ungleichsten entwickelt. Heute besitzen die reichsten 1 Prozent in Deutschland fast 30 Prozent des gesamten Privatvermögens. Dieser Anteil ist etwas höher als in Frankreich, aber wesentlich niedriger als in den USA, wo die obersten 1 Prozent etwa 35 Prozent des Gesamtvermögens besitzen. Allerdings hat die Vermögensungleichheit im 20. Jahrhundert im Vergleich zum 19. Jahrhundert deutlich abgenommen: Während 1895 das reichste 1 Prozent der Deutschen etwa 50 Prozent des Vermögens besaß, hat sich dieser Anteil in den 1950er Jahren auf weniger als 25 Prozent halbiert. Seitdem ist der Anteil nur noch geringfügig gestiegen. Gleichwohl hat sich die Vermögensverteilung seit der Wiedervereinigung zunehmend polarisiert: Die wohlhabende Hälfte der Bevölkerung konnte ihr durchschnittliches Nettovermögen verdoppeln, und zwar durch Wertsteigerungen bei Unternehmensvermögen für die Reichsten und Wertsteigerungen bei Immobilien für die Mittelschicht. Das reale durchschnittliche Privatvermögen der ärmsten 50 Prozent stagnierte hingegen.12
 
        Innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland zudem einer der größten CO2-Emittenten: Während der durchschnittliche „Fußabdruck“ in der EU 9,5 Tonnen CO2 pro Kopf beträgt, liegt er in Deutschland bei über 11 Tonnen.
 
        UMVERTEILUNG DES WOHLSTANDS ALS INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
 
        Der Aufstieg der modernen Wohlfahrtsstaaten im 20. Jahrhundert war mit enormen Fortschritten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Chancen für alle verbunden. Diese wurden jedoch nur durch die Einführung deutlich progressiver Steuersätze möglich. Ähnliche Investitionen und eine erhebliche Umverteilung von Einkommen und Vermögen werden notwendig sein, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen.
 
        Ungleichheit und Umverteilung waren schon immer das Resultat politischer Entscheidungen, und prinzipiell sind viele Maßnahmen für die Umverteilung des Wohlstands und für Investitionen in die Zukunft denkbar. Wir werden uns in unserem Ausblick auf drei beschränken.
 
        Die Globalisierung ermöglicht es multinationalen Unternehmen, ihre Gewinne in Steuerparadiese zu verlagern und ihre Steuerlast zu senken. Etwa 36 Prozent der multinationalen Gewinne werden jedes Jahr in Steuerparadiese verlagert.13 Gleichzeitig und teilweise als Reaktion auf die Gewinnverlagerungsmöglichkeiten haben viele Länder ihre Unternehmenssteuern gesenkt. Infolgedessen ist der weltweite durchschnittliche nominale Unternehmenssteuersatz zwischen 1985 und 2018 um mehr als die Hälfte gesunken, von 49 auf 24 Prozent. Dieser Unterbietungswettbewerb kann die Progressivität der nationalen Steuersysteme untergraben, da die Nutznießer*innen der Unternehmensgewinne in der Regel die Unternehmenseigentümer*innen und Aktionär*innen sind, die sich an der Spitze der Einkommensverteilung befinden. Um dieses Problem anzugehen, haben sich im Juni 2021 mehr als 130 Länder, koordiniert durch das „Inclusive Framework“ der OECD, darauf geeinigt, multinationale Gewinne mit einer Mindeststeuer von 15 Prozent zu belegen. Sollte eine globale Mindeststeuer in Kraft treten,14 würde sie einige der extremsten Formen des Steuerwettbewerbs abschwächen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass einige Länder Nullsteuersätze anbieten. Sie würde außerdem künstliche Gewinnverschiebungen verringern und könnte so erhebliche Staatseinnahmen schaffen.15
 
        Darüber hinaus ist auch die Steuerhinterziehung durch vermögende Privatpersonen ein Problem für die Staatshaushalte, denn auch sie untergräbt die Progressivität der nationalen Steuersysteme. Finanzielle Intransparenz macht es wohlhabenden Steuerflüchtlingen leicht, ihr Vermögen in Treuhandgesellschaften, Stiftungen und Briefkastenfirmen zu verlagern.16 Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa 8 Prozent des weltweiten Finanzvermögens der privaten Haushalte oder das Äquivalent von 10 Prozent des globalen BIP in Steueroasen gehalten werden.17 Die Steuereinnahmen, die auf diese Weise allein der EU entgehen, werden auf 50 bis über 100 Milliarden Euro jährlich geschätzt.18
 
        Um der Steuerhinterziehung weltweit ein Ende zu setzen, ist die Schaffung umfassender finanzieller Transparenz durch ein globales Vermögensregister notwendig. Die ersten Bausteine für ein solches Register sind bereits vorhanden: Auf OECD-Ebene wurde mit dem „Common Reporting Standard“ (CRS) die Grundlage für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzvermögen, vor allem Bankkonteninformationen, zwischen den Finanzbehörden geschaffen. Der CRS trat in den Jahren 2017 und 2018 in Kraft. Bis 2020 hatten sich mehr als 100 Länder diesem automatischen Informationsaustausch angeschlossen. Darüber hinaus mussten die EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der EU-Geldwäscherichtlinie Transparenzregister einrichten, die Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geben. Für den Aufbau eines umfassenden Registers zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung benötigen wir jedoch auch Informationen darüber, wer Anteile an Unternehmen, Immobilien oder Luxusgüter wie Yachten oder Kunstwerke besitzt. Informationen über Anleihen und Aktien werden von staatlichen und privaten „Zentralverwahrern“ (etwa der Depository Trust Company in den USA oder Clearstream und Euroclear für in der EU ausgegebene Wertpapiere) erfasst, deren Zugang aber nicht immer kostenlos oder öffentlich ist. Informationen darüber, wer Eigentümer*in von Immobilien ist, werden in der Regel in nationalen Registern erfasst, ohne dass bisher ein systematischer grenzüberschreitender Informationsaustausch stattfindet.
 
        Ein globales Vermögensregister könnte schließlich auch als Informationsgrundlage für die Einführung einer globalen Vermögenssteuer dienen. Angesichts der hohen Vermögenskonzentration können schon moderate progressive Steuern der öffentlichen Hand erhebliche Einnahmen generieren. Die erzielten Einnahmen könnten dann in Bildung, Gesundheit und die notwendige ökologische Transformation reinvestiert werden.
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        UNGLEICHHEIT IN DER KLASSENGESELLSCHAFT
 
        Christoph Butterwegge
 
        Seit jeher umstritten ist die Frage, ob soziale Ungleichheit nur individuell erlebt beziehungsweise erlitten wird oder ob es sich dabei auch um ein systemisch bedingtes Kollektivschicksal handelt. Wäre das Erstere der Fall, könnte man das Verhalten der einzelnen Individuen für ihren sozialen Status verantwortlich machen und sie gegebenenfalls zu mehr Privatinitiative, Selbstvorsorge und Eigenverantwortung aufrufen; ist jedoch Letzteres der Fall, sind Wirtschaftsstrukturen, Eigentumsverhältnisse und Verteilungsmechanismen für den Zerfall der Gesellschaft in Großgruppen, Klassen oder Schichten ausschlaggebend.
 
        Ob jemand einer bestimmten Klasse angehört, ist kein Zufall, sondern liegt in der ökonomischen Grundstruktur jener Gesellschaft begründet, der er angehört. Während eine (marxistische) Klassenanalyse die als Gesellschaftsklassen identifizierten Großgruppen der Bevölkerung eines Landes ihrer Stellung im ökonomischen Produktions- und Reproduktionsprozess entsprechend horizontal ordnet, konstruieren Schichtungstheorien eine Hierarchie von Sozialschichten. Wegen ihrer analog gewählten Schlüsselkategorie geht die Schichtungssoziologie wie die Geologie vor. Während diese Gesteinsformationen untersucht, deren übereinanderliegende Schichten sie freilegt, analysiert jene Sozialstrukturen, wobei eine soziale Rangordnung entsteht, die meist eine Unter-, Mittel- und Oberschicht umfasst.
 
        Klassentheorien führen die soziale Ungleichheit auf das bestehende Wirtschafts- und/oder Gesellschaftssystem zurück, während Schichtkonzepte das Phänomen lediglich beschreiben. „Klassenkonzepte wollen das Zustandekommen sozialer Ungleichheit, kollektives Handeln und sozialen Wandel erklären, und nehmen dabei eine gesellschaftskritische Perspektive ein.“01 Letztere geht verloren, wenn man die Analyse der Sozialstruktur einer Gesellschaft auf individuelle Leistungsmerkmale wie den Beruf, das Einkommen oder den Bildungsgrad, auf Mentalitäten und auf subjektive Momente verkürzt, welche die Mitglieder von Großgruppen teilen.
 
        Die sozioökonomische Ungleichheit der Gegenwart lässt sich nur verstehen unter Rückgriff auf die analytische Schlüsselkategorie der Klasse. Im Folgenden werden daher die einflussreichsten Klassentheorien – jene von Karl Marx und Friedrich Engels sowie jene von Max Weber als ihrem wohl prominentesten bürgerlichen Kritiker im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert – dargestellt, um ein theoretisches Gerüst für die Analyse der heutigen Ungleichheitsverhältnisse zu schaffen. Anschließend geht es um neuere Klassentheorien, mit deren Hilfe die jüngsten Veränderungen des Kapitalismus erfasst werden sollen.
 
        MARX’SCHE KLASSENTHEORIE
 
        Marx und Engels behandelten das Thema „Ungleichheit“ nicht als individuelles, sondern als strukturelles Problem und seine Ausprägungen als kollektives Schicksal, das sich in der Klassenstruktur einer Gesellschaft niederschlägt. Für sie repräsentierten soziale Klassen wie keine andere Großgruppe die Ungleichheit in einer Gesellschaft. Klassen und Schichten verkörpern quasi die sozioökonomischen Herrschaftsstrukturen einer Gesellschaft, ohne ein festgefügtes Kollektiv zu bilden, dessen personelle Zusammensetzung sich nie ändert. Mittels dieser Basiskategorie erschließt sich das kompliziertere Schichtgefüge, also die weitere Einteilung beziehungsweise Untergliederung der Gesellschaft in mehrere Bevölkerungsschichten.
 
        Laut dem Jenaer Soziologen Klaus Dörre umfasst die Klassentheorie von Marx und Engels vier Essentials: „Erstens beansprucht sie, Ordnung in die chaotische Vielfalt sozialer Ungleichheiten zu bringen, indem sie in der ökonomischen Struktur des Kapitalismus verankerte, empirisch fassbare Klassenlagen beschreibt. Zweitens ist der Marxsche Klassenbegriff ein relationaler. Eine Klasse lässt sich nur in ihren Beziehungen zu anderen Klassen definieren. (…) Drittens impliziert der Marxsche Klassenbegriff ein besonderes Herrschaftsverhältnis. Obwohl es formell auf Äquivalententausch beruht, bedarf das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis zu seiner Reproduktion zusätzlich außerökonomischer, staatlich-politischer Herrschaftsmittel. Viertens schließlich dient der Marxsche Klassenbegriff in seiner ursprünglichen Verwendung der Kritik von Klassenherrschaft und gegebenenfalls einer sozialen Mobilisierung zur Aufhebung eben dieser Herrschaft.“02 Als fünftes Element der Klassentheorie von Marx und Engels ließe sich folglich das Ziel einer klassenlosen Gesellschaft bestimmen, in der sozioökonomische Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung beseitigt wären.
 
        Zwar berücksichtigte die Klassenanalyse von Marx und Engels nicht alle Verästelungen der Sozialstruktur, sie erhellte jedoch die historischen Entstehungszusammenhänge, ökonomischen Herrschaftsverhältnisse und politischen Machtstrukturen der bürgerlichen Gesellschaft. Klassen repräsentieren die Produktions-, Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse einer Gesellschaft, bilden aber nicht bloß deren Sozialstruktur ab, sondern bestimmen auch die Richtung und das Tempo des sozialen Wandels. Die soziale Ungleichheit beruht auf der ökonomischen Ungleichheit, welche sich in der Klassenspaltung manifestiert und die das politische Machtgefüge mit historisch kontingenten Brechungen reflektiert.03
 
        Das kapitalistische Privateigentum entsteht durch (gewaltsame) Aneignung beziehungsweise durch Enteignung der Mehrwert produzierenden Lohnarbeiter/innen. Das bestehende Wirtschaftssystem basiert auf rechtlicher Gleichheit, aber eben auch auf sozioökonomischer Ungleichheit, die es ständig reproduziert. „Soziale Ungleichheit kann zwar mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, sie bleibt aber Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise und sie ist zugleich ihr Ergebnis.“04
 
        Waren es früher Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Geselle, die sich unversöhnlich gegenüberstanden, so hatten sich die Klassengegensätze im bürgerlichen Zeitalter laut Marx und Engels weiter vereinfacht: „Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.“05 Zu den Proletarier(inne)n zählten Marx und Engels auch Beschäftigte höherer Gehaltsstufen, die man heutzutage vermutlich der Mittelschicht zurechnen würde, wie ein weiteres Zitat aus dem Manifest zeigt: „Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.“06
 
        Offenbar erwarteten Marx und Engels am Vorabend der französischen Februar- und der deutschen Märzrevolution 1848 eine weitere Verarmung der Proletarier, denn sie prognostizierten: „Der moderne Arbeiter (…) sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt zu werden.“07 Zwar kam es weder zu einer allgemeinen Pauperisierung des Proletariats, wie sie Marx und Engels mit der Konstruktion einer „Verelendungstheorie“ unterstellt wurde – sieht man von den total verelendeten Arbeiter(inne)n des Globalen Südens ab –, noch zu einer Proletarisierung der Mittelschicht. Nur ein vulgärmarxistischer Geschichtsdeterminismus kann die Begründer des Marxismus jedoch so missdeuten, als ob kein Raum für eine alternative Sozialstrukturentwicklung geblieben wäre.
 
        Der dritte und letzte Band von Marxens Hauptwerk „Das Kapital“, den Friedrich Engels 1894 herausgab, endet mit einem unvollendet gebliebenen 52. Kapitel, das den Titel „Die Klassen“ trägt und bereits im ersten Absatz von Lohnarbeitern, Kapitalisten und Grundeigentümern als den „drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft“ spricht.08 Allerdings wies Marx darauf hin, dass sich diese Klassengliederung selbst in England, dem damals entwickeltsten Industriestaat überhaupt, (noch) nicht voll herausgebildet habe und dass es „Mittel- und Übergangsstufen“ zwischen den Hauptklassen gebe.
 
        Es scheint so, als hätten Marx und Engels die Begriffe „Klasse“ und „Schicht“ als Synonyme gebraucht. Vermieter, Einzelhändler, Pfandleiher und ähnliche Berufsgruppen, die den Lohn der Proletarier vereinnahmten, zählten sie zur Bourgeoisie, deren Kern die Industriellen bildeten. Kleinunternehmer, Mittelständler, Kaufleute, Rentiers, Handwerker und Bauern sanken der Tendenz nach zur Arbeiterklasse herab, die gewissermaßen als Sammelbecken aller Deklassierten fungierte: „So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung.“09 Die herrschende Bourgeoisie wiederum zerfiel in mehrere Kapitalfraktionen, etwa das Handels-, Manufaktur-, Industrie- und Bankkapital sowie die Finanzoligarchie, wie es eine selbstständige und eine lohnabhängige Mittelschicht und neben der Arbeiterklasse das Sub- beziehungsweise „Lumpenproletariat“ der Obdachlosen, Bettler/innen und Vagabund(inn)en gab.
 
        In der bürgerlichen Gesellschaft sah Marx eine soziale Polarisierung strukturell angelegt, bemerkte er doch, dass die Akkumulation von Kapital mit einer Akkumulation von Not und Elend verbunden war. Im ersten, 1867 erschienenen Band des „Kapitals“ heißt es dazu: „Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d.h. auf seiten der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapital produziert.“10 Zwar sind die katastrophalen Arbeitsbedingungen und sozialen Verwerfungen, unter denen die Proletarier/innen des frühen Industriezeitalters litten, nicht zuletzt aufgrund harter Kämpfe der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung heute zumindest hierzulande in den meisten Branchen und Betrieben überwunden, Ausbeutung und Unterdrückung von Lohnarbeiter(inne)n gibt es auf der Welt jedoch nach wie vor zuhauf.
 
        MAX WEBERS KLASSENBEGRIFF: MÄRKTE ALS QUELLE DER UNGLEICHHEIT?
 
        „Klasse“ nannte der Heidelberger Jurist, Historiker, Nationalökonom und Soziologe Max Weber in seinem 1922 posthum erschienenen Hauptwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“ eine Personengruppe, deren Mitglieder sich in einer gemeinsamen Klassenlage befinden. Darunter verstand er die typische Chance der Güterversorgung, der äußeren Lebensstellung beziehungsweise des inneren Lebensschicksals, welche aus Maß und Art der Verfügungsgewalt (oder des Fehlens einer solchen) über Güter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen Art ihrer Verwertbarkeit für die Erzielung von Einkommen oder Einkünften innerhalb einer gegebenen Wirtschaftsordnung folgt. „Wir wollen da von einer ‚Klasse‘ reden“, schrieb Weber erläuternd, „wo 1. einer Mehrzahl von Menschen eine spezifische ursächliche Komponente ihrer Lebenschancen gemeinsam ist, soweit 2. diese Komponente lediglich durch ökonomische Güterbesitz- und Erwerbsinteressen und zwar 3. unter den Bedingungen des (Güter- oder Arbeits-)Markts dargestellt wird (‚Klassenlage‘).“11
 
        Weber differenzierte zwischen „Erwerbsklassen“, bei denen die Klassenlage in erster Linie durch die Chancen der Marktverwertung von Gütern oder Leistungen bestimmt wird, und „Besitzklassen“, bei denen hauptsächlich Besitzunterschiede die Klassenlage bestimmen. Letztere unterteilte er noch einmal in „positiv privilegierte Besitzklassen“, zum Beispiel Rentiers im weitesten Sinne (Sklaven-, Boden- und Bergwerksbesitzer, Aktionäre und Gläubiger), sowie in „negativ privilegierte Besitzklassen“, etwa Leibeigene, Deklassierte, Verschuldete und Arme.12
 
        Damit unterstellte Weber in Abgrenzung von Marx, dass Ungleichheit nicht durch die Ausbeutung von Lohnarbeiter(inne)n im Produktionsprozess, sondern erst durch die nachgelagerten Tauschvorgänge auf den Märkten entsteht. Webers theoretischer Ansatz versagt im Hinblick auf strukturell bedingte Abhängigkeitsverhältnisse: „Wenn individuelle Qualifikationen und persönliche Anstrengungen im freien Markt über die Klassenlage entscheiden, kann von Ausbeutung nicht mehr die Rede sein.“13 Dementsprechend gibt es Weber zufolge auch keine gemeinsamen ökonomischen Interessen einer (arbeitenden) Klasse.
 
        Natürlich ist Besitz nicht gleich Besitz, Qualität und Quantität des Vermögens sind vielmehr von ausschlaggebender Bedeutung. Weber äußerte sich jedoch weder zur Art noch zur Höhe des Besitzes, der die Klassenlage bestimmt. Selbst wenn man von der Größe des Besitzes als einem wichtigen Kriterium absieht, ist es nicht gleichgültig, ob es sich um Geldvermögen (zum Beispiel Staatsanleihen und Kommunalobligationen), um Grundvermögen (etwa Ackerland) oder um Kapitalvermögen (Unternehmen beziehungsweise Unternehmensanteile) handelt. Kapitaleigentümer entscheiden nämlich über das Wohl und Wehe der Beschäftigten wie ihrer Familien, aber letzten Endes auch über die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft – selbst dann, wenn sie auf deren Geschicke nicht aktiv politisch Einfluss zu nehmen suchen. Auch dürfte die Abgrenzung zwischen „Besitz-“ und „Erwerbsklassen“ heute schwerer fallen als zu Webers Lebzeiten, weil hohe Erwerbseinkommen in Teilen der Mittelschicht häufiger mit Kapitaleigentum in gewissem Umfang einhergehen. Unterbelichtet blieb bei Weber die Binnengliederung der einzelnen Klassen, ebenso wie deren Stellung zueinander.
 
        Als grundlegend für die Sozialstruktur erachtete Weber die Verteilung der Verfügungsgewalt über sächlichen Besitz innerhalb einer sich auf dem Finanz-, Güter- oder Arbeitsmarkt zum Zweck des Tausches begegnenden und miteinander konkurrierenden Menschengruppe. „Besitz“ und „Besitzlosigkeit“ bildeten für ihn die Extrempositionen sämtlicher Klassenlagen, sei es, dass diese im Preis- oder sei es, dass sie im Konkurrenzkampf wirksam würden. Da die Art der Chance auf dem Markt das Schicksal der Angehörigen einer Klasse determiniere, sei die Klassenlage letztlich identisch mit der Marktlage, so Weber.
 
        Märkte erzeugen die Ungleichheit jedoch nicht, sondern machen sie nur deutlicher erkennbar. Auf ihnen agieren Wirtschaftssubjekte, deren Stellung im kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsprozess letztlich für ihre Handlungsspielräume ausschlaggebend ist, mit unterschiedlicher Kaufkraft und unterschiedlichem Machtpotenzial als Nachfrager/innen und Anbieter/innen. Nicht erst der Arbeitsmarkt verurteilt den Paketzusteller, seinen Lebensunterhalt mit einem prekären Beschäftigungsverhältnis und einem skandalös niedrigen Lohn bestreiten zu müssen, sondern der Ausschluss von den Produktionsmitteln durch das kapitalistische Privateigentum bildet die eigentliche Quelle seiner Unterprivilegierung und Ausbeutung. Würde ihm der Lieferdienst gehören, für den er arbeitet, wäre auch seine geringe Qualifikation kein entscheidendes Handicap im Kampf um einen hohen sozialen Status. Dasselbe gilt für den Wohnungsmarkt, auf dem Mietwohnungen im Zeitalter des Finanzmarktkapitalismus von Spekulanten wie jede andere Ware be- und gehandelt werden.
 
        RÜCKKEHR DER KLASSEN IM FINANZMARKTKAPITALISMUS?
 
        Eine kritische Gesellschaftstheorie, die auf der Höhe ihrer Zeit sein will, kommt nicht ohne den Klassen- und den Schichtbegriff aus. Der Münsteraner Soziologe Hans-Günter Thien hat 2014 die wichtigsten Veröffentlichungen zur Klassentheorie aus den vergangenen 50 Jahren gesichtet, ohne dabei allerdings auf einen Ansatz gestoßen zu sein, der die „Neuzusammensetzung“ der arbeitenden Klasse – er nennt sie die Klasse der Lohnarbeiter/innen – und die Kräfteverschiebungen innerhalb der herrschenden Klasse überzeugend erfasst.14 Thien stellen sich deshalb nach seiner umfangreichen Literaturrecherche mehr Fragen zur Sozialstrukturanalyse, als er zu beantworten vermag. Auch der Heidelberger Soziologe Thomas Schwinn konstatiert Mitte der 2000er Jahre in seinem Einführungsband zu diesem Themenkreis, die Theorie sozialer Ungleichheit habe „seit den Klassikern der Soziologie keine großen Fortschritte zu verzeichnen“.15
 
        In der Fachdiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die Klassenstruktur praktisch keine Rolle mehr. „Allgemein gab es in der deutschen Soziologie, ganz anders als in der angelsächsischen, im 20. Jahrhundert einen ausgeprägten Hang, soziologische Totenreden auf die Klassengesellschaft zu halten – als ob Klassen verschwinden würden, wenn man sich von diesem Begriff verabschiedete.“16 Weder die überwiegend systemkonforme – um nicht zu sagen: konformistische – Soziologie noch die auf den Markt als vermeintlich idealen gesellschaftlichen Regulierungsmechanismus fixierte Ökonomie in (West-)Deutschland waren für das Problem der wachsenden Ungleichheit besonders sensibel.17
 
        Mit dem Untergang des „real existierenden“ Sozialismus hat der Marxismus weiter an Bedeutung eingebüßt. Nachdem die Berliner Mauer im November 1989 gefallen, der Warschauer Pakt im Frühsommer 1991 aufgelöst und die Sowjetunion im Dezember 1991 untergegangen war, galt die Klassenanalyse zumindest in den hoch entwickelten Staaten Westeuropas, Nordamerikas und Südostasiens als nicht mehr zeitgemäß. Dabei trugen diese Ereignisse von historischer Bedeutung wesentlich dazu bei, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich in den entwickeltsten Gesellschaften des Globalen Nordens weiter vertiefte.
 
        Erst im Gefolge der globalen Finanzkrise ab 2007/08 wurden Stimmen laut, die dafür plädierten, zumindest Marxens Krisentheorie und Klassenanalyse von dem totalen Ideologieverdikt auszunehmen, das linkes Denken getroffen hatte. Was vielen Beobachter(inne)n als Wiederkehr vermeintlich längst überholter Gesellschaftsstrukturen erschien, ließ allerdings nur deutlicher hervortreten, dass sich diese nie grundlegend gewandelt hatten. Der Bremer Soziologe Olaf Groh-Samberg stellte daher zu Recht fest: „Nach wie vor ist die soziale Klassenzugehörigkeit eine der prägendsten Determinanten der sozialen Ungleichheit von Lebenschancen.“18
 
        DIE BUNDESREPUBLIK – EINE „ABSTIEGSGESELLSCHAFT“?
 
        In der jüngsten Vergangenheit erregte das Thema der wachsenden Ungleichheit in Deutschland durch Oliver Nachtweys Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ wieder ein höheres Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. Seine umstrittene Kernthese besagt, dass die Bundesrepublik in der „regressiven Moderne“ von einer „Gesellschaft des Aufstiegs und der sozialen Integration“ zu einer „Gesellschaft des sozialen Abstiegs, der Prekarität und Polarisierung“ geworden sei.19 Den gesellschaftlichen Niedergang belegte Nachtwey allerdings nur partiell, etwa durch den Hinweis auf einen mit dem Dienstleistungsbereich wachsenden Niedriglohnsektor. Die Erklärung der Bundesrepublik zur „Abstiegsgesellschaft“ führt jedoch schon deshalb in die Irre, weil Deutschland nach dem Krisenjahr 2009, das mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,7 Prozent endete, zehn Jahre lang wirtschaftlich florierte und selbst in der durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Rezession nur einzelne Bevölkerungsgruppen vom sozialen Abstieg betroffen oder bedroht waren.
 
        Das für die junge Bundesrepublik konstitutive Versprechen, dass mit einem sozialen Aufstieg und materiellem Wohlstand bis an sein Lebensende belohnt wird, wer sich anstrengt, fleißig ist und etwas leistet, gilt zwar längst nicht mehr, wenn man sich darauf überhaupt je berufen konnte. Obwohl der soziale Abstieg häufiger und der Aufstieg von ganz unten schwerer geworden ist, fällt Letzterer aber häufig steiler aus als früher, wenn man etwa an erfolgreiche Start-up-Unternehmer in der digitalen Plattformökonomie denkt. „Abstiegsgesellschaften“ sind höchstens Burkina Faso, Bangladesch und Burundi, nicht aber die Bundesrepublik Deutschland. Denn diese fallen als ganze Volkswirtschaften immer weiter hinter entwickelte Staaten des Globalen Nordens zurück.
 
        Hans-Günter Thien kritisiert, dass Nachtwey eine Bestimmung der Klassenstruktur des Gegenwartskapitalismus schuldig bleibe, die „eigentümliche Melange“ von Klassen und Schichten, die er den Leser(inne)n zumute, sowie das „arge Durcheinander zwischen den Begriffen Klasse und Schicht“ im Hinblick auf die gesellschaftliche Mitte: „Letztendlich bleibt völlig unklar, um wen es sich denn bei dieser ‚Mitte‘ handelt; noch unklarer bleibt, ob die gleichfalls immer wieder für die offensichtlichen Veränderungen der Wirtschaft angesprochenen Transnationalisierungs- und Digitalisierungsprozesse Auswirkungen auf jene Mitte haben.“20
 
        Oliver Nachtwey hat das von seinem verstorbenen Münchner Fachkollegen Ulrich Beck eingeführte Bild des Fahrstuhls aufgegriffen, in dem Klassen und Schichten gemeinsam nach oben oder unten fahren.21 Bis in die 1980er Jahre hinein seien Ungleichheiten zwar bestehen geblieben, Arm und Reich jedoch gemeinsam nach oben gefahren, meint Nachtwey, weshalb die sozialen Unterschiede an Bedeutung verloren hätten.22 So wenig alle Gesellschaftsmitglieder, unabhängig von ihrer Klassen- und Schichtzugehörigkeit, „im selben Boot“ sitzen, so wenig benutzen sie jedoch gemeinsam einen Aufzug. Denn ihre materiellen Interessen stimmen grundsätzlich nicht überein, sind vielmehr unterschiedlich, zum Teil sogar gegensätzlich. Während der Fahrt verharren alle Insassen eines Aufzuges unabhängig davon, ob sich dieser nach oben oder nach unten bewegt, auf derselben Ebene. Hingegen bleibt der soziale Abstand zwischen Kapitaleigentümern und lohnabhängig Beschäftigen nie konstant, sondern ändert sich ständig.
 
        Treffender ließe sich von einem sozialen Paternostereffekt sprechen: Armut und Reichtum sind im bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem strukturell miteinander verzahnt, weshalb zur selben Zeit, in der bestimmte Personen(gruppen) nach oben fahren, andere nach unten gelangen. Bei genauerem Hinsehen hinkt jedoch auch dieser Vergleich, weil eine Kabine nach dem Wendemanöver im Keller die Richtung ändert und ihre Passagiere automatisch wieder nach oben befördert, während Armen der Wiederaufstieg nur selten gelingt, und weil die Fahrt nach oben die Benutzer/innen des Paternosters keine Mühe kostet, was für Arme ebenfalls nicht gilt.
 
        „GESELLSCHAFT DER SINGULARITÄTEN“?
 
        Der in Berlin lehrende Soziologe Andreas Reckwitz hält die „Kulturalisierung und Singularisierung des Sozialen in der Spätmoderne“ für den Beginn einer „neuen Klassengesellschaft“, die sich jedoch anders zusammensetze als die vergangene, die mit der industriellen Moderne verschwunden sei.23 Zwar sei die globale Ökonomie der Spätmoderne, wie Reckwitz sie nennt, eine im Kern weiterhin kapitalistische. Es handle sich heute aber um einen „postindustriellen“ und „kognitiv-kulturellen“ Kapitalismus, auf dessen Märkten nur erfolgreich sei, was über seine Funktion hinaus einen symbolischen Wert habe. Kognitiv sei diese Ökonomie, weil immaterielles Kapital, das heißt Urheberrechte, Patente, Netzwerke, Datenbestände und anderes mehr, durch Wissensarbeit komplettiert werde. „Kulturell ist dieser Kapitalismus, weil unter den kognitiven Gütern jenen ein besonderer Stellenwert zukommt, die weniger funktionale Nützlichkeitsgüter sind, sondern von denen die Konsumenten einen kulturellen Wert und kulturelle Einzigartigkeit (Singularität) erwarten: von der Erlebnisreise über die Netflix-Serie und die Markenkleidung bis hin zur Bioernährung und zur Wohnung in ausgesuchter Lage.“24
 
        Reckwitz spricht von einer „Gesellschaft der Singularitäten“, manche der von ihm als neu benannten Entwicklungstendenzen sind allerdings uralt. Das gilt beispielsweise für den Umstand, dass Immobilien in einer außergewöhnlich attraktiven Lage sehr begehrt sind und exorbitant hohe Preise erzielen genauso wie für die von ihm als weiterer Beleg angeführte Tatsache, dass mit Nike-Sportschuhen überteuerte Prestigeprodukte gekauft werden. Um ihren Sonderstatus zu demonstrieren, haben Menschen, die es sich leisten konnten, immer schon auf ostentativen Konsum gesetzt. Rolex (Luxusuhren) und Rolls-Royce (Nobelautomobile) gibt es seit dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und auch die beiden Modemarken Chanel und Gucci sind nicht viel jünger. Schon erheblich länger träumen Philatelist(inn)en aus aller Welt von der Blauen Mauritius – nicht etwa, weil diese Briefmarke einer britischen Kolonie besonders schön wäre, sondern ausschließlich deshalb, weil sie eine Rarität und berühmt ist wie keine zweite, ohne dass in diesem Zusammenhang bisher jemand vom „Singularitätskapital“ gesprochen hätte, wie es Reckwitz tut.
 
        Von der marxistischen Klassentheorie distanziert sich Reckwitz ebenso wie von „Einseitigkeiten“ der Lebensstil- und Milieuforschung, indem er die Relevanz spezifischer kultureller Lebensformen für die Konstitution von sozialen Klassen stärker akzentuiert, ohne die Bedeutung der ungleichen Ressourcenverteilung völlig zu leugnen: „Klassen sind mehr als sozialstatistische Einkommensschichten und auch mehr als alltägliche Lebensstile. Klassen sind kulturelle, ökonomische und politische Gebilde zugleich. Als Klasse teilt eine Gruppe von Individuen eine gemeinsame Lebensführung samt den entsprechenden Lebensmaximen, Alltagsvorstellungen und Praktiken.“25
 
        Etwas anderes haben weder Marx noch Engels behauptet. Zwischen ihnen und Reckwitz ist jedoch die Reihen- beziehungsweise Rangfolge zwischen der sozioökonomischen, der politischen und der kulturellen Dimension des Klassenbegriffs strittig. Und an dieser zentralen Stelle irrt Reckwitz gründlich. Einen berühmten Satz aus der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht abwandelnd, kann man nämlich formulieren: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Kultur. Das gilt für die Menschheitsgeschichte ebenso wie für die Biografie jedes einzelnen Individuums. Sobald die materiellen Existenzgrundlagen der Menschen gesichert und damit die Voraussetzungen für eine halbwegs angstfreie Betätigung auf geistigem Gebiet entstanden sind, gewinnt die Kultur zwar enorm an Bedeutung für ihr Leben, sie bleibt aber weiterhin von diesen Grundlagen abhängig. Das mussten Kreative, Künstler/innen und Kulturschaffende zuletzt während der Coronakrise leidvoll erfahren: Als viele ihrer Aufträge oder Auftritte storniert wurden, stand die Sicherung der nackten Existenz für alle Betroffenen im Vordergrund ihres Tuns.26
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        EDITORIAL
 
        Vor 60 Jahren rückte Kuba ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit: Am 22. Oktober 1962 informierte US-Präsident John F. Kennedy die Weltöffentlichkeit in einer Radio- und Fernsehansprache, dass die Sowjetunion atomar bestückbare Mittelstreckenraketen auf der Nachbarinsel stationiert habe, die zahlreiche nordamerikanische Großstädte in kürzester Zeit erreichen könnten. Der Kalte Krieg drohte zu eskalieren. Doch Kennedy und sein Gegenüber, der sowjetische Regierungs- und Parteichef Nikita Chruschtschow, fanden sechs Tage später einen Kompromiss und verhinderten einen atomaren Schlagabtausch.
 
        Für Kuba war diese Episode ein weiteres dramatisches Kapitel in der langen Geschichte des – wie die Historikern Ada Ferrer schreibt – „manchmal intimen, manchmal explosiven, immer ungleichen“ Verhältnisses zu den USA. Spätestens seit dem Schlüsseljahr 1898 – als die USA militärisch in Kuba intervenierten und die Unabhängigkeit Kubas von der spanischen Kolonialmacht unterstützten, um dann sogleich an deren Stelle zu treten – prägt der große Nachbar die Geschicke der „Zuckerinsel“ auf vielfältige Weise mit. Das nach der Kubanischen Revolution von 1959 von den USA verhängte harte Wirtschaftsembargo gilt bis heute, und nicht zuletzt durch die gewachsene exilkubanische Community bleibt das politische Interesse am karibischen Nachbarn in den USA konstant groß.
 
        Nach dem Tod des einstigen Revolutionsführers und langjährigen Staatschefs Fidel Castro 2016 und dem Rückzug seines Bruders Raúl aus der aktiven Politik ist es um Kuba ruhiger geworden, aber die Probleme der sozialistischen Republik haben sich in den vergangenen Jahren verschärft: Das Land leidet unter einer gravierenden Wirtschafts- und Versorgungskrise, und derzeit verlassen so viele Kubanerinnen und Kubaner wie noch nie ihre Heimat – die meisten Richtung USA.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        ESSAY
 
        ERSCHÖPFTE REVOLUTION
 
        Kuba 60 Jahre nach der Raketenkrise
 
        Bert Hoffmann
 
        Eine Autostunde westlich von Havanna, an einem verlassenen Fleckchen Erde, wo Dornengestrüpp den trockenen Weg überwuchert, war vor 60 Jahren das Zentrum der Weltpolitik: Hier standen die mit Atomsprengköpfen bestückten sowjetischen Raketen, die damals die Welt in Atem hielten. Von den Abschussrampen ist nur noch ein Betonfundament geblieben. Ausgemergelte Kühe suchen Verwertbares in der dürren Vegetation. Zehn Gehminuten entfernt liegen zwischen niedrigen Bäumen Dutzende zersprengter Betonbögen, die einst das Silo für den Treibstoff der Raketen bildeten.
 
        Der alte Bauer José Testón lebt hier seit 20 Jahren. Aus zwei dieser wuchtigen Betonteile hat er ein Gehege für seine vier Schweine gebaut. Er weiß um die historische Bedeutung des Orts. Drängender aber ist für ihn die Situation seiner Mangobäume. Sie sind sein Schatz – eigentlich. Doch bei der letzten Ernte sind ihm die reifen Früchte auf dem Hof verfault. Nie hat er die Plastikkisten geliefert bekommen, in die er sie hätte stapeln sollen, und nie sind die Laster gekommen, die sie zum Markt hätten bringen sollen. Fehlender Treibstoff, fehlende Ersatzteile, fehlende Koordination. Die Planwirtschaft funktioniert nicht mehr, und die Marktwirtschaft noch nicht. Der alte Testón nimmt es hin wie Hurrikans und Dürren – Schicksal. Etliche Säcke hat er per Pferd in den Ort zum Verkauf gebracht. Auf seinem Stück Land baut er Knollengewächse und etwas Gemüse zur Selbstversorgung an. Er braucht nicht viel.
 
        Aber Kuba braucht mehr, bräuchte auch seine Mangos, bräuchte viel mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse auf den Märkten. Denn die Versorgungslage ist prekär geworden. Die staatlichen Läden sind leer, und auf den Märkten sind die Preise für viele unerschwinglich geworden. Stromsperren sind wieder Teil des Alltags, weil Öl fehlt, weil die altersschwachen Kraftwerke kaputt gehen und weil nie nennenswert in Sonnen- und Windenergie investiert wurde. Die Gesellschaft ist erschöpft, die Stimmung auf einem Tiefpunkt. Mehr als 100000 Kubaner und Kubanerinnen haben die Insel im vergangenen Jahr verlassen.
 
        IN DER NACH-CASTRO-ÄRA
 
        Über fast fünf Jahrzehnte hinweg war die Kubanische Revolution untrennbar mit Fidel Castro verbunden, ihrem charismatischen Führer, der die Karibikinsel 90 Meilen vor den Küsten der USA 1959 auf die große Bühne der Weltgeschichte katapultiert hatte. Das Bündnis mit der Sowjetunion brachte im Kalten Krieg Kuba nicht nur Raketen auf die Insel, sondern für die unteren Gesellschaftsschichten auch einen nie gekannten sozialen Aufstieg. Viele aus den alten Ober- und Mittelschichten verließen das Land. Aber die Zuckerrohrschnitter auf dem Land bekamen feste Löhne, Zugang zu Ärzten und Schulen, und ihre Söhne und Töchter konnten Lehrerinnen oder Ingenieure werden. Niemand wurde reich, aber auch niemand war mehr bitterarm. Dank großzügiger Subventionen aus Moskau versorgte Kubas sozialistischer Staat seine Bürgerinnen und Bürger mit dem Nötigen. Gesundheits- wie auch Bildungssystem wurden zu international gerühmten Errungenschaften. Ein bescheidener Wohlfahrtsstaat in den Tropen.
 
        Dies alles ist lange her. Es ist nicht mehr eine, sondern es sind schon zwei Generationen, die diese „guten alten Zeiten“ nur noch vom Hörensagen kennen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre, als dem Land über Nacht 85 Prozent seines Außenhandels wegbrachen, stürzte Kuba tief in die Krise. Erst nun traf das schon kurz nach der Revolution verhängte Wirtschaftsembargo der USA das Land mit voller Wucht.
 
        Ohne die Verbündeten in Übersee sahen viele schon das Ende auch des kubanischen Sozialismus gekommen. Doch in Havanna schaltete man um auf Kriegswirtschaft: Alles wurde rationiert, die Lichter gingen aus, und „Fidel“ schwor die Bevölkerung auf Durchhalteparolen ein. Heute fühlen sich viele an diese Zeiten erinnert – nur ohne Fidel und mit einer desillusionierten Gesellschaft, in der längst große soziale Unterschiede entstanden sind.01 Damals sank der Lebensstandard für alle; heute hat ein Teil regelmäßige US-Dollar-Einkünfte, während diejenigen mit Peso-Gehältern nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen.
 
         
          [image: Ein hagerer Mann in blauem Arbeitshemd und mit Schirmmütze steht vor einem Gehege aus großen, wettergegerbten Betonteilen in ansonsten waldiger Umgebung. Er schaut direkt in die Kamera und hat seine rechte Hand leicht gehoben, als spräche er mit dem Fotografen.] 
          Januar 2022, in der Umgebung von San Cristóbal: Der Bauer José Testón vor den Überresten ehemaliger militärischer Anlagen, die heute als Gehege dienen.
 
          © Bert Hoffmann
 
        
 
        In der Not der 1990er Jahre hatte auch Castro Zugeständnisse machen müssen: Agrarmärkte einführen, kleine Selbstständige zulassen, internationalen Tourismus ins Land holen, Kapitalisten zu Joint Ventures einladen, gar Devisenshops eröffnen und den US-Dollar legalisieren, um die Geldsendungen der einst als „Würmer“ verschrienen Emigranten aus den USA ins Land zu locken. Doch als 1999 mit Hugo Chávez ein Verehrer Fidels im ölreichen Venezuela an die Macht kam, war erneut ein Verbündeter gefunden, der die Insel großzügig unterstützte. Die ungeliebte Reform der eigenen Wirtschaft schien da nicht mehr nötig.
 
        Erst als Castro 2006 schwer erkrankte und die Amtsgeschäfte an seinen Bruder Raúl – jahrzehntelang Armeeminister und zweiter Mann im Staate – übergab, hob dieser eine schrittweise Reform hin zu mehr Markt im Sozialismus auf die politische Agenda.02 Sein Versprechen war, knapp gesagt: weniger Blick auf die Weltgeschichte, mehr Pragmatismus für den kubanischen Alltag, weniger große Reden, dafür mehr Essen auf dem Küchentisch. So charismatisch wie Fidel lange Zeit gewesen war – auch sein Charisma war keine unendliche Ressource. Am Ende gingen auch bei ihm die Leute nicht mehr zur Kundgebung, um sich am Feuer seiner Rhetorik zu wärmen, sondern weil sie in ihrem Betrieb oder der Parteigruppe nicht negativ auffallen wollten. Deshalb weckte Raúls Zugang Hoffnungen bei vielen. Es gab Veränderungen: mehr Freiräume für Selbstständige, private Restaurants und Bed and Breakfasts, eine Migrationsreform, die den Kubanern und Kubanerinnen weitgehende Reisefreiheit gab und einen emsigen Kleinstimporthandel in Gang setzte, und auch mehr Zugang zu Mobiltelefonen und Internet, als lange denkbar schien.
 
        Letztlich aber gelang es Raúl Castro nie, sein Versprechen von „mehr Essen auf dem Tisch“ zu erfüllen. Immer wieder folgten auf zwei Reformschritte nach vorn einer oder zwei zurück. Die Konservativen im Apparat drängten mehr auf Eindämmung denn auf Entwicklung des privaten Sektors. Rechtssicherheit für die neuen Wirtschaftssubjekte lag den regierenden Revolutionären immer fern. Nie konnte sich eine kohärente Reformdynamik entwickeln. Besonders bitter: Auch die Nahrungsmittelproduktion stagnierte.
 
         
          [image: Das Farbfoto zeigt ein stark verwittertes Hangargebäude, das von Palmen und einem leicht bewaldeten Hügel umrahmt ist.] 
          Der mutmaßlich einzige noch erhaltene Hangar, in dem sowjetische Atomraketen gelagert wurden.
 
          © Bert Hoffmann
 
        
 
        Doch dann schien ein Wendepunkt erreicht. Als im Dezember 2014 Raúl Castro und US-Präsident Barack Obama in einem Überraschungs-Coup die Annäherung der beiden verfeindeten Länder auf den Weg brachten, schien Kuba endlich eine neue Perspektive zu erhalten: Raus aus der Logik des Kalten Krieges, eine Reform von innen heraus, ohne Unterwerfung unter den Nachbarn im Norden, wirtschaftliche Entwicklung, ohne das gewachsene soziale Gefüge komplett zu zerreißen. Obama kam zum spektakulären Staatsbesuch auf die Insel, und zum Umsonst-und-Draußen-Konzert der Rolling Stones 2016 strömten eine halbe Million Kubaner. Die neue Ära schien zum Greifen nahe.
 
        Der Honeymoon zwischen Washington und Havanna währte jedoch nur kurz. Fidel, eigentlich schon auf dem Altenteil, teilte Querschläge gegen seinen Bruder aus, die Hardliner traten auf die Reformbremse. Und in Washington folgte 2016 der Wahlsieg Donald Trumps. Statt Entspannungspolitik gab es nun wieder giftige Kalte-Kriegs-Rhetorik und eine Verschärfung der US-Sanktionen, die die Wirtschaft der Insel weiter strangulierte.
 
        Der kubanischen Führung ist es gelungen, die lange Herrschaft Fidel Castros bruchlos in ein viel bürokratischeres Regime unter Raúl Castro zu überführen. In der Folge vollzog sich 2018 ein weiterer, fast geräuschloser Übergang zu Miguel Díaz-Canel, einem blassen technokratischen Parteikader der nächsten Generation, der heute kubanischer Staatspräsident ist. Oberste Priorität war immer, keine Risse innerhalb der Elite zuzulassen. Dies war aber nur um den Preis einer abgewürgten Wirtschaftsreform und einer Absage an eine gesellschaftliche Öffnung zu erreichen. Beides aber wäre erforderlich gewesen, um in der Bevölkerung Unterstützung zu gewinnen. Doch nicht „Change we can believe in“ wurde versprochen, sondern maximale Kontinuität beschworen. Im Ergebnis ging der Einstieg in die Post-Castro-Ära so zwar einher mit dem Erhalt des politischen Status quo von Sozialismus und Einparteienherrschaft, aber auch mit einer fortschreitenden Entfremdung von der Bevölkerung und einem spürbaren Verlust an Legitimation.
 
        CORONA AUF KUBA
 
        Die Corona-Pandemie hat die Situation in Kuba auf dramatische Weise verschärft. Wie in allen tourismusabhängigen Staaten der Karibik brach der Hauptwirtschaftszweig über Nacht weg. Auch die zweite zentrale Devisenquelle, die Rücküberweisungen der in die USA emigrierten Kubaner, brach ein. Die strengeren US-Sanktionen hatten die offiziellen Wege des Geldtransfers dichtgemacht, über 400 Western-Union-Büros auf der Insel mussten schließen. In der Folge waren die kubano-amerikanischen Familien auf Personen angewiesen, deren Geschäft es war, zwischen Miami und Havanna hin und her zu reisen und Geld, Handys und andere Waren mitzunehmen. Doch mit dem eingestellten Flugverkehr war dieser Weg versperrt. In Kuba taten der harte Lockdown und die Ausgangssperren ihr Übriges, um weite Teile der heimischen Produktion zum Erliegen zu bringen.
 
        Mit Covid-19 aber schlug auch die Stunde der großen Bio-Tech-Zentren, die im Westen Havannas liegen und die einzige wirklich moderne Industrie des Landes bilden. Mit enormem Aufwand seit den 1980er Jahren auf Initiative Fidel Castros aufgebaut, waren sie zwar von teuren Technologieimporten abhängig, aber mit ihnen konnte Kuba seine große Investition in Bildung und Gesundheit ökonomisch in Wert setzen. Kubanischen Forschern gelangen bemerkenswerte Erfolge in der Entwicklung von Medikamenten und Vakzinen. Ein großer Teil der im Land verbrauchten Pharmaprodukte werden hier hergestellt, und es konnten substanzielle Exporte erreicht werden – wenn auch fast nur in Länder des Globalen Südens, denn die Anerkennungs- und Zulassungsverfahren für die EU oder die USA sind dermaßen komplex und vermachtet, dass sie für eine Produktion wie die kubanische praktisch unüberwindbar sind.
 
        In der Pandemie nun traf die Staatsführung die riskante Entscheidung, keine russischen oder chinesischen oder sonstigen Vakzine zu importieren, sondern allein auf die Entwicklung eigener Impfstoffe zu vertrauen. Und das, was milliardenschwere westliche Pharmakonzerne – Hoechst, Bayer, Schering, LaRoche, Merck und wie sie alle heißen – bis auf wenige Ausnahmen nicht schafften, den kubanischen Forschern gelang es: Sie entwickelten Anti-Covid-Vakzine, die nicht nur in einschlägigen Studien Wirksamkeit zeigten, sondern auch den Praxistest bei der Bewältigung der Pandemie bestanden.03 Allerdings verzögerte sich die Massenproduktion, und bevor die staatliche Impfkampagne flächendeckend greifen konnte, erreichte die Delta-Variante die Insel – mit verheerenden Folgen. Die Kubaner mussten erleben, wie ihr hochgelobtes Gesundheitssystem von Covid überrannt wurde. Die Versorgung in den Krankenhäusern lief auf Grund. Die Fabrik, die 95 Prozent des medizinischen Sauerstoffs des Landes herstellte, kollabierte und fiel in der kritischsten Zeit aus. Erschwerend kam der hohe Anteil alter Menschen in Kuba hinzu: Mehr als 16 Prozent der kubanischen Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, verglichen mit 9 Prozent im lateinamerikanischen Durchschnitt.
 
        Kubas offizielle Zahlen zu Covid-Toten – rund 8500 bis August 202204 – ergeben dabei kein vollständiges Bild. Aussagekräftiger dürften die Daten für die „Übersterblichkeit“ sein, also die Zahl an Toten in einer bestimmten Zeitspanne, die über die statistisch zu erwartende „Normalsterblichkeit“ hinausgeht. Während der drei Monate der Delta-Welle stieg dieser Wert dramatisch an, auf ein Sechsfaches der offiziell registrierten Covid-Todesfälle.05 Damit gehört Kuba zu einem der am härtesten getroffenen Länder weltweit.
 
        Als die Impfkampagne dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 anlief, war sie vorbildlich – und zeigte die zu Recht gerühmte Seite des kubanischen Gesundheitssystems. Ende des Jahres waren nicht weniger als 85 Prozent der Bevölkerung vollständig mit den einheimischen Vakzinen geimpft. Trotz dieses Erfolgs blieb die Pandemie auf der Insel als gesellschaftliches Trauma zurück. Dies nicht nur wegen der rigiden Lockdown-Maßnahmen und der ökonomischen Nöte, sondern auch wegen der dramatischen Überlastung der Krankenhäuser, in deren Folge fast jede und jeder Todesfälle in Familie, Nachbarschaft oder Betrieb erleben musste.
 
        KRISE, PROTEST UND RESIGNATION
 
        Am 11. Juli 2021 entlud sich die während der Covid-Zeit aufgestaute Frustration. Als in einer Kleinstadt unweit von Havanna Hunderte auf die Straße gingen, verbreiteten sich die Bilder davon wie ein Lauffeuer von Handy zu Handy. Auf der ganzen Insel kam es zu spontanen Protesten. Verglichen mit Millionen-Demos andernorts war diese Mobilisierung zahlenmäßig überschaubar; in Kuba aber, wo Demonstrationen gegen die Regierung nicht erlaubt sind, waren es die ersten landesweiten Straßenproteste seit über sechs Jahrzehnten. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieses 11. Juli, oder „11 J“, wie er auf der Insel abgekürzt wird.
 
        Die Proteste selbst hatte die Staatsmacht innerhalb eines Tages aufgelöst. In Havanna gingen in Zivil gekleidete Sicherheitskräfte mit Knüppeln und Metallstangen gegen Demonstranten vor. In La Güinera, einem Vorort der Hauptstadt, wurde ein Protestierender von Polizeikräften erschossen. Mehr als tausend wurden verhaftet. Obgleich die Proteste weitgehend friedlich geblieben und nur vereinzelt Scheiben zu Bruch gegangen oder Polizeifahrzeuge umgekippt worden waren, verhängten die Gerichte in den anschließenden Prozessen drakonische Strafen von bis zu 25 Jahren Gefängnis. Offenkundig ging es nicht um ein angemessenes Strafmaß, sondern um exemplarisch harte Strafen als Abschreckung.06 Seitdem herrscht Ruhe auf den Straßen. Aber die Wut über die prekäre Wirtschaftslage ist geblieben, und bei vielen auch die Frustration über eine Regierung, die zu keiner politischen Öffnung bereit zu sein scheint.
 
        In dieser Situation ist Auswanderung zum Ventil geworden. In dem Maße, in dem sich das Land wieder dem internationalen Flugverkehr öffnete, setzte eine neue Welle der Massenauswanderung ein. Seitdem Nicaragua Kubaner ab November 2021 visafrei einreisen lässt, ist das Land zum Sprungbrett in die USA geworden. Wie so viele Migranten aus Zentralamerika geht es auf dem Landweg zur mexikanischen Grenze und von dort illegal in die USA. Im Unterschied zu anderen Migranten aber sind Kubaner durch ein US-Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges vor Abschiebung geschützt: Sie können in den USA bleiben und dort nach einer Weile Bleibestatus, Arbeitserlaubnis und schließlich die Staatsbürgerschaft erhalten. Zwischen Oktober 2021 und April 2022 haben rund 115000 Kubaner allein auf diesem Weg die Insel verlassen. Hinzu kommen Tausende weitere in andere Länder, nach Spanien, Serbien oder wo auch immer sie Flug und Visa bekommen können. Es sind vor allem die jungen Kubaner und Kubanerinnen, die keine Perspektive mehr sehen und das Land verlassen, und die doch für die Zukunft Kubas so dringend auf der Insel gebraucht würden.
 
        GESPALTENE WÄHRUNGSWELTEN
 
        Die Regierung Díaz-Canel hat die von Raúl Castro geerbte wirtschaftspolitische Reformagenda keineswegs begraben, nur stehen zu viele Interessen im Weg, die eine erfolgreiche Umsetzung verhindern. Besonders deutlich wird dies bei der Währungsfrage, die die Gesellschaft tief spaltet. Denn seitdem in der Krise der 1990er Jahre Fidel Castro den US-Dollar als Rettungsanker für die sozialistische Ökonomie legalisieren musste, koexistieren zwei parallele Währungswelten: auf der einen Seite der Peso, in dem der Staat Löhne und Gehälter zahlt, auf der anderen eine Hartwährung, die im Wesentlichen von den Überweisungen der Verwandten im Ausland und dem Tourismus gespeist wird und mit der man in den Devisenshops jene Dinge kaufen kann, die in den Staatsläden Mangelware sind.
 
        Die Form dieser Hartwährung hat sich über die Jahre immer wieder verändert: Ursprünglich waren es schlicht die grünen US-Dollar-Scheine; als diese verbannt wurden, trat an ihre Stelle ein 1:1 zum Dollar fixierter „Konvertibler Peso“ (CUC); dieser wurde wiederum Anfang 2021 abgeschafft. Seitdem gibt es die ebenfalls 1:1 zum Dollar gesetzte „Moneda Libremente Convertible“ (MLC), die „frei konvertierbare Währung“, die nicht in Form von Scheinen, sondern nur als Kartengeld existiert. Geblieben ist aber immer ein krasses Missverhältnis zwischen Peso und Hartwährung. Lange lag dieses bei ungefähr 1:25, sprich 25 Pesos für einen Dollar. Die regulären, in Pesos ausgezahlten Löhne entsprachen damit lediglich 30, 50 oder im Höchstfall 100 Dollar im Monat. Ein Kellner im Touristenhotel konnte an einem Tag also mehr an Trinkgeld einnehmen, als ein Stahlarbeiter im Monat verdiente. So etwas zerreißt eine Gesellschaft.
 
        Abhilfe sollte eine Währungsreform schaffen, die den Peso wieder zur alleinigen Währung im Land macht. Doch zu groß schienen vielen im Apparat die Gefahren von Inflation und dem Druck, unrentable Staatsbetriebe schließen oder Arbeiter entlassen zu müssen. Zuerst, so ihr Argument, müssten bessere Bedingungen geschaffen werden: ein wachsender nicht-staatlicher Sektor in der Wirtschaft, der in der Lage ist, Arbeitskräfte aufzunehmen, und mehr Geld im Staatshaushalt, um soziale Nöte abfedern zu können. Doch diese besseren Zeiten kamen nie. Stattdessen schlitterte der wichtigste Verbündete, Venezuela, immer weiter in seine eigene Krise, sodass die großzügigen Öllieferungen zusammenschrumpften. Als in Brasilien 2019 die linke Regierung durch den extrem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro abgelöst wurde, bedeutete dies das Aus für das große Programm entsandter kubanischer Ärzte in dem Land, das Kuba mehr Devisen brachte als alle Einkünfte aus Tabak und Rum zusammen. Dann kam Trump, dann Covid. Als die Regierung in Havanna zum 1. Januar 2021 endlich die so lange angekündigte Währungsreform vollzog, geschah dies unter den denkbar schlechtesten Bedingungen.
 
        Entsprechend waren die Folgen: Wo die Preise nicht künstlich festgezurrt waren, trieb die Inflation sie rasch in die Höhe; wo die Preise staatlich festgelegt waren, gab es kaum noch etwas zu kaufen. Ein absolutes Minimum an Reis, Bohnen, Zucker und anderem Grundbedarf wird weiterhin über Rationierungskarten verteilt. Darüber hinaus aber fehlt dem Staat schlicht das Geld, um Waren zu hoch subventionierten Peso-Preisen zu verkaufen. Der Ausweg war, wie schon in den 1990er Jahren, die Ausweitung separater Devisenshops. Dort bezahlt man in MLC, also mit Bankkarten, die an ein Hartwährungskonto bei einer kubanischen Bank gekoppelt sind. Die hat aber nicht jeder. Wer keine Verwandten im Ausland oder anderweitig Dollareinkünfte hat, etwa als Künstler oder im Tourismus, bleibt außen vor. Natürlich gibt es Ausnahmen: Armeegeneräle und hochrangige Parteikader haben Privilegien, auch verdiente Sportler oder Ärzte im Auslandseinsatz. Aber die allermeisten, die auf Peso-Einkünfte angewiesen sind, sehen sich langen Schlangen und leeren Regalen gegenüber – und auf dem Schwarzmarkt aus dem Ruder laufenden Preisen. Wie hoch die Inflation tatsächlich ist, darüber geben die offiziellen Statistiken wenig Auskunft. Ein verlässlicher Indikator aber ist der Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt. In den 20 Monaten nach der Währungsreform hat sich der Dollar-Kurs dort fast verfünffacht.
 
        Sicher, in Kuba gehen alle Kinder zur Schule, auch wenn die Qualität der Bildung nicht mehr die gleiche ist wie früher; alle haben kostenlosen Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern, obwohl der Mangel an Medikamenten inzwischen etliche Behandlungen unmöglich macht; und in Kuba gibt es, im Unterschied zu so vielen Ländern Lateinamerikas, keine No-go-Areas, in denen kriminelle Banden das Sagen haben. Das alles ist nicht wenig. Aber gleichzeitig ist die Verarmung breiter Teile der Gesellschaft nicht mehr zu übersehen. Und die Kluft zwischen den Währungswelten wirkt noch bitterer, weil sich die Versorgungslage in der staatlichen Peso-Wirtschaft seit Beginn der Pandemie so dramatisch verschlechtert hat.
 
        PUTINS LANGER SCHATTEN
 
        Der russische Krieg gegen die Ukraine hat Kubas Sorgen weiter vergrößert. Bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung über die Verurteilung des russischen Angriffs am 2. März 2022 votierte Kuba in einem diplomatischen Drahtseilakt mit Enthaltung. Mit Blick auf die USA ist es für Kuba geradezu zwingend, auf dem Prinzip der unverletzlichen Souveränität von Staaten vor den Türen einer Großmacht zu bestehen.07 Aber ansonsten folgen Kubas Staatsmedien voll und ganz der Moskauer Erzählung, dass Russland sich nur gegen die Einkesselung durch die Nato und ein faschistisches Regime in der Ukraine verteidige. Letzten Endes gilt hier immer noch: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und wenn Putin gegen die USA steht, dann steht Kuba an seiner Seite.
 
        Ökonomisch sind die negativen Folgen des Krieges für Kuba unmittelbar spürbar. Touristen aus Russland, die sich in den vergangenen Jahren zu einer substanziellen Kundschaft für Kubas All-inclusive-Strandhotels entwickelt hatten, kommen nicht mehr, seit die Flugrouten aus Moskau unter die westlichen Sanktionen fallen. Zudem leidet Kuba, wie so viele andere Länder auch, unter den massiv gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Treibstoff, Dünger und Schiffstransporte.
 
        Umso schwerer wiegt das Fehlen einer robusten landwirtschaftlichen Eigenproduktion. So, wie die Mangos des alten José Testón nicht zum Verbraucher kommen, so bringen auch die meisten landwirtschaftlichen Staatsbetriebe nicht annähernd das auf die Märkte, was sie sollten. Galt Kuba einst als die „Zuckerinsel“ der Welt, fuhr das Land im vergangenen Jahr sogar beim Zucker einen historischen Negativrekord ein, der kaum mehr als den Eigenbedarf deckt.
 
        Von den USA ist auch nach Trump wenig zu erwarten. Präsident Joe Biden hat die aktive Entspannungspolitik Obamas nicht aufgegriffen, sondern nur an kleineren Stellschrauben vormalige Verschärfungen zurückgedreht. Washingtons Sanktionen verhindern nicht nur Kubas Handel mit seinem natürlichen Markt 90 Meilen nördlich, sondern auch Tourismus aus den USA. Und sie haben Auswirkungen weit über die USA hinaus. Auch deutsche Banken scheuen Transaktionen, die Kuba berühren, aus Sorge vor Repressalien der USA. Zudem haben die Trump-Jahre die exilkubanische Community in den USA radikalisiert. Ihre Wortführer treten aggressiver und unversöhnlicher denn je auf. Ein Beispiel sind die Boykott-Kampagnen gegen alle Künstler, Musiker oder Wissenschaftler, die in offiziellen kubanischen Institutionen auftreten oder arbeiten. Das öffentliche Klima ist von toxischer Intoleranz geprägt. Praktisch jedem in Kuba, der nicht tot oder im Gefängnis ist, droht, von den Kommentatoren in Miami als Handlanger des Regimes gebrandmarkt zu werden.
 
        Angesichts der kritischen Lage bleibt in Kuba die Hoffnung, dass aus der Not heraus Reformen doch mutiger angegangen werden als früher. Kleinere und mittlere private Unternehmen werden nicht mehr nur als ungeliebtes Zugeständnis gesehen, sondern sind legalisiert und gelten offiziell als Bausteine der angestrebten Wirtschaftsordnung. Zudem dürfte sich der pandemiebedingt eingebrochene Tourismus allmählich wieder erholen. Eine andere Hoffnung sind die Impfstoffe gegen Covid, aber auch andere medizinische Erzeugnisse, die im Prinzip in Länder des Globalen Südens exportiert werden können. Eine weitere Hoffnung ist, dass in Lateinamerika nach den Wahlsiegen linker Kandidaten in Chile und Kolumbien – und möglicherweise im Oktober auch in Brasilien – wieder ein günstigeres internationales Klima herrschen könnte, das erneut zu Verträgen über die Entsendung kubanischer Ärzte führen könnte.
 
        Doch wie weit diese Hoffnungen tragen, ist ungewiss. In den Nöten des Alltags haben viele Kubaner die Geduld verloren, auf ihre ungewisse Erfüllung zu warten. Zudem hat die harte Reaktion auf die Straßenproteste 2021 bei vielen die Zuversicht zunichte gemacht, dass ein politischer und sozialer Wandel von innen, wie schrittweise oder begrenzt auch immer, in absehbarer Zeit möglich wäre. Die Regierung hat ihre Macht demonstriert, aber ihr sozialer Rückhalt schwindet. Zur Rückkehr des Kalten Krieges auf der globalen Ebene kommt so auch eine starke Polarisierung im Inneren.
 
        Schon vor der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine hatte Putin Kuba als Bühne genutzt, um Russlands internationale Ambitionen zu untermauern. Moskau erließ Havanna 90 Prozent seiner Schulden und spendierte eine Modernisierung des maroden Eisenbahnsystems. Zum 500. Geburtstag Havannas 2019 schenkte Russland der kubanischen Hauptstadt die Vergoldung der Kuppel des Capitolio mit echtem Blattgold. Damit einher gingen aber auch Statements des russischen Verteidigungsministeriums, man überlege, ehemalige militärische Stützpunkte auf der Insel wiederzubeleben.08 Noch deutlicher wurde die Machtdemonstration im Sommer 2019, als die russische Kriegsmarine eine ihrer modernsten Fregatten den Hafen von Havanna anlaufen ließ. Und im Januar 2022, kurz vor dem Einmarsch in der Ukraine, erneuerte Putins Außenminister Sergej Lawrow die Aussage, dass er Pläne zur Stationierung russischer Truppen in Kuba nicht ausschließen möchte.09 60 Jahre nach der Raketenkrise steht über Kuba so – neben allen Problemen, die die Insel ohnehin plagen – erneut der düstere Schatten, zur Projektionsfläche für den geopolitischen Machtkampf der Großmächte des Kalten Krieges zu werden.
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        INTERVIEW
 
        „GUTE KUNST ZWINGT DIE MÄCHTIGEN, ZU REAGIEREN“
 
        Ein Gespräch über Kunst und Aktivismus in Kuba
 
        mit Tania Bruguera
 
        Kann Kunst Gesellschaft wirklich verändern?
 
        – Nicht auf einmal als Ganzes, aber Schritt für Schritt. Wir sollten nicht zu viel Druck aufbauen oder zu große Erwartungen haben, weil Kunst nicht alle bürgerlichen Pflichten ersetzen kann, die wir haben, um Gesellschaft zu verändern. Aber wir können die Art und Weise verändern, wie wir Dinge sehen und wie wir Angst und Ungewissheiten verarbeiten.
 
        Mit Ihrem Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) verbinden Sie Kunst und Aktivismus bereits im Namen. Inwiefern hängt beides für Sie zusammen?
 
        – Sie müssen wissen, dass es in Kuba verboten ist, Aktivist zu sein. Als ich begann, einige Dinge, die in meinem Land geschahen, nicht mehr zu verstehen, hatte ich nicht die Sprache, dies auszudrücken. In Kuba habe ich ohnehin nie etwas über Aktivismus gelernt, weil die Regierung jede Form von zivilgesellschaftlicher Organisation korrumpiert hat, es gibt nur noch staatstreue bürokratische Institutionen. So kam ich fernab meiner Heimat in Kontakt mit Aktivismus, und als ich zurückkam, sagte ich mir: Genau das ist die Sprache, die ich nutzen möchte, um den öffentlichen Raum zurückzuerobern. Und weil ich Aktivismus als Sprache sehe, als kollektive öffentliche Sprache, war mir klar: Ich möchte sie mit Poesie versehen – also müssen wir unerwartete Dinge tun. Denn schon in Europa und Nordamerika war mir aufgefallen, dass Politiker manchmal nicht zuhören, wenn nicht gerade zwei Millionen Menschen auf die Straße gehen. Oder sie speisen einen mit vorgefertigten Antworten ab. Also müssen wir kreativer sein – und Kunst ist dafür der beste Weg. Das Überraschungsmoment, wenn die Person, die du erreichen willst, noch keine Antwort weiß, ist unsere Gelegenheit, Druck zu erzeugen und soziale Anliegen voranzubringen.
 
        Wie kann der Transfer von Ideen zu Aktionen gelingen?
 
        – Es gibt keine Erfolgsformel, aber es braucht Inspiration, Geduld und Ausdauer. Leider lassen sich mit Kunst und Aktivismus keine Gesetze ändern, aber man kann das allgemeine Bewusstsein beeinflussen. Mich interessiert aber gar nicht so sehr, wie Wandel bewerkstelligt werden kann – denn ich weiß, dass er möglich ist. Mein Augenmerk liegt vielmehr darauf, wie sich Prozesse, in denen einige Freiheiten und Rechte gewonnen wurden, verstetigen lassen, sie also nicht einfach wieder umgedreht werden.
 
        Ist künstlerische oder kulturelle Bildung so etwas wie politische Bildung – vielleicht sogar effektiver?
 
        – Wir können das nicht verallgemeinern und auch nicht auf eine Sache reduzieren. Ich glaube, dass Kunst verschiedene Zwecke hat. Mich interessiert vor allem, wie man Kunst zu einem Instrument für politische Kämpfe machen kann, ohne dass sie zu Propaganda wird. Das ist das Ziel. Denn Kunst ist etwas, das offen und selbstkritisch ist und sich ständig verändert. Wenn man analysiert, wer man ist und was man als Kunst macht, muss man sich ändern. Das ist der Unterschied zu Propaganda: Propaganda besteht aus geschlossenen Aussagen, sie hat keine Nuancen und reduziert die Komplexität der Welt auf Schwarz und Weiß. Kunst tut das nicht.
 
        Was macht gute politische oder aktivistische Kunst aus?
 
        – Ich glaube, gute aktivistische Kunst ist, wenn du andere damit inspirierst, ihnen ein Werkzeug in die Hand gibst. Zugleich sollte man sich im Klaren darüber sein, dass man mit einer Aktion nicht gleich alles erreichen kann, aber dass jede Aktion ein Puzzleteil ist. Gute aktivistische Kunst ist auch, wenn Menschen innehalten und sich fragen: Was tue ich hier? Warum tue ich es? Warum mache ich nichts anderes? Ich glaube, meistens reagiert politische Kunst nur – wenn du etwas im Fernsehen siehst oder eine Nachricht oder ein Gerücht hörst, das dich wütend macht. Gute aktivistische Kunst ist jedoch die Kunst des „noch nicht“, des erst noch Kommenden, die die Mächtigen zum Reagieren zwingt. Sie ist auch keine Kunst, um die man passiv herumsteht, sondern die politisch aktiviert.
 
         
          [image: Das Farbfoto zeigt Tanja Bruguera vor einem Kunstwerk, das aus mit Abbildungen von Gesichtern bedruckten Stoffmasken auf Holzlatten besteht. Im Hintergrund stehen auf einer weißen Wand Namen in schwarzer Druckschrift.] 
          Tania Bruguera im Ausstellungsbereich des kubanischen Künstlerkollektivs INSTAR auf der Documenta 15. Die Masken im Hintergrund und die Namen auf der Wand erinnern an Künstler und Intellektuelle, die unter kubanische Zensur gefallen sind.
 
          Foto: bpb
 
        
 
        
 
        Können Sie ein Beispiel nennen?
 
        – Ja, aus dem Jahr 2015. Ich wusste, die kubanische Regierung würde versuchen, mir etwas anzuhängen. Also begann ich eine Performance, die letztlich zur Initialzündung für das INSTAR wurde. Ich begann Hannah Arendt zu lesen, „The Origins of Totalitarianism“, und nahm mich dabei rund um die Uhr auf. Ich nutzte also dieselbe Technik, die der Staat nutzte, um mich zu überwachen. Auf diese Weise konnte ich nachweisen, dass ich nichts Verbotenes tat. Und es passierte tatsächlich: Eines Tages verließ ich das Haus, um zu einer nahegelegenen Ausstellung eines Freundes zu gehen. Und mir wurde mitgeteilt: „Sie können nicht eintreten, Sie haben vor drei Tagen an anderer Stelle für einen Skandal gesorgt.“ Und ich sagte: „Nun, ich habe den Beweis, dass das nicht stimmt.“
 
        Sie sind natürlich eine prominente Ausnahme. Inwieweit ist es anderen Künstlerinnen und Künstlern in Kuba möglich, diese Art von Kunst zu machen?
 
        – Es ist möglich, aber es hat einen Preis. Letztlich kann jeder diese Art von Kunst machen, weil es Kunst ist, die nicht auf bestimmten handwerklichen Fähigkeiten oder kunsthistorischem Wissen beruht. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem Wut in etwas Konstruktives verwandelt wird, das alle anderen mitnimmt. In den vergangenen drei Jahren ist sehr deutlich geworden, dass in Kuba eine sehr breite Bewegung entstanden ist, die Veränderungen verlangt und hierfür auch Kunst nutzt. Tatsächlich haben wir Künstler uns an die Spitze dieser Bewegung gesetzt, unsere Aktionen waren einer der Ausgangspunkte. Aber es stimmt, ich bin sicherer, weil ich sichtbarer bin. Aber auch wenn du sichtbarer bist, ist es manchmal besser, etwas nicht zu tun. Zum Beispiel konnte ich längere Zeit in Kuba nicht rausgehen. Manchmal gab ich meine Ideen an andere weiter, und manchmal erzählten andere mir ihre Ideen, die ich umsetzte, weil es für sie zu riskant gewesen wäre. Es ist also die Frage, wie man seine Privilegien nutzt.
 
         
          [image: Auf einem Holzregal stehen drei bunt bemalte Pappschachteln, die aussehen wie kleine Fernsehgeräte, auf die mit Buntstift colorierte Bilder von Szenen aus dem kubanischen Staatsfernsehen geklebt sind. Auf dem einen ist Fidel Castro zu erkennen, der von einer Menschenmenge bejubelt wird.] 
          Propagandaszenen aus dem staatlichen kubanischen Fernsehen, von INSTAR auf der Documenta 15 dargestellt als simple Inszenierung auf Pappkartons.
 
          Foto: bpb
 
        
 
        
 
        Wie hat sich die Gesamtsituation für Künstler in Kuba in den vergangen Jahren entwickelt?
 
        – Leider sitzen mehrere Künstler im Gefängnis, einige wurden zu fünf und neun Jahren verurteilt. Andere sind im Hausarrest für ein, zwei oder drei Jahre. Aber tatsächlich ist gar nicht so wichtig, was speziell Künstlern geschehen ist. Denn nach den Protesten vom 11. Juli 2021, als das ganze Land spontan auf die Straße ging, machte die Masse der Kubaner uns obsolet: Wenn du am 11. Juli rausgegangen bist, tatest du das nicht als Künstler, sondern als Bürger. Hinzu kommt, dass die Zensur früher eher wertschätzend und vorläufig daherkam. Jemand sprach dich an: „Bitte, tu das nicht, oder willst du dich in Schwierigkeiten bringen?“ Heute hingegen gibt es dafür um die zehn Gesetze, die drakonische Strafen vorsehen. Es ist fast, als hätte man die chinesischen und russischen Regeln miteinander kombiniert.
 
        Sie selbst mussten vor etwa einem Jahr Kuba verlassen. Auf welche Weise wurde und wird Druck auf Sie ausgeübt?
 
        – Heute genau vor einem Jahr, es war der 17. August 2021. Nun, ich bin jetzt draußen, also ist es anders. Aber die Regierung macht keine Pause. Es wird nach wie vor schlecht über mich geredet, es werden falsche Gerüchte gestreut, die mich in ein bestimmtes Licht rücken sollen. Ich sage immer: Wenn du Aktivist wirst, musst du aufhören, für andere Dinge zu brennen. Denn in totalitären Systemen ist es so: Wenn herauskommt, dass du neben deinem politischen Anliegen andere Leidenschaften hast, wird das gegen dich verwendet. Aktivist zu sein, ist also eine sehr reale Übung. Man muss einerseits sehr leidenschaftlich sein, andererseits alle anderen Leidenschaften unterdrücken. Aber in meinem Fall hatte die Regierung selbst ein Verlangen, sie wollte, dass ich das Land verlasse. Vier Mal wurde ich angesprochen: „Sie müssen gehen, Sie setzen Ihre Karriere auf’s Spiel“, all so was. Beim vierten Mal boten sie mir sogar an, den Flug zu bezahlen – verrückt, oder? Als dann einige Kollegen ins Gefängnis kamen, traf ich eine Entscheidung und schlug einen Tausch vor: Ihr wollt, dass ich gehe? Dann will ich, dass ihr meine Kollegen freilasst. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen arrogant von mir – aber ich wollte zeigen, wie stark die kubanische Zivilgesellschaft bereits ist. Denn traditionell war es immer die Kirche, die eingriff und die Freilassung von politischen Gefangenen aushandelte, oder Ex-Präsidenten aus dem Ausland. Ich versuchte es, und es hat funktioniert. Was eigentlich nur beweist, wie schwach das Regime ist. Im Grunde ist das der heutige Stand. Viele Künstler werden ins Exil gedrängt. Im vergangenen Jahr verließen fast 200000 Kubaner das Land, und natürlich sind auch Künstler darunter.
 
        Die exilkubanische Community in den USA boykottiert teilweise kubanische Künstler, die in offiziellen kubanischen Institutionen auftreten oder dort arbeiten – was halten Sie davon?
 
        – Ich respektiere den Politisierungsprozess jedes einzelnen Menschen. Auch ich bin nicht eines Tages aufgewacht und war plötzlich Dissidentin. Ich spürte zwar, wie ich zensiert wurde, aber rechtfertigte es sogar, als läge die Schuld bei mir. Ich durchlief einen langen Prozess, bis ich zu dem wurde, was ich bin. Ich denke, niemand hat das Recht, aus seiner Position über andere zu urteilen. Vielmehr sollte man versuchen, die momentane Lage zu verstehen und den Künstlern in Kuba helfen, Dinge anders zu sehen oder frei sprechen zu lernen. Denn oftmals werden wir unterdrückt und merken es nicht einmal, weil wir in diese Situation hineingeboren wurden. Die Unterdrückung ist naturalisiert.
 
        Auf der Documenta präsentieren Sie Künstler, die alle auf irgendeine Weise vom kubanischen Staat zensiert, stigmatisiert oder kriminalisiert wurden. Sie versuchen, eine Gegenerzählung zu zeigen. Welche Aspekte sind Ihnen besonders wichtig?
 
        – Mir ist es sehr wichtig, die Komplexität und das Ausmaß zu zeigen, wie unabhängiges Denken in alle intellektuellen Bereiche Kubas vorgedrungen ist – von Akademikern zu Musikern, Schriftstellern, Künstlern, Theaterleuten und so weiter. Anders als die Regierung behauptet, handelt es sich nicht nur um drei oder vier Leute, es sind Hunderte, es ist eine Bewegung. Das zeigen auch die vielen öffentlichen Veranstaltungen, die wir hier organisieren. Eine andere Sache, die ich hierherbringen wollte: Bitte beurteilt ein Land nicht nach zehn Männern und Mojitos am Strand. Deshalb verändern wir die Ausstellung alle zehn Tage – in gewisser Weise ist es eine Metapher dafür, dass niemand das ganze Kuba begreifen kann. Auch das Gefühl „ich verpasse etwas“ ist wichtig. Oft geht Kunst belehrend oder paternalistisch mit dem Publikum um. Hier ist es anders: Wir wollen, dass die Menschen merken, dass sie etwas verpassen – weil es nicht mehr existiert, wie die Freiheit in Kuba, oder weil sie nicht die Möglichkeit hatten, alles zu verstehen.
 
        Und haben Sie den Eindruck, dass das sozial und politisch weich gebettete deutsche Publikum Sie versteht?
 
        – Ich glaube, Deutschland ist einer der besten Orte, diese Werke zu zeigen, weil es hier die DDR gab. Die kubanische Geheimpolizei wurde schließlich vom KGB und der Stasi trainiert, also gibt es vielleicht ein paar Ähnlichkeiten. Natürlich kommen die Menschen in erster Linie, um Kunst zu sehen – und die Kunst, die wir zeigen, ist gut. Das ist wichtig, denn manchmal rechtfertigt die kubanische Regierung Zensur mit Qualitätsgründen. Die Existenz politischer Künstler oder politischer Gefangener zu negieren, ist in meinen Augen das Schlaueste, was die kubanische Regierung je getan hat. Sie finden immer Vorwände. Zum Beispiel wird man als politischer Gefangener offiziell nicht für sein politisches Denken verurteilt, sondern für was weiß ich was – du hast etwas auf die Straße geworfen oder jemanden geschlagen. Es werden Dinge erfunden oder übertrieben, um vermeintlich nicht politisch urteilen zu müssen. Dasselbe geschieht mit der Kunst. Wenn du ein politischer Künstler bist, wirst du nicht wegen des Inhalts zensiert, sondern es wird schlicht gesagt: „Das ist keine gute Kunst.“ Sie versuchen, dich zu marginalisieren und all deiner Möglichkeiten zu berauben. Es kann sein, dass ein Kurator kommt, um dich zu sehen, und sie zeigen ihm andere Künstler. All das schreckt natürlich andere ab, politische Kunst zu machen. Man sagt ihnen, dass sie hungrig auf der Straße enden werden. Aber diese Documenta beweist das Gegenteil.
 
        Inwiefern hat die öffentliche Debatte um antisemitische Bilder auf der Documenta Ihre Ausstellungsarbeit überschattet?
 
        – Hier in unserem Ausstellungsbereich hatten wir kein Bild, das als antisemitisch angesehen wurde. Ich denke, jeder Künstler hier hat seine lokalen Probleme nach Deutschland mitgebracht. Und es fühlt sich fast so an, als habe auch Deutschland sein eigenes Problem eingebracht, nämlich Antisemitismus und der Umgang mit der Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen und so weiter. Ich bin sehr an Kontroversen interessiert, habe also keine Angst vor ihnen. Wir sind alle Intellektuelle, also sollten wir uns an einen Tisch setzen können und friedlich miteinander streiten. Dies hier nicht zu erleben, hat mich wirklich traurig gemacht. Es macht mir auch Angst, dass wir Debattenräume schließen, in der Welt, nicht nur in Kuba.
 
        Was nehmen Sie von der Documenta hauptsächlich mit? Ist etwas dabei, das Ihnen Hoffnung gibt, dass sich in Kuba irgendetwas verbessert?
 
        – In Kuba: nein [lacht]. Aber in der Welt: ja. Ruangrupa [das indonesische Künstlerkollektiv, das die künstlerische Leitung der Documenta 15 innehatte, Anm. d. Red.] hat eine sehr eigene Art zu kuratieren. Ich habe diese Erfahrung in zwanzig Jahren zum ersten Mal gemacht. Alle lokalen Mitglieder haben sich über zwei Jahre hinweg über Whatsapp ausgetauscht, diskutiert und Ideen entwickelt. Es lief alles auf sehr schöne, natürliche und großzügige Weise. Es war wirklich etwas Besonderes. Ich habe eine Menge darüber gelernt, anderen Raum zu geben. Und sicher werden sich Dinge in der Kunstwelt verändern, denn hier gab es keinerlei kommerziellen Einfluss. Bei anderen großen Projekten erkennt man die Hand des Marktes. Hier aber hatte jeder Künstler dasselbe Budget zur Verfügung. Manche entschieden, die Hälfte davon im eigenen Land zu nutzen, was in Kuba leider nicht möglich war. Bei einer meiner Vernehmungen wurde gar behauptet, das Geld von der Documenta sei von der CIA. Ich antwortete dem Vernehmer: „Oh, bitte, können Sie das im Fernsehen wiederholen?“ Was aber noch schöner ist, wenn ein Verständnis dafür entsteht, dass es kein Event ist, wenn man sozial relevante Kunst macht, sondern eine Lebensentscheidung. Und so hoffe ich, dass unsere Zusammenarbeit über die Documenta hinausgehen wird.
 
         
          Das Interview führte Johannes Piepenbrink auf Englisch am 17. August 2022 in Kassel.
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        INSTAR ist ein Akronym, aber auch ein Verb (span. incitar, Anm. d. Red.), das „ermutigen“, „anstiften“ oder „aufstacheln“ bedeutet. Die Gruppe arbeitet an der Schnittstelle von künstlerischer Praxis und Aktivismus. Ihr größtes Anliegen ist die Förderung staatsbürgerlicher Bildung und sozialer Gerechtigkeit. Durch kollektive Arbeit entsteht ein institutionelles Modell zum Kampf für Meinungsfreiheit, Einhaltung der Menschenrechte, gerechte Löhne und Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen für Alleinerziehende und gegen Diskriminierung.
 
        Quelle: documenta.de
 
      

       
        KLEINE GESCHICHTE DES WIDERSTANDS IN KUBA
 
        Albert Manke
 
        Gemeinsam gedacht, rufen die Worte „Widerstand“ und „Kuba“ höchst unterschiedliche Assoziationen hervor. Einige mögen sich noch daran erinnern, wie Hunderttausende nach dem Triumph der Revolution von 1959 den USA die Stirn boten. Andere denken an die Proteste der kubanischen Opposition gegen wirtschaftliche Missstände und staatliche Repression im Juli 2021. Und wieder anderen kommen transkulturelle Widerstandsformen afroasiatischer, karibischer und europäischer Traditionen in den Sinn, die sich seit Beginn der Kolonialzeit immer wieder gegen Autoritäten jeder Couleur gerichtet haben. Im Folgenden werden einige prägnante Episoden der Widerstandsgeschichte Kubas aufgezeigt. Vieles davon ist inzwischen Teil heroischer Meistererzählungen, aus denen nicht nur die Regierungen Kubas, sondern auch zahlreiche oppositionelle Gruppen ihre Legitimation bezogen – insbesondere seit den Unabhängigkeitskriegen im 19. Jahrhundert. Kubas Nationalheld José Martí bildet in diesen Narrativen oft den zentralen Referenzpunkt und verkörpert in diesem Sinne bis heute den Widerstand gegen Unrecht und Unterwerfung.
 
        Widerstand auf Kuba hat seinen Ursprung zum einen in den Aufständen von Indigenen wie dem Kaziken Hatuey gegen die spanische Conquista und, nach der Ausrottung der Indigenen und der Einführung der Sklaverei, in Rebellionen von Versklavten und Fluchtbewegungen sogenannter Cimarrones (entflohene Sklav:innen).01 Um 1840 waren knapp zwei Drittel der Bevölkerung Kubas Afrokubaner:innen.02 In massiverer Form entwickelte sich ihr Widerstand mit dem Aufkommen einer Mittelschicht „freier Farbiger“, die im Sog der Haitianischen Revolution zahlreiche Aufstände initiierten. Markantes Beispiel hierfür ist die Verschwörung von La Escalera von 1844, deren Name sich davon ableitet, dass an die 300 Menschen öffentlich an leiterähnlichen Holzgestellen erschlagen wurden.03
 
        Zum anderen liegen die Wurzeln des Widerstands im Kampf kreolischer Eliten gegen die spanische Kolonialmacht: Ein 1808 zwischen spanischer Krone und Zuckeroligarchie geschlossener „kolonialer Pakt“04 endete 1868 mit der Lossagung von Spanien und dem Beginn der Unabhängigkeitskriege, die mit Unterbrechungen bis 1898 andauerten. Eine Allianz progressiver Kreol:innen, Afrokubaner:innen und chinesischer Kontraktarbeiter führte die Truppen der Unabhängigkeitskämpfer:innen schließlich beinahe zum Sieg.05 Die Intervention der USA in Kuba im Zuge des Spanisch-Amerikanischen Krieges verhinderte jedoch die vollständige Unabhängigkeit. Dennoch wurde die Independencia mit José Martí als ihrem bedeutsamsten Protagonisten zum Gründungsmythos der kubanischen Nation. Der Schriftsteller, Dichter und Denker Martí wird bis heute sowohl auf Kuba als auch im Exil gerade aufgrund seiner einenden Vision eines Kuba „durch alle und für das Wohl aller“ innig verehrt.06
 
        Die USA sicherten sich mit dem sogenannten Platt-Amendment von 1901 weitreichende Eingriffsrechte in Kuba – offiziell, um dessen Unabhängigkeit zu schützen – und läuteten damit eine Phase der neokolonialen Abhängigkeit Kubas von den USA ein,07 die erst durch die Revolution von 1959 beendet wurde.08 Die anschließende Annäherung an die Sowjetunion brachte Kuba erneut in eine Abhängigkeit, die 1991 enden sollte.09 Insgesamt lassen sich somit ab 1902 drei große Widerstandszyklen identifizieren: das Aufbegehren gegen den diktatorisch regierenden Präsidenten Gerardo Machado und die Revolution von 1933, der Kampf gegen die Diktatur Fulgencio Batistas in den 1950er Jahren sowie der Widerstand gegen die Revolution von 1959 und den Sozialismus castristischer Prägung.
 
        WIDERSTAND GEGEN MACHADO
 
        Als Überbleibsel der Unabhängigkeitskriege war der bewaffnete Aufstand bis zum Ersten Weltkrieg immer wieder ein Mittel des politischen Machtkampfes. Dies änderte sich jedoch in den 1920er Jahren mit dem Erstarken der Zivilgesellschaft. Eine urbane Avantgarde aus Künstler:innen, Intellektuellen und Studierenden stellte bisherige Wertvorstellungen und Auffassungen von guter Regierungsführung infrage und gab der jungen Generation neue Ausdrucksformen an die Hand. Mit Gründung des Studierendenverbandes Federación Estudiantil Universitaria (FEU) unter der Leitung von Julio Antonio Mella begann eine intensive Phase der Mobilisierung von Studierenden zu Streiks und Kundgebungen, teils in Kooperation mit der Arbeiterbewegung. Die in der FEU unterrepräsentierten Studentinnen erkämpften sich im Zuge der erstarkenden Frauenbewegung mehr Partizipation in studentischen und kulturellen Organisationen. Feministinnen wie Ofelia Domínguez Navarro, die Gründerin der Alianza Nacional Feminista, brachten Themen wie die Gleichberechtigung in Universität und Berufsleben auf die Agenda.10
 
        1925 wurde mit Gerardo Machado Morales ein General der Unabhängigkeitskriege Präsident, der bald zu diktatorischen Methoden des Machterhalts überging. Mithilfe der massiv erweiterten Armee ließ er Arbeiterstreiks niederschlagen und verfolgte Studierende sowie Mitglieder der 1925 gegründeten Kommunistischen Partei Kubas, der auch Mella angehörte. Mella trat Ende jenes Jahres in einen Hungerstreik, der landesweite Proteste auslöste, wurde freigelassen und ging ins Exil nach Mexiko, wo er 1929 wohl auf Befehl Machados ermordet wurde. Er wurde daraufhin in ganz Lateinamerika zu einer Ikone des Widerstands.
 
        1927 nutzte Machado seine blutig erkämpfte Machtposition für eine Verfassungsänderung, um seine Amtszeit zu verlängern. Dies führte zu breiten Protesten von Intellektuellen und Studierenden, die mit der Schließung der Universität von Havanna und einem Verbot der FEU beantwortet wurden. Die Leitung der FEU wurde in den folgenden Jahren zum Mittelpunkt des radikalen Zweigs der Studierendenbewegung und zum Ziel der Repression durch Machado. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 kam es erneut zu landesweiten Streiks und Demonstrationen, 1930 gar zu einem Generalstreik von 200000 Arbeiter:innen. Ein Teil der wiedererstarkten Widerstandsbewegungen folgte der antiimperialistischen Linie Mellas, andere verbanden sich mit reformerischen oder faschistischen Kräften der Mittel- und Oberschicht. In Ostkuba agierte mit der Unidad Revolucionaria die schlagkräftigste, klassenübergreifend agierende revolutionäre Organisation Kubas, deren Anführer Antonio Guiteras Holmes war.11
 
        Die Revolution ging auch nach dem Sturz Machados im August 1933 zunächst noch weiter. Am 4. September 1933 revoltierten Unteroffiziere der Armee, angeführt durch den jungen Fulgencio Batista. Mit dessen Hilfe gelangte eine Revolutionsregierung unter Ramón Grau San Martín an die Macht, die in kürzester Zeit eine Vielzahl an sozialen Reformen durchsetzte. Doch die Machenschaften Batistas führten unter aktiver Mithilfe der US-Botschaft zu einem Scheitern der „Regierung der 100 Tage“. Zwar konnte die daraufhin von Batista eingesetzte Regierung unter Carlos Mendieta noch weitere wichtige Forderungen der Regierung Grau wie die Abschaffung des Platt-Amendments und die Einführung des Frauenwahlrechts durchsetzen. Doch letztlich stoppten die von Batista und den USA gestützten Regierungen die soziale Revolution und brachen den anhaltenden Widerstand der Arbeiterbewegung mit brutaler Gewalt. Die Niederschlagung des Generalstreiks im März 1935 und die darauf folgende Repressions- und Entlassungswelle sowie die erneute Schließung der Universität Havanna bedeuteten das Ende der Revolution.12
 
         
          [image: Das Farbfoto zeigt eine weiße Statue von José Martí auf einem umzäunten, mehrere Meter hohen Sockel. Links über der Statue weht eine kubanische Flagge vor blauem Himmel. Direkt hinter Martí ist eine Palme zu erkennen, daneben stehen andere kleinere Laubbäume.] 
          Denkmal von José Martí im gleichnamigen Park in Cienfuegos, Kuba. 1906 als Symbol der Unabhängigkeit Kubas errichtet, ersetzte es eine Statue von Isabella I. von Kastilien. Im Gegensatz zur Sowjetunion und der Volksrepublik China änderte das sozialistische Kuba nie seine republikanische Fahne, und Martí, auch als „Der Apostel“ verehrt, bleibt bis heute der wichtigste „Vater der Nation“.
 
          © Albert Manke
 
        
 
        Batista und die von ihm abhängigen Regierungen regierten Kuba in jenen Jahren mit eiserner Hand. Entsprechend drastisch beschrieb die damalige „New York Times“-Korrespondentin Ruby Hart Philipps die Lage: „Kuba ist heute ein bewaffnetes Lager. Unabhängig davon, wer der nächste Präsident werden könnte, wird es das bleiben. Tausende sind in die Vereinigten Staaten, Mexiko und andere lateinamerikanische Länder ins Exil gegangen. Die Gefängnisse sind voll mit Terroristen, Regierungsgegnern und sogenannten Kommunisten. Ständig werden revolutionäre Pläne ausgeheckt, und dieser Zustand wird andauern.“13
 
        WIDERSTAND GEGEN BATISTA
 
        Um seine Macht zu legitimieren, verfolgte Batista eine kooptative Kompromisspolitik. 1938 legalisierte er die KP unter der Voraussetzung, dass sie sich an seiner breiten Koalition beteiligte, mit der er 1940 die Präsidentschaftswahlen gewann. Kurz vor seinem Abtritt sicherte er seinen engsten Vertrauten noch eine Amnestie für die von ihnen begangenen Verbrechen. Mit der zweiten Präsidentschaft Grau San Martíns ab 1944 begann dann die bis dahin wohl demokratischste Phase der Republik.
 
        Nach dem Beginn des Kalten Krieges vermischten sich die Interessen der Regierungen unter Grau und Carlos Prío Socarrás jedoch immer mehr mit jenen der Mafia und des Großkapitals. Korruption, Nepotismus und politisch instrumentalisierte Bandenkriminalität waren an der Tagesordnung. Zugleich arbeiteten die Regierungen den antikommunistischen Interessen der USA zu, indem sie den Einfluss von Kommunist:innen und Gewerkschaften durch gezielte Ermordungen von Führungspersönlichkeiten der Arbeiterbewegung und die Gründung eines regierungshörigen Gewerkschaftsverbands zurückdrängten. Die in Partido Socialista Popular (PSP) umbenannte KP wurde entmachtet, was dem ehemaligen Studentenführer und PSP-Gegner Eduardo Chibás zum politischen Aufstieg verhalf. 1947 gründete er aus Protest gegen die massive Korruption der Regierung die Partido del Pueblo Cubano (Partido Ortodoxo genannt), der im gleichen Jahr der junge Anwalt Fidel Castro beitrat. Obwohl Chibás sich 1951 als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat mitten im Wahlkampf das Leben nahm, wurde erwartet, dass seine Partei die Wahlen von 1952 gewinnen würde. Doch die Möglichkeit einer demokratischen Erneuerung des Landes durch die Ortodoxos, welche sich die Mehrheit der Kubaner:innen erhoffte, wurde durch den Putsch Fulgencio Batistas am 10. März 1952 zerstört.14
 
        Der erste Widerstand gegen Batistas Diktatur ging von entmachteten Militärs und Politikern aus, von denen der Umsturzversuch des Movimiento Nacionalista Revolucionario unter der Führung des Universitätsprofessors Rafael García Bárcena im April 1953 über die breiteste soziale Basis verfügte. Frauen waren in dieser eher durch zivilen und kreativen Protest geprägten Anfangsphase vielfach die Protagonistinnen und organisierten unter anderem Blitzdemonstrationen und Boykotts. Gruppierungen jeder Couleur wurden im Kampf gegen die Diktatur aktiv, darunter auch Stadtguerillas wie die Organización Auténtica, die dem exilierten Präsidenten Carlos Prío nahe stand. Nicht wenige Anhänger der Ortodoxos gingen zum klandestinen, teils bewaffneten Widerstand über.
 
        Fidel Castro selbst gründete eine überwiegend studentische Kampfgruppe, die er schlicht Movimiento Revolucionario nannte. Deren Angriffe auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba, der zweitwichtigsten des Landes, und die Carlos-Manuel-de-Céspedes-Kaserne in Bayamo am 26. Juli 1953 waren militärisch ein Fiasko, dennoch gelangte Castro so zu nationaler Berühmtheit. Während seiner anschließenden Gefangenschaft sowie ab 1955 im mexikanischen Exil arbeitete er weiter am Aufbau seiner Bewegung, die nun Movimiento Revolucionario 26 de Julio (M-26-7) hieß. Auf Kuba gewann diese Bewegung unter der Führung von Frank País und Celia Sánchez weiter an Zulauf und versuchte, die Diktatur durch zivilen wie terroristischen Widerstand zu destabilisieren. Die Parteiführung der kommunistischen PSP hingegen lehnte den bewaffneten Widerstand ab und setzte stattdessen auf Demonstrationen, Streiks und Flugblätter. Große Streiks wie jener der Zuckerarbeiter 1955 wurden durch das Regime blutig niedergeschlagen. Die PSP-Jugendorganisation wiederum ignorierte häufig die Parteilinie und nahm aktiv am urbanen Widerstandskampf teil, wobei sie sich teils mit anderen Gruppierungen verbündete.15
 
        Die zunächst schlagkräftigste Bewegung entstand in der studentischen FEU. Deren Präsident José Antonio Echeverría gründete 1955 eine geheime Führung, das Directorio Revolucionario (DR), als dessen bedeutsamste Aktion der Angriff auf den Präsidentenpalast am 13. März 1957 gilt. Dabei entging Batista nur knapp dem Tod, Echevarría selbst wurde indes getötet. Sein Tod wird vielfach als Wendepunkt im Ringen um die Führung der Opposition angesehen, bei dem sich Castro schließlich durchsetzte. Das DR wurde als Directorio Revolucionario 13 de Marzo unter Faure Chomón reorganisiert und etablierte im Escambray-Gebirge eine eigene Guerillafront.
 
        Im gleichen Jahr, am 5. September 1957, kam es zum größten Aufstand von Militärs in Cienfuegos, der sich rasch auf die ganze Stadt ausbreitete. Auf Befehl Batistas bombardierte die Luftwaffe Aufständische und Zivilbevölkerung, ein Novum in der Geschichte Kubas.16 Castro hatte derweil in Mexiko mit seinem Bruder Raúl und dem neu dazu gestoßenen Ernesto „Che“ Guevara ebenfalls eine Guerillatruppe gegründet, mit der er am 2. Dezember 1956 in Ostkuba landete. Trotz der beinahe vollständigen Vernichtung seiner Truppe gelang es ihm, einen rasch wachsenden Guerillafokus in der Sierra Maestra aufzubauen. Nach der Ermordung von Echevarría und País und dank weiterer militärischer Erfolge seiner Guerilla übernahm Castro im Aufstand gegen Batista zunehmend die Führungsrolle. Der urbane Widerstand fügte sich nun in eine nachgeordnete Unterstützerrolle, war aber zum Sturz Batistas weiterhin unentbehrlich. Nach dem Zurückschlagen der letzten Offensive Batistas und der Entscheidungsschlacht in Santa Clara Ende 1958 floh der Diktator in der Silvesternacht per Flugzeug in die Dominikanische Republik. Guerillakolonnen des M-26-7 unter der Führung von Camilo Cienfuegos und Guevara nahmen kampflos die wichtigsten Kasernen Havannas ein, ein landesweiter Generalstreik sicherte den Triumph der Revolutionär:innen.17
 
        WIDERSTAND GEGEN DIE REVOLUTION VON 1959
 
        Mit der Revolution von 1959 kam eine Vielzahl bisheriger Widerstandsbewegungen und Akteure überhaupt erst in die Lage, offen für ihre Ziele zu kämpfen. Erstmals seit 1933 konnten die sozialen Bewegungen auf den Rückhalt von Regierung und Armee bauen, erstmals seit Beginn des Kalten Krieges wagte es ein lateinamerikanisches Land, dem Hegemon USA die Stirn zu bieten. Der Klassenkampf entbrannte immer mehr, wobei die große Mehrheit der Kubaner:innen eine soziale Revolution zunächst unterstützte und aktiv mitgestaltete. Hunderttausende organisierten sich freiwillig in Milizen zur Verteidigung der Revolution, was 1961 entscheidend für die Zurückschlagung der CIA-gesteuerten Invasion von Exilkubanern in der Schweinebucht war. Im gleichen Zug wurden Castro und Guevara für die westliche Linke und zahlreiche Befreiungsbewegungen des Globalen Südens zu Ikonen des Widerstands gegen die USA. Mit diesem Sieg schien zudem die „wirkliche“ Unabhängigkeit Kubas erreicht; Castro vollendete damit in den Augen vieler das Werk von José Martí.18
 
        Im Zuge der Institutionalisierung der Revolution wurden diese Bewegungen jedoch immer stärker unter staatliche Kontrolle gestellt. Mit fortschreitender Radikalisierung des Revolutionsregimes wandten sich immer mehr Kubaner:innen ab, gingen ins Exil oder leisteten Widerstand. Ab 1959 lassen sich drei Phasen des Widerstands unterscheiden, die sich teilweise überlappen. In allen Phasen kam es neben aktivem Widerstand auch zu massiven Fluchtbewegungen.19
 
        Während der ersten Phase stellten sich zunächst Anhänger:innen Batistas und ein kleiner Teil der Oberschicht mithilfe der USA und lateinamerikanischer Diktaturen der Revolutionsregierung entgegen. Diese Gruppe ging als erste mit der Erwartung eines baldigen Sturzes Castros ins Exil. Sie sollten späteren Widerstand, der dieses Ziel verfolgte, finanziell und personell unterstützten, wozu auch die Invasion in der Schweinebucht zählte. Den batistatreuen Eliten folgen jene Teile der Bevölkerung ins Exil, die zwar den Sturz Batistas und die Umsetzung der Verfassung von 1940 befürwortet hatten, sich aber die Rückkehr zu einer repräsentativen Demokratie wünschten und einen Übergang zum Sozialismus ablehnten. Hierzu zählten auch viele anfängliche Mitstreiter:innen Castros wie der erste Präsident des revolutionären Kubas, Manuel Urrutia Lleó, und der Militärchef der Provinz Camagüey, Huber Matos. 1960/61 erreichte die gesellschaftliche Polarisierung ihren Höhepunkt: Wer sich gegen die Revolution stellte, galt als Verräter:in. Die Enteignung von Unternehmen bis hin zu Klein- und Kleinstbetrieben im Rahmen der „revolutionären Offensive“ von 1968 trieb einen großen Teil der Mittelschicht ins Exil, darunter die Mehrheit der chinesischen Community Kubas.20
 
        In dieser Phase wurden viele Kubaner:innen in gegenrevolutionären Organisationen aktiv, die vor allem von Miami aus die Ermordung Castros und das Ende der Revolution als Ziele verfolgten. Eine der ersten dieser Organisationen, La Rosa Blanca (Die weiße Rose), wurde 1959 durch Rafael Díaz-Balart in New York gegründet. Ihr Name verweist auf das 1891 publizierte Gedicht „Cultivo una rosa blanca“ von José Martí, in dessen Zentrum Freundschaft und Vergebung stehen. Zu den Methoden der Rosa Blanca, deren Militärchef Merob Sosa García einer der schlimmsten Schlächter Batistas war, zählten terroristische Anschläge und Aufstandsversuche auf Kuba.
 
        Auch im Land selbst konspirierten viele in Kooperation mit den Exilorganisationen und meist finanziert durch die CIA, wobei sie ähnliche Methoden wie zuvor im Kampf gegen Batista anwandten. Im Escambray-Gebirge, wo Castros Guerilla gegen Batista nicht die Oberhoheit gewonnen hatte, fiel es der Revolutionsregierung nach 1959 schwer, die Kontrolle zu erlangen. Zwischen 1960 und 1965 tobte dort ein regelrechter Bürgerkrieg, in dem sich Zehnttausende von Revolutionsmilizionär:innen und mehrere Tausend gegenrevolutionäre Guerillas bekämpften. Mindestens 2000 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Aufständischen konnten ihre Ambitionen in diesem Maß allerdings nur verfolgen, da die USA sie in bisher ungekannter Größenordnung mit staatsterroristischen Mitteln unterstützten, was besonders bei der Invasion in der Schweinebucht und der gegen das Castro-Regime gerichteten mehrjährigen CIA-Geheimoperation „Mongoose“ deutlich wurde. Diese Operation wurde nochmals intensiviert, nachdem die USA am Ende der Kuba-Krise 1962 zugestimmt hatten, Kuba nicht mit eigenen Truppen anzugreifen, wenn die Sowjetunion ihre Atomraketen wieder abziehen würde. Der „schmutzige Krieg“, den die USA Kuba aufzwangen, führte zu einer bis dahin beispiellosen Militarisierung Kubas.
 
        Die Feindseligkeiten der USA und ihre anhaltende Finanzierung oppositioneller Gruppen wie der Cuban American National Foundation (CANF), die bis 1997 terroristische Anschläge auf Kuba unterstützten, intensivierten sich in den 1990er Jahren erneut und halten bis heute an – ebenso wie das US-Wirtschaftsembargo. Parallel dazu senden Radio Martí und TV Martí, dem Namen nach den Werten des kubanischen Nationalhelden verbunden, anticastristische Propaganda auf Spanisch. Einst unter US-Präsident Ronald Reagan mit Unterstützung der CANF gegründet, werden sie heute von der United States Agency for Global Media betrieben und dienen dieser wie der kubanischen Opposition als Sprachrohr.21
 
        Eine zweite Phase des Widerstands lässt sich anhand verschiedener Formen der Verweigerung skizzieren, zu denen auch unangepasstes Verhalten zählte, das vorherrschenden Gender- und Moralvorstellungen widersprach. Bereits im Sommer 1961 hatte Castro mit seinem Motto „innerhalb der Revolution alles, außerhalb der Revolution nichts“ auch Intellektuellen und Künstler:innen bedingungslose politische Loyalität abverlangt. Doch viele Andersdenkende oder Homosexuelle wie der Schriftsteller Heberto Padilla hielten sich nicht daran und wollten die 1959 zunächst errungene Freiheit, die etablierte Dogmen infrage stellte, weiterhin ausleben. Homosexualität passte aber nicht in das Bild des „neuen Menschen“, sondern galt Castro mindestens von Mitte der 1960er bis Ende der 70er Jahre als Auswuchs kapitalistischer Dekadenz. Die Inhaftierung von Homosexuellen und Angehörigen religiöser Gruppen in Umerziehungslagern zwischen 1965 und 1968 bildet den Tiefpunkt ihrer Verfolgung. Erst Ende der 1990er Jahre erfolgte eine schrittweise Akzeptanz von Homosexualität im öffentlichen Diskurs. Nach dem „grauen Jahrfünft“ der 1970er Jahre folgte eine Annäherung an die USA unter Präsident Jimmy Carter, die der Wahlsieg Reagans jedoch wieder zunichte machte. Angesichts der ausbleibenden politischen Erneuerung und Öffnung Kubas verließen 1980 in der sogenannten Mariel-Krise über 124000 Menschen die Insel.22
 
        Die dritte Phase des Widerstands kennzeichnet die Beteiligung einer Generation, die in ihrer Jugend vom Zusammenbruch der Sowjetunion geprägt wurde und keine persönliche Bindung mehr zum revolutionären Projekt hat. Bereits Anfang der 1990er Jahre entstanden allein in Havanna an die 200 Hip-Hop-Gruppen, die trotz Missbilligung der Staatsmacht die sozialen Missstände kritisierten.23 Die von Kubas Regierung stets aufs Neue vorgebrachte Begründung der wirtschaftlichen Misere allein aufgrund des US-Embargos greift bei ihnen nicht mehr, auch wenn das Embargo eine bittere Realität bleibt. Den generationellen Brückenschlag markieren Oppositionsbewegungen wie das 1988 von Oswaldo Payá gegründete Movimiento Cristiano de Liberación, das durch sein Varela-Projekt zu einem Sammelbecken der Dissident:innen wurde. Bei diesem wurden zwischen 2002 und 2004 über 20000 Unterschriften für ein Referendum für demokratische Reformen und eine Amnestie für politische Gefangene gesammelt. Es wurde jedoch von der Regierung gestoppt, parallel dazu wurden Dutzende Dissidenten im „schwarzen Frühling“ von 2003 zu drakonischen Haftstrafen verurteilt. Die Ehefrauen der Inhaftierten gründeten kurz darauf die „Damen in Weiß“, die zunächst in katholischen Kirchen und schließlich öffentlich für die Freilassung ihrer Männer protestierten, wobei sie mehrfach festgenommen wurden. Ein wesentliches Problem blieb jedoch ihre Nähe zu den Interessen der US-Regierung unter George W. Bush, die sie wie andere Oppositionsgruppen in ihre Strategie zum Sturz des kubanischen Regimes einband. Dimas Castellanos Martí, der Gründer der Sozialistisch-Demokratischen Bewegung Kubas, beschrieb dieses Dilemma so: „Die Opposition ist schwach, weil sie stets nach dem Motto handelte: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also sind die USA mein Freund.“24
 
        Nachdem Raúl Castro 2008 Präsident Kubas wurde, begann in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Barack Obama eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA.25 Diese Annäherung umfasste eine Soft-Power-Strategie, die unter anderem auf eine Digitalisierung Kubas setzte, die auch der kubanischen Opposition die Verbreitung von Informationen erleichterte. Im Ausland vielfach rezipierte Dissident:innenblogs wie „Generación Y“ von Yoani Sánchez hatten auf Kuba zuvor auch aufgrund der Zensur der Regierung wenig Einfluss, doch haben sich Medien wie das 2014 von ihr und Reinaldo Escobar gegründete Informationsportal „14ymedio“ mittlerweile als alternative Informationsquellen etabliert, die über „Medienpakete“ auf USB-Sticks Verbreitung finden.26 Die Umgehung der staatlichen Zensur wiederum vereinfacht die Vernetzung der Opposition, was 2020 die rasch aufflammenden Proteste der künstlerischen Protestbewegung Movimiento San Isidro beschleunigte, in denen es auch zu Hungerstreiks kam.27 Künstler:innen wie Tania Bruguera haben diese Proteste auch aus dem Exil heraus begleitet und prägen bis heute vor allem im Ausland ein differenzierteres Bild Kubas.28
 
        Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Einnahmen aus dem Tourismussektor weggebrochen, was zu den unter US-Präsident Donald Trump massiv verschärften und von seinem Nachfolger Joe Biden nicht aufgehobenen Sanktionen hinzukommt. Obendrein wurde 2021 die lange geplante Währungsreform umgesetzt. Kuba steckt seitdem in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Ende der Sowjetunion. Die Opposition ergriff 2021 diese Chance, um Proteste zu organisieren, war aber nicht auf die Eskalation vorbereitet: Als am 11. Juli 2021 teils gewalttätige Demonstrationen in San Antonio de los Baños und bald darauf in weiteren Städten ausbrachen, beteiligten sich erstmals seit Anfang der 1960er Jahre Tausende Menschen daran. Die folgende Informationssperre, Verhaftungswelle und Gegengewalt beendeten die Proteste jedoch rasch, ein Dialog zwischen Regierung und Oppositionsgruppen findet bis heute nicht statt. Von den insgesamt 381 Verurteilten erhielten 36 Haftstrafen von bis zu 25 Jahren.29 José Martís Ideal eines souveränen und zugleich geeinten Kubas scheint erneut in weite Ferne gerückt.
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        ESSAY
 
        KUBANISCHER SOZIALISMUS
 
        Oder: Revolution als Wille und Vorstellung
 
        Gerd Koenen
 
        Wer aus der sicheren Distanz Europas und in historischer Perspektive über den kubanischen Sozialismus schreibt, muss sich nicht nur hüten, diese hartnäckige Parteidiktatur in die weichen Klänge eines „Buena Vista Social Club“ einzuhüllen, die tatsächlich doch den Sound des alten, vorrevolutionären Kubas repräsentieren. Man muss auch den ironischen Blick etwas zügeln, der sich beinahe aufdrängt, sobald man versucht, all die zu Mythen geronnenen Aventüren und Bravados der scheinbar vertrauten, mit Vor- oder Spitznamen angesprochenen Gründerheroen wie „Fidel“ oder „Che“ auf den profanen Boden der Realgeschichte ihres Landes, ihres Kontinents und ihres Zeitalters zurückzuführen.
 
        Jedenfalls zeigt die verjüngte Staats- und Parteiführung, die 2021 nach über sechs Jahrzehnten faktischer Alleinherrschaft und noch immer unter dem wachsamen Auge Raúls, des jüngeren der beiden Castro-Brüder, installiert worden ist, demonstrativ entschlossen, ihr kollektives Machtmonopol mit drakonischer Härte zu verteidigen. Auch unter den paramilitärischen „Komitees zur Verteidigung der Revolution“, die alle Aufweichungen und Unzufriedenheiten im Blick haben und an der Niederschlagung von Unruhen beteiligt sind, wie zuletzt im Sommer 2021, dürfte eine fanatische Bereitschaft zur Behauptung ihrer kleinen und großen Privilegien herrschen, die für sie der Inbegriff von Sozialismus sind. Und dabei können sie sich womöglich sogar getragen fühlen von der passiven Furcht vieler besitzloser Kubaner vor einer Rückkehr der oft erfolgreichen und gutbetuchten Emigranten in Florida, die ihre vor Jahrzehnten enteigneten Wohnungen und Besitztümer zurückfordern könnten, oder auch vor einem Kollaps der letzten, noch so minimalen sozialen Sicherungen und einem Eindringen der Drogen- und Bandenkriminalität, die viele Staaten Mittel- und Lateinamerikas gerade verwüstet.
 
        In den vertrauten Kategorien von Sozialismus vs. Kapitalismus und Internationalismus vs. Imperialismus dürfte diese Situation gleichwohl kaum noch zu beschreiben sein. Auch die sozialistische Republik Kuba hat sich hinter der Fassade ihrer martialischen Revolutionsrhetorik und paternalistischen Fürsorgeversprechen längst in ein vielgliedriges Gesamtunternehmen verwandelt, das die sowjetischen Subventionsmilliarden, von denen es bis 1990 zu einem Gutteil gelebt hatte, durch kapitalistisch erwirtschaftete Deviseneinkünfte ersetzt hat. Das politische und soziologische Zentrum und Rückgrat der Kommunistischen Partei sind nicht mehr bärtige Comandantes und in Moskau geschulte Ideologen, sondern smarte Funktionäre aus Staatsjugend und Massenorganisationen, beamtete Technokraten und professionelle Militärs sowie Geheimdienstkader. Sie haben sich die Claims aufgeteilt, über die sie als Ministeriale, Aufsichtsräte oder Lizenznehmer die humanen und natürlichen Ressourcen des Landes abschöpfen, sei es im Tourismus, in der Erschließung und Ausbeutung der neu entdeckten Öl- und Erzvorkommen, der Langustenzucht oder Zigarrenindustrie oder über die Ausleihe qualifizierter Arbeitskräfte ins Ausland, darunter vor allem Ärzte und Sanitätspersonal.
 
        Insoweit gleicht der kubanische Einparteienstaat von heute den anderen noch verbliebenen, nominell kommunistischen Regimes in China und Vietnam, oder selbst denen in Nordkorea oder Eritrea – so unterschiedlich sie sonst sind. Und auch das oligarchisch-militaristische Russland Putins als Nachfolger der UdSSR hat, ungeachtet seines weltanschaulichen Farbwechsels, viele Ähnlichkeiten und ist bemüht, die alten Verbindungen teilweise wieder zu reaktivieren.
 
        KULT UM DEN „MÁXIMO LÍDER“
 
        Was das sozialistische Kuba als Spätkömmling von allen einstigen „Bruderstaaten“ typologisch unterschied, war vor allem die Tatsache, dass das ab 1959 errichtete politische Regime einschließlich der 1965 neugegründeten Kommunistischen Staatspartei die Schöpfung eines einzigen Mannes war: die Fidel Castros. Gewiss, alle Kommunistischen Parteien und die von ihnen begründeten und getragenen Staatswesen hatten omnipotente und allwissende Führergestalten, nach denen auch der ideologische Kanon vielfach benannt war, vom „Leninismus“ bis zu den „Mao-Zedong-Ideen“. Aber die Art und Weise des Castro-Regimes rückte es ebenso in die Nähe der anderen Seite des politischen Spektrums: der Welt der faschistischen Duces und lateinamerikanischen Caudillos, die sich ihre moviementos, ihre „Bewegungen“, selbst geschaffen und auf den Leib geschnitten hatten – Figuren wie Benito Mussolini, Francisco Franco oder Juan Perón, in deren Bann der junge Fidel vor, während und nach dem Weltkrieg aufgewachsen war.
 
         
          [image: Die farbige Comic-Zeichnung zeigt rechts groß im Vordergrund Fidel Castro mit Gewehr, links daneben sind weitere bewaffnete Kämpfer in olivfarbenen Uniformen zu sehen, von denen einige auf dem Boden liegen und andere vom Wasser aus anlanden. In den Kampfhandlungen sind auch Flugzeuge sowie ein explodierendes Schiff zu erkennen. Rechts im Hintergrund befindet sich das Portrait des kubanischen Dichters José Martí als strahlende Sonne. Vor einer großen dunklen Rauchsäule zieht sich mittig der Schriftzug „Album de la REVOLUCION CUBANA“, unten stehen die Jahreszahlen „1952“ und „1959“.] 
          Titelblatt vom „Album der kubanischen Revolution 1952–1959“ mit Sammelbildchen für Kinder, herausgegeben 1960 von der „Felices“-Fabrik für Fruchtkonserven. Es ist ein Dokument des beginnenden Personenkults um Castro, der die Revolution im Alleingang gemacht zu haben scheint, erleuchtet vom Geist José Martís, des Poeten und Vorkämpfers der kubanischen Unabhängigkeit von Spanien, die 1898 erreicht wurde.
 
          Quelle: Archiv des Autors
 
        
 
        Dazu gehörte immer auch das Charisma eines großen Orators, mit dem Castro seine Rolle als Máximo Líder ausstattete. Im Unterschied zu allen Führern Kommunistischer Parteien, die ihr Charisma fast ausschließlich in und mittels der Partei entwickelt hatten, wirkte Castro von Anfang an als moderner Telekrat, klassischer Demagoge und begnadeter Selbstdarsteller, der es verstand, die „Massen“ in Séancen, die mindestens zwei und maximal zwölf Stunden dauerten, buchstäblich schwindelig zu reden und in Trance zu versetzen. Statt in Bleisatz gegossener „Gesammelter Werke“, wie sie für kommunistische Führer eigentlich obligatorisch waren, hat Castro vor allem Tausende Reden produziert, die nur in sorgsam redigierten Auszügen dokumentiert wurden, einfach weil sie – mit Ausnahme einiger Programmreden – viel zu situativ, zu improvisiert und zu widersprüchlich waren, um als dauerhafte Orientierung zu dienen. Es galt das gesprochene Wort, das wie ein einziger, langer Fließtext auf einer Festplatte laufend ergänzt oder überschrieben werden konnte – eine Machttechnik, die den handfesten Vorteil hatte, dass niemand sich auf etwas berufen konnte, das irgendwann gesagt und gehört worden war.
 
        Zu dieser Situation einer Orwell’schen Zeit- und Gedächtnislosigkeit gehörte, dass die reale Geschichte sich zu einem rein mythischen Geschehen wandelte, das keiner auf historische Fakten und Quellen gestützten Überprüfung zugänglich war, angefangen mit der Biografie des Führers selbst, die sich in eine einzige lange, immer weiter ausgeschmückte, legendäre Erzählung verwandelte. Nur ausländischen Autoren und Forschern war und ist es bis heute möglich, aus verstreuten Daten und verfügbaren Berichten eine halbwegs empirisch gestützte Geschichte von Staat und Partei und eine valide Biografie ihres Gründers, Schöpfers und Comandante en Jefe zu rekonstruieren. Darin ähnelte Kuba dann allerdings doch wieder den kommunistischen Regimes von damals und heute.
 
        Dabei – was für ein farbiger Stoff das in diesem Fall ist! Dieser entfaltet sich freilich erst, wenn man die Wolken postrevolutionärer Devotion, die außer „Fidel“ vor allem „Che“ als seinen bewaffneten Evangelisten umwehen, beiseiteschiebt und nüchtern und neugierig fragt, aus welchen mentalen, sozialen, kulturellen Komponenten der Castrismus als eine der Variationen des „realen Sozialismus“ und Kommunismus des 20. Jahrhunderts sich biografisch und zeitgeschichtlich gespeist hat.
 
        Da wären die frühen Prägungen Fidels als illegitimer Sohn eines analphabetischen spanischen Grundbesitzers und Aufsteigers in die postkoloniale, blütenweiße, spanisch-katholische Oberschicht der Zuckerinsel. Dann seine Jahre als Schüler im erzkatholischen, mit Franco-Spanien eng verbundenen Jesuitenkolleg. Anschließend seine Studienjahre im Pistolero-Milieu der rivalisierenden Gruppen an der Universität von Havanna, die sich gegenseitig mit einem unbegreiflichen sektiererischen Hass verfolgten, obwohl oder gerade weil sie alle ganz ähnlichen Milieus der Mittel- und Oberschicht entstammten und sich obligatorisch als „revolutionär“ deklarierten. Oder da wäre Fidels Feuertaufe beim sogenannten Bogotazo, den anarchischen Unruhen in Bogotá nach der Ermordung des kolumbianischen Volkstribunen Jorge Eliécer Gaitán 1948, in die er als Mitglied einer vom argentinischen Caudillo Perón gesponserten Jugendreisegruppe eher zufällig hineingeriet und gleich teilnahm. Die Parole Gaitáns „Ich bin nicht nur ein Mann, ich bin ein Volk“ könnte dem jungen Castro durchaus als Leitmotiv gedient haben und als Motto über seinem ganzen Leben stehen.
 
        Tatsächlich folgte seine epische Revolutionskarriere von Anfang an dem Muster eines tollkühnen Ego-Trips, bei dem das schiere Überleben – beim Kamikaze-Angriff auf die Moncada-Kaserne 1953 ebenso wie bei der ähnlich dilettantischen Landungsaktion der überladenen Yacht „Granma“ 1956 – immer nur ein neuer Schicksalsbeweis für seine angestrebte Rolle als „Mann der Vorsehung“ war. Und wenn der Großteil seiner Gefährten dabei draufging, blähte das nur seinen Nimbus.
 
        KUBA VOR 1959
 
        Dabei entsprach das Bild eines von den USA mithilfe einheimischer Marionetten politisch versklavten und wirtschaftlich dominierten, von internationalen Konzernen und einer kleinen Oberschicht ausgebeuteten und von einer Masse verarmter, analphabetischer Arbeiter und Bauern bevölkerten Landes, das Castro zeichnete, kaum der Realität. Kuba war längst nicht mehr die koloniale Zuckerinsel von einst und auch keine der sprichwörtlichen Bananenrepubliken, sondern befand sich in vielseitiger Entwicklung. Seit der Revolution von 1933 war es definitiv unabhängig und relativ demokratisch regiert – wenngleich es weiterhin im Bann- und Einflussbereich der USA stand, was Fluch und Chance zugleich war. Der Anteil von US-Firmen betrug gleichwohl nicht mehr als ein Sechstel des industriellen und agrarischen Anlagevermögens, und auch das Gros der Finanz- oder Versicherungsinstitute war in heimischen Händen. Zugleich war Kuba kein Land der typisch lateinamerikanischen Latifundien und Oligarchien, sondern hatte eine neue, relativ breite postkoloniale Ober- und Mittelklasse hervorgebracht, die zusammen mit den besser bezahlten Industriearbeitern und wohlhabenderen Farmern und Pächtern in den Zucker-, Tabak-, Kaffee-, Obst- und Gemüseanbaugebieten einen – wenn auch unsicheren, stets von Konjunkturen abhängigen – Block der Modernisierungsgewinner bildeten.
 
        Deshalb verfügte das Land nach und neben Argentinien über das höchste Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas, freilich (wie überall) in äußerst ungleicher sozialer und regionaler Verteilung. Das Verkehrs- und Telekommunikationswesen hatte, den Maßstäben der Zeit nach, einen ziemlich fortgeschrittenen Standard, der eher dem Italiens und Spaniens als Guatemalas oder Mexikos entsprach. Auf 40 Einwohner kam ein Auto – deren Ruinen bis heute das beliebteste touristische Fotomotiv sind –, auf 25 Einwohner ein Fernseher und auf 6 ein Radio. Außer Radio- und Fernsehstationen gab es Dutzende von Zeitungen und Zeitschriften und insgesamt einen relativ qualitätsvollen Journalismus, so wie es auch gute Verlage und eine ausstrahlende Literatur- und Kunstszene gab. Auch das allgemeine Schul- und höhere Bildungswesen war vergleichsweise entwickelt. Die Universität von Havanna hatte 20000 Studenten und Studentinnen, und die Rate der Alphabetisierung lag landesweit bei 76 Prozent, in den groß- und kleinstädtischen Milieus, in denen fast drei Fünftel der Bevölkerung lebten, sogar nahe 100 Prozent. Nur das Gros der guajiros, der Kleinbauern, Teilpächter und Landarbeiter, lebte noch ohne Schulen, Zeitungen und Elektrizität und jenseits des in den Städten zunehmend ausgebauten Gesundheitswesens.
 
        Allerdings zog das in den 1940er und 50er Jahren umgebaute Havanna mit seinen Villen, Hochhäusern, Miet- und Apartmentblocks, mit neuen Straßenzügen, Bahnen und Bussen nicht nur als Hafen-, Handels- und Gewerbezentrum und als kosmopolitische Kulturstadt viele Ressourcen und alle Blicke auf sich, sondern auch als touristisches Sündenbabel, zu dem es mit seinen Nachtklubs, Tanzhallen, Musikbars, Spielcasinos und großen Hotels in den Jahren der Prohibition in den USA geworden war. Eben deshalb galt der Stadt der bewundernde Neid oder auch der Hass vieler Provinzler, nicht zuletzt derer, die dorthin geströmt waren – so wie der aus dem Süden stammende Student und angehende Anwalt Castro, für den Havanna das Haupteinfallstor der korrumpierenden amerikanischen Massen- und Lebenskultur war.
 
        Es geht nicht darum, in das nostalgische Lied von der „Süße“ des vorrevolutionären Lebens und alten Regimes einzustimmen, wie man das in der Emigrantenliteratur vieler Länder findet, sondern darum, den sozialökonomischen und kultursoziologischen Blick auf die radikalen Umwälzungen des vergangenen Zeitalters zu schärfen, zu denen die „Kubanische Revolution“ von 1959 zweifellos zählte.
 
        „KUBANISCHE REVOLUTION“
 
        Die Anführungsstriche um die Revolution gelten zunächst der Tatsache, dass es sich eher um einen inneren Kollaps des von den USA fallengelassenen und von der eigenen Armee im Stich gelassenen, nachts außer Landes geflohenen, halbdiktatorischen Regimes des Ex-Feldwebels und Parvenüs Fulgenio Batista handelte als etwa um einen Volksaufstand oder siegreichen Guerillakrieg. Umgeben von übergelaufenen Militärs konnte Castro an Neujahr 1959 auf einem Panzer stehend kampflos in die Hauptstadt einfahren.
 
        Die Gruppen bäuerlicher Kindersoldaten, die die Vorhut unter Guevara und dann Castros triumphalen Einzug begleiteten, hatten eher psychologische als militärische Bedeutung. Anfang 1957 hatte Castros Guerilla in der Sierra Maestra gerade einmal 50 Köpfe gezählt; Anfang 1958 waren es dann 180, und am Ende maximal 800 Bewaffnete, die auf sein Kommando hörten. Die ganz auf ihn zugeschnittene „Bewegung 26. Juli“ war Teil einer breiten Front oppositioneller Kräfte, die Teile der etablierten, von Batista beiseite gedrängten Parteien der Auténticos und Ortodoxos sowie eine Reihe neuer, vor allem aus den Universitäten sich rekrutierender Kampforganisationen umfasste. Diese städtischen Gruppen brachten etwa die gleiche Zahl Bewaffneter auf die Beine und zeichneten sich durch tollkühne Aktionen aus, erlitten aber durch Verhaftungen, Folter und Hinrichtungen ungleich schwerere Verluste als Castros Leute, die ihr Pulver in den Bergen trocken hielten, bevor sie kurz vor Toresschluss in die Ebene hinabstiegen und die Städte einnahmen.
 
        Dass Castro innerhalb der eigenen Bewegung wie in allen Verhandlungen mit anderen Oppositionsgruppen hartnäckig auf einer prinzipiellen Prädominanz der sierra (der Berge) über den llano (die Ebene) bestand, sollte ein moralisches und symbolisches Übergewicht des bäuerlichen Hinterlandes über die bürgerlichen städtischen Milieus signalisieren. Dabei kam der Nachschub für seine Bergguerilla ebenfalls aus den Städten, und zwar aus denselben bürgerlichen Ober- und Mittelschichten, die auch die anderen bewaffnet oder halblegal operierenden Parteien und Gruppen stützten. Pauschal gesprochen, schüttelte das kubanische Bürgertum das zunehmend mafiotisch-kriminelle Regime um Batista ab und war danach bereit, dem charismatischen Anwalt Castro als Ministerpräsidenten ein Kabinett hochkompetenter Fachleute zur Seite zu stellen, alles unter der Präsidentschaft des angesehenen Richters Manuel Urrutia.
 
        NÄHE UND DISTANZ ZU MOSKAU
 
        Wie Castro es binnen kürzester Zeit schaffte, sich all der hinderlichen Begleiter und Verbündeten zu entledigen, die ihm nur dazu dienten, das Bürgertum und die besorgten Behörden in Washington vorerst ruhig zu stellen, zeugte jedenfalls von beachtlichem politischen Geschick. Er spielte die einen gegen die anderen aus, versprach freie Wahlen zu Beginn des folgenden Jahres und trat in dichter Folge vor großen Massen auf, vor denen er unter frenetischem Jubel von einer Zukunft sprach, in der Kuba den Wohlstand Europas und Nordamerikas bald übertreffen werde. Dahinein mischte er kryptische Sätze wie: „Die Revolution ergreift die Macht, ohne jemandem verpflichtet zu sein.“ Die niemandem verpflichtete „Revolution“, das war er.
 
        Gegenüber Journalisten und auf einer Blitzreise in die USA distanzierte Castro sich von der Sowjetunion und von den kubanischen Kommunisten, die seit den 1930er Jahren eine kleine, aber sehr erfahrene und in erprobter Halblegalität ausharrende Sonderformation bildeten. In Wirklichkeit hatte er bereits in der Sierra – insbesondere über seinen Bruder Raúl und Guevara – feste konspirative Verbindungen zu ihnen hergestellt. In geheimen Konferenzen arbeiteten ihre und seine Leute unter Federführung Guevaras, der so etwas wie der freie Radikale des neuen Regimes war, ein neues Agrargesetz aus, über das der Landwirtschaftsminister, ein Mann des „26. Juli“ und erfahrener Agronom, nicht einmal informiert wurde, weshalb er wie gewünscht zurücktrat.
 
        Auch die „Säuberung“ von Armee, Justiz und Polizei, der Aufbau einer neuen Geheimpolizei, in der Kader aus dem Sicherheitsapparat der KP eine Schlüsselrolle einnahmen, und die Welle von Verhaftungen, Schauprozessen und Hinrichtungen gegen „Batista-Schergen“ lösten Proteste und Rücktritte aus. Als Präsident Urrutia diese Maßnahmen zwar verteidigte, sich aber von den Kommunisten distanzierte, bezichtige Castro ihn der „Untergrabung der revolutionären Einheit“ und erklärte seinerseits auf einer großen Kundgebung seinen Rücktritt – mit dem erwünschten Resultat, dass „die Massen“ stattdessen den Rücktritt des Präsidenten verlangten. Mit bewegter Geste gab Castro daraufhin den „Forderungen des Volkes“ nach und trat sein Amt wieder an, während der Präsident und alle übrigen Widersacher unter Hausarrest gestellt oder außer Landes getrieben wurden.
 
        Das alles schien dem Handbuch einer kommunistischen Machtübernahme stalinistischen Typs entnommen. Nur stellte sich heraus, dass die als „führende Partei“ vorgesehenen Kommunisten dem neuen Máximo Líder ihrerseits lediglich als Steigbügelhalter dienten und sich bald mit Anschuldigungen der Illoyalität konfrontiert sahen, während ihre arrestierten Führer demütigende Selbstkritiken abliefern mussten, die einer Selbstentmannung glichen.
 
        Mehr noch: Im Dezember 1961 eröffnete Castro in einem sorgsam inszenierten, live übertragenen Auftritt seinem Volk, dass er nach ausführlichem Studium ein überzeugter Marxist-Leninist geworden oder im Kern schon immer gewesen sei und identifizierte seinen idealtypisch nachkonstruierten „Bildungsroman“ unmittelbar mit dem Schicksal des Landes. Das glich nicht nur einer Art Massentaufe „seines“ Volkes, das ab jetzt obligatorisch diese wissenschaftliche Universallehre katechetisch zu erlernen hatte, sondern war zugleich die Vorankündigung der Gründung einer ganz auf seine Person zugeschnittenen Kommunistischen Staatspartei, die er 1965 nach vielen Intrigen und Querelen aus der Taufe hob.
 
        Vor allem war das aber eine Bewerbungsrede für die Aufnahme in das von der Sowjetunion geführte „sozialistische Lager“ – ein Angebot, das die Führung in Moskau angesichts der sich zuspitzenden Berlin-Krise und der neuen Eiszeit mit den USA nach der Wahl John F. Kennedys 1960 nur zögernd annahm. Denn zum einen stellte die immer militantere Rhetorik Castros und Guevaras zur baldigen Befreiung Lateinamerikas als einer angeblichen Halbkolonie des US-Imperialismus, verbunden mit ersten, rasch gescheiterten Anläufen eines Revolutionsexports nach eigenem Vorbild, die eben erst entwickelte Theorie einer prinzipiell möglichen „friedlichen Koexistenz“ der beiden konkurrierenden Weltsysteme infrage. Zum anderen war die Revolution in Guevaras Grundsatzschrift über den Guerillakrieg und in der von Castro verkündeten „Deklaration von Havanna“ das Werk einer Gruppe entschlossener Männer, deren strategisch ausgewählter „Guerillafokus“ sich vor allem auf die bäuerlichen Massen statt nach den gültigen sowjetischen Handbüchern auf die jeweilige Arbeiterklasse und das nationale Bürgertum stützen sollte. Beides schien eher den maoistischen Doktrinen nahezustehen, die die Führung der KPdSU in dem sich aufheizenden Disput mit Peking gerade als Häresie und Abenteurertum verdammte.
 
        Ähnlich bedenklich erschien, dass Castro, vorangetrieben von dem zum Wirtschaftsdiktator ernannten und mit den Landesverhältnissen kaum vertrauten Guevara und entgegen dem Rat der sowjetischen Experten, die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft Kubas in kürzester Zeit auf ein Gleis setzte, das binnen zwei bis drei Jahren auf die fast totale Verstaatlichung der industriellen und agrarischen Betriebe und Naturressourcen und eine Kollektivierung aller menschlichen und technischen Potenziale hinauslief – ein Prozess, für den Stalins Sowjetunion 15 Jahre und Maos China immerhin 7 Jahre gebraucht hatten.
 
        Anfangs war dieser Weg mit einem begeisternden revolutionären deficit spending gepflastert, mit dem die sozialen Versprechen eingelöst werden sollten, die Castros Griff zur Alleinherrschaft von Anfang an begleitet und begründet hatten. Durch niedrige Preise in den überall eröffneten „Volksläden“, durch den landesweiten Bau von Schulen, Krankenstationen, Kulturhäusern, Infrastrukturen, deren Nutzung fast kostenlos war, und von Wohnungen mit fertigen Bädern und Küchen zu minimalen Mieten schien sich der Lebensstandard für viele klar zu verbessern. 1961/62 platzte diese „sozialistische Spekulationsblase“, wie man sie nüchtern nennen könnte, allerdings. Im Jahr darauf wurde die Libreta, die Rationierungskarte für Grundnahrungsmittel, eingeführt – die ein Provisorium hätte sein sollen, aber bis heute existiert und ersatzweise zum Ausweis einer egalitären Gerechtigkeit verklärt wurde, während sie doch eher das Signum einer Subsistenzwirtschaft neuen Typs war. An die Stelle materieller Anreize sollten jetzt „moralische“ Impulse die Leistungsbereitschaft der Arbeiter auf dem Land und in der Stadt vorantreiben. Mehr noch: In der Salz- und Schweißpfanne eines Katalogs revolutionärer Sekundärtugenden und -pflichten sollte ein „neuer Mensch“ geboren werden. Auch das klang in Moskauer Ohren ziemlich „kulturrevolutionär“ und chinesisch.
 
        Aber es ging nicht um rein doktrinäre Differenzen, sondern um Weltpolitik. Indem Castro sich und sein Land in einer eigentlich nicht vorgesehenen Weise in das „sozialistische Weltlager“ hineindrängte, verpflichtete er die Moskauer Führung zu einer massiven Aufrüstung der kubanischen Armee – etwas, das sich durch die fortgesetzten, von der CIA gesponserten Landungsaktionen militanter Anti-Castro-Kämpfer, vor allem die spektakulär gescheiterte Schweinebucht-Invasion im April 1961, immerhin halbwegs rechtfertigen ließ. Ungleich ernster war dagegen das Ansinnen der kubanischen Führung 1962, angesichts einer angeblich bevorstehenden Invasion ihre direkt vor der US-Küste liegende Insel unter den Atomschirm der UdSSR zu nehmen. Regierungschef Nikita Chruschtschow entschloss sich nach langem Zaudern aus ganz eigenen globalstrategischen Erwägungen, in einer geheimen Operation auf zivilen Frachtschiffen eine Streitmacht von 42000 Soldaten zu entsenden, die 40 getarnte Abschussrampen für atomar bestückte Raketen installieren und sie durch Flakstellungen und Boden-Luft-Raketen sowie 80 Bomber und Abfangjäger plus anderem Gerät sichern sollten.
 
        Die US-Führung unter Kennedy, die sehr verspätet und bruchstückhaft davon Wind bekam, verhängte im Gegenzug eine Seeblockade, die als Kuba-Krise in die Geschichtsbücher eingegangen ist und die Welt an den Rand eines atomaren Konflikts brachte – bis Chruschtschow nach Zusagen der USA über eine Nicht-Invasion Kubas, das somit Teil des sowjetischen Lagers bleiben konnte, sowie komplementäre Rückzüge im weltweiten Raketenschach seine Truppen und Atomraketen zurückbeorderte. Welche Rolle die ihm brieflich übermittelten Ansinnen Castros dabei gespielt haben, im Falle eines Angriffs der USA einen atomaren Erstschlag zu führen und New York zu pulverisieren, bleibt für Interpretationen offen. Die Kubaner selbst, deren heroische Bereitschaft, zur Verteidigung ihrer Revolution notfalls atomar zu verglühen, Guevara in einem Artikel später rühmte, wussten jedenfalls von alldem nichts; und wissen es auch heute wohl nur aus fremden, nicht aus eigenen Quellen.
 
        WAS BLEIBT?
 
        Der spezifische Radikalismus und die erstaunliche, über ein halbes Jahrhundert hinweg bewiesene politische Unnachgiebigkeit der von Castro in erster Person geführten und über seine Abdankung 2008 und seinen Tod 2016 hinaus noch dominierten kubanischen Revolution kann sicherlich als ein gewaltsames nation-building und sich Losreißen vom übermächtigen Nachbarn USA verstanden werden.
 
        Im Zuge dessen hat die Insel allerdings nicht nur einen Exodus des Großteils ihrer alten Eliten und ihres neuen Mittelstands, sondern auch vieler aktiver und nonkonformistischer Elemente aus allen Schichten erlebt – in immer neuen Schüben, und begleitet von einer Hasspropaganda, die sie pauschal als gusanos, als „Würmer“, oder in stalinistischem Jargon als „Schädlinge“ diffamierte. Über eine Million Menschen, ein Zehntel der ursprünglichen Bevölkerung, ist über inzwischen sechs Jahrzehnte gegangen, und Tausende, vielleicht Zehntausende sind bei dem Versuch umgekommen, mit Booten, Flößen oder in aufgeblasenen Reifen nordamerikanischen Boden zu erreichen. Das Meer um Kuba leerte sich, weil alle Fischerboote oder Segeljachten weg oder beschlagnahmt wurden.
 
        Ebenso unbegreiflich könnte man freilich die komplementäre politische Unnachgiebigkeit und Revanchelüsternheit der Emigrationsgemeinde in Florida finden, die jede Aufhebung der unsinnigen Embargo-Politik der US-Regierungen bis heute blockiert – welche wiederum die entscheidende Überlebensbedingung des Regimes der Kommunistischen Partei Kubas bildet. Die Diaspora in Florida dürfte die einzige dieser Art sein, die sich selbst vom Verkehr mit ihrem Herkunftsland abschließt, das gleichzeitig von ihren Überweisungen lebt.
 
        Nicht zu dämonisieren oder zu romantisieren, aber auch nicht zu bagatellisieren ist wiederum die Erinnerung an die von Kuba initiierten und gesponserten Guerilla-Epen, in denen, einer fixen Idee Castros wie Guevaras folgend, „die Anden die Sierra Maestra Lateinamerikas“ werden sollten – eine absurde Verschätzung des geopolitischen Maßstabs um etwa das Dreißigfache. „Operation Fantasma“ hieß denn auch im internen Geheimdienstjargon die generalstabsmäßig angesetzte Operation Guevaras in Bolivien, die mit seinem Märtyrertod im Oktober 1967 endete. Alles in allem hat dieses Gespenst einer kontinentalen Revolution eine lange Kette sinnloser Bürgerkriege und Opfergänge inspiriert – und gleichzeitig die sterile US-Paranoia einer antiamerikanischen Weltverschwörung über Jahrzehnte befeuert.
 
        Dasselbe gilt für die noch sinnloseren und opferreicheren Militärinterventionen Kubas in Afrika, vom Kongo über Angola bis Äthiopien in den 1970er und 80er Jahren, die wenig mehr waren als Hilfs- und Stellvertreteroperationen einer überspannten sowjetischen Weltpolitik. Wie viele Tausend oder Zehntausend junge Kubaner dabei umgekommen sind, ist bis heute Staatsgeheimnis.
 
        Diese ganze, mittlerweile 60 Jahre andauernde Geschichte eines kubanischen Sozialismus, aus so vielen gerechten Motiven und so vielen Enthusiasmen sie sich gespeist hat, bedeutete im historischen Resultat nicht nur eine brachiale sozialökonomische Entdifferenzierung und Vergröberung der Gesellschaft, sondern die Politik der Castros lief auf eine aktive „Unterentwicklung“ dieses vergleichsweise entwickelten Landes hinaus, das zeitweise tatsächlich zu der buchstäblichen „Zuckerplantage“ degenerierte, die Vater Castro betrieben hatte.
 
        Die insulare Selbstisolation bedeutete auch eine schmerzliche Auflösung kultureller Verknüpfungen, allein schon durch den Kehraus alles Englischsprachigen. Selbst die Musik, die seit der Reise des US-Gitarristen Ry Cooder Mitte der 1990er Jahre im Zuge der touristischen Öffnung des Landes und seit dem Film „Buena Vista Social Club“ von Wim Wenders wie nichts anderes mit einem revolutionär-lebenslustigen Kuba identifiziert wird, ist eher eine melancholische Reminiszenz. Denn die steinalten Musiker, die ihren nostalgischen „Buena Vista Social Club“ wiederentdeckten oder neu erfanden, holten ja Instrumente wieder hervor, die sie lange weggelegt hatten, und sie spielten die vorrevolutionären Lieder, vor allem den Son, der in den 1940er und 50er Jahren eine kubanische Variante des Blues war und im engen Austausch zwischen Havanna, New Orleans und New York entstanden war.
 
        Auch diese wunderbaren Klänge und Lieder können die Verluste der Vergangenheit und die Härte der Gegenwart nicht mildern, geschweige denn ausgleichen. Und die stagnante Ruhe, unter der die Insel heute – nach den Unruhen im Sommer 2021 – liegt, dürfte die vor einem Sturm sein, der sich erneut zu einem weltpolitischen Konflikt auswachsen könnte.
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        VON KUBA ZUR UKRAINE
 
        Zwei Nuklearkrisen im Vergleich
 
        Christopher Daase
 
        Seit der Kuba-Krise war die Welt nie dichter an einem Nuklearkrieg als im gegenwärtigen Konflikt um die Ukraine. Die Drohung Wladimir Putins, Nuklearwaffen einzusetzen, hat den Konflikt zwischen Russland und dem Westen auf eine neue Eskalationsebene gehoben und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine eine dramatische Wendung gegeben. In den Medien werden regelmäßig Parallelen zu den 13 Tagen im Oktober 1962 gezogen, in denen die Welt nur um Haaresbreite einer nuklearen Katastrophe entging. Aber wie ähnlich sind diese Krisen? Wie gefährlich ist die gegenwärtige Lage? Und welche Lehren, wenn überhaupt, können aus der Kuba-Krise für die heutige Situation gezogen werden?
 
        Die Kuba-Krise gilt als eines der am besten erforschten Ereignisse der Weltgeschichte. Einige Autoren meinten deshalb, man könne auf weitere wissenschaftliche Analysen verzichten.01 Doch in den vergangenen Jahren sind durch die Auswertung amerikanischer und russischer Quellen neue Erkenntnisse gewonnen worden, die den „Mythos Kuba“ zerstört haben.02 Lange galt nämlich die Kuba-Krise als ein Meisterstück amerikanischer Krisendiplomatie. US-Präsident John F. Kennedy sei es durch Mut und Entschlossenheit gelungen, nicht nur eine direkte Bedrohung der USA durch sowjetische Nuklearwaffen auf Kuba abzuwehren, sondern auch einen globalen Nuklearkrieg zu verhindern.03 Die erst Ende der 1990er Jahre veröffentlichten Tonbandprotokolle aus dem engsten Krisenstab des Präsidenten, dem Executive Committee (ExComm), zeichnen allerdings ein anderes Bild.04 Sie zeigen, dass Kennedy keinesfalls der knallharte Verhandler und rationale Stratege war, der Auge in Auge mit dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow rang und ihn schließlich in die Knie zwang. Vielmehr belegen die Aufnahmen, dass Kennedy seine eigene Position im Verlauf der Unterredungen deutlich abmilderte und am Ende ein Kompromiss die Beilegung der Krise ermöglichte.05
 
        Diese neuen Erkenntnisse sind deshalb so wichtig, weil sie einen tiefen Einblick in die Dynamik nuklearer Krisen erlauben und den Wandel der Sicherheitspolitik erklären können. Denn mit der Kuba-Krise begann ein neues Zeitalter der Diplomatie, die trotz nuklearer Drohung auf Kooperation und politische Entspannung setzte. Zugegeben, kein Ereignis der Weltgeschichte ist wie ein zweites. Ob die gegenwärtige Nuklearkrise ähnlich entschärft werden kann wie die Kuba-Krise, ist ebenso ungewiss wie der Ausgang des Ukraine-Krieges insgesamt. Insofern steht die folgende Analyse unter dem Vorbehalt zukünftiger Ereignisse. Dennoch lohnt es sich, Parallelen und Unterschiede zu untersuchen, um Mechanismen zu identifizieren, die bestimmte Entwicklungen – Eskalation oder Deeskalation – mehr oder weniger wahrscheinlich erscheinen lassen. Im Folgenden soll deshalb auf vier Kontexte eingegangen werden: die geopolitische Lage, die Nuklearstrategie, die Rationalität der Entscheider und die Krisenstabilität.
 
        GEOPOLITISCHE LAGE
 
        Weder Kennedy noch Chruschtschow hatten im Oktober 1962 vor, einen Nuklearkrieg zu führen. Und doch eskalierte der Konflikt, und wir wissen heute, dass die Welt damals einer nuklearen Katastrophe nur aus purem Glück entging. Es gibt demnach zwei unterschiedliche Formen des Nuklearkrieges: den absichtlich herbeigeführten, um politische Zwecke zu erreichen, wie die Kapitulation Japans nach dem Abwerfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945; und den unbeabsichtigten, der aus einer Verkettung von Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen entsteht. Wäre es 1962 zu einem Nuklearkrieg gekommen, wäre er ein unbeabsichtigter gewesen. Das heißt nicht, dass nicht jede einzelne Entscheidung überlegt und kalkuliert vorgenommen worden wäre, aber unter so starkem Druck und mit so unvollkommenem Wissen, dass kaum von einer „rationalen Wahl“ hätte gesprochen werden können.06 Denn in Krisenzeiten nähern sich absichtliche und unabsichtliche Nukleareinsätze aneinander an und werden ununterscheidbar.
 
        Die Kuba-Krise fand in einer kritischen Phase des Kalten Krieges statt. Die Vereinigten Staaten hatten lange versucht, die nukleare Überlegenheit zu bewahren und den Einfluss der Sowjetunion in Osteuropa, Asien und Südamerika zurückzudrängen (rollback). Aber die nukleare Aufrüstung und Erfolge in der Satelliten- und Raketentechnik aufseiten der Sowjetunion ließen den amerikanischen Vorsprung schmelzen und das Gefühl akuter Bedrohung wachsen (missile gap). Vor allem die revolutionären Entwicklungen in Mittel- und Südamerika beunruhigten die USA und ließen die Regierungen unter den Präsidenten Dwight D. Eisenhower und John F. Kennedy zu Mordanschlägen und Sabotageakten greifen. Gleichzeitig hatte sich die Situation um Berlin zugespitzt, das Moskau als Ganzes für sich reklamierte. Insofern waren die Sowjetunion und die USA bereits in einer direkten, wenn auch nicht militärischen Konfrontation, in der die Stationierung von offensiven Nuklearwaffen wenige Kilometer vor der Küste Floridas zwar nicht das nukleare Kräfteverhältnis veränderte, aber das amerikanische Bedrohungsgefühl akut verschärfte. In der Kuba-Krise spitzte sich der gesamte Ost-West-Konflikt in einer Weise zu, dass ein Nuklearkrieg fast unausweichlich schien.
 
        60 Jahre später ist die geopolitische Lage eine andere. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine fordert die internationale Ordnung heraus und bedroht Mitgliedsländer der Nato. Allerdings richten sich die Kampfhandlungen bislang nicht direkt gegen den Westen, der im Gegenzug klargemacht hat, dass er sich nicht als Kriegspartei sieht und sich auf ökonomische Sanktionen und Militärhilfe für die Ukraine beschränkt. Insofern sind die russischen Ziele im Ukraine-Krieg trotz einer imperialen Rhetorik begrenzt. Die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen ist, anders als in der Kuba-Krise, eher indirekter Natur. Solange das so bleibt, ist die Gefahr einer unbeabsichtigten nuklearen Eskalation gering. Allerdings könnte vonseiten Russlands ein beabsichtigter Einsatz zum Beispiel von taktischen Nuklearwaffen erfolgen, insbesondere wenn Moskau den Krieg zu verlieren droht.
 
        NUKLEARSTRATEGIE
 
        Als dem US-Präsidenten am 16. Oktober 1962 die Berichte über sowjetische Nuklearraketen auf Kuba vorgelegt wurden, waren bereits 36 „R-12“-Mittelstreckenraketen vor Ort, ausgestattet mit nuklearen Sprengköpfen von jeweils einer Megatonne, was etwa je 66 Hiroshima-Bomben entspricht. Was die Amerikaner nicht wussten und erst nach Ende des Kalten Krieges erfuhren: Auch taktische Nuklearwaffen lagerten bereits in Kuba und hätten eigenmächtig von einem sowjetischen Offizier im Falle einer amerikanischen Intervention eingesetzt werden können. Mit diesen und weiteren Nuklearwaffen, die bereits per Schiff auf dem Weg waren, wollte Chruschtschow drei strategische Probleme lösen: erstens das nukleare Ungleichgewicht zwischen Moskau und Washington beseitigen, zweitens Kuba vor einem Angriff schützen und drittens Druck auf die Westalliierten in Berlin ausüben.
 
        Zu Beginn der Krise waren sich Kennedy und seine Berater einig, dass eine militärische Aktion nötig sein würde, um die Raketen aus Kuba zu verbannen. Vor allem die Militärs bestanden auf einer militärischen Lösung, wohl wissend, dass ein Präventivschlag eine nukleare Eskalation nach sich ziehen würde. Viele im Krisenstab betrachteten Nuklearwaffen nach wie vor als normale Waffen mit besonders großer Sprengkraft, obwohl sich wissenschaftlich und politisch bereits durchgesetzt hatte, dass Nuklearwaffen „politische Waffen“ und nur von begrenztem militärischem Nutzen sind. Auch dem Präsidenten wurde im Verlauf der Unterredungen immer klarer, dass ein Militärschlag unkalkulierbare Risiken barg. Schließlich beschloss der Krisenstab eine Seeblockade, euphemistisch als „Quarantäne“ bezeichnet, um die Sowjetunion zum Einlenken zu zwingen. Gleichzeitig verdeutlichte Kennedy am 27. Oktober, dass die USA zu einem Nuklearschlag gegen die Sowjetunion bereit wären, und es spricht viel dafür, dass der Angriffsbefehl am 30. Oktober gegeben worden wäre, wenn die Raketen nicht abgezogen worden wären. Entscheidend ist allerdings, dass Kennedy gleichzeitig seine Position moderierte und bereit war, auf Chruschtschow zuzugehen. Am Abend des 27. wurde mit dem sowjetischen Botschafter ein geheimer Kompromiss vereinbart, dass die USA im Austausch für den Abzug der Raketen aus Kuba auf eine Invasion der Insel verzichten und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung amerikanische „Jupiter“-Mittelstreckenraketen aus der Türkei abziehen würden. Damit war ein radikal neues Element in die amerikanisch-sowjetischen Nuklearbeziehungen eingeführt worden: Parität statt Überlegenheit.
 
        Die Kuba-Krise hat entscheidend dazu beigetragen, dass in der Abschreckungstheorie die Idee der Überlegenheit durch die der wechselseitig gesicherten Zerstörung (mutual assured destruction) abgelöst wurde und auf der Basis „strategischer Stabilität“ in den 1960er und 70er Jahren weitreichende Rüstungskontrollvereinbarungen eingegangen werden konnten.07 Dennoch blieb Überlegenheit in der operativen Nuklearstrategie ein zentrales Element, insofern „Eskalationsdominanz“ als wichtige Fähigkeit angesehen wurde, in jeder Krisensituation selbst die Bedingungen der Verschärfung eines militärischen Konflikts bestimmen zu können.08
 
        Diese Idee wurde nach dem Ende des Kalten Krieges wieder in die russische Nuklearstrategie aufgenommen, und sie ist es, die die Befürchtung nährt, Russland könnte auch im Ukraine-Krieg versucht sein, Nuklearwaffen einzusetzen. Im Juni 2020 veröffentlichte der Kreml ein Papier zu den „Grundprinzipien der staatlichen Politik der Russischen Föderation zur nuklearen Abschreckung“. Damit machte Russland zum ersten Mal sein Verständnis von Abschreckung öffentlich und erläuterte die Rahmenbedingungen für den Einsatz nuklearer Waffen. In Artikel 4 heißt es, dass in militärischen Auseinandersetzungen der Nuklearwaffeneinsatz dazu dienen könne, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Krieg unter Bedingungen zu beenden, die für Russland akzeptabel sind. Damit scheint sich die Vermutung zu bestätigen, dass Russland für sich das Recht reklamiert, einen konventionellen Konflikt mit nicht-strategischen, also taktischen Nuklearwaffen zu eskalieren, um ihn zu seinen Konditionen zu beenden (escalate to de-escalate).09
 
        Allerdings haben hohe russische Beamte und Putin selbst bekräftigt, dass Nuklearwaffen nur eingesetzt werden sollen, wenn Russland mit einer existenziellen Bedrohung des Staates konfrontiert sei. Putin hat diese Position in einem Brief an die Teilnehmer der Überprüfungskonferenz des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV) bekräftigt: „Wir gehen von der Tatsache aus, dass es in einem Nuklearkrieg keine Gewinner geben kann und er nie begonnen werden sollte.“10 Es ist jedoch bekannt, dass man sich auf die Versicherungen Russlands nicht verlassen sollte. Noch kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine beteuerte Putin, niemand habe die Absicht, die Ukraine anzugreifen. Auch hier gibt es eine Parallele zur Kuba-Krise: Die Sowjetunion leugnete bis zuletzt, irgendwelche Raketenbasen auf Kuba zu unterhalten. Und über Jahrzehnte behauptete Moskau, eine Politik des nuklearen Nicht-Ersteinsatzes (nuclear no first use) zu betreiben, während Einsatzpläne Erstschläge auf Nato-Basen und europäische Hauptstädte vorsahen.11
 
        Die nuklearen Drohungen Russlands sind also keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Russland könnte eine Atombombe über dem Schwarzen Meer detonieren lassen, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, den Krieg zu gewinnen; es könnte versuchen, die ukrainische Regierung nuklear zu „enthaupten“ oder sich mit taktischen Nuklearwaffen einen militärischen Vorteil im Feld zu verschaffen. US-Präsident Joe Biden hat deshalb schon im März 2022 ein „Tiger Team“ von sicherheitspolitischen Experten zusammengestellt, das Optionen für unterschiedliche Szenarien erarbeiten soll, in denen Russland Nuklear- oder andere Massenvernichtungswaffen in der Ukraine einsetzt. Zwar sind die genauen Einsatzpläne geheim, doch ist die einhellige Meinung unter westlichen Strategieexperten, dass die USA auf einen russischen Nukleareinsatz in der Ukraine nicht mit Nuklearwaffen antworten sollten.12 Zielführender sei eine scharfe diplomatische Reaktion, die sich die zu erwartende internationale Entrüstung zunutze macht und Russland vollständig isoliert. Sollte hingegen Nato-Territorium angegriffen werden, wäre zweifellos mit schärferen Reaktionen zu rechnen. Dass es so weit kommt, halten die Wenigsten für wahrscheinlich. Die Abschreckung wirkt: Der Westen wird von einer Kriegsbeteiligung an der Seite der Ukraine abgehalten und Russland von einer Ausdehnung des Krieges auf westliches Territorium.
 
        RATIONALITÄT DER ENTSCHEIDER
 
        Kennedy hatte die Präsidentschaftswahl 1960 mit einem Bekenntnis zu militärischer Stärke und der Behauptung gewonnen, dass es der Vorgängerregierung unter Eisenhower nicht gelungen sei, der militärischen Übermacht der Sowjetunion etwas entgegenzusetzen. Als Kennedy erfuhr, dass im Gegenteil die USA einen Vorsprung hatten, verdoppelte er die Rüstungsanstrengungen, um die militärische Überlegenheit auf Jahre hinaus festzuschreiben. Zu Beginn der Kuba-Krise war Kennedy ein Kalter Krieger, dem nichts ferner lag, als einen Ausgleich mit seinem Kontrahenten Chruschtschow zu suchen. Chruschtschow seinerseits war entschlossen, den USA Paroli zu bieten, nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Erzürnt hatten ihn vor allem die „Jupiter“-Raketen, die Eisenhower in der Türkei hatte stationieren lassen. Bei seinem ersten Gespräch mit dem neuen Präsidenten im Juni 1961 in Wien beklagte sich Chruschtschow und fragte Kennedy rhetorisch, was wohl die USA davon hielten, wenn an ihrer Türschwelle sowjetische Raketen stationiert würden.13 Dass er diese Idee ein Jahr später umsetzen würde, ahnte damals noch niemand.
 
        Es gibt eine persönliche Gemeinsamkeit zwischen Chruschtschow und Putin. Sie besteht in dem Gefühl, dass Russland vom Westen, das heißt den USA, nicht als gleichberechtigte Supermacht anerkannt und abschätzig behandelt wird. Chruschtschow hatte immer wieder verlangt, die westlichen Truppen aus Berlin abzuziehen, was Kennedy ein ums andere Mal abgelehnt hatte. Manche machen diese und andere Zurückweisungen dafür verantwortlich, dass sich Chruschtschow überraschend und in einer Kehrtwende für die Stationierung von Nuklearwaffen auf Kuba entschied – nicht um Kuba zu schützen, sondern um endlich mit den USA strategisch gleichzuziehen und als ebenbürtig anerkannt zu werden.14 Auch bei Putin ist die Demütigung ein immer wiederkehrendes Motiv. Der Westen habe mit der Osterweiterung der Nato Russland betrogen und tue alles, um Russlands historische Größe zu untergraben. Der Krieg gegen die Ukraine sei zur Selbsterhaltung und Restitution nationaler Ehre unumgänglich gewesen. In beiden Fällen, bei Chruschtschow und Putin, dient militärische Gewalt, potenzielle und tatsächliche, der Wiederherstellung nationaler und persönlicher Würde und geht mit der Bereitschaft einher, hohe politische Risiken einzugehen.
 
        Beschwichtigungen, Putin würde vor einem tatsächlichen Einsatz von Nuklearwaffen wahrscheinlich zurückschrecken, sind angesichts seines rücksichtslosen Kriegshandelns wenig glaubhaft. Vor allem, wenn er den Verlust seines Herrschaftsanspruchs fürchten muss, wird seine Bereitschaft, zur ultimativen Waffe zu greifen, steigen. Ebenso ist die Hoffnung, dass russische Generäle die Befehle zum Einsatz von Nuklearwaffen nicht ausführen würden, wenig begründet. Ihre Bereitschaft, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu führen und die ukrainische Bevölkerung mit Terror zu überziehen, spricht ebenso dagegen wie die Tatsache, dass russische Manöver und Kriegssimulationen regelmäßig mit einem begrenzten oder globalen Nuklearwaffeneinsatz enden.
 
         
          [image: Die Karikatur zeigt Chruschtschow und Kennedy angestrengt an einem Tisch beim Armdrücken. Beide sitzen auf Atombomben, die jeweils vom anderen ausgelöst werden könnten. Ihre Zeigefinger sind bereits kurz über den Auslösern, die wie Klingelknöpfe gut sichtbar auf dem Tisch platziert sind. Oben rechts steht: „Daily Mail, Monday, October 29, 1962“, unter der Zeichnung steht: „OK, Mr. President, let’s talk.“] 
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        Auch im amerikanischen ExComm-Krisenstab von 1962 war die Bereitschaft hoch, es auf einen Nuklearkrieg ankommen zu lassen. Hier wurde mit „Glaubwürdigkeit“ argumentiert, die verloren gehen würde, sollten die USA keine Handlungen folgen lassen, die ihrer starken Rhetorik entsprachen. Die Sowjetunion in Kuba gewähren zu lassen, würde zwar die Sicherheitslage der USA nicht wesentlich verschlechtern, aber ihre Reputation als entschlossene und durchsetzungsfähige Großmacht nachhaltig beschädigen. Kennedy selbst war sich möglicher Reputationskosten sehr bewusst, hatte er sich doch als unbeugsamer Antikommunist stilisiert und musste Zwischenwahlen gewinnen. Gleichzeitig erkannte er aber, ähnlich wie Chruschtschow, dass der Reputationslogik eine Eskalationsdynamik innewohnte, die unweigerlich auf eine Katastrophe hinauslief.
 
        Chruschtschow schrieb deshalb am 26. Oktober einen persönlichen Brief an Kennedy, in dem er vorschlug, den Knoten, in dem Moskau und Washington sich verheddert hatten, gemeinsam zu lösen: „Wenn wir also nicht die Absicht haben, diesen Knoten fester zu ziehen und damit die Welt in die Katastrophe eines thermonuklearen Krieges zu stürzen, dann sollten wir nicht nur die Kräfte, die an den Enden des Seils ziehen, lockern, sondern auch Maßnahmen ergreifen, um diesen Knoten zu lösen. Wir sind dazu bereit.“15 Im Grunde war die Situation für beide Seiten ähnlich, insofern es darum ging, eine kooperative Lösung zu finden, ohne als schwach oder gar als Verlierer dazustehen. Kennedy wollte, dass die Raketen friedlich abgezogen werden, ohne selbst einen Preis zu zahlen (zumindest öffentlich). Chruschtschow suchte nach einem gesichtswahrenden Weg, die Raketen abzuziehen, ohne vor dem Politbüro und der Weltöffentlichkeit als Unterlegener zu erscheinen.
 
        Auch wenn es im Ukraine-Krieg je zu so etwas wie Waffenstillstands- oder sogar Friedensverhandlungen kommen sollte, wird es um gesichtswahrende Lösungen gehen müssen. Um einer Verhandlungslösung zustimmen zu können, muss Putin seine eigene Rhetorik dämpfen und Rücksicht auf die aufgepeitschte Stimmung in seinem Umfeld und der russischen Gesellschaft nehmen. Gleichzeitig dürfen die Ukraine und der Westen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass Russland für seine Aggression belohnt wird. Irgendwie muss diese Quadratur des Kreises gelingen, wenn nicht endlos auf Sieg und Kapitulation gesetzt und das Risiko einer nuklearen Eskalation erhöht werden soll.
 
        Kennedys Kooperationsangebot an Chruschtschow, überbracht von seinem Bruder Robert in einem Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter am Abend des 27. Oktober, enthielt nicht unerhebliche Konzessionen der amerikanischen Seite: Die Zusicherung, Kuba nicht anzugreifen und seinen eigenen Weg gehen zu lassen, sowie die Zusage, die eigenen Mittelstreckenraketen aus der Türkei abzuziehen. Dass diese Konzessionen geheim und nicht einmal den ExComm-Mitgliedern bekannt waren und so terminiert wurden, dass jeder inhaltliche Zusammenhang geleugnet werden konnte, zeigt, wie verhärtet die Positionen nicht nur zwischen Washington und Moskau waren, sondern auch innerhalb des ExComm, und welchen Mut Kennedy aufbrachte, um die Krise diplomatisch zu lösen. Ob es tatsächlich diese Konzessionen waren, die Chruschtschow zum Einlenken brachten, oder er bereits vorher „eingeknickt“ war, wie einige behaupten,16 ist meines Erachtens unerheblich. Wichtiger ist, dass Kennedy selbst die Entscheidung traf, von Konfrontation auf Kooperation umzuschwenken.
 
        Wenige Monate später resümierte er diese Entscheidung in einer berühmt gewordenen Rede an der American University in Washington, freilich ohne Details des Kompromisses preiszugeben, die für fast 25 Jahre unter Verschluss blieben: „Wir müssen unsere Angelegenheiten so regeln, dass es im Interesse der Kommunisten liegt, sich auf einen echten Frieden einzulassen. Vor allem müssen die Atommächte unter Wahrung ihrer eigenen vitalen Interessen solche Konfrontationen vermeiden, die einen Gegner vor die Wahl stellen, einen demütigenden Rückzug anzutreten oder einen Atomkrieg zu führen. Ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik – oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt.“17
 
        KRISENSTABILITÄT
 
        Kennedy hatte erkannt, dass die Kuba-Krise inhärent instabil war und in ihrer Konsequenz auf eine militärische, nach allem, was wir wissen, nukleare Auseinandersetzung hinausgelaufen wäre. Sein Strategiewechsel kann kaum überschätzt werden, denn er erforderte, die Situation aus dem Blickwinkel des Gegners zu betrachten, und das verlangte, wie US-Verteidigungsminister Robert McNamara einmal feststellte, ein gewisses Maß an Empathie und Verzicht auf Selbstgerechtigkeit.18 Allerdings haben Kennedy und sein Umfeld fleißig am Mythos des zu allem entschlossenen Nuklearstrategen weitergestrickt. In der amerikanischen Außenpolitik ist deshalb lange aus der Kuba-Krise die Lehre gezogen worden, dass es in Krisen vor allem auf Standhaftigkeit und Kompromisslosigkeit ankommt, und dass Reputation wichtiger ist als eine diplomatische Krisenbewältigung.19 Die Neuinterpretation der Kuba-Krise legt neue Lehren nahe, und die Administration des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden scheint diese im Ukraine-Krieg bereits zu beherzigen.
 
        Als John F. Kennedy am 22. Oktober 1962 öffentlich die „Quarantäne“ von Kuba erklärte, erhöhte er gleichzeitig die Einsatzbereitschaft (defense readiness condition, DEFCON) der nuklearen Streitkräfte auf Stufe 3 von 5, um die Entschlossenheit der USA zu signalisieren. Im Laufe der Krise und unter nicht ganz geklärten Umständen rief der US-Generalstab am 24. Oktober DEFCON 2 aus, nur eine Stufe vor einem tatsächlichen Nuklearkrieg. Die sowjetische Seite antwortete auf diese Eskalation mit maximaler Einsatzbereitschaft. Nie war die Welt dichter an einem Nuklearkrieg. Als am 26. Februar 2022 Wladimir Putin das Gleiche tat, indem er die Alarmbereitschaft der russischen Nuklearstreitmacht erhöhte,20 reagierte die amerikanische Seite indes betont gelassen und antwortete nicht mit einer Erhöhung nuklearer Einsatzbereitschaft. Eine Lehre aus der Kuba-Krise lautet somit offenbar, dass die Stabilität in der Krise nicht erst ins Wanken gerät, wenn über die Vorteile eines nuklearen Erstschlags nachgedacht wird, sondern schon dann, wenn durch die Erhöhung nuklearer Einsatzbereitschaft die vermeintliche Entschlossenheit zum Sieg signalisiert wird.21
 
        Der glücklichen Lösung der Kuba-Krise folgten bald weitere Schritte der Entspannungspolitik. Im Juni 1963 wurde eine direkte Telefonverbindung zwischen Washington und Moskau etabliert, um in Krisenzeiten nicht auf komplizierte Hinterzimmerdiplomatie angewiesen zu sein. Im August des gleichen Jahres unterzeichnete Kennedy den Limited Test Ban Treaty, der alle überirdischen Nuklearexplosionen verbot und den Weg für ein multilaterales Nuklearwaffenregime, den NVV, ebnete. Noch im Januar 2022 bekräftigten die fünf offiziellen Nuklearwaffenstaaten in einer gemeinsamen Erklärung das Diktum des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, dass ein Nuklearkrieg „niemals geführt werden dürfe und niemals gewonnen werden könne“. Und doch brach Russland zentrale Normen der Weltnuklearordnung, als es ein Land, das Nuklearwaffen aufgegeben hatte, überfiel und all den Staaten, die der Ukraine zur Hilfe kommen würden, mit einer nuklearen Eskalation drohte. Der Konsens, Nuklearwaffen einzig zu defensiven Zwecken vorzuhalten und gegebenenfalls einzusetzen, war verlassen, als Russland ihren offensiven Einsatz androhte, um die USA und den Westen davon abzuhalten, die Ukraine militärisch zu unterstützen.
 
        FAZIT
 
        Auch wenn sich die Nuklearkrisen von 1962 und 2022 an wichtigen Stellen unterscheiden, können sie doch hinsichtlich ihrer Tendenzen, die zu einem Einsatz von Atomwaffen führen könnten, verglichen werden. Genau wie heute war in der Kuba-Krise das Vertrauen zwischen beiden Seiten auf dem Nullpunkt. Mit offensichtlichen Lügen hat damals die Sowjetunion wie heute Russland viel guten Willen verspielt. Es ist eine der interessantesten Fragen der Kuba-Krise, wie Kennedy mitten im Konflikt und unter dem Einfluss gegenteiliger Expertenmeinungen von einem Befürworter einer militärischen Lösung zu einem Befürworter eines diplomatischen Kompromisses werden konnte. Entscheidend war seine Fähigkeit, nicht nur sich und die nationalen Interessen der USA zu sehen, sondern auch die andere Seite und die Stabilität des internationalen Systems als Ganzes. Heute wissen wir, dass die Kuba-Krise nicht durch kompromissloses Festhalten an Maximalforderungen, sondern durch das Signalisieren guten Willens und tatsächliche Zugeständnisse gelöst wurde. Auch zur Lösung der gegenwärtigen Nuklearkrise mit Russland sind Zurückhaltung und diplomatische Weitsicht nötig sowie die langfristige Orientierung an einer kooperativen Sicherheitspolitik,22 notfalls gegen den Rat von Experten und Kommentatoren.
 
        Die vielleicht aber noch wichtigere Erkenntnis der Kuba-Krise ist die, die Jahre später Robert McNamara zog, als er erkannte, dass sich nukleare Krisen nicht „managen“ lassen. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten und exorbitanten Kosten eines Scheiterns müssten sie im Vorfeld vermieden werden. Das ist eine starke Warnung gegen die Vorstellung, mit Nuklearwaffen ließen sich zwar keine Kriege, wohl aber Krisen gewinnen, wenn man nur entschlossen genug ist und eine nukleare Überlegenheit besitzt.23
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        DIE KUBA-KRISE 1962
 
        Vorgeschichte und Verlauf
 
        Reiner Pommerin
 
        Fidel Alejandro Castro Ruz unternimmt im April 1959 auf Einladung der Vereinigung der amerikanischen Zeitungsherausgeber mit einer kleinen Delegation eine elftägige Privatreise in die USA.01 Die bärtigen kubanischen Revolutionäre, die erfolgreich eine Diktatur gestürzt haben, stoßen bei einem großen Teil der amerikanischen Bevölkerung durchaus auf Sympathie. Der skeptische US-Präsident Dwight D. Eisenhower geht Castro indessen aus dem Weg. Außenminister Christian Herter hat ihm mitgeteilt, mit dieser kubanischen Regierung könne nicht zusammengearbeitet werden. Aus den USA zurückgekehrt, verstaatlicht Castro die Zuckerrohrplantagen, zieht das Eigentum ausländischer Landbesitzer ein und verringert den Umfang der Einfuhr amerikanischer Waren. Etwa zehn Prozent der kubanischen Bevölkerung, zumeist Angehörige der Oberschicht, emigrieren.
 
        Im Februar 1960 besucht eine sowjetische Handelsdelegation unter Führung des stellvertretenden Regierungschefs Anastas Mikojan Kuba und sagt der kubanischen Wirtschaft Unterstützungsleistungen zu. Nach den Spielregeln des Kalten Krieges wird Castro jetzt automatisch zu einem Gegner der USA. Die Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte sind der Überzeugung, Castros Regime müsse mit allen Mitteln entfernt werden. Eisenhower kann sich jedoch nicht zu einem militärischen Vorgehen gegen Kuba entschließen. Er befürchtet negative Auswirkungen auf das Verhältnis zu den übrigen lateinamerikanischen Staaten. Deshalb favorisiert und genehmigt er der CIA eine verdeckte Operation in Kuba. Diese sieht die Anlandung angeworbener Exilkubaner auf der Insel vor, die dort mit Unterstützung bestehender kleinerer Widerstandsgruppen gegen Castro vorgehen sollen. Amerikanische Ausbilder bereiten in Guatemala etwa 1500 Mann auf die amphibische Operation vor. Die erforderliche Luftunterstützung übernehmen exilkubanische Piloten von Flugfeldern in Nicaragua mit ausgemusterten Weltkriegsbombern vom Typ „Martin B-26 Marauder“. Darauf werden sie von ehemaligen Angehörigen der Air National Guard Alabamas vorbereitet, die dazu von der CIA angeheuert worden sind. Als eine seiner letzten Amtshandlungen bricht Eisenhower im Januar 1962 die diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab.
 
        Sein Nachfolger im Amt, John F. Kennedy, wird von den bestehenden Bedenken in seinem militärischen Umfeld gegen die verdeckte Operation der CIA nicht unterrichtet und ordnet an, diese im April des Jahres durchzuführen. US-Streitkräfte dürfen dabei nach seinem Willen auf keinen Fall eingreifen. Die Anlandung in der Schweinebucht endet am 19. April 1962 in einem Desaster: 118 Exilkubaner werden getötet, der Rest gerät in kubanische Gefangenschaft. Kennedy entscheidet daraufhin, die US-Außenpolitik gegenüber Kuba künftig auf den Sturz Castros auszurichten. Da auch er zu einem militärischen Vorgehen gegen Kuba nicht bereit ist, ordnet er eine verdeckte Operation mit dem Decknamen „Mongoose“ an.02 Mit verschiedenen Aktionen soll sie den Gegnern Castros auf der Insel helfen, diesen zu stürzen. Dabei kommt es zu Planungen der CIA, Castro zu ermorden.03
 
        Die Sowjetunion hat ein vitales Interesse daran, die USA von einer militärischen Intervention in Kuba abzuhalten; denn in der westlichen Hemisphäre verfügt sie über keinen der eigenen Ideologie so nahestehenden Staat. Zudem liegt die Insel strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zu den USA, dem Panamakanal und den mittel- und südamerikanischen Staaten. Ab Mitte 1961 beginnt die UdSSR daher mit der Lieferung von Waffen und Material für die kubanischen Streitkräfte. Einweisung und Training übernehmen sowjetische Ausbilder.
 
        Im Oktober 1961 findet in Moskau der 22. Parteitag der KPdSU statt. Regierungs- und Parteichef Nikita Chruschtschow kündigt bei dieser Gelegenheit den Test einer Wasserstoffbombe mit einer Sprengkraft von über 50 Megatonnen an. Die USA reagieren mit einer Rede des stellvertretenden Verteidigungsministers Roswell Gilpatric. Er weist darauf hin, dass die USA für einen nuklearen Vergeltungsschlag gegen die UdSSR über 600 schwere, mit nuklearen Bomben beladene Langstreckenbomber verfügten. Darüber hinaus stünden genügend nukleare Sprengköpfe für Interkontinentalraketen (intercontinental ballistic missiles, ICBM) vom Typ „Minuteman“ sowie für die Raketen vom Typ „Polaris“ der amerikanischen Atom-U-Boote zur Verfügung. Die USA seien daher sicher, dass die UdSSR keine nukleare Attacke auf die USA wagen würde. Der sowjetische Verteidigungsminister Rodion Malinowski antwortet, die UdSSR sei mit Nuklearraketen ausreichend auf einen Atomkrieg vorbereitet. Diesen würde sie gewinnen, der Westen hingegen nicht überleben.
 
        „ANADYR“
 
        Bei einem Staatsbesuch in Bulgarien im Mai 1962 wird Chruschtschow von der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen (medium-range ballistic missiles, MRBM) vom Typ „Jupiter“ in der Türkei unterrichtet. Sie befinden sich auf dem in der Region Izmir liegenden Luftwaffenstützpunkt Çiğli und haben eine Reichweite von etwa 2400 Kilometern. Ihre Bewaffnung mit nuklearen Sprengköpfen würden im Kriegsfall auf Befehl eines US-Präsidenten sogenannte custody units übernehmen. Während die Mittelstreckenraketen der UdSSR das Gebiet der USA nicht erreichen können, decken die in drei Nato-Staaten aufgestellten amerikanischen MRBM einen großen Teil des sowjetischen Territoriums ab. Chruschtschow erkennt, dass die USA keine Bedenken tragen, nukleare Waffen außerhalb des eigenen Territoriums bei Bündnispartnern in Stellung zu bringen. Dies führt ihn zu der Überlegung, das eigene Defizit an Interkontinentalraketen und Langstreckenbombern durch auf Kuba stationierte sowjetische Mittelstreckenraketen auszugleichen.
 
        Mit einer militärischen Reaktion der USA rechnet Chruschtschow nicht. Er hält Präsident Kennedy für schwach, vor allem seit der ausgebliebenen militärischen Unterstützung des Anlandungsversuchs in der Schweinebucht. Am 21. Mai 1962 ruft Chruschtschow den Verteidigungsrat der UdSSR zusammen. Er trägt dem Gremium seine strategischen Überlegungen vor und erhält dessen Zustimmung für die Stationierung sowjetischer MRBM auf der Insel. Wenige Tage später legt der sowjetische Generalstab dem Verteidigungsrat einen Plan zur Verlegung dieser Raketen vor. Der Plan findet nicht nur die Zustimmung des Verteidigungsrats, sondern auch des Präsidiums der KPdSU. Daraufhin beginnt der Generalstab mit den Vorbereitungen zur Operation „Anadyr“.
 
        Um Castro für die Idee der Stationierung von Nuklearraketen in seinem Land zu gewinnen, fliegt Ende Mai eine als Landwirtschaftskommission getarnte sowjetische Delegation nach Kuba. Tatsächlich bedarf es keiner großen Überredungskünste, um die Einwilligung Castros zu erhalten. Nach Rückkehr der Delegation nach Moskau tritt am 10. Juni das Präsidium der KPdSU zusammen und nimmt erfreut deren Bericht entgegen. Sodann erläutert Verteidigungsminister Malinowski den inzwischen vom Generalstab erarbeiteten Entwurf zur größten geheimen Militäroperation der UdSSR während des Kalten Krieges: „Anadyr“ sieht die Stationierung von 24 MRBM des Typs „R-12“ vor. Diese einstufigen ballistischen Raketen mit einem Flüssigkeitstriebwerk verfügen über eine Reichweite von etwa 2000 Kilometern. Außerdem sollen noch 16 MRBM des Typs „R-14“ aufgestellt werden, die sogar rund 4500 Kilometer entfernte Ziele erreichen können.04
 
        Der Nuklearsprengkopf für jede der Mittelstreckenraketen besitzt die Sprengkraft von einer Megatonne, was 66 Hiroshimabomben entspricht. Für den Fall, dass die sowjetischen Nuklearraketen gegen einen amerikanischen Bodenangriff auf der Insel verteidigt werden müssen, werden zwei Regimenter mit jeweils 80 nuklearen Marschflugkörpern mit einer Reichweite von rund 180 Kilometern bereitgestellt. Jede dieser Raketen verfügt über eine Sprengkraft zwischen 5,6 und 12 Kilotonnen. Dazu kommen Einheiten mit taktischen Kurzstreckenraketen, die zur Unterstützung von Bodenkämpfen nukleare Sprengköpfe von 2 Kilotonnen Sprengkraft über eine Distanz von etwa 40 Kilometern verschießen können. Zum Schutz aller sowjetischen Nuklearwaffen sowie der eingesetzten Soldaten sind vier motorisierte Regimenter mit insgesamt 10000 Mann vorgesehen. Zu diesen gehören zwei Panzerregimenter mit jeweils zwei Bataillonen, die mit dem Panzer „T-55“ ausgestattet sind. Flugkörperschnellboote, „Iljuschin-28“ Frontbomber und Jagdflugzeuge vom Typ „MIG-21“ runden die militärische und personelle Ausstattung ab. Insgesamt sollen über 40000 Angehörige der sowjetischen Streitkräfte nach Kuba gebracht werden.
 
        Während Castro den Plan der Stationierung der MRBM auf Kuba am liebsten sogleich öffentlich machen würde, ist es Chruschtschows ausdrücklicher Wunsch, damit noch zu warten. Die USA, so lässt er Castro ausrichten, sollten die Stationierung der Raketen auf Kuba möglichst erst entdecken, wenn diese einsatzbereit seien. Dann wolle er ihre Stationierung persönlich vor den Vereinten Nationen in New York verkünden.
 
        Diesen Wunsch auf Geheimhaltung könnten amerikanische Aufklärungsflüge mit Maschinen vom Typ „Lockheed U-2“ gefährden. Deren hochauflösende Panoramakameras erstellen bei wolkenlosem Himmel gestochen scharfe, gut auswertbare Fotos. Ihre Einsatzhöhe von über 20000 Metern macht sie für die kubanische Luftabwehr unerreichbar. Eine besondere Bedeutung für den Erfolg von „Anadyr“ kommt aus Sicht Chruschtschows daher dem Luftabwehrsystem „S-75 Dwina“ zu, das über eine entsprechende Reichweite verfügt und unerwünschte Überflüge über Kuba unterbinden kann. Bereits im Mai 1960 ist damit eine „U-2“ über Jekaterinburg abgeschossen worden. Der Pilot Francis Powers blieb bei seinem Ausstieg unverletzt und gestand in einem öffentlichen, propagandistisch geschickt genutzten Gerichtsverfahren den Spionageflug über sowjetisches Gebiet. Auf Anordnung Chruschtschows wird das Luftabwehrsystem auf Kuba daher auf 114 „S-75 Dwina“-Raketen aufgestockt, im Transportplan vorgezogen und frühzeitig eingeschifft.
 
        „MASKIROVKA“
 
        Raketen, Waffen und Personal müssen über See in das über 10000 Kilometer entfernte Kuba verlegt werden. Planung und Umsetzung erfolgen in der Tradition der „Maskirovka“, des sowjetischen Konzepts der militärischen Täuschung. Deshalb wird schon bei der Planung der Operation auf schriftliche Befehle verzichtet. Alle notwendigen Anweisungen werden den zuständigen Kommandeuren durch Offiziere lediglich mündlich überbracht. Der KGB überprüft zudem jeden einzelnen Teilnehmer der Operation auf politische Zuverlässigkeit und Schwächen und tauscht vor ihrem Beginn rund 1500 Personen aus.
 
        Luftabwehr- und Mittelstreckenraketen sowie Sprengköpfe, Material und Personal werden nachts mit Eisenbahnzügen in Häfen am Schwarzen Meer, an der Ostsee und an der Barentssee gebracht. Für den Transport stehen Schiffe der sowjetischen Marine und Handelsflotte zur Verfügung. Das Ziel Kuba erfahren die Schiffsführer erst auf dem Atlantik aus versiegelten Anweisungen und unter Aufsicht eines KGB-Offiziers. Den Kameras der Aufklärer der Nato sowie der USA sollen selbst bei Überflügen auf hoher See keine Verdachtsmomente gegeben werden. Auf den Oberdecks der Schiffe stehen daher unauffällige Maschinen und Fahrzeuge für die Landwirtschaft. Die an Bord befindlichen Soldaten dürfen die Oberdecks während der 15 bis 20 Tage dauernden Überfahrt lediglich für wenige Minuten in der Nacht betreten. Das Entladen der Schiffe in den kubanischen Häfen erfolgt ebenso wie der Transport von Mensch und Material über die Insel nur nachts und bleibt unbemerkt. Zunächst wird weisungsgemäß mit der Errichtung von Stellungen für das Flugabwehrsystem „S-75 Dwina“ begonnen.
 
        WEIL NICHT SEIN KANN, WAS NICHT SEIN DARF
 
        Am 5. August 1962 überfliegt eine „U-2“ Kuba. Ihre Aufnahmen belegen erstmals Erdarbeiten für Stellungen des sowjetischen Luftabwehrsystems „S-75 Dwina“. CIA-Direktor John A. McCone zeigt sich darüber äußerst beunruhigt und beruft am 10. August eine Konferenz ein. An dieser nehmen unter anderem Außenminister David Dean Rusk, Verteidigungsminister Robert McNamara sowie Kennedys militärischer Berater und künftiger Chef des Vereinigten Generalstabs, General Maxwell Taylor, teil. McCone bemerkt ironisch, die Stationierung eines so fortgeschrittenen und kostspieligen Luftabwehrsystems wie der „S-75 Dwina“ diene wohl gewiss nicht dem Schutz von Zuckerrohrschneidern. Dessen Aufgabe sei wohl vielmehr, Aufklärungsflüge zu verhindern. Das aber sei aus seiner Sicht nur dann erforderlich, wenn eine Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba verborgen werden solle. Dem Präsidenten teilt McCone schriftlich mit, er glaube, auf der Insel würden Abschussrampen für solche Nuklearraketen errichtet.
 
        In der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 17. August, bei der auch Kennedy anwesend ist, äußert der CIA-Direktor erneut den Verdacht, die Sowjetunion wolle MRBM auf Kuba stationieren. McNamara hält dem entgegen, es handele sich lediglich um den Aufbau von Waffen zur Luftverteidigung. Auch die Wiederholung der Einschätzung McCones im Weißen Haus am 23. August bleibt ohne Wirkung. Für die überwiegende Mehrheit der CIA-Mitarbeiter sowie der Regierungsmitglieder gilt: Die UdSSR hat bisher noch nie nukleare Waffen außerhalb des Warschauer-Pakt-Gebiets stationiert, deren Stationierung in Kuba sei daher unwahrscheinlich. Ende August befindet sich der CIA-Direktor drei Wochen in Frankreich. Der private Anlass seiner Reise hält ihn nicht davon ab, seinem Stellvertreter in Washington Telegramme zu senden, in denen er seinen Verdacht wiederholt vorbringt. Weil die Meinung des Präsidenten bekannt ist, will man diesen jedoch nicht mit den Telegrammen belästigen.
 
        Der Aussage des republikanischen Senators Kenneth Keating, sowjetische Soldaten errichteten auf Kuba Stellungen für Nuklearraketen, tritt Kennedy schon wegen der bevorstehenden Wahlen zum Repräsentantenhaus entgegen. Am 4. September erklärt er gegenüber Kongressmitgliedern, Chruschtschow verstärke mit Waffenlieferungen lediglich die Verteidigungsfähigkeit Kubas. Auch der sowjetische Botschafter in Washington, Anatoli Dobrynin, versichert Justizminister Robert Kennedy, auf Kuba würden weder Boden-Boden-Raketen noch andere offensive Waffen stationiert.
 
        Um die amerikanische Öffentlichkeit zu beruhigen, lässt der Präsident auf einer Pressekonferenz eine Erklärung verlesen. Darin wiederholt er seine Einschätzung, dass die Sowjetunion Kuba lediglich Waffen und Material zur Verteidigung überlasse. Darunter befänden sich Raketen zur Luftverteidigung mit dazugehörigem Radar und elektronischem Material. Zur Küstenverteidigung habe Kuba einige Torpedoboote mit Seezielflugkörpern erhalten, die allerdings nur über eine Reichweite von wenigen Meilen verfügten. Für eine Stationierung von sowjetischen Boden-Boden-Raketen, anderer Angriffswaffen oder Kampftruppen gebe es hingegen keinerlei Anhaltspunkte.
 
        Am 8. September gelingt es China, über seinem Territorium eine von der CIA an Taiwan überlassene „U-2“ mit einer „S-75 Dwina“ abzuschießen. Auf Veranlassung von Rusk und von Kennedys Sicherheitsberater McGeorge Bundy werden daraufhin „U-2“-Flüge über das Innere Kubas eingestellt. Beide befürchten, der Abschuss einer „U-2“ über kubanischem Territorium könne ähnlich negative außenpolitische Folgen nach sich ziehen wie der Abschuss von Powers über der UdSSR im Mai 1960. Aufklärungsflüge von „U-2“ dürfen jetzt nur noch in einem Abstand von 25 Meilen zur Insel stattfinden. Die aus dieser Distanz gemachten Bilder belegen lediglich, dass an der Küste Kubas weitere Luftabwehrstellungen für die „S-75 Dwina“ errichtet werden.
 
        Am 19. September 1962 bewertet die CIA die militärischen Hilfeleistungen der UdSSR für Kuba. Die bisherigen sowjetischen Lieferungen, so das Ergebnis, dienten nur dazu, die desolate kubanische Luftabwehr und Küstenverteidigung zu verbessern. Als CIA-Chef McCone Ende September nach Washington zurückkehrt, stellt er mit Erschrecken fest, dass seit dem 5. des Monats kein Aufklärungsflug mehr über das Innere Kubas erfolgt ist. Er macht seinem Ärger darüber Luft, dass der Präsident und Regierungsmitglieder öffentlich versichert hätten, auf der Insel befänden sich keine sowjetischen Offensivwaffen. Er hingegen könne darüber kein endgültiges Urteil abgeben. Die „U-2“, so fügt er ironisch hinzu, hätten bisher auf Kuba nur deshalb nichts gefunden, weil sie die Insel gar nicht überflogen hätten. Dies teilt er auch dem Präsidenten mit, der daraufhin einem „U-2“-Flug über Kuba zustimmt. Dieser findet am 15. Oktober statt. Die dabei gemachten Bilder offenbaren im Bau befindliche Startplätze, Flüssigkeitstanks, Spezialfahrzeuge und abgedeckte MRBM vom Typ „R-12“. Der bauliche Zustand der Abschussrampen zeigt, dass die Raketen in etwa 14 Tagen einsatzbereit sein könnten.
 
        KRIEG ODER FRIEDEN
 
        Für die heikle Entscheidung, mit welchen Mitteln dieser nuklearen Bedrohung zu begegnen ist, beruft der US-Präsident am 16. Oktober schon aus Geheimhaltungsgründen lediglich eine kleine Beratungsgruppe. Sie erhält die Bezeichnung Executive Committee of the National Security Council, kurz ExComm. Das Gremium umfasst neben Robert Kennedy etwa 15 weitere enge Mitarbeiter des Präsidenten und tritt künftig mindestens einmal täglich im Oval Office des Weißen Hauses zusammen. Die Gespräche werden vom Präsidenten ohne Kenntnis der Teilnehmer mitgeschnitten.05
 
        Zunächst steht das ExComm unter dem Eindruck, von Chruschtschow erfolgreich getäuscht worden zu sein. Alles kreist um die Frage, welchen Zweck die Stationierung der MRBM hat. Drei Reaktionsmöglichkeiten werden in Erwägung gezogen: Luftangriffe mit anschließender Invasion, Verhängung einer Blockade oder diplomatische Schritte. Durch Luftangriffe könnte die völlige Zerstörung der Raketen nicht garantiert werden. Eine Invasion der Insel wäre zwar möglich, würde jedoch zu großen Verlusten auf beiden Seiten führen. Der Präsident fürchtet zudem, solche Angriffe könnten zu unvorhersehbaren Vergeltungsaktionen durch die UdSSR in Berlin führen. Generell spielen mögliche Auswirkungen auf Berlin stets eine zentrale Rolle bei den Diskussionen im ExComm. Kennedy zieht auch ein Tauschangebot an Chruschtschow in Erwägung: Bei einem Abzug der sowjetischen MRBM von Kuba könnten im Gegenzug die amerikanischen „Jupiter“ aus der Türkei abgezogen werden.
 
        Am 18. Oktober empfängt der US-Präsident den sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko zu einem seit Langem geplanten Besuch in Washington. Das Präsidium der KPdSU hofft dabei herauszufinden, ob die USA von der Stationierung der sowjetischen Raketen auf Kuba bereits wissen. Im Laufe der Unterhaltung betont Gromyko, die von der UdSSR an Kuba gelieferten Waffen seien keineswegs offensiver, sondern lediglich defensiver Natur. Kennedy reagiert nicht auf diese eindeutige Lüge. Er versichert aber, dass die USA eine Invasion Kubas nicht beabsichtigten. Abschließend liest er seinem Gast aus einer früheren Erklärung vor. Dabei betont er besonders die Stelle, an der von den schwerwiegenden Folgen die Rede ist, falls die UdSSR offensive Boden-Boden-Raketen oder andere Offensivwaffen nach Kuba bringen würde. Diese Warnung versteht Gromyko offensichtlich nicht; denn er berichtet nach Moskau, die amerikanische Haltung im Hinblick auf Kuba sei völlig zufriedenstellend.
 
        Am folgenden Tag trifft sich der US-Präsident mit den Oberkommandierenden der Streitkräfte. Diese schlagen einen massiven Luftangriff auf Kuba vor. Kennedys Hinweise auf mögliche Reaktionen der UdSSR in Berlin und die Folgen eines möglichen Nuklearkrieges für die USA beindrucken die Chefs der Streitkräfte nicht. Sie bestehen auf einer militärischen Lösung. Ihre starre Haltung führt dazu, dass der Präsident ein weiteres Treffen mit ihnen während der Krise als überflüssig ablehnt.
 
        Die Mitglieder des ExComm tendieren inzwischen mehrheitlich zu einer Seeblockade Kubas. Kennedy gibt zu bedenken, dass die MRBM durch eine Blockade noch nicht aus Kuba entfernt seien. Eine endgültige Entscheidung will er erst treffen, nachdem er mit dem Kommandeur der taktischen Luftwaffe gesprochen hat. Dieser teilt ihm mit, dass selbst nach Hunderten von Luftangriffen keine Garantie für eine völlige Zerstörung der sowjetischen MRBM gegeben werden könne. Daraufhin lässt sich der Präsident vom möglichen Vorgehen der US-Marine im Fall einer Blockade unterrichten. Unterdessen brodelt in Washington bereits die Gerüchteküche. Deshalb bittet Kennedy die Herausgeber der „New York Times“, der „Washington Post“ und der „New York Herald Tribune“ telefonisch, Veröffentlichungen zu Kuba aus Sicherheitsgründen noch zurückzuhalten. Dies wird ihm zugesichert.
 
        Am 22. Oktober wird im ExComm eine Resolution erarbeitet, die nach ihrer Verabschiedung von der Organisation Amerikanischer Staaten verkündet werden soll. Sie erlaubt die Inspektion von Schiffen, um den Transport von Offensivwaffen nach Kuba zu verhindern. Kennedy verwendet künftig anstelle des Begriffs „Blockade“ den weniger kriegerischen Begriff „Quarantäne“. Zunächst wird UN-Generalsekretär Sithu U Thant über die beabsichtigte Maßnahme unterrichtet. Der sowjetische Botschafter Dobrynin wird ins Department of State einbestellt, wo ihm Außenminister Rusk den Text der für 19 Uhr angekündigten Rede Kennedys an die amerikanische Nation überreicht.
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          New York, 25. Oktober 1962: Der US-Botschafter Adlai Stevenson (rechts außen sitzend) präsentiert dem UN-Sicherheitsrat Luftbilder der sowjetischen Raketenstellungen auf Kuba.
 
          © picture alliance / Everett Collection
 
        
 
        Die Radio- und Fernsehrede Kennedys wird dank Übersetzungen und Aufzeichnung in der ganzen Welt gehört, so auch in Kuba. Erstmals erfährt die Weltöffentlichkeit von der zugespitzten Situation. Zunächst weist der Präsident auf die sowjetischen Nuklearwaffen auf der Insel hin. Diese gefährdeten die ganze westliche Hemisphäre. Dann erwähnt er die bisher vorgesehenen Maßnahmen: die „Quarantäne“, die Verstärkung des US-Navy-Stützpunktes in der kubanischen Guantánamo-Bucht und die Intensivierung der Luftüberwachung. Für den Fall, dass die sowjetischen Mittelstreckenraketen nicht abgebaut würden, droht Kennedy mit weiteren Maßnahmen. Er schließt die Rede mit einer eindringlichen Warnung: Falls von Kuba eine nukleare Rakete auf einen Staat der westlichen Hemisphäre abgefeuert würde, werde dies als ein Angriff auf die USA angesehen und einen umfassenden nuklearen Vergeltungsschlag gegen die UdSSR auslösen.
 
        In Moskau sorgt der US-Botschafter dafür, dass neben dem Redetext ein Brief des Präsidenten an Chruschtschow zugestellt wird. Das Schreiben enthält die Forderung, dass die entstandene Bedrohung der westlichen Hemisphäre durch die Entfernung der MRBM aufgehoben werden muss. Chruschtschow schreibt am 23. Oktober in seiner Antwort, alle nach Kuba gelieferten Waffen besäßen lediglich defensiven Charakter. Gleichzeitig fordert er die Aufhebung der Blockade, anderenfalls ergäben sich schwerwiegende Folgen für den Weltfrieden. Kennedy wiederum antwortet, dass die momentane Lage allein durch die UdSSR verursacht worden sei. Deshalb erwarte er von Chruschtschow die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der früheren Situation. Er hoffe, dass die sowjetischen Schiffe sich an die Bedingungen der Quarantäne hielten. Chruschtschows Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Einen solchen Einschüchterungsversuch könne die UdSSR nicht akzeptieren. Es scheint, als riskiere der sowjetische Regierungschef bewusst eine militärische Auseinandersetzung. Tatsächlich jedoch lässt er die noch Kuba ansteuernden sowjetischen Schiffe zurückrufen. So muss die US-Marine an der Quarantänelinie lediglich die Ladung eines libanesischen Frachters inspizieren, die unbeanstandet bleibt.
 
        Am 26. Oktober erklärt sich Chruschtschow bereit, die MRBM im Fall einer Verzichtserklärung der USA auf eine Invasion Kubas abzuziehen. Am 27. Oktober erreicht Kennedy die Nachricht, Chruschtschow habe öffentlich angekündigt, die Raketen abzuziehen, wenn die USA im Gegenzug die „Jupiter“ aus der Türkei abzögen. Doch ausgerechnet als sich eine Lösungsmöglichkeit anzubahnen scheint, gibt es einen Rückschlag. Am Nachmittag desselben Tages wird der eigenmächtig von einem sowjetischen Kommandeur auf Kuba angeordnete Abschuss einer „U-2“ durch das Luftabwehrsystems „S-75 Dwina“ gemeldet. Der Pilot, Major Rudolf Anderson Jr., ist dabei ums Leben gekommen. Das führt bei beiden Staatsmännern, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zur Genüge erlebt haben, zu einem Umdenken. Nachdem erstmals Blut geflossen ist, wollen sie eine weitere Eskalation unbedingt vermeiden.
 
        Kennedy entschließt sich, Chruschtschows Bedingungen für den Raketenabzug anzunehmen. In einem Brief erklärt er sich zum Verzicht auf eine Invasion Kubas bereit. Als Robert Kennedy das Schreiben persönlich Botschafter Dobrynin übergibt, übermittelt er diesem mündlich das Versprechen des Präsidenten, auch die „Jupiter“ aus der Türkei abzuziehen. Diese Zusage müsse allerdings streng geheim bleiben. Chruschtschow kann dem Präsidium des ZK am 28. Oktober berichten: Der Verzicht einer amerikanischen Invasion Kubas sei ebenso erreicht worden wie das Versprechen eines Abzugs der „Jupiter“. Allerdings habe sowjetisches Handeln inzwischen zum Tod eines Amerikaners geführt. Jetzt bestehe die Gefahr eines Krieges und damit einer nuklearen Katastrophe. Um die Welt zu retten, müssten die Raketen aus Kuba abgezogen werden. Das Präsidium des ZK stimmt Chruschtschow zu. Dieser teilt Kennedy die Entscheidung mit. In der Folge werden die MRBM sowie die sowjetischen Soldaten samt weiteren Waffen von Kuba in die UdSSR abgezogen.
 
        PAUSENZEICHEN
 
        Im April 1963 erfolgt der von Kennedy zugesagte Abzug der „Jupiter“ aus der Türkei. Darüber hinaus werden die Gespräche für ein Atomtestabkommen wieder aufgenommen. Nur wenige Monate später, Anfang August, unterzeichnen das Vereinigte Königreich, die Sowjetunion und die USA in Moskau ein „Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser“. Im selben Monat schließen die UdSSR und die USA in Genf ein Abkommen über die Einrichtung einer direkten Fernschreibverbindung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml. Ihre Hoffnung ist, dadurch die Gefahr eines Krieges durch Zufall oder aufgrund eines Missverständnisses zu verringern.
 
        Die Kuba-Krise 1962 wirkt somit gewissermaßen wie ein Warnschuss: Sie schafft ein breites öffentliches Bewusstsein dafür, wie fragil das atomare Gleichgewicht ist und führt dazu, dass die beiden Supermächte Vorkehrungen treffen, eine nukleare Eskalation unwahrscheinlicher zu machen – durch die genannten Abkommen und besseren Informationsaustausch, aber auch durch die Verlängerung von Befehlsketten für den Einsatz von Atomwaffen. Die kurzzeitige Phase der Entspannung ist jedoch nur ein Zwischenspiel: Am 22. November 1963 reißen zwei Schüsse in Dallas John F. Kennedy aus dem Leben. Chruschtschow wird am 14. Oktober des folgenden Jahres in Moskau als Vorsitzender des Ministerrates und Erster Sekretär der KPdSU abgelöst. Damit endet die nur kurze „Pause“ der Entspannung im Kalten Krieg.
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        KALTER KRIEG UM DEN PLATZ AN DER SONNE
 
        Kuba und der deutsch-deutsche Systemwettstreit
 
        Antonia Bihlmayer
 
        Ein Urlaubsschiff als „Auslöser des Dritten Weltkriegs“?01 Die Presse in der DDR schwieg zur Fahrt der „Völkerfreundschaft“, die am 22. Oktober 1962 die US-amerikanische Seeblockade um Kuba durchbrochen hatte. Vermutlich sorgte der Kreml dafür, dass erst zwei Wochen später darüber berichtet wurde, wie das DDR-Schiff die Seegrenze gekreuzt und unter Beschuss der US-Marine geraten war. Anfang November, als die ersten Artikel erschienen, war der Höhepunkt der sogenannten Oktoberkrise bereits überstanden. Trotzdem vermied das SED-Politbüro auch jetzt noch allzu detaillierte Hintergrundinformationen. Nur zwischen den Zeilen befanden sich Anspielungen auf den Systemwettstreit, den auch die Bundesrepublik Deutschland und die DDR um Kuba ausfochten.
 
        1959, nach der Vertreibung des Diktators Fulgencio Batista durch die Revolutionäre um Fidel Castro, war die ideologische Ausrichtung des Inselstaates noch ungewiss gewesen. Zwar zielte die neue Führung in Havanna auf eine tiefgreifende Reformierung des kubanischen Gesellschaftssystems, das Weltbild Castros war zu diesem Zeitpunkt aber noch schlecht greifbar.02 Die USA reagierten auf den Regimewechsel daher zunächst verhältnismäßig gelassen. Erst als sich die Revolutionäre im Frühjahr 1960 gegen amerikanisches Eigentum richteten, wurde die US-Regierung aktiv. Zunächst stoppte Washington seine Zuckerimporte, verhängte im Oktober ein umfassendes Wirtschaftsembargo und brach schließlich zu Jahresbeginn 1961 die diplomatischen Beziehungen ab. Castro ging derweil immer stärker auf Tuchfühlung mit dem sozialistischen Lager. Im Februar 1960 unterzeichnete er ein Wirtschaftsabkommen mit der Sowjetunion, die dem krisengebeutelten Land damit massiv unter die Arme griff. Ende des Jahres schlossen sich weitere Ostblockländer an, die Kredite anboten, kubanischen Zucker aufkauften und Fachkräfte in die Karibik entsandten. Peu à peu stopfte der Ostblock die Breschen, die Washingtons Boykottmaßnahmen in das kubanische Wirtschaftsleben hineinschlugen.03
 
        Als US-Präsident John F. Kennedy im April 1961 Kuba in der Schweinebucht angreifen ließ, nutzte Castro die Gelegenheit, um die Frage der Blockzugehörigkeit endgültig zu beantworten: Noch während der Kampfhandlungen – und kurz vor dem fulminanten Sieg der Kubaner – erklärte er, dass sein Land nun den sozialistischen Entwicklungsweg einschlage. Für die Sowjetunion war das ein strategisch wichtiger Etappensieg im Wettstreit mit den USA – mit der Karibikinsel hatte sie nicht nur einen Brückenkopf nach Lateinamerika und damit zu einem Gebiet, das für sie bislang Terra incognita gewesen war, sondern auch eine sozialistische Enklave direkt vor den Toren der USA, in deren traditionellen Hoheitsbereich sie sich nun vorschob.04
 
        DER „FAKTOR DDR“
 
        Auch für beide deutschen Staaten bedeutete diese Entwicklung eine wichtige Zäsur. Die Bundesrepublik, enger Verbündeter der USA, unterhielt seit 1953 offizielle Wirtschaftsbeziehungen zu Kuba, die von der Revolution zunächst wenig beeinträchtigt wurden. Bis zum Frühjahr 1960 betonte der kubanische Industrieminister Ernesto „Che“ Guevara vielmehr seinen Wunsch nach guter Zusammenarbeit. Der Abwärtstrend in den bilateralen Beziehungen setzte ein, als im Frühjahr 1960 die Verhandlungen zu einem neuen Wirtschaftsabkommen scheiterten. Augenfällig war die zeitliche Koinzidenz mit dem Beginn des Konflikts zwischen Kuba und den USA. Die Bundesregierung suchte förmlich nach Gründen, sich von Havanna zu distanzieren. Mehrmals betonte das Bundeswirtschaftsministerium, die Gesellschaftssysteme Kubas und der Bundesrepublik seien nicht mehr kompatibel und ihre Handelsbeziehungen nicht mehr rentabel. Daraufhin sanken ab August 1960 nicht nur die kubanischen Zuckerexporte und das bilaterale Handelsvolumen deutlich, auch das politische Klima verschlechterte sich drastisch. Bereits seit der gescheiterten US-Invasion in der Schweinebucht nahm die Revolutionsführung kein Blatt mehr vor den Mund. Freimütig bekannte Guevara, dass sich Kuba zukünftig nicht mehr auf die Bundesrepublik, sondern auf die DDR konzentrieren werde.
 
        Die westdeutsche Botschaft intensivierte daraufhin ihre Öffentlichkeitsarbeit. Eine in Havanna ansässige PR-Firma wurde damit beauftragt, Film- und Tonaufnahmen über die Bundesrepublik in die kubanische Medienlandschaft einzuspeisen. Zudem steigerte sie die Auflage ihres Bulletins sowie die Frequenz ihrer Film- und politischen Diskussionsabende. Alle Bemühungen waren aber vergeblich. Schon kurz nach dem Berliner Mauerbau im August 1961 erschienen in der Tageszeitung „Revolución“ Artikel und Karikaturen, die Bundeskanzler Konrad Adenauer mit Adolf Hitler verglichen. In internen Dokumenten unterstrichen kubanische Funktionäre überdies den „faschistoiden Charakter“ der Bundesregierung und fertigten eine Liste an, auf der sie alle Funktionsträger mit nationalsozialistischer Vergangenheit aufführten. Als im Herbst 1961 der neue Botschafter Graf Karl von Spreti in Havanna eintraf, empfing ihn kein einziges hoch- oder höherrangiges Mitglied der Revolutionsführung. Die Bundesrepublik, stellte von Spreti kurze Zeit später fest, gelte nach den USA mittlerweile als „Landesfeind No. 2“05 und könne auf der Insel kaum mehr etwas erreichen.
 
        Ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen kam aber noch nicht infrage. Seit dem Frühjahr 1960 rechnete man in Bonn fest mit einem von den USA initiierten Umsturz, der in der Karibik Tabula rasa machen und das Fundament für einen Neuanfang legen würde. Weitreichende Entscheidungen zögerte man deshalb absichtlich hinaus, „bis sich die Situation auf Kuba geklärt hat“,06 schließlich könne die Bundesrepublik später einen nicht unbeträchtlichen „Beitrag zum kulturellen Wiederaufbau“ leisten.07
 
        Darüber hinaus existierte noch der „Faktor DDR“, der die Bundesregierung in ein Dilemma brachte: Einerseits erforderte die Loyalität zu Washington, den US-Wirtschaftssanktionen nicht entgegenzuarbeiten, andererseits barg eine allzu offensive Unterstützung der USA die Gefahr, dass Castro die DDR völkerrechtlich anerkannte. Um ihre Verbündeten nicht und die kubanische Revolutionsführung nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen, sprachen westdeutsche Politiker und Diplomaten alle Entscheidungen mit ihren US-Kollegen ab. Bis zum Herbst 1962 stellten sie dabei regelmäßig fest, dass man im Weißen Haus „Verständnis“08 für ihre Situation habe und es ihnen überließ, wie weit sie Washingtons Sanktionen im Einzelnen folgten.
 
        DER „FAKTOR BONN“
 
        Die diplomatische Aufwertung der DDR war indes genau der Fixpunkt, auf den Staats- und Parteichef Walter Ulbricht und das SED-Politbüro hinarbeiteten. 1955 hatte die Bundesrepublik mit der sogenannten Hallstein-Doktrin eine politische Leitlinie verabschiedet, die Drittstaaten mit dem Abbruch aller diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen drohte, sollten sie das sozialistische Deutschland anerkennen.09 Der Alleinvertretungsanspruch Bonns und der Souveränitätsanspruch der DDR standen sich also diametral entgegen. Speziell Kuba wurde für die SED in diesem Zusammenhang zu einem Epizentrum ihres Anerkennungskampfes, weil ihr bisher der Zugang zu Lateinamerika fehlte.10 Ihre Außenpolitik in der Karibik bestand seit 1959 infolgedessen ausschließlich darin, die Bundesrepublik von der Insel abzudrängen und selbst so stabile Beziehungen zu ihr aufzubauen, dass daraus die völkerrechtliche Anerkennung der DDR erwachsen würde. Der Rest Lateinamerikas, so die strategische Überlegung, würde sich daran ein Beispiel nehmen und ebenfalls seine Kontakte – im besten Fall auch seine diplomatischen – zu Ost-Berlin ausbauen.
 
        Die Revolutionsregierung schob diesen Plänen jedoch zunächst einen Riegel vor. Wie Mitglieder der Kommunistischen Partei Kubas (1944 umbenannt in Partido Socialista Popular, PSP) ihren deutschen Genossen im April 1960 erklärten, könne man es sich aktuell nicht leisten, die Handelskontakte zur Bundesrepublik aufs Spiel zu setzen oder die USA mit vorschnellen Entscheidungen zu provozieren. Stattdessen schlugen sie eine „evolutionäre Entwicklung der Dinge“ vor,11 die darin bestand, über möglichst viele zwischenstaatliche Verträge eine so starke Verflechtung zwischen Havanna und Ost-Berlin herzustellen, dass die Anerkennung in Washington und Bonn stillschweigend akzeptiert oder zumindest nicht sanktioniert würde. Spätestens jetzt ergriff die SED daher jede Gelegenheit, sich in Havanna sicht- und hörbar zu machen. Mithilfe der PSP initiierte sie eine Presse- und Medienkampagne, die ihren Anerkennungskampf in die kubanische Öffentlichkeit trug. Gezielt bediente sie hierbei antiamerikanische Feindbilder, um die Bevölkerung für die „aggressive Politik der westdeutschen Regierung“12 und ihre „enge Verbundenheit mit dem US-Imperialismus“13 zu sensibilisieren. Die mediale „Popularisierung“14 der DDR kombinierte sie mit einer ausgefeilten Lobbyarbeit, die in den Vorzimmern der kubanischen Regierung das Bewusstsein für ihre Deutschlandpolitik schärfen sollte.
 
        Castro selbst ließ jedoch sowohl mit einer persönlichen Audienz als auch mit positiven Signalen auf sich warten. Auf Anraten der PSP ging die SED darum dazu über, die Revolutionsführung mit finanziellen und wirtschaftlichen Hilfszusagen zu ködern. Mehrmals schlug Castro in den Folgejahren aus dem Anerkennungsdrang der SED Kapital, denn subtil eingestreute Verweise auf die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik bewirkten fast immer, dass Ost-Berlin mehr gab, als ursprünglich vorgesehen. Der Erfolg dieser Wirtschafts- und Finanzspritzen wiederum ließ nicht lange auf sich warten: Mit dem Bankenabkommen vom Februar 1960 stimmte Havanna der Einrichtung von Handelsvertretungen zu, die bereits im Mai 1961 zu einer Handelsmission mit weitreichenden Befugnissen aufgewertet wurde.
 
        Nur die Umwandlung dieser Mission in eine Botschaft zögerte sich hinaus. Kubanischerseits hatte man zwar mittlerweile jegliche Vorsicht abgelegt und versuchte sogar, das Prozedere zu beschleunigen. Aber dann war es Ende 1961 die SED, die für Zurückhaltung plädierte. Offensichtlich auf Anordnung des Kremls musste sich Ulbricht in dieser Angelegenheit in Zurückhaltung üben. Erst als sich ab dem Spätsommer 1962 die internationale Krise um Kuba zuspitzte, kam die Anerkennungsfrage wieder auf den Tisch.
 
        DEUTSCHE SCHIFFE IM VISIER DER USA
 
        Bezeichnenderweise waren es im Oktober 1962 deutsche Schiffe, die auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise auch die Konkurrenz der beiden deutschen Staaten auf die Spitze trieben. Zunächst gerieten Frachter aus der Bundesrepublik ins Visier der USA. In einem verschlüsselten Fernschreiben aus dem Nato-Hauptquartier in Paris teilte Washington dem Auswärtigen Amt Anfang September 1962 mit, Informationen über Waffenlieferungen in bundesdeutschen Schiffen nach Kuba zu besitzen. Die Ladungen per se seien eigentlich unbedenklich, weil Castro keine militärische Gefahr für die USA darstelle. Wichtig sei jedoch die Stimmung der US-Bevölkerung, in der es nach den Meldungen über sowjetische Waffenlieferung für Castro brodele. Von der Bundesregierung erwarte man folglich, sowohl alle militärischen als auch alle zivilen Lieferungen einzustellen, „da auch jedes schiff, das mit anderen guetern nach kuba fahre, neutrale oder ostblocktonnage fuer waffentransporte freimache“.15
 
        In Bonn sorgte diese Nachricht erwartbar für Aufregung. Tröpfchenweise gingen in den folgenden Wochen Informationen über Charterverträge ein, die während der Monate davor zwischen westdeutschen Reedereien und Schiffsgesellschaften des Ostblocks geschlossen worden waren. Es stellte sich heraus, dass ihre Frachter Kuba zwar angesteuert, aber nach Kriegswaffengesetz keine genehmigungspflichtigen Waffen geladen hatten. Anfang Oktober 1962 wurde daher eine Gesetzesnovelle beschlossen, die solche Charterverträge mit Ostblockstaaten genehmigungspflichtig machte.
 
        Auf die Öffentlichkeit in den USA wirkten diese Maßnahmen indes kaum besänftigend. Während in der Presse Gerüchte über eine ernsthafte Verstimmung zwischen Bonn und dem Weißen Haus zirkulierten, riefen die US-Hafenarbeitergewerkschaften zu einem Boykott aller Schiffe auf, die Kuba seit dem 1. Januar 1962 angesteuert hatten.16 Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Löschung der „Westfalen“, eines Schiffs der Reederei Hugo Stinnes, zu einem besonderen Problemfall. Bereits vor seiner Ankunft am 26. September in New Orleans zeichneten sich Schwierigkeiten ab, weil es in Leningrad (heute Sankt Petersburg) gestartet war und in Havanna einen Zwischenstopp eingelegt hatte. Bestreikt wurde die Entladung außerdem nicht nur von den örtlichen Hafengewerkschaften, sondern von organisierten Exilkubanern. Alle Vorstöße westdeutscher Diplomaten bei der örtlichen Gewerkschaftsleitung, im Konsulat von New Orleans und schließlich auch in Washington scheiterten, sodass die „Westfalen“ mehrere Wochen unberührt im Hafen lag. Erst als Bonn nachgab und schriftlich versicherte, seinen Schiffsverkehr mit Kuba vollständig einzustellen, konnte das Schiff Mitte Oktober gelöscht und neu beladen werden.
 
        Offensichtlich war die Kuba-Politik der Bundesrepublik im Herbst 1962 an die Toleranzgrenze des Weißen Hauses gelangt. Washington forderte jetzt eine Loyalität, die eine unbedingte Unterstützung der Sanktionen gegen Kuba vorsah. Mit „Genugtuung“, konstatierte zumindest das Generalkonsulat in New Orleans zwei Wochen später, habe die Bevölkerung die neue Position der westdeutschen Regierung zur Kenntnis genommen. Knapp neun Monate später galt diese dann schon als ungeschriebenes Gesetz. Mit Rücksicht auf die freundschaftlichen Beziehungen zu den USA, erklärte das Bundesministerium für Verkehr im Juli 1963, müsse „das Anlaufen kubanischer Häfen (…) aus politischen Gründen als unerwünscht bezeichnet werden“.17
 
        Während die Bundesrepublik ihre Schiffe seit Mitte Oktober bewusst von Kuba ablenkte, steuerte Ende Oktober ein DDR-Urlaubsschiff mit 700 Passagieren direkt auf Kuba und die US-amerikanische Seeblockade zu. Ob Ulbricht die Dramatik der Ereignisse bei der Abreise der „Völkerfreundschaft“ aus Rostock vorausgesehen hatte, ist unklar. Als die US-Marine ihre Kriegsschiffe am 24. Oktober in Stellung brachte, war die „Völkerfreundschaft“ jedenfalls immer noch etwa drei Tagesreisen von Havanna entfernt. Laut Darstellung der SED passierte sie am 25. Oktober schließlich die Frontlinien auf hoher See, weil sowohl Treibstoff als auch Lebensmittelvorräte drastisch zur Neige gingen. Beides wurde bei der Ankunft in Havanna allerdings nicht wieder aufgefüllt. Die Tatsache, dass Ulbricht die „Völkerfreundschaft“ nicht von Kuba ablenkte, spricht daher dafür, dass er eine direkte Konfrontation mit den USA in gewisser Weise in Kauf nahm.18
 
        John F. Kennedy hingegen war im ersten Moment unsicher, wie mit dem Urlaubsschiff des sozialistischen Deutschlands umzugehen sei. Einerseits lastete erheblicher öffentlicher Druck auf ihm, wie sich schon bei der Einstellung des westdeutschen Seeverkehrs mit Kuba gezeigt hatte, andererseits war die „Völkerfreundschaft“ eindeutig kein sowjetischer Frachter mit militärischer Ladung – und ein gewaltsames Abdrängen hätte den Konflikt mit Moskau rasch eskalieren lassen können.19 Aus diesem Grund optierte er für ein Einschüchterungsmanöver, das sich hinterher vor allem in der DDR-Presse gut las: „Unbeirrt“,20 schilderte das „Neue Deutschland“ Anfang November, habe das Urlaubsschiff die Demarkationslinie überquert und trotz stundenlanger Verfolgung durch US-amerikanische Luft- und Seestreitkräfte am 27. Oktober Havanna erreicht.
 
         
          [image: Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt zwei Frauen an einem Tisch: eine ist von links über eine Liste auf dem Tisch gebeugt, in die sie sich einträgt, die andere sitzt rechts auf der anderen Seite des Tisches und schaut wohlwollend zu. Der Raum ist hinter dem Tisch mit einer DDR-Flagge und einer Kuba-Flagge sowie einem Fidel-Castro-Plakat dekoriert. Links im Hintergrund ist ein abgerundetes Schiffsfenster zu erkennen.] 
          An Bord der „Völkerfreundschaft“, 28. November 1962. Zentralbild, die staatliche Bildagentur der DDR, beschrieb das Motiv so: „‚Völkerfreundschaft‘ trotzte USA-Piraten. Während die Republik Kuba unter der verschärften See-Blockade der USA und den ständigen Provokationen der amerikanischen Söldner zu leiden hatte, lief am 27. Oktober 1962 das größte Urlauberschiff der DDR, die ‚Völkerfreundschaft‘, in der kubanischen Hauptstadt ein. Die Mannschaft und die 550 Passagiere wurden von der Bevölkerung Havannas mit großem Jubel empfangen. Für sie stellte der Besuch einen Ausdruck der internationalen Solidarität dar. Die ‚Völkerfreundschaft‘ wurde bei ihrer Fahrt nach Kuba von einem Marineflugzeug der USA-Luftstreitkräfte und von einem USA-Torpedoboot-Zerstörer bedroht. Anläßlich eines Solidaritätskonzertes für Kuba geben die Urlauber und die Schiffsmannschaft ihrer engen Verbundenheit mit dem tapferen Volke durch eine Sammlung zum Ausdruck, die 3.200 DM erbrachte. Im Verandaclubraum der ‚Völkerfreundschaft‘ lagen die Spendenlisten aus.“
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        Die SED hatte damit einen propagandistischen Sieg über die Bundesrepublik errungen. In den Tageszeitungen brüstete sie sich, trotz der Seeblockade den Liefer- und Personenverkehr mit der Insel aufrechterhalten zu haben21 – im Gegensatz zur Bundesrepublik, die aus Loyalität zu Washington ihre Schiffe nun umlenkte. Die Kubaner, verkündete das „Neue Deutschland“, verstünden jetzt besser, dass „beide Staaten, die DDR wie Kuba, die gleichen Feinde haben und von denselben imperialistischen Aggressoren bedroht sind“.22
 
        Der wichtigste Erfolg des Herbstes 1962 war jedoch die Entscheidung des Kremls, Kuba die diplomatische Anerkennung der DDR zu gestatten. Über die genauen Beweggründe hierfür liegen keine Informationen vor. Sicher ist nur, dass dieser Entschluss nicht erst Ende Oktober, sondern einige Wochen zuvor gefasst worden war.23 Aus diesem Grund könnte es durchaus möglich sein, dass er mit dem Abzug der bundesdeutschen Schiffe aus Kuba in Zusammenhang steht. An die Öffentlichkeit gingen die Revolutions- und die SED-Führung mit dieser Neuigkeit allerdings erst am 12. Januar 1963, als sich die Lage zwischen den Blockmächten etwas beruhigt hatte. Wie erwartet, brach Bonn am Tag darauf alle offiziellen Beziehungen zu Havanna ab und verschwand für die nächsten zwölf Jahre diplomatisch von der Insel. Das Politbüro in Ost-Berlin hingegen wiegte sich einen kurzen Moment in dem Hochgefühl, auf Kuba sowohl ihren Anerkennungskampf als auch ein Sprungbrett nach Mittel- und Lateinamerika gewonnen zu haben.
 
        NUR EIN PYRRHUS-SIEG?
 
        Dass dieser Erfolg der SED noch im gleichen Jahr ins Wanken geriet, hing mit der Art und Weise zusammen, wie der Kreml im Herbst 1962 nach dem Ende der Kuba-Krise die Vereinbarungen mit den USA umgesetzt hatte: Die Tatsache, dass der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow die auf Kuba stationierten Raketen abgezogen hatte, ohne Castro zu konsultieren, versetzte nicht nur den sowjetisch-kubanischen Beziehungen „tiefe Narben“,24 sondern Castros Misstrauen und ideologische Distanzierung von Moskau wirkten sich in den folgenden Jahren auch direkt auf das Verhältnis zwischen Kuba und der DDR aus.
 
        Anfangs wurden die Krisensymptome noch nicht als solche wahrgenommen. Aus Sicht der DDR-Regierung enttäuschend war aber die Tatsache, dass Castro bei seinen Reisen in den sozialistischen Osten keine Zeit fand, einen Zwischenstopp in der DDR einzulegen. Selbst als Ulbricht ihn persönlich einlud und bat, anlässlich des Besuchs von John F. Kennedy in West-Berlin eine Gegenrede in Ost-Berlin zu halten, folgte keine befriedigende Antwort. Seit der zweiten Jahreshälfte 1963 registrierte die frisch akkreditierte DDR-Botschaft in Havanna zudem, dass ihr Einfluss auf die Berichterstattung über die DDR deutlich sank und sich die Revolutionsführung darum bemühte, Handelsvertretungen in der Bundesrepublik und West-Berlin zu installieren.25
 
        Endgültig nervös wurde die SED-Führung, als sich Havanna immer deutlicher von der Sowjetunion abzugrenzen begann. Spätestens seit dem Frühjahr 1966 wirkten Castros Schmähreden gegen den Kreml, als wolle er die Beziehungen zu Moskau aufkündigen. Da kein Zweifel daran bestand, dass die diplomatische Existenz der DDR auf Kuba an die Präsenz der Sowjetunion gekoppelt war, gab es durchaus Befürchtungen, dass im Falle des Falles die Bundesrepublik wieder auf die Insel zurückkehren würde. Indizien, die ein solches Szenario in die Reichweite des Möglichen rückten, gab es viele. So lief der Handel zwischen Kuba und der Bundesrepublik seit 1963 zwar über Drittländer, intensivierte sich aber ab 1966 deutlich. Zudem tummelten sich nicht nur immer mehr westdeutsche Wirtschaftsvertreter in Havanna, sondern zunehmend auch westdeutsche Journalisten.
 
        Als die Revolutionsregierung am Jahresende 1967 auch gegen die SED die rhetorische Keule schwang, begannen ihre Funktionäre in der Botschaft, über Gegenmaßnahmen nachzudenken. In Moskau und in Ost-Berlin, wetterten kubanische Delegierte im Dezember, säßen versteinerte Dogmatiker, denen „eine revolutionäre Haltung zum Bürgerkrieg“ fehle.26 Wolle man die Bundesrepublik wirklich in einen sozialistischen Staat umwandeln, ginge das nur im bewaffneten Kampf; die von ihnen gepredigte „friedliche Koexistenz“ mit dem Westen sei jedenfalls zum Scheitern verurteilt.
 
        Letztlich war es aber nicht Ost-Berlin, sondern der Kreml, der dem Revolutionsexport Castros und Guevaras einen Riegel vorschob. Zu sehr gefährdeten die Vorbereitungen von „Che“ für einen Guerillakrieg in Lateinamerika die Windstille zwischen den Blockmächten. Im Frühjahr 1967 drohte Moskau zuerst mit Worten, reduzierte dann seine Erdölexporte und setzte am Jahresende schließlich seine Wirtschaftsverhandlungen mit Kuba aus.27 Daraufhin bäumte sich die Revolutionsführung zu Jahresbeginn 1968 kurz auf und beschuldigte einige sozialistische Länder – darunter die DDR – der Vorbereitung eines Umsturzes. Lange hielt sie diesen Sanktionen jedoch nicht stand. Als im August 1968 Bilder von sowjetischen Panzern in Prag um die Welt gingen, schwenkte Castro die weiße Flagge. Per Fernsehansprache gab er bekannt, die Intervention der Sowjetunion zu unterstützen, weil sie als Ordnungsmacht die Aufgabe habe, staatsgefährdende Elemente zu entfernen und den Zusammenhalt des sozialistischen Lagers sicherzustellen.
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          „Verspätete Flitterwochen“ in den Beziehungen zwischen Kuba und der DDR: Der kubanische Staats- und Parteichef Fidel Castro wird am 13. Juni 1972 von Erich Honecker, dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED, und Willi Stoph, dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld begrüßt.
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        Dieses Friedensangebot kam im Kreml an: Castros Äußerungen, so der sowjetische Botschafter in Havanna, seien eine große Unterstützung und ein wichtiges Signal für alle nicht-sozialistischen Länder. Ähnlich beurteilte auch die SED-Führung diese Entwicklung. Ihre anfänglichen Zweifel an der neuen Friedfertigkeit der Revolutionsführung lösten sich rasch in Luft auf, da diese nun alles dafür zu tun schien, um ihr Verhältnis zu Ost-Berlin zu neuem Leben zu erwecken. Schließlich beendete sie nicht nur ihr Kokettieren mit der Bundesrepublik, sondern bemühte sich aktiv um eine Intensivierung der Beziehungen zwischen den Regierungsparteien beider Länder. Gleichzeitig baute man in Havanna jetzt alle Barrieren ab, die zwischen 1963 und 1968 den kulturellen Austausch sowie die Zusammenarbeit im Bildungswesen behindert hatten.
 
        Ihren Platz an der karibischen Sonne hatte die DDR-Führung letztlich also erst am Ende des Jahrzehnts eingenommen. Nachdem der „Faktor Bonn“ endgültig vom Tisch und Castro auf Sowjetkurs gebracht worden war, richteten sich die beiden sozialistischen Regierungen neu aufeinander aus. Anfang der 1970er Jahre begaben sie sich gleichermaßen in ihre „verspäteten Flitterwochen“28 – und um die Mitte des Jahrzehnts in eine Phase stabiler, realsozialistischer Länderbeziehungen.
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        EDITORIAL
 
        Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert den endgültigen Abschied Moskaus von der europäischen Sicherheitsordnung, die auf Zusammenarbeit entlang von Prinzipien wie staatlicher Souveränität, der Unverletzlichkeit von Grenzen und einer friedlichen Konfliktlösung basierte. Seither sortiert sich die Sicherheitspolitik in Europa im Eiltempo neu: Schweden und Finnland geben ihre Neutralität auf und treten der Nato bei, die EU-Staaten liefern Waffen an die Ukraine, Deutschland investiert mit einem Sondervermögen in die Ausstattung der Bundeswehr. Statt auf Kooperation mit Russland stehen die Zeichen nunmehr auf Konfrontation.
 
        Neben der notwendigen Reflexion darüber, wie es so weit kommen konnte und ob „der Westen“ den russischen Präsidenten Wladimir Putin von der Invasion in die Ukraine hätte abhalten können, stellen sich vor diesem Hintergrund die großen Fragen der internationalen Sicherheitspolitik mit neuer Dringlichkeit: Wie kann die nukleare Aufrüstung effektiv begrenzt werden? Wie können die multilateralen Institutionen inklusiv gestaltet werden und insbesondere auch dann dauerhaft handlungsfähig bleiben, wenn kein Konsens zwischen den Großmächten herrscht? Wie schafft und erhält man Frieden?
 
        Die vielzitierte „Zeitenwende“ geht über einen Bruch in Europa weit hinaus. Sie bedeutet das Ende der kooperativen regelbasierten internationalen Ordnung, wie sie nach dem Kalten Krieg beschworen wurde, die nun einer neuen Form des Systemwettbewerbs in einem multipolaren Kontext weicht. So ringt die internationale Gemeinschaft in einer Zeit um ein neues Miteinander, in der sie nur mit Geschlossenheit und Konsequenz den sich zuspitzenden existenziellen globalen Krisen, allen voran der Bedrohung durch den Klimawandel und seine Folgen, wirksam entgegentreten kann.
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        INTERVIEW
 
        „VERBINDUNGEN, DIE ZUM FRIEDEN BEITRAGEN SOLLEN, WERDEN ZU WAFFEN“
 
        Fragen zum Krieg in der Ukraine, dem Globalen Süden und zur Zukunft der internationalen Ordnung
 
        an Amrita Narlikar
 
        Die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 wird hierzulande mit Begriffen wie „Zeitenwende“ und „Epochenbruch“ belegt und als das Ende der internationalen Ordnung gedeutet, wie wir sie seit dem Ende des Kalten Krieges kennen. Schließen Sie sich dieser Einordnung an?
 
        – Hier muss meine Antwort lauten: Jein. Einerseits nein, weil das natürlich ein eher westlicher Zugang ist. Kriege und Konflikte sind in vielen verschiedenen Teilen der Welt leider nicht nur ferne Erinnerungen, sondern erlebte und lebendige Erfahrungen. Aber andererseits ja, es ist eine Zeitenwende. Europa hat sich selbst lange als Ort des Friedens gesehen. Der Beginn eines Krieges auf dem europäischen Kontinent ist eine nachdrückliche Mahnung daran, wie zerbrechlich Frieden sein kann. Dass die Gefahren für die Demokratie nicht nur von innen kommen, sondern auch von außen. Dass das Risiko, das autoritäre Regime für Demokratien mit sich bringen, kein abseitiges Phänomen aus fernen Ländern ist, sondern viel konkreter, als die Europäer bereit waren anzuerkennen. In diesem Sinne sollte die russische Invasion in die Ukraine als dringlicher Weckruf behandelt werden.
 
        Sie sind in Indien geboren und aufgewachsen. Wie blicken die Menschen dort auf das Geschehen?
 
        – Ich kann nicht für mich beanspruchen, für ein so großes und diverses Land wie Indien zu sprechen. Aber als Deutschland-Insiderin und Outsiderin zugleich kann ich sagen: Was am 24. Februar 2022 passiert ist, kann man nur verurteilen. Russland hat ein demokratisches Land überfallen. Dort herrscht Krieg. Es kann hier keine Rechtfertigungen geben und auch keine Beschönigungen. Das ukrainische Volk schlägt sich tapfer und deckt Schwächen des russischen Militärs auf, viele Ukrainer zeigen bei der Verteidigung ihrer Familie, ihrer Tiere und ihres Landes eine bewundernswerte Heldenhaftigkeit. Doch zwischen der berechtigten Kritik an Russland und der Bewunderung, die viele von uns gegenüber den Ukrainern verspüren, ist möglicherweise zu leicht zu übersehen, welche Rolle der Westen durch Unterlassungen, aber auch durch aktive Fehler gespielt hat.
 
        So wurden wir in den Monaten vor dem Krieg wiederholt öffentlich von der US-Regierung gewarnt, dass Russland einen Angriff vorbereite. War es wirklich ein kluges Vorgehen, das so öffentlich zu machen? Es gibt mindestens ein spieltheoretisches Argument, das dafür spricht, dass der Westen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geschaffen und damit die russische Invasion beschleunigt, wenn nicht sogar verursacht hat. Und wenn das westliche Spitzenpersonal sich der Ernsthaftigkeit dieses Risikos bewusst war, warum hat es im Vorfeld nicht alles getan, um der Ukraine schnell zu helfen? Hätten die USA, die EU und die Nato gegenüber der Ukraine echtes Commitment signalisiert und Waffen und Streitkräfte bereitgestellt für den Fall, dass Russland wirklich seinen unabhängigen Nachbarn angreift, hätten sie die Invasion vielleicht wenigstens verzögern können.
 
        Der Westen hat zu einem Kontext beigetragen, der offenbar die expansionistische Abenteuerlust autoritärer Kräfte schürt. Chinas Vorgehen vor seinen Küsten oder in Hongkong hat wenig mehr als Zungenschnalzen und erhobene Zeigefinger nach sich gezogen – keine echten Konsequenzen, noch nicht einmal wirtschaftliche. Vielmehr versuchten Emmanuel Macron und Angela Merkel noch im Dezember 2020, das Umfassende Investitionsabkommen zwischen China und der EU abzuschließen – das hätte sogar geklappt, wenn nicht das Europäische Parlament gewesen wäre. Und dann war da noch der schmachvolle Abzug aus Afghanistan im Sommer 2021. Das waren alles Signale, die ein Verhalten, wie wir es nun von Russland sehen, eher begünstigen als verhindern.
 
        Das transatlantische Bündnis muss mit gleichgesinnten Partnern aus dem Globalen Süden zusammenarbeiten und viel konsequenter dabei werden, die globale Ordnung und die Werte, auf denen sie basiert, aufrechtzuerhalten. Das bedeutet auch, Indien nicht zu seinen Pflichten gegenüber der Ukraine zu belehren, sondern die Grenzen zu verstehen, an die Freunde manchmal stoßen, und durch entsprechende Maßnahmen zu helfen, diese zu überwinden.
 
        Die indische Regierung hat Russlands Angriff auf die Ukraine bislang nicht verurteilt und sich weder den entsprechenden Abstimmungen innerhalb der Vereinten Nationen noch den Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Warum positioniert sich Indien als größte Demokratie der Welt und eines der Schwergewichte in der internationalen Politik in dieser Frage nicht eindeutig?
 
        – Dass Indien keine harte Linie gegen Russland gefahren ist, hat viele enttäuscht und überrascht. Ich teile die Enttäuschung, nicht aber die Überraschung. Indiens Abhängigkeit von russischer Militärausrüstung ist gewaltig – Schätzungen gehen von 50 bis 80 Prozent aus. Zuverlässige Waffenlieferungen sind für Indien, das schwierige und teilweise Nuklearmächte als Nachbarn hat, von großer Bedeutung. Daher ist es naheliegend, dass Indien mit Kritik an Russland zurückhaltend ist.
 
        Die übermäßige Abhängigkeit Indiens von Russland birgt im aktuellen Kontext eine tragische Ironie. Denn ein zunehmend isoliertes Russland wird sich wahrscheinlich China annähern, mit dem es im Februar 2022 noch vor dem Angriff auf die Ukraine eine „Partnerschaft ohne Grenzen“ ausgerufen hat. Aus indischer Perspektive ist das angesichts des historisch schwierigen Verhältnisses zu China besorgniserregend, aber auch mit Blick auf ein wachsendes Ungleichgewicht in der Region und tatsächlich auch auf globaler Ebene. Indien ist sich dieser Entwicklungen bewusst und hat gegenüber Russland international weder Kritik noch Zustimmung signalisiert.
 
        Statt sich nur über Indiens scheinbar „neutrale“ Haltung zu beschweren, könnte die EU sich selbst und der größten Demokratie der Welt helfen und die bilaterale Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Handel, Infrastruktur und Sicherheit vertiefen.
 
        Auch China und Südafrika haben sich bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung enthalten, Brasilien und Saudi-Arabien haben erklärt, eine „neutrale“ Haltung einzunehmen. Ist Indien mit seiner Position also repräsentativ für den Globalen Süden? Gibt es einen gemeinsamen Nenner für die Haltungen dieser Länder?
 
        – Es ist sehr wichtig, die Haltung Indiens und anderer Akteure nicht auf eine gemeinsame Position des Globalen Südens zu reduzieren. „Globaler Süden“ ist eine häufig genutzte Abkürzung, die nicht so verstanden werden sollte, als würde sie eine Einheit der sehr verschiedenen Länder aus unterschiedlichen Regionen bezeichnen, die diese Gruppe bilden. Mit solchen Vereinfachungen leisten wir den Staaten des Globalen Südens einen Bärendienst, aber auch uns selbst. China und Russland sind beide bereit, den Begriff zu politisieren und zu instrumentalisieren, indem sie behaupten, dass all diese Länder einer entwicklungsorientierten Agenda folgen und insofern de facto ihre Verbündeten sind. Das ist schlicht nicht der Fall. Vielmehr gibt es im Globalen Süden Demokratien, die einige Grundwerte mit Teilen des Westens gemeinsam haben. Das sind Länder, deren Kulturen wir besser verstehen und mit denen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten sollten, mit denen die EU und die USA engere militärische und wirtschaftliche Verbindungen eingehen und die globalen Lieferketten restrukturieren sollten, um sowohl Nachhaltigkeit als auch Sicherheit herzustellen.
 
        Welche Auswirkungen haben der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland auf die Länder des Globalen Südens?
 
        – Die Auswirkungen sind vielfältig und besorgniserregend. Nehmen wir allein das Beispiel der Nahrungsmittelknappheit und steigenden Preise. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind wichtige Getreideexporteure, sodass die Invasion an sich und die Unterbrechung des Handels durch den Krieg das Problem verschärfen. Gleichzeitig haben die Sanktionen gegen Russland unbeabsichtigte Auswirkungen auf die russischen Nahrungsmittelexporte, was die EU veranlasst, einen Teil ihres Sanktionspaketes zu überdenken. Die russische Blockade von Seehäfen trifft die Ukraine hart und macht einen großen Teil der globalen Nahrungsmittellieferungen zur Geisel. Das multilaterale Handelssystem ist nicht in der Lage, gegenzusteuern, selbst dann nicht, wenn Staaten Nahrungsmittelexporte formell und informell einschränken. Die in der Folge explodierenden Preise betreffen auch Länder mit mittleren Einkommen und reiche Länder, in denen nun der Unmut wächst. Aber die Engpässe bringen ärmere Länder in eine noch prekärere Situation, die sich wiederum weiter auswirkt – auf die Ungleichheit, den Sozialstaat, aber auch auf das Funktionieren von Gemeinwesen und das Potenzial äußerer Einflussnahme und noch vieles mehr. Hier könnte sich eine maximale Katastrophe mit globalen Konsequenzen zusammenbrauen.
 
        Sollten wir uns auf das Ende der Globalisierung einstellen, wie wir sie kennen?
 
        – Das alte Modell der Globalisierung, das auf der Annahme basiert, dass zunehmende wirtschaftliche Integration zu Wohlstand und Frieden führt, hat nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte gut funktioniert. Aber seit einigen Jahren wird immer deutlicher, dass ebendiese Verbindungen, die zum Frieden beitragen sollen, zu Waffen gemacht werden können. Aktuell geschieht das ziemlich offensichtlich, wenn Russland Energielieferungen als Verhandlungsmasse nutzt, aber wir haben das auch zu Beginn der Pandemie mit Blick auf lebensrettende Ausrüstung gesehen. Ein neues Globalisierungsmodell ist nötig.
 
        Wie könnte das aussehen?
 
        – Dazu vier Punkte: Erstens sind die Zeiten lange vorbei, in denen wirtschaftliche Integration als Ziel an sich oder auch als Weg zum Frieden verfolgt werden kann. Die transatlantischen Verbündeten müssen zuverlässigere Lieferketten mit vertrauenswürdigen Partnern aufbauen und ihre eigenen inländischen Kapazitäten stärken, vor allem in strategisch wichtigen Bereichen. Gegenseitige Abhängigkeiten können missbraucht werden. Die Abhängigkeit von Russland hat in Deutschland zu erheblicher Zögerlichkeit geführt. Lasst uns ein derart jämmerliches Drama nicht mit China wiederholen. Eine solche Neuausrichtung wird Kosten mit sich bringen und wird sehr vorsichtig umgesetzt werden müssen, aber der wahrscheinliche wirtschaftliche Schmerz kommt auch mit einem Sicherheitsgewinn.
 
        Zweitens bedeutet die Anpassung der Lieferketten mit „vertrauenswürdigen“ Partnern, dass es eine ernsthafte Diskussion um Werte geben muss. Die EU führt viele solcher Diskussionen, die aber nicht so wirkungsvoll sind, weil es um Werte in einem sehr engen Sinn wie zum Beispiel Arbeits- und Umweltstandards geht. Die US-Regierung bewegt sich mit ihrem Schwerpunkt auf Demokratie in die richtige Richtung. Aber es muss mehr getan werden. Vor allem gilt es, sich auf Augenhöhe auf Länder des Globalen Südens einzulassen. Dort gibt es potenzielle Verbündete, die nicht nur westliche Vorbehalte gegenüber China teilen, sondern sich auch zu liberalen Werten bekennen.
 
        Drittens wird ein gegenseitiger Einsatz von soft power allein nicht ausreichen. Indiens Abhängigkeit von russischer Militärausrüstung hat dazu beigetragen, dass sich das Land nicht an die Seite der Ukraine stellt; hätte der Westen Indien dabei unterstützt, seinen Bezug von Waffensystemen und Dual-use-Technologien von Russland weg zu diversifizieren, sähe das nun vielleicht anders aus. Wir müssen zeigen, dass die Zusammenarbeit von Demokratien nicht nur geistige, sondern auch materielle Vorteile schafft. Autoritäre Staaten wie China bieten alternative Wege, die für ärmere Länder mitunter vorteilhafter zu sein scheinen. Chinesische Investitionsprojekte und die „Neue Seidenstraße“ mögen etwas von ihrem Glanz verloren haben, aber sie sind nach wie vor wichtige – und kurzfristig auch einfache – Alternativen, denen sich kleinere Staaten zuwenden können. 
 
        Mein vierter Punkt bezieht sich auf die Forderung aus der Wissenschaft und aus Denkfabriken, dass mehr Gelder in die Forschung zu China fließen müssen – so steht es auch im Koalitionsvertrag. Und ja, das stimmt. Aber mehr Mühe und Mittel sollten auch in die Förderung eines besseren Verständnisses potenzieller Verbündeter, gleichgesinnter Partner in Asien und im Globalen Süden, investiert werden. Chinas Konfuzius-Institute haben eine wichtige Rolle für die chinesische Diplomatie gespielt, und Gelder aus Russland fallen für manche der prestigeträchtigsten Lernorte des Westens noch immer prominent ins Gewicht, etwa für die Blavatnik School of Government der Universität Oxford. Es ist höchste Zeit, dass die größten Demokratien der Welt – die USA, die EU und andere wie Indien und Japan – ihrerseits beginnen, systematischer und sichtbarer in die Denkfabriken, Forschungsinstitute und Universitäten der jeweils anderen zu investieren.
 
        Wie kann der Multilateralismus grundsätzlich neu gedacht werden, wenn die Welt aktuell wieder in Blöcke zu zerfallen scheint?
 
        – In technokratischen Kreisen scheint es eine verzweifelte Hoffnung zu geben, dass wir nach einigen kleineren Reformen wieder zurückkehren können zu einem business as usual. Aber was wir uns wirklich fragen müssen, ist, ob der Multilateralismus, wie wir ihn heute kennen, wirklich zweckdienlich ist. Das herkömmliche multilaterale Instrument wurde nicht für eine Welt gemacht, in der wirtschaftliche Integration zur Waffe werden kann. Ich argumentiere bereits seit einiger Zeit für einen grundsätzlichen Neustart des Multilateralismus. Und um einen solchen effektiv umzusetzen, brauchen wir mindestens zwei Dinge, die sich scheinbar widersprechen.
 
        Zuerst müssen wir inklusiv sein: Ein reformierter Multilateralismus, beispielsweise aufgesetzt von den G7, würde keine Zugkraft im Globalen Süden entwickeln und eine Wiederholung der Reaktionsmuster nach sich ziehen, die wir nach der russischen Invasion der Ukraine gesehen haben. Zugleich heißt „inklusiv“ aber nicht „universal“: Ein neuaufgelegter Multilateralismus würde variable Konstellationen erlauben, engere wirtschaftliche und sicherheitsbezogene Verbindungen unter gleichgesinnten Partnern eingeschlossen. Zugleich muss ein neustrukturierter Multilateralismus keine geschlossene Gesellschaft sein: Länder, die bereit sind, sich seinen strengeren Regeln zu unterwerfen, wären willkommen.
 
         
          Die Fragen wurden Mitte September 2022 schriftlich beantwortet. Aus dem Englischen von Anne-Sophie Friedel.
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        WOHIN FÜHRT DER „EPOCHENBRUCH“?
 
        Konturen einer neuen Ordnung für Europas Sicherheit
 
        Jana Puglierin
 
        In einem Essay für den „New Statesman“ hat der britische Journalist Jeremy Cliffe jüngst darauf hingewiesen, dass epochale Veränderungen in der Regel ein paar Jahre brauchen, bis sie sich voll entfalten und ihre Folgen sichtbar werden.01 Die Französische Revolution sei mehr gewesen als der Sturm auf die Bastille, der Beginn des Zweiten Weltkrieges mehr als die ersten deutschen Panzer in Polen, das Ende des Kalten Krieges mehr als der Fall der Mauer. Cliffe hat Recht: Wendepunkte in der Geschichte finden nie isoliert statt. Rückblickend ist es leicht, zu erkennen, wie sehr die jeweils bestehende Ordnung bereits erodiert war, bevor jene Ereignisse eintraten, die die meisten Beobachter zum Zeitpunkt ihres Geschehens völlig überraschten und die Welt eine andere werden ließen. Auch die gravierenden Konsequenzen dieser jeweiligen Ereignisse waren zum Zeitpunkt ihres Geschehens noch weitgehend unklar.
 
        Bundeskanzler Olaf Scholz hat den 24. Februar 2022 zum Symbol einer „Zeitenwende“ in der Geschichte des europäischen Kontinents erklärt. Der russische Angriff auf die Ukraine mit dem Ziel, das Regime in Kyjiw zu stürzen und die Ukraine als „Anti-Russland-Projekt“02 auszulöschen, hat eine Ära beendet. Er hat überdeutlich gemacht, dass sich Russland von den Grundprinzipien der europäischen Sicherheitsordnung, wie der Achtung staatlicher Souveränität, dem Gewaltverbot und der Unverletzbarkeit von Grenzen, endgültig verabschiedet hat. Bis dato hatten viele europäische außenpolitische Entscheidungsträger trotz des Kaukasus-Krieges 2008 und der Krim-Annexion 2014 immer noch an der Hoffnung festgehalten, dass man Russland in die bestehende europäische Sicherheitsordnung einbinden könne. Denn, so die weit verbreitete Überzeugung, dauerhafte Sicherheit in Europa werde es nur mit und nicht gegen Russland geben. Die Bilder russischer Kriegsverbrechen aus Irpin, Mariupol oder Butscha haben nun jedermann vor Augen geführt, dass es nicht das Ziel des Kremls ist, sich in die bestehende Ordnung zu integrieren, sondern stattdessen, sie vollständig zu zerstören.
 
        Damit geht jenes „Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit“ zu Ende, welches die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am 21. November 1990 mit der feierlichen Verabschiedung der Charta von Paris voller Hoffnung ausgerufen hatten.03 Auch wenn noch offen ist, wann und unter welchen Bedingungen der Krieg in der Ukraine endet, wird es keinen Weg zurück zum Status quo ante mit Russland geben. Im Schatten des Scherbenhaufens der alten europäischen Sicherheitsordnung ist eine neue Ordnung allenfalls in Konturen erkennbar. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass die Zukunft Europas von viel größerer Unsicherheit, von neuen Konflikten und globalen Umbrüchen geprägt sein wird. Die Weichen dafür, wie diese Ordnung aussehen wird, werden heute gestellt.
 
        KEIN WEG ZURÜCK ZUM STATUS QUO ANTE
 
        Bereits vor dem 24. Februar 2022 gab es mehr als genug Anzeichen dafür, dass sich der Kreml durch die etablierten Prinzipien der europäischen Sicherheitsordnung, die in der Charta von Paris in Fortschreibung der Schlussakte von Helsinki von 1975 vereinbart und im Budapester Memorandum 1994 und der Nato-Russland-Grundakte 1997 bestätigt worden waren, nicht mehr gebunden fühlte – obwohl die Sowjetunion und die Russische Föderation diese Prinzipien vertraglich anerkannt hatten. Schon im Krieg gegen Georgien 2008 hatte Russland seine Bereitschaft demonstriert, seine Einflusssphäre mit harter Hand zu verteidigen. 2014 ging der Kreml einen Schritt weiter, annektierte die Krim und entfachte einen Krieg im Osten der Ukraine. Dies hatte ein erhebliches Zerwürfnis mit den EU-Staaten und den USA zur Folge, die daraufhin Sanktionen gegen Russland in Kraft setzten und in der Nato eine Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung einleiteten. Dennoch hielt die EU an der Idee des „selektiven Engagements“ mit Russland fest. Gerade die Bundesregierung agierte weiterhin nach dem Prinzip „Wandel durch Handel“ beziehungsweise „Annäherung durch Verflechtung“. Nur ein Jahr nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim beschloss sie den Bau der Pipeline Nord Stream 2.
 
        Sicherlich spielten in diesem Zusammenhang vor allem ökonomische Interessen eine Rolle. Der Wunsch, „Dialog zu erneuern, Vertrauen wiederaufzubauen und Sicherheit wiederherzustellen“,04 lässt sich jedoch nicht allein mit der Gier nach billigen Energieimporten erklären.05 Er war Ausdruck der in weiten Teilen der EU in Politik und Gesellschaft tief verwurzelten Überzeugung, dass der Kampf um Einflusssphären und militärische Großkonflikte in Europa Relikte der Vergangenheit seien, die man überwunden habe. Man glaubte, durch ein bindendes Vertragswerk, gemeinsame Rüstungskontrollabkommen und Institutionen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den Europarat eine inklusive und kooperative Sicherheitsordnung geschaffen zu haben, in der Konflikte durch Verhandlungen und nicht durch Kriege gelöst werden und die Macht des Rechts und nicht die Macht des Stärkeren gilt. Auch wenn Russland die Grenzen dieses Systems mit den Jahren zunehmend austestete beziehungsweise offen überschritt, glaubte man an die Möglichkeit des konstruktiven Dialogs und der Kooperation mit Moskau.
 
        Im Rückblick ist erkennbar, dass sich der Kreml spätestens 2014 bereits weitgehend aus der europäischen Sicherheitsordnung verabschiedet hatte. Von russischer Seite wurde dies mit dem Hinweis begründet, der Westen habe durch die Intervention der Nato im Kosovo 1999 und den amerikanischen Einmarsch im Irak 2003 die vereinbarten Regeln zuerst gebrochen. Darüber hinaus sei die europäische Spaltung nach dem Ende des Kalten Krieges nie überwunden worden. Stattdessen sei Russland in der von einer expansiven EU und Nato dominierten europäischen Ordnung mehr und mehr an die Peripherie gedrängt und kleingehalten worden, ohne die Möglichkeit, diese Ordnung entscheidend mitzugestalten. Daher sei das europäische Sicherheitssystem nicht inklusiv, sondern ein Konstrukt des Westens, das Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgezwungen wurde, ohne dessen Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen.06
 
        Wann genau Moskau sein Interesse an der bestehenden Ordnung verlor, welche Rolle der Westen dabei spielte und ob dieser Prozess unausweichlich war, darüber ist nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine viel gestritten worden.07 Aber heute ist klar, dass es für das Verhältnis zwischen Russland und den Staaten der EU keine Rückkehr zum Status quo ante geben kann, selbst wenn es gelänge, den Krieg in der Ukraine einzufrieren oder gar zu beenden. Schon vor dem 24. Februar 2022 akzeptierte Russland den Status quo nicht mehr und war die Vision eines freien und geeinten Europas von Vancouver bis Wladiwostok, für die der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew Ende der 2000er Jahre geworben hatte, gescheitert.
 
        In zwei Vertragsentwürfen für Abkommen mit den USA und der Nato, die im Dezember 2021 vom russischen Außenministerium veröffentlicht wurden,08 machte der Kreml deutlich, worum es ihm eigentlich geht: um die erneute Teilung Europas in eine russische und eine westliche Einflusszone, um die De-facto-Rückabwicklung der Nato-Osterweiterungen durch den Rückbau der militärischen Infrastruktur auf den Stand von 1997, um die Errichtung einer sicherheitspolitischen Pufferzone auf dem östlichen Nato-Territorium sowie letztlich um die politische und militärische Verdrängung der USA aus Europa und damit die Spaltung des westlichen Bündnisses. All das war und ist weder für die Europäer noch für die USA akzeptabel.
 
        EUROPA IM WETTBEWERB DER SYSTEME
 
        Ein neues Abkommen mit Moskau über eine europäische Sicherheitsordnung 2.0 ist deshalb nicht zu erwarten, dafür gibt es keine gemeinsame Grundlage. Sicherheit in Europa wird auf absehbare Zeit nicht kooperativ mit Russland organisiert werden können. Stattdessen geht es darum, Sicherheit vor Russland für die Europäer herzustellen. Wladimir Putin hat bewiesen, dass er militärische Mittel zur Durchsetzung seiner politischen Ziele rücksichtslos einsetzt, wann immer er denkt, damit erfolgreich sein zu können. Das muss nicht bedeuten, dass Russland den Krieg über die Grenzen der Ukraine hinaus ausweiten wird – es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Die Zukunft wird deshalb wieder von der Eindämmung und Abschreckung russischer Aggression geprägt sein. Dementsprechend haben die Nato-Staaten bereits begonnen, ihre Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebiets substanziell und nachhaltig zu erhöhen. Sie wollen mehr für Verteidigung ausgeben und die Schlagkraft ihrer Armeen verbessern. Schweden und Finnland wollen Mitglieder der Nato werden, Dänemark hat sich zur Teilnahme an der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU entschieden. Die europäische „Friedensdividende“ ist aufgebraucht. Anders als erhofft, wird die Bedeutung des Militärischen für die zukünftige Organisation von Sicherheit in Europa nicht ab-, sondern zunehmen.
 
        Das gilt besonders für die nukleare Abschreckung, die viele Beobachter nach dem Ende des Kalten Krieges als überholt angesehen hatten. Im Krieg gegen die Ukraine droht der Kreml mit Nuklearwaffen, um seine expansiven politischen Ziele durchzusetzen. Die Politikwissenschaftler Liviu Horovitz und Lydia Wachs schreiben, es scheine Putins Absicht zu sein, „den konventionellen Angriffskrieg nuklear abzuschirmen“.09 Die nukleare Abschreckungsstrategie der Nato und das Konzept der nuklearen Teilhabe werden deshalb für die Zukunft Europas wieder enorm relevant. Umso mehr, weil nicht nur Russland, sondern auch China und die USA in den vergangenen Jahren ihr Nuklearwaffenarsenal modernisiert und aufgerüstet haben, während gleichzeitig bis auf den New-START-Vertrag (Strategic Arms Reduction Treaty) zwischen Russland und den USA die bestehenden konventionellen wie nuklearen rüstungskontrollpolitischen Vereinbarungen nach und nach erodiert sind – und auch bei diesem letzten verbliebenen Abkommen hat Moskau die Kontrollen seiner Atomwaffenarsenale Anfang August 2022 vorerst ausgesetzt. Atomwaffen werden als Instrumente eigener Stärke begriffen. Eine neue Welle der Abrüstung und Rüstungskontrolle ist nicht in Sicht. Gleichzeitig werden neue Technologien und noch weitgehend unregulierte Räume wie der Cyberspace oder der Weltraum für die moderne Kriegsführung immer stärker an Bedeutung gewinnen.
 
        Um die sich abzeichnende neue Sicherheitsordnung in Europa zu beschreiben, ist vielfach von einem „neuen Kalten Krieg“ gesprochen worden.10 Ähnlich wie zwischen 1945 und dem Zerfall der Sowjetunion läuft momentan wieder alles auf eine Teilung Europas hinaus. Hier die Staaten der EU und der Nato; dort Russland und Verbündete wie Belarus; dazwischen die Ukraine, Moldau und Georgien – deren Beitrittsperspektive zu EU und Nato in weiter Ferne liegt. Die weitreichenden Sanktionen, die die Europäer und die USA gegen Russland verhängt haben, haben bereits den Prozess einer dauerhaften wirtschafts- und energiepolitischen Entflechtung von Russland in Gang gesetzt.
 
        Jedoch trägt der Vergleich mit dem „Kalten Krieg“ nur sehr begrenzt, denn die Situation heute ist völlig anders. Während die Welt im Zeitalter der Bipolarität von zwei Großmächten in Atem gehalten wurde, die die internationalen Beziehungen fast vollständig dominierten, ist die heutige Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen eingebettet in einen alles überwölbenden globalen Konflikt zwischen den USA und China. Unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahl 2024 gewinnt, wird die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China bleiben und sich voraussichtlich noch weiter verschärfen. Für beide Seiten ist diese Rivalität das Prisma, durch das sie auf ihre Beziehungen zum Rest der Welt schauen. Der Krieg in der Ukraine hat die amerikanische Aufmerksamkeit nun vorläufig zurück nach Europa gebracht, aber die Priorität liegt weiter im indopazifischen Raum. In Zeiten knapper Ressourcen ist jede finanzielle Investition in Europa eine Investition, die nicht in Asien getätigt wird.
 
        Die Bereitschaft der USA, in die europäische Sicherheit zu investieren, wird daher perspektivisch begrenzter sein als in der Vergangenheit. Die Europäer werden in Zukunft eine viel größere Rolle bei der konventionellen Abschreckung Russlands spielen und sich auch um eventuelle sicherheitspolitische Krisen in ihrer Nachbarschaft, etwa auf dem westlichen Balkan, selbst kümmern müssen. Angesichts der massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Regionen wie Nord- oder Westafrika oder den Nahen Osten durch drohende Hungersnöte sowie der immer weiter eskalierenden Klimakrise ist absehbar, dass die Krisen und Konflikte in diesen Regionen eher zu- als abnehmen werden. Ob und wie schnell die Europäer in der Lage sein werden, ihre Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen, ob und wie sehr die USA sicherheitspolitisch in Europa engagiert bleiben und ob sie zumindest ihre Nukleargarantie weiter glaubhaft aufrechterhalten – die Antworten auf all diese Fragen werden die zukünftige Sicherheitsordnung in Europa entscheidend bestimmen.
 
        Die „Zeitenwende“ ist mehr als nur der Bruch zwischen Russland und dem Westen. Sie besteht in einem grundsätzlichen Wandel des internationalen Systems, weg von der regelbasierten internationalen Ordnung und hin zu einem Wettbewerb der Systeme. Dabei geht es, wie der China-Experte Mikko Huotari 2021 schrieb, nicht in erster Linie „um einfache Dichotomien wie Kapitalismus/Demokratie oder Kommunismus/Diktatur (…), sondern um den Umgang mit einem Einparteienstaat, der sich erfolgreich in den globalen Kapitalismus integriert und ihn umstrukturiert, internationale Regeln gestaltet und die Diktatur unter digitalen Bedingungen neu erfindet“.11 China versteht sich selbst und sein System als kulturelle und ideologische Alternative zu den Vereinigten Staaten beziehungsweise zur Idee der Demokratie. Es kann dabei auf die Unterstützung Russlands setzen,12 das sich im Zuge der wachsenden Entfremdung von Europa in den vergangenen Jahren immer mehr an Beijing angenähert hat. Als Konsequenz des Krieges in der Ukraine ist Russland noch mehr zum Juniorpartner Chinas geworden. Die Rivalität zwischen den Großmächten bringt auch die völlige Dysfunktionalität des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen als oberster Instanz zur Wahrung des Friedens mit sich. Eine zentrale Frage für die zukünftige europäische Sicherheitsordnung ist daher die nach der Legitimationsquelle militärischer Gewalt.
 
        Sowohl China als auch Russland haben sich in den vergangenen Jahren vermehrt nicht-militärischer Mittel der Einflussnahme bedient, um den Westen zu spalten und das europäische Projekt zu torpedieren. In beiden Fällen hat sich die Idee, dass eine enge wirtschaftliche Verflechtung zu einer Annäherung und einer demokratischen Öffnung gen Westen führen würde, als Trugschluss entpuppt. Stattdessen nutzen sowohl Russland als auch China diese gezielt als Waffe aus. Wie gefährlich es ist, sich in einem strategisch wichtigen Bereich von einem Akteur abhängig zu machen, der die Ausnutzung dieser Abhängigkeit als Mittel für hybride Kriegsführung instrumentalisiert, bekommt Deutschland gerade in Form einer massiven Energiekrise zu spüren. Die Schlachtfelder des 21. Jahrhunderts sind auch die Infrastruktur und die Institutionen der Globalisierung.
 
        EUROPÄISCHE HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND RESILIENZ
 
        Der Politikwissenschaftler Frank Sauer hat einmal bemerkt, dass die Zukunft die schlechte Angewohnheit habe, „sich oftmals ganz anders zu entwickeln, als es das Verlängern von Trendlinien zuvor erwarten ließ“.13 Dennoch ist absehbar, dass Europa zukünftig weniger sicher und die neue Ordnung von dauerhaften Konflikten geprägt sein wird. Aber die Europäer sind keine Spielbälle der Geschichte, sie haben ihr Schicksal selbst in der Hand. Ob es Wladimir Putin gelingen wird, seinen Angriffskrieg in der Ukraine zum Erfolg zu führen, hat einen großen Einfluss darauf, welche Sicherheitsordnung sich in Europa etablieren wird. Die langfristige und nachhaltige Unterstützung der Ukraine ist deshalb eine Investition der Europäer in die eigene Zukunft. Wollen sie die neue Ordnung entscheidend gestalten, ist es wichtig, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen, dass sie in der Lage sind, viel stärker als bislang ihre eigene Sicherheit zu garantieren und dass sie resilienter gegenüber Versuchen äußerer Einflussnahme werden. Die Bundesrepublik, das bevölkerungsreichste und mächtigste Land in der Mitte Europas, spielt hier eine entscheidende Rolle.
 
        In ihrer Grundsatzrede zur neuen nationalen Sicherheitsstrategie sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht im September 2022, Deutschlands Führungsrolle bestehe darin, der europäischen Friedensordnung „die Kraft zu geben, die Freiheit und Demokratie, Wohlstand und Stabilität“ garantiere.14 Dazu muss die Bundeswehr in der Lage sein, führend zum Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Nato beizutragen, sodass Deutschland zum Rückgrat konventioneller Verteidigung in Europa werden kann. Sie muss sich für eine stärker integrierte europäische Verteidigungspolitik engagieren, bei der das volle Potenzial der Kooperation zwischen EU und Nato ausgeschöpft wird. Genauso wichtig ist, dass deutsches Handeln darauf zielt, Europa in die Lage zu versetzen, in einem interdependenten System eigene Entscheidungen zu treffen – und diese in einem stärker wettbewerbsorientierten geopolitischen Umfeld notfalls auch gegen Widerstand durchzusetzen. In Bereichen wie Energieversorgung, Gesundheit, Rohstoffimporte und digitale Technologien muss es das Ziel deutscher Politik sein, kritische Technologie und Infrastruktur besser zu schützen und Deutschland und Europa weniger abhängig und verwundbar zu machen.
 
        Die Europäer haben ein großes Interesse daran, den Konflikt mit Russland nicht eskalieren zu lassen – gleichzeitig sind sie bereit, ihn bis auf Weiteres auszuhalten. Bislang hat Russlands Angriffskrieg dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten der Nato und der EU so geeint wie lange nicht mehr zusammenstehen. Diese Einheit hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. Die Führung im Kreml hat immer wieder demonstriert, dass sie alles daransetzt, einen Keil zwischen die Mitgliedstaaten der Nato zu treiben. Dies zu verhindern, ist wesentlicher Bestandteil europäischer Daseinsfürsorge.
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        VOM KRIEG ZUM FRIEDEN
 
        Vertrauen im Konflikt
 
        Lothar Brock · Hendrik Simon
 
        Zwar gilt Frieden als Normal- und Krieg als Ausnahmezustand. In der Geschichte war Frieden aber immer eine Zwischenkriegszeit. Im Kontext der jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre und der russischen Invasion der Ukraine ist erneut klar geworden, dass das auch in unserer Weltregion noch immer der Fall ist. Umso dringlicher stellt sich die Frage, wie man vom Krieg zum Frieden gelangt, und wie dabei vermieden werden kann, immer neue Fährten zu weiteren Kriegen zu legen.
 
        In der Frühen Neuzeit (1492–1789) war in Europa der Weg vom Friedensschluss zur nächsten Kriegserklärung besonders kurz. Angesichts dieser Erfahrung formulierte Immanuel Kant als ersten Präliminarartikel seines 1795 entworfenen „ewigen Friedens“: „Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Krieg gemacht worden.“ Dieser „geheime Vorbehalt“ beziehungsweise die Vorstellung, dass der Gegner ihn hegt, ist eine Quelle jenes Misstrauens, das alle Ansätze zur Beendigung von Kriegen durchdringt. Wie kann man in einer Situation friedensfähig bleiben oder sogar werden,01 in der sich zwei oder mehr Konfliktparteien in einer bis aufs Äußerste gesteigerten Konfrontation gegenüberstehen? Wie kann es unter solchen Bedingungen zu einem Friedensschluss kommen, der mehr bietet als eine Atempause bis zum nächsten Krieg?
 
        Bei diesen Fragen geht es um zweierlei: um die Beendigung einzelner Kriege und um die internationale Ordnung, in die ein Konflikt eingebettet ist. Zwischen beiden besteht eine kontinuierliche Wechselwirkung: Friedensschlüsse folgen der vorgegebenen Ordnung, stellen sie aber zugleich infrage und verändern sie. Das gilt für Geschichte und Gegenwart. Die Berücksichtigung der Vergangenheit ist im Folgenden nicht als Vergleich zur Gegenwart angelegt, sondern als Genealogie, die helfen soll, mehr Raum für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart zu schaffen.02
 
        KRIEGSRECHTFERTIGUNG UND FRIEDENSSCHLUSS
 
        Die Geschichte des Krieges ist eine Geschichte seiner Rechtfertigung.03 Ab der Antike bot die Lehre vom gerechten Krieg einen normativen Bezugsrahmen für die Anwendung von Gewalt. Die Krux dieser Lehre ist, dass sie ebenso zur Verklärung von Gewalt als gerecht wie zur Kritik von Gewalt als willkürlich beitragen kann. Dem sollte die Einführung des frühneuzeitlichen Völkerrechts abhelfen, das etwa Hugo Grotius systematisierte. Dabei ging es zunächst darum, die Gewalt im Krieg zu regeln. Aber damit erweiterte sich wiederum das Spektrum möglicher Gründe für die Rechtfertigung des Krieges als gerechte Gewalt.04
 
        Deshalb kritisierte bereits Kant die Väter des frühneuzeitlichen Völkerrechts in Europa als „leidige Tröster“05 und entwickelte seinen viel diskutierten Entwurf einer dreigliedrigen Friedensordnung, in der die Ausbreitung des Republikanismus, der Zusammenschluss der Staaten in einem Völkerbund und eine weltbürgerliche Ordnung sich wechselseitig verstärken und die Annäherung an einen dauerhaften Frieden ermöglichen sollten. Kant unterstellte dabei ein allgemeines Interesse der Menschen als vernunftbegabte Wesen an Frieden. Zugleich ist seine Friedensordnung darauf ausgerichtet, alle Menschen darin zu bestärken, sich auf das einzulassen, was die Vernunft gebietet. Dabei steht dem allgemeinen Interesse an einer Eingrenzung von Gewalt das ebenso allgemeine Interesse an der eigenmächtigen Ausübung von Gewalt zur Durchsetzung bestimmter Ideen und Interessen gegenüber.
 
        Die Fähigkeit und Bereitschaft der Konfliktparteien, Frieden zu schließen und zu wahren, hängt von der Balance zwischen diesen gegenläufigen Interessen ab, wobei mit Kant gehofft werden darf, dass der institutionelle Kontext, also die internationale Ordnung, das Vertrauen in die Beachtung von Regeln stärkt. Dieses institutionelle Vertrauen kann wiederum den Raum für den Aufbau eines persönlichen Vertrauens zwischen den jeweiligen Konfliktakteuren erweitern und einen Friedensschluss begünstigen. „Vertrauen“ lässt sich dabei als Erwartungshaltung begreifen, keinen Schaden zu erleiden – selbst in Kontexten, „in denen ein Verrat immer möglich ist“.06
 
        FRIEDENSSCHLUSS UND FRIEDENSORDNUNG
 
        Für die Formierung und Normierung (früh)neuzeitlicher internationaler Beziehungen in Europa waren nicht nur Kriegserklärungen, sondern auch Friedensverträge von konstitutiver Bedeutung. Sie bildeten nicht weniger als das „Rückgrat“ der internationalen Ordnung, enthielten sie doch grundlegende Prinzipien für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität.07 So galt auch in der Frühen Neuzeit der innereuropäische Frieden als die internationale Norm – trotz der faktischen „Friedlosigkeit“08 dieser Epoche.
 
        In der Frühen Neuzeit wurde in Europa fast in jedem Jahr Krieg geführt. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Konfliktparteien wurden während kriegerischer Auseinandersetzungen in der Regel jedoch nicht eingestellt. Mit dem Gegner im Gespräch zu bleiben, war vielmehr ein Gebot sowohl der Moral als auch des politischen Interesses. Entsprechend wurde es eine Kernfunktion der sich damals professionalisierenden Diplomatie, Kommunikationskanäle vor allem in militärischen Konflikten aufrechtzuerhalten und auszubauen, um gegebenenfalls Friedensverhandlungen einleiten zu können. Die Historikerin Anuschka Tischer spricht von der Herausbildung von „Kommunikationsgemeinschaften“, in und mit denen eine politische Öffentlichkeit für Fragen von Krieg und Frieden entstand.09 Die Kommunikation im Konflikt wurde durch informelle Netzwerke und Mediation durch Dritte ergänzt und begünstigte so die Entstehung von Vertrauen – im akuten Konflikt und darüber hinaus: Während direkte Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht dem Aufbau von interpersonalem Vertrauen dienten, konnte Mediation Vertrauen in den formalen Prozess der Friedensvermittlung stärken. Damit wurde die Zahl der Kriege zwar nicht reduziert, aber der Weg zum Frieden möglicherweise abgekürzt.
 
        Als historische Epoche endete die Frühe Neuzeit 1789 mit der Französischen Revolution, die den Auftakt für die Herausbildung neuer Wege zum Frieden bot. Wie der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 bot auch die Französische Revolution mit den anschließenden Revolutionskriegen Anlass, die politischen Verhältnisse in Europa neu zu ordnen. Dabei ging es nicht nur um eine Wiederherstellung der vorrevolutionären Ordnung, sondern um eine durch die Revolution mit angestoßene gesellschaftliche Modernisierung auf der einen Seite und neue Formen des Umgangs mit internationalen Konflikten auf der anderen. Im Zentrum der postrevolutionären Neuordnung Europas stand der Wiener Kongress von 1814/15. In ihm manifestierte sich das Interesse der fünf europäischen Großmächte Großbritannien, Frankreich, Österreich, Preußen und Russland an einer Regelung ihrer Beziehungen untereinander und an einer Kontrolle von Konflikten unterhalb der Ebene der Großmachtbeziehungen. Die Verlierermacht Frankreich erhielt einen Vertrauensvorschuss und wirkte von Anfang an am „Konzert“ der Großmächte mit: zunächst faktisch über seinen einflussreichen Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand, ab dem Aachener Kongress 1818 als Vollmitglied des Wiener „Orchesters“.
 
        Bei der Neuordnung Europas spielten zwei Ansätze für den Umgang mit Konflikten eine zentrale Rolle: der Multilateralismus und das internationale Recht. Der Multilateralismus wurde in der Form der Konzertdiplomatie praktiziert. So bearbeiteten die Großmächte über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg akute Streitfragen in Kongressen und Konferenzen. Sie entschieden gemeinsam über Gefährdungen für den internationalen Frieden und folgten dabei den Grundsätzen der dynastischen Legitimität, des solidarischen Zusammenwirkens sowie der geopolitischen Zurückhaltung und der Mediation im Konfliktfall.10 Keine der Großmächte hatte ein Vetorecht, alles musste ausgehandelt werden. Vertrauensvolle interpersonale Kooperation stärkte dabei das Vertrauen in die Robustheit der Friedensordnung und umgekehrt. Zugleich legte die Wiener Ordnung das Fundament für das moderne Verbot von Angriffskriegen. Zwar wurde ein solches Verbot nicht vertragsrechtlich normiert, ein freies Recht zum Krieg gab es jedoch nicht.11
 
        Gleichzeitig war und blieb die Wiener Ordnung eine Herrschaftsordnung: Der Frieden in Europa ging nicht nur mit Zwang und militärischer Unterdrückung gegenüber liberalen Bewegungen sowie kleineren und mittleren Mächten und mit einem zunehmenden Nationalismus und Militarismus einher, sondern auch mit der Rechtfertigung von Kolonialismus und Imperialismus.12 Der Frieden der einen bedeutete insofern illegitimen Zwang und Unterdrückung für andere.
 
        Um die Jahrhundertwende wurde als normatives Ergänzungsprogramm des Konzerts auf den beiden Haager Friedenskonferenzen 1899 und 1907 der Versuch unternommen, das 1864 eingeführte heute sogenannte Humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln und durch einen Ausbau der Schiedsgerichtsbarkeit zu ergänzen. Das fiel mit einer Professionalisierung des Völkerrechts zusammen.13 Zugleich nahmen aber unter dem Druck militärischer und wirtschaftlicher Rivalitäten zwischen den Großmächten und insbesondere des deutschen Strebens nach einem „Platz an der Sonne“ die Spannungen zwischen den Großmächten zu. So steht am Ende der Wiener Ordnung der Erste Weltkrieg – und daraufhin der Versuch, eine über Europa hinausgreifende Friedensordnung zu schaffen.
 
        FRIEDENSORDNUNG ALS UNIVERSELLES PROJEKT
 
        Wie schon ein Jahrhundert zuvor folgten die Siegermächte auch nach dem verheerenden „Großen Krieg“ bei der Organisation des Friedens der Idee, Friedensschluss und ausformulierte Friedensordnung miteinander zu verbinden. Dabei standen wiederum der Ausbau des Multilateralismus und die Ausdifferenzierung des Völkerrechts im Vordergrund: Das Wiener Konzert wurde zum Völkerbund transformiert, der nunmehr für eine universelle Ordnung stehen sollte, in die auch die Beschlüsse der Haager Friedenskonferenzen eingehen sollten.
 
        Dieser Weg von der Kriegsbeendigung durch Sieg zur Schaffung einer neuen Friedensordnung endete schnell. Weil sich das Deutsche Reich in der Wilhelminischen Ära zur revisionistischen Macht in Europa entwickelt hatte, konnten die Westmächte den Krieg gegen Deutschland zwar als „Kampf um das Recht“ ausweisen.14 Aber die Betonung von Gerechtigkeits- und Rechtsansprüchen setzte sich in einer präzedenzlosen moralisch-juristischen Aufladung der Friedensschlüsse von 1919 fort.15 Das hatte zur Folge, dass Deutschland zunächst aus der sich neu konstituierenden Kommunikationsgemeinschaft der Mitgliedstaaten des Völkerbundes ausgegrenzt wurde. Diplomatischer Respekt, Anerkennung und Vertrauensbildung litten unter der fehlenden Reintegration Deutschlands in die internationale Ordnung und ließen den Versailler Frieden trotz Gründung des Völkerbundes aus deutscher Sicht weitgehend als Sieg- beziehungsweise Diktatfrieden erscheinen.16 Das begünstigte in Deutschland die Mobilisierung eines nationalistischen Denkens, das von den Nationalsozialisten für ihre Zwecke genutzt wurde. Die Durchsetzung des Nationalsozialismus in Deutschland hatte zur Folge, dass dem Ersten Weltkrieg bereits zwei Jahrzehnte später ein noch schrecklicherer, von Deutschland ausgehender Angriffskrieg mit mehr als 60 Millionen Toten und den Massenverbrechen der Shoah folgte.
 
        Unter dem Eindruck dieser Gewalt unternahmen die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg einen dritten Versuch, die Beendigung eines Krieges durch einen Sieg mit der Schaffung einer allgemeinen Neuordnung der internationalen Beziehungen zu verbinden, wobei die zunächst erfolgte Ausgrenzung Deutschlands und Japans durch deren rasche Eingliederung in die westliche Staatengemeinschaft als Teil der westlichen Politik im Kalten Krieg kompensiert wurde. Die UN-Charta knüpft faktisch an das Europäische Konzert und den Völkerbund an, geht aber in dem hier interessierenden Zusammenhang über beide hinaus: erstens mit dem in Artikel 2 Absatz 4 verankerten allgemeinen Gewaltverbot, zweitens mit der in Kapitel VI und VII festgeschriebenen Verpflichtung der Staaten auf eine friedliche Streitbeilegung und auf kollektive Friedenssicherung, drittens durch die Einrichtung des Sicherheitsrates mit seiner Mischung aus ständigen und nicht-ständigen Mitgliedern, der das Wiener Großmächtekonzert formalisiert, durch das Vetorecht für die ständigen Mitglieder aber auch schwächt. Das wurde im Kalten Krieg sehr schnell deutlich. Zugleich bot die Zeit der Blockkonfrontation ein Beispiel dafür, wie Vertrauensbildung auch im Konflikt gelingen kann.
 
        VERTRAUENSBILDUNG IM KONFLIKT
 
        Das Allgemeine Gewaltverbot der UN-Charta kann als Ende einer Entwicklung begriffen werden, willkürliche zwischenstaatliche Gewaltanwendung schrittweise zu verbieten und gleichzeitig das Instrumentarium für eine kollektive Friedenssicherung erheblich auszubauen. Die Wiederherstellung und Sicherung des Friedens durch die UN setzte jedoch die Fähigkeit zum Konsens vor allem zwischen den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates voraus. Die Chancen dafür waren im Kalten Krieg außerordentlich begrenzt. Immerhin konnten zwei Wege zum Frieden geöffnet werden, die in der UN-Charta nicht vorgesehen waren: 1948 kam es im Palästina-Krieg zur ersten Peacekeeping-Operation zur Überwachung des Waffenstillstands, 1950 vor dem Hintergrund des Korea-Krieges zur ersten „Uniting for Peace“-Resolution der UN-Vollversammlung. Das Peacekeeping bietet die Chance, ein Ausbleiben militärischer Handlungsfähigkeit der UN durch militärische Friedensstabilisierung im Einvernehmen mit den Konfliktparteien zu kompensieren. Mit „Uniting for Peace“ kann die Generalversammlung versuchen, über ein eigenes Mehrheitsvotum die Auswirkungen einer Blockade des Sicherheitsrates abzufedern.
 
        In der Suez-Krise von 1956 kamen beide Verfahren zum Zuge: Das „Uniting for Peace“-Verfahren trug dazu bei, die Veto-Mächte Großbritannien und Frankreich von einem gemeinsamen Krieg mit Israel gegen Ägypten wegen der Verstaatlichung des Suez-Kanals abzuhalten; und eine UN-Friedenstruppe überwachte den unter dem Schirm der UN herbeigeführten Waffenstillstand. Das konnte nur im Einvernehmen mit den USA geschehen, die das Handlungsmuster der Ost-West-Konfrontation durchbrachen und auf Frankreich und Großbritannien erheblichen Druck ausübten.17 Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen Akt der Vertrauensbildung: Der US-Regierung ging es darum, den Druck auf die Sowjetunion wegen deren Intervention in Ungarn erhöhen zu können und eine Zunahme des sowjetischen Einflusses in Ägypten zu verhindern. So kam es 1958 im Kontext der Berlin-Krise zu einer weiteren Verschärfung der Ost-West-Konfrontation, die in der Kuba-Krise 1962 bis an den Rand eines Atomkrieges führte.
 
        Der Ost-West-Konflikt erschien damals als Ausdruck lernpathologischer Verhaltensweisen auf beiden Seiten.18 Man versuchte nicht, die andere Seite zu verstehen, sondern pflegte ein Bild von ihr, das die schlimmsten Befürchtungen weckte. Dabei konnte es zu gefährlichen Fehleinschätzungen dessen kommen, was die jeweils andere Seite beabsichtigte. Das zeigte sich in der Kuba-Krise mit kaum zu überbietender Dramatik. Unter dem sich in dieser Situation aufbauenden Entscheidungsdruck ließen sich beide Seiten in letzter Minute auf einen Kompromiss ein, der die unmittelbare Konfrontation entschärfte und darüber hinaus den Weg für einen weniger riskanten Umgang miteinander öffnete.
 
        Das war ein vielschichtiger Prozess, der der Vertrauensbildung diente: Zwischen Washington und Moskau wurde zur Stärkung der Kommunikation in akuten Krisen ein „heißer Draht“ eingerichtet. Dem bis dahin ungebremsten Wettrüsten wurde ansatzweise mithilfe von Rüstungskontrollverhandlungen begegnet. Durch die Einberufung und Verstetigung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1975 wurde ein institutioneller Rahmen für eine grundlegende Entspannung geschaffen, die wesentlich durch die Politik der Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten unterstützt wurde. Zwar ging der Konkurrenzkampf beider Lager um Macht und Einfluss in der „Dritten Welt“ weiter, während sich die militärische Konfrontation im Streit über die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen erneut zuspitzte. Dennoch war zwischen Ost und West eine Kommunikationsgemeinschaft entstanden, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auch den Rahmen für eine persönliche Annäherung zwischen den Vertretern der Hauptantagonisten in diesem Konflikt, dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow und dem US-Präsidenten Ronald Reagan, bot.19
 
        WERKZEUGKÄSTEN UND KRIEGSMASCHINEN
 
        Der Blick auf Kriegsgefahren und Friedensschlüsse änderte sich 1989/91 mit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Die alten Feindbilder und Bedrohungsvorstellungen lösten sich auf. In den Vordergrund traten nun die Kriege im Globalen Süden. Da mit dem Ende der Blockkonfrontation auch das gesellschaftspolitische Koordinatensystem verloren ging, in das diese Kriege bis dahin eingeordnet werden konnten, schärfte sich der Blick für die in ihnen ausgeübte Gewalt: Sie trat verstärkt als Problem an sich in Erscheinung, das auch als solches bearbeitet werden musste. So bildete sich eine breite Allianz aus nationalen Regierungen, internationalen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich die Aufgabe stellte, die postkolonialen Konflikte so zu transformieren, dass sie ohne Anwendung von Gewalt ausgetragen werden konnten. Daraus ging innerhalb kurzer Zeit eine regelrechte Friedensindustrie hervor, die – anknüpfend an das inzwischen etablierte Peacekeeping – „Werkzeugkästen“20 für den zivilen Umgang mit (innerstaatlichen) Konflikten bereitstellte. Das geschah in Verbindung mit programmatischen und organisatorischen Innovationen auf UN-Ebene, wie der UN-Agenda für Frieden und dem Aufbau eines UN-Department of Peacekeeping Operations.
 
        Grundlegend für die in diesem Rahmen geleistete Arbeit war die Erkenntnis, dass Frieden zwar per Verhandlungen vereinbart werden kann, darüber hinaus aber in einem langwierigen Prozess abgesichert werden muss, wenn er Bestand haben soll.21 „Peacebuilding“ wurde demensprechend zu einem Schlüsselbegriff der neuen Bemühungen um die Eindämmung von Gewalt. Die daran beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen trugen als kritische Gegenüber staatlicher Einrichtungen wesentlich zur konzeptionellen Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Friedensarbeit bei, etwa durch eine Aufwertung der lokalen Handlungsebene.
 
        Das politische Terrain, auf dem sich diese Aktivitäten entfalteten, war und ist weit mehr als eine Spielwiese am Rande geopolitischer Grabenkämpfe um Macht und Einfluss zwischen den dominierenden Mächten. Aber es bildet auch keine von diesen Kämpfen abgeschottete Sphäre. So stand und steht neben den Werkzeugkästen für die Friedensarbeit die übliche Kriegsmaschinerie, die eigentlich durch die Werkzeugkästen hätte ersetzt werden sollen.
 
        Das Ende des Kalten Krieges bot neue, zuvor nicht bestehende Chancen, eine Weltordnung zu schaffen, die den Vorgaben der UN-Charta entsprochen hätte. Dazu gab es nicht nur handfeste normative Vorgaben wie die KSZE-Schlussakte oder die Charta von Paris für ein neues Europa von 1990, sondern auch reale Ansätze.22 Es wurde in einer präzedenzlosen Weise abgerüstet; neue Konzepte und Kapazitäten für die Pazifizierung von Konflikten und für den Schutz von Menschen in Konflikten entstanden; die Weltkonferenzen der frühen 1990er Jahre formulierten umfassende Agenden für eine globale Zusammenarbeit auf allen Gebieten von öffentlichem Belang; die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen wurde unter anderem in Gestalt des Internationalen Strafgerichtshofes vorangetrieben, und es gab sogar Anlass, von einer „Konstitutionalisierung“ des Völkerrechts zu sprechen.23
 
        Diese Entwicklung bot einen normativen Rahmen für die Kritik der Eingriffe der USA und der jeweiligen „Koalitionen der Willigen“ im Kosovo 1999, in Afghanistan 2001, im Irak 2003 und schließlich auch in Libyen 2011. Mit dem internationalisierten Bürgerkrieg in Syrien und dem Beginn der russischen Interventionen in Georgien 2008, auf der Krim 2014 und schließlich 2022 in der gesamten Ukraine als Teil einer neoimperialen Agenda wurde dieser Bezugsrahmen gesprengt. Ein Verständnis der globalen Entwicklung, das das Vertrauen in die Möglichkeit einer kooperativen Weltordnung gestützt hätte, konnte sich nicht mehr entwickeln. Dieser Entwicklung lag zugrunde, dass die eine Seite des Ost-West-Konflikts – der Westen – dessen Ende nicht nur unbeschadet, sondern gestärkt überstanden hatte, während die andere Seite – der Realsozialismus – zusammengebrochen war. Das hatte ein enormes Ungleichgewicht in den Machtverhältnissen geschaffen, unter denen die Neugestaltung der Weltordnung erfolgen musste. Die politischen Entscheidungsträger in Moskau setzten in den 1990er Jahren zunehmend auf militärische Gewalt zur Befriedung postsozialistischer Konflikte.24 Zugleich verleitete das Machtungleichgewicht die politischen Entscheidungsträger im Westen unter Führung der USA dazu, die Neugestaltung der Weltordnung als hegemoniales Projekt voranzutreiben. Das wurde einerseits innerhalb des Westens kritisiert, ließ die liberalen Intellektuellen insbesondere in Kontinentaleuropa aber hoffen, in diesem Projekt das Heraufdämmern einer kosmopolitischen Ordnung entdecken zu können. Das war ein doppelter Irrtum: Die hegemoniale Politik schwächte letztlich die Akzeptanz westlicher Weltordnungsvorstellungen, und sie erlaubte es, das universalistische oder kosmopolitische Denken als Teil der hegemonialen Politik des Westens zu diskreditieren. Es entwickelte sich ein internationaler Widerstand gegen die weltordnungspolitischen Vorgaben des Westens, der in den innenpolitischen Krisen der liberalen Demokratien ein verdrehtes Echo findet.
 
        Putins Angriff auf die Ukraine hat schmerzlich bewusst gemacht, dass die Annäherung zwischen Ost und West im Kalten Krieg mit der KSZE-Schlussakte und der Charta von Paris ihren krönenden Abschluss fand und nicht zum Ausgangspunkt einer vertrauensvollen Zusammenarbeit wurde.25 Dass das Vertrauen in Recht und internationale Ordnung aber schon zuvor gelitten hatte und die russischen Rechtsverletzungen seit 2014 deswegen nur halbherzig kritisiert worden waren, ist auch als ein Echo auf die hegemoniale Völkerrechtspolitik des Westens zu verstehen: Heute sind wir weniger mit dem Scheitern einer kooperativen regelbasierten Weltordnung konfrontiert als vielmehr mit dem Ausbleiben einer solchen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts.
 
        VERTRAUENSAUFBAU ALS REFLEXIVER PROZESS
 
        Die Selbstaufklärung über die angesprochenen Sachverhalte fällt schwer. Sie verlangt aufseiten der liberalen Demokratien von allen Beteiligten eine neue Nachdenklichkeit in einem Moment der Geschichte, in dem es in einem seit dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht erkannten Ausmaß um die Mobilisierung von Gestaltungsfähigkeit geht. Das ist ein Paradox, das die westliche Weltpolitik weit über die Ukraine hinaus umtreiben wird. Dabei wird es darauf ankommen, eine neue Kommunikationsgemeinschaft zu schaffen, die im Kontext globaler Machtverschiebungen und fortbestehender Existenzrisiken wie dem Klimawandel, aber auch im Falle einer nuklearen Konfrontation dazu beitragen kann, das allgemeine Interesse an der Einhaltung von Grundregeln der internationalen Beziehungen gegenüber dem ebenso allgemeinen Interesse an Handlungsfreiheit zu stärken. Das kann nur im Wege einer Vertrauensbildung im Konflikt gelingen.
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        ENDE DER ABRÜSTUNG
 
        Nukleare Rüstungskontrolle heute
 
        Jonas Schneider
 
        In Zeiten zunehmender Spannungen unter Großmächten richtet sich der hilfesuchende Blick naturgemäß auf die Rüstungskontrolle und hier insbesondere auf den Bereich der Kernwaffen. Denn obwohl das Spektrum rüstungskontrollpolitischer Aktivitäten breit ist, verfolgen sie letztlich alle das Ziel, Kriege zu verhindern, speziell solche zwischen nuklearen Großmächten.01 Die atomare Rüstungskontrolle selbst befindet sich heute in einer schwierigen Phase. Die negativen Folgen ihrer Schwäche sind bislang aber überschaubar.
 
        Das übergeordnete Ziel der Kriegsverhütung spiegelt sich in beiden Strängen der nuklearen Rüstungskontrolle wider: der Risikoreduzierung und der Rüstungsbegrenzung. Maßnahmen zur Risikoreduzierung sollen mittels größerer Transparenz und direkter Kommunikationskanäle die Wahrscheinlichkeit von Kernwaffeneinsätzen senken, vor allem von unabsichtlichen. Schritte zur Rüstungsbegrenzung zielen darauf, durch die Regulierung des Rüstungswettbewerbs die Bedeutung destabilisierender Waffen allseitig zu verringern oder gezielt potenzielle Aggressorstaaten zu „fesseln“.02
 
        Gegenüber diesem analytischen Verständnis ist die politische Lesart dessen, was genau Rüstungskontrolle ist und was sie leisten soll, meist enger gefasst. In Deutschland etwa wird nukleare Rüstungskontrolle primär als Abrüstung verstanden; beide Begriffe werden oft sogar synonym verwendet.03 Dabei ist atomare Abrüstung, also die Absenkung der Obergrenzen für die Arsenale, bloß eine mögliche Ausprägung von Rüstungsbegrenzung.
 
        Diese einseitige Sicht fokussiert auf die rüstungskontrollpolitische Erfahrung des Westens mit der Sowjetunion und später Russland von der Auflösung des Ost-West-Konflikts ab Mitte der 1980er Jahre bis 2011, als das Abkommen New START (Strategic Arms Reduction Treaty) in Kraft trat, das bislang letzte Abkommen zwischen den USA und Russland über die Reduzierung ihrer strategischen Offensivwaffen. Diese Periode von 25 Jahren, die mit Blick auf ihre Anfangszeit oft als „goldene Ära“04 bezeichnet wird, weil Washington und Moskau damals immense Abrüstungsschritte unternahmen, ist jedoch nicht repräsentativ. Heutige Erwartungen an dieser Ausnahmephase festzumachen, verstellte daher den Blick auf den derzeitigen Stand und die Perspektiven der nuklearen Rüstungskontrolle.
 
        JAHRZEHNT DER EROSION
 
        Spätestens seit 2012 befindet sich die nukleare Rüstungskontrolle in einem Prozess der Erosion. Manche Beobachter datieren den Beginn dieser Phase auf das Jahr 2002, als die US-Regierung unter George W. Bush den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) mit Russland kündigte, um eine nationale Raketenabwehr aufzubauen. Allerdings konnten danach noch weitere Fortschritte bei der Rüstungsbegrenzung erreicht werden: Unter dem 2002 geschlossen SORT-Abkommen (Strategic Offenses Reduction Treaty) wurden die strategischen Atomarsenale der USA und Russlands erheblich verkleinert, noch weiter ab 2011 unter New START.
 
        Die russisch-amerikanische Einigung auf New START und dessen Inkrafttreten markierten aber den Schlussakt der vorherigen zweieinhalb Jahrzehnte. Seit 2012 wurden keine neuen Abkommen mehr erreicht: Das Angebot von US-Präsident Barack Obama 2013, über eine bilaterale Reduzierung der zulässigen stationierten strategischen Nuklearwaffen über New START hinaus von derzeit 1550 auf 1000 zu verhandeln, schlug der Kreml unter dem 2012 ins Präsidentenamt zurückgekehrten Wladimir Putin aus.05
 
        Als Erfolg gilt seither bereits die Bewahrung des Status quo. Dies betraf konkret New START. Der Vertrag wäre am 5. Februar 2021 ausgelaufen. Weil es keine echte Aussicht auf einen Nachfolgevertrag gab, lag die Verlängerung um fünf Jahre nahe, um die Obergrenzen des Abkommens zu erhalten. US-Präsident Donald Trump knüpfte seine Billigung jedoch an Zusatzkriterien. Erst sein Nachfolger Joe Biden erteilte die bedingungslose Zustimmung zur Verlängerung, Tage bevor New START ersatzlos ausgelaufen wäre.
 
        Nicht erhalten werden konnte der Status quo derweil im Bereich der Mittelstreckenraketen. Der 1988 in Kraft getretene INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty), der Russland und den USA den Besitz, die Produktion und das Testen von landgestützten Raketen mittlerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometern) untersagte, ist 2019 endgültig gescheitert. Moskau hatte über Jahre gegen ihn verstoßen und einen Marschflugkörper dieser Reichweite gebaut. Als der Kreml sich weigerte, den Verstoß zuzugeben, zog sich die Trump-Regierung aus dem Abkommen zurück. Mittlerweile entwickelt auch das US-Militär wieder bodengestützte Mittelstreckenraketen, und selbst die Biden-Administration zieht keine Rückkehr zum alten INF-Vertrag in Betracht.
 
        URSACHEN DER EROSION
 
        Das Zerbröseln der nuklearen Rüstungskontrollarchitektur ist ein komplexer Prozess. Ein Großteil der Dynamik lässt sich aber auf vier Entwicklungen zurückführen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken.
 
        Eine starke Triebfeder ist der Aufstieg neuer Mächte, die in der Rüstungskonkurrenz „mitmischen“. Da alle bisherigen nuklearen Rüstungsbegrenzungsverträge allein die Arsenale von Russland und den USA beschränkten, setzen neue Akteure, die ungebunden aufrüsten, die etablierte Ordnung unter Druck. China, das Obergrenzen für sein Atomarsenal bisher ablehnt, spielt dabei die Hauptrolle. Beijings rasch wachsende Zahl an Mittelstreckenraketen ließ Russland schon Anfang der 2000er Jahre mehrfach in Washington nachfragen, ob man den INF-Vertrag nicht auflösen könne; die USA lehnten jeweils ab.06 Mittlerweile bauen oder entwickeln im Indopazifik und Mittleren Osten zehn weitere Länder, darunter vier Staaten mit Kernwaffen, landgestützte Mittelstreckenraketen.07 So ergibt ein vollständiger Verzicht auf diese Raketen allein von Russland und den USA für beide immer weniger Sinn.
 
        Bei den strategischen Waffen ist der Wandel nicht minder fundamental. China ist im Begriff, sein Arsenal an Raketen mit interkontinentaler Reichweite massiv auszubauen und so zur dritten atomaren Großmacht aufzusteigen.08 Dass Washington und Moskau neue Verträge zur nuklearen Abrüstung schließen, während China ungebremst aufrüstet, ist unrealistisch. Selbst der Status quo gerät unter Druck: Die aufziehende Situation einer nuklearen Tripolarität stellt die USA vor das Problem, mit Beijing bald noch einen zweiten Gegenspieler in Schach halten zu müssen, während Amerikas eigene hierfür relevante Abschreckungskräfte durch New START limitiert werden.
 
        Der zweite Erosionstreiber besteht in der Wiederkehr von Großmachtrivalitäten um regionale Vorherrschaft. Moskaus und Beijings Bestreben, ihren Einfluss in Osteuropa beziehungsweise in Ostasien auf Kosten amerikanischer Partner auszubauen, hat Russland einen Krieg beginnen lassen und das Kriegsrisiko in Asien im vergangenen Jahrzehnt erhöht. In diesem Kontext hat atomare Abschreckung fühlbar an Bedeutung gewonnen, die Rolle von Kernwaffen in den Sicherheitspolitiken der Großmächte und ihrer Partner ist gewachsen.09 Nukleare Risikoreduzierung wird nun zwar wichtiger; die Fähigkeit, neue solche Schritte zu vereinbaren und umzusetzen, nimmt bei konfliktgeprägten Beziehungen aber ab: Alle Versuche der USA, für Krisen einen direkten Draht zur chinesischen Militärführung aufzubauen, sind ins Leere gelaufen.10 Auch die Rüstungsbegrenzung wird schwieriger, weil das nukleare Kräfteverhältnis einen langen Schatten auf die Machtrivalitäten wirft: Die Atomarsenale der beteiligten Großmächte sind nicht nur das Sicherheitsnetz für ihre kompetitiven Außenpolitiken. Sie sind selbst eine zentrale Währung im Ringen um Einfluss.11
 
        Der dritte für die Rüstungskontrolle problematische Faktor sind technologische Entwicklungen, die die Anforderungen für eine effektive Abschreckung erhöhen. Selbst ein kleines Atomarsenal kann Angreifer gut abschrecken, wenn die für einen Vergeltungsschlag zu nutzenden Raketen nicht vorab zerstört werden können.12 Diese Unverwundbarkeit besteht, wenn die Raketen von den Angreifern nicht exakt aufzuspüren sind, etwa weil sie an Land auf mobilen Abschussrampen oder verborgen im Ozean auf patrouillierenden U-Booten stationiert sind. Kann ein Angreifer die Waffen dennoch orten und potenziell ausschalten, verliert das Arsenal seine abschreckende Wirkung. In diesem „Versteckspiel“ haben sich die Gewichte verschoben: Fortschritte bei der Sensortechnik und Datenverarbeitung lassen es heute möglich erscheinen, auch U-Boote oder straßenmobile Raketen in Echtzeit zu lokalisieren und in Präventivschlägen auszuschalten. Diese neuartige Verwundbarkeit betrifft besonders Nordkorea und China.13 In der Folge haben beide starke Anreize, ihre Arsenale zu vergrößern. Eine Rüstungsbegrenzung wäre damit erst auf einem höheren Niveau vereinbar.
 
        Die vierte Erosionsursache besteht in innenpolitischen Widerständen in den USA. Die Situation, dass China frei von vertraglichen Zwängen aufrüsten konnte und weiter kann, hat dazu beigetragen, bilaterale Rüstungskontrollverträge als sicherheitspolitisches Instrument in Washington zu diskreditieren.14 Vor allem in der Republikanischen Partei hat die Unterstützung für eine zurückhaltende US-Kernwaffenpolitik stark nachgelassen.15 Damit Verträge mit den USA über nukleare Rüstungsbegrenzung in Kraft treten können, müssen sie aber im US-Senat von einer Zweidrittelmehrheit ratifiziert werden. Eine solche überparteiliche Mehrheit zu bilden, ist heutzutage wegen der scharfen politischen Polarisierung in Amerika extrem schwierig: Rüstungskontrollverträge, die nicht auch Beijing binden, durch den Kongress zu bringen, dürfte künftig höchstens noch republikanischen Präsidenten gelingen.16 Gerade diese werden aber an Rüstungsbegrenzung ohne China kaum noch interessiert sein.
 
        FOLGEN DER EROSION
 
        Bereits vor dem Ukraine-Krieg hatte die schwierige Lage der nuklearen Rüstungskontrolle negative, aber keineswegs dramatische Effekte auf die internationale Politik. Die Gefahr, dass Russland oder die Nato Kernwaffen gegeneinander einsetzen, war 2021 trotz des Zerfalls der Rüstungskontrollarchitektur minimal. Zwar konnte ein Atomschlag, der als Folge eines Unfalls zustande kommt (accidental escalation), nie völlig ausgeschlossen werden. Die Geschichte zeigt jedoch, dass solche Gefahrensituationen fast nur in internationalen Krisen auftreten; abseits von Krisen ist das Risiko verschwindend gering.17 Die Gefahr von nuklearen Eskalationen, die entstehen, weil in einem Konflikt das militärische Handeln des Gegners falsch interpretiert wird (inadvertent escalation), kann indessen durch effektive Krisenkommunikation fast vollständig beseitigt werden. Zwischen den USA und Russland gibt es erprobte Gesprächskanäle, um diese Risiken einzuhegen – und sie wurden erfolgreich genutzt, etwa vor dem Hintergrund des Krieges in Syrien.18 Gefährlicher sind die Spannungen in Asien bei Abwesenheit belastbarer Gesprächskanäle mit Beijing und Pjöngjang. Das Ausbleiben ernster Krisen mit China in den vergangenen 25 Jahren hat dies nur verdeckt. In der Nuklearkrise mit Nordkorea 2017 war das Eskalationsrisiko dagegen hoch.19
 
        Die Gefahr einer vermehrten Proliferation von Kernwaffen wird oft mit Misserfolgen bei der Rüstungsbegrenzung verknüpft. Pessimisten befürchten schon lange, dass das Stocken bei der nuklearen Abrüstung den Vertrag über die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen (Nuclear Nonproliferation Treaty, NPT) aushöhlt. In dieser Lesart basiert die Stabilität des NPT auf einem Tauschgeschäft, bei dem die Staaten ohne Atomwaffen ihren Verzicht primär daran geknüpft haben, dass die Kernwaffenstaaten langfristig abrüsten. Die Sorge, der mangelnde Fortschritt bei der Abrüstung würde zu NPT-Austritten von Nichtkernwaffenstaaten führen, war jedoch stets übertrieben. Das Festhalten der Atommächte an ihren Arsenalen mag ungerecht sein. Das Überleben des NPT hängt aber nicht von der maximalen Gerechtigkeit seiner Bestimmungen oder deren Umsetzung ab. Entscheidend ist dafür, dass der Vertrag allen Seiten Vorteile bringt und Parteien im Falle ihres NPT-Austritts mit kollektiven Sanktionen der Großmächte rechnen müssen.20 Kein Staat war bislang bereit, diese Kosten zu tragen.21
 
        Obschon die Frustration über Abrüstungsfragen den NPT nie ins Wanken brachte, hat diese Enttäuschung die Polarisierung unter den NPT-Mitgliedern verschärft. Viele Staaten halten die schrittweise Reduzierung der Arsenale, wie sie New START verkörpert, für gescheitert; ein Teil hat sich inzwischen der kompletten sofortigen Ächtung der atomaren Abschreckung verschrieben. Ergebnis ihrer Mühen ist der 2021 in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Dass sich der Vertrag international durchsetzt, ist allerdings unrealistisch.22 Dennoch verstärkte er bis zum Ukraine-Krieg die Spaltungen über Atomwaffen: Die Konfliktlinie im NPT zwischen dem auf Abschreckung setzenden Norden, bestehend aus den Kernwaffenstaaten und den US-Alliierten, und dem nicht-nuklearen Globalen Süden ist tiefer geworden.23 Hinzu kommen Spannungen unter den US-Alliierten darüber, wie rigoros der TPNW abzulehnen sei, weil er sich gegen das Fundament ihrer Allianzen – den Schutz durch nukleare Abschreckung – richtet. Norwegen und Deutschland, die dem TPNW zwar nicht beitreten, aber als einzige Nato-Länder 2021 erklärten, am ersten Treffen der TPNW-Staaten im Juni 2022 als Beobachter teilnehmen zu wollen, hatten damit in der Nato für Streit gesorgt.24
 
        Schließlich stellt sich die Frage, ob die Erosion der Rüstungskontrolle ein nukleares Wettrüsten ausgelöst hat. Bisher ist dies nicht der Fall. Seit dem Ende des INF-Vertrags hat weder Moskau noch Washington eine einzige zusätzliche Rakete stationiert, die durch den Vertrag verboten gewesen wäre. Russland besitzt einige solcher Waffen – wie vor 2019. Die USA entwickeln sie, gehen aber nicht den Schritt zur Produktion. Scheinbar genügt die bloße Fähigkeit auf US-Seite, die Raketen zügig bauen zu können, um weitere russische Stationierungen in Europa abzuschrecken.25
 
        Im Interkontinentalbereich entwickelt Moskau teils neuartige Systeme, wobei der Gesamtumfang seines Arsenals gleichgeblieben ist. Beijing rüstet bei verbunkerten Raketen stark auf. Washington reagiert darauf bisher nicht: Hier findet mithin eine chinesische Aufholjagd statt, kein trilaterales Wettrennen. Als Konsequenz der amerikanischen Kündigung des ABM-Vertrags 2002 können nur Russlands qualitative Innovationen gelten, nicht Chinas quantitatives Nachziehen. Ausschlaggebend für Letzteres ist eher, dass das Pentagon im vergangenen Jahrzehnt Durchbrüche bei nicht-nuklearen Offensivwaffen erzielt hat, die Chinas Vergeltungsfähigkeit viel stärker gefährden, als es die Raketenabwehr tut, und dass die politische Rivalität mit den USA enorm an Schärfe gewonnen hat.26
 
        NACH RUSSLANDS ANGRIFF AUF DIE UKRAINE
 
        Mehr als ein halbes Jahr, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, lassen sich erste Schlüsse ziehen, welche Auswirkungen dieser Krieg auf die atomare Rüstungskontrolle und indirekt auf die internationale nukleare Ordnung hat. Der sichtbarste Effekt war, dass die US-Regierung gleich nach Kriegsbeginn die Vorgespräche über einen Nachfolgevertrag für New START aussetzte. Diesen zuvor schon inhaltlich schwierigen Diskussionen läuft nun die Zeit davon, da der Vertrag 2026 endgültig ausläuft. Die bereits vor dem Krieg starken innenpolitischen Widerstände in den USA gegen bilaterale Rüstungskontrollverträge mit Russland dürften infolge von Putins Angriffskrieg noch wachsen. Bisher jedoch halten beide Staaten die Obergrenzen von New START weiter ein und tauschen, wie im Vertrag vorgesehen, die diesbezüglichen Daten aus. Zudem haben beide Regierungen jüngst erklärt, dass es auch nach 2026 für die strategischen Waffen ihrer Länder Obergrenzen brauche – zur Not auch in nicht-vertraglicher Form.27
 
        Die für die nukleare Risikoreduzierung gedachten Kommunikationskanäle zwischen Moskau und Washington scheinen trotz des Krieges weiterhin zu funktionieren. Als etwa Russland im April seine neueste Interkontinentalrakete testete, hat das russische Militär einen etablierten Gesprächskanal genutzt, um das Pentagon vorab darüber in Kenntnis zu setzen und eine ungewollte Eskalation zu vermeiden.28 Damit die USA und Russland wegen der Ukraine nicht in einen größeren Krieg miteinander geraten, haben sie Anfang März 2022 noch eine Deeskalationshotline zwischen dem US-Militärkommando für Europa und dem Verteidigungsministerium in Moskau eingerichtet.29 Obschon Schritte zur Risikoreduzierung gefühlt nie genug sind: Die Krisenkommunikation funktioniert; das Risiko unbeabsichtigter Atomschläge erscheint minimal. Das gleiche gilt für das Abfeuern von Kernwaffen als Folge eines Unfalls. Das Risiko dafür ist weiterhin sehr gering, weil Russland trotz aller Drohungen seine Kernwaffen bisher nicht in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat oder sie aus ihren Lagern geholt hat.30 Ein voll beabsichtigter Ersteinsatz von Russlands Kernwaffen ist ohnehin extrem unwahrscheinlich.31
 
        Eine Nebenwirkung des Ukraine-Krieges ist, dass er viele Fragen zur Proliferation von Kernwaffen aufwirft. Kyjiw hatte 1994 seine von der Sowjetunion geerbten Atomwaffen abgegeben. Hierbei erhielt es negative Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und dem Vereinigten Königreich: Zusagen, dass sie die Ukraine nicht angreifen würden. Könnten künftige nukleare Deals – etwa mit Nordkorea oder Iran – daran scheitern, dass Putins Angriffskrieg solche maßgeschneiderten Garantien entwertet hat? Zudem genießen alle Nichtkernwaffenstaaten des NPT allgemeine negative Sicherheitsgarantien der Vetomächte des UN-Sicherheitsrats. Sind diese nun auch wertlos? Und werden Dritte aus der Lage, dass die Atommacht Russland den Nichtkernwaffenstaat Ukraine überfallen und mit Nukleardrohungen ein direktes Eingreifen der Nato abwenden konnte, die Lehre ziehen, sie bräuchten selbst unbedingt die Bombe?
 
        Diese Proliferationsängste sind unbegründet. Die Führer von Nordkorea und Iran misstrauen den Sicherheitszusagen der USA; das taten sie jedoch auch schon vor dem Ukraine-Krieg und ebenso vor der Besetzung der Krim 2014. Auch alle anderen Staaten, die für Proliferation infrage kommen, würden diesen Entschluss nicht an negativen Sicherheitsgarantien festmachen, egal in welcher Form.32 Das Schicksal der Ukraine als nicht-nukleares Opfer spiegelt sich indes in Umfragen wider, die etwa in Mittelosteuropa auf eine gestiegene Wertschätzung der Bevölkerung für die Vorteile eigener Kernwaffen hindeuten.33 Dem gefühlt gestiegenen Abschreckungswert stehen aber weiter enorme Nachteile und Risiken eines Kernwaffenbaus gegenüber, die für die allermeisten Regierungen den Verzicht nahelegen: von Sanktionen über eine Isolation bis zum Risiko eines Militärschlags.34 Ohnehin besteht das Gros der Proliferationskandidaten aus Partnern und Alliierten der USA, und Washington ist immer noch in der Lage, die Sicherheitsbedürfnisse dieser Länder zu befriedigen.35
 
        Moskaus Bruch internationaler Normen in der Ukraine scheint sogar die NPT-Staaten zusammengeschweißt zu haben – zumindest ein wenig: Zwar konnten sich die TPNW-Vertragsstaaten bei ihrem ersten Treffen im Juni 2022 nicht dazu durchringen, Moskaus offensive atomare Drohgebärden zu verurteilen. Die Abschlusserklärung kritisiert „alle und jegliche nuklearen Drohungen“ und setzt damit die russischen Tabubrüche mit der Abschreckungspolitik etwa der Nato gleich. Jedoch haben sich dieselben Staaten bei der Überprüfungskonferenz des NPT im August 2022 dann höchst pragmatisch verhalten. Sie haben bei ihren nuklearen Abrüstungsforderungen sehr große Zugeständnisse gemacht, um die Konferenz keinesfalls scheitern zu lassen; erst Russland zerstörte den Konsens. Abseits des NPT-Regimes haben Putins Krieg und nukleare Drohungen auch den Dissens in der Nato über den Umgang mit TPNW-Vertragsstaaten verdrängt – obwohl im Juni auch noch Belgien und die Niederlande als Beobachter am TPNW-Treffen teilnahmen.
 
        AUSBLICK
 
        Die atomare Rüstungskontrolle befindet sich in keiner einfachen Situation. Bislang sind die Negativfolgen ihrer andauernden Schwächephase jedoch gering. Ebenso wirkt Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht als „Todesstoß“ für die Rüstungskontrolle oder die nukleare Ordnung.
 
        Bei der Rüstungsbegrenzung sind die Aussichten für neue Vertragswerke mit Russland allein wegen der Widerstände im US-Kongress sehr schlecht. Es scheint aber möglich, dass sich Washington und Moskau weiter an die Obergrenzen von New START halten, auch falls der Vertrag ersatzlos ausläuft. Ob das gelingt, wird maßgeblich davon abhängen, wie rasch China sein Arsenal an Interkontinentalraketen ausbaut und ob der dann amtierende US-Präsident glaubt, mit dieser Aufrüstung leben zu können, ohne die amerikanischen Nuklearstreitkräfte ebenfalls auszubauen.
 
        Wenn die Bestandsaufnahme zur Rüstungskontrolle eines gezeigt hat, dann wie wertvoll effektive Gesprächskanäle für die nukleare Risikoreduzierung im Krisenfall sind. Zwischen den USA und Russland läuft vieles nicht gut, aber die Krisenkommunikation scheint zu funktionieren. Umso besorgniserregender ist daher das Fehlen solcher Verständigungsmöglichkeiten zwischen den USA und China. Diese zu schaffen, muss eine Hauptaufgabe künftiger Politik sein. Nukleare Rüstungskontrolle darf sich aber nicht in der Risikoreduzierung erschöpfen: Mit der Gegenseite nur regelmäßig vertraut zu sprechen, während die Arsenale wachsen, wird in Demokratien nicht lange durchzuhalten sein.
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        VERTRAUTES MISSTRAUEN
 
        Perspektiven eines nachhaltigen Multilateralismus
 
        Daniel Jacobi · Jens Bartsch · Gunther Hellmann
 
        Die Zuspitzung der internationalen Lage in den vergangenen Jahren, gipfelnd in der russischen Invasion der Ukraine, hat viele Reaktionen provoziert. In der deutschen Debatte wurde die „Zeit des geordneten Multilateralismus“ in Europa und der Welt für beendet erklärt,01 aber auch vehement dessen Weiterentwicklung gefordert.02 Diese Widersprüchlichkeit verwundert nicht, denn zwei Drittel der Deutschen haben den Begriff noch nie gehört oder wissen nicht, was er bedeutet.03 Diesem Befund steht mit dem russischen Angriffskrieg ein Konflikt mit globalen Auswirkungen auf die Energie- und Nahrungsmittelversorgung gegenüber, der bestehende sicherheitspolitische Problemlagen eskalieren lässt. Zwar wird auch weiterhin allseits beteuert, dass globale Sicherheitsprobleme nur multilateral lösbar seien. Sobald aber wirksame multilaterale Lösungen, etwa gegen die destabilisierenden Auswirkungen des Klimawandels oder den transnationalen Terrorismus, zur Diskussion gestellt werden, scheitern sie allzu oft an nationalen Egoismen.
 
        Gerade das Beispiel Deutschlands zeigt, wie schwerwiegend diese Entwicklungen sind: Dem Angriff Russlands steht eine deutsche Sicherheitspolitik gegenüber, die auch in der Beschreibung ihrer Insider bereits zuvor ihre Verankerung verloren hatte.04 Was heute als „Zeitenwende“ beschrieben wird, begann bereits 2014 mit der russischen Annexion der Krim, der Beschädigung des transatlantischen Bündnisses unter US-Präsident Donald Trump sowie der Renationalisierung Europas im Umfeld des Brexit.05 Für ein Land, in dessen sicherheitspolitische DNA der Multilateralismus als „Lebensversicherung“06 integriert ist, sind solche Entwicklungen umso bedrohlicher.
 
        Die verkoppelten Prozesse des Aufstiegs autoritärer Mächte und des „Verfalls“ der liberalen Weltordnung haben das von deutscher Einheit und europäischer Integration getragene Gefühl der Deutschen unterminiert, „von Freunden umzingelt“07 zu sein. Der Krieg in der Ukraine stellt nun die europäische Nachkriegsordnung infrage und damit auch die Zukunft des Multilateralismus als jene sicherheitspolitische Handlungsweise, die über ihre auf Langfristigkeit ausgelegten regelbasierten Arrangements das Fundament für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand liefert. Denn inzwischen ist ein globaler Streit darüber entbrannt, was Multilateralismus überhaupt bedeutet, wem er dienen soll und wie multilaterale Sicherheitspolitik künftig aussehen könnte.
 
        In diesem Beitrag werden wir zunächst das klassische Verständnis multilateraler Sicherheitspolitik schärfer konturieren, um dann darzulegen, in welcher Dimension Multilateralismus heute besonders umkämpft ist. Im Anschluss zeigen wir Möglichkeiten auf, wie multilaterale Sicherheitspolitik weitergedacht werden kann, um globale Konfliktkonstellationen einzuhegen.
 
        KLASSISCHE GRUNDLAGEN
 
        Das erste Grundmerkmal des Multilateralismus, die gegenseitige Anerkennung staatlicher Souveränität, geht auf die Zeit des Westfälischen Friedens von 1648 zurück. Anerkennung bedeutete dabei die wechselseitige Anerkennung als souveräne Staaten und damit die wechselseitige Zuschreibung von legitimer staatlicher Handlungsfähigkeit. Souveränität ist prozessual zu denken, das heißt, sie besteht nur dann, wenn sie immer wieder wechselseitig bestätigt wird. Dieses „Überlebensprinzip“08 funktioniert als ultimative (Anerkennungs-)Regel internationaler Politik in dem Sinne, dass es sowohl das Konzept des Staates als auch das einer internationalen Staatengemeinschaft überhaupt erst konstituiert.09
 
        Das zweite Grundmerkmal, diffuse Reziprozität,10 lässt sich aus dieser Wechselseitigkeit ableiten. Aber wechselseitige Anerkennung allein unterscheidet Multilateralismus noch nicht ausreichend von uni- und bilateralen Praktiken. Während unilaterales Vorgehen ohne jegliche Form der Reziprozität auskommt, sind im Falle bilateraler Wechselseitigkeit Vorteile und direkte Gegenleistungen in Form spezifischer Reziprozität für beide Teilnehmer leicht kalkulierbar: In einem quid pro quo ist oft abzusehen, welche Reaktion zu erwarten ist. Wegen seiner Grundstruktur mit drei oder mehr Teilnehmern zeichnet sich multilaterales Handeln dagegen meist durch eine diffuse Reziprozität aus: Vorteile werden nicht als direkte Gegenleistungen, sondern in Form eines groben Ausgleichs über einen längeren Zeitraum verrechnet. Dabei kommen Vorteile allen beteiligten Akteuren auf der Grundlage einvernehmlich festgelegter Prinzipien zu. Zentral ist hier der Begriff der „Einvernehmlichkeit“: Während bilaterale Arrangements nur eine Zweierbeziehung strukturieren müssen, eröffnet sich über eine Teilnehmerzahl von drei oder mehr ein weitaus größeres Feld an Erwartungen und Handlungsmöglichkeiten. Die ab drei Teilnehmern notwendig werdende systematische Einbeziehung heterogener Sichtweisen, aber auch möglich werdender Rollen – des vermittelnden, störenden oder „lachenden“ Dritten11 – führen zu anderen Formen der Institutionalisierung. Das zeigt sich im Vergleich von Sicherheitsarrangements: Reichte in der Zweierbeziehung der Supermächte des Kalten Krieges noch ein einziges „rotes Telefon“, um Eskalationen zu verhindern, sind in heutigen Konfliktsituationen fast immer komplexere Lösungen gefragt, die eine Einbindung von nicht-staatlichen Gruppen, Nachbarstaaten oder Regionalmächten erfordern.
 
        Das dritte Grundmerkmal, Inklusivität, bedeutet zum einen, dass Vereinbarungen so formuliert werden, dass eine prinzipielle Offenheit für alle Staaten signalisiert wird, die bereit sind, einen Beitrag zur Lösung des jeweiligen Problems zu leisten. Zum anderen verleiht Inklusivität Vereinbarungen auch ein gewisses Maß an Legitimität, sodass sogar diejenigen, die nicht bereit sind, sich zu beteiligen, Lösungsmaßnahmen zumindest nicht verhindern. Die allgemeinen Verhaltensgrundsätze, die multilateralen Vereinbarungen zugrunde liegen, unterstreichen gerade im sicherheitspolitischen Bereich diese Einbeziehung, indem sie die Unteilbarkeit bestimmter Güter betonen, wie etwa Frieden und Freiheit: Unsicherheit betrifft immer ganze Regionen, ihre Auswirkungen machen nicht vor mentalen und politischen Grenzen Halt.
 
        Das vierte Grundmerkmal, Gewaltfreiheit, zeigt sich darin, dass Staaten bereit sind, sich zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten in multilaterale sicherheitspolitische Rahmen einbinden zu lassen. Beispielhaft sind die Verhandlungen des Helsinki-Prozesses in den 1970er Jahren, als die beiden Bündnissysteme des Kalten Krieges erklärten, zumindest prinzipiell auf gewaltsame Mittel zur Lösung von Problemen zu verzichten. Hinzu kommt, dass die meisten Herausforderungen multilateraler Sicherheitspolitik nicht in einer einmaligen Aktion überwunden werden können, sondern nachhaltige Zusammenarbeit erfordern. Da die Machtverteilung in Konstellationen mit drei oder mehr Teilnehmern in aller Regel asymmetrisch ist und auf wechselnden Koalitionen beruht, ist gezielte Gewaltanwendung zudem deutlich erschwert. Die Herausforderung, breite und handlungsfähige Militärkoalitionen zu bilden,12 sieht man nicht nur am Beispiel der UN, sondern auch bei der Konstruktion von „Koalitionen der Willigen“.
 
        Diese vier Prinzipien zeigen, dass multilaterale Sicherheitspolitik eine politische Praxis ist, die vor allem eine bestimmte globale Ordnungsstruktur befördert – und erst in zweiter Linie Ausdruck ideeller Überzeugungen ist. Dies wird gerade in aktuellen Debatten deutlich: Während der Multilateralismus der Nachkriegsordnung Ausdruck der globalen Dominanz „westlicher“ Ordnungspräferenzen war, zeigen Debatten über das „Ende der liberalen Ordnung“ und den „Aufstieg des Autoritarismus“, dass das Ordnungsprinzip als solches nicht kritisiert wird und insbesondere die ersten beiden Grundmerkmale kaum in Zweifel gezogen werden. Allerdings wird umso heftiger darüber gestritten, wie ein „wahrer Multilateralismus“ im Sinne „demokratischerer internationaler Beziehungen“ verstanden werden kann, wie sie von der selbst wenig demokratischen Volksrepublik China gefordert werden.13 Die aktuellen Anfechtungen des Multilateralismus beziehen sich somit weniger auf diesen als ordnendes Makroprinzip als auf seine Ausgestaltung auf der Mikroebene und darauf, was wie in welchen multilateralen Formaten umgesetzt werden soll – und wer diese kontrolliert.
 
        ZWISCHEN INKLUSION UND EXKLUSION
 
        Inklusion ist eines der zentralen Versprechen des Multilateralismus als „Lebensform“.14 Erst dadurch, dass die Teilnahme im Prinzip allen offen steht, die bereit sind, diese Lebensform zu übernehmen und ihre Regeln zu befolgen, kann er zur Grundlage einer regelbasierten Weltordnung werden. In der Praxis erfordert multilaterales Handeln dennoch die Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern – und damit implizit den Ausschluss derjenigen, die nicht ausdrücklich einbezogen sind. Mehr noch: Die meisten multilateralen Institutionen und Koalitionen haben nicht nur einen begrenzten Kreis tatsächlicher, sondern auch potenzieller Mitglieder. Selbst oft als universell angesehene Institutionen wie die UN verschließen ihre Türen für nicht von (allen) ihren Mitgliedern anerkannte Staaten. Wer nicht die Kriterien eines „staatlichen“ Akteurs erfüllt, kann nicht einmal einen Aufnahmeantrag stellen.
 
        Exklusion stellt sich hier immer als eine graduelle Unterscheidung dar: von gezielten, sektoral begrenzten Zugangsverweigerungen, wie dem Verbot von Firmenübernahmen durch Unternehmen aus einem bestimmten Land, über wirtschaftliche Sanktionen bis hin zum vollständigen Ausschluss anhand eines Freund-Feind-Schemas. Viele dieser Praktiken der Grenzziehung konnten lange Zeit nur durch das Fehlen von Alternativen zu Institutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds aufrechterhalten werden, die durch westliche Staaten dominiert waren. In unserer zumindest wirtschaftlich zunehmend multipolaren Gegenwart herrscht jedoch eine paradoxe Situation: Aufsteigende autoritäre Staaten wie China „sezieren und re-kodieren“15 zentrale Bausteine der „westlichen“ Ordnungsdebatten rund um den Multilateralismus, um diesen zum Aufbau einer Ordnung mit von ihnen kontrollierten Alternativ-Organisationen zu nutzen. Zentrales Feld dieser versuchten Umschriften etablierter Exklusions- und Inklusionspraktiken ist dabei die Forderung nach einer „demokratischeren“ und inklusiveren globalen Sicherheitsgovernance.
 
        MULTILATERALE SICHERHEITSPOLITIK UND DEMOKRATIE
 
        In der Tat machen es westliche Staaten ihren Herausforderern hier leicht, grundlegende Kritik zu äußern und so die Legitimität klassischer multilateraler Sicherheitsarrangements anzufechten. Nicht nur weisen viele Institutionen tatsächlich kaum zu leugnende Defizite hinsichtlich der Mitwirkungsmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Gruppen oder Staaten des Globalen Südens auf. Auch der Versuch, diese Ordnung zu stabilisieren, stützt sich oft auf ein Demokratieverständnis, das auf viele der Staaten und Gesellschaften, um deren Loyalität Demokratien und Autokratien ringen, eher exkludierend als inkludierend wirkt.
 
        Das Problem von Initiativen wie der vom ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson vorgeschlagenen „D10“, in der „führende“, überwiegend westliche Staaten im Zuge eines „demokratischen Multilateralismus“ fundamentale Entscheidungen über globale Sicherheitsprobleme treffen, liegt in ihrem Demokratieverständnis: Demokratie wird auf einen fixen Satz von Werten reduziert. Der Umstand, dass diese Werte selbst das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse mit prinzipiell offenem Ausgang sind, geht dabei ebenso verloren wie das Bewusstsein dafür, welche kulturellen, historischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen diese Entwicklungen erst ermöglicht haben. Demokratie wird enthistorisiert, verdinglicht und damit als umso selbstverständlicher und universaler verstanden. Ähnlich der politischen Verwendung des Narrativs des „demokratischen Friedens“, wird Demokratie in Form des demokratischen Multilateralismus zum berüchtigten (hier: sicherheitspolitischen) Hammer für eine Welt, deren Probleme nur aus Nägeln bestehen.
 
        Entgegen der mit Demokratie assoziierten inklusiv-partizipatorischen Grundintention wirkt ein solcher „demokratischer Multilateralismus“ wie ein Exklusionsmechanismus: Selbst schuld ist, wer es (noch) nicht geschafft hat, eine Demokratie aufzubauen, obwohl doch das „westliche Vorbild“ so offensichtlich ist – so lautet überspitzt die zugrundeliegende Logik. Obwohl entscheidende Voraussetzungen – ehemalige Kolonie statt Kolonialmacht, Peripherie statt Zentrum des globalen Kapitalismus – nicht selten grundverschieden sind, werden damit Staaten ausgeschlossen, die sich zumindest selbst als eine Form der Demokratie verstehen, und das Risiko für Machtrivalitäten steigt.16
 
        Ein derart starres Demokratieverständnis politisiert Identitäten und ist kooperativer Sicherheitspolitik wenig zuträglich, nicht zuletzt weil es das Ringen um Deutungshoheit in der Weltpolitik als einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse darstellt – ein Bild, in dem weder für „beschädigte“ Demokratien innerhalb des westlichen Lagers noch für „kooperative“ Autokratien Platz bleibt. Zudem vermag es Realitäten wie den Demokratieverlust auf beiden Seiten des Atlantiks oder aus anhaltenden Rohstoffabhängigkeiten eingegangene Kooperationen mit neuen „verlässlichen und vertrauenswürdigen Partnern“17 kaum mehr abzubilden.
 
        Ein weiteres Problem der Inklusionsleistung multilateraler Sicherheitsarrangements zeigt sich in unklaren Mitgliedschaftskriterien. Ein Beispiel ist die von Deutschland und Frankreich ins Leben gerufene Allianz für den Multilateralismus: Sie ist zwar ein „Club der Demokratien“, mit Blick auf konkrete Mitgliedschaften „ist aber auch nicht gesagt, dass es sich [dabei] auch nur um Demokratien handelt“.18 Ebenfalls Teil der Allianz sind „wichtige Partner“ wie etwa Jordanien. Auch der von US-Präsident Joe Biden ausgerufene Summit of Democracies sowie das D10-Strategieforum zwingen dazu, die Frage zu stellen, welcher Staat denn genau als „echte“ oder „führende“ Demokratie gelten kann und wer diese Abwägung in der Praxis trifft. In der Beantwortung dieser Fragen zeigt sich zum einen, dass bereits manche westliche Staaten hinsichtlich ihrer Demokratiequalität nicht besonders gut abschneiden. Zum anderen stützen die resultierenden Formate wiederum die Wahrnehmung, dass künftige Lösungsansätze zu einer globalen Sicherheitsordnung lediglich aus den ohnehin dominanten Staaten des Westens kommen könnten – und möglicherweise in letzter Konsequenz vor allem diesen zugutekämen.
 
        MULTILATERALE SICHERHEITSPOLITIK WEITERDENKEN
 
        Das Beharren auf ein solches, im doppelten Sinne exklusives, Demokratieverständnis erscheint weniger als Teil der Lösung, sondern vielmehr als Problem, das die gegenwärtige globale sicherheitspolitische Lage zusätzlich destabilisiert. Die Forderung nach demokratischeren internationalen Beziehungen verlangt eine Antwort auf die Frage, wie multilaterale Sicherheitspolitik als ordnungsstiftende Praxis Formate entwickeln kann, die nicht nur im kleinen Kreis westlicher Demokratien, sondern auch bei anderen (nicht-)staatlichen Akteuren Kooperationsanreize setzen und so eine belastbare globale Sicherheitsarchitektur fördern können.
 
        Wichtig ist hier die Beobachtung, dass der Multilateralismus weniger als strukturierendes Gestaltungsprinzip sicherheitspolitischer Ordnungen abgelehnt, sondern vielmehr über seinen Gehalt gestritten wird. Er hat also immer noch ausreichend Strahlkraft, um einen inklusiven Austausch über globale Sicherheits- und Ordnungsfragen jenseits von Vormachtansprüchen zu ermöglichen. Zwar hat der Konflikt um die Ukraine, etwa mit dem gescheiterten Minsk-Format, fraglos die Begrenzungen multilateraler Konfliktlösungsansätze markiert, aber mit dem ukrainischen EU-Beitrittsgesuch oder dem Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands eben auch die anhaltende Attraktivität multilateraler Formate. Und die Sanktionen und Waffenlieferungen als Reaktion auf die russische Aggression widerlegen zumindest teilweise Zweifel an der Handlungsfähigkeit multilateraler Koalitionen.
 
        Die Chancen eines nachhaltigen Multilateralismus liegen daher gerade nicht in der instrumentalisierenden Nutzung des Begriffes, sondern in seinem substanziellen Gehalt: Multilateralismus nicht verstanden als ein Code für eine multipolare Weltordnung oder ein Bekenntnis zu bereits existierenden Institutionen, sondern als ein Prinzip, das neue Möglichkeitsräume für einen Austausch auch zwischen Konkurrenten und Gegnern ermöglicht. Multilaterale Formate, die diese Anforderungen erfüllen, müssen in der Lage sein, Akteure in einer kognitiv, aber keinesfalls politisch voraussetzungsfreien Weise einzubinden. Das bedeutet nicht, in einen Dialog zu treten, in dem keine politischen „roten Linien“ oder Werte das Feld des Möglichen begrenzen. Aber es setzt voraus, dass Formate und Prozesse keine zusätzlichen, über die inhaltlichen Differenzen hinausgehenden Hürden auf den Weg zu Übereinkünften darstellen, so klein deren gemeinsamer Nenner auch sein mag.
 
        Ein so verstandener nachhaltiger sicherheitspolitischer Multilateralismus bedeutet, alternative, nicht durch starke Assoziationen mit einzelnen Staaten oder Institutionen belastete Foren zu nutzen oder diese neu zu schaffen. Er erfordert, die eigenen demokratischen Überzeugungen in einem prozessualen Sinne ernst zu nehmen und konsequent anzuwenden – gerade gegenüber nicht-demokratischen Akteuren. Denn die Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse, die für einen solchen „kommunikativen Multilateralismus“ unerlässlich sind, können ohne demokratische Prinzipien wie der grundsätzlichen Offenheit für alle interessierten Akteure sowie deren gleichwertige Behandlung kaum funktionieren. Multilaterale sicherheitspolitische Formate und Institutionen müssen so reformiert oder entworfen werden, dass sie in fortlaufenden Übersetzungsprozessen ein – manchmal sogar unfreiwilliges – adaptives Lernen im Umgang miteinander ermöglichen.
 
        KONSTRUKTIVES MISSTRAUEN
 
        Ein Ansatz, der dies befördern könnte, ist die Rückbesinnung auf die vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen (VSBM) während des Kalten Krieges. Dass Vertrauen das „höchste Gut“ in der Außen- und Sicherheitspolitik ist,19 ist offenbar so selbstverständlich, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, was zu tun ist, wenn es fehlt. Eine entscheidende Frage ist daher, wie das unumgängliche Vertrauen in politischen Beziehungen so gestärkt werden kann, dass es eine ordnungsstiftende Kraft entfaltet. Hier geht es nicht um das sich aus einer Vielzahl von persönlichen Interaktionen ergebende Vertrauen einzelner Akteure in ihre jeweiligen Gegenüber. Gleichzeitig kann es aber auch keine Lösung sein, individualistische Vertrauensbegriffe lediglich um eine systemische Dimension zu erweitern, also einer Dimension des Vertrauens, die sich nicht mehr auf das Handeln konkreter Personen bezieht, sondern auf Symbole, die wie etwa Geld oder Recht das unhinterfragte Funktionieren weltgesellschaftlicher Organisationszusammenhänge repräsentieren. Denn auch auf der systemischen Ebene hat die Vielzahl der Krisen und überbordenden Unsicherheitserfahrungen diese Basis des Vertrauens untergraben.
 
        Von den VSBM bleibt jedoch die Einsicht, dass Vertrauen selbst im Konfliktfall ein Sicherheitsnetz liefern kann, das einen weiteren Austausch ermöglicht. Vertrauen ist eine Form der Komplexitätsreduktion, auf die man sich in unübersichtlichen Situationen verlassen kann. Diese „importiert“ aber nichts, etwa im Sinne einer Übernahme fremder Werte. Vielmehr werden diese gemeinsam erarbeitet, beständig überprüft und wirken gerade daher umso verlässlicher. Kurzum: Es geht um ein Design multilateraler Sicherheitsformate, das dabei hilft, Kooperationschancen über For(m)en eines reflektierten gemeinsamen Lernens zu maximieren und Möglichkeitsräume der Zusammenarbeit beständig auszuloten und zu nutzen.
 
        Neue Sicherheitsformate benötigen eine Architektur, in der das Gegenteil des Vertrauens, das Misstrauen, und damit die beständige Überprüfung des Vertrauens im Sinne eines erlernten Vertrauens eingelassen ist. Diese Formate müssen gerade darauf hinweisen, dass man ihnen auch gerechtfertigt misstrauen kann, um wiederum die Prozesse der Vertrauensbildung auf der Grundlage dieser misstrauischen Überprüfung fortzusetzen. Vertrauen bedeutet also auch das gemeinsame Erlernen von Selbst-Vertrauen im Sinne eines gleichzeitig, wenngleich nicht notwendigerweise koordiniert ablaufenden Prozesses der Selbstaufklärung über die fortwährende Angemessenheit der eigenen Wahrnehmung der Welt und des Gegenübers.
 
        Ein Beispiel aus der sicherheitspolitischen Praxis sind multilaterale Foresight-Foren, in denen gemeinsam versucht wird, sich auf denkbare Szenarien zukünftiger Problemstellungen internationaler Politik vorzubereiten.20 Hier erhöht die Vielzahl der Beobachter nicht nur die Expertise, sondern auch die Zahl denkbarer und vor allem gemeinsam erwartbarer Szenarien. Zudem geht es in diesen Austauschprozessen darum, Dispositionen zur gegenseitigen Überprüfung offenzulegen. Diesen kann man zunächst intuitiv misstrauen, um sich dann im Austausch darüber zu informieren, ob ihnen tatsächlich (nicht) zu trauen ist. Auch ein solcher Prozess wird kaum in ein umfassendes generalisiertes Vertrauen in den jeweils anderen münden. Aber ein denkbares Ergebnis könnte das allseitige Vertrauen darauf sein, zumindest wieder in der Lage zu sein, über das Gleiche zu sprechen, wenn von Konzepten wie einem „demokratischen Multilateralismus“ die Rede ist – ohne dabei notwendigerweise das Verständnis des anderen zu übernehmen.
 
        Hier kommt wieder die demokratische Dimension multilateraler Sicherheitskooperation ins Spiel: In diesen Foren des Austauschs kommt eine Qualität demokratischer Verfahren zum Zuge, die noch viel grundlegender ist als alle von ihr ausgebildeten spezifischen Werte: das Wissen um die Umstrittenheit und Wandelbarkeit dieser Werte. Gerade die in der multilateralen Praxis unerlässlichen Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse sind ohne ein Mindestmaß an prozessualer Demokratie nicht denkbar. Diese Erkenntnis ist keinesfalls gleichbedeutend mit der Annahme, dass sich hieraus eine universale Sicherheitsordnung samt der ebenso universalen Gültigkeit spezifischer demokratischer Werte ableiten ließe. Sie legt aber den Blick frei für das Wechselspiel von Position und Opposition – und damit der prinzipiellen Revidierbarkeit von Wahrnehmungen und Entscheidungen.
 
        Eine weitergedachte multilaterale und demokratische Sicherheitspolitik ist somit möglich. Multilaterale Sicherheitskooperation nach den umrissenen Prinzipien ließe sich zunächst im Rahmen begrenzter Projekte verwirklichen – ohne den Anspruch, unmittelbar zur Lösung akuter Krisen beizutragen. Diese Projekte sollten sich nicht auf einen rein funktionalen Multilateralismus beschränken, in dem die Ergebnisse, nicht aber die Mittel und Partner zählen. Zwar sollten Formate problemspezifisch für alle Teilnehmer offen sein. Sie müssen aber in demokratische Strukturen eingelassen sein, die bereits über die Herleitung des Problems vertrauensbildend wirken können und damit die alte Idee der „gewinnfreien Werbung“21 in eine neue Form multilateraler Kommunikation übersetzen. Das bedeutet, nicht aktiv zu „missionieren“, sondern auf Ausstrahlungseffekte zu setzen, die sich aus Formen des offenen Austauschs und ihrer Problemlösungskompetenz ergeben können.
 
        Eine solche Forderung nach mehr Kommunikation klingt nach einer Selbstverständlichkeit. Doch wie der Verweis auf Vertrauen als eine zu wenig beachtete Grundvoraussetzung dieser gemeinsamen Form des Austauschs zeigt, kann eine Neubetrachtung scheinbarer Selbstverständlichkeiten helfen, neue Wege aufzuzeigen und multilaterale Sicherheitskooperationen weiterzudenken.
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        ZWISCHEN DEN BLÖCKEN
 
        Neutralität und Bündnisfreiheit
 
        Heinz Gärtner
 
        Neutralität bedeutet die Nichtbeteiligung eines Staates an einem Krieg oder einem bewaffneten Konflikt zwischen Staaten oder anerkannten Parteien in einem Bürgerkrieg. Einem neutralen Staat ist es laut dem Haager Abkommen von 1907 verboten, sein Territorium fremden Truppen zur Stationierung oder für die Austragung von kriegerischen Handlungen zur Verfügung zu stellen.01 Insbesondere darf ein dauerhaft neutraler Staat keinem militärischen Bündnis angehören und keine Abkommen über kollektive Verteidigung schließen.02
 
        Mit Beginn des Kalten Krieges verlegte sich der Schwerpunkt dieser Definition von der Nichtteilnahme an zwischenstaatlichen Kriegen und militärischen Konflikten auf die Nichtteilnahme an militärischen Bündnissen. Denn die Mitgliedstaaten eines Bündnisses verpflichten sich individuell und gemeinsam, Mitgliedern, die von außerhalb des Bündnisses bedroht oder angegriffen werden, unter Einschluss militärischer Mittel zu Hilfe zu kommen. So enthält etwa der Gründungsvertrag der Nato in Artikel V eine explizite Beistandsverpflichtung.
 
        Ebenso wie Neutralität bedeutet Bündnis- oder Blockfreiheit den Verzicht auf Bündnismitgliedschaft. Bündnisfreie Staaten versuchen, die Verwicklung in Kriege von Bündnissen (entrapment) zu reduzieren, riskieren aber, im Notfall alleine gelassen zu werden (abandonment). Dafür nehmen sie eine kompromisslose Haltung zwischen rivalisierenden Bündnissen ein, die nicht notwendigerweise in offene Feindseligkeiten verwickelt sein müssen, aber ein konflikt- und spannungsgeladenes Verhältnis zueinander haben. Das traf insbesondere auf die Beziehungen zwischen den Blöcken im Kalten Krieg zu.
 
        ANOMALIE DES KALTEN KRIEGES
 
        Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Grenzverläufe zwischen den von den Siegermächten eroberten Territorien bei den Konferenzen von Teheran 1943 und Jalta 1945 bestätigt, und es entstanden politisch-militärische Einflusszonen in Europa. Sie wurden abgesichert: durch die USA mit dem Marshall-Plan und der Truman-Doktrin von 1947, durch die Sowjetunion mit dem Putsch in der Tschechoslowakei 1948 sowie den Interventionen in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968. Auch über Europa hinaus wurde diese Einteilung weitgehend respektiert: Die USA mischten sich nicht direkt in Osteuropa oder der Mandschurei ein, die Sowjetunion akzeptierte die Nato-Präsenz in Europa, die Dominanz der USA in Lateinamerika und das Bündnis mit Japan. Es entstand „der lange Frieden“,03 die Blöcke festigten sich.
 
        Neutrale Staaten waren in der Zeit der Blockkonfrontation die Ausnahme. Sie waren nicht Teil des Kalten Krieges, sondern die Anomalie. Sie versuchten, einerseits selbst außerhalb der Blöcke zu bleiben und andererseits zu verhindern, dass die Blockbildung auf die Staaten des Globalen Südens übergriff. Zugleich konnten sie zur Konfliktverminderung beitragen. Im Rahmen des KSZE-Prozesses ab 1973 bildeten die sogenannten N+N-Staaten einen losen Zusammenschluss der neutralen und nicht-paktgebundenen blockfreien Staaten Europas, die weder der Nato noch dem Warschauer Pakt angehörten und eine Vermittlungs- und Brückenfunktion zwischen den Blöcken einnahmen. So übernahmen sie etwa die Gastgeberrolle für Gipfeltreffen, wie etwa Finnland für die KSZE, und wurden Sitze internationaler Organisationen, wie etwa Österreich und die Schweiz für Institutionen der Vereinten Nationen. Diese Funktion wurde von den USA und der Sowjetunion nicht nur respektiert, sondern auch gewünscht.
 
        POLARISIERUNGEN UND NEUTRALITÄT
 
        Die Bipolarität der durch die Militärbündnisse Nato und Warschauer Pakt geprägten internationalen Sicherheitsordnung endete 1989/91. In der anschließenden Phase der Unipolarität blieb die Nato unter Führung der USA als alleiniges Militärbündnis übrig. Dennoch prägten Kriege diese Phase, etwa in Kuwait 1991/92, während des Zerfalls Jugoslawiens in den 1990er Jahren, in Afghanistan ab 2001 und im Irak 2003.
 
        Für die neutralen Staaten war diese Periode schwierig, denn Unipolarität geht mit dem Streben einer Macht nach globaler Dominanz einher, entlang der Vorstellung „mit uns oder gegen uns“. So wurden etwa US-Botschafter in neutralen Staaten vorstellig und beklagten, dass diese zu wenig für die Nato-Operation in Afghanistan beitragen würden. Aktivitäten außerhalb des Bündnisses, wie die Entsendung von Friedenstruppen im Rahmen der Vereinten Nationen, wurden seitens der USA nicht als ausreichend eingestuft.
 
        Das „unipolare Moment“04 währte nicht permanent, und Diagnosen einer Multipolarität entwarfen eine mit dem „Rise of the Rest“ eingeläutete „post-amerikanische Welt“.05 Tatsächlich geht es heute um eine Tripolarität. Die US-Sicherheits- und Verteidigungsdoktrinen sprechen von einer Großmachtkonkurrenz und identifizieren vor allem die mit den USA rivalisierenden Mächte China und Russland als Gefahrenquelle.06
 
        Polarisierung geht meist mit Ideologie- und Bündnisbildung einher. Die Idee des US-Präsidenten Joe Biden einer „Allianz der Demokratien“, um dem weltweit zunehmenden Autoritarismus entgegenzutreten, ist ein Anzeichen für ideologische Polarisierung und den Versuch, eine globale Bündnis- und Blockbildung herzustellen. Dabei sind die USA nicht konsequent. Letztendlich gilt für sie das Primat der Geopolitik. So zählen die autokratisch regierten Staaten Saudi-Arabien, Ägypten, Vietnam oder die Philippinen von Rodrigo Duterte und das Indien von Narendra Modi zum Kreis der Partner, wenn es um geopolitische Interessen geht.
 
        Die umgekehrte Schlussfolgerung, dass es eine „Allianz der Autokratien“ gebe, trägt jedoch nicht der Tatsache Rechnung, dass China sich im Frühjahr 2022 vorsichtig von der russischen Invasion in der Ukraine distanziert und sich im UN-Sicherheitsrat bei der Abstimmung über eine Resolution enthalten hat, in der Russlands Angriff verurteilt wurde. China ist das Prinzip der Nichteinmischung anderer Staaten in innere Angelegenheiten wichtig. Dass sich Beijing an Moskau orientieren würde, ist ein Argument aus den 1950er Jahren, als man im Westen einen monolithischen Kommunismus annahm. Russlands Kampf gegen „Nazismus“ und für Russifizierung sowie historische Reminiszenzen von Peter dem Großen besitzen außerhalb Russlands kaum Anziehungskraft, weshalb Moskau zu militärischen Mitteln greift, um seinen Einfluss zu wahren. Chinas Initiative für eine „Neue Seidenstraße“ hat hingegen eine Soft-power-Kapazität, die über wirtschaftliche Interessen hinausgeht und die Lebensqualität vieler Menschen verbessern kann.
 
        Neben den bereits existierenden Bündnissen wie der Nato und der Nachfolgeorganisation des Warschauer Paktes, der Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit (OVKS), werden neue gegründet. Das 2021 geschlossene australisch-britisch-amerikanische Bündnis AUKUS sowie der 2017 neu ins Leben gerufene quatrilaterale Sicherheitsdialog der USA, Indiens, Japans und Australiens (Quad) richten sich gegen die angenommene chinesische Bedrohung. Die Abraham-Accords von 2020 zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain richten sich gegen Iran.
 
        Russland hat außer der OVKS keine funktionierenden Bündnisse, allerdings Verbündete in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Lateinamerika. China unterhält keine Bündnisse, baut aber ein globales Netzwerk von Partnern auf,07 mit der „Neuen Seidenstraße“ als wichtiges Instrument. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von bilateralen Beziehungen, die für China multilateralen Charakter haben. China dominiert auch die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die derzeit noch keinen Bündnischarakter besitzt.
 
        In Situationen der Polarisierung haben kleinere Staaten zwei Optionen. Entweder sie lehnen sich an eine Großmacht an (bandwagoning) und treten einem Bündnis bei, um die eigene Sicherheit zu erhöhen und sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Diese Bündnismitgliedschaft kann freiwillig erfolgen, wie bei den meisten Nato-Mitgliedern, oder erzwungen sein, wie im Falle des Warschauer Paktes während des Kalten Krieges. Sie bekommen in der Regel Schutzversprechen für den Fall eines Konflikts, wie etwa mit Artikel V im Nato-Vertrag. Sie laufen aber auch Gefahr, in fremde und Großmachtkonflikte hineingezogen zu werden, weil sie als Gegenleistung für das Schutzversprechen auch die Verpflichtung eingehen, selbst dann anderen Staaten Schutz zu gewähren, wenn es nicht im eigenen Interesse liegt.
 
        Alternativ können sie neutral und blockfrei bleiben. Um nicht in einen Großmachtkonflikt verwickelt zu werden, muss dieser Status glaubhaft und berechenbar sein. Das bedeutet, dass ein neutraler Staat schon in Friedenszeiten seine Neutralität und Blockfreiheit unzweideutig vermitteln muss. Er muss immer wieder klarstellen, dass er nicht anstrebt, einem Militärbündnis beizutreten, und nicht an fremden Kriegen teilnehmen oder fremde Truppen auf seinem Territorium stationieren wird. Eine zusätzliche Garantie wäre eine völker- und verfassungsrechtlich abgesicherte Neutralität.
 
        Um abandonment zu vermeiden, muss ein neutraler Staat zwei Bedingungen erfüllen. Zum einen darf er keine Bedrohung darstellen, also zum Beispiel nicht die Absicht vermitteln, einem von einer Seite als feindlich wahrgenommenen Bündnis beizutreten. Zum anderen muss er nützlich sein. Er kann die Funktion eines Pufferstaates übernehmen oder bestimmte Dienste anbieten, wie Vermittlungstätigkeiten, die Gastgeberrolle für Verhandlungen und Gipfeltreffen oder diplomatische Initiativen. Damit kann sich der neutrale Staat sehr gute Sicherheitsgarantien erwerben.
 
        FINNLAND UND SCHWEDEN
 
        Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 haben die bislang neutralen Staaten Finnland und Schweden die Absicht bekundet, der Nato beizutreten, und in der aktuellen Polarisierung der internationalen Ordnung eine Bündniszugehörigkeit vor Neutralität und Blockfreiheit gewählt.
 
        Während des Kalten Krieges war Neutralität für Finnland ein Kernstück seiner Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei war die finnische Neutralität ohne jegliche rechtliche Verpflichtungen politisch definiert. Ihr unmittelbarer Zweck bestand letztlich darin, die Spannungen an der sowjetisch-finnischen Grenze zu verringern. Neutralität war für Finnland ein Instrument, sich gegen sowjetische Vereinnahmung zu wehren. Ende 1947 hatte die Sowjetunion bilaterale Verträge mit Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei abgeschlossen – bis auf Jugoslawien alles Länder, die auch dem Warschauer Pakt beitraten. Um das zu vermeiden, bestand Finnland bei Abschluss des Finnisch-Sowjetischen Vertrags 1948 auf die Formulierung, dass es „außerhalb von Großmachtkonflikten“ bleiben wolle. Neutralität wurde nicht erwähnt. Erst nachdem Österreich 1955 neutral geworden war, verlangte Finnland, dass seine Neutralität zumindest in eine bilaterale Erklärung aufgenommen werde, um die im Vertrag vorgesehenen „Konsultationen“ zu begrenzen.
 
        Auch die schwedische Außenpolitik hatte sich ab 1949 neutral ausgerichtet, um zu vermeiden, Verpflichtungen gegenüber den Großmächten einzugehen. Das wurde durch den Finnisch-Sowjetischen Freundschaftsvertrag und die Mitgliedschaft Dänemarks und Norwegens in der Nato möglich: Denn wäre auch Schweden der Nato beigetreten, hätte die Sowjetunion Finnland in den Warschauer Pakt gedrängt. Wäre umgekehrt Finnland Mitglied des Warschauer Paktes geworden, wäre die Mitgliedschaft Schwedens in der Nato wahrscheinlich gewesen. Schweden und Finnland dienten also auch als Pufferstaaten zwischen den Nato-Ländern Dänemark und Norwegen und der Sowjetunion. Während der Entspannungspolitik ab den 1970er Jahren versuchte Schweden, eine skandinavische Kooperation über die Blöcke hinweg aufzubauen. Die neue Formel hieß „bündnisfrei im Frieden, um im Krieg neutral zu bleiben“. Damit glaubte Schweden, zu einem neuen Kräfteverhältnis in Europa beizutragen, sich aber gleichzeitig im Falle eines bewaffneten Konflikts zwischen Ost und West heraushalten zu können. Die schwedischen Streitkräfte sollten jeglichen Eindruck vermeiden, mit einer der Großmächte in Verbindung zu stehen. Schweden sollte keine außenpolitischen Bindungen eingehen, die seine Fähigkeit, in einem bewaffneten Konflikt neutral zu bleiben, direkt oder indirekt gefährden würde.
 
        Ihre Entscheidung, nun doch der Nato beizutreten, begründeten Finnland und Schweden mit der Sicherheitsgarantie des Bündnisses, die die Ukraine nicht gehabt habe. Über die technische Zusammenarbeit im Rahmen der Nato-Partnerschaft für den Frieden hinaus gehen beide Staaten nun Beistandsverpflichtungen ein und werden in die Kommandostruktur der Nato integriert. Für Russland bedeutet dieser Schritt Finnlands und Schwedens eine Niederlage, und es ist von einer Stationierung russischer Streitkräfte und Raketen entlang der finnischen Grenze auszugehen – worauf die Nato entsprechend reagieren wird. Die Nato-Mitgliedschaften Finnlands und Schwedens mögen also abschreckend wirken, im Konfliktfall gegebenenfalls aber auch eskalierend, denn dann wäre ganz Europa betroffen. Ein Konflikt an der 1300 Kilometer langen finnisch-russischen Grenze könnte im schlimmsten Fall einen Nuklearkrieg auslösen.
 
        NEUTRALITÄT ALS SICHERHEITSGARANTIE
 
        In der Geschichte gab es kaum Fälle, bei denen glaubhaft neutrale Staaten Ziel eines Angriffs wurden, außer im Zuge von großen Kriegen. Historisch gesehen, wurde Neutralität fast immer dann militärisch verletzt, wenn auch ein Bündnis angegriffen wurde. So griff etwa das Deutsche Reich 1914 Belgien, das seit 1839 ein neutrales Königreich war, ebenso an wie Frankreich und Serbien, die Bündnisverpflichtungen innerhalb der Entente abgeschlossen hatten. Ausnahmen waren etwa Mexiko 1846 und Hawaii 1898, die die USA sich einseitig einverleibten.
 
        Hingegen können Bündnisse einen eskalierenden Effekt haben. Dies gilt etwa für die Bündnisbildungen vor dem Ersten Weltkrieg. Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn der österreichische Kaiser Franz-Josef 1907 dem Rat des britischen Königs Edward VII. gefolgt wäre, die Allianz mit Deutschland aufzugeben und gemeinsam mit anderen friedlichen Staaten eine Neutralitätspolitik zu verfolgen?08 Studien belegen, dass je stärker und häufiger die Bündnisverpflichtungen eines Staates sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Staat in Kriege verwickelt wird.09 Für kleinere Staaten gilt zudem, dass sie durch ihre Mitgliedschaft in Bündnissen ihre diplomatische Flexibilität verlieren, außenpolitische Krisen ohne Eskalation zu bewältigen.10
 
        Manchmal wird militärisch schwächeren Staaten aber keine Wahl gelassen. Das bekannteste Beispiel ist der „melanesische Dialog“ im Vorfeld des Peloponnesischen Krieges im 5. Jahrhundert v. Chr., als Melos im Krieg neutral bleiben wollte und daraufhin von Athen vernichtet wurde. Auch einige der kleindeutschen Staaten, wie Hannover, Hessen-Cassel und Nassau, mussten sich im Vorfeld des Deutschen Krieges 1866 Österreich oder Preußen anschließen und wurden nach der Niederlage Österreichs Mitglieder des Deutschen Bundes.
 
        NEUTRALITÄT FÜR DIE UKRAINE?
 
        Im Fall der Ukraine war nicht ihr neutraler Status ein Motiv für Russlands Invasion, sondern ihre Absicht, einem aus russischer Sicht feindlichen Bündnis beizutreten. Hier können zwei Analogien aus der Zeit des Kalten Krieges Orientierung über eine mögliche Entwicklung geben: das Neutralitätsmodell Österreichs und die seinerzeit für Deutschland diskutierten Neutralitätsentwürfe.
 
        Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich wie Deutschland von den vier Siegermächten besetzt. Indem es sich 1955 für permanente Neutralität entschied, vermied es im Unterschied zu Deutschland eine dauerhafte Besetzung und Teilung. Österreichs permanente Neutralität wurde völkerrechtlich abgesichert: Die Neutralitätserklärung von 1955 wurde von dem Staatsvertrag begleitet, der es Österreich untersagt, sich Deutschland anzuschließen („Anschlussverbot“). Ein derartiges Verbot wäre im Falle einer Neutralitätserklärung der Ukraine auch mit Blick auf den Nachbarn Russland denkbar.
 
        Die ausländischen Soldaten verließen Österreich 1955. Im Neutralitätsgesetz bekannte sich Österreich dazu, seine Unabhängigkeit und Neutralität „mit allen zu Gebote stehenden Mitteln“ zu verteidigen, was es als „bewaffnete Neutralität“ interpretierte. Allerdings war dem Land der Besitz von offensiven Raketen verboten – ein Verbot, das Mitte der 1990er Jahre aufgehoben wurde. Der Verzicht auf offensive Lenkwaffen könnte vor dem Hintergrund der russischen Forderung einer „Entmilitarisierung“ auch für die Ukraine ein gangbarer Kompromiss sein.
 
        US-Präsident Dwight D. Eisenhower signalisierte zudem, das neutrale Österreich zu verteidigen, obwohl es nicht Teil der Nato war. Als Österreich den Flüchtlingen aus Ungarn während der Krise 1956 großzügig Hilfe leistete und es von der Sowjetunion beschuldigt wurde, Ausbildungslager für die Aufständischen zu betreiben und Waffen über die ungarische Grenze zu schmuggeln, und Moskau erklärte, es würde diese Art von Neutralität nicht akzeptieren, drohte das US-Außenministerium sogar, dass „ein Angriff der Sowjetunion auf Österreichs Neutralität den dritten Weltkrieg bedeuten“ würde.11 Ähnlich wie seinerzeit Österreichs Neutralität könnte eine Neutralität oder Bündnisfreiheit der Ukraine als Pufferstaat heute sowohl für den Westen als auch für Russland nützlich und daher verteidigungswürdig sein.
 
        Nachdem Österreich 1955 neutral geworden war, wurde auch über die Einbettung eines vereinigten Deutschland in eine neutrale Zone in der Mitte Europas diskutiert. George F. Kennan, der nach 1947 als US-Botschafter in Moskau das Konzept der Eindämmungspolitik entwickelte und nicht an die Haltbarkeit der Teilung Europas und Berlins glaubte, unterbreitete 1956/57 einen entsprechenden Vorschlag.12 Die US-Senatoren Hubert H. Humphrey und William F. Knowland legten ihrerseits Entwürfe einer neutralen Zone in Mitteleuropa nach dem Vorbild Österreichs bei gleichzeitigem Rückzug amerikanischer und sowjetischer Truppen aus West- beziehungsweise Ostdeutschland vor. Auch der Vorsitzende der britischen Labour-Party Hugh Gaitskell entwickelte entsprechende Ideen. Der polnische Außenminister Adam Rapacki verband 1957 ein mögliches disengagement der Truppen aus Deutschland mit dem Vorschlag über „atomwaffenfreie Zonen“ in Mitteleuropa.
 
        Diese Pläne einer Wiedervereinigung um den Preis der Herauslösung Deutschlands aus dem westlichen Bündnis wurden jedoch von der Bundesregierung unter Konrad Adenauer abgelehnt. Er war der Auffassung, dass eine feste Verankerung der Bundesrepublik im Westblock einen Rückzug der Sowjetunion aus Mitteleuropa und ein vereinigtes Deutschland zur Folge haben werde. Die unmittelbare und mittelbare Folge bestand allerdings in einer Verfestigung der Blöcke.
 
        Angesichts der russischen Annexion der Krim und des Krieges in der Ost-Ukraine stand bereits 2014 eine Neutralität der Ukraine im Raum.13 Die Ukraine hätte auf einen Beitritt zur Nato verzichten und Russland seine Unterstützung der Milizen in der Ost-Ukraine aufgeben müssen. Doch weder die Ukraine noch die Nato oder Russland waren dazu bereit. Als Alternative droht der Ukraine eine permanente Teilung, ähnlich der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch Koreas nach dem Koreakrieg 1953. Dieses Ergebnis würde einen neuen Eisernen Vorhang von Murmansk entlang der finnisch-russischen, baltisch-russischen und polnisch-weißrussischen Grenzen durch die Ukraine bis zum Schwarzen Meer zur Folge haben. Russland müsste sich dann mit einer Rumpfukraine im Westen mit Nato-Kandidatenstatus abfinden.
 
        FÜR EINE ENGAGIERTE NEUTRALITÄT
 
        Die Welt befindet sich in einem Großmachtkonflikt zwischen den USA, China und Russland. Der Kampf um Einflusszonen erinnert an den Kalten Krieg. Der russische Präsident glaubt, den Einfluss seines Landes mit Krieg sichern zu müssen. Im Kalten Krieg gab es viele dieser Versuche, die alle scheiterten.
 
        Neutrale Staaten dürfen nicht Teil dieser globalen und regionalen Auseinandersetzung sein. Sie können aber Diplomatie und Vermittlung anbieten. Sie stellen für Großmächte, anders als Bündnisse, keine Bedrohung dar. Zugleich sind neutrale Staaten nicht wertneutral und dürfen es auch im Krieg nicht sein. Im Gegenteil bedeutet „engagierte Neutralität“, Stellung zu nehmen zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Neutrale Staaten können sich in den Vereinten Nationen, in der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik engagieren und an Friedensoperationen teilnehmen, wenn sie von den Vereinten Nationen autorisiert sind.
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        KLIMAWANDEL UND INTERNATIONALE SICHERHEIT
 
        Florian Krampe
 
        Die internationale Politik ist derzeit durch eine enge Verflechtung mehrerer akuter Krisen gekennzeichnet, die den globalen – aber auch nationalen – Sicherheitsdiskurs dominieren. Zum einen befinden wir uns in einer sich verschärfenden Sicherheitskrise, die sich unter anderem durch einen Rückgang von zwischenstaatlicher Kooperation, den Anstieg von innerstaatlichen Konflikten, dem Aufweichen von internationalen Abrüstungs- und Rüstungskontrollregimen sowie einer Zunahme von konfliktbezogenen Opfern und Vertreibungen auszeichnet.01 Diese Sicherheitskrise wird durch kaum etwas eindeutiger verkörpert als durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Zum anderen erleben wir gleichzeitig eine sich immer weiter zuspitzende Umweltkrise, die geprägt ist durch den Klimawandel, Umweltzerstörung und einen drastischen Rückgang der Artenvielfalt.
 
        Diese beiden Krisen entwickeln sich nur scheinbar unabhängig voneinander. Tatsächlich sind Umwelt und Frieden eng miteinander verwoben: Krieg zerstört die Umwelt direkt und indirekt, und zunehmende Umweltzerstörung unterminiert den Frieden und erhöht das Risiko für Konflikte. Diese Verknüpfung manifestiert sich in einem neuen Zeitalter des Risikos, das nicht nur die globale Sicherheitslandschaft verändert, sondern auch, was es bedeutet, Frieden zu schaffen. Durch diese eng verflochtenen Krisen zu navigieren, ist eine – wenn nicht die – zentrale politische Herausforderung unserer Zeit.
 
        Dieser Beitrag soll als Einführung in den Themenbereich dienen und insbesondere drei Fragen zum Zusammenhang von Klimawandel und Sicherheitspolitik beantworten: Was bedeuten der Klimawandel und seine Konsequenzen für die internationale Sicherheit und Sicherheitspolitik? Welche Rolle spielt der Klimawandel bei der Verschärfung von Konflikten, auch im Vergleich zu anderen Risikofaktoren sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Natur? Welche politischen Maßnahmen wurden bereits ergriffen oder sollten eingeleitet werden, um klimabezogenen Risiken für die internationale Sicherheit zu begegnen?
 
        KLIMASCHUTZ GLEICH SICHERHEIT GLEICH KLIMASCHUTZ
 
        Die Komplexität einer wirtschaftlich und gesellschaftlich globalisierten und vernetzten Welt, in der multiple Krisen eng miteinander verbunden sind, macht Sicherheitspolitik zu Klimaschutzpolitik und umgekehrt. Diese Erkenntnis spiegelt sich heute in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik wider,02 wie zum Beispiel die Verlegung der Zuständigkeit für die UN-Klimakonferenzen vom Umwelt- ins Außenministerium 2021 verdeutlicht. Seit Jahren stuft Deutschland die Klimaveränderung als Sicherheitsrisiko ein und machte sie unter anderem zum Kernthema der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat 2019/20.03 Damit steht die Bundesrepublik neben Schweden, den Niederlanden, Norwegen, Irland und Niger keineswegs allein da.
 
        Der Grund hierfür liegt erstens in der inzwischen deutlich erkennbaren Rolle der Auswirkungen des Klimawandels bei der Verschärfung von humanitären Krisen und bewaffneten Konflikten, in denen viele der genannten Länder aktiv sind. Im Dezember 2020 waren 10 von 21 laufenden UN-Friedensmissionen in Länder entsandt, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Von rund 92000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von UN-Friedenseinsätzen waren etwa 74000 in diesen Ländern stationiert, also etwa 80 Prozent.04 Jüngste Untersuchungen zeigen, dass sich der Klimawandel in stark exponierten Ländern auf die Mandatserfüllung von UN-Friedenseinsätzen auswirken kann.05 Verweise auf klimawandelbezogene Sicherheitsrisiken finden sich heute in mehreren UN-Resolutionen und sind vermehrt Schwerpunkte der Präventions- und Friedenspolitik.
 
        Der zweite Grund liegt in der Einsicht, dass die Auswirkungen des Klimawandels und die politischen Antworten darauf geopolitische Konsequenzen haben werden. So setzt etwa die Münchner Sicherheitskonferenz das Thema Klimawandel bereits seit mehreren Jahren auf die Agenda und zeichnete 2016 die Architekten des Pariser Klimaabkommens, die damalige Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen Christiana Figueres und den damaligen französischen Außenminister Laurent Fabius, mit dem Ewald-von-Kleist-Preis aus, der Persönlichkeiten verliehen wird, die sich besonders für Frieden und Konfliktbewältigung eingesetzt haben. Die geopolitische Relevanz des Klimawandels entfaltet sich einerseits mit dem unumgänglichen Übergang zu einem fossilfreien Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das aber unter anderem für Stromspeichertechnologien auf Metalle und Mineralien angewiesen ist, die häufig aus China, insbesondere aber aus Regionen in Afrika kommen. Beispielsweise stellt die Demokratische Republik Kongo – ein Land also, das seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt, dessen Bevölkerung unter extremer Armut leidet und in dem wichtige Ressourcen informell ausgebeutet werden – den Großteil der globalen Kobaltvorkommen, die unter anderem für Batterien für Elektromobilität gebraucht werden. Andererseits hat es geopolitische Konsequenzen, wenn Petrostaaten wie Saudi-Arabien oder Russland im Zuge einer zunehmenden Abkehr von fossilen Energieträgern an ökonomischer und politischer Macht verlieren.
 
        Drittens hat der Klimawandel auch Implikationen für das Militär. Die US-Streitkräfte sehen im Klimawandel seit Jahrzehnten einen Faktor, der durch den Anstieg des Meeresspiegels unter anderem ihre Militärbasen bedroht. Unter US-Präsident Joe Biden hat das Pentagon Investitionen von fast drei Milliarden US-Dollar angekündigt, die unter anderem in die Anpassung von Militärbasen, Risikokalkulationen, Forschung und Technologieentwicklung sowie in militärische Fahrzeuge fließen sollen.06 Eine ähnliche strategische Rolle sprechen inzwischen auch Nato und EU dem Klimawandel zu. Bedenken, dass durch die starke Verknüpfung von Klimawandel und internationaler Sicherheitspolitik eine Versicherheitlichung (securitization) und damit Militarisierung von Klimaschutzpolitik stattfindet,07 scheinen bisher allerdings weitestgehend unbegründet. Vielmehr scheinen Organisationen wie die Nato durch eine veränderte Bedrohungslandschaft, die auch den Klimawandel einschließt, stärkere Priorität auf den Bereich der menschlichen Sicherheit zu legen (human security), also die Sicherheit und Integrität des Menschen statt des Staates in den Mittelpunkt zu stellen.08 Ein Grund hierfür ist sicher auch, dass Lösungen zu klimawandelbedingten Sicherheitsrisiken nicht militärischer Natur sind, sondern aus dem Schnittbereich Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit und Krisenbewältigung stammen müssen.
 
        KLIMAWANDELBEDINGTE SICHERHEITSRISIKEN
 
        In den vergangenen Jahren hat sich das wissenschaftliche Verständnis von klimabedingten Sicherheitsrisiken stark weiterentwickelt.09 Nach ersten Studien in den frühen 1990er Jahren wurde das Thema unter anderem im neuesten Bericht des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) aufgegriffen, der aufzeigt, dass der Klimawandel mit einer Verschärfung von Konflikten einhergehen kann.10
 
        Dabei sind der Klimawandel und seine Auswirkungen nicht der einzige Risikofaktor für Konflikte oder deren Verschärfung. Insbesondere gelten eine schwache sozioökonomische Entwicklung sowie eine geringe Kompetenz der Regierung eines Landes als wesentlich bedeutsamer.11 Gleichwohl erhöhen die Auswirkungen des Klimawandels die gesellschaftliche Anfälligkeit für soziale und politische Unruhen, was unter gewissen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umständen das Risiko für Gewalt und bewaffnete Konflikte steigert beziehungsweise die Dynamik bereits bestehender Konflikte beeinflusst.
 
        So unterminiert der Klimawandel in vielen Regionen die Lebensgrundlagen der Menschen, die stark von natürlichen Ressourcen wie Land und Wasser abhängig sind. Die Unfähigkeit von Regierungsvertreter:innen, angemessen auf die klimawandelbedingt vermehrt auftretenden starken Fluten oder Dürren zu reagieren und beispielsweise durch Klimaanpassungsmaßnahmen die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Risiken zu erhöhen, schürt gesellschaftliche Ressentiments und bereitet zusätzlichen Nährboden für bereits existierende politische Konflikte.
 
        Als solches ist der Zusammenhang zwischen Klimawandel und kontextspezifischen Sicherheitsrisiken also nicht deterministisch, da er indirekt an die Fähigkeiten des jeweiligen Landes gekoppelt ist, diesen Risiken zu begegnen. Die konkreten Konsequenzen sind unterschiedlich und somit schwer vorherzusagen. In weiten Teilen Ostafrikas besteht beispielsweise insbesondere auf lokaler Ebene ein klarer, wenn auch indirekter Zusammenhang zwischen Klimawandel und bewaffneten Konflikten;12 in Südasien äußert sich dieser Zusammenhang häufiger in gewaltsamen Massenprotesten.13
 
        Allerdings sind nicht nur die Konsequenzen des Klimawandels oft unterschiedlich und abhängig von lokalen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Begebenheiten – sie treten auch in Bezug auf Raum und Zeit unterschiedlich auf. Während der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 2008 noch „die Lokalität der als Umweltkonflikte in Betracht kommenden Auseinandersetzungen“ hervorhob,14 zeigen neuere Studien, dass sich Belastungen, Auswirkungen und Risikofaktoren in der heutigen vernetzten Welt auf vielfältige Weise miteinander verbinden können.15 Das heißt, die sicherheitsrelevanten Effekte des Klimawandels finden sich nicht unbedingt dort, wo der Klimawandel am stärksten auftritt, sondern womöglich in Nachbarregionen oder gar in weiter entlegenen Gebieten, die über internationale Ressourcenabhängigkeit verbunden sind. Ein Beispiel lieferten die starken klimabedingten Ernteausfälle in Russland 2011, die sich in Kombination mit Leerverkäufen in den USA in vielen Ländern des Nahen Ostens in stark gestiegenen Brotpreisen niederschlugen, die wiederum bereits existierende gesellschaftliche Unzufriedenheiten mit den autokratischen Regierungen in Tunesien und Ägypten weiter zuspitzten und ihren Teil zum Arabischen Frühling beitrugen.16
 
        Der 2022 veröffentlichte Bericht „Environment of Peace“ des Stockholm International Peace Research Institute hebt fünf Risikodynamiken hervor, die die räumliche und zeitliche Komplexität von klimabedingten Sicherheitsrisiken verdeutlichen:17
 
         
          	compound risks, bei denen die zeitgleiche Interaktion zweier oder mehrerer Risikofaktoren einen größeren Risikokomplex ergeben, da sich die Faktoren gegenseitig verstärken; 
 
          	cascading risks, bei denen ein Ereignis ein Risiko entstehen lässt, aus dem sich in zeitlicher Folge hintereinander auftretende weitere Risiken ergeben und gleich einem Schneeballeffekt ein immer weiter zunehmendes Risikopotenzial generieren; 
 
          	emergent risks, bei denen zwei oder mehrere zeitlich und räumlich voneinander unabhängige Faktoren ein neues Risiko schaffen, das ohne die beiden vorherigen so nicht entstehen würde; 
 
          	systemic risks, bei denen mehrere Risikofaktoren so zusammenwirken, dass sie kumulativ ein gesellschaftliches und/oder Ökosystem in Teilen oder insgesamt bedrohen; 
 
          	existential risks, die in ihren Auswirkungen so schwer sind, dass sie die Existenz beispielsweise eines Landes oder einer Kultur bedrohen.
 
        
 
        Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Sicherheitsrisiken unterscheidet sich also je nach Kontext, ist häufig indirekt und nicht linear. Das hat starke Auswirkungen auf die Suche nach Lösungsansätzen.
 
        ENTWICKLUNGSPFADE KLIMABEDINGTER UNSICHERHEIT
 
        Die Komplexität und Multikausalität von klimabedingten Sicherheitsrisiken stellt politische Entscheidungsträger:innen, Entwicklungshelfer:innen und Militärs vor erhebliche Herausforderungen. In der politikrelevanten Forschung wird verstärkt nach Ansätzen gesucht, diese zu bewältigen. Einer davon ist das Konzept von Entwicklungspfaden (pathways), das die beschriebenen Zusammenhänge verdeutlichen und als Denkmuster helfen soll, die Komplexität klimabezogener Sicherheitsrisiken besser zu erkennen und zu navigieren. Es erlaubt eine vereinfachte Darstellung, wie sich klimawandelbedingte Sicherheitsrisiken in unterschiedlichen Kontexten ausdrücken, zeigt aber auch gesellschaftspolitische Ansatzpunkte zur Minderung dieser Risiken auf.
 
        Die Grundlagen der Logik beschreibt die Abbildung: Der Klimawandel hat gesellschaftliche Auswirkungen, die die Vulnerabilität von Menschen – meist negativ – beeinflusst. Diese Menschen sind Teil einer gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umgebung, die eine mildernde oder verstärkende Wirkung haben kann. Vier Entwicklungspfade beschreiben, wie sich eine gestiegene Vulnerabilität auf das Sicherheitsrisiko auswirkt. „Sicherheit“ wird dabei weit gefasst und bezieht auch den Rückgang menschlicher Sicherheit und bewaffnete Konflikte als Risiken ein.18
 
         
          Abbildung: Entwicklungspfade klimabezogener Sicherheit
 
          [image: Die Abbildung stellt die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und einzelnen Elementen menschlicher Vulnerabilität und Unsicherheit grafisch dar sowie Ansatzpunkte für integrierte Maßnahmen, um klimawandelbedingten Sicherheitsrisiken zu begegnen.] 
          Quelle: Stockholm International Peace Research Institute, Climate Change and Risk Programme, Mai 2022.
 
        
 
        Erstens unterminiert der Klimawandel die Lebensgrundlagen von Gesellschaften und erhöht dadurch das Risiko für Konflikte. So wirken sich etwa stärker wechselnde Wettermuster erheblich auf Pflanzenanbau und Viehzucht aus und setzen Gesellschaften beziehungsweise einzelne Bevölkerungsgruppen, deren Einkommen primär von der Landwirtschaft abhängt, unter Druck. Das führt wiederum zu Spannungen, die insbesondere auf lokaler Ebene zu gewaltsamen Konflikten zwischen unterschiedlichen Gruppen führen können. So nötigt etwa in Somalia die reduzierte Widerstandsfähigkeit der in weiten Teilen verarmten und von langwierigen Konflikten betroffenen Bevölkerung Menschen dazu, vermehrt informellen Tätigkeiten nachzugehen, um ihr Überleben zu sichern, beispielsweise der illegalen Abholzung zur Herstellung von Holzkohle. Der Wegfall der Lebensgrundlagen, die oft ein integraler Teil der persönlichen Identität sind, führt auch dazu, dass sich Menschen eher extremistischen Gruppen anschließen – nicht aufgrund ideologischer Überzeugung, sondern aufgrund des persönlichen Bedürfnisses nach Zugehörigkeit.
 
        Zweitens führen Klimafolgen zu Migration und veränderten Mobilitätsmustern, die Konflikte zwischen neu ankommenden Gruppen und den Bewohner:innen der Zielregionen nach sich ziehen.19 Einerseits treibt die Verschlechterung der Lebenssituation immer mehr Menschen in Städte. Dort bestehen jedoch oft nur geringe ökonomische Möglichkeiten, und Schattenwirtschaft und illegale Tätigkeiten nehmen zu. Andererseits treiben Fluten oder Dürren Bevölkerungsgruppen aber auch in ländliche Regionen, in denen bereits andere Gruppen leben. Das kann die dortigen Ressourcen weiter strapazieren und zu Spannungen führen. Auch die klimawandelbedingte Veränderung von Mobilitätsmustern verläuft nicht reibungslos. Beispielsweise werden in Westafrika nomadisch lebende Bevölkerungsgruppen aufgrund von saisonalen Verschiebungen und verspäteter Regenzeiten immer häufiger in neue, an ihre traditionellen Routen grenzende Regionen gedrängt. Dort grasen viele ihrer Herden auf Land, das von sesshaften Bauern bestellt wird.20 Traditionelle Mechanismen, die in der Vergangenheit das Zusammenleben dieser Gruppen geregelt haben, werden gestört. Geschieht das in einem Kontext instabiler Machtverhältnisse oder eines bewaffneten Konflikts, spitzen sich solche Situationen rasch zu.
 
        Drittens beeinflusst der Klimawandel das Verhalten bewaffneter Akteure und wirkt sich somit direkt auf Konfliktdynamiken aus. Dabei geht es nicht nur um die militärische Einsatzbereitschaft staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, sondern auch um sich verändernde Kräfteverhältnisse. So können sich beispielsweise in Mali und Somalia aufständische Gruppen häufig leichter in überfluteten Gebieten bewegen als konventionelle Streitkräfte, die dadurch anfälliger sind. Zudem können extremistische Gruppen gezielt gesellschaftlichen Unmut über den staatlichen Umgang mit klimawandelbedingten Missständen ausnutzen und neue Anhänger:innen rekrutieren.
 
        Viertens erhöhen die Instrumentalisierung lokaler Missstände durch Eliten sowie das Missmanagement von natürlichen Ressourcen das Konfliktrisiko. So nutzen politische Eliten häufig ihre Macht aus, um ihre Kontrolle über Ressourcen weiter auszubauen, indem sie etwa Anbauflächen besetzen, nachdem Überschwemmungen oder Dürren die dort wohnenden marginalisierten Gruppen vertrieben haben. Dies verschärft die Ungleichheit und schürt Vorurteile und Spannungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Ein Schlüsselbeispiel dafür ist der Irak. Die klimawandelbezogene Verwundbarkeit des Landes wird durch eine geringe Anpassungsfähigkeit aufgrund von gewaltsamen Konflikten, Armut, politischer Instabilität und Korruption gesteigert. Die kombinierten Auswirkungen all dieser Faktoren bedeuten, dass sich der Klimawandel mehr auf einige Gruppen auswirkt als auf andere. Das führt wiederum zu gesellschaftlichem Unmut, und es häufen sich Proteste gegen das Fehlen oder die schlechte Qualität von Wasser, Strom und anderen staatlichen Dienstleistungen, sowie gegen den Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten.21
 
        UMGANG MIT KLIMABEDINGTEN SICHERHEITSRISIKEN
 
        Diesen Zusammenhängen kann mit integrierten Ansätzen begegnet werden, die sowohl die Verminderung der CO2-Emissionen im Blick haben als auch klimabezogene Sicherheitsrisiken verstärkt in die Entwicklungszusammenarbeit und Krisenbewältigung einbringen.
 
        Ansätze für solche integrierten Maßnahmen sind bereits sichtbar. Klimabedingte Sicherheitsrisiken werden heute in einer Vielzahl von Rahmenwerken internationaler und regionaler Organisationen berücksichtigt, etwa der Vereinten Nationen, der EU, der Afrikanischen Union, der OSZE, aber auch in Regierungsdokumenten wie den Nationally Determined Contributions, die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens die jeweiligen nationalen Beiträge zur CO2-Reduzierung festlegen. Eines der erfolgreichsten Beispiele ist der Climate Security Mechanism der Vereinten Nationen, der sich aus Vertreter:innen des UN-Entwicklungsprogramms, des UN-Umweltprogramms und der UN-Hauptabteilung Politische Angelegenheiten und Friedenskonsolidierung zusammensetzt und einen systematischen Umgang mit klimabedingten Sicherheitsrisiken fördern und die Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung präventiver Strategien unterstützen soll.
 
        Die Analyse klimabedingter Risiken in funktionierende Praxis vor Ort zu übersetzen, bleibt allerdings eine Herausforderung. Vor allem neuere Forschung zum Risiko von Fehlanpassungen zeigt, dass eine gelungene Praxis nicht einfach bedeutet, pauschal Klimaanpassungsmaßnahmen zu Entwicklungs- und Friedensstrategien hinzuzufügen.22 In fragilen Kontexten wie etwa in Afghanistan können die lokalen Nebenwirkungen von Projekten zur Anpassung an den Klimawandel und der Reduzierung von Treibhausgasemissionen das Potenzial für nachhaltigen Frieden mindern. So erleben in der afghanischen Provinz Herat Gemeinden im Distrikt Zinda Jan stromabwärts des Salma-Staudamms seit dessen Fertigstellung 2016 eine zunehmende Wasserknappheit, die auf ein schlechtes Wassermanagement und den Mangel an notwendiger Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Dammbau zurückzuführen ist. Diese Wasserknappheit wird durch klimawandelbedingte Dürren weiter verschärft und ist ein Faktor für Unmut, Beschwerden und teils auch gewaltsame Auseinandersetzungen.23
 
        Das heute klarere Verständnis der Verflechtung von Klimawandel und Sicherheitspolitik – nicht nur, aber insbesondere auch in fragilen und von Konflikten betroffenen Regionen – gilt es, in politische Lösungen zu übersetzen, um eine klimaresistente Entwicklungs- und Sicherheitspolitik zu formulieren. Ansatzpunkte finden sich, aber wichtige Fragen in Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Finanzierung des Übergangs und die soziale Gerechtigkeit sowohl global als auch innerhalb Deutschlands bleiben bis heute unbeantwortet, und ihre Diskussion erzeugt politischen Widerstand. Die angemessene Einbindung der Staaten des Globalen Südens, die insgesamt am wenigsten zu den Ursachen der Klimakrise beigetragen haben, aber übermäßig von den Auswirkungen betroffen sind, fehlt weiterhin. Hier braucht es Fortschritte mit Blick auf das weiterhin ungelöste Problem des loss and damage, also der klimawandelbedingten Verluste und Schäden, denen diese Staaten unausweichlich ausgesetzt sind. Eine Antwort auf die Frage, wie eine Finanzierung von notwendigen Anpassungsmaßnahmen in diesen Staaten aussehen kann und von wem sie bezahlt wird, ist notwendig – auch in Bezug auf internationale Sicherheitspolitik. Denn aus der Perspektive der betroffenen Staaten ist loss and damage Teil klimabedingter Sicherheitsrisiken.24
 
        Je länger die Industrieländer die Transformation weg von fossil betriebenen, ressourcenintensiven Wirtschaftsformen hinauszögern, desto schneller wird dieser Übergang letztendlich vonstatten gehen müssen, und desto kostspieliger wird er sein. Gleichzeitig erhöhen sich durch jeden Tag der Verzögerung die langfristigen Sicherheitsrisiken für alle. Dabei kann die Umstellung nicht nur den Frieden fördern, sondern sich auch wirtschaftlich lohnen. Denn Klimasicherheitspolitik ist Friedenspolitik, wenn sozioökonomische Gerechtigkeit im Vordergrund steht und menschliche Sicherheit gezielt gestärkt wird.25
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        EDITORIAL
 
        Eine Festung ist laut Duden eine „stark befestigte, strategischen Zwecken dienende Verteidigungsanlage“. Sie dient vor allem dem Schutz vor Gefahren von außen. Zugleich schwingt in dem Begriff der Stolz auf etwas Errungenes mit; das lateinische „fortis“ bezeichnet etwas, das stark und dauerhaft, mutig, energisch und einflussreich ist. Von einer „Festung Europa“ ist heute vor allem in der ersten Bedeutung die Rede – eher anklagend vonseiten der Kritikerinnen und Kritiker europäischer Migrationspolitik, eher affirmativ von jenen, die sich eine noch stärkere Sicherung von Europas Grenzen wünschen.
 
        Während die „Festung Europa“ zu Beginn der europäischen Integration Frieden, Freiheit und Wohlstand verhieß, ist das Bild heute ein ambivalentes: Trotz mancher protektionistischer Tendenzen gehört die EU wirtschaftlich zu den offensten und am stärksten in den Weltmarkt integrierten Regionen – zum Wohle ihrer Mitglieder und Handelspartner. Ihre Flüchtlings-, Asyl- und Migrationspolitik hingegen steht in dem Ruf, vor allem der Abschottung nach außen zu dienen: Stacheldrahtbewehrte Grenzzäune an mindestens 18 europäischen Grenzen, moralisch wie rechtlich fragwürdige Einsätze ihrer Grenzschutzagentur Frontex und mehr als 24000 seit 2014 im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge werfen kein gutes Licht auf das Migrationsmanagement der EU. Vielleicht lässt die bemerkenswerte Aufnahme so vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hier ja ein Umdenken erkennen.
 
        Möchte Europa eine „Festung“ im positiven Sinne sein, ein starker und einflussreicher Akteur in Zeiten weltpolitischer Unwägbarkeiten, muss es wohl mutiger werden: in der Verteidigungspolitik, im gemeinsamen, menschenrechtskonformen Umgang mit freiwilliger und erzwungener Migration, auch in der solidarischen Mehrung und Verteilung wirtschaftlichen Wohlstands. Wann, wenn nicht in Zeiten der Krise, wäre eine gute Gelegenheit dafür?
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        FESTUNG EUROPA?
 
        Kleine Entwicklungsgeschichte der europäischen Integration
 
        Gabriele Clemens
 
        Am 25. März 1957 unterzeichneten die sechs in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) zusammengeschlossenen Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien und die Niederlande die Verträge zur Gründung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und einer Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), die die Grundlage für die mehr als 30 Jahre später gegründete Europäische Union (EU) bildeten. Um die Bürger Europas Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre vom Sinn und der Notwendigkeit dieses neuen Europaprojekts zu überzeugen, wurden die politischen Entscheidungen von einer intensiven Werbekampagne begleitet, zu der neben Zeitungsartikeln, Broschüren und Plakaten auch Filme gehörten. In einigen der zu diesem Zweck produzierten Animationsfilme wurde das Bild einer von starken Mauern umgebenen Staatengruppe (EWG-Staaten) gezeichnet, deren innere Mauern (Grenzen) nach und nach bröckelten und schließlich ganz verschwanden (siehe Abbildung).01
 
         
          [image: Die Abbildung zeigt Screenshots aus dem Film „European Community“ von 1962/63. Während auf der linken Seite der Abbildung auf einer Landkarte Europas noch innereuropäische Grenzen zu sehen sind, sind sie auf der rechten Seite weggefallen. Die EWG-Länder sind nur noch von einer Außengrenze umgeben.] 
          Abbildung: Screenshots aus dem Film „European Community“, GB 1962/63.
 
          Quelle: Historisches Archiv der EU (Florenz), HAEU-AE-1.3-63
 
        
 
        Die hohen, dicken, an eine Festung erinnernden Außenmauern, die die sechs Staaten umgaben, symbolisierten den Schutz dieses neu geschaffenen grenzfreien Raumes vor dem Eindringen „unliebsamer Faktoren“. Sie wurden seinerzeit durchaus positiv konnotiert und sollten die Furcht vor dem Abbau innereuropäischer Grenzen infolge der geplanten Zollunion mindern. Anders als damals ist das Bild einer „Festung Europa“ heute überwiegend negativ konnotiert und wird, gerade vonseiten einiger EU-kritischer Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum, als Anklage gegen die Abschottung des „reichen Europas“ gegenüber ärmeren Teilen der Welt und ihren Bewohnern verwandt.02 Von den Medien verbreitete Bilder, etwa von der Stürmung der Grenzbefestigung in Melilla durch afrikanische Migranten, bestärken die moralische Empörung über eine sich vermeintlich nach außen abschottende Europäische Union, die unter anderem mittels ihrer Wirtschafts-, Asyl- und Migrationspolitik egoistisch ihren Reichtum und ihr sicheres, sorgenfreies Leben gegenüber fremden Eindringlingen verteidigen wolle. Politischer Moralismus im Sinne Hermann Lübbes tritt hier oft an die Stelle rationaler Argumentation.03 Doch stimmt der Vorwurf, dass die Europäische Union die Gestalt einer nach außen abgeschotteten Festung angenommen hat, überhaupt? Wer den Charakter der Europäischen Union verstehen will, muss einen genaueren Blick auf ihre Entwicklungsgeschichte, ihre Ziele, ihre Ansprüche und ihr politisches Handeln werfen.
 
        ANFÄNGE
 
        Dem Prozess der europäischen Integration, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung europäischer Institutionen einsetzte, lagen verschiedene Motive zugrunde. Die durch den Marshallplan 1948 geschaffene Organization for European Economic Cooperation (OEEC) sollte nach US-amerikanischer Vorstellung den Wiederaufbau und den Wohlstand Europas durch freien Warenaustausch garantieren, den USA damit als Absatz- und Handelspartner dienen und zugleich ein Bollwerk gegen den Kommunismus bilden. Abschottung war nur gegenüber dem kommunistischen Osten geplant, während in Bezug auf die westliche Welt eine Liberalisierung des Handelsverkehrs durchgesetzt werden sollte. Wenngleich die Europäer auch den amerikanischen Vorstellungen nur begrenzt entgegenkamen und weder bereit waren, eine Zollunion noch eine supranationale Institution zu errichten, verfolgte die OEEC doch erste Ansätze zu einer Liberalisierung des europäischen Handels- und Zahlungsverkehrs. Der ein Jahr später auf Anregung der nicht-staatlichen „Europabewegung“ gegründete Europarat verstand sich als eine – mit Ausnahme der Verteidigungspolitik – sämtliche Bereiche umfassende Organisation, die den Frieden sichern, das Zusammenwachsen der Europäer auf wirtschaftlichem, sozialem und politischem Gebiet fördern und insbesondere das kulturelle Erbe Europas bewahren sollte.
 
        Der auf britisches Drängen hin lediglich intergouvernemental strukturierte Europarat konnte allerdings das französische Bedürfnis nach dauerhafter Sicherheit vor Deutschland nicht befriedigen. Aus diesem Grund präsentierte der französische Außenminister Robert Schuman im Mai 1950 den Plan zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die die französische und deutsche Kohle- und Stahlproduktion sowie die weiterer europäischer Staaten unter der Aufsicht einer supranationalen „Hohen Behörde“ zusammenfassen und somit die französische Stahlindustrie vor deutscher Konkurrenz schützen sowie den französischen Modernisierungsplan der Wirtschaft retten sollte. Wenngleich dieser Plan und die daraus entstehende EGKS sich vornehmlich auf die westeuropäischen Staaten bezogen, hatte Schuman in seiner Rede gleichwohl den über Europa hinausweisenden Charakter dieser Gemeinschaft betont, indem er hervorhob, dass diese Produktion „der gesamten Welt ohne Unterschied und Ausnahme zur Verfügung gestellt werden [wird], um zur Hebung des Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens beizutragen“.04 Explizit erwähnte er dabei „die Entwicklung des afrikanischen Erdteils“. Doch trotz dieses verbalen Zugeständnisses an eine letztlich weltoffene Gemeinschaft diente die EGKS in erster Linie der Sicherung europäischer Wirtschaftsinteressen. Sie sollte durch die Zusammenarbeit auf dem Energiesektor die mit der Globalisierung des Energiemarktes verbundenen Probleme der europäischen Energiewirtschaften lösen. Angesichts anderer billiger Energieträger wie Rohöl und der immer billiger werdenden Importkohle vor allem aus den USA sahen sich die Europäer beziehungsweise die europäische Kohlewirtschaft gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um kostengünstiger zu produzieren und dem Wettbewerb standzuhalten.05
 
        ZWISCHEN WELTOFFENER HANDELSPOLITIK UND PROTEKTIONISMUS
 
        Nach den Anfang der 1950er Jahre gescheiterten Versuchen, eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) sowie eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) zu errichten,06 wurde im Zuge der „relance européenne“ die europäische Integration auf dem für die staatliche Souveränität weniger sensibel erscheinenden Gebiet der Wirtschaft fortgesetzt. Mehrere Gründe sprachen für die Fortführung der Integration: die enge Verflechtung des bereits vergemeinschafteten Kohle- und Stahlsektors mit anderen Bereichen der Energieversorgung sowie dem Transportsektor, das Interesse weiterer Wirtschaftsbranchen an einer europäischen Zusammenarbeit zur Überwindung bestehender Handelshemmnisse und auch weiterhin das politische Ziel, den westdeutschen Staat dauerhaft und eng in die westliche Gemeinschaft einzubinden. Als Resultat längerer und schwieriger Verhandlungen, die die unterschiedlichen Prioritäten und Interessen der sechs EGKS-Staaten offenbarten, einigte man sich im Juni 1955 in Messina auf die Grundzüge einer zu errichtenden Wirtschaftsgemeinschaft und einer Europäischen Atomgemeinschaft, die nach weiteren detaillierten Verhandlungen in den Römischen Verträgen mündeten.
 
        Widerstand gegen den Plan einer auf die sechs Staaten begrenzten Wirtschaftsgemeinschaft kam unter anderem vonseiten des deutschen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard, der eine solche, von ihm als protektionistisch und dirigistisch bezeichnete Gemeinschaft als unvereinbar mit den weltweiten Handelsinteressen Deutschlands ansah. Erhards Ziel war die Schaffung eines von autarken Tendenzen, Isolationismus und Protektionismus befreiten Welthandels in einer offenen internationalen Gesellschaft,07 doch musste sich der Wirtschaftsminister schließlich dem „Integrationsbefehl“ von Bundeskanzler Konrad Adenauer fügen und der Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zustimmen.
 
        Kern der EWG war die Zollunion, die durch den Wegfall der Binnenzölle und mengenmäßigen Beschränkungen sowie aller sonstigen den freien Warenverkehr beeinträchtigenden Maßnahmen innerhalb von 12 bis 15 Jahren einen gemeinsamen Markt etablieren sollte. Zugleich war ein gemeinsamer Außenzoll vorgesehen, der sich aus dem arithmetischen Mittel der bisherigen Außenzölle aller sechs Staaten errechnete. Für Staaten mit einem zuvor niedrigen Außenzoll, wie die Bundesrepublik und die Niederlande, bedeutete dies eine Erhöhung des Außenzolls gegenüber Drittstaaten und damit eine potenzielle Beeinträchtigung des Handels mit diesen. In den Gemeinsamen Markt wurden auch die Landwirtschaft sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen, wobei konkrete Vereinbarungen hierzu erst später getroffen wurden. Ferner sah der EWG-Vertrag neben dem freien Warenverkehr auch den ungehinderten Austausch von Dienstleistungen, den freien Personen- und Kapitalverkehr (die „vier Freiheiten“) sowie eine schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten vor. Weitere Bestimmungen des Vertrags betrafen die Koordinierung der Verkehrs-, Konjunktur-, Wirtschafts-, Währungs- und Außenhandelspolitik, die Angleichung der Sozialpolitik sowie die Außenbeziehungen der Gemeinschaft.
 
        Da in den folgenden Jahrzehnten die Mitgliedstaaten aufgrund wirtschaftlicher Probleme immer wieder zu protektionistischen, den freien Handel begrenzenden Maßnahmen griffen, um ihre jeweils heimische Volkswirtschaft zu schützen, und wenig europäischen „Gemeinschaftsgeist“ zeigten, schienen neue Reformanstrengungen nötig, um die Ziele des Gemeinsamen Marktes umzusetzen. Diese erfolgten mit der Verabschiedung der „Einheitlichen Europäischen Akte“ (EEA) im Jahre 1986, die am 1. Juli 1987 in Kraft trat und eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Europäischen Union darstellte. Hauptziel der EEA08 war die Vollendung des Binnenmarktprojektes bis zum 31. Dezember 1992. Bei diesem („Europa 92“) handelte es sich im Grunde genommen um die Erfüllung der Ziele des EWG-Vertrags aus dem Jahr 1957: die Errichtung eines Wirtschaftsraumes ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital gewährleistet ist. Diese Ziele wurden mit der EEA wieder aufgegriffen, präzisiert und mit einigen neuen Akzenten versehen.
 
        Wenngleich sich der Charakter der EWG durch die neue Vereinbarung nicht grundsätzlich änderte, wurden doch gerade jetzt Stimmen laut, die vor einer „Festung Europa“ warnten.09 Der damalige Kommissionspräsident der Europäischen Gemeinschaft(en) (EG), Jacques Delors, widersprach dieser Einschätzung: „Europa ist keine Festung, sondern Partner der Welt.“10 Schließlich war die EG zu diesem Zeitpunkt der weltweit größte Importeur von Waren und mit ihrem Ausfuhr- und Einfuhranteil am Welthandel einer der drei großen Welthandelspartner innerhalb der World Trade Organization (WTO).11 Zudem hatte sich die Gemeinschaft die Selbstverpflichtung zu einer grundsätzlich weltoffenen Handelspolitik auferlegt. In Artikel 110 des EWG-Vertrags (ebenso später in Artikel 131 EGV des 1993 in Kraft getretenen Vertrags über die Europäische Union/EUV) hatten die Mitgliedstaaten ihre Absicht bekundet, „im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr und zum Abbau der Zollschranken beizutragen“.12
 
        Im Zentrum des EWG-Vertrags stand, wie erwähnt, der Gemeinsame Markt beziehungsweise der Binnenmarkt, der den Wohlstand der EG-Mitglieder mehren und zugleich durch außenhandelspolitische Instrumente wie Zölle und Kontingentierungen Schutz vor unliebsamer Konkurrenz bieten sollte. Diese Schutzinstrumente bargen einerseits durchaus die Gefahr, zum Zwecke des Protektionismus missbraucht zu werden; andererseits aber war die EG als wichtigster Handelspartner der Welt an einer möglichst liberalen Ausgestaltung der Handelspolitik gegenüber Drittstaaten interessiert. Die EG bewegte sich damit ständig „auf einem schmalen Grat zwischen ‚protection‘ einerseits und ‚protectionism‘ andererseits“.13 Gleichwohl legen detaillierte Analysen des EG-Handelsschutzrechts den Schluss nahe, dass trotz einer „potentiellen Tendenz zum Protektionismus“ der vielfach erhobene Vorwurf einer „Festung Europa“ unberechtigt und die Gemeinschaft sich ihrer Verantwortung gegenüber den Handelspartnern bewusst gewesen ist.14 Die aus der Selbstverpflichtung resultierende grundsätzliche Haltung der EG/EU zugunsten einer weltoffenen Handelspolitik war gesetzt, was gelegentliche Neigungen zu einem EG-Protektionismus in bestimmten Bereichen, etwa im Agrarhandel, jedoch nicht ausschloss.15
 
        VERHÄLTNIS ZU DRITTSTAATEN
 
        Dass sich Europa, in diesem Fall die Europäische Gemeinschaft, keineswegs von der restlichen Welt abschottete, geht auch aus anderen Bestimmungen des EWG-Vertrags hervor. Hier ist insbesondere auf das Instrument der Assoziierung hinzuweisen, das die Beziehungen zu Drittstaaten regelt. Laut EWG-Vertrag war der Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften nur „europäischen“ Staaten vorbehalten, wobei das Kriterium „europäisch“ aus gutem Grund nicht definiert wurde – unterlag doch die Vorstellung davon, was Europa ist und wo seine Grenzen liegen, im Laufe der Geschichte einem stetigen Wandel.16 Mit Staaten, für die eine EG-Mitgliedschaft ausgeschlossen war, sah der EWG-Vertrag in den Artikeln 131 bis 136 sowie 238 die Möglichkeit der Assoziierung vor.17 Die auf Basis dieser Artikel geschlossenen Assoziationsverträge konnten und können sehr vielgestaltig sein und sich zwischen „Handelsabkommen plus 1 % und Mitgliedschaft minus 1 %“ bewegen.18
 
        Eine besondere Rolle spielten die sogenannten Entwicklungsassoziationen, die sich auf die außereuropäischen Kolonien bezogen, über die 1957/58 noch mehrere EG-Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, verfügten. Frankreich hatte bei den Verhandlungen zu den Römischen Verträgen auf eine solche Einbeziehung seiner überseeischen Gebiete gedrängt, nicht zuletzt, um sich die Kosten für die Entwicklung dieser Gebiete mit den anderen EG-Staaten teilen zu können. Als Ziel der Assoziierung nannte Artikel 131 des EWG-Vertrags die „Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder und Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft“, wobei explizit betont wurde, dass „die Assoziierung in erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen und ihren Wohlstand fördern“ sollte.19 Den assoziierten Ländern wurde deshalb die Möglichkeit eingeräumt, ihre Waren zollfrei in den EWG-Raum zu exportieren, und sie durften ihrerseits Zölle auf Importe aus den EWG-Staaten zum Schutz ihrer entstehenden Industrien oder als Finanzzölle zur Finanzierung ihrer Haushalte erheben (Artikel 133 EWG-Vertrag).
 
        Nach der Dekolonialisierung wandelten sich diese sogenannten konstitutionellen Assoziierungen in „vertragliche Assoziierungen“ mit den unabhängig gewordenen AKP-Staaten (afrikanische, karibische, pazifische Staaten) gemäß Artikel 238 des EWG-Vertrags. In der Folge wurden verschiedene Abkommen mit diesen Staaten geschlossen, wie etwa Yaoundé I und II in den Jahren 1963 beziehungsweise 1969 sowie Lomé I (1975), II (1979), III (1984) und IV (1989). Assoziationen wurden unter anderem auch mit den Mittelmeeranrainerstaaten des Maghreb (Marokko, Algerien, Tunesien) und des Maschrek (Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien) vereinbart.20 Diese Form der EG-Entwicklungspolitik, die sich in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelte und Grundlage der heutigen EU-Entwicklungszusammenarbeit ist, bedeutete per se eine Öffnung der Gemeinschaft gegenüber dritten Staaten, „in Anerkennung ihrer besonderen wirtschafts- und handelspolitischen Probleme“,21 was zunächst einmal nicht mit dem Vorwurf einer „Festung Europa“ in Einklang zu bringen ist. Allerdings war auch hier nicht alles Gold, was glänzt. Auch wenn zwischen den EWG-Staaten grundsätzlich Einvernehmen darüber bestand, den Entwicklungsländern durch Maßnahmen wie Zollbefreiungen, Preisgarantien für ihre agrarischen und mineralischen Rohstoffe oder durch direkte Unterstützung aus dem Europäischen Entwicklungsfonds zu helfen, so überwogen in der Praxis doch die nationalen Interessen der EG-Mitgliedstaaten zum Schutze ihrer eigenen Volkswirtschaften. Dies zeigte sich unter anderem daran, dass vor allem die Mittelmeerländer sich gegen freie Agrarexporte der Lomé-Staaten in die EG sperrten und weiterhin Einfuhrkontingente forderten. Ähnlich war es bei Industrieprodukten der Entwicklungsländer, die vielfältigen Einfuhrbeschränkungen unterlagen, obwohl die Förderung der Industrialisierung dieser Länder Ziel der EG-Staaten war.22 Insgesamt waren die faktischen Erfolge der EG-Entwicklungspolitik bescheiden, und die Schere zwischen Nord und Süd öffnete sich immer weiter.
 
        SCHUTZ ODER ABSCHOTTUNG? ASYL- UND MIGRATIONSPOLITIK
 
        Die 1986 verabschiedete Einheitliche Europäische Akte, die den EWG-Vertrag in Teilen änderte und ergänzte, stellte eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Europäischen Union dar. Die Arbeit am Binnenmarktprojekt hatte erneut die Vorteile einer verstärkten Integration, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik, deutlich gemacht. Die Anfang der 1970er Jahre bereits anvisierte Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion („Werner-Plan“, benannt nach dem damaligen luxemburgischen Premierminister Pierre Werner) war an den unterschiedlichen Interessen der EG-Staaten gescheitert; Ende der 1980er Jahre strebte Frankreich unter Präsident François Mitterrand eine Wiederaufnahme des Werner-Plans an, um die geld- und währungspolitische Dominanz der deutschen Bundesbank in Westeuropa zu überwinden. Dieser Plan erhielt einen wesentlichen Schub durch die politische Entwicklung in Mittel- und Osteuropa 1989/90 und die sich abzeichnende Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Alle EG-Staaten, einschließlich der Bundesrepublik, waren bestrebt, das wiedervereinigte Deutschland politisch und wirtschaftlich eng in Europa einzubinden. Infolgedessen gab der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der keinen Zweifel an der europäischen Bindung des wiedervereinigten Deutschlands aufkommen lassen wollte, nicht nur seinen anfänglichen Widerstand gegen die Bildung einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) auf, sondern drängte zugleich auch auf die Bildung einer Politischen Union Europas. In der Folge wurden zwei Regierungskonferenzen eingesetzt, deren Ergebnisse in den 1992 in Maastricht unterzeichneten und am 1. November 1993 in Kraft getretenen „Vertrag über die Europäische Union“ (EUV) mündeten.
 
        Dieser „Mantelvertrag“ änderte und ergänzte die bisherigen Verträge über die Europäischen Gemeinschaften sowie die Einheitliche Europäische Akte und führte die bestehenden Gemeinschaften mit den neuen Bereichen einer Politischen Union zusammen. Illustriert wurde dies in Form eines Tempels, der auf drei Säulen ruht, die mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Entscheidungsverfahren versehen und lediglich durch das Dach der Europäischen Union verbunden sind. Die dritte Säule enthielt den neu aufgenommenen Regelungsbereich der „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres“, der unter anderem die Asyl- und Einwanderungspolitik sowie die Angleichung der Kontrollen an den Außengrenzen der Gemeinschaft umfasste. Waren diese Bereiche bislang alleinige Angelegenheit der Mitgliedstaaten gewesen, so wurden sie jetzt auf Gemeinschaftsebene, wenn auch zunächst nur im intergouvernementalen Entscheidungsverfahren, geregelt.
 
        Der Vorwurf einer „Festung Europa“, die sich vor fremden „Eindringlingen“ schützt, entzündete sich jetzt vor allem an diesem Regelungsbereich, der mit den EU-Folgeverträgen (Amsterdam 1999, Nizza 2003, Lissabon 2009) weiter vertieft und mit neuen Aufgaben und Strukturen versehen wurde. So wurden unter anderem die Bereiche Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik mit dem Vertrag von Amsterdam von der dritten in die erste Säule überführt und unterlagen damit der supranationalen Entscheidungsmethode. Auch das 1985 außerhalb der EG-Verträge von einigen Staaten ausgehandelte Schengener Abkommen zum Wegfall der Personenkontrollen an den Binnengrenzen wurde in den EU-Vertrag integriert. Regelungen zum Asylanspruch und Asylverfahrensrecht sowie zur Anerkennung und zum Schutz von Flüchtlingen wurden ebenso erlassen wie solche zum Einwanderungsrecht. 2004 schließlich wurde mit „Frontex“ eine Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache geschaffen, die in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten für die Kontrolle der Außengrenzen der EU zuständig ist.
 
        Die Notwendigkeit einer EU-weiten Regelung der Asyl- und Einwanderungspolitik war eine direkte Folge der Verwirklichung des Konzepts der vier Grundfreiheiten im Binnenmarkt, des freien Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehrs, sowie des Wegfalls der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durch das Schengener Übereinkommen. Diese Integrationsschritte erforderten als Kompensation für die Freizügigkeit im Inneren eine gemeinsame Politik gegenüber Nicht-Unionsbürgern an den EU-Außengrenzen.23 Diese wird im derzeit gültigen Lissabon-Vertrag in verschiedenen Artikeln des Titels IV, der einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ begründet, geregelt.24 Gemäß Artikel 78 strebt die Union „eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz“ an, mit der „jedem Drittstaatsangehörigen, der internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Schutz angeboten und die Einhaltung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung gewährleistet werden soll“. Und in Artikel 79, der den Umgang mit legaler und illegaler Einwanderung regelt, heißt es, dass die Union „eine gemeinsame Einwanderungspolitik [entwickelt], die in allen Phasen eine wirksame Steuerung der Migrationsströme, eine angemessene Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie die Verhütung und verstärkte Bekämpfung von illegaler Einwanderung und Menschenhandel gewährleisten soll“.
 
        Bislang hat sich jedoch noch keine umfassende europäische Migrationspolitik herausgebildet. Vielmehr haben sich die Teilbereiche der Asyl- und Einwanderungspolitik deutlich unterschiedlich entwickelt, und für einheitliche Regelungen ist noch viel zu tun.25 Von einer generellen Abschottung gegenüber Fremden, also Nicht-EU-Bürgern, kann, wenn man sich die Regelungen und Ziele der EU vor Augen führt, aber nicht die Rede sein. Will man nicht argumentieren, wie es etwa der Schweizer Philosoph Andreas Cassee in seinem Buch „Globale Bewegungsfreiheit“ tut,26 dass grundsätzlich jeder Mensch frei entscheiden können soll, in welchem Land er leben will, und Einwanderungsbeschränkungen daher nur in Ausnahmefällen zulässig sind, so ist ein Schutz der EU-Außengrenzen durchaus notwendig und nachvollziehbar. Dass es in der Praxis der Migrationspolitik teils zu weitreichenden Abschreckungskampagnen sowie mutmaßlich illegalen Pushbacks von Migranten durch Frontex kommt, wie einige NGOs beklagen, steht auf einem anderen Blatt.
 
        FESTUNG EUROPA?
 
        Als Resümee bleibt festzuhalten, dass die Europäischen Gemeinschaften beziehungsweise die Europäische Union insgesamt ein ambivalentes Bild abgeben. Einerseits hat sich die EU in der Vergangenheit stets dem Prinzip der weltweiten Handelsliberalisierung verpflichtet gefühlt, andererseits haben ihre Mitgliedstaaten regelmäßig protektionistische Politiken zum Schutz ihrer eigenen Wirtschaft implementiert. Auch Nicht-EU-Bürgern gegenüber zeigte sich die EU, unter dem Vorbehalt des Schutzes der eigenen Grenzen und Prinzipien, prinzipiell offen, in der Praxis kam es gleichwohl mitunter zu Regelungen und Vorfällen, die ihr aus durchaus nachvollziehbaren Gründen den Vorwurf einbrachten, eine „Festung“ zu sein. Doch wie dem auch sei: Europa als eine undurchdringbare, sich nach außen abschottende und lediglich dem eigenen Wohl und Schutz verpflichtete Festung zu zeichnen, negiert nicht nur die skizzierten Ziele und Ansprüche europäischer Politik, wie sie sich in den Verträgen niederschlagen und im Grundsatz auch die europäische Politik leiten, sondern wird auch der europäischen Integrationsgeschichte im Ganzen nicht gerecht.
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        GEFANGEN IN ZIELKONFLIKTEN
 
        Die Gemeinsame Europäische Asylpolitik
 
        Petra Bendel
 
        Mit dem Vertrag von Amsterdam nahm im Jahr 1999 eine gemeinsame EU-Politik zu Flucht und Asyl ihren Anfang, die sich über Richtlinien und Verordnungen zunächst rasant entwickelte.01 Das war durchaus erklärungsbedürftig, denn bis dahin hatte die Innen- und Justizpolitik, der die Asylpolitik zugerechnet wurde, als ein ausschließlich den Mitgliedstaaten vorbehaltener Regulierungsbereich gegolten, der allenfalls zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus unter den Staaten koordiniert worden war.
 
        Vor allem drei Gründe waren für diesen Integrationsschritt verantwortlich: Erstens war den Regierungen nach dem Wegfall der Binnengrenzen und der dadurch möglichen Bewegung von Asylsuchenden im Inneren der Europäischen Union beziehungsweise des Schengenraums daran gelegen, die gemeinsamen Außengrenzen besser zu schützen. Zweitens wichen die Regeln für die Schutzgewährung unter den Mitgliedstaaten so stark voneinander ab, dass es für die Antragsteller*innen und ihre Chancen, Schutz zu erhalten, einen großen Unterschied machte, in welchem Staat ein Asylgesuch gestellt wurde. Drittens schließlich sollte die Zuständigkeit der Staaten für die Asylverfahren klarer geregelt werden. Bislang war häufig unklar, welcher Staat für ein bestimmtes Asylverfahren zuständig war.
 
        Aus dieser zunehmend vergemeinschafteten Politik entstand das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS). Dessen Kernstücke waren im Wesentlichen zwei Verordnungen und drei Richtlinien: Die Dublin-Verordnung regelt seither, welcher Staat für die Behandlung eines Asylgesuchs zuständig ist – in der Regel derjenige, den ein Asylsuchender zuerst betreten hat. Ihr Ziel lag auch darin, Sekundärwanderungen zwischen den Staaten zu vermeiden. Gewährleistet wurde dies durch die Registrierung der Fingerabdrücke der Asylsuchenden; dieses Fingerabdruck-Identifizierungssystem wurde in einer weiteren Verordnung, der EURODAC-Verordnung, fixiert.02 Die sogenannte Qualifikationsrichtlinie legte gemeinsame Kriterien fest, nach denen eine Person fortan in der EU als Flüchtling gelten sollte. Die Verfahrensrichtlinie wiederum hielt Mindestnormen für die Asylverfahren fest und die Aufnahmerichtlinie die Bedingungen für die Registrierung und Unterbringung von Asylsuchenden.
 
        Aus diesem Gesetzeswerk lassen sich zwei Leitmotive der EU-Asylpolitik ablesen: die Kontrolle von Migrationsbewegungen nach außen wie nach innen (Stichwort: Sekundärmigration) sowie die Schutzgewährung für jene, die des Schutzes bedürfen. Beide Ziele können miteinander in Konflikt geraten – und tatsächlich sollte die daraus resultierende Politik zusehends Schlagseite zugunsten der Kontrolle bekommen.
 
        GEMEINSAMES ASYLSYSTEM UND NATIONALSTAATLICHE ALLEINGÄNGE
 
        Denn trotz dieser gemeinsamen Gesetzgebung stieß die tatsächliche Harmonisierung an Grenzen. Die in Brüssel vereinbarten Richtlinien mussten noch in nationales Recht überführt und durch die nationalen Verwaltungen umgesetzt werden. Hier ergaben sich für die Staaten beachtliche Spielräume, die oft zugunsten eines „Wettbewerbs nach unten“ genutzt wurden, um möglichst wenige Asylsuchende aufnehmen zu müssen. Das ursprüngliche Ziel, eine „Schutzlotterie“ zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden und stattdessen gemeinsame Standards für die Gewährung von Asyl zu etablieren, wurde letztlich nicht erreicht.
 
        Auch die Dublin-Regeln, nach denen nur jener Staat für ein Asylgesuch zuständig ist, in den eine schutzsuchende Person zuerst einreist, waren zwar unmittelbar in den Mitgliedstaaten gültig, wurden in der Praxis aber oft unzureichend angewandt. Denn das Prinzip des Erstaufnahmestaates belastete vor allem die EU-Staaten an den Außengrenzen. Mit der starken Fluchtzuwanderung der Jahre 2015/2016 kollabierte „Dublin“ vollends, als Registrierungen in den Außengrenzstaaten oft unterblieben und Geflüchtete schlicht weiterwanderten – mit dem Resultat, dass neue Grenzen an den Einreisestaaten „nach außen“ errichtet wurden. Der Versuch einer Reform in Richtung einer fairen und solidarischen Verteilung der Asylsuchenden, die das ausschließlich auf die Zuständigkeit des ersten Zutrittsstaats ausgerichtete Dublinsystem hatte ablösen sollen, entzweite die Mitgliedstaaten im Inneren. Die ohnehin zähen Reformansätze zu einer Verbesserung des GEAS und seiner Standards für die Schutzsuchenden gerieten ganz und gar ins Stocken.
 
        Letztlich manifestierte sich hier eine tief reichende, normative Spaltung der Mitgliedstaaten über die Frage der EU-Kompetenzen im Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Die einst so schnell zugunsten gemeinsamer europäischer Regelungen abgetretene Souveränität im Bereich Asyl und Migration wurde wieder infrage gestellt: Welche Kompetenzen sollten der EU mit ihren supranationalen Instanzen, welche hingegen (wieder) den Nationalstaaten zukommen? Und wie sollte angesichts der starken Fluchtzuwanderung und der folgenden Sekundärwanderungen im Inneren der EU mehr Verteilungsgerechtigkeit hergestellt werden?
 
        KONTROLLE DER MIGRATIONSBEWEGUNGEN VERSUS SCHUTZGEWÄHRUNG
 
        Das Bemühen, möglichst kein „zweites 2015“ mit einem so empfundenen Kontrollverlust der politischen Steuerungsfähigkeit zu riskieren, führte zwischen den EU-Staaten zu einem weiteren Absenken der einst gemeinsam etablierten Standards. Ziel der Mitgliedstaaten war es, den jeweils eigenen Staat möglichst unattraktiv erscheinen zu lassen. Auch flackerte die Debatte um „mehr Sicherheit“ erneut auf. Nach den Terrorattacken des 11. September 2001 und den Anschlägen von Madrid 2004 hatten Asyl und Migration immer stärker im Zeichen einer Perzeption von Neuzuwanderung als Sicherheitsproblem gestanden.03 Mit diesen Sicherheitsdiskursen – die der Idee der Schutzgewährung tendenziell zuwiderliefen – ging als praktische Folge die Aufstockung von Agenturen (zum Beispiel der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex) und die Stärkung sicherheitspolitischer Praktiken (etwa eine zunehmende Technologisierung, Digitalisierung und Verstärkung der Grenzkontrollen) einher.
 
        Flucht und Migration wurden in der Folge zusehends in ihrer „externen Dimension“ als ein außen-, entwicklungs- und sogar verteidigungspolitisches Politikfeld begriffen: Die Bearbeitung von Fluchtursachen und die Kooperation mit Herkunfts- und Transitstaaten gerieten ebenso in das Blickfeld wie der Außengrenzschutz mitsamt einer Bekämpfung des Schmuggler- und Menschenhändlerwesens, Fragen der Seenotrettung oder die Rückführung und Reintegration abgelehnter Asylsuchender. Die EU und ihre Mitgliedstaaten tendierten dabei mehr und mehr zu einer Externalisierung,04 also einer Verlagerung von staatlichen Funktionen an Drittstaaten, oft weit außerhalb der Europäischen Union. Dies geschah gelegentlich mit dem Ziel, Migrant*innen am Zugang zum Territorium von EU-Mitgliedstaaten zu hindern. Mehr noch: Sogenannte Mobilitätspartnerschaften und andere Formen der Kooperation verknüpften Maßnahmen der Entwicklungskooperation vor allem mit der Rücknahme von Migrant*innen und Geflüchteten durch ihre Herkunftsländer – oder auch durch Staaten, die ihnen nur zur Durchreise gedient hatten. Immer wieder stand auch die höchst umstrittene Errichtung von Asylzentren außerhalb der Europäischen Union auf der Agenda, die Idee konnte sich letztlich aber aufgrund mangelnden Interesses potenzieller Drittstaaten und menschenrechtlicher Bedenken nicht in der vorgesehenen Form durchsetzen.
 
        Mit der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen „Agenda für Migration“ im Zuge der starken Fluchtzuwanderung 2015/2016 erhielt die Asylpolitik erneut eine sicherheitspolitische Schlagseite, zugunsten einer weiteren Externalisierung und mit starker Betonung der Rückkehrpolitik. Auch dies ging tendenziell auf Kosten des Flüchtlingsschutzes.05 Ein erheblicher Teil der für Migration zur Verfügung stehenden Fonds und Maßnahmen konzentrierte sich fortan auf den Ausbau des Grenzschutzes und auf eine Kooperation mit (freilich vielfach autokratisch regierten) Drittstaaten, die helfen sollten, irregulärer Migration entgegenzutreten. Dazu zählte die – sehr spezifisch auf syrische Flüchtlinge bezogene und in ihrer Wirkung umstrittene – EU-Türkei-Erklärung, dazu zählte ebenso die Kooperation mit der lybischen Küstenwache, gegen die zu Recht tiefgreifende menschenrechtliche Bedenken ins Feld geführt wurden. Auch EU-spezifische Verhandlungsformate, etwa mit afrikanischen Staaten, und sogenannte Migrationspartnerschaften wurden fortentwickelt: Diese verbinden die Kooperation in der Migrationspolitik mit anderen Politikfeldern wie Handels-, Entwicklungs-, Wirtschafts- oder Umweltpolitik. Positive wie negative Anreize sollen die Herkunfts- und Transitstaaten dazu bewegen, irreguläre Migration zu reduzieren und Rückführungen und Reintegration zu ermöglichen.
 
        Obwohl die Versicherheitlichung wie auch die Externalisierung der europäischen Migrationspolitik schon seit Langem auf harsche Kritik von Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen stoßen, weisen auch die Kommissionsvorschläge von 2020 nur zu einem geringen Teil in eine neue Richtung.
 
        „NEUER“ PAKT FÜR MIGRATION UND ASYL 2020: EIN ETIKETTENSCHWINDEL?
 
        Im September 2020 legte die Europäische Kommission zur Konkretisierung des GEAS das neue Migrations- und Asylpaket vor, das nach und nach zwischen Parlament und Rat verhandelt wird.06 Dessen Ziel war es, nach einer langen Phase tiefgreifender Dispute über die Flüchtlingspolitik das Vertrauen der Mitgliedstaaten in die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems wiederzugewinnen, den „Abwärtsstrudel“ bei der Gewährung gemeinsamer Schutzstandards zu stoppen und einen neuen Rahmen für eine geordnete Migrationspolitik zu errichten – inklusive der seit Jahren höchst umstrittenen Frage, wie eine faire Verteilung der Schutzsuchenden unter den Mitgliedstaaten gewährleistet werden kann.07
 
        Zwischen dem grundlegenden Ziel, Flüchtlings-, Grund- und Menschenrechte zu garantieren, und dem Bestreben, Wanderungsbewegungen zu steuern, bleibt das EU-Migrations- und Asylpaket allerdings weiterhin unausgewogen.08 Denn der Pakt verharrt nach wie vor bei einer externen Ausrichtung und bleibt bei menschenrechtlichen Monitoring-Mechanismen für Flüchtlingsschutz und Flüchtlingsrechte beim Zugang zum Territorium vage. So schweigt er sich zum Beispiel über die künftige Zuständigkeit nach einer erfolgten Seenotrettung aus und überlässt es den künftigen politischen Verhandlungen, wie der vorgeschlagene „neue Solidaritätsmechanismus“ für die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU aussehen soll.
 
        Primär beabsichtigt der Pakt, die Kooperation mit Partnerländern weiter auszubauen. Der Fokus bleibt dabei auf der Ausführung von EU-Zielen in und durch Drittstaaten, inklusive der Rückführung von abgelehnten Asylsuchenden. Folgt man dem Rahmentext, geschieht dies allerdings weitgehend, ohne die Interessen und Voraussetzungen nicht-europäischer Partner in ausreichendem Maße einzubeziehen. Zudem ist bisher unklar, welche Anreize den Drittstaaten für die Kooperation geboten werden sollen.09
 
        Reguläre humanitäre Zugangswege, Möglichkeiten zur wirtschaftlich motivierten Migration und – besonders vielversprechend – Ausbildungspartnerschaften sollen dem Pakt zufolge ausgebaut werden. Wie und in welchem Umfang dies erfolgen soll, bleibt allerdings offen. Gerade in solchen mit diplomatischem Feingefühl geführten migrationspolitischen Dialogformaten „auf Augenhöhe“ läge viel Potenzial – wenn eine solche Kooperation sich nicht, wie bisher, einseitig auf Rückführungs- und Reintegrationsmaßnahmen beschränkt. Politisches Einvernehmen besteht bereits über einen seit 2016 vorliegenden Verordnungsentwurf zum sogenannten Resettlement, der dauerhaften Aufnahme besonders schutzbedürftiger Personen.10 Allerdings wäre es sinnvoll, angesichts der chronisch niedrigen Aufnahmezusagen höhere Kontingente zu planen, mehrjährige Zusagen zu geben, diese mit Community-Sponsorship-Projekten wie etwa dem deutschen „Neustart im Team“-Pilotprojekt (NesT)11 zu koordinieren und die Transparenz und Schnelligkeit der Programme zu verbessern.
 
        An den Grenzen hat sich in den vergangenen Jahren die Praxis illegaler Pushbacks als größtes Hindernis zur Gewährung der Flüchtlingsrechte erwiesen, namentlich des Gebots der Nicht-Zurückweisung („non-refoulement“), des Verbots der kollektiven Ausweisung und des Rechts, um Asyl zu ersuchen. Diese Praxis ist in verschiedenen Mitgliedstaaten zu Recht scharf kritisiert worden. Außerdem haben sich die Hinweise verdichtet, dass Frontex von rechtswidrigen Zurückweisungen wusste und seine menschen- und flüchtlingsrechtlich gebotenen Aufgaben nicht hinreichend erfüllt hat.12 Der neue „independent mechanism for monitoring fundamental rights“, wie ihn die Europäische Kommission in ihrem Pakt vorschlägt, soll nunmehr dafür sorgen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten entsprechendes EU-Recht und Völkerrecht einhalten. Allein: Er ist nur auf die außerhalb der EU stattfindenden „Pre-Screenings“ begrenzt, deckt weder die vorgelagerte Grenzüberwachung und das Grenzmanagement noch die nachgelagerte Einreise in einen Mitgliedstaat und die dann erfolgenden Verfahren ab. Auch müsste für eine unabhängige Überwachung der nationalen Verwaltungen gesorgt und die Möglichkeit gewährt werden, einen Beschwerdemechanismus in Gang zu setzen.13 Bezüglich der Seegrenzen drängt der Neue Pakt weiterhin die Drittstaaten dazu, Ausreisen zu verhindern. Auch einen Ansatz zur Entkriminalisierung der privaten Seenotrettung sucht man bislang vergebens. Vage bleibt zudem der Vorschlag, einen gemeinsamen Mechanismus für die Seenotrettung zu errichten, der auch die Frage umfassen müsste, welcher Staat jeweils für die Ausschiffung und die Aufnahme von Geretteten zuständig sein soll.14
 
        Diese Verantwortungsfrage für die Schutzsuchenden leitet über zur „Ursünde“ des GEAS im Inneren der EU: der Tatsache, dass sich die Mitgliedstaaten seit Jahren nicht auf einen Mechanismus einigen können, der das mit dem Dublin-Prinzip festgelegte Zuständigkeitssystem in ein solidarischeres Verantwortungssystem überführen könnte. Die von der Kommission erarbeiteten Vorschläge des Neuen Paktes für Migration und Asyl haben hier einen besonderen Kniff vorgesehen: Die Dublin-Verordnung soll nominell ersetzt werden durch ein Screening vor der Einreise sowie gegebenenfalls durch Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Von dem faktisch nicht umgesetzten Prinzip der fairen Verteilung von Schutzsuchenden auf die Mitgliedstaaten rückt die Kommission ab. Nach dem „neuen Solidaritätsmechanismus“ muss nicht jeder Mitgliedstaat Schutzsuchende aufnehmen, sondern kann stattdessen eine sogenannte Patenschaft für Rückkehrer übernehmen. Gelingt es binnen acht Monaten nicht, die entsprechende Person zurückzuführen, muss er sie auf seinem Territorium aufnehmen. Weitere operative und technische Unterstützungsleistungen will die Kommission erst in einem späteren Katalog spezifizieren. Im Falle einer Überlastung des Migrationssystems eines Mitgliedstaates sollen die anderen Mitgliedstaaten allerdings einen jeweils „gerechten Anteil“ an Flüchtlingen übernehmen; auch anerkannte Flüchtlinge sollen dann umgesiedelt werden.15 Der in Aussicht gestellte Katalog lässt kontroverse Verhandlungen erwarten, die „Rückkehrpatenschaften“ stießen sogleich auf den Widerstand der östlichen Außengrenzstaaten.
 
        Immerhin hatten sich im Sommer 2022 schon 18 EU-Mitgliedstaaten und drei assoziierte Staaten erstmals für einen Umsiedlungsmechanismus ausgesprochen, der die südlichen Grenzstaaten, die durch das Dublin-Prinzip über Gebühr beansprucht sind, temporär entlasten soll. Noch geht es um kleine Zahlen: 13 Länder wollen insgesamt 8000 Personen aufnehmen, davon allein Deutschland 3500 Menschen. Allerdings stehen die Außengrenzstaaten vor der im Neuen Pakt vorgesehenen Aufgabe, die Sicherheit, Gesundheit und Schutzbedürftigkeit der neu Ankommenden zu kontrollieren. Denn das bislang geltende Prinzip der Zuständigkeit des Erstaufnahmestaates für das folgende Asylverfahren schreibt den Grenzstaaten nunmehr eine Art Drehkreuzfunktion zu: Nach den Sicherheits- und Gesundheitschecks soll ein Grenzverfahren für Asylsuchende aus Staaten „mit niedriger Anerkennungsquote“ stattfinden sowie für solche Personen, deren Antrag falsche beziehungsweise missbräuchliche Angaben enthält oder die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Entsprechend der Einordnung der Antragsteller werden diese vier möglichen Pfaden zugeleitet: der Rückführung, „normalen Asylverfahren“ (mit allerdings sehr straffen Fristen), beschleunigten Asylverfahren oder einer „relocation“ (Umsiedlung) in einen anderen Mitgliedstaat, in dem dann das Asylverfahren stattfinden soll. Dieses Prinzip stieß auf den unmittelbaren Widerstand der Slowakei, die sich bei der entsprechenden Abstimmung im Rat enthielt, und auf Ablehnung durch Ungarn und Polen.16
 
        UKRAINE-FLÜCHTLINGE: MEHR SCHUTZ, MEHR EINIGKEIT?
 
        Fraglich ist, ob die überraschend bereitwillige Aufnahme so vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die überwiegend in den östlichen Mitgliedstaaten erfolgte, nunmehr ein Gelegenheitsfenster für die Verhandlungen im Rat öffnet. Zum einen war die einstimmige Zustimmung zur sogenannten Massenzustromrichtlinie, über die sehr viele Menschen gleichzeitig Zugang zu vorübergehendem Schutz, zu Unterbringung, sozialen Leistungen, Bildung und Arbeit erhalten, ein historischer Akt – ein Akt, der das Ziel der raschen, unbürokratischen Schutzgewährung über den Kontrollaspekt stellt.
 
        Zum anderen würde es die Richtlinie sogar erlauben, Geflüchtete gemäß der jeweiligen Kapazitäten mithilfe selbstverpflichtender Aufnahmekontingente („pledges“) solidarisch zu verteilen. Dies könnte unter Umständen, über die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge hinaus, ein Schritt hin zu einer gemeinsamen EU-Asylpolitik sein, die bisher immer wieder aufs Neue am Streit über die Verantwortung für die Flüchtlinge gescheitert ist. Allein: Bisher ist von Aufnahmekontingenten noch nichts nach außen gedrungen.
 
        Darüber hinaus erscheint es nicht mehr völlig unplausibel, dass sich die Staaten an den EU-Außengrenzen nunmehr zusammentun, um auf eine echte Verantwortungsteilung zwischen den Mitgliedstaaten zu drängen. Denn neben den Staaten an den südlichen Grenzen haben durch den Ukraine-Krieg nun auch jene am östlichen Grenzverlauf eine große Zahl an Geflüchteten aufgenommen. Allerdings lässt die bereits erwähnte Ablehnung des auf ein Jahr befristeten Umsiedlungsmechanismus durch Ungarn, Polen und die Slowakei, mit dem Flüchtlinge aus Italien umverteilt werden sollen, es fraglich erscheinen, dass sich hier wirklich ein „Window of Opportunity“ öffnet. Gerade gegenüber muslimischen Flüchtlingen haben die Visegrád-Staaten schon vor Jahren Vorbehalte geltend gemacht – ob diese nunmehr einer pragmatischen Lösung weichen, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden.
 
        Im Sinne einer solchen pragmatischen Lösung hat der deutsche Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) unlängst ein dreigleisiges Vorgehen empfohlen: Erstens entscheiden gerade viele Geflüchtete aus der Ukraine gemäß der für sie geltenden Richtlinie für die vorübergehende Schutzgewährung selbst, in welche Mitgliedstaaten sie gehen – sie gehen in jene, in denen sie Netzwerke vorfinden. Das scheint ein sinnvolles Vorgehen zu sein. Zweitens könnten solche EU-Mitgliedstaaten, die vergleichsweise wenige Flüchtlinge aufnehmen, entsprechend ihrer ökonomischen Möglichkeiten Ausgleichsleistungen erbringen, indem sie zum Beispiel Mindestkontingente für eine Flüchtlingsaufnahme benennen oder logistische Hilfe bei der Verteilung und Aufnahme leisten, wie es auch der Katalog der Europäischen Kommission anvisiert. Drittens könnten mittelfristig sogenannte Matching-Verfahren auf einer Art Vermittlungsplattform eingerichtet werden. Auf dieser könnten sich potenzielle Aufnahmekommunen in Absprache mit Mitgliedstaaten und subnationalen Einheiten (wie etwa den deutschen Bundesländern) präsentieren; die Schutzsuchenden könnten sich dann entsprechend ihrer Bedarfe und Möglichkeiten zuordnen.17 Ein solch pragmatischer und mehrgleisiger Versuch könnte auch wissenschaftlich begleitet werden. So ließen sich aus der jüngsten Fluchtzuwanderung Lehren für eine Verbesserung der Flüchtlingspolitik ziehen. Dies könnte dabei helfen, die festgefahrene Asylpolitik der Europäischen Union endlich wieder in Bewegung zu bringen – im Sinne einer besseren Kooperation unter den Mitgliedstaaten, vor allem aber im Sinne einer gemeinsamen, verantwortungsbewussteren Schutzgewährung für die Schutzsuchenden in Europa. Denn das, so erinnern wir uns, waren einmal wichtige Leitmotive für die europäische Zusammenarbeit zu Flucht und Migration in der Europäischen Union.
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        VOM RESTRIKTIVEN ASYL- ZUM KOOPERATIVEN AUFNAHMESYSTEM
 
        Über die grenzenlose Aufnahme ukrainischer Geflüchteter
 
        Dietrich Thränhardt
 
        Millionen Gastgeberinnen und Gastgeber in Europa haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 spontan ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Überall in Europa boten sie Wohnungen an oder luden Ukrainer zu sich nach Hause ein. Freiwillige brachten Versorgungsgüter an die ukrainische Grenze und holten Flüchtlinge von dort ab. Aktivisten vernetzten Wohnungsanbieter und Flüchtlinge, damit diese Halt und Stabilität finden, „eingebettet sein“ konnten, wie es Lukas Kunert formulierte, einer der Gründer von „unterkunft-ukraine.de“. Diese bei Kriegsbeginn gegründete Vermittlung bekam 360000 Angebote und vermittelte 40000 Flüchtlinge.01 Inzwischen verweist das Bundesinnenministerium auf seiner Website auf diese „Schlafmöglichkeiten“. Ähnliche Vermittlungen wurden durch kommerzielle Anbieter wie Airbnb oder Wunderflats und viele Kommunen organisiert, in der Schweiz durch die Schweizerische Flüchtlingshilfe und Compax, in Österreich durch die Bundesbetreuungsagentur, europaweit durch Housing Anywhere, in der Tschechischen Republik und in Frankreich durch den Staat. In ganz Europa halfen Menschen und organisierten sich. So richteten Dorfbewohner in Bayern und in der Normandie leerstehende Häuser her, um Familien bei sich aufzunehmen.02 Private Netzwerke funktionierten schnell und unkompliziert. Besonders aktiv waren viele bereits zuvor nach Europa eingewanderte Ukrainer, als Informanten, Vermittler, Organisatoren, Dolmetscher und Gastgeber.
 
        Die Grenzen standen offen, denn Ukrainer konnten bereits seit 2017 mit ihrem biometrischen Pass in den Schengenraum einreisen und 90 Tage bleiben. Der EU-Ministerrat reagierte auf die europaweite Solidarität und setzte am 4. März 2022 erstmalig die „Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen“ in Kraft.03 Zugleich erklärten die Minister den Verzicht auf Rücküberstellungen.04 Damit können die Ukrainer ihr Aufnahmeland frei wählen, sie können arbeiten, und sie sollen „die notwendige Hilfe in Form von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie im Hinblick auf die medizinische Versorgung erhalten“.
 
        EUROPÄISCHE SOLIDARITÄT
 
        Von Anfang an flüchteten Ukrainer in alle europäischen Länder, bis nach Portugal und Irland, was die unmittelbaren Nachbarländer entlastete. Die Schweiz, Norwegen und Island schlossen sich der EU-Öffnung an, Dänemark öffnete sich mit einem „Ukrainer-Gesetz“, Irland führte einen Tag nach Kriegsbeginn die Visumfreiheit ein. In den großen Bahnhöfen arbeiteten Aktivisten mit Behörden bei der Aufnahme und Verteilung zusammen, Städte wie Warschau, Krakau, Berlin, Wien und Prag organisierten Erstversorgung und Weiterreise. Die europäischen Bahngesellschaften ließen 3,5 Millionen Ukrainer kostenlos reisen und öffneten Europa damit auch faktisch.05 Auch Verkehrsunternehmen wie TAP, Wizz Air oder Flixbus boten kostenlose Reisen an.
 
        Umfragen und Daten zeigen die überragende Bedeutung privater Unterbringung und Hilfe. In einer UNHCR-Umfrage aus dem März 2022 erklärten die Flüchtlinge zu 43 Prozent, sie kämen bei ihrer Familie oder bei Freunden unter. Weitere 14 Prozent hatten über soziale Medien oder Freiwillige eine Unterkunft gefunden. 9 Prozent hatten etwas gemietet, ebenso viele nutzten eine von den Behörden bereitgestellte Unterkunft. 13 Prozent wussten noch nicht, wohin.06 Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Umfrage des Bundesinnenministeriums in Deutschland Anfang April 2022: 24 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge kamen bei Freunden unter, 19 Prozent bei Verwandten und 22 Prozent in anderen Privatwohnungen.07 Persönliche Kontakte waren wichtiger als staatliche Maßnahmen. Berichte aus anderen europäischen Ländern zeigen ähnlich aktive soziale Netzwerke. Die neue Rechtslage machte die Gesellschaft frei – und sie handelte.
 
        Wie wichtig die Visumfreiheit und der EU-Beschluss für die Freisetzung der privaten Initiative waren, wird aus dem Vergleich mit visumpflichtigen Ländern deutlich. Ukrainer, die nach Großbritannien wollten, strandeten an der Kanalküste und vor den britischen Botschaften. Der französische Innenminister warf seiner britischen Kollegin daraufhin „lack of humanity“ vor und verlangte ausreichende Konsularangebote.08 Der Ausbau brauchte Zeit und komplizierte die Aufnahme durch britische Bürger. Findige Ukrainer, die in die USA wollten, flogen ins visumfreie Mexiko, und über 20000 von ihnen schafften es von dort über die Grenze. Erst nach zwei Monaten stoppte die US-Regierung diesen Weg und etablierte ein spezielles Visumverfahren für Flüchtlinge. Bis Anfang August konnten darüber 30000 Ukrainer einreisen, 30000 weitere hatten andere Visa erhalten.09 Den kanadischen Behörden lagen am 26. Juni 343283 Visumanträge vor, 146461 waren genehmigt, 55488 Flüchtlinge waren eingereist.10 Trotz des guten Willens verzögerte das kanadische Visumsystem die Aufnahme. Die EU wurde zum Warteraum für Ukrainer, die in Visumländer strebten.
 
        BÜRGER, GEFLÜCHTETE UND STAATEN
 
        Von Anfang an und bis heute prägt private Initiative die Aufnahme, die meisten Staaten blieben sekundäre Akteure. In Deutschland lebten Anfang April 65 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge in Privatwohnungen, in Italien 90 Prozent.11 Großbritannien verlässt sich bei der Aufnahme gänzlich auf seine Bürger. Die meisten Staaten überließen den Bürgern in den ersten Wochen weitgehend die Aufnahme und Betreuung. Über das menschliche und zeitliche Engagement hinaus bedeutete das finanzielle Lasten für die Gastgeber. Zunächst erhielten sie wenig Unterstützung, sie mussten vielmehr den überforderten Behörden „nachlaufen“, wie es ein frustrierter Schweizer Gastgeber ausdrückte: „Die Behörden machen gar nichts … Es passiert einfach gar nichts. Sie sind auf sich selber gestellt. Wenn nicht andere Leute helfen würden, hätten sie nicht einmal etwas zu essen.“12 Im selben Beitrag beschreibt eine Ukrainerin, wie sie sehnlich auf die Registrierung wartet, um Arbeit suchen zu können. Derartige Probleme sind aus vielen Ländern bekannt, sie kontrastieren mit der schnellen Handlungsbereitschaft der Zivilgesellschaft.
 
        Einige Staaten erwiesen sich gleichwohl als organisationsstark. Die Niederlande aktivierten ein Sicherheitsgesetz, mit dem Bürgermeister Unterkünfte beschlagnahmen konnten. Am 4. August waren in den Niederlanden 55688 von 72660 registrierten ukrainischen Flüchtlinge durch Gemeinden untergebracht, die anderen hatten selbst eine Unterkunft gefunden, meist bei Gastfamilien.13 Irland und Bulgarien brachten Flüchtlinge vor Saisonbeginn in Ferienanlagen unter. Auch in der Umsetzung der europäischen Richtlinie waren die Staaten unterschiedlich schnell. Die Tschechische Republik hatte am 17. März schon 187786 ukrainische Flüchtlinge registriert und mit einem Rechtsstatus versehen, Ende April waren es 310000, am 16. August 413000.14 Polen verabschiedete am 11. März ein Sondergesetz, das eine spezielle Kategorie im staatlichen Registrierungssystem für ukrainische Flüchtlinge einführte.15 Die Registrierung erfolgte rasch, am 16. August waren 1,274 Millionen Ukrainer erfasst. Luxemburg fordert die Flüchtlinge auf, eine E-Mail mit einem kurzen Fragebogen zur Identifizierung an das zuständige Ministerium zu schicken. Sie erhalten dann einen Termin, haben aber von Anfang an alle Rechte nach der EU-Richtlinie.16 In der Slowakei dauert die Registrierung nur zehn Minuten.17 In den Niederlanden melden sich Ukrainer bei der zuständigen Gemeinde an.18 In Irland wird der „Temporary Protection Status“ am Flughafen ausgestellt, und Flüchtlinge ohne private Verbindungen werden an eine staatliche Unterkunft vermittelt.19
 
        In Deutschland führte erst die Bund-Länder-Konferenz am 7. April 2022 zu endgültiger Klärung. Ukrainische Flüchtlinge werden seit Anfang Juni in die Sozialhilfe einbezogen, anstatt wie bisher zunächst dem Asylbewerberleistungsgesetz zu unterliegen. Alle vorherigen Bescheide müssen geändert werden – ein umständlicher Vorgang des „Rechtskreiswechsels“. Zudem wurde Paragraf 24 Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes gestrichen. Er hatte ein Arbeitsverbot enthalten und widersprach europäischem Recht, wie in der Begründung zur Gesetzesänderung ausgeführt wird.20 Dies hatte anfangs vielfach zu Verwirrung und falschen Auskünften geführt. Deutschland hat damit nun den europaweit höchsten Hilfestandard etabliert und stellt ukrainische Flüchtlinge Einheimischen gleich. Wegen der komplexen Organisation der Verwaltungsabläufe dauerte es aber lange, bis Hilfen bei den Ukrainern ankamen und Arbeitsgenehmigungen ausgestellt wurden. „Wir können nur tätig werden, wenn eine Fiktionsbescheinigung vorliegt oder eine Ersatzbescheinigung einer Fiktionsbescheinigung“, erklärte Arbeitsagentur-Präsident Scheele in seinem Abschiedsinterview Ende Mai: „Von den circa 770000 Ukrainern haben derzeit nur 260000 eine sogenannte Fiktionsbescheinigung.“21 Mitte August hatte die Arbeitsagentur 529000 leistungsberechtigte ukrainische Flüchtlinge registriert, davon 378000 erwerbsfähige. Das ist nach wie vor eine große Diskrepanz zur Zahl von 967546 im Ausländerzentralregister, mit der das Bundesinnenministerium arbeitet. Dem UNHCR meldete Deutschland seit Juni 670000 registrierte Flüchtlinge.
 
        FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG UND NICHT-UNTERSTÜTZUNG
 
        Auch die finanzielle Unterstützung der Flüchtlinge und der Gastgeber unterscheidet sich. Dänemark überließ die Entscheidung über Unterstützung den Gemeinden. Nur eine Gemeinde schöpfte das staatliche Angebot bis zu 500 Kronen pro Tag voll aus, die Mehrheit zahlte gar nichts.22 In der Schweiz gibt der Bund den Kantonen eine Pauschale von 21000 Franken pro Jahr, einschließlich Sprachunterricht. Die Kantone gehen damit sehr unterschiedlich um, wie eine Analyse der Zeitung „Blick“ ergab. Bern zahlt den Flüchtlingen 696 Franken pro Monat, der Aargau nur 290.23 Andere Kantone überlassen die Höhe der Zahlungen ihren Gemeinden. Gastgeber erhalten zwischen 0 und 300 Franken – ein buntes Bild zwischen Hilfe und Sparsamkeit.24 In Österreich erhalten Erwachsene bei privater Unterbringung „bis zu“ 215 Euro „Verpflegungsgeld“, Minderjährige 100 Euro.25 In den Niederlanden gibt es ein „leefgeld“ von 260 Euro, bei privater Unterbringung reduziert auf 215 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Kinder.26 Spanien gewährte Anfang August 400 Euro für „struggling families“ mit privater Unterkunft und zusätzlich 100 Euro pro Kind, beschränkt auf sechs Monate.27
 
        Polen beendete am 1. Juli 2022 seine finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für Gastgeber und ukrainische Flüchtlinge, außer für Schwangere, kinderreiche Familien und Invaliden.28 Der polnische Ministerpräsident argumentierte, viele Ukrainer seien in ihr Heimatland zurückgekehrt und andere hätten Jobs gefunden. Die polnischen Behörden hätten bis Mitte Mai 190000 Anträge auf finanzielle Unterstützung erhalten und 821 Millionen Zloty (175 Millionen Euro) ausgezahlt.29 Gastgeber konnten 120 Tage lang 40 Zloty pro Gast bekommen. 63 Prozent der Bevölkerung unterstützen nach einer Umfrage die Beendigung der Hilfen. Auch wenn 420000 ukrainische Flüchtlinge inzwischen Jobs gefunden haben,30 ist es unrealistisch anzunehmen, dass eine halbe Million Menschen, die meisten Mütter mit Kindern, kurzfristig Arbeit finden können. Es gibt bereits Berichte über Hunger und Hoffnungslosigkeit.31
 
        Ein großer Teil der Hilfsmaßnahmen in Polen war ohnehin vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), von ausländischen Organisationen und von der polnischen Zivilgesellschaft getragen worden. Schon im April 2022 hatte der Warschauer Oberbürgermeister um direkte EU-Hilfe an die polnischen Städte gebeten und kritisiert, dass die staatlichen Maßnahmen improvisiert seien.32 Aufgrund der langjährigen Weigerung der polnischen Regierung, Asylbewerber aufzunehmen, gab es kaum staatliche Betreuungsstrukturen. Von der polnisch-ukrainischen Grenze berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ Anfang Mai, dass 20 private Hilfsorganisationen gemeinsam die Ankunft und Erstversorgung organisierten, die polnischen Behörden hätten sich „immer weiter zurückgezogen“.33
 
        Europaweit war die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge weitgehend von der Zivilgesellschaft getragen. Sie war schneller organisationsfähig als die Bürokratie und brachte die Mehrheit der Flüchtlinge über lange Monate unter. Sie arbeitete auch dann weiter, wenn der Staat, wie in Polen, seine Unterstützung weitgehend aufgab. Nicht nur Polen hält die EU-Richtlinie zum vorübergehenden Schutz nicht ein. Dort ist in Paragraf 13 festgelegt, dass „notwendige Hilfe in Form von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie im Hinblick auf die medizinische Versorgung“ zu gewähren sind. Die Konsequenz wird sein, dass Notleidende problematische Jobs annehmen, in die Ukraine zurückkehren oder in andere Länder weiterwandern.
 
        DIE FLUCHT NACH EUROPA IN ZAHLEN
 
        Die aus der Ukraine Geflüchteten kamen zunächst in den direkten Nachbarstaaten an. Bis zum 16. August 2022 zählte das UNHCR 11,151 Millionen Ukrainer, die seit Kriegsbeginn ins Ausland gegangen waren, 2,198 Millionen davon unter zweifelhaften Umständen nach Russland. 3,768 Millionen waren in die Ukraine zurückgekehrt. Die offenen Grenzen erleichtern Rückkehrentscheidungen, weil man ohne Weiteres erneut ausreisen kann und nicht festsitzt. Die UNHCR-Zahlen vermitteln einen Eindruck über die größte Flucht- und Vertreibungswelle in Europa seit 1947 (Tabelle 1).34 Sie enthalten allerdings Doppelzählungen, etwa wenn Flüchtlinge nach Moldawien fliehen und dann nach Rumänien und Ungarn weiterreisen. Mit wachsendem Zeitablauf werden auch Menschen mehrfach gezählt, die in die Ukraine zurückkehren und später wieder einreisen. Aus den UNHCR-Zahlen ergibt sich eine Gesamtschätzung von 4,450 Millionen ukrainischen Flüchtlingen im westlichen Europa.35 In den Aufnahmeländern registriert haben sich bisher 3,841 Millionen Ukrainer.
 
         
          Tabelle 1: In direkte Nachbarländer geflüchtete Ukrainer
 
                   
                	 
                  LAND
  
                	 
                  EINREISEN AUS DER UKRAINE
  
                	 
                  RÜCKREISEN
  
                	 
                  AUFENTHALT/REGISTRIERTE
  
  
                	 
                  Polen
  
                	 
                  5439000
  
                	 
                  3447000
  
                	 
                  1274000
  
  
                	 
                  Ungarn
  
                	 
                  1189000
  
                	 
                  keine Daten
  
                	 
                  28000
  
  
                	 
                  Rumänien
  
                	 
                  1044000
  
                	 
                  689000
  
                	 
                  85000
  
  
                	 
                  Moldau
  
                	 
                  573000
  
                	 
                  208000
  
                	 
                  90000
  
  
                	 
                  Slowakei
  
                	 
                  690000
  
                	 
                  424000
  
                	 
                  87000
  
  
          
 
          Quelle: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. Erfassung bis 16.8.2022.
 
        
 
        Die Zahlen der Registrierten zeigen, wie viele Flüchtlinge in den Erstaufnahmeländern geblieben sind. Registrierung öffnet den Zugang zu Sozialleistungen und Arbeit. In Ungarn reisten die meisten Flüchtlinge rasch weiter. Das ungarische Helsinki-Komitee warf der ungarischen Regierung vor, die Aufnahmezahlen zu inflationieren, um an EU-Mittel zu kommen, sich aber wenig um die Aufnahme der Flüchtlinge zu bemühen.36 In der Tat fällt die Zahl der Registrierten sehr gering aus. Dagegen registrierte Polen 1,274 Millionen Ukrainer, also etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die ursprünglich nach Polen gekommen waren. Im April hatte der polnische Ministerpräsident noch von 2,5 Millionen Flüchtlingen gesprochen, „für die wir Polen unsere Türen und Herzen geöffnet haben“.37 Mit dem Ende der Unterstützungszahlungen ab 1. Juli dürfte die Abwanderung weitergegangen sein.
 
        Innerhalb des offenen Schengenraums gibt es keine Grenzstatistiken zur Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, sondern nur Daten zum Aufenthalt und zur Registrierung. Die Tschechische Republik beherbergt inzwischen die meisten Flüchtlinge pro Kopf der einheimischen Bevölkerung, etwa vier Prozent. Sie hat ihre Unterstützungsmaßnahmen etwas reduziert, diese liegen nun unterhalb der Sozialhilfe für Tschechen, und fördert systematisch die Integration in Arbeit, Schule und Sozialsystem. Im August 2022 hatten 101000 Flüchtlinge Arbeit gefunden. 64 Prozent der Tschechen befürworten die Aufnahme der Flüchtlinge, aber 70 Prozent befürchten Probleme bei Sozialleistungen und 52 Prozent zunehmende Arbeitslosigkeit.38 Auch die baltischen Staaten haben viele Ukrainer aufgenommen und ein enges Verhältnis zur Ukraine aufgebaut. Aus Litauen wurde Anfang Mai 2022 gemeldet, dass ein Drittel der Flüchtlinge schon in Arbeit sei.39
 
        Vergleicht man die Verteilung über Europa, so zeigt sich insgesamt ein Ost-West-Gefälle, das der Entfernung von der Ukraine entspricht (Tabelle 2). Dabei fallen ausgeprägte Abweichungen nach unten (Ungarn) und nach oben (Irland, Portugal) auf, die auf besondere politische Bemühungen zurückgeführt werden können, negativ wie positiv. Dauert der Krieg weiter an, so ist zu erwarten, dass die Verteilung sich weiterhin langsam in Richtung jener Länder verschieben wird, die effektive Unterstützung gewähren und in denen man Arbeit findet. Umfragen im März 2022 zeigten, dass 80 Prozent der Flüchtlinge in Polen zurückkehren wollten, aber nur 32 Prozent in Deutschland.40 Anscheinend ist schon der Entschluss zur Weiterreise nach Deutschland mit einer stärkeren Bleibeperspektive verbunden.
 
         
          Tabelle 2: Ukrainische Flüchtlinge in Prozent der Bevölkerung des Aufnahmelandes
 
                 
                	 
                  PROZENT
  
                	 
                  LÄNDER
  
  
                	 
                  4
  
                	 
                  Tschechische Republik, Estland
  
  
                	 
                  2–3
  
                	 
                  Lettland, Litauen, Moldau, Polen
  
  
                	 
                  1
  
                	 
                  Bulgarien, Deutschland, Irland, Luxemburg, Österreich, Slowakei
  
  
                	 
                  0,5
  
                	 
                  Belgien, Finnland, Georgien, Niederlande, Portugal, Schweiz
  
  
                	 
                  0,1–0,3
  
                	 
                  Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Island, Italien, Norwegen, Rumänien, Slowenien, Schweden, Spanien, Türkei, Ungarn
  
  
          
 
          Quelle: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine, Erfassung bis 16.8.2022, eigene Berechnungen.
 
        
 
        Seit Beginn der Fluchtbewegung wandten sich viele Ukrainer trotz der Entfernung nach Italien, Spanien und Portugal, wo bereits viele Landsleute arbeiteten und sich niedergelassen hatten. Frankreich registrierte 25000 Bahndurchreisen nach Spanien. Erst im Sommer kamen mehr Ukrainer nach Frankreich. Der französische Koordinator führt diesen Nachholeffekt auf die gut organisierte Aufnahme in Frankreich zurück und berichtet, die Ukrainer seien sehr gut darüber informiert.41
 
        Im Gegensatz zur Flüchtlingskrise 2015 vollziehen sich die Wanderungsprozesse individuell, unspektakulär und unkontrovers. Selbst der Abbruch der Unterstützung für Flüchtlinge in Polen rief kein internationales Echo hervor und ist bisher auch von der Europäischen Kommission, der Hüterin der Verträge, nicht kritisiert worden. Insofern gibt es also keinen einheitlichen europäischen Sozialraum, sondern einen offenen Raum mit unterschiedlichen landesspezifischen Bedingungen.
 
        KOOPERATIVES AUFNAHMEREGIME
 
        Insgesamt ist ein offenes, kooperatives europäisches Aufnahmeregime entstanden,42 in dem sich eine Vielzahl privater und öffentlicher Akteure orientieren und koordinieren – ganz anders als 2015, als vor allem die Staaten zu organisieren und zu verteilen versuchten, mit Milliardenkosten, Verteilungskämpfen und intensiven zwischenstaatlichen und innergesellschaftlichen Spannungen, die bis heute nachwirken. Das neue Aufnahmeregime hat folgende Charakteristika:
 
        Erstens sind die Geflüchteten ständig mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. Jede Wendung des Krieges hat Einfluss auf Vertreibungen oder Rückkehrmöglichkeiten. Die Mehrzahl der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder mit Angehörigen in der Ukraine.43 Die Vorläufigkeit der Aufnahme spiegelt sich in den Familienstrukturen wider, mit der Erwartung des Zusammenfindens bei Kriegsende, hier oder dort. Der Aufenthalt bleibt provisorisch, aber mit der realistischen Erwartung weiterer europäischer Unterstützung.44 Mit Arbeitsaufnahme und Schulbesuch der Kinder verfestigen sich zugleich die Bindungen an die Aufnahmegesellschaften.
 
        Zweitens erfolgt die Integration weitgehend über die Zivilgesellschaft, in einer in Europa bisher kaum gekannten Dichte. Über Monate hinweg haben Familien vor allem Mütter und Kinder aufgenommen, zum Teil auch Großmütter. Die meisten Staaten agieren eher subsidiär, mit finanzieller Hilfe, die oft die Kosten nicht deckt. Trotz Verzögerungen und zum Teil langwierigen bürokratischen Abläufen gestaltet sich das Verhältnis von Helfern, Geflüchteten und Staat kooperativ – und nicht wie in der „Asylkrise“ vielfach konfrontativ und erschöpfend.
 
        Drittens ist das Regime europaoffen und funktioniert im Schengenraum ohne Grenzkontrollen. Die Offenheit erlaubt den Flüchtlingen Selbststeuerung, die durch vielfältige Kontakte zu Ukrainern in den Aufnahmeländern und spontan entstandene private Aufnahmesysteme unterstützt wird. Umfragen zeigen ein hohes Maß an Informiertheit.
 
        Viertens gibt es keine Diskussionen über Obergrenzen oder Quoten wie noch 2015 und auch keine innereuropäischen Grenzschließungen, obwohl Flucht und Vertreibung ein Ausmaß erreicht haben wie seit 1947 nicht mehr.
 
        Fünftens ist die Zivilgesellschaft überall aktiv, während die Staaten unterschiedlich agieren, was Effektivität, Geschwindigkeit und Ausmaß der finanziellen Unterstützung betrifft. Das wurde jedoch bisher nicht zum Problem, auch, weil die erwarteten Aufnahmezahlen in einigen Staaten zunächst nicht erreicht wurden und damit Reserven bestanden.
 
        PERSPEKTIVEN
 
        Die zukünftige Entwicklung der Fluchtbewegung nach Europa hängt in erster Linie von den Kriegsereignissen in der Ukraine ab. Die russische Kriegsführung mit ihren systematischen Zerstörungen erzeugt starke Fluchtbewegungen,45 umgekehrt führt jede Stabilisierung zu Rückwanderungen. Mit schwindender Hoffnung auf ein kurzfristiges Ende des Krieges müssen alle Beteiligten langfristigere Lösungen finden: bei Unterbringung, Arbeit, Schule und Kinderbetreuung. Zugleich wird die Weiterwanderung nach Westen anhalten, in Fortsetzung der Arbeitsaufnahme von Ukrainern in europäischen Ländern in den vergangenen Jahren. Schon vor Kriegsausbruch lebten fünf Millionen Ukrainer in anderen europäischen Staaten, zum Teil vertrieben durch den seit 2014 fortdauernden Kriegszustand im Donbass. 18100 Ukrainer ließen sich im Jahr 2020 in der EU einbürgern, hauptsächlich in Polen, Deutschland, Italien und Spanien.46
 
        In Bezug auf die Unterbringung haben die privaten Gastgeber bisher eine erstaunliche Resilienz bewiesen. Langfristig wird es darauf ankommen, die geflüchteten Personen in Wohnungen unterzubringen. Im Inneren haben einige Staaten Verteilungssysteme geschaffen, die zuweilen die privaten Initiativen behindern oder Empörung wegen der Unterbrechung von Familienzusammenführungen hervorrufen. Während auf europäischer Ebene entgegen ursprünglichen Befürchtungen47 Offenheit herrscht, haben deutsche Bundesländer Aufnahmestopps verhängt.48
 
        Eng verbunden mit der Wohnungssituation ist die Frage der Arbeitsaufnahme, die sich nicht auf Hilfstätigkeiten beschränken, sondern das Potenzial der Ukrainer ausschöpfen sollte, im Interesse aller Beteiligten. Irland hat in diesem Sinn die ukrainischen Lehrkräfte bei der Ankunft prioritär registriert, um sie direkt in den Schulen einsetzen zu können.49 Für die Orientierung der ukrainischen Kinder ist es wichtig, dass sie von Anfang an auch ukrainisch sprechende Ansprechpartner haben. In Deutschland haben die Bundesbildungsministerin und die Kultusministerkonferenz (KMK) diese Diskussion angestoßen, und viele Schulen haben von sich aus Kontakt zu ukrainischen Lehrkräften gefunden. Gleichwohl „sieht die Bilanz in vielen Bundesländern mager aus“,50 obwohl extremer Lehrermangel herrscht. Sinnvoll wäre ein umfassendes Programm, in dem ukrainische Lehrkräfte zunächst ukrainische Kinder unterrichten, im Team-Teaching arbeiten und gleichzeitig Deutsch lernen. Immerhin 17 Prozent der erwachsenen Geflüchteten haben in der Ukraine Erziehungsberufe ausgeübt.51
 
        Auch wenn die „Vorläufige Aufnahme“ einen einheitlichen rechtlichen Rahmen bildet und sich ein bürgergestütztes Aufnahmeregime definieren lässt, wird die weitere Entwicklung von den jeweiligen nationalen Gegebenheiten bestimmt sein, vor allem von Wirtschaftssituation, Arbeitsmarkt, Effektivität und Flexibilität des Bildungssystems und Europafreundlichkeit. Doch all diese Unterschiede sind bislang eingebettet in eine Atmosphäre gegenseitiger Duldung – ganz anders als in den toxischen Auseinandersetzungen um Verteilungsschlüssel und Quoten im Jahr 2015. Auch viele Monate nach Beginn des Krieges ist die Aufnahmebereitschaft für ukrainische Flüchtlinge, und besonders für die vielen Frauen und Kinder, weiter groß, während 2015 die Stimmung nach anfänglicher Euphorie rasch kippte. Dabei spielen die Unterschiede in Geschlecht und Herkunft der Flüchtlinge sicherlich eine Rolle; vor allem aber veränderten damals die erschütternden Übergriffe und Anschläge das Klima, während 2022 die Schrecken der russischen Kriegsführung die Schlagzeilen prägen. Der entscheidende Unterschied ist jedoch das neue Aufnahmeregime, das der Gesellschaft breite Solidarität ermöglicht und so trotz der viel höheren Flüchtlingszahlen keinen Belastungsdiskurs entstehen lässt.
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        [image: Das Foto zeigt einen Soldaten, der am  kilometerlangen, mit Stacheldraht gesicherten Grenzzaun zwischen Polen und Belarus Wache hält.] 
        Ein polnischer Soldat sichert die polnisch-belarussische Grenze in der Nähe des Dorfes Czeremcha in Ostpolen, 17.12.2021.
 
        Quelle: picture alliance/epa | Wojtek Jargilo
 
      

       
        [image: Das Foto zeigt zwei Frauen am mit Stacheldraht befestigten Grenzzaun zwischen Griechenland und Mazedonien.] 
        Flüchtlinge stehen im Flüchtlingslager in Idomeni an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien am mit Stacheldraht gesicherten Grenzzaun, 7.3.2016.
 
        Quelle: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
 
      

       
        ZWISCHEN ABENTEUER, RISIKO UND ÜBERLEBEN
 
        Westafrikanische Perspektiven auf Migration
 
        Laura Lambert
 
        „Ich sitze hier fest.“ Mit diesen Worten beschrieben mir Ruth und Ali unabhängig voneinander ihre vertrackte Lage in der westafrikanischen Transitstadt Agadez, am Rande der Sahara. Dabei konnten ihre Migrationsgeschichten kaum unterschiedlicher sein. Ruth wusste nicht, wie weiter oder wohin überhaupt. Sie war vor Kurzem mit Hunderten anderen gewaltsam aus Algerien abgeschoben worden. Diese Abschiebung war Teil einer 15 Jahre währenden Odyssee durch West- und Nordafrika, auf der Suche nach einem stabilen, sicheren Leben. Begonnen hatte sie als Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Liberia. Nun waren Ruths Flüchtlingspapiere längst ungültig. Wie für Zehntausende andere war eine Rückkehr nach Liberia ausgeschlossen, ihre Familie war im Krieg ermordet worden.
 
        Ali dagegen war erst kürzlich aufgebrochen. Er war auf dem Weg nach Nordafrika und, wenn Gott es erlaubte, weiter nach Europa. In jedem Fall träumte er von einer guten Arbeit, um seine Familie in Gambia zu unterstützen. Mit inzwischen leeren Taschen versuchte Ali nun, einen kleinen Straßenstand für senegambische Speisen aufzubauen, denn schließlich gab es auch hier in der Wüste Feinschmecker mit dem nötigen Kleingeld.
 
        Ruth und Ali hatten beide den Eindruck, in Agadez festzusitzen, weder vor noch zurück zu können. Das hatte nicht zuletzt mit den mit europäischer Unterstützung etablierten Migrationskontrollen zu tun, die ihren Transport und ihre Beherbergung kriminalisierten und damit gefährlicher und teurer machten. Studien zeigen, dass afrikanische Migrant*innen die Risiken ihrer Reise meist bewusst in Kauf nehmen und sich von Abschreckungen dieser Art kaum aufhalten lassen.01 Doch warum gehen Migrant*innen diese Risiken überhaupt ein?
 
        Auch wenn Armut, innerstaatliche Konflikte und Unterentwicklung oft als vorrangige Migrationsgründe genannt werden, verstecken sich dahinter oft komplexere Motivationen, die ökonomische Push- und Pull-Modelle kaum richtig erfassen und abbilden können.02 Diese behaupten, dass Armut, Krieg oder Verfolgung Menschen „wegdrücken“ und Anreize anderswo sie „anziehen“. Sie blenden dabei weitgehend aus, dass Menschen sich aktiv dafür entscheiden, zu gehen oder auch zu bleiben. Beispielsweise bewerten westafrikanische Frauen heutzutage die Migrationspläne ihrer Männer als nachteilig für das Familienleben.03 Solche veränderlichen Aspirationen und Normen sind bedeutsam für die Pläne, die Menschen vor dem Hintergrund ihrer Möglichkeiten machen.
 
        Die Ursachen für Migration und Flucht sind komplex. Sie sind ein Zusammenspiel von gesellschaftlichen Normen, restriktiven Migrationspolitiken, dem kolonialen Erbe und innerstaatlichen Konflikten. Die vorhandenen europäischen Mythen und perzipierten Bedrohungsszenarien angesichts afrikanischer Migration werden dieser Komplexität nicht gerecht.
 
        MIGRATION ALS NORMALITÄT
 
        Im Zentrum der ghanaischen Hauptstadt Accra lud mich Ibrahim, ein Mann Mitte 20 aus dem Niger, zum Fastenbrechen ein. Zusammen mit seinen Freunden aus der nigrischen Diaspora tauschten wir uns auf dem Boden von Ibrahims kleinem Zimmer bei Säften, Datteln und Moringa in Erdnusspaste über das Leben in Ghana aus. Accra war für sie die Stadt der tausend Möglichkeiten. Jede*r war hier Geschäftsmann oder -frau, und jenen, die sich auf die Logik der Gewinnmaximierung und das Tempo einließen, war der Erfolg sicher. Gleichzeitig sprachen sie nostalgisch von ihren nigrischen Dörfern mit den konischen Kornspeichern und Lehmhäusern, in denen ihre Familien auf die nahende Regenzeit warteten, um mit dem Hirseanbau zu beginnen. Das prosperierende Accra und ihre einfachen Dörfer in der Trockensavanne konnten kaum unterschiedlicher sein, und doch verband beide Orte ein starkes Band: Migrant*innen wie Ibrahim, die zwischen ihnen zirkulierten, und die Güter, Ideen und Normen, die diese mit sich trugen.
 
        Ihre Migrationserfahrung spiegelt die gesellschaftliche Praxis der zirkulären Migration, wie sie in Westafrika gesellschaftliche Norm und Lebensstrategie ist. Insgesamt verbleiben die meisten westafrikanischen Migrant*innen in der Region, rund 63 Prozent von ihnen im Jahr 2020.04 Wie Ibrahim ziehen Menschen aus dem Inneren des Subkontinents in die reicheren Küstenländer, um dort für die Dauer der Trockenzeit oder auch mehrere Jahre im Handel, der Landwirtschaft, der Gastronomie, dem Baugewerbe oder dem Bergbau zu arbeiten. Inzwischen sind ähnlich viele Frauen wie Männer in Westafrika unterwegs.05 Hinzu kommt der sogenannte Pastoralismus, bei dem (semi)nomadische Hirten mit ihrem Vieh über weite Strecken und Landesgrenzen hinweg zu Weidegründen und Wasserstellen ziehen. Entgegen europäischer Mythen ist westafrikanische Migration hochgradig regional.
 
        Die innerafrikanische Migration wird durch regionale Freizügigkeitsregime erleichtert. Ähnlich wie im Schengenraum können Staatsbürger*innen in die 15 Mitgliedstaaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft visafrei einreisen, sich niederlassen und arbeiten. In der Praxis allerdings erschweren Polizeikontrollen, Schutzgelderpressung und kostspielige Dokumente die legale Mobilität.
 
        ÖKONOMISCHE STRATEGIE UND SELBSTVERWIRKLICHUNG
 
        Ibrahims Geldüberweisungen trugen zur Versorgung seiner Verwandten bei. In der Summe machen diese Geldsendungen durch Migrant*innen in Westafrika im Durchschnitt beachtliche 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.06 2021 wurden weltweit rund 49 Milliarden US-Dollar an Geldüberweisungen in die Länder südlich der Sahara verzeichnet und damit fast annähernd so viel wie die offizielle Entwicklungshilfe und ausländische Direktinvestitionen.07 Auch wenn ihr Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung umstritten ist, sind Migrant*innen eine zentrale ökonomische Stütze für ihre Familien. Entsprechend lastet oft ein großer sozialer Druck auf ihnen. Familien investieren in ihre Kinder und machen das familiäre Wohl von ihnen abhängig. Die gesellschaftliche Scham, mit leeren Händen zurückzukommen, ist groß und hält Migrant*innen teilweise von einer Rückkehr ab.
 
        Doch davon war Ibrahim weit entfernt. In seinem Zimmer stapelten sich neben einer Matratze und einem Flachbildfernseher zahlreiche Kartons mit Elektrogeräten. Sie waren Vorboten seiner nahenden Rückkehr in den Niger. Er hatte dort vor Kurzem geheiratet, und seine Arbeit auf Accras Elektromarkt ermöglichte es ihm, die materiellen Grundlagen für einen Mittelklasse-Haushalt zu schaffen. Dieser lag für den Großteil seiner Dorfnachbar*innen in weiter Ferne, auch wenn viele ebenfalls für die neun Monate dauernde Trockenzeit nach Accra, Abidjan oder in andere ökonomische Zentren am Golf von Guinea migrierten. Ihre Verdienste deckten jedoch oft nur die nötigsten Ausgaben für Nahrung, Gesundheit und Bildung ab. Ibrahim dagegen konnte einen zumindest temporären Klassenaufstieg finanzieren. Als Gewinner der Migrationsökonomie strahlte er vor Stolz.
 
        Im Gegensatz zu Ibrahim waren nicht alle seiner Freunde von einer Rückkehr in den Niger überzeugt. Auch wenn sie Ausgrenzungserfahrungen machten, konnten sie sich in Accra persönlich entfalten und finanziell unabhängig sein. Der „Abenteurer“, ein geläufiger Terminus für Migranten in Westafrika, drückt ein Verlangen aus, neue Lebensweisen auszuprobieren.08 Eng damit verbunden sind spezifische Männlichkeitsvorstellungen, denn erst die ökonomische Unabhängigkeit ermöglicht es Jugendlichen, „zum Mann zu werden“ und einen eigenen Haushalt zu gründen. Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit scheitern viele an dieser Hürde, ein Umstand, der zu Frustration und Depression führt.09 Accra machte diesen Schritt für Ibrahims Freunde leichter. „Heiraten kann ich auch in Ghana“, versicherte mir einer von ihnen. Und sie waren stolz darauf, sich an einem neuen Ort orientiert, Netzwerke aufgebaut und auf dem Arbeitsmarkt ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt zu haben. Statt nur von Leid und ökonomischem Kalkül geprägt, schafft Migration den Raum für Ambitionen und alternative Zukünfte, auch wenn diese mit Risiken verbunden sind.
 
        (POST)KOLONIALE ZIRKULATION
 
        Viele der heutigen zirkulären Migrationsmuster sind durch den Kolonialismus geprägt worden. Durch ihn wurde das zuvor prosperierende und dominierende Landesinnere wirtschaftlich abgehängt, während im regenreichen Süden die Regenwälder abgeholzt und durch Plantagen für Kakao, Baumwolle und andere Agrarerzeugnisse für den Weltmarkt ersetzt wurden. Für ihre Bewirtschaftung wurden Arbeiter*innen aus dem Norden zwangsrekrutiert.10 Die heutige zirkuläre Migration richtet sich größtenteils weiter an diesen kolonial geschaffenen Entwicklungsunterschieden zwischen dem Sahel und dem Küstenstreifen Westafrikas aus.
 
        Ähnliches lässt sich am Beispiel des Altkleiderhandels zeigen. Allein auf Accras Altkleidermarkt Kalamanto, dem größten in Westafrika, arbeiten 10000 Menschen, vor allem aus Ghana und Nigeria. Ihre Handelsnetze spannen sich weltweit und sind eng an Mobilitätspraktiken gekoppelt: In Europa, China, Südkorea und Kanada beschaffen westafrikanische Einkäufer*innen die Ware. In Ghana werden die Altkleider containerweise von den Schiffen entladen, vom Staat mit Einfuhrzöllen belegt und von einer kleinen Elite an Großhändler*innen weiterverkauft. Zirkuläre Migrationspraktiken betten sich in dieses globale Geschäft mit den Altkleidern aus den Wohlstandsgesellschaften ein. Bis weit hinein in das Innere des Kontinents verkaufen unzählige Kleinhändler*innen, darunter viele Frauen, die Ware. Stundenlang laufen sie mit einem Berg von Kleidern auf ihren Schultern durch die Hitze, um sie potenziellen Kund*innen feilzubieten. Dass überhaupt ein solcher Bedarf an Altkleidung besteht, liegt auch an der Zerschlagung der afrikanischen Textilproduktion zur Zeit des Kolonialismus und ihrem weiteren Niedergang durch den medial und kulturell dominanten westlichen Kleidungsstil. Um seine eigene Textilindustrie zu fördern, hat Nigeria inzwischen den Altkleiderimport verboten. Doch der Handel scheint nahezu unverändert weiterzulaufen.11
 
        TRAUM VON EUROPA?
 
        Die Einkäufer*innen von Altkleidern in Europa oder China sind nur ein Beispiel für die globalen Mobilitätspraktiken aus Westafrika. In den vergangenen Jahren haben sich die Migrationsziele entsprechend der Möglichkeiten und Hindernisse für Westafrikaner*innen vervielfacht. Seit dem Ölboom ist beispielsweise Nordafrika zu einem bedeutenden Ziel geworden. Inzwischen zieht es auch viele Studierende nach China und Arbeitsmigrant*innen in die Golfstaaten. Aus westafrikanischer Perspektive ist die Welt deutlich multipolarer und mobiler als dies durch Eurozentrismus und die Norm der Sesshaftigkeit geprägte Vorstellungen zulassen.
 
        Tatsächlich kommt nur eine Minderheit migrierender Afrikaner*innen nach Europa. Dort lebten 2020 nur 5 von weltweit 28 Millionen subsaharischen Migrant*innen. Ihre Anzahl blieb deutlich hinter europäischen Binnenmigrant*innen und asiatischen Migrant*innen zurück. Der Großteil subsaharischer Migrant*innen (71 Prozent) lebt in den ärmsten und weniger entwickelten Ländern.12 Oft fehlen schlicht die Ressourcen für die kostspielige Reise nach Europa. Für sie müssen im Schnitt über 2600 Euro aufgebracht werden – Geld, das viele nicht haben.13 Häufig übersehen wird zudem, dass die Hälfte der Afrikaner*innen südlich der Sahara nicht einmal dann migrieren wollte, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte.14 Dies widerspricht dem geläufigen Vorurteil, dass unzählige Afrikaner*innen nur auf eine Möglichkeit zum Absprung nach Europa warteten. Die Migration nach Europa ist weder in der Praxis noch in der Vorstellung die dominante Option.
 
        Trotzdem ist Europa in der Vorstellungswelt vieler Westafrikaner*innen omnipräsent. Viele träumen von einem guten Leben, das an ihrem Wohnort in weiter Ferne liegt.15 2022 hungern in Westafrika 27 von 423 Millionen Menschen. Die Lebenserwartung liegt ein Drittel unter der Europas. Jedes neunte Kind stirbt, bevor es fünf Jahre alt ist. Viel zu oft müssen die Menschen den Tod von Verwandten, Freund*innen oder Kolleg*innen verarbeiten. Und viel zu oft hätte er mit medizinischer Grundversorgung, besseren Straßen oder basalem Arbeitsschutz verhindert werden können.
 
        Eine Möglichkeit, diesen oft tödlichen Verhältnissen zu entkommen, ist die Migration nach Europa – und dies gilt auch für die in Afrika bleibende Familie. Wie eine Studie zu rund 2000 irregulär nach Europa eingereisten Migrant*innen aus Afrika belegt (ausgenommen waren hier solche mit Fluchthintergrund), waren ihre Hauptmotive für die Migration ökonomischer Natur, eng verbunden mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und dem Eindruck, diese nur außerhalb von Afrika erreichen zu können.16 Gleichzeitig verstecken sich hinter diesem Wunsch nach finanzieller Absicherung auch jene oben genannten Faktoren wie Gesundheitsversorgung und Ernährungssicherheit. Der Traum von Europa ist vor allem ein Traum von einem würdevollen, sicheren Leben.
 
        Die Migration nach Europa hat wie die zirkuläre Migration in Westafrika immense ökonomische Bedeutung für die Familien, doch ihr wirtschaftlicher Wert ist ungleich höher. Von den in Europa durchschnittlich im Monat verdienten 1000 Euro schickten 78 Prozent der Beschäftigten rund 280 Euro nach Hause. Berechnungen zufolge würden die Migrant*innen, obwohl die Arbeiten in Europa oft unter ihrem Bildungsniveau und dem Mindestlohn lagen, für eine vergleichbare ökonomische Position in ihrem Herkunftsland 40 Jahre benötigen.17 Auch wenn die Migration nach Europa irregulär und unter extrem schwierigen Bedingungen erfolgt, kommt sie einem sozialen Fahrstuhl für die Familie gleich.
 
        EUROPAS GRENZEN IN AFRIKA
 
        Der Traum von einem besseren Leben trifft in der Realität auf allgegenwärtige Migrationskontrollen – und dies bereits weit auf dem afrikanischen Kontinent. Seit die vermeintliche Migrationskrise in Europa im Jahr 2015 in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte rückte, hat die Europäische Union ihre Anstrengungen, Migrationsbewegungen aus Afrika zu unterbinden, massiv ausgebaut und afrikanische Staaten zur Migrationskontrolle auf ihrem Territorium verpflichtet. Die Partnerstaaten waren angesichts der von Europa bereitgestellten entwicklungs- und sicherheitspolitischen Mittel oft zu einer derartigen Kooperation bereit, obwohl in vielen Fällen zweifelhaft ist, dass die eingeführten Migrationskontrollen mit den Menschenrechten vereinbar sind. Zudem hat die bereits erwähnte Studie zu afrikanischen Migrant*innen in Europa eindrücklich belegt, dass die auf Abschreckung und Einhegung ausgerichtete europäische Migrationspolitik in der Praxis nicht wirkt.
 
        Als besonders fragwürdiger Partner Europas fängt die sogenannte libysche Küstenwache Migrant*innen auf dem Mittelmeer ab, zieht sie zurück und inhaftiert sie vor Ort. Zahlreiche Berichte belegen das massive Ausmaß an Folter, Schutzgelderpressung und Ausbeutung, dem die Migrant*innen schutzlos ausgeliefert sind. Die durch diese Praktiken ausgelösten Protestwellen, sei es durch Migrant*innen in Libyen selbst, die weltweite „Black Lives Matter“-Bewegung oder afrikanische Politiker*innen, haben an der Praxis bislang wenig ändern können.
 
        Auch Marokko und Algerien stehen der Gewalt durch libysche Behörden kaum nach. Im Juni 2022 töteten marokkanische Grenzer mindestens 23 Migrant*innen bei ihrem Versuch, die spanische Exklave Melilla zu erreichen. Auf spanischer Seite wies die Guardia Civil Schutzsuchende illegal nach Marokko zurück. Grundlage für diese harsche Politik sind Abkommen mit Spanien.18 Dazu kommen Massenabschiebungen unter Missachtung von Menschenrechten wie dem Rückweisungsverbot und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Für das erste Halbjahr 2022 zählte die Menschenrechtsorganisation Alarme Phone Sahara 11652 Menschen, die von Algerien in den Niger abgeschoben wurden.19 Für die Abgeschobenen bietet nur das Rückkehrprogramm der Internationalen Organisation für Migration eine gewisse Unterstützung. Allerdings macht es diese von der Einwilligung in die Rückkehr in das Herkunftsland abhängig.
 
        Unabhängig von diesen durch Europa vorangetriebenen Migrationskontrollpolitiken verfolgen westafrikanische Staaten auch eigene repressive Agenden. So beteiligen sich westafrikanische Staaten zunehmend an Abschiebungen von Arbeiter*innen, die in illegalen Goldminen gearbeitet haben, oder der verarmten Landbevölkerung. Ein besonderes Politikum ist die Migration von Frauen und Kindern aus dem Niger nach Algerien und Westafrika. Sie betteln dort oder arbeiten als Hausangestellte oder Prostituierte, weil die Väter den Familien kein Auskommen mehr ermöglichen können. Demografisches Wachstum und durch den Klimawandel verstärkte Ernteausfälle haben dazu geführt, dass die Ernte bei vielen nur noch für wenige Monate reicht.20 Seit einem Massenunglück in der Wüste, bei dem rund 90 Frauen und Kinder ums Leben kamen, versucht der nigrische Staat aus Sorge um das Ansehen des Landes zunehmend repressiv, Frauen und Kinder vor Ort zu „fixieren“. 2022 führte er zusammen mit dem Senegal und Ghana vermehrt Abschiebungen durch.21
 
        FLÜCHTLINGSSCHUTZ AUF DEM PAPIER
 
        Ökonomisch motivierte Migration beschreibt aber nur eine Form der Fluchtursachen. Viele Migrant*innen fliehen vor Verfolgung. In Afrika stellen die Geflüchteten ein Drittel aller Migrant*innen, im globalen Durchschnitt sind es „nur“ 12 Prozent. Während reiche Länder vor allem von Arbeitsmigration profitieren, schultern die armen Länder den Großteil der Verantwortung für Geflüchtete.22
 
        Als nach dem Ende des Kolonialismus vergleichsweise stabile Region hat Westafrika in den 1990er Jahren und zunehmend seit 2010 einen massiven Anstieg von Zwangsmigration erfahren. Verursacht wurde er insbesondere durch die Bürgerkriege in Liberia, Sierra Leone und der Elfenbeinküste, die ebenfalls koloniale Ursachen hatten. Hinzu kam Zwangsmigration aufgrund von Autonomiebewegungen und dem Klimawandel. Seit 2012 lassen insbesondere dschihadistische Aktivitäten und interkommunitäre Gewalt die Fluchtstatistiken in die Höhe schnellen. Die Staaten im Sahel befinden sich inzwischen in einer tiefgreifenden politischen Krise, deren Ausgang ungewiss ist. Die Zahl der registrierten Geflüchteten in Westafrika hat sich im vergangenen Jahrzehnt auf 520000 im Jahr 2022 verdoppelt. Hinzu kommen 5,7 Millionen Binnenvertriebene. Ihre Zahl liegt um das 20-fache höher als vor zehn Jahren.23
 
        Auf dem Papier ist der Flüchtlingsschutz dabei besser als in den meisten anderen Weltregionen. Fast alle westafrikanischen Länder haben Asylgesetze verabschiedet und Asylbehörden geschaffen.24 Neben den Konventionen der Vereinten Nationen gilt hier auch die Flüchtlingskonvention der Afrikanischen Union. Aus der Erfahrung des Kolonialismus und der Dekolonialisierung geboren, definiert sie den Geflüchtetenstatus deutlich umfassender. Sie gewährt auch Menschen Schutz, die vor Besatzung und Fremdherrschaft, bewaffneten Konflikten, Umweltkatastrophen, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen geflohen sind.25 Daneben hat die Afrikanische Union in den vergangenen Jahren mit der Kampala-Konvention auch ein Instrument zum Schutz von Binnenvertriebenen geschaffen. Sie waren bisher weitgehend ohne Schutz und humanitäre Hilfe, und dies nur, weil sie im Gegensatz zu Geflüchteten keine Staatsgrenzen überquert haben.
 
        Trotz dieses weitreichenden rechtlichen Rahmens ist der Schutz, den Geflüchtete tatsächlich genießen, oft sehr begrenzt. Die Gesetze sind ungenügend implementiert, und es mangelt an staatlichen Kapazitäten für die Asylverfahren, den Schutz und die Versorgung der Geflüchteten. So hat beispielsweise der Niger als derzeit größtes Aufnahmeland für Geflüchtete in der Region gerade einmal einen Staatshaushalt von drei Milliarden Euro, bei einer Gesamtbevölkerung von 23 Millionen. Das entspricht ungefähr dem Budget eines Berliner Bezirks mit 300000 Einwohner*innen.
 
        Daneben schränkt die Unterbeschäftigung die Bleibeperspektive für Geflüchtete extrem ein. Mit Ausnahme Nigerias haben die Hauptaufnahmeländer Niger, Mali und Burkina Faso die niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen und Entwicklungsniveaus in der Region. So sagte mir eine UNHCR-Verantwortliche im Niger: „Wir sind hier im ärmsten Land der Welt. Natürlich ist ein Geflüchteter hier nicht glücklich. Es gibt nicht einmal Arbeit für einen Nigrer.“ Bei Erhalt des Flüchtlingsstatus läuft nahezu jegliche Unterstützung aus, und bezahlte Arbeit ist kaum verfügbar. Viele der von mir interviewten Geflüchteten lebten daher in extremer Prekarität auf der Straße. Solche Lebensverhältnisse untergraben die Qualität des Flüchtlingsschutzes in Westafrika.
 
        Diese Realitäten gilt es zu beachten, wenn in Europa die Rede davon ist, den Flüchtlingsschutz in den Herkunftsregionen auszubauen. Der Flüchtlingsschutz in afrikanischen Staaten kommt nicht an den in Europa heran und sollte keinesfalls als sinnvolle Alternative betrachtet werden. Initiativen der Europäischen Union und des UN-Flüchtlingskommissariats, den Flüchtlingsschutz „näher am Zuhause“ (closer to home) einzurichten, sind vielmehr Instrumente der Migrationskontrolle. Sie zielen darauf ab, Geflüchtete in den Herkunftsregionen zu halten, ihre Weitermigration zu verhindern und Migrationskontrollen zu rechtfertigen. Dabei sind meist weder Grundprinzipien des Schutzes noch die humanitäre Versorgung der Geflüchteten gewährleistet.26
 
        FÜR DAS RECHT ZU GEHEN UND ZU BLEIBEN
 
        Entgegen europäischer Vorstellungen beschränkt sich afrikanische Mobilität überwiegend auf den afrikanischen Raum selbst. Innerafrikanische und transkontinentale Migrationsbewegungen sind eine bedeutsame Überlebensstrategie im Umgang mit knappen Ressourcen, Ausbeutung und Verfolgungssituationen und tief in gesellschaftlichen Normen, kulturellen Praktiken und der (post)kolonialen Geschichte verankert.
 
        In unseren Gesprächen hoben sowohl afrikanische Bürokrat*innen als auch Migrant*innen ihre Vorstellung eines würdevollen Lebens für alle Menschen weltweit hervor. Diese umfasste fast immer die Möglichkeit, andere Orte zu bereisen und sich dort niederzulassen, gegenseitigen Respekt und garantierte Rechte. Europäische Migrationspolitiken werden dem mit ihrem Schwerpunkt auf Repression und Abschreckung bisher nicht gerecht. Eine Migrationspolitik, die diese afrikanischen Mobilitäten ernst nimmt, sollte stattdessen die Rechte und Lebensperspektiven von afrikanischen Migrant*innen ins Zentrum rücken. Diese Migrationspolitik wird, wenn auch in begrenztem Umfang, bereits jetzt von Ruth, Ali, Ibrahim und anderen Migrant*innen und ihren Familien gelebt. Dies zur Kenntnis zu nehmen würde nicht nur den betroffenen Menschen eher gerecht, sondern könnte vielleicht auch zu einer angemesseneren und gerechteren europäischen Flüchtlingspolitik beitragen.
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        GRENZKONTROLLEN AN DEN GRENZEN DES RECHTS
 
        Frontex zwischen Rechtsschutz und Rechtsverletzung
 
        Constantin Hruschka
 
        Grenzbefestigungen, partielle Grenzschließungen und die Diskussion um die Zurückweisung von irregulär einreisenden Personen an den Grenzen gehören spätestens seit dem sogenannten EU-Türkei-Deal01 zum festen Repertoire europäischer Migrationspolitik. Dabei ist unstreitig, dass an den Außengrenzen des „Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, der im luxemburgischen Schengen 1985 aus der Taufe gehoben wurde und heute 26 Vollmitglieder umfasst,02 Personenkontrollen stattfinden sollen und dürfen.03 Da an den Binnengrenzen dieses Raumes keine Grenzkontrollen stattfinden sollen,04 stellt sich die Frage des möglichen Beitrags jener Mitgliedstaaten, die keine oder nur kurze Land- und Seeaußengrenzen haben. 2004 wurde deshalb eine Europäische Agentur zur Koordinierung solcher finanzieller oder materieller Beiträge gegründet, die seit 2016 unter dem Namen „Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache“ firmiert – kurz: Frontex – und ihren Sitz in Warschau hat.05
 
        PUSHBACKS ALS REALITÄT AN DEN EUROPÄISCHEN GRENZEN
 
        Unter den Begriff „Pushbacks“ fallen die Verbringung von Personen aus dem Schengenraum oder die Verhinderung der Einreise jeweils ohne Prüfung eines möglichen Schutzbedarfs. Pushbacks schutzsuchender Personen sind generell selbst in Ausnahmesituationen absolut verboten.06 Sie sind illegal, da der Zugang zu einem Verfahren, in dem ein möglicher Schutzbedarf geprüft wird, gewährleistet sein muss. Die Prüfungsverpflichtung ergibt sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und aus der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die beide ein Verbot der Zurückweisung (sogenanntes Refoulement-Verbot) enthalten, nach dem jedes Refoulement ohne Verfahren rechtswidrig ist – und zwar unabhängig vom Zielstaat der Zurückweisung.07
 
        Diese Refoulement-Verbote sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu beachten, sobald ein Staat die effektive Hoheitsgewalt über die jeweiligen Personen ausübt.08 Der fehlende Zugang zu einem Asylverfahren und eine Ausweisung, Rückschiebung oder Abschiebung ohne ein Verfahren stellt eine Verletzung des prozeduralen Teilgehalts von Artikel 3 EMRK dar und ist absolut verboten.09 Jegliche Grenzschutzmaßnahmen müssen daher so gestaltet sein, dass ein effektiver Verfahrenszugang möglich ist. So sind etwa aus Seenot gerettete Personen über die Möglichkeiten, ein Asylverfahren einzuleiten, zu informieren, und zu diesem ist effektiver Zugang zu vermitteln.10 Diese Grundsätze gelten im Transitbereich von Flughäfen11 sowie an Landgrenzen12 und in Transitzonen und in sogenannten Grenzverfahren,13 nicht aber in Botschaften in anderen Ländern.14 Erfolgt eine Abschiebung ohne Prüfung, ist zusätzlich das Verbot der Kollektivausweisung gemäß Artikel 4 des 4. Zusatzprotokolls der EMRK verletzt.15 Dies gilt grundsätzlich für alle Ausweisungsmaßnahmen ohne Zugang zu einer Prüfung eines möglichen Schutzbedarfs.16 Lediglich für erwiesenermaßen nicht schutzbedürftige Personen, die als Teil einer großen Gruppe an einer nicht autorisierten Stelle unter Ausnutzung der Größe der Gruppe und unter Gewaltanwendung („as part of a large group and at an unauthorised location, taking advantage of the group’s large numbers and using force“) die Grenze illegal überschritten haben, soll nach der Rechtsprechung des EGMR keine Verletzung des 4. Zusatzprotokolls der EMRK vorliegen.17 Macht eine Person aus einer solchen Gruppe einen potenziellen Schutzbedarf geltend, muss dieser allerdings geprüft werden.18
 
        Im Lichte dieser eindeutigen Rechtsprechung ist eine Beteiligung von Frontex an jeglichen Maßnahmen, die zu Pushbacks führen, nach europäischem (und internationalem) Recht verboten. Dies gilt auch für Situationen, in denen Schutzsuchende „instrumentalisiert“ werden, also Richtung Grenze begleitet oder gezwungen werden, um Druck auf die Länder des Schengenraums auszuüben. Die Grenzschließung Griechenlands im Februar 2020 war daher genauso rechtswidrig wie die Abweisung von Schutzsuchenden im Herbst 2021 durch Polen, Litauen und Lettland.19 Die einzige Ausnahme von diesem Prinzip sieht der EGMR in einer Situation, in der es Personen, die irregulär einzureisen versuchen, möglich und zumutbar gewesen wäre, vorhandene, zugängliche Grenzübergangsstationen zur Antragstellung zu nutzen.20 Nach erfolgter Einreise darf eine Ausweisung ohne weitere Prüfung allerdings nicht mehr vorgenommen werden.21 Die durch die Recherchen verschiedener Medien belegten Zurückweisungen von Personen, die auf den griechischen Inseln gelandet waren und – unter Mithilfe von Frontex – ohne Prüfung des Schutzbedarfs in die Türkei zurückgeschickt wurden,22 sind daher eindeutig rechtswidrig gewesen und haben zum Rücktritt des Frontex-Exekutivdirektors Fabrice Leggeri im April 2022 zumindest beigetragen.23
 
        EUROPÄISCHE GRENZ- UND KÜSTENWACHE
 
        Die Rolle von Frontex hat sich seit der Gründung der Agentur im Jahr 2004 grundlegend gewandelt.24 Ursprünglich sollte die Agentur vor allem dazu dienen, eine „verstärkte Koordinierung der operativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten“ bei Grenzkontrollen zu ermöglichen und insbesondere die Außengrenzstaaten des Schengenraums25 bei ihren diesbezüglichen Arbeiten zu unterstützten. Das Mandat von Frontex war auf die „Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Durchführung der operativen Aspekte des Schutzes der Außengrenzen, einschließlich der Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die sich illegal in den Mitgliedstaaten aufhalten“, ausgerichtet.26 Das bedeutet, dass Frontex für die Koordinationsaufgaben keine eigenen Mitarbeitenden angestellt hatte, sondern lediglich dabei half, die Unterstützung der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Für dieses Koordinationsmandat sowie für Risikoanalysen, Schulungen, die Beobachtung der wissenschaftlichen Forschung und die Führung eines Inventarsystems von zur Verfügung stehenden technischen Ausrüstungsgegenständen standen der Agentur anfangs nur wenige Stellen zur Verfügung. Frontex selbst war eine sehr kleine Agentur der EU, mit einem Budget von sechs Millionen Euro pro Jahr. Neben den eigenen Beamten standen Frontex auch von den Mitgliedstaaten abgestellte nationale Experten zur Verfügung, insbesondere zur Erfüllung von Aufgaben, „die eine verstärkte technische und operative Unterstützung an den Außengrenzen“ erforderten.27 Durch drei Reformen 2011, 2016 und 2019 hat sich die Rolle von Frontex jedoch grundlegend verändert. Die Agentur hat für das Jahr 2022 ein Budget von 754 Millionen Euro, weitere Erhöhungen sind für den Zeitraum bis 2027 bereits geplant. Damit einher gingen ein Ausbau der Kompetenzen und der Arbeitsbereiche sowie eigene operationelle Befugnisse der Agentur.
 
        MENSCHENRECHTE VS. EFFIZIENTE GRENZKONTROLLEN?
 
        Eines der Hauptziele von Frontex besteht darin, dazu beizutragen, irreguläre Grenzübertritte an den Außengrenzen zu verhindern. Gleichzeitig heißt es im Mandat der Agentur, dass sie „unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und der Wahrung der Freizügigkeit innerhalb der Union“ vorzugehen habe.28 Es besteht also ein offensichtliches Spannungsverhältnis zwischen der Kontrolllogik und dem Ziel der menschenrechtsbasierten Migrationspolitik, die auf Solidarität und Verantwortlichkeit beruht.29 Dieses Spannungsverhältnis wurde insbesondere bei den Frontex-Einsätzen im Mittelmeer sichtbar. 2008 erklärte der damalige Frontex-Exekutivdirektor Ilkka Laitinen, dass der Frontex-Einsatz in maltesischen Gewässern im Rahmen der „Operation Nautilus“ gescheitert sei, weil die Vorgehensweise der Agentur die irreguläre Einreise von auf See geretteten Personen erleichtert habe.30 Frontex wurde gewissermaßen vom eigenen Exekutivdirektor als Schleuserorganisation dargestellt, die durch ihre Präsenz, insbesondere durch die Einhaltung von Menschenrechtsstandards bei der Seenotrettung, irreguläre Einreisen ermögliche und erleichtere. Später musste Laitinen einräumen, dass Frontex an Pushbacks an den Außengrenzen beteiligt war.
 
        Nicht von ungefähr kommt der Frage der möglichen Beteiligung der Agentur an Menschenrechtsverletzungen in den Diskussionen über die europäische Migrationspolitik daher eine zentrale Bedeutung zu.31 Der Schwerpunkt des Menschenrechtsdiskurses liegt dabei auf dem Schutz vor Menschenrechtsverletzungen, die von Frontex selbst begangen werden oder von denen die Agentur so früh Kenntnis hatte, dass sie diese hätte verhindern können – oder zumindest im Rahmen ihres Mandats darüber hätte berichten müssen.
 
        In diesem Kontext sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass die Agentur neben der Pflicht, Menschenrechtsverletzungen zu unterlassen, auch die Aufgabe hat, die Menschenrechte bei ihren Operationen aktiv zu achten und zu schützen. Angesichts der immer wieder auftauchenden Berichte über die Beteiligung von Frontex an Menschenrechtsverletzungen wird dieser deutlich weiter gefassten positiven Schutzverpflichtung wesentlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ohne diese Dimension wäre die aktuelle Menschenrechtsdebatte über Frontex aber unvollständig und könnte den falschen Eindruck erwecken, dass Frontex bei der Wahrnehmung der inzwischen stark ausgeweiteten Aufgaben und Zuständigkeiten lediglich die Verpflichtung habe, Grundrechte von migrierenden Personen nicht zu verletzen. Dabei geht es um deutlich mehr, nämlich den aktiven Schutz dieser Rechte.
 
        VERSTÄRKTE INSTITUTIONALISIERUNG DES GRUNDRECHTSSCHUTZES
 
        Tatsächlich ist eine steigende Relevanz und Beachtung der Frage des Grundrechtsschutzes zu beobachten, nicht zuletzt in den rechtlich-institutionellen Verankerungen. Noch 2004 bezog sich die Frontex-Verordnung32 nur am Rande auf den Grundrechtsschutz. Deren Überarbeitung aus dem Jahr 201133 forderte die „Entwicklung einer vorausschauenden und umfassenden europäischen Migrationspolitik, die auf Menschenrechten, Solidarität und Verantwortlichkeit beruht“ und verwies mehr als 30 Mal auf die Grundrechte. Im Wesentlichen wurde mit dieser Überarbeitung die Verpflichtung von Frontex eingeführt, eine Grundrechtsstrategie und einen Verhaltenskodex zu entwickeln sowie einen Grundrechtsbeauftragten und ein entsprechendes Konsultationsforum einzusetzen.34 Darüber hinaus sah die Überarbeitung des Mandats eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union (FRA) vor und hielt fest, dass sich der erste Evaluierungsbericht über die neue Verordnung „auch mit der Frage [befassen soll], inwieweit die Grundrechte-Charta bei der Anwendung dieser Verordnung beachtet wurde“.35 In der Folgeverordnung von 201636 wird der Begriff „Grundrechte“ mehr als 100 Mal verwendet, in der aktuell geltenden Verordnung von 201937 taucht der Begriff mehr als 230 Mal auf. Diese Entwicklung zeigt, dass dem Grundrechtsschutz in den jeweiligen Verordnungen, die die Arbeitsgrundlage für Frontex darstellen, im Laufe der Zeit steigende Aufmerksamkeit zuteil wurde – eine Tatsache, die zugleich darauf hindeutet, dass dieser Schutz eine große Herausforderung in der Arbeit von Frontex darstellt.
 
        Die Bedeutung und Relevanz der Institutionalisierung des Menschenrechtsschutzes im Mandat von Frontex hat der EuGH in einem Urteil im September 2012 besonders hervorgehoben: Der Gerichtshof erklärte die Einführung zusätzlicher Vorschriften für die Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen an den Seeaußengrenzen durch einfachen Beschluss38 für nichtig, da die Änderungen nicht im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorgenommen wurden. In diesem Kontext wies der EuGH darauf hin, „dass Vorschriften über die Verleihung von Befugnissen der öffentlichen Gewalt an Grenzschutzbeamte (…) Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen Personen in einem Umfang erlauben, der das Tätigwerden des Unionsgesetzgebers erforderlich macht“.39
 
        DEFIZITE BEIM MENSCHENRECHTSSCHUTZ
 
        Die Jahresberichte des Grundrechtsbeauftragten40 und des sogenannten Konsultativforums, das Frontex zur Seite gestellt wurde,41 deuten nach wie vor darauf hin, dass die Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich des 2016 neu eingeführten Beschwerdemechanismus und der Aufnahme einer Grundrechtskomponente in die Schulungsmodule, nicht wirksam genug waren, um die umfassende Achtung der Grundrechte bei allen Frontex-Einsätzen zu gewährleisten. Weniger Bedenken als hinsichtlich der Maßnahmen an den Außengrenzen haben beide Institutionen allerdings bei Abschiebungen, was vermutlich mit dem bestehenden „Forced Return Monitoring System“ zu tun hat sowie mit dem spezifischen Verhaltenskodex für Rückführungsoperationen und der Tatsache, dass Abschiebungen in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren durchgeführt werden.
 
        Angesichts der fortbestehenden Defizite beim Schutz der Menschenrechte sah der europäische Gesetzgeber die Notwendigkeit, die zugrundeliegenden rechtlichen Verpflichtungen in der Verordnung von 2019 noch stärker zu betonen. Doch auch wenn die Notwendigkeit des Menschenrechtsschutzes weithin anerkannt wird, gibt es nach wie vor eine offensichtliche Umsetzungslücke, zudem mangelt es den verfügbaren Rechtsbehelfen oft an Wirksamkeit und Effizienz. Der Beschwerdemechanismus42 ist institutionell schwach ausgestaltet, wird nur selten genutzt und stellt auch keinen unabhängigen und wirksamen Rechtsbehelf dar, da er institutionell in die Arbeit von Frontex eingegliedert ist. Darüber hinaus ist es aufgrund der ungeklärten Frage der Zuständigkeit und der effektiven Kontrolle für betroffene Personen schwierig zu beurteilen, gegen wen und vor welchem Forum sie im Zusammenhang mit den von Frontex und den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen Rechtsmittel einlegen können.43 Die Frage der Verantwortlichkeit und des Rechtsschutzes könnte noch komplizierter werden, wenn Frontex wie vorgesehen die Zusammenarbeit mit Drittstaaten ausweitet.44 Um wirksamen Rechtsschutz zu ermöglichen, wäre es notwendig, umfassenden Rechtsschutz bei allen Operationen zu ermöglichen, an denen Frontex beteiligt ist. Da an solchen Operationen immer auch Mitgliedstaaten beteiligt sind, sollten betroffene Personen die Wahl haben, ob sie gegen Frontex oder den jeweiligen Mitgliedstaat vorgehen wollen.45
 
        RÜCKFÜHRUNGEN UND GRENZKONTROLLEN
 
        Grundrechtsschutz ist vor allem in Hinblick auf Rückführungen und Grenzkontrollen von großer Bedeutung. Bei Rückführungen sind zwei Ebenen zu beachten: der individuelle Schutz und die unabhängige Überwachung. Was die erste – individuelle – Ebene betrifft, so gelten sowohl der Schutz vor Zurückweisung (Artikel 19 EU-Grundrechtecharta – GRC) als auch der Schutz der Menschenwürde (Artikel 1 GRC) absolut und sind damit zentral für den Grundrechtsschutz. Artikel 5 der Richtlinie 2008/115/EG (sogenannte Rückführungsrichtlinie) nennt darüber hinaus das Kindeswohl, den Schutz der Familieneinheit sowie besondere Schutzbedürfnisse aufgrund von Krankheit als weitere zu beachtende Fragen beim Umgang mit illegal aufhältigen Personen. Das Rückkehrmonitoring spielt in den Verordnungen von 2016 und 2019 eine wichtige Rolle. Allerdings ist die Unabhängigkeit dieses Monitoring nicht gewährleistet, da es vollständig in den Rechtsrahmen von Frontex integriert ist und die Agentur selbst einen Pool von Beobachtenden für zwangsweise Rückführungen eingerichtet hat.46 Ein solches Monitoring, das gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Rückführungsrichtlinie verpflichtend durchzuführen ist, sollte unabhängig von den an der Grenze handelnden Agenturen sein. Dies könnte etwa durch eine Verankerung bei der FRA erreicht werden.
 
        Grenzkontrollen müssen natürlich ebenfalls den Grundrechtsstandards entsprechen. Dazu gehören neben der Beachtung des Verbots von Pushbacks etwa die Verbreitung von Informationen über Schutzverfahren und die mögliche sofortige Rückführung, wenn kein Antrag gestellt wird.47 Außerdem muss jede Überwachung der Seegrenzen unweigerlich mit effektiven Such- und Rettungsmaßnahmen verbunden sein.48 In diesem Zusammenhang gewinnt das Integrierte Grenzmanagement (IBM), das Frontex propagiert und umzusetzen versucht, zunehmend an Bedeutung – insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit und die Arbeit in Drittländern. Aus menschenrechtlicher Perspektive fehlt es der extraterritorialen Dimension des IBM an klaren und praktikablen Grundrechtsschutzstandards.49 Da Operationen in oder mit Drittländern häufig mit der Bekämpfung grenzüberschreitender Straftaten verbunden sind (Schleusung und Menschenhandel stehen hier im Vordergrund), sind Informationen meist nur unzureichend verfügbar. Der EuGH hat eine relativ niedrige Schwelle angesetzt für Mitgliedstaaten, die den Zugang zu solchen Informationen aus Sicherheitsgründen verweigern wollen,50 was die Bewertung solcher Operationen aus grundrechtlicher Sicht noch komplizierter macht.
 
        Um nicht nur integriertes Grenzmanagement zu fördern, sondern auch integrierten Grundrechtsschutz zu leben, wäre es notwendig, die Achtung und den Schutz der Grundrechte umfassend in die Arbeit von Frontex einzubeziehen: im Zusammenhang mit dem Risikomanagement, dem Migrationsmanagement im Allgemeinen, allen Schulungsaktivitäten (nicht nur denen in Fachkursen) und dem Datenaustausch.
 
        ZUKUNFTSAUFGABE „OPERATIONALISIERUNG DES GRUNDRECHTSSCHUTZES“
 
        Um die Achtung und den Schutz der Grundrechte umfassend zu integrieren und zu operationalisieren, hat das Konsultativforum einige institutionelle Überlegungen vorgelegt: Auf EU-Ebene schlägt es vor, die Einbindung der internen Einrichtungen zum Schutz der Menschenrechte (wie des Grundrechtsbeauftragten und des Konsultativforums selbst) zu verstärken und die EU-interne Zusammenarbeit zu intensivieren, was wiederum eine wichtige Rolle für die FRA als zuständige EU-Agentur in diesem Bereich beinhalten würde. Auf internationaler Ebene wird die verstärkte Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) als zusätzliches Sicherheits- und potenzielles Kontrollnetz im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards angeregt.
 
        Eine solche Zusammenarbeit sollte durch Kooperationsvereinbarungen mit den externen Institutionen formalisiert werden, insbesondere im Hinblick auf die neuen operationellen Befugnisse der Agentur. Aus der Perspektive des Menschenrechtsschutzes muss die Zusammenarbeit mit Drittländern von einem Monitoringmechanismus begleitet werden und effektiver Rechtsschutz gewährleistet sein. Zudem sollte für jede dieser Maßnahmen sowie für Rückführungsmaßnahmen und physische Grenzkontrollen eine Folgenabschätzung für die Grundrechte obligatorisch sein. Die Formalisierung dieser Kooperationsprogramme erfordert jedoch einige tiefgreifende Änderungen der Arbeitsweise von Frontex im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Monitoring-Akteure, den Zugang zu operativen Daten sowie die Transparenz der Operationen und der Organisation im Allgemeinen. Gegenwärtig ist hinsichtlich der meisten Frontex-Aktivitäten kein effektiver Rechtsschutz gewährleistet, und es fehlt in der Praxis oft die Grundrechtssensibilität.
 
        Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gewicht der Menschenrechte bei Frontex-Einsätzen formal deutlich gestärkt wurde, wodurch aber bisher keine durchschlagenden Erfolge in der Praxis erzielt worden sind. Während die Frontex-Verordnung von 2019 den Schutz der Menschenrechte auf regulatorischer Ebene verstärkt, bleibt der derzeitige operative Rahmen unvollständig, insbesondere wegen der schwachen oder fehlenden Rechtsschutzmechanismen. Es ist schwer abzusehen, ob die Zunahme der Menschenrechtsverpflichtungen für Frontex mit der immer stärkeren institutionellen Unabhängigkeit der Agentur Schritt halten wird. Derzeit scheint es dem Schutz der Grundrechte an den notwendigen Mechanismen, vor allem hinsichtlich des Monitorings, zu fehlen. Monitoring als eine Schlüsselkomponente für die Einhaltung und Umsetzung des Menschenrechtsschutzes müsste mit einem wirksamen und effizienten Beschwerdemechanismus gekoppelt sein, was derzeit nicht der Fall ist. Menschenrechtsstandards sowie ethische Standards für Frontex-Operationen sind (teilweise) unklar, und es fehlt an durchsetzbarem Rechtsschutz – nicht zuletzt, weil der Beschwerdemechanismus der Frontex-Verordnung, der für einen verbesserten Schutz der Grundrechte sorgen sollte, schwer zugänglich und institutionell nicht unabhängig ist.
 
        Darüber hinaus, und das ist noch wichtiger, muss eine Kultur der Menschenrechte umfassend etabliert werden. Dabei kann die Stärkung des Beschwerdemechanismus zur Förderung der Menschenrechte als Krücke für den notleidenden Schutz der Grundrechte insgesamt dienen. Diese Maßnahme wird aber nie mehr als ein leeres Versprechen sein, wenn dieser Schutz nicht umfassend in der Arbeitskultur der Agentur verankert ist. Obwohl strukturelle Veränderungen für den (zukünftigen) Schutz der Grundrechte entscheidend sind, wird nur ein Mentalitätswandel innerhalb von Frontex den entscheidenden Unterschied ausmachen können. Insofern ist es zu begrüßen, dass der Exekutivdirektor von Frontex, Fabrice Leggeri, im April 2022 nach Belegen für die institutionelle Beteiligung von Frontex an Pushbacks zurücktreten musste, nachdem ihm schon einige Zeit vorher die zuständige EU-Kommissarin, Ylva Johannson, die Unterstützung aufgekündigt hatte. Der Prozess bis zur Ablösung von Fabrice Leggeri mag vielen – auch dem Autor selbst – lang und quälend vorgekommen sein, am Ende ist er aber ein Zeichen dafür, dass jedenfalls Pushbacks und damit ein klarer Bruch europäischen Rechts nicht länger (stillschweigend) als Mittel einer europäisch koordinierten Grenzkontrollpolitik zur Abwehr von irregulärer Zuwanderung akzeptiert wird.
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        ÖKONOMISCHE RESILIENZ DURCH MEHR PROTEKTIONISMUS?
 
        Die Handelspolitik der Europäischen Union
 
        Andreas Baur · Lisandra Flach
 
        Die Europäische Kommission hat im Frühjahr des vergangenen Jahres eine neue Fassung ihrer handelspolitischen Leitlinien (trade policy review) veröffentlicht.01 Im Zentrum dieser Leitlinien steht dabei der Begriff der „offenen strategischen Autonomie“ als Ziel der europäischen Handelspolitik. Doch auf den ersten Blick scheinen sich aus dieser Zielstellung nicht leicht zu lösende Zielkonflikte zu ergeben: Bedeutet die Offenheit gegenüber dem internationalen Handel nicht gerade einen teilweisen Verzicht auf wirtschaftliche Autonomie? Und lässt sich im Umkehrschluss eine strategische Autonomie gegenüber autokratischen Regimen wie Russland oder China nicht nur durch einen Rückbau von Handelsbeziehungen hin zu einer „Festung Europa“ erreichen? Es ist zweifelsohne ein Balanceakt, den die Europäische Union mit ihrer neuen handelspolitischen Agenda unter schwierigen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Vorzeichen versucht. Im Folgenden möchten wir daher eine Standortbestimmung der europäischen Handelspolitik vornehmen. Dafür blicken wir zum einen zurück auf den bisherigen handelspolitischen Kurs der EU und setzen diesen in den internationalen Kontext. Zum anderen blicken wir auf neue Herausforderungen für die europäische Handelspolitik, die sich im Hinblick auf die Widerstandsfähigkeit internationaler Lieferketten und die geopolitische Bedeutung wirtschaftlicher Interdependenzen ergeben.
 
        BEDEUTUNG DES MULTILATERALEN HANDELSSYSTEMS FÜR DIE EU
 
        Wie offen ist die EU gegenüber dem internationalen Handel? Ein guter Ausgangspunkt, um diese Frage zu beantworten, ist die EU-Zollpolitik. Die EU-Mitgliedstaaten bilden seit 1968 eine Zollunion mit einem gemeinsamen Außenzoll gegenüber Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern. Wie in der Abbildung ersichtlich wird, fiel im Jahr 2021 für knapp 70 Prozent der EU-Importe kein Zoll an. Dies liegt zum großen Teil daran, dass die EU für viele Produkte den sogenannten Meistbegünstigungszollsatz auf Null gesetzt hat. Der Meistbegünstigungszollsatz ist der Zollsatz, den die EU nach dem Meistbegünstigungsprinzip (Most Favoured Nation, MFN) gegenüber allen anderen Mitgliedsländern der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) anwendet. Insgesamt erfolgten fast 80 Prozent aller EU-Einfuhren unter solchen MFN-Bedingungen. Dies betrifft beispielsweise den Handel mit großen Volkswirtschaften wie China, den USA und Indien, was die nach wie vor zentrale Bedeutung des multilateralen Handelssystems für den EU-Außenhandel verdeutlicht.02
 
         
          Abbildung: EU-Importe nach Zollregime (2021)
 
          [image: Die Abbildung zeigt in einem Balkendiagramm die Zollsätze auf Importe in die EU, unterschieden nach unterschiedlichen Zollvergünstigungen. Man erkennt, dass etwa 70 Prozent der Importe mit einem Zollsatz von Null besteuert werden.] 
          Quelle: Eurostat
 
        
 
        STILLSTAND DER WTO: UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN MITGLIEDSTAATEN
 
        Seit dem Abschluss der Uruguay-Runde und der Gründung der WTO im Jahr 1995 ist es jedoch zu keiner nennenswerten multilateralen Senkung von MFN-Zöllen mehr gekommen. Einer der Gründe für den Stillstand der Verhandlungen ist die Tatsache, dass die Zölle der Industrieländer bereits sehr niedrig sind, während die Zölle in vielen Entwicklungsländern immer noch relativ hoch sind. Während der durchschnittliche angewandte Meistbegünstigungszollsatz in Argentinien 13,4 Prozent, in Indien 18,3 Prozent und in Brasilien 13,3 Prozent beträgt, liegt er in den USA bei nur 3,4 Prozent, in Japan bei 4,2 Prozent und in der EU bei 5,2 Prozent.03 Das große Zollgefälle erschwert die Verhandlungen auf multilateraler Ebene, da die Industrieländer bei Verhandlungen über Zollsenkungen mit Schwellenländern weniger Spielraum für eigene Zollsenkungen haben.
 
        Ein genauerer Blick auf die angewandten Zölle zeigt allerdings auch für die EU eine durchaus große Heterogenität zwischen einzelnen Produktgruppen. Besonders auffällig sind die hohen angewandten Zölle im Agrarsektor. So fallen im Durchschnitt auf landwirtschaftliche Güter MFN-Zölle in Höhe von 11,7 Prozent an, während die durchschnittlichen Einfuhrzölle für Industriegüter bei etwa 4,1 Prozent liegen.04 Besonders hohe Zölle werden dabei insbesondere bei Einfuhren von Milchprodukten (39,5 Prozent), Zucker und Zuckerwaren (24,3 Prozent) sowie Getränke und Tabak (19,9 Prozent) erhoben. Für Maschinen, Metalle und Mineralien liegt der durchschnittlich angewandte MFN-Zollsatz dagegen bei rund zwei Prozent. Diese Zahlen weisen auf eine stark protektionistisch ausgerichtete Handelspolitik der EU im Agrarsektor hin und zeigen, dass die EU auch hinsichtlich ihrer Einfuhrzölle durchaus noch weitere Schritte in Richtung Handelsliberalisierung gehen kann.
 
        Die Ungleichgewichte zwischen den WTO-Mitgliedern gehen allerdings über Zölle hinaus. So machen beispielsweise Subventionen und exportbezogene Maßnahmen über 60 Prozent aller weltweit verhängten protektionistischen Maßnahmen aus.05 Die nationale Subventionspolitik ist ein zunehmender Grund für Handelsspannungen. Dies ist kein reines „China-Problem“ und beschränkt sich auch nicht ausschließlich auf Industriesubventionen.06 Grundsätzlich können Subventionen beispielsweise in Krisenzeiten beschäftigungsstabilisierend wirken. Allerdings führen sie häufig auch zu „Market-share stealing“-Strategien, die den Marktzugang für andere Unternehmen erschweren. Um Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen zu vermeiden, ist die internationale Zusammenarbeit grundsätzlich von großer Bedeutung: Wenn solche Bemühungen nicht international koordiniert werden, könnten staatlich subventionierte Sektoren die Hauptprofiteure sein, da Unternehmen dies als Anlass zum „subsidy shopping“ in verschiedenen Ländern nutzen können – Unternehmen suchen sich das höchste staatliche Förderangebot aus, mit hohen Kosten für den Staatshaushalt. Die EU-Kommission hat jüngst einen Vorschlag für ein neues Handelsschutzinstrument unterbreitet, um gegen Verzerrungen auf dem EU-Binnenmarkt durch ausländische Subventionen unilateral vorgehen zu können. Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, welche Instrumente und Regeln notwendig sind, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, ohne dabei protektionistische Partikularinteressen zu befördern. Dies betrifft neben Schutzmechanismen im Bereich von staatlichen Subventionen grundsätzlich auch andere Handelsschutzinstrumente. Dieses Beispiel zeigt, dass die Notwendigkeit zur multilateralen Zusammenarbeit im Rahmen der WTO weit über Zölle hinausgeht und eine vielschichtige Agenda umfasst.
 
        DIE EU ALS VORREITER BEI HANDELSABKOMMEN
 
        Eine wichtige Entwicklung in der Handelspolitik seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ ist die rasche Zunahme von Handelsabkommen. Allein in den ersten zehn Jahren nach der Gründung der WTO hat sich die Zahl der Handelsabkommen von 58 auf 188 mehr als verdreifacht.07 Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen, wobei die derzeit größte Freihandelszone der Welt, die RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), im November 2020 entstanden ist.08
 
        Die EU ist weltweit einer der Vorreiter, was die Anzahl der unterzeichneten Handelsabkommen angeht: Nach Angaben der WTO hat die EU 45 Handelsabkommen mit 77 Ländern abgeschlossen, auf die (exklusive der EU) rund ein Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.09 Darunter sind mehrere kleine Länder und Inselstaaten, die in den vergangenen zehn Jahren Handelsabkommen mit der EU unterzeichnet haben, wie beispielweise Botswana, El Salvador oder St. Lucia, aber auch größere Volkswirtschaften wie Kanada, Singapur, Südkorea, Vietnam oder zuletzt das Vereinigte Königreich nach dem erfolgten Brexit.
 
        Moderne Handelsabkommen sind mit der Zeit wesentlich umfassender geworden, da sie neben Zollvereinbarungen auch weitere Regelungen wie beispielweise die Harmonisierung von Produktsicherheits- und Hygienestandards, Zulassungsverfahren, die Anerkennung geografischer Ursprungsbezeichnungen sowie den Zugang zu lokalen Dienstleistungsmärkten umfassen. Besonders für den Handel mit Dienstleistungen spielen weitreichende Handelsabkommen durch die Reduzierung von nichttarifären Handelsbarrieren eine zentrale Rolle. Ökonomische Studien zeigen, dass sie einen größeren Einfluss auf den Handel mit Dienstleistungen haben als auf den Handel mit Waren.10 Allerdings geht der Abschluss von vertieften Handelsabkommen häufig auch mit einem verstärkten Einsatz von unilateralen Handelsschutzinstrumenten einher, was wiederum zu einer Erhöhung von Handelsbarrieren führt. So werden beispielweise technische Handelshemmnisse und Antidumpingmaßnahmen oft aus klassischen protektionistischen Motiven heraus eingesetzt.11
 
        Trotz des Erfolgs der EU hinsichtlich der Anzahl an Freihandelsabkommen im internationalen Vergleich erwiesen sich ihre jüngsten Verhandlungs- und Ratifizierungsprozesse jedoch häufig als langwierig, wie beispielweise die Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur oder das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und Westafrika zeigen. Gleichzeitig entstehen in Asien in raschem Tempo neue Wirtschaftsverflechtungen, wie beispielweise durch das RCEP-Abkommen, das handelspolitisch nicht tiefgreifend ist, aber die wirtschaftliche Integration innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums dennoch voranbringen wird.12 Dies sollte ein Warnsignal für die EU sein, bei Verhandlungen über Freihandelsabkommen pragmatisch vorzugehen und zügige Verhandlungsabschlüsse anzustreben.
 
        HANDELSABKOMMEN UND URSPRUNGSREGELN
 
        Gerade auch im Vergleich zur multilateralen Handelsliberalisierung sind Freihandelsabkommen trotz ihres Namens nicht uneingeschränkt handelsfördernd. Erstens profitieren von bilateralen Handelsabkommen in der Regel vor allem die unterzeichnenden Länder, während die übrigen WTO-Mitgliedstaaten vergleichsweise schlechter gestellt werden, da sich ihr relativer Marktzugang verschlechtert. Aufgrund der niedrigeren Handelskosten innerhalb des Abkommens verschiebt sich der Handel zugunsten der jeweiligen Vertragspartner. Zweitens kann auch die tatsächliche Nutzung von Handelsabkommen durch Firmen gering ausfallen, denn sie ist meist mit hohen bürokratischen Hürden verbunden, die vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein Hindernis darstellen. Ein wichtiges Beispiel hierfür sind Ursprungsregeln: Wenn die präferenziellen Zollsätze eines Handelsabkommens genutzt werden sollen, für bestimmte Waren aus bestimmten Gebieten also Zollvergünstigungen gewährt werden sollen, müssen in der Regel Exporteure einen Ursprungsnachweis erbringen, der die Produktion im Inland belegt. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass Waren, die zuvor aus Drittländern importiert wurden, ebenfalls von den Vorteilen eines Handelsabkommens profitieren. Jedes Handelsabkommen hat dabei eigene Ursprungsregeln, die befolgt werden müssen, um präferenziellen Marktzugang zu erhalten. Aufgrund der mit den Ursprungsnachweisen verbundenen Kosten erschweren sie die Nutzung von Handelsabkommen und reduzieren somit ihren handelsliberalisierenden Charakter.
 
        Das Trade and Cooperation Agreement (TCA), das zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Folge des Brexit unterzeichnet wurde und im Januar 2021 in Kraft getreten ist, illustriert die bürokratischen Hürden, die durch Ursprungsregeln entstehen können. Im Rahmen des TCA wurden grundsätzlich alle Zölle für den Warenhandel auf null Prozent festgesetzt. Dieser präferenzielle Marktzugang ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die gehandelten Produkte die Ursprungsregeln erfüllen. Solche Regeln erschweren den Marktzugang insbesondere für KMU, da ein entsprechender Ursprungsnachweis in der Regel mit Fixkosten verbunden ist, die für diese Unternehmen prohibitiv sein können. Aber auch für große EU-Unternehmen, die in länderübergreifende Lieferketten mit dem Vereinigten Königreich integriert sind, erhöht sich der bürokratische Aufwand deutlich: Möchte ein Unternehmen im Vereinigten Königreich beispielsweise Waren in die EU exportieren, bei deren Produktion Vorleistungen aus Drittländern verwendet wurden, ist es möglich, dass dieses Produkt nicht mehr die entsprechenden Ursprungsregeln erfüllt. Statt der Nullzollsätze würden dann gegebenenfalls positive MFN-Zollsätze fällig werden. Trotz der weitreichenden Handelsliberalisierung im Rahmen des TCA in Form von Nullzollsätzen wurden in der Folge des Brexit also dennoch beachtliche Handelsbarrieren aufgebaut, die insbesondere internationale Wertschöpfungsketten zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich betreffen. Dass im Jahr 2021 für rund 16 Prozent der Importe aus dem Vereinigten Königreichs positive MFN-Zölle gezahlt wurden, verdeutlicht deren Bedeutung.13
 
        HANDELSINTEGRATION NACH INNEN UND AUẞEN
 
        Der Brexit bedeutet zwar eine Zäsur für den europäischen Integrationsprozess, doch er verdeutlicht auch, dass das Ausmaß der wirtschaftlichen Integration zwischen den EU-Mitgliedstaaten weder selbstverständlich noch irreversibel ist. Die Entstehung des europäischen Binnenmarktes, der den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen garantiert, hat nationale Handelsbarrieren drastisch gesenkt und zu enormen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten beigetragen. So zeigen beispielsweise die Ökonomen Keith Head und Thierry Mayer, dass das Niveau der EU-Wirtschaftsintegration in Teilbereichen wie dem Güterhandel durchaus vergleichbar ist mit der Integration zwischen den 50 US-Bundesstaaten.14 Dabei finden die Forscher empirische Evidenz dafür, dass die Senkung von Handelskosten innerhalb der EU von einem parallelen Abbau von Handelsbarrieren gegenüber Ländern außerhalb der EU begleitet wurde.
 
        Auch mehrere statistische Indikatoren belegen, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen der EU mit der Weltwirtschaft in jüngster Zeit weiter gewachsen sind. Selbst wenn man die Handelsströme zwischen einzelnen EU-Mitgliedstaaten herausrechnet, ist die EU vor den USA und China sowohl der weltweit größte Exporteur als auch Importeur von Waren und Dienstleistungen. Die Bedeutung ausländischer Märkte ist dabei für die EU als Ganzes betrachtet fast kontinuierlich gewachsen: Während 1995 rund 10 Prozent der gesamten Wertschöpfung der heutigen EU-Mitgliedstaaten von der Nachfrage außerhalb der EU-27 abhing, stieg dieser Wert auf 17,3 Prozent im Jahr 2018 an.15 Für die USA und China ist dagegen die Bedeutung der Auslandsnachfrage mit einem Anteil von 9,4 beziehungsweise 14,4 Prozent deutlich geringer und war in den vergangenen Jahren sogar rückläufig. Ebenso spielen importierte Vorleistungen eine wichtige Rolle für die europäische Wirtschaft. So basieren alleine 13,7 Prozent der EU-Exporte auf Wertschöpfung aus Ländern außerhalb der EU.
 
        RESILIENTERE LIEFERKETTEN DURCH EINE „FESTUNG EUROPA“?
 
        Doch die weitreichenden außenwirtschaftlichen Verflechtungen der EU und der mit ihr verbundene handelspolitische Kurs stehen derzeit stärker denn je auf dem Prüfstand. So haben zum einen die im Zuge der Corona-Pandemie aufgetretenen massiven Lieferkettenstörungen und Transportschwierigkeiten Zweifel an der Verlässlichkeit von länderübergreifenden Produktionsnetzwerken wachsen lassen. Zum anderen ist nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine die geopolitische Bedeutung wirtschaftlicher Interdependenzen verstärkt in den öffentlichen Fokus geraten. Vor diesem Hintergrund sind Forderungen nach einer Nationalisierung beziehungsweise Europäisierung von Lieferketten und einer wirtschaftlichen Entflechtung von Autokratien („Decoupling“) immer deutlicher zu vernehmen. Sollte die EU also auch handelspolitisch eine „Festung Europa“ anstreben, um die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu erhöhen und geoökonomische Verwundbarkeiten zu reduzieren?
 
        Grundsätzlich müsste eine breit angelegte Europäisierung von Lieferketten mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen erkauft werden. Eine Simulationsstudie des ifo Instituts zeigt, dass eine Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten in die EU, die Türkei und Nordafrika („Nearshoring“) zu einem langfristigen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts der EU von rund 4 Prozent führen würde.16 Die tatsächlichen Kosten einer solchen Abkopplungsstrategie wären aber wahrscheinlich sogar deutlich höher, denn in dem simulierten Szenario wird angenommen, dass kein Handelspartner der EU eine ähnliche Strategie verfolgt oder Vergeltungszölle als Gegenreaktion erhebt. Ein weltweiter Nearshoring-Trend wäre dagegen voraussichtlich mit noch weitaus größeren Wohlfahrtsverlusten verbunden.
 
        Gleichzeitig ist aber auch fraglich, inwieweit eine allgemeine Rückverlagerung von Produktionsstätten zurück in die EU tatsächlich zu widerstandsfähigeren Lieferketten führen würde. Aus ökonomischer Sicht ist es gerade der internationale Handel, der Unternehmen und Volkswirtschaften eine Art Versicherungsfunktion gegenüber länderspezifischen Schocks ermöglicht. Kommt es im In- oder Ausland zu Lieferunterbrechungen, ermöglichen es gut diversifizierte Handelsbeziehungen mit einer Vielzahl von Ländern und Regionen, diese zumindest teilweise aufzufangen. Eine breit angelegte Nearshoring-Strategie könnte dagegen zu einer stärkeren regionalen Konzentration von Lieferkettenrisiken führen. So zeigen mehrere ökonomische Studien unter Zuhilfenahme verschiedener Schockszenarien, dass die wirtschaftliche Stabilität durch Re- und Nearshoring im Allgemeinen nicht erhöht, sondern vielmehr reduziert wird, da sich die Risikostreuung auf diese Weise tendenziell verringert.17
 
        Ähnliche Aspekte betreffen auch den Vorschlag, den Außenhandel mit Autokratien pauschal einzuschränken und stattdessen die Wirtschaftsbeziehungen mit demokratischen Staaten zu intensivieren („Friendshoring“). Zwar wären die Wohlstandsverluste in einem solchen Szenario geringer als bei einer allgemeinen Europäisierung von Lieferketten, aber sie würden für die EU immer noch ein Vielfaches der Verluste bedeuten, die beispielsweise durch den Brexit verursacht wurden.18 Aufgrund der Vielschichtigkeit länderspezifischer Risiken, die nicht nur geopolitisch sein müssen, wäre zudem nicht garantiert, dass die ökonomische Resilienz der europäischen Wirtschaft auf diese Weise insgesamt gestärkt werden würde. Darüber hinaus ist es auch aus strategischen Gründen wichtig, die geopolitische Ambiguität wirtschaftlicher Interdependenzen zu berücksichtigen. Tiefergehende wirtschaftliche Verflechtungen können im Konfliktfall zu größeren negativen Auswirkungen für eine Volkswirtschaft führen. Sie bieten auch keine Garantie dafür, dass Konflikte nicht eskalieren oder Außenwirtschaftsbeziehungen nicht als Druckmittel eingesetzt werden. Doch gleichzeitig können intakte Außenwirtschaftsbeziehungen aufgrund ihrer Bedeutung für den Wohlstand eines Landes zumindest Anreize für kooperatives Verhalten schaffen und die Wahrscheinlichkeit dafür reduzieren, dass Wirtschaftsbeziehungen für geopolitische Zwecke überhaupt erst instrumentalisiert werden. Eine vollständige wirtschaftliche Entkopplung von Autokratien würde die Zusammenarbeit mit diesen Staaten bei der Bewältigung großer globaler Herausforderungen in anderen Politikbereichen, wie der Bekämpfung des Klimawandels, möglicherweise deutlich erschweren.
 
        ABHÄNGIGKEITEN IDENTIFIZIEREN UND REDUZIEREN
 
        Insgesamt erscheint es also fraglich, dass ein handelspolitischer Rückzug in die „Festung Europa“ tatsächlich zu einem widerstandsfähigeren europäischen Wirtschaftsraum führen würde. Ein wichtiges Ziel der europäischen Handelspolitik sollte dagegen die Identifikation außenwirtschaftlicher Abhängigkeiten sowie ein systematisches Management der damit verbundenen wirtschaftlichen wie politischen Risiken sein. Dass Klumpenrisiken im Bereich der europäischen Außenwirtschaftsbeziehungen existieren, haben nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine gezeigt. Auch kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten gegenüber China sind zuletzt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. So zeigt beispielsweise eine Studie der EU-Kommission, dass etwa 65 Prozent aller Rohstoffe, die für die Produktion von Elektromotoren benötigt werden, aus China geliefert werden.19 Um solche kritischen wirtschaftlichen Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und die Lieferkettentransparenz zu erhöhen, bedarf es weiterer politischer Anstrengungen sowie eines verbesserten Informationsaustausches zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren. So könnten beispielsweise auf europäischer Ebene organisierte Lieferkettenstresstests für kritische Güter einen Beitrag zur Identifikation von möglichen Schwachstellen und strategischen Verwundbarkeiten im europäischen Außenhandel leisten.20
 
        Für den Abbau kritischer Abhängigkeiten und die Gestaltung resilienter Lieferketten ist die Diversifizierung von Handelsbeziehungen essenziell. Besonders in diesem Bereich kommt der europäischen Handelspolitik eine entscheidende Rolle zu. Wie anfangs gezeigt wurde, wird nach wie vor ein Großteil des europäischen Handels im Rahmen des Meistbegünstigungsprinzips der WTO abgewickelt. Auch wenn die politischen Hürden groß sein mögen, sollte sich die EU weiterhin mit großem Engagement für eine ambitionierte WTO-Reform einsetzen, denn eine starke multilaterale Handelsordnung bietet die besten Voraussetzungen für gut diversifizierte Außenwirtschaftsbeziehungen. Daneben sollte es Ziel der EU-Handelspolitik sein, das bestehende Netz aus Freihandelsabkommen weiter auszubauen, um europäischen Unternehmen einen verbesserten Zugang zu wichtigen Absatz- und Beschaffungsmärkten zu ermöglichen und die bilaterale Zusammenarbeit mit Partnerländern zu stärken. Hier gilt es, sowohl die Verhandlungsprozesse als auch die Ratifizierung und Umsetzung von Handelsabkommen in Zukunft deutlich zu beschleunigen. Auch eine Vereinfachung und abkommensübergreifende Harmonisierung von Ursprungsregeln sollte für die Zukunft angestrebt werden.
 
         
          ANDREAS BAUR 
ist Doktorand am ifo Zentrum für Außenwirtschaft. baur@ifo.de
 
          LISANDRA FLACH 
leitet das ifo Zentrum für Außenwirtschaft und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonomik der Globalisierung, an der Ludwig-Maximilians-Universität München. flach@ifo.de
 
          

 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Europäische Kommission, Überprüfung der Handelspolitik. Eine offene, nachhaltige und entschlossene Handelspolitik, 18.2.2021, https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159542.htm.
 
        02 Für knapp 17 Prozent der EU-Importe wurden im Vergleich zum MFN-Zollsatz zusätzliche Zollvergünstigungen (sogenannte Präferenzzölle) gewährt, die beispielsweise im Rahmen von Freihandelsabkommen vereinbart wurden.
 
        03 Vgl. WTO/ITC/UNCTAD, World Tariff Profiles 2022, Genf 2022. Die Zahlen beziehen sich auf einfache, nicht-handelsgewichtete Durchschnittswerte für das Jahr 2021.
 
        04 Vgl. ebd.
 
        05 Vgl. Simon J. Evenett, Protectionism, State Discrimination, and International Business Since the Onset of the Global Financial Crisis, in: Journal of International Business Policy 2/2019, S. 9–36.
 
        06 Vgl. Bernard Hoekman/Douglas Nelson, Rethinking International Subsidy Rules, in: The World Economy 43/2020, S. 3104–3132.
 
        07 Vgl. Giovanni Maggi, International Trade Agreements, in: Gita Gopinath/Elhanan Helpman/Kenneth Rogoff (Hrsg.), Handbook of International Economics, Bd. 4, Oxford-Amsterdam 2014, S. 317–390.
 
        08 Die RCEP, an der die zehn ASEAN-Staaten, China, Japan, Südkorea sowie Australien und Neuseeland teilnehmen, umfasst 28 Prozent der Weltwirtschaftsleistung, 28 Prozent des Welthandels und 29 Prozent der Weltbevölkerung. Vgl. Lisandra Flach/Hannah Hildenbrand/Feodora Teti, The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade, in: Intereconomics 2/2021, S. 92–98.
 
        09 Eigene Berechnungen, basierend auf Angaben der Europäischen Kommission und der WTO zu Handelsabkommen sowie Daten der Weltbank zum BIP.
 
        10 Vgl. Swati Dhingra/Rebecca Freeman/Hanwei Huang, The Impact of Non-Tariff Barriers on Trade and Welfare, LSE Centre for Economic Performance, CEP Discussion Paper 1741/2021.
 
        11 Vgl. Hylke Vandenbussche/Maurizio Zanardi, What Explains the Proliferation of Antidumping Laws?, in: Economic Policy 23/2008, S. 94–138; Kjersti Nes/K. Aleks Schaefer, Retaliatory Use of Public Standards in Trade, in: Economic Inquiry 1/2020, S. 142–161.
 
        12 Vgl. Lisandra Flach/Feodora Teti, RCEP-Abkommen. Versteckte Auswirkungen, in: Wirtschaftsdienst 12/2020, S. 904.
 
        13 Vgl. Eurostat, International Trade in Goods – Tariffs, Juni 2022, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/7a/Chapter_2.6_june_2022_update.xlsx.
 
        14 Vgl. Keith Head/Thierry Mayer, The United States of Europe. A Gravity Model Evaluation of the Four Freedoms, in: Journal of Economic Perspectives 2/2021, S. 23–48.
 
        15 Vgl. OECD, Trade in Value Added (TiVA) 2021 database, http://oe.cd/tiva.
 
        16 Vgl. Florian Dorn et al., Langfristige Effekte von Deglobalisierung und Handelskriegen auf die deutsche Wirtschaft, ifo Institut, ifo Schnelldienst 9/2022.
 
        17 Dass die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die globale Wirtschaftsleistung mit nationalisierten Lieferketten noch stärker ausgefallen wäre als in einer Welt mit globalen Lieferketten, zeigen Barthélémy Bonadio et al., Global Supply Chains in the Pandemic, in: Journal of International Economics 133/2021, Artikel 103534. Eine weitere relevante Simulationsstudie ist Lucio D’Aguanno et al., Global Value Chains, Volatility and Safe Openness. Is Trade a Double-Edged Sword?, Bank of England Financial Stability Paper 46/2021.
 
        18 Vgl. Dorn et al. (Anm. 16).
 
        19 Vgl. Europäische Kommission, Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU. A Foresight Study, 3.9.2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.
 
        20 Vgl. David Simchi-Levi/Edith Simchi-Levi, We Need a Stress Test for Critical Supply Chains, in: Harvard Business Review, 28.4.2020, https://hbr.org/2020/04/we-need-a-stress-test-for-critical-supply-chains.
 
      

       
        ZEITENWENDE (AUCH) FÜR DIE EUROPÄISCHE SOUVERÄNITÄT
 
        Claudia Major · Nicolai von Ondarza
 
        Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland die kooperative europäische Sicherheitsordnung zerstört, die es gemeinsam mit den westlichen Staaten aufgebaut hatte, etwa im Rahmen der Helsinki-Schlussakte (1975) und der Charta von Paris (1990). Die EU- und Nato-Staaten werden in Zukunft Sicherheit und Frieden nicht mehr gemeinsam mit Russland, sondern in Abgrenzung von Russland organisieren müssen. Die Bedeutung der Nato und der USA ist daher seit Beginn des Krieges im Februar 2022 noch einmal gewachsen – vielen Europäern erscheinen sie als ultimative Lebensversicherung, die sie vor russischen Aggressionen schützen kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Debatte um Europäische Souveränität oder strategische Autonomie vom Tisch wäre. Im Gegenteil: Souveränität bedeutet letztlich Handlungsfähigkeit, und der Krieg in Europa erfordert umso dringlicher von den Europäern, auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik handlungsfähiger zu werden.
 
        Während die Debatte um die strategische Autonomie Europas01 nach 2016 primär von Fragen nach mehr europäischer Eigenständigkeit gegenüber den USA unter einem wenig verlässlichen Präsidenten Donald Trump geprägt war, steht nunmehr die Handlungsfähigkeit der Europäer in einer konfrontativen europäischen Sicherheitsordnung im Vordergrund. Einigkeit besteht darin, dass Europa handlungsfähiger werden muss. In welchem institutionellen Rahmen dies erfolgen wird, bleibt zu entscheiden: Die EU, die Nato oder auch „minilaterale“ Formate zwischen einigen wenigen Ländern haben ihre jeweils eigenen Vor- und Nachteile. Mehr Handlungsfähigkeit und ein souveränes Europa forderte jedenfalls der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im August 2022 und zielte damit auf eine Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch auf eine Reduzierung der Abhängigkeit in strategischen Ressourcen sowie eine Stärkung technologischer und wirtschaftlicher Souveränität der EU.
 
        VON STRATEGISCHER AUTONOMIE ZU EUROPÄISCHER SOUVERÄNITÄT
 
        Verschiedene Begriffe prägen die Debatte: In der EU-Globalstrategie02 ist die Rede von „strategischer Autonomie“, der französische Präsident Emmanuel Macron spricht von „Europäischer Souveränität“, im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2021 fordern die Ampel-Parteien „strategische Souveränität“. Anstatt sich auf die Unterschiede in den Definitionen zu konzentrieren, empfiehlt sich der Fokus auf die Gemeinsamkeiten:03 Alle Definitionen beziehen sich im Kern auf die Idee der Handlungsfähigkeit. Die Europäer sollen in der Lage sein, eigene Ziele zu definieren und diese umzusetzen – allein, wo nötig, und mit Partnern, wo möglich.
 
        Das Ziel eigener Handlungsfähigkeit ist damit einerseits Ausdruck der Sorge und Vorsorge: Wenn Europa einen Platz in der sich ändernden internationalen Ordnung finden und diese Ordnung auch nach seinen Zielen mitgestalten will, muss es mehr aus eigener Kraft bewirken können. Andererseits ist das Ziel der Handlungsfähigkeit auch Ausdruck eines Anspruchs: Die Europäer haben mit der EU eine beeindruckende politische Gemeinschaft geschaffen, sind aber bislang zu selten in der Lage, gemeinsame Interessen in ihrer Nachbarschaft oder gar global gemeinsam durchzusetzen. In einem klassischen militärischen Szenario sind sie auf die konventionellen und nuklearen Fähigkeiten der USA angewiesen. Europäische Handlungsfähigkeit sollte daher nicht nur eine Reaktion auf sich verändernde Verhältnisse sein, seien es wenig verlässliche US-Präsidenten oder ein russischer Angriffskrieg. Die Europäer sollten auch die intrinsische Motivation haben, ihre Errungenschaften zu verteidigen und ihre Umgebung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
 
        Betrachtet man diese beiden Dimensionen zusammen, dann beschreibt Europäische Souveränität die Fähigkeit der europäischen Staaten, eigene Prioritäten zu formulieren und diese auch umzusetzen – zusammen mit Partnern oder alleine. Es geht also nicht um europäische Unabhängigkeit oder Autarkie, auch nicht darum, Allianzen oder Partner abzulehnen. Ziel ist nicht die Autonomie von jemandem, etwa den USA, sondern die eigene Handlungsfähigkeit zu etwas – etwa die Nachbarschaft Europas nach den eigenen Zielen zu formen.
 
        Damit wird auch deutlich, dass Souveränität oder Handlungsfähigkeit alle Politikfelder betrifft. Ziel ist eine Europäische Souveränität in allen Bereichen, von Handel über Energie bis Verteidigung. In einigen sind die Europäer besser aufgestellt als in anderen. Im Bereich wirtschaftlicher Standards hat die Stimme der Europäischen Kommission Gewicht. Im klassischen Verteidigungsbereich hingegen sind die Europäer schlecht positioniert, hier herrschen die größten Abhängigkeiten: außerhalb Europas von den USA; und außerhalb der EU von Großbritannien und der Türkei.
 
        SONDERBEREICH VERTEIDIGUNG
 
        Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die europäische Handlungsfähigkeit im Bereich Verteidigung, dessen Bedeutung der russische Angriffskrieg auf die Ukraine noch einmal hervorgehoben hat. Die Souveränität in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedarf der Handlungsfähigkeit in viererlei Hinsicht: politisch, institutionell, industriell sowie mit Blick auf materielle Fähigkeiten.04
 
        Politische Autonomie beschreibt die Fähigkeit, eigene Prioritäten zu definieren, entscheidungsfähig zu sein und ein Ambitionsniveau festzulegen. Anders formuliert: Was will Europa können? Geht es um Krisenmanagement, wie es im „Strategischen Kompass“ der EU verankert ist, oder auch um kollektive Verteidigung wie in der Nato? Damit verbunden ist die Frage des Akteurs: Wer ist dieses Europa, das strategisch souverän sein will: die EU, die Nato, die drei großen Europäer Frankreich, Deutschland und Großbritannien („E3“) – oder ein neues Format, das etwa die mittel- und osteuropäischen Staaten besser einbezieht, deren Gewicht im Rahmen des russischen Kriegs gegen die Ukraine gewachsen ist?
 
        Institutionelle Autonomie beschreibt die Fähigkeit, die notwendigen Governance-Strukturen aufzubauen, um die politischen Prioritäten auch umzusetzen. Dies wären zum Beispiel Planungs- und Führungsstrukturen. Die EU baut derzeit ihre Strukturen im Krisenmanagement aus, die Nato ist das weltweit größte stehende Militärbündnis, dessen Bedeutung im aktuellen Krieg noch einmal gewachsen ist. Daher stellt sich die Frage, in welchem Format die Europäer langfristig handeln wollen beziehungsweise in welchem Format sie welche Aufgaben wahrnehmen wollen.
 
        Industrielle Souveränität beschreibt die Fähigkeit, in strategischen Industriebereichen unabhängig, kompetitiv und innovativ zu bleiben und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Praktisch hieße das zum Beispiel, dass die Europäer ihr neues Kampfflugzeugsystem nicht von den USA kaufen, sondern selbst in der Lage sind, die notwendigen Technologien zu entwickeln. Diese Überlegung leitet etwa das Projekt „Future Combat Air System“ an, die nächste Generation von Luftkampfsystemen, das Frankreich und Deutschland 2017 auf den Weg gebracht haben.
 
        Souveränität mit Blick auf Fähigkeiten schließlich beschreibt die Notwendigkeit der materiellen Ausstattung: Die Europäer müssen über die notwendigen Ressourcen verfügen, seien es militärische oder zivile Instrumente, um ihre politischen Ziele auch umsetzen zu können. Sie haben sich in EU und Nato (und in ihren nationalen Strategiedokumenten) Ziele gesetzt, jedoch wurden weder die Nato- noch die EU-Planungsziele in den vergangenen Jahren erfüllt. Bislang sind die Europäer im Bereich der kollektiven Verteidigung nicht in der Lage, in einem regionalen militärischen Konflikt ohne die USA zu bestehen. Die bestehenden Lücken zu schließen und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren, wird je nach finanzieller und politischer Unterstützung und je nach Konfliktszenario Jahre oder gar Jahrzehnte dauern.
 
        In allen vier Bereichen sind die Europäer aktuell weit von eigenständiger Handlungsfähigkeit entfernt. Sie haben jedoch in den zurückliegenden Jahren die Bemühungen in allen Bereichen intensiviert. Der aktuelle Krieg hat diese Bemühungen beschleunigt.
 
        VERÄNDERTE EUROPÄISCHE SOUVERÄNITÄTSDEBATTE
 
        Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Debatte um die „strategische Souveränität“ Europas verändert. Drei Entwicklungen sind hervorzuheben: die zumindest temporäre Repositionierung der USA als europäische Macht und das damit verbundene Wiedererstarken der Nato, die asymmetrischen Änderungen in den Verteidigungspolitiken europäischer Staaten sowie die mit diesen beiden Faktoren verbundenen Verschiebungen im EU-Nato-Verhältnis.
 
        Renaissance der Nato
 
        Die politische Führungsrolle der USA vor und seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine, die systematische Abstimmung Washingtons mit den Verbündeten und die substanziellen militärischen Beiträge der USA für die Ukraine, im Rahmen der Nato und bilateral (etwa in Polen), prägen die Reaktion des Westens. Die US-Rolle ist umso beeindruckender, als viele europäische Verbündete befürchteten, dass sich die USA zunehmend von Europa weg in Richtung Indo-Pazifik abwenden würden. Der kaum koordinierte Abzug aus Afghanistan im Sommer 2021 hatte die Europäer traumatisiert. Er hatte ihnen den Eindruck vermittelt, dass Washington wenig Interesse an einer Abstimmung mit den Europäern habe und deren Interessen kaum beachte. Das Sicherheitsbündnis Aukus, das die USA, Großbritannien und Australien im September 2021 der Öffentlichkeit bekannt machten – und für das Australien seine Zusammenarbeit mit Frankreich aufkündigte –, verstärkte den Eindruck der geringen Rücksichtnahme auf europäische Partner und der unbedingten Hinwendung zum Indo-Pazifik.
 
        Doch seit der Zunahme der Spannungen mit Russland im Herbst 2021 hat sich Washington als zentraler Ansprechpartner positioniert, der in Absprache mit den Europäern und der Ukraine die Verhandlungen mit und die Verteidigung gegen Russland koordiniert. Die Verlegung von zusätzlichen US-Truppen nach Europa und die umfassende US-Unterstützung für die Ukraine haben diesen Eindruck verstärkt.
 
        Das derzeit starke US-Engagement sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Washington erstens den Fokus seiner Sicherheitspolitik immer noch im Indo-Pazifik und unter dem Leitmotiv der systemischen Konkurrenz mit China sieht. Die nach Ausbruch des Ukraine-Krieges in Teilen veröffentlichte „National Defense Strategy“ mit ihrem klaren Chinafokus unterstreicht das. Auch in der Planung der Streitkräfte zeichnet sich keine strukturelle Veränderung ab. Während der Erarbeitung des Strategischen Konzepts der Nato drängten die USA auf eine kritische Einschätzung Chinas. Hinzu kommt zweitens, dass die Präsidentschaftswahlen in den USA 2024 einen Machtwechsel hin zu einem europaskeptischen Präsidenten nach sich ziehen könnten, der, vergleichbar mit US-Präsident Trump, der transatlantischen Zusammenarbeit und Europas Verteidigung deutlich weniger Interesse entgegenbringen könnte.
 
        Aus der Perspektive der Europäer ist das aktuell starke US-Engagement auch deshalb wichtig, weil Washington die politische, konventionelle und nukleare Stärke der Nato garantiert. Bislang hat Russland von Angriffen und Provokationen auf Nato-Territorium abgesehen. Die Abschreckung, die zu großen Teilen auf US-Beiträgen basiert, funktioniert. Auf dem Gipfel in Madrid im Juni 2022 haben die Nato-Staaten eine grundsätzliche militärische Neuaufstellung auf den Weg gebracht, die langfristig die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit sichern soll. Zudem haben sie den Beitrittsantrag Finnlands und Schwedens angenommen.05 Im ebenfalls in Madrid verabschiedeten neuen Strategischen Konzept, einer Art Sicherheitsstrategie der Nato, legen die Alliierten auch ihre Analyse des sicherheitspolitischen Umfeldes vor: Russland etwa wird dabei als „größte und unmittelbarste Bedrohung für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum“ identifiziert.
 
        Zeitenwende nicht nur in Deutschland
 
        Deutlich werden die Veränderungen in den Verteidigungspolitiken und -haushalten der europäischen Staaten sichtbar. Doch ein genauerer Vergleich offenbart größere Unterschiede in deren Tiefe und Geschwindigkeit. Grob lassen sich hier drei Gruppen unterscheiden:
 
        Die erste Gruppe bilden Staaten, die die Prinzipien ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik revidiert haben. Hierzu gehören insbesondere Finnland und Schweden, die ihre langfristige – im Falle von Schweden sogar jahrhundertlange – Bündnisfreiheit aufgegeben und gemeinsam die Mitgliedschaft in der Nato beantragt haben. Zwar waren beide bereits über die EU-Mitgliedschaft sowie eine Partnerschaft mit der Nato eng an das westliche Bündnis angegliedert, formell haben beide Staaten aber bis zum Frühjahr 2022 auf ihrer Bündnisfreiheit bestanden. Diese gehörte in beiden Staaten nicht nur zum verteidigungspolitischen Selbstverständnis, sondern war auch Teil der nationalen Identität. Angesichts geänderter Bedrohungsperzeptionen änderten in beiden Staaten innerhalb weniger Wochen alle beteiligten Regierungsparteien und große Teile der jeweiligen Opposition ihre Position und stimmten einem Nato-Beitritt zu, einschließlich schwieriger Verhandlungen mit der Türkei. Durch den Beitritt beider Länder würde die Zahl jener Staaten, die sowohl in der Nato als auch in der EU Mitglied sind, von 21 auf 23 steigen, die Nato-Ostgrenze zu Russland um 1300 km wachsen, und die Ostsee würde, mit Ausnahme der russischen Territorien, zu einem Nato-Binnenmeer.
 
        Auch Dänemark hat, wenn auch weniger beachtet, einen Aspekt seiner Verteidigungspolitik geändert. Seit dem ersten (negativen) Referendum zum Vertrag von Maastricht war das verteidigungspolitisch eher transatlantisch orientierte Land per „Opt-out“ den militärischen Aspekten der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik ferngeblieben. Der Aufhebung dieses Opt-outs hat am 3. Juni 2022 nach kurzer Kampagne die Mehrheit der dänischen Bevölkerung in einer Volksabstimmung zugestimmt und damit den Weg für eine dänische Beteiligung etwa an der EU-Zusammenarbeit in der Rüstungspolitik freigemacht.
 
        Nicht zuletzt lässt sich auch die deutsche „Zeitenwende“ als Abkehr von fundamentalen Prinzipien in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik charakterisieren. Hervorzuheben sind nicht nur das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die Ankündigung, das „Zwei-Prozent-Ziel“ der Nato bereits in den nächsten Jahren zu erfüllen, oder die lange kontrovers diskutierte Beschaffung des Flugzeugs F-35, um Deutschlands Rolle in der nuklearen Abschreckung zu sichern. Genauso bemerkenswert ist die Abkehr von bisherigen politischen Prinzipien, etwa, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern oder die Beschaffung bewaffneter Drohnen abzulehnen. In einer Grundsatzrede im September 2022 hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nun sogar von einer deutschen militärischen Führungsrolle in Kontinentaleuropa gesprochen. Auch die Niederlande haben angekündigt, ihren Verteidigungshaushalt für 2023 auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen.
 
        Eine zweite Gruppe bilden diejenigen Staaten vor allem Mittel- und Osteuropas, die im Kontext des russischen Angriffskrieges deutliche Erhöhungen ihrer nationalen Verteidigungshaushalte angekündigt und bestehende Trends verstärkt haben. Das beste Beispiel hierfür ist Polen, das 2014 begonnen hat, seinen Verteidigungshaushalt zu erhöhen und das Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erfüllen. Für 2023 will das Land seinen Verteidigungshaushalt von 2,2 (2022) auf 3 Prozent des BIP erhöhen. Estland, Lettland und Litauen haben beschlossen, ihre jeweiligen Verteidigungshaushalte auf mindestens 2,5 Prozent des BIP zu erhöhen. Alle drei Länder gehörten aber auch bislang schon zu den wenigen europäischen Nato-Staaten, die das Zwei-Prozent-Ziel erfüllt haben. Die geplante Aufstockung ist daher eher als Intensivierung und Verstärkung einer bestehenden Verteidigungspolitik denn als Neuausrichtung zu begreifen. In diese Gruppe einzuordnen ist auch das Vereinigte Königreich, das schon seit längerem das Zwei-Prozent-Ziel erfüllt und, zumindest bis zur Umsetzung des deutschen Sondervermögens, den größten Verteidigungshaushalt der europäischen Nato-Staaten aufweist und diesen nun weiter steigern will. Die neue Premierministerin Liz Truss hat im innerparteilichen Wahlkampf um die Führung der konservativen Partei eine massive Aufstockung auf 3 Prozent des BIP unterstützt, allerdings in einer Zeitperspektive bis 2030.06
 
        Die dritte Gruppe umfasst europäische Staaten, die zwar die Ukraine militärisch unterstützen und auch über die EU Waffenlieferungen an das Land mitfinanziert haben, aber bisher keine umfassenden Änderungen ihrer nationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik angekündigt haben. Zu diesen zählen die meisten west- und südeuropäischen Länder wie Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und Griechenland. Teilweise wurde zu Beginn des Krieges zwar politisch-rhetorisch das Zwei-Prozent-Ziel der Nato bekräftigt, etwa in Italien, bislang aber keine Anstrengung unternommen, es auch tatsächlich zu erfüllen. Belgien etwa hat angekündigt, den Rückgang seines Verteidigungshaushalts zu stoppen und sich bis 2030 in Richtung eines Budgets von 1,5 Prozent des BIP zu bewegen, läge damit aber weit hinter den Nato-Zielen und den Ankündigungen der nordischen sowie der mittel- und osteuropäischen Staaten. Auch die anderen bündnisfreien Staaten in der EU – Irland, Malta, Österreich und Zypern – haben ihr Verhältnis zur Nato nicht neu aufgesetzt. Irland und Österreich haben sogar von einer „konstruktiven Enthaltung“ Gebrauch gemacht, um sich an der Finanzierung von Waffen für die Ukraine seitens der EU nicht beteiligen zu müssen.
 
        In der Gesamtschau ergibt sich ein klares Muster bezüglich der nationalen Verteidigungspolitiken. Die größten Veränderungen gab es bei den nordischen Staaten sowie Deutschland, bei denen der Ukraine-Krieg zentrale Annahmen der Außen- und Sicherheitspolitik in Frage gestellt hat. Mit der bemerkenswerten Ausnahme von Ungarn haben die meisten mittel- und osteuropäischen Staaten ihre Verteidigungshaushalte deutlich erhöht. Die geografisch von der Kriegsregion weiter entfernten Länder West- und Südeuropas haben zwar – und auch das nur teilweise – ihre Ziele zur Erhöhung der Verteidigungshaushalte bekräftigt, dies aber bisher nicht umgesetzt. Sollte sich diese Zweiteilung fortsetzen, dürfte dies zu einer spürbaren Schieflage in den Verteidigungsausgaben führen – und zu möglichen Spannungen mit Blick auf die Prioritäten in EU und Nato.
 
        Spezifische Rolle der EU
 
        Angesichts des Wiedererstarkens der Nato und der – zumindest derzeitigen – Bestätigung der USA als „europäische Macht“ stellt sich die Frage, welche Rolle die EU in der europäischen Verteidigungspolitik übernehmen kann und sollte. Denn in jeder Debatte über Europäische Souveränität schwingt die Frage mit, ob diese Souveränität im Rahmen der EU, einem europäischen Pfeiler in der Nato oder auf andere Weise ausgeübt werden soll. Diese Frage ist seit dem Brexit noch einmal dringlicher geworden.
 
        Denn erstens ist angesichts der realen Bedrohung durch Russland deutlich geworden, dass die EU keine zentrale Rolle für die territoriale Verteidigung ihrer Mitglieder spielt. Rechtlich gesehen enthält der EU-Vertrag mit Artikel 42 Absatz 7 EUV zwar eine Beistandsklausel, mit der sich die EU-Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung im Falle eines bewaffneten Angriffs verpflichten. Doch diese Beistandsklausel ist nie operationalisiert worden, und bereits der EU-Vertrag selbst macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten der Nato ihre Verteidigung in der Allianz organisieren. Artikel 42 Absatz 7 EUV ist bislang auch nur einmal genutzt worden, nämlich von Frankreich 2015 in Reaktion auf die Terroranschläge von Paris und mit der Bitte um Unterstützung im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen im Irak und in Syrien.07 Doch auch hier wurde die Unterstützung, etwa von Deutschland und Großbritannien, bilateral und nicht über die EU organisiert. Weder organisatorisch noch von den kollektiven Fähigkeiten her ist die EU auf die kollektive Verteidigung ausgerichtet. Die meisten ihrer Mitglieder, gerade in Mittel- und Osteuropa, lehnen eine stärkere Rolle der EU in der Verteidigungspolitik ab, unter anderem mit der Begründung, dies könne zu Doppelstrukturen mit der Nato und einem Herausdrängen der USA aus Europa führen. Trotz der EU-Beistandsklausel haben sich Finnland und Schweden daher bewusst für einen Beitrittsantrag zur Nato entschieden.
 
        Relevanter bleibt die EU zweitens im Bereich des militärischen und insbesondere des zivilen Krisenmanagements. Seit 2003 hat die Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 37 Missionen und Operationen durchgeführt (derzeit sind elf zivile und sieben militärische Operationen aktiv). In dem im März 2022 bereits unter dem Eindruck des Angriffs auf die Ukraine überarbeiteten „Strategischen Kompass“ der EU08 hat sich die Union zu schnellerer Einsatzfähigkeit für das Krisenmanagement und einem Aufbau stärkerer Kommandostrukturen verpflichtet, einschließlich der Schaffung einer etwa 5000 Einsatzkräfte umfassenden schnellen Eingriffstruppe. Negatives Beispielszenario für die Etablierung dieser Eingriffstruppe war die Evakuierung der Truppen und Teile der Zivilbevölkerung aus Afghanistan im Sommer 2021, bei der die Europäer vollkommen abhängig vom Schutz des Kabuler Flughafens durch die USA waren. Allerdings bleibt auch nach 20 Jahren GSVP-Operationen zu konstatieren, dass der Großteil der Operationen und Missionen kleiner und oft symbolischer Natur war und die EU auch in den bisherigen Schwerpunktregionen der GSVP, dem westlichen Balkan und Zentralafrika, damit nicht zu einem zentralen Akteur geworden ist. Hinzu kommt, dass militärische wie zivile GSVP-Operationen auf die Einsatzkräfte der Mitgliedstaaten angewiesen sind. Trotz der Zuwächse in den nationalen Verteidigungshaushalten steigen aber gleichzeitig die Anforderungen für die kollektive Verteidigung und/oder die für Nato-Planungen eingesetzten Kräfte, sodass größere militärische EU-Operationen noch unwahrscheinlicher geworden sind. Ihre Stärken ausspielen wird die EU in Zukunft daher eher bei zivilem Krisenmanagement sowie in der Kombination mit militärischen Ausbildungsmissionen.
 
        Am ehesten könnte die EU in mittelfristiger Perspektive eine wichtige Rolle bei der Koordinierung des Aufwuchses der nationalen Verteidigungshaushalte spielen beziehungsweise bei der Stimulation von Innovation und industrieller Kooperation, bei gemeinsamen Beschaffungsvorhaben oder der Integration nationaler militärischer Fähigkeiten, die dann sowohl der Nato als auch potenziell der EU oder anderen Krisenmanagementoperationen zur Verfügung stehen könnten. In diesem Bereich könnte die EU, im Kern weiter eine Wirtschaftsgemeinschaft, den größten Mehrwert schaffen. In diesem Sinne hat sie in den vergangenen Jahren institutionelle und finanzielle Voraussetzungen geschaffen, um die militärische Integration zu unterstützen, etwa mit dem EU-Verteidigungsfonds, der sogenannten ständigen strukturierten Zusammenarbeit, der koordinierten Verteidigungsplanung (CARD) und dem Aufbau der „Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum“. Die EU-Kommission hat zudem weitere Maßnahmen vorgeschlagen, um die Rüstungskooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen, etwa indem Gruppen von mindestens drei Mitgliedstaaten finanzielle Zuschüsse für gemeinsame Forschungs-, Entwicklungs- und/oder Beschaffungsvorhaben erhalten können. Von einem gemeinsamen europäischen Rüstungsmarkt ist die EU trotz dieser Schritte aber noch weit entfernt.
 
        Insgesamt bleibt die Verteidigungspolitik damit auch und gerade im Schatten des russischen Angriffskriegs die Achillesferse der strategischen Souveränität der EU. Obwohl die Union mit den schnell verabschiedeten und intern koordinierten Sanktionspaketen, mit der Koordinierung und Regulierung des europäischen Energiemarktes und der Wahrung des europäischen Zusammenhalts ein wichtiger Sicherheitsakteur geworden ist, bleibt sie in der Verteidigungspolitik ein Nebenakteur.
 
        AUSBLICK: EUROPÄISCHE HANDLUNGSFÄHIGKEIT VERSUS INSTITUTIONELLE KONKURRENZ
 
        Das Streben nach europäischer strategischer Souveränität ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Schutz und zur Durchsetzung gemeinsamer europäischer Interessen. Der Aufbau dafür notwendiger Handlungsfähigkeit scheint in einer globalen Weltordnung, die zunehmend wieder von Großmachtkonflikten geprägt ist, umso wichtiger. Einzeln drohen die europäischen Staaten in diesen Großmächtekonflikten zum Spielball statt zum Mitspieler zu werden. Der russische Angriffskrieg ist Ausdruck einer Abkehr von einem regelbasierten multilateralen System. Russland ist überzeugt, mit militärischer Gewalt – verbunden mit energiepolitischen und nuklearen Druckmitteln gegen die Europäer – sein Nachbarland überfallen und sich unterordnen zu können. In dieser nunmehr konfrontativen europäischen Sicherheitsordnung ist eine kluge Refokussierung auf europäische strategische Souveränität notwendiger denn je. Der Krieg ist noch nicht beendet, und Europa muss sich schon jetzt auf einen dauerhaften Konflikt mit Russland (und China) einstellen, der unterhalb der Schwelle eines Krieges, aber in allen Bereichen ausgetragen werden wird: von Cyberangriffen, Energieerpressung bis hin zu staatlich orchestrierten Desinformationskampagnen.
 
        Die Entwicklungen seit der „Zeitenwende“ haben gezeigt, wie unterschiedlich der russische Angriffskrieg und auch die damit einhergehende Bedrohung auf verschiedene Aspekte der strategischen Souveränität gewirkt haben. Die hier vor allem thematisierte Verteidigungspolitik stellt dabei weiterhin einen Sonderbereich dar: Auf der einen Seite ist zu beobachten, dass viele europäische Staaten ihre Verteidigungshaushalte zum Teil deutlich erhöht und den seit 2014 begonnenen Trend weg vom Krisenmanagement zurück zur kollektiven Verteidigung verstärkt haben. So betonte zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Bundeswehrtagung im September 2022, dass der Kernauftrag der Bundeswehr die Landes- und Bündnisverteidigung sei und alle anderen Aufgaben sich diesem Auftrag unterzuordnen hätten. Doch die Veränderungen sind sehr asymmetrisch verteilt, mit den größten Aufwüchsen in Nord-, Ost- und Mitteleuropa (einschließlich Deutschland) und sehr viel weniger Anpassungen in West- und Südeuropa. Gleichzeitig hat der bisherige Kriegsverlauf gezeigt, wie essenziell der militärische Beitrag und die politische Führung der USA für die europäische Sicherheit sind. Die Rolle der Nato als zentrales Verteidigungsformat hat der Krieg bestätigt. Auch die Bedeutung von Großbritannien für die europäische Sicherheit und seine Rolle als Partner der nordischen sowie der mittel- und osteuropäischen Staaten ist noch einmal unterstrichen worden.09 Demgegenüber hat die EU sich in der Krise mit schnellen Entscheidungen zu Sanktionen, zur EU-Mitgliedschaft für die Ukraine und der Aufrechterhaltung des europäischen Zusammenhalts bewährt, im engeren Verteidigungsbereich aber bestenfalls eine unterstützende Rolle gespielt. Europäische Souveränität im Verteidigungsbereich wird mittelfristig daher nur im euroatlantischen Kontext zu realisieren sein, in enger Abstimmung mit – und nicht in Abgrenzung zu – den USA.
 
        Doch das Weiterbestehen dieser Abhängigkeit von den USA unterstreicht zugleich die Herausforderungen, die mit der Herausbildung einer strategischen Souveränität im Verteidigungsbereich verbunden sind. Die vier Jahre der Trump-Präsidentschaft sollten eine Warnung für die Europäer sein, dass ein dauerhaftes verteidigungspolitisches Engagement der USA weder garantiert ist noch ohne eigene Kosten daherkommt. Die weiter zunehmende innenpolitische Polarisierung in den USA setzen ebenso Fragezeichen hinter das US-Engagement wie die nach wie vor deutliche Priorisierung des geostrategischen Wettbewerbs mit China, der die Aufmerksamkeit Washingtons jederzeit in Richtung Indo-Pazifik verschieben könnte. Trotz oder gerade wegen dieser verteidigungspolitischen Abhängigkeit von den USA sollten die Europäer mehr Anstrengungen unternehmen, die eigene militärische Handlungsfähigkeit zu stärken.
 
        Dabei sollte jegliches Gegeneinanderausspielen von EU und Nato vermieden und vielmehr auf die Stärken des jeweiligen verteidigungspolitischen Rahmens gesetzt werden. Die EU, die ein zentrales Forum für strategische Souveränität in nicht-militärischen Bereichen ist, sollte hier eine primär unterstützende Rolle einnehmen, mit Anreizen für mehr Koordinierung bei den Verteidigungsausgaben, gemeinsamen Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben und finanziellen Anreizen für Innovation und Konsolidierung des rüstungsindustriellen Marktes. Darüber hinaus kann sie mit ihrer Erweiterungspolitik für die Ukraine und die Staaten des westlichen Balkans, ihrer Nachbarschaftspolitik und den Stabilisierungseinsätzen in Afrika ein Stabilitätsanker auch dort sein, wo Russland sein Störpotenzial zunehmend auszuspielen versucht. Auf absehbare Zeit bleibt die Nato der Rahmen, in dem Abschreckung und Verteidigung, konventionell und nuklear, transatlantisch organisiert werden. Aber weder die EU noch die Nato verfügen über eigene Streitkräfte. Es sind die jeweiligen Mitgliedstaaten, die Truppen und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Das bedeutet auch, dass eine Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit zuallererst eine nationale Aufgabe ist: Zeitenwende beginnt zu Hause. Von besser ausgerüsteten und einsatzfähigen Streitkräften würden EU und Nato gleichermaßen profitieren. Es ist also an den Staaten, die Stärken der Organisationen zu nutzen anstatt institutionelle Grabenkämpfe zu führen.
 
         
          CLAUDIA MAJOR 
ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. claudia.major@swp-berlin.org
 
          NICOLAI VON ONDARZA 
ist promovierter Politikwissenschaftler und Leiter der Forschungsgruppe EU/Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. nicolai.vonondarza@swp-berlin.org
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Vgl. Barbara Lippert/Nicolai von Ondarza/Volker Perthes (Hrsg.), Die strategische Autonomie Europas. Akteure, Handlungsfelder, Zielkonflikte, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP-Studie 2/2019, www.swp-berlin.org/publications/products/studien/2019S02_lpt_orz_prt.pdf.
 
        02 Vgl. Rat der Europäischen Union, Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Brüssel 2016.
 
        03 Vgl. Daniel Fiott, Strategic Sovereignty: Three Observations About a New and Contested Term, in: ders. (Hrsg.), European Sovereignty. Strategy and Interdependence, EU Institute for Security Studies, Paris 2021, www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_169.pdf.
 
        04 Vgl. Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov, European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword, ICDS-Report 2019, https://icds.ee/wp-content/uploads/2019/10/ICDS_Report_European_Strategic_Autonomy_Järvenpää_Major_Sakkov_October_2019.pdf.
 
        05 Vgl. Claudia Major/Göran Swistek, Die Nato nach dem Gipfel von Madrid. Norderweiterung, neues Strategisches Konzept und militärische Neuaufstellung, SWP-Aktuell 49/2022, www.swp-berlin.org/publikation/die-nato-nach-dem-gipfel-von-madrid.
 
        06 Vgl. Malcolm Chalmers, From Famine to Feast? The Implications of 3% for the UK Defence Budget, Royal United Services Institute, London 2022, https://rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/famine-feast-implications-3-uk-defence-budget.
 
        07 Vgl. Bob Deen/Dick Zandee/Adája Stoetman, Uncharted and Uncomfortable in European Defence. The EU’s Mutual Assistance Clause of Article 42 (7), Clingendael Netherlands Institute of International Relations, Amsterdam 2022, www.clingendael.org/sites/default/files/2022-01/uncharted-and-uncomfortable.pdf.
 
        08 Vgl. Rat der Europäischen Union, A Strategic Compass for Security and Defence, Brüssel 2022, www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf.
 
        09 Vgl. Julina Mintel/Nicolai von Ondarza, Die Bilateralisierung der britischen Außenpolitik. Stand und Folgen für Deutschland und die EU nach einem Jahr Brexit, SWP-Aktuell 22/2022, www.swp-berlin.org/en/publication/die-bilateralisierung-der-britischen-aussenpolitik.
 
      

       
        
 
        [image: APuZ 43–45/2022] 
      

       
        EDITORIAL
 
        „Konnektivität“ lautet die Übersetzung des englischen connectivity, das wiederum von to connect, verbinden, kommt. Der Begriff meint laut Duden die „Fähigkeit von Betriebssystemen, zwischen einem Rechner und Netzwerken, besonders dem Internet, eine Verbindung herzustellen“. China hat mit seiner Konnektivitätspolitik im Rahmen der „neuen Seidenstraßeninitiative“ oder „Belt and Road Initiative“ (BRI) der Verbindungsfähigkeit von Waren, Finanzen, Dienstleistungen und Menschen eine zentrale Rolle eingeräumt – vorausgesetzt, Investitionen und Handelsbeziehungen sind zum Vorteil der Volksrepublik China.
 
        Im Herbst 2013 hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei einem Besuch in Kasachstan zunächst einen „Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel“ (Silk Road Economic Belt) angekündigt, der auf den Ausbau von Infrastruktur und die Stärkung wirtschaftlicher Beziehungen in Eurasien zielte. Einen Monat später folgte die Vorstellung einer „maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“ (21st Century Maritime Silk Road) in Indonesien, die sich auf die Seeroute von China nach Italien bezieht. Mit der „polaren Seidenstraße“ kam 2017 eine weitere Seeroute, diesmal in der Arktis, zum Ensemble hinzu.
 
        Geografisch ist die BRI aber weit darüber hinaus gegangen, mit Projekten nicht nur in Asien und Europa, sondern auch in Afrika oder Südamerika. Auch inhaltlich hat sich das Feld erweitert: Standen anfangs vor allem der Bau und die Finanzierung von Brücken, Straßen und Häfen auf dem Programm, sind mittlerweile digitale, „grüne“ und auf das Gesundheitswesen bezogene Maßnahmen hinzugekommen. Strittig mag sein, wie erfolgreich die Initiative jenseits der chinesischen Propaganda tatsächlich ist und welche Bedeutung sie geopolitisch (noch) hat. Unstrittig ist, dass diese und andere Initiativen Ausdruck des globalen Machtanspruchs Chinas sind, zu dem es sich in allen Weltregionen zu verhalten gilt.
 
        Anne Seibring
 
      

       
        VON GÜRTELN, STRAẞEN UND AMBITIONEN
 
        China und die neuen Seidenstraßen
 
        Anja D. Senz
 
        Es mag die deutsche Bundespolitik irritiert haben, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei seinem Staatsbesuch in Deutschland 2014 darauf bestand, Duisburg zu besuchen – eine Stadt, die aufgrund des Strukturwandels mit einer Vielzahl von Herausforderungen kämpft und der im Bundesvergleich oftmals kein positives Image anhaftet. Doch galt das chinesische Interesse weniger der Stadt als vielmehr dem dort angesiedelten Binnenhafen. Und so rollte pünktlich zum Staatsbesuch der sogenannte Yuxinou-Zug („Chongqing-Xinjiang-Europa-Zug“), der die zentralchinesische Stadt Chongqing mit Duisburg verbindet, feierlich begleitet von Drachentänzen im Duisburger Hafen ein. Mit Xi Jinpings Besuch erreichte Chinas „neue Seidenstraße“ (New Silk Road) die Bundesrepublik. Während eines offiziellen Besuchs 2013 in Kasachstan hatte Xi den „Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel“ erstmals vorgestellt und danach in Indonesien die „maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“ ausgerufen.
 
        GENESE UND SPIELARTEN DER NEUEN SEIDENSTRAẞEN
 
        Kommerzielle transeurasische Güterzüge verbinden heute zahlreiche Orte zwischen China und Europa. Bereits 2008 war eine erste Verbindung zwischen Südchina und Hamburg via Sibirien, Moskau, Belarus und Polen getestet worden. Eine weitere Verbindung von Chongqing über Kasachstan folgte 2011. Inzwischen rollen laut Duisburger Hafen AG auf den Trassen 60 Züge pro Woche. Verschiedene Logistikunternehmen verbinden über 40 chinesische mit europäischen Städten. Zu den Verbrauchern in Europa werden Textilien, Autoteile, Chemikalien und andere chinesische Produkte transportiert, in die Gegenrichtung werden Lebensmittel, Holzprodukte sowie Maschinen und Geräte nach China geliefert. Die Bahn benötigt für die etwa 11000 Kilometer lange Strecke zwischen 13 und 17 Tagen. Die Schienenverbindung ist eine kosten- und zeitsparende Alternative zur doppelt so lange dauernden Seeroute.
 
        Den Besuch des chinesischen Staatsoberhauptes in Duisburg konnte man als Eröffnung einer neuen Bahnverbindung zwischen China und Deutschland verstehen, auch wenn Züge schon länger regelmäßig, oftmals jedoch unrentabel,01 auf der Strecke verkehrt hatten. Sie waren gut bestückt von China nach Europa gerollt, in umgekehrter Richtung aber häufig nicht ausgelastet. Ein Fernsehteam des chinesischen Staatssenders CCTV begleitete den Zug entlang der verschiedenen Stationen filmisch, um dem heimischen Publikum die Relevanz der neuen Bahntrasse näherzubringen.
 
        In China firmieren Aktivitäten im Bereich des Infrastrukturausbaus und der Intensivierung der weltweiten Handelskontakte seit 2013 offiziell unter der Bezeichnung Yidai Yilu – wörtlich „ein Gürtel, eine Straße“. Der Begriff „Gürtel“ bezieht sich auf die Überlandrouten, der Begriff „Straße“ auf den Seeweg. Ab 2016 wich die anfängliche englische Bezeichnung „One Belt One Road“ samt ihrer Abkürzung „OBOR“ der offiziellen Übersetzung „Belt and Road Initiative“ (BRI). Bemerkenswert ist dabei, dass die Formulierung im Chinesischen anders als im Englischen unverändert blieb und keinen direkten Verweis auf ein „Projekt“, „Programm“, einen „Plan“, eine „Initiative“ oder „Strategie“ enthält. In der Anwendung des Begriffs durch unterschiedliche Ministerien in China findet sich aber sowohl der Begriff „Initiative“ als auch jener der „Strategie“.02 Internationale Irritationen und Kritik an dem vermeintlich ausschließenden oder dominierenden Charakter „einer“ Straße und „eines“ Gürtels mag dazu geführt haben, dass der Begriff im Englischen angepasst wurde. Die alternative Benennung als „neue Seidenstraße“ schloss an frühere Initiativen Zentralasiens sowie Europas an, doch das chinesische Narrativ verdrängte schnell alle Vorläufervarianten.
 
        Zwischen 2013 und 2022 hat sich die BRI geografisch und bezogen auf ihren Geltungsbereich erweitert. So wird heute mit Blick auf Chinas Interessen in der Arktis von einer „polaren Seidenstraße“ gesprochen.03 Unter dem Gesichtspunkt einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltstandards wird auf eine „grüne Seidenstraße“ verwiesen.04 Der frühere Fokus auf die physische Infrastruktur wurde um digitale Infrastrukturen im Rahmen einer „digitalen Seidenstraße“ ergänzt, und im Zuge der Pandemie wurden Impfstofflieferungen mit der Bezeichnung „Seidenstraße der Gesundheit“ versehen.
 
        SEIDENSTRAẞEN-METAPHERN
 
        Die Bezeichnung „Seidenstraßen“ wird dem deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen zugeschrieben, der ab 1868 ausgedehnte Reisen nach Asien unternommen und den Begriff, fasziniert von einem Geflecht alter Handelsrouten und Austauschbeziehungen, in sein wissenschaftliches Werk eingeführt hatte.05 Unter dem Gesichtspunkt der Erschließung neuer Bodenschätze, insbesondere der Kohlevorkommen, plädierte er nach seiner Heimkehr für eine Ausweitung des deutschen Kolonialbesitzes in China und wird daher heute kritisch gesehen.
 
        Seidenstraße(n) – darin schwingt in der öffentlichen Wahrnehmung die Vorstellung Jahrhunderte währender, gewinnbringender Beziehungen zwischen Europa, Zentralasien und China mit. So verwundert es nicht, dass in den vergangenen Jahrzehnten zahlreich darauf rekurriert wurde: So finanzierte die UNESCO beispielsweise zwischen 1988 und 1998 unter dem Titel „Seidenstraße – Straße des Dialogs“ ein Programm zur Erforschung des kulturellen Erbes sowie zur Entwicklung gemeinsamer Zukunftsperspektiven. 1993 war auf Anregung des georgischen Präsidenten Eduard Schewardnadse das New Silk Road-TRACECA-Programm06 initiiert worden, das – im Wesentlichen finanziert aus europäischen Mitteln im Rahmen des 1991 aufgelegten TACIS-Programms zur Vertiefung der Beziehungen nach Osteuropa und Zentralasien – den Anstoß zur Entwicklung eines Verkehrskorridors von Europa über das Schwarze Meer, den Kaukasus und das Kaspische Meer zu den Staaten Zentralasiens gab.07 Heute umfasst die TRACECA-Route das Verkehrssystem von 13 Mitgliedstaaten: Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Rumänien, Tadschikistan, Türkei, Ukraine und Usbekistan. 1994 warben außerdem 34 sogenannte Seidenstraßen-Mitgliedstaaten der Welttourismusorganisation (UNWTO) für die Vorzüge der Region. 1999 verabschiedete der US-Kongress den Silk Road Strategy Act mit dem Ziel, die Länder am Kaspischen Meer und im Südkaukasus zu unterstützen. Die Europäische Konferenz der Verkehrsminister (ECMT) befasste sich 2005 mit Verweis auf eine Revitalisierung von Strecken der historischen Seidenstraße eingehend mit dem Ausbau neuer Landwege zwischen Asien und Europa. 2011 erklärte die US-amerikanische Außenministerin Hillary Clinton, eine „New Silk Road Initiative“ als Teil der Ausstiegsstrategie aus Afghanistan fördern zu wollen, um das Land in regionale Energie- und Handelsmärkte zu integrieren und sein wirtschaftliches Potenzial für den Wiederaufbau nutzbar zu machen.08
 
        Die Seidenstraßen-Metapher wurde seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion also von vielen Akteuren für die Gestaltung neuer Kooperationen zwischen Asien und Europa, der Verbesserung der Konnektivität sowie der wirtschaftlichen Entwicklung Zentralasiens bemüht. Chinas Politik war in diesem Zeitraum auf die eigene Binnenentwicklung konzentriert, die stark über die chinesische Ostküste verlief. Erst mit Beginn des neuen Jahrtausends gewann die Entwicklung Zentral- und Westchinas im Rahmen der Strategie zur „Erschließung Westchinas“ (Xibu Dakaifa) an Bedeutung. Mit einer Vielzahl von Förderprogrammen sollte eine Angleichung der Lebens- und Einkommensverhältnisse der zwölf zentral- und westchinesischen Provinzen an die prosperierende Ostküste erreicht werden.
 
        DIE BRI ALS POLITISCHE KLAMMER
 
        Für China ist die BRI untrennbar mit den Ambitionen des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas und Staatspräsidenten Xi Jinping verbunden, der die Initiative seit Ende 2013 propagiert. Für die Ankündigung bot sich Kasachstan als Nachbarland zu Westchina an, konnte Xi doch damit nicht nur dokumentieren, dass man sich in Zentralasien engagieren möchte, sondern auch an die wohlklingenden, exotischen Vorstellungen der historischen Seidenstraßen anknüpfen.
 
        Im Chinesischen können die „Gürtel und Straßen“ als politischer Oberbegriff verstanden werden, unter den sich verschiedene Interessen und Zielsetzungen subsumieren. Als Symbol für den mit den Handelsrouten verbundenen kulturellen Austausch erlauben sie eine positive Darstellung außenpolitischer und -wirtschaftlicher Interessen. Für die Verantwortlichen in China signalisieren sie ideologisch die Schwerpunktsetzung der Regierung. In der politischen Umsetzung erfordern sie eine Orientierung auf die vermuteten Zielsetzungen der Führung. Konzeptuell zunächst unspezifisch und vage, wurde der Begriff durch die so entstehende Vielzahl von lokalen Plänen sowie publizistischen Beiträgen langsam inhaltlich gefüllt.
 
        Wie eigene Recherchen im Rahmen von Feldforschungsaufenthalten zeigen, haben sich die chinesischen Städte und Provinzen zügig bemüht, Teil der BRI zu werden, indem sie bereits laufende Projekte und geplante Vorhaben als BRI-Maßnahmen deuteten. Die Provinz Yunnan und die Autonome Region Xinjiang beispielsweise interpretierten ihre im chinesischen Kontext nachteilige ökonomische Randlage neu als Brückenkopf nach Südostasien beziehungsweise Tor nach Zentralasien. Die Behörden im südchinesischen Shenzhen markierten ihre Metropole auf BRI-Karten, um den Anspruch auf eine strategische Rolle im Kontext der Initiative zu untermauern. Die Hafenstadt Tianjin wandte sich an die Zentralregierung in Peking, um ergänzend zur bestehenden Rolle an der chinesischen Ostküste auch formal in das Geflecht von Umschlagplätzen in Richtung Zentralasien einbezogen zu werden. Auch andernorts wurden zahlreiche, bereits seit vielen Jahren laufende Programme nun als Bestandteile der BRI ausgewiesen. So firmieren die grenzüberschreitenden Maßnahmen der Wirtschaftsentwicklung in Südwestchina, die auf Lokal- und Provinzebene die Beziehungen zu den Nachbarländern teilweise bereits seit Ende der 1990er Jahre pflegen, nun unter der BRI.
 
        Die „neue Seidenstraßeninitiative“ kann demnach als eine von der obersten Führung vorgegebene politische Klammer für eine Vielzahl von verschiedenen Projekten und Maßnahmen verstanden werden. Dies eröffnet unterschiedlichsten Akteuren – Unternehmen, Verwaltungseinheiten, Diplomaten – die Gelegenheit, sich dahinter zu versammeln und damit politisch-ideologisch „richtig“ zu positionieren. Eine Mitwirkung verspricht politische Vorteile, bietet die Chance auf positive ökonomische Effekte und kann sich nicht zuletzt günstig auf persönliche Karrieren auswirken.09
 
        Auf konzeptueller Ebene beteiligten sich Wissenschaftler und Intellektuelle daran, die Inhalte der BRI innerhalb des ideologisch gesetzten Rahmens auszudeuten. Für Wang Yiwei beispielsweise, Autor des chinesischen Buchs des Jahres 2016 „Die Welt ist verbunden: Die Logik der BRI“ (Shijie shi tong de: yidaiyilu de luoji), stellt die BRI eine Verbindung zwischen China und der Welt her. Das Land sei früher aus der Perspektive des Westens definiert worden, inzwischen bezögen sich immer mehr Länder auf China als Referenzpunkt. Es sei daher wichtig zu verdeutlichen, dass der „chinesische Traum“ nicht nur die Hoffnung des chinesischen Volkes auf bessere Lebensbedingungen sei, sondern ein Traum der Menschheit, der zwar von China ausgehe, aber der ganzen Welt gehöre. Durch wachsende Konnektivität und die Orientierung am alternativen Entwicklungsweg Chinas sei die Essenz der BRI eine inklusive anstelle einer partiellen Globalisierung. Für Xue Li wiederum, Wissenschaftler an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, ist die BRI im Kontext der wachsenden Skepsis asiatischer Nachbarländer gegenüber einem erstarkenden China zu sehen. Das Konzept sei als asiatische Version der Großmacht-Diplomatie zu sehen und stehe für die Bemühungen Chinas, intensive Beziehungen nicht nur zu den Staaten Ostasiens, sondern auch Südost- und Zentralasiens zu pflegen.10
 
        Stolz auf den internationalen Aufstieg und die neue Stärke Chinas sowie nationalistische Untertöne kennzeichnen diese und ähnliche Äußerungen und fügen sich in einen innenpolitischen Diskurs, in dem sich die chinesische Regierung als international erfolgreiche und respektierte Gestaltungsmacht darstellt. Eine intensive Zusammenarbeit mit vielen Ländern weltweit und zahlreiche Staatsbesuche symbolisieren die internationale Akzeptanz Chinas. Dies verspricht weitere ökonomische Entwicklung und hilft, die Herrschaft nach innen zu stabilisieren. Die neue Seidenstraßeninitiative hat also neben einer praktischen auch eine starke politisch-rhetorische Dimension, in der es um die Selbstdarstellung als starkes China nach Innen und Außen geht.
 
        Zusammengefasst ist die BRI also kein inhaltlich genau definiertes, vorausschauend geplantes und in konkreten geografischen Räumen verlaufendes Projekt der chinesischen Regierung. Vielmehr handelt es sich um einen politischen Begriff, der ab 2013 mit Leben gefüllt wurde und inzwischen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte weltweit angewendet wird.
 
        ZAHLENSPIELEREIEN UND SELBSTDARSTELLUNG
 
        Beschreibungen der BRI sind oft begleitet von Landkarten, auf denen dicke Linien vermeintlich neue Trassen markieren und China mit anderen Weltregionen verknüpfen. Auf den Überlandrouten benennt die chinesische Regierung im Kontext der BRI insgesamt sechs Wirtschafts- und Transportkorridore,11 über die China mit verschiedenen Regionen verbunden werden soll:
 
         
          	den eurasischen Korridor, zur Verbindung Chinas über Sibirien beziehungsweise Kasachstan mit Europa,
 
          	den mongolisch-russischen, zur Verbindung Nordchinas mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU),
 
          	den westasiatischen, zur Verbindung mit der arabischen Halbinsel, 
 
          	den sogenannten BCIM-Korridor,12 der über Myanmar nach Bangladesch und Indien verläuft, zur Verbindung des chinesischen Südwestens mit Süd- und Südostasien,
 
          	den durch Festland-Südostasien verlaufenden Korridor, zur Verbindung des südchinesischen Perlflussdeltas mit Singapur, und
 
          	den durch Pakistan verlaufenden Korridor, zur Verbindung mit dem Persischen Golf. 
 
        
 
        In der Realität bestehen diese sechs Korridore aus einem komplexen Verkehrsnetz und einer Vielzahl langfristiger Bauvorhaben, die nicht allein von China vorangetrieben oder finanziert werden. Diese (nicht nur von chinesischer Seite vereinfachten) Landkarten tragen dazu bei, die BRI als gigantisches chinesisches Infrastrukturprojekt von globaler Reichweite darzustellen, in dem Dollar-Fantastilliarden investiert werden und das für alle Länder entlang des Verkehrsnetzes Wirtschaftsdynamik bringen soll. Über Schienen und Straßen, so die Logik, werden nicht nur Güter transportiert, sondern auch Industrien und Märkte miteinander verbunden. Dies ermöglicht den Peripherien, die fernab der klassischen Seehäfen und Handelsrouten liegen, ökonomische Teilhabe. Die Darstellung geht Hand in Hand mit einer „Win-Win“-Formel, die seit Jahrzehnten als Prinzip chinesischer Außenpolitik vonseiten des offiziellen China vertreten wird. Kritiker hingegen wenden insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Bauvorhaben ein, dass die Formel nicht für eine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil, sondern den zweimaligen Gewinn für China („China wins twice“) stehe.13 Chinas Bemühungen förderten letztlich nur die eigene Wirtschaft und reduzierten viele Regionen auf einen Transitstatus, kreditnehmende Staaten gerieten in eine Schuldenfalle, die BRI sei damit ein Instrument zur Gestaltung einer neuen Weltordnung und Bestandteil eines geopolitischen Machtspiels.14
 
        Bei seiner Ankündigung in Kasachstan 2013 hatte Xi Jinping zunächst nur davon gesprochen, dass der Wirtschaftsgürtel entlang der Seidenstraße von fast „3 Milliarden Menschen bewohnt werde“ und „den größten Markt der Welt mit einem unvergleichlichen Potenzial“ darstelle.15 Erst der chinesische Aktionsplan von 2015 benannte das Ziel, die Handelsbeziehungen primär durch Infrastrukturinvestitionen zu verbessern. Auf dem BRI-Gipfel in Peking 2017 sprach Xi dann von einem 900-Milliarden-Dollar-Programm, das eine „neue Ära der Globalisierung“ entfachen werde und stellte in Aussicht, Kredite in einer Höhe von bis zu 8 Billionen Dollar für die Infrastruktur in 68 Ländern zu gewähren. Diverse chinesische Staatsbanken und Fonds sowie die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) – deren größter Anteilseigner China ist und die 2016 unter Beteiligung Deutschlands und anderer europäischer Staaten gegründet wurde – werden zu den wichtigen Finanziers der einzelnen BRI-Großprojekte gerechnet.
 
        Eine Betrachtung einzelner sogenannter BRI-Projekte zeigt aber sehr unterschiedliche Finanzierungsarten. Oft werden auch Bauprojekte, die von chinesischen Firmen beziehungsweise durch chinesische Arbeitskräfte ausgeführt werden oder die in die chinesische „Korridorvorstellung“ passen, als Teil der BRI ausgewiesen. So zählt zum Beispiel die Halogaland-Brücke in Norwegen zu den BRI-Projekten, obwohl die Finanzierung durch den norwegischen Staatsfonds und Mautgebühren erfolgt. Zentraler Vertragsnehmer nach einem weltweiten Bieterverfahren war die chinesischen Firma Sichuan Road and Bridge Group. Wie auch in anderen Fällen verwies die chinesische Presse darauf, dass das Bauwerk mit „chinesischer Hilfe“ errichtet worden sei, und bei verschiedenen Gelegenheiten rückten norwegische Unternehmen sowie chinesische Diplomaten das Bauwerk in den Kontext der BRI als Teil einer arktischen Route, die Skandinavien mit China verbinde.
 
        In anderen Fällen werden Bauvorhaben, die zuvor keine Finanzierung finden konnten, weil sie als unrentabel gelten oder gegen Umweltstandards verstoßen, mit chinesischen Krediten umgesetzt. Ein solches Beispiel ist die Autobahn in Montenegro, die die Hafenstadt Bar mit Belgrad verbinden soll.16 Zunächst als Meilenstein der BRI gepriesen, ist das Vorhaben inzwischen ein Beispiel für oberflächliche Kreditvergabepraktiken, minderwertige chinesische Bautätigkeit und endemische Korruption. Die neue montenegrinische Regierung, mit einer unfertigen Straße und Schulden gegenüber China belastet, die sich auf etwa ein Drittel des jährlichen Staatshaushalts belaufen, bat 2021 zunächst vergeblich die EU um finanzielle Unterstützung, erhielt dann eine Stundung von China und erwirkte schließlich eine Umschuldung bei europäischen Banken. Für viele derart betroffene Länder erweist sich die BRI als eine „halbseidene Straße“,17 und die mit den Bauvorhaben erhoffte Wirtschaftsentwicklung bleibt aus.
 
        Gleichwohl bleibt der Infrastrukturausbau ein weltweit lohnendes Geschäft, sofern es gelingt, die entsprechenden Summen zu mobilisieren. Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) liegt der Investitionsbedarf in den Bereichen Elektrizität, Telekommunikation, Verkehr, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen allein in Asien bis 2030 bei 26 Billionen US-Dollar. Laut Berechnungen der Weltbank entfallen 39 Prozent des globalen Infrastrukturinvestitionsbedarfs bis 2040 auf Asien. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich zum einen asiatische Investoren wie China, Korea und Japan neben großen westlichen Pensionsfonds und Vermögensverwaltern für den weltweiten Infrastrukturausbau interessieren und zum anderen große Bauunternehmen um die einträglichen Aufträge buhlen.
 
        INNERCHINESISCHE MOTIVE FÜR DIE BRI
 
        Beobachter haben die BRI als Weg interpretiert, mit dem China den weltweiten Einfluss der USA versucht zurückzudrängen und zu einer strategischen Wirtschaftsmacht aufzusteigen.18 Anstelle einer militärischen Machtprojektion wird in dieser Argumentation die Wirtschaft als globales Einflussinstrument verstanden. Neben geopolitischen Motiven können jedoch vor allem innerchinesische Gründe genannt werden, da die die chinesische Wirtschaft einige bedeutsame Schwachstellen aufweist, auf die die chinesische Regierung reagieren muss, um ihre Herrschaft und die sozioökonomische Stabilität zu sichern.
 
        Um die als problematisch betrachteten innerchinesischen Einkommensdisparitäten zu reduzieren und die Rückständigkeit der westchinesischen Regionen und Grenzgebiete zu überwinden, sollen diese in die Weltmärkte eingebunden werden. Die Regierung knüpft dabei an Elemente des bisherigen Entwicklungskonzepts an, das wirtschaftliche Dynamik unter anderem durch den Ausbau von Fernstraßen, Bahntrassen, Güterterminals und Kraftwerken entfaltete. Die chinesische Ostküste prosperierte ferner, weil internationale Märkte die preiswerten chinesischen Massenartikel aufnahmen. Seit Beginn der 2010er Jahre jedoch droht dem chinesischen Wachstumsmodell die sogenannte Falle des mittleren Einkommens. Dies bedeutet, dass eine Volkswirtschaft nach einer ausgedehnten Phase des Wachstums auf einem mittleren Wohlstandsniveau verharrt, weil sie aufgrund von Lohnsteigerungen mit Billiglohnländern nicht mehr konkurrieren kann, zugleich aber technologisch (noch) nicht innovativ genug ist, um im Wettbewerb mit den Hightech-Industrien erfolgreich zu bestehen. Ländern in einer solchen „Falle“ fehlt der inländische Konsum, um eigenständig Wachstumsimpulse zu generieren. Aufgrund einer Sättigung bisheriger Zielmärkte mangelt es China zudem an Abnehmern für die Produkte und Dienstleistungen chinesischer Unternehmen. Hohe Wachstumsraten können langfristig nur aufrechterhalten werden, wenn zusätzliche Absatzmärkte gefunden und neue Lieferwege etabliert werden.
 
        Die chinesische Wirtschaft hat zudem erhebliche industrielle Überkapazitäten vor allem im Stahl- und Betonbereich ausgebildet. Hier kann die Förderung von Bauvorhaben weltweit Abhilfe schaffen und zugleich neue Arbeitsplätze für chinesische Arbeitskräfte sichern. Mit über 60 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr gehört das Land zu den größten Exporteuren der Welt und zählt auch im Bereich von Zement und Beton zu den Großherstellern.
 
        China ist außerdem stark von Energieimporten abhängig. Diese erfolgen ebenso wie die Warenexporte mehrheitlich über den Seeweg. Die Straße von Malakka ist die kürzeste Seeverbindung zwischen China und den Ölproduzenten in Afrika sowie der Golfregion. Zusammen mit dem sich anschließenden Südchinesischen Meer handelt es sich um eine der am stärksten befahrenen Seerouten der Welt. 40 Prozent der weltweiten Handelswaren und über 80 Prozent der chinesischen Rohölimporte laufen hier durch. Die Möglichkeit einer Blockade dieser Hauptschlagader der chinesischen Wirtschaft wird von China als starke Verwundbarkeit wahrgenommen. Der Ausbau von alternativen Landrouten mit Häfen und Pipelines über Pakistan und Myanmar im Rahmen der BRI hilft, die enorme Abhängigkeit von diesem Seegebiet zu reduzieren und das chinesische „Malakka-Dilemma“ zu verringern.
 
        Die chinesische Regierung geht somit verschiedene zentrale Probleme im Rahmen der BRI an. Dazu zählt, ausländische Märkte für chinesische Unternehmen zu öffnen, Überkapazitäten im heimischen Bausektor abzubauen, Westchina durch die Verbesserung der Konnektivität zu entwickeln, die Grenzregionen durch die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung zu stabilisieren sowie China durch die Schaffung alternativer Handelsrouten besser an die Weltmärkte anzubinden.
 
        INTERNATIONALE REAKTIONEN
 
        Die internationalen Effekte der chinesischen Entwicklung sind in den vergangenen Jahrzehnten aus europäischer und nordamerikanischer Perspektive oftmals als Bedrohung beschrieben worden. Die BRI bildet hier keine Ausnahme. Die wachsende globale Präsenz und die geostrategische Positionierung Chinas durch Militärstützpunkte und die Kontrolle von Handelsrouten werden als geopolitische Herausforderung gesehen. Basierend auf Erfahrungswerten ist aus vielen Regionen in den vergangenen Jahren eine zunehmend kritische Haltung zu China zu vernehmen. Vorwürfe beziehen sich darauf, dass Regulierungsstandards bei öffentlichen Aufträgen von China unterlaufen, Wettbewerbsverzerrung durch chinesische Subventionen entstehen und etablierte multilaterale Infrastrukturfinanzierungen infrage gestellt würden. Auch wird eingewendet, dass die chinesische Kreditvergabe EU-Förderprogramme aushebele und mit Blick auf Ost- und Südosteuropa zu einer Spaltung der Europäischen Union beitrage. Als spektakulär gelten der Kauf des griechischen Hafens Piräus und die Initiative 17+1, mit der auf EU-Mitglieder in Süd- und Osteuropa unmittelbar Einfluss genommen werde. Tatsächlich verfolgt die EU keine einheitliche Politik gegenüber der BRI, auch wenn das Europaparlament kürzlich eine „westliche Alternative zur BRI“ gefordert hat.19 Manche Länder stehen chinesischen Investitionen positiv gegenüber, während andere eher zurückhaltend agieren, wobei in jüngster Zeit mehr und mehr Länder aufgrund negativer Erfahrungen Abstand von einer engen China-Kooperation nehmen.20
 
        Aus chinesischer Sicht erweisen sich die oft geringen Kenntnisse über die jeweiligen Partnerländer, der Mangel an Transparenz und Partizipation bei der Planung und Umsetzung einzelner Projekte und die hohe Anzahl der beteiligten Akteure mit sehr unterschiedlichen Interessen als Kernprobleme der BRI. Die chinesische Regierung kooperiert zudem mit einer Vielzahl von Ländern, die durch schwache Staatlichkeit und politische Spannungen gekennzeichnet sind. Dies gefährdet getätigte Investitionen und gewährte Kredite. So bleibt festzuhalten, dass China mit den neuen Seidenstraßen eine Erzählung gefunden hat, die sich als international erfolgreich erwiesen hat, weil sie sich als anschlussfähig an die Wirtschaftsinteressen relevanter Akteure in anderen Ländern zeigt und damit für diese zu einer Realität wird. Welchen Erfolg und welche Folgen aber die Erzählung in der Umsetzung langfristig zeitigen wird und inwiefern die chinesische Regierung bei der Projektgestaltung und Keditvergabe wird nachjustieren müssen, bleibt abzuwarten.
 
        Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg haben die chinesische Wirtschaft vor neue Herausforderungen gestellt. Chinas politische Rückendeckung für Russland verschärft die Spannungen mit den USA und Europa. Die Russland-Sanktionen belasten Handel und Güterverkehr auf den neuen Seidenstraßen. Die chinesische Null-Covid-Strategie, die immer wieder zu Lockdowns von Millionenstädten führt, verschlechtert die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler chinesischer Bürger und behindert Produktions- und Logistikabläufe mit erheblichen Folgen für Lieferketten und die Wirtschaftsentwicklung insgesamt. China, so scheint es, steht vor einer ungewissen Zukunft.
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        ANDOCKEN – DISKURSMACHT – VERSICHERHEITLICHUNG
 
        Chinas geopolitischer Code und die Belt and Road Initiative
 
        Nadine Godehardt
 
        Vor knapp zehn Jahren kündigte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zwei „neue Seidenstraßen“ an. Nach seinen Reden in Kasachstan und in Indonesien im September und Oktober 2013 war nicht vorherzusehen, welch große Wirkung diese Initiativen sowohl auf die chinesische als auch auf die internationale Politik haben sollten. Die seit 2016 offiziell als „Belt and Road Initiative“ (BRI) bekannte Politik01 hat weltweit nicht nur für Aufsehen gesorgt, weil China in Staaten und Regionen investiert hat, die aufgrund hoher Risiken von westlichen Demokratien eher gemieden werden. Vielmehr hat die chinesische BRI auch ein Umdenken in der internationalen Politik befördert. Konnektivität wird hiernach nicht mehr als Selbstverständlichkeit verstanden, sondern Konnektivitätspolitik sowie der Wettbewerb um globale Konnektivität als ein zentraler Bestandteil eines neuen Typus von Geopolitik begriffen. Nach der Euphorie der ersten Jahre stellt sich gegenwärtig die Frage, welche Rolle die BRI in der chinesischen Außenpolitik zukünftig einnehmen wird, insbesondere vor dem Hintergrund der sich dramatisch gewandelten weltpolitischen wie innenpolitischen Lage. Die folgende Analyse zeigt, dass die BRI weiterhin, allerdings immer mehr in Ergänzung mit anderen Initiativen wie beispielsweise der Global Development Initiative (GDI) oder der Global Security Initiative (GSI), die Ausrichtung chinesischer Außenpolitik bestimmen wird. Entscheidend ist, dass China mithilfe seines geopolitischen Codes danach strebt, Weltpolitik im eigenen Sinne zu formen.
 
        VON DER ANKÜNDIGUNG ZUR GLOBALEN VISION: DREI PHASEN DER BRI
 
        Die Motivation für die BRI basiert auf einer Reihe von innen- und außenpolitischen Gründen. So greift die Idee der BRI auf die sozioökonomischen Erfahrungen und Erfolge des chinesischen Entwicklungsmodells zurück. Sie forciert beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung und den Infrastrukturausbau in den Ländern, die mit China ein Kooperationsabkommen oder eine Absichtserklärung im Rahmen der BRI unterzeichnet haben. Einige Expert*innen argumentieren auch, dass die BRI eine Lösung für die industrielle Überkapazität der chinesischen Wirtschaft darstellt.02 Bis heute ist der Gedanke, chinesische Lösungen anzubieten, ein zentraler Bestandteil der BRI, auch wenn sich mittlerweile die Priorisierung von Entwicklung, Stabilisierung und Sicherheit im chinesischen Diskurs deutlich gewandelt hat. Gleichzeitig ist Chinas Infrastrukturaußenpolitik weiterhin eng mit der BRI verbunden, wobei chinesische Investitionen in Infrastrukturgroßprojekte seit 2019 deutlich zurückgegangen sind.
 
        Außenpolitisch steht die BRI zunächst im Einklang mit der Vorstellung des damals „neuen Sicherheitskonzeptes“ von 1996, das darauf angelegt war, Stabilität durch den forcierten Aufbau wirtschaftlicher Kooperation zu garantieren. Es geht um den Ausbau der „freundlichen Nachbarschaftsbeziehungen“, auch wenn der geografische Raum der Initiativen nicht mehr nur auf die direkten Nachbarstaaten begrenzt war. Im Falle der Landweg-Initiative wird zum Beispiel rasch deutlich, dass die chinesische Führung ihre Politiken gegenüber Zentralasien, Westasien, dem Kaukasus oder der Schwarzmeerregion nicht mehr voneinander trennt, sondern den Eurasischen Raum mithilfe der BRI als Ganzes betrachtet. Die globale Ausdehnung sowie Geopolitisierung neuer Politikräume machten die BRI bald zu einem zentralen Instrument der Außenpolitik unter Xi Jinping.
 
        Phase I: 2013–2015
 
        Da sich der weltpolitische Kontext und folglich auch die Beziehungen zwischen den USA und China im vergangenen Jahrzehnt so drastisch verändert haben, ist es wichtig, auf die politische Situation zu Beginn der BRI zu blicken.03 Xi Jinping hatte mit den zwei Ankündigungsreden zur BRI 2013 seine Vorstellungen darüber geäußert, welche Inhalte chinesische Außenpolitik zukünftig prägen sollten. Gerade in den frühen Jahren seiner Amtszeit stand – ganz in der Tradition vorheriger Führungen – die Intensivierung der Beziehungen zur regionalen Nachbarschaft im Zentrum, etwa durch Auf- und Ausbau von Infrastruktur im Transport-, im Energie- und, zeitlich nachgelagert, im Kommunikationssektor. Von Anfang an schien die BRI auch geografisch deutlich mehr einzubeziehen als nur die direkten Nachbarstaaten. Der Rekurs auf den Seidenstraßen-Begriff war ein klares Anzeichen dafür. Für Peking ging es auch darum, neue Partner für die chinesische Politik im Rahmen der BRI zu gewinnen. Geopolitisch diente die BRI wohl zunächst auch dazu, sich aktiver gegenüber der Außenpolitik anderer Großmächte, vor allem der USA und Russlands, zu positionieren und eine alternative Politik anzubieten. So können die Seidenstraßeninitiativen gerade zu Beginn auch als Reaktion auf die damalige Politik der US-Regierung verstanden werden, die ein strategisches „Rebalancing to Asia“ forcierte und damit Verhandlungen über eine transpazifische Handelspartnerschaft vorantrieb (TPP), an denen China nicht teilnahm. Zu dieser Zeit war die Tragweite der BRI letztlich auch in China noch umstritten, wie sich an Diskursen zwischen Expert*innen für Internationale Beziehungen und Außenpolitik oder Regionalexpert*innen zeigte. Ersteren ging es darum, für Chinas Außenpolitik eine ausdifferenzierte Strategie zu entwickeln. Insbesondere die Ausdehnung der Beziehungen nach Eurasien wurde zu diesem Zeitpunkt als ein wichtiger Baustein für eine Globalstrategie verstanden. Insgesamt waren in diesen Debatten die USA als Referenzpunkt chinesischen Handelns meist gesetzt. Für die Regionalexpert*innen war die BRI dagegen vor allem eine Initiative mit regionaler Reichweite. Im Vordergrund stand die wirtschaftliche und infrastrukturelle Verknüpfung der chinesischen Grenzprovinzen mit den Nachbarregionen. Die Hoffnung spielte mit, Chinas Rolle, beispielweise in Zentralasien, nachhaltig zu festigen und die sinophobischen Tendenzen zu reduzieren. Zentral war hierfür ihrer Ansicht nach, dass alle beteiligten Gesellschaften einen tatsächlichen Nutzen von der BRI haben sollten.
 
        In Deutschland und Europa ist die politische Tragweite der Seidenstraßeninitiativen zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt worden.04 Die ersten Auseinandersetzungen mit Chinas Megaprojekt fanden vor allem auf technischer Ebene statt. Im Fokus stand dabei die Landwegroute vom Westen Chinas über Zentralasien bis hin nach Europa, die insbesondere in der Logistikbranche auf Interesse stieß. Es ist daher wenig überraschend, dass 2015 die sogenannte EU-China-Konnektivitätsplattform auf den Weg gebracht wurde, über die gemeinsame Kooperationsprojekte im Bereich der Transportinfrastruktur zwischen China und Europa (Eurasien) identifiziert werden sollten.05 Zu diesem Zeitpunkt symbolisierte die Konnektivitätsplattform die vorherrschende Sichtweise auf Chinas Seidenstraßeninitiativen. Sie galten weniger als eine politische Vision, sondern vielmehr als ein technisches Mittel, um Chinas physische Konnektivität in der erweiterten Nachbarschaft zu verbessern.
 
        Phase II: 2015–2020
 
        Dies hatte auch damit zu tun, dass gerade in den ersten Jahren der Machtübernahme durch Xi Jinping so viele neue Initiativen verkündet wurden, dass es von außen nicht so einfach ersichtlich war, welche am Ende seine Politik nachhaltig prägen würden. Recht schnell stellten die neuen Seidenstraßen dann alles in den Schatten, was bis dahin von einer chinesischen Regierung für die Politik gegenüber der Außenwelt vorgeschlagen wurde.06 Die BRI war der Beginn einer größeren „China-Erzählung“, aus der sich ablesen lässt, wie chinesische Eliten die gegenwärtige und zukünftige Rolle ihres Landes in der Welt verstehen.07 Entscheidend für diese Sichtweise ist, dass sich die geografische wie politische Reichweite der BRI ab 2014/15 deutlich vergrößert hat und der globale Anspruch Chinas damit sichtbarer geworden ist. Seither hat sich die chinesische Außenpolitik in eine „globale Konnektivitätspolitik“ transformiert.08
 
        „Konnektivität“ ist dabei kein politischer Begriff, der von Peking prominent eingeführt worden wäre, etwa im Sinne eines außenpolitischen Ziels oder einer neuerlichen Initiative. Die Entscheidung dafür, Chinas Außenpolitik wissenschaftlich unter diesem Terminus zu fassen, basiert vielmehr auf einer Analyse sprachlicher Formulierungen, die sich im außenpolitischen Diskurs des Landes über einen bestimmten Zeitraum hinweg entwickelt und manifestiert haben.09 Mittels diachronischer Textanalyse zeigt sich, dass Begriffe wie „Nachbarschaft“ an Bedeutung verlieren und dagegen andere geografische Kategorien wie „global“ oder eben „Konnektivität“ bedeutender werden. Deutlich wird dies auch im 2015 veröffentlichen Aktionsplan der BRI, in dem die geografische wie sektorübergreifende Reichweite der Initiative bereits stärker betont wird. Neben den BRI-Projekten steht die Diskussion über die BRI sinnbildlich für die veränderte Außenpolitik unter Xi Jinping, in der es immer mehr darum geht, die Welt an China – zu chinesischen Bedingungen – anzudocken, anstatt China weiter in die (noch) bestehende liberale internationale Ordnung zu integrieren. Chinas globale Konnektivitätspolitik ist ein Beispiel für den Versuch, ein neues hegemoniales Projekt sowie eine räumliche Neuordnung zu etablieren.
 
        An zwei Elementen der chinesischen Konnektivitätspolitik wird besonders deutlich, wie sich Chinas Vorstellungen von der etablierten liberalen Sichtweise auf die internationale Ordnung, von ihren Normen, Standards sowie Entwicklungs- und Kooperationsmechanismen unterscheiden.10 Das erste Element ist die Ausrichtung der chinesischen Außenpolitik auf eine multidimensionale Räumlichkeit, die ihren Ausgangspunkt in der BRI hat. Dieses Projekt steht vor allem für eine Verknüpfung von räumlichen Strukturen wie etwa Wirtschaftskorridoren, physischen und digitalen Ökosystemen, Verkehrs- oder Infrastrukturknotenpunkten, Sonderwirtschaftszonen oder weiteren Verbindungen mit verschiedenen techn(olog)ischen Dimensionen, beispielsweise digitalen Bezahlsystemen, neuen Satellitennavigationssystemen, 5G-Mobilfunknetzwerken oder globalen Energieverbindungen. Eine solche Geopolitisierung räumlich-technischer Strukturen hat das Potenzial, die Geografie der internationalen Politik mittelfristig zu transformieren und teilweise in einem chinesischen Sinne zu prägen.11 Verstärkend wirkt dabei das zweite Element. Es besteht darin, dass eine Vielzahl chinesischer Akteure wie Regierungs- und Parteiorgane oder Unternehmen diese Knotenpunkte der Konnektivität zu einer strategischen Angelegenheit von Geopolitik machen. Dies unterstreicht, wie fragil die räumlichen Repräsentationen in der gegenwärtigen internationalen Ordnung sind. Sichtbar wird, dass chinesische Akteure neue politische Räume schaffen und Konnektivität als „Wert an sich“ etablieren, ohne dabei existierende liberale (Wert-)Vorstellungen zu integrieren.
 
        Im Zeitraum von 2015 bis 2020 hat sich die deutsche und europäische Politik gegenüber der BRI und China insgesamt stark verändert. Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Veränderungen, Donald Trumps Amtszeit als 45. Präsident der USA, der globalen Zunahme von Tendenzen der Entdemokratisierung sowie den deutlichen Veränderungen der chinesischen (Außen-)Politik unter Xi Jinping sind zwei Entwicklungen hervorzuheben: zum einen der zunächst eher zaghafte Versuch der EU, mit der Verabschiedung der „EU-Asien-Konnektivitätsstrategie“ zusammen mit anderen asiatischen Partnern einen nachhaltigen, umfassenden und regelbasierten Ausbau von Konnektivität zu gewährleisten.12 Zum anderen hat die EU in einem Strategiepapier vom März 2019 ihre China-Politik neu ausgerichtet. Das Dokument beendet die Wahrnehmung Chinas als Entwicklungsland und betont Chinas Status als globaler Akteur und führende Technologiemacht. Ferner wird China nicht nur als „Partner“ und „Wettbewerber“, sondern das erste Mal in einem offiziellen EU-Dokument auch als „systemischer Rivale“ bezeichnet. Dieser Dreiklang ist bis heute allgegenwärtig und wird auch in der deutschen China-Strategie, die bis zum Sommer 2023 fertiggestellt werden soll, eine entscheidende Rolle spielen.
 
        Phase III: 2020 fortlaufend
 
        Die Entwicklungen der vergangenen Jahre, vor allem die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen, die Klimakrise sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, haben die weltpolitische Lage nochmals gravierend verändert. Auch die chinesische (Außen-)Politik kann nicht unabhängig von dieser Situation betrachtet werden. China ist Globalmacht, ein aktives Mitglied in internationalen Organisationen, und chinesische Akteure sind mittlerweile in jeder Weltregion vertreten. Darüber hinaus haben viele internationale Themen, Institutionen oder Akteure durch einen Bezug zu China eine stärkere globale Beachtung erfahren, etwa das Internationale Olympische Komitee, die Weltgesundheitsorganisation, das Weltwirtschaftsforum oder internationale Standards. Der entscheidende Punkt ist aber, dass China zunehmend eine eigene Vorstellung von „Globalität“ entwickelt, das heißt davon, wie die Welt räumlich und geografisch strukturiert sein sollte, um eine größere Kompatibilität mit den Zielen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) herzustellen.
 
        Dies ist in erster Linie möglich, weil wir uns inmitten einer Phase befinden, in dem die liberale internationale Ordnung ihren Kulminationspunkt endgültig überschritten hat. Begriffe wie „Zeitenwende“ drücken dies im Kern aus. Sie verdeutlichen: Was vormals galt, gilt nicht mehr. Mit Antonio Gramsci könnte man auch von einem „Interregnum der Weltordnung“ sprechen.13 Dabei beschreibt das Interregnum ein Zeitalter geprägt von Krisen, Durcheinander, Unsicherheiten und Verunsicherung, in dem Strukturen der liberalen internationalen Ordnung weiterhin existieren, auch teilweise noch funktionieren, aber gleichzeitig in vielen Momenten nicht mehr für ausreichend Stabilität und Sicherheit sorgen können. „Interregnum“ steht folglich für eine noch nicht komplett zerrissene Ordnung; eine Situation, in der noch nicht absehbar ist, wie neue Ordnungen der Zukunft aussehen werden.
 
        All diese Unsicherheiten haben Nischen in der etablierten Ordnung entstehen lassen, in denen Institutionen und Mechanismen nicht mehr so funktionieren wie gewohnt. Diese legen bestimmte Bereiche offen, die weniger stark im liberalen Wertesystem verankert sind. Der chinesischen Regierung bietet sich so immer wieder die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge in einzelne Kontexte der internationalen Politik einzubringen und Bestandteile der bisherigen Ordnung umzuformen.
 
        Geografisch spiegelt sich dies darin wider, dass für die chinesische Regierung der Austausch mit Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Südostasiens weiterhin von hoher Bedeutung ist und nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine intensiviert wurde. So erhalten politische Gipfeltreffen im Rahmen der BRICS,14 dem China-Afrika-Forum FOCAC oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) größte Aufmerksamkeit in den chinesischen Medien. Diese Verbindungen unterstreichen, dass China global nicht allein dasteht. Außerdem haben sich Chinas Exporte in die größten Länder des Globalen Südens (unter anderem Indonesien, Indien, Vietnam) von Juni 2021 bis Juni 2022 verdoppelt.15 Beachtenswert in diesem Zusammenhang sind auch die chinesischen Investitionen im Digitalsektor in Afrika. Chinesische Unternehmen, allen voran Huawei, sind in vielen Bereichen der modernen Kommunikationsinfrastruktur bereits dominierend: Sie bauen Datencenter, E-Commerce Center, 5G-Netze oder Unterwasser-Glasfaserkabel.16
 
        Global manifestiert sich der chinesische Anspruch in zwei weiteren zentralen Initiativen: der Global Development Initiative (GDI) und der Global Security Initiative (GSI). Die GDI verstetigt Aspekte, die bereits seit 2017/18 intensiv den akademischen Diskurs in China dominieren. Dies umfasst die Frage nach der Nachhaltigkeit von BRI-Projekten und wie diese besser mit den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen verknüpft werden könnten.17 Allerdings werden mit der GDI auch chinesische Sichtweisen von „Entwicklung“ prominent im globalen Diskurs platziert. Damit einher geht beispielweise das Verständnis von wirtschaftlicher Entwicklung als Voraussetzung für Menschenrechte (im Kontrast zu den universellen Menschenrechten) und ein Plädoyer für „echten Multilateralismus“ und „Inklusivität“ in der Entwicklungskooperation.18 Die GDI wird die BRI nicht ablösen, sondern unterstreicht vielmehr ihren globalen Anspruch. Auf die GSI komme ich noch zu sprechen. Letztlich sind beide Initiativen Instrumente, um die zukünftige Weltordnung in einem chinesischen Sinne zu formen.
 
        Aufgrund der weltpolitischen Entwicklungen und innenpolitischen Folgen haben sich die Inhalte der BRI ebenfalls verschoben. Es ist deutlich erkennbar, dass der Hype der ersten Jahre vorbei ist. Große Investitionen in alle nur vorstellbaren Infrastrukturprojekte, oftmals in risikobehafteten Kontexten, haben in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Abgesehen davon müssen sich auch chinesische Akteure letztlich mit lokalen Herausforderungen, wie Schwierigkeiten beim Landerwerb für den Bau von Bahnstrecken oder Regierungswechsel in Empfängerländern, auseinandersetzen. Insgesamt stabilisiert sich das BRI-Engagement auf niedrigem Niveau.19
 
        GEOPOLITISCHER CODE DER CHINESISCHEN AUẞENPOLITIK
 
        Vor dem Hintergrund der globalen Veränderungen ist es umso wichtiger, die Prinzipien zu analysieren, die die chinesische Außenpolitik unter Xi Jinping prägen.20 Zentral dabei sind die Fragen, wie die chinesische Führung ihre Rolle in der internationalen Politik versteht und wie sie sich zur Welt orientiert. Dieser geopolitischer Code Chinas ist die Statik der chinesischen Außenpolitik und illustriert die chinesische Denkweise in Zeiten der „Zeitenwende“.21
 
        Andocken
 
        Das Prinzip „Andocken“ hat im innerchinesischen Diskurs seit etwa 2015/16 die politischen Begriffe von „Anpassung“ an und „Integration“ in das internationale System abgelöst. Gegenüber dem nationalen Publikum signalisiert die Verwendung von „Andocken“ folglich, dass die Tage einer passiven Integration Chinas vorüber sind. In diesem Sinne gibt Andocken die Wirkrichtung chinesischer Politik vor: weniger Anpassung an internationale Normen und Praktiken, dafür proaktives Werben für die Erfolge des eigenen Entwicklungsmodells. Es forciert daher eine deutlich progressive Politik unter Xi Jinping.22 Für das ausländische Publikum ist der Unterschied zwischen Kooperation und Andocken im ersten Moment nicht immer deutlich zu erkennen. Schließlich geht es beim Andocken ebenfalls um eine Form der Kooperation oder Verbindung zwischen China und den Akteuren des internationalen Systems. Allerdings stellt Andocken Konnektivität her, ohne eine vorherige Anpassung der chinesischen Seite an internationale Normen und Konventionen vorauszusetzen. Folglich verändert das Prinzip die chinesische Außenpolitik in zweierlei Hinsicht.
 
        Erstens enden damit die Diskussionen über Chinas Integration in die internationale Ordnung, insbesondere sofern diese unter der Voraussetzung einer Transformation des politischen Systems erfolgen sollte. Zweitens wandelt sich mit Andocken die Wirkrichtung chinesischer Politik. Das Prinzip impliziert ein proaktiveres Vorgehen chinesischer Akteure mit dem Ziel, dominante (liberale) Normen, Standards und Werte beispielsweise durch die Etablierung von China+X-Mechanismen wie beispielsweise FOCAC, BRICS, China+Central Asia/C+C523 umzugestalten. Damit soll eine internationale Ordnung geschaffen werden, die besser mit den Zielen der KPCh vereinbar ist. Entscheidend ist also nicht mehr die Kompatibilität Chinas mit der Welt, sondern die Kompatibilität der Welt mit China.
 
        Diskursmacht
 
        Unter Xi Jinping hat der Begriff „Diskursmacht“ sowohl im politischen als auch im akademischen Diskurs deutlich an Bedeutung hinzugewonnen. Nutzung von Diskursmacht meint nicht nur, auf internationalem Parkett eine eigene Sprache und eigene Begrifflichkeiten einzuführen. Es geht auch darum, alle möglichen Kanäle und Orte der Politik zu rekonfigurieren, sowie die materielle Wirklichkeit der internationalen Kommunikation durch den Aufbau neuer oder die Erweiterung bestehender Infrastruktur zu verändern. Darüber hinaus wird in Peking oft sorgfältig überlegt, welche Konzepte der westlich-liberalen Weltordnung sich mit Chinas eigenem Diskurssystem in Beziehung setzen lassen. Eine weitere Rolle spielt dabei die Sichtweise, dass globales Wissen nicht mehr nur im Globalen Norden produziert wird. So sieht China bei bestimmten Begriffen wie „Gemeinschaft“, „Entwicklung“, „Inklusivität“, „Menschenrechte“, „Sicherheit“ oder dem „Kampf gegen die Deglobalisierung“ die Möglichkeit, deren Verwendung global zu prägen. Die Kunst besteht darin, vorhandene Formulierungen inhaltlich so zu verändern, dass sie von anderen Regierungen selbst in einem chinesischen Sinne genutzt werden, ohne dass es sofort offensichtlich wird. Ein solches Vorgehen lässt vermuten, dass chinesische Akteure, gerade unter Xi Jinping, die inhaltliche Ausrichtung von Dialogmechanismen mit externen Akteuren immer häufiger den Vorstellungen der Parteiführung anpassen.
 
        Versicherheitlichung
 
        Zentral für den geopolitischen Code Chinas ist ferner, dass unter Xi Jinping zunächst im nationalen, dann auch im außenpolitischen Kontext eine extreme Versicherheitlichung der Politik stattgefunden hat. Kurzum und stark vereinfacht: Alles ist ein Sicherheitsproblem. Das Prinzip der Versicherheitlichung charakterisiert die Politik unter Xi Jinping fortwährend. Innenpolitisch lässt sich dies daran ablesen, dass Xi Jinping bereits in einer seiner ersten Reden im April 2014 für ein „umfassendes Konzept von nationaler Sicherheit“ plädiert hat. Das Konzept bezieht sich sowohl auf interne wie externe Sicherheit, betont traditionelle Bereiche wie Militärsicherheit oder politische Sicherheit und nicht-traditionelle Bereiche wie kulturelle oder ökologische Sicherheit. Gleichzeitig deutet sich hier auch schon eine weitere Veränderung in der chinesischen Denkweise an, denn unter dem „umfassenden Konzept nationaler Sicherheit“ verstärken sich Entwicklung und Sicherheit gegenseitig. Dies ist eine Abkehr vom „Entwicklung zuerst“-Prinzip, dem Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung als Voraussetzung nationaler Sicherheit. Schon frühzeitig in seiner Amtszeit betonte Xi Jinping somit die zentrale Bedeutung von Sicherheit für die kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Seit 2020 ist die Gleichstellung von Sicherheit und Entwicklung auch im offiziellen Parteisprech integriert.24
 
        Die Akzentuierung der nationalen Sicherheit als eine entscheidende Grundlage für ein besser entwickeltes und sicheres China hört an den Grenzen des Landes nicht auf. So verkündete Xi Jinping erst kürzlich die bereits erwähnte GSI im Rahmen des virtuellen Boao-Forums, eine Art asiatischem Weltwirtschaftsforum. Hierbei übertrug Xi Jinping zentrale Aspekte des innerchinesischen Diskurses über Sicherheit auf die weltpolitische Lage und betonte, dass die Gewährleistung von Sicherheit eine zentrale Voraussetzung für Entwicklung sei.25 Die GSI ist Chinas Antwort auf die zunehmenden globalen und geopolitischen Sicherheitsherausforderungen. Dabei sind die Inhalte nicht unbedingt neu, aber in Kombination mit der 2021 verkündeten GDI wird deutlicher, dass sich innen- und außenpolitische Instrumente chinesischer Politik immer mehr angleichen. Neu ist aber, dass die innere wie äußere Versicherheitlichung ein Fundament dafür bietet, dass die chinesische Führung nicht nur dazu bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, um ihre zentralen Sicherheitsinteressen im Ausland durchzusetzen – was sie beispielsweise im Falle Taiwans bereits macht. Die GSI bietet auch den Rahmen dafür, dass die chinesische Führung perspektivisch das Risiko eines wirtschaftlichen Rückschlags in Kauf nehmen könnte, um Stabilität in Regionen außerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft Chinas durchzusetzen; Orte, in denen gerade im Rahmen der BRI viel investiert wurde, beispielsweise am Horn von Afrika.
 
        FAZIT UND AUSBLICK
 
        In den zehn Jahren unter der Führung Xi Jinpings hat sich die Ausrichtung der chinesischen Außenpolitik deutlich verändert. Die drei Phasen der BRI zeigen auf, wie sich Chinas Orientierung zur Welt immer weiter von „westlich“ geprägten Vorstellungen einer liberalen internationalen Ordnung entfernt hat. Dies ist auch ein Indikator der „Zeitenwende“ oder des „Interregnums der Weltordnung“. Chinas Neuorientierung unterstreicht ein wichtiges Element unserer Zeit, und zwar den Wettbewerb von konkurrierenden geopolitischen Vorstellungen darüber, wie die Welt in Zukunft politisch und räumlich geordnet sein könnte. Die BRI und daran anknüpfend die GDI und GSI repräsentieren strategische Instrumente, die es chinesischen Entscheidungsträger*innen ermöglichen, eine bestimmte Sichtweise von „Entwicklung“, „Konnektivität“ oder „Sicherheit“ in der Welt zu vermitteln. Chinas geopolitischer Code, der geprägt ist von den drei Prinzipien Andocken, Diskursmacht und Versicherheitlichung, schafft den Kontext dafür, dass strategische Instrumente wirken können. Ohne Verständnis dieser Prinzipien ist die Wirkung chinesischer Außenpolitik kaum nachvollziehbar und eine strategische Neuausrichtung deutscher Politik gegenüber China bleibt unzureichend.
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        IM WETTSTREIT UM KONNEKTIVITÄT
 
        Jonathan Holslag
 
        Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Pipelines sind als Manifestationen der Macht zu verstehen. Wenn sich der Schwerpunkt wirtschaftlicher Macht verlagert, verschiebt sich auch die Infrastruktur. Ein Land, das seine industrielle Leistungsfähigkeit, seinen Binnenkonsum oder idealerweise eine Kombination aus beidem ausbaut, benötigt einen erweiterten Zugang zu ausländischen Märkten und verfügt auch über die nötigen Ressourcen dafür. Ein solches Land kann für Dynamik sorgen, indem es die Vernetzung des Handels fördert, der Handel für mehr Wachstum sorgt und das Wachstum eine politische Hebelwirkung für den Zugang zu ausländischen Märkten generiert. Allerdings stützt Infrastruktur oft auch militärische Aktivitäten: Auf Handelsschiffe könnten Kriegsschiffe folgen.
 
        Diese realpolitische Erkenntnis hielt man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auf dem Höhepunkt der Globalisierung, für überflüssig. Der freie Markt, so die weit verbreitete Ansicht, würde alles regeln, der Staat in den Hintergrund rücken, der freie Fluss des Kapitals politische Dissonanzen überwinden, und Verkehrswege zu einem von transnationalen Unternehmen verwalteteten, weltweiten Gut werden. Global agierende Konzerne wie Maersk oder Siemens sollten diese Netzwerke aufbauen und anstelle von Staaten die Initiative übernehmen, deren Know-how und sogar ihre finanziellen Ressourcen nutzen. Doch es sollte anders kommen. Mit China rücken der Staat, staatliche Unternehmen und Banken wieder in den Vordergrund. In den vergangenen Jahrzehnten ist der defensive ökonomische Nationalismus der Volksrepublik mit seinem typischen Protektionismus und der Abschottung nach außen einem offensiven ökonomischen Nationalismus gewichen, der gekennzeichnet ist durch ein Herausgehen der staatlichen Konzerne und einer Politik der offenen Türen.
 
        Chinas Vision für Konnektivität ist gnadenlos realpolitisch: Konnektivität ist dann zu begrüßen, wenn sie dem eigenen Machtausbau dient.01 Bereits in den 2000er Jahren war die Staatsführung der Ansicht, dass das Land weniger abhängig von überwiegend westlichen Unternehmen werden müsse, und begann, nationale Champions in Sachen Konnektivität wie die Reederei Cosco, die China Harbour Engineering Company oder den Telekommunikationsgiganten Huawei aufzubauen. Während China den Zugang zum eigenen Markt für ausländische Investoren beschränkte, drängte es mit aller Macht darauf, sich andere Märkte zu erschließen. Die staatlichen Banken boten großzügige Kredite, während staatliche Unternehmen verlockende Pauschalangebote machten und sich so die Loyalität lokaler Eliten erkauften. Die Volksrepublik mischte sich nicht in politische Angelegenheiten wie etwa Menschenrechtsfragen ein, und ihr Geld wurde für lokale Politiker schon bald unverzichtbar, um sich an der Macht zu halten. Bei seinen Infrastrukturprojekten konzentrierte sich China auf eine Arbeitsteilung, bei der sich die Volksrepublik auf zunehmend anspruchsvolle Dienstleistungen und Herstellungsprozesse spezialisierte und die anderen Länder entweder auf Rohstoffe oder – im Fall der westlichen Länder – auf Handel und gewerbliche Dienstleistungen. 2013 rief China die „Belt and Road Initiative“ (BRI), im Deutschen auch bekannt als „neue Seidenstraßeninitiative“, ins Leben, bei der eine Billion US-Dollar in ein Handels- und Infrastrukturnetz im Ausland investiert werden sollten.
 
        ALLMÄHLICHE ERKENNTNIS
 
        Andere Länder erkannten die Beweggründe der chinesischen Führung für die Konnektivitätskampagne und die potenziellen Nachteile, die für sie daraus entstanden, erst nach einiger Zeit. Vor allem im Westen und in Japan dauerte es sehr lange, bis man die früheren Vorstellungen vom freien Handel mit der neuen Realität massiver staatlicher Interventionen in Verbindung brachte. In den USA setzte man sich in den frühen 2000er Jahren mit den strategischen Auswirkungen der chinesischen Häfen im Indischen Ozean, der sogenannten Perlenkette, auseinander. In den europäischen Institutionen gab es hingegen erst ab 2008 Debatten über die strategischen Folgen der staatlich vorangetriebenen chinesischen Infrastruktur- und Handelsnetze, als chinesische Bauvorhaben in Afrika und Infrastrukturmaßnahmen in Asien ins Visier gerieten. In Brüssel wurde durchaus wahrgenommen, dass sich China in afrikanische Häfen einkaufte, etwa im Sudan, und die chinesische Marine im Indischen Ozean unterwegs war, um chinesische Handelsschiffe zu schützen. Angesichts chinesischer Straßenbauprojekte im Himalaja zeigte sich Indien besorgt – sowohl über die daraus entstehenden Vorteile für das chinesische Militär entlang der umstrittenen Grenze zwischen beiden Staaten als auch über die möglichen Folgen für die eigenen wirtschaftlichen Interessen in Nepal. 2009 war ich bei einer Diskussionsrunde in Japan, bei der japanische Experten und Offizielle beklagten, dass die von China gebauten Straßen und Eisenbahnlinien in Ländern wie Myanmar und Thailand den sogenannten West-Ost-Handel umgehen und ihn auf Lieferketten von Nord nach Süd umlenken würden, die von chinesischen Unternehmen dominiert würden.
 
        Der entscheidende Moment der Erkenntnis kam jedoch mit der Finanzkrise (2009–2012), die Beijing nutzte, um sich weiter in die Infrastruktur anderer Länder einzukaufen, wie das Beispiel des Hafens von Piräus zeigt. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die chinesischen Bestrebungen schließlich 2012 mit den Vorbereitungen zur BRI und ihrem offiziellen Start 2013. Die Initiative führt die bisherige chinesische Politik fort, allerdings mit Investitionen in beispielloser Höhe und dem Ziel, die Tätigkeit verschiedener staatlicher Unternehmen besser zu integrieren. Diese Ankündigung alarmierte die Länder des Westens.
 
        ZÖGERN
 
        Zwischen 2008 und 2013 verfolgten Japan, Europa und die USA den Ansatz, die Volksrepublik einzubinden und mit ihr zu kooperieren. Man ging davon aus, dass man China überzeugen könnte, mit seinen Infrastrukturprojekten die finanzielle Stabilität der Partnerländer nicht zu gefährden, soziale Grundrechte zu achten und der Umwelt so wenig wie möglich zu schaden. In der Erwartung, gemeinsam an der Entwicklung der Infrastruktur zu arbeiten, richtete die EU beispielsweise einen trilateralen Dialog mit China und Afrika ein. Auch bei Infrastrukturprojekten in Zentralasien und bei der Sicherung der globalen Schifffahrtsrouten wollte man mit China zusammenarbeiten.02 Offiziere der chinesischen und verschiedener europäischer Seestreitkräfte besuchten sich gegenseitig auf ihren Schiffen im Golf von Aden.
 
        Konnektivität wurde immer noch als eine gute Sache betrachtet. Viele Länder waren zuversichtlich, dass China eine Kooperation zu schätzen lernen und erkennen würde, dass sie im eigenen Interesse sei. Zudem wurde jede Infrastrukturmaßnahme, ob in staatlicher Hand oder nicht, in Regionen wie Afrika begrüßt. Auch westliche Unternehmen profitierten von chinesischen Investitionen. Deutsche und französische Bauunternehmen streckten ihre Fühler nach China aus, um gemeinsame Projekte in Drittmärkten umzusetzen. Dänische Reedereien hatten angesichts der wachsenden Zahl chinesischer Container keinerlei Bedenken. Belgische und niederländische Firmen teilten bereitwillig ihr Know-how zum Ausbau von Häfen.
 
        Selbst nach dem Start der BRI fielen die Reaktionen ambivalent aus. Einerseits reagierte die US-Regierung unter Barack Obama auf Chinas Aufstieg und unternahm erste Versuche, die wirtschaftlichen Interessen der USA in Asien abzusichern, beispielsweise durch mehr Investitionen und den Beitritt zur Transpazifischen Partnerschaft (TPP). Hinter dem Handelsabkommen stand die Idee, die Präsenz der USA in Asien weiterhin zu gewährleisten und gleichzeitig Handelsströme aus China durch Importe aus anderen asiatischen Partnerländern zu ersetzen. Die USA wandten sich 2014 auch gegen die Gründung der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) unter chinesischer Führung. In der EU zeigten sich Amtsträger zunehmend beunruhigt über die Auswirkungen der chinesischen Infrastrukturinitiative auf die finanzielle Stabilität von Entwicklungsländern und befürchteten außerdem, dass es zu einem unfairen Wettbewerb zwischen chinesischen Staatsunternehmen und privaten europäischen Firmen kommen könnte.
 
        Andererseits wollten sich nur wenige japanische oder EU-Politiker, und schon gar nicht die administrative Führung oder die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, direkt mit China anlegen. Und so verfolgten die EU und Japan trotz wachsender Bedenken und US-amerikanischen Drucks weiterhin eine Politik der Einbindung. Viele EU-Mitgliedstaaten wollten sich der BRI sogar anschließen, indem sie Mitglied der 2015 gegründeten AIIB wurden. Sie erklärten ihren Beitritt damit, dass ihnen die Mitgliedschaft und ihre finanzielle Unterstützung die Möglichkeit geben würde, die Agenda der Bank mitzugestalten.03 2015 unterzeichnete die Europäische Kommission auf dem EU-China-Gipfel eine Erklärung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Transport und Verkehr. Doch Maßnahmen wie der EU-ASEAN-Aktionsplan von 2013 enthielten fast keine Hinweise auf das Transportwesen, mit Ausnahme von Sicherheitsfragen in der zivilen Luftfahrt, der globalen Navigation und eines vagen Versprechens, den Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) zu unterstützen.04 In informellen Debatten wurde zwar eingeräumt, dass eine Diversifizierung der Investitionen wichtig wäre und man sich weniger in China und mehr in ASEAN-Staaten05 und Indien engagieren sollte, doch gab es nur sehr wenige konkrete Schritte in diese Richtung.
 
        UMDENKEN
 
        In den frühen 2000er Jahren begann die Aufmerksamkeit für die staatlich geförderten Infrastrukturprojekte, die China in anderen Ländern umsetzte, zu wachsen.06 Die Debatten um die strategischen Folgen gewannen in den 2010er Jahren und vor allem mit Beginn der BRI an Intensität. Die Reaktionen allerdings fielen unterschiedlich aus. Ein echter politischer Kurswechsel erfolgte erst Ende der 2010er Jahre. Er ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. In jener Zeit verschlechterte sich das politische Klima zwischen dem Westen und China. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zog einen Handelskrieg zwischen den USA und China nach sich. Dies veranlasste Europa, sich mit den möglichen Risiken zu befassen, die von einer chinesischen Beteiligung an kritischen Infrastrukturen ausgehen, von Computerchips über Häfen bis zur Rolle des staatlichen Telekommunikationsunternehmens Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes.
 
        Angesichts des starken chinesischen Interesses an der Finanzierung von Infrastrukturprojekten zeigten sich in der EU-Kommission selbst Befürworter des freien Marktes alarmiert. Nach der Ankündigung, dass China in eine Bahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad investieren wolle, ließ die Kommission untersuchen, ob die Investitions- und Vergabevorschriften eingehalten wurden.07 Die Kommission unter Ursula von der Leyen kritisierte zudem, dass China seine eigene Infrastruktur abschirme, aber gleichzeitig auf Investitionen in strategische Infrastruktur im Ausland dränge. Etwa zur gleichen Zeit verwiesen europäische Think Tanks auf den wachsenden Einfluss Chinas auf die europäischen Häfen. Nachdem ein chinesisches Unternehmen einen Großteil der Anteile am Hafen von Hambantota in Sri Lanka aufgrund finanzieller Probleme des Landes übernommen hatte, erhielt die Debatte um die bisherige Haltung gegenüber China weiteren Auftrieb. Politische Entscheidungsträger begannen an der bisherigen Strategie der Einbindung zu zweifeln.08 Bezeichnend für diese veränderte Einstellung in Europa ist ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs aus dem Jahr 2020.09 Der Rechnungshof sah die fehlende Reaktion auf die chinesischen Investitionen in strategischen Bereichen wie Transport und Verkehr kritisch und warnte vor den politischen Risiken der BRI-Projekte. In ungewöhnlich klaren Worten beklagte er den unfairen Wettbewerb bei der Preisgestaltung und die Abschottung Chinas gegenüber ausländischen Investitionen.
 
        VERNETZUNG MIT ANDEREN ASIATISCHEN LÄNDERN
 
        Aber ist diese kritische Haltung auch mit Veränderungen im Handel, bei Investitionen und Projekten verbunden? Ein erster Versuch der EU war die verbesserte Einbindung anderer asiatischer Länder. 2018 verkündete die EU ihre Strategie zur Förderung der Konnektivität zwischen Europa und Asien; ein weiterer Versuch eines vorsichtigen Austarierens. 2021 folgte die Global-Gateway-Initiative, bei der sich die EU verpflichtete, 60 Milliarden Euro pro Jahr für Infrastrukturprojekte und die Vernetzung von Waren, Menschen und Dienstleistungen (hard and soft connectivity infrastructure) aufzuwenden.10 Die Initiative greift auf bereits bestehende Fonds zurück, setzt jedoch darauf, dadurch weitere private Investitionen zu mobilisieren. Dieses Paket soll eine demokratische Alternative zur chinesischen BRI bieten und Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit fördern. Auch in anderen Strategiepapieren rückten Konnektivität und die Bereiche Transport und Verkehr in den Vordergrund. So unterstrich die europäische Strategie zum Indo-Pazifik die „grundlegende Rolle des Transportsektors bei der Sicherung resilienter Lieferketten“ und verpflichtete sich zu mehr Dialog und Investitionen.11
 
        2019 reagierten die USA auf die BRI mit der Einrichtung der International Development Finance Corporation (USIDFC), einem Fonds in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar, der größtenteils für Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen ist.12 2021 vereinbarte Washington mit Japan und Australien die Gründung des Blue Dot Network, dessen Hauptziel nicht die Finanzierung von Projekten, sondern die Zertifizierung von Transparenz und Nachhaltigkeit ist, um möglichen Finanziers Orientierung zu bieten. Das Netzwerk ist mit der Initiative „Build Back Better World“ verbunden, mit der sich die Biden-Regierung verpflichtete, jährlich 40 Milliarden US-Dollar für Verkehr, Kommunikation und andere Infrastrukturmaßnahmen aufzuwenden. Washington konnte auch die G7-Länder für das Vorhaben gewinnen, die weitere 100 Milliarden US-Dollar im Jahr an Investitionen zusagten. All das wurde 2022 unter dem Namen „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ zusammengefasst.
 
        Viele dieser Pläne entstanden erst kürzlich, daher können ihre Auswirkungen noch nicht beurteilt werden. Allerdings stagnierte die für Infrastrukturmaßnahmen vorgesehene globale Entwicklungshilfe in den vergangenen Jahren.13 2016 wendete Japan etwa 8 Milliarden US-Dollar dafür auf, 2020 9 Milliarden US-Dollar. Die USA zahlten 2016 140 Millionen US-Dollar, 2020 waren es 34 Millionen. Die EU gab 2016 etwa 4 Milliarden US-Dollar aus, 2020 eine ähnliche Summe. Nur 7 Prozent der globalen Entwicklungshilfe waren direkte Finanzierungshilfen oder Zuschüsse. 2021 hatte die Europäische Investitionsbank 4,4 Milliarden US-Dollar als Kredite für asiatische Infrastrukturprojekte vergeben, die sich vor allem in Indien und China befanden.14 Erst in der Indo-Pacific Economic Vision von 201915 schlug die US-amerikanische Regierung vor, dass die USIDFC mehr in die Infrastruktur in Asien investieren solle. 2021 beliefen sich ihre Darlehen im indopazifischen Raum auf insgesamt 5 Milliarden Dollar.16 Doch die europäischen und US-amerikanischen Bemühungen werden von den vielen Milliarden in den Schatten gestellt, die China an Krediten für asiatische Verkehrsprojekte zur Verfügung stellt.17 Während mit chinesischem Geld seit 2006 über 600 Kilometer an Schienen finanziert und vier Häfen in Asien gebaut wurden, unterstützten der Westen oder Japan keine derartigen Projekte. Der Westen muss also erst noch zeigen, ob er in der Lage ist, die Mittel aufzubringen, um solche Konnektivitätsprojekte zu finanzieren.
 
        Ebenso bleibt die Frage, ob der Westen und Japan überhaupt noch über die nötigen Kapazitäten verfügen, solche Projekte ohne chinesische Unterstützung durchzuführen. China hat seine Position gleich in mehreren Sektoren gestärkt. Unter den zehn größten Baufirmen finden sich sieben chinesische und drei europäische. Im Bausektor verfügt China bei Weitem über das größte Aufgebot an Arbeitskräften, mit zahlreichen Fachkräften und Ingenieuren. China spricht in diesem Zusammenhang von seiner „Ingenieursdividende“. Im Tief- und Hafenbau sind europäische Unternehmen noch führend, allerdings haben die chinesischen Unternehmen ihren weltweiten Marktanteil rapide ausgeweitet und auch beim Know-how aufgeholt. China verfügt über den größten staatlichen maritimen Cluster, ist im Seehandel weltweit führend und hat die größte nationale Handelsflotte. Die USA sind in diesen Infrastrukturbereichen nur selten zu finden. In fast allen anderen Bereichen, wie etwa der Telekommunikation, gibt es starke westliche Unternehmen, aber auch chinesische. Zusätzlich zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten werden der Westen und Japan daher auch zeigen müssen, dass sie die Unterstützung der Wirtschaft und die nötigen Fachkräfte haben, um die auf dem Papier geäußerten Absichten in die Praxis umzusetzen.
 
        DIVERSIFIZIERUNG VON INVESTITIONEN
 
        Ein zweiter Aktionsschwerpunkt betrifft die Verlagerung und Diversifizierung von Investitionen und Handel. Die USA, die EU und Japan haben Strategien entwickelt, um Fertigungsprozesse möglichst nachhaltig aus China zurückzuholen. Außerdem versuchen sie, Handel und Investitionen zu diversifizieren und diesen Bereich nicht nur auf China zu konzentrieren. Japan hat bei den Bemühungen, den Handel zu diversifizieren und auf andere asiatische Partner auszudehnen, eine führende Rolle übernommen. Das Land gehört zwar dem Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) an, das auch China einschließt, hat aber ebenso weitreichende Vereinbarungen mit den Philippinen, Indonesien, Thailand und Australien getroffen. Die meisten dieser Verträge wurden in den 2000er Jahren unterzeichnet.
 
        Die Idee des „Friendshoring“, des ausschließlichen Handels mit befreundeten Staaten, die 2022 in den USA aufkam, bringt dieses Ziel auf den Punkt. Friendshoring bedeutet in diesem Fall, dass Investitionen und Handel aus China abgezogen und in Partnerländer verlagert werden, die westliche Werte wie Demokratie, Arbeitnehmerrechte, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit teilen. Die Idee baut auf dem früheren Gedanken auf, eine große Freihandelszone um China herum zu schaffen, die sogenannte transpazifische Partnerschaft, die von der Regierung Obama initiiert und unter Donald Trump wieder verworfen wurde. Nun wird sie in Form des Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) umgesetzt. Das 2020 begonnene IPEF strebt nicht mehr länger eine umfassende Freihandelszone an, sondern eine sanftere und informelle Kooperation, um Lieferketten widerstandsfähiger zu machen und eine hochwertige Infrastruktur zu entwickeln.18 Das IPEF hat 14 Mitglieder, darunter Indien, Japan, Südkorea, Indonesien und Vietnam.
 
        Auch innerhalb der EU gibt man inoffiziell zu, dass es wichtig ist, den Handel mit Asien und die Investitionen in den dortigen Ländern zu diversifizieren. Diese Überlegung steht auch hinter dem Bemühen der EU, ein Freihandelsabkommen mit Japan und eines mit Südkorea abzuschließen, die 2015 beziehungsweise 2019 in Kraft traten. Die EU nahm außerdem Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit ASEAN auf. Als die Gespräche scheiterten, konzentrierte sich die EU auf bilaterale Verhandlungen, aus denen Abkommen mit Singapur und Vietnam hervorgingen. Die Verhandlungen mit Indien, den Philippinen und Indonesien dauern noch an.
 
        Hat dieser Ansatz funktioniert? Konnten die USA, Japan und die EU ihre Abhängigkeit gegenüber China als Handels- und Investitionspartner verringern? Der Importanteil aus anderen asiatischen Ländern nach Japan und in die USA hat sich leicht erhöht. 2016 stammten 43 Prozent beziehungsweise 48 Prozent der asiatischen Importe aus China und Hongkong.19 2021 ist dieser Anteil auf jeweils 41 Prozent gesunken. Zum Teil geht diese Veränderung darauf zurück, dass die chinesischen Warenströme über andere Länder wie etwa Vietnam gelenkt werden, doch können solche Re-Exporte nicht den gesamten Rückgang erklären, vor allem nicht im Fall der USA. Dennoch bleibt China ein wichtiger Handelspartner, und die Diversifizierung des US-amerikanischen Handels hat sich in den vergangenen Jahren wieder verlangsamt. Die EU ist sogar noch abhängiger vom chinesischen Handel geworden. 2016 stammten 44 Prozent der Importe aus Asien aus China und Hongkong, 2021 waren es über 47 Prozent.
 
        China ist seit Langem ein Magnet für japanische und westliche Investoren, die das Potenzial der Volksrepublik als Produzent und Konsummarkt erkannt haben. 2016 zog China 19 Prozent aller amerikanischen Investitionen in der Region Asien an.20 2021 waren es über 21 Prozent. In den vergangenen drei Jahren ist dieser Anteil allerdings etwas zurückgegangen, der Höhepunkt war 2019 mit 22 Prozent erreicht. Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass die große Mehrheit der US-amerikanischen Unternehmen nicht in Erwägung zieht, sich komplett aus China zurückzuziehen oder das Land durch ein anderes zu ersetzen.21 2016 gingen 26 Prozent der Investitionen aus der EU nach China.22 Bei diesen 26 Prozent blieb es auch 2020. Die Zahlen für 2021 sind noch nicht verfügbar. Eine Umfrage von 2022 zeigte, dass 89 Prozent der europäischen Unternehmen vorhaben, in China zu bleiben, und 62 Prozent ihre Aktivitäten sogar ausdehnen wollen.23 Die japanischen Investitionen in China stiegen von 137 Milliarden US-Dollar 2016 auf 187 Milliarden US-Dollar 2021.24 Der Anteil der Investitionen in China ging im Vergleich zu den Investitionen, die Japan insgesamt in Asien tätigte, allerdings von 37 Prozent auf 33 Prozent zurück, was vor allem auf den raschen Anstieg der Investitionen in Singapur zurückzuführen ist. Singapur dient jedoch als globale Drehscheibe für Investitionen, daher ist dieser Anstieg nur schwer einzuordnen.
 
        Trotz aller Bemühungen, trotz der Handelskonflikte, des anhaltenden chinesischen Protektionismus und der harten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie haben Japan, die USA und die EU kaum Fortschritte bei der Diversifizierung ihres Handels und ihrer Exporte in andere Länder in der Region gemacht. Mitunter ist ihre Abhängigkeit von China sogar gewachsen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Lieferketten stark auf die chinesische Fertigung gestützt, und auch die Anziehungskraft des chinesischen Konsummarktes scheint so groß zu sein, dass mögliche Alternativen wie Indien und die ASEAN-Mitglieder immer noch außen vor bleiben. Auch die politischen Anreize aus Tokio, Washington und Brüssel konnten wohl nicht ausreichend überzeugen.
 
        SCHLUSS
 
        Die EU, die USA und Japan haben das ambitionierte chinesische Konnektivitätsprogramm als wirtschaftliche und strategische Herausforderung erkannt. Während die Bedenken in den vergangenen 20 Jahren stetig gewachsen sind, zeigten die Regierungen erst in jüngster Zeit die Bereitschaft, darauf zu reagieren. Mittlerweile haben alle drei ihre Absicht bekräftigt, nachhaltigere und transparentere Möglichkeiten für eine bessere Vernetzung zu schaffen. Damit einher geht auch das Bestreben, Handel und Investitionen zu diversifizieren, indem man die Entwicklung von entsprechenden Infrastrukturprojekten im pazifischen oder indopazifischen Raum unterstützt und weitere Maßnahmen zur Erleichterung des Handels trifft. Bisher waren die Fortschritte allerdings enttäuschend. Man kann in dieser Phase jedoch noch nicht hinreichend beurteilen, wie sich die Initiativen entwickeln werden.
 
        Die USA, Japan und die EU können durchaus einige Vorteile geltend machen. Viele Entwicklungsländer suchen Alternativen zu China und sind unzufrieden mit den zunehmend unausgeglichenen Handelsbeziehungen zur Volksrepublik. Länder in Südostasien betrachten die EU und Japan als die besten möglichen Partner, um im Handelskrieg zwischen den USA und China nicht zwischen die Fronten zu geraten.25 Dieses Interesse lässt sich nutzen. Noch sind die EU, Japan und die USA in einigen technologischen Bereichen führend und verfügen über eine etwas bessere Bilanz, was die soziale Verantwortung von Unternehmen angeht. Doch China lernt schnell. Chinesische Unternehmen wagen sich an zunehmend anspruchsvolle Projekte wie das Bohren von Tunneln in schwierigem Gelände und den Bau komplizierter Brücken. Westliche und japanische Firmen dürfen oft nur noch die Technologie liefern. Inzwischen geht China sogar davon aus, ausländisches Know-how durch chinesisches ersetzen zu können und drängt weltweit auf die Einführung chinesischer technischer Standards („China Standards 2035“).
 
        Westliche Unternehmen zeigen sich in Hinblick auf die neue Strategie ihrer Regierungen skeptisch. In den vergangenen Jahren erklärten europäische Auftragnehmer oft, es sei einfacher, chinesische Finanzierungen zu erhalten, als sich durch das Labyrinth der europäischen Finanzierungen mit ihren aufwendigen Prüfverfahren und der schwerfälligen Bürokratie zu kämpfen. Zudem könnten chinesische Unternehmen ein guter Partner bei Projekten in Übersee sein. „Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte mit den Chinesen konkurrieren“, erklärte der Leiter einer deutschen Baufirma vergangenes Jahr bei einem Treffen.26 „Sie bieten bessere Preise, höhere Kredite und flexiblere Arbeitskräfte. Das Beste, was wir machen können, ist, in unsere Technologie zu investieren und zu versuchen, uns an ihren Projekten zu beteiligen.“ Trotz staatlicher Unterstützung halten sich private Fonds zurück, wenn es darum geht, in komplexe Infrastrukturprojekte in riskanten Märkten in Asien und andernorts zu investieren.
 
        Eine weitere Frage lautet, ob der Westen und Japan ihre Partnerländer in Asien überzeugen können, dass sie es dieses Mal ernst meinen und auf ihre Erklärungen Taten folgen lassen. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zeigten sich asiatische Länder zunehmend skeptisch, was die Umsetzung vollmundiger Bekundungen angeht. So haben etwa die EU und die USA oft erklärt, mehr zu investieren und mehr Hilfe leisten zu wollen, ohne dass sich danach etwas geändert hätte. Viele kleinere Länder in der Region akzeptieren inzwischen den Aufstieg Chinas und sehen die chinesische Vorherrschaft als gegeben an. Sie sind deswegen zwar beunruhigt, glauben aber nicht, dass man mit Widerstand etwas erreichen könnte. Unterdessen hat das Ansehen der USA, der EU und Japans als fähige Partner gelitten. Eine Umfrage in Südostasien zeigte, dass über 54 Prozent der Befragten China als führende strategische Kraft betrachten, gefolgt von den USA mit 30 Prozent. Weniger als 2 Prozent nannten die Europäer oder Japan.27
 
        Es ist ein sehr hoher Preis, den der Westen und Japan nun für ihre mangelnde Bereitschaft zahlen, anzuerkennen, dass China die finanziellen und technologischen Vorteile des bestehenden Handelsungleichgewichts als Waffe einsetzt. Wenn sich das Gleichgewicht wirtschaftlicher Macht verlagert, verändert sich der Handel, und auch die verschiedenen Formen der Konnektivität passen sich an. Der Westen und Japan stehen nun vor der enormen Herausforderung, ihre eigenen Unternehmen und Banken davon zu überzeugen, sich an ihren ambitionierten Plänen zur Finanzierung alternativer Netzwerke zu beteiligen. Selbst wenn die Unternehmen mitgehen und anfangen, Straßen, Brücken und Häfen zu bauen, werden am Ende die chinesischen Hersteller davon profitieren. China hat eine Vision und ehrgeizige Ziele für die gesamte Lieferkette, für deren Umsetzung mitunter Druck auf wichtige Unternehmen ausgeübt wird. Auch der Westen und Japan müssen so verfahren, wenn sie Erfolg haben wollen.
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        TRANSFER UND TRANSFORMATION
 
        Das alte China und die Seidenstraße
 
        Thomas O. Höllmann
 
        Die Geschichte der „Seidenstraße“, jenes weitverzweigten Verkehrsnetzes, das Ostasien mit Europa und Nordafrika verband, reicht bis weit in die Antike zurück. Auf den unter diesem Begriff zusammengefassten Land- und Seerouten wurden nicht nur Güter weitergegeben, sondern auch Religionen, Ideen und technologische Errungenschaften. Eine kleine Auswahl davon wird in diesem Beitrag präsentiert; er umfasst die gesamte chinesische Kaiserzeit (von 221 v. Chr. bis 1911), ein Schwerpunkt liegt aber auf der weltoffenen Dynastie Tang (618–907).01
 
        Ohne viel voneinander zu wissen, standen spätestens im ersten nachchristlichen Jahrhundert die beiden „Weltmächte“ miteinander in Kontakt: das chinesische und das römische Imperium. Allerdings erreichten die Waren und Erkenntnisse ihre Bestimmungsorte in der Regel erst nach mehreren Jahren und zahlreichen Zwischenstationen. Die Reichweite der einzelnen Karawanen blieb nämlich stets begrenzt, da das von unermesslichen Wüsten und Gebirgsketten durchzogene Territorium zwischen den Großreichen zumeist in viele kleinere Staaten und Konföderationen aufgesplittert war. Noch mehr als die lokalen Herrscher und die mit ihnen konkurrierenden Räuberbanden erschwerten die brütende Hitze im Sommer und die klirrende Kälte im Winter ein kontinuierliches Fortkommen. Durch Sandstürme und Schneetreiben war der Transport eine große Herausforderung für die Menschen, aber auch für die ansonsten genügsamen Lasttiere wie Kamele und Esel.
 
        In der Wüste [Taklamakan] gibt es viele Dämonen und heiße Winde. Wer ihnen begegnet, kommt bis auf den letzten Mann um. Man sieht weder einen Vogel in der Luft, noch irgendein Tier auf der Erde. Wenn man angestrengt nach allen Richtungen Ausschau hält, um den Weg für die Durchquerung zu finden, sucht man vergeblich; die einzigen Wegzeiger sind die ausgedörrten Knochen der Toten.
 
        Faxian, Foguoji (um 420)
 
        Der Begriff „Seidenstraße“ ist relativ jungen Datums. Er wird häufig dem Geografen Ferdinand von Richthofen zugeschrieben, der ihn 1877 bei einer vielbeachteten Vortragsveranstaltung in Berlin verwendete. Die Wortschöpfung muss jedoch schon einige Jahrzehnte früher stattgefunden haben: spätestens 1838, als Carl Ritter in seiner vielbändigen „Erdkunde“ davon Gebrauch machte. Immerhin kommt aber Richthofen das Verdienst zu, das Konzept eines kohärenten Verkehrsnetzes damit zu verbinden, das zwei Kontinente umfasste und auf große Resonanz in der Öffentlichkeit stieß.
 
        Unabhängig von den jeweiligen Machtverhältnissen lässt sich der wichtigste Strang der Landrouten in mehrere aufeinanderfolgende Sektoren untergliedern. Von Ost nach West waren das: das Tal des Wei; der Hexi Korridor; die Wüsten Gobi und Taklamakan; die im Pamirknoten zusammenlaufenden Gebirgszüge; die Turanische Niederung; das iranische Hochland; das Zweistromland; die Syrische Wüste mit Zugängen zum Mittelmeer. Der Ausgangpunkt war häufig Chang’an, über viele Jahrhunderte hinweg die Hauptstadt des chinesischen Kaiserreichs, der Endpunkt, zumindest zeitweilig, Rom. Zur See wurde der Rhythmus der Fernreisen im Wesentlichen durch die Windverhältnisse bestimmt: In den Wintermonaten segelte man von den chinesischen Hafenstädten, begünstigt durch den Nordostmonsun, nach Süden und Westen, bis man schließlich den Persischen Golf und die afrikanische Küste erreichte. Im Sommer fuhr man mit dem Südwestmonsun im Rücken in die umgekehrte Richtung.
 
        TRIBUT UND HANDEL
 
        Zu den wichtigsten Verpflichtungen des chinesischen Kaisers gehörte es, die Harmonie zwischen der Menschheit und dem Kosmos aufrechtzuerhalten. Sein Machtanspruch war demnach zumindest formal nicht auf ein fest umrissenes Territorium beschränkt, sondern erstreckte sich im Prinzip auf die ganze zivilisierte Welt: lediglich abgestuft nach dem Ausmaß, in dem man sich der konfuzianisch geprägten Staatsdoktrin unterwarf.
 
         
          Wichtige Routen der Seidenstraße
 
          [image: Karte von wichtigen Routen der alten Seidenstraße, die Asien mit Europa verbunden hat] 
          Quelle: Thomas Höllmann, China und die Seidenstraße. Kultur und Geschichte von der frühen Kaiserzeit bis zur Gegenwart, München 2022. © C.H. Beck
 
        
 
        In diesem Zusammenhang wurde die Überbringung von Gütern durch die Repräsentanten anderer Länder nicht zuletzt als Bestätigung imperialer Legitimation bewertet. Blieben die Gaben aus, konnte das den Entzug des himmlischen Mandats ankündigen, denn nicht nur Naturkatastrophen, Aufstände und unglückverheißende Vorzeichen kündigten das Ende einer Dynastie an, sondern auch die unzureichende Akzeptanz außerhalb des Reichs der Mitte.
 
        Umgekehrt konnte die huldvolle Entgegennahme der Präsente von den fremden Potentaten als Bestätigung ihres eigenen Herrschaftsanspruchs gedeutet werden. Zudem war der „Sohn des Himmels“ gehalten, sich mit Gegengaben für den Tribut zu revanchieren: zumeist in Form von Seide, nicht selten aber auch durch die Verleihung wohlklingender, aber wertloser Titel. Zwar wurde bei dieser Art des diplomatischen Verkehrs grundsätzlich Reziprozität erwartet, doch setzte dies nicht zwingend einen kontinuierlichen Zustand der Balance voraus. Ohnehin beschränkte sich der jeweilige Nutzen der Beteiligten keineswegs auf den materiellen Zugewinn. Das war beim privaten grenzüberschreitenden Handel, der trotz strikter Verbote nie völlig unterbunden werden konnte, natürlich anders.
 
        Allerdings ist eine differenzierte Beurteilung der häufig diskret getätigten Geschäfte fast unmöglich. Die Kaufleute selbst scheuten nämlich im Allgemeinen die schriftliche Niederlegung ihrer Kenntnisse. Schließlich bestand immer die Gefahr, dass die Aufzeichnungen in falsche Hände gelangen konnten: sei es an die Konkurrenz, sei es an die Steuerbehörde. Es ist also zu erwarten, dass das Handelsvolumen – auch der grenzüberschreitenden Transaktionen – weitaus höher war als dessen Niederschlag in der Literatur. So bleiben als Quellen häufig nur die Schilderungen, die Vertreter einer konfuzianisch geprägten Beamtenschaft festhielten, die keinerlei Interesse an der Vermittlung objektiver Daten hatten, sondern lieber das Stereotyp vom gierigen Händler am untersten Rand der Gesellschaft pflegten.
 
        LEBENDE PRÄSENTE
 
        Unter den Geschenken für den Kaiser spielten auch einzelne Personen und Gruppen eine wichtige Rolle: darunter Kleinwüchsige, Wahrsager, Gaukler, Musiker, Tänzerinnen und Artisten. Weitaus häufiger als die Verschleppung von Menschen war jedoch die Überbringung von Pflanzen und Tieren. Nashörner und Löwen konnten dann in den kaiserlichen Zoos bestaunt werden, Schoßhündchen und Papageien in den Palastanlagen; Geparden und Greifvögel setzte man bevorzugt bei der Jagd ein, Elefanten und Pferde bei der Kriegsführung.
 
        Allerdings waren die Verwendungsmöglichkeiten der Rösser weitaus größer. Vor allem unter der Herrschaft von Kaiser Xuanzong (reg. 712–756) erlangte die Begeisterung für das aus West- und Zentralasien stammende Polospiel und für perfekt inszenierte Dressurakte ein bis dahin ungekanntes Ausmaß. Nicht zuletzt der Herrscher selbst ergötzte sich an Vorstellungen, die ganze Herden von Pferden einbezogen. Bei den Vorführungen bewegten sich die Tiere nach einer festen Choreografie, die dem Rhythmus der oftmals eigens dafür komponierten Musik folgte und auch verschiedene Kunststücke einbeziehen konnte. Besonders eindrucksvoll müssen die Darbietungen bei den Feierlichkeiten gewesen sein, die jährlich aus Anlass des Kaisergeburtstags gegeben wurden, und es verwundert daher nicht, dass die „tanzenden Pferde“ zu einem wichtigen Motiv in der Literatur wurden.
 
        Auch Löwen wurden mit der Verbreitung des Buddhismus zunehmend besungen und in der Kunst dargestellt. Allerdings hielt sich die Freude über die Ankunft der Raubkatzen zuweilen in Grenzen. Schließlich mussten Unmengen an Fleisch zur Ernährung bereitgestellt werden, und das in einer Epoche, in der zeitweilig die strikte Einhaltung religiös motivierter Speisevorschriften – mit dem vollständigen Verzicht auf tierische Nahrung – propagiert wurde.
 
        Die Araber ersuchten darum, dem Hof einen Löwen zu offerieren. In einem Gesuch (…) wurde hierzu [im Jahre 693] vermerkt: „Die Löwen, die aus fernen Gebieten überbracht werden, ernähren sich ausschließlich von Fleisch. Das ist schwer zu beschaffen und überdies Geldverschwendung. Eure Majestät hat bereits die Aufzucht von Greifvögeln und Hunden untersagt und der Fischerei wie der Jagd ein Ende gesetzt. Wie könnt Ihr selbst ein frugales Leben führen, während den wilden Tieren die besten Speisen vorgesetzt werden?“
 
        Sima Guang, Zizhi tongjian (1084)
 
        Vor allem aus verschiedenen Regionen Südostasiens – unter anderem aus Vietnam, Sumatra und Java – wurden regelmäßig Sittiche und Papageien nach China gebracht. Der Ausgangspunkt der Tributgesandtschaft und die Herkunftsregion der Vögel müssen jedoch dabei nicht identisch sein, in einigen Fällen ist eher die Weitergabe von Tieren zu vermuten, die ursprünglich von den Molukken stammten. Manche Papageien und Sittiche erregten zudem die Bewunderung berühmter Maler und, wenn sie sprechen konnten, die Aufmerksamkeit namhafter Dichter.
 
        Gelegentlich vermochten die Vögel sogar das Herz des Kaisers zu bewegen. So sollen zwei aus dem Königreich Linyi im südöstlichen Küstenbereich Vietnams präsentierte Papageien im Jahre 631 so sehr über den kühlen Winter in der Hauptstadt geklagt haben, dass der Herrscher sie schließlich freiließ.
 
        [Die beiden Vögel] waren verständig, klug und geschickt in ihren Antworten. Kaiser Taizong [reg. 627–649] hatte Mitleid mit ihnen und erteilte den Auftrag, sie in der gewohnten Umgebung wieder auszusetzen. (…) Sie hatten [nämlich] bekundet, dass sie unter Kälte litten und gerne in ihr Herkunftsland zurückkehren würden.
 
        Liu Xu, Jiu Tangshu (945)
 
        SEIDE
 
        Das mit Abstand am häufigsten erwähnte kaiserliche Präsent war über viele Jahrhunderte hinweg die Seide. Unter diesem Begriff werden im Allgemeinen Gewebe zusammengefasst, deren Fäden aus den Drüsensekreten hergestellt werden, die beim Verpuppen verschiedener Schmetterlingsarten entstehen. Eine besonders hochwertige Qualität garantiert dabei der Seidenspinner, der sich im Raupenstadium bevorzugt von den Blättern des Weißen Maulbeerbaums ernährt und in China lange vor der Gründung des Kaiserreichs domestiziert wurde.
 
        Bis die Textilien auf dem Webstuhl Gestalt annahmen, waren mehrere Arbeitsschritte nötig: angefangen mit dem Kochen der Kokons (zum Abtöten der Puppen) über das Haspeln (dem Zusammenführen von Fäden zu dickeren Strängen) bis hin zum Entbasten (der Befreiung vom Seidenleim). Die Palette an Stoffen schloss unter anderem Samit, Gaze, Krepp, Damast und Brokat ein; Muster wurden vor allem durch die Verwendung unterschiedlich eingefärbter Fäden sowie durch nach dem Weben aufgebrachte Drucke oder Stickereien erzielt.
 
        Für den Fernhandel war das Material schon deshalb hervorragend geeignet, weil es vergleichsweise leicht, einfach zu verpacken und gut zu transportieren war; außerdem ließ es sich als Währung nutzen. In welchem Umfang die Moden im Rom der frühen Kaiserzeit von der Verwendung der Seide geprägt wurden, bezeugen nicht zuletzt die Bemerkungen namhafter Denker. Allerdings gab die Transparenz des Stoffes immer wieder Anlass zu kritischen Kommentaren.
 
        Ich sehe seidene Gewänder – wenn sie die Bezeichnung Gewänder überhaupt verdienen –, an denen nichts ist, womit man entweder den Körper oder überhaupt die Scham schützen kann. Wenn eine Frau sie anlegt, wird sie mit gutem Gewissen behaupten, sie sei nicht nackt. Diese [Seidengewänder] werden für einen riesigen Betrag von Völkern herbeigeschafft, die für ihren Handel nicht bekannt sind: [nur] damit unsere Frauen der Öffentlichkeit genauso viel von sich zu sehen geben wie den Ehebrechern im Schlafzimmer.
 
        Lucius Annaeus Seneca, De beneficiis (um 60)
 
        Manche Historiker machen die große Nachfrage nach dem teuren Luxusgut für den wirtschaftlichen Niedergang – oder gar für den Zusammenbruch – des Römischen Reiches verantwortlich. Dass diese These nicht haltbar ist, zeigt sich unter anderem daran, dass das Gewebe auch dann noch einen entsprechenden Absatz fand, als Orient und Okzident bereits durch die Hinwendung zu Islam und Christentum gekennzeichnet waren. So soll der abbasidische Kalif Harun ar-Raschid bei seinem Tod im Jahre 809 zahllose Gewänder sowie Unmengen von Kissen, Vorhängen und Teppichen aus Seide hinterlassen haben.
 
        PILGER UND PROVOKATEURE
 
        Die Verbreitung von Religionen erfolgte fast durchweg in östlicher Richtung. Während die Mehrzahl unter ihnen – Zoroastrismus, Nestorianismus, Manichäismus, Judentum und Islam – in China in erster Linie von Zuwanderern aus Zentralasien gepflegt wurde, fand der Buddhismus seine Anhänger allmählich in allen Regionen des Landes und in allen sozialen Schichten.
 
        Zeitweilig dominierte er sogar die Politik, wurde aber trotz massiver Unterstützung durch das Kaiserhaus nicht zu einem für die gesamte Bevölkerung verbindlichen Staatskult. Zumeist hatte die Bevölkerungsmehrheit ohnehin keinen Grund, sich ostentativ zu einer bestimmten Religion zu bekennen. Lediglich Priester, Mönche und Nonnen machten einen derartigen Ausschließlichkeitsanspruch für sich geltend. Jenseits der Tempel- und Klostermauern merkte man davon jedoch wenig; denn die Menschen machten die Konsultation eines religiösen Spezialisten im Falle einer Krankheit oder Lebenskrise in erster Linie von dessen Fähigkeiten als Heiler oder Exorzist abhängig, nicht von seiner Qualifikation als Exeget und Dogmatiker.
 
        Dass sich der Buddhismus in China festsetzen und zeitweilig zur dominanten religiösen Strömung werden konnte, war überraschend. Viele Wesenszüge waren kaum mit den Normen vereinbar, die bis dahin Weltbild und Ritus bestimmten. Für den chinesischen Hof muss er im Grunde eine Provokation gewesen sein: Der individuelle Rückzug in klösterliche Abgeschiedenheit und der um sich greifende Reliquienkult unterminierten die soziale Dominanz der Familie und den Ahnenkult. Daneben schwächte der Bau von Pagoden, die weiter in die Höhe ragten als die Palastanlagen, genauso die herausgehobene Stellung des Kaisers wie die Errichtung monumentaler Plastiken.
 
        Dazu gab es in China eigentlich keine profanen Gegenstücke. Allerdings war zuvor auch in Nordindien, dem Heimatland des religiösen Lehrers, geraume Zeit vergangen, bevor sich seine Anhänger dazu entschlossen, anthropomorphe Darstellungen in den Kult einzubeziehen. Und es dauerte noch länger, bis Werke von Rang daraus hervorgingen.
 
        Eine wichtige Vermittlungsrolle spielte in China eine Kunstrichtung, die nach ihrem einstigen Zentrum in Gandhara benannt ist: einer Region, die als archäologische Einheit im Norden Pakistans und im Osten Afghanistans verortet wird. Von dort aus wurden Elemente weitergegeben, die auf westliche Vorbilder zurückzuführen sind und Abwandlungen von späthellenistischen, parthischen und römischen Gestaltungsprinzipien dokumentieren.
 
        Bei den figürlichen Darstellungen zeigt sich dies insbesondere an den Proportionen, dem Faltenwurf der Kleidung und einem Profil, bei dem gewelltes Haar, offene Augen und ein deutlich konturierter Mund auffallen. Diese Komponenten wurden in den folgenden Jahrhunderten bis weit nach Osten verbreitet, wo sie durch die Begegnung mit chinesischen Traditionen weiter modifiziert wurden.
 
        Sieht man einmal von Plastiken, Skulpturen und Reliefs ab, dann ist die religiöse Kunst vor allem durch Wandmalereien repräsentiert, die das transzendente Reich des Buddha in einem physisch fassbaren Raum visualisieren sollten. Vor allem die Klosterkomplexe in den Randzonen von Gobi und Taklamakan vermitteln bis in die Gegenwart einen lebendigen Eindruck von antiker und mittelalterlicher Frömmigkeit. Alleine in den knapp 500 erhaltenen „Grotten“ von Dunhuang (Provinz Gansu) summiert sich die bemalte Fläche auf rund 45000 Quadratmeter.
 
        Die dort anzutreffenden Darstellungen sind aber nicht nur als Zeugnisse tiefempfundener Religiosität von Bedeutung. Szenen aus dem Alltagsleben – darunter Märkte, Karawanen und Musikanten – ermöglichen überdies die Rekonstruktion von sozialen Bedingungen und historischen Zusammenhängen.
 
        Lange Zeit waren die Glaubensinhalte, die die verschiedenen Schulen und Lehrmeinungen den Anhängern der neuen Religion vermittelten, relativ inkohärent. Daher hielten es die Klöster nicht zuletzt zur Legitimierung ihrer eigenen Tradition für sinnvoll, Mönche zu jenen Kultstätten Zentral- und Südasiens zu senden, denen man eine möglichst unverfälschte Überlieferung unterstellte. Vor allem galt es, eine möglichst große Zahl an sakralen Schriften – und wohl auch die eine oder andere Reliquie – mitzubringen.
 
        Ich habe diese weite Reise unternommen, um nach dem Gesetz [des Buddha] zu suchen. Steh mir bei mit Deiner ehrfurchtgebietenden Kraft, damit ich [heil] in meine Heimat zurückkehren werde.
 
        Faxian, Foguoji (um 420)
 
        Die bekanntesten Pilger waren Faxian und Xuanzang, die 399 und 629 nach Westen aufbrachen. Ihnen verdanken wir umfangreiche Aufzeichnungen, die nicht nur theologische Spitzfindigkeiten enthalten, sondern auch Beschreibungen von Routen, Sehenswürdigkeiten und örtlichen Gepflogenheiten im Einzugsbereich der Seidenstraße; lange bevor von Westen kommende Reisende – wie der Brabanter Wilhelm von Rubruk (ab 1253), der Venezianer Marco Polo (ab 1271) und der Maghrebiner Ibn Battūta (ab 1332) – ihre Eindrücke festhielten.
 
        PAPIER UND DRUCKKUNST
 
        Erleichtert wurde der kulturelle Austausch durch die Gründung des mongolischen Weltreichs im 13. Jahrhundert. Dessen Herrschaftsanspruch reichte zeitweilig vom Chinesischen Meer bis zur Ostsee und erlaubte den Händlern, Missionaren und Diplomaten eine bis dahin unbekannte Mobilität. Das hatte – zumindest indirekt – Auswirkungen auf die Verbreitung von Erfindungen, die im „Reich der Mitte“ schon lange zuvor ihren Ursprung hatten.
 
        Auch wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung des Lesens und Schreibens nicht mächtig war, bedurfte es für die überregionale Verbreitung von Nachrichten eines Mediums. Dies hatte einige Voraussetzungen zu erfüllen, vor allem mit Blick auf die Dauerhaftigkeit des Materials, die Versorgung mit den nötigen Rohstoffen, die Kosten der Produktion und die Einfachheit des Transports. Holzleisten waren für die Beschriftung auf Dauer zu sperrig, Seide war im Allgemeinen zu teuer.
 
        Die Historiografie will nun, dass der als Direktor der kaiserlichen Werkstätten amtierende Eunuch Cai Lun im Jahre 105 n. Chr. erstmals ein Verfahren zur Papiererzeugung präsentierte. Die exakte Datierung der Erfindung ist indes nicht richtig. Vermutlich wurde damals bei Hofe lediglich eine ausgeklügeltere Herstellungsmethode vorgestellt; denn aus Pflanzenfasern – insbesondere Hanf – produziertes Papier ist durch archäologische Funde schon aus vorchristlicher Zeit belegt. Zwar diente dieses zunächst wohl primär als Verpackungsmaterial, doch lässt sich eine Verwendung als Informationsträger schon im 1. Jahrhundert v. Chr. nachweisen.
 
        Immerhin ist es aber wohl nicht zuletzt der Experimentierfreude und der Umtriebigkeit Cai Luns zu verdanken, dass das Material sich ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. wachsender Beliebtheit erfreute. Danach wurde das Verfahren im Grunde nur noch geringfügig verfeinert und ausdifferenziert. Neben Sorten, bei denen der Brei, aus dem die Bögen lagenweise geschöpft wurden, im Wesentlichen aus den Fasern von Maulbeerbaum oder Bambus bestand, gab es auch Mischungen, denen zerkleinerte Stoffreste beigemengt waren. So verfügte man über einen Schriftträger, der nicht nur leicht, haltbar, saugfähig und preiswert war, sondern der sich überdies problemlos rollen, falten und zuschneiden ließ.
 
        Aus der Perspektive der Länder, in denen sich das Papier im Lauf der Zeit verbreitete, lassen sich im Allgemeinen drei aufeinanderfolgende Stadien festmachen: die erste Begegnung mit entsprechenden Schriftstücken; die gezielte Einfuhr von Bögen; sowie die Produktion in dafür errichteten Papiermühlen.
 
        In der islamischen Welt entstanden ab dem 10. Jahrhundert mehrere bedeutende Manufakturen, die jeweils auch eine ansprechende Exportqualität produzierten: darunter die damals weithin gerühmte charta damascena. Spätestens unter der Herrschaft der Almoraviden gelangte das Know-how schließlich von Nordafrika aus auf die spanische Halbinsel. So ist aus dem Jahre 1056 im unweit von Valencia gelegenen Xàtiva erstmals eine Papiermühle belegt, die 20 Mitarbeiter beschäftigt haben soll.
 
        Vermutlich über Sizilien erreichte das Papier Süditalien, wo unter den weltoffenen Staufern so manche Errungenschaft aus der arabischen Welt genutzt wurde, auch wenn Kaiser Friedrich II. (reg. 1220–1250) wichtige Dokumente weiterhin auf Pergament festhalten ließ. Lange Zeit war man daher auf Importe angewiesen, und die erste bedeutsame Mühle entstand erst 1276 in Mittelitalien: in dem Städtchen Fabriano, das auf halbem Wege zwischen Ancona und Perugia liegt.
 
        Darüber hinaus könnte auch Byzanz eine Vermittlerrolle gespielt haben, doch sind die Anhaltspunkte dafür eher vage. Keinen Zweifel gibt es hingegen daran, dass die erste Papiermanufaktur nördlich der Alpen 1390 von dem Nürnberger Ratsherren und Großunternehmer Ulman Strohmer an der Pegnitz gegründet wurde, wobei er sich bei der Planung und Errichtung nicht zuletzt auf die Hilfe italienischer Mitarbeiter verließ.
 
        Der Name, den das Unternehmen trug, war im Übrigen „Hadermühle“ und spielte auf die Lumpen an, die den wichtigsten Werkstoff bei der Produktion bildeten. Anders als in China, wo in erster Linie Baum- und Bambusfasern verwendet wurden, setzte sich die Verarbeitung von Holzpulpe in Europa erst an der Schwelle zum 19. Jahrhundert durch.
 
        Die Drucktechnik hatte im Reich der Mitte mindestens drei Wurzeln: Steinstelen, von denen sich Abreibungen anfertigen ließen; Siegel, die zur Legitimation von Personen und Institutionen dienten; sowie Stempel, mit deren Hilfe einfache Bildmotive und Amulette in großer Stückzahl vervielfältigt wurden.
 
        Allerdings wurden größere Auflagen längerer Texte erst durch den Einsatz von Holzstöcken möglich, in die die Vorlage als seitenverkehrtes Relief eingeschnitten war. Ab dem 7. Jahrhundert wurden auf diese Weise zunächst religiöse Werke, Erörterungen und Enzyklopädien hergestellt und ab dem 11. Jahrhundert ein neues, aber bald in riesiger Stückzahl benötigtes Produkt: der Geldschein.
 
        Ebenfalls während der Song-Zeit (960–1279) kam die Verwendung beweglicher Lettern auf, die zunächst aus Keramik, dann aus Holz und schließlich aus Kupfer gefertigt wurden. Zu einer vollständigen Ablösung des Blockdrucks kam es dadurch jedoch nicht.
 
        Während der Regierungsdevise qingli [1041–1051] entwickelte Bi Sheng, ein Mann aus dem Volke, den Druck mit beweglichen Lettern. Für dieses Verfahren ritzte er jeweils ein Zeichen mit großer Präzision in eine Type aus Ton, die anschließend im Feuer gebrannt und gehärtet wurde. (…) Um für den Fall gewappnet zu sein, dass sich ein Zeichen auf einem Blatt wiederholte, fertigte er von jedem mehrere Lettern an, von besonders geläufigen Exemplaren sogar über zwanzig.
 
        Shen Gua, Mengxi bitan (1086)
 
        Nach Westen wurde die Schwarze Kunst in großem Stil erst unter der Mongolenherrschaft vermittelt, wobei den kulturbeflissenen Uiguren, die bis zum 13. Jahrhundert weite Teile des heutigen Xinjiang kontrollierten, eine entscheidende Rolle zukam. Die Mehrzahl der in Zentralasien verbreiteten Drucke hatte zunächst vor allem buddhistische Inhalte und war in sogdischer Schrift verfasst.
 
        In Westasien und Nordafrika sollten hingegen noch Jahrhunderte vergehen, bis umfangreiche und komplexe Texte wie der Koran in großen Auflagen hergestellt wurden. Das mag damit zusammenhängen, dass man das unmittelbare Wort Gottes nicht mithilfe eines profanen Mediums verbreiten wollte, doch sollte man die besondere Bedeutung der mündlichen Überlieferung, die starke Position der Schreiber und Rezitatoren sowie den Wunsch nach Exklusivität nicht unterschätzen.
 
        Ganz anders verlief die Entwicklung in Mitteleuropa, wo der Buchdruck, angefangen mit der Veröffentlichung einer lateinischen Ausgabe der Bibel im Jahre 1454, mit rasender Geschwindigkeit um sich griff. Dabei waren die Voraussetzungen – die Verwendung von Stempeln und beschnitzten Holzplatten bei der Gestaltung von Einzelblättern und Textilien – durchaus ähnlich. War es folglich ein einsamer Geniestreich, als Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, damit begann, ganze Bücher mit Hilfe beweglicher Lettern zu produzieren?
 
        Einsam bestimmt nicht; denn für einen derart aufwendigen Herstellungsprozess benötigte man zweifellos ein größeres Team von Spezialisten – und einen aufmerksamen Geldgeber. Dennoch kann man wohl davon ausgehen, dass es letztlich einer Person bedurfte, die die wichtigsten Kenntnisse zusammenführte: darunter das Wissen um eine haltbare Legierung bei der Produktion der Metalllettern, die Erfahrung bei der Herstellung von Pressen und das Geschick bei der Entwicklung einer geeigneten Farbkonsistenz.
 
        Ob die Grundidee nur ihm und seinen Helfern geschuldet war, oder ob dazu nicht doch die eine oder andere indirekte Anregung beitrug, die ihren Ursprung in weiter Ferne hatte, lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Es wäre aber überraschend, wenn der Buchdruck völlig unabhängig von dem in den vorangegangenen Jahrhunderten nicht immer ganz freiwilligen Kontakt mit den Mongolen entstand, deren Weltreich zeitweilig auch das heutige China einschloss.
 
        WECHSELWIRKUNGEN
 
        Die richtungweisende Eigenschaft des Magneteisensteins war in China bereits seit vorchristlicher Zeit bekannt, sie wurde zunächst wohl nur von Geomanten verwendet, um geeignete Plätze für die Anlage von Gräbern zu bestimmen. Erst im 11. Jahrhundert ist mit einiger Sicherheit die Verwendung eines davon abgeleiteten Instruments zur Orientierung auf See anzusetzen. Zumindest erregte sie in einer auf das frühe 12. Jahrhundert zurückgehenden Beschreibung, die sich auf die Region um Kanton bezieht, keinerlei Aufsehen mehr.
 
        Mit den küstennahen Gewässern sind die Lotsen vertraut. Bei Nacht orientieren sie sich an den Sternen, bei Tag an der Sonne. Bei schlechtem Wetter behelfen sie sich jedoch mit der südweisenden Nadel. Außerdem verwenden sie noch ein rund dreißig Meter langes Schlepptau mit einem Haken am Ende; denn [auch] durch das Aussehen und den Geruch der Proben, die damit dem Meeresgrund entnommen werden, können die Lotsen die Position bestimmen.
 
        Zhu Yu, Pingzhou ketan (1119)
 
        Für die Navigation wurde damals wahrscheinlich bereits eine durch das Thermoremanenzverfahren magnetisierte Metallnadel eingesetzt, die – durch Kork oder Holz an der Oberfläche gehalten – auf einer Flüssigkeit schwamm. Von China aus gelangte das Instrument im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts in die arabisch-persische Welt und in das Abendland. In Europa wurde die Erfindung rasch weiterentwickelt, und mit der Kombination von Magnetnadel und Windrose entstand die Bussole: ein Trockenkompass, der schließlich durch die westlichen Seemächte in der Gegenrichtung verbreitet wurde und um die Mitte des 16. Jahrhunderts als Neuerung im Reich der Mitte auftauchte.
 
        Nach dem Zerfall der mongolischen Herrschaft im 14. Jahrhundert waren die Landrouten zwischen Orient und Okzident zunehmend unattraktiv geworden: vor allem wegen des rapide ansteigenden Sicherheitsrisikos, vielleicht auch wegen der Pest, die sich entlang der Verkehrswege ausbreitete. Zudem sorgte die Einrichtung regelmäßiger Schifffahrtsverbindungen zwischen den Häfen Europas und Asiens für eine räumliche Verlagerung des Fernhandels und der damit verbundenen Kontakte.
 
        Daher entschieden sich die christlichen Missionare im 17. Jahrhundert fast ausschließlich für den Seeweg. Vor allem die Jesuiten verfügten über einen weiten Bildungshorizont, der neben theologischer und philosophischer Kompetenz auf ausgezeichnete Kenntnisse der exakten Wissenschaften gründete und einen souveränen Umgang mit chinesischer Sprache und Schrift einschloss. Daher veröffentlichten sie in der Diaspora nicht nur fromme Traktate, sondern wirkten überdies als Verfasser und Übersetzer maßgeblicher Werke, die sich dem aktuellen Forschungsstand von Mathematik, Geografie und Medizin widmeten und vor allem die einheimischen Eliten ansprechen sollten.
 
        Zudem erhielt eine ganze Reihe von ihnen hohe Posten in der kaiserlichen Administration: unter anderem als Leiter des wichtigen Kalenderamts. Andere profilierten sich zeitweilig als Maler bei Hofe, hinterließen aber langfristig nur wenige Spuren. Umgekehrt vermittelten die Missionare aber ausführliche Informationen über die chinesische Handwerkskunst nach Europa und lösten damit eine Welle der Begeisterung für Chinoiserien aus. Ganze Schiffsladungen voll mit Porzellan, Lackarbeiten und anderen Exotika erreichten in der Folgezeit Europa und erhöhten den sozialen Status ihrer neuen Besitzer.
 
        Die Landrouten der Seidenstraße gelangten erst im im Rahmen der kolonialen Expansion im 19. Jahrhundert wieder verstärkt in den Fokus der politischen Wahrnehmung: Russland expandierte nach Süden und erschloss die islamisch geprägten Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und dem Pamir-Gebirge. Großbritannien wandte sich von Indien aus den nördlich des Karakorum gelegenen Steppen- und Wüstenzonen zu. China gliederte schließlich weite Teile der nordwestlichen Einflusszone zwischen Altai und Kunlun wieder fest in das Reich ein.
 
        An dem „Great Game“ waren durchaus auch Wissenschaftler beteiligt, von deren Beobachtungen man sich nicht zuletzt politisch und ökonomisch verwertbare Erkenntnisse versprach. Zunächst kam es dabei oft eher zufällig zur Entdeckung antiker Stätten und zu Gelegenheitskäufen von Antiquitäten, die eine bis dahin ungeahnte kulturelle Blüte in der Region dokumentierten.
 
        Erst kurz vor der Jahrhundertwende erweckten vor allem vielsprachig verfasste Handschriften und buddhistische Wandmalereien das philologische und kunstwissenschaftliche Interesse europäischer Forscher und Abenteurer: darunter Sven Hedin (1865–1952), Aurel Stein (1862–1943), Paul Pelliot (1878–1945) und Albert von Le Coq (1860–1930), die sich nunmehr in den Nordwesten des heutigen China begaben. Archäologische Kompetenz, die für belastbare Analysen vor Ort zwingend nötig gewesen wäre, fehlte jedoch bei den meisten Expeditionen in die Randzonen von Gobi und Taklamakan. Darüber hinaus war die Selbsteinschätzung der beteiligten Forscher zuweilen so realitätsfern, dass manche Ausgrabung mehr Zerstörung bewirkte als Erkenntnisgewinn.
 
        Das ist einer der Gründe, warum die chinesischen Regierungen diese Aktivitäten nach dem Ende der Kaiserzeit (1911) bevorzugt als imperialistische Raubzüge betrachteten. Dem setzte Xi Jinping relativ rasch nach der Machtübernahme 2012 ein völlig anderes geopolitisches Modell entgegen, das – mit China als Zentrum – den an der einstigen Seidenstraße liegenden Staaten Frieden und wirtschaftliche Blüte verhieß. Heute geht der Anspruch weit darüber hinaus.
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        ANMERKUNGEN
 
        01 Der Beitrag fußt in weiten Teilen auf Textpassagen in Thomas O. Höllmann, China und die Seidenstraße. Kultur und Geschichte von der frühen Kaiserzeit bis zur Gegenwart, München 2022. Dort finden sich auch ausführliche Literaturverweise; hier sind hingegen lediglich die Namen der Autoren sowie die Titel und die Entstehungsdaten wörtlich zitierter Werke vermerkt.
 
      

       
        DIE POLARE SEIDENSTRAẞE
 
        Zeitenwende im Eismeer?
 
        Andreas Renner
 
        Murmansk, 17. Februar 2022. Eine Woche vor dem Überfall auf die Ukraine legte in Russlands wichtigstem Arktishafen ein Handelsschiff aus dem chinesischen Tianjin an. An Deck der unter liberianischer Flagge segelnden „Audax“ war lediglich ein riesiges Bauteil festgezurrt – es wog 12000 Tonnen und ragte doppelt so hoch in den grauen Winterhimmel wie die Kommandobrücke des Frachters. Gut sechs Wochen hatte der Schwerguttransporter für seinen Weg aus dem Gelben Meer an den westlichen Ausgang der Barentssee gebraucht und sich in der Polarnacht durch meterdickes Meereseis und Schneestürme gekämpft. Wegen ihrer Überbreite fuhren der „Audax“ gleich zwei russische Atomeisbrecher vorweg; trotzdem ging es streckenweise nur im Schritttempo voran. Dafür konnte der Frachter auf seinem Weg über den Arktischen Ozean zehntausend Kilometer gegenüber der Standardroute durch den Suez-Kanal einsparen.
 
        Seit Christoph Columbus 1492 den Seeweg nach Ostasien verfehlt hatte, träumten europäische Seefahrer von einer Abkürzung zwischen Atlantik und Pazifik entlang der Nordküste Sibiriens. Im 21. Jahrhundert ist diese legendäre Nordostpassage durchs Polarmeer Wirklichkeit geworden und eine reguläre, in ihrem Hauptabschnitt von Russland verwaltete Schifffahrtsstraße. Die Nördliche Seeroute (NSR) jenseits des Polarkreises ist zugleich ein Teilstück der „neuen Seidenstraße“ – einem von Beijing geknüpften, interkontinentalen Geflecht aus Schnellstraßen und Bahngleisen, Containerhäfen und Pipelines, Datenkabeln und, nicht zuletzt, Krediten. Dieses eurasisch-nordafrikanische Infrastrukturnetz soll einmal 40 Prozent des Welthandels tragen und Chinas außenpolitischen Einfluss stärken.01 Die arktische Schifffahrtsstraße bildet die dritte und schwierigste Route des auch „Belt and Road Initiative“ (BRI) genannten Projekts. Sie umfasste anfangs nur einen breiten Korridor (belt) durch Zentralasien beziehungsweise Russland sowie die Seeroute (road) vom Indopazifik ins Mittelmeer. Zum ersten Mal haben im Mai 2017 der chinesische Außenminister Wang Yi und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow von einer polaren Erweiterung der neuen Seidenstraße gesprochen.02
 
        Knapp fünf Jahre später nahm Novatek, der größte private Energiekonzern Russlands, die Ladung der „Audax“ in Murmansk in Empfang. Seit einigen Jahren produziert Novatek auf der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens Flüssigerdgas (liquefied natural gas, LNG), das über den aus dem Permafrostboden gestampften Hafen Sabetta insbesondere nach Frankreich, Belgien und China exportiert wird. Novatek ist in Sabetta knapper Mehrheitsanteilseigner – 49,9 Prozent des Kapitals halten der chinesische Energiekonzern CNPC (China National Petroleum Corporation), dessen französischer Konkurrent Total und der sino-asiatische Investmentfonds Silk Road. Die Geschäfte laufen gut – die Jamal-Halbinsel liegt über dem größten noch unerschlossenen Erdgasfeld der Welt. Fast 19 Millionen Tonnen LNG hat Novatek im Jahr 2021 von dort verschifft. Schon 2023 soll in unmittelbarer Nachbarschaft eine zweite, doppelt so große LNG-Anlage in Betrieb gehen. Sie wird in der Nähe von Murmansk vorgefertigt, unter anderem mit solchen Riesenmodulen aus der Volksrepublik, wie sie die „Audax“ schon mehrfach geliefert hat.03 Weiter im Osten, im Mündungsgebiet des Jenissej, entsteht mit Vostok Oil Russlands größtes Erdölterminal. Von dort soll in zehn Jahren ein Fünftel der russischen Erdölproduktion übers Meer verschifft werden.
 
        Die „Audax“-Lieferung wirft ein dreifaches Schlaglicht auf das aktuelle Interesse Beijings am Hohen Norden. Erstens ist China an dem Import von (insbesondere) fossilen Rohstoffen aus der russischen Arktis interessiert und investiert Kapital sowie Know-how – etwa in die schwierige Erschließung arktischer Gas- und Ölfelder, die sich unterhalb des Meeresbodens befinden.
 
        Zweitens macht der Klimawandel das auftauende Nordpolarmeer als alternativen Transportweg für Chinas Exportwirtschaft interessant. Russlands NSR verkürzt die Verbindung zwischen Shanghai und Rotterdam, die wichtigste Schifffahrtsroute der Welt, um ein Fünftel (von 19500 auf 15800 Kilometer). Das spart Zeit, Treibstoff und Emissionen. Die NSR ist außerdem ein internationaler Seeweg, der nicht von der US-Marine kontrolliert wird. Sie umgeht die Meerenge von Malakka, das leicht blockierbare Nadelöhr des Warenaustauschs zwischen Ostasien, Arabien und Europa. Ein Nebenvorteil der NSR ist ihre Unzugänglichkeit für Piraten, die in der Straße von Malakka immer wieder Handelsschiffe kapern.
 
        Drittens profitiert China auf der NSR vom Ukrainekrieg. Westliche Länder stoppten die Lieferung technischer Ausrüstung für Novateks zweites LNG-Terminal. Total schrieb Milliardeninvestitionen ab, und die EU hat für Ende 2022 ein Embargo gegen russische Öllieferungen per Schiff verfügt. Doch konnte Moskau seine Öl- und Gasexporte nach China gegenüber dem Vorjahr um über 50 Prozent steigern, auch dank der in den vergangenen zehn Jahren ausgebauten Seeverbindung durch die Arktis. Das Reich der Mitte kaufte mit günstigen Rabatten ein, hielt sich aber mit großen neuen arktischen Investitionen ebenso zurück wie mit einer aktiven Unterstützung von Russlands Krieg.
 
        RUSSLANDS NÖRDLICHE SEEROUTE
 
        Die „Audax“ war nicht der erste Frachter, der die NSR gemeistert hat. Schon lange vor den chinesischen Arktisträumen haben sowjetische Schiffe den Seeweg routinemäßig befahren, das Teilstück von Westsibirien nach Nordrussland sogar ganzjährig. Für die Versorgung von Industrie- und Militärstandorten in Nordsibirien sowie für den Abtransport der dort gewonnenen Metalle, von Kohle oder Holz gab es keine alternative Route. Erst seit den späten 2000er Jahren wagen sich ausländische Reedereien auf die Strecke. Nicht nur wegen des Klimawandels, der im Sommer die Meere vor Sibirien größtenteils von Eis befreit, sondern auch, weil Moskau begann, die Infrastruktur der arktischen Schifffahrt systematisch zu modernisieren. Die stärkste Eisbrecherflotte der Welt und Lotsendienste, in Echtzeit über Satelliten übertragene Wetter- und Eisdaten sowie neue Reparatur- und Rettungsdienste haben eine der abgelegensten und anspruchsvollsten Schifffahrtstrecken der Welt einigermaßen kalkulierbar gemacht. Seit gut zehn Jahren wächst auf der NSR das nach dem Untergang der UdSSR 1991 drastisch eingebrochene Transportvolumen wieder; seit 2016 sind endlich die Rekordzahlen aus der Sowjetzeit überboten.04
 
        Doch dass ein Frachter die gesamte Route im tiefsten Winter bewältigte, einschließlich der schwierigsten Passagen vor Ostsibirien, war eine kleine Sensation. Schließlich machen selbst im Sommer Eisfelder, plötzlicher Nebel, gefrierender Regen und Untiefen die Schifffahrt nördlich von Sibirien zu einer Herausforderung. Arktiserfahrung und -ausrüstung sind nicht ohne Grund Pflicht. Ungleich schwieriger und langsamer ist ein Fortkommen im Winter, wenn der Ozean bei –35 Grad Celsius in meterhohen Eisverwerfungen gefriert und Tageslicht in Minuten gemessen wird. Kein Wunder, dass die „Audax“ doppelt so lange unterwegs war wie Frachtschiffe im Sommer.
 
        Doch es ging nicht um einen neuen Streckenrekord. Vielmehr sei, verkündete Novatek, endlich die Epoche des ganzjährigen Handelsverkehrs mit China durch den Arktischen Ozean angebrochen.05 Eigens für das Polarmeer konstruierte Tanker, die ohne Eisbrecher-Begleitung durch anderthalb Meter dickes Eis fahren können, sollen für einen von den Jahreszeiten unabhängigen, kontinuierlichen Abtransport von LNG sorgen. Das in der Herstellung teure, weil bei minus 161 Grad auf ein Sechshundertstel seines Volumens komprimierte Flüssigerdgas ist vor allem für den Langstreckenexport per Schiff bestimmt.
 
        Die LNG-Transporte von der Jamal-Halbinsel machen mehr als die Hälfte sämtlicher über den NSR verschifften Güter aus – zusammen mit Erdöl sogar zwei Drittel. Jeder dritte Exporthafen lag 2021 in China. Bis 2024 sollen 80 Millionen Tonnen an Gütern durchs Polarmeer transportiert werden – das entspräche einer Verachtfachung des Transportvolumens von 2017 (9,9 Millionen Tonnen), also vor der Inbetriebnahme des Hafens von Sabetta. Dieses ehrgeizige, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich im Mai 2018 gesetzte Ziel kann nur durch eine gewaltige Steigerung fossiler Energieexporte über die polare Seidenstraße erreicht werden.
 
        Der im Westen mit besonderer Aufmerksamkeit beachtete Transitverkehr zwischen Atlantik und Pazifik macht nur zwei bis fünf Prozent aller auf der NSR transportierten Waren aus. Für den Suezkanal, durch den jedes Jahr mehr als eine Milliarde Tonnen Güter geliefert werden, stellt die NSR keine ernsthafte Konkurrenz dar.06
 
        Für Russland, dessen Territorium mehr als die Hälfte aller arktischen Küsten umfasst, ist die NSR nicht nur ein Handelsweg mit Zukunft, sondern untrennbar mit seiner imperialen Vergangenheit verknüpft. Er bildet das Rückgrat der arktischen Einflusszone Russlands. Die Erinnerung an die Eroberung durch russische Kosaken, Jäger und Kaufleute im 17. Jahrhundert, an die Arktisforschung der Zaren- und Sowjetzeit oder an die von Stalin forcierte Gründung von Häfen und Industrieanlagen in der Tundra sind grundlegend für Russlands Selbstverständnis als nordische Großmacht.07
 
        Spätestens seit im Sommer 1932 dem eisverstärkten Sowjetdampfer „Sibirjakow“ als erstem Schiff die Durchquerung der Nordostpassage ohne Überwinterung gelang, stellt die NSR einen wichtigen russischen Erinnerungsort dar. Entsprechend bezeichnet das Gesetz, das seit 2012 die Verwaltung der arktischen Schifffahrtsroute regelt, die NSR nicht als eine internationale Wasserstraße (die sie seerechtlich ist), sondern als eine „historisch gewachsene nationale Verkehrsverbindung der Russländischen Föderation“.08 Sie reicht offiziell von der Doppelinsel Nowaja Semlja im Westen bis zur Beringstraße im Osten.
 
        Im Norden endet die NSR, die mit ihren je nach Eisgang wechselnden Routen eigentlich ein Seegebiet darstellt, mit Russlands Ausschließlicher Wirtschaftszone im Polarmeer, also zweihundert Seemeilen von der sibirischen Küste entfernt. Das 1994 in Kraft getretene UNO-Seerechtsübereinkommen gesteht jedem Küstenstaat in seiner Ausschließlichen Wirtschaftszone das Privileg der ökonomischen Ausbeutung (Fischerei, Rohstoffabbau) zu. Alle anderen Staaten besitzen dafür das Recht der freien Durchfahrt. In eisbedeckten Gewässern dürfen Küstenstaaten allerdings aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen zusätzliche Auflagen erlassen und, wie Russland auf seiner NSR, Gebühren für Serviceleistungen erheben.
 
        Ob sich dieser Regulierungsanspruch aufrechterhalten lässt, wenn das Eismeer immer weniger eisig wird, ist unklar. Die USA stufen schon jetzt die gesamte NSR als normales internationales und damit frei befahrbares Gewässer ein. Auch die zweite Supermacht der Welt, China, tritt für die Freiheit der Polarmeere ein, akzeptiert aber bislang die Sonderregeln für Moskaus eisbedeckte Ausschließliche Wirtschaftszone. Das Schicksal der Arktis möchte Beijing trotzdem nicht Russland und den anderen sieben Arktisstaaten überlassen, die sich 1996 im Arktischen Rat zusammengeschlossen haben. Die Volksrepublik, die eines der weltweit größten arktischen Forschungsprogramme unterhält, darf zwar seit 2013 als Beobachter an diesem exklusiven Kreis teilnehmen. Doch ist das eine Rolle, mit der sich die zweitgrößte Volkswirtschaft und das bevölkerungsreichste Land der Welt auf Dauer zufriedengeben wird? Letztlich möchte China als polare Großmacht anerkannt sein, spielt dieses Ziel jedoch in der Öffentlichkeit herunter.09
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        CHINAS ARKTISINTERESSEN
 
        Anfang September 2013 stellte Chinas Staatspräsident in der kasachischen Hauptstadt Astana seine Vision einer neuen Seidenstraße vor. Xi Jinping kündigte Investitionen von 900 Milliarden US-Dollar an, damit die internationalen Handelsströme störungsfreier und auch durch Binnenländer wie Kasachstan fließen können.
 
        Derweil bahnten sich mehrere Tausend Kilometer nördlich zwei Frachter aus dem nordchinesischen Dalian ihren Weg durch den Arktischen Ozean nach Rotterdam – es waren die ersten Handelsschiffe unter chinesischer Flagge auf der NSR. Bereits im Vorjahr hatte das Forschungsschiff „Xue Long“ (dt.: Schneedrache), ein 18000 PS starker Eisbrecher mit Heimathafen Shanghai, die Nordostpassage durchquert. Die Eisfahrten der chinesischen Schiffe waren zwar weniger öffentlichkeitswirksam, symbolisch aber nicht weniger bedeutsam als der Auftritt von Xi in Astana. Während der chinesische Präsident die historische Größe seines Landes und die Kamelkarawanen vergangener Jahrhunderte beschwor, unterstrich der stolze Schneedrache die Entschlossenheit der Volksrepublik, in Zukunft eine aktive Rolle in der Erforschung und Schiffbarmachung der Arktis zu spielen.
 
        Die wichtigste Basis dieser Strategie stellt der Arktische Rat dar, in dem die Volksrepublik, in Abstimmung mit anderen Beobachterstaaten, über die verschiedenen Arbeitsgruppen durchaus Einfluss auf die Themensetzung nimmt. Dies gilt mehr noch für die jährlichen, von Island organisierten Polarkreis-Konferenzen, auf denen sich hochrangige Vertreter arktischer und nicht-arktischer Staaten treffen, oder für die International Maritime Organisation, in der China an der Ausarbeitung des 2017 in Kraft getretenen Polar-Codes mit Regeln für die arktische Schifffahrt beteiligt war. Zugleich investieren chinesische Firmen nicht nur in den Bau von russischen Tiefwasserhäfen und LNG-Anlagen, sondern auch in den Abbau seltener Erden auf Grönland oder in Kanadas Nickelförderung.
 
        Einen besonderen Rang besitzt die chinesische Wissenschafts- und Handelsdiplomatie. Das Shanghaier Polarforschungsinstitut hat inzwischen über zehn prestigeträchtige Arktisexpeditionen organisiert; darüber hinaus kofinanziert China hochwertige Forschungsinfrastrukturen wie ein großes Observatorium auf Island oder in Schweden eine Kontrollstation für die ersten chinesischen Polarsatelliten. Bereits 2012 hat China ein Grundsatzabkommen mit Island abgeschlossen, das neben dem gemeinsam betriebenen Observatorium das erste Freihandelsabkommen mit einem europäischen Staat und gegebenenfalls sogar den Bau eines Verteilerhafens am Rande des Polarkreises vorsah. Man träumte von einer direkten Handelsverbindung über den Nordpol, der kürzesten Verbindung aus China in den Nordatlantik.10
 
        Doch zunächst hatte die arktische Schifffahrt für das Reich der Mitte einen experimentellen und symbolischen Charakter. Seine Reedereien sollten für die Zukunft gerüstet sein. Die wichtigsten Handelspartner Chinas – ob Japan, die USA oder Saudi-Arabien – waren weiterhin am besten über südliche Routen zu erreichen. Allein für Lieferungen nach Nordeuropa galt Russlands NSR als profitable Alternative. Die Rechnung war einfach: Weltweit werden 80 Prozent aller Güter über die Ozeane transportiert, und China verfügt über die größte Handelsflotte der Welt. Nur einen Bruchteil dieser Warenströme in die Arktis zu verlagern, könnte andernorts Kapazitäten freimachen.11
 
        Im Januar 2018 verkündete die Volksrepublik dann in einem vielbeachteten Weißbuch ihre erste offizielle Arktisstrategie. Obwohl Chinas nördlichste Stadt Mohe auf einem Breitengrad mit Berlin liegt, definierte sich das Land als „arktisnaher“ Staat mit einem berechtigten Interesse an der Entwicklung des Hohen Nordens. Ausdrücklich bekannte sich Beijing zu den Regeln des Arktischen Rats und zum UNO-Seerechtsübereinkommen. Doch zugleich betonte das Weißbuch, dass die rasant voranschreitende Erwärmung der Arktis zu Extremwetterlagen in China führe und dass die außerhalb von Ausschließlichen Wirtschaftszonen im Polarmeer vermuteten Rohstoffe nicht von den Anrainerstaaten exklusiv beansprucht werden dürften. Die wissenschaftliche Erforschung des Klimawandels, die freie Handelsschifffahrt oder der Fischfang in hohen Breitengraden müssten auf internationaler Ebene geregelt werden – und unbedingt mit Beteiligung Chinas. Geschickt wurden nationale und globale Interessen verknüpft.12
 
        Auch die polare Seidenstraße, die in Chinas Weißbuch eine Schlüsselrolle spielt, wird als globales, transarktisches Projekt verstanden. Das steht in einem latenten Widerspruch zu Moskaus Wahrnehmung der NSR als russische Schifffahrtsstraße, hat aber einstweilen die Kooperation zwischen den beiden größten eurasischen Staaten nicht behindert. Im Juni 2018 unterzeichneten sie ein gigantisches Investitionsprogramm, in dem China fast zehn Milliarden US-Dollar für gemeinsame Infrastrukturprojekte in Eurasien zusicherte, auch für den Ausbau der NSR.13
 
        Obwohl chinesische Militärs die Arktis als eine zukünftige globale Konfliktzone einschätzten, blieben sicherheitspolitische Themen in Beijings Arktisstrategie ausgespart. Vor allem die USA befürchten dennoch, dass Chinas Investitionen in arktische Häfen und Forschungsexpeditionen, in Eisbrecher und Satelliten auch militärisch nutzbares Wissen und Strukturen schaffen. Diesen Vorwurf erhob in scharfen Worten US-Außenminister Mike Pompeo im Mai 2019 auf einer Sitzung des Arktischen Rats. In der Verflechtung von NSR und neuer Seidenstraße sah er ein „very familiar pattern“ chinesischen Hegemoniestrebens, das ihn an Chinas Machtpolitik im Südchinesischen Meer erinnere.14
 
        POLARE PARTNERSCHAFT
 
        Pompeos Ausbruch richtete sich gegen China, weil es Russland mit seiner Infrastrukturpolitik umgarnt habe. Brüsk verkündete Donald Trumps Außenminister, dass China kein arktisnaher Staat sein könne, weil es nur Arktisstaaten und Nicht-Arktisstaaten gebe. Dafür erhielt Pompeo sogar Unterstützung von Nikolaj Kortschunow, dem ranghöchsten russischen Diplomaten im Arktisrat. Das lag auf der von seinem Außenminister vorgegebenen Linie, dass Beijing zwar Moskaus wichtigster Partner in der Arktis sei, aber eben nicht im Arktischen Rat.15
 
        Russland beharrt bis heute gegenüber China auf seiner Souveränität als größter arktischer Küstenstaat, doch die Verwirklichung seiner ehrgeizigen Pläne im Hohen Norden läuft immer mehr über Chinas polare Seidenstraße. Umgekehrt setzt die Volksrepublik auf die NSR, obwohl die polare Seidenstraße theoretisch auch die Nordwestpassage vor Kanada einschließt. Doch diese kann (noch) nicht mit der Nordostpassage konkurrieren. Das hat drei Gründe.
 
        Erstens schreitet der Klimawandel nirgendwo schneller voran als vor der Küste Sibiriens und macht die Meere dort verlässlicher eisfrei. Zweitens ist Russlands maritime Infrastruktur besser ausgebaut als auf der kanadischen Südseite des Nordpols. Gigantische Exportterminals wie auf der Jamal-Halbinsel gibt es dort nicht. Drittens haben sich Russland und China spätestens seit dem Beginn des Ukrainekriegs 2014 außen- und wirtschaftspolitisch angenähert. Als Geldgeber und Technikexporteur schloss China damals nicht nur auf der Jamal-Halbinsel Lücken, die in der russischen Wirtschaft durch die westlichen Sanktionen nach der Krim-Annexion entstanden waren. Russland lieferte seinerseits modernste S-400-Boden-Luft-Raketen und pumpte so viel sibirisches Erdöl durch die Pipelines nach China, dass es dort Saudi-Arabien vom ersten Platz der Öllieferanten verdrängte. Herzliches Einvernehmen und USA-kritische Forderungen nach einer neuen Weltordnung gehören zu jedem der regelmäßigen Gipfeltreffen von Xi und Putin.
 
        Selten in der Geschichte gestalteten sich die Beziehungen zwischen Moskau und Beijing so harmonisch wie heute. Viele Politikwissenschaftler, die lange Zeit über Putins „Wende nach Asien“ gespottet haben, sprechen inzwischen von einer dauerhaften Kooperation, gar von einer möglichen Allianz. Schon vor dem Ukrainekrieg hatte China Deutschland als wichtigsten Handelspartner Russlands abgelöst. Das sino-russische Handelsvolumen ist seit 2014 um über 50 Prozent von 95 auf 147 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 gewachsen.16
 
        Die NSR hat hieran einen kleinen Anteil. Mit chinesischer Hilfe hergestelltes LNG stellt knapp die Hälfte aller russischen Gasexporte nach China (die wiederum nur fünf Prozent des chinesischen Bedarfs decken). Trotzdem lässt der LNG-Handel die Konturen der polaren Seidenstraße hervortreten. Flüssigerdgas machte zeitweilig zwei Drittel der über die NSR verschifften Güter aus – oder 20,5 der im Jahr 2019 beförderten 31,5 Millionen Tonnen. Dank LNG ist das Gesamttransportvolumen seit 2017 (9,9 Millionen Tonnen) auf mehr als das Dreifache gewachsen. Selbst in den beiden Krisenjahren der Corona-Pandemie hat sich das Wachstum nur verlangsamt. Von den 80 Millionen Tonnen, die Putin für 2024 verlangt hat, ist zwei Jahre vorher allerdings nicht einmal die Hälfte geschafft. Immerhin der Export nach China dürfte auch im Kriegsjahr 2022 weiter steigen. Russlands Wende nach Asien, jubelte jüngst Aleksej Tschekunow, Putins Minister für den Fernen Osten und die Arktis, werde nun im Hohen Norden vollzogen.17
 
        Beeindruckende Wachstumszahlen auf niedrigem Niveau wies lange Zeit auch Chinas Transitverkehr über die NSR auf. Seit 2017 ist die Zahl der Transitfahrten über die Nördliche Seeroute, die entweder in einem chinesischen Hafen starteten oder endeten, von 11 auf 53 gestiegen. Machten diese Fahrten 2017 bereits 40 Prozent aller 27 Transitpassagen aus, waren es 2021 satte 62 Prozent (von 85 Fahrten). Dagegen liefen 2013, vor dem Start der BRI, nur 4 der damals 71 Transitfahrten (oder sechs Prozent) über einen chinesischen Hafen.18
 
        Chinas experimentelle Phase im arktischen Schiffsverkehr ist definitiv abgeschlossen. Doch im Vergleich mit dem Suezkanal, den jedes Jahr über zweitausend chinesische Schiffe durchfahren, wirken die Zahlen fast bedeutungslos. Und im Kriegssommer 2022, klagte die russische Fachzeitschrift „Korabl“ (dt.: Das Schiff), mieden selbst chinesische Schiffe Russlands arktische Gewässer, als seien sie aus Säure.19 Der Durchgangsverkehr brach fast vollständig ein.
 
        Selbst wenn der Transithandel wieder auf Vorkriegsniveau wachsen sollte, dürfte es Jahrzehnte dauern, bis die NSR zu einer ernsthaften Alternativroute des Welthandels wird. Einstweilen ist der Seeweg für Russland als Exportachse ungleich wichtiger als für China. Der Ukrainekrieg macht eine schon länger bestehende Asymmetrie scharf sichtbar: Russland muss Ersatz für die wegbrechenden europäischen Absatzmärkte finden – China kann abwarten. Hinzu kommt, dass Russland im Arktischen Rat isoliert ist, seitdem die anderen sieben Vollmitglieder im März 2022 jede Kooperation mit Moskau eingestellt haben. Nun ist China trotz seines zweitrangigen Status als Beobachterstaat doch noch zum wichtigsten Partner Russlands in diesem Gremium geworden.
 
        Die Zukunft der NSR als Exportroute des russischen Rohstoff-Imperiums wird eine andere sein, als in den vergangenen zehn Jahren geplant. Das rasante Wachstum der Jahre nach 2017 ist vorbei. Auch in der Arktis hat der Krieg Transport- und Logistikketten unterbrochen. Sanktionen haben die Fertigstellung des zweiten LNG-Terminals auf der Jamal-Halbinsel gestoppt; sogar China hält sich hier an EU-Sanktionen und hat seine Zulieferungen eingestellt. Zwei Tage bevor am 27. Mai 2022 das fünfte EU-Sanktionspaket den Handel mit LNG-Fördertechnik untersagte, brachte die „Audax“ ein letztes Mal Bauteile in die Nähe von Murmansk.
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        SEIDENSTRAẞE VOR ORT
 
        Einblicke in ausgewählte Projekte
 
        Jacob Mardell
 
        In diesem Beitrag stelle ich mehrere Projekte der „neuen Seidenstraßeninitiative“, im Englischen bekannt als „Belt and Road Initiative“ (BRI), vor. Eine Übersicht über alle Projekte zu erhalten ist sehr schwierig, denn die chinesische Regierung führt keine offizielle Liste mit BRI-Projekten. Es gibt keine allgemein zugänglichen Informationen zu Projektfortschritten und auch keine Definition darüber, was laut Beijing ein „BRI-Projekt“ ausmacht. In den Reden chinesischer Offizieller werden einzelne Projekte erwähnt, allerdings nicht ausführlich erläutert. In BRI-Dokumenten werden fünf „Kooperationsprioritäten“ aufgeführt,01 aber diese Prioritäten, die von der „Vernetzung von Einrichtungen“ bis hin zur „Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen“ reichen, sind so abstrakt, dass sie praktisch alle möglichen Aktivitäten umfassen können. Die BRI ist somit sehr breit angelegt, und ihre Grenzen sind nicht klar umrissen, weshalb es nicht möglich ist, mit einer begrenzten Auswahl von Beispielen ein schlüssiges Gesamtbild der Initiative zu zeichnen. Dennoch soll die Vorstellung einzelner Projekte es ermöglichen, Einblicke in die geografische Verteilung, in die verschiedenen Wirtschaftssektoren und in unterschiedliche thematische Schwerpunkte der BRI zu erhalten.
 
        BRI-PROJEKTE ALS TÜRÖFFNER FÜR STAATSUNTERNEHMEN
 
        Autobahn Bar-Boljare in Montenegro
 
        Die knapp einen Kilometer lange Morača-Brücke, die sich in 200 Metern Höhe über die gleichnamige Schlucht spannt, bildet den Höhepunkt eines 41 Kilometer langen Autobahnprojekts, das von Smokovac in der Nähe der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica nach Mateševo im Norden führt. Es ist Teil eines langfristigen Vorhabens, den Hafen von Bar an der Küste Montenegros mit Boljare an der serbischen Grenze zu verbinden. Der Abschnitt von Smokovac nach Mateševo ersetzt eine kurvige zweispurige Straße. Die neue Strecke mit ihren 20 Brücken und 16 Tunneln, die auf direktem Weg durch die gebirgige Landschaft Montenegros führt, verkürzt die einst gefährlichen 180 Kilometer zu einer deutlich sichereren 30-minütigen Fahrt.
 
        Allerdings hat diese beeindruckende Ingenieursleistung einen stolzen Preis. 85 Prozent der Kosten für den Bau, der von der China Road and Bridge Corporation (CRBC) durchgeführt wird, sind durch einen Kredit der Export-Import Bank of China (Exim) gedeckt, einer staatlichen chinesischen Bank, die sehr aktiv bei der Finanzierung von BRI-Projekten ist. Unter Berücksichtigung von Währungsschwankungen und zusätzlichen Arbeiten wird sich der Preis der Autobahn bei Fertigstellung auf über eine Milliarde Euro belaufen.02 Das ist viel Geld für eine Strecke von 41 Kilometern. Der Preis ist allerdings noch höher, wenn man ihn ins Verhältnis zur Größe Montenegros setzt – einem Land, in dem weniger Menschen als in Frankfurt am Main leben und dessen Bruttoinlandsprodukt etwa dem der Stadt Bamberg entspricht.
 
        Die Bemühungen um den Bau der Autobahn reichen noch in die Zeit vor Montenegros Unabhängigkeit 2006 zurück. Montenegro wandte sich zunächst an die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die Europäische Investitionsbank (EIB), doch die Finanzinstitute waren skeptisch bezüglich des wirtschaftlichen Nutzens im Verhältnis zu den Kosten.03 2010 nahmen Mitglieder der montenegrinischen Regierung inoffiziell Kontakt zu chinesischen Stellen auf und verkündeten schließlich 2013, CRBC werde die Autobahn bauen, wobei sie gleichzeitig einen von der EIB unterstützten Vorschlag ablehnten, stattdessen bestehende Straßen auszubauen.
 
        Der Abschnitt von Smokovac nach Mateševo ist ein typisches Beispiel für die BRI, weil er einen weit verbreiteten Kritikpunkt an der Initiative illustriert und die Mechanismen chinesischer Finanzierung von Infrastrukturprojekten weltweit aufzeigt: Gäbe es China nicht, wäre die wirtschaftlich fragwürdige Autobahn wahrscheinlich gar nicht gebaut worden. Im Rahmen der BRI ermöglicht China den Projektländern ein – wie manche Analysten sagen würden – wirtschaftlich unverantwortliches Handeln.
 
        Wählt man eine andere Perspektive, könnte man sagen, dass Beijing mit seinem Ansatz, den Partnern keine Vorschriften zu machen, auf die von den Projektländern geäußerten Bedürfnisse eingeht. Beijing hebt Chinas Identität als Entwicklungsland hervor und positioniert sich im Gegensatz zu westlichen Institutionen als Partner, der andere Länder nicht von oben herab behandelt, sondern ihre Wünsche akzeptiert.
 
        Beijing und auch die lokalen Eliten vermarkten die Finanzierung der BRI-Projekte oft damit, dass diese an keine Bedingungen geknüpft sei. Da man chinesische Kredite oft einfacher bekommt und sie mit weniger Auflagen verbunden sind als westliche Finanzierungen, trifft das in gewisser Weise auch zu. Eine wichtige Bedingung gibt es allerdings doch: Das Projekt muss zum wirtschaftlichen Vorteil Chinas sein. So folgen Projekte wie die Autobahn in Montenegro dem Modell des gebundenen Kredits, bei dem die Finanzierung daran geknüpft ist, dass der Auftrag an ein chinesisches Unternehmen geht. Ein weiteres Verkehrsprojekt in Europa, das ebenfalls im Juli 2022 eingeweiht wurde, macht deutlich, wie Beijing dieses Modell zu seinem Vorteil nutzt.
 
        Pelješac-Brücke in Kroatien
 
        Die Pelješac-Brücke verbindet den südlichsten Zipfel Kroatiens mit dem kroatischen Festland und umgeht so den Neum-Korridor, einen schmalen Küstenstreifen, der zu Bosnien und Herzegowina gehört.04 Wie der Abschnitt von Smokovac nach Mateševo auf der Bar-Boljare-Autobahn wurde die Brücke von der chinesischen Staatsfirma CRBC gebaut. Doch im Gegensatz zur montenegrinischen Autobahn wurden die 420 Millionen Euro Baukosten für die Pelješac-Brücke unter anderem mit 375 Millionen Euro aus dem EU-Kohäsionfonds bezahlt.
 
        Der Auftrag für die Pelješac-Brücke wurde im Rahmen einer offenen und transparenten öffentlichen Ausschreibung vergeben. Dennoch verärgerte die Entscheidung für CRBC europäische Baufirmen wie die Strabag, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten und feststellen mussten, dass ihr Angebot um 20 Prozent unterschritten worden war.05 Obwohl das Verwaltungsgericht in Zagreb eine Klage der Strabag auf Verschiebung des Brückenprojekts abwies,06 verstärkte sich in der Folge die Sorge über einen Wettbewerbsvorteil subventionierter chinesischer Unternehmen beim Zugang zum EU-Markt.07
 
        CRBC konnte die Ausschreibung in diesem Fall zwar ohne eine günstige Finanzierung durch eine chinesische Bank für sich entscheiden. Allerdings wäre es vermutlich nie dazu gekommen, wenn der chinesische Staat nicht schon zuvor in der Region aktiv gewesen wäre. Kredite für Projekte wie die montenegrinische Autobahn fungierten praktisch als staatliche Subventionierung, die es CRBC ermöglichten, sich mit dem Umfeld und den herrschenden Regularien vertraut zu machen und sich gleichzeitig wertvolles Projektwissen anzueignen.
 
        Hier zeigt sich eine der wesentlichen treibenden Kräfte für die BRI: die Förderung chinesischer Staatsunternehmen, mit dem Ziel, sie global wettbewerbsfähig zu machen. Mit chinesischen Finanzmitteln als Türöffner verschafft die BRI chinesischen Staatsunternehmen einen besseren Marktzugang und stärkt ihre wirtschaftliche Dominanz in den Projektländern.
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        Das Modell der gebundenen Kredite findet sich auch bei der Finanzierung von anderen BRI-Projekten in Europa wieder. In EU-Ländern, wo diese Vorgehensweise durch das Gesetz zur öffentlichen Auftragsvergabe verboten ist, ist Beijing nur an wenigen Infrastrukturprojekten beteiligt. Der Schwerpunkt der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China liegt auf dem Handel und ausländischen Direktinvestitionen, nicht aber auf Infrastrukturprojekten. Doch in europäischen Ländern, die nicht der EU angehören und deren Vorschriften lockerer sind – oder nicht ganz so streng umgesetzt werden –, ist das BRI-Modell weit verbreitet.
 
        WIEDERBELEBUNG KONTINENTALER KONNEKTIVITÄT
 
        Khorgos Gateway in Kasachstan
 
        Der offizielle Start der BRI war 2013 in Kasachstan, als der chinesische Staatspräsident Xi Jinping an einem Rednerpult der Nasarbajew-Universität in der Hauptstadt Astana stand und seine Absicht verkündete, einen „Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel“ (Silk Road Economic Belt) durch Eurasien zu bauen. Xi versprach, dass die neue BRI ein „großartiges Vorhaben“ werde, von dem „die Menschen aller Länder entlang der Route“ profitieren würden.08 In Ländern wie Kasachstan, das an der Peripherie bestehender Handelsrouten liegt, galt die durch China in Aussicht gestellte Konnektivität als Schlüssel für zukünftiges Wachstum.09 Das Konzept der BRI geht mittlerweile weit über Eurasien hinaus und umfasst sogar Lateinamerika, doch seine Ursprünge liegen in der Idee einer kontinentübergreifenden Verbindung zwischen den beiden Polen des eurasischen Superkontinents.
 
        Bereits der Name nimmt Bezug auf den Mythos der alten Seidenstraßen in Zentralasien und die zentrale Position Eurasiens. Mit dem Rückgriff auf die glorreiche Vergangenheit Zentralasiens macht die Initiative Versprechen für die Zukunft. Sie erzählt die Geschichte eines wiederauferstehenden trans-euroasiatischen Handels und verheißt eine Ära des allgemeinen Wohlstands, gestützt auf eine verstärkte Vernetzung.
 
        Kein anderes Projekt in Zentralasien fängt diese chinesische Vision besser ein als das Khorgos Gateway. Angepriesen als Kronjuwel des wiederauflebenden Ost-West-Handels entlang der BRI wird das Khorgos Gateway, das in der Nähe des „eurasischen Pols der Unzugänglichkeit“ liegt, von internationalen und chinesischen Medien als Handelszentrum dargestellt, das aus dem Wüstenstaub und der bisherigen geografischen Versenkung auferstanden ist.
 
        Die Realität ist etwas prosaischer. Tatsächlich bezieht sich der Name Khorgos auf zwei separate Projekte der Initiative. Das eine, Khorgos Gateway, ist ein Güterumschlagplatz, an dem Kasachstan die Mehrheit der Anteile hält. Bei diesem sogenannten Trockenhafen wird chinesische Fracht von Zügen mit chinesischer Spurbreite auf Züge mit russischer Spurbreite umgeladen, bevor sie ihre Fahrt nach Westen fortsetzt. Das andere Projekt ist ein internationales Zentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Centre of Cross-Border Cooperation, ICBC) – eine visafreie neutrale Zone, die sich über die kasachisch-chinesische Grenze erstreckt und als zollfreies Einkaufsviertel in der Größe einer Stadt fungiert.
 
        Khorgos wächst schnell, dennoch wurde seine Bedeutung für den Welthandel überschätzt. 2021 wurden in Khorgos 210000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) umgeschlagen, eine standardisierte Einheit zur Erfassung von Frachtkapazitäten.10 Das ist eine erhebliche Menge und eine gewaltige Steigerung im Vergleich zu den 136000 TEU im Jahr 2018, allerdings sollte man die Zahlen in einem größeren Zusammenhang betrachten, um sie besser einordnen zu können. Ein Containerschiff der größten Klasse hat heute eine Kapazität von rund 20000 TEU, also bereits ein Zehntel der 2021 in Khorgos umgeschlagenen Warenmenge. Außerdem wurden 2021 nur 5,2 Prozent des gesamten Handels zwischen der EU und China per Bahn abgewickelt.11 Auch der Erfolg der ICBC-Zone ist überschaubarer, als die Medien in der Vergangenheit suggerierten. Ursprünglich als Handelszone zum Vorteil beider Seiten konzipiert, hat sich das ICBC sehr einseitig zu einem Lager für billige chinesische Konsumgüter entwickelt. Wie bei vielen chinesischen Projekten in Zentralasien haben Korruption und ausufernde Bürokratie zur Folge, dass die Realität weit hinter der ursprünglichen Vision zurückbleibt. Während auf der chinesischen Seite eine Reihe von Wolkenkratzern und futuristischen Ausstellungsgebäuden dominiert, entwickelt sich die kasachische Seite nur langsam.
 
        Die wenigsten chinesischen Projekte in Zentralasien halten mit den großen BRI-Narrativen über eine kontinentübergreifende Konnektivität Schritt. Selbst Verkehrsprojekte wie die Nord-Süd-Straße in Kirgisistan oder der Kamchiq-Tunnel in Usbekistan fungieren eher als lokale Verbindungen, anstatt Teil der BRI-Korridore zu sein. Die meisten Projekte werden von lokaler Seite vorgeschlagen, es gibt keine chinesische Blaupause, der die Projekte folgen. Will man die treibenden Kräfte hinter den Projekten untersuchen, sollte man daher zuerst den lokalen Kontext betrachten, als sich auf die Berichte in den Medien zu stützen, die die BRI als Marke verkaufen.
 
        EIN NEUER „QUALITÄTSANSATZ“
 
        Nairobi Expressway in Kenia
 
        Der Nairobi Expressway, eine 27 Kilometer lange Schnellstraße, die die kenianische Hauptstadt mit ihrem wichtigsten Flughafen verbindet, steht für die veränderte Zielsetzung, die sich in BRI-Projekten zurzeit zeigt. Durch die Fahrzeitverkürzung von zwei Stunden auf 20 Minuten ist die Schnellstraße für lokale Pendler ein echter Fortschritt. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten der BRI wurde der Bau nicht über einen chinesischen Kredit finanziert.
 
        China ist seit den 1960er Jahren an Infrastrukturprojekten auf dem afrikanischen Kontinent beteiligt und in den meisten afrikanischen Ländern wirtschaftlich sehr präsent. Der Handel zwischen China und den Staaten Afrikas stieg von 9,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 auf 175,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.12 Zwischen 2000 und 2019 haben chinesische Geldgeber Darlehen in Höhe von 153 Milliarden US-Dollar an öffentliche Kreditnehmer vergeben.13
 
        Doch in den vergangenen Jahren sind die BRI-Kredite drastisch zurückgegangen; 2020 wurden nur 1,9 Milliarden US-Dollar vergeben.14 Das spiegelt einen allgemeinen Trend wider, der auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter auch ein Umdenken, was Beijings Risikofreude bei der Kreditvergabe angeht. Dazu kommt eine wachsende Anzahl von Ländern, die Projekte aufgrund der Sorge vor einer Verschuldung abgesagt oder verschoben haben. Generell kann man jedoch sagen, dass die chinesische Führung die treibende Kraft hinter dieser Neuausrichtung ist und stärker darauf achtet, ob Projekte verantwortbar finanziert werden können.
 
        Beijing präsentiert diesen Wandel als Qualitätsförderung. Im innenpolitischen chinesischen Kontext ist „qualitativ hochwertige Entwicklung“ ein nebulöses Konzept, das eine allgemeine Verbesserung in der chinesischen Wirtschaft impliziert. Beim zweiten Forum zur BRI 2019 wurde die Forderung nach „hoher Qualität“ erneut hervorgehoben. Sie bedeutet in diesem Zusammenhang eine stärkere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und unter anderem die Betonung grüner und digitaler Aspekte.15 Zum Teil ist das ein rhetorischer Schachzug, der durch die nationale und internationale Kritik an der mangelnden Transparenz und Nachhaltigkeit der Projekte motiviert ist. Dahinter steht aber auch die Notwendigkeit, die Qualität der Projekte tatsächlich zu verbessern und gleichzeitig ihre Kosten zu senken.
 
        Auf dem Papier rückt die BRI mit ihrer verstärkten Betonung der Nachhaltigkeit näher an westliche Normen bei der Finanzierung von Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten. Ähnlich verhält es sich beim Einsatz privaten Kapitals. Westliche Reaktionen auf die BRI wie die „Global Gateway“-Initiative der EU16 erklären in ihren Richtlinien, den Privatsektor zu nutzen, um die globale Nachfrage nach Infrastruktur zu befriedigen, und auch der neue „Qualitätsansatz“ der BRI nennt innovativere Finanzierungsmethoden.17 Chinesische Offizielle sprechen im Zusammenhang mit Projekten zunehmend von Private Public Partnership (PPP).18
 
        Tatsächlich wurde der Nairobi Expressway nicht über Kredite finanziert, sondern über PPP. CRBC hat den Bau der Schnellstraße vorfinanziert, wird sie 27 Jahre lang betreiben und die Mautgebühren erhalten, bevor die Straße an den kenianischen Staat übergeht. Da die CRBC ein staatliches Unternehmen ist, ist das Projekt nicht direkt privatwirtschaftlich finanziert. Dennoch steht es für eine Veränderung bei der BRI-Finanzierung. Im Gegensatz zu einem anderen Projekt in Kenia, der Standard Gauge Railway (SGR), die Nairobi mit der Hafenstadt Mombasa verbindet, liegt die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg des Vorhabens nicht bei der kenianischen Regierung.
 
        Aufgrund der Verluste der SGR lief die kenianische Regierung Gefahr, den Kredit in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar nicht mehr bedienen zu können, den sie bei einer staatlichen chinesischen Bank für den Bau des Projekts aufgenommen hatte.19 Die Rentabilität des Nairobi Expressway ist mit ähnlichen Fragezeichen versehen. Da die Straße nicht über einen Kredit finanziert wurde, liegt die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg jedoch bei der CRBC.
 
        Der Einsatz alternativer Finanzierungsmechanismen ist nur ein Aspekt der Qualitätsoffensive. Er verdeutlicht jedoch, dass sich chinesische und westliche Entwicklungskonzepte annähern und die BRI anpassungsfähig ist.
 
        DIGITALE SEIDENSTRAẞE
 
        Huawei in Indonesien
 
        Im August 2022 wählte der chinesische Telekommunikationsriese Huawei zehn indonesische Studenten für die Teilnahme an einem Programm zur Talentförderung in Bangkok aus, das Huawei „Seeds for the Future“ nennt. Ein leitender Angestellter von Huawei Indonesien erklärte dazu: „Seeds for the Future ist Teil des anhaltenden Engagements von Huawei in Indonesien (…). Wir haben uns verpflichtet, bis 2025 mindestens 100000 digitale Nachwuchskräfte auszubilden. Bis heute haben wir bereits 64000 gefördert und damit über die Hälfte unserer Zielsetzung erreicht.“20
 
        In Südostasien finden sich viele der bekanntesten BRI-Infrastrukturprojekte, darunter der Tiefseehafen Kyaukphyu in Myanmar und die Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung in Indonesien. Doch bei der BRI geht es um mehr als um die physische Infrastruktur. Mittlerweile steht die „Informations-Seidenstraße“, später in „digitale Seidenstraße“ umbenannt und neu vermarktet, im Vordergrund. Denn Beijing wendet sich zunehmend von Infrastrukturdarlehen in großer Höhe ab und konzentriert sich stattdessen auf Hightech- und digitale Branchen.21
 
        Die digitale Seidenstraße wurde 2015 vorgestellt. Beim zweiten Forum zur BRI 2019 setzte Staatspräsident Xi Jinping die Kooperation in der digitalen Wirtschaft und eine innovationsgetriebene Entwicklung als neue Priorität.22 Der Vorsprung von Huawei gegenüber den Vereinigten Staaten beim weltweiten Übergang zur 5G-Technologie23 sorgte für besonders viele Schlagzeilen, doch die digitale Seidenstraße umfasst auch „Smart Citys“, den E-Commerce, Künstliche Intelligenz und andere Anwendungen im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft. Wie bei der BRI im Ganzen gibt es keine konkrete Route, keine Blaupause oder Definition, was ein Projekt der digitalen Seidenstraße ausmacht. Vielmehr umschreibt diese Bezeichnung die Bereiche der BRI, die Digitalität und Innovationen betreffen.
 
        China ist seit 2009 der wichtigste Handelspartner des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN). Obwohl die Volksrepublik noch nicht der größte Investor in Südostasien ist,24 stiegen die chinesischen Investitionen zwischen 2005 und 2019 um das 20-fache, wobei vor allem nach dem Start der BRI 2013 ein rapider Zuwachs zu beobachten war.25 Als einer der wichtigsten Projektpartner der BRI und als großes Land mit einer erheblichen digitalen Präsenz und einem starken E-Commerce-Markt ist Indonesien zu einem wichtigen Standort für die chinesischen Bemühungen geworden, bei der Digitalisierung eine führende Rolle zu übernehmen.
 
        Anders als in anderen Bereichen der BRI stehen private chinesische Unternehmen wie Huawei, Alibaba, JD.com und Tencent bei diesem Vorstoß in vorderster Reihe. Huawei war aktiv am Ausbau der digitalen Infrastruktur Indonesiens beteiligt, unterstützte aber auch verschiedene Ausbildungsinitiativen und Schulungsprogramme. Die Ausbildung der Einheimischen verschafft Unternehmen wie Huawei nicht nur Kunden und Sympathien, sondern fördert auch die Akzeptanz chinesischer Technologie, eines der wichtigsten Ziele Beijings.
 
        Alibaba und Tencent haben Milliarden in indonesische E-Commerce-Anwendungen und -Unternehmen investiert. Chinesische Investitionen halfen auch, Gojek auf den Weg zu bringen, ein indonesisches Start-up für Finanztechnologie mit einem Geschäftsmodell, das dem von Alibaba und Tencent ähnelt. Gojek fusionierte später mit seinem Konkurrenten Tokopedia, einem weiteren Technologie-Start-up, in das Alibaba Hunderte Millionen Dollar investiert hatte.26
 
        Die Durchdringungsrate des E-Commerce in der Region ist mit 38 Prozent nur gut halb so hoch wie in China, womit reichlich Raum für Wachstum bleibt. 2025 wird die digitale Ökonomie Südostasiens bei über 240 Milliarden US-Dollar liegen.27 Man kann daher davon ausgehen, dass die Digitale Seidenstraße im Verhältnis zur allgemeinen BRI in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnt.
 
        GRÜNE SEIDENSTRAẞE
 
        Cauchari Solarpark und Lithium-Abbau in Argentinien
 
        Kurz vor der Grenze zu Chile, im Nordwesten des argentinischen Departamentos Susques, befindet sich auf einer Höhe von 4000 Metern ein riesiges Feld mit Solarmodulen auf über 800 Hektar trockenem Land. Das ist der Cauchari-Solarpark, die zweitgrößte Solarenergieanlage in Lateinamerika und der höchst gelegene Solarpark der Welt.
 
        Die Exim-Bank streckte 331 Millionen US-Dollar für das Projekt vor und ermöglichte so den Kauf von 960000 in Shanghai gefertigten Solarmodulen. China ist jedoch nicht nur an der Herstellung des fertigen Produkts beteiligt, sondern befindet sich auch am Anfang der Lieferkette.28
 
        Wenn man auf der chilenischen Seite weiter nach Süden fährt, erreicht man eines der bedeutendsten Lithium-Vorkommen der Welt, den Salzsee Tres Quebradas. Er befindet sich im Lithium-Dreieck, einem Gebiet, das sich über Teile von Argentinien, Bolivien und Chile erstreckt. Man nimmt an, dass sich dort etwa die Hälfte der weltweiten Lithium-Vorkommen befindet – ein Mineral, das in fast allen modernen Energietechnologien zum Einsatz kommt. Am 8. Oktober 2021 wurde bekannt gegeben, dass die Zijin Mining Group Co. Ltd. die kanadische Neo Lithium Corporation für 737 Millionen US-Dollar übernommen und sich somit Zugang zu diesen Vorkommen verschafft hat.29 Der Kauf ist nur eine von mehreren großen Investitionen, die chinesische Unternehmen getätigt haben, um sich Lithium-Vorkommen in der Region zu sichern.
 
        Zur Qualitätsoffensive Beijings im Rahmen der BRI gehört auch die Förderung einer „grünen Seidenstraße“. Spätestens seit 2016 hat sich Beijing zumindest rhetorisch dazu verpflichtet, BRI-Projekte „grüner“ zu gestalten.30 China hat außerdem eine Reihe grüner Finanzierungsinitiativen ins Leben gerufen und grüne BRI-Richtlinien erlassen. Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei um ein symbolisches „Greenwashing“ handeln könnte.31
 
        Einige Versprechen sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, etwa Xi Jinpings Versprechen, die chinesische Finanzierung von Kohlekraftprojekten im Ausland zu beenden.32 Abgesehen vom Jahr 2020 ging es bei den BRI-Investitionen seit 2013 größtenteils um Öl-, Gas- oder Kohleprojekte. 2021 machten Gasprojekte 39,5 Prozent der Investitionssumme aus, Öl lag bei 30,95 Prozent und Solar- und Windenergie bei nur 13,58 Prozent.33
 
        Die Versuche, die BRI „grüner“ zu gestalten, lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie umfasst chinesische Investitionen in neue und kohlenstoffärmere Technologien, die zweite das Bemühen, die umweltschädlichen Aspekte der Infrastrukturprojekte zu reduzieren. Beide Ansätze signalisieren, dass China ein globaler Player ist, der den Umweltschutz ernst nimmt. Damit will Beijing an internationaler Glaubwürdigkeit und Soft Power gewinnen. Investitionen in grüne Technologien haben zudem den willkommenen Nebeneffekt, dass China auch in diesem Bereich einen Fuß in in die Tür bekommt. Mit der Verschärfung der Klimakrise und dem weltweiten Trend, Energiequellen zu diversifizieren und auf fossile Brennstoffe zu verzichten, wird der Wettbewerb zwischen China und dem Westen auch in diesem Bereich immer härter werden. Beijing wird die Finanzierung von BRI-Projekten dazu nutzen, um auf den Märkten für erneuerbare Technologien in den Ländern des Globalen Südens Fuß zu fassen. Gleichzeitig, und oft in denselben Ländern, wird die Initiative dazu dienen, chinesischen Unternehmen den Zugang zu wichtigen Rohstoffen zu sichern.
 
        SCHLUSS
 
        Die verschiedenen Projekte und Schwerpunkte haben verdeutlicht, welcher Dynamik die BRI in ihrer Entwicklung unterliegt. Die BRI beschränkt sich mittlerweile nicht mehr nur auf die chinesische Finanzierung von (physischen) Infrastrukturprojekten. Stattdessen greift China zunehmend auf alternative Finanzierungsmechanismen zurück und setzt neue Schwerpunkte wie die grüne oder die digitale Seidenstraße. Mit Blick auf die „Qualitätsoffensive“ und die grüne Seidenstraße bleibt dabei abzuwarten, wie ernst Chinas Verlautbarungen zu nehmen sind, BRI-Projekte nachhaltiger zu gestalten. Fest steht jedoch bereits jetzt, dass sich chinesische und westliche Entwicklungskonzepte zunehmend annähern und die BRI durchaus anpassungsfähig ist.
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        NACH DER PANDEMIE
 
        Zur innenpolitischen Logik der Belt and Road Initiative
 
        Min Ye
 
        Die Belt and Road Initiative (BRI), im Deutschen auch bekannt als „neue Seidenstraßeninitiative“, war von Anfang an umstritten, doch die Covid-19-Pandemie hat ihre Umsetzung erheblich durcheinandergebracht. Zum einen waren Reisen durch die Pandemie stark eingeschränkt, weshalb es bei Infrastrukturprojekten zu Verzögerungen und Umstrukturierungen kam und manche sogar ganz eingestellt wurden. Zum anderen hat das Virus, das ursprünglich in China ausgebrochen ist, dem Ansehen der Volksrepublik sowohl in den Projektländern als auch in der übrigen Welt geschadet. Und schließlich hat die Pandemie die chinesische Wirtschaft stark belastet, daher sind weitere Investitionen in die BRI fraglich. Die Pandemie befindet sich mittlerweile im dritten Jahr, dennoch haben China und viele andere Länder immer noch Mühe, die Infektionen einzudämmen und die wirtschaftliche Rezession zu bewältigen.
 
        Vor diesem Hintergrund wird die BRI 2023 zehn Jahre alt. Wird ihre Entwicklung stagnieren oder kann sich die Initiative anpassen, um den weltweiten Einfluss Chinas weiter ausdehnen? Wie verändert sich das Vorhaben zurzeit? Diese Fragen werden mit Blick auf die innenpolitische Logik der Initiative erörtert. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die innenpolitische Unterstützung für die BRI nach wie vor anhält. Die geostrategischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Beweggründe für die Entstehung der Initiative haben nach dem Ausbruch der Pandemie einen neuen Schub erhalten, Rhetorik und Maßnahmen haben sich indes verändert. Während man sich zuvor auf Projekte im Bereich der „harten“ Infrastruktur wie den Bau von Kraftwerken, Eisenbahnlinien und Häfen konzentriert hatte, stehen heute „weiche“ und wissenschaftlich orientierte Projekte im Gesundheitswesen, in Technologie und Hochschulbildung oder beim Umweltschutz im Vordergrund.
 
        INNENPOLITISCHE LOGIK DER INITIATIVE
 
        Was waren die innenpolitischen Beweggründe, eine solche Initiative aufzulegen? Verfolgt man den Entstehungsprozess zurück, erkennt man verschiedene Ursprünge und beteiligte Akteure.01
 
        Zum einen suchten chinesische Politikstrategen nach einer Antwort auf die US-amerikanische Strategie des „Rebalancing to Asia“ und auf die intensiven militärischen Spannungen vor der Küste Asiens. Der Vorschlag des außenpolitischen Experten Wang Jisi 2011/12, China strategisch und geografisch gen Westen auszurichten, erhielt Unterstützung aus dem chinesischen Sicherheitsapparat und floss so in politische Diskussionen über die Strategieentwicklung mit ein. Zum anderen hatten sich in den Jahren vor dem Start der BRI die diplomatischen Beziehungen Chinas zu seinen asiatischen Nachbarn erheblich verschlechtert, weshalb Diplomaten auf eine „Diplomatie der Infrastruktur“ drängten, bei der von China finanzierte und gebaute Infrastrukturprojekte dazu dienen sollten, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Und schließlich schlugen die für die chinesische Wirtschaft zuständigen Behörden und Ministerien in Beijing, die Mühe hatten, die chinesischen Überkapazitäten zu bewältigen, einen „chinesischen Marshall-Plan“ vor, bei dem mithilfe chinesischer Kredite Infrastrukturprojekte in anderen Ländern umgesetzt und chinesische Produkte vermarktet werden sollten.
 
        Nachdem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die BRI 2013 verkündet hatte, erarbeiteten staatliche Stellen eine entsprechende Strategie. Die Verbindungen Chinas nach Zentralasien, Mittel- und Osteuropa sowie Westeuropa sollten dabei betont und gefördert werden. China brachte zügig Infrastrukturvorschläge und -projekte in Südasien, Südostasien und Europa auf den Weg. Unternehmen, staatliche wie private, sowie lokale Verwaltungen beteiligten sich eifrig an der Planung und Umsetzung. Ihre Pläne spiegelten die Interessen der Unternehmen und der lokalen Wirtschaft wider – ob es nun darum ging, überschüssige Waren zu exportieren, die Produktion zu verlagern oder Unternehmen vor Ort zu retten. Analysen der Initiative auf Projektebene zeigen, dass Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen häufig an lokale Interessen und innenpolitische Prioritäten gekoppelt sind.02
 
        Auch wenn ursprünglich innenpolitische Überlegungen im Vordergrund standen, hat das externe Umfeld die Umsetzung der Initiative maßgeblich geprägt und die internen Beweggründe seit 2017 zurückgedrängt. Beim ersten BRI-Forum 2017 wurde diese als „Jahrhundertprojekt“ bezeichnet und mit Finanzzusagen in Höhe von einer Billion US-Dollar ausgestattet. Nach Kritik von außen forderte Staatspräsident Xi bei der Ministerkonferenz zur BRI 2018, die Initiative müsse sich von einem „abstrakten Gemälde“ (xieyihua) zu einer „akribischen Zeichnung“ (gongbihua) entwickeln, und meinte damit eine besser kommunizierte Umsetzung. Chinesische Behörden, Wissenschaftler und Unternehmen konzentrierten sich darauf, gemeinsame Mechanismen, Partnerschaften, Projekte und Plattformen zu schaffen, um sich mit ihren Partnern in Projekt- und Nicht-Projektländern zu vernetzen.03 Beim BRI-Gipfel von 2019 wurde die Initiative als Chinas Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und einer hochwertigen Konnektivität präsentiert. In Beijing gestalteten nationale Behörden gemeinsam mit internationalen Organisationen Richtlinien und Institutionen, um externe Bedenken hinsichtlich der finanziellen und ökologischen Risiken der BRI abzubauen.
 
        Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie war ein massiver Schock für China und die gesamte Welt, änderte jedoch nichts an den innenpolitischen Beweggründen für die Initiative. Erstens verschärfte die Pandemie die Rivalität zwischen China und den USA, weshalb man die BRI als alternative Plattform für Globalisierung und Diplomatie unbedingt erhalten wollte. Zweitens blickten Politik und Öffentlichkeit in einigen Projektländern zwar kritisch auf China, doch diese Kritik fiel insgesamt milder aus als ihr Urteil über die USA und deren Verbündete.04 Drittens stieg die Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung, Plattformen für den Online-Handel, Technologie und Logistik in Folge der Pandemie in allen Weltregionen. Und viertens wurde auch der Aufbau von gemeinsamen Institutionen Chinas und der BRI-Partnerländer fortgesetzt, um die Projekte an die neuen Gegebenheiten in China und im Ausland anzupassen.
 
        DIE INITIATIVE IN DER PANDEMIE
 
        Nach dem Ausbruch der Pandemie erfüllten die staatlichen chinesischen Unternehmen ihre Verpflichtungen, soweit es ihnen möglich war. Behörden und regionale Verwaltungen bemühten sich, die BRI-Projekte im Ausland fortzuführen, neue Programme im Inland zu entwickeln oder bestehende zu erweitern.05 Die Maßnahmen Beijings zur Stimulierung der Wirtschaft zielten darauf ab, den internationalen Handel und die Investitionen in China aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Verbindungen zwischen den Partnern der BRI zu erleichtern. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass auch die wissenschaftliche Gemeinschaft in China die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in den Projektländern erweiterte oder erneuerte. Diese neuen Kooperationen im Bereich Gesundheit, digitale Infrastruktur und wissenschaftliche Allianzen wurden nach der Krise weiter ausgebaut. Darüber hinaus hat sich die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) mit ihrem zehn Milliarden US-Dollar schweren Covid-19-Notfallfonds verpflichtet, die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und den Aufbau von Kapazitäten im Gesundheitswesen in den Partnerländern der BRI zu finanzieren.
 
        Zur innenpolitischen Logik der BRI gehören neben den globalen Ambitionen Beijings die Bedürfnisse der lokalen Regierungen und staatlichen Unternehmen, sich weiterzuentwickeln. Diese Interessen bestanden auch während der Pandemie. Die Projekte wurden zwar umstrukturiert und gerieten zeitweise ins Stocken, blieben jedoch weiter bestehen. So reagierte etwa die Küstenprovinz Jiangsu, die im Rahmen der BRI in Wirtschaftssonderzonen verschiedener Länder investiert hatte, sehr schnell, als in diesen Covid-19 ausbrach. Die Provinz schickte umgehend Kader, die bei der Bekämpfung des Virus vor Ort helfen sollten, etwa in die gemeinsam von China und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtete Industrial Capacity Cooperation Demonstration Zone nahe Abu Dhabi.06 Auch nach Kambodscha wurden Ärzte aus Jiangsu entsandt, um bei der Bewältigung der Krise in der Wirtschaftssonderzone Sihanoukville zu helfen. Im Mai 2020 verkündete die Provinz Jiangsu ihren Plan, die Zone in Kambodscha aufzuwerten und sie stärker in die BRI-Projekte in Südostasien und bestehende Zonen in der Provinz einzubinden. Auch andere Küstenregionen gaben neue Pläne und Projekte zur Erweiterung der Initiative bekannt.07
 
        Als die Pandemie im März 2020 (vorerst) eingedämmt war, begannen die Regierungen der chinesischen Provinzen damit, die Projekte wiederzubeleben und auszuweiten. Die Provinz Shaanxi veröffentlichte einen gemeinsamen Aktionsplan, in dem sie vorschlug, ihre eigene zentrale Stellung im regionalen Handel und in der Logistik auszubauen. Der Plan unterstrich das Vorhaben der Provinz, im Rahmen der BRI zum „Experimentierfeld im Bereich Luftfahrt“ zu werden und den Online-Handel mit Märkten der Projektländer zu fördern. Shaanxi will auch die Automatisierung und Digitalisierung im Schienenverkehr vorantreiben, um wichtige inländische und regionale Eisenbahnverbindungen und Häfen in China einzubinden, zusätzliche Verbindungen nach Zentral- und Südostasien zu schaffen und so den Zugang zu diesen Märkten zu erweitern. Auch chinesische Städte im Inland, etwa Chongqing, Chengdu und Urumqi, legten nach der Pandemie Aktionspläne für die BRI vor.08
 
        Bis zur Pandemie waren staatliche Unternehmen die wesentlichen Akteure der Initiative gewesen und hatten umfangreiche Liefernetzwerke mit Tochtergesellschaften in China und im Ausland entwickelt. Beim Ausbruch der Pandemie wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, „das Funktionieren der globalen Lieferketten zu gewährleisten und den internationalen Handel und die Zusammenarbeit zu stabilisieren“.09 So nahm beispielsweise die China Merchants Group die Produktion bei Projekten im Ausland sobald wie möglich wieder auf. China Railways Heavy Manufacturing stellte die Lieferung von schwerem Gerät für Tunnelprojekte der Muttergesellschaft in der Türkei und Russland sicher. Auch die Tochtergesellschaften von China Chemical, wichtige Lieferanten chemischer Produkte, die in der Landwirtschaft, in der Medizin oder in der Textilindustrie in vielen Ländern zum Einsatz kommen, konnten während der Pandemie ihre Produktionsvorgaben erfüllen.
 
        Auf nationaler Ebene trugen die Bemühungen, die Binnenwirtschaft anzukurbeln, durch die Ausweitung des grenzüberschreitenden E-Commerce und die Förderung neuer Infrastrukturprojekte im eigenen Land dazu bei, BRI-Projekte durchzuführen oder neu auszurichten. Bereits 2015 waren fünf E-Commerce-Experimentierzonen eingerichtet worden, um neue Exportkanäle zu erschließen; bis 2019 stieg ihre Zahl auf 59. In diesen vier Jahren gab es beim E-Commerce einen beachtlichen Zuwachs; die jährliche Wachstumsrate lag im Schnitt bei 49,5 Prozent. Nach Ausbruch der Pandemie genehmigte Beijing im April 2020 46 neue E-Commerce-Zonen und förderte die Einrichtung grenzüberschreitender Offline-E-Commerce-Industrieparks. Ziel war es, neue Industriecluster zu schaffen, die traditionelle Unternehmen, Online-Konnektivität und global agierende Handelsunternehmen zusammenbringen, und internationale Lagermöglichkeiten bereitzustellen. Im Juli 2022 erklärte Peking zehn Städte zu neuen Versuchszonen für den grenzüberschreitenden Business-to-Business-E-Commerce und bot den Unternehmen mehr Anreize und administrative Unterstützung.10
 
        Der neue Infrastrukturplan, der eine digitale Vernetzung und den Handel in den Mittelpunkt rückt, wurde vor der Pandemie erstellt. Anfang 2020 trieb Beijing den Plan voran, um Provinzregierungen und Finanzinstitute zu motivieren, neue, lokal ausgerichtete Infrastrukturvorschläge und -projekte unter Einbeziehung von Informationstechnologie, digitaler Netzwerke, Big Data und Künstlicher Intelligenz zu entwickeln. So verstärkte beispielsweise die Provinzregierung von Zhejiang die Unterstützung für eine cloud-basierte Wirtschaft und erleichterte kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die Digitalität. In Chengdu wurden Anfang 2020 ein Hochleistungsrechner und ein Zentrum für Datenverarbeitung bereitgestellt, um die digitale Wirtschaft und die Informationstechnologie im Westen Chinas zu fördern. Dank der Vernetzung interner und externer BRI-Projekte werden die neuen lokalen Infrastrukturprojekte auch digitalen und technologiegestützten Anwendungen im Ausland einen Schub geben.
 
        Mitte 2020 veröffentlichten die Behörden in Beijing Berichte, dass sich der chinesische Handel mit den Partnerländern der BRI im ersten Quartal 2020 um 3,2 Prozent erhöht habe. Auf den ersten Blick wirkt die Zahl nicht besonders beeindruckend; sie lag aber um über 9,6 Prozent höher als das übrige chinesische Handelsvolumen in dieser Zeit. Zusätzlich stiegen die Investitionen in BRI-Projekte um 11,7 Prozent, während die Investitionen andernorts zurückgingen.11 Beijing bekräftigte sein Ziel, in Zukunft auf eine qualitativ hochwertige Infrastruktur zu setzen und sich dabei auf drei Aspekte zu konzentrieren: erstens ein Netzwerk von Freihandelszonen entlang der BRI-Routen; zweitens eine Seidenstraße für das Gesundheitswesen und eine digitale Seidenstraße; drittens eine „weiche“ und soziale Zusammenarbeit zwischen China und den Partnerländern der Initiative. Diese Botschaft wurde nicht nur in einer Rede von Xi Jingping deutlich, sondern auch im Bericht des Staatsrats über die Arbeit der Regierung, in zahlreichen Mitteilungen der zentralen Behörden und in den Berichten der chinesischen Medien über die Tagung des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV) Ende Mai 2020. Die Mitglieder der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, des Handelsministeriums und des Außenministeriums versprachen, China werde sich für eine Seidenstraße für das Gesundheitswesen und eine digitale Seidenstraße in den Partnerländern der Initiative einsetzen.12
 
        Der Kampf gegen die Pandemie hat den Ausbau „weicher“ Infrastrukturprojekte und die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Bildung zwischen China und den Seidenstraßen-Ländern befördert. So veranstaltete das für die BRI geschaffene Wissenschafts- und Innovationskonsortium, das an der Jiaotong-Universität Shanghai beheimatet ist, Anfang 2020 eine Online-Konferenz, bei der Teilnehmer aus Russland, Thailand, Pakistan, Serbien und anderer Einrichtungen aus China diskutierten und Ideen über die Bekämpfung der Pandemie austauschten. Universitäten in China ließen andere an ihren Notfallplänen und Forschungsergebnissen teilhaben. Vertreter des von Shanghai eingerichteten Notfallkrankenhauses in Wuhan nahmen ebenfalls an der Konferenz teil und berichteten von ihren Erfahrungen. Die Leitung des Wissenschafts- und Innovationskonsortiums informierte über die Verfahren in Shanghai, um Forschung und Lehre voranzubringen und gleichzeitig die Bemühungen anderer Stellen zur Eindämmung des Virus zu unterstützen.
 
        Auch Wissenschaftler in Beijing intensivierten nach der Pandemie die Zusammenarbeit mit den BRI-Partnerländern. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) hatte bereits 2017 zusammen mit Partnerländern die Alliance of International Science Organisations (ANSO) gegründet. 2018 schlossen sich über 20 Nationen und 37 akademische Einrichtungen an, 2019 kamen weitere 15 Institutionen hinzu. Nach dem Covid-19-Ausbruch baute die ANSO ein internationales Informationsnetzwerk zu Infektionskrankheiten auf, zu dem bis Ende 2020 alle Mitglieder Zugang erhalten sollten.13 Persönliche Begegnungen mussten zwar während der Pandemie pausieren, dennoch konnten die medizinischen Experten die Covid-19-Partnerschaft im Rahmen von ANSO ausbauen.14
 
        Um mit den wissenschaftlichen Initiativen in Shanghai und Beijing Schritt zu halten, organisierte die China Medical University von Shenyang im Mai die Gründungsveranstaltung der Belt and Road International Medical Education Alliance (BRIMEA) und lud Vertreter aus 15 Seidenstraßen-Partnerländern ein. Bei dieser ersten Konferenz unterzeichneten die Teilnehmer mit der Shenyang-Erklärung ein Kooperationsabkommen. Auf Grundlage ihrer langfristigen gemeinsamen Interessen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Ausbildung von Gesundheitsfachkräften verpflichteten sie sich für die kommenden drei Jahre zu gemeinsamen Projekten auf dem Gebiet von Lehre und Forschung.15 Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie startete BRIMEA unter ihren Mitgliedsinstitutionen eine Initiative zur gemeinsamen Bekämpfung des Covid-19-Virus und forderte sie auf, Informationen und Forschungsergebnisse auszutauschen, um sich gegenseitig bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen, die Forschung zu Testkits, Impfungen und Medikamenten zu beschleunigen und gemeinsame Forschungsprogramme im Bereich der medizinischen Ausrüstung und Versorgung auf die Beine zu stellen. 2020 startete BRIMEA eine neue Initiative für eine gemeinsame medizinische Fernschulung in den BRI-Projektländern, bei der Ressourcen im Bildungssektor integriert und geteilt werden sollen, um einen internationalen Standard in medizinischer Ausbildung und Forschung zu erreichen.
 
        Interessen und Ideen im Zusammenhang mit der Initiative sind somit sehr vielfältig und kommen aus ganz China. Seit dem Start der Initiative 2013 haben Behörden, staatliche Unternehmen, lokale Regierungen und wissenschaftliche Communities ihre jeweiligen Interessen bei den Projekten und Programmen innerhalb und außerhalb Chinas eingebracht. Aufgrund dieser breiten Grundlage konnten, als während der Covid-19-Pandemie bestimmte Aktivitäten eingestellt werden mussten, andere Akteure einspringen. Während einige Beteiligte ablehnend reagierten und groß angelegte Infrastrukturprojekte nicht mehr realisierbar waren, boten andere Länder und Sektoren jenseits von physischen Infrastrukturprojekten den chinesischen Akteuren Möglichkeiten, die BRI neu auszurichten und umzustrukturieren.
 
        BRI HEUTE
 
        Als eine der wichtigsten Errungenschaften der BRI gilt in China, dass eine Plattform etabliert wurde, die staatlichen Stellen und Unternehmen die Möglichkeit bietet, strategisch, diplomatisch und wirtschaftlich zu expandieren. Wie zahlreiche Indikatoren belegen, ist die Initiative trotz Gegenwinds aus dem Ausland und der Pandemie als ein Erfolg anzusehen. So hat China bis 2021 im Zusammenhang mit der BRI Abkommen mit 140 Ländern und 32 internationalen Organisationen in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, im Pazifik und Lateinamerika unterzeichnet. Darüber hinaus beliefen sich Chinas ausländische Direktinvestitionen 2020 auf 154 Milliarden US-Dollar; ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu 2012 mit 82 Milliarden Dollar. Damit stand das Land weltweit an erster Stelle. Wie bereits erwähnt, ist das Handels- und Investitionsvolumen zwischen China und den Ländern der BRI schneller gewachsen als das allgemeine chinesische Handels- und Investitionsvolumen der vergangenen Jahre.16
 
        Für eine bessere zukünftige Umsetzung hat China die Richtlinien der Initiative präzisiert und gestärkt. Die politische Führung hat wiederholt gefordert, dass die Initiative von der Vision zur Aktion übergehen müsse und die Projekte einer „grünen und nachhaltigen Entwicklung“ entsprechen sollten. Darüber hinaus wurden für die Zukunft drei Ziele formuliert:
 
        Wachstumsförderung: Erfahrungen mit dem chinesischen Entwicklungsweg teilen; Vernetzung mit anderen Volkswirtschaften; Verbesserung der langfristigen Grundlagen für die weltweite Entwicklung.
 
        Re-Globalisierung: Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen see- und landgestützter Globalisierung; Wiederherstellung einer integrativeren und gerechteren Weltwirtschaft; Entwestlichung.
 
        Neuer Regionalismus: Einrichtung ökonomischer Korridore und Verbindungen anstelle konventioneller Wirtschaftszonen oder -gemeinschaften.
 
        Nach fast zehn Jahren des Bestehens hat die Initiative mit Blick auf die Abstimmung zwischen den Projekten und den Prioritäten im eigenen Land deutlich an Systematik gewonnen. Die Projekte der BRI zu Land sind eng mit der Entwicklung Xinjiangs und der Globalisierung Westchinas verbunden. Die Seeprojekte wiederum sind mit dem Ausbau der „Greater Bay Area“ rund um Hongkong und der maritimen Expansion Ostchinas verknüpft. Darüber hinaus verstärken die staatlichen Unternehmen Chinas ihre Investitionen und Tätigkeiten in den Bereichen grüne Wirtschaft, digitale Infrastruktur, Bauwesen und Schienenverkehr.
 
        Trotz dieser Erfolge verfügen US-amerikanisches Kapital, multilaterale Institutionen und europäische Investoren global betrachtet über eine größere Stärke, genießen ein höheres Ansehen und sind besser vernetzt als ihre chinesischen Pendants. Westliche Kredite und Investitionen werden den chinesischen immer noch vorgezogen, und das nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika oder Asien. Darüber hinaus verfügen die USA und ihre Verbündeten wie die EU, Japan und Südkorea über technologische Stärke, hoch entwickelte Volkswirtschaften und eine nachhaltige Infrastruktur. Zusammen sind sie damit im Vergleich zur BRI im Vorteil. Zudem sind die von den USA geprägte Wirtschafts- und die politische Ordnung überall auf der Welt präsent. Chinas Bestreben, diesen globalen Einfluss zu untergraben, wird vermutlich keinen Erfolg haben. Die chinesische Kultur und das gesellschaftliche und wirtschaftliche System lassen sich nicht so leicht auf andere Länder übertragen.
 
        Ist nun der Erfolg der BRI ein Gewinn für China oder gar für die Welt? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? In China ist die Unterstützung für die BRI nicht ungebrochen. So fürchten bestimmte Teile der Gesellschaft, dass die Initiative den Wettbewerb zwischen China und den USA verschärfen könnte oder dass zu viel Geld in die BRI-Projekte und ausländische Infrastruktur fließt. Auf der anderen Seite haben politisch einflussreiche Gruppen von der BRI profitiert – Provinzregierungen und nationale Behörden, Unternehmen und wissenschaftliche Communities. Außerhalb Chinas haben die Partnerländer der Initiative in unterschiedlichem Ausmaß von Investitionen, Infrastrukturmaßnahmen und Krediten profitiert. Selbst wenn Projekte gescheitert sind oder verschoben wurden, konnten die beteiligten Länder Erfahrungen bei der Entwicklung ihrer Infrastruktur und im Umgang mit chinesischem Kapital sammeln. Damit ist die BRI in den vergangenen zehn Jahren zu einem integralen Bestandteil der globalen politischen Ökonomie geworden und wird dies wahrscheinlich auch bleiben.
 
         
          Aus dem Englischen von Heike Schlatterer.
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        EDITORIAL
 
        Bereits vor 50 Jahren erkannte der Club of Rome „Grenzen des Wachstums“, die bestimmt sind durch die Endlichkeit der natürlichen, fossilen Rohstoffvorräte. Dennoch wird erst seit wenigen Jahren – vor dem Hintergrund der fortschreitenden Erderhitzung – an einem grundlegenden Umbau der Energieversorgung gearbeitet, der sich als äußert schwierig erweist. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat derweil eine Dimension im Energiesektor offengelegt, die lange aus dem politischen Fokus geraten war: Die Abhängigkeit von russischem Erdgas und die Folgen von Lieferstopps machen sich aktuell nicht nur in der (Energie-)Wirtschaft bemerkbar, sie betreffen alle Teile der Gesellschaft – Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte.
 
        Die Energieversorgung erweist sich als wichtiger Aspekt der Sicherheitspolitik. Doch was ist nötig, um die aktuelle Krise zu bewältigen? Die politischen Instrumente sind vielfältig, die Kompetenzen verstreut. Neben dem zeit- und kostenintensiven Umbau in eine „grüne“ Energiewirtschaft ist auf kurze Sicht wohl Pragmatismus gefragt: bei der Nutzung neuer und alter Technologien, beim Umbau des Energiesektors und nicht zuletzt beim Energiesparen.
 
        Während in der Politik weitgehender Konsens besteht, dass die Energiewende notwendig und zügig voranzutreiben ist, gibt es ebenso Warnungen vor neuen Abhängigkeiten, etwa von seltenen Erden, um die dafür notwendige Technologie herzustellen. Indes erfordert die aktuelle Situation rasches Handeln: Die Verlängerung der Laufzeiten bestehender Atomkraftwerke, der Bau von Flüssiggasterminals, der „Doppel-Wumms“ – die Diskussionen in Politik und Medien werden intensiv geführt. Mit Augenmaß gleichermaßen für Energiesicherheit und für Klimaneutralität zu sorgen, ist unter den Vorzeichen des Krieges nicht einfacher geworden.
 
        Jacob Hirsch
 
      

       
        INTERVIEW
 
        „WIR BEZAHLEN DEN PREIS FÜR DIE VERSCHLEPPTE ENERGIEWENDE“
 
        Fragen zur aktuellen Energiekrise und zum Wert erneuerbarer Energien
 
        an Claudia Kemfert
 
        Frau Kemfert, Sie bezeichnen erneuerbare Energien auch als „Friedensenergien“. Warum?
 
        – Erneuerbare Energien schaffen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, indem sie fossile Energiekriege und -krisen vermeiden. Wir befinden uns derzeit inmitten eines solchen fossilen Energiekrieges, angezettelt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Preise für fossile Energien explodieren. Es ist nicht die erste Krise dieser Art, die wir erleben; in den vergangenen Jahrzehnten gab es zahlreiche solcher Situationen. Fossile Energien sind zumeist in Händen von autokratischen Regimen, die ihre Marktmacht ausnutzen. Je weniger wir also an fossilen Energien importieren müssen, desto weniger abhängig sind wir von geostrategischen Risiken weltweit. Erneuerbare Energien sind somit nicht nur „Freiheitsenergien“, sie verteidigen auch die Demokratie vor einem Verlust ihrer Integrität.
 
        Im Moment verändert sich die geopolitische Landschaft im Energiesektor. Neue Energiekooperationen werden geplant, zum Teil mit zweifelhaften Partnern. Zeigt das unsere Abhängigkeit oder ist das Ausdruck politischen Unwillens, erneuerbare Energien konsequent zu fördern?
 
        – Wir bezahlen den Preis für die verschleppte Energiewende. Hätten wir die Energiewende nicht so massiv ausgebremst, erneuerbare Energien ausgebaut und das Energiesparen vorangebracht, könnten wir heute zuallererst auf heimische erneuerbare Energien zurückgreifen. Da aber der Anteil von 80 Prozent Erneuerbaren an der Stromerzeugung nicht erreicht wurde und wir auch in den Bereichen Gebäude und Verkehr nicht annähernd so weit sind, wie wir eigentlich hätten sein können, müssen wir wohl oder übel weiterhin fossile Energiekooperationen eingehen. Die wenigsten Anbieter für fossile Energieträger sind „lupenreine Demokraten“, teilweise haben wir es mit moralisch höchst zweifelhaften Partnern zu tun. Daher ist es auch so wichtig, uns von diesen Fesseln zu befreien und alles daran zu setzen, auf heimische erneuerbare Energien bauen zu können. Das bedeutet nicht, dass wir zukünftig gar keine Energie mehr importieren werden, besonders auf grünen Wasserstoff sind wir angewiesen. Dennoch werden die Importmengen deutlich geringer sein als heute. Zudem können wir anhand von Nachhaltigkeitszertifizierungen und -kriterien festlegen, dass wir Umwelt-, Klima und Sozialstandards bei der Herstellung und dem Transport von grünem Wasserstoff einhalten.
 
        Wie stark würden Sie den Einfluss der Fossilen-Energie-Lobby einschätzen?
 
        – Ich habe in meinen bisherigen Büchern, insbesondere in „Das fossile Imperium schlägt zurück“, ausführlich dargelegt, warum die fossile Lobby so stark ist, und mit welchen Mythen sie versucht uns einzureden, dass die Energiewende nicht umzusetzen wäre. Die fossilen Lobbyisten waren und sind noch immer sehr stark; ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir in der jetzigen Situation sind. Wir alle bezahlen dafür einen verdammt hohen Preis. Der Preis der verschleppten Energiewende ist gigantisch, nicht nur ökonomisch, politisch und geostrategisch, sondern auch – wie sich in Zukunft vermutlich noch stärker zeigen wird – demokratisch.
 
        Beim Gas ist es aktuell vor allem die Verknappung angesichts der Folgen des Ukrainekrieges, die die Preise in die Höhe treibt. Lässt sich das eins zu eins auch auf den Strommarkt übertragen? Welche Faktoren sind hier entscheidend?
 
        – Gas ist in Deutschland vor allen Dingen wichtig für die Wärmeerzeugung. Etwa die Hälfte der Haushalte in Deutschland heizen damit. Aber auch in der Industrie, wo etwa die Hälfte der Kraftwerke neben Strom auch Wärme herstellt – in sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen –, ist Gas essenziell. Knapp zehn Prozent des Stroms wird in Deutschland mit Gas hergestellt, derzeit steigt der Anteil sogar etwas, weil in Frankreich zahlreiche Atomkraftwerke ausfallen. Entsprechend steigt der Strompreis derzeit weniger aufgrund von Knappheiten in Deutschland, sondern aufgrund der Preissprünge bei den Brennstoffen. Hier ist vor allen Dingen Gas entscheidend. Der Strompreis an der Börse bildet sich gemäß der sogenannten Merit-Order, das heißt, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis, hier die Gaskraftwerke. Daher ist es so wichtig, dass wir in der Zukunft von hohen fossilen Energiepreisen wegkommen, die auch den Strompreis ansteigen lassen. Erneuerbare Energien senken den Strompreis an der Börse und können dauerhaft preissenkend wirken. Sie sichern somit nicht nur Frieden und Freiheit, sondern stärken auch die Versorgungssicherheit und führen zu günstigeren Strompreisen.
 
        Wie bewerten Sie die „Rückkehr“ zur Kohle oder auch die Debatten um den verlängerten Einsatz von Atomenergie?
 
        – Hier geht in der öffentlichen Diskussion viel durcheinander. Weder gibt es eine Rückkehr zur Kohle noch kann uns die Atomkraft derzeit aus der Krise helfen. Modellsimulationen und die Stresstests der Bundesregierung belegen, dass wir derzeit in einer angespannten Stromversorgungslage sind, ausgelöst durch die maroden französischen Atomkraftwerke. Von denen sind derzeit über die Hälfte nicht am Netz. Bis zum Winter wird der Anteil zwar wieder zunehmen, aber ein Viertel wird vermutlich noch immer nicht angeschlossen sein. Dies wird sich auch auf die Versorgungslage in Deutschland auswirken. In Deutschland ist Strom aber nicht knapp, wir haben ausreichende Versorgungskapazitäten. Der Stresstest wurde durchgeführt, um extreme Szenarien zu simulieren, die von einem sehr geringen Einsatz von Atomkraftwerken, einer sehr hohen Nachfrage in Deutschland, einem witterungsbedingten Rückgang von Strom sowie geringen Kapazitäten im europäischen Ausland ausgehen. Dass all dies parallel eintritt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und selbst wenn, reden wir über Stromausfälle von einigen Stunden im kommenden Winter. Dafür drei verbliebene Atomkraftwerke am Netz zu lassen, die nur maximal ein Prozent des Gasverbrauchs und maximal drei Prozent des Stroms ersetzen können, halte ich für nicht vertretbar. Der Aufwand ist enorm hoch, da das Atomgesetz geändert und Personal vorgehalten werden muss, sicherheitstechnische Überprüfungen durchgeführt und Brennelemente erworben werden müssen. Kurzfristig werden wir die in Sicherheitsreserve befindlichen Kohlekraftwerke nutzen, nicht nur um Strom herzustellen, sondern vor allen Dingen Wärme für Industrie und Haushalte. Der Dreh- und Angelpunkt ist aber ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die bessere Auslastung der in Deutschland befindlichen Kapazitäten.
 
        Gibt es dabei Hoffnungsträger, und wie realistisch ist deren rascher Ausbau?
 
        – Alle erneuerbaren Energien sind Hoffnungsträger, da wir sie alle benötigen, angefangen bei der Wind- und Solarenergie über nachhaltige Biomasse bis hin zu Wasserkraft sowie dem Einsatz von mehr Speichern. Pumpspeicherkraftwerke sind beispielsweise heute schon wirtschaftlich, dennoch werden sie abgeschaltet, weil der Strom mit unnötigen Abgaben und Umlagen belegt ist. Batterien in Heimspeichern oder der Elektromobilität können genutzt werden, um temporär Flexibilität zu schaffen. Virtuelle Kraftwerke gehören genauso zum Lösungspaket wie die Digitalisierung. Grüner Wasserstoff, das heißt aus Ökostrom gewonnener Wasserstoff, wird ebenso wichtig werden. Allerdings muss er aufwendig hergestellt werden, man benötigt drei- bis fünfmal so viel Strom, als wenn man ihn direkt nutzen würde. Er ist doch etwas für besondere Anlässe; ich bezeichne ihn immer als „Champagner der Energieträger“: kostbar und teuer. Wir benötigen ihn aber insbesondere im Bereich der Schwerindustrie, teilweise im Schwerlastverkehr und im Schiffs- und Flugverkehr, da es dort keine elektrischen Alternativen gibt. Wir werden grünen Wasserstoff nicht allein aus Deutschland beziehen können, sondern müssen auch diesen importieren. Dafür müssen schon heute die Infrastrukturen geschaffen werden.
 
        Wie effektiv halten Sie die von der Regierung beschlossenen Energiesparmaßnahmen?
 
        – Ich finde alle Energiesparmaßnahmen richtig. Die Bundesregierung kann nicht von Privathaushalten verlangen, dass sie sparen, wenn sie selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht. Daher ist es sinnvoll und richtig, dass man die Beleuchtung öffentlicher Gebäude temporär runterfährt, ebenso die maximale Raumtemperatur. In der Summe können auch kleine Maßnahmen am Ende einen Unterschied machen – nicht nur was die Energiebereitstellung und die Vermeidung von möglichen Knappheiten betrifft. Es werden auch reale Kosten vermieden. Und das ist in der aktuellen Situation extrem wichtig.
 
        Welche Auswirkungen hat die Energieverteuerung für Unternehmen? Welche politischen Instrumente eignen sich, um die schlimmsten Verwerfungen in der Wirtschaft zu verhindern?
 
        – Fossile Energien verteuern sich, und alle Unternehmen, die sehr hohe Mengen an fossiler Energie benötigen, haben extreme Preissteigerungen. Sie alle wie auch die gesamte Volkswirtschaft bezahlen nun den Preis für die verschleppte Energiewende. Erneuerbare Energien verursachen derartige Preissteigerungen nicht. Auch beim Strompreis könnten die Anstiege deutlich geringer sein. Jetzt geht es darum, auf der einen Seite die Kosten zu senken, das heißt das Sparen voranzutreiben, und auf der anderen Seite die Energiewende so schnell wie möglich voranzubringen. Unternehmen sollten schnellstmöglich auf erneuerbare Energien beziehungsweise Alternativen zu fossiler Energie umsteigen. Als flankierende politische Instrumente bieten sich sowohl Prämien für Energieeinsparung als auch Förderprogramme für die Abkehr von fossilen Energien an.
 
        Welche Potenziale und positiven Dynamiken lassen sich möglicherweise durch die Energiepreiserhöhung erwarten?
 
        – Potenziale können nur dann entstehen, wenn ernsthaft in das Energiesparen investiert wird – und in die Energiewende insgesamt. Beides droht leider wieder ausgebremst zu werden, da wir zurzeit rückwärtsgewandte Debatten der vergangenen 15 Jahre wiederholen. Ein Beispiel ist die Atomenergie, das andere ist der Bau von Flüssiggas-Terminals oder die Forderung, Kohle noch länger laufen zu lassen. In Krisenzeiten melden sich leider auch diejenigen zu Wort, die den Wandel verhindern wollen.
 
        Droht eine neue soziale Spaltung entlang des „Energiecleavages“ – zwischen Personen, die sich die teure Energie weiterhin leisten können und solchen, die im Winter zwei Pullover anziehen müssen?
 
        – Die neue soziale Spaltung ist Teil von Putins Plan. Durch die starke Abhängigkeit von fossilen Energielieferungen und die Preisanstiege für fossile Energie, die Teile des Ablaufplans sind, drohen nun massive soziale Verwerfungen. Diese sollen nicht nur sozial spalten, sondern vor allem die Demokratie zersetzen. Die soziale Spaltung ist ein Ziel der Kampagnen, die wir aktuell schon sehen und die noch massiv zunehmen werden. Deswegen ist es so wichtig, soziale Unterstützung zu leisten und insbesondere den Einkommensschwächsten zu helfen. Zudem muss das Energiesparen belohnt werden. Gleichzeitig benötigen wir aber auch mehr Solidarität, denn diejenigen, die sich weiterhin Energie leisten können, sind gefordert, diese nicht weiter zu verschwenden. Dadurch lassen sich auch die hohen Preise senken.
 
        Welche Entlastungsmaßnahmen können hier überhaupt greifen und die schlimmsten Verwerfungen abwehren?
 
        – Kluge Energiepolitik schafft soziale Gerechtigkeit. Dazu gehören die Stärkung des ÖPNV sowie das Neun-Euro-Ticket, finanzielle Anreize für Energiesparmaßnahmen und die Energiewende insgesamt, die sich preissenkend auswirkt. Aber auch Pro-Kopf-Pauschalzahlungen sind sinnvoll, ebenso wie zielgerichtete Erstattungen der hohen Kosten für besonders Betroffene. Wichtig ist, dass nicht nach dem Gießkannenprinzip gehandelt wird, sondern zielgerichtet.
 
        Was machen die prognostizierten Engpässe und Ratschläge aus Politik und Ökonomie mit unserer Gesellschaft und mit der Demokratie? Gilt das Wohlstandsversprechen noch oder wird es künftig eine andere Art Wohlstand sein?
 
        – Die Frage ist, was ein Wohlstandsversprechen meint. Ein Wohlstand, der basierend auf vermeintlich billiger fossiler Energie zulasten der zukünftigen Generationen, des Klimas und der Umwelt geht, kann kein Versprechen sein, sondern bedeutet einen Trugschluss. Ein Wohlstand, der auf einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, auf sozialer Gerechtigkeit, auf Klima- und Umweltschutz basiert, ist durchaus erreichbar und sollte uns allen ein Versprechen sein. Die bisherige Mentalität „höher, schneller, weiter“ zulasten des Planeten und zukünftiger Generationen kann ohnehin nicht so weitergehen. Davon müssen wir uns verabschieden, wir alle können davon aber auch profitieren.
 
        Wird es auch in Zukunft zu krisenbedingter Energieverknappung kommen?
 
        – Eine kluge Energiewende vermeidet Energieverknappungen. Eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien ist nicht nur ökonomisch und technisch, sondern auch ökologisch effizient. Eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien senkt die Energiesystemkosten, da der Primärenergieverbrauch halbiert werden kann. Geringe Wirkungsgrade von Kraftwerken und Verbrennungsmotoren werden vermieden. Wenn Ökostrom direkt genutzt wird, erhöhen sich die Wirkungsgrade dagegen massiv. Das erhöht zwar auch den Stromverbrauch, senkt aber die Energiekosten, da der Primärenergiebedarf halbiert werden kann. Zudem werden nicht nur Umwelt und Klimaschäden vermieden, auch Kriege. Weitere fossile Energiekriege wird es nur dann geben, wenn es uns nicht gelingt, die Energiewende rasch umzusetzen.
 
        Kann die Energiewende angesichts drohender Negativszenarien gelingen?
 
        – Die Negativentwicklungen und Szenarien machen es sicherlich schwierig, die Energiewende so umzusetzen, wie es notwendig wäre. Ich erkenne die identischen Muster der vergangenen 20 Jahre, die uns in die aktuelle Situation und die damit verbundenen Krisen gebracht haben. Wir diskutieren nicht über Zukunftswege, sondern versuchen immer, die Vergangenheit möglichst lange festzuhalten. In Krisensituationen ein echtes Umsteuern zu erreichen, ist denkbar schwierig. Es ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen. Dennoch bin ich optimistisch, dass es dieses Mal gelingen kann – wenn wir alle verstehen, dass der Wandel Chancen bringt. Anders als in den vergangenen Krisen haben wir es hier mit einer von außen gesteuerten fossilen Energiekrise zu tun, die uns ungeahnte Potenziale eröffnen kann. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Chance ergreifen und die Energiewende beherzt umsetzen.
 
        Wie werden wir in 20 Jahren auf die aktuelle Situation zurückblicken?
 
        – Wenn es uns gelingt, dieses Mal die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen, haben wir die Krise in 20 Jahren erfolgreich gemeistert. Die Abhängigkeit von fossilen Energien wurde abgeschafft, wir versorgen uns autark mit erneuerbaren Energien, und schaffen so Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand.
 
         
          Die Fragen wurden im Oktober 2022 schriftlich beantwortet.
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        ENERGIE UND SICHERHEITSPOLITIK
 
        Warum wir eine vernetzte Sicherheitspolitik benötigen
 
        Frank Umbach
 
        Die militärische Invasion Russlands in die Ukraine hat zahlreiche kollektive Fehlannahmen von Politik und Wirtschaft bezüglich der deutschen Russlandpolitik sowie der (vermeintlichen) Energiepartnerschaft mit Russland offengelegt. Seitdem werden sowohl die hohe Gasimportabhängigkeit Deutschlands als auch der unzureichend berücksichtigte Faktor der Versorgungssicherheit als außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitisch problematisch bewertet. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat der Kreml wiederholt versucht, Deutschland politisch zu erpressen, indem immer weniger Gas über die Pipeline Nord Stream 1 geliefert wurde und größere Gaslieferungen vom Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie der Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen gegen Russland abhängig gemacht wurden. Bereits im Sommer 2021 hatte Russland zusätzliche Gaslieferungen zur Auffüllung der deutschen Gasspeicher an eine schnelle Zertifizierung von Nord Stream 2 und den Abschluss neuer Langfristverträge gebunden.01
 
        Diese Gasexportdrosselung zwingt die EU kurzfristig dazu, entgegen ihrer ursprünglichen Pläne auf dem Weltmarkt sehr teures Pipelinegas aus Norwegen, Aserbaidschan und Algerien und vor allem Flüssiggas insbesondere aus den USA oder Katar zu Spot-Markt-Preisen einzukaufen und in neue Importterminals zu investieren. Die plötzliche Nachfrage nach zusätzlichen 100 bis 150 Milliarden Kubikmetern Flüssiggas pro Jahr für die EU kann aber auf dem Weltmarkt so schnell und ohne zusätzliche Investitionen in neue Gasförderfelder und Gasinfrastrukturen nicht gedeckt werden. Dies hat auf den globalen Gasmärkten zu einem Bieterwettstreit und Gas- sowie Strompreisexplosionen geführt. Diese historisch beispiellos hohen Kosten können jedoch weder die Privathaushalte noch die Industrie langfristig tragen.
 
        Darüber hinaus hat der aktuelle Sabotageverdacht bei den Gaslecks an den beiden Nord-Stream-Pipelines die Frage nach einem möglichst effektiven Schutz kritischer (Energie-)Infrastrukturen nicht nur unter Wasser aufgeworfen.02 Derartige (geo)politische und (geo)ökonomische Sicherheitsrisiken sind bisher in EU-Diskussionen über die Energieversorgungssicherheit viel zu kurz gekommen.
 
        Vor diesem Hintergrund muss das deutsche Energiesicherheitskonzept kritisch analysiert und neu ausgerichtet werden. Angesichts der traditionellen Herausforderungen der Energiesicherheit seit den 1970er Jahren, die eng mit Importrisiken von Rohöl und ab 2006, im Zuge des ersten russisch-ukrainischen Gaskonfliktes, auch mit Pipelinegas verbunden sind, gilt dies umso mehr. Die Dekarbonisierung und der Ausbau der erneuerbaren Energien werden die Importrisiken zwar perspektivisch verringern, diese aber zugleich durch neue Versorgungs- und Sicherheitsrisiken ablösen, beispielsweise bei kritischen Rohstoffen und Wasserstoffimporten oder in Bezug auf Cyberangriffe auf kritische Energieinfrastrukturen.03 Dabei rückt die sichere Stromversorgung insbesondere der kritischen Infrastrukturen mehr denn je in den Mittelpunkt künftiger Energiesicherheit.
 
        Im Folgenden wird zunächst danach gefragt, wie Energiesicherheit bisher definiert und konzipiert wurde. In einem zweiten Schritt werden die neuen Dimensionen und Sicherheitsherausforderungen einer künftigen deutschen Energiesicherheit thematisiert. Hierzu gehören der Schutz kritischer Energieinfrastrukturen sowohl gegen physische als auch gegen Cyberangriffe, aber auch neue geopolitische Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen.04 Überlegungen zu neuen Diversifizierungs- und anderen Gegenstrategien müssen diese Risiken schon heute berücksichtigen und Abwehrmaßnahmen implementieren. Notwendig ist ein holistischer Ansatz einer „vernetzten Energiesicherheit“, der sowohl ökonomische, soziale, politische wie auch geografische, historische und umwelt- und klimapolitische Bedingungsfaktoren berücksichtigt.05
 
        TRADITIONELLE ENERGIE(VERSORGUNGS-)SICHERHEIT
 
        Traditionell wird unter Energiesicherheit „die ununterbrochene Verfügbarkeit von Energieressourcen zu einem bezahlbaren Preis“ verstanden.06 Seit 2012 hat die Internationale Energieagentur (IEA) zudem zwischen kurz- und langfristiger Energiesicherheit differenziert: „[L]ong-term energy security mainly deals with timely investments to supply energy in line with economic developments and environmental needs. On the other hand, short-term energy security focuses on the ability of the energy system to react promptly to sudden changes in the supply-demand balance.“07 Eine mangelhafte Energieversorgungssicherheit resultiert somit aus negativen ökonomischen, politisch-sozialen und klimatischen Entwicklungen, unzureichenden Investitionen in die physische Verfügbarkeit von Energieressourcen und volatilen Preisen, die unter Umständen kaum noch bezahlbar sind.
 
        Zudem muss bei der Analyse berücksichtigt werden, dass das Verständnis von Energiesicherheit in Produzenten- und Transitstaaten unterschiedlich zu dem in den Verbraucherländern ist. Während letztere primär an Versorgungssicherheit (supply security) interessiert sind, spielt für die Produzentenländer vor allem die Nachfragesicherheit (demand security) die ausschlaggebende Rolle. Demgegenüber sind Transitstaaten wie die Ukraine bei Gas mit Blick auf hohe Transiteinnahmen bei fossilen Energietransporten über ihr Territorium, etwa von russischem Gas nach Europa, sowohl an Versorgungssicherheit als auch an Nachfragesicherheit interessiert. Das jeweilige Konzept der nationalen Energiesicherheit hängt aber ebenso von der spezifischen geografischen Lage des Landes ab wie von seiner Innenpolitik sowie den staatlichen und privatwirtschaftlichen Beziehungen zu ausländischen Partnern.
 
        Der zunehmende weltweite Transport von konventionellem Rohöl und dessen Endlichkeit sowie die Ressourcenabhängigkeit des weltweiten Transportsektors und der Chemieindustrie haben diesem Energieträger seit der Ölkrise im Oktober 1973 eine hohe strategische Bedeutung für die globale Wirtschafts-, aber auch für die Außen- und Sicherheitspolitik vieler Staaten beschert. So haben in der Vergangenheit immer wieder politische Konflikte in Öl- und Gasproduzentenstaaten vor allem bei Rohöl die Versorgungssicherheit auf den Weltmärkten beschränkt und zu wirtschaftlichen Verwerfungen sowohl aufseiten der Verbraucherstaaten als auch bei den Produzentenländern selbst, etwa bei stark sinkenden Ölpreisen, geführt.
 
        Die Verfügbarkeit auf dem Weltrohölmarkt kann auch durch Störungen auf den internationalen Seefahrtswegen und in den Nadelöhren der Schifffahrtsstraßen wie der Straße von Hormus oder dem Suezkanal durch Piraterie, Terrorismus, zwischenstaatliche Konflikte oder technische Defekte massiv beeinträchtigt werden. Infolge des „Arabischen Frühlings“ und der anhaltenden politischen Instabilitäten durch politische Unruhen und regionalen Terrorismus in Nordafrika und im Mittleren Osten (Syrien, Irak, Libyen), aber auch durch die Krim-Annexion durch Russland 2014 und die iranischen Raketenangriffe auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien 2019, wurde die internationale Energiesicherheit wiederholt gefährdet, mit volatilen Preisentwicklungen und wirtschaftlichen Verwerfungen als Folgen.08
 
        Auch Terrorgefahren für die globale Energieinfrastruktur haben seit 2001 stark zugenommen und schließen Öl- und Gaspipelines ebenso ein wie Raffinerien, Offshore-Ölplattformen oder Öl- und Gastanker. Mit dem globalen Ausbau von Offshore-Windparks, neuen Offshore-Öl- und Gasplattformen, Unterwasserförderanlagen und -pipelines sowie Internet- und Stromleitungen unter Wasser haben auch die Bedrohungen und geopolitischen Risiken für diese maritimen kritischen Infrastrukturen seit mehr als einem Jahrzehnt zugenommen – zumal diese nicht ähnlich schnell repariert werden können wie jene an Land.09
 
        Zudem spiegelt sich beim „Ressourcenfluch“ westlicher Energieabhängigkeit nicht nur ein enger Zusammenhang zwischen hohen Ölpreisen und Rentierökonomien wider, sondern auch jener zwischen hohen Ölpreisen, unzureichender Reformbereitschaft, mangelnder Demokratisierung und konfrontativer Außenpolitik vieler wohlhabender Produzentenstaaten. Trotz der Förderkürzungen bei Rohöl und Erdgas infolge der jeweiligen Preisstürze seit 2014, verschärft durch die globale Pandemie 2020, den weltweiten Wirtschaftseinbruch und die damit weiter sinkende Nachfrage nach Rohöl und Erdgas sowie Flüssigerdgas, gefährdete das niedrige Preisniveau bis Ende 2020 die sozioökonomische und politische Stabilität vieler Öl- und Gasförderländer. Mit dem weltweit beschleunigten Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung infolge neuer internationaler Klimaschutzmaßnahmen droht eine politisch-wirtschaftliche Destabilisierung dieser Länder und Regionen, mit weitreichenden geopolitischen Auswirkungen aufgrund einer fehlenden oder bisher völlig unzureichenden Diversifizierung ihrer Ökonomien.10 Dies zeigt sich auch am Beispiel Russlands. Der Kreml konnte seine Abhängigkeit vom fossilen Energie- und Rohstoffsektor seit dem Amtsanritt von Präsident Putin 2000 nicht verringern, und dies ist auch in der neuen Energiestrategie bis 2035 nicht vorgesehen.11
 
        Je mehr jedoch die eigene Energieversorgung von autoritär-diktatorischen Machthabern, Paria-Staaten oder unsicheren Exporteuren abhängig ist, desto mehr droht auch die eigene außenpolitische Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit Schaden zu nehmen. Auch die aus der Abhängigkeit entstehende Selbstabschreckung kann die außenpolitischen Optionen begrenzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die steigende Importabhängigkeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu Devotion, Korruption oder Vetternwirtschaft mit derartigen Regimen führt. Gerade die deutsche Russland- und Energiepolitik bis 2021 ist ein Paradebeispiel hierfür.12
 
        Gleichzeitig hat die Schieferöl- und Gasrevolution in den USA die Verfügbarkeit der weltweiten Öl- und Gasreserven seit 2010 deutlich erhöht und bis 2020 zu einer globalen Öl- sowie Gasschwemme geführt, die deutlich niedrigere Weltmarktpreise nach sich zog.13 Ohne diese Neuerung wären die Preisvolatilitäten und Risiken auf den Weltenergiemärkten im vergangenen Jahrzehnt deutlich größer gewesen.14
 
        Dies spiegelt sich auch in neueren quantitativen Untersuchungen zur weltweiten Energiesicherheit wider, auch wenn hierbei einerseits zwischen Öl- und Gasversorgungssicherheit unterschieden werden muss und andererseits die Sicherheitslage sich keineswegs in allen Staaten positiv darstellt. Gleichwohl kamen die Untersuchungen zum weltweiten „Energietrilemma“ zu dem Ergebnis, dass sich die internationale Energiesicherheit – im Wesentlichen als Folge der US-Schiefergas- und Schieferölrevolution – bis etwa 2020 durchaus verbessert hatte, auch wenn dies zeitweise mit Blick auf Regionen wie den Persischen Golf oder Nordafrika nur mit Einschränkungen galt.15
 
        ERNEUERBARE ENERGIEN UND DEKARBONISIERUNG
 
        Zwar können erneuerbare Energien als heimische Energiequellen angesehen werden, die die Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffimporten künftig verringern. Daher ist auch ihr weltweiter Ausbau und eine damit verbundene Dekarbonisierung sowie Dezentralisierung der zukünftigen globalen Energieversorgung prinzipiell zu begrüßen. Doch entstehen dabei zahlreiche neue Sicherheitsherausforderungen, wie die folgenden beiden Beispiele verdeutlichen.
 
        Cybersicherheit und kritische (Energie-)Infrastrukturen
 
        Die Allgegenwärtigkeit von Cyberangriffen stellt die traditionelle Auffassung von nationaler und kollektiver Sicherheit sowie von Verteidigung und Abschreckung zunehmend infrage. Mit der weiteren Digitalisierung des Energiesektors und anderer kritischer Infrastrukturen nehmen auch die Risiken und Gefahren für deren Sicherheit zu – insbesondere, je komplexer und vernetzter die Steuerung und Kontrolle beispielsweise von Kraftwerken oder Energie- und Datennetzen ausgeprägt sein wird. Auch die breite Einführung intelligenter Stromzähler (smart meter) und anderer Smart-Home-Technologien, intelligenter Stromnetze (Smart-Grid-Systeme) sowie die generelle Vernetzung von Lebens- und Arbeitswelt („Internet der Dinge“ und „Industrie 4.0“) schaffen viele neue Angriffspunkte.16
 
        Als besonders problematisch gelten Cyberangriffe, die mit geheimdienstlicher Unterstützung erfolgen und mit politisch-wirtschaftlichen Zielsetzungen verbunden sind. Diese richten sich vermehrt gegen kritische Infrastrukturen, die besonders sensitiv für das Überleben des Staates sind und die Aufrechterhaltung seiner vitalen staatlichen Funktionen gewährleisten.
 
        Kritische Infrastrukturen schließen Informations- und Telekommunikationssysteme ebenso ein wie die Sektoren Energieversorgung, Transport und Verkehr, Gesundheitswesen, Finanz- und andere sensible Dienstleistungen. Diese kritischen Infrastrukturen sind durch ein hohes Maß an interner Komplexität und einer hochgradigen gegenseitigen Abhängigkeit sowie Verwundbarkeit gekennzeichnet. Gleichzeitig ist die Vernetzung aller kritischen Infrastrukturen in modernen Industriegesellschaften von einer stabilen Stromversorgung und dem Internet abhängig.
 
        Im Falle einer längerfristigen Unterbrechung der Stromversorgung – der Hauptschlagader moderner industrieller Staaten, hochvernetzter Gesellschaften und des Internets – sind lebenswichtige staatliche Aufgaben wie die Energie- und Wasserversorgung und das Funktionieren vieler anderer kritischer Infrastrukturen nicht mehr gewährleistet.17 Der beispiellose russische Cyberangriff auf die ukrainische Stromversorgung im Dezember 2015, der bei rund 230000 Menschen in drei westukrainischen Regionen zu knapp sechs Stunden andauernden Stromausfällen führte, hat diese Verwundbarkeit hochvernetzter kritischer Infrastrukturen vor allem in westlichen Industriegesellschaften offengelegt.18
 
        Daher müssen kritische Infrastrukturen auch gegen immer raffiniertere Cyberangriffe (advanced persistent threats) robuster und widerstandsfähiger werden, wenn eine Abkoppelung vom Internet und der Aufbau von parallelen Intranets nicht möglich erscheint oder nicht gewollt ist. Eine redundante Stromversorgung und Reservekapazitäten werden künftig mehr denn je von zentraler strategischer Bedeutung für die Energieversorgungssicherheit sein, um für qualitativ völlig neue Cybergefahren und die Risiken großflächiger Stromausfälle gewappnet zu sein. Doch wie der jüngste Stresstest zur Stromversorgungssicherheit in Deutschland vom September 2022 zeigt, finden geopolitische Risiken wie ein russischer Cyberangriff auf das deutsche und europäische Stromsystem nicht hinreichend Beachtung, weil dies im Resultat größere Reservekapazitäten der Stromerzeugung (durch Kernkraft- und Kohlekraftwerke) erfordert hätte.19
 
        Jede Art der Störung des Elektrizitätssektors kann sich auf andere Orte, Branchen oder Sektoren auswirken – auch über EU-Landesgrenzen hinaus. Unternehmen, ebenso wie Staaten, benötigen daher umfassende, mehrschichtige und integrierte In-depth-Sicherheitskonzepte, die zudem Teil eines übergeordneten europäischen Sicherheitskonzepts werden müssen. Auch die Einführung der neuen 5G-Netzwerktechnologie wird – auch unabhängig von der Frage, ob der chinesische Konzern Huawei hierfür als Partner infrage kommt – viele zusätzliche Cybersicherheitsrisiken schaffen.20 Selbst die Gefahr eines „digitalen Pearl Harbor“ im 21. Jahrhundert wird inzwischen nicht länger ausgeschlossen, da die Grenzen zwischen Cyberkriminalität, Cyberterrorismus und einem von Privaten oder von Staaten unterstützten Cyberkrieg als eine neue Form der asymmetrischen und hybriden Kriegsführung zunehmend fließend sind.
 
        Die Schädigung oder Unterbrechung sensitiver Funktions- und Kommunikationsprozesse innerhalb von und zwischen kritischen Infrastrukturen kann weitreichende politische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben, die sich zudem kaskadenartig schnell auf andere (Nachbar-)Staaten erstrecken können. Dabei gilt mehr denn je: Je stärker eine Industriegesellschaft sowie deren kritische Infrastrukturen von einer stabilen Stromversorgung abhängen und über das Internet vernetzt sind, desto stärker sind auch die potenziellen Risiken und Verwundbarkeiten.
 
        Kritische Rohstoffe und Energiesicherheit
 
        Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien kann zu geopolitischen Verwundbarkeiten und Importabhängigkeiten führen. Doch sind diese anders gelagert als bei fossilen Energieträgern. So nehmen die Risiken bei erneuerbaren Energien tendenziell zu, weil für den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen, Solarzellen, Batteriespeichern und anderen „grünen Technologien“ kritische (nicht-energetische) Rohstoffe und Mineralien benötigt werden – beispielsweise seltene Erden, Lithium und Kobalt.
 
        Die Palette kommerzieller und militärischer Einsatzgebiete dieser kritischen Rohstoffe ist vielfältig und reicht weit über den Bereich der erneuerbaren Energien hinaus: von Mobiltelefonen über Computerfestplatten, Batterien für Elektrofahrzeuge bis hin zu Präzisionslenkwaffen und High-tech-Munition.
 
        In Deutschland versuchte vor allem der Bundesverband der Deutschen Industrie ab 2004, auf die zunehmende Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von einer stabilen Versorgung mit kritischen Rohstoffen hinzuweisen, und schlug gemeinsame politisch-wirtschaftliche Gegenstrategien vor. Doch dauerte es bis 2010, bis sich die Bundesregierung mit der Wirtschaft auf ein erstes Rohstoffkonzept einigen konnte.21 Auch aufseiten der EU wurden die Herausforderungen der Rohstoffversorgungssicherheit seit 2008 konzeptionell erfasst und eine Rohstoffinitiative mit entsprechenden Gegenmaßnahmen ins Leben gerufen.22
 
        Während einerseits eine Verbesserung der Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen für die deutsche und europäische Wirtschaft konstatiert werden kann, sind andererseits auch Rückschritte zu verzeichnen. Ein Beispiel dafür ist der Vorschlag deutscher Unternehmen von 2012 zur Gründung einer Rohstoffallianz, zu der sich die deutsche Wirtschaft aber nicht durchringen konnte und die 2015 offiziell aufgegeben wurde. Noch immer besteht in Teilen der Wirtschaft und auch auf der politischen Ebene ein zu großes Vertrauen in die selbstregulierenden Kräfte des Marktes. Dies nimmt jedoch weder die Tendenzen eines internationalen Ressourcennationalismus noch die langfristige merkantilistische Strategie Chinas, komplette Wertschöpfungsketten bei künftigen Schlüsseltechnologien zu kontrollieren, ausreichend zur Kenntnis.
 
        Diese Thematik wurde vor 2020 weitgehend isoliert betrachtet und wird erst seit wenigen Jahren als integraler Bestandteil künftiger Energiesicherheit begriffen. Erst die Pläne von Deutschland und der EU zur Einrichtung einer „Batterieallianz“ ab 2017 und der Aufbau von Gigafabriken für Batterien für Elektrofahrzeuge haben dazu geführt, dass erstmals die Schaffung von kompletten industriell-technologischen Wertschöpfungsketten in Angriff genommen wird. In diesem Zusammenhang wird die Ressourcensicherheit für die Batterieherstellung im Kontext der Elektromobilität auch von der Energiepolitik forciert.23
 
        In Deutschland und der EU entfallen rund 80 Prozent der Importe von kritischen Rohstoffen und weiterverarbeiteten Rohstoffprodukten allein auf China. Während große Unternehmen in Deutschland ihre Rohstoffe und weiterverarbeiteten Produkte direkt in China einkaufen und auf langfristige Lieferverträge setzen, sind kleinere Unternehmen meist von Zwischenhändlern und deren Bevorratung abhängig. Auch sie sind damit letztendlich dem guten Willen Beijings unterworfen und abhängig von der möglicherweise unsicheren Selbsteinbindung Chinas in die Weltwirtschaft sowie international fairen, arbeitsteiligen Wertschöpfungsketten. So setzen die Beijinger Strategie „China 2025“ sowie der selbst proklamierte Aufstieg zur globalen technologischen Führungsmacht auf die strategische Kontrolle von technologischen Schlüssel-Wertschöpfungsketten auf globaler Ebene. Demgegenüber basiert die westliche Industrie- und Rohstoffpolitik weiterhin auf einem Best-case-Szenario, obwohl weder China noch die USA unter Präsident Donald Trump („America First“) sich in den vergangenen Jahren von Ansätzen multilateraler Nutzenvorteile haben leiten lassen. China hatte infolge eines maritimen Ressourcenkonfliktes mit Japan schon 2010 versucht, Tokio durch einen Lieferstopp von seltenen Erden politisch zu erpressen.
 
        Die internationalen Herausforderungen haben sich in den vergangenen Jahren durch den weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien und anderer grüner Technologien, der Digitalisierung aller Industriesektoren sowie bei Batterietechnologien weiter verschärft, da all diese neuen Technologien sehr materialintensiv sind und mehr denn je kritische Rohstoffe benötigen. Zwar gibt es keine wirklichen geologischen Beschränkungen der Ressourcenverfügbarkeit – weder bei seltenen Erden noch bei anderen kritischen Rohstoffen –, wohl aber bei der konkreten Förderung, Weiterverarbeitung oder dem Recycling. Beschränkungen entstehen vor allem durch instabile Förderländer, restriktive Umweltregulierungen, fehlende Good Governance oder Ressourcennationalismus.24
 
         
          Abbildung 1: Länder, auf die der größte Anteil der weltweiten kritischen Rohstoffe entfällt
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          Quelle: Europäische Kommission, Study on the EU‘s list of Critical Raw Materials (2020). Final Report, Luxemburg 2020.
 
        
 
        In den vergangenen 30 Jahren hat sich der weltweite metallische Rohstoffbedarf um mehr als 50 Prozent erhöht und beträgt inzwischen mehr als 60 Milliarden Tonnen pro Jahr. Dieser Bedarf wird sich als Folge der weiter ansteigenden Weltbevölkerung, des Wirtschaftswachstums vor allem in den Schwellenländern und der sich beschleunigenden Technologierevolutionen in Zukunft weiter erhöhen. Die wachsende Besorgnis und die geoökonomische Bedeutung spiegeln sich auch in der Liste der benötigten kritischen Rohstoffe der Europäischen Kommission wider, deren Anzahl von 14 kritischen Rohstoffen im Jahr 2011 auf 30 im Jahr 2020 gestiegen ist.25
 
        STRATEGISCHE PERSPEKTIVEN
 
        Der Schwerpunkt der aktuellen Debatten über die zukünftige globale Energiesicherheit liegt auf der Dekarbonisierung, also dem Übergang vom fossilen in ein „grünes“ Zeitalter auf der Basis von erneuerbaren Energien. Doch ist der Fokus dieser Diskussionen in hohem Maße auf ein Nachfragemanagement und die Integration von erneuerbaren Energien gerichtet, verbunden mit einer eher dezentralen Ausrichtung des künftigen Energiesystems sowie damit verbundener Technologieinnovationen, technokratischer Lösungs- und Regulierungsansätze sowie neuer Marktdesigns. Vielfältige politische Dimensionen einer Dekarbonisierung des Weltenergiemix – wie die strategischen Interessen der Öl- und Gasförderländer – werden in diesen Diskussionen häufig entweder ganz ausgeblendet oder marginalisiert. Dies gilt auch für eine Vielzahl von Sicherheitsfragen infolge der Einführung neuer Digitalisierungstechnologien und einer zunehmenden Vernetzung von staatlichen, kommerziellen und privaten Energieinfrastrukturen.
 
        Damit relativieren sich auch viele der bisherigen Grundannahmen der europäischen und vor allem der deutschen Energiepolitik. Deren Kernpunkt, der Ausbau erneuerbarer und dezentraler Energien, wird dadurch zwar nicht infrage gestellt. Doch das bislang oft mit apodiktischer Sicherheit vorgetragene Argument, dass geopolitische Risiken nur mit fossilen Energien verbunden seien, ist einer der vielen ideologischen Mythen in dieser Diskussion. Für die Energiepolitik des Übergangs in eine dekarbonisierte Energieversorgung wird es im nächsten Jahrzehnt vielmehr darauf ankommen, eine ausgewogene Mischung aus global gehandelten, heimischen fossilen, erneuerbaren Energien und Wasserstoff zu finden. Diese Mischung wird sich im weiteren Zeitverlauf mehr und mehr zugunsten „grüner Energien“ verschieben. Doch auch erneuerbare Energien sind mit geopolitischen Risiken und Importabhängigkeiten verbunden, die gegenwärtig sogar noch höher sind als bei der deutschen Gasimportabhängigkeit. Insofern ist schon jetzt festzuhalten, dass ein neues nicht-fossiles, auf erneuerbaren Energien basierendes Zeitalter der internationalen Energiepolitik und -sicherheit nicht das Ende von Geopolitik, Sicherheitsrisiken und Verwundbarkeiten bedeutet. Gleichzeitig werden die traditionellen geopolitischen Risiken der Versorgungssicherheit vorerst ebenfalls nicht verschwinden. In einigen Fällen, wie den maritimen Sicherheitsdimensionen und neuen machtpolitischen Rivalitäten (beispielsweise USA-China, China-Indien, China-Japan), könnten diese sogar noch weiter zunehmen.
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        ZWISCHEN LANGFRISTIGEN WEICHENSTELLUNGEN UND KURZFRISTIGEM KRISENMANAGEMENT
 
        Kleine Geschichte der Energiepolitik in der Bundesrepublik
 
        Henning Türk
 
        Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 dominiert die Frage nach der Versorgungssicherheit die energiepolitischen Diskussionen in der Bundesrepublik. Das verbindet unsere Gegenwart mit den 1970er Jahren, in denen die erste Ölpreiskrise 1973/74 die Versorgungssicherheit infrage stellte. Erst in dieser Zeit entstand das Politikfeld „Energie“, das somit noch vergleichsweise jung ist. Unter dem Vorzeichen einer zunehmenden Abhängigkeit bei den Öleinfuhren betrachtete die Politik die verschiedenen Energieträger erstmals systematisch in ihren Wirkungen aufeinander. Zuvor hatten sich die politischen Maßnahmen zumeist auf einzelne Energieträger konzentriert.01
 
        KOHLEPOLITIK IN DEN 1950ER UND 1960ER JAHREN
 
        Die Nachkriegszeit in den Besatzungszonen und der jungen Bundesrepublik stand ganz im Zeichen der wirtschaftlichen Rekonstruktion. Dafür war es vor allem nötig, die Stein- und Braunkohleförderung zügig wieder in Gang zu setzen und auszuweiten. Kohle war in dieser Phase knapp und unterlag der staatlichen Kontrolle. Das oblag nicht nur der Bundesregierung, sondern seit 1952 auch der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Als diese 1956 die Festsetzung eines Höchstpreises abschaffte, verteuerten die Bergbauunternehmen die Steinkohle umgehend. Damit hatten sie sich verkalkuliert, denn 1958/59 geriet die Steinkohle in eine erste Krise. Billigere Importkohle, und vor allem das günstigere Öl, setzten dem Absatz des Energieträgers stark zu. Die Bundesregierung versuchte, die Krise durch sozialpolitische Maßnahmen abzufedern. Zudem förderte sie die Stilllegung unrentabler Zechen und hoffte auf diese Weise die Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Energieressourcen zu sichern.
 
        Mit dem Regierungsantritt der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD im Dezember 1966 hielten neue Ideen in die staatliche Kohlepolitik Einzug. Aus Sicht des Wirtschaftsministers Karl Schiller (SPD) sollte der Staat stärker steuernd und planend in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Als Folge dieses neuen Ansatzes gründeten die wichtigsten Bergbauunternehmen an der Ruhr im November 1968 die Ruhrkohle AG (RAG), für die der Staat als Bürge bei Verlusten bereitstand. In der Folge schloss die RAG mit den an ihr beteiligten Stahlunternehmen den sogenannten Hüttenvertrag ab. Dieser legte fest, dass die RAG ihre Kohle an die Stahlunternehmen zu günstigen Weltmarktpreisen liefern sollte. Der Staat glich die Differenz zu den deutlich höheren Produktionskosten durch die Kokskohlenbeihilfe aus. Parallel dazu regelte ein Kraftwerksvertrag die Lieferung von Kohle an die Stromkraftwerke der an der RAG beteiligten Unternehmen. Trotz dieser Stabilisierungsmaßnahmen ging die Steinkohleförderung in den 1970er Jahren weiter zurück. Sie erlebte erst Ende der 1970er Jahre eine kleine Renaissance, als durch die erste und zweite Ölpreiskrise die einheimische Steinkohle unter Energiesicherheitsaspekten wieder an Attraktivität gewann.
 
        WANDEL DER VERSORGUNGSSTRUKTUR
 
        Der Bedeutungsverlust der Steinkohle schlug sich auch in den Statistiken deutlich nieder. Während sie 1957 noch 69,9 Prozent der Primärenergie in der Bundesrepublik abdeckte, fiel ihr Anteil bis 1972 auf 23,6 Prozent.02 Dagegen stieg der Anteil des Erdöls, der 1957 noch bei 11 Prozent gelegen hatte, auf 55,4 Prozent an.03 Diese Transformation von einer kohlebasierten zu einer ölbasierten Wirtschaft vollzog sich nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in zahlreichen anderen westlichen Industrieländern. Das billige Öl trieb das Wirtschaftswachstum an und ermöglichte den zügigen Übergang in eine „Konsumgesellschaft“.
 
        Die damit einhergehende Abhängigkeit der Industrieländer vom Erdöl eröffnete den Ölförderländern neue Möglichkeiten. Sie versuchten durch eine verstärkte Zusammenarbeit, die für sie ungünstigen Handelsbedingungen zu beeinflussen. Dazu schlossen sich Saudi-Arabien, Kuwait, der Irak, Iran und Venezuela 1960 zur Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) zusammen.04 Die Gruppierung erweiterte sich in den 1960er Jahren und forderte, den Ölländern die souveränen Rechte über ihre eigenen Ressourcen zurückzugeben. Diese hatten sich die großen angloamerikanischen Ölfirmen in den Jahrzehnten zuvor über langfristige Konzessionen gesichert.
 
        Seit Ende der 1960er Jahre begannen die Ölförderländer, ihre Position im Markt durch Verstaatlichung, direkte Beteiligung an der Förderung und höhere Preisforderungen deutlich zu verbessern. Die Verbraucherländer konnten dieser Entwicklung wenig entgegensetzen, denn sie waren auf das Öl angewiesen. So betrug 1973 der Anteil der Ölimporte am Gesamtenergieverbrauch Westeuropas 62,7 Prozent, in Japan sogar 85,4 Prozent.05 Auch der Ölverbrauch der USA stieg deutlich an. Infolgedessen erreichten die USA zu Beginn der 1970er Jahre ihr Förderlimit. Die weiteren Verbrauchssteigerungen führten dazu, dass die USA auf dem internationalen Ölmarkt verstärkt als Käufer auftraten und den Druck auf den Markt zusätzlich erhöhten. Der Markt wandelte sich auf diese Weise von einem Käufermarkt, bei dem die Käufer den Preis bestimmten, zu einem Verkäufermarkt, der zunehmend von den Ölförderländern bestimmt wurde. Damit war der Boden für die Ölpreiskrisen der 1970er Jahre bereitet.
 
        ENERGIEPOLITIK IM ZEICHEN DER ÖLPREISKRISE 1973
 
        Auslöser für die erste Ölpreiskrise war der Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern. Der Krieg begann mit einem ägyptisch-syrischen Angriff auf Israel am 6. Oktober 1973, dem Tag des höchsten jüdischen Festes Jom Kippur. Der Angriff kam für Israel vollkommen überraschend, sodass die Armee einen Tag brauchte, um sich zu organisieren und zurückzuschlagen.
 
        Kurz nach Beginn des Krieges beschlossen die arabischen Ölförderländer ein Embargo gegen die israelfreundlichen USA, Portugal und die Niederlande, was auch den für die Bundesrepublik zentralen Hafen in Rotterdam betraf. Andere Staaten, etwa das Vereinigte Königreich und Frankreich, wurden als befreundete Länder eingestuft und bevorzugt behandelt. Die restlichen Länder galten als neutral. Sie wurden vor allem von der Reduzierung der monatlichen Ölfördermenge um fünf Prozent getroffen. Parallel dazu erhöhte die OPEC den Preis des Öls sukzessive, bis er sich im Januar 1974 auf dem vierfachen Stand des vor der Ölpreiskrise gezahlten Preises stabilisierte.
 
        Damit war das Horrorszenario, vor dem zuvor bereits einige Ölexperten gewarnt hatten, Wirklichkeit geworden.06 Der Bundesrepublik drohte ein deutlicher Rückgang der Ölimporte. In dieser schwierigen und unsicheren Situation musste die sozialliberale Bundesregierung reagieren. Sie vollführte eine Gratwanderung, denn auf der einen Seite wollte sie eine übertriebene Panik, die zu Hamsterkäufen führen würde, vermeiden; auf der anderen Seite musste sie der Bevölkerung die Gefahr deutlich vor Augen führen, um die Menschen zum Energiesparen zu bewegen. Ein zentraler Beschluss der Bundesregierung war das Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung bei Gefährdung oder Störung der Einfuhren von Mineralöl oder Erdgas (Energiesicherungsgesetz), das zügig durch den Bundestag gebracht wurde und bereits am 10. November 1973 in Kraft trat.
 
        Auf dieser Basis erließ die Bundesregierung bereits am 19. November ein Fahrverbot für die nächsten vier Sonntage. Zudem galt für Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 und für alle anderen Straßen von 80 Stundenkilometern. Die Verordnung war für sechs Monate befristet. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden nach Ablauf der sechs Monate nicht erneuert, obwohl es durchaus den Versuch gab, diese langfristig gesetzlich festzuschreiben. Die CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat erwirkte jedoch, dass das Tempolimit in eine Richtgeschwindigkeit umgewandelt wurde.
 
        Ansonsten setzte die Bundesregierung in der Hochphase der Ölpreiskrise vor allem auf Sparappelle an die Verbraucher. Diese sollten zum Beispiel die Heizung im Haushalt niedriger einstellen. Der Bund ging dabei, etwa in Kasernen oder in öffentlichen Gebäuden, mit gutem Beispiel voran. Die Regierung entschloss sich auch, die hohen Ölpreise nicht zu subventionieren oder niedrigere Ölpreise staatlich festzulegen. Zum einen befürchtete man dann eine geringere Belieferung der Bundesrepublik durch die Ölkonzerne, zum anderen erhoffte man sich von den hohen Ölpreisen auch Sparanreize für die privaten und industriellen Verbraucher. Um die hohen Energiepreise etwas abzufedern, erhielten Wohngeldempfänger im Dezember 1973 einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 300 D-Mark.
 
        Mit der Ölpreiskrise veränderte sich auch die Wahrnehmung des Erdöls in der Bundesrepublik. Jetzt rückte die Diskussion der Abhängigkeit, die vorher nur unter Experten stattgefunden hatte, ins Zentrum der politischen Debatte. Über Energie zu reden, bedeutete, über Energiesicherheit und vor allem über Versorgungssicherheit zu sprechen. Damit begann eine „Dekade der Energiepolitik“,07 die von staatlichen Versuchen geprägt war, die Dominanz des Energieträgers Erdöl abzuschwächen und die Bezugsquellen des Öls zu diversifizieren.
 
        Die starke Abhängigkeit von Ölimporten führte dazu, dass die verschiedenen Energieträger erstmals in ein energiepolitisches Gesamtkonzept integriert wurden und nicht mehr nur jeder einzelne Energieträger für sich behandelt wurde. Ausdruck dieses neuen Ansatzes war das erste Energieprogramm, das die Bundesregierung Anfang Oktober 1973 veröffentlichte. Die sich aus den Veränderungen auf dem Weltölmarkt ergebenden Risiken, so hieß es im Programm, seien keine „abstrakte[n] Möglichkeiten“, sondern „reale Gefährdungstatbestände“, die sofortiges Regierungshandeln erforderten.08 Es gehe zum einen darum, die langfristige Versorgung der Bundesrepublik mit Öl und Energie zu sichern, und zum anderen, kurzfristigen Versorgungsstörungen vorzubeugen.
 
        Aus der Perspektive der Ölabhängigkeit beurteilte die Bundesregierung seit der Ölpreiskrise auch das zukünftige Potenzial der verschiedenen Energieträger. Kurz- bis mittelfristig erschienen nur Atomenergie, Stein- und Braunkohle oder Erdgas als Alternativen zum Öl. In den erneuerbaren Energien sah die Bundesregierung dagegen kaum eine Möglichkeit, sich aus der Ölabhängigkeit zu befreien – deren Entwicklung würde zu lange dauern.
 
        International abgesichert wurde diese Strategie durch die im November 1974 von den westlichen Industrieländern gegründete Internationale Energieagentur (IEA).09 Die neue Organisation hielt ihre Mitgliedsländer zum Ausbau der Kernkraft, zum Energiesparen und zum Aufbau eines internationalen Kohlemarktes an, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Die Fortschritte wurden regelmäßig von Experten überprüft. Zudem baute die IEA einen Krisenmechanismus für zukünftige Ölkrisen auf. Seit den 1980er Jahren hat sie ihre Kompetenzen vor allem auf den koordinierten Einsatz der strategischen Ölreserven ihrer Mitgliedsländer ausgeweitet, die bei massiven Marktstörungen eingesetzt werden können. Zuletzt nutzten die IEA und ihre Mitgliedsländer diese Möglichkeit zur Dämpfung der Preissteigerungen beim Erdöl infolge des Krieges in der Ukraine.
 
        AUFSTIEG UND KRISE DER ATOMENERGIE
 
        Die im Kontext der Ölpreiskrise entwickelte Weg-vom-Öl-Strategie der Bundesregierung zeigte sich deutlich bei der ersten Aktualisierung des Energieprogramms, welche die Bundesregierung im November 1974 vorlegte. Der bereits 1973 erfolgte Ansatz, vor allem die Atomkraft auszubauen, wurde noch einmal verstärkt. Die Bundesregierung gab als Ziel bis 1985 an, eine Kraftwerkskapazität von 45000 Megawatt zu installieren – zu einem Zeitpunkt, als die Atomkraft gerade einmal 2300 Megawatt zur Stromerzeugung beitrug.10
 
        Dieser von der Bundesregierung angedachte massive Ausbau kam in den folgenden Jahren aus verschiedenen Gründen ins Stocken. Zum einen wuchs der Protest in der Bevölkerung gegen die geplanten Atomkraftwerke deutlich an. Insbesondere der erfolgreiche Widerstand gegen das im badischen Wyhl projektierte Atomkraftwerk setzte hier Maßstäbe. Zum anderen kam auch innerhalb der Parteien zunehmend Skepsis auf. So wandelte sich beispielsweise die SPD von einer Atomkraftbefürworterin zu einer gespaltenen Partei, in der einflussreiche Persönlichkeiten wie Bundeskanzler Helmut Schmidt am Ausbau der Atomenergie festhielten, während sich andere Parteimitglieder von der Atomenergie abwandten und einen „sanften Pfad“ der Energieerzeugung forderten.11 Auch weil sich die Anti-Atom-Gruppierungen in den etablierten Parteien kaum vertreten fühlten, kam es Ende der 1970er Jahre zur Gründung der Grünen.12
 
        Mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 geriet die Atomkraft endgültig unter Druck. Die mittlerweile amtierende christlich-liberale Koalition veröffentlichte zwar unter Federführung des Wirtschaftsministers Martin Bangemann (FDP) einen Energiebericht, der vor allem der Verteidigung der Atomkraft diente. Trotzdem wurden ab diesem Zeitpunkt nur noch die Atomkraftwerke zu Ende gebaut, deren Bau bereits Anfang der 1980er Jahre begonnen hatte. Neue Atomkraftwerke wurden nicht mehr geplant.
 
        Auf institutioneller Ebene führten die Erfahrungen von Tschernobyl zur Gründung des Bundesumweltministeriums. Dieses übernahm zentrale Kompetenzen aus dem Innenministerium, dem Landwirtschaftsministerium und dem Gesundheitsministerium und war neben dem Umweltschutz auch für die Reaktorsicherheit zuständig. Die entscheidenden energiepolitischen Kompetenzen verblieben jedoch beim Wirtschaftsministerium.
 
        ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK IN DEN 1980ER JAHREN
 
        Mit den negativen Einflüssen der Energiegewinnung auf die Umwelt rückte Mitte der 1980er Jahre ein Thema auf die politische Agenda, das über viele Jahre keine Priorität besessen hatte. Unter dem Druck steigender Ölpreise hatte die Diversifizierungsstrategie das energiepolitische Handeln über ein Jahrzehnt dominiert. Dabei hatte Helmut Schmidt, beeinflusst vom Physiker und Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker, bereits 1979 auf den drohenden Klimawandel hingewiesen. Er führte am 13. Juni 1979 im Bundeskabinett aus, dass „mit dem vermehrten Öl- und Kohleverbrauch schwerwiegende Klimaveränderungen einhergehen könnten. (…) Die Erschließung alternativer Energien (…) müsse deshalb mit Nachdruck gefördert werden. Zumindest für die Zwischenzeit sei jedoch der weitere Ausbau der Kernenergie unverzichtbar.“13
 
        Im Hinblick auf die langfristigen energiepolitischen Weichenstellungen betonte Schmidt zwar immer wieder die spätere wichtige Rolle der Wind- oder Solarenergie. Die nötigen Konsequenzen, etwa in der Forschungspolitik, blieben allerdings in ihren Ansätzen stecken. Auch die von Finanzminister Hans Matthöfer (SPD) am Ende der Regierungszeit der sozialliberalen Koalition ins Spiel gebrachte Idee einer stärkeren Besteuerung der fossilen Brennstoffe, um Investitionen in Zukunftstechnologien zu finanzieren, verlief im Sand. Der Widerstand in der FDP und innerhalb der Sozialdemokratie gegen einen ersten Schritt hin zu einer „Ökosteuer“ war zu groß.14
 
        Der Fokus auf die Reduzierung der Ölabhängigkeit hatte den energiepolitischen Handlungsspielraum eng begrenzt. Erst Mitte der 1980er Jahre konnte diese „Zwangsjacke“ abgelegt werden, als der Ölpreis durch ein Überangebot auf dem Markt abstürzte und sich die OPEC zerstritt.15 Zu diesem Zeitpunkt war der Anteil des Erdöls am Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik immerhin von 55 Prozent 1973 auf 43 Prozent gefallen.16 Das Szenario eines immer knapperen Ölangebotes und eines weiter steigenden Ölpreises schien sich zunächst erledigt zu haben. Damit trat der Aspekt der Versorgungssicherheit in den Hintergrund, und andere Aufgaben der Energiepolitik rückten ins Blickfeld.
 
        Das kam vor allem den erneuerbaren Energien zugute. Diese profilierten sich zunehmend als ernsthafte Alternative zu den konventionellen Energieträgern. Einen Schub für ihren Ausbau brachte das 1990 vom Bundestag verabschiedete Stromeinspeisungsgesetz. Dabei ging es um die Abnahme des Stroms aus erneuerbaren Energien durch die Energieversorgungsunternehmen (EVU), die bisher die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien eher verhindert hatten. Die Verweigerung war dem CSU-Bundestagsabgeordneten Matthias Engelsberger ein Dorn im Auge, der gemeinsam mit dem Grünen-Politiker Wolfgang Daniels einen Gesetzesvorschlag erarbeitete. Danach sollten die EVU verpflichtet werden, den Strom aus erneuerbaren Energien abzunehmen und eine angemessene Vergütung dafür zu bezahlen.
 
        Das Gesetz wurde zügig durch den Bundestag gebracht, da parallel die Verhandlungen zur deutschen Vereinigung stattfanden und die Abgeordneten davon ausgingen, dass bei einem gesamtdeutschen Bundestag andere Probleme drängender sein würden als die erneuerbaren Energien. Das Gesetz wurde in der letzten Sitzung des allein westdeutschen Bundestages am 5. Oktober 1990 beschlossen und trat zum 1. Januar 1991 in Kraft. Mit der Abnahmeverpflichtung und der an den Strompreis gekoppelten Vergütung sorgte es für eine Aufbruchstimmung in der Branche der erneuerbaren Energien.
 
        Im Jahr 2000 wurde das Stromeinspeisungsgesetz von der 1998 angetretenen rot-grünen Koalition zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgebaut. Im Vordergrund stand die Preisgestaltung, denn der Strompreis war in den vorangehenden Jahren aufgrund der europäischen Strommarktliberalisierung gefallen und damit auch die Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Energien. Daher wurden jetzt feste Vergütungen vereinbart, die insgesamt 20 Jahre lang gezahlt werden sollten. Gleichzeitig war eine Degression angelegt, sodass der Förderbetrag für neue Anlagen mit jedem Jahr sank. Das sollte die technische Innovation steigern und im Endeffekt dazu führen, dass die Anlagen zur Erzeugung des Stroms langfristig ohne staatliche Förderung auskommen. Genau wie beim Stromeinspeisungsgesetz konnten die Energieversorgungsunternehmen die durch das EEG entstehenden Mehrkosten über die Stromrechnung ausgleichen.
 
        BILLIG UND UMWELTFREUNDLICH: ERDGAS IN DEN 1980ER UND 1990ER JAHREN
 
        Lange erschien den Verantwortlichen in der Bundesregierung auch das Erdgas als attraktive Energiequelle. Erdgas hatte in der Bundesrepublik seit Anfang der 1970er Jahre einen großen Aufschwung erlebt. Zur Ausweitung des Erdgasverbrauchs trugen vor allem die sogenannten Erdgas-Röhren-Geschäfte mit der Sowjetunion bei, die seit 1970 betrieben wurden. Diese bestanden aus westlichen Lieferungen von Röhren und Technik an die Sowjetunion, die anschließend mit Erdgaslieferungen bezahlte. Zu Beginn der 1970er Jahre standen diese Deals im Zeichen der Entspannungspolitik. Nach den Erfahrungen der ersten Ölpreiskrise 1973/74 galt Erdgas dann vor allem als Alternative, um die Abhängigkeit von den OPEC-Ländern zu reduzieren und auf diese Weise die Versorgungssicherheit zu erhöhen.
 
        Auch nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan im Dezember 1979 und der Verhängung des Kriegsrechts in Polen im Dezember 1981 hielt die Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt an den Gas-Pipeline-Deals fest. Da keine neuen Abhängigkeiten geschaffen werden sollten, beschloss das Bundeskabinett allerdings im Mai 1980 eine Obergrenze für sowjetisches Gas. Danach sollten nicht mehr als 30 Prozent der westdeutschen Gasimporte aus einem einzigen Land kommen.17
 
        Das erschien den USA noch nicht weitgehend genug. US-Präsident Ronald Reagan warf der Bundesrepublik und den anderen an den Gas-Pipeline-Geschäften beteiligten westeuropäischen Ländern vor, die Aufrüstung der Sowjetunion über den Gasbezug zu finanzieren. Zudem würden sich die europäischen Länder in eine gefährliche Abhängigkeit von der kommunistischen Vormacht begeben, die über ihre Gaslieferungen jederzeit in der Lage sei, die amerikanischen Verbündeten zu erpressen. Reagan verhängte daher 1981 Sanktionen gegen US-Firmen sowie ihre Tochterunternehmen in Europa, die an den Gasgeschäften beteiligt waren, und stoppte die Nutzung US-amerikanischer Lizenzen. Auf diese Weise wollte er das bis dato größte Gas-Pipeline-Geschäft aufhalten. Die Sanktionen sorgten für eine massive Verstimmung bei den Verbündeten. Reagan hob die Sanktionen im November 1982 erst wieder auf, als die Westeuropäer zusicherten, gemeinsam mit den USA eine Strategie für eine kohärente Wirtschaftspolitik gegenüber der Sowjetunion auszuarbeiten. Damit war der Weg für das Erdgas-Röhren-Geschäft wieder frei.
 
        In der Folgezeit diversifizierten die europäischen Energieversorger ihre Bezüge. Sie beteiligten sich insbesondere an der Erschließung norwegischer Gasfelder und importierten Gas aus Algerien über Italien. Da man auf diese Weise meinte, den Sicherheitsaspekt genügend beachtet zu haben, stiegen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Importe aus der Sowjetunion wieder an. Das lag nicht nur an dem konkurrenzlos günstigen Preis des russischen Gases, sondern auch an den neu aufkommenden Debatten über den drohenden Klimawandel. Erdgas erschien den westdeutschen, aber auch den meisten anderen westeuropäischen Politikern „als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems“.18
 
        Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990/91 sahen Politik und Wirtschaft der westeuropäischen Länder trotz des kurzfristigen Chaos in der russischen Energiewirtschaft ein großes Potenzial. Mithilfe der westlichen Technologie sollten die Pipelines und Netze stabilisiert werden. Zudem erwartete man Direktinvestitionen der westlichen Unternehmen in die östlichen Energieunternehmen. Dazu fixierte man die rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen im Energiebereich in einem internationalen Vertrag, für dessen Umsetzung die Energiechartakonferenz sorgen sollte. Im Fokus von Politik und Wirtschaft stand in dieser Phase nicht, die Abhängigkeit durch reduzierte Bezüge zu vermindern, sondern die Abhängigkeit durch Investments und Technologietransfer besser zu managen.19 Da gleichzeitig die Niederlande bei ihrer Gasförderung den Höhepunkt überschritten und die weitere norwegische Gasförderung unsicher erschien, blieb das russische Gas trotz der Turbulenzen in der Phase nach dem Ende des Kalten Krieges weiterhin attraktiv. Das unterstreicht die Steigerung des Imports von russischem Gas durch die westeuropäischen Länder, die zwischen 1991 und 2004 70 Prozent betrug.
 
        In dieser Zeit wurde das Gas zunehmend als „Brücke“ in zwei verschiedenen Kontexten interpretiert. Zum einen sollte es eine Brücke der Verständigung zu Russland bilden, zum anderen sah man das Erdgas als Brücke hin zu erneuerbaren Energien. Solange Letztere noch nicht den Löwenanteil im Energiemix einnahmen, wollte man mithilfe des vergleichsweise sauberen Brennstoffs Erdgas einen ersten Schritt hin zu einer klimaschonenderen Energieerzeugung einleiten.20
 
        Aufgrund der seit 1992 regelmäßig wiederkehrenden russisch-ukrainischen Auseinandersetzungen um den Gastransport durch die Ukraine wurde eine Idee wieder aufgewärmt, die bereits zu Sowjetzeiten erstmals diskutiert worden war: eine Pipeline durch die Ostsee, mit der die bisherigen Transitländer umgangen werden konnten. Die damit einhergehende Diversifizierung der Routen würde auch, so das Kalkül, die Energiesicherheit erhöhen. Mit Rückendeckung durch die deutschen und russischen Regierungen beschlossen daher drei Unternehmen 2005 die Gründung der North European Gas Pipeline Company. Der russische Konzern Gazprom hielt 51 Prozent der Firma und die deutschen Firmen Ruhrgas und Wintershall jeweils 24,5 Prozent. 2007 wurde das Unternehmen in Nord Stream AG umbenannt und gleichzeitig der niederländische Gasversorger Gasunie ins Boot geholt. Proteste von Umweltschützern und den umgangenen Transitländern wie der Ukraine, aber auch von Polen, das auf den Ausbau der Landpipelines über das eigene Territorium gehofft hatte, verhallten folgenlos. Im November 2011 wurde die Pipeline Nord Stream 1 offiziell von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew in Betrieb genommen. Damit stieg der Bezug von russischem Gas weiter an.
 
        FUKUSHIMA UND DAS LANGE ENDE DER ATOMKRAFT
 
        Im Gegensatz zum Erdgas erfuhr die Atomkraft in dieser Zeit einen drastischen Bedeutungsverlust. Mit Tschernobyl, der ungelösten Endlagerfrage und den immer weiter steigenden Kosten für den Bau der Kraftwerke ging in der Politik, aber auch in den Energieversorgungsunternehmen, der Glaube an die Zukunftsfähigkeit der Kernenergie zunehmend verloren. Daher besaß der deutsche Atomausstieg, obwohl er nicht zwangsläufig war, durchaus eine gewisse „Folgerichtigkeit“.21
 
        Dieser vollzog sich in mehreren Schritten. Zentral war zunächst die 2000 erfolgte Vereinbarung zwischen der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und den Kraftwerksbetreibern. Diese sah unter anderem Reststrommengen für die Kraftwerke vor, „die einer Regellaufzeit von 32 Jahren entsprachen“.22 Dafür sicherte die Bundesregierung den Betreibern zu, keine zusätzlichen Anforderungen an die Sicherheit der Kraftwerke zu stellen. Zudem wurde die Wiederaufarbeitung der Brennstäbe ad acta gelegt und eine direkte Endlagerung vorgesehen. 2002 wurde im überarbeiteten Atomgesetz ein Stopp für AKW-Neubauten festgelegt.
 
        Als 2009 die schwarz-gelbe Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel die Regierungsgeschäfte übernahm, sahen die Kraftwerksbetreiber ihre Chance gekommen. Die neue Bundesregierung machte allerdings den „Atomkonsens“ der rot-grünen Regierung nicht wieder rückgängig, sondern verlängerte lediglich die Laufzeit der Kraftwerke. Die Verlängerung betrug je nach Alter der Kraftwerke zwischen acht und vierzehn Jahren. Ein Teil der dadurch entstehenden zusätzlichen Gewinne sollte durch eine neu einzuführende Kernbrennstoffsteuer abgeschöpft werden.
 
        Dieser Beschluss war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Bundesregierung vollführte 2011 eine Kehrtwende. In der Folge der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima am 11. März 2011 setzte Merkel einen zügigen und – wie man damals glaubte – endgültigen Atomausstieg durch. Acht Atomkraftwerke wurden unmittelbar abgeschaltet und die restlichen peu à peu vom Netz genommen. Die letzten drei Atomkraftwerke sollten Ende 2022 abgeschaltet werden. Mittlerweile hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Basis seiner Richtlinienkompetenz ihren Weiterbetrieb bis April nächsten Jahres angeordnet. Ob diese Entscheidung in Anbetracht der Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf die Energieversorgung das letzte Wort ist, wird sich im nächsten Jahr zeigen.
 
        FAZIT
 
        In der Energiepolitik haben die Bundesregierungen im Laufe der Zeit unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Während nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die ausreichende Versorgung mit Energie im Vordergrund stand und vor allem die Kohle als Energieressource genutzt wurde, rückte seit Mitte der 1950er Jahre das Ziel einer billigen Energieversorgung in den Fokus. Das versprach vor allem das reichlich sprudelnde Erdöl, das den wirtschaftlichen Boom der Bundesrepublik vorantrieb und den Weg in die „Konsumgesellschaft“ ebnete.
 
        Mit der Ölpreiskrise 1973 geriet der Aufstieg des Erdöls zunächst an sein Ende. Energiesicherheitsfragen standen jetzt im Fokus, aus deren Perspektive das Erdöl als problematische Ressource eingestuft wurde. Unter diesen Vorzeichen entwickelte die Bundesregierung erstmals ein energiepolitisches Gesamtkonzept, das vor allem darauf zielte, die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren. In der Folge setzte die Bundesregierung auf einen massiven Ausbau der Atomenergie, Energiesparmaßnahmen und eine Stabilisierung der Kohlenutzung. Diese Strategie wurde international durch die IEA abgesichert und gefördert. In der Folgezeit gelang es der Bundesregierung, den Anteil des Öls am Energiemix zu reduzieren, wozu vor allem der hohe Ölpreis mit seinen Einspar- und Umstellungseffekten beitrug.
 
        Die von der Diskussion der Energieabhängigkeit geprägte „Dekade der Energiepolitik“ endete Mitte der 1980er Jahre mit dem drastischen Preisverfall des Rohöls. „Energie“ rückte damit auf der politischen Agenda in den Hintergrund. Zudem wurde sie jetzt zunehmend aus der Umweltperspektive wahrgenommen. Insbesondere veränderte sich die Sicht auf die verschiedenen Energieträger durch die aufkommende Debatte über den Klimawandel. Vor diesem Hintergrund wurden vor allem erneuerbare Energien und das Erdgas attraktiv. Erdgas galt als vergleichsweise saubere „Brücke“ in eine von erneuerbaren Energien geprägte Zukunft. Da es zudem als russisches Pipelinegas günstig zur Verfügung stand, begab sich die Bundesrepublik in ihrer Energieversorgung und Energiepolitik in eine fatale Abhängigkeit. Die Folgen dieser einseitigen Energiepolitik, die Energiesicherheitsfragen jahrelang missachtete, bekommen wir heute zu spüren.
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        ALLE FÜR DIE ENERGIEWENDE?
 
        Akteure und Institutionen in der deutschen Energiepolitik
 
        Michèle Knodt · Jörg Kemmerzell
 
        Deutschland hat es verstanden, sich nach innen und außen als Land der Energiewende darzustellen: ein Land, das entschlossen die Transformation zu einem von erneuerbaren Energien dominierten Energiesystem verfolgt.01 Doch Deutschland verfügt nach wie vor über den größten Industriesektor Europas sowie bedeutende Reserven an fossilen Energieträgern wie Kohle und hat seinen Wohlstand vor allem auf fossilen Technologien, etwa im Automobilsektor, und billigem russischen Gas aufgebaut. Diese Strukturen privilegierten über einen langen Zeitraum die alteingesessenen, von fossilen und nuklearen Technologien abhängigen Akteure durch Modi korporatistischer Politikgestaltung.
 
        Der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung hat sich in den vergangenen Jahren nicht linear entwickelt. Erst seit dem Antritt der rot-grün-gelben Bundesregierung im Dezember 2021 und beschleunigt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der damit verbundenen Energiekrise wurde dieser vorangetrieben. Zuvor hatte sich ein wachsendes Umsetzungsdefizit gezeigt, das sich beispielsweise in einem starken Rückgang der neu installierten Windleistung seit 2017 festmachen lässt.02 Gleichzeitig hat der Deutsche Bundestag ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, das ehrgeizige Klimaschutzziele, eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und Klimaneutralität bis 2045 vorsieht. Insbesondere das Ziel der Klimaneutralität zwingt zu einer raschen Ausdehnung der Energiewende auf Sektoren, in denen es viel schwieriger ist, Treibhausgasemissionen zu verringern, als im Stromsektor. Besondere Herausforderungen bestehen in der Schwer- und Grundstoffindustrie, aber auch im Verkehrs- und Gebäudesektor. Neben den betroffenen Sektoren wird auch die Steuerung einer solchen erweiterten Transformation auf große Schwierigkeiten stoßen. Erstens erfordert die Herausforderung der Sektorkopplung die Integration von Energie- und Klimapolitik als sektorübergreifendes Governance-Thema. Zweitens erhöhen neue Anwendungen der direkten und indirekten Elektrifizierung die Nachfrage nach grünem Strom, etwa Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge einerseits und Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff andererseits. Laut Koalitionsvertrag der Ampelkoalition soll Strom aus erneuerbaren Energien 80 Prozent der Bruttostromversorgung im Jahr 2030 decken. Folglich muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis dahin gegenüber dem Stand von 2020 mindestens verdoppelt werden.03 Das bedeutet für die Bundesregierung, dass sie die Bundesländer mit ins Boot holen muss.
 
        Bei einem weitgehend gleichbleibenden Institutionen- und Akteursgefüge ist dies kein leichtes Unterfangen. Dieser Beitrag stellt die Akteure und Institutionen der deutschen Energiepolitik vor und bettet diese in den europäischen Kontext ein. Deutschland wird gemeinhin als Konsensdemokratie kategorisiert.04 Die Notwendigkeit, einen Konsens zu finden, gilt sowohl für den vertikalen Bereich, der durch eine besondere Form des kooperativen Föderalismus gekennzeichnet ist, als auch für die horizontale Kooperation zwischen den Ministerien auf Bundes- und Länderebene.05 Zunehmend werden aber auch Bundesämter, Behörden und Expertengremien wichtig. Nicht zuletzt ist Deutschland international und europäisch eingebunden, wobei vor allem die europäische Energiepolitik eng mit der deutschen verknüpft ist. Die Analyse schließt mit kurzen Anmerkungen zu den wichtigsten Herausforderungen und Perspektiven für die deutsche Energiepolitik, die insbesondere durch das langfristige Ziel der Klimaneutralität definiert werden.
 
        ENERGIEPOLITIK IM FÖDERALEN SYSTEM
 
        Der deutsche kooperative Föderalismus betont die gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Bund und Ländern und eine funktionale Aufteilung der Kompetenzen, anstatt den Regierungsebenen ausschließliche Zuständigkeiten zuzuweisen. Die Energiepolitik des Bundes hängt wesentlich von der Zusammenarbeit der Länder ab. Die Politikwissenschaftler Stefan Wurster und Christina Köhler betonen jedoch auch, dass die Länder eine eigenständige Erneuerbare-Energien-Politik verfolgen und eigene Klimaschutzprogramme und -gesetze erlassen, die zu territorialen Partikularinteressen führen.06 Nicht ganz zu Unrecht hat man davon gesprochen, dass Deutschland nicht eine, sondern 16 Energiewenden umzusetzen hat. So kann auch gezeigt werden, dass sich die Treibhausgasemissionen zwischen „kohlenstoffreichen“ und „kohlenstoffarmen“ Bundesländern deutlich unterscheiden. Der Geograf Jochen Monstadt und der Politikwissenschaftler Stefan Scheiner schätzen zudem, dass die Bundesländer mehr als die Hälfte der direkten öffentlichen Investitionen für wirtschaftsnahe Infrastruktur und Forschung und Entwicklung bereitstellen.07 Doch ist die ebenenübergreifende Energiepolitik im föderalen System wesentlich komplizierter, als diese kursorische Betrachtung erscheinen lässt.
 
        Die Umsetzung der Energiepolitik in Deutschland ist zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Der Bundestag ist für die gesamte Gesetzgebung auf Bundesebene zuständig. Allerdings entscheidet er in vielen Fällen nicht autonom, da etwa 55 Prozent der Gesetzentwürfe in die Kategorie der Zustimmungsgesetze fallen, das heißt der mehrheitlichen Zustimmung der im Bundesrat vertretenen Landesregierungen bedürfen. Durch den Zustimmungszwang sind die Landesregierungen an vielen Gesetzgebungsverfahren beteiligt, sodass es notwendig ist, in verschiedenen Politikbereichen gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Die Länder haben entsprechend dem deutschen föderalen System zudem die Kompetenzen der Ausführung und Verwaltung inne.08
 
        Die Energieversorgung unterliegt dem Bundes- und Europarecht. Im Rahmen der Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWg), des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) oder des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS) entscheiden die Länder und Kommunen autonom über die Standorte von Kraftwerken. Seit 2011 melden die Länder ihre Ausbaupläne für Energieanlagen an die Bundesnetzagentur. Dieses Verfahren wurde notwendig, da die Bundesregierung eine Diskrepanz zwischen den Ausbaupfaden der Länder und den Zielen des Energiekonzepts des Bundes feststellte.09 Die nach wie vor unzureichende Koordinierung der Energiewende stieß jedoch auf breite Kritik.
 
        In der EEG-Novelle 2021 reagierte die Bundesregierung schließlich auf die Defizite und richtete den Bund-Länder-Kooperationsausschuss ein, in dem die zuständigen Staatssekretäre des Bundes und der Länder vertreten sind. Sie sollen die Abstimmung insbesondere bei der Flächennutzungsplanung und den Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen verbessern. Der Ausschuss legte im Oktober 2021 seinen ersten Bericht zum Stand der erneuerbaren Energien vor und kam zu dem Schluss, dass sich der Ausbau der Windenergie zwar langsam erhole, die derzeitigen Flächenausweisungen in den Bundesländern aber nicht genügen, um die Ziele bei den erneuerbaren Energien zu erreichen. Im Zuge der Energiekrise 2021/22 nutzte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seine Kompetenzen und legte das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vor, das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Im Kern geht es darum, dass die Länder bis 2032 zwei Prozent der Flächen für Windenergie bereitstellen müssen. Damit gibt der Bund künftig jedem Bundesland entsprechend dessen geografischer und räumlicher Möglichkeiten unterschiedliche verbindliche Flächenziele für den Windenergieausbau vor. Die Bundesländer dürfen zwar weiterhin über Mindestabstände entscheiden, müssen aber sicherstellen, dass sie ihre Flächenziele aus dem Windenergieflächen-Bedarfsgesetz erreichen. Erreichen sie ihr Flächenziel nicht, kann der Bund die landesspezifischen Abstandsregeln außer Kraft setzen.10
 
        Diese Tendenzen, den Föderalismus zu zentralisieren, waren schon zuvor zu beobachten. So hatte der wachsende Anteil der installierten erneuerbaren Energien seit dem Inkrafttreten des EEG zu einer Zunahme regionaler Disparitäten geführt.11 Das EEG hatte die Kosten für Erneuerbare-Energien-Anlagen über die EEG-Umlage bundesweit verteilt und gleichzeitig einen zunehmenden Wettbewerb zwischen den Bundesländern induziert, um möglichst stark von den festen Vergütungen zu profitieren. In der Folge entwickelte sich beispielsweise in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Rheinland-Pfalz die Erneuerbare-Energien-Branche zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige, da sie eine Vielzahl von Arbeitsplätzen rund um den Bau und Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen schafft. Die Entstehung einer eher polyzentrischen Struktur der Energieversorgung löste allerdings eine Diskussion über die bundesweite Energiesicherheit aus und erfordert ohne Zweifel eine intensivere Koordinierung.12 Auch wurden Rufe nach zentraler Steuerung laut, insbesondere mit Blick auf den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Anlagen. Da die Flächennutzungsplanung in der Regel in die Zuständigkeit der Länder fällt, war es notwendig, dass die Länder einer Übertragung der Planungskompetenzen auf den Bund zustimmen. Getragen von der gemeinsamen Sorge um die Zukunft der erneuerbaren Energien wurde auf dem Energiegipfel 2013 ein solcher Kompromiss erzielt. Allerdings machte der Bund den Ländern Zugeständnisse bei der Förderung von Bestandsanlagen. Die Gründung des EEG-Kooperationsausschusses könnte jedoch darauf hindeuten, dass sowohl der Bund als auch die Länder die Grenzen der Zentralisierung erkannt haben und eine begrenzte Rückkehr zum kooperativen Föderalismus anstreben.13
 
        HORIZONTALE KOORDINATION EINER QUERSCHNITTSPOLITIK
 
        Energiepolitik ist eine Querschnittspolitik, die sich über unterschiedliche Politikfelder erstreckt. Daher ist neben der vertikalen Koordination zwischen Bund und Ländern auch die horizontale Koordination zwischen den unterschiedlichen Ministerien von großer Bedeutung.
 
        Auf nationaler Ebene liegt die Hauptverantwortung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, bis 2021 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie). Es ist grundsätzlich zuständig für die Versorgung mit Strom, Gas und Öl. Dazu gehören im Einzelnen die Strom- und Gasnetze, das Strommarktdesign, Energieeffizienz sowie Forschung und Entwicklung im Energiesektor. In entsprechenden Formaten wie beispielsweise dem Forschungsnetzwerk Energie bezieht das Ministerium wirtschaftliche, wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure ein, um die Verzahnung zwischen Forschung, wirtschaftlicher Praxis und Politikgestaltung zu verbessern.14
 
        Von 2002 bis 2013 lagen die Zuständigkeiten für die Markteinführung der erneuerbaren Energien und die Aufsicht über Kernkraftwerke beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Durch eine Kabinettsumbildung unter der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD im Jahr 2013 wurde die Zuständigkeit für die erneuerbaren Energien in das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verlagert, während das Umweltministerium die Kompetenzen für den europäischen und internationalen Klimaschutz sowie die Zuständigkeit für den Atomausstieg und den Bausektor behielt. Letztlich verlor das Umweltministerium aber sowohl 2017 als auch 2021 viele Kompetenzen. 2017 ging die Zuständigkeit für den Gebäudesektor an das Innenministerium über und 2021 wurden alle Zuständigkeiten im Zusammenhang mit dem Klimaschutz an das Wirtschaftsministerium übertragen, das nun das wichtigste Ministerium für die gesamte Energie- und Klimapolitik ist.15
 
        2019 wurde eine institutionelle Neuerung eingeführt: das Klimakabinett, das die Verabschiedung des Klimaschutzprogramms 2030 und des Klimaschutzgesetzes vorbereitete. Das Klimakabinett wird als Antwort auf den sektorübergreifenden Charakter der Klimapolitik, den wachsenden Bedarf an koordinierter Steuerung16 und auf den Druck der Straße durch die Protestbewegung Fridays for Future verstanden. Dort kommen die zuständigen Minister zusammen; die Staatssekretäre bereiten die Sitzungen vor, und hohe Beamte übernehmen die interministerielle Koordinierung.
 
        Die Planung von Klimaschutzmaßnahmen zeichnete sich in der Vergangenheit durch die Standardform interministerieller Koordination aus, in der Vorschläge durch das federführende Ministerium vorgelegt und danach in die interministerielle Abstimmung gegeben wurden. In diesen schriftlichen und mündlichen Umlaufverfahren werden Einwände und Ergänzungen der anderen Ministerien so lange wiederholt, bis kein Ministerium mehr ein Veto einlegt. Aus dem in Deutschland stark ausgeprägten Ressortpartikularismus und den damit einhergehenden starken ministerialen Eigeninteressen resultiert dabei häufig ein Vorschlag, der nur noch den Minimalkonsens zwischen den Ministerien umfasst. Diese Art der Abstimmung wird als „negative Koordination“ bezeichnet.17 Im Kontrast dazu wird durch das Klimakabinett wie auch durch weitere Maßnahmen der regierenden Koalition versucht, Abstimmungsprozesse in Richtung einer „positiven Koordination“ umzugestalten. Dabei stehen die gemeinsame sektorenübergreifende Problemdefinition und gemeinsam als notwendig definierte Lösungen und Maßnahmenpakete im Vordergrund.18
 
        BUNDESÄMTER, BEHÖRDEN UND EXPERTENGREMIEN
 
        Eine bedeutende Rolle in der deutschen Energiepolitik spielen Bundesämter, Behörden und Expertengremien. Am wichtigsten ist die Bundesnetzagentur des BMWK, die den Strom- und Gasmarkt, den Netzausbau unter Berücksichtigung der europäischen Vorgaben und die zukünftige Entwicklung der erneuerbaren Energien überwacht. Das Bundeskartellamt, die Monopolkommission, die Wettbewerbsbehörden der Länder, die Deutsche Emissionshandelsstelle sowie die Deutsche Energie-Agentur und die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie spielen ebenfalls wichtige Rollen in der Energiepolitik. Darüber hinaus sind Beiräte wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen wichtige Akteure beim Agenda-Setting, bei der Politikformulierung und bei der Evaluation.19
 
        Drei dieser Gremien sind von besonderer Bedeutung: Erstens die Expertenkommission, die zur Überwachung des Prozesses „Energie der Zukunft“ eingerichtet wurde und dafür den alle zwei Jahre erscheinenden Fortschrittsbericht des BMWK zur Energiewende evaluiert. Die Kommission bewertet den Fortschrittsbericht, weist auf kritische Punkte der Energiewende hin und schlägt geeignete politische Instrumente vor.20 Zweitens wurde mit dem 2019 verabschiedeten Klimaschutzgesetz ein verpflichtender Monitoring-Mechanismus eingeführt, der die sektoralen Emissionen jährlich überprüft, und einen Sachverständigenbeirat installiert, der die Fortschritte bei den Emissionsminderungen in einem halbjährlichen Bericht bewertet. Stellt der Beirat sektorale Defizite bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen fest, sind die zuständigen Ministerien verpflichtet, innerhalb von drei Monaten Sofortprogramme vorzuschlagen, deren Angemessenheit vom Beirat überprüft wird. Fällt die Überprüfung negativ aus, sollte die Bundesregierung die betreffenden Politiken anpassen. Drittens wurde mit der Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie im Jahr 2020 ein Nationaler Wasserstoffrat eingerichtet, der Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserstoffstrategie vorschlagen soll. Der Rat besteht aus 26 hochrangigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die nicht der öffentlichen Verwaltung angehören. Aufgabe des Nationalen Wasserstoffrates ist es, die Bundesregierung durch Vorschläge und Handlungsempfehlungen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie zu beraten und zu unterstützen.21
 
        Im Bereich der langfristigen Strategien und Planungen sind außerordentliche Gipfeltreffen oder Konsensrunden unter Beteiligung der wichtigsten Interessengruppen für große Entscheidungen von erheblicher Bedeutung. Vor allem, wenn es um Umverteilungsmaßnahmen oder Fragen geht, die die Kerninteressen der Beteiligten betreffen, werden Probleme durch Konsensgremien gelöst. Schließlich spielen Regierungskommissionen oft eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung politischer Entscheidungen. Jüngste Beispiele sind erstens die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, um den Atomausstiegsbeschluss von 2011 nachträglich zu legitimieren.22 Zweitens nahm im Oktober 2015 die Kommission für die Stilllegung von Anlagen und die Lagerung von nuklearen Abfällen im Auftrag der Bundesregierung ihre Arbeit auf und legte im April 2016 Empfehlungen vor. Ihre Mitglieder – Politiker, Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft – gehörten einem breiten Spektrum von Organisationen an und repräsentierten eine große Vielfalt von Interessen und Ausrichtungen, was eine Voraussetzung für einen breit akzeptierten Abschlussbericht war. Das jüngste Beispiel ist drittens die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (Kohlekommission), die eingesetzt wurde, um einen gangbaren Weg für einen deutschen Kohleausstieg vorzubereiten und sich aus Vertretern der Industrie, der Gewerkschaften, der Umweltverbände und der Wissenschaft zusammensetzte. Der von ihr vorgeschlagene Plan für den Kohleausstieg bis spätestens 2038 wurde 2020 in geltendes Bundesrecht umgesetzt.23
 
        All diesen Expertengremien ist gemein, dass sie nicht auf Dauer angelegt, relativ groß sind und sich nicht auf die Sozialpartner konzentrieren. Auch pflegen die Beteiligten einen eher offenen Stil der Außenkommunikation, womit sie sich von den traditionellen Formen des deutschen Neokorporatismus unterscheiden. Diese postkorporatistischen Institutionen repräsentieren zwar eine größere Vielfalt an Interessen, werden allerdings eher ad hoc aus handverlesenen Mitgliedern gebildet. Kritische Beobachter beschreiben diese Kommissionen daher als „regierungsfreundliche Expertenrunden“.24 Während einige Autoren den neuen Modus der Interessenvermittlung als „pluralistisch“ bezeichnen,25 wird er von anderen als „unkoordinierter Hyperaktivitätsmodus“ kritisiert.26 Die Delegation der Politikformulierung an solche Gremien kann einerseits eine höhere Qualität der evidenzbasierten Politikgestaltung fördern, andererseits birgt sie das Risiko, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Politik zu verwischen, sodass die Unparteilichkeit der Expertise politisch umstritten wird.27
 
        EINFLUSS EUROPÄISCHER AKTEURE
 
        Die Energiepolitik ist in den weiteren europäischen Kontext im Allgemeinen und die Europäische Union im Besonderen eingebettet. Die EU wirkt durch die europäische Gesetzgebung auf die nationale Ebene ein. So geben gesetzgeberische Maßnahmen, etwa EU-Richtlinien zur Energieeffizienz oder zur Förderung erneuerbarer Energien sowie die Governance-Verordnung, Zielmarken für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz vor, die in Nationalen Energie- und Klimaplänen (NECPs) von den Mitgliedstaaten in nationale Ziele und Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Allerdings fehlt es der EU in diesen Bereichen an Kompetenzen zum Eingriff in den mitgliedstaatlichen Energiemix.
 
        Artikel 194 Absatz 1 des Lissabonner Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) über die energiepolitische Kompetenz der EU definiert die gemeinsamen Ziele der europäischen Energiepolitik als das Funktionieren des Energiemarktes, die Sicherheit der Energieversorgung, die Förderung der Energieeffizienz und die Entwicklung erneuerbarer Energien sowie die Förderung des Verbunds der Energienetze. Nach Artikel 194 Absatz 2 AEUV ist die EU befugt, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ziele zu erreichen. Solche Maßnahmen dürfen jedoch nicht das Recht der Mitgliedstaaten berühren, ihren nationalen Energiemix und die allgemeine Struktur ihrer Energieversorgung selbst zu bestimmen. Dieser sogenannte Souveränitätsvorbehalt verhindert, dass die EU direkt in die genannten Bereiche der Energiepolitik eingreift, setzt allerdings trotzdem Leitplanken bei der Formulierung von langfristigen Strategien, etwa durch das Klima- und Energiepaket für 2020, den Klima- und Energierahmen für 2030, den Europäischen Green Deal oder das REPowerEU Paket 2022.28 Dies hat beispielsweise dazu geführt, dass Deutschland die Erneuerbare-Energien-Richtlinie und die Energieeffizienz-Richtlinie korrekt umgesetzt, aber Probleme bei der Verabschiedung ausreichender Maßnahmen für die Bereiche Verkehr und Gebäudebestand hat. Insbesondere hat Deutschland das Ziel von zehn Prozent erneuerbarer Kraftstoffe im Verkehr und die Sanierungsquote von drei Prozent für Gebäude nicht erreicht.29
 
        Allerdings gibt es auch Bereiche, die unter die klimapolitische Kompetenz der EU fallen, in denen die EU durchaus Kompetenzen hat, eigene Instrumente aufzulegen, die sowohl einen direkten als auch indirekten Einfluss auf die Mitgliedstaaten haben. Das herausragende Beispiel ist das europäische Emissionshandelssystem (ETS), also der Handel mit Verschmutzungsrechten. Er steht in gewisser Weise im Widerspruch zum deutschen Hauptinstrument der Energiewende, den Einspeisevergütungen, die von der EU-Kommission mehrfach beanstandet wurden. Aus Furcht vor den negativen Auswirkungen des Emissionshandelsinstruments auf die Exportindustrie hat Deutschland lange gezögert, diese EU-Politik zu unterstützen.30 Bei der Verhandlung der ETS-Richtlinie setzte sich die Bundesregierung für spezifische Regelungen zu kostenlosen Zertifikaten oder quellenbezogenen Standards ein, die die Kohleverstromung privilegierten.31 Die Umsetzung des ETS betraf vor allem die Länder, das heißt das deutsche Emissionshandelsgesetz und die Nationalen Allokationspläne bedurften der Zustimmung des Bundesrates. Da sich die Bundesländer gemeinsam mit der betroffenen Industrie erfolgreich für verschiedene Ausnahmeregelungen einsetzten, hatte das deutsche Emissionshandelssystem in seiner Anfangsphase stark mit einem Überangebot an Zertifikaten zu kämpfen. Die zunächst durch das europäische ETS eingeführte Kohlenstoffbepreisung insbesondere im Energiesektor und in der Schwerindustrie hatte jedoch einen Diffusionseffekt, sodass Deutschland ein nationales Bepreisungssystem (nEHS) für Sektoren einführte, die nicht unter das europäische ETS fallen, insbesondere für die Wärmeerzeugung und den Verkehr. Die Einführung des nEHS wurde jedoch auch indirekt durch europäische Regelungen ausgelöst. Da Deutschland Gefahr lief, seine Reduktionsverpflichtungen im Rahmen der europäischen Effort-sharing-Verordnung zu verfehlen, wurde die Einführung eines nationalen Bepreisungssystems obligatorisch.32 Erreicht Deutschland seine Effort-sharing-Ziele nicht, muss es entweder Emissionsrechte von anderen Ländern erwerben oder sich sogar einem Vertragsverletzungsverfahren stellen.33
 
        Zudem agierte die Europäische Kommission als politischer Unternehmer, indem sie ihre generelle Kritik an den deutschen Einspeisevergütungen regelmäßig wiederholte. So forderte sie die Bundesregierung öffentlich auf, der durch die EEG-Umlage geschaffenen Preisdynamik beim Strompreis entgegenzuwirken.34 Die Europäische Kommission verfolgte eine eher lineare Sichtweise der Innovationspolitik unter dem Prinzip der Technologieneutralität und lehnte die Idee von Subventionen grundsätzlich ab.35 Die Zielsetzung eines einheitlichen europäischen Energiemarktes mit gestrafften Instrumenten verstärkte das Misstrauen der Kommission gegenüber nationalen Eigenheiten. So wurde die Umstellung auf Auktionen bei der Förderung erneuerbarer Energien zu einem guten Teil von der Kritik der Kommission an den fixen Vergütungssätzen angestoßen.
 
        Sowohl bei den erneuerbaren Energien als auch bei der Energieeffizienz haben die europäischen Regelungen und der NECP-Prozess die deutsche Politik maßgeblich beeinflusst. Die Verabschiedung des Klimaschutzprogramms 2030 und des Klimaschutzgesetzes 2019 sowie dessen Überarbeitung wurden ebenfalls durch internationale Verpflichtungen beeinflusst. Die Emissionsminderungen und -instrumente sind Teil der langfristigen Klimaschutzstrategie, die auch vom Pariser Abkommen gefordert wird, genauer den National Determined Contributions (NDC), die den Kern des Abkommens bilden. Die enge Verflechtung der internationalen und der europäischen Ebene zeigt sich darin, dass diese auch europäisch umgesetzt werden.36
 
        FAZIT
 
        Die Klimaziele des Klimaschutzgesetzes, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent zu reduzieren und bis 2045 klimaneutral zu werden, setzen das deutsche Energiesystem und die Steuerung des Übergangs unter einen beispiellosen Druck. Die gegenwärtige, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammenhängende Energiepreis- und Gaskrise hat diesen Druck noch erhöht und die Schwierigkeiten der Governance der Energiewende zusätzlich verstärkt. In diesem Zusammenhang stechen drei Herausforderungen hervor: erstens ein deutlich wachsender Strombedarf, der zunehmend durch erneuerbare Energien gedeckt werden und gleichsam die steigenden Gaspreise und sinkenden Gasimporte verkraften muss. Zweitens ist eine großflächige Nutzung von Wasserstoff notwendig, die derzeit bei vielen nicht direkt elektrifizierbaren Anwendungen in Industrie und Schwerverkehr die einzige realistische Alternative zu fossilen Brennstoffen zu sein scheint. Und drittens soll der Gesamtenergieverbrauch insbesondere durch eine Transformation des Wärmesektors reduziert werden – ein Vorhaben, das ebenso unter dem Druck der Gaskrise steht.37 Dieser Kraftakt kann nur gelingen, wenn die Koordination der Akteure über alle Ebenen und Politikfelder hinweg optimiert wird.
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        WOMIT WIR WIRTSCHAFTEN
 
        Energieverbrauch in Deutschland
 
        Marc Oliver Bettzüge
 
        „The most fundamental attribute of modern society is simply this: ours is a high-energy civilization based largely on the combustion of fossil fuels.“01 Dieses Zitat des Energie- und Umweltwissenschaftlers Vaclav Smil beschreibt in prägnanter Form die energetischen Voraussetzungen einer auf der Verbrennung fossiler Rohstoffe beruhenden Lebensweise weiter Teile der Menschheit, insbesondere in den industrialisierten Volkswirtschaften.
 
        Die Konsequenzen dieser Lebensweise und ihrer immer weiteren Ausweitung infolge des globalen Wirtschaftswachstums sind nicht erst seit dem Bericht über die Grenzen des Wachstums des Club of Rome bekannt, dessen Erscheinen sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt.02 Sowohl die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen wie Kohle oder Mineralien als auch die Aufnahmefähigkeit der natürlichen Umwelt für die Abfallprodukte der globalen Volkswirtschaft wie Treibhausgase oder Umweltgifte sind begrenzt. Eine Zivilisation, die auf durch Extraktion gewonnenen Rohstoffen aufbaut, wird früher oder später an die entsprechenden Grenzen stoßen,03 was zu extrem schmerzlichen Anpassungsprozessen für die dann lebende Weltbevölkerung führen könnte.
 
        In dem Bemühen, derartige Krisen vorausschauend zu mildern oder gar zu verhindern, kommt dem schnellen Rückgang der Nutzung fossiler Energieträger eine mehrfache Bedeutung zu. Unter anderem in Deutschland ist er daher seit vielen Jahren ein erklärtes Politikziel. Allerdings zeigen der aktuelle Gasnotstand, die inflationäre Wirkung hoher Energiepreise oder die Proteste der sogenannten Gelbwesten in Frankreich, wie hoch die Abhängigkeit der hiesigen Volkswirtschaften von der günstigen Verfügbarkeit fossiler Energieträger immer noch ist. Wie steht es also um die Struktur der Energieversorgung Deutschlands zu Beginn der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts, mehr als 20 Jahre nach der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes?
 
        ROLLE VON ENERGIE
 
        Energie ist eine wichtige Zustandsgröße eines physikalischen Systems. Sie tritt in unterschiedlichen Formen auf, beispielsweise als thermische Energie (Wärme), kinetische Energie (Bewegung) oder elektrische Energie (Strom). Energie kann von einer Form in eine andere umgewandelt werden, Wärme zum Beispiel in Bewegung (Dampfmaschine) oder Bewegung in Strom (Generator).
 
        Gemäß dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik bleibt Energie in einem abgeschlossenen System konstant (Energieerhaltungssatz). Energie kann weder aus dem Nichts erzeugt (erneuert) noch vernichtet werden. Daher kann eine Maschine Arbeit nur in dem Maße verrichten, in dem ihr Energie zur Verfügung steht. Aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik folgt, dass die Umwandlungsprozesse von Energie eine natürliche Richtung haben: vom Warmen zum Kalten. Daher können die Wärmeverluste, die bei Umwandlungsprozessen entstehen, beispielsweise durch Reibung, nicht vollständig aufgefangen und in nützliche Arbeit umgewandelt werden.04
 
        Ein biologischer Organismus kann trotz der Gültigkeit der beiden Hauptsätze seine Struktur aufrechterhalten, indem er energetische Umwandlungsprozesse unterhält, für die er mittels Nahrung Energie von außen zuführt und als Wärme wieder abgibt.05 Organismen der Spezies Homo sapiens betreiben zudem vielfältige Prozesse der Energieumwandlung außerhalb des menschlichen Körpers, insbesondere im Zusammenhang mit Verbrennungsprozessen.
 
        In diesem Sinne lässt sich die physikalische Funktionsweise einer Volkswirtschaft mit derjenigen eines biologischen Organismus vergleichen: Sie hat einen Metabolismus, einen Stoffwechsel, der nur möglich ist, weil dieser Energie und Materie von außerhalb des Organismus bezieht und Wärme und Abfälle nach außen abgeben kann.06 Das relevante Umgebungssystem für die globale Volkswirtschaft ist dabei der Planet Erde, insbesondere die Biosphäre. Man spricht daher auch von der in die natürliche Umwelt „eingebetteten Ökonomie“ (embedded economy).07
 
        Die Qualität des jeweiligen Umwandlungs- beziehungsweise Verbrennungsprozesses wird in der Kulturanthropologie als wichtige Determinante der sozialen Organisation betrachtet. Weithin anerkannt ist Rolf Peter Sieferles Unterscheidung zwischen der „Jäger- und Sammlergesellschaft“, die durch eine passive, „periodentreue“ Nutzung der Sonneneinstrahlung geprägt war, der „Agrargesellschaft“, deren Merkmal eine aktive und periodentreue Nutzung der Sonneneinstrahlung war, und der „Industriegesellschaft“, die sich durch eine aktive und periodenuntreue Nutzung der Sonne und die Nutzung fossiler Brennstoffe auszeichnet.08
 
        Moderne, industrielle Volkswirtschaften wandeln in vielerlei Hinsicht Energie um, um menschlichen Zwecken zu dienen, beispielsweise in Fabrikanlagen, Fahrzeugen, Haushaltsgeräten, Heizungen oder Informationssystemen. Je größer die Volkswirtschaft ist, desto größer ist in der Regel auch die Zahl derartiger Anlagen. Daher verwundert es nicht, dass die Größe einer Volkswirtschaft (hier gemessen am Bruttoinlandsprodukt) eine enge Korrelation mit der jeweils durchgesetzten Energiemenge aufweist.09
 
        PRIMÄRENERGIE FÜR DEUTSCHLAND
 
        Mit Primärenergie wird diejenige Energie bezeichnet, die eine Volkswirtschaft aus der natürlichen Umgebung entnimmt. Dabei wird in der modernen Bilanzierung in aller Regel derjenige Teil der Primärenergie ausgeklammert, der von Menschen und Nutztieren über die Nahrungsaufnahme entnommen wird. Auch werden häufig nur diejenigen natürlich vorkommenden Energieträger bilanziert, die mittels kommerzieller Aktivitäten in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, nicht aber beispielsweise privat gesammeltes Holz.
 
        Der Primärenergieverbrauch kann nicht exakt gemessen, sondern muss aus verschiedenen Statistiken hochgerechnet werden. Hierfür gibt es international vereinbarte Standards, nach denen der Primärenergieverbrauch von thermischen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Erdöl anhand ihrer jeweiligen Heizwerte ermittelt wird. Nicht-fossilen Energieträgern für die Stromerzeugung, vor allem der Kernenergie und den als erneuerbar bezeichneten Energieträgern,10 wird mit dem sogenannten Wirkungsgradprinzip ein äquivalenter Heizwert zugewiesen.11
 
        2021 betrug der so ermittelte Primärenergieverbrauch in Deutschland 12,4 Exajoule (EJ; ein Exajoule sind eine Trillion Joules).12 Das entspricht etwa 424 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten und rund 2 Prozent des globalen Primärenergieverbrauchs im Jahr 2021.13 Umgerechnet auf jeden Bundesbürger wurde also in Deutschland das Äquivalent von etwa 5,1 Tonnen Steinkohle pro Jahr oder 14 Kilogramm am Tag verbraucht.
 
        Fossile Energieträger wie Öl, Erdgas, Stein- und Braunkohle haben im Jahr 2021 etwas mehr als 77 Prozent zum deutschen Primärenergieverbrauch beigetragen. Weitere 6 Prozent entfielen auf die Kernenergie. Erneuerbare Energieträger wurden mit einem Anteil von knapp 16 Prozent bilanziert. Der Rest entfiel auf sonstige Primärenergieträger sowie den Stromaustauschsaldo mit anderen Ländern.14
 
        Zwischen den Jahren 2000 und 2021 ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland um etwa 14 Prozent gesunken. Der Anteil fossiler Energieträger betrug im Jahr 2000 noch knapp 84 Prozent, 13 Prozent entfielen auf die Kernenergie und 3 Prozent auf erneuerbare Energieträger.15
 
        Insgesamt hat sich der Primärenergieverbrauch der deutschen Volkswirtschaft also verringert und von fossilen und nuklearen zu erneuerbaren Energieträgern verschoben. Dennoch ist das deutsche Energiesystem immer noch zu mehr als drei Vierteln auf fossile Energieträger angewiesen und unterscheidet sich mit Blick auf diese Abhängigkeit nur geringfügig vom globalen Durchschnitt, der bei 82 Prozent liegt.16
 
        AUSTAUSCH MIT DEM AUSLAND
 
        Das Primärenergieaufkommen im Inland betrug 16,5 EJ im Jahr 2021. Davon stammte nur rund ein Fünftel (3,5 EJ) aus heimischer Primärenergiegewinnung, vor allem aus erneuerbaren Energieträgern (2 EJ) und Braunkohle (1,2 EJ). Die heimische Gewinnung von Erdgas und Erdöl ist dagegen vergleichsweise gering (je 0,2 EJ).17
 
        Der weitaus größte Teil des Primärenergieaufkommens (12,6 EJ) entfiel auf importierte Energieträger, vor allem Erdgas (5,5 EJ), Mineralöle (5,0 EJ) und Steinkohle (1,1 EJ).18 Für alle fossilen Importe war Russland 2021 das mit Abstand wichtigste Lieferland für Deutschland (Erdöl 34 Prozent; Erdgas 55 Prozent; Steinkohle 57 Prozent).19
 
        Die Bundesrepublik exportiert substanzielle Primärenergiemengen in ihre Nachbarländer, den Großteil als Weiterleitung vorheriger Importe. Im Jahr 2021 betrugen diese Ausfuhren 4,0 EJ. Zu weit mehr als der Hälfte handelte es sich hierbei um Ausfuhren von Erdgas (2,5 EJ);20 der Rest waren vor allem Mineralöle (1,1 EJ) sowie, in weit geringerem Umfang, Strom (0,3 EJ), erneuerbare Energieträger (0,1 EJ) und Kohle (0,1 EJ).21
 
        ENDENERGIEVERBRAUCH IN DEUTSCHLAND
 
        „Endenergie“ erfasst Energiemengen, die dem Endverbraucher zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Strom aus der Steckdose oder Benzin an der Zapfsäule. Der Endverbrauch führt dann in aller Regel noch zu weiteren Energieumwandlungen etwa von Strom in Licht oder von Benzin in Bewegung, die jedoch bilanziell nicht mehr erfasst werden.
 
        Der Endenergieverbrauch in Deutschland betrug 2021 8,7 EJ und lag damit um etwa 30 Prozent unter dem Primärenergieverbrauch. Der Unterschied zwischen den beiden Werten resultiert aus den Verlusten, die im Energiesektor entstehen, zum Beispiel bei der Umwandlung von Primärenergie in Endenergie in Kraftwerken oder Raffinerien. Umwandlungsverluste im Energiesektor können minimiert, aber aufgrund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht auf null gesenkt werden. Zusätzliche nicht bilanzierte Verluste ergeben sich bei der Verwendung der Endenergie am Ort des Verbrauchs.
 
        Den größten Anteil an der Deckung des Endenergiebedarfs hatten im Jahr 2021 mit rund 33 Prozent Mineralölprodukte, gefolgt von Erdgas mit 27 Prozent und Strom mit 21 Prozent. Der Rest verteilt sich auf direkt genutzte erneuerbare Energieträger wie Biokraftstoffe oder Holzpellets, auf Fernwärme und Steinkohle sowie einen kleinen Rest sonstiger Energieträger.
 
        Seit der Jahrtausendwende hat sich der Endenergieverbrauch in Deutschland um rund 6 Prozent und damit nur geringfügig vermindert (2000 waren es 9,2 EJ). Da der Primärenergieverbrauch stärker als der Endenergieverbrauch zurückgegangen ist, hat sich rechnerisch die Effizienz des Energiesektors erhöht. Zu diesem Befund hat insbesondere der Aufwuchs der mit Umwandlungsverlusten von null bilanzierten erneuerbaren Energieträger beigetragen.22
 
        Die Struktur des Endenergieverbrauchs hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten teilweise verändert, vor allem im Hinblick auf eine Verschiebung von Mineralölen zu direkt genutzten erneuerbaren Energieträgern. Hintergrund sind vor allem die staatlichen Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Biokraftstoffen. Gleichzeitig hat sich der Anteil von Strom nur in geringem Umfang erhöht. Eine weitergehende Elektrifizierung wurde vermutlich auch durch die im Zeitverlauf stark gestiegenen Endverbrauchskosten von Strom verhindert.23
 
        Insgesamt ist der Endenergieverbrauch in Deutschland also seit dem Jahr 2000 leicht zurückgegangen. Zwar konnte die Bedeutung von Mineralölen in gewissem Umfang vermindert werden, dennoch sind die Veränderungen bislang auch auf der Ebene des deutschen Endenergieverbrauchs eher graduell als abrupt.
 
        VERBRAUCHSSEKTOREN
 
        Die Nutzung der Endenergie verteilt sich in Deutschland vergleichsweise gleichmäßig auf die größten Verbrauchssektoren: Rund 29 Prozent entfallen auf das verarbeitende Gewerbe,24 28 Prozent auf private Haushalte und 27 Prozent auf den Verkehr.25 Weitere 16 Prozent vom Endenergieverbrauch macht der Bedarf des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen aus. Der geringfügige Rest wird in der Landwirtschaft, der Fischerei sowie in der Bauwirtschaft verbraucht.26
 
        Die einzelnen Sektoren unterscheiden sich erheblich in der Struktur der verbrauchten Endenergieträger. Während der Verkehrssektor im Jahr 2021 beispielsweise zu weit über 90 Prozent auf Mineralöle angewiesen war, stützte sich das verarbeitende Gewerbe vorrangig auf Gas (36 Prozent) und Strom (30 Prozent). Bei den privaten Haushalten war im Jahr 2021 Erdgas mit Abstand der wichtigste Endenergieträger (42 Prozent); bei Gewerbe, Handel und Dienstleistungen waren es Elektrizität (37 Prozent) sowie Erdgas (30 Prozent).27
 
        Strukturell hat das verarbeitende Gewerbe in den vergangenen beiden Jahrzehnten leicht an relativem Gewicht gegenüber den anderen Sektoren gewonnen. In den Jahren 2020 und 2021 ist der bis dahin seit dem Jahr 2000 weitgehend konstante Anteil des Verkehrs pandemiebedingt spürbar gesunken.
 
        STROMSEKTOR
 
        Der Stromsektor ist ein wichtiger Teilsektor der Energiewirtschaft, in dem Primärenergie in elektrische Endenergie umgewandelt wird. Der absolute Brutto-Stromverbrauch28 lag im Jahr 2021 bei 569 Terawattstunden (TWh), die inländische Bruttostromerzeugung bei 588 TWh und der Stromexportsaldo entsprechend bei 19 TWh.29
 
        Fossile Energieträger haben 44 Prozent zur Stromerzeugung im Jahr 2021 beigetragen, vor allem durch Braunkohle und Erdgas. Durch die Umwandlung erneuerbarer Energieträger wurden im gleichen Jahr etwa 40 Prozent des in Deutschland hergestellten Stroms erzeugt.30 Der Rest von knapp 12 Prozent entfiel beinahe vollständig auf Strom aus Kernenergie. Fast die Hälfte der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern entfiel auf Wind, je knapp ein Viertel auf Photovoltaik und Biomasse, der Rest vor allem auf Wasserkraft.
 
        Gegenüber dem Jahr 2000 ist der Brutto-Stromverbrauch geringfügig um 11 TWh gesunken, während die Brutto-Stromerzeugung im selben Zeitraum um 12 TWh gestiegen ist. Dabei hat sich die Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern um 196 TWh erhöht, vor allem durch Wind an Land (plus 80 TWh), Photovoltaik (plus 50 TWh) und Biomasse (plus 43 TWh). Im Gegenzug ist die Stromerzeugung aus Kernenergie zwischen 2000 und 2021 um 100 TWh zurückgegangen, sodass im Saldo aus erneuerbaren Energieträgern und Kernenergie die emissionsarme Stromerzeugung in Deutschland seit dem Jahr 2000 um knapp 96 TWh gewachsen ist. Parallel ist die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern um 87 TWh gesunken.31
 
        Insgesamt ist der politisch angestrebte Umbau des Energiesystems in Richtung einer möglichst ausschließlichen Nutzung von erneuerbaren Energieträgern im Stromsektor zwar weiter fortgeschritten als bei den anderen Endenergieträgern. Dennoch sind auch in diesem Sektor konventionelle Formen der Energiebereitstellung immer noch von größerer Bedeutung als die erneuerbaren Energieträger, sowohl mengenmäßig als auch in Bezug auf die Gewährleistung jederzeitiger Versorgungssicherheit.32
 
        AKTUELLE SITUATION
 
        Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie den daraufhin beschlossenen Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen die Russische Föderation ist es zu erheblichen Rückgängen russischer Energielieferungen in die EU gekommen. Beispielsweise erhält Deutschland seit dem 2. September 2022 keinerlei Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1.
 
        Aktuelle Abschätzungen der Gasmengenbilanz für den relevanten geografischen Raum33 deuten darauf hin, dass es bei einem vollständigen Wegfall russischer Gaslieferungen nach Europa je nach Wetterlage zu Engpässen kommen kann. Als kritisch erweist sich dabei nicht nur die Mengenverfügbarkeit in diesem Winter, sondern potenziell auch im Winter 2023/24. Denn selbst, wenn die Gasspeicher am 30. April 2023 noch nicht ganz leer wären, müssten sie bis zum Herbst 2023 wieder fast vollständig gefüllt werden. Damit dies möglich wird, müsste der Winter 2022/23 entweder extrem mild werden, die Nachfrage dauerhaft stärker als bislang sinken oder das Angebot um mehr als die bislang geplanten neuen Flüssiggasterminals in den Niederlanden, Norddeutschland, Norditalien und Griechenland erweitert werden.34
 
        Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass im Jahresverlauf 2022 fast durchgängig extrem hohe Gaspreise in Deutschland gezahlt werden. Der hohe Preis für Erdgas schlägt auch auf den Strommarkt durch – und wird umgekehrt durch die aktuelle Situation auf dem Strommarkt weiter verschärft. Denn durch den derzeitigen Ausfall einer Vielzahl französischer Kernkraftwerke wird die Stromerzeugung aus Gaskraftwerken notwendiger als ohnehin schon. Der hohe Erdgaspreis macht also auch Strom teuer. Und umgekehrt übersetzt sich die hohe Zahlungsbereitschaft für (knappen) Strom auch in eine hohe Zahlungsbereitschaft für (knappes) Erdgas.
 
        Aktuell lassen die Terminmarktpreise für die Lieferung von Strom und Gas in den Jahren 2023 bis 2026 darauf schließen, dass die Marktteilnehmer trotz der bisher beschlossenen politischen Maßnahmen nur eine vergleichsweise langsame Entspannung der kritischen Knappheitssituation erwarten. So sinkt der Terminpreis für Gas zwar kontinuierlich mit jedem späteren Erfüllungsjahr bis 2026 ab, er liegt aber auch für die Lieferung in vier Jahren weiterhin deutlich über dem Niveau des Jahres 2021.35 Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Terminpreise für die Lieferung von Strom.36
 
        Ohne eine fundamentale Veränderung der Rahmendaten könnte die Energiekrise also noch über mindestens zwei Winter andauern. Insbesondere die anhaltend fehlenden Gaslieferungen aus Russland können wohl erst in einigen Jahren vollständig aus anderen Quellen ersetzt werden, nämlich erst dann, wenn die hierfür erforderliche Infrastruktur errichtet worden ist. Angesichts der Größenordnung der absehbaren finanziellen Belastungen für Unternehmen und private Haushalte durch die stark gestiegenen Energiepreise könnte aus der aktuellen Energiekrise eine systemische Krise für die europäischen Volkswirtschaften erwachsen.
 
        In allen von den enormen Preisanstiegen betroffenen Staaten sowie auf Ebene der Europäischen Union werden vor diesem Hintergrund Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen dieser extremen Situation diskutiert. Dabei ist vor allem zwischen drei Arten von Maßnahmen zu unterscheiden: Maßnahmen zur Ausweitung des Angebots von Gas und Strom, Maßnahmen zur außermarktlichen Reduktion der Nachfrage nach Gas und Strom sowie Maßnahmen zur Korrektur unerwünschter Verteilungswirkungen. Aus ökonomischer Sicht tragen nur die ersten beiden Arten von Maßnahmen zu einer fundamentalen Entlastung bei, während es bei den letztgenannten Maßnahmen um eine veränderte Allokation der mit der Knappheit verbundenen (finanziellen) Lasten geht.
 
        FAZIT
 
        Der Nobelpreisträger für Chemie des Jahres 1921, Frederick Soddy, schrieb vor über einem Jahrhundert, dass die moderne Zivilisation bei einem Ausfall der Energieversorgung so abrupt an ihr Ende käme wie die Musik einer Orgel ohne Wind.37 Der enorme Anstieg der Strom- und Gaspreise in Europa im Angesicht einer historischen Knappheit auf diesen Märkten mag als aktueller Beleg für die fortgesetzte Gültigkeit dieser Aussage gelten.
 
        Tatsächlich hängt die deutsche Volkswirtschaft, wie alle entwickelten Volkswirtschaften, in erheblichem Umfang von der Nutzung von Primärenergie ab. Dabei ist trotz aller Bemühungen im Zusammenhang mit der angestrebten Energiewende der Rückgriff auf fossile Energieträger nach wie vor von großer Bedeutung sowohl für den globalen als auch für den deutschen Energie-Metabolismus.
 
        Deutschland ist bezüglich seiner Energieversorgung in hohem Maße abhängig von Importen, derzeit vor allem im Hinblick auf fossile und nukleare Energieträger. Die hier berichteten Daten über die Struktur der deutschen Energieversorgung legen nahe, bei allen Bemühungen zum Ausbau der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz auch in den kommenden Jahren noch sehr aufmerksam über Strategien für den noch auf absehbare Zeit großen Rest der Primärenergiebeschaffung nachzudenken.
 
        Hinzu kommt, dass mit den neuen Energieträgern auch neue Abhängigkeiten entstehen können, beispielsweise mittelbar bei Photovoltaik-Modulen, Batterien oder einer Vielzahl von Rohstoffen, die für die ausgewählten Energie-Technologien gebraucht werden. Auch unmittelbare Abhängigkeiten können perspektivisch entstehen, beispielsweise bei neuen Sekundärenergieträgern wie Wasserstoff.38 Insgesamt war, ist und bleibt Energiepolitik daher ein essenzieller Bestandteil einer übergreifenden Geostrategie für Deutschland.
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        34 Vgl. Eren Cam/David Schlund, Ausblick auf die Gasversorgung in der EU im kommenden Gaswirtschaftsjahr 2022/2023, EWI Kurzanalyse, Köln 2022.
 
        35 Vgl. European Energy Exchange AG, Marktdaten, www.eex.com/de/marktdaten.
 
        36 Vgl. ebd.
 
        37 „The fact remains that, if the supply of energy failed, modern civilization would come to an end as abruptly as does the music of an organ deprived of wind.“ Frederick Soddy, Matter and Energy, London 1912, S. 251.
 
        38 Vgl. z.B. International Renewable Energy Agency, Geopolitics of the Energy Transformation – The Hydrogen Factor, Abu Dhabi 2022.
 
      

       
        DAS GEBOT DER STUNDE
 
        Energiesparen durch Energiesuffizienz
 
        Benjamin Best · Carina Zell-Ziegler
 
        Energiesparen ist durch den Krieg in der Ukraine das Gebot der Stunde, um uns unabhängig von russischen Energieträgern zu machen; vor Kriegsbeginn spielte dieses Thema keine allzu große Rolle in der breiteren politischen Diskussion. In Szenarien und Strategien, wie mittel- und langfristige Klimaziele erreicht werden könnten, gewann das Thema Energiesparen durch Energiesuffizienz in den vergangenen Jahren hingegen immer mehr an Bedeutung, wobei die technischen Strategien Effizienz und Konsistenz, also die Umstellung auf erneuerbare Energien, noch immer maßgebend sind.
 
        In diesem Beitrag zeigen wir, welche Rolle das Senken des Energieverbrauches spielt, um Klimaziele zu erreichen, und warum dies eine geeignete Möglichkeit ist, multiple Krisen gleichzeitig zu lösen. In Hinblick darauf ist Energiesuffizienz unabdingbarer Bestandteil möglicher Lösungsstrategien. Außerdem skizzieren wir, welche kurz-, mittel- und langfristigen Politikinstrumente derzeit diskutiert werden, und ergänzen dies um weitere Ideen zu Einsparpotenzialen sowie um Umsetzungsbeispiele.
 
        WAS IST ENERGIESUFFIZIENZ?
 
        „Suffizienz“ bezeichnet die Strategie des „Weniger“ (Energiesparen), aber auch des „Genug“ (Reduktion von Energiearmut). Sie ist, neben der Konsistenz und der Effizienz, eine von drei Strategien, um ökologische Nachhaltigkeit im Energiesektor zu erreichen. Energiesuffizienz zielt also auf die absolute Reduktion beziehungsweise Begrenzung des gesellschaftlichen Energiebedarfes. Wir definieren Energiesuffizienz folgendermaßen: „Energy sufficiency is the strategy of achieving absolute reductions of the amount of energy-based services consumed, notably through promoting intrinsically low-energy activities, to reach a level of enoughness that ensures sustainability.“01
 
        Energiesuffizienz ist demnach sowohl Strategie als auch Ziel. Als Strategie kann sie umgesetzt werden, indem man beispielsweise die Nachfrage nach Energiedienstleistungen wie beheizte Quadratmeter oder mit dem Auto zurückgelegte Personenkilometer absolut reduziert. Das heißt: kürzere Wege, gemeinschaftliche Wohnformen, aber auch haltbare Konsumprodukte sowie der Umstieg auf Bus, Bahn oder Fahrrad. Das Enough/Genug in der Suffizienzdefinition beschreibt demgegenüber ein doppeltes Ziel: Erstens umschreibt es eine Situation, in der jeder Mensch Zugang zu ausreichend Energie hat, um seine/ihre Grundbedürfnisse zu stillen,02 und zweitens sollen die Auswirkungen der Energienachfrage beziehungsweise des Energiesystems die ökologischen Belastungsgrenzen nicht überschreiten.03
 
        Auch der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) hat in seinem jüngsten Bericht eine Suffizienzdefinition mit Fokus auf Energie- und Klimapolitik vorgelegt: „Suffizienzpolitik umfasst die Gesamtheit politischer Maßnahmen und Alltagspraktiken, die dazu beitragen, die Nachfrage nach Energie, Material, Fläche und Wasser auf ein Maß zu reduzieren, das die Befriedigung von Grundbedürfnissen innerhalb der planetaren Grenzen ermöglicht.“04
 
        Je nachdem, welche Theorie gesellschaftlichen Wandels zugrunde gelegt wird, können drei Transformationspfade in Richtung Energiesuffizienz unterschieden werden:05
 
         
          	Individuelle Konsumreduktion bedeutet, insgesamt weniger pro Kopf zu verbrauchen. Dies setzt gewisse Handlungskapazitäten voraus und ist im Sinne der Selbstverantwortung gut mit liberalen Freiheitsvorstellungen vereinbar. Jedoch ist das Potenzial dieses Ansatzes limitiert, weil eine massenhafte freiwillige Selbst-Deprivilegierung der globalen Mittel- und Oberschicht sehr unwahrscheinlich ist. 
 
          	Politikinstrumente verschiedener Eingriffstiefen können ins Spiel gebracht werden, um Suffizienz zu begünstigen, wie etwa Steuern und Anreize, Verbesserungen beziehungsweise Änderungen der vorhandenen Infrastruktur oder Regulierungen und Verbote. Dieser Pfad setzt einen starken Staat voraus, der jedoch um partizipative Verfahren ergänzt wird, um Suffizienzstrategien sowohl im Konsum als auch in der Produktion umzusetzen. 
 
          	Soziale Bewegungen betonen hingegen die Rolle von Macht und Interessen und hinterfragen das gegenwärtige System mit seinen Abhängigkeiten und Zwängen, häufig mit dem Ziel, einen grundsätzlichen Systemwandel herbeizuführen.06 Dabei orientieren sich soziale Bewegungen häufig an globalisierungs- und wachstumskritischen Ansätzen und zielen auf egalitäre, demokratische und ökologisch nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, in denen ein bewussterer Umgang mit Energie und Ressourcen eine wichtige Rolle spielt.
 
        
 
        Die Ziele sowohl möglicher Politikinstrumente als auch der sozialen Bewegungen implizieren, was auch die Klimaforschung nahelegt: Die Produktions- und Konsumlogiken müssen sich ändern. Von möglichst billig hin zu haltbar, langlebig, reparierbar. Auch der Wertewandel ist entscheidend: small is beautiful vs. immer größer, schneller, mehr.
 
        BEDEUTUNG FÜR DIE KLIMAPOLITIK
 
        Deutschland will bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens soll die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius, besser 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Doch weder in Deutschland, geschweige denn weltweit, sind wir derzeit auf Zielkurs. Die Emissionen sinken nicht so schnell wie nötig07 beziehungsweise steigen weltweit, und auch der Endenergieverbrauch ist seit 1990 nicht wesentlich gesunken.08 In Anbetracht der Auswirkungen, die eine Verfehlung der Klimaziele mit sich bringen würde, müssen die Anstrengungen daher deutlich zunehmen.09 Der Ausbau der erneuerbaren Energien leistet einen wichtigen Beitrag dazu, allerdings kommt er absehbar an seine Grenzen: Wenn wir in den Bereichen Mobilität, Heizen und Industrie auf Strom aus erneuerbaren Energien umstellen, beispielsweise durch E-Autos und Wärmepumpen, brauchen wir 2050 deutschlandweit etwa die siebenfache Anlagenkapazität an Wind- und Solaranlagen von heute.10 Nur in Studien, die eine ambitioniertere Reduktion des Energieverbrauchs einbeziehen, sind die Ausbaupfade moderater (Abbildung 1). Umgekehrt kann man schlussfolgern: Je stärker die Energienachfrage sinkt, desto leichter kann ein vollständig auf erneuerbare Energien ausgerichtetes System umgesetzt werden.
 
         
          Abbildung 1: Vergleich von Endenergieverbrauch mit installierten Kapazitäten (Wind und Photovoltaik).
 
          [image: 109771.jpg] 
          Die Daten stammen aus verschiedenen Szenariostudien unterschiedlicher Autor:innen und Forschungsinstitute; je Autor:in/Institut eine Farbe; die Punkte kennzeichnen jeweils ein Szenario im klimaneutralen Zustand, zum Vergleich mit dem gegenwärtigen Zustand dient der rote Punkt (Referenz = 2018)
 
          Quelle: Frauke Wiese/Johannes Thema/Luisa Cordroch, Strategies for Climate Neutrality. Lessons from a Meta-Analysis of German Energy Scenarios, in: Renewable and Sustainable Energy Transition 2/2022, https://doi.org/10.1016/j.rset.2021.100015.
 
        
 
        Das Unrealistische an solch hohen Ausbaupfaden liegt nicht nur an der fraglichen Akzeptanz in der Gesellschaft oder dem Mangel an Fachkräften. Auch der Ressourcenbedarf für diese Menge an Anlagen ist enorm und tangiert viele Nachhaltigkeitsaspekte: Einige benötigte Ressourcen sind nicht erneuerbar und daher endlich, wie seltene Erden.11 Für den Abbau von Rohstoffen wird Energie benötigt, oft auch Wasser und entsprechende Chemikalien. Dies hat nicht nur fatale Auswirkungen auf die Umwelt, sondern führt auch zu sozialen Verwerfungen. In den Abbauregionen kommt es oft zu Gesundheitsproblemen, teils zu Menschenrechtsverletzungen und auch wirtschaftlichen Abhängigkeiten.12 Zudem hat der Rohstoffabbau Einfluss auf die Landnutzung und Biodiversität.13 Beides sind – analog zum Klimawandel – planetare Grenzen, die bereits überschritten sind. Die Fokussierung auf die Klimakrise und die Energiewende ohne Berücksichtigung möglicher Folgeeffekte könnte so zu einer weiteren Überschreitung planetarer Grenzen beitragen.
 
        Genauso problematisch wird es, wenn große Mengen Energieträger wie Strom, Wasserstoff oder andere synthetische Kraftstoffe nach Deutschland importiert oder Biomasse in größerem Umfang genutzt werden soll. Während die Nutzung von Biomasse flächenintensiv ist, führt der Import zu neuen Abhängigkeiten und ist energie- und ressourcenintensiv.14 Folglich ist die Unabhängigkeit von Energieimporten und Biomassenutzung größer, je geringer die Energienachfrage ist (Abbildung 2). Je stärker also der Verbrauch sinkt, desto weniger Druck muss auf den Import von Energie(trägern) ausgeübt werden. In der Mitte dieses Jahrhunderts – das Zieljahr der analysierten Transformationsstudien variiert von 2045 bis 2050 – summiert sich der Endenergieverbrauch in der ambitioniertesten Studie (Umweltbundesamt) auf nur noch 40 Prozent des heutigen Niveaus.
 
         
          Abbildung 2: Vergleich von Endenergieverbrauch mit der Nutzung von Biomasse sowie Importen (Strom, synthetische und fossile Energieträger)
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          Die Daten stammen aus verschiedenen Szenariostudien unterschiedlicher Autor:innen und Forschungsinstitute; je Autor:in/Institut eine Farbe; die Punkte kennzeichnen jeweils ein Szenario im klimaneutralen Zustand; zum Vergleich mit dem gegenwärtigen Zustand dient die rote Linie (Referenz = 2018)
 
          Quelle: Frauke Wiese/Johannes Thema/Luisa Cordroch, Strategies for Climate Neutrality. Lessons from a Meta-Analysis of German Energy Scenarios, in: Renewable and Sustainable Energy Transition 2/2022, https://doi.org/10.1016/j.rset.2021.100015.
 
        
 
        Eine weitere diskutierte Option ist, Technologien für Negativemissionen zu nutzen, beispielsweise Carbon Capture and Storage (CCS), also die Abscheidung und Speicherung von CO2 im Untergrund. Doch hier bestehen nicht nur hohe Unsicherheiten bezüglich der Kosten und der Marktreife, manche der verfügbaren Technologieoptionen sind zusätzlich sehr energieintensiv.15 Der Weltklimarat bestätigt, dass das Erreichen der Klimaziele zwingend eine Strategie der Energieeinsparung benötigt, um den Einsatz solcher Technologien auf ein moderates Maß zu begrenzen.16 Dies sollten insbesondere Bereiche sein, die nicht anders treibhausgasneutral gestaltet werden können, wie manche Industrieprozesse.
 
        In seinem jüngsten Bericht macht der IPCC deutlich, dass nicht nur der Energieverbrauch an sich sinken muss, sondern auch die Aktivitäten, die Energie verbrauchen. Insofern erteilt der Bericht eine Absage an diejenigen, die glauben, die Emissionen allein durch Effizienzgewinne und die Nutzung erneuerbarer Energien reduzieren zu können.17 Eine Verringerung des Energieverbrauchs durch reduzierte energieintensive Aktivität: Das ist Suffizienz. Diese Strategie ist in der Regel schnell, kosteneffizient und risikoarm, wie das Beispiel von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder die Ausweisung autofreier Zonen zeigt. Solche nicht-technischen Optionen sind grundsätzlich mit weniger Umweltrisiken behaftet18 und deutlich kosteneffizienter19 als technologieorientierter Klimaschutz.
 
        Zudem bezieht die Suffizienzstrategie die planetaren Grenzen per Definition mit ein und ist damit eine Lösungsoption, die zur Erreichung mehrerer gesellschaftlicher Ziele parallel beiträgt. Dies trifft nicht nur auf langfristige Ziele zu. Auch der aktuelle Fokus auf die Resilienz des Energiesystems – die Widerstandsfähigkeit gegen externe Schocks – verdeutlicht, dass Energiesparen ein Hauptpfeiler zur Energieunabhängigkeit ist.
 
        ENERGIESUFFIZIENZ KONKRET
 
        Während die Notwendigkeit einer Integration von Suffizienzstrategien deutlich geworden ist, zeigt der folgende Abschnitt auf, wie Energiesuffizienz in der Praxis umsetzbar ist. Dazu blicken wir auf Langzeitszenarien für Deutschland, kurzfristige Krisenstrategien und weitere Einzelbeispiele. Die Beobachtung der (jüngeren) Vergangenheit zeigt: Suffizienz wird in der Energiepolitik, in Energieszenarien und -modellen immer ernsthafter diskutiert und einbezogen.
 
        Klimaneutralitätsstudien
 
        Wie in Abbildung 1 gezeigt, ist die Senkung des Energieverbrauches eine Annahme der meisten Langfristszenarien für Deutschland. Vorwiegend wird davon ausgegangen, dass der Großteil der Verbrauchsminderungen durch Energieeffizienz erzielt wird. Das ambitionierteste Szenario „GreenSupreme“ des Umweltbundesamtes deutet jedoch auch auf eine Entwicklung der Suffizienz hin. Es rechnet etwa damit, dass die Verkehrsleistung im Personenverkehr um fast 20 Prozent sinkt, die Automobilnutzung um etwa 35 Prozent zurückgeht, die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche um ungefähr 9 Prozent und der Materialverbrauch pro Kopf um etwa 66 Prozent. Angenommen werden unter anderem eine Vermeidungsstrategie im Verkehrssektor durch eine Stadt der kurzen Wege und massive Änderungen im Mobilitätsverhalten, weniger Flugreisen (innerdeutsch ab 2050 keine mehr), eine mittlere Innentemperatur von 19 Grad Celsius, eine modulare Bauweise, der Umbau von Altbauwohnungen und Einfamilienhäusern oder auch die längere Nutzung von Elektrogeräten.20
 
        Solche optimistischen Studien sollen aufzeigen, wie Klimaneutralität erreicht werden kann, und dienen damit primär der Politikberatung. Die hier beschriebenen Maßnahmen sind in Europa jedoch bisher eher eine Seltenheit. In einer Analyse der offiziellen Strategien der EU-Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2030 und bis zum Jahr 2050 konnte nachgewiesen werden, dass die Suffizienzstrategie im Gegensatz zu den Strategien Effizienz und Konsistenz unterrepräsentiert ist.21
 
        Die meisten Politikinstrumente, die von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden, betreffen den Mobilitätssektor, so zum Beispiel die Förderung des ÖPNV und Radverkehrs, um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr auszubauen. Diese Beispiele lassen sich als Substitution einer Fortbewegungsart durch eine andere charakterisieren. Politikinstrumente, die auf eine absolute Reduktion der Mobilität oder in anderen Sektoren auf eine Verringerung des Konsums von Produkten und Dienstleistungen zielen, sind sehr selten zu finden. Ein gelungenes Beispiel ist die Förderung von Homeoffice zur Vermeidung von Arbeitswegen während der Corona-Pandemie.22
 
        Kurzfristige Suffizienzpolitiken
 
        Um die Importabhängigkeit im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu reduzieren, geraten derzeit viele (EU-)Regierungen unter Druck, schnell Strom und vor allem Gas zu sparen. Das Ziel ist es, den Energiebedarf um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren. Deutschland hat vor diesem Hintergrund immer mehr Politikinstrumente für Energiesuffizienz implementiert, diese allerdings teilweise temporär befristet.23 Beispiele dafür sind:
 
         
          	eine Multimedia-Kampagne, um über Optionen zu Energieeinsparungen in der Bevölkerung und in der Wirtschaft zu informieren; 
 
          	die Aussetzung der Verpflichtung für Mieter:innen, ihre Wohnungen auf eine Mindesttemperatur heizen zu müssen; 
 
          	ein stark vergünstigtes ÖPNV-Ticket (Neun-Euro-Ticket), das Mobilität für alle gewährleisten sollte und in den Monaten Juni bis August 2022 galt;
 
          	ein temporäres Verbot, Korridore, Hallen, Foyers und Technikräume, die in öffentlichen Gebäuden und Büros nur sporadisch genutzt werden, zu heizen;
 
          	ein Verbot, private Swimmingpools mit fossilen Energieträgern zu beheizen;
 
          	ein Verbot der Nutzung von Boilern und Durchlauferhitzern für die Warmwasserbereitung in öffentlichen Einrichtungen;
 
          	eine temporäre maximale Raumtemperatur von 19 Grad Celsius für öffentliche Einrichtungen;
 
          	ein Verbot der Beleuchtung von Gebäuden und Monumenten, die rein repräsentative oder ästhetische Funktionen haben;
 
          	die Abschaltung von Leuchtreklame im Außenbereich zwischen 22 und 16 Uhr;
 
          	Unternehmen mit einem Energieverbrauch von 10 Gigawattstunden pro Jahr oder mehr müssen wirtschaftliche Einsparmaßnahmen umsetzen;
 
          	die Entwicklung von Austauschformaten zwischen den Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der Sozialpartner, um weitere Optionen für Energieeinsparungen zu eruieren.
 
        
 
        Dass in den vergangenen Wochen und Monaten händeringend nach Möglichkeiten zur kurzfristigen Energieeinsparung gesucht wurde, zeigt, welche geringe Rolle der Energieverbrauch bisher gespielt hat. Energie war immer vorhanden und erschwinglich, sodass keine Notwendigkeit für Einsparungen bestand. Dies führt zu absurden Situationen, wie beispielsweise, dass Leuchtreklame sogar nachts in geschlossenen U-Bahnhöfen einfach weiterläuft – pro Jahr entspricht das bei einem großen U-Bahnhof dem Stromverbrauch von 16 Vier-Personen-Haushalten.24
 
        Im Zuge des Krieges in der Ukraine und der steigenden Energiepreise wird seit Langem wieder darüber nachgedacht, welcher Energiekonsum wirklich ein Grundbedürfnis und welcher eine unnötige Verschwendung ist. Es wird ferner darüber diskutiert, wie unsere derzeitigen Anreizsysteme funktionieren beziehungsweise eher nicht funktionieren: Bei einem hohen Energiekonsum bekommt man bislang einen Mengenrabatt in Form von vergünstigten Tarifen. Diese Praxis wird nun jedoch durch die Diskussion um den Strom- und Gaspreisdeckel infrage gestellt.
 
        Viele der aufgezählten Maßnahmen der Bundesregierung sind zeitlich befristet. Um Energiesouveränität sowie die Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, muss Energieeinsparung jedoch verstetigt werden, denn Klimaschutz darf – auch nach einem einschlägigen Verfassungsgerichtsurteil – nur sehr begrenzt auf nachfolgende Generationen verlagert werden.25
 
        Reduktion des Energieverbrauchs
 
        Um Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Ideen beziehungsweise konkrete Politikinstrumente zur strukturellen und langfristigen Senkung des Energieverbrauchs gebündelt zur Verfügung zu stellen, hat die Nachwuchsgruppe EnSu, basierend auf Literaturrecherche und der Einschätzung von Expert:innen, eine Datenbank für Suffizienzpolitiken mit Fokus auf Deutschland und Europa aufgebaut (Tabelle).26 Diese ist ein lebendes Dokument, das kontinuierlich ergänzt wird.
 
         
          Tabelle: Vorschläge für Suffizienz-Politikinstrumente für verschiedene Sektoren und Wirkungshorizonte
 
                  
                	 
                  SEKTOR
  
                	 
                  WIRKUNGSHORIZONT
  
                	 
                  POLITIKINSTRUMENT
  
  
                	 
                  Gebäude
  
                	 
                  Kurzfristig
  
                	 
                  Finanzielle Anreize für die dauerhafte Untervermietung eines Raums oder Teil des Hauses (nicht an Touristen), um den Wohnraum effizienter zu nutzen
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Möglichkeit zum Wohnungstausch in eine für beide Parteien (flächenmäßig) bedarfsgerechte Wohnung ohne damit einhergehende Mieterhöhung
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Monitoring und Nutzung von Leerstand und Aufstockungspotenzialen statt immer mehr Wohnungsneubau
  
  
                	 
                  Mobilität
  
                	 
                  Kurzfristig
  
                	 
                  Recht auf Homeoffice
  
  
                	 
                  Kurzfristig
  
                	 
                  Günstiges und flexibel nutzbares ÖPNV-Ticket
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Anpassung der Straßenverkehrsordnung zur Deprivilegierung des motorisierten Individualverkehrs und zur Förderung von aktiver und geteilter Mobilität
  
  
                	 
                  Langfristig
  
                	 
                  Stadtplanung für eine „Stadt der kurzen Wege“
  
  
                	 
                  Industrie/Produktion
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Mindesthaltbarkeitsangabe für Produkte mit Garantieansprüchen
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Verpflichtende Angabe des ökologischen Fußabdrucks auf allen Produkten
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Verpflichtende Nachhaltigkeitsstandards für die in der Industrie genutzte importierte Energie
  
  
                	 
                  Langfristig
  
                	 
                  Einführung einer Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie
  
  
                	 
                  Landnutzung und Ernährung
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Regulierung der maximalen Tierbestandsdichte je Hektar
  
  
                	 
                  Mittelfristig
  
                	 
                  Angebot in öffentlichen Kantinen an Ernährungsempfehlungen anpassen, um tierische Produkte im Speiseplan zu reduzieren
  
  
                	 
                  Langfristig
  
                	 
                  EU-weiter Emissionshandel für tierische Produkte und mineralischen Dünger
  
  
                	 
                  Sektorübergreifend
  
                	 
                  Kurzfristig
  
                	 
                  Verbot von Werbung für klimaschädliche Produkte
  
  
                	 
                  Kurz- bis mittelfristig
  
                	 
                  Abbau von umweltschädlichen Subventionen und Internalisierung von externen Kosten
  
  
                	 
                  Langfristig
  
                	 
                  Energiesparen und Themen wie die Klimakrise in die Lehrpläne aufnehmen
  
  
          
 
          Quelle: „European Sufficiency Policy Database“ der Nachwuchsforschungsgruppe EnSu, https://energysufficiency.de/policy-database.
 
        
 
        Die Datenbank soll nach Möglichkeit noch mit Potenzialen in Bezug auf die Energie- und Emissionseinsparung erweitert werden. Klar ist, dass nachfrageseitige Optionen wie die bereits genannten einen signifikanten Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten können. Der IPCC schätzt in seinem jüngsten Bericht, dass solche Maßnahmen die Treibhausgasemissionen global um 40 bis 70 Prozent bis 2050 reduzieren können. Verhaltensänderungen und der Umbau von Infrastruktur etwa für klimafreundliche Mobilität haben dabei einen großen Anteil.27 Hier bestehen deutschland- und europaweit einige bemerkenswerte Potenziale und Umsetzungsbeispiele:
 
         
          	Die Verlängerung der Nutzungsdauer von nur vier Produktgruppen (TV, Notebooks, Smartphones und Waschmaschinen) könnte in Deutschland pro Jahr knapp 4 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist so viel wie die Emissionen der Nutzung von 1,8 Millionen Pkw.28
 
          	Mit einem neuen Gesetz wird seit 2021 Werbung der Luftfahrtindustrie und von Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Energien machen, in Amsterdam verboten. Werbung für benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge oder Flugreisen wurde damit zum stadtweiten Tabu.29
 
          	Prepaid-Stromtarife können in Deutschland zu jährlichen Energieeinsparungen von 13 bis 19 Prozent führen.30
 
          	Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 120 Stundenkilometern spart jährlich etwa 3 Millionen Tonnen CO2.31
 
          	Mit einem Tag Homeoffice für alle Arbeitnehmenden, wo es die Arbeitsprofile und Betriebsabläufe erlauben, lässt sich pro Jahr 1 Million Tonnen CO2 in Deutschland einsparen.32
 
          	Würden in Frankreich je Wohnung 2,2 statt 2 Personen leben, würden 3 Millionen weniger Wohnungen benötigt.33
 
          	Mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte könnten deutschlandweit 1,8 bis 6,3 Millionen Tonnen Treibhausgase vermieden werden. Gleichzeitig würde dies zu Steuermehreinnahmen in Höhe von 4,3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr führen.34
 
        
 
        DISKUSSION UND FAZIT
 
        Um energiesuffizientes Verhalten zu ermöglichen, steht eine breite Palette an Politikinstrumenten und Vorschlägen zur Verfügung. Jedoch sind passende Rahmenbedingungen für die Umsetzung essenziell: Zum einen braucht es finanzielle Anreize, denn energiesparendes Verhalten sollte günstiger sein als ein Verhalten mit hohem Energieverbrauch. Das bedeutet auch, dass bestehende Fehlanreize wie Subventionen für fossile Energieträger wie beispielweise Diesel oder die Pendler:innenpauschale, die weite Wege zur Arbeit finanziell unterstützt, abgeschafft werden müssen. Zum anderen muss eine Infrastruktur gewährleistet werden, die nachhaltiges und energiesparsames Verhalten vereinfacht und zum Normalfall macht. Zudem braucht es eine Politik, die nicht vor Verboten zurückschreckt, sondern das Ordnungsrecht als zukünftige Gestaltungsoption stärker in Betracht zieht.35
 
        Die Effekte der Energiesuffizienz gehen dabei über die Bereiche Energieversorgung und Klima hinaus: Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen würde beispielsweise die „Vision Zero“, die Vermeidung von Verkehrstoten, sehr unterstützen. Diese Maßnahme ist in Deutschland politisch aber immer noch nicht durchsetzbar und wurde zuletzt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr abgelehnt.
 
        Besonders im Bereich Gesundheit werden die multiplen Vorteile von Suffizienzmaßnahmen deutlich: Aktive Mobilität wie Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen ist sehr förderlich für die Gesundheit, motorisierter Verkehr führt hingegen zu Luftverschmutzung und Lärm. Ein Blick über den nationalen Tellerrand hinaus zeigt, dass durch energieintensives Verhalten die Lebensbedingungen anderer Menschen verschlechtert und eingeschränkt werden. Die Klimakrise trifft vor allem arme Menschen sowie Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Auswirkungen des Rohstoffabbaus verstärken diese Tatsache. Daran wird deutlich, dass Verbote klimaschädlicher Praktiken zur Freiheit anderer Menschen beitragen können.36
 
        Die Chancen, die eine durchdachte Suffizienzpolitik bietet, können Anreiz sein, nicht nur kurzfristige Maßnahmen während einer Krise zu ergreifen, sondern eine langfristige Transformation hin zu einer suffizienzorientierten Gesellschaft anzustoßen. Im Gegensatz zu den autofreien Sonntagen und anderen Maßnahmen während der Ölpreiskrise in den 1970er Jahren sollten die während der Corona-Pandemie und während des Krieges in der Ukraine ergriffenen Suffizienzmaßnahmen verstetigt und in eine breitere Nachhaltigkeitsstrategie eingebettet werden, die neben den Klimazielen auch weitere ökologische und soziale Ziele enthält. So kann Krisenfestigkeit auch auf lange Sicht gewährleistet werden.
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        POTENZIAL WASSERSTOFF
 
        Energiesystem der Zukunft?
 
        Sylvia Schattauer
 
        Wasserstoff als „Energiespeicher der Zukunft“ oder gar „Klimaretter“? – die Hoffnungen auf einen Ausweg aus Klima- und Energiekrise durch Wasserstofftechnologien sind groß. Doch warum eigentlich Wasserstoff? Was kann er, was kann er nicht? Und was ist notwendig, um ihn einzusetzen? In diesem Beitrag werden die Potenziale des neuen Hoffnungsträgers ausgelotet, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch mit Blick auf zukünftige Aspekte der Markt- und Preisgestaltung.
 
        EIGENSCHAFTEN, GEWINNUNG, NUTZUNG
 
        Wasserstoff ist das chemische Element mit der geringsten Atommasse und kommt am häufigsten vor; sein Anteil an allen Stoffen im Universum, der sogenannte Massenanteil, beträgt etwa 70 Prozent. Dieser ist auf der Erde mit 0,03 Prozent deutlich geringer,01 und Wasserstoff liegt als natürliches Vorkommen überwiegend gebunden beispielsweise in Wasser, aber auch in Erdgas wie Methan oder in Erdöl vor. Um den Wasserstoff aus diesen Bindungen abzuspalten, ist Energie notwendig. Die Gewinnung aus fossilen Energiequellen erfolgt großtechnisch über Dampfreformierung (steamreforming) aus Erdgas oder über die partielle Oxidation von Erdöl oder Raffinerierückständen. Da bei beiden Verfahren Kohlendioxid als Nebenprodukt entsteht, wird das Produkt umgangssprachlich auch als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet. Die klimaneutrale Alternative ist die Herstellung mittels Elektrolyse, das heißt die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe elektrischen Stroms. Hierbei gibt es unterschiedliche technologische Ansätze mit unterschiedlichen Wirkungsgraden, etwa alkalische Elektrolyseure (AEL), Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseure (PEM) oder Hochtemperatur-Elektrolyseure (HTEL).
 
        Wasserstoff bietet einen entscheidenden Vorteil: Er ist speicherbar. Im Druckspeicher wird er unter hohem Druck (bis zu 800 bar) zum Beispiel in Kunststoffbehältern gelagert. Aufgrund des geringen Gewichts ist dieser Speicher gut für kleine Mengen geeignet und findet beispielsweise bei Fahrzeugtanks Anwendung. Größere Mengen lassen sich verflüssigt (LH2) und unter Umgebungsdruck bei tiefen Temperaturen (Siedepunkt −252,8 Grad Celsius) lagern und transportieren, wobei Verflüssigung und Kühlung energetisch mitberücksichtigt werden müssen. Die Möglichkeiten der reversiblen02 wie irreversiblen03 chemischen Bindung bieten weitere Optionen für Langstreckentransporte. Zusätzlich kann der Transport über Pipelines erfolgen. Diese werden bereits für den Transport von Wasserstoff in industriellen Produktionsanalgen bis zu einer Entfernung von 200 Kilometern genutzt. Auch die Beimischung im Erdgasnetz ist möglich, hierbei ist jedoch immer der anvisierte Einsatzbereich von Wasserstoff zu berücksichtigen, da er zum Beispiel für die notwendige Qualität im Mobilitätssektor besonders aufbereitet werden muss.
 
        Auch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind ein Grund für das gesteigerte Augenmerk auf das Element Wasserstoff. Hierbei gilt es zunächst, zwischen der stofflichen und der energetischen Verwendung zu unterscheiden. Stofflich kommt das Element in der chemischen Industrie zum Einsatz, um unverzichtbare Grundstoffe wie Ammoniak oder Methanol zu erzeugen, und im Bereich der Raffinerien, um Rohöl zu verarbeiten – beides Einsatzgebiete mit jahrzehntelanger Tradition, die ein großer Wirtschaftsfaktor für Deutschland sind. In der energetischen Nutzung liegt zusätzlich ein hohes Potenzial. So besteht die Möglichkeit, die Erzeugung durch Elektrolyse umzukehren und mittels Brennstoffzellensystemen Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) chemisch direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Die Umkehrung spart Verbrennungsprozesse, bei denen thermische Energie zunächst in mechanische Arbeit umgewandelt und erst anschließend im Generator Strom erzeugt wird. Für das Prinzip der Rückverstromung gibt es, analog zur Elektrolyse, unterschiedliche technologische Ansätze, die sich im Reifegrad und im Einsatzverhalten unterscheiden. Die Bandbreite reicht von alkalischen Brennstoffzellen, Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen bis zu Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen oder auch Direktmethanol-Brennstoffzellen und Phosphorsäure-Brennstoffzellen. Die Einsatzgebiete der Rückverstromung liegen im Bereich der Energieversorgung und werden in Blockheizkraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie für die autarke und unterbrechungsfreie Stromversorgung genutzt. Aber auch im Bereich der Antriebstechnik ist Wasserstoff eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen und steht in der Mobilität an Land, zu Wasser und in der Luft vor dem Sprung vom experimentellen Betrieb zum serienmäßigen Einsatz.
 
        Wasserstoff ist also keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Darüber hinaus kann Wasserstoff klimaneutral hergestellt werden, lässt sich leicht transportieren, vielfältig einsetzen, und bei seiner Verwendung entstehen keine Schadstoffe. Mit diesen Voraussetzungen wird Wasserstoff zukünftig ein wesentlicher Baustein für die Transformation in Richtung einer klimaneutralen Volkswirtschaft sein. Er ist durch die unterschiedlichen Herstellungs- und Verwendungsmöglichkeiten essenziell sowohl für den Umbau des Energiesystems in Richtung Speicherbarkeit der volatil erzeugten erneuerbaren Energien als auch im Rohstoffeinsatz für die „Dekarbonisierung“ oder „Defossilisierung“ der Industrie.04 Folglich ist der Aufbau einer sektorenübergreifenden und nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft einer der entscheidenden Bausteine zur Erreichung der Klimaziele bis 2045 – national, europaweit und global.05 Um die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren, ist mittel- und langfristig die Entwicklung zu „grünem Wasserstoff“ notwendig, bei dessen Erzeugung der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Über grünen Wasserstoff und elektrischen Strom aus erneuerbaren Energiequellen können in Zukunft viele chemische Stoffwandlungen in der Grundstoffindustrie klimaneutral betrieben und das Stromnetz entlastet werden. Durch die Kombination der Ausgangsstoffe Kohlendioxid und Wasserstoff mit grünem Strom lassen sich schon heute immer mehr Stoffwandlungsprozesse klimaneutral betreiben,06 wobei auch eine immer größere Menge Kohlendioxid recycelt werden kann.07 Zukünftig muss demnach auch eine Wertschöpfungskette für den Kohlenstoffkreislauf aufgebaut werden.
 
        Der Weg zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft unter Sicherstellung der Versorgungssicherheit und regionaler Wertschöpfung ist jedoch kein Selbstläufer. Der Handlungsdruck nimmt auf der einen Seite zwar zu, auch bedingt durch unerwartete Einflüsse wie die Gaskrise und die damit verbundenen neuen globalen Weichenstellungen. Auf der anderen Seite sorgen rein wirtschaftliche Interessen mit Blick auf die globale Energiesituation für einen enormen Zuwachs bei fossilen Energiequellen wie Öl und Kohle. Die Transformation deutlich zu beschleunigen, ist derzeit notwendiger denn je, da neben den Klimazielen nunmehr auch Aspekte der Versorgungssicherheit verstärkt zu berücksichtigen sind.
 
        Der verfügbare Zeitraum hat sich aktuell deutlich verengt. Es ist daher wichtig, Innovationen noch stärker voranzutreiben, auch wenn sie nur bedingt zu den tagesaktuell benötigten Lösungen zur Sicherung der Energieversorgung beitragen. Windenergieanlagen, Elektrolyseure oder Pipelines werden zumindest in Deutschland nicht über Nacht installiert. Eine ganzheitliche Wasserstoffwertschöpfungskette, bei der die einzelnen Teilaspekte nicht grundlegend entwickelt, aber an eine industrielle Nutzung angepasst werden müssen, kann ebenfalls nicht kurzfristig etabliert werden. Es hätte in den vergangenen Jahren deutlich mehr Engagement bedurft, um den Übergang von der Forschung in die industrielle Anwendung zu fördern. Treiben wir die Weiterentwicklung und Marktetablierung der Wasserstoffwertschöpfungskette jetzt umfangreich voran, wird diese mittel- und langfristig nationale und globale Lösungen im Bereich der Klimaproblematik wie der Versorgungssicherheit bieten. Die Zukunft besteht nicht aus einer einzigen Lösung, sondern aus einer Kombination aus Technologieoffenheit und -diversität, gepaart mit Planungssicherheit und Umsetzungswillen.
 
        WASSERSTOFFMARKT UND INDUSTRIELLE ANWENDUNG
 
        Zurzeit ist der Markt für klimaneutralen Wasserstoff noch überschaubar. 2020 lag der deutschlandweite Einsatz mit etwa 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr nahezu vollständig im Bereich der chemischen Industrie und basierte auf grauem, also aus Erdgas gewonnenem Wasserstoff. Eine eigene Wasserstoffbranche, analog zu Wind- und Solarenergie, gibt es derzeit noch nicht. Erzeugt und verteilt wird der Wasserstoff über Produzenten von technischen Gasen wie Linde oder Airliquide sowie durch die chemische Industrie in Selbsterzeugung innerhalb der Prozessketten.
 
        Die Industrie insgesamt und die chemische Industrie im Besonderen stehen nun vor der großen Herausforderung, fossile Eingangsstoffe und Energieträger auf klimaneutrale Alternativen umzustellen. So ist nicht nur die Verfügbarkeit zu gewährleisten, auch die Herausforderungen innerhalb der chemischen Prozessketten sind zu beachten, wie etwa die Anpassung von zum Teil seit Jahrzehnten etablierten, industriellen Prozessen mit hohen Wasserstoffbedarfen wie die Methanol- und Ammoniaksynthesen. Zudem gilt es, völlig neue Technologien und industrielle Prozesse für die Defossilisierung der chemischen Industrie zu entwickeln. Beide werden zukünftig einen entsprechend hohen Zusatzbedarf an klimaneutralem Wasserstoff entwickeln. Auch die Stahlindustrie steht vor der technologischen Herausforderung, die aktuellen Hochofentechnologien auf alternative Technologien zur Erzeugung klimaneutralen Stahls umzustellen.08 Analog zur chemischen Industrie besteht der Handlungsbedarf zum einen mit Blick auf die Verfügbarkeit von klimaneutralem Wasserstoff, zum anderen mit Blick auf den Umbau der technologischen Prozesse. Dabei ist auch aus ökonomischer Sicht auf den Erhalt und den Aufbau zukunftsfähiger Wirtschaftszweige zu achten.
 
        Die zukünftigen Bedarfe der Industrie an klimaneutralem Wasserstoff zur Umsetzung der jeweiligen Dekarbonisierungsstrategien sind bereits beziffert und gehen von einem stetig steigenden Bedarf ab 2026 aus. Bereits im Jahr 2030 soll sich der jährliche Bedarf allein in Deutschland auf über 3 Millionen Tonnen und im Jahr 2050 auf über 18 Millionen Tonnen summieren,09 verbunden mit der Annahme, dass alle Sektoren wie die chemische Industrie, die Stahlbranche, der Mobilitätssektor und auch der Wärmemarkt ihren CO2-Fußabdruck mithilfe klimaneutralen Wasserstoffs vollständig oder teilweise minimieren. Eine Anpassung der Wasserstoffproduktion, der dazugehörigen Elektrolyse-Technologie und der Transportlogistik sind unter anderem aus ökonomischer Sicht von essenzieller Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie. Um dies im anvisierten Zeitraum zu erreichen, stehen wir als Gesellschaft vor der Herausforderung, alle Glieder der aktuell nur marginal vorhandenen Wertschöpfungskette gleichzeitig aufzubauen und diese auch marktfähig zu etablieren. Im Hinblick auf den Aufbau zukünftiger globaler Energie- sowie Wasserstofflieferungspartnerschaften ist dies eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die deutlich über die Landesgrenzen hinausweist. Wenngleich – vor allem mit Blick auf die deutsche Industrie – der Aufbau von regionalen Strukturen einer der ersten wichtigen Schritte ist, wird die notwendige Aufbauarbeit insgesamt noch eine Menge Experimente erfordern, sei es im Zusammenspiel von Ausbau der regenerativen Energien und Produktion oder von Speicherung und Transport von Wasserstoff. Schlussendlich werden diese Maßnahmen dazu beitragen, Wasserstoff wirtschaftlich einzusetzen, die Klimaziele zu erreichen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
 
        Wird der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft ganzheitlich entlang der Wertschöpfungsketten, also ökologisch, wirtschaftlich nachhaltig und sektorübergreifend betrieben, können über die Technologieentwicklung neue Märkte und Exportpotenziale erschlossen werden. Gelingt es zum Beispiel, die Offshore-Windenergie an den europäischen Küsten zu nutzen, um Wasserstoff und Kohlendioxid aus dem Seewasser zu gewinnen, Synthesegase herzustellen und die entsprechenden Energie- und Stoffströme mit denen der Grundstoffindustrie, des Kunststoffrecyclings und der sich schnell entwickelnden industriellen Bioökonomie zu kombinieren, würde dies einen entscheidenden Weg zur Umstellung der Chemie- und Grundstoffindustrie auf ressourceneffiziente und klimaneutrale Prozesse eröffnen.10 Die Offshore-Wasserstoffproduktion steht am Anfang und ist, um das Ziel einer kostengünstigen Produktion von Wasserstoff zu erreichen, mit entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben konfrontiert, dafür aber sehr vielversprechend.
 
        PREISGESTALTUNG, FERTIGUNGSKAPAZITÄTEN UND TRANSPORTSTRATEGIEN
 
        Zur Etablierung einer grünen Wasserstoffwirtschaft wird es entscheidend sein, wie die Preise für die Erzeugung des Wasserstoffs gestaltet werden. Dies ist abhängig vom eingesetzten Energieträger (grüner Strom für grünen Wasserstoff), den Investitionskosten für die Umwandlungsanlagen (Elektrolyseure samt vor- und nachgelagerter Infrastruktur) sowie der Verfügbarkeit und Auslastung der Umwandlungsanlagen (Volatilitätsrisiko) inklusive Speicher- und Transportstrategien. Grauer Wasserstoff bildet aktuell den Vergleichsmaßstab, wobei die Entwicklung stark von politischen Entscheidungen abhängig sein wird. Bei der Preisentwicklung wird aber auch die Abhängigkeit von erheblichen Innovationsfortschritten im Bereich der Herstellung, des Transportes und der Konversion der Anwendungsbereiche (Stahlerzeugung, chemische Industrie, Mobilität und Wärme) deutlich. Relevant sind im Bereich des grünen Wasserstoffs vor allem die Bereitstellung der Elektrolyseure, die regenerative Stromerzeugung und die verfahrenstechnische Umstellung der Derivatherstellung. Diese Aspekte der Wasserstoffwertschöpfungskette gilt es, zügig und gleichzeitig auf- und auszubauen. Hierbei ist auch ein schneller Transfer von Forschungsergebnissen hin zur industriellen Implementierung entscheidend.
 
        Die gute Nachricht ist: Die notwendigen Basistechnologien entlang der Wertschöpfungskette sind vorhanden. Wind- und Sonnenenergie sind etabliert, sollten aber neben dem Direktverbrauch im Energiesystem massiv ausgebaut werden. Allein für die Nutzung des volatilen Überangebots ist die Speicherung der regenerativen Energie in Form von Wasserstoff ein Schritt nach vorn. Aber für sich genommen ist dieses Verfahren weder unter den aktuellen Rahmenbedingungen derzeit wirtschaftlich betreibbar noch können die dabei erzeugten Mengen den industriellen Bedarf langfristig decken. Bei der Kopplung und Umsetzung der Wasserstoffprozesskette ist zudem noch Pionierarbeit zu leisten. Eine Windenergieanlage mit einem Elektrolyseur zu koppeln und eine Wasserstofftankstelle zu versorgen, ist technologisch möglich und auf dem Papier leicht darstellbar. Für die praktische Umsetzung sind jedoch Zwischenschritte notwendig, die sich auch rechnen müssen: von der Genehmigung über die Beschaffung sowie die Detailkonzipierung von Stromkabel, Transformator und Wasserstoffspeicher bis zur Aufreinigung. Dies erschwert es aktuell, mögliche Strategien für den Markteinstieg mit den notwendigen massiven Investitionsentscheidungen zu untersetzen und regionale Konzepte, auch unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit, zügig anzugehen. Daraus resultiert, dass sich zwar weltweit durchaus Projekte zum Aufbau von Elektrolysekapazitäten im mehrstelligen Gigawatt-Bereich in der Konzeptphase befinden, von denen auch für etwa 25 Prozent eine Machbarkeitsstudie erfolgt ist, sich aktuell jedoch lediglich etwa 500 Megawatt installierte Leistung im Betrieb befinden.11 Verbunden mit der Zielsetzung der Bundesregierung aus dem „Osterpaket“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, in Deutschland 2030 eine Leistung von 10 Gigawatt Elektrolysekapazität installiert zu haben, wird die Dringlichkeit regionaler Umsetzungsstrategien deutlich. Der lange Weg der Fördermittelbeantragung und umständliche Genehmigungsverfahren stehen schnellen Schritten entgegen. Zudem muss das Problem der Verfügbarkeit aller erforderlichen Komponenten in entsprechenden Mengen und Preisen zügig angegangen werden.
 
        Ein Blick auf die Verfügbarkeit von Elektrolyseursystemen macht einen Teil der Herausforderung deutlich. Aufgrund der aktuell geringen Marktnachfrage werden Elektrolyseure meist projektbezogen und in kleinen Stückzahlen hergestellt. Es gibt nur wenige Lieferketten, und diese sind nur fragmentiert ausgeprägt. Investitionen der involvierten Unternehmen erfolgen zögerlich, da Unsicherheiten bezüglich Zeitpunkt, Geschwindigkeit und Umfang der Etablierung in den Energiemarkt bei derzeit noch geringer Nachfrage bestehen. Somit gibt es heute wenige Produktionstechnologien und Kapazitäten, die für eine hochratenfähige Fertigung unter den Gesichtspunkten Standardisierung und hoher Prozessautomation der Produktions- und Prüftechnik optimiert sind. Der potenzielle Mehrbedarf an grünem Wasserstoff geht mit einem nennenswerten Aufbau der global installierten Elektrolyseleistung und dem Ausbau der erneuerbaren Energien einher. Abhängig von dem jeweiligen Szenario sollen im Jahr 2030 global zwischen 75 und 234 Gigawatt Elektrolyseleistung vorhanden sein. Dieser Markthochlauf ist aber nur umsetzbar, wenn die Wasserstofftechnologien sowohl wirtschaftlich als auch technisch und regulatorisch wettbewerbsfähig zu alternativen Energieträgern sind. Um die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff zu verbessern, sind signifikante Kosteneinsparungen zu erzielen, etwa beim Elektrolyseursystem und dessen Komponenten. So belaufen sich die Kosten für einen PEM-Elektrolyseur in Abhängigkeit der Anlagengröße aktuell auf 700 bis 1200 US-Dollar pro Kilowatt. Bei der alkalischen Elektrolyse sind 650 bis 950 US-Dollar pro Kilowatt aufzuwenden. Die Kosten, die vom Markt akzeptiert werden, liegen dagegen zwischen 350 und 450 US-Dollar pro Kilowatt. Demnach müssen die Kosten bei der PEM-Technologie um bis zu 70 Prozent und bei der alkalischen Elektrolyse um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Es besteht also Handlungsbedarf: Optimiertes Design und Materialeinsatz sowie der Hochlauf der Serienfertigung sind eine Grundvoraussetzung für den Aufbau einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft. Umfangreiche Ansätze werden bereits intensiv in Projekten wie H2Giga verfolgt, deren Entwicklung – neben guten Bedingungen – jedoch Zeit erfordert.12
 
        Parallel ist es möglich, neue Handelswege zu etablieren und die schlecht transportierbaren regenerativen Energien durch transportfähigen Wasserstoff auszugleichen. Langfristig können so grüner Wasserstoff und seine Derivate aus europäischer und außereuropäischer Herstellung zusätzlich zu einer heimischen Produktion den notwendigen Bedarf decken, um Klimaneutralität zu erreichen. Aber auch hierbei sind zwei Aspekte zu beachten. Zum einen bedarf es auch an anderen globalen Standorten zunächst des Aufbaus entsprechender Herstellungskapazitäten, beginnend bei der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien über den Aufbau von Wasserstofferzeugungskapazitäten mittels Elektrolyse. Zum anderen brauchen auch diese Standorte Transportstrategien, sei es in Form von gasförmigem oder flüssigem Wasserstoff oder Derivaten wie Ammoniak, Methanol und so weiter.
 
        ZUSAMMENFASSUNG
 
        Innovation ist unbestrittener Treiber für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, vor allem bei der Etablierung neuer Wertschöpfungsketten, wie sie für die Wasserstoffwirtschaft notwendig sind. Im Bereich der Forschung ist nicht nur eine kontinuierliche Grundlagenforschung nötig, sondern auch angewandte Forschung zur industriellen Etablierung. Ebenfalls sollten Aus- und Weiterbildung für Fachkräfte priorisiert werden.
 
        Was heißt das für den kurz-, mittel- und langfristigen Forschungsbedarf? Grundsätzlich ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft, Sicherheit, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Kostenreduktion, Rohstoffverfügbarkeit und Resilienz zu gewährleisten. Nicht allein die Technologie selbst muss überzeugen, entscheidend sind auch Vertrauen und Akzeptanz durch Sicherheit, Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer sowie hohe Zuverlässigkeit.
 
        Bevor grüner Wasserstoff verteilt und eingesetzt werden kann, muss dieser zunächst in entsprechenden Mengen und mittel- wie langfristig zu wettbewerbsfähigen Preisen erzeugt werden. Dabei ist die Anpassung der Fertigungskapazitäten von Wasserstoffsystemen und deren Komponenten ein Schlüsselaspekt. Dies kann – in Anbetracht der Dringlichkeit – zunächst auf Basis bestehender, bisher meist für die Manufakturherstellung konzipierter Systeme erfolgen. Parallel besteht jedoch großer Forschungsbedarf durch die analytische Optimierung von Design und Materialien sowie deren passgenauen Fertigungstechnologien, um frühzeitig Fortschritte in Hinblick auf Kosten, Energie- und Materialeinsatz, Sicherheit und Lebensdauer zu erreichen.
 
        Weiterer Bedarf von Entwicklungs- und Forschungsinfrastruktur zielt unter anderem auf den Testbetrieb von industriellen Elektrolyseuren im Megawattmaßstab ab, um Betriebs-, Leistungs- und Verschleißdaten unter realitätsnahen Betriebsbedingungen zu ermitteln. Dies ist insbesondere beim dynamischen Betrieb mit (simulierten) Lastschwankungen entsprechend der Bereitstellung von erneuerbaren Energien nötig. Auf Basis dieser Daten können dann Betriebsmodelle entwickelt und Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt werden. Diese helfen, die Auslegung und den Betrieb für die industrielle Anwendung zu optimieren sowie die Integration in Prozessschritten zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die Integration von Einzelanlagen in komplette Energiesysteme unter Berücksichtigung der dabei entstehenden Wechselwirkungen auf der physikalischen und der betriebswirtschaftlichen Ebene ein zentraler Aspekt.
 
        Ein weiterer und bisher unterschätzter Punkt betrifft die anstehende Umstellung der bestehenden Anlagen im verarbeitenden Sektor der Stahl- und Chemieindustrie sowie im Bereich der Raffinerien, im Kontext der Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen zur Defossilisierung des Luft- und Schiffsverkehrs. Dies ist kurzfristig parallel zum Hochlauf einer klimaneutralen Wasserstoffproduktion anzugehen und umfasst die Aufgabe, jahrzehntealte Produktionsprozesse im laufenden Betrieb zu dekarbonisieren. Dazu bedarf es technologische Weiterentwicklung, zum Beispiel im Bereich der Methanol- und Ammoniaksynthese, oder grundlegende neue Prozesstechnologien. Für alle Prozesse, einschließlich Stahlherstellung und E-Fuels, gibt es bereits eine breite technologische Basis. Die Herausforderung ist es, diese an den industriellen Maßstab anzupassen und dabei alle ökonomischen und ökologischen Fragestellungen zu berücksichtigen. Schlussendlich sind auch die Themen der Offshore-Wasserstoffproduktion sowie die Digitalisierung des Energiesystems mit dem Aspekt der Einbindung einer Wasserstoffwertschöpfungskette mit erheblichem technologischen Entwicklungsbedarf behaftet.
 
        So muss auch forschungsseitig vieles parallel und teilweise im Vorgriff angegangen werden. Zusammen mit den passenden politischen Rahmenbedingungen und einem stärkeren industriellen Umsetzungswillen lässt dies einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft zu, zumal neue Prozesse und Technologien auch wirtschaftlicher Motor sein können und somit eine besondere Art des Strukturwandels bilden, der energiepolitisch motiviert ist.
 
        In allen Bereichen ist der zeitliche Vorsprung bei der Überführung der sehr guten technologischen Basis mit entsprechenden Innovationen entscheidend und für eine klimaneutrale Volkswirtschaft essenziell. Eine etablierte Wasserstoffwirtschaft kann einige aktuelle Probleme zukünftig lösen und sowohl Klimaschutz aktiv voranbringen als auch neue Märkte und Arbeitsplätze schaffen sowie schlussendlich Wohlstand ermöglichen. Voraussetzung ist, dass bald gehandelt wird.
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        EDITORIAL
 
        Vor etwas über 70 Jahren, im März 1952, nahm die Bundeszentrale für politische Bildung – damals noch als Bundeszentrale für Heimatdienst – ihre Arbeit auf. Es sollte allerdings bis zum Herbst dauern, bis Bundesinnenminister Robert Lehr seine Kabinettskollegen dazu bewegen konnte, der offiziellen Einrichtung zuzustimmen: „Die Arbeit der Bundeszentrale sei gewiß im Augenblick kaum mehr als ein Versuch, doch müsse er gemacht werden, weil es darauf ankomme, auf längere Sicht die allzu vielen Abseitsstehenden im Volk in unauffälliger Weise für den Staat zu gewinnen oder doch für ihn zu interessieren“, heißt es in einem Kabinettsprotokoll vom Oktober. Der Gründungserlass datiert auf den 25. November 1952.
 
        Das 70-jährige Bestehen der Bundeszentrale lässt den „Versuch“ als gelungen erscheinen – ihre Aufgabe, Menschen für Politik zu interessieren und (gerne auch in auffälliger Weise) zur demokratischen Beteiligung zu animieren, ist angesichts globaler Krisen und gesellschaftlicher Polarisierungen ungebrochen aktuell. Mit Wertschätzung und Ausstattung für die politische Bildung gehen indes auch Ansprüche einher, die sich vom Selbstverständnis der Profession unterscheiden können. Wer in politischer Bildung in erster Linie einen „Feuerlöscher“ oder ein Instrument zur Extremismusprävention sieht, dessen „Wirkung“ sich umstandslos „messen“ ließe, überfordert und unterschätzt sie vermutlich zugleich.
 
        Globale und gesellschaftliche Entwicklungen zwingen auch die politische Bildung, sich laufend selbst zu befragen und gegebenenfalls anzupassen. Wie lässt sich etwa die gewachsene gesellschaftliche Vielfalt besser widerspiegeln – sowohl inhaltlich als auch personell und strukturell? Muss politische Bildung vor dem Hintergrund der Klimakrise stärker mit Nachhaltigkeitsbildung einhergehen? Und wie lässt sich das Verhältnis von ökonomischer und politischer Bildung in der Schule gestalten, ohne das Politische und Soziale am Wirtschaftlichen zu vernachlässigen? Die Standpunkte in dieser Ausgabe laden dazu ein, diese Fragen weiter zu diskutieren.
 
        Johannes Piepenbrink
 
      

       
        KONJUNKTUREN UND ZÄSUREN
 
        70 Jahre Bundeszentrale für politische Bildung
 
        Tim Schanetzky
 
        Politische Gründungsakte sind umkämpft und dauern ihre Zeit. So war es auch bei der Bundeszentrale für Heimatdienst. Vom 25. November 1952 datiert der Gründungserlass, doch der Bundesinnenminister setzte nur den Schlusspunkt einer jahrelangen Gründungsphase: Der erste Referent der Bundeszentrale war da schon ein Dreivierteljahr im Dienst, und dass es die Einrichtung überhaupt geben sollte, hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer noch viel früher entschieden. Im Herbst 1949 reagierte er auf den weit fortgeschrittenen Plan des Frankfurter „Office of Public Affairs“, die frühere Reichszentrale für Heimatdienst in dezentraler Struktur und unter dem Einfluss der kommunalen Spitzenverbände wiederaufleben zu lassen. Eine vom Bund zwar finanzierte, aber von eigensinnigen Oberbürgermeistern kontrollierte Einrichtung – das kam für das Kanzleramt nicht infrage. Aus dessen Sicht roch das ganze Vorhaben ohnehin nach alliierter Reeducation, weil die USA das Frankfurter Institut maßgeblich finanziert hatten. Wenn es institutionelle politische Bildung geben sollte, dann unter dem direkten Einfluss der Bundesregierung. Paul Franken, den späteren Gründungsdirektor, traf Adenauer bereits im November 1949. Man kannte sich aus dem Netzwerk des rheinischen Katholizismus, und der Bundeskanzler suchte einen loyalen Pädagogen mit administrativem Geschick.01
 
        Nimmt man die 70-jährige Geschichte der Bundeszentrale in den Blick, gilt es Zäsuren wie diese zu definieren und Konjunkturen zu rekonstruieren. Dazu werden im Folgenden nicht die Inhalte ihrer Arbeit oder deren leitende Ideen fokussiert, sondern die Formen der politischen Steuerung. Am Beispiel der Bundeszentrale ist mithin nach den politischen Konjunkturen der politischen Bildung zu fragen. Über diese nämlich ist erstaunlich wenig bekannt. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Geschichte der politischen Bildung meist aus dem Blickwinkel der Politikdidaktik geschrieben wird – verstanden entweder als Theoriegeschichte02 oder als Ideengeschichte ihrer Akteure,03 ihres Verhältnisses zu Politik und Politikwissenschaft,04 mitunter auch ihrer Institutionen.05
 
        Üblich ist das folgende Bild: Ungeachtet aller Traditionen der Zwischenkriegszeit markiert das Jahr 1945 einen tiefen Einschnitt. Der energische Aufbruch der Demokraten traf auf eine zielstrebige Demokratisierungspolitik der westlichen Besatzungsmächte, ehe das Politikfeld zu Beginn der Ära Adenauer wieder unter deutsche Regie gelangte. Das Freund-Feind-Denken des Kalten Krieges prägte dann eine methodisch konventionelle Praxis. Die antisemitische „Schmierwelle“ rund um den Jahreswechsel 1959/60 war ein Einschnitt, weil sich die Politik jetzt verstärkt für die politische Bildung interessierte, während Expertinnen und Experten Verwissenschaftlichung predigten. Nach einem Jahrzehnt der intensiven Selbstreflexion setzte im Gefolge von „Achtundsechzig“ eine Reformära ein, die unter den widersprüchlichen Vorzeichen von Professionalisierung und Politisierung stand. Erst der Beutelsbacher Konsens 1976 machte dann den Weg frei für einen pragmatischen Methodenpluralismus, der die Bildungspraxis bis heute prägt.
 
        Diese Erfolgsgeschichte wird um einige überraschende Nuancen ergänzt, sofern man den wichtigsten Indikator für die politische Wertschätzung der Bundeszentrale betrachtet: Geld. Weil der Bundeshaushalt politische Prioritäten verlässlich abbildet, ist es instruktiv, zunächst auf die Etatposition der Bundeszentrale im Laufe ihres 70-jährigen Bestehens zu schauen.06
 
        In Abbildung 1 stechen drei Konjunkturen hervor. Die Auf- und Ausbauphase der Bundeszentrale endete am Ausgang der 1950er Jahre. Danach setzte in finanzieller Hinsicht ein stetiger Niedergang ein, den nur zwei kurze Gegenbewegungen zu Beginn und am Ende der 1970er Jahre unterbrachen. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass es sich hier um die relative Etatposition der Bundeszentrale handelt: In absoluten Werten nahm ihr Haushalt kontinuierlich zu – jedoch in deutlich geringerem Maß als das Wachstum der staatlichen Gesamtausgaben. Eine Trendumkehr gab es dann erst wieder in der jüngsten Vergangenheit: Erstmals überhaupt übertraf die in Geld gemessene politische Bedeutung der Bundeszentrale im Jahr 2020 die Rekordwerte der späten 1950er Jahre. Ob man von einem Indikator demokratiepolitischer Saturiertheit sprechen darf, sei dahingestellt – naheliegend wäre dies, denn das erste Hoch fällt mit der Zuspitzung des Kalten Krieges seit dem Sputnik-Schock zusammen, während die Sorge um populistische Gefährdungen der Demokratie den jüngsten Aufschwung antrieben. In jedem Fall bleibt ein stetiger, viereinhalb Jahrzehnte dauernder Rückgang der relativen Mittelzuweisungen erklärungsbedürftig. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und der eingangs erwähnten Erfolgsgeschichte einer politikdidaktischen Professionalisierung gegeben hat.
 
         
          Abbildung 1: Anteil des Etats der Bundeszentrale für politische Bildung an den Ausgaben des gesamten Bundeshaushalts, 1953 bis 2020
 
          [image: Das Kurvendiagramm zeigt, dass es nach der Auf- und Ausbauphase der Bundeszentrale in den 1950er Jahren nur kleinere Konjunkturen zu Beginn und zum Ende der 1970er Jahre gab. Dies änderte sich 2020, als der Anteil des Etats der Bundeszentrale am gesamten Bundeshaushalt die bisherigen Rekordwerte der späten 1950er Jahre erstmals übertraf.] 
          Quelle: eigene Darstellung auf Basis der jährlichen Zuweisungen zu Kap. 0635 im Haushalt des BMI als Anteil am Gesamtausgabenvolumen des Bundes (Kernhaushalt ohne Nachtragshaushalte oder Sondervermögen)
 
        
 
        AUFSCHWUNG IN DER ÄRA ADENAUER
 
        Politische Bildung oder Regierungspropaganda – in diesem Spannungsverhältnis vollzog sich die Gründung der Bundeszentrale, und die Auseinandersetzung um ihre Kontrolle riss danach nicht ab. Den politischen Steuerungsanspruch hatte Hans Ritter von Lex bereits im Frühsommer 1950 formuliert. Aus Sicht des Staatssekretärs im Bundesinnenministerium bestand die „wirksamste Form des Verfassungsschutzes“ nämlich darin, den antidemokratischen Kräften eine „sachliche Aufklärung der breiten Massen über das Wesen der Demokratie“ entgegenzustellen.07 Ihre Ausgestaltung war anfangs offen. Aber die Eskalation des Kalten Krieges in Korea, die umstrittene Westbindung und die unpopuläre Wiederbewaffnung erklären den Versuch des Kanzleramtes, sich ein eigenes gesellschaftspolitisches Vorfeld zu organisieren.08 Zwar scheiterte Kanzleramtschef Otto Lenz mit dem Plan, die Bundeszentrale für Heimatdienst in eine Art Informationsministerium zu überführen. Aber sein instrumenteller Blick auf die Institution war doch typisch, weil er nicht unterschied zwischen Stabilisierung der Demokratie, Warnung vor der kommunistischen Gefahr und Propaganda für die Regierungspolitik.
 
        Schaut man hingegen auf die Programmarbeit der frühen Bundeszentrale, staunt man umso mehr über die Bandbreite der Themen: Natürlich, es ging um die Vermittlung von Wissen über die Institutionen der demokratischen Ordnung; auch hinterließ die Systemkonfrontation des Kalten Krieges deutliche Spuren im Programm. Aber daneben fragte man auch nach den sozialpsychologischen Grundlagen von Autoritätsfixierung und Antisemitismus; es gab eine nicht nur randständige Thematisierung des Nationalsozialismus (besonders des Widerstands) und durchaus auch des Holocaust. Mit den „Staatsbürgerlichen Informationen“, dem „Parlament“ und dessen Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ deckte die Institution damals vor allem die Schulen ein. Über Reichweite und Erfolg wusste man wenig, und so stand stets der Verdacht im Raum, die teuren Produkte könnten „zu einem hohen Prozentsatz in den Papierkorb wandern“.09
 
        Gründungsdirektor Paul Franken setzte mit der starken Betonung des Widerstands zwar einen inhaltlichen Akzent, kümmerte sich aber vorwiegend um den Ausbau im expandierenden Feld der staatlich-politischen Bildung. So mussten die Beziehungen zu den vielerorts in der Gründung befindlichen Landeszentralen etabliert, Einflussbereiche abgesteckt und Kooperationen entwickelt werden. Seinen Referenten ließ er viel Freiheit. Möglich war dies, weil er in Carl-Heinz Lüders einen Verbündeten im Innenministerium hatte, der ihm bis 1956 den Rücken freihielt. Der Beamte war als persönlicher Referent von Gustav Heinemann (CDU, Innenminister 1949–1950) ins Amt gekommen und wollte die Bundeszentrale aus dem „parteipolitischen Gegensatz“ heraushalten. Darin spiegelte sich persönliche Lebenserfahrung, denn der 1913 geborene Lüders war als HJ-Führer für die „Weltanschauliche Führung“ zuständig und NSDAP-Mitglied gewesen. 1944 war er in Kriegsgefangenschaft geraten und hatte ein britisches Umerziehungsprogramm durchlaufen, das Emigranten wie Waldemar von Knoeringen und Fritz Borinski mitkonzipiert hatten. Lüders verkörperte also die Anpassungs- und Lernbereitschaft seiner Generation, und die Fachaufsicht über die Bundeszentrale interpretierte er jetzt als größtmögliche „Selbstständigkeit und Unabhängigkeit vom Ministerium“.10
 
        Heinemanns Nachfolger Robert Lehr (CDU) ließ Lüders gewähren, doch mit Gerhard Schröder (CDU) zog im Oktober 1953 ein Mann ins Innenministerium ein, der die Programmarbeit der Bundeszentrale unter direkte Kontrolle bringen wollte. Lüders erhielt zwei neue Kollegen, die jetzt für eine verstärkte „geistige Auseinandersetzung mit dem Kommunismus“ sorgen sollten. Er selbst wurde im März 1956 aus dem Weg befördert. Antikommunismus wurde zum Kern der Programmarbeit, und es flossen Rekordsummen in die politische Bildung.11
 
        AMBIVALENZ DER PROFESSIONALISIERUNG
 
        Antisemitische Übergriffe hatte es in den „Wirtschaftswunderjahren“ immer wieder gegeben; aber die Schändung der Kölner Synagoge löste am Jahreswechsel 1959/60 eine Welle von 685 Nachahmertaten aus, die auch der internationalen Presse nicht verborgen blieben. Die Bundesregierung geriet in Erklärungsnot, und die massiven Investitionen in die antikommunistische Programmatik wirkten jetzt einseitig. Eigentlich zeigte sich in der Krise nur, dass die an professionellen Standards orientierte Arbeit der Bundeszentrale dem direkten politischen Durchgriff überlegen war. Hektisch sammelte das Innenministerium Belege dafür, dass man den Rechtsradikalismus nie übersehen hatte, und die Bundeszentrale konnte auf eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Publikationen verweisen, die kürzlich noch als überflüssig gegolten hatten, jetzt aber hochwillkommen waren. Als der zuständige Referent jedoch öffentlich Selbstkritik anklingen ließ, las man das in Kanzleramt und Innenministerium als Attacke auf die Regierungspolitik.12 Schaut man auf die Finanzausstattung, begann mit der antisemitischen „Schmierwelle“ vom Jahreswechsel 1959/60 ein langer, stetiger Abstieg. Auch sorgte das Innenministerium mit einer bald „Maulkorberlass“ genannten Verfügung dafür, dass sich die Bundeszentrale ihre geplanten Publikationen genehmigen lassen musste. Unter dem Eindruck der nun anhebenden Fachdebatte, die für eine Professionalisierung der politischen Bildung, für eine Verwissenschaftlichung der Ausbildung und für verbesserte Qualitätskontrollen plädierte, versuchte die Bundeszentrale Schritt zu halten – doch das Innenministerium bremste und verhinderte beispielsweise die Vergabe von Forschungsaufträgen.13
 
        So gehört zur Vorgeschichte des großen Aufbruchs am Ende der 1960er Jahre eben auch die lange Stagnation davor. Gewiss: Das Ministerium blockierte nicht sämtliche Neuerungen, und gerade die intensivierte Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus demonstriert, dass sich die Bundeszentrale programmpolitische Autonomie bewahrte. Aber die Politik lockerte die Zügel erst unter dem Eindruck von „Achtundsechzig“: Innenminister Ernst Benda (CDU) wünschte sich jetzt „Mut zum Experiment“, und der verbreitete Generationswechsel in den Bonner Amtsstuben tat ein Übriges. Auf Paul Franken folgte Hans Stercken, bis dato der Außenpolitiker im Bundespresseamt und während des Eichmann-Prozesses in Jerusalem einer der vielen aus Bonn entsandten Beobachter und Lobbyisten. Stercken stellte viele junge Akademiker ein, und erstmals gelang es, auch die Wirkung der eigenen Arbeit wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Die sozialliberale Regierung gab zusätzliches Geld.14
 
        Nur erlahmte der Mut zum Experiment im selben Maße wie sich die bildungspolitische Debatte zum besonders umkämpften Konfliktfeld entwickelte. Symbol dafür war das teuerste Projekt dieser Reformphase: Die „PZ“, ein von der Bundeszentrale gemeinsam mit Boulevardprofis konzipiertes Magazin, sprach erstmals Adressaten an, die politische Bildung normalerweise nicht erreichte. Wie erfolgreich dies gelang, untermauerte die Begleitforschung. Trotzdem wünschten sich Vertreter aller Parteien die politische Bildung seriöser, konventioneller, langweiliger. Als dann noch herauskam, dass einige radikale Studierende an der PZ mitgearbeitet hatten, brachte eine Mischung aus Unterwanderungsangst und massivem Druck aus dem Innenministerium das Vorhaben beinahe zu Fall.15
 
        Die überwiegend jungen Akteure der Bundeszentrale dürften von solchem Wankelmut in ihren professionellen Vorbehalten gegenüber der Politik eher bestärkt worden sein. Exemplarisch zeigte sich das im Umgang mit dem Linksterrorismus. Nachdem die Innenministerkonferenz im Dezember 1974 das Programm „Verfassungsschutz durch Aufklärung“ beschlossen hatte,16 versuchte Bundesinnenminister Werner Maihofer (FDP) drei Jahre lang vergeblich, die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus im Programm der Bundeszentrale zu verankern. Deren Direktorium lehnte ab: Für „kurzfristige Reaktionen auf akute Vorkommnisse“ sei man nicht zuständig.17 Prävention könne nur bei einem Teil der „gefährdeten Gruppen“ gelingen, weil der „engere Kreis der Extremisten“ mit den Methoden der politischen Bildung nicht zu erreichen sei. Schon die reguläre Arbeit der Bundeszentrale trage im Übrigen zur Bekämpfung des Extremismus bei. Und deren wichtigste professionelle Ressource sei Glaubwürdigkeit – die man aber unweigerlich einbüße, sobald die Adressaten sie als „Hilfsorgan des Verfassungsschutzes“ ansähen.18
 
        Es dauerte bis zum „Deutschen Herbst“ 1977, ehe der Haushaltsausschuss die Forderung an das Programm der Bundeszentrale auch mit zusätzlichen finanziellen Mitteln untermauerte. Maihofer gab wohl auch den Druck der Opposition weiter. Die Unionsparteien nutzten die „geistige Auseinandersetzung mit dem Extremismus“ nämlich, um der sozialliberalen Regierung eine ideelle Nähe zum Linksterrorismus vorzuhalten.19 Trotzdem ist aufschlussreich, dass sich der Innenminister im Gespräch mit der Direktion der Bundeszentrale zu offenen Drohungen hinreißen ließ: Wenn die Herren die Auseinandersetzung mit dem Extremismus nicht „auf sich nehmen“ wollten, müssten eben „andere diese Aufgabe übernehmen“.20 Dass er damit keine randständige Auffassung vertrat, zeigt Abbildung 2: Während sich die Etatposition der Bundeszentrale im „roten Jahrzehnt“ ungeachtet der vielen inhaltlichen Aufbrüche stetig verschlechterte, gewann die parteipolitisch gebundene Bildungsarbeit der Parteistiftungen massiv hinzu. Der Kurs der Bundeszentrale gab dabei sicher nicht allein den Ausschlag. Aber es fällt doch auf, wie energisch sich eine neue Generation in der politischen Bildung gegen Versuche der politischen Instrumentalisierung stellte.
 
         
          Abbildung 2: Anteil des Etats der Bundeszentrale für politische Bildung und des Globalzuschusses für die politische Bildungsarbeit der Parteistiftungen an den Ausgaben des gesamten Bundeshaushalts, 1969 bis 1979
 
          [image: Das Kurvendiagramm zeigt den deutlichen Zuwachs des Globalzuschusses für die politische Bildungsarbeit der Parteistiftungen gegenüber dem Etat der Bundeszentrale. Lagen die Zuschüsse für die Parteistiftungen 1969 noch unter dem Etat der Bundeszentrale, haben sie ihn in den Jahren danach klar überflügelt.] 
          Quelle: eigene Darstellung auf Basis der jährlichen Zuweisungen an die Bundeszentrale und des „Globalzuschusses zur gesellschaftlichen und demokratischen Bildungsarbeit“ der Parteistiftungen sowie seiner Vorläufer
 
        
 
        POLITISCHE BLOCKADE
 
        Dieser Befund darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die extreme politische Polarisierung nicht nur in der politischen Steuerung, sondern auch innerhalb der Belegschaft der Bundeszentrale niederschlug. Bekanntlich begann die Politikdidaktik im Wahlherbst 1976 („Freiheit statt Sozialismus“) nach einem Minimalkonsens zu suchen. Der spätere Deutungsvorschlag des Politikwissenschaftlers Hans-Georg Wehling wies dann den Weg zum Beutelsbacher Konsens.21 Doch war damit der bildungspolitische Konflikt längst nicht beigelegt. Bei der Bundeszentrale deutete sich dies bald darauf mit der Berufung eines neuen Direktors an. Dazu muss man wissen, dass Hans-Dietrich Genscher (FDP) in seiner Zeit als Innenminister die Leitungsstruktur in der Absicht veränderte hatte, den Einfluss der CDU zurückzudrängen. Da er Hans Stercken aber nicht entlassen konnte, ernannte er mit Franklin Schultheiss (SPD) und Horst Dahlhaus (FDP) zwei zusätzliche Direktoren der Bundeszentrale. Bald darauf wurde Schultheiss geschäftsführender Direktor. Sterckens Nachfolger wurde im Frühjahr 1977 Josef Rommerskirchen (CDU).
 
        In dessen Unterlagen findet sich ein bezeichnendes Dokument – das damalige Telefonverzeichnis der Bundeszentrale. Hinter fast jedem Eintrag notierte Rommerskirchen die Parteizugehörigkeit und das mutmaßliche Wahlverhalten und entwarf ein Freund-Feind-Panorama. Demnach war die Stabsabteilung der FDP zuzuordnen; das Terrain der SPD waren Publizistik, Massenmedien und die Forschungsabteilung. Die Union kontrollierte neben der inneren Verwaltung die schulische und außerschulische politische Bildung.22 Funktionsfähig war das Dreierdirektorium also nur bei ausgeprägter Kompromissfähigkeit. Wurde einer der Direktoren von seinen beiden Kollegen überstimmt, konnte er sein Veto einlegen. Rommerskirchen setzte auf Proporz und Ausgleich und vermied Kampfabstimmungen, weil in diesem Fall nämlich das FDP-geführte Innenministerium zu entscheiden hatte. Sein Nachfolger Gerd Langguth (CDU) änderte dies, als mit Friedrich Zimmermann (CSU) ein neuer Innenminister amtierte. Zwar gelang es Langguth nicht, eine neue Geschäftsordnung durchzusetzen, die seinem sozialdemokratischen Kollegen die Geschäftsführung entzogen hätte. Aber die Veto-Regel diente jetzt dazu, Entscheidungen ins Innenministerium zu verlagern; am Ausgang der 1980er Jahre fiel dann kaum noch eine wichtige Entscheidung im Direktorium. Anderthalb Jahrzehnte lang war der Ton in Aktenvermerken und Notizen rau, die Atmosphäre vergiftet – und die Bundeszentrale in Grundsatzfragen ohne funktionsfähige Leitungsebene. Erst 1992 erreichten Dahlhaus und Schultheiss das Ruhestandsalter; der von der CSU nominierte dritte Direktor wechselte ins Innenministerium. So war der Weg frei für einen Neuanfang: Ab nun hatte die Bundeszentrale einen Präsidenten und dieser zwei Stellvertreter.23
 
        KRISE, WELCHE KRISE?
 
        Die Blockade war gelöst, doch der Abwärtstrend hielt an. Der deutsch-deutsche Einigungsprozess unterbrach ihn nur kurz. Auch die Bundeszentrale beteiligte sich in einer regelrechten Materialschlacht an der Etablierung demokratischer Strukturen in der früheren DDR.24 Und die Regierung Kohl stellte die Wichtigkeit politischer Bildung noch mehrfach heraus. Allein: In der Haushaltskrise nach der Vereinigung wurde gespart und gestrichen. An diesem Muster hielt die 1998 angetretene rot-grüne Bundesregierung fest. Auch unter dem Eindruck veränderter Lehrpläne war jetzt von einer „Krise der politischen Bildung“ die Rede. Ihr Fanal war Ende 2004 die Schließung der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen. Inzwischen gehe es tatsächlich um die „nackte Existenz der politischen Bildung“, so Siegfried Schiele, der langjährige Direktor der Stuttgarter Landeszentrale.25
 
        Die stetig schrumpfende finanzielle Ausstattung war aber nur ein Symptom. Hatten Demokratie und Marktwirtschaft nicht gerade erst ihre historische Überlegenheit demonstriert? Solchen Positionen mochte sich Schiele zwar nicht anschließen, und er hatte auch nicht nur den Osten im Sinn, wenn er von einer unzureichend gefestigten Demokratie sprach. Doch als größte Herausforderungen kamen ihm neben knappen Kassen damals nur Abstrakta in den Sinn: Individualisierung, Medienwandel, Globalisierung, ökologische Probleme, internationaler Terrorismus, Migration.26
 
        Für den bald darauf einsetzenden Boom der politischen Bildung waren sie allesamt wichtig. Was damals fehlte, war aber ein verbreitetes Bewusstsein für die Gefährdung der Demokratie. Dies begann sich 2014 zu ändern: Pegida-Demonstrationen, der Zulauf rechtspopulistischer Parteien in Europa und der Einzug der AfD in die Parlamente, die massive Zuspitzung der Debatte in der sogenannten Flüchtlingskrise und angesichts eines global agierenden Terrorismus, 2016 schließlich das Brexit-Votum und die Wahl Donald Trumps – dies alles schuf ein demokratiepolitisches Krisenbewusstsein, das es in dieser Form seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Die Zukunft der liberaldemokratischen Ordnung schien infrage zu stehen, und entsprechend sprunghaft wuchs jetzt das politische Interesse an der politischen Bildung: Ausstattungsmängel, Etatkürzungen und Stellenstreichungen waren passé. Das galt in Hannover, wo der Landtag im April 2016 die neuerliche Einrichtung einer Landeszentrale für politische Bildung beschloss, und es galt ebenso für die Bundeszentrale. Am Tiefpunkt der Krise hatte sie nur noch 198 Beschäftigte gehabt. Bis 2015 wuchs diese Zahl zunächst stetig auf 231 Personen, um dann sprunghaft zuzunehmen – allein 2021 kamen 59 neue Stellen und ein Standort in Gera hinzu. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Etat, der sich seit 2010 beinahe verdreifacht hat.
 
        Die Geschichte der Bundeszentrale für politische Bildung erschöpft sich nicht in der Entwicklung ihrer politischen Kontrolle oder gar in den Dimensionen der finanziellen Ausstattung. Der damit verbundene Perspektivwechsel hat aber einen unbestreitbaren Vorteil: Er ermöglicht eine Gesamtschau auf 70 Jahre und unterstreicht zugleich, dass die Geschichte der Bundeszentrale mit der Entwicklung der Politikdidaktik vielfältig verflochten ist, mit ihr aber nicht übereinstimmt. Jedenfalls fällt auf, dass die Etablierung und Ausdifferenzierung fachwissenschaftlicher Standards in Ausbildung, Forschung und Bildungspraxis in den Jahrzehnten der Bildungsexpansion für die Bundeszentrale keine Erfolgsgeschichte war. Vielmehr begann ein schleichender und jahrzehntelanger Bedeutungsverlust, der an der Jahrtausendwende in eine veritable Krise münden sollte. Das politische Ringen um Einfluss auf die Programmarbeit und eine Reform der Leitungsstruktur mit auf lange Sicht dysfunktionalen Folgen trugen dazu kräftig bei. Bei den Akteuren innerhalb der Bundeszentrale wuchs zugleich ein Bewusstsein für die Widersprüche teils äußerst kurzlebiger politischer Steuerungsansprüche, und deren Zurückweisung entsprang nicht nur politischen Überzeugungen, sondern immer auch einem professionellen Selbstverständnis. Zwar hat die aktuelle Demokratieerziehung keine Ähnlichkeiten mit dem Antikommunismus der späten Ära Adenauer, und auch die methodischen Standards haben sich selbstverständlich grundlegend gewandelt. Aber es gibt doch ein insofern übereinstimmendes Strukturmerkmal, als beide Boom-Phasen auf ein politisches Krisenbewusstsein, auf das verbreitete Gefühl einer existenziellen Bedrohung der demokratischen Ordnung zurückgingen.
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        POLITISCHE BILDUNG IN DER UND FÜR DIE DEMOKRATIE
 
        Über das Verhältnis von staatlichem Regieren und politischem Bilden
 
        Marlon Barbehön · Alexander Wohnig
 
        In Zeiten gesellschaftlicher Konflikte und Polarisierungen, die als Bedrohung für das demokratische Zusammenleben wahrgenommen werden, sind in der Öffentlichkeit regelmäßig Rufe nach einer Stärkung der politischen Bildung zu vernehmen. Politische Bildung soll hiernach dabei helfen, demokratische Werte zu festigen und der Entwicklung „extremistischer“ Einstellungen vorzubeugen.01 Dazu werden, zumeist in Begleitung von politischen Kontroversen über die „richtige“ Ausgestaltung, staatliche Aktionsprogramme, Förderlinien und Bildungspläne aufgelegt beziehungsweise angepasst, um die Bildungspraxis in und außerhalb von Schulen in die gewünschte Richtung zu lenken. Nicht selten evozieren diese Anstöße Widerspruch seitens der Akteur*innen der politischen Bildung, die die programmatische Ausrichtung der staatlichen Anrufungen hinterfragen und etwa deren (partei-)politische Färbung problematisieren. Staatliche Vorgaben und Leitplanken treffen auf ein heterogenes Feld, in dem spezifische, selbst wiederum umstrittene Vorstellungen von politischer Bildung kultiviert sind. Diesen verschiedenen Vorstellungen von politischer Bildung liegen unterschiedliche Akzentuierungen von „demokratischen“ Werten zugrunde, die auf divergierende Demokratieverständnisse (und auch Bildungsverständnisse) verweisen und divergierende Entgegnungen auf staatliche Anrufungen zur Folge haben können. Im vorliegenden Beitrag wollen wir dieses Wechselverhältnis zwischen staatlichem Regieren und politischem Bilden in der und für die Demokratie auf seine Spannungen, Ambivalenzen und Widersprüche hin durchleuchten und am Beispiel der aktuellen Debatte um die Rolle von politischer Bildung innerhalb der staatlichen Anstrengungen zur „Demokratieförderung“ illustrieren.
 
        DEMOKRATIE(-BEGRIFF) UND POLITISCHE BILDUNG
 
        So eingängig und selbstevident die Aufgabenstellung einer politischen Bildung in der und für die Demokratie erscheinen mag – die Bedeutung dieser Formel ist notorisch umkämpft, da sich sowohl „Demokratie“ und „(politische) Bildung“ als auch deren Verhältnis unterschiedlich bestimmen lassen. Innerhalb des Feldes der politischen Bildung wurden diese Auseinandersetzungen in unterschiedlichen soziohistorischen Konstellationen auf der Grundlage unterschiedlicher Demokratieverständnisse ausgetragen, woraus sich wiederum unterschiedliche Perspektiven auf die Aufgaben und Ziele der Profession ergeben.
 
        So waren etwa die Debatten der 1970er Jahre beeinflusst von einem Konflikt innerhalb der Profession, der sich, schematisch zusammengefasst, entlang eines sozialen und eines liberalen Demokratieverständnisses aufspannen lässt: Während die eine Seite Demokratisierung als Ziel der politischen Bildung definierte, diese durch die Förderung gesellschaftspolitischen Handelns vorantreiben wollte und damit Demokratie als offenen Prozess begriff, argumentierte die andere Seite, dass dieses Selbstverständnis politischer Bildung die Mündigkeit der Lernenden untergrabe und sie überwältige. Wo auf der einen Seite mit dem Verweis auf ein Verständnis von sozialer Demokratie der Abbau von Ungleichheit als Aufgabe politischer Bildung erklärt wurde, galt dies auf der anderen Seite als ungerechtfertigter politischer Anspruch, der vom pädagogischen Denken und Handeln abgetrennt werden sollte.
 
        Der Beutelsbacher Konsens, der 1976 aus dieser Kontroverse hervorging,02 lässt sich insofern nicht nur als ein Versuch der Fixierung eines professionsbezogenen Selbstverständnisses, sondern auch als temporäre Stillstellung eines Konfliktes um Demokratie lesen. So besehen ist es kein Zufall, dass er immer wieder debattiert wurde und wird.03 Aktuell lässt sich in diesem Zusammenhang beobachten, dass mit Verweis auf radikale Demokratietheorien die Parteinahme politischer Bildung für ausgeschlossene und marginalisierte Gesellschaftsgruppen betont04 und vor diesem Hintergrund der Beutelsbacher Konsens dafür kritisiert wird, politische Positionen durch Markierung als „Überwältigung“ auszugrenzen. Was also unter der so eingängigen Formel „politische Bildung für die Demokratie“ in Bezug auf die Ebene der Ziele und Aufgaben politischer Bildung verstanden wird, ist erstens abhängig von dem jeweiligen Demokratieverständnis und zweitens von dem Kräfteverhältnis zwischen staatlicher Inanspruchnahme und professioneller Entgegnung.
 
        Hinzu kommt, dass sich innerhalb des Feldes der politischen Bildung bei allem Verbindenden auch unterschiedliche Verständnisse von politischer Bildung entwickelt haben, die nicht nur den divergierenden Bezügen zu Demokratietheorien und -verständnissen entspringen, sondern auch den unterschiedlichen Bezügen zu Gesellschafts- und Bildungstheorien. Unter Rekurs auf Gesellschaftstheorien in der Tradition der Kritischen Theorie und/oder materialistischer Theorien etwa wird die Überwindung aller (ungerechtfertigten) Herrschaftsverhältnisse als Ziel politischer Bildung definiert.05 Dies gilt auch für Bezüge zur Kritischen Bildungstheorie, für die Bildung nicht nur Ausdruck von, sondern auch Möglichkeit für die Überwindung von Herrschaftsverhältnissen ist. Für die zentrale normative Leitidee der Mündigkeit bedeutet dies, dass Bildung und Erkenntnis auf Veränderung zielen. Erkenntnis wird verstanden als „die Einsicht in die Gesellschaft (…), in das Wesentliche der Gesellschaft, Einsicht in das, was ist, aber in einem solchen Sinn, daß diese Einsicht kritisch ist, indem sie das, was gesellschaftlich ‚der Fall ist‘, (…) an dem mißt, was es selbst zu sein beansprucht, um in diesem Widerspruch zugleich Potentiale, die Möglichkeiten einer Veränderung der gesellschaftlichen Gesamtverfassung aufzuspüren“.06 Dem gegenüber steht eine Position, die die Annahme, politische Bildung ziele auf „gesellschaftsveränderndes Handeln im Sinne von Demokratisierung und Emanzipation“, gerade mit dem Verweis auf den Begriff der Mündigkeit als illegitime politische Setzung durch Pädagog*innen ablehnt.07
 
        Derartige Aushandlungen des Verhältnisses von politischer Bildung und Demokratie sind dabei nicht autonome Angelegenheit der Profession. Sie finden statt in und werden beeinflusst von staatlichen Strukturen, die ihrerseits mit spezifischen Vorstellungen über „politische Bildung in der und für die Demokratie“ aufwarten. Der demokratische Staat und politische Bildung sind wechselseitig aufeinander bezogen und voneinander abhängig, sodass die unterschiedlichen Orientierungen immer wieder aufeinanderprallen, sich zu manifesten Konflikten auswachsen und unvorhergesehene Dynamiken entfachen. Die Autonomie politischer Bildung als Profession konstituiert sich in eben diesem Verhältnis zu staatlichen Anrufungen, weshalb ihre Gestalt einem andauernden zeitlichen Wandel ausgesetzt ist.
 
        ZWISCHEN REGIEREN UND BILDEN
 
        Für den Staat ist politische Bildung ein zentrales Instrument, mit dem er seine Bestandsvoraussetzungen zu sichern versucht: Er benötigt Bürger*innen, die sich der demokratischen Ordnung verpflichtet fühlen und die Gestaltung des Gemeinwesens als kollektive Aufgabe wahrnehmen. Die Reproduktion eines demokratischen Fundaments ist vor allem auch die Produktion einer spezifischen Form des Bürger*in-Seins.08 Politische Bildung dient so besehen der Absicherung des Kerns der bestehenden Ordnung (über den selbst wiederum politisch gestritten wird), weshalb der Staat versucht, politische Bildung in die Reproduktion von Machtstrukturen einzuflechten.09 Politischer Bildung kann in diesem Sinne eine affirmative, das heißt herrschaftsreproduzierende Funktion zugesprochen werden, die ihr notwendig inhärent ist.
 
        Politische Bildung ist jedoch nicht bloß passives Objekt derartiger Inanspruchnahmen, sondern eine ausdifferenzierte Profession, die einen Anspruch auf Autonomie erhebt und eigene Sichtweisen dahingehend besitzt, was es heißt, politisch urteils- und handlungsfähig zu sein.10 Wie auch immer die Aufgaben und Ziele von politischer Bildung definiert werden mögen – politische Bildung verweist nie ausschließlich auf die Sicherung, sondern immer auch auf die Hinterfragung der bestehenden Ordnung.11 Akute Kontroversen darüber, wie politische Bildung innerhalb des demokratischen Staats auszusehen habe und verwirklicht werden könne, sind somit momenthafte Materialisierungen einer hintergründigen Widersprüchlichkeit, die der Bedeutung von politischer Bildung für die Demokratie strukturell eingeschrieben ist: Politische Bildung ist immer zugleich auf die Bewahrung von Bestehendem und die Ermöglichung von Neuem gerichtet, immer zugleich Schließung gegenüber Bedrohungen und Öffnung gegenüber Potenzialität, immer zugleich Affirmation und Subversion – und damit wird politische Bildung zu einem zentralen Gegenstand, um den und mit dem unterschiedliche Kräfte ringen.
 
        Abstrakter formuliert, lässt sich diese inhärente Konflikthaftigkeit des Verhältnisses von demokratischem Staat und politischer Bildung auf spezifische Bereichslogiken zurückführen: die des Regierens und die des Bildens. Diesen Logiken sind wiederum Ambivalenzen und Paradoxien eingeschrieben – in der politischen Bildung die Dialektik von Herrschaft und Emanzipation,12 im staatlichen Regieren das Wechselspiel aus Freiheitsräumen und Kontrollmechanismen.13 Hinzu kommt, dass „Staat“ und „politische Bildung“ heterogene Ensembles sind, in denen unterschiedliche Kräfte wirken. Mit Blick auf Erstgenanntes ist hier zu denken an unterschiedliche parteipolitische Positionen oder, im Falle der Bundesrepublik, an spezifische Kompetenzen der Bundes- und Länderebene; mit Blick auf Zweitgenanntes an die Differenz zwischen schulischer und außerschulischer politischer Bildung oder unterschiedliche fachdidaktische Strömungen. Staatliche Vorgaben, die in Form von Aktionsprogrammen, Förderlinien oder Bildungsplänen auftreten, sind somit in aller Regel das Ergebnis von politischen Kompromissen und mithin nicht selten durch Mehrdeutigkeiten oder Widersprüche gekennzeichnet.
 
        Die Adressierung politischer Bildung durch staatliches Regieren kann als Inanspruchnahme gedeutet werden und in drei idealtypischen Modi stattfinden:
 
         
          	Inanspruchnahme als Stabilitätsgarantin: Politischer Bildung werden vom Staat Aufgaben und Ziele zugewiesen, die dem Erhalt des Status quo dienen. Die dabei transportierten Wissensbestände repräsentieren das, was aus staatlicher Sicht als „Wahrheit“ und „Wesenskern“ der Demokratie erscheint.
 
          	Inanspruchnahme als Feuerlöscher: Politische Bildung wird vom Staat mit dem Ziel der Krisenlösung angesprochen. In der Bearbeitung von gesellschaftlichen Entwicklungen, die von staatlicher Seite als akute Gefahren wahrgenommen werden, wird Erhalt fokussiert, zugleich aber werden Perspektiven für Neues eröffnet.
 
          	Inanspruchnahme als Innovatorin: Politische Bildung wird vom Staat angesprochen, um Innovationen hervorzubringen, etwa in Form politischer Beteiligungsprozesse, die wiederum der Legitimation und damit Absicherung der demokratischen Ordnung dienen sollen.
 
        
 
        In Reaktion auf solche Versuche der staatlichen Inanspruchnahme eröffnen sich aufseiten der politischen Bildung unterschiedliche Ausdeutungs- und Anschlussmöglichkeiten. Dabei lassen sich wiederum drei idealtypische Reaktionsweisen unterscheiden:
 
         
          	Entgegnung als Affirmation: Politische Bildung fügt sich der staatlichen Inanspruchnahme, zum Beispiel aufgrund einer weitgehenden Komplementarität der Wissensbestände.
 
          	Entgegnung als Umdeutung: In Programmen, Konzepten und Projekten der politischen Bildung werden die staatlichen Ansprachen subversiv umgedeutet, um eigene Wissensbestände zur Geltung zu bringen.
 
          	Entgegnung als Widerspruch: Politische Bildung tritt der staatlichen Ansprache offensiv entgegen, mit dem Resultat einer manifesten konflikthaften Auseinandersetzung. 
 
        
 
        Die Formen staatlicher Inanspruchnahme und professioneller Entgegnung verbinden sich in unterschiedlichen historischen Phasen auf je spezifische Art und Weise. Dabei kommt es immer wieder – aufgrund des inhärent widersprüchlichen Verhältnisses der Bereiche gleichsam notwendigerweise – zu manifesten Konflikten. Als jüngstes Beispiel hierfür kann das aktuell diskutierte „Demokratiefördergesetz“ gelten.
 
        POLITISCHE BILDUNG, DEMOKRATIEFÖRDERUNG UND PRÄVENTION
 
        Beim Gesetz über die Verstetigung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, kurz: Demokratiefördergesetz, handelt es sich um die jüngste Initiative der Bundesregierung, einen gesetzlichen Auftrag im Bereich der sogenannten Demokratieförderung zu etablieren und die finanzielle Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen „Extremismus“ zu verstetigen. Gegenwärtig (Anfang November 2022) liegt der Entwurf für ein Gesetz vor, das zu Beginn des Jahres 2023 in Kraft treten soll. Es geht zurück auf die letztlich am Widerstand der Unionsfraktion gescheiterten Pläne der letzten Großen Koalition (2017–2021), ein sogenanntes Wehrhafte-Demokratie-Gesetz zu verabschieden. Beide Gesetzesvorhaben sind unter anderem im Lichte der rechtsextrem und/oder rassistisch motivierten Anschläge auf den CDU-Politiker Walter Lübcke sowie in Halle an der Saale und in Hanau zu sehen. Vor diesem Hintergrund deutet sich bereits an, dass politische Bildung hier, in den obigen Kategorien gesprochen, in erster Linie als „Feuerlöscher“ und „Stabilitätsgarantin“ angesprochen wird.
 
        Zwischen der ursprünglichen und der aktuellen Gesetzesinitiative hat sich die Tonlage verändert. In den ersten Zeilen der Eckpunkte für ein Wehrhafte-Demokratie-Gesetz vom Mai 2021 hieß es, die Bundesregierung wolle „Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz unserer Demokratie sowie zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ ergreifen; Aufgabe sei es, eine „wehrhafte, selbstbewusste, aufrechte und widerstandsfähige Demokratie“ zu fördern, was bedeute, dass „Staat und Bürgergesellschaft gemeinsam handeln“.14 Im aktuellen Gesetzesvorhaben sind die Topoi der wehrhaften Demokratie und der Resilienz nicht mehr anzutreffen. Stattdessen heißt es im Diskussionspapier für ein Demokratiefördergesetz, das im Februar 2022 vom Familien- und vom Innenministerium veröffentlicht wurde, dass sich das Gesetz auf die „Gestaltung und Förderung der Demokratie“ richte, was „nicht allein staatliche Aufgabe, sondern ein gemeinsames Anliegen des Staates und einer lebendigen, demokratischen Zivilgesellschaft“ sei.15 Im Kampf gegen Extremismus bedürfe es, so die Präambel des Gesetzentwurfs vom September 2022, einer „Demokratieinfrastruktur, die es zu erhalten, zu schützen und zu stärken gilt“.16 Die Idee der Förderung hat somit gegenüber der des Sich-zur-Wehr-Setzens – nicht zuletzt auch in den Namen der Gesetze – an (symbolischer) Bedeutung gewonnen, womit eine andere Handlungsorientierung impliziert ist: Geht es hier um die Errichtung von Abwehrmechanismen, die Bedrohungen in Schach halten sollen, geht es dort um die Stärkung von Strukturen, von denen man sich originäre Leistungen erhofft.
 
        Das negativistische Moment der Verhinderung ist freilich auch im aktuellen Vorhaben nicht gänzlich verschwunden. Es lebt hier fort in der Figur der Prävention, die auch schon in der ersten Gesetzesinitiative anzutreffen war, etwa wenn die Absicht formuliert wird, „Projekte im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention“ finanziell und verlässlich unterstützen zu wollen.17 Gegenüber den Figuren der Wehrhaftigkeit und der Resilienz ist Prävention dabei durch einen spezifischen Zukunftsbezug gekennzeichnet: Es geht nicht nur um die Abwehr akuter, sondern vor allem um die vorausgreifende Verhinderung potenzieller Bedrohungen, für die gegenwärtig nur Anzeichen vorliegen mögen.18 Demokratieförderung bedeutet der aktuellen Gesetzesinitiative nach auch: „Verhinderung und Vorbeugung der Entstehung jeglicher Form von Extremismus, Demokratiefeindlichkeit und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“.19 In diesen Dienst wird nun auch die politische Bildung gestellt. Laut Gesetzesvorhaben beabsichtigt der Bund, „eigene Maßnahmen durch[zu]führen“ und die daraus entstehenden Informationsangebote und Bildungsformate an in „den Bereichen der Demokratieförderung, Extremismusprävention und politischen Bildung Tätige“ weiterzugeben, „um diese mit Fachinformationen zu versorgen und zu qualifizieren“.20
 
        Diese Ausrichtung ist Ausdruck eines grundlegenden Merkmals gegenwärtiger gesellschaftlicher Zeitlichkeit. In der „Risikogesellschaft“ erscheint die Zukunft als Reservoir an möglichen Bedrohungen,21 auf die es sich gegenwärtig einzustellen gilt, oder besser noch: denen präventiv zu begegnen ist, damit sie gar nicht erst eintreten. Die Ungewissheit des Zukünftigen wird somit in Abhängigkeit von gegenwärtigen Entscheidungen betrachtet, woran sich der Bedarf an Maßnahmen der Vorbeugung anschließt.22 Innerhalb der Logik staatlichen Regierens gewinnen präventive Maßnahmen nicht zuletzt deshalb an Bedeutung, da sich in einer zukünftigen Gegenwart rückblickend fragen lässt, wie es sein konnte, dass die Anzeichen seinerzeit nicht erkannt wurden. Aus Sicht des Staates wird politische Bildung so zu einer „Stabilitätsgarantin“, die Bedrohungslagen vorbeugend entgegenwirken soll: „Präventiv-pädagogische Angebote sind ein zentrales Element der Extremismusprävention“, heißt es etwa in der Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung.23
 
        Es sind diese Formen der staatlichen Inanspruchnahme, denen sich die Profession und Praxis der politischen Bildung gegenwärtig gegenübersieht. In Reaktion auf die Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung und der Ausweitung des Förderprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums ist im Feld der politischen Bildung ein Verständigungsprozess darüber entbrannt, in welchem Verhältnis politische Bildung zu Prävention steht. Dieser Verständigungsprozess knüpft an Debatten in angrenzenden Professionen an, etwa in der Sozialen Arbeit, in der seit Langem über die Eignung des Präventionsparadigmas diskutiert wird und die Prävention als Aufgabenbeschreibung mehrheitlich ablehnt.24
 
        Im Selbstverständigungsprozess der politischen Bildung werden dabei nicht nur Fragen nach den Konsequenzen einer Verankerung des Präventionsparadigmas oder die Gefahr der „Versicherheitlichung“ der politischen Bildung – als Teil eines sogenannten positiven Verfassungsschutzes und der sogenannten wehrhaften Demokratie – kritisch reflektiert. Vielmehr geht es auch um eine Auseinandersetzung mit dem Demokratieverständnis, das der Präventionsidee eingeschrieben ist. Der staatlichen Anrufung, als präventiver „Feuerlöscher“ und als „Stabilitätsgarantin“ zu fungieren, entgegnet die Profession der politischen Bildung nicht einheitlich, aber mehrheitlich in den Modi der „Umdeutung“ und des „Widerspruchs“: In Programmen, Konzepten und Projekten der politischen Bildung werden die staatlichen Ansprachen adaptiert, um eigene Wissensbestände zur Geltung zu bringen. Gleichzeitig treten viele Akteur*innen der politischen Bildung und auch angrenzender Handlungsfelder der staatlichen Ansprache offensiv entgegen und evozieren damit eine manifeste konflikthafte Auseinandersetzung.25
 
        Argumentiert wird insbesondere, Prävention entspräche nicht dem Bildungs- und Demokratieverständnis politischer Bildung, weshalb die Engführung von politischer Bildungsarbeit auf das Moment der Verhinderung abzulehnen sei. Auch hier zeigt sich der Dualismus von Affirmation und Widerspruch: Während – stark vereinfachend skizziert – die staatliche Anrufung auf einen Erhalt der gegenwärtigen Demokratie im Angesicht von (antizipierten) Bedrohungen zielt, pocht die Entgegnung politischer Bildung auf die Offenheit von Bildungsprozessen und damit auf die Offenheit von Demokratie. Die Aufgabenstellung „politische Bildung in der und für die Demokratie“ wird also begleitet von einem Konflikt um die Demokratie selbst.
 
        FAZIT
 
        So wichtig die Reflexion über Risiken und vorbeugende Maßnahmen ist: Politische Bildung geht darin nicht auf.26 Ein gehaltvoller Begriff von Bildung ist immer auch bezogen auf Mündigkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen und gesellschaftliche Veränderung, denen das Moment der Ungewissheit und Offenheit des Zukünftigen eingeschrieben ist. Gerade für ein kritisches Verständnis politischer Bildung ist dies ein zentraler Aspekt, lassen sich doch der Abbau von Herrschaftsverhältnissen, Demokratisierung sowie Emanzipation nicht im Modus der vorausgreifenden Verhinderung begründen. Vielmehr würde dadurch der affirmative, auf Anpassung und Erhalt fokussierte Blick auf politische Bildung verfestigt werden. Das Verhältnis von Demokratie und politischer Bildung wäre in der Lesart der Prävention daher ein konservatives: Politische Bildung soll Demokratie so, wie sie ist, festschreiben helfen. Dem zugrunde liegt sowohl ein verkürzter Begriff von Demokratie als auch ein abgeschnittener Begriff von Bildung, der lediglich die eine Seite, die der Anpassung, bedient und die der Bildung inhärenten Momente der Emanzipation, des Widerstands und der Autonomie ausklammert. In einer solchen Lesart politischer Bildung werden die Lernenden, die Subjekte des Bildungsprozesses, primär als Verdächtige angesprochen, die einer präventiven Behandlung bedürfen. Wenn Identitäts-Bildung aber ein offener, nicht festzuschreibender Prozess ist, erschöpft sich Bildung nicht in Prävention.27
 
        An den gegenwärtigen Debatten um das Demokratiefördergesetz zeigt sich das spannungsreiche Wechselverhältnis von staatlicher Inanspruchnahme durch Anrufungen der politischen Bildung und professioneller Entgegnung, wobei unterschiedliche Verständnisse von Demokratie aufeinanderprallen. Diese Interaktion aus Inanspruchnahmen und Entgegnungen lässt sich als Konflikt um Demokratie in der Demokratie deuten. Die so einleuchtende Aufgabenstellung einer „politischen Bildung in der und für die Demokratie“ muss, soll sie nicht als reine Pathosformel gelesen werden,28 innerhalb dieses Spannungsverhältnisses immer wieder neu ausgehandelt werden. Dabei zeigt sich auch: Politische Bildung ist, genau wie das Sprechen über sie, immer politisch und niemals neutral.29
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        VIELFALT ORGANISIEREN
 
        Herausforderungen für die nonformale politische Bildung
 
        Helle Becker
 
        Die zunehmende Diversifizierung der Gesellschaft fordert die nonformale, also außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung heraus. Ist diese gut aufgestellt, um auf Bedarfe verschiedener Bevölkerungsgruppen und vielfältige Perspektiven in gesellschaftlichen Transformationsprozessen adäquat reagieren zu können? Birgt eine damit einhergehende notwendige Vervielfältigung politischer Bildung die Gefahr einer „Entgrenzung“ der Profession? Um diese Fragen zu beantworten, sollen zunächst die Felder politischer Bildung und ihre Regeln ausbuchstabiert werden, um dann neuere Entwicklungen einzuordnen und daraus wiederum einige Empfehlungen abzuleiten.
 
        PROFESSION „POLITISCHE BILDUNG“
 
        „Politische Jugendbildung“ und „Politische Erwachsenenbildung“ sind als Praxisfelder nicht eindeutig bestimmbar. Anders als für die schulische politische Bildung gibt es weder eine ordnungspolitische Regelung, was Einrichtungen oder Organisationen politischer Bildung sind, noch einen geregelten Zugang zur Tätigkeit im Berufsfeld. Professionstheoretisch kann man allerdings davon ausgehen, dass es sich bei der nonformalen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung um Bereiche handelt, für die erstens ein gemeinsamer Wissensbestand rund um den Bildungsgegenstand „Politik, Politisches, Demokratie“ identifiziert werden kann; in denen zweitens eine Tätigkeit wissensbasierte Kompetenzen voraussetzt, etwa ein Handlungsrepertoire nonformaler Bildungsarbeit; in denen drittens die darin Tätigen ein grundlegendes Qualitätsverständnis und bestimmte Werte teilen, also über ein „Berufsethos“ und Standards wie den Beutelsbacher Konsens verfügen; und die viertens einen gewissen Grad an Organisation oder Institutionalisierung aufweisen.01
 
        Die „Profession (nonformale) politische Bildung“ ist keine fixe Konstruktion, sondern konstituiert sich in einem ständigen Selbstvergewisserungsprozess, in dem Fachlichkeit und Rollenverständnis permanent verhandelt werden. Dabei agiert sie als öffentlich gefördertes Praxisfeld jedoch nicht im fachlichen Schonraum. Bereits in den 1950er Jahren entwickelten freie, also unabhängige und plurale Institutionen und Organisationen gemeinsame Vorstellungen zu Gegenständen, Formen und Qualitäten politischer Bildung – nicht nur untereinander, sondern auch entlang der Verrechtlichung, der öffentlichen Förderung und von Förderregeln. So ist es bis heute: Die Verständigung darüber, wie die vier genannten Punkte inhaltlich gefüllt werden, erfolgt innerhalb der verschiedenen Arbeitsfelder politischer Bildung im Austausch mit der Wissenschaft, aber in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Anforderungen. Für die Reflexion von Status und Rolle gegenwärtiger nonformaler politischer Bildung ist es zunächst wichtig, sich die aktuelle Praxis mit ihren Stärken und Schwächen näher anzuschauen.
 
        STÄRKEN POLITISCHER BILDUNG
 
        Die Stärke nonformaler politischer Bildung liegt in der Vielfalt der Träger, die mit ihren verschiedenen konfessionell/religiösen, politischen und humanistisch-weltanschaulichen Werte- und Interessensorientierungen das plurale Grundverständnis unserer Demokratie repräsentieren. Die Vielfalt spiegelt sich auch in Einrichtungs- und Organisationsformen sowie themen- und handlungsbereichsspezifischen Schwerpunkten wider: Neben Bildungsstätten, Akademien, Instituten und Bildungswerken oder Volkshochschulen gibt es unzählige Einzelorganisationen mit verschiedenen thematischen oder methodischen Ausrichtungen. Aus Wertorientierungen und Organisationsformen werden programmatische Schwerpunkte, pädagogische Intentionen, bildungstheoretische Vorannahmen und spezifische Themen für politische Bildungsangebote oder -Gelegenheiten abgeleitet. Damit wird eine Vielzahl unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen angesprochen.
 
        Dies ist umso relevanter, als Teilnehmende die Bildungsgelegenheiten freiwillig wahrnehmen. Die „Abstimmung mit den Füßen“ entscheidet, ob Bildungsinhalte und -formen dem entsprechen, was Menschen in unserer Demokratie bewegt und wozu sie sich selbst bilden möchten. Freiwilligkeit und Subjektorientierung sind Ausgangspunkte, von denen aus politische Bildung Räume bietet, um öffentliche Angelegenheiten zu erkennen, kritisch zu reflektieren, kontrovers zu diskutieren sowie politische Meinungsprozesse und Handlungsoptionen anzuregen.02 Das heißt, es geht weder um Belehrung noch um Prävention im Sinne der Übernahme vorgegebener politisch intendierter Positionen. Politische Bildung bietet Bildungsgelegenheiten, die für eine liberale Demokratie zentral sind. Die damit zusammenhängende Notwendigkeit, Ziele, Bildungsgegenstände, Orte, Formate und Methoden politischer Bildung vielfältig zu gestalten und immer wieder neu zu reflektieren, kann als Stärke angesehen werden, weil auf aktuelle Bedarfe und Perspektiven von potenziellen Teilnehmenden reagiert werden kann beziehungsweise könnte.
 
        SCHWÄCHEN POLITISCHER BILDUNG
 
        Die Schwäche nonformaler politischer Bildung liegt in Bedingungen, die Vielfalt und Innovation behindern können. Das beginnt damit, dass die Praxis darauf angewiesen ist, sich selbst zu professionalisieren. Es gibt keinen Studiengang für politische Bildner*innen, der als genuine Berufsvorbereitung dienen könnte – auch deshalb gibt es immer wieder Diskussionen um Leit- und Bezugsdisziplinen.03 Die wissenschaftliche Begleitung und Beforschung der Praxis nonformaler politischer Bildung an Universitäten und Hochschulen war und ist damit von Lehrstuhlinhaber*innen abhängig, die sich für das Thema interessieren. Dies ist nicht nur eine sehr überschaubare Anzahl,04 auch führt deren Anbindung an unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen – Politikwissenschaft, Politikdidaktik, Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Soziologie, Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Psychologie und andere – zu einer Vielzahl voneinander separierter Fachdiskurse. Mangels eigener Studiengänge wird die nonformale politische Bildung von der meist schulisch ausgerichteten Fachdidaktik bestimmt, die allerdings vor allem Erkenntnisse und Modelle für die Gestaltung von Unterricht bietet, weniger aber Antworten darauf gibt, was qualitätsvolle nonformale politische Bildung ausmacht. Die Frage nach geeigneten Reaktionen auf die sich vervielfältigenden Bedarfe in der Bevölkerung wird zwar gestellt, aber es fehlen der Praxis unabhängig ermittelte, wissenschaftliche Erkenntnisse über sich selbst, die Begründungen für Neuerungen liefern können.
 
        Eine weitere Schwäche bringt die gewachsene Institutionalisierung mit sich, die nonformale politische Bildung in unterschiedliche, politisch reglementierte und gesellschaftlich akzeptierte (Praxis-)Felder politischer Bildung oder Subsysteme separiert. Einen systematischen Überblick über diese Felder bietet die „Topografie der Praxis politischer Bildung“ der Fachstelle politische Bildung.05 Sie basiert auf Zuordnungen zu Rechtsbereichen, Politikressorts und Wissenschaftsdisziplinen, die erheblichen Einfluss auf den fachlichen Diskurs und das Handeln in diesen Feldern haben, ja sogar eine je eigene „Logik“ der Praxisfelder begründen. Denn es ist nicht beliebig, sondern wesentlich, ob die Praxis zum Beispiel auf der Grundlage der rechtlichen Anerkennung als Weiterbildungsträger oder als Träger der freien Jugendhilfe fußt, welchen Politikbereichen sie zugeordnet ist, welche Finanzierungsbedingungen und Förderlogiken daran geknüpft sind und welche Wissenschaftsbezüge und Wissensbestände typischerweise Geltung haben. Diese Bezugspunkte und Bedingungen – die nicht bloß Rahmenbedingungen sind, weil sie der Arbeit nicht äußerlich bleiben – bieten der nonformalen politischen Bildung einerseits Rechts- und Finanzsicherheit, andererseits fesseln sie ihr Innovationspotenzial. Sie werden im Folgenden näher betrachtet.
 
        STRUKTUREN POLITISCHER BILDUNG
 
        Die Differenzierung beginnt mit der Unterscheidung von Jugend- und Erwachsenenbildung, die bereits eher formal als fachlich begründet ist. Denn als politische Jugendbildung werden Aktivitäten gefördert, die bis zu 27-Jährige einbeziehen können; politische Erwachsenenbildung kann Menschen ab 16 Jahren umfassen. Fachlich lässt sich der große Überschneidungsbereich kaum begründen. Was sich dagegen begründen ließe, wären generationsübergreifende Bildungsmaßnahmen. Für die allerdings gibt es kaum Fördermöglichkeiten.
 
        Die politische Erwachsenenbildung wird formal über Förderpolitik und -programme geeint, in der Regel unter dem Dach der Weiterbildungspolitik der Länder, teilweise als Bundesförderung über die Bundeszentrale für politische Bildung. Die politische Verortung „politischer Bildung“ ist allerdings sehr unterschiedlich. Die Zuständigkeit liegt auf Bundesebene bei der Innenpolitik, in den Bundesländern zum Beispiel bei Schule und Berufsbildung (Hamburg) oder Wissenschaft und Kultur (Niedersachsen). Erweitert man den Blick auf Sonderprogramme, kommen förderpolitische Auflagen aus Ressorts wie Sozialpolitik, Engagementpolitik, Umweltpolitik und Sicherheitspolitik hinzu. Alle Förderungen sind mit speziellen Ansprüchen an die Praxis und oft an Anerkennungsverfahren (zum Beispiel als staatlich anerkannter Träger der politischen Erwachsenenbildung) verbunden. Sie betreffen nicht nur die Qualitätsstandards einzelner Maßnahmen, sondern auch die Einrichtungs- und Angebotsformen.
 
        Die Orientierung auf die Fördergeber auf Landes- und Bundesebene spiegelt sich auch in den übergeordneten Organisationsformen wider. So kommen die aus den genuinen Förderprogrammen geförderten Träger politischer Bildung auf Landes- und Bundesebene bei der Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische Bildung an Runden Tischen oder in ähnlichen Gremien zusammen. Fach- und Dachverbände politischer Bildung gibt es vor allem auf der Bundesebene. Damit sind die Diskussionen über aktuelle Entwicklungen, Qualitätsentwicklung und Lobbyarbeit auf die Landes- oder Bundesebene und auf die jeweilige Förderpolitik bezogen. Auf kommunaler Ebene ist die politische Erwachsenenbildung, sieht man von den Volkshochschulen ab, die überwiegend in kommunaler Trägerschaft sind, selten repräsentiert. Damit fehlen vor Ort Gremien und Anlässe, sich mit anderen Trägern, die ähnliche Bildungsanliegen oder andere Adressat*innenkreise einbringen, zu vernetzen, untereinander zu koordinieren und zu kooperieren.
 
        Auch die politische Jugendbildung hat sich über Jahrzehnte als spezialisiertes Feld etabliert und eigene Professionalitätsvorstellungen, Orte, Formate, Methoden und Themen herausgebildet.06 Sowohl aus der eigenen wie aus der Perspektive anderer Felder der Jugendarbeit gilt die politische Jugendbildung damit als ein besonderer Bereich.07 Sie ist gleichzeitig rechtlich und förderpolitisch Teil der Kinder- und Jugendhilfe und wäre damit eigentlich Teil des kommunalen Gefüges der Jugendarbeit. Allerdings werden freie Träger der politischen Bildung wie Jugendbildungsstätten oder Bildungswerke nur selten aus der kommunalen Jugendförderung finanziert; sie erhalten Mittel aus eigener Bundes- und Landesförderung.08 Als Folge sind sie wenig bis gar nicht in die Zusammenarbeit der Jugendarbeit eingebunden oder auf kommunaler und landesweiter politischer Ebene präsent, etwa in Jugendhilfeausschüssen oder Arbeitsgemeinschaften, wie sie Paragraf 78 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII vorsieht.
 
        Die Abhängigkeit von diesen Verwaltungs- und Finanzlogiken hat Einfluss auf die Vielfalt und Flexibilität politischer Jugend- und Erwachsenenbildung. Will diese neue Adressat*innen erreichen, stehen gleich zwei Faktoren im Weg. Die oft geringe Einbindung in (zum Beispiel kommunalpolitische) Strukturen sowie mangelnde Präsenz in der Lebenswelt der Menschen vor Ort machen es erstens nicht einfach, Bedarfe zu ermitteln, schnell zu reagieren oder sich kooperativ zu organisieren. Zweitens zwingen die Regularien der Maßnahmenförderung die Träger, in einer Angebotslogik zu denken und zu planen. Das heißt, Konzepte und Eckpunkte zu Themen, Zeiten, Art und Alter der Teilnehmenden, Gruppengrößen, Formaten, Methoden, Lernzielen müssen weit im Voraus festgelegt werden. So richten sie ihre Angebote auf (ihnen bekannte) aktiv Suchende aus oder, die eigenen Grundregeln missachtend, auf nicht immer freiwillig Teilnehmende, zum Beispiel auf Schulen beziehungsweise Schüler*innen.
 
        Folgerichtig tut sich politische Bildung schwer mit der Steuerungslogik von Politik, die von den Trägern immer wieder verlangt, neue „Zugänge“ für ihre Kommstrukturen zu finden und entsprechende „Angebote“ zu machen. Denn Kontakt, Zugänge und Zusammenarbeit zu anderen Adressat*innen als denjenigen, die von sich aus kommen, müssen mühsam gesucht und hergestellt werden. Dies ist erst recht problematisch, wenn die Gewinnung neuer Zielgruppen für wichtig erachtet wird, weil bestimmte Gruppen politische Bildung angeblich besonders nötig haben, oder Präventionsziele wie die Vorbeugung von Radikalisierung jeder Art leitend sind. Der Blick auf bestimmte Zielgruppen – sogenannte Benachteiligte, Politik- oder Bildungsferne, häufig konkret benannt als Arbeitslose, Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, sozial und ökonomisch Abgehängte und so weiter – geht dann mit einer defizitären, normativen Bewertung einher. Diese Voraussetzung erleichtert das Verhältnis zu den so Angesprochenen nicht, ganz abgesehen davon, dass die sozialpolitische Begründung den Prinzipien einer nonformalen Bildung – Freiwilligkeit, Subjektorientierung, Selbstbildung – widerspricht.
 
        Formen politischer Bildung, die in steter Kommunikation mit Adressat*innen nach deren Interessen konzipiert werden – offene Arrangements, die regelmäßig oder wenig vorgeplant zur Verfügung stehen, kurzfristige oder kurze Angebote, zum Beispiel ad hoc zu aktuellen Themen, aufsuchende Bildungsarbeit im Kontext oder in Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Bereichen wie Kultur/kulturelle Bildung, Gemeindearbeit, Stadtplanung oder Berufsbildung, die schon angesprochenen intergenerativen Angebote oder digitale Formen politischer Bildung –, sind häufig nur im Rahmen von Modellprojekten umsetzbar beziehungsweise finanzierbar.
 
        Nicht verschwiegen werden soll, dass viele Träger und politische Bildner*innen ihre Arbeitsbedingungen habituell übernommen haben und Veränderungen, notgedrungen, oft nur in den Grenzen ihrer derzeitigen strukturellen, finanziellen und organisationalen Möglichkeiten denken (können). Dennoch gibt es Beispiele für viele kleine Fluchten, bei denen in den vergangenen Jahren eigenwillige Formate und Methoden, aufsuchende Einmischung, Kooperationen und Mischformen unter dem Radar politischer und wirtschaftlicher Zwänge umgesetzt wurden. Sie zeigen: Es sind vor allem die strukturellen Arbeitsbedingungen und weniger die Einfallslosigkeit der Akteure in der politischen Bildung, die eine Diversifizierung von Adressat*innenkreisen und Angeboten verhindern. Damit wird auch deutlich: Debatten über eine fachliche Weiterentwicklung und über strukturelle Arbeitsbedingungen sind kaum voneinander zu trennen.
 
        Kein Wunder, dass politische Bildung, die in diesen Grenzen arbeiten muss, Schwierigkeiten hat, auf die fortschreitende Diversifizierung von Perspektiven und Interessen in der Gesellschaft zu antworten. Kein Wunder außerdem, dass sich neben diesen institutionalisierten Strukturen politischer Bildung andere Träger, Themen und Formate entwickelt haben, die auf vorhandene Bedarfe antworten und die sich in den „alten“ Strukturen schwerlich organisieren lassen.
 
        „NEUE“ ALTE VIELFALT
 
        Während Debatten um Diversifizierung und Flexibilisierung politischer Bildung seit gut 30 Jahren geführt werden, ohne dass es einschlägige strukturelle Veränderungen gab, hat sich in anderen Bildungsbereichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen eine politische Bildung eigener Art ausgebildet. Sie schließt Lücken und leuchtet blinde Flecken aus, und macht so Interessen und Anliegen deutlich, die anderswo kaum Berücksichtigung fanden. Schon weil Anbieter*innen und Nutzer*innen hier häufig in Personalunion auftreten, können sie oft gezielter, schneller und vor allem adäquater auf Bedarfe von Beteiligten und Adressat*innen eingehen.
 
        Bereits Anfang der 1980er Jahre kamen die Akteure aus den damals viel diskutierten „sozialen Bewegungen“, die, verbunden mit politischem Engagement, neue Aktionsfelder der Erwachsenenbildung erschlossen. Nun machten auch Frauenbuchläden und Wissenschaftsläden, alternative Bildungswerke und soziokulturelle Zentren politische Bildungsangebote. Inzwischen repräsentieren Selbstorganisationen und thematisch orientierte Initiativen spezielle, bisher vernachlässigte Perspektiven und Themen, beispielsweise von Migrant*innen, Schwarzen Menschen, Muslim*innen, LGBTQ*, Sinti*zze und Rom*nja sowie anderen Gruppen. Viele dieser Organisationen und Einrichtungen arbeiten mit der eigenen Community und bewegen sich in eigenen Fachdebatten, außerhalb „etablierter“ Fachdiskurse der politischen Bildung. Sie reklamieren dennoch eine Anerkennung als Akteure politischer Bildung – ein Anspruch, der nicht vorschnell mit Verweis auf angeblich fehlende professionelle Standards erledigt ist. Zur Erinnerung sei auf die genannten, keineswegs fixen, professionstheoretischen Kriterien verwiesen. Auch deswegen wird die Berücksichtigung von Vielfalt in der politischen (Erwachsenen-)Bildung, freilich erst seit wenigen Jahren und wieder nur in Form von Modellprojekten, inzwischen offensiv und selbstreflexiv thematisiert. Nun wird neben unterschiedlichen Vorstellungen dazu, was politische Bildung ist, kann oder soll, auch die Offenheit etablierter Strukturen, Organisation und Förderregularien befragt.09
 
        Noch deutlicher lässt sich die Diversifizierung politischer Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit, ausmachen. Hier war und ist politische Bildung seit 1961 in der Rahmengesetzgebung – damals im Gesetz zur Jugendwohlfahrt, heute im SGB VIII – als allgemeiner Auftrag verankert. Dieser hatte in Theorie und Praxis unterschiedliche Konjunkturen, wurde aber in den 1990er Jahren und in jüngerer Zeit wieder verstärkt theoretisch und praktisch relevant.10
 
        So bildeten sich in der Kinder- und Jugendarbeit eigene Formen politischer Bildung – und neuerdings, als quasi eigene Form politischer Bildung der Jugendarbeit, die sogenannte Demokratiebildung – aus. Gleichzeitig änderte sich der Blick auf Kinder und Jugendliche. Mit der Anerkennung der (Beteiligungs-)Rechte von Kindern und Jugendlichen, die sich bereits in der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990 niederschlug, wurden diese als „vollwertige und grundsätzlich handlungsfähige Mitglieder einer Gesellschaft“ eingestuft.11 Damit wurde Partizipation in der Jugendarbeit zu einem zentralen Thema, Anlass und Medium politischer Bildung. Beteiligung wurde der individuellen Beziehung(sgunst) entrissen und als öffentliches Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern beziehungsweise Jugendlichen verstanden, aus dem heraus gesellschaftlich (und politisch) relevante Regelungen verhandelt werden. In der Folge wurden theoretische Grundlagen und praktische Konzepte entwickelt, die die Perspektive von Kindern und Jugendlichen und deren politische Anliegen für sie selbst und andere erkennbar und reflektierbar machen.12
 
        Die Entwicklungen in der Kinder- und Jugendarbeit haben sich lange unbeachtet vom etablierten Fachdiskurs politischer Bildung vollzogen. Erst die Sachverständigenkommission zum 16. Kinder- und Jugendbericht thematisierte prominent, dass politische Bildung auch jenseits gewachsener Fachstrukturen in anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe geboten wird, nachdem eine Expertise zeigte, dass sich in Jugendverbänden, Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Sportvereinen, Medienprojekten und der Jugendsozialarbeit ebenfalls Formen politischer Bildung finden.13 Dabei gibt es stark partizipationsbezogene Formen neben solchen, die auf bekannten Kriterien politischer Bildung basieren – von jugendtheoretischen sowie politik- und demokratietheoretischen Parametern bis zum Beutelsbacher Konsens.
 
        VIELFALT ORGANISIEREN
 
        Politische Bildung ist also herausgefordert – nicht nur aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, sondern auch durch neue „Konkurrenz“. Je mehr die Vielfalt politischer Bildung gefordert und sichtbar wird, umso mehr muss die anerkannte, „etablierte“ politische Bildung ein Verhältnis zu den anderen Akteuren finden, die keinesfalls so neu sind, wie sie immer bezeichnet werden, und die auf der einen Seite wenig an Fachdiskursen und Strukturen der politischen Bildung teilhaben, andererseits über eigene Wissensbestände, Kontexte und Organisationsformen verfügen.
 
        Die Frage, wie diese Vielfalt zu organisieren ist, steht unbeantwortet im Raum. Helfen sollen Sonderprogramme wie das vom Bundesfamilienministerium initiierte Förderprogramm „Demokratie leben!“ oder das geplante „Demokratiefördergesetz“. Dabei werfen beide Fragen auf. So fördert „Demokratie leben!“ seit 2015 „zivilgesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander und die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft“.14 Das Programm ermöglicht Vieles, was die politische Bildung bisher nicht umsetzen konnte, von fachübergreifender und intergenerativer Arbeit bis zu kommunaler, landes- oder bundesweiter Vernetzung. Was im Prinzip eine gute Idee ist, produziert jedoch auch Verwerfungen: Denn „neue“ Akteure, neue Strukturen und eine bessere finanzielle Ausstattung des Programms als herkömmliche Programme für politische Bildung haben „natürlich zu Konkurrenzen zwischen neuen und alten Trägern nicht nur der Jugend- und Bildungsarbeit geführt“.15
 
        Mehr noch: Ein fachlich ausgewiesenes und erfahrenes Feld wie die politische Bildung, auf dessen Schultern lange allein die Aufgabe lastete, „Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken“,16 bleibt weitgehend außen vor. Denn die drei zentralen Handlungsfelder des Programms – „Demokratie fördern“, „Vielfalt gestalten“ und „Extremismus vorbeugen“ – haben zwar starke Überschneidungen mit Themen und Anliegen politischer Bildung, diese ist aber nicht explizit Programminhalt und -ziel. Wohl auch deshalb sind viele freie und öffentliche Träger der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung an den neu installierten Zusammenschlüssen auf kommunaler und Landesebene („Partnerschaften für Demokratie“, „Landes-Demokratiezentren“) nicht beteiligt. So werden zwar bisher marginalisierte Organisationen und Projekte gestärkt, gleichzeitig aber scheint man die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und fachlicher und struktureller „Versäulung“, Separierung und Parallelstrukturen Vorschub zu leisten. Will man die gegenwärtigen und künftigen gesellschaftlichen, politischen und fachlichen Herausforderungen annehmen, kann dies jedoch nur gemeinsam gehen: durch Öffnung, Austausch und Zusammenarbeit.
 
        Das geplante „Demokratiefördergesetz“, mit dem auch „Demokratie leben!“ dauerhaft abgesichert werden soll, sollte dafür entsprechende Möglichkeiten vorsehen. Denn es bedarf gezielter Anstrengungen, alle Akteure politischer Bildung zusammenzubringen, um miteinander die Debatten darüber zu führen, was politische Bildung ausmacht, welche gemeinsamen fachlichen Nenner – auch gegenüber der Politik – unveräußerlich sind und wie die Vielfalt der Akteure produktiv für eine Vielfalt an Bildungsgelegenheiten für unterschiedliche Menschen genutzt werden kann. Dafür müssen vorhandene und neue Strukturen koordiniert, Austausch und Kooperation gefördert und (Förder-)Mittel vermehrt werden. Erfahrungen, wie diese Vielfalt – als Stärke – zu organisieren ist, liegen vor. Transfer für Bildung e.V. hat als unabhängige Plattform in den vergangenen Jahren unterschiedliche Tools und Formate für die politische Bildung entwickelt, mit denen Wissen aus verschiedenen Praxisfeldern und Wissenschaftsdisziplinen zugänglich gemacht sowie Austausch und Zusammenarbeit organisiert werden können. Wir können aus dieser Erfahrung heraus nicht sagen, dass es einfach ist. Aber es ist jede Anstrengung wert.
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        VIELE HERAUSFORDERUNGEN, DESOLATE LAGE
 
        Politische Bildung an berufsbildenden Schulen
 
        Bettina Zurstrassen
 
        In den vergangenen Jahren sind mehrere quantitative, vornehmlich explorative Studien zu den politischen Einstellungen der Lernenden und zur Lage der politischen Bildung an berufsbildenden Schulen erschienen. Diese eröffnen Einblicke in Problemlagen der beruflichen Schulen, weisen aber auch Blindstellen auf. Die Sensibilität für die spezifischen Herausforderungen politischer Bildung an berufsbildenden Schulen wächst. In diesem Beitrag wird eine Auswahl der Vielzahl der Herausforderungen skizziert, mit denen sich die berufliche politische Bildung konfrontiert sieht, und der aktuelle Umgang damit diskutiert.
 
        HETEROGENITÄT DER LERNENDEN: SOZIALE UNGLEICHHEIT
 
        Eine ausgeprägte soziale, kulturelle und lebensweltliche Heterogenität der Lernenden hat an berufsbildenden Schulen Tradition. Die Herausforderung, die dadurch entsteht, kann am Beispiel von sozialer Ungleichheit, bezogen auf die Dimensionen sozioökonomischer Hintergrund und formaler Bildungsstatus, beschrieben werden. Die Strukturen sozialer, mitunter auch institutionell angelegter ungleicher Bildungschancen im Schulsystem sind spiegelbildlich auch im Bereich der politischen Bildung vorhanden.01 Im Vergleich zum Gymnasium haben Lernende an beruflichen Schulen weniger politische Lernchancen. Das bezieht sich nicht nur auf die zur Verfügung stehende Lernzeit, sondern auch auf Chancen, politisches Handeln zu erproben und zu lernen.02 Bildungsdiskriminierende Strukturen aus der Sekundarstufe I setzen sich an berufsbildenden Schulen fort.03 Die vorliegenden Daten zur Reproduktion sozial ungleicher politischer Bildungschancen legen nahe, politische Bildung nicht nur als Teil der Lösung, sondern auch als Teil des Problems zu betrachten.04
 
        Empirische Studien der politischen Einstellungsforschung zeigen, dass Lernende an berufsbildenden Schulen im Vergleich zu Lernenden an Gymnasien die Demokratie kritischer sehen, sich von der Politik weniger vertreten fühlen, sich weniger als politisch wirksam erleben und rassistische sowie andere gruppenbezogene menschenfeindliche Positionen stärker vertreten sind. Die Vertrauenskrise in wichtige gesellschaftliche Institutionen wie Parteien, Wirtschaftsunternehmen und religiöse Einrichtungen ist bei Lernenden an berufsbildenden Schulen stärker als an Gymnasien.05
 
        Die Befunde weisen auf einen erheblichen fachdidaktischen Handlungsbedarf. Die bestehende Politikdistanz ist in Teilen aber auch das Ergebnis real erfahrener Politik, denn empirisch nachweisbar können privilegierte Sozialgruppen mit höheren Einkommen ihre Interessen politisch eher durchsetzen und erfahren auch mehr Responsivität seitens der Politik – zum Beispiel werden Wahlstände vor allem in privilegierteren Wohnbezirken aufgebaut.06
 
        Problematisch ist, dass der öffentliche Diskurs über die Befunde zu den politischen Einstellungen von Lernenden an berufsbildenden Schulen Gefahr läuft, etikettierend gegenüber den Lernenden zu wirken. Er kann zur Verfestigung sozialer Vorurteile und in der Folge zu sozialer Ungleichheit der Lernenden beitragen. Die Daten sollten zudem differenzierter erhoben und ausgewertet werden. Die politischen Einstellungsmuster variieren zwischen den Ausbildungsgängen. Im Vergleich zu den kaufmännischen Berufen etwa stimmen Auszubildende im gewerblichen Bereich rechtspopulistischen Positionen signifikant häufiger zu.07
 
        Nicht der Status „Berufsschüler:in“ ist also der Indikator für die politischen Einstellungen und Kompetenzen, sondern vor allem der sozioökonomische Status der Herkunftsfamilie, der formale Bildungsstatus und in Bezug auf Rechtsextremismus auch das Geschlecht. Diese Differenzierung ist mit Blick auf bildungspolitische Maßnahmen bedeutsam. Zwar muss die Situation der politischen Bildung an berufsbildenden Schulen insgesamt verbessert werden, aber es sollten auch Schwerpunktsetzungen erfolgen bei den Lerngruppen, die von Prozessen sozial ungleicher politischer Lern- und gesellschaftlicher Machtchancen bisher besonders negativ betroffen sind.
 
        Entgegen sozialer Vorurteile sind Jugendliche mit einem geringen formalen Bildungsstand und niedrigem sozioökonomischem Hintergrund durchaus an Politik interessiert. Dieses Interesse entfaltet sich aber vor allem an Themen, die sie selbst betreffen, wie soziale Ungleichheit, Gerechtigkeitsfragen oder das Engagement im Stadtviertel, dem sozialen Nahraum.08 Politische Bildung kann an diesen Interessen ansetzen, muss allerdings auch darauf achten, dass sie Lernende nicht zugleich auf ihre Lebenswelt begrenzt und aus zentralen, für politische Macht relevanten Wissensbeständen ausschließt.09
 
        Die politische Bildung ist ein sehr innovatives und dynamisches Feld. Konzepte für die politische Arbeit mit bildungsdiskriminierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegen vor, müssen aber hinsichtlich ihrer Wirkung intensiver erforscht werden. Politische Bildung ist jedoch kein Reparaturbetrieb: Sie kann gesellschaftliche Strukturen nicht ändern. Aber sie kann Teil der Veränderung sein, indem sie die Lernenden befähigt, für eigene politische Interessen einzustehen.
 
        ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ANGEBOTE
 
        Eine Antwort der politischen Bildung auf sozial ungleiche Lernvoraussetzungen und -chancen sind zielgruppenspezifische Angebote. Diese stehen aufgrund ihrer möglichen etikettierenden Effekte in Teilen der Politikdidaktik in der Kritik, haben aber aus inklusiver Perspektive durchaus eine Berechtigung, etwa bei der Integration von Geflüchteten.
 
        Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Mit 30,6 Prozent ist die Gruppe der 18- bis 30-Jährigen im Jahr 2022 die größte Altersgruppe der Asylbewerber:innen. In der Regel sind es die berufsbildenden Schulen, die Geflüchtete und Migrant:innen ab dem 16. Lebensjahr aufnehmen. Heterogenität ist an berufsbildenden Schulen der Regelfall. Dennoch ist der Unterricht mit Geflüchteten für Politiklehrkräfte sehr fordernd. Nicht nur, weil die Lerngruppen in Bezug auf ihre politischen Sozialisationserfahrungen, Lernvoraussetzungen (Sprachkenntnisse, Lese- und Schreibfähigkeit, politische Begriffskonzepte) und politischen Kompetenzen äußerst heterogen sind, sondern auch, weil bei manchen Lernenden Traumata aus politischer Verfolgung oder der Flucht bestehen. Politische Bildung muss geschützte Räume für Diskurse öffnen und auf Wunsch der Lernenden ihre Erfahrungen zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Analyse machen. Viele Geflüchtete verfügen über erhebliche Ressourcen, zum Beispiel kulturelle Kompetenzen oder politische Widerstandserfahrungen, die zur Stärkung der Resilienz herausgearbeitet werden können.
 
        Zielsetzung ist die demokratisch-soziale Integration, worunter vor allem die Befähigung der Lernenden zu politischer Mündigkeit verstanden wird. Die Lernenden sollen die Fähigkeit erwerben, für ihre politischen und sozialen Interessen einstehen beziehungsweise diese auch kollektiv organisieren zu können (Empowerment). Das ist an berufsbildenden Schulen umso bedeutsamer, weil es sich um Menschen handelt, die am Arbeitsmarkt aufgrund ihrer oft geringen Kenntnisse des Arbeitsrechts, geringen Sprachkenntnisse, prekären Lebenslage oder auch fehlenden sozialen Netzwerke besonders vulnerabel sind und deshalb Gefahr laufen, öfter von Arbeitsrechtsverletzungen betroffen zu sein.
 
        Aus politikdidaktischer Perspektive wäre es dringend geboten, die politische Arbeit und Bildungsprozesse in diesen Lerngruppen, die Bedarfe der Lernenden, die Lernvoraussetzungen und funktionierende Lehrkonzepte intensiver zu beforschen – nicht nur zur Qualitätssicherung, sondern auch, um die Erkenntnisse in den „Regelunterricht“ zu überführen und in der Lehrkräfteausbildung und Dozent:innenqualifizierung aufzunehmen.
 
        PLURALISIERUNG DER GESELLSCHAFT UND KONTROVERSITÄT
 
        Die Pluralisierung der Gesellschaft verläuft nicht ohne Konflikte, verstärkt sie sogar. Konflikte erzeugen Verunsicherung, können gesellschaftlich destabilisierend wirken, sozialen Wandel initiieren und sind oft das Ergebnis von sozialen Emanzipationsbewegungen. Es handelt sich um Besitzstands- und Umverteilungskonflikte hinsichtlich politischer Macht, sozialer Akzeptanz und materieller Ressourcen. Die gesellschaftliche Konflikthaftigkeit stellt an die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen fachdidaktisch hohe Anforderungen. Die soziale, kulturelle und lebensweltliche Heterogenität der Schüler:innen ist deutlich ausdifferenzierter als am Gymnasium. Die Thematisierung gesellschaftlicher Konflikte trifft deshalb viel öfter auf Lernende, die betroffen sind oder sich durch die Pluralisierung und den sozialen Wandel bedroht fühlen. Die Befürchtung, dass die thematisierten gesellschaftlichen Konflikte im Unterricht kontrovers diskutiert werden, erzeugt offenbar – so Rückmeldungen aus der Praxis, empirische Daten fehlen – bei Lehrkräften ein Vermeidungsverhalten.
 
        Im 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wird ausgeführt, dass der politische Unterricht an berufsbildenden Schulen vor allem auf die Vermittlung von Fakten ausgerichtet und selten diskursiv sei.10 Begründet wird dies mit der begrenzten Lernzeit oder der Orientierung an den Kammerprüfungen. Zum Tragen kommt mit Gewissheit auch die massive Marginalisierung soziologischer Inhalte in den Bildungsplänen, nicht nur, aber vor allem im berufsbildenden Bereich (abgesehen von denen für soziale Berufe) – ein Umstand, den der Soziologe Thomas Meyer angesichts gesellschaftlicher Umbrüche und Krisen als paradox bewertet.11
 
        Diese Erklärungsansätze haben ihre Berechtigung, legitimieren den Zustand aber nicht. Das Vermeidungsverhalten der Lehrkräfte sollte intensiver in den Blick genommen werden, denn Möglichkeiten, kontroverse Themen aufzugreifen, bestehen trotz der Widrigkeiten. Bei den Lehrkräften, das gilt es zu überprüfen, entsteht offenbar der Eindruck, dass gesellschaftlich konfliktbehaftete Themen nicht mehr „unterrichtbar“ sind. Die politische Bildung verfügt zwar über elaborierte lehrlernmethodische Konzepte, Konflikte im Unterricht zu thematisieren, dennoch erfolgt offenbar vielfach die Flucht in den sicheren Hafen der schlichten Faktenvermittlung.
 
        Das Vermeiden konfliktbehafteter Themen im Unterricht ist mit Blick auf die gesellschaftliche Diskurs- und Konfliktfähigkeit bedenklich, weil den Schüler:innen vorenthalten wird, Diskurskompetenzen zu erwerben und zu lernen, Differenz auszuhalten oder gesellschaftliche Widersprüche mit sich und anderen auszuhandeln. Da sich die Problematik in diesem Ausmaß offenbar am Gymnasium nicht abzeichnet, kann die Entwicklung die Differenz hinsichtlich der Politikkompetenz und hiermit verbundener Chancen, eigene Interessen im politischen Prozess durchzusetzen, verstärken.
 
        RESILIENZ STÄRKEN
 
        Besonders auffallende Befunde neuerer empirischer Studien zu den politischen Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die wachsende Zukunftsangst und das nachlassende Vertrauen in die gesellschaftliche Problemlösungsfähigkeit. In der „Vertrauensstudie 2022“ gab mehr als ein Drittel der Befragten an, die Zukunft der Gesellschaft pessimistisch zu sehen.12 Der Autor der Studie, der Erziehungswissenschaftler Holger Ziegler, befürchtet einen Rückzug ins Private und Resignation.13 Politische Radikalisierung könnte eine weitere Reaktion sein.
 
        Intensiver als bisher muss sich die politische Bildung nicht nur an berufsbildenden Schulen mit der Frage auseinandersetzen, wie sie die politische Resilienz, also die politische Widerstandsfähigkeit der Lernenden in Krisensituationen, stärken kann. Politische Bildung zielt vornehmlich auf die individuelle Förderung und Aktivierung. Viel stärker sollten jedoch kollektive politische Beteiligungsformen thematisiert und erprobt werden, um politischen Überforderungsgefühlen des Einzelnen entgegenzusteuern. Das kann lehrlernmethodisch über mehrere Verfahren erfolgen. Intensiviert werden sollte etwa die unterrichtliche Auseinandersetzung mit kollektiven Beteiligungsformen, auch in sozialen Medien, oder sozialen Bewegungen wie der Arbeiterbewegung oder der Frauenbewegung. Am Beispiel sozialer Bewegungen lässt sich aufzeigen, dass gesellschaftliche Verhältnisse sich wandeln können, wenn Menschen kollektiv dafür eintreten. Die Veränderungsprozesse sind langwierig – auch diese Erkenntnis gehört zum politischen Lernen – aber im historischen Rückblick beachtlich.
 
        Vor allem aber sollten Fragen betrieblicher Mitbestimmung, insbesondere auch unter den Bedingungen von „New Work“, vertieft bearbeitet werden. Diese Thematik ist in den Bildungsplänen verankert. Politisches Engagement im Betrieb, etwa im Betriebsrat oder bei der Teilnahme an Streiks, eröffnet kollektive politische Wirksamkeitserfahrungen, durch die sich Beschäftigte insgesamt als fähig erleben können, gemeinsam politisch etwas zu erreichen. Aber auch die Erfahrung, Forderungen nicht durchsetzen zu können und Kompromisse einzugehen, sind wichtige demokratische Lernprozesse.
 
        Die politischen Erfahrungen der Auszubildenden, insbesondere in Branchen mit einem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad, tragen dazu bei, dass das politische Interesse und Engagement in der Arbeitswelt zunimmt.14 Ausgehend von der Spillover-These wird sogar davon ausgegangen, dass politische Partizipation am Arbeitsplatz sich auch auf das Engagement in anderen Lebensbereichen auswirkt.15 Diese These muss bei den Auszubildenden jedoch noch tiefergehender empirisch überprüft werden.
 
        Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die politische Bildung an berufsbildenden Schulen mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Rahmenbedingungen, diese zu bewältigen, sind jedoch denkbar schlecht.
 
        RANDSTÄNDIGKEIT POLITISCHER BILDUNG
 
        Im 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wird ausgeführt, dass sich Berufsschüler:innen zuweilen gar nicht an ein Unterrichtsfach mit politischer Bildungsausrichtung erinnern können.16 Dieser Befund erstaunt zunächst, weil politische Bildung in den Stundentafeln aller Ausbildungsgänge des berufsbildenden Systems verankert ist. Er verweist aber auf zentrale strukturelle Probleme des Lernbereiches.
 
        Politische Bildung ist, selbst in Unterrichtsfächern wie Sozialkunde (und andere Fachbezeichnungen) im Vergleich zu ökonomischen und rechtlichen Inhalten deutlich unterrepräsentiert.17 Diese Randständigkeit spiegelt sich auch in den Lernfeldern wider, obwohl die Kultusministerkonferenz (KMK) fächerintegratives Lernen explizit fordert: „Die Mehrdimensionalität, die Handlungen in einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt kennzeichnet (z.B. ökonomische, ökologische, rechtliche, naturwissenschaftliche, fach- und fremdsprachliche, kommunikative, soziale und ethische Aspekte), erfordert eine breitere Betrachtungsweise als die Perspektive einer einzelnen Fachdisziplin.“18 Dieser bildungspolitische Anspruch wird bis heute nicht erfüllt. So mahnte der Soziologe Martin Baethge an, die „bisweilen zu eng arbeitsprozesslich gefasste[n] Berufsbilder und Qualifizierungskonzepte durch Reflexion komplexerer Arbeitssituationen und Einbeziehung systematischer Perspektiven der institutionellen und gesellschaftlichen Kontexte zu erweitern“.19
 
        Bildungspolitisch gibt es erste Initiativen, dieser Fehlentwicklung entgegenzuwirken. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat in den modernisierten Standardberufsbildpositionen 2020 zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der beruflichen Bildung vier Gegenstandsfelder für die politische Bildung definiert:20
 
         
          	Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht
 
          	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
 
          	Umweltschutz und Nachhaltigkeit
 
          	Digitalisierung der Arbeitswelt
 
        
 
        Aus politikdidaktischer Perspektive sind die BIBB-Gegenstandsfelder bedeutsam und eröffnen Chancen des politischen Lernens,21 sie sind aber überarbeitungsbedürftig. Zentrale Inhalte wie „Sozialstruktur und soziale Ungleichheit“, sind unbedingt zu ergänzen – nicht nur, weil der Beruf ein zentrales Kriterium für den Sozialstatus und damit auch maßgeblich für Lebenschancen der Lernenden ist, sondern auch, weil es sich um ein gesellschaftliches Problem handelt, das in der Arbeitswelt wirksam ist und zudem durch Berufshandeln entsteht, reproduziert und verfestigt wird. Zudem sollten die Gegenstandsfelder breiter definiert und um Fragen der Demokratisierung der Arbeitswelt und des Berufshandelns sowie des gesellschaftlich-betrieblichen Miteinanders erweitert werden.
 
        Die nachfolgende, von mir erstellte Auflistung „sozialwissenschaftlicher Gegenstandsfelder“ für die politische Bildung an beruflichen Schulen erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ergänzt aber zentrale, ausbildungsrelevante gesellschaftliche Problemfelder:
 
         
          	Rechtsverhältnisse (duales Ausbildungssystem, Arbeitsverhältnisse), Arbeits- und Tarifrecht, Konflikte und Miteinander in Betrieb und Gesellschaft (etwa Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit)
 
          	Beruf, Arbeit, Ethik, Identität und Gesellschaft
 
          	Sozialer und technologischer Wandel und soziale Bewegungen
 
          	Sozialstrukturanalyse und soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, Arbeitswelt und durch Berufsarbeit
 
          	Nachhaltigkeit in verschiedenen Teillebenswelten der Lernenden
 
          	Internationale Verflechtungen: Globalisierung, internationale Organisationen, Migration, Konfliktregulierung
 
        
 
        Es stellt sich jedoch grundlegend die Frage, ob die Standardberufsbildpositionen oder die Bildungspläne der Schlüssel zur Veränderung sind. Die meisten Bildungspläne, die von den Bundesländern herausgegeben werden, weisen durchaus, wenn auch randständig, politische Inhalte auf. Die Lehrkräfte haben also Möglichkeiten, politische Fragestellungen intensiver zu thematisieren, aber mit Blick auf die Kammerprüfungen verzichten viele hierauf, in der Erwartung, dass genuin politische Themen nicht prüfungsrelevant sind.22 Die skizzierte Problematik wird im Berufsbildungsbereich seit Jahrzehnten unter dem Begriff „Kammerprüfungssyndrom“ diskutiert.23 Die Kammerprüfungen sind vermutlich der Schlüssel zur Veränderung im dualen System. Neben der Überarbeitung der Bildungspläne bedarf es vor allem detaillierterer, verbindlicher bildungspolitischer Vorgaben für die prüfungsrelevanten Fachausschüsse hinsichtlich der didaktischen Qualität und des Umfangs der zu berücksichtigenden politischen Inhalte in den Kammerprüfungen. Dieser Verantwortung entzieht sich die Bildungsverwaltung der Länder jedoch bisher.24
 
        UNTERNEHMERISCHES SELBST ALS BILDUNGSZIEL?
 
        Die modernisierten Standardberufsbildpositionen haben das Potenzial, die Bedeutung politischer Bildung an berufsbildenden Schulen wieder stärker in die berufspädagogische Debatte hineinzutragen. Kontrovers dürfte vor allem die bildungspolitische Intention diskutiert werden, die mit den Standardberufsbildpositionen verfolgt wird. Diese sollen einen Beitrag zur Förderung von demokratischen Kompetenzen leisten, „indem sie auf die Eigenverantwortung des Einzelnen am Arbeitsplatz im Sinne von Rechten, Pflichten sowie die Bedeutung von Prävention und Weiterbildung hinweisen“.25 Auch in den Standards der KMK für Sozialkunde für gewerblich-technische Ausbildungsberufe schlägt sich ein Verständnis von sozialkundlicher Bildung nieder, das weniger auf die Befähigung zu politischer Mündigkeit zielt, sondern eher auf die Sozialisation der Lernenden hin zum „unternehmerischen Selbst“.26 Als politisch gestaltende Akteur:innen in der Arbeitswelt und Gesellschaft werden die Lernenden in den KMK-Standards dagegen – mit Ausnahme bei der Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen der betrieblichen Mitbestimmung – kaum adressiert.27
 
        Es liegen nur wenige Daten vor, wie und inwiefern diese bildungspolitische Ausrichtung sich auf der Unterrichtsebene auswirkt. Befragt nach den Fähigkeiten, die im Politikunterricht vermittelt werden, weisen die Berufsschüler:innen bei den Items „Im Politikunterricht lerne ich“: „politische Probleme zu verstehen“, „mir eine eigene politische Meinung zu bilden“ und „wie ich mich an politischen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligen kann“ jedoch deutlich geringere Zustimmungswerte auf als Lernende am Gymnasium.28 Offen ist, inwieweit diese Befunde auch auf die geringere Unterrichtszeit an Berufsschulen zurückzuführen sind. Sie weisen dennoch auf einen Handlungsbedarf hinsichtlich der stärkeren Fokussierung des Unterrichts auf politische Partizipation und Mündigkeit.29
 
        Die politische Bildung an berufsbildenden Schulen ist mit einer Vielzahl institutioneller, politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen konfrontiert. Diese sind in überwiegender Anzahl nicht neu; sie zu lösen oder zumindest systematisch anzugehen, ist bisher aber nur unzureichend erfolgt. Es mangelt dabei nicht an Problembewusstsein in der Bildungspolitik, auch liegen belastbare Daten und tragfähige fachdidaktische und pädagogische Konzepte vor. Es fehlt letztlich am politischen Willen, nachhaltige Strukturen zu schaffen, um die Situation des Bildungsbereichs zu verbessern. Das ist umso erstaunlicher, weil kaum eine andere gesellschaftliche Institution mit so vielfältigen sozialen Integrationsleistungen konfrontiert ist wie diese Schulform.
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        KONZEPTE POLITISCHER NACHHALTIGKEITSBILDUNG
 
        Nilda Inkermann · Andreas Eis
 
        Mit der Zuspitzung globaler Vielfachkrisen gewinnt auch deren Thematisierung in Forschung und Bildungspraxis an Bedeutung. Seit den Fridays-for-Future-Demonstrationen und immer besorgniserregenderen wissenschaftlichen Berichten des Weltklimarates, des Biodiversitätsrates und des Internationalen Ressourcenpanels rücken die bereits seit Jahrzehnten vielfach bedrohten und überschrittenen planetaren Belastungsgrenzen wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein. Schüler*innen bestreiken ein Bildungs- und Wissenschaftssystem, das selbst Anteil an der Reproduktion und Stabilisierung einer nicht-nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise hat. Gleichzeitig zeigen ökonomische, soziale und politische Krisen der vergangenen Jahrzehnte sehr eindrücklich, dass Konflikte um gerechte Zugänge zu lebenswichtigen Gütern wie Wasser, Land und Energie sowie der in Artikel 20a des Grundgesetzes verankerte Schutz natürlicher Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen nicht zu trennen sind von Fragen globaler „Arbeitsteilung“ beziehungsweise Ausbeutung und imperialer Aneignung von Arbeitskraft und Natur. Auch Nachhaltigkeitsdiskurse gehen mit Verteilungskämpfen einher. Privilegien, die auf einem „guten Leben“ für wenige auf Kosten inhumaner Lebensbedingungen für viele andere Menschen und Naturzerstörung basieren, kommen zunehmend ins Blickfeld.
 
        In diesem Beitrag gehen wir von einem breiten Nachhaltigkeitsbegriff aus, der die globalen Vielfachkrisen in ihren Bedingungszusammenhängen verstehbar und bearbeitbar macht. Im Zentrum steht die Frage, welche Rolle Bildung als immer auch mit einem politischen – also das gesellschaftliche Zusammenleben gestaltenden – Anspruch verbundenes Konzept spielt. Häufig vernachlässigt scheint uns dabei die Rolle, die Bildungs- und Wissensregime selbst zur Verhinderung sozial-ökologischer Transformationen spielen.
 
        Wir skizzieren Entwicklungslinien und Bildungskonzepte, die sich den Themen Umwelt-, Klima-, Biodiversitätsschutz (beziehungsweise der Ausbeutung und Zerstörung von Naturressourcen), globaler Gerechtigkeit und Wirtschaftsbeziehungen (beziehungsweise postkolonialen Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnissen) und Ansprüchen einer globalen demokratischen Weltbürger*innenschaft (beziehungsweise den anhaltenden Verhältnissen von Rassismus, (Neo-)Kolonialismus, Klassismus, Geschlechterhierarchien und Autoritarismus) widmen. Dabei argumentieren wir für eine stärkere Bindung pädagogischer Nachhaltigkeitskonzepte an globale und innergesellschaftliche Konflikte und strukturelle Bedingungen.
 
        BILDUNG STABILISIERT UND TRANSFORMIERT GESELLSCHAFT
 
        Die Ziele, Inhalte und didaktischen Konzepte von Bildung spiegeln gesellschaftliche Konfliktlagen wider. So, wie Programme der Demokratieförderung auf (neue) Krisen demokratischer Teilhabe und gleichzeitige Ausgrenzungen und Gewaltverhältnisse zu „reagieren“ versuchen, befassen sich Konzepte der Bildung für nachhaltige Entwicklung und des Globalen Lernens mit ökologischen, friedenspolitischen und globalen ökonomischen Krisen. Gemeinsam ist vielen dieser Konzeptionen die vage Hoffnung, Lernenden nicht nur ein Verständnis für aktuelle Krisen und „epochaltypische Schlüsselprobleme“01 zu ermöglichen, sondern mithilfe von Bildung auch zur Bewältigung dieser gesellschaftlichen Aufgaben beitragen zu können.02 Krisen als kollektive, gesellschaftliche Lerngelegenheiten zu verstehen,03 kann jedoch nicht bedeuten, die Lösung politischer und sozialer Konflikte in eine pädagogische Aufgabe zu überführen.
 
        Die gesellschaftlichen Funktionen von Bildung bestehen zunächst in der Reproduktion und Stabilisierung einer sozialen und politischen Ordnung durch Qualifikation, Selektion, Integration und die Rechtfertigung ungleicher Berufs- und Lebenschancen. Jede Form von Bildung ist insofern politisch, als sie eine zentrale Rolle bei der Sozialisation von Menschen spielt. Bildung tradiert nicht nur Wissen und Fähigkeiten, sie vermittelt auch Werteordnungen und Alltagspraktiken des Zusammenlebens. Damit reproduziert sie wirtschaftliche, kulturelle und politische Strukturen. Zugleich verbindet sich mit Bildung in demokratischen Gesellschaften der Anspruch, die Voraussetzungen zur Umsetzung der (vielfach nicht erfüllten) normativen Ansprüche auf soziale und politische Teilhabe zu schaffen und gesellschaftliche Verhältnisse zu transformieren. Bildung bewegt sich also immer im Spannungsfeld zwischen Herrschaft und Emanzipation. Mit der Absicherung von liberalen Werten und rechtsstaatlichen Strukturen verbinden sich zugleich Leistungs-, Wettbewerbs-, Wachstums-, Eigentums- und Wohlstandsvorstellungen, die eine nicht-nachhaltige Produktions- und Lebensweise im Alltagsverstand als „mentale Infrastrukturen“ tief verankert.04 Bildung stabilisiert und rechtfertigt damit auch strukturelle Ungleichheit, Ausbeutung und befördert systematische Naturzerstörungen.05
 
        GLOBALE ENTWICKLUNGEN
 
        Die Debatten um Nachhaltigkeit und die Entwicklung von Bildungskonzepten müssen vor dem Hintergrund zeithistorischer Entwicklungen und mit diesen verbundenen Deutungskämpfen um die Gestaltung von (Welt-)Gesellschaft betrachtet werden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Bildung auf internationaler Ebene als Mittel zur Verständigung hervorgehoben. Mit der Gründung der Weltkulturorganisation Unesco 1946 wurden erste Leitlinien für eine International Education formuliert.
 
        Mit dieser globalen Perspektive entstand bereits in den 1970er Jahren der Begriff „Global Education“ für Konzeptionen, bei denen es um die Gestaltung der Globalisierung nach ethischen Zielen wie Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sowie um eine neue Vorstellung von transnationaler (Welt-)Bürger*innenschaft geht. Diese Bemühungen standen in den USA unter einem anderen Vorzeichen als in Deutschland. Das strategische Interesse der US-Regierung bestand darin, ihre hegemoniale Rolle auf der Weltbühne zu stabilisieren und dafür den Welthorizont von Bürger*innen zu öffnen. Eine globale Perspektive auf Bildung entwickelte sich in Deutschland insbesondere durch zivilgesellschaftliche Akteur*innen in Verbindung mit den Solidaritäts- und Internationalismusbewegungen der 1960er und 70er Jahre. Soziale Bewegungen, die sich mit Fragen der Nord-Süd-Beziehungen und Entwicklungspolitik befassten, spielten eine zentrale Rolle für Friedens- und Menschenrechtspädagogik, Interkulturelle Pädagogik und Entwicklungspolitische Bildung. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen formulierten den Anspruch, weltgesellschaftlichen Transformationen begegnen zu können. Für die Bearbeitung von Themen wie Ungerechtigkeit oder die Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen sollte die Lernfähigkeit des Menschen als Potenzial entwickelt und genutzt werden.06 Eine Politisierung der entwicklungspolitischen Debatte zeigte sich in den späten 1970er Jahren. Abhängigkeitsstrukturen internationaler Wirtschaftsverflechtungen rückten ins Blickfeld, und damit wurde sichtbarer, dass sich die Entwicklungsfrage längst zu einem Problem der Weltgesellschaft ausgeweitet hatte.07
 
        Bereits in den 1960er und 70er Jahren wiesen Wissenschaftler*innen und soziale Bewegungen auf die Kosten hin, die durch die industrielle Entwicklung auch für die Umwelt entstanden. Mit dem „Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ wurden „Die Grenzen des Wachstums“ öffentlichkeitswirksam prognostiziert: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.“08 Der Bericht verdeutlichte den nicht-nachhaltigen Zusammenhang zwischen ökonomischen Aktivitäten und ökologischen Grundlagen. Ökologische Themen wurden zunehmend auch als Bildungsthemen verhandelt, was die Ansätze und Praxis Entwicklungspolitischer Bildung und Umweltbildung stärkte. Sie wurden nicht in akademischen oder staatlichen Programmen entworfen, sondern waren geprägt durch zivilgesellschaftliches Engagement und Reflexionsprozesse pädagogischer Praxis in selbstorganisierten Bildungsformaten aus sozialen Bewegungen und Bürger*inneninitiativen, worüber auch politische Forderungen nach Bildungs- und Bewusstseinsarbeit lauter wurden.09
 
        GLOBALES LERNEN, BNE ODER TRANSFORMATIVE BILDUNG?
 
        Die Auseinandersetzung mit Globalisierung und der Bedeutungsverlust von Nationalstaaten führte zu einer Neuausrichtung von Entwicklungspolitischer Bildung. Konzepte des Globalen Lernens erweiterten oder ersetzten sie nun. Mit dem Ende der Ost-West-Systemkonkurrenz wurde die Entwicklungsproblematik zudem nicht mehr entlang einer territorial definierten Nord-Süd-Achse definiert, und es kam zu einer veränderten Wahrnehmung globaler Herausforderungen und Schlüsselprobleme. Im Globalen Lernen verzahnten sich die durch zivilgesellschaftliche Akteur*innen geprägten und aus sozialen Bewegungen hervorgegangenen Ansätze der Friedenspädagogik, der Entwicklungspolitischen Bildung, Umwelt-, Menschenrechtsbildung und der Interkulturellen Erziehung.10
 
        Zugleich stärkten weitere UN-Programme die Relevanz des Globalen Lernens im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die auf der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete Agenda 21 enthielt die Aufforderung, Bildung am Leitziel einer globalen Entwicklung zu orientieren als eine „unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung“.11 Mit diesem Leitbild ging die Forderung einher, Bewusstsein und Handeln in Schul- und Berufsbildung zu fördern. Die Bildungskonzepte des Globalen Lernens und der Umweltbildung bekamen – mit dem neuen Konzept der BNE – eine breitere politische und institutionelle Akzeptanz und Sichtbarkeit, etwa durch die BNE-Weltdekade von 2005 bis 2014. Durch die Agenda 2030 (Rio+20-Konferenz, 2012) mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und dem Unesco-Weltaktionsprogramm von 2015 bis 2020 wurden im deutschen BNE-Diskurs globale und entwicklungspolitische Fragen integriert. BNE wird zunehmend mit einer politischen, internationalen Nachhaltigkeitsagenda verschränkt und findet eine breite Akzeptanz in formellen und non-formellen Bildungskontexten.
 
        Parallel zu dieser Erfolgsgeschichte steigt auch nach drei Jahrzehnten und zahlreichen BNE-Programmen die Nutzung fossiler Energieträger weltweit weiter massiv an und wird der Raubbau an der Natur unvermindert fortgesetzt.12 Hier stellt sich die Frage, inwiefern die BNE-Konzepte nicht doch business as usual absicherten, statt die Grundannahmen nicht-nachhaltigen Wirtschaftens zu hinterfragen, entwicklungskritische Perspektiven zu fördern oder auch den Schutz von Natur aufgrund ihres Eigenwertes stärker zu vertreten.13 Mit einer Institutionalisierung staatlicher BNE-Programme zeigt sich zugleich eine Tendenz, dass radikalere kritische Elemente aus der Debatte verschwinden und neoliberale Nachhaltigkeits- und Bildungsverständnisse adaptiert werden. Kritik wird beispielsweise daran geäußert, dass Dimensionen globaler Verteilungsgerechtigkeit zu wenig aufgegriffen und Annahmen über das Paradigma des Wirtschaftswachstums unkritisch übernommen werden. Zugleich zeige sich ein instrumenteller Blick auf Natur und Ökosysteme, die Dominanz technologieorientierter Ansätze des Marktes sowie eine starke Fokussierung auf Standardisierung und Messbarkeit der BNE-Konzepte. Kaum thematisiert werde zudem, wie Bildung und Wissenschaft nicht-nachhaltige Werteorientierungen prägen und Alltagsideologien reproduzieren.14
 
        Ausgehend von dieser Kritik werden verstärkt Ansätze Transformativer Bildung diskutiert.15 Auch mit diesem Konzept verbinden sich unterschiedliche Verständnisse: Einerseits stellt die Agenda 2030 mit dem Titel „Transformation unserer Welt“ den Anspruch eines grundlegenden Gesellschaftsumbaus, der Bildung eine transformative Rolle zuweist. Andererseits wird der Begriff durch Praxisakteur*innen und soziale Bewegungen verwendet und stellt hegemoniale Nachhaltigkeitskonzepte infrage.16 Die historische Genese des Globalen Lernens, der BNE und einer Transformativen Bildung verdeutlichen politische Kämpfe um den emanzipatorischen und solidarischen Umgang mit epochalen Schlüsselproblemen und macht zugleich sichtbar, wie politische Rahmenprogramme damit einhergehende Forderungen aufgreifen und einhegen. Der gesellschaftspolitische Rahmen, in dem diese Einhegung stattfindet, kann als Hegemonie der imperialen Produktions- und Lebensweise bezeichnet werden. Ihre Bedeutung für politische Nachhaltigkeitsbildung wird im Folgenden erläutert.
 
        IMPERIALE PRODUKTIONS- UND LEBENSWEISE ALS ANALYSEKONZEPT
 
        Die Bildungskonzepte BNE und Globales Lernen sind mit normativen Ansprüchen verbunden, die auf einem breiten Konsens beruhen – etwa weltweite Gerechtigkeit und Konsum- und Produktionsweisen, die nicht langfristig Lebensgrundlagen zerstören. Jedoch zeigt sich, dass die geteilten Normen in institutionellen und alltäglichen Praktiken permanent unterlaufen werden. Dieser Aspekt ist oft eine Leerstelle in Bildungskonzepten. Die Politikwissenschaftler Ulrich Brand und Markus Wissen greifen mit ihrem Analysekonzept der imperialen Produktions- und Lebensweise (iPLw) das Paradox auf, dass sich die globalen Vielfachkrisen verschärfen, obwohl sie gesellschaftlich zunehmend als Herausforderung begriffen und mit normativen Vorstellungen „nachhaltigen Wirtschaftens“ und „grünen Wachstums“ verbunden werden. Vielmehr verallgemeinere und intensiviere sich global eine nicht-nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise.17
 
        Dies lässt sich als Ergebnis jahrzehntelanger Hegemoniebildung verstehen, die globale Ausbeutung und das Leben auf Kosten anderer teils verschleiert, teils als „normal“ erscheinen lässt. Diese Produktions- und Lebensweise ist „imperial“, da sie auf der Ausbeutung von Menschen und Natur beruht, wobei der Globale Norden überproportional auf Arbeit und Ressourcen im Globalen Süden zugreift und Kosten wiederum zu einem großen Teil in den Globalen Süden externalisiert. Mit der iPLw geht ein Wohlstandsversprechen einher, wodurch alternative Produktions- und Lebensweisen verdrängt werden. Notwendigerweise bleibt sie jedoch exklusiv, da sie ökonomisch wie physikalisch nicht verallgemeinerbar ist. Dass sie trotz des zunehmenden Krisenbewusstseins selten ernsthaft infrage gestellt wird, liegt an ihrer hegemonialen Stellung: Sie ist in individuellen Handlungen, politischen Institutionen und materiellen Infrastrukturen tief verankert. Kulturelle Leitbilder normalisieren die Vorstellung eines Lebens auf Kosten anderer als Vorstellung eines „guten Lebens“, das alltägliches Handeln und Denken prägt.18 Gesetze, internationale Abkommen und andere politische Strukturen – auch Bildungsinfrastruktur und -inhalte – stabilisieren ebenfalls die iPLw. In der gebauten Welt der Autobahnen, Kohlekraftwerke oder Pipelines ist sie materialisiert.
 
        Mit dem Konzept der iPLw kommen strukturelle Gründe in den Blick, die eine nachhaltige, solidarische Produktions- und Lebensweise verhindern. Diese Gründe zeigen, wie Menschen selbst in Alltagspraktiken eingebunden sind und welche Gestaltungsspielräume bestehen oder auch behindert werden. Politische Nachhaltigkeitsbildung kann sich deshalb nicht normativ auf ein „Denken und Handeln im Welthorizont“ sowie die Befähigung, „an der Gestaltung von Weltgesellschaft sachkundig und verantwortungsbewusst teilzuhaben“,19 beschränken. Sie muss Interessen, Konfliktlinien, globale Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse analysieren und deren Absicherung durch Alltagspraxis sichtbar machen, um sie infrage stellen zu können. Sie konfrontiert die abstrakte Norm der Nachhaltigkeit mit den stabilen nicht-nachhaltigen Strukturen. Der Ansatz zielt auf eine Repolitisierung (globaler) sozialer Verhältnisse und tritt der vermeintlichen Alternativlosigkeit entgegen. Er umgeht damit individuelle Moralisierungen und entsprechende Ohnmachtserfahrungen angesichts tiefgreifender Krisen. Mit der Analyse widersprüchlicher und umkämpfter Verhältnisse werden zugleich Denk- und Handlungsräume sichtbar. In vielen kleinen kollektiven und nachhaltigen Praktiken werden ein solidarisches Mensch-Naturverhältnis sowie alternative Produktions-, Konsum- und Lebensformen bereits erprobt und gelebt. Politische Akteur*innen wie NGOs und soziale Bewegungen entwickeln und streiten für neue Vorschläge politisch-institutioneller Praktiken.20
 
        Aufgabe politischer Bildung ist es, Zugänge zu schaffen, diese sozialen Kämpfe und Konflikte über und für Nachhaltigkeit und sozialökologische Transformationen zu verstehen und Möglichkeiten zu eröffnen, mündig, solidarisch, nachhaltig und kollektiv denken und handeln zu können.
 
        BILDUNG IN DER SOZIAL-ÖKOLOGISCHEN TRANSFORMATION
 
        Um die Deutungskämpfe um nachhaltige Zukunft genauer in den Blick zu bekommen, schlagen wir vier Bereiche vor, die unter Berücksichtigung der iPLw Potenziale und Hürden politischer Nachhaltigkeitsbildung verdeutlichen.21
 
        Politische Bildung zu Nachhaltigkeit macht Nachhaltigkeit zum Gegenstand politischer Bildung. Soziale, ökologische, ökonomische und kulturelle Dimensionen von Nachhaltigkeit werden zum Thema, um die iPLw analysieren und kritisieren zu können. Sie helfen, gängige, hegemoniale Annahmen sichtbar und diskutierbar zu machen. Dabei werden Fragen nach individuellen und kollektiven Werten, Leitbildern und Normen gestellt. Auch Praktiken, die Nachhaltigkeit beanspruchen – wie Programme des Green New Deals, die Umstellung auf Elektromobilität, Sorgekooperativen oder die Gründung von Ernährungsräten – werden befragt, und es wird diskutiert, welche strukturellen Herrschaftsformen ihnen zugrunde liegen oder infrage gestellt werden. In politischen Bildungsräumen werden Deutungskämpfe um Nachhaltigkeitskonzepte thematisiert und dabei die Gewordenheit und Veränderbarkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen anschaulich.
 
        Politische Bildung für Nachhaltigkeit versteht sich nicht als Instrumentalisierung von Bildung im Sinne einer Absolutsetzung von bestimmten Nachhaltigkeitsvorstellungen. Im Sinne einer kritischen politischen Bildung22 muss es darum gehen, normative Setzungen und Konflikte transparent zu machen. Bildung ist immer von Interessen geprägt, in Herrschaftsordnungen eingebunden und geht daher mit Instrumentalisierungstendenzen einher. Das Für bezieht sich daher auf zwei Ebenen: erstens auf die Gefahr der Aneignung durch spezifische Interessen für die Umsetzung bestimmter Nachhaltigkeitsvorstellungen und zweitens auf die Offenheit von Nachhaltigkeitskonzepten und deren Reflexion aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Sozial-ökologische Transformationen und Bildungszugänge werden also als unabgeschlossene Praktiken verstanden, die im Rahmen „des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen“ (Art. 20a GG) stattfinden.
 
        Politische Bildung als Nachhaltigkeit zielt nicht bloß darauf, „das Bestehende (…) mitzugestalten und zu reproduzieren“. Vielmehr geht es ihr darum, „Wege zu finden, das Bestehende (…) individuell und kollektiv handelnd zu verändern“.23 Daran anschließend meint politische Bildung als Nachhaltigkeitsbildung, den Gegenstand der Nachhaltigkeit zur Praxis zu machen. Durch das Erfahren von Nachhaltigkeitspraktiken werden diese erlernbar. Auch Ambivalenzen und Herausforderungen können erfahren und so bearbeitbar werden. Dies verweist auf eine Bildungspraxis, die sich an Lernformaten orientieren, die Kopf, Herz und Hände einbeziehen. Politische Bildung schafft Räume, in denen (junge) Menschen experimentieren, reflektieren und Impulse erhalten, um als „normal“ erachtete Verhaltens- und Denkweisen zu verlernen und neue zu erproben. Durch die Einbindung außerschulischer Lernorte und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen können Lernende Möglichkeiten von Partizipation kennenlernen und sich aktiv in ihre Zukunftsgestaltung einbringen. Bildungsformate selbst werden als kollektive Praktiken erfahrbar.
 
        Politische Bildung in Nachhaltigkeitspraktiken schließlich versteht diese Praktiken selbst als Lernräume. Sie sind Erfahrungsräume, in denen basisdemokratische und partizipative Entscheidungsstrukturen erprobt und Handlungsfähigkeiten erlernt werden. Politische Bildung in Nachhaltigkeitspraktiken stellt zudem Selbstverständlichkeiten politischer Bildung selbstreflexiv infrage und richtet den Blick auf die Verwobenheiten mit hegemonialen nicht-nachhaltigen Verhältnissen. Hier besteht die Aufgabe politischer Bildung darin, politischen Dissens als konstruktive Selbstverunsicherung der eigenen Praktiken, Annahmen und Vorstellungen sichtbar zu machen und darüber den Suchprozess zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle offen zu halten. Politische Bildung in Nachhaltigkeitspraktiken fragt zudem, wie diese verankert und abgesichert werden können, um schrittweise zu einer gesamtgesellschaftlichen globalen Realität zu werden und die iPLw zu überwinden.
 
        FAZIT
 
        Durch die geschilderten vier Bereiche wird die Bedeutung mentaler Infrastrukturen, die durch die Hegemonie der iPLw geprägt sind, für die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit als Bildungsaufgabe gezielt angesprochen. Sie prägen unsere Wahrnehmung und Vorstellung von (globaler) Gesellschaft, sie sind orientiert an kulturellen Leitbildern im Denken und Handeln. Dabei stehen sie in einem Verhältnis zu materiellen Infrastrukturen und Institutionen. Durch materielle Infrastrukturen wie autofreie Städte, offene Werkstätten und Bibliotheken oder Bürger*innenenergiegenossenschaften werden nachhaltige Produktions- und Lebensweisen ermöglicht, sichtbar und abgesichert, die ein anderes individuelles und kollektives Wahrnehmen und Verhalten ermöglichen. Das Ziel muss also sein, Nachhaltigkeitskonzepte langfristig über institutionelle und strukturelle Zusammenhänge zu verankern. Dies gilt auch für Konzepte politischer Nachhaltigkeitsbildung, wodurch der Blick auf Bildung über Inhalte hinaus erweitert wird. Im Fokus steht daher nicht nur die selbstreflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Eingebundenheit und Reproduktion der imperialen Produktions- und Lebensweise, sondern auch die Frage danach, wie materielle Infrastruktur und institutionelle Zusammenhänge geschaffen werden können, die eine politische Bildung als Nachhaltigkeit auch im Sinne nachhaltiger Bildungsinfrastrukturen ermöglichen.
 
         
          NILDA INKERMANN 
ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und promoviert an der Universität Kassel zu Globalem Lernen und sozial-ökologischer Transformation. Sie ist zudem Teil des I.L.A. Kollektivs. inkermann@uni-kassel.de
 
          ANDREAS EIS 
ist Professor für Didaktik der politischen Bildung an der Universität Kassel. Zu seinen Schwerpunkten gehören europapolitische Bildung sowie Diversität und partizipative Demokratiebildung. andreas.eis@uni-kassel.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 Wolfgang Klafki, Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik, Weinheim–Basel 1991, S. 43–68.
 
        02 Vgl. Oliver Emde et al. (Hrsg.), Mit Bildung die Welt verändern? Globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung, Opladen–Berlin–Toronto 2017.
 
        03 Vgl. Ulrich Brand/Gerd Steffens, Klimakrise und gesellschaftliches Lernen, in: Agnieszka Czejkowska/Susanne Spieker (Red.), Innere Sicherheit, Jahrbuch für Pädagogik 2019, Berlin 2021, S. 17–40.
 
        04 Harald Welzer, Mentale Infrastrukturen. Wie das Wachstum in die Welt und in die Seelen kam, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2011.
 
        05 Vgl. I.L.A. Kollektiv (Hrsg.), Auf Kosten anderer? Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert, München 2017, S. 48–59.
 
        06 Vgl. Gregor Lang-Wojtasik (Hrsg.), Bildung für eine Welt in Transformation: Global Education als Chance für die Weltgesellschaft, Opladen–Berlin–Toronto 2019.
 
        07 Vgl. Annette Scheunpflug, Entwicklungspolitische Bildung und Globales Lernen. Ein Beitrag zur Politischen Bildung, in: Außerschulische Bildung 2/2016, S. 30–37, hier S. 32.
 
        08 Dennis L. Meadows, Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972, S. 17.
 
        09 Vgl. Irmi Maral-Hanak, Entwicklung Kommunizieren: Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, in: dies./Bea de Abreu Fialho Gomes/Walter Schicho (Hrsg.), Die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, Wien–Berlin 2003, S. 89–111, hier S. 94.
 
        10 Vgl. Bernd Overwien/Hanns-Fred Rathenow, Globales Lernen in Deutschland, in: dies. (Hrsg.), Globalisierung fordert politische Bildung: Politisches Lernen im globalen Kontext, Opladen 2009, S. 107–134, hier S. 107.
 
        11 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Agenda 21. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro, Bonn 1992, Art. 36.3.
 
        12 Vgl. Klaus Seitz, Herkunft und Zukunft Globalen Lernens. Vorgeschichte und Werdegang eines pädagogischen Arbeitsfeldes, in: Gregor Lang-Wojtasik (Hrsg.), Globales Lernen für nachhaltige Entwicklung: Ein Studienbuch, Münster 2022, S. 33–45, hier S. 34.
 
        13 Vgl. Helen Kopnina/Frans Meijers, Education for Sustainable Development (ESD): Exploring Theoretical and Practical Challenges, in: International Journal of Sustainability in Higher Education 2/2014, S. 188–207.
 
        14 Vgl. David Selby/Fumiyo Kagawa, Runaway Climate Change as Challenge to the „Closing Circle“ of Education for Sustainable Development, in: Journal of Education for Sustainable Development 1/2010, S. 37–50, hier S. 40; Venro (Hrsg.), Globales Lernen als transformative Bildung für eine zukunftsfähige Entwicklung: Diskussionspapier zum Abschluss der UN-Dekade „Bildung für nachhhaltige Entwicklung (BNE)“, Berlin 2014, S. 10f.
 
        15 Vgl. Deutsche Unesco-Kommission e.V. (Hrsg.), Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, Bonn 2014; Venro (Anm. 14); Jannis Eicker et al. (Hrsg.), Bildung Macht Zukunft. Lernen für die sozial-ökologische Transformation?, Frankfurt/M. 2020.
 
        16 Vgl. Julia Lingenfelder, Transformatives Lernen: Buzzword oder theoretisches Konzept?, in: Eicker et al. (Anm. 15), S. 25–36, hier S. 32f.
 
        17 Vgl. Ulrich Brand/Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017.
 
        18 Vgl. I.L.A. Kollektiv (Anm. 5), S. 6ff., S. 11ff.
 
        19 Klaus Seitz, Bildung in der Weltgesellschaft: Gesellschaftstheoretische Grundlagen Globalen Lernens, Frankfurt/M. 2002, S. 51f.
 
        20 Vgl. I.L.A. Kollektiv, Die Welt auf den Kopf stellen. Strategien für radikale Transformationen, München 2022.
 
        21 Die Beschreibung erfolgt in Anlehnung an Jannis Eicker/Nilda Inkermann, Solidarische Lebensweisen als reale Utopien für kritische politische Bildung, in: Yasmine Chehata et al. (Hrsg.), Handbuch kritische politische Bildung, Frankfurt/M. 2023 (i.E.).
 
        22 Vgl. Frankfurter Erklärung. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung, in: Journal für politische Bildung 4/2015, S. 94ff., Grundsatz 4: Reflexivität.
 
        23 Ebd., Grundsatz 6: Veränderung.
 
      

       
        INTERSEKTIONALE POLITISCHE BILDUNG
 
        Zur Relevanz von race, class und gender in Bildungsprozessen
 
        Denise Bergold-Caldwell · Matti Traußneck
 
        Eine intersektional angelegte politische Bildung schafft (…) Zugangsmöglichkeiten und Reflexionsräume, die plurale Wege kollektiver Geschichten entstehen lassen. So können gesellschaftliche Narrative kontinuierlich divers gestaltet werden.01
 
        Politische Bildung ist im besten Falle in der Lage, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Das bedeutet, sie sollte dazu beitragen, Personen in ihrer politischen Selbstbildung zu unterstützen, politische Systeme zu erklären und Menschen in die Lage versetzen, politische Spannungen, Herausforderungen und Gewichtungen zu erkennen. Politische Bildung sollte dabei informativ und engagiert sein, um auch den Streitwert zu vermitteln, um den es geht. Das bedeutet, politische Bildung ist involviert und betrachtet nicht nur einen abstrakten Gegenstand. Wenn politische Bildung intersektional – also unter Berücksichtigung sich überschneidender Diskriminierungskategorien – gedacht wird, stehen zudem folgende Fragen im Zentrum: Wie steht es um Beteiligung und Diversität in der Themensetzung von politischer Bildung? Wie können strukturelle Problemlagen der Demokratie verdeutlicht werden? Und wie sind insgesamt mehr politische Teilhabe und Repräsentation von marginalisierten Menschen in der politischen Bildung zu erreichen?
 
        Wenn wir im Folgenden von „intersektionaler politischer Bildung“ sprechen, müssen wir vorwegnehmen, dass es so etwas in institutionalisierter Form (noch) nicht gibt; dass aber gleichzeitig viele intersektionale Ansätze für die politische Bildung erprobt, gedacht und ermöglicht werden.02 Häufig handelt es sich um das Engagement von marginalisierten Menschen, das diese Zugänge und Auseinandersetzungsmöglichkeiten schafft; meist liegen dahinter politische Verhandlungen und Kämpfe, um diese Art der politischen Bildung überhaupt erst zu ermöglichen.
 
        Wenn wir uns der Idee von intersektionaler politischer Bildung annähern und fragen, wie sie in unterschiedlichen Zusammenhängen gefasst wird, so bedarf es zunächst einer grundsätzlichen Verständigung darüber, was mit Intersektionalität gemeint ist: Zum einen geht es darum, wer oder was dazugehört und welche grundlegenden Perspektiven Berücksichtigung finden müssen. Zum anderen geht es aber auch darum, herauszustellen, welche Arten von Diskriminierungen zu berücksichtigen sind und wo sich analytisch Ausschlüsse ergeben. In der intersektionalen politischen Bildung ist zudem zu bedenken, dass neben der politischen Bildung häufig auch Beratung oder politische Vertretung in das Aufgabengebiet einfließt, wie es derzeit einige Organisationen schon anbieten. Zu nennen sind hier beispielsweise das Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment, das Center for Intersectional Justice, Les Migras, Eoto oder auch die Anne-Frank-Bildungsstätte und einige andere mehr. All diese Institutionen sprechen Menschen an, die mehrfach marginalisiert sind und eine politische Bildung der Teilhabe und Sichtbarmachung dieser Marginalisierungen verdeutlichen.
 
        Das Feld der intersektionalen politischen Bildung ist offen, dynamisch und mehrdeutig. In diesem Beitrag wollen wir uns deshalb damit beschäftigen, was verschiedene intersektionale Zugänge für die politische Bildung bedeuten. Wir beginnen mit einer Begriffsrekonstruktion und werden anschließend die Relevanz von Ungleichheiten und ungleichen Zugängen zu Bildung und politischer Bildung verdeutlichen. Darauf aufbauend wollen wir diskutieren, welche spezifischen Herausforderungen dies mit sich bringt und zum Schluss festhalten, warum intersektionale politische Bildung verschiedene Ebenen adressieren muss.
 
        WAS IST INTERSEKTIONALITÄT?
 
        Der Begriff „Intersektionalität“ ist in den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum angekommen, zunächst hauptsächlich im Bereich der Geschlechterforschung. Innerhalb dieses Forschungsfeldes galt der intersektionale Zugang als Kritik an einer rein weißen und bürgerlichen Perspektive auf Geschlecht und eben auch als Kritik an einem Zugang zu Geschlechterforschung, die eine hierarchische kategoriale Trennung von race, class und gender nutzte. Wichtig für diese frühen deutschsprachigen Auseinandersetzungen um Intersektionalität ist, dass darin zwei unterschiedliche Debattenstränge, deutschsprachige und englischsprachige, aufeinandertrafen, die im Nachhinein als dieselben erscheinen. Tatsächlich sind sie das aber nicht, und an der Kategorie race beziehungsweise „Rasse“ zeigt sich das sehr deutlich.
 
        Frühe Debatten in der Bundesrepublik
 
        Besonders in den 1980er Jahren wurde in Deutschland umfänglich über Differenz innerhalb feministischer Kontexte debattiert. Gestritten wurde über die Position, Sichtbarkeit und Anerkennung von Frauen*, die aufgrund verschiedener Merkmale ihre jeweiligen Lebenslagen innerhalb mehrheitsweißer feministischer Debatten und Organisationen diskursiv und praktisch negiert sahen.
 
        Der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem diese Perspektiven formuliert wurden, war eine bundesdeutsche Gesellschaft, die Migration als Realität leugnete, obgleich diese Gesellschaft und ihr Wohlstand erst durch die massenhafte Anwerbung und Ausbeutung sogenannter Gastarbeiter hatten entstehen können. Insbesondere vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit mit Shoah, Porajmos,03 Kranken- und Behindertenmorden, Einweisungen und Zwangssterilisierungen konstituierte sich daraus die post-nationalsozialistische Realität der Bundesrepublik: Es wiederholte sich die Dethematisierung von Gewaltgeschichte als antisemitische und rassistische Realität, die auch in der Gegenwart gewaltvoll blieb. Hinzu kam die Negierung der Geschichte des deutschen Kolonialismus und des Genozids im heutigen Namibia.
 
        Die Bundesrepublik ließ sich daher schon in den 1980er Jahren in dreifacher Hinsicht als „post“ verstehen: postkolonial, postnationalsozialistisch und postmigrantisch. Die Vorsilbe „post“ meint auch in diesem Kontext nicht einfach ein zeitliches danach, sondern markiert die dreifache Wiederholung sowohl einer bestimmten Struktur (Rassenherrschaft oder rassistische Herrschaft) als auch deren erfolgreiche Neutralisierung und Überdeckung im Nachhinein. Seit 1989 ist die Bundesrepublik außerdem postsozialistisch, was eine Herrschaftsform mit eigener Gewaltgeschichte markiert, die aber insofern anders gelagert ist, als die Kategorie der „Rasse“ nicht in demselben Ausmaß (wenn auch in derselben globalen Logik) Strukturkategorie sozialistischer Herrschaft war.
 
        Die Debatten der 1980er Jahre griffen also den historisch spezifischen Hintergrund auf und markierten genau diejenigen Positionen, die im offiziellen Narrativ der Bundesrepublik verunsichtbart wurden. Der gesellschaftliche Ort, an denen die Debatten auch theoretisiert wurden, war innerhalb feministischer Kontexte. Dort war es möglich, marginalisierte Perspektiven einzubringen – auch wenn die Auseinandersetzungen, die an weißen bürgerlichen Verständnissen von Feminismus orientiert waren, die Thematisierung von Antisemitismus und Rassismus erschwerten. Die marginalisierten Feminismen verdeutlichten die Notwendigkeit, die Verwobenheit von Ungleichheitsverhältnissen analytisch nachzuvollziehen, um ihnen politisch begegnen zu können. Damit gerieten mehrheitsweiße Feminist*innen in den mehrheitsweißen Frauen*- und Lesbenbewegungen sehr konkret in die Kritik, rassistische und antisemitische Verhältnisse nicht nur nicht zu kritisieren, sondern sie im Gegenteil zu stabilisieren.04
 
        Begriffsprägung und Black Feminist Thought in den USA
 
        Auch beim Blick in die USA der 1980er Jahre zeigt sich, dass feministische Debatten in dieser Zeit besonders stark von diversen Positionen aus geführt wurden, was die zeitgenössischen und historischen Bedingungen der US-Gesellschaft widerspiegelte. Zentrale Marker waren und sind hier die koloniale Siedlungsgeschichte und Versklavung sowie ihre verschiedenen langfristigen Effekte. Die Soziologin Patricia Hill Collins entwarf 1990 dafür das Konzept der „Matrix of Domination“.05
 
        Als die Juristin Kimberlé Crenshaw ein Jahr zuvor den Begriff intersectionality prägte, tat sie das mithilfe der reichen Theoriegeschichte von Black Feminist Thought.06 Die analytische Verknüpfung der Kategorien race, class und gender unterscheidet die Herangehensweise in Black Feminist Thought grundlegend von mehrheitsweißen Feminismen.07 Die eher strukturtheoretischen und marxistisch argumentierenden Konzepte von „Triple Oppression“08 und „Double Jeopardy“09 formulieren ihre Analysen aus der Situation heraus, die aufgrund der Dynamik zwischen race, class und gender entstand. Die Kollektivist*innen des Combahee River Collectiv formulierten in ihrem Statement von 1977 die Notwendigkeit, Ausbeutung in diesem Sinne zu verstehen und deshalb politische Praxis immer auch als antikapitalistisch und staatskritisch aufzufassen.10 Hill Collins markierte dieses auf Interdependenz fokussierende Theoretisieren als Black Feminist Standpoint.11 Obwohl es Unterschiede in den Zugängen gab, war den Ansätzen gemeinsam, dass race als strukturierende Größe konzeptionell eine große Rolle spielte.
 
        Eine Verengung auf Black Feminist Thought würde hier allerdings zu kurz greifen. Die 1980er Jahre waren auch im angloamerikanischen Raum stark von der Theoriebildung verschiedener marginalisierter Feminismen geprägt, die in einem engen thematischen Austausch standen und insofern bereits vor der kanonischen Begriffsprägung 1989 als Realisierung des intersektionalen Projekts angesehen werden können.12
 
        Race, „Rasse“ und Weißsein
 
        Ein Kernthema in der komplexen Begriffsgeschichte von Intersektionalität ist die Kategorie race oder „Rasse“. Schon bei der Wahl von entweder race als sprachliche Bezugsgröße oder aber „Rasse“ werden durchaus miteinander verbundene, aber distinkte historische Bedingungen aufgerufen. Mit der Etablierung des Begriffs „Intersektionalität“ für unterschiedliche marginalisierte Feminismen hat die Kategorie race einen unhintergehbaren und deshalb konflikthaften Eingang in deutschsprachige Auseinandersetzungen gefunden. Im Unterschied zu angloamerikanischen Debatten ist im deutschsprachigen Raum vor dem Hintergrund insbesondere der Shoah kein nicht-rassistischer Bezug auf „Rasse“ möglich. Race als soziale Situation oder Rassismus und Antisemitismus als Macht- und Herrschaftsinstrumente konnten zwar benannt werden, sie konnten jedoch nicht konzeptuell integriert und schon gar nicht in die Forschungslandschaft aufgenommen werden.
 
        So kritisieren viele Feministinnen und Geschlechterforscher*innen of Color denn auch, dass die Kategorie entleert und in intersektionalen Arbeiten in Deutschland nicht aufgegriffen werde.13 Angesichts der Häufigkeit intersektionaler Ansätze in den Gender Studies war und ist die Befürchtung, dass Geschlecht als dominante Kategorie Eingang findet und race nicht konzeptuell verknüpft oder gänzlich als nur eine der vielen weiteren Kategorien erscheint. Diese Situation prägt Debatten zu und um Intersektionalität im deutschsprachigen Raum noch immer, was bedeutet, dass intersektionale Ansätze hierzulande gänzlich ohne Bezug zu Critical Race Theory und/oder Macht- und Herrschaftsanalysen auskommen können.
 
        Wie verstehen wir Intersektionalität?
 
        Es gibt aber mittlerweile – speziell außerhalb Europas – weitere Verständnisse von Intersektionalität. Anders als Crenshaw, die Intersektionalität vor dem Hintergrund einer gewachsenen Rechtsphilosophie und -praxis versteht und damit auf andere gewachsene Wissenssysteme hinweist, sehen Patricia Hill Collins und Selma Bilge Intersektionalität als gesellschaftliches Strukturproblem.14 Einen veränderten geografischen, soziohistorischen und epistemischen Ansatz in Bezug auf Geschlecht bringt die Philosophin María Lugones mit dem Konzept der „Kolonialität von Geschlecht“ ein.15 Sie knüpft an Intersektionalitätsforschungen an, fokussiert aber die historischen und langfristigen Strukturen von Kolonialismus und Kolonialität in Bezug auf die Kategorie Geschlecht. Die ugandische Rechtswissenschaftlerin und Aktivistin Sylvia Tamale verändert die Perspektive intersektionaler und dekolonialer Theoriebildung, indem sie Afro-Feminismus und Ubuntu als epistemologische Reflexion heranzieht. Sie folgt darin der dekolonialen Tradition der Überschreitung, sowohl von geografischen (kolonialen) Grenzen als auch von konzeptionellen und der intersektionalen Tradition des Sichtbarmachens und der Rekonstruktion.16
 
        Im Anschluss an diese Theoretiker*innen verstehen wir eine intersektionale Perspektive als Analyseinstrument gesellschaftlicher Verhältnisse, die durch Kolonialismus und Versklavung hervorgebracht wurden. Insbesondere race und class sind hier über Ausbeutung eng verwoben und weisen noch immer auf Migrations- und Lohnarbeitsverhältnisse hin.17 Geschlecht als Zweigeschlechtlichkeit wurde in dieser kolonialen Matrix hervorgebracht und stabilisiert kapitalistische Verhältnisse. Die Verhältnisse korrespondieren mit den Subjekten und bringen sie spezifisch hervor. Intersektionale Analysen müssen deswegen neben den individuellen Zurichtungen besonders die strukturellen Bedingungen sehen und hier die rassifizierenden und vergeschlechtlichenden Strukturen eines globalen Marktkapitalismus im Blick haben. Mit diesen Perspektiven im Hintergrund wenden wir uns nun der politischen Bildung zu.
 
        RACE, CLASS UND GENDER IN BILDUNGSPROZESSEN
 
        Race, class und gender haben nicht nur große Bedeutung für die Strukturierung von Gesellschaft – das gleiche Gewicht kommt ihnen auch in der politischen Bildung zu. Hierbei lassen sich vier Problemkonstellationen identifizieren: Das ist erstens der Zugang zu politischer Bildung, zweitens die Art, wie Menschen von dieser Bildung angesprochen und als Subjekte ernst genommen werden, drittens die Themensetzung und viertens die personelle Besetzung in der politischen Bildung.
 
        Zugang zu politischer Bildung
 
        Der Zugang zu politischer Bildung wird – einer Studie folgend – als ungleich und hochschwellig beschrieben; er reproduziere soziale Ungleichheit.18 Besonders institutionalisierte politische Bildung, wie sie beispielsweise in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch in der Erwachsenenbildung betrieben und verstanden wird, ist von der Machart, der institutionellen Anbindung und auch von der Sprache her häufig ausschließend. Alle drei Kategorien – race, class und gender – können hier als ausschließende Faktoren betrachtet werden, und wenn sie sich kreuzen und eine Mehrfachbetroffenheit in Betracht gezogen werden kann, noch viel mehr. Nicht nur fehlen in bestimmten „Klassenverhältnissen“ Ressourcen, um an politischer Bildung teilzunehmen, häufig können Menschen nicht mal freiwillige Angebote nutzen, weil sie damit beschäftigt sind, prekäre Situationen zu meistern und zu überleben. Intersektionale Machtverhältnisse gestalten also die Möglichkeit, an politischer Bildung teilzuhaben und mithin verändernd auf die eigenen Lebensbedingungen einzuwirken.
 
        Intersektionale Subjekte
 
        Bildungsprozesse und auch jene in der politischen Bildung können als Transformation von Selbst, Welt und anderen Verhältnissen nur stattfinden, wenn Personen sich angesprochen fühlen, wenn sie ihr Selbstverständnis mit den Themen verknüpfen können. Das bedeutet, dass insbesondere Bildungsprozesse eine hohe Eigenmotivation und Identifikation benötigen, um als solche eine Wirkung zu entfalten. Bildung ist, bildungstheoretisch verstanden, eine Veränderung – meist der eigenen Person – in ihrem Bezug zu ihrer Umwelt und zu anderen Menschen.19 Politische Bildung hat diesen Anspruch der Transformation; insbesondere kritische politische Bildung versteht sich selbst als Kraft, die involviert und involvierte Subjekte anspricht. Gerade wenn Menschen aber – aufgrund ihrer Rassifizierung – immer als „die Anderen“ und „die Fremden“ angesprochen werden, lässt sich schlecht von einer Identifizierung mit Themen sprechen. Sie erscheinen dann als Randfiguren dieser politischen Bildung – angesprochen, aber doch nicht richtig gemeint.
 
        Intersektionale Themensetzungen
 
        Die Frage der Subjekte korrespondiert mit Fragen der Themensetzung. Themen sind immer Zugangsmöglichkeiten, oder sie verweigern einen Zugang; sie sind eine spezifische Anerkennung von Lebens- und Seinsmöglichkeiten. Gerade, wenn politische Bildung sich der Setzung intersektionaler Themen verweigert, verweigert sie implizit auch die Anerkennung dieser politischen Auseinandersetzungen und die Relevanz für Menschen, die davon betroffen sind. Fragestellungen und Themensetzungen, die der Mainstream als relevant betrachtet, werden von Menschen, die von intersektionalen Machtverhältnissen betroffen sind, teilweise anders wahrgenommen. Festmachen lässt sich das am Thema Rassismus: Wo die Mehrheitsgesellschaft über rassistische Strukturen und Alltäglichkeiten aufgeklärt werden muss, geht es Menschen, die von Rassismus betroffen sind, häufig so, dass sie um diese Strukturen wissen, sie manchmal nur nicht benennen können. Der Ausgangspunkt ist dann unterschiedlich: Wo die einen Aufklärung und eine Art Verlernen brauchen, benötigen die anderen eine Auseinandersetzung, die es ihnen ermöglicht, eine Politik der Anerkennung und Veränderung anzustoßen. Sie leben mit und in diesen Entmenschlichungen und benötigen daher dezidiert andere Strategien.
 
        Personelle Besetzung
 
        Last but not least führt die personelle Besetzung dazu, dass spezifische Themen und Zugänge ermöglicht werden und dass Menschen sich angesprochen fühlen. Aber auch hier verengen sich Möglichkeiten, Ansprachen und Wünsche, welche Menschen politische Bildung mitgestalten und wie diese vermittelt werden. In einem klassischen Verständnis von politischer Bildung geschieht dies noch immer über Seminare und Face-to-face-Interaktionen. Dabei wäre hier eine Öffnung hin zu niedrigschwelligen, divers besetzten multimedialen Formaten möglich und manchmal anzuraten. Sie ermöglichen einerseits einen leichteren Zugang und helfen anderseits bei einer diverseren Personalbesetzung, so der Wille dazu gegeben ist.
 
        HERAUSFORDERUNGEN
 
        Ein nach wie vor prägendes Problem für Intersektionalitätsdebatten im deutschsprachigen Raum generell ist die bereits angesprochene Kategorie race. So beruht die Existenz der USA auf dem „erfolgreichen“ kolonialen Siedlungsprojekt, der Versklavung Schwarzer Menschen und einer rassifizierten Einwanderungspolitik, die jeweils eigenen kapitalistischen Ausbeutungen folgte. Diese unterschiedlichen Formen der rassistischen Logiken haben Eingang in nationale Selbsterzählungen der weißen Selbsterschaffung und des Wiederaufbaus nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg gefunden.20 Damit ist race in Kombination mit class wesentlich in die Geschichte der USA eingeschrieben. Die kritische Betrachtung von Rassifizierung als sozialer Tatsache – entgegen biologischer Zuweisungen – wird von den betroffenen Gruppen immer wieder eingebracht. Sie treten damit gegen den Versuch an, Weißsein als universellen Ausgangspunkt des Erschaffungsmythos hervorzubringen und es als biologische Tatsache zu verstehen. Auf diese Weise gelingt es ihnen, die Konstruktion in den Vordergrund zu rücken und race als analytischen Begriff zu prägen.
 
        Dem entgegen gründet die Bundesrepublik nach den nationalsozialistischen Verbrechen auf der Fiktion eines Neuanfangs, der „Stunde Null“. Ihre politische Legitimität speist sich also gerade aus der umfänglichen Abgrenzung zur jüngsten Vergangenheit. Allerdings war die Abgrenzung eben nur das und kein radikaler Bruch, wie die persönlichen, politischen und gesetzlichen Kontinuitäten zeigen. „Rasse“ und Rassismus in ihrer Kombination mit Klasse wurden diskursiv in eine inkriminierte, nunmehr überwundene Vergangenheit verschoben, verbunden mit dem offiziellen Bekenntnis zum umfänglichen Diskriminierungsverbot in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Anstelle einer wirklichen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen von Rassismus und Antisemitismus trat und tritt das Bekenntnis gegen Antisemitismus und Rassismus.
 
        Mit dieser besonderen diskursiven Verkehrung tritt folgendes Paradox auf: Das Bekenntnis gegen Antisemitismus und Rassismus verhindert die Thematisierung von Antisemitismus und Rassismus auch in Zusammenhang mit Klassenverhältnissen. In der Folge können Rassismus und Antisemitismus weiter gedeihen, was mancherorts zu einer liberalen Thematisierung führt, ohne Klasse als spezifisches Moment im Blick zu haben. Die Thematisierung erfolgt, wenn überhaupt, meist aus politischen Bewegungen, Communities und von Betroffenen und lassen sich nur schwer nach außen tragen. Für intersektionale Praktiken bringt das eine Dopplung desselben Paradoxes mit sich: Der Begriff „Intersektionalität“ (wie zuvor das Bekenntnis) tritt an die Stelle der noch immer ausbleibenden Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus als strukturelle Größen von Gesellschaft.21 So können die gesellschaftlichen Verhältnisse fortbestehen, nunmehr aber zusätzlich aktiv negiert in genau jenem Diskurs, der eigentlich auf die vorhergehenden Negierungen kritisch und fordernd antwortet.
 
        SCHLUSS
 
        Wie angemerkt, enthält Intersektionalität auch eine Verteilungsfrage: Wer ist in welchen Räumen mit welchen Zugängen? Die gläserne Decke scheint in deutschsprachigen feministischen Institutionen, den Orten der Debatten, Ressourcen und Zugänge, besonders stabil zu sein. Zwar hat der Begriff erfolgreich in die entsprechenden Räume und Forschungen Einzug gehalten, nicht aber die damit verknüpften Körper. Es sind nach wie vor mehrheitsweiße Räume, in denen Intersektionalität verhandelt wird. Damit sind sie per definitionem keine intersektionalen Räume. Politische Bildung mit intersektionalem Anspruch richtet sich entsprechend nicht nur an ein zu bildendes äußeres Gegenüber. Intersektionale politische Bildung tut vielmehr und insbesondere überall dort Not, wo vermeintlich bereits mit intersektionaler Bildung gearbeitet wird – nur eben in Ignoranz des Umstandes, dass die Räume monokulturell mehrheitsweiß sind.
 
        Verteilung bedeutet in diesem Sinne, ebenso sehr danach zu fragen, welche Leute von den Bildungsangeboten überhaupt profitieren können, wie danach, welches Wissen in den Angeboten vermittelt wird, und wer dies tut. Intersektionalität braucht (nicht nur) in Deutschland einen Prozess der Dekolonisierung. Ein Anfang wäre, von den Kämpfen marginalisierter Feminist*innen und ihren Themensetzungen in den 1980er Jahren auszugehen und ihnen folgend die langausstehende Auseinandersetzung um race in der postkolonialen, postnationalsozialistischen, postmigrantischen und postsozialistischen deutschen Gegenwart zu führen.
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        STÄRKER IM VERBUND
 
        Zum Verhältnis von politischer und ökonomischer Bildung
 
        Christine Engartner · Tim Engartner
 
        Während die politische Bildung seit einigen Jahren einen teils erheblichen curricularen Bedeutungsverlust erleidet, haben wirtschaftswissenschaftliche Inhalte, Theorien und Paradigmen in den Lehrplänen und Stundentafeln allgemeinbildender Schulen einen einzigartigen Bedeutungszuwachs erfahren. So forciert unter anderem die Kultusministerkonferenz (KMK) ökonomische Bildung als „unverzichtbaren Bestandteil der Allgemeinbildung“.01 Ihren schulpolitischen Ausdruck findet diese Schwerpunktsetzung in der Umbenennung sozialwissenschaftlicher Unterrichtsfächer, so zum Beispiel an den allgemeinbildenden Schulen Hessens, an denen das 1956 eingeführte Unterrichtsfach „Sozialkunde“ seit 2002 den Namen „Politik und Wirtschaft“ trägt.02 Ebenso wurde in Nordrhein-Westfalen das in der Sekundarstufe I angesiedelte Unterrichtsfach „Politik/Wirtschaft“ von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung zum Schuljahresbeginn 2020/21 in das Fach „Wirtschaft-Politik“ überführt, nachdem CDU und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, „an allen weiterführenden Schulen das Schulfach Wirtschaft [zu] etablieren“.03 Ein solches Partikularfach ist an den allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg bereits seit 2016 mit der Einführung des Unterrichtsfachs „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS)“ Realität, womit eine Separierung ökonomischer Bildung vom sozialwissenschaftlich konturierten Fach „Gemeinschaftskunde“ vorgenommen wurde.04 Nicht wenige Hochschulen reagierten mit Neufassungen der Lehramtszugangsverordnungen, um die Nomenklatur von Studiengang und Unterrichtsfach zugunsten der ökonomischen und zulasten der politischen Bildung zu synchronisieren.
 
        Vor dem Hintergrund der weitreichenden curricularen Neuerungen verwundert es kaum, dass die Stärkung ökonomischer Bildung nicht nur in den Schul-, Kultus- und Bildungsministerien zwischen Kiel und München diskutiert, sondern auch von international einflussreichen Akteur:innen gefordert wird. So verlangen etwa die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) seit 2005 und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften seit 2007, dass in den Schulen finanzielle Grundbildung („Financial Literacy“) vermittelt werden solle. Nahezu durchweg wird argumentiert, ökonomische Urteils- und Handlungskompetenzen müssten sich in demselben Maße fortentwickeln, in dem die Lebenswelt „ökonomisiert“ wird. Unterstützt von Vertreter:innen der orthodoxen Wirtschaftsdidaktik fordert eine wachsende Zahl unternehmensnaher oder -eigener Stiftungen wie die Joachim Herz Stiftung, die Flossbach von Storch Stiftung oder die Bertelsmann Stiftung die bundesweite Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs „Wirtschaft“ für sämtliche Schulformen. Und auch das 2019 initiierte Bündnis ökonomische Bildung Deutschland (BÖB) mit seinen mehr als 50 Mitgliedsorganisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft tritt (öffentlichkeits)wirksam für eine curriculare Ausweitung ökonomischer Bildung ein. Während bis in die 1980er Jahre hinein ein sozialwissenschaftlicher Zugang zu wirtschaftlichen Fragestellungen unter dem Dach der politischen Bildung gewählt wurde, um etwa die Humanisierung und Demokratisierung der Arbeit aus der Perspektive der Arbeitnehmer:innen zu thematisieren, läuft die aktuelle Entwicklung somit in Richtung einer monodisziplinären Wirtschaftsbetrachtung.
 
        In ihrer Funktion als KMK-Präsidentin betonte auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Ende September 2022 auf einem BÖB-Kongress die Bedeutung ökonomischer Bildung: „Ökonomische Bildung vermittelt nicht nur Wirtschaftskompetenz, sondern auch die Botschaft: Nimm Dein Leben selbst in die Hand, sei aktiv, übernimm Verantwortung. Sei Unternehmerin oder Unternehmer deines Lebens.“05 Auf derselben Veranstaltung warb auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) für ökonomische Bildung: „Im Sinne der Chancengerechtigkeit sollte eine flächendeckende ökonomische Bildung daher zur Selbstverständlichkeit werden – für den Einzelnen, aber auch um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu wahren.“ Wenngleich er in seiner kurzen Rede auch darauf verwies, „dass wirtschaftliche Zusammenhänge gesellschaftliche Zusammenhänge sind“, so ist doch bereits die Inanspruchnahme des Wirtschaftsministers für ökonomische Bildungsanliegen augenfällig.
 
        Obwohl multidisziplinäre sozialwissenschaftliche Ansätze die Domäne Wirtschaft zunehmend berücksichtigen, lehnen die Vertreter:innen eines eigenständigen Unterrichtsfachs die Einbindung ökonomischer Frage- und Problemstellungen in Verbundfächer wie Arbeitslehre, Wirtschaft-Arbeit-Technik, Politik/Wirtschaft, Verbraucher:innenbildung oder Sozialwissenschaften kategorisch ab. Selbst das in Bayern und Thüringen unterrichtete Fach „Wirtschaft und Recht“ wird von vielen Fachvertreter:innen trotz der überwiegend ökonomischen Inhalte als Verbundfach – und damit als nicht ausreichend für die Vermittlung ökonomischer Kompetenzen – gewertet.06 Dabei unterschlagen die Befürworter:innen, dass das Prinzip, wonach jeder Disziplin ein Unterrichtsfach zugesprochen wird, die Schulen organisatorisch und inhaltlich überfordern würde. Bereits die aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass eine Stärkung wirtschaftlicher Inhalte und Perspektiven in aller Regel zulasten sozialwissenschaftlicher Fächeranteile geht. Obwohl es keine Belege dafür gibt, dass das Wissen über Wirtschaft schlechter ist als das über Recht, Politik, Geschichte oder Gesellschaft, fordern einige Initiativen, dass in der Sekundarstufe I bis zu 480 Stunden Wirtschaftsunterricht erteilt werden sollen. Gäbe man dieser Forderung nach, „entfielen auf ökonomische Inhalte ein Drittel mehr Stunden als auf die drei Fächer Geschichte, Erdkunde und Politik zusammen“.07 Zugleich konkurriert das Partikularfach „Wirtschaft“ mit wenigstens 58 anderen Fächern, deren bundesweite Einführung gefordert wird – darunter Kultur, Psychologie, Recht, Technik und Verbraucherbildung.
 
        CHRONOLOGIE EINER KAMPAGNE
 
        Ausgangspunkt der bis heute leidenschaftlich geführten Schulfachdebatte ist ein 1999 vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) veröffentlichtes „Memorandum zur ökonomischen Bildung“. Im Bewusstsein, dass „Wirtschaftsfragen das gesamte Leben eines Menschen begleiten“, wurden darin grundlegende Kenntnisse der ökonomischen Zusammenhänge für „wichtiger denn je“ erklärt. Das DAI zielte damit auf eine Diskussion, „an deren Ende im einzel- wie im gesamtwirtschaftlichen Interesse die Einführung eines Schulfaches Ökonomie stehen muss“.08
 
        Wenige Monate darauf erschien das von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gemeinsam mit Eltern- und Lehrerverbänden in die Öffentlichkeit getragene Grundsatzpapier „Wirtschaft – notwendig für schulische Allgemeinbildung“. Auch darin wird die Politik aufgefordert, ein Unterrichtsfach „Wirtschaft“ in den allgemeinbildenden Schulen einzuführen, wenngleich die Forderung noch explizit auf eine (nicht näher spezifizierte) sozioökonomische Bildung abzielte: „Die materielle Basis der Gesellschaft – Arbeit und Erholung, Produktion und Konsum, Unternehmertum und Mitbestimmung – muss deshalb eine stärkere Rolle in den allgemeinbildenden Schulen spielen.“09 Mit dem Papier verband sich insbesondere für Befürworter:innen eines sozialwissenschaftlichen Bildungsverständnisses die Hoffnung, dass auch solche Positionen vermittelt würden, die der „Fürsprache des Marktes“ Argumente entgegensetzen, indem die Grammatik einer Gesellschaft gelesen und deren politische Konstitution gedeutet wird.
 
        2001 legte dann ein Autorenteam unter Federführung des ehemaligen Direktors des Oldenburger Instituts für ökonomische Bildung (IÖB), Hans Kaminski, das aus der Initiative „Schule und Wirtschaft“ der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hervorgegangene und von ihr geförderte Papier „Soziale Marktwirtschaft stärken – Kerncurriculum ökonomische Bildung“ vor. Drei Jahre später veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung (DeGöB) den ersten Entwurf von Kompetenzstandards. 2008 folgte die vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) initiierte und finanzierte „Konzeption für die ökonomische Bildung als Allgemeinbildung von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II“. Diesen Ruf nach mehr ökonomischer Bildung deutete der Wirtschaftssoziologe Reinhold Hedtke als ein dezidiert politisches Projekt, das darauf abziele, „der Legitimationskrise von Marktwirtschaft und Kapitalismus entgegenzutreten, indem man Kinder und Jugendliche zum Glauben an die grundsätzliche Überlegenheit von kapitalistischer Gesinnung, Privatunternehmen, Markt und Wettbewerb erzieht.“10
 
        Einen für die fachdidaktische Debatte bedeutsamen Höhepunkt erreichte die Diskussion mit der kontrovers erörterten Frage nach den in der ökonomischen Bildung zu vermittelnden Kompetenzen. Schon dem im Auftrag von BDA und DGB vorgelegten Kompetenzmodell lag die Annahme zugrunde, dass ökonomische Bildung als Allgemeinbildung in der Primarstufe zu begreifen sei. Doch erst das im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen Wirtschaft vorgelegte Gutachten „Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen“ orientierte sich an den KMK-Standards und konnte so einige bildungspolitische Strahlkraft entfalten.11 Kritik kam indes von den Begründer:innen der Initiative für eine bessere ökonomische Bildung (iböb) um Reinhold Hedtke, die dem Gutachten in einer Kurzexpertise zutreffend „ein veraltetes Verständnis von Bildung und Didaktik“ attestierten, „da es die Lebenswirklichkeit und die Interessen der Lernenden ignoriert, theoretisches Begriffswissen bevorzugt und überwiegend praktisch nutzlose Kompetenzen beschreibt“.12
 
        Auch im fachdidaktikwissenschaftlichen Diskurs fanden die bildungspolitischen Debatten ihren Widerhall. In Reaktion auf die von der DeGöB vorgenommene bildungspolitische Festlegung auf ein Partikularfach „Wirtschaft“ und das von der BDA zeitweilig erwirkte faktische Vertriebsverbot eines bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienenen Bandes mit dem Titel „Ökonomie und Gesellschaft“ gründete sich 2016 die Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW), die mit 189 Mitgliedern inzwischen fast genauso viele Mitglieder zählt wie die 1993 aus der Bundesfachgruppe ökonomische Bildung hervorgegangene DeGöB.13 Unter dem Dach der GSÖBW sind plurale Ökonom:innen, Sozioökonom:innen und Wirtschaftspädagog:innen organisiert, um den Forderungen nach einer Erneuerung der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre Rechnung zu tragen.
 
        FINANCIAL LITERACY UND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
 
        Demgegenüber setzen die in der DeGöB versammelten ökonomischen Bildner:innen mehrheitlich auf die Themenfelder „Finanzielle Bildung“ und „Entrepreneurship Education“ und betreiben so die Herauslösung der ökonomischen Bildungsanliegen aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext der politischen Bildung. Sie argumentieren mit der aus dem Um- und Abbau der Sozialversicherungssysteme erwachsenden Notwendigkeit privater (Alters-)Vorsorge sowie dem unzureichend ausgeprägten unternehmerischen Denken in der Bevölkerung.
 
        Dabei basiert die Forderung nach mehr finanzieller Bildung insbesondere auf der alle drei Jahre veröffentlichten Jugendstudie des BdB, wonach das Wissen über Aktien und Anleihen, Devisen und Derivate sowie Fonds und Futures hierzulande unzureichend sei. Ob Kinder und Jugendliche eine Vorstellung davon haben, welche steuer-, finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen ergriffen werden sollen, leuchtet die Jugendstudie hingegen ebenso wenig aus wie zentrale politisch-ökonomische oder sozioökonomische Aspekte, also zum Beispiel Fragen der Einkommens- und Vermögensverteilung oder der nicht-monetären Funktionen von Geld. Überdies sind Zweifel an der bildungspolitischen Forderung nach der Notwendigkeit von mehr Ökonomieunterricht angebracht. So ließ die US-Ratingagentur Standard & Poor’s 2015 mehr als 150000 Erwachsene in über 140 Ländern hinsichtlich ihres Wissens in den Themenfeldern Zinsen und Zinseszinsen, Inflation und Risikostreuung befragen. Demnach rangiert Deutschland unter den zehn Staaten mit der höchsten Finanzbildung.14 Und auch nach einer 2020 veröffentlichten OECD-Studie landet die deutsche Bevölkerung beim Finanzwissen auf einem zufriedenstellenden Rang 3.15
 
        Zugleich geht es den Befürworter:innen von mehr ökonomischer Bildung um die Ausweitung extracurricularer „Wirtschaftsbildung“ – etwa über Projekte im Feld der „Entrepreneurship Education“, mit denen Schüler:innen auf ihre berufliche Selbstständigkeit vorbereitet werden sollen. Zumeist über die Organisation von Schülerfirmen erklären Initiativen wie der Businessplan-Wettbewerb „Business@School“ der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, der von der Joachim Herz Stiftung und der ZBW – Leibniz Informationszentrum Wirtschaft verantwortete „Young Economic Summit (YES)“ oder die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz getragene „Gründungswoche“ betriebswirtschaftliches Denken zum Ausgangs-, Dreh- und Angelpunkt von Lehr- und Lernprozessen. Bedenklich sind Projekte dieser Art, weil schon im Kontext der Pisa-Studie 2006 beinahe 90 Prozent der befragten Schulleitungen hierzulande angaben, dass Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte ausübten.
 
        Hinzu kommt, dass mittels eigens produzierter Unterrichtsmaterialien – zwei Drittel der DAX-Unternehmen stellen eigenes Unterrichtsmaterial her – unternehmerische Interessen direkt in die Klassenzimmer transportiert werden. Hierbei wird vielfach das 1976 im Beutelsbacher Konsens festgeschriebene Überwältigungsverbot ignoriert, das bis heute die Grenze zwischen Aufklärung und Indoktrination markiert, die es für sozialwissenschaftliche Fächer einzuhalten gilt.16 Dass Lehrkräfte nicht nur der Versuchung erliegen, Unternehmensvertreter:innen einzuladen, sondern auch von den Unternehmen erstellte Materialien zu verwenden, ist aufgrund ihrer Aktualität sowie ansprechenden Gestaltung insbesondere im Vergleich zu veralteten Schulbüchern zwar nachvollziehbar, aber höchst problematisch: Da Kinder und Jugendliche sich den unterrichtlich eingebetteten „Werbeveranstaltungen“ aufgrund der Schulpflicht nicht entziehen können, sind Kooperationsprojekte der Art „Schule-Wirtschaft“ kritisch zu würdigen. Dies gilt erst recht, wenn man die auf sozialwissenschaftliche Symbiose zielende Komplementarität von politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Bildungsinhalte und -perspektiven einfordert.
 
        SOZIALWISSENSCHAFTLICHE VERWOBENHEIT ÖKONOMISCHER BILDUNG
 
        Die ökonomistische Wende in der ökonomischen Bildung lässt sich weder fachwissenschaftlich noch fachdidaktisch, schulorganisatorisch oder lernpsychologisch überzeugend begründen. Die von den Befürworter:innen eines Separatfachs „Wirtschaft“ vorgetragene Formel „eine Disziplin = eine Perspektive = ein Schulfach“ verkennt zunächst das für die Schulorganisation virulente Ressourcenproblem. Angesichts eines durch Stundenzahlen begrenzten Fächerkanons kann ein neues Fach schließlich nur eingeführt werden, wenn andere Fächer gestrichen oder in der Stundentafel gekürzt werden. Zugleich ignoriert die Forderung nach einem Separatfach „Wirtschaft“, dass ökonomische Fragen seit jeher integraler Bestandteil der politischen beziehungsweise sozialwissenschaftlichen Bildung sind. Zweifellos ist wirtschaftliches Orientierungswissen für eine mündige Bürger:innenschaft erforderlich, wobei „Wirtschaft“ jedoch nicht mit der Mainstream-Ökonomik oder der deutschen Ordnungsökonomik gleichgesetzt werden kann, sondern vielmehr ein Bewusstsein über die unterschiedlichen Paradigmen innerhalb der Wirtschaftswissenschaft vorliegen sollte.
 
        Welchen essenziellen Beitrag Soziologie und Politikwissenschaft für das Verständnis von Wirtschaft leisten, hat der langjährige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, der Soziologe Wolfgang Streeck, auf den Punkt gebracht: „Wer gesellschaftstheoretische Grundlagenforschung betreibt, findet, sofern er die Regeln der wissenschaftlichen Kunst beachtet, dass eine Marktwirtschaft nicht auf eigenen Füßen stehen kann, sondern in soziale Solidarität und politische Regulierung eingebettet sein muss; dass Märkte nur in Grenzen expandieren können; dass das, wodurch Märkte begrenzt werden müssen, nicht durch Märkte geschaffen werden kann, sondern nur durch ausgleichende, einhegende, sozial rekonstruktive Politik; dass Märkte dies aber nicht wissen können und dass ihre soziale Einbettung und Eingrenzung deshalb Entscheidungen verlangt, die marktförmig nicht zustande kommen können. Eine Sozialwissenschaft, die dies nicht verschweigt, muss freilich in Widerspruch zum Zeitgeist des neuerlich liberalisierten Kapitalismus geraten. Das bedeutet zugleich, dass sie zur Auskunftsinstanz für gesellschaftliche Kräfte wird, die andere Ziele haben als die möglichst weitgehende Kommerzialisierung des sozialen Lebens.“17
 
        Zweifellos muss der Institution des Marktes in einer zunehmend „vermarktlichten“ Gesellschaft eine durchgreifende Prägekraft attestiert werden, aber in allgemeinbildender Absicht lässt er sich eben nur dann sachgerecht erschließen, wenn deutlich wird, dass ökonomisch motivierte Entscheidungen auch maßgeblich von politischen Rahmenbedingungen geprägt, gesteuert oder garantiert werden. Nahezu jede ökonomisch veranlasste Handlung ist an den Ausgleich konfligierender Interessen in einem auf Wettbewerb angelegten System gebunden, das institutionell und regulatorisch kontextualisiert, also ordnungspolitisch gestaltbar ist.
 
        VERMEIDUNG DISZIPLINÄRER MONOKULTUREN
 
        Dass unser Wirtschaften politisch eingebettet, historisch gewachsen und rechtlich geordnet ist, zeigen die drängenden wirtschaftspolitischen Problemstellungen unserer Zeit: Wenn die Mehrwertsteuer angehoben, die Pendlerpauschale gekürzt oder der Energiemarkt mit einer Gaspreisbremse belegt wird, erklären und deuten wir das Geschehen nicht nur ökonomisch. Dass die Perspektive im Bildungskontext multi- und nicht monodisziplinär sein muss, illustriert auch ein Blick auf die Tatsache, dass ökonomische Bildner:innen Geld vielfach ausschließlich als Mittel der Wertaufbewahrung, -übertragung oder -bemessung thematisieren. Schließlich geht die Bedeutung von Geld für Lernende jedweden Alters weit darüber hinaus; Menschen monetarisierter Gesellschaften erleben und gebrauchen Geld immer auch als Symbol. Neben den ökonomischen hat Geld psychosoziale Funktionen: Es wird als Maßstab für beruflichen Erfolg gewertet, verleiht Ansehen, bedeutet Macht und Einfluss. Während ebenjene Zusammenhänge in einem Separatfach „Wirtschaft“ unter den Tisch fallen würden, werden sie in jüngeren Entwicklungssträngen der politischen und sozioökonomischen Bildung hervorgehoben.
 
        Der dem politisch-ökonomischen Lernen immanente sozialwissenschaftlich integrative Zugang lässt sich auch wahrnehmungspsychologisch begründen, indem man darauf verweist, dass wir die Realität als soziale Entität und nicht entlang von Disziplinen wahrnehmen. Obwohl Multiperspektivität disziplinäre Perspektivität voraussetzt, lässt sich die gesellschaftliche, politische und ökonomische Wirklichkeit sachgerecht nicht nur aus einer Perspektive erfassen – jedenfalls dann nicht, wenn man sich dem Anspruch verpflichtet sieht, dass (sozialwissenschaftliche) Bildung auf die Entfaltung politischer wie ökonomischer Komplexität zielt. Demgegenüber löst ein Unterrichtsfach „Wirtschaft“ ökonomische Aspekte aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext heraus und überlässt die Vernetzung dieser rein additiven „Bildungsbausteine“ den Schüler:innen.
 
        Dessen ungeachtet orientiert sich die orthodoxe Wirtschaftsdidaktik zu großen Teilen am neoklassischen Mainstream der Ökonomik, die unter anderem auf der klassischen ökonomischen Verhaltenstheorie des Homo oeconomicus mit stabilen Präferenzen und vollständigen Informationen bei zugleich Eigennutz maximierendem und rationalem Verhalten fußt. „Dementsprechend wird von Vertreter*innen der ökonomistischen Bildung erwartet, dass sich Menschen in Dilemma- und Entscheidungssituationen grundsätzlich angesichts der überall anzutreffenden Knappheit als Nutzenmaximierer*innen effizient verhalten.“18 Aber soll der Homo oeconomicus, der alles Tun und Trachten – von der Aufnahme des Studiums über die Berufswahl bis hin zur Familiengründung – unter den ökonomischen Vorbehalt des „Sich-Rechnen-Müssens“ stellt, tatsächlich als Leitbild in Bildungsprozessen fungieren?
 
        Obwohl die ökonomische Verhaltenstheorie nur einen kleinen Strang der Ökonomik repräsentiert und neueren interdisziplinären Forschungsanstrengungen in den international orientierten Wirtschaftswissenschaften zuwiderläuft, ist sie in der deutschsprachigen ökonomischen Bildung ausgesprochen wirkmächtig. Somit kreiert eine monodisziplinäre ökonomische Bildung ein „Paralleluniversum“, das die Vielfalt und Kontroversität innerhalb der eigenen Disziplin ausblendet. Wenn Schüler:innen gesellschaftliche Zusammenhänge in einem Unterrichtsfach „Wirtschaft“ ausschließlich durch die ökonomische Brille betrachten, verlassen sie die Schule nicht ökonomisch gebildet, sondern ökonomistisch verbildet. Denn wer den Heiratsmarkt oder auch den „Bildungsmarkt“ als einen Markt wie jeden anderen ausschließlich ökonomisch analysiert, ignoriert, dass man eine Ehe bestenfalls ebenso wenig nur aus ökonomischen Gründen eingeht, wie man sich allein mit Blick auf seine Verdienstmöglichkeiten bilden sollte.
 
        Während die orthodoxe ökonomische Bildung Individualismus und Rationalität akzentuiert, Menschen also letztlich als singuläre „Opportunitätskostenkalkulationsautomaten“ deutet, versteht sozialwissenschaftliche Bildung sie als kulturell geprägte und gesellschaftlich integrierte Akteur:innen, die in vielfältige soziale Beziehungen auf privater, beruflicher und gesellschaftlicher Ebene eingebunden sind, wenn sie ökonomisch denken und handeln.19 Lehnt man die Auffassung ab, dass die gegenseitige Befruchtung der sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen zur Sterilisation der jeweiligen Einzeldisziplinen führt, gilt es, der Losung „Integration statt Separation“ zu folgen. Demnach ist ökonomische Bildung als integraler Bestandteil des gesellschaftswissenschaftlichen Bildungskanons zu begreifen – und somit als sozialwissenschaftliches Verbundfach gemeinsam mit Anliegen der politischen Bildung in den Stundentafeln zu verankern.
 
         
          CHRISTINE ENGARTNER 
ist Doktorandin an der Universität Bremen und Lehramtsanwärterin am Studienseminar Köln. christine.engartner@ipw.rwth-aachen.de
 
          TIM ENGARTNER 
ist Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung an der Universität zu Köln. tim.engartner@uni-koeln.de
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
        01 KMK, Wirtschaftliche Bildung an allgemeinbildenden Schulen, Bericht der KMK vom 19.10.2001 i.d.F. v. 27.6.2008, S. 7.
 
        02 Vgl. Volker Nitzschke/Jürgen Langhammer-Jaeschke, Hessen, in: Klaus Rothe (Hrsg.), Unterricht und Didaktik der politischen Bildung in der Bundesrepublik, Wiesbaden 1989, S. 155–175. Interessanterweise kann in der gymnasialen Oberstufe in Hessen auch das Unterrichtsfach „Wirtschaftswissenschaften“ belegt werden.
 
        03 CDU/FDP, Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen, 2017–2022, 26.6.2017, S. 11.
 
        04 In Berufsfachschulen, Berufskollegs, beruflichen Gymnasien sowie Berufsschulen sind ökonomische Bildungsanliegen seit jeher etabliert. Während ökonomische Bildung in den Voll- und Teilzeitschulen außerhalb des dualen Systems oftmals als „Allgemeine Wirtschaftslehre“ verankert ist, wird sie am Wirtschaftsgymnasium für gewöhnlich als Volks- und Betriebswirtschaftslehre unterrichtet.
 
        05 Zit. nach BÖB, Mehr Chancengerechtigkeit durch Ökonomische Bildung, Pressemitteilung, 27.9.2022.
 
        06 Vgl. Thomas Retzmann/Günther Seeber, Ökonomische Bildung in der Schule als Politikum – zur Geschichte und Situation einer umstrittenen Selbstverständlichkeit, in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2/2022, S. 81–93.
 
        07 Reinhold Hedtke/Carolin Uppenbrock, Atomisierung der Stundentafeln? Schulfächer und ihre Bezugsdisziplinen in der Sekundarstufe I, Initiative für eine bessere ökonomische Bildung (iböb), Working Paper, Bielefeld 2011, S. 27.
 
        08 DAI, Memorandum zur ökonomischen Bildung. Ein Ansatz zur Einführung des Schulfaches Ökonomie an allgemeinbildenden Schulen, Frankfurt/M. 1999.
 
        09 BDA/DGB, Wirtschaft – notwendig für die schulische Allgemeinbildung, Berlin 2000, S. 2.
 
        10 Reinhold Hedtke, Wirtschaft in die Schule?! Ökonomische Bildung als politisches Projekt, in: Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 4/2008, S. 455–461, hier S. 457.
 
        11 Vgl. Thomas Retzmann et al., Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen. Bildungsstandards, Standards für die Lehrerbildung, Gutachten im Auftrag des Gemeinschaftsausschuss der deutschen gewerblichen Wirtschaft, Berlin 2010, S. 15.
 
        12 Reinhold Hedtke et al., Für eine bessere ökonomische Bildung! Kurzexpertise zum Gutachten „Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen“, Bielefeld 2010, S. 3.
 
        13 Vgl. Hanno Pahl, Pluralismus unter Beschuss, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2015, S. 105ff.; Vivien Timmler, Pluralität oder Propaganda, in: Süddeutsche Zeitung, 29.10.2015, S. 21. Transparenzhinweis: Tim Engartner war Autor im beanstandeten bpb-Band und Gründungssprecher der GSÖBW (Anm. d. Red).
 
        14 Vgl. Leora Klapper et al., Financial Literacy Around the World: Insights From the Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, 2016, www.cssf.lu/wp-content/uploads/S_P_Survey.pdf.
 
        15 Vgl. OECD, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy 2020, www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm.
 
        16 Vgl. Tim Engartner, Wie DAX-Unternehmen Schule machen. Lehr- und Lernmaterial als Türöffner für Lobbyismus, Otto Brenner Stiftung, OBS-Arbeitsheft 100/2019.
 
        17 Wolfgang Streeck, Von der gesteuerten Demokratie zum selbststeuernden Kapitalismus, in: WestEnd 1/2009, S. 13–33, hier S. 30.
 
        18 Christian Fridrich, Transformatorisches Potenzial von Paradigmen ökonomischer Bildung – eine diskursanalytische Annäherung, 2023 (i. E.).
 
        19 Vgl. ebd.
 
      

       
        
 
        [image: APuZ 49–50/2022] 
      

       
        EDITORIAL
 
        Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen – die Ortsnamen stehen für die Welle rechter Gewalt, die zu Beginn der 1990er Jahre das frisch vereinte Deutschland prägte. Sie symbolisieren einen sich entladenden Hass auf Eingewanderte, Geflüchtete und vermeintlich „Andere“, dem Behörden und Politik wenig entgegenzusetzen wussten und der sich abseits tagelanger Pogrome und nächtlicher Brandanschläge vor allem in Ostdeutschland in einer alltäglichen, von einer rechten Jugendkultur getragenen Straßengewalt niederschlug. Diese Zeit, in der sich auch das mordende Trio des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ formierte, wird heute als „Baseballschlägerjahre“ bezeichnet.
 
        Drei Jahrzehnte später rückt dieses Kapitel der deutschen Geschichte in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Retrospektive auf die rechte Gewalt und ihre zeitgenössische Rezeption macht Nuancen im Bild der Jahre nach „Friedlicher Revolution“ und „Wiedervereinigung“ sichtbar: Der Blick ruht nicht mehr nur auf der Beziehung zwischen Ost und West und dem Transformationsprozess in Ostdeutschland, sondern richtet sich verstärkt auch auf die Geschichte von Einwanderung und Rassismus in beiden deutschen Staaten und auf die Verhandlung gesellschaftlicher Vielfalt im vereinten Land.
 
        Damit öffnet sich der Diskurs für die lange vernachlässigte Perspektive der Betroffenen von rechter Gewalt. In einer postmigrantischen Gesellschaft gilt es, ihre Erfahrungen insbesondere hinsichtlich des behördlichen und gesellschaftlichen Umgangs mit ihren Verletzungen, Verlusten und Traumata systematisch aufzuarbeiten und angemessen an sie zu erinnern – und zwar über die 1990er Jahre hinaus. Denn seit 1990 wurden laut Bundeskriminalamt über 100, nach Angaben von NGOs sogar über 200 Menschen von Rechtsextremen getötet, und weitere Ortsnamen sind ins kollektive Gedächtnis eingegangen, darunter Kassel, Halle an der Saale und Hanau.
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        ESSAY
 
        #bASEBALLSCHLÄGERJAHRE
 
        Ein Hashtag und seine Geschichten
 
        Christian Bangel
 
        Es begann im Oktober 2019, in jenen Tagen, als die Friedliche Revolution sich zum 30. Mal jährte, aber kaum jemand so richtig feiern mochte. Nur wenige Wochen zuvor hatte ein Attentäter in Halle versucht, die etwa 80 Besucher einer Synagoge zu töten. Im Juni war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke in seinem Haus von einem Neonazi erschossen worden. Bald würde ein Rechtsextremer in Hanau neun Menschen umbringen. Die AfD wuchs währenddessen immer weiter, in Sachsen holte sie 27,5 Prozent, und auch im Westen ging es für sie stetig bergauf. Die große Frage lautete: Woher kommt plötzlich wieder diese rechte Gewalt?
 
        In diesen Tagen zeigten Hunderte, Tausende Menschen, dass schon diese Frage falsch gestellt war. Sie taten es im digitalen Raum, bei Twitter, unter einem Tweet, den zufällig ich verfasst hatte.
 
        Ihr Zeugen der Baseballschlägerjahre. Redet und schreibt von den Neunzigern und Nullern. It’s about time.
 
        Mit diesen Worten hatte ich einen Zeitungsartikel des Rappers Testo alias Hendrik Bolz geteilt, der darin die rechte Straßenkultur im Stralsund seiner Jugend beschrieb.01 Ich war berührt davon, weil diese Erinnerungen ziemlich genau meinen aus den 1990er Jahren entsprachen: Faschos in Bomberjacken überall, an der Supermarktkasse, in der Familie, im Freundeskreis.
 
        Und dann geschah etwas Erstaunliches. Im Minutenabstand antworteten mir Menschen mit ihren eigenen Erinnerungen. Sie beschrieben die rechte Gewalt, die sie in ihrer Jugend oder Adoleszenz erlebt hatten. Die Tweets führten in die Nachwendezeit, sie führten auf Parkplätze, in Freibäder, auf Schulhöfe. Sie erzählten von Überfällen auf öffentlichen Toiletten, von Gaspistolen an Schläfen, von Adrenalin und Todesangst, aber auch von einer Alltäglichkeit der Gewalt, von einem fast routinierten Umgang mit tödlicher Gefahr. Mit jedem dieser 280-Zeichen-Berichte wurde deutlicher, dass es hier nicht nur um vereinzelte traumatische Erlebnisse ging, sondern um eine Generationenerfahrung.02
 
        TRIGGERWARNUNG
 
        Wenn ich auf das Hashtag und die Reaktionen darauf zurückblicke, sollte ich vorher anmerken, dass ich zu dem Thema weder wissenschaftlich noch journalistisch vollständige Distanz halten kann. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass ich selbst das letzte Mal in Todesangst vor Rechten weggerannt bin. Ich habe dieses Gefühl seitdem sehr tief in mir vergraben, aber manchmal kommt es an die Oberfläche. All diese Tweets schildern rassistische, homophobe, ideologisierte und teils entgrenzte Gewalt und können Menschen, die das betraf und betrifft, retraumatisieren und wieder in diese Welt aus Panik und Einsamkeit zurückwerfen.
 
        Ich halte es bis heute nicht gut aus, diese Tweets zu lesen. Auch deswegen bin ich dankbar, dass es Friedemann Schwenzer in seiner Masterarbeit getan hat, in der er anhand des Hashtags Erinnerungen an rechte Gewalt in der DDR und Wendezeit untersucht. Einige der strukturellen Aussagen, die ich hier treffe, und der hier gezeigten Tweets stammen aus seiner Arbeit.03
 
        RÜCKLAUF
 
        Etwa 2700 Antworten kamen innerhalb der ersten zehn Tage zusammen. Mehr als 400 davon berichteten konkret und anekdotisch über eigene Erlebnisse.04 Binnen kürzester Zeit wurde das Hashtag zu einer digitalen Kiste voller grauenvoller, schwarzer Erinnerungen. Noch heute steht sie da und lässt sich nutzen als ein Archiv lebensweltlicher Niederschriften einer Zeit, die weit ins Heute reicht.
 
        Wer die Menschen sind, die unter dem Hashtag ihre Erlebnisse posteten, wissen wir nur annäherungsweise, und verifiziert sind ihre Geschichten nicht. Twitter ermöglicht die anonymisierte Registrierung, sodass uns keine strukturierten Daten über Alter, Geschlecht, Herkunft und Bildungsgrad der Nutzer vorliegen. Obgleich auch erschütternde Berichte aus dem Westen darunter sind, spielen die meisten Berichte im Osten. Den Selbstzuschreibungen zufolge stammen sie häufig aus der sogenannten Dritten Generation Ostdeutschland, also jener Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen, die ihre Teenagerzeit in den 1990er und 2000er Jahren erlebten. In dieser Zeit spielen auch die allermeisten Schilderungen. Viele beschreiben sich als dem nicht-rechten Spektrum zugehörig, also jener breiten Palette an alternativen Jugendkulturen aus Gothic, Metal, Punk, HipHop, Skate und anderen Independent-Kulturen, die sich im Osten der 1990er oft notgedrungen zusammenfanden.
 
        Zu dieser Mischszene gehörte auch ich. Ich lebte als alternativer Teenager in den 1990er Jahren in Frankfurt an der Oder, das, begünstigt durch seine Lage an der damaligen EU-Außengrenze und eine vielfältige und gewaltaffine Neonaziszene, ein aktiver Schauplatz rechter Subkultur und Straßengewalt war. Das, was in den Tweets beschrieben ist, habe ich entweder so ähnlich erlebt, oder ich hatte Kenntnis von Vergleichbarem.
 
        ALLTÄGLICHE GEWALT
 
        Von einer Horde Skins mit Baseballschlägern quer durch die Stadt gejagt worden, weil mein buntes Techno-Outfit mich in ihren Augen zur „schwulen Zecke“ machte.
 
        1994, mit 13 Jahren ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie gefährlich Faschos sind, als ca. 30 Glatzen mit Baseballschlägern vor dem Nachbarhaus standen und jemanden suchten. Ich stand zu Hause am Fenster hinter der Küchengardine. Meine Mutter zog (…) mich weg und sagte mir, dass uns das nichts angeht.
 
        Ende der 90er, Provinz in Ostthüringen. Man fährt mit 16 mit’n Moped hin, wo irgendwas los is. Irgend nen Dorffest, irgendwann kamen immer die Nazis übernehmen erst Bierstand, dann den Rest des Festes. Erst Onkelz, dann Landser. Bloss rechtzeitig weg. #baseballschlaegerjahre
 
        Ich erinnere mich, dass es in den 1990er-Jahren in Sachsen-Anhalt immer opportun war, sich nachts beim Tanken zu beeilen – wegen der lungernden Springerstiefel. Das kannte ich aus dem Münsterland nicht.
 
        Was die unter dem Hashtag geschilderte rechte Gewalt so abhebt von anderen generationellen Gewalterfahrungen, ist ihre Verbreitung und ihre Alltäglichkeit, vor allem im Osten. Dort musste man nicht an einen falschen Ort gehen, um Opfer dieser Gewalt zu werden, es konnte buchstäblich überall geschehen – besonders, wenn man Neonazis optisch auffiel. Dabei genügte es, von den Rechten als dem alternativen Spektrum zugehörig gelesen zu werden. „Zecke“ konnte im Zweifel jeder sein, der dem rechten Dress- und Stylecode widersprach. An einem Tag kam man mit seinem Aussehen durch, an anderen nicht. Das Ergebnis war eine ständig in der Luft liegende Gewaltmöglichkeit, die auch wegen ihrer vollkommenen Willkür teils alptraumhaft wirkte.
 
        Die übergeordnete strategische Funktion dieser Gewalt war es, Machtansprüche an Straßen, Stadtteilen oder ganzen Gemeinden abzusichern. Wer mehr darüber wissen mag, sollte das Wort „Viersäulenkonzept“ googeln. Im Alltag aber begegnete einem diese Gewalt als entgrenzt und ideologisiert. Sie war nicht auf materielle Güter aus, sondern von dem Willen zur Vernichtung angetrieben. Es ging darum, Menschen zu vertreiben oder gar auszulöschen.
 
        BLINDE FLECKEN
 
        Die Nazis, die einen Obdachlosen mit dem Moped totgefahren haben. Direkt im Hausdurchgang nebenan. #baseballschlaegerjahre
 
        #baseballschlaegerjahre Wenn deine schwarze Freundin auf dem Weg in den Kindergarten angespuckt wird. Und scheinbar niemand sich daran stört, weil es „ganz normal“ ist.
 
        Schmerzhaft fehlen in den Berichten zwei bedeutsame Betroffenengruppen, nämlich einerseits Schwarze Menschen und People of Color, andererseits Obdachlose und andere sozial Benachteiligte, die den Statistiken zufolge sehr häufig dem Neonazi-Terror zum Opfer fielen. Dadurch sind die Aspekte des Rassismus und des Sozialdarwinismus in den Schilderungen weitgehend ausgeklammert beziehungsweise nur als Zeugenerzählung vertreten. Glücklicherweise melden sich inzwischen auch immer mehr ostdeutsche Schwarze und People of Color zu Wort, sowohl um ihre Sicht auf die Baseballschlägerjahre einzubringen als auch um den aktuellen Rassismus im Osten zu benennen.05
 
        Weißen, nicht-obdachlosen Menschen, die von Nazigewalt betroffen waren, blieb zumindest theoretisch immer die Option des Abtauchens, der Anpassung oder sogar der taktischen Kollaboration mit den Rechten – Schwarzen, People of Color und Obdachlosen waren diese Wege verschlossen. Sie waren der Gewalt vollkommen ausgeliefert. Noch heute schildern viele von Rassismus Betroffene, die im ländlichen oder kleinstädtischen Osten leben, dass sie in den Abendstunden nicht allein auf die Straße gehen. Manche meiden den ländlichen Raum noch immer, selbst für Sonntagsausflüge.
 
        DESINTERESSE UND SYMPATHIE
 
        Wir waren mit dem täglichen Problem allein. Ich bin zum ersten Mal verprügelt worden, da war ich 14. Das war 1991. Die Reaktion war: „Na Kind, dann geh da halt nicht mehr hin.“ Also mussten wir uns selbst helfen. #baseballschlaegerjahre
 
        Wie die Nazis damals, Ende der 90er, an unserem Haus vorbei kamen bei einem Aufmarsch und nicht mal meine Großeltern (Kriegsgeneration) irgendetwas dazu gesagt haben. Nur Schweigen. Ignoranz. Bagatellisierung. #baseballschlaegerjahre
 
        Erfurt Mitte der 90er. Zeit lang haben Nazis jeden Tag vor Schultor gewartet und einen von uns abgefangen. Kamen manchmal auch während des Unterrichts in die Klasse, schnell zugeschlagen, wieder gegangen. Lehrer haben nie etwas gemacht. Hatten genauso Angst wie wir.
 
        Plauen 90er, gab einen Jugendclub „Schuldenberg“. Dieser wurde regelmäßig von Nazis überfallen. Alles komplett zerlegt, mehrere Verletzte. Polizei blieb untätig, da in #Plauen keine #Naziszene. Irgendwann stellte sich heraus: Anführer der #Nazis war Sohn des Plauener Polizeichefs
 
        Chemnitz in den 90ern: Wenn Rummel/Jahrmarkt war sollte man dieses Gebiet meiden. Ich erinnere mich an viele Situationen. Wenn man dann die Polizei um Hilfe gebeten hat kamen Aussagen wie: „Wir haben gerade keine Streifenwagen da, da müßt ihr rennen.“ Und es waren (Streifenwagen) da.
 
        Von Nazis im Zug „aus Spaß“ Waffe an den Kopf gehalten bekommen. Freund wurde wegen langer Haare zusammengeschlagen, Polizei meinte nur, er hätte mit der Frisur ja provoziert.
 
        Die Gewalt traf auf eine mit dem ökonomischen Überleben beschäftigte gesellschaftliche Mitte, die den Rechten kaum zivilgesellschaftlichen Widerstand entgegensetzte. Wie wenig Schutz Betroffene von den Eltern, Lehrern, Schuldirektoren, öffentlichen Autoritäten erfuhren, zeigt sich in den Tweets. Das weit verbreitete Desinteresse oder sogar die klammheimliche Sympathie wirkte sich auch auf die Politik aus. Besonders Anfang der 1990er Jahre, als in Ost und West die Geflüchtetenunterkünfte brannten, war die Tendenz sichtbar, solche Gewalttaten als „Volkes Wille“ zu deuten und die Betroffenen noch durch Abschiebung oder andere Sanktionierungen zu strafen. Das wohl eindringlichste Beispiel für das Zurückweichen der Politik vor der rechten Gewalt ist der sogenannte Asylkompromiss im Gefolge des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen.
 
        Zur Realität der frühen 1990er gehört besonders im Osten zudem eine strukturell überforderte, unterausgestattete und teils auch desinteressierte Polizei, die den rechten Gewalttätern keine Gefahr war. Während einzelne Fälle bundesweite Aufmerksamkeit erlangten, etwa die Tötungen Amadeu Antonio Kiowas in Eberswalde im Dezember 1990 oder Torsten Lamprechts in Magdeburg im Mai 1992, als die Polizei nicht beziehungsweise sehr spät eingriff, zeugen die Berichte unter dem Hashtag davon, wie alltäglich polizeiliche Abwesenheit war. Insbesondere im Osten war dies fatal, denn für viele rechte Gewalttäter war das Zurückweichen und Gewährenlassen der Sicherheitsbehörden – und mit ihnen weiter Teile der gesellschaftlichen Mitte – eine bis heute prägende Erfahrung. Sie lernten: Wenn wir etwas wollen, dann müssen wir zuschlagen. Dieses Lernwissen spricht auch noch fast drei Jahrzehnte später aus den gewaltsamen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen.
 
        UMGANGSSTRATEGIEN
 
        Aus meiner Jugend auf Rügen, um die Jahrtausendwende. Schon mit 10 oder 11 war es selbstverständlich, Fluchtpläne zu haben für Orte, wo man lang musste und bekannt war, dass Nazis dort rumhängen. Falls die einem auf die Fresse hauen wollen. #baseballschlägerjahre
 
        Du wechselst an der Umsteigehaltestelle vom Nachtbus die Klamotten, damit sie Dich nicht gleich auf den ersten Blick erkennen (…).
 
        Bin jahrelang nachts immer mit dem Fahrrad gefahren, um schneller abhauen zu können. #baseballschlägerjahre
 
        Als in den frühen 90ern hinter der Erfurter Krämerbrücke div. Subbkulturen schon aus Selbstschutz gemeinsam den Sommer verbrachten, gab es Radpatrouillen zum nahen Nazitreff.
 
        Wir spielten ’92 im besetzten Haus Zwickau. Man klingelte, im 2. Stock öffnete sich ein Fenster. Wenn alles save war, öffnete sich die gepanzerte Tür. Auf dem Dach stand ein 20 l Weinballon, Molotowcocktail. Bei massiven Angriff wäre der gekippt worden. #baseballschlaegerjahre
 
        Schönstes Nazi-Erlebnis war aufm Zeltplatz. Glatzen hatten schon paar Stunden Leute terrorisiert. Kumpel kam, dessen Bruder Eishockey spielte. Rief an. 30min später gingen ein Dutzend Erfurter Eishockey-Spieler auf Nazi-Jagd. Rest des Zelt-Urlaubs war sehr entspannt.
 
        Silvester in Guben war am schlimmsten, wenn mensch bunte Haare hatte, Punk war oder nicht ins Bild passte. Habe mit 14 angefangen Karate zu trainieren und war immer mindestens mit Reizgas bewaffnet – hatte einfach Angst und Glück: mir ist nie etwas passiert, aber vielen Freunden.
 
        1996, nach Ende der Ausbildung und mit Jobangebot in einer Großstadt bin ich dann aus meinem Dorf im Erzgebirge/Sachsen weggezogen – hab’s einfach nicht mehr ausgehalten. #baseballschlaegerjahre
 
        Viele Tweets verweisen auf Copingstrategien der Tarnung und des Abtauchens, der Schleichwege und Meldeketten, die angesichts dieser Gewalt entstanden. Aber auch Strategien der Gegengewalt kommen zur Sprache.
 
        LANGZEITPRÄGUNGEN
 
        Noch immer mustere ich aufmerksam jede grölende Männergruppe, die irgendwo steht und checke das Gefahrenpotential. Wer nicht aufmerksam ist, kassiert leicht mal – sowas vergisst man nicht wieder. #baseballschlaegerjahre
 
        Aufgrund mehrfacher #Nazi-Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln benutze ich diese bis heute kaum. Bis heute fährt die Angst mit. Mich haben die #baseballschlaegerjahre nachhaltig geprägt.
 
        Ich war 16 (1994) und mit einer Gruppe jüngerer Kinder im Thüringer Wald zelten. Nachts kamen die Skins, um unseren Teil des Campingplatzes ‚aufzumischen‘. Der Platzwart schloss sich ein. Wir versteckten uns im tiefen Wald. Nachts. Soviel Angst hatte ich nie wieder.
 
        Wer Jahre und Jahrzehnte alltäglich drohender rechter Straßengewalt ausgesetzt war und dabei die alptraumhafte Erfahrung einer daran desinteressierten gesellschaftlichen Mitte gemacht hat, hat oft auch psychische Narben aus dieser Zeit mitgenommen. Mir bleibt bis heute ein schwer zu fassendes Grundgefühl der Angst erhalten, eine Unsicherheit bis hin zur Panik in Situationen, die anderen völlig normal erscheinen. Auch unter dem Hashtag finden wir Beschreibungen solch ungewollt erlernter Wahrnehmungsweisen.
 
        KEIN ABGESCHLOSSENES KAPITEL
 
        Die Tweets unter #baseballschlägerjahre sind das bedrückende Abbild einer generationellen Teilerfahrung, die – darauf deuten auch die medialen Reaktionen hin – bis dato offenkundig nicht in den gesamtdeutschen Kanon Eingang gefunden hatte. Es war für viele nach 30 Jahren immer noch etwas Neues, die Alltagspraxis rechtsextremer Hegemonie geschildert zu bekommen. Das ist bemerkenswert, weil die Gewaltfähigkeit und die Präsenz der rechtsextremen Straßenkultur im Osten auch schon Anfang der 1990er Jahre im Westen bekannt gewesen war. Sie war zu Zeiten von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen zu einem Thema von Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen geworden. Sie war filmisch und literarisch verarbeitet und fast schon zu einem Klischee von Ostdeutschland geronnen. Doch offensichtlich existierte die Erzählung vom rechten Osten nur als Bild eines tumben, rückständigen Täters. Dass der rechte und rassistische Terror im Osten auch Opfer hatte, dass er vor allem dort Menschen traumatisierte, das war hingegen offenkundig kaum angekommen – übrigens auch nicht bei jenen Journalisten und Politikern, die die Verankerung der extremen Rechten und ihrer Diskurse im Osten heute noch als historisch gewachsenen Konservatismus missdeuten.
 
        Gleichzeitig konterkarierten die Baseballschlägerjahre auch das ostdeutsche Gegennarrativ. Seit der Wiedervereinigung hält sich die – vor allem ostdeutsche – Behauptung, die Ostdeutschen sollten durch eine Stigmatisierung als „rechts“ erniedrigt werden, es solle letztlich ihre gleichberechtigte Teilhabe an gesamtdeutschen Debatten verhindert werden, indem ihnen eine demokratische Rückständigkeit unterstellt werde. Dieser Verdacht wird inzwischen sogar von manchen ostdeutschen Linksliberalen vorgetragen. So wird die Beobachtung und Thematisierung der extremen Rechten wieder zunehmend politisiert und zum Ausdruck einer linken oder „westdeutschen“ Agenda umgedeutet.06
 
        Eine Zeitlang, zwischen dem langsamen Verschwinden der Skinhead-Kultur Anfang der 2000er und dem Aufkommen der flüchtlings- und islamfeindlichen Proteste Mitte der 2010er Jahre, konnte man, wenn man nicht genau hinschaute, tatsächlich glauben, die Baseballschlägerjahre seien ein düsteres, aber abgeschlossenes Kapitel der Wiedervereinigung. Heute kann es keinen Zweifel mehr daran geben, dass sich die Zustände mancherorts sogar noch verfinstert haben.
 
        Ja, es gibt ostdeutsche Städte, die es geschafft haben, nicht nur rechte Strukturen in unterschiedlichem Maße zurückzudrängen, sondern auch eine Atmosphäre zu kreieren, in der die gesellschaftliche Mitte gegen Rassismus und rechte Gewalt vorgeht: Leipzig, Jena, Rostock, auch meine Heimatstadt Frankfurt an der Oder und viele andere. An anderen Orten aber brennen wieder die Geflüchtetenunterkünfte und alternativen Jugendzentren. In vielen Mittel- und Kleinstädten und Dörfern bestehen wieder – oder immer noch – Angsträume auf den Straßen. Hinzu kommen heute soziale Netzwerke und Messengerdienste als Hassverstärker. Viele Politiker, die sich gegen rechten Hass wehren, erleben regelmäßig Drohungen und physische Attacken. Journalisten, Alternative, People of Color und Schwarze müssen vor allem bei Demonstrationen gegen Geflüchtete, Corona-Maßnahmen und Russlandsanktionen um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten. Ein Mehrgenerationen-Rechtsextremismus marschiert zusammen mit einer wütenden ostdeutschen Bürgerlichkeit, der es letztlich komplett egal ist, wer da mit ihr zum Sturz des Systems aufruft. Die Baseballschlägerjahre sind nicht vorbei, im Gegenteil. In manchen ländlichen Räumen haben sich mehr oder minder alle Handlungsstränge dieser Zeit verstärkt.
 
        So sind die allermeisten Täter und Mitläufer von damals mittlerweile in ihren Vierzigern und Fünfzigern, weder verschwunden noch bereuen sie. „Die Bomberjacken-Skinheads und ‚Reenies‘ der 1990er-Jahre sind heute fast bieder wirkende Eltern, die im Alltag wenig auffallen, aber ihre Kinder zu asylbewerber:innenfeindlichen Demonstrationen oder ‚Spaziergängen‘ gegen die angebliche ‚Corona-Diktatur‘ mitnehmen – oder in der lokalen Nachbarschaftsgruppe auf Facebook oder auf Instagram mit Shirts von Rechtsrock-Bands posieren, wahlweise Katzenbilder oder rassistische Slogans posten.“07
 
        Betroffene der Baseballschlägerjahre, die oft auch wegen dieses Terrors ihre Heimat verlassen haben, müssen immer wieder feststellen, dass es an vielen dieser Orte kaum eine Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit gegeben hat. Als hätte es all die Schläge und Schläger nie gegeben. Als sei aus dieser Straßen-Nazikultur nicht auch Terrorismus wie der des NSU entstanden. Was geblieben ist, ist der Unwille vieler Bürgermeister und Landräte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch ich bekomme in meiner Arbeit als Journalist noch heute von manchen ostdeutschen Politikern und Journalisten zu hören, dass ich den Osten schlechtschreiben würde. Doch solange die Mitte diese Traumata nicht sieht und die Mechaniken der Normalisierung ignoriert, wird in diese Regionen auch kein nennenswerter Zuzug entstehen. Solange werden solche Gegenden mit jedem Abiturjahrgang viele ihrer jüngeren, gebildeteren Einwohner verlieren.
 
        Und das hat Folgen. Ob im Erzgebirgskreis, im Eichsfeld, in Mittelsachsen, im sächsischen Dreiländereck oder der Lausitz, ob in Städten wie Eisenach oder Anklam: Extrem rechte Akteure müssen dort mit vergleichsweise wenig Widerstand rechnen. Denn jahrzehntelange Abwanderung hat, verbunden mit Desinteresse und Abwehrdiskursen der Mitte angesichts rechter Einschüchterungspraktiken, diese Gegenden zu sicheren Rückzugsräumen für sie gemacht. In jüngerer Zeit kommt noch hinzu, dass rechtsextreme Akteure aus dem Westen Deutschlands diese Regionen entdecken. Ein rechter Immobilienboom ist im Gang, und damit ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der sich eigentlich nur durch ein Zuzugswunder zerschlagen ließe, das gerade viele dünnbesiedelte strukturschwache Räume angesichts des grassierenden Arbeitskräftemangels ohnehin bräuchten.
 
        Die einzige Möglichkeit, eine Verhärtung der ländlichen Räume des Ostens zu Zonen der Unzugänglichkeit zu verhindern, sind Menschen, sehr viele Menschen. Ob die kommen, hängt aber entscheidend damit zusammen, ob Lehren aus den Baseballschlägerjahren gezogen werden. Ob Opfer geschützt, ob Täter verfolgt und isoliert werden, ob Polizei und Justiz, Politik und Medien das Thema ernst nehmen. Im Augenblick sieht es eher danach aus, als würden die Fehler aus den 1990er Jahren einer nach dem anderen wiederholt werden.
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        RECHTE GEWALT IN DEUTSCHLAND NACH 1945
 
        Eine Einordnung der 1990er Jahre
 
        Fabian Virchow
 
        Der inzwischen häufig verwendete Begriff der „Baseballschlägerjahre“ steht für die breite Welle rechter Gewalt nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten.01 Dabei markiert er weniger die im öffentlichen Gedächtnis der Bundesrepublik vielfach mit Verweis auf Rostock, Hoyerswerda, Solingen oder Mölln aufgerufenen Orte schwerer rassistischer Gewalt in Gestalt von Pogromen oder nächtlichen Brandanschlägen. Insbesondere mit Blick auf die ostdeutschen Bundesländer verweist der Begriff vor allem auf die ungezählten Fälle von Straßengewalt und gezielten gewaltsamen Angriffen auf diejenigen, die von rechten Täter*innen als Feinde des „deutschen Volkes“ betrachtet wurden.
 
        Das können die zahlreichen Überfälle auf ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter*innen gewesen sein, die sich durch Handel mit Zigaretten oder Textilien ein Auskommen verschaffen mussten. Das waren die Überfälle auf Jugendliche aus linken und alternativen Jugendkulturen, die nicht nur in den wenigen ihnen zur Nutzung gebliebenen Jugendtreffs, sondern immer wieder auch in ihren Wohnungen angegriffen wurden. Oder es handelte sich um Ereignisse wie die sogenannten Magdeburger Himmelfahrtskrawalle am 12. Mai 1994, als extrem rechts eingestellte Jugendliche eine Gruppe Schwarzer Menschen stundenlang durch die Stadt hetzten.02 Geteiltes Ziel solcher Aktivitäten waren die Einschüchterung sozialer Gruppen sowie die Vertreibung der Betroffenen.
 
        ERWEITERUNG DER PERSPEKTIVE
 
        Anfang der 2010er Jahre führte das allgemeine Bekanntwerden der Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ zu verstärkter Aufmerksamkeit für Rechtsterrorismus als besondere Form rechter Gewalt. Demgegenüber rückt der Verweis auf die „Baseballschlägerjahre“ stärker die rechte Alltagsgewalt in den Mittelpunkt, deren Umfang und Auswirkungen bis heute noch nicht hinreichend erfasst sind. Dass es auch in den beiden deutschen Staaten vor 1989/90 rechte Gewalt gegeben hat, ist inzwischen in der Forschung weithin Konsens und findet auch den Weg in das öffentliche Bewusstsein. Allerdings bleibt es weiterhin eine Herausforderung, Ausmaß und Wirkung der verschiedenen Gewaltformen angemessen abzubilden.
 
        Hinsichtlich rechtsterroristischer Gewalt richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf die 1980er Jahre. Bei den Forschungen zu rechtsterroristischen Strukturen wie den „Deutschen Aktionsgruppen“ oder der „Hepp-Kexel-Gruppe“ können dabei umfangreiche Archivbestände und Quellen herangezogen werden.03 Etliche andere Gruppen, deren Wirken in der zeitgenössischen Berichterstattung zumindest kurz sichtbar wurde, wie etwa die Kasseler Gruppe „Aktion Wehrhafte Demokraten“,04 sind jedoch hinsichtlich ihrer Aktivitäten und deren Auswirkungen noch nicht einmal systematisch erfasst. Noch immer steht auch begründet zu vermuten, dass die Zahl der Menschen, die aufgrund einer rechtsextremen Weltdeutung getötet wurden, nicht bekannt ist. In mehreren Bundesländern sind nachträgliche Überprüfungen veranlasst worden, um die Einstufung von Taten gegebenenfalls zu korrigieren, die staatlicherseits bisher nicht als politisch motiviert bewertet wurden.05 Für den Zeitraum bis 1990 gilt zudem für die alte Bundesrepublik, dass rechtsextrem motivierte Tötungsdelikte von den Ermittlungsbehörden nicht gesondert ausgewiesen wurden und ein Verständnis von Rechtsterrorismus als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtetes Handeln beispielsweise dazu führte, dass rassistische Tatmotive nicht beachtet wurden. Hinsichtlich tödlicher rassistischer Gewalt in der DDR ist das Ausmaß noch schwieriger zu bestimmen,06 wurde diese doch häufig als „Rowdytum“ entpolitisiert.07
 
        Noch unschärfer bleibt das Ausmaß an Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen, die aus extrem rechter Motivation und Weltsicht begangen wurden und auf die (Wieder-)Herstellung einer sozialen Ordnung zielten, die durch völkische Homogenität und gesellschaftliche Hierarchisierung mit entsprechender sozialer Platzzuweisung charakterisiert ist. Im April 1982 fand sich beispielsweise in der Tageszeitung „Die Welt“ die folgende Kurzmeldung: „25 maskierte Jugendliche überfielen am Samstagabend eine Tanzveranstaltung im Haus der Jugend am Alten Teichweg. Die mit Gaspistolen und Baseballschlägern bewaffneten Rowdys schossen wahllos in die Menge und schlugen auf ausländisch aussehende Jugendliche ein.“08 Die organisierte Gewalttat zielte auf die Vertreibung der Angegriffenen von diesem Ort und auf ihren Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. Sie erregte keine besondere Aufmerksamkeit und ist bestenfalls bei der Polizei als Auseinandersetzung zwischen Hamburger Jugendgruppen aktenkundig geworden.
 
        Inzwischen hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein bezüglich einer angemessenen Einordnung solch rassistischer Gewalt verändert. In der Rückschau Ausmaß, Dynamik und Formen rechter Gewalt in ihrer vollen Bedeutung in den beiden deutschen Staaten zu ermitteln, bedarf jedoch noch umfangreicher weiterer Forschung, zumal sich auch die Erfassungskriterien staatlicher Instanzen und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen im Laufe der Zeit verändert haben. Insofern ist es für eine empirisch abgesicherte Typologie rechter Gewalt, in der sich gegebenenfalls auch strategische Entscheidungen extrem rechter Akteur*innen widerspiegeln, noch zu früh.
 
        RECHTSTERRORISMUS
 
        Rechtsterroristische Gewalt als eine spezifische Form der aus politisch rechten Motiven verübten physischen Gewalt reicht zurück in die 1960er Jahre, als insbesondere ein grenzrevisionistischer Terrorismus Schlagzeilen machte: Unter Beteiligung deutscher Rechtsextremist*innen wurden in Norditalien Bomben gelegt, um Südtirol wieder an Österreich zu binden; extrem rechte Kroat*innen verübten Anschläge und Morde, um die Volksrepublik Jugoslawien zu destabilisieren und einen eigenen Nationalstaat durchzusetzen; und vielfach kam es auch zu Gewalttaten gegen Repräsentant*innen und Einrichtungen der DDR, Polens und der Sowjetunion.09 Rechtsterroristische Akteur*innen planten beziehungsweise verübten zudem zahlreiche Anschläge gegen Gruppen und Individuen, die als „fünfte Kolonne“ der Ostblockstaaten angesehen wurden. Einer der Betroffenen war der Wortführer der Studierendenbewegung, Rudi Dutschke, der am 11. April 1968 bei einem Schusswaffenattentat schwer verletzt wurde.
 
        Ab den 1970er Jahren wurden zunehmend auch jüdische Einrichtungen und Vertreter*innen des Judentums in Deutschland zu Zielen rechtsterroristischer Täter*innen. So wurden am 19. Dezember 1980 der jüdische Verleger und Rabbiner Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frieda Poeschke in ihrem Haus in Erlangen von einem Neonazi ermordet. Eine antisemitische Weltsicht stand auch hinter den gewaltsamen Angriffen auf Formate zur kritischen Aufarbeitung und zum Erinnern der NS-Verbrechen, etwa durch die „Deutschen Aktionsgruppen“ mit ihrem Sprengstoffanschlag auf eine Ausstellung zum Vernichtungslager Auschwitz im Landratsamt Esslingen sowie auf das Wohnhaus des Landrates Hans Peter Braun am 1. April 1980.
 
        Ab den späten 1970er Jahren griffen rechtsextreme Terrorist*innen vielfach Geflüchtete und Arbeitsmigrant*innen an. In Hamburg starben nach einem Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete am 22. August 1980 die beiden Vietnamesen Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân. Am 24. Juni 1982 wurden in Nürnberg William Schenck, Rufus Surles und Mohamed Ehap aus rassistischer Motivation ermordet.
 
        Rechtsterroristische Gewalt speist sich aus einer extrem rechten Weltanschauung und deren völkischem und organizistischem Kern, also der Idee, dass in einer „Volksgemeinschaft“ jede*r/m qua Natur eine bestimmte Aufgabe zufällt. Vor diesem Hintergrund werden politische und gesellschaftliche Entwicklungen wie zum Beispiel Migrationsprozesse, Grenzverschiebungen oder die Auflösung heteronormativer Geschlechterordnungen als existenzielle Angriffe wahrgenommen, denen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln begegnet werden muss.
 
        Über die thematischen Konjunkturen hinweg sind rechtsterroristische Strukturen in der Bundesrepublik – mit Ausnahme des späteren NSU – in der Regel ohne hohe Kontinuität geblieben. Es war den jeweiligen Akteur*innen gleichwohl vielfach möglich, die entsprechenden Ressourcen wie Geld, Waffen und Infrastruktur zu mobilisieren, sich mithilfe internationaler Netzwerke zu organisieren und mit Gewaltakten ihre Zielsetzungen zu verfolgen, insbesondere Einschüchterung, Vertreibung, Bestrafung, Eskalation.10
 
        Über rechtsterroristische Gewalt in der DDR mit dem Ziel, politische Botschaften zu verbreiten oder Entscheidungen politisch verantwortlicher Instanzen zu beeinflussen, lassen sich bisher kaum belastbare Aussagen treffen. Hinweise auf straff organisierte extrem rechte Strukturen sind bisher nicht vorhanden.11 Zu Recht wird allerdings darauf hingewiesen, dass unter den durch die Bundesrepublik zwischen Ende 1962 und 1989 freigekauften DDR-Bürger*innen auch Häftlinge waren, die anschließend „im Westen“ in neonazistischen Strukturen zum Teil wichtige Rollen spielten – und dass die Gründe für die Verurteilungen durch DDR-Gerichte noch nicht ausreichend erforscht wurden.12
 
        ALLTÄGLICHE RECHTE GEWALT
 
        Die Abgrenzung zwischen rechtsterroristischer Gewalt und anderen Formen rechter Gewalt kann trotz systematischer Vorschläge zu ihrer Unterscheidung im Einzelfall unscharf bleiben.13 Für die von rechter Straßengewalt unmittelbar betroffenen Menschen kann die traumatische Erfahrung und die emotionale Erschütterung ebenso gravierend sein wie für Betroffene rechtsterroristischer Gewalt. Für die soziale Gruppe, die dabei stellvertretend angegriffen wurde, sind insbesondere Kontinuität und regionale Verbreitung der gegen sie gerichteten Gewalt für das Gefühl der Verunsicherung und Einschüchterung relevant. Am Auftreten antisemitischer Gewalt lässt sich nachvollziehen, dass rechtsterroristische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden – bei fortbestehendem Dunkelfeld – immer eingebettet war in einen breiteren Strom antisemitischer Gewalt.14
 
        Wer sich entsprechend auf die Suche nach rassistischen Gewaltpraktiken begibt, wird auch für die Jahrzehnte vor den 1990er Jahren vielfach fündig: Brandstiftungen in Häusern in Bad Homburg und Wolfenbüttel, die von Einwander*innen aus der Türkei bewohnt wurden;15 Überfälle auf Unterkünfte von Asylsuchenden, etwa in Mannheim;16 rassistische Gewalt unter Einsatz von Schusswaffen oder Schlagwerkzeug.17 Solch exemplarisch ausgewählte Fälle lassen sich durch eine ebenso zufällig getroffene Zusammenstellung von Angriffen auf Einrichtungen linker Parteien und Organisationen ergänzen: Brand- und Sprengstoffanschläge auf Einrichtungen der Deutschen Kommunistischen Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, der SPD sowie linker Verlagsprojekte;18 gewaltsame Störungen von Veranstaltungen etwa der Humanistischen Union oder der Jugendorganisation der SPD in Gütersloh;19Angriffe auf Wahlkämpfer*innen demokratischer Parteien;20 Überfälle auf Gruppen oder einzelne Personen, etwa auf deren Weg zu einer antifaschistischen Veranstaltung.21 Ins Visier rechter Gewalttäter*innen gerieten bereits vor einigen Jahrzehnten Politiker*innen und Aktivist*innen, die sich für die Anerkennung der Vielfalt sexuellen Begehrens und geschlechtlicher Orientierungen einsetzten. So wurde etwa in München auf den grünen Bundestagsabgeordneten Herbert Rusche geschossen, der im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema „Gleichberechtigung Homosexueller“ sprach; in Berlin wurde ein entsprechendes Fest überfallen.22
 
        Bedrohungen und physische Gewaltpraktiken der extremen Rechten waren in der alten Bundesrepublik also bereits vor den „Baseballschlägerjahren“ Realität. In den 1980er Jahren gelang es der extremen Rechten in Gestalt der Deutschen Volksunion sowie der Republikaner zudem, erstmals seit den späten 1960er Jahren wieder in Landesparlamente einzuziehen.
 
        In der DDR war die Bildung rechtsextremer Parteien nicht möglich, allerdings gab es dort ab den späten 1950er Jahren einige informell strukturierte Kleingruppen Jugendlicher, die Hakenkreuze schmierten und zum Teil Waffen sammelten. Insbesondere gegenüber den Vertragsarbeiter*innen aus Kuba, Angola und Mozambique gab es verbreitetes Missbehagen, aber auch offene Ablehnung in der DDR-Bevölkerung. Die rassistischen Einstellungen führten immer wieder zu Schlägereien, etwa bei Tanzveranstaltungen. Wiederholt wurden bei solchen Auseinandersetzungen auch Black and People of Color ermordet. Ab Ende der 1970er Jahre entwickelte sich eine rechte Skinhead-Szene, die sich in den 1980er Jahren deutlich politisierte. 1988 zählten sich zwei Prozent der DDR-Jugendlichen zu den Skins, weitere vier Prozent sahen sich als Sympathisant*innen, und etwa dreißig Prozent zeigten ein gewisses Verständnis für sie.23 Mit dem Überfall auf Besucher*innen eines Konzerts in der Ostberliner Zionskirche am 17. Oktober 1987 wurde das Problem rechter Skinheads einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Der Verfolgungsdruck staatlicher Instanzen nahm zu. Allerdings fand das Auftreten der Skinheads, die sich mit der Bezugnahme auf nationalsozialistische Symbole und Rhetorik der höchstmöglichen Provokationsmöglichkeiten bedienten, die in einem sich antifaschistisch verstehenden Staat denkbar waren, auch Zustimmung – und sei es in Form einer Interpretation, die darin vor allem den Wunsch nach mehr Freiheiten sah. Aufgrund ihrer sozialen Angepasstheit im Alltag und im Arbeitsleben wurden die Skinheads in der vielfach an kleinbürgerlichen Werten orientierten Bevölkerung viel eher akzeptiert als etwa die Punk- oder die Blues-Szene.24
 
        DAS BESONDERE DER 1990ER JAHRE
 
        Vergleicht man das Auftreten rechter Gewalt in den 1990er Jahren mit der vorhergehenden Periode, lassen sich signifikante Unterschiede ausmachen.
 
        So nahm die rassistische Gewalt in den frühen 1990er Jahren angesichts einer steigenden Zahl Schutzsuchender aus dem zerfallenden Jugoslawien besonders stark zu und erreichte in den Jahren 1991 und 1992 bis dahin nicht gekannte Ausmaße – bis hin zu Pogromen wie in Hoyerswerda, Mannheim-Schönau und Rostock-Lichtenhagen, zu nächtlichen Brandanschlägen, Schusswaffeneinsatz und kollektiven Hetzjagden.25 In der medialen Berichterstattung wurden Begriffe wie „Flächenbrand“ aufgerufen und auf die begrenzten Kontrollmöglichkeiten der Polizei verwiesen.26 Dabei zielte die rassistische Gewalt nicht allein auf die Einschüchterung von Geflüchteten, Arbeitsmigrant*innen und entlang von Kultur und Sprache als nicht zugehörig markierter Menschen. Insbesondere in Regionen der ostdeutschen Bundesländer, in denen deren Anteil vergleichsweise niedrig war, ging es den Gewalttäter*innen und ihren Claqueur*innen tatsächlich um eine Politik der Vertreibung, um dem Ziel eines „ausländerfreien“ Deutschland näher zu kommen.
 
        Dies verband sich immer wieder auch mit dem Anspruch einer weitreichenden Raumkontrolle, der sich vor allem in ostdeutschen Bundesländern in den zahllosen Angriffen und Überfällen auf Jugendliche niederschlug, die den lokalen rechtsextremen Hegemonieansprüchen nichts abgewinnen konnten oder ihnen ablehnend gegenüberstanden. Den rechten Gewalttäter*innen ging es darum, diese Jugendlichen entweder so lange anzugreifen, bis sie sich zu einem Umzug entschlossen, auf öffentliche Präsenz verzichteten oder sich den rechten Strukturen in der Hoffnung anschlossen, damit der Gewalt zu entgehen. Konnten extrem rechte Akteur*innen eine solche Situation herstellen, sank die sichtbare Gewalt. In der Öffentlichkeit, die nicht selten vor allem die Gewaltförmigkeit, weniger jedoch die weltanschaulichen Grundlagen thematisierte, galt der Ort dann vielen Beobachter*innen als weniger problematisch.
 
        Die Spezifik rechter Gewalt der 1990er Jahre zeigt sich also zum einen in ihrem Ausmaß. Damit verbunden war zum anderen der Anspruch, nicht nur vereinzelt Akte der Einschüchterung und Bestrafung umzusetzen, sondern mittels Kontrolle des Raumes durch eigene Präsenz und gezielte Gewalt möglichst nachhaltig Einfluss auf die soziale Ordnung zu nehmen. Mit dem Konzept der „national befreiten Zone“, das Anfang der 1990er Jahre in extrem rechten Kreisen zirkulierte, gab es einen strategischen Ansatz, der diese Zielsetzung systematisch umriss. In solchen „Zonen“ sollten Rechtsextreme den öffentlichen Raum und das Alltagsleben prägen und über erlaubtes beziehungsweise nicht-erlaubtes Verhalten entscheiden. Andersdenkende oder als „fremd“ und damit als nicht zugehörig Definierte sollten in diesen „Zonen“ nicht geduldet werden. Auch wenn es kaum gelang, solche „national befreiten Zonen“ dauerhaft und in relevanten räumlichen Größenordnungen zu realisieren, so blieb doch aufseiten der rechtsextremen Gewaltakteur*innen vielfach die Erfahrung, Gewalt weitgehend sanktionsfrei zur Durchsetzung politischer Ziele und sozialer Ordnungsvorstellungen ausüben zu können.
 
        Diese Erfahrung teilt die „Generation Hoyerswerda“ ebenso wie die Erkenntnis,27 dass die massive rassistische Gewalt der frühen 1990er Jahre politische Entscheidungen beeinflussen konnte, etwa so weitreichende wie die Änderung des Artikels 16 des Grundgesetzes, der bis zur Verfassungsänderung am 28. Juni 1993 das Recht auf Asyl verbürgte. Nach dem tagelangen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen Ende August 1992 fand sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Deutschen Bundestag, um dieses Grundrecht zu beschneiden.
 
        Die Wirksamkeit massiver politisch motivierter Gewalt und die vielfach ausbleibende strafrechtliche Sanktionierung trugen erheblich zum Selbstbewusstsein extrem rechter Milieus in den 1990er Jahren bei. In diesen Milieus entwickelte sich damit nicht nur eine rassistische Gewaltpraxis, wie sie in der Anschlags- und Mordserie des NSU ab den späten 1990er Jahren zum Ausdruck kam, sondern auch ein intergenerationeller und intrafamiliärer Transfer der oben genannten Erfahrung an jüngere Rassist*innen und Rechtsextreme. Dies wurde in der Vermassung rechtsextremer und asylfeindlicher Straßenproteste Mitte der 2010er Jahre ebenso sichtbar wie in der begleitenden Gewaltwelle. Sie sind insofern auch als Erbe der 1990er Jahre zu betrachten.
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        DEUTSCHER HERBST 1991
 
        Rechte Gewalt und nationale Selbstbetrachtung
 
        Janosch Steuwer · Till Kössler
 
        Im Dezember 1991 blickte der Soziologe Wilhelm Heitmeyer zurück auf ein Jahr, das „in die Geschichte des angeblich ‚neuen‘ Deutschlands eingehen“ werde.01 Angesichts des welthistorischen Geschehens in den Jahren 1989 und 1990 kann diese Einschätzung erstaunen. Doch Heitmeyer war sich sicher, dass eine dramatische, nur wenige Wochen zurückliegende Welle rassistischer Gewalttaten das Jahr 1991 in die kollektive Erinnerung als eines einschreiben werde, „in dem Fremdenfeindlichkeit und Gewalt (…) einen vorläufigen schrecklichen Höhepunkt erreicht haben“.
 
        Mit dieser Einschätzung war der Wissenschaftler nicht allein. Auch andere teilten das Gefühl, in den gewaltvollen Wochen des vergangenen Herbst einen historischen Moment miterlebt zu haben, der das frisch vereinte Land verändert hatte. Ausdruck fand dieses Gefühl unter anderem in einer vor allem in linken und liberalen Zeitungen und Publikationen häufig gebrauchten Wendung, die das Erschrecken über die unerwartete Gewalt mit einem Erinnerungsbild zu fassen versuchte: mit dem Verweis auf den Terror der Roten Armee Fraktion im sogenannten Deutschen Herbst 1977. Der Schriftsteller Stephan Hermlin hatte in diesem Sinne am 4. Oktober 1991 auf einer Konferenz gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Nationalismus das erste Mal vom „Deutschen Herbst 1991“ gesprochen.02 Andere taten es ihm nach und formulierten eine historische These, die bis heute zu provozieren vermag: dass die rassistische Gewalt im Herbst 1991 einen historischen Fixpunkt darstelle und sich ebenso in die Erinnerung des Landes einschreiben werde wie die Ermordung von Hanns-Martin Schleyer, die Landshut-Entführung und die Selbstmorde von Stuttgart-Stammheim 1977.
 
        Zumindest mit Letzterem lagen die Zeitgenossen falsch. In historischen Darstellungen zur Geschichte der Bundesrepublik spielt das Jahr 1991 keine besondere Rolle. Und auch in der öffentlichen Erinnerung ist es nicht zu einer ähnlichen Referenz geronnen wie 1977. Doch das Gefühl, eine Zäsur erlebt zu haben, war deshalb nicht falsch. Gegenwärtig wächst die Einsicht, dass vor allem in Ostdeutschland die Nachwendejahre nicht nur durch den Übergang in die marktwirtschaftliche Demokratie geprägt waren, sondern ebenso von massiver Gewalt. Sie entwickelte sich zu einem entscheidenden Signum der „Baseballschlägerjahre“, denen im Abstand von drei Jahrzehnten nun größere Aufmerksamkeit in Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit zuteil wird. Eine genauere historische Beschreibung, die die innere Dynamik der rechten Gewalt in den 1990er Jahren erfasst, steht jedoch aus. Hierfür bietet die Wendung vom „Deutschen Herbst 1991“ einen Ausgangspunkt.
 
        RECHTE GEWALT IM HERBST 1991
 
        Was also war geschehen? Mitte September 1991 wurde die deutsche Öffentlichkeit auf eine Welle von Angriffen auf Geflüchtete und ihre Wohnstätten aufmerksam, die das kaum ein Jahr geeinte Land tiefgreifend erschütterte. Bereits Ende August hatten Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt in ihren Statistiken eine Zunahme „fremdenfeindlicher Gewalttaten“ registriert.03 Öffentlich bemerkt wurde dieser Anstieg allerdings erst nach den heftigen rassistischen Attacken im sächsischen Hoyerswerda, wo seit dem 17. September mehr als hundert Gewalttäter mehrere Abende in Folge die Wohnheime von Arbeitsmigranten und Geflüchteten angriffen. Unterstützt wurden sie von einer wachsenden Menge an Schaulustigen, deren „Ausländer raus“-Rufen Polizei und Behörden schließlich nachgaben und die attackierten Menschen aus der Stadt brachten.04
 
        Gewaltsame Übergriffe auf „Ausländer“ und „Fremde“ hatte es in beiden Teilen Deutschlands auch zuvor gegeben. Das Pogrom von Hoyerswerda schuf aber eine neue Situation, weil das tagelange Gewaltgeschehen das Interesse der Medien bündelte und durch spektakuläre Pressefotos und Fernsehbilder der rechten Gewalt eine ungekannte Sichtbarkeit verschaffte. „Hoyerswerda“ wurde über die Landesgrenzen hinaus zu einem Schreckensbild rechter Gewalt, zugleich aber auch zum Vorbild für eine Welle an Folgetaten, die im Herbst 1991 durch die Bundesrepublik rollte.
 
        Im 400 Kilometer entfernten Biebertal bei Gießen verfolgte etwa ein 18-jähriger Bäckerlehrling über die Medien die Gewalt in Hoyerswerda mit Neugier und Zustimmung.05 Keine zwei Wochen später, am Abend des 7. Oktober, griff er die Geflüchtetenunterkunft im benachbarten Fellingshausen an. Rund 40 Menschen, fast alle Kurden aus der Türkei, lebten zu dieser Zeit in dem Gebäude, auf das der unschwer als Skinhead zu erkennende Mann mit einem Freund aus der Szene zwei Molotowcocktails schleuderte. Es war pures Glück, dass die Brandsätze nicht zündeten. Ähnliches geschah an zahlreichen Orten im gesamten Bundesgebiet mit oftmals weitaus dramatischerem Ausgang. In Saarlouis war bereits am 19. September 1991 der aus Ghana stammende Samuel Kofi Yeboah gestorben, als Neonazis das dortige Asylbewerberheim angezündet hatten.06 Andernorts führten Brandanschläge zu schweren Verletzungen durch Verbrennungen, Rauchvergiftungen und Sprünge aus oberen Stockwerken.07
 
        Ihr Ausmaß lässt sich heute kaum genauer beziffern. Besser sind wir über den Verlauf der Gewalt informiert. Hatten die Sicherheitsbehörden Anfang 1991 noch rund 30 „fremdenfeindliche Gewalttaten“ pro Monat registriert, waren es im Sommer bereits 80. Im September zählten Kriminalpolizei und Verfassungsschutz dann mehr als 220 „fremdenfeindliche Gewalttaten“, von denen drei Viertel auf die Tage nach dem Beginn der Gewalt in Hoyerswerda entfielen. Im Oktober waren es 489.
 
        Verantwortlich für das Anschwellen der Gewalt war vor allem die Häufung von Brandanschlägen, von denen allein im Oktober 154 gezählt wurden. Weit mehr als das in der Erinnerung haften gebliebene Pogrom von Hoyerswerda repräsentieren Brandanschläge wie jener im hessischen Fellingshausen die Gewalt des Herbst 1991, die auch kein ostdeutsches Phänomen war. Die große Mehrheit der Brandanschläge im Oktober 1991, 115 an der Zahl, wurde vor allem in ländlichen Regionen Westdeutschlands verübt.
 
        Die Gewalt umfasste zudem zahlreiche schwere Sachbeschädigungen und Körperverletzungen aus „fremdenfeindlichen“ Motiven, die im Herbst 1991 ebenfalls drastisch zunahmen. Offiziell stieg ihre Zahl von rund 50 Vorfällen im Sommer auf insgesamt 486 Vorfälle im September und Oktober 1991, wobei die Statistiken der Sicherheitsbehörden diese Entwicklung wahrscheinlich deutlich unvollständiger erfassten als bei den recht zuverlässig registrierten Brandanschlägen. Rassistische Bedrohungen und Beleidigungen, die die Statistik nicht als Gewaltdelikte klassifizierte, sondern als andere „fremdenfeindliche“ Gesetzesverstöße, wurden noch weniger erfasst. Doch selbst ohne ihre systematische Berücksichtigung stieg die Zahl der insgesamt registrierten „fremdenfeindlichen“ Gewalt- und weiterer Straftaten allein für den Oktober 1991 zusammengenommen auf fast tausend – mehr als dreimal so viele, wie für die gesamte erste Jahreshälfte gezählt worden waren.
 
        Am Jahresende lagen die Zahlen der „fremdenfeindlichen“ Gewalt noch immer deutlich über denen aus dem Frühjahr und Sommer, auch wenn sie seit Mitte Oktober wieder rückläufig waren. Doch die Gesamtbilanz des Jahres 1991 zeigte in aller Deutlichkeit, dass der sprunghafte Anstieg im Herbst rechte Gewalt auf ein ungekanntes Niveau gehoben hatte: Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich 1991 allein die Zahl der Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Brandanschläge auf annähernd 1500 Vorfälle fast verfünffacht.
 
        ZWEITER „DEUTSCHER HERBST“?
 
        War dies ein zweiter „Deutscher Herbst“, wie es Wilhelm Heitmeyer und anderen 1991 schien? Darauf gibt es zwei Antworten, je nachdem, wie man den Ausdruck versteht. Begreift man ihn als Aufforderung, das Gewaltgeschehen aus dem Herbst 1991 mit jenem aus dem Jahr 1977 zu vergleichen, um die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre im Lichte des Linksterrorismus zu deuten, erweist sich die Wendung vom „Deutschen Herbst“ als wenig hilfreich. Zu offensichtlich sind die Unterschiede zwischen 1977 und 1991.
 
        Die Soziologen Jörg Bergmann und Claus Leggewie haben dies am Beispiel des Brandanschlags in Fellingshausen eindrucksvoll beschrieben.08 Dessen Täter waren keine Mitglieder „einer vielarmigen ‚rechten RAF‘, die den Nationalsozialismus wieder herbeizündeln“ wollten. Ihr Anschlag war nicht geplant entstanden, nicht einmal ein richtiges Motiv vermochten die beiden Männer anzugeben. Womit man im Herbst 1991 konfrontiert war, so Bergmann und Leggewie, sei ein „kleinteilige[r] Massenterror“, der einer eigenen „Logik“ folge. Ähnliches unterstrichen auch die Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden, als sie im Herbst 1991 von Journalisten und Politikern zu einem „Vorgehen wie gegen die RAF“ aufgefordert wurden.09 Die Anschläge, so betonte etwa das Bundeskriminalamt, würden „überwiegend spontan und ohne größere Tatvorbereitung verübt“ und daher „bedingte Möglichkeiten für zentrale Bekämpfungsansätze“ eröffnen.10 Anders als 1977, als der Staat Härte gegenüber den Terroristen zeigte, sahen sich die Sicherheitsbehörden mit ihrem auf organisierten Terrorismus ausgerichteten Instrumentarium 1991 der Gewalt „weitgehend machtlos“ gegenüber. Begreifen lässt sich die Gewalt des Herbst 1991 mit dem Verweis auf die RAF insofern kaum.
 
        Doch die Wendung vom „Deutschen Herbst“ lässt sich für das Jahr 1977 ebenso sehr als Ausdruck begreifen, der weniger die Gewalt selbst als die besondere Dramatik und Spannung fasst, in die der Terror der RAF die bundesdeutsche Gesellschaft versetzte. Sie setzten Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder und andere Regisseure 1978 in ihrem Episodenfilm „Deutschland im Herbst“ eindrucksvoll ins Bild, der den Ausdruck in der politischen Sprache der Bundesrepublik verankerte.11 So verstanden, verweist die Wendung vom „Deutschen Herbst 1991“ auf die zeitgenössische Erfahrung und Reflexion der gewaltvollen Wochen im September und Oktober 1991, die in der Tat eine heute weitgehend vergessene Dramatik besaßen, die jener des Jahres 1977 nicht nachstand.
 
        EIN FEIERTAG IM SCHATTEN DER GEWALT
 
        Auch im Herbst 1991 provozierte die Gewalt heftige Reaktionen und Diskussionen, die rasch grundlegende Fragen der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung betrafen. Sie setzten mit dem Pogrom von Hoyerswerda ein, wurden in ihrer Dramatik aber vor allem am ersten Jahrestag der „Wiedervereinigung“ am 3. Oktober sichtbar, der zufällig mitten in die Gewaltwelle fiel. Das Datum war 1990 zum neuen Nationalfeiertag bestimmt worden, der den Deutschen Anlass zur Rückschau auf den Einigungsprozess geben sollte. 1991 stand der Feiertag dann aber im Schatten der Gewalt. Hierfür sorgten nicht zuletzt teilnehmerstarke Demonstrationen „gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus“ in zahlreichen Städten,12 zu denen Parteien, migrantische Organisationen, kirchliche und andere gesellschaftliche Gruppen aufriefen. Ihnen schlossen sich Tausende Menschen an: 5000 in Hamburg, wo die offiziellen Feierlichkeiten stattfanden, 10000 in Berlin, 6000 in Frankfurt am Main. Die Demonstranten beklagten nicht nur die Gewalt, sondern ebenso ein „Staatsversagen“ und ein „Scheitern des Rechtsstaates“, das in manchen Städten Aktivisten schon in den zurückliegenden Tagen dazu getrieben hatte, mit nächtlichen Mahnwachen Geflüchtetenheime vor Angriffen zu schützen. Ihr Entsetzen darüber, wie unvorbereitet die Gewalt Staat und Gesellschaft traf, bündelten die Demonstrationen am 3. Oktober nun in lautstarken Forderungen an Regierung und Sicherheitsbehörden, entschlossen gegen die Gewalt vorzugehen.
 
        Auch Politiker aller Parteien nutzten den Nationalfeiertag, um die Deutschen in Ost und West zur „Solidarität untereinander und zur Toleranz gegenüber Ausländern“ aufzurufen, wie es die „Tagesschau“ am Abend des 3. Oktober zusammenfasste. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte schon im Vorfeld gemahnt, dass sich der Vereinigungsprozess letztlich in der Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit gegenüber „den Ausländern“ erweisen werde. „Wenn wir im Verhältnis zu den Ausländern versagen, dann würden wir auch im Verhältnis unter uns Deutschen nicht Bestand haben.“13 Entsprechend waren auch die Reden beim offiziellen Festakt am 3. Oktober nachhaltig von der Anschlagsserie seit Hoyerswerda geprägt. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth etwa bekannte offen, dass die Gewalt an diesem Tage die Freude über die deutsche Einheit überlagere: „Unruhe ist aufgekommen, Emotionen sind in Bewegung geraten, die sonst vielleicht länger im Verborgenen hätten weiterkeimen können. (…) Wir erleben einen gewaltigen Umbruch, weltweite Veränderungen, deren Konsequenzen uns fesseln und zugleich ängstigen. Dazu gehören die offenen Grenzen, die wir gewollt haben, mit denen wir aber erst noch leben lernen müssen.“ Auch dafür müssten alle „Zeichen der Solidarität mit den Zufluchtsuchenden setzen“ und sich „die politisch Verantwortlichen (…) schützend vor die ausländischen Mitbürger“ stellen und sich „jeder Gewalt, jeder seelischen oder körperlichen Verletzung mit allen Mitteln widersetzen“.14
 
        Doch Demonstrationen, Appelle und mahnende Worte auch anderer Staatsvertreter konnten nicht verhindern, dass die begonnene Serie rechter Angriffe und Anschläge mit dem Nationalfeiertag noch einmal dramatisch zunahm. Verfassungsschutz und Polizei registrierten am Tag der Deutschen Einheit 1991 den „absoluten Höhepunkt der fremdenfeindlichen Krawalle in den 1990er Jahren“, der seinerseits neue Gewalttaten in den folgenden Tagen animierte.15 Aus der Menge der Angriffe und Anschläge an diesem Tag stach vor allem ein Brandanschlag im niederrheinischen Hünxe hervor.16 Drei Skinheads hatten sich in dem Dorf auf einer privaten Feier zum Tag der Deutschen Einheit mit Alkohol und Rechtsrock so lange aufgeputscht, bis die Idee Form annahm, den Feiertag zu nutzen, um wie in Hoyerswerda „Asylanten“ zu vertreiben. Einer ihrer Molotowcocktails durchschlug ein Fenster im Erdgeschoss des örtlichen Geflüchtetenheims und explodierte im Kinderzimmer einer libanesischen Familie. Zwei Mädchen im Alter von acht und fünf Jahren erlitten schwerste Verbrennungen. Die ältere der beiden kämpfte tagelang um ihr Leben.
 
        Mit den Nachrichten vom Brandanschlag in Hünxe und der weiteren Gewalt dieses Tages machten Schmerz und Trauer, wie es später der Musiker Reinhard Mey in einem Lied beschrieb, für viele Menschen aus dem Feiertag einen Tag von Wut und Entsetzen.17 Mit der Schlagzeile „Tag der Einheit: Tag des Hasses“ gab die „Tageszeitung“ diesem Gefühl am nächsten Morgen Ausdruck. Vom „Tag des Hasses“ sprach auch die „Bild“, als sie am 4. Oktober 1991 unter der Schlagzeile „Asylantenkind (8) angezündet. Schande!“ den Brandanschlag von Hünxe auf ihren Titel setzte. Und nicht zufällig nutzte Stefan Hermlin an ebendiesem Tag zum ersten Mal die Wendung vom „Deutschen Herbst 1991“.
 
        Zur kollektiven Selbstbetrachtung hatte der neue Nationalfeiertag eingeladen. Doch statt des glücklich geeinten Landes im Herzen Europas war am ersten Jahrestag seiner „Wiedervereinigung“ ein Land zu besichtigen, in dem Staat und Gesellschaft einer Welle rechter Gewalt hilflos gegenüberstanden, die just am „Tag der Deutschen Einheit“ endgültig eskalierte. Dieser Erfahrung gab die Wendung vom „Deutschen Herbst 1991“ Ausdruck.
 
        KOLLEKTIVE SELBSTVERSTÄNDIGUNG IM GEEINTEN DEUTSCHLAND
 
        Die im Herbst 1991 aufgeworfenen Verunsicherungen und Fragen blieben virulent, auch als die Gewaltwelle zunächst wieder abebbte und Wilhelm Heitmeyer beobachtete, wie Anfang 1992 die „abnehmende Zahl von Überfällen auf Ausländer und Heime von AsylbewerberInnen“ vielen politischen Beobachtern „Entspannung zu signalisieren“ schien.18 Doch mit der erneuten Eskalation der Gewalt in Rostock-Lichtenhagen Ende August 1992 gewannen diese Fragen endgültig überragende Bedeutung für das Selbstverständnis des geeinten Landes. Das Pogrom von Rostock und die ihm folgende Gewaltwelle schockierten die Öffentlichkeit gerade als Wiederholung umso heftiger: als zweites, schlimmeres Hoyerswerda. War die Gewalteruption im vergangenen Jahr nicht einmalig gewesen? Wurden Rassismus und Gewalt zu einer dauerhaften Erscheinung im „neuen“ Deutschland?
 
        Die Erfahrungen und Perspektiven von 1991 gingen 1992 in einen erneuten langen Herbst voller Gewalt auf. Auch deshalb ist uns der „Deutsche Herbst 1991“ heute kaum als besonderer historischer Moment in Erinnerung. Er ist aufgehoben im Rückblick auf „die fremdenfeindliche Gewaltwelle der frühen 1990er Jahre“,19 in der die Gewalt zwischen „Hoyerswerda“ und „Solingen“ als einheitliches Phänomen erscheint. Sich ihrer besonderen Ausgangssituation bewusst zu werden, erweist sich allerdings für ein historisches Verständnis sowohl der Gewalt als auch des vereinigten Deutschland insgesamt als zentral: Aus ihr heraus wird verständlich, dass die Serie rechter Anschläge und Angriffe in den Jahren 1991 bis 1993 in doppelter Weise einen prägenden, bislang zu wenig beachteten Moment des Übergangs in das neu vereinte Deutschland bildete. Die Gewalt zerstörte Menschenleben und schuf vielerorts ein Klima der Angst und Bedrohung, das vor allem in Ostdeutschland Jahre anhielt. Es prägte den Alltag vieler derjenigen Menschen massiv, deren Zugehörigkeit zur „Vereinigungsgesellschaft“ in den 1990er Jahren strittig war und denen auch Geschichtswissenschaft und kollektive Erinnerung bislang nicht ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet haben. Zugleich schuf die Gewalt einen Diskussionsraum, in dem grundsätzlich über Selbstbild und Selbstverständnis der neuen Bundesrepublik gestritten wurde. Diskussionen über die Ursachen des unerwarteten Gewaltausbruchs, der in deutlicher Spannung zur Freude über die „Friedliche Revolution“ von 1989/90 stand, waren so immer auch Auseinandersetzungen um grundsätzliche Fragen gesellschaftlicher Zugehörigkeit, staatlicher Ordnung und der Wertvorstellungen des neuen Landes.
 
        Dies zeigt sich besonders deutlich an der verbreiteten Tendenz, in den hitzig geführten Debatten der Zeit die Gewalt als ostdeutsch zu begreifen.20 Diese Tendenz ergab sich nicht einfach daraus, dass rechte Gewalttäter in der DDR seit 1989 neue Handlungsspielräume gewonnen hatten und in einer neuen, nicht mehr staatlich kontrollierten Öffentlichkeit in zuvor ungekannter Weise sichtbar geworden waren. Vielmehr schlug sich gerade hier die Konstellation im Herbst 1991 nieder, die den Blick in besonderem Maße auf die „neuen Länder“ lenkte. Die Ursachen der Gewalt vor allem im Erbe der DDR zu verorten – in ihren autoritären Erziehungsstilen, ihrem formelhaften Antifaschismus und einer vielfachen Abschottung gegen „Fremde“ –, war dabei attraktiv, weil es die Gewalt als ein Problem beschrieb, das nicht aus dem neu entstehenden Deutschland heraus entstand. Anders sah es aus, wenn vor allem die Umbrucherfahrung im Osten als Quelle der Gewalt begriffen wurde. Entstand hieraus ein Gefühl, das Neid gegenüber Geflüchteten und gesellschaftlichen Minderheiten schürte, die vermeintlich mehr öffentliche Anerkennung und staatliche Zuwendungen erhielten als man selbst? Diese Deutung band die Gewalt ein in die laufenden Debatten um „Wessis“ und „Ossis“, die Wertschätzung von Lebensleistungen in Ost und West und ihre auch finanzielle Würdigung.
 
        In gleicher Weise entwarfen auch andere Interpretationen der Gewalt allgemeine Gesellschaftsdeutungen, indem sie die Eskalation mal mehr, mal weniger der geeinten Bundesrepublik zurechneten. In der heftigen politischen Diskussion zwischen Regierung und Opposition um Zuwanderung und das Asylrecht, die von vielen kritischen Beobachtern als Brandbeschleuniger wahrgenommen wurde, ging es nicht zuletzt um Fragen von Zugehörigkeit und die Grenzen der Nation in einer Zeit beschleunigter Globalisierung und Migrationsbewegungen.
 
        Eine populäre Deutung der Gewalt als Ergebnis einer Jugendkrise, die durch eine Erschütterung jugendlicher Lebenswelten junge Männer zur Gewalt führen würde, lässt sich demgegenüber als Abrechnung auch mit der „alten“ Bundesrepublik und der liberal-kapitalistischen Gegenwartsgesellschaft verstehen, in der verlässliche soziale Bindungen und kulturelle Referenzrahmen verloren gegangen seien. Schließlich lenkte auch die Deutung der Gewalt als Ausdruck verfestigter rechtsextremer Organisationsstrukturen und Mentalitäten die Aufmerksamkeit auf Defizite der bundesdeutschen Vergangenheit und einer unzureichenden Abkehr von düsteren Traditionen der deutschen Geschichte.
 
        PERSPEKTIVEN
 
        All diese Erklärungsansätze, die bis heute die Diskussion bestimmen, erfassen jeweils wichtige Dimensionen des Gewaltgeschehens. Doch für eine angemessene historische Aufarbeitung und ein öffentliches Erinnern an die Gewalt ist es entscheidend, nicht nur wie die Zeitgenossen ihren Ursachen nachzugehen, sondern zugleich sichtbar zu machen, welchen bleibenden Einfluss die Gewalt mit den um sie kreisenden Debatten für das Selbstverständnis des vereinten Deutschland entfaltete. Hierbei ist es essenziell, die Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf jene Menschen zu richten, denen die Gewalt galt: Geflüchtete und andere Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die oftmals bereits seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, Homosexuelle, Obdachlose, alternativ gekleidete Jugendliche und andere, die ins Fadenkreuz der Gewalt gerieten. Bei ihnen prägten sich durch Anschläge und Angriffe ausgelöste Gefühle der Angst und Bedrohung, der Verletzung und Schutzlosigkeit häufig besonders tief in ihre Vorstellungen von dem nun geeinten Land ein, in dem sie lebten.21
 
        Ihre bislang weitgehend übersehenen Erfahrungen gilt es heute einzubeziehen in die Geschichtserzählungen und Erinnerungsdebatten um die 1990er Jahre, die noch immer vor allem vom Blick auf das Verhältnis von „Wessis“ und „Ossis“ geprägt sind. Im neuen Deutschland fanden in den 1990er Jahren nicht nur „Ost“ und „West“ ein spannungsvolles Miteinander. In der Auseinandersetzung mit der Gewalt begann das Land auch langsam damit, sich seiner gesellschaftlichen Vielfalt bewusst zu werden. Dies ging einher mit zahllosen Verletzungen, Blindstellen und Diskriminierungen. Sie gilt es aufzuarbeiten. In Reaktion auf die Gewalt entstanden ab Herbst 1991 aber auch neue Gruppen und Bündnisse, die einen zivilgesellschaftlichen Kontrapunkt gegen die Gewalt setzen wollten und die Erinnerung an die Opfer der Gewalt zum Ausgangspunkt für Forderungen nach einer neuen demokratischen Kultur machten. Beides prägt die Bundesrepublik bis heute. Verstanden als zeitgenössische Wendung, kann uns der „Deutsche Herbst 1991“ in diesem Sinne an einen entscheidenden Moment der jüngeren bundesdeutschen Geschichte erinnern, an dem gesellschaftliche Konflikte und Debatten begannen, die wir bis heute führen.
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        UMKÄMPFTES ERINNERN
 
        Für eine migrantisch situierte Geschichtsschreibung
 
        Massimo Perinelli
 
        Am 22. Februar 2020, drei Tage nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, verlasen auf dem dortigen zentralen Freiheitsplatz Angehörige und Freund:innen von einer eigens für die Großkundgebung errichteten Bühne die Namen der neun Mordopfer. Tausende sprachen ihnen laut nach: „Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin“. Dieses Gedenkritual wurde innerhalb weniger Wochen unter dem Hashtag #SayTheirNames zum erinnerungspolitischen Imperativ antirassistischer Initiativen und migrantischer Selbstorganisationen. Die Aufforderung, sich die Namen der Ermordeten einzuprägen, sollte verhindern, dass sie als namenlose Opfer und als Fremde dem gesellschaftlichen Vergessen anheimfallen würden, und an das Leben erinnern, das sie geführt hatten.
 
        In der Tatnacht waren die Familien der Opfer von der Polizei in einer Turnhalle untergebracht worden, wo sie ohne seelischen Beistand, ohne Betreuung und ohne Versorgung hatten ausharren müssen, bis schließlich ein Beamter die Namen der Verstorbenen von einem Zettel abgelesen hatte – als amtsdienstliche Information, die mit dem Satz endete: „Die haben es nicht geschafft.“ Dieser Zettel war eine Notiz zum Wegwerfen gewesen und mit ihr die Namen der Opfer. Die traumatisierten Familien waren in die Nacht geschickt und sich selbst überlassen worden.
 
        Am Abend darauf, dem 20. Februar, hatten der Bürgermeister von Hanau, der Ministerpräsident von Hessen und der Bundespräsident ihre Erschütterung über die „unbegreifliche Tat“ geäußert, ebenfalls auf einer Bühne auf dem Freiheitsplatz. Dem Vater von Ferhat Unvar wurde indes der Zugang zum Mikrofon mit der Begründung verwehrt, die Bühne sei voll. Ministerpräsident Volker Bouffier, der auf der Bühne sein Beileid bekundete, hatte keine zwei Jahre zuvor die Prüfberichte des hessischen Verfassungsschutzes zu den NSU-Ermittlungen für 120 Jahre als Geheimsache unter Verschluss genommen und somit die Forderungen nach Aufklärung der Angehörigen der Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe in den Wind geschlagen. Die Angehörigen in Hanau wussten also, dass sie das Erinnern selbst organisieren mussten.
 
        2022/1992
 
        Seit dem „Sommer der Migration“ 2015, als fast eine Million Menschen nach Deutschland kamen, häufen sich Brand- und Sprengstoffanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte, Mordanschläge auf Migrant:innen wie am Olympia-Einkaufszentrum in München 2016, in Halle 2019 oder in Hanau 2020, ebenso Angriffe auf Geflüchtete wie in Chemnitz 2018, aber auch Anschläge auf Politiker:innen, die als zu liberal in der Einwanderungspolitik gelten, wie die Messerattacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker 2015 oder der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019. Erst im Oktober 2022 wurde im sächsischen Bautzen kurz vor Inbetriebnahme eine Flüchtlingsunterkunft angezündet, wenige Tage zuvor eine weitere in Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern.
 
        Viele Jüngere mit Migrationsgeschichte erinnert diese Welle der Gewalt an die 1990er Jahre, die sie selbst gar nicht erlebt haben,01 als es getragen von einer in Teilen hegemonialen rechten Jugendkultur, täglich zu rassistischen Angriffen kam und auch zu vielen Toten. 1992 starben fast 30 Menschen durch die Gewalt von Neonazis. Allein im September 1992, also nur wenige Tage nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, wurden 151 Schüsse, Brand- und Sprengstoffanschläge auf Unterkünfte von Asylbewerber*innen verübt.02 Mit dem Begriff „Baseballschlägerjahre“ hat diese Zeit einen eigenen Namen bekommen, der die ständige Bedrohung andeutet.
 
        Die allermeisten Angriffe aus den frühen 1990er Jahren sind undokumentiert, unaufgeklärt und ungesühnt. Allein für die 1129 erfassten rechtsextremen Brandanschläge zwischen 1990 und 1992 liegt die Aufklärungsrate unter 20 Prozent.03 Die rechte Szene kann auf eine Kultur der Straflosigkeit zurückblicken. Das zeigte sich etwa 2018 bei den gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz, als dieselbe Generation am Werk war wie 1992 vor dem Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen.04
 
        LÜCKE IM NARRATIV ZUR DEUTSCHEN EINHEIT
 
        Obwohl 1989/90 kaum jemand die Überwindung der Blockkonfrontation bedauerte, stellte die deutsche Vereinigung für viele Menschen hierzulande eine unmittelbare Prekarisierung und Bedrohung ihrer Existenz dar. Es kam zu massenhaften Entlassungen migrantischer Arbeitnehmer:innen in der westdeutschen Industrie, und viele der fast 100000 ehemaligen Vertragsarbeiter:innen in Ostdeutschland wurden unmittelbar nach dem Mauerfall abgeschoben oder durch Entlassungen und Rückkehrprämien zur Ausreise gedrängt. Von den Ende 1989 rund 60000 vietnamesischen und 15000 mosambikanischen Vertragsarbeiter:innen lebten ein Jahr später nur noch etwa ein Drittel bis ein Fünftel in Ostdeutschland.05 Im nationalen Taumel des Mauerfalls gingen ökonomischer Druck, massive Entrechtung und grundlegende Anfeindungen mit alltäglichem sowie strukturellem Rassismus einher, den all jene zu spüren bekamen, die nicht zur „nationalen Gemeinschaft“ gezählt wurden. Auch wenn diese Gewalt von den Betroffenen sehr früh gesehen und in ihrer Bedeutung verstanden wurde, spielte ihre Perspektive im vorherrschenden Narrativ zur deutschen Einheit keine Rolle.06 Eine systematische Geschichtsschreibung zum Mauerfall, die sich der Perspektive von Migrant:innen, von Juden und Jüdinnen, von Rom:nja und Sinti:zze, von ehemaligen Gastarbeiter:innen, von internationalen Studierenden, von Vertragsarbeiter:innen, von Schwarzen Deutschen, von Geflüchteten und Asylsuchenden verschrieben hat, ist bis heute bruchstückhaft.
 
        Zwar dokumentierten und thematisierten vor allem antifaschistische Gruppen und Archive wie das Berliner Apabiz oder die Münchner a.i.d.a. die Gewaltverbrechen im Zuge des deutschen Vereinigungsprozesses. Ohne die Anerkennung migrantisch situierter Geschichte blieben die damaligen Dynamiken jedoch weitestgehend unverstanden.
 
        Bereits früh war bekannt, wie in den 1990er Jahren von „Überfremdung“ und „Asylantenschwemme“ berichtet worden war, wie Politiker:innen mit der Rede von der „Überschreitung der Belastungsgrenze durch Asylmissbrauch“ Verständnis für die rassistische Gewalt signalisiert hatten und die Bundesregierung noch während des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen die Grundgesetzänderung zur Abschaffung des Rechts auf individuelles Asyl auf den Weg gebracht und wenige Wochen später ein Abkommen mit Rumänien zur erleichterten Abschiebung von vor allem Rom:nja abgeschlossen hatte. Die Geschichte der Migration als soziale Gesellschaftsgeschichte kam in dieser Perspektive jedoch nicht vor beziehungsweise wurde nicht ins Verhältnis zur rassistischen Gewalt gesetzt. Der scheinbar ahistorisch gegebene Rassismus von Neonazis bedurfte keiner weitergehenden Beschäftigung mit den realen Lebensgeschichten derjenigen, die angegriffen wurden. Migrant:innen wurden auf die Rolle von Opfern reduziert.
 
        Die transgenerationale kollektive Gewalterfahrung in den migrantischen Communities, die seit jeher eng verknüpft war mit ihrem Kampf um soziale und politische Rechte, um Würde und gesellschaftliche Zugehörigkeit, wurde aus einer antifaschistischen Perspektive nicht in den Blick genommen und damit die Möglichkeit verbaut, die Funktionalität rassistischer Gesellschaftsformierung zu verstehen. Dass sich die Geschichte der beiden deutschen Staaten – und in verdichteter Form ihrer Vereinigung – politisch, ökonomisch und ideologisch auf dem Rücken der Migrant:innen vollzogen hatte, konnte mit der Fokussierung auf rechte Gewalt nicht gesehen werden. Die Frage der Zugehörigkeit, die sich im Übergang zu den 1990er Jahren in der jüngeren migrantischen Generation, aber ebenso bei jüngeren Schwarzen Deutschen,07 mit Vehemenz neu stellte, war jedoch das entscheidende Moment, auf das der Rassismus der „Baseballschlägerjahre“ mit extremer Gewalt reagierte.
 
        TRANSGENERATIONALE AUFARBEITUNG
 
        Die Schwierigkeit einer migrantisch situierten Geschichtsschreibung über die 1990er Jahre lag auch darin begründet, dass 1989/90 eine Zäsur war, die den Blick auf die ältere Migrationsgeschichte verstellte. Im Sinne einer Unterbrechung der Erinnerung war die deutsche Vereinigung ein historisches Trauma auch für die Nachkommen der Gastarbeiter:innen, die die Geschichte ihrer Eltern nicht kannten und diese oftmals als duldsam und schweigend erlebten. Ohne ein Verständnis für die Geschichte der Einwanderung musste die extreme Gewalt gegen die eigenen Lebenszusammenhänge unbegreifbar bleiben. Diese Unterbrechung führte dazu, dass vor dem Hintergrund der täglichen Angriffe in den frühen 1990er Jahren viele aus der gerade erwachsen gewordenen zweiten Eingewandertengeneration sich aus einer Position der Selbstverteidigung heraus als „fremd“ markierten und in eine Identitätsfalle gingen. Als „Fremd im eigenen Land“, wie die Gruppe Advanced Chemistry 1992 rappte, wurden sie zum Gegenpart innerhalb der gesellschaftlichen Spaltung, die sich im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess vertieft hatte.
 
        Andererseits waren die Kinder der ehemaligen Gastarbeiter:innen in den hiesigen Kiezen und Stadtteilen aufgewachsen und fühlten sich auf eine neuartige Weise zugehörig beziehungsweise „behaymatet“.08 Aus der Erfahrung, in der alten Heimat als Deutsche gesehen, in Deutschland aber als „Ausländer“ behandelt zu werden, erwuchs eine hybride Position, aus der nach einem Jahrzehnt der Auseinandersetzung um Rassismus, Zugehörigkeit und Identität am Übergang zum neuen Millennium ein neues postmigrantisches Subjekt hervorging. Dieses gehörte nicht zu einer eindeutig anderen Kultur, lehnte aber auch die Vorstellung von Integration als falschem Versprechen ab und nahm bewusst eine dritte Position ein.
 
        Für die neu gestellte Frage der eigenen Verortung begann diese Generation, die historische Zäsur des Mauerfalls zu überwinden und ihre Eltern nach deren Geschichte zu befragen. Diese transgenerationale Auseinandersetzung eröffnete den historischen Blick auf die 1960er bis 1980er Jahre und lieferte der zweiten Generation erstmals eine Vorstellung von frühen Arbeitskämpfen wie den wilden Streiks zwischen 1969 und 1973, von migrantischen Hausbesetzungen und Mietstreiks sowie der Schaffung eigener Kieze in den verfallenen Innenstädten, von Bemühungen um gerechte Bildungschancen für Kinder, um Staatsbürgerrechte wie dem kommunalen Wahlrecht und um das Bleiberecht politischer Flüchtlinge aus der Türkei und Iran sowie von den Kämpfen gegen die systematische Diskriminierung im Rahmen des damals geltenden Ausländerrechts.
 
        Diese kollektive Aufarbeitung füllte das gesellschaftliche Schweigen mit unzähligen unüberhörbaren Stimmen, die Eingang fanden in kulturelle Formate und allmählich die ersten Archive schufen, aus denen sich dieses migrantisch situierte Wissen schließlich auch wissenschaftlich verdichtete. Ende der 1990er Jahre wurde von vielen jungen migrantischen Filmemacher:innen eine neue Standortbestimmung des deutschen Films eingefordert, in der Literatur entwickelte sich eine neue postmigrantische Sprache, und viele Theater wurden zu Laboratorien dieser neuartigen postmigrantischen Kultur, während migrantischer HipHop die Jugendsprache eroberte. Netzwerke wie Kanak Attak verkündeten „No Integration!“, beendeten die Dialogkultur mit der Mehrheitsgesellschaft und verfassten 1998 ein Manifest,09 das vielleicht als erste postmigrantische Selbstverortung gelesen werden kann.
 
        Mit der Ausstellung „Projekt Migration“ 2005 in Köln wurden diese frühen Erzählungen systematisiert,10 und es folgten erste Dissertationen zur Geschichte der Einwanderung und ihrer Kämpfe sowie zu neuen Theoriedebatten um Rassismus und poststrukturalistische und intersektionale Konzepte von Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft. Debatten um den Begriff „Multitude“ lösten homogene Vorstellungen von autochthonen Bevölkerungen und ihrem verworfenen Anderen auf, ebenso monolithische Erzählungen von Herrschaft und Subalternität oder von Zentrum und Peripherie. Einst kleine lokale Archive wie das Kölner DOMiD entwickelten sich zu zentralen Registern der historischen Migrationsforschung und stehen heute kurz davor, als Museen Migrationsgeschichte kanonisch zu machen. Erste Professuren und Forschungsnetzwerke wie Kritnet entstanden. Kurzum: Die unterbrochene Erinnerung an die (post)migrantische Transformationsgeschichte dieses Landes wurde von den Nachkommen der Migrant:innen, von jüngeren Schwarzen Deutschen und von einer jüdischen Post-Wende-Generation in Auseinandersetzung mit ihren Eltern, durch kulturelle Interventionen, durch Sichtbarmachung und Systematisierung und schließlich durch Institutionalisierung fortgeführt und zu einer neuen Vision einer inklusiven Gesellschaft verknüpft.
 
        In Ostdeutschland besaß dieser Prozess der transgenerationalen Weitergabe eine andere Zeitlichkeit, ordnet sich aber ebenfalls in die Überwindung der gewaltvollen Unterbrechung ein, die die ehemaligen Vertragsarbeiter:innen und ihre Nachkommen mit dem Mauerfall erleben mussten. Hier fand die „Entdeckung“ der Geschichte der Elterngeneration auf ganz ähnliche Weise statt wie im Westen, allerdings 20 Jahre später. Zwar hatte es mit Polen und Ungarn auch bereits in den 1960er Jahren erste Anwerbeabkommen gegeben, jedoch war die Arbeitsmigration in die DDR im größeren Maße erst ab den 1970er und 1980er Jahren angelaufen, namentlich aus Algerien, Kuba, Mosambik, Vietnam und Angola; hinzu kamen in den 1970er Jahren politische Flüchtlinge vor allem aus Chile. Vor einigen Jahren begannen im Osten die jetzt erwachsen gewordenen Nachkommen der Vertragsarbeiter:innen – aufgrund des verwehrten Familiennachzugs und der erzwungenen Rückkehr oftmals vaterlos aufgewachsene Kinder binationaler Ehen11 –, die Geschichte ihrer Eltern sichtbar werden zu lassen, nicht zuletzt für sich selbst. Der gegenwärtig zu beobachtende migrationshistorische „Aufbruch Ost“ zeugt von einem heterotopischen Begehren, das strukturell der Geburt des Postmigrantischen in Westdeutschland zu Beginn der 2000er Jahre ähnelt.
 
        MIGRANTISCHER PERSPEKTIVWECHSEL
 
        Die Aufarbeitung der Vergangenheit und die damit einhergehende Eroberung kultureller wie akademischer Sprechpositionen ab den späten 1990er Jahren schufen allmählich einen Resonanzraum für die Perspektive von Opfern rassistischer Gewalt. Die Transformation zu einer postmigrantischen Gesellschaft fand indes unter den Bedingungen der Kontinuität rassistischer Angriffe und struktureller Entrechtung statt. In dem für demokratisches Gelingen grundlegenden doppelten Axiom von Recht und Repräsentation fand vor allem im Letzteren ein großer Paradigmenwechsel statt, wie sich an allgegenwärtigen Diversity-Kampagnen zeigt. Auf der Ebene der Gleichstellung von Migrant:innen, von Schwarzen Menschen, von Geflüchteten oder von Rom:nja und Sinti:zze ist hingegen wenig geschehen. Angesichts fehlender Rechte von Geflüchteten, ihrer über Jahrzehnte fortgesetzten Unterbringung in menschenunwürdigen Lagern, der Praxis der Abschiebung, der Militarisierung der Grenzregime und dem Sterbenlassen an den europäischen Außengrenzen, angesichts faktischer Segregation im Schulwesen und mangelnder Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, der Persistenz rechter Netzwerke in Ermittlungsbehörden, fehlender Antidiskriminierungsgesetze und juristischer Untätigkeit gegenüber rechten Netzwerken sowie mangelnder politischer Partizipationsmöglichkeiten, etwa durch die Gebundenheit des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft und nicht an den Lebensmittelpunkt, kann von demokratischer Gleichbehandlung der hier lebenden Bevölkerung nicht die Rede sein.
 
        In zivilgesellschaftlicher Hinsicht hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland allerdings vieles grundlegend verändert und steht in einem zunehmenden Gegensatz zu den behördlichen Beharrungskräften und dem staatlichen Handeln. Rassismus wird mittlerweile auf breiter zivilgesellschaftlicher Ebene thematisiert und bekämpft, wobei den Betroffenen eine zentrale Rolle zugesprochen wird. Dies war bis vor wenigen Jahren undenkbar, trotz des Engagements der Angehörigen.
 
        So nahmen die Familien der Opfer des NSU von Beginn an zahlreiche Anstrengungen auf sich, um die Ermordeten durch öffentliches Gedenken in das gesellschaftliche Gedächtnis einzuschreiben. Auf einer zentralen Demonstration nur wenige Wochen nach den beiden Morden an Mehmet Kubaşık in Dortmund und Halit Yozgat in Kassel am 4. beziehungsweise 6. April 2006 trugen die Teilnehmenden die Porträts der neun ermordeten Männer an der Spitze des Protestzuges. Sie machten auf das rassistische Motiv hinter der Mordserie aufmerksam, das noch jahrelang von den Behörden, der Politik und den Medien geleugnet werden sollte, und machten mit dem körpernahen Tragen der Fotos zusammen mit der Parole „Wir lassen euch nicht allein!“ in türkischer Sprache die Toten als unverbrüchlichen Teil der eigenen Community sichtbar.12 Im Gegensatz zu dem Aufruf #SayTheirNames, der das Erinnern zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machte, waren die betroffenen Familien im NSU-Komplex isoliert. Zwar appellierten die Familien Yozgat und Kubaşık an den Staat, die Täter endlich festzunehmen, doch war die Trauer auf die eigene Community beschränkt und wurden alle Hinterbliebenen von den Ermittlungsbehörden und der Presse weitere fünf Jahre als Täter:innen stigmatisiert und kriminalisiert.
 
        Jahre zuvor hatten sich die Überlebenden des Pogroms von Hoyerswerda 1991 organisiert und die Angriffe thematisiert, und wenige Tage nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992 hatten die überlebenden Vietnames:innen den Verein Diên Hông gegründet, der bis heute eine maßgebliche Rolle in der Aufarbeitung der Ereignisse spielt. Ebenso erinnert Izabela Tiberiade, Tochter eines überlebenden Rom, an die antiziganistische Dimension der Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen.13 Ibrahim Arslan, der 1992 als Kind den Brandanschlag in Mölln knapp überlebte, kämpft seit vielen Jahren für das Erinnern an seine ermordete Cousine Ayşe Yilmaz, seine Schwester Yeliz sowie an seine Großmutter Bahide Arslan.14 Und die 2022 verstorbene Mevlüde Genç hielt über drei Jahrzehnte die Erinnerung an ihre in Solingen ermordeten Töchter Gürsün İnce und Hatice Genç, an ihre Enkeltöchter Hülya und Saime Genç und an ihre Nichte Gülüstan Öztürk wach.
 
        Erst die Erinnerung an die eigene Geschichte machte begreifbar, worauf der Rassismus strukturell, alltäglich oder gar terroristisch zielte, und war deswegen für das Aufarbeiten der erfahrenen Gewalt grundlegend. So bot etwa Mitat Özdemir, Überlebender des Nagelbombenanschlags des NSU auf der Kölner Keupstraße 2004, eine der wenigen Analysen für die umfassende Gewalt des NSU-Komplexes, die mit der Mord- und Anschlagsserie, der behördlichen Opfer-Täter-Umkehr und der medialen Stigmatisierung der Betroffenen die migrantischen Lebensrealitäten in diesem Land über viele Jahre angreifbar machte. Auf dem zivilgesellschaftlichen NSU-Tribunal 2017 in Köln schilderte er die Geschichte des einstigen Arbeiterstadtteils in Köln-Mülheim und speziell der Keupstraße, die ehemalige migrantische Industriearbeiter:innen instandgesetzt und zu einer Laden- und Geschäftszeile entwickelt hatten, die zum Stolz der türkeistämmigen Bevölkerung in ganz Nordrhein-Westfalen geworden war, und wie die Bombe sowie die nachgelagerte behördliche, politische und mediale „Bombe nach der Bombe“ die Emanzipationsbewegung und die ökonomische Konsolidierung der einstigen Gastarbeiter:innen destabilisiert und gedroht hatte, aus der Keupstraße ein zu meidendes Getto zu machen – und ihre Bewohner:innen erneut zu Fremden.
 
        Diese Erinnerungen sind nicht nur von multiperspektivischen Geschichten geprägt, sondern auch von vielfältigen und widersprüchlichen Emotionen. Gerade dort aber, wo die Mechanismen von Rassismus, Missachtung und Entrechtung die Erinnerungen an die Vergangenheit unterbrechen, ist auch ihre Verarbeitung strukturell verunmöglicht. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und im Kampf um Anerkennung versuchen nachkommende Generationen daher oftmals lebenslang und teilweise unbewusst zu lösen, was für die Eltern- und Großelterngeneration unaussprechbar bleiben musste, weil der gesellschaftliche Raum der Reflexion und Empathie nicht gegeben war. Das transgenerationale Erinnern spielt dabei stets eine doppelte Rolle, da das Wissen um die Kämpfe der Älteren eine gesellschaftliche Neupositionierung der Jüngeren erlaubt, so wie auch die Geschichten der Jüngeren den Älteren ermöglichen, ihr Erlebtes neu zu bearbeiten.
 
        Gerade das offensive Moment in der Erinnerung an die Geschichte rassistischer Gewalt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, etwa wenn das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen nicht nur als passiv erlebte Katastrophe erzählt wird, sondern mittlerweile die Gegenwehr der angegriffenen Vietnames:innen hervorgehoben wird.15 Und auch das Beispiel der Keupstraße zeigt, dass hier keine unerklärliche Gewalt aus dem Nichts eine passive Community getroffen hat, sondern dass die Nagelbombe ein Angriff auf die erkämpfte Zugehörigkeit und die heterogene Prägung unserer Städte bedeutete, in der die Geschichte der Migration eine entscheidende Rolle gespielt hat.
 
        MULTIDIREKTIONALES ERINNERN
 
        Das migrantisch situierte Wissen in der Erinnerungsarbeit verdoppelt sich aber nicht nur transgenerational, sondern übersteigt auch die jeweils partikulare Gruppengeschichte und öffnet sich anderen Erfahrungen. Tatsächlich erinnern seit einigen Jahren viele Betroffene unterschiedlicher kollektiver Gewalterfahrungen gemeinsam an ihre Geschichten beziehungsweise erkennen ihre eigene Geschichte in den Erzählungen anderer. Diese Methode, bei der versucht wird, den Raum der Solidarität im Bewusstsein der Heterogenität in der Gesellschaft zu erweitern und damit offensiv der Gefahr einer Opferkonkurrenz zu begegnen, kann mit dem Literaturwissenschaftler für Holocaust-Studies Michael Rothberg als „multidirektionale Erinnerung“ bezeichnet werden.
 
        Das jährliche Gedenkritual der Familie Arslan zum rassistischen Brandanschlag auf ihr Wohnhaus 1992 war hierfür richtungsweisend. Im Rahmen der „Möllner Rede im Exil“ teilten 2017 Ibrahim Arslan und die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano ihre Erinnerungen und erzählten, wie sie als Kinder ihre Familien durch die Gewalt von Nazis verloren und selbst knapp überlebten.16 2021 wiederholte das Format diese Praxis:17 Newroz Duman berichtete von ihrer Fluchtgeschichte als Kind, von dem Leben in Lagern, den Abschiebungen von geliebten Menschen, dem alltäglichen Rassismus und schließlich vom Anschlag in Hanau und der unermüdlichen Arbeit, sich mit den Angehörigen und Freund:innen der Ermordeten zu organisieren, und Naomi Henkel-Gümbel wiederum berichtete von ihren Erlebnissen in der Synagoge in Halle während des terroristischen Anschlags an Jom Kippur 2019.
 
        Als weiteres Beispiel mag die diesjährige Ausstellung „3 Doors“ dienen, die in Zusammenarbeit der Hanauer Initiative 19. Februar und der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh mit dem Institut Forensic Architecture konzipiert wurde, um die offenen Fragen zur Aufklärung der Morde in Hanau 2020 und zum Tode Jallohs in Polizeigewahrsam in Dessau 2005 zu untersuchen.
 
        Diese Beispiele multidirektionaler Erinnerung, in denen wechselseitig aus so unterschiedlichen Kontexten wie der Gewalterfahrung der Shoah, dem Rassismus in der Gastarbeiter-Ära, den sogenannten Baseballschlägerjahren, der Polizeigewalt gegen Geflüchtete, dem Neonazi-Terrorismus der 2000er Jahre und den Anschlägen von Halle und Hanau gesprochen wurde, waren weder selbstverständlich noch unproblematisch. Alle Betroffenen dieser Gewaltdimensionen waren und sind mit Blick auf staatliche Ressourcenverteilung und mediale Wahrnehmungsökonomien gegeneinander in Konkurrenz gesetzt. Dennoch gingen sie gestärkt aus ihrem gemeinsamen „öffentlichen Aufstand der Trauer“ und des Erinnerns hervor.18
 
        Die unterschiedlichen Erinnerungen von Geflüchteten, Überlebenden, Opferangehörigen oder von Migrant:innen sowie von Juden und Jüdinnen verdichten sich zu einer Geschichtsschreibung, die nicht exklusiv und hierarchisch ist. In ihrer Singularität haben sie sich zu einem gemeinsamen Narrativ verwoben, das nicht weniger, sondern mehr Aufmerksamkeit für die einzelnen Positionen erzeugen und nicht Konkurrenz, sondern zukunftsorientierte Solidarität hervorrufen konnte. Dieses nicht-identitäre Erinnern ist eine Errungenschaft, die, von den exkludierten Rändern der Gesellschaft ausgehend, das erinnerungspolitische Dispositiv dieses Landes grundlegend verändert hat.
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        MÖLLN, SOLINGEN UND DIE LANGE GESCHICHTE DES RASSISMUS IN DER BUNDESREPUBLIK
 
        Franka Maubach
 
        „Wie ich mir die Zukunft vorstelle, weiß ich nicht, aber wenn’s noch weiter mit diesen Brandanschlägen geht, möchte ich keine Zukunft. Ich habe keine Lust, mal selber in diesen Flammen zu stecken.“
 
        Nuray, 1993
 
        1993, nach dem Brandanschlag in ihrer Stadt, der fünf jungen Frauen und Mädchen der Familie Genç das Leben gekostetet hatte, wurde die 14-jährige Solingerin Nuray zu ihrer Zukunft befragt. Zunächst antwortete sie ganz altersgemäß: Sie gehe gerne zur Schule, habe eine deutsche Freundin und nette Nachbarn. Aber auch wenn Deutschland ihre Heimat sei: Eine Zukunft hier könne sie sich schwer vorstellen, sie fühle sich in der Türkei, dem Heimatland ihrer Eltern, „sicherer“. Ihre Angst brachte sie auf eine erschreckend lakonische und dabei jugendliche Weise zum Ausdruck: Sie habe „keine Lust, mal selber in diesen Flammen zu stecken“.01 Ob man es, so wie Nuray, formulieren konnte, oder ob man es für sich behielt und schwieg: Es war blanke Todesangst, die unter Menschen mit Migrationsgeschichte in der ersten Hälfte der 1990er Jahre umging, als die rassistische Gewalt in der Bundesrepublik wie nie zuvor eskalierte. Sie gründete auf dem Wissen, was möglich war und passieren konnte.
 
        Ikonische Bilder der ausgebrannten Häuser in Mölln und Solingen, die im November 1992 und im Mai 1993 Deutschland erschütterten, prägten sich vor allem den türkeistämmigen Bevölkerungsgruppen in der Bundesrepublik unauslöschlich ein, begleitet von Ängsten um die eigene Familie und um sich selbst. Ferda Ataman, seit Juli 2022 Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, erinnert sich in einem Radiofeature: „Ich weiß noch, dass meine Mutter damals viel Nachrichten schaute, weinte und sagte: ‚Bizi yakıyorlar‘, ‚Sie verbrennen uns‘.“02 Der Mord an den Familien Arslan und Genç enthielt eine bedrohliche Botschaft: Es konnte alle treffen, die als „Ausländer“ angesehen wurden, auch Kinder. Das Wissen darum, dass es „Menschen gab, die sie tot sehen wollten“, wie es Fatma Aydemir in ihrem Roman „Dschinns“ eine weibliche Hauptfigur sagen lässt, war danach ein steter Begleiter.03 So mischten sich die Bilder von Mölln und Solingen mit Rassismuserfahrungen im Alltag. Beides fügte sich zum Wissen um die Kontinuitäten rassistischer Gewalt zusammen – eine Erkenntnis, die sich nicht-betroffene Angehörige der Gesellschaft offenbar erst mühsam kognitiv und immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen.
 
        Bei dem von vier rechtsradikalen Tätern verübten Mordanschlag in Solingen kamen in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1993 fünf Mädchen und junge Frauen ums Leben. Die 28-jährige Gürsün İnce starb nach dem Sprung aus dem Dachgeschossfenster des Einfamilienhauses in der Unteren Wernerstraße 81. Vier Menschen verbrannten im Haus: die 18-jährige Hatice Genç, die neunjährige Hülya Genç, ihre vierjährige Schwester Saime sowie die zwölfjährige Gülüstan Öztürk, die aus der Türkei zu Besuch war. Anlass für den Besuch war das einen Tag später anstehende Opferfest gewesen. Die Mädchen hatten neue Kleider bekommen, die zusammen mit kleinen Geschenken neben ihren Betten lagen, Saime dazu noch einen Kindergartenplatz, über den sie so glücklich war, dass sie den Brief immer wieder ihrer Großmutter zeigte – Mevlüde Genç hat danach in Interviews von diesem letzten Tag erzählt. Ihre Erzählungen machen deutlich, dass und wie der Mordanschlag das Leben einer Familie von jetzt auf gleich zerstörte. Wie gingen die Überlebenden und die potenziellen Opfer rassistischer Gewalt mit der Angst um? In welchem gesellschaftlichen Klima ereigneten sich die Mordanschläge, welche historischen Ursachen lassen sich identifizieren?
 
        Ich möchte hier die These vertreten, dass die Gewaltform des Brandanschlags auf die Wohnhäuser türkeistämmiger Familien eine historische Genese hat, die in die alte Bundesrepublik zurückführt. Seit den 1970er, vor allem aber in den 1980er Jahren entwickelte sich hier das, was zeitgenössisch als „Türkenhass“ oder „Türkenfeindlichkeit“ bezeichnet wurde, zu einem eigenen Kosmos. Wer in ihm lebte, den begleitete die Angst vor Diskriminierung, aber auch vor Gewalt und Abschiebung, verlässlich durch den Alltag. Die bundesdeutschen 1980er Jahre lassen sich als Pendant zu den „Baseballschlägerjahren“ ein Jahrzehnt später verstehen; zugleich unterscheidet sie ihr Gepräge von dieser Zeit.04 In diesen Jahren entstand ein Einwanderungsrassismus, der nicht nur in seinen politischen und gesellschaftlichen, sondern auch in seinen begrifflichen Kontexten verstanden werden muss. Er wird hier zuerst skizziert. Danach wird am Beispiel des Wohnens, das ich als Kreuzungspunkt des Einwanderungsrassismus begreife, gezeigt, wie struktureller Rassismus und Rassismus im Alltag einander verstärkten.
 
        EINWANDERUNGSRASSISMUS IN DER BUNDESREPUBLIK
 
        Fragen nach den Erfahrungen und Umgangsweisen mit rassistischer Gewalt sind zeithistorisch wenig untersucht. Entweder werden die Brandanschläge 1992 und 1993, so suggeriert es die stereotype Reihung der Ortsnamen Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, als Folgeereignisse der Gewaltwelle in Ostdeutschland verstanden. Oder sie werden in einer von der zeitlichen Nähe der Ereignisse nahegelegten kausalen Logik mit dem „Asylkompromiss“ in Verbindung gebracht, der am 26. Mai 1993, drei Tage vor dem Anschlag in Solingen, vom Bundestag verabschiedet wurde.05
 
        Tatsächlich lassen sich die Brandanschläge auf von Familien türkischer Herkunft bewohnte Häuser nicht jenseits der rassistischen Konstellation verstehen, die sich mit Mauerfall und Vereinigung entwickelte und in der „Vereinigungskrise“ auswuchs – als eine Kombination aus, wie der Historiker Patrice Poutrus pointiert, „politischer Mobilisierung, Kampagnenjournalismus und rassistischer Gewalt“.06 Die dadurch erzeugte Dynamik mobilisierte potenzielle Gewalttäter*innen, während sich für die potenziellen Opfer die Angst, im Alltag rassistische Gewalt zu erleben, zu einer Möglichkeit mit immer größerer Wahrscheinlichkeit verdichtete.
 
        Gleichzeitig wohnt diesen Erklärungen, mag die Folge der Ereignisse sie auch plausibilisieren, eine dreifache Gefahr inne: Erstens dienen sie als bequemes Argument, um die Ursachen rassistischer Gewalt vom „reinen Westen“ auf den „braunen Osten“ abzuschieben und sich damit der Notwendigkeit zu entziehen, die westdeutsche Parallelgeschichte in ihrer Spezifik und Genese zu untersuchen. Zweitens verknüpfen sie lokale Gewaltereignisse und bundespolitische Entscheidungen in zwar plausibler, aber auch suggestiver Weise, denn gründlich gearbeitete empirische Forschungen zur Asylpolitik nach der Vereinigung liegen bislang nicht vor; es fehlt uns an quellenbasiertem Wissen. Daneben verstellt die These den Blick auf mittel- und längerfristige Kontinuitäten, die in die Geschichte der Bundesrepublik zurückreichen. Drittens geraten die lokalen Kontexte und individuellen Erfahrungen zu oft aus dem Blick. Um die Allgegenwart rassistischer Diskriminierung verstehen zu können, muss der Kosmos individueller Erfahrungen und Reaktionsweisen viel systematischer ausgeleuchtet werden – auch um aus den oft passivierten Opfern handelnde Akteur*innen zu machen.07
 
        RASSISTISCHER BEGRIFFSKOSMOS
 
        Wenn Menschen türkischer Herkunft von den 1980er Jahren erzählen, wie Fatma Aydemir oder Ferda Ataman, dann wird deutlich, dass antitürkischer Rassismus zu dieser Zeit auf allen Ebenen der Gesellschaft grassierte.08 Ataman spürte damals „an vielen Stellen“, dass sie „Ausländerin“ sei.09 Aus der Optik des damaligen Kindes – Ataman wurde 1979 geboren – ließ sich die Diskriminierung vor allem am Verhalten ihrer Lehrer*innen ablesen. So sollte sie in eine, wie es damals hieß, „Ausländerklasse“ eingeschult werden, wogegen ihre Eltern erfolgreich protestierten, und erhielt später keine Gymnasialempfehlung. Solche Entscheidungen gegen die Förderung begabter Kinder beruhten auf der politisch induzierten und gesellschaftlich geläufigen Vorstellung, dass die „Gastarbeiter“-Familien ohnehin in ihre Herkunftsländer zurückkehren würden und dass deren Kinder darum keine deutsche Schulbildung nötig hätten.
 
        Dieser Kosmos eines im Alltag stets präsenten Rassismus stellte sich für Kinder und Jugendliche wie Nuray oder Ferda Ataman anders dar als für ältere Personen, anders für Männer als für Frauen und je unterschiedlich auch für verschiedene soziale Schichten und Milieus. In ihm lebten zudem nicht nur die Angehörigen jener in sich diversen Gruppe, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen waren, sondern alle, die als „türkisch“ – und das meinte damals: fundamental „fremd“ – angesehen wurden. Das Wort „Türke“ bedeutete mehr als die Herkunft aus der Türkei; es avancierte zum konstruktiven Synonym für den „Fremden“ an sich, eine kaum überbrückbare Nicht-Dazugehörigkeit und grundlegende Distanz. Aus diesem Grund muss den Begriffen, die damals geprägt wurden und kursierten, mit aller semantischen Vorsicht begegnet werden; mit einer Sprachsensibilität, die keiner abstrakten Political Correctness gehorcht, sondern sich dem Nachdenken darüber verdankt, dass diese Begriffe historische Konnotationen transportieren, die reaktiviert werden, wenn man die Wörter verwendet.
 
        Auch der in den 1980er Jahren gebräuchliche, vom Migrations- und Rassismusforscher Mark Terkessidis kritisch reflektierte Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ wurde schon zeitgenössisch als „Türkenfeindlichkeit“ übersetzt.10 Nach dem Brandanschlag in Solingen argumentierte der damalige Leiter des Zentrums für Türkeistudien in Essen, Faruk Şen, dass die „Fremdenfeindlichkeit“ im Grunde eine „Türkenfeindlichkeit“ sei, „weil sich die Aggressionen in erster Linie gegen Andersaussehende richten“.11 Selbst die auf Wände geschmierten rassistischen Parolen waren austauschbar: „Ausländer raus“ oder „Türken raus“.12 „Wenn Sie jemanden nach dem Spruch ‚Ausländer raus‘ fragen, fallen ihm immer gleich die Türken ein“, pointierte ein Solinger mit türkischer Migrationsgeschichte.13
 
        RASSISTISCHE ZUZUGSBESCHRÄNKUNGS- UND RÜCKFÜHRUNGSPOLITIK
 
        Dieser wirkmächtige Begriffskosmos entwickelte sich parallel zur Einwanderung aus der Türkei und reagierte auf das, was der Historiker Marcel Berlinghoff treffend als „Entdeckung der Einwanderung“ bezeichnet hat.14 Zunächst war „Gastarbeit“ als ein befristeter Arbeitsaufenthalt verstanden worden, dessen Dauer sich nach seinem ökonomischen Nutzwert bemaß, in Zeiten der Krise also disponibel war. Parallel zu und zugleich unabhängig von den ersten Rezessionen der Nachkriegszeit, zwischen Mitte der 1960er Jahre und der Ölpreiskrise 1973, wurde deutlich, dass die Arbeitsmigrant*innen nicht nur in Deutschland arbeiteten, sondern dort auch lebten, ihre Familien nachzogen und Freundeskreise aufbauten, sich gewerkschaftlich organisierten oder in Sportvereine eintraten.
 
        Der im November 1973 verhängte „Anwerbestopp“ war primär eine Antwort auf diese „Entdeckung der Einwanderung“ und reagierte nur sekundär auf die ökonomische Krise. Bekanntlich stieg die Zahl von Migrant*innen aus der Türkei dennoch: nicht nur wegen des Familiennachzugs, sondern auch, weil nach dem Militärputsch 1980 türkische Flüchtlinge Asyl beantragten.
 
        Die Jahre um 1980 lassen sich als Zäsur in der Rassismusgeschichte der Bundesrepublik verstehen, in der mit teilweise drastischen Formen einer Zuzugsbeschränkungs-, Rückführungs- oder gar Ausweisungspolitik experimentiert wurde. Dabei unterschied sich die Haltung der beiden großen Volksparteien SPD und CDU/CSU nur graduell, Kontinuitäten in der „Ausländerpolitik“ zwischen den Regierungen Schmidt und Kohl überwogen – aus dieser Perspektive ist die Zustimmung der SPD zum „Asylkompromiss“ 1993 weniger erstaunlich. Die sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt hatte in der Bundesrepublik, analog zu anderen europäischen Staaten, nicht nur den Anwerbestopp verhängt, sondern in einem Kabinettsbeschluss vom November 1981 auch bekräftigt, dass die Bundesrepublik „kein Einwanderungsland ist und auch nicht werden soll“.15 Reform- und Gegenstimmen, wie die des Liberalen Gerhart Baum, der zu Protokoll gab, die Bundesrepublik sei „de facto ein Einwanderungsland“, oder des ersten „Ausländerbeauftragten“, Heinz Kühn (SPD), konnten sich nicht durchsetzen.16
 
        Stattdessen wurden die Ansätze zu einer ihrerseits zu problematisierenden „Integrationspolitik“ und Vorschläge einer Einbindung durch Partizipation von einer forcierten Zuzugsbeschränkungs- wie Rückführungspolitik verdrängt. Diese operierte auf mehreren Ebenen und müsste noch genauer bis in ihre lokalen bürokratischen Details hinein verfolgt werden.17 Ein Kerninstrument der Zuzugsbeschränkung war der Familiennachzug: Noch unter Schmidt wurde das erlaubte Nachzugsalter auf 16 Jahre gesenkt, bald darauf folgten heftige Diskussionen über eine Altersbegrenzung auf sechs Jahre.18 Parallel wurde weit vor dem „Asylkompromiss“ der Zugang über das Grundrecht auf Asyl etappenweise eingeschränkt, gerade mit Blick auf die nach dem Putsch 1980 aus der Türkei kommenden Flüchtlinge, die – mit diesem Begriff – als „unechte“ Flüchtlinge markiert wurden.19 Restriktive Asyl- und „Ausländer“-Politik entwickelten sich ab den 1980er Jahren in engem Zusammenhang.
 
        Daneben wurde mit rabiaten Formen einer Rückführungs- oder gar Ausweisungspolitik experimentiert. Ausländerbehörden setzten diese gelegentlich willkürlich ins Werk, wie die Ausländerbehörde Gelsenkirchen, die – politisch nicht gedeckt – anordnete, Ausländer über 18 Jahren, die nicht in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stünden, seien auszuweisen.20 Der rechtskonservative Innensenator Heinrich Lummer (CDU) unterzeichnete in der Folge einen ähnlichen Erlass für Westberlin. Schon Mitte der 1970er Jahre war dort eine Zuzugssperre für die Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Tiergarten verhängt worden – für Bezirke mithin, die sich zu Zentren der türkeistämmigen Community entwickelt hatten und medial als „Gettos“ und „Parallelgesellschaft“ stigmatisiert wurden.21 Von diesem politisch beförderten Klima profitierten die Republikaner, die 1989 mit 7,5 Prozent der Stimmen ins Westberliner Abgeordnetenhaus einzogen, ebenso wie die „Bürgerinitiativen Ausländerstopp“, die in vielen Städten regen Anhang fanden und als westdeutsche Frühform populistischen Protests à la Pegida eingeordnet werden können.
 
        Zentral war schließlich das unter der Regierung Schmidt vorbereitete und unter Kohl 1983 ausgearbeitete „Gesetz zur Förderung der Rückkehrwilligkeit von Ausländern“, das die Entscheidung zur Rückwanderung ins Herkunftsland mit Prämienzahlungen belohnte. 10500 D-Mark plus 1500 D-Mark pro Kind erhielt eine Familie, wenn sie die Bundesrepublik verließ; die Communities titulierten das sarkastisch als „Hau-ab-Prämie“. Die Zahl derjenigen, die zurückkehrten, war angesichts der Lage in der Türkei gering. Dennoch forcierte die in Betrieben und Nachbarschaften spürbare Rückreisewelle den Rassismus bei all denjenigen, die dafür zugänglich waren. Während die Rückführung bei Mannesmann in Duisburg auf Hochtouren lief – insgesamt 1000 Arbeiter*innen entschieden sich dort für Abfindung und Rückkehr –, brannte im Stadtteil Wanheimerort 1984 ein von türkeistämmigen Familien bewohntes Haus, in dessen Flur das Gepäck für die Rückreise einer Nachbarsfamilie zwischengelagert stand.22 Gelegt hatte das Feuer offenbar eine pathologische Pyromanin mit rassistischen Affekten; sie gestand die Brandstiftung zehn Jahre später, als sie in einer Flüchtlingsunterkunft erneut Feuer legte.
 
        WOHNEN ALS KREUZUNGSPUNKT DES EINWANDERUNGSRASSISMUS
 
        Brandanschläge auf Häuser wie in Duisburg oder 1987 im bayerischen Schwandorf waren die drastischste Form des Einwanderungsrassismus. Häufiger wurde den Arbeitsmigrant*innen das Recht auf und der Zugang zu Wohnraum bestritten. So unscheinbar das Thema zunächst wirken mag: Für Menschen mit Migrationsgeschichte war – und ist – Wohnen nichts Selbstverständliches.
 
        Wohnen lässt sich darum als ein Kreuzungspunkt einwanderungsfeindlicher Politik wie rassistischer Praxis verstehen; als Kern eines Einwanderungsrassismus, der zugleich von oben wie von unten wirkte, durch bundespolitische Entscheidungen wie durch kommunale Bürokratien und lokale Vermieter*innen. Auch Nachbar*innen, die die Zugezogenen im besten Fall ignorierten, oft drangsalierten und im schlimmsten Fall vertrieben, konnten Zugezogenen mit Migrationsgeschichte das Bleiben verleiden. Die Historikerin Maria Alexopoulou hat auf die Bedeutung des Wohnens für die Migrations- und Rassismusgeschichte hingewiesen; der Wohnungsmarkt, schreibt sie, „blieb ein Feld, auf dem im Kleinen, aber flächendeckend konkrete Anti-Einwanderungspolitik betrieben wurde“.23 Diese sollte rückgängig machen, was die Häuser und die Familien, die sie bewohnten, symbolisierten: Niederlassung auf Dauer.
 
        Sowohl Aufenthaltstitel als auch Familiennachzug waren an den Nachweis von ausreichendem Wohnraum gekoppelt; um 1980 wurde die nötige Quadratmeterzahl in einigen Bundesländern von acht auf zwölf Quadratmeter erhöht.24 Mitarbeiter*innen der Ausländerbehörden nutzten ihren Ermessensspielraum nicht selten für eine restriktive Behandlung der Anträge, auch die Wohnraumvermittlung war zum Teil offen rassistisch, etwa wenn am Schwarzen Brett des Mannheimer Wohnungsamtes über den Mietangeboten das Schild „Keine Ausländer“ prangte.25
 
        Spuren lokaler Wohnverhinderungspraktiken lassen sich bis in die Nachbarschaften hinein verfolgen, so auch für die Straße in Solingen, wo die Familie Genç ein Haus gekauft hatte. Einer der Täter lebte ganz in der Nähe. Schon vor dem Brandanschlag waren die wenigen türkeistämmigen Familien in der Straße belästigt worden, wie Metin Gür und Alaverdi Turhan in „Die Solingen-Akte“ berichten. Für das 1996 erschienene Buch führten sie Interviews in der Nachbarschaft, unter anderem mit Mehmet Abak, der sich zusammen mit seinem Bruder ein Haus gekauft hatte und nach dem Anschlag seine Kinder zur Sicherheit zurück in die Türkei schickte, denn „meine Kinder, die dürfen mir nicht verbrennen“.26 Nicht nur seien haltlose Beschwerden über Lärmbelästigung vonseiten der „Türken“ erhoben worden, es wurden, gewissermaßen gegenläufig, nachts auch „Flaschen gegen die Fenster geworfen“. Schon damals hätten die Männer begonnen, abwechselnd Wache zu schieben; die Gefahr – das, was passieren könnte und würde – war vielen bewusst. Der Mann der beim Anschlag gestorbenen Gürsün İnce, Achmet İnce, erinnert sich in einem Interview daran, nach Mölln gesagt zu haben, es werde wieder passieren, „und dann erlebt unsere Familie es selbst“.27
 
        SCHLUSS
 
        Das Wissen um Wiederholung und die endlose Geschichte rassistischer Gewalt ist Menschen mit Migrationsgeschichte stets präsent. Sich eingehend mit der Alltags- und Erfahrungsgeschichte des Rassismus zu beschäftigen, geht darum nicht in dem normativen Anspruch auf, „den Opfern eine Stimme zu geben“. Weit darüber hinaus hat deren Perspektive ein epistemologisches Potenzial: Es generiert historisches Wissen. Familienerzählungen führen in die 1980er Jahre zurück, als sich der „Türkenhass“ zu einem Kosmos auswuchs, dessen Grenzen sich immer weiter verschoben und in dem Menschen mit Migrationsgeschichte auf allen Ebenen mit Rassismus konfrontiert werden konnten.
 
        Diese intime Kenntnis war ein Grund dafür, dass Angehörige der NSU-Opfer schon 2006 – fünf Jahre, bevor die Täter sich selbst entlarvten – bei Demonstrationen an den Tatorten Dortmund und Kassel auf Rassismus als Motiv für die Morde hinwiesen, ohne dass dieses Wissen ermittlungstechnisch relevant geworden wäre. Aus den Erfahrungen der Betroffenen lässt sich also viel lernen über die historischen Ursachen rassistischer Gewalt; eine zeithistorische Rassismusforschung muss auf ihnen basieren.
 
        Wer diese Perspektive konsequent aufnimmt, lernt nicht nur etwas über die Ursachen, sondern auch über die Auswirkungen auf Dauer gestellter Rassismuserfahrungen. Nach den Brandanschlägen etablierten sich variantenreiche Formen der Selbstverteidigung und des Schutzes der eigenen Familie. Das Solinger Stadtgedächtnis dagegen bewahrt vor allem die „Ausschreitungen“ gewaltbereiter türkeistämmiger wie linker, autonomer Demonstranten in den Tagen nach dem Brandanschlag auf, die überregional weitgehend vergessen sind. Diese von rechtsradikalen Kräften wie den „Grauen Wölfen“ instrumentalisierte Gegengewalt stand für das „Ende der Geduld“.28 In der stadtgesellschaftlichen Wahrnehmung führten die „Ausschreitungen“ zu einer Opfer-Täter-Umkehr.29
 
        Viel weniger präsent sind – neben solidarischem Engagement und antirassistischen Initiativen in der Stadt, die ein eigenes Thema darstellen – die alltäglichen Umgangsweisen mit der Angst nach den Anschlägen. Der Verkauf von Brandmeldern und Strickleitern stieg, Familien schickten ihre Kinder aus der Stadt zu Verwandten, dachten über eine Rückkehr in die Türkei nach oder verließen das Land tatsächlich. Sie legten ihre Kinder nachts angezogen schlafen, ließen sie nur noch ungern vor die Tür und begegneten „dem kollektiven Schutzgedanken des Staates“ mit wachsendem Misstrauen.30 Manche besorgten sich Waffen und verteidigten sich gegen lokale Skinhead-Gruppen. Im Feld der literarischen Imagination lassen sich, wie in Fatma Aydemirs verstörendem, grandiosem Roman „Ellbogen“, auch Rachefantasien finden. Das Spektrum dieser Schutzvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen, Verteidigungsweisen und Gewaltgedanken ist breit – und bisher wenig untersucht.
 
        Die anstehenden 30. Jahrestage könnten einen Anlass bieten, diese Erfahrungs- und Handlungsräume genauer auszuleuchten und in das „Doing Memory“ an rassistische Gewalt zu integrieren.31 Lernen lässt sich auf diese Weise sowohl etwas über die historischen Ursachen und langen Kontinuitätslinien rassistischer Gewalt als auch darüber, wie weit die politischen und gesellschaftlichen Räume waren, in denen Rassismus sich ausbreiten konnte, und wie nötig alle Versuche waren und bleiben, sie zu verkleinern.
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        RADIKALE RECHTE ALS OSTDEUTSCHES PROBLEM?
 
        Zur langen Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des Rechtspopulismus in Ostdeutschland
 
        Raj Kollmorgen
 
        Handelt es sich bei den Akteuren, Erfolgen und gesellschaftlichen Einbettungen der radikalen Rechten in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik um ein ausschließlich, vor allem oder in besonderer Weise ostdeutsches Problem? Diese Frage wird seit Anfang der 1990er Jahre und verstärkt wieder seit 2014/15 gestellt und in der politischen Öffentlichkeit, aber auch in den Sozialwissenschaften intensiv diskutiert – aktuell im Kontext der sich radikalisierenden Proteste gegen die Russland-Sanktionen und Energiepolitik.01 Bevor ich mich dieser Frage nähere, ist zu bestimmen, was im Folgenden unter der „radikalen Rechten“ verstanden wird. In kritischer Aufnahme einer breiten Debatte fasse ich unter Rechtsradikalismus sowohl rechtsextremistische als auch rechtspopulistische Ideologien, Bewegungen und politische Akteure, die die grundsätzliche Ablehnung des menschenrechtsfundierten, liberalen sowie repräsentativ-demokratischen Rechts- und Wohlfahrtsstaates, seiner politischen Eliten sowie der ihm entsprechenden demokratischen politischen Kultur eint.02
 
        Dabei basiert der zeitgenössische Rechtsextremismus in seinen verschiedenen Varianten – vom Nationalsozialismus bis zum Rassismus – auf der Prämisse einer unaufhebbaren, auf askriptiven Merkmalen wie „Rasse“, Ethnie oder Geschlecht ruhenden Ungleichwertigkeit sozialer Gruppen und Individuen. Die Durchsetzung dieser Ungleichwertigkeitsideologie erfordert eine systematische physische und psychische Gewaltanwendung, letztendlich eine Gewaltherrschaft, also eine Diktatur.
 
        Der gegenwärtige Rechtspopulismus, der durch Parteien wie Lega Nord in Italien, Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen oder die Alternative für Deutschland (AfD) repräsentiert wird, setzt demgegenüber zunächst auf ein homogen verstandenes „Volk“ (lateinisch populus), das nativistisch, ethnisch oder kulturell begriffen wird und als Träger eines starken Wir- und Heimat-Gefühls fungiert. Diese „Volksgemeinschaft“ erscheint heute grundsätzlich bedroht. Im Inneren sind es die etablierten liberal-demokratischen und kosmopolitischen Eliten, denen Korruption und Verrat am Volk vorgeworfen wird; äußere Feinde sind „einströmende“ fremde Völker und deren Kulturen. Zur Abwehr dieser doppelten Bedrohung muss von der „formalistischen“, bürokratischen oder elitären Demokratie zur „wahren“ Demokratie übergegangen werden, in der nicht nur plebiszitäre oder direktdemokratische Verfahren, sondern in substanzieller Hinsicht geschichtsgesättigte Gemeinschaftswerte dominieren. Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien sind outputorientiert, das heißt, sie konzentrieren ihre politische Arbeit weniger auf die demokratische Partizipation der Mitglieder, sondern legitimieren sich vor allem durch Erfolge in der taktisch flexiblen Umsetzung ihrer Interessenpolitik. Mit Blick auf konkrete Politikangebote zeichnen den gegenwärtigen Rechtspopulismus außenpolitisch ein klarer Nationalismus sowie instrumentelle Europäisierungs- beziehungsweise Globalisierungsauffassungen aus. Innenpolitisch dominieren ein nativistisch oder kulturell fundiertes Staatsbürgerrecht, restriktive und instrumentelle Einwanderungsstrategien, konservative bis autoritäre Law-and-Order-Auffassungen unter Kombination mit direktdemokratischen Verfahrenselementen, ein Wohlfahrts(staats)chauvinismus sowie ein teils patriarchaler, autoritärer oder rechtskonservativer, teils auf nicht-westliche Lebensweisen und Weltanschauungen fokussierender Antipluralismus und Traditionalismus.03
 
        Angesichts dieser Merkmale kann es nicht überraschen, dass es Varianten des Rechtspopulismus gibt, die sich weitgehend im Rahmen von Rechtsstaat und Demokratie bewegen, aber auch solche, die fließend in rechtsextremistische Politikformen und -inhalte übergehen. Zum Teil sind beide Strömungen innerhalb einer Partei vorzufinden, wie etwa in der AfD.
 
        IST DIE RADIKALE RECHTE DER BUNDESREPUBLIK OSTDEUTSCH?
 
        Damit zurück zur Ausgangsfrage: Sind nur, dominant oder in spezifischer Weise Ostdeutsche – also die Bevölkerung in den östlichen Bundesländern und Ostberlins, namentlich diejenigen, die entweder selbst noch in der DDR geboren und aufgewachsen sind oder deren Eltern wesentlich durch die DDR-Gesellschaft geprägt wurden – die Träger*innen und Unterstützer*innen der radikalen Rechten in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik? Wenn damit ausgesagt oder suggeriert werden soll, dass der Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik nur oder vor allem ein ostdeutsches Problem ist, braucht es kaum mehr als vier Sätze, um dieser „These“ deutlich zu widersprechen.
 
        Erstens gab es nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Bedingungen der deutschen Zweistaatlichkeit vielfältige rechtsradikale Bewegungen, Parteien und terroristische Akteure in der alten Bundesrepublik – von den Republikanern und der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) bis zur Wehrsportgruppe Hoffmann oder den Attentätern des Münchner Oktoberfestes 1980 –, die offenkundig eine genuin westdeutsche Traditionslinie verkörpern. Zweitens lässt sich für die Zeit nach 1990 allein anhand der tödlichen rechtsextremistischen Gewalttaten zeigen, dass der Rechtsextremismus weder auf den Osten beschränkt ist, noch dort hochgradig konzentriert agiert. Dafür ist es hinreichend, an die Toten des Anschlags in Mölln 1992, den Mord an Walter Lübcke 2019 oder an den rassistischen Amoklauf in Hanau mit neun Toten 2020 zu erinnern. Drittens zeigen die Wahlergebnisse klassischer rechtsradikaler Parteien wie NPD, Republikaner oder Deutsche Volksunion sowie der AfD, dass sie keineswegs nur im Osten der Bundesrepublik erfolgreich waren beziehungsweise sind, sondern auch im Westen. So erreichte die AfD bei den Landtagswahlen 2016 in Baden-Württemberg 15, 2018 in Bayern 10 oder 2022 in Niedersachsen knapp 11 Prozent der Stimmen. Viertens stammt ein beachtlicher Anteil der Führungskräfte rechtsradikaler Akteure auf Bundes- oder ostdeutscher Länderebene nach 1990 aus Westdeutschland. Exemplarisch soll auf Thorsten Heise (Freie Kameradschaften/NPD) und Björn Höcke (AfD) verwiesen werden.
 
        Mein Widerspruch soll aber die These eines wesentlich ostdeutschen Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik keineswegs schlicht umkehren und das Phänomen im Kern als westdeutsches oder nur durch „den Westen“ verursachtes beschreiben. Dagegen spricht nicht nur der Umstand, dass es in den 1980er Jahren eine aktive rechtsextremistische Szene in der DDR gab, sondern auch mit Blick auf die jüngere Vergangenheit, dass die AfD im Osten fast durchgängig zwischen doppelt und viermal so hohe Stimmenanteile in den Bundes- und Landtagswahlen der vergangenen Jahre erreicht hat wie im Westen: Anteile von 25 oder fast 30 Prozent wie in Sachsen-Anhalt oder Sachsen hat es in den westlichen Bundesländern nie gegeben.
 
        Im Folgenden soll vielmehr die These entfaltet werden, dass es sich in Ostdeutschland um eine gegenüber den westlichen Ländern eigentümliche radikale Rechte handelt, die sich langzeitig formiert hat, nicht zuletzt im Zuge der Transformations- und Vereinigungsprozesse seit 1989/90. In meiner Analyse konzentriere ich mich auf den Rechtspopulismus, wobei mich weniger die Seite der organisierten Akteure interessiert, sondern die Attraktivität, Annahme und Unterstützung rechtsradikaler Ideologien und Bewegungen durch relevante Teile der Bevölkerung.
 
        HISTORISCHES GEWORDENSEIN
 
        Es ist analytisch und gesellschaftspolitisch ausgesprochen wichtig, Erklärungen sozialer Phänomene sowie Diskussionen ihrer (Um-)Gestaltungschancen nicht auf die unmittelbare Gegenwart zu beschränken, sondern ihr historisches Gewordensein einzubeziehen und zu rekonstruieren. Dazu zählen die intergenerationale Aufschichtung sozialer Erfahrungen und deren Folgen für die gegenwärtigen Wahrnehmungs-, Urteils- und Handlungsschemata sozialer Gruppen. Aufschichtungsprozesse und Wirkungsketten umfassen nicht nur wenige Jahre oder Jahrzehnte, sondern in wichtigen Dimensionen selbst Jahrhunderte, vollziehen sich also in der sogenannten longue durée.04
 
        Das gilt auch für Mentalitäten oder (politische) Kulturen des Rechtsradikalismus. Diese können für die ostdeutsche Region hier nicht substanziell nachvollzogen, ja nicht einmal ernsthaft skizziert werden.05 Zumindest soll hier aber verwiesen werden auf den Status weiter Teile Ostdeutschlands als umkämpfte Grenzgebiete seit dem frühen Mittelalter; auf die in der Reformation entstandene und dann dominierende lutherische Religion und (Staats-)Kirche; auf eine spezifische Industrialisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert – in Mitteldeutschland mit krisenanfälliger Branchenstruktur, vielen Kleinunternehmen und aktiver Arbeiterbewegung; sowie auf die auch deshalb besondere Stärke extremistischer Akteure, nicht zuletzt der kommunistischen, später der nationalsozialistischen Bewegung und des NS-Herrschaftsregimes zwischen 1918 und 1945.
 
        Die staatssozialistische Epoche von 1946/49 bis 1989 schloss in vielfacher Hinsicht an die vorgängigen Wirtschafts- und Sozialstrukturen, Herrschaftsregime und die sie mittragenden (politischen) Mentalitätsmuster mit ihren soziokulturellen Homogenisierungsstrategien, einer kaum versteckten Xenophobie sowie gleichzeitiger Unter- und Überpolitisierung der Gesellschaft unter (post-)totalitären Vorzeichen an. Das führte zur Formierung eines eigentümlichen staatssozialistischen Populismus, der sich dem klassischen Links-Rechts-Schema verweigerte. Als Alltagsideologie und politisches Kulturmuster der deutlichen Bevölkerungsmehrheit umfasste dieser ein staatszentriertes Politikverständnis.06 Darin verbanden sich die individualisierte Adressierung des Staates als allzuständige Instanz, Pflichtübungen des Engagements in Massenorganisationen sowie der Rückzug in private Lebenswelt-Nischen in paradoxer Weise mit Systemmisstrauen, einer allgemeinen Elitenkritik sowie einem vielfach attentistischen Wir-hier-unten-die-da-oben-Dualismus. Für eine Mehrheit delegitimierte sich das staatssozialistische Regime nicht in erster Linie durch seine demokratischen Beteiligungsdefizite, sondern – outputorientiert – durch die gravierenden Einschränkungen in der Reise- und Meinungsfreiheit sowie die Mangelwirtschaft, namentlich im Konsumgüterbereich. Das werktätige DDR-Volk brachte sich zunehmend gegen den versagenden Fürsorgestaat in Stellung, von dem es zugleich in paternalistischer Weise die Verbesserung der Lage einforderte.
 
        In der Friedlichen Revolution 1989 erfuhren weite Teile der ostdeutschen Bevölkerung eine Mobilisierung und die Wirkmächtigkeit demokratisch-politischen Protests auf der Straße. Vor allem in Mitteldeutschland, hauptsächlich in Sachsen, transformierte sich aber bereits im Dezember 1989 der politische Diskurs in Richtung etatistisch-rechtspopulistischer Orientierungen: von „Wir sind das Volk!“ zu „Wir sind ein Volk!“, vom Hoffen auf einen autonomen demokratischen Neuansatz hin zur Überhöhung der westdeutschen Regierungspolitik und Helmut Kohls zum Heils-, also Wohlstandsbringer, vom politischen Experiment der Runden Tische zum Beitritt und zur Anpassung an den Westen. Das zeigte sich auch im Umgang mit „Anderen“. Nach der Auflösung der autoritären Staatsmacht wurden linke Jugendkulturen vom rechtsradikalen Mob ebenso attackiert wie alle nicht-deutsch erscheinenden Bevölkerungsgruppen. Die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen sind dafür zwei herausragende Beispiele.
 
        FORMIERUNGSLOGIK NACH 1990
 
        Warum und mit welchen Aufschichtungslogiken es nach dem 3. Oktober 1990 zur Formierung des heute so präsenten und wirkmächtigen (rechts)populistischen Mentalitäts- und politischen Kulturmusters in Ostdeutschland kam, lässt sich in fünf Schritten und Zeitabschnitten rekonstruieren:
 
        Die unmittelbar dem Beitritt folgende Wirtschaftskrise, Entlassungswelle und Deindustrialisierung in den „neuen Ländern“, aber auch frühe Abwertungserfahrungen der Ostdeutschen angesichts ihrer Unkenntnisse und Hilfsbedürftigkeit begründeten eine erste herbe Enttäuschung. Bereits ab Juli 1990 formierten sich daher Massenproteste. Der sich rasch auf die Treuhandanstalt konzentrierende Sozialprotest war allerdings nicht nachhaltig erfolgreich. Das galt ebenso für die Kritik und alternative Strategieentwürfe zur ostdeutschen Transformation, wie sie durch die Protestakteure oder von ostdeutschen Organisationen auf der lokalen Ebene formuliert wurden, etwa von Parteien, Vereinen, Verbänden und Verwaltungen. Das Zerschellen der Hoffnungen auf raschen Wohlstand an den bundes-, also wahrgenommen: westdeutschen Machtzentralen gaben den tradierten populistischen Mentalitäten neue Nahrung und restrukturierten sie unter den veränderten Bedingungen. In diesen und auch den folgenden Jahren noch äußerte sich neben eskalierenden rechtsradikalen Praktiken von unten der organisierte Protest stärker auf der linken politischen Seite. Die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) erschien vielen Ostdeutschen als einzige konsequente system- und elitenkritische Kraft mit einem Verständnis ihrer Arbeits- und Lebenswelten. Das demonstrierten die Wahlerfolge in den ostdeutschen Bundesländern von 10 bis 23 Prozent deutlich.
 
        Die Jahre zwischen 1993 und 2004 waren für eine Mehrheit der Ostdeutschen durch anhaltende Ungleichheits-, Abwertungs- und Ohnmachtserfahrungen geprägt. Das resultierte in der Abwanderung Hunderttausender in die westlichen Bundesländer und verschob die Sozialstruktur im Osten nachhaltig hin zu einem Überhang Älterer, Männer und geringer qualifizierter beziehungsweise immobilerer Arbeitskräfte. Wer nicht abwandern wollte oder konnte, stürzte sich in die Arbeit, das eigene Gewerbe und den Konsum (Eigenheim, Freizeit, Reisen). Hier wollten gerade die Angehörigen der Mittelschichten den Anspruch der Freiheit, der Leistungsgesellschaft und der Angleichung von Ost und West schrittweise durch eigene Anstrengung einholen.
 
        Die zweite massive Enttäuschungs- sowie anschließende Empörungs- und Protestwelle formierte sich zwischen 2004 und 2006. Sie ging einerseits auf die Verlangsamung des Angleichungsprozesses in praktisch allen Dimensionen vom BIP bis zum Vermögen seit Ende der 1990er Jahre zurück, andererseits auf die Regelungen und Wirkungen der Agenda 2010. Die Agenda-Politik weitete gerade in Ostdeutschland den prekären Arbeitsmarkt noch einmal aus und Verarmungsrisiken nahmen zu. Dabei konnten Ostdeutsche weniger als Westdeutsche überbrückende Einkommen und Vermögen heranziehen. Zudem verstanden sich die Ostdeutschen mit ihrer DDR-Erfahrung stärker noch als westdeutsche Arbeitnehmer*innen als „Opfer“ eines Systemversagens. Die Versuche, über die etablierten Partizipationsverfahren in Parteien und Verbänden Widerstand und Änderungen herbeizuführen, fruchteten kaum. Daher wurden die neuen „Montagsdemonstrationen“ sowie alternative Empörungsforen organisiert. Wieder reagierte die politische Klasse in den Augen der Betroffenen nur mit hohlen Phrasen und fernen Evaluationsversprechen. In Ostdeutschland ließ das die Unzufriedenheit mit und das Misstrauen gegenüber den politischen und wirtschaftlichen Institutionen auf neue Höchststände steigen.07 Zugleich erhielten Parteien und Initiativen auch in Wahlen wachsende Zustimmung, die sich als Fundamentalopposition links oder rechts der die Regierung tragenden Mitte-Parteien positionierten, darunter auch rechtsradikale Parteien wie die NPD.
 
        Die letzte Enttäuschungswelle war gerade halbwegs bewältigt, als sich vor dem Hintergrund der Finanz- und Staatsschuldenkrise ab 2008 bereits die nächste aufbaute. Gerade in Ostdeutschland blieb es für eine überwältigende Mehrheit nicht nachvollziehbar und der blanke Hohn, dass für sie als ostdeutsche Erwerbstätige noch vor wenigen Jahren keine Finanzmittel für die Fortführung des bisherigen deutschen Wohlfahrtsstaates zu Verfügung gestanden hatten, mithin die Agenda-Politik 2010 „alternativlos“ erschien, nun aber nicht nur für die einheimischen und globalen Großbanken, sondern auch noch für die vermeintlich wenig(er) hart arbeitenden, aber hohe Wohlfahrtsleistungen beziehenden Griechen und weitere Südeuropäer Milliarden für Zahlungen und Kredite vorhanden waren. Erneut erschienen die etablierten Eliten entrückt, korrupt und nicht am „Volkswohl“ interessiert.
 
        Die vierte Welle von Enttäuschung, Empörung und Protest wurde 2015/16 durch die Aufnahme Hunderttausender Geflüchteter aus Syrien, Irak, Afghanistan, aber auch von neuen Arbeitsmigrant*innen aus Europa und Afrika ausgelöst. Die massenhaften Aufenthaltsgenehmigungen und humanitäre Versorgung dieser Menschen wurden für viele zu einer weiteren Enttäuschungs- und Entfremdungserfahrung. Nicht nur, dass „der Strom an Fremden“ als Bedrohung ihrer geschützten Lebensweisen erschien, was xenophobe Reflexe auslöste und verstärkte. Auch der Bezug „leistungslosen Einkommens“ stieß einer Mehrheit vor dem Hintergrund der ostdeutschen Enteignungs- und sozialen Verunsicherungsgeschichte sowie ihrer harten Arbeitsanstrengungen unter Krisenbedingungen bitter auf. Vor allem empörte sie sich über die offenkundige Irrelevanz der vermeintlich ostdeutschen Mehrheitsmeinung für die Gestaltung der Migrationspolitik, zum anderen über die linksliberale Kritik an eben dieser Haltung. Die Artikulation radikaler Empörung und Kritik mit Rufen von „Volksverräter!“ bis „Lügenpresse!“ zunächst auf Pegida-Demonstrationen in Dresden waren die eine Folge, die „Suche“ nach einer politischen Kraft, die diese aufzunehmen und im etablierten Politikbetrieb soweit wie möglich durchzusetzen vermochte, die zweite. Die Partei Die Linke kam dafür angesichts ihrer Migrationspolitik und Wirkungslosigkeit unmöglich infrage, wohingegen die AfD rasch zum Sachwalter, Systematisierer und Radikalisierer dieses Habitus aufstieg. Es ist nur folgerichtig, dass die AfD gerade in denjenigen sozialen Milieus und Regionen Ostdeutschlands die größten (Wahl-)Erfolge feiert, in denen materielle Deprivationserfahrungen und Vulnerabilitäten am ausgeprägtesten sind – vom prekären Milieu älterer Männer und junger Menschen mit geringer und mittlerer Bildung bis zu den peripheren Grenzregionen im Osten und Südosten –, in denen aber auch in der symbolischen Dimension die stärksten Traditionsbestände von Heimatstolz, Xenophobie, Pluralitätsängsten und Systemmisstrauen existieren und am intensivsten rechtsradikale Narrative (weiter)gesponnen wurden.
 
        Neu in der vierten Welle, die sich in der Pandemie- und Energiekrisenpolitik seit 2020 mit der (An-)Klage eines Unwissens, Unwillens und Unvermögens der etablierten Eliten nahtlos fortsetzte, ist nicht nur, dass die „etablierte Politik“ anders als bisher auf die sich Empörenden und Protestierenden kommunikativ und in Teilen auch inhaltlich zuging. Vielmehr rückte die Welle Ostdeutschland und die Politiken für Ostdeutsche nach einer Pause von gut 15 Jahren wieder in den Fokus der bundesrepublikanischen Aufmerksamkeit und (umverteilungs)politischer Initiativen. Zwei Gründe sind dafür maßgebend: Zum einen war und ist es nicht nur ein ostdeutsches Problem, wie die Wahlergebnisse im Westen und inhaltliche Debatten um die richtige Politik auch in den anderen Parteien zeigen. Zum anderen aber bedeuten gerade im Osten die hohen Stimmenanteile für die AfD unter Berücksichtigung der Anteile für Die Linke, die bei etwa 10 bis 30 Prozent liegen, dass entweder gegen diese beiden radikalen Parteien gar keine Regierungsbildung mehr oder – wie in Sachsen oder Sachsen-Anhalt geschehen – nur noch durch eine Koalition aller anderen in den Parlamenten vertretenen Parteien möglich ist. Dieses neue Koordinatensystem stellt für die politischen Programmatiken, Strategieentwicklungen und Taktiken der klassischen Parteien wie für die Regierungsbildung und das Regierungshandeln eine historische Zäsur dar. Keine Regierung im Osten, aber auch im Bund kann gegenwärtig jenseits rechtspopulistischer Bewegungen, Interessen und Mentalitäten agieren.
 
        Resümierend ist festzuhalten, dass sich in den skizzierten Erfahrungsaufschichtungen und Formierungslogiken seit 1990 ein ostdeutscher rechtspopulistischer Habitus entwickelt und mittlerweile konsolidiert hat, dessen zentrale Wahrnehmungs-, Urteils- und Handlungsschemata sich auch jenseits der Zukunft der AfD bei etwa 30 Prozent der erwachsenen Wohnbevölkerung diagnostizieren lassen.08 Dieser Habitus zeichnet sich insbesondere aus durch eine eigentümliche Kombination von regionalem Heimatstolz, darauf bezogenem kollektiven Identitätsüberschuss (etwa als Sachse) und kulturell begründeter Xenophobie; seine wichtige lutherische Grundierung bei heute weitgehend religionsfreier Praktizierung, ja anti-religiöser Aufladung; sein staatssozialistisches Fundament, also sein output- und dabei gleichheitsorientiertes Demokratie- und Staatsverständnis, ein tiefsitzendes Elitenmisstrauen sowie Distanz gegenüber konfliktorientierten intermediären Organisationen; eine eher anarchische Protestkultur; seine Einfärbung durch das Ost-West-Verhältnis nach 1989/90 und die vielfache Wahrnehmung des versagenden Staates und korrupter Eliten als (wesentlich) westdeutsch; eine damit inhaltlich fragmentierte Gestalt, die etwa Orientierungen und Argumentationsmuster linkspopulistischer Ideologien eher unproblematisch integriert.
 
        FAZIT
 
        Was folgt aus alldem – für das Begreifen und gesellschaftspolitisches Handeln?
 
        Erstens: So wenig die radikale Rechte in der Bundesrepublik ein alleiniges oder auch nur dominant ostdeutsches Problem darstellt, so sehr entpuppt sich der ostdeutsche Rechtsradikalismus und hier konkreter der Rechtspopulismus als besonderer. Dieser lässt sich ohne eine Reflexion seines langzeitigen Gewordenseins, seiner aktuellen regionalen Kontexte und seiner Eigenheiten nicht angemessen verstehen. „Besonders“ heißt aber keinesfalls kausal singulär oder „autark“, vielmehr zeigen etwa ostmitteleuropäische rechtspopulistische Kulturen deutliche Verwandtschaften zu den ostdeutschen und bestehen intensive Verknüpfungen mit den westdeutschen Dynamiken, nicht zuletzt im Rahmen der AfD.
 
        Zweitens: Wenn es richtig ist, dass der ostdeutsche Rechtspopulismus als politische Kulturformation auf langzeitigen Erfahrungsaufschichtungen sowie narrativen wie diskursiven Verdichtungen basiert und in relevanten Bevölkerungsgruppen gerade der ländlichen Peripherie habituell verfestigt ist, kann er hier nicht kurz- oder selbst mittelfristig verschwinden oder irrelevant für das soziale Handeln werden.
 
        Drittens: Der ostdeutsche Rechtspopulismus speist sich wesentlich aus den in der DDR geformten Mentalitäten, den widersprüchlichen Erfahrungen der revolutionären Transformation und der Vereinigungspolitik, darin insbesondere aus den materiellen wie symbolischen Verteilungs-, Partizipations- sowie Anerkennungsdefiziten gegenüber wichtigen Gruppen von Ostdeutschen. Eine Debatte, die die Erklärung und Überwindung des Rechtspopulismus nur auf eine dieser Dimensionen beschränken will, wird nicht erfolgreich sein.
 
        Viertens: Die angesichts der fließenden Übergänge in den Rechtsextremismus von nicht wenigen geforderte Ausgrenzung rechtspopulistischer Akteure und ihrer Unterstützer aus dem demokratischen Diskurs ist verständlich, bleibt aber politisch problematisch. Neben einer harten Abgrenzungslinie gegenüber Rechtsextremisten und extremistischen Rechtspopulisten, die einen starken Rechtsstaat benötigt, braucht es Artikulationsgelegenheiten für, eine diskursive Offenheit gegenüber und die konfliktbereite Integration von rechtspopulistischen Akteuren und Argumentationen in den demokratischen Prozess. Politische Abschottungen und Kommunikationsverweigerungen machen demokratische Konfliktintegration sowie Lernprozesse unmöglich und würden zudem rechtspopulistische Vorurteile wie Systemkritik bestätigen.
 
        Fünftens: Eine langfristig erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem ostdeutschen Rechtspopulismus erfordert neben der kritischen Aufarbeitung der Geschichte der DDR, der friedlichen Revolution und der Vereinigung sowie einer auch darauf bezogenen neuen Selbstanerkennung und Selbstkritik der Ostdeutschen und ihres Handelns den systematischen Versuch eines politischen Diskurses, der die Grenzen von Ost und West, von sozialen Schichten und Milieus und von politischen Lagern sowie von Weltbildern überschreitet – mit dem Ziel des Perspektivwechsels, des wechselseitigen Lernens und der Gewinnung auch systemverändernder Handlungschancen. In der gegenwärtigen neuen Transformationsperiode wird der Rechtspopulismus – und nicht nur der ostdeutsche – unsere Demokratie vielfach herausfordern. Darauf sollte sie, sollten also wir alle, vorbereitet sein.
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        JUNG, MÄNNLICH, OSTDEUTSCH, GEWALTTÄTIG?
 
        Die Debatte um Jugendarbeit und rechte Gewalt seit den 1990er Jahren
 
        Lucia Bruns
 
        Im Hintergrund erstrecken sich die Plattenbausiedlungen von Weimar, Nordhausen oder Jena-Lobeda. Die Fotos sind schwarz-weiß, doch auch mit einem Farbfilm würde man wahrscheinlich eher kahle und graue Umgebungen erblicken. Ein Container oder Bauwagen, auch mal ein Garagenteil, ist Ort des Geschehens. Jugendliche mit Bohrmaschine, Schraubenzieher oder Spachtel verputzen Hausfassaden oder streichen Wände. Auf weiteren Fotos sind Alltagsszenen aus dem Inneren der Räumlichkeiten abgebildet: ein Jugendlicher beim Training im Kraftsportraum, zwei Mädchen mit Zigarette in der Hand auf einem Sofa, junge Männer mit kurzrasierten Haaren, Bomberjacke samt Reichskriegsflagge-Aufnäher und Springerstiefeln.
 
        Die Fotos sind Teil einer Dokumentation der Fotografin Anna Lingscheid, die Ende 1992 an mehreren Orten in Thüringen unterschiedliche Jugendclubs besuchte.01 Es sind Dokumente, die einen Einblick in den Alltag der Clubs und ihrer Besucher*innen gewähren. Die Geschichte dieser Fotos ist verwoben in die politischen Geschehnisse der Transformationsgesellschaft. Die porträtierten Projekte wurden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als Reaktion auf den enormen Anstieg rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalttaten, die oftmals dem jugendlichen Rechtsextremismus zugeordnet wurden, legte die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl Anfang der 1990er Jahre das „Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt“ (AgAG) auf. Es handelte sich um das erste sogenannte Modell- und Sonderprogramm, das sich in Ostdeutschland gezielt gewalttätigen rechten Jugendlichen widmete.02 Durch sozialpädagogische Projekte sollte die Gewalttätigkeit der Jugendlichen minimiert werden. Die zwischen 1992 und 1996 finanzierten Maßnahmen in 30 „Brennpunktregionen“ reichten von offener Jugendarbeit über Angebote des Betreuten Wohnens, Streetwork, erlebnispädagogische Formate bis hin zu internationalen Jugendbegegnungen.03 Der Großteil der 144 Projekte richtete sich an rechte beziehungsweise rechtsorientierte Jugendliche.04
 
        In den Projekten arbeiteten 147 Mitarbeiter*innen, die größtenteils – nämlich zu 60 bis 71 Prozent – über keine fachliche Ausbildung oder einschlägige Vorerfahrungen im Bereich der Sozialen Arbeit, Jugendarbeit oder Pädagogik verfügten.05 Hingewiesen werden muss vor diesem Hintergrund auf eine enorme Überforderungssituation, die sowohl die Transformationsgesellschaft als auch die Arbeit der Projektmitarbeiter*innen auszeichnete. Einzelne Sozialräume waren mit einem bis dato ungekannten Ausmaß offener rechter Gewalt und einem rasanten Erstarken rechter Jugendsubkulturen konfrontiert. Dazu kam, dass die Jugendarbeit und Jugendhilfe der DDR mit der Wende abgewickelt worden war und ein großes Vakuum hinterlassen hatte. Damit hatte das Aktionsprogramm auch die Aufgabe, den Ausbau der Jugendhilfe- sowie Jugendarbeitsstrukturen in den neuen Bundesländern voranzutreiben.06 Die Mitarbeiter*innen der AgAG-Projekte standen somit vor der doppelten Herausforderung, sich parallel zur täglichen Arbeit mit neuen Handlungsansätzen und -konzepten zu beschäftigen.07
 
        AKZEPTIERENDE JUGENDARBEIT
 
        In dieser Gemengelage entfaltete das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen, das Ende der 1980er Jahre in Westdeutschland entwickelt worden war, eine enorme Attraktivität. Praxisorientierte Konzepte wie die akzeptierende Jugendarbeit mit ihren klaren Prämissen erschienen für Akteur*innen in Ostdeutschland wie „rettende Strohhalme, an denen sich die Mitarbeiterinnen durch den sozialpädagogischen Alltag zu hangeln versuchten“.08
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        Die Leitideen der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen resultierten aus einem Praxisprojekt mit rechten Skinhead-Cliquen Ende der 1980er Jahre in Bremen. Unter der Leitung von Franz Josef Krafeld wurden die Praxiserfahrungen von fünf studentischen Mitarbeiter*innen in einem aufwändigen und methodisch gerahmten Prozess aufgearbeitet, systematisiert und strukturiert.09 Der Ansatz der akzeptierenden Arbeit war bis dato in der Arbeit mit Suchtmittelabhängigen anerkannt und wurde auf den Bereich Jugendarbeit und Rechtsextremismus übertragen. Nicht zu Unrecht bezeichnet Krafeld diesen Prozess rückblickend als Beispiel innovativer Praxisforschung und Praxisentwicklung.10
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          Jugendliche im Jugendclub „Winzer-Club“ in Jena 1992
 
          © Anna Lingscheid
 
        
 
        Es kann davon ausgegangen werden, dass sich das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit auch mithilfe des Aktionsprogramms zum wichtigsten Konzept der offenen und aufsuchenden Arbeit mit der Zielgruppe rechter Jugendlicher entwickelte.11 In expliziter Abgrenzung positionierten sich Krafeld und sein Team gegen antifaschistische Bildungskonzepte und pädagogische Praktiken, die sich „konventioneller Belehrungs-, Informations- und Aufklärungsansätze“ bedienten.12 Dabei sahen Krafeld und seine Kolleg*innen den Versuch, die Jugendlichen auf einer argumentativen Ebene zu erreichen und zu überzeugen, als vollkommen ungeeignet an. Im Gegensatz dazu erhoben sie das Akzeptieren rechter Jugendlicher zur Grundprämisse der Jugendarbeit. Sozialarbeiter*innen sollten sich „als eine Art von ‚Sozialisationshelferin‘ bzw. ‚Sozialisationsförderin‘ zur Verfügung stellen“. Das Konzept baute folglich auf der Vorstellung abgehängter Jugendlicher auf und fußte „auf der Überlegung, daß Rechtsorientierungen Symptome erheblicher Schwierigkeiten und Konflikthaftigkeiten der Lebensführung darstellen, deren Kern existentielle Instabilitäten, soziale Desintegration, Orientierungsverunsicherungen, Ängste und politisch-soziale Ohnmachtsempfindungen ausmachen“.13
 
        Rechtsextreme Orientierungen werden damit allein als Produkte „gesellschaftlicher und sozialer Alltagserfahrungen“14 begriffen – nicht auch als Erscheinungen verfehlter Erziehung oder mangelnder Aufklärung über gesellschaftlich vorhandene Ideologien der Ungleichwertigkeit. An dieser Stelle spiegelt sich der Einfluss des Soziologen Wilhelm Heitmeyer und seiner Forschungen zu rechtsextremen Orientierungen unter Jugendlichen wider. Heitmeyer verweist in seiner Theoretisierung auf die Bedeutung von Modernisierungs- und Desintegrationsprozessen in der Entwicklung rechtsextremer Einstellungen.15 Daraus abgeleitet, steht im Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen das Verstehen und nicht das Aufklärenwollen an erster Stelle. Krafeld plädiert für eine Jugendarbeit, die sich auf die Lebenswelt und damit einhergehende Alltagserfahrungen und Nöte der Jugendlichen einlässt, da diese – in Anlehnung an Heitmeyer – der Grundstein für Aggression und Gewalt seien.16 Die Jugendlichen sollen in ihrer Lebenswelt und ihrem eigenen jugendkulturellen Erscheinen als Subjekte mit eigenen Erfahrungen, Problemen und Bedürfnissen ernst genommen werden.17 Gleichzeitig sieht Krafeld den Sinn der eigenen Arbeit nicht erst in der Veränderung der Jugendlichen. Zentrales Ziel ist ihre Unterstützung in der eigenen Lebensrealität, damit die Jugendlichen befähigt werden, „befriedigende Wege der Lebensbewältigung [zu] entfalten“.18
 
        „GLATZENPFLEGE AUF STAATSKOSTEN“?
 
        Das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit sowie das AgAG blieben nicht ohne Widerspruch. Sie waren in den 1990er Jahren Gegenstand einer zuweilen sehr kontrovers und emotional geführten Debatte, die innerhalb der Sozialen Arbeit und Pädagogik über den Umgang mit rechten Jugendlichen geführt wurde.19 Diese Kontroverse wurde nicht nur innerhalb der Fachdisziplinen verhandelt, sondern fand unter dem Schlagwort „Glatzenpflege auf Staatskosten“20 auch Eingang in die Feuilletons überregionaler Zeitungen. Die Debatte hält bis heute an und ist bis auf wenige Ausnahmen kaum wissenschaftlich aufgearbeitet worden.
 
        Grundlegend ging es dabei um die Frage, welche Rolle die Jugendarbeit bei der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus einnehmen und wie ihr Umgang mit rechten Jugendlichen aussehen kann. Die allgemeine Notwendigkeit der Arbeit mit rechten Jugendlichen wurde im Fachdiskurs selten infrage gestellt, vielmehr ging es um eine spezifische Kritik am Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit sowie dem AgAG und der darin vorhandenen inhaltlichen Ausrichtung, dessen Prämissen und Leitideen. Grundsätzlich waren die unklare Konzeptionierung, die zeitliche Befristung sowie die prekären Strukturen des AgAG insbesondere mit Blick auf die Qualifikation der Angestellten Gegenstand der Kritik.21 Zudem wurde die Fokussierung auf den Bereich Jugend problematisiert, da diese den Rechtsextremismus isoliert betrachte und fernab der erwachsenen Mehrheitsgesellschaft behandle.22 Ein weiterer Kritikpunkt war die Übertragung eines Konzeptes aus einer westdeutschen, migrantisch geprägten Großstadt auf ostdeutsche Sozialräume der Transformationsgesellschaft. Damit stand zugleich die Auswahl von „Brennpunktregionen“ in der Kritik, die allein in ostdeutschen Sozialräumen angesiedelt waren. Erklärt wurde dies seitens der politischen Verantwortlichen mit der Vielzahl rassistischer und rechter Gewalttaten in Ostdeutschland, wobei Kritiker*innen auf die reale Bedrohung und zugleich quantitativ höheren rassistischen Übergriffe in Westdeutschland hinwiesen.23
 
        Bemängelt wurde also, dass der Rechtsextremismus nicht als politisches Problem der gesamten Gesellschaft begriffen werde. Durch die Übertragung eines Konzeptes aus dem Bereich der Drogenarbeit auf das Phänomen Rechtsextremismus entstehe zudem das Bild von Rechtsextremismus als einer Art Krankheit, die mit den gleichen Mitteln therapiert werden könne. Rechtsextremismus werde dadurch verharmlost und entpolitisiert.24
 
        Neben der Kritik an der Eingrenzung, Isolierung und Entpolitisierung des Problems Rechtsextremismus durch das AgAG und das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit betraf ein weiterer zentraler Einwand die Auswahl der Zielgruppe. Im Fokus standen in erster Linie rechte, gewalttätige Jugendliche, (potenzielle) Opfergruppen wurden nicht repräsentiert. Dieses Desiderat spiegelte sich auch in Zahlen wider: Nur 11 der 144 Projekte im AgAG richteten sich an „ausländische“ Jugendliche.25 Kritiker*innen wiesen darauf hin, dass durch diese Schwerpunktsetzung die materiellen und finanziellen Ressourcen allein in Projekte flossen, in denen (potenzielle) Täter*innen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt verkehrten. Diese „akzeptierende“ Betrachtung und Bereitstellung von Räumen verstärke dabei nicht die Abkehr von rechter Gewalt, sondern im Gegenteil Hinwendungsprozesse zu rechten und rechtsextremen Kreisen: „Die Berichte über AJA-Projekte [Akzeptierende Jugendarbeit, Anm. d. Aut.] scheinen eher dafür zu sprechen, dass unter dem Motto der ‚Akzeptanz‘ rechtsextremistische Aktivitäten geduldet, zum Teil sogar unterstützt wurden.“26 Verschärft wurde die Diskussion in den 1990er Jahren durch Berichte, die die Verharmlosung und Unterstützung rechtsextremer Strukturen und vereinzelt auch direkte Verstrickungen von Clubmitarbeiter*innen in rechtsextreme Strukturen thematisierten.27 Diese Warnungen erscheinen seit der Selbstenttarnung des NSU 2011 in einem neuen Licht. Denn auch das Kerntrio des rassistischen Terrornetzwerks verkehrte im jungen Erwachsenenalter in einem Jugendclub in Thüringen, der in den 1990er Jahren durch das AgAG finanziert wurde.28
 
        Wie die Adressierung der (potenziellen) Opfer bildeten auch genderreflektierende Perspektiven eine Leerstelle im Konzept und in der Praxis des AgAG. So wurden junge Frauen als Zielgruppe zwar aufgeführt, lediglich ein Bruchteil der geförderten Projekte richtete sich jedoch explizit an weibliche Jugendliche.29 Bei der Problematisierung der zeitgenössischen Rechtsextremismusforschung verwiesen die Psychologin Birgit Rommelspacher sowie der Sozialpädagoge Rudolf Leiprecht auf das Fehlen geschlechtertheoretischer Perspektiven, das wiederum Auswirkungen auf die damalige Jugendarbeit hatte. Durch die Fokussierung auf offene Gewalttaten richteten sich sozialpädagogische Angebote vornehmlich an männliche Jugendliche; die spezifischen Ausdrucksformen rechter und rechtsextremer Einstellungen von Frauen wurden dabei verkannt und übersehen.30
 
        HANDLUNGSSTRATEGIEN IM FOKUS
 
        Das AgAG lief 1997 aus. Das danach implementierte Bundesprogramm „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ markierte einen Paradigmenwechsel hin zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft durch umfangreichere präventive Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Dazu zählten Angebote der politischen Bildung, des „interkulturellen Lernens“ oder sozialräumliche Ansätze, die die Lebensbedingungen aller Menschen in einem Dorf oder einem Stadtteil in den Mittelpunkt rücken. Diese programmatische Umorientierung kann als direkte Kritik an der Ausrichtung des AgAG verstanden werden.31 Das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit wurde wiederum von Krafeld zu einer „gerechtigkeitsorientierten Jugendarbeit“ weiterentwickelt,32 anhand derer nicht nur die Interessen von rechten Jugendlichen, sondern die Gerechtigkeitsinteressen aller Menschen in der Jugendarbeit forciert werden sollen. Das gilt auch und gerade für diejenigen, die von rechten Jugendlichen diskriminiert, ausgegrenzt und bedroht werden. Trotz programmatischer Veränderungen und konzeptioneller Weiterentwicklungen hielt die Debatte über den sozialpädagogischen Umgang mit rechten Jugendlichen aber an.
 
        Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin legte 2006 erstmals Handlungsstrategien vor, die zwischen den Zielgruppen der rechten und rechtsextremen Jugendlichen unterscheiden. Plädiert wurde hier für eine deutliche Grenzziehung in der sozialpädagogischen Arbeit mit solchen Jugendlichen, die als rechte Aktivist*innen oder Kader auftreten.33 Die Frage, welche Ansätze und Methoden für welche Zielgruppe geeignet sind, wurde ein paar Jahre später auch von dem Erziehungswissenschaftler Peter Rieker aufgegriffen, der zwischen einem primären, sekundären und tertiären Präventionsbereich im Kontext Rechtsextremismus unterscheidet.34
 
        Nach dem Auslaufen des AgAG wurde die Notwendigkeit der primären Präventionsansätze gegen Rechtsextremismus verstärkt betont, etwa durch Projekte der politischen Bildung für dezidiert demokratische und/oder migrantische Jugendliche sowie progressive Jugendkulturen. Auch genderreflektierende Perspektiven verbreiteten sich zunehmend, und im Fachdiskurs wird heute auf die Bedeutung der Rolle von Mädchen und deren „doppelter Unsichtbarkeit“ im Rechtsextremismus hingewiesen.35 Auch die Kategorie Männlichkeit im Rechtsextremismus und die Bedeutung genderreflektierender Angebote für männliche Jugendliche jenseits tradierter Männlichkeitsvorstellungen werden verhandelt.36 Dass es sich bei diesen Perspektivierungen um keine Trivialität handelt, zeigen Ergebnisse des Forschungsprojektes „Jugendarbeit, Polizei und rechte Jugendliche in den 1990er Jahren“.37 Am Beispiel eines Jugendclubs in Brandenburg wird hier veranschaulicht, dass durch den fehlenden Einbezug genderreflektierender Perspektiven männliche Räume und Vergemeinschaftungsprozesse ermöglicht wurden, die eine konstitutive Bedeutung für rechtsextreme Szenebildungsprozesse besaßen.38
 
        Seit 2010 werden im Fachdiskurs Fragen zur Jugendarbeit mit rechten beziehungsweise rechtsorientierten Jugendlichen wieder verstärkt verhandelt.39 Unter dem Schlagwort „Deradikalisierung“ sind in den vergangenen Jahren vermehrt Projekte entstanden, die im Sinne der Präventionsarbeit gewalttätige und straffällige und damit meist männliche Jugendliche erneut in den Fokus sozialpädagogischen Handelns stellen. Neben der terminologischen Unschärfe des Deradikalisierungsbegriffs, der seinen Ursprung in der Bekämpfung von islamistischem Terrorismus hat, wird hier auch die unkritische Verwendung von Prämissen kritisiert, die ursprünglich der akzeptierenden Jugendarbeit zugeordnet werden können. Mädchen und junge Frauen geraten erneut ins Abseits der Betrachtung.40
 
        AUSBLICK
 
        Die skizzierte Entwicklung des Fachdiskurses verdeutlicht die breite Diskussion über Handlungsstrategien seit den 2000er Jahren. Konstatiert werden muss gleichwohl, dass im Nachgang der kontroversen Debatte über die akzeptierende Jugendarbeit kaum vergleichbare anwendungsbezogene Konzepte für die Zielgruppe der rechten Jugendlichen entwickelt wurden.41
 
        Soll an den Potenzialen einer lebensweltorientierten Jugendarbeit festgehalten werden, bietet sich die Auseinandersetzung mit lokalräumlichen, mitunter autoritär sowie völkisch-nationalistisch geprägten Alltagserzählungen von Jugendlichen an. Der Sozialpädagoge Kai Dietrich veranschaulicht, wie in einem gemeinsamen Prozess mit dieser Zielgruppe verbreitete Erzählungen von Demokratie und Gesellschaft modifiziert und weiterentwickelt werden können.42
 
        Zudem sind in den vergangenen Jahren vielfältige fachliche Standards im Bereich der Rechtsextremismusprävention erarbeitet worden, die neben genderreflektierenden Ansätzen auch die Reflexion über notwendige Grenzziehungen in der Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen ins Zentrum rücken. Hingewiesen wird im gegenwärtigen Fachdiskurs auf den Stellenwert präventiver Ansätze, die sich dezidiert der Stärkung des demokratischen Gemeinwesens oder emanzipatorischer Jugendkulturen widmen. Als unhintergehbar gestalten sich daneben gezielte rassismuskritische Angebote, wie etwa Empowermenttrainings für geflüchtete oder nicht-weiße Jugendliche. Dies kann als eine direkte Lehre aus den Erfahrungen der 1990er Jahre angesehen werden, in der sich die Jugendarbeit vornehmlich an der Lebenswelt weißer deutscher Heranwachsender orientierte und von Gewalt Betroffene kaum Unterstützung, zum Beispiel in Form von Beratungsangeboten, erhielten.
 
        Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft erweisen sich die skizzierten Bedarfe dringlicher denn je. Aktuell steht dabei zur Debatte, wie die Soziale Arbeit auf eine sich wandelnde und selbstbewusster agierende rechtsextreme Szene reagieren kann. So berichten Mitarbeiter*innen von Praxisprojekten der Sozialen Arbeit verstärkt von Einschüchterungsversuchen durch rechtspopulistische Akteur*innen. Dabei handelt es sich um Versuche der Delegitimierung genderreflektierender und rassismuskritischer Projekte.43 In Sozialräumen, in denen rechte und autoritäre Einstellungen zu mehrheitsgesellschaftlicher Hegemonie avancieren, bilden rechte und rechtsextreme Jugendliche keine randständige oder deviante Gruppe. Wie in der Rückschau auf die 1990er Jahre gilt es auch heute, zu betonen, dass rechtsextreme Jugendliche integraler Bestandteil der Gesellschaft sind und von dieser nicht losgelöst betrachtet werden können.44 Ferner wird durch den Blick zurück auf die Erfahrungen, Kontroversen und Debatten der 1990er Jahre deutlich, dass eine Verengung des Problems Rechtsextremismus auf den Bereich der Jugend und des offenen Gewalthandelns eine einseitige Erzählung produziert. Darin wird die Rolle der Mehrheitsgesellschaft bei der Entstehung rechtsextremer Gewaltverhältnisse ausgeklammert, und Lebenswelten von nicht-weißen, migrantischen, weiblichen sowie queeren Personen kommen schlichtweg nicht vor. Es gilt daher, diese Perspektiven verstärkt ins Zentrum sozialpädagogischen Handelns zu rücken.
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        EDITORIAL
 
        (K)ein Dach über dem Kopf zu haben, ist nicht nur ein zentraler Topos der christlichen Weihnachtsgeschichte, sondern vor allem eine Frage menschenwürdigen Lebens. Zwar kennt das Grundgesetz kein „Recht auf Wohnen“, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und der UN-Sozialpakt von 1966 verpflichten den Gesetzgeber jedoch dazu, das im Recht auf einen angemessenen Lebensstandard verankerte Menschenrecht auf Wohnen „unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten“ und „mit allen geeigneten Mitteln“ zu schützen und zu achten und seine „volle Verwirklichung“ wo immer möglich zu fördern.
 
        Staat und Gesellschaft sind demnach aufgefordert, Wohnungslosigkeit zu verhindern, eine ausreichende Verfügbarkeit von Wohnraum sicherzustellen, Wohnkosten auf ein erträgliches Maß zu begrenzen und Diskriminierungen aller Art auf dem Wohnungsmarkt vorzubeugen. Die Realität sieht freilich anders aus: Wohnraum ist vor allem in Ballungsgebieten und Großstädten zur Mangelware geworden und für viele kaum mehr zu bezahlen, die Verfügbarkeit barrierefreier Wohnungen liegt weit unter dem tatsächlichen Bedarf, die Zahl wohnungsloser Menschen nimmt eher zu als ab. Dabei ist es keineswegs so, dass „die Politik“ das Problem nicht schon seit langem wahrnähme. In ihrem Koalitionsvertrag streben auch SPD, Grüne und FDP den jährlichen Bau von 400000 Wohnungen an, um Wohnen „bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig und barrierearm“ zu machen.
 
        Wie viele Hindernisse und Zielkonflikte auf diesem Weg lauern und welche Potenziale und Lösungen er bereithält, beleuchten die Beiträge dieser Ausgabe, die aus unserem diesjährigen Call for Papers hervorgegangen sind. Die Hürden für eine sozial und ökologisch verträgliche Bau- und Wohnungspolitik mögen hoch und nur schwer zu überwinden sein – entsprechende Vorschläge liegen gleichwohl auf dem Tisch.
 
        Sascha Kneip
 
      

       
        ARCHITEKTUR (ER)SINNEN
 
        Ein Spaziergang mit einer Architektin, einem blinden Kulturwissenschaftler und der Stadt
 
        Fabian Korner · Merve Yıldırım
 
        „Aber wenn Sie ein Projekt entwerfen, berücksichtigen Sie dann nicht die Behinderten?“ – „Wenn ich ein Projekt entwerfe, werfe ich den Behinderten aus dem Fenster.“01
 
        Merve, brauchen wir eine Einführung oder soll ich einfach losgehen?
 
        Fabian Korner – Ich betrete den Frankfurter Hauptbahnhof vom Südeingang aus. Der Bahnhof ist ein riesiges akustisches Durcheinander. Da er ein Kopfbahnhof ist, befinden sich alle Gleise in einer sehr hohen Halle. Alles echot durcheinander, klares Abgrenzen verlangt Konzentration. Die Spitze meines Stocks – ein typischer Blindenlangstock mit Rollspitze – streift über den Boden und findet die eingelassenen Leitlinien. Ein geriffeltes Stück Bodenbelag, das einen zielsicher zu Gleisen und Ausgängen führen soll. Da die Gleise nebeneinander liegen, geht es geradeaus. Welches Gleis es ist, muss jedoch abgezählt, erfragt – oder errochen werden. Letzteres ist vor allem möglich, weil rechter Hand verschiedene Läden mit kulinarischer Bahnhofsraffinesse locken. Die Abzweigung, die ich nehmen muss, markiert der Brezelbäcker „Ditsch“ mit seinem typischen Geruch von herzhaften Backwaren. Immer wieder stehen Menschen auf den Leitlinien, am häufigsten dort, wo sie zur Bahnhofsinformation führen. Standstreifen sehen anders aus. Gefühlt wird indes nicht nur mit dem Stock, der eine anderthalb Meter große Verlängerung der Hand darstellt, sondern auch mit den Füßen. Mein Ziel ist die B-Ebene und dann die S-Bahn. Der Weg ist ein Rechteck – folgt man den Leitlinien. Die Rolltreppe, die den Abgang markiert, kann gehört werden, wenn es nicht zu laut ist.
 
        Merve Yıldırım – Ich beobachte Fabian, wie er durch die von zwei Säulen aus Travertin flankierte schmale Eingangstür des Südeingangs in die Haupthalle des Bahnhofs tritt. Der Bereich zwischen den Säulen wird durch Wartende, Ver(w)irrte und Bettelnde noch schmaler, und ich bin verwundert darüber, wie schnell und trittsicher er an allem vorbei und hindurchgeht, denn Leitlinien gibt es hier (noch) nicht. Diese findet Fabian mit seinem Stock erst ein paar Meter weiter in der Halle. Warum es am Eingang keine gibt, kann man sehen, aber nicht in einem Radius von anderthalb Metern erspüren: Es gibt einen zweiten Südeingang, wenige Schritte neben dem, durch den wir gegangen sind, einen, an dem die Leitlinien direkt an der Eingangstür beginnen. Was Fabian wiederum spürt, und was offensichtlich keiner zu sehen vermag, sind ebendiese Leitlinien. Sie sind in den Bodenbelag integriert, grenzen sich sogar durch Farbe, Material und Struktur vom restlichen glatten Grau ab. Ungestört von dieser Grenze gehen und stehen an der Abzweigung Richtung B-Ebene viele Koffer und Füße mit Beinen und sind dabei immer im Weg. Der vorgezeichnete Weg zur Rolltreppe führt um die sich in der Mitte der Halle befindenden Imbisse herum. Den letzten Stand erkennt Fabian am Geruch, aber was ist mit denen, die er weder kennt noch erkennt, die, zu denen weder Leitlinien führen noch bekannte Gerüche? Ob der Snack besser schmeckt, wenn man nicht mit einer Brezel in der Hand auf die größeren und salzigeren der anderen schielt oder sich nicht ein paar Schritte weiter darüber aufregt, nicht den Kaffee aus dem Laden mit der besseren Maschine, dem günstigeren Preis und der kürzeren Schlange geholt zu haben?
 
        F.K. – Durch ihre geringere Deckenhöhe klingt die B-Ebene ruhiger. Hier gibt es kein Leitliniensystem. Als Orientierung dienen Wände, Raumwissen und Raumgefühl. So dient zunächst die linke Wand als Orientierungsgrenze. Bald öffnet sie sich aber zum ersten U-Bahn-Abgang. Dies erspürt man am Luftzug, am Zurückweichen der Wand und dem Klang der Rolltreppe. Der Tunnel zu den S-Bahnsteigen kommt erst danach. Es gilt also, weiterzugehen und auf die erneute Veränderung des Raumklangs zu lauschen. Neben menschlichen Stimmen hilft das Geräusch des Stockes, um Umgebungsänderungen zu hören. Sobald sich das Gefühl eines weiten Raumes einstellt, heißt es: abbiegen. Noch mehr als in einer leitliniengestützten Umgebung ist es nun wichtig, das Wissen über den eigenen Standort stets mit der Umgebung abzugleichen. Erklingen die Rolltreppen nah oder fern? Sind sie links oder eher vor mir? Ist eine Wand links und rechts oder bin ich bereits im Vorraum der S-Bahnsteige? 101 und 102 sind links, für 103 und 104 müsste ich stärker nach rechts abbiegen. Zur Hauptwache gilt: Immer nach links gehen.
 
        M.Y. – Gänge, Zirkulationsräume, Verbindungstunnel; deutet der Name dieser Räume zwar auch auf ihre Funktion hin, bleiben sie für uns doch mehr oder weniger breite Durchgänge. Im besten Falle sind sie aber breit genug für einen reibungslos kurzen Weg. Solange aber der Bodenbelag reibungslos glatt bleibt, können materielle und strukturelle Unterschiede nur akustisch wahrgenommen werden. Gibt es keine dieser Unterschiede, an denen man sich orientieren könnte, verlieren auch die Namen dieser Räume ihre Bedeutung. Bedeutung haben in Fabians Kontext aber gerade diese Unterschiede und sogar die Existenz von Hindernissen, mehr noch als ihre Beseitigung oder ihre Nicht-Existenz. In einem offenen Raum, dessen Zirkulationswege nicht auf der Höhe unserer Füße materiell strukturiert werden, wird Fabians Stock selbst zum Hindernis, bis er auf eines trifft. Findet er aber auf Bodenhöhe keine Widerstände, leistet nur noch der sonst in der Planung der Architekten unerwünschte Windzug Hilfe als wiedererkennbarer Widerstand. Auf meinem Weg über die Rolltreppe zu den Gleisen weiche ich anderen aus und andere mir, ich sehe sie alle, während Fabian sich aufmerksam an ihnen vorbei hört.
 
        Fabian, kannst du Räume hören oder nur ihre Grenzen finden?
 
        F.K. – Wir betreten die Hauptwache, vermutlich auf Gleis 2. Wichtig sind die Leitlinien, in die ich mich sofort einklinken kann. Der Einstieg am Hauptbahnhof bestimmt den Ausstieg an der Hauptwache. So verlasse ich mich darauf, dass, nach links gewendet, bald die Treppe und Rolltreppe in die B-Ebene auftauchen. Eine Leitlinie sowie die Rolltreppenakustik führen einen sicher zum Ziel. Menschen kreuzen meinen Weg, ich versuche, auszuweichen. Unterwegs spricht mich eine Person, vermutlich männlich, mittelgroß, an, ob er helfen könne. Ich verneine, passt ja alles. Fragen und ein „Nein“ akzeptieren ist in Ordnung; übergriffig ist es, wenn jemand nicht fragt und mich direkt berührt. Während ich die Rolltreppe hochfahre, verklingen die Geräusche des Bahngleises und machen der Nebelakustik der Hauptwache Platz. Der Raum klingt weit. Ohne Orientierungstraining02 wüsste ich nun nicht, dass sich rechts ein Kiosk und links die Haupttreppe befindet. Ein Luftzug auf der Haut, ein Geruch, spezifische Umgebungsgeräusche, Oberflächen von Säulen, Wänden und Schildern sind sinnliche Momente, die eine Unübersichtlichkeit in ein taktiles Raumerleben verwandeln. Alle Sinne sind im Einsatz, um sicher zum Ziel zu gelangen. In der Hauptwache gibt es immer Lärm und Musik. Die Musik ist zugleich ein gutes akustisches Leuchtfeuer, überdeckt aber auch viele andere Geräusche. Um durch den freien Raum zu navigieren, suche ich nach Wänden, Begrenzungen aller Art. Ich richte mich an ihnen aus, laufe durch den Raum und hoffe, an einer bekannten Begrenzung anzukommen. Vom mittleren Aufgang an orientiere ich mich an Fahrkartenautomaten, um zum McCafé zu gelangen. Zu weit links: ein Kiosk und seine Absperrungen; zu weit rechts: Wand oder Tunnel oder etwas Unbekanntes, das mich zwingt, den Rückzug anzutreten, um nicht verloren zu gehen. Durch die Hauptwache selbst führen Gerüche, Luftströme und das Auf und Ab der Rolltreppen. Hin und wieder Säulen, denen es auszuweichen gilt, ohne dabei den Laufwinkel zu vergessen.
 
        M.Y. – Dabei scheint die Hauptwache wirklich auf das Vergessen hin entworfen worden zu sein. Wir befinden uns an einem Ort, der in erster Linie als „Ebene“ bezeichnet wird. In diesem offenen Labyrinth ohne Wände, das weitere labyrinthartige Ab-, Ein- und Ausgänge erschließt, ist es besser, seinen Weg nicht erst finden zu müssen, sondern bereits zu kennen. Sich in dieser gleichfarbigen Weite visuell orientieren zu müssen, führt trotz, wahrscheinlich aber gerade wegen seiner sich wiederholenden und teilweise fehlenden Beschilderung eher zu Orientierungslosigkeit.
 
        Verzichtet man auf visuelle Bezugspunkte, lässt sich die Ebene zwar nicht in Räume, zumindest aber in akustische Zonen unterteilen. Die akustische Gestaltung solcher Orte orientiert sich aber ebenfalls am Raumerlebnis Sehender: Flächen, Decken insbesondere, werden auf das Absorbieren und gerade nicht auf das Reflektieren von Geräuschen hin konzipiert und konstruiert. Akustische Unterschiede lassen sich aber trotzdem wahrnehmen, was sich architektonisch unter anderem auf die unterschiedlichen Deckenhöhen zurückführen lässt. Diese sind aber meist weniger Resultat eines akustischen Entwurfansatzes als vielmehr Ergebnis einer im Kampf mit Ingenieuren um die Minimierung technischer Gebäudeausrüstung errungenen (maximalen) Deckenhöhe. Neben solch geplanten und gebauten Kompromissen ist hier vor allem die nicht geplante Aneignung der Nutzer unerwartet hilfreich: Als ob man der gebauten Gleichförmigkeit der B-Ebene etwas entgegensetzen wollte, entstehen in der realen Nutzung dieses Ortes ephemere akustische Räume. Auf der Ebene, die mit ihren Säulen nur punktuelle vertikale Elemente aufweist, bilden akustische Räume einen weiteren Orientierungs- und Zonierungsrahmen. Gegen das schlammige Beige-Grau von Boden, Wänden, Säulen und Decke spielt heute jemand das Partisanenlied „Bella Ciao“. Fast zu laut und schon zu weit geht dieser, nennen wir ihn „Bella-Ciao-Raum“, in jenen der Rolltreppe über. Diese kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Aber hört man auch, in welche Richtung sie fährt? Leider nicht. Ich gehe gemeinsam mit Fabian auf die Treppe zu.
 
        F.K. – Um nun zur Zeil, der berühmten Frankfurter Einkaufsstraße, zu gelangen, kenne ich nur eine große Treppe und einen ebenso großen wie unübersichtlichen Platz. In sehender Begleitung erklimme ich die Treppen. Die hallende Raumakustik der Hauptwache weicht einer Draußenakustik, mit entferntem Autoverkehr und einer eher geringen Anzahl an akustisch zu verortenden Menschen.
 
        M.Y. – Eine Treppe führt uns, unterbrochen von einer weiteren Ebene, auf die Höhe der Zeil. Wir befinden uns am Platz der Hauptwache, und nur wenige Schritte weiter, dort, wo die Zeil beginnt, enden jegliche Orientierungsgrenzen und damit potenzielle Wege für Sehbeeinträchtigte. Eigentlich aber endet der Weg hier für die meisten, und das ziellose „Schlendern“ beginnt.
 
        Im Fall von Sehbeeinträchtigten veranschaulicht das Fehlen von Leitlinien und Grünstreifen sehr genau, wie stark die Wahrnehmung unserer Umwelt von Architektur beeinflusst wird, ohne dass wir diese zunächst selbst beeinflussen können.03 Dieser von Gebäudefassaden umgebene Platz der Hauptwache vermittelt, anders als die bisherigen Orte, Sehenden das Gefühl eines offenen, baulichen Stadtraumes, der sich zu zwei Seiten der Einkaufsstraße Zeil öffnet. Aber wie lässt sich dieser Raum in der Vorstellung von Sehbeeinträchtigten rekonstruieren, wenn die Unterscheidung von Platz und Straße, Hauptwache und Zeil primär eine visuelle ist? Es sind Fassaden, die dem Platz einen Rahmen, unserem Blick eine Richtung und der Straße eine Flucht geben. An dieser Flucht reihen sich die Fassaden aneinander und beziehen sich mal mehr, mal weniger auf das Gebäude hinter ihnen, das sie repräsentieren. Nicht weniger kompliziert sind jene Beziehungen zwischen benachbarten Fassaden und die von Gebäude/Fassade und Nutzer*innen. Alle diese Beziehungen haben gemeinsam, dass sie von Architekt*innen bestimmt werden. Da diese Beziehungen visuell funktionieren, wirken sie für uns auch über größere Entfernungen – nicht aber auf der Höhe des Bodens im 1,5-Meter-Radius eines Langstocks. Was aber bedeutet das für das Funktionieren dieser Beziehungen? Funktionieren sie nur in eine Richtung? Werden uns Fluchten und Bezüge aus der Vergangenheit vorgeschrieben, oder erlauben die Stadtstrukturen den nötigen Freiraum für neue Beziehungen, Bezüge und Neubezug? Wann beziehen wir uns als Nutzer*innen auf den Raum und vor allem wie – und inwiefern beziehen sich zuerst Architekt*innen durch die Architektur auf uns als Nutzer*innen und definieren diese Beziehung vor?
 
        F.K. – Oben am Treppenabsatz brauche ich wieder viel Konzentration. Um auf der Zeil einen Vorstellungsraum zu entwickeln, braucht es von Beginn an ein Gefühl für Wahrnehmungsdifferenz. Ich weiß, dass die Zeil ungefähr schräg links liegen muss, aber wie nun zum Geschäft meiner Wahl gelangen? Eine Strategie ist, einfach jemanden zu fragen. Was einfach klingt, ist deutlich schwieriger umzusetzen: Kontakt muss hergestellt werden, die Menschen müssen wissen, dass sie angesprochen wurden. Dann beginnt die Arbeit erst richtig, da das Umweltwissen der Sehenden in das eigene Umweltwissen übersetzt werden muss – geradeaus ist nicht immer geradeaus.04 Die Welt um mich herum ist eine fiktive Uhr, die als Grundlage meiner kognitiven Karte dient. Die Hauptwache ist jetzt hinter mir, also auf sechs Uhr. Wenn ich einen Passanten frage, ob die Kirche nun auf neun Uhr (links) ist, erhalte ich die Antwort, dass es schon halb zwölf sei. Auch ein „dort entlang“ hilft wenig, weil die gezeigte Richtung nur als Sehstrahl gedacht wird. Straßenbiegungen, Mauerwände, auch Bäume oder andere Hindernisse können mir als Orientierung dienen. „Bis zum rechten Rand der Treppe und dann an der Mauer entlang bis zur zweiten Laterne“ – das ist selten eine Beschreibung, die man erhält; also gilt es, zu übersetzen. Daneben gibt es digitale Assistenzsysteme, wie zum Beispiel die App Blindsquare. Mit GPS geortet, wird beschrieben, auf welcher Straße man sich befindet und welche weiteren Geschäfte beziehungsweise Orte in der Nähe sind. Treffsicher ist das aber nicht – die fünf Meter GPS-Ungenauigkeit, die im Sehen kompensiert werden kann, führt dazu, dass ich einmal statt im Restaurant in einer Lagerhalle landete.
 
        Merve, siehst du dir Räume nur an oder kannst du sie auch riechen?
 
        F.K. – Wer macht nicht gerne einen Spaziergang durch das Grüne – in Frankfurt zum Beispiel durch den Grüneburgpark. Zur Orientierung dienen mir der Boden sowie der Grünstreifen am Rand. Wann und wo Abzweigungen sind, muss ich wissen oder spüren. Wie zufällig wechsle ich die Seite. Eine Drehung nach neun Uhr, drei Schritte, Drehung nach drei Uhr. Tatsächlich beginnt hier ein Querweg. Ich gehe ihn entlang, hebe meinen Stock langsam an, weil ich einen Augenblick Stille genießen möchte. Die Gleichförmigkeit des Weges lässt mich intuitiv immer fragen, wie viel Wegstrecke zurückgelegt wurde. Ich müsste dafür Schritte zählen.
 
        M.Y. – Hier im Park wird uns beiden ein Weg vorgezeichnet. Der Boden ist kein glatter, geräuschloser wie an der Hauptwache, sondern ein Asphaltboden, der beim Entlangstreifen des Langstocks sogar ziemlich laut wird. Dabei wollen wir gerade im Park eigentlich nicht den Asphalt hören. Aber was wollen wir eigentlich im Park und was wollen wir vom Park? Was ist der Park für ein Raum und vor allem: Was kann er jenseits des Visuellen? Tatsächlich haben wir, wenn wir auf dem Asphalt bleiben, nur wenig Berührung mit dem Park. Es streifen uns weder Äste noch die Blätter der hochgewachsenen Bäume am Rand des Weges, nur auf der Rasenfläche gibt es Gebüsch auf Körperhöhe. Mit dem Wind aber werden die visuellen Informationen teilweise akustisch übersetzt. Somit kann man die Distanz zu Bäumen und das Volumen ihrer Kronen hören, mit etwas mehr Nähe auch die Jahreszeit riechen. Auf diese Art wahrgenommen, bleibt nur das Grün versteckt und auch die Kirche mitten im Park, außer man kommt zur richtigen Zeit und hört ihre Glocken läuten. Eine andere Möglichkeit, diesen Park zu erfahren, wäre als Freizeitraum. Was aber bedeutet unsere Zeit, ob nun frei oder nicht, für einen Raum? Ein Raum hat sicher keine freie oder unfreie Zeit, aber wir können uns in unserer freien Zeit in einem Raum aufhalten. Für diese Zeit werden wir Teil dieses Raumes. Aber haben wir über dies hinaus auch Anteil an ihm? Können wir solche Räume mitgestalten – oder wird unsere Umwelt immer unsere Freizeit gestalten? Müsste es nicht „Freiräume“ geben, in denen wir alle unsere gemeinsame Umwelt während unserer Freizeit mitgestalten können? Sind wir nicht erst dann Teil von ihr, wenn wir an ihr Anteil haben können – und ist nicht (Landschafts-)Architektur das, was diese Umwelt drinnen und draußen mitbestimmt? Aber was bestimmt sie? Und für wen, warum und für wie lange sollte und darf sie das? Riechen andere Orte eigentlich auch, und könnten wir sie dazu bringen, besser zu riechen?
 
        F.K. – Menschen scheinen hier kaum oder gar nicht unterwegs zu sein, im Zweifel wäre ich also auf digitale Hilfsmittel und mein Gedächtnis angewiesen. Durch Zufall haben wir eine Runde gedreht. Neben mir weicht die natürliche Leitlinie zurück und öffnet sich auf einen neuen Weg. Wir gehen jetzt zur Bushaltestelle, wieder in sehender Begleitung, eine einfache Leitlinie vom Park zur Haltestelle kenne ich nicht.
 
        Zwischenspiel: Fabian, was sagt man so?
 
        F.K. – Aus der Behindertenbewegung sind die Disability Studies hervorgegangen, die im Kern zwischen zwei Modellen von Behinderung unterscheiden.05 Das erste ist das medizinische oder individuelle Modell, nach dem eine Person ohne funktionierende Augen blind beziehungsweise sehbehindert ist. Die Diagnose stellt der Arzt. Behinderung ist ein physiologisches Defizit, das durch Rehabilitation ausgeglichen werden muss. Im zweiten, sozialen Modell der Behinderung geht es hingegen darum, dass die Gesellschaft durch Barrieren eine Beeinträchtigung erzeugt. Wie zum Beispiel fehlende Leitlinien oder Ampelsysteme. Man wird also behindert oder auch verhindert, um der Wortbedeutung einmal nachzuspüren. „Behindert“ ist dann die medizinische Kategorie und „beeinträchtigt“ die soziale. Ein Stadtraum, der Sehbeeinträchtigungen oder allgemein Beeinträchtigungen nicht mitdenkt, ist Teil dieses sozialen Verständnisses. Die Beeinträchtigung als Defizit wird durch eine als normal angesehene Stadtarchitektur erst produziert.
 
        M.Y. – Wie könnte ein solcher Stadtraum aussehen, in dem es keine Beeinträchtigung mehr gibt?
 
        F.K. – Auf großen Plätzen könnten systematisch Leitliniensysteme verlegt werden, wie beispielsweise in der Hauptwache oder dem Platz davor. Alle Ampelsysteme sollten mit akustisch-taktilen Sensoren ausgerüstet werden, sodass man weiß, wann die Straße sicher überquert werden kann. Zurzeit sind Elektroroller ein großes Verletzungsproblem, es wird Zeit, dass sie nicht mehr irgendwo stehengelassen werden dürfen. Große Straßen mit vielen Autos und komplexen Übergängen sorgen zusätzlich für Stress, die Umstellung auf mehr ÖPNV könnte diesen Stressfaktor, zusammen mit autofreien Zonen, reduzieren. Dann müssten aber auch die ÖPNV-Haltestellen alle barrierefrei gebaut sein, was in Frankfurt für etwa 50 Prozent aller Haltestellen, vor allem Bushaltestellen, leider immer noch nicht gilt.
 
        M.Y. – Du sprichst von Uhrzeiten, sehender Begleitung und Leitlinien. Was bedeuten diese Begriffe?
 
        F.K. – Ich und viele andere Sehbeeinträchtigte ordnen das Geschehen im Verhältnis zu einem Standpunkt. Die Welt um einen herum wird dann, wie bei einer Uhr, in verschiedene Bereiche eingeteilt, um sich eine Vorstellung von der Umgebung zu machen. Wenn ich weiß, dass etwas auf neun Uhr erklingt, kann ich einen Raum entwerfen, vor allem, wenn ich andere Geräusche, zum Beispiel eines auf sieben oder drei Uhr, damit verbinde. Leitlinien sind bewusst angebrachte Bodenelemente, an denen sich mit einem Blindenlangstock gut orientieren lässt. Wenn es nicht bewusst installierte Linien sind, können Bürgersteige, Grünstreifen oder vieles andere genauso funktionieren. Und wenn all dies nicht erfolgreich ist, dann kann ich bei jemandem in „sehender Begleitung“ geführt werden. Dabei greife ich an den Ellenbogen des Menschen, um seine Bewegungen zu spüren. Wenn ich einen halben Schritt hinter der Person bleibe, spüre ich Richtungsveränderungen oder auch Treppenstufen.
 
        M.Y. – Mit der Anerkennung der deutschen Gebärdensprache 2002 wurde die Wahrnehmungs- und Verständigungskultur von gehörlosen und schwerhörigen Menschen offiziell anerkannt.06 Damit ist sie zentrales Element des kulturellen Selbstverständnisses. Gibt es Vergleichbares für sehbeeinträchtigte Menschen?
 
        F.K. – Unter blinden und sehbeeinträchtigten Menschen herrschen sicherlich andere Kommunikationsformen. So ist man gewohnt, Visuelles, zum Beispiel Gesten, stets zu versprachlichen. Neben klarer Kommunikation bekommen durch den Wegfall des Sehsinns die anderen Sinne – wie der Tastsinn07 – größere Bedeutung. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, viele Überschneidungsbereiche. So erfreuen sich Sehende wie Sehbeeinträchtigte gleichermaßen an Hörbüchern und Hörspielen.
 
        Merve, können wir Räume spüren oder kennen wir nur ihre Namen?
 
        F.K. – Hinter mir liegt die laute Bockenheimer Landstraße. Der Platz an der Alten Oper, Aufenthalts- und Durchgangsort. Für mich nur eine freie Fläche, auf der ein akustisches Koordinatensystem aufgebaut werden muss. Ich gehe von der Straße aus geradeaus über den Platz. Ich höre den Brunnen. Auf dem Boden sind quadratische Felder abgeteilt. Das ist eine zufällige Dekoration des Bodens, mir hilft sie, um auf einem klaren Weg zu bleiben. Drei Uhr neben dem Brunnen hört dieses Muster auf. Es gibt eine Begrenzung, halbhoch, ein Seil oder Ähnliches. Aber auch dieser Orientierungsstreifen endet irgendwo im Nirgendwo. Der Platz franst akustisch und taktil aus, ich kann teilweise keine klaren Grenzen finden, sondern nur Schwellenräume, in denen ich weiß, dass der Platz dort endet. Die Alte Oper begrenzt den Platz nur zum Teil; auch hier eine gute Grenze, die aber nicht zuverlässig ist.
 
        M.Y. – Wie lässt sich der Opernplatz denn zuverlässig abgrenzen, von und durch was? Hören wir genau hin, werden wir feststellen, dass wir gerade einmal die Geräusche in unserer unmittelbaren Umgebung genauer identifizieren und zuordnen können, und diese wiederum sind von jenen an anderen Orten in der Stadt kaum zu unterscheiden. Lediglich in ihrer Dichte und Stärke können sie verschieden sein, aber selbst dieser Unterschied variiert innerhalb eines Tages, zwischen den Tagen, Wochen und Jahreszeiten. Sofern nicht permanent gegrillt wird, ist es auch schwierig, diesen Platz mit einem konkreten Geruch in Verbindung zu bringen. Wie lässt sich also der Platz an der Alten Oper von dem an der Hauptwache unterscheiden, wenn nicht visuell? Gibt es andere Möglichkeiten, diesen Ort wahrzunehmen und, wenn wir ihn anders wahrnehmen können, auch als Stadtraum zu erkennen? Wenn jeder nun aber den Ort anders wahrnimmt, mit anderen Sinnen und Empfindungen, erkennen wir dann nicht unterschiedliche Räume? In diesem Sinne ist Fabian in einem anderen Raum, aber am selben Ort. Anders gefragt: Reicht es, sich am selben Ort zu befinden, um auch im selben Raum zu sein? Höre ich beim Überqueren des Platzes beispielsweise eine Live-Aufnahme eines Konzerts in der Alten Oper – bin ich dann im inneren Vorstellungsraum des Mozart-Saals, sitze ich im digitalen Publikumsraum oder stehe ich immer noch draußen und davor, und mir bleibt nur der Name „Opernplatz“? Schließen diese genannten Räume einander aus, wenn sie sich überlagern, ineinandergreifen und ineinander übergehen? Nein, bestimmt nicht. Denn jeder Sinn kann andere Räume öffnen, so wie wir auch mit allen Sinnen nur einen Raum erfahren können. Ein Raum kann also mit mehreren Sinnen erfahren werden, und mehrere Sinne können auch mehrere Räume erfahren. Können aber mehrere Räume gleichzeitig mit einem Sinn erfahren werden – und welcher Raum hat dann noch Sinn? Wie entscheiden wir, ob ein Raum, etwa der digitale Publikumsraum aus dem Beispiel, für unseren Hörsinn mehr Sinn ergibt als der Opernplatz? Entscheidend ist, mehr als alles andere, mit welchem Sinn wir uns primär orientieren. Erst danach können wir über die Orientierung der restlichen Sinne vom physischen Raum unabhängig entscheiden.
 
        F.K. – Der Opernplatz ist damit ein klassischer Fall meiner Orientierungspraxis. Selbst bei zu vermutenden Orientierungsschwierigkeiten lasse ich mich nicht davon abbringen, einen Ort zu betreten. So muss ich auch hier ab und zu nach Hilfe fragen, wenn ich zum Eingang oder zur Haltestelle will, einen Sitzplatz suche oder in eine benachbarte Straße gehen möchte. Zusätzliche Informationen über Platzbeschaffenheit und Struktur könnten zum Beispiel einfach online zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist es schon ein schöner Klangort, wenn am Abend Musik den Platz verziert und das Murmeln vieler Stimmen anzeigt, dass ein zufälliges Gespräch über gemeinsam Gehörtes, ein geteilter Wahrnehmungsraum, möglich ist.
 
        M.Y. – Eine Neugestaltung des Platzbodens könnte für die einen Orientierung für den Spürsinn bieten und für andere einen Sinn zum Erspüren des Platzes. Ist das dann ein guter Opernplatz oder ein besserer Raum? Und wie produzieren Architekt*innen gute Räume, oder können schlechte Räume auch gute Architekt*innen produzieren?
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        WOHNUNGSPOLITISCHE INSTRUMENTE OHNE WIRKUNG?
 
        Aktuelle Herausforderungen der sozialen Absicherung des Wohnens
 
        Max-Christopher Krapp
 
        Wohnungspolitische Herausforderungen und potenzielle Handlungsansätze prägten in den vergangenen Jahren wieder verstärkt die öffentliche Diskussion zum Thema „Bauen und Wohnen“. Dabei gewannen insbesondere Fragen der sozialen Absicherung des Wohnens an Bedeutung. Doch inwieweit werden die aktuellen Herausforderungen durch die Instrumente der deutschen Wohnungspolitik auch tatsächlich problemadäquat adressiert?
 
        Mit Blick auf die soziale Absicherung des Wohnens wird im Folgenden vor allem auf jene Rahmenbedingungen abgestellt, die insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen relevant sind. Als wohnungspolitisches Kernanliegen rückt hier die quantitative und qualitative Wohnraumversorgung in den Fokus, bei der es vor allem um die Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Wohnraum geht. Vor allem diese drei Dimensionen sollen die folgenden Ausführungen strukturieren.
 
        Während unter Bezahlbarkeit von Wohnraum die Frage nach den Kosten des Wohnens beziehungsweise deren Relation zum verfügbaren Einkommen verstanden wird, meint Verfügbarkeit von Wohnraum die ausreichende Anzahl an Wohnungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bedarfe, etwa hinsichtlich der Wohnungsgröße oder der Barrierefreiheit. Die Zugänglichkeit von Wohnraum bezieht sich wiederum auf die konkreten Anmietungsmöglichkeiten, die durch gruppenspezifische oder individuelle Problemlagen, aber auch durch die Diskriminierung von Nachfragegruppen geprägt sein können. Als weitere Zielsetzungen können solche Ziele verstanden werden, die nur indirekt mit der sozialen Absicherung des Wohnens verknüpft, gleichwohl aber für die Ausgestaltung wohnungspolitischer Instrumente von großer Bedeutung sind. Hierzu zählen etwa klima- und energiepolitische sowie Stadtentwicklungs- und raumordnerische Ziele.
 
        BEZAHLBARKEIT
 
        Hinsichtlich der Bezahlbarkeit von Wohnraum ist zu beachten, dass bei der Analyse der Mietenentwicklung unterschiedliche Arten von Mietverhältnissen zu unterscheiden sind. So kann zwischen Erstvermietungsmieten, bei denen die Wohnung erstmals vermietet wird, Wiedervermietungsmieten, bei denen Mietverhältnisse erneut eingegangen werden, und Bestandsmieten, also Mietverhältnissen mit bereits länger laufenden Verträgen, unterschieden werden. Insbesondere auf angespannten Wohnungsmärkten haben Neu- und Wiedervermietungsmieten ein deutlich höheres Niveau als die Bestandsmieten.
 
        Hinsichtlich der aktuellen Mietenentwicklung weist der Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung auf Basis des Nettokaltmietenindex des Statistischen Bundesamts jährliche Steigerungsraten zwischen 1,1 und 1,6 Prozent für den Zeitraum von 2016 bis 2020 aus.01 Da hier aber sämtliche Mietverhältnisse – und somit auch viele Bestandsmieten – in die Berechnung einfließen, spiegeln diese Steigerungsraten nur die durchschnittliche Kostenentwicklung für alle Mieterinnen und Mieter wider. Sie sind jedoch kaum aussagekräftig, um die aktuellen Versorgungsbedingungen bei der Anmietung von Wohnraum einzuschätzen. Hierfür ist die Betrachtung der Mietniveaus bei neu abgeschlossenen Verträgen (also Neu- und Wiedervermietungsmieten) maßgeblich. Da solche Daten derzeit fehlen, kann alternativ auf sogenannte Angebotsmietdatenbanken zurückgegriffen werden, die öffentlich und insbesondere online inserierte Wohnungen erfassen. Laut dem Wohngeld- und Mietenbericht sind die so ermittelten Wiedervermietungsmieten im Zeitraum von 2017 bis 2020 jährlich um 3,9 Prozent gestiegen. Die Erstvermietungen sind demnach jährlich sogar um 6,5 Prozent gestiegen, wobei die Steigerungsraten zuletzt zurückgegangen sind. Für die kalten Betriebskosten wird im Bericht für den gleichen Zeitraum ein Anstieg von jährlich 1,1 Prozent ausgewiesen. Dabei ist zu beachten, dass sich räumlich divergierende Muster ergeben: Das Mietniveau in großen kreisfreien Städten und in Wachstumsregionen ist deutlich stärker angestiegen als im bundesweiten Durchschnitt.02
 
        Die Wohnkostenbelastung als Indikator für eine möglicherweise problematische Mietenentwicklung berücksichtigt zusätzlich das verfügbare Einkommen einzelner Haushalte. In Studien werden unterschiedliche Schwellenwerte für eine Überbelastung definiert, meist werden 30 oder 40 Prozent des verfügbaren Einkommens für die bruttowarme oder bruttokalte Miete (also inklusive oder exklusive der Heizkosten) als Schwellenwerte zugrunde gelegt. Auf Basis einer Mikrozensus-Auswertung03 kommt eine entsprechende Studie zu dem Ergebnis, dass im Zeitraum zwischen 2006 und 2018 die mittlere bruttowarme Mietbelastungsquote aufgrund steigender Löhne geringfügig von 31,2 auf 29,8 Prozent gesunken ist.04 Zu beachten ist jedoch, dass zwar kein Anstieg der durchschnittlichen Mietbelastung in diesem Zeitraum beobachtet werden kann, dass jedoch ein beträchtlicher Anteil an Haushalten hohe Mietbelastungsquoten aufweisen. So haben 2018 25,9 Prozent der Haushalte über 40 Prozent ihres Einkommens und 11,9 Prozent der Haushalte sogar über 50 Prozent des Einkommens für die bruttowarme Miete aufgewendet. Und auch hier gilt, dass regionale Unterschiede sowie das Alter des Mietvertrags für die Mietbelastung prägend sind. Die Belastung für Haushalte in kreisfreien Städten und insbesondere bei Haushalten mit geringerer Wohndauer fällt durchschnittlich am höchsten aus.05
 
        Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den damit verbundenen starken Anstieg der Energiekosten gewinnt die Heizkostenbelastung zusätzlich an Bedeutung. Robuste Schätzungen hierzu sind wegen der großen Volatilität des Energiemarktes derzeit sehr schwierig, aktuell geht die Bundesregierung auf Grundlage des Verbraucherpreisindex vom Juni 2022 und einer Trendfortschreibung durch das Institut der deutschen Wirtschaft aber davon aus, dass die Verbraucherpreise für Heizenergie bis Ende 2022 hinsichtlich des Jahresdurchschnitts im Vergleich zum Jahr 2020 um 60 Prozent ansteigen.06 Allerdings befürchtet die Bundesregierung auch hier noch eine Unterschätzung der aktuellen Preisdynamik, da sich diese aufgrund vertraglich gesicherter Preisbindungen erst zeitverzögert in den durchschnittlichen Preisen des Endverbrauchs widerspiegelt. Für Mieterinnen und Mieter kommt hinzu, dass die tatsächliche Kostensteigerung zumeist erst über die mit starkem Zeitverzug erstellte Betriebskostenabrechnung transparent wird.
 
        VERFÜGBARKEIT
 
        Bei der Dimension der Verfügbarkeit rücken quantitative und qualitative Aspekte des Wohnbedarfs in den Fokus. Ausgangspunkt entsprechender Analysen ist häufig die Annahme, dass für eine Eindämmung des Bezahlbarkeits- wie auch des Zugänglichkeitsproblems der Nachfrageüberhang, der auf bestimmten regionalen Wohnungsmärkten herrscht, reduziert werden muss. Im Rahmen von Wohnbedarfsanalysen und -prognosen wird geschätzt, wie viele Wohnungen fertiggestellt werden müssen, um Nachholbedarfe, Ersatzbedarfe durch Abriss bestehender Gebäude oder demografiebedingte Neubedarfe zu decken. Auf Basis dieser Bedarfsanalysen werden dann Zielkorridore für die Neufertigstellung von Wohnungen formuliert, die wiederum die Wohnungspolitik von Bund, Ländern und Kommunen leiten sollen. Aktuell verfolgt die Bundesregierung das Ziel von 400000 Neubauwohnungen pro Jahr, was angesichts sich verschlechternder Rahmenbedingungen wie der einsetzenden Zinswende, stark steigender Baukosten und weiter steigender Bodenpreise nur schwer zu erreichen sein wird.07 Während laut Statistischem Bundesamt vor wenigen Jahren ein Anstieg der Bautätigkeit auf bis zu 306000 Wohnungen im Jahr 2020 zu verzeichnen war, wurden 2021 nur noch rund 293000 Wohnungen fertiggestellt.08 Wegen der ungünstigen Investitionsbedingungen ist ein weiterer Rückgang zu erwarten.
 
        Wohnungsbedarf hat aber nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Komponente. Laut einer Studie zum Bedarf an barrierereduzierten Wohnungen sind 586000 Wohnungen (1,5 Prozent aller Wohnungen) als barrierearm einzuschätzen – gleichzeitig gibt es jedoch drei Millionen Haushalte mit mobilitätseingeschränkten Personen beziehungsweise 1,3 Millionen Haushalte mit pflegebedürftigen Menschen.09
 
        ZUGÄNGLICHKEIT
 
        Auch die konkrete Zugänglichkeit, also die Anmietbarkeit von Wohnraum für Haushalte mit besonderen Zugangsschwierigkeiten, ist ein großes Problem. Diese eingeschränkte Zugänglichkeit wird in der Forschung zumeist als Diskriminierungsproblem verstanden, das sich als Diskriminierung beim Zugang zum Wohnungsmarkt, als Preisdiskriminierung oder als sozialräumliche Segregation als Ergebnis von Diskriminierungsprozessen konkretisiert, zum Beispiel anhand bestimmter ethnischer Merkmale.10 Da Ungleichheiten bei der Wohnraumversorgung nicht zwingend auf Diskriminierungen zurückzuführen sind, sondern durch weitere Faktoren wie etwa ungleiche Arbeitsmarkt- oder Qualifikationsbedingungen begründet sein können, ist die empirische Untersuchung von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt methodisch anspruchsvoll. Mit variierenden Untersuchungsansätzen unterscheiden sich die Befunde daher sehr stark.
 
        Eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kam auf Basis einer im Jahr 2019 durchgeführten Befragung von deutschsprachigen Personen zu dem Ergebnis, dass 83 Prozent der befragten Personen davon ausgehen, dass bei der Wohnungssuche Diskriminierung von Menschen aus rassistischen Gründen, wegen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder der Herkunft aus einem anderen Land „eher häufig“ vorkommt, während 15 Prozent dies als „eher selten“ einschätzen.11 Unter den Befragten mit Migrationshintergrund, die in den vergangenen 10 Jahren auf Wohnungssuche waren, gaben 35 Prozent an, dass sie sich aus rassistischen Gründen oder wegen ihrer Herkunft diskriminiert fühlten.
 
        Eine methodisch deutlich anspruchsvollere Studie, bei der im Rahmen von Feldexperimenten die Erfolgsbedingungen bei der Anbahnung von Mietvertragsabschlüssen über standardisierte Kontaktierungsversuche untersucht und dabei Namen und Berufe von deutschen und türkischen Wohnungsinteressenten variiert wurden, kam zu dem Ergebnis, dass türkische Wohnungsinteressenten hinsichtlich des Angebots einer Wohnungsbesichtigung deutlich diskriminiert wurden.12 In den sechs in der Studie untersuchten Städten wurden türkische Wohnungsinteressenten in 12,3 (Leipzig) bis hin zu 22,7 Prozent (Berlin-West) der Kontaktierungsversuche benachteiligt. Durch die Analyse wurde die Annahme der statistischen Diskriminierung gestützt, wonach Vermieterinnen und Vermieter beim Vorliegen weniger Informationen auf Basis einfach festzustellender Indikatoren Wohnungsinteressenten unterschiedliche Vermietungsrisiken zuschreiben.13 Wenn mehr Informationen über die Wohnungsinteressenten vorlagen, nahm die Diskriminierungsrate ab. Zudem fiel die Diskriminierungsrate bei gewerblichen Wohnungsanbietern niedriger aus als bei privaten.
 
        Die Frage der Zugänglichkeit von Wohnraum gewinnt mit der Aufnahme von Geflüchteten zusätzlich an Relevanz. Nach der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung spielt die Vermittlung in den (regulären) Wohnungsmarkt eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Integration. Eine solche Integration in den Wohnungsmarkt ist insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten schwierig.14
 
        Wohnungslosigkeit kann als übergreifendes Ergebnis aller drei Problemdimensionen verstanden werden. Unterschiedliche Faktoren wie etwa Mietschulden, Arbeitsplatzverlust, biografische Brüche oder gesundheitliche Probleme können ursächlich sein für den Verlust von oder den mangelnden Zugang zu Wohnraum. Durch die Knappheit an verfügbaren Wohnungen kann die Anmietung von Wohnraum zusätzlich erschwert beziehungsweise verhindert werden. Wohnungslosigkeit lässt sich daher nicht eindeutig auf eine der drei Dimensionen zurückführen. Laut Statistischem Bundesamt waren zum Stichtag 31. Januar 2022 178000 Personen wegen Wohnungslosigkeit in öffentlichen Einrichtungen untergebracht. Eine belastbare Statistik für jene von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen, die nicht in öffentlichen Einrichtungen untergebracht sind, existiert nicht. Eine umfangreiche Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Februar 2022 kommt auf Grundlage einer stichprobenbasierten Erhebung zu dem Ergebnis, dass bundesweit von etwa 37400 erwachsenen Wohnungslosen und von 49300 erwachsenen „verdeckt“ Wohnungslosen auszugehen ist. Von „verdeckter Wohnungslosigkeit“ spricht die Studie dann, wenn lediglich vorübergehend eine Übernachtungsmöglichkeit bei Bekannten oder Angehörigen genutzt wird. Zusätzlich wurden 6600 wohnungslose minderjährige Kinder und Jugendliche geschätzt, von denen etwa 1100 gemeinsam mit Elternteilen wohnungslos sind und 5500 in verdeckter Wohnungslosigkeit leben.15
 
        WOHNUNGSPOLITISCHE INSTRUMENTE IM ÜBERBLICK
 
        Im Folgenden werden wohnungspolitische Instrumente vorgestellt, die für die soziale Absicherung des Wohnens in Deutschland von zentraler Bedeutung sind. Konkret sollen das Wohngeld, die Anerkennung von Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung, die soziale Wohnraumförderung sowie das Mietrecht betrachtet werden.
 
        Wohngeld
 
        Das Wohngeld stellt eine Unterstützungsleistung für Haushalte mit geringen Einkommen dar, die mit eigenen Mitteln zwar ihren sonstigen Lebensunterhalt, nicht aber ihre Wohnkosten decken können. Das Wohngeld bemisst sich an der Lage beziehungsweise Gemeindezugehörigkeit der Wohnung, dem Haushaltseinkommen und den Wohnkosten. Aufgrund der starken Kostensteigerungen wurde die Höhe des Wohngelds zuletzt mehrfach angepasst, und es wurden zwei pauschalierte Einmalzahlungen für Wohngeldempfängerhaushalte beschlossen, die die gestiegenen Energiekosten kompensieren sollen. Im Jahr 2019 bezogen 504000 Haushalte Wohngeld, wodurch Gesamtausgaben für Bund und Länder in Höhe von 950 Millionen Euro angefallen sind. Für das Jahr 2020 wurde ein Anstieg der beziehenden Haushalte auf 660000 Haushalte geschätzt.16 Zum Januar 2023 plant die Bundesregierung mit dem Entwurf des „Wohngeld-Plus-Gesetzes“ eine erneute und besonders umfassende Wohngeldreform, durch die sowohl die Zuschusshöhe als auch der Empfängerkreis deutlich ausgeweitet werden sollen.17 Das durchschnittliche Leistungsniveau soll sich ungefähr verdoppeln und die Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte auf 2 Millionen ansteigen. Ferner soll eine dauerhafte Heizkostenkomponente und eine Klimakomponente zur Abdeckung von Mietsteigerungen aufgrund von energetischen Modernisierungen verankert werden.
 
        Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
 
        Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von den Grundsicherungsträgern bis zu lokal ermittelten Angemessenheitsgrenzen vollständig übernommen. Diese Angemessenheitsgrenzen sollen das örtliche Preisniveau wie auch die Haushaltsgröße berücksichtigen und regelmäßig angepasst werden.18 Gemäß Wohngeld- und Mietenbericht hatten im Dezember 2019 2,64 Millionen Bedarfsgemeinschaften nach SGB II Anspruch auf laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung. Im SGB XII bezogen 903000 Personen Leistungen, von denen 98 Prozent ebenfalls entsprechende Leistungen anerkannt bekamen.19 Auf Grundlage einer temporären Sonderregelung gelten seit Beginn der Corona-Pandemie die Angemessenheitsgrenzen für Haushalte mit einer Erstbewilligung nicht, sodass die laufenden Kosten für diese Fälle bis Ende des Jahres 2022 uneingeschränkt übernommen werden. Mit Einführung des Bürgergeldes zum 1.1.2023 wird die Angemessenheit der Unterkunftskosten grundsätzlich erst nach 12 Monaten geprüft.20
 
        Soziale Wohnraumförderung
 
        Die soziale Wohnraumförderung, häufig auch als sozialer Wohnungsbau bezeichnet, beinhaltet im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Instrumenten keine Förderung von einzelnen Haushalten, sondern fördert den Bau oder die Modernisierung von Wohnraum. Die konkreten Förderbedingungen richten sich nach den jeweiligen Vorgaben der Bundesländer, die seit 2006 für die soziale Wohnraumförderung zuständig sind. Üblicherweise beinhalten die Förderbedingungen zinsgünstige Darlehen sowie Zuschüsse für den Fördermittelnehmer oder Investor, der im Gegenzug eine zeitlich befristete Mietpreis- und Belegungsbindung für die geförderte Wohnung eingeht. Während die Mietpreisbindung ein niedrigeres Mietniveau festlegt, orientiert etwa an der ortsüblichen Vergleichsmiete, wird durch die Belegungsbindung das Verfahren der Wohnraumvergabe geregelt. So ist es üblich, dass die kommunalen Stellen der Wohnraumvermittlung das Recht haben, Haushalte für frei werdende geförderte Wohnungen vorzuschlagen, unter denen der Fördermittelnehmer beziehungsweise Vermieter von gefördertem Wohnraum bei der Vermietung auswählen kann.
 
        Mietrecht
 
        Das Mietrecht schließlich, kodifiziert im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), beschreibt im Wesentlichen Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien und regelt insbesondere die Miethöhe. Angesichts der Mietenentwicklung des vergangenen Jahrzehnts war das Mietrecht mehrfach Gegenstand von Reformen, die auf eine Eindämmung der Preisentwicklung abzielten. Zuerst zu nennen ist hier die Einführung der sogenannten Mietpreisbremse im Jahr 2015, wodurch die Miethöhe nicht nur wie bisher bei Mietanpassungen in laufenden Verträgen, sondern auch bei Wiedervermietungen reguliert wird (Paragrafen 556d ff. BGB). Diese Regelung gilt jedoch nur in Gebieten, die per Landesverordnung als angespannte Wohnungsmärkte definiert wurden. Gleiches gilt für die sogenannte abgesenkte Kappungsgrenze, die 2013 eingeführt wurde, wodurch die Miethöhe in angespannten Wohnungsmärkten nur um maximal 15 statt 20 Prozent in drei Jahren steigen darf (Paragraf 558 Absatz 3 BGB). Schließlich ist die Ausweitung des Betrachtungszeitraums von vier auf sechs Jahre bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu nennen, die seit dem Jahr 2020 gilt. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist für die zuvor genannten Regulierungen der Miethöhe maßgeblich. Sie wird gemäß Paragraf 558 Absatz 2 BGB aus den üblichen Entgelten ermittelt, die für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage innerhalb des definierten Betrachtungszeitraums von sechs Jahren vereinbart oder verändert worden sind. Ortsübliche Vergleichsmieten werden in qualifizierten Mietspiegeln ausgewiesen.
 
        PROBLEMADÄQUATE INSTRUMENTE?
 
        Hinsichtlich der Bezahlbarkeit von Wohnraum sind das Wohngeld und die Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung von zentraler Bedeutung. Dabei profitieren jedoch, anders als beim Mietrecht, nur Haushalte mit geringem oder gar keinem Einkommen. Diese Instrumente reduzieren zielgenau die Wohnkostenbelastung von jenen Haushalten, bei denen die Bezahlbarkeit von Wohnraum besonders kritisch ist. Wegen dieser Zielgenauigkeit dienen sie der Bundesregierung auch im Rahmen der aktuellen Versuche zur Bewältigung der Energiepreiskrise als instrumenteller Ansatz zur Entlastung. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung decken die entsprechenden Kosten bis zu den geltenden Angemessenheitsgrenzen in vollständiger Höhe ab, sodass für anspruchsberechtigte Haushalte eine sehr effektive Hilfe besteht. Auch wegen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts werden klima- und energiepolitisch gebotene Anreize zur Heizkostenreduzierung in der Praxis der Anerkennung von Aufwendungen kaum berücksichtigt.21 Das niedrigschwelligere Wohngeld, das für Haushalte vorgesehen ist, die keine Grundsicherungsleistungen erhalten, reduziert lediglich die Wohnkostenbelastung. Problematisch erscheinen angesichts der Entwicklung des Preisniveaus jedoch die nicht immer rechtzeitige und ausreichende Anpassung der Leistungshöhe und die hinsichtlich des Energiebedarfs der bewohnten Gebäude undifferenzierte Heizkostenberücksichtigung. Ferner ist die geringe Inanspruchnahme durch die wohngeldberechtigten Haushalte ein Problem, die vermutlich mit der geringen Bekanntheit des Wohngelds und dem verhältnismäßig großen Aufwand für seine Beantragung bei voraussichtlich geringer Leistungshöhe erklärt werden kann. Grundsätzlich wird an den Instrumenten, die eine direkte Unterstützung von Haushalten umfassen, kritisiert, dass infolge der verbesserten Zahlungsfähigkeit der profitierenden Haushalte die Mietpreissteigerungen eher vorangetrieben werden.
 
        Die soziale Wohnraumförderung kann durch die Mietpreisbindung ebenfalls zur Senkung der individuellen Wohnkostenbelastung beitragen. Wegen der tendenziell weiterhin geringer werdenden Anzahl an geförderten Wohnungen können jedoch immer weniger Haushalte davon profitieren. Öffentlich diskutierte Zielsetzungen, die geförderten Wohnraum für weite Teile der Gesellschaft implizieren, stehen daher stark im Kontrast zu den tatsächlich monatlich frei werdenden und vermittelbaren Wohnungen und den jährlichen Fertigstellungen von geförderten Wohnungen. Aufgrund des geringen Anteils geförderter Wohnungen am gesamten Wohnungsangebot in Deutschland verfügt dieses Instrument auch perspektivisch nur über ein begrenztes Potenzial, die Bezahlbarkeit von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten sicherzustellen.
 
        Die mietrechtliche Regulierung begrenzt die Miethöhe bei laufenden Verträgen sowie in bestimmten Gebieten auch bei Neuverträgen.22 Allerdings gibt es einige Einschränkungen der Effektivität zu konstatieren: Erstens gibt es verschiedene gesetzlich definierte Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. So ist diese unter anderem bei einer Erstvermietung nach dem 1. Oktober 2014 nicht anzuwenden, um keine negativen Auswirkungen auf die Neubautätigkeit zu erzeugen. Diese Ausnahme ist sachlich begründet und nachvollziehbar. Die divergierenden Preisentwicklungen von unregulierten Erstvermietungsmieten und regulierten Wiedervermietungs- und Bestandsmieten stellen jedoch eine unmittelbare Folge dieser unterschiedlichen Regulierung dar.23 Zweitens erfordert die mietrechtliche Regulierung ein Mindestmaß an Markttransparenz, um die ortsübliche Vergleichsmiete als maßgebliche Grundlage für die rechtmäßige Miete bestimmen zu können. Gemäß einer Analyse der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (GIF) lag zum 1. Januar 2022 nur in 76 der 200 größten Städte in Deutschland ein qualifizierter Mietspiegel als entsprechendes Transparenzinstrument vor.24 Durch die 2021 beschlossene Mietspiegelpflicht für Kommunen mit über 50000 Einwohnern dürfte jedoch eine Besserung der Markttransparenz erfolgen. Drittens ist die Effektivität einer Mietpreisregulierung von der entsprechenden Kenntnis und Befolgung durch die Marktteilnehmer abhängig. Es darf vermutet werden, dass dies bei vielen Vermieterinnen und Vermietern – zwei Drittel von ihnen sind Privatpersonen – nicht unbedingt der Fall ist.
 
        Für die Verfügbarkeit von Wohnraum sind die direkten finanziellen Unterstützungsleistungen für Haushalte von geringer Bedeutung. Auch das Mietrecht wirkt sich nur indirekt auf die Bereitstellung von Mietwohnungen aus. Wie die Regulierungsversuche über den Mietendeckel in Berlin gezeigt haben, kann eine intensive Mietpreisregulierung aber zu einer Verlagerung des Angebots führen, indem Mietwohnungen zum Kauf angeboten werden und das Mietwohnungssegment potenziell kleiner wird.25 Direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Wohnraum sind mit der sozialen Wohnraumförderung verknüpft, über die Angebote insbesondere für spezifische Bedarfe, etwa barrierefreier Wohnraum, geschaffen werden können. Vorgaben zu Wohnungsgrößen bei geförderten Bauprojekten können der Knappheit in bestimmten Größensegmenten entgegenwirken. Auch Vorgaben oder Anreize für energetisch besonders hochwertige Wohnungen können das entsprechende Angebot ausweiten. Letztlich leistet die soziale Wohnraumförderung aber eher einen qualitativen Beitrag zur Wohnraumversorgung, indem spezifische Angebote geschaffen werden können. Auf den Gesamtumfang neu errichteter Wohnungen hat die soziale Wohnraumförderung nur einen nachgelagerten Einfluss, da die Errichtung von geförderten Wohnungen zumeist nur ein Begleitprodukt zur Errichtung freifinanzierter Wohnungen darstellt beziehungsweise in einem konkreten Bauprojekt weniger freifinanzierte Wohnungen zugunsten der geförderten Wohnungen errichtet werden. Für den Umfang des Wohnungsbaus sind andere Rahmenbedingungen maßgeblich, etwa die kommunale Bodenpolitik und die Investitionsbedingungen für den Neubau.
 
        Auch das Problem der Zugänglichkeit von Wohnraum wird maßgeblich durch die soziale Wohnraumförderung adressiert. Entscheidend ist die im Rahmen der Förderung vereinbarte Belegungsbindung, die es der kommunalen Wohnraumvermittlung ermöglicht, konkrete Haushalte für die Vermietung der geförderten Wohnungen vorzuschlagen oder sogar zu benennen. Dadurch kann die Versorgung insbesondere von Haushalten, die größere Schwierigkeiten auf dem regulären Wohnungsmarkt haben, effektiv unterstützt werden. Allerdings gilt auch hier, dass der Gesamtbestand der geförderten Wohnungen zumeist rückläufig ist und zudem die Fluktuation geförderter Wohnungen geringer ist als bei freifinanzierten Wohnungen. Folglich werden monatlich nur relativ wenige Wohnungen frei und vermittelbar, während die Anzahl der bei den Wohnungsämtern registrierten Wohnungssuchenden meist deutlich höher ausfällt. Vor diesem Hintergrund ist es üblich, dass die Kommunen Dringlichkeitskriterien definieren und Haushalte mit hoher Dringlichkeit, zum Beispiel bei bereits bestehender oder drohender Wohnungslosigkeit, prioritär behandeln. Der sozialen Wohnraumförderung kommt so eine fundamentale Bedeutung für die Wohnraumversorgung zu, da die übrigen Instrumente keinen direkten Beitrag zur Lösung des Zugänglichkeitsproblems leisten.
 
        FAZIT
 
        Es zeigt sich, dass die hier beschriebenen Instrumente deutlich unterschiedliche Beiträge zur Bewältigung der Herausforderungen Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Wohnraum leisten und diese Dimensionen, etwa im Rahmen der mietrechtlichen Regulierung, in einem Spannungsverhältnis stehen können. In der wohnungspolitischen Diskussion sind diese unterschiedlichen Problemdimensionen im Blick zu behalten, um die Bedeutung der einzelnen Instrumente für die soziale Absicherung des Wohnens adäquat einordnen zu können. Zugleich zeigt sich, dass angesichts der aktuellen Energiepreiskrise der sachgerechten Berücksichtigung der Heizkosten dringend mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, um etwa bei der Ausgestaltung des Wohngeldes oder der Anerkennung von Heizkostenbedarfen im Rahmen der Grundsicherung differenziertere Lösungen im Sinne sozialer und zugleich energie- und klimapolitischer Zielsetzungen zu erreichen.
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        GENERATION MIETE
 
        Wohnungspolitik, Wohneigentum und Städtebau im Spannungsverhältnis
 
        Norbert Hiller · Oliver Lerbs
 
        Privateigentum ist ein Grundpfeiler einer auf Freiheit und Selbstverantwortung fußenden Gesellschaft und ein konstituierendes Prinzip unserer Wirtschaftsordnung. Volkswirtschaftlich betrachtet ist das Eigentum an selbstgenutzten Wohnimmobilien besonders wichtig, denn Häuser und Wohnungen sind nicht nur werthaltig, sondern auch die am breitesten in der Bevölkerung verteilte Art von Vermögen.
 
        Mit etwa 45 Prozent liegt die hiesige Wohneigentumsquote deutlich unterhalb des EU-Durchschnitts. Allerdings lässt sich daraus nicht per se ableiten, dass der deutsche Wohnungsmarkt mit Mängeln behaftet wäre. Im Gegenteil: Oft wird Deutschland um seinen qualitativ hochwertigen Mietwohnungsmarkt beneidet. Durch die bessere Verfügbarkeit international vergleichbarer Haushaltsdaten weiß man heute allerdings, dass mehr Wohneigentum nicht nur mit einem höheren Gesamtvermögen, sondern auch mit einer geringeren Vermögensungleichheit in der Bevölkerung einhergeht.01 Studien zeigen zudem, dass Menschen in Wohneigentum ihr Wohnumfeld oftmals positiver einschätzen, sich überdurchschnittlich häufig sozial und politisch engagieren und psychisch gesünder sind.02 Neben finanziellen Vorteilen für den Einzelnen bietet Wohneigentum also handfeste soziale Vorteile.
 
        Bemerkenswert ist, dass die Bildung von Wohneigentum seit Beginn des Immobilienbooms in Deutschland unter jüngeren Haushalten deutlich abnimmt. Gemäß den jüngsten verfügbaren Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) gibt es unter den rund 10 Millionen Haushalten mit einer Haupteinkommensperson zwischen 25 und 45 Jahren heute knapp 2,6 Millionen Eigentümerhaushalte. Der Anteil der Wohneigentümer in dieser Altersgruppe liegt also bei etwa 26 Prozent. Damit ist die Wohneigentumsquote in dieser Gruppe um ein Fünftel geringer als noch vor Einsetzen des Immobilienbooms im Jahr 2008 (Abbildung 1). Wäre die Wohneigentumsquote unter jüngeren Haushalten im zurückliegenden Jahrzehnt konstant geblieben, würden heute 625000 mehr dieser Haushalte in Wohneigentum leben. Ähnliche Entwicklungen sind in zahlreichen anderen Ländern Europas und auch in den USA zu beobachten.03
 
         
          Abbildung 1: Wohneigentumsquote nach Alter der Haupteinkommensperson
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die Wohneigentumsquote, unterschieden nach dem Alter (unterschieden werden Personengruppen unter 25 Jahren, von 25 bis 45 Jahren, von 45 bis 65 Jahren und von 65 Jahren und mehr) für die Jahre 2008, 2012, 2016 und 2020. Man erkennt, dass einerseits die Wohneigentumsquote mit zunehmendem Alter steigt (bei den unter 25-Jährigen liegt sie unter 10 Prozent, bei den über 65-Jährigen über 50 Prozent), dass andererseits aber nur in der Gruppe der 25- bis 45-Jährigen die Wohneigentumsquote über die Zeit abgenommen hat, von 32 Prozent im Jahr 2008 auf 26 Prozent im Jahr 2020.] 
          Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP)
 
        
 
        Die sinkende Eigentumsquote unter Jüngeren wäre wenig Grund zur Besorgnis, wenn sich die Präferenzen dieser Menschen erkennbar vom Wohneigentum wegbewegen würden. Dies jedoch ist keineswegs der Fall: Repräsentativen Umfragen zufolge ist das eigene Heim nach wie vor die Idealvorstellung vieler Menschen – gerade auch von Jüngeren.04 Die Erosion des Wohneigentums unter jüngeren Haushalten ist darum eine gesellschaftspolitisch brisante, bislang aber kaum öffentlich diskutierte Konsequenz der langjährigen Immobilienhausse.
 
        MIETE VERSUS EIGENTUM
 
        Deutschland droht in absehbarer Zukunft eine Krise des umlagefinanzierten Rentensystems, wodurch Wohneigentum für die private Altersvorsorge an Bedeutung gewinnt. Die Niedrigzinsphase hat zudem lange Zeit für zinsgünstige Immobiliendarlehen gesorgt. Warum dann ist die Wohneigentumsquote bei Jüngeren im Sinkflug?
 
        Aus ökonomischer Sicht hängt die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Haushalt Wohneigentum erwirbt, vor allem vom Niveau der Immobilienpreise, dem zur Verfügung stehenden Einkommen und Vermögen sowie den Finanzierungsbedingungen ab. Günstige Hauspreise, hohe Kaufkraft und niedrige Finanzierungskosten machen Immobilien erschwinglich. Steigen die Immobilienpreise stark an und halten die Einkommen nicht Schritt, nimmt die Erschwinglichkeit selbst bei günstigen Kreditzinsen ab, und weniger junge Haushalte können Wohneigentum erwerben. Neben diesen finanziellen Kriterien haben auch Mobilität, persönliche Präferenzen (bestimmt durch Lebensphase und Familiensituation) und Transaktionskosten (in Form von Nebenkosten des Eigentumserwerbs) einen wichtigen Einfluss. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, die Wirkungsbeziehungen dieser Faktoren näher zu betrachten.
 
        ZUSTROM IN BALLUNGSRÄUME
 
        Laut Statistischem Bundesamt ist die Bevölkerung in Deutschland von 2011 bis 2020 um 2,8 Millionen Einwohner gewachsen. Dieser Anstieg war jedoch räumlich sehr ungleichmäßig verteilt: In den kreisfreien Städten erhöhte sich die Bevölkerung um 6,4 Prozent (rund 1,6 Millionen Menschen), in den Landkreisen dagegen nur um 2,3 Prozent (rund 1,2 Millionen Menschen). Allein die sieben größten Städte Deutschlands wuchsen um 8,8 Prozent beziehungsweise rund 800000 Menschen.05 Dieser Zustrom hat die Wohnungsnachfrage in Ballungsräumen massiv erhöht.
 
        Gerade für jüngere Haushalte sind Ballungsgebiete immer attraktiver geworden. Ursächlich ist zum einen der technische Fortschritt, der den Bedarf an Arbeitskräften in wissens- und forschungsintensiven Tätigkeiten kontinuierlich erhöht. Die entsprechenden Qualifikationen werden vor allem in den Ballungsräumen nachgefragt, was sich im Lohneinkommen dieser Arbeitskräfte widerspiegelt: Menschen mit (Fach-)Hochschulabschluss verdienen im Berufsleben im Schnitt rund 860000 Euro mehr als Facharbeiter ohne entsprechenden Abschluss.06 Auch hat sich die Work-Life-Balance solcher Tätigkeiten durch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten bis hin zu neuen Potenzialen für das Arbeiten im Homeoffice verbessert. In den Ballungsräumen ansässige Hochschulen bringen qualifizierte Absolventen hervor, Unternehmen umwerben diese Fachkräfte und suchen ihre räumliche Nähe. Dies führt zu einem ausbildungs- und arbeitsplatzbedingten Zustrom zahlreicher junger Menschen in diese Städte und Regionen, auch aus dem Ausland.
 
        ABNEHMENDE ERSCHWINGLICHKEIT VON WOHNEIGENTUM
 
        Ein strukturelles Problem, das mit dem anhaltenden Zustrom von Menschen in die Ballungsräume einhergeht, sind massive Preisanstiege für Immobilien. In Städten ist Boden besonders knapp und das Immobilienpreisniveau ohnehin höher. Steigt hier die Nachfrage nach Wohnraum, sind besonders starke Preisanstiege zu beobachten, da die Angebotsseite nur zeitverzögert und in begrenztem Umfang auf den Nachfrageanstieg reagieren kann.
 
        Trotz guter Qualifikation und hoch entlohnter Arbeitsplätze können die Einkommen, die jüngere Haushalte erwirtschaften, immer weniger mit den steigenden Preisen für selbstgenutztes Wohneigentum Schritt halten. Ein Indiz dafür ist die finanzielle Erschwinglichkeit, die den typischen Kaufpreis eines Eigenheims mit dem durchschnittlichen jährlichen Haushaltsnettoeinkommen ins Verhältnis setzt (Abbildung 2). Gerade in den Ballungsräumen hat sich diese Kennzahl im vergangenen Jahrzehnt deutlich zu Ungunsten potenzieller Wohneigentumserwerber entwickelt: In den wichtigsten Ballungszentren („A-Städte“) sind heute im Schnitt 14 (!) Jahreseinkommen nötig, um den typischen Kaufpreis eines Eigenheims zu finanzieren. Im Jahr 2010 reichten noch knapp acht Jahreseinkommen aus. In Großstädten mit nationaler und regionaler Bedeutung („B-Städte“) stieg der entsprechende Wert von knapp sechs auf über neun Jahreseinkommen. Bundesweit gesehen sind derzeit im Schnitt fast acht Jahreseinkommen nötig, während vor zehn Jahren noch fünf Jahreseinkommen reichten.07
 
         
          Abbildung 2: Abnehmende Erschwinglichkeit von Wohneigentum
 
          [image: Das Liniendiagramm zeigt für die Jahre 2004 bis 2021 das Verhältnis zwischen durchschnittlichen Kaufpreisen für Wohneigentum und dem durchschnittlichen jährlichen Haushaltsnettoeinkommen, unterschieden für Deutschland insgesamt, für Ballungszentren und für andere Großstädte. Man erkennt, dass seit 2012 ein deutlicher jährlicher Anstieg des Quotienten zu beobachten ist. Dies gilt vor allem für die Ballungszentren: Mussten dort im Jahr 2012 noch etwa 8 Jahreseinkommen für den Erwerb von Wohneigentum aufgewendet werden, sind es im Jahr 2021 14 Jahreseinkommen. Im bundesdeutschen Durchschnitt ist der Anstieg deutlich moderater (von 5 Jahreseinkommen im Jahr 2012 auf etwa 7 Jahreseinkommen im Jahr 2021).] 
          Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten des Beratungsinstituts Bulwiengesa
 
        
 
        FINANZIERUNG ZUNEHMEND SCHWIERIG
 
        Proportional zu den im vergangenen Jahrzehnt gestiegenen Kaufpreisen sind die Eigenkapitalanforderungen an junge Ersterwerber gewachsen. Nur äußerst selten können diese Haushalte den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum aus eigenen Ersparnissen finanzieren, etwa nach einem größeren Erbe. Im Regelfall ist ein Immobilienkredit erforderlich. Diese Kredite werden in Deutschland nach wie vor unter recht konservativen Bedingungen vergeben. So gilt aus Bankensicht eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten (einschließlich Erwerbsnebenkosten) häufig als Mindestanforderung. Das geforderte Eigenkapital kann so schnell mehrere 100000 Euro erreichen. Zu dieser „Vermögensrestriktion“ stößt oftmals eine „Einkommensrestriktion“: Selbst bei Zusammenlegung mehrerer Einkommen reichen die Einkünfte jüngerer Menschen immer seltener aus, um die finanzielle Belastung eines Darlehens zu tragen.
 
        URBANES WOHNEN JUNGER FAMILIEN
 
        Zusätzlich zu den gestiegenen Kaufpreisen hat auch die längere Ausbildungsdauer vieler junger Menschen den Zeitpunkt, bis das nötige Eigenkapital angespart worden ist, nach hinten verschoben. Im heutigen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt besteht zudem ein großer Wunsch nach Mobilität und Flexibilität. Wohneigentum kann hier zunächst als „Klotz am Bein“ empfunden werden – das Wohnen zur Miete passt deutlich besser zur Lebenssituation. Erst mit der Familiengründung – die ebenfalls zunehmend später erfolgt08 – sinkt tendenziell der Wunsch nach Mobilität. Mit der Anzahl der Familienmitglieder wächst zudem der Bedarf an Wohnfläche. Dies spricht grundsätzlich für die Bildung von Wohneigentum, da erwerbbare Eigenheime typischerweise über deutlich größere Wohnflächen verfügen als Mietwohnungen – und zudem oft auch über Außenflächen wie Gärten oder Garagen.
 
        Die Kehrseite für junge Familien in beliebten Städten sind jedoch die häufig prohibitiv hohen Kosten des Wohneigentums. Infolgedessen werden Mietverhältnisse zwangsläufig akzeptiert, obwohl die Lebensbedingungen zunehmend schwieriger werden. Ausweichmöglichkeiten bestehen höchstens durch Umzug ins nähere Umland, wo die Kaufpreise etwas günstiger ausfallen. Dies wiederum bedeutet jedoch höhere Pendelkosten und einen Verzicht auf lieb gewonnene Annehmlichkeiten, sodass jüngere Menschen auch nach abgeschlossener (Hochschul-)Ausbildung und erfolgter Familiengründung häufig urban wohnen bleiben, statt wie in früheren Jahrzehnten in ländlichere Gebiete abzuwandern. Ein Blick in die Bevölkerungsstatistik belegt dies: Parallel zur sinkenden Wohneigentumsquote unter Jüngeren ist die Anzahl der in Landkreisen lebenden jüngeren Erwachsenen im vergangenen Jahrzehnt leicht zurückgegangen, wohingegen sie in den kreisfreien Städten erheblich anstieg. Zugleich ist vor allem in den Städten die Bevölkerung unter 18 Jahren substanziell gewachsen (Abbildung 3).
 
         
          Abbildung 3: Veränderung der Wohnbevölkerung nach Alter, 2011 bis 2020
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt die Veränderung der Wohnbevölkerung nach Alter zwischen 2011 und 2020, unterschieden nach kreisfreien Städten und Landkreisen. Man erkennt, dass die kreisfreien Städte vor allem bei den unter 18-Jährigen und den 25- bis 45-Jährigen gewachsen sind, während die Bevölkerung der Landkreise bei den 18- bis 25-Jährigen und den 25- bis 45-Jährigen abgenommen hat.] 
          Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts
 
        
 
        ROLLE VON ZUWANDERUNG EHER BEGRENZT
 
        Ein Teil der sinkenden Wohneigentumsquote unter Jüngeren erklärt sich auch dadurch, dass sich der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit im vergangenen Jahrzehnt infolge von Zuwanderung deutlich erhöht hat: um 4,2 Millionen Menschen beziehungsweise von rund 14 Prozent im Jahr 2011 auf etwa 21 Prozent im Jahr 2020. Zugewanderte Haushalte können sich wegen eines im Durchschnitt geringeren Qualifikationsniveaus, Einkommens und Vermögens seltener Wohneigentum leisten als einheimische Haushalte.09 Da zugewanderte Haushalte vorwiegend den jüngeren Altersklassen angehören und sich darüber hinaus bevorzugt in Ballungsräumen niederlassen, in denen Mietwohnungsmärkte dominieren, sinkt automatisch auch die Wohneigentumsquote unter Jüngeren. Neben größeren und vielseitigeren Arbeitsmärkten bieten Ballungsräume eine höhere Zahl an sozialen Einrichtungen und Netzwerken, die gerade Migranten den Einstieg in die Gesellschaft erleichtern.10 Der Effekt der Zuwanderung sollte jedoch nicht überschätzt werden: Die Erosion des Wohneigentums unter Jüngeren setzte bereits lange vor 2015 ein und wurde durch Zuwanderung insofern zwar verstärkt, nicht jedoch strukturell verursacht.
 
        VERZERRTE WOHNUNGSPOLITIK
 
        Nach unserem Dafürhalten kommt der Bau- und Wohnungspolitik bei der Erklärung der fallenden Wohneigentumsquote unter Jüngeren ein entscheidender Einfluss zu. Diese Politik ist in Deutschland tendenziell an den Interessen der Mieterhaushalte ausgerichtet: Während steigende Immobilienpreise zum Beispiel in den USA von einer Mehrheit der Politiker begrüßt werden, da vergleichsweise viele Menschen über Immobilienvermögen verfügen, führen sie in Deutschland fast im gesamten Parteienspektrum zu Besorgnis.
 
        In einer repräsentativen Demokratie mag dies nicht überraschen, denn die Mehrzahl der Wahlberechtigten wohnt in Deutschland zur Miete. Allerdings hat sich die wohnungspolitische „Verzerrung“ zugunsten des Mietwohnens im zurückliegenden Jahrzehnt nochmals verstärkt: Wohnungspolitische Maßnahmen wie etwa die Mietpreisbremse, die Förderung von Sozialwohnungen oder die mehrfache Aufstockung des Wohngelds machen den Erwerb von Wohneigentum im Vergleich zum Mieten gerade in Ballungszentren ökonomisch zunehmend unattraktiv. Auf der anderen Seite fallen beim Erwerb von Wohneigentum hohe Grunderwerbsteuern an, die in zahlreichen Bundesländern in den vergangenen Jahren zudem mehrfach erhöht wurden. Anders als in zahlreichen anderen Ländern sind Hypothekenzinsen für Eigentümerhaushalte darüber hinaus nicht steuerlich absetzbar. Dies ist zwar einkommensteuersystematisch konsistent, in Anbetracht der zahlreichen und zunehmend ausgebauten Mietförderungen jedoch nachteilig. Aktuelle makroökonomische Simulationsstudien zeigen, dass die nationale Wohneigentumsquote ganze 15 Prozentpunkte höher sein könnte, wenn die Wohnungspolitik an diesen entscheidenden Stellschrauben eigentumsfreundlicher ausgerichtet wäre.11
 
        Unter den bau- und wohnungspolitischen Initiativen der vergangenen Jahre war lediglich das 2018 eingeführte Baukindergeld eine Maßnahme mit dem expliziten Ziel der Eigentumsförderung. Ob und inwieweit das Baukindergeld jedoch tatsächlich zu einer Erhöhung der Wohneigentumsquote in der Zielgruppe führt, ist umstritten. Letztlich handelt es sich um eine finanzielle Subvention der Wohneigentumsnachfrage, die auf ein weitgehend unelastisches Angebot trifft. Sie dürfte daher tendenziell eher zu Preissteigerungen und Mitnahmeeffekten führen, als effektiv zu mehr Wohneigentum bei jüngeren Familienhaushalten beizutragen.12
 
        STÄDTEBAU UND STADTPLANUNG
 
        Neben der Wohnungspolitik sind auch der Städtebau und die Stadtplanung derzeit wenig eigentumsfreundlich ausgestaltet. Wohneigentum wird in Deutschland weit überwiegend in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern begründet.13 Gerade in Ballungsräumen ist das Angebot an entsprechenden Objekten sehr knapp. Die in Verbindung mit Flächeneinsparzielen und städtebaulichen Leitbildern stark auf Mehrfamilienhäuser und die Realisierung möglichst großer Bebauungsdichten ausgerichtete Stadtplanung erschwert die Wohneigentumsbildung. Dabei ist dies keineswegs naturgegeben, wie das europäische Ausland zeigt: In Spanien oder auch in den Niederlanden ist Wohneigentum im Geschosswohnungsbau sehr viel verbreiteter, sodass die Wohneigentumsquote selbst in den dicht besiedelten Städten deutlich höher ist als hierzulande. Eine Ausnahme bildet hier Bremen: Aufgrund der stadtbildprägenden Verbreitung der vergleichsweise eigentumsfreundlichen „Bremer Häuser“ (ursprünglich als Einfamilienhäuser konzipierte Reihenhäuser), ist die Wohneigentumsquote Bremens deutlich höher, als Größe und Bevölkerungsdichte dieser Stadt es vermuten lassen würden. Im Neubau werden allerdings auch hier – wie letztlich in allen deutschen Großstädten – derzeit überwiegend Mietwohnungen in Geschossbauweise realisiert.14
 
        WOHNEIGENTUM UND VERMÖGENSBILDUNG
 
        Am deutschen Wohnungsmarkt herrscht heute eine Insider-Outsider-Problematik: Wer während (beziehungsweise: trotz) des Booms Wohneigentum bilden konnte, profitierte von anhaltend steigenden Immobilienpreisen. Auf der anderen Seite sind immer breitere Schichten der jüngeren Bevölkerung faktisch vom Zugang zu Wohneigentum ausgeschlossen worden. Der Wohnungsmarkt droht so zum Katalysator einer bereits bestehenden hohen Ungleichheit bei den Haushaltsvermögen zu werden.15
 
        Dass sowohl auf individueller als auch auf gesamtstaatlicher Ebene ein positiver Zusammenhang zwischen Wohneigentum und Vermögensbildung besteht, ist empirisch gut belegt.16 Bei der gesellschaftspolitischen Interpretation dieses Befunds besteht höchstens das Problem eines möglichen Selbstselektionseffekts: Menschen können eher und besser zu Wohneigentümern werden, wenn sie ohnehin schon viel sparen und vergleichsweise vermögend sind. Eine aktuelle Untersuchung internationaler Ökonomen deutet jedoch darauf hin, dass der Erwerb von Wohneigentum in der Tat ursächlich für eine erhöhte Vermögensbildung ist. Die Studie nutzt als Forschungsdesign ein Quasi-Experiment in Form großflächiger Privatisierungen kommunaler Wohnungen in Schweden und zeigt, dass „zufällig“ zu Wohneigentümern gewordene Mieter ihr Verhalten im Vergleich zur Kontrollgruppe so änderten, dass sie zunehmend Wohnungsvermögen aufbauten, mehr arbeiteten und mehr sparten.17 Nicht nur eine größere Vermögensbildung an sich, sondern wohl auch eine gleichmäßigere Vermögensverteilung könnte also durch mehr Wohneigentum unter Jüngeren erreicht werden.
 
        Wie ist das zu erklären? Aus psychologischer Sicht gleicht der kreditfinanzierte Erwerb von Wohneigentum einer freiwillig gewählten Weichenstellung, durch die das individuelle Sparverhalten nicht nur für Jahre geprägt, sondern in Teilen sogar erzwungen wird. Vielen Menschen, insbesondere jüngeren, fehlt mitunter die Selbstkontrolle, gesetzte Sparziele einzuhalten. Die Folge ist eine zu geringe Ersparnisbildung sowohl auf individueller als auch gesamtgesellschaftlicher Ebene.18
 
        Es gibt jedoch Mechanismen, die dieses Selbstkontrollproblem überwinden können. Die moderne Verhaltensökonomik kennt dafür den Begriff des „Commitment Device“, ins Deutsche am treffendsten übersetzt mit „Hilfsmittel zur freiwilligen Selbstbindung“: Die Verpflichtung, ein Hypothekendarlehen tilgen zu müssen und in dieser Form Immobilienvermögen aufzubauen, bremst die eigene Ungeduld (oder sogar Unvernunft) und ist vermutlich gerade deshalb für jüngere Haushalte ein besonders effektives Mittel zu Vermögensbildung und Altersvorsorge.19 Aus gesellschaftspolitischer Sicht erscheint es somit erstrebenswert, auch jüngeren Menschen in Ballungsräumen wieder verstärkt Zugang zu diesem „Commitment Device“ zu verschaffen.
 
        WIE WEITER?
 
        Eine kritische Auseinandersetzung mit der sinkenden Wohneigentumsquote unter Jüngeren beginnt damit, dass diese als gesellschaftspolitisches Problem wahrgenommen wird. Auch in den kommenden Jahren werden weniger Menschen zwischen 25 und 45 Wohneigentum bilden können als in früheren Generationen. Dies gilt erst recht in Zeiten steigender Zinsen und Baukosten im Zusammenhang mit Inflation und Ukraine-Krieg.
 
        Die vermutlich aussichtsreichste Möglichkeit, diesen Trend zu stoppen, wäre eine erhebliche Verbesserung der finanziellen Erschwinglichkeit des Eigentumserwerbs, und zwar insbesondere für jüngere Menschen in beliebten Ballungsräumen. Dazu müsste die in den vergangenen Jahren vornehmlich auf das Wohnen zur Miete ausgerichtete Bau- und Wohnungspolitik angepasst, vor allem aber das verfügbare Angebot eigentumsfreundlicher Wohnobjekte im Städtebau wieder spürbar vergrößert werden.
 
        Im Hinblick auf nachhaltige Staatsfinanzen erscheint es wenig sinnvoll, angesichts heute bestehender Förderungen des Mietwohnens pauschal höhere Subventionen für (angehende) Wohneigentümer zu verlangen. Aus ökonomischer Sicht wäre es viel sinnvoller, die hohen Erwerbsnebenkosten für junge Ersterwerber abzusenken und vor allem im Städtebau wieder mehr eigentumsfreundlichen und finanziell erschwinglichen Neu- und Umbau zu erlauben. Politikern und Stadtplanern möchte man zurufen, dass Wohneigentum nicht immer das freistehende Einfamilienhaus am Stadtrand oder in der ländlichen Umlandgemeinde sein muss: Auch im Geschosswohnungsbau ließen sich durchaus mehr familienfreundliche Eigentumswohnungen realisieren, die im Rahmen des Vorrangs der Innen- vor der Außenentwicklung auch zentrumsnah sein können. Ein solcher Paradigmenwechsel müsste allerdings von der Bundes- bis hin zur Kommunalpolitik breitflächig gewollt sein – eine bessere Erfüllung vorhandener Wohnbedürfnisse und positive Effekte auf die Vermögensverteilung wären es wert.
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        UMVERTEILUNG STATT NEUBAU
 
        Skizze einer sozialökologischen Wohnungspolitik
 
        Miriam Neßler · Anton Brokow-Loga
 
        Bezahlbarer und klimaschonender Wohnraum ist zu knapp in Deutschland. Doch kann die Antwort auf den offenkundigen Mangel allein im Neubau gesucht werden? Nur mühevoll und langsam zeichnet es sich in den Debatten ab: Gesellschaftlich können wir uns weder Flächenneuinanspruchnahme noch einen entsprechenden Materialeinsatz mit Beton und Stahl leisten. Zudem lindert Neubau die Wohnungsnot nur sehr begrenzt. Der steigende und überdies ungleich verteilte Wohnflächenverbrauch ist stattdessen einer der wichtigsten Treiber einer sozialökologischen Wohnungskrise. Deshalb ist ein neuer Blick auf Wohnungs- und Baupolitik vonnöten. Denn Klima- und Wohnungskrise sind derartig ineinander verwoben, dass eine gesonderte Betrachtung und Bearbeitung nur Scheinlösungen und Rebound-Effekte produzieren.01 Mit einem Verständnis von Wohnraum als endlicher Ressource hingegen lassen sich umfassende Lösungsansätze für die multiple Wohnungskrise herausarbeiten.
 
        Wir schlagen vor, die (Um-)Verteilung von Wohnraum stärker in den Mittelpunkt der medialen und wissenschaftlichen Debatte um das Wohnen und Bauen zu rücken. Dabei geht es nicht nur um Wohnflächenungleichheit, sondern auch um Wohnflächenungerechtigkeit:02 Bislang sind die Verteilungsmechanismen von Wohnflächen nicht am Bedürfnis, sondern (maßgeblich) am Einkommen ausgerichtet. Wie kann angesichts dieser fehlenden Wohnflächengerechtigkeit eine sozialökologische Wohnraumversorgung aussehen?
 
        Im Folgenden zeigen wir zunächst die Krisen auf, die im derzeitigen Spannungsfeld zwischen Wohnraum als menschlichem Bedürfnis, warenförmigem Produkt und materieller (ökologischer) Ressource bestehen. Im Anschluss arbeiten wir skizzenhaft heraus, welche Wege sich für eine antidiskriminierende und klimaneutrale Wohnraumversorgung in Deutschland ergeben könnten. Die Skizze zielt zum einen auf einen Umbau des Baubestands sowie der Baubranche selbst und thematisiert, wie über Flächenkreislaufwirtschaft und eine konsequente Operationalisierung des 30-Hektar-Ziels, mit dem die Bundesregierung bis 2030 die Flächenneuinanspruchnahme pro Tag auf 30 Hektar und bis 2050 auf Netto-Null begrenzen will, die (Wohn-)Flächenverteilung in Deutschland neu geregelt werden kann. Zum anderen geht es um den Ausbau wohnraumverteilender Maßnahmen, also um Umverteilungsanreize sowohl auf Bundes- als auch auf städtischer Ebene (etwa über Wohnungstauschplattformen). Schließlich schlagen wir vor, den Abbau von Diskriminierung bei der Versorgung mit (ökologischem) Wohnraum stärker zu fokussieren, insbesondere durch eine inklusive und langfristige soziale Wohnungspolitik, gesteigerte Antidiskriminierungsmaßnahmen sowie eine gerechtere Verteilung der Kosten energetischer Sanierungen. Mit der Kombination von bereits bekannten mit bislang noch kaum debattierten politisch-planerischen Maßnahmen sollen der Debatte angesichts einer sich zuspitzenden Energiekrise und steigender Wohnkostenbelastungen neue Impulse gegeben werden.
 
        UNGERECHTE WOHNFLÄCHENVERTEILUNG
 
        Um den aktuellen Engpässen auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen, hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, 400000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, 100000 davon öffentlich gefördert.03 Unabhängig davon, wie realistisch dieses Ziel ist: Der Bau- und Gebäudesektor ist einer der Haupttreiber des Klimawandels. Mit allen vor- und nachgelagerten Bereichen macht er 40 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus.04 Zwei Drittel davon gehen auf Emissionen des Wohngebäudebestands zurück, insbesondere durch Wärmeerzeugung. Doch auch sonst trägt der Bau- und Gebäudesektor zum Verbrauch von Bau- und Bodenressourcen bei: Im Jahr 2016 kamen in Deutschland auf jede*n Einwohner*in mehr als 100 Tonnen Baumaterial, knapp die Hälfte davon Beton, der in Wohngebäuden verbaut ist.05 Neu gebaute Wohngebäude sind für etwa die Hälfte der in Deutschland neu versiegelten Siedlungs- und Verkehrsflächen verantwortlich.06 Neubau trägt damit zum Verlust von für die Lebensqualität wichtigen Frei- und Grünflächen, von Biodiversität und von resilienten Ökosystemen bei.07 Täglich werden in Deutschland im Schnitt rund 54 Hektar Freifläche neu als Verkehrs- und vor allem als Siedlungsflächen ausgewiesen.08
 
        Gleichzeitig gibt es in Deutschland so viel verfügbaren Wohnraum wie nie zuvor, innerhalb eines Jahrzehnts kamen zuletzt mehr als zwei Millionen neue Wohnungen hinzu.09 Die Pro-Kopf-Wohnfläche hat sich in den vergangenen 60 Jahren mehr als verdoppelt und lag 2017 bei 47,7 Quadratmetern pro Person.10 Der gestiegene Verbrauch lässt sich vor allem auf die „paradoxerweise (…) exklusive und zugleich gesellschaftlich normalisierte Wohnform“11 des Einfamilienhauses zurückführen. Auch der demografische Wandel hin zu Einpersonenhaushalten, gestiegene Wohnstandards sowie der sogenannte Remanenzeffekt, der beschreibt, dass Menschen nach dem Auszug von Haushaltsmitgliedern in nun eigentlich zu großen Wohnungen weiterwohnen, führt zu einem steigenden Wohnflächenverbrauch pro Person.
 
        Was jedoch auch auffällt: Wohnfläche ist sozial enorm ungleich verteilt. Neben Faktoren wie der Haushaltsgröße bestimmt vor allem das Einkommen über die Wohnverhältnisse: Ärmeren Haushalten stehen deutlich weniger Quadratmeter zur Verfügung als Haushalten mit hohem Einkommen.12 Sie wohnen häufiger in Mietwohnungen, die im Schnitt 75 Quadratmeter groß sind; Wohneigentümer*innen leben im Schnitt auf 125 Quadratmetern.13 Personen mit geringem Einkommen stehen weniger als 50 Quadratmeter zur Verfügung, Personen mit hohem Einkommen fast 90.14 Auch die eigene und die familiäre Herkunft machen einen Unterschied: Menschen mit Migrationshintergrund verfügen durchschnittlich über weniger Wohnfläche als Menschen ohne Migrationshintergrund.15 Dass dies Fragen sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Gerechtigkeit berührt, liegt auf der Hand. Die individuelle Wohnfläche ist jedoch nicht nur Ausdruck von, sondern auch Ursache für soziale Ungleichheiten. Dies haben zuletzt die Corona-Pandemie und die frappierend ungleichen Möglichkeiten des Isolierens und Arbeitens zu Hause deutlich gezeigt.16
 
        Ungleiche Wohnverhältnisse sind keineswegs ein neues Phänomen. Zwar haben sich durch eine Art „Fahrstuhleffekt“17 die Wohnverhältnisse für immer größere Teile der Bevölkerung verbessert, die Ungleichheiten blieben jedoch bestehen. Ein Grundproblem besteht darin, dass bei einer marktförmig organisierten Wohnraumversorgung Wohnraum nicht nur ein Grundbedürfnis befriedigt, sondern auch als Ware gehandelt wird.18 Dabei kommt es, wenn Angebot und Nachfrage sich auseinanderentwickeln, in zyklischen Abständen zu Wohnungsknappheit und zur „ewig neue[n] Wohnungsfrage“.19 Doch wie kann angesichts der eingangs skizzierten ökologischen Implikationen des (Neu-)Bauens auf Wohnungskrisen reagiert werden?
 
        FLUCHTPUNKTE IM WIMMELBILD DER WOHNUNGSPOLITIK
 
        Bauen und Wohnen sind ohne Zweifel komplexe Politikfelder. In Deutschland wirken alle staatlichen Ebenen – von der Kommune über die Bundesländer, die Bundesregierung und -ministerien bis hin zur EU – direkt und indirekt an der Bereitstellung von und der Versorgung mit Wohnraum mit. Hinzu treten zahlreiche weitere Akteure wie Unternehmen und Investor*innen, Interessengruppen, Sozialverbände und soziale Bewegungen. Und nicht zu vergessen: die Bewohner*innen selbst!
 
        Historisch entstand Wohnungspolitik als „Wanderungsverarbeitungsmaschine“,20 in Reaktion auf Urbanisierungsprozesse. Noch heute ist das Spannungsfeld zwischen mobilen Menschen und immobilen Gebäuden ein wichtiger Treiber der Wohnungspolitik. Gleichzeitig ist ein Gebäude „kein statisches Objekt, sondern ein sich bewegendes Projekt“.21 Im Laufe seines Lebens verändert es sich und wird verändert; es muss sich veränderten Wohnbedarfen und gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen.
 
        Neubau kann angesichts seiner negativen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Klimawandel nur eine Notlösung sein, um Wohnungsengpässen in besonders angespannten Regionen zu begegnen. Dass dieser Wohnraum dann ökologisch und klimaneutral produziert werden sowie bezahlbar und auch für diskriminierte Gruppen zugänglich sein muss, liegt auf der Hand. Angesichts endlicher Ressourcen, einer unbeständigen Weltwirtschaft, Fachkräftemangel und Lieferengpässen sollten Alternativen zum Neubau stärker in den Vordergrund gerückt werden.
 
        50 Jahre nach Erscheinen des ersten Berichts des Club of Rome und den Anfängen der Umweltbewegung geht es nicht nur darum, die „Grenzen des Wachstums“ zu beachten, sondern auch darum, „Kehrtwenden für globale Gerechtigkeit auf einem gesunden Planeten“ zu vollziehen.22 Nur durch eine Verringerung auch der sozialen Ungleichheit lässt sich die Klimakrise lösen. Gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und (Zivil-)Gesellschaft ist es demnach, Verteilungsfragen in den Blick zu nehmen und eine Lösung der Wohnungsfrage auf Basis des derzeitigen Bestands zu suchen. Für diese politische Mammutaufgabe, die auch auf Postwachstumsideen basiert,23 schlagen wir drei Fluchtpunkte vor, die wir im Folgenden unter den Stichworten Umbau, Ausbau und Abbau diskutieren.
 
        Umbau: Bestand sanieren und pflegen
 
        Mitte 2022 setzten sich zahlreiche namhafte Architekt*innen und Verbände mit einem offenen Brief für ein Abrissmoratorium ein: „Statt Abriss und Neubau stehen wir für Erhalt, Sanierung, Umbau und Weiterbauen im Bestand. Jeder Abriss bedarf einer Genehmigung unter der Maßgabe des Gemeinwohls, also der Prüfung der sozialen und ökologischen Umweltwirkungen.“24 Die Initiative argumentiert mit den enormen Bau- und Abbruchabfällen und plädiert für die Bewahrung der sogenannten grauen Energie.25 Tatsächlich müsste die Forderung allerdings noch weitreichender sein und konsequenterweise auch den Neubau von Wohnungen umfassen. Bereits 2015 forderte der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Fuhrhop, das Bauen zu verbieten.26 Doch ein Neubaumoratorium, wie es etwa für Bundesfernstraßen längst gefordert wird, hat es im Bereich der Wohnungspolitik bislang schwer: Zu tief sitzt die Vorstellung, dass dies zulasten der Ärmsten gehen würde. Hier kommt es darauf an, welcher Wohnraum am Ende tatsächlich fertiggestellt wird.27 Und es gilt: Nur in Kombination mit einem Ausbau wohnraum(um)verteilender Maßnahmen und dem Abbau von Diskriminierung hat ein Wohnungsneubaumoratorium den gewünschten Effekt.
 
        Für einen Umbau braucht es derweil dreierlei: erstens eine Konversion der Bauindustrie in eine „Umbauindustrie“, die zuvorderst und staatlich unterstützt die energetische Sanierungsquote von derzeit einem auf vier Prozent steigert.28 Denn Energieeffizienz, Dämmung und der Austausch fossiler Heizungen sind ein zentraler Hebel, um die CO2-Emissionen im Gebäudesektor zu reduzieren. Zweitens ist eine Relokalisierung der Branche erforderlich, unter anderem also eine stärkere Verwendung von lokalen Baumaterialien, auch um unabhängiger von Schwankungen der globalen Ökonomie zu werden. Dabei hilft drittens auch die „Rezyklierung“ von Baumaterialien: Für Sanierungsvorhaben, Aufstockungen oder Erweiterungen von Gebäuden sollte beachtet werden, wie bereits verwendete Ressourcen weiterverwendet werden können.
 
        Für einen gelingenden Umbau der Wohnraumversorgung ist zudem eine strategische Steuerung des gesamtgesellschaftlichen Flächenverbrauchs vonnöten. Die Vorschläge liegen hier schon auf dem Tisch: Flächenkreislaufwirtschaft, kooperative Baulandmodelle, aktive kommunale Bodenbevorratung und interkommunale Kooperation können helfen, den gegenwärtigen Flächenwettbewerb, zum Beispiel um die Ausweisung neuer Bauflächen für Einfamilienhäuser, zu unterbinden.29 Doch auch hier fehlt der letzte, entscheidende Schritt: Das 30-Hektar-Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie muss für die Kommunen handhabbar gemacht werden.30 Denkbar wäre hier etwa die Ausweisung eines fixen (handelbaren) Budgets für Bundesländer,31 das dann auf die Regionen und Kommunen heruntergerechnet werden könnte. Nicht zuletzt sollten Möglichkeiten der (Flächen-)Umnutzung und der Anpassung des Gebäudebestandes in einem Umbaurecht ausgeweitet werden.
 
        Ausbau: Instrumente der Wohnraum(um)verteilung stärken
 
        Für die Dekarbonisierung des Wohn- und Bausektors sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und Antworten auf die Frage notwendig: „Wie viel Wohnraum ist genug?“32 Angesichts der ökologischen Folgen, die mit einem steigenden Pro-Kopf-Verbrauch und dem Neubau einhergehen, ist es wichtig, dass sich ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entwickelt, dass (Wohn-)Fläche ein wertvolles Gut ist. Der kritische Blick auf die Quadratmeterzahl der eigenen Wohnung ist daher gewiss als Teil eines (klima)bewussten Lebensstils zu sehen – doch die Frage danach, wie viel Wohnraum „genug“ ist, sollte nicht nur individuell gestellt werden. Vielmehr sollte der Blick auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerichtet werden, die zu einem fehlenden „Bodenbewusstsein“33 und gleichzeitig zu dem Paradox des oft unfreiwilligen flächensparenden Wohnens von Menschen mit geringem Einkommen beitragen. Ziel einer sozial-ökologischen Wohnraumpolitik ist es daher, die Verteilungsmechanismen des (bestehenden) Wohnraums zu hinterfragen und neu zu justieren.
 
        Ein individuelles Flächenbewusstsein, das durch Sensibilisierungsangebote (Stichwort: Remanenzeffekt) sicherlich gefördert werden könnte, kann allenfalls ein kleiner Baustein bei den Umverteilungsanreizen sein. Denn oft scheitert ein Umzug an zu hohen Mietkosten bei Neuanmietung. Weitaus wichtiger ist es, flächensparendes Wohnen durch konkrete Strukturen zu fördern: Auf kommunaler Ebene könnten Verwaltungen Wohnungstauschplattformen oder Aktionsstellen zur effizienten Wohnraumnutzung schaffen. Zudem gilt es, alternative Wohn- und flexible Nutzungskonzepte zu fördern, um Wohnraum stärker gemeinschaftlich zu nutzen. Der Trend (noch immer) steigender Wohnfläche pro Person könnte durch suffizienzorientierte Maßnahmen wie diese abgemildert werden.34
 
        Doch auch hier gilt: Der eigentliche Elefant im Raum wird bei diesen Ansätzen ausgespart. Nötig wären wirkungsvolle Instrumente der Wohnflächenbegrenzung auf staatlicher Ebene. Konkret: Große Haushalte sollten bei der Neuvermietung gegenüber kleinen Haushalten bevorzugt werden. Zudem könnte ein steuerlicher Anreiz gesetzt werden, zum Beispiel über eine verbindliche Wohnflächenabgabe für besonders große Wohnflächen pro Person oder über eine ebenfalls wohnflächenabhängige Besteuerung des bewohnten Eigentums, wie dies etwa in der Schweiz praktiziert wird. Als noch schärferes Schwert könnte über das Ordnungsrecht ein Verbot des Wohnens oberhalb von Maximalwohnflächen geschaffen werden. Bisher wirken solche Obergrenzen sozial ungleich: Lediglich Menschen im SGB-II-Bezug müssen Rechenschaft darüber ablegen, ob ihre Wohnung „angemessen“ ist. Für einen Zwei-Personen-Haushalt bedeutet das, dass die Wohnung nicht größer als 65 Quadratmeter sein sollte.35 Zum Vergleich: Die bundesdurchschnittliche Wohnungsgröße, die von einem Zwei-Personen-Haushalt bewohnt wird, liegt bei 99 Quadratmetern Wohnfläche.36 Ob und wie umverteilungsorientierte Ansätze umgesetzt und kontrolliert werden könnten, ist bisher kaum wissenschaftlich untersucht und noch viel weniger öffentlich debattiert.
 
        Abbau: Diskriminierung bei der Wohnraumversorgung entgegenwirken
 
        Wird sozialökologische Gerechtigkeit in den Vordergrund der Wohnraumpolitik gestellt, geht es darum, alle mit gutem und ökologischem Wohnraum zu versorgen. Denn angemessener Wohnraum ist ein Menschenrecht,37 auch wenn steigende Wohnungslosenzahlen und prekäre Wohnverhältnisse bei gleichzeitig abschmelzendem Sozialwohnungsbestand in Deutschland derzeit das Gegenteil vermuten lassen. Unterstützt werden müssten vor allem jene Menschen, die aufgrund geringer finanzieller Ressourcen oder wegen (multipler) Diskriminierung keinen oder keinen guten und ökologischen Wohnraum bewohnen. 2018 lebten mehr als 40000 Menschen auf der Straße. Fast 640000 weitere Personen waren wohnungslos und lebten in Unterkünften, Ho(s)tels oder bei Freund*innen.38 Doch klimafreundlich zu wohnen bedeutet nicht, ungewollt wenig oder keinen Wohnraum zur Verfügung zu haben!
 
        Vielmehr geht es darum, Wohnen als Teil der sozialen Infrastruktur zu verstehen. Das bedeutet, bedingungslos Wohnraum für alle zur Verfügung zu stellen (Housing First) und den Zugang aller Menschen – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder Beschäftigungssituation – zu sozialer Sicherung sicherzustellen. Durch eine Stärkung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und der Antidiskriminierungsstellen sollten Menschen zudem stärker vor rassistischen und anderen Formen von Diskriminierung geschützt und bei der Wohnraumsuche unterstützt werden. Darüber hinaus ist die Ausweitung des Bestands an sozialem, gemeinschaftlich verwaltetem oder kommunal verfügbarem Wohnraum zentral. Ein – beispielsweise durch Vergesellschaftung geschaffener – Wohnraum kann nicht nur von multipler Diskriminierung und Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht werden, sondern auch nicht-profitorientiert vermietet werden. Dies wiederum ermöglicht eine flächensuffiziente und klimaschonende Umgestaltung und Vermietung.39
 
        Ähnlich wie beim Wohnflächenverbrauch leben auch beim Energieverbrauch insbesondere diejenigen Menschen, die von Armut und Diskriminierung betroffen sind, oft gezwungenermaßen klimafreundlich. Bereits 2021, also vor dem starken Anstieg der Heizkosten seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, konnten es sich 2,6 Millionen Menschen in Deutschland nicht leisten, ihren Wohnraum angemessen zu heizen.40 Doch dies ist nur eine Facette von sogenannter Energiearmut: Menschen in ärmeren Haushalten wohnen seltener in energetisch sanierten und mit energieeffizienten und nicht-fossilen Heizungsarten ausgestatteten Wohnungen, obwohl dies mit geringeren Heizkosten einhergehen würde. Im Gegenteil: Studien zeigen, dass energetische Modernisierungen zur Verdrängung einkommensschwacher Haushalte führen.41 Um einen gerechten Zugang zu energieeffizientem Wohnraum zu gewährleisten und gleichzeitig die Sanierungsrate voranzutreiben, bräuchte es dringend neue Modelle der Kostenteilung. Dass energetische Anpassungen nicht mit Mehrkosten für die Mieter*innen einhergehen dürfen, zumal diese keine Einflussmöglichkeiten auf die Heizungsart in ihrer Wohnung haben, liegt dabei eigentlich auf der Hand. Vorschläge wie das Drittelmodell, das eine Aufteilung der Kosten zwischen Vermieter*innen, Mieter*innen und Staat vorsieht, sollten schnellstmöglich geprüft und umgesetzt werden, um weitere Verdrängung und Deprivation zu vermeiden.42 Nur so kann der ökologische Umbau des Bestands auch sozial gerecht umgesetzt und in seiner ambitionierten Zielsetzung von der Gesellschaft mitgetragen werden.
 
        GUTES WOHNEN FÜR ALLE – GERADE IN DER KRISE
 
        Angesichts der Zuspitzung der Wohnungs-, aber auch der Klimakrise sind soziale und ökologische Aspekte bei der Wohnraumversorgung gleichermaßen und vor allem in ihrer Verschränkung zu betrachten. Wenn Neubau mit dem Verlust von Biodiversität und Versickerungsflächen und dem Verbrauch zusätzlicher Ressourcen für den Bau und Betrieb neuer Flächen einhergeht – und vor allem am Grundproblem einer profitorientierten und sozial ungleichen Wohnraumversorgung nichts ändert –, ist dringend über Alternativen nachzudenken. Die Anpassung und Verteilung des existierenden Wohnraums stärker zu forcieren, sehen wir als zentrales Element eines notwendigen Paradigmenwechsels im Bereich des Wohnens und Bauens. Drei Fluchtpunkte können dabei aus unserer Sicht als Basis für eine sozialökologische Wohnungspolitik dienen: der Umbau des Bestandes, der Ausbau wohnraum(um)verteilender Maßnahmen sowie der Abbau von Zugangsbarrieren zu (ökologischem) Wohnraum. Diese drei Fluchtpunkte dürfen nicht voneinander getrennt betrachtet und diskutiert werden – nur in der Gesamtschau und in ihrer Wechselwirkung ergeben sie das Bild einer gerechteren Wohnungspolitik.
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        „NICHT IN MEINEM KIEZ!“
 
        Wohnen, Widerstand und soziale Zielkonflikte
 
        Justus Enninga · Stefan Kolev
 
        In einem herrscht Einigkeit in der chronisch zerstrittenen Ökonomenzunft: Es gibt selten perfekte Lösungen für soziale Probleme, dafür aber Zielkonflikte. Denn in einer Welt mit knappen Ressourcen existiert nur eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, diese zur Lösung der Konflikte zu verwenden. Alle Entscheidungen haben Kosten – und sei es nur, dass wir mit jeder Entscheidung andere Möglichkeiten ausschließen. Politikwissenschaftler sprechen ebenfalls von sozialen Zielkonflikten: Möchte man ein bestimmtes Politikziel erreichen, lassen sich andere erwünschte Ziele nicht mehr oder nicht gleichzeitig erfüllen.
 
        Das Problem sozialer Zielkonflikte gilt auch für das Bauen und Wohnen. Weltweit ist Stadtökonomen klar: Wer den Kampf gegen Armut und Klimawandel ernst nimmt, muss im Zentrum der Städte bauen. Gleichzeitig wächst aber der lokale Widerstand gegen urbane Veränderungen. Die entscheidende Frage, die eine politische Ökonomie des Bauens und Wohnens somit stellen muss, ist: Welche institutionelle Ordnung erlaubt es, soziale Zielkonflikte im urbanen Bauen und Wohnen am besten zu verhandeln?
 
        Wir wollen im Folgenden zeigen, dass ein liberaler Ordnungsrahmen urbane Zielkonflikte am besten lösen kann. Dabei nutzen wir Argumente aus der politischen Ökonomie in drei Schritten: Zuerst demonstrieren wir die Herausforderung einer wachsenden „Nicht in meinem Kiez“-Einstellung in der Bevölkerung, die die Weiterentwicklung des urbanen Raums zunehmend behindert. Dann begründen wir, warum die Argumente der wohnungspolitischen Widerstandsaktivisten nicht einfach vom Tisch gewischt werden sollten, diese aber häufig die enormen sozialen und ökologischen Kosten unterschätzen, die sie durch ihren Aktivismus verursachen. Schließlich zeigen wir auf, wie ein zweigliedriger, liberaler Ordnungsrahmen dabei helfen kann, den urbanen sozialen Zielkonflikt zu lösen: Märkte sind unterschätzte Mediatoren sozialer Zielkonflikte, denen es durch den Preismechanismus gelingt, Signale und Anreize für soziale Kooperation statt Konflikt zu setzen. Politische Teilhabe ist allerdings eine wichtige Ergänzung des marktwirtschaftlichen Prozesses, um urbanen Wandel unter Berücksichtigung lokaler Interessen mitzugestalten.
 
        SOZIALE ZIELKONFLIKTE
 
        400000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr neu bauen. So steht es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.01 Die Realität ist jedoch ernüchternd. Statt mehr entstehen in Deutschland derzeit weniger Wohnungen. Im vergangenen Jahr konnten gerade einmal 293400 neue Wohnungen fertiggestellt werden – ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr. Und auch die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist geringer als im Vorjahreszeitraum.02 Das ist besonders besorgniserregend, weil diese negative Entwicklung schon vor den Preisexplosionen und der Energieknappheit infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begann. Ein besonders krasses Beispiel findet sich in Berlin: Bis September 2022 ging noch kein einziger Förderantrag für sozialen Wohnungsbau bei der Stadt Berlin ein – obwohl 5000 neue Sozialwohnungen in der Stadt geplant sind.03
 
        Gründe für den stockenden Wohnungsbau in deutschen Städten lassen sich viele nennen: steigende Materialpreise, die hohe angebotsseitige Regulierungsdichte, der Fachkräftemangel. Ein Grund wird jedoch selten thematisiert: der wachsende Widerstand wohnungspolitischer Aktivisten gegen Neubauprojekte. Unter dem Begriff „German Angst“ ist die Sorge vieler Deutscher gegenüber großen Infrastrukturprojekten international längst bekannt. Hinzu kommt nun auch aktiver Widerstand gegen die Weiterentwicklung der Wohnungslandschaft, besonders im urbanen Raum. Lokaler Widerstand gegen Neubauprojekte ist so virulent, dass sich 2018 das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit der mangelnden „Bauakzeptanz“ in Deutschland beschäftigte. In einer Studie wurden mehr als ein Dutzend Wohnungsbauvorhaben in sechs deutschen Städten analysiert. Ein Ergebnis war, dass Bauvorhaben „in vielfältiger Weise von den Anwohnerinnen und Anwohnern als Beeinträchtigung ihrer Wohn- und Lebenssituation empfunden werden“ – ein Hemmschuh für zügigen Neubau.04 Wie lässt sich dieser Widerstand gegen die Ausweitung des Wohnangebotes erklären?
 
        Hier hilft ein Blick in die Vereinigten Staaten. In den USA ist das Phänomen der NIMBY schon lange bekannt. NIMBY ist ein Akronym, das für „Not In My Backyard“ steht und frei übersetzt so viel wie „Nicht in meinem Kiez“ (NIMKI) bedeutet. Es bezieht sich auf Aktivisten, die zwar generell anerkennen, dass es Lösungen für soziale und ökologische Probleme geben muss, dies aber nicht in ihrer unmittelbaren Nähe. Sie sehen ein, dass es mehr Wohnungsbau in Zentrumsnähe geben sollte, demonstrieren aber gegen zusätzliche Bebauung, wenn diese ihre unmittelbare Umgebung betrifft. Dabei unterschätzen die NIMKI-Aktivisten jedoch häufig, in welchem sozialen Zielkonfliktfeld sie sich befinden und wie hoch die Kosten ihres Engagements sind. Machen wir es konkret und betrachten zwei Zielkonflikte wohnungspolitischen Widerstandsaktivismus: einen ökologischen und einen sozialen.
 
        Ökonomen und Umweltwissenschaftler betonen immer wieder die Relevanz des dicht besiedelten urbanen Raums im Kampf gegen den Klimawandel: „Würde die gesamte Bevölkerung so dicht leben wie in Manhattan, würden fast alle acht Milliarden Menschen auf der Welt in ein Gebiet der Größe Deutschlands passen.“05 Das würde das Klima schützen, weil eine hohe Bevölkerungskonzentration mit einer massiven Reduktion von CO2 und dem Schutz von großen Naturflächen einhergeht. Dabei ist die hohe Bevölkerungsdichte von Manhattan gar nicht notwendig: Schon eine Verdoppelung der urbanen Konzentration kann den CO2-Ausstoß durch Verkehr um knapp die Hälfte und den Ausstoß durch Wohnen um mehr als ein Drittel senken.06 Wenn Stadtbewohner Bauprojekte verhindern, zwingt dies potenzielle Innenstadtbewohner in das dünnbesiedelte Umland. Dort müssen sie weite, CO2-intensive Wege in die Stadt auf sich nehmen, leben statt in hocheffizienten Mehrfamilienhäusern in CO2-intensiven kleineren Immobilien und versiegeln durch Neubau große Naturflächen. „Nicht in meinem Kiez!“ steht in einem ökologischen Zielkonflikt und verursacht damit hohe Kosten.
 
        Der wohnungspolitische Widerstand verursacht aber auch hohe soziale Kosten. Denn zusätzliche Wohneinheiten in beliebten Stadtteilen führen tendenziell dazu, dass die Preise für einkommensschwache Haushalte sinken – egal, ob sie von Privatvermietern, Unternehmen oder kommunalen Trägern gebaut werden. Die ökonomische Logik lehrt, dass – unter sonst gleichen Bedingungen – eine Ausweitung des Wohnangebots den Preis für Eigentum und Mieten senkt, und dies auch für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. Beim Bau zusätzlicher Sozialwohnungen mag das schon intuitiv einleuchten, es gilt jedoch auch für Wohnungen, die zum höheren Marktpreis angeboten werden. Eine Vielzahl empirischer Studien aus den vergangenen Jahren zeigt, dass der „Angebotseffekt“ wirkt: Zusätzliches Angebot senkt die Mieten in der Umgebung, weil mehr Angebot auf relativ weniger Nachfrage trifft und das bestehende Wohnungsangebot entlastet wird.07 Das gilt auch für höherpreisige Wohngebäude, die in einkommensschwachen Nachbarschaften gebaut werden, und wirkt schon innerhalb kurzer Zeit.08 Der Widerstand der NIMKI gegen zusätzlichen Wohnungsbau mag von guten Absichten getrieben sein, doch zählen bei der Betrachtung von sozialen Zielkonflikten nicht die guten Absichten, sondern die sozialen Konsequenzen.
 
        Dabei ist die Position der NIMKI-Fraktion durchaus nachvollziehbar: Bürger organisieren sich auf freiwilliger Basis, weil sie sich einer Entwicklung gegenübersehen, die den Charakter ihres Kiezes zum Schlechteren verändert. Die Stadtplanerin Jane Jacobs beschrieb diesen Widerstand schon in ihrem 1962 erschienenen Buch „Tod und Leben großer amerikanischer Städte“.09 Darin kritisierte sie, wie eine zentralistische Stadtplanung ganze Viertel nach ihrem Gutdünken veränderte, ohne die Bürger vor Ort zu beteiligen. In einem Konflikt mit dem technokratischen Stadtplaner Robert Moses lancierte Jacobs in den 1950er und 1960er Jahren erfolgreich Widerstand gegen Highways und Neubauprojekte in New York City, die ganze Communities durchschnitten und zerstört hätten. In ihren Argumenten bedient sie sich aus dem liberalen Instrumentenkasten: Individuen vor Ort wissen oft besser, was ihren Kiez erfolgreich macht, und haben, ob der physischen Nähe, auch stärkere Anreize, ihren Kiez tatsächlich zu verbessern. Daher sollten sie auch stärker an kommunalen Bebauungsprozessen beteiligt werden.
 
        Diese Interpretation der NIMKI-Motivation stößt aber an Grenzen. Denn sie unterschätzt, wie schnell Bürgerbeteiligungen von den Interessen privilegierter Gruppen gekapert werden. Die Insider-Outsider-Theorie des Politikwissenschaftlers Mancur Olson warnt davor, dass oft nicht gemeinwohlorientierte lokale Befindlichkeiten, sondern das Eigeninteresse der Kiezbewohner Motor des Widerstands gegen neue Bauprojekte ist.10 Die Bewohner der beliebten Kieze sind meist privilegierte Insider, weil sie von den Vorteilen der ökonomischen Agglomerationseffekte urbanen Lebens profitieren: ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten, herausragende Aufstiegsmöglichkeiten und (noch) günstige Mieten in Immobilien mit hohem Wert. Die Vorteile der Agglomeration ziehen aber auch Outsider an, die bisher noch nicht in der Stadt leben und von ihren Vorteilen profitieren möchten. Zusätzliches Wohnangebot für die Outsider würde jedoch eine Veränderung des liebgewonnenen Stadtbildes für die Insider bedeuten. Der Charakter der Kieze verändert sich, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steigt, und Eigentumspreise drohen zu fallen. Daher liegt es im rationalen Eigeninteresse der urbanen Insider – Mieter wie Eigentümer –, sich baulicher Entwicklung aktiv zu widersetzen. Verlierer des sozialen Zielkonfliktes sind die weniger privilegierten Outsider. Sie werden an kommunalen Entscheidungen nicht beteiligt und haben keine Stimme. Die potenziellen Zuzügler leiden unterdessen unter den sozialen Folgen steigender Preise, hoher Suchkosten und mangelnden Angebots im Stadtzentrum, während der Widerstand der NIMKI ökologische Konflikte weiter verschärft.
 
        Angesichts der durch den Widerstand gegen urbanes Bauen und Wohnen aufgeworfenen Zielkonflikte stellt sich die Frage, welcher Ordnungsrahmen eine Verhandlung dieser sozialen Konflikte am besten ermöglicht.
 
        VON KONFLIKT ZU KOOPERATION – EIN LIBERALER ORDNUNGSRAHMEN FÜR DIE STADT
 
        Liberalen Lösungen für die Wohnungsfrage begegnet immer wieder das Argument, der Markt sei ein Ort des Konflikts. Diese Charakterisierung des Markts als Raum sozialen Konflikts ist ebenso richtig wie trivial. Begrenzte Ressourcen treffen in jeder polit-ökonomischen Ordnung auf die Unendlichkeit menschlicher Wünsche und Bedürfnisse. Insofern ist nicht die Frage, ob eine polit-ökonomische Ordnung ein Raum des sozialen Konfliktes ist, sondern, welche Ordnung am besten in der Lage ist, die größte Zahl an Wünschen und Bedürfnissen zu erfüllen und Konflikte um begrenzte Ressourcen zu entschärfen. Ein liberaler Ordnungsrahmen aus urbanen Märkten und „hyperlokaler“ Demokratie scheint uns dafür besonders geeignet, weil es in ihm gelingen kann, soziale Zielkonflikte um begrenzte Ressourcen in nutzensteigernde soziale Kooperationen zu verwandeln.
 
        Kooperation in der urbanen Marktwirtschaft
 
        Seit Jahrhunderten prägen Märkte die Städte. Der Stadtplaner Alain Bertaud etwa zeigt am Beispiel verschiedener Städte wie der antiken Stadt Milet im 6. Jahrhundert v. Chr., New York City im 19. Jahrhundert oder den modernen Geschäftsbezirken Shanghais, dass Angebot und Nachfrage die erfolgreiche räumliche Entwicklung von Städten antreiben.11 Hohe Nachfrage nach bestimmten Gegenden und Wohnformen lässt Preise steigen. Hohe Preise wiederum führen zu hoher Bevölkerungsdichte in nachgefragten Gegenden: Die hohe Konzentration von Wolkenkratzern in den zentralen Geschäftsbezirken moderner Städte ist der vertikale Beweis dafür, wie hohe Nachfrage und begrenzte räumliche Ressourcen Flächennutzung und Gebäudeformen beeinflussen.
 
        Was ist, muss aber ja nicht unbedingt wünschenswert sein. Märkte, und mit ihnen das freie Spiel von Angebot, Nachfrage und Preisen, sind aber in der Tat wünschenswerte Vermittler sozialer Zielkonflikte in der Stadt. Denn Preise sind „Signale, eingepackt in Anreize“.12 Ist die Nachfrage und damit der Preis hoch, wie für Wohnraum im Stadtzentrum, signalisiert dies eine relative Knappheit und regt Individuen dazu an, Ressourcen genau in diese Gegend zu investieren. Der Preis ist ein Anreiz, weil hohe Gewinne auf diejenigen warten, die auf das Signal knappen Wohnraumes mit Investitionen reagieren. Der soziale Zielkonflikt um die Verwendung knapper Ressourcen wird so dezentral von Anbietern und Nachfragern entschieden, die, von Preisen angeleitet, zu nutzensteigernden Kooperationen gelangen. Während sich Preissignale im alten Milet, dem Florenz der Renaissance oder im Bombay der Kolonialzeit noch gegen einen autoritären Ordnungsrahmen durchsetzen mussten und, wenn überhaupt, nur gegen politische und rechtliche Widerstände wirksam wurden, macht ein liberaler Ordnungsrahmen sich den Markt zunutze.
 
        In Großstädten wie Berlin beispielsweise hat sich der Bestand von Einraumwohnungen in wenigen Jahren um rund ein Drittel erhöht.13 Der Grund: Individuen in Großstädten sind immer häufiger Singles und kinderlos und fragen deshalb immer mehr kleinere Wohnungen nach. Die individuellen Bedürfnisse der Stadtbewohner schlagen sich in höherer Zahlungsbereitschaft für Einraumwohnungen nieder. Steigt der Preis für Einraumwohnungen in Zentrumslage stärker als der Preis für Vierzimmerwohnungen am Rand der Stadt, so signalisiert der Preismechanismus die Notwendigkeit zusätzlicher Ressourcen für Einraumwohnungen in Zentrumslage. Gleichzeitig setzen hohe Preise einen Anreiz, auf das Signal zu reagieren. Unternehmer verstehen die höheren Preise und die damit verbundenen Gewinnmöglichkeiten als Anreiz, auf das Knappheitssignal zu reagieren und mehr in den Bau von Einraumwohnungen in Berlin-Mitte, Hamburg-Winterhude oder München-Schwabing zu investieren. Gleichzeitig leistet die marktgetriebene urbane Konzentration in den Stadtzentren einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die hohen Preise für Wohnraum in den urbanen Zentren reizen die Angebotsseite gewissermaßen dazu an, die Bevölkerungskonzentration in den Stadtzentren voranzutreiben und knappe Ressourcen genau da einzusetzen, wo sie für eine erfolgreiche Umweltpolitik hingehören: im Zentrum der Stadt. So wie es richtig ist, den Markt zu regulieren, wenn externe Effekte individuellen Handelns die Natur belasten, sollten die Signal- und Anreizfunktionen des Marktes genutzt werden, wenn sie „grüne“ Ergebnisse zeitigen.
 
        Was passiert, wenn von politischer Seite gegen die kooperationsstiftende Signal- und Anreizfunktion von Preisen angearbeitet wird, zeigt das „Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin“, besser bekannt als „Berliner Mietendeckel“, das im Frühjahr 2020 beschlossen und vom Bundesverfassungsgericht gut ein Jahr später wegen mangelnder Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin für verfassungswidrig erklärt wurde. Das Gesetz sollte dafür sorgen, dass sich der Mietmarkt in Berlin entspannt. Es erließ (mit einer Reihe von Ausnahmen, die hauptsächlich Neubauten betrafen) einen Mietenstopp, der Mieterhöhungen zum Stichtag 18. Juni 2019 verbot, eine Mietobergrenze, die sich an einer zentralen Berliner Mietentabelle orientierte, und eine Mietsenkung, die eine Verringerung der Bestandsmiete erlaubte, wenn diese in Relation zum Einkommen zu hoch war. Nicht mehr dezentral-marktwirtschaftliche, sondern zentral-politische Faktoren entschieden nun über die Höhe des Mietpreises.
 
        Das Ergebnis des Experiments war katastrophal: Der Mietmarkt in Berlin zerfiel in zwei Teile. Der durchschnittliche Mietpreis im regulierten Segment der älteren Wohnungen und Bestandsmietverträge fiel und kam so den privilegierten Insidern zugute, während die Preise im unregulierten Segment für Neubauten überdurchschnittlich stiegen und so den weniger privilegierten Outsidern weiter schadeten. Gleichzeitig brach das Wohnungsangebot ein: Die Anzahl der Mietannoncen fiel nach Einführung des Mietendeckels um bis zu 60 Prozent und „verharrt auch nach dessen Abschaffung auf diesem geringen Niveau“.14 Statt den Preismechanismus des Marktes als Signal und Anreiz zu nutzen und sowohl die private als auch die kommunale Bereitstellung von Wohnraum voranzutreiben, arbeitete die Politik mit dem Mietendeckel aktiv gegen die Preisfunktionen an und verzerrte sie, indem sie den Marktpreis künstlich senkte. Signal und Anreiz, in den Berliner Mietmarkt zu investieren, wurden schwächer, und Anbieter wandten sich ab. Klüger wäre es gewesen, innerhalb eines liberalen Ordnungsrahmens auf freie, urbane Märkte zu setzen, die dabei hätten helfen können, soziale Zielkonflikte über knappe Ressourcen mit Signalen und Anreizen des Preissystems zu lösen.
 
        Hyperlokale Entscheidungen statt privilegierter Bürgerbeteiligung
 
        Marktwirtschaftlicher Urbanismus ist entscheidend, um soziale Zielkonflikte in der Stadt kooperativ zu lösen. Märkte sind aber nicht perfekt – und Bewohner haben ein legitimes Interesse und Mitspracherecht an der Entwicklung ihres Kiezes. Da Märkte negative externe Effekte urbaner Entwicklung wie zum Beispiel ein höheres Verkehrsvolumen, einen überfüllten Nahverkehr oder die ästhetische Veränderung von Kiezen mitunter nicht mit einpreisen und gewisse Probleme der Vermachtung mit ihnen einhergehen können, braucht die urbane Marktwirtschaft eine korrigierende Ergänzung.15 In einem liberalen Ordnungsrahmen ist es jedoch nicht der Zentralstaat, der potenzielles urbanes Marktversagen perfekt auflösen könnte. Wie die Ökonomie-Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom argumentierte, gibt es überhaupt kein institutionelles Allheilmittel für das Problem sozialer Zielkonflikte.16 Allerdings konnten sie und ihre Kollegen anhand jahrelanger Feldforschung zeigen, dass soziale Zielkonflikte häufig weder durch zentrale Politik noch durch den Preismechanismus, dafür aber kooperativ von lokalen Entscheidungsträgern gelöst werden können.17 Den Ansatz, der sich auf viele verschiedene autonome Entscheidungszentren statt eines einzigen – wie etwa den Zentralstaat – verlässt, nennt sie „Polyzentrismus“.
 
        Was aber ist das richtige Forum für kollektive wohnungspolitische Entscheidungen? Aus den Vereinigten Staaten lernen wir, dass eine suboptimale Dezentralisierung negative Effekte haben kann. So zeigte sich etwa, dass die „Bemühungen um die Übertragung einiger Befugnisse im Bereich der Raumordnung und Planung auf große nachbarschaftliche Räte mit dreißig- bis hunderttausend Einwohnern nicht sonderlich erfolgreich“ waren.18 Die jüngste Evidenz aus dem von chronischen Wohnungsproblemen heimgesuchten San Francisco zeigt zudem, dass es ganz besonders „ältere, weiße und finanziell abgesicherte“ Stadtbewohner sind, die sich in lokalen Entscheidungsprozessen einbringen und gegen neue Bauentwicklungen einsetzen.19 Eine mögliche Lösung ist deshalb die „hyperlokale“ Entscheidungsfindung auf der Ebene von Straßen oder Blocks.
 
        Straßen- beziehungsweise Blockwahlen sind ein Konzept, das besonders in den Ballungsgebieten des Vereinigten Königreichs immer mehr Anhänger über die Parteigrenzen hinweg gewinnt.20 Straßenwahlen ermöglichen räumlich begrenzten Gegenden in einer Stadt, selbst zu entscheiden, wie ihre Grundstücke entwickelt werden sollen. Eigentümer und Mieter von Immobilien in einer Straße oder einem Block bekommen das Recht, mit einer qualifizierten Mehrheit (zum Beispiel einer Zweidrittelmehrheit) darüber zu entscheiden, ob Gebäude mit Wohnungen aufgestockt, Wohnungen vergrößert oder verkleinert oder weitere Teile von einem Grundstück baulich genutzt werden dürfen. Auf diese Weise beteiligt man die direkt betroffenen Eigentümer und Mieter eines Kiezes an der Entwicklung ihrer unmittelbaren Umgebung in einer demokratischen Wahl. Die abstimmenden Parteien sind damit auch diejenigen, die unmittelbar von der Weiterentwicklung ihrer Immobilien in Zentrumslage ökonomisch profitieren. Die Eigentümer können jedoch nicht allein entscheiden, sondern brauchen dafür die Zustimmung der Mieter, die sie auf verschiedene Weise von einer Zustimmung zur Immobilienentwicklung überzeugen können, etwa durch Gewinnbeteiligungsverträge. Dieser Ansatz ergänzt den weiterhin bestehenden Weg von kommunalen Genehmigungsverfahren und ermöglicht einen zusätzlichen Hebel für urbane Entwicklung.21 So verbinden hyperlokale Straßenwahlen die ökonomischen Interessen der Insider mit dem Wunsch der Outsider nach mehr Wohnraum.
 
        Marktwirtschaftliche Lösungen stellen dezentral Wissen und Anreize für die kooperationsgeleitete Entwicklung einer Stadt bereit. Ähnlich wie die zentralisierte Stadtplanung können sie aber auch externe Effekte verursachen, die von Anwohnern getragen werden müssen und zu Widerstand gegen jede Art von Entwicklung und Nachverdichtung führen. Straßenwahlen beteiligen eine begrenzte Anzahl von betroffenen Eigentümern und Mietern an der Gestaltung ihrer unmittelbaren Nachbarschaft und helfen so dabei, lokalen Widerstand gegen die urbane Entwicklung zu verringern und Zielkonflikte kooperativ zu lösen. Eine Kombination beider Ansätze bildet das Herz eines liberalen Ordnungsrahmens für das Bauen und Wohnen in der Stadt.
 
        FAZIT
 
        Zielkonflikte um begrenzte Ressourcen sind unumgänglich. Denn menschliche Wünsche und Bedürfnisse sind unendlich und soziale Zielkonflikte damit nie zur Zufriedenheit aller lösbar. Gleichzeitig sind Menschen fehlbar und institutionelle Lösungen nie perfekt. Im Vergleich zu anderen unvollkommenen institutionellen Alternativen erlaubt uns ein liberaler Ordnungsrahmen aus urbaner Marktwirtschaft und hyperlokaler Beteiligung aber, Zielkonflikte möglichst kooperativ zu lösen.
 
        So wie Jane Jacobs in den 1950er und 1960er Jahren gegen Entwicklungen in New York City ankämpfte, die den historischen Charakter Manhattans ohne Zustimmung der lokalen Bevölkerung verändert hätten, so widersetzen sich NIMKI der Veränderung ihrer Kieze heute. Doch verpassen sie es, die sozialen und ökologischen Kosten einzubeziehen, die durch die mangelnde Verdichtung deutscher Städte entstehen: Die NIMKI-Insider stehen sozial im Konflikt mit den Wohnungsbedürfnissen der urbanen Outsider und ökologisch im Konflikt mit dem Einsatz für eine gesunde Umwelt. Es braucht einen Ordnungsrahmen für die Stadt, der diese beiden schwelenden sozialen Zielkonflikte löst. Eine liberale Lösung setzt dabei auf die kooperative Wirkung urbaner Märkte und hyperlokaler Beteiligung. Märkte erlauben die Verwandlung sozialer Zielkonflikte um begrenzte Ressourcen in Kooperationen, in denen beide Seiten von der Kooperation profitieren. Dabei nutzen Märkte den Preismechanismus, um Wissen und Anreize zu generieren und soziale Konflikte innerhalb der Stadt kooperativ zu lösen. Verhindert ein Marktversagen jedoch, dass begrenzte Ressourcen effizient eingesetzt werden, schlagen wir hyperlokale Beteiligungsformen als Teil der Lösung vor. Straßen- und Blockwahlen erlauben es Eigentümern und Mietern, sich außerhalb des Preismechanismus und dessen potenzieller Machtverzerrung sowie jenseits zentraler politischer Weisungen über die bauliche Entwicklung ihrer unmittelbaren Umgebung auseinanderzusetzen und so Lösungen für soziale Zielkonflikte zu finden.
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        MARKTFERNE EIGENTUMSMODELLE
 
        Potenziale und Grenzen gemeinwohlorientierter Immobilienentwicklung
 
        Corinna Hölzl · Henning Nuissl
 
        Vielerorts ist unübersehbar, dass der Wohnungsmarkt nicht in der Lage ist, in ausreichendem Umfang Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der für alle Teile der Bevölkerung erschwinglich ist. Entsprechend sind in vielen größeren Städten Europas sowohl zivilgesellschaftliche Initiativen als auch kommunale Programme zur Förderung des nicht marktorientierten Wohnungsmarktsegments entstanden.01 Parallel dazu hat sich in den Housing Studies eine lebhafte Diskussion um (neue) marktferne Eigentumsmodelle sowie politische Maßnahmen zur Förderung von dauerhaft dekommodifiziertem Wohnen entwickelt. Diese Diskussion wird von unterschiedlichen Akteursgruppen geführt – in Deutschland meist unter der Überschrift einer „gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung“ – und wird, neben generellen Aufrufen zur konsequenten Dekommodifizierung des Wohnens,02 von konkreten Vorschlägen zur Regulierung des Mietwohnungsmarkts begleitet.03
 
        Wenn in der internationalen Literatur zur gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung Good-Practice-Beispiele diskutiert werden, wird nicht selten auf Deutschland verwiesen.04 Denn auch wenn der Schwerpunkt der deutschen Wohnungspolitik traditionell auf Anreizen für privatwirtschaftlichen Wohnungsbau sowie der Förderung von Wohneigentum liegt, ist der Anteil von Wohnungen im Besitz öffentlicher Wohnungsunternehmen und großer Genossenschaften hierzulande vergleichsweise hoch. So ist mit 4,7 Millionen Wohnungen knapp ein Viertel aller deutschen Geschosswohnungen im Besitz kommunaler und öffentlicher Wohnungsunternehmen (12,5 Prozent) oder Wohnungsgenossenschaften (10,1 Prozent). Neben diesen beiden Vermietungstypen spielen jüngere marktferne Eigentumsmodelle eine wachsende Rolle, insbesondere Neugründungen von Wohnungsgenossenschaften, Bodenstiftungen und die Beteiligungsgesellschaft „Mietshäuser Syndikat“. Quantitativ sind diese neuen Akteure am Wohnungsmarkt zwar noch relativ unbedeutend, sie zeichnen sich jedoch durch eine überaus dynamische Entwicklung aus.05 Wegen ihrer internen Organisation und ihrer rechtlichen Verfasstheit wird ihnen häufig ein hohes wohnungspolitisches Innovationspotenzial sowie eine Korrektivfunktion für Dysfunktionalitäten des Wohnungsmarkts zugeschrieben.06
 
        Im Folgenden beleuchten wir die potenzielle Bedeutung solcher Immobilienakteure für die Versorgung mit Wohnraum etwas näher. Die Bundeshauptstadt Berlin, wo die Anspannung auf dem Wohnungsmarkt seit geraumer Zeit stetig zunimmt, wo sich aber auch eine diverse Eigentumsstruktur auf dem Mietwohnungsmarkt findet, dient uns dabei als Fallbeispiel. An diesem wird der in der Wohnungsforschung kaum systematisch untersuchten Leitfrage nachgegangen, inwiefern öffentliche, genossenschaftliche und zivilgesellschaftliche Immobilieneigentümer*innen verschiedenen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu langfristig bezahlbarem Wohnraum eröffnen und damit zur Entspannung von Wohnungsmärkten und zur Reduzierung von Verdrängungsrisiken beitragen können.
 
        DAS BEISPIEL BERLIN
 
        Gut 30 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestands gehören institutionellen Vermieter*innen, deren primäres Ziel nicht die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite ist. Diesen Bereich des Wohnungsmarkts definieren wir als „marktfern“. Mit rund 323000 Wohnungen verteilt sich der größte Teil dieser marktfernen Bestände auf die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen (gut 19 Prozent); weitere 188000 Wohnungen (etwa 11 Prozent) gehören den mehr als 100 Berliner Wohnungsgenossenschaften; der Rest befindet sich in den Händen anderer Immobilienakteure (Tabelle). In der vielfältigen Genossenschaftsszene Berlins lassen sich sehr grob zwei Typen von Wohnungsgenossenschaften unterscheiden: größere Traditionsgenossenschaften mit mindestens 5000 Wohnungen und jüngere, kleinere Genossenschaften.07 Letztere besitzen zusammengenommen mittlerweile ebenfalls fast 5000 Wohnungen.08 Bei den marktfernen Immobilienakteuren jenseits von Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe, die für die Wohnungsversorgung in Berlin bislang eine nur untergeordnete Rolle spielt. So gehören rund 20000 Wohnungen gemeinnützigen Organisationen wie Kirchen, deren Bewirtschaftungsstrategien häufig denen privater Eigentümer*innen ähneln.09 Hinzu kommen einige Hundert individuelle Hausprojekte, die sich hinsichtlich ihrer Organisationsform und ihrer Bewirtschaftungsziele deutlich unterscheiden. Diese beiden Eigentümertypen werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt, da sich aufgrund ihrer Heterogenität keine allgemeinen Aussagen zu ihrer Rolle auf dem Wohnungsmarkt treffen lassen. Ganz anders ist dies im Fall der jüngeren Wohnmodelle mit geteilter Eigentümerstruktur:
 
         
          Tabelle: Berliner Wohnungsbestand – Eigentümerstruktur (2019)
 
                   
                	 
                  EIGENTÜMERTYP
  
                	 
                  ANTEIL (%)
  
                	 
                  ANZAHL
  
  
                	 
                  Marktfern
  
                	 
                  Nichtkommerzielle Organisationen (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Stiftungen)
  
                	 
                  1
  
                	 
                  ~20000†
  
  
                	 
                  # Landeseigene Wohnungsunternehmen
  
                	 
                  19
  
                	 
                  323000
  
  
                	 
                  # Wohnungsgenossenschaften: traditionelle und junge
  
                	 
                  11
  
                	 
                  188000
  
  
                	 
                  # Jüngere Wohnmodelle mit geteilter Eigentumsstruktur:
 
                  Bodenstiftungen und Mietshäuser Syndikat
  
                	 
                  <1
  
                	 
                  ~700†
  
  
                	 
                  Sonstige Ein-Hausprojekte (Hausvereine etc.)
  
                	 
                  <1
  
                	 
                  ~300†
  
  
                	 
                  Markt-orientiert
  
                	 
                  Finanzindustrie
  
                	 
                  21
  
                	 
                  342000
  
  
                	 
                  Immobilienunternehmen, Einzeleigentümer*innen (mit mehr als 50 Wohnungen)
  
                	 
                  29
  
                	 
                  479000
  
  
                	 
                  Kleineigentümer*innen
  
                	 
                  18
  
                	 
                  304000
  
  
                	 
                  Gesamt
  
                	 
                  100
  
                	 
                  1657000
  
  
                	 
                  + von Eigentümer*innen bewohnt
  
                	 
                  310000
  
  
                	 
                  Gesamt
  
                	 
                  1968000
  
  
          
 
          Quelle: eigene Berechnung, basierend auf Daten der Investitionsbank Berlin13 und Trautvetter (Anm. 9). Die angegebenen Zahlen sind Schätzungen mit möglichen kleineren Ungenauigkeiten, da die Angaben in den genannten Quellen voneinander abweichen. Mit † sind Schätzungen gekennzeichnet, die auf der Grundlage von Interviews mit Kommunalvertreter*innen vorgenommen wurden. Die in diesem Beitrag im Fokus stehenden Eigentümertypen sind mit # gekennzeichnet.
 
        
 
         
          	Beim „Mietshäuser Syndikat“ handelt es sich um einen Zusammenschluss aus Initiativen, die Häuser erwerben, selbst verwalten und gemeinschaftlich bewohnen. Die vertikal geteilte Eigentumsstruktur zwischen zwei Gesellschaftern – Hausprojekt und Dachverband (beide als GmbH organisiert) – garantiert dem Verbund ein Vetorecht insbesondere gegen den Verkauf der Immobilien oder Satzungsänderungen. 21 der derzeit 178 Syndikatshausprojekte in Deutschland befinden sich in Berlin.
 
          	Bodenstiftungen trennen das Immobilien- vom Baugrundeigentum und vergeben letzteres in Erbbaurecht, um es (spekulativen) Marktprozessen zu entziehen. In der Praxis werden Grundstücke für Wohnprojekte in unterschiedlicher Rechtsform in Erbbaurecht vergeben.10 Zu den bekanntesten Bodenstiftungen zählen die Edith Maryon Stiftung und die Stiftung trias. Erstere besitzt 138 Immobilienprojekte in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Ungarn und Frankreich. In Berlin befinden sich 20 dieser Projekte sowie 47 Erbbaurechtsprojekte.11 Letztere zeichnet für 47 Erbbaurechtsprojekte, davon 14 in Berlin, verantwortlich.12
 
        
 
        DIE ROLLE MARKTFERNER AKTEURE AUF DEM MIETWOHNUNGSMARKT
 
        Um zu eruieren, inwiefern marktferne Wohneigentumsmodelle in der Lage sind, einen signifikanten Beitrag zur Wohnungsmarktentspannung zu leisten, wird, anknüpfend an aktuelle wohnungspolitische Debatten, im Folgenden erörtert, welcher Beitrag von ihnen erstens zur langfristigen Sicherung eines moderaten Mietniveaus, zweitens zur Angebotssicherung durch den Neubau von bezahlbarem Wohnraum und drittens zur weitergehenden Mieterbeteiligung im Sinne einer Dekommodifizierung von Wohnraum zu erwarten ist.
 
        Moderate Mietniveaus
 
        Angesichts eines zunehmend knapper und teurer werdenden Angebots am Mietwohnungsmarkt bemüht sich der Berliner Senat seit einigen Jahren um eine Neuausrichtung seiner Wohnungspolitik. Eine wesentliche Neuerung bestand darin, die öffentlichen Wohnungsbauunternehmen von ihren bisherigen Renditezielen zu entbinden. Im Ergebnis steigen die Mieten in deren Beständen heute deutlich langsamer als in den 2000er Jahren,14 seit 2016 um maximal 1,39 Prozent pro Jahr. 2019 lagen die Mieten mit 6,22 Euro pro Quadratmeter (nettokalt) leicht unter dem Marktniveau, die Angebotsmieten für neu zu vermietende Wohnungen mit 7,13 Euro pro Quadratmeter sogar um 30 Prozent darunter.15 Zugleich ist jedoch zu beobachten, dass öffentliche Wohnungsbauunternehmen Mieten, die unter dem marktüblichen Mittelwert liegen, überdurchschnittlich stark anheben, sodass Kritiker*innen die „schleichende“ Einführung einer Mietuntergrenze von 6 Euro pro Quadratmeter befürchten.16
 
        Auch die Genossenschaften tragen dafür Sorge, dass die Mieten in ihren Beständen bezahlbar bleiben. So ist die Durchschnittsmiete im Wohnungsbestand der 20 größten Berliner Wohnungsgenossenschaften zwischen 2012 und 2018 nur moderat gestiegen (um 2,53 Prozent pro Jahr)17 und lag 2019 mit 5,70 Euro pro Quadratmeter noch deutlich unter dem Niveau der öffentlichen Wohnungsbauunternehmen.18 Bei den Angebotsmieten lagen sie mit durchschnittlich geforderten 7,23 Euro pro Quadratmeter in etwa auf dem gleichen Niveau.19 Allerdings haben auch die Wohnungsgenossenschaften die gesetzlichen Möglichkeiten zur Mieterhöhung zuletzt teilweise ausgeschöpft; das Interesse an einer Erhöhung des Anteils mietpreis- und mieter*innenkontrollierter Wohnungen ist durchaus begrenzt.20 Zudem gibt es immer wieder Fälle, in denen sich auch Genossenschaften für Abriss und Neubau statt für den Erhalt von preiswertem Wohnraum durch Instandsetzung entscheiden.21 Folglich besteht auch hier die Befürchtung, dass die Marktnische der gleichermaßen einfachen wie sehr günstigen Genossenschaftswohnungen zusehends verschwindet.22
 
        Bei den jüngeren Wohnmodellen mit geteilter Eigentumsstruktur schließt deren rechtliche Konstruktion einseitige Mieterhöhungen aus. Beim Mietshäuser Syndikat zum Beispiel bestimmen die jeweiligen Hausgemeinschaften über die Bewirtschaftung ihrer Immobilie; bei den Bodenstiftungen ist der Erbbauzins von der allgemeinen Bodenpreisentwicklung abgekoppelt.
 
        Angebotssicherung
 
        Sowohl öffentliche Wohnungsunternehmen als auch jüngere Genossenschaften haben in jüngster Zeit ihre Berliner Wohnungsbestände erweitert. Seit 2009 haben landeseigene Wohnungsunternehmen etwa 18000 neue Wohnungen gebaut und weitere 52000 Wohnungen erworben. Dies reicht allerdings bei Weitem noch nicht aus, um den Wohnungsbedarf im mittleren und unteren Preissegment zu decken. Auch der Anteil von Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung (Sozialwohnungen) in den Beständen der öffentlichen Wohnungsunternehmen, der über rund 30 Jahre lang rückläufig war, ist mit derzeit rund 25 Prozent gerade einmal halb so hoch wie in der Kooperationsvereinbarung zwischen den öffentlichen Wohnungsunternehmen und dem Land Berlin festgelegt.23 Genossenschaften bauen in Berlin aktuell nicht mehr als 660 neue Wohnungen pro Jahr, deren Erstmieter*innen überdies nicht selten erhebliche Kautionen in Höhe von rund 1000 Euro pro Quadratmeter hinterlegen müssen.24 Die neuen Wohnmodelle sind – mit jährlich etwa zehn neuen Projekten in Berlin25 – im Hinblick auf die Sicherung eines preisgünstigen Wohnungsangebots quantitativ ebenfalls weitgehend zu vernachlässigen; dies gilt umso mehr seit dem Wegfall des kommunalen Vorkaufsrechts. Überdies fehlt ihnen der Zugang zu öffentlichen Mitteln.
 
        Mieter*innenbeteiligung
 
        Eine wirksame Beteiligung stellt unter anderem sicher, dass die Mieter*innen Einfluss auf wesentliche Elemente der Bewirtschaftung nehmen können (etwa auf Neubau, große Sanierungen, Zukauf, Verkauf, Abriss). Obwohl das jüngste Berliner Wohnungsbaugesetz neuartige Beteiligungsformate für Mieter*innen öffentlicher Wohnungsunternehmen eingeführt hat, werden diese bisher kaum genutzt.26 So sind die neu geschaffenen Mieterbeiräte noch nicht in der Lage, bei der Bewirtschaftung, geschweige denn der strategischen Unternehmensplanung, mitzubestimmen. Auch in traditionellen Genossenschaften sind wirtschaftliche Entscheidungen (zum Beispiel in Bezug auf Abriss, Modernisierung oder Vorstandsgehälter) meist nicht demokratisch legitimiert.27 Die mit Abstand größte Bedeutung hat die Mieter*innenmitbestimmung bei den jungen Genossenschaften sowie bei den Wohnmodellen mit geteilter Eigentumsstruktur, wo die Verwaltung der einzelnen Hausprojekte meist allein bei den Bewohner*innen liegt.
 
        GRENZEN EINER MARKTFERNEN WOHNUNGSVERSORGUNG
 
        Insgesamt kann den drei vorgestellten Typen marktferner Immobilienakteure durchaus attestiert werden, dass sie dem Mangel an erschwinglichem Wohnraum entgegenwirken. Ihr diesbezügliches Potenzial stößt jedoch an die Grenzen ihrer eigenen Bewirtschaftungs- und Entwicklungsstrategien, da auch sie den Dynamiken des Immobilienmarkts unterworfen sind.
 
        Selbstverständnis und Bewirtschaftungsprinzipien
 
        Auch gegenwärtig spielen Rentabilitätskriterien eine wichtige Rolle im Rahmen der Bewirtschaftungspraxis landeseigener Wohnungsunternehmen in Berlin.28 Zwar beschränkt das Berliner Wohnraumversorgungsgesetz von 2016 ihre zulässigen Gewinnmargen; an ihrer grundsätzlichen Verpflichtung, rationell zu wirtschaften, hat sich jedoch nichts geändert. Dementsprechend ist auch eine Kontinuität der Routinen der Bestandsbewirtschaftung bei diesen Unternehmen festzustellen.29 Dies deckt sich mit der Situation in anderen deutschen Kommunen, den Niederlanden und Teilen Skandinaviens.30
 
        Der internationalen Genossenschaftsbewegung wird in der Forschungsliteratur attestiert, dass sie sich in den vergangenen Jahrzehnten der Verwertungslogik gewinnorientierter Immobilienunternehmen angenähert habe.31 Diese Diagnose deckt sich mit den Beobachtungen zu den Bewirtschaftungsstrategien vieler Berliner Traditionsgenossenschaften, wo das genossenschaftliche Solidaritätsprinzip in der Regel auf die (ökonomische) Verpflichtung gegenüber den eigenen Mitgliedern beschränkt wird.32 So leisteten die großen Berliner Wohnungsgenossenschaften gegen politische Initiativen wie die Einführung eines Mietendeckels jüngst heftigen Widerstand, und ihr Interesse, städtische Grundstücke in Erbbaurecht zu entwickeln oder Neubau an gebundene Mietpreise zu binden, war begrenzt. Demgegenüber betonen viele junge Genossenschaften neben dem Ideal des selbstbestimmten Kollektivs den Gedanken der gesellschaftlichen (nicht allein der gemeinschaftlichen) Solidarität und befürworten in diesem Sinne wohnungspolitische Regulierungsansätze. Dementsprechend gibt es heute Genossenschaften, die die Mitbestimmungsmöglichkeiten ihrer Mitglieder einschränken, um Belegungsquoten für besondere Bedarfsgruppen zu realisieren, Genossenschaften, die sich auf unwirtschaftliche Grundstückskäufe spezialisieren, um verdrängungsbedrohten Wohngemeinschaften den Verbleib zu ermöglichen, Dachgenossenschaften, die einzelnen Hausprojekten ein hohes Maß an Selbstverwaltung einräumen, aber auch eigentumsorientierte Genossenschaften, bei denen Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Auch auf europäischer Ebene ist eine ähnliche Diversifizierung des Genossenschaftswesens zu beobachten.33
 
        Noch deutlicher verstehen sich Wohnmodelle mit geteilter Eigentümerstruktur als „urbane Allmende“34 und in vielen Fällen auch als unmittelbare Antwort auf eine drohende Verdrängung. Dies zeigt sich etwa darin, dass neue Initiativen durch Solidaritätsbeiträge und Wissenstransfer unterstützt werden, aber auch darin, dass Bewirtschaftungsprinzipien immer wieder neu überdacht werden. Während beispielsweise das Mietshäuser Syndikat früher Erbbaurechtsprojekte ablehnte, kooperiert es heute mit Bodenstiftungen.
 
        Bündnisse
 
        Die gewandelten politischen Anforderungen an marktferne Immobilienakteure haben zu einer Störung etablierter Koalitionen geführt. Während früher „einvernehmlich ausgehandelte wohnungspolitische Bündnisse“35 bestanden, stießen die Bemühungen, die der Berliner Senat in der vergangenen Legislaturperiode unternommen hat, um den Anstieg der Mieten zu bremsen, auf massiven Widerstand der etablierten Genossenschaften, aber auch der landeseigenen Wohnungsunternehmen, während sie von jungen Genossenschaften und alternativen Akteuren wie dem Mietshäuser Syndikat begrüßt wurden. Ähnliche Konflikte zwischen dem Staat und denjenigen Teilen der Wohnungswirtschaft, die traditionell eine „soziale Wohnungsversorgung“ sichergestellt haben, sind auch in anderen Ländern zu beobachten. Hinzu kommt, dass neben Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsunternehmen heute auch börsennotierte Unternehmen im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) organisiert sind, der eine meist an unternehmerischen Interessen ausgerichtete Lobbyarbeit betreibt.
 
        Im Fall der Traditionsgenossenschaften stößt die Annäherung an die renditeorientierte Wohnungswirtschaft jedoch zunehmend auf Widerstand seitens der Mitglieder, die eigene Initiativen gegründet haben. So wendet sich die „Genossenschaft von unten“ gegen die Einschränkung der Mitgliederrechte, „Nicht in unserem Namen“ gegen die Ablehnung des Berliner Mietendeckels durch die Genossenschaftsvorstände und „Die Genossenschafter*innen“ gegen „unkooperative Vorstände“, „unkritische Aufsichtsräte“ und Teile des Genossenschaftsgesetzes.36 Zugleich wurde der latente Dissens zwischen den traditionellen und den jungen Genossenschaften durch die Gründung des Bundes junger Genossenschaften, der sich als „Gegenbewegung zur kommerziellen Ausrichtung des BBU“37 versteht, auch institutionell verankert. Seit 2017 sind 35 Genossenschaften diesem neuen Verband beigetreten. In ähnlicher Weise werden die traditionellen Wohnungsgenossenschaften auch in anderen deutschen und österreichischen Städten infrage gestellt.38
 
        Die Bodenstiftungen und das Mietshäuser Syndikat bauen tendenziell Brücken zu anderen stadtpolitischen Initiativen in Berlin und darüber hinaus. So haben sich die Berliner Syndikatsinitiativen etwa dem Aufruf zur Einrichtung eines Bodenfonds mit öffentlicher und bürgerschaftlicher Governance im Sinne einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik angeschlossen.39
 
        Wohnungspolitik
 
        Die Fähigkeit marktferner Vermieter, vergleichsweise preisgünstigen Wohnraum bereitzustellen, hängt zuallererst von ihrem wirtschaftlichen Handlungsspielraum ab – und damit maßgeblich davon, dass ihnen der Staat Grundstücke verbilligt verkauft oder im Erbbaurecht zur Verfügung stellt.40 Der Berliner Senat konzentriert seine diesbezüglichen Anstrengungen auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Dies ist angesichts des großen Anteils, den diese Unternehmen am Berliner Mietwohnungsmarkt haben, sowie aufgrund der Möglichkeit einer direkten Einflussnahme auf ihre Unternehmensstrategien naheliegend. Allerdings ist ein Wandel in deren Selbstverständnis und Bewirtschaftungsstrategien hin zu einer umfassend verstandenen Gemeinwohlorientierung bislang nicht erkennbar. Auch wurden bisher keine Maßnahmen ergriffen, um die erneute Privatisierung von kommunalen Wohnungen zu verhindern. Hinzu kommt, dass die neu aufgesetzte Genossenschaftsförderung nahezu wirkungslos ist, weil sie die Bedingungen der Genossenschaftswirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt. So lehnen zahlreiche Genossenschaften das Erbbaurecht ab, weil die Banken in Deutschland gepachtete Grundstücke bislang nicht als Gegenwert einer Kreditvergabe akzeptieren und Erbbaurechtsverträge überdies oft mit hohen Zinsen und kurzen Laufzeiten verbunden sind.41 Mit ihrer Fokussierung auf die landeseigene Wohnungswirtschaft läuft die Berliner Wohnungspolitik Gefahr, das Potenzial gemeinschaftlicher Wohneigentumsmodelle und junger Genossenschaften ungenutzt zu lassen – ein Problem, das auch in anderen Ländern wie Österreich besteht.42
 
        WOHNUNGSPOLITISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Insgesamt lässt sich konstatieren, dass sämtliche marktfernen Immobilienakteure der Anspannung von Wohnungsmärkten effektiv entgegenwirken, da sie wesentlich „moderatere“ Bewirtschaftungsstrategien verfolgen als die renditeorientierte Wohnungswirtschaft. Zwar sind auch ihre Mieter*innen nicht vor Mieterhöhungen (insbesondere im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen) gefeit; in aller Regel steigen die Mieten aber nur moderat. Dem expliziten Ziel einer Dekommodifizierung des Wohnens sehen sich derzeit jedoch nur einige jüngere Genossenschaften sowie das Mietshäuser Syndikat und verschiedene Bodenstiftungen verpflichtet. Ihnen beziehungsweise der wachsenden Zahl der von ihnen erfolgreich umgesetzten Projekte kommt insofern auch eine Vorbildfunktion zu, da sie potenziellen Bewohner*innen und lokalen Entscheidungsträger*innen zeigen, dass die Schaffung bezahlbaren, hochwertigen Wohnraums mit einer Gemeinwohlorientierung vereinbar ist.43
 
        Angesichts der unübersehbaren Dysfunktionalitäten der Mietwohnungsmärkte in vielen Großstädten wäre zu wünschen, dass auch öffentliche Wohnungsunternehmen und etablierte Genossenschaften sich (wieder) stärker auf das Prinzip der Gemeinwohlorientierung besinnen. Um dies zu erreichen, werden in Berlin – ebenso wie andernorts – eine Reihe von Ansätzen und Maßnahmen diskutiert, darunter die Verankerung wohnungspolitischer Ziele in der (Landes-) Verfassung oder die Änderung der Rechtsform der landeseigenen Wohnungsunternehmen.44
 
        Auch internationale Studien zeigen, dass vor allem jüngere Genossenschaften und Wohnmodelle mit geteilter Eigentümerstruktur innovative Wohnungsbewirtschaftungsstrategien implementieren. Diese sollten daher entschlossener gefördert werden – Ansätze dazu bestehen bereits in Katalonien, der Schweiz, Belgien oder einigen süddeutschen Städten. Insbesondere sollten bestehende Wohnbauförderprogramme für genossenschaftliche und andere gemeinschaftliche Formen des Wohneigentums geöffnet werden. Dies könnte unter anderem durch eine Reduzierung der Erbbauzinsen, einen erleichterten Zugang zu Subventionen für Genossenschaftsmitglieder sowie eine Vereinfachung von Ausschreibungsverfahren erreicht werden. Darüber hinaus könnte eine konsequente politische Unterstützung solidarischer Wohnmodelle auch große etablierte Genossenschaften dazu bewegen, die ursprüngliche solidarische Genossenschaftsidee wiederzuentdecken.
 
        Eine wohnungspolitische Neuorientierung setzt jedoch voraus, dass die derzeitige Diskurshegemonie profitorientierter Wohnungsmarktakteure durchbrochen wird. Solange es den marktfernen Immobilienakteuren nicht gelingt, ihre Interessen gemeinsam zu vertreten, werden alternative wohnungspolitische Initiativen und Regulierungsansätze keine breite politische und öffentliche Akzeptanz finden. In diesem Sinne erscheint es von entscheidender Bedeutung, die Stimme neuartiger gemeinschaftlicher Wohneigentumsmodelle zu stärken, dem weitverbreiteten Misstrauen der Genossenschaften gegenüber der öffentlichen Wohnungspolitik mehr Aufmerksamkeit zu schenken und Lösungen für ihre spezifischen Herausforderungen bei der Wohnungsfinanzierung und -verwaltung zu suchen. Hilfreich wären hier auch systematische Analysen über die aktuellen Bewirtschaftungsplanungen und zugrundeliegenden Motive der großen Genossenschaften, die bislang nicht vorliegen.
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        BEZAHLBARES WOHNEN
 
        Der steinige Weg über das kommunale Bodeneigentum
 
        Dirk Löhr
 
        Hohe Wohnkosten sind insbesondere ein Problem in städtischen Ballungsgebieten und deren Umland. In den boomenden Großstädten kommen vor allem einkommensschwache Haushalte oft an die Grenze dessen, was an Mietkostenbelastung als zumutbar angesehen wird.01 Da die Mietsteigerungen vor allem bei den Neuvertrags- und weniger bei den Bestandsmieten stattfinden, leiden unter der Mietbelastung nicht zuletzt Um- und Zuzügler.02
 
        Die Bundesregierung möchte zur Linderung der Wohnungsnot jedes Jahr 400000 neue Wohnungen bauen, davon 100000 mit Sozialbindung. Allerdings wird preisgünstiges Bauen derzeit wegen des Abrisses von Lieferketten infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sowie der Zinswende sehr erschwert. Auch ein deutliches Absinken der Baulandpreise, das kostenseitig Entlastung schaffen könnte, ist noch nicht in Sicht. Gleichzeitig sinken mit den Realeinkommen der Mieter die Möglichkeiten, Mietsteigerungen am Markt durchzusetzen.03 All dies dürfte die Investitionsneigung abschwächen. Selbst wenn sich diese Probleme mittelfristig entschärfen sollten, bleiben die Engpässe auf dem Bodenmarkt, der dem Wohnungsmarkt vorgelagert ist, strukturell bestehen.
 
        Die Unterschiede zwischen den zentralen, dynamisch wachsenden Agglomerationen und peripheren Räumen sind weniger auf unterschiedliche Baukosten zurückzuführen, sondern in erster Linie auf eine unterschiedliche Wertigkeit der Standorte: International gingen in der jüngeren Vergangenheit etwa 80 Prozent der Hauspreissteigerungen auf Bodenpreissteigerungen zurück; Deutschland ist hier keine Ausnahme mehr.04 Im deutschen Durchschnitt stiegen die Bodenwerte in den vergangenen zwanzig Jahren um mehr als 120 Prozent.05 In den großen deutschen Städten mit über 500000 Einwohnern sind allein im vergangenen Jahrzehnt die Bodenwerte um mehr als das Dreieinhalbfache gestiegen.06
 
        Inwieweit kommunales Bodeneigentum dazu beitragen kann, diese Probleme zu bewältigen, ist umstritten. Einer stärkeren Kommunalisierung des Bodeneigentums steht mitunter eine grundsätzliche Skepsis gegenüber stärkeren staatlichen Interventionen entgegen. Außerdem wird häufig eingewandt, dass es sich beim Wohnkostenproblem in erster Linie um ein Knappheitsproblem handele, das nicht einfach durch eine Änderung der Eigentumsverhältnisse beseitigt werden könne. Diese Argumente sind ernst zu nehmen, bei näherer Betrachtung aber zu relativieren.
 
        DER MARKT ALLEINE RICHTET ES NICHT
 
        Der Markt alleine wird die Wohnkostenproblematik nicht lösen können. Denn selbst dann, wenn Bauland verfügbar gemacht werden kann, muss sich der Neubau wegen der gestiegenen Kosten vor allem auf das gehobene Segment konzentrieren; nur hier können noch die Renditen erzielt werden, die private Neubauvorhaben rentabel erscheinen lassen. Die Hoffnung richtet sich hier häufig auf sogenannte Sickereffekte, wonach infolge des Umzugs einkommensstärkerer Personengruppen in Neubauten vermehrt Bestandswohnungen frei werden, die von Personen aus den mittleren oder gar unteren Einkommensschichten bezogen werden können. Allerdings wirken in angespannten Märkten, speziell bei hohen Zuzügen, solche Sickereffekte nur sehr unzuverlässig.07 Auf sich allein gestellt, befördern die Marktkräfte eher soziale und funktionale Entmischung – mit der Folge von Segregation und Gentrifizierung.
 
        ANSATZPUNKT NACHGELAGERTER WOHNUNGSMARKT?
 
        Zugleich ist die Skepsis gegenüber staatlichen Interventionen gerechtfertigt, soweit die betreffenden Maßnahmen nicht am vorgelagerten Bodenmarkt, sondern am nachgelagerten Wohnungsmarkt ansetzen. Entweder sind sie wenig wirkungsvoll oder sie verursachen – sofern sie effektiv sind – inakzeptable Kollateralschäden. Ein Beispiel für eine beschränkte Wirksamkeit ist die „Bundesmietpreisbremse“. Sie bewirkt im Wesentlichen eine zeitliche Verzögerung von preislichen Anpassungen, verhindert diese aber am Ende nicht.08 Insofern ist sie einerseits wenig schädlich, andererseits aber auch nur von überschaubarem Nutzen, zumal die Mieter bei Verletzungen der Vorschriften selbst ihr Recht durchsetzen müssen. Deutlich stärker ausgestaltet war der – vom Bundesverfassungsgericht aus formalen Gründen verworfene – Berliner Mietendeckel.09 Nicht nur Wohnungsunternehmen, sondern auch manchem privaten Vermieter drohte hier jedoch wirtschaftliches Ungemach, wenn bei der Kreditaufnahme für den Kauf oder den Bau einer Immobilie die Kappung der Mieten nicht antizipiert wurde. In der Folge der Einführung des Mietpreisdeckels sank das Angebot an Mietwohnungen erheblich, dafür kam es zu einer vermehrten Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen.10 Zwar wurde es mit dem Baulandmobilisierungsgesetz ermöglicht, eine solche Ausweichreaktion zu unterbinden (vorerst befristet bis 2025), dennoch senden solche Höchstpreise das falsche ökonomische Signal aus, dass noch mehr Wohnfläche nachgefragt werden kann.11 Über die Kappung der Mieten wurden zudem auch solche Mieter – zulasten der Vermieter – subventioniert, die dies angesichts ihrer Einkommen gar nicht nötig haben.
 
        Eine Alternative zu diesem Vorgehen kann jedoch der Ansatz am vorgelagerten Bodenmarkt sein. Dabei kann sowohl Einfluss auf die Menge des verfügbaren Wohnraums als auch auf den Preis genommen werden.
 
        EINWIRKUNG AUF DAS BODENANGEBOT
 
        Der quantitative Ansatz der Bundesregierung ist insoweit richtig, als die bestehenden Knappheiten auf dem Wohnungsmarkt beseitigt werden müssen. Aber: Bodenerträge und Bodenwerte – und darüber die Wohnkosten – steigen tendenziell mit der Größe eines Siedlungskörpers. Dies gilt unabhängig davon, ob nachverdichtet oder neues Bauland über die Konversion von landwirtschaftlichen Flächen in den bisherigen Außenbereichen geschaffen wird.12 „Bauen, bauen, bauen“ ist daher nur eine notwendige Bedingung für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es ist aber keine hinreichende Voraussetzung hierfür.
 
        Das Bodenangebot hingegen ist und bleibt der „Flaschenhals“ beim Neubau. Kommunale Bodenvorräte können hier als Puffer dienen: Gerade in angespannten Märkten kann das Bodenangebot als Reaktion auf Nachfrageschwankungen kaum ausgeweitet werden, es weist also eine geringe „Elastizität“ auf. Nachfrageschwankungen können aber umgekehrt gerade bei unelastischem Angebot hohe Preisausschläge erzeugen. Kommunen können hier mit einer langfristigen, vorausschauenden und zugleich antizyklisch eingesetzten Bodenvorratspolitik gegensteuern.
 
        Zudem werden die bestehenden Flächenreserven oft nicht effizient genug genutzt. Ökonomisch kann dies seitens der Eigentümer rational sein, zumal Boden den Charakter einer „Realoption“ hat:13 Private Grundstückseigentümer können eine Folgeinvestition in ein Gebäude vornehmen, sind jedoch zumeist nicht dazu verpflichtet. Die Bebauung des Grundstücks kann beliebig aufgeschoben werden, wenn die Umstände gerade nicht passen. Die Bodenpreise enthalten dementsprechend nicht nur einen Gegenwert für die Ertragspotenziale der Standorte (innerer Wert), sondern auch für den Wert des „Wartenkönnens“ (Zeitwert). Letzterer ist nicht nur bei „Spekulation“ von Relevanz, sondern auch für das Vorhalten von Grundstücken aus anderen Motiven, etwa bei „Enkelgrundstücken“.
 
        Ein Grundstückseigentümer kann jedoch nicht zugleich den inneren Wert und den Zeitwert realisieren. Vielmehr geht bei einer Bebauung des Grundstücks der Zeitwert verloren. Deswegen wird nur dann und dort investiert, wo der innere Wert höher als der Zeitwert der „Realoption Boden“ ist – der Zeitwert ist also eine Hürde für die Bebauung. Je höher die erzielbaren Mieten sind, umso leichter kann diese Hürde genommen werden; wo umgekehrt der Zeitwert eine größere Rolle spielt, insbesondere bei Grundstücken mit hohem Aufwertungspotenzial, werden Städte kleiner und teurer.14
 
        Schiebt sich der Zeitwert als spekulative Komponente bei der Preisbildung in den Vordergrund, können sich die Bodenpreise von den Erträgen entkoppeln, die auf den betreffenden Standorten erzielbar sind. Investoren können selbst für ein gehobenes Segment dann nur noch mit Abstrichen bei Rendite und baulicher Qualität tätig werden; an bezahlbares Wohnen ist kaum mehr zu denken. Grundstücke können im Extremfall sogar „totspekuliert“ werden.15
 
        Kommt eine Kommune, zum Beispiel durch eine frühzeitige Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts, rechtzeitig an das Eigentum an den entsprechenden Grundstücken, kann sie einer solchen Spekulationsspirale entgegenwirken. Verpasst sie hingegen den richtigen Zeitpunkt – wie dies etwa beim Hamburger „Holsten-Areal“ offenbar der Fall war16 –, ist eine Korrektur von Fehlentwicklungen kaum mehr möglich. Eine Verschärfung des städtebaulichen Entwicklungsrechts, das es den Kommunen ermöglichen würde, auch in den Innenstadtbereichen leichter an blockierte Flächen zu kommen, steht derzeit nicht auf der politischen Agenda.
 
        Bereits vorhandene Instrumente können allerdings genutzt werden, um die Verfügungsrechte der privaten Eigentümer zu „entkernen“. Der Zeitwert der „Realoption Boden“ kann so reduziert und das faktische Angebot an Grundstücken auf dem Markt erhöht werden. Zu diesen Instrumenten zählt etwa die ab 2025 – allerdings nicht in Bayern – mögliche stärkere grundsteuerliche Belastung „gehorteter“ Grundstücke (sogenannte Grundsteuer C). Auch „Baugebote“ reduzieren den Wert des „Wartenkönnens“, werden aber unter anderem wegen rechtlicher Unsicherheiten von den Kommunen nur sehr zögerlich eingesetzt.17 Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung ist auch die Prüfung der sogenannten Innenentwicklungsmaßnahme vereinbart, bei der es sich im Kern um ein „flächendeckendes Baugebot“ mit „eingebautem Eskalationsmechanismus“ bis hin zur Enteignung für den Fall handelt, dass ein Grundstückseigentümer nicht kooperiert.18 Andererseits wird das Zuwarten gegenwärtig durch die Regelung in Paragraf 23 des Einkommensteuergesetzes begünstigt, nach der Veräußerungen von Grundstücken im Privatvermögen nach einer Haltefrist von zehn Jahren steuerfrei sind. Dies führt zu „Lock-in-Effekten“ beziehungsweise einer Verringerung des faktischen Grundstücksangebotes auf dem Markt. Diese Frist sollte nicht nur deswegen, sondern auch aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit abgeschafft werden.
 
        Die „Entkernung“ der Verfügungsrechte über das Bodeneigentum ist jedoch ein politisch mühsamer Prozess. Auch in der „Baulandkommission“, die das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2018 eingesetzt hatte, wurden diesbezüglich kaum Fortschritte erzielt. Einfacher ist es, wenn sich Kommunen von vornherein über Grundstückskäufe auf dem Markt in die Position von Grundstückseigentümern begeben.
 
        Dann können sie, je nach Entwicklung, die Grundstücke unter Auflagen (Sozialquoten, Bauverpflichtung, ökologische Maßgaben) an private Investoren abgeben. Mit einem solchen Zwischenerwerb ist ein hohes Gestaltungspotenzial verbunden. Zudem können die Kommunen bei der Abgabe des Baulandes über die Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen die Entwicklungskosten samt Infrastruktur abdecken. Allerdings wird der kommunale Zwischenerwerb durch die auch hier anfallende Grunderwerbsteuer erschwert. Die Beseitigung dieses Hindernisses ist im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung jedoch nicht enthalten. Problematisch ist zudem, dass der Zwischenerwerb mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumenten in Innenbereichen nur schwer möglich ist; zumeist findet er im Rahmen von Baulandmodellen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen statt.19 Dies aber beinhaltet einen latenten Konflikt mit flächenhaushaltspolitischen Zielsetzungen.
 
        DIREKTE PREISBEEINFLUSSUNG ÜBER SOZIALQUOTEN
 
        Die Kommune kann über eigentumsrechtliche Maßnahmen jedoch nicht nur mittelbar über eine Steigerung des Angebots, sondern auch unmittelbar auf die Wohnkosten einwirken. Das wichtigste Instrumentarium hierfür sind Quoten für bezahlbaren Wohnraum. Ist der Boden Eigentum der Kommune, so kann er mit Auflagen, etwa Sozialquoten, an Investoren abgegeben werden. Indem so in die Preisbildung eingegriffen wird, werden jedoch die Eigentumsrechte der Investoren beschränkt.
 
        Die Abgabe von Bauland für Projekte mit Sozialquoten sollte daher zu Konditionen geschehen, die für Investoren tragbar sind. Dazu gehört, Grundstücke nicht zum Höchstpreis zu vergeben. Vorzugswürdig sind „Konzeptvergaben“, bei denen der gebotene Preis entweder gleich vorgegeben wird oder aber nur einen von mehreren Aspekten im Rahmen eines Gebotes darstellt, das dann maßgeblich nach seiner Konzeptqualität beurteilt wird. Auch über Bebauungspläne können Sozialquoten auferlegt werden.
 
        Sind Investoren darauf angewiesen, die benötigten Flächen auf dem freien Markt zu erwerben, ist es auch bei der Vorgabe von Sozialquoten in Bebauungsplänen keineswegs sicher, dass sich die voraussichtlichen Ertragsminderungen derart in einer Senkung der Bodenwerte niederschlagen, dass den privaten Investoren noch eine akzeptable Rendite ermöglicht wird. Dies kann insbesondere bei Maßnahmen der „sozialgerechten Bodennutzung“ (Paragraf 1 Absatz 5 Baugesetzbuch) zum Problem werden, wenn die „Planungsbegünstigten“ per städtebaulichem Vertrag zu einem Kostenbeitrag für die Infrastruktur verpflichtet werden. Der Vorhabenträger kann diese nur insoweit aus den planungsbedingten Bodenwertsteigerungen finanzieren, wie sie wirklich bei ihm angefallen sind (und nicht etwa beim Grundstücksverkäufer). Dieses Problem stellt sich beim Zwischenerwerb nicht, wenn die Kommunen die Grundstücke zu einem sozial tragfähigen Bodenwert abgeben.
 
        Auch sonst sind Sozialquoten keineswegs ein „Selbstläufer“. Unter anderem muss die Förderung der sozial gebundenen Wohnungen so hoch sein, dass sich eine Investition auch ohne Quersubventionierung durch die freien Wohnungen rechnet. Ansonsten müssen die Preissetzungsspielräume für die frei vermieteten Wohnungen seitens der Investoren bis zum Äußersten ausgereizt werden – mit entsprechenden Konsequenzen für den Mietspiegel. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Zange, in die viele Investoren angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen zu geraten drohen, erscheint eine Anpassung der Förderlandschaft dringend notwendig.
 
        Hier könnte neben dem – allerdings teuren – kommunalen Wohnungsbau auch die Vergabe von Erbbaurechten hilfreich sein.20 Diese werden zwar oft als eine Form des Zwischenerwerbs verstanden, allerdings verbleibt das Grundstückseigentum bei der Kommune. Nicht nur privater „Grundstücksspekulation“ wird so ein Riegel vorgeschoben, auch anderweitige Blockaden von Grundstücken (etwa aufgrund von Erbstreitigkeiten) sind hier nicht möglich. Der gesamte Nutzungszyklus der Immobilie ist kontrollierbar, und dies beinhaltet auch Zwischen- und Nachnutzungen. Sozialbindungen sind zudem über die gesamte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags hinweg erlaubt,21 und die Kommune profitiert langfristig von den Erbbauzinsen und den Bodenwertzuwächsen.
 
        Damit kommunale Erbbaurechte im Markt Akzeptanz finden, sollten sie jedoch marktgerecht ausgestaltet sein. Hier gilt es, zu einer anderen Anwendung des kommunalen Erbbaurechts als bislang zu gelangen. Oftmals fordert die Kommunalaufsicht ein, dass sich die Kommunen als Erbbaurechtgeber bei der Festsetzung der Erbbauzinsen am „Markt“ orientieren – dieser wird jedoch von zum Teil sehr marktfern, mitunter sogar monopolistisch agierenden Akteuren wie Kirchen oder anderen Kommunen geprägt. Die Erbbauzinsen befinden sich dann oftmals in einer Höhe, die das Bauen bezahlbarer Wohnungen bei auskömmlicher Rendite für die Investoren kaum möglich macht. In einigen Bundesländern wäre deshalb eine Anpassung der Gemeindeordnungen sinnvoll. Im Übrigen erfordert Marktgerechtigkeit, dass Beschränkungen der Verfügungsrechte, die Investoren im Zuge der Vergabe von Erbbaurechten auferlegt werden, adäquat kompensiert werden – dies geschieht derzeit in vielen Fällen nicht. Ebenfalls wären niedrigschwelligere Vergabeverfahren wünschenswert, was aber eine Koordination mit der Europäischen Union erforderlich machen dürfte. Wichtig wäre mit Blick auf die auch im Rahmen des Erbbaurechts denkbare Eigentumsbildung von Schwellenhaushalten außerdem,22 das Erbbaurecht besser mit dem Wohnungseigentumsgesetz in Einklang zu bringen. Ansonsten besteht bei Ablauf der Erbbaurechtsverträge angesichts der Erfordernisse der All- beziehungsweise Einstimmigkeit große Unsicherheit darüber, wie es mit dem Erbbaurecht weitergeht. Eigentumsbildung auf Basis von öffentlich vergebenen Erbbaurechten, wie sie zum Beispiel im Kontext von Mietkaufmodellen diskutiert wird,23 ist unter diesen Umständen nur schwer möglich.
 
        VEHIKEL BODENVORRATSPOLITIK
 
        Unabdingbare Voraussetzung für den breiteren Einsatz von Sozialquoten, den kommunalen Wohnungsbau und das kommunale Erbbaurecht sind auskömmliche kommunale Bodenvorräte. Über die mit kommunalen Bodenvorräten erhöhte Steuerungsfähigkeit wird auch die Umsetzung zeitgemäßer städtebaulicher Leitbilder (Stichworte sind hier unter anderem die „Neue Leipzig Charta“24 oder die resiliente Stadt) erleichtert, insbesondere auch vor dem Hintergrund künftiger städtebaulicher Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.
 
        Kommunale Bodenvorräte dürfen aber nicht erst dann als Akutmaßnahme aufgebaut werden, wenn es „brennt“, sondern sie müssen langfristig und antizyklisch entwickelt werden. Innerhalb der Kommunen setzt Bodenvorratspolitik deshalb einen über die politischen Fraktionsgrenzen reichenden und langfristig bestehenden Konsens voraus. Die Stadt Ulm, der etwa ein Drittel des Stadtgebietes gehört, kann hier als positives Beispiel dienen.25
 
        Doch was muss getan werden, um mehr Boden in kommunale Hände zu bringen? Zunächst benötigen die Kommunen dringend eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung. Einige Bundesländer legen derzeit Bodenfonds auf, um ihre Kommunen beim Ankauf von Grundstücken finanziell zu unterstützen. Auch der finanziell potentere Bund könnte hier einen Beitrag in Gestalt eines „Bundesbodenfonds“ leisten. Weil Bodenvorratspolitik nachhaltig und antizyklisch erfolgen muss, sollte die Mittelvergabe aus Bodenfonds dabei nicht an das Erfordernis eines angespannten Marktes geknüpft werden.
 
        Doch wie könnte ein solcher Bundesbodenfonds organisiert werden? Einem derartigen Vorhaben steht derzeit noch das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern entgegen (Artikel 91b GG), sofern es nicht als Gemeinschaftsaufgabe interpretiert wird (Artikel 91a GG). Niedrigschwellig, das heißt, ohne Grundgesetzänderung, kann das Kooperationsverbot im Rahmen von Artikel 104d GG umschifft werden – allerdings explizit nur für den sozialen Wohnungsbau.
 
        Will man einen solchen Bundesbodenfonds jedoch als Sondervermögen mit erweiterten Kompetenzen, eigenen Mitteln und eigener Verschuldungsmöglichkeit ausgestalten, ist eine Anpassung des Grundgesetzes unumgänglich. Ein solcher Fonds könnte dann an bestehende Institutionen angedockt werden, wie etwa an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die allerdings derzeit dem Bundesfinanzministerium und nicht dem Bundesbauministerium unterstellt ist. Im Rahmen eines Bundesbodenfonds könnten auch Zielvereinbarungen geschlossen werden, um Bevölkerung, Unternehmen und Verwaltung im Sinne der regionalplanerischen Zielsetzungen besser im Raum zu verteilen. Über die Mittelvergabe sollte die Entlastungsfunktion des Umlandes für die großen Städte sowie die Stadt-Umland-Kooperation aktiv unterstützt werden. Darüber hinaus könnte man Mittel gezielt nur in solche Kommunen fließen lassen, die auch von der „Grundsteuer C“, der Besteuerung „gehorteter“ Grundstücke, aktiv Gebrauch machen, sofern diese gesetzlich anwendbar ist. Die letztliche Verantwortung für den Abruf und die Allokation der Mittel müsste bei den Ländern liegen. Hilfreich wäre es hier, wenn diese starke regionale Steuerungsebenen mit eigenem Budget einrichten würden. Dies ginge aber wiederum mit einer Beschränkung der kommunalen Selbstverwaltungsautonomie (Artikel 28 Absatz 2 GG) einher und wird daher auf Widerstand stoßen – mag es auch noch so vernünftig sein. Auf Ebene der Metropolräume wurden allerdings schon teilweise wichtige Schritte in diese Richtung vollzogen.
 
        Angesichts der derzeit krisenbedingt hohen staatlichen Neuverschuldung könnte ein Bundesbodenfonds jedoch allenfalls mittelfristig in Angriff genommen werden, zumal er im aktuellen Koalitionsvertrag auch nicht vorgesehen ist. Zudem reicht es nicht aus, einfach nur mehr Geld ins System zu geben – auch das rechtliche Instrumentarium für hoheitliche Grundstückserwerbsmaßnahmen muss geschärft werden.
 
        Ein zentraler Punkt hierbei ist der Ausbau des kommunalen Vorkaufsrechts, das erst jüngst durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts geschwächt wurde.26 Das Bundesbauministerium arbeitet derzeit an einer Revision des Rechtsrahmens. Der Kaufpreis kann schon heute auf den Verkehrswert beschränkt werden; in der Diskussion steht eine weitere Absenkung auf den sozial tragfähigen Bodenwert. Der Grundstückseigentümer kann sich allerdings von der Transaktion zurückziehen. Wenngleich die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts mittlerweile zum Zwecke der „Deckung des Wohnbedarfs in der Gemeinde“ zulässig ist, kann es bislang nicht als Regelinstrumentarium für Bodenvorratspolitik eingesetzt werden. Dies sollte dringend geändert werden.
 
        VERMINTES TERRAIN
 
        Bodenpolitik ist derzeit ein zahnloser Tiger, soweit sie sich auf die „Entkernung“ der Verfügungsrechte der privaten Grundstückseigentümer richtet. Die Forderung, Eingriffe in die Eigentumsrechte zu unterlassen, stand schon bei der Baulandkommission als Elefant im Raum.27 Auch innerhalb der Ampel-Regierung sind viele diesbezügliche Maßnahmen nicht konsensfähig. Kommunales Bodeneigentum ist hingegen zumindest vor Ort weniger politisiert.
 
        Doch auch die Kommunen selbst müssen in die Pflicht genommen werden. Dies reicht von der systematischen, katastermäßigen Erfassung von Baulandpotenzialen (vor allem bezüglich Leerständen und Brachen) bis hin zu einer besseren regionalen Koordination der Baulandneuausweisung. Baulandneuausweisungen an den richtigen Stellen könnten auch finanzpolitisch unterstützt werden, etwa durch das Instrument der Baulandausweisungsumlage.28
 
        Angesichts der aktuellen Zinswende dreht sich der Grundstücksmarkt derzeit. Dies wird aber nur ein vorübergehender Dämpfer sein; insbesondere für die Wohnungsmärkte der großen und dynamischen Städte ist allenfalls eine kurze Verschnaufpause zu erwarten.29 Indessen steht zu befürchten, dass die Politik eine solche Verschnaufpause nicht von sich aus zu einer Neuausrichtung der Bodenpolitik nutzen wird – zu gerne reagiert sie auf akuten Handlungsdruck, anstatt vorausschauend zu gestalten. Hier obliegt es der Zivilgesellschaft, weiterhin sanften Druck auszuüben. Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik erfordert nach wie vor ein beharrliches Bohren dicker politischer Bretter.
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        WIEN IST ANDERS?
 
        Das Modell Gemeindebau
 
        Jens Wietschorke
 
        In der Diskussion über steigende Mietkosten und die Frage, ob man sich Wohnraum überhaupt noch leisten kann, fällt immer wieder der Name einer Stadt: Wien. „Wien ist anders“, lautet ein bekannter Slogan der städtischen Fremdenverkehrswerbung, und auch in Bezug auf die Wohnungsbaupolitik scheint an diesem Befund etwas dran zu sein. Wollte man die Sonderstellung der Stadt Wien in Wohnungsfragen in einer einzigen Zahl ausdrücken, dann wäre dies wohl die 26. Denn 26 Prozent des Wohnungsbestandes in Wien befinden sich heute im Eigentum der Gemeinde, die damit die größte Immobilienbesitzerin Europas ist. Darüber hinaus unterliegen 60 Prozent aller Mietwohnungen in Wien einer dauerhaften sozialen Bindung.01 Während etwa Berlin dadurch in die wohnungspolitischen Schlagzeilen geraten ist, dass die Stadt erst weite Teile ihres kommunalen Wohnungsbestandes abgestoßen hat und nun – legitimiert durch einen erfolgreichen Volksentscheid – die Möglichkeiten einer Enteignung und Vergesellschaftung privater Wohnungsbaugesellschaften sondiert, hat die Gemeinde Wien mit ihrem Immobilienbesitz ein zentrales Instrument der Wohnungsmarktregulierung immer in der Hand behalten.
 
        Ein solcher kommunaler Wohnungsbestand ist mehr als nur das Tafelsilber einer Stadt, das man notfalls verscherbeln kann, wenn die Kassen leer sind. Er ist Teil des sozialpolitischen Rückgrats der Stadtgesellschaft, und er sichert einer Stadtverwaltung die Macht und die Handlungsfähigkeit, die sie braucht, um den freien Kräften des Marktes etwas entgegensetzen zu können. Dabei gibt es auch kritische Stimmen. Wien eigne sich nicht als Vorbild in der Wohnungspolitik, urteilte etwa der Ökonom Matthias Benz: Zu reguliert, zu ungerecht, zu teuer sei das System. Es begünstige sozialdemokratische Klientelwirtschaft und führe zu überhöhten Steuerbelastungen.02 Der vorliegende Beitrag diskutiert das Pro und Contra der Wiener Politik der Wohnraumversorgung und stellt den Gemeindebau als historische Errungenschaft, stadträumliche Intervention und Zukunftsmodell zugleich vor.
 
        VOM ZINSHAUS ZUM GEMEINDEBAU
 
        Die Geschichte des Wohnens in Wien war mindestens seit dem 18. Jahrhundert von massiven Problemen hinsichtlich der Wohnraumversorgung geprägt. „Schon zur Zeit Maria Theresias herrschten in Wien äußerst unbefriedigende Wohnverhältnisse. Die Wohnungsknappheit sollte für die folgenden zwei Jahrhunderte den Alltag der Wiener Bevölkerung maßgebend bestimmen.“03 So reagierte der Wohnungsmarkt auf die massive Zuwanderung und den Wandel der Sozialstruktur infolge der Industrialisierung nur mit großen Verzögerungen; für weite Teile der Arbeiterschaft war kein angemessener Wohnraum verfügbar.04 Gleichzeitig wurde die Stadt zum Terrain privater Grundstücks- und Immobilienspekulation: Wie in anderen europäischen Metropolen entstanden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Wien weitläufige Arbeiterviertel, dicht überbaut mit Zins- und Mietshäusern. Für den Zeitraum zwischen 1856 und 1917 zählte man 460000 neu errichtete Wohnungen, die insbesondere die Vorstädte außerhalb des Linienwalls „zu Zonen extremer sozialer und baulich-räumlicher Enge“ verdichteten. In diesen Außenbezirken lebten vier Fünftel der Bevölkerung, in Kleinstwohnungen, die lediglich aus einem Wohnraum mit oder sogar ohne Küche bestanden.05
 
        Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg herrschten in Wien die schlechtesten Wohnverhältnisse aller europäischen Metropolen.06 Die Kleingarten- und Siedlerbewegung, die in Wien schon vor 1914 und während des Krieges eine wichtige Rolle gespielt hatte, reagierte darauf mit einer Ausweitung des informellen Wohnens: Von 1918 bis 1921 entstand ein regelrechter Gürtel von illegal errichteten „Bretteldörfern“ um die Stadt, teils auf verfügbaren städtischen Freiflächen, teils auf neuen Rodungen am Wienerwaldrand.07 Aus den wilden Siedlungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit wurde ein Modell für das Wohnen der Zukunft entwickelt: Die neue sozialdemokratische Wiener Stadtregierung berief den deutschen Gartenstadt-Pionier Hans Kampffmeyer zum Leiter des Siedlungsamts, Adolf Loos wurde dessen Chefarchitekt.
 
        Auch darüber hinaus versammelte sich um die Wiener Siedler- und Gartenstadtbewegung damals ein Who is Who der zeitgenössischen Reformarchitektur – von Josef Frank bis Margarete Schütte-Lihotzky, von Heinrich Tessenow bis Josef Hoffmann.08 Sie plädierten für den Bau von Gartenstädten nach britischem Vorbild, bestehend aus Reihenhäusern mit Selbstversorgergarten sowie einer kleinen Siedlungs-Infrastruktur. In der Stadtregierung setzten sich indessen bald die Befürworter des günstigeren und praktikableren Geschosswohnungsbaus durch. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 1. September 1923 wurde ein historisches Wohnbauprogramm verabschiedet, das ab 1924 den Bau von 5000 neuen Kleinwohnungen pro Jahr vorsah, insgesamt ging es um ein Volumen von 25000 Wohnungen.09 Obwohl auch der Siedlungsbau seitens der Gemeinde weiter gefördert wurde, entstanden nun vor allem großformatige Wohnhöfe und „Superblocks“, unter denen bis heute der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt der bekannteste ist – ein gewaltiger, über einen Kilometer langer Gebäuderiegel mit insgesamt 1300 Wohneinheiten, dessen Schaufassade mit ihren breiten Tordurchgängen, ihrer Farbgestaltung und den hoch aufragenden Fahnentürmen ein spektakuläres Bild abgibt.
 
        Ermöglicht wurde die massive Bautätigkeit der Gemeinde Wien durch die Finanzpolitik der neuen sozialdemokratischen Stadtregierung, für die der von Konservativen als „Steuerbolschewist“ verschriene Finanzstadtrat Hugo Breitner stand. Die scharf progressiv gestaffelte Wohnbausteuer traf insbesondere die Besitzer von Villen, Stadtpalästen und Luxuswohnungen hart. Für die teuersten 0,5 Prozent der potenziellen Mietobjekte in Wien mussten sie fast die Hälfte des gesamten Wohnbausteueraufkommens der Stadt entrichten.10 Die Mittel flossen in den Wohnungsbau, während der auf das Niveau von 1914 eingefrorene „Friedenszins“ und ein ausgedehnter Mieterschutz die Position der Mieter*innen auf dem Markt stärkten – beides ein Erbe der späten Monarchie, die sich 1917 angesichts von Inflation und Krieg zu dieser Konzession gezwungen sah. Durch all diese Regelungen wurden Grundstücks- und Immobilienspekulation so gut wie unmöglich, das Vermieten unrentabel. „Die Wohnung verlor ihren Warencharakter.“11 Durch das drastische Absinken der Bodenpreise konnte die Gemeinde wertvollen innerstädtischen Baugrund erwerben, ihren Grundbesitz multiplizieren und in großem Stil Neubauten errichten. 1934 gab es in Wien bereits 65000 Gemeindewohnungen. Damit war die Bautätigkeit der Gemeinde sogar über ihre selbst gesetzten Planziele hinausgeschossen.
 
        DAS NEUE GESICHT DER SOZIALEN STADT
 
        Einig waren sich die austromarxistischen Akteure der Wiener Wohnungspolitik nach 1919 vor allem darin, wie die neue Stadt nicht aussehen sollte. Man wandte sich dezidiert gegen das im Wien des 19. Jahrhunderts übliche „Bassenahaus“, mit stickigen Gangküchen und einer zentralen Wasserentnahmestelle pro Stockwerk. Keine dunklen, engen Höfe, Gänge und Stiegenhäuser mehr, sondern Licht und Luft. Allerdings waren auch die neuen Wohnungen alles andere als großzügig geschnitten, sondern veritable „Wohnungen für das Existenzminimum“: kleine Ein-, Zwei- oder Dreiraumwohnungen mit Wasseranschluss und WC, aber ohne Badezimmer. Von einigen deutschen Architekten kam harsche Kritik: Bruno Taut etwa mokierte sich über das „tiefe Niveau“ des Wiener Wohnungsbaus und sprach von der „schlimmsten Zusammenpferchung“.12 Dabei übersah er einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Wiener Gemeindebau und vielen Wohnbauten, wie sie Taut, Martin Wagner, Fritz Schumacher oder Ernst May in den 1920er Jahren in deutschen Städten planten: Die Wiener Wohnungen konnten sich Arbeiterfamilien auch tatsächlich leisten, die Mieten waren im internationalen Vergleich sensationell niedrig. Während es in Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main in der Regel Mittelschichtsfamilien waren, die in die neu gebauten Wohnungen einzogen, gelang es im „Roten Wien“, die Wohnungsnot breiter Bevölkerungsschichten zu beseitigen, wie der Architekturhistoriker Gert Kähler in seiner Gesamtbeurteilung festhält: „Das hervorstechendste Merkmal des Wiener Gemeindewohnungsbaus jener Zeit war nicht die Bevorzugung der einen oder der anderen Architekturströmung, sondern die Tatsache, daß hier – so weit ich sehe zum einzigen Mal in Europa – ein Wohnungsbau für die Masse der Arbeiter und Angestellten, für das ‚Proletariat‘, durchgeführt wurde, der infolge der niedrigen Mieten diesen tatsächlich das Wohnen auch erlaubte: Nur zwei bis sieben Prozent des normalen Einkommens mußte für eine Monatsmiete aufgebracht werden. (…) Was also in Deutschland nur zögerlich begonnen wurde, die Wohnung vom Spekulationsobjekt zum sozialen Recht zu machen, das verwirklichte man in Wien.“13
 
        Die Architekten des Roten Wien der Zwischenkriegszeit prägten das Stadtbild mit einer eigenen Ästhetik.14 Denn bei aller Diversität der Wohnarchitektur im Einzelnen lässt sich eine einheitliche Signatur ausmachen. Der Kunsthistoriker Andreas Nierhaus hat von einem „Habitus“ gesprochen, der die Wiener Gemeindebauten miteinander verbindet, und dessen architektonische Elemente klar benannt werden können: „Einfügung großflächiger Volumina in den Stadtraum bei gleichzeitiger Kontrastwirkung zur bestehenden Bebauung, denkmalartige Wirkung durch eigens entworfene Inschriften samt Widmung an bedeutende historische Persönlichkeiten, große, zusammenhängende Putzflächen mit sparsam eingesetzter Profilierung und Bauplastik, charakteristische, zeichenhafte Fensterformen, große, oft dramatisch inszenierte Tordurchgänge, die in das dichte Grün der Gartenhöfe führen, in denen die geringe Bebauungsdichte visuell-räumlich erfahrbar gemacht wird; präzise gestaltete und hochwertige kunsthandwerkliche Details – Gitter, Handläufe, Beleuchtungskörper etc., die sich bis in die Stiegenhäuser fortsetzen.“15
 
        Auch hier gilt das Motto „Wien ist anders“: Mit den avancierten Wohnungsbauprogrammen der internationalen Moderne hatten die Gemeindebauten des Roten Wien ästhetisch nicht allzu viel gemein. Von den Planspielen des modernistischen Städtebaus anderer Metropolen waren sie ebenso weit entfernt wie von der elitären Einfamilienhausarchitektur des Dessauer Bauhauses. Darüber hinaus waren sie auch nicht in nennenswertem Umfang mit moderner Verkehrsplanung verknüpft, was auch an der spezifischen Positionierung der Gemeindebauten im Wiener Stadtraum lag. Somit repräsentieren die Gemeindebauten einen ganz eigenen, moderaten und pragmatischen Zugang zur Moderne. Ihre Monumentalität bleibt stets bodenständig, ihre Sachlichkeit behält ornamentale Züge. Ihr „Corporate Design“ hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Rote Wien spätestens zu Beginn der 1930er Jahre zu einer europaweit bekannten Marke wurde.16
 
        WOHNEN ALS SOZIALE DISZIPLINIERUNG
 
        Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass das sozialpolitische Programm des Roten Wien mit spezifischen Strategien der Sozialdisziplinierung verknüpft war. Für den Historiker Siegfried Mattl war das Rote Wien eine „öffentliche Moralanstalt“,17 und der Geschichtswissenschaftler Reinhard Sieder hat den Gemeindebau als „Locus sozialdemokratischer Volkspädagogik“18 bezeichnet. Zentral dafür war das bürgerliche Modell der heteronormativen, patriarchalen Ehe und Familie, das eine Verpflichtung der Ehefrauen auf die Aufgaben von Hausarbeit und Mutterschaft mit einschloss. Innovative und emanzipatorische Wohnformen wie das Einküchenhaus, in dem Hausarbeit zentralisiert und erwerbstätige Frauen entlastet wurden, spielten im Roten Wien so gut wie keine Rolle. Im Gemeindebau gab es dagegen Zentralwäschereien mit einem festgelegten, von einem angestellten „Waschmeister“ überwachten Zeitplan, der den Frauen einen Waschtag pro Monat zuwies.19 Auch die sonstigen Infrastruktureinrichtungen der Gemeindebauten folgten einem sozialdemokratischen Programm sozialer Fürsorge, in dem für Lebensformen jenseits der normativen Kernfamilie kaum Platz war. Kinderbetreuungseinrichtungen, Bäder und Büchereien dienten der Versorgung der Wohnbevölkerung, waren aber zugleich volkspädagogische Einrichtungen, ebenso wie die SPÖ-Parteilokale, die ein fester Bestandteil der meisten größeren Wohnanlagen waren und die kulturelle Hegemonie der Sozialdemokratie vor Ort festigen sollten. Hausmeister, Wohnungsinspektoren und Fürsorgerinnen fungierten als Kontrollinstanzen. Insgesamt war das neue Wohnen im Roten Wien ein Top-down-Prozess, in dem kaum Elemente von Eigenverantwortung und Mitbestimmung vorgesehen waren. Für viele zeitgenössische Kritiker führte dieser „Paternalismus der Wiener Kommunalpolitik“20 zur „Verkleinbürgerlichung“ der Arbeiterklasse. Viele Bewohner*innen freilich erlebten gerade diese Verbürgerlichung als Befreiung aus den unsicheren und elenden Verhältnissen der Vorkriegszeit.
 
        In den 1930er Jahren stagnierte der kommunale Wohnungsbau in der politisch zerrissenen Stadt. Die neue christlich-soziale Stadtregierung errichtete noch einige „Familienasyle“ mit Kleinwohnungen für sozial schwache Familien, nach 1938 kam der Bau von Gemeindewohnungen so gut wie ganz zum Erliegen. Nach 1945 waren dann wieder neue Anstrengungen notwendig, um die durch Kriegsschäden entstandenen Lücken zu schließen und die Grundlagen für eine Stadterweiterung im Zeichen der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“ zu schaffen. Im Bezirk Favoriten wurde ab 1947 die Per-Albin-Hansson-Siedlung errichtet – zunächst der Bauteil West, dann ein kleinerer Bauteil Nord und schließlich zwischen 1966 und 1977 die Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost. Dieses Gebiet lässt sich heute als ein Musterbuch des Wiener Kommunalwohnungsbaus der Nachkriegszeit lesen, das die gesamte stilistische Bandbreite von den frühen Reihenhaus- und Zeilenbauten bis hin zu den Großwohnungsbauten der späten 1960er und 1970er Jahre mit ihren Infrastruktureinrichtungen abbildet.
 
        Das Wiener Modell erregte weiterhin internationale Aufmerksamkeit; 1969 besuchte sogar die britische Königin Elizabeth II. mit Bürgermeister Bruno Marek und einer kleinen Delegation den an sich unspektakulären Marshallhof in Kaisermühlen und besichtigte eine exemplarische Zweizimmerwohnung im elften Stock. In den Jahrzehnten danach war die große Zeit des Wiener Gemeindebaus vorbei. Im Zeichen der Postmoderne und einer Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Wohnbedürfnissen und Wohnformen wurde der klassische soziale Wohnungsbau zu Beginn des neuen Jahrtausends verabschiedet, man konzentrierte sich seitens der Gemeinde auf den geförderten und genossenschaftlichen Wohnungsbau. Eine Renaissance erlebte das Modell Gemeindebau allerdings wieder 2015, als die Wiener Stadtregierung den Bau von 4000 neuen Gemeindewohnungen beschloss – eine politische Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen am Wohnungsmarkt und die gesteigerte Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Die ersten 120 „Gemeindewohnungen neu“ wurden 2019 im 10. Bezirk fertiggestellt, viele weitere Wohnanlagen befinden sich im Bau.
 
        WIENER MELANGE: HETEROTOPIEN DER KAPITALISTISCHEN STADT
 
        Es war eine der historischen Leistungen des Roten Wien, preisgünstiges Wohnen zum sozialen Recht zu erheben. Darüber hinaus hat die kommunale Bautätigkeit der Gemeinde aber auch das sozialräumliche Gefüge der Stadt nachhaltig verändert. Sie beschränkte sich nämlich keineswegs auf die klassischen Arbeiterviertel, sondern sorgte für eine relativ breite Streuung der Gemeindewohnungen über das gesamte Stadtgebiet. Auch wenn die Schwerpunkte des kommunalen Wohnungsbaus eindeutig in alten Arbeiterbezirken wie Favoriten, Meidling, Margareten, Ottakring und Floridsdorf lagen, befinden sich selbst in den besten Lagen gemeindeeigene Wohnkomplexe. Das noble Hietzing beispielsweise ist durchsetzt mit 51 Gemeindebauten, darunter mit den Siedlungen Lockerwiese, Hermeswiese sowie der Kongresssiedlung auch drei größere Anlagen. Das ebenfalls noble Döbling ist Standort mehrerer Tausend Gemeindewohnungen, und sechs Gemeindebauten mit insgesamt über 300 Wohnungen befinden sich sogar im ersten Bezirk, wo in den 1950er Jahren Baulücken in absoluter Innenstadtlage genutzt wurden.21 Infolge der systematischen Grunderwerbungen der Stadtverwaltung konnten kommunale Wohnanlagen also nicht nur an der Peripherie, sondern auch mitten in der Stadt verwirklicht werden – anders als etwa in Hamburg, wo in den 1920er Jahren der nördliche Stadtrand mit Großsiedlungen bebaut wurde.22 Innerstädtische Baulücken wurden geschlossen, aufgelassene Militärareale der Monarchie genutzt: Die gründerzeitliche Stadt erfuhr eine im europaweiten Vergleich ungewöhnliche Nachverdichtung, und diesem Prinzip folgte auch die Wohnbaupolitik der Stadt nach 1945. Die Gemeindebauten wurden gleichsam zu sozialdemokratischen Heterotopien innerhalb der überkommenen kapitalistischen Stadtstruktur.
 
        In der Terminologie Pierre Bourdieus kann argumentiert werden, dass mit dem Wiener Kommunalbau die konventionelle Ordnung von Raum- und Lokalisationsprofiten in der Stadt produktiv gestört wurde.23 Während teilweise selbst Angehörige der obersten Einkommensklasse in unmittelbarer Nachbarschaft von Gemeindebaukomplexen wohnen, ermöglicht das Wiener Modell den Gemeindebaubewohner*innen bis heute eine Teilhabe an der Stadt, die auf der Inklusionsfunktion von gemeinsam geteilten öffentlichen Räumen basiert. Einerseits sind viele Gemeindebauten ganz selbstverständlicher Bestandteil bevorzugter Wohngebiete, andererseits halten die Bauten in ihrer architektonischen Anordnung den Kontakt zur Öffentlichkeit: Im weitläufigen Rabenhof etwa kann sich jede*r aufhalten, ebenso wie auf den Sitz- und Spielplätzen des George-Washington-Hofes oder dem Karl-Seitz-Platz in Floridsdorf, der von einer monumentalen Gemeindebauanlage umschlossen wird. Die Höfe haben hier nicht den geschlossenen Charakter privater Wohnkomplexe, sondern sind explizit als halböffentliche Räume konzipiert: Der Gemeindebau ist zur Stadt hin geöffnet. Dieser doppelte sozialräumliche Effekt kommt in der vorliegenden Literatur oftmals zu kurz, dabei ist er für die Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt der Stadt von entscheidender Bedeutung. „Das Bauprogramm“, so die Einschätzung des Historikers Wolfgang Maderthaner, „erschloss der Arbeiterschaft politische Kontrolle über das städtische Gefüge, die über ganz Wien verteilten Bauten eröffneten einen diskursiven Raum zwischen ihnen selbst und der historischen Stadt. Zum ersten Mal wurde die Arbeiterschaft zum Subjekt ihres unmittelbaren lebensweltlichen Umfelds.“24
 
        Diese Neuformatierung der sozialen Räume wirkt sich bis heute aus. So ist der Grad der sozialen Segregation in Wien deutlich geringer als in anderen Metropolen, in denen die Gesetze des freien Wohnungsmarktes nie wirkungsvoll ausgebremst wurden. Das Wiener Prinzip der sozialen Durchmischung schlägt sich aber nicht nur in der sozialräumlichen Verteilung im Stadtgebiet nieder, sondern auch im Gemeindebau selbst. Die Mittelschicht ist nach den derzeit geltenden Verdienstobergrenzen nämlich keineswegs vom Zugang zu den Gemeindewohnungen ausgeschlossen. Der alleinstehende Rechtsanwalt wohnt hier durchaus neben der Reinigungskraft, die türkische Kunsthistorikerin neben dem ägyptischen Trafikanten.25 Diese relative soziale Bandbreite sorgt wiederum dafür, dass mit dem Wohnen im Gemeindebau keine ausgeprägte soziale Stigmatisierung verbunden ist. Im Wiener Reumannhof oder Karl-Seitz-Hof zu wohnen, hat längst nicht den schlechten Ruf, den etwa das Wohnen im Märkischen Viertel oder in Gropiusstadt in Berlin noch immer hat. Das Wiener Modell hat die Bewohner*innen der Gemeindebauten vor dem Ghetto-Image beschützt, wie es den Stadtrandsiedlungen anderer Großstädte durchaus anhaftet. Im Umkehrschluss zeigt das aber auch, dass der Wiener Gemeindebau heute kein ganz und gar niederschwelliges Angebot darstellt, das den von Armut betroffenen Bürger*innen der Stadt prinzipiell zugänglich wäre. Wie das Rote Wien mit seinem volkserzieherischen Ansatz und seiner Fokussierung auf die heteronormative, „respektable“ Arbeiterschaft, so produziert auch die Wohnraumpolitik der derzeitigen sozialdemokratischen Stadtregierung neue soziale Ausschlüsse. Auch der „Wohnraum für alle“ ist de facto limitiert, er richtet sich an die, „die bestimmten Kriterien von Arbeitsmarktintegration, Aufenthaltsstatus und Familiensituation genügen“.26 Das soziale Wohnen in Wien ist demnach eine „Inklusion (…), die gleichzeitig ausgrenzt“.27
 
        MODELL GEMEINDEBAU?
 
        Trotz all dem bleibt es dabei: Keine andere Stadt in Europa besitzt so viel Wohnraum, der vor dem Druck des freien Wohnungsmarktes geschützt ist. Rund 500000 Menschen und damit mehr als ein Viertel der Einwohner*innen der Stadt wohnen zur Miete in Gemeindebauten. Das historische Erbe des Roten Wien sorgt nachhaltig dafür, dass die Renditen moderat bleiben und sich der Wohnungsmarkt nicht überhitzt. „Es ist uns bisher gelungen, zu verhindern, dass sogenannte Heuschrecken in großer Zahl nach Wien kamen – internationale Immobilienfonds, die nur am kurzfristigen Herausziehen von Kapital interessiert sind. So etwas ist nie gut für eine Stadt“, schrieb der damalige Wohnbaustadtrat und nunmehrige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig 2015 in einem Statement.28 Konservative Gegenstimmen argumentieren hingegen, dass der hohe Steuerungsanspruch der Stadt die Möglichkeiten zur Bildung von Immobilieneigentum in Wien erheblich einschränke. Und auch die Kritik des Ökonomen Matthias Benz ist scharf: Das Wiener Modell schaffe eine Zweiklassengesellschaft derer, die eine Gemeindewohnung erhalten haben und sie von Generation zu Generation weitergeben können, und derer, die keinen Zugang zu einer solchen subventionierten Wohnung haben. Die Verteilung der Wohnungen verdanke sich sozialdemokratischer Klientelpolitik.29
 
        Doch was wäre eigentlich die bessere Alternative? Die Gerechtigkeit, die Kritiker wie Benz einfordern, ist wieder einmal die Gerechtigkeit des freien Marktes: Privilegien soll es nur für die geben, die dafür bezahlen können. Dass dieses alte liberalkapitalistische Prinzip weniger denn je für eine sozial gerechte Allokation der knappen Güter sorgt, dürfte allgemein bekannt sein. Angesichts der „Rückkehr der Wohnungsfrage“30 und des grotesken Verhältnisses von Wohnungsnachfrage, Wohnungsangebot und Mietpreisentwicklung in deutschen Städten wie München, Stuttgart, Frankfurt am Main oder Berlin liest sich die Gesamtbilanz des Wiener Modells durchaus positiv. Entstanden im Geiste eines politischen Programms, das Sozialpolitik und Sozialdisziplinierung eng miteinander verband, stehen die Gemeindebauten heute für das Recht auf Wohnen sowie für eine soziale Mischung, die bei allen Problemen und Konflikten, die dort herrschen, auch ein Rezept gegen Gentrifizierung und residentielle Segregation ist. Dass seit einigen Jahren in Wien wieder Gemeindebauten errichtet werden, erscheint vor diesem Hintergrund prinzipiell als ein guter Weg – zumindest dann, wenn die Zugangsvoraussetzungen dem Bedarf einer krisengeschüttelten Gegenwartsgesellschaft mit all ihren sozialen Verwerfungen und kulturellen Diversitäten weiter angepasst werden.
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